
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=YG4vAQAAMAAJ&hl=de




K10
.U4896x

( 1037

SCIENTIA
ARTE

S

VERITAS

LIBRARY OF THE

UNIV
ERSI

TY
OF

MICHI
GAN

TIEBOR

CURRISPENINSULAMAN

NAMA

CIRCUMSPICE

MUS

LAW

SCHOOL

BEQUEST OF

OCTAVIA WILLIAMS BATES

A.B. 1877 LL.B. 1896 LL.M. 1897



FLZ

J973

stor

( 483

)





1

Juriſtiſche Wochenſdrift.
1

Herausgegeben von

Dr. jur. Hugo Heumann,

Rechtsanwalt beim Rammergericht.

U
N
I
V

,C
F
S

"U
N

L
I
B
R
U
A
Y

.

Organ

des Deutſchen Anwalt - Vereins.
-

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

47806

Berlin .

W. Moeſer Buchhandlung.

1903.





1

C
L
i
l
a

Inhalts- Verzeidnis
des

Zweiunddreißigſten Jahrgangs der Juriſtiſchen Wochenſchrift

nach der Buchfiabenfolge.

Seite

Ausſchluß. Der A. aus dem nicht rechtsfähigen Verein des

B. G. B. 393

Seite

Alimente 1. Berechnung.

Augemeiner deutſcher Verſicherungsverein 1. Generalverſammlung.

Altersverſicherung. Die Alters- und Reliktenverſicherung der

Bureaubeamten . 200

Amtsgerichtsanwälte.

Durch welche Mittel iſt die Stellung der A. Zu

ftärten ? .... 377

Durch welche Mittel iſt die Stellung der amtsgerichtlichen

Anwälte zu ſtärken ? . 428

Anſprüche

Die A. der im Güterſtande der Verwaltung und Nuß:

nießung lebenden Ehefrau aus einer Körperverleßung .. 233

Ein Beitrag zur Struktur der A. an den Dritten aus

SS 556 und 604 B. G. B. ſ. Beitrag.

Antrag.

A. des Vorſtandes der Anwaltskammer im Königreiche

Sachſen zu Dresden ... 306

A. der Württembergiſchen Anwaltskammer 306

Anträge des Serrn Juſtizrats Weißler in Salle für den

XVI. Deutſchen Anwaltstag... 257

Anträge zum XVI. Deutſchen Anwaltstag, betreffend die

Errichtung einer Ruhegehalts-, Witwen- und Waiſenkaffe

für deutſche Rechtsanwälte . 307

Anwaltstag.

Der XVI. Deutſche Anwaltstag
333

Der Deutſche Anwaltstag von 1844 und die damaligen

Beſtrebungen für nationale Reform der Gefekgebung .. 308

1. aud Antrag.

Anwaltsgebühren. Rann die obſiegende Partei vom Gegner

Bezahlung der A. verlangen, bevor ſie die Gebühren ſelbſt

bezahlt hat? 370

Anwaltspenſionsgefet 1. Entwurf.

Auß.

A. der Praxis ..... 68. 96. 119

A. der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts 74. 133.

209. 320. 350

Außbau . Zum A. des Berfahrens bei amt& richterlichen Straf:

befehlen ... 417

Bedenten gegen die Vorlage betreffend die Vorbereitung für

die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienſt 59

Befähigung. Bedenken gegen die Borlage betreffend die Bors

bereitung für die B. für den höheren Bertvaltungsdienſt

1. Bedenken .

Behält der Vater eines vor dem 1. Januar 1900 außerehelich

geborenen Kindes das ihm in den 88 622 ff. II. 2 A. 2. N.

gewährte Recht, das Kind nad zurüdgelegtem 4. Lebensjahre

in eigene Erziehung und Verpflegung zu nehmen ?
414

Ein Beitrag zur Struktur der Anſprüche an den Dritten aus

SS 556 und 604 B. G. B. .. 201

Beinertungen über die Steuererklärungen der preußiſchen

Rechtsanwälte . Steuererklärungen .

Berechnung. Unterliegen bei der B. beß Streitgegenſtandes

in einem Rechtsſtreite über fällige und künftige gefeßliche

Alimente nur die künftigen Alimente der Beſtimmung des

§ 9a 46.2 des Deutſchen Gerichtskoſtengefeßes ? .. 205

Berichtigung 116. 424

Beweisaufnahme. Notarielle B. f. Notarielle.

Brieftaften 40. 72

Bücher. Neu erſchienene, bei der Redaktion eingegangene B.

164. 228. 280. 328. 376. 392. 408. 424. 440

ſ. auch Literatur.

Bürgerliches Gefeßbuch.

Ein Beitrag zu § 321 B. G. B. 361

zu § 833 des B. G. B. 267

409

Einreichung. Die „ E." des Notfriſtſchriftfaßes bei dem Ges

richtſchreiber

Entwurf.

Der E. eines Anwaltspenſionsgeſeßes

Der E. des Ruhegehaltsgeſeßes

Der E. eines Rubegehaltsgeſeßeß vor der Hanſeatiſchen

Anwaltskammer

f. auch Verſicherungstechniſch.

263

197

267



Gette
Seite

Notfriftſchriftfaß. Die Einreichung des N. bei dem Gerichts

dreiber 1. Einreichung.395

Erſchwerung der Reviſion . 3ft eine E. der nach Str. P.D.

8 376 zur Seit zuläſſigen Reviſion erwünſcht ?

Erwiderung auf den Aufſaß des Herrn Areisgerichtsrats

Dr. Silſe in der Juriſtiſchen Wochenſchrift für 1902,

Seite 561 und 562 ...

Erziehung. Behält der Vater uſw. das Recht der E. 1. Behält.

39

Penſionsverſicherung. Die P. für Advokaten in Oſterreich .. 165

Perſonal Veränderungen 40. 96

Pflegſchaft. Die Pfl. im Falle der Behinderung des Gewalt:

habers oder Vormundes .. 60

Praxis 1. Aus .

Prozeßverſchleppungen . Zur Frage der P. .... 41

Gebühren 1. Anwaltsgebühren.

Generalverſammlung. Von der G. des Allgemeinen Deutſchen

Verſicherungsvereins zu Stuttgart 379

Gerichtsferien und Einlaſſungsfriſt ..
206

Geſchäftsbericht und Jahresrechnung über das mit dem

30. Juni 1903 abgeſchloſſene neunzehnte Verwaltungsjahr

der Külfskaſſe für deutſche Rechtsanwälte .
330

Gefeßentwurf. Zum G. betreffend die Zwangsverſicherung... 265

Gewerbegerichte und Kaufmannsgerichte ...
57

Grundbuch -Ordnung. Der § 41 Grdb. D. und die Vor:

erbſchaft ......
864

Grundlegende Entſcheidungen 69. 116. 132. 163. 196. 256.

278. 304. 327. 360. 392. 407. 439

Grundzüge einer Zuſchußrenten -Verſicherung
258

Nechtsanwaltſchaft. Die R. im Deutſchen Reichstag ....... 424

Redtsanwaltsordnung. Zur R. für das Deutſche Meich vom

1. Juli 1878 .... 232

Rechtsmittel. Das H. der Reviſion in Zivilſachen .
283

Reform . Zur R. des Zivilprozeſſes .... 170

Reichøgericht. Aus der Praxis der Straffenate des R. ſ. Aus ;

1. Dom .

Reichstag. Die Rechtsanwaltſchaft im Deutſchen R. f. Rechts :

anwaltſchaft.

Meliktenverſicherung 1. Altersverſicherung.

Reviſion.

3ſt eine Erſchwerung der uſw. R. erwünſcht ? 1. Ers

ſchwerung.

Das Rechtsmittel der R. in Zivilſachen . Rechtsmittel.

Ruhegehaltsgeſets.

Der Entwurf des R. T. Entwurf.

Der Entwurf eines R. vor der øanſeatiſchen Anwalts

fammer 1. Entwurf.

Ruhegehaltstaſſe. Zur Errichtung der Ruhegehalts. , Witwens

und Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte
230

Handalten. Die Verpflichtung des Rechtsanwalts zur Berauss

gabe ber 6. 1. Þerausgabe.

Saftung.

Die 5. für den Erfolg im Strafrecht
286

Perſönliche $. des Erſtehers im Falle des vereinbarten

Überganges der øypothel nach § 91 bes Reichsgeſelles

über die Zwangsverſteigerung und Sivangsverwaltung

vom 24. März 1897 ..... 836

Herausgabe der Sandalten . Die Verpflichtung der Rechts

anwälte zur H. d. $. 368

Bilſe. Erwiderung auf den Aufſaß der Serrn Kreisgerichts

rat Dr. 6. 1. Erwiderung.

Hülfskaſſe für deutſche Rechtsanwälte 1. 21. 41. 57. 74. 117.

133. 149. 165. 230. 257. 281. 305. 329. 361. 377,

393. 425

f. auch Geſchäftsbericht.

311

425

Sprecherlaubnis für den Verkehr des Verteidigers mit Unter

ſuchungsgefangenen ...

Stellung der Amtsgerichtsanwälte ſ. Amtsgerichtsanwälte.

Steuererklärungen. Einige Bemerkungen über die St. der

preußiſchen Rechtsanwälte

Strafbefehl 1. Ausbau.

Strafprozeß .

Ein wunder Punkt im Str.

Zur Strafprozeßreform ...

Strafrecht. Die Haftung für den Erfolg im Str. 1. Haftung.

Strafſenate des Reichsgerichts f. Aus.

206

95

121

1

Interventionsllage. Steht dem Räufer bon ſtehenden Früchten

gegenüber einer Beſchlagnahme der leşteren die 3. zu ?.

Jahreswechſel. Zum I.

Juriſtentag.

Deutſcher 3 .

Deutſcher 3. in Innsbrud .

227

359

Tare. Darf der Notar unter der T. liquidieren ? 1. Notar.

Teſtamentsvollſtreďung. Zur T.
411

Klageerhebung. Was iſt unter K. in der Lehre von der

Unterbrechung der Verjährung zu verſtehen ? Wird die Ver:

jährung unterbrochen , wenn ſich der Schadenserſaßberechtigte

mit dem Antrag auf Zuerkennung einer Buße dem Straf

verfahren als Nebenkläger anſchließt?

Rörperverleßung 1. Anſprüche der Ehefrau.

268

Literatur .....
' 195. 228. 279. 327. 376

Literatur und Zeitſchriften
70

ſiehe auch Bücher.

Lohnanſprudy. 2. und Zurüdbehaltungsrecht
118

41

Unterbrechung der Verjährung. Was iſt unter „ Klageerhebung"

in der Lehre von der U. d. V. zu verſtehen ? uſw. . Klage:

erhebung.

Verein . Ausſchluß aus dem V. f. Ausſchluß.

Vereinsnachrichten ... 1. 73. 229. 257. 305. 329. 361. 377

Verfahren 1. Ausbau.

Verſicherungstechniſch. Die verſicherungstechniſchen Grundlagen

des Entwurfs des Ruhegehaltegeſefes 281

Vom Reichsgericht 3. 21. 45. 63. 97. 122. 149. 173.

236. 268. 289. 312. 341. 372. 381. 396. 418. 431

Vorbereitung. Bedenken gegen die Vorlage, betreffend die V.

für die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienſt

ſ. Bedenken .

Vorerbſchaft. Der § 41 Grdb. Drd. und die v. ſ. Grundbuchs

ordnung.

Mitteilung der Redaktion

Notar. Darf der N. unter der Tare liquidieren ?

Notarielle Beweisaufnahme ..

117

309



Sette Sette

Wiederholung. Die w. der unwirkſamen Zuſtellung einer

Hechtsmittelſchrift 366

Buſdußrentenverſicherung. Grundzüge einer 3. 1. Grundzüge.

Zuſtellung. Die Wiederholung der unwirkſamen 3. einer

Rechtsmittelſchrift f. Wiederholung.

Zwangsverſicherung.

Zum Gefeßentwurf, betreffend die 3. f. Gefeßentwurf.

Zur Frage der 3

Zeugnisverweigerungsrecht. Das 3. der Prozeßagenten und

Hechtskonſulenten ...

Zivilprozeß. Zur Reform des 3. f. Heform .

338

282

*

$

3 $

Beilagen der Zuriftiſden Bodenſdrift 1903.

(Die mit * verſehenen lagen nur den Exemplaren für die Mitglieder des deutſchen Anwaltvereins bei.)

Nr. 1/2 : *) Überſicht über die Jahresberichte der Vorſtände der Anwaltskammern.

Beilage 1 der Juriſtiſchen Wochenſdrift.

• 8/4 : 2 s

· 5/6 : 8

* ) Berzeichnis der kaiſerlich deutſchen Aonſulate 1908.

* ) Verzeichnis der Mitglieder des deutſchen Anwaltvereins 1. Januar 1903.

s 7/8 : Beilage 4 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

Titel und Inhalt zum XXXI. Jahrgang (1902) der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

Verzeichnis der im XXXI. Jahrgang der Juriſtiſchen Wochenſchrift mitgeteilten Entſcheidungen des Reichsgerichts in Zivils

und Strafſachen .

Sachregiſter zu den in den Sonderabdrüden und den Beilagen der Juriſtiſchen Wochenſchrift der Jahre 1900, 1901, 1902

enthaltenen zum Bürgerlichen Gefeßbuch und den Einführung &gefeßen erlaſſenen Entſcheidungen des Reichsgerichts.

• 12/13 : Beilage 5 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

5 14/15 :

* ) Entwurf eines Gefeßeß über die Errichtung einer Hubegehaltsr, Witwen- und Waiſentaffe für deutſche Rechtsanwälte.

18/19 : Beilage 7 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

20/23 : 8

s 28/30 : 9

: 81/88 : 10

84/36 : 11

s 37/39: 12

* ) Bekanntmachung des Drtsausſchuffes zu Straßburg im Elſaß nebſt Poſtkarte.

$ 40/43: Beilage 13 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

44/45 : * ) Verhandlungen des XVI. deutſchen Anwaltstages.

: 48/49 : Beilage 14 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.

62/68 : o 16

$ 6 .

S
5 3

s S

3 S

$ S

$ $





Verzeichnis
der

im XXXII. Jahrgange der Juriſtiſchen Wochenſchrift

mitgeteilten

Entſcheidungen des Reidsgeridts in Zivilſaden

unter Musſchluß der in den numerierten Beilagen enthaltenen.

A. Sachregiſter.

Vorbemerkung : p bedeutet preußiſches, & gemeines, f franzöſiſch -rheiniſches und badiſches Recht.

244 25

Ablehnung Akteneinſicht

A. eines Sachverſtändigen wegen Befangenheit Recht auf Einſicht herbeigezogener Akten 646

4811 (Erledigung des Ablehnungsgeſuchs durch den Aktiengeſelfdaft f. a. Geſellſchaft, Handelsgeſellſchaft

beauftragten Richter) Inländiſche Verträge in Sachen ausländiſcher A. 29 29

6710 (Beleidigungsklage des Sachverſtändigen gegen den Aktienzeichnung zum Zwecke der Erhöhung des Aktien :

Anwalt der einen Partei) kapitals (Ungültigkeit der Zeichnung bei nur teilweiſer

97 ' (Erhebung von Auskünften von der einen Partei Ausführung der geplanten Erhöhung) 29319

ohne Zuziehung der andern Partei) Rübenlieferungspflicht der Aktionäre 3424 3435

2728 (das Gutachten betrifft die Angemeſſenheit der Frauenſtimmrecht in der Generalverſammlung 294 20

eigenen Gebühren des Sachverſtändigen ) Anfechtung von Generalverſammlungsbeſchlüſſen

385 12 (A. troß vorgängiger Einigung über die Perſon 2894 (Einrede der mangelnden Sicherheit)

dieſes Sachverſtändigen ) 390 22 ( Friſt für Anſtellung und Begründung der Klage ;

A. eines Schiedsrichters 3822 Klageänderung)

Ablehnung von Beweisanträgen 1. d. Minderheitsverlangen auf Gründungsprüfung (handelt die

Abonnenten Minderheit für die Geſellſchaft; wen treffen die Koſten ?)

Verſicherung der A. einer Zeitung 19266

Abſchriften Entlaſtung des Aufſichtsrats ( Abſtimmung über Entlaſtung

Beſchwerde wegen Ablehnung eines Geſuchs um A. aus der einzelnen Mitglieder des A. unter Beteiligung der

herbeigezogenen Hilføakten 646 übrigen ) 294 21

Abſonderungsrechte im Konkurſe Haftbarkeit der Gründer vor Eintragung der A. 389 21

Bedeutung der Feſtſtellung im Konkurſe für die A. 315 11 Schadenserſaßanſprüche wegen Aktienzeichnung 183 39

Abtretung Verſtempelung des „ Einbringens " 132 26

Gefeßliche Seffion . Forderung Verſtempelung neuer Aktien mit Aufgeld (erſtreckt ſich nicht

Adreſie auf Stüdzinſen uſw.) 273 14

Rechtsverhältniſſe der Poſt und der früheren Firmen- Anerkenntnisurteil

inhaber in Bezug auf Poſtſendungen, die unter der Koſtenentſcheidung bei A. nach urſprünglichem Antrage auf

Adreſſe einer erloſchenen Firma eingehen 315 13 Klageabweiſung 1758

Aften Anfechtung durch Vertragſchließende

Benußung herbeigezogener A. ohne mündlichen Vortrag 123 2 A. durch Schriftſaß des Prozeßbevollmächtigten 213

Iſt der Vortrag herbeigezogener A. gebührenpflichtige A. wegen Täuſchung

Beweisaufnahme? 1246 Anpreiſung oder Zuſicherung 319 22
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2 Zivilſachen

1

1

Anderung der Klage durch Geltendmachung des Gewähr: Apotheken

Leiſtungsanſpruchs an Stelle der Vertragsanfechtung Entſchädigung wegen Neukonzeſſionierung 42313

1248 Arglift 1. Gewährleiſtung

A. wegen wang8 Armenrecht

Verluſt des Anfechtungsrechts 1434 Wirkung des A. der Ehefrau auf die Vorſchußpflicht des

Anfechtung von Geſellſchaftsbeſchlüſſen durch Mitglieder Ehemanns 984

1. Aktiengeſellſchaft Wirkung der Erteilung. des A. auf die Auslagenvorſchuß

Anfechtung durch Gläubiger oder Konkursverwalter pflicht der Gegenpartei 3133

Dürftige Urteilsbegründung 9 20 Arreft

Geltendmachung des Anfechtungsgrundes im Zwangs- Gewährt der A. ein Recht auf Sicherung ? 388 18

vergleichsverfahren (iſt dazu Glaubhaftmachung er: A. wegen eines Anſpruchs, dem noch die Einrede der mangeln

forderlich ? ) 18234 den Gegenleiſtung des Antragſtellers entgegenſteht 18132

Dedungs-, Erfüllungsgeſchäfte 296 24 Arreſtgrund

Gewährt der Arreft ein Recht auf Sicherung ? 388 18 Abtretung der Außenſtände einer Geſellſchaft an den Auf

Freigebigkeit (Hingabe ohne Gegenleiſtung, aber zur ſichtsrat zu dem Zwede, den Fortbeſtand der Geſellſchaft

Erreichung beſtimmter Zwede) 292 14 zu ermöglichen 292 12

Benachteiligung der Gläubiger Arreftverfahren f. a. einſtweilige Verfügung

Iſt es Benachteiligung, wenn dem Gläubiger eine Lebens- Urteil des Dberlandesgerichts auf erhobene Beſchwerde;

verſicherungsſumme entzogen wird ? 919 Zuläſſigkeit der Reviſion 386 14

Unterſchied, ob der Gemeinſchuldner empfangenes Geld Arzt

zur Gläubigerbefriedigung verwendet, oder ob das Geld Zeugnisverweigerungsrecht des A. 100 12

für Rechnung des Gemeinſchuldners einzelnen beſtimmten Verſchulden eines A. (bloße Wahrſcheinlichkeit des Kauſal

Gläubigern unmittelbar zufließt 51 22 zuſammenhangs ) 384

Rüdgewährpflicht des Anfechtungsbeklagten 12816 Aufgebot 1. Todeserklärung 126 18

159 24 Auflaffung

Verjährung 29316 Zwangsvollſtredung aus der Verurteilung zur A. 272 10

Anlage Pfändung des Anſpruchs auf A. (Antrag des Pfändungs

A. zum Protokoll ( iſt der Inhalt des A. ohne weiteres gläubigers auf A. an einen Sequeſter) 242 19

als zu Protokoll feſtgeſtellt anzuſehen ?) 657 Aufrechnung

Anlieger A. durch Schriftſaß des Prozeßbevollmächtigten 213

A. öffentlicher Straßen (Entſchädigung wegen Erhöhung Getrennte Verhandlung über die Einrede der A. ( rechtlicher

der Straße nach Ang. Landrecht Einl. $ 75 ) 27518 Zuſammenhang) 656

Anſchließung Wiederaufnahme einer in erſter Inſtanz fallen gelaſſenen

Eventuelle A. an die Reviſion des Gegners 315º A. in der Berufungsverhandlung 2906

Unzuläſſigkeit der A. inſoweit, als Verzicht auf die Berufung A. im Konkurſe 12714

vorliegt 3736 Erfüllung durch vertragsmäßige A. Anerkennung eines

Die Reviſion hat das Teilurteil zur Hauptſache, das End- Kontoauszugs) 1234 434 °

urteil wegen der dazugehörigen , im Teilurteil vor- Auftrag

behaltenen Roftenentſcheidung zuläſſigerweiſe angegriffen. A. zur Erteilung einer Prozeßvollmacht 382 3

Wird dadurch A. wegen der Entſcheidung des Endurteils Augenſchein

zur Hauptſache (trop fehlender Reviſionsſumme) zu= A. am Körper einer Partei (Unzuläſſigkeit eines Unter

läffig ? 3147 ſuchungszwangs) 26 21

Vermeidung der reformatio in peius bei unterbliebener Auskunft

A. der Gegenpartei; Faſſung des zweitinſtanzlichen Erhebung von Auskünften durch einen Sadjverſtändigen

Urteils je nach Verſchiedenheit der Fälle 179 24 als Unterlage ſeines Gutachtens 66 ' 240 13

Anſpruch Verpflichtung zu A. und Rechnungslegung 986 27311

Getrennte Entſcheidung über Grund und Höhe des A. 511 Haftung wegen argliſtiger Erteilung falſcher A. 18441

2918 ( Erweiterung des A. nady Feſtſtellung des Auskunftsbureaus

Grunbes) Zeugnisverweigerungsrecht der Inhaber und Angeſtellten

Einwendungen gegen den A. im Swangsvollſtredungs von A. 612

verfahren 29110 (Einwendungen gegen ein Verſäumnis- Ausland 1. Börſentermingeſchäft, China

urteil, die durch Einſpruch hätten geltend gemacht werden Streitverkündung in einem ausländiſchen Prozeſſe 312 %

können ) 29111 (Nachbringung neuer Einwendungen in Verlegung eines Warenzeichenrechts im A. 249 36

der mündlichen Verhandlung über die Einwendungsklage) Auslegung 1. Verſicherung, Reviſionsgrund

Antrag 1. a. Eheſcheidungsprozeß Iſt bei A. eines Vertrages davon auszugehen, daß die ein

Vorſchrift der Verleſung . Heilung des Mangels (zuläſſige ſchlagenden gefeßlichen Beſtimmungen den Beteiligten

Entſcheidung über einen nicht verleſenen Antrag) 48 ° bekannt ſind ? 3997

1
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Berichtigung eines Urteils

Schranken der Befugnis zur B. von Amtswegen 10011

Antrag auf B. 99 ° 4206

Berufung

Einlegung der B. . a. Rechtsmittel

Die vor Urteil8zuſtellung bewirkte Einlegung der B.

wird durch wiederholte Zuſtellung nach Friſtbeginn

nidht wirkſam 2704

Zuſtellung der B. an die Partei, welche ſelbſt ein

bei dem Berufungsgerichte zugelaſſener Anwalt ift

176 18

8

Auslebntung

Beurteilung eines Vertrages über A. eines fremden Grund

ſtüds mit Rüdſicht auf die Beſtimmung des Streit

werts 4917

Ausſchließung von Gerichtsperſonen

A. eines Richters wegen Mitwirkung bei der Entſcheidung

der Vorinſtanz (Mitwirkung lediglich bei Beweisbeſchlüſſen,

Zeugenvernehmungen und dergl.) 2891

Auslegung des Verfahrens

Vorausſeßungen der A. 1514

Unzureichender Zuſammenhang der beiden Prozeſſe 238

A. im Urkundenprozeſſe 98 %

A. bis zur berufsgenoſſenſchaftlichen Entſcheidung über

Betriebsunfälle 161 29

Ablehnung des Antrags auf A. des zwiſchen Anmelder

des Patents und Benußer der angemeldeten Erfindung

ſchwebenden Prozeſſes bis zur Erledigung des Beſchwerde

verfahrens vor dem Patentamte 36

Anfechtung des A. durch den Gegner des Antragſtellers 175 10

Bares Geld

Banknoten und Raſſenſcheine 32 40

Bantier

Haftung des Bankiers aus Proſpektveröffentlichungen 190 60

für die Güte verkaufter Aktien 151 8

Bedeutung der Überſendung des Stüdeverzeichniſſes 16028

Banknoten

Behandlung der B. als bares Geld 32 40

Bannrechte

Schmiedezwangsrecht ( Preußen , Eintragsnotwendigkeit) 42311

Bauverbot

Zuläſſigkeit von Ausnahmen des durch Gemeinden er

laſſenen B. 438 18

Beamte f. Gemeindebeamte, Schußgebiete

Gehaltsanſprüche der Reichsbeamten bei Nichteinräumung

eines zugeſicherten Amts 158 22

Rechtsweg bei Erfaßanſprüchen gegen B. 5439

Beneficium competentiae 134

Befangenheit 1. Ablehnung

Beglaubigung

B. einer fehlerhaften Abſchrift 3836

Behauptangslaſt . Beweislaſt

Bebörde

Rechtsſtellung einer Behörde, die eine dem Grundeigentümer

aufgegebene Leiſtung vollſtreckungshalber an einen Unter:

nehmer vergibt 3569

Bereidherung

Ungerechtfertigte Bereicherung nach franz. Recht 112 44

Bergbau ſ. auch Kur

Erſaß des durch B. entſtehenden Schadens (eigenes Ver

ſchulden des Geſchädigten ) 131 26

Haftung einer Gewerkſchaft für die richtige Führung des

Gewerkenbuchs ( Preußen) 1641

Anfechtung von Gewerkſchaftsbeſchlüſſen (Stimmengleichheit,

Braunſchweig) 2061

Friſt für die Einladung der Gewerken (Preußen ) 3563

Bergelohn

B. oder Schadenerſaß ? 103 22

Einlegung der B. durch einen Streitgenoſſen 1491

Umfang der Berufungsinſtanz 212

Teilweiſer Verzicht auf die B. zur Vereitelung der Ans

ſchließung 3736

Ausſcheiden eines notwendigen Streitgenoſſen in der

Berufungsinſtanz 212

Wiederaufnahme einer in erſter Inſtanz fallen gelaſſenen

Aufrechnung oder Widerklage 2906

Erſtredt fich die Berufungsinſtanz auf Anträge, deren

Erledigung im Urteil I. Inſtanz verſäumt oder ab

ſichtlich ausgeſchloſſen iſt ? 2311 400 11

Berufungsverfahren

B. an das Reichsgericht in Patentſachen 346 11

Ausſchließung eines Richters wegen Mitwirkung an der

Entſcheidung der Vorinſtanz (Mitwirkung lediglich an

Beweisbeſchlüſſen, Zeugenvernehmungen u. dergl.)

2891

Einwand der Zuſtändigkeit des Gewerbegericht
s

in der

Berufungsinſtanz 342 %

Zuläſſigkeit der Bezugnahme des Zeugen auf den in

erſter Inſtanz geleiſteten Eid 17810

Verlegung der Mündlichkeit 1508 ( Vortrag des Tat

beſtandes erſter Inſtanz durch den Berichterſtatter) 1516

(Wiedergabe einer nicht protokollierten Zeugenausſage

nad Richterwechſel an der Hand eines Tatbeſtando

entwurfø, ſei es durch den Berichterſtatter oder durch

die Anwälte).

Berufungsurteil

Zurüdverweiſung in die I. Inſtanz.

477 (Selbſtverſtändlichkeit der nicht ausgeſprochenen

Zurüdverweiſung bei Beſtätigung des erſtinſtanz

lichen Zwiſchenurteils über den Grund des An

ſpruchs)

125 ° (Zuläſſigkeit der Reviſion gegen das zurüd

verweiſende Urteil des Berufungsgerichts )

17926 (Bedingtes zwiſchenurteil I. Inſtanz; wahl

weiſe Befugnis des Berufungsgerichts zur eigenen

Entſcheidung oder Zurüdverweiſung)

Zurüdverweiſung in die Berufungsinſtanz ( iſt der Bes

rufungsrichter an ſeine eigene Entſcheidung über Klag

änderung in ſeinem aufgehobenen erſten Urteile ge

bunden ?) 1233

Faſſung des Urteils zu Vermeidung einer reformatio

in peius bei mangelnder Anſchließung 17924

Vollſtređbarkeitserklärung in dem die B. zurüdweiſenden

Urteile 2892 3748

32
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Koſtenentſcheidung (Erfolg der B. infolge neuen Vor- dem ſtillſtehenden Straßenbahnwagen durch den Schaffner

bringens) 175 403 18

Zurüdnahme der Widerklage in der Berufungsinſtanz Haftung des Militärfiskus für B. 18964

unter Widerſpruch der Gegenpartei ( Notwendigkeit Beweis

fachlicher Entſcheidung auf die zurückgenommene Wider- B. durch Eid, Sachverſtändige, Zeugen ſ. d.

klage) 2893 Beteidanträge

Prozeſſuale Verſtöße in einem Verſäumniðurteile gegen Umfaßt die Bezugnahme auf die Parteidarſtellung in vor

den Berufungsbeklagten 658 bereitenden Schriftfäßen auch die darin enthaltenen B. ?

Beſchlagnabme 999 4205

B. wegen Zodhinterziehung (reſolutiv bedingter Eigen- Unzuläſſige Ablehnung von B.

tumserwerb des Fiskus) 316 16 714 (Zuerkennung eines richterlichen Eides unter Ver

Beichterde
nachläſſigung eines B. der Gegenpartei)

Verfahren 178 18 (unzureichende Begründung der Ablehnung)

Urteil des Oberlandesgerichts in der Beſchwerdeinſtanz, 4204 (unzuläſſige Vorausnahme des Beweisergebniſſes)

Zuläſſigkeit der Reviſion 386 14 Beweisaufnahme

Bei Zurüdverweiſung in Befdwerdeſachen iſt die Unter: Unzuläſſigkeit von Beſchwerden betr. die B. 1539

inſtanz an die Nechtsauffaſſung der Beſchwerdeinſtanz Beweisbeſchluß f. a . Beweisgebühr

gebunden 101 16 Bezugnahme auf den B. im Urteilstatbeſtande 38511

Beſchwerdefumme 1. a. weitere Beſchwerde, Reviſion Beweisgebühr

Beredynung der B. bei Koſtenbeſchwerde eines Rechts- Entſteht die B. durch Vortrag aus herbeigezogenen Akten ?

anwalts 2620 1245

B. an das Reichsgericht gegen ein Urteil, das nur im Beweislaſt

Koſtenpunkt ergangen iſt (außer der Beſchwerdeſumme Bedarf es noch der Unterſuchung der B., wenn die Parteien

muß auch die Reviſionsſumme für die erledigte Haupt ſich über einen Eid geeinigt haben ? 715

jade gegeben ſein ) 2361 Auferlegung eines zugeſchobenen Eides unter Verlegung

Einzelne Beſchwerdefälle der Beweislaſt, während die Auferlegung desſelben

B. wegen Ablehnung eines Vorverlegungsgeſuchs 289 % Eides als richterlichen zuläſſig geweſen wäre 241 17

Keine B. gegen Beſchlüſſe jeder Art, welche die Be- Qualifiziertes Leugnen (Streit um Preisvereinbarung

weisaufnahme betreffen 1539 u . dergl.) 478 100 13

B. wegen verweigerter Erteilung von Abſchriften mit B. bei Anfechtung von Deckungsgeſchäften 296 24

herbeigezogenen Aften 645 B. bei unvordentlicher Verjährung 38716

B. wegen Ablehnung des Verſäumnisurteils 373 Verteilung der B. nach § 75 H. G. B. 389 20

B. gegen Beflüſſe wegen Volſtredbarkeit angefochtener Beweisſicherung

Urteile 10116 3747 Wiederholter Antrag auf B. 4916

B. gegen ein nur den Koſtenpunkt betreffendes Urteil Beweiswürdigung

1. o . Beſchwerdeſumme Nachprüfung der B. in der Reviſionsinſtanz 510 387 16

B. des zu Prozeßkoſten verurteilten Rechtsanwalts 36 Verwertung von Gutachten troß erkannter Fehler. Durch

B. des Rechtsanwalts und der Partei gegen die Feſt ſchnitt aus abweichenden Annahmen. Berüdſichtigung

feßung des Streitwerts 6711 bloßer Wahrſcheinlichkeit 384 38716

B. gegen einzelne Koſtenanfäße 3133 Bilanz

B. gegen Grundbuchseinträge (läßt ſich deren Unzuläſſigkeit Bedeutung der Anerkennung einer B. 2828

dadurch umgehen, daß die B. gegen die Ablehnung Binnenſchiffahrt

des Antrags auf Abänderung des Eintrags gerichtet Haftung des Schiffs für Verſehen des Schiffers bei frei

wird ?) 42210 willig übernommener Entladung 1230

Landesgeſeßliche B. wegen verzögerter Rechtspflege. Börſengeſchäfte

Inſtanzenzug zum Reichsgeridt 3121 Kommiſſion zu B. Selbſteintritt 39228

Weitere B. Börſentermingeſchäfte

Kann der Inſtanzenzug gegen Beſchlüſſe der Amts- B. an ausländiſder Börſe 31719

gerichte bis zum Reichsgericht geführt werden ? Abſchluß von B. im Auslande 318 20

Erfüllung durch Anerkennung des Kontokorrentſaldo 434 °

Iſt die Zuläſſigkeit der weiteren B. an das Reichs f. a. Aufrechnung

gericht ebenfalls von Reviſibilität der Hauptſache ab- Brandſchaden

hängig ? ( . o . Bejd werdeſumme) 973 B. durch ſprühende Funken einer Eiſenbahnlokomotive,

Weitere B. wegen Berichtigung des Urteils 3738 Mitwirkung eigenen Verſchuldens des Geſchädigten 111 14

Neuer Beſchwerdegrund 125 11 2373 Briefe

Betriebsunfall Auslieferung von B. , die unter der Adreſſe einer er:

Verlegung eines Fahrgaſtes bei ſeiner Entfernung aus loſchenen Firma eingeben 315 15

1
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26

9

38614

Buchtitel Auferlegung zugeſchobenen E. unter Verkennung der

Unlauterer Wettbewerb durch Nachahmung fremder Buch Beweislaſt an Stelle zuläſſigen richterlichen E.

titel 53 29

Ceſſion (geſeßliche) {. Forderung Offenbarungseid

China Unzuläſſigkeit der Auferlegung des D. durch einſtweilige

Eheliches Güterrecht von Deutſchen in Ch . 39025 Verfügung 10117

Darlehnsvorvertrag Eigenname

Verſtempelung des D. neben der Schuldverſchreibung 27726 E. als Warenzeichen 392 37

Decharge 1. Entlaſtung Überlaſſung des E. zur Verwendung in der Firma

Defekten eines andern 293 16

Haftung der Beamten wegen D. 5488 Eigenſchaft

Depotfixen 160 28 Iſt die Höhe der Wirtſchaftsunkoſten E. eines Land

Dienſtvertrag guts ? 33 44

D. oder nüßliche Verwendung (Allgemeines Landrecht I. 11 Einſißrecht

SS 873 folg .) 192 63 Unpfändbarkeit des E. 5019

Entlaſſung Einſpruch 1. Rechtsmittel

Iſt Aufgabe des Betriebes Grund zur Entlaſſung ? 11 26 Einſtweilige Verfügung

Entlaſſung des Geſchäftsführers einer Geſellſchaft mit Unzuläſſigkeit einer Eidesauflage durch e. V. 101 17

beſchränkter Haftung 10526 Unzuläſſigkeit einer auf Hypothekenlöſchung gerichteten

Bereitwilligkeit zur Wiederanſtellung des Entlaſſenen e. V. 126 18

nach Verurteilung zur Entſchädigung 19264 Streitwert einer e . V. 1743

Differenzgeſchäft f. a. Börſentermingeſchäfte Kann ein Urteil über die Rechtmäßigkeit einer e . V.

Erfüllung durch vertragsmäßige Aufrechnung (An noch nach deren Erledigung ergehen ? 2428

erkennung eines Kontoabſchluſſes) 5330 434 ° Löſchung einer durch e. V. erlangten Vormerkung gegen

Doppelbeſteuerung Sicherheit 243 23

Wohnſiß; iſt Anwaltspraxis ein Gewerbe ? 2458 Begrenzung der richterlichen Strafbefugnis bei e . V.

Durchronitt

D. aus abweichenden Angaben mehrerer Sachverſtändiger Eiſenbahn ſ. Haftpflicht, Straßenbahn

3136 Schuß benachbarter Grundſtüde gegen Feuersgefahr durch

Ehelised Güterrecht Funkenflug (p .) 1539 111 41

E. G. von Deutſchen in China 390 26 Iſt die E. unbewegliche Sadie ? 5176

Pfändung der ehemännlichen Nußnießung 343 22 Eiſenbahndirektion

Eheſcheidungsprozeß Befugnis der E. zum Erlaß polizeilicher Verfügungen

Roſtenvorſchußpflicht des Ehemanns bei Armenrecht der (p.) 300 35

Ehefrau 984 Endurteil

Eideszuſchiebung mit Rückſicht auf die Schuldfrage 181 30 Reviſion und Anſchließung gegen ein E., welches über

Eventualantrag auf Herſtellung bei gegenſeitiger einen nicht reviſiblen Teil der Hauptſache ergeht und

Scheidungsklage ohne ausdrücklichen Antrag auf Ab gleichzeitig die im reviſiblen Teilurteil vorbehaltene

weiſung des gegneriſchen Scheidungsverlangens 4203 Koſtenentſcheidung trifft 3147

Cid Enteignung

Zeugeneid Volziehung der E. ohne Enteignungsverfahren. Ver

Berufung auf den in erſter Inſtanz geleiſteten E. pflichtung des Unternehmers, gleichwohl zur nach

(Nacheid ) bei wiederholter Vernehmung in zweiter träglichen Einleitung des Verfahrens ſelbſt Klage zu

Inſtanz 17819 erheben 301 36

Zugeſchobener Eid Wertsermittelung

Beſtimmtheit der Eidestatſache, Aufnahme gemein Maßgebender Zeitpunkt 5533 84 56 37

verſtändlicher Reditsbegriffe 1247 17922 386 13 Vorteile infolge der E. 55 34 19370

Eideszuſchiebung an Konkursverwalter 919 3447 Entſchädigung nach dem gemeinen Wert ohne Rückſidit

Darf das Gericht von Auferlegung des zugeſchobenen auf den gezahlten Kaufpreis 56 36

E. wegen „ Frivolität“ abſehen ? 4914 Zugrundelegung des Reinertrags eines Gebäudes 19368

Anfechtung eines zufolge Parteivereinbarung geleiſteten Berückſichtigung vertragømäßiger Belaſtungen, der Vor

E. wegen mangelnder Beweispflicht des andern ausbezahlung des Mietzinſes u . dergl . 438 17

Teils 1716 Teilenteignung

Richterlicher Eid Wertverteilung zwiſchen dem enteigneten Teil und dem

Auferlegung richterlichen E. unter Vernachläſſigung Beſtande des Grundſtücks 114 48 19370

eines Beweißantrages 716 ohne Prüfung der Vers Entſchädigung für nachteilige Folgen der Anlage 1744

trauenswürdigkeit der Parteien 816 über Indizien 4326 3656 11347 ( Einwand, daß der Schaden auch ohne

36
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die E. eingetreten wäre) 34718 34814 42312 (nach Fahrläffigkeit f. a . Schadenerſak, Haftpflicht uſw) (

trägliche Geltendmachung ſpäter hervortretender Nach- Überſpannte Anforderungen in Hinſicht auf mögliche Vor

teile) 43716 (welche Nachteile ſind als Folgen des fichtsmaßregeln 54 32

Unternehmens anzuſehen ?) Fälligkeit

Formvorſchrift des § 26 Preuß. Enteignungsgef. 18 46 Eintritt der F. des Klaganſpruchs während des Prozeß

Entlaſſung f. Dienſtvertrag verlaufs 2388

Entlaſtung Feſtſtellung im Konkurſe T. d .

Ungeſeßliche Abſtimmung von Mitgliedern des Aufſichtsrats Streitwert (F. wegen Unverbindlichkeit eines Vertrages) 31

bei deſſen E. 294 21 Leiſtungsanſpruch, der in einem Feſtſtellungsverlangen

Tragweite der E. Nachträgliche Geltendmachung von beſteht 633

Schädenanſprüchen einer Genoſſenſchaft durch den Konkurs- Macht die F. Rechtshängigkeit für die Leiſtungsflage ? 1516

verwalter 39 26 Begriff des feſtſtellbaren Rechtsverhältniſſes 644

Entſchädigung unſchuldig Verurteilter Zuläſſigkeit der F. bei Möglichkeit der Leiſtungsklage 3134

Beginn der Ausſchlußfriſt für die Klage 434 11 Zwiſchenurteil über den Grund des Anſpruchs bei F. 3136

Enttvährung
Verhältnis der F. zur Leiſtungsklage 3136

Entwährungsanſpruch des Rupertverbers, der ſtatt ſeines Gerichtsſtand des Erfüllungsorts bei negativer F. 432 3

Vormannes zur Zubuße herangezogen wird 276 19 Einzelne Fälle

Empfehlung F. eines Beamten über ſeine Erſaßverbindlichkeit wegen

E. von Wertpapieren durch einen Bankier 1516 Defekten 5432

Erben F. gegen Geſellſchaften während des Konkurſes der offenen

Befugnis der E. und Erbegerben zur Weiterveräußerung Handelsgeſellſchaft ( Feſtſtellungsintereſſe bejaht) 2706

eines angefallenen dinglichen Rechts ohne Zwiſchen- F. des Konkursverwalters gegen den Gläubiger einer

eintrag 10629 beſtrittenen Konkursforderung 315 12

Verurteilung der G. zur Zahlung aus Mitteln des Nacha F. über Nichtbeſtehen des rechtskräftig zuerkannten An

laſſes 24220 ſpruche an Stelle der Einwendungsklage ( Vollſtredungs

Rechte des E., der den Nachlaßgläubiger bezahlt hat, im gegenklage) des § 767 3. P. D. 3986

Nachlaßkonkurſe 315 11 Firma i. a. Wettbewerb

Erbſchaftsklage gegen den Teſtamentsvollſtreder 31 88 Zuſäße zur F. 183 38

Erbengemeinſchaft Vertragsmäßige Einräumung des Rechts auf Führung

Streitgenoſſenſchaft. Zugeſtändnis eines der Erben 211 eines fremben Namens in der F. 29316

Erbteilung
Gutgläubiger Erwerb einer unrechtmäßigen F. 3423

Mertsermittlung eines eingeworfenen Kures 32 41

Feſtſtellungsklage bei Möglichkeit der Erbteilungsklage Klage gegen die Geſellſchaftsfirma, deren Inhaber ein

3134 384 ? Einzelkaufmann iſt 155 12

Erbloſe Verlaſſenſchaft Fortführung des Prozeſſes unter der Geſellſchaftsfirma,

E. V. im Gebiete der Stadt Frankfurt 1745 nachdem dieſe auf einen Einzelkaufmann übergegangen

Erbſchaftsverzicht ift 388 19

Rondiktion des E. (f) 2060

Erbvertrag 1. leßtwillige Verfügung Haftung des Firmenübernehmers für die Geſchäftsſchulden

Erfüllung 29317 (Minderkaufleute) 40115

E. Zug um Zug ( p) 191 61 Anſpruch auf Auslieferung von Briefen, welche unter der

E. durch vertragsmäßige Aufrechnung (Anerkennung des Adreſſe einer erloſchenen F. eingehen 315 13

Rontokorrentſaldo) 434 ° Fiſchereigerechtigkeit

Erfüllungsort F. an öffentlichen Flüſſen 32 39

E. bei Vereinbarung der Leiſtung Zug um Zug gegen Entſchädigung für Fiſchereiſchäden infolge Stromregulierung

Aushändigung der Verſchiffungsdokumente 184 48 252 43

Erledigung der Hauptſache Ausdehnung der F. auf Überſchwemmungsgebiete 299 32

E. vor und nach Klagzuſtellung 2376 238 Erwerb der F. durch unvordenkliche Verjährung 387 16

Rechtsmittel bei irrtümlicher Annahme der E. 24218 Klage eines Gemeindegliedes wegen Verleßung einer der

Ermefien des Richters 1. b. Gemeinde zuftehenden F. 435 12

Erfitung einer Grunddienſtbarkeit (8) 275 17 Fiſchereipacht

Erwerbsunfähigkeit Aufhebung der F. wegen Beſchäftigung von Gehilfen

Iſt der ſchadenerſaßberechtigte Verlegte verpflichtet, eine ohne Erlaubnisſchein. Einwand des auf Rechtsirrtum

neue Erwerbsart zu erlernen ? 6813 beruhenden guten Glaubens 11246

Eventualantrag Fiskus

Behandlung des E. bei Abweiſung des Prinzipalantrags Wird der F. bei Militärpenſionsſtreitigkeiten durch das

wegen Unzuſtändigkeit 3721 Generalkommando vertreten ? 103 21

1

1

!

1

1
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Entſchädigungspflicht des F. bei Stromregulierungen 252 43

Haftung des Eiſenbahnfiskus für Funkenflugſchäden 1539

111 41

Fluchtlinienfeſtſeß
ung

(p)

Enteignung und Entſchädigung wegen F. 3767 3868

5687 19471 ( Beginn der Verjährung) 301 88

Haftung der Stadtgemeinde wegen geſeßwidriger Vers

fügungen nach 8 75 Einleitung Allgemeines Landrecht

252 42

F. nach älterem Recht (Entſchädigungsanſ
pruch

geht nicht

auf den Grundſtückserwerber über) 301 3

Durchbruch einer Straße (ſind die Durchbruchskoſten von

dem Unternehmer oder der Stadt zu tragen ) 302 39

Statthaftigkeit von Verträgen der Gemeindebehörden über

Straßenbauangelegenheiten 361 87

Flüfie

Offentliche F. als dienende Grundſtücke für Fiſcherei

gerechtigkeiten 32 30

Nachbarrechtliche Befugniſſe in Bezug auf nicht in Privat

eigentum ſtehende F. 1949

Staatliche Fürſorgepflicht für öffentliche F. 3560

Unterſcheidung von öffentlichen F. und Privatflüſſen (Merk

mal der Schiffbarkeit) 34 47

Forderung

Übergang fraft Gefeßes ( $ 225 Konkurs -Drdnung) 31511

Form

Form einer im Auslande vorgenommenen Prozeßhandlung

( eidloſe Vernehmung eines Sachverſtändigen ) 2516

Nebenvertrag oder ſelbſtändiges Geſchäft? (Wiederkaufs

vereinbarung) 32 48

Formfehler im Geſellſchaftsvertrage einer Geſellſchaft m. b H.

Heilung durch Eintrag der Geſellſchaft im Regiſter ? 27416

Abtretung von Geſchäftsanteilen einer Geſellſchaft m. b . H.

11 28 248 34

F. der Verpfändung eines Hypothekenbriefs im Handels

verkehr (p ) 1436

Heilung des Mangels der F. durch Erfüllung (p) 130 * 1 27620

Formvorſchrift des S 26 Preußiſches Enteignungsgeſeß 1846

Erklärung eines (nach fächſiſchem Rechte formbedürftigen )

ſchenkungsweiſen Erlaſſes im Handelsverkehr 11568

Fragerecht (und Fragepflicht) des Gerichts

Gerechtfertigte Unterlaſſung der Ausübung des F. 226

65 ? (unterbliebener Vortrag einer Protokollanlage)

Notwendigkeit der Ausübung des F.:

226 (Ziehung überraſchender Folgerungen aus dem

eigenen Vorbringen der Partei)

227 (Außerachtlaſſung rechtlicher Geſichtspunkte durch

die Parteien)

63 (Hineinziehung rechtlicher Geſichtspunkte, zu denen

die Parteien nicht einmal tatſächliche Unterlagen ge

geben haben)

2388 (unterbliebene Parteierklärung, die im Laufe des

Rechtsſtreits eingetretene Fälligkeit geltend zu machen )

2703 ( Einzelheiten eines Unfalls )

4203 ( Zweifel über die Bedeutung eines Antrags)

Frauenſtimmrecht

F. in den Generalverſammlungender Aktiengeſellſchaften 294 20

Freigebigkeit

Hingabe zu Erreichung beſtimmter Zwede 292 14

Freiſprechung im Wiederaufnahmeverfahren

Beginn der Ausſchlußfriſt für die Entſchädigungsklage 43411

Freiwillige Gerichtsbarkeit

Vorleſung von Protokollen (müſſen auch die Anlagen vor

geleſen werden ? ) 190 69

Frift

Verſäumung einer F. durch den Gerichtsvollzieher 3824

F. zur Klageſtellung nach § 271 H. G. B. Nachträgliche

Geltendmachung anderer Gründe 390 22

Ausſchlußfriſt für die Entſchädigungsklage unſchuldig Ver

urteilter 434 11

Gebrauchsmuſter

Grenzen des Schußbereichs (geringfügige Abweichung vom

Modell) 11 27

Auslegung des Anſpruchs unter Berückſichtigung des

Modells 105 26

Gegenbeweis 1. Beweislaſt

Geld

Sind Banknoten und Rafenſcheine als bares Gelb zu

behandeln ? 32 40

Geltungsbereich einer Rechtsnorm 1. Reviſible Rechtsnorm

Generalverſammlung

Kann der Widerſpruch gegen einen Beſchluß der G. im

voraus erklärt werden ? 104 28

1. a . Aktiengeſellſchaft, Genoſſenſchaft, Geſellſchaft m. b. H.

Generalkommando

Iſt das 6. Vertreter des Fistus in Militärpenſions

angelegenheiten ? 10321

Generalvollmacht

G. mit Beſchränkung auf einen gewiſſen Vermögens

kompler 31924

Genofienſchaften

Kann gegen einen Generalverſammlungsbeſchluß im voraus

proteſtiert werden ? 104 23

Schadenserſaßforderungen gegen Vorſtandsmitglieder.

Geltendmachung ſolcher durch den Ronkursverwalter trop

erteilter Decharge 39126

Gemeinde

Haftung der Stadtgemeinde wegen gefeßwidriger Ver

fügungen nach § 75 Einl. Allgemeines Landrecht 252 48

Sind Straßendurchbruchskoſten von der G. oder dem

Unternehmer zu tragen ? 30239

Statthaftigkeit von Verträgen der G. über Straßenbau

angelegenheiten ( Fluchtlinienfeſtſeßung) 361 37

Gewährung einer Ausnahme vom allgemeinen Bauverbote

42

438 18

Gemeindeabgaben

Gehört das Schulgeld zu den G. ( Zuläſſigkeit des Rechts

wegs) 11360

Gemeindebe
amte

Anſprüche der Witwen und Waiſen von G., die vor dem

1. April 1900 penſioniert, aber ſpäter verſtorben find (p)

19574

Sind die Viehhofinſpektoren in Berlin, insbeſondere die

Fourageinſpektoren, G. ? 25346



8
Zivilſachen

Entlaſſung eines Geſchäftsführers aus wichtigen Gründen

105 26

Unterſchied geſellſchaftlider und ſonſtiger Verpflidytungen

der Geſellſchafter ( Rübenlieferungspflicht) 18868

Formvorſchrift für Abtretung von Geſchäftsanteilen 1128

248 34

Penſion der Magiſtratsperſonen (Anredinung des Ein

kommens als Standesbeamter) 436 14

Gerichte

Umfang der Rechtshilfeverpflichtung 37511

Gerichtsgebühr ſ. a . Beweislaſt

G. bei Umwandlung einer Kommanditgeſellſchaft in offene

Handelsgeſellſchaft 29318

Gerichtskoſtenvorſchuß

Verteilung unter mehrere Beteiligte 292 13

Einfluß des Armenrechts der Gegenpartei 3133

Gerichtsſtand

6. des Erfüllungsorts 1. d.

Feſtſtellungsklage wegen Nichtbeſtehens eines Vertrags

( iſt der Zahlungs- oder Lieferungsort maßgebend ?) 431 %

1. a. vereinbarter G.

G. der unerlaubten Handlung

Iſt der Ort der Abſendung oder des Empfangs eines

Briefes als Tatort anzuſehen ? 631

G. des Vermögens

Gehört eine fiduziariſch abgetretene Forderung noch zum

Vermögen ? 4181

G. der Mitglieder einer Gemeinde, Geſellſchaft uſw.

Gilt dieſer G. auch für ausgeſchiedene Mitglieder und

Erben von Mitgliedern ? 1745

Vereinbarter G.

Vereinbarung des Erfüllungsorts (Randvermerke auf

Koſtenanſdlägen) 4311

Vereinbarung durch Wechſelvermerk 466

Gilt der vereinbarte 6. für den Einzelanſpruch auch für

den Kontokorrentſaldo ? 1756

Gibt es eine Vermutung für Ausſchließlichkeit des

vereinbarten G. ? 452

G. der Widerklage

Rechtlicher Zuſammenhang 454

Beſtimmung des G.

durch das übergeordnete Gericht im Zwangsvollſtređungs

verfahren 1757

Gerichtsvollzieher

Rechtsſtellung des G. bei der Pfändung 1541

Verſäumung einer Friſt durch den 6. 3824

Geſchäftsbücher

Zwangsweiſe Vorlegung der G. (Schonung des Sculdners)

Klage auf Auflöſung der 6. 24986

Stempelpflichtigkeit der Nachſchußbeſchlüſſe 255 60

Gefeßliche Geffion ($ 225 Konkursordnung) 31511

Geſerlicher Vertreter

Unterlaſſene Angabe des g . V. im Urteil 38

Beſtellung eines Anwalts durch den vermeintlichen g . V.,

während der wirkliche g. V. untätig bleibt 34

Geſtändnis

Tatſachengeſtändnis oder Rechtsauffaſſung (Einräumung

des Spiels, des Scheinvertrags) 1234

Wirkung des G. im Verhältniſſe zum Streitgenoſſen 211

Gemeinheitsteilung

Reviſion gegen Urteile der Oberlandeskulturgerichte (p) 15 18

Gewährleiſtung

G. für dicta und promissa ( 1) 27826

Zuſicherung (muß Vertragsbeſtandteil ſein) 3344

Argliſt (feßt ihre Geltendmachung voraus, daß das Unter

bleiben der Mängelanzeige auf ſie zurüdzuführen iſt ?)

316 14

G.6. beim Tauſch 2907 – beim Werkvertrag 108 33

Verzicht auf 6. durd Berfügung über die Ware 156 15

Vertragsmäßiger Ausſdluß der 6. für grobes Verſdulden

.

435 13

50 20

Klagänderung durch Erfeßung der Vertragsanfechtung

wegen Täuſchung durch den Gewährleiſtungsanſpruch 1248

Gewerbegebilfe 1. Dienſtvertrag

Gewerbeinſpektor

Seugnisverweigerungsrecht des 6. 1246

Gewerbegericht

Einwand der Zuſtändigkeit des G. in der Berufungsinſtanz

3422

Giroverkehr

Wirkſamkeit der Umbuchungen ohne Mitteilung an die

Beteiligten . Iſt die Giroſtelle zu Warnungen ver

pflichtet ? 245 27

Glaubhaftmadung

6. des Streitwerts ; mangelnde Beſcheinigung der Sach

kunde des Gutachters 40112

G. des Grundes der Zeugnisverweigerung 241 15

G. der Entſchuldigung des ausgebliebenen Zeugen 2716

G. des Anfechtungegrundes im Zwangsvergleichsverfahren

18234

Gläubiger f. Anfechtung.

Grund

Zwiſdenurteil über den 6. des Anſpruche :

Vorausſeßungen der Zuläſſigkeit 511 3411

Zuläſſigkeit bei Feſtſtellungsklage 3134

Zuläſſigkeit des Zwiſchenurteils über einen einredeweiſe

geltend gemadyten Anſpruch 3998

Faſſung des Tenors 2399

Grenze zwiſchen Grund und Höhe 239 10

16

Geſchäftsgeheimnis ſ. Zeugnisverweigerungsrecht

Geſchäftsſchulden

Haftung des Firmenübernehmers für G. 29317 4011

Geſellſchaft f. a . Aktiengeſellſchaft, Handelsgeſellſchaften

Vertragsmäßige Befugnis der Geſellſchafterverſammlung

zur Erledigung von Streitigkeiten mit einzelnen Ge

fellſchaftern. Schiedsvertrag ? 3848

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

Nidhtigkeit einer G. m . 6. H. wegen Formfehlers im

Geſellſdaftsvertrage. Heilung durch Eintrag im Handels

regiſter ? 27416

Kapitalserhöhung. Kann die im Regiſter eingetragene

Kapitalserhöhung wegen fachlicher Unrichtigkeit der zu :

grunde liegenden Erklärungen angefocyten werden ? 24833
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403 18 19

Nadverfahren zur Feſtſtellung der Höhe (fann da Umwandlung einer Kommanditgeſellſchaft in eine offene H.

noch ein Mitverſchulden des Klägers geltend gemacht (Gerichtsgebühren ) 239 18

werden ; wie iſt zu verfahren , wenn der Kläger den Anſprüche gegen Geſellſchafter (ausgeſchiedene Geſell

Anſpruch nach Feſtſtellung des Grundes erhöht ?) 2918 ſchafter ) einer offenen H. während des Geſellſchafts

Grundbuch konkurſes 27045

Läßt die Unzuläſſigkeit der Beſchwerde gegen Einträge im Scheinerrichtung einer offenen H. zweds Herbeiführung

G. ſich dadurch umgehen, daß man die Beſchwerde gegen der kurzen Verjährung 244 24

den Beſchluß richtet, durch welchen der Antrag auf Handelsregiſter

Anderung zurüdgewieſen wird ? 42210 Anmeldung zum H. (Unterſchriftsbeglaubigung) 18387

Steht die Befugnis der Erben, über eingetragene, zum Kann die fachliche Richtigkeit der Anmeldungsunterlagen

Nachlaſſe gehörige Rechte ohne Zwiſcheneintrag zu ver- nachgeprüft werden ? 24883

fügen, auch den Erbeserben zu ? 106 29 Wird die Nichtigkeit einer Geſellſchaft m. b. H. durch Eintrag

Offentlicher Glaube des G. ( ) ; Erwerb der Gütergemein- im H. geheilt ? 27416

ſchaft vom böøgläubigen Ehegatten 112 43 Erfeßung des Handelsregiſtereintrags durch Mitteilung an

Grunddienſtbarkeit den dritten , insbeſondere im Prozeſſe (in der mündlichen

Beſtellung einer G. zugunſten einer Stadtgemeinde ( p) 19266 Verhandlung) 388 19

Erfißung der G. (p) 275 17 Handlungsgehilfe

Verjährung der G. ( ) 3446 Wettbewerbsverbot. Geltendmachung eines dem kündigen

Gründer den Konkursverwalter unbekannt gebliebenen Kündigungs

Haftbarkeit der 6. vor Eintrag der Aktiengeſellſchaft 389 21 grundes durch den Gemeinſchuldner 389 20

Gutachten i. Sadyverſtändige Glaubhaftmachung Hauptſade

Haftpflicht Erledigung der H. vor und nach Klagzuſtellung 2376 2386

Begriff des verſicherungspflichtigen Betriebes 158 21 3459 Hausbeſißer 1. Enteignung, Fluchtlinienfeſtſeßung, Schaden

erfaş

Urſächlicher Zuſammenhang 30 82 Entſchädigungsanſpruch des H. wegen Straßenerhöhung

Höhere Gewalt 1. b . 11040 2731 316 17 438 19 (Allgemeines Landrecht) 275 18

Eigenes Verſchulden 10220 15719 20 390 74 (Benußung Höhe des Schadens

der Straßenbahngleiſe) 40319 ( Verantwortlichkeit des Abgeſonderte Verhandlung über die H. f. Grund

nichtlenkenden Tandemfahrers) Freies Ermeſſen des Gerichts 384 10

Abwägung beiderſeitigen Verſchuldens. Hat der Verleşte şöhere Gewalt

Anſprüche auf die Verſicherung des haftpflichtigen Unter- Wolfenbruch 316 17

nehmers ? 24631 Notwendige Gefahren des Eiſenbahnbetriebs (Straßenbahn

Anſprüche der Witwe, die den Verlegten erſt nach dem betriebs) 11040 273 12

Unfall geheiratet hat 6814 H. G. als Entlaſtung des Tierhalters (f) 438 19

Schadenfeſtſeßung (Erwerbsunfähigkeit ); iſt der Verlegte Hypothek

verpflichtet, eine neue Erwerbsart zu erlernen ? 6713 Falſche Angabe des Schuldgrundes im Grundbuche 162 32

Haftung Heilung des mangelnden Schuldgrundes durch Eintragung

H. des Gerichtsvollziehers für Verſäumung einer Friſt. eines untergeſchobenen Schuldgrundes 162 33

Einfluß der Unterlaſſung des Wiedereinſeßungsgeſuchs Mangelnde Legitimation eines Hypothekengläubigers ver

3824
beſſert nicht die Stellung der nachſtehenden Hypothekarier

Handelsbrauch (p) 11349

Ujancen im Ruyverkehr 9 22 Nachträglicher Verzinſungseintrag für eine Rautionshypothek

Handelsbücher

Anordnung der Vorlegung der H. Schonung des Ver- Löſdung einer H. durch einſtweilige Verfügung 126 12

pflichteten 4217 Welche Gegenſtände unterliegen der Haftung für die H.

Handelsgeſchäfte als Zubehör ? 1. 6.

Formfreiheit der H. 14 36 633 115 68 Rechte und Rechtsbehelfe der Hypothekengläubiger wegen

Können Geſchäfte über Eiſenbahnen H. fein ? 51 26 des Zubehör$ 315 10 434 10

Handelsgeſellſchaft 1. a. Aktiengeſellſchaft, Geſellſchaft Hypothekenbrief

m. b. H. , Geſellſchaft Form der Verpfändung des H. im Handelsverkehr (p) 14 36

Verſtempelung des „ Einbringens " 132 26 Eigentum am H. ( p ) 11039

Stille Geſellſchaft. Auseinanderſeßung im Geſellſchafts- Indizien

konkurſe 1023 Richterlicher Eid über 9. 4326

Dffene H. (Kommanditgeſellſchaft) Internationales Privatrecht

Einbringen eines Grundſtücks ohne Auflaſſung 436 16 Erfüllungsort im Auslande ( Aktiengeſellſchaft) 29 29

Wirkung des Urteils gegen eine offene H. im Ver- Wille der Vertragſdließenden bei Verträgen über aus

hältniſſe zu den Geſellſchaftern 241 17 ländiſche Sachen 10731

35 64

15

2
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Erſtredung des Konkurſes auf ausländiſches Bermögen 182 34 Umwandlung der Konkursforderung in Maſſeanſpruch 178 16

Bürgichaft 25088 251 39 Anderung der Vollſtređungsgegenklage 291 11

Eigentumserwerb 25038 Unzuläſſigkeit der K. nach § 271 H. G. B. 390 22

Eheliches Güterrecht ( erſter Wohnſiß in China) 390 26 Materielle Begründung der Klagabweiſung neben Feſt

Jmmiffionen ſtellung einer R. Entſteht Rechtskraft gegen den

Vertragsmäßige Obernahme der Duldung von I. durch Kläger ? 400 10

Verkauf des Bodens für die Anlage des Immiffiong- Klagzurücknahme

unternehmens 191 62 Iſt es R., wenn der Kläger nach weſentlicher Befriediguug

Irrtum den geringfügigen Reſt des Anſpruchs fallen läßt ? 149%

Beweggrund oder weſentliche Eigenſchaft 3861 Kleinbahnen

Entſchuldigung mit Rechtsirrtum 11246 Bedeutung der Genehmigungsurkunde 19472

Jagdpacht Kommiſſion

Wird I. durch Kauf gebrochen ? 19267 Rüdforderung des Rommittenten wegen Nichtausführung

Jagdpolizei der R. 3749

Begriff der Gemeindebehörde 346 19 8. zu Börſengeſchäften. Selbſteintritt nach SS 71–74

Juditatsflage 24019 des Geſ. v . 22. Juni 96 392 28

Kaiſergeburtstag Mommunalbeamte 1. Gemeindebeamte

Iſt der A. allgemeiner Feiertag für das Reichsgericht ? 17714 Kondiktion f. Rückforderung

Kaſſenſkonto Konkurrenzklauſel 1. Wettbewerbsverbot

R. oder Warenrabatt ? 4218 Sonkurs

Kaffenſcheine Erſtređung des K. auf ausländiſches Vermögen des Gemein

Sind R. als bares Geld zu behandeln ? 32 40 idyuldners 18284

Kartellvertrag Anwendung des B. G. B. hinſichtlich der Zubehöreigenſchaft

Rüdtritt vom R. 1383 auf einen anhängigen R. 388 17

Sauf R. der offenen Handelsgeſellſchaft ſchüßt auch die aus

R. oder Pacht ? (Ausbeutung von Bodenerträgniſſen unter geſchiedenen Geſellſchafter vor Inanſpruchnahme 270 46

Subſtanzverluſt) 131 24 Regreßanſprüche unter Wechſelverpflichteten im R. 245 28

Rechte des Verkäufers bei Empfangs- und Zahlungsverzug Haftpflichtverſicherung im K. des entſchädigungspflichtigen

( Verbrauch des Wahlrechts nach altem Handelsrecht) 10% Verſicherten 24631

Kaufleute Konkursforderung

Vollkaufmann oderMinderkaufmann (Vorlegung der Handels- Geltendmachung von Anſprüchen , die durch Verhalten des

bücher im Prozeſſe) 4217 Konkursverwalters entſtanden ſind, als K. 2725

Kautionshypothek Nachträgliche Aufrechnung einer K. gegen eine Forderung,

Nachträglicher Zinseintrag ( ) 3564 welche nach Konkurseröffnung von einem Beauftragten

Kauſalzuſammenhang 1. Urſächlicher Zuſammenhang des Gemeinſchuldners eingezogen worden iſt 12714

Kirchenpatronat Umwandlung der K. in Maſſeanſpruch (Klagänderung ?) 178 16

Erſtredt fich das R. auf die Tochterkirchen 300 84 Kann der Konkursverwalter wegen Feſtſtellung beſtrittener

Kirchenſteuer
K. Feſtſtellungsklage erheben ? 315 12

Rechtsweg 1731 Konkursgläubiger

Kirchenſtuhlrecht
Abſonderungsrecht des R. Wirkung des Tabelleneintrags

Rechtsveg 11142

Klaganſpruch
Geltendmachung von Anfechtungsanſprüchen im Zwangs

Eintritt der Fälligkeit des K. im Prozeßverlaufe 2388 vergleichsverfahren 182 34

Klagänderung Konkursverwalter

Nachträgliche Namhaftmachung der klagenden Geſellſchafter Rechtsſtellung des R. („ Prozeßfähigkeit“ des K. nach

(an Stelle der als Klägerin eingeführten Geſellſchaft) 48 Beendigung des Konkurſes durch Zwangsvergleid)) 47

Reviſionsbeſchwerde des Kläger 8 wegen unterlaſſener Eideszuſchiebung an den R. 9 19 3447

Prüfung des Geſichtspunkte der R. 5 ° 400 10 Zwiſchenurteil über Aktivlegitimation des R. 3986

Umwandlung der Leiſtungsklage in Feſtſtellungsklage 1948 Feſtſtellungsklage des K. wegen beſtrittener Konkursforde:

R. vor dem Patentamt 30 86

Läßt fich die R. als Anſtellung einer neuen Klage (in un- Auseinanderſeßung des K. mit dem ſtillen Geſellſchafter

geſeßlicher Form ) auffaſſen ? 46 des Gemeinſchuldners 1023

Kann das Berufungsgericht, nachdem ſein erſtes, die ge- Klage des K. wegen Zwangsverſteigerung eines vom

änderte Klage fachlich beſcheidendes Urteil aufgehoben iſt, Gemeinſchuldner verkauften Grundſtücks 432 3

nunmehr wegen R. die Klage abweiſen ? 1233
Iſt der R. einer Genoſſenſchaft bei Erhebung von Schäden

Erſeßung der Vertragsanfechtung wegen Täuſchung durch anſprüchen gegen Vorſtandsmitglieder an die Entlaſtung

den Gewährleiſtungsanſpruch 1248 der Generalverſammlung gebunden ? 391 26

315 11 12

rungen 315 12
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mung 3838

Ablehnung der Aufnahme eines Rechtsſtreite, weil der Entwährungsanſpruch bes ſtatt ſeines Vormanns auf Bus

Gemeinſchuldner nicht Bartei war 1538 buße in Anſpruch genommenen Kugerwerbers 27619

Hat der vor Beendigung des Konkurſes ausſcheidende Ladung

R. ein Zurüdbehaltungsrecht an der Maſſe wegen ſeiner Beglaubigung einer falſch abgeſchriebenen Terminsbeſtim

Gebühren ? 51 28

Korrefpondenzgebühr Lagerſcheine

Erſtattungsfähigkeit der R. (Reviſionsinſtanz) 2374 Sind die 2. Inhaberpapiere ? 15518

conful Landesgeſexgebung

Eintrag eines Nichtſtaatsangehörigen in die Schußmatrikel Rann die L. einen Inſtanzenzug ans Reichsgericht be

des R. Wirkung auf das eheliche Güterrecht 390 26 gründen ? 3121

Kontokorrent Läuterungsverfahren

Verhältnis des Saldo zu den einzelnen Schuldverhältniſſen Neue Einwendungen im L. 239

11464 Lehmgewinnung

Einfluß der Gerichtsſtandsvereinbarung über einzelne Poſten Rechtliche Natur des Vertrages über 2. 4917

auf den Saldo 1756 Leiſtungsklage f. Feſtſtellungsklage

Iſt die Saldoziehung Erfüllung ? ( vertragsmäßige Auf- Leßtwillige Verfügung

rechnung ) 434 Verbindlichkeit eines wechſelſeitigen Teſtaments ( kurmärkiſches

Konventionalſtrafe 1. Vertragsſtrafe Provinzialrecht) 3446

Koſten Rodizille (Nachzettel) nach Allgemeinem Landrecht 5431

A. bei ſofortiger Klaglosſtellung (analoge Anwendung Teſtament eines Schwachſichtigen (Þ ) 130 23

des § 93 3. B. D.) 978 Fideikommiſſariſche Subſtitution auf den Überreft 16281

8. bei Erledigung der Klage unmittelbar vor der Zu- Geltung des gerichtlichen Teſtaments, welches auf Antrag

ſtellung 2376 des inzwiſchen geiſteskrank geworbenen Teftators dieſem

A. bei Erledigung der Hauptſache im Verlaufe des Prozeſſes zurüdgegeben iſt 29988

2376 2386 Lizenz 1. Patent

R. der Widerklage bei Armenrecht des Klägerø 3138 Lotteriekollekteur

Auferlegung der A. wegen groben Verſchuldens 1221 Stillſchweigende Vereinbarung, daß die Loſe erſt nach der

R. des Schiebsverfahrens 3811 Ziehung bezahlt werden ſollen 5228

Koſtenpunkt des Urteils Majdine

Beſchwerde gegen ein nur im A. ergehendes Urteil bedingt Iſt eine M. vertretbare Sache ? 244 26

durch das Vorliegen der Reviſionsſumme für die erledigte Matrikel 1. Konſul 390 26

Hauptſache 2361 Mätler

Einlegung einer Beſchwerde mit Beſchränkung auf den A. Anſpruch des M., der das ihm übertragene Geſchäft durch

2373 Betrug zuſtande gebracht hat 8588

Iſt ein Urteil, in welchem die Hauptſache für erledigt Widerruf des Proviſionsverſprechens ( 9, P , D 276 21

erklärt wird, ſtets als nur im R. ergangen anzuſehen ? 2386 Miete

Anwendbarkeit des § 99 Abſ. 1 auf ein Endurteil, welches M. oder Pacht (Brauerei) 34 48

die im Teilurteil vorbehaltene Koſtenentſcheidung trifft, Pflicht des Vermieters zur Benachrichtigung des Mieters

zugleich aber wegen des Reſtes der Hauptſache ergeht ? von der vollzogenen Inſtandſeßung 35 49

3147 Haftung des Vermieters für Mängel ( 1) 19576

Softenvorſchußpflicht Militärbeamte

R. des Ehemanns bei Armenrecht der Frau 984 Reiſekoſten der M. 27318

Striegsinvalide Militärpenſion

Vorausſeßungen der Kriegszulage 297 29 Haftung des Fiskus bei Betriebsunfällen 18964

Wiederherſtellung erloſchener Anſprüche 298 30 Tragweite der militärbehördlichen Entſcheidung über Dienſt

Kündigung fähigkeit für den Zivilprozeß 295 23

Anlaß zur K. Geltendmachung eines Anlaſſes, der dem Minderjährige

Kündiger bei der K. entgangen war, durch den Gemein- Verantwortlichkeit der M. nach Allgemeinem Landrecht

duldner 389 20

Kuge Minderkaufleute

Uſancen im Verkehr mit R. 922 Übergang der Geſchäftsſchulden mit der Firma 29317

Haftung der Gewerkſchaft für richtige Führung des Mündlichkeit

Gewerkenbuchs 1641 Verlegung der M. als Reviſionsgrund 224 ( Verwertung

Haftung wechſelnder Kuginhaber für die Zubuße 1742 276 19 von Urkunden, die bloß vorgelegt – nicht vorgetragen

Wertsbeſtimmung von K. bei Berechnung eines Vermögens ſind) 123 (Verwertung nicht vorgetragener Atten )

(Einwerfung der R. bei der Erbteilung) 3241 1508 ( Vortrag durch den Berichterſtatter an Stelle der

Stimmrecht nicht eingetragener Kurinhaber 3563 Parteien ) 1516

130 22

2 .
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Nadbarrecht Neuheit 16026 (offenkundige Vorbenußung) 248 32 (ent

N. hinſichtlich des Gemeingebrauchs an herrenloſen Flüſſen geltliche Mitteilung eines Verfahrens vor Anmeldung)

1949 Zuſaßpatent 160 27

Madfrift 1. Rüdtritt Nichtigkeitsklage 30 86 (Klagänderung vor dem Patent

Nachlaß amte) 296 26 ( Rechtskraft des Urteils) 34611 (Ver

Zahlung aus Mitteln des N. uſw . Erben ſpätetes Beweisanerbieten ( Berufungsinſtanz vor dem

Nachlaßkonkurs Reichsgericit)

Recht des Erben , der den Nachlaßgläubiger bezahlt hat Zurücknahme des P. wegen Unausführbarkeit 3088

315 11 Sduß des P.

Name Schuß des Anmelders 46 346 10

Uberlaſſung des N. für die Firma eines anderen 29316 Grobes Verſchulden bei Patentverlegung (Annahme der

Nebenintervenient Ungültigkeit des P.) 3034

Koſten des N. bei Vergleich der Hauptparteien 4192 Fahrläſſigkeit, Anwendung des Rechts der Begehungszeit

Nichtigkeit der Patentverleßung 18861

Folgen der N. eines Vertrages ( f) 115 66 Verträge über P.

Gefeßwidriger Vertragszweck 251 48 Gefeßliche Verzinſung des Kaufpreiſes für ein P. ( 1)

Genehmigung geſeßwidriger Maßnahmen des Vorſtandes 30442

durch die Generalverſammlun
g 391 26 Auslegung eines Lizenzvertrages (find Lizenzen für alle

Notar
innerhalb der Schußbauer eingegangenen oder nur

Proteftaufnahme 1. Wechſel für die ausgeführten Beſtellungen zu zahlen ?) 104 24

Zeugnisverweigerungsrecht des Notars und ſeiner Angeſtellten Penſion

4812 24014 P. der Magiſtratsperſon ( Einrechnung der Bezüge als

Notbedarf Standesbeamter) 436 14

Rechtswohltat des N. (g) 1231 Pfändung

Notfriſt Pf. des ehemännlichen Nießbrauchs 243 22

Beginn der N. bei einem berichtigten Urteil 180 27 Pf. des Anſpruchs auf Auflaſſung 24219

Notſtand Widerſprucheklage ($ 771 3. P. D.) 2722

Benußung eines verbotenen Weges wegen Unpaſſierbarkeit Anfechtung einer Pf. im Konkurſe (madyt es einen Unter

des ordentlichen Zugangs 18862 ſchied, ob die Pf. auf Arreſt beruht ?) 388 18

Nüßliche Verwendung Poftweſen

N. V. nad Allgemeinem Landrecht 10938 Berechnung der Poſtgebühr für den Zeitungsvertrieb nad

Nutnießung dem Gewidyt 406 24

Pfändung der N. des Ehemanns 24344 Preiskartell

Bffentliche Wege Rücktrittsrecht der Teilnehmer wegen Unmöglichkeit des

Zuläſſigkeit des Rechtswegs 254 49 Erfolges 1333

Offenbarungseid Proteſt ſ. Wechſel

D. kann nicht durch einſtweilige Verfügung auferlegt Protokoll

werden 102 17 Gebrauch der Abkürzung v. g . u . 31 86

Offene Handelsgeſellſchaft Erfordernis einer Feſtſtellung zu Protokoll 657

Auflöſung der D. H. während des Prozeſſes 388 19 Feſtſtellung einer nicht protokollierten Zeugenausſage im

Pacht Notſtandsentwurfe 1516

P. und Kauf nach Allgemeinem Landrecht 131 24 P. der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Müſſen auch die An

P. „iſt und bleibt obligatoriſcher Vertrag “ 453 lagen vorgeleſen werden ? 19069

P. und Miete (Brauerei) 34 48 Prozeßfähigkeit

Pflicht des Verpächters zur Benachrichtigung des Pächters Können dem Anwalte der prozeßunfähigen Partei Roſten

von der vollzogenen Inſtandſeßung 35 49 auferlegt werden ? 30

Partei Läßt fich ſagen, daß der Konkursverwalter durch Aufhebung

Ablehnung des Antrags auf Erteilung des Worts an die des Entwurfs die P. verliere ? 47

P. (Reviſionsgrund ?) 397 % Prozeßhindernde Einrede

Parteifähigkeit Einrede der mangelnden Sicherheit gegenüber Klagen auf

P. von Privatgeſellſchaften alten Rechts 32 Anfechtung von Aktiengeſellschaftsbedlüſſen 894

Erteilung der Rechtsfähigkeit während des Prozeſſes 236 % Prozeßkoſten f. Koſtenpunkt

Patent
Können dem Anwalte einer prozeßunfähigen Partei die P.

Erteilung um Zurücknahme auferlegt werden ? 36

Patentfähige Erfindung 160 26 (Stellung und Löſung P. bei nicht ſofortigem Anerkenntnis 1758

der Aufgabe) 18700 (Unterſdied von Erfindung und Verteilung der P. hei neuem Vorbringen in der Berufungs

Entdeckung) inſtanz 1759

1
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181 31

Iſt der Widerkläger Koſtenſchuldner nach § 89 G. K. G. ? R. gegen ein bedingtes Endurteil nach dem Tode des

182 38 Schwurpflichtigen 2729

Prozeſſuale Reviſionsrügen Iſt ein Beſchluß, der ſich ſelbſt als Urteil bezeichnet,

Verwertung mangelhafter Gutachten 3136 als ſolches mit R. angreifbar ? 99 10

Angriffe gegen die nach freiem Ermeſſen vorgenommene Einſpruch und Reviſion gegen dasſelbe Verſäumnisurteil

Schadenfeſtſtellung 38410

Abfaſſung des Tatbeſtandes 38511 R. eines einzelnen Streitgenoſſen 1491

Ungenügende Berückſichtigung von Behauptungen und Rechtsmittelfriſt

Zeugenausſagen 38716 Einlegung des R. auf ungültige Urteilszuſtellung. Nach

Prozeßvollmacht trägliche gültige Zuſtellung. Unwirkſamkeit

Ermächtigt die B. zur Abgabe und Entgegennahme rechts wiederholter Zuſtellung des erſten R. ! 17611

geſchäftlicher Erklärungen (Aufrechnung, Anfechtung 2704

und dergl.) insbeſonders auch durch Schriftfäße ? 213 Zuſtellung eines Urteils, das nicht von allen erkennenden

38819 Richtern unterzeichnet iſt 3836

Form der Erteilung 382 3 Beginn der Friſt gegen ein berichtigtes Urteil 180 27

Rabatt oder Kaſſenſkonto ? 421 8 Zurücknahme wegen Friſtverſäumung des Gerichts

Rechtsanwalt vollziehers. Haftung des leşteren trok Unterbleibens

Iſt die Tätigkeit des R. ein Gewerbe ? 3458 des Wiedereinſeßungsgeſuchs 3824

Zeugnisverweigerungsrecht des R. 2717 Einlegung des R.

Beſtellung des R. durch den vermeintlichen geſeßlichen Bezeichnung des angefochtenen Urteils (zwei Urteile vom

Vertreter 34 gleichen Verkündungstage) 25 16

Können dem R. der gutgläubig eine prozeßunfähige Partei Falſcher Terminsübertrag auf der zugeſtellten Abſchrift

vertreten hat, Koſten auferlegt werden ? 35
3835

Verſchulden eines R. 1221 (Einlegung einer als aus- Sonſtiges

ſichtslos erkannten Beſchwerde auf ausdrüdliches Ver- Das R. hemmt die Rechtskraft des ganzen Urteils mit

langen des Auftraggebers) 3824 ( Nichtbeachtung einer Rückſicht auf mögliche Erweiterung und Anſchließung

erſt nachträglich vom Reichsgerichte anerkannten Rechts

auffaſſung) Teilweiſer Verzicht auf R. (Wirkung auf die An

Befugnis des R. zur Abgabe und Entgegennahme rechts ſchließungsbefugnis) 3736

geſchäftlicher Erklärungen 38819 Vertragsmäßiger Ausſchluß eines R. 400

R. II. Inſtanz als Partei. Kann die Berufung an ihn Rechtsnachfolge des Konkursverwalters 919 344 ?

zugeſtellt werden ? 176 12 Rechnungslegung

Roftenfragen In welchen Fällen kann R. gefordert werden ? 986 27311

Erſtattungsfähigkeit der Korreſpondenzgebühr 2374 Gleichzeitige Verurteilung zur R. und dem Grunde nach

Tragweite der Wertsfeſtſeßung des Prozeßgerichts 921 zur Zahlung der aus der R. fid ergebenden Schuld

Beſchwerde des R. wegen Feſtſeßung des Streitwerts 6711 4324

Gebühren für vorprozeſſuale Tätigkeit des Anwalts 2827 Rechtspflege

Rechtshängigkeit Beſchwerde wegen verzögerter R. 3121

Reine R. bei Verſchiedenheit der Leiſtungsanſprüche 1516 Rechtsweg

Rechtshilfe Unverzichtbarkeit der Einrede der Unzuläſſigkeit des R. 4918

Umfang der Verpflichtung zur R. 37511 Einwand gewerbegerichtlicher Zuſtändigkeit in der Berufungs

Rechtsirrtum inſtanz 342

R. als Auslegungsmome
nt

. Gibt es eine Vermutung Dürfen die Gerichte über Vorliegen eines Betriebsunfalles

für die Rechtskenntnis ? 3997 entſcheiden , ſolange eine berufsgenoſſenſdiaftliche Ent

Rechtskraft ſcheidung noch nicht ergangen iſt ? 161 29

Durch ein Rechtsmittel wird mit Rüdficht auf mögliche R. über Militärpenſionsanſprüche ( Tragweite der militär

Erweiterung und Anſchließung die R. jedesmal im ganzen behördlichen Entſcheidung über Dienſttauglichkeit) 295 23

Umfange gehemmt 181 31 Vertragsmäßige Unterwerfung unter das Verwaltungs

R. des Urteils gegen die Handelsgeſellſchaft im Verhältniſſe zwangsverfahren 1948

zu den Geſellſchaftern 241 17 Können R. u. Verwaltungszwangsverfahren nebeneinander

R. des Urteils über Patentnichtigkeitsklagen 296 26 beſtehen ? 2681

R. eines klagabweiſenden Urteils, welches gleichzeitig auf Sonſtige Einzelfälle 3561 5432 (Erfaßanſprüdie gegen

Klagänderung begründet iſt 400 10 Beamte) (Strandungsſtreitigkeiten )
111 42

Rechtsmitt
el

(Kirchenſtuhlrecht) 11350 (Schulgeld) 158 22 (Gehalts

Zuläſſigkeit des R. anſprüche von Reichsbeamten ) 1731 (Kirchliche Abgaben)

R. gegen ein Zwiſchenurteil, welches zugleid über prozeß 25449 (öffentliche Wege) 303 42 (Warenhausſteuer)

hindernde und ſonſtige Anſprüche entſcheidet 17817 3148 ( Feſtſeßung von Staumaßen )

9
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Meichsgericht . Reviſion uſw. Verſchiedener Streitwert des Haupt- und Eventualantrags

Iſt der Raiſergeburtstag allgemeiner Feiertag für das R. ? (nur der Leştere ergibt die R.) 74 %

17714
Reviſion gegen ein nicht reviſibles Solußurteil im Zu

Kann die Zuſtändigkeit des R. durch Landesgeſeßgebung ſammenhange mit dem reviſiblen Teilurteil 17923

begründet werden ? 3121 Einfluß der mangelnden R. für die Hauptſache bei der

Reſtitutionstlage Beſchwerde gegen ein Koſtenpunktsurteil 2361

Verfahren gegenüber einem auf Parteimeineid beruhenden Streitwert der Feſtſtellung des Grundes auf teilweiſe Ein

Urteile, in welchem die Ausführung der Rechte vor klagung des Schadenerſaßes 38716

behalten iſt 181 29 Mangelnde Beſcheinigung der Sachkunde des Gutachters

Geltendmachung eines Parteimeineids nach Verſäumung für die R. 401 12

der R. 4326 Rübenlieferungspflicht 3424 3435 3848

Reviſible Rechtsnormen (iſt die Vertragsbeſtimmung, wonach die Geſellſchaft über

Lehn- und Fideikommißrecht 24219 die R. der Geſellſchafter zu entſcheiden hat, Schieds

Iſt der Geltungsbereich des Gefeßes im ganzen oder vertrag ?)

ber einzelnen Beſtimmung entſcheidend ? 3148 Midter

Schiffahrtsverordnungen (gleichlautend von mehreren be- Ausſchließung eines R. wegen Mitwirkung bei der Ent:

teiligten Regierungen erlaſſen) 3961 4206 ſcheidung der Vorinſtanz (Mitwirkung lediglich bei

Reviſion 1. a. Rechtsmittel, Anſchließung, Reviſible Rechts Beweisbeſchlüſſen , Zeugenvernehmungen und dergl.)

normen , Reviſionsgrund, Reviſionsſumme 2891

R. gegen Urteile in der Beſchwerdeinſtanz 386 14 Freies Ermeſſen des R. bei Schadenfeſtſtellung 384 10

R. gegen Zwiſchenurteile über prozeßhindernde Einreden 2906 Rückforderung

R. gegen Urteile des Oberlandeskulturgerichts 1538 Kondiktion eines Erbſchaftsverzichts ( 1) 2060 R. des

R. gegen ein bedingtes Urteil nach dem Tode des Schwur- Rommittenten wegen Nichtausführung der Kommiſſion

pflichtigen 2729
3749

Auslegung von Prozeßvergleichen in der R. 50 18 Müdtritt vom Vertrage

Vertragsauslegung in der R. 1126 R. durch Schriftſaß des Prozeßbevollmächtigten 213

Angriffe gegen die Schadenermittlung der Vorinſtanz 384 10 Streitwert der Rüdtrittsklage 31

Vertragsmäßiger Ausſchluß der R. 4009 R. von einem Preiskartell 1333

Reviſionsgrund ſ. Beweisanträge, Fragerecht, Prozeſſuale Schadenberechnung beim R. wegen Verzugs 156 14

Rügen, Reviſible Rechtsnormen Nachfriſt und verlängerte Lieferzeit 29524

Verleßung der Mündlichkeit 224 632 1508 1516 R. wegen Verzugs und Nichterfüllung nac, Aug. Land

Entſcheidung über einen nicht ſchriftlich geſtellten Antrag 489

Unterlaſſene Prüfung des Geſichtspunktes der Klag R. nach franz. Rechte 11567

änderung 59 R. wegen Verzugs mit Teillieferungen 186 44

Unterlaſſene Ausübung des Fragerechts 2388 2703 R. von mehreren Geſchäften wegen Nichterfüllung des

Ablehnung der Erteilung des Wortes an die Partei ſelbſt einen 4218

3979 Rückwirkung der Gefeße

Berüdſichtigung nicht behaupteter Tatſachen unter Nicht- Verlagsgeſeß vom 19. Juni 1901 298 31

ausübung des Fragrechts 63 Sachverſtändige

Unſtatthafte Verwertung des Verteidigungsvorbringens gegen Ablehnung eines S. wegen Befangenheit 4811 ( Erledigung

den Beklagten 22 des Ablehnungsgeſuche durch den beauftragten Richter)

Auferlegung eines zugeſchobenen ſtatt eines richterlichen 6710 973 ( Verkehr mit einer der Parteien) 2728

Eides 24117 (Gutachten über die eigenen Gebühren des S.) 385 12

Auferlegung eines richterlichen Eides ohne vollſtändige Be- (Ablehnung troß vorgängiger Einigung über die Perſon

weißerhebung 714 - ohne Prüfung der Vertrauens des S.)

würdigkeit der Parteien 816 Erkundigungen des S. bei dritten 66 ' 240 18

Falſche Anwendung der Verſäumnisregeln in der Be- Benußung feberhafter Gutachten. Durchſchnitt aus aba

rufungsinſtanz 658 weichenden Angaben 3136

R. wegen Zurüdverweiſung in die erſte Inſtanz 1759 Einvernahme eines ausländiſchen S. nach ausländiſchem

Mängel des Tatbeſtandes 48 10 2399 2919 (bloße Ver Prozeßrecht 2516

weiſung auf Schriftfäße ſtatt gedrängter Darſtellung) Schadenerſat f. Haftpflicht

Mängel der Urteilegründe 510 (Beweiswürdigung) 714 Richterliches Ermeſſen 38410

(beweisloſe Annahme der Echtheit einer Urkunde) 9 20 Schadenberechnung beim Tauſchvertrage 290 %

297 28 3736 401 12 Urſächlicher Zuſammenhang 384

Nepiftonsſumme 1. Streitwert Iſt mit dem Anſpruch auf Sch. das Recht auf Rechnungs

Reviſion wegen einer Nebenforderung, die den einzigen legung verbunden ? 27311

Streitgegenſtand der Reviſionsinſtanz bildet 971 Eigenes Verſdulden des Geldpädigten 129 20

recht 109 36 37

13
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Teilweiſe Einklagung des Sch. Faſſung des Zwiſchen-= Seefracht

urteils über den Grund 387 16 Verhalten des Verfrachters nach Ablauf der Ladezeit 316 16

Einzelne Fälle 10789 (vorläufige Vollſtreckung) (9 ) 131 26 Selbſthilfeverkauf

(Schädigung durch Bergbau) 15411 Sch. des Dritt- S. einer im Auslande befindlichen Ware nach deutſchem

eigentümers der gepfändeten Sache gegen den Gerichts Recht 18442

vollzieher) 161 80 (Unterbliebenes Beſtreuen der Straße Iſt Androhung der Spezifikation ſchon Ausübung des

bei Glätte) 18749 (Ungenügende Verwahrung und Wahlrechts ? 185 48

Beleuchtung der Straße; Haftung der Gemeinde auf Spezifikation f. Selbſthilfeverkauf

Grund § 367 13 Str. G. B.) 18441 (Haftung für Spielgeidäft

Auskünfte) 19060 ( Haftung des Bankiers für Proſpekt- Erfüllung eines Sp. durch bertragsmäßige Aufrechnung

veröffentlichungen ) 18964 (Haftung des Militärfiskus 1234

für Betriebsunfälle) 391 26 ( Haftung des Vorſtandes Stadtgemeinde 1. Gemeindebeamte

einer Genoſſenſchaft, Bedeutung der Entlaſtung) 4326 Grunddienſtbarkeit zugunſten einer St. 19266

(Erwirkung der Eheſcheidung durch Meineid ) 438 19 Privatrechtliche Verträge der St. 25447

( Beſchädigung durch Tiere [höhere Gewalt ]) Entſchädigungspflicht der St. bei Neukonzeffionierung von

Sdeingeſchäft Apotheken 42318

Erlaß in Geſtalt des Verwahrungsvertrages 11561 Haftung der St. für geſeßwidrige Maßnahmen nach § 75

Verbindung des Sch. mit einem ernſtlichen Geſchäfte 63 3 Einl. Aug.Landrecht 252 42 — für unterbliebenes Streuen

Schenkung . a. Freigebigkeit der Straßen 16180 — nach § 36712 Str. G. B. 18749

Begriff der Sc. nach der Preuß. Vormundſchafts- Staumaß

ordnung 1947 Ausſchluß des Rechtswegs bei Streitigkeiten über St. 3148

Form der Sch. Heilung des Mangels (p ) 27620 Stempel

Schenkungsſtempel von Stiftungen 27724 Allgemeines :

Schiedsgericht Zuſammentreffen von Reichs- und Landesſtempel (fällt

Begriff des Schiedsvertrages (vertragsmäßige Entſcheidung der Landesrechtliche Schuldverſchreibungsſtempel aus,

der Geſellſchafterverſammlung über Streitigkeiten mit wenn das Darlehn in reichsſtempelpflichtigen Urkunden

einzelnen Geſellſchaftern) 3848 gewährt wird ?) 296 26

Ablehnung eines Schiedsrichters 3822 4011 Vorverträge und Vertragsrechtsabtretungen 11468 27726

Streitverkündung im Schiedsverfahren 2693 Zerlegung eines Anſchaffungsgeſchäfts über mehrere, ver

Zuläſſigkeit des Einwandes der Nichtigkeit des Schieds ſchiedenen Stempelfäßen unterliegende Gattungen von

vertrages im Beſchlußverfahren auf Ernennung eines Wertpapieren 106 80

Schiedsridters 4337 Begriff des Verbrauchs 27628

Rechtliches Gehör der Parteien vor dem Sch. 3811 Sind Kirchendiener öffentliche Beamte ? (8 19 Tarif

Mangel der Ausfertigung des Schiedsſpruchs 50 21 ſtelle 12 Pr. St. G.) 11461

Ort der Hinterlegung des Schiedsſpruchs 3811 Befreiungsgrund des Einbringens zum Bergwerks

Rann im Vollſtreckungsurteil, wenn dasſelbe nur für einen betriebe 11468

Teil des Schiedsſpruchs begehrt wird, über die Koſten Rann eine Nebenabrede (Zuſtändigkeitsvereinbarung) in

des Schiebsverfahrens beſtimmt werden ? 3811 einem ſtempelfreien Vertrage zur Verſtempelung heran

Vorausſeßungen der Aufhebungsklage 2724 gezogen werden ? 349 16 (vergl. a. § 19487)

Schiff 1. Binnenſchiffahrt Einzelnes :

Klage auf Bergelohn gegen den Schiffer 103 22 Aktien ( ſind die im Aufgelde enthaltenen Stüdzinſen zur

Haftung beim Zuſammenſtoß von Sch. 156 16 Verſtempelung heranzuziehen ?) 273 14

Schiffbarkeit Anſchaffungsgeſchäfte 106 30

Sch. als Unterſcheidungsmerkmal zwiſchen öffentlichen und Einbringen in eine Geſellſchaft 132 26

Privatflüſſen 34 47 Erweiterung eines Fideikommiſjes 254 48

Schmiedezwangsrecht Geſellſchaftsverträge 25561

Notwendigkeit des Eintrages eines dinglichen S. (p ) 42311 Generalvollmacht mit Beſchränkung auf einen beſtimmten

Schriftfäße Vermögenskompley 319 22

Aufrechnung, Anfechtung, Rücktritt uſw durch S. 213 Gewinnanteilſcheine 129 18

Umfaßt die Bezugnahme auf S. im Tatbeſtande auch die Nachtragspolicen 38 60

darin enthaltenen Beweisanträge ? 999 Nachſchußbeſchlüſſe der 6. m . b. H. 255 60

Unzuläſſige Bezugnahme auf S. 2310 4206 Prozeßvollmachten, einfache und erweiterte 19478 30240

Schulgeld Schenkung (Stiftung) 277 24

Unzuläſſigkeit des Rechtswegs 11360 Schuldverſchreibung 11464 (Vereinbarung beſonderer

Scukgebiet Verzinſung eines Rontokorrentpoſtens) 277 26 (beſondere

Wiederanſtellung von Beamten der S. im Heimatsſtaate Verſtempelung des Vorvertrags) 296 26 (Sd . über

189 58 reichsſtempelpflichtige Wertpapiere)
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276 22

Tauſchverträge (Berechnung nach dem gemeinen Wert) Stückeverzeichnis (Bankdepot)

Rechtsfolgen der Überſendung des S. 16028

Vollmacht (ſchriftliche Beſtätigung früher erteilter Voll- Syndikate

macht) 406 26 Rücktritt vom Preiskartell 1333

Zeugniſſe 11566 Sind die Preisjäße der S. Geſchäftsgeheimniſſe, über

Stiftungen welche Zeugnis verweigert werden kann ? 4913

Schenkungsſtempel 277 24 Tabelle f. Konkurs

Stillſchweigen Tatbeſtand

Bedeutung des St. im Handelsverkehr 102 18 183 40 Mangel gedrängter Darſtellung. Unzuläſſige Bezugnahme

Stimmrecht auf Sdriftfäße 2310 48 10 1517 23911 291

St. der Frauen als Aktionärinnen Bezugnahme auf Entſcheidungsgründe (ſtatt Tatbeſtand)

St. des nicht eingetragenen Kurinhabers 3563 1. Inſtanz und Beweisbeſchluß 997 385 11

Straße 1. Enteignung, Fluchtlinienfeſtſtellung, Stadtgemeinde, Dedt die Bezugnahme auf Schriftfäße auch die darin ent

Straßenbaukoſten, Straßenreinigung haltenen Beweisantretungen ? Berichtigung des T. dahin,

Strafen . Vertragsſtrafe daß die leşteren ausdrücklich als vorgetragen hervor

St. zur Erzwingung von Handlungen (Anwendbarkeit des gehoben werden 999 4205

$ 890 3. P. D. bei einſtweiligen Verfügungen ) 386 14 Widerſpruch des T. mit dem Sißungsprotokoll (Nicht

Straßenbahn . Haftpflicht, Eiſenbahn erwähnung von Protokollanlagen im T.) 65 ?

Straßenbaukoſten Taufs

Verpflichtung zum Beitrage für St. bei teilweiſer Bebauung Gewährleiſtung beim T. 290 17

eines Grundſtüdes ( ) 1846 Stempel von Tauſchverträgen 276 22

Straßenreinigungspflicht Säuſchung

Bedeutung von Obfervanzen (p) 1640 Unkenntnis des Täuſchenden über die Erheblichkeit der

Streitgenoſſen falſchen Ausfünfte für den Entſchluß des anderen 3344

Geſtändnis eines einzelnen Str. 211 Teillieferung

Notwendige Streitgenoſſenſchaft. Vernehmung eines Str. Rücktritt vom Vertrage wegen Verzugs mit einer T. 186 44

als Zeugen, nachdem er auf Berufung verzichtet hat 212 Deilurteil

Einlegung des Rechtsmittels durch einen Str. (nicht not- T. über eine aufgerecynete Gegenforderung 656

wendige Streitgenoſſenſchaft) 1491 Vorbehaltene Koſtenentſcheidung. Berechtigt die jeweilige

Verſäumniðurteil gegen einen Str. 373 Reviſion gegen das T. auch zur Anfecytung der zu

Streitverkündung gehörigen Koſtenentſcheidung im Schlußurteile, obwohl

Str. in einem ausländiſchen Prozeſſe 3122 dieſes an ſich der Reviſion unzugänglich iſt ? 314 ?

Str. im Sdiedsverfahren 269 2 Ternin

Streitwert Übertragung eines falſchen T. in die beglaubigte Rechts

Allgemeines mittelabſdyrift 3836

Veränderte Angabe des Str. in der Abſicht, die Reviſion Teſtament 1. leştwillige Verfügung

zuläffig zu machen 26 18 Teftamentsvollſtrecker

Abweichende Berechnung des Str. und der Reviſions- Erbfdaftsklage gegen den T. 3138

ſumme 2619 Diere

Verſchiedene Beſtimmung des Str. für Zuſtändigkeit (ins- Beſchädigung durch T. (höhere Gewalt) 438 19

beſondere Reviſionsſumme und Koſtenberechnung) 27 26 Jodeserklärung

Beſchwerde des Anwalts und der Partei wegen zu Anfedytung einer T. 126 13

niedriger Feſtießung des Str .) 6711 Trennung der Verhandlung

Berechnung des Str. nach einer Nebenforderung, welche Rechtlicher Zuſammenhang 656

zum alleinigen Streitgegenſtande wird 971 Übergabe

Verſchiedener Str. für Haupt- und Eventualantrag 1742 Constitutum possessorium (g) 129 19

Wechſelnder Str. innerhalb der Inſtanz durch Einſchränkung übergebung

des Rechtsmittels 1744 Ü. eines Anſpruchs im Urteile. Rechtsmittel bei abſicht:

Einzelnes lidher U. 290

Str. bei Rüdtritt vom Vertrage ( Feſtſtellung ſeiner Un: Unentgeltliche Verfügung i. Schenkung

verbindlichkeit) 31, Wettbewerbsverbot 817, Patent- U. V. zur Erreichung beſtimmter Zwede 292 14

ſtreitigkeiten 10114, Herausgabe zu vorläufiger Ver- Unfall (, Haftpflicht, Schadenerſaß, Verſicherung

wahrung 12510 , einſtweiliger Verfügung 1743, Verlegung durch eigene Bewegung des Verſicherten 4229

Duldung der Zwangsvollſtreckung in ein Grundſtück Unlauterer Wettbewerb 1. d .

Unmöglichkeit

Stromregulierung Möglichkeit des Abſchlufjes eines Vertrages bei u .

Entſchädigung des Fiſchereiberechtigten 25243 der Erfüllung 3343

18026
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2362

Nadträgliche u. der Vertragsleiſtung durch Verſchulden Weitere Beſchwerde bei Berichtigung des u. 373 3

des Verpflichteten (p) 109 36 Wann beginnt die Rechtsmittelfriſt gegen das berichtigte

Unſchuldig Verurteilte
U. ? 180 27

Entſchädigung u. V. (Beginn der Ausſchlußfriſt für die Zwangsvollſtreckungsbeſchlüſſe in Form des u. 99 10

Klage) 434 11 Vereine

Unterhaltsanſpruch Grundbeſiß nicht rechtsfähiger V. (p) 1537

u. der geſchiedenen Ehefrau. Einwand, daß ſie die Behandlung nicht eingetragener V. alten Rechts im

Scheidung durch Meineid herbeigeführt habe, nach Ver Prozeſſe 32

fäumung der Reſtitutionsklage 4326 Parteifähigkeit und Legitimation der Vertreter eines im

Unterlaſſung Laufe des Prozeſſes Rechtsfähigkeit erlangenden V.

Kann eine Zivilklage auf u. auf ein ſtrafrechtliches Verbot

gegründet werden ? 12817 Vergleich

Unterzeichnung Unterliegt ein Prozeßvergleich der Auslegung des Reichs

U. des Urteils 3836 gerichts in derſelben Weiſe wie ein Urteil ? 5018

Unvordentliche Berjährung 1. d. Koſten des Nebenintervenienten bei V. der Haupt

Unzuläſſigkeit der Rechtsmittel f. d . parteien 419

Unzuläſſigkeit des Rechtsivegs 1. d. Verjährung

Unzuſtändigkeit 1. Zuſtändigkeit, Gerichtsſtand V. des Anfechtungsrechts im Konkursverfahren 29315

Urkundenbeweis V. nach § 146 H. G. B. ſekt Ernſtlichkeit der offenen

Annahme der beſtrittenen Echtheit einer Urkunde ohne Handelsgeſellſchaft voraus 244 24

Begründung 714 Unvordentliche V. ( Beweislaſt p ) 38716

Verwedlung formeller und materieller Beweiskraft der V. einer Grunddienſtbarkeit ( p ) 3446

Urkunde 17821 Unterbrechung der V. durch Teilflage (g) 108 34

Urkundenproze Beginn der V. des Entſchädigungsanſpruchs wegen Flucht

Ausſeßung des u. 985 linienverſchiebung 19471

Reſtitutionsklage gegen ein im U. ergangenes Urteil 181 20 Verlagsrecht

Urſachlicher Zuſammenhang Dispoſitive Natur der Rechtsfäße des Reichsgefeßes vom

3031 ( Verſicherungsvertrag) 19. Juni 1901 298 31

30 32 (Haftpflicht) Vermögen

36 66 ( Teilenteignung) Gehört eine fibuziariſd abgetretene Forderung noch zum

Genügt hohe Wahrſcheinlichkeit des u. 3. 3849 V. (Gerichtsſtand) 4181

Urteil 1. Tatbeſtand, Reviſionsgründe, Teilurteil, Zwiſchen Berſäumniðurteil

urteil, Verſäumniðurteil Prozeſſuale Verſtöße bei Erlaß eines V. 658

Fehlende Unterſchrift eines Richters 383 6 Gleichzeitige Anfechtung des V. durch Einſpruch und

Verkündung (müſſen die erkennenden Richter zugegen Reviſion 15410

ſein ?) 383 Einwendungsklage (Volſtredungsgegenklage) gegen ein V.

Schreibfehler im Verkündungsvermerk 3973

Unterbliebene Angabe der geſeßlichen Vertreter 33 V. gegen einen Streitgenoſſen 3734

Parteibezeichnung nach Auflöſung der offenen Handels- Verſäumung

geſellſchaft während des von ihr geführten Prozeſſes 38810 V. einer Friſt durch den Gerichtsvollzieher mit nachfolgender

Abweichung von der protokollierten Formel 3722 Verſäumung der Wiedereinſeßung 3824

Auslegung des Tenors nach den Anträgen 38715 Verſicherungsvertrag

übergehung von Anträgen im U. Wirkung auf die Antrag (iſt er Vertragsofferte oder Aufforderung zu einer

Berufungsinſtanz 2311 folchen ) 5227

Rechtsmittel bei abſichtlicher Übergebung 2906 Mitwirkung des Verſicherungsagenten bei Abfaſſung des

Ausſpruch der Erledigung des Anſpruchs im U. 238 Antrag8 402 16

Roſtenpunktsurteil (Beſchwerde an das Reichsgericht bedingt Auslegung des V. in der Reviſionsinſtanz. Zweifelhaftig

durch Reviſibilität der Hauptſache) 2361 feit des Wortlauts 11 28 29 30

Vollſtredbarkeit des Landgerichtsurteils zufolge Vollſtred- Verſicherung der Zeitungsabonnenten 192 66

barkeit des die Berufung dagegen zurüdweiſenden Unfall ( Verleßung durch eigene Bewegung des Ver

u. II. Inſtanz 3748 ficherten) 422 °

Beſchränkte Zuläſſigkeit der Bejdywerde gegen die Voll- Urſächlicher Zuſammenhang zwiſchen Unfall und Schaden

ſtredbarkeitserklärung 3747 30 31 52 26

Mängel des Tatbeſtandes 2310 48 10 1517 239 11 2919 Redit des Verſicherers auf Dbduktion der Reiche des Ver

Mängel der Begründung 716 816 920 3730 401 13 ſicherten 18645

Wie weit reicht die Befugnis des Gerichts , ſein u. Rann ſich der Verſicherer auf Verſchulden eines Vertreters

von Amts wegen zu berichtigen ? 10011 des Verſicherten berufen ? ( Gutsinſpektor) 25141

291 10

6

3
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2892

Verſicherung gegen Haftpflicht. Hat der Verleşte ein Vormerkung

Recht auf die Verſicherungsſumme ? 246 31 Löſchung einer V. gegen Sicherheit 243 23

Iſt der Prozeß des Verſicherungsnehmers nach ſeinem Vorprozeß

Tode von den Erben oder den Begünſtigten aufzunehmen ? Verwertung von Angaben, welche die Partei in einem

17716 Vorprozeſſe gemadt hat 2388

Geltendmachung einer nicht erfüllten Verpflichtung zur Vorſtand

Umſchreibung einer Lebensverſicherungspolice gegen den Entlaſtung des V. durch die Generalverſammlung 294 21

Nachlaß 1332 Nachträgliche Erhebung von Sdädenanſprüchen durch den

Werden die Gläubiger durch Entziehung einer Verſicherungs Konkursverwalter 391 26

ſumme benachteiligt ? 919 Vorjauspflicht

Stempelpflichtigkeit von Nachtragspolicen 3860 V. für Geridytskoſten bei Armenrecht des Gegners 3133

Vertagung
Wahlrecht des Verkäufers bei Verzug der Abnahme

Beſchwerde wegen Ablehnung eines Vorvertagungsgeſuchs Wird das W. ſchon durch Androhung der Spezifikation

ausgeübt ? 18543

Vertrag 1. Rüdtritt, Zahlungsbedingungen, Nichtigkeit Wahrſcheinlichkeit

Gefeßwidriger Zwed eines V. 251 40 Hoher Grad der W. 3849

Vertragsftrafe Warenbezeichnungen

Zwangsvollſtređung unter V. 818 Eigenname als Warenzeichen 39227

Vorbehalt der V. (g) 1436 Herkunfts- und Beſchaffenheitsangaben 27416

Wegfall der V. wegen gegenſeitiger Vertragsverleßung Ausſtellung 18966

31 37 Warenzeichen und Markenſchuß 158 23

V. für verbotenen Wettbewerb eines Handlungsgehilfen Beſchränkung eines Warenzeichens auf einzelne Waren

( Anlaß zur Kündigung) 389 20 gruppen 105 27

Vertretung l. a. Gefeßliche V. Verwechſelungsgefahr 12 29 105 28

V. der Parteien durch die Prozeßbevollmächtigten bei Ab- Klage wegen drobender Verleßung 249 36

gabe rechtsgeſchäftlicher Erklärungen 388 19 Klage vor deutſchem Richter wegen Verleßung im Aus

Verwahrungsvertrag lande 249 36

V. als Scheingeſchäft ſtatt Erlaſſes 11568 Warenhausſteuer

Verwalter 1. Konkursverwalter, Nachlaßpfleger Zuläſſigkeit des Rechtswegs für Rüdforderung der W.

Verwaltungszwangsverfahren

Vertragsmäßige Unterwerfung unter das V. 1948 Wechſel

Da das V. mit nachfolgendem Rechtswege beſtehen fann, Gerichtsſtandsvereinbarung durch Vermerk auf dem W. 465

iſt es auch inſoweit durch die Gerichtsverfaſſung nicht Wechſelfälſdung: Hinzufügung des Domizilvermerke 10219

aufgehoben 2681 186 46 Wirkung teilweiſer Verfälſchung 246 30 Vertrags

Berzicht widrige Ausfüllung eines Blankoakzepts 40217

Unverzichtbarkeit des Rechtswegs 491 Legitimation des Wechſelinhabers 390 23

Iſt in der Entlaſtung des Vorſtandes ein V. auf un- Proteſterhebung 51 24 (Aufnahme außerhalb des Geſchäfts

bekannte Anſprüche enthalten ? 391 26 lokals in einer neben der Wechſelunterſchrift angegebenen

Verzögerung der Rechtspflege 1. d . Wohnung) 67 12 (war der Beamte, mit dem der Notar

Berzug 1. Rüdtritt vom Vertrage verhandelt hat, zur Vertretung der Domizilſtelle (Reichs

V. der Annahme (Heilung durch Rücknahme der Ware ?) bank) befugt ?) 15718 (Mangelhafte Bezeugung des Auf

3446 trags im Proteſt)

Vollkaufleute i . Raufleute, Minderkaufleute Verhältnis der Wechſelverpflichteten unter einander, ins:

Bollmacht 1. Prozeßbevollmächtigter ſonders im Konkurſe eines von ihnen 245 28 29

Generalvollmacht mit Beſchränkung auf einen beſtimmten Prolongation : 156 17 ( rechtswidrige Verfügung über einen

Vermögenskompley 319 22 Prolongationswechſel) 18747 (Spieleinwand gegenüber

Beſtätigung einer V. (wiederholte Erhebung des Vollmachts einem Prolongationsivechſel) 18748 (Einwand des

ſtempels ?) 406 26 Akzeptanten aus dem Prolongationsvertrage des Auß:

Vollſtredbarkeit ſtellers) 4338 ( Berechnung von Zinſeszinſen bei der

V. der landgerichtlichen Urteile zufolge der V. des die Prolongation)

Berufung zurückweiſenden Urteils II. Inſtanz 2892 Zurückgehen auf das urſprüngliche Schuldverhältnis nach

3748 Vernichtung des W. 37510

Beſchränkte Zuläſſigkeit der Beſchwerde wegen der V. 374 ? Wettbewerb (unlauterer)

Volſtredung 1. Zwangsvollſtredung Angaben tatſächlicher Art 29728 (unzureichende Urteile:

Volſtredungsurteil begründung) 40521 (Maßgeblichkeit der Auffaſſung des

V. wegen eines Teiles des Schiedsſpruchs 3811 Publikums)

Vollziebung 1. Unterſchrift Verwendung fremder Buchtitel 5329

303 42

16
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18966

2893

Unſtatthafte Art der Benußung einer an ſich ſtatthaften Zeugen

Firma 18967 Berufung auf den in der Vorinſtanz geleiſteten Eid 17819

mala fides superveniens bei Benußung fremden Namens Promiſſoriſche Verſicherung auf den geleiſteten Nacheid 178 20

Entſchuldigung des ausgebliebenen 3. ohne Glaubhaft

Üble Nagyrede ( Verbreitung der von einem andern auf machung 2716

geſtellten Behauptung) 406 22 Würdigung von Zeugenausſagen in der Reviſionsinſtanz

Aktivlegitimation bei Klage wegen Firmenmißbrauchs 31718 38716

Gibt es eine Unterlaſſungskla
ge aus § 7 des Geſ. neben Zeugnisverwe

igerungsrech
t

derjenigen aus § 67 128 17 Schweigen des zur Zeugnisverweigerung -Berechtigten. Un

Begründung der Klage gegen den Geſchäftsinhaber auf möglichkeit, ihm das 3. klar zu machen 2413

Handlungen des Geſchäftsführers 12816 – Anwendung Zeugnispflicht in Familienangelegenheiten 2414

auf im Ausland verübte Handlungen 29727 Glaubhaftmachung des Grundes des 3. 241 15

Wettbewerbsverbot 3. iſt ausgeſchloſſen , wenn Vertreterhandlungen als ſolche

Anlaß zur Kündigung (§ 75 $. G. B.) ; Konkurs des behauptet find 24 12

Handlungsherrn 389 20 3. des Arztes 100 12

Hat § 133 Gew. D. rückwirkende Kraft? 404 20 3. der Auskunftsbureauinhaber 6 12

Widerklage 3. über Geſchäftsgeheimniſſe (haben insbeſondere die

Gerichtsſtand der W. f. Gerichtsſtand Preisſäße eines Kaufmanns oder eines Syndikats als

Iſt der Widerkläger Roſtenſchuldner nad S 89 6. R. G. ? ſolche zu gelten ) 613 4913 241 16

182 33 3. des Gewerbeinſpektors 1246

Zurüdnahme der W. ohne Einwilligung des Gegners 3. des Notars und ſeiner Angeſtellten 48 12 24014

3. der Prozeßagenten

Wiederaufnahme der fallengelaſſenen W. in der Bes 3. der Rechtsanwälte 2717

rufungsinſtanz 2906 Zinſen

Beſondere Koſten der W. im Sinne des Plenarbeſchluſſes Gefeßliche 3. vom Kaufpreiſe eines Patents ( 1) 304 43

Entſchbg. Bd. 16 S. 291 3133 Zinſeszinſen

Wiederaufnahmeverfahren in Strafſachen 3. bei Wechſelprolongation 4338

Entſchädigung der im W. Freigeſprochenen ( Beginn der Zollweſen

Ausſchlußfriſt für die Klage) 434 11 Reſolutiv bedingter Eigentumserwerb des Fiskus durch

Wiedereinſetung in den vorigen Stand Beſchlagnahme 316 16

Unabwendbarer Zufall Zubehör

17714 (vorſchriftswidriger Schluß der Gerichtsſchreiberei Rechte der Hypothekengläubiger am 3. 36 66 (p) 315 10 11

am Kaiſergeburtstage) Ausſchließung von 3. bei der Zwangsverſteigerung 434 10

3973 (unterbliebene Mitteilung des Bureauvorſtehers an Anwendung des B. G. B. auf anhängige Ronkurſe 388 17

den Anwalt von der Urteilszuſtellung) Zubuße

3974 (Nichterledigung eines Armenrechtsgeſuchs in den Haftung des Kugerwerbers für die 3. 276 19

Gerichtsferien ) Zug um Zug

Verſagung der W., weil die nach ungültiger Zuſtellung Erfüllung 3. u. 3. (p) 19161

erfolgte Einlegung des Rechtsmittels nach der zweiten, Zuläſſigkeit 1. Rechtsmittel, Rechtsweg uſw.

wirkſamen Zuſtellung nicht wiederholt worden iſt 176 11 Zurückbehaltungsrecht

Verſäumung des Geſuchs um W. Einfluß derſelben auf 3. des ausſcheidenden Konkursverwalters an der Maſſe 51 23

die Haftung des Gerichtsvollziehers, der die Notfriſt Zurücknahme

verſäumt hat 3824 3. der Widerklage ohne Einwilligung des Gegners 2893

Widerſpruchsklage 1. Zwangsvollſtreckung Zurückverweiſung

Wittve Selbſtverſtändlichkeit der 3., wenn in II. Inſtanz nur über

Haftpflidytanſpruch der W., die den Verleßten erſt nach den Grund des Anſpruchs entſchieben iſt 477

dem Unfall geheiratet hat 6814 Reviſion gegen den Ausſpruch der 3. im Urteil 1769

Wohnfit Zuſammenhang

W. in Hinſicht auf Doppelbeſteuerung 3458 Rechtlicher 3. der Klagforderung und der aufgerechneten

Wucher Gegenforderung 65

Gewährung eines Vermögensvorteile ( Abtretung einer Zuſammenſtoß von Schiffen 1. d.

Grundſchuld als Sicherung) 159 26 Verurſachung und Verſchulden 156 16

Zahlungsbedingungen Zuſtändigkeit

30 Tage 5 Prozent (Kaſſenſkonto oder Warenrabatt ?) Einwand der 3. des Gewerbegerichts in der Berufungs

4218 inſtanz 3422

Zeitung Behandlung des Eventualantrags bei Abweiſung des Haupt

Verſicherung der Abonnenten 19266 antrags wegen mangelnder 3. 3721

3 *
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2723

.

Zuſtellung Einwendungsklage (Vollſtređungsgegenflage) 29110 (Ver

3. an Feiertagen ( Raiſergeburtstag) 1774 vollſtändigung der ſchon erhobenen Klage durch neue

Übergabe des zuzuſtellenden Schriftſtücks durch den Poſt- Einwendungen) 29111 (Zuläſſigkeit von Einwendungen

boten , ohne daß der Zuſtellungsauftrag des gegen ein Verſäumnisurteil) 3986 (negative Feſt

Gerichtsvollziehers an ihn gelangt iſt 17611 ſtellungsklage ſtatt der Einwendungsklage)

An wen hat die 3. zu erfolgen , wenn ein Anwalt von Widerſpruch gegen die 3. Rechtsbehelfe des Hypotheken:

einem vermeintlichen gefeßlichen Vertreter beſtellt iſt, gläubigers nach § 766, 771 3. P. D.

während der wirkliche geſeßliche Vertreter untätig ge- Erwirbt der Gerichtsvollzieher durch die Pfändung Beſit

blieben iſt 34 für den Gläubiger ? Verantwortlichkeit gegenüber dem

Kann die 3. der Berufung an die Partei erfolgen, wenn intervenierenden Eigentümer 15411

dieſe ein bei dem Berufungsgerichte zugelaſſener Anwalt Pfändung des ehemännliden Nießbrauchs 243 23

iſt ? 17612 Unpfändbarkeit des Einſißrechts 5019

3. zu Händen einer dienenden Perſon (des adligen Hof- Pfändung des Anſpruchs auf Auflaſſung 242 19

marſchalls eines in Parteiro lleſtehenden Fürſten ) 176 Erzwingung der Auflaſſungserklärung 272 10

3. des Urteils (Schreibfehler im Verkündungsvermerk, Einhebung bei Vollſtredungsſtrafe ohne Parteiantrag

Übergabe einer Abidhrift für mehrere Zuſtellungs

empfänger) 3973 Gilt die Strafgrenze des § 890 3. P. O. auch für die

3. eines Urteils, dem die Unterſchrift eines Richters fehlt 3. einſtweiliger Verfügungen ? 386 14

3836 Schonung des Schuldners (zeitliche Beſchränkung der an

3. einer und derſelben Berufung vor und nach 3. des geordneten Vorlegung von Geſchäftsbüchern ) 5020

Urteils 2704 3. neben Vertragsſtrafe 818

Zwangsverſteigerung Schadenerſaß wegen vorläufiger 3. ( V ) 10732

Streit über Rechtswirkſamkeit des Meiſtgebots ( Beſchwerde Zwiſchenurteil

gegen die Entſcheidung des Vollſtreckungsgerichte oder Was iſt als Zwiſchenſtreit anzuſehen ? 998

Klage ?) 250 37 3. über prozeßhindernde Einreden ( Zuläſſigkeit der Reviſion )

Zuſchlagsurteil (Erſtehung des ganzen Grundſtüds durch 2905

den auf Einräumung des Mitbeſißes verklagten Mit- 3. über die Einrede der mangelnden Sicherheit bei An

eigentümer) 406 23 fechtung von Generalverſammlungsbeſchlüſſen 289

Ausſchließung von Zubehör bei der 3. 434 10 3. über den Grund des Anſpruchs:

Unanwendbarkeit des § 57 Zwangsverſt. Geſ. auf Miet- 2399 (Faſſung des Tenors)

verträge aus der Zeit vor 1900 319 21 3136 ( Feſtſtellungsklage)

Klage des Konkursverwalters wegen 3. eines vom Gemein 38716 ( teilweiſe Einklagung des Schadens)

ſchuldner verkauften Grundſtücks 432 3 3998 ( Vorabentſcheidung über den Grund eines einrede :

Hat der nachfolgende Hypothekarier einen Vorteil von der weiſe geltend gemachten Anſpruchs)

mangelnden Legitimation des vorgehenden ? ( ) 11349 3. über die Einrede der Rechtskraft und zugleich der

Zwangsvollſtreckung Rechtshängigkeit ( Rechtsmittel) 178 17

Beſtimmung des Gerichtsſtands für die 3. burd das Zwiſchenſtreit des zur Aufnahme geladenen Konkurs

vorgeſepte Gericht 1757 verwalters darüber, ob der Gemeinſchuldener Partei

Sofortige Beſchwerde gegen Vollſtređbarkeitsbeſchlüſſe 101 16 war 1538

Klage auf Erteilung der Vollſtreckungsklauſel ( Faſſung Unterbliebene Bezeichnung als 3. ( Entſcheidung über

des Antrags , Zuläſſigkeit von Einwendungen ) 240 12 Aktivlegitimation des Konkursverwalters) 3986

4

B. Geſekesregiſter.

Erfter Teil. Beidsredt.

I. Reidysiuftiggerege. (Zwangsverſteigerung & geſek 1. unter III.)

1. Gerichtsverfaſſung.

8 13 : 451

2. Zivilprozeßordnung.

$ 3 : 31, 1744-4

§ 4 : 971, 1744

§ 6 : 3961

$ 12 : 45 , 3721

§ 22 : 1746

§ 23 : 452, 4181

$ 29 : 453, 175 , 381, 431 1 2

§ 32 : 631

S 33 : 454

§ 36 Nr. 6 : 1757

§ 38 : 45 %, 466

§ 39 : 466

§ 40 ; 466

§ 41 : 2891

§ 42 : 97 %

§ 44 : 382

$ 45 : 3822

§ 47 : 3822

§ 49 : 2361

S 50 : 34, 236
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.

1

.

.

.

§ 56 : 33

8 61 : 211, 1491

§ 62 : 21 %, 149 1

§ 63 : 1491

§ 68 : 2692

$ 74 : 2699

$ 78 : 2372

§ 80 : 382 3

$ 81 : 213

$ 88 : 34

§ 89 : 35, 2362

§ 91 : 35, 2374 6, 419 %

§ 92 : 149 %, 4198

§ 93 : 973, 149 , 1758, 4192

§ 94 : 2373

SS 95, 96 : 4192

§ 97 : 175 °, 4192

$ 98 : 419

8 99 : 36, 973, 237 , 2386

§ 101 : 419 %

$ 102 : 35, 1221

§ 108 : 984

SS 125, 126 : 984

§ 128 : 1503

§ 130 : 4208

§ 136 : 123 , 1503

$ 137 : 224, 150 %, 397 %, 4203% ,

§ 139 : 22-7, 63, 657, 2703, 4203, 4323

§ 140 : 3972

§ 148 : 38, 238, 986, 1514, 175 10

§ 149 : 17510

§ 157 : 3972

§ 160 : 657

§ 161 : 1510

8 166 : 3824

§ 170 : 3836

§ 171 : 236

§ 176 :134, 17611

§ 179 : ' 176 18

$ 181 : 17613

§ 183 : 3973

$ 190 : 17611

§ 213: 3836

§ 222 : 126 13, 177 14

$ 227 : 2892

$ 233 : 382 , 3973 4

§ 241 : 47

§ 246 : 47, 17715

§ 247 Nr. 7 : 35

§ 253: 48

$ 254 : 98 %, 4324

§ 256 : 451, 63 , 644, 270 , 315 , 3847

3986

§ 263 : 1516

$ 265 Abſ. 2 : 239

$ 268 : 48, 17816

§ 270 : 46 °, 1233

§ 271 : 1492, 289 3

$ 274 : 178 17 , 289, 384 , 398

$ 275 : 17817, 28945, 3986

§ 282: 4204

$ 286 : 510, 21 %, 99 , 151 ' 17818, 2387,

384 ", 3997

§ 287: 47 ", 384 10

§ 288 : 1234

$ 289 : 478

$ 290 : 21 * 7

$ 295 : 236

§ 297 : 48

$ 299 : 646

$ 300 : 2388, 289

§ 302 : 65 %, 2896

§ 303: 998, 1538, 178 17, 238 , 289, 2905,

3985, 3998

§ 304 : 23• 10, 2905, 2918, 3811, 3998, 4324

§ 308 : 419 %

§ 313 : 39, 224, 2310 , 4810, 99, 151 ",

23811, 291° , 38511, 4205

§ 314 Ab.2 : 657, 4275

§ 315 : 3838, 3978

§ 316 : 99 10

§ 317 : 3836

§ 318 : 3998

§ 319 : 10011, 180 27, 372 3

§ 320: 4206

§ 321 : 2311, 419

§ 325 : 240 18

S 332 : 658

$ 335 : 154 10

§ 336 : 3734

$ 338 : 1503

§ 355 : 1539

§ 359 : 99 %, 1246

§ 364 : 511

§ 366 : 4811

$ 373 : 24018

$ 376 : 1246

$ 381 : 2716

§ 383 : 612 13 , 4812, 4913 , 10018 , 124 ,

240 13, 2719

$ 384 : 613

§ 385 Abſ. 1 P. 4 : 2412, 98 %, 1246

$ 386 : 35, 240 16 16

SS 388, 389 : 246 16

§ 390 : 36

§ 393 Nr. 3 ; 24 12

§ 394 : 17818

§ 398 ; 178 19 20

402 ff.: 66 %, 240 13

§ 404 : 38512

§ 406 : 4811 , 87 10, 97 %

§ 410 : 2516

416 : 17821

$ 418 : 2516

12

I

.
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.

I

§ 424 : 10018

§ 426 : 101 17

§ 439 : 714

§ 445 : 124 ", 17922, 3447

§ 446 : 4914, 241 17, 386 13

§ 451 : 386 18

§ 461 : 716

§ 462 Abf. 2 : 239

§ 471 : 998, 2792

§ 475 : 714 , 816, 1247, 241 17, 4326

$ 477 : 716, 99 %, 100 13, 2729

§ 487 : 4916

§ 488 : 4916

S8 514, 515 : 4009

$ 516 : 2704

§ 518 : 2704

$ 521 : 3735

$ 523 : 1233

§ 525 : 1505, 400

$ 526 : 1508

§ 527 : 1248

§ 528 : 4916, 342 , 432

$ 529 : 40010

§ 534 : 2892

§ 535 : 17938, 3986

§ 536 : 179 23, 40011

$ 537 : 1506, 400 11

$ 538 Ziffer 3 : 2517, 477

$ 539 : 125 , 17923

$ 542: 65

§ 543 : 1503,
3861

$ 545 : 386 14

§ 546 : 817, 26 18 19, 4917, 971 , 1014,

12510, 1744, 17923, 18026, 387 15,

§ 714 : 2892

§ 717 : 1011

$ 718 : 2892

$ 727 : 240 12

$ 731 : 240 12

$ 747 : 242 20

$ 766 : 5019

$ 767 : 818, 181 * 9, 240 12, 291 10 11 , 398

§ 769 : 181 29

$ 771 : 2722

SS 780, 781 : 24221

$ 793 : 99 10, 101 16

$ 800 : 15411

$ 851 : 5019

$ 852 : 4009

§ 857 : 5019

§ 880 : 11349

$ 883 : 154 11

$ 887 : 5020, 27210 , 2907

$ 888 Abſ. 1 : 2743, 272 10

$ 890 : 818, 9910, 38614

§ 891 : 99 10

$ 893 : 2906

§ 916 : 181 32

$ 917 : 29212

§ 920 : 984

§ 928 : 386 14

§ 936 : 984, 240 12, 386 14

S 938 : 126 12, 24323

S 939 : 101 17, 243 23

§ 940 : 984

$ 957 : 126 13

SS 968, 969, 970 : 12714

§ 976 : 126 13

§ 1036 : 3811

§ 1037 : 3822

§ 1042 : 3811

§ 1045 : 381 ", 4011, 4337, ,

3. Einführungsgeſeß zur Zivilprozeßordnung.

$ 4 : 2681

4. Konkursordnung (neue Faſſung, ſoweit nicht das Gegen

teil vermerkt iſt).

§ 1 : 18234

$ 2 : 2726

$ 3 : 2726, 3458

$ 6 : 919

S 14 : 18234

$ 22-27 : 2726

$ 23 : 245 28

$ 30 : 920, 51 22, 3881

$ 31 : 919, 2726, 3447

SS 32-38 : 27 26, 29214, 29315

S 34 a. F.: 29316

S 41 : 29316

$ 50 : 18284

$ 55 : 12714

SS 56-63 : 2725, 182 34 , 292 14

14

I . .

.

401 18

.

I

$ 547 : 24219, 4206

$ 551 : 373 , 384 10, 38716, 40115

§ 552 : 180 27

$ 554: 1248

§ 557 : 15410

§ 561 : 5018

§ 565 : 101 16

$ 566 : 17923, 3986, 400

$ 567 Ab 2620, 6711, 2892

$ 568 : 125 , 180 28, 2373, 2728

§ 575 : 10115, 2728

SS 576 , 577 : 4811

§ 578 : 4326

§ 581 : 18129

§ 599 : 181 29

$ 600 : 181 29

§ 617 : 181 30

§ 619 : 2621

§ 622 : 226

$ 705 : 1818

$ 707 : 10116, 181 29, 3747

§ 711 : 3747

I

147)? )
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96

. 186 44

.

37

$ 77 : 51 28

134 : 2726

S $ 144, 145 : 31511

§ 146 : 2745, 315 12

$ 188 : 182 86

$ 196 : 182 86

§ 225 : 31511

8 237 : 18284, 36

§ 238 : 18284

5. Einführungøgeleß zur Konkursordnung vom

17. Mai 1898.

Art. 5 : 38817

6. Gefeß über die freiwillige Gerichtsbarkeit.

$ 176 : 190 69

§ 177 : 3186, 19069

7. Grundbuchordnung.

$ 71 : 422 10

8. Gefeß über die Entſchädigung der im Wieder

aufnahmeverfah
ren freigeſprochene

n Perſonen.

SS 4, 5 : 434 11

9. Gerichtskoſtenge
ſes

.

$ 9a: 2726

$ 16 : 981

$ 89 : 182 83

§ 91 : 292 13

10. Gebührenordnung für Rechtsanwälte.

$ 1 : 2827

$ 11 : 921

$ 12 : 6711

SS 13, 17 : 1246

$ 93 : 2827

.

33

Art. 338 : 244 26

343 : 184, 18543, 3446

: 347 : 244 26

349: 24426

354 : 184 4 %, 185 43

355 : 156 14,

356 : 185 48,48 18644

362 : 3749

379 : 156 16

: 403 : 12 30

571 : 316 16

578 : 316 16

594 : 12 30

: 735 : 156 16

3. (Neues) Handeløgefeßb
uch.

$ 12 : 183 87

§ 15 : 401 16

$ 17 : 155 12, 29316, 388 19

§ 18 : 183 98, 293 16

§ 25 : 29317, 401 16

$ 29 : 183 87 , 29316

$ 37 : 18388 29316

SS 38, 44, 45 : 4217

§ 53 : 183 87

$ 70 : 389 20

§ 72 : 293 18 389 20

$ 73 : 29318

$ 75 : 389 20

$ 108 : 18387

$ 115 : 295 28

$ 124 : 388 19

SS 139, 162, 182 : 29318

§ 195 : 183 87

$ 200 : 389 21

§ 252 : 294 20 87

SS 254 , 255 ff.: 18389

§ 266 ff .: 18339

§ 267 : 2894

§ 268 ff.: 183 89

§ 271 : 183 39 390 22
,,

§ 272 : 28914

§ 281 : 29319

$ 309 : 2894

§ 320 : 2894

§ 346 : 102 18, 18340, 295 22

§ 377 : 31614

39

I

2

II . Bürgerliches Gefeßbudy, Handelsgelegbuch, Wedſelordnung.

1. Bürgerliches Gefeßbuch.

$ 18 : 127 18

§ 29: 24117

§ 124 : 24117

§ 187 : 126 18

§ 188 : 126 18, 1794

$ 254 : 15720

§ 269 : 431 %

§ 433 : 431

$ 648 : 24323

§ 823 : 4326

2. (Altes ) Handeløgeſeßbuch.

§ 696 : 10322

4. Wechſelordnung.

Art. 4 : 40217

16 : 390 23

39 : 37510

43 ; 15718

51, 53 : 4338

• 73 : 375 10

· 82 : 466

; 88 : 15718

91 : 5124

Art. 27 : 3423

91 : 336 16

· 110 : 3423

122 : 2706

146 : 2442

: 219 : 3424 6

: 222 : 244 84

: 274 ; 184 41

: 275 : 51 26

: 279 : 102 18

: 301, 302, 304 ; 153 13

324 , 325 : 184 48

3
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36

.

.

1

.

: 15926

III. Einzelne Geſeße und Verordnungen.

1869. Gewerbeordnung vom 21. Juni.

$ 71 : 422 10

Vereinszollgeſeß vom 1. Juli.

§ 156 : 31616

1871. Haftpflichtgeſeß vom 7. Juni.

$ 1 : 102 20, 15718 20, 15821 , 27318, 31617,

345 °, 40318 19

$ 2 : 24531

$ 3 : 6814, 246 313

Reichsmilitärpenſionsgeſeß vom 27. Juni.

$ 116 : 103 21

1874. Strandungsordnung vom 17. Mai.

§ 36 : 103 22

Gefeß über den Markenſchuß vom 30. November.

§ 1 : 158 22 23

8 : 15822 23

1879. Gefeß über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli :

390 25

Anfechtungsg
eſeß

vom 21. Juli.

S 3 : 128 16, 296 24

§ 7 : 15924

§ 9 : 128 16

Kaiſerliche Verordnung vom 28. September.

§ 1 : 3961

24. Mai 1880

1880. Gefeß betr. den Wucher vom

19. Juni 1893

1884. Unfallverſicherungsgeſeß vom 6. Juli.

$ 95 : 15821

1886. Raiſerliche Verordnung vom 27. Juni.

§ 1 : 273 18

1887. Fürſorgegeſek vom 18. Juni.

§ 5 : 18862

1889. Genoſſenſchaftsgeſeß vom 1. Mai.

§ 24 ff.: 391 26

51 : 104 28

1891. Patentgeſeß vom 7. April.

$ 1 : 18750, 18861

$ 4 : 1044, 346 10

$ 5 : 346 10

$ 7 : 346 11

$ 11 Ziffer 1 : 3033, 101 14, 160 26 27

§ 23 : 39, 34610

§ 25 : 29626

§ 26 : 36

$ 30 : 160 97

§ 35 : 30 34 96, 346 10

Gefeß, betr. den Schuß von Gebrauchsmuſtern vom 1. Juni.

1 : 1127

$ 2 : 10525

1892/1898. Gefeß, betr. die Geſellſchaften mit beſchränkter

20. April 1892

Haftung vom
20. Mai 1898

§ 3 Ab . 2 : 18859

$ 15 : 1128

$ 38 : 10526

§ 54 : 248 38

§ 55 : 248 34

$ 61 : 2498

$ 75 : 27416

1893. Abänderung des Militärpenſionsgeſeķes uſw. betr. vom

22. Mai.

Art. 20 : 189 64

1894. Reichsſtempelgeſeß vom 27. April.

§ 18 : 296 26

Gefeß zum Schuße der Warenbezeichnungen vom 12. Mai.

§ 9 Abſ. 1 , Ziffer 3 : 10527, 15823, 274 16

$ 12 : 1228, 158 22 23, 249 36, 392 8727

$ 14 : 1229

§ 15 : 18966

§ 19 : 12 29

S 20 : 105 28, 392 27

1895. Gefeß, betr. die privatrechtlichen Verhältniſſe der Binnen

chiffahrt vom 15. Juni.

$ 26 : 1280

§ 44 : 1230

$ 56 : 1230

1896. Wettbewerbegeſek vom 27. Mai.

$ 1 : 128 16, 297 27, 405 21

§ 6 : 29728, 406 22

S 8 : 5329, 189 56

$ 18 : 31718

Börſengeſeß vom 22. Juni.

$ 48 : 318 20

$ 50 : 31719

§ 65 : 318 20

S 66 : 31820, 434 °

§ 68 : 31719, 318 20

SS 70 ff .: 392 28

Depotgeſeß vom 5. Juli.

§ 4 : 160 28

Verordnung betr. die Rechtsverhältniſſe der Landes:

beamten in den Schußgebieten vom 9. Auguſt.

Art. 6 : 189 68

1897. Zwangsverſteigerungsgeſet vom 24. März.

$ 37 : 406 23, 43410

§ 57 : 319 21

$ 79 : 2503

$ 81 : 25037

1899. Gefeß, betr. einige Anderungen von Beſtimmungen über

das Poſtwefen vom 20. Dezember.

Art. 26 : 40624

1900. Reichsſtempelgeſek vom 14. Juni.

Tarifnummer 1a: 27313

2a : 129 18

4 : 106 30

Gewerbeunfallverſicherungsgeſeß vom 30. Juni.

$ 135 : 158 Ⓡ1, 161 29

1901. Reichsgeſek, betr. die Verſorgung der Kriegsinvaliden

und der Kriegshinterbliebenen vom 31. Mai.

$ 3 : 297 29

$ 10 : 298 30

Reidsgeſek vom 19. Juni über das Verlagsrecht: 29881

I
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Zweiter geil. Preußiſmes Redt.

34

34

Teil Titel

II 8 2016 : 19266

11 § 569 : 3008

11 § 579 : 300 84

91 § 778 : 34 48

15 § 79 : 3580

17 g 10 : 30086

>

.

s

43

s

3

>

.

1

3

I. Preußildes Allgemeines Landredyt.

Einleitung.

$ 75 : 252 42 43 , 27518

Teil Titel

I 2 § 12 : 32 40

4 § 65 : 2524

4 § 66 : 252

4 § 114 : 32 48

5 § 52 : 2524

5 § 165 : 33 48 130 81

5 S 156 : 130 21

5 § 168 : 3348

5 § 189 : 1484

5 $ 232 : 19161

5 § 248 : 10731

5 S 271: 191 61

5 § 307: 1486

5 88 317 ff .: 108 88

5 § 319 : 3344

5 SS 325 , 326 : 108 88

5 $ 329 : 27610

6 § 26 : 1302

6 S 41 : 130 28

6 § 54 : 108 84

a § 233 : 10732

8 $ 81 : 16180

9 SS 180-183 : 299 89

9 § 420 : 34 46

9 § 521 : 34 46

11 124 : 191 69

11 § 138 : 435 18

11 § 578 : 5350

11 § 869 : 109 86

11 S 873 : 192 68

11 § 886 : 109 36

11 § 874 : 19263

11 § 878 : 109 86

11 SS 918 ff.: 1924

11 § 934 : 10937

11 SS 937, 938 : 10937

11 § 947 : 10883

11 § 1066 : 276 80

11 g 1068 : 27680

12 SS 113, 114 : 13023

12 8 163 2n6. 8 35 : 5481

12 § 468 : 162 31

12 § 602 : 299 33

13 § 262 : 109 88

14 § 21 : 3447

20 $ 60 : 1436

21 $ 259 : 3448 131 24

S

13

II. Sonftge Preußtſie Landesgeſege.

1810. Ebikt vom 2. November

$ 17 : 42313

1811. Verordnung vom 24. Dktober.

SS 2 , 3, 8 : 42313

1821. Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni : 1588

1838. Eiſenbahngeſek vom 3. November.

§ 14 Abſ. 1 : 1539

§ 25 : 110 40 41

1842. Gefeß über die Zuläſſigkeit des Rechtswegs vom 11. Mai.

$ 4 : 111 42

$ 6 : 3561

1844. Verordnung vom 24. Januar.

g 10 : 5432

1845. Entſchädigungsgefeß vom 17. Juni.

§ 14 Abf. 2 : 42318

Rabinettsorber vom 18. Juli: 25448

1850. Gefeß über die Polizeiverwaltung vom 11. März.

$ 3 : 1640

Jagdpolizeigefeß vom 7. März: 19267, 346 19

1865. Allgemeines Berggefeß vom 24. Juni.

$ 102 : 174

SS 103, 121, 125, 126 : 1641

$ 112: 3568

§ 150 : 131 26

1866. Gefeß vom 20. September und Patent wegen Befißnahme

der freien Stadt Frankfurt vom 3. Oktober: 1743

1872. Eigentumsertverbøgeſeß vom 25. Mai.

$ 1 : 436 16

$ 9 : 11243

$ 12 : 42311

§ 17 : 11244

SS 18, 19 : 16282

§ 25 : 3564

§ 30 : 36 66

§ 34 : 112 44

§ 38 Abſ. 2 : 163 88

$ 50 : 3666

1873. Erbſchaftsſteuergeſeß vom 30. Mai.

Tarifſtelle Ce : 11246

1874. Enteignungsgeſeß vom 11. Januar.

§ 24 : 300 86

Fiſchereigefeß vom 30. Mai.

SS 11 , 17 : 11246

Enteignungsgeſek vom 11. Juni.

$ 1 : 5533

$ 8 : 174 , 5588 84, 5636, 11347 48, 1938,

3

.

1

3

3

38
=

17

,

21 § 272 : 3549

22 § 12 : 19266

II 6 § 13 : 1537

6 $ 44 : 25446

347 19, 438 16 17

§ 10 : 5534, 34713

>

4



26 Zivilſachen

Tarifſtelle 32 A6.5 : 11462, 255 61, Ziffer 3 :

11468

.

.

87

2

56 Ab. 1 : 277 44

58, § 10, Abf. 3 : 27726, Ziffer II

114 64

70c : 38 60

73 Abſ. 3 : 31923, 407 46

75c : 13226

77 : 115 66

1899. Gefeß vom 30. Juli, betr . die Anſtellung und Ver

forgung der Kommunalbeamten.

$ 15 : 19574

Gefeß, betr. das Verwaltungszwangsverfahren wegen

Beitreibung von Geldſtrafen vom 15. November.

$ 2 : 1948

1900. Gefeß vom 18. Juli, Warenhausſteuer betr.: 30342

1

11 : 34814

§ 22 : 1846

§ 31 : 42318

§ 36 : 19471

§ 41 : 56 86

1875. Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli.

$ 1 : 3767

88 5 , 6 , 8 : 301 37

$ 11 : 301 88

$ 12 : 56 87, 301 88, 438 18

§$ 13 : 3767, 301 88, 30230, Abf. 2 : 194 71

§ 15 : 1846, 302 89

Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli

§ 38 : 1947

1880. Gefeß , betr. das Verfahren in Auseinanderſeßungsſache
n

vom 18. Februar.

$ 66 : 1588

1883. Zwangsverſteigerungsgeſeß vom 13. Juli.

§ 113 : 11349

Gefeß über die allgemeine Landesverwaltung.

§ 132 : 3869

1893. Kommunalabgabengeſeß vom 14. Juli.

.

S

Dritter geil. Andere Landesregte.

1. Code civil :

Art. 184 : 115 67

563, 714 : 1949

786 : 2000

: 1110 : 38 61

: 1117 : 38 61

: 1385 : 43819

· 1652 : 304 48

: 1721 : 19576

2. Sächſiſches Bürgerliches Gefeßbuch.

SS 999, 1058, 1260 flg.: 11568

3. Braunſchweigifdes Berggeſeß vom 15. April 1867 .

§ 118 : 22 61

SS 4 , 39 : 11360

1895. Stempelſteuergeſeß vom 31. Juli.

$ 2 : 30240

$ 9 , Tarifſtelle 12 : 11461

§ 10 Abſ. 3 : 27726, 349 16

§ 34 : 30241

Tarifſtelle 12 : 11461

25 a : 255 60

32 Ab. 2 : 27622, Ab. 3 : 27628,

.

349 16
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Verzeichnis
der

im XXXII. Jahrgange der Juriſtiſchen Wochenſchrift

abgedruckten

Entſcheidungen des Reidsgerichts in Strafſachen.

A. Sachregiſter.

139 23

Abſperrunge: und Aufſichtsmaßregeln ſ. Viehſeuchen Anwendbarkeit des § 4 Photographieſchußgeſ. ( ift von

Abtreibung Amts wegen zu berückſichtigen ) 139 22

Notſtand ( beſondere Gefährlichkeit der einzelnen Schwanger- Sind Poſtkarten unter allen Umſtänden Induſtrieerzeugniſſe ?

ſchaft ); eigene Verſchuldung (Beiſchlaf) 351 %

Abweſenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung Anſtiftung 1. Täterſchaft und Teilnahme

A. bei Übergabe des Fragebogens an die Geſchworenen 134 28 Antrag 1. Strafantrag, Verteidigungsbeſchränkung

Vorübergehende Entfernung des Angeklagten 2177 Amt . Anmaßung, Beamte

Entfernung des Angeklagten für die ganze Dauer der Apotheker f. fahrläſſige Körperverleßung ( urſächlicher Zu

Hauptverhandlung (unterbliebene Mitteilung des Ver- ſammenhang)

handelten) 9417 Arbeiter und Arbeitgeber 1. Koalitionsrecht

Verfahren gegen Wehrpflichtige 220 28 , 3233 (Nicht Arzt f. Kreisarzt, Kurpfuſcher, Praxis

berückſichtigung des Antrags auf kommiſſariſche Ver- Unbefugte Führung eines arztähnlichen Titels ( Affiftent)

nehmung) 35816 (Beweisregel des § 475 Str. P. D.) 2202

Abzahlungsgeſchäfte Ausländer . Patentverleßung

Anſchaffung von Inhaberpapieren mit Prämien 224 19 Schuß ausländiſchen Warenzeichens 146 49 60

Aktiengeſellſchaft Auslieferung

Untreue nach § 312 H. G. B. 21332 ( Belaſtung von Spezialität 136 , 14711 , 3597

Grundſtücken, die der Aktionär der Geſellſchaft auf- Sog. freiwillige Auslieferung 1368 ( Frankreich)

zulaſſen verpflichtet iſt) 326 10 Freiwillige Beſtellung des Angeklagten , der die Aus:

Stempelſteuerpflicht der A. für Generalverſammlungs- lieferung durch Sicherheitsleiſtung abgewendet hat 2218

protokolle (Medlenburg ). Zweimalige Anklage gegen ( Belgien)

einen Aktionär (Einſtellung des erſten Verfahrens, das Auslegung des Verfahrens

ſich gegen ihn als Vorſtandsmitglied richtete, unter auß- Ablehnung des Antrags auf A. unmittelbar vor Urteils :

drüdlichem Vorbehalt neuer Anklage in ſeiner Eigen verkündung 9418

ſchaft als Teilnehmer an der Generalverſammlung) 13321 Ausſpielung

Angeklagter A. durch die Preſſe 21487 (wer iſt Täter :). 21588 (Ver

Abweſenheit des A. in der Hauptverhandlung 1. Abweſenheit jährung)

Angeſtellte Spielausweiſe (Poſtanweiſungsabſchnitte) 326 12

A. als Täter von Gewerbsvergehenſ. Konkursvergehen, Bahnhofswirt

Nahrungsmittelfälſchung, Wettbewerb. Verleitung von Hausrecht des B. 3204

A. (S 10 Wettbewerbegeſ.) 14709 Bankdepot

Anmaßung eines Amts Das Vergehen des Bankdepotgeſ. $ 11 iſt Unterſchlagung

A. beſtehend in bloßer Drohung mit einer Amtshandlung 14711

( Feſtnahme) 756 Bankerutt . Ronkursvergehen

Anſichtspofttarten Bankunft ( Verſtoß gegen die Regeln der)

Anwendung des § 20 Preßgeſ. auf A. 13919 Bauherr und Bauleiter 356 82

4 *
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1

Beamte Vermögensbeſchädigung („ Verkauf“ einer ärztlichen

Beſtechung 21542 Praxis zu angemeſſenem Preiſe auf Grund der falſchen

Gaſtwirt als Drtsſteuereinnehmer 21543 Verſicherung, daß der Veräußerer denſelben Preis an

Gemeindeſchreiber ( Rheinpfalz) 9054 ſeinen Vorgänger gewährt habe) 8437

Beendigung des Beamtenverhältniſſes (Entlaſſung eines Vorſpiegelung und Unterdrüdung

Gemeindeſteuereinnehmers) 8962 Vorſpiegelung einer inneren Tatſache (Zahlungswillig

Betrifft § 348 Str. G. B. nur eigentliche Urkundsbeamte ? keit). 3ft hierbei dolus eventualis denkbar ? 35319

(Beglaubigungen von GerichtsvoDziehern ) 8963 Rechtspflicht zur Mitteilung 8233 (Weiterveräußerung

Nötigung eines B. durch Androhung einer Beſchwerde eines durch anfechtbares Rechtsgeſchäft erworbenen

3514 Wechſels), 83 36 ( Verkauf eines geſtohlenen Fahr

Begünſtigung 1. Täterſchaft und Teilnahme rades ), 8336 (Verkauf fremder, d. h . vorher an einen

Beifolaf Andern verkaufter Sachen )

Schußmittel gegen Anſtedung beim B. (Anwendung des Bettel

§ 184 Str. G. B.) 352 12 Genügen polizeiliche Vorſtrafen zur Überweiſung an die

Kann in der Vollziehung des B. unter Eheleuten ein Landespolizeibehörde ? 356 36

Verſchulden gefunden werden ? 3512 Beweisantrag

Beiſtand der Mutter . Vormundſchaftsrecht Ablehnung von B. 1. Verteidigungsbeſchränkung, Beſtimmt

Beleidigung heit des B. 93 14 (B. über ein in gewiſſen Kreiſen

Form und Inhalt 7816 beſtehendes Urteil) 9316 ( B. über Lügenhaftigkeit eines

Umſtände 7816 Zeugen )

Veröffentlichungsbefugnis
Beteidaufnahme

Steht die Veröffentlichungsbefugnis dem Ehemann für Vollſtändigkeit der B. 2163 (Unterlaſſung von Zwangs

die Ehefrau zu ? 352 13 mitteln bei unberechtigter Ausſageweigerung), 90 % (Ver

Wiederholte Veröffentlichung (nad Aufhebung des erſten, nehmungsunfähigkeit)

bereits veröffentlichten Urteils) 35214 Dürfen Protokolle über frühere Vernehmungen dem Zeugen

Vertrauliche Mitteilungen 7713 vorgelegt werden ? 21812

Wahrnehmung berechtigter Intereſſen Verleſung ärztlicher Atteſte 21813 ( in Anweſenheit des

Wahrnehmung berechtigter Intereſſen durch einen Zei- Ausſtellers ), 21914 (Unzuläſſigkeit der Verleſung wegen

tungsredakteur (Bekämpfung polizeilicher Mißſtände, eingefügter tatſächlicher Mitteilungen)

die an einem beſtimmten Orte jedermann an- Beweisregel

gehen ) 7711 Anwendung zivilrechtlicher B. 3575

Jrrige Annahme der Befugnis zur Wahrnehmung be: B. des § 475 Str. P. O. 35816

rechtigter Intereſſen (Wahrnehmung berechtigter Inter- B. des § 137 Vereinszollgeſ. 138 12

eſſen der polniſchen Bevölkerung durch polniſche Bier

Zeitungen) 21219 Herſtellung von B. unter Verwendung von Süßſtoffen

Benachteiligung der Gläubiger 1. Zwangsvollſtređung 148 62

Bergrecht Billett i. Eintrittskarte

Gültigkeit von Polizeiverordnungen ( Preußen ) 1364 Bote (expreffer) 1. Poftweſen

Täterſchaft bei Anwendung elektriſder Zündmaſchinen 1365 Brandftiftung

Befowerbe Tod eines Menſchen. Wie, wenn der Tod durch Rauch

B. gegen einen Beamten als Nötigungsmittel 3514 erſtidung eingetreten iſt, bevor das Gebäude Feuer ge

Beftedung fangen hat ? 355 30

Vorfaß des Beamten 215 42 Branntweinſteuerhinterziehung

Betrug Anteilige Verurteilung bei Beteiligung mehrerer an einer

Verſuchter B. oder Vorbereitungshandlung? 3501 Übertretung 2213

B. oder Unterſchlagung ( Verfügung über einen Wedſel Briefgeheimnis 1. Poſtweſen

auf Grund formell richtiger, aber durch anfechtbares Diebſtahl

Rechtsgeſchäft erlangter Legitimation ) 82 33 Gasableitung durd, Aufdrehen eines Hahnes ohne den

B., Unterſchlagung oder Urkundenfälſchung ( falſche Renn- dazu beſtimmten Schlüſſel 81 30

zeichnung verkauften Viehs) 85 39 Wegnahme eines gepfändeten Gegenſtandes mit Zuſtimmung

B. und Unterſchlagung (betrügeriſche Benußung eines des Gerichtsvollziehers ( Diebſtahl des Wegnehmenden

unterſchlagenen Sparkaſſenbuchs) 83 34 oder Unterſchlagung des 6. V. ? ) 8027

Vernichtung einer durch B. erlangten Urkunde 21331 D. oder Unterſchlagung ( friſchgefällte Bäume) 80 28

Rechtswidrigkeit 82 33 D. oder Jagdvergehen ? (Tiere im Wildpark) 8029

Täuſchung D. oder Forſtfrevel ? ( iſt Einpflanzen oder Einwurzeln ent

Zeugnisverweigerung als Mittel der Täuſchung des ſcheidend ?) 80 26

Richters 32213 D. oder Sachbeſchädigung ? (BeiſeiteſẠaffen ) 79 25
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Zueignung Einſtellung des Verfahrens

Rechtswidrige Weiterverfügung über eine zugeeignete E. unter Vorbehalt neuer Anklage 1331

Sade 79 24 E. des Privatklagverfahrens wegen Übernahme der Straf

Zueignung oder Zerſtörung ? 79 26 verfolgung durch die Staatsanwaltſchaft. Bindende

Erld werter Diebſtahl Kraft des Beſchluſſes für die Straftammer 1353

Aufdrehen eines Hahnes ohne den dazu beſtimmten Eintrittskarte

Schlüſſel 81 30 Verkauf einer E. an eine Perſon, welcher der Zutritt zur

Umſchloſſener Raum ( Inſel, Fiſchfaſten ) 21327 Rennbahn unterſagt worden iſt (Hausfriedensbrud)) 756

Ablöſen der Befeſtigungs- oder Verwahrungsmittel im Einziehung

Gegenſaße zum Ablöſen der befeſtigten Sache ſelbſt E. der zur Auszahlung der Gewinne beim Glüdsſpiele

von dem Verwahrungsmittel. Gegenſaß von Be beſtimmten Gelber 741

feſtigungs- und Transportmitteln 81 31 E. unzüchtiger Darſtellungen ( Poſtkartenſerien ;. iſt das

Dolmetſcher Ganze oder nur die unzüchtigen Stücc einzuziehen ?) 2091

Vereidigung des Dolmetſchers nach Überſeßung der Zeugen- Objektives Verfahren 3201

bertvarnung 2161 Eiſenbahn

dolus eventualis i. Vorſatz Fahrläſſigkeit; Verantwortlichkeit mehrerer Beamter 21540

Drohung Gbeleute

Amtsanmaßung durch D. mit einer Amtshandlung 756 Hausfriedensbruch unter Eheleuten 754

Nötigung eines Beamten durch D. mit Beſchwerde 351 Steht dem Ehemann die Strafantragsbefugnis wegen Ver:

Eid leßung des Vermieterpfandrechts der Ehefrau zu ? 8849

Jrrige Annahme der Urteilsgründe über Beeidigung eines Wird durch einen Mietvertrag der Ehefrau ohne Ge

Zeugen 9419 nehmigung des Mannes Vermieterpfandrecht begründet ?

Meineid eines Eidesunmündigen 3517
89 50

Gidesſtattliche Verſicherung Kann der Ehemann, der auf den Namen ſeiner Frau Ge

Rechtserheblichkeit der freiwillig (ohne richterliche An ſchäfte geführt hat, als Kaufmann behandelt und für

ordnung) abgegebenen c. V. 3516 die Buchführung verantwortlich gemacht werden ? 140 26

Zuſtändigkeit der Behörde. Verwandlung einer Partei- Beſtrafung des Mannes wegen Feilhaltens im Geſchäfte

erklärung in eidesſtattliches Zeugnis unter Vernach der Ehefrau 14233

läſſigung des Verweigerungsrechts 767 Steht die Veröffentlichungsbefugnis wegen Beleidigung

Eigentum der Ehefrau dem Manne zu ? 352 13

Beſtrafung des Eigentümers des amtlich verwahrten Gegen- Entziehung aus der elterlichen Gewalt, begangen von der

ſtandes nach § 133 Str. G. B. 2108 Mutter gegen den Vater 213 26

Einfuhrverbote Erzwingung der ehelichen Gemeinſchaft ( Freiheitsberaubung)

E. und Einfuhrbeſchränkung 137 °

Einheit und Mehrbeit von Straftaten Begründung der von der Ehefrau eingelegten Neviſion

f. a . fortgeſepte Gefeßesübertretung, Körperleßung (Schlä durdy den Ehemann 35811

gerei ), Geſamtſtrafe Elektrizität

Idealkonkurrenz 145 46 ( Glüdsſpiel und Stempelhinter- Beſtimmung eines Leiters zur ordnungsmäßigen Entnahme

ziehung) , 2093 ( Beihilfe zu einer , Mittäterſchaft an elektriſcher Arbeit 148 67

der anderen der in Jdealkonkurrenz ſtehenden Straf: Elterliche Gewalt

taten ) 3202 ( Idealkonkurrenz von Anſtiftung und Bei- Entziehung eines Rindes, begangen von der Mutter gegen

bilfe) 3513 (SS 222, 367 Nr. 12 Str. G. B.) 3596 den Vater 213 26

Margarine- und Nahrungsmittelgeſek) Entziehung

Realkonkurrenz 14648 (Anbringung des Warenzeichens E. aus der Fürſorgeerziehung 3598

und Inverkehrbringen der bezeichneten Waren) 3219 Eröffnungsbeſchluß

( Zuhälterei und Kuppelei) Anwendung des § 264 Str. P. D. (Eröffnungsbeſchluß

Beſchädigung der geſtohlenen Sache 79 24 und Überweiſungsbeſchluß) 218 16

Betrügeriſche Benußung eines durd; Unterſchlagung er- Erfißung des Eröffnungsbeſchluſſes durch den Hinweis

langten Gegenſtandes 83 34 nach § 264 Str. P.D. 13322

Zerſtörung einer geſtohlenen Sache 7994 26 Erpreffung

Ginkommenſteuerbinterziebung Rechtswidrigkeit . Betrug

Berütſichtigung des Kursverluſtes bei der Einſdjäßung Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften

(Unterſchied von Betriebs- und Anlagekapital) 144 44 „Jahr“ in § 1 des Gef. (Geſchäftsjahr oder Kalender:

Lübediſches Gef. vom 27. Mai 1889 SS 2 , 7, 19 jahr) 14340

3251 Erzieher

Einfidht der Strafbarkeit Leiter einer Schülerpenſion 769

Feſtſtellung der E. im Urteil 21819 Eventualdolus 1. Vorſat

35316

.
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Fahrläffigkeit Geburtshilfe

Pflictwidrigkeit Gewerbebetrieb von Geburtshelferinnen ohne Hebammen

Unterlaſſenes Streuen bei Glätte 7820 ausbildung 1377

Gefährliche Beſchaffenheit der Haustreppen 7819 (Ver- Gefangenenbefreiung

antwortung des Nichteigentümers, der tatſächlich die Wer iſt Gefangener ? ( Verbringung eines Strafgefangenen

Verwaltung führt) in eine Zrrenanſtalt) 743

Verkauf verdünnter Milch 142 32 Gehilfe 1. Täterſchaft und Teilnahme

Anwendung von Präferveſalzen bei Hadfleiſch 142 34 Geiſteskrankheit 1. Gefangenenbefreiung

Verantwortung des Vaters für Unterbleiben rechtzeitiger Gerichtskoſten

Operation am Kinde 212 22 Gebührenpflicht des Nebenklägers für ein auch von der

Maß der anzuwendenden Sorgfalt Staatsanwaltſchaft eingelegtes Rechtsmittel 135 36

Rückſicht auf Fahrläſſigkeit anderer (Radfahrt, Auto- Gerichtsſchreiber

mobil) 7817, 7921 Ungenügende Beglaubigung des G. auf der Ladung

Untunlichkeit unausgeſeßter Gefahrverhütung 7820 ( Urkundenfälſchung) 32216

Urſachlicher Zuſammenhang Fehlende Bezeichnung des unterzeichneten Protokollanten

Einwirkung auf den Körper eines anderen durch Er als G. 917

teilung eines Rats über anzuwendende Heilmittel 79 22 Gerichtsvollzieher

Fabrläffige Tötung und Körperverlegung 1. Fahr- Sind die Beglaubigungen der G. öffentliche Urkunden ? 89 53

läffigkeit Zuſtimmung des 6. zu der rechtswidrigen Wegnahme

Idealkonkurrenz f. I. mit Übertretung nach § 367 12 einer gepfändeten Sadie ( Diebſtahl des Wegnehmenden

Str . G. B. 351 3 oder Unterſchlagung des G. ?) 8027

Verpflichtung durch Amt oder Beruf (Zwangsverwaltung Geſchäftsverteilung

einer Ziegelei) 212 21 Verleßung des Geſchäftsplans als Reviſionsgrund 358 12

Gelegentliche Ausübung der in der Regel einem Ange Geſchworene 1. Schwurgericht

ſtellten überlaſſenen Tätigkeit 7923 Gefeßlicher Vertreter ſ. Vertreter

Falſcheid ſ . Meineid und Falſcheid Geſichtspunkt

Feilhalten ſ. Nahrungsmittel, Wein Hinweis auf die Veränderung des rechtlichen G. 133 22

Feld- und Forfticus (Der Hinweis darf nicht in bloßer Bezeichnung des

F. oder Diebſtahl ? 18026 ( entſcheidet Einpflanzen oder anzuwendenden Strafgeſeßes beſtehen, ſondern muß wie der

Einwurzeln ?) 35318 ( entſcheidet der Wert des Entwendeten Eröffnungsbeſchluß die geſeßlichen Merkmale angeben)

oder der angerichtete Schaden ?)

Abraum (8 1 des Preuß. Forſtdiebſtahlsgeſ .) 14028 Geſamtſtrafe

Friedhöfe 22316 ( Preußen ) 22316 (Heſſen ) Schwere der Strafart ( Einfluß mildernder Umſtände) 3203

Formaldelikte Nebenſtrafe zur 6. oder den Einzelſtrafen ? 2106

Gibt es gemeinſame Recyt8normen über F. ? 146 63 Gewerbe

Haftung ohne Verſchulden 3581 Fabrikbetrieb ( Verhältnis der verſchiedenen Kennzeichen ) 2201

Forftſchuß 1. Feld- und F. Arztähnlicher Titel ( Affiſtent) 2202

Fortgeſepte Geſekesübertretung f. auch Wandergewerbe

Begrenzbarkeit der zuſammengefaßten Handlungen 82 32 Gewerbeſteuer

Unterbrechung des Zuſammenhanges durch das Strafver- Umfang der Anmeldepflicht ( Preuß. Gej. v . 24. Juni 1891)

fahren 2106

Freiheitsberaubung Gewerbsmäßigkeit

Erzwingung des Rechts auf Ehegemeinſchaft 35816 Abfidit fortgeſeßter Erwerbstätigkeit (Hebammendienſte

Friedhöfe ungeprüfter Geburtshelferinnen) 1377

Feldſchuß für F. 22316 ( Preußen ) 22316 (Heſſen) 6. ſtraferhöhender Umſtand ? (Glücksſpiel) 214 36

Frift Gewohnheitsmäßigkeit

Zweifel über Wahrung der Reviſionsfriſt 135 32 Zuhälterei 321

Gas Gläubiger, Benachteiligung der 6. f. Zwangsvollſtreckung

Ableitung von Leuchtgas durch Aufdrehen des geſchloſſenen Glücksſpiel

Hahns ohne den dazu beſtimmten Schlüſſel ( Diebſtahl, Gültigkeit des Preuß. Gej. v. 29.Juli 1885 355 25

Nachſchlüſſel, Erbrechen eines Behältniſſes) 81 30 G. oder Geſchidlichkeitsſpiel (Preiskegeln) 355 24

Gebrauchsmuſter Verſchenkung eines Wertſtüde im Zirkus 355 26

Kann der Schuß auf eine beſtimmte Verwendung des G. Idealkonkurrenz mit Stempelhinterziehung 145 46

beſchränkt ſein ? 144 42 Iſt die Gewerbsmäßigkeit des 6. ein ſtraferhöhender

Umfang des Schußrechts ( Herſtellung während der Schuß- Umſtand nach § 50 Str. G. B. 214 36

dauer, in der Abſicht, den Vertrieb ſofort nach deren Einziehung der zu Auszahlung der Gewinne beſtimmten

Ablauf zu beginnen) 14443 Gelder 741

35767

1376

9



Strafſachen 31

* !

.

Gottesläſterung uſw. Jagd

Einrichtung einer Rirche (Papſttum ) 210 12 Befugnis des Jagdberechtigten , dem Wilderer das Gewehr

Hadfleiſch fortzunehmen 742

Zuſaß von Präſerveſalzen 140 30 Unberechtigte Ausübung der I. (Unterſchied von Vollendung

Handakten und Abſchluß der Tat) 21539

Zuläſſige Benußung der Aften eines Anwalts 2176 Jahr

Hauptverhandlung Jahr im Sinne des Genoſſenſchaftsgef. ( Geſchäftsjahr oder

Abweſenheit des Angeklagten 1. Abweſenheit Kalenderjahr) 143 40

Antrag auf Niederſchrift der Zeugenausſagen 21923 Kauſalzuſammenhang f. Urſachlicher Zuſammenhang

Beweisanträge 1. d. , auch Verteidigungsbeſchränkung findesunterſchiebung

Doppelvereidigung von Zeugen und Sachverſtändigen Grenze von Vorbereitung und Verſuch 768

2162 Kirche

Hinweis auf Veränderung des rechtlichen Geſichtspunkts Einrichtung einer K. ( Papſttum ) 210 12

13322, 21816 17, 3577 Koalitionsredot

Unterlaſſene Ausübung des Zeugniszwangs 2177 Auslegung des § 153 Gew . D. ( Verabredungen und Ver .

Verleſung von Urkunden ( Abſchriften) 2178 9 – ärztlicher einigungen ) 1378, 3594

Attefte 21813 14 Konfiskation

Verwarnung der Zeugen unter Mitwirkung eines erſt Werterſaß an Stelle untunlicher K. (Vereinszollgeſek

ſpäter vereidigten Dolmetſchers 2161 § 133) 13814

Vorlegung von Vernehmungsprotokollen zur Einſicht eines Konkursvergeben

Zeugen 21812 Auslieferung wegen R. 3597

Sausbefiter Unterbliebener Hinweis auf den Wechſel der rechtlichen

Haftung des H. (oder beſſen , der die Rechte eines H. tat- Beurteilung ( S 264 Str. B. D.) 3576

fächlich ausübt) für gefährliche Zuſtände im Hauſe Unterſchied zwiſchen Voll- und Minderkaufleuten 14026 27

7819 und auf dem Bürgerſteige 7820 22728 (Art des Gewerbebetriebe, nicht des Gewerbes,

Hausfriedensbruch entſcheidet)

H. des Ehemannes gegen die Ehefrau 754 Zuſammenhang zwiſchen Anklagehandlung und Konkurs

H. im Sißungsſaale ( Wiedereintritt eines Ausgewieſenen) ausbruch 13924 (Ausſcheiden eines Geſellſchafters vor

901 Konkurseröffnung) 326 9

$. in Wartefälen 3204 Verantwortlichkeit des Ehemannes, der auf den Namen

Benußung einer nach erfolgter Ausweiſung aus einer ſeiner Frau ein Handelsgeſchäft betrieben hat 140 26

Rennbahn für dieſelbe verkauften Eintrittskarte 756 Konkurovertalter

Renitenz des räumungspflichtigen Mieters 3515 Betrug gegen den K. durch falſche Angaben in der

Hebamme 1. Geburtshilfe Forderungsanmeldung 21330

Heblerei Körperverlegung 1. a. Fahrläſſige Tötung und R.,

Beginn des Anſichbringens vor Vollendung der ſtrafbaren Schlägerei, Fragſtellung an die Geſchworenen beizu

Handlung 21329 ſammentreffender Anwendung der verſchiedenen Straf

Hinweis auf die Veränderung des rechtlichen Geſichtpunkts beſtimmungen 35316, 358 10

Form des Hinweiſes 13322 (bloße Angabe des Straf- Kommiſſariſche Vernehmung 1. Abweſenheit

geſeßes) 3577 (Mitteilung des Strafantrages ) Bezugnahme auf frühere Ausſagen 21811

Abweichung des Eröffnungs- und Überweiſungsbeſchluſſes Krankheiten F. Kreisarzt, Viehſeuchen

21816 Krankenverſicherungsbeiträge

SS 267, 270 St. G. B. 21817 In Abzug bringen 14336

Konkursvergehen 1. Einheit 3576 Areisarzt

Bunde Unterſchied zwiſchen Katserteilung des Kr. von ſeiner ans

Tötung herumlaufender Hunde durch ausgelegte Gift- ordnenden Tätigkeit als Polizeiorgan 8848

broden 355 29 Antragsbefugnis des K. wegen unlauteren Wettbewerbs 3268

Jdealkonkurrenz 1. Einheit Kuß

Invalidenverſicherung K. als unzüchtige Handlung beurteilt 7710

Wann hat das Einkleben der Marken zu erfolgen ? 14866 Kuppelei

Jrrenanſtalt Realtonkurrenz mit Zuhälterei 321

Befreiung eines beurlaubten Strafgefangenen aus einer Kursverlufte

Jrrenanſtalt 743 Berückſichtigung der R. bei Einſchäßung zur Einkommen :

Irrtum ſteuer 144 44

9. im Strafgeſe 9065, 21219, 355 26 Kurpfulder

Entſchuldbarer J. ( Befiß von Sprengſtoffen, Gültigkeit Urſachliche Einwirkung auf fremden Körper durch Erteilung

von Verordnungen ) 3243, 3254 ärztlicher Ratſchläge 79 22

9
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Landesftrafrecht Kommt es darauf an , ob die Nachahmung eines Nahrungs

Preßrecht 13921 mittels unter deſſen Namen oder unter einem neu er

Waffentragen 32318 , 35736 fundenen Namen in den Verkehr gelangt ? 141 31

Landwirtſchaftliche Nebengewerbe Behandlung des Hadfleiſches mit Präſerveſalzen 140 30

Anwendung der Gewerbeordnung auf I. N. 3583 142 34 222 11 12

Lizenzvertrag 1. Patentverleßung Fahrläſſigkeit bei Verkauf von Milch mit Waſſer:

Lotterie 1. Ausſpielung zuſaß 14232

Mäkler
Feilhalten 142 33 ( Haftung des Ehemanns als Geſchäfts

Anſpruch des M., der das ihm übertragene Geſchäft durch gehilfen der Frau) 142 85 Abgrenzung von Vor:

Betrug zuſtande gebracht hat 85 38 bereitungshandlung und Ausführungsbeginn 324 % (An :

Margarine gebote an einzelne Räufer)

Übertretung des Margarinegefeßes in idealer Konkurrenz Geſundheitsſchädigung 223 14

mit Nahrungsmittelfälſchung 3596 Name 1. a. Urkundenfälſdung

Meineid und Falfdheid N. eines Nahrungsmittels 1. d.

M. eines Eidesunmündigen 3517 Zeichnung eines fremden Namens mit dem Vorſake

Widerruf der falſchen Ausſage ,, per " 214 34

Widerruf während der Vernehmung (Vollendung oder Nebenkläger

Verſuch ? ) 21010 Roſtenlaſt eines Rechtsmittels, welches der N. neben der

Verſuch des Widerrufs, Motive der Nichtvollendung Staatsanwaltſchaft eingelegt hat 13536

(Abraten des Beamten , bei dem der Widerruf erklärt Wird die Schriftform der Anſchlußerklärung durch Proto

werden ſoll) 21011 follierung erfekt ? 358 14

Strafermäßigung des § 157 (Anwendbarkeit auf Aus- Nebenſtrafe

ſagen, die mit Kenntnis des Verweigerungsrechts er- N. zu den Geſamtſtrafen oder den Einzelſtrafen 2106

ſtattet find) 2109 Motorietät 1. Offenkundigkeit

Strafermäßigung des § 161 ( Anwendung auf Teilnehmer Notſtand

des Widerrufenden ) 209 2 Grad und Gegenwärtigkeit der Lebensgefahr ( Schwanger

Rechtsnachteil oder bloße Gefährdung 352 10 ſchaft, Verſchuldung durch Beiſchlaf) 351 %

Verleitung zum M.
Nottebr

Verleitung zu einem , wegen Unzuſtändigkeit der abnehmen- Selbſtverteidigung nach § 227 B. G. B. 742

den Behörde ſtraflojen M. 3528 Androhung einer Notwehrüberſdireitung 35317

Unternehmen oder Vorbereitungshandlung ? 3529 Nötigung

Miete i. Vermieter N. eines Beamten durch Androhung einer Beſchwerde 3514

Militārperſon Offenkundige Tatſachen dürfen nur berüdſichtigt werden ,

Portofreiheit (was iſt „ eigene Angelegenheit “) 138 16 wenn ſie Gegenſtand der mündlichen Verhandlung ge

Übergabe einer M. zur Aburteilung an die_bürgerlichen weſen ſind 94 20

Gerichte ( Irrtümer der Übergabeverfügung, insbeſondere Ordnungsſtrafe 1. Formaldelikte

über die tatſächlich vorliegende militäriſche Natur des Patentverleßung

Vergebens) 135 37 38 B. durch einen Lizenznehmer Nichteinhaltung des im

Militärſtrafverfahren Lizenzvertrage vorgeſdhriebenen Mindeſtpreiſes) 14441

Bedeutung des gerichtsherrlichen Einſtellungs- und Er Verlegung des inländiſchen Patents durch einen das In

öffnungsbeſchluſſes (der Einſtellungsbeſchluß ſteht einer land berührenden Auslandsverkehr 3256

ſtaatsanwaltſchaftlichen Verfügung gleich, der Eröffnungs: Penfion (Schülerpenſion ) 1. Unzucht ( Erzieher )

beſchluß einem gerichtlidyen) 13539 Perſonenftandsfälſdung 1. Rindesunterſchiebung

Minderjährige Fortbauernde Handlung 3218

Entziehung aus der Fürſorgeerziehung (Preußen) 3598 Pfandentſtrickung

Mittäter 1. Täterſchaft und Teilnahme Wirkſamkeit der Pfändung 3207

Mord Pfandrecht des Vermieters 1. d.

Unterſchied von M. und Totſchlag ( Frageſtellung an die Pfändung 1. Pfandentſtri & ung, Gerichtsvollzieher

Geſchworenen ) 21220 Pfandvertrag

Mutter Verſchleierter Pfandvertrag 1. Sicherungskauf

Beiſtand der M. (8 1687 B. G. B.) ſ. Vormundſchaft Photographien

Madhdrud Ph. als Beweismittel 218 10

Wiſſenſchaftlichkeit eines Schriftwerks 227 30 Urheberrecht des Beſtellers 222 16

N. aus einem Adreßbuch 22731 Ph. auf Poſtkarten ( Induſtrieerzeugnis) 139 22 23

Nahrungsmittelfälſdung Schuß der Ph . in Frankreich 14339

Idealkonkurrenz von N. und Verlegung des Margarine Polizeivergeben . Formaldelikte, Verſchulden, Zoll

geſeßes 3596 kontravention
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134 30

Polizeiverordnungen Rechtsmittel

Gültigkeit von P. des Regierungspräſidenten ( Preußen) in Behandlung des Antrags nach § 460 Str. B. D. 220 30

Bergſachen 136 Anfechtung eines Urteile wegen falſcher Bezeichnung der

Poft Straftat ( falſche Anwendung des milderen Straf

Poftregal gefeßes) 80 28

Privatpoſtanſtalten 148 63 66 326 11 Rechtenorm

Portofreiheit der Militärperſonen 13816 Geſchäftsplan der Gerichte keine Rechtsnorm 358 12

Beförderung durch expreſſen Boten (Aufgabe als Reiſe- Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils 1. Betrug

gepäck des Boten ) 13816 Redakteur í. Preßrecht

Poſtkarten Reklameplakat

Photographien auf P. 139 22 23 Anbringung geſchäftlicher Mitteilungen an einem Werke

Unzüchtige Darſtellung auf P. 2091 der Malerei 2229

Poſtvergehen Reue i. Meineid (Widerruf)

Brief ( Drudſachen ), Anvertrautſein (Zurückgabe Reviſion ſ. a. Stempelſteuerhinterziehung

eines falſch abgegebenen Briefs an den Poſt- Einlegung der N.

boten ) 356 34 Zweifel über Wahrung der Friſt 135 32

Poſtanweiſungsabſchnitte Kann ein Reviſionsberechtigter die Reviſion eines anderen

P. als Spielausweiſe 326 19 begründen ? Insbeſ. der Vater die des Sohnes ?

Praxis 22020, der Mann die der Frau ? 35811

Verkauf einer ärztlichen Pr. 84 37 Bezugnahme auf Literatur in der Reviſionsbegründung

Preßvergehen
358 18

Ausſpielung durch die Preſſe ( Täterſchaft des Redakteurs Grund der R.

und Verlegers) 214 37 32317 Verleßung der Geſchäftsverteilung des Gerichts 358 12

Unfallverſicherung der Zeitungsabonnenten (Verſicherungs- Heilbarkeit reviſionsbegründender Gefeßesverleßungen

unternehmen ) 323 17

Unlauterer Wettbewerb durch die Breſſe 135 35 Angriff gegen einen Trennungsbeſchluß 903

Anwendung des § 17 Preßgefeß 139 17 R. wegen Verbringung in einer Beſſerungsanſtalt

Anwendung des § 20 Preßgeſeß 139 19 21816

(Anſichtspoſtkarten ) 2217 R. wegen falſcher Angabe des Strafgefeßes 8028

Verantwortlicher Redakteur Schlägerei f. Körperverleßung

Falſche Angabe des v. R. 13918 Einheit der S. bei Wechſel der Beteiligten 212 25

Haftung des v. R. wegen eines wider ſeinen Willen Vorübergehende Beteiligung 3205

aufgenommenen Artikels, von deſſen Aufnahme er erſt Schwurgerichtsverfahren

unmittelbar vor Ausgabe der brudfertigen Eremplare Übergabe des Fragebogens in Abweſenheit des Angeklagten

Kenntnis erhalten hat 139 20 134 28

Rennzeichen der Stellung des v. R. 3595 Anweiſungen an die Geſchworenen auf dem Fragebogen

Verantwortlichkeit des techniſchen Leiters einer Druckerei 7712

Wahrnehmung berechtigter Intereſſen durch die Preſſe Fragſtellung :

(Kampf gegen jedermann angehende Mißſtände an einem 134 26 (Alternative Faſſung) 13427 (mangelnder Aus:

beſtimmten Drte) 7714 brud bes Eventualverhältniſſes der Fragen ) 212 20

Gerichtsſtand des Erſcheinungsorts 3571 219 24 26 220 26 27 31316 3578 3589

Einziehung von Preßerzeugniſſen 3201 Aufhebung eines Urteils wegen mißverſtändlicher Be

Zuſtändigkeit der Landesgeſeßgebung (§ 43 Abf . 5 Ge- lehrung der Geſchworenen über ihr Recht zu abweichen :

werbeordnung) 13921 der Beantwortung der Fragen im Berichtigungsverfahren

Privatklagverfahren
134 24

Einſtellung des Pr. wegen Übernahme der Strafverfolgung Ablehnung von Beweisanträgen im Schw . 93 18

durch die Staatsanwaltſchaft (bindende Kraft des Ergänzende Feſtſtellungen des Schwurgerichts über Straf

Einſtellungsbeſchluſſes für die Strafkammer) 13534 zumeſſungsgrundlagen 134 26

Privatpoftanſtalt . Poſtweſen Schuldfrage f. Schwurgerichtsverfahren (Frageſtellung)

Protokoll f. a. Sißungsprotokoll Sdülerpenfion 1. Unzucht ($ 174 Ziff. 1 )

Einfache Unterſchrift des Gerichtsſchreibers ohne Erwähnung Selbſthilfe und Selbſtverteidigung

ſeiner amtlichen Mitwirkung 917 S. des Jagdberechtigten (Wegnahme des Gewehrs) 742

Radfahrer i. Fahrläſſigkeit S. des Ehemannes zur Erzwingung der ehelichen Folge

Realtonkurrenz 1. Einheit und Mehrheit 35316

Rechtbirrtum . Irrtum Androhung von Handlungen der S. 35317

Redtekraft Tötung herumlaufender Hunde durch ausgelegte Giftbroden

Erſtredung der R. bei fortgeſeßter Gefeßesübertretung 2106 355 29

134 25
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66

Sicherungskauf Erivähnung des Str. im Urteil 219 30

Wiederholter Verkauf fremder, d. h. ſchon vorher einem Genügt die Mitteilung des Str. als Hinweis auf die durch

anderen zu deſſen Sicherſtellung verkaufter Sachen ( Betrug den Str. bedingte Veränderung des rechtlichen Geſichts

oder Unterſchlagung ?) 83 36 punktes ? 3577

Siegelbruch Strafbarkeitseinſicht

Rechtmäßigkeit der Amtsausübung 320 6 Feſtſtellung der Str. im Urteil (unterbliebene Angabe der

Sinken eines Schiffes ( 323 St. G. B.) 8847 zugrunde liegenden Tatſachen ) 218 18 3234

Sittlichkeitsvergeben ſ. Unzucht Strafbeſcheid

Sißungspolizei Antrag auf richterliche Entſcheidung ( Anwendung der Bes

Ausweiſung aus dem Sißungsſaal ohne Gerichtsbeſchluß. ſtimmungen über Rechtsmittel) 220 30

Wiedereintritt des Ausgewieſenen nach Aufruf einer Straferhöhende Umſtände

neuen Sache 901 Gewerbømäßigkeit beim Glüdsſpiel 214 36

Beſtrafung eines in angetrunkenem Zuſtande erſchienenen Strafunmündigkeit 1. Meineid, Strafbarkeitseinſidit

Zeugen wegen Ungebühr 90 % Süßſtoffe

Entfernung des Angeklagten wegen ordnungswidrigen Be- Herſtellung von „ Weizenbier" durch Zuſaß von S. zu ein

nehmens ohne ſpätere Wiedervorlaſſung 9417 fachem Bier 14862

Sigungsprotokoll 1. Protokoll Tat im Sinne von § 56 Str . P. D. und als Gegenſtand der

Antrag auf Niederſchrift der Zeugenausſagen zum S. 21923 Urteilsfindung (§ 263 Str. P. D.) 221 ° 3572

Sparkaſſenbuch Satiace

Betrügeriſche Benußung eines durch Unterſchlagung erlangten T. oder Urteil ? 134 31

Sp. 8334 Iſt das Beſtehen eines Urteils in gewiſſen Kreiſen zeugen

Spiel 1. Glüdsſpiel beweisfähige Tatſache ? 9314

Sprengſtoff Angabe tatſächlicher Art 1. Wettbewerb

Befig, Lagern von Sp. 14337 Säterſchaft

Verausgabung von Sp. 14388 T. bei Anwendung elektriſcher Zündmaſchinen 1366

Unwiſſentlicher Beſig von Sp., kraftlos gewordene Sp. 3248 T. eines Geſchäftsgehilfen insbeſ. Ehemanns der Ge:

Irrtum über Polizeierlaubnis zum Beſiß von Sp. 325 ſchäftsinhaberin bei Konkursvergehen 140 26 Nahrungs

Standesbeamter mittelfälſchung 142 33 und unlauterem Wettbewerb

Haftung des zuſtändigen St. nach § 69 Perſonenſtandsgeſ. 146 56

ohne Rückſicht darauf, ob er die Ehe ſelbſt geſchloſſen oder T. oder Beihilfe ! 2252 (Zolldefraudation in fremdem

einem anderen St. die Ermächtigung dazu erteilt hat 14029 Intereſſe ) 32317 (des Redakteurs bei einem durch die

Stellenvermittelung
Preſſe begangenen Lotterieunternehmen)

Vermittler iſt nur, wer zur Herbeiführung des Vertrages Mittäterſchaft

mit beiden Teilen in Verbindung tritt 358 Fragſtellung an die Geſchworenen 358 10

Stempelſteuerhinterziehung Mittäterſchaft oder Beihilfe ( des techniſchen Leiters einer

Idealkonkurrenz von St. und Glüdsſpiel 145 46 Druckerei bei Preßvergehen) 17712

Annahme von Wetteinjäßen 148 68 Beihilfe des Mittäters 1. Beihilfe

Reviſionen auf St. (haben ſie ſich auf Wertpapiere von Teilnahme

Privatperſonen, die bei einer der Reviſion unterliegenden Nidytbeeidigung wegen Verdachts der T. 3572

Anſtalt aufbewahrt werden, zu erſtrecken ?) 14869 Wird die Strafermäßigung des § 161 Str. G. B. auch

St. eines Wettunternehmens 228 29 den Teilnehmern zu teil ? 209

Ausſpielung (Poſtanweiſungsabſchnitte als Spielausweiſe) Anſtiftung

A. zu unverſduldeter Zolldefraudation 13811

Sonſtige Steuern ſ. Einkommenſteuer Idealkonkurrenz von Anſtiftung und Beihilfe 320 %

Heffiſche Beſteuerung ausländiſcher Gewerbetreibender (Ges Beihilfe

werbsanlagen ) 2216 Gehilfenvorfaß bei Urkundenfälſchung 214 36

Strafantrag Täterſchaft oder Beihilfe ? (des Redakteurs bei Lotterie:

Strafantragsbefugnis : unternehmen durch die Preſſe) 32317

des Ehemanns 88 49 (wegen Vermieterpfandrechten der Dasſelbe (Zolldefraudation in fremdem Intereſſe) 225 22

Ehefrau ) 35213 (umfaßt nicht die Veröffentlichungs- Mittäterſchaft oder Beihilfe ? (des techniſchen Leiters

befugnis) einer Druderei bei Preßvergehen ) 77 12

des Vorgeſeßten 21219 (hamburgiſche Verwaltungsbeamte) Beihilfe oder Begünſtigung ? (Jagdvergehen ) 21539

wegen unlauteren Wettbewerbe Idealkonkurrenz von Beihilfe mit :

14760 und 226 26 ( Arztekammern) Anſtiftung 320 %

3268 (Kreisärzte) Mittäterſchaft 2693 (Mittäterſd)aft bei einem, Beihilfe

Widerruf oder Wiederholung des Str. durch einen neu zu einem anderen unter mehreren in Idealkonkurrenz

eingetretenen geſeßlichen Vertreter 2104 begangenen Vergehen )

326 12
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Begünſtigung Str. G. B. § 184

Begünſtigung ohne oder gegen den Willen des Bes Ankündigung oder Anpreiſung, welche den ungüchtigen

günſtigten ( Gefangenenbefreiung) 21328 Charakter der angekündigten Schriften oder an

Begünſtigung oder Beihilfe (Jagdvergehen) 215 89 geprieſenen Gegenſtände nicht erkennbar macht 211 17

Senor

Muß die Bezeichnung der Straftat im T. ſtehen ? 3574 Ausſtellung 321 11

Sheater 1. Eintrittskarte Einziehung (iſt das Ganze oder nur ber unzüchtige Teil

Tötung f. Fabrläffige Körperverleßung und T. der Einziehung unterworfen ?) 211 16

Irinkgelder
Schriften (Verantwortlichkeit des techniſchen Leiters einer

Behandlung der T. als Lohn (Krankenverſicherung) 22417 Druckerei) 7719

Überweiſung an die Landespolizeibehörde ſ. Bettel Widernatürliche Unzucht ( Beiſchlafsähnlichkeit, Erfordernis

Umherziehen . Wandergewerbe der Entblößung) 211 18

Unfallverſicherung Kuppelei

u. durch Zeitungsabonnement 9067 (Verſicherungsunter Gewährung von Gelegenheit, Eigennuß ( Türhüter ge

nehmen ?) 32317 (Lotterie ?) ſtattet der Dirne den Eintritt in Erwartung un

Unlauterer Wettbewerb f. d. entgeltlichen Beiſchlafs) 211 14

Unterhalt 1. Zuhälterei Zuhälterei . d .

Unterkommen (§ 316 Ziff. 8 Str. G. B.) Urheberſchus

Unehrlicher Erwerb als u. 21644 Zeitlicher { Umfang des Schußrechts (Herſtellung eines

Unternehmen Muſters ohne Lizenz während der Schußfriſt in der Ab

Strafloje Vorbereitungshandlung zum U. 3529 ficht, unmittelbar nach deren Ablauf den Vertrieb zu bes

Unterſchlagung ginnen 14443

Genügt zur Annahme einer fortgeſeßten u. der Entſchluß, Belehrung " im Sinne 1 des neuen, § 43 des alten

fortgefeßt, wenn es nötig ſein ſollte, die Kaſſe an- Gefeßes (iſt nur wiſſenidaftliche Belehrung ge

zugreifen , ohne näheren Zuſammenhang der Einzel- meint ?) 14870

handlungen ? 8282 Wiedergabe eines Vortrags, der ſowohl öffentlich als nicht

u. und Betrug (betrügeriſche Benußung eines durch u. öffentlich gehalten iſt, auf Grund des nicht öffentlichen

erlangten Sparkaſſenbuchs) 83 84 Vortrags 14871

U. oder Betrug ? (Verfügung über einen Wechſel kraft Photographien 1. d.

formeller Legitimation, welche durch ein nichtiges Rechts- Berner Konvention (Schuß der Photographien in Frant

geſchäft erlangt iſt) 82 83 reich ) 14339

U. oder Betrug ? (Verkauf fremder, d. h. ſchon früher Urkunden

einem anderen verkaufter Sachen) 83 86 U. als Augenſcheinsobjekte (Bruchſtücke einer zerſtörten u.)

u ., Betrug oder Urkundenfälſchung ? (falſche Kennzeichnung

verkauften Viehs) 85 89 U. als Beweismittel ( iſt Namensunterſchrift erforderlich

Beamtenunterſchlagung 9054 (Gemeindeſchreiber, Rhein- oder genügt ſonſtige Erkennbarkeit des Ausſtellers ? 8741

pfalz) 9066 (Notariatspraktikant, Bayern) Unterzeichnung eines fremden Namens mit dem Vor

Iſt das Vergehen nach § 11 des Bantdepotgeſ. u. ? faße: p . 21434

Iſt ein Geſchäftsbuch Urkunde oder Urkundenſammlung ? 87 43

Untreue Verleſung ärztlicher Atteſte in der Hauptverhandlung

Vermögensſtücke 2138% (Belaſtung eines Grundſtücks,
21818 14

welches der Angeklagte dem Geſchädigten auflaſſen ſollte, Verleſung von Urkundenabſchri
ften

2178

vor der Auflaſſung) 21388 (unvollſtändiger Wechſel) Bloße Vorlegung der U. 217 °

Verfügung (pflichtwidrige Buchführung, welche die Rechte Urkundenfälſchung und Urkundenvernichtung

des Auftraggebers unklar und unbeweisbar macht) 353 25 Urkundenfälſchung

u. des Mutterbeiſtands ($ 1687 B. G. B.) gegen die Offentliche Urkunde (unvorſchriftsmäßiger Beglaubigungs

Kinder 86 40 vermerk des Gerichtsſchreibers) 3226

u. nad § 312 H. G. B. 2133 ( . o. unter Vermögens- Fragſtellung an die Geſchworenen 3578

ftüde) 326 10 Unterzeichnung mit angenommenem Namen 354 21

Unzudt Kennzeichnung von Vieh durch Anfangsbuchſtaben des

Str. G. B. & 174 Ziff. 1. Erzieher (Leiter einer Schüler Namens des Eigentümers und Verſenders (Urkunden :

penſion) 768 fälſchung oder Betrug ?) 8539

Str. 6. B. S 176. Ift der Begriff der unzüchtigen Anfertigung einer falſchen Urkunde zum Zwecke eines

Handlungen in SS 174, 176, 184 der gleiche ? Betrugs ( Vorbereitungshandlung ?) 3501

( Ruß ) 7710 Schriftliche Lüge 322 14

Str. G. B. § 182. Erfordernis eines der Verführung Gebrauch einer verfälſchten Urkunde

entgegenſtehenden Willens 7711 214 36 215 39

354 23

14711
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Urkundenvernichtung Verſus

Urkundenvernichtung oder Urkundenfälſchung (Radierung V.oder Vorbereitungshandlung ? 768 (Kindesunterſchiebung)

eines Bleiſtiftvermerkes in einem Geſchäftsbuche) 8743 14236 ( Feilhalten) 3501 ( Betrug)

Nachträgliche Vernichtung einer durch Betrug erlangten Verteidiger

Urkunde 21381 Beiordnung eines V. ( Verluſt des Anſpruchs auf Bei

Vernichtung von Urkunden in amtlichem Gewahrfam 2107 ordnung) 916

(Urkundenentwürfe) 2108 ( Täterſchaft des Eigentümers Ladung des V.

der verwahrten Urkunde) 928 9 ( Rann das Erlöſchen der Vollmadit des V. aus

Beamtenvergehen den Umſtänden entnommen werden ?)

Anwendung des § 348 46. 1 Str. G. B. auf Be 3231 (Verſpätete Ladung; eigenes Verſchulden des An

glaubigungen von Gerichtsvollziehern 8963 walts, der von derſelben keine Kenntnis erlangt hat)

Urſächlicher Zuſammenhang 323 % ( Form der Beſtellung des V.)

Unterbrechung des u. 3. (Verantwortlichkeit des Apothekers 3573 (Beſtellung des V. durch gefeßlichen Vertreter

für Mißbrauch verabreichter Dpiumtinktur) 7817 des Angeklagten )

Urteil Verteidigungsbeſchränkung

Verkündung des u. (falſche Angabe der Strafhöhe durch Zeitweilige oder endgültige Entfernung des Angeklagten

den Vorſißenden) 219 21 aus dem Sißungsſaale 9417 2177

Muß die Bezeichnung der Straftat im Tenor ſtehen ? 3574 Unterbleiben kommiſſariſcher Vernehmung des abweſenden

Begründung des u. auf offenkundige Tatſachen , die nicht Angeklagten 3238

Gegenſtand der Verhandlung geweſen ſind 9420 Ablehnung von Beweisanträgen :

Alternative Feſtſtellung 13427 1. a. Schwurgerichtsver- 9211 (Ablehnung der Ladung des Ehemannes wegen

fahren ( Fragſtellung) Unglaubwürdigkeit)

Verwendung zivilrechtlicher Beweisvermutungen 3576 92 19 ( Ablehnung wiederholter Vernehmung eines icon

Bezugnahme auf den Inhalt eines anderen Urteils 3579 gehörten Zeugen)

Angabe der gefeßlichen Vorſchriften für die Straf- 9318 (Ablehnung wegen Unterſtellung der Wahrheit des

bemeſſung 219 19 Beweisthemas im dwurgerichtlichen Verfahren)

Erwähnung des Strafantrags im U. 219 20 93 14 ( Ablehnung des Beweiſes einer in gewiſſen Kreiſen

Feſtſtellung der Strafbarkeitseinſicht 21818 3244 gehegten Meinung)

Verantwortlicher Redakteur ſ. Preßrecht 93 16 (Ungenügende Begründung der Nichterhebung be

Verbindung und Trennung von Strafſachen antragten Sachverſtändigenbeweiſes)

Anfechtbarkeit des Trennungsbeſchluſſes 903 2176 (Berufung auf unbekannte Zeugen

Verbrechenseinheit . Einheit und Mehrheit Urteilsverkündung ohne Beſcheidung des Antrags auf Ver:

Bereitelung der Zwangsvollſtreckung î. d. weiſung an das Schwurgericht 219 22

Verführung 1. Unzucht Urteilsverkündung in unmittelbarem Anſchluſſe an die Ab

Verhandlung lehnung des Ausſeßungsantrags 9418

Müſſen offenkundige Tatſachen zum Gegenſtande der V. Vertreter

gemacyt werden ? 9420 Wechſel des geſeßlichen V. während der Strafantrags

Vermieter
friſt 2104

Pfandrecht bes V. 88 46 49 89 50 Vertaltungsbehörde

Iſt das Verweilen des räumungspflichtigen Mieters Haus- Strafverfolgungsbefugnis der V. (Steuerbehörde) 220 31

friedensbruch oder verbotene Eigenmacht gegen den V.? 3515 Strafantrag der vorgeſepten V. 21219

Vermutung 1. Beweisregel Nachprüfung der Zweckmäßigkeit von Verordnungen der

Gefeßliche Vermutungen des Zivilprozeſſes im Straf- V. durch den Richter (Seuchengefahr) 215 41

prozeſſe 3575 Verwechſlungsgefahr

Vernichtung von Urkunden f . 8 . Unkenntnis des Publikums 146 62

Veröffentlichungsbefugnis ſ . Beleidigung Verzicht

Verſchulden Unverzichtbarkeit des Rechts des Angeklagten auf An

Gibt es allgemeineRegeln für Strafbarkeit ohne V.? 14663 3581 weſenheit in der Hauptverhandlung 2177

Anſtiftung zu Handlungen, die ohne V. ſtrafbar ſind 138 11 Viehhandel

V. des Verteidigers 3231 Falſche Kennzeichnung verkauften Viehs durch Anfangsbuch

Kann in der Ausübung des Beiſdylafs unter Eheleuten ſtaben von Eigennamen 85 89

ein V. gefunden werden ? 351 Viebſeuchen

Verſicherungsanſtalt, Verſicherungsgeſchäft Abſperrungs- und Aufſichtsmaßregeln. Sind darunter auch

Übernahme einer Verſicherung als Nebenabrede eines die Vorſchriften des Viehſeuchengeſeßes zu verſtehen ? 8961

anderen Geſchäfts ( Zeitungsabonnement) 9057 326 13 Konſtatierung der Seuchengefahr durch die Verwaltungs

Verfteigerung behörde . Maßnahmen „ bis auf weiteres “, „auf die

Anwendung des § 270 Preuß . Strafgeſetbuchs 1351 Dauer der Seudengefahr “ 215 41 356 31
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13811

135 33

Vorbereitungshandlung Anſchein (muß der Anſchein falſch ſein ? ) 14666 225 23

V. oder Verſuch f. d. Ausverkauf erworbener Ronkursivaren 14664

V. zum Unternehmen 352 Täterſchaft eines Geſchäftsgehilfen 146 66

Vormundſchaft Handeln wider beſſeres Wiſſen 226 46

Stellung des Mutterbeiſtandes ($ 1687 B. G. B.) 8640 Antragsbefugnis der Arztekammern 14760 226 26

Vorfat Antragsbefugnis der Kreisärzte 3268

Anſtiftung zu unvorfäßlichen Straftaten (Zollhinterziehung) Kann unlauterer W. Preßvergehen ſein ? 13535

Verleitung Angeſtellter 14769

Dolus eventualis ' bei Vorſpiegelung über die . eigene Wette

Willensrichtung des Angeklagten 353 19 Stempelpflichtigkeit der Annahme von Wetteinfäßen 148 68

Vortrag 1. Urheberſchuß Wiederaufnahmeverfahren

Waffentragen Unterbleiben des Beſchluſſes nach § 410 St. Pr. D.

Zuſtändigkeit der Landesgeſeßgebung 323 18 357 36

Wahrnehmung berechtigter Intereſſen f. Beleidigung Entſteht der durch Friſtverſäumung erloſchene Anſpruch

Wandergewerbe auf Beſtellung eines Verteidigers im W. von neuem ? 916

Beſteuerung des W. 3241 Widerſtand

Warenbezeichnungen W. gegen Jagdberechtigte (bei Wegnahme des Gewehrs ) 742

Verwendung eines fremden Namens als Gattungs-, nicht Wilderer ſ. Jagdſtrafrecht

Herkunftsbezeichnung 145 47 Wildpark

Ausſtattung ( können Worte dazugerechnet werden ?) 14661 Zueignung von Tieren im W. ( Diebſtahl oder Jagdver

Verwechſlungsgefahr (Unkenntnis des Publikums) 146 62 gehen ?) 8029

Realkonkurrenz von Bezeichnen und in Verkehr Bringen Wiſſenſchaftlichke
it eines Schriftwerks 22750

146 48 Wucher

Eintrag eines ausländiſchen Warenzeichens 14649 60 W. zu fremdem Vorteil 355 28

Verpadung und Umhüllung 22420 Zeitung 1. Preßrecht

Herkunftsort als Beſchaffenheitsangabe 22521 Zeitungsabonnement

Warteſäle Unfallverſicherung im 3. 9067 (Verſicherungsunternehmen ?)

Hausrecht in W. 320 * 322 17 ( Lotterie ?)

Wehrpflichtige Zeugen und Sachverſtändige

Verfahren gegen Abweſende 22028 3233 35816 Ausſage eines 3., der ſich für Partei hält (eidesſtattliche

Weinfälſchung Verſicherung) 767

W. zum Vertriebe ins Ausland (wo ſie geſtattet iſt) 144 14 Erſcheinen des 3. im angetrunkenen Zuſtande (Beſtrafung,

W. zum eigenen Haustrunk des Fälſchers 326 14 Nichtvernehmung desſelben ) 90 %

W. troß Einhaltung des vorgeſchriebenen Durchſchnitts- Ablehnung eines S. als Polizeibeamten nach § 24

gehalts 32716 Str. P.D., weil die Anklage auf einer von ihm vor

Feilhalten ( im Keller) 145 44 46 genommenen Unterſuchung beruht 914

Zuſaß von Stärkezucker 144 44 Eigene Sachkunde des Gerichts 9316

Angabe eines falſchen Herkunftsorts als Beſchaffenheits- Zeugenbeweis über ein in gewiſſen Kreiſen beſtehendes

bezeichnung 22521 Urteil 9314

Wechſel Einheit der Ausſage (Widerruf während der Vernehmung)

Verfügung über einen durch anfechtbares Rechtsgeſchäft

erlangten W. ( Betrug oder Unterſchlagung ?) 8333 Iſt das Gericht bei Ausſageweigerung zur Anwendung von

Wechſelſtempel Zwangsmitteln verpflichtet ? 2163

Formungültige Erklärungen 2214 Nr 1 Verwertung des Protokolls über frühere Vernehmung,

Aus den Händen geben (Überſenden an den Konkursver- welches nicht verleſen werden darf, durch Vorlegung an

walter zur Prüfung) 2214 Nr 2 ben Zeugen 21812

Vertragsmäßige Übernahme der Verſtempelung durch Verleſung von Gutachten im Beiſein der Ausſteller 21813

dritte 3581 Zeugnisverweigerung als Täuſchungsmittel (Betrug durch

Wettbewerb Täuſchung des Richters ) 32213

Behauptungen tatſächlicher Art Beeidigung

14767 (Garantie für Heilung von Krankheiten) Begünſtigungsverdachyt ( Annahme einer Kolluſion zwiſchen

14768 ( Angabe des „ reellen “ Werts im Gegenſaße zu dem Zeugen und dem Angeklagten, der zu deſſen

dem geforderten ,,Spottpreiſe ") Gehör Entrüſtung über die Anſchuldigung zu erkennen

225 23 (Behauptung innerer Tatſachen, Behauptung in gegeben hat) 91

Geſtalt von Zufiderung) Jrrtum des Gerichts über die Vornahme der B. 9419

226 24 (Behauptung von Tatſachen in Geſtalt eines Vorausverwarnung durch den noch unbeeidigten

Urteils)
Dolmetſcher 2161

210 10

)
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Gegenſtand des Eides (Notwendigkeit wiederholter Ver- Zugtiere

eidigung – oder Bezugnahme auf den geleiſteten Eid Zollfreiheit der 3. 13710

im ſelben Verfahren, wenn der Zeuge nach Abſchluß Zuhälterei

ſeiner Vernehmung von neuem vorgeladen iſt 216 % Ausbeutung 21116

Begriff der Tat im Sinne § 56 Str. Pr. D. 3572 Lebensunterhalt 321 10

Zollhinterziehung Realkonkurrenz gewohnheitsmäßiger Zuhälterei und ein

Anſtiftung zur unvorfäßlichen 3. 13811 maliger Ruppelei 321

Unvorfäßliche Eröffnung des Zollverſchluſſes 138 18 Zuſtändigkeit

Beweisregel des § 137 Vereinszollgefet 138 12 3. des Erſcheinungsorts bei Preßvergeben 3571

Kann bei Untunlichkeit der Konfiskation in allen Fällen Zwangsvollſtredung

auf Werterſaß erkannt werden ? 138 14 3. und Vermieterpfandrecht 8846

Zuſammentreffen von Konterbande, Defraudation und Drohen der 3.:

anderen ſtrafbaren Handlungen 2216 8744 (drohende Fortſeßung der 3.)

Täterſchaft oder Beihilfe (3. in fremdem Intereſſe) 225 2 355 27 (Antrag auf einſtweilige Verfügung wegen Unter

Zuderſteuerhinterziehung halts )

Strafbarkeit ohne Verſchulden 14669 Vereitelung der 3. ohne die Abfidit, die Gläubiger zu

Begriff des Betriebes (Ingangſeßen einzelner Apparate) 3267 ſchädigen 87 45

22

B. Geſekesregiſter.

9

1

I

I

2

I. Rei @ sredot.

1. Strafgeſebuch.

$ 32 : 2106

$ 40 : 741, 3201

$ 42 : 3201

§ 43 : 142 36, 350 1

$ 47 : 358 10

$ 48 : 13811, 2092, 3202

$ 49 : 2093, 21485, 215 39, 320 %

§ 50 : 214 36

§ 54 a , b, c : 351 %

§ 56, 57 : 3244

$ 65 : 2104

§ 73 : 320 % 3, 351 3

§ 74 : 2105, 22731

$ 76 : 2106

$ 114 : 3514

SS 117, 120 : 743

$ 123 : 7546, 90 , 3204, 3516

$ 125 : 3206

$ 130 : 3201

§ 132 : 756

$ 133 : 21078

§ 136 : 3206

§ 137 : 3207

§ 154 : 21010

$ 156 : 767, 3516

$ 157 : 2109

§ 158 : 2092

$ 159 : 210 10, 351 , 3528 9
"

$ 161 : 209 %

$ 163 : 21011, 35210

$ 164 : 2262

S 166 : 21012 3201,

$ 169 : 768, 3218

§ 174 : 769, 7710

$ 175 : 21113

§ 176 : 7710

§ 180 : 21114, 321 °

§ 181a : 21116, 321 ° 10

$ 182 : 77 10

$ 184 : 7710 19, 209, 211 16 17, 321 11 1%,

352 11 12

SS 185, 186 : 7718

§ 187 : 226 26

$ 193 : 7713, 148 16 16, 21118

§ 196 : 21219

$ 200 : 352 13 14

$ 211 : 292 20

SS 218 flg.: 351

$ 222 : 7817, 212 21 29, 351 3

$ 226 : 35316, 35810§ :

§ 227: 212 23

$ 230 : 78 18–20, 7921--23, 213 24 25

$ 235 : 213 26, 3598

§ 239 : 35316

$ 240 : 35317

$ 242 : 794 26, 8026--29, 22316, 35318

§ 243 Nr. 2, 3, 4 : 8130

§ 243 Ziffer 2, 3 : 21327

§ 246 : 80 27 28, 82 32 33 8334

$ 257 : 916, 21328, 21589

$ 259 : 213 29

$ 263 : 8288, 83 31–36, 84 87, 85 38 39, 213 30 31

322 13, 3501, 35319, 354 28

§ 266 : 86 40, 14546, 213 32 33, 353 20

§ 267 ; 8639, 8741-43, 21434,
322 14–16

354 21—23

268 : 8539

$ 270 : 21436, 27817

§ 274 : 8743, 21381

$ 282 : 14546, 21486

$ 286 : 21487, 21538, 32317, 355 24–26

$ 288 : 8744 46, 227 27, 355 27

.

I

1

.
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§ 289 : 88 46 49 60

$ 292 : 21589

§ 294 : 80 29

§ 302 a : 355 28

§ 303 : 21351, 355 29

§ 309: 35580

$ 316 : 21540

SS 323, 326 : 8847

§ 327 : 8848

§ 328 : 8961, 21541, 356 81

$ 330 : 356 32

§ 332 : 215 42

§ 348 : 89 62 68

$ 350 : 9004—66

§ 353 : 21548

§ 354 ; 356 88 34

§ 359 : 21543

§ 360 Biffer 9 : 9057

§ 361 Siffer 8 : 21644

§ 362 : 35636

§ 367 Siffer 9 , 12 : 32318, 351 , 35786

§ 368 Siffer 9 : 22316

2. Strafprozeßordnung.

§ 7 Abſ. 2 S. 1 : 3571

§ 24 : 914

§ 56 : 916, 351 , 3572

$ 59 : 2161

66 : 216

§ 69 : 2163

§ 73 : 2164

§ 97 : 2176

SS 117 ff.: 2288

§ 140 : 916

§ 185 : 917

$ 193 : 7816

$ 199 : 916

§ 207 : 3231

§ 217 : 928 9, 323 , 3573

$ 231 : 9210

§ 232 : 3233

§ 243 : 92 11 1%, 9319 16, 2176

§ 244 : 90 %, 2163

§ 246 : 94 17, 2177

§ 248 : 2178 10

$ 250 : 21811

§ 252 : 21812

§ 255 : 21813 14

§ 257 : 9418

$ 259 : 3574

§ 260 : 9419 20, 21710, 3576

§ 261 : 3576

§ 263 : 133 81

§ 264 : 92 10, 13322, 218164-17, 3576 7?

$ 266 : 9420, 21818, 219 19 20, 324

§ 270 : 908, 219 22

§ 271 : 133 23

§ 273 : 21928

§ 280 : 134 246

$ 290 : 134 26-27

293 : 219 24 26, 220 26 27

$ 295 : 35316, 357 8 9

§ 301 : 13428

§ 309: 134 24 c , 35810

§ 322 : 220 29

$ 324 : 22028

§ 328 : 22029

§ 340 : 35811

§ 347 : 908

$ 375 : 908

§ 376 : 14320, 358 18

$ 377 Siffer 2 : 134 44 a

§ 377 Biffer 8 : 90 %, 13481, 358 12

§ 381 : 13582

§ 385 : 220 29, 35818

§ 386 : 35811

§ 410 : 91 %, 13588

§ 429 : 13584

§ 436 : 35814

§ 460 : 22080

$ 467 : 220 31

$ 470: 22028

§ 475 : 35816

3. Militärſtrafgerichtsordnung.

§ 4 : 135 37 38

SS 245-250 : 1353

4. Gerichtsverfaſſung.

SS 62, 63 : 358 12

SS 177, 178 : 901

5. Zivilprozeßordnung.

§ 170 : 8968

SS 805, 814, 816, 817, 825 : 88 46

6. Gerichtskoſtengeſeß.

$ 74 : 13586

7. Bürgerliche Geſebuch.

§ 121 : 8238

SS 227, 229 : 74 %

$ 243 : 8588

SS 559, 560 : 8846

§ 929 : 8486

§ 960 : 80 29

§ 1242 Abſ. 2 : 88 46

SS 1245, 1246 : 88 46

§ 1354 : 754

SS 1363, 1383: 89 49

SS 1395—97, 1399 : 8960

SS 1626 ff.: 86 40

SS 1687 ff.: 86 40

§ 1689 : 86 40

$ 1693 : 86 40, 8741

$ 1694 : 86 40

8. Handelsgeſep budh (neues ).

§ 4 : 4026 27

$ 178 : 2177

§ 312 : 21332, 326 10

1

I
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9. Andere Reichsgeſeße nach der Zeitfolge

geordnet.

1868. 8. Juli. Branntweinſteuergeſet .

$ 67 : 2213

1869. 10. Juni. Wechſelſtempelſteuergeſek.

SS 51, 6 , 112 : 2214

§ 15 : 3581

§ 161 : 2214

21. Juni. Gewerbeordnung (1. audy Novelle 1883).

$ 14, 33 : 1376

$ 134 : 2201

§ 138 : 3583

§ 147 Nr. 1 : 1377, 2202

§ 152 : 1377

$ 153 ; 1378, 3594

1. Juli. Vereinszollgeſek .

SS 135—137, 149, 151 : 138 11-13

$ 155 : 138 14

$ 158 : 2216

1870. 11. Juni. Gefeß betr. das Urheberrecht an Werken

der Literatur und Tonkünſt.

$ 43 : 148 70

1871. 28. Oktober. Poſtgeſeß ( . auch Novelle 1899) .

§ 1 : 138 16

$ 27 : 138 16 ( Gebührentarif für den Poſt

verkehr innerhalb des Reichspoſt

gebiets § 40 Abſ. 4 Litt. a. b . )

1874. 24. Februar. Auslieferungsvertrag mit Belgien : 2218

7. Mai. Breßgefeß.

§ 6 Abſ . 2 : 13919 20, 3596

§ 7 : 13918

$ 17 : 13917

$ 18 : 13918

$ 20 : 13919 20, 214 37, 21538, 221 , 3596

S 30 : 13921

1876. 9. Januar Kunſtgeſek.

§ 14 : 2229

10. Januar. Photographieſchußgefeß.

§ 3 : 13922

$ 4 : 13923

SS 5 , 7 : 222 10

1877. 10. Februar. Konkursordnung.

$ 239 : 2277, 3597

$ 240 : 13924, 140 26–27, 22728, 3269

$ 241 : 22727, 3597

1879. 14. Mai. Nahrungsmittelgeſeš.

$ 10 : 140 80, 14131, 22011 , 2596

§ 11 : 14232

$ 12 : 14233 34, 222 12 13, 3242

$ 14 : 14234, 22314

$ 16 : 14286

1883. 15. Juni und 10. April 1892. Krankenverſidyerungsgeſek.

$ 1 : 224 17

§ 82 b : 14386, 224 17

1. Juli. Novelle zur Gewerbeordnung.

Abſ. 5 zu § 43 : 139 21

1884. 9. Juni. Sprengſtoffgefes.

$ 1 : 3243, 3254

$ 33 : 14337

1891. 7. April. Patentgeſek.

SS 4, 36 : 3256

1. Juli. Gebrauchsmuſtergeſeß .

SS 2, 3, 4 : 144 42 43

1892. 20. April. Weingeſet. :

§ 1 : 14546, 326 14

SS 3 , 4 , 8 : 14546

1894. 12. Mai. Gefeß zum Schuße der Warenbezeichnungen.

$ 12 : 22420

SS 14, 20, 23 : 14547–59, 224 20

$ 16 : 225 21

26. Mai. Gefeß über Abzahlungsgeſchäfte.

$ 7 : 224 19

1895. 9. Juni. Gefeß , betr. Ausführung des mit Öſterreich

geſchloſſenen Zollkartells.

SS 3, 4 , 6 : 225 22

1896. 27. Mai. Zuckerſteuergeſe .

§ 21 : 3267

$ 52 : 1466 , 326 ?

27. Mai. Wettbewerbsgeſek.

$ 1 : 225 23

$ 4 : 14654, 14755-58, 226 24

$ 7 : 226 25

$ 10 : 147 69

§ 12 : 14759, 22626, 3268

5. Juli. Bankdepotgeſek.

§ 11 : 14761

1898. 6. Juli. Süßſtoffgeſet.

SS 2 , 4 : 14861

1899. 13. Juli. Invalidenverſicherungsgeſek.

§ 141 Abſ. 2 : 148 66

20. Dezember. Geſet, betr. Abänderung über das Poſtweſen.

Art. 3 : 14863—66

1900. 9. April. Elektrizitätsgeſeß.

$ 1 : 14867

14. Juni. Reichsſtempelgeſek.:

§ 22 : 326 12

$ 23 : 14868

§ 24 : 326 12

§ 25 : 14546

$ 27 : 32612

$ 49 : 148 69

1901. 12. Mai. Reichsgeſeß betr. die privaten Verſic ings

unternehmungen.

$ 108 : 326 13

24. Mai. Weingeſeß.

§ 2 Abſ. 4 : 32716

SS 7, 22 : 326 14

19. Juni. Gefeß betr. das Urheberrecht an Werken

der Literatur und Tonkunſt.

§ 1 Nr. 3 : 14870

$ 17 : 14871

$ 18 : 22730

SS 38 , 42 : 22791
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1880. 1. April. Feld- und Forſtbiebſtahlsgefeß.

$ 6 : 35318

SS 10 , 18 : 223 16

1891. 24. Juni. Einkommenſteuergeſek.

8$ 12, 14 : 1444
89

11. Landesgeſete.

1. Preußiſche Gefeße.

Landrecht

Teil II Titel 16 g 65 : 355 *

Auslieferungsvertrag zwiſchen Nordamerika und Preußen :

136%.

1845. 3. April. Militärprozeßordnung.

SS 102, 104 : 13589

1851. 14. April. Strafgeſeßbuch.

$ 270 : 1351

12. Mai. Breßgefes.

$ 10 : 13921

1865. 24. Juni. Berggeſeß.

2. Bayriſche Geſeße.

Ausführungsgeſeß zur Gerichtsverfaſſung.

$ 35 : 13586

20. März 1869

Berggeſeß vom
20. Juli 1900

Art. 231 : 1366

3. Heijen.

Feldſtrafgeſeßbuch.

$ 33 : 22316

4. Lubed.

Lübediſches Einkommenſteuergeſeß vom 27. Mai 1889.

SS 2 , 17, 19 : 3256

§ 197 : 136

1876. 3. Juli. Gewerbeſteuergeſek.

SS 18, 20 : 3241

1878. 15. April. Forſtdiebſtahlsgeſek.

$ 1 Nr. 3 : 140 28

3. Moejer Buddruderei , Berlin 8., Stadſdreiberſtraße 84. 86.
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Vereinsuadridyten.
Die gefeßgeberiſchen Verſuche, die Ausbildung der jungen

Juriſten neu zu geſtalten, find ohne poſitives Ergebniß ge
Bom 1. Januar 1903 hat gerr Dr. $ugo Neumann ,

blieben ; indeß iſt die Zulaſſung der Realgymnaſial- und
Rechtsanwalt beim Kammergericht in Berlin , die Redaktion

Realſchulabiturienten zum Studium der Jurisprudenz im Ver :

der Juriſtiſchen Wochenſdrift übernommen .

ordnungswege erfolgt.

Die reichsgerichtliche Rechtſprechung des ver

Hülfskaſſe für deutſdge Redytsanwälte. gangenen Jahres hat namentlich auf dem Gebiete des neuen

Recytes der juriſtiſchen Praxis eine Reihe feſter Handhaben
Der verſtorbene Rechtsanwalt Johann Baptiſt Göring dargeboten, indem ſie in einer den Bedürfniſſen des täglichen

zu Baden - Baden hat der Şülfskaffe leştwillig 1000 Mart
Lebens entſprechenden Weiſe die rechte Antwort auf einige

hinterlaſſen .
wichtige Streitfragen gab. Durch die umfaſſende Ausdehnung

Das Bermächtniß des verehrten heimgegangenen des Begriffs der Prozeßhandlungen,zu welchen die Prozeß

Kollegen wird hiermit unter dem Ausdruď des herzlichen volmacht den Parteidertreter ermächtigt, iſt nunmehr als

Dankes zur Kenntniß der Bereinsmitglieder gebracht.
geltenden Rechtes anzuſehen , daß von und gegenüber dem

Prozeß bevollmächtigten kraft ſeiner Prozeßvollmacht für ſeine

Partei alle zum Angriff oder zur Vertheidigung dienenden

Zum Jahreswechſel. rechtegeſchäftlichen Erklärungen, wie Anfechtungs-, Aufrechnungs-,

Das Jahr 1902 war im Vergleich zu ſeinen Vorgängern Rüdtritts-, Wandelungserklärungen 2c . 2c. , abgegeben werden

für die Gefeßgebung auf dem Gebiete des Juſtizweſens ein können . Nicht minder dürfte als endgültige Auslegung an

Jahr der Ruhe. Mit ſeinem Beginne traten die das Urheber- zuſehen ſein, daß die Beobachtung der geſeßlichen Form nicht

recht und das Verlagsrecht regelnden Gefeße in Kraft; ver- aus dem Grunde in Frage zu ſtellen iſt, daß der Ausſteller

abſchiedet wurden – mit Gefeßeskraft zum 1. April 1903 — der Urkunde dieſe nicht mit ſeinem , ſondern mit dem Namen

die Seemannsordnung vom 2. Juni nebſt einigen mit ihr im ſeines Vollmachtgebers gezeichnet hat ; es genügt alſo die

Zuſammenhang ſtehenden ſeerechtlichen Geſeßen . Auf dem eigenhändige Unterſchrift des Ausſtellers mit dem Namen des

Gebiete des Strafprozeſſes hat das Gefeß vom 13. Juni 1902, Vertretenen dem Formerforderniſſe.

betreffend die Abänderung des § 7 Str. P. D. die brennend Zu der für die Praxis ſo wichtigen Vorſchrift des § 326

gewordene Frage des ſogenannten fliegenden Gerichtsſtandes B. G. B. iſt die Frage, ob bei einem gegenſeitigen Vertrage

bei Preßvergehen zur Erledigung gebracht. In Preußen ſind der Gläubiger, der ſein Wahlrecht zwiſchen Schadenserſat

durch das Gefeß vom 22. Mai 1902, betreffend die Aenderung wegen Nichterfülung oder Rüdtritt zur Entſtehung bringen

der Vorſchriften über den Kompetenzkonflikt zwiſchen den Ge- will, dem Schuldner unter allen Umſtänden und auch nach

richten und den Verwaltungsbehörden, Unzuträglichkeiten be: ernſtlicher Erfüllungsweigerung eine angemeſſene Nachfriſt zu

ſeitigt, die ſich in der Praxis für den Fall gezeigt hatten , daß feßen habe, den Bedürfniſſen des Lebens entſprechend verneint

der Preußiſche Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz- worden. Ebenſo iſt die Entſcheidung zu begrüßen , daß bei

konflikte zu einer anderen Beantwortung der Kompetenzfrage begründeter Geltendmachung des Anſpruchs auf Schadenserſaß

gelangt war wie das Reichsgericht. wegen Nichterfüllung eine Auflöſung des ſynallagmatiſchen

Die von allen Bundesſtaaten im Verordnungswege dem Verhältniſſes ſtattfindet, daß der Schadenserſaßberechtigte den

Inſtitute des bedingten Strafaufidubs gegebene Geſtaltung Erſaß des Schadens zu fordern hat, der ihm dadurch, daß der

bietet nicht nur eine einheitliche Ordnung auf dieſem wichtigen Vertrag unerfüllt geblieben, entſtanden iſt, und daß ſeinem

Gebiete , ſondern bedeutet auch eine Weiterentwidlung des Anſpruche auf Schadenserſaß von der fäumigen Gegenpartei

Inſtituts von der bedingten Begnadigung zu dem Ziele der die Einrede des nicht erfüllten Vertrags nicht entgegengeſeßt

bedingten Verurtheilung. werden kann .

.
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Hervorzuheben ſind auch die Entſcheidungen des Reiche- zu werden verdient die an den Preußiſchen Herrn Juſtiz

gerichts vom 4. Januar und 15. Mai 1902, in denen unter miniſter gerichtete Vorſtellung, in der von der Delegirtens

erneuter Stellungnahme zur Frage des Differenzeinwandes konferenz der Vorſtände ſämmtlicher preußiſder Anwalts

und unter Betonung des grundlegenden Unterſchieds zwiſden tammern Verwahrung eingelegt wird gegen Aeußerungen des

dem Tageb- oder Raſſageſdäft einerſeits und dem Differenz: Herrn Miniſters in dem Sr. Majeſtät dem Könige über die

geſchäft andererſeits ſtrengere Vorausſeßungen für die Feſt: Juſtizverwaltung und Rechtspflege in Preußen für die Jahre

ſtellung verlangt werden , daß ein flagloſes Differenzgeſchäft 1887–1901 erſtatteten Berichte und in der dem Preußiſchen

in die äußere Form eines Raſſageſdäfts gekleidet fei. Abgeordnetenhauſe eingereichten Denkſdyrift über die Preußiſde

Das Thema , das im Laufe des verfloſſenen Jahres die Gerichtsvollzieher - Ordnung vom 31. März 1900. In dem

Kreiſe der praktiſchen Juriſten wohl am meiſten beſchäftigte, war Berichte wird darüber geklagt, daß bei einzelnen Gerichten

die Frage der Prozeßverſchleppung. Der Juriſtentag hat zu eine das Anſehen der Rechtspflege idädigende Verſdleppung

ihr Stellung genommen und die Abänderung der Civilprozeß- der Prozeſſe eingetreten ſei, die darauf zurüdgeführt wird, daß

ordnung im Sinne der Abſchwächung des Parteibetriebes für den Gerichten kein Mittel an die Hand gegeben ſei, zu vers

nicht empfehlenswerth erklärt. Das von dem Juriſtentag hindern, daß die Rechtsanwälte aus Zeitmangel, Bequemlich :

empfohlene Streben nach Mitteln, welche Terminsvereitelungen feit oder kollegialiſcher Rüdſichtnahme eine Sache immer wieder

hintanzuhalten geeignet ſind, iſt nicht nur in Anwaltskreiſen vertagen . Die Vorſtellung weiſt darauf hin, daß einſeitige

vernommen und bethätigt worden. Mit beſonderer Genug: Berichte der Gerichte über die Vertagungsgründe kein zu.

thuung muß es begrüßt werden , daß ein hochgeſtellter Richter treffendes Bild gewähren können , da die wahren Gründe der

nunmehr auch auf wunde Punkte in der Prozeßleitung der Vertagung, die ſehr wohl im berechtigten Intereſſe der Parteien

Gerichte hingewieſen und beſtätigt hat , was von Anwälten liegen könne, dem Gerichte nicht bekannt zu werden pflegen., .

wiederholt betont worden iſt, daß durd, eine angemeſſene Anwen: Nach der Dentſdrift ſoll ſich die Ueberzeugung Bahn zu brechen

dung des geltenden Prozeßrechts manches gebeſſert werden könnte : beginnen, daß das Widerſtreben der Rechtsanwälte gegen die

erſchöpfende Beweisbeſchlüſſe, reichliche Anwendung von Theil- Neuordnung nicht zum wenigſten auf einen einſeitigen Intereſſen :

und namentlich von Zwiſchenurtheilen würde manden Prozeß ſtandpunkt und auf den Mangel an gutem Willen , fid in die

verkürzen ! Und dem Gerichte würde für eine ſolche Beſaleunigung Neuordnung einzuleben, zurüdzuführen ſei . Auch gegen ſolche,

Niemand dankbarer ſein als der Anwalt. Sum Ueberfluß muß Unterſtellung wird in der Eingabe Verwahrung eingelegt.

es wiederholt und immer wieder betont werden , daß nicht nur Neu entſtanden iſt die Streitfrage, ob der Beruf des

das fadliche Intereſſe des Anwalts, der in der Mehrzahl der Rechtsanwalts mit dem des Patentanwalts zu vereinigen ſei .

Fälle den Kläger vertritt, da der Beklagte häufiger als der Wenn auch eine grundfäßliche Entſcheidung dieſer Frage noch

Kläger unvertreten iſt, ſondern auch das perſönliche Intereſſe der nicht erfolgt iſt, ſo iſt doch von dem Patentamte dahin

Anwälte im Hinblid ſowohl auf ihre Zeit wie auf die finanzielle entſchieden worden, daß ein Anwalt, der bereits vor dem

Seite der Sache eine Beſchleunigung der Prozeſſe erfordert. Inkrafttreten des Gefeßes berufs- und regelmäßig vor dem

Vom Standpunkte des Anwalts aus ergeben ſich als naturs Patentamte plädirte, nicht auf Grund der Uebergangs,

gemäße und mit den Rückſichten auf die Verwirklichung der beſtimmungen des Patentanwaltsgeſeges ſeine Eintragung in

Rechtsordnung durchaus im Einklange ſtehende Forderungen, die Liſte der Patentanwälte verlangen kann.

daß er einerſeits die Rechte ſeiner Partei in dem durch den Auch bezüglich der Rechtsſtellung des Prozeßagenten und

Prozeßzied gebotenen Umfange wahrnehmen könne und daß insbeſondere bezüglich des Einfluſſes der Eriſtenz eines Prozeß

er nid )t im Intereſſe dy neller Prozeßerledigung an einer fach agenten am Drte des Prozeßgerichts auf die Erſtattungs

gemäßen Prozeßführung und Verhandlung vor dem Gerichte fähigkeit der Reiſekoſten des auswärtigen Rechtsanwalts ſind

durch engherzige und mechaniſche Schranken gehindert werde, eine Anzahl von Fragen hervorgetreten , ohne eine endgültige

andererſeits abeß siicht ſhußlos ſei gegenüber dem Mißbrauche Löſung bisher gefunden zu haben. Für das ridtige Ver

der Verhandlungsfreiheit durch den Gegner. Sollte ſich auf ſtändniß der Stellung der Prozeßagenten iſt es erforderlich

dieſer Grundlage eine Beſchleunigung unſeres Prozeſſes ers ſich ſtets zu erinnern, daß die Neuregelung, weldze § 157

zielen laſſen, ſo wird ſie von der Anwaltſchaft mit Freuden Abf. 4 C. P. O. gebracht hat, nur den einen Zwed hatte, die,

begrüßt werden . Zulaſſung und Zurüdweiſung geſchäftsmäßiger Parteivertreter

Von den in den Vordergrund geſchobenen Fragen des inſoweit der Widfür des einzelnen Amtsrichters zu entziehen,

abgelaufenen Jahres harrt auch noch die der kaufmänniſchen als es ſich um einen Vertreter handelt, dem das mündliche

Schiedsgerichte der Erledigung, die – dem Zuge der Zeit Verhandeln vor Gericht durch eine ſeitens der Juſtizverwaltung

entſprechend – leider in der Schaffung von Sondergerichten getroffene Anordnung geſtattet iſt; im Uebrigen hat es ſein

beſtehen dürfte ; und doch ſind die Mängel, welche ſich bei der Bewenden bei den Ergebniſſen, die ſich ſchon unter der Herr:

Erledigung der Prozeſſe zwiſchen den faufmänniſchen Angeſtellten ſchaft des alten Rechtes herausgebildet hatten .

und deren Prinzipalen herausgeſtellt haben ſollen , nicht dieſen Der Ausblick in die Zukunft zeigt neue große Aufgaben,

Prozeſſen eigenthümlich, ſondern deuten , wenn vorhanden, auf die der Löſung harren. In den Vordergrund tritt die Reform

gewiſſe allgemeine Mängel hin, die unſeren Prozeſſen und des Strafrechts und des Strafprozeſſes, im Auge zu behalten

dem Prozeßkoſtenweſen anhaften. iſt immerdar die Möglichkeit eines geſetzgeberiſchen Verſuchs

Auch auf dem Gebiete der Standesfragen bot das auf dem Gebiete des Civilprozeſſes. Die deutſde Rechts

Vorjahr einige beachtenswerthe Erſcheinungen. Hervorgehoben anwaltſchaft hat ſowohl im allgemeinen wie im Standes

-
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intereſſe ihren Mann zu ſtehen und ihres Theiles an der aufgetretenen Perſonen iſt von Amtswegen zu prüfen . Das iſt,

Löſung der Fragen zum Wohle des Ganzen beizutragen . Die wie die Aften ergeben , in feiner der beiden Vorinſtanzen ge .

Juriſtiſme Bodenſchrift iſt der gegebene Drt, von und vor jchehen. VI. 6. S. i . S. Süddeutſche Eiſenbahngeſellſchaft zu

der deutſchen Anwaltſchaft die ſie angehenden Fragen zu er : Darmſtadt c . Rheiniſch -Weſtfäliſche Baugewerfø-Berufsgenoſſen .

örtern . Wir zweifeln nicht, daß es nur dieſes Hinweiſes bedarf, ſchaft zu Elberfeld vom 20. November 1902 , Nr. 236/1902 VI.

um die in der deutſchen Rechtsanwaltſchaft idlummernden 4. SS 56 , 88, 176 .

Kräfte zur Auslöſung zu bringen . Die Anwendung des § 176 der 6. P. O. , wonach Zu

Dr. Hugo Neumann.
ſtellungen in einem anhängigen Rechtsſtreite an den für den

Rechtszug beſtellten Prozeßbevollmächtigten erfolgen müſſen, ſeßt

voraus, daß ein folcher rechtswirkſam beſtellt worden

iſt. Die allein zur Vertretung der beklagten Geſchwiſter V.
Vom Reichsgericht.*)

berufene Wittwe V. hatte überhaupt bis zum 13. Juli 1901

Wir berichten über die vom 23. November bis 12. Dezember keinen Prozeßbevollmächtigten beſtellt und auch ſpäter hatte

1902 ausgefertigten Entſcheidungen. ſich für ſie bis zum Ablaufe der Nothfriſt zur Einlegung des

I. Reichsrecht. Einſpruche fein Prozeßbevollmächtigter gemeldet. Daß der

Civilprozeßordnung . Mangel der Vollmacht nicht gerügt war, war unerheblich . Denn

1. $ 3. indem der § 88 Abſ. 1 der C. P. D. es lediglich der Partei

Die Rüdtrittsklage geht als Leiſtungsklage in erſter Linie auf im Anwaltsprozeſſe überläßt, den Mangel der Vollmacht auf

Reſtitution des beiderſeits oder, wie im vorliegenden Fall, von einer Seiten des Gegners zu rügen, ſet er doch immer voraus , daß

Seite Geleiſteten. Wird mit der Klage gleichzeitig oder allein die der Prozebevollmächtigte überhaupt für die richtige Prozeß .

Feſtſtellung oder Anerkennung der Unverbindlichkeit des Vertrages fähige Partei oder, wenn die Partei nicht prozeßfähig iſt, für

verlangt, jo bildet inſoweit die Rückgängigmachung des Ver- ihren wirkliden geſeblichen Vertreter auftritt. Dagegen

trages den Gegenſtand des Rechtsſtreits , und es iſt dann der trifft jene Vorſchrift den Fall überhaupt nicht, wie er hier

Werth des Streitgegenſtandes gemäß § 3 der 6. P. O. nach gegeben iſt, daß ein nicht als geſeßlicher Vertreter einer prozeß .

freiem Ermeſſen nach dem Intereſſe zu beſtimmen , welches der unfähigen Perſon Berufener als deren vermeintlicher geje

Kl. an der Rüdgängigmachung des Vertrages hat. Beſchluß licher Vertreter einen Anwalt zum Prozeßbevollmächtigten

des V. 6. S. i . S. Schäfer c. Gorkow voin 12. November beſtellt. Hiernad lag auch nicht einmal der Fall des § 56

1902, B Nr. 219/1902 V. der 6. P. D. vor, daß es ſich um einen bloßen Mangel der

2. § 50. legitimation des geſeßlichen Vertreters einer Partei handelte.

Verfehlt iſt die Rüge , daß das B. G. zu Unrecht die III. C. S. i . S. Vietje c. Nothardt vom 14. November 1902 ,

Parteifähigkeit des beklagten Vereines bejaht habe. Zwar Nr. 218/1902 III.

erſcheint es nicht begründet, wenn das B. G. die unter der 5. $$ 89, 99 , 102 , 386, 390.

Herrſchaft des A. 2. R. begründeten erlaubten Privatgeſellſchaften Der gutgläubige Rechtsanwalt einer prozeßunfähigen

ohne Weiteres zu den nicht rechtsfähigen Vereinen des B. G. B. während der Dauer des Prozeſſes als geiſteskrank erkannten -

zählt und ſchlechthin unter deſſen Vorſchriften ſtellt. Grundfäß- Perſon, handelt lediglich als ein in der Prozeßordnung vorge.

lich ſind dieſe Geſelljchaften dem alten Redite unterworfen ge- ſchriebenes Organ der Leußerungen der Prozeßpartei und fann

blieben. Wohl aber iſt die Beſtimmung des § 50 Abſ. 2 der an ſeiner Legitimation nicht zweifeln . Deshalb fehlt es über.

6. P. O. , wonach nicht rechtsfähige Vereine paſſive Partei. haupt an einem Grunde, ihm , der nicht Partei iſt, die Koſten

fähigkeit befißen , auch auf die erlaubten Privatgeſellſchaften an. aufzuerlegen. Unterliegende Partei C. P. O. § 91 iſt die wegen

wendbar, und iſt daher im Ergebniſ der Annahme des B. G. ihrer Prozeßunfähigkeit abgewieſene Partei; denn , wie ſich aus

beizupflichten. (Vergl. Gierke, Vereine ohne Rechtefähigkeit, $ 274 Nr. 7 C.P.O. ergiebt , wird über den Einwand der Prozeß.

II. Auflage S. 49 ff. zu Note 94, 95 , 99 a.) IV. C. S. i. S. unfähigkeit in den Formen des Prozeſſed entſchieden , inſoweit alſo

Verein Deutiches Veteranen ., Invaliden- und Beamtenheim auch die prozeßunfähige Partei als prozeßfähig behandelt.

c . Winkler vom 13. November 1902 , Nr. 218/1902 IV. Das Rechtsmittel, wodurch der zu Unrecht in die Koſten

3. 88 56 , 313. verurtheilte Prozeßbevollmächtigte dies ihm widerfahrene Unrecht

Beide Vorinſtanzen haben es verabſäumt, den präzeptiven beſeitigen kann , iſt die ſofortige Beſchwerde. (Wird weiter aus

Vorſchriften in $ 56 Abſ. 1 und § 313 Ziffer 1 der 6. P. O. geführt.) Bejdluß des III. C. S. i . S. Prieſemann c. Prieſe.C.

nachzugeben . Wenn, was die lettgenannte Beſtimmung betrifft, mann vom 21. November 1902 , B Nr. 225/1902 III.

in beiden Urtheilen nach Benennung der Parteien jedesmal be . 6. § 148 und Patentgeſek vom 7. April 1891 SS 23 , 26 .

merkt iſt: vertreten durch ihren Vorſtand , ſo iſt damit dem Kl. iſt der Anſicht, daß Bekl . durch die Ausübung ſeines

Gefeße keineswegs genügt. Denn dieſer Vermerk bejagt der Verfahrens in die ihr zuſtehenden Rechte eingreife und hat

Sache nach nichts weiter als : geſeßlich vertreten durch ihre klagend beantragt 1. feſtzuſtellen , daß die zu Gunſten des Bekl .

geſeßlichen Vertreter, iſt alſo völlig inhaltslos ; das Gejeſ ver- geſdüşten Verfahren und die hierdurch unmittelbar hergeſtellten
langt Bezeichnung der geſeblichen Vertreter nach Namen , Stand Erzeugniſſe von dem zu ihren Gunſten geſchüßten Verfahren

und Wohnort, und die legitimation der als geſeßliche Vertreter abhängig ſeien ; daß demnad Bekl . ſeine Verfahren und die

durch dieſelben unmittelbar hergeſtellten Erzeugniſse nicht ohne

Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten. Erlaubniji der Sl . verwenden, gewerbsmäßig herſtellen, in Ver

.
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kehr bringen, feilhalten oder gebrauchen dürfe, 2. den Bell. zum eigener Parteiſtellung vertritt (Entic . des R. G. in Civiljachen

Schadenerſat zu verurtheilen. Dieſe Klage wurde abgewieſen . BD. 29 S. 36, 37) , und nur in dieſem Sinne kann der

Während des Berufungsverfahrens vor dem Hanſeatiſchen D. L.G. Konkursverwalter als Vertreter bezeichnet werden. Im vor

in Hamburg war von der Anmeldeabtheilung des Patentamts liegenden Fall iſt mit der Aufhebung des Kontursverfahrens in

durch Beſchluß die Entſcheidung des von F. nachgeſuchten Folge Zwangsvergleichs das Amt des Konkursverwalters er.

Patents verſagt worden. Bekl. brachte dies bei dem B. G. zur loſchen , es kann aber nicht deshalb von ihm, wie der Beſchwerde

Anzeige, machte zugleich die Mittheilung , daß die Kl. gegen den führer meint, geſagt werden , daß er die Prozeßfähigkeit ver

abweiſenden Beſchluß des Patentamts Beſchwerde eingelegt habe loren habe, und der von ihm geführte Prozeß iſt ohne Weiteres

und beantragte bei dem B. G. , das Prozeßverfahren bis zur auf den bisherigen ungeachtet der Konkurseröffnung prozeßfähig

rechtskräftigen Entſcheidung über die Patentanmeldung audzu gebliebenen , nunmehr wieder verfügungsbefugten Gemeinſchuldner

ſeßen. Dieſer Antrag iſt durch den jeßt angefochtenen Beſchluß übergegangen . Es handelt ſich hier mithin um keinen der Fälle,

abgelehnt worden. Die von dem Bekl. verfolgte, eingelegte auf welche ſich der $ 241 der C. P. D. bezieht , und folglich

Beſchwerde iſt nicht begründet. Mit der Bekanntmachung der kann auch der $ 246 der 6. P. D. hier keine Anwendung

von f. bei dem Patentamt angebrachten Anmeldung ſeiner Er- finden. Beſchluß des I. C. S. i. S. Pötſch c. Pötſch vom

findung treten nach § 23 Abſ. 1 des Pat. G. für den Gegen. 22. November 1902 , B Nr. 73/1902 I.

ſtand der Anmeldung zu Gunſten des Patentſuchers einſtweilen 8. 88 253, 268.

die geſeblichen Wirkungen des Patents ein ; 8. , dann deffen Nad Maßgabe des Klagrubrums in der dem Bekl. bei der

Rechtsnachfolgerin, die Rei., hatten alſo ſeitdem einſtweilen den Zuſtellung übergebenen beglaubigten Abſchrift der Klage, welcher

Rechtsſchuß für deffen Erfindung, den das Patent gewährt. die auf der Gerichtsſdreiberei niedergelegte Abſdrift entſpricht,

Dieſer dem Anmelder einſtweilen zuſtehende Rechtsſchuß erliſcht wird in Vertretung der Kalibohrgeſellſchaft Ueße von zwei Mit

allerdinge, wenn das nachgeſuchte Patent verſagt wird ; die Er. gliedern ihres Vorſtandes die Zahlung zweier Zubußen im

löſchung tritt jedod erſt mit der endgültigen Verſagung ein, Geſammtbetrage von Mark 1 600 von dem Bekl., als ehemaligem

alſo nicht jdon dann , wenn die Anmeldeabtheilung des Patent . Mitgliede der Geſellſchaft gefordert. Das L. G. hat, in den

amts das Patent verweigert, ſondern erſt dann, wenn deren Entſcheidungsgründen ausführend, daß nicht in Vertretung der

Beſchluß beſtätigt oder durch Friſtablauf rechtskräftig geworden Geſellſchaft, ſondern in Vertretung der Geſammtheit der

iſt. Dies folgt aus § 23 des Pat . G. , wonach die geſeßlichen Geſellſchafter, welche allein Träger der Rechte ſeien , geklagt.

Wirkungen des Patents mit der dort vorgeſehenen Bekannt. werde, den Bekl. antrag& gemäß verurtheilt. Auf die vom Bekl.

machung „ einſtweilen “, within ſo lange eintreten ſollen, bis das eingelegte Berufung hat das B.G., naddem Bekl. der Geſellſchaft

Verfahren über die Ertheilung des Patents feinen Abſchluß ge . Ueße die aktive Parteifähigkeit beſtritten, und dem Klägeriſcherſeits

funden hat ; und aus § 26 Abſ. 1 , wonach gegen den auf die geſtellten Antrag , das Rubrum des Urtheils der Urſchrift der

Anmeldung ergehenden Beſchluß der Anmeldeabtheilung eine , Klage entſprechend dahin zu berichtigen, daß die beiden Vorſtands.

an eine Friſt gebundene , Beſchwerde zugelaffen wird . Durch mitglieder als Vertreter der Mitglieder der Geſellſchaft aufgeführt

den Beſchluß des Patentamté vom 16. April 1902 hatte fich würden , und eventuell, falls den Kl. die aktive Parteifähigkeit

mithin, als Bekl. hiervon Mittheilung machte, in der Rechts- nicht zuerkannt würde, die in der – allerdings im Thatbeſtande,

lage nichts geändert , weil Kl. , wie Bekl. gleichzeitig anzeigte, des erſtinſtanzlichen Urtheils unerwähnt gelaſſene — Replitſchrift

gegen dieſen Beſchluß Beſchwerde eingelegt hatte ; der Kl. ſtand namhaft gemachten Geſellſchaftsmitglieder, welche jämmtlich zur

vielmehr der Anſpruch auf einſtweiligen Patentſchuß noch ebenſo Zeit der Klagerhebung Mitglieder geweſen ſeien, als Kl. in das

und in dem nämlichen Umfang zu , wie bei Erhebung der Klage. Rubrum anfzunehmen, widerſprochen hatte, in Abänderung der.

Bei dieſer Sachlage aber iſt eß nicht zu beanſtanden, wenn das erſtinſtanzlichen Entſcheidung die Klage wegen Mangels weſentlichen

B. G. von der dem Gericht in § 148 der C. P. D. gewährten Beſtandtheils derſelben , der in der Unterlaffung der Benennung

Befugniß keinen Gebrauch machte, ſondern die vom Bekl. be . der einzelnen Geſellſchafter, wenn ſie Partei ſein ſollten, zu

antragte Ausſeßung ablehnte , da beſondere Gründe , die zur finden und bei dem Widerſpruch des Bekl. gegen die Einfügung

Ausſeßung nöthigen, nicht vorliegen und die Frage, ob und der Namen aller Geſellſchafter in das Klagrubrum nicht behoben

inwieweit die erhobene Klage , insbeſondere ſo weit ſie auf ſei , abgewieſen . Die gegen dieſe Entſcheidung eingelegte Reviſion

Schadenserſaß geht , auch auf Grund eines nur proviſoriſchen muß als begründet erachtet werden . Die laut Klagrubrum in

Patentſchußes zuläſſig ſei , von dein Prozeßgericht in ſeinem Vertretung der Geſellſchaft klagenden beiden Vorſtandsmitglieder

Urtheil zu entſcheiden iſt. Beſchluß des I. . S. i . S. Aktien . haben , wie nach dem Sprachgebrauch des täglichen Lebens nicht

geſellſchaft für Staffeekonſervirung c. Simon vom 22. November nur an fich zu unterſtellen iſt, ſondern überdies durch die von

1902, B Nr. 75/1902 I. ihnen in der Berufungsinſtanz geſtellten Anträge trop der im

7. SS 241 , 246 . Ausdruck fehlgreifenden Wendung „ falls den Kl. die aktive

Der Konkursverwalter iſt weder Vertreter des Gemein- Parteifähigkeit nicht zuerkannt würde, “ beſtätigt wird in Ver.

ſchuldners noch Vertreter der Konkursgläubiger noch auch Ver- tretung fämmtlider zur Zeit der Klagerhebung der Geſellſchaft

treter der Konkuršmaſſe, die kein Vermögensſubjekt iſt; er iſt angehöriger Mitglieder geklagt. Zuzugeben iſt, daß die Bezeichnung

überhaupt nicht Vertreter eines außer ihm vorhandenen Rechts- der Kl. durch alleinige Angabe des von ihnen geführten Geſell

ſubjekts , ſondern ein amtliches Organ für die Durchführung (daft&namens den in $ 253 der C. P. O. aufgeſtellten Er.

des Konkurszweckes, das kraft ſeines Amte die Rechte der forderniſſen der Klagſchrift nicht entſpricht; allein dieſer Mangel

Gläubiger und des Gemeinjquldners an der Konkursmaſſe mit iſt durch die in der Berufungsinſtanz erfolgte Namhaftmachung

-

-

I1
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der einzelnen Geſellſchafter in zuläſſiger Weiſe beſeitigt. Der Bierbezugspflicht dargeliehen wurde , ſondern auch beſtimmt

§ 268 der 6. P. D. geſtattet unter der Vorausſeßung, daß der war , daß die Rüdzahlung mittelſt eines Preisaufſchlags auf

Klaggrund nicht geändert wird, die Ergänzung oder Berichtigung das Bier zu erfolgen habe. Einen Eintritt der Bekl. in den

der thatſächlichen Anführungen der Klage, und zwar ohne Unter. Bierabnahmevertrag nimmt das D. L. G. nicht an . Das

ſchied, ob eine ſolche in I. oder II. I. vorgenommen wird. Die Forſtbeſtehen der Sicherungshypothet, wird ausgeführt, habe

Namhaftmachung der Geſellſchaftsmitglieder, die eine Aenderung hiermit nicht im Zuſammenhange geſtanden, da dieſe Hypothek

des Klaggrundes nicht in ſich ſchließt, weil ſie das in der Klage für die Ausweiſung des Strichichillings belanglos geweſen ſei,

geltend gemachte Klagrecht ſowohl in objektiver als in ſubjektiver und die Bell. hätten daher die auf dieſe Hypothek bezügliche

Beziehung aufrecht erhält, iſt darnach nur eine zuläſſige, durch Erklärung der Kl. nicht für ſich benußt und derſelben mithin

den Widerſpruch des Gegners nicht ausgeſchloffene Klagverbeſſerung nicht zugeſtimmt. Bei dieſer Erwägung, welche zur Ver

Die Sache liegt bei nachträglicher Namhaftmachung der Geſell. neinung der Uebernahme des Bierabnahmevertrages führte, iſt

jbafter genau ſo , wie wenn dieſelbe bereits in der Klagſchrift nicht erſichtlich, daß ein anderes aus der zur Eintragung in

erfolgt wäre, im vorliegenden Fall aljo ſo , als ob die im Ver- das Hypothekenbuch beſtimmten Urkunde zu entnehmendes

zeichniß namhaft gemachten Perſonen von vornherein als Kl. Moment Berückſichtigung gefunden hat, daß nämlich die Bekl.

benannt wären unter der Behauptung, daß dieſelben die Mit. als Darlehensſchuldner der Kl. „unter den bisherigen Zahlungs

glieder der Geſellſchaft Ueße ſeien und den beiden Vorſtands. beſtimmungen“ angenommen wurden. Die Art der Tilgung

mitgliedern die Ermächtigung ertheilt hätten, auch in ihrem durch Zahlung eines Preisaufſchlage für das Bier ſeßt einen

Namen den Rechtsſtreit mit dem Bekl. führen zu laſſen. Ob regelmäßigen Weiterbezug des Bieres von der Klägeriſchen

und wie weit dieſe Behauptungen des Beweiſes bedürftig find, Brauerei voraus und hieraus ließe fich ein Argument dafür

hängt von der Einlaffung des Bekl. ab ; inſoweit derſelbe ſie entnehmen, daß die Bekl. mit der Darlehenbjduld auch den

beſtreitet, find Kl. mit der Beweisführung zuzulaffen. III. C. S. Bierabnahmevertrag nebſt der Beſtimmung einer Konventional

i. S. Delbrück und Lehmann c. Kellerhoff vom 18. November ſtrafe von 2 000 Mark bei vorzeitiger Unterlaſſung des Bier

1902, Nr. 291/1902 III. bezuges übernommen haben, wodurch auch die Belaſſung der

9. § 264. Sicherungshypothek eine Bedeutung gewönne. Da in dieſem

Die Frage, ob die Kl. beim Widerſpruch des Gegners Mangel in der Beweiswürdigung ein Verſtoß gegen die Vor.

prozeſſual befugt waren, als zweiten Anfechtungsgrund auch den ſchrift des § 286 der 6. P. O. zu erbliden iſt und hierwegen

angeblichen Irrthum ihrer Erblafferin heranzuziehen, läßt der weitere thatjächlide Erörterung einzutreten hat, mußte daher

B. R. unentſchieden. Er verwirft aber dieſen Anfechtungsgrund das mit der Reviſion von der Al. angegriffene Urtheil auf.

gleichfalls als fachlich unbegründet. Demgegenüber rügt die gehoben und die Sache in die Berufungsinſtanz zurück.

Reviſion als prozeßordnungswidrig, daß der B. R. auf die ab. verwieſen werden . II. C. S. i. S. Sedlmayr c. Moll u. Gen.

geänderte Klage fachlich eingegangen ſei, ohne zuvor feſtzuſtellen , voin 11. November 1902, Nr. 220/1902 II.

daß in der zweitinſtanzlichen Geltendmachung des neuen An. 11. § 364.

fechtungegrundes keine unzuläſſige Klageänderung liege. Die Gemäß der Kaufmannseigenſchaft der Vertragſdließenden

Prozeßordnungswidrigkeit iſt an ſich vorhanden, der darauf und auf Grund der Annahme, daß nicht das Grundſtüd, in

geſtüßte Angriff kann jedoch keinen Erfolg haben, weil die Kl. dem das Apothekergeſchäft betrieben wird, ſondern das Apotheker

durch den Verſtoß nicht beſchwert ſind. Daß eine Beſchwerung geſchäft mit Juventar und Vorräthen den Hauptgegenſtand des

für den Bekl. vorliegen würde, wenn dieſer auf die abgeänderte Vertrags gebildet, erjcheint die Auffaſſung des in Frage ſtehenden

Klage verurtheilt worden wäre , bedarf keiner Ausführung. Padtvertrags auch gegenüber der Beſtimmung des Art. 275

Ebenſo könnte für die Kl. eine Beſchwerung dann in Frage des Allgem . Deutſch . 5. G. B. zuläſſig und gerechtfertigt. (Vergl.

kommen, wenn das Gericht die Klageänderung für unzuläſſig Staub , Kommentar zum Allgemeinen Deutſchen bandelsgeſetbuch

erklärt und außerdem auch noch die abgeänderte Klage aus III. und IV . Aufl. S. 695 6 und S. 701 8 4. Behrend,

jag lichen Gründen abgewieſen hätte. Gegenwärtig dagegen Lehrbuch des Handelsrechts S. 135. Puchelt-Förtjc , Kommentar

hat der B. R. hinſichtlich der Frage, ob das neue Vorbringen zum Allgemeinen Deutſchen Handeløgeſeßbuch Anm. 3g zu

eine unzuläſſige Klageänderung enthalte, überhaupt keine den Art. 317. Entſch. des R.D.H.G. Bd. 11 S. 149.) Die Ein .

Kl. nachtheilige Entſcheidung gefällt, ſondern zu ihren Gunſten wendung, daß es ſich um die Verpachtung eines Realprivilegiums

die Zuläſſigkeit unterſtellt. V. C. S. i . S. Dienemann und handle, iſt dadurch beſeitigt, daß im ehemaligen Königreiche

Gen. c . Woltmann vom 12. November 1902, Nr. 259/1902 V. Weſtfalen, dem nach der Feſtſtellung des B. G. Weferlingen

10. § 286. einverleibt war, die Realapothekenprivilegien aufgehoben wurden ,

Der von der Kl. verfolgte Anſpruch auf Zahlung einer und durch das preußiſche Gewerbeſteuereditt vom 2. November

Konventionalſtrafe von 2000 Mark hängt von der Beweisfrage 1810 der weiteren Ertheilung von Realprivilegien Einhalt

ab , ob die Bell. , welche in der Zwangsverſteigerung vom gethan wurde, ſomit nach der Wiedervereinigung von Weferlingen

6. März 1900 das liegenſchaftliche Anweſen Haus Nr. 41 in mit Preußen dort ein Realapothekenprivilegium nicht mehr ent

der Bayerſtraße zu München angeſteigert haben , in den Bier- ſtehen konnte. (Vergl. Rönne, das Staatsrecht der preußiſchen

abnahmevertrag der Vorbeſiger gegenüber der Kl. eingetreten Monarchie IV. Aufl. IV. Bd. § 315 S. 246 , 247. ) liegt

ſind . Der Bierlieferungsvertrag ſteht in ſehr enger Verbindung ein Handelsgeſchäft vor , ſo unterliegt es gemäß § 317 des

mit den der Kl. zuſtehenden Darlehnshypotheken , indem nicht Algem . Deutſch..H.G . B. nicht dem Schriftzwang. Demgeinäß

nur das Kapital mit Rüdſicht auf die damit zu begründende ſtelt es weder unter der Vermuthung des § 117 Th . I Tit. 5
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des A. L. R. (Bolze, die Praris des Reichsgerichts in Civiljachen find zutreffend. (Wird näher begründet . ) Beſchluß des

Bd. 13 S. 257), noch unter der Beſtimmung des § 269 THI. I VI. 6. S. i . S. Schraml c. Philipp vom 6. November 1902 ,

Tit. 21 des A. L. R. , die von der Vorausſeßung des Sdrift- B Nr. 243/1902 VI.

zwange ausgeht. Sit der formloſe Vertrag rechtegültig, ſoIſt 13. SS 383 , 384.

erſtreckt ſich die Gültigkeit ſelbſtverſtändlich auf den ganzen Gegen den Beſchluß, durch weldhen die Zeugniſverweigerung

Inhalt des Vertrages, ſomit auch auf die Beſtimmung der Zeit- des Zeugen P. für berechtigt erklärt worden iſt, hat der Bekl .

dauer. Die Vertretung der Angaben über Umſaß und Unkoſten weitere Bejd werde eingelegt mit dem Antrage, unter Aufhebung

des Geſchäftes, ſowie die Uebernahme einer Garantie für eine des angefodytenen Beſcluſjes die ſofortige Beſchwerde gegen das

Rentabilität in beſtimmter Höhe hat allerdings einen weſent : gedachte Zwijdenurtheil zurüdzuweiſen . Die weitere Beſchwerde

lichen Gegenſtand der Verhandlungen der Streitstheile gebildet. iſt zuläſſig (vergl. Entjd . des R. G. Bd . 20 S. 378 und

Die Thatſache, daß inſoweit eine Einigung nicht erzielt worden , Bd . 32 S. 381 ) und auch begründet. Nach $ 383 Nr. 5 der) .

ichließt aber nicht aus, daß , wie das B. G. annimmt und feſt. 6. P. O. find zur Verweigerung des Zeugniffes berechtigt

ſtellt, die Parteien fich troßdem über die weſentlichſten Voraus . Perſonen , welchen kraft ihres Amtes , Standes oder Gewerbes

ſeßungen eines Pachtvertrage, den Gegenſtand, Pachtzins und Thatſachen anvertraut ſind , deren Geheimhaltung durch die

Zeitdauer, geeinigt und von der Regelung der Frage einer Natur derſelben oder durd) geſebliche Vorſchrift geboten iſt, in

Garantieübernahme beim Vertragsſchluſſe abgeſehen haben . Betreff der Thatſachen, auf weldie die Verpflichtung zur Ver,

Gerade die ehrenwörtliche Verbürgung der Richtigkeit der An- ſchwiegenheit ſich bezieht. Die Anwendbarkeit des § 383 Nr. 5

gaben im Umfaßbuche fann den Bekl . beſtimmt haben , ohne jeßt zunächſt voraus , daß der Zeuge überhaupt denjenigen Klaſſen

vertragliche Regelung dieſes Punktes die Pacht anzutreten . Die von Perſonen angehört , welche zur Verweigerung des Zeugniſſes

Annahme und Feſtſtellung des B. G. , daß ein Pachtvertrag mit berechtigt ſind, und ferner, daß ſein Zeugniß auf Shatſachen fich

dem von ihm feſtgeſtellten Inhalt zu Stande gekommen , beruht bezieht, welche ihm kraft ſeines Amtes , Standes oder Gewerbes

fornit nicht auf Rechtsirrthum . Das B. G. läßt aber die Frage anvertraut ſind und deren Geheimhaltung durch die Natur

offen , ob der Bekl. den vom Kl. geforderten Betrag mit ſeinem derſelben oder durch geſeßliche Vorſchrift geboten iſt. Nach den

angeblichen Anſpruch auf Minderung des Padytzinſes oder Motiven zu § 336 des Entwurfs der 6. P. O. ( Hahn's

Shadenerſaß wegen unrichtiger Angaben mit Recht bekämpfe, Materialien zur 6. P. D. S. 312) jeßt § 383 der C. P. O.

und verweiſt die Entſcheidung hierüber in Anwendung des „ bezieht ſich die Nr. 5 auf die vermöge Amtes oder aus anderen

$ 538 Ziffer 3 der C. P. D. an die I. J. , ſomit in das Ver- Gründen gefeßlich zur Verfdwiegenheit verpfliditeten Perſonen

fahren über den Betrag des Anſpruchs. Der Bekl. hat in und ſteht namentlid, mit dem $ 300 des Reichsſtrafgeſetzbuch

der I. I. ſeine Aufſtellung gemacht, wonach der Kl . nichts von Redtsanwälte , Advokaten , Notare, Vertheidiger, Aerzte,

ihm zu fordern habe, und in der Berufungsinſtanz erklärt, Wundärzte, Hebammen, Apotheker ſowie die Gebülfen dieſer

eventuell rechne er mit ſeiner Gegenforderung auf Schadenserſaß Perſonen und mit dem Art. 69 Nr. 5 des Deutſchen

wegen der unrichtigen Zuſicherungen auf, die der Kl. ihm H. G. B. Mäkler im Einklang.“ Der § 463 des

wiffentlich oder grobfahrläſſig gemacht habe. Es ſteht alſo preußiſchen Entwurfs einer Prozeßordnung erklärte die Ver

Anſpruch gegen Anſpruch . Iſt erſt über die Begründung des nehmung der im $ 336 Nr. 5 bezeichneten Perſonen für

dem erhobenen Anſpruche entgegengeſtellten Gegenanſpruches zu unzuläſſig. Eine derartige allgemeine Vorſdrift erſchien, wie es

entſcheiden , jo iſt dies keine Entſcheidung über den Betrag des in den Motiven zu § 336 heißt , entbehrlich, weil das Straf

dem Grunde nach anerkannten Anſpruche. Die Entſcheidung geſeß und die Beſtimmung des § 336 Abſ . 3 (vergl. auch

über den Grund des Gegenanſpruchs kann ſomit nicht in das Str. P. D. § 44) gegen Indiskretionen der zum Zeugniſſe vor

Verfahren über den Betrag des für gerechtfertigt anerkannten geſchlagenen Perſonen genügend fichere“ . Daraus , daß in den

Anſpruche verwieſen werden . Steht überhaupt nicht feſt, ob Motiven einzelne Kategorien von Perſonen namentlich be.

der Gegenanſpruch noch etwas von dein Anſpruche übrig laffen zeichnet ſind, geht nun zwar unzweideutig hervor, daß mit der

wird , jo kann auch kein Urtheil im Sinne des § 304 der Bezeichnung dieſer Kategorien der Kreis der auf Grund des

6. P. D. erlaffen werden . ( Peterſen- Anger, Civilprozeßordnung § 383 Nr. 5 zur Zeugniſverweigerung berechtigten Perſonen

II 649 , 650 ; Gaupp-Stein , Civilprozeßordnung Bd.I S. 698. nicht abgeſchloſſen ſein follte. Andererſeits läßt aber die An.
.

Juriſtiſche Wochenſchrift 1896 S. 690, 1902 S. 39312 , Entſch . führung beſtimmter Kategorien , namentlich der mit der Rechts

des VI. C. S. des R. G. i . S. Hilberg c. lapp vom 27.Oktoberpflege und mit der Heilpflege befaßten Perſonen ſowie die

1902 VI 204/1902.) VI. C. S. i. S. Reverey c. Peiffer vom) Begründung des Entwurfd klar erkennen , daß die Vorſchrift des

20. November 1902 , Nr. 235/1902 VI. $ 383 Nr. 5 , welche als Ausnahmebeſtimmung von dem

12. 8 383 3iffer 5. Grundjaße der allgemeinen Zeugnißpflicht nicht ausdehnend aus.

Das 9.2. G. führt aus : es beſtehe eine durch die Ver. gelegt werden darf , auf die Klaſſen derjenigen Perſonen be

hältniſſe der Auskunfsſtellen gebotene Verkehrsſitte, wonach dieſe ſchränkt werden muß, welche dem Publikum gegenüber eine

zur Geheimhaltung der Namen ihrer Mittelaperſonen für ver. ähnliche amtliche oder berufsinäßige Vertrauensſtellung einnehmen ,

pflichtet erachtet würden. Danach müſſe im Civilprozeſſe das wie die der beſonders namlaft gemachten Kategorien , d . h . eine

Recht der Inhaber ſolcher Auskunftsſtellen , die Benennung der- Stellung, zufolge deren einerſeits das Publikum in die Lage

jenigen, deren ſie ſich bei ihren Nachforſchungen bedienten oder kommt, ihnen Geheimniſſe anvertrauen zu müſſen , andererſeits

im einzelnen Falle bedient hätten , zu verweigern , nach § 383 eine entſprechende Pflicht zur Verſchwiegenheit beſteht . Eine

Ziffer 5 der C. P. O. anerkannt werden . Dieje Ausführungen derartige Vertraueníſtellung gegenüber dem Publikum nimmt

II
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nun aber jedenfalls ein Geſchäftsmann nicht ein, wenn ſich jein Geheimhaltung beſtimmt, werden vielmehr vielfach geſchäfteüblich

Gewerbebetrieb auf die Herſtellung oder auf den Umſaß von durch Verſendung von Preisliſten zur Kenntniß des Publikums

dem allgemeinen Gebrauche dienenden Waaren bezieht und ſeiner gebracht. Hieran ändert auch der Umſtand nichts, daß die

Natur nach das Anvertrauen irgend welcher Geheimniſſe der Preiſe nicht allen Kunden gleich, ſondern je nach Verſchiedenheit

Käufer nicht bedingt. Daher kann auch von einer Vertrauens. der Verhältniſſe (Größe des Bezuges , Zahlungsbedingungen ,

ſtellung der im § 383 Nr. 5 vorausgeſeßten Art nicht bei Kreditwürdigkeit des Käufers u. ſ. w .) den einzelnen Runden

Angeſtellten in einem ſolchen faufmännijchen Geſchäfte die Rede verſchieden beſtimmt werden , da es eine bekannte Thatſache iſt,

ſein , da fie, auch wenn ſie in die Geſchäftsgeheimniffe ihres daß gewöhnlich in dieſer Art in den Geſchäften verfahren wird.

Prinzipals eingeweiht werden, doch in keiner Weiſe berufen find , Nur um Thatſachen der leßteren Art handelt es ſich nun bei

Geheimniſſe des Publikums zu bewahren. Nur die auf dem der Vernehmung des Zeugen P. Beſchluß des II. C. S. i. S.

Anſtellungsvertrag beruhende beſondere Vertrauensſtellung Gebrüder Reichſtein c. Herrmann vom 14. November 1902 ,

gegenüber ſeiner Geſchäftsherrin, der Kl. , ſteht nun bei dem B Nr. 161/1902 II.

Zeugen P. in Frage. Seine Zeugnißverweigerung auf Grund 14. 88 439 , 475.

des S 383 Nr. 5 der C. P. D. iſt daher ungerechtfertigt. Auch Dad D. 2. G. iſt zutreffend davon ausgegangen , daß für

läßt ſich die Zeugnißverweigerung aus dem § 384 Nr. 3 der die Frage, welcher der Parteien der von ihm als nothwendig

C. P. O. auf den ſich übrigens der Zeuge nicht berufen hat, erachtete richterliche Eid aufzuerlegen ſei , die größere Wahr.

nicht rechtfertigen. Nach dieſein Paragraphen kann der Zeuge ſcheinlichkeit der betreffenden Behauptungen entſcheidend iſt.

das Zeugniß über Fragen verweigern, welche der Zeuge nicht Seine Begründung , daß dieſe auf Seiten der Behauptungen

würde beantworten können , ohne ein Kunſt: oder Gewerbe- des Bell. fei , beruht jedoch auf prozeffualen Verſtößen. Das

geheimniß zu offenbaren. In Rechtſprechung und Rechtslehre O. L. G. hat für ſeine Annahme ein erhebliches Gewicht auf

ſteht allerdings feſt, daß dieſe Vorſicht fowohl auf diejenigen den Inhalt eines von dem Befl. in der mündlichen Verhand .

Fälle Anwendung findet, in denen die Offenbarung eines lung vorgelegten Briefes vom 21. Februar 1900 gelegt , der

eigenen Kunſt- oder Gewerbegeheimniſſes des Zeugen in Frage nach defſen Behauptung von dem Kl. herrühren ſoll. Der

ſteht, als auch auf diejenigen , in welchen der Zeuge ſeinem Prozeßbevollmächtigte des Kl. hatte beantragt, den Brief behufs

Arbeitgeber gegenüber zur Bewahrung eines ſolchen Geheimniſſe Erklärung über ſeine Echtheit dem Kl. ſelbſt vorzulegen . Wenn

verpflichtet iſt. Dagegen beſteht Meinungsverſchiedenheit bezüglich nun auch das D. C. G. entgegen der Vorſchrift des § 439 der

der Frage, was unter Gewerbegeheimniß im Sinne des § 384 C. P. O. dieſem Antrage nicht ſtattzugeben brauchte, ſobald es

Nr. 3 , das allein hier in Betracht kommen kann, zu verſtehen ſelbſt den Brief für echt hielt , ſo wußte es doch dieſe lettere

iſt. In den Beſchlüſſen des D. L. G. zu Dresden (Sachfiſches Annahme begründen. Das iſt aber nicht geſchehen. Denn wenn

Archiv Bd. 5 S. 692 und Rechtſprechung der D. L. G. Bd. 5 gejagt iſt, der Brief ſei unzweifelhaft echt, ſo iſt dieſes keine

S. 69) iſt die Anſicht vertreten , daß der § 384 Nr. 3 nur Begründung, und die Bezugnahme auf den Inhalt des Briefes

Geheimniſſe der gewerblichen Produktion, aber nicht ſchlechthin iſt nicht geſchehen , um daraus Herzuleiten, daß der Kl. den

jede geſchäftliche Beziehung ſdüße , die zwiſdhen dem Zeugen und Brief geſchrieben habe, ſondern um die Annahme zu unterſtüßen,

dritten Perſonen beſtehe und die der eine oder andere Theil aus daß die Leiſtungen des Kl. eine Einlage in die nach Angabe

irgend einem Grunde geheim gehalten wiſſen möchte. Dagegen des Bell. zwiſchen den Parteien beſtandene Geſellſchaft gebildet

iſt in einem Beſchluſſe des D. L. G. zu Hamburg ( Rechtſprechung hätten . Dazu kommt noch , daß das D. L. G. den von demO.

der D. L. G. Bd. 5 S. 68) der Begriff Gewerbegeheimniß Kl . dafür erbotenen Zeugenbeweiß , daß die in ſeiner Rechnung

in weiterem Sinne ausgelegt und in einer Entſcheidung des aufgeführten Darlehne von ihm der Bekl. auf ſein Anſuchen hin

VI. C. S. des R. G. (Seufferts Archiv Bd. 49 Nr. 213) der erhalten habe, und demſelben die in Rede ſtehenden Waaren.

$ 384 Nr. 3 auch auf die Vernehmung über die Preis . von ihm verkauft worden ſeien, mit der Begründung abgelehnt

vereinbarung zwiſchen Fabrikanten von gleichem Geſchäftsbetriebe hat , daß die Vernehmung des Zengen bei den entgegenſtehenden

(Preiskartell) für anwendbar erklärt . Dieſer Auffaſſung hat Thatſachen zu einem vollen Beweiſe für die Behauptungen

ſich Gaupp-Stein Civilprozeßordnug Aufl. 3 S. 730 anges des Kl. nicht führen könne. Ein voller Beweis iſt aber für die

dloffen. Mag nun auch der Begriff Gewerbegeheimniß nicht auf Auferlegung des richterlichen Eides an die betreffende Partei

Fabrikation & geheimniſſe zu beſchränken ſein , an die bei gefeßlich nicht erforderlich, ja es würde dann von einem ſolchen

§ 384 Nr. 3 wohl in erſter Linie gedacht zu ſein ſcheint, jo Eide abzuſehen fein , da für ihn nur Raum iſt, wenn das Er

ijt dod mit Rückſicht auf die Gleichſtellung von Kunſt- und gebniß der Verhandlungen und einer etwaigen Beweiðaufnahme

Gewerbegeheimniß und in Anbetracht, daß der $ 384 Nr. 3 nicht ausreichend iſt, um die Ueberzeugung des Gerichte von

als Ausnahmebeſtimmung ſtrenger Auslegung unterliegt, anzu . der Wahrheit oder Unwahrheit der zu erweijenden Thatjache zu

nehmen , daß es ſich um folche Geheimniſſe bei der Ausübung begründen. Entſcheidend iſt, wie das D. L. G. ſelbſt ausgeführt

einer Kunſt oder bei dem Betriebe eines Gewerbes Handeln hat, die größere oder geringere Wahrſcheinlichkeit der maße

muß, an deren Geheimhaltung ihrer Natur nach derjenige, der gebenden Behauptung, und von dieſem Geſichtspunkte aus mußte

die Kunſt ausübt oder das Gewerbe betreibt, ein aus den der B. R. jenes Beweißerbieten würdigen . II. C. S. i . S.

Umſtänden erkennbares Intereſſe hat. Zu den Gewerbes Herberg c. Herberg vom 21. November 1902 , Nr. 239/1902 II.

geheimniſſen in dieſem Sinne find nun aber die Preiſe, zu denen 15. SS 461 , 477.

eine Fahrradfabrik Räder und Zubehörtheile verkauft, nicht zu Vom R. G. iſt zwar wiederholt ausgeſprochen , daß das

rednen. Denn die Preiſe find ihrer Natur nach nicht zur Gericht den auf Grund eines Beweißbefchluſſes geleiſteten Eid



8 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

-

dann formell nicht zu beachten habe , wenn dieſer Beſchluß auf ridyt im Gegenſaße zu einer blos formalen Beweiskraft

einer falſchen Vertheilung der Beweislaſt beruhe. Hier liegt beizulegen. Dies iſt bereits in dem Urtheile des R. G. vom

aber eine Einigung der Parteien vor. Für dieſen Fall iſt mit 7. Juni 1888 Entſch. des R. G. Bd. 21 S. 371

dem B. G. anzuerkennen, daß durch die Einigung der Parteien ausführlich dargelegt und in allen ſpäteren Entſcheidungen feſt.

die Frage nach der Beweislaſt überflüſſig geworden iſt. Durch gehalten worden , insbeſondere auch in der bei Gruchot Beiträge,

dieſe Einigung iſt ferner auch der Mangel gedeckt, daß weder Bd. 33 S. 1174 , veröffentlichten. Hiernach hat aber das

aus den Thatbeſtänden I. I. , noch aus dem betreffenden Pro . Gericht zuerſt die Vertrauenswürdigkeit der Parteien zu

tokolle zu erſehen iſt, daß eine der Parteien, und welche, der prüfen , wobei namentlich auch darauf Rückſicht zu nehmen iſt ,

anderen den Eid über dieſen Punkt zugeſchoben hatte. Daß dies welche Partei fich durch vollſtändige und genaue Angabe des

geſchehen war, darf ohne Weiteres unterſtellt werden , da kein Sachverhalts fich des größeren Zutrauenswürdig gezeigt hat.

Grund für die Annahme vorliegt, daß das L. G. gegen den Erſt wenn die Verhältniſſe in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit

$ 477 Abſ. 3 der C. P. O. , wonach ein richterlicher Eid gleich liegen , iſt auf andere Umſtände, namentlich darauf Ge.

nur durch bedingtes Urtheil auferlegt werden darf , verſtoßen wicht zu legen , welches Maß von Beweis bisher für die Bes

hätte. Db aber der normirte Gid vom Bekl. zugeſchoben, oder hauptungen der einen oder anderen Seite erbracht iſt oder welche

vom Kl. zugeſchoben und vom Bekl. zurüdgeſchoben war , iſt Partei in der Lage iſt, den Eid in der Wahrheitsform zu leiſten.

gleichgültig, eben weil es bei vorliegender Einigung der Parteien III. 6. S. i. S. Pothe c. Gott vom 11. November 1902,

nach Leiſtung des Eides auf die Beweislaſt nicht mehr ankommt. Nr. 183/1902 III.

VI. C. S. t. S. por c. Rullich vom 13. November 1902, 17. $ 546.

Nr. 223/1902 VI. Es iſt nicht zu verkennen , daß der Rkl. durch die Unter.

16. $ 475. jagung des Ausbietens von Askania .Platten , nachdem er ſelbſt

Daß B. G. hat dem Bekl. den richterlichen Eid dahin an . in dem Prozeßverfahren deren Minderwerthigkeit in den Vorder

vertraut, daß er 1890 von der Wittwe P. kein Darlehn von grund ſtellte, in dem regulären Betriebe ſeines Geſchäftes

1 600 Mark erhalten habe, und dies damit begründet : das nicht beſonders ſchwer gehemmt ſein kann. Sein Intereſſe an

Beweidergebniß ſei keineswegs für die Kl. beſonders günſtig; der Beſeitigung dieſer Unterſagung iſt aber bei Bemeſſung der

eß reiche nicht aus zur ſofortigen Verurtheilung des Bekl. oder Reviſionsſumme allein entſcheidend. Indeffen muß nach ſeinem

zum Erfordern eines richterlichen Gides von den Kl.; doch jei ganzen Vorgehen angenommen werden , daß er ein erſichtlich

immerhin fo viel Beweis erbradt , daß auf einen richter. erhebliche Intereſſe an der ihm unterſagten Art des

lichen Eid für den Bekl. zu erkennen ſei. Der Reviſion iſt Konturrenzkampfes hat und daß deshalb ein Beſchwerde.

foviel zuzugeben , daß dieſe Art der Begründung für fich allein gegenſtand in der auch vom B. G. angenommenen Höhe von

wenigſtens dem Verdachte Raum giebt, das Gericht habe bei 2 000 Mark gegeben iſt. II . 6. S. i. S. Schmidt c. Schmaliſch

der Entſcheidung der Frage, welcher Partei ein richterlicher Eid vom 11. November 1902 , Nr. 222/1902 II.

anzuvertrauen fei, wenn das Ergebniß der Verhandlungen und 18. SS 767 , 890.

der erfolgten Beweiðaufnahme nicht ausreiche, um ſeine Ueber. Der Bekl. übernahm durch den gerichtlichen Vergleich die

zeugung von der Unwahrheit der zum Beweiſe verſtellten That . Verpflichtung zum Unterlaſſen des Gebrauches einer Ausſtattung,

fache zu begründen , von vornherein das entſcheidende Gewicht die ſich von derjenigen des Kl. nicht in den im Vergleiche

darauf gelegt, ob für die von den Kl. behauptete Wahrheit oder ausdrücklich hervorgehobenen Punkten unterſcheide. Darnach

für die von dem Bekl. geltend gemachte Unwahrheit der Dar. muß der Bell. den Gebrauch einer Ausſtattung unterlaſſen , auf

lehnshingabe an dieſen durch die bisherige Beweisaufnahme das deren im Uebrigen der Deckelausſtattung des Kl. ähnlichen

größere Maß von Wahrſcheinlichkeit erbracht ſei . Dies wäre Deckel das Band nicht rund geſchloſſen iſt. Die Vorausſeßung

aber unbedenklich rechtsirrthümlich. Jenen Geſichtspunkt hatte des erſten Abſaßes von § 890 der C. P. O. liegt deshalb vor.

allerdings, wie die Reviſion zutreffend bemerkt, der gemeine In Ziffer 3 des Vergleiches iſt zwar eine an den Kl. zu

deutſche Civilprozeß in den Vordergrund geſtellt, dergeſtalt, daß zahlende Konventionalſtrafe vereinbart. Es fehlt jedoch an

regelmäßig bei halbem Beweije im Sinne der formalen jeden Anhalt dafür, daß dadurch nach Abſicht der Parteien die

Beweistheorie dem Beweisführer der Erfüllungseid, bei Anwendung der Beugemittel aus § 890 ausgeſchloſſen werden

weniger als halbem dem Gegner der Reinigungseid aufzuerlegen ſollte. Die im zweiten Abſaße des § 890 vorgeſehene Straf.

war , obwohl ſelbſt nach dieſem Prozeßrechte die Berüdſich. androhung beſteht ferner im Regelfalle darin , daß für den Fall

tigung anderer Umſtände, insbeſondere der größeren oder ge- einer Zuwiderhandlung gegen die im Vollſtreckungetitel be

ringeren Glaubwürdigkeit der einen oder andern Partei, nicht zeichnete Verpflichtung überhaupt eine mehr oder minder

ausgeſchloſſen war. Vergl. Renaud , Lehrbuch des gemeinen individualiſirte Strafe angedroht wird. Der gegenwärtige Fall

Deutſchen Civilprozeſſes, 2. Auflage, $ 142 S. 408 und 409. bietet die Eigenthümlichkeit, daß die Strafandrobung nur bezüg .

Für die Reichecivilprozeßordnung kann es aber jdon nach dem Wort. lich einer beſtimmten Art drohender Zuwiderhandlung beantragt,

laute ihres § 475 keinem Zweifel unterliegen, daß entſcheidend für zugleich aber in der Strafandrohung wegen der konkreten Ge.

die Beantwortung der Frage, welder Partei bei unvollſtändigem ſtaltung der drohenden Zuwiderhandlung der Ausſpruch begehrt

Beweiſe – im Sinne der freien Beweiswürdigung - ein richter– ein richter- wird , daß , - wenn ſich Bell . in dem Vergleiche zum Unter

licher Eid aufzuerlegen ſei , in erſter Reihe nur folde Umſtände laſſen des Gebrauches von Blechdojen verpflichtet hat , auf deren

ſein dürfen , die geeignet ſind, gerade dem von der ausgewählten Deckel das Band nicht rind geſchloſſen iſt, dadurch beffen

Partei zu leiſtenden Eide Ueberzeugungskraft für das Ge. Verpflichtung zum Unterlaffen des Gebrauches ſolcher Bled dojen

-

-
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begründet ſei , auf deren Dedel das Band nicht ununter . aus den Gründen überhaupt nicht erſehen werden, was das

brochen rund geſchloffen iſt. Die prozeſſualiſche Zuläſſigkeit B. G. unter der ganzen Sachlage", dem „ Verhalten des KI."

eines folchen Ausſpruch in der Strafandrohung unterliegt und dem eigenen Sachverſtand" deffelben verſteht; das B. G.

keinem Bedenken; denn auch die Strafandrohung, wenn ſie nicht habe ferner auch die detaillirten Behauptungen, welche Kl. zum

mit dem Urtheil zuſammenfält, ſtellt ſchon den Beginn der Nachweiſe jener Nichtkenntniß laut des in II. J. vorgetragenen

Zwangsvollſtreckung dar; deshalb kann der Antrag, die Straf. Thatbeſtandes der I. I. aufgeſtellt und zum Theil unter Zeugen

androhung auszuſprechen, auf eine beſtimmte Art der Zuwider- beweis geſtellt hatte, völlig überſehen und übergangen. Dieſen

handlung beſchränkt und dadurch mittelbar der Ausſpruch begehrt Ausführungen des Rki. muß allerdings inſoweit beigetreten

werden, daß ein beſtimmtes Verhalten noch eine Zuwiderhandlung werden, daß der angegriffene Theil der Urtheildgründe überaus

enthalte. Uebrigens führen praktiſche Erwägungen zu dem dürftig iſt. Immerhin iſt derſelbe noch zureichend, um die

gleichen Ergebniſſe, wonach die Konkretiſirung der Zuwider- Entſcheidung zu tragen. Die Ausführungen, wonach die ganze

handlung in der Strafandrohung für beide Theile wünſcheng- Sachlage“, das „ Verhalten des Kl. vor , bei und nach dem

werth iſt. Dadurch wird einer Klage des Schuldners aus Vertragsabſchlufſe“ ſowie der „ eigene Sachverſtand des Kl.“ bei

8 767 der C. P. D. nicht vorgegriffen. Beſchluß des II. C. S. Prüfung der hier entſchiedenen Fragen berücfichtigt word

i. S. Patté c. Heinecke und Gen. vom 21. November 1902 , ſeien, rechtfertigen entgegen den Ausführungen des Rkl. die

B Nr. 167/1902 II. Annahme, daß das B. G. hier die in den Inſtanzen unbeſtritten

Konkursordnung. gebliebenen Vorgänge vor, bei und nach dem Vertragsabſchluſſe,

19. § 6, 31 Ziffer 1 . und zwar mit der Würdigung des I. R. über die Vermögens

Es ſteht hier in Frage, ob die durch § 6 der K. O. ge- lage des Gemeinſchuldners und über die Kenntniß des Kl. von

ſchaffene rechtliche Beziehung des Verwalters zu dem zur Konkurs.Konkurs- derſelben ſowie ſeine eigenen, für den Ausſchluß einer Benach.

maffe gehörigen Vermögen des Gemeinſchuldners, das auf dem theiligungsabſicht des K. beſonders bedeutungsvollen Erwägungen

Gefeße beruhende ſelbſtändige Verwaltungs- und Verfügungs- im Sinne hat, warum durch jenen Kaufabſchluß die Gläubiger

recht des Konkurðverwalters, als Rechtsnachfolge im Sinne des des St. benachtheiligt wurden und folgeweiſe auch eine Benach .

$ 445 der 6. P. D. angeſehen werden kann. Dies iſt zu theiligungsabſicht des leßteren vorlag , und daß es unter Ver

bejahen und die Eidegzuſchiebung an ihn zuläſſig, 6. P. O. $ 473. werthung dieſes Materials zu dem bezeichneten Ergebniſſe ge

(Wird weiter ausgeführt.) langt iſt. II . C. S. i. S. Heppe c . Klõpp : Konkursmaſſe vom

Das B. G. hat in Würdigung der beſonderen Umſtände 11. November 1902, Nr. 139/446/1902 II.

des Falles angenommen , daß aus einer etwaigen Kenntniß der Rechtsanwaltsgebührenordnung.

Kl. von einer ſchlechten Vermögenslage ihres Ehemannes noch 21. § 11. Gerichtskoſtengeſeß § 16.

kein Schluß auf eine Abſicht der Gläubigerbenachtheiligung Das D. 2. G. hat ſich zunächſt zutreffend darauf beſchränkt,

gezogen werden könne, ſelbſt wenn der Ehemann bei der Ab- die Werthklaffe zu beſtimmen , nach der die Gerichtegebühren

tretung geäußert haben ſollte, er wolle hierdurch die Verſicherungs- zu berechnen ſind. Wenn die Werthfeſtfeßung nach § 11 der

fumme vor ſeinen Gläubigern retten. Dieſe Begründung iſt R. A. G. O. auch gleichzeitig für die Berechnung der Rechts

nicht rechtsirrig ; fie iſt nicht einmal für die thatſächliche Be- anwaltsgebühren maßgebende Bedeutung hat, ſo darf fie deshalb

trachtung auffallend, wenn erwogen wird, daß der abgetretene doch nicht über ihren unmittelbaren Zweď hinaus auf die Be

Anſpruch von der Fortzahlung der Prämie abhängig, ſeine ſtimmung beſonderer Werthsklaffen für die einzelnen Anfäße

Fälligkeit vor dem Jahre 1916 nicht zu erwarten war, und daß einer Gebührenberechnung der betheiligten Rechtsanwälte aus .

die Gläubiger fein Recht darauf haben, daß der Schuldner zu gedehnt werden . Bezieht fich die für die Koſtenberechnung

ihren Gunſten das Verſicherungsverhältniß fortſeße. VII. C. S. erhebliche Thätigkeit des Gerichts und der Rechtsanwälte nicht

i. S. Callmanns Konkurs c. Callınann vom 4. November 1902 , auf denſelben Gegenſtand, ſo kann die Frage, von welchen

Nr. 259/1902 VII. Werthſtufen bei der Berechnung der Rechtsanwaltsgebühren

20. § 30. auszugehen iſt, nicht in einem dem § 16 des G. R. G. ent

Die Rügen des Rkl. richten ſich gegen die Ausführungen ſprechenden Werthfeſtſeßungsverfahren, ſondern ſie muß bei der

des B. G. , in denen erörtert wird, ob der Kl. den Beweis nicht Koſtenfeſtſeßung nach $8 103 bis 106 der C. P. O. oder in

erbracht habe, daß ihm zur Zeit des Vertragsabſchluffes eine einem beſonderen Rechtsſtreite zum Auftrage gebracht werden.

Abſicht des Gemeinſchuldners, ſeine Gläubiger zu benachtheiligen, (Bejdlüſſe des R. G. vom 6. Dezember 1894, Juriſtiſche

nicht bekannt war. Die UrtheilsgründeDie Urtheilsgründe beſchränken fich zu Wochenſchrift von 1895 Seite 1028 und vom 10. Mai 1898

dieſem Punkte auf die Feſtſtellung, dieſen Beweis habe Ri. Juriſtiſche Wochenſchrift Seite 348 %. ) Beſchluß des IV. C. S.

in keiner Weiſe zu erbringen vermocht, es ſei vielmehr, wie i. S. Becher c. Bechers Ronkursmaſſe vom 20.' November 1902 ,

fich aus der ganzen Sachlage ergiebt und namentlich aus dem B. R. Nr. 318/1902 IV.

Verhalten des Kl. vor, bei und nach dem Vertragsabſchluß Handelsrecht.

ſowie aus ſeinem eigenen Sachverſtand zu folgern iſt, nahezu 22. Art. 1 , 279.

der Gegenbeweis dahin erbracht, daß er ſchon zur Zeit des Es fragt ſich, ob der Bekl. vertraglich der Kl. gegenüber

Vertragsabſchlufſeß die ſchlechte Vermögenslage ſeines Schwagers zur Erſtattung der Zubußen verpflichtet iſt. Die Kl. hatte in

und deſſen Abſicht, durch den Vertrag ſeine Gläubiger zu be. dieſer Beziehung unter Berufung auf das Gutachten Sach

nachtheiligen , ſehr wohl kannte und kennen mußte. “ Der Rki. verſtändiger an erſter Stelle geltend gemacht, daß ujancemäßig

erhebt hierher die Rüge mangelnder Begründung. Denn es könne im Kurenhandel die nach Abſchluß des Kaufvertrag& fällig
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werdenden Zubußen dem Käufer zur Laſt fielen . Das D... G. Geſellſchafters durch die hier aufgeſtellte Behauptung, daß während,

hat die Erheblichkeit einer ſolchen Ujance für den vorliegenden der Dauer des Geſellſchaftsverhältniſſe erhebliche Verluſte nicht

Fall verneint, einmal weil ein diesbezügliches Handelégewohnheite . eingetreten ſind, und durch die Bezugnahme auf den Inhalt der

recht von der Kl. nicht behauptet ſei, und ſodann weil die Kl. Geſchäftsbücher genügend begründet , wie die bereits das

nicht behauptet habe, daß der Bekl. die Ujance ( Börſenbrauch) R. D. H. G. in der Entid . Bd . 23 S. 131 ausgeführt und

gekannt habe, oder fich derſelben habe beim Kaufabſchlufſe unter . das R. G. in mehrfachen, in Bolze Praris des Reichegerichts

werfen wollen . Dieſe Begründung giebt zu rechtlichen Bedenken Bd. I Nr. 1161 , BD . VIII Nr. 539 , BD . IX Nr. 456 , Bd . XIII

feinen Anlaß. Ob die Kl. unter der Uſance ein Handels- Nr. 490 veröffentlichten Urtheilen gebilligt hat. Es iſt deshalb

gewohnheitsrecht (Art. 1 H. G. B. a. F. ) oder einen Handels- die erhobene Klage an ſich zuläſſig. Die Entſcheidung darüber,

gebrauch gemäß Art. 279 H. G. B. a. F. verſtanden hat, iſt ob die erhobene Klage ſadlich begründet jei , hing von der

Sache der Auffaſſung des B. R. nach dem Vorbringen der Kl . Beantwortung der von dem B. G. in ſeinem erſten Beweis.

in der mündlichen Verhandlung. Der Handelsbrauch im beſchluß richtig geſtellten Frage ab , ob durch den Betrieb des

Sinne des Art. 279 iſt ein Interpretationsmittel für den A. W. Vieweg'iden Gefdäfts in der Zeit rom 15. Mai 1898

Willen der Kontrahenten ; gewollt kann aber nur das ſein , was biß zur Konkurseröffnung im Endergebniſſe ein Verluſt nicht

man kennt; daher können nur ſolche Bräuche als Interpretations. eingetreten oder in welcher Höhe ein ſolcher aus dieſer Zeit zu

mittel in Betracht kommen , welche demjenigen , deſſen Wille feſt. verzeichnen iſt.verzeichnen iſt. Die Beantwortung dieſer Frage war für die

geſtellt werden ſoll, bekannt waren oder nach den Umſtänden Beurtheilung des in der Klage erhobenen Anſpruchs unumgänglich

bekannt ſein mußten , es ſei denn, daß er fich erkennbar auch nothwendig ; die Beantwortung derſelben iſt aber von dem B. G.

einer ihm unbekannten Ifance unterworfen haben ſollte. Dieſer nur angeordnet , aber nicht durchgeführt worden . (Wird that .

von dem früheren R. O. H. G. in mehrfachen Entſcheidungen fächlich näher ausgeführt. ) I. C. S. i. S. Vieweg'iche Konkurs .) i.

gebilligten bisherigen Auffaſſung des Art. 279 iſt das D. L.G. maſſe c. Ziemier vom 8. November 1902 , Nr. 108/1902 I.

mit Recht gefolgt. II. C. S. i. S. David c. Pißſchke vom 24. Art. 354 , 356 .

18. November 1902 , Nr. 213/1902 II. Das B. G. wies in ſeinen Urtheilsgründen den Einwand

23. Art. 256, 258. des Befl. , Kl . fönne nicht mehr auf Erfüllung klagen , weil fie

Der Ausführung des Rkl. iſt nicht beizuſtimmen , daß der das ihr nach Art. 354 H. G. B. alter Faſſung zuſtehende

Kl. 3. die vorliegende Kl . , auf welche das B. G. gemäß Wahlrecht durch Erhebung der früheren Klage verbraucht habe ,

Art . 170 des E. G. zum B. G. B. mit Recht die Beſtimmungen mit der Erwägung zurück: Wenn der Verkäufer im Falle des

des Allg . Deutſch. H. G. B. zur Anwendung bringt, überhaupt Zahlungsverzuges des Käufers, dem die Waare noch nicht über

noch nicht habe erheben können , weil die Auseinanderſegung des geben iſt, eines der ihm durd Art. 354 gegebenen ſekundären

ſtillen Geſellſchafters init dem Geſchäftsinhaber und dem an Rechte gewählt habe, ſo ſei dieſe Wahl allerdings unwiderruflich;

ſeine Stelle getretenen Konfursverwalter noch nicht erfolgt ſei dies gelte aber nicht auch von der Wahl einer geſeßlich nicht

und ohne die Verwerthung der Konkursmaſſe ſich nicht beſtiminen gegebenen Alternative, und um eine ſolde handele eß ſich bei

laſſe , wie groß der den Kl. treffende Verluſtantheil während der der früheren Klage , mit der Schadenerſaß wegen Nidt.

Geſellſchaftsdauer geweſen iſt. Denn es liegt keineswegs in der erfüllung verlangt wurde , ohne daß ein Selbſthülfe .

Befugniß des Konkursverwalters , die Auseinanderſeßung , welche verkauf ſtattgefunden hatte . Der Rel. madht mit Recht

über Gewinn und Verluſt der Geſellſchaft Aufſchluß giebt, nach geltend, daß dieſer leştere Erwägungsgrund das Gefeß verleße.

ſeinem Belieben zu verzögern und dadurch den ſtillen Geſellſchafter Die Wahl des in Art. 354 a. a. O. aus dem Zahlunge

an der ihm gemäß Art. 258 des H. G. B. a. F. zuſtehenden verzuge gegebenen ſekundären Redytes auf Schadenserſaß wegen

Geltendmachung des verluſtfreien Antheils ſeiner Einlage als Nichterfüllung iſt nach Art. 356 a. a . D. weder dadurch

Konkuregläubiger zu verhindern. Wenn der Art. 265 I vor, bedingt , daß ein Selbſthülfeverkauf ſtattgefunden hatte ,

ſchreibt, daß nach Auflöſung der ſtillen Geſellſchaft der Inhaber noch muß dieſelbe die Mitteilung enthalten, daß Verkäufer

des Handelégewerbes ſich mit dem ſtillen Geſellſchafter aus: den Selbſthülfeverkauf vornehmen werde . Indem Art. 354

einanderſeßen muß , ſo entzieht dieſe Vorſchrift dem Konkure. den obligatoriſchen Selbſthülfeverkauf verlangt, regelt er die

verwalter, wenn er die Thatſache der vollſtändig erfolgten Ein- Urt der Regulirung des Schadens wegen Nichterfüllung.

lage des ſtillen Geſellſchafters anerkennt, die Möglichkeit, ſich Indeſſen vermag dieſe Verlegung des Geſetzes nicht zur Auf.

auf das einfache Beſtreiten der angemeldeten Konkursforderung hebung des Urtheils führen. Nach dem durch den Inhalt der

zu beſchränken. Seine Sache iſt es vielmehr, in Erfüllung der Akten des Vorprozeſſes feſtgeſtellten Sachverhältniſſe hat Kl.

ihm geſeßlich obliegenden Verpflichtung die Auseinanderſepung mit der Klage des Vorprozeſſes allerdings entgangenen Gewinn,

vorzunehmen , die Grundlagen für die Berechnung des Sdluſ. alſo Schadenserſaß wegen Nichterfüllung verlangt, aber ſie hat

guthabens zu beſchaffen , den Vermögensſtand zur Zeit der niemals geltend gemacht , daß ſie dieſen auf Grund eingetretenen

Konkurseröffnung aufzuſtellen und darzuthun, daß die zugeſtandene Zahlungsverzuges verlange; ſie ſpricht in der damaligen

Einlage des ſtillen Geſellſchafters durch den ihn treffenden Klage von Schadenserſat für 37 nicht abgerufene Räder ,

Verluſtantheil aufgezehrt iſt oder bis zu welder Höhe died der alſo von Annahmeverzug; auch weiſt der Richter des Vor .

Fall iſt. Unterläßt er es , ſeiner Auseinanderſeßungspflicht zu prozeſſes die Klage ab , weil ohne Selbſthülfeverkauf nach

genügen und darzulegen, daß die Einlage des ftillen Geſellſchafters Art. 343 die Kl. auf Grund des Empfangsverzuges

durch ſeine buchmäßigen Verluſtantheile ganz oder zum Theile Schadenserſaß nicht fordern könne, - eine Begründung, die

perbraucht iſt , dann erſcheint die Feſtſtellungeklage der ſtillen zwar rechtlich unrichtig , im liebrigen aber für die Beurtheilung

1
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der res judicata im B. U. unſchädlich iſt. Darnach hat Kl. aufgegeben habe. Der hiergegen gerichtete Angriff der Reviſion ,

mit der Klage im Vorprozeffe überhaupt nicht wegen Zahlunge, daß es als ein wichtiger Grund zur Aufhebung des Dienſt

verzuges des Bekl. Schadenserſaß wegen Nichterfüllung begehrt verhältniffeß angeſehen werden müſſe, wenn die Elektrodenfabrik

und ſich der Erfüllungsklage nicht durch eine nach Art. 354 , ohne Sduld des Bekl. wegen ungünſtiger Konjunktur

356 6. G. B. alte Faffung getroffene Wahl des Schadens, oder aus anderen Gründen – nicht zu Stande gekommen oder

erſaßes wegen Nichterfüllung beraubt. II. 5. S. i. S. wieder aufgegeben ſei , iſt nicht begründet. Wenn die Elektroden

Feltgen C. Salzer & Co. 14. November 1902, fabrikation wegen ſchlechter Konjunktur feinen Erfolg verſpracy,

Nr. 224/1902 II.
fo brauchte der Bekl. zwar nicht um der Angeſtellten willen die

25. Verſicherung & recht. Fabrikation zu betreiben , aber er wird von der Verpflichtung

Nach § 3 der Allgemeinen Verſicherungsbedingungen ſtehen nicht frei, dem Angeſtellten , der zur Leiſtung der Dienſte bereit

außerhalb des Rahmen der Verſicherung Unfälle mit tödtlichem und im Stande iſt, den Lohn für die bedungene Zeit zu

Uudgange, welche ſich bei Waſſerfahrten ohne Begleitung zahlen . III. C. S. i. S. Bergmann c. Wagner vom 14. No.

eines gewerbsmäßigen Bootsführero ereignen. Daß vember 1902 , Nr. 241/1902 III.

der Wortlaut dieſer Beſtimmung an ſich klar und unzweideutig Gejet , betreffend den Schuß von Gebrauch 8 .

iſt, verkennt auch der B. R. nicht. Er ſeßt indeß an ihre muſtern vom 1. Juni 1891.

Stelle die Bedingung , daß nicht von der Verſicherung umfaßt 27. $ 1 .

würden tödtliche Unfälle bei Wafſerfahrten von Perſonen, die Der Gebrauchsmuſterſchuß iſt nicht genau auf die an .

des Kahnfahrens unkundig ſind. Die Behauptung , daß gemeldete Form der Geräthſchaft beſchränkt, ſo daß jede , auch

ihr Ehemann die Fiſcherei gewerbsmäßig betrieben habe, hat die geringfügigſte Abweichung von dem angemeldeten Modell

die Kl. in einem Schriftfaße ohne Datum (BI. 69) zurück. genügen würde, um den Gegenſtand außerhalb des geſeßlichen

genommen , und deshalb hat augenſcheinlich der B. R. die Schußbereiches zu ſtellen. Der Schuß umfaßt vielmehr auch

entſprechende erſtrichterliche Annahme nicht mehr aufrecht er. unweſentliche Abweichungen von der geſchüßten Form der

halten , ſo daß ſie für die Entſcheidung nicht in Betracht kommt . Geräthſchaft, welche das Vorhandenſein einer Nachbildung des

Es iſt klar, daß die Verſicherungsbedingung, wie ſie nach der geſchüßten Muſterð erkennen laſſen , ohne für das , was ſie Ab.

Meinung des B. R. zu formuliren iſt, inhaltlich von der vor . weichendes und Eigenartiges bieten, eine dem Gebrauchszweck

liegenden Faffung völlig abweicht. Während nach der leßteren dienende und dieſen fördernde Geſtaltung aufzuweiſen. Wie

das Gewicht auf die Begleitung eines gewerbsmäßigen Boots. das R. G. bereits in mehrfachen Entſcheidungen dargelegt hat ,

führers gelegt iſt, kommt es , wenn man dem B. R. folgt, nur würde der Zweck, welchen das Gefeß , betreffend den Schuß von

darauf an, ob der Verunglückte in der Bootsführung bewandert Gebrauch&muſtern, verfolgt , für die Induſtrie vereitelt werden ,

war oder nicht. Mit dieſer Annahme bewegt ſich der B. N. wenn die Grenzen für den Schußbereich des einzelnen Muſters

außerhalb des Gebietes der Auslegung ; er ermittelt nicht den zu enge gezogen werden und Abänderungen in der Form

wirklichen Willen der Parteien , ſondernfondern er giebt dem geſtaltung , welche für den Gebrauchszwedł ganz gleichgültig ſind,

Verſicherungsverhältniß eine die Haftung der Bekl. erheblich die Wirkung beigemeſſen würde, daß dainit ſchon der Thatbeſtand

verſchärfende Grundlage und trägt in den Vertrag eine Be- der Verlegung des geſeßlich gewährten Schußrechtes ausgeſchloſſen

ſtimmung hinein, die nicht darin zu finden iſt. Dies iſt nichtDies iſt nicht würde. I. C. S. i. S. Maſchinenbau - A.-G . vorm . Beck & Henkel

ſtatthaft. Ob es zuläſſig erſchiene, die Verſicherung auf tödtliche c. Bremiſchen Staat und Gen. vom 22. Oktober 1902 ,

Unfälle von gewerbsmäßigen Bootsführern und alſo auch Nr. 225/1902 I.

gewerbemäßigen Fiſchern ohne Begleitung au8zudehnen, Gefeß , betreffend die Geſellſd aften mit be .

kann dahin geſtellt bleiben. Keinesfalls können nach dem 20. April 1892

klaren Wortlaute Perſonen, die nur des Ruderne kundig find ſchränkter Haftung vom 20. Mai 1898

und ohne Begleitung auf der Wafferfahrt verunglücken, als 28. § 15.

verſichert gelten. Das B. u. , welches das Gegentheil annimmt, Der Abf. 4 Saß 1 des § 15 des Gefeßes lautet : ,Der

mußte daher aufgehoben werden . Zugleich ergiebt ſich, daß die gerichtlichen oder notariellen Form bedarf auch eine Vereinbarung,

Sade zur Endentſdeidung reif iſt, und daß dieſe im Sinne durch welche die Verpflichtung eines Geſellſchafters zur
des Reviſiongantrages zu erfolgen hat. Darauf, ob ein Unfall Abtretung eines Geſchäftsantheils begründet wird . " Die

genügend feſtgeſtellt iſt und ob nicht in jedem Falle die Ver- Abſicht, welche der Gefeßgeber mit der Aufſtellung der Form

wirkungsklauſel des § 9 der Allgemeinen Bedingungen Plaß vorſchrift verfolgt hat, der Zweck des Gefeßes , würde dieſer

greift, braucht bei dieſer Lage der Sache nicht weiter ein- wörtlichen Auslegung nicht entſprechen . Der § 15 iſt - ab:

gegangen zu werden . VII. C. S. i. S. Wilhelma c. Wespiſſer geſehen von der hier bedeutungsloſen Einſchiebung des Abſ. 2 –

vom 25. November 1902 , Nr . 300/1902 VII. unverändert von dem Entwurfe in das Gefeß übergegangen.

Gewerbeordnung. Die dem Entwurfe beigegebene Begründung - Nr. 660 der

26. 88 133b , 133 c. Schriftſtücke des Reichstages 8. Legislaturperiode I. Seſſion

Das B. G. hält nach den SS 133 b und 133 c der 1890/92 - kann daher für die beiden geſeßgebenden Faktoren

Gewerbeordnung den Bekl. nicht für berechtigt, den als Meiſter als Ausdruck der übereinſtimmenden Auffaſſung der Vorſchrift

für eine errichtende Elektrodenfabrik auf drei Jahre in ſeinen gelten . Zur Rechtfertigung der Formvorſchrift für die Ueber:

Dienſt getretenen Kl. vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit um tragung der Gefdäftsantheile - § 15 Abſ. 3 (Entwurf§

deswillen zu entlaſſen , weil er die Fabrikation yon Elektroden Abj. 2 ) giebt die Begründung S. 31 an , in erſter Linie

1
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müffe Gewähr dafür geboten werden, daß die Antheilbrechte Star Pencils find, daß hierdurch dem Publikum ſich die fo be

nicht zu einem Gegenſtande des bandeløverkehrs würden, und zeichneten Bleiſtifte ale Stern bleiſtifte charakteriſiren , unter

weiter, die Form des Uebertragungsaktes ſelbſt müſſe eine derart welcher Bezeichnung ſie das Publikum verlange. Es hat ferner

authentiſche ſein , daß Zweifel und Unklarheiten über die That- ausgeführt, daß ein gleiches auch bei dem Zeichen der Bekl. der

fache der Uebertragung nicht entſtehen könnten. Die Ausdehnung Fall ſei , indem darin all das Unterſcheidende der Stern und

der Formvorſchrift auf die obligatoriſchen Geſchäfte - $ 15 die Worte Three Stars hervorträten, alles andere Beiwert aber

Abſ. 4 ( Entwurf Abſ. 3) – wird aber damit begründet, daß( als nebenſächlich zurüdtrete, daher im Verkehr die Bleiſtifte der

der ſpekulative Handel mit Geſellſchaftsbetheiligungen, welcher Bekl. ebenfalls als Sternbleiſtifte angeſehen würden. Hiernach

hier verhindert werden ſolle, fich vornehmlich in Geſchäften der iſt an ſich die Annahme der Verwechſelung@ gefahr im Verkehr

bezeichneten Art zu vollziehen pflege. Nirgende findet ſich eine zwiſchen den beiden Zeichen rechtlich nicht zu beanſtanden .

Andeutung, daß der Gefeßgeber die erſchwerende Form auch im II. C. S. i. S. Faber c. JUfelder vom 28. November 1902 ,

Intereſſe der Kontrahenten , um ſie gegen Uebereilungen zu Nr. 248/1902 II.

ſchüßen, gewollt habe. Es liegt aber auf der Hand, daß für Gefeß , betreffend die privatrechtlichen Verhält .

den Zweck, den Spekulationshandel mit Geſchäftsantheilen zu niſſe der Binnenſchifffahrt vom 15. Juni 1895.

verhindern , eß vollkommen gleichgültig iſt, ob der Geſellſchafter 30. 88 26, 41 , 56 ..

fich freiwillig oder in Kraft rechtlicher Verpflichtung zur Ab. Das D. L. G. führt aus , daß es ſowohl nach dem

tretung ſeines Antheils entſchließt. Man würde daber ſchon Binnenſchifffahrtegeſeße, wie nach den Beſtimmungen des Kon ..

auf Grund der unzweifelhaften Abſicht des Gefeßgebers berechtigt noffements Sache des Empfängers gewefen ſei, die Entladung

ſein , den nicht ganz adäquaten Wortausdruck im Sinne des zu bewirken, und es folgert hieraus, daß Verſehen, die bei der

wirklichen Gefeßebwilleng erweiternd audzulegen, wie denn auch Entladung begangen wurden , vom Empfänger zu vertreten ſeien ,

die Begründung S. 49 Zeile 11 ff. v.o. die vom Abſ. 4 be. ſo daß das Schiff nicht dafür verantwortlich gemacht werden

troffenen Geſchäfte ohne Bedenken bezeichnet als „ obligatoriſche könne, und zwar auch dann nicht, wenn der Schiffer „aug Ge

Rechtsgeſchäfte, welche auf Abtretung von Geſchäftsantheilen fälligkeit" bei der Entladung mitgewirkt und ſich hierbei eines

gerichtet ſind“. I. C. S. i. S. Bauermeiſter c. Berninghaus Verſehens ſchuldig gemacht habe. Dieſe Darlegung kann nicht

vom 5. November 1902 , Nr. 336/1902 I. für richtig erachtet werden . Vielmehr ſind die rechtlichen Be.

Gefeß zum Schuß der Waarenbezeichnungen vom denken und Zweifel, die das D. L.G. ſelbſt im Fortgange ſeiner

12. Mai 1894. Entſcheidungsgründe hiergegen aufwirft , als durchaus berechtigt

29. 88 12, 14, 19. anzuerkennen. Wie das D. L. G. ſelbſt feſtſtellt, war im vor

Das O. L. G. hat zunächſt das klägeriſche Zeichen Nr. 8677 liegenden Falle mit der Entlöſchung des Schiffes die Ablieferung

gegenüber dem Zeichen der Bekl. in Betracht gezogen und iſt des Frachtgutes an den Empfänger verbunden, wie dies bei

dabei von dem richtigen Geſichtspunkte ausgegangen, daß der einer Entlöſdung am Beſtimmungsorte immer der Fall ſein

Geſammteindruď der beiden Zeichen berückſichtigt werden wird, wenn nicht etwa der Aufnahmefall des § 52 Binnen.

müffe. Beide find gemiſchte (Kombinations-) Zeichen, beſtehend ſchifffahrtegeſeßes vorliegt. Die Ablieferung des Frachtgutes an

auf Bild und Worten . Wenn nun auch im Allgemeinen das den Empfänger bildet einen Theil und zwar den wichtigſten

Schwergewicht weder auf das Bild noch auf die Worte allein Theil der dem Frachtführer obliegenden Vertragspflichten (§ 26

zu legen iſt, vielmehr das Zeichen in ſeiner Geſammterſcheinung, Binnenſchifffahrtsgeſeges in Verbindung mit Art. 403 H. G. B.).

d. h. in dem einheitlichen Eindrud, den die figürlichen Beſtand- Sie iſt ein zweiſeitiger Akt, der wie jedes Geben und Nehmen

theile in Verbindung mit den Worten hervorrufen, maßgebend ein Zuſammenwirken zweier Perſonen , der Abliefernden und des

iſt, ſo kann doch der betheiligte Verkehr der einzelnen Figur Empfängers bedingt. Im Hinblick auf die techniſchen Schwierig.

oder dem einzelnen Worte eine beſondere Beachtung zukommen keiten , die obwalten, wenn aus einem Schiffe empfangen werden

laſſen , ſo daß dieſe Theile als das eigentlich Unterſcheidende foll, können Zweifel und Streitigkeiten entſtehen, wo das Gut

in dem Zeichen zu gelten haben und , indem ſie den Geſammt- gegeben und genommen werden ſoll, ob es an Land oder an

eindruck erzeugen, im Verkehr das Zeichen darſtellen . Dieſes Bord , und hier ob es im Raume oder auf Deck aus der Hand

wird namentlich der Fall ſein , wenn ein Wortzuſaß die Ueber- des einen in die des anderen übergehen ſoll. Um dem vorzu .

jeßung einer Figur in dem Bilde darſtellt. Dann können die beugen, beſtimmt das Binnenſchifffahrtsgeſeß in § 56 Abſ. 1 :
anderen Zuthaten , wie Umrahmung , Verzierungen , ſowie „ Sofern nicht durch Vereinbarung ein anderes beſtimmt iſt, hat

weitere Worte als nebenſächlich in den Hintergrund treten, der Empfänger gepackte Güter auf dem Schiffe, loſe Güter in

während das Zeichen durch die einzelne Figur und das über- dem Schiffe abzunehmen und die weitere Entladung zu bewirken . “

feßende Wort dargeſtellt wird ; leßteres firict dann auch begriff- (Vergl. auch Binnenſchifffahrtögeſeß § 41 und H. G. B.

lich das Zeichen in der Weiſe, daß kein Anderer für gleichartige Urt. 562 und 594.) Nach dieſer Norm hätte Kapitän E. fich

Waaren ein Waarenzeichen benußen darf, welches begrifflid darauf beſchränken fönnen, den Leuten der Juteſpinnerei die zur

damit zuſammenfält. Das D. L. G. hat nun ausgeführt , daß Decladung gehörigen Ballen an Bord der „ Induſtrie VIII “

das Weſentlide, Charakteriſtiſche in dem Klägeriſchen Rom. anzuweiſen und ihnen die Beförderung an Land zu überlaſſen ,

binationszeichen nicht nur nach dem in der Anmeldung zum ſowie demnächſt die Raumladung auf Deck zu ſchaffen und hier.

Ausdruck gebrachten Willen der Kl . , ſondern auch für den Be. mit alsdann wieder ebenſo zu verfahren. Unſtreitig iſt aber

ſchauer, alſo für das betheiligte Publikum , die durch die beiden Kapitän E. ſo nicht zu Werke gegangen . Vielmehr hat er die

in einander geſdobenen Dreiecke gebildete Figur, ſowie die Worte Beförderung der Ballen an Land ſelbſt in die Hand genommen



XXXII. Jahrgang. 13Juriſtiſche Wochenſchrift.

.

1

und fie unter Benußung der eigenen Löſchvorrichtungen des dort immer zu gewähren ſei , wo ſie nach der lex fori Plaß

Schiffes mittels des Dampfſpriets heben und auf dem Werft greife (vergl. v . Bar , internationales Privatrecht (Auflage 2 ] ,

in den Wagen der Spinnerei ( oder ihres Spediteurs) abladen BD. 2 S. 90 und 500 ); was dann folgerichtig dahin führen

laffen . Hiernach muß – mangels anderweitiger Behauptungen würde, inſoweit auch auf die Zeit der Einklagung zu ſehen

oder Feſtſtellungen unterſtellt werden , daß die Ablieferung und daher hier den § 519 des B. G. B. anzuwenden. Die

des Frachtgutes im vorliegenden Falle an Bord erfolgt iſt: erſt angefochtene Entſcheidung muß jedoch auch in dieſem Punkte

auf dem Frachtwagen ſind die Ballen aus der Hand des Schiffers deswegen aufrecht erhalten werden, weil in Wirklichkeit hier

in die Hand des Empfängers übergegangen. Iſt das aber der keine Liberalität des Bekl. vorlag. VI. C. S. i. S. Buch.

Fall, ſo verliert die Beſtimmung des § 56 Abſ. 1 für die zu binder c . Buchbinder vom 17. November 1902 , Nr. 404/1902 VI.

treffende Entſcheidung alle Bedeutung. Es kommt dann auf 32. Erfüllung. Schadenserſaß.

die Frage der Prüfung des Verſehens der Schiffsbefaßung oder Wie das B. G. zutreffend ausführt, follte die Kl . durch

des behaupteten eigenen Verſchuldens des Bekl. an . (Wird näher Umſdhreibung der Police auf ihren Namen für den Fall, daß

geprüft.) I. C. S. i . S. Providentia c. Rhein- und Seeſchiff- ihr fünftiger Chemann vor ihr ſterben ſollte, pekuniär ficher-.

fahrtsgeſellſchaft vom 29. Dktober 1902, Nr. 173/1902 I. geſtellt ſein ; ſie ſollte, obgleich fie die Police nicht in Händen

II. Das Gemeine Recht. hatte, durch ihre Umſchreibung der Verſicherungsgeſellſchaft gegen.

31. Internationales Recht. Beneficium competentiae. über das Recht erlangen, die Auszahlung der Verſicherungs

Weldes Recht maßgebend ſet, hat das B. G. nicht genau ſumnie zu fordern. Wenn nun auch F. troß ſeines Ver:

entſchieden. Es läßt die Frage offen , ob Deſterreichiſches, oder ſprechens und auch, wenn er die verſprochene Umſchreibung hätte,

Deutſches Recht, und ſagt , daß dies gleichgültig ſei , weil die vornehmen laffen , berechtigt blieb , über die Police zu verfügen,

Grundfäße über Vertragsauslegung nach beiden Rechten die fo war dies doch nur der Verſicherunggeſellſchaft gegenüber der

gleichen ſeien. Es hat dabei nicht näher erörtert, welches Fall, nicht auch gegenüber der Kl. Denn da das Verſprechen

Deutſche Recht in Betracht tommen würde, insbeſondere ob die pekuniäre Sicherſtellung der Kl. dadurch bezweckte, daß ihr

Pr. L. R. (das am Vertragsorte Bayreuth galt) , oder gemeines die Verſicherungsſumme nach ſeinem Tode ausgezahlt werde, ſo

Recht; offenbar deshalb, weil es auch dies in Anſehung der war er zugleich verpflichtet, es bei der Umſchreibung der Police

hier in Rede ſtehenden Vertragsauslegung als unerheblich anfah . auf den Namen der Kl. zu belaffen, über die Police nicht zu

Ueberſehen mag ſein, daß viel für die Anwendbarkeit des in verfügen und die Verſicherung durch Prämienzahlung aufrecht.

Sapſtadt oder in Johannesburg geltenden Rechtes ſprach, da zuerhalten. Wäre er vertragstreu geweſen, hätte er die Police

der Bekl. in jenen Jahren an dem einen oder andern dieſer auf den Namen der Kl. umſchreiben laſſen, ſo würde dieſe be

Drte feinen Wohnfiß hatte. Auch hierdurch aber würde im rechtigt geweſen ſein , nach ſeinem Tode die Verſicherungsſumme

Ergebniß nichts geändert werden, da in den betreffenden jüd- von der Verſicherungsgeſellſchaft für fich einzuziehen. Da er

afrikaniſchen Gebieten ebenfalls noch das im achtzehnten Jahr. jene Verpflichtung nicht erfüllt hat, ſo muß ihr das erſeßt

hundert in den Niederlanden geltend geweſene Recht, nämlich werden , was ſie bei Erfüllung der Verpflichtung gehabt haben

das Römiſche Recht mit den durch den ſogen. usus modernus würde. Daraus ergiebt ſich ohne Weiteres die Verpflichtung

bewirkten Modifikationen, alſo im Weſentlichen wiederum das der Bekl., der Kl. die von der Verſicherungsgeſellſchaft zum

gemeine Recht, in Geltung geblieben iſt. Für die möglicher Nachlaß gezahlte Verſicherungsſumme herauszuzahlen. VI. C. S.

Weiſe in Frage kommenden Rechte iſt nun vom O. L. G. gleich. i. S. Frühling und Gen. c. Frühling vom 17. November

mäßig angenommen worden, daß die vom Bekl. gegen ſeine 1902, Nr. 401/1902 VI.

vertragsmäßige Verpflichtung erhobenen Einwendungen hinfällig 33. Rücktritt von einem Kattellvertrage.

ſeien. Formell iſt dies vom R. G. nur in Anſehung des ge- Die Reviſion hat geltend gemacht, der Vertrag ſei ein

meinen Rechtes nachzuprüfen, da das Deſterreichiſche B. G. B. Geſellſchaftsvertrag, von dem der einzelne Theilnehmer aus

und das Pr. l . R. für dieſe Sache beide irreviſibel ſind. Es wichtigen Gründen einſeitig abgehen könne, und der wiederholte

bleibt noch die Einwendung, daß das Rentenverſprechen von Vertragsbruch der anderen Betheiligten mache einen rechtfertigenden

Seiten des Bekl. eine reine Liberalität geweſen ſei , und daß Grund dafür aus . Dem kann inſofern nicht beigetreten werden ,

ihm deshalb jeßt das beneficium competentiae zuſtehe. Daß als der Vertrag der Parteien vom Standpunkte des hier maß

dieſe Rechtswohlthat hier nicht als ftillich weigend bedungen gebenden gemeinen Rechts aus nicht völlig unter den Begriff

angeſehen werden könne, iſt vom D.L. G. zutreffend ausgeführt. einer Geſellſchaft fält. Vereinigungen von Gewerbetreibenden,

Aber dabei iſt überſehen , daß , wenn das Rentenverſprechen die auf die Feſthaltung von Mindeſtpreiſen gegenüber den Ab

wirklich eine Liberalität darſtellte, es eben eine Schenkung nehmern der einzelnen Theilnehmer hinwirken , find nicht Gefell .

war, und daß nach gemeinem Rechte dem Scenker auf Grund ſchaften im eigentlichen Sinne des Wortes , aber ſie ſtehen dieſen

der I. 33 D. de J. D. 23, 3. 1. 54 D. sol. matr. 24, 3. 1. 12. nach ihrer rechtlichen Natur nahe. Denn gleich ihnen erſtreben

1. 33 pr. D. de don. 39, 5. 1. 19 § 1 D. de re jud . 42, 1 ſie einen durch das Zuſammenwirken der Betheiligten zu er.

ein gefeßliches beneficium competentiae zuſtand. Von zielenden Erfolg, der jedem von ihnen zu Gute kommen ſoll.

dieſem Standpunkte aus möchte dann wohl die Frage wegen Aus dieſer Beſtimmung des Vertrags für die Erreichung eines

des anzuwendenden Rechtes erheblich werden , da wenigſtens nach für alle Betheiligte gleich wirkenden Erfolgs ergiebt ſich die

Deſterreichiſchem Rechte, wie nach dem Pr. l . R. hier abweichende rechtliche Nothwendigkeit, daß (analog dem , was für Geſell.

Vorſchriften maßgebend ſein würden ; wenn man nicht etwa der ſchaften gilt) dem einzelnen Theilnehmer das Recht des Rück.

Anſicht wäre, daß die Rechtswohlthat des Nothbedarfes auch tritts freiſteht, wenn die anderen Theilnehmer den bezweckten
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Erfolg abſichtlich vereiteln oder unnöglich machen . Bei einem und andererſeits ſid die Anfechtung des Vertrags für gelegene

Kartellvertrage laßt ſich die Feſtſtellung des Preiſes nicht er : Zeit vorbehalten wollte. Die Einrede des Zwanges erſcheint

reichen , wenn die meiſten Betheiligten den Vertrag nicht ein . hiernadh durch die Replik des Anerkenntniſſe und der Argliſt

halten. Jeder, der dem Vertrage zuwider zu einem geringeren beſeitigt. III. C. S. i. S. Prager & Lojda c. Padovani vom

Preiſe abſchließt, bringt die Vertragstreuen in die Gefahr, ihre 11. November 1902 , Nr. 190/1902 III.

Kundſchaft einzubüßen. Dieſe Gefahr ſteigert ſich in dem Maße, 35. § 307 Th . I Tit. 5.

als die Zahl der Vertragsuntreuen wächſt und die Möglichkeit Verwirkt iſt mit dem Eintritte des Verzuges die

einer Klage auf die antheilsweiſe Zahlung der Vertragsſtrafe Ronventionalſtrafe ſchon in der ganzen Höhe , die ſie erreichen

wird die drohenden wirthſchaftlichen Nachtheile nicht immer aus . wird ; dieſe Höhe iſt vorläufig nur noch nicht bekannt ;

gleichen. Es muß daher in Ermangelung abweichender Beſtim- wenn die Strafe aber einmal chne Beſchränkung auf den bis

mungen des Vertrags davon ausgegangen werden , daß bei dahin aufgelaufenen Betrag vorbehalten worden iſt, ſo iſt kein

Verträgen der in Rede ſtehenden Art der einzelne Theilnehmer Grund erſichtlich, weshalb dieſer Vorbehalt dein § 307 gegen.

nur infoweit und für ſo lange fich hat binden wollen, als die über nicht ausreichen ſollte, um des Recht auf die ganze Strafe

Erreichung des gewollten Zwecke nicht nach verſtändiger Beur. für alle Fälle zu wahren . VI. C. S. i . S. Hor c. Rullich

theilung der Sadlage von den andern am Vertrage Betheiligten vom 13. November 1902 , Nr 223/1902 VI.

unmöglich gemacht wird. VI. C. S. i . S. Heiland c . Ehlbec 36. SS 60 , 65 Th . I Tit. 20 .

vom 6. November 1902 , Nr. 124/1902 VI. Der B. R. führt aus , daß es zu einer gültigen Verpfändung

IU. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht. des Hypothekenbriefes an den Erblaffer der Bekl . nach der aus.

34. 8 189 Thl. I Sit. 5. drücklichen Vorſchrift in SS 60 , 65 Th . I Tit. 20 deß hier

Der B. R. hat den aus der Drohung hergeleiteten Ein . noch zur Anwendung kommenden A. L. R. der driftliden

wand nicht gemäß § 186 des A. L. R. Thl. I Tit. 5 als durch Einwilligung oder Genehmigung des Erblaſſers des Kl. bedurft

Anerkenntniß beſeitigt angeſehen , da ein ſolches Anerkenntniß habe, und zwar auch dann, wenn R. , welcher den Hypotheken.

weder daraus, daß der Bekl. ohne Geltendmachung des Zwanges brief für ſeine eigene Schuld verpfändete, damals wie die

und ohne Anfechtung des Uebereinkommens vom 5. April 1898 Bekl . behauptet - Kaufmann im Sinne des früheren 5. G. B.

bis Ende 1898 in ſeiner Stellung verblieben ſei , noch daraus , geweſen ſein follte. Dieſer Entſcheidungegrund wird von der

daß er die nach dem 5. April 1898 erfolgte Erhöhung ſeines Reviſion vergeblich angefochten . Sie verweiſt auf das in Bd. 25

Gehalte bis auf 75 Mart monatlich angenommen habe , S. 271 der Entſcheidungen des R. D. H. G. veröffentlichte

hergeleitet werden könne. Mit Erfolg rügt hiergegen die Erkenntniß dieſes Gerichtshofe$. Es mag ſein , daß in den

Reviſion, daß der B. R. bei dieſer Erwägung den 189 des Gründen dieſes Urtheils die Frage aufgeworfen und zur

A. L. R. Th . I Tit. 5 außer Anwendung gelaſſen habe. Der Erwägung geſtellt wird , ob denn überhaupt die Vorſdrift in

von dem B. R. angezogene 47 des A. L. R. THI. I Tit. 4 , § 65 Th . I Tit. 20 des A. l . R. zu den in dem bürgerlichen

wonach der Bedrohte mit der Anfechtung des Zwanges bis zur Recht für die Beſtellung eines Fauſtpfandes vorgeſchriebenen

Geltendmachung des Anſpruchs aus der erzwungenen Willens- Förmlichkeiten gehört oder ob ſie ſich nicht vielmehr als Ausfluß

erklärung warten kann, beſtimmt nur ſoviel , daß die Unter . der allgemeinen Formvorſchriften des A. .. R. über die Noth

laſſung der ſofortigen Anfechtung allein nicht den Verluſt der wendigkeit ſdhriftlicher Verträge (SS 131 , 133 Th . I Tit. 5)

Einrede des Zwanges herbeiführen ſoll. Weiter geht dagegen darſtellt. Aber entſchieden hat der Gerichtshof die Frage in

der von der Reviſion angezogene § 189 des A. L. R. Th . I Bezug auf die Anwendbarkeit des Art. 317 des früheren

Tit . 5. Danach begründen folche poſitive Handlungen, woraus H. G. B. weder in dem einen , nod in dem anderen Sinne ;

eine vollſtändige Kenntniß des Vertrages und zugleich die wohl aber hat ſich ſeitdem die Rechtſprechung dahin befeſtigt

wiederholte Genehmigung des ganzen Inhalts deutlich erhellt, (vergl . Entid} . des R. G. in Civilſachen Bd. 39 S. 351 und

ein ſtillſchweigendes Anerkenntniß des Vertrages, wodurch nach das dort citirte Urtheil des N. G. vom 12. März 1884 , mit

$ 186 ebendaſelbſt die Einrede des Zwanges beſeitigt wird . getheilt im preußiſchen Juſtiz-Miniſterial-Blatt 1884 S. 249 ,

Die Vorausſeßungen für die Anwendung dieſer Vorſchriften ſowie auf neuerer Zeit Juriſtiſche Wochenſchrift 1900 S. 664

ſind nach dem unbeſtritten vorliegenden Sachverhalt hier gegeben . Nr. 20) , daß für die Beſtellung eines Fauſtpfandes auch unter

Der Befl. hat auch nach der erzwungenen Willenserklärung das Kaufleuten, ſoweit nicht in den Art. 309 bis 312 des früheren

Vertragsverhältniß mit der Kl . noch längere Zeit fortgeſett , H. G. B. ausdrücklich das Gegentheil vorgeſchrieben iſt, aus

ſogar von ihr eine Gehaltserhöhung angenommen , alſo fortgeſeßt ſdhließlich die Vorſchriften des bürgerlichen Rechte zur An

durch poſitive Handlungen den gejammten, ihm wohlbekannten wendung zu bringen ſeien und daß für ſie namentlich die von

Vertrag einſdließlicheinſdyließlich der Konkurrenz- und Strafklauſel der ſchriftlichen Abfaſſung und anderen Förmlichkeiten befreiende

genehmigt. Aber auch abgeſehen von den angeführten Gefeßeße Vorſdrift in Art. 317 daſelbſt nicht Plat greife. An dieſer

vorſchriften würde der Bekl. durch die nachträgliche Geltend- Rechtſprechung , der ſich auch der B. R. angeſchloſſen hat, war

madung der Einrede des Zwanges gegen allgemeine Rechte- feſtzul,alten . Nach ihr ſind , da keiner der in Art. 309 bis 312

grundjäße verſtoßen . Er würde wider Treu und Glauben erwähnten Ausnalınefälle vorliegt , lediglich die Vorſchriften des

bandeln und ſich dem Vorwurf der Argliſt ausjeßen , wenn er A. L. R. maggebend, und dafz nach ihnen der Erblaſſer der Kl .

einerſeits , wie er gethan, längere Zeit hindurd der anderen als der Eigenthümer des Sypothekenbriefes, den R. für eigene

Partei gegenüber ein Verhalten, welches nur als Anerkennung Rechnung dem Erblaſſer der Bekl. verpfändete, ſeine Ein

und Fortſeßung des Vertrages aufgefaßt werden kann , bethätigen willigung hierzu ſdriftlichy ertheilen mußte, kann angeſichts des

!
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$ 65 Th . I Tit. 20 des A. L. R. nicht zweifelhaft ſein . Es verhältniß in Streit iſt, das auch ohne Rüdjicht auf die

macht das dabei auch keinen Unterſchied, ob es fich um eine beſonderen Agrargefeße dem Richterſpruche hätte unter .

Einwilligung handelt , welche die Verpfändung idon begleitete, worfen werden können (vergl. über die Entſtehungsgeſchichte und

oder um eine nachträgliche Genehmigung. Dies hat der die Bedeutung des § 66 a. a. D. die ausführliche Grörterung

erkennende Senat bereits in dem Urtheil vom 21. November 1896 , in dem Urtheile des erkennenden Senats vom 29. März 1901 in

V 162/96 (bei Bolze Bd. 23 Nr. 53 und Nr. 104) aus. der Gemeinheitstheilungsjache von Schlieben, Regierungsbezirk

geſprochen und er findet um jo weniger Veranlaſſung hiervon Merſeburg , VII 372/1900, ferner Urtheil des V. Senats vom

abzugeben , als er ſich dabei in Uebereinſtimmung mit der 10. März 1888 in der Zeitſchrift für Landeskulturgeſebgebung

Doktrin weiß . ( Eccius, Privatrecht Bd. 3 § 193 Note 9. Bd. 30 S. 316). Daß gegenwärtig ein ſolcher Streit gegeben

Mit Recht hat daher der B. R. auch das Verhalten des ſei , iſt nicht erkennbar.jei , iſt nicht erkennbar. Alle die Gründe , welche die Rel. zur

Erblaſſers der Kl. ſowohl ror dem Amtsgericht, wo es fich um Rechtfertigung ihres ablehnenden Verhaltens dem Rezeffe gegen .

Vorlegung des Hypothekenbriefes behufs einer Entpfändungen über anführen , liegen auf dem der Auseinanderjeßung

erklärung handelte, als auch in dein K.'iden Konkurſe, ſelbſt ſelbſt angehörigen Gebiete der Planberechnung; fie betreffen die

wenn in dieſem Verhalten eine nachträgliche Genehmigung der Ermittelung des beſtimmten Holzdeputats , das an die Stelle

Verpfändung zu erblicken ſein ſollte, für unbeachtlich erklärt. der unbeſtiminten Berechtigung im Verhältniſſe zu deren recht:

Es fehlt die zur Wirkjamkeit der Genehmigung erforderliche mäßiger Ausübung gefeßt werden ſoll, alſo lediglich die Thätig.

Shriftform. V. C. S. i. S. Bierfreund c. von Königsegg feit der Behörde, welcher das Umwandlungsgeſchäft (die for
vom 20. November 1902 , Nr. 269/1902 V. genannte Firation ) obliegt. Der Schwerpunkt der Angriffe der

37. § 13 Th . II Tit. 6. Rkl. iſt darin zu finden, daß fie dem Sachverſtändigen K.

Gegenüber der Vorſchrift in § 13 Thl. II Tit. 6 des eine unſachgemäße Würdigung des für den Werth ihrer Be

A. L. R. , wonach die erlaubten Privatgeſellſchaften als ſolche rechtigung maßgebenden Ertrages der belaſteten Forſt verwerfen;

auf ihren Namen keine Grundſtücke erwerben können, ", fonnten fie erſtreben daher eine anderweite Begutachtung. Mit einer

bei der Entgegennahme der Auflaſſung die Bekl . zu 2 und 3 Erörterung der Frage der Abſchäßung der Theilnehmungs

nur als Kontrahenten in eigenein Namen , nicht als Ver- rechte zum Zwecke der Abfindung der Berechtigten hat ſich in .

treter des beklagten Vereines auftreten. IV. C. S. i. S. Verein deſſen die III. I. nicht zu befaffen . Anders würde es fich

Deutiches Veteranen- , Invaliden- und Beamtenheim c. Winkler verhalten , wenn die Feſtſtellung der Theilnehmungsrechte

vom 13. November 1902, Nr. 218/1902 IV. ſelbſt in Zweifel gezogen wäre. Ueber deren Umfang , ing .

beſondere das Maß ihrer rechtmäßigen Ausübung, kann auch
IV. Sonſtige Breußiſche Landesgeſeķe.

außerhalb des Auseinanderſeßungsverfahrens geſtritten werden

Gemeinheitstheilungsordnung vom 7. Juni 1821. vergl. den Fall in der Zeitſchrift für Landeskulturgeſeß

Gefeß , betreffend das Verfahren in Auseinander . gebung Bd. 26 S. 308 ff.). VII. 6. S. i. S. Holz

feßungsjachen som 18. februar 1880 S 66.
firation von Böddeken c. Fiskus vom 11. November 1902 ,

38. Nr. 266/1902 VII.

Das Recht des Eigenthümers eines Waldes , zu verlangen, Eiſenbahngejeß vom 3. November 1838.

daß eine unbeſtimmte Holzungsgerechtigkeit in Anſehung des 39. § 14 Abſ. 1 .

Brennholzes auf ein mit der rechtmäßigen Benupung im Ver- Es iſt wiederholt vom R. G. ausgeſprochen worden, daß ,

hältniffe ftehendes beſtimmtes Holzdeputat feſtgelegt werde wenn auch im Allgeineinen der Eiſenbahnunternehmer ſeiner

(S 235 Th . I Tit. 22 A. L. R.) , iſt ſeit dem Inkrafttreten Verpflichtung gemäß § 14 Abſ. 1 des Eiſenbahngeſeßes vom

der Gemeinheitstheilungsordnung vom 7. Juni 1821 vor den 3. November 1838 auch im Verhältniß zu den Nachbargrund.

Auseinanderſeßungsbehörden geltend zu machen. Ihnen find ſtüden dadurch genügt, daß er diejenigen Anlagen herſtellt und

Regulirungen dieſer Art, ſowie die hierbei erforderliche Ent: unterhält, welche die zuſtändigen Verwaltungsbehörden zum

ſcheidung von Streitigkeiten übertragen (88 166 ff. der Ges Schuße der benachbarten Grundſtücke gegen Gefahren und Nach.

meinheitstheilungsordnung). Für das Verfahren ſind die auf theile durch die Anlage und den Betrieb der Bahu für nöthig

die Auseinanderſeßungsangelegenheiten bezüglichen geſeßlichen . erachtet und angeordnet hat, und wenn auch die Haftbarkeit des

Vorſchriften maßgebend. Insbeſondere entſcheidet über die Zu- Unternehmers im Allgemeinen ſich auf vorausſehbare Schäden

läſſigkeit der Reviſion gegen die Urtheile des Oberlandeskultur. beſchränkt, dadurch nicht ausgejdhloſſen wird , daß , wenn in der

gerichts der § 66 des Gefeßeß , betreffend das Verfahren in Zukunft die zum Shuße der Nachbargrundſtücke regierungs

Auseinanderſeßungsangelegenheiten, vom 18. Februar 1880 ( in feitig angeordneten Anlagen fich als zu dieſem Zwecke unzu .

der Faſſung der Bekanntmachung voin 10. Oktober 1899, Ge. reichend erweiſen , der Unternehmer jedenfalls dann verpflichtet

jetjammlung S. 403). Danach iſt die Reviſion nur zuläſſig iſt, in zweckentſprechender Weiſe diejenigen Maßnahmen zu treffen,

in Beziehung auf Streitigkeiten über ſoldie Rechtsverhältniſſe, welche ſich nachträglich als zur Schadensverhütung für die Nach.

welche außerhalb eines Auseinanderſegungsverfahrens barn nöthig herausgeſtellt haben , wenn durch die Anlagen der

Gegenſtand eines Rechtsſtreits hätten werden können und dann Bahn und die demnädſtige Geſtaltung der örtlichen Verhältniſſe

zum ordentlichen Rechtswege gehört hätten. Die III. J. iſt in ungewöhnlicher Weiſe ſdådigende Einwirkungen auf die

daher nur dann berufen , in eine Prüfung der Sache und damit angrenzenden Grundſtücke ſich ergeben (vergl. u. 4. Entſch . des

des von den Auseinanderſeßungebehörden beobachteten Ver . R. G. in Civiljachen Bd . 37 S. 270 ff.). Daß namentlich

fahrens einzutreten , wenn feſtſteht, daß ein inaterielles Redts. das Lektere im vorliegenden Falle zutrifft, ergiebt an ſich ſchon
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die Lage der Sache ſelbſt, iſt aber auch vom D... G. , wenn bei der Führung des Gewerkenbuchs nicht die Gewerkſchaft,

auch nicht mit ausdrüdlichen Worten, ſo doch jachlich feſtgeſtellt. ſondern nur der Grubenvorſtand hafte, ſo iſt derſelbe vom B. R.

Dieſe Verpflichtung des Unternehmers, die, wenn fie auch in mit Recht und unter zutreffender Begründung verworfen worden .

dem bezogenen 14 nicht ausdrüdlich hervorgehoben iſt, doch Nach § 103 a. a. D. wird das Gewerkenbuch von der Ges

dem demſelben zu Grunde liegenden Standpunkt des Gefeßes werkſchaft“ geführt. Nach § 121 a. a . D. gehört die Führung

entſpricht, daß die mit der Anlage und dem Betriebe der Eifen. des Gewerkenbuchs zur Funktion des Repräſentanten oder

bahnen verbundenen beſonderen Gefahren für die an dieſelben Grubenvorſtandes, der dabei, wie fich aus § 103 ergiebt,

angrenzenden Grundſtücke der Unternehmer zu tragen hat, iſt lediglich als Willendorgan der Gewerkſchaft handelt. Nach all .

aber namentlich dann begründet, wenn, wie das D. L. G. an. gemeinen Rechtsgrundſäßen aber find Verfehlungen, die von den

nimmt, die durch die Eiſenbahnlage an ſich ſchon herbeigeführte Willensorganen einer juriſtiſchen Perſon im Bereich ihrer gefeß .

Gefährdung eines Nachbargrundſtücks in der Folge durch Arbeiten lichen oder faßung8mäßigen Obliegenheiten begangen werden ,

des Unternehmers bezw. ſolche, für die er die Verantwortung als eigene Verſehen der juriſtiſchen Perſon anzuſehen , für die

trägt, noch vermehrt wird. II. 6. S. i . S. Eiſenbahnfiskus leştere unmittelbar haftbar iſt. ( Vergl. Entſch. des R. G.

c . Zahnen vom 7. November 1902 , Nr. 215/1902 II. Bd. 19 S. 348, Entſch . des R.D.H.G. Bd. 8 S. 202.)

Gefeß über die Polizeiverwaltung vom 11. März Die dem Art. 241 des alten H. G. B. in ſeiner urſprünglichen

1850. Faffung nachgebildete Beſtimmung des § 126 Abſ. 2 des Au.

40. § 3. geneinen Berggefeßes, durch die der Reprajentant und die Mit

Der Kl. iſt der Anſicht, daß die Reinigungspflicht bezüglich glieder des Grubenvorſtandes, falls ſie den Vorſchriften des

desjenigen Theils der Straßen , welcher ſich in der verklagten Gefeßes zuwider handeln , für perſönlich haftbar erklärt werden,

Stadtgemeinde neben den Grundſtücken des Kl. Hinzieht, nicht ſchließt die aus allgemeinen Grundfäßen fich ergebende Haft.

ihm als Anlieger, ſondern der Bekl. obliegt. Die Bekl. iſt barkeit der Gewerkſchaft ſelbſt nicht aus. ( Vergl. Braſſert,

dem entgegengetreten . Die Vorinſtanz hat die Klage mit Algemeines Berggeſeß Note 2 zu § 125 , Note 2 zu § 126 ,

folgenden Gründen abgewieſen : An fich liege die Pflicht zur Kloſtermann -Fürſt Note 2 zu § 125.)

polizeimäßigen Reinhaltung nach § 3 des Gefeßes über die Es iſt feſtzuhalten , daß Kure eines Bergwerks teine

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 der Gemeinde ob. Es fungibeln Sachen ſind, daß vielmehr jeder Kur alb gewerk.

habe auch nicht, wie die Bekl. meine, durch die erlaſſenen ſchaftlicher Antheil einer beſtimmten Perſon durch die Beziehung

Polizeiverordnungen die erſte derſelben datirt nach Angabe auf dieſe und die Eintragung im Gewerfenbuch, und wenn ein

der Bekl. vom 1. November 1873 jene Pflicht auf die An. Kurſchein darüber ausgeſtellt iſt, durch dieſen individualiſirt iſt,

lieger übertragen werden können , da eine Polizeiverordnung fich (S$ 101 , 103 Allgemeinen Berggeſeßes) dergeſtalt, daß eine

nur innerhalb des Rahmens det beſtehenden Rechts zu bewegen Uebertragung der Kure, die nad $ 105 jdriftlich erfolgen

und dieſes auszugeſtalten vermöge. Dagegen könne fich die muß, immer nur einen oder mehrere nach Namen und Nummer

Bell. auf eine die Verpflichtung der Straßenanlieger zur Straßen- beſtimmte Kure zum Gegenſtande haben , (auch nicht durch

reinigung hervorrufende Obſervanz berufen. Dieſe ſei dargethan. bloße Blankoceſſion erfolgen) kann . Erſcheint das die Ent.

Gegen dieſe Ausführungen iſt zunächſt mit der Reviſion geltend ſchädigungspflicht begründende Verſchulden der Bekl. bedenkenfrei

gemacht, daß ſich gegenüber einer die Reinigungspflicht der feſtgeſtellt, ſo fragt es ſich, ob dem Kl. darauß ein Schade

Gemeinde feſtſeßenden geſeblichen Beſtimmung - und ein dem- entſtanden iſt, und worin dieſer Schade beſteht. Der B.R.

entſprechender geſeßlicher Zuſtand ſei auch jon vor Erlaß des nimmt in Uebereinſtimmung mit dem I. R. an : in dem Ver.

Gefeßes vom 11. März 1850 vorhanden geweſen eine luft " eines Kures , worunter, wie hier gleich bemerkt

Obſervanz des fraglichen Inhalts , da folche nicht gegen das werden mag, dod nur der Verluſt des Beißes d. h. der

Gefeß laufen dürften, nicht gebildet haben könne. Daß indeß Möglichkeit über den Kur zu verfügen und die Ausbeute zu

durdy die in Betracht kommende Vorſchrift jenes Gefeßes die beziehen verſtanden werden kann , da das Eigenthum der

anderweite Regelung der Reinigungspflicht , namentlich durds Kure nur durch ſchriftliche Abtretung übertragen wird , (s 105

Obſervanz, nicht ausgeſchloſſen wird , hat das R. G. ſdon auß- Allgemeinen Berggeſebes ) daher auch durch illegale Umſchreibung

geſprochen (vergl. Grudzot, Bd. 40 S. 1062) . Hieran iſt im Gewerkenbuch und entſprechende Ausſtellung eines neuen

umſomehr feſtzuhalten, als die fragliche Geſebesvorſchrift nur Kurſcheins dem Berechtigten nicht verloren geht - Die noth.

die Pflicht der Gemeinden zur Tragung der durch die Reinigung wendige Vorausſeßung für jene Annahme des B. R. iſt: daß

erwachſenden Koſten feſtſtellt, danach aber eine derartig beide auf Dr. 4. umgeſdhriebene Kure zur Zeit der Um

zwingende Beſtimmung , welche die Bildung einer Obſervanz ſchreibung Eigenthum des Kl. waren . Da$ aber iſt hinſichtlich

unmöglich machen würde, nicht in Frage ſteht (vergl. die Aus . des urſprünglich H.'idyen Kures nicht genügend feſtgeſtellt.

führungen von Jebens im Preußiſchen Verwaltungsblatt, Jahr . Der Kurſdein iſt nichts weiter als die auf Grund des

gang 18 S. 452) . VII. C. S. i.S. Sander c. Gelſenkirchen Gewerkenbuchs auszuſtellende Legitimationsurkunde für die am

vom 11. November 1902 , Nr. 268/1902 VII. Bergwerk Betheiligten, ein ſolcher kann dem Kl. nicht bejchafft

Allgemeines Berggejeß vom 24. Juni 1865 . werden , ohne daß dieſer zuvor als Eigenthümer eines der

41. SS 103 , 121 , 125, 126 . 1000 Kure der Gewerkſchaft in das Gewerkenbuch eingetragen

Was den präjudiziellen Einwand des Mangels der Paſſiv. wird. Einen Anſpruch hierauf aber hat Kl. nicht, wenn er

legitimation betrifft, den die Bekl. dahin erhebt, daß nach nicht Eigenthümer der beiden auf Dr. A. umgeſchriebenen

Abſ. 2 § 126 des Allgemeinen Berggeſeķes für ein Verſehen Kure geworden war. Schuldete H. dem Kl. einen Kur der

1

-
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beklagten Gewerkſchaft und hätte er dieſen dem Kl. thatſächlich die Auseinanderſeßung vom 26. Februar 1869 (Preußiſche Gefeß.

nicht gewährt, ſo würde er dem Kl. hierzu ferner verpflichtet fammlung S. 379 und 382 bis 392) nicht erfolgt. III. Dat B. G.

geblieben ſein. Auch in dieſem Fall würde die Bell. dem Kl. hat ferner ohne Rechtsirrthum feſtgeſtellt, daß das Recht auf

für den aus ihrem illegalen Verfahren diefem etwa entſtandenen die erbloſen Nachläffe in der Zwiſchenzeit vom Jahre 1866 bis

Shaden erfaßpflichtig ſein, aber dieſer Schaden würde dann zur Klageerhebung weder ausdrücklich noch ſtillſchweigend auf die

eben nicht in dem Verluſt eines Kures beſtanden haben , der Stadt übertragen worden ſei, insbeſondere eine ftillichweigende

dem Kl. thatſächlich nicht gehörte. V. C. S. i. S. Gewertſchaft Uebertragung darin, daß die erbloſen Nachläffe der in Frankfurt

der Zeche Dorſtfeld c. Schüler vom 8. November 1902, anſäſſigen Perſonen bis Anfangs 1895 von dem Nachlaßgerichte

Nr. 257/1902 V. der Bekl. ohne Widerſpruch des Kl. überwieſen worden ſind,

42. & 102. nicht zu finden ſei , weil die den Fiskus vertretende Staats.

Die Anſicht des B. R. iſt unrichtig, daß, wenn der Bekl. behörde, die Königliche Regierung in Wiesbaden, von den

bereits durch den Kaufabſchluß vom 21. Juli 1899 Eigenthümer einzelnen Erbanfällen keine Kenntniß gehabt habe, wenigſtens

der Kure geworden ſein ſollte, - es handelt fich um ein Kaufes handelt ſich um ein Kauf- Seitens der Bekl. eine ſolche Behauptung nicht aufgeſtellt

geſchäft über Kure des neuen Rechts im Sinne des Preußiſchen worden ſei. IV . Daß die Bekl. das Recht auf die erbloſen

Berggefeßes vom 24. Juni 1865, er für die vorher Nachläffe auch nicht durch Verjährung erworben hat, iſt vom

beſchloffenen , aber unſtreitig erſt am 20. September und B.G. zutreffend ausgeführt worden . Die Behauptung der

15. Dezember 1899 fällig gewordenen Zubußen der Gewerkſchaft Reviſion, daß nicht geprüft ſei, ob nicht die vor 1866 liegenden

gegenüber nicht hafte; denn, wenn auch die Kl. nach 8 107 Afte einzurechnen ſeien , iſt unbegründet. Das B. G. hat mit

des Berggefeßes der Gewerkſchaft für dieſe Zubußen verpflichtet Recht angenommen , daß die vor 1866 liegenden Akte nicht in

blieb , ſo würde doch der Bekl., wenn er am 21. Juli 1899 Betracht koininen , weil, ſo lange die freie Stadt Frankfurt das

Eigenthümer der Kuré geworden wäre, hierdurch in das geſammte Hoheitdrecht ausübte, von einer Erfißung des Rechtes auf die

Rechtsverhältniß, in welchem der bisherige Gewerke als ſolcher erblofen Verlaffenſchafte ſeitens der Kommune Frankfurt keine

zur Gewerkſchaft ftand , mithin auch in deffen zur Zeit des Rede ſein konnte. III. C. S. i. S. Stadt Frankfurt c. Fiskus

Erwerbes beſtehende Verpflichtung eingetreten ſein , und nach vom 25. November 1902, Nr. 239/1902 III.

dem Verhältniß ſeiner Kure am Gewinn und Verluſt, ſowie Enteignungsgeſeß vom 11. Juni 1874.

an der Beitragspflicht der für das Unternehmen erforder- 44. § 8 Abſ. 2.

liden Aufwendungen theilnehmen , 102 des Berggeſebes. Nach § 8 Abf. 2 des Gefeßes über die Enteignung von

II. C. S. i. S. David c. Pikichke vom 18. November 1902, Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 umfaßt, wenn nur ein

Nr. 213/1902 II. Theil des Grundbeſiges deffelben Eigenthümers in Anſpruch

Gefeß vom 20. September 1866 und Patent wegen genommen wird, die Entſchädigung zugleich den Minderwerth,

Befißnahme der vormals freien Stadt Frankfurt welcher für den übrigen Grundbefiß durch die Abtretung entſteht.

vom 3. Dktober 1866. Dieſe Beſtimmung iſt nach feſtſtehender Rechtſprechung des R. G.

43 . dahin zu verſtehen, daß zur vollen Entſchädigung des Ent.

Das B. G. hat die für die Entſcheidung des vorliegenden eigneten auch der Erfaß debjenigen Schadens gehört, welcher

Rechtsſtreits maßgebende Frage , ob das Recht auf die erbloſen durch die neue Anlage , zu deren Zwedł die Enteignung

Verlaffenſchaften im Gebiete der ehemaligen freien Stadt geſchehen iſt, bewirkt wird. Entſch. des R. G. in Civilſachen

Frankfurt dem Preußiſchen Staatsfiskus oder der beklagten Bd. 44 S. 331. Mit dieſem Grundſaße ſteht das B. U. in

Stadtgemeinde Frankfurt a. M. zuſteht, ohne Rechtsirrthum in ſcharfem , zweifellos bewußtem Widerſpruch, ohne daß indeffen

erſterem Sinne beantwortet. I. Daß durch das Privileg des die Begründung geeignet wäre, an der bisherigen Auffaſſung

Kaiſere Maſimilian II. vom 4. November 1572 das Recht auf irre zu machen. Richtig iſt allerdinge, daß es vorkommen kann,

die erbloſen Verlaffenſchaften als Hoheitsrecht der Stadt daß der eine Grundeigenthümer, dem etwas enteignet iſt, Ent

Frankfurt in ihrer Eigenſchaft als Reichsſtadt und Reichsſtand ſchädigung für Nachtheile erhält, die ſeinen Nachbarn in gleicher

verliehen worden iſt, hat das B. G. durch Auslegung des Weiſe treffen, ohne daß dieſer, weil ihm nichts enteignet iſt,

Privilege unter Berückſichtigung der hiſtoriſchen Entwickelung Schadloshaltung verlangen kann. Unrichtig aber iſt es, daß

bedentenfrei feſtgeſtellt. II. Stand hiernach das Recht auf die dieſe Erwägung die Unhaltbarkeit des erſtrichterlichen, der Recht

erbloſen Verlaffenſchaften der freien Reichsſtadt Frankfurt auf ſprechung des R. G. fich anſchließenden Standpunkteß beweiſe.

Grund des Privilege wie auch vermöge der ſpäter anerkannten Wenn ferner im B. u. geſagt iſt, der Schaden würde in der

vollen Souveränität als Soheitbrecht zu, ſo iſt es durch ihre ſelben Weiſe entſtanden fein , wenn von der Geradelegung der

Vereinigung mit der Preußiſchen Monarchie zufolge des Gefeßes Straße abgeſehen und nur die Tieferlegung ausgeführt worden

vom 20. September 1866 und des Patents wegen Beſignahme wäre, ſo iſt dies nicht einmal thatſächlich richtig, denn in dieſem

der vormals freien Stadt Frankfurt vom 3. Oktober 1866 Falle lägen zwiſchen dem jeßigen Bürgerſteige und dem tiefer

( Preußiſche Gefeßiammlung S. 555 und S. 600 ) auf die gelegten Fahrdamme noch die enteigneten Grundflächen, die

Krone Preußen übergegangen. Eine Uebertragung der Aus. vielleicht eine beſſere Verbindung der Häufer der Bekl. mit

übung des Rechtes als eines nußbaren Regals auf die beklagte der Straße, als der jeßt beſtehenden, ermöglichen würden . Dies

Stadtgemeinde Frankfurt iſt durch das Geſet , betreffend die jei nur nebenbei bemerkt. In Wirklichkeit iſt aber das Unter .

Auseinanderfeßung zwiſchen Staat und Stadt in Frankfurt a. M. nehmen ſo durchgeführt, daß auch die enteigneten Grundflächen

vom 5. März 1869 und den demjelben beigefügten Receß über zur Tieferlegung der Straße verwendet wurden , und damit iſt
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der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen der Ausführung der „ſobald ſie Gebäude an der Straße errichten ," ein „nad Ver

neuen Anlage und dem eingetretenen Schaden hergeſtellt. Die hältniß der Länge ihrer die Straße berührenden Grenze“ zu

Leugnung dieſes Zuſammenhangs im B. u. entbehrt jeder berechnender Beitrag zu den Straßenherſtellungskoſten zu leiſten

Begründung. Die Möglichkeit, daß die Geineinde ihren Zweck iſt. Die Geſebesmaterialien geben keinen Aufjdluß über die

auch ohne die Enteignung , das iſt durch die Ausführung eines Tragweite dieſer Beſtimmung . Ihre Bedeutung läßt ſich daher

geänderten Unternehmens, einer anderen Anlage , hätte lediglich aus dem Inhalt des Gefeßes und der Natur der in

erreichen können , iſt für die Entſcheidung ohne Bedeutung. Betracht kommenden Verhältniſſe feſtſtellen . Das Gefeß knüpft

Die weitere Unterſuchung des B. G. darüber , ob , abgeſehen den Eintritt der Beitragspflicht an die Errichtung eines Ge .

von der Enteignung , die Bekl. wegen Tieferlegung der bäudes und macht ihren Umfang abhängig von der Länge der

Straße Entſchädigung verlangen könnte, iſt gegenſtandslos, die Straße berührenden Grenze. Damit iſt offenſichtlich auf

da der Anſpruch nur auf die Enteignung gegründet iſt. eine innere Beziehung zwiſchen dem Gebäude und der das Maß

VII. C. S. i. S. Niehoff c. Ueckendorf vom 21. November 1902 , der Verpflichtung beſtimmenden Grenze hingewieſen , mit anderen

Nr. 285/1902 VII. Worten , die Grundſtüdegrenze iſt, ſoweit ſie die des Ge .

45. § 26, bäudes iſt oder zum Gebäude gehört , als für die

Die Formerforderniſſe des § 26 des Enteignungegeſebel Beitragspflicht maßgebend erklärt. Das Zugehören einer

find inſofern ſtrenger als die der Schriftlichkeit, als nach ihnen Grundſtüđegrenze zu einem Gebäude kann nun dort, wo es ſich

die Vollendung der Form erſt mit der Vollziehung des Protofolls um eine größere Fläche eines und deſſelben Eigenthümers

durch den Enteignungskommiſſar erfüllt iſt. Der Erklärung des handelt, nur thatſächlich d . h . wirthjaftlich gedacht ſein und

Bekl. fehlte alſo, alb Kl. ſeine Unterſchrift gab , noch die man gelangt mithin auf dieſem Wege zu dem Grundſat, der

bindende Kraft, ſie erlangte erſt Bedeutung , falls ſie zu der auch in der Rechtſprechung des Preußiſchen Oberverwaltungs.

Zeit, als die Vollendung der urkundlichen Form erfolgte, noch gerichts ſeit langem anerkannt und feſtgehalten iſt (vergl. Entſch .

aufrecht erhalten wurde und beſtand, denn darin liegt das Wejen des Preußiſchen Oberverwaltung & gerichte Bd. 4 S. 369, Bd. 13

eines die Gültigkeit eines Vertrages bedingenden gefeßlichen S. 167 ff., Bd. 34 S. 101 , Bd . 36 S. 69 , ferner Friedrichs

Formerforderniffes, daß vor ſeiner Erfüllung der erklärte Wille (Strauß & Torney ] 4. Aufl. S. 197 und 198) , daß , wenn der

nicht bindend iſt und nur der im Augenblick der Erfüllung Eigenthümer eines gröjzeren, zuſammenhängenden Grundſtücks

vorhandene Wille entſcheidet. Nach den Feſtſtellungen des B. R. - mag daſſelbe aus einer oder mehreren Kataſterparzellen be.

aber iſt der etwa erklärte unbedingte , aber an ſich nicht bindende ſtehen und daher als ein Grundſtück oder in Geſtalt mehrerer

Wille des Vertreters des Bekl. nicht aufrecht erhalten , ſondern im Grundbuch eingetragen ſein -- , auf einem Theile deffelben

durch einen bedingten erſeßt. Ohne Belang iſt, ob der Kl. an der neuen Straße ein Gebäude errichtet, ſeine Beitragspflicht

alsdann noch anweſend war und ob die bedingte Erklärung ihm ſich danach bemißt, wie weit das übrige Grundſtück mit dem

gegenüber abgegeben iſt oder nicht, denn entſcheidend iſt allein Gebäude ein einheitliches , für ſich beſtehendes , wirthſchaftliches

das negative Moment ; die etwaige bedingungsloſe Willens- Ganze bildet . Es kann hiernach beiſpielsweiſe in dem Falle,

erklärung iſt im Hinblick auf das Fehlen des Formerforderniſſes wenn der Eigenthümer eines 200 Meter langen , bisher als

überhaupt nicht maßgebend. Der § 128 des B. G. B. trifft Acker benußten Grundſtücks im Andluß an eine Ede deſſelben

hier nicht zu , er hat die ſucceſſive ſelbſtändige Beurkundung ein Miethshaus von 20 Meter Länge an der neuen Straße

zweier Vertragserklärungen zum Gegenſtande, die aber kongruenterrichtet, das übrige Grundſtück aber weiter als Acker benußt

ſind, indem das Angebot und die Annahme einander entſprechen , oder zur Anlage von Gärten, oder zu Lagerſtätte und Spiel.

hier aber richtete der Kl . ſeine Propoſition auf einen bedingungo pläßen verpachtet, er nach dem Sinne des Gefeßes zur Zeit

loſen Vertrag, während die Annahmeerklärung des Bekl . in ihrer nur mit jenen 20 Metern zu den Straßenherſtellungskoſten

dem Formerforderniſſe genügenden Geſtalt auf einen nur be- herangezogen werden. In gleicher Weiſe hat ſich bezüglich

dingten ging. VII . S. S. i. S. Schröder c . Eiſenbahnfiskus folcher fälle auch das Oberverwaltungsgericht ausgeſprochen ,

vom 18. November 1902 , Nr. 277/1902 VII. vergl . insbeſondere Entid . Bd. 34 S. 101/102 und das bei

Fluchtliniengeſet vom 2. Juli 1875 . Friedrichs a . a . D. S. 198 angeführte Urtheil vom 6. Februar

46. § 15. 1895. Unders dagegen würde zu entſcheiden ſein , wenn jener

Zu einer Aufhebung des B. U. zwingen auch diejenigen Eigenthümer in der Mitte des Grundſtücks eine Villa erbaute

darin enthaltenen Ausführungen , die die Frage betreffen, in und das übrige Grundſtück in ſeiner ganzen Frontlänge zum

welcher Höhe die Bekl . den Anliegerbeitrag vom Militärfiskus Garten der Villa machte. Aus dem Vorſtehenden ergiebt ſich,

hätte einziehen können . Der Kl. meint und ihm ſtimmt der daß es für den Umfang der Beitragspflicht nicht darauf an

B. R. zu , die Stadt hätte den Beitrag nach Maßgabe der kommt, wie das ganze Grundſtück bisher benutt und grund

ganzen an den fraglidhen Theil der Deſjauerſtraße ſtoßenden , buchlich behandelt war, ſondern darauf, wie jeßt das Verhältniß

198 Meter langen Frontlänge des militärfiskaliſchen Grundſtücks des neu errichteten Gebäudes zu dem übrigen Grundſtück ge.

erfordern können , während die Bekl. geltend macht, ſie hätte ihn ſtaltet iſt, daß ferner nicht nur die Frontlänge des Gebäudes

nur nach Maßgabe der 32 Meter langen Frontlänge des Bezirks- ſelbſt ſondern auch die des zu dieſem gehörigen und mit ihm

kommandogebäudes verlangen dürfen. Die Gründe , welche der eine wirthſchaftliche Einheit bildenden Grund und Bodens, als

B. R. für ſeine Anſicht giebt , ſind nicht ausreichend , fie zu Hof, Haus- und Wirthidaftsgarten u.ſ. w . (vergl. Entich. des

ſtüßen . $ 15 des Fluchtliniengefeßes beſagt , daß nach Orts. Oberverwaltungegerichts Bd. 36 S. 69) mit zur Anrechnung zu

ſtatut von den (an die Straße) angrenzenden Eigenthümern “, ziehen iſt, endlid) , daj die Art der Eintragung der Grundſtücke
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im Grundbuche für ſich keine Bedeutung hat , ſondern nur im und der Streit über denſelben charakteriſirt fich als eine bürger

Zweifel für die Frage in Betracht kommen kann , ob eine wirth. liche Rechtsſtreitigkeit im Sinne des § 13 des G. V. G. Nicht

ſchaftliche Einheit des betreffenden Grundſtüđøtheiles auf dieſe rechtfertigt ſich die Annahme des B. R. , daß Kl. ein materiell

Weiſe and fatajtermäßig und grundbuchlid zum Ausdruck rechtliches Verlangen überhaupt nicht geltend gemacht hätte,

gelangt iſt. VII. C. S. i . S. Stadt Halle c . Gruneberg vom dieſes bildete vielmehr trop der Forin der Anträge gerade den

14. November 1902, Nr. 273/1902 VII. Inhalt ſeines eventuellen Vorgehens, wie dieſes in ſeiner alls

Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli 1875. gemein negirenden Bedeutung auf die Ausſchließung jedweder

47. § 38. Verbindlichkeit und deshalb jeden Zwanges gegen ihn gerichtet

Es iſt keine Geſegesverlegung darin enthalten , daß das war , er verlangte gerade Entſcheidung darüber , daß er die von

B. G. vorliegend eine Schenkung im Sinne des § 38 der ihm geforderten Gelder nicht fulde. Ging ſein Antrag auch

Preußijchen Vormundſchaftsordnung annimmt. Die Preußiſche nicht dahin, daß dies in der Urtheilsformel zum Ausdruck ge

Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli 1875 iſt für die Rechte. bracht werde, jo war doch ſein Wille, daß es in den Urtheile:

gebiete des Pr. A. L. R. , des Gemeinen und des Franzöſiſchen gründen Anerkennung finde. Der in der Berufungsinſtanz ge

Rechtes beſtimmt und erlaſſen . In dieſen Rechtsſyſtemen iſt ſtellte Antrag auf ausdrückliche Feſtſtellung erſcheint mithin nicht

aber als das Charakteriſtiſche einer Schenkung gleichmäßig eine als Einführung eines neuen Anſpruchs in den Rechtsſtreit, denn

Bereicherung um der Bereicherung willen anerkannt. Das R. G. der Negativanſpruch lag thatſächlich bereits zur Entſcheidung

hat unter Abweiſung der gegentheiligen Meinung von Eccius vor ; das urſprüngliche Klageverlangen, obwohl der Antrag auf

zutreffend ausgeſprochen , daß nach § 38 eine Schenkung nicht den Ausſpruch der Unzuläſſigkeit der Pfändung und ihre Auf

bloß dann anzunelmen ſei , wenn der eine Theil durch Ueber- hebung gerichtet war, dharakteriſirt fich im Sinne der eventuellen

eignung eines in ſeinem Vermögen befindlichen Gegenſtandes Begründung eben nicht als eine rein forinales, es fehlt deshalb

ärmer und der andere Theil um dieſen Gegenſtand reicher wird, nicht an Identität des Anſprudys in I. und II. J. Aber auchaudy

ſondern daß unter Schenkung im Sinne jener Beſtimmung eine Klageänderung liegt nicht vor. Der Klagegrund iſt der

jeder poſitive Freigebigkeitsakt, namentlich and die Verzicht. felbe geblieben. Der neue Antrag ſteht zu dein urſprünglichen

leiſtung auf ein bereits erworbenes Redt zu verſtehen iſt (vergl. in dem Verhältniſſe, daß , während dieſer aus der Klagebegrün

Entid . in Civiljaden Bd 33 S. 209) . Hiermit befindet ſich dung eine – unrichtige. - Konſequenz zog , welche die Klage

das B. G. in Uebereinſtimmung. V. C. S. i. S. Shulze als Leiſtungsklage erſcheinen ließ , der neue Antrag den erſten

c. Zimmermann vom 26. November 1902, Nr. 285/1902 V. Theil des urſprünglichen fallen läßt und neben dem allerdings

Gejeß vom 15. November 1899 , betreffend das aufrecht erhaltenen zweiten Theile eine bloße Feſtſtellung begehrt ,

Verwaltung&zwangsverfahren wegen Beitreibung alſo , für ſich betrachtet, als eine Feſtſtellungsklage erſcheint. Der

von Geldſtrafen . Uebergang von einer Leiſtung8- zu einer Feſtſtellungsklage aber

48. 8 2. iſt zuläſſig. Das B. u. mußte daher hinſichtlich dieſer Klage

Kl. hatte fich in einem Submiſſionsverfahren der Beſtim . aufgehoben und auf die Berufung des Kl. das Urtheil der I. J.K.

mung unterworfen , daß der Fiskus den rücſtändigen Kaufpreis dahin geändert werden , daß die Einrede der Unzuläſſigkeit des

im Verwaltungszwangsverſahren einziehen könne. Seinem Ver- Rechtsweges hinſichtlich deſſelben verworfen wurde. VII. C. S.

langen auf Aufhebung der Pfändung konnte Folge nicht gegeben i. S. Elstorpff c. Königl. Preuß. Forſtfiskus vom 11. November

werden . Kl. erſtrebt mit demſelben die Serbeiführung eines 1902, Nr. 237/1902 VII.

unmittelbaren Eingreifens in amtliche Akte der Staatsverwaltungs

bebörden , zu denen auch ein auf Grund der Verordnung,
V. Das Franzöfiſche Recht (das Badiſche Landrecht).

betreffend das Verwaltungsverfahren wegen Beitreibung von 49. Art. 563 , 714.

Geldſtrafen vom 15. November 1899 eingeleitetes Zwangs- Nach Rheiniſchem Rechte ſtehen Privatflüſſe (Flußbett und

volſtreckungsverfahren gehört, ein ſolches Eingreifen aber kann fließende Welle) weder im Eigenthum noch im Miteigenthum

iun ordentlichen Rechtswege, ſoweit es nicht durch Einzel- der Anlieger, ſondern gehören zu den Sachen , welche in

vorſchriften zugelaſſen iſt, nicht geſchehen. Nach der genannten Niemandes Eigenthum ſtehend dem allgeineinen Gebrauche

Verordnung kann das Verlangen einer Einſtellung oder Auf- dienen . Dies folgt aus den durch Art. 65 E. G. zum B. G. B.

hebung des Verwaltungszwangsverfahrens auf die Behauptung, und Art. 89 Nr. 2 Preußiſchen Ausführungogeſeßes zum B.G.B.

daß es nach Beſchaffenheit der den Gegenſtand deſſelben bil- aufrecht erhaltenen Art. 563 , 714 c. c. Im Anſchluß an

denden Geldforderungen nicht zuläſſig ſei , nicht geſtüßt werden . Art. 644 , welcher den Anliegern die Benußung des vorüber

Inwiefern der Rechtoweg über die Verbindlichkeit ſtattfindet, fließenden Waſſers geſtattete, beſtimmt Art. 645 , daß , wenn

richtet ſich gemäß § 2 der Verordnung nach den hierüber be- ſich unter den Anliegern ein Streit über die Benußung des

ſtehenden Vorſchriften , aber auch , ſoweit dieſe den Rechtsweg Waffers erhebt, die Gerichte bei ihren Urtheilen das Intereſſe

zulaffen, iſt eine durch gerichtlichen Ausſpruch zu realiſirende des Ackerbaues mit der dem Grundeigenthume geſchuldeten

Folge der über die Verbindlichkeit ergehenden Entſcheidung auf Achtung in Uebereinſtimmung bringen ſollen . Zu den Arten ,

das Verwaltungszwangsverfahren nicht vorgeſehen . Keinem auf welche die Anlieger den Privatfluß benüßen können , gehört

Zweifel unterliegt es , daß der Antrag, feſtzuſtellen , daß der Kl. auch die Benußung zur Ableitung überflüſſiger Wirthidafts

zur Zahlung des von ihm erforderten Kaufpreiſes nicht ver- wäſſer. Aus dem gleichen Rechte aller Anlieger, den Fluß in

pflichtet ſei, der Entſcheidung im Rechtswege unterliegt, denn allen ihren Zweden dienlichen Arten zu benußen, folgt aber

es handelt ſich dabei um einen rein privatrechtlichen Anſpruch die Beſchränkung der Einzelnen in der Benußung. Reiner
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von ihnen kann den Fluß derart benußen, daß die Benußung rechtlich nicht zu beanſtanden. Unzweifelhaft würde ein Fall

der Anderen ausgeſchloffen oder weſentlich beeinträchtigt wird . der vorliegenden Art unter $ 812 des B. G. B. fallen ; in

Dieſelben Gründe , welche die Geſepe nöthigen , die Ausübung den Protokollen II . 2 S. 685 (cfr. Planc , B. G. B. $ 812

der dem Grundſtückseigenthum entfließenden Rechte im Intereſſe S. 580) iſt die Ausſchlagung einer Erbſchaft als ein unter den

der Nachbarn zu beſchränken, damit nicht der eine Nachbar in $ 812 des B. G. B. fallender Fall beſonders hervorgehoben .

der Benußung ſeines Grundſtücke von den anderen Nachbarn Wenn nun das B. G. angenommen hat, daß auch dem c. c .

beſchränkt wird , treffen auch für die Rollifion der gleichartigen eine Klage auf Herausgabe einer Zuwendung , die zu einem

Benußungsrechte der Ufereigenthümer zu . In welcher Weiſe beſtimmten , hinterher von dem Empfänger der Zuwendung ver

die Rolliſion der Intereſſen der Anlieger zu löſen, der Einzelne eitelten Zwecke gemacht worden , nicht fremd ſei , wenn ſchon eine

ſich zu Gunſten der Anderen zu beſdyränken hat , hat das derartige Klage nicht, wie in Art. 1376 die condictio indebiti ,

Gericht in jedem einzelnen Falle nach Maßgabe der örtlichen ausdrüdliche Erwähnung gefunden habe, ſo entſpricht dieſe Auf

Verhältniffe und Bedürfniffe zu ermeſſen . Es handelt ſich alſo faſſung dem allgemeinen Grundjaße des c. c. , daß niemand

um ein Nachbarrecht, das nicht im Eigenthuine wurzelt , der fich auf Koſten eines Anderen ungerechtfertigt bereichern darf .

Natur der Dinge nach aber im Weſentlichen den Grundfäßen Dieſer Grundſatz des c. c. ijt bereits in einein Urtheile des

des auf der Grundlage des Eigenthums geregelten Nachbarred to erkennenden Senats (Entid . des R. G. BD. 27 S. 331 ) anerkannt

folgt. Es iſt alſo auch unter Anliegern das Maß des Er..
worden . II . C. S. i. S. Riegel c . Weber vom 21. Novem

träglichen und Gemeinüblichen einzuhalten . V. C. S. i. S. ber 1902 , Nr. 241/1902 II.

Meckel von Recklinghauſen vom 15. November 1902,,
VI . Bartikularredyt.

Nr. 419/1902 V.

50. Art. 786. Braunſchweigiſches Berggeſeß vom 15. April 1867.

Die Rki. rügen , daß das B. G. die Grundfäße des 51. § 118.

Kondiktionenrechts und die rechtliche Natur des Erbſchafts- Beide Vorinſtanzen haben, indem ſie für die Auslegung

verzichts verkannt habe. Zur Begründung dieſer Rüge wird des § 118 des Braunſchweigiſchen Berggejefes die Rechtſprechung

ausgeführt, die condictio causa data, causa non secuta ſei zu dem vorbildlich geweſenen und wörtlich gleich lautenden & 115

nur begründet, wenn der Rondizirende dem Rondiktiondbekl. des Preußiſchen Berggejeßes verwerthen , die Anfechtungeklage

unter einer gewiſſen, nachher nicht eingetretenen Vorausſeßung aus Rechtsgründen abgewieſen. Der B.R. ſtüßt ſeine Ent.

etwas aus ſeinem Vermögen hingegeben habe. An dieſer Vor. ſcheidung auf einen doppelten Geſichtopunkt. Einmal nimmt er

ausſeßung fehle es . Denn der Erbſchaftsverzicht ſei eine ein . an , eg lage überhaupt kein formeller Gewerkſchaftsbeſchluß im

ſeitige Erklärung, welche geſeßlich die Folge habe, daß der Erbe Sinne des citirten 118 , der Gegenſtand einer Anfechtung

fo angeſehen werde, als ob er niemals Erbe geweſen wäre und ſein könne, vor, da die geſtellten Anträge mit Stimmen .

damit trete dann gemäß Art. 786 c. c. die geſegliche Folge gleichheit abgelehnt ſeien , nach § 116 Abſ . 1 des Berggeſeßes

ein , daß die Erbſchaft nur unter den ſonſtigen Erben zu theilen aber ein Gewerkſchaftsbedluß nur durch Stimmen mehrheit

ſei. Indem ein Erbe auf die Erbſchaft verzichte, mache er zu Stande kommen könne. Sodann erachtet der B. R. im

keine Zuwendung an die ſonſtigen Erben. Die entgegengeſeßte Anſchluß an die Ausführungen in dem reidhøgerichtlichen Urtheil

Anſicht des B. G. ſei rechtlich irrig. Auch dieſe Rüge erſcheint vom 20. Oktober 1900, Entich. des R. G. in Civiljachen Bd. 47

nicht gerechtfertigt. Nach Art. 724 c. c. erwirbt der Erbe die S. 293 , die Anfechtung auch deshalb für ausgeſchloſſen, weil

Erbſchaft kraft Gefeße6 . Wie die Annahme der Erbſchaft fie nur gegenüber Beſchlüffen , die eine Veränderung der big .

feinen Erwerb derſelben in fich fdließt, ſondern nur die Gr. herigen Sadlage im Betriebe herbeiführen wollen , gegeben ſei.

klärung iſt, daß der Erbe die Erbſchaft behalten wolle, ſo ent- Im vorliegenden Falle jei der Zuſtand, auf deffen Beſeitigung

ſagt der Erbe, welcher auf eine Erbſchaft verzichtet, nicht blos die abgelehnten Anträge abzielten , nämlich das Stillliegen des

einer Erwerbung, die er machen konnte, ſondern er erklärt, daß Betriebe in Folge des Waſſereinbruche, bereits zur Zeit der

er die kraft Gefeßes erworbene Erbſchaft aufgeben wolle. Bis Abhaltung der Gewerkſchaftsverſamınlung vorhanden geweſen.

zum Verzicht gehört die Erbjdaft dem Erben (vergl. Zachariae. Es fehle daher an der angegebenen Vorausſeßung. Die Reviſion

Crome IV § 619 S. 72 und 73) . In Folge des Erbſchafts- greift beide Entſcheidungsgründe an , indem ſie gegenüber dem

verzicht8 tritt nun allerdings kraft Geſetes die Wirkung ein erſten geltend macht, bei Stimmengleidheit ſeien die gegen den

daß der Antheil des Verzichtenden den übrigen Erben zuwächſt. Antrag abgegebenen Stimmen als Stimmenmehrheit im Sinne

Allein wenn ſchon dieſe Wirkung kraft Gefeßeß als Folge des § 116 anzuſehen . Den zweiten Entſcheidungegrund hält

des Erbſchaftsverzichts der Kl. eintrat, ſo wurde hierdurch doch ſie deshalb für hinfällig , weil es nicht auf die äußere Faſſung

nicht ausgeſchloſſen, daß dieſe geſeßliche Wirkung ihrem leßten und den Wortlaut des Beidyluffes, ſondern auf deffen fadhlichen

Grunde nach auf dem Willen der Kl. beruhte, von dieſer ab- Inhalt ankomme, dieſer aber im vorliegenden Falle Einſtellung

ſichtlich zu dem Zwecke demnächſtiger Zuwendung ihres auf- des Bergwerksbetriebes bedeute. Ob der erſte Entſdeidungs

gegebenen Erbtheils an ihre Kinder herbeigeführt wurde und im grund haltbar iſt, braucht nicht nnterſucht zu werden , da jedenfalls

Sinne der Vereinbarung der Parteien lag . Bei dieſer Sach. der zweite, der von der Reviſion mit Unrecht bekämpft wird ,

lage iſt die Auffaſſung des B. G. , daß der auf Grund der das angefochtene Urtheil trägt. (Wird näher begründet.)

Vereinbarung erklärte Erbjdaftøverzicht ſich als eine Leiſtung V. C. S. i . S. Boyermann c. Gewerkſchaft Wilhelmshall vom

aus dem Vermögen der Kl. zum Vortheile der Bekl . darſtelle, 20. November 1902 , Nr. 272/1902 V.
S. S.
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Hülfskaſſe für deutſdhe Rechtsanwälte. abgegeben , aus denen der Sachverſtändige B. und das auf deffen

Die Anwaltskammeru im Bezirke der Oberlandesgerichte
Gutachten fußende B. U. gefolgert haben , daß am 31. Dezember

1902 fich Mietheeinnahmen aus den Häuſern V6. in der Kaffe
zu Bamberg, Breslau und Königsberg haben der Maple

der Firma Loewe & Seibt nicht befunden haben . Die Reviſion

abermals Beihilfen von 1000, 2000 und 1500 Mark
findet in der Benüßung der Angaben Vs. einen, die Aufhebung

gewährt. Den Kammern und ihren Borſtänden iſt für die

reichen Beihülfen der aufrichtigſte Dank ausgeſprochen worden.
des llrtheils bedingenden Prozeßverſtoß, weil V. , nachdem er

ausdrücklich auf Einlegung der Berufung verzichtet, nicht mehr

Partei ſei und nur als Zeuge bätte vernommen werden dürfen.

Dieſer Angriff iſt nicht begründet. Wenn auch die Klage nicht

Vom Reichsgericht. *) gegen die Geſellſchaft Loewe & Seibt als ſolche, ſondern gegen

Wir berichten über die vom 12. Dezember 1902 bis zum die Theilhaber der aufgelöſten Geſellſchaft perſönlich gerichtet iſt,

3. Januar 1903 ausgefertigten Entſcheidungen. ſo dreht ſich doch der Streit ausídließlich um die Frage, ob

I. Reidsrecht. die eingeklagte, ihrem Entſtehungsgrunde nach unbeſtrittene

Civilprozeßordnung. Forderung während der Dauer der Geſellſchaft aus Mitteln der

1. $$ 61 , 290. Geſellſchaft getilgt worden iſt oder nicht, mit anderen Worten,

Ein Rechtsirrthum liegt zu Grunde denjenigen Aus.. ob die Forderung des Kl . bei Auflöſung der Geſellſchaft noch

führungen des B. U. , nach welchen das von der Bekl. v . D. als Geſellſchaftsid uld beſtand. Dieſes Rechtsverhältniß

abgegebene Geſtändniß als ſolches auch gegenüber den fann den beiden Befl . gegenüber nur einheitlich entſchieden

Bell. Þ . in Gemäßheit des § 290 6. P. O. Wirkung werden, die Bell . find deshalb nothwendige Streitgenoſſen .C.

äußern foll. Bei dem von den Kl. gegen die Erben verfolgten Entſch. des R. G. vom 4. Januar 1898 II. 265/67 ( IuriſtiſcheN.

Rechtsſtreite ſteht ein Rechtsverhältniß in Frage, welches allen Wochenførift 1398 S. 113) . Daraus folgt , daß der Mitbekl.

beklagten Streitgenoſſen gegenüber nur einheitlich feſtgeſtellt V. troß ſeines Verzichtes auf die Berufung auch für die Be.

werden kann, da es ſich auf Seite der Bekl. um Erbengemeinſchaft rufungsinſtanz Partei geworden und geblieben iſt. Entſc . des

bei ungetheilter Erbſchaft hændelt. Nach Maßgabe der Vor . R. G. vom 4. Februar 1898 IV. 249/96 (Entich. in Civilſachen

ſchriften des A. .. R. , deren Anwendbarkeit im Prozeſſe gemäß Bd. 38 S. 426) . Die Berückſichtigung von Erklärungen des einen

§ 61 der 6. P. D. vorbehalten iſt, ſteht in folchem Falle die Streitgenoſſen auf Grund des vom B. R. ausdrücklich angezogenenC.

Verfügungsbefugniß über den Streitgegenſtand nur allen Erben $ 286 der C. P. O. iſt nicht zu beanſtanden . VII. C.S.i . S.

gemeinſchaftlich zu (88 127 ff. Th . I Tit. 17 des A. L. R.) . Derp c. Seibt vom 28. November 1902, Nr. 295/1902 VII.S .

Demzufolge hat das Geſtändniß eines beklagten Streitgenoſſen 3. S 81 .

gegenüber den anderen Streitgenoſſen nicht die im § 290 Rechtsgeſchäftliche empfangsbedürftige Willenserklärungen

der 6. P. D. vorgeſehene Wirkung, mag es auch im einzelnen materiellen Inhalte, insbeſondere die Anfechtung wegen Irrthums

Falle als Indiz für die beweisliche Feſtſtellung von Prozeß . oder Betrugs – ebenſo wie die Aufrechnungderklärung und die

thatſachen verwerthet werden dürfen (vergl. Peterſen -Anger Erklärung des Rüdtritts von einem Vertrage 8 349 des B. G. B.-

4. Auflage, Il zu § 61 ; Note 3 Abſ. 1 zu § 288). IV. C. S. können im Laufe des Prozeffe8 von dem Prozeßbevollmäch.

i. S. Giersberg und Gen. c. 3. Dalwig und Gen. vomV. tigten auf Grund der Prozeßvollmacht rechtswirkſam abgegeben

24. November 1902, Nr. 215/1902 IV. und angenommen werden und zwar nicht nur bei der

2. 88 62, 286 . mündlichen Verhandlung, ſondern auch in einem zugeſtellten

Der Mitbetl. V. hat bei Gelegenheit der Beweisaufnahme Shriftiat, ſo daß für die Frage, wann die Erklärung abge.

vom 18. Februar 1902 vor dem beauftragten Richter Erklärungen geben worden, die Zeit der Zuſtellung des Schriftſabes ent

ſcheidend iſt. II. C. S. i. S. von Geldern e. Brauwer vom

* ) Nachdrud ohne Angabe der Duelle verboten . 18. November 1902 , Nr. 269/1902 II.

1

-
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4. 88 137, 139 , 313. gejdhäft gewollt war. I. C. S. Scmidt c. Aktiengeſellſchaft

Der Thatbeſtand des B. u. erwähnt ebenſo , wie das Weſtfäliſche Bank vom 3. Dezember 1902, Nr. 414/1902 I.

Sißungsprotokoll, daß der Berufungstt. „zwei Hefte, enthaltend 5. SS 139 , 622 .

Rorreſpondenz" übergeben hat und ſagt dann auf S. 2 weiter : Zuzugeben iſt der Reviſion, daß die dem erkennenden Gericht

Der Inhalt der überreichten Schriftſtücke ſowie der in der gemäß § 139 der C. P. D. obliegende Fragepflicht in Chejaden

I. J. vorgelegten Briefe – vor den Aften und Blatt 4 bis die ſich aus der Beſtimmung des § 622 C. P. O. ergebende

8 - iſt in der mündlichen Verhandlung vorgelegt und wird Steigerung erfährt. Aber auch bei Berückſichtigung dieſes

nebſt dem Schriftſaße vom 4. Februar 1902 hier in Bezug ge- Imſtandes fällt dem B. G. die ihm vorgeworfene Verlegung

nommen . " Daß die hier erwähnten Sdyriftſtücke und insbeſon- des § 139 der G. P. O. nicht zur Laſt. Das B. G. verlangt

drre die zwei Hefte Korreſpondenz, weide auf 160 Blättern zum Nachweije der von der Befl . behaupteten Ausföhnung die

eine Reihe der verſchiedenartigſten Schriftſtücke und Urkunden Angabe beſtimmter Thatjachen , welche auf mehr als ein

enthalten, in der mündlichen Verhandlung vor dem B. G. yor : bloges ruhiges Nebeneinanderleben der Parteien ſeit der Klage:

getragen und zum Gegenſtand der Verhandlung gemacht erhebung idhließen laſſen könnten , und nimint an , daß dazu

worden ſeien, beſagt der Thatbeſtand des angefochtenen lrtheils jedoch die Bekl. nicht im Stande geweſen ſei. Dieje Annahme

nidyt, und es fann dieg um ſo weniger angenommen werden , ſtügt ſich freilich nicht auf eine vorherige Befragung der Befl. ,

als auch das Sißungsprotokoll nichts weiter zu berichten weiß , da , ſoweit erſichtlich, von der Fragerecht hier kein Gebrauch

als daß der Berufungsfl. ,die beiden befte, enthaltend Korre . gemacht iſt ; fie bildet vielmehr eine thatjádliche Folgerung aus

ſpondenz" überreichte, der Berufungsbekl . den anliegenden der Sadlage , beruhend auf der Erwägung, daß die Befl . ,

Rechnungsauszug". Sind nun aber die Briefe , welche die Par . wenn ſie beſtimmte Thatſachen der näher bezeichneten Art

teien bereits in der I. J. übergeben hatten, und die zwei Defte zum Beweiſe der von ihr geltend gemadyten Augjöhnung an .

Særiftſtücke, welde dem B. G. vorgelegt wurden , bei der zugeben im Stande wäre , ſie dies keinesfalls unterlaſſen haben

mündlichen Verhandlung vor dem B. G. niďt vorgetragen würde. Dieje Annahme iſt im ſo weniger zu beanſtanden , als

worden, ſo berulyt das Urtheil del B. G. , weldes nach den der Kl. nidyt nur ausdrücklich beſtritten hat, daß zwiſhen ihin

Entſcheidungegründen die ihmdie ihm vorgelegten obenerwähnten und der Bekl. ſeit fait einem Jahre das beſte Einvernehmen

Sdriftſtücke nach Belieben benütt hat , als ob ſie ihm vor . geherrſđt habe , ſondern au weitere , oben hervorgehobene,

getragen wären, auf einer geſetwidrigen Grundlage. Denn wie gerade in dieſer Zeit von der Bekl . gegen ihn rerübte dwere

das N. G. bereits in den Entidy . Bd. 4 S. 368 ff., Bd . 8 Bedrohungen und Beſchimpfungen geltend gemacht hat, unter

S. 326 ff. ausführlich dargelegt hat und ſeitdein in der ganzen der Hervorhebung, daß fie – die Parteien nur neben .

Rechtſprechung feſtgehalten worden iſt, verſtößt es gegen den einander lebten und daß , wenn Streitfälle in letzterer Zeit

die C. P. O. beherrſchenden Grundſat der Ilumittelbarkeit und ſeltener gerorden ſeien , das daler komme, daß die Bell. einſehe ,

Mündlichkeit, daß die richterliche Entideidung auf Grund der fie fönne fid, durch ihre Zanfjudyt nur daden. Dieſer Stellung.

Aften " oder der Urkunden, die vorgelegt ſind" , ergeht . Das nahme des Kl. gegenüber hatte allerdings die Bell. alle Ver.

B. G. darf vielmehr ſeiner Entideidung feinen anderen that anlaſſung, falls ſie dazu überhaupt in Stande war, beſtimmte

fädlichen Prozeßſtoff zu Grunde legen, als denjenigen, welcher Thatjachen anzugeben, welche il re Behauptung, daß zwijden

ihin von den Parteien vorgetragen worden iſt, und wenn die ihr und ihrem Manne feit faſt einein Jahre das denkbar beſte

Parteien Faszikel von Ulrfunden vorlegen, deren Kenntnißnahme Einvernehinen beſtehe , beſtätigen fönnten. IV. C. S. i. S. Wein

ihnen zur richtigen Beurtheilung des Streitverhältniſſes noth. höbel c . Weinhotel vem 20. November 1902, Nr. 234/1902 IV..

wendig erſcheint, ſo iſt es gemäß 88 137 , 139 der 6. P. D. 6. S 139 .

Pflicht des Vorſißenden , darauf hinzuweiſen, daß eine Bezug. Es iſt in der That als prozeſſual durchaus unſtatthaft zu beo

nahme auf Schriftſtücke anſtatt mündlider Verhandlung unzu. zeidnen, daß das Gericht in folcher Weije wie hier geſchieht, das

läſſig iſt und auch der Inhalt ron IIrkundenheften die Partei- Vertheidigungsvorbringen der Bekl. gegen dieſe verwerthet.

Lelauptungen nur crſeßen kann, ſoweit die Urkunden im Ein- Vorliegend hat die Bell . im Prozeſſe lediglich beſtritten , daß

zelnen bezeichnet und inhaltlich vorgetragen worden ſind . Bei die Vorſicht8maßregeln, deren Verabſäumung ihr vorgeworfen

dem von dem B. G. eingeſchlagenen Verfahren iſt es für das wird , nothwendig, üblid), beziehungsweiſe zweckmäßig ſeien, fie

Reviſionsgericht unmöglich , aus den Thatbeſtänden der vor. hat aber mit keinem Wort ein Zugeſtändniß dabin abgegeben,

inſtanzlichen Urtheile ein zuverläſſiges Bild darüber zu gewinnen, daß ſie das im vorliegenden Fall von ihren Angeſtellten ein .

welcher Prozeſſtoff von den Parteien in der maßgebenden mund geſdlagene Verfahren ſtets gebilligt habe. In dieſer Richtung,

lidhen Verhandlung wirklid, vorgetragen worden iſt und welche - darüber , wie es vor dem Unfall in der Geſchäft der Bekl.

Rechtsbehelfe aus den von ihnen vorgelegten Ulrkunden ents mit den betreffenden Fuhren gehalten worden war, find aber

nommen worden ſind . Es zeigt ſich das insbeſondere auch darin , auch von der Kl. keine Behauptungen aufgeſtellt, es iſt das

daß es nadı dem angefochtenen Urtheil völlig im Dunkeln bleibt, in Prozeſſe nicht erörtert worden. Die Folgerung vollende,

auf Grund welcher Thatjachen und Urkunden das B. G. zu der daß die Befl. durdy ihre geſeblichen Vertreter ihre Angeſtellten

lieberzeugung gelangte, daß der vom Bekl. mittelſt Telegramms zu der gefährlichen Art des Transports geradezu angeleitet

vom 29. Mai 1899 beorderte Ankauf von 15 000 Mark Dort. habe, durfte doch nicht aus den Soutbehauptungen der Bekl.,

munder linionwerk ein Zeitgeſchäft geweſen iſt, während im er. bei Fehlen jedes ſonſtigen thatſächlichen Anhaltes hierfür, gezogen

theilten Auftrag wie in der Vollzugsanzeige vom gleid en Tage werden . Wenn der B. R. der Einlaſſung der Beft. Momente

jede Andeutung darüber fehlt, daß von den Parteien ein Zeit . für eine günſtige Beurtheilung von der Art, daß die Bell.

1
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hierauf nicht gefaßt ſein konnte, glaubte entnehmen zu follen , Folge der Leiſtung oder Nichtleiſtung des Eides durch End

jo hätte er nach dem Grundſaße des beiderſeitigen Gehörs und urtheil auszuſprechen iſt, iſt aber das zur Erledigung des be

der Vorſchrift des § 139 der C. P. D. durch Erörterung der dingten Endurtheils nothwendige Nachverfahren ſo begrenzt, daß

Sache nach dieſer Seite hin der Bekl. Gelegenheit geben ein neues Parteivorbringen, insbeſondere auch Einreden nicht

müſſen, ihre Vertheidigung auch hierauf einzurichten. VI. 5. S. mehr berückſichtigt werden können, die den durch das bedingte

i. S. Schwarz & Bellwinkel c. Geiſelmann vom 4. Dezember Endurtheil feſtgeſtellten Anſpruch betreffen. ( Entſch . des R. G.

1902, Nr. 256/1902 VI. in Civiljachen Bd. 17 S. 341 , Bd . 42 S. 372, 377. ) Das

7. $ 139. B.G. hat daber mit Recht angenommen, daß den Bekl. die

Wenn es nach ſächſiſchem Recht die Regel iſt, daß der Einwände der Geffion und des Vergleichs, deren richtige und

Spuldübernehmer zur Schuldbefreiung vor Fälligkeit der Schuld rechtzeitige Geltendmachung ſie verſäumt, in dieſem Nachverfahren

nicht genöthigt werden kann und etwas Andereß nur dann zu nicht mehr nachſchleppen konnten , vielmehr dem Läuterungs

gelten hat, wenn die Betheiligten es gewollt haben, ſo iſt es urtheil nur übrig blieb , den Eintritt der im bedingten End

Sade des Schuldners, der die Schuldbefreiung vor dieſem Zeit- urtheil aufgeſtellten Bedingung feſtzuſtellen und die für den

punkt fordert, zu behaupten, daß ſeine und des Schuldüber eingetretenen Fall rechtskräftig vorgeſehene Folge auszuſprechen.

nehmers Abricht dahin gegangen ſei, es folle ſchon vor Eintritt VI. C. S. i. S. Hecht c. Suttner vom 11. Dezember 1902,

der Fälligkeit der Schuld Schuldbefreiung gefordert werden Nr. 254/1902 VI.

dürfen . Eine ſolche Behauptung iſt vom Kl. nicht aufgeſtellt 10. § 3133.

worden, die Verhandlung hat ſich überhaupt nicht auf dieſen Der Thatbeſtand des B. u. entſpricht nicht den geſeglichen

Geſichtspunkt erſtredt; mag auch jene Abſicht der Betheiligten Vorſchriften . Er enthält außer den Shlußanträgen der Parteien

aus den vom B. G. hervorgehobenen Umſtänden hergeleitet nur den Bericht, daß das Urtheil der I. I. vorgetragen und daß

werden können, ſo erforderte doc Mangels einer bezüglichen nach fünf in der Berufungsinſtanz gewechſelten Schriftfäßen

Behauptung des Kl. die erſchöpfende Erörterung des Sach. verhandelt worden ſei. Dieſe fünf Sdriftjäße, die insgeſammt

verhalts, daß das B. G. die Parteien auf den Geſichtspunkt 74 Seiten haben , enthalten breite Erörterungen über den Streit

der Fälligkeit aufmerkſam machte und ihnen Gelegenheit gab, ſtoff, wobei thatſächliche Behauptungen und rechtliche Dar

ſich dazu zu äußern ; nach Lage der Sache iſt der Bekl. in legungen, Wiederholungen über den Streitſtoff der I. J. und

ſeiner Rechtsvertheidigung beſchränkt. VI. C. S. i. S. Frohberg neues Vorbringen bunt durcheinander laufen. Der Hinweis auf

c . Wendt vom 11. Dezember 1902, Nr. 269/1902 VI. den Thatbeſtand des Urtheils der I. I. wäre an fich nicht zu

8. $ 148 . beanſtanden, wenn die dort gegebene Darſtellung ihrerſeits den

Es mag ſein, daß die Entſcheidung beider Prozeſſe von gefeßlichen Vorſchriften entſpräche. Das iſt aber nicht der Fall.

der Beantwortung der Frage abhängt, ob R. dem Bekl. v. B. Das Urtheil des L. G. giebt zwar zunächſt eine ordnungồmäßige

für die vollſtredbare Urkunde eine Valuta gewährt habe oder und ſelbſtſtändige Darſtellung des Sach . und Streitſtandes,

nicht. Daraus folgt aber nur, daß die Beweißergebniſſe in entwerthet fie aber dadurch, daß es zur Ergänzung auf drei

jenem anderen Prozeſſe möglicherweiſe auch für dieſen Prozeß Schriftjäße der Parteien verweiſt, die auf 64 Seiten die weit

verwerthbar ſind. Die Entſcheidung dort bildet jedoch keine ſchweifigſten Grörterungen und die ermüdendſten Wiederholungen

Vorfrage für das hier zu fällende Urtheil. In beiden Prozeſſen enthalten . Es fehlt alſo durchaus an der vom Geſeţe vor

iſt die Valutenfrage ſelbſtſtändig zu prüfen und das Ergebniß geſchriebenen „ gedrängten Darſtellung des Sach. und Streit

dieſer Prüfung kann in beiden verſdieden ausfallen. Mithin ſtandes " (C. P. D. $ 313 Abſ. 1 Nr. 3). Ohne eine ſolche auf1

fehlt es an der für die Anwendung des § 148 6. P. O. noth . Grundlage der mündlichen Vorträge der Parteien zu gebende

wendigen Vorausſeßung , daß das in dem anderen Verfahren Darſtellung aber fehlt für das R. G. die nothwendige Unterlage

feſtzuſtellende Rechtsverhältniß für die zu fällende Entſcheidung der rechtlichen Nachprüfung der Entſcheidung des B. G.

prājudizirlich ſei . VII. C. S. i. S. v. Bonin c. Rajchke, I. C. S. i. S. Gebr. Salomon c. Preußiſcher Eiſenbahnfiskus

Beſchluß vom 16. Dezember 1902 , Nr. 179/1902 VII. vom 29. November 1902, Nr. 384/1902 I.

9. 88 265 A61.2 , 462 Abſ. 2. 11. § 321 .

Folgt man auch der in einer Entſcheidung des R. G. vom Die Rkl. hat zunächſt gerügt, daß das Urtheil des B. G.

7. Oktober 1897 (Entſch . des R. G. in Civiljachen Bd. 40 bezüglich der Widerklage keinen Ausſpruch enthält. Die Thatjade

S. 340) gebilligten Anſicht Eccius' über die Bedeutung des ſelbſt iſt richtig; eine Gefeßegverleßung liegt aber hierin nicht.

Ab . 1 des § 265 , wonach in dieſer Beſtimmung die mate . Auch das Urtheil der I. J. enthält keinen Ausſpruch bezüglich

rielle Wirkung der Ceſſion ihren Ausdruck gefunden , und auf der Widerkl., obwohl ſich aus dem Thatbeſtand ergiebt, daß der

dieſe ebenſo Rückricht zu nehmen ſei , wie wenn der Ceſſionar Widerkl. ſie aufrecht erhielt und verlangte , daß die Widerbekl.

mit Zuſtimmung des Bekl. in den Prozeß eintrete (Förſter: verurtheilt werde, die Löſchung des Gebrauchemuſters Nr. 95 824

Eccius, Preußijdes Privatrecht BD. I S. 675 VII. Aufl.), ſo bei dem Kaiſerlichen Patentamte zu beantragen. Warum die

findet die Berüdſigtigung dieſer materiellen Wirkung im Prozeſſe I. I. , welche das Gebrauchémuſter für rechtsbeſtändig erachtet

doch ihre Grenze an dem Prozeßabſchnitte, in dem der materielle hat und folgerichtig die Widerklage hätte abweiſen müſſen, einen

Prozeßſtoff ſchon abgeſchloſſen iſt und die Geſtaltung des Ver- Ausſpruch bezüglich der Widerklage unterlaſſen hat , iſt nicht

fahrens für neues Parteivorbringen keinen Raum mehr gewährt. erſichtlich. War aber dieſer Hauptanſpruch der Bekl. einmal

Gemäß der Beſtimmung des § 462 Abſ. 2 der 6. P. O. , übergangen, ſo blieb gemäß § 321 der 6. P. D. der Bekl .

wonach lediglich die in dem bedingten Endurtheil feſtgeſtellte nur der Antrag übrig , das Urtheil durch nachträgliche Entſcheidung

1
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zu ergänzen. Ein folcher Antrag iſt nicht geſtellt worden ; im ihrer Behauptungen als nicht erbracht angeſehen hat. In dieſer

Wege der Berufung konnte die Beſeitigung dieſes Mangels Beziehung kommt zunächſt in Betracht die Vernehmung der

nicht herbeigeführt werden, da die höhere Inſtanz nur über die drei eigenen Kinder des KI. , W. , K. und M., deren Stief

Anſprüche urtheilen kann , welche Gegenſtand der Entſcheidung der mutter die Bekl. iſt. Die Vernehmung iſt in I. und II. J.

Vorinſtanz geweſen ſind. Wenn das B.G. einen Ausſpruch vor dem Amtsrichter des Wohnorts der Kinder, B. , erfolglos

bezüglich der Widerklage unterließ, fo beruht dies offenbar auf verſucht worden . Wie das B. G. mit Rückſicht auf die Sach

der Annahme, daß nach Lage der Sache ein ſolcher Ausſpruch lage richtig bemerkt, kann nicht erwartet werden , daß ein noch

unzuläſſig war. Dieſe Auffaſſung ſteht mit dem Geſeße im maliger Verſuch von Seiten des Prozeßgerichts zu einem anderen

Einklang und enthält keine Verleßung des Geſeßes. I. C. S. Ergebniſſe führen werde; die Scheu und Verſtooftheit der Kinder

i. S. Schniewind und Schmidt c. Vorſteher & Co. vom 6. De- würde ſich hier vorausſichtlich noch ſtärker geltend machen , als

zember 1902 , Nr. 217/1902 I. vor dem ihnen näher ſtehenden Einzelrichter in ihrem Wohnorte.

12. $$ 383, 385 Abſ. 1 Nr. 4 393 Nr. 3. Mit den bisher erfolglos geweſenen Verſuchen, die Vernehmung

Die Beſtimmung des § 393 Abſ. 1 Nr. 3 5. P. D. über der drei Kinder auszuführen, ſieht das B. G. dieſes Beweis

die unbeeidigte Vernehmung eines Zeugen findet nur dann An. mittel für abgethan an und zwar aus einem doppelten Grunde,

wendung , wenn im einzelnen Falle der Zeuge zur Zeugniß: einmal, weil dem Erforderniſſe nicht habe genügt werden können ,

verweigerung berechtigt iſt. Nach § 385 Abſ. 1 Nr. 4 C. P. D. daß den Kindern die Bedeutung des Zeugenverweigerungsrechts

darf der Ehegatte einer Partei , der nach § 383 Nr. 2 an ſich begreiflich gemacht werde. Dieſem Grunde läßt ſich im Hin

zur Verweigerung des Zeugniſſes berechtigt iſt, das Zeugniß blick auf die Ausführung im Urtheile des dritten Straffenats

dann nicht verweigern, wenn er als Zeuge für Handlungen vom 14. Juli 1881 ( Entſch. des R. G. für Strafſachen Bd. 4

benannt iſt, die von ihm als Vertreter einer Partei vorgenommen S. 398) das Bedenken entgegenſegen, daß ein Begreiflichmachen

ſein ſollen. Dieſe Beſtimmung ſegt voraus , daß vom Beweiß- des Zeugenverweigerungsrechts kein geſebliches Erforderniß für

führer Handlungen des Zeugen als Vertreter einer Partei die Vernehmung jei . Allein , wie auch das vorgenannte Urtheil

behauptet werden . Nur wenn dieſe Vorausſeßung gegeben iſt, annimmt, iſt die Bereitwilligkeit zur Vernehmung die ſelbſt

darf der Ehegatte das Zeugniß über dieſe Handlungen nicht verſtändliche Vorausſeßung für die Vernehmung , und an dieſem

verweigern und muß er, da die Vorſchrift des § 393 Nr. 3 Erforderniſſe fehlt es hier, wie das B. G. bei der Anführung

in dem dadurch begrenzten Umfange nicht Plat greift, ſoweit des zweiten Grundes für die Erfolgloſigkeit des in dem Zeug

ſeine Vernehmung jene Handlungen betrifft, beeidigt werden . niſſe der Kinder beſtehenden Beweismittels hervorhebt. Das

Die Ehefrau des Kl. hätte deshalb nur dann als Zeugin B. G. jagt nämlich in ſeiner Begründung: „ Will man dieſe.

beeidigt werden müſſen , wenn ſie vom Kl. als Zeugin für Feſtſtellungen des erſuchten Richters, daß die drei Kinder in

Handlungen benannt worden wäre, die ſie nach ſeiner Behaup- ihrer geiſtigen Entwickelung ſo weit zurückgeblieben ſeien , daß

tung als Vertreterin des Kl. vorgenommen hatte. In Wirk- ihnen die Bedeutung des Zeugenverweigerungsrechts nicht habe

lichkeit hat aber Kl. ſeine Ehefrau als Zeugin nur dafür an- begreiflich gemacht werden können , aber auch in Zweifel ziehen

gerufen , daß fie bei den von der Bekl. vorgetragenen Unter- und annehmen , daß ſich die Kinder nur ſo geſtellt haben , als

handlungen mit Angeſtellten der Bekl . nidt Vertreterin des Kl. ob ihnen die nöthige Einſicht feble , ſo haben ſie durch dieſes

geweſen ſei und auch nicht als ſolche gehandelt habe. Darnach Verhalten in genügender Weiſe zu erkennen gegeben, daß fie

lag ein Fall des § 385 Nr. 4 überhaupt nicht vor und iſt die Zeugniß nicht ablegen wollen . " Dieſe Feſtſtellung des

genannte Zeugin auf Grund der Vorſchrift des § 393 Nr. 3 B. G. iſt gegenüber dem Protokoll über die Vernehmung der

6. P. D. mit Recht unbeeidigt vernommen worden . Daran Kinder vom 7. März 1902 nicht unberechtigt , denn der Sohn

ändert der weitere Umſtand nichts, daß ſie vom Kl. als Zeugin des Kl. , W. , damals 14 Jahr alt, hat auf die Frage des

über Erklärungen der Angeſtellten der Bekl. bei jenen Unter- Richters Wohnen Deine Eltern zuſammen ?" geſchwiegen und

handlungen benannt war, ang denen ſich zur Rechtfertigung des der zweite damals 12 Jahre alte Sohn K. iſt gleichfalls, wie

Lieferungsverzuges eine Verweigerung der Leiſtung ergeben ſollte ; das Protokoll jagt, nicht im Stande geweſen, anzugeben , ob

denn in dieſem II mfange war die Zeugin vom Kl. nur für ſeine Eltern zuſammenlebten. Die Tochter M. endlich iſt ein

Wahrnehmungen benannt, nicht für Handlungen , die ſie nach Kind von 7 Jahren. Erwägt man nun, daß die Ausſage der

ſeiner Behauptung als feine Vertreterin vorgenommen habe. drei Kinder ſich gegen ihren mit ihnen zuſammen wohnenden

Es fehlte deshalb auch in dieſer Beziehung an den dargelegten Vater richten und ihrer Stiefmutter näßen ſollte, ſo iſt jene

Vorausſetzungen des § 385 Nr. 4 C. P. O. War aber die Feſtſtellung des B. G. , daß die Kinder Zeugniß nicht ablegen

genannte Zeugin in Anwendung der allgemeinen Vorſdrift des wollten , ſehr erklärlich, und ein weiteres Vorgehen gegen die

$ 393 Nr. 3 unbeeidigt zu vernehmen , fo fehlt es auch in der Kinder offenbar zwecklos. Zur Erlaffung eines Zwiſchenurtheils,

Berufungsinſtanz bei im Uebrigen unveränderter Sadlage an wie die Reviſion anregt, lag eine Veranlaſſung nicht vor, da

einem zureidenden Anlaſſe, deren nachträgliche Beeidigung an- ein Streit über die Berechtigung zur Zeugnißweigerung nicht

zuordnen . II. C. S. in der Berufungsſache Sterling c. Sander, beſtand . IV. C. S. i . S. Abendroth c. Abendroth vom 14. No

Wieler & Cie. zu Shanghai vom 2. Dezember 1902 , vember 1902 , Nr. 237/1902 IV.

Nr. 282/1901 II. 14. § 3853

13. § 383. Die in § 385 (S 350 a. F.) Nr. 3 der C. P. D. enthaltene

Der Erfolg der Reviſion hängt davon ab , ob das B. G. Geſetzesvorſchrift, wonach die zur Verweigerung des Zeugniſſes

ohne rechtlichen Verſtoß den von der Bekl . zu führenden Beweis berechtigten Familienangehörigen dem Zeugnißzwange gleicwohl

1 1
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in dem Ausnahmefalle unterliegen, wenn es ſich um Thatfachen die Berufung gerichtet wird , enthalten und dem Berufungsbekl.

handelt, welche die durch das Familienverhältniß bedingten insbeſondere bei einer Mehrheit von angefochtenen Urtheilen

Vermögensangelegenheiten betreffen, beruht, wie die Entſtehungs. erkennbar ſein , gegen welches Urtheil die einzelne , ihm zu

geſchichte ergiebt ( vergl. Entſch. des R. G. Bd. 40 S. 347) geſtellte Berufung fich wendet. Allein bei der Prüfung der

auf der geſebgeberiſchen Erwägung, daß nach der herrſchenden Frage nach dem angefochtenen Urtheil hat er, wie ſowohl in

Sitte die in Frage ſtehenden Angelegenheiten lediglich im Kreiſe der Rechtſprechung des R. G.der Rechtſprechung des R.G. – Juriſtiſche Wochenſchrift 1885

der Familie verhandelt würden und daß in Streitigkeiten über S. 184 - als auch im Anſchluß hieran in der Litteratur

ſolche Angelegenheiten das Recht der Zeugnißverweigerung mit Wilmowski-Levy, Kommentar , 5. Auflage, Anm. 3 zu

den Intereſſen anderer Familienglieder leicht in Kolliſion treten § 479 a. F. S. 592 ; Peterſen -Anger, Kommentar, 4. Auflage,

könnte. Die Ausnahme ſollte daher dem durch den muthmaßlichen Anm. 1 zu § 518 II S. 16Anm. 1 zu $ 518 II S. 16 - anerkannt iſt, nicht blos den

Mangel anderer Beweismittel hervorgerufenen Bedürfniſſe ab. Inhalt des ihm zugegangenen Schriftſabes, ſondern auch die

helfen . Hiernach und ebenſo nach dem Wortlaut der Gefeßes. fonſtigen Umſtände des Falles zu berückſichtigen . Dieſe aber

vorſchrift iſt bei der Frage der Anwendbarkeit des § 385 Nr. 3 mußten hier, und zwar noch innerhalb der zweiwöchigen Friſt

von der Thatſache" auszugehen , über welche der Zeuge ver- des § 207 Abſ. 2 der 6. P. D. , einen etwaigen Zweifel

nommen werden ſoll. Nicht aber darauf kommt es an, ob ſie beſeitigen , der bei Eingang der beiden in Frage kommenden

in einer durch das Familienverhältniß bedingten Vermögengs Schriftjäße dem erſtinſtanzlichen Anwalt des Kl. über die

angelegenheit rechtlich für die Entſcheidung eine Bedeutung Identität der angefochtenen Urtheile erwachſen konnte. Denn

hat, ſondern ſie muß mit dieſer Angelegenheit in einem that . wenn das Urtheil in der Sache 463/00 am 25. Februar und

ſächlichen Zuſammenhange ſtehen , der für die Wiſſenſdaft das Urtheil in der Sache 87/01 am 27. Februar 1902 zu

des Zeugen von Bedeutung ſein kann. Beſchluß des IV . C. S. geſtellt, die erſte Berufungsſchrift aber dem erwähnten Anwalt

i.S. Stadtgemeinde Poſen c. Brachmann vom 11. Dezember 1902, am 25. März und die zweite ihm am 27. März 1902 durch

B Nr. 350/1902 IV .
den Gerichtsvollzieher zugegangen war , jo war nach dem

15. § 410. ordnungsmäßigen Gang des Verfahrens die Annahme begründet,

Es wird gerügt, daß der B. R. das Gutachten des Sach- daß durch den zuerſt zugeſtellten Schriftſaß das zuerſt zugeſtellte

verſtändigen Meiſter berücfidhtigt habe, obwohl derſelbe nicht Urtheil und durch den darauf folgenden Schriftfaß das in

als Sadverſtändiger beeidigt worden ſei, und hierin eine Ver- zweiter Reihe zugeſtellte Urtheil angefochten werde. Es war

leßung des § 410 6. P. O. gefunden . Dieſe Rüge verſagt. davon auszugehen , daß der Berufungskl. ordnungsmäßig

Der B. R. hat ausgeführt, die Thatſache, daß der Sachver: vorgehen und ein jedes der beiden Urtheile innerhalb der zu

ſtändige Meiſter die Beeidigung ſeines Gutachtens abgelehnt dieſem Zwede gegebenen Nothfriſt mit der Berufung angreifen

habe, ſei nicht geeignet, ihn deshalb weniger glaubwürdig er. werde. Daß dieje Annahme begründet war, hat ſpäter auch die

iheinen zu laſſen . Wie ſich aus der Verhandlung Zürich den vom B. G. in der mündlichen Verhandlung getroffene Feſtſtellung

26. Juli 1901 " ergebe, habe der genannte Sachverſtändige die ergeben , bei welcher die vom Berufungskl. mit jeder Berufung

Leiſtung des Eides , den ſchweizeriſchen Gefeßen entſprechend, bei der Gerichtsſchreiberei
überreichten Urtheile I. J. mit in

aus religiöſen Gründen verweigert, die Richtigkeit ſeines Gut. Betracht gezogen wurden. Unter den angegebenen Verhältniffen

achtens aber ausdrücklich verſichert. Hatte der B. R. hiernach konnten die Berufungen des Bekl. , welche hinſichtlid der Bes

keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Sachverſtändigen, zeichnung des Urtheils den gewöhnlichen Anforderungen genügten

jo ſtand der Berückſichtigung des Gutachtens deſſelben die Vor- und nur der ausnahmsweijen
Lage des Falles – zwei an

ſchrift des § 410 6. P. D. 'nicht entgegen , da der Sachver- demſelben Tage verkündete Urtheile in Streitfachen derſelben

ſtändige nach Schweizeriſchem Rechte die Leiſtung des Sach- ParteienParteien – nicht vollſtändig Rednung trugen, beim Berufungs

verſtändigeneides ablehnen durfte. Die Beſtimmung des § 369 bekl. einen Zweifel darüber , welches Urtheil durch jede Berufung

C. P. O. „ Entſpricht die von einer ausländiſchen Behörde vor. angefochten werde , nicht hinterlaffen. Es war daher die formelle

genommene Beweisaufnahme den für das Prozeßgeridyt geltenden Statthaftigkeit der Rechtsmittel nicht zu beanſtanden. III . C. S.

Gefeßen, ſo kann daraus, daß ſie nach den ausländiſchen Ges i. S. Kroos c. Becker vom 2. Dezember 1902, Nr. 247/1902 III.

jeßen mangelhaft iſt, kein Einwand entnommen werden “, beruht 17. 538 Ziff. 3.

auf dem Grundſaße des internationalen Rechts, daß betreffs der Unterlag das B. I. der Aufhebung, ſo war für die

Form einer Rechtshandlung diejenige Vorſchrift entſcheidend iſt, weitere Behandlung der Sache der Geſichtspunkt maßgebend,

nach welcher die Rechtshandlung am beſten beſtehen kann . Aus daß der B. R. bei richtiger Beurtheilung der Sadlage die

demſelben Grundſaße folgt, daß eine im Auslande erfolgte Ber Berufung der Bekl. auf deren Koſten hätte zurückweiſen müſſen

weisaufnahme auch dann als rechtswirkjam anzuerkennen iſt, und daß zugleich , da das Urtheil I. I. eine weitere Verhandlung

wenn ſie zwar nach den für das Prozeßgericht geltenden Vor- erforderlich macht, gemäß § 538 Abſ. 1 Ziff. 3 6. P. O. die

idriften mangelhaft iſt, aber dem bezüglichen ausländiſchen Recht Zurückverweiſung der Sache in die I. I. auszuſprechen geweſen

entſpricht. Vergl . Entſch . des R. G. in Civilſachen BD. 2 wäre. Dies war nunmehr in der Reviſionsinſtanz nachzuholen.

S. 371. VII . 6. S. i . S. Staudt & Co. c. Mechaniſche Seiden- Dabei waren die Bekl. auch mit den Koſten der Reviſions

ſtoffweberei Zürich vom 21. November 1902, Nr. 286/1902 VII. inſtanz zu belaſten , da das Bejdyreiten der letteren lediglich

16. § 518 . durch die von den Bekl . eingelegte ungerechtfertigte Berufung

Allerdings muß nach § 518 Ziffer 1 der C. P. D. der nöthig geworden iſt. V. 6. S. i . S. Przybylski c. Woszniať

Berufungsſchriftſaß die Bezeichnung des Urtheils, gegen weldes und Gen. vom 26. November 1902 , Nr. 283/1902 V.

1

c.
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18. $ 546. rechtlichen Intereſſe feſtgeſtellt werden , welches die Perſonen haben ,

Das Vorhandenſein der Reviſionsſumme konnte nicht als zwiſchen denen es ergangen iſt, alſo auf Seiten der Kl . Auguſt

glaubhaft gemacht angeſehen werden. In der Klage war der S. und Ernſt S. Ihr vermögensrechtliches Intereſſe an der

Werth des Streitgegenſtandes auf 500 Mark angegeben worden Entſcheidung ergiebt den Werth des Streitgegenſtandes. Nun

und in dieſer Höhe iſt er auch durch Beſchluß des Prozeßo find dieſe beiden Kl. gemeinſam mit dem Bekl. und der Wittwe

gerichts I. I. feſtgeſegt worden. Jeßt ſind, um einen höheren Louiſe Q. den Kindern des verſtorbenen Johann S. deſſen

Streitwerth darzuthun, eigne Erklärungen des auf dem Gute Erben geworden und es handelt ſich um eine Nachlaßſchuld des

Güdenhagen wohnenden geſeblichen Vertreter der Kl. bei . Bekl. von 3 000 Mark, die er in dieſer þöbe als beſtehend

gebracht worden, wonach lekterer die Annehmlichkeit, auf dem anerkennen ſoll. Betheiligt ſind alſo die beiden Kl . Auguſt und

kürzeren Weg in den an die Fohlenkoppel anſtoßenden Park zu Ernſt S. mit einem Betrage von je 750 Mart ; denn das

gelangen, auf täglich mindeſtens 50 Pf. , für das Jahr auf R. G. hat ſeit dem Beſchluſſe vom 12. Juli 1894 ( Entſq . in

180 Mark tapirt und ferner hinſichtlich des durch die Nicht: Civilſachen Bd . 33 S. 427) daran feſtgehalten, daß der Streit

benußung des ſtreitigen Weges ihm für den Verkehr nach dem werth nach demjenigen Antheile zu bemeffen iſt, zu welchem der

Bahnhof erwachſenden Erſchwerniffes angiebt , er könne ſeinen Kl. bei der Erbtheilung bezüglich des ſtreitigen Gegenſtandes

Gäſten und Familienmitgliedern nicht zumuthen , den weiteren intereſſiert iſt, und es hat dies in dem Beſchluſſe vom 2. De

Weg über die Chauffee zu Fuß zurüczulegen , ſondern müffe zember 1899 in Sachen Robinski wider Robinski (V. B 144/99 )

ihnen ſtets einen Wagen zur Hin- und Rückfahrt ſtellen ; dies und in dem Urtheile vom 24. Mai 1902 in Sachen Woitki'che

ſei auf eine Markfür jede Fahrt zu veranſchlagen und ergebe Erben wider Stein und Genoſſen (V. 88/02) auch ſpeziell

bei zwanzigmaliger Fahrt im Monat für die Monate, während für die Fälle als richtig anerkannt, in denen Miterben von

welcher der Erklärende auf dem Gute jedesmal in der beſſeren ihren Miterben auf Erfüllung von Verbindlichkeiten , die gegen

Jahreszeit wohne , einen Betrag von 180 Mark. Darnach über dem Nachlaſje beſtehen ſollen , in Anſpruch genommen

betrage, die die Padhtzeit noch 7 Jahre dauere, der ihm durch werden . Ein ſolcher Fall liegt auch hier vor. V. C. S. i. S.

die Klageabweiſung entſtehende Vermögensnachtheil insgeſaınmt Sebrantfe c. Sebrantke vom 3. Dezember 1902, Nr. 295/1902 V.

2 520 Mark. Dieſe Angaben ſind zwar durch den zuſtändigen 20. § 5672

Amtsvorſteher dahin beſtätigt worden , daß fie nicht zu hody Nach § 567 Abſ. 2 der C. P. D. iſt gegen die in Betreff

gegriffen ſeien. Nichtsdeſtoweniger tragen ſie den Steinpel der der Prozeßkoſten erlaſſenen Entſcheidungen der O. L. G. die

Willkürlichkeit an der Stirn und find daher nicht geeignet, die Beſchwerde nur zuläſſig, wenn die Bejdywerdeſumme den Betrag

auf der eignen Angabe des klägeriſchen Prozeßbevollmächtigten von 100 Mark überſteigt. Für die Berechnung der Beſchwerde

beruhende Werthfeftfeßung I. J. zu erſchüttern. V. 6. S. i . S. ſumme iſt in dem Falle, daß ein Rechtsanwalt in eigenem

v . Schmeling c. Beilke vom 3. Dezember 1902 , Nr. 290/1902 V. Namen gegen einen Streitwerthfeſtſegungsbeſchluß Beſchwerde

19. § 546. einlegt, lediglich der Betrag maßgebend, der ihm an Gebühren

Die Reviſion mußte nach § 566 , § 535 der C. P. O. entgeht, wenn die angefochtene Entſcheidung aufrechterhalten

als unzuläſſig verworfen werden , weil für den Rkl. der Werth wird. Dieſer Betrag überſteigt im vorliegenden Falle keinesfalls

des Beſd werdegegenſtandes den Betrag von 1 500 Mark nicht die Summe von 100 Marł. Beſchluß des II. C. S. i . S.

überſteigt (8 546 der C. P. O.). Nach der feſtſtehenden Praxis Caspari c. Königs vom 9. Dezember 1902 , B Nr. 172/1902 II.

des R. G. fommt zwar für den Werth des Beſchwerdegegen- 21 , § 619 .

ftandes in der Reviſionsinſtanz nur das vermögensrechtliche Der B. R. hat den Kl . bezüglich des zweiten Anfechtungs

Intereſſe des Rki. , alſo derjenigen Partei in Betracht, welche grundes für beweisfällig erklärt, indem von ihm ausgeführt

das Rechtsmittel eingelegt hat (ſo ſchon das Urtheil des II. Civil- worden iſt: Durch das angeblide Zugeſtändniß der Bekl.

jenats vom 29. Dezember 1885, Entſch. in Civilſachen Bd. 16 würde ihre Unfähigkeit zur Erzeugung von Kindern nicht be

S. 342 und ſeitdem wiederholt) ; aber andererſeits kann, wie wieſen werden ; die Bekl. könne auch nicht gezwungen werden ,

der erkennende Senat in dem Urtheil vom 12. Januar 1901 fich einer ärztlichen Unterſuchung zu unterziehen ; ohne eine

(Entſch. in Civilſachen Bd. 47 S. 420) ausgeführt und ſeitdem ſoldie Unterſuchung würde aber dem von einem Sadverſtändigen

feſtgehalten hat, der Werth des Beſchwerdegegenſtandes in den abzugebenden Gutachten jede Grundlage fehlen . Die Reviſion

höheren Inſtanzen auch nicht höher ſein , als der Werth des Streite hat demgegenüber die Anſicht vertreten , daß die Bekl. gezwungen

gegenſtandes überhaupt. Es fragt ſich alſo , welchen Betrag der. werden könnte, fich einer ärztlichen Unterſudyung zu unterwerfen.

Werth des Streitgegenſtandes im vorliegenden Falle erreicht, denn Die desfallfigen Ausführungen der Reviſion erſcheinen jedoch

dieſer Betrag begrenzt zugleich der Höhe nach den Werth des Be. als unzutreffend. Gegenſtand einer Augenſcheinseinnahme und

ſchwerdegegenſtandes für die Reviſionsinſtanz derartig, daß legterer einer damit verbundenen Unterſuchung kann zwar auch der

ihn nicht überſteigen kann. Nun ſteht eis feſt, daß das anges Körper einer Partei ſein ; erklärt aber die Partei , daß fie eine

fochtene Urtheil – ebenſo wie ſchon das Urtheil I. I. - nur ſolche Unterſuchung nicht geſtatten wolle, ſo gewährt die C. P. O.

ergangen iſt zwiſchen dem Befl. auf der einen und den Ki. dem Richter fein Recht, Zwangsmaßregeln zur Anwendung zu

Auguſt S. und Ernſt S. auf der anderen Seite. Die urſprüng . bringen. ( Vergl. Entid . des R. G. vom 18. Oktober 1897

liche Mitkl. Louiſe H. mag mit Recht oder mit Unrecht von in Sachen Abendroth wider Eichhorn und Genoſſen IV. 120/1897

den Vorinſtanzen als aus dem Prozeſſe ausgeſchieden betrachtet (Juriſtiſdhe Wodyenſchrift von 1897 S. 628 vnd Seuffert's

worden ſein, jedenfalls kann für das angefochtene Urtheil der Ardiv Bd. 53 Nr. 127)] . Dies gilt in gleicher Weiſe audy

Werth des Streitgegenſtandes nur nach demjenigen vermögens- für Eheſachen. Nach § 619 der C. P. D. kann das Geridt

1

1



XXXII. Jahrgang. 27Juriſtiſche Wochenſchrift.

1 1

1

1

zwar das perſönliche Erſcheinen einer Partei anordnen und richterliche Verfahren in formeller Beziehung gemäß § 1039

erzwingen, ein weiter gehender Zwang aber iſt nicht geſtattet. der 5. P.D. abgeſchloſſen iſt. Das B. G. durfte deshalb in. C.

Auch im Uebrigen erweiſen fich die Ausführungen des B. R. eine Prüfung der geltend gemachten Aufhebungegründe erſt

bei dieſem Punkte als unangreifbar. Insbeſondere bedurfte es eintreten , nachdem es zuvor feſtgeſtellt hatte, daß der von den

keiner ausdrücklichen Erörterung, ob und in wieweit etwa aus Schiedsrichtern unterſchriebene Schiedsſpruch unter Beifügung

dem ablehnenden Verhalten der Bekl. (troß der Vorſchrift des der Beurkundung der Zuſtellung auf der Gerichtsſchreiberei des

$ 617 der C. P. O.) ein Verdacht hätte hergeleitet werden zuſtändigen L. G. niedergelegt ſei. Dieſe Feſtſtellung hatte von

dürfen , denn ohne eine ärztliche Unterſuchung würde die Richtig. Amtswegen auch ohne eine entſprechende Parteirüge zu ge

keit der vom Kl. aufgeſtellten Behauptung jedenfalls nicht voll- ſchehen . Sie iſt indeſſen unterblieben . VII. 5. S. i. S.

ſtändig dargethan werden können . IV. C. S. i. S. KobylskiIV. C. S. i. S. Kobyleki Dick c. Bodien vom 9. Dezember 1902, Nr. 272/1902 VII.

c. Kobylski vom 22. November 1902 , Nr. 235/1902 IV . Konkursordnung.

22. $ 771 . 25. S$ 2 , 3, 22-29, 31–38, 56–63, 134, 146.

Die Klage , in welcher die Kl. Widerſpruch gegen die Wie feſtſteht, hat die Kl. vorſorglich ihre Kaufpreisforderung

Pfändung erhebt (8 771 C. P. O.) , richtet ſich gegen den von 10 000 Mark auch zur Konkurstabelle angemeldet und ſie

Gläubiger, auf deffen Antrag die Pfändung vorgenommen iſt, iſt im Prüfungstermin vom Ronkursverwalter der Bekl. beſtritten

und ſie iſt begründet, wenn der Kl. an dem Gegenſtande der worden . Gemäß $8 2 , 3, 134-146 der R. K. D. ſteht ſomit

Zwangsvollſtreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zuſteht. der Kl. formell das Recht zu , auf Feſtſtellung ihrer Forderung

Dieſe Vorausſeßung trifft zu , da nach der Feſtſtellung des zu klagen , zumal ein Ausnahmefall nad 88 56-63 der

B. G. die in dem Klageantrage bezeichneten Gegenſtände Eigen- R.R. D. nicht vorliegt. Mit Unrecht vermißt aber der B. R.

thum des Ehemannes B. waren , und durch den Vertrag vom eine genügende fachliche Darlegung für eine derartige Klage.

6. September 1899 deſſen Eigenthum auf die Kl. übertragen Abgeſehen davon, daß er ſich ſolche, ſoweit fie ihin etwa fehlte,

worden iſt. Der Antrag auf Freigabe der Gegenſtände aus der im Wege der Frageſtellung nach § 139 der C. P. D. verſchaffen

Pfändung iſt daher begründet, da die Firma Aug. Sumpf Söhne konnte , liegt es nahe , daß dem , der nach ſeiner Behauptung

zur Pfändung der der Kl. gehörenden Gegenſtände nicht befugt auf Rechnung eines Vertragsſchluſſes Aufwendungen gemacht

war. Gegen den Souldner des pfändenden Gläubigers fann hat, Geldforderungen gegen ſeinen Vertragsgegner dann zuſtehen,

die Widerſprucheklage, welche in dem unbefugten Vorgehen des wenn der Vertrag entweder von Anfang an (3. B. wegen Nicht.

Gläubigers ihren Grund hat, nicht erhoben werden und es iſt ernſtlichkeit) hinfällig war oder wenn ihm nachträglich die ihm

auch im vorliegenden Falle die Klage ſo wenig gegen den Ehe- gebührenden Vertrageleiſtungen (z. B. die Kaufgegenſtände) durch

mann B. wie gegen deſſen Frau erhoben worden . Die Faſſung Verſchulden des Gegners wieder entzogen – entwährt

des Klageantrages , daß der Bekl. verurtheilt werde, worden ſind oder wenn der Gegner den Vertrag nicht genügend

dem Hotelbeſißer B. zu Putbus“ gepfändeten Gegenſtände frei. erfüllt hat. $$ 262 ff., 277 Thl. I Tit. 13 , SS 76 , 135 ,,

zugeben , dient lediglich zur Kennzeichnung, in weſſen Gewahrſam 136 , 153 ff. Th . I Tit. 11 des A. L. R. Unerheblich iſt

und an welchem Drte die Gegenſtände ſich befinden. III . C. S. hiebei , ob der Nachtheil etwa erſt durch die Weigerung des

i . S. Sumpf Konkurs c . Martens vom 2. Dezember 1902, Konkursverwalters, den Vertrag zu erfüllen, nach SS 15–17.

Nr. 249/1902 III. der R. K. D. herbeigeführt worden iſt; unzweifelhaft kann auch

23. $ 888 Abſ . 1 . in dieſem Falle der Geſchädigte eine Ronkursforderung anınelden

Die Frage, ob eine nach § 888 Abſ. 1 der 6. P. D. und zur Feſtſtellung bringen – vergl. SS 21-26 der R.K. D.

ausgeſprochene Geldſtrafe von Amtswegen oder lediglich auf Auch iſt es keineswegs Vorausſeßung für Geltendinachung

Betreiben der betheiligten Partei zu vollſtrecken ſei , iſt in der einer Konkursforderung , daß die Konkursmaffe noch fortdauernd

Rechtslehre und Rechtſprechung beſtritten. Während Gaupp- mit einer Leiſtung des Anmeldenden bereichert iſt. Selbſt dann ,

Stein zu § 888 Nr. I , Peterſen -Anger zu § 888 Bem . 6, wenn der beſtrittene Kaufvertrag der Anfechtung nach SS 22

Kohler im civ. Arch. 80 S. 255 , Wilmowsfi-Levy zu § 774 bis 29 ff. der R. R. D. unterliegen ſollte, wäre die Feſtſtellung

Nr. 3 und das D. L. G. Dresden in Buſch' Zeitſchrift 7 S. 115 einer Konkursforderung der Kl. wegen R.’s Gegenleiſtung nicht

die Vollſtreckung auf Betreiben der Parteien vertreten , ausgeſchloſſen . Denn wenn 88 31 -38 daſelbſt auch bei nicht,

nehmen Seuffert zu $ 888 Nr. 3 , Struckmann -Koch zu § 888 mehr vorhandener Gegenleiſtung oder nicht mehr gegebener

Nr. 2 , Schneider in Buſdy' Zeitſchrift 26 S. 451 ff. an , daß Bereicherung der Konkurðmaſſe dem Anfechtungsgegner die

die Volſtreckung von Amtswegen zu erfolgen habe. Auf dem- Erhebung einer Mafieſc uld forderung verbietet, ſo läßt er

ſelben Standpunkt ſteht die preußiſche Gefdäftsanweiſung für doch ausdrücklich die Konkursforderung zu. Vergl. auch 8

Gerichtsvollzieher & 90 Nr. 3. Der Senat tritt der erſteren des Anf. G. vom 21. Juli 1879 . V. S. S. i. S. Reineck's

Anſicht bei . (Wird näher begründet.) Bejdluß des II. C. S. Konkurs c. Bach's Konkurs 22. November 1902 ,

i. S. Schaefer C. Schaefer vom 14. November 1902 , Nr. 411/1902 V.

Nr. 173/1902 B II. Gerichtskoſtengejes.

24. § 1039 . 26. § 9 a.

Wie der erkennende Senat in dem Urtheile vom 29. Oktober Die Annahme , bei Prüfung des Vorhandenſeins der

1901 (Entſch. Bd. 49 S. 409) bereits ausgeſprochen hat, ſeßt Reviſionsjumme ſei die Vorſchrift in § 9a des G. K. G. maß

die Klage auf Aufhebung eines Schiedsſpruchs, gleich derjenigen gebend , iſt unzutreffend, da dieſe Vorſchrift nur für die Be .

auf Erlaß des Vollſtreckungsurtheile voraus , daß das jwieds . rednung der Gebühren des Gerichts und der Anwälte in

,, bei
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Betracht kommt. Sie iſt auch jdon um deswillen nicht an . Seiten ins Auge gefaßt geweſen ſei , daß nur durch einen Ver

wendbar, weil es ſich vorliegendenfalls nicht um einen Anſpruch gleich oder durch einen ſiegreich durchgeführten Prozeß der

auf Alimente, ſondern um einen Schadenerſaßanſpruch handelt. Befl . von der Erfüllung des Kaufvertrages mit F. würde be .

VI. 6. S. i. S. Bruckermann c. Niemeyer vom 15. Dezember freit werden können , und daß von vornherein die Haupt.

1902 , Nr. 273/1902 VI. aufgabe des Kl. darauf gerichtet geweſen ſei , das hierzu er .

Rechtsanwaltsgebührenordnung . forderliche thatſächliche und rechtliche Material zu ſammeln und

27. SS 1 , 93. die Erfüllungsweigerung im Wege eines Vergleiches oder eines

Nach § 1 der Gebührenordnung für Rechtsanwälte beſtimmt Prozeſjes durchzuſeßen, wie denn auch die Hauptthätigkeit

ſich die Vergütung nicht nur für die Berufsthätigkeit des des Kl. die Erfüllung dieſer Aufgabe bezweckt habe , und ſeine

Rechtsanwalts in einem Verfahren vor den ordentlichen Ges andere Thätigkeit nur nebenſächlicher Art geweſen ſei ; es hat

richten , auf welches die C. P. D. u . f. w . Anwendung findet , ferner aus dem Umſtande, daß der Kl. in ſeinem Schreiben

ſondern audy für die berathende Berufsthätigkeit des Rechts- vom 11. Januar 1898 das Honorar von 3 000 Mark nur für

anwalts, welche den Beginn oder die Fortſegung eines ſolchen die Beſchaffung des Materials und Vergleichs- u . Verhandlungen

Verfahrens betrifft, nach den Vorſdriften dieſes Geſetzes. Unter einſchließlich Reifen und Auslagen beanſprucht, und der Befl.

die berathende Beruf&thätigkeit fällt aber, wie die Motive er- ſich in ſeiner Zuſage vom 18. Februar 1898 mit dieſem þo

geben , nicht bloß die eigentliche Ratheertheilung , ſondern über- norar ausdrücklich unter Bezugnahme auf jenes Schreiben für

haupt die ganze , das gerichtliche Verfahren , namentlich deffenden Rechtsbeiſtand vor dem Prozeſſe, wie dort angegeben, ein

Beginn vorbereitende Thätigkeit , audy ſoweit ſie auf die verſtanden erklärt habe , entnommen , daß für dieſe nebenſächliche

Beſchaffung des erforderlichen Materials gerichtet iſt. Wenn Thätigkeit die 3 000 Mark nicht zugeſagt geweſen ſeien. Dieſe

hiernach auch an ſich die auf Herbeiführung eines Vergleiches Feſtſtellung beruht auf Beweiswürdigung und Auslegung

gerichteten Bemühungen nicht unter dieſe Thätigkeit zu rechnen und iſt für die Reviſionsinſtanz maßgebend. Die Frage , ob der

find, wie denn aud zum Protokoll der Reichstagskommiſſion zu Kl. durch den ſtreitigen Vertragsſchluß die Grenze der Må .

$ 37 der Gebührenordnung feſtgeſtellt worden iſt , daß man Bigung überſchritten habe , hat das D. L. G. bejaht und aus

darin übereingeſtimmt habe , daß die Thätigkeit eines Rechts. geſprochen , daß er durch die in I. J. geſchehene Herabſeßung

anwalts zur Herbeiführung eines Vergleichs in einer noch nicht der vertraglichen Vergütung auf 1000 Mark nicht beſchwert ſei .

anhängigen Sache außerhalb der Fälle der SS 471 , 571 der Es hat ſich hierbei dem eingeholten Gutachten des Vorſtandes

6. P. D. a. f im außergerichtlichen Wege dann , wenn der der badijden Anwaltskammer und deſſen Begründung ange

Auftrag auf Herbeiführung eines Vergleiches gerichtet ſei , nadſchloſſen, worin einestheils au @geführt iſt , daß der Kl. berechtigt

der für das Bundesland , in welchem er ſeinen Wohnſit habe, geweſen ſei , ſich für ſeine Mitwirkung bei den dem Rechtsſtreite

beſtehenden Landestarordnung zu liquidiren und zu honoriren vorausgegangenen Vergleichsverhandlungen eine beſondere Ver

ſei , ſo verliert doch dieſe Thätigkeit ihre ſelbſtſtändige Bedeu- gütung verſprechen zu laſſen, anderentheils aber unter Bezug .

tung, ſobald der Rechtsanwalt eventuell auch mit der Ver . nahme auf das vorgelegte Material hervorgehoben iſt, daß ab

tretung im Rechtsſtreite beauftragt iſt, und bei der Re- geſehen von der Vergleichsthätigkeit die vom Kl . aufgewendeten

ſultatloſigkeit der Vergleichsverhandlungen dieſer bisher ſuspen- Bemühungen im Weſentlichen audy im Prozeſſe hätten auf.

dirt geweſene Auftrag zur Einleitung oder Führung des Rechts- gewendet werden müſſen , daher ſchon in den vom Kl. beſonders

ſtreites in Kraft tritt. Dann iſt die Sade jo anzuſehen , als berechneten und aud zuerkannten geſeblichen Gebühren ihre

wenn von vornherein der Auftrag zur Prozeßführung ertheilt Ablehnung fänden , und hat unter Berückſichtigung der baaren

worden wäre. Vergl. außer der vom D. L. G. angeführten Auslagen des Kl . von 232,40 Mark und eines ihm nach $8 89

Litteratur noch : Walther, Gebührenordnung, 4. Auflage S. 50 und 37 der Gebührenordnung für ſeine reſultatloſe Vergleichs

und 51. Die Thätigkeit des Rechtsanwalts läßt ſich in einem thätigkeit zuerkannten Betrages von 425 Mark ſeine vorerwähnte

folden Falle nicht in der Weiſe ſcheiden , daß man ſagen kann, Feſtſtellung getroffen . Ein Rechtsirrthum iſt hierbei nicht zu

die eine Handlung betrifft nur den angeſtrebten Vergleich , die erſehen ; da der Kl. außerdem für ſeine Thätigkeit als Prozeßz

andere hat bereits Bedeutung für den Prozeß , vielmehr iſt dann bevollmächtigter die ihm gefeßlich zuſtehenden Gebühren erhält ,

die ganze, in beiden Richtungen vom Rechtsanwalte entfaltete kann nicht die Rede davon fein , daſ eine Herabſeßung unter

Thätigkeit als den Prozeß vorbereitend anzuſehen ; denn jdon den im Gefeße beſtimmten Betrag ſtattgefunden habe . II. C. S.

bei den Vergleichsverhandlungen mußte er im Auge behalten , i . S. Wertheimer
c. Seif 2. Dezember 1902 ,

daß es zum Prozeſſe kommen könnte, worin er ſeinen Mandanten Nr. 409/1902 II.

vertreten werde , und im Prozeſie wird er das ihm Zweckdien- Handels recht.

liche aus den Vergleichsverhandlungen verwerthen. Dem ſteht 28. Bedeutung der Anerkennung einer Bilanz .

die vorerwähnte Feſtſtellung in der Reichstagskommiſſion, die Bei ſeiner Entſcheidung geht das B. G. davon aus , daß

nur den Auftrag für Herbeiführung eines Vergleides be- die Steuern des Bell. als perſönliche Ausgaben deffelben nur

trifft, nicht entgegen. Das O. L. G. hat nun auf Grund der mit Genehmigung des Kl. als Geſchäftsunkoſten hätten ver,

vom Kl. ſelbſt vorgelegten , ihrem Inhalt nach nicht beſtrittenen rechnet werden können, daf; aber die Zuſtimmnng des Kl . in

Schriftſtücke, ſowie der ihm von dem Bekl . ertheilten Vollmacht der Genehmigung der Bilanzen zu finden ſei . Die Annahme,

und unter Würdigung der ganzen Sachlage als erwieſen an : daß der Kl . gegen die genehmigte Bilanz nicht nachträglich

genommen , daß von vornherein , als der Bekl. und ſeine Mutter Ausſtellungen machen könne, beruht auf der Erwägung , es ſei

dem Kl. den in Frage ſtehenden Auftrag ertheilten , von beiden Sache des fil. geweſen , unter welchen Vorausſetzungen er die
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Bilanz habe genehmigen wollen. Er habe vor der Genehmigung Ausübung des Stimmrechts dieſer Aftien in einem beſtimmten

eine genaue Prüfung vornehmen können , um die Genehmigung Sinne übernahmen. Für die Frage, ob durch dieſe Abreden

von dem Ergebniſſe der Prüfung abhängig zu machen ; er habe ein klagbares Sculdverhältniß zwiſchen den Parteien begründet

aber auch von der Prüfung ganz abſehen und die Bilanzen wurde , kann von entſcheidender Bedeutung ſein, nach welchem

ohne Prüfung genehmigen können . Sei das legtere geſchehen, Recht es zu beurtheilrn iſt, ob nach Deutſchem oder dem

jo habe darin die Erklärung gelegen , daß er auf die Prüfung Schweizeriſchen Obligationenrechte. Nach Deutſchem Recht muß

verzichte und das Ergebniß der Bilanzen ſo wie dieſe vorge. jede Aktiengeſellſchaft einen dem Verwaltungsrath des Schwei

legen hätten , für ſich als maßgebend erachte. Das B. G. hat zeriſchen Rechts gleichſtelenden Aufſichtsrath haben, aber die

nicht feſtgeſtellt, welcher der beiden von ihm als möglich unter- Beſtellung zum Mitgliede des Aufficytsraths iſt nicht davon

ſtellten Fälle hier zutrifft und es hat namentlich auch nicht be . abhängig, daß das Mitglied Aktionär iſt. $ 223 des H. G. B.

fondere Umſtände feſtgeſtellt, welche eß rechtfertigen könnten, der Der erwähnte § 22 der Statuten der in Rede ſtehenden Aktien

Genehmigung einer Bilanz die Bedeutung eines Verzichts mit geſellſchaft in Zürich beruht auf der Vorſchrift des Art. 649

der weitgehenden Wirkung beizulegen, wie es von dem B. G. ( 616 Nr. 7 ) des Schweizeriſchen Lbligationenrechts vom

geſchieht. Underntheils hat das B. G. nicht beſonders in den 14. Juni 1881. Danach kann die Verwaltung einer Aktien .

Kreis ſeiner Erörterungen gezogen , ob die Genehmigung einer geſellſchaft nur von Aktionären ausgeübt werden , Nichtaktionäre

Bilanz die angegebene Wirkung auch in dem Falle habe, daß fönnen ihr Amt nur dann antreten , wenn fie durch Erwerb

ihre Prüfung troß Anwendung aller Sorgfalt zu einem un- von Aktien Aktionär geworden ſind. Der Verwaltungsrath iſt

richtigen, auf Irrthum des Genehmigenden beruhenden Ergebniſſe ein Organ der Geſellſchaft mit wichtigen Funktionen im Intereffe

geführt habe, ſei es , daß der Irrthum durch Betrug wie z. B. der Geſellſdaft, nicht des einzelnen Aktionäre. Danach kann

Vorlegung gefälſchter Belege oder durch andere Umſtände ver- in Frage gezogen werden, ob nach dem Schweizeriſchen Rechte

urſacht worden iſt. Es leuchtet ohne Weiteres ein , daß nach- ein Vertrag zuläſſig, durch den einem Nichtaktionär Aktien zum

trägliche Einwendungen gegen eine genehmigte Bilanz in Gr . Schein übertragen werden, um ihm zu ermöglichen, das Amt

mangelung einer beſonderen diesbezüglichen Geſeßesbeſtimmung eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes im Intereffe eines

nigt unbedingt ausgeſchloſſen ſein können. Vielmehr jchließt einzelnen Aktionärs auszuüben , obwohl er in Wahrheit nicht

die Genehmigung einer Bilanz der Anfechtung nach allgemeinen Aktionär iſt. In gleicher Weiſe kommt in Frage, ob Abreden,

Grundfäßen, im Falle eines Irrthums nach den Grundfäßen wie ſie in dem Abkommen über das Optionsrecht hinſichtlich

des Kondiktionenrechts, nicht aus. II. C. S. i. S. Sámahl der Ausübung des Stimmrechts getroffen ſind , dem Deutſchen

c. Woeſte vom 28. November 1902 , Nr. 251/1902 II. oder dem Schweizeriſchen Recht widerſprechen, und ob das Ab.

29. Anwendung des Deutſchen oder Schweizeriſchen Rechts ? kommen bezüglich der 980 Aktien , deren Uebertragung zum

Der B. R. hat ſich der Prüfung der Frage, nach welchem Schein nicht dem Eintritt des Bekl. in den Verwaltungsrath

Rechte das ſtreitige Rechtsverhältniß der Parteien zu beurtheilen, dienen ſollte, in einem ſolchen Zuſammenhang mit dem Ab

völlig entzogen. Der Vertrag, auf welchem geklagt, iſt in kommen betreffend die Scheinübertragung der 10 Aktien ſteht,

Hannover von Inländern geſchloſſen, war aber in den weſent. daß eines ohne das andere im Sinne des Kontrahenten nicht

lichen Stücken in Zürich zu erfüllen . Es handelte ſich um die beſtehen kann . Die Sache bedarf einer Prüfung von dieſen

Befferung der finanziellen Lage und der Verhältniſſe einer Geſichtspunkten aus, die in dieſer Inſtanz ſoweit es ſich um

Aktiengeſellſchaft in Zürich. Der Bekl. ſollte vor Allem in den die Frage der Anwendung des Schweizeriſchen Rechts handelt,

Verwaltungsrath dieſer Aktiengeſellſchaft eintreten , um dort im ohne erneute Verhandlung der Sache unter den Parteien nach

Intereffe des Kl. und ſeiner Pläne zu wirken . Für den Bekl. ihrer thatſächlichen und rechtlichen Seite nicht erfolgen kann.

und auf ſeinen Namen wurden die 10 Aktien bei der Geſell- I. 6. S. i . S. Meyer c. von Gonzenbach vom 24. November

ſchaft hinterlegt, nicht leihweiſe , damit er ſie für ſich gebrauche, 1902 , Nr. 172/1902 I.

ſondern um ſeinen Eintritt in den Verwaltungsrath der Ge. 30. Verſicherungsrecht.

fellſchaft zu ermöglichen , der nach § 22 der Statuten der A18 recytsirrthümlich erſcheint es , wenn der B. R. den

Geſellſchaft erforderte, daß der Bekl . mindeſtens 10 Aktien Grundfaß , daß Verſicherungsbedingungen im Zweifel gegen den

beſaß, die unveräußerlich am Siße der Geſellſchaft hinterlegt Verſicherer auszulegen ſind , auf den vorliegenden Fall zur An .

werden mußten. Auch die übrigen 980 Aktien wurden auf den wendung bringt. Der Grundſat trifft zu , ſobald durch die

Namen des Bell. in Zürich nicht zum Gebrauch im eigenen Faſſung der Bedingung Zweifel hervorgerufen werden , die

Intereſſe, ſondern zum Zwecke der Ausführung des Auftrages Faffung alſo , welche vom Verſicherer ausgeht, und von ihm zu

hinterlegt, den der Bekl . im Intereſſe des Kl . übernommen vertreten iſt, ſich als eine unzureichende darſtellt , hier aber iſt

hatte. Alles dies iſt ebenſo unſtreitig, wie daß die Aktien nicht dieſelbe eine völlig präziſe und es erhellt nicht , inwiefern die

Eigenthum des Bell. werden , ſondern Eigenthum des Kl. Bekl. in Bezug auf den Wortlaut der Bedingung ein Vorwurf

bleiben ſollten. Im unzweideutigen Zuſammenhange mit der treffen könnte. Iſt nun auch nicht ausgeſchloſſen , daß der wahre

Ertheilung und Annahme dieſes Auftrages und der formellen geeinte Wille der Parteien auch mit dem an ſich klaren Wort.

Uebertragung der Aktien wurde dem Bekl . in dem Vertrage laut nicht in Einklang ſtelt und muß er troß eines ſolchen

vom 3. Februar 1900 das daſelbſt näher bezeichnete Options. Widerſpruchs entſdeidend bleiben , ſo hat doch hier eine ſolche

recht auf 1000 Stück der Aktien der Geſellichaft bis zu Abweichung nicht feſtgeſtellt werden können. Der Wortlaut

beſtimmtem Termin und ev. auf weitere 1 000 und 1 200 Stüd bleibt demgemäß maßgebend. Rechtsirrthümlich iſt ferner die

als Entgelt eingeräumt, wobei beide Theile Verpflichtungen zur Ausführung, der an ſich nicht mit Sicherheit feſtſtellbare Sinn
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der Frage habe auch als ſolcher nicht möglicher Gegenſtand der ſelbſtſtändige Urſache zurückzuführen iſt, dieſe Frage iſt im

Erkenntniß des Kl. ſein können, dieſer habe fich möglicherweiſe Weſentlichen eiue nach den Umſtänden des Falles zu beurthei

eine Anſicht über den Sinn , den die Bekl. mit der Frage ver- lende Thatfrage, deren Entſcheidung gemäß dein auch auf die

band, bilden , aber er habe dieſen Sinn nicht erkennen können , Frage des Kauſalzuſammenhanges fids erſtreckenden § 287 der

weil er ſich eben wegen ſeiner Zweifelhaftigkeit der Erkenntniß C. P. D. dem freien Ermeſſen des Gerichts unterliegt. Andern

überhaupt entzogen habe. Wie aber der Sinn einer ſo klar theils fehlt es bei vorliegendem Verſchulden an der civilrecht

gefaßten Beſtimmung der hier vorliegenden Art nicht möglicher lidem Zurechenbarkeit eines Sdadens nicht, wenn dieſer auch

Gegenſtand der Erkenntniß ſollte ſein können , iſt unerfindlich. nicht als nothwendige Folge der Handlung eingetreten iſt,

Und wäre die Frage objektiv zweifelhaft und die Antragſteller, ſondern nur als möglide , wenn auch nicht einmal als wahr

an den ſie ſich richtete, über ihre Bedeutung berechtigter Weiſe im ſcheinliche Folge der Handlung vorausſehbar war. II . C. S.

Ungewiſſen, ſo würde ihm ſelbſt das nicht die Befugniß ge- i. S. Société anonyme des tramways de Cologne c. Thuar

währen, dieſelbe ohne Weiteres in einem beſtimmten, der Frage : vom 25. November 1902 , Nr. 243/1902 II.

ſtellerin aber, wie er ſich nicht verhehlen konnte, nicht erkennbaren Patentgefeß vom 7. April 1891 .

Sinne zu beantworten . VII. C. S. i. S. Frankfurter Transport- , 33. $ 11 Ziffer 1 .

Unfall. und Glasverſicherung & A.-G. c. beydecker vom 2. De. Die durch das Patent Nr. 86 162 geſchüßte Erfindung

zember 1902, Nr. 385/1902 VII. ſtellt ſich als eine keinerlei techniſchen Fortſæritt enthaltende,

31. Kauſalnerus zwiſchen Tod und Unfall. bisher praktiſch unausführbar und für das Gewerbe völlig un .

Der erkennende Senat hat bereits in wiederholten , gleidh. fruchtbar gebliebene Erfindung dar, die nur die Wirkung haben

liegende Fälle betreffenden Entſcheidungen ausgeſprochen, daß es kann, anderen Erfindungen den Weg zu verlegen und dadurdy

rechtlich bedenkenfrei ſei, einen Unfall als die direkte und das Gewerbe in ſeiner Weiterentwickelung zu hemmen , und eine

ausídließliche Urſache des Todes nach Maßgabe der Ver : folche Erfindung hat keinen Anſpruch darauf, daß ihr der geſeß

ficherungebedingungen auch dann zu bezeichnen, wenn eine ge- liche Schuß erhalten wird. - In einem unter der Herrſchaft

wiſſe Empfänglichkeit des Körpers für die nachtheiligen Ein . des Pat. G. vom 25. Mai 1877 ergangenen Urtheil des er .

wirkungen der Verlegung vorhanden geweſen ſei , wenn alſo fennenden Senats vom 12. Dezember 1888 (Entich . des R. G.

möglicherweiſe bei anderer körperlicher Beſchaffenheit des Be. in Civiljachen Bd. 22 S. 130) iſt zwar ausgeſprochen , daß

ſchädigten der Unfall günſtiger verlaufen wäre. Auch in ſolchen ein Patent nicht deshalb zurückgenommen werden dürfe , weil

Fällen läßt fich ſagen , daß der Tod lediglich die Folge des fein Gegenſtand nicht ausführbar ſei . Da indeß nach dem

Unfalls ſei und daß die Verſicherung nicht dadurch ausgefaloffen Pat . G. vom 25. Mai 1877 die Nichtigkeitsklage ohne Zeit :

werde, daß im Einzelfalle der Verſicherungsnehmer fich gegen- beſchränkung zuläſſig war, und dies nach dem gegenwärtig

über Unfällen in geringerem Grade widerſtandsfähig zeigt . So geltenden Mat. G. nicht mehr der Fall iſt, ſo fann eß , wie der

verhält es ſich aber offenbar in der gegenwärtigen Sade. Der Senat ebenfalls ſchon ausgeſprochen hat (lirtheil vom 4. Des

B. R. will ſagen, daß der Bluterguß allein den tödtlichen zember 1894 , abgedruckt im Blatt für Patent-, Muſter- und

Ausgang veranlaßt habe , objdon er einen der Blutvergiftung Zeichenwejen Bd. 4 S. 19) , nicht mehr als Inhalt der im

günſtigen Nährboden in dem ſonſtigen Zuſtande des Fußes des $ 11 Ziffer 1 des Pat. G. gegebenen Vorſchrift angeſehen werden ,

Verleşten vorgefunden habe. VII. C. S. i . S. Verſicherungs- daß die Zuläſſigkeit der Zurücknahme eines Patente die Aus

geſellſchaft Rhenania c. Linke und Gen. voin 5. Dezember 1902 , führbarkeit der patentirten Erfindung zur Vorausſeßung hat.

Nr. 306/1902 VII. I. C. S. i . S. Lünſtedt c . Deutſd -Deſterreichidye Mannesmann

Haftpflichtgefeß vom 7. Juni 1871 . Röhrenwerke vom 26. November 1902 , Nr. 211/1902 I.

32. Kauſalzuſammenhang. 34. $ 35 .

Es genügt zum Kauſalzuſammenhange einestheils, daß ein Liegen objektiv die Vorausſetungen einer Patentverleßung

Sdaden , welcher durch eine Verkettung mehrerer Handlungen im Sinne des § 35 Abſ. 1 des Pat. G. vor , jo kann auch

oder durch nachträgliches Hinzutreten ſonſtiger mitwirkender Um- über das Vorhandenſein des ſubjektiven Thatbeſtandes ein Zweifel

ſtände zu einer That herbeigeführt wird , auf eine Handlung, nicht obwalten . Die Bekl . giebt ſelbſt zu , das klāgeriſche Patent

wenn auch nur als mittelbar wirkende Urſache zurückführbar gekannt zu haben . Sie hat daher mindeſtens grob fahrläſſig

iſt. Insbeſondere wird der Kauſalzuſammenhang nicht noth . gehandelt , wenn ſie, ohne ſich um den klägerijden Patentanſpruch

wendig durch das Dazwiſchentreten einer, wenn auch auf freiem zu kümmern , in ihrem Betrieb ein Verfahren einrichtete, das

Entſchluffe beruhenden Handlung eines Dritten aufgehoben, von dem dem Kl. geſchüßten nur in unweſentlichen und unter

welche mit der Verſchuldung einer anderen Perſon in Zuſammen . geordneten Beziehungen abwich. Auch ihre Hoffnung, den flä

hang ſteht; namentlich iſt dies dann nicht der Fall, wenn eine geriſchen Patentanſpruch mit Erfolg bekämpfen zu können,

Perſon eine Gefahr heraufbeſchwört , die den Dritten nach der ſchließt ihr Verſchulden in dieſer Hinſicht nicht aus. I. C. S.

Auffaſſung des Lebens bere dhtigter Weiſe zu einer Maßregel i . S. Molkereigenoſſenſchaft Stargard e. G. m . u . H. c. Caſſe

veranlaßt , in Folge deren erſt der Schaden entſteht. (Vergl . vom 22. November 1902 , Nr. 205/1902 I.

Entid . des R. G. Bd. 29 S. 121.) D6 in einem einzelnen 35.

Falle eine Handlung noch als fortwirkende Urſache eines Der in der mündlichen Verhandlung vor dem Kaiſerlichen

Schadens anzuſehen iſt oder ob die Handlung nicht ſowohl die Patentamt von der Kl. gemadyte Verſud) , die Klage nachträglich

Urjade, als vielmehr bloß die Veranlaſſung des Schadens auf den Grund der widerrechtlichen Entnahme gemäß § 10

bildet, derart, daß legterer auf ein nachträgliches Ereigniß als Ziffer 3 des Pat. G. zu ſdüßen , iſt mit Redyt als unzuläſſig
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zurückgewieſen worden. Das Kaiſerliche Patentamt hat in Ueber. Austauſch gegenſeitiger Leiſtungen Vermeidung des Unter .

einſtimmung mit den in der Entſch. des R. G. vom 14. Juni bieten und ſonſtigen Wettbewerbeg – gerichtet war, kann nicht

1884 (Gareis V S. 257 f. ) dargelegten und ſeitdem feſtgehal. bezweifelt werdeu. Auch ſcheint das B. G. ſelbſt davon ausf

tenen Grundjäßen mit Recht angenommen , daß die Einführung zugehen, daß im Sinne des Vertrages nicht bloß der Verkauf

des neuen Klagegrundes der widerrechtlichen Entnahme unzuläſſig zu niedrigerem Preiſe , fondern ebenfalls auch das Ausbieten

jei , weil, wenn man dies zulaſſen wollte, die Vertheidigung der Bekl. zu niedrigerem Preiſe als unter Strafe verboten anzuſehen iſt.

weſentlich erſchwert würde. I. C. S. i . S. Norddeutſche Munitions. Sollte es fich alſo beſtätigen, daß auch der Kl. gegen das

fabrik Schönebec , A.-G. in Liq . c. Deutſche Waffen und Muni: Vertragsverbot gehandelt hat, ſo kann dies nicht als ein mög.

tionsfabriken , A.-G. vom 8. November 1902, Nr. 189/1902 I. licher, aber für den Prozeß unerheblicher Fall ins Auge gefaßt

Reichsgeſeß über die Angelegenheiten der frei . werden, vielmehr würde dann davon auszugehen ſein , daß fich

willigen Gerichtebarfeit vom 17. Mai 1898. beide Vertragsverlegungen gegeneinander aufheben (Bolze, Praxis

36. § 177. Bd. 18 Nr. 346) und die Klage fonach aus dieſem Grunde

Das B. G. faßt den Saß 2 in § 177 Abſ. 1 G. F. G. hinfällig werden würde. 1. C. S. i. S. Hench und Käſebier

dahin auf, daß die Vorleſung , Genehmigung und Unterſchrift c. Leonhardt vom 29. November 1902 , Nr. 215/1902 I.

der Betheiligten „im Protokoll“ , das heiße : in dem Theil des 38. Verneinung der Paſſivlegitimation des Teſtamento.

Protokolls, der die Verhandlung mit den Betheiligten wieder- vollſtreders gegen die hereditatis petitio.

gebe, alſo noch vor deren Unterſchrift, feſtgeſtellt werden müſſe ; Nicht ohne Bedenken iſt die Beurtheilung der Paſſiv

und iſt weiter der Anſicht, daß dieſe Feſtſtellung nur mit voll legitimation der Bekl. Das B. G. geht davon aus , daß die

ausgeſchriebenen Wörtern, nicht abgekürzt mit den Anfang - mit dem Klageantrage sub 2 verfolgte hereditatis petitio

buchſtaben ,,! . g. u. " geſchehen dürfe. In dem Protokoll vom gegen den Rechtsanwalt S. lediglich als Teſtaments

24. Oktober 1900 befindet ſich der Vermerk 10. g. u . “ unter- vollſtrecker gerichtet ſei und hat ihn für dieſe Klage wenn nicht

halb des protokollirten Angebots der Frau Einbacher; erſt unter ihon kraft ſeiner geſeßlichen Stellung, dann doch jedenfalls nach

dieſem Vermerk folgt die Unterjchrift der Frau Embacher und Inhalt des Teſtaments auch allein, ohne Zirziehung der inter

dann weiterhin, hinter einer voll ausgeſchriebenen Beſcheinigung eflirten Erben für pajjis legitimirt erachtet. Nun kann aller,

über die Vorleſung , Genehinigung und Unterſchrift der Frau dings zweifellos eine hereditatis petitio auch gegen den

Embader, die Unterſchrift des Bürgermeiſters B. als Urkunds . Teſtamentsvollſtrecker erhoben werden , wenn er entgegen den für

perfon. Es iſt eine ſowohl bei dem § 177 G. F. G. wie für ihn maßgebenden Beſtimmungen des Teſtaments den Erben die

die gleid lautende Vorſchrift in § 2242 B. G. B. beſtrittene Erbſchaft vorenthält. Aber wenn es fich, wie im vorliegenden

und vom R. G. bisher noch nicht entſchiedene Frage, ob die Fal, um den Streit über Recht oder Nichtrecht oder um den

Feſtſtellung der Vorleſung , Genehmigung und Unterſchrift der Umfang der Rechte konkurrirender Erben handelt, dann kann ,

Betheiligten in dem die Erklärung der Betheiligten enthaltenden wie das R. G. in der Entſcheidung Bd. 32 S. 152 eingehend

Theil des Protokols erfolgen und in Folge deſſen dieſe Feſt- dargelegt hat, naturgemäß ein ſolcher Streit nur zwiſchen den

ſtellung mit vorgeleſen , genehmigt und von den Betheiligten widerſprechenden Konkurrenten und nicht gegen den Teſtaments -

unterſdrieben werden müſſe, oder ob dieſe Feſtſtellung vollſtrecker zum Austrag gebracht werden , e8 müßte denn dem

anderen mitwirkenden Perſonen abgeſehen allein von der leßteren eine ſolche Befugniß ganz beſonders vom Teſtator ein

Urkundeperſon vorzunehmen und deshalb auch zu unterſchreiben geräumt ſein, was , ſoweit dadurch nicht Pflichttheilsrechte be

ſei. Dieſe Frage braucht im vorliegenden Fall nicht entſchieden einträchtigt werden , für zuläſſig erklärt iſt. Nun behauptet

zu werden , wenn , entgegen der Anſicht des B. G. , der abge allerdings das B. G. , daß der Teſtamentsvollſtrecker nach Inhalt

kürzte Vermert „, . g. u. " die Bedeutung von , vorgeleſen , ge- des Teſtaments zu dieſer Klagführung berufen ſei. Es iſt

nehmigt, unterſchrieben “ hat , alſo die mehrerwähnte Feſt- aber , da iin Teſtament dein Teſtamentsvollſtređer nur deffen

ſtellung enthält, denn dann wäre dieſe Feſtſtellung, wie es nach gewöhnliche Funktionen, die Beſißnahme, Verwaltung und Ver

jener beſtrittenen und vom B. G. befolgten Anſicht geſchehen ſoll, theilung des Nachlaffes übertragen find, völlig unerfindlid ,

von der Betheiligten , der Frau Embacher , unterſchrieben. Die worauf dieſe Annahme des B. G. beruht , ſo daß die Annahme,

gedachte Vorausſeßung liegt vor ; abweichend von der Anſicht des daß die Auslegung des B. G. durch Rechtsirrthum beeinflußt

B.G. muß der abgekürzte Verinerk für eine genügende Feſt- ſei , nahe liegt , um ſo mehr, als die weitere Annahme des

ſtellung der Vorleſung und Genehmigung des voranſtehenden B. G. , daß die gegen den Teſtamentsvollſtrecker ergangene Ent:

Inhalts des Protokolls wie der thatſächlich uminittelbar darunter ſcheidung nicht gegen die Erben in Rechtskraft übergehe , gegen

erfolgten Unterſchrift der Frau Embacher erachtet werden. Wird dieſe vielmehr gleichfalls die Klage gegeben ſei , ſich mit jener

náber begründet. V. C. S. i. S. Stadt Gumbinnen c. Shuſterius Auslegung nicht vereinbaren läßt. Hiernach würde das B. U.

vom 6. Dezember 1902 , Nr. 297/1902 V. hinſichtlich des Klageantrages zu 2 wenigſtens inſoweit als die

II. Das Gemeine Redt. Klage gegen die minderjährigen Kinder Begeré abgewieſen iſt ,

37. Konventionalſtrafe. nicht aufrecht erhalten werden können , wenn in der That dieſer

Nach dem zur Anwendung zu bringenden gemeinen Rechte Klageantrag gegen den Rechtsanwalt Sch. allein in deſſen

iſt bei einem auf den Austauſd gegenſeitiger Leiſtungen ge- Eigenſchaft als Teſtamentsvolſtrecker gerichtet wäre. Aber zu

richteten Vertrage, kein Theil befugt, die Erfüllung von der dieſer Auffaſſung liegt ein zwingender Grund nicht vor. (Wird

Gegenſeite zu verlangen, wenn er nicht ſelbſt erfüllt hat oder begründet .) III. C. S. i. S. Chriſtmann c. Scholz vom

die Erfüllung anbietet. Daß der Vertrag der Parteien auf den 12. Dezember 1902 , Nr. 272/1902 III.

von

1 1

1

c .
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39. Fiſchereigerechtigkeit an einem öffentlichen Fluß . den bei einem Bergwerksantheile wichtigen Umſtand, daß das

Ein begrenztes , dingliches Recht an einem Fluß, ſei Bergwerk in abſehbarer Zeit völlig abgebaut ſein kann . Im

dieſer ein öffentlicher oder nicht öffentlicher, oder an einem Kaufpreiſe dagegen werden regelmäßig alle dieſe wirthſchaftlichen

Theile deſſelben , kann troß der Eigenthumsloſigkeit der fließenden Faktoren ihren Ausdruck finden . Wenn der § 111 Thl. I
,

Welle als möglich wohl gedacht werden. Insbeſondere iſt nicht Tit. 2 des A. L. R. beſagt, daß der Nußen , welchen eine Sache

einzuſehen , weshalb es rechtlich nicht vorſtellbar ſein follte, daß ihrem Beſiper leiſten könne, den Werth derſelben beſtimme, jo

der von dem fließenden Waffer erfüllte Raum unmittel . iſt mit Recht hervorgehoben worden , daß Nußungen nicht mit

bar der Herrſchaft einer Perſon nach der Richtung hin unter. Nußen zu identifiziren ſeien , daß vielmehr der Nußen im Sinne

worfen iſt, daß ſie das Recht hat, die darin befindlichen Fijde des § 111 die Brauchbarkeit und Austauſchfähigkeit

ſich anzueignen. Die Deffentlichkeit des Fluffes ſchließt es nicht einer Sache überhaupt begreife (Striethorſt Archiv

aus , daß er als „ dienendeg " Grundſtück angeſehen werden kann Bd. 100 S. 225) . Für die Frage nach dem Kaufwerthe

und eine dingliche Belaſtung der Weſer wird hiernach anzu . iſt eß nicht von Belang, ob ſich für die in Frage ſtehenden

nehmen ſein , wenn die Eriſtenz der behaupteten Fiſcherei- Kure feſte Kaufpreiſe im Verkehre gebildet haben.

berechtigung auf Grund unvordenklicher Verjährung nachgewieſen Auch wenn dies , wie die Kl. geltend machen, nicht zutrifft, kann

wird. Db eine Grundgerechtigkeit in ihr zu erblicken iſt, wird mit Grund nicht bezweifelt werden , daß die Kure überhaupt

davon abhängen, ob das Maß der Berechtigung ſich durch das einen Kaufwerth haben. Legterer bleibt alsdann von Fall zu

Bedürfniß der berechtigten Stellen beſtimmt. Iſt dies nicht der Fall, wie auch gegebenen Falls z . B. bei Landgütern, konkret

Fall, ſo hat die Berechtigung, auch wenn ſie nicht nur objektiv zu ermitteln . Kl. rūgen aber weiterhin, daß auch die Feſt

ſondern auch ſubjektiv dinglich iſt , nicht den Charakter der ſtellung der Kaufwerthe als ſolcher zu niedrig, nämlich zu

Grunddienſtbarkeit. Das wird indes für die Sachentideidung Unrecht nur in Höhe von 6000 Mark erfolgt ſei . Dieſer Rüge

ohne Belang ſein , da es für ſie nur auf die objektiv dingliche iſt der Erfolg nicht zu verſagen , da die Feſtſtellung der Rauf.

Belaſtung ankommt. VII. C. S. i . S. Meyerdierks u. Gen. werthe überhaupt, wie ſie vom B. G. geſchieht, der idlüffigen

c. Bremer Staat vom 28. November 1902 , Nr. 294/1902 VII. Begründung entbehrt. Indem das B. G. ausführt, daß der

III. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht. von Fr. und Fe . bekundete Verkauf@werth, das heißt für den

40. 12 TH . I Tit. 2 . Kur 6 000 Mart zu Grunde zu legen ſei , entſtehen die

Die landrechtlichen Begriffsbeſtimmungen in § 12 Thl. I erheblichſten Zweifel , ob das B. G. ſich dabei ausreichend

Tit. 2 des A. L. R. können infoweit nicht mehr als maßgebend vergegenwärtigt hat , daß zwar fr. als Verkaufspreis 6000 Mark

gelten , als das Weſen der früher darunter begriffenen Gegen. bezeugt, daß aber Fe . als gemeinen Werth 5 000 Mark be

ftände fich geändert hat. Nach heutigen Begriffen aber fallen gutachtet hat. Auf die Beſchwerde der Kl . bedarf dod die Feſt,

Banknoten und Kaffenſcheine unter den Begriff des baaren ſtellung des Kaufwerths wegen unzureichender Begründung des

Geldes . Denn fie erfüllen rechtlich und wirthſchaftlich die B. U. der weiteren Erörterung. Zu Unrecht geht weiterhin das

Funktion , allgemeine Umfaßmittel zu ſein , mag auch ein B.G., wie die Anſớlußreviſion mit Recht rügt , unter Bezug.

Zwang zur Annahme rechtlich nicht begründet ſein (vergl. Roch , nahme auf $$ 307 , 327 Th . II Tit. 2 des A. 2. R. von

Kommentar zum Allgemeinen Landrecht, 8. Auflage Note 13 zu der Annahme aus , daß die im Vertrage vom 31. Januar 1889

§ 12 TH . I Tit. 2 des A. 2. R.; Dernburg , das bürgerliche zu Gunſten der Erblaſſerin vorbehaltene halbe Ausbeute als

Recht des Deutſchen Reiche und Preußeng II. Bd.: die Schuld. den Rollation &werth mindernd nicht in Betracht

verhältniffe S. 31 ff.; R. Kodh, Geld und Werthpapiere in komme. Der $ 307 a. a . D. , welder beſtimmt , daß Zinſen

den Beiträgen zur Erläuterung des Entwurf& 4. Heft). IV. C. S. oder andere Nußungen niemals in Anrednung kommen, iſt ein

i . S. Giersberg und Gen. C. V. Dalwig und Gen. vom Ausfluß des im A. L. R. aufgenommenen Prinzips , daß nicht

24. November 1902 , Nr. 215/1902 IV . die Zeit des Erbfalle , ſondern lediglich der Zeitpunkt

41. $ 111 Th . I Tit . 2 , SS 307, 327 Th . II Tit. 2 . des Voraus empfangs über das Maß der Rollation ent

Wenn das B. G. ausſpricht , daß das R. G. in der Ent- ſcheide. Demzufolge kommt es nicht darauf an , ob etwa der

fdheidung Bb. 43 S. 355 den Kur einer Aktie gleichſtelle und Konferirende nach der Zuwendung bis zum Tode oder nach

daß es daher, gleichwie bei der Aktie, nicht auf den Nußung8 . dem Tode des Erblaffers Nußungen gezogen , oder ob etwa der

werth , ſondern auf den Verkauf8 . oder Kurswerth an. Kollationsgegenſtand nach der Zuwendung Schmälerungen

komme, ſo iſt allerdings eine ſolche Folgerung aus der reichs- erlitten hat. Iſt aber das Rollationsobjekt ſchon zur Zeit

gerichtlichen Entſcheidung nicht nothwendig und ohne Weiteres der Zuwendung durch Verpflichtungen wie Vorbehalte von

herzuleiten . Denn in der fraglidhen Entideidung iſt nur aus. Nußungen oder ſonſt im Werthe gemindert, ſo iſt im Verhältniß

geſprochen , daß der Kur gleich der Aktie dem angelegten Ver. deffen der stollationswerth zu mindern. IV . 6. S.

mögen angehöre, ohne zugleich auszuſprechen, nach welchen i . S. Giersberg und Gen. c . 5. Dalwig und Gen. vom

Grundfäßen gegebenen Falls der Werth dieſer Vermögensobjekte 24. November 1902 , Nr. 215/1902 IV.

zu berechnen ſei. Immerhin iſt die Auffaſſung des B. G., daß 42. SS 114 ff. Th . I Tit. 4 und SS 257 , 296 ff. Shl. I

bei der Beſtimmung des Werthes eines Kures in erſter Linie Tit. 11 .

der Verkauf8werth und nicht der nur nach Maßgabe des Der B. R. fehlt recht&grundjäglich dadurch , daß er den

kapitaliſirten Reinertrages berechnete , vom I. N. zu Grunde Kaufvertrag und die angebliche Verabredung über den Wieder

gelegte Nußungswerth maßgebend ſei , rechtlich nicht zu verwerfen . auf als „ zwei ganz felbſtſtändige Abreden ", als „ zwei

Die legtere Wertheberechnung berückſichtigte insbeſondere nicht geſonderte Verträge" einander gegenüberſtellt. Es liegt ein
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innerer Widerſpruch darin, daß der B. R. die ſtreitige Ver- bilde. Es kann nicht anerkannt werden, daß zwiſchen beiden

abredung als einen Nebenvertrag (pactum adjectum ) zum Fällen ein fachlicher Unterſchied vorhanden iſt, vielmehr iſt

Kaufvertrage bezeichnet, und andererſeits in demſelben ein gleich dort in der Klagebegründung, hier in der Einwandsbegründung

dieſem ſelbſtſtändiges Rechtsgeſchäft erblickt. Nebenverträge, durch mit verſchiedenen Worten ein und daſſelbe geſagt. Wenn die

welche die geſeßlich ſtattfindenden Rechte und Verbindlich ,und Verbindlich. Bekl. in jenem Prozeß fich verpflichtet hatte, dem Kl. das

keiten des Käufer und Verkäuferð anders beſtimmt werden Grundſtück für den Preis von 12 000 Mark aufzulaſſen, ſo

($ 257 Thl. I Tit. 11 des A. L. R.), laffen fich materiell von lag hierin zugleich und zunächſt die Verpflichtung, es dem Kl.

dem Kaufvertrage nicht ſondern , da die darin enthaltenen Ver. für dieſen Prei & zu verkaufen, und wenn im vorliegenden Fall

einbarungen einen integrirenden Theil der Kaufbedingungen dar- die Kl. fich verpflichtet haben ſollte, daß von ihr erſtandene

ſtellen . ( Vergl. Entich. des Obertribunals Bd. 46 S. 31. ) Denkt Grundſtück für den Anſteigerungspreis zu verkaufen , ſo wurde

man ſich die Vereinbarung eines Wieder- oder Rückkauf& als fie - ebenſo wie die Bekl. in jenem Fall - verpflichtet, dem

ein von dem urſprünglichen Kaufvertrage losgelöſtes Geſchäft, Bekl. das Grundſtück für den gedachten Preis (nach Einigung

ſo würde dieſes nicht als Nebenvertrag zu dem – vielleicht über die Zahlung oder Belegung des Kaufpreiſes) aufzulaſſen.

ſchon vollſtändig erfüllten – Kaufvertrage, ſondern etwa als Die Annahme des B. R. , daß die Kontrahenten zunächſt nur

Vorvertrag (pactum de contrahendo) zu dem in Ausſicht ge- die Abſoließung eines Kaufvertrages vereinbart haben , läßt fich

nommenen förmlichen Wiederverkauf, wenn nicht ſchon als dieſer aus dem als richtig unterſtellten Vorbringen des Bekl. umſo

ſelbſt, aufzufaffen ſein . So liegt aber hier die Sache nicht, da weniger rechtfertigen , als danach der Bekl. die Kl. wiederholt

nach der von dem B. R. als richtig unterſtellten Behauptung nicht etwa zum Abjchluß eines Kaufvertrages, ſondern direkt zur

die ſtreitige Verabredung ſchon bei Abſchluß des ſchriftlich bes Auflaffung aufgefordert haben will, und die Kl . ſich wiederholt

urkundeten Vertrages alſo in unmittelbarem Zuſammenhange zur Vornahme der Auflaſſung bereit erklärt haben ſoll. Die

mit dieſem getroffen ſein ſoll. Verabredungen , die in den ſchrift- oben mitgetheilten Gründe der in Bd. 47 der Entidy. abge

lichen Vertrag nicht aufgenommen find, gelten – ſoweit nicht druckten Entſcheidung , denen grundſäglich beizutreten iſt, paffen

die heilende Kraft der Auflaſſung dazwiſchen tritt - entweder genau auf den vorliegenden Fall , wenn auch dort an einer

gar nicht (s 128 Th . I Tit. 5 des . L. R.), oder ſie ent. anderen Stelle der Gründe bei Prüfung der (relativen) Unmögs

kräften den ganzen Vertrag : lekteres, wenn ſie dem Inhalt des lichkeit der Leiſtung noch ſpeziell Gewicht auf die formellen

ſchriftlichen Vertrages begrifflich zuwiderlaufen , ſo daß der Vorausſeßungen der Auflaffung gelegt iſt. Uebertragung

leßtere nicht als gewollt erſcheint, oder wenn ſie nach der des Eigenthum 8 für einen beſtimmten Preis iſt dort

Intention der Kontrahenten eine für den Beſtand des wie hier Gegenſtand einer mündlich eingegangenen Verpflichtung

Geſchäfts weſentliche Vorausſeßung enthalten . (Entſch. des R. G. und auf dieſer Grundlage mußte auch hier aus den in dem

Bd. 39 S. 270.) Dieſe Säße gelten auch für die ſogenannten mehrgedachten Urtheil aufgeſtellten Geſichtspunkten geprüft

Nebenverträge beim Kauf. V. C. S. i. S. Schyma c. Bednorz werden, ob nicht auch hier „der Nachweis der Unmöglichkeit der

und Sculz vom 3. Dezember 1902 , Nr. 293/1902 V. Erfüllung ſchon durch die Thatſache der Veräußerung gegeben

43. $$ 165, 168 Thl. I Sit . 5 . fei , und es Sache der Kl. wäre, darzuthun , daß die Erfüllung

Der Reviſion konnte der Erfolg nicht verſagt werden. Der gleichwohl nicht unmöglich , und ſie auch willens ſei , die hierzu

B. R. unterſtellt die Richtigkeit der Behauptungen des Bekl. erforderlichen Schritte zu thun . " V. S. S. i. S. Soda

über den Abſchluß und den Inhalt der mit der Kl. getroffenen c. Zimnoch vom 10. Dezember 1902 , Nr. 306/1902 V.

Vereinbarung, die ſich als Vertrag über Handlungen charakteriſire 44. $ 319 Thl. I Tit. 5 .

und, da der Bekl. die ihm darnach obliegende Leiſtung voll- Der B. R. ſtellt feſt, daß die von der Bekl. dem Kl. über

ſtändig erfüllt habe, gemäß § 165 Th . I Tit. 5 des A. L. R. die Höhe der Löhne und Gehälter gemachte Angabe objektiv

die Kl. zur vereinbarten Gegenleiſtung verpflichte. Der B. R. unrichtig geweſen iſt, daß jedoch die Bekl. hierbei weder argliſtig

nimmt auch an, daß bei ſelbſtverſchuldeter Unmöglichkeit der gehandelt noch ſonſt ſich eines vertretbaren Verſehens jQuldig

vertragomäßigen Leiſtung an deren Stelle der Intereſſeanſpruch gemacht hat. Weiterhin verneint der B. R. auch eine Haftpflicht
des Berechtigten tritt, aber er verſagt dieſen Intereffeanſpruch der Befl. aus dem Geſichtspunkte der Gewährleiſtung, weil der

dem Bekl., weil die von der Kl. geſchuldete Leiſtung nidyt un : Kl . bei ſeiner Frage nach der Lohnhöhe nicht zu erkennen

möglich ſei , da nichts die Kl . hindere , mit dem Bekl . einen gegeben habe, daß die Frage für ſeinen Willensentjdluß, das

Kaufvertrag über das fragliche Grundſtück abzuſchließen . Der Gut zu kaufen und den geforderten Preis zu bewilligen , von

B. R. ſieht alſo lediglich den Abſdluß eines Kaufvertrages Erheblichkeit ſein ſollte. Deshalb ſei , auch wenn man die

über das von der Kl. erſtandene Grundſtück, alſo die Ueber : Wirtſchaftsunkoſten bei einem Gute nach Analogie der Miethe:

nahme einer obligatoriſchen Verpflichtung zur Uebertragung erträge eine ſtädtiſchen Zinshaujes als „ Eigenſchaft des

des Eigenthums für einen beſtimmten Preis , als die von der Grundſtücke anſehe , dieſe Eigenſchaft doch im vorliegenden Falle

Kl. verſprochene Leiſtung an . Hierdurch unterſcheide fich der feine ausdrücklich vorbedungene. Dieſe Ausführungen ſind

vorliegende Fall von deinjenigen , über den die Bd . 47 S. 297 ff. jedenfalls inſoweit, als eine Beſchwerung des Klägers durch

abgedructe Entſcheidung des R. G. ergangen iſt. Der Unterſchied ſie in Frage kommt, rechtlich bedenkenfrei und werden von der

zwiſchen dem dort entſchiedenen und dem hier zu entſcheidenden Reviſion vergeben8 bekämpft. Legtere rügt zunächſt, der B. R.

Fall foll nach der Meinung des B. R. darin liegen, daß dort habe überſehen, daß die Bekl. als Veräußerin nicht bloß für

die Auflaſjungserklärung , hier der Abſchluß des Kaufvertrages ausdrücklich vorbedungene (promissa) , ſondern auch für an .

den Gegenſtand der Verpflichtung, dort der Bekl . , hier der Kl . gegebene Eigenſchaften (dicta) hafte . Legtereß iſt in dem
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Sinne, in welchem die Reviſion dieſen Grundſaß anerkannt Falles auf die ſubſidiäre Vorſchrift des § 420 cit. zurückgegangen

wiſſen will, nicht richtig. Das A. L. R. fennt einen jener geinein . werden müſſe. Die vorſtehende Beſchwerde erledigt fich dadurch ,

rechtlichen Terminologie entſprechenden Gegenſaß nicht, ſondern daß der Vorderrichter nicht nur ausführt, daß das Märkiſche

unterſcheidet in $ 319 I. 5 zwiſchen „ gewöhnlich voraus- Provinzialrecht über die pro herede gestio und deren Wirkungen

geſeßten " und im Kontrakte ausdrücklich vorbedungenen" Eigen- keine Beſtimmung enthalte, ſondern in deutlich erkennbarer Weije

fdaften . Daraus folgt, daß Eigenſchaften , die nicht ihrer Natur die Feſtſtellung trifft, daß nach Märkijdem Rechte zu einem

nach gewöhnlich vorausgeſegt werden , ſondern im Einzel. wirkſamen Erbantritt Seitens des Ehegatten eine ausdrüd

falle zum Gegenſtand einer Vorausſeßung gemacht worden liche Erklärung erfordert wird und eine bloße pro herede

ſind, nach Preußiſchem Recht immer im Kontrakt ausdrüdlich gestio diefelbe nicht zu erſeßen vermag. Der hiermit aus

vorbedungen ſein müffen . Dies feßt zwar nicht ein ausdrüd . geſprochene Rechtsjaß iſt nach § 5 der Verordnung vom 28. Sep.

lidhes Garantieverſprechen, aber doch redte geſchäftliche Er- tember 1879 einer Anfechtung durch Reviſion entzogen. Da

klärungen der Parteien voraus , wonach die Zuficherung der nach den weiteren Urtheilsfeſtſtellungen ohne Rechtsirrthum ver .

Eigenſchaft als Vertragsinhalt vom Käufer gefordert, vom Ver. neint wird , daß eine ausdrüdliche Erklärung, die Erbidaft

käufer ertheilt wird. Ein ſolcher Fal liegt gegenwärtig nicht aus dem wechſelſeitigen Teſtamente antreten zu wollen, Seitens

vor. V. C. S. i. S. Schinn c. von Arnim vom 10. Dezember des Erblaſſers bei dem zuſtändigen Nachlaßgericht abgegeben

1902 , Nr. 307/1902 V. worden iſt, ſo erübrigt fich eine Erörterung darüber, ob die

45. § 420 Th. I Sit. 9 in Verbindung mit der von dem Erblaffer vorgenommene Schliefing der Erbverzichts.

Joachimica . verträge vom 25. Oktober 1893 und vom 9. Dezember 1893

Der Streit der Parteien dreht ſich um die Frage , ob der mit ſeinen Söhnen Eduard und Adolf, wie Bell. meint, Ver.

Vater und Erblaſſer des Bekl. ungeachtet des am 29. November fügungen über die Erbſchaft im Sinne des § 420 Th. I

1875 mit ſeiner Ehefrau errichteten wechſelſeitigen Teſtamentes Tit. 9 de8 A. L. R. darſtellen, aus denen auf die Abſicht des

befugt war, der von der Kl. verwalteten und vertretenen „ Reuter . Erblaffers, die Erbſchaft in den Nachlaß ſeiner Ehefrau aus

Stiftung “ durch das ſpäter (am 10. Januar 1884), nach dem dem wechſelſeitigen Teſtamente anzutreten , zuverläſſig geldloffen

Tode ſeiner Ehefrau von ihm einſeitig errichtete Teſtament ein werden kann. IV. C. S. i. S. Reiß c. Stadtgemeinde Berlin

Vermächtniß zuzuwenden. Da in dem wechſelſeitigen Teſtament vom 8. Dezember 1902 , Nr. 259/1902 IV.

der Ehegatten jeder den überlebenden und die gemeinſamen 46. $ 521 Thl. I Lit. 9 , § 778 Thl . II Tit. 11 .

Kinder zu Aleinerben eingeſeßt und dabei beſtimmt hatte, daß Nach § 521 Th . I Tit. 9 des A. 2. R. tann gegen den

dem Ueberlebenden Verwaltung, Nießbrauch und freie Verfügung Verwalter zum Nachtheil des Gutseigenthümers eine Verjährung

über die Subſtanz zuſtehe, die Kinder aber nach deſſen Tode angefangen und fortgeſeßt werden und nach § 778 Thl. II

dasjenige erhalten ſollten , was aledann von dem gemeinſchaftlichen Sit . 11 des A. 2. R. ſtehen die Pfarrgüter nicht nur in der

Nadlaffe noch übrig ſein werde, ſo iſt klar, daß dieſe leßtere Nußnießung ſondern auch in der Verwaltung des Pfarrers,

Verordnung eine ſolche iſt, welche der in der Mark night jus . deswegen konnte die ſtreitige Grunddienſtbarkeit ohne Rüdſicht

pendirte $ 493 Th. II Tit. I des A. 2. R. im Auge hat, und auf das Nießbrauchredyt des Pfarrers gegen die Kirchengemeinde

daß daher der Vater und Erblaffer des Bell. als der überlebende erlaffen werden . VII . C. S. i. S. kath. Kirchengemeinde in

Ehemann nach dem Tode ſeiner Ehefrau dieſe teſtamentariſche Schmiegel c. Riedel vom 2. Dezember 1902 , Nr. 299/1902 VII.

Verfügung gemäß § 492 cit. nicht mehr ändern durfte, falls 47. § 21 Thl. I Tit. 14.

er die Erbſchaft aus dem wechſelſeitigen Teſtamente Nach § 21 des A. L. R. Thl. II Tit. 14 und § 38 des

annahm. Hiernach aber kommt es in erſter Linie auf eine A. L. R. Thl . II Tit. 15 find öffentliche Ströme diejenigen , die

Entſcheidung darüber an , ob der Erblaſſer Eduard Reiß , wie von Natur fchiffbar ſind. Nach der Beſchaffenheit, nidyt nady

der Bekl. einwendet, die Erbfdaft aus dem wechſelſeitigen dem thatſächliden Gebrauch iſt zu unterſcheiden , ob ein Fluß

Teſtamente angetreten hat. Das B. G. geht bei ſeiner Be. ein Privatfluß oder ein öffentlicher iſt. (Entid . Bd. 45 S. 183.)

urtheilung zutreffend davon aus , daß nach Art. 213 E. G. Die Grenze, wo ein Fluß anfängt, diffbar zu ſein , iſt nicht

zum B. G. B. die vor dem Inkrafttreten des B. G. B. gelten durch beſtimmte Maßangaben zu ziehen , darum iſt es richtig,

den Gefeße für das ſtreitige Rechtsverhältniß maßgebend fein wenn das B. G. die Verhältniſſe anderer Waſſerſtraßen der

müſſen, und daß daher, weil die Eltern des Bekl . beide ihren dortigen Gegend, die thatſächlidy zur Schiffahrt benußt werden,

legten Wohnfig in Berlin hatten , das Kurmärkiſche Pro . zum Maßſtab nimmt und die Drewenz für ſchiffbar hält , weil

vinzialredyt Anwendung leidet. Entſcheidend find hiernad; ſie gleiche Breite und Tiefe habe, wie jene anderen Waſſerſtraßen .

die Beſtimmungen der Joachimica vom Jahre 1527 und des Die Beſchaffenheit der nur 81 , Kilometer langen Strecke inner.

diefelbe deklarirenden Erbſchaftsedikte vom 30. April 1765 in halb des ſtädtijden Gebietes iſt nicht für ſich allein ausſchlag.

Abth . II. Die Reviſion rügt nun zunächſt, daß das Kammer- gebend und von einer Schiffbarkeit des Fluſſes fann nicht die

gericht den § 420 Th . I Tit. 9 des A. L. R. durch Nicht- Rede fein, wenn man nicht von jener Strecke aus zu einem

anwendung verleße und gegen die Art. I und II des Publikations- verkehrøerheblichen Ziele gelangen könne. VI. S. S. i. S.

patentes vom 5. Februar 1794 verſtoße. Sie begründet dieſen Preußiſcher Fiskus c. Stadtgemeinde Strasburg vom 4. De

Angriff damit, daß der Vorderrichter zu Unrecht leugne, daß zember 1902 , Nr . 255/1902 Vi .

nach Märkijem Provinzialrecht zum Erbſchaftsantritt auch eine 48. § 259 ThI. I Tit. 21 .

pro herede gestio genüge, und ſie meint, daß , wenn dieſem Wären nur Räume Gegenſtand des Vertrages, ſo würde

Rechte eine pro herede gestio unbekannt ſei , vorkommenden gemäß § 259 Th . I Tit. 21 des A. .. R. das Vertrags

1
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verhältniß als Miethe zu bezeichnen ſein . Da aber der Kl. in B. R. verwirft dieſen Anfechtungegrund, weil R. zur Zeit der

ein im Betrieb befindliches Brauereigeſchäft eintrat, ſomit auch Abhaltung der Gewerkenverſammlung noch nicht im Gewerkenbuch

der Betrieb der Brauerei den Gegenſtand des Vertrages bildet, eingetragen war, nach § 106 des Berggeſeßeß aber nur der im

ſo haben die Parteien den Vertrag wohl mit Recht als Pacht Gewerkenbuch als Eigenthümer der Kure Eingetragene der

bezeichnet (vergl. Dernburg, Lehrbuch des Preußiſchen Privatrechts Gewerkſchaft gegenüber als Gewerke gelte. Die Reviſion weiſt

V. Aufl. Bd. II S. 63 Note 4) . VI. C. S. i. S. Steinecke darauf hin , daß in den SS 266 , 267 A. L. R. II 16 beſtimmt

c. Kolbe vom 24. November 1902, Nr. 239/1902 VI. war, „ nur “ der Eingetragene ſei als Eigenthümer des Berg

49. $ 272 Thl. I Tit . 21 . theils zu betrachten, und daß fich das Wort „nur“ auch in der

Die Bereithaltung des Mieth- oder Pachtgegenſtandes iſt ähnlichen Beſtimmung des § 223 Abſ. 3 H.G.B. finde, und

Vorleiſtung. þat der Vermiether oder Verpachter dem Miether ſchließt daraus, daß nach dem geltenden Berggeſet in deffen

oder Pächter die Benußung der Sache dadurch entzogen , daß fie § 106 jenes Wort fehlt, die Eintragung nicht Vorausſeßung

durch ſein Verſchulden unbrauchbar geworden, ſo iſt es gemäß der Ausübung des Stimmrechts ſei. Dieſer Schluß iſt jedoch

der Natur der Vorleiſtungspflicht ſeine Sache, den Vertrags- nicht richtig. Das Wort „nur“ in den zur Vergleichung heran

gegner von der Inſtandſeßung in Kenntniß zu ſeßen und ihm gezogenen Gefeßesbeſtimmungen erſcheint entbehrlich. Vergi.

die Wiedereinräumung der Benußung anzubieten. Vergl. Entid . Entſch. bei voriger Numiner.

bei voriger Nummer.

50. $ 79 THI . II Tit. 15 .
Eigenthumserwerbegeſeß vom 5. Mai 1872.

Aus der im § 79 des A. L. R. Thl. II Tit. 15 dem 54. § 25.

Staate auferlegten , allgemeinen Pflicht der Fürſorge für die Der Annahme, $ 25 des E. E. G. vom 5. Mai 1872

öffentlichen Ströme läßt ſich die rechtliche Verpflichtung zur finde auch Anwendung auf die Kautionshypotheken des bisherigen

Ausführung einer einzelnen beſtimmten Arbeit nicht herleiten. Rechte und geſtatte, daß auch für Forderungen, für welche die

Was für den angegebenen Zweck zu geſchehen hat, kann nur auf Kautionshypothek hafte, wenn ſie auch den eingetragenen Hodſt.

Grund thatſächlicher Erwägungen bemeſſen werden , die ver. betrag ausfüllen , Zinſen für eine frühere Zeit , als dem Zeitpunkt

faſſungsmäßig den Verwaltungsbehörden übertragen ſind und der Feſtſtellung der Forderung und deren Umſchreibung in eine

bei denen dieſe zugleich durch das den Kammern zuſtehende Recht gewöhnliche Hypotheť mit dem Range des Kapitals ein

der Geldbewilligung rechtlich beſchränkt find. VI. C. S. i. S. getragen werden , ſteht ſchon der Wortlaut des § 25 des

Preußiſcher Fiskus c. Stadtgemeinde Strasburg vom 4. Des E. E. G. entgegen . Denn dadurch wird nur zugelaſſen, daß für

zember 1902 , Nr. 255/1902 VI. Kapitalien , welche zinslos oder mit Zinſen unter dem Zins

ſaß von 5 vom Hundert eingetragen find, der Eigenthümer des

IV. Sonſtige Breußiſche Landesgeſeße. Grundſtücke einen Zinsſaß bis 5 vom øundert mit der Rang

Gefeß über die Zuläſſigkeit des Rechteweges ordnung des Kapitals ohne Einwilligung der gleich- oder nach

vom 11. Mai 1842. ſtehend eingetragenen Gläubiger eintragen läßt. Von einem

51. $ 6. Gefeß über die allgemeine Landesverwaltung
eingetragenen Kapital, von einer eingetragenen Hauptforderung

vom 30. Juli 1883 § 131 .
kann bei Kautionshypotheken erſt dann die Rede ſein , wenn die

In § 6 des Gefeßeß über die Zuläſſigkeit des Rechtswegs Forderung, zu deren Sicherung die Kautionshypothet dient,

vom 11. Mai 1842 , auf den auch § 131 des Gefeße$ über die
feſtgeſtellt und als der Kautionshypothel unterfallend in dem

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Geſebjamm
Grundbuch eingetragen iſt. Die Kautionshypotheť als ſolche iſt

lung S. 195) verweiſt, iſt ausdrücklich ausgeſprochen , daß , wenn
keine Forderung, ſondern ſie dient nur als Sicherungsmittel für

eine polizeiliche Verfügung als unzuläſſig aufgehoben wird, dem
eine Forderung ; ſie giebt durch ihre Eintragung nur kund , zu

Bekl . feine Gerechtſame nach den allgemeinen geſeblichen Be.
welchem Höchſtbetrage das Grundſtück haften foll, wenn Forde.

ſtimmungen über die Vertretungsverbindlichkeit der Beamten vor.
rungen aus dem durch die Hypothek geſicherten Rechtsverhältniß

behalten bleiben (vergl. auch § 12 des A. L. R. THI. II Tit. 15) .
entſtehen und feſtgeſtellt werden . Auch aus dem Begriffe der

VI. C. S. i. S. Preußiſcher Fisku $ c. Stadtgemeinde Strasburg Kautionslypothet, wie er im § 24 des E. G. G. feſtgeſtellt iſt,

vom 4. Dezember 1902 , Nr. 255/1902 VI.
ergiebt fich ohne Weiteres , daß der eingetragene Höchſtbetrag

nicht durch nachträgliche Eintragung von Zinſen überſchritten

Allgemeines Berggefeß vom 24. Juni 1865.
werden darf. Der 8 24 foll in Ausbildung des Spezial .

52. $ 112 . prinzip8 , abweichend von dem früheren preußiſchen Rechte, wo

$ 112 des Berggeſeßes ſtellt keine beſtimmte Friſt ; ſeine nach Kautionen zu unbeſtimmter Höhe eingetragen werden konnten

Beſtimmung, daß in der Einladung der zu verhandelnde Gegen. (vergl. die Citate in Turnaus Grundbud -Ordnung BD. I S.381

ſtand anzugeben ſei, läßt aber klar erkennen, daß die Mittheilung Nr. 2) , zur Hebung des Realkredits dienen, indem er sadurch,

der zu verhandelnden Gegenſtände vorgeſchrieben iſt, um dem daß er die Eintragung von Kautionen nur zu einem beſtimmten

Gewerken Gelegenheit zur Vorbereitung zu geben . Zu dieſem Geldbetrage zuläßt , den nach eingetragenen Gläubigern eine

Zwede muß ihm eine angemeſſene Friſt verbleiben . V. C. S. i . S. genauere Prüfung deſſen ermöglicht, was ihnen vorgeht. Er

Frank c. Badenhard vom 29. November 1902 , Nr. 287/1902 V. gewährt ihnen die Sicherheit, daß , wenn der noch zu beſtim

53. $ 6. mende Anſpruch an Kapital , Zinſen und ſonſtigen Nebenforde.

Die Nichtzulaffung des Juſtizrathe R. iſt zur Anfechtung rungen ſich auf einen höheren Betrag, als den eingetragenen,

der Gewerkenverſammlungsbedlüffe nicht zu benußen. Der herausſtellen ſollte, dennoch das Grundſtück nur für den ein.

1
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getragenen Betrag verhaftet iſt und ihnen fomit an der Stelle pflichtet, gegenüber dem zweifelhaften Ausjonderungsanſpruch des

der eingetragenen Kaution nur der eingetragene Höchſtbetrag R. auf Grund des § 30 des E. E. G. fid ablehnend zu ver.

und nicht die ganze Forderung in der Priorität vorgeht. ( Vergl . halten und zum allermindeſten hat er durch ſolches Verhalten

Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 5 S. 235.) Stellt ſich kein Verſchulden begangen. Auch dem von der Rkl. hervor

alſo bei Feſtſtellung der Forderung heraus , daß ihr Kapitals gehobenen Umſtande, daß der Konkursverwalter der Bekl. die

betrag den eingetragenen Hödyſtbetrag erreicht, ſo kann dieſer, beſtrittenen Gegenſtände ſelbſt zuerſt zu geſonderter Mobiliar

wenn für die Forderung eine Verzinſungspflicht für die Ver : verſteigerung bringen wollte, iſt keinerlei Bedeutung beizulegen .

gangenheit beſteht, weder dadurch, daß die rückſtändigen Zinjen Aus dieſer Handlungsweiſe, die der Konkursverwalter als vor.

berechnet und dem Rapital zugerechnet werden , nod durch die theilhafter für die Stonkuršmaffe erachtet haben kann , folgt

Feſtießung der Verzinſungspflicht erhöht werden . Daraus er . keine wegs ſeine rechtsirrthümlide Annahme, daß die Sachen

giebt fich, daß gemäß § 25 des E. E. G. Zinſen für eine den den Hypothekyläubigern nicht bafteten , ein Rechtsirrthum , der

eingetragenen Höchſtbetrag ausfüllende Kapitalforderung nur von übrigens unſchädlich geweſen wäre und jederzeit berichtigt werden

dem Tage ihrer Feſtſtellung und Eintragung ohne Weiteres mit konnte. V. C. S. i. S. Reineck's Ronkurs c. Bach's Stonkurs

dem Range des Kapitals eingetragen werden dürfen , und daß vom 22. November 1902 , Nr. 411/1902 V.

die Eintragung von Zinſen für eine frühere Zeit das Grundſtück

nicht wirkjam belaſtet. V. 6. S. i . S. Verkaufsverein für
Enteignungsgeſetz vom 11. Juni 1874 .

Ziegelfabrikate, Aktiengeſellſchaft zu Gelſenkirchen c . Nettebeck 56. Rauſalität .

vom 3. Dezember 1902, Nr. 294/1902 V. Die Grundjäße, von denen der B. R. ſeinen Ausgang

55. SS 30 , 50.. nimmt, ſind zutreffend; aud iſt anzunehmen , daß er den Sat

Waren die ſtreitigen Sachen zur Zeit des Verkaufe Zubehör nicht verkannt hat, daß Entſchädigung für die das Reſtgrund.

des Grundſtücke, ſo waren und blieben ſie den betreffenden ſtück treffenden nachtheiligen Folgen des Unternehmens" zu„ “

Hypothekgläubigern , die ſämmtlich , wie feſtſteht, ſchon damals gewähren iſt, für welches die Theilenteignung erfolgt; denn die

eingetragen waren , gemäß § 30 des E. E. G. init verhaftet. reichsgerichtlichen Urtheile, auf die der B. R. Bezug genommen

Dieſes dingliche Recht der Hypothekgläubiger an der Zubehör Hat (Entich. des R. G. Bd. 7 S. 258, Bd . 13 S. 244, Bd. 44

iſt nicht durch Beſchlagnahme bedingt, kann vielmehr zuvor S. 331 ) , namentlich auch das an leßter Stelle erwähnte Urtheil

ſchon Verſchleppungsverſuchen gegenüber geltend gemacht werden . des erkennenden Senats betonen gerade jenen Sat mit beſon .

(Vergl. Entſch . des R. G. in Civilſachen Bd. XLII S. 170.) derem Nachdrud . Danach darf auch weiter angenommen werden ,

Es läßt fich dieſes Recht aber auch nicht ohne gegenüberſtehende daß der B. R. ſich nicht etwa in dem Irrthuin befunden hat ,

Pflicht des Grundſtückseigenthümers denken und dieſe Pflicht der Schaden, deſſen Erſaß beanſprucht wird , müffe in einem

muß darin gefunden werden , daß Zubehörveräußerungen, wenn direkten, ſpeziellen Kauſalznjammenhange mit der Enteignung

ſie nicht unzweifelhaft unſchädlich für die Øypothefficherheit ſind, ſtehen, die erzwungene Abtretung dieſes Grundſtücktheiles alſo

von ihm nicht vorgenommen werden dürfen . Dies ergiebt fid müſſe den für das Reſtgrundſtück entſtehenden Schaden unmittelbar

auch aus der gegen Verſớlechterung des Pfandgrundſtücks ge- herbeigeführt haben . Gerade der Abwehr dieſes Gedankens gilt

richteten Sicherungsvorſchrift des § 50 des E. E. G. Da der der Sat, daß für alle nachtheiligen Folgen des ganzen

Konkurðverwalter ſeiner geſeblichen Stellung zufolge den Gemein- Unternehmens, für welches die Enteignung erfolgt iſt, Ent

ſchuldner auch als Grundſtückseigenthümer mitvertritt , ſo muß ſdådigung zu leiſten iſt, es ſei denn, daß poſitiv nachgewieſen

ſchon aus Vorſtehendem gefolgert werden , daß er im Zweifel wird , es hätte auch ohne die Enteignung der Schaden eintreten

- und jolcher Zweifel wird bei Ueberſchuldung des Grundſtücks . müſſen . Sit hiernach auch die Baſis der berufungsgerichtlichen

eigenthümers faſt immer geboten ſein – die Wegbringung von Entſcheidung eine ridtige , ſo erſcheint es doch zweifelhaft, ob

verpfändetem Zubehör aus dem Grundſtück nicht geſtatten darf. fie im llebrigen wirklich auf dieſem Boden ſteht. Zwar begreift

Kraft des ihm durch Geſet zugewiejenen weiteren Wirkungs- das Weſen der Kauſalität es in fich, daß die Wirkung der

kreiſes hat der Konkursverwalter jedoch überhaupt für geſeß- Urſache zeitlich nachfolgt , daß jene alſo nicht vor dieſer vor.

mäßige, Rechtsverletzungen vermeidende und insbeſondere die handen geweſen ſein kann. Allein im vorliegenden Falle beweiſt

Aktivmaſſe thunlichſt wahrende Durchführung des Konkurs- die Thatjadje, daß die Anordnung der Sperrung und Ver

verfahrens Sorge zu tragen und in dieſem Sinne liegt ihm legung des Bahnüberganges vor dem PlanfeſtſtellungsbeſĐluß

auch die Vertretung der Konkursgläubiger ob , zumal durdy des Bezirksausſchuſſes und ihre Ausführung und der daraus

Weggabe von Pfandſtücken, die zunächſt den Hypothekgläubigern für das Grundſtück des Kl . erwadyſende Schaden ſchon vor der

haften , an einen Minderberechtigten unter Umſtänden auch der Ausführung der Enteignung eriſtent war, noch nichts dafür,

Werth, der ihres Zubehörs beraubten Immobilien gemindert, daß der Kaujalzuſammenhang, zwiſchen der Enteignung und

die Ausfallsforderungen der Hypothekgläubiger vermehrt und dem „ Unternehmen “ in dem oben erörterten Sinne fehle.

biedurdy in verſchiedener Weiſe das Verhältniß der gemeinen Im Beſonderen hat der B. R. einen Punkt nicht berückſichtigt.

Theilungsmaſſe zu den Forderungen der nicht bevorrechtigten Dein Planfeſtſtellungsbeſchluß des Bezirksausſchuſſes vom 20. März

Konkursgläubiger 31 lingunſten der Legteren beeinträchtigt 1900 iſt der Beſchluß des Regierungspräſidenten vom 7. Mai

werden kann. (Vergl. Entſch . des R. G. in Civiljachen Bd . 20 1899 , durch den der Plan für den Bau einer Kleinbahn von

S. 108 , BD . 23 S. 54 , Bd. 29 S. 29 ; Urtheil des erkennenden B. nad V. innerlalb der Gemeinde B. feſtgeſtellt iſt, vorauf

Senats V. 202/02 vom 9. Juli 1902.) Puch von dieſem gegangen.gegangen . Es fragt fidy, ob nid )t jdon in dieſem Plan be .

Geſichtspunkte aus war der Konkursverwalter der Bekl. ver. ziehungsweiſe in dem Bejdluß des Regierungspräſidenten die
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Verbreiterung des am klägeriſchen Grundſtück entlang führenden feßung einer neuen Fluchtlinie iſt zunädſt ohne jeden Einfluß

Weges in Ausſicht genommen war, ſo daß die hierauf abzielende auf die Fortſeßung der Nußung des Grundſtücke in der bis .

Anordnung der Abtretung des klägeriſchen Grundſtücsſtreifeng herigen Art ; ein Gebäude wird nicht ſofort unbewohnbar,

oder der Verbreiterung des Weges ſogar in direktem Kauſal. wenn durch Ziehung einer neuen Fluchtlinie ausgeſprochen wird,

zuſammenhang mit der Wegeverlegung und Wegeſperrung ſtand , daß es künftig einmal, unbeſtimmt wann, abgebrochen oder

dieſe alſo von jenen abhängig war, jedenfalls aber die Wege umgebaut werden foli. Nun war das Grundſtück des Kl. zur

verbreiterung und die hiermit zuſammenfallende Enteignung des Zeit der Fluchtlinienfeſtſeßung eine Brandſtätte ; daß es ihm

klägeriſchen Grundſtückstheiles als ein Stück der das ganze als ſolche überhaupt einen Nußen gewährt, einen Ertrag ge .

Unternehmen bedingenden Erforderniſie erſcheint. liefert habe, iſt nicht behauptet. Was dem Kl. durch die neue

Außerdem iſt nicht erkennbar, ob das Unternehmen, für welches Fluchtlinie wirklich entzogen wurde, das iſt die Möglichkeit, auf

die Enteignung erfolgt iſt, ſchon vollſtändig ausgeführt war, der Brandſtätte ein neues Gebäude zu errichten. Der Ertrag

als die Enteignung erfolgte. Alle dieſe Verhältniſſe bedürfen dieſes Gebäudes kann aber ſelbſtverſtändlich erſt von dem Zeit

der Aufklärung, ehe die Frage der Kaufalität, die in dem oben unkte an in Rechnung gezogen werden , von welchem an es

erwähnten weiten Umfange zu faffen iſt, in Anſehung der Be- nach Fertigſtellung wirklich in Gebrauch genommen werden

ziehungen zwiſchen der Enteignung und dem Unternehmen der konnte. Daß dies nicht bereits am 1. Mai 1899 der Fall

Bekl. mit Sicherheit beantwortet werden kann . VII. C. S. i. S. war, hat das B. G. ſelbſt angenommen ; es fehlt alſo an einem

Paas c. Wittlager Kreisbahn A.-G. vom 24. Oktober 1902 , Rechtsgrunde für die Zubilligung einer Nußung8entſchädigung

Nr. 242/1902 VII. idon von dieſem Tage an. Es iſt aber weiter zu beachten ,

57. § 1. Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875 § 13. daß für die rechtliche Beurtheilung des Streitfalles neben dem

1. Durch das angefochtene Urtheil iſt dem Kl. eine Enteignungsgefeße auch das Straßen- und Baufluchtengeſeß

Kapitalentſchädigung von 56 093 Mark nebſt Zinſen aus dem vom 2. Juli 1875 zur Anwendung kommt. Nach § 13 dieſes

am 19. April 1901 unbezahlt gebliebenen Reſt derſelben, ferner Gefeßes foll, wie der erkennende Senat ſchon wiederholt aus.

ſind ihm Zinſen zum geſeßlichen Zinsfuße für die Zeit voin geſprochen hat ( vergl. Entſch. des R. G. in Civiljadyen Bd. 48

1. Mai 1899 bis 19. April 1901 aus der ganzen Ent: S. 340 und das dort angeführte Urtheil vom 22. Mai 1900

ichädigungsſumme zugeſprochen. Gegen die Zuerkennung dieſer VII. 50/1900) , für die Entziehung der Bebaubarkeit nur in

leßteren , von der Rki. auf 4 786 Mark 14 Pf. berechneten dem Falle Entſchädigung gewährt werden , wenn eine neue,

Zinſen richtet fich in erſter Linie die Reviſion der Bekl. Die von der Straßenfluchtlinie verſchiedene Baufluchtlinie vorhandene

Beſchwerde iſt begründet. Zwar trifft die Ausführung der Gebäude trifft und der Eigenthümer das Land zwiſchen Straßen

Bekl. , daß die Entſchädigungsſumme nicht vor der Auflaffung und Baufluchtlinie, das fünftige Vorgartenland , von Gebäuden

des Grundſtücks fällig geweſen ſei, von einer früheren Zing freilegt. § 13 Abſ.2 Sab 2. Dagegen wird, wenn Straßen

pflicht demnach nicht die Rede ſein könne, nicht den vom B.G. und Baufluchtlinie zuſammenfallen, für die Entziehung der

verwertheten Entſcheidungsgrund. Denn der B. R. wollte Bebaubarkeit der künftig zur Straße fallenden Grundflächen

keineswegs dem Kl. Verzugszinſen aus der Entſchädigung8- Entſchädigung nicht gewährt. In dieſem Falle beſteht hierfür

ſumme zuſprechen. Er ſagt zwar : „Vom Tage der Inan- auch kein Bedürfniß, denn hier iſt dem Eigenthümer durch

ſpruchnahme des Grundſtücks hat der Unternehmer nach feſt. § 13 Abſ. 1 Nr. 2 des bezeichneten Gefeßes ein viel weiter

ſtehender Rechtſprechung die Entſchädigungsſumme zu verzinfen" ; gehendes Recht eingeräumt : er kann die fofortige Ent .

wie aber die gleichzeitige Verweiſung auf die in den Entſch . eignung der betreffenden Grundflächen auch gegen den Willen

des R. G. Bd. 31 S. 280, Bd. 32 S. 210, Bd . 43 S. 356 der Gemeinde verlangen , vorausgeſebt, daß er auch hier das

abgedruckten Urtheile des R. G. Klarſtellt, wollte der B. R. den Grundſtück bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden freilegt.

in dieſen Urtheilen anerkannten Rechtsſaß anwenden, daß zur Neben dieſem Rechte iſt für eine Entſchädigung wegen Behinde

yollſtändigen Entſchädigung für Entziehung des Grund- rung in der Errichtung eines neuen Gebäudes auf der zu ent .

eigenthums (§ 1 des Gefeßes vom 11. Juni 1874) auch der eignenden Grundfläche kein Raum, denn dieſe Entſchädigung

Erſaß des Schadens gehört, den der Eigenthümer erleidet, wäre eben identiſch mit der vom Gefeße ausgeſchloffenen Ent

wenn ihm idon vor Vollziehung der Enteignung, aber in ur- fhädigung für die Entziehung der Bebaubarkeit. Hierdurch

fachlichem Zuſammenhange mit ihr die Nußung des zu ent. unterſcheidet ſich der vorliegende Fall von den in den oben an .

eignenden Grundſtücks entzogen oder geſchmälert wird. Hieraus geführten Entſcheidungen (Bd . 31 , 32 , 43 der Entſch. des R. G.)

folgt nun aber keineswegs die Pflicht des Unternehmers, das behandelten Fällen, in denen Erſaß von Schäden ganz anderer

Entſchädigungskapital vom Tage der Nußungsentziehung an Urt verlangt war. Die Bekl. hat nun beſtritten , daß der Kl.

zum geſeblichen Zinsfuße zu verzinſen , denn der hierdurch ent- fein Grundſtück das als Brandſtätte einem bebauten Grund

ſtehende Schade fällt nicht nothwendig ſeinem Betrage nad mit ſtücke gleich zu achten iſt, vergl . Entſch . des R. G. in Civil .

den Zinſen der Entſchädigungsſumme zuſammen , er kann auch ſachen Bd. 21 S. 215 ff. bis zur neuen Fluchtlinie frei .

erheblich geringer ſein. Fehlt es dem B. 1. ſchon in dieſem gelegt habe , und das B. G. hat über dieſen , für den Beginn

Punkte an der erforderlichen Begründung, jo kann auch dem der Zinspflicht maßgebenden Zeitpunkt weder eine poſitive noch

weiteren Saße ſeiner Gründe : Da die am 1. Mai 1899 eine negative Feſtſtellung getroffen ; es iſt deshalb die Auf

feſtgeſepte neue Fluchtlinie ſofort vom Kl. beachtet werden hebung des B. U. und die erneute Verhandlung über die Ver

mußte, ſo war ihm von jenem Tage an die Nußung des zinſungsfrage vor dem B. G. geboten. Hierbei wird das

Grundſtüde entzogen " nicht beigetreten werden. Die Feſt: B. G. auch Anlaß und Gelegenheit haben , eine Feſtſtellung

1

1

-
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darüber zu treffen, ob etwa die Bekl. das Grundſtüđ des Kl. Preußiſdes Stempelſteuergeſetz vom 31. Juli

ſchon vor der Auflaffung und ohne Rücfficht auf die Freilegung 1895.

thatſächlich in Beſit genommen hat , denn auch die hierin 60. Tarifſtelle 70 Buchſtabe c .

liegende ,, Inanſpruchnahme des Grundſtücks würde geeignet Das B. u. geht davon aus, daß auf Grund der Anzeige

ſein, eine Verpflichtung der Bekl. zur Verzinſung des erſt ſpäter des Verſicherten und der darin kundgegebenen, auf Fortjeßung

bezahlten Entſchädigungsbetrages für die Abtretung zu begründen . der Verſicherung gerichteten Willenserklärung ſowie der ferneren

2. Nach der Formel des B. u . und der dazu in den Gründen Erklärung der Bank über die Fortdauer der Verſicherung unter

gegebenen Erläuterung ſollen die ſtreitigen Zinſen (im Betrage Erhöhung der Prämie ſich eine neue rechtsgejdhaftliche Einigung

von 4 786 Mark 14 Pf. ) der Kapitalentſchädigung hinzu : zwiſchen den Betheiligten vollziehe, deren Beurkundung in Form

gerechnet, die am 19. April 1901 geleiſtete Zahlung von dem der Nachtragøpolice ſtempelpflichtig ſei. Es iſt nicht erſichtlid ,

Geſammtbetrage abgezogen , und der verbleibende Reſt (von ob bei dieſer Annahme der Inhalt der für das Rechtsverhältniß

14 129 Mark 14 Pf.) vom 19. April 1901 an weiter verzinſt zwiſchen dem Verſicherer und dem Verſicherten in erſter Linie

werden . Die Bekl. dagegen will die geleiſtete Zahlung am entſcheidenden Verfaſſung der klagenden Bank ausreichend be.

Kapitale allein abrechnen und nur den Kapitalsreſt von rükſichtigt worden iſt. An der Hand der in ihr niedergelegten

9 343 Mark vom 19. April 1901 an weiter verzinſen. Die Verſicherungsbedingungen, insbeſondere des § 50 , wäre zu er.

zu dieſem Punkte erhobene Reviſionsbeſchwerde iſt zunächſt durch örtern geweſen , ob die Anzeige der Verſicherten , namentlich wenn

die Aufhebung des Urtheils gegenſtandelos geworden . Bei der fie, wie es den Anſchein hat , vor der Ueberführung der ver .

erneuten Entſcheidung wird darauf Bedadt zu nehmen ſein , ficherten Gegenſtande an einen anderen Ort erfolgt iſt , noth .

daß über die Behauptung der Bekl. , die Zahlung ſei nach ihrer wendig als Vertragsangebot aufzufaſſen iſt oder ob ſie lediglich

ausdrücklichen, vom Gegner angenommenen Erklärung auf das die Erfüllung einer Vertragspflicht darſtellt , der gegenüber die

Kapital geleiſtet worden , eine bejahende oder verneinende feit zuſtimmende Erklärung der Bank nichts weiter iſt, als der AußFeſt

ſtellung getroffen wird, falls das B. G. wiederum zur Geo druck des Willens, von dem Rechte der Aufhebung des Vertrages

währung von Zinſen für eine vor dem 19. April 1901 liegende feinen Gebrauch zu machen. ( Vergl. SS 2157 ff. Thl. Il Tit. 8

Zeit gelangt. VII. 6. S. i. S. Stadtgemeinde Hildesheim A. l. R. und Heiniß , Kommentar zum Stempelgeſeß, 2. Auf

c. Brinkop vom 2. Dezember 1902 , Nr. 303/1902 VII. lage Anm. I 8 zu Tarifſtelle 70 S. 609.) Bei ſoldier Auslegung

58. § 10. Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875 g 11 . der Saßung würde es ſich nicyt ſowohl um den Abſchluß eines

Von ſeiner bisherigen Praxis (vergl. insbeſondere das in neuen Verſicherungsvertrages, als um die Feſtſtellung handeln ,

den Entſch . des R. G. in Civilſachen Bd. 48 S. 336 mit- daß der urſprüngliche Vertrag der örtlichen Veränderung der

getheilte Urtheil vom 1. März 1901 und Juriſtiſche Wochen . verſicherten Sachen ungeachtet weiter gelte und in ſeinem Be.

ſchrift 1901 S. 267) iſt der VII. C. S. abgegangen und hat aus . ſtande durch dieſe Veränderung nicht berührt werde. Auch hin.

geſprochen, daß die Entſchädigung für Grundſtückstheile, welche ſichtlich der Erhöhung der Prämie würde keine neue Verein .

nach einem feſtgefeßten Fluchtlinienplane zu Straßenland be. barung getroffen ſein , inſofern diefelbe bereits in dem alten

ſtimmt waren , bei der Enteignung, ſoweit es ſich um ihre Verſicherungsvertrage bedingt , nämlich für den Fall der Ver.

Eigenſchaft als Bauland handelt, nach dem Werthe zu bemeffen bringung der Sachen an einen mit erhöhter Gefahr verbundenen,

iſt, den dieſelben zur Zeit der Enteignung als Bauland haben Ort , vereinbart war. Die Nachtragøpolice enthielte dann nicht

würden , wenn die Fluchtlinienfeſtſeßung nicht erfolgt wäre. die Neubeurkundung des Verſicherungsverhältniſſes, fondern die

VII. C. S. i. S. Schwarz c. Landgemeinde Steglig vom Feſtſtellung des Weiterbeſtandes der Verſicherung mit dem durdy

5. Dezember 1902, Nr. 269/1902 VII. den Eintritt der Bedingung abgeänderten, bereits früher verab .

redeten Inhalt. Indem das B. U. ohne näheres Eingehen auf

Gefeß über die allgemeine Landesverwaltung
die maßgebenden Beſtimmungen der Bankverfaſſung Anzeige und

vom 30. Juli 1883.
Genehmigungserklärung ſlechthin als Vertrag kennzeichnet, ent

59. § 132. beurt es der erforderlichen Begründung. VII. C. S. i. S.

Indem die Polizeibehörde einem Unternehmer die Aus. Feuerverſicherungsbank für Deutſchland in Gotha c. Preußiſcher

führung der der Kl. behördlich aufgegebenen Räumungsarbeiten Fiskus vom 9. Dezember 1902 , Nr. 280/1902 VII .

übertrug, hat ſie nicht als Vertreter des Bekl . einen , den legteren

privatrechtlich verpflichtenden Vertrag abgeſchloſſen. Solche Ver
V. Das Franzöſiſche Recht (das Badiſche Landrecht).

tretungsmacht iſt ihr geſeßlich nicht übertragen . Der $ 132 61. Code civ. Art. 1110 und 1117.

des Geſeges über die allgemeine Landesverwaltung hat die Es handelt ſich in vorliegender Sache um einen in Japan

Polizeibehörde nur ermächtigt, die von der Kl . geforderte Hand. zwiſchen dem Vertreter der in Aachen domizilirten Bekl . mit

lung dadurch zu erzwingen, daß ſie die Handlung durch einen dem Vertreter der in Hamburg domizilirten Kl. geſchloſſenen

Dritten ausführen ließ und die Koſten im Zwangswege von der Rüdverſicherungsvertrag und zwar ſpeziell um die Zahlungs

Kl. einzog. verpflichtung der auf Grund dieſer Verſicherung in Anſpruch

Hat die Kl. eine Ausgabe beſtritten , zu welcher der Bekl. genommenen Bekl. aus dieſem Vertrage, welche Verpflichtung

durch die Gejepe verpflichtet war, jo iſt ſie nach SS 262 , nach Art. 324 Abſ. 1 des H. G. B. a. F. im Zweifel an dem

268 , 269 des A. 2. R. Th . I Tit. 13 Vergütung zu fordern Site ihrer Handelsniederlaſſung, fomit in Aaden zu erfüllen

berechtigt. VI. C. S. i. S. Preußijcher Fiskus c. Stadt- iſt. Da nun das B. G. nicht feſtgeſtellt hat , daß die Parteien

gemeinde Strasburg vom 4. Dezember 1902 , Nr. 255/1902 VI . ſich einem anderen Rechte haben unterwerfen wollen und auch

1
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keine Anhaltspunkte für eine ſolche Annahme vorliegen, vielmehr geeignet ſind, auf den Entſchluß des lepteren , fidh auf den

die beiden Parteien in den Vorinſtanzen ſtillſdweigend von der Vertrag überhaupt oder unter denſelben Beſtimmungen ein

Anwendbarkeit des Rechts des Prozeßgerichts auf den ſtreitigen zulaſſen , Einfluß zu üben , welcher Grundjaş nach der Anſicht

Vertrag ausgegangen ſind, ſo iſt in Zweifel dieſes Recht des des B. G. für das ganze Gebiet des Verſiderungsrechts gelten ſoll,

Erfüllungsorts der Bekl . als das für den Vertrag maßgebende als für dieſes ganze Gebiet oder wenigſtens als für Rücverſiche

anzuſehen (vergl. Entich . des R. G. Bd. 26 S. 66 ff.). Hierna rungsverträge maßgebend und wenn zugleich der in Art.812 daſelbſt

iſt die Frage, ob nicht in der Abweiſung der Klage wegen eines an die Nichterfüllung der in Art. 810 feſtgeſeßten Verpflichtung

auf Seiten der Befl. vorhanden geweſenen Jrrthums eine geknüpfte Rechtenachtheil der Unverbindlichkeit des Vertrags für

Gefeßesverleßung liegt , nach Maßgabe der Beſtimmungen des den Verſicherer als auch bei Rückverſicherungen eintretend an

C. und zwar ſpeziell der Art. 1110 und 1117 31 zuerkennen wäre. Die erwähnte , für die Seeverſicherung gefeßlich

prüfen. In dieſer Hinſicht hat die Rki. zunächſt die Annahme beſtimmte Anzeigepflicht und der an deren Nichterfüllung geknüpfte

des B.G. beanſtandet, daß es ſich hier um einen Irrthum Redtsnad theil iſt aber weder für das Gebiet der Binnen :

über das Weſen der den Gegenſtand des Vertrage verſicherung im Allgemeinen noch auch für dasjenige der Rücks

bildenden Sache ( „ sur la substance même de la chose verſicherung im Beſonderen als ohne Weiteres kraft Gefeßes

qui en est l'objet, Art. 1110 code civil “) handle, indem begründet zu erachten. (Wird näher dargelegt. ) II. C. S. i. S.

vielmehr hierbei nur ein Irrthum in Beweggrunde in Transatlant . Feuerverſicherung8 - Aktiengeſellſchaft zu bainburg

Frage ſtehe. Dieſe Rüge iſt unbegründet. Es handelte ſich c. Aachen -Münchener Feuerverſicherungs - Aktiengeſellſchaft vom

vielmehr in der That um eine weſentliche Eigenſchaft 5. Dezember 1902 , Nr. 262/1902 II.
S. S.

dieſes durch Rückverſicherungsvertrag für die Bekl. zu begrün .

denden Rechts, von welchem der Werth deſſelben und fomit auch

der ganzen Rückverſicherung für den Rückverſicherer und nainentlich

aud für die Bekl. abhing. Es würde daher, falls die fragliche

Behauptung der Bekl . richtig ſein ſollte , nicht ein Jrrthum im

Beweggrunde, ſondern ein ſolcherüber das Wejen des Vertrags Erwiderung auf den Aufſatz des Herrn Kreis
,

gegenſtands im Sinne des Art. 1110 c. c. in Frage gerichtsraths Dr. Hilje in der Juriſtiſchen Wochen

ſtehen , indem dieſe Vorjdrift nach der in neuerer Zeit in der ſchrift für 1902, Seite 561 und 562.

Rechtslehre und Rechtſprechung überwiegenden und auch von
Von Rechtsanwalt Julius Levy , Berlin .

dem erkennenden Senate in ſeinem Urtheile vom 21. September

1894 ( Entich. Bd . 34 S. 323 ff.) angenommenen Anſicht auch Der in der Ueberſchrift genannte Aufſaß giebt mir zu

auf weſentliche Eigenſchaften (im weiteren Sinne des folgenden Ausführungen Veranlaſſung :

Vertragsgegenſtands zu beziehen iſt, wie eine ſolche hier für I. Nach § 1715 B.G. B.'s iſt der Vater verpflichtet, die

das erwähnte durch die Rücverſicherung für die Bekl . begründete Koſten der Entbindungen ſowie die Koſten des Unterhalte für

Recht in Frage ſteht. – Dagegen erſcheint die weitere von der die erſten jede Wochen nach der Entbindung und etwaige in

Rti . ebenfalls beanſtandete Annahme des B. G. als rechts- Folge der Entbindung oder der Schwangerſchaft nothwendig

irrthümlich, die Klägerin ſei für ihre Behauptung beweis , werdende weitere Aufwendungen der Mutter zu erſeßen . Nady

Pflichtig, daß ſie der Bekl . von der Deckung der ganzen Rechts $ 1716 ebenda kann ſchon vor der Geburt des Kindes die

ihres Riſikos durch eine andere Rüdverſicherung rechtzeitig Mit- Zahlung des gewöhnlichen Betrag: der hiernach zu erſeßenden

theilung gemacht habe ; denn hierin liegt eine Verkennung der Koſten und die þinterlegung des erforderlichen Betrages an

Beweislaſt. Dieſe Annahme des B. G. würde nämlich nur geordnet werden .

dann zutreffen , wenn von jener Mittheilung das Zuſtande. Nach § 20 Abſat 1 Nr. 2 des Krankenverſicherungégeſebes

kommen des Rückverſicherungsvertrags durch Willenseinigung erhält die Mutter, welche innerhalb des legten Jahres voin Tage

abhängig geweſen wäre. Dies iſt aber nicht der Fall, da durdy der Entbindung ab gerechnet mindeſtens ſechs Monate hindurch

den behaupteten Irrthum eine Willensübereinſtimmung der einer auf Grund dieſes Geſebed errichteten Kaffe oder einer Ge.

Parteien über den Vertragsgegenſtand jelbſt, nämlich darüber, meindekrankenverſicherung angehört hat, auf die Dauer von

daß die Bekl . einen Theil des fraglichen Riſitos der Kr . rück, mindeſtens vier Wochen nach ihrer Niederkunft und, ſoweit die

verſichere, keines Falls ausgejchloſſen worden iſt. Nach der nicht Bejchäftigung nach den Beſtimmungen der Gewerbeordnung für

zu beanſtandenden Annahme des B. G. handelt es ſich aber längere Zeit unterſagt iſt, für dieſe Zeit eine Unterſtüßung in

hier nur um die Anfechtbarkeit eines wirklich zu Stande Höhe des Krankengeldes. Das Krankengeld beträgt nach 8 6

gekommenen Vertrags wegen Irrthums geinäß Art. 1110 Abjat 1 Nr. 2 die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhn.

und 1117 c. c. (Wird näher ausgeführt.) Doch würde licher Tagearbeiter und iſt nach Abjas 3 dajelbſt nach Ablauf

troß diejer Verkennung der Beweislaſt das angefochtene Urtheil jeder Woche zu zahlen . Im Falle eines anormalen Verlauf8

aufrecht erhalten werden können , wenn ehva der in Art. 810 der Schwangerſchaft oder der Entbindung, welche als Krankheit

des H. G. B. a . F. für die Seeverſicherung aufgeſtellte Grundjaß, anzuſehen ſind, ſind die in den SS 6—8 und 20 Nr. 1 des

wonach der Verſicherungsnehmer verpflichtet iſt, bei dem Ab- Krankenverſicherungögeſetzes zugelaſſenen Krankenunterſtüßungen

igluſſe des Vertrags dem Verſicherer alle ihm bekannten Uin- auf die Dauer von mindeſtens 13 Wochen ſowie auf Grund des

ſtände anzuzeigen, welche wegen ihrer Erheblich feit für die § 6 Abſaß 1 Nr. 1 freie ärztliche Behandlung, Arznei und Heil

Beurtheilung der von dem Verſicherer zu tragenden Gefahr mittel geringeren Werths zu gewähren.
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Hiernach kann es keinem Bedenken unterliegen, daß das Briefkaſten .
B.G. B. der Mutter eine weitergehende Unterſtüßung als das

Berantwortlich: Magendanß, Rechtsanwalt am Landgericht I ,
K. V. 8. gewährt. Ein Grund , der Mutter den Unterſchied

Berlin , Rocftraße 56.

der Unterſtüßung zwiſchen beiden Gefeßen zu entziehen, beſteht

jedenfalls nicht. In dieſer Höhe iſt daher m. E. die einſt.
Herrn R. A. St. in A.

weilige Verfügung auf Antrag ſtets zu erlaffen . Rann der Vorſtand einer Stiftung den durch die an.

II. Inſoweit die Unterſtüßung beider Gefeße übereinſtimmt,
nahme einer ſtaatlich genehmigten Schenkung für die

dürfte die Auslegung des § 57 K. V. G.'s entſcheidend ſein .
Stiftung erworbenen Vermögenszuwachs durdy Vertrag

Einer Erörterung der – übrigens vielfach beſtrittenen - An mit dem Schenker ohne Genehmigung der Aufſichts

ficht des Herrn Kreidgerichtsraths Dr. Hilje, daß die öffentlich . behörde wieder aufgeben ?

rechtliche Krankenverſicherung eine Unterart der Verſicherung ſei, Durch die Annahme des Geſchenks wird dieſes Beſtand .

bedarf es hier nicht. Vergleiche darüber Roſin , Das Recht der theil des Stiftungsvermögens. Dieſes Vermögen darf nur in

Arbeiterverſicherung § 42. der von der Verfaffung der Stiftung beſtimmten Weiſe

Der citirte $ 57 hält die auf Geſep beruhenden Anſprüche verwendet werden . Daß dies geſchieht, darüber hat die Aufſichts .

der Verſicherten gegen Dritte neben denen gegen die Kranken. behörde zu wachen. Die Aufgabe des Geſchents widerſpricht

kaffe ohne jede Beſchränkung aufrecht. Es bleibt mithin dem ohne Zweifel der Verfaſſung der Stiftung und iſt deshalb

Verſicherten überlaſſen , gegen wen er ſeine Anſprüche geltend unzuläſſig. Zuzugeben iſt, daß unter Zuſtimmung der Aufſichts.

machen will. Die Krankenkaſſe und der Dritte find Geſammt behörde ein derartiger Schritt möglich iſt. Die Zuſtimmung

jouldner im Sinne des § 424 B.G. B.'8 , und bis zur Be. wird aber nur bei Vorliegen beſonderer, zwingender Gründe

wirkung der ganzen Leiſtung bleiben ſämmtliche Schuldner ver- ertheilt werden . Solange die Aufſichtsbehörde nicht zugeſtimmt

pflichtet. Die Mutter iſt daher, inſoweit ſie nicht befriedigt hat, iſt die Stiftung an einen folden Vertrag nicht gebunden.

iſt, berechtigt, den Souldner auszuwählen , gegen den ſie ihre Es fehlt allerdings an gejeblichen Vorſchriften über das

Rechte geltend machen will. Da die Krankenkaſſen nur Arznei Aufſichtdrecht des Staates (vergl. Şue de Grais , Handbuch der

und Heilmittel im Voraus gewähren, ſo dürfte im Uebrigen der Verfaſſung und Verwaltung 10 Aufl. S. 277). Der hier

Anſpruch der Mutter gegen den Vater, der ſich auf die Zukunft entwickelte Grundſaß folgt aber aus der Natur der Sache.

bezieht, ſtets gerechtfertigt ſein. Die Kaffe erlangt überhaupt

erſt einen Anſpruch gegen den Vater, nachdem fie Unterſtüßung

geleiſtet hat, und in deren Höhe. Denn erſt von dieſem Zeit. Perſonal-Veränderungen.

punkt ab geht der Anſpruch auf Rüdgewährung der geleiſteten Zulaſſungen .

Unterſtüßung nach § 57 Abſaß 3 R. V. G. '& auf die Kranken
Rechtsanwalt Georg Breit beim Amtsgericht II Berlin ;

kaſſe über. Sache der Leßteren iſt es , nach erfolgter Unter.
Gerichtsaffeſſor Johann Schon beim Landgericht Bonn ; —

ſtüßung den unehelichen Vater davon zu benachrichtigen, und
Rechtsanwalt Hans funß beim Landgericht Colmar ; – Rects .

Lepterer hat dann gegenüber der einſtweiligen Verfügung oder anwalt Rühnemann beim Amtsgericht Duisburg; — Rechts

der Klage der Mutter den Einwand der Zahlung zu erheben.
anwalt Dr. Eugen Rothiqild beim Landgericht Freiburg i. Br.;

Uuch darf er fortan nicht mehr in Höhe der geleiſteten Unter.
Rechtsanwalt Dr. Johann Paul Guſtav Püjdel beim

ſtüßung mit der Mutter über deren Anſpruch einen Vergleich Oberlandesgericht, Landgericht und Amtsgericht Hamburg ;

abſchließen. Das Gericht darf daher m. E. niemals die Er. Gerichtsaſſeſſor Mar von Zaleski beim Amtøgericht Soldau .

laffung einer einſtweiligen Verfügung wegen Gewährung zu

künftiger Unterſtüßung mit Ausnahme von Arznei und Beil. Löſdungen .

mitteln ablehnen . Zwedmäßig iſt es jedenfalls, einer etwa zu. Rechtsanwalt und Notar, Juſtizrath Wiegand beim Amts .

ſtändigen Krankenkaſſe zur Vermeidung doppelter Zahlungen geridt Langenſchwalbad); - Rechtsanwalt Juſtizrath Dr. Mar.

Nachricht zu geben . Hinſichtlich der ſonſtigen Unterſtüßungen tinius beim Landgericht Erfurt; - Rechtsanwalt Dr. Arthur

kann das Gericht, falls es vermuthet, daß diefelben der Mutter Rudolph Benno Regely beim Rammergericht Berlin ;

von einer Krankenkaffe bereits gewährt ſeien, nur einen Termin Rechtsanwalt Adalbert Schweichler beim Amtsgericht Seng

zur mündlichen Verhandlung über den Antrag auf Erlaffung burg; - Rechtsanwalt Chlodwig von Perißhoff beim Land.

einer einſtweiligen Verfügung anberaumen , um dem Vater Ge. gericht Kempten ; – Rechtsanwalt Dr. Georg Gaubaß beim

legenheit zur Erhebung des Einwandes der Zahlung zu geben ; Landgericht Landau (Pfalz) ; Rechtsanwalt Graf beim

von Amtówegen darf es die Zahlung nie berückſichtigen. Ohne Amtégericht Cochem ; Rechtsanwalt Brandt beim Land.

mündliche Verhandlung kann daher das Geridt m. E. niemals geridt Magdeburg; Rechtsanwalt Martin Schröder beim

den Antrag auf Erlaffung einer einſtweiligen Verfügung ablehnen . Landgericht Greiz ; Redotsanwalt paad beim Amtégericht

III. Soließlich warne ich, bei einer Reviſion des St. V. G. ' ! Solocau ; - Redotsanwalt Jobann Baptiſt Altenbed beim

deſſen Vorjøriften über Gewährung von Wöchnerinnenunter. Amtsgericht Troſtberg; Rechtsanwalt Dr. Karl Seibert

ſtüßung einzuſchränken . Denn die Folge davon wäre, daß viele beim Landgericht und beim Oberlandesgericht Darmſtadt;

Mütter, da deren Zwangsvollſtreďungen gegen die Väter häufig Rechtsanwalt Dr. Otto Alfred Küdler beim Landgericht

fruchtlos ausfallen, in die äußerſte Noth geriethen und daher der Dresden ; Rechtsanwalt Johannes Chomſe beim Land .

öffentlichen Unzucht anheimfielen. gericht I Berlin.
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Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Şugo Neumann in Berlin . Drud : W. Moeſer Buddruderei in Berlin S. 14 .

Dieſer Nummer liegt bei : Beilage 2 der Juriftifden Bodenſdrift.
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an:

Hülfskaſſe für deutſdye Redytsanwälte. bemeſſung des enteigneten Landes der Zeitpunkt der Enteignung ,

Die Anwaltskammern im Bezirke der Oberlandesgerichte nicht des Bebauungsplanes maßgebend iſt; die Berufungsgerichte,

zu München und Marienwerder haben der Kaffe abermals
die ihre frühere, von vier Senaten des Reichogerichts durch faſt

drei Jahrzehnte beobadytete Rechtsauslegung aufgegeben und ſich
Beihälfen von 2000 Mark und 1500 Mark gewährt. Den

Rammern und ihren Vorſtänden iſt für die reichen Beihülfen
der bald als nicht haltbar erkannten Rechtſprechung ſchon zu

gewandt hatten, haben nunmehr bereits begonnen, zu der alten

der anfridhtigfte Dant ausgeſprochen worden.
Rechtſprechung wieder zurüdzukehren .

Von den in der Beilage abgedruckten Entſcheidungen

Den Wünſchen zahlreicher Leſer unſerer Wochenſchrift, zum B. G. B. und Einf.-Geſ. ſind einige von hervorragender

denen im Drange der Geſchäfte nicht die Muße bleibt, fort. praktiſcher Bedeutung.

laufend von der ganzen Reihe der in der Rubrit „ Vom In der Entſcheidung Nr. 37 ſpricht das R. G. das erſte

Reichsgericht " und in der Beilage abgedruckten Ent- Mal – in Uebereinſtimmung mit mehreren Oberlandesgerichten

jcheidungen Kenntniß zu nehnen, wird es entſprechen, auf Ent- für Ausländerehen die Zuläſſigkeit eines Urtheils auf

ſcheidungen von beſonderer Wichtigkeit und Bedeutung auf. Trennung der Ehegatten von Tiſch und Bett aus.

merkjam gemacht zu werden . In Nr. 46 S. 23 werden die überaus wichtigen Fragen bes

In der Entſcheidung S. 47 Nr. 8 wird die Lehre von handelt, ob Verzug des Käufers in Erfüllung der Abnahmever.

der Beweislaſt bei dem ſogenannten qualifizirten Geſtändniſſe, pflichtung als Sduldnerverzug zu beurtheilen , inwieweit im

die bisher in der Rechtſprechung nur angewendet wurde auf Falle ſolchen Verzugs die Vorſchrift des § 326 B. G. B.

Geſtändniffe über den Inhalt rechtsgeſchäftlicher Erklärungen fort. wendbar iſt und ob die Friſtſeßung unter Androhung der Nicht

gebildet und auch auf Geſtändniſſe erſtreckt, die Parteierklärungen annahine der Leiſtung von dem Gläubiger einſeitig zurück

nicht rechtsgeſchäftlicher Natur betreffen. genommen werden kann.

Für Notare ſei die das Zeugnißverweigerungsrecht des Die unter Nr. 51 und 52 S. 25 abgedruckten Ent

preußiſchen Notars behandelnde Entſcheidung S. 48 Nr. 12 ſcheidungen enthalten wichtige Erörterungen zum Rechte der

hervorgehoben . unerlaubten Handlungen, Nr. 51 über die zur Erkenntniß der

In der Entſcheidung S. 48 Nr. 15 wird die Vorſchrift Verantwortlichkeit erforderliche Einſicht, und namentlich Nr. 52

des § 488 6. P. O. , welche erleichterte Vorausſeßungen für das über die Frage des Regreßrechtes, wenn neben dem für eine

Geſuch um Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweife$ für Schadenszufügung durch Sachen (Thiere , Gebäude 2c. ) nach

die Fälle gewährt, in denen die Feſtſtellung von Mängeln einer dem Rechte des B. G. B. Şaftenden noch eine Haftung aus dem

Sache oder eines Werkes oder die Feſtſtellung des Zuſtandes Haftpflichtgeſețe begründet iſt.

eines Gutes für das materielle Recht von Bedeutung iſt, ſtreng

ausgelegt und die Anwendbarkeit dieſer Vorſchrift auf wieder.

holte Geſuche um Beweisaufnahme abgelehnt.

Zur Frage der Prozeßverſchleppungen.
In der Entſcheidung S. 50 Nr. 19 wird die Bedeutung der

Pfändung und Ueberweiſung eines unpfändbaren Rechtes während
Von Juſtizrath Mar Jacobjohn in Berlin .*)

des Fortbeſtandes des Pfändungs- und Ueberweiſungsbeſchluſſes Vier Monate ſind ſeit dem 26. Deutſchen Juriſtentage

erörtert. verfloffen und die Nachflänge zu den dort gefaßten Bejblüffen ,

In den die preußiſche Enteignungs- und Baufluchtlinien betreffend die etwaige Abänderung des Parteibetriebe im Civil.

gefeßgebung betreffenden Entſcheidungen Nr. 33 , 34, 36 (S. 55 f.)

wird die bereits in der vorigen Nummer S. 37 Nr. 58 ans *) Der Verfaſſer hat ſich über dieſe Frage auch ſchon in der

gefündigte Rückkehr des Reichégerichts zu ſeiner alten , im März „ Voffiſchen 3tg.“ vom 4. Januar cr. geäußert. Mit dieſem Artikel

1901 verlaffenen Rechtſprechung bekräftigt, wonach für die Werth. jóließen wir die Beſprechung dieſer reichlich erörterten Frage.
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prozeß, find noch nicht verſtummt. Wenn ich in meinem Die Debatte war abgeſchloſſen ; da erſchien plößlich dieſer

Artikel „ Ueber die Prozeßreform “, der in der „ Voffiſchen Zei. von beiden Referenten verfaßte Zuſapantrag. Es iſt müßig ,

tung “ zu Berlin am 31. Oktober und 1. November 1902 heute nach 4 Monaten noch darüber zu rechten , ob der Vor.

erſchien , der Şoffnung Ausdruck gab , daß der Erfolg des fißende dieſen Zuſaßantrag überhaupt hätte zur Abſtimmung

Votum des Juriſtentags vermuthlich ſein werde, daß zunächſt ſtellen dürfen. Es iſt gejbehen ; und es waren nicht genug

in dieſer Frage – nämlich der Frage der Abänderung des parlamentariſch geſchulte Anhänger des Parteibetriebs anweſend,

Parteibetrieb über allen juriſtiſchen Wipfeln Ruh ſein die die Geiſtesgegenwart hatten, die Abſtimmung zu verhindern .

werde, ſo habe ich mich eben darin geirrt. Auch waren offenbar ſehr Viele der Meinung , daß , wenn der

Selbſt Herr Oberlandesgerichtsrath Dr. Neukamp zu Cöln, Korreferent Heiniß , der die Sache des Parteibetriebes auf dem

von dem gewiß Viele es nicht erwartet haben , hat in Nr. 79 Juriſtentage ſo ausgezeichnet geführt hatte, die Annahme dieſes

dieſes Blattes vom 27. Dezember 1902 nochmals zur Frage Antrag& empfiehlt, der Antrag ſelbſtverſtändlich keine Spiße

der Prozeßverſchleppungen das Wort genoinmen. Er hat dies gegen den Parteibetrieb enthält.

damit begründet, daß er das Wort zur Abwehr und Klar- Ich perſönlich habe gegen den Zuſapantrag geſtimmt,

ſtellung nehme. nicht weil ich die Vereitelung von Verhandlungsterminen für

Hiergegen läßt ſich ſicherlich nichts ſagen ; thatſächlich iſt wünſchenswerth halte, ſondern weil ich Mißverſtändniſſe be.

er noch nach dem Juriſtentage in dieſen Blättern angegriffen fürchtete. Dieſe Furcht war , wie gerade der Aufſaß von

worden , und wenn der Inhalt ſeines Artikels lediglich zur Neukamp zeigt, durchaus begründet. Wenn eß mir oder einem

Abwehr und Klarſtellung diente , würde die Sache damit Andern möglich geweſen wäre, dieſer Furcht in jener Verſamm .

abgethan ſein : eine Erwiderung wäre nicht notwendig. lung auch nur in wenigen Worten Ausdruck zu geben, ſo wäre

Indeß , wer den Artikel lieſt, muß eine falſche Auffaſſung der Zufaßantrag mit ſehr großer Mehrheit abgelehnt worden,

von der Tragweite der Beſchlüſſe des Juriſtentags in Bezug wie dies Schidſal ja in der That ganz ähnlichen Anträgen kurz

auf die Prozeßverſchleppung erhalten. Herr Dr. Neukamp meint zuvor beſchieden geweſen war. Jedenfalls hat nur eine ganz

nämlich, daß der Beſchluß des Juriſtentag& im Weſentlichen geringe Minderheit derer , die für den Antrag ſtimmten , daran

negativ fet . Hier läßt er ſich durch das Wort „ nicht" im gedacht, daß der Antrag eine Hinterhür bilden ſolle, durch die

erſten Theil des Beſchlufſeß verleiten , den Beſchluß falſo auf- der im erſten Sag abgewieſene Angriff gegen den Parteibetrieb

zufaffen . aufs Neue eindringen könne.

Der Inhalt iſt durchaus nicht negativ, ſondern poſitiv. Auch die Preußiſche Juſtizverwaltung, deren hervorragendſte

Es war gefragt worden, ob den Richtern eine größere Mit. Vertreter anweſend waren , kann dies unmöglich annehmen.

wirkung bei dem Prozeßbetriebe gewährt werden ſolle, und die Der Zuſaß ſollte weiter nicht bezwecken , als eine Art

Antwort, die der Juriſtentag ertheilt hat, geht dahin, daß die Verſöhnung darſtellen, um zu zeigen , was ja ganz ſelbſtverſtänd

Mitwirkung des Richters beim Prozeßbetriebe in der Deutſchen lich iſt, daß alle Betheiligten daran intereffirt ſind, daß die

Civilprozeßordnung richtig geregelt iſt. Termine nicht unnüt vereitelt werden. So merkwürdige Auf

Uebrigens drüdt fich Dr. Neukamp auch bei der Frage nach faffungen über die Wirkung der Terminsvereitelung auf die ein .

der Bedeutung dieſes Beſchlufſeß nicht genau aus ; er meint, zelnen Betheiligten , wie ſie vor dem Juriſtentage in Richter.

dann müſſen wir auch zu der Ueberzeugung kommen , daß es kreiſen angetroffen wurden , wird man jeßt nicht mehr antreffen.

einer Abänderung unſerer Prozeßordnung überhaupt nicht be. Ich erinnere daran , daß Oberlandesgerichtsrath Simonſon in

darf. Das ſoll wohl heißen, in Beziehung auf die Regelung Breslau in derBreslau in der Berliner Nationalzeitung“ den Saß aus.„

der Mitwirkung des Richters beim Prozeßbetriebe. Denn daß geſprochen hatte, durch die Vereitelungen von Terminen litten

im Uebrigen auch die eifrigſten Anhänger des Parteibetriebes faſt nur die Richter, nicht die Rechtsanwälte. Herr Simonſon

die Civilprozeßordnung nicht für ein unabänderliches, ewig wird ſich wohl auf dem Juriſtentage überzeugt haben , wie un .

dauerndes Geſeß anſehen , iſt ſelbſtverſtändlich. Wenn Herr richtig dieſe Auffaſſung iſt.

Dr. Neukamp z . B. meinen Artikel über die Civilprozeßreform , Neutamp behauptet nun , daß das Votum des Juriſtentags

der in der Vojfiſchen Zeitung" zu Berlin am 31. Oktober einen Sieg der Anwälte über die Richter darſtelle und theilt

und 1. November 1902 erſchienen iſt, geleſen hätte, ſo würde zur Würdigung dieſes Sieges mit, daß unter den 1317 Theil.

er geſehen haben , daß es eine ganze Reihe von Fragen giebt nehinern des Juriſtentags 720 Anwälte und Notare und nur

Vereinfachung des Zuſtellungsweſens , Aenderung des Voll- 250 Richter geweſen ſeien .

ſtreckungsweſens und dergleichen mehr-, bei denen eine Aende. Dieſer Auffaſſung muß auf das Entſchiedenſte entgegen .

rung auch mir durchaus wünſdenswerth erſcheint. Indeffen getreten werden ; zunächſt ſei , wenn es auch unerheblich iſt, be

hat Neukamp wohl auch gar nicht ſagen wollen , daß den An. merkt, daß die Neukamp'ſchen Zahlen nicht genau ſind. Nach

hängern des Parteibetriebes eine Abänderung der Prozeßordnung dem Geſammtverzeichniß der Theilnehmer, das am 11. Sep.

überhaupt unzuläſſig erſcheint. tember 1902 Nachmittags 6 Uhr abgeſchloſſen iſt, waren nach

Er berührt ferner den zweiten vom Juriſtentage angenom . meiner Zählung 1 424 Theilnehmer vorhanden, von denen 672

menen Saß , der ſich mit der Vereitelung von Verhandlungs. Rechtsanwälte und 339 Richter waren ; indeß kann auch ich

terminen befaßt. Mit dieſem zweiten Saß iſt der Juriſtentag nicht behaupten, daß dieſe Zahlen richtig ſind , denn leider iſt

überraſcht worden , wie dies bereits der Auffag des Rechts. das Verzeichniß recht unzuverläſſig. Es finden ſich faſt in jeder

anwalts Heilberg aus Breslau in Nr. 29 und 30 dieſer Zeit . Spalte Perſonen doppelt verzeichnet, einmal mit Titel, einmal

ſchrift vom 27. September 1902 richtig ausgeführt hat. ohne Titel , einmal mit Vornamen , einmal ohne Vornamen . –
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Es würde ſich nur mit großer Mühe das Verzeichniß richtig Schultern in mancher Beziehung genau ſoviel wie auf denen

ſtellen laffen , eine Mühe, die durchaus nicht lohnend iſt; denn der Gerichte das koſtbare Gut der Rechtspflege ruht, mit Winkel

es kommt gar nicht darauf an , ob die Zahlen, die Neukamp konſulenten gleich ſtellen oder von der Verhandlung vor irgend

giebt, oder die Zahlen , die ich nenne, die richtigen find ; in welchen Gerichten ausídließen.

feinem Falle kann man behaupten , daß es fich um einen Sieg Ich habe das Vertrauen zu dem Deutſchen Reichstage, wie

der Anwälte über die Richter handelte. Man kann von einem immer er auch in Zukunft zuſammengefeßt ſein mag, daß er

Siege des Parteibetriebes ſprechen , aber nicht von dem der An. bei pafſender Gelegenheit die ungehörige Beſtimmung im Ge.

wälte. Denn Neukamp iſt ſelbſt klaffiſcher Ohren- und Augen. werbegerichtsgeſeß ausſtreicht und eine ähnliche neue Beſtimmung

zeuge geweſen , daß der Antrag des Korreferenten Heiniß faſt in tein Sondergerichtegeſeß aufnimmt.

einſtimmig angenommen iſt, daß alſo Hunderte von Richtern Ob die Abſchaffung der Gerichtsferien unheilvoll ſei oder

dafür geſtimmt haben. Ich ſelbſt habe Richter und Vorſigende nicht, das zu erörtern ſteht außerhalb des Zweckes dieſer Zeilen.

für den Antrag Heiniß und gegen den Zuſaßantrag ſtimmen Aber für die Idee, daß der Ruf nach Abſchaffung der Gerichts

ſehen . Dies iſt der beſte Beweis dafür, daß Neukamp fich irrt, ferien durch die Vertagungen der Prozeſſe herbeigeführt iſt, wird

wenn er glaubt, daß ſeine Anſchauung in Richterkreiſen ein. Herr Neukamp nur wenige Menſchen in Deutſchland begeiſtern.

ſtimmig oder auch nur mit Majorität getheilt werde. Dies hat Er jūäßt die Intelligenz der Rechtſuchenden denn doch zu gering

er auch inzwiſchen an dem Auffaße des Senatspräſidenten Pütter ein , wenn er glaubt, daß die Kaufleute und Gewerbetreibenden,

zu Breslau in der „ Deutſch. Juriſt. Zeitung“ vom 1. Dezember die Anfangs Juli hören, daß für ihre Klage erſt Termin Ende

1902 ſehen können. September oder im Oktober erwartet werden könne, weil vom

Uebrigens war nicht bloß Herr Neukamp, ſondern es waren 15. Juli bis 15. September Gerichtsferien ſeien , nicht im

auch ſehr viele Andere vor dem Juriſtentage der Meinung, daß Stande feien, das zu verſtehen. Weder iſt der Inhalt dieſes

die große Majorität der Prozeßrichter entſchiedene Gegner des Saßes ſo ſchwer verſtändlich, noch find alle Prozeßbetheiligten

Parteibetriebes ſei . Es waren eben in den Monaten vor dem ſo beſchränkten Verſtandes, daß ihnen dies unbegreiflich ſein ſollte.

Juriſtentage aus den Richterkreiſen faſt nur mehr oder minder Zweifellos iſt die Zeitvergeudung , welche durch das Warten

erklärte Gegner des Parteibetriebes zu Worte gekommen. Die auf den Gegner und durch die Terminsvereitelung herbeigeführt

Anhänger deſſelben unter den Richtern hatten nicht das Wort wird, für die Rechtsanwälte viel ſchlimmer, als für die Richter,

ergriffen , ſodaß allerdings der Eindruck erweckt werden mußte, und troßdem iſt keiner derjenigen, die auf dem Juriſtentage und

und erweckt wurde , als ob der ganze deutſche Richterſtand fich vor demſelben Vorſchläge zur Abhülfe machten, auf die Idee

nach dem Offizialbetriebe zurückſehne. Der Juriſtentag hat gekommen , die Rechtsanwälte für unnüße Vorbereitung und un

dieſen Eindruck zerſtört und daher hätte auch Herr Neukamp nüßes Warten zu entſchädigen. – Die Richter erleiden durch

aus dem Reſultat des Juriſtentages die Schlußfolgerung ziehen das Warten wenigſtens keine materielle Einbuße, während für

müſſen , daß die Liebesmüh, die deutſchen Rechtsanwälte zu über- die Rechtsanwälte die richtige Verwendung ihrer Zeit die Quelle

zeugen , daß fie eigentlich ihn auf das Lebhafteſte unterſtüßen iſt, aus der ſie ihre wirthſchaftliche Eriſtenz befriedigen ſollen.

müßten, vergeblich iſt. Er hätte ſich dann die Mühe und der Wie ſehr die Rechtsanwälte durch ſolche unnüße Vorbereitung,

deutſchen Rechtsanwaltſchaft die Verlegenheit erſpart , ſo ſchlecht die bei umfangreichen Prozeſſen, bei denen auswärtige Beweis .

ſeine gute Meinung zu verdienen . aufnahmen oder Gutachten in Frage kommen, eine durchaus

Neukamp verſucht es nur auf der 1. Seite ſeines Artikels ernſte Mühe und zeitkoſtende Arbeit iſt und durch unnüßes

mit guten Zureden, auf der leßten Seite verſucht er es mit Warten leiden , iſt ihnen allen ſehr wohl bekannt..

Drohungen. Die Anwälte haben nach ſeiner Ueberzeugung nicht Kuhlenbed, früher Rechtsanwalt, jegt Profeſſor in Lauſanne

nur die immer mehr um ſich greifende Einengung ihrer Thätig . bemerkt in ſeinem „ Nachwort“ in Nr. 76—78 dieſer Zeitſchrift

keit durch Ausſchluß von den Sondergerichten, ſondern auch die Seite 625 , mit Recht, daß ſchon ein Blick auf unſere Gebühren

geradezu unheilvolle Abſchaffung der Gerichtsferien zu erwarten " . ordnung den Vorwurf," , daß die Rechtsanwälte ohne Noth

Ich glaube nicht, daß dieſe Drohung ſehr verfangen wird . Aller. die Termine vermehrten lächerlich erſcheinen läßt.

dings iſt bei dem Geſeße über die Gewerbegerichte die ſonder- Troßdem ziehen die Rechteanwälte, wie das Votum des

bare Ausſchließung der Rechtsanwälte erfolgt , die damals von Juriſtentages gezeigt hat, den jeßigen Zuſtand mit dem frucht.

der Anwaltſchaft weiter nicht beachtet worden iſt, und die der loſen Warten und mit all den Schäden bei weitem der Heilung

Reichstag angenommen hat, weil ſie gerade von einem Rechts. à la Neukamp vor.

anwalt vorgeſchlagen war. - Es iſt kein Gedanke daran , daß Herr Neutamp beſchwert ſich, daß ein Anonymus in Nr. 67

Sondergerichte etwa an ſich den Anſchluß der Rechtsanwälte be- und 69 dieſer Zeitſchrift ihn als einen mit überflüſſigen und

dingen oder unbedingt mit ſich bringen, wie Neukamp zu untauglichen Mitteln auftretenden Heilkünſtler “ bezeichnet. Hier

meinen ſcheint. kann ich mit Neukamp einmal vollſtändig übereinſtimmen . Wer

Es iſt eben der g 31 des Gewerbegerichtegeſeßes*) nur als einen Anderen angreift, ſoll ſeinen Namen nennen und mit ſeiner

Verirrung der Gefeßgebung zu bezeichnen . Rein gebildetes Volk Perſon dafür eintreten . Anonymität iſt da nicht paſſend.

wird mit vollem Bewußtſein ſeine Rechtsanwaltſchaft, auf deren Leider iſt þerrn Neukamp der Artikel „ Bärenmittel“ in

Nr. 76—78 dieſer Zeitſchrift noch nicht bekannt geweſen ; hier

*) $ 31. Rechteanwälte und Perſonen, welche das Verhandeln
werden ihm nicht anonym , ſondern von Juſtizrath Eugen B.

vor Gericht gewerbemäßig betreiben , werden als Prozefbevollmächtigte Auerbach in Berlin mit deutlichen Worten ähnliche Vorwürfe

oder Beiſtande vor dem Gewerbegericht nicht zugelaſſen. gemacht.
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Im Uebrigen will ich nicht die ganze Frage aufs Neue ſoll aber hiermit durchaus nicht dem Grundfaße zugeſtimmt

aufrollen ; ſachlid werde ich mit Herrn Neukamp nie einig werden , daß alle Sachen, die über 1 Jahr dauern, krank ſeien.

werden . Er nennt das Dogma von dem dominium litis Es iſt Herrn Neukamp bereits von allen Seiten geſagt

der Parteien faljd , ich nenne es richtig; er iſt der Meinung , worden , daß es Prozeſſe genug giebt , die ihrer Natur nach einer

daß das Gericht ein Recht habe, daß der eingeleitete Prozeß längeren Dauer bedürfen ; trofdem hält er an der Idee von

auch bis zum Ende ununterbrochen durchgeführt werde ; ich dem Krankſein der länger als ein Jahr dauernden Prozeſſc feſt

meine nur die Partei, nicht das Gericht hat ein ſolches Recht; und er hält daran feſt, daß die Dauer der Prozeſſe lediglich

er ſpricht von einer zunehmenden Verlangſamung der Prozeffe, duro Vertagungen herbeigeführt wird . Daß es ſehr häufig

ich finde nicht, daß die Statiſtik das rechtfertigt, auch die von auch an anderen Gründen liegt , iſt jedem Praktiker bekannt . -

ihm angegebenen Zahlen für 1901 ergeben das nicht. Nach Zum Beiſpiel hat in einer mir vorliegenden Sache der ver.

der Hauptüberſicht der Geſchäfte bei den preußiſchen Land . urtheilte Beklagte gegen ein am 11. April 1902 zugeſtelltes Ur.

gerichten für das Jahr 1901 , welche in dem „ Preußijchen theil des Landgerichts Duisburg vom 26. Februar 1902 Ende

Juſtiz-Miniſterialblatt“ Nr. 30 vom 1. Auguſt 1902 veröffent. April Berufung eingelegt. Hierauf iſt vor dem Oberlandes .

licht iſt, find bei allen preußiſchen Landgerichten im Jahre 1901 geridyt bamm Termin auf den 12. Dezember 1902 anberaumt

anhängig geworden , das heißt , in den Aktenregiſtern ein . worden. Inzwijden traten die Parteien in Vergleichsverhand

getragen : lungen , und da dieſelben fich lange hinzogen , wurde auf einen

Vor den Civiltammern von den Anwälten am 24. November 1902 geſtellten Antrag

1. Gewöhnliche Prozeffe 107 548 der Termin vom 12. Dezember verlegt und zwar auf den

2. Urkundenprozeffe 17 044 31. März 1903 , Vormittags 9 Uhr. Daran, daß ſo weite

Vor den Rammern für Handelsjachen Termine anberaumt werden , haben die Anwälte keine Schuld;

1. Gewöhnliche Prozeſje 31 040 Sduld hat in einzelnen Fällen Richtermangel, in anderen Raum.

2. Urkundenprozeſſe. 41 345 mangel; beides kann und muß die Juſtizverwaltung ändern.

zuſammen 193 977. Daß das gefeßliche Inſtitut der Verjährung mit der Frage,

Hiervon haben länger als ein Jahr bis zum Erlaß eines End- ob Parteibetrieb oder Offizialbetrieb, gar nichts zu thun hat,

urtheils gedauert 7976 Sachen. Das iſt alſo etwað mehr liegt auf der Hand.

als 4 Prozent. Herr Neukamp kommt dann jeßt nach faſt % Jahren auf

Man muß näinlich, wenn man den Eindruď prüfen will, den Vorwurf zu ſprechen , den ich ihm in meinem Artikel

den die Prozeßbauer auf das Publikum übt, nicht die Zeitdauer vom 5. April gemacht habe. Er behauptet, daß er den An.

der Prozeſſe bei den Oberlandesgerichten , ſondern nur bei den wälten nicht habe zu nahe treten wollen, und in dieſe deußerung

Amtsgerichten und Landgerichten betrachten und man muß nur iſt, als in die Worte eines ehrliden Mannes, ja ſelbſtverſtänd

die beiden genannten Zeitpunkte ins Auge faffen . Alles andere, lich nicht der mindeſte Zweifel zu ſeßen. Dann hat er eben in

was dazwiſden liegt , und was den Juriſten intereffirt, iſt für ſeinem Gutachten etwas anderes geſagt , als er hat ſagen wollen .

die Frage ohne Bedeutung. Eigentiich kommt es auch nicht Er hat damals die Behauptung aufgeſtellt, daß ein Rechts

darauf an , wann eine Sache bei Gericht regiſtrirt wird, ſondern anwalt das Recht des einen Klienten , an dem ihm weniger

für jene Frage, was fich im Gehirn des Rechtſuchenden über liegt , preibgiebt, um für einen anderen Klienten , an dem ihm

die Zeitdauer feſtfeßt, kommt es nur darauf an, wann er ſeinen mehr liegt , Vertagung zu erzielen .mehr liegt, Vertagung zu erzielen. – Das wäre gewiſſenlos,

Anwalt mit der Klage beauftragt und wann er die Nachricht und das iſt von mir zurüdgewieſen worden. Das was der

bekommt, daß der Beklagte verurtheilt ſei. Ob die Klage im Kollege Trimborn bei Gelegenheit der Civilprozeßnovelle im

gewöhnlichen Verfahren oder im Urkundenverfahren angeſtrengt Reichstage 1898 geſagt hat, iſt etwas ganz anderes.

wird, ob das Urtheil ein Verſäumnifurtheil, Anerkenntniß- Sicherlich giebt es kollegiale Rüdſichten der Anwälte unter

urtheil oder kontradiktoriſches Urtheil iſt, das alles iſt für die einander, kein Menſch , insbeſondere tein Anwalt wird das

Bedeutung der Idee im Publikum , daß die Prozeſſe lange oder leugnen.leugnen . Aber trot dieſer kollegialen Rückſichten hat der An.

nicht lange dauern, unerheblich. – Nun iſt dafür, daß die KlageNun iſt dafür, daß die Klage walt gewiſſenhaft zu handeln und handelt auch ſo. Die deutſche

nicht allzu lange im Bureau des Rechtsanwalts liegen bleibt, Rechtsanwaltjaft kann dieſelbe Gewiſſenhaftigkeit und dieſelbe

in der Gebührenordnung für Rechtsanwälte genügend geſorgt, Pflichttreue für ſich in Anſpruch nehmen , wie ſie der Richter

denn die Gebühr ſteigt durch Einreichung von 5/10 auf 10/10. ſtand für ſich beanſprucht.

Das iſt ein ausreichender Sporn, wobei nicht verkannt werden Das Beiſpiel, das Neukamp, als von Trimborn gewählt,

foll, daß es im Anwaltsſtande, wie in jedem Stande, einige anführt, ſpricht durchaus nicht zu Gunſten der Neutamp'ſchen

Bummler giebt , bei denen dieſer Sporn nicht ausreicht. Theorie.

Immerhin wird man im Allgemeinen die Ertheilung des Auf- Wenn auf die Klage vom 25. Juni nicht Termin auf den

trages an den Rechtsanwalt und den Eingang der Klage bei 15. November, ſondern auf den 6. Juli anberaumt wäre, und

Gericht nicht auseinander zu halten brauchen. Dann haben wenn dann der neue Termin auf Ende September oder Anfang

alſo thatſächlich etwas über 4 Prozent aller beim Landgericht Oktober angeſeßt wäre, dann hätte innerhalb vier Monaten ein

im Jahre 1901 anhängig gewordenen Prozeſſe länger als ein kontradiktoriſches Urtheil und innerhalb 6 Monaten ſogar ein

Jahr gedauert ; das iſt kein Ergebniß , welches die große Ben folches nad erfolgter Beweiðaufnahine erreidyt werden können .

fürdtung des Herrn Neukamp oder anderer Leute rechtfertigt. Auch hat Trimborn , deſſen bei dieſer Gelegenheit gefallene

vielmehr iſt hier gegen früher ein Fortſchritt zu erkennen . E8 Ueußerungen ich auch in meinem Artikel in der Vojſijden Zei.Es



XXXII. Jahrgang. 45Juriſtiſche Wochenſchrift.

tung vom 31. Oktober 1902 gegen Profeſſor Schwarz habe in Civilprozeßordnung.

Schuß nehmen müſſen, in ſeinem Beiſpiele gar nicht aus 2. SS 12, 23, 38.

Kollegialität vertagt, ſondern weil er ſich auf die Klagebeant. Der B. R. hat nicht verkannt, daß eine Vermuthung für

wortung erklären mußte , ſo daß das Beiſpiel hier nicht paßt. die Ausſchließlichkeit des vereinbarten Gerichtsſtands nicht be.

Immerhin ergiebt dies Beiſpiel wie tauſend andere, daß ſteht, auch in Betracht gezogen , daß der Wortlaut der in Rede,

die lange Dauer der Prozeſſe zumeiſt nicht durch die Ver. ſtehenden Verſicherungsbedingung den Sinn derſelben als zweifel.

tagungen, ſondern durch das weite Hinausrüden der Termine haft erſcheinen laſſen könne. Wenn er gleichwohl unter Berück.

verjQuldet wird . Es giebt zahlreiche Prozeffe beim Landgericht I fichtigung des Zwecks derſelben und insbeſondere des Umſtands,

Berlin, in denen viele Verhandlungen durch Vertagungen ver- daß in Anſehung der erheblichſten Verpflichtung der Bekl. ſchon

eitelt werden , und troßdem, weil die Termine in kurzen Zwiſchen durch § 11 der Verſicherungsbedingungen der Ort der Uus.

räumen anberaumt werden , ſelbſt große und verwickelte Sachen ſtellung der Verſicherung& urkunde als Erfüllungsort beſtimmt

in weniger als Jahresfriſt beendet werden . Zu einem Vorwurf iſt, zu der Auffaffung gelangt iſt, daß durch dieſelbe ein aus

gegen die Rechtsanwaltſchaft iſt alſo die Prozeßbauer ganz und ſchließlicher Gerichtsſtand habe vereinbart werden ſollen, ſo kann

gar nicht angethan. dieſe ausreichend begründete Auslegung , welche von einem Rechts

Daß es auch möglich iſt, die Rückſichten der Rollegialität irrthum nicht beeinflußt iſt, mit dem Rechtemittel der Reviſion

zu übertreiben , ſo daß fie eine gute Rechtopflege ſtören , iſt un . nicht angefochten werden. Aus der getroffenen Feſtſtellung er .

beſtreitbar. Hierbei iſt es Sache der Rechtsanwälte und der giebt ſich ferner ohne Weiteres, daß die vereinbarte Ausſchließung

geordneten Aufſichtsinſtanz derſelben, dafür zu ſorgen, daß nicht anderer Gerichtsſtände fich auch auf den Gerichtsſtand deb $ 23§

zu großer Mißbrauch getrieben wird. Wenn hierauf der Juriſten- der C. P. O. erſtredt, da bezüglich des leßteren keine Ausnahme

tag mahnend gewirkt hat, ſo iſt das gewiß mit Freude zu be. vorgeſehen iſt. VII. C. S. i. S. Piffaret c. Basler Verſiche

grüßen. rungogeſellſchaft vom 12. Dezember 1902 , Nr. 316/1902 VII.

3. 29.

Der Pachtvertrag iſt und bleibt ein obligatoriſcher Vertrag

und das Örtliche Recht für die aus ihm geſchuldeten Leiſtungen
Vom Reichsgericht. *)

beſtimmt ſich nach den Grundfäßen des internationalen Private

Wir berichten über die vom 3. bis zum 17. Januar 1903 rechte, die für den Inhalt der Verträge gelten . Mit Recht hat

ausgefertigten Entſcheidungen. daher das B. G. für die eingeklagte Leiſtung, nachdem es feſt.

I. Reidhårecht.
geſtellt hat, daß eine Parteivereinbarung über den Erfüllungsort

nicht getroffen ſei , die Vorſchrift des § 248 Th . I Tit. 5 des
Gerichtsverfaſſungsgeſeß.

A. L. R. , die ſich auch auf Zahlungen bezieht ( Striethorſt

1. § 13. 6. P. D. 256. Archiv Bd. 15 S. 108 ), ſeiner Entſcheidung zu Grunde gelegt

Das neuerliche B. u. verweiſt auf die Begründung des und demnach den Wohnfiß der Kl. als den Erfüllungsort für

erſten . In dieſem iſt thatſächlich feſtgeſtellt, daß der Kl. nicht die Zahlung der Pachtabgabe, die die Klage von dem Bekl.

Provinzialbeamter geworden , ſondern , daß es in Folge ſeiner verlangt , angenommen. VI . C. S. i. S. Höjdhele c. Allgeineinei.
ausdrücklichen Ablehnung des Eintritts in den Provinzial . Deutſche Kleinbahngeſellſchaft A.-G. vom 11. Dezember 1902,

beamtendienſt bei dem Privatverhältniffe zwiſchen ihm und der Nr 265/1902 VI.

vertragsmäßigen Rechtenachfolgerin des Centralvereins, dem Pro- 4. & 33 .

vinzialverbande, verblieben iſt. Auch der Eintritt in ein öffentlich- Die Bekl. hat der Klage entgegengeſeßt, daß fie zur

rechtliches Dienſtverhältniß, in eine Beamtenſtellung feßt die Räumung der Wohnung, deren Aufgabe von ihr die Kl. auf

freie Entſchließung des Eintretenden voraus ; ein Zwang zum Grund des Miethovertrages verlangten , ſchon deshalb nicht ver .

Eintritt beſteht nicht. In Frage ſtehen ſomit Rechte und pflichtet ſei , weil fie die Wohnuug nicht auf Grund eines

Pflichten aus dem Dienſtvertrage, inſonderheit die Frage, ob Miethsvertrages, ſondern auf Grund des Sausverwaltungo.

geinäß dem Dienſtvertrag einerſeits der Dienſtpflichtige in der vertrages inne habe, und ſie hat, als die Kl. hierauf entgegneten ,

Wahl ſeiner Wohnung beſchränkt werden konnte, andererſeits legterer Vertrag habe ſchon vor länger als 3 Jahren ſein Ende

dem Dienſtberechtigten auf Grund der Weigerung des Ver erreicht, replizirt, daß fie auch als Miterbin ihre Ehemannes

pflichteten das Recht der Kündigung des Dienſtvertragø ohne Miteigenthümerin des Grundſtüds geworden ſei und als ſolche

Einhaltung einer Kündigungsfriſt zuſtand. Es handelt fich yom antichretijden Pfandbefißer, da dieſer fein Recht erſt vom

fomitum eine bürgerliche Rechtsſtreitigkeit, zu deren Ent. Eigenthümer herleite und als ſein Beauftragter zu gelten habe ,

ſcheidung gemäß § 13 des G. V. G. die Gerichte beim Mangel überhaupt nicht genöthigt werden könne, das Grundſtück zu

anderweitiger Zuſtändigkeitsbeſtimmungen berufen find. Da die räumen . In dieſem Sinne hat die Bell. ihr Miteigenthum an

Entlaſſung auf einen nahen Termin angedroht war, ſo war zur dem Grundſtück der Klage entgegengeſeßt , alſo geltend gemacht,

Zeit der Klageerhebung auch das Intereſſe des Kl. an als . ſie ſei als Miteigenthüinerin berechtigt, in dem Hauſe

baldiger Feſtſtellung des ſtreitigen Rechtëverhältniſſes begründet. wohnen zu bleiben und könne auf dieſer Rechtsſtellung nicht

VI. C. S. i . S. Provinzialverband der Provinz Dſtpreußen durch die Kl. verdrängt werden , weil leßtere als Erben des

c. Sammert vom 11. Dezember 1902 , Nr. 267/1902 VI. antichretiſchen Pfandbeſißers ein ſchwächeres Recht hätten. Gewiß

iſt alſo , daß die Bell . ein Vertheidigungsmittel gegen die Klage

* ) Radbrud ohne Angabe der Duelle verboten . aus ihrem Miteigenthum hergeleitet und im Prozeſſe geltend

1

1

1
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gemacht hat. Nuu wurde demnächſt die Widerkl. erhoben. Sie Rechte des Wechſelgläubigers entſcheiden läßt. Es kann ſomit

gründet ſich auf die Behauptung, daß die Kl. die Zwange nicht darauf ankommen, ob die beſonderen Verhältniſſe der

verſteigerung des Grundſtücks unberechtigter Weiſe herbeigeführt urſprünglichen Wechſelbetheiligten oder die Uinſtände, unter denen

hätten und fie verlangt in erſter Reihe Wiederherſtellung des die erſte Wechſelbegebung ſtattgefunden hat, die Annahme recht.

Zuſtandes, der ohne dieſen angeblich unberechtigten Eingriff der fertigen, daß dieſe Perſonen für die Wechſelklage einen aus .

Kl. beſtanden haben würde , nämlich Wiederherſtellung des Mit fließlichen Gerichtsſtand haben vereinbaren wollen , wenn nicht

eigenthums der Bekl. an dem fraglichen Grundſtücke. Hier dieſe Vereinbarung für jeden Dritten klar und ohne Weiteres

wird der Zuſammenhang zwiſchen dem Anſpruch der Widerklage aus der Urkunde zu erkennen iſt. Dieſe jedenfalls nothwendige

und dem vorbeſprochenen Vertheidigungsmittel der Bekl . deutlich Vorausſeßung der Bindung dritter gutgläubiger Wechſelerwerber

erkennbar. Denn erſterer bezielt die Herſtellung deſſelben rechts trifft aber im vorliegenden Falle nicht zu. Die Klauſel, auf

lichen Zuſtandes, aus welchem die Bekl. ihr Vertheidigungsmittel welche die Einrede der Unzuſtändigkeit des Gerichts vom Bekl.

entnommen hat. Die Bekl. will ſich wieder als Miteigenthümerin geſtüßt wird , lautet : „Das Amtsgeridyt Perleberg iſt ausdrück.

eingeſeßt wiſſen (Widerklage) und ſie will dieſe rechtliche Stellung, lich vereinbarter Gerichtsſtand .“ Sie ergiebt ohne Weiteres nicht,

deren Verwirklichung ſie mit der Widerklage erſtrebt, zugleich für daß das Amtsgericht Perleberg für jede Klage aus dem Wechſel

die Abweiſung der Klage verwerthen (Vertheidigungomittel) . Auß ausſchließlich zuſtändig ſein ſoll, und läßt an ſich die An.

dein Miteigenthum der Bell. entſpringt fonach ſowohl die nahme zu , daß der erſte Nehmer des Wedſelé fich das Recht

Widerklage, wie der der Klage entgegengeſepte Rechtsbehelf, und ausbedungen hat, bei einem Amtégerichte, anſtatt bei einem

deshalb läßt ſich ein Zuſammenhang zwiſchen beiden , wie er in 2. G. zu klagen . Es iſt daher gleichgültig, ob bei eingehender

§ 33 der 6. P. D. vorausgefeßt wird , nicht leugnen. Die Re. Würdigung der perſönlichen Verhältniſſe der urſprünglichen

viſion beſchwert ſich daher mit Recht darüber, daß der B. R. Wechſelbetheiligten mit der Vorinſtanz die Klauſel dahin auß .

einen ſolchen Zuſammenhang verneint und auf dieſem Grunde zulegen iſt, daß Ausſteller und Acceptant die ausſchließliche

es abgelehnt hat, auf die Widerklage einzugehen. V. C. S. Zuſtändigkeit des Amtsgerichts Perleberg und zwar für alle

i. S. Griesbach c. Wolffenberg vom 17. Dezember 1902 , Wechſelbetheiligten haben feſtſeßen wollen, denn derartige Er .

Nr. 424/1902 V. wägungen können dem gutgläubigen Erwerber eines Wechſels

5. SS 38—40 in Verbindung mit der Wechſelordnung nicht zugemuthet werden . Bindet ihn die Klauſel überhaupt,

Art. 82. ſo bindet ſie ihn doch nur nach Maßgabe ihre8 deutlich ohne

Der Senat läßt die von den Vorinſtanzen bejahte Rechts. Weiteres erkennbaren Inhalts. Der klagende Verein war hier

frage, ob in einem Wechſel mit Wirkung für nachfolgende nach nicht gehindert , den Wechſel bei dem an ſich zuſtändigen

Wechſelgläubiger ein ausſchließlicher Gerichtsſtand in Gemäßheit L. G. Neu- Ruppin geltend zu machen, und ſeine Klage iſt mit

der $8 38 bis 40 C. P. D. beſtimmt werden kann , unent. Unrecht wegen Unzuſtändigkeit dieſes Gerichts abgewieſen.

ſchieden . Daß in Gemäßheit dieſer Beſtimmungen der C. P. D. I. 6. S. i. S. Vorſchuß. und Sparverein Kyriß c. Franke

überhaupt auch Ausſchließlichkeit des auf Vereinbarung be . und Gen. vom 13. Dezember 1902 , Nr. 236/1902 I.

ruhenden Gerichtsſtandes vertragsmäßig feſtgefeßt werden kann , 6. § 270.

wird im Anſchluß an die bisherige Rechtſprechung des R. G. Streit herrſcht darüber , ob , wenn eine Modifizirung des

(Seuffert, Archiv Bd. 49 Nr. 269 , Juriſtiſche Wochenſdrift urſprünglichen Klagevorbringens fich als Einführung einer neuen

1895, S. 166 Nr. 14) angenommen. Eine Bindung der Forderung in den Rechtsſtreit darſtellt, daſſelbe lediglich nach

nachfolgenden gutgläubigen Wechſelgläubiger an die zwiſchen den Grundfäßen über die Klageänderung zu beurtheilen iſt,

dem urſprünglichen Geber und dem urſprünglichen Nehmer des oder aber ein Mehreres enthält, nämlich ob der Geſichtspunkt

Wechſels getroffene und in den Text der Wechſelurkunde auf. Plaß greift und entſcheidet , daß ſie zugleich als Anſtellung einer

genommene Vereinbarung eines ausſchließlichen Gerichtsſtandes neuen Klage wegen der neuen Forderung auf einem für die

für die Wechſelklage ſeßt aber mindeſtens voraus , daß der Klageanſtellung im Gefeße nicht vorgeſehenen, alſo unzuläſſigen

dahin gehende Inhalt der Vereinbarung ohne Weiteres für den Wege erſcheint. Aus der Bejahung der Frage würde folgen ,

dritten Erwerber des Wechſels aus dieſem klar erkennbar iſt. daß das unzuläſſige Vorbringen von Amtswegen zu beanſtanden ,

Dies folgt aus Art. 82 der W. D. , wonach der Wechſels daß der Mangel durch Einwilligung des Bekl . nidyt zu heilen,

jouldner ſich nur ſolcher Einreden bedienen kann , welche aus daß das Vorbringen, auch wenn es die Vertheidigung des Beki .

dem Wechſelrechte ſelbſt hervorgehen oder ihm unmittelbar gegen nicht erſchwert, nicht ſtatthaft werden kann und die Beſtimmung

den jedesmaligen Kl. zuſtehen. Sieht man von der im vor . in 8 270 ; nach welcher eine das Vorhandenſein einer Klage .

liegenden Falle nicht in Betracht kommenden Möglichkeit ab, änderung verneinende Entſcheidung der Anfechtung nicht unter

daß der klagende Wechſelgläubiger ſich durch eine beſondere Ab. liegt, außer Anwendung bleiben muß. Vergl. hinſichtlich der

madhung einem ausſchließlichen Gerichtsſtande unterworfen hat, verſchiedenen Anſidhten Schmidt , Lehrbuch des Deutſchen Civil

ſo kann er hiernach nur unter der Vorausſeßung an die hierauf Prozeſſes, Ergänzung § 153 Ziffer 1 S. 114 ; Rümelin, im

gerichtete Vereinbarung der urſprünglichen Wechſelbetheiligten Arđiv für die civiliſtiſche Praris Bd . 88 S. 149 , 150 ;

für gebunden erachtet werden , daß die darauf gegründete Gin. Peterſſen , Civilprozeßordnung Bd. 1 Anm . 2 zu § 270 ;

rede aus dem Wechſelrecht hervorgeht. Unterſtellt man aber, daß Struckmann und Koc , Civilprozeßordnung, Anm . 1 zu § 527.

eine derartige Einrede überhaupt aus dem Wedjelrechte hervor. Es bedarf jedoch hier eine weiteren Eingehens auf die ſtreitige

gehen kann , ſo wird es hierzu der Auslegung des Gefeßeð be . Frage nidt, weil bei Anfechtungsanſprüden aus $ 30 und aus

dürfen , vermöge deren man den Inhalt des Wechfeld über die 8 31 Ziffer 1 der Konkursordnung die Identität derſelben
§

3

1
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ſchon durch die vollſtändige, darin beſtehende Identität ihres nicht als Wohnkeller vermiethet werden ; er habe eß riskirt, ihm

Gegenſtandes gegeben iſt, daß nach Maßgabe der beiden geſek. ſei bisher nichts geſagt worden . Ihrem Weſen nach ſtellt

lichen Beſtimmungen wegen einer beſtimmten Forderung des fich die Einlaffung des Bekl. fomit als ein Beſtreiten dar,

Gläubigers die Erklärung der Ungültigkeit einer Rechtshandlung und ſie iſt deshalb nach § 289 Abſ. 2 der C. P. O. auch nicht

gegenüber den Gläubigern zu dem Zweđe erſtrebt wird, die ſelbſtſtändig inſoweit als Geſtändniß anzuſehen, als ſie die

Zwangsvollſtreckung in das Objekt der Rechtshandlung zu er. Behauptungen des Kl. zugiebt. Der Kl. iſt daher trop des

möglichen. Einem in dieſer Weiſe ſcharf individualiſirten Klage. Teşteren Umſtandes für ſeine Behauptungen dahin beweispflichtig,

begehren gegenüber kann die Geltendmachung neuer Thatſachen, daß der Bekl. nur die von ihm , Kl . , behaupteten Angaben,

die als eine Aenderung der Klage zu betrachten ſein würden, insbeſondere nicht den von ihm , Bekl. , angeführten Zuſaß ge

und eine aus ihnen hervorgehende Aenderung des rechtlichen macht habe. Dieſe Entſcheidung ſteht auch nur im Einklange

Charakters der Klage nicht dahin führen , zwei von einander mit der Richtung, welche die Rechtſprechung des R. G. über die

verſchiedene, ſelbſtſtändig exiſtirende Forderungørechte als vor. Beweislaſt bei dem ſogenannten qualifizirten Geſtändniſſe ſeit

handen zu betrachten . VII. C. S. i. S. Leih- und Sparkaſſe zu dem Urtheile vom 10. Mai 1884 bei Gruchot, Beiträge,

Ramſen c. Grimms Ronkurs vom 16. Dezember 1902 , BD. 29 S. 727 eingeſchlagen hat , und wie fie namentlich in

Nr. 326/1902 VII. den Urtheilen vom 23. Januar 1897 , Juriſtiſche Wochenſchrift

7. 88 287 , 538 %. S. 141 Nr. 32 und vom 15. April 1901 in der Zeitſchrift

Daß ein Schaden durch die von der Bekl. verſchuldete „Das Recht“, 1901 S. 504, durchgeführt iſt. Allerdings hat die

Waſſerverunreinigung dem Kl. entſtanden iſt, erſcheint ſchon im bisherige Rechtſprechung nur Fälle behandelt, in denen der

Hinblick auf die unbeſtrittenen Badeverbote als unzweifelhaft, Bekl. dem auf einen Vertrag geſtüßten Anſpruche des Kl. auf

und der B. R. hat ſolche Schädigung auch kraft ſeines freien Erfüllung gegenüber behauptete, der Vertrag ſei mit einer Be.

Ermeffens feſtgeſtellt, wogegen an ſich ſchon gemäß § 287 friſtung oder unter einer aufſchiebenden Bedingung geſchloſſen ,

C. P. D. Ungriffe keinen Erfolg haben können. Gleichwohl oder es ſei zu einem niedrigeren vereinbarten als dem vom Kl.

erhebt die Bekl. ſolche Angriffe, die aber auch für ſich betrachtet geforderten angeineffenen Preiſe gekauft, oder es ſei in dem Ver.

hinfällig find. Wenn ſie ausführt, daß der Kl. die Badeanſtalt trage eine nicht vorhandene beſondere Eigenſchaft der Waare

in Kenntniß der fie ſchädigenden Verhältniffe gekauft und ſodann bedungen. Allein der dieſen Entſcheidungen zu Grunde liegende

jchleunigſt unter Beibringung von Sachverſtändigen -Gutachten leitende Gedanke iſt ſeinem Weſen nach ein allgemeiner : er

das polizeiliche Badeverbot felbſt erwirkt habe, ſo wären dieſe geht hiernad dahin , daß ein ſeinen Anſpruch auf eine Partei.

Thatſachen , ſelbſt wenn ſie erwieſen würden , unerheblich. Denn erklärung ſtüßender Kl. in Folge der Behauptung des Bekl. ,

der Kl. ſtüßt feine Klage nicht auf Schädigung in dem von dieſe ſei nicht vollſtändig angegeben , wenn bei Berüdfio .

ihm mit Ankauf der Badeanſtalt bezweckten Geſchäft, ſondern tigung des vom Bekl. behaupteten vollſtändigen Inhalte der

auf das ihm als Flußanlieger zuſtehende von der Bekl. rechts- Anſprud fich als unbegründet darſtellt, verpflichtet iſt, ſeiner ,

widrig und ſchuldhaft geſtörte Wafferbenüßungsrecht. Es kann ſeits den Beweis für den vom ihm behaupteten beſchränkten

daher auf die Vorgänge bei Kauf der Badeanſtalt ebenſowenig Inhalt der Erklärung zu führen. Er muß deshalb für die

ankommen als auf die Art und Weiſe, wie die Badeverbote, Entſcheidung auch in einem Falle wie dem vorliegenden maß.

die vom B. R. als berechtigt erklärt wurden , zu Stande ge gebend ſein , in welchem der Klageanſpruch nicht auf den In, .

kommen find. Als weſentlicher und die Befl. beſchwerender halt eines Vertrages ſelbſt gegründet wird , ſondern auf

Verſtoß kann es nicht angeſehen werden , daß das B. G. ent- eine von dem einen Vertragstheile vor oder bei deſſen Abſchluſſe,

gegen dem § 538 Ziffer 3 6. P. D. die Sache nicht an das alſo bei den Kaufverhandlungen, abgegebene Erklärung, die für

L. G. ausdrüdlich zurückverwieſen hat. Es verſteht fich von den Entſchluß des anderen Theils , fich auf den Vertrag über.

ſelbſt, daß mit dem nunmehr beſtätigten B. I. der Rechtsſtreit Haupt oder wenigſten des gegebenen Inhalts einzulaffen , be.

nicht beendet, ſondern daß noch Verhandlung und Entſcheidung ſtimmend war. Das Urtheil des B.G., das in Verkennung

über den Schadensbetrag zunächſt in I. I. nothwendig iſt. dieſer Grundfäße auf den vom Bekl. dem Kl. über die be.

V. 6. S. i. S. Stadtgemeinde Berlin c. Lobff vom 17. De. hauptete zuſäßliche Erklärung vorſorglich zugeſchobenen Eid er .

zember 1902, Nr. 317/1902 V. kannt hat, unterliegt deshalb , ſoweit es angefochten iſt, der

8. $ 289. Aufhebung. Da es im Uebrigen keinen Rechteirrthum erkennen

Die Behauptungen des Kl. genügen zur Darlegung der läßt und der Kl. fich für ſeine das Verſchweigen des Mangels

zum Klagegrunde gehörigen Argliſt an ſich , das heißt, wenn durch den Bekl. betreffenden Behauptungen gleichfalls der Eides .

man davon ausgeht , daß der Bekl. damals noch nicht etwa8 zuſchiebung bedient und der Bekl . den Eid angenommen hat , ſo iſt

Weiteres über die Vermiethbarkeit des Rellers erklärt, mit die Sache zur Endentſcheidung reif. Es hätte daher das Urtheil

anderen Worten : wenn er nur jene vom Kl. behaupteten An- des L. G. , das auf den Schiedseid für den Bekl. erkannt hatte,

gaben und nicht etwa noch Zufäße gemacht hat, in denen eine fachlich wieder hergeſtellt werden können, wenn nicht die Faffung

Aufklärung des Kl. darüber enthalten war, daß auf eine dauernde dieſes Eides lediglich auf die Wahrheit der eigenen Bez

Benußbarkeit des Kellers nicht zu rechnen ſei. Daß er aber hauptung des Bekl. geſtellt wäre, während fie z!unächſt die

nur die vom Kl. behaupteten Erklärungen abgegeben habe, Unwahrheit der Klägeriſchen Angabe zum Ausdruce

beſtreitet der Bekl., auch wenn das in der Geſtalt geſchieht, bringen mußte, und wenn nicht ferner der Bekl. mit feiner Be.

daß er zwar einräumt, Erklärungen ſolchen Inhalts abgegeben , rufung einen anderen, beſtimmteren Inhalt ſeiner zufäßlichen

aber zugleich behauptet, hinzugefeßt zu haben : der Keller dürfe Erklärung als im erſten Rechtszuge behauptet hätte. Es war
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deshalb in der Sache ſelbſt unter Zurüdweiſung der Berufung präziſer bezeichnet wird, iſt nichts gewonnen. Ob damit geſagt

des Kl. auf die Berufung des Befl . das Urtheil des L. G. ſein ſoll, daß die Vorträge ſich wörtlich den Shriftjäßen an.

dahin abzuändern, daß auf den Eid, den der Kl. dem Bekl. ſchließen, ſteht dabin , auch würde damit nur eine Gewähr für

über den von ihm behaupteten bedränkten Inhalt ſeiner auf die Vollſtändigkeit der Wiedergabe geboten ſein und auf dieſe

die Veriniethung des Kellers bezüglichen Erklärung zugeſchoben fommt es nicht allein an . Es muß aber auch bezweifelt werden ,

hat, erkannt und hiervon die Entſcheidung über den allein in daß der Ausdruck im Sinne des Urtheiis eine ſolche Bedeutung

den Rechtëzug der Reviſion gelangten Reſtanſpruch des Kl. von habe, denn in der Natur der mündlichen Verhandlung liegt es

3 769 Mark abhängig gemacht wurde. III. C. S. i. S. Lüde- jhon begründet, daß in derſelben , wie ſie durch die , vornehmlich

mann c. Liebau vom 23. Dezember 1902 , Nr. 300/1902 III. auch zur Information des Gegners beſtimmten Schriftjäße vor.

9. 297. bereitet iſt, Erklärungen und Gegenerklärungen der Regel nach

Daß der Berufungeantrag, welcher nach dem Sißunge. nicht vollſtändig in der Form und Reihenfolge ſtattfinden, wie

protokolle in der mündlichen Berufungoverhandlung verleſen in den eben zur Vorbereitung dienenden Schriftſäten, namentlich

wurde, womit auch der Thatbeſtand des Urtheils übereinſtimmt, wenn dieſe umfangreich oder in größerer Zahl gewechſelt ſind.

den Eventualantrag unter c. der Klage nicht enthält, ſteht der Wie wenig ein Thatbeſtand von der Art des hier gegebenen

Prüfung des legteren nicht entgegen , da nach weiterer Beur . dem Willen des Gefeßes entſpricht, ergiebt ſich auch daraus,

kundung des Thatbeſtandes die Kl. in ihren Ausführungen auch daß die Geſtattung der Bezugnahme nur in der Weiſe ausge .

dieſen Eventualantrag aufrecht erhielt, der Bell. ohne formelle ſprochen iſt, daß ſie für nicht ausgeſchloſſen erklärt wird. Zu

Beanſtandung fich darauf fachlich einließ und das B. G. unter einer Aufhebung des B. U. nöthigt indeffen der Mangel nicht,

Hinweiſung auf das dieſem Antrage aus § 297 der C. P. D. da in den für die Reviſionsinſtanz weſentlichen Punkten die

entgegenſtehende formelle Bedenken denſelben ſachlich erörterte thatjáchlichen Behauptungen und Erklärungen der Parteien

und darüber entſchied, indem es den Antrag für unbegründet immerhin dem Thatbeſtande entnommen werden können . VII. C. S.

erklärte. Es iſt anzunehmen , daß der Prozeßbevollmächtigte der i. S. van der Seit & Co. c. Rheiniſche Bergbau- und Hütten :

Kl. , wenn das B. G. von dem fragerechte Gebrauch gemacht weſen -Aktiengeſellſchaft zu Duisburg vom 12. Dezember 1902 ,

hätte , wozu Anlaß gegeben war , die Verleſung des Antrages Nr. 318/1902 VII.

nachgeholt haben würde. II. C. S. i. S. Stadler c. Dreiling 11. SS 366 , 406, 576 , 577.

vom 16. Dezember 1902 , Nr. 280/1902 II. Nach $ 366 der 5. P. D. erfolgt, wenn ſich bei der Be

10. $ 313. Ungenügender Thatbeſtand. weisaufnahme vor einem beauftragten Richter ein Streit, von

Der Thatbeſtand deß angefochtenen Urtheils entſpricht, fo- deffen Erledigung die Fortſeßung der Beweisaufnahme abhängt ,

weit es fich um das Vorbringen der Parteien in der Berufungo. erhebt, die Entſcheidung nur dann durch das Prozeßgericht, wenn

inſtanz handelt, nicht dem Gefeße. Er beſteht nach der ange- der beauftragte Richter zu dieſer Entideidung nicht berechtigt

gebenen Richtung hin nur in der Bemerkung, daß der Bekl. iſt. Nach § 406 der 6. P. D. hat aber die Entſcheidung über

Klageabweiſung beantragt und dieſen Antrag auf präziſen Vor . das gegen einen Sadverſtändigen angebrachte Ablehnungegeſuch

trag der Schriftfäße vom 26. Mai und 3. Juli 1902 nebſt von dem Richter, von welchem die Ernennung des Sach.

Anlagen begründet, insbeſondere über den Marktpreis der Ver. verſtändigen erfolgt iſt, alſo im vorliegenden Falle von dem be.

tragswaare zur Zeit der Deckungsläufe Beweis angetreten , auftragten Richter, zu erfolgen . Das B. G. war daher zur

ferner daß Kl. auf Grund des präziſen Vortrages des Schrift. Entideidung über das Ablehnungsgeſuch nicht zuſtändig. Das.

faßes vom 23. Juni 1902 nebſt Anlagen Zurückweiſung der felbe kann überhaupt vorliegend nach 88 406 , 576 , 577

Berufung beantragt habe, daß gewiſſe Urkunden vorgetragen und Abſ. 4 der C. P. D. nicht fachlich einen Beſchluß, durch welchen

daß die abweichenden Behauptungen der Bekl. von der Kl. be- die Ablehnung des Sachverſtändigen für unbegründet erklärt

ftritten ſeien . Wenn nun auch nach § 313 Nr. 3 der C. P. O. wird , erlaſſen . Denn gegen eine Verfügung des beauftragtenD.

bei der Darſtellung des Thatbeſtandes eine Bezugnahme auf Richters, durdy welchen die Ablehnung für begründet erklärt

den Inhalt der vorbereitenden Schriftfäße nicht ausgeſchloſſen wird , findet nach § 406 Abſ. 4 der C. P. D. kein Rechtsmittel

iſt, ſo hat die Zuläſſigkeit derſelben doch nach dem Zwecke des ſtatt, und gegen eine Verfügung des beauftragten Richters,

Thatbeſtandes zur Vorausjeßung, daß auch auf ſolchem Wege durdy welche dieſe Ablehnung für unbegründet erklärt wird, hat

eine gedrängte Darſtellung des Sac und Streitftandes auf Kl . , falls er eine Aenderung jener Entideidung verlangt, nach

Grundlage der mündlichen Verträge der Parteien fich erreichen $ 406 Abſ. 4 in Verbindung mit SS 576 , 577 Abſ. 4 der,

läßt. Im gegenwärtigen Falle iſt dieſe Vorausſeßung im Hin . C. P. O. die Entſcheidung des B. G. binnen der für die jo .

blick auf die Beſchaffenheit der zwiſdhen den Parteien gewechſelten fortige Beſchwerde beſtimmten Nothfriſt auf dem für die Ein.

Schriftfäße, insbeſondere den der Bekl. vom 26. Mai 1902 , in legung dieſer Beſchwerde vorgeſchriebenen Wege nachzuſuchen,

welchem Behauptungen , Beweißantretungen ſowie umfangreide worauf das B. G. nur entweder dem Ablehnungsgeſuche zu

Ausführungen thatjädlicher und rechtlicher Art in einander ver : entſprechen oder daffelbe dem R. G. zur Entſcheidung vorzu.

woben ſind , nicht erfüllt. Es kann nur auf einem Verkennen legen hat. Beſchluß des III. C. S. i. S. Auguſt с . Lindauer & Co.

des Weſens der mündlichen Verhandlung und der durch dieſes voin 20. Dezember 1902 , B Nr. 272/1902 III.

beſtimmten Art der Feſtſtellung des Parteivorbringens im 12. $ 383 Nr. 5 in Verbindung mit Art. 90 des preußiſden

Urtheile beruhen, wenn in einem Falle wie dem vorliegenden auf Geſebes über die freiwillige Gerichtebarkeit.

das Material der Schriftjäße in ſeiner Totalität verwieſen iſt. Durch das angefochtene Zwiſchenurtheil iſt die Zeugniß.

Dadurch, daß im Urtheile der Vortrag der Schriftjäße als ein verweigerung des vom Kl. als Zeugen benannten Notar B.

1
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für gerechtfertigt erklärt worden . Die dagegen erhobene ſofortige wie jeßt noch das Bekanntwerden dieſer Preiſe zur Folge

Beſchwerde des Kl. konnte für begründet nicht erachtet werden . haben foll eine Konkurrenz der Nichtſyndikatswerke oder einen

Das Prozeßgericht hat dieſe Zeugnißverweigerung für gerecht. Nachtheil für das Syndikat und die Großhändler bezüglich ihrer

fertigt erklärt und dieſe Entſcheidung zutreffend begründet. Nach Abjdlüffe mit weiterverkaufenden Abnehinern und Konſumenten.

Art. 90 des preußiſchen Gefeßes über die freiwillige Gerichts. Für rechtsirrthümlich muß aber ſodann die Annahme erachtet

barkeit (welcher im erſten Sag mit dem 19 des früheren werden, daß, weil der gegenwärtige Rechtsſtreit ſchon imSaß §

Notariatsgeſeßeß vom 11. Juli 1845 übereinſtimmt), hat der Jahre 1900 anhängig und ſchon damals die in Rede ſtehende

Notar über die Verhandlungen, bei denen er mitgewirkt hat, Beweisfrage ſtrittig geweſen, das zu jener Zeit beſtehende

Verſchwiegenheit zu beobachten, es ſei denn , daß die in der Zeugnißweigerungerecht für fortdauernd zu halten ſei. Es kann

Sache Betheiligten ihn von dieſer Verſchwiegenheit entbinden. in Rückſicht auf dieſe Befugniß nur der Zeitpunkt in Betracht

Lekteres iſt hier ſeitens des Bekl. nicht geſehen; mit Recht kommen , zu welchen von ihr Gebrauch gemacht wird. Beſchluß

aber nimmt der B. R. nach Lage der Sache an , daß die Be. des VII. C. S. i . S. Bergerhoff & Co. c. Aftiengeſellſchaft

ſprechungen, über die der Notar Zeugniß ablegen foll, nicht als Bochumer Roks . und Kohlenwerke, B Nr. 202/1902 VII.

folche, die nur bei Gelegenheit der notariellen Aufnahme der 14. $ 446 .

beiden Verträge gefallen ſind, ſondern als erläuternde, für das Möchte auch, obwohl eine Befugniß der Gerichte, frivole

Zuſtandekommen der Verträge weſentliche Verhandlungen gelten Eidesanträge zu verwerfen, von der C. P. O. nicht ausgeſprochen

müßten , und daß beide Verträge, wenngleich nicht unter denſelben vergl. Motive S. 278 - , die Zurüdweiſung ſolcher

Kontrahenten geſchloffen, in einander übergreifen und einen ein . Eideszuſchiebungen auch außerdem Falle des § 446 der

heitlichen Zwed, nämlich der Regelung der aus dem vorher C. P.D. für ſtatthaft erachtet werden können, ſo läßt ſich ausO.

zwiſchen dem Kl. und Bekl. geſchloſſenen privatſchriftlichen Ver. dem angefochtenen Urtheile doch nicht mit Sicherheit entnehmen,

trage (Kauf auf Vollmacht) erwachſenen Beziehungen gedient daß der B. R. den Eidesantrag des Kl. auß dieſem Geſichts.

haben. ( Wird ausgeführt.) Beſchluß des V. C. S. punkte für unzuläſſig hat erklären wollen. VII. C. S. i. S.

i. S. Pagelſohn C. Stiehl vom 10. Dezember 1902 , Bergmann c. Vereinigte Landſchaftliche Brandkaſſe zu Hannover

B Nr. 241/1902 V. vom 5. Dezember 1902, Nr. 304/1902 VII.

13. § 383 Nr. 5. 15. 88 487, 488 .

Die Vorinftanz hat im Anſchluß an die Darlegungen , $ 488 der 6. P. D. berechtigt die Partei zu dem Antrag

welche der T. vor dem Prozeßgericht zur Begründung ſeiner auch Beweisaufnahme zum Zwecke der Sicherung des Beweiſes ,

Zeugnißweigerung gegeben hat, die leßtere mit folgender Aug. wenn Mängel einer Sache oder eines Werkes noch feſtzuſtellen

führung für begründet erachtet: „ Der Zweck des Syndikate iſt find ". Daraus folgt, daß dieſe Antragsberechtigung erloſchen

nicht nur der, die Waare der zugehörigen Werke zu vertreiben, iſt, wenn eine ſolche Feſtſtellung –, gleichviel ob mit poſitivem

ſondern auch die Preiſe zu reguliren und die Konkurrenz aug. oder negativem Erfolge – innerhalb oder außerhalb des Pro.

zuſchließen . Es fällt daher die Feſtfeßung der Preiſe für die zeſſes auf Antrag der Partei bereits ſtattgefunden hat. Daß

vom Syndikat beziehenden Großhändler in den Gewerbebetrieb der Beweisführer den Richter ſolange und ſo oft zur Anord

des Syndikats. Die Geheimhaltung dieſer Preiſe erſcheint als nung von Beweisaufnahmen nöthigen dürfe, bis ein ihm ge.

ein Gebot, einestheils , weil andernfalls die Nichtſyndikatswerke nehmed Beweisergebniß erzielt iſt, kann dem Gefeße nicht ent

in der Lage find, ihre Preiſe nach denen des Syndikats zu ſtellen nommen werden. Ein wiederholtes Geſuch um Beweisaufnahme

und dem Syndikat Konkurrenz zu machen, anderentheile, weil kann deshalb nur aus C. P. D. $ 487 begründet werden .

auch die Großhändler ihre Preiſe nach denen des Syndikato be . Bedluß des VII. C. S. i . S. Jaspis c. Grove vom 9. Januar

meſjen, und es dieſen ſowie dem Syndikate nachtheilig ſein 1903 , B Nr. 213/1902 VII.

würde, wenn die Abnehmer und überhaupt die Konſumenten die 16. § 528.

Preiſe erführen. Die Preisbeſtimmung des Syndifats für das Auf die prozephindernde Einrede der Unzuläſſigkeit des

kommende Jahr bildet daher ein Gewerbegeheimniß , welches zu Rechtsweget fann , weil öffentlichen Rechts, die Partei nicht

offenbaren der Vorſteher reſp. Vertreter des Syndikats nicht rechtswirkſam verzichten , und iſt daher auf ſie die Vorſchrift in

verpflichtet erſcheint. Nun handelt es ſich zur Zeit im gegen . $ 528 Abſ. 1 Saß 1 der C. P. O. , über die Ausſchließung

wärtigen Rechtsſtreit nicht um die Zukunft, ſondern um das anderer prozeßhindernder Einreden in der Berufungsinſtanz

Jahr 1900. Allein zum Beweis ftand die Frage nach den nicht anwendbar. IV. 5. S. i. S. Kuđuď c. Kuckuck vom

Syndikatspreiſen ſchon im April defſelben Jahres. Beſtand 11. Dezember 1902 , Nr. 252/1902 IV.

damals das Recht zur Zeugnißweigerung , ſo blieb es auch bes 17. 546.

ſtehen, jedenfalls beſteht das Intereſſe an der Geheimhaltung der Im Gebiete des Pr. A. L. R. find Verträge über die Ge.

Preiſe auch über das Vertcagsjahr hinaus. Dieſe Gründe, winnung von Bodenbeſtandtheilen von Fall zu Fall nach Maß“ .

nach denen ein Zeugnißweigerungsrecht nach § 383 (5) der gabe der allgemeinen gefeßlichen Vorſchriften bald als Rauf,

C. P. O. als vorliegend erachtet iſt, erſcheinen jedenfalls inſoweit bald als Pacht, bald als beſchränkte Nußungsrechte an einem

hinfällig, als angenommen worden , daß die Umſtände, welche fremden Grundſtücke beurtheilt worden .fremden Grundſtücke beurtheilt worden . Der B. R. hat eine

dafür angegeben, daß im Allgemeinen eine Geheimhaltung der Feſtſtellung über das hier vorliegende Rechtsverhältniß nicht ges

fraglichen Preiſe nothwendig ſei , auch noch für die im gegen- troffen. Unter Berüdſichtigung des Umſtandes, daß Gegenſtand

wärtigen Rechtsſtreit in Frage ſtehenden Durchſchnittspreife des Vertrages der in den Grundſtücken lagernde Lehm iſt, der

für das Jahr 1900 Plat griffen. Es iſt nicht abzuſehen, ausgebeutet werden kann, ſo lange er hinreicht, daß für dieſen

-
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Lehm eine einmalige Zahlung , nicht aber ein wiederkehrender Sachen Pudenz wider Weck , Juriſtiſche Wochenſchrift 1902

Zing zu leiſten war, und daß die Rückgabe der Grundſtüđe nach S. 143 Ziff. 74 ). Allein ob dies betreffs des vorliegenden

der zeitlich nicht beſchränkten Auslehmung erfolgen ſollte, hatte Einfißrechtes der Fall wäre , kann dahingeſtellt bleiben. Denn

man ſich nicht für einen Pachtvertrag, ſondern für ein ſubjektiv daraus folgt keineswegs im Falle der Bejahung die Unerheb.

perſönliches, objektiv dingliches Nußungsrecht zu entſcheiden , durch lichkeit der Pfändung und Ueberweiſung für den vorliegenden

das dem Kl. das Recht auf die Benußung der beiden Grund. Rechtsſtreit. Es ſteht in der Rechtſprechung des R. G. (deſſen

ſtüdéparzellen eingeräumt worden iſt. Auf die Berechnung des Entſcheidungen in Civilſachen Bd. 16 Nr. 84 S. 347/8 und

Werthes des Streitgegenſtandes findet in Folge deſſen nicht der Nr. 71 S. 319, Bd. 40 Nr. 99 S. 365/9 ) feſt , daß die

$ 8, ſondern der § 3 der C. P. O. Anwendung. Beſtimmt fich auf Beſtimmungen der C. P. D. oder des materiellen Rechte

aber der Streitwerth nicht nach einem Pachtzing, ſondern iſt der. gegründeten Einwendungen der Unpfändbarkeit gepfändeter

felbe durch das Gericht nach freiem Ermeſſen unter Berück. Forderungen oder anderer Vermögensrechte nur in dem durch

fichtigung des Werthes des Lehmes oder des Grundſtüđe feſtzu- $ 685 Abſ. 1 a. F. (8 766 Abſ. 1 n. F. ) der C. P. D. vor

feßen , fo fehlt es an einer Glaubhaftmachung der Reviſions. geſehenen Verfahren vor dem Vollſtreckung& gerichte und ins.

ſumme. Zu dieſer genügt das von dem Rki. vorgetragene Gut- beſondere nicht auch im Wege des ordentlichen Prozeſſes geltend

achten nicht. Denn einmal iſt nicht erſichtlich, weshalb das gemacht werden können. Daraus folgt nicht nur , daß eine

Eigenthum der Grundſtücke zurüderworben werden muß, um Klage des Schuldners gegenüber dem Gläubiger auf Geltend .

die Auslehmung derſelben zu ermöglichen, ſodann entbehrt das . machung dieſer Unpfändbarkeit ausgejdhloſſen iſt, ſondern auch,

felbe jeder Schäßung des gegenwärtigen Intereſſes des Kl. an daß eine Klage des Schuldners gegen den Drittſchuldner auf

dem in den Grundſtücken lagernden lehm . Auf den Werth Geltendmachung des materiellep Rechts unter der Behauptung

diefes Intereſſed fomint es aber um deswillen an, weil es den der Unpfändbarkeit des Leßteren nicht ſtattfindet, dies umſo

Streitgegenſtand bildet und weil der Werth des Beſchwerde. mehr als der legteren Klage jdon das in dem Pfändungs

gegenſtandes deffen Werth nicht überſteigen kann . V. C. S. beſcluß an den Drittſchuldner erlaſjene Verbot an den Schuldner

i. S. Letkamp C. Döhmann vomc. Döhmann vom 20. Dezember 1902 , (d . h. ſeinen Gläubiger) zu leiſten und das in jenem Beſchluß

Nr. 318/1902 V. enthaltene Gebot an den Schuldner, ſich jeder Verfügung über

18. § 561 . das Vermögensrecht, insbeſondere der Einziehung (in concreto

Die Reviſion macht geltend, die Auslegung des Vergleiche Geltendmachung), zu enthalten , widerſtreiten würde (vergl.

fei in der Reviſionsinſtanz ebenſo nachzuprüfen, wie bei Geltendo Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 17 Nr. 65 S. 292) .

machung des Einwandes der rechtskräftig entſchiedenen Sache So lange daher Ki. nicht die Aufhebung des Pfändungs- und

das Reviſionsgericht die Auslegung, welche der B. R. dem früheren Ueberweiſungsbeſchluſſes in dem durch § 685 a . F. (8 766

Urtheile gebe, nachzuprüfen habe . Dieſer Anſicht kann nicht n. F. ) der 6. P. D. angeordneten Verfahren bewirkt oder ſo

beigepflichtet werden . Die Gründe, welche in der Rechtſprechung lange ein Verzicht auf die durch Pfändung und Ueberweiſung

des R. G. dafür maßgebend waren , daß wenn der Einwand zur Einziehung erworbenen Rechte nicht gemäß § 742 a. 8.

der rechtskräftig entſchiedenen Sache in Frage ſteht, der Revi. ($ 843 n . f .) der C. P. D. erfolgt, kann Kl . einen Anſpruch

ſionsrichter Sinn und Tragweite des früheren Urtheils frei wie den vorliegenden nicht geltend machen. In dieſem Sinne

zu würdigen habe, treffen für den Fall, daß es ſich um einen iſt die erhobene Klage daber unbegründet. III . C. S. i. S.

Vergleich alſo um einen zwiſchen den Prozeßparteien ge- Loß c. Gräber vom 19. Dezember 1902 , Nr. 292/1902 III.

ſchloffenen Vertrag handelt, nicht zu , die Auslegung des 20. § 887.

Vergleiches enthält vielmehr eine thatſädliche Feſtſtellung des Die Zwangsvollſtreckung geſchieht im Intereſſe des Gläu

in dem Vergleich zum Ausdruck gekommenen Willens der Par- bigers zu deffen Befriedigung; ſoweit aber ihr Erfolg nicht

teien , und iſt, wenn nicht rechtsgrundfäßliche Auslegungsregeln gefährdet iſt, ſind auch die Intereſſen des Schuldners zu berück

verlegt ſind, der Nachprüfung in der Reviſionsinſtanz ent- fichtigen . Shm iſt nicht zuzumuthen , Geſchäftsbücher auf unge

zogen, vergl. Urtheil des R. G. , II. C. S. , vom 4. Juli meſſene Zeit für Bücherreviſoren bereit zu halten. Das Ver

1882, Entſch. Bd. 1 S. 351 und vom 20. Dezember 1898 langen des Beſchwerdeführers, daß der Vollſtreckung eine zeitliche

Juriſtiſdze Wochenſchrift 1899 S. 73 Nr. 8 (II 249/1898) , Grenze gefeßt werde, erſcheint daher gerechtfertigt und ſteht mit

Urtheil des R. G. , V. C. S. , vom 26. Januar 1898, Juriſtiſche dem $ 887 der C. P. O. nicht in Widerſpruch. Beſchluß des

Wochenſchrift 1898 S. 141 Nr. 9. III. C. S. i . S. Preuß . VII. C. S. i. S. Haſt c. Sperling vom 2. Januar 1903 ,

Fiskus c. Kirchengemeinde Harſefeld vom 12. Dezember 1902 , Nr. 215/1902 VII.

Nr. 272/1902 III. 21. § 1039.

19. SS 766 , 851 , 857. Der Bekl. hatte in der Vorinſtanz u . a . geltend gemacht,

Die Anſicht des B. G. , daß die Pfändung und Ueber. die Schiedsrichter hätten gegen den § 1039 der 6. P. D. info.

weiſung des Einſißrechtes nicht in Betracht komme, kann nicht fern verſtoßen , als ſie den Parteien keine ordnungsmäßige Aus .

für richtig erachtet werden. Allerdings unterliegen Vermögens. fertigung des Schiedsſpruchs hätten zuſtellen laſſen. Der

rechte auch nach der 6. P. D. a. F. (vergl. jeßt SS 851 , 857 B. R. ſtellte jedoch feſt, daß den Parteien eine von den Schieds.

der C. P. O. n. F.) der Pfändung nicht, wenn jene nicht richtern eigenhändig vollzogene Urkunde, deren Uebereinſtimmung

ceffibel oder wenigſtens nicht der Ausübung nach übertragbar mit dem Original von dem Gerichtsvollzieher beglaubigt worden ,

find ( Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd . 6 Nr. 116 S. 379 , zugeſtellt iſt, und erachtete es für den Begriff einer „ Ausferti.

Reichegerichtsurteil vom 10. Dezember 1901 III 307/1901 in gung" in dem vorliegenden Falle, wo die zur Zuſtellung ver

1 1
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wendete Urkunde von einer Privatperſon zu fertigen geweſen ſei, gründet. Nach der Konkurðordnung a. 8. § 5 wird das Ver..

nicht für erforderlich, daß dieſelbe als „ Ausfertigung “ bezeichnet waltungs- und Verfügung& recht des Gemeinſchuldners hinſichtlich

worden ſei. Die Reviſion führt hiergegen aus, daß die den des zur Konkursmaſſe gehörigen Vermögens durch den Konkurs.

Parteien übergebene Urkunde mit der Ausfertigungsklauſel hätte verwalter ausgeübt. Darnach iſt der Ronkursverwalter berechtigt,

verſehen werden müſſen und mangels einer ſolchen nicht als Aus- alle Eigenthumsbefugniffe des Gemeinſchuldners auszuüben ,

fertigung im Sinne des § 1039 der C. P. D. angeſehen werden ſoweit das Gefeß ihm nicht beſondere Schranken auferlegt.

könne. Die hierinit erhobene Rüge konnte jedoch nicht für be : Eine rechtliche Schranke findet dieſe Befugniß in ihrem Zwecke,

gründet erachtet werden . Die a . a. D. vorgeſchriebene Zuſtellung die Maffe zu verwerthen zur Befriedigung der in Betracht

des Schiedsſpruch an die Parteien in einer von den Schiede. kommenden Gläubiger gemäß der Beſtimmungen der Konkure

ridhtern unterſchriebenen Ausfertigung ſoll eine Garantie für die ordnung. Der Konkursverwalter kann daher keine Rechte aus-.

Authentizität des Spruchs gewähren. Weſentlich iſt hiernach, üben , welche ihm nach beſonderen Beſtimmungen der Konkurs .

daß die Urkunde, welche den Parteien ausgehändigt wird, die ordnung nicht zuſtehen. Dahin gehört 877 der Konkursordnung

Unterſchrift der Schiedsrichter trägt und mit der Urſchrift des a . 8. , wonach die Feſtſeßung der Auslagen und der Vergütung,

Schiedsſpruchs übereinſtimmt. Beides iſt hier der Fall. Da auf welche der Konkursverwalter Anſpruch hat, durch das Kon.

ſich überdies aus dem Beglaubigungsvermerk des Gerichtsvoll. kursgericht erfolgt. Hieraus ergiebt ſich, daß ein nachfolgender

ziehers für die Parteien das Vorhandenſein eines Originals , mit Konkursverwalter einem früheren Konkursverwalter hinſichtlich

welchem die ausgehändigte Urkunde übereinſtiminte, ergab, ſo dieſes Anſpruch auf Erſtattung der Auflagen und der Ver.

kann es für einen erheblichen Mangel derſelben nicht erachtet gütung für die Geſchäftsführung überhaupt keine Rechte, ing

werden , daß ſie nicht ausdrüdlich als Ausfertigung bezeichnet, beſondere bezüglich nicht feſtgeſeßter Auslagen und Vergütung

beziehungeweiſe nicht mit einem beſonderen Ausfertigungsvermerke kein Zurückbehaltungsrecht an Gegenſtänden der Maffe, ein .

verſehen iſt. VII. C. S. i. S. Müller c. Grande vom 16. De. räumen kann. (Wird näher begründet.) Ebenſowenig wie von

zember 1902 , Nr. 323/1902 VII. einem rechtègültig vereinbarten Zurü ( behaltungsrecht kann von

Konkursordnung. einem geſeßlichen Zurückbehaltungsrecht die Rede fein. Ein

22. § 30 Nr. 1 Saß 1 . ſolches beſteht ſchon deshalb nicht, weil die Konkursordnung,

Bezüglich des Empfangs von baarem Gelde ſeitens des welche die Rechte und Pflichten des Konkursverwalters einheitlich

Gemeinſculdners, welches dieſer , wie das angefochtene Urtheil geregelt hat (vergl. Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 39

annimmt , ſofort zur Tilgung laufender Verbindlichkeiten ver. Nr. 24 S. 97) , nicht nur hierüber keine Beſtimmung enthält,

wendet hat , fann eine Benachtheiligung durch das Rechtsgeſchäft ſondern auch ein ſolches geradezu durch die vorerörterten zwingenden

als eingetreten nicht angeſehen werden . Soweit aber nach dem Beſtimmungen ausſchließt. Abgeſehen hiervon gewährt aber auch

Vertrage die Leiſtung des Bekl. in der ſeinerſeitigen Befriedigung das allgemeine bürgerliche Recht (ſowohl das Gemeine Recht als

von Gläubigern des Gemeinſchuldners beſtanden, wurden die das Bürgerliche Gefeßbud) für einen in Ermangelung der Feſt.

Befriedigungsmittel allen anderen Gläubigern entzogen , dieſe feßung durch das Konkursgericht nach § 77 der Konkursordnung

daher in hohem Maße gejd;ädigt. VII. 6. S. i. S. Thamm's a. f noch nicht zur Entſtehung gelangten Anſpruch kein Zurüd.

Ronkurs c. Giſentraut vom 2. Januar 1903 , Nr. 406/1902 VII. behaltungsrecht. III. C. S. i . S. Ronkursmaffe Telge c. Beder

23. $ 77. vom 16. Dezember 1902, Nr. 437/1902 III.

Das Konkurðverfahren über das Vermögen des Fabrikanten Wechſelordnung.

Julius Telge in Oldenburg iſt am 8. Dezember 1899 eröffnet 24. Art. 91 .

und Bekl. iſt zum Konkursverwalter am 9. deffelben Monats Das R. G. theilt mit der Vorinſtanz die Auffaſſung, daß

ernannt, jedoch gemäß § 76 der Konkursordnung a. F. am der Acceptant H. durch den feiner Unterſchrift beigefügten Vermerk

20. Juni 1901 ſeines Amtes entlaſſen worden . Kl. als nach- Ferdinandſtraße 25 II“ die Erklärung abgegeben hat , daß

folgender Konkursverwalter hat Klage auf Herausgabe von wechſelrechtliche Afte, welche auf das vorliegende Accept Bezug

3 000 Mark unbeſtritten zur Konkursmaffe gehörigen Geldes haben , wirkjam in dem Pokal Ferdinandſtraße 25 II , von dem die

nebſt 4 Prozent Zinjen ſeit Zuſtellung der Klage erhoben . Bekl. Bekl. behauptet, es ſei nicht das Geſchäftslokal des acceptanten ,

hat die Abweiſung der Klage beantragt , weil er Zwecks Auf- vorgenommen werden können und ſollen. Wenn darauf hin

rechnung mit ſeiner jene Summe überſteigenden Forderung an der vom Kl. beauftragte Notar den Wechſel in dieſem Pokal

Gebühren und Auslagen als früherer Konkursverwalter ein zur Zahlung vorzulegen verſucht und mangels Zahlung

gejeßliches Zurückbehaltungsrecht habe und weil Kl . in einem Proteſt aufgenommen hat, jo liegt beiderſeitiges Einverſtänd .

Antwortſchreiben vom 16. Juli 1901 durch die Worte „wenn niß" über den Ort der Präſentation und der Proteſterhebung

Sie glauben , den ungefähren Betrag Shrer Gebühren zurück- im Sinne des Art. 91 W. D. vor . Die Gültigkeit des auf:

halten zu müſſen, ſo werde ich dagegen nichts einzuwenden genommenen Proteſtes fann daher nicht bezweifelt werden .

haben“ , ſich damit einverſtanden erklärt habe , daß er zur Dedung I. C. S. i . S. Şüdepoll c. Grühn vom 15. Dezember 1902 ,“ .

ſeiner gedachten Gebühren und Auslagen einen entſprechenden Nr. 416/1902 I.

Betrag zurückbehalte. Das B. G. hat die Auffaſſung des Bekl. Handelsgeſeß budh.

betreffs eines vereinbarten Zurückbehaltungsrechts, deſſen Zu- 25. Art. 275.

läſſigkeit aus dem Verwaltungsrechte des Konkursverwalters folge , Die nothwendige und dauernde Verbindung der Eiſenbahn

gebilligt und die Frage nach einem geſeßlichen Zurückbehaltunge mit dem Grund und Boden , in dem das Schienengeleiſe befeſtigt

rechte dahingeſtellt gelaſſen . Die eingelegte Reviſion iſt be- iſt, macht die bauliche Anlage der Eiſenbahn an ſich zu einer

N
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vom

unbeweglichen Sache, fodaß ein Vertrag über eine Eiſenbahn 27. Verſicherung & recht.

nicht die Natur eines Handelsgeſchäfts haben kann (Art. 275 Der kl. will ſeinen Verſicherungsantrag als Vertrag &offerte

$. G. B. a. F.) . Ein ſolches feßt voraus , daß dem Pächter angeſehen wiſſen und macht geltend, daß die Annahme derſelben

ausídließlich der Betrieb zur Auðnußung überlaſſen wird, durch das Schreiben des Generalagenten B. vom 16. Februar

während Beſiß, Erhaltung und Unterhaltung der Bahnanlage bei 1900 erklärt ſei . Da der Verſicherungsantrag die weſentlichen

dem Verpächter verbleiben . VI. C. S. i. S. Höjdhele c. Allgemeine Beſtandtheile eines Verſicherungsvertrages enthielt, ſo iſt er aller.

Deutſche Kleinbahngeſellſchaft A.-G. vom 11. Dezember 1902 , dings als eine Vertrag& offerte, nicht als eine Aufforderung an

Nr 265/1902 VI. die Bekl., ihrerſeits eine Offerte zu ſtellen, zu betrachten. Da.

26. Verſicherungsrecht. gegen kann in dem erwähnten Søreiben die Erklärung der An.

Die Reviſion hat zur Aufhebung der angefochtenen Ent. nahme dieſer Dfferte von Seiten der Bell. nicht erblidt

ſcheidung geführt. In der leßteren iſt die Abweiſung der Klage werden , da, wie der B. R. zutreffend ausgeführt hat , nur die

mit folgenden Ausführungen begründet. Gemäß § 1 der Ver. Police ſelbſt dem Kl. über die Bedingungen , unter denen ſie den

ficherungsbedingungen beſtehe eine Entſchädigung8verpflichtung Vertrag abſchließen wollte, Gewißheit geben follte. Da die

der Bekl. nicht , wenn bei dem Eintritt der Schadensfolgen eines Police aber mit dem Verſicherungsantrag nicht übereinſtimmte,

Unfallereigniffes eine beſtehende Krankheit oder ein anderer Um. ſo bildete ſie wiederum eine neue Offerte, welche von dem

ſtand mitgewirkt habe, ohne daß es darauf ankomme, ob dieſe Kl. durch die vorbehaltloſe Annahme der Police acceptirt

Mitwirkung eine erhebliche ſei. Nach dem Gutachten des wurde. VII . 6. S. i . S. Reuß C. Feuerverſicherungs

in II. J. vernommenen Sachverſtändigen Profeffor Dr. K. geſellſchaft zu Brandenburg 25. November 1902,

würde es eine noch nie beobachtete Erſcheinung ſein, wenn eine Nr. 287/1902 VII.

Blinddarmentzündung in dem kurzen Zeitraum von 5 Monaten 28. Lotterievertrag.

vollkommen ausheilte und durch einen Unfall in dieſem Zeitraum Daß B. G. geht von der Anſicht aus , daß dann , wenn

eine neue, von der erſten Erkrankung vollſtändig unabhängige nach der Behauptung des Bekl. während ſeiner jahrelangen

zweite Erkrankung an Blinddarmentzündung einträte. Der Sad. Geſchäftsverbindung mit der Firma M. die Bezahlung für die

verſtändige, deffen Gutachten das B. G. fich anſchließe, bezeichne Erneuerungelooſe der 2. bis 5. Klaffe jeder lotterie niemals

deshalb die Erkrankung des Kl . infolge des Unfalles vom vor der Ziehung bewirkt , ſondern der Betrag immer erſt nach

25. September als einen ausgelöſten Rückfall der noch be . der Ziehung durch Nachnahme der Firma erhoben worden wäre ,

ſtehenden Blinddarmentzündung vom 25. April 1900. Dieſe in einem ſolchen Verfahren nach den Grundſätzen von Treu und

Ausführungen laſſen eine erſchöpfende Veurtheilung der Streit. Glauben ein Verzicht der Firma M. auf die vorherige Ein

frage, ob die Beſtimmung des § 1 der Verſicherungsbedingungen ſendung und ihre Erklärung gefunden werden müßte , der Kauf

dem Entſchädigungsanſpruche des Kl. entgegenſteht, vermiſſen. vertrag über die Loodantheile folle ſchon dadurch zu Stande

Da die Bekl. dem Kl. wegen des Unfalles vom 25. April 1900 kommen, daß der Bekl. fie bis zum Ziehungetage behalte. Das

eine Entſchädigung gewährt hat, ſo iſt hier zu unterſtellen , daß B.G. meint aber, daß dieſer Fall nicht vorliege , weil die

dieſer Unfall ein ſolcher war, auf den fich die Verſicherunge. Beweisaufnahme ergeben habe, daß in der unmittelbar vorher.

pflicht der Bekl. erſtreďte. Trifft dies zu , ſo bedurfte es aber, gebenden 248. Lotterie der Beki. nicht nur für die 1. und 6. ,

da die Bekl. den auf den Infall vom 25. September 1900 ſondern auch für die 4. und 5. Klaſſe den Kaufpreis für die

geſtüßten Anſpruch des Kl. deshalb beſtreitet, weil zu den Loosantheile vor der Ziehung eingeſendet habe. Dieſein Ver

Schadensfolgen diefe Unfalles die durch den Unfall vom halten des Bekl. bei der 248. Lotterie gegenüber hält es die

25. April 1900 hervorgerufene Blinddarmentzündung beigetragen frühere Art der Zahlung für bedeutungslos, da , wenn auch in

habe, der Erörterung, ob die einen Entſchädigungsanſpruch aus. allen vorhergehenden Lotterien der Befl . die Beiträge für die

ſchließende Beſtimmung des § 1 der Verſicherungsbedingungen 2. bis 5. Klaffe erſt nach der Ziehung gezahlt haben ſollte, doch von

auch auf ſolche, zur Zeit des neuen Unfalles noch beſtehende der 248. Lotterie an eine Unterwerfung des Bekl . unter die ge

Krankheiten bezogen werden kann , welche ſelbſt durdy einen Un . druckten Bedingungen der Firma M. anzunehmen ſein würde.

fall, wegen deſſen die Bekl . entſchädigungspflichtig iſt, verurſacht Das B. G. Hat deshalb die Erhebung des angetretenen Be.

find. Daß dieſe Frage im Allgemeinen zu verneinen iſt, wird weiſes für die frühere Zeit abgelehnt . Dieſen Ausführungen

ſich kaum bezweifeln laſſen . Die Bekl. hat jedoch dem Kl. tritt die Reviſion entgegen. Der Grundgedanke ihres Ungriffes

wegen des Unfalleg vom 25. April 1900 Entſchädigung gewährt iſt: wenn einmal zwiſchen dem Vefl . und der Firma M. in

und ſich darauf berufen , daß der Kl. auf weitere Entſchädigung Abweichung von den gedruckten Bedingungen die Zuläſſigkeit

in der Quittung vom 20. Juli 1900 vorbehaltloß verzichtet der nachträglichen Zahlung vereinbart worden ſei , ſo könne es

habe. Hiernach bedurfte es weiter der Erörterung, ob der Kl . nicht mehr darauf anfommen, ob der Bekl . trofdem in einzelnen

der Vertheidigung der Bekl. aus § 1 der Verſicherungsbedin. oder auch vielen Fällen vor der Ziehung gezahlt habe. Darin

gungen gegenüber noch vorſchüßen kann, daß ſeine Krankheit, kann man der Reviſion Recht geben. Wenn und ſolange eine

die zur Zeit des neuen Unfalles noch beſtand, durch einen die derartige Vereinbarung beſtand , war der Zeitpunkt der that.

Bekl . zur Entſchädigung verpflichtenden Unfall herbeigeführt ſei . fädlich erfolgten Zahlungen gleidhgültig. lInrecht aber hat die

Indeffen iſt der B. R. auch der Frage über die Tragweite der Reviſion in der Annahme, daß von einer ſoldhen Vereinbarung

Quittungserklärung vom 20. Juli 1900 nicht näher getreten . die Rede ſein könne. Das B. G. hat nichts derartiges feſt.

VII. C. S. i. S. Milanowski c. Teutonia vom 5. Dezember geſtellt. Seine Meinung geht im Gegentheile dahin , daß , wenn

1902 , Nr. 308/1902 VII.
aud für die frühere Zeit aus der thatſädlichen Geſtaltung des
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Geſchäftsverkehrs auf einen von den gedruckten Bedingungen gefeßes bildete, geben zu keinem Bedenken Anlaß und ſind auch
abweichenden Vertragsinhalt ſollte geſchloſſen werden können , Seiten der Bekl. , Rel. , nicht beſonders angefochten worden.

daß von der 248. Lotterie ab dieſe Abweichung wieder auf. Dieſelbe beſchwert fich aber über die Zurüdweiſung ihrer Ein.

gegeben worden ſei und der Bekl. fich den gedruckten Be. wendung , daß der Titel ſeither der Eigenſchaft einer beſonderen

dingungen unterworfen habe. Ob das B. G. von ſeinem Bezeichnung des Hoffmann'ſchen Werkes verloren habe und

Standpunkt aus, daß die thatſächliche Geſtaltung des Geſchäfts . Gattungename für Kinderbilderbücher geworden ſei . Das

verkehrs im Sinne einer rechtlich verpflichtenden Bindung aus : B. G. unterſtellt die Richtigkeit der von der Bekl. hierfür auf.

zulegen ſein würde, genügenden Grund hatte, in dem abweichenden geſtellten Behauptungen, daß nämlich von Guſtav Kühn und

Verhalten des Bekl. bei der 248. Lotterie ein Aufgeben der anderen Verlegern 50 oder mehr Kinderbilderbücher unter dem

früberen , alt möglich unterſtellten Vereinbarung zu erblicken , Titel Struwwelpeter angefertigt und vertrieben ſeien , was der

braucht nicht geprüft zu werden ; denn dieſer Standpunkt ſelbſt Kl . bekannt geweſen und von ihr nicht verhindert worden ſei .

iſt nicht zu billigen, es muß vielmehr im Gegenſaße dazu ver- Daſſelbe nimmt aber an, daß dadurch die in der Buchhändler.

neint werden, daß das Vorbringen des Bekl. geeignet ſei , den welt und beim kaufluſtigen Publikum herrſchende Meinung, nach

von ihm behaupteten Ausſchluß der Zahlungsklauſel in den ge . welcher mit dem Worte Struwwelpeter von jeher der Begriff

dructen Formularen der Firma M. zu begründen . Eine aus . des Hoffmann'iden Werkes verbunden worden ſei , keinen Wechſel

drüdliche Vereinbarung ſteht nicht in Frage. Es iſt auch nicht erfahren habe, und daß die anderen Verleger und Buchhändler,

behauptet, daß in den früheren Lotterien jemals ein Gewinn welche den Titel mißbräuchlich benußt hätten , dabei gerade auf

auf die vom Bekl. geſpielten Looſe gefallen ſei. Daraus allein die Meinung des Publikums, in dem betreffenden mit dem

aber, daß der Bekl. nach ſeiner Behauptung den Preis für die Titel Struwwelpeter verſehenen Buche eine Ausgabe des be

Erneuerungslooſe der 2. bis 5. Klaſſe entgegen der gedruckten rühmten und vielbegehrten Hoffmann'ſchen Werkes vor fich zu

Bedingung nicht vor der Ziehung bezahlt, daß dann nach der haben , gerechnet und ſomit ſelbſt mit der auch in den Augen

Ziehung die Firma M. den Verſuch gemadt , den rüđjtändigen des Publikums von ihnen vorausgeſepten Bedeutung des Wortes

Betrag bei Ueberſendung der Erneuerungolooſe für die folgende Struwwelpeter als der beſonderen Bezeichnung des Hoffmann'jchen

Klaſſe durch Poſtnachnahme zu erheben , und daß der Befl. die Bilderbuches gerechnet hätten . Dieſe im Weſentlichen aus der

Nachnahmen ſtets eingelöſt hat , kann unmöglich geſchloſſen Würdigung der thatſächlichen Auffaſſung der bei dem Vertriebe

werden, daß die Firma M., die in dem Ueberſendungsſchreiben und dem Ankaufe der Kinderbilderbücher intereſſirten Kreiſe be.

zu den Erneuerungsloojen jedesmal ihre Zahlungsklauſel wieder ruhenden Erwägungen konnten zur Begründung der Feſtſtellung.

holte, fich für die Zukunft verpflichten wollte, von der Ein- dienen , daß der Titel Struwwelpeter ſeine Eigenſchaft als be

ſendung des Kaufpreiſes abzuſehen . I. C. S. i. S. þarms ondere Bezeichnung der Hoffmann'iden Bilderbücher im Laufe

c . Paſſarge vom 6. Dezember 1902, Nr. 222/1902 I. der Zeit bewahrt habe und nicht Gattung&name geworden ſei.

II. C. S. I. S. Schmoller & Co. c. Litterariſche Anſtalt Brütten
Reichsgeſeß zur Bekämpfung des unlauteren

& Löning vom 9. Dezember 1902, Nr. 266/1902 II.
Wettbewerbes vom 27. Mai 1896.

29. § 8. „Der Struwwelpeter.“
II. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht.

Die Kl. macht als Verlegerin des von Dr. Hoffmann im 30. § 578 Thl. I Tit. 11 .

Jahre 1855 unter dem Titel „ Struwwelpeter" herausgegebenen Die Zahlungen zu 1 000 Mark und 4 000 Mart, welche der

Kinderbilderbuches auf Grund des § 8 des Gefeßes zur Be. Kl . im Juni 1896 und im Auguſt 1896 an den Bekl . gemacht

kämpfung des unlauteren Wettbewerbes, vom 27. Mai 1896, hat, ſind als Einjhüſſe vom Bekl . verlangt und als ſolche vom Kl.

den Anſpruch auf Unterlaſſung des Feilhalteng und Verkaufen geleiſtet worden . Sie waren nichts weiter als eine Sicherung für

des bei Guſtav Kühn in Neu-Ruppin erſchienenen , mit dem künftige Spielſchulden , die zurüdgefordert werden konnte, ſofern

gleichen Titel verſehenen Kinderbilderbuches gegen die Bekl. die Geſchäfte unter den Parteien lediglich Differenzgeſchäfte

geltend. Das B. G. ſieht in Uebereinſtimmung mit dem L. G. waren , aus welchen für den Kl. gemäß § 578 Thl. I Tit. 11

die Vorausſeßungen für die Anwendung des angezogenen § 8 des A. Pr. l . R. eine erzwingbare Verpflichtung zur Erfüllung

als gegeben an , erachtet indbeſondere den Titel Struwwel. nicht beſtand. Daß der ganze Geſchäftsverkehr unter den Par

peter als eine beſondere Bezeichnung des Kinderbilderbuches von teien – abgeſehen von den Einſcüffen, der Buchung und Rüd.

Hoffmann, einer Drudſdrift, und nimmt an , daß die Kl. be. buchung eines nicht eingelöſten Wechſels, deſſen Erlös dem Bekl .

fugter Weiſe fich des Titels bediene, daß dagegen die Bekl. den als Sicherheit hatte dienen ſollen, und dem Anfauf der 400 C.

Titel in mißbräuchlicher Art benußt habe, indem die Be. Merikaner, die als Sicherheit zeitweiſe wirklich gedient haben –

nußung darauf berechnet und geeignet ſei, Verwechſelungen mit ausſchließlich in Differenzgeſchäften beſtand, hat das B. G. in

der beſonderen Bezeichnung des Boffmann'iden Kinderbilder. genügender Weiſe und ohne Rechtsirrthum feſtgeſtellt. Es kann

buches hervorzurufen. Die Ausführungen , welche zu dieſem ſich hiernach nur darum handeln, ob die von dem Bekl. be .

Ergebniß geleitet haben , laſſen eine Geſeßesverleßung nicht er : hauptete vertragømäßige Verrechnung der eingezahlten Einſchüſſe

kennen. Die Feſtſtellungen, daß , weil Dr. Hoffmann als Erſter auf bereito entſtandene Spielſchulden wirklich ſtattgefunden hat.

im Jahre 1845 einem Kinderbilderbuche den Titel Struwwels Denn das iſt dem Rkl. zuzugeben, daß der „wirklichen Zah

peter beigelegt habe, die Kl . zur Benußung des Titels befugt lung“ der Spieljould im Sinne des § 578 1. c. die vertrags-.

jei und daß dieſer Titel damals die beſondere Bezeichnung der mäßige, durch einen Kompenſationsvertrag ſich vollziehende Ver

Drudſchrift in dem Sinne des ſpäter erlaſſenen Wettbewerbs- rechnung der geleiſteten Einſchüſſe auf die bereits entſtandenen
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Spielſchulden gleichſteht. Daß eine ſolche vertragsmäßige Ver. Uebergabe des Nachzettels an die Bekl. in keiner Weiſe ge.

rechnung hier ſtattgefunden habe, behauptet der Ril.; das B.G. hindert war. VI. C. S. i. S. Sohn C. Kiſtenmacher vom

hat dies aber mit Recht verneint. Die Verrechnung des erſten 15. Dezember 1902, Nr. 271/1902 VI.

Einſchuffes zu 1000 Mart glaubt der Befl. damit nachweiſen

III. Sonſtige Breußiſche Landeøgefeße.zu können, daß er ſich auf das Anerkenntniß des Kontokurrents

pro 30. Juni 1896 beruft, der mit einem auf der nächſten Verordnung vom 24. Januar 1844 .

Rechnung wieder vorgetragenen Saldo von 1464,10 Mark zu 32. $ 10.

Gunſten des Kl. abſchloß. Allein das B. G. hat mit Recht Wie das R. G. , II. G. S. , nach dem Vorgange des Preußi .

darauf hingewieſen, daß in dieſem Zeitpunkt eine Verrechnung ſchen Obertribunals ( Entſch . Bd . 36 S. 382) in dem Urtheile vom

des eingezahlten Einſchuffed auf eine Spielſchuld des kl . gar 28. November 1890 ( Juriſtiſche Wochenſchrift 1891 S. 77 Nr. 29)

nicht möglich war , weil er damals erſt ein einziges Geſchäft anerkannt hat , iſt der Rechtsweg für die Erfaßanſprüche gegen

mit dem Befl. gemacht hatte, welches für den Kl . feinen Ver- Beamte wegen Defekten an öffentlidzem oder privatem Vermögen

luſt, ſondern einen Gewinn ergab, ſo daß fich ſein rechnung . nicht auf die Fälle beſchränkt, in denen ein wegen eines jolden

mäßiges Guthaben über den geleiſteten Einſchuß hinaus auf Defekts auf Grund eines von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen

1 464,10 Mark erhöhte. Die Anerkennung des Kontoauszugo Defektenbejdlufſes in Anſpruch genommener Beamter im Wege

pro 30. Juni 1896 iſt ſomit für die Frage, ob der Kl. die Rechtens das Beſtehen ſeiner dergeſtalt begriindeten Verbind

Einſchüffe zurückfordern tann , belanglos. Bezüglich der imBezüglich der im lichkeit zum Erſaße oder deren Höhe beſtreitet, ſondern es

zweiten Halbjahr 1896 abgeſchloſſenen Geſchäfte iſt es aber zu kann über dieſe Fragen grundjäglich auch der Staat oder die

einem Anerkenntniß des Saldos überhaupt nicht gekommen. ſonſtige geſchädigte Körperſdaft des öffentlichen Rechts den Weg

Das B. G. hat feſtgeſtellt, daß der Bekl . dem Kl. zwar einen der Klage vor dem ordentlichen Gerichte beſchreiten. Dies wird

Kontoauszug überſandte, daß leßterer ihn aber weder ausdrück: namentlich dann geſchehen, wenn die beſonderen Vorausſeßungen

lich, noch durch Fortſeßung der Geſchäftsverbindung anerkannte. der Erlaffung eines vollſtreckbaren Defektenbeſchluſſes , wie ſie der

Richtig iſt, daß der Kl. in dem Briefe vom 2. Dktober 1896 $ 10 jener Verordnung aufſtellt, nicht gegeben ſind, den Beamten

dem Bekl. zwar in Ausſicht ſtellte, daß er ſich nach Abſtoßung aber gleichwohl der Vorwurf eines vertretbaren Verſehens, das

ſeiner fämmtlichen Engagements mit ihm verrechnen werde; ge- den eingetretenen Verluſt verurſacht habe, nach der Auffaſſung

ſchehen iſt eine ſolche Verrechnung aber nicht, und daß fich auch der Verwaltungsbehörde trifft, wenn alſo der Beamte ſich danach

aus dem Briefe des Kl. vom 28. Oktober 1896 keine Ermäch. zwar keiner groben, wohl aber einer leichten Fahrläſſigkeit ſchuldig

tigung des Bekl. herleiten läßt, die empfangenen Einſchüſſe auf gemacht hat . Dann muß aber auch dem Beamten dem voll.

die vom Kl. erlittenen und am 29. Oktober 1896 ihrer Höhe ſtreckbaren Beſchluſſe der Verwaltungsbehörde gegenüber neben

nach feſtgeſtellten Spielverluſte in Unrechnung zu bringen, hat dem bloßen Beſtreiten ſeiner auf § 10 der Verordnung

daß B. G. ohne Recytsirrthum angenommen . Es ſtand ſomit vom 24. Januar 1844 geſtüßten Erfaßverbindlichkeit eine

dem Rl. ein rechtliches Hinderniß nicht im Wege , wenn er den Feſtſtellungsklage dahin gewährt werden , daß ihm über.

Charakter der verbuchten Geſchäfte als Spielgeſchäfte aufdecken haupt keine Verpflichtung zum Erfaße des Defekteß obliege.

und auf dieſer Grundlage ſeine Einſchüſſe, ſoweit ſie nicht durch Sein rechtliche Intereſſe an der alsbaldigen Feſtſtellung des

verbindliche Geſchäfte, das Rifambio und den auf ſeine Rech. Rechtsverhältniſſes iſt dann dadurch begründet, daß er einerſeits

nung erfolgten An- und Verkauf der 400 C. Merikaner, ver- durch den vollſtreckbaren Beſchluß der Verwaltungsbehörde mit

zehrt waren , zurüdfordern wollte. Das B. G. hat hiernady, einer Beeinträchtigung ſeiner Vermögenslage bedroht iſt oder

indem eß die Differenzgeſchäfte aus den Kontoauszügen ſtrich daß eine ſolche in Folge der Ausführung der Zwangsvollſtreckung

und unter Feſtſtellung den auf der Debet- und Kreditfeite ver . don ſtattgefunden hat , daß aber andererſeits die bloße Ent.

bleibenden rechtsverbindlichen Poſten das Reſtguthaben des Kl. ſcheidung des ordentlidien Gerichte über die Unwirkjam feit

aus den Einſchüſſen auf 4 660,04 Mark berechnete, eine gefesa des Befoluſjes ihm noch keine Sicherheit dafür bietet , daß

liche Beſtimmung nicht verleßt. I. C. S. i . S. Doelſcher er endgültig mit Anſprüchen aus dem Defekte werde verſdont

c. Langenhorſt vom 13. Dezember 1902 , Nr. 237/1902 I. werden , inſofern der Körperſchaft des öffentlichen Rechts dann

31. 25. 8 35 34 S 163 $ 5 . I Sit. 12 . immer noch die auf eine ihm zur Laſt fallende leichte Fahr

Die Anſchlußreviſion will dem Schriftſtück vom 29. Januar läſſigkeit geſtüßte Klage zuſtände. Vergl. Entſch. des R. G.

1898 mit dem I. R. die Eigenſchaft eines gültigen Nachyzettel Bd. 35 S. 392. Das B. G. hat ſich nun einer Entſcheidung

abſprechen, weil es nicht im Nachlaſſe vorgefunden worden ſei. darüber, ob die Fahrläſſigkeit, die dem Kl . vorzuwerfen ſei , als

Dieſer Angriff beruht auf einer Verkennung der Vorſdrift des grobe oder als geringe anzuſehen ſei , deshalb für überhoben

$ 35 zu § 163 Th . I Tit. 12 des A. L. R. , die nur er. erachtet, weil der Kl. neben der einfachen Berufung auf den

fordert, daß der Nachzettel von dem Erblaſſer Herrührt, von ihin Rechtsweg gemäß § 16 der Verordnung noch die Feſtſtellungs

vollzogen und nicht widerrufen iſt. Die Entſcheidung des klage erhoben habe und bei dem untrennbaren Zuſammenhange

Königlich Preußiſchen Obertribunals in Striethorſt’s Archiv zwiſchen beiden, da der Feſtſtellungsantrag nicht begründet
Bp. 43 S. 247 iſt vom B. R. für ſeine Entidheidung mit jei, auch der Antrag auf Aufhebung - richtiger: auf Unwirk.

Recht verwerthet, da auch in der Uebergabe des Schriftſtücks ſamkeitserklärung - des Defektenbeſchluſſes zurückgewieſen werden

an die Bell . der Auftrag enthalten war , nach dem Tode des müſſe . Dieſe Begründung hängt weſentlich mit der Annahme

Erblaffers daffelbe den Erben zu präſentiren , und der Erblaffer zuſammen , daß ſdon durch die einfache Anfechtung des Defekten

an einer anderweiten Verfügung durch Widerruf durch die beſchluſſes im Redtswege das Gericht mit der Entideidung, ob
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der geſchädigten Körperſchaft überhaupt ein Anſpruch aus dem Sorgfalt nicht nach dem Maßſtabe, wie im bürgerlichen Leben

Defekte gegen den Beamten zuſtehe, befaßt werde : Entſch. des ein ordentlicher Mann für die Aufbewahrung der Gelder Sorge

R. G. Bd. 12 S. 143 und bei Gruchot, Beiträge, Bd. 34 getragen hätte, ſondern danach bemeffen hätte, auf welche Siche

S. 1119. Ob dem beizutreten oder der in der Entſcheidung des rungsmittel ein hierüber ängſtlich klügelnder Kopf ſchließlich ge

Obertribunals Bd. 36 S. 382 vertretenen Anſicht der Vorzug kommen wäre. In beiden Beziehungen tritt eine Ueber .

zu geben iſt, daß auf Grund der bloßen Beſchreitung des Rechte- ſpannung der Anforderungen hervor, in deren Erfüllung die

weges durch den Beamten das Gericht nur mit der Prüfung Bethätigung der pflichtmäßigen Sorgfalt beſteht, zu der Zemand

der Vorausſeßungen der Erlaſſung des vollſtreckbaren Defekten- durch ein beſtimmtes Rechtsverhältniß verpflichtet wird. Da

bejdlufſet nach 10 der Verordnung - bei Reichsbeamten hierauf aber die Feſtſtellung des Vorwurfs einer den Kl.

nach § 141 des Reichsbeamtengeſeßes befaßt werde, eine treffenden Fahrläſſigkeit durch das B. G. beruht, ſo unterliegt

Anſicht, die beſonders eingehend Pieper in ſeiner Erläuterung ſein Urtheil der Aufhebung. Nach dem von dem B. G. feft.

zum Reichsbeamtengefeße, 2. Auflage, Anm. 3 zu § 144, geſtellten Sachverhältniſſe iſt die Sache auch zur anderweiten

und neuerdings Brand , das Reichsbeamtengefeß, Unmerkung 4 Endentſcheidung reif , da das Reviſiondgericht an die aus dieſen

zu § 144 begründet haben, kann dahingeſtellt bleiben . Denn gezogenen rechtlichen Schlußfolgerungen nicht gebunden, viel

nach dem vom B. G. feſtgeſtellten Sachverhältniſſe muß, ent. mehr befugt und verpflichtet iſt, ſelbſt zu prüfen , ob die feſt.

gegen der Auffaffung dieſes Gerichte, angenommen werden , daß geſtellten Thatſachen dem Rechtsbegriffe des Verſchuldens, ing .

dem Kl . in Bezug auf die Aufbewahrung der geſtohlenen Steuer- beſondere der groben oder leichten Fahrläſſigkeit entſprechen, dieſe

beträge überhaupt keine Fahrläſſigkeit, auch keine leichte, zur Prüfung aber ohne Weiteres zur Verneinung der Frage führt,

Laſt fällt. Dann kommt es aber für die vom Reviſions . ob der Kl. fich einer Fahrläſſigkeit ſchuldig gemacht habe. Die

gerichte zu treffende Entſcheidung in der That nicht darauf Maßregeln, die dieſer thatſächlich zum Shuße der in ſeiner einſt

an, ob bei Annahme eines bloß leichten Verſehenß des Kl. weiligen Verwahrung befindlichen Steuerbeträge gegen Diebſtahl

der Defektenbeſchluß zwar für unwirkſam zu erklären , getroffen hatte – wie ſie vorher wiedergegeben ſind —, genügten

die Feſtſtellungsklage aber gleichwohl abzuweiſen wäre; aber völlig den Anforderungen der von ihm zu vertretenden

denn wenn auf dieſe feſtgeſtellt wird , daß den Kl. wegen pflichtmäßigen Sorgfalt. III. C. S. i . S. Peters c. Stadt.

Mangels jeder Fahrläſſigkeit überhaupt keine Erſaßverbind- gemeinde Berlin vom 19. Dezember 1902 , Nr. 187/1902 III.

lichkeit trifft, ſo muß deshalb nicht nur der Feſtſtellungsklage

ſtattgegeben, ſondern auch der Defektenbeſchluß für unwirkjam
Enteignunggeſeß vom 11. Juni 1874.

erklärt werden . Die Frage des Verſchuldens des Kl . muß aber, 33. $8 8 und 10 und Fluchtliniengeſet vom 2. Juli

wie erwähnt, allerdings dahin entſchieden werden , daß ihn der 1875 SS 12 und 13.

Vorwurf der Fahrläſſigkeit überhaupt nicht trifft. Es enthält Der erkennende Senat hat ſich in dem Urtheile vom

eine Verkennung des Begriffes der Fahrläſſigkeit, auch der 11. November

leidten , wenn das B. G. meint , aus der Unterlaſſung der Ge. 5. Dezember
1902 in Sachen Schwarz gegen die Gemeinde

währung von Geldſchränken an die Steuererheber zur einſt. Stegliß ( VII. 269/1902) , abweichend von der in dem Re

weiligen diebesſicheren Aufbewahrung der eingezogenen Gelder vifionfurtheile vom 1. März 1901 vertretenen Anſchauung,

und aus der Unterlaffung von Veranſtaltungen zur Ermög. dahin ausgeſprochen , daß grundſätzlich auch im Falle der

lichung der alsbaldigen täglichen Ablieferung der Gelder an die Abtretung von Grundflächen zu Straßen und Pläßen auf Ver.

Stadtkaffe oder die Raſſe einer Privatbank Unterlaſſungen , langen der Gemeinde nach Maßgabe des von ihr feſtgeſtellten

die dem Magiſtrat zur Laſt fielen, erwachſe für die Steuer. und offengelegten Fluchtlinienplans (8 13 Nr. 1 des Gefeßes

erheber nur die Pflicht zu erhöhter , wenn auch noch ſo vom 2. Juli 1875) die zu gewährende Entſchädigung nach

unbequemer und läſtiger Vorſicht in der Aufbewahrung der dem Zeitpunkte der Enteignung zu bemeffen ſei, daß

Dienſtgelder. Eine ſolche Abwälzung der naturgemäßen Ver. alſo auch in dieſem Punkte die Beſtimmungen des Enteignungs

pflichtung des einen der in einem ſolchen Rechtsverhältniffe gefeßes anzuwenden ſeien. Wegen der näheren Rechtfertigung

ſtehenden Betheiligten , beſtimmte Vorſichtēmaßregeln zu treffen, des jeßt für zutreffend erachteten Grundfaßes wird auf das be

auf den andern läßt ſich nicht begründen und eine entſprechende zeichnete Urtheil Bezug genommen . Er iſt nunmehr auch für

Uebernahme der Verbindlichkeit hierzu durch dieſen wird nicht den vorliegenden Rechtsſtreit maßgebend und von ihm aus er

bedingt durch die pflichtmäßige Sorgfalt, zu welcher der Beamte weiſt ſich das B. U. als im Ergebniß richtig. VII. C. S.

ſich durch die Uebernahme des Amtes verpflichtet. Mit Recht in den 3 Sachen Stadt Münſter c. Baak von Elverfeld , und

ferner hat die Reviſion darauf hingewieſen, daß das B. G. eine die Firma Löffler & Piepmeyer vom 9. Dezember 1902 ,

Fahrläſſigkeit des KI. ſchon darin findet, daß dieſer, der die Nr. 313, 314, 327/1902 VII.

Gelder in einem verjdloffenen Behältniß in ſeinem Schreibtiſche 34. SS 1 , 8.

in einem am hinteren Flure ſeiner Wohnung belegenen Zimmer Ob die Feſtſeßung des Werthes nach dem Zeitpunkte

bewahrte und ſeine Wohnung durch Sicherheitsketten geſchüßt des Bebauungsplanes und nicht nach dem Zeitpunkte der

hatte, die Gelder des Nachts nicht in ſeinem Schlafzimmer Enteignung fich rechtfertigt, kann dahingeſtellt bleiben , da eben

aufbewahrt habe , weil es hier noch ſicherer vor Diebſtahl als das B. G. einen weſentlichen Unterſchied zwiſchen den Preiſen

in jenem entfernt belegenen Zimmer geweſen wäre. Denn dieſe beider Zeitpunkte nicht für erwieſen anſieht. Es ſei nur bemerkt,

Auffaſſung muß allerdings zu der Annahme führen , daß das daß der erkennende Senat fidy neueſtens für die leptere Alter

B. G. die Anforderungen an die von dem Kl. zu vertretende native, alſo für die Werth bemeſſung nach dem Zeitpunkte

1
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1

.

der Enteignung , wobei jedoch der Einfluß der neuen Anlage, 35. $ 8 .

d. i. der Fluchtlinienfeſtießung und des auf ihrer Grundlage Der B. N. geht davon aus, daß bei Feſtſetung der Ent.

geſchehenen Ausbaues der Straße nicht zu berückſichtigen ſei , eignungsentſchädigung regelmäßig der objektive gemeine Verkaufe.

entſchieden hat (Urtheil in Sachen Schwarz c . Gemeinde werth des abzutretenden Grundſtücke zu Grunde zu legen ſei.
11. November Die Thatjache, daß Kl . für das jeßt ihm enteignete Grundſtück

Stegliß vom 1902 VII 269.02) . Auch der

5. Dezember 8 Jahre vorher einen mehr als doppelt ſo hohen Kaufpreis be.

Angriff iſt nicht durchgreifend, daß der B. R. zu Unrecht die zahlt hat, als die ihm zugebilligte Entſchädigung beträgt, iſt

Anrechnung der dem Kl. durch das Unternehmen erwachſenen audy vom B. R. gewürdigt. Es iſt aber nicht rechtsirrthümlid ,

Vortheile auf die zu gewährende Entſchädigung verjagt habe , wenn er dieſen Umſtand allein für die Bewerthung des Grund.

inſofern dieſe Vortheile" auch den nicht von der Enteignung ſtüds nicht als maßgebend erachtet und dem Kl. das Recht ab .

betroffenen Grundſtücken durch die Straßenverbreiterung zu .
ſpricht, im Enteignungsverfahren auch dafür entſchädigt zu

kommen. Die Frage der Anrechnung der durch die Enteignung werden, daß er entweder ſeiner Zeit zu theuer gekauft hat, oder

dem Eigenthümer zufließenden Vortheile auf die durch den daß inzwiſchen aus andern Gründen eine Werthøverminderung

gleichen Eingriff bewirften Nachtheile iſt ſehr beſtritten (vergl . des Grundſtücks eingetreten iſt ( Entich. des R. G. Bd. 37

die Ueberſicht bei Dertmann, die Vortheilsausgleichung beim
S. 308) . VII. C. Š . i . S. Reichsfiefu $ c. Rendsburg vom

Schadenserſaßanſpruch, Berlin 1901 , § 17 S. 153 ff., ferner 19. Dezember 1902 , Nr. 311/1902 VII.

Eger, Kommentar zum Enteignungegejek , 2. Auflage Bd. I 36. § 41 .

S. 251 bis 273) . Allein die Meinung, daß auch der all. Der Bekl. hat geltend gemacht, der Rechtsbeiſtand des Kl.

gemeine , aus der Anlage für die Grundſtücke der Gegend habe zur Zeit der Veräußerung des verhafteten Grundſtücks an

entſpringende Werthzuwachs von der Entſchädigung zu kürzen ihn das Anſinnen geſtellt, den Kl. jofort aus der Haftung zu

ſei, iſt nur vereinzelt vertreten. Das R. G. , V. C. S., ins- entlaſſen und er habe dies abgelehnt. Mit Recht hat das B. G.

beſondere hat ſich in dem auch vom B.R. angeführten Urtheile angenoinmen, daß dieſe vom Kl. beſtrittene Thatſache, auch wenn

vom 9. November 1887 (Gruchot Bd. 32 , S. 714 , auch ſie bewieſen wäre, der Anwendung des § 41 des E. E. G. nicht

abgedruct in den eiſenbahnrechtlichen Entſch. Bd. 6 S. 229) entgegenſtehen würde. Der Umſtand, daß ſich der Hypotheken .

dahin ausgeſprochen , daß eine Rompenſation der Vortheile mit gläubiger weigert, ſdhon bei der Veräußerung des Grundſtücks den

den Nachtheilen der Enteignung unzuläſſig ſei , ſofern es ſich um Veräußerer aus ſeiner Weiterhaftung für die perſönliche Ver.

Vortheile 'handle, welche allen Anliegern , auch den nicht ent- bindlichkeit vertragsmäßig zu entlaſſen , kann den Veräußerer

eigneten , in gleichem Maße zu Gute kommen. Jener Fall nicht hindern, von der Befugniß Gebrauch zu machen, ſeine Be.

betraf ebenſo , wie der gegenwärtige, eine Enteignung zum freiung auf dem durch das Geſet ihm eröffneten Wege herbei.

Zwecke der Straßenverbreiterung und es liegt kein Anlaß vor,von zuführen. I. C.S. i. S. Gieferc. Lehmann vom 10. De

dem aufgeſtellten Grundſaß abzugehen und die Entſcheidung der zember 1902 , Nr. 233/1902 I.,

vereinigten Civilſenate einzuholen . Er rechtfertigt ſich durch die

Erwägung, daß es nicht der Abſicht des Gefeßes entſprechen
Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875.

kann, dienicht enteigneten Eigenthümer vor den enteigneten der. 37. § 12 .

geſtalt zu begünſtigen, daß jene den Nugen des Unternehmens Bereits in einem früheren Urtheil hat der erkennende Senat

umſonſt genießen , dieſe ihn aber bezahlen müſſen . In dem ausgeſprochen ( Juriſtiſche Wochenſdyrift 1901 S. 267), daß

Urtheile des R. G. vom 18. April 1899 ( Entid . Bd. 44 S. 287) ein dem § 12 des Fluchtliniengeſeßes entſprechendes ortsſtatuta.

iſt die Frage der Vortheilsanrechnung bei den Erfaßanſprüchen riſches Bauverbot vorhandenem Bauland, welches davon betroffen

der Straßenanlieger entſchieden und ausdrücklich geſagt,daß , wird , dieſe Eigenſchaft für die Bewerthung bei der Enteignung

wenn ſie hier bejaht werde, damit nicht der für das Ente nicht entzieht. Nicht poſitiv entſdieden war in jenem Falle die

eignungsrecht geltende, oben bezeichnete Grundſaß beſeitigt ſei . Frage, ob einem ſolchen Bauverbot nicht wenigſtens ein zu be

Es erhellt nun im vorliegenden Falle nicht, daß durch die rückſichtigender Einfluß auf den Preis als Bauland beizumeffen

Straßenverbreiterung und die dadurch geſchaffene Möglichkeit ſei . Der Senat verneint im Anſbluß an das bereits damals

des Höherbauens nur das Reſtgrundſtück des Kl . oder doch nur in Bezug genommene Urtheil des V. Senats ( Juriſtiſche Wochen .

die Reſtgrundſtücke der in Folge der neuen Fluchtlinie ent- ſchrift 1886 S. 364 Nr. 60) dieſe Frage jeßt unbedingt. Jn

eigneten Beſißer eine Werthſteigerung erfahren haben und nicht einem jüngit erlaſſenen Urtheil hat der erkennende Senat an

vielmehr auch andere, von der Enteignung nicht erfaßte Grund . dem in früheren Entſcheidungen (Entſch . des R.G. Bd. 48 ,

ſtücke, namentlich auf der gegenüberliegenden Straßenſeite. S. 336) vertretenen Standpunkt, daß für die Werthebemeſſung

Der B. R. hat durch den Hinweis auf das erwähnte Urtheil des zu enteignenden Landes bei Enteignungen nach Maßgabe

des R.G. zu erkennen gegeben, daß die vom Sachverſtändigen des Fluchtliniengeſeßes nicht der Zeitpunkt der Enteignung (des

als Wirkung der neuen Anlage bezeichnete Wertherhöhung, wie Entſchädigungsfeitſtellungsbeſchluſſes des Bezirksausſchuffes ), fon.

in dem dort entſchiedenen Falle , nicht in den beſonderen dern der der Fluchtlinienfeſtjeßung maßgebend ſei, nicht feſt.

Verhältniſſen des Grundbeſißes des Kl. , ſondern in der all . halten zu follen geglaubt, ſondern ſich der Anſicht angeſchloſſen ,

gemein eingetretenen beſſeren Auðnußungsfähigkeit des Bau- daß der Werth des Landes nach dem Zeitpunkt der Enteignung

landes begründet ſei . Deshalb iſt mit Recht die Bewerthung ohne jede Rückſicht auf die Exiſtenz und den werthmindernden

des Reſtgrundſtüds unter Berückſichtigung der Straßenver. oder wertherhöhenden Einfluß der Fluchtlinienfeſtſeßung ( der

breiterung außer Betracht geblieben und damit das unannehm . neuen Anlage - $10 des Enteignungsgeſete8) feſtzujeßen ſei,

bare Ergebniß vermieden , daß der Kl . überhaupt keine Ent. alſo ſo , als wenn die neue Anlage, die Fludytlinienfeſtſeßung

ſchädigung für die abgetretenen Parzellen zu beanſpruchen hätte. nebſt den damit in Zuſammenhang ſtehenden Maßnahmen an

Der B. R. geht aber noch weiter : er billigt dem Rl. einen der Straße , nicht eriſtire, vielmehr der bisherige alte Zuſtand

Durchidnittspreis von 99 Mark für das qm zu, obwohl das bis zur Enteignung weiter beſtanden hätte. In Konſequenz

Reſtgrundſtück, auch abgeſehen von der neuen Anlage, diefer Anibauung muß dem gemäß § 12 des Fluchtlinien .

nach der Shagung des Sadverſtändigen einen Werth von gefeßes erlaffenen ortsſtatutariſchen Bauverbot jeder Einfluß

50 700 Marf hat und daher der Unterſchied zwiſchen dieſem auf die Werthebemeſſung abgeſprochen werden, wie das

Werth und dem Werthe des ganzen Grundſtücs nur 12 700 Mark auch bereits in der erwähnten Entſcheidung des V. C. S.

beträgt. Hierin kann dem B. R. nicht gefolgt werden. (Wird geſchehen iſt. (Wird begründet.) VII. 6. S. i. S. Stadt.

näher begründet.) VII . C. S. i. S. Stadt Königsberg c. Graap gemeinde Magdeburg c. Krüger u . Gen. vom 21. November 1902 ,

vom 16. Dezember 1902 , Nr. 289/1902 VII.
Nr. 284/1902 VII. S. S.

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. $ ugo Neumann in Berlin. Drud : W. Moejer Buchdruckerei in Berlin S. 14.

Dieſer Nummer liegen bei: Beilage 3 der Juriſtiſchen Wochenſchrift und für die Mitglieder des Deutſchen Anwaltvereins :

1 ) Berzeichniß der Staiſerlich deutſden Kouſulate, 1903 ; 2 ) Verzeichniß der Mitglieder des Deutſden Anwaltvereins,

1. Januar 1903.
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Hülfskaſſe für deutſdge Rechtsanwälte. Entſchädigung der Vertrauensmänner und Auskunftsperſonen

hinzutreten.

Die Anwaltskammern im Bezirke der Oberlandesgerichte
Nach den herkömmlichen Vorſtellungen bedeutet ein Prozeß

zu Stettin und Dresden habeu der Kafle abermals Beihülfen,
und zwar Stettin 1000 Mark und Dresden 3 000 Mart Rechtsfindung auf Grund von Wahrheitsermittelungen.

1

Die Wahrheit hat jede Zeit mit ihren Mitteln geſucht. Unſere
gewährt. Den Stammern und ihren Borſtänden iſt für die

reichen Beihülfen der anfrichtigſte Dant ausgeſprochen worden .
Zeit ſucht fie — ſofern unſere Staatsgerichtshöfe überhaupt noch

die Rechtsgedanken des lebenden Geſchlechts wiederſpiegeln -

in umfaſſenden Vernehmungen von Zeugen und Sach .

verſtändigen. Ohne ſolche Ermittelung der materiellen Wahr

Gewerbegerichte und Kaufmannsgerichte.
heit erſcheint den Menſchen unſerer Zeit eine Rechtsfindung als

jolche überflüffig.

Von Juſtizrath Benedict (Berlin) .
Nach obigen Zahlen mag Jeder fich darüber ichlüffig machen ,

Die amtlichen Berichte des Berliner Gewerbegerichts führen welche Bedeutung die materielle Wahrheit und ihre Ermittelung

alljährlich nur eine größere Ausgabe auf , nämlich etwa im gewerbegerichtlichen Verfahren hat. Dabei iſt zu beachten,

11 000 Mark Entſchädigung der Beifißer. Indefſen betragen daß der Lohnſtreit weit weniger als andere Streitigkeiten den

die Gehälter der acht Kammervorſitzenden und der Bureau- Charakter der Geldbeitreibung und im allerhöchſten Maße den

beamten mehr als das Zehnfache, während die Koſten der Charakter des wahren Streites um das Recht hat. Bekanntlich

Kanzliſten, der Materialen und der Baulichkeiten nicht ohne erfordern gerade dieſe Prozeſſe beim ordentlichen Richter regel.

Weiteres erſichtlich ſind. mäßig ſehr umfängliche Beweidaufnahmen .

Neben dieſen großen Koſten , welche die Organiſation Bei weiterer Prüfung der amtlichen Berichte über das

felbft verurſacht, fällt die Summe auf , welche das Berliner Berliner Gewerbegericht ergiebt ſich, daß im Etatsjahr 1900

Gewerbegericht alljährlich für die Wahrheitsermittelung nur 606 Prozeffe vorgekommen ſind , deren Objekt 100 Mart

ausgegeben hat . Im Etatsjahr 1900 betrugen die den Zeugen überſtieg. Nur in 95 Fällen find berufungsfähige Entidei.

und Sachverſtändigen gezahlten Gebühren 828 Mark 88 Pf., dungen ergangen ; 35 Berufungen wurden eingelegt, im Ganzen

woju nod 12 Mark Entſchädigung der Vertrauensmänner und aber ſind beim Berufungsgericht nur 9 beſtätigende

Auskunftsperſonen kommen . In dieſem Berichtsjahr (vom 1. April und 5 abändernde Entſcheidungen ergangen , wozu von

1900 bis 31. März 1901) ſind dabei 11 036 Rechtsſtreitigkeiten unerledigten Berufungen des vorausgegangenen Jahres noch
verhandelt worden. In 1102 Sachen erging ein Urtheil auf 3 beſtätigende und 3 abändernde Entideidungen hinzutraten .

Grund kontradiktoriſcher Verhandlung. Abgeſehen von 21 Fällen , Im Berichtsjahr 1901 wurden im Ganzen 19 beſtätigende und

in denen ein Parteieid abgenommen wurde, war in 674 Prozeſſen 18 abändernde Entſheidungen erlaffen.

dem Urtheil eine Beweisaufnahme voraufgegangen . 5755 Sadhen Für die Freunde der gewerblichen Schiedsgerichte bedeuten

wurden verglichen ; zu welchem Theile hier eine Beweiðaufnahme dieſe Zahlen die Vorzüglichkeit dieſer Redtſprechung. Meiner

vorausgegangen war, iſt nicht erkennbar. Meinung nad beweiſen ſie etwas Anderes: die Beſeitigung

Dieſe Zahlen find durchaus konſtant. In der Zeit vom der Rechtsgarantien für den Arbeitervertrag ! Wenn

1. April 1901 bis 31. März 1902 find 10 702 Prozeſſe ver- von 11 000 Dienſtſtreitigkeiten überhaupt nur 20 oder 40 der

handelt worden , und zwar wiederum 10 pCt. , genauer 1064 richterlichen Nachprüfung unterliegen, ſo iſt daß ale Rechtskontrolie

kontradiktoriſch. Dabei wurden 22 Parteieide abgenommen, völlig werthloß . Ale Siderung des gewerblidhen Lebens könnte dieje

436 Saden ohne Beweisaufnahme, 606 mit Beweisaufnahme Berufung entbehrt werden . Auch das ſtaatliche Ziel einer ein

entſchieden. Wieder wurden über 5300 Sachen verglichen . heitlichen rechtlichen Durdbildung des Arbeitervertrags , die Auf

Die Koſten der geſammten Beweisaufnahmen betrugen in ſtellung feſter Präjudizien wäre höchſtens dann erreichbar, wenn

diejem neueſten Berichtsjahr 892 Mark 48 Bf., wozu 30 Mart die Berufung von allen Gewerbegerichten einer ganzen Provinz
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zogen wird.

1

oder eines ganzen Mittelſtaates an ein gemeinſchaftliches Ober- Die Ausſchließung der Rechtsanwälte vom gewerbegericht.

landesgericht gehen würde. lichen Verfahren iſt zwar zuerſt von einem Anwalt angeregt

Am meiſten fällt in Bericht des Berliner Gewerbegerichts worden . Sie wird indeß in den Kreiſen der Anwälte gewöhnlicy

für 1900 die einzige Stelle in Fettdruď auf . Sie lautet : als eine materielle Schädigung und noch mehr als eine Ehren.

Von den von den Arbeitgebern angeſtrengten 632 Pro. ſchädigung betrachtet. Meines Erachtens iſt die Rechtspflege nicht

zeſſen gelangten 43 zum kontradiktorijden Urtheil; der Anwälte und nicht der Richter wegen da . Es iſt auch ganz

hiervon wurden 37 = 86 v. H. gewonnen ; von den von logiſch, daß in einem Verfahren , welches überhaupt nicht den prin

Arbeitnehmern angeſtrengten Prozeſſen gelangten 1039 zipalen Zweck der Wahrheitsermittelung hat, der Anwalt – das-

zum kontradiktorijchen Urtheil; hiervon wurden 466 = Organ der Wahrheitsermittelung im Staatsprozeſſe aus

45 y . H. von den Klägern gewonnen . gekloſſen iſt. Ich ſehe auch keine finanzielle Schädigung des

Wir heben bei dieſen Angaben nochmals her . Anwaltsſtandes darin, daß uns die ſowierigen und zeitraubenden

vor , daß durch dieſelben den , wenn auch nur Arbeiterprozeſſe abgenommen find, deren Anwaltsgebühren wohl

vereinzelt , aufgeſtellten Behauptungen , daß noch niemals einem Anwalt gereizt haben . Vom Standpunkt

beim Gewerbegericht die Arbeiter mehr Recht des Ehrenintereſſes der deutſchen Anwaltſchaft fält ſogar ing

erhalten wie die Arbeitgeber , jeder Boden eut. Gewicht, daß viele bervorragende Unwälte den gewerblichen

Schiedsgerichten vorſigen. Das ſcheint mir für den Stand

Gerichte, welche genöthigt ſind, ſich ſelber gegen den Vor: wichtiger, als die Führung von Lohnprozeſſen.

wurf der Parteilichkeit zu vertheidigen , haben als Gerichte Aber die Dinge haben ihr Maz! Immer neue Lohngerchte

ihren Beruf verfehlt , ſie mögen als Wohlfahrtseinrichtung eine ſollen aufkommen. Mit einer erſtaunlichen Einmüthigkeit begeiſtern

noch ſo große Bedeutung haben. fich die politiſden Parteien für die Beſeitigung des Rechtswego;

Wie werthlos im übrigen die oben angegebenen minimalen und ſchließlich hat man auch regierungsſeitig alle Bedenken über

Zahlen find , ergiebt die Fettdruckſtelle des Berichte für 1901 : Bord geworfen und kurz und bündig erklärt : Die ſtaatlichen

Von den von den Arbeitgebern angeſtrengten 551 Klagen Gerichte ſind außer Stande zu einer zeitgemäßen

gelangten 30 zum Pontradiktorijchen Urtheil; hiervon Behandlung und Entſcheidung über das wichtigſte

wurden 15 = 50 v. H. gewonnen ; von den von Arbeit . Verhältniſ des deutſden Erwerbslebens , den Dienſt

nehmern angeſtrengten 1035 zum kontradiktoriſchen Urtheil; vertrag , und die Rechtsanwälte hindern – vorläufig

hiervon wurden 483 = 46 ° /3 v . H. von den Klägern wenigſtens auf dieſem Gebiet – eine ſchnelle und

gewonnen. billige Rechtspflege.

Alle dieſe ſtatiſtiſden Merkwürdigkeiten beſeitigen indeß die Ich glaube, demgegenüber hat die Anwaltſchaft ebenſo wie

eine Thatſache nicht, in die der Juriſt fich zu finden hat, nämlich der ganze deutſche Juriſtenſtand das Recht und die Pflicht der
die ſiegreiche Propaganda des Schiedogerichte gedankeng auf dem Abwehr.

Gebiete des Gewerbeſtreits . Es haftet eben dem ordentlichen Zunächſt iſt vom Standpunkt des Staates Einſpruch

Rechtsweg ein ſchwerer Schaden, den neuen kommunalen Behörden zu erheben .

aber ein neu'r, belebender und ſieghafter Gedanke an. Das ge- Die ſtaatlichen Gerichte müſſen in der Lage ſein , das

werbegerichtliche Verfahren betracytet den Lohnſtreit zweier Ges Verhältniß zwijden Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu regeln.

meindemitglieder als ein Unglück, bei deſſen Hebung die ganze Ihr Verfahren muß ſo ſchnell und jo billig ſein , wie es unſere

Gemeinde intereſſirt iſt. Wenn es gelingt , die ſtreitenden Zeit eben verlangt. Soweit dies nur unter Bildung von
Gemeindemitglieder zu verföhnen , jo bezahlt die Ge . Spezialgerichtshöfen und unter Zuziehung von ſadyverſtändigen

meinde die Koſten des geſammten Verfahrens. Beifißern möglich iſt , ſteht der Bildung folder ſtaatlichen

Das erklärt es , daß in Berlin die reichliche Hälfte aller Gerichtshöfe nichts im Wege. Die Rechtemittelinſtanz muß

Gewerbeſtreitigkeiten durch Vergleich erledigt wird . Die be. unter allen Umſtänden ſo geſtaltet werden , daß dem deutſchen

herrſgende Koſtenidee iſt eben eine wahrhaft ſoziale , fie bedeutet Erwerbsleben an ſeiner wichtigſten Stelle nicht die Rechts

einen außerordentlichen Kulturfortſchritt. Sehr bedenklich ſteht kontrolle überhaupt verloren geht.

daneben der fiskaliſche Gedanke des Gerichtskoſten. Der fiskaliſche Koſtenſtandpunkt darf nicht dahin

gejeßes , welches den Streit der Bürger zu einer führen , den Staat und ſeine Rechtspflege bloß .

erheblichen Einnahmequelle für den Staat macht. zuſtellen.

Aber natürlich hat das Koſtenſyſtem des Gewerbegericht: Aber auch die unmittelbar Betheiligten , Arbeitgeber

ſeine zwei Seiten , die namentlich bei der Schaffung neuer und Arbeitnehmer , ſollten nicht allzu leichtſinnig den Rechts

kommunaler Sdiedsgerichte nicht überſehen werden können . boden aufgeben und ihr Verhältniß der polizeilichen Für .

Schon jeßt koſtet jeder gewerbegerichtliche Streit den kleineren forge der Kommunen überlaſſen.

Kommunen vielfach mehr als das ganze Streitobjekt beträgt. Wie die eigenen Erklärungen des Berliner Gewerbegerichte

Und daß das Berliner Gewerbegericht ſeinen enormen Ausgaben beweiſen , hat dieſes Gericht das Vertrauen der Arbeitgeber

eine effektive Einnahme von nur 4 bis 5000 Mark jährlich ent . keineswegs überall gefunden .

gegenſtellt, ſollte doch verſtändiger Weiſe bei der Frage erwogen In einer weniger arbeiterfreundlichen Zeit wäre auch um.

werden , ob die Kommunen auch noch die Koſten der kauf- gekehrt ein Mißtrauen der Arbeiter möglich.

männiſchen Lohnſtreitigkeiten tragen ſollen . Beides iſt gleich bedenklich . Gerichte ſollen über den

und endlich ein Wort pro domo ! Parteien und über ihren Erwerbsintereſſen ſtehen. Dazu
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kann man nicht Richter auf Zeit gebrauchen , die aus Inter , Und noch eing ! Iſt es verſtändlich, wie in einem durch

ejjentenwahlen hervorgehen und – mindeſtens doch für den Kaltblütigkeit und geſunden Menſchenverſtand ausgezeichneten

unterliegenden Theil – noch auf dem furuliſchen Stuhl den Volke die Parole ausgegeben werden konnte, die neuen Kauf.

Parteiſtandpunkt verkörpern. mannsgerichte ſollten ſchon am 1. April 1903 in das Leben

Hat nun wirklich der deutſche bandelsſtand die Frage treten ? Hier , wo vitale Fragen des ſtaatlichen, kommunalen

ausreichend geprüft, ob er auf ſtändige Staatsgerichtshöfe ver- und wirthichaftlichen Lebens berührt werden , hier ſoll gewiſſers

zichten wil ? maßen Niemandem Zeit gelaſſen werden, ſich klar zu machen,

Sind die Mitglieder dieſes Standes wirklich polizeilicherum was es ſich eigentlich handelt ?

Fürſorge ſo bedürftig und iſt ihre Zeit wirklich ſo wenig koſtbar, Vivat mundus, pereat justitia ! Jedenfalls iſt leşteres

daß bei jeder Differenz zwiſchen Chef und Kommiš beide Theile nicht gerade eilig . Die Gerechtigkeit hat ſich doch recht lange

perſönlich zum Schiedsgericht gehen wollen , ſtatt die Sache als eine feſte Grundlage der deutſchen Welt, insbeſondere des

durch Anwälte austragen zu laſſen ? deutiden ſtaatlichen Lebens erwieſen.

Soweit die Erſtattungsfähigkeit der Vertretergebühren für

dieſen Streit unpaſſend geworden iſt, mag man fie abſchaffen .

Soweit die bisljerige Dffizialvertretung nicht ausreicht, um die

Intereſſen der Arbeitnehmer zu wahren , mag man fie beliebig Bedenken gegen die Vorlage betreffend die Vor

ausdehnen . Die deutſche Anwaltſchaft wird eine Ehre darin bereitung für die Befähigung für den höheren

finden , weitere öffentliche Laſten im Intereſſe der Hilfebedürftigen
Verwaltungsdienſt.

Stände zu tragen.

Endlich aber muß den Kommunen Zeit gelaſſen werden, zu
Von Geheimen Juſtizrathy Dr. Lejje in Berlin .

erwägen, ob ſie die Koſten des Streits zwiſchen dem Kaufmann Als ein hervorragender preußiſcher Miniſter gelegentlich im

und ſeinem Angeſtellten tragen können und tragen wollen . Abgeordnetenhauſe über die Nothwendigkeit der Abänderung

Vivat mundus, pereat justitia hat vor wenigen Tagen des Gefeßes über die Befähigung für den höheren Verwaltungs.

ein berühmter politiſcher Führer im Kreiſe begeiſterter Spiritus- dienſt fich äußerte, daß es ſich empfehlen möchte, zu einer

intereffenten ausgerufen . Die Welt wird ja mit und ohne früheren Praxis zurückzukehren und die Ergänzung des Perſonals

Gerechtigkeit fortbeſtehen . Das deutſche Volt aber fann die der Verwaltung ausſchließlich aus den für den höheren Juſtiz

Grundrichtung ſeines politiſchen Denkens und ſeines geſchicht- dienſt ausgebildeten Gerichtsafſejjoren ergänzen zu laſſen, freute

lichen Daſeins auf die Dauer unmöglich verleugnen, den Ge- man ſich in weiten Kreifen dieſer Teußerung , weil man hoffte,

danken , daß der Staat ilm in erſter Reibe die Verlors daß ſie nicht ohne Ausſicht auf Verwirklichung gethan ſein

perung des Rechtes iſt. werde. In demſelben Sinne hatte ſich auch der Deutſche

Darum werden wir fraglos für die Lohnſtreitigkeiten Juriſtentag vom Jahre 1900 ausgeſprochen, indem als Reſultat

der Arbeiter, der Handlungegehülfen , des Gefindes in Stadt bei einheitlider Ordnung hinſichtlich des Univerſitätsſtudiums

und land den Rechtsweg auf die Dauer nicht aufgeben. Dafür mit einem Mindeſtmaß ſeiner Dauer von Semeſtern , eine

ſpricht ſchon jeßt, daß die Innungsmitglieder ſich dem gleiche einheitliche Ordnung hinſichtlich des Vorbereitungsdienſtes

Gewerbegericht entziehen und den vollen Rechtsweg wahren für ſeine Theilung unter Gerichten , Staatsanwaltſchaft, Rechts.

Auch unſere Landwirthe werden ſich ſchwerlich jemals be- anwaltſchaft und Behörden der inneren Verwaltung für ſeine

ſonderen Geſindeſchiedsgerichten unterwerfen . Derartige ſoziale Dauer und das Maß der Anforderungen an die zweite Prüfung

Wohlthaten gönnen die Herren mit Vorliebe der ſonſtigen angenommen wurde. Ja, ſogar wenn man erwägt, was in den

Menſchheit. Mit vollem Recht! Motiven , namentlich auf Seite 7 der Vorlage zu Gunſten der

Alle dieſe koſtſpieligen Erperimente kommunaler Schieds- Verſtärkung der juriſtiſchen Ausbildung für die Juriſten, wie

gerichte werden jdließlich daran ſcheitern, daß ihre polizeiliche auch für das Gebiet der Verwaltung angeführt wird , ſo kann

Struktur bem deutſchen Wefen widerſpricht, daran , daß der es faſt Wunder nehmen , daß die Verſtärkung der juriſtiſchen

Deutſche auf die Dauer nur in ſtändigen Staatsgerichten in Ausbildung nicht den Ausſchlag gegeben hat und wir es nicht

königlichen Richtern ! – die feſten Anker ſeines alle Zeit von weiter als bis zu der gegenwärtigen uns nicht befriedigenden

wirthſchaftlichen Stürmen bewegten Lebene fieht. Vorlage gebracht haben.

Bleiben wird aus der Schiedsgerichtsbewegung, die ſonſt Welche Disziplinen den beiden Prüfungen zu Grunde

durchweg ſtaatsauflöjend, antifozial iſt, nur der einzige ihr liegen , darüber gehen die Beſtimmungen unter der Herrſchaft

anhaftende große, ideale und ſoziale Gedanke, daß der Streit der bisherigen Geſebgebung nicht weſentlich auseinander. Die

zweier Volksgenoſſen ein Unglüc iſt, welches der Staat nicht erſte Prüfung ſoll die Disziplinen des öffentlichen und Privat

finanziell auguugen darf, ſondern das er nöthigen Falls mit rechts und der Rechtsgeſchichte ſowie die Grundlagen der Staats

eignen Opfern beſeitigen muß. wiſſenſdyaft zum Gegenſtand haben. Die Prüfung muß auf Er

Lediglich unſere durch und durch fiskaliſche alſo egoiſtiſche forſchung der poſitiven Kenntniſſe des Kandidaten , ſeiner Einſicht

Koſtengeſebgebung hindert eine Verſtändigung auf dieſem Ge. in das Weſen und die geſchichtliche Entwickelung der Rechtsver

biete, auf dem ſchließlich wahrſcheinlich alle Betheiligten zu hältniffe, ſowie darauf gerichtet werden , ob der Kandidat ſich

den größten Opfern bereit ſind , nur derjenige nicht, der überhaupt die für ſeinen fünftigen Beruf erforderliche allge

dazu den dringendſten Anlaß und den erſten Beruf hätte : meine rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Bildung erworben habe

der Staat. (8 4 des Geſ. v. 6. Mai 1869) , während die große Staats
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prüfung den Nachweis zu liefern hat , daß der Kandidat für Am jdwierigſten iſt die Kombination der praktiſchen

befähigt und für gründlich ausgebildet zu erachten ſei , um im juriſtiſchen mit der Verwaltungsvorbereitungszeit nach der erſten

höheren Verwaltungsdienſt eine ſelbſtſtändige Stellung mit Erfolg Prüfung. Hier wäre es von Wichtigkeit und auch durchführbar,

einzunehmen (8 7 d . Geſ. v . 11. 3. 1879) und die Prüfung das Geſetz vom 6. Mai 1869 dahin zu erweitern , daß in den

fich auf das in Preußen geltende öffentliche und Privatredyt, ins : $ 8 das Verlangen, die Thätigkeit bei Verwaltungsbehörden, in

beſondere das Verfaſſungs- und Verwaltungsredyt, ſowie auf die geeigneter Weiſe eingefügt werde. Wenn das gejdahe, ſo würde

Volkswiſſenſchafts- und Finanzpolitik erſtreckt. es den Juſtizaſſeſſoren nach der Seite zu Gute kommen , daß

Die Motive für die Vorlage kommen ſomit zu dem man kein Bedenken mehr zu haben brauchte , aus denſelben die

Sølufſe: Die erſte Prüfung ſei eine vorzugsweiſe wiſſen- Verwaltungsbeamten zu entnehmen , was wir zuerſt für

fdaftliche, die zweite habe einen mehr praktiſchen erſtrebenswerth erachten. Es dürfte die Ergänzung des § 8 event.

Charakter (1. S. 6 der Motive). Iſt dieſer Sdluß richtig, ſo durch Reglement zu faſſen ſein . Eine etwaige Verlängerung

gewinnt man das Gefühl , daß der Weg , den die Vorlage ein . des Vorbereitungsdienſtes würde der Verwaltungsthätigkeit zu

geſchlagen hat , theilweiſe nicht ganz richtig iſt. Der por: Gute kommen müſſen .

handene Zuſtand iſt, wie übereinſtimmend und auch von der Der Anſicht des Herrn Geheimrath Dr. Otto Fijder

Vorlage anerkannt wird , nicht ausreichend. ( 1. Deutſche Juriſtenzeitung Jabrgang 8 S. 67) treten wir

Wenn man nun die Grundlage für die wiſſenſchaftliche eventuell bei , daß es nicht genügen kann , wenn eine neun

Vorbildung verbeffern will, ſo muß dieſe auf der Univerſität monatliche Zeit beim Amtsgericht und dann 3 Jahre und

gewonnen werden und zu dem Behufe muß man mit einer Ver . 3 Monate im Verwaltungsdienſt erfolgen fou. Man mu

beſſerung der erſten Prüfung und der Grundlagen zu derſelben berückſichtigen, daß neben einer gewiſſen Amtsgerichtszeit die

und nicht mit der Vorlage des zweiten Gefeßes anfangen . Man Beſchäftigung beim Landgericht und beim Rechtsanwalt zu den

möge ſich alſo nicht damit beruhigen , daß eine Kommiſſion mit belehrendſten Stadien der Unterweiſung der Referendare gehört.

der Berathung des vorjährigen Entwurfes dies Mal nicht fertig Sollte es daher zur alleinigen Entnahme der Verwaltungs

geworden iſt, ſondern vor Allem muß das erſte Geſetz von beamten aus den Gerichtsaſſeſſoren nidt kommen , ſo würde ſtatt

Neuem in die Hand genommen , und erſt nach Verabſchiedung der Vertretungszeit der Vorlage eine Vorbereitungszeit von

deſſelben mit einer gemeinſamen Vorlage für Juſtiz und Ver. 9 Monaten beim Amtsgericht, 6 Monaten beim Landgericht und

waltung von Neuem verſucht werden, ſo unbequem dies ſein mag. 6 Monaten beim Redyteanwalt mindeſtens erforderlich erſcheinen.

Anlangend den Beſchluß des Juriſtentages, ſo hat derſelbe Auch in Sachſen wird eine Thätigkeit beim Rechtsanwalt

ſich einſtimmig dafür ausgeſprochen , daß auch die Juſtiz- verlangt.

referendare (Rechtspraktikanten u. f. w .) während eines Theiles

des Vorbereitungsdienſtes bei einer Behörde der inneren Ver

waltung beſchäftigt werden mögen. Für eine ſolche Organiſation Die Pflegſchaft im Falle der Behinderung des

hatte man ſich vor länger als 25 Jahren in zahlreichen Ver.
Gewalthabers oder Vormundes.

waltungskreiſen ausgeſprochen und war fogar gelegentlich der

Verhandlungen über das Gefeß vom 6. Mai 1869 (1. Verh.
Von Landrichter Dr. Salinger in Konig.

des Abgeordnetenhauſes Bd. II S. 1824 bis 1880) die betreffende Gleidwie 86 der preußijden Vorinundidaftsordnung

Beſtimmung zur Sprache, aber nicht zur Annahme gekommen . beſtimmt zwar $ 1909 Bürgerlichen Geſekbuchs , daß wer

Der Verfaffer dieſer Zeilen hatte bei jener Berathung auszu. unter elterlicher Gewalt oder Vormundſchaft ſteht, für An.

führen geſucht, daß die Beſchäftigung der Juſtizreferendare bei gelegenheiten, an deren Beſorgung der Gewalthaber oder Vor

einer Verwaltungsbehörde den Vortheil habe, daß die Juriſten mund verhindert iſt, einen Pfleger erhält. Er läßt aber ebenſo,

mehr als bisher zum Studium des Verwaltungsrechts angeregt wie dieſer , die Frage offen , in welchen Fällen der Gewalthaber

und mehr und mehr zu tüchtigen Rathgebern auf dem Gebiete oder Vormund als verhindert zu erachten iſt. Er findet ſich

des öffentlichen Rechtes erzogen werden . Seitdem iſt nicht der darin in Uebereinſtimmung mit der Vorſdrift der SS 1665, 1846

Verſuch gemacht worden , die Frage in der allein befriedigenden Bürgerlichen Geſetbuchs , deren Ergänzung er inſofern bildet ,

Weiſe nach Erledigung der erſten Prüfung unter Feſthaltung als die im $ 1909 vorgeſehene Pflegſchaftsanordnung eine

der Gemeinſamkeit der Ausbildung der Juriſten und der fünf. und vielleicht die hauptſächlichſte vormundidaftsgerichtliche Maß

tigen Verwaltungsbeamten zu löſen. Die Aufgaben, welche ſo- nahme im Intereſſe des Kindes iſt, wenn Gewalthaber oder

wohl für Juriſten , als auch für Verwaltungsbeamten zu Vormund behindert ſind, die ihnen obliegende Fürſorge aus .

erweitern ſind , ſind wie wir in Uebereinſtimmung mit der Regierung zuüben .

anerkennen , ſehr umfangreich, aber zu erreichen möglich. Für Daß ſich die Vorſchrift des $ 1909 Bürgerlichen Gefeß

Juriſten find ſie zuerſt in der Vorlage des vorigen Jahres , welche buchs ſowohl auf die Fälle der thatſächlichen als der rechtlichen

nicht über die Arbeiten der Kommiſſion hinausgelangte , zur Behinderung bezieht , iſt ohne Zweifel.

Sprache gekonimen. Hier muß eine wirkjamere Berufsvor. Ohne Bedenken iſt es auch, daß es nicht darauf ankommt,

bildung der Juriſten unter den heutigen Verhältniſſen einer ob die Behinderung lediglich die thatſächliche Fürſorge (Er

gründlichen Ausbildung auf dem Gebiete des Staats- und Ver- ziehung , Aufſicht, Aufenthaltsbeſtimmung) oder die Vertretung

waltungsrechts , ſowie der Volkswirthſchaftslehre hinzutreten. des Kindes betrifft, und ebenſowenig aud darauf, ob ſich die

Dies würde Juriſten und auch Verwaltungsbeamten zu Gute Behinderung auf die perſönliche oder die vermögensredytliche

kommen . Fürſorge bezieht .
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Ohne Zweifel iſt es endlich, daß die Einleitung einer Dabei iſt zu beachten , daß , wenn beide Eltern von der

Pflegſchaft neben dem Gewalthaber nicht in Frage kommen Vertretung des Kindes ſowohl in deſſen perſönlichen als

kann , wenn die elterliche Gewalt nach SS 1675, 1677 , 1686 auch in deſſen Vermögensangelegenheiten ausgeſchloſſen ſind,

Bürgerlichen Geſetzbuchs ruht. Denn in dieſem Falle übt ent- nach § 1773 Abſ. 1 nicht eine Pflegſchaft, ſondern eine Vor .

weder nach § 1685 die Mutter die elterliche Gewalt aus oder mundſchaft einzuleiten iſt.

es ſorgt, wenn die Möglichkeit hierzu nicht gegeben iſt, ein nach Eine rechtliche Behinderung des Gewalthabers bietet

$ 1773 zu beſtellender Vormund für das Kind. Es iſt alſo b) der Fall, wo der Gewalthaber infolge der Eröffnung des

kein Bedürfniß für eine Pflegſchaft vorhanden , ebenſowenig wie Konkurjes über ſein Vermögen die Verwaltung des Kindes

in dem Falle, wo die Mutter nach § 1685 die elterliche Ges vermögens verloren hat (S$ 1647, 1686 ). Auch hier übernimmt

walt ausübt, weil der Vater nur vorübergehend (alſo ohne daß während des Konkurſes des Vaters nicht etwa die Mutter die

die Gewalt nach § 1677 ruht) an deren Ausübung behindert iſt. Vermögensverwaltung, ſondern ein Pfleger, und zwar ſo lange,

Außer dem Vorgeſagten aber laſſen ſich allgemeine Grund- bis nach Aufhebung des Konkurſes das Vormundſdaftsgericht

fäße über die Frage der Behinderung nicht aufſtellen. Das Gefeß die Vermögensverwaltung dem Vater wieder übertragen hat.

enthält auch außerhalb der Vorſchrift der 88 1665 , 1846, 1909 Den wichtigſten Fall der rechtlichen Behinderung aber bildet

keine abgegrenzten Beſtimmungen darüber, wann der Gewalthaber c) die Intereſſenkolliſion .

oder der Vormund an der Ausübung der ihnen obliegenden Man pflegt gewöhnlich kurzweg zu ſagen , daß der Gewalt .

Sorge für das Kind oder den Mündel behindert iſt. Es haber oder Vormund im Falle der Intereſſenkolliſion rechtlich

finden ſich nur vereinzelte Vorſchriften in dieſer Beziehung. behindert iſt, die Angelegenheiten des Kindes oder Mündels zu

Gänzlich fehlen ſie über die Fälle der thatſächlichen Be. beſorgen. In dieſer Allgemeinheit iſt der Saß jedoch un .

hinderung. Sie ſind hier auch wohl entbehrlich. Denn die richtig. Das Bürgerliche Geſetbuch kennt keine allgemeine Vor

Frage, wann ein Gewalthaber oder Vormund thatſächlich be . ſchrift dahin , daß dem geſeblichen Vertreter die Vertretungs

hindert iſt, bietet kaum irgendwelche Schwierigkeiten. Sie läßt befugniß nicht zukommt, wenn ſein Intereſſe mit dem des Ver

ſich auch nur von Fall zu Fall beantworten . Krankheit oder tretenen in Widerſpruch ſteht. Nur für einzelne, ganz beſtiminte

vorübergehende Abweſenheit werden die bei weitem häufigſten Fälle erklärt es den Gewalthaber oder Vormund mit Rüdſicht

Anwendungsfälle bilden. auf die vorliegende oder doch zu beſorgende Intereſſenkolliſion

Viel ſchwieriger geſtaltet ſich die Frage, wann eine recht. von der Vertretung des Kindes oder Mündels ausgeſchloſſen .

lide Behinderung anzunehmen iſt. Dieſe Fälle ſind in den SS 1630 Abſ. 2 Sat 1 , 1686 , 1795

Ein Fall der rechtlichen Behinderung liegt vor : abgeſchloſſen feſtgelegt. Sie betreffen unter Ausídluß der

a) wenn dein Gewalthaber oder dem Vormunde die Für. thatſächlichen Fürſorge nur die Behinderung des Gewalthabers

forge für das Kind oder den Mündel entzogen iſt. Das kann oder Vormunded in der Vertretung , weil ſie ſich ausjdließlich

geſchehen ſein wegen Intereſſenkolliſion (S$ 1630 Abſ . 2 Sat 2 , auf Rechtegeſqäfte, alſo auf Akte beziehen, bei denen nach der

1796) , die unten näher beſprochen iſt, oder aber wegen ſchuld . Natur der Sache lediglich die Vertretungsbefugniß in Frage

hafter Verlegung der gegen das Kind oder den Mündel be . kommen kann .

ſtehenden Pflichten . Es können Gewalthaber oder Vormund das Kind bezw .

Der Umfang der Entziehung – und damit auch der Umfang den Mündel nicht vertreten bei Geſchäften oder Rechtsſtreitig .

der anzuordnenden Pflegſchaft - iſt nach Lage des Falles ver- keiten des Kindes oder Mündelo

ſchieden . Die nachler erörterte Entziehung wegen Intereſſenkolliſion a ) it ſich , dem Gewalthaber oder Vormunde, ſelbſt

betrifft nur die Vertretung des Kindes oder Mündels in den (SS 1630, 1795 Abſ. 2 181 ) ;

perſönlichen oder Vermögensangelegenheiten. Im übrigen kann b) mit ihren Ehegatten oder Verwandten in gerader Linie

fich die Entziehung entweder auf die Sorge für die Perſon (S$ 1630, 1795 Nr. 1 und 3 ) .

(88 1666 , 1838, 1801 ) oder auf die Sorge für das Ver: In beiden Fällen fällt jedoch das Hinderniß fort, wenn

mögen (S8 1666 Abſ . 2 , 1667, 1670 , 1740 , 1760 Abſ. 2 ) das Rechtsgeſchäft ausſchließlich in der Erfüllung einer Ver .

oder auf beide beziehen und beide entweder ganz oder zum bindlichkeit beſteht, das Kind bezw . der Mündel oder die

Theil betreffen . Beim Vormunde kennt das Gefeß , vom Falle Gegenpartei zur Vornahme des Rechtegeſchäfts alſo verGeſet
:

des § 1796 abgeſehen, jedoch nur eine Entziehung der Sorge für pflichtet iſt. Der Gewalthaber oder Voriund iſt hiernadi

die Perſon des Mündelø . Und auch dieſe kann ihm nicht behindert , Namens des Kindes oder Mündels eine Schuld

beſchadet des Rechts, ihn zu entlaſſen – niemals ganz ent, bei ſich ſelbſt oder ſeinein Ehegatten zu begleichen , beide können

zogen werden , ſondern nur hinſichtlich der Erziehung, die ihm auch eine Forderung des Kindes oder Mündels von ſich ſelbſt

- und zwar beides aus wichtigen Gründen – entweder ganz-
oder ihrem Ehegatten einziehen , nicht jedoch einklagen , da der

genommen werden kann (§ 1838) oder nur hinſichtlich der Rechtsſtreit kein Erfüllungsgeſchäft iſt.

religiöſen Erziehung (§ 1801 ) . Nur wenn es ſich um ein Rechtsgejdhäft handelt, welches

Niemals erhält in den Fällen der Entziehung, gleidviel in die Ulebertragung oder Belaſtung einer durch Pfandrecht, Hypo

welchem Umfang dieſe erfolgt iſt, die Mutter die Ausübung der theť oder Bürgſchaft geſicherten Forderung des Kindes oder Vor

elterlichen Gewalt. Ihre Stellung zum Manne verbietet das . mundes gegen den Gewalthaber bezw . Vormund betrifft oder

Nach § 1685 tritt fie nur beim Ruhen der Gewalt und im die Aufhebung oder Minderung dieſer Sicherheiten zum Gegen

Falle thatſächlicher Behinderung an die Stelle des Vaters ( tande hat oder eine Verpflichtung des Kindes oder Mündels zu

( Denkſchrift S. 343) . einer ſolchen Uebertragung, Belaſtung, Aufhebung oder Minde.

uns
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rung begründet, bleibt die regelrechte Schranke. Bei dieſen Rechts- entzogen iſt - eine Entziehung weiterer Redite kann auf Grund

geſchäften iſt der Gewalthaber oder Vormund von der Vertretung des $ 1796 nicht geſchehen - wird der Gewalthaber oder Vor.§

des Kindes oder Mündels fhlechthin ausgeſchloſſen (SS 1630 , mund behindert, erſt dann alſo auch erſt Raum für eine Pfleg

1795 Nr. 2) . Er fann dieſe Geſchäfte alſo auch dann für das ſchaft. Das Geſeß befindet ſich hierin in einem nicht zu über

Kind oder den Mündel nicht vornehmen , wenn zur Vornahme ſehenden Gegenſaße zum früheren preußiſchen Rechte. Nach

auf Seiten des Kindes oder Mündels auf Seiten der dieſen wurde mit Rückſicht auf die allgemeine Vorſdrift des

Gegenpartei kann das mit Rückſicht auf die Natur der Geſchäfte § 21 I. 13 Allgemeinen Landrechts und verſchiedene Sonder

niemals der Fall ſein – eine Verpflichtung beſteht. vorſchriften über die Fürſorge für ein minderjähriges Kind

Was die Rechtsſtreitigkeiten zwiſchen Gewalthaber und (S 29 II. 18 , SS 42 , 43 II . 4 Allgemeinen Landrechts) an.

Kind oder zwiſchen Vormund und Mündel betrifft, ſo verneint genommen , daſ in dem Falle eines kollidirenden Intereffes

das Gefeß die Vertretungsbefugniß des Gewalthabers oder Vor. zwiſchen Vater und Kind oder Vornund und Mündel

mundes ausdrücklich zwar nur inſoweit, als dieſe die im § 1795 ohne weiteres eine rechtliche Behinderung des Vaters oder

Nr. 2 bezeichneten Angelegenheiten betreffen ; $ 181 erwähnt die Vormundes beſteht, die ſchlechthin zur Beſtellung eines Pflegers

Rechtsſtreitigkeiten nicht. Es war infoweit eine Ergänzung durch verpflichtet (Motive zu S 86 der preußiſden Vormund.

die Novelle zur Civilprozeßordnung ( 53 a des Entwurfs) vor : ſchaftsordnung S. 180) . Die Amtsgerichte neigen überwiegend

gefehen , die jedoch unterblieben iſt. Trodem darf es als ſelbſt- dazu , in gleicher Weiſe auch unter der Herrſchaft des jebigen

verſtändlich bezeichnet werden , daß der Gewalthaber und Vor . Rechts zu verfahren. Nachdem das Kammergericht auch für

mund bei allen Rechtsſtreitigkeiten mit dem Kinde bezw . Mündel dieſes wiederholt entſchieden hat, daß in einem Erziehungs

von der Vertretung der legteren ausgeſchloſſen iſt (Planck Note 3 ſtreite zwiſchen Eltern das Vormundſchaftsgericht eine Ent

zu § 181) . ſcheidung nicht treffen dürfe , bevor nicht den Kindern ein

Die Intereſſenkolliſion in den Fällen der $8 1795 , 181 , Pfleger zur Wahrnehmung ihrer Intereſſen beſtellt iſt, und,

1630 hat den unmittelbaren Ausſchluß des Gewalthabers oder daſſelbe auch angenommen hat, wenn es ſich um eine Maßregel

Vormundes von der Vertretung zur Folge. Demgemäß iſt dem aus § 1666 , insbeſondere die Fürſorgeerziehung, handelt und

Rinde oder Mindel in diejen Fällen für die betreffenden Ge- der Gewalthaber dieſer Mafzregel widerſpricht (Jahrbud , Bd. 19

ſchäfte oder Rechtsſtreitigkeiten in Anwendung der $8 1909, S. 59 , BD . 20 S. 19 , Bd . 21 S. 193 , Rechtſprechung der

1665 , 1846 ohne weiteres ein Pfleger zu beſtellen. Gleichgültig Oberlandesgerichte Bd. 4 S. 112) , pflegen die Amtsgerichte in.

iſt dabei , ob es ſich um ein einſeitiges oder zweiſeitiges Redyts . den bezeichneten Fällen die Beſtellung eines Pflegers ſchlechthin

geſchäft handelt. Ebenſowenig wie der Vater bei der Auseinander- vorzunehmen . Ein derartiges Verfahren wird anſcheinend durch

feßung mit dem Kinde dieſes vertreten kann , kann er auch eine die kammergerichtlichen Entſcheidungen ſelbſt beeinflußt. Denn

Forderung, die er gegen ſein Kind oder dieſes gegen ihn hat , dem indem das Kammergericht ſchlechtweg davon ſpridit, daß in den

Kinde oder namens des Kindes ſich ſelbſt fündigen (troßdem er ſie fraglidyen Fällen ein Pfleger zu beſtellen ſei , fieht es aus, als

einziehen kann ) . Handelt es ſich nicht um ein Geſchäft zwiſchen ihm wenn die Pflegſchaftsbeſtellung ohne weiteres erfolgen könne

und dem Kinde , wie z . B. dann , wenn er namens des Kindes und müſſe. Dem iſt jedoch nicht ſo . Die Pflegjdhaftsbeſtellung

dem Eigenthümer eines Grundſtücks eine Hypothek fündigt, für kann vielmehr erſt geſchehen , wenn dem Gewalthaber oder Vor

die er aus ſeiner früheren Beſißzeit dem Kinde ſelbſt auch noch munde die Vertretung auf Grund der SS 1630 Abſ. 2 Saß 2,

perſönlich haftet, ſo iſt er von der Vertretung nicht ausgejdloffen . 1796 ( Rechtſprechung Bd . 4 S. 112 werden dieſe Paragraphen

Denn mag eine ſolche Kündigung aud Wirkung gegen ihn audy angezogen ) entzogen iſt. Erſt wenn dieſe Entziehung durch

haben (8 1141 Abſ. 1 ) , ſo iſt ſie jedenfalls dod immer nur beſonderen Beſchluß ausgeſprochen iſt, gilt der Gewalthaber

gegenüber dem zeitigen Eigenthümer und nicht ſich ſelbſt gegen- oder Vormund als behindert im Sinne des § 1909 , und

über vorgenommen . Das Kammergeridyt will in dieſem Falle darum kann auch dann erſt die Beſtellung eines Pflegers in

die Vertretungsbefugniß des Vaters freilich auf Grund der Frage kommen. Es enthält keineswegs einen Widerſpruch ,

S$ 1795 Nr. 2 , 1630 für ausgeſchloſſen halten. (Lobe , „ Central- wenn z. B. in einem Fürſorgeerziehungsverfahren oder in einem

blatt " Bd . III S. 51. ) Aber das iſt verfehlt , weil die Kün- Verfahren , wo es ſich um die gänzliche Entziehung der perſön

digung nidst die Aufhebung oder Minderung der hypothefariſchen liden Fürſorge handelt, dem Gewalthaber die mit der Sorge

Sicherung zum Gegenſtande hat und als ſoldie auch nicht die für die Perſon des Kindes verbundene Vertretung entzogen

Verpflichtung hierzu begründet, zumal wenn man feſthält, daß wird , wiewohl doch erſt durch das bezügliche Verfahren darüber

bei Tilgung einer Hypothek eigentlich überhaupt nicht von einer entſdzieden werden ſoll, ob dem Gewalthaber die Sorge für die

die Intereſſen des Kindes gefährdenden Aufgabe einer Sicherheit Perſon des Kindes ganz oder theilweiſe zu entziehen iſt. Denn

die Rede ſein kann. wenn dem Gewalthaber in einem Verfahren , das auf Grund

Soweit die Fälle der 88 1795, 181 , 1630 Abſ. 2 Saß 1 des § 1666 Abſ. 1 ſtattfindet, die Vertretung des Kindes gemäß

nicht vorliegen, behindert die Intereffenkolliſion den Gewalt. $S 1630, 1796 entzogen iſt, dann iſt ihm ſeine elterliche Ge.

haber oder Vormund an ſid, nicht an der Ausübung der elter- walt damit eben nur hinſichtlid der Vertretungsbefugniß

lidhen oder vormundſchaftlid; en Fürſorge. Dem Vormundidafts. und das auch nur infoweit, als dieſe für das betreffende Ver .

gerichte fteht es hier nach SS 1796 , 1630 Abſ. 2 Sat 2 nur fahren in Betracht kommt, genommen . Endet dieſes Ver,

frei , dem Gewalthaber oder Vormunde die Vertretung für die fahren damit, daß dem Gewalthaber die Sorge für die Perſon

L'etreffenden Angelegenheiten oder den betreffenden Kreis von An- des Kindes entzogen wird , dann geht ihm dieſe ganz und für

gelegenheiten zu entziehen. Erſt wenn die Vertretungsbefugniß alle in Betracyt fommenden Verhältniſſe verloren. Das macht
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dann natürlich auch die Beſtellung eines Pflegers nothwendig. hiernach der Ort der Aufgabe und der der Empfangnahme als

Aber dieſe Pflegichaftsbeſtellung iſt eine andere, wie die während Orte der Begehung anzuſehen. Hieraus ergiebt fich dann die

des Entziehungsverfahrens. Es wird fid vielfach ſogar nicht Folge, daß die Handlung von dem an dem einen und dem

einmal empfehlen , den für das leßtere beſtellten Pfleger als anderen Orte beſtehenden Rechte beherrſcht wird. ( Entſch. des

anderweiten Pfleger zu beſtimmen . Im Fürſorgeerziehungs- R. G. in Sivilſachen Bd. 23 S. 305 , Bd . 27 S. 418.) Sind

verfahren , wo der während deſſelben dem Kinde beſtellte Pfleger beide Rechte, das der Aufgabe und das des Ankunfsortes , maß

ebenfalls von dem Pfleger nach angeordneter Fürſorgeerziehung gebend, ſo ergiebt ſich die weitere Folge , daß , wenn das eine

zu unterſcheiden iſt, wird der lebtgedachte Pfleger übrigens nur Recht an die Begründung eines auf eine derartige Handlung

für die Erziehung des Kindes zu beſtellen ſein, da dem Ge. geſtüßten Anſpruchs ſtrengere, das andere geringere Anforderungen

walthaber oder Vormunde durch die Fürſorgeerziehung lediglich ſtellt, der Anſpruch alſo und auf das leştere Recht gegründet

die Sorge für die Erziehung genommen wird . werden kann , eben dieſes zur Anwendung kommt. Würden alſo

in der That gegen den erhobenen Anſpruch vom Standpunkt

des gemeinen Rechts aus Bedenken beſtehen, die ihm vom Stand

Vom Reichøgericht. *)
punkt des Pr. A. L. R. nicht entgegenſtänden , ſo würden ſie für

die Entſcheidung der vorliegenden Sache nicht in Betracht kommen .

Wir berichten über die vom 19. bis zum 31. Januar 1903 VI. 6. S. i . S. A. - . Weſtholſteiniſche Bank c. A.-G.

ausgefertigten Entſcheidungen. Berliner Bank vom 22. Dezember 1902 , Nr. 280/1902 VI.

Reidsrecht. 2. $ 139.

Civilprozeßordnung. Die Feſtſtellung eines Fiduziarverhältniffes erſcheint ſchon

1. § 32. deshalb als unzuläſſig, weil es an einem derſelben entſprechenden

Die Reviſion beruft ſich zu der Begründung der Annahme, Parteivorbringen der Kl . vollſtändig fehlt. Geltend gemacht

daß gemäß dem Rechte des Aufgabeortes des Briefes das hat die Kl. nur, daß , weil lediglich ein Sdyeingeſchäft gewollt

gemeine Recht anzuwenden ſei , auf die Ausführungen des ſei , der Uebergang des Eigenthums auf die Bekl . nicht ſtatt

Urtheile des erkennenden Senats vom 24. April 1902 in Sachen gefunden habe. Ein fiduziarijdjes Verhältniß iſt auch nicht

Gerſchel c. Bant für Sandel und Induſtrie in Darmſtadt eventuell behauptet. WennWenn der B. R. diefes als „ Ein .

Rep. VI. 17/1902. Hier iſt auðgeführt, das Thun der Bekl., ſchränkung" des Rechts der Bekl. auffaßt, ſo kann dies

für deffen Folgen er verantworlich gemacht werde, ſei durch die den Vorwurf der Berückſichtigung nicht behaupteter Thatſachen

Abfaſſung und Abſendung des Briefes in Berlin zum Abſchluſſe nicht beſeitigen . In rein materiellem Sinne mag dag mit

gelangt ; nach dem Rechte des Thatortes ſei alſo die Frage zu fiduziarijden Verbindlichkeiten erworbene Eigenthumørecht als

beantworten , ob und in welchem Maße der Thäter dafür ver. beſchränkt erſcheinen , rechtlid , iſt es unbejdränkt und neben

antwortlich ſei. Wenn die Folgen der That durch die Ankunft daſſelbe tritt , als ſelbſtändige obligatoriſche Verbindlichkeit , die.

des Briefes bei der Kl. auch noch an einem andern Orte hervor. durch einen beſonderen Vertrag geſchaffene Verbindlichkeit des

getreten feien , ſo tõnne dahin geſtellt bleiben , inwiefern auch Eigenthümers , die Sache als ein ihm anvertrautes Gut in

das Recht dieſes Ortes würde herangezogen werden können. Händen zu haben. Es handelt ſich auch nicht um ein rechtliches,

Jedenfalls ſei es unberechtigt, zwiſchen Beginn und Vollendung ſondern gerade um ein thatſächliches Hinausgehen über das

der unerlaubten Handlung in dem Sinne unterſcheiden zu wollen, Vorbringen der Kl. , das Fiduziarverhältniß beruht auf einem

daß die Rechtsfolgen der Vollendung ausſchließlich nach dem am anderen Willensinhalt und einer anderen Willenserklärung als

Ankunftsorte des Briefes geltenden Rechte zu beurtheilen ſeien . das Scheingeſchaft. Ein Verſtoß liegt weiter darin, daß der

Die Reviſion verkenne bei dieſer Ausführung, daß die Aus- Bekl. zu dem fraglichen Geſichtopunkte das rechtliche Gehör

kunftsertheilung eine einheitliche Handlung ſei , bei der nur nicht gewährt iſt. Wenn der B. R. die Feſtſtellung des be

wegen der räumlichen Trennung zwiſchen dem Geber und dem zeichneten Verhältniſſes in Ausſicht nahm , ſo mußte er

Empfänger der Auskunft die Ausführung des einen Entſchluſſes der Bekl. Gelegenheit geben , ſich darüber zu äußern , unmöglich

in äußere Vorgänge zerfalle, die ſich über verſchiedene Orte konnte ihre Vertheidigung auch ſoweit als abgeldloſſen gelten ,,

erſtrecken. Die vom Rkl. ſelbſt angeführten Urtheile des R. G. daß ſie zur Eventualität einer Fiduzia überhaupt und ihres

( Entſch. Bd. 19 S. 383 und Bd. 23 S. 306) ſtänden auf ſpeziellen, vom B. R. angenommenen Inhalts insbeſondere nichts

demſelben Standpunkt. Dieſe Ausführungen ſtehen ſomit auf mehr geltend zu machen hatte.zu machen hatte. VII. 6. S. i . S. Zucker

dem Boden der auch in der Rechtſprechung des N. G. zum c. Bauer vom 13. Januar 1903 , Nr. 361/1902 VII.

Durchbruch gelangten Anſchauung, daß , wenn der Thatbeſtand 3. § 256. Feſtſtellungsklage; Scheingeſchäft; Schriftlid),

eines einheitlichen Deliftes fich auf mehr als einen Ort erſtreckt, keit ; Sandelsgeſchäft.

die unerlaubte Handlung nicht bloß an dem Orte, an dem ſie Die Bekl. , die in Berlin ein ſogen . Möbelleihgeſchäft be

als Rechtsverleßung zur Wirkung kommt, ſondern an jedem trieben und daſſelbe im Jahre 1896 an R. veräußert hatte,

Drte als begangen gilt, an dem eine der den Thatbeſtand wollte das Geſchäft im Oktober 1897 zurückerwerben , ohne es

bildenden Vorausſeßungen hervorgetreten iſt. Wird durch Ab . auf ihren Namen zu betreiben . Zu dieſem Zwede trat der Kl.

faſſung und Abſendung eines Briefes eine eine Schadenserſaß . als ſcheinbarer Käufer des Geſchäftes mit Firma und allen

pflicht begründende unerlaubte Handlung begangen , ſo find Forderungen und Schulden auf , während es in Wirklichkeit für

Rechnung der Bekl . weitergeführt werden ſollte. Den Gläu .

*) Nachdrud ohne Angabe der Duelle verboten. bigern und Schuldnern des Geſdhäftes wurde der Uebergang auf
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den Kl. mittels Zirkular mitgetheilt, und die in der Folgezeit die beiden Forderungeprätendenten ſelbſt in einem Vertrags.

abgeſchloſſenen Möbelleihverträge regelmäßig ſeitens der Firma verhältniſſe zu einander, kraft deſſen die Bekl. zur Anerkennung

durch den Kr . unterſchrieben. Der Kl. behauptet, er habe im des ausſchließlichen Rechtes des Kl . auf die Forderungen ver .

Dktober 1898 mit der Befl. bei Gelegenheit der Auflöſung des pflichtet iſt. Allein hieraus iſt nicht ein Grund gegen , ſondern

Geſchäfts die Vereinbarung getroffen , daß ihre Reſtforderungen ein weiterer, beſonderer Grund für die Zuläſſigkeit der Feſt.

aus den bezeichneteu Verträgen, ſowie überhaupt aus allen da . ſtellungsklage zu entnehmen , denn der Anſpruch des Kl. auf die

mals noch nicht erledigten Verträgen zur theilweiſen Deckung Vertragsleiſtung beſteht eben vorliegend in dem Anſpruch auf

ſeiner Anſprüche aus der Geſchäftsführung für die Bekl. auf Anerkennung ſeines Gläubigerrechtes, der Leiſtungsanſpruch fällt

ihn übertragen würden . Die Bekl . beſtreitet dies . im Weſentlichen mit dem Feſtſtellungsverlangen zuſammen und

Aus den Entſcheidungegründen : Die zwiſchen den Streits- wird durch die richterliche Feſtſtellung im Weſentlichen erledigt.

theilen beim Rücfauf des Möbelleihgeſchäfts von R. getroffenen VII. 6. S. i. S. Samuel c. Brandes vom 2. Januar 1903 ,

Abmachungen charakteriſiren fich nicht ausjdließlich als Schein . Nr. 351/1902 VII .

geſchäft ; fie enthalten neben einem ſolchen auch ein ernſtlich ge . 4. SS 256 , 258 .

wolltes Rechtsgeſchäft. Wenn R. und die beiden Parteien darüber Der Begriff eines Rechtsverhältniſſes wird durch die Wirk

einig waren , daß Kl. nur zum Scheine als Käufer auftreten , ſamkeit oder Unwirkſamkeit des Spruches eines Schiedsmannes

in Wahrheit aber die Bekl. Käuferin ſein follte, ſo ging aller- an ſich noch nicht erfüllt. Nur eine im Recht wurzelnde Be.

dings das Geſchäft unmittelbar auf die legtere über. Wenn ziehung, wie ſie durch die Anwendung einer Rechtsnorm oder

aber gleichzeitig zwiſchen dem Kl . und der Bekl . die Fortführung einer ſpeziellen Rechtsvorſchrift auf einen beſtimmten Tatbeſtand

des Geſchäfte auf den Namen des Kl. und durch den Kl. ver . geſchaffen wird , und wie ſie dieſer ihrer Natur entſprechend

einbart wurde , jo fann feine Rede davon ſein , daß der Kl. in rechtliche Gebote und Verbote fowie die Gewährung rechtlicher

den von ihm mit dritten Perſonen abgeſchloſſenen Räufen und Macht in ſich ſchließt, läßt ſich als ein Rechtverhältniß , und

Verkäufen nur eine ſcheinbare Rechtsſtellung erwarb; ſoweit er zwar auch im Sinne des § 256 der C. P. O. auffafſen . Daß

dritten , mit dem inneren Verhältniſſe nicht bekannten Perſonen das auf einem Schiedsvertrage oder einem Arbitrationsvertrage

gegenüber in eigenem Namen auftrat , wurde er allein Gläubiger beruhende Verhältniß ein Rechtsverhältniß darſtellt, iſt anzuer ,,

und Schuldner dieſer Perſonen , fein Verhältniß zu der Bekl . kennen , auch dann , wenn es nur die Sdlichtung der im Bereid

hinſichtlich ſolcher Verträge iſt nahe verwandt mit dem Verhält . eines einzelnen Vertrages entſtehenden Streitpunkte betrifft, weil

niſſe des Kommiſſionārs zum Kommittenten. Kl. war ver, auch in einem ſolchen Falle die oben bezeichneten Kriterien ge .

pflichtet, ſeine Rechte aus den mit Dritten für Rechnung der geben ſind , auch der Schiedsvertrag oder Arbitrationsvertrag

Bekl. geſchloffenen Verträgen an die Bekl . abzutreten . Die dem þauptvertrage gegenüber ein gewiſſes Maß von Selb :

Bekl . erachtet das behauptete Abkommen von 1898 mangels ſtändigkeit beſißt. Iſt aber der Arbitrator thätig geworden , ſo

ſchriftlicher Beurkundung für unwirkjam . Dieſer Einwand iſt handelt es ſich nunmehr lediglich darum , ob und welche recht,

mit Recht zurückgewieſen worden . Nach dein erörterten Rechts. lichen Folgender Spruch für das der Entſcheidung unterbreitete Ver.

verhältniſſe iſt zwar anzunehmen , daß ſolange das Geſchäft vom trage. oder ſonſtige Rechtsverhältniß nach ſich zieht , und Gegen.

KI. im eigenen Namen betrieben wurde, dieſer und nicht die ſtand der Feſtſtellungsklage vermag jetzt nur noch eben dieſes

Bekl . Kaufmanngeigenſchaft befaßt. Für die Gültigkeit der form . Rechtverhältniß in der Geſtalt zu ſein , welche es unter der Ein.

loſen Abrede genügte es aber, daß einer der vertragichließenden wirkung des Spruches gewonnen hat , und wenn der leştere aus, ,

Theile Kaufmann war. Die Richtigkeit der Entſcheidung wird irgend einem Grunde wirkungslos war , daſſelbe Rechtsverhältniß

demnach dadurch nicht berührt, daß der B. R. der Bekl. , anſtatt nach Maßgabe eben dieſer Art der Erledigung des Arbitrations

dem Kl. , Kaufmannseigenſdhaft beigemeffen hat. Zu Unrecht verfahrens . Geklagt iſt hier nur auf die Feſtſtellung , daß die

beſtreitet auch die Befl., daß die Abrede ein Handelsgeſchäft ſei ; Entſcheidung der Aufſichtsbehörde vom 12. April 1900

auch die von einem Kaufmann zum Zwecke der Liquidation wirkungslos fei ; dies würde aber , ebenſo wie die Wirkſamkeit

ſeines Unternehmens geſchloſſenen Verträge gehören zum Be. der Entjeidung, nur als ein Element eines Rechtsverhältniffed er

triebe des Handelégewerbeg. Die Zuläſſigkeit der erhobenen Feſt. ſcheinen. VII. C. S. i. S.VII . 6. S. i . S. Ortefrankenkaſſe Schöneberg und

ſtellungsklage iſt zu bejahen . Das rechtliche Intereſſe des Ri . Friedenau c. Sdober vom 15. Januar 1903 , Nr. 342/1902 VII.

an der Feſtſtellung ſeines Rechtes auf die ſtreitigen Forderungen, 5. $ 299 .

bezw . an der negativen Feſtſtellung, daß der Bekl . ſeit dem Ab. Die Mehrzahl der Schriftſtücke, von denen Abſchriften ver

kommen vom Oktober 1898 ein Recht auf die Forderungen langt werden, gehören nicht den Prozeßakten an . Das Prozeß .

nicht mehr zuſtehe, ergiebt ſich aus der Thatſache, daß die gericht hat ſie aber als Fülfsakten den Prozeßakten beigefügt.

Schuldner auch von Rechtenachfolgern der Befl . in Anſpruch Das Recht auf Ertheilung von Abdriften ſteht auf gleicher

genommen werden und die fälligen Sculdbeträge hinterlegt Linie mit dem Recht auf Einſicht der Aften . Zweifellos iſt

haben oder hinterlegen können . Wenn die Bekl . geltend macht, durch $ 299 der 6. P. D. die fachliche Prüfung eines Geſuche

der Kl. habe keinesfalls ein Intereſſe an alsbaldiger Feſt- um Ertheilung von Abſchriften nicht ausgejdloſſen , und darf

ſtellung, da er ja die Leiſtungeklage hätte anſtellen können, ſo das den Parteien eingeräumte Recht nicht zu einer unnüßen ,

iſt dieſer Einwand nicht durchſchlagend. Die Möglichkeit einer durch das Intereſſe der Partei nicht geforderten Beläſtigung

Leiſtungeklage kann hier in verſợiedenen Richtungen in Betracht mißbraucht werden . Die Nr. 69 und 71 der Prozeßakten be .

kommen . Abweichend von dem in den Entſch. des R. G. in treffen den Verkehr des Gerichts mit dem Juſtizminiſterium .

Civilſachen Bd. 7 S. 418 behandelten Falle ſtehen vorliegend Da dieſe Aftenſtücke nicht geſondert gehalten ſind , und der Be.

1
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ſchwerdeführer ſie zur Begründung von Prozeßbeſchwerden ver- Anwalt des Berufungøfl. mit jener Anlage erſchienen iſt,

wenden will, ſo liegt fein genügender Grund vor, die Ertheilung das heißt das Schriftſtück zu den Aften überreicht hat . Wenn

einer Abſchrift zu verſagen. Beſchluß des VI. C. S. i. S. ſodann dieſe Schrift, welcher inhaltlich die Natur eines vor.

v. Münch c. Württembergiſcher Fiskus vom 22. Januar 1903 , bereitenden Schriftſaßes zukommt, mit Rückſicht auf die Be.

Bs. Nr. 294/1902 VI. zeichnung deſſelben in dem Protokolle als einer „ Anlage", an

6. 302 . ſich als Protokollanlage im Sinne von § 160 Abſ. 3 der

Der B. R. iſt bei Anwendung des § 302 der C. P. D. 6. P. D. betrachtet werden könnte, ſo wäre darin doch keinen .

yon einem zu engen Begriff des dort vorausgeſepten fulls eine Feſtſtellung durch Aufnahme in das Protokoll"

rešilichen Zuſammenhanges ausgegangen. Ein folcher Zu: bezüglich der fraglichen Eidegzuſchiebung zu finden . Um eine

jammenhang zwiſchen zwei Anſprüchen iſt gegeben, wenn die- Feſtſtellung der in § 160 Abſ. 2 5. P. O. bezeichneten Art ,

jelben auf ein gemeinſames Rechtsverhältniß zurückzuführen ſind namentlich von Anträgen oder Erklärungen nach Ziffer 2 daſelbſt,

oder wenn ſie in einem Bedingungsverhältniſſe zu einander ſtehen. handelte es ſich nicht. Mit der Bezugnahme des Protokolles

Völlige Identität des thatſächlichen und rechtlichen Grundes , wie auf das zu den Akten übergebene Schriftſtück iſt im vorliegenden

ſolche wohl für die materielle Konnerität im engſten Sinne nach Falle nicht einmal feſtgeſtellt, daß der Inhalt der Schriftſabes,

den Lehren des gemeinrechtlichen Civilprozeſſes erfordert wurde, noch weniger, daß der ganze Inhalt deſſelben mündlich vor.

iſt für den rechtlichen Zuſammenhang des § 302 ($ 33 , getragen wurde, und es kann die ſtärkere Beweiskraft des Sißungs

§ 145) der Deutſchen C. P. D. nicht zu verlangen . Vergl. die protokolles für die im Thatbeſtand unerwähnte Gideszuſchiebung

Urtheile des R. G. in Entſch. Bd. 25 S. 396 , Juriſtiſche hier nicht angerufen werden. (Vergl. auch Gaupp - Stein , C. P. O.

Wochenſchrift 1893 S. 14 Nr. 7, 1895 S. 223 § 160 Thl. I S. 381 , § 314 Thl. I S. 2 , 5 , 698 und

Nr. 3 , 1899 S. 3 Nr. 11. – Gaupp -Stein , CivilprozeßordnungGaupp -Stein , Civilprozeßordnung Anm. 7-9 , Entſch. des R. G. , Bd. 2 S. 402 f. ) . Was

$ 302 II S.671,833 IV S.98 ; Peterſen -Anger,Civilprozeßordnung ſodann die Vorſchrift des § 139 der C. P. D. anlangt, ſo kann

§§ 33 S. 90 Nr.30.– Ein nothwendiger Zuſammenhang iſt der Vorwurf einer Verlegung derſelben auch dann , wenn man

nicht erforderlich; die Anſprüche brauchen auch nicht im Verhält . der Reviſion zugeben wollte, es habe Veranlaffung zur Aus

niſſe von Leiſtung und Gegenleiſtung zu ſtehen. Wenn die übung des Fragerechts wegen der in dem Schriffaße angekün .

mehreren Anſprüche aus demſelben Vertrage abgeleitet werden , digten Eidegzuſchiebung für das Gericht vorgelegen , gleichwohl

ſo wird regelmäßig auch ein rechtlicher Zuſammenhang zwiſchen nicht als berechtigt anerkannt werden . Wie die Schlußjäße des

ihnen beſtehen. Es iſt allerdings nicht ausgeſchloſſen, daß in Urtheilsthatbeſtandes bekunden, iſt ſich der B. R. ſeiner Auf .

der nämlichen Vertragsurkunde mehrerlei Gegenſtände rechts- klärungs- und Fragepflicht wohl bewußt geweſen und hat derſelbe

geſchäftlich geregelt werden , welche in keinem rechtlichen Zu . auf Klarſtellung des Streitverhältniſſes in mehrfacher Richtung

jammenhang ſtehen ; aber ſolcher Zuſammenhang liegt doch jeden hinzuwirken geſucht. Insbeſondere war durch die Befragung

falls dann vor, wenn die betreffenden Beſtimmungen nach ihrem wegen weiterer Einvernahme des Zeugen der beklagten Partei

Inhalt und nach dem Willen der Vertragſdließenden ein ein- genügend Gelegenheit und Anlaß gegeben , etwaige anderweite

heitliches, untrennbares Rechtegeſchäft bilden (ſiehe Urtheil des Beweisanträge zu ſtellen . VI. C. S. i. S. Heinemann c. Nickel

R. G. vom 13. Juli 1888 , Juriſtiſche Wochenſchrift S. 341 Nr. 2). vom 5. Januar , 1903 Nr. 395/1902 VI.

VI. 6. S. i. S. Vereinigte Eiſenbahnbau- und Betriebsgeſellſchaft 8. SS 332 , 542 .

c. Philipp vom 22. Dezember 1902 , Nr. 283/1902 VI. Dem Reviſionsantrage mußte deshalb durch Aufhebung des

7. & 314 Saß 2 in Verbindung mit § 160 Abſ. 3 und B. U. entſprochen werden , weil das B. G. entweder verkannt hat ,

$ 139. daß ein Fall der Verſäumniß der Bekl. vorlag , oder, wenn es

Die Reviſion macht geltend : Durch den Inhalt der Anlage etwa auf Grundlage einer ſolchen Verſäumniß erkennen wollte ,

zum Sißungsprotokoll werde, da die Aufnahme in dieſe Anlage den Inhalt des von ihm erlaffenen Urtheils nicht gemäß der

nach § 160 Abſ . 3 der 6. P. D. der Aufnahme in das Protokoll Vorſchriften des § 542 der 6. P. D. geſtaltet hat. Am

gleichſtehe, dem Thatbeſtand des Urtheils gegenüber gemäß 24. Mai 1902 war vom D. L. G. ein Beweisbeſchluß erlaffen

$ 314 Saß 2 der 6. P. D. bewieſen, daß der Befl. für den worden , durch welchen der Bekl . der ihr von der Kl. zugeſchobene

vorgetragenen Sachverhalt als Beweismittel auch die Eides . und von ihr angenommene Eid über ein Indicium für den

zuſchiebung zur Hand genommen habe. Das B. G. über . gegenüber der Einrede der außerordentlichen Erfißung replikariſch

gehe diefelbe und habe fomit den S 286 6. P. O. ver. behaupteten böjen Glauben des Vaters und Erblaſſert der Befl .

leßt. Eventuell werde, falls angenommen werden ſollte, daß auferlegt war.auferlegt war. Der Eid war fodann durch das Amtegericht zu

die Eideszuſchiebung mündlich nicht geltend gemacht ſei, Ver: Delinenhorſt als erſuchten Richter abgenommen , und die Par .

leßung des § 139 der 5. P.D. gerügt. Zur Ausübung des teien von Amtswegen nach Beendigung der Beweisaufnahme

Fragerechte habe hier aller Anlaß vorgelegen . – Dieſe Angriffe zur weiteren mündlichen Verhandlung auf den 2. Juni 1902

konnten der Reviſion nicht zum Erfolg verhelfen . Eine Ver- am 23. Mai 1902 geladen worden. Im Termine vom 2. Juni

leßung des § 286 der C. P. O. liegt nicht vor. Der zunädſt erſchien aber nur die Kl . und Berufungskl. , nicht auch die

durch den Urtheilethatbeſtand gelieferte Beweis dafür, daß das Berufungsbekl. , und die erſtere bat, ohne von Neuem Anträge

mündliche Parteivorbringen die fragliche Eideszuſchiebung nicht zu ſtellen oder etwas anderes als die erfolgte Beweisaufnahme

enthalten hat, wird im vorliegenden Falle durch das Sißunge. vorzutragen, einfach um Abgabe einer Entſcheidung. Da das

protokoll nicht entkräftet. Dem wörtlichen Inhalt nach beſagt Gericht damals ebenſo beſegt war, wie im früheren Verhand

das Protokoll vom 19. April 1902 mehr nicht, als daß der lungstermine, in welchem von beiden Seiten die Sachanträge



66 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

geſtellt waren , und die Verhandlung ſtattgefunden hatte , ſo 9. $ 402 ff.

brauchte allerdings die Kl . forinell weder die Verleſung ihres Bei der vom Geſetze dem Sadverſtändigen im Civil .

Sachantrages, noch ihr früheres Vorbringen zu wiederholen ; Prozeſſe zugewieſenen Aufgabe der eines Gehilfen des

vergl . Wach , Vorträge ( Aufl. 2 ) , S. 8 , 165. Aber in An. Richters – erſcheint es an ſid nicht unzuläſſig, daß der Sach.

ſehung der Frage der Verſäumniß der Bekl . durfte der neue verſtändige über den Gegenſtand der Begutachtung, auch über

Termin unter keinen Umſtänden nur als eine Fortiefung des hierfür in Betracht kommende thatſächliche Verhältniſſe, ſich

erſten Verhandlungstermine angeſehen werden , jodajz etwa die durch Erkundigung bei dritten , bei den Parteien oder anderen

Frage aufzuwerfen geweſen wäre , ob die Bekl. nicht damals mit den Verhältniſjen vertrauten Perſonen Aufklärung ver

ſchon ausreichend im Sinne des § 333 (bezw . des § 542 ſchafft; in manchen Fällen wird das auch kaum zu umgehen

Abj. 1 ) der 6. P. O. „verhandelt“ gehabt habe (vergl. Wach ſein. Soweit es ſich bei der Begutachtung nur um die Feſt:

a . a . D. S. 156) ; fondern in dieſer Beziehung greift ſdyledt: ſtellung eines Erfahrungsjaßes handelt, kommt es darauf, aus

hin die geſeßlidze Beſtimmung des § 332 (bezw . des § 542 welchen Erfenntnißquellen der Sachverſtändige das Ergebniß

Abſ . 1 ) dajelbſt durch , wonach das Ausbleiben in einem zur gewonnen bat , überhaupt nicht oder doch nur für die that .

Fortſeßung der Verhandlung beſtimmten Termine dem Aus . ſächlidye Würdigung ſeines Gutachtens an. Dieſes Gutachten

bleiben im erſten Verhandlungstermine völlig gleichſteht; vergl. unterſteht ſelbſtverſtändlich auch bezüglich der darin bezeichneten

Wadh a . a . D. S. 14, 149 , 156 , 164 flyd . Sollte daber die Unterlagen der richterlichen Nachprüfung . Gleiches gilt be

Kl . mit ihrer Aeußerung nidt etwa überhaupt nur dem B. G. züglich der Subſumtion prozeßgemäß feſtgeſtellter Thatjacen

haben anheim geben wollen , was nun zu geſchehen habe , ſondern unter den Erfahrungsſaß. Die informatoriſche Thätigkeit des

poſitiv auf ihrem in der erſten mündlichen Berufungsverhand. Sachverſtändigen, wodurch dieſer ſich die Grundlagen für die

lung geſtellten Sadhantrage in dem Sinne, daß gerade ein Beurtheilung des anderweit feſtgeſtellten Thatbeſtandes ver

kontradiktoriſches Urtheil erlaſſen werden ſolle, haben be- ſchafft, bildet nicht einen Akt der eigentlichen Beweisaufnahme

harren wollen , ſo durfte dieſem Antrage keinenfalls entſprechen und unterliegt nicht den prozeſſualen Beweisregeln , auch nicht

werden, da eben ein Verſäumniszfall vorlag ; es durfte dann aber dein Grundjage des beiderſeitigen Gehörs oder der Verband .

auch kein Verſäumnißurtheil erlaſſen werden , da es hierfür an lungomarime. Und es iſt inſoweit auch nicyt nothwendig, daß

dem erforderliden Antrage gefehlt haben würde ; vergl. Planck, die Erkenntniſquellen des Sadverſtändigen zum Gegenſtand der

Deutſches Civilprozeßredyt, Bd . 2 $ 131, S. 360 , und Gaupp. Verhandlung gemacht, oder die Perſonen , bei denen er ſeine

Stein , Civilprozeßordnung (Aufl. 4) , Bd. 1 Bem . II zu Erkundigungen eingezogen hat , jeweils als Zeugen vernommen

$ 333, S. 766. Sollte aber die Meinung der Kl . dahin auf: werden . -- Anders verhält es fich allerdings bezüglich der Feſt

zufaſſen geweſen ſein , daß ſie wenigſtens eventuell ein Ver- ſtellung von Thatſachen (Prozeßthatſachen ) , auf welche der Sach

fäumnißurtheil gegen die Bekt . erlaſſen wiſſen wolle, ſo hätte verſtändige den von ihm zu Grunde gelegten Oberjaß anwendet.

dann eben ein ſolches nach Maßgabe des § 542 der C. P. O. Solche Thatſachen müſſen, ſofern ſie des Beweiſes bedürfen , in

ergeben ſollen . Dabei wäre nach Abſ. 1 daſelbſt in Verbindung der von der C. P. O. vorgeſchriebenen Form bewieſen werden ,

mit § 332 der 6. P. O. der von der Bekl. ¡don abgeleiſtete zutreffenden Falles alſo durd gerichtliche Vernehmung der für

Eid gar nicht in Betradit gefommen; vergl . Pland a . a. O. , die ſtreitige Thatſache benannten Zeugen. Es ſind das die

Wach a. a. D. S. 14 , 164 flgd . , Gaupp - Stein a. a. D. Grundfäße, welde in der Entich . des R.G., II. C. S. ,

Bein . I zu $ 332 , S. 763 flgd. Vielmehr hatte dann nad vom 24. September 1901 Rep. II 171/1901 auf

dem Abſ. 2 des § 542 der durch Eideszuſchiebung zuläſſiger geſtellt ſind , und der gleiche Standpunkt findet ſich in dem

Weiſe angetretene Beweis für erbracht zu gelten ; ja ſogar Urtheil des erkennenden Senats vom 10. Juli 1890 — Rep. VI.

hatte , da die entſprechende Behauptung zuerſt in der 115/1890 ( Bolze, Praris Bd. 10 S. 308 Nr. 784) ver

Berufungsinſtanz aufgeſtellt war , und daher , beim Mangel treten .treten . Vergl. ferner Gaupp -Stein , 6. P. O. , Vorbemerkungen

einer Beſtreitung in I. I. , das feſtgeſtellte Sachverhältniſ zu Tit. VIII Bd. 1 S. 851 und Note 11 , dazu S. 850

nicht entgegenſtand, dieſe Behauptung als zugeſtanden zu Noten 6-9 , $ 357 Nr. 6 S. 491 ; Stein , das private Wiſſen

gelten . Was im Uebrigen dabei noch nach Maßgabe der des Richters S. 65 ; Obermever, die Lehre von den Sac

inehrerwähnten Gefeßesvorſchriften in Frage gekommen ſein verſtändigen S. 151. Iin vorliegenden Fall mochte es bei der

würde , darüber bedarf es hier keiner weiteren Erörterung, Art und dem IImfang des Streitſtoffes für die Sachverſtändigen

weil doch unter feiner Vorausſeßung das R. G. in der Lage geboten ericheinen, über mancherlei Punkte yon thatſächlicher

jein würde , jett zu einer Endentideidung im Sinne des oder techniſcher Art bei den zur Auskunftsertheilung befähigten

$ 565 Abſ . 3 Nr. 1 der C. P. O. zu gelangen , die Sache und berufenen Perſonen , als welche insbeſondere auf der einen

vielmehr bei Aufhebung des angefochtenen Urtheils jedenfalls an Seite B. , auf der anderen der frühere Bauleiter der Bekl. M. in

das B. G. zurückverwieſen werden muß. Von der Aufhebung Betracht famen , Informationen einzuziehen .

aus dem dargelegten Grunde konnte auch nicht etwa deshalb nad)dem die beiden Genannten wiederholt vor Gericht ver

abgeſehen werden , weil die fällung eine kontradiftorijden nommen beziehungsweiſe zur Verhandlung mit den Sadı.

Urtheils dem von der Kl. ſelbſt zu erkennen gegebenen Willen verſtändigen zugezogen worden waren , der Richter dem Sach

entſprodhen habe ; denn die hier in Frage kommenden Grunds verſtändigen H. anheimgab, für den Fall einer etwa noch

prinzipien des Prozefverfahrend unterliegen nid )t der Verfügung weiterhin erforderlichen Aufklärung ſich direkt mit den beiden

der Parteien . Vi . C. S. i . S. Wevhauſen c. Barre vom genannten Perſonen in Verbindung zu feßen , fo mag dahin .

8. Juni 1902 , Nr. 292/1902 VI. ſtehen , ob dieje Anweiſung der Form nach völlig korrekt war.

1

1

Wenn nun ,
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Reinesfalls liegt hier ein prozeffualer Verſtoß vor , welcher zur 11. § 567 Abſ. 2 verbunden mit Gebührenordnung für

Aufhebung des Urtheile führen würde. Von einem ſolchen Rechtsanwälte $ 12 .

könnte nur dann die Rede ſein, wenn das Gericht für die Feſt. Die auf Feſtſeßung eines höheren Streitwerths gerichtete

ſtellung des Thatbeſtandes eine beſtimmte thatſächliche, von Beſchwerde eines Rechtsanwalts wurde, da die Differenz der

B. dein Sachverſtändigen gemachte Mittheilung als gericht. Höhe der Gebühren dieſes Anwalts , je nachdem der höhere oder

liches Zeugniß behandelt, darauf eine Feſtſtellung gegründet niedere Streitwerth der Gebührenberechnung zu Grunde gelegt

oder einen , auf gerichtliche Vernehmung des Zeugen hier wird , nicht mehr als 100 Mark betrug, zurücgewieſen und die

über gerichteten Parteiantrag abgelehnt hätte. VI. 6. S. Erklärung des Beſchwerdeführers, daß er die Bejchwerde zu :

i. S. Reymer & Maſch c. Bomborn vom 2. Januar 1903 , gleich im Auftrage des Bekl. , der wegen der Möglichkeit der

Nr. 143/220/1902 VI. Reviſion intereſfirt ſei, einlege, unbeachtet gelaffen , weil nach feſt

10. $ 406. ſtehender reicegerichtlicher Rechtſprechung die Partei zur Ein

Der Kläger hat den Sachverſtändigen Baurath le B. , legung der Beſchwerde wegen zu niedriger Werthſchaßung nicht

welcher nach dem Beweisbeſchluß vom 22. September 1902 legitimirt iſt und die vom Reviſionsgericht in ſeiner Eigenſchaft

neuerdings zur Augenſcheinseinnahme zugezogen worden und alé Beſchwerdegericht über die Werthfeſtſetung für die Be.

ein Gutachten erſtatten ſoll, wegen Beſorgniß der Befangenheit rufungsinſtanz getroffene Entſcheidung in keiner Weiſe der auf

abgelehnt. Das D. L. G. hat zwar die Richtigkeit des Kläge. Grund mündlicher Verhandlung erfolgenden Feſtſtellung, ob die

rijden Vorbringens , daß der Sachverſtändige fich durch die Reviſionsſumme als glaubhaft gemacht anzuſehen iſt, vorgreift.

gegen ihn im Sūriftſaße des klägeriſchen Prozeßbevollmächtigten Beſchluß des V. C. S. i . S. Kranißky c. Ludwaldt vom

Rechtsanwalt Dr. S. vom 20. Juli 1902 vorgebrachten That 21. Januar 1903 , B Nr 19/1903 V.

ſachen beleidigt gefühlt und die Beſtrafung des genannten Wechſelordnung.
Rechtsanwalts bei der Königlichen Staatsanwaltſchaft beantragt

12. Proteſterhebung.
habe, als dargethan erachtet, das Ablehnungsgeſuch jedoch als

unbegründet zurücgewieſen mit der Erwägung, daß wegen
Der Vorderrichter iſt anſcheinend der Meinung , daß mit

jenes Umſtandes nid )t zu beſorgen ſei , der Sachverſtändige, ein
dem Ausdrucke „Reichsbankrendant“ nicht nur die Eigenſchaft der

Zugehörigkeit zum Vorſtande der Reichsbankſtelle, ſondern zu
Königlicher Beamter, werde bei Abgabe des von ihm zu er.

gleich die Funktion als Kaſſirer genügend bezeichnet ſei . Erſtered
fordernden Gutachtens zu Ungunſten des Kl . , gegen deffen

mag zugegeben , leßteres fann aber nicht für feſtſtehend erachtet
Perſon ſich ſeine Anzeige bei der Staatsanwaltſchaft gar nicht

werden . Es kann allenfalls aus dem Proteſte entnominen

gerichtet habe , befangen ſein, wobei auch zu berückſichtigen ſei ,
werden , daß der Proteſtbeamte mit einem der beiden Vorſtands

daß neben ihm über das gleiche Beweisthema noch weitere
Sadverſtändige vernommen werden ſollen. Der Beſchwerde mitglieder der Reihebankſtelle verhandelt hat. Anders verhält

mußte ſtattgegeben werden. Abwegig iſt jedenfalls der von dem
es ſich aber mit der Frage, ob der Proteſt ergibt, daß mit dem

D. L. G. mit angeführte Grund , daß neben dem abgelehnten
Kaſſirer der Reichsbankſtelle verhandelt iſt. Das Wort

„ Rendant“ iſt nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht gleich .
Sachverſtändigen nod andere Sachverſtändige vernommen

werden ſollen. Die Partei kann beanſpruchen , daß den Sach.
bedeutend mit „ Kaſſirer“, hat vielmehr die umfaſſende Be.

deutung „ Rechnungs- oder Kaſſenbeamter“ . Aus dem zur Ver.
verſtändigen, welche zur Begutachtung zuſammenberufen werden,

fügung ſtehenden amtlichen Material über die Organiſation der
ſämmtlich die Unbefangenheit zukomme, wodurch ein un .
parteiiſches und objektives Urtheil gewährleiſtet wird und fie Reichsbank ergiebt fid; aber auch keineswegs , daß ein Reichs.

bankbeamter, der den Titel Nendant führt , ſtets mit der Funktion
braucht ſich, beim Vorliegen eines triftigen Ablehnungsgrundes

eines Kaſſirers betraut iſt. Der Senat iſt jedoch der Meinung ,
nicht darauf verweiſen zu laſſen , daß das Prozeßgericht bei

daß es hierauf nicht ankommt, ſondern daß der vorliegende
Würdigung der mehreren Gutachten nach Ermeſſen den gegen

Proteſt auch dann redytøgültig iſt , wenn der Bankrendant, mit
die Zuverläſſigkeit des einen Sadyverſtändigen vorliegenden Um

welchem verhandelt wurde, nicht der Kaſſirer der Bankſtelle ge
ſtänden Rechnung tragen könne. – Sachlich aber iſt der vom

weſen ſein ſollte. In analoger Anwendung von § 232 Abſ. 1
Kl. vorgebrachte Ablehnungsgrund (C. P. O. § 406 Abſ. 1 ,

Saß 3 des 6. G. B. wird dies weiter ausgeführt, zumal
$ 42) genügend glaubhaft gemacht. Wie fich aus den Aften

auf Willenserklärungen , die der Reichsbankſtelle gegenüber ab
der Staatsanwaltſchaft in der Strafſache gegen Rechtsanwalt

zugeben ſind , mit Wirkung für die Reichsbank einem der
Dr. S. wegen Beleidigung ergiebt , hat Baurath le B. die in

jenem Schriftjaße enthaltene Bemängelung ſeiner Qualifikation
Vorſtandsmitglieder gegenüber abgegeben werden . I. 5. S.

i . S. Rajewieter c. Heinrich vom 31. Dezember 1902 ,
als Sachverſtändiger, welche nur durch Hinweis auf das hohe

Nr. 320/1902 I.
Lebensalter deſſelben begründet worden war , als ſchwere

Verunglimpfung aufgefaßt; und bei der Art und Weiſe Haftpflichtgefeß voin 7. Juni 1871 .

feines Vorgehens gegen Rechteanwalt Dr. S. iſt die Be. 13 .

forgniß nicht von der Hand zu weiſen , daß bei dem Würde das B. u. dahin zu verſtehen ſein , daß eine allge.

Sachverſtändigen unwillkürlich eine gewiſſe Eingenommenheit meine Erwerbsunfähigkeit lediglich deshalb angenommen werde,

auch der durch den Anwalt vertretenen Partei gegenüber weil der Bekl. Obliege , nad zuweiſen , daß der Kl. mit dem Reſt

Plat greifen und ſeine Objektivität beeinträchtigen möchte. der ihm verbliebenen Arbeitsfähigkeit außerhalb feines bisherigen

VI. C. S. i. S. Auſten c. Gehrke vom 5. Januar 1903 , Berufs liegende beſtimmte Arbeiten verrichten könne, und die
B Nr. 291/1902 VI.

Bekl. dieſe und ſomit die noch verbleibende Erwerbøgelegenheit
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nicht dargethan habe, ſo würde hierin zweifellos eine Verkennung Aus der Praxis.
der Beweislaſt liegen. In dieſem Sinne führt auch das von

Inwieweit ſind die Koſten des Fernſpreders er :
der Bekl. angezogene Urtheil des V. 6. S. vom 3. Februar 1883

ſtattungspflichtige Auslagen des Rechtsanwalts ?

aus , „ genüge das Vorbringen der Parteien nicht, ob Erwerbs
( Beſchluß des Oberlandesgerichte Dresden vom 15. Januar 1903,

unfähigkeit oder Minderung der Erwerbsfähigkeit anzunehmen
VII. C. 230. 1902.)

fei , ſo habe das B. G. nach § 260 der Reich8- C. P.D.- O.

Sachverſtändigenbeweis von Amtswegen anzuordnen “. Gerade
1 .

gegenüber der im § 260 a. F. , 287 n. F. der C. P. D. dem Die Gebührenordnung für Rechtsanwälte hat die Frage ,

Richter eingeräumten Freiheit des Ermeffens kann dieſem Urtheile welche Auslagen ein Rechtsanwalt erſtattet verlangen könne,
nicht der Sinn unterſtellt werden , als ob die Anordnung eines nicht erſchöpfend beantwortet. Es find nur beſtimmte Aus.

Sachverſtändigenbeweiſe von Amtswegen als eine unbedingt er . lagen – Schreib- und Reiſekoſten - herauegegriffen und ein .

forderliche Maßnahme zu erachten ſei . Je nach dem Berufe,Je nach dem Berufe, gehend geregelt worden . Im liebrigen iſt davon auszugeben ,

dem der Verleßte angehört hat, und der hierzu erforderlichen daß es ſich bei den Mühewaltungen des Rechtsanwalts um

Art der geiſtigen und insbeſondere körperlichen Ausbildung kann Dienſtverträge handelt, die eine Geſchäftsbeſorgung zum Gegen.

gemäß der Art der Verlegung und deren Folgen auch ohne Ver. ſtande haben , ſodaß auf die Beſtimmungen in $8 675 , 670

nehmung von Sachverſtändigen idon die Ueberzeugung ge . B. G. B. zurückzukommen iſt. Aus $ 670 B. G. B. ergiebt

wonnen werden , daß mit der profeſſionellen -Erwerbsfähigkeit ſich nun aber , daß der Beauftragte für diejenigen Aufwendungen

auch die Fähigkeit zu irgend einem anderen Erwerbe in Weg- Erſat verlangen kann , die er zum Zwecke der Ausführung

fall gekoinmen ſei . Die Beſchränkung auf eine im Sißen zu des ihm ertheilten Auftrages vorgenommen hat ; die

verrichtende Arbeit geſtattet nur mehr Handarbeit. Dazu gehört Sache muß alſo ſo liegen, daß die Aufwendung, deren Erſtattung

aber wieder die beruf &mäßige Ausbildung der Handfertigkeit , beanſprucht wird , um des fonkreten Auftrages willen bewirkt

die ein Mann der jahrelang, ſchwere Arbeit verrichtet hat, jeden . worden iſt, daß fie alſo nicht gemacht worden wäre , wenn ein

falls für eine Reihe von Berufsarbeiten auch nicht mehr ſich individuell beſtimmter Auftrag nicht vorgelegen hätte. Daraus

aneignen könnte. Eine Verpflichtung zur Erlernung einer neues folgt , daß diejenigen Aufwendungen, die dem Geſchäftsbetriebe

Erwerbsart liegt dem Verlegten aber nicht ob . ( Entſch . den R. G. im Allgemeinen dienen , die nicht im Hinblick auf beſtimmte

in Civiljachen, Bd. 14 S. 25. Eger, Das Reichs - Haftpflichtgefeß Aufträge , ſondern zur Ermöglichung oder Förderung

V. Auflage, S. 340, 341. VI. 6. S. i. S. Große Caſſeler oder Erleichterung des geſammten Geſchäftsbetriebes

Straßenbahn - Akt .-Gef. c. Schütrumpf vom 8. Januar 1903 , vorgenommen worden ſind , als Auslagen im Sinne der Ge .

Nr. 361/1902 VI. bührenordnung nicht in Frage kommen können , und daß es

14. § 3. nicht angeht , dieſe allgemeinen Auslagen auf die einzelnen Ges

Die Reviſion hat darzuthun verſucht, der $ 3 des Haft. idäfte zu vertheilen und den verſchiedenen Auftraggebern an .

pflichtgefeßes ſtelle grundfäßlich die Wittwen , die den Verlegten theilig zur Laſt zu legen. Der allgemeine Bureau :

nach dem Unfall geheirathet bätten , denen gleid), die vorher die aufwand des Rechtsanwalte ſcheidet aus dem Au8 .-

Ehe geſchloſſen hätten . Darum müffe auch bei jenen die Ent. lagebegriffe der Gebührenordnung aus. Im entgegen .

ſchädigung nach dem Maße des Arbeitsverdienſtes des Mannes geſeßten Falle würde man zu Erörterungen gelangen, die weder

vor dem Unfall bemeffen werden . Allein dieſe Auslegung des praktiſch durchführbar wären, noch der Würde und dem Anſehen

§ 3 iſt mit deffen Faſſung nicht vereinbar. Ausdrücklich wird des Anwaltsſtande entſprechen würden . Die Vergütung für

dort geſagt, daß der Wittwe Erfaß gewährt werden ſoll für dieſe allgemeinen Auslagen liegt mit in den dem Anwalt 311

den Unterhalt , den ſie durch den Todesfall verliere , und darunter gebilligten Gebühren .

kann doch nicht ein Unterhalt verſtanden werden , den die Wittwe Bei dem allgemeinen Bureauaufwande handelt es ſich nun

bei Lebzeiten des Mannes nie gehabt hat. Weiter hat die aber, wie obne weiteres flar iſt, nicht um eine ſtehende Größe ,

Reviſion geltend gemacht, die Kl. habe ſchon zur Zeit des Unfalls ſondern um Einrichtungen, die dem Wandel der Zeiten unter

gegenüber ihrem ſpäteren Manne einen gefeßlichen Anſpruch auf worfen ſind . Maßgebend find vor allem die Anſchauungen und

Gewährung des Unterhalts gehabt . Denn da ſie, wie feſtgeſtellt Bedürfniſſe des geſchäftlichen Verkehrs , denen der Rechtsanwalt

ſei, damals uneheliche Kinder von ihm gehabt habe , ſei ihr Rechnung tragen und ſeine Entjdließungen anbequemen muß.

Mann rechtlich verpflichtet geweſen, ſie zu ehelichen oder aus- Geſchäftliche Einrichtungen veralten ; auf der anderen Seite

zuſtatten , und das ſei der Pflicht zur Gewährung des Unter- verlangt der Verkehr neue Förderungsmittel, und auf dem hier

halts fachlich gleich. Das iſt jedoch unrichtig. Das Maß fraglichen Gebiete haben ſich die Verhältniſſe zweifellos ſo ge

deſſen , was aus dem einen und dem anderen Rechtégrunde zu ſtaltet, daß eine Telephoneinrichtung nach den im Gefdäfts

leiſten iſt, beſtimmt ſich nach völlig verſchiedenen Rückſichten und verkehr zur Herrſchaft gelangten Anſchauungen zur ordnungs

darum fehlt es ſelbſt an der äußeren, von der Reviſion geltend mäßigen oder doch wenigſtens üblichen Ausſtattung einer An

gemachten Gleichheit der Leiſtungen. VI. C. S. i . S. Traut: waltserpedition zu redynen iſt.

wein c. Blohm & Voß vom 15. Januar 1903 , Nr. 304/1902 VI. Wenn ſich ein Rechtsanwalt zur Beſchaffung dieſer Ein

S. S. richtung entſchließt, ſo hat er dabei nicht beſtimmte Aufträge

im Auge ; der geſammte Geſchäftsverkehr ſoll ſich vereinfachen ;

er will die Füglichkeit erlangen , ſeine eigene Arbeitskraft beſſer

außnüßen zu können , und gleidyzeitig den Wünſchen derjenigen

1
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Geſchäftefreunde gerecht werden , die auf eine ſchnelle und be . unter 1. und 2. dargelegten Bedenken abſehen , ſo würde man

queme Erledigung der geſchäftlichen Beziehungen beſonderesBeziehungen beſonderes doch zum mindeſten jagen müſſen , daß der Rechtsanwalt

Gewicht legen. ſeinem Klienten gegenüber zu einer Telephongebühr nicht

2. berechtigt iſt. Werjid dem Telephonverkehre anſchließt

Sit die Zurückweijung der Beſchwerde icon aus dieſem und dies in der üblichen Weiſe bekannt macht (vergl.

Grunde geboten , ſo muß aber überdies noch darauf hingewieſen 3. B. die Quittung in den Handakten des Rechtsanwalto X ...),)

werden , daß die gegentheilige Meinung zu unlöslichen jagt damit , daß er ſein Telephon ſeinen Geſchäfts

Sdwierigkeiten führen würde, die ſich mit der Würde und dem freunden unentgeltlich zur Verfügung ſtelle; er will

Anjehen des Anwaltſtandes nicht vereinigen ließen . den Verkehr mit ihnen bequemer , einfacher und

Wie ſich aus SS 1 und 2 der Fernſprech-Gebührenord. billiger machen , und es würde den berechtigten An :

nung vom 20. Dezember 1899 ergiebt , wird das Entgelt für ſchauungen des geſchäftlichen Verkehrs durch aus

das Telephon der Regel nach in einer jährlichen Bauſchgebühr zuwiderlaufen , wenn ein Anwalt oder ein Arzt –

gewährt, die von der Zahl der Geſpräche völlig unabhängig iſt. um ein beſonders wirkjames Beiſpiel anzuführen – für eine

Würde alſo ein Auslagenanſaß zugelaſſen , ſo könnte es nur in dem Klienten beziehentlich Patienten ertheilte Aus

der Weije geſchehen , daß die Anzahl der jährlichen Geſpräche kunft neben dem gefeßlichen Honorar noch eine

ermittelt und darnach ein Einheitsſaß beſtimmt würde. Um Telephongebühr beanſpruchen wollte. Im vorliegenden

diejen richtig zu treffen, müßte nun aber der Regel nach der Falle würde der Rechtsanwalt x... wohl ſowerlid eine

ganze Geſchäftsbetrieb des Anwalts aufgerollt werden , und es Telephongebühr geltend machen, wenn der Kläger, ſein Klient,

wären Grörterungen anzuſtellen, die mit unverhältnigmäßighließlich im Rechtsſtreite unterlegen wäre. Iſt aber eine

großen Schwierigkeiten verbunden wären und ſich ſogar auf die Koſtenforderung des Rechtsanwalts nicht gegeben , fo fält damit

perſönlichen Verhältniſſe des Anwaltes zu erſtrecen hätten , da auch der geltend gemachte Erfaßanſpruch, und es mag nur

ja das Erpeditionstelephon nicht ſelten auch zu nichtgeſchäft: noch bemerkt ſein , daß die unter 1. bis 3. dargelegten

lichen Mittheilungen benußt zu werden pflegt. Erwägungen offenbar auch den im Anwaltsſtande

Nun kann allerdinge, wie aus $ 3 der erwähnten Ge. berridenden Anſchauungen entſprechen , da bislang

bührenordnung hervorgeht, die Vergütung für das Telephon faſt nirgendo ein Gebührenanfaß der jeßt fraglichen

auch in der Weiſe gewährt werden, daß der Anwalt eine Art aufgeſtellt worden iſt.

Grundgebühr, eine nach 400 Geſprächen berechnete Mindeſt.
4.

gebühr, darüber hinaus aber für jedes Geſpräch 5 Pf. zu
Die Beſchwerde kann auch nicht darauf geſtüßt werden,

zahlen hat, und ſo fcheint der Rechtsanwalt X ... zu ver
daß durch die Benußung des Telephons eine Auslage in Höhe

fahren . Allein auch hier müßte die Grundgebühr auf die ein
der berechneten Beträge erſpart worden ſei. Der Anwalt fann

zelnen Geſpräche vertheilt werden , deren Anzahl folchenfalls zu
nur Auslagen berechnen, die er gehabt hat , nicht ſolde ,

ermitteln wäre. Andererſeits ließe fich, wenn die Geſpräche
die er erſpart hat. Wenn ein Anwalt eine Mittheilung,

innerhalb der Mindeſtzahl blieben , überhaupt nicht ſagen, daß
die er ſonſt brieflich zu machen pflegt, weil es ihm gerade

durch das konkrete Geſpräch eine Erhöhung des Aufwandes
paßt, ohne eine beſondere Aufwendung perſönlich überbringt, jo

herbeigeführt wurde. Und wenn man auch behaupten könnte,
hat er zwar die Auslagen für einen Brief erſpart, darf aber

daß bei einer – ſolchenfalls aber erſt feſtzuſtellenden - Ueber.:
nichtsdeſtoweniger keine Koſtenrechnung aufſtellen. Iſt daher

idreitung der Mindeſtzahl doch jedenfalls ein Aufwand von
die Berechnung einer Telephongebühr grundjäglich nicht zuläſſig,

5 Pf. beſcheinigt wäre, jo leuchtete doch ohne weiteres ein , daß
ſo fann auch ein Betrag von je 15 Pf. nicht mit der Be

es nicht angeht, die beiden Fälle Vergütung nach dem
gründung geltend gemacht werden, daß durch die Benußung des

Regelſaß und Vergütung nach der Ausnahmebeſtimmung
Telephons eine Auslage von gleicher Höhe erſpart worden ſei .

verſchieden zu behandeln , und je nach der Vergütungsweiſe

einen Unſaß zu bewilligen oder abzuſchneiden . Durchſchla
5.

gend muß immer die Erwägung ſein , daß es ſich um Soließlich mag noch bemerkt ſein , daß fich dieſe Aus

die Koſten einer Einrichtung bandelt , die nicht im führungen der Natur der Sache nach nur auf den Fall be .

Hinblick auf beſtimmte Aufträge , ſondern im Inter . ziehen, wenn der Anwalt ſein Erpeditionstelephon zum örtlichen

efje des geſammten Geſchäftsbetriebes und beſonders Verkehre benußt. Bei dem Fernverkehr, ſowie in den Fällen,

auch im wohl verſtandenen Intereſſe des Anwalts wo der Anwalt fich für den Ortsverkehr einer öffentlichen Fern

jelbſt getroffen worden iſt. ſprechſtelle bedient, greifen andere Erwägungen Plak .

3.

Zur Verwerfung der Beſchwerde muß man aber auch noch

auf Grund folgender Erwägungen gelangen . Ein Erſtattungs

anſpruch im Sinne von § 91 6. P.D. iſt im vorliegenden
Grundlegende Entſcheidungen.

Falle dieſe Auffaſſung liegt auch den Darlegungen unter 1

immer nur dann gegeben, wenn die obfiegende Von den in der diesmaligen Beilage abgedruckten Ent.

Partei ihrem Anwalte gegenüber koſtenpflichtig iſt, wenn dieſer ſcheidungen heben wir folgende hervor:

im Verhältniſſe zu ſeinem Auftraggeber eine Telephongebühr Unter den unter Nr. 65 und 66 abgedruckten Entſcheidungen

beanſpruden kann. Wollte man aber auch von den iſt die Formvorſchrift des § 313 auf Vorverträge verſchiedenen

zu Grunde

nun
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Inhalte erſtreckt, die eine Verpflichtung zur Eingebung der be . 4. Dr. A. Glod , das im Großherzogthum Baden geltende

abſichtigten Grundſtücskaufverträge bezweckten. Reichs- und Landesrecht in überſichtlicher Zuſammenſtellung.

In Nr. 67 iſt das Redyt der Verweigerung der Vorleiſtung Ein Handbuch für den Gebrauch der amtlichen Geſetblätter.

wegen Vermögensverſchlechterung des anderen Theile (B. G. B. Geſammt . Nachtrag auf den Stand vom 1. Januar 1902 .

$ 321 ) für den Fall erörtert, daß die Gegenforderung hypo . Preis 1,40 W.

thekariſch ſichergeſtellt iſt. Das R. G. erfordert zur Anwendung Um in unſerer, gejeßgeberiſch ſo rajdhlebigen Periode im

des § 321 auf ſolchen Fall den Nachweis , daß die reale Side- einzelnen Falle nicht nur nichts zu überſehen , ſondern auch das

rung, die das Grundſtück bietet, zur Sicherſtellung der Forde : einjdlägige Geſet ſchnell zu finden , iſt ein Handbuch , wie das

rung nicht ausreicht. vorliegende, ein ganz unentbehrliches Külfsmittel . Gerade das

In derſelben Entſdheidung wird ausgeführt , daß beim vorliegende , für den badiſchen Juriſten beſtimmte Nadyſchlage

Kaufe der Verzicht auf die Gewährleiſtung nicht ſchon dadurch buch zeichnet ſich durch beſonders praktiſche Einriớhtung aus . Der

beſeitigt wird , daſ dieſer Verzicht auf Grund einer – lediglich Nachtrag iſt mit durchlaufenden Randzahlen verſehen , welche ſich

objektiv unrichtigen Zuſicherung ſeitens des gutgläubigen auf die gleichen durchlaufenden Randnummern des Buches be .

Verkäufers erfolgte. ziehen, ſo daß die Benußung des am Schluſſe des Nachtrags be

Die Entſcheidung zu Nr. 69 bringt einen Beitrag zur findlichen alphabetiſchen Regiſters nur für die Gefeßgebung der

Beurtheilung des Verhältniſſes, in welchem Wedſelordnung und ſeit Erſcheinen des Buches verfloffenen Zeit über völlig neue

B. G. B. ſtehen , indem fie die allgemeinen Hinterlegunge- Gegenſtände nöthig iſt.

porſchriften des B. G. B. auch zu Gunſten des Wechſelſchuldners

anwendet. 5. Die Gewährleiſtung beim Viehhandel nach dem

Die unter Nr. 71 , leider ſehr gekürzt abgedruckte Ent
B.G. B. erläutert von Dr. Robert Hirſch , Rechtsanwalt

ſcheidung ſcheint Stellung zu nehmen zu der Frage, inwieweit in Ulm , in Verbindung mit L. Nagel, Königl . Oberaints.

die ſchuldhafte Verlegung der Vertragspflichten durch den Ver
thierarzt in Illm . 2 Theile. Stuttgart 1902 (Kohlhammer)

käufer, unabhängig von den Vorſchriften über die Gewährleiſtung ,
Preis ?

einen Schadenerſatanſpruch begründen kann . Das vorliegende aus einem rechtswiſſenſchaftlichen und einem

Nr. 72 betrifft das Differenzgeſchäft. Es wird der Einfluß thierärztlichen Theile beſtehende Werk wird ſich bei Viehhandeld .

der vertragsmäßigen Abrechnung und das Beſtehen eines Konto- prozeſſen, die nicht ſelten ſowohl durch die quaestio juris wie

kurrentverhältniſſes auf die Spielſchuld erörtert . durch die quaestio facti beſondere Schwierigkeiten bieten , als

ein vortrefflicher Rathgeber bewähren . Mit Recht verpflichtet

der Verlag den Abnehmer des erſten ( redytowiſſenſchaftlichen )

Theile auch zur Abnahme des zweiten (thierärztlichen) . Denn

Litteratur und Zeitſchriften. wir wüßten kaum eine Prozebgattung zu nennen , in der der

Litteratur - Beſpredungen.
Prozeſvertreter ſowohl als auch der Richter einer genauen Sach .

kenntniß zur Berbeiführung einer richtigen Entſcheidung weniger

1. Guttentagiche Sammlung Deutſcher Reiche gefeße. entratten kann , als in der hier fraglidhen . Daher wird

Von dieſer beſonders handlichen und durch ihre kurzen auch der II. Theil des Werkes dem Praktiker in Viehprozeffen,

Anmerkungen praktiſch brauchbaren Sammlung liegen uns beſonders zur Kontrolle ſachverſtändiger Gutachten , werthvolle

folgende neuere Erſcheinungen vor : 1. Die Deutſche Poſt: Dienſte leiſten .

und Telegraphen -Geſepgebung von Dr. P. D. Fiſcher,

Wirkl. Geh . Rath , fortgeführt von Dr. jur. König , Geh. Poſt 6. Die Geſellentwürfe zur Siderung der Bauforde

rath , Preis 3 M. 2. I. und R. Stranz , Wechſelordnung.
rungen vom Jahre 1901. Vorſdläge zur Abänderung

P. Loek, Wechſelſtempelſteuergeſeß, Preis 3 M. 3. Jaſtrow ,
und Gegenentwurf von Hermann Sdneider, Amtsgerichts

Freiwillige Gerichtsbarkeit. 4. Sonnenfeld , Droguiſtengefeße.
rath a . D. in Berlin. Berlin 1901 (I. Guttentag).

5. Müđe , Preußiſches Staatsſchuldbuch. 6. Gerhard , Die Die dingliche Siderung der Bauhandwerker bildet ein

preußiſchen Geſindeordnungen. geſeßgeberiſches Problem , für deſſen Verzögerung Rezenſent keine

Beſonders die Ausgaben zu 2 , 5 und 6 zeichnen ſich durch Entſąuldigung gelten laſſen möchte, am wenigſten diejenige

einen den Namen Textausgabe zu beſcheiden erſcheinen laſſende juriſtiſch -techniſder Schwierigkeiten. Denn wo ein Wille iſt,

Fülle von Erläuterungen aus. iſt auch ein Weg. Es muß nur ein guter , gerechter Wille ſein ;

und Niemand follte verkennen , daß der gegenwärtige Redté -

2. v. Weld ,Prüfungsordnung für Aerzte v . 28. Mai 1901 .
zuſtand, bei dem im Falle einer überſpannten Bauſpekulation

Leipzig (Roßberg & Berger), Preis 1,50 M.
gerade Diejenigen das Nachſehen haben , die allein den Grund.

3. Naundorff, Private Verſicherungs - Unterneh. und Bodenwerth durch produktive Arbeit dauernd erhöht haben ,

mungen. Leipzig ( Roßberg & Berger) , Preis 3 M.
ungerecht iſt. Eingeſtandenermaßen nugt der $ 648 des B. G. B.

Auch dieſe , die Bände Nr. 141 , 220 der bekannten Leip- den Bauhandwerkern ſo gut wie nichts. Die Regierung hat

ziger Juriſtiſchen Handbibliothek bildenden Gefeßesausgaben ver- jedoch den guten Willen , den bekannten Mißſtänden abzubelfen ,

dienen , weil ſie von berufenen Kennern der fraglichen Gefeße dadurch bethätigt, daß ſie bei erneuter Berathung des erſten

auf Grund der amtlichen Materialien mit Erläuterungen aus . Entwurfs vom 15. Dezember 1897 zwei Entwürfe , A und B,

geſtattet ſind, als ausreichende Kommentare eingeſchäft zu werden . veröffentlicht hat, da die von ihr eingeſette Kommiſſion ſidy night

1
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über einen Entwurf einigen konnte. Der Verfaſſer ſtellt dieſen und Checkverkehr und ſein Nußen für die Allgemeinheit , die Nuß.

beiden einen mit großer Umſicht und unter ausführlicher Begrün. barmachung verfügbaren Kapitals durch Kreditgewährung u.ſ.w.

dung ausgearbeiteten Gegenentwurf gegenüber, der ſich im Eine graphiſche Darſtellung der jahresdurchſchnittlichen Diskont.

Weſentlichen zwar dem Regierungsentwurf B anſchließt, dieſen jäße veranſchaulicht die Bewegung der letteren auf den erſten Blick.

aber, wie mir ſcheint, durch Vorſchlag zweier Rechtsinſtitute, die

fich auch in anderen Rechtsgebieten wohl bewährt haben , die
9. Handbuch zum Vorbereitungsdienſt als Gerichts

Bearbeitetforeibergehülfe für Militäranwärter.
Eintragung in eine Liſte und ein Vertheilungsverfahren ver

beſſert. Der weſentlichſte Vorzug des Regierungsentwurfs B
von Thiel , Gerichtsſekretär. Berlin , S. Gerſtmanns

iſt der , daß er nicht nur den Unternehmer, der in den meiſten
Verl. 1903. 215 S. Preis ?

Fällen ein Generalunternehmer iſt, ſondern auch die Nach Dieſes mit großer Klarheit und richtiger Auswahl des

männer ſchüßt, alſo Ernſt macht, die dingliche Sicherung deſſen Rechtsſtoffs geſchriebene Werk kommt jedenfalls einem großen

durchzuführen, deſſen Arbeit in dem Bauwerk ſteckt. Verfaffer Bedürfniß entgegen. Es giebt ein klares Bild von dem Inhalt

jūlägt nun vor, das Recht des Vormannes auf den Nachmann fämmtlicher Gefeße, deren Kenntnij bis zu einem gewiſſen Grade

durch Legalceffion übergehen zu laffen und zu dieſem Zwecke foll einem Gerichtsſdyreibergehülfen unentbehrlich iſt und enthält zur

beim Grundbuchamte eine Bauliſte angelegt werden , in der Erleichterung des Verſtändniſſes eine große Zahl praktiſcher

einzutragen ſind: 1. der Eigenthümer der Bauſtelle ; 2. die nach Beiſpiele.

§ 13 (wie im Regierungsentwurf) offen zu legenden Verträge ; Da die Kenntniß derſelben Geſetze auch einem brauchbaren

3. die angemeldeten Bauforderungen ; 4. der Baugeldervertrag Anwaltsbureaugehülfen bis zu mindeſtens demſelben nothwendig

und die Zahlungen aus dieſem ; 5. die Höhe der nach § 1 hinter ſein dürfte , ſcheint mir das Buch auch für deren Ausbildung;

legten Sicherheit. Zweck derſelben iſt, Klarheit über die zu verwendbar zu ſein .

berückſichtigenden Bauforderungen zu verſchaffen. Die Bauliſte

joll dann als Grundlage für ein nach Abnahme des Baues an :
10. Dr. F. Meili. Das internationale Civil- und

zuſeßendes, den Beſtimmungen des § 872 C. P. O. nachgebildetes
Handelsredyt auf Grund der Theorie , Gefeßgebung

Vertheilungsverfahren dienen.
und Praris. 2 Bde. ( Züridy, Drell fügli. 1902) zu

je 10 M.

Wenn auch der Regierungsentwurf und mehr noch der

Gegenentwurf des Verfaffers auf den erſten Blick den Eindruck Die ebenſo ſchwierige, wie unter dem Zeichen des modernen

eines höchſt verwickelten Verfahrens macht, ſo iſt doch anzu- Verkehrs an praktiſcher Bedeutung ſtetig zunehmende Materie

erkennen , daß ein ſolches Verfahren praktiſch durchführbar wäre des internationalen Privatrechts hat in dieſem Werke eine gerade

und zweifellos das Baugewerbe auf eine ſolidere Grundlage für die Praxis außerordentlich werthvolle Bereicherung erfahren.

ſtellen würde. Der Verfaſſer, offizieller Vertreter der Schweiz bei den Staaten.

konferenzen , die 1893, 1894 und 1900 im Haag über das
7. De treuga et pace Dei. Der Gottes frieden .

internationale Privatrecht ſtattgefunden haben , hat ſeine Sach
Rechtsgeſchichtliche Studie von Dr. CI. F. Küſter. Köln

kunde auf dieſem kontroverſenreichen Gebiete bereits durch zahl

( Bachem ) 1902. Broſch. 2 Mart.
reiche Einzelpublikationen aus demſelben bewährt. Seine jeßt

Die kleine Schrift, welche die rechtsgeſchichtliche Entwick . abgeſchloſſen vorliegende Geſammtdarſtellung zeichnet ſich vor

lung des ſogenannten Gottesfriedens nach einer Einleitung über anderen ähnlichen Werken theils durch ihre Vollſtändigkeit in

die ſogenannten Amphictionien des Alterthums in Frankreich , der Berückſichtigung fämmtlicher Staatsverträge und poſitiver

England , Deutſchland und Stalien darſtellt, iſt die freie Ueber. Geſebgebungen , theils aber vor gleich gründlichen Werken durdy

jeßung einer vom Verfaſſer ſchon vor 50 Jahren geſchriebenen die Vermeidung des rein gelehrten , hiſtoriſch -dogmatiſchen Neben

lateiniſchen Diſſertation an der Akademie zu Münſter. Ihre werks aus , welches dem Praktiker die Benußung ſolcher Werfe

erweiterte deutſche Ausgabe iſt vielleicht nicht ohne Intereſſe für vielfach erſdwert. Es iſt nämlich auf die weiteſten Kreiſe , in

Diejenigen , die dein Problem eines pallgemeinen Weltfriedens“ erſter Linie auf Advokaten, Richter, jodann auch auf Banfen ,

ihre Aufmerkſamkeit zuwenden. Handelsgeſellſchaften u . 1. w . berechnet.

Bekanntlich hat das Einführungsgeſetz zum Bürgerlichen Gefeß
8. Burſchenſchaftliche Bücherei. Bd. 2, Heft 5 (Carl Heymanns

buch dieſe Materie ſehr fragmentariſch behandelt und eben deshalb
Verlag ). Die Reichsbank und ihre bolko wirthſchaft.

lide Bedeutung. In kurzgefaßter, gemeinverſtändlicher Wert, das ſämmtliche in Frage kommende Gefeßgebungen be.
manches Näthjel offen gelaſſen . Allerdings läßt uns auch das Meilijche

Darſtellung von Dr. jur. Arthur Eichmann, Reichsbank.
handelt, bei einzelnen der ſich gerade aus der fragmentariſchen

affiftent. 74 S. Preis 60 Pf.
Regelung der Materie im Einf. Gej. zum B.G. B. im Stic ,

Die flargeſchriebene Drudſchrift giebt in den wichtigſten es liefert aber indirekt durch die Nebeneinanderſtellung der ver

Zügen ein kurzes , durchaus gemeinverſtändliches Bild von dem ſchiedenen Geſebgebungen dem denkenden Lejer mehr Material

Weſen, dein Wirken und der Bedeutung der deutſchen Reichs. zur ſelbſtſtändigen Löſung manchen Zweifels , als manche aus .

bank. Sie wird eingeleitet durch eine Hervorhebung des wirth . ſchließlich das deutſche internationale Privatrecht behandelnde

ſchaftlichen Aufidwungs ſeit 1875 , aus dem ſich die großen Bücher, welche nicht zugleid, die ausländiſchen Geſebgebungen

Aufgaben der Reichsbank am deutlichſten ermeſſen laſſen . Im und Rechtsanjdauungen berückſichtigen. Vor allem das inter.

Einzelnen werden u . A. behandelt: Baarvorrath und Banknoten . nationale Bandelsredyt dürfte eine ſo vollſtändige Behandlung

ausgabe , Diskontpolitik, ihre Urſachen und Wirkungen , Zing- bisher noch nicht aufzuweiſen haben.
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von

Die praktiſche Brauchbarkeit des Werkes würde ſehr erhöht die ſich in ſtets wachſendem Umfange zu den Geſchäften des

jein , wenn ihm ein umfangreides Wort- und Sacyregiſter bei : öffentliden Dienſtes in Staat und Gemeinde herangezogen ſehen ,

gefügt wäre, was leider unterblieben iſt. eine erhebliche Bedeutung haben.

Es bedarf wohl keiner weiteren Angabe , um zumal dem
11. Die rechtliche Stellung der Automobile

Dr. F. Meili, Profeſſor an der Univerſität Zürich. Zürich, Bejdsämung ſeinen Rath nicht verſagen kann , die Nothwendig .
Anwalt, der auch auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts ohne

A. Müller Verlag. 1902. 52 S. Preis 1 M. 20 Pf.
keit dieſes einzigartigen Handbuch nahezulegen.

Der außerordentlich wachſende Verkehr mit Automobilen

hat nicht nur das polizeiliche Verordnungsrecht und in Verbindung
13. Das internationale Uebereinkommen über den

damit die niedere Strafjuſtiz, ſondern auch in Folge der zahl . Eiſenbahn - Frachtverkehr. Kommentar von Dr. jur.

reichen durch ihr verurſachten Unfälle auch die Civilrechtspflege
Georg Eger. II. Aufl. Berlin 1903. I. Guttentag. 15 M.

bereits ſtark in Anſpruch genommen . Einzelne der in dieſer Eine neue Auflage diejes umfangreichen und ſich umum

Ridtung ergangenen Urtheile haben berechtigtes Aufſehen erregt, ſtrittenſter Autorität erfreuenden Kommentars war durch die

weil ſie vom Standpunkte des gewöhnlichen Verſchuldungs. Reviſion des internationalen Uebereinkommens über den Eiſen

begriffes ausgehend den berechtigten Intereſſen der durch Auto, bahnfrachtvetkehr, insbeſondere durch des Parijer Zuſap.Ueber

mobilverkehr in hohem Grade gefährdeten Befißer gewöhnlicher einkommen vom 16 Juni 1898, welches am 10. Oktober 1901

Fuhrwerke, der Reiter und Fußgänger nicht gerecht wurden. in Kraft trat , erforderlich geworden . Der Verfaſſer hat eben

Es iſt daher in hohem Grade verdienſtvoll , daß der Verfaſſer, dieſe Gelegenheit benutzt , den Kommentar auch durch die feit

der für Fragen des modernen Verkehrsrechts zweifellos als dem Erſcheinen der erſten Auflage veröffentlichte ſehr umfang:

Autorität gelten kann, die mit dem Automobilverkehr verknüpften reiche Rechtsprechung aller Vertragsſtaaten ſowie die ſchieds

Rechtsfragen de lege lata und ferenda einer monographijden gerichtlichen Entſcheidungen des Zentralamts für den internatio

Erörterung unterzogen hat, die ſehr viel Intereſſantes bietet. nalen Eiſenbahntransport, die neuere Litteratur , die bezüglichen

Die Gefeßgebung hat unzweifelhaft die Pflicht hier ein . Landesgeſeße und Verordnungen des ganzen Vertragsgebiets zu

zugreifen , wenn auch nicht in dem radikalen Sinne, in dem die ergänzen .

Kantone Uri und Graubünden vorgegangen ſind , die ſchlechthin So ſteht denn dieſes Standard Work des Eiſenbahn

den Verkehr mit den Automobilen verbieten, jo doch in der frachtverkehrsrechts wieder auf der Höhe der Brauchbarkeit, die

vom Verfaſſer befürworteten Richtung, einer geſteigerten durch ſein ſehr vollſtändiges und ſorgfältig bearbeitetes Inhalts .

Haftpflicht des Automobilfahrers , im Sinne der Eiſenbahn. verzeichniß und Sacregiſter vorzüglich geſteigert wird . L. R.

geſeßgebung , insbeſondere dahin , daß dieſelben nicht bloß für

jede Fahrläſſigkeit, ſondern auch für Zufall zu haften haben .

Als Beilage enthält die Broſchüre die Polizeiverordnung über
Briefkaſten.

Verkehr mit Kraftfahrzeugen für Berlin vom 15. April 1901 .
Berantwortlich : Magendang , Rechtsanwalt am Bandgericht I ,

12. Graf Hue de Grais. Der Preußiſche Staat. I. Staats . Berlin , Rochſtraße 56 .

verfaſſung und Staatsbehörde. Berlin 1903. þerrn R.-A. T. in G.

Das Handbuch der Gefeßgebung in Preußen und dem Deutſchen Kann der Berufungsbeklagte, der die mit der Zuſtellungs

Reich von Graf Hue de Grais kann als ein geradezu unent urkunde verſehene Ausfertigung des Urtheils erſter

behrliches Hülfømittel jeder Verwaltung&beamten bezeichnet Inſtanz infolge geſdehener Befriedigung dem Sculdner

werden . Der vorliegende IV . Bd. behandelt die Staatsver- ausgehändigt hat , ein Verſäumnijurtheil gegen den,

faffung und Staatsbehörden in Preußen. Der I. Abſchnitt Berufungsfläger erwirken ?

bringt die Preußiſche Verfaſſungsurkunde und im An- Nach der Entſcheidung des Reichsgerichts Bd. 12 S. 364

ſchluß an dieſe jämmtliche Geſeße , die ſich auf die Rechtsver- hat der Berufungsbeklagte im Falle der Säumniß des Berufungs.

hältniſſe des Staates und des Königs beziehen . Der II. Abſchnitt klägers zur Erwirkung eines Verſäumnißurtheils dem Berufungs ,

enthält die Beſtimmungen über die Zuſammenſepung und die gericht nachzuweiſen , daß die Berufung nach erfolgter Zuſtellung

Geſchäftsführung der beiden Häuſer des Landtages. Die des Urtheils erſter Inſtanz eingelegt iſt . Zur Führung dieſes

Staatsbehörden der allgemeinen Verwaltung zerfallen in oberſte Nachweiſes iſt die Feſtſtellung des Tages der Urtheilszuſtellung

Behörden (III. Abjonitt) , die für den ganzen Staat, und in nothwendig. Wenn dieſer auch nidt unbedingt durch die

Mittelbehörden (IV. Abſchnitt) , die nur für Theile beſtimmt Vorlegung der Zuſtellungsurkunde geführt werden muß, ſondern

ſind. Der V. Abſchnitt bringt mehrere beſondere Beſtimmungen auch anderweit, z . B. durch Vorlegung des Pfändungsprotokolls,

über Verfahren und Geſchäfte gang , die neben den hierüber in dem der Gerichtøvollzieher die erfolgte Zuſtellung des

in den Gefeßen wegen Einrichtung der Behörden (Abidnitt III Urtheils erwähnt, erbracht werden kann, ſind doch ſehr leicht

und IV) ergangener Vorſchriften ergangen find. Fälle möglich, in denen der Berufungsbeklagte dieſen Nachweis

Man findet hier Beſtimmungen, die ſelbſt den Beamten, nicht führen kann . Die oben geſtellte Frage iſt deshalb von

weil in zahlreichen Sammlungen zerſtreut , ſchwer zugänglich, den ſehr großem praktiſchem Intereſſe , und wir würden für Beiträge

Laien ſonſt faſt ganz verſchloſſen ſind , obwohl ſie auch für dieſe , zu ihrer Löſung dankbar ſein .

-
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Derlag und Expedition: W. Woeſer 28uqßandlung, Berlin S. 14, Stallſchreiberſtraße 34. 35.

Breis für den Sahrgang 26 Part, einzelne Rummern 80 Pfe. Inſerate bie % geſpaltene Petitzeile 50 Bfg. Beſtellungen übernimmt jede

Buchhandlung und Boftanſtalt ( Poftzeitungslifte Nr. 8971) ſowie die Expedition Berlin S. 14 , Staudreiberſtr. 34, 35.

Vereinsnadridten.
Insbeſondere aber müſſen wir uns dagegen wenden, daß

auch für die Kaufinanndgerichte die Beſtimmung in § 31 des
Der Vorſtand des deutſchen Anwaltvereins hat zu dem

Gewerbegerichtegefeßes Anwendung finden ſoll, welcher lautet:
Gefeßentwurfe über die Kaufmannsgerichte eine Vorſtellung an

„ Rechtsanwälte und Perſonen, welche das Verhandeln
den Hohen Bundesrat gerichtet. Wir bringen dieſelbe nach,

vor Gericht geſchäftsinäßig betreiben, werden als Prozeß
ſtehend zur Kenntnis der Vereinmitglieder.

bevollmächtigte oder Beiſtände vor dem Gewerbegericht

Dem þohen Bundesrat
nicht zugelaffen ."

beehrt ſich der Vorſtand des deutſchen Anwaltvereins nachſtehende Wenn gegen dieſe Beſtimmung im Gewerbegerichtegeſek

Vorſtellung fehr ergebenſt zu unterbreiten : nicht ſeiner Zeit der Anwaltſtand einmütig proteſtirt hat , ſo

Wie der Preußiſche Juſtizminiſter in der Sißung des lag das wohl daran , daß man den Umfang und die Bedeutung

Abgeordnetenhauſes vom 13. Februar d. 38. mitgeteilt hat, der der Gewerbegerichtsbarkeit unterliegenden Rechtsfälle unter

auch ſonſt durch die Preſſe bekannt geworden iſt, liegt im ſchäßt hat.

Bundesrat ein Gefeßentwurf vor , durch welchen die Ent. Wie dem aber auch ſei , für die Kaufmannsſtreitigkeiten

ſcheidung von Rechtsſtreitigkeiten zwiſchen Kaufleuten und ihren erſcheint die Ausſchließung der Rechtsanwälte nicht zuläſſig.

Angeſtellten beſonderen Gerichten übertragen werden ſollen. Wir wollen nicht beſonders hervorheben, daß die Zuſammen,

Wie verlautet , foll ferner für dieſe Gerichte das Verfahren vor. fügung der Rechtsanwälte mit den Prozeßagenten ( „welche das

geſchrieben werden, welches für die Gewerbegerichte gilt . Verhandeln vor Gericht geſchäftsmäßig betreiben") nicht der

Wir erachten die Schaffung neuer Sondergerichte und die Stellung entſpricht, welche die Anwaltſchaft als den Richtern

Ablöſung weiterer Gebiete der Rechtspflege von den ordentlichen gleichberechtigtes Organ der Rechtspflege beanſpruchen darf. Die

Gerichten für im hohen Grade bedenklich, und fühlen uns als Anwaltſchaft muß aber betonen , daß fie durch ihre Tätigkeit

Vertreter eines Standes, der an der Rechtspflege mitzuwirken einer fachgemäßen Führung und Entſcheidung des Rechtsſtreits

berufen iſt, verpflichtet, gegen die geplante geſeßgeberiſche Maß. dient, daß daher die Befürchtungen unbegründet find, welche an

regel Verwahrung einzulegen. Schon die Zulaſſung der Ge. die Vertretung einer Partei , insbeſondere die der Arbeitgeber,

werbegerichte muß als ein Fehler bezeichnet werden. Die An. im gewerbegerichtlichen Verfahren durch einen Anwalt ſeiner

regungen und Erfahrungen, welche der Rechtsverkehr mit allen Zeit gehegt worden ſind. Es kann ſowohl für den Arbeit .

Gewerbtreibenden den Richtern ſowohl wie den Anwälten nehmer wie für das Gewerbegericht nur von Vorteil ſein , wenn

gewährt, find von großer Bedeutung für die Kenntnis der ſtatt deß vielleicht voreingenommenen und erregten Arbeitgebers ,

Lebensverhältniſſe und Gewohnheiten jenes Berufsſtandes. Dieſe der oft nicht im gleichen Maße wie der Juriſt das Weſentliche

Renntniſſe aber ſind befruchtend für die Geſammtauffaffung und vom Unweſentlichen zu unterſcheiden vermag, der objektivere die

Tätigkeit der praktiſchen Juriſten und befähigen dieſelben ohne Sad. und Rechtslage beherrſchende Anwalt auftritt.

Ginſeitigkeit das Getriebe des täglichen Lebens zu durchdauen Bei der großen Bedeutung, welche die kaufmänniſchen

und deshalb in praktiſcher Weiſe der Rechtspflege zu dienen. Rechtsſtreitigkeiten ſowohl oft in prinzipieller Hinſicht als für

Nimmt man den ordentlichen Gerichten nunmehr auch die den einzelnen Fall haben , würde geradezu eine Verſchlechterung

Rechtspflege für die Beziehungen der Staufleute und ihrer an. der Rechtspflege herbeigeführt werden, wenn den Parteien die

geſtellten unter einander, fo vergrößert man die Gefahr einer Möglichkeit genommen würde , fidh durch einen Anwalt vertreten

einſeitigen, den Erfahrungen des täglichen Lebens abgewandten zu laſſen. Am wenigſten würden hierunter allerdings die

Stellung der Richter. großen Arbeitgeber leiden. Dieſe halten fich nicht ſelten

Den Klagen, welche fich gegen eine zu langſame und zu juriſtiſch durchgebildete Syndici oder andere Angeſtellte, welche

teuere Rechtſprechung richten , iſt nicht durch Verkleinerung des gleich den Anwälten die Intereffen ihrer Prinzipale fachgemäß

bisherigen Gebiets der Rechtspflege abzuhelfen, ſondern durch vertreten . Uebel daran find dagegen die mittleren und kleineren

geeignete Abänderung des Verfahrens und der Koſtenvorſchriften. Arbeitgeber. Steht ſolchen ein Freund oder Bekannter zur Ver .
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fügung, der gewillt iſt, die Vertretung zu übernehmen, ſo iſt er zu erkennen giebt, daß nun und nimmer gerechtfertigt iſt. Ein

doch regelmäßig mit den einſchlagenden Verhältniffen nicht ge, folches Mißtrauen muß in der Bevölkerung zu einer Schädigung

nügend vertraut, um ein guter Vertreter zu ſein . Die des Anſehen unſeres Standes führen , welche Schädigung der

Termine ſelbſt wahrzunehmen gebricht es den Prinzipalen oft Rechtspflege nur zum Nachteil gereiden kann.

an Zeit. Die Vertretung ihrer Intereſſen ihrem Angeſtellten Indem wir bezüglich derjenigen Perſonen, welche das Ber.

zu übertragen iſt gleichfalls mißlich, da dann abgeſehen von handeln vor Gericht geſchäftsmäßig betreiben , auf § 157 der

der Qualifikation derſelben die Angeſtellten einander gegenüber. Civilprozeßordnung verweiſen , durch welche Vorſchrift eine

ſtehen . Sonderbeſtimmung in dem Gefeß über die Kaufmannsgerichte

Schon bei den gewerbegerichtlichen Prozeſſen iſt es vielfach unnötig gemacht wird, bitten wir ergebenſt,

als ein Uebelſtand empfunden worden , daß die Arbeitgeber ent- für das Verfahren vor den Kaufmannggerichten die Vor.

weder ſelbſt vor dem Gericht erſcheinen oder ſich durch juriſtiſch ſchrift des § 31 des Gewerbegerichtegeſeßeß nicht für an.

nicht geſchulte Perſonen vertreten laffen müſſen . wendbar zu erklären.น

Aber auch die Arbeitnehmer haben bei kaufmännijden Leipzig , den 20. februar 1903.

Streitigkeiten das größte Intereſſe daran, daß ihnen die An

nahme von Anwälten nicht verwehrt werde. Gerade bei der: Der Vorſtand des deutſchen Anwaltvereins.

artigen Streitigkeiten handelt es ſich oft in weit höherem Maße (gez .) Erythropel, ( gez . ) Dr. Deiß,

als bei den eigentlichen gewerblichen um ſchwierige und ver Juſtizrat, Juſtizrat,

wickelte Rechtsfragen, ſodann aber auch um hohe Wertobjekte.
Vorſigender. Schriftführer.

Es hieße den offenbar den Grund des § 31 des Gewerbe.

gerichtsgefeßes bildenden ſozialiſtiſchen Gedanken in das Gegen

teil verkehren, wenn man in folchen Fällen den Angeſtellten
Hülfskaſſe für deutſche Bedytsanwälte.

zwingen wollte, ohne Beiſtand oder ohne geeigneten Berater
Die Auwaltskammern im Bezirke der Oberlandesgerichte

dem nicht ſelten geſchulteren Arbeitgeber oder gar deſſen juriſtiſch

gebildeten Vertreter gegenüberzutreten . Dazu kommt, daß viele
zu Oldenburg und Nürnberg haben der Staffe abermals Bei

Angeſtellte während der Sißungen des Gewerbegerichts in ihrer hülfen und zwar Oldenburg 300 Mart und Nürnberg
Angeſtellte während der Sißungen des Gewerbegerichts in ihrer 1500 Mart gewährt

. DenKammern und ihren VorſtändenBerufsſtellung ſchwer abkömmlich, daß insbeſondere eine große iſt für die reichen Beihülfen der anfrichtigſte Dank aus.
Klaffe der Angeſtellen , die Handlungsreiſenden , durch ihre

Tätigkeit ſehr oft vom Sitz des Gerichts entfernt ſind und
geſprochen worden.

deshalb die Termine gar nicht oder durch nicht geeignete Vertreter

oder nur mit Aufwendung unverhältnismäßiger Koſten wahr. Aus der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts.
nehmen können.

Beiden Teilen , Arbeitgebern wie Arbeitnehmern , geht (Entſcheidungen bis Anfang Dezember 1902. )

ferner häufig die Fähigkeit ab , die zur Vertretung ihrer Inters A. Zum Strafgeſetbuche.

effen erforderlichen zweckmäßigen Maßregeln zu erkennen und zu 1. SS 40 , 284 .

ergreifen , den Sachverhalt richtig darzuſtellen u . 1. w. ES Die zur Auszahlung der in gewerbemäßigem Glücksſpiel

wäre eine Härte, in ſolchen Fällen den Parteien die Möglichkeit entſtehenden Gewinne beſtimmten Gelder unterliegen der Ein .

zu nehmen, ſich durch beruf&mäßig ausgebildete Bevollmächtigte ziehung. Denn die Auszahlung der Gewinne bildet einen Be

und Beiſtände beraten und vertreten zu laſſen . Die Koſten- ſtandtheil des unter Strafe geſtellten gewerbsmäßigen Spiel

frage ſpielt erfahrungegemäß in den kaufmänniſchen Rechts. betriebs, wenngleich ſie zur Vollendung der Strafthat nicht

ſtreitigkeiten nicht eine entſcheidende Rolle, insbeſondere werden erforderlich iſt. Urth. des II. Sen. vom 30. September 1902 .

die Koſten eines Anwalts auch troß der fich aus § 52 des 2647. 1902 .

Gewerbegerichtsgeſeges ergebenden Gefahr, daß die obſiegende 2. § 117 (S$ 227, 229 B. G. B.) .

Partei dieſelben nicht erſtattet erlangt, gern getragen. Die Gr. Das dem Jagdberechtigten nach früherem preußiſchem

zielung eines guten und gerechten Rechtſpruches liegt den Parteien Rechte zuſtehende Pfändungsrecht iſt weggefallen . Eine Be.

in ſehr vielen Fällen eben mehr am Herzen , als die Erſparung fugniß des Jagdberechtigten, dem Wilderer das Gewehr weg.

von Koſten. zunehmen, um ihn an weiterer Verleßung des Jagdrechts zu

Wir haben bisher das allgemeine Intereſſe für eine gute hindern , läßt fich aus § 229 B. G. B. nicht herleiten . Denn

und gerechte Rechtspflege für unſere Anſicht allein maßgebend die dort geſtattete Selbſthülfe iſt nur Erſaß für die nicht recht

ſein laſſen und erachten dies auch für durchſdlagend. Aber zeitig zu erlangende Zwangsvollſtreckung und der Anſpruch auf

auch das Intereſſe des Anwaltſtandes erfordert es , daß man auf Unterlaffung weiterer Störungen des Jagdrechts kann nie zu

dem in § 31 des Gewerbegerichtsgeſeßes eingeſchlagenen Wege einer Zwangsvollſtreckung in das Gewehr führen. Aber als

nicht weitergeht. Weniger das materielle Intereſſe unſeres Vertheidigungemaßregel nach § 227 B. G. B. iſt die Weg.

Standes iſt es , das wir geltend machen, wenngleich der Geſeß nahme gerechtfertigt. Urth. des IV. Sen. vom 14. Oktober

geber die Wahrung audy dieſes Standpunktes zu beachten hat, 1902. 2953. 1902 .

damit ein berufsfreudiger tüchtiger Anwaltſtand erhalten bleibe. 3. $ 120.

Mit aller Entſchiedenheit aber müſſen wir uns dagegen ver . Nach den Feſtſtellungen wurde Sch . nad Antritt der ihm

wahren , daß der Gefeßgeber ein Mißtrauen gegen die Anwälte zuerkannten dreijährigen Zuchthausſtrafe aus der Strafanſtalt
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auf Veranlaſſung des Anſtaltsarztes unter einſtweiliger Ge. zum ſelbſtändigen Gewerbebetriebe der Genehmigung des Ehe

währung von Strafunterbrechung als Geiſtes franker mannes überhaupt bedarf und ob legterer zur Zurüdziehung

nach der ſtaatlichen Jrrenanſtalt verbracht und dort bis auf ſeiner Genehmigung befugt iſt. Denn von einer Zurücknahme

Weiteres internirt. Hieraus folgt, daß Sch . während der Zeit, derſelben iſt nichts feſtgeſtellt. Durch die Genehmigung war der

in welche die Begünſtigung ſeiner Flucht durch M. fällt, nicht Gewerbebetrieb der Ehefrau eine, fie lediglich ſelbſt, nicht auch

mehr Strafgefangener war, und kann hieran auch der Um- den Ehemann angehende Angelegenheit geworden , er war da.

ſtand nichts ändern, daß Sch. in der ſogenannten Zellen : durch aus dem Bereiche der, das gemeinſchaftliche eheliche Leben

abtheilung , in der ſich hauptſächlich die aus der Unterſuchungen betreffenden Angelegenheiten im Sinne des § 1354 des Bürger

haft oder Strafyaft der Frrenanſtalt überwieſenen Perſonen lichen Geſeßbuchs ausgeſchieden . Demgemäß war die Ehefrau

befinden, untergebracht und hier einer beſonders aufmerkjamen in allen, lediglich dieſen Gewerbebetrieb betreffenden Angelegen.

Bewachung und Beaufſichtigung durch das Wärterperſonal unter- heiten von der Entſcheidung des Mannes unabhängig ; ſoweit

ſtellt war. Zwar iſt damit nicht ausgeſchloſſen , daß er gleich der Gewerbebetrieb in Betracht fam , ſtand fie dem Angeklagten

wohl auch in dieſer Zeit ein Gefangener war , da unter einem nicht als Ehefrau ſondern als ſelbſtändige Gewerbetreibende

folchen im Sinne der 88 120 u. ff. des Str. G. B. Jeder zu gegenüber. Sie war in Angelegenheiten ihres Gewerbebetriebes

verſtehen iſt, welchem durch ein Organ der Staatsgewalt in auch befugt , dem Willen ihres Ehemannes entgegenſtehende

formell gefeßlich gebilligter Weiſe aus Gründen des öffentlichen Entſcheidungen zu treffen, namentlich, was vorliegend in Betracht

Intereffes die perſönliche Freiheit entzogen wurde und welcher kommt, demſelben das Betreten der Schankgewerbsräumlichkeiten

fid in Folge deffen während der Dauer der Freiheitdentziehung zu unterſagen. Ein dieſes Unterſagungsrecht überwindendes

in der Gewalt der zuſtändigen Behörde befindet (Rechtſprechung ſtärkeres Recht des Angeklagten iſt aus dem § 1354 1. c. nicht

des R. G. in Strafſachen Bd. IV S. 356, Bd. VII S. 273, herzuleiten , auch aus anderen Erwägungen nicht zu begründen ,

Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. XII S. 426, Bd. XV S. 39, namentlich nicht daraus, daß es dem Angeklagten darum zu

Bd. XIX S. 330 ). Das erſte Urtheil läßt aber in dieſer thun war, fich darüber zu vergewiffern, ob , wie ihm zu Dhren

Hinſicht jegliche nähere Feſtſtellung vermiſſen , wer die Unter . gekommen war, im Geſchäftsbetriebe feiner Ehefrau unlautere

bringung des Sch . ale Geiſtesfranfer in der Strenanſtalt an. Manipulationen betrieben wurden . Er mochte den Geſchäfts.

geordnet hat, ob dieſe namentlich durch eine ſtaatliche Behörde betrieb ſeiner Ehefrau nach ſeinem Ermeſſen überwachen, keines

geſchah, ob diefelbe zu einer derartigen Anordnung geſeßlich falls ſtand ihm zu dieſem Zwecke das Recht zu , gegen deren

zuſtändig war, ob die Anordnung aus Gründen des öffent. ihm erkennbar gewordenen Willen deren Geſchäftsräumlichkeiten

lichen Intereffes geſchah und Sch . auch während ſeiner zu betreten . Zutreffend iſt hiernach in dem Betreten dieſer

Detention in der Gewalt der dieſelbe anordnenden Behörde Räume durch den Angeklagten ein widerrechtliches Eindringen

verblieb. Das vorige Urtheil ſpricht auch hier nur ganz iin gefunden worden. Urth. del IV . Sen. vom 10. Dktober 1902 .

Allgemeinen davon, daß Sch. zur Zeit ſeiner Flucht auf An- 2737. 1902.

ordnung der zuſtändigen Behörde fich dortſelbſt befand und aus 5. $ 123 .

Gründen des öffentlichen Intereffes als Geiſteskranker und Die gegen ſeine Verurtheilung wegen Hausfriedensbruchs

gemeingefährlider Verbrecher hier ſeiner perſönlichen gerichtete Beſchwerde des Angeklagten erwies ſich als unbe

Freiheit beraubt war. Irgend eine nähere Begründung hat gründet. Wenn auch regelmäßig Jedermann durch löjung eines

aber auch dieſe erſtrichterliche Annahme nicht gefunden und Billets an der Kaffe des Unionklubs das Recht zum Betreten

bleibt insbeſondere völlig unaufgeklärt , welche Behörde der der Rennbahn erwirbt, ſo erleidet dieſe Regel doch eine Aus.

Vorderrichter hierbei im Auge hatte, die Strafvollſtreckungs. nahme gegenüber ſolchen Perſonen , welchen, wie dem Angeklagten,

behörde, welche in Folge der gewährten Strafunterbrechung mit vom Vorſtande des Unionklubs das Betreten der Rennbahn all

dem einſtweilen aus der Strafhaft entlaffenen Sch . zunächſt gemein und ohne zeitliche Einſchränkung unterſagt worden iſt,

nicht weiter befaßt war, den Gefängnißarzt, welcher erſichtlich ſolange dies Verbot beſteht. Daß aber in dein Verkaufe des

nur die Ueberführung des Sch. aus der Strafanſtalt in die Billets an den Angeklagten durch das mit dieſem Geſchäfte be

Srrenanſtalt anregte , aber nicht anordnete und füglich auch auftragte Drgan des Klubs eine Zurücknahme des Verbotes nicht

nicht wohl anordnen konnte, die Polizeibehörde oder irgend eine enthalten war, hat der erſte Richter ohne Rechtsirrthum ange

andere Behörde. Urth. des III. Sen. vom 9. Oktober 1902. nommen und überdies feſtgeſtellt, daß auch der Angeklagte nicht

3077. 1902. annehmen konnte, daß in dem Verkaufe des Billets eine Zurück.

4. § 123. nahme des Verbotes lag. Urth . des II. Sen. vom 18. November

Nach den Feſtſtellungen betrieb die Ehefrau des Anges 1902. 3628. 1902.

klagten in den unteren Räumen des Hauſes mit dejen 6. 132.

Genehmigung und auf Grund obrigkeitlicher Konzeſſion Ein Polizeibeamter hat die amtliche Befugniſ, auch mit

für eigene Rechnung und unter eigener Verantwortlich feit Feſtnahme zu drohen , wenn er dies nach pflichtmäßigen Ers

das Schanfgewerbe. Die Räume , in denen dies geſchah, meſſen für erforderlich erachtet, um einer berechtigten Anordnung

hatten niemals als eheliche Wohnung gedient. Zur Zeit die Befolgung zu ſichern . In der Drohung mit der Verhaftung

der in Frage ſtehenden Strafthat lebten die Eheleute ge . ſeiten eines zur Ausführung dieſer Drohung amtlich befugten

trennt. Mehrmals hatte die Ehefrau ihrem Manne das Be. Beamten liegt ſomit jdon die Ausübung einer Amtshandlung,

treten der Räumlichkeiten, in denen das Schankgewerbe betrieben und wer unter der Maske des berechtigten Beamten mit einer

wurde, unterſagt. Dahingeſtellt kann bleiben , ob die Ehefrau Inhaftnahme droht , macht ſich ſchon damit der unbefugten
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Ausübung eines öffentlichen Amtes ſchuldig. Urth. des I. Sen. wonach ein Kind anſcheinend von einer Frau geboren iſt, die

vom 20. November 1902. 3891. 1902. es nicht geboren hat. Aber die Kindeßunterſchiebung iſt nur

7. § 156. eine Art der Veränderung des Perſonenſtandes ; fie feßt alſo

Die Amtégerichte als Vormundſchaftsgerichte find, wie ſchon voraus , daß ein unrichtige familienrechtliches Verhältniß des

nach dem früheren Recht, zur Abnahme von Verſicherungen an Kindes zu anderen Perſonen als ein auf die Dauer berechneter

Eidesſtatt für unbedingt zuſtändig zu erachten. § 156 des Zuſtand herbeigeführt wird. Dies wird unter der Herrſchaft

St. G. B. erfordert weiter, daß die eidesſtattliche Verſicherung des Perſonenſtandesgeſeßes vom 6. Februar 1875 ohne Ein

einen Gegenſtand betrifft, über den eine derartige Verſicherung tragung in das Geburtsregiſter nur ausnahmsweiſe geſchehen

von der abnehmenden Behörde überhaupt entgegengenommen können. Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 10 S. (86) 90.

werden durfte, während nichts darauf ankommt, ob ein berechtigter Indem der erſte Richter den Regelfall der Eintragung in das

Anlaß zur Abnahme einer Verſicherung an Eidesſtatt vorlag . Standesregiſter ins Auge faßt , ſieht er inſoweit mit Recht eine
Sowohl um den Vormund wirkſam zu beaufſichtigen, als um Vorbereitungs-, nicht eine Verſuchhandlung darin , daß die An .

den unehelichen Vater zu vernehmen, kann das Vormundſchafts- geklagte das elfmonatige Kind der Anna D. zunädſt ihren
gericht, gemäß § 12 des Gefeßes über die Angelegenheiten der Eltern und dann dem Sdloffer S. als ein von ihr geborenes

freiwilligen Gerichtsbarkeit, von amtswegen die erforderlichen Rind vorgeſtellt hat. Sodann iſt auf den Urtheilsgründen als

Ermittelungen veranſtalten und die geeignet erſcheinenden Be- Anſicht des Landgerid ts zu entnehmen : Die Angeklagte hat
weiſe aufnehmen. Namentlich iſt grundjäglich nicht aus . eine Veränderung des Perſonenſtandes jenes Kindes erſt unter

geſchloſſen, behufe Feſtſtellung der Perſon des unehelichen Vaters der Vorausſeßung, und zwar durch unrichtige Eintragung in

die zur Vernehmung fich bequemende Mutter eines unehelichen das Geburtsregiſter, bewirken wollen, daß s . , der ihr für den

Kindes als Zeugin eidlich oder — nach § 15 Abſ.1 - nicht fall der Schwangerſchaft von ihm die Che verſprochen hatte,

eidlich zu hören oder ihre Ausſagen an Eidesſtatt verſichern zu das ihm vorgeſtellte Kind als von ihm erzeugt anerkannte; die

laſſen. Nachdem aber die Angeklagte troß ihres Zeugniß- Angeklagte hat auf andere Weiſe , als durch jene Eintragung

verweigerungsrechts eine Verſicherung an Eidesſtatt abgegeben den Perſonenſtand nicht verändern wollen , namentlich nicht don

hat, erwädöſt ihr kein Sculdausſchließungsgrund daraus, daß durch die Vorſpiegelung gegenüber ihren Eltern und ihrem

ſie auf ihre Berechtigungen nicht vorſchriftemäßig hingewieſen Liebhaber. Bei dieſer Beweiswürdigung konnte dieſen Vor.

und von fich auß nicht aufmerkſam geworden war. Dagegen ſpiegelungen ohne Rechtsirrthum der Charakter als Verſuchs ,

verhalten ſich die Urtheilsgründe in einem Rechtsirrthum , wenn handlungen abgeſprochen werden . Urth . des III. Sen. vom

fie im Hinblick auf die Faſſung" des vor dem Vorinundſchafts- 16. Dktober 1902. 3258, 1902.

gericht entſtandenen Protokolle darzulegen verſuchen , daß die 9. S 174.

Angeklagte lediglich als Partei vernommen worden und des 1. Nach den Feſtſtellungen hat der Angeklagte mit

die nachträgliche Abnahme einer eidesſtattlichen Verſicherung über feiner Schweſter “ die Penſion für Schüler der höheren Schule

ihre Angaben „ ſchlechthin unſtatthaft" geweſen fel. Durch die errichtet, nicht aber iſt das Penſionat von den Schweſtern“„

feſtgeſtellterinaßen erfolgte Belehrung der Angeklagten über das des Angeklagten, wie es in der Reviſion heißt, errichtet worden ;

Weſen einer eidesſtattlichen Verſicherung und durch die hieran die Schüler wohnten „bei ihm “ und er ſelbſt führte die Bes

fich ſchließende Förmlichkeit der Abnahme iſt genügend zum Uus. aufſichtigung und Leitung der Knaben , wie ſie in den Urtheils -

drud gekommen , daß die bisherigen Angaben der Angeklagten gründen des Näheren dargelegt worden iſt. Die Einwirkung ,

unter den Geſichtspunkt von Zeugenausſagen gebracht und ſo welche er hiernach durch Ueberwadzung der Knaben bei An.

bekräftigt werden ſollen. Im Geltungsbereich des § 156 kommt fertigung der Sdularbeiten durch ihre Beaufſichtigung und Be.

es auf die innere Auffaffung des betheiligten Beamten über- lehrung bei den Spaziergängen und Spielen auf ſie übte, trägt

haupt nicht und auf die Meinung des Thaters nur infofern an, an fid den Charakter einer erzieheriſchen Thätigkeit, und dies

als dieſer wiſſen muß , daß er vor einer zuſtändigen Behörde umſomehr, als die Knaben in ſeinem Hauſe dauernd wohnten
eine Verſicherung an Eidesſtatt abgebe ; ob er ſich für eine Partei und lebten und ſo ſeiner ſtändigen Pflege in materieller und

oder für einen Zeugen anſieht, übt auf die mit der eidesſtatt- fittlicher Hinſicht überlaffen waren. Es kann dahin geſtellt

lichen Verſicherung übernommene Pflicht zur wahrheitsgetreuen bleiben , ob er als Erzieher im Sinne des § 174 Ziffer 1 des

Ausſage keinen Einfluß. Wofern eine richtige und erſchöpfende Str. G.B. fchon dann anzuſehen ſein würde, wenn er die

Aufklärung der Angeklagten über ihre Eigenſchaft als Zeugin fragliche Thätigkeit nur thatſächlich ausgeübt hätte. Denn der

verſäumt worden iſt, leidet das Verfahren an einer offenbaren erſte Richter ſtellt feſt, daß die Eltern der Schüler ihm die

Ordnungswidrigkeit; aber dieſer Mangel berührt nicht die That- Erziehung derſelben außerhalb der Schule zwar nicht aus

fache, daß das Vormundſchaftégericht zur Abnahme eidesſtatt. drüdlich, aber ſtillſchweigend anvertraut hatten und daß auch

licher Verſicherungen über derartige Gegenſtände auf Grund der Rektor der Schule, welche die Knaben beſuchten , damit ein .

geſeglicher Beſtimmungen im Allgemeinen befugt und zuſtändig verſtanden war. Dieſe Feſtſtellung entſpricht dem erwieſenen

war. Urth . des I. Sen. vom 10. November 1902. 3339. 1902 . Sachverhalt, wonach z. B. die Eltern von dem Angeklagten

8. $ 169 . vierteljährliche Nachrichten über die von ihren Söhnen begangenen

Der Thatbeſtand der Kindeßunterſchiebung erfordert zwar Ungezogenheiten erhielten , der Rektor die Beaufſichtigung der

nicht, wie das Landgericht meint, daß an Stelle eines wirklich Schüler während des Silentiums ſeitens des Angeklagten, der

vorhandenen oder vorhanden geweſenen Kindes ein anderes dabei an die Stelle eines Lehrers der Schule trat, ausdrüdlich

geſeßt wird . Es genügt vielmehr die Herſtellung eines Zuſtandes, genehmigte und Eltern und Rektor mit den Leiſtungen des An.
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geklagten ſeinen Penſionären gegenüber ſehr zufrieden waren . laſſen und alsdann die Karten im Kontor dem Prokuriſten

Danach war dem Angeklagten in der That die ſonſt von den übergeben , „um fie im regelmäßigen Geſchäftågange weiter

Eltern geübte Sorge um das leibliche, geiſtige und fittliche gehen zu laſſen “. Ueber die Einrichtung dieſes Geſchäftsganges

Wohl der Penſionäre von berufener Stelle übertragen , womit nichts geſagt, ſondern nur bemerkt, daß der Prokuriſt die

ſeine Erzieherqualität rechtlich bedenkenfrei feſtgeſtellt iſt. Auch Karten ſofort in das Feuer geworfen habe. Die Straffammer

daß er ſich deffen bewußt war, wird vom erſten Richter auß. hat den Angeklagten als Herſteller der Druckſchrift unter der

drücklich als erwieſen bezeichnet. Urth . des I. Sen. vom 12. Juli Feſtſtellung verurtheilt, daß er fich fowohl des unzüchtigen

1902. 3047. 1902. Charakters der Karten als des Umſtandes, daß die Karten zur

10. § 176 . Verbreitung hergeſtellt würden , bewußt geweſen ſei . Die Re

Der Charakteriſirung der That als Verbrechen und der viſion iſt begründet. Thäter iſt, wer die Herſtellung zu dem

ichweren Strafandrohung einer Zuchthausſtrafe bis zu 10 Jahren Zwecke bewirkt, um die Schrift entweder ſelbſt zu verbreiten

zufolge können unter § 1763 des Strafgeſeßbuche nur Hand- oder deren Verbreitung durch einen Andern herbeizuführen. Iſt

lungen eingereiht werden , die das Sittlichkeitsgefühl ganz aber der Wille lediglich darauf gerichtet, das Erzeugniß der

allgemein und zweifellos verurtheilt. Die allgemeinenDie allgemeinen Arbeit, bevor daffelbe die Fabrik verläßt, dein zur Entſcheidung

Anſchauungen des Volks entſcheiden und nicht die Empfindungs- über deſſen Verwendbarkeit berufenen Geſchäftsführer vorzulegen ,

weiſe Einzelner oder beſtimmter Kreiſe ; etwas Anderes hat auch ſo kann nicht angenommen werden, daß in der Perſon des

die Entſcheidung der Reichsgerichts - Entſcheidungen Bd. XXXII jenigen, der die Anfertigung bewirkt, zugleich das die Thäter

S. 418 – nicht zum Ausdrud gebracht. Die Grenzen zwiſchen ſchaft charakteriſirende Moment der Zweckbeſtimmung gegeben

den bezeichneten unzüchtigen Handlungen und anderen zuchtloſen , iſt; es wird ſich alsdann darum handeln , ob gegen den An

unanſtändigen, die nur als Beleidigung oder gar nicht zu be- fertiger die Vorausſeßungen einer über Fahrläſſigkeit hinaus

ſtrafen find, läßt fich in abſoließender Weiſe nicht allgemein gehenden ſtrafbaren Beihülfe vorliegen. Urth. des IV. Sen.

ziehen ; die konkreten Verhältniſſe find vielfach entſcheidend; der vom 4. Juli 1902. 2264. 1902.

Begriff des relativ Unzüchtigen gelangt in dem Gebiete 13. SS 185 , 186.

der $ 8 1763 , 174 und 184 des Str. G. B. zur Bedeutung. Die Reviſion rügt unrichtige Anwendung der $8 185 , 186

Der Angeklagte hat unter Aneinanderpreſſen der Körper den und ſtüßt ſich auf die Annahme, es habe ſich um vertrauliche

Mädchen ſeine Zunge in den Mund geſteckt. In der Geſammt. Mittheilungen gehandelt und ſolche feien nicht ſtrafbar. Das

verbindung dieſerAkte konnte der erſte Richter eine der geſchlechtlichen Urtheil jagt nur , die Zuhörer ſeien lauter gute Bekannte ge

Umarmung ähnliche, ſomit nach der im Volk herrſchenden fittlichen weſen , auf deren vollſtändige Verſchwiegenheit der Angeklagte

Anſchauung eine unzüdtige Handlung finden. Dagegen erſcheint gerechnet habe. Es giebt keinen Rechtsjaß, der vertrauliche

ein Kuß nicht als eine objektive Unzüchtigkeit. Das Mittheilungen beleidigender Art für ſtrafloß erklärt. Nur dann ,

Urtheil hat aber in dem Falle B. nur feſtgeſtellt, daß der An. wenn die Umſtände der vertraulichen Mittheilung die Anwen

geklagte dem Kinde Küſſe gegeben hat ; die konkreten Begleit : dung des § 193 Str. G. B. rechtfertigen oder ein That

erſcheinungen, ſowie das ſubjektive Moment der Wolluſt ändern beſtandsmerkmal der Beleidigung , namentlich das Bewußtſein

an dem objektiven Charakter der Handlung nichts und drücken von der ehrenkränkenden Beſchaffenheit der Mittheilung aus

ihr nicht ohne Weiteres den Stempel der Sittenwidrigkeit auf. ſchließen , weil z . B. gewiſſe Garantien der Geheimhaltung

In dieſem Falle konnte ohne wiederholte thatſächliche Erörterungen beſtehen, kann der Vertraulichkeit rechtliche Bedeutung bei.

auf alsbaldige Freiſprechung erkannt werden . Urth. des I. Sen. gemeſſen werden. Jedenfalls ſind Bekannte" noch nicht „Ver.

vom 2. Oktober 1902. 4002. 1902. traute" und hob die perſönliche Rechnung des Angeklagten auf

11. 182. die Verſchwiegenheit ſeiner Zuhörer deſſen Bewußtſein, daß ſeine

Zutreffend führt die Reviſion aus , daß es zum Begriffe Aeußerungen beleidigend ſeien , nicht auf. Urth. des I. Sen.

der Verführung erforderlich ſei , daß dem Thäter nicht ein , vom 23. Januar 1902. 4868. 1901 .

abgeſehen von ſeiner Einwirkung auf daffelbe, bereits zur Ge- 14. § 193.

ſtattung des Beiſchlafes geneigtes Mädchen gegenüber geſtanden Der angeklagte Chefredakteur iſt auf Grund des S 186

habe, und der Thäter wiſjen müſſe, daß das Mädden hierzu des Str. G. B. verurtheilt, Mittheilungen eines ihm als zuver.

nidt gewillt ſei . Ferner iſt es richtig, daß es nicht genügt, läffig bekannten Berichterſtatters im Glauben an ihre Wahr

wenn der Thäter lediglich den Zweck verfolgt, das Mädchen ge- heit aufgenommen zu haben , die in Beziehung auf die Gefängniß

ſchlechtlich zu erregen und ſpäter, ohne weiter auf daſſelbe ein . beamten nicht erweislich wahre Thatjaden enthielten, die

zuwirken , mit ihm den Beijclaf vollzieht, ſondern daß geeignet geweſen ſeien , dieſe Beamten verächtlich zu magen oder

erforderlich iſt, daß er in der Abſidyt thätig wird , den , ſeinem in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Seine Reviſion

eigenen, auf Beijchlafsvollziehung gerichteten Willen entgegen- macht nur Verlegung des § 193 des Str. G. B. geltend

ſtehenden Willen des Mädchens zu beſeitigen . Urth . des und rügt insbeſondere, daß die Frage, ob nicht wenigſtens

IV. Sen. vom 18. Oktober 1902. 3061. 1902. Wahrnehmung vermeintlicher berechtigter Intereſſen vorliege,

12. 184. nicht geprüft ſei . Die Strafkammer hat ihm den Schuß des

Der Angeklagte, als techniſcher Leiter einer Druckerei an . 8 193 verjagt, weil es an einer individuellen Beziehung zu

geſtellt, hat in dem Maſchinenraum der Druckerei eine Bes der in jenem Artikel beſprochenen Angelegenheit eines Dritten

ſtellung auf 200 Druckereinplare einer unzüchtigen Shrift ent: feble. Iſt dies der Fall, ſo iſt die Entideidung unzweifelhaft

gegengenommen , den Druck durch einen Gebülfen ausführen ridtig, denn der Begriff der berechtigten Intereſſen des Be.

II
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leidigers erfordert ſolche Beziehung und der Preſſe fann in faßt hat , wohl als Beweggrund ſeines Handelns, nicht aber als

dieſem Punkte tein Sonderrecht eingeräumt werden, weil es ein begleitender Umſtand in Betracht kommen. Urth . des

hierfür an einer Begründung im Gefeße fehlt. Allein die Ent . II. Sen. vom 25. November 1902. 3949. 1902.

ſcheidungsgründe erſchöpfen das Vertheidigungåvorbringen nicht. 17. $ 222.

Sie weiſen die Behauptung des Angeklagten , als Redakteur Für die Nothwendigkeit des langſamen Fahrens iſt heran

der Gefahr , wegen Zeugnißverweigerung verhaftet zu werden, gezogen, daß die Straße in der Nähe der Unglücksſtätte eine

in beſonderem Grade ausgeſeßt zu ſein , mit der Erwägung ſcharfe Kehre gemacht habe und daß ſie dort ſcarf abgefallen

zurück, die Möglichkeit, aus dem einen oder anderen Grunde ſei. Auch das Maß der für erforderlich erachteten Langjamkeit

feſtgenommen zu werden , theile er mit jedem Staatsbürger. iſt im Urtheile dahin gekennzeichnet, daß der Angeklagte hätte

Es kann dahin geſtellt bleiben, ob nicht eine Sedermann be. in der Lage ſein müſſen, ſein Rad zum Halten zu bringen , ehe

drohende Gefahr auch Jedermanns perſönliche Sache und darum er mit demſelben die ſich umdrehende R. erreicht hatte. In allen

wenn die Feſtnahme mit ſolchen Mißſtänden verbunden iſt , wie dieſen Erwägungen iſt ein Rechtsirrthum nicht erſichtlich. Das

der Angeklagte ſie in gutem Glauben bekämpft, ihre Abwen . Urtheil hat als erwieſen angeſehen, daß die R. nach dem Stellen

dung Jedermanno beredytigtes Intereſſe wäre. Allein hier des Angeklagten ſich umgedreht , einen Schrei ausgeſtoßen habe

handelte es ſich nicht um Geltendmachung dieſes allgemeinen und vom Angeklagten angefahren ſei. Daß die R. jeitlich gegen

Intereſſes , ſondern um ein beſonderes: um eine beſondere, das Rad geſprungen, iſt durch die Zeugenausſagen alé wider

erhöhte perſönliche Gefahr und um beſondere, am Wohnſiße legt erachtet. Urth . des I. Sen. vom 10. November 1902 .

des Angeklagten beſtehende Zuſtände oder Vorgänge, alſo um 3964. 1902.

eine nicht jeden Staatsbürger, ſondern im Hinblick auf die 18. $ 230.

$8 20, 21 , 18, 19 des Preßgeſeßes , 69 der Str. P. O. nur Der körperliche und geiſtige Zuſtand der Frau S. iſt dadurch

oder vorzugsweiſe den Redakteur, und nicht jeden Redakteur, verſdhlimmert worden , daß ſie ungeheure Mengen der zur Hälfte

ſondern nur einen an beſtimmtem Ort wohnenden Redakteur aus Opiumtinktur beſtehenden Arznei eingenommen hat. Sie

intereſſirende Angelegenheit. An der Prüfung, ob dieſe Ver. hat dieſe Arznei durch den angeklagten Apotheker erhalten. Der

hältniffe die Sache zu einer den Angeklagten nabe berührenden Wille der Frau S. , ihre Gejundheit zu beſchädigen , iſt verneint ,

machten , iſt die Strafkammer vorüber gegangen , fodaß es nicht weil ſie ſich der böſen Folgen des Dpiumgenuffes nicht mehr

ausgeſchloſſen iſt , fie ſei von rechtsirriger Beſchränkung des Bes bewußt war. Sie hat alſo durch den Verbrauch der Arznei

griffes berechtigter Intereſſen bei Angelegenheiten Dritter geleitet keine vorjäglide Selbſtbeſchädigung vorgenommen und dies

worden. Urth. des I. Sen. voin 3. Juli 1902. 1368. 1902 . begründet den Soluß, daß die Abgabe des Opiums die durdy

15. 193 . den Genuß herbeigeführte Geſundheitsbeſqädigung der Frau S.

Der Angeklagte hatte behauptet, er habe die den Gegen. troß deren eigener Mitwirkung verurſacht hat. Urth. des III. Sen.

ſtand der Anklage bildenden deußerungen bereits in demjenigen vom 12. Juli 1902. 2580. 1902.

Artikel, wegen deſſen er damals vor Gericht geſtanden, „ver. 19. $ 230 .

wendet", und er habe ebendieſelben in der hier in Rede ſtehenden Mit Recht erklärt die Straffammer den Angeklagten

Schöffengerichtsfißung zum Zwecke ſeiner Vertheidigung für die ſchlechte Bejchaffenheit der Treppe und die daraus ent

nochmals im Zuſammenhang vorgebracht, um ihre Richtigkeit ſtandenen Folgen verantwortlich . Wenn er auc red tlid nicht
darzuthun. Hielt der Angeklagte ſich innerhalb der durch dieſen als Eigenthümer des Hauſes gelten kann , ſo übte er doch that .

geſeßmäßigen Zweck geſteckten Grenzen , ſo ſchüßte ihn die Vor- fächlich deſſen Rechte aus und ſchloß u . A. ſelbſtändig die Mieth .

ſchrift des § 193 des Str. G. B. vor Beſtrafung , wenn er fich verträge ab . Wie die Rechte, ſo hatte er aber auch die Ver
in beleidigender Weiſe äußerte ; e ſei denn , daß das Vor. pflichtungen des Vermiethers ; es war demnach ſeine Pflicht;

handenſein einer Beleidigung aus der Form der deußerungen die dem allgemeinen Verkehr dienenden Einrichtungen, darunter
oder aus den Umſtänden, unter denen ſie geſchahen , hervorging. die Treppe in einem zum Gebrauch geeigneten Zuſtand zu

Die Form derjenigen Neußerungen , um deren Strafbarkeit es erhalten und Sorge zu tragen, daß bei ihrer Benupung Niemand

ſich jeßt handelt, kann nicht ſchon durch die Form derjenigen eine geſundheitliche Gefährdung erleide. Es erſớheint dies als

mit ihr gleichlautenden Aeußerungen , um deren Strafbarkeit es eine Verpflichtung verkehrspolizeilicher Art fowohl , wie auch als

ſich damals gehandelt hat , hergeſtellt werden ; die legteren ſtellten eine ſolche des Vermiethers den Miethern gegenüber. Allerdings

in der Form , in der ſie gefallen waren , für die damalige Ge- war nach den Feſtſtellungen des Urtheile das Haus am Tage

richtsverhandlung den Gegenſtand der Erörterung dar, die früher des Unfalls in das Eigenthum einer anderen Perſon über .

angewandte Form gehörte daher zum Inhalte der in dieſer gegangen , aber der Käuferin nicht übergeben , ſondern noch in

Verhandlung gethanen Neußerungen, ſofern dieſe nur als Re- der Verwaltung des Angeklagten. Urth. des I. Sen. vom

produktion der früheren Aeußerungen ſich gaben. Urth. des 9. Oktober 1902. 2911. 1902.

II. Sen. vom 30. Oktober 1902. 3668. 1902. 20. § 230.

16. § 193.
Nach der vom Vorderrichter angezogenen Polizeiverordnung

Daß die Abſicht, in der Ehre zu kränken, auch aus den inüſſen die Bürgerſteige bei eintretender Winterglätte mit Sand,

Umſtänden hervorgehe, wird zwar von der Strafkammer aus . Ajdhe und anderem abſtumpfenden Material beſtreut werden .

geſprochen ; es fehlt aber die Angabe, welche Umſtände dieſe Das Streuen aber hat jo zu geſchehen , daß während der Stunden

Annahme rechtfertigen ſollen. Insbeſondere konnte die „ärger. von Morgens 7 bis Abends 10 Uhr der Entſtehung unbequemer

liche Stimmung", in welcher der Angeklagte das Schreiben ver- Glätte vollſtändig vorgebeugt wird . Dieſe polizeiliche Vorſchrift
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kann nun nicht dahin verſtanden werden , daß innerhalb der völlig freigeſtanden habe. Indem dieſe freiwillig und ſelbſtſtändig

gedachten Zeit ein unausgefeßtes Beſtreuen der Bürgerſteige die empfohlenen Mittel am eigenen Körper angewendet hätten,

durch den hierzu Verpflichteten zu geſchehen hat. Die Erfüllung hätten fie, wenn überhaupt von Geſundheitsbeſchädigung zu

einer derartigen Verpflichtung würde für die überwiegende Mehr ſprechen wäre, ſolche ſelbſt verurſacht. Gewiß kann nicht alge

zahl der Pflichtigen eine ſchlechterdings unausführbare fein und mein und ohne Weiteres von Demjenigen , welcher einem

kann daher nicht als im Sinne der erwähnten Polizeiverordnung Anderen Rath ertheilt, geſagt werden , er habe den durch Be.

liegend angeſehen werden . Dieſelbe iſt vielmehr nur dahin aus . folgung des Raths von dem Anderen herbeigeführten Erfolg

zulegen , daß das Beſtreuen der Bürgerſteige in angemeſſenen, verurſacht. Allein wenn die Strafkammer auf Grund der Ver:

nach Maßgabe der jeweiligen örtlichen und zeitlichen Verhältniſſe, hältniſſe des vorliegenden Falles eine entſprechende Feſtſtellung

namentlich der Frequenz des Straßenverkehrs und der Witterung getroffen hat , ſo iſt ſie vom Vorwurfe eines Rechtsirrthums

zu bemeffenden Zwiſchenräumen zu geſchehen hat. Vorliegenden frei . Wer im Mangel eigener Sachkunde, aber im Vertrauen

Falles iſt dahingeſtellt gelaſſen worden , ob die Angabe des An- darauf , daß ein Anderer, beffer Kundiger, ihn von Leiden zu

geklagten, er habe an dem fraglichen Abende, an dem um 8% Uhr befreien im Stande ſei, ſich deffen Behandlung unterwirft,

auf dem glatten Bürgerſteige der Zeuge S. ausgeglitten iſt, ge- begiebt fich freiwillig in deſſen Botmäßigkeit inſoweit, als er

ſtreut, der Wahrheit entſpreche. Es muß alſo zu Gunſten des bei Anwendung der ihm verordneten Kurmittel, deren Wirkjain

Angeklagten angenommen werden, daß er an jenem Abende that : keit er nicht überſieht, nicht Kraft eigenen Urtheils und auf

fächlich geſtreut hat. Bei dieſer Sachlage aber iſt es rechts. Grund ſelbſtſtändiger, die Folgen abwägender Willensentſchließung

irrthümlicy, wenn die Vorinſtanz ein ſchuldhaftes Verhalten des zu handeln pflegt. Unter ſolchen Umſtänden fann er bei Bes

Angeklagten ſchon darin gefunden hat, daß er bei dem fort, folgung der Anordnungen Jeneð recht wohl als allein von

dauernden Schneefall nicht unausgeſeßt geſtreut hat. Es bedurfte dejen Willen abhängiges Werkzeug dergeſtalt betrachtet

vielmehr der Feſtſtellung, um welche Zeit der Angeklagte an dem werden, daß betreffs der Verantwortlichkeit für die Folgen ein

Tage des Unfalles zuleßt den Bürgerſteig beſtreut hat . Erſt rechtlicher Unterſchied zwiſchen dem Falle, wo der Behandelnde

auf Grund dieſer Feſtſtellung war eine Beurtheilung der Frage in eigner Perſon die Rurmittel am Leibe des Kranken in Wirk.

angāngig, ob in der Unterlaſſung weiteren Beſtreuens angeſichts ſamkeit ſeßt , und dem Falle, wo es der Kranke dem Willen

der konkreten Sadlage ein Mangel gebotener Sorgfalt und Um . Jenes entſprechend thut, nicht zu machen iſt. Urth . des IV. Sen.

ſicht zu erbliden und dieſelbe dem Angeklagten im Hinblick auf voin 24. Oktober 1902. 3085. 1902.

den eingetretenen Erfolg zur Fahrläſſigkeit zuzurechnen ſei . Urth. 23. § 230 Abſ. 2 .

des IV . Sen. vom 18. Oktober 1902. 3042. 1902. Das Lenken des Fuhrwerfs würde zur beruflichen oder ge .

21. $ 230 .
werblichen Thätigkeit des Angeklagten gehören, wenn er das zur

Es iſt nicht außgeldloſſen, daß die Entideidung durch Ausübung ſeines Gewerbes oder Berufes dienende Fuhrwerk

redytóirrthümliche Auffaſſung des Begriffes der ſtrafbaren fahr. ſelbſt zu führen pflegte. Hat der Angeklagte das Fuhrwert am

läſſigkeit beeinflußt wurde und daß das Gericht bei Feſthaltung Tage des Unfalles nur ausnahmsweiſe felbſt geführt , die

des richtigen Geſichtspunktes veranlaßt geweſen wäre, zu prüfen, Führung aber in der Regel einem Andern überlaffen , ſo bildete

ob nicht mit Rückſicht auf die beſondere Gefährlichkeit des die Lenkung des Wagens am Tage des Unfalles nicht einen

Automobilbetriebes ein fahrläſſiges Verſchulden des Angeklagten Theil der gewerblichen oder beruflichen Thätigkeit des Ange

darin gefunden werden konnte , daß er bei Anwendung der klagten. Urth. des II. Sen. vom 21. November 1902.

gebotenen Vorſidyt fich ſagen mußte, die an den Automobil- 4210. 1902 .

verkehr nicht gewohnten Bewohner einer kleinen Stadt und ins . 24. § 242.

beſondere Kinder würden durch ſein raſches Fahren erſchrect und Die bei der That beabſichtigte Uneignung umfaßt das

hierdurch der Gefahr des Ueberfahrenwerdens ſei es durch nicht geſammte, auch nad folgende Verhalten , durd, welches der Thäter

rechtzeitiges oder ungeeignetes Ausweichen , ſei es durch unbes zum Ausdruck bringt, daß er über die Sache, als wenn ſie ihm

ſonnenes Hineinlaufen in das Fahrzeug ausgejeßt und daß er gehöre , mit Ausſchluß des Eigenthümers die Herrſchaft aus .

troßdem bei der Fahrt durch die Straße die nicht unerhebliche üben will. In ſpäteren Dispoſitionen , welche der Dieb auf

Geſchwindigkeit von 15 km beibehielt. Es kann auch noch Grund der Anmaßung des Eigenthums über die Sache yor:

erwogen werden , ob der Angeklagte nicht bei Beobachtung der nimmt, gleichviel ob dieſelben in rechtsgeſchäftlichen Verfügungen

erforderlichen Sorgfalt fich ſagen mußte, er werde bei einer oder in einer Beſchädigung oder Zerſtörung der Sache beſtehen ,

Geſchwindigkeit von 15 km nicht in der Lage ſein , ihm begeg . fann eine ſelbſtändige, gegen das Recht des Beſtohlenen gerichtete

nende oder, wie im vorliegenden Falle, erſchreckt in ſein Auto- ſtrafbare Handlung nicht gefunden werden . Urth . des IV. Sen.

mobil hineinlaufende Perſonen ſo zeitig zu bemerken , daß er vom 15. Januar 1902. 5205. 1901 .

noch anhalten oder ausweichen konnte und ob nicht von dieſem 25. $ 242 .

Geſidytepunkte aus in der Beibehaltung der Geſchwindigkeit von Das Urtheil findet die Zueignung darin : „daß die Ange.

15 km eine Unvorſichtigkeit gelegen iſt. Urth. des III. Sen. klagte die Sachen zunächſt bei Seite geſchafft hat , ſich dieſelben

vom 20. Oktober 1902. 3895. 1902. alſo angeeignet hat und zwar in der Abſicht, um darüber ſo zu

22. § 230.
verfügen, wie ed nur ein Eigenthümer darf. Sie hat dies gees

Verfehlt iſt der Einwand , daß der Angeklagte die Erfolge than , indem ſie die Sachen theils wegwarf, theils vernichtete ."

nicht verurſacht habe. Er habe ſo wird ausgeführt Zunächſt kann davon keine Rede ſein , daß die Beiſeiteſchaffung

den Kranken nur einen Rath ertheilt , deſſen Befolgung ihnen von Sachen ſtets auds eine Zueignung derſelben in ſich ſchließt.

-
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Erſtere erfordert nur, daß die Sachen der Verfügung des Be. Bejdywerde erweiſt ſich aber auch als begründet . Bei der Ver.

rechtigten räumlich entzogen werden , während es bei der Zu. neinung des Diebſtahls geht die Straftammer davon aus , daß

eignung weſentlich darauf ankommt, daß bei dem die Sache der von dem Angeklagten fortgetragene Baum vor ſeiner Fällung

Wegnehmenden die Abſicht beſteht, dieſelbe in ſein Vermögen gemäß § 94 des Bürgerlichen Gefeßbuchs Subſtanztheil des

zu bringen, die Sache für fich zu haben und zu behalten , um ſtädtiſchen Areals und als ſolcher außerhalb jedes Gewabríams

entweder ſelbſt über deren Subſtanz zu verfügen oder ſie auf geweſen , daß erſt mit der Fällung des Baumes an dieſem ein

Grund eigener Willensentſdließung einein Dritten zuzuwenden . Gewahrjam möglich geworden und daß dieſer Gewahrſam originär

Indeß auch dann, wenn man – der Saffaſſung entgegen von den den Baum fällenden Arbeitern , und zwar nicht als

den Zuſaß „ und zwar in der Abſicht, um darüber ſo zu verfügen, ſogen. Beſißgehülfen des Magiſtrats, erworben worden ſei . Im
,

wie es nur ein Eigenthümer darf" in unmittelbare Verbindung Anſchluß hieran heißt es jodann : „denn die Arbeiter hatten"

mit dem Beiſeiteſchaffen bringt und annehmen könnte, daß das nur die Bäume zu fällen ; und erſt die phyſiſche Verfügungs

Urtheil den Begriff der Zueignung erſt dann als erfüllt anſieht, möglichkeit des Magiſtrats beendete daher den Gewahrjam der

wenn das Beiſeiteſchaffen in der Abſicht erfolgt, um über die Arbeiter .“ Dieſe Begründung iſt theils unverſtändlich, theils

Sache wie ein Eigenthümer zu verfügen, würde wenigſtens im von Rechtdirrthum beeinflußt . Ein Sondergewahrfam an dem

vorliegenden Falle jene Feſtſtellung zur Annahme der Zueignung Baume wurde freilich erſt mit der Fällung deſſelben möglich ;

noch nicht ausreiden. Wollte die Angeklagte die Sachen von inwiefern aber der Umſtand, daß die Arbeiter nur" die Bäume

vornherein überhaupt nicht in ihr Vermögen bringen , beabſich. zu fällen hatten , zur Begründung der Annahme geeignet ſein

tigte ſie vielmehr ſon bei der Wegnahme lediglich die Sachen fol. der Gewahrſam an dem gefällten Baume ſei von den Ar ,

„ wegzuwerfen bezw. zu vernichten “, ſo hat fie mit der Aus . beitern ,originär und nicht als ſogen . Beſibgehülfen " -

führung dieſer Abſicht zwar ebenfalls über die Sachen ,, verfügt gemeint ſind hierinit anſcheinend die in $ 855 des Bürgerlichen

wie es nur ein Eigenthümer darf " , es würde aber der Nachweis Geſetbuchs bezeichneten Perſonen – erworben worden , bleibt

fehlen , daß die Angeklagte die Sachen zunächſt für ſich erwerben , unerfindlich. Hatten die Arbeiter, wie das Urtheil ergiebt , nichts

in ihr Vermögen bringen wollte. Urth. des I. Sen. vom anderes zu thun , als im „Auftrage" des Magiſtrats Bäume

12. Juli 1902. 2572. 1902. auf ſtädtiſchem Areal zu fällen, fo befanden ſie fich in einem

26. 8 242. Preußiſches Feld- und Forſtpolizeigeſeß vom Verhältniß zum Magiſtrat, welches der Vorſdrift des § 855

1. April 1880 $ 18. des Bürgerlichen Geſeßbuchs unterlag ; ſie übten mithin die

Nach der Feſtſtellung hat der Gärtner W. in ſeinem Garten thatſächliche Gewalt an den gefällten Bäumen, wenn überhaupt,

eine Anzahl Reben in die Erde geſchlagen, um ſie alsbald zu jo dod immer nur für den Magiſtrat aus . Lepterer allein

verkaufen. Der Angeklagte hat eine dieſer Reben weggenommen. war fonach Bejißer. Aber auch die „ phyſijde Verfügungs

Diebſtahl iſt verneint, weil die Pflanze ſchon durch die Ein. möglichkeit“ war auf Seiten des Magiſtrats in Anſehung der

pflanzung ein Erzeugniß des Bodens , in den ſie gepflanzt iſt, gefällten Bäume in gleicher Weiſe gegeben, wie fie vorher in

werde, zumal da auch die Einſchlagung nur den Zweck haben Anſehung des Areals mit den ſtehenden Bäumen vorhanden,

konnte , der Rebe die zu ihrer Ernährung erforderlichen Sub- geweſen war ; höchſtens könnte ein Mitgewahrſam der Ar.

ftanztheile zuzuführen . Dies genügt aber nicht, um die Pflanze beiter in Frage kommen und ein ſolcher würde der Annahme

zum Bodenbeſtandtheil zu machen , wenn ſie nicht aus Wurzeln eines Diebſtahls auch dann nicht entgegenſtehen , wenn die

getrieben hat und dadurch mit dem Grund und Boden ver- Arbeiter mit der Wegnahme des Baumes ſeitens der Angeklagten

wadſen iſt. Zweifel hierüber kommen ſelbſtverſtändlich dem einverſtanden geweſen find, da dieſes Einverſtändniß nur das

Angeklagten zu Gute, auch wird zu prüfen ſein , ob er ſich nicht Vorliegen einer Gewahrſamsverleßung gegenüber den Arbeitern

in naheliegendem Irrthum über dieſen Punkt befunden hat. Urth. und nicht auch gegenüber dem Magiſtrat ausſchließen würde.

des I. Sen. vom 16. Januar 1902. 4392. 1901 . Die Annahme der Vorinſtanz, daß der Magiſtrat an dem Baume

27. SS 242, 246 . nicht den Gewahrſam „im ſtrafrechtlichen Sinne des § 242

Die Wegnahme eines gepfändeten Gegenſtandes durch den des Str. G. B. " erlangt habe, wird hiernach durch die getroffenen

Nichteigenthümer iſt, ſofern der Pfandbeſiß ausübende Gerichts. Feſtſtellungen nicht getragen. Iſt aber der Baum nicht bloß

vollzieher zuſtimmt, nicht Diebſtahl. Vielmehr liegt eine von mit Wiſſen, ſondern auch mit Willen der Arbeiter fortgenommen,

dem Gerichtsvollzieher begangene Unterſchlagung vor. Urth. des ſo würde auch von dem Rechtsſtandpunkt des Vorderrichters aus

IV. Sen. vom 10. Oktober 1902. 4103. 1902. zu prüfen geweſen ſein , ob ſich nicht die Arbeiter ihrerſeits durch

28. 88 242, 246. die Geſtattung der Wegnahme der Unterſchlagung und die

Seitens des Angeklagten iſt Verlegung des Gefeßes gerügt , Angeklagten nur der Beihülfe zu ſolcher ſchuldig gemacht haben

weil er wegen Unterſchlagung verurtheilt ſei, während die „ dem (vergl. Entſch. des R. G. Bd. 5 S. 219 bis 220 , Rechtſprechung

Strafverfahren zu Grunde liegende" That nur" als einfacher Bd. 4 S. 129). Urth. des II. Sen. vom 10. Oktober 1902 .

Diebſtahl anzuſehen geweſen ſei . Die Befugniß, in dieſer Weije 2875. 1902.

über die Qualifizirung der That Beſchwerde zu führen , kann 29. SS 242, 294. B.G. B. $ 960..

dem Angeklagten, obwohl das Gefeß den Diebſtahl init jdwererer Daß die That nicht als Jagdvergehen ſondern als Diebſtahl

Strafe bedroht als die Unterſchlagung, nicht verfagt werden, da rechtlich gewürdigt worden iſt, wird von der Reviſion ohne Grund

es alø Recht jedes Angeklagten angeſehen werden muß, wegen bemängelt. Nach $ 960 des Bürgerlichen Geſeßbuchs ſind wilde

desjenigen Delikts verurtheilt zu werden, deſſen er ſich nach Thiere nur ſolange herrenlos, als ſie ſich in der Freiheit be

den getroffenen Feſtſtellungen ſquldig gemacht hat. Die erhobene finden ; nicht herrenlos aber ſind danady „wilde Thiere in Thier.

II
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garten“ . Da der erſte Richter feſtſtellt, daß der etwa 120 Hektaröffnung gerade dieſes Mechanismus ein eigenartig geſtaltetes

große Wildpark vollſtändig mit einer mindeſtens 2 Meter hohen WerkzeugWerkzeug – mochte es als Sdlüffel oder ſonſtwie zu bezeichnen

Einzäunung umgeben und derart umídloffen iſt, daß kein Stück fein – , wenn nicht beſonders herrichten laſſen , ſo doch beſonders

von dein darin gehegten Wilde den Park verlaſſen kann, falls beſtimit , ſo waren mit der Eröffnung mittels irgend eines

nicht abſichtlich oder fahrläſſiger Weiſe die feſt geſchloſſenen anderen , ähnlich funktionirenden Werkzeugs die Voraus

Thore offen gelaſſen werden, iſt dieſer Wildpark als ein Thier: feßungen des § 243 Nr. 3 gegeben. Nicht auf „das Inſtrument,

garten im Sinne des § 960 des Bürgerlichen Gefeßbuchs an- mit dem ein Gashahn geöffnet zu werden pflegt“ , und nicht

zuſehen ; die Freiheit der eingehegten Thiere iſt aufgehoben und darauf, ob daſſelbe „ gewöhnlich ein Gasſdlüffel genannt wird" ,

das Eigenthum daran für den Beſiber des Wildparks erworben . kam es an , ſondern darauf, ob ein eigenartig geſtaltetes und

Urth . des Ferienſenats vom 9. Auguſt 1902. 3325. 1902. ſpeziell zur Eröffnung dieſes Gashahns beſtimmtes Werk

30. $ 243 Nr. 2 , 3 . zeug vorhanden war. Aus dem Zuſaminenhang des Ilrtheils

Hier handelt es fich um den Diebſtahl von Gas aus der würde ſich allenfalls entnehmen laſſen, daß der Vorderrichter

im Hauskeller befindlichen , zum fünftigen Anſchluß an die dieſe Frage hat verneinen wollen , und es würde in dieſer

Kellerwohnung beſtimmten Gasleitung , und zwar aus einem Richtung ein Rechtsirrthum alsdann nicht obgewaltet haben .

vom Hauptrohr abzweigenden Nebenrohr, das „an ſeinem hori . Immerhin aber würde auch in dieſem Falle die Verurtheilung

zontalen Theil als Haupthahn für dieſe Wohnung einen ventil. wegen einfachen Diebſtahls auf eine rechtsirrthümliche Auf

oder ſchraubenartigen Verſchluß hatte, der nach oben in einen faffung des Strafgeſeßes hinweiſen. Handelte es ſich nicht um

vierkantigen Anſaß endete, durch deſſen Drehung das im Innern einen „ ſchloßartigen " Mechanismus, ſo doch nach der Annahme

des Gasrohres befindliche Hinderniß beſeitigt und das Aus- des Urtheils um einen ſolchen , der mittels eines Inſtruments ,

ſtrömen des Gaſes herbeigeführt wurde. " Die Angeklagten und zwar eines mit viereckigem Ausſchnitt verſehenen Eiſens,

haben einen Gaskocherapparat mit dieſen Nebenrohr mittels geöffnet – aufgedreht — zu werden pflegt. Unter dieſen Um

Gummiſchlauche in Verbindung gebracht und jedesmal , wenn ſtänden mußte geprüft werden, nicht durfte dahin geſtellt bleiben,

fie Gas brauchten, den gedachten Haupthahn aufgedreht. Db ob die Angeklagten zur Deffnung eines folchen Inſtruments fidh

ſie ihn mit der Hand aufgedreht oder dazu ein zum Drehen bedient und ob ſie dabei dasjenige Maß von Gewalt an

des Gashabng nicht beſtimmtes Werkzeug benußt haben , läßt der gewendet haben , das ſich als ein Erbrechen des Rohr

Vorderrichter dahingeſtellt ſein, da ſeiner Anſicht nach das behältniſſes im Sinne der Nr. 2 des § 243 des Str. G. B.

eröffnete Behältniß nicht durch ein Schloß oder einen ſchloß- charakteriſirt. Es bleibt für dieſen Fall zu beachten , daß das

artigen Mechanismus verſáloffen war : das Ventil oder die „ Erbrechen " zwar eine derartige Anwendung phyſiſcher Kraft ,

Schraube habe gleichſam einen ſeitlichen Deckel des Rohre ge- die ſich als Gewalt darſtellt, vorausſeßt, nicht aber eine Zer

bildet , durch den es zwar geſchloſſen, zugemacht, aber nicht ver- ſtörung oder auch nur Beſchädigung der Umſchließung. Urth

ſchloſſen geweſen ſei , und daher ſei auch der zur Beſeitigung des IV. Sen. vom 14. Oktober 1902. 2823. 1902.

des Deckels dienende Mechanismus, der in einem Drehen 31. § 243 Nr. 4.

des Ventils oder der Schraube beſtanden habe, nicht als Angeklagter hat von einem Leiterwagen , auf welchem eine

Schloß oder ſchloßartiger Mechanismus anzuſehen . Dieſe Er- Anzahl friſch geſchoffener Haſen transportirt wurde, einen Haſen

wägungen laſſen nicht klar erkennen , was unter dem zur Be. entwendet. Die Haſen waren an Stangen , welche über die

ſeitigung des Deckels dienenden Mechanismus " verſtanden worden Leitern des Wagens gelegt waren , dergeſtalt aufgehängt, daß die

iſt . Die Thätigkeit des Drehens konnte nicht als „ Mecha: Hinterläufe um eine Stange gelegt und der eine Lauf durdy

nismus" bezeichnet werden ; iſt aber dasjenige Werkzeug den aufgefchlißten anderen geſteckt war. Auf den Wagenbrettern

gemeint, mittels deffen die Drehung des Ventils oder der ſtanden Körbe, in welche ein fich etwa von ſelbſt ablöſender Haje

Spraube bewirkt wurde, ſo konnte ſelbſtverſtändlich nicht in hineinfallen mußte. Angeklagter hat den einen Hinterlauf aus

Frage kommen, ob dieſes Werkzeug, welches öffnete , ſondern dem Scliße des anderen herausgezogen und damit, wie es in

ob die Vorrichtung, welche geöffnet wurde , ein ſchloßähn- dem Urtheile heißt, „ die Verbindung zwiſchen der geſtohlenen

licher Mechanismus war. Nun iſt bereits früher vom er- Sache und dem Befeſtigungsmittel, der Stange, aufgehoben ".

fennenden Senat dargelegt worden , daß auch ein zum Verſclub Bei Anwendung des § 243 Nr. 4 des Strafgeſeßbuches iſt die

einer Röhre in dieſe hineingeſchraubter Metallhahn die weſent. Straffammer in Uebereinſtimmung mit den Entſcheidungen des

lichen Merkmale eines ſchloßartigen Mechanismus dann auf Reichsgerichts in Strafſachen Bd. 5 S. 157, Bd. 6 S. 177 ,

weiſen kann, wenn ein Schlüſſel oder ein ſonſt entſprechend Bd. 21 S. 429 davon ausgegangen , daß eine Aufhebung der

geſtaltetes Werkzeug in Bewegung geſegt werden muß , um Verbindung zwiſchen Transportgegenſtand und Befeſtigungs

wiederum eine Bewegung jenes Mechanismus auszulöſen und mittel als Ablöſung im Sinne des § 2434 auch da angeſehen

jo den Verſcluß wie die Deffnung der Röhre herbeizuführen . werden kann , wo die Trennung weder mit einer Subſtanzver :

Es ſtand alſo nichts im Wege, den am Nebenrohr angebrachten leßung noch mit einer Gewaltanwendung verbunden iſt . Dieſer

Þahn, den ventil. oder ſchraubenartigen Verſclus " mit dem Saß trifft an fich zu , vermag jedoch nach Lage des Falle die

vierkantigen Anſaß als wirkliche Schließvorrichtung und das Anwendung des § 2434 nicht zu rechtfertigen . Während in den

Rohr als verſchloſſen anzuſehen, ſofern nur zur ordnungss früheren vom Reichsgericht entſchiedenen Fällen das Ablöjen des

mäßigen Eröffnung nicht jedes beliebige Werkzeug diente, Befeſtigungsmittels in einer an dem Befeſtigungsmitlel vorge .

das gerade zur Hand und der Größe nach paſſend war. Hatte nommenen und auf dieſes einwirkenden Manipulation gefunden

vielmehr der Verfügungsberechtigte zur ordnung&mäßigen Er- iſt , iſt in dem vorliegenden Falle die als Befeſtigungsmittel an :

1
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geſehene Stange, ſoviel erſichtlich, nicht bewegt, vielmehr in gefolgert. Allein die einzelnen Unterſchlagungen ſind durch die

ihrer räumlichen Lage geblieben und die Verbindung des ge- verſchiedenſten erſt im Verlaufe der Zeit allmählich hervorgetretenen

ſtohlenen Gegenſtandes mit der Stange lediglich durch eine an Urſachen bewirkt worden und legtere konnten der Natur der

dem Gegenſtande vorgenominene Aenderung aufgehoben . Die ſich Sache nach von dem von Anfang an vorhandenen Willendent,

hieraus ergebende Frage, ob ein foldes Verfahren als Ablöjen jdluß ebenſowenig mitumfaßt ſein , als die durch ſie hervorge.

des Befeſtigungsmittels gelten kann, darf indeß dahingeſtellt rufenen einzelnen Unterſchlagungen. Wollte man den allgemeinen

bleiben , weil die zu Grunde liegende Beurtheilung der Stange und nach jeder Richtung unbeſtimmten Entdluß, ein und das.

als eines Befeſtigungsmittels unrichtig iſt. Gründe für dieſe felbe Delift je nach der ſich darbietenden Gelegenheit und dem

Auffaſſung ſind nicht angegeben. Als Befeſtigung&mittel können eintretenden Bedürfniſſe wiederholt zu begehen für die Annahme

ſowohl nach der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes als nach eines Fortjeßungsverhältniſſes als ausreichend erachten, ſo wäre

dem Zuſammenhange, in welchem das Erforderniß eines Be. damit die Möglichkeit der Konſtruktion einer Handlungseinheit

feſtigungsmittels aufgeſtellt iſt, nur ſolche Vorkehrungen be. gegeben , deren Grenzen überhaupt gar nicht mehr beſtimmbar

trachtet werden , welche dazu beſtimmt find zur Befeſtigung ſein würden. Urth . des Ferienjenats vom 22. Juli 1902 .

der zwiſchen dem Gegenſtande der Beförderung und dem Beförde. 3049, 1902.

rungsmittel beſtehenden Verbindung zu dienen. Sdion von 33. § 246 , 263 .

dieſem Geſichtspunkte aus muß die Annahme eines Befeſtigungs- Der Brauereibeſißer W. wollte ſeine Schuld an den Maler .

mittels zu Bedenken Veranlaffung bieten . Die Feſtſtellungen meiſter W. Sch . durch Hingabe eines Wechſels begleichen. Er füllte

geben der Möglichkeit Raum, daß es ſich beim Aufhängen der ein Wechſelformular über 500 Mark aus und zeichnete es als

Þaſen an der Stange nicht um eine Sicherung des Transport- Acceptant, während der Name des Ausſtellers unausgefüllt blieb.

gegenſtandes gegenüber der Gefahr eines Verluſtes gehandelt hat, Sein bevollmächtigter Kontoriſt St. ſandte den fälligen Wechſel

für dieſe Vorkehrung vielmehr die Rückſicht auf Erhaltung des an den Angeklagten Malermeiſter B. Sch . in der Meinung , daß

Wildes im friſchen und reinlichen Zuſtande maßgebend geweſen dieſer, der in Wahrheit niemals mit W. in Geſchäftsverbindung

iſt. Weiter aber ergiebt der Geſammtinhalt des § 2434 , daß geſtanden hatte , der richtige Empfänger ſei. Der Angeklagte

zwiſchen der geſtohlenen Sache, dem Beförderungsmittel und begab einige Tage ſpäter den inzwiſchen von ihm als Ausſteller

dem Befeſtigungemittel zu unterſcheiden iſt. Jedes von dieſen unterzeichneten Wechſel für eigene Rechnung an den Gaſtwirth B. ,

Dreien wird als ein außerhalb der anderen Beſtehendes voraus- erhielt von dieſein mit 200 Mark die Summe von 300 Mark

geſeßt. Scnach kann als Befeſtigungsmittel nur ein Gegen. ausgezahlt und verbrauchte das empfangene Geld für ſich. Auf

ſtand gelten , welcher weder Transportmittel noch Theil des ge- Grund dieſer Feſtſtellungen nimmt das Landgeriďt an , daß der

ſtohlenen Objektes iſt. Der Stange kann im Rahmen der ge- Kontoriſt St. als Bevollmächtigter des W. dem Angeklagten ,

troffenen Feſtſtellungen keine andere Bedeutung als einem Nagel , wenngleich infolge eines Irrthums, den Wechſel zu Eigenthum

Haken oder ſonſtigen, zum Aufhängen des Wildes innerhalb des übertragen wollte, daß der Angeklagte ihn in der Abſicht an.

Wagens dienenden Gegenſtande beigemeſſen werden ; daß der nahm, das Eigenthum zu erwerben , und daß ſonadh, weil die

Nagel eingeſchlagen, die Stange aufgelegt wird , vermag in der Kontrahenten über den Eigenthumsübergang einig waren , der

hier fraglichen Hinſicht keinen Unterſchied zu begründen. Bildete Angeklagte Eigentümer des Wechſels geworden war , fich alſo

hiernach die Stange ein Transportmittel, ſo konnte ſie als Be- der Unterſchlagung nicht duldig gemacht habe, mochte auch

feſtigungsmittel im Sinne des § 2434 ebenſowenig wie der immerhin der Eigenthumsübergang auf Grund des Irrthums

Wagen ſelbſt und defſen Beſtandtheile aufgefaßt werden. Daß anfechtbar ſein. Deſſenungeachtet verurtheilt es den Angeklagten

die verknoteten Hinterläufe als Theile des entwendeten Thieres wegen Betruges auf Grund der Ausführung, er habe über den

nicht zugleich Befeſtigungsmittel in dieſem Sinne darſtellten , Wechſel nicht verfügen dürfen und durch die Unterdrückung der

ſcheint die Straffammer nicht verkannt zu haben. Fraglich wahren Thatſache, daß er infolge eines Verſehens in den Beſit

konnte nur ſein , ob die Verbindung zwiſchen Hafen und Stange des Wechſels gekommen ſei , in B. den Jrrthum erregt , er ſei

durch einen dritten Gegenſtand, vielleicht einen Bindfaden , be . rechtmäßiger Inhaber des Wechſels; er habe ſich durch Begebung

feſtigt war. Fehlte es hieran , ſo war das Merkmal des Bes des Wechſels als rechtmäßiger Inhaber hingeſtellt; der in B.

feſtigungsmittels und damit, da das alternativ aufgeſtellte Merk. erregte Irrthum ſei für die dem W. zugefügte Vermögens .

mal des Verwahrung&mittels nicht in Frage ſteht, der That- beſchädigung kauſal geweſen . Dieſe Verurtheilung wegen

beſtand des § 2434 überhaupt zu verneinen . Urth. des IV . Sen. Betruges iſt nicht aufrecht zu erhalten. Denn wenn Angeklagter

vom 18. November 1902. 3336. 1902 . Eigenthümer des Wechſel geworden war , ſo war er es geworden ,

32. § 246. weil der Bevollmächtigte des W. ihm das Recht zur Ausfüllung

Das angefochtene Urtheil nimmt an , daß der Angeklagte der Unterſchrift des Ausſtellers und zur Weiterbegebung des

mindeſtens ſeit dem Jahre 1896 den Entidyluß gefaßt habe , Wechſels eingeräumt und zur Verwirklichung dieſes Rechts das

fortwährend, wenn es nöthig werden follte , die ihm Eigenthum übertragen hatte. Er war alſo auf Grund der

fehlenden Gelder dieſer Kaffe zu entnehmen und für ſeine Zwede wenngleid, irrthümlichen Erklärung des Kontoriſten St. zur Ver

zu verwenden . Aus der Einheitlichkeit dieſes verbredyeriſchen Ent- fügung über den Wedſel befugt und deſſen rechtmäßiger Inhaber,

ſchluſſes wird ſodann von dem erſten Richter in Verbindung ſolange nicht nach § 121 des Bürgerlidhen Gefeßbuches eine

mit der Thatſache, daß die begangenen Unterſchlagungen dieſelben Anfechtung erfolgte. Er hat alſo , indem er ſich als rechtmäßiger

Objekte betreffen und in ganz gleicher oder wenigſtens ſehr Inhaber ausgab , nichts falſches vorgeſpiegelt. Eine Rechts

ähnlicher Weiſe zur Ausführung gelangten , die Deliktseinheit pflicht, die Anfechtbarkeit dem Erwerber freiwillig mitzutheilen,

1
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läßt ſich nicht aufſtellen. Die ſomit gebotene Aufhebung des 35. § 263.

angefochtenen Urtheils führt jedoch nicht zu der beantragten Die Strafkammer geht davon aus, daß der Angeklagte

Freiſprechung. Es iſt vielmehr eine erneute Verhandlung und bei den Perſonen , denen er das geſtohlene Fahrrad verkauft ,

Entſcheidung erforderlich, bei welcher folgendes zu beachten iſt. bezw . zum Kaufe angeboten habe, durch Unterdrückung einer

Aus den bisherigen Feſtſtellungen ergiebt ſich nicht mit Noth . wahren Thatfache einen Irrthum erregt bezw. zu erregen ver

wendigkeit, daß St. dem Angeklagten die Uebertragung des Aus- ſucht habe. Von der Straffammer iſt angenommen worden ,

füllungs- und Begebungsrechts ohne alle Beziehungen auf den es habe für den Angeklagten „ eine Rechtspflicht zur Offen

unterliegenden Rechtsgrund angeboten hat. Er kann vielmehr barung des wahren Sachverhalts " vorgelegen. Allein ebenſo

das Angebot mit deſſen Rechtsgrund derart verknüpft haben, wenig, wie nach dem früheren Recht die von der Strafkammer

daß es nur annahmefähig war, wenn eine Willensüberein . angenommene Rechtspflicht des Verkäufers beſtanden hat , iſt

ſtimmung über dieſen Grund zu Stande kam . Das äußerlich aus den Beſtimmungen des jeßt geltenden Bürgerlichen Gefeß

vorliegende, das Ausfüllungs- und Begebungsrecht begründende buchs eine derartige Rechtspflicht abzuleiten. Und wenn be

Rechtsgeſchäft war wegen Mangels der Einigung über den ſondere Verhältniſſe zu der Auffaffung führen konnten , daß der

Beſtimmungegrund nichtig, wenn die Wirkſamkeit des Angebots Angeklagte mit dem Verſchweigen der mangelnden Dispoſitions

an ſeinen Beſtimmungsgrund, nämlich die Tilgung der Schuld befugniß durch ſein Verhalten das Vorhandenſein dieſer Dis .

des Brauereibeſißers W., fo gebunden war, daß es nur ange . poſitionsbefugniß poſitiv vorgeſpiegelt habe, ſo iſt in dieſer

nommen werden konnte, ſobald die Tilgung der Schuld durch Richtung von der Strafkammer eine Feſtſtellung doch überall

Ausfüllung und Begebung des Blankoaccepts erreichbar war ; nicht getroffen. Urth . des IV. Sen. vom 16. September 1902.

durch den Angeklagten, der nicht Gläubiger war, vermochte dieſe 3754. 1902.

Tilgung nicht bewirkt zu werden . Weiterhin aber konnte, ob- 36. § 263.

gleich die nach 8 929 des Bürgerlichen Geſepbuches zum Eigen. Die Feſtſtellungen gewähren keine ausreichende Grundlage

thumsübergang erforderliche Einigung ein abſtraktes Geſchäft iſt, für die Beurtheilung der Frage, ob die Konſtruktion des Betrugø.

dieſe Einigung von der Bedingung abhängig gemacht ſein , daß thatbeſtandes allenthalben frei von rechtlichen Bedenfen iſt.

das Kauſalgeſchäft gültig war. Der Eigenthumserwerb konnte Zunächſt muß es als rechtsirrthümlich bezeichnet werden , wenn

bedingt ſein durch den nur bei Einigkeit über den Beſtimmungs- der erſte Richter davon ausgeht, daß die Beſchwerdeführerin bei

grund eintretenden rechtswirkſamen Erwerb des Ausfüllungs- dem Abſchluß des Vertrages mit der Nationalbrauerei in B. ,

und Begebungsrechts. Stellt ſich auf dieſer rechtlichen Grund- durch welchen ſie eine größere Anzahl von Mobilien an dieſe

lage als Ergebniß der vorzunehmenden thatſächlichen Prüfung verkaufte, verpflichtet geweſen ſei , der Käuferin Kenntniß davon

heraus, daß der Angeklagte nicht Eigenthümer des Blanko . zu geben , daß die verkauften Mobilien bereits früher durch einen

accepts geworden iſt, weil die Bedingung des Eigenthums. unter Zuſtimmung der Beſchwerdeführerin von dem Ehemanne

erwerbe nicht eingetreten iſt, ſo beſteht kein rechtliches Hinderniß , derſelben mit der Viktoriabrauerei in M. abgeſchloſſenen Vertrag

den Thatbeſtand der Interjqlagung durch eine näher feſtzu- der leßteren zu Eigenthum übertragen worden waren . Von

ſtellende Zueignungehandlung zu bejahen . Urth. des III. Sen. einer Rechtspflicht der Beſchwerdeführerin zur Offenbarung des

vom 9. Oktober 1902. 3301. 1902 . wahren Sachverhalts in Bezug auf das Eigenthum der Kauf

34. 88 246 , 263. objekte kann keine Rede ſein und geht die Annahme des Vorder

Es iſt rechtlich möglich, daß , wer ein fremdes Spar. richters fehl , daß in der Nichterfüllung dieſer Rechtspflicht bei

faffenbuch in Gewahrſam hat , fich dies durch völlige oder dem Vertragsabſáhluſſe die Unterdrückung einer wahren That

theilweiſe Abhebung des Guthabens rechtswidrig zueignet ſache gefunden werden müffe. In der Solußfeſtſtellung iſt

und durch dieſe Handlung die Thatbeſtandemerkmale des Be. zwar neben der Unterdrüdung wahrer Thatfachen auch von der

truges an ſich verwirklicht, indem er den Sparkaſſenbeamten Vorſpiegelung falſcher Thatſachen die Rede. Legtere Feſtſtellung

über ſein Recht auf die aus dem Buch erſichtliche Summe findet indeſſen in der vorausgeſchidten Sachdarſtellung, welche

tauſcht und durch Empfang der Zahlung, welche den Anſpruch jede nähere Darlegung der Ilmſtände, unter denen der Vertrag

des an dem Buche Berechtigten tilgt, deſſen Vermögen be. mit der Nationalbrauerei zum Abſchluß gelangte, vermiffen läßt ,

ſchädigt. Alsdann ſtellt ſich die Einziehung des Guthabens keinerlei Stüße. Die Urtheilegründe erwähnen zwar nocy , daß

gerade als diejenige Bethätigung des Zueignungswillens dar, die Beſchwerdeführerin den Anſchein erregte, als wenn ſie durch

welche dem Berechtigten das Sparkaſſenbuch mit dem ihm eigen . den abgeſchloſſenen Vertrag über ihr freies Eigenthum verfügte,

thümlichen Werthe entzieht, und es muß angenommen werden , laſſen aber auch hier zweifelhaft , ob die erwähnte Anſcheins .

daß durch die Strafe wegen Unterſchlagung zugleich die mit erregung ausſchließlich in dem bloßen Verſchweigen der Wahr.

der Zueignung verbundene betrügeriſche Thätigkeit getroffen heit , wat rechtsirrthümlich wäre , gefunden wurde oder in einem

wird, ohne daß dieſe ſelbſtſtändig ſtrafbar wäre. Daſſelbe iſt zu dieſem Schweigen hinzugetretenen, auf Täuſchung berechneten

auch als in der Abſicht des Gefeßes liegend zu erachten , wenn aktiven Verhalten der Beſchwerdeführerin , bezüglich deſſen die

etwa die rechtswidrige Zueignung des Sparkaſſenbuch ſchon Begründung des erſtrichterlichen Urtheils gleichfalls feine weitere

vor Abhebung des Guthabens in die Erſcheinung getreten iſt Aufklärung giebt. Abgeſehen von den hieraus ſich ergebenden

und nunmehr in Verwirklichung der Zueignungsabſicht die Bedenken läßt die Begründung unklar, welchen rechtlichen Cha

Thatbeſtandemerkmale des Betruges bei der Gelderhebung er , rafter das zwiſchen der Beſchwerdeführerin und der National.

füllt werden. Urth. des III. Sen. vom 23. Oktober 1902 . brauerei zu Stande gekommene Vertragsverhältnis hatte. Das

3453. 1902. Urtheil bezeichnet den Vertrag als Kaufvertrag, ohne ſich über
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den Werth der Kaufobjekte und den vereinbarten Kaufpreis, deinen, die Frage der ſtrafbaren Betheiligung des Ehemanned ,,

ſowie über die Art und Weiſe ſeiner Tilgung auszulaſſen . Im wenn auch gegen ihn formell eine Anklage wegen Betruges

unmittelbaren Anſchluß hierán wird davon geſprochen , daß der nicht erhoben wurde , nicht unerörtert zu laſſen, da unter den

Vertrag den Zweck verfolgt habe, der Brauerei für etwaige obwaltenden Verhältniſſen die Annahme einer bloßen Beihülfe

aus dem Vertrieb ihres Bieres durch die Beſdwerdeführerin der Beſchwerdeführerin bei einem von ihrem Ehemanne als

gegen dieſe erwachſende Anſprüche Sicherheit zu gewähren. mittelbaren Thäter begangenen Betruge nicht unbedingt aus

An einer anderen Stelle wird endlich ausgeführt, daß die geſchloſſen erſcheint. Endlich wird für den Fall , daß aus dem

Brauerei in B. in dem irrigen Glauben , eine reelle einen oder anderen Grunde nach den fünftigen Verhandlungs.

Sicherheit zu bekommen , ſich habe beſtimmen laſſen , an die ergebniſſen der Betrugethatbeſtand überhaupt etwa nicht mehr

Beſchwerdeführerin 1500 Mark auszuzahlen . Hiernach bleibtHiernach bleibt feſtzuſtellen ſein ſollte , noch zu unterſuchen ſein, ob nicht dadurch ,

dunkel , ob der Vorderrichter in Wirklichkeit einen Kaufvertrag , daß ſie eine in ihrem Beſite befindliche fremde Sache unbefugt

bei welchem die gezahlten 1 500 Mark ſei es nun ganz oder weiter verkaufte, die Beſchwerdeführerin ſich der Unterſchlagung

nur theilweije den von der Brauerei geſchuldeten Kaufpreis zum Nachtheile der Viktoriabrauerei in M. ſchuldig machte.

bildeten , oder aber einen lediglich zur Sicherſtellung der Brauerei Urth . des III. Sen. vom 25. September 1902. 2948. 1902 ..

dienenden Pfandvertrag, der nur äußerlich in die Form eines 37. 8 263 .

Kaufvertrages gekleidet wurde, oder einen in ähnlicher Weiſe Der Angeklagte iſt überführt, in der Abſicht einen Gewinn

abgeſchloffenen Darlehnsvertrag oder irgend einen anderen rechts . zu machen , auf den er fein Recht hatte , dem Zeugen Dr. H. ,

geſchäftlichen Aft erblickt hat. Für die rechtliche Beurtheilung der die ärzliche Praxis des Angeklagten übernehmen wollte, die

des Vertrages wie für die Frage der Rechtowidrigkeit des er : unwahre Thatſache vorgeſpiegelt zu haben , er ſelbſt, der An

ſtrebten Vermögenvortheils und des Eintritts einer Vermögens- geklagte , habe ſeinem Vorgänger für die Ileberlaſſung dieſer

beſchädigung kann es aber unter Umſtänden im vorliegenden Praxis einſchlüſſig einer Handapotheke und einiger anderer

Falle von weſentlicher Bedeutung ſein , welcher rechtliche Charakter Gegenſtände 3 500 Mark bezahlt , während er nur 2 000 Mark

dem genannten Vertrage beizumeffen iſt. Außerdem läßt die dafür gezahlt hatte. Auch iſt feſtgeſtellt, daß Dr. H. aus :

Begründung noch in der Richtung die erheblidyſten Zweifel auf- drücklich bedungen hatte , daß der Preis nicht höher ſein dürfe ,

kommen , ob das Thatbeſtandemerkmal der Vermögensbeſchädigung als der vom Angeklagten bezahlte. Die Straftammer nimmt

als rechtlich einwandfrei angeſehen werden kann . Der vorige an , daß in den 3 500 Mark nach Abzug des Preiſes für die

Richter nimmt erſichtlid an , daß die Forderung der National- Hausapothefe und die anderen Sadyen der Betrag von 2 300 Mart

brauerei an die Beſchwerdeführerin im Betrage von 1 500 Mark als Vergütung für die Praris enthalten war. Dr. H. wurde

unter Mitberückſichtigung der dafür beſtellten Hypothek voll- durch jene Vorſpiegelung getäuſcht und ſchloß den Vertrag

ſtändig geſichert geweſen wäre , wenn der Vertragsabſoluß zur mit der Verpflichtung zur Zahlung von 3 500 Mart ab . Der

Folge gehabt hätte, daß die den Gegenſtand deſſelben bildenden Angeklagte iſt jedoch freigeſprochen , weil die Vermögensbeſchädi.

Objekte in das Eigenthum der Brauerei übergingen . Leşteres gung und das Bewußtſein , daß eine Vermögensbeſchädigung

wird verneint, weil alle Gegenſtände bereits in das Eigenthum verurſacht werde, nicht nachweisbar ſei , Dr. H. vielmehr eine

der Viktoriabrauerei in M. übergegangen waren und deshalb vollwerthige Gegenleiſtung für die gezahlten 3 500 Mark er .

nicht mehr von der Beſchwerdeführerin auf die Nationalbrauerei halten habe. Der Anſicht der Strafkammer, daß von dem

in B. eigenthümlich übertragen oder als Pfand wirkſam beſtellt „Kaufe“ einer ärztlichen Praxis nicht die Rede ſein könne und

werden konnten . Hierbei wird aber überſehen, daß nach § 932 ihrer rechtlichen Beurtheilung eines ſolchen ſogenannten Kaufes

dafelbſt unter beſtimmten Vorausſeßungen der gutgläubige Er. iſt durchaus beizuſtimmen . Es iſt darum müßig , die beiläufige

werber einer fremden Sade, als welcher die Brauerei in B. Vergleichung dieſes Vertrages mit dem Verkaufe eines laden .

zweifelsohne in Betracht kommt, an derſelben auch dann Eigen- geſchäftes einer Fritiſchen Prüfung zu unterwerfen. Die Grund.

thum erwerben kann, wenn ſie nicht dein Veräußerer gehört auffaſſung des Rechtsverhältniſſes reditfertigt jedenfalls den Sat

und unter der gleichen Vorausſegung nach § 1207 daſelbſt der Entſcheidungsgründe, daß die bedungene perſönliche Leiſtung

Jemand auch eine ihm nicht gehörige fremde Sache mit recht- des abtretenden Arztes einen Werthanſdlag in Geld zuläßt , der

licher Wirkſamkeit an einen gutgläubigen Pfandgläubiger ver- im vorliegenden Falle, wo mausgeſchieden auch der Kaufpreis

pfänden kann . Ueber das Vorhandenſein der Vorausſeßungen für körperliche Gegenſtände in dem Geſammtanſchlag enthalten

des § 929 des Bürgerlichen Geſeßbuches, insbeſondere über die war, nach den beſonderen Verhältniſſen abzuſchäßen iſt. Zunächſt

Befißverhältniſſe, wovon weſentlich der Eigenthumberwerb der iſt hiefür die Schäßung des Uebernehmers maßgebend und

Nationalbrauerei mit abhing , gewährt das Urtheil keine befrie gerade diejer hat ſich auf einen Preis von 3 500 Mark ein .

digende Auskunft. Bei der erneuten Verhandlung der Sache gelaſſen. Es iſt nicht rechtsirrig, anzunehmen , daß er dies

kann zugleich , ſoweit erforderlich, Veranlaſſung genommen werden, nicht gethan hätte, wenn er den Preis nach den obwaltenden

den Behauptungen der Bejdhwerdeführerin in ihrer Reviſions- Verdienſtausſichten für zu hoch gelyalten hätte, ſelbſt wenn der

rechtfertigungsſchrift über ihre angeblich die Nationalbrauerei Angeklagte früher wirklicy ſoviel gezahlt hätte . Sodann hat

völlig ſicher ſtellende günſtige Vermögenslage näher zu treten . die Straffammer eine Berechnung angeſtellt, die ſie dahin

Auch wird eß mit Rückſicht auf eine bei der Strafzumeſſung führte, der Vertrag ſei nicht als vermögensſchädigend zu er

eingeflochtene Bemerkung der Urtheilsgründe, daß anſcheinend achten . Das liegt auf thatſächlichem Gebiete und kann mit

der Ehemann der Beſchwerdeführerin der Hauptthäter war Erfolg nicht angegriffen werden . Ebenſo unwirkjam find die

und leßtere nur unter ſeinem Einfluſſe handelte, angezeigt er : Widerſprüche des Staatsanwalts gegen die Grundlage jener
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Berechnung und gegen die Feſtſtellung, ein Bewußtſein des wegen ſchwerer Urkundenfälſchung und Betrugs zu 4 Monaten

Angeklagten, Dr. H. werde geſchädigt, ſei nicht nachweisbar. Gefängniß verurtheilt. Nach beiden Richtungen unterliegt dag

Es iſt nicht widerſinnig, einen Vertrag in der Meinung herbeie vorige Urtheil rechtlicher Beanſtandung. Der Vorderrichter hat

zuführen , er bringe beiden Theilen Vortheil, jedenfalls keinen angenommen , daß dem in Betracht kommenden Merkzeichen A

Nachtheil. Die Auslaſſungen über die Verträglichkeit oder auf einem der B.'ichen Kälber, welches von dem Beſchwerde

Unverträglichkeit des ſogenannten Verkaufe der ärztlichen Praris führer in K umgeändert wurde , die Bedeutung einer für Rechte

mit der ärzlichen Standesebre haben bei der rechtlichen Prü- und Rechtsverhältniſſe beweißerheblichen Privaturkunde zukornme

fung der Sadlage keinen Anſpruch auf Beachtung. Die und als Grund hierfür geltend gemacht, daß durch ein ſolches

Neviſionsrügen des Staatsanwaltes find alſo unbegründet. Es Merfzeichen dem Empfänger einer Sache von dem Abſender

könnte höchſtens in Frage kommen , ob nicht ſchon in der Ueber- deſſen Eigenthum an der Sache mitgetheilt werde. Allein

nahme der Verpflichtung zur Zahlung von 3 500 Mark inſofern die einſeitige, gleichviel in welcher äußeren Form zum Ausdruck

eine Schädigung des Vermögens des Dr. H. liegt, als er gebrachte Behauptung des Abſenders einer Waare , deren Eigen

bereits ein Recht auf Erwerb der Praxis für den vom An- thümer zu ſein, iſt für fich allein noch keine beweißerhebliche

geklagten ſelbſt an ſeinen Vorgänger gezahlten Preis erworben Privaturkunde und muß Merkzeichen von der Art, wie ſie im

und dieſes Recht in Folge der falſchen Vorſpiegelungen des An- gegenwärtigen Falle in Frage kommen , die Qualität beweis.

geklagten verloren hätte. Allein ſelbſt wenn in dem Vertrage, erheblicher Privaturkunden namentlich dann abgeſprochen werden ,

durch welchen Dr. H. die Praris erwarb, von den 3 500 Mark wenn fie lediglich die Bedeutung von Unterſcheidungs- oder

nicht die Rede geweſen wäre, und Dr. H. nur um den vom Identitätszeichen haben ( Entſch. des R. G. in Strafſachen

Angeklagten gezahlten Preis erwerben wollte, ſo iſt doch dieſer Bd. XIV S. 175 , Bd . XVII S. 282 und 352 , Bd . XXV

Preis niemals ein vereinbarter geweſen , da der andere Ron- S. 244, Bd. XXVIII S. 152 , BD. XXXIV S. 53). Da es

trahent ſtets einen anderen Preis verlangt hatte. Dr. H. hat ſich um Viehſtücke nach den Feſtſtellungen des Urtheils handelt ,

alſo das erwähnte Recht niemals erworben . Irth . des I. Sen. welche verſchiedenen Eigenthümern gehörten, zum Verkaufe auf

vom 2. Oktober 1902. 2843. 1902. dem Viehhofe in einer großen Stadt beſtimmt waren und gleich

38. § 263. zeitig in großen Mengen auf der Bahn dorthin transportirt

Freilich war die Proviſion, wie die Reviſion geltend macht, wurden, liegt mit Rückſicht hierauf ſowie auf die große Aehn

dann „verdient“ , wenn das verinittelte Tauſchgeſchäft zu Stande lichkeit ſolcher Viehſtücke der Gedanke nicht ferne, daß , wenn

fam ; aber ein Verdienſt, der mittels bewußter Irrthums: dieſelben vor dem Transporte mit einem äußeren Merkzeichen

erregung und hierdurch bewirkter Beſchädigung des Vermögens verſehen wurden, dies nur gejdhah, um die einzelnen Viehſtücke

eines Andern erworben wird , wie hier feſtſteht, entbehrt des von einander zu unterſcheiden, deren Identifizirung zu ermög

Rechtågrundes, iſt ein rechtswidriger ( vergl. Bürgerliches Gefeß . lichen und die Perſon des Abſender feſtzuſtellen. Jedenfalls

buch 243) , und zwar auch dann , wenn er nicht durch Ana wäre für den Vorderrichter Veranlaffung gegeben geweſen , der

fechtung des ihn begründenden betrügeriſchen Geſchäftes wieder Prüfung und Beantwortung der Frage bei der Eigenart des

entriſſen wird. Darum beruft ſich die Reviſion aud vergeblid gegebenen Straffalles näher zu treten , welche Bedeutung und

darauf , daß eine Anfechtung des Tauſchgeſchäftes nicht erfolgt welcher Werth im Viehhandel nach der Auffaſſung der betheiligten

iſt. Urth. des I. Sen. vom 23. Oktober 1902. 3266. 1902 . Intereſſentenkreiſe und nach der herrſchenden Verkehrsfitte ſolchen

39. SS 263 , 268. Merkzeichen , wie deren hier eines in Frage ſteht, beigemeſſen

Nach den Feſtſtellungen des angefochtenen Urtheile hat der wird . Neber dieſen Punkt läßt aber daß angefochtene Urtheil

Bejd werdeführer am 11. Juni 1901 in Qu. durch den Vieh . tegliche weitere Darſtellung vermiffen . Gewiß kann, auch ab .

auffäufer Sch. 21 Kälber nach 6. verladen laffen. Drei dieſer geſehen von der in Betracht kommenden Verkehrsfitte, der anC.

Kälber gehörten dem Viehhändler B. und waren mit einem A einer Waare angebrachte Namenszug des Verkäufers oder deren

gekennzeichnet, während die Kälber des Beſchwerdeführers, der ſonſtige äußere Kennzeichnuug bei dem Hinzutritt beſonderer

den Transport der B.'ſchen Kälber nach 6. übernommen hatte, Umſtände und Verhältniſſe urkundliche Beweiskraft erlangen.

mit dem Merkzeichen K verſehen waren. Bei der Ankunft der Allein ſolche beſondere Umſtände und Verhältniffe erſcheinen in

21 Kälber auf dem Viehhofe in C. befand fich aber auch auf dem vorderrichterlichen Urtheile wenigſtens zur Zeit gleichfalls

19 derſelben der Buchſtabe K und nur auf 2 der Buchſtabe A. noch nicht feſtgeſtellt. Insbeſondere läßt ſich demſelben nicht

Das erſte Urtheil erachtet für bewieſen , daß der Beſchwerde. entnehmen , daß die fraglichen Kälber bereits vor ihrer Verladung

führer bei einem der B.'ichen Kälber, bevor ſie mit ſeinen nach 6. verkauft waren und nach einer zwiſchen den Vertrags

eigenen Kälbern in Du. zur Verſendung nach 6. auf der Bahn theilen getroffenen Vereinbarung im beiderſeitigen Einvernehinen

verladen wurden , das Merkzeichen A in ein K umgewandelt hat mit einem beſtimmten Buchſtaben verſehen wurden , um dadurch

und daß dies zu dem Zwecke geſchehen iſt, um den Preis dieſes die auf Grund des erfolgten Verkaufs geſchehene Traditton und

Kalbes für ſich zu erhalten. Etwa 8 Tage nach dem 11. Juni 1901 den dadurch bewirkten Eigenthumsübergang der Kaufsobjekte

erhielt B. von dem Viehhofe in C. eine Rechnung über nur zwei äußerlich zu dokumentiren. Nach der ganzen Sadlage darf

von ihm gelieferte, mit A bezeichnete Kälber , der Beſchwerde. vielmehr bis zu einer gegentheiligen ausdrücklichen Feſtſtellung

führer aber eine Rechnung über 19 mit K gezeichnete Kälber. ohne Weiteres davon ausgegangen werden , daß die Kälber erft

Auf Grund dieſes für bewieſen erachteten Sachverhalts wurde zum fünftigen Verkauf auf dem Viehhof wahrſcheinlich durch

der Beſchwerdeführer, welcher auf Befragen des B. dieſem gegen . einen der dortigen Viehkommiffionäre für Rechnung der Lieferanten

über den Empfang einer Rechnung über 19 Kälber ableugnete, beſtimmt waren und, weil die Verſendung nicht durch jeden

1
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Lieferanten geſondert erfolgte , vielmehr die Kälber mehrerer Vorhandenſein einer Vormundſchaft. Eine Vormundſchaft

Lieferanten vermiſcht zur Abſendung gelangten , die Anbringung der überlebenden Mutter nad früherem Landesrecht; dieſe Vor

eines Buchſtabens auf denſelben in der That nur den Zweck ver. mundſchaft iſt jedoch durch die Vorſdriften des Bürgerlichen

folgte , dem Empfänger der Kälber in C. erkennbar zu machen , Gefeßbuchs über die elterliche Gewalt (88 1626 ff. daj. ) in

von wem die einzelnen Kälber abgeſandt waren und für weſſen Wegfall gekommen . Lediglich als Folge dieſer Aenderung er

Rechnung fie verkauft werden ſollten, und dadurdy ihre Auß- weiſt ſich die Einführung der Beiſtandſchaft nach SS 1687 ff.,

ſonderung aus der ganzen Menge zu ermöglichen . Dies würde welche auf dem Gedanken beruht , daß damit Fürſorge getroffen

aber gleichfalls gegen die Qualität der in Rede ſtehenden Merk- werden ſolle für diejenigen Ausnahmefälle, in welchen die

zeichen als beweiserheblicher Urkunden im Sinne des § 267 des Mutter zur Ausübung der mit der elterlichen Gewalt ber.

Str. G. B. ſprechen. Wäre ihnen dieſe Eigenſchaft beizulegen, bundenen Rechte und Pflichten nicht befähigt ſei . Danach handelt

fo würde allerdings, was gegenüber den Ausführungen der es ſich um ein neu eingeführtes Rechtsinſtitut, deſſen Ausbildung

Reviſionsanträge bemerkt ſein mag, gegen die vorderrichterliche im Einzelnen ſich allerdings an die Vorſchriften über die Gegen

Annahme, daß der Beſchwerdeführer durch Umänderung des vormundſchaft angelehnt hat (8 1694 Bürgerlichen Gefeßbuchs).

Buchſtabens A in den Buchſtaben K bei dem einen Kalbe des B. Zuzugeben iſt in dieſer Beziehung, daß der Beiſtand nach § 1689

der Verfälſchung einer Urkunde, welche die Echtheit derſelben daſ nicht nur die Mutter bei Ausübung der elterlichen Gewalt

ſowie die Abänderung des Inhalte in einem für den Beweis zu unterſtüßen, fondern auch 311 überwaden und damit eine

erheblichen Punkte zur nothwendigen Vorausſeßung hat, rechtlich kontrolirende Thätigkeit auszuüben hat , wie ſie auch nach § 1799

nichts zu erinnern ſein . Ob der feſtgeſtellte Sachverhalt nicht dem Gegenvormund im Verhältniß zum Vormund obliegt. Aus

eventuell gegen den Beſchwerdeführer den Thatbeſtand des $ 274 den Vorſchriften der SS 1689 ff. a. a . D. ergiebt ſich auch

Nr. 1 des Str. G. B. erſchöpft, braucht vorerſt hier nicht weiter unbedenklich, daß der Mutterbeiſtand, auch wenn ihm nicht nach

unterſucht zu werden , ſondern wird je nach dem Ergebniß der § 1693 des Bürgerlichen Geſetbuchs die Vermögengverwaltung

neuen Hauptverhandlung von dem Inſtanzgericht unter Umſtänden übertragen worden iſt , bei Ausübung ſeiner unterſtüßenden und

in Erwägung zu ziehen ſein. Aber auch der Thatbeſtand des überwadyenden Thätigkeit Handlungen zum Nachtheile der Kinder

Betruges kann nicht als ausreichend feſtgeſtellt angeſehen werden . begehen kann , wie ſie § 266 Nr. 1 des Strafgeſetbuchs unter

Wer der Empfänger der Kälber geweſen iſt, den der Beſchwerde. Strafe ſtellt. Aus dieſen Erwägungen folgt jedoch nur, daß die

führer getäuſcht haben ſoll, wird in dem angefochtenen Urtheil Stellung des Mutterbeiſtandes derjenigen des Gegenvormundes

ebenſo wenig aufgeklärt , wie die rechtlichen Beziehungen , in ähnlich iſt , nicht aber, daß der Begriff des Mutterbeiſtandes

welchen dieſer unbekannte Empfänger zu B. und dem Beſchwerde . in demjenigen des Gegenvormundes aufgeht. Demgemäß wird

führer geſtanden iſt. Dunkel bleibt auch , worin der Vorder- auch in der Denkſchrift zum Entwurf des Bürgerlichen Geſeß.

richter die von ihın alternativ feſtgeſtellte Unterdrüdung buchs nur bemerkt, der Mutterbeiſtand habe „ innerhalb ſeines

wahrer Thatjachen erblidte, durch welche der Empfänger des Wirkungsfreiſes im Allgemeinen " die Stellung eines Gegenvor:

einen B.'ſchen Kalbes in einen Irrthum über deſſen Herkunft mundes. Fielen Mutterbeiſtand und Gegenvormund begrifflich

verſeßt wurde , und endlich käme, wenn nach der Auffaffung des zuſammen , fo würde auch nicht erforderlich geweſen ſein , in die

erſten Richters B. der Beſchädigte iſt, in Frage , ob nicht der Beſtimmung des Art. 34 Nr. 1 des Einführungsgeſeges zum

Beſchwerdeführer, als er in Qu. bei dem einen Kalbe des B. Bürgerlichen Geſetbuch betr. Aenderung des § 34 Nr. 6 des

aus dem Buchſtaben A ein K machte, damals bereits in Bezug Strafgeſeßbuchs außer dem Worte „ Gegenvormund “ auch noch

auf dieſes Kalb den Zueignungswillen hatte und legteren durch die Worte „ Beiſtand der Mutter “ aufzunehmen. Daraus , daß

die vorgenommene Budſtabenänderung äußerlich in die Er . dies geſdrehen , eine entſprechende Aenderung des § 266 Nr. 1

ſcheinung treten ließ . Träfe dies zu , ſo würde ſchon damit der des Strafgeſeßbuchs aber nicht vorgenommen worden iſt, kann

Thatbeſtand der Unterſchlagung gegeben und mit dieſer Unter. zwar nidyt mit der Neviſion gefolgert werden , daß der Gefeß

ſchlagung der Thatbeſtand eines von dem Beſchwerdeführer da- geber ,,die IIntreue für den Mutterbeiſtand nicht habe feſtſtellen

durch, daß er nachmalig das unterſchlagene Kalb für eigene Nech . wollen “ ; immerhin aber läſst ſich aus der erfolgten Aenderung

nung durch einen Dritten verkaufen ließ , zum Nachtheil wiederum des § 34 Nr. 6 des Strafgeſezbuchs ſoviel entnehmen, daß auch

des B. verübten Betruges nur ſchwer vereinbar ſein. Auch das die geſeßgebenden Faktoren bei Einführung des Bürgerlichen

Thatbeſtandemerkmal der Vermögensbeſchädigung hätte je nach der Gefeßbuchs von der Anſicht ausgegangen find , der Begriff des

als beſchädigt anzuſehenden Perſon näherer Aufklärung bedurft. Mutterbeiſtandes ſei in demjenigen des Gegenvormundes nicht

Urth. des III. Sen. vom 17. November 1902. 3652. 1902 . von ſelbſt enthalten. Vom Standpunkt des geltenden Rechts

40. § 266. B.G. B. $8 1687 ff. aus muß hiernach die Auffaſſung des Mutterbeiſtandes als Vor

Die Verurtheilung des Angeklagten iſt durch die Ent . mund im Sinne des § 266 Nr. 1 des Strafgeſezbuchs abges

ſcheidung bedingt , ob er in ſeiner Eigenſchaft als Mutterbeis lehnt werden, auch wenn man annimmt, daß der Begriff des

ſtand iin Sinne der 88 1687 ff. des Bürgerlichen Gefeßbuchs Vormundes, wie nach früherem Recht , ſo auch nach jepigem

den in Nr. 1 aufgeführten Perſonenklaſſen beigezählt werden denjenigen des Gegenvormundes mitumfaßt. Ebenſowenig wie

kann. Dies iſt bejaht, indem angenommen wird , der Angeklagte als Vormund läßt ſich der Mutterbeiſtand als „ Kurator“ im

habe als Beiſtand der Mutter im Weſentlichen die Stellung Sinne des § 266 Nr. 1 des Strafgeſetzbuchs anſehen. Die

eines dem Kinde neben der Mutter beſtellten Gegenvormundes. Eigenſchaft des Kurators ſeßt ein kraft des Geſeges beſtehendes

Durch dieſe Begründung wird die Entſcheidung nicht getragen. Shugverhältniß voraus , auf Grund deſſen nicht die allgemeine

Nothwendige Vorausſebung der Gegenvormundſchaft iſt das Fürſorge für die Perſon und das Vermögen des Shutzbefohlenen ,

1
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ſondern die Wahrung ſpezieller und vorwiegend fachlicher 43. 88 267, 274.

Intereffen übertragen iſt (vergl. Entſch. des Reichsgerichts Bd . 24 Das „Kontobuch für R. " , den älteſten Geſellen des Ma.

S. 110 ). Dies wird im Allgemeinen bei den nach SS 1909 ff. ſchinenfabrikanten S. , enthält die mit Bleiſtift geſchriebenen An

des Bürgerlichen Geſetbuchs beſtellten Pflegern zutreffen ; die gaben der an den einzelnen Tagen geleiſteten Arbeiten des Geſellen.

Rechte und Pflichten eines Pflegerø aber hat der Mutterbeiſtand Die Eintragungen ſind faſt durchweg mit Tinte durchſtrichen ;

nach § 1693 des Bürgerlichen Gefeßbuchs nur , wenn ihm auf am Ende der Wochen findet ſich ein mit Tinte geſchriebener

Antrag der Mutter die Vermögensverwaltung ganz oder theil. Hinweis auf ein beſtimmtes Folium eines Handelsbuchs. Auf

weiſe übertragen wird. Urth. des Ferienjenats vom 13. Sep. der freien Stelle nach dem 4. Januar 1902 befand ſich der

tember 1902. 3683, 1902. Vermerk des mit der Aufſicht über die Lehrlinge betrauten R. ,

41. § 267. durch welchen der Buchhalter des Fabrikanten veranlaßt werden

1. Getäuſcht iſt P. durch mündliche Neußerungen des follte, die den Lehrlingen bei guter Führung zugeſagte Gratis

Angeklagten darüber, daß der Angeklagte zur Ausſtellung der fikation von 2,88 Mark wöchentlich nicht auszuzahlen, nämlich :

Quittung auf den ihm fremden Namen ermächtigt ſei . Ob dieſe „ſämmtliche Lehrlinge ſollen kein Geld bekommen, der Meiſter

Ermächtigung beſtehe, iſt aber eine Frage, über welche der hat es befohlen. “ Dieſer Vermerk iſt von dem Angeklagten

Inhalt der Urkunde keine Auskunft giebt, die alſo außerhalb mit dem Radirgummi ausgelöſcht worden. Hierin erblickt das

der Beweiskraft der Urkunde liegt. 2. Das Vorhandenſein angefochtene Urtheil eine Verfälſchung des eine beweiserhebliche

einer Namensunterſchrift bildet an ſich nicht eine weſentliche Privaturkunde darſtellenden Kontobucht. Daß das Kontobuch

Bedingung der Urkundeneigenſchaft. Weſentlich iſt aber, von als Ganzes eine Urkunde iſt, mag fich aus der Zuſammen

beſonders gelagerten Ausnahmefällen abgeſehen , daß aus der gehörigkeit der einzelnen Einträge ableiten laſſen . Die Eigen
Urkunde erkennbar iſt, wer der Ausſteller ſein ſolle. Der Mangel ſchaft als Urkunde reicht aber nur ſo weit, als der Zuſammen

wird auch dadurch nicht ausgeglichen , daß der Zettel dieſelben Hang der Einträge unter einander reicht, ſo daß die Veränderung

Shriftzüge aufweiſt, wie eine andere unterſchriebene Urkunde. eines einzelnen Eintrags das Ergebniß der Geſammtheit der

Urth . des III. Sen. vom 16. Januar 1902. 3912. 1902. Einträge ändern kann . Der hervorgehobene Vermerk ſtand in

42. § 267. keiner Beziehung zu denjenigen recitlich erheblichen Thatſachen,

Ohne Rechtsirrthum hat der Vorderrichter eine Verfälſchung zu deren Aufzeichnung das Rontobuch beſtimmt war. Aus der

des amtsgerichtlichen Zahlungbefehls darin erblict, daß An- Wirkung des Auslöſchen des Vermerks auf ſeine Entſchließung

geklagter weſentliche Beſtandtheile dieſer Urkunde, nämlich zuerſt iſt daher nichts dafür zu entnehmen, daß das Kontobuch als

den Stand und dann den Vornamen des Sculdners , eigen . Ganzes verfälſcht und nicht vielmehr eine auf dem Papiere des

mächtig geändert hat. Unbedenklich konnte auch ein Gebrauch Buchs geſchriebene ſelbſtſtändige Urkunde vernichtet iſt. Urth.

machen von der verfälſchten Urkunde nicht nur in der Vorlage des III. Sen. vom 10. Juli 1902. 2610. 1902 .

derſelben an das Gericht behufs Ertheilung des Vollſtreckungs- 44. § 288.

befehls , ſondern auch in der Zuſtellung an den Schuldner ge- Entgegen dem Urtheile des erſten Straffenats vom 15. Des

funden werden. Zwar wurde in dem letteren Falle nicht die zember 1884 (Urtheile und Annalen des R. G. in Civil

Urſchrift des Zahlungsbefehls mit den von der Hand des ſachen Bd. 1 S. 257) tritt der erkennende Senat dem Urtheile

Angeklagten ſelbſt vorgenommenen Aenderungen, des zweiten Straffenats vom 10. Januar 1888, Entſcheidungen

ſondern nur eine von dem Zuſtellungsbeamten, beziehungsweiſe Bd. 17 S. 42, darin bei , daß auch die Fortſegung des Voll

defſen Schreiber auch hinſichtlich der vorgenommenen Abände- ſtreckungsverfahrens als eine dem Schuldner drohende Zwangs

rungen mit dem Original in Uebereinſtimmung gebrachte bes vollſtreckung fich darſtellt; wobei vom Senat in Betracht ge

glaubigte Abſchrift des legteren dem Schuldner übergeben. zogen iſt, daß dieſelbe Frage in dem Beſchluſſe der vereinigten

Gegenſtand der Zuſtellung iſt aber nadh Maßgabe der 88 170 ff. Straffenate vom 8. März 1893 Entſcheidungen Bd. 24

Civilprozeßordnung ſtets das Schriftſtück ſelbſt; fonadh muß in S. 55/56 zwar geſtreift, aber als eine durchaus offene und der

der Uebergabe der beglaubigten Abſchrift zum Zweck der Zu- Entſcheidung damals nicht bedürftige behandelt iſt. Iirth. des

ſtellung des Schriftſtücks ein Gebrauchmachen nicht bloß von IV. Sen. vom 14. Januar 1902. 4459. 1901 .

der Abſchrift, ſondern zugleich von der Urſchrift gefunden werden . 45. § 288 .

Dhne Grund wird von der Reviſion die Annahme des Vorder- Die Straffammer hat feſtgeſtellt, daß den Angeklagten bei

richters bemängelt, daß das Gebrauchmachen zum Zwede der dein Abdluß des Kaufvertrages der beſtimmte Wille geleitet

Täuſdung erfolgt ſei. Die Feſtſtellung des Urtheils , daß hat, ſein Waarenlager dem Zugriff des Gläubigers zu ento

Angeklagter den Glauben habe erwecken wollen : in dem Schuldner, ziehen , daß der Angeklagte alſo in der Abſicht gehandelt hat ,

daß das Gericht den Zahlungsbefehl gegen den Wirthſ after die Befriedigung des Gläubigers zu vereiteln. Allein daraus ,

Peter K. erlaſſen habe, und in dem Gericht, daß die nach daß der Angeklagte den Willen gehabt, eine Zwangsvollſtredung

dem Erlaß des Zahlungebefehls von ihm (dem Angeklagten) in das Waarenlager zu vereiteln , würde ohne Weiteres noch

vorgenommenen Aenderungen ſchon vorher ( alſo vor der unter- nicht auch die Abſicht, die Befriedigung des Gläubigers ver

ſchriftlichen Vollziehung des Zahlungsbefehls durch den Richter) eiteln zu wollen , gefolgert werden müſſen. Ueberdies ſtehen die

vorgenommen ſeien, beruht auf weſentlich thatſächliche Beurthei. weiterfolgenden Ausführungen, daß der Angeklagte mit Grund

lung der konkreten Sachlage, läßt aber auch jedenfalls einen habe fürchten müſſen , daß eine Pfändung einzelner Sachen aus

Rechtsirrthum nicht erkennen. Urth. des IV. Sen. voin 11. Juli ſeinem Waarenlager ihn mit Rückſicht auf den in der Regel

1902. 2393. 1902. erzielten minimalen Verſteigerungserlös über Gebühr ſchädigen
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würde , im Zuſammenhange mit den ferneren Darlegungen, daß pfändeten Sachen in anderer Weiſe, als in den 88 814 , 816 ,

der Angeklagte die Waaren nicht verſchleudert habe , daß auch 817 der Civilprozeßordnung beſtimmt iſt, angeordnet worden .

ein Sớaden vorausſichtlich nicht entſtehen würde, mit der ge- Die Sachen ſind vom Gerichtsvollzieher an S. freihändig

troffenen Feſtſtellung in Widerſpruch ; ſie laffen den Verdacht verkauft worden . Die Wirkungen dieſes Rechtsgeſchäfts

auffommen , daß die Strafkammer troßdem angenommen hat , ſtehen denen einer öffentlichen Pfandverſteigerung nicht ohne

der Angeklagte ſei zu dem Verkaufe lediglich durch die Abſicht Weiteres gleich. Es bedarf keiner Erörterung der Frage , ob

beſtimmt worden , durch einen freihändigen Verkauf einen dem die Anwendbarkeit des S 1242 des Bürgerlichen Gefeßbudos

wirklichen Werthe des Waarenlagers entſprechenden höheren auf den vorliegenden Fall hätte in Betracht gezogen werden

Erlös zu erzielen. Bei dieſer Unterſtellung würde es aber an können, ſofern die Anordnung des Vollſtreckungsgerichte einer

der zum ſubjektiven Thatbeſtande des Delikte erforderten, direkt Einigung zwiſchen den beiden Angeklagten unter Zuſtimmung

auf Vereitelung der Befriedigung des Gläubigers gerichteten des Z. entſprochen hätte ($ 1245 des Bürgerlichen Gefeßbuché ),

Abſicht fehlen und damit eine Beſtrafung des Angeklagten oder im Sinne des § 1246 daſelbſt) unter Abwägung der

wegen ſtrafbaren Eigennußes aus § 288 des Str. G. B. auch Intereffen aller Betheiligten getroffen worden wäre , zu

dann ausgeſchloſſen ſein müſſen , wenn auch im Uebrigen die denen wiederum z. gezählt bätte als Inhaber eines Pfand.

Vorfäßlichkeit der Handlung verbunden mit dem Bewußtſein , rechts, deffen Erlöſchen durch die Veräußerung in Frage fam .

dafz durch diefelbe eine drohende Zwangsvollſtreckung vereitelt Denn von keiner dieſer beiden Eventualitäten iſt hier die Rede.

werden könne, als ausreichend feſtgeſtellt erachtet werden könnte. Vielmehr iſt allein aus der Natur des vom Vollſtreckungsgericht

Urth. des III. Sen. vom 24. November 1902. 4345. 1902. genehmigten Rechtegeſchäfts die Frage zu entſcheiden , ob durdy

46. S 289. den , bei vorausgeſetzter Uebergabe der Sachen an S. erfolgten

Die Beſchwerdeführer wenden ein : Z. ſei nicht berechtigt Eigenthumswechſel der Untergang des Vermietherpfandrechts

geweſen , der Zwangsvollſtreckung in die ſeinem Pfandrechte herbeigeführt iſt oder nicht. Steht nun ein einfaches Kauf.

unterliegenden Gegenſtände zu widerſprechen ; ſein Pfandrecht geſchäft in Frage , ſo iſt durch die Thatjade , daß der Grwerber

habe ſich in ein Recht auf vorzugsweiſe Befriedigung aus dem der Pfandgegenſtände - und zwar ſchon zur Zeit der zu ſeinen

Verſteigerungserlöſe verwandelt; an Stelle des legteren ſei der Gunſten erfolgten Pfändung vom Beſtehen des Vermiether:

durch das Vollſtreckungsgericht feſtgeſepte Verkauf@preis ge- pfandrechte Kenntniſ hatte , die Verneinung der lettaufgeworfenen

treten ; Z. habe ſeine Rechte durch den Antrag auf Anordnung Frage gemäß § 936 Abſ. 2 des Bürgerlichen Geſetbuchs begründet.

der Hinterlegung dieſes Preiſes ausüben können ; ſo wenig er Urth. des IV. Sen. yom 28. Oktober 1902. 3284. 1902 .

aber der Fortſchaffung der gepfändeten Gegenſtände zum Zwecke 47. SS 323 , 326.

der Verſteigerung habe widerſprechen dürfen , ſo wenig ſei er Ein Schiff kann finken, ohne zu verſinken . Von der an .

berechtigt geweſen , dem S. , der durch den freihändigen Verkauf gerannten Jolle ſind die Bordwände , ſoweit ſie beſtimmungs

im Wege der Zwangsvollſtreckung das Eigenthum an jenen gemäß über die Waſſerlinie emporragen ſollten , unter dem Waſſer

erworben habe, die Fortſchaffung zu unterſagen. Mit Recht hat verſchwunden . Deshalb iſt die Anſicht, daß die Jolle geſunken

die Straffammer der Entſcheidung die Annahme gelegt, daß das iſt, nicht rechtsirrig. Es beſteht kein genügender Grund , der

nach § 559 des Bürgerlichen Gefeßbuch : begründete Pfandrecht Shifffahrt mit Booten, welche wegen ihrer Bauart nicht längere

des Z. am 17. Januar 1902 noch beſtand und den Angeklagten Zeit unter Waffer bleiben können , den ſtrafrechtlichen Schuß zu

gegenüber wirkſam war. Allerdings konnte Z. gemäß § 805 verſagen.. Urth . des III. Sen. vom 16. Oktober 1902 .

der Civilprozeßordnung weder der Pfändung der Sachen noch 4219. 1902 .

deren Fortſchaffung aus den Miethsräumen durch das ſtaatliche 48. $ 327. § 8 Abſ . 2 des Preußiſchen Gefeßes vom

Zwangsvollſtreckungsorgan widerſprechen. Allein ſo lange ſein 16. September 1899

über die Dienſtſtellung des Kreisarztes.
Pfandrecht noch beſtand und wirkjam auszuüben war, brauchte 4. März1901

er von ſeinem , erſt an die Stelle des Anſpruchs auf unmittel. Mit Recht hat die Straffammer den § 8 Abſ. 2 cit. dahin

bare Befriedigung aus den Sachen tretenden Anſpruche auf außgelegt, daß für die bei Gefahr im Verzuge vom Kreisarzte

vorzugsweiſe Befriedigung aus deren Erlöſe keinen Gebrauch zu treffenden vorläufigen Anordnungen die Eröffnung zu Protokoll

zu machen . Und ſo lag die Sache für ihn . Die Pfändung oder durch ſchriftliche Verfügung ein weſentliches Erforderniß

ſelbſt, als Inbeſignahme der Sachen durch den Gerichtsvoll- der Gültigkeit bildet. Die Beobachtung der Form dient , den

zieher ($ 808 Abſ. 1 der Civilprozeßordnung) , die innerhalb Unterſchied zwiſchen Maßnahmen, zu denen der Kreißarzt im
der Mietheräume vollzogen wurde und eine Veränderung des einzelnen Falle vielleicht als ärztlicher Rathgeber Anlat hat,

Aufbewahrungsortes der gepfändeten Gegenſtände nicht im Ge. und Anordnungen, welche von ihm ale Organ der Polizei

folge hatte, berührte den Rechtsbeſtand des Vermietherpfandrechte getroffen werden , beſtimmt zu Tage treten zu laffen. BeiNidit

nicht , ſie führte gemäß § 804 der Civilprozeßordnung nur die beobachtung der Form ſind dieſe Anordnungen als gar nicht

Belaſtung der Pfandgegenſtände mit einem neuen , nachgeordneten erfolgt anzuſehen , und inſofern wird durch eine Zuwiderhandlung

Pfandrechte herbei . Die Fortſchaffung zwecks Verſteigerung iſt gegen die formlos getroffene Anordnung der Thatbeſtand des

ebenſo unterblieben, wie leßtere ſelbſt, alſo iſt das Vermiether. $ 327 cit. nicht erfüllt. Urth. des IV. Sen. vom 14. No

pfandrecht auch nicht gemäß SS 560 oder 1242 Abſ. 2 des vember 1902 , 3666. 1902 .

Bürgerlichen Geſeßbuchs erloſchen. Es iſt gemäß § 825 der 49. § 289.

Civilprozeßordnung verfahren , auf Antrag des Gläubigers S. 1. Angeklagter iſt aus 289 des Strafgeſetbuchs unter

iſt ſeitens des Vollſtreckungsgerichts die Verwerthung der ge- der Feſtſtellung verurtheilt, daß er eine Ilhr , einen Läufer und

?
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einen Schrank der Hausbeſißerin Ehefrau N. , ſeiner Vermietherin kann unmöglich vom Gefeßgeber gewollt ſein . Deshalb muß

und Pfandgläubigerin, in rechtswidriger Abſicht weggenommen davon ausgegangen werden , daß in § 328 von der „ zuſtändigen

hat . Von dem Ehemanne der N. iſt im Urtheile nichts geſagt . Behörde“ nur die Rede iſt, um unberechtigten, ungeſeßlichen An

Die Reviſion weiſt darauf hin , daß nad SS 1363 , 1383 des ordnungen der Verwaltungsbehörden den ſtrafrechtlichen Schuß

Bürgerlichen Geſeßbuchs die Nußungen des von der Ehefrau zu verſagen, nicht um die im Geſet ſelbſt getroffenen Maß

eingebrachten Hausgrundſtücks dem Ehemaune gehören ; ſie folgert nahmen von dem Schuße auszuſchließen. Urth. des I. Sen. vom

hieraus, daß zur Stellung des nach § 289 des Strafgeſeßbuchs 10. Juli 1902. 2441. 1902.

erforderlichen Strafantrages nur der Ehemann berechtigt, der 52. § 348 .

von der Ehefrau geſtellte Antrag mithin unwirkſam ſei. Der Die bandlung des Beiſeiteſchaffens iſt vom Angeklagten

Senat erachtet die Rüge auch dann für unbegründet , wenn vorgenommen , nachdem er ſein Amt niedergelegt hatte und als

davon ausgegangen wird , daß das Grundſtüc zum Einge. Gemeindeeinnehmer nicht mehr „ thätig war“ . Die Strafkammer

brachten der Ehefrau gehört, und weiter, daß Antragſtellerin ineint aber, daß ihm dieſer Umſtände halber die Eigenſchaft eines

den Miethsvertrag ohne Einwilligung des Mannes abgeldloffen Beamten auch für die Folgezeit nicht ſchlechthin abzuerkennen

hat. Die Verfügungsbeſchränkungen der 88 1395 bis 1397 des ſei ; denn es ſei ihm hinſichtlich der von ihm gelegten Gemeinde

Bürgerlichen Gefeßbuchs ſchlagen hier nicht ein. Der Miethe- rechnung noch keine Entlaſtung ertheilt, mithin noch keine

vertrag enthält keine Verfügung über eingebrachtes Gut im förmliche Entlaſſung erfolgt" geweſen, und ſeine als Beamter

Sinne des § 1395 ; er bewirkt keine dingliche Belaſtung. Wie übernommene Verpflichtung, die Gemeinderechnung nebſt Belägen

fich das Rechtsverhältniß geſtaltet, wenn der Ehemann die Ein- den geſeblichen Vorſøriften entſprechend dem Gemeindevorſteber

räumung der Wohnung an den Miether verjagt , bedarf feiner zur förmlichen Abnahme zu übergeben , habe noch weiter beſtanden.

Erörterung, da der Fall nicht vorliegt. War die Ehefrau hier. Dieſer Ausführung kann nicht beigetreten werden. Mit Ablauf
.

nach Gläubigerin des Angeklagten, ſo war ſie auch zur Geltend- der Zeit erledigte fich die Berufung wie die Befugniß des An :

machung des zuin Schuße der Miethsforderung geſeßlich be- geklagten zu amtlichen Dienſten , ſein Amt wie ſeine Beamten

ſtehenden Pfandrechts und mithin zur Stellung des Strafan- eigenſchaft von ſelbſt. Sofern nicht im Anſtellungôvertrage

trages berechtigt. Urth. del IV . Sen, vom 24. Oktober 1902 . Anderes feſtgeſeßt war , erhellt nicht, auf welchem rechtlichen

2865. 1902. Grunde eine „ förmliche Entlaſſung" aus dem Beamten.

50.8 289. Bürgerliches Gefeßbuch 88 1396 , 1399 . verhältniß zu erfolgen , und bis zu ſolcher leßteres fortzubauern

Das gefeßliche Pfandrecht des Vermiethers entſteht unab . gehabt hätte. Ungeklagter war nicht mit der Beſorgung gewiffer

hängig vom Willen des Miethers.. Deßhalb entſteht das Pfand- konkreter Geſchäfte in dem Sinne betraut, daß ſeine Funktionen

redt an den eingebrachten Sachen einer Ehefrau, ſofern ſie den erſt mit der vollſtändigen Abwicelung derſelben ihr Ende

Miethsvertrag wirkſam abgeſchloſſen hat. Dies iſt nach § 1399 erreichten, ſondern ihm war die Beſorgung der während der

Bürgerlichen Geſeßbuchs auch bei Fehlen der Zuſtimmung des Zeit ſeiner Berufung zum Amt in den Geſchäftskreis des Ge.

Ehemannes zu bejahen ; der Umſtand, iſt der Miethsvertrag meindeeinnehmers fallenden Obliegenheiten übertragen. Urth. des

mittelbar ein Pfandrecht an den Sachen der Ehefrau IV. Sen. vom 17. Januar 1902. 4542. 1901 ,

begründet, welches fie nach § 1396 unmittelbar nur mit Zu: 53. $ 348 .

ſtimmung des Mannes beſtellen könnte, hindert nicht, daß der Das Vergehen des § 348 des Str. G. B. kann nicht nur

Vertrag für ſie im Verhältniſſe zum Vermiether nach jeder von den eigentlichen Beurkundungsbeamten im engeren Sinne,

Richtung rechtsverbindlich iſt. Urth. des IV. 'Sen. vom ſondern von jedem Beamten begangen werden , welcher nach der

25. Auguſt 1902. 923. 1902 . beſtehenden Gefeßgebung zur amtlichen Beurkundung vor ihm

51. § 328. abgegebener Erklärungen oder durch ihn vollzogener Thatjachen

Die Anordnungen und Verbote des Viehfeuchengeſeßes zuſtändig iſt. (Entſc . des R. G. in Strafſachen Bd. IX

gehören zu den „ Abſperrungs- oder Aufſichtsmaßregeln oder S. 240.) Die Zuſtändigkeit des Gerichtsvollzieher zur Be.

Einfuhrverboten " im Sinne von § 328 . Zuzugeben iſt glaubigung der von ihm zuzuſtellenden Abſchriften folgt aber

den Urtheilsgründen , daß einer ſolchen Zuzählung der aus $ 170 der 6. P. D. in der Faffung der Bekanntmachung

Wortlaut des § 328 , nämlich der Ausdruck „ zuſtändige Be- des Reichskanzlers vom 20. Mai 1898. Darnach beſteht die

börde“, entgegenzuſtehen ſcheint , ſofern der allgemeine Sprach . Zuſtellung eines Schriftſtückes in der Uebergabe einer beglau .

gebrauch unter Behörden die mit der Ausführung von bigten Abſchrift, und die Beglaubigung hat , wenn die Zu

Geſeßen befaßten Glieder des Staats , nicht aber auch die ſtellung, wie im vorliegenden Falle, nicht auf Betreiben eines,

Träger der Gefeßgebung zu verſtehen pflegt. Allein gewichtige Rechtsanwalts, ſondern auf Betreiben der Partei ſelbſt geſchieht,

innere Gründe nöthigen zu einer ausdehnenden Auslegung. Es durch den Gerichtsvollzieher zu erfolgen. Durd, die Abſchrifts

wäre offenbar widerfinnig und namentlich von geſeßgeberiſchem beglaubigung ſtellt der Gerichtsvollzieher auf Grund der von

Standpunkt aus verkehrt, wenn für Zuwiderhandlungen gegen ihm amtlich vorgenommenen Vergleichung der Abſdrift mit der

die unmittelbar durch Gefeß angeordneten Abſperrungs- oder in ſeinen Händen befindlichen Urſdrift urkundlich zum Zwecke

Aufſichtsmaßregeln eine mildere Strafe vorgeſehen wäre, als für des Beweiſes der rechtswirkſam erfolgten ſpäteren Zuſtellung die

Zuwiderhandlungen gegen fachlich ganz gleichartige, aber von Nebereinſtimmung beider Schriftſtücke ihrem Inhalte nach feſt

der Verwaltungsbehörde auf Grund gefeßlicher Nebertragung der und etwas Weiteres wird zur Annahme des Thatbeſtandemerk.

Zuſtändigkeit, d. h . nur mittelbar durdy Geſek, erlaſſene Anord- maleø der Aufnahme einer Urkunde nicht erfordert. Daraus ,

nungen . Ein derartiger begriffliger Zwieſpalt und Widerſpruch daß den von den Rechtsanwälten innerhalb ihrer Zuſtändigkeits

1
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grenzen vorgenommenen Abſchriftsbeglaubigungen die Eigenſchaft ſchäftigte Perſon die Eigenſchaft eines „ Rommunalbeamten im

öffentlicher Urkunden nicht beigelegt werden kann , läßt ſich keines- Sinne dieſes Geſeßeß" erſt mit der Aushändigung der An.

wegs, wie dies durch die Reviſion geſchieht, folgern , daß nun: ſtellungsurkunde erlangt, ſo wenig kann es zweifelhaft ſein, daß

mehr das Gleiche bezüglich der den Geridtsvollziehern gejeßlich durch die Vorſchriften dieſes Gefeßes die materiellen Voraus

obliegenden Abſchriftsbeglaubigungen der Fall iſt. Urth . des feßungen für die Beſtimmung der Beamteneigenſchaft im Sinne

III. Sen. vom 20. Januar 1902, 4402. 1901 . des § 359 des Str. G. B. gar nicht berührt werden . Ent.

54. $ 350. ſcheidend dafür iſt lediglich, ob von der zuſtändigen Amtsſtelle

Ein Gemeindeſchreiber in der Pfalz iſt Beamter und zwar eine Berufung zur Wahrnehmung ſolcher öffentlicher Funktionen ,

ſowohl nach Maßgabe der Gemeindeordnung für die Pfalz vom die dem Staatszwecke unmittelbar oder mittelbar dienen , ſtatt

29. April 1869 als auch nach dem Gefeße vom 17. Juni 1896. gefunden hat. Urth . des II. Sen. vom 8. Juli 1902. 1659. 1902.

Urtly. des I. Sen. vom 3. Juli 1902. 2110. 1902 . 57. § 360 Ziff. 9.

55. $ 350 . Angeklagter hat als Zeitungsverleger an der Spiße jeder

Die Reviſion des wegen Unterſchlagung angeklagten Notariats . Nummer den Saß veröffentlicht: Jeder Abonnent iſt bei Unfall

praktikanten beſtreitet nicht, daß er das fragliche Geld in amt- ohne jede Nachzahlung unter den von unſerer Geſchäftsſtelle zu

licher Eigenſchaft empfangen und in Gewahrſam hatte , fie ver- beziehenden Verſicherungsbedingungen verſichert. Sowohl nach

mißt nur die Feſtſtellung, daß der Angeklagte mit dem Bewußt- dem Preußiſchen Gefeße vom 17. Mai 1853 ( Gefeß -Sammlung

ſein der Rechtswidrigkeit gehandelt habe und behauptet, es fehle S. 293) , auf deſſen § 1 das Blankett- Strafgeſeß des 360 °

an dem Merkmale, daß er das Geld fich zugeeignet habe. Laut hinweiſt, als nach dem Reichs-Verſicherungsgeſeße iſt derKonzeſſions

der Entſcheidungegründe hat der Angeklagte ſelbſt zugegeben , zu zwang durch ein Unternehmen bedingt , welches einen auf den

wiſſen, daß man Depots nicht angreifen dürfe ; auf die Zu- Abidluß von Verſidherungsgeſchäften gerichteten Betrieb zum

ſtimmung der Berechtigten hat er ſich nicht berufen , die des Gegenſtand hat . Sit die Abſicht des Unternehmens nicht darauf ,

Notars iſt mit Recht als belanglos erklärt , und die Meinung, ſondern zunädyſt auf den Betrieb von Geſchäften anderer Art

des legteren Zuſtimmung genüge zur Rechtfertigung der Ent: geridytet, mit denen Verſicherungsverabredungen nur nebenher

nahme deponirter Gelder, wäre ein Jrrtljum über die rechtliche verbunden werden , fo fallen dieſe Nebenabreden nicht unter das

Tragweite des Strafgeſeßes , der nicht entſchuldigt. Die bloße Geſetz. Urth.des IV. Sen. vom 23. September 1902. 2030. 1902 .

offnung oder Vermuthung , die Eigenthümer würden die Ein.

griffe des Angeklagten in ihr Eigenthum genehmigen, weil ſie B. Zu den Prozeßgefeßen.

kein Intereſſe an der Identität der deponirten Geldſtücke hatten , 1. Gerichtåverfaſſung SS 177 , 178 Str. G. B. § 123 .

kann die wirkliche, nicht gegebene Einwilligung nicht erſeßen. Es iſt feſtgeſtellt, daß das vom Vorſigenden erlaffene Gebot,

Fehlte es an dieſer , ſo hätte auch die Fähigkeit, das Geld jeder den Sißungsſaal zu verlaſſen , ſich, weil nicht ausdrücklich das

Zeit zu erſeßen, die Wegnahme amtlich verwahrter Gelder nicht Gegentheil ausgeſprochen worden iſt, nur auf die gerade ver.

geſtattet, da dieje , wie die Straffammer mit Recht erwähnt, handelte Sache bezogen hat. Daraus folgt , daß der Wieder

keine vertretbaren Sachen ſind und ſchlechthin nicht für andere eintritt in den Sißungsjaal fein widerrechtlicher geweſen iſt.

Zwede als die , für welche ſie beſtimmt ſind, verwendet werden Dieſer Grund rechtfertigt für ſich allein die Freiſprechung von

dürfen , ſo lange der Eigenthümer dies nicht geſtattet. Darum des Anklage des Hausfriedensbruches und erübrigt ein Eingehen

war auch die Mithaftung des zahlungsfähigen Notars ohne auf die Frage , ob die Vorſchrift des § 177 des Gerichts.

Bedeutung für die ſtrafrechtliche Beurtheilung. Das Urtheil verfaffungegefeßes den Vorſißenden ermächtigt, eine Perſon zum

giebt ferner zu , daß der Angeklagte das Weggenommene nicht Verlaſſen des Sißungsjaales aufzufordern , oder ob es dazu

für ſich, ſondern für das von ihm verwaltete Notariat verwendet gemäß § 178 ebenda eines Gerichtsbeſchluſſes bedarf. Urth. des

habe . Daraus entnimmt die Reviſion , daß der Angeklagte das IV. Sen. vom 21. Januar 1902. 4620. 1902.

Geld nicht, wie § 246 des Str. G. B. lautet, ſich zugeeignet 2. Gerichtoverfaſſung $ 179, Str. P.D. SS 244 , 377 Nr.8 .

habe ; denn dieſe Worte des Gefeßes forderten eine Thätigkeit, Der Zeuge erſchien in der Kauptverhandlung wegen ſtarker

durd die der Beſitzer die fremde Sache in fein Vermögen Angetrunkenheit vollſtändig vernehmungsunfähig. Das Gericht

bringen wolle, um wie ein Eigenthümer darüber zu verfügen ; beſchloß, ihn wegen dieſer Ungebühr in Saftſtrafe zu nehmen ;

die bloß thatſädliche Verfügung zu anderen Zwecken genüge er wurde ſofort abgeführt. Der Beſchluß und deſſen Voll.

nicht. Allein es iſt klar, daß die Verwendung von Geld nur ſtreckung war durch § 179 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes gerecht

dem Eigenthümer des Geldes oder ſeinem Willen gemäß einem fertigt . Die Vertheidigung wurde nicht beſchränkt , da der An .

Dritten zuſteht; ſie iſt alſo eine Verfügung wie die eines Eigen- geklagte troß der Abführung des Zeugen deſſen Vernehmung

thümers . Um in die Lage zu kommen , ſo zu verfügen , muß unter Angabe der zu beweiſenden Thatjachen beantragen konnte.

der Verfügende fich die Verfügungsmöglichkeit verſdjafft, d . i . das Auch durch § 244 der Str. P. D. war das Gericht nicht zur Ver .

Geld zunächſt ſich zugeeignet haben. Worin die unbefugte Ver- nehmung verpflichtet. Eine Perſon, welche als Zeuge auf Ladung

fügung dann beſteht, iſt gleichgültig für den Begriff des Sich. erſchienen , aber vernehmungounfähig iſt, kann nicht als Beweiß

zueignens, Urth. des I. Sen. vom 13. Oktober 1902. 3104. 1902 . mittel benußt werden , ſteht daher einem nicht erſchienenen Zeugen

56. § 350. Preußiſches Geſeß vom 30. Juli 1899 , be. gleich. Urth . des III . Sen. vom 13. Oktober 1902. 4535. 1902.

treffend Anſtellung und Verſorgung der Kommunalbeamten. 3. Str. P. D. $$ 4, 270, 347 , 375 .

So gewiß es hiernach iſt, daß eine im Dienſte der im In der jdwurgerichtlichen Hauptverhandlung wurde durch

Geſeße vom 30. Juli 1899 aufgeführten Kommunalverbände be- Bejdluß des SĐwurgerichts das Verfahren gegen die Beſdywerde

1
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führerin von dem Verfahren gegen die anderen Mitangeklagten Unterſuchungen zur Einleitung von Strafverfahren führen

abgetrennt und in Anwendung des § 4 der Str. P. D. zur können , nicht als Polizeibeamter , nicht zur Erforſchung ein.

Aburtheilung an die Straffammer verwieſen . In der Haupt- zelner Strafprozeßfachen thätig . Es ſteht alſo nichts im Wege,

verhandlung wurde von dem Vertheidiger der Beſchwerdeführerin daß er auch im Prozeſſe als Sachverſtändiger auftritt. Urth.

der Einwand der ſadlichen Unzuſtändigkeit des Landgerichte des II. Sen. vom 8. Juli 1902. 811. 1902 .

geltend gemacht, der jedoch in dem ergangenen Urtheil als uns 5. § 56. Straf. -G. -B. $ 257.

begründet zurückgewieſen wurde. Die Frage, ob derartige in Die Ungeklagte iſt wegen Kuppelei verurtheilt. Die Be

verbundenen Strafſachen ergehende gerichtliche Trennungsbejdlüffe eidigung der Zeugin iſt unterblieben , weil die Zeugin der Be.

überhaupt anfechtbar ſind, iſt in der Litteratur nicht unbeſtritten. günſtigung verdächtig ſei. Daß der Rechtsbegriff der Begünſti

In eine Erörterung dieſer Streitfrage braucht jedoch im vor- gung verkannt ſei , iſt in keiner Weiſe zu erſehen . Wenn der

liegenden Falle nicht eingetreten zu werden, weil es für die hier erſte Richter unter anderem feſtſtellt, daß die C. von ihrem

zu fällende Entſcheidung bedeutungslos iſt, ob man den ſchwur geſchlechtlichen Verkehr mit S. erzählt und die Angeklagte ſich

gerichtlichen Trennungsbeſchluß für anfechtbar erachtet oder nicht. darauf ſehr entrüſtet gezeigt hat , ſo kann er ſehr wohl gemeint

War er überhaupt mit einem Rechtsmittel nicht angreifbar, jo haben, daß die C. wahrſcheinlich mit Abſicht und im Einver

ergiebt ſich von ſelbſt die Bindung der Straffammer an den ſtändniß mit der Angeklagten dieſer Gelegenheit gab , vor

von einem anderen überdies höheren , wenn auch nicht über. Zeugen die Ueberraſchte und Entrüſtete zu ſpielen , um ſo in

geordneten Gerichte erlaſſenen, ſofort mit ſeiner Verkündung in einem etwa gegen ſie anzuſtellenden Strafverfahren einen Be.

Rechtskraft in dieſem Falle übergegangenen Trennungsbeſchluß. weis für ihre Unſchuld zu haben . Iſt dem fo , fo konnte die C.

Wollte man aber denſelben mit einem Rechtsmittel für anfechtbar allerding$ ohne Rechtsirrthum für verdächtig erachtet werden ,

erachten , ſo kommt in Betracht, daß er thatſächlich unangefochten daß ſie nach Begehung des Verbrechens der Angeklagten der

geblieben iſt und im jeßigen Verfahren nidyt mehr angefochten Thäterin wiffentlich Beiſtand geleiſtet hat, um ſie der Beſtrafung

werden kann. Wäre die ſofortige Beſchwerde als das eventuell zu entziehen oder ihr dic Vortheile des Verbrechens zu fichern.

zuläſſige Rechtsmittel anzuſehen, deren Einlegung an eine ein- Es erhellt nicht, daß etwa der erſte Richter die bloße Ablegung

wöchentliche Nothfriſt gebunden iſt, ſo würde dieſelbe wegen des der Angeklagten günſtigen Zeugniffes der C. in der Haupt

Verſäumung dieſer Friſt ausgefdloffen erſcheinen. Aber auch verhandlung als Begünſtigung angeſehen hat. Urth. deo I. Sen.

die an die Einhaltung einer beſtimmten Friſt nicht geknüpfte vom 27. Oktober 1902. 4826. 1902.

einfache Beſchwerde konnte , wenn ſie als das zuläſſige Rechts- 6. SS 140, 199 , 410.

mittel in Frage käme, in dem jebigen Verfahrensabſchnitt mit Die Wiederaufnahme hat nicht die Aufhebung der im

Rückſicht darauf nicht mehr zugelaſſen werden, daß auf Grund vorigen Verfahren verwirkten Prozeßfriſtenverſäumniſſe und ihrer

des jdwurgerichtlichen, von keiner Seite angegriffenen Trennung . Wirkung, ſondern nur die Erneuerung der Hauptverhandlung

bejdluſjes das Verfahren vor der landgerichtlichen Strafkammer zur Folge. Der Anſpruch auf Beiordnung eines Vertheidigers

thatjädlich ſeinen Fortgang genommen hat, die Folgen jenes bleibt ſomit verloren , wenn die Friſt vor der erſten Hauptver

Bejdlufſeß mithin nicht mehr rückgängig gemacht werden können handlung verſäumt war. Urth . des I. Sen. vom 27. Oktober

und die an ſich vielleicht zuläſſige Beſchwerde hiergegen dadurch 1902. 4231. 1902 .

gegenſtandslos geworden iſt. Der § 347 der Str. P. O. feßt 7. § 185.

einen Beſchluß des erkennenden Gerichts voraus. Aus Die Beſchwerdeführer rügen , daß das Protokoll nicht

demſelben Grunde iſt eine Anfechtung des Trennungsbeſchluſſes die Namen der mitwirkenden Gerichtsperſonen enthalte,

mit dem Rechtemittel der Reviſion unſtatthaft. Denn der hier insbeſondere nicht erſichtlich mache, wer der H. ſei , der das

in Betracht kommende § 375 der Str. P. D. hat ebenfalls eine Protokoll mit unterſchrieben habe, und mit welchem Rechte eine

der Urtheilsfällung vorausgegangene Entſcheidung des er- Perſon dieſes Namens bei der Unterſuchungshandlung mitge .

kennenden Gerichts, im vorliegenden Falle der landgericht wirkt habe , ob als Gerichtsbeamter oder als eine von dem

lichen Strafkammer, zur Vorausſeßung. Eine ſelbſtſtändige Unterſuchungsrichter gemäß § 185 der Strafprozeßordnung zu

Reviſion gegen den Trennungsbeſchluß, wenn man etwa mit ihr gezogene und beeidigte Perfon. Indeffen ein weſentlicher for

als dem gegen denſelben zuläſſigen Rechtsmittel rechnen wollte, meller Mangel liegt nicht vor. Allerdings ſind im Terte des

iſt nicht eingelegt worden. Die einzige Möglichkeit, um zu Protokolles die Namen der bei der Verhandlung mitwirkenden

einer Unzuſtändigkeitserklärung in geſeßlich gerechtfertigter Weiſe Gerichtsperſonen nicht angegeben . Allein das Protokoll trägt

zu gelangen, wäre für die Straffammer dann vorgelegen , wenn an der Spiße den Randveriner Königliches Landgericht, der

die ihrer Aburtheilung unterſtellte Strafthat nach dem Ergebniß Unterſuchungsrichter“, beginnt mit der Beurkundung : „In der

der vor ihr ſtattgehabten Hauptverhandlung als eine ſolche ſich Vorunterſuchungsſache gegen .... begaben ſich die unterzeich.

dargeſtellt hätte, welche die landgerichtliche Zuſtändigkeit über- neten Gerichtsperſonen an Ort und Stelle " .... und endigt

ſchritt, weil damit die Vorausſeßungen des § 270 der Str. P. O. nach dem Vermerk „ Geſchloſſen “ mit den lesbaren Unterſchriften

gegeben geweſen ſein würden . Urth. des III. Sen. vom 20. No. A. H. Dieſe Umſtände geben darüber ' ausreichende Gewißheit,

vember 1902. 3556. 1902. daß das innerhalb einer Vorunterſuchung aufgenommene

4. $ 24. Protokoll von den amtirenden Gerichtsperſonen unterzeichnet

Der Sachverſtändige, der die zur Kontrole des Verkehrs iſt, und daß daher im Hinblick auf § 186 Abjaß 1 der Straf-.

von der Behörde regelmäßig entnommenen Nahrungsmittelproben prozeßordnung der vollzogene eine Name – der Gepflogenheit

unterſucht, wird aus dem Grunde , daß die Ergebniſſe ſeiner nach der erſte – denjenigen des als mitwirkend im Protokolle1
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ſelbſt bezeichneten Unterſuchungsrichters, der andere denjenigen des fungirt; das Sißungsprotokoll ergiebt aber nicht, daß Leßterem

von leßterem zugezogenen Gerichtsſchreibers, darſtellt. Weiterhin von der Nichtladung des Rechtsanwalts Dr. H. Mittheilung

erhellt aber aus den Unterſchriften unter der Handzeichnung, gemacht worden ſei . Bei dieſer Saclage kann nicht zweifelhaft

welche als Anlage, alſo Beſtandtheil des Protokolls unmittelbar ſein, daß das angefochtene Urtheil auf Verlegung des § 217

hinter dieſem Blatt 34 °, 35 und den Akten gebracht iſt, ohne der Str. P. O. beruht. Durch Einreichung der Vollmacht war

Weiteres, daß Landrichter A. als Unterſuchungsrichter, und der die erfolgte Wahl des Rechtsanwalts Dr. H. zum Vertheidiger

erwähnte H. als Gerichtsſchreiber amtirt haben . Sind dergeſtalt des Beſchwerdeführers dem Gericht angezeigt, ihrem Inhalte nach

die Namen der Gerichtsperſonen , welche die Unterſuchungshand- aber richtete ſich die Vollmacht auf das ganze Verfahren , und

lung vorgenommen haben , aus dem Protokolle erkennbar, ſo iſt es war im Laufe des leßteren kein Umſtand eingetreten, aus

dem Mangel jede weſentliche Bedeutung abzuſprechen. Es kann welchem auf eine Zurücknahme des Mandats hätte geſchloffen

dabei unerörtert bleiben , ob die Unterſdrift des Protokolles allein werden können . Gemäß $ 217 a . a . D. mußte deshalb der

die darin gänzlich fehlende „Bezeichnung“ der mitwirkenden Rechtsanwalt Dr. H. zu der neuen Hauptverhandlung als Ver

Gerichtsperſonen zu erſeßen vermöchte. So liegt hier der Fall theidiger geladen werden , was nicht geſchehen iſt. In der Haupt.

nicht. Zur Auslegung der hier in Betracht kommenden Be. verhandlung iſt allerdings der Rechtsanwalt Dr. W. als Ver

ſtimmung der Strafprozeßordnung nach Analogien aus dem theidiger erſchienen und der Angeklagte hat ſich durch ihn

Reichsgeſeße über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts- vertheidigen laſſen ; allein dieſer Umſtand reicht zur Annahme

barkeit heranzuziehen, fehlt jeder Anlaß . Darüber, mit welchem eines Verzichtes des Angeklagten auf die Aſſiſtenz des Rechts

Redt dieſe Perſonen , die von ihnen in Anſpruch genommenen anwalts Dr. H. nicht aus , da er den Grund des Ausbleibeng

Funktionen ausgeübt haben , hat das Protokoll keinerlei Auskunft deſſelben nicht kannte und inithin der Meinung ſein durfte, der

zu geben. Die Verlesbarkeit eines Theiles des Protokolles Rechtsanwalt Dr. H. ſei troß erfolgter Ladung nicht erſchienen

oder einer öffentlichen Urkunde überhaupt hing aber auch nicht und es ſtehe ihm in Folge deſſen gemäß § 227 Abſ. 2 der

davon ab , daß bei dieſer Verleſung oder auf andere Weiſe Str. P. O. kein Recht zu , die Ausjeßung der Verhandlung zu

die Umſtände feſtgeſtellt wurden , durch welche die Gefeß- verlangen . Urth. des II. Sen. vom 29. Oktober 1902 .

mäßigkeit der Errichtung der Urkunde bedingt war. Aus 3869. 1902.

dieſem Geſichtspunkte erſcheint es daher einflußlos, daß nicht 10. SS 231 , 264.

auch der Schluß des Protokolls mit deſſen Unterſchriften Wenn auch im Falle des § 231 anders als in den Fällen

verleſen worden iſt. Urth. des IV. Sen. vom 19. September der $8 230 und 232 ein Verzicht des Angeklagten auf ſeine
1902. 3606. 1902.

Vertheidigung angenommen wird , ſo kann doch ein ſolcher Ver.

8. § 217. zicht nur ſoweit ausgedehnt werden, als dem Angeklagten der

Die Nothwendigkeit der Ladung iſt davon abhängig , daß Gegenſtand der gegen ihn erhobenen Anſchuldigung bekannt

das Vertretungsverhältniß zur Zeit der Ladung noch beſteht. gegeben war. Soll ein neuer Geſichtspunkt eingeführt

Mit Rüdſicht insbeſondere auf den längeren Zeitraum , welcher werden , ſo iſt alſo auch in dieſem Falle § 264 zu

ſeit dem legten Thätigkeitsakt des Rechtsanwalts P. verſtrichen beobachten; es muß alſo die Hauptverhandlung vertagt

war , daß auch bei der Einlegung des jeßt zur Entſcheidung und der Angeklagte unter Hervorhebung des neuen Geſichts.

ſtehenden Rechtsmittels eine Mitwirkung deffelben nicht ſtatt. punktes geladen werden. Urth . des I. Sen. vom 16. Januar

gefunden und nunmehr der Angeklagte einen anderen Vertheidiger 1902. 4529. 1901.

gewählt hat, erſcheint die Annahme gerechtfertigt, daß ſchon zur 11. 243.

Zeit der Hauptverhandlung das Vollmachtsverhältniß gelöſt war . Wenn die Strafkammer weiter den Antrag auf Verneh .

Alsdann konnte die Ladung des Rechtsanwalts P. zur Haupt- mung des Ehemanns als Zeugen abgelehnt hat, weil wegen der

verhandlung nicht mehr in Frage kommen . Urth. des III. Sen. nahen Beziehung deſſelben zur Angeklagten und des gegen ihn

vom 30. Juni 1902. 2013. 1902 . beſtehenden Verdachts der Theilnahme an der That ſeine Aus.

9. § 217. ſagen nicht geeignet ſein würden , das bereits vorliegende Be.

Seitens des Rechtsanwalts Dr. H. war am 14. Oktober 1901 weißergebniß zu erſchüttern, ſo iſt dies nicht zu beanſtanden .

eine ſchriftliche Vollmacht der Eheleute W. eingereicht worden , Daß der erſte Grund der Ablehnung zuläſſig iſt, hat das

Inhalts deren ſie ihn zu ihrer Vertheidigung ermächtigten. ErEr Reichsgericht in ſtändiger Rechtſprechung anerkannt. Die Ent

hat harauf nicht nur in der erſten Inſtanz die Vertheidigung ſcheidung der Frage aber, ob ein Verdacht der Theilnahme vor

der Angeklagten geführt, ſondern auch Namens derſelben die liegt und deshalb eine dem Angeklagten eiwa günſtige Ausſage

Reviſion eingelegt und gerechtfertigt. Inzwiſchen hatte der eines Zeugen einen Einfluß auf die ſonſtigen Beweidergebniſſe

Rechtsanwalt Dr. W. eine auf ihn lautende Vollmacht der Ehe. zu üben nicht geeignet ſei , iſt Sache des Thatrichters ; wenn

frau W. zu den Akten überreicht. Nachdem ſodann die Revi- ein ſolcher Einfluß im gegebenen Falle verneint wird , ſo iſt

jion der Ehefrau verworfen , hinſichtlich des Ehemannes dagegen darin eine unzuläſſige Vorwegnahme der Beweiswürdigung nicht

das Urtheil der Vorinſtanz aufgehoben und die Sache zur ander- zu finden. Urth. des IV. Sen. vom 16. September 1902 .

weiten Verhandlung und Entſcheidung zurücverwieſen war, iſt 2534. 1902 .

zu der erneuten Hauptverhandlung nicht der Rechtsanwalt Dr. H. , 12. $ 243 .

ſondern der Rechtsanwalt Dr. W. geladen worden . Derſelbe In der bisherigen reidegeridytlichen Rechtſprechung wurde

bat demnächſt die Ladung weiterer Zeugen beantragt und auch die Zurückweiſung von Beweisanträgen aus dem Grunde, weil

in der Hauptverhandlung als Vertheidiger des Angeklagten W. die Sache genügend aufgeklärt ſei , nicht für geredytfertigt er
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achtet. Dies gilt nicht nur für Anträge auf Vernehmung durfte deshalb nicht abgelehnt werden . Urth . deß I. Sen. vom

neuer Zeugen, ſondern auch für den Fall, daß die wieder. 20. Oktober 1902. 3236. 1902.

holte Vernehmung bereits verhörter Zeugen beantragt worden 15. § 243.

iſt. Die Ablehnung würde nur dann gerechtfertigt ſein , wenn Zeuge D. follte nach dem klaren Wortlaut des Beweis.

aus dem Beſchluffe zu entnehmen wäre, daß die Thatfachen, antrages darüber vernommen werden , daß die Hauptbelaſtungs,

bezüglich deren eine nochmalige Zeugenvernehmung beantragt zeugin S. vielfach die Unwahrheit geſagt habe, und aus

wurde , ſchon den Gegenſtand der früher erfolgten Vernehmung dieſer Thatſache ſollte dann offenſichtlich erſt der Schluß im

gebildet und in dieſer eine erſchöpfende Beantwortung gefunden Wege der Beweiswürdigung gezogen werden , daß die S. eine

haben , ohne daß eine Abſicht des Antragſtellers erkennbar iſt, lügenhafte und deshalb unglaubwürdige Perſon ſei. Der Ver.

einen in den Ausjagen gelegenen inneren Widerſpruch oder einen theidiger wurde zunächſt durch den Vorſißenden befragt, welche

Gegenfaß derſelben zu den Angaben anderer Zeugen im Wege konkreten Thatſachen der Zeuge D. angeben folle und der geſtellte

einer neuen Vernehmung zu beſeitigen. Urth. des I. Sen. vom Beweisantrag fodann nach der von dem Vertheidiger abgegebenen

18. September 1902. 2589. 1902. Erklärung, folche Thatfachen nicht angeben zu können, durch

13. & 243. verkündeten Gerichtsbeſchluß mit der Begründung abgelehnt, daß

Unbegründet erſcheint die Prozeßbeſchwerde, durch welche die konkrete Thatſachen, über die der Zeuge D. vernommen werden

Ablehnung des Antrages auf Vernehmung der Mutter und folle, nicht angegeben ſeien und die bloße Behauptung, der Zeuge

Schweſter des Ungeklagten gerügt wird. Die Zeugen follten könne angeben, daß Frau S. eine lügenhafte Perſon ſei , an ſich,

Thatjachen bekunden , aus welchen die Vertheidigung die Un. weil ſie ein Urtheil enthalte, nicht genüge. Dieſe Begründung

zurechnungsfähigkeit des Angeklagten herleiten wollte. Abgelehnt beruht auf einer Verkennung des Wortlautes und Sinnes ſowie

iſt der Antrag, da dem Gerichte auch bei Zugrundelegung dieſer der Bedeutung und Tragweite des Beweisantrages. Der Beweis .

Thatſachen als wahr ein begründeter Zweifel an der Zu- antrag war nicht direkt und unmittelbar auf den Nachweis der

rechnungsfähigkeit des Angeklagten im Sinne des § 51 des Lügenhaftigkeit der Zeugin S. gerichtet, ſondern einzig und allein

Str. G. B. bei Begehung der That nicht beigehe und es dem- auf den Nachweis der Thatſache, daß dieſe Zeugin ſchon viel

nad die Vernehmung der Zeugen für unerheblich halte. Die fach die Unwahrheit geſagt habe. Inſoweit enthielt der Beweis

Zurüdweiſung des Antrages iſt ſomit lediglich aus thatſäch. antrag mithin zweifelsohne kein Urtheil, ſondern die Behauptung

lichen Gründen erfolgt. Indem die Wahrheit der behaupteten einer Thatſache, welche ausreichend konkretifirt war , um den

Thatſachen unterſtellt wurde, mußte die Erhebung des Beweiſes hierauf geſtüßten Beweisantrag als einen genügend ſubſtantiirten

fich als zwedklos darſtellen und konnte deshalb ohne Verleßung zu charakteriſiren. Eine Verpflichtung des Vertheidigers, näher

eines Prozeßgrundſaßes abgelehnt werden. Das würde un. anzugeben, bei weldhen Gelegenheiten, zu welchen Zeiten , wie

zweifelhaft für das regelmäßige Verfahren anzuerkennen ſein. oft und unter welchen näheren Umſtänden die Zeugin S. die

Der Umſtand, daß es ſich vorliegend um ein fchwurgerichtliches Unwahrheit geſagt habe, läßt ſich nicht anerkennen . Dies ſollte

Verfahren handelt, vermag an dieſer Auffaſſung nichts zu aber durch den Zeugen D. im Einzelnen erſt näher dargelegt

ändern. Die Geſchworenen ſind aber an die Auffaſſung des und dadurch die thatſächliche Grundlage für die Beurtheilung

Gerichts nicht gebunden , ſie können die Aufnahme des ab . der Frage geſchaffen werden, ob die S. als eine lügenhafte und

gelehnten Beweiſes ihrerſeits anregen oder auch, wenn ſie die deshalb unglaubwürdige Perſon anzuſehen ſei oder nicht. Ents

unter Beweis geſtellten Thatjachen ohne Weiteres für wahr hielt aber der fragliche Beweisantrag die Behauptung einer

halten , daraus abweichende Schlüſſe ziehen. Urth. des III. Sen. Thatſache, fo entbehrte er nicht der erforderlichen Subſtantiirung,

vom 22. September 1902. 3774. 1902 . bedurfte deshalb auch keiner weiteren Erläuterung und Aufklärung

14. § 243. und konnte nicht aus dem Grunde abgelehnt werden, daß es fich

Es war Vernehmung von ſieben Zeugen dafür beantragt, bei demſelben lediglich um ein von dem Zeugen D. abzugebendes

daß innerhalb der betheiligten Verkehrskreiſe die Ausſtattung Urtheil handle, welches überhaupt nicht zum Gegenſtande eines

der Flaſchen durchaus nicht als Kennzeichen der Herkunft des Beweisantrages gemacht werden könne. Urth. des III. Sen.

Inhalts gelte und eine Verwechſelungsgefahr vollſtändig aus, vom 27. Oktober 1902. 3371. 1902.

geſchloſſen erſcheine. Wenn auch eine Neußerung darüber, ob 16. 8 243 Abſ. 2 .

eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder ausgeſchloſſen iſt, ein Das Gericht hat den Antrag auf Vernehmung eines Sach.

Urtheil enthält, das als ein Gutachten betrachtet und worüber verſtändigen ohne Begründung abgelehnt. Dies war unzuläſſig.
eine weitere Beweiserhebung abgelehnt werden durfte, weil die Das Gericht kann zwar die Erhebung eines Gutachtens ab.

Vernehmung Sachverſtändiger dem gerichtlichen Ermeffen anheim. lehnen, wenn es fich genügende Sachkenntniß beimißt, um der

gegeben iſt, ſo unterliegt doch die Thatſache, daß eine ge- Hülfe des vorgeſchlagenen Sachverſtändigen zu entbehren. Aber

wiffe Waarenausſtattung in gewiſſen Verkehrstreifen als Kenn. dieſe Selbſtprüfung iſt durchaus verſchieden von dem freien Er.

zeichnung gleichartiger Waaren eines Anderen gilt, der Wahr- meffen, es bildet vielmehr ihr Ergebniß den für die Ablehnung

nehmung, der Beobachtung von Zeugen ſei es aus den Kreiſen maßgebenden Grund, welcher gemäß § 34 der Str. P. D. dem

der mit der betreffenden Waare befaßten Gewerbetreibenden, ſei nach § 243 daſelbſt auch bezüglich der ſeitens der Betheiligten

es aus denjenigen der Käufer und Konſumenten. Sie kann in der Hauptverhandlung benannten Sachverſtändigen erforder

alſo Gegenſtand eines Zeugniſſes, muß zum mindeſten nichtlichen Beſchluß beizufügen iſt.lichen Beſchluß beizufügen iſt. So liegt es beiſpielsweiſe im

nothwendig denjenigen eines Gutachtens, als der Schlußfolge beſonderen Intereſſe der Vertheidigung, rechtzeitig zu erfahren,

rung aus Thatſachen, bilden. Die Vernehmung von Zeugen ob die Ablehnung des Antrages aus jenem Grunde, oder viel
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mehr aus Gründen, welche in der Perſon des vorgeſchlagenen Sißungsprotokolls unbeeidigt vernommen worden iſt. Der

Sacverſtändigen liegen, erfolgt iſt. Urth. des III . Sen. vom zwiſchen dem Urtheile und Protokolle hiernach beſtehende Wider.

3. November 1902. 3969. 1902. ſpruch würde ohne Bedeutung ſein , wenn derſelbe durch ein

17. § 246. Verſehen bei der Urt heilsabfaſſung veranlaßt worden wäre.

Eine geſebliche Nothwendigkeit, den wegen ordnungswidrigen Es iſt jedoch nicht ausgejdloſſen, daß ein Verſehen bei der

Verhaltens zeitweiſe aus dem Siķungszimmer entfernten An- Urtheilsfindung inſofern vorlag , als die Strafkammer dabei

geklagten vor Abjdluß der Verhandlung wieder vorzulaffen, von der unrichtigen Anſicht beeinflußt war, die Vernehmung des

beſteht nicht. Die Vorſchrift, daß er nach ſeiner Wiedervorlaſſung genannten Zeugen ſei eine eidliche geweſen. Wenngleich der

von dem weſentlichen Inhalte des inzwiſchen Verhandelten unter: Ridhter nach der gemäß § 260 der Strafprozeßordnung ibm

richtet werden foll, iſt nur dann der Anwendung fähig , wenn zuſtehenden freien Ueberzeugung die unbeeidigte Angabe eines

eine Wiedervorlaſſung erfolgt . Allerdings iſt das hiernach grund. Zeugen für wahr erachten darf und auch nicht gehindert iſt,

fäßlich zuläſſige Unterbleiben der Wiedervorlaffung nur als Aus- einer auf Eid hin erſtatteten zeugſchaftlichen Ausjage keinen

nahme zu denken und einer, in der Reviſionsinſtanz nadyzuprü- Glauben beizumeſjen , ſo wird dennoch von den Gerichten einem

fenden, Motivirung in beſonderem Maße bedürftig. Urth. des eidlich bekräftigten Zeugniſſe der Regel nach eine größere Be.

IV. Sen, vom 21. November 1902. 5241. 1902. deutung bei der Beweiswürdigung beigelegt werden dürfen, als

18. $ 257. einem nicht beeidigten. Es entſpricht dies auch der Straf.

Als Verlegung prozeßrechtlicher Vorſdriften bezeichnet die prozeßordnung, welche davon ausgeht, daß die Eidešleiſtung

Reviſion denim Sißungsprotokoll beurkundeten Vorgang , einen Zeugen zur Wahrheitsangabe bewegen werde und deshalb

wonach der Vertheidiger nach dem Strafantrage des Staats- in § 60 die Beeidigung bezüglich jedes Zeugen vorſchreibt, in.

anwaltes in erſter Linie Ausſeßung des Verfahrens bis zur ſoweit nicht geſeßlich beſtimmte Ausnahmefälle gegeben ſind.

Entidheidung über ein Wiederaufnahmøgeſuch des Angeklagten Ein Jrrthum über die Frage , ob ein Zenge beeidigt worden iſt,

in einer anderen durch verurtheilendes Erkenntniß gegen ihn erſcheint daher keineswegs ohne Belang. Er entzieht dem Ge.

abgeſchloſſenen Strafſache beantragt , das Gericht den Antrag richte die fidere Grundlage, auf welcher es bei Feſtſtellung des

abgelehnt und unmittelbar an die Verkündung dieſes Beſchluſſes Beweisergebniſſes, insbeſondere bei Abſchäßung des Werthes der

die Verkündung des Urtheiles angeknüpft hat. Allein die Ver. einzelnen Beweismittel feine freie Ueberzeugung bethätigen kann ;

leßung des § 257 der Str. P. D. begründet die Reviſion nur er nimmt ihm die Möglichkeit, bei Schöpfung des Urtheils

dann , wenn das Urtheil darauf beruht oder dadurch der Fall überhaupt in einer der Vorſchrift des § 260 der Strafprozeß

des § 377 Nr. 8 der Str. P. O. herbeigeführt wird. Beides ordnung entſprechenden Weiſe zu verfahren. Demgemäß führt

behauptet zwar die Reviſion, aber mit Unrecht. Der Grund ein folcher Jrrthum eine Verlegung der vorbezeichneten Gefeßes

des Ausſeßungsantrages war laut des Sitzungsprotokolles, daß , ſtelle ebenſo herbei , wie wenn ein Richter ſeine lieberzeugung

wenn das verurtheilende Erkenntniß, gegen das die Wieder- auf andere Erkenntnißquellen als die mündliche Verhandlung

aufnahme nachgeſucht, und das in der vorliegenden Sadje als gründet oder in der irrigen Meinung, an geſeblidhe Beweis .

Belaſtung&material gegen den Angeklagten hereingezogen worden regeln gebunden zu ſein , feiner freien Beurtheilung unzuläſſige

ſei, durch eine nachträgliche Freiſprechung beſeitigt ſein werde , Schranken feßt. Wenn daher ein Verſehen bei der Urtheils.

dies für die Beurtheilung des vorliegenden Straffalles von Bes fertigung nicht gegeben iſt, fo liegt ein Verſtoß gegen den er

deutung ſein könne. Der Grund zur Aubfeßung fiel alſo weg , wähnten 260 vor. Hierauf fann das erſtrichterliche Urtheil

wenn das erkennende Gericht, wie es in ſeinem Beſchluſſe jagt, beruhen. Denn von dieſem wurde die Ausſage des Zeugen für

der früheren Verurtheilung teine Bedeutung für die Schuld. die lieberführung des Beldwerdeführere als erheblich erachtet.

frage und die Höhe der Strafe zumaß, oder, wie es im Urtheile Urth . des I. Sen. vom 13. November 1902. 4375. 1902.

erklärt, dieſe Vorſtrafe dem Angeklagten nicht angerechnet, viel . 20. SS 260 , 266 .

mehr die Sache zu ſeinen Gunſten fo angeſehen hat, als ob er In den Gründen iſt geſagt , daß der Wechſeldisfont ,, be.

nicht vorbeſtraft wäre. Einen vortheilhafteren Einfluß auf die Panntlich “ „ gewöhnlid}" 1 % niedriger ſei als der Lounbard

Sadhe konnte ſomit der vorläufig noch ganz ungewiſſe Ausgang diskont. In dieſer leşteren Feſtſtellung erſieht die Reviſion mit

des Wiederaufnahmeverfahrens unter keinen Umſtänden üben , Recht eine Verlegung der 88 260 , 266 der Strafprozeßordnung.

die Ausjeßung des Verfahrens hätte dem Angeklagten fogar Der in der Erklärung gebrauchte Begriff „ bekanntlid) " bietet

jdhädlich werden können . Der Zweck des Antrages war auf an ſich keinerlei Anhalt dafür, daß die mit demſelben verbundene

einem anderen Wege erreicht und es iſt nicht abzuſehen, wie Thatſache durch Zeugen- oder Sadhverſtändigen-Beweis erwieſen

durch die Wahl dieſes Weges die Vertleidigung beſchränkt worden . Es kann daher nur angenommen werden , daß die

geweſen ſein ſollte. Die Reviſion hat nicht einmal angedeutet, Thatſache, der Wechſeldiskont ſei gewöhnlich 1 % niedriger als

daß und welche Anträge der Angeklagte noch hätte ſtellen oder der Lombarddiskont, als eine in gewiſſen Kreiſen des geſchäft

welche Erklärungen er hätte abgeben können oder wollen , wenn lichen Verkehrs allgemein bekannte ( notoriſche) Thatjade ange

ihm nady Verfündung des für ihn ſo günſtigen Beſcluſjes ſehen iſt. Db dieſelbe als eine ſolche zu erachten , die Jedem

nochmals das Wort ertheilt worden wäre. Urth. des I. Sen. in einem folden Kreije bekannt iſt und bezüglich deren kein ver

vom 30. Oktober 1902. 4865. 1902. nünftiger Grund vorhanden iſt, fie in Zweifel zu ziehen , kann

19. $ 260 . dahingeſtellt bleiben . Denn jedenfalls mußte nach den bezüg .

Das Urtheil erwähnt eine von dein Zeugen „auf ſeinen lichen für derartige notorijde Umſtände geltenden Rechtegrund

Eid" bekundete Thatjade , während der Zeuge ausweiblich des ſägen die bezügliche Thatjache zum Gegenſtande der Verhand

!
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(ung gemacht werden, um auch dem Angeklagten Gelegenheit zu die Autorität größere Gewicht des einen oder anderen Plaidoyers ,

geben, ſich darüber zu äußern , ob er ſie als richtig anerkenne. nicht aber das urſprüngliche, entweder vorerſt ganz unfruchtbar

Eine derartige Erörterung hat indeß in der Hauptverhandlung gebliebene oder durch die nunmehr eingetretene Rechtsbelehrung

nach Ausweis des Sißungsprotokolls nicht ſtattgefunden. Urth. an ſich ſelbſt irre gewordene Gefühl des eigentlichen Richter $.

des I. Sen. vom 3. Juli 1902. 2512. 1902 . Hat dagegen bereits während des Vorſichgehens der

Beweisaufnahme der Geſchworene die Geſichtspunkte zur Hand,

die das Gefeß zur Feſtſtellung einer Strafthat als ent.

ſcheidend bezeichnet, ſo iſt er in der Lage , das Weſentliche

Zur Strafprozeßreform .
von dem Unweſentlichen ſelbſt zu ſondern , und bei guter

Auffaſſung und voller Hingabe an den Stoff der Verhand

Die Rechte belehrung des Schwurgerichtsvor. lung zu einem ganz ſelbſtſtändigen Urtheil zu gelangen und

fißenden iſt von Herrn Rechtsanwalt Dr. Mamroth in der die Ausführungen der Anklage und Vertheidignng mit kritiſcher,

Juriſtiſchen Wochenſdrift (Jahrgang 1902 S. 557) einer er. ſelbſtprüfender Verſtandesarbeit, ſtatt mit dem unwürdigen Be.

neuten Kritik unterworfen worden , die mit dem Vorſchlag ihrer ſtreben zu verfolgen, daraus erſt die Direktiven für die Urtheils

gänzlichen Abſchaffung endete. findung zu gewinnen.

In der Heimath der Jury , in England, bildet die Perſön- Man nehme ein Beiſpiel.

lichkeit des vorſißenden Richter den feſten Halt im Schwur- Gegenſtand der Anklage find das Verbrechen, bezw . Ver:

gerichtsverfahren . Ganz regelmäßig fißt ein Richter vor , der gehen des Aufruhrs aus § 115 mit 114 und 113 des Reichs

durch ſeine anwaltliche und richterliche Vergangenheit dem eng- ſtrafgeſeßbuches..

lifchen Volke bekannt iſt, ihm als eine Verkörperung ſeiner Ge. Beſchuldigt find eine Reihe von Perſonen der Theilnahme

jeße erſcheint und auf alle Fälle in dem kleinſten formalen an dem Aufruhr, mehrere als Rädelsführer.

Recht des angeklagten Bürgers ein unantaſtbares Recht der Die Thatbeſtandemerkmale, auf deren Feſtſtellung es an .

Nation fieht. Dieſen der Juryvorſißenden Einzelrichter gewährt kommt, wie Beamteneigenſchaft, rechtmäßige Ausübung des Bez

die engliſche Schwurgerichtsverfaſſung weitgehende Rechte, vor rufes, Leiſtung von Widerſtand durch Gewalt oder Bedrohung ,

Allem das Recht, den Spruch der Geſchworenen zu kaffiren. Begehung mit vereinten Kräften , Theilnahme, Anſtiftung uſw. ,

Denn der vorſigende Richter trägt vor der Nation die Verant. ſind durchaus nicht einfacher Natur, und es läßt ſich nicht vor.

wortlichkeit für dieſen Spruch. Darum muß er ſich mit den ausſeßen , daß die rechtsunkundigen Geſchworenen ihre Bedeutung

Geſchworenen verſtändigen können. Und dieſen Zweck dient die kennen. Sie ſind alſo außer Stande, noch während der Be.

Rechtsbelehrung. Keinem Engländer iſt bisher eingefallen, ihre weiðaufnahme alsbald und unmittelbar deren Ergebniſſe für die

Abſchaffung zu fordern. In ihr ſieht man die Garantie dafür, Subſumtion unter das Gefeß zu verwerthen.

daß nach den Gefeßen des Landes , nicht nach Gutdunken geo Das ſorgfältig angeſtellte Verhör des Vorſigenden, das

urtheilt wird. jedes der Gefeßesmerkmale berückſichtigt, iſt, fo eindrucksvoll es

Aber der hochſtehende und mit höchſter Autorität aus . bei dem rechtegelehrten Ridyter, beim dem Staatsanwalt und

geſtattete engliſche Richter beanſprucht nicht entfernt das fonder. dem Vertheidiger iſt, für die Hauptbetheiligten, die Geſchworenen,

bare Vorrecht des deutſchen und franzöſiſchen Vorſigenden, daß vorerſt ziemlich werthlos .

jeine Rechtsbelehrung jeder Nachprüfung entzogen iſt. Wegen der vielen Angeklagten und wegen der Schwierigkeit

Erſt damit, daß troß aller Einſprache der wirklichen Kenner der Feſtſtellung der Begriffsmerkmale des Deliktes zieht ſich die

der Jury die etwa falſche Belehrung eines Vorſißenden der Re: Beweisaufnahme Stunden, ja Tage lang hin. Und wenn das

vifion entzogen wurde, hat man die ſachgemäße Ausbildung alles vorüber iſt, wenn die Anklagebehörde und der Vertheidiger

dieſes weſentlichen Beſtandtheils des ſchwurgeridytliden Verfahrens don ihre Ausführungen vorgenommen haben, dann kommt erſt

in Deutſchland gehindert. die Belehrung des Vorſißenden.

Abweichend von dieſem Standpunkt billigt ein ung zu . Nun wäre den Geſchworenen vollkommen geholfen, wenn

gegangener Auffaß des Herrn Landgerichterath& Unger in ihnen jede einzelne Zeugenausſage und jede Zeugenausſage im

Stendal die derzeitige Geſtaltung und Handhabung der Einzelnen noch friſch im Gedächtniß wäre.

Rechtsbelehrung. Wir werden den Aufſat demnächſt veröffent- Dem iſt aber nicht und fann nicht ſo ſein .

lichen. Sie werden vielinehr gewahr, daß unwichtig iſt, was ihnen

þerr Rechtsanwalt Höflein in Bamberg macht dagegen bemerkenswerth erſchien, daß ſie aber hödſt Wichtiges ganz außer

den intereſſanten Vorſchlag : Acht gelaſſen haben .

die Rechtsbelehrung der Beweisaufnahme vor . Im franzöſiſchen Geſeß verbindet der Vorſigende mit der

a uszuſchiden. Rechtsbelehrung die von uns perrhorrefcirte Würdigung der er .

Gr hreibt uns : hobenen Beweiſe .

„ Nach den umfangreichen Sdwurgerichtsverhandlungen iſt So viel fich dagegen auch einwenden läßt , ſo hat dies

das Bild der Beweißaufnahme dem Gedächtniß der Gefdworenen Verfahren doch den unbeſtreitbaren Vortheil , daß die Geſchworenen

keineswegs ſo lebendig, um in ſeinen einzelnen Theilen zum nun nicht allein die Formel erhalten , die ſie für die Löſung der

Untergrunde für die vorgetragenen rechtlichen Ausführungen ge . ihnen geſtellten Aufgabe anzuwenden haben , ſondern auch die

nommen zu werden , und es entſcheidet ſchließlich das durch ſeine Aufgabe felbſt, wofür man in unſerem Verfahren nicht immer

logik, durch die Kraft oder Wärme der Rede oder auch durch die Gewähr hat.
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-

Da man nicht will, daß der Vorfißende fich über den Sach, beſonderen Schuldtitels für ſie bedarf, mit dem zur Vollſtreckung

ſtoff verbreite, ſo laſſe man, was die Natur der Sache verlangt, ſtehenden Anſpruche beizutreiben ſind. Die Folge iſt, daß das

feine Rechtsbelehrung nicht ein Schlußwort, ſondern ein Ein- jeweilig thätig werdende Vollſtreckungsorgan die vom Gläubiger

leitungswort ſein. berechneten Koſten der Zwangsvollſtreckung, ſoweit ſie ſich als

Fördert der Gang der Verhandlung neue rechtliche Geſichts- nothwendig darſtellen, mit bei der Pfändung zu berückſichtigen

punkte zu Tage, ſo kann allemal der Vorfißende mit kurzen er . hat. Dies gilt nach Sinn und Wortlaut des Gefeßeß nicht

läuternden Bemerkungen ſofort auf dieſelben hinweiſen ." bloß von den Koſten des jeweiligen Vollſtredungsaktes, ſondern

auch von den Koſten , die dem Gläubiger durch die Zwangsvoll.

ſtreckung bereits vorher erwachſen find; denn auch ſie gehören zu

den Koſten der Zwangsvollſtreckung ( vergl. den Kommentar der

Aus der Praxis.
6. P. D. von Struđmann und Koch zu 8 788 und die daſelbſt

angeführte Litteratur).“

1. Gebühren des auswärtigen Rechtsanwalts, wenn am Einſender Herr Rechtdanwalt Dr. Wm. Altul in Dredden .)

Siß des Prozeßgerichte ein Prozeßagent wohnhaft iſt.

Begründung.

Die Beſchwerde iſt begründet.

Da der Kläger nicht am Orte des Prozeßgerichtes wohnt,
Perſonal -Veränderungen.

mußte er zur Vertretung ſeiner Klage entweder ſelber nach Zulaſſungen .

Grebenſtein reiſen, oder aber einen Prozeßvertreter beſtellen. Er Rechtsanwalt Göhrum beim Landgericht Heilbronn ;

konnte , wie er gethan hat, mit der Prozeßvertretung einen Redts. Rechtsanwalt Dr. Markgraff beim Amtsgericht Stettin ;

anwalt beauftragen und war nicht genötigt, ſeine Sache am Rechtsanwalt Dr. Philipp Straus beim Landgericht Bayreuth ;

Drte des Prozeßgerichts wohnhaften, zugelaſſenen Prozeßagenten - Rechtsanwalt Dr. Hugo Bamberg beim Landgericht II Berlin ;-

anzuvertrauen . Einen Grundſat dahin , daß ein derartiger Rechtsanwalt Eugen Müller beim Landgericht II Berlin ;

Projeßagent etwa gleich einem am Orte des Gerichte angeſeſſenen Rechtsanwalt Wilhelm Baumann beim Amtsgericht Dürk.

Rechtsanwalt für die Frage der Wahl eines Prozeßvertreters in heim ; - Rechtsanwalt Dr. Arthur Bloch beim Amtsgericht

erſter Linie zu berütſichtigen ſei , erkennt das Beſchwerdegericht Pforzheim ; - Rechtsanwalt Dr. Albert Markgraff beim Land .

nicht an . Es muß vielmehr audy, nachdem das Inſtitut der gericht Stettin ; – Rechtsanwalt Dr. Adolf Kiefe beim Landauch

Prozeßagenten eine gewiffe gefeßliche Anerkennung gefunden hat, gericht Stuttgart; Rechtsanwalt Dr. Kaufmann beim

einer Partei unbenommen bleiben, den zunächſt wohnenden Anwalt Landgericht Caffel; Rechtsanwalt Sophus Eridyfen beim

mit ihrer Vertretung zu beauftragen. Iſt fie ſelbſt, ſei es auch Amtøgericht Hadersleben ; Rechtsanwalt Michael Lange beim

nur weil ſie fern vom Siß des Prozeßgerichtes wohnt, nicht in Amtsgericht Dſtrowo; Rechtsanwalt Paul Noll beim Amts .

der Lage , den Termin wahrzunehmen, ſo find auch die Reiſe- gericht Horb ; – Rechtsanwalt Kaspar Unterforſth uber beim

koſten des Rechtsanwalts als zur zweckentſprechenden Rechtsver- Amtsgericht Proſtberg; Rechtsanwalt Theodor Köberle beim

folgung erforderlich im Allgemeinen, auch wenn die Sache nicht Amtsgericht Waldſee ; Rechtsanwalt Dr. Wagenknecht beim

gerade zu den ſowierigeren gehört, anzuſehen. Amts- und Landgericht Dortmund; - Rechtsanwalt Hermann

Die Zubilligung der 9,38 Mart betragenden Reiſekoſten Theodor Müller beim Amtsgericht Schmölln ; Rechtsan .

iſt vorliegend um ſo mehr gerechtfertigt, als auch durch die Reiſe walt Florus Nipiche beim Amtsgericht Schmölln ; Rechts

des Klägers felber Koſten in þöhe dieſes Betrages entſtanden anwalt Dr. Robert Adermann beim Landgericht Schwerin ;

jein würden . Rechtsanwalt Eugen Sieß beim Landgericht Stuttgart;

( Beſchluß der 11. Civ . A. d. Rgl. Landgerichte zu Caffel vom Rechtsanwalt Dr. Robert Adermann beim Amtsgericht Witten.

18. April 1902 , eingefandt von Herrn Rechtsanwalt und burg i. M .; — Rechtsanwalt Richard Caro beim Landgericht II

Notar Lohmeyer in Sofgeiðmar.)
Berlin ; - RechtsanwaltRothſchild beim Amtsgericht Cannſtatt ;

Rechtsanwalt Dr. Simon Haaſe beim Amtsgericht Effen ; -
2. Ueber die Frage : Bezieht ſich die Vorſchrift in $ 788

Saß 2 C. P. O. nur auf die Koſten der jeweiligen
Rechtsanwalt Alerander Dolezalek beim Landgericht Hannover ;

oder auch auf diejenigen einer früheren Zwangs
Rechtsanwalt Dr. Emil Bauer beim Landgericht Heidelberg ;

- Redtsanwalt Dr. Mar Süßheim beim Landgericht Nürnberg;

vollſtredung ?
Rechtsanwalt Michael Lange beim Landgericht Oſtrowo ;

äußert ſich das Königl. Oberlandesgericht Dresden (VI. Civil. Rechtsanwalt Joſef Ruf beim Landgericht Augsburg ; — Rechts

ſenat) in ſeinem Beſchluſſe zu Nr. VIa 1/02 vom 7. Januar anwalt Dr. Wilhelm Meyer beim Landgericht Münſter i.Weſtf.;

1902 wie folgt : Rechtsanwalt Paul Friedländer beim Landgericht I Berlin ;

Der $ 104 der 6. P. D. handelt von den Prozeßkoſten Rechtsanwalt Arthur Lomniß beim Landgericht I Berlin ;

und beſtimmt , daß der Anſpruch auf Erſtattung folder Koſten Rechtsanwalt Otto Kiefhaber bein Amtsgericht Miesbach ;

nur auf Grund eines zur Zwangsvollſtreckung geeigneten Titels Rechtsanwalt Dr. Johannes Pferdmenges beim Obers

geltend gemacht werden kann. Die Koſten der Zwaug & poll , landesgericht, Landgericht und Amtsgericht Hamburg ; - Rechts

ſtreckung bilden keinen Theil der Prozeßkoſten ; für ſie giebt anwalt Gugen Schmieg beim Aintégericht Horb – Redytean

der 788 die ſelbſtändige Norm , daß ſie, ohne daß es eines walt Auguſt Holzer beim Amtsgeridit Immenſtadt.

-

M

-

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Bugo Neumann in Berlin. Druck : W. Moeſer Buchdruckerei in Berlin S. 14.
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Buchhandlung und Boſtanſtalt ( Boftzeitungślifte Nr. 8971) ſowie die Expedition Berlin S. 14, Stallfreiberftr. 84, 86.
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1

Vom Reichsgericht. *) gehülfe ift, und als es fich vorliegend um die Rechte und

Wir berichten über weitere vom 19. bis 31. Januar und vom
Pflichten des Prinzipals und des Handlungogehülfen handelt.

31. Januar bis 7. Februar 1903 ausgefertigte Entſcheidungen.
Beſchluß des III. C. S. i. S. Auguſt с. Lindauer vom

30. Januar 1903 , B Nr. 34/1903 III.

1. Reichsrecht.
3. SS 93, 99 Abſ. 3.

Civilprozeßordnung. Die weitere ſofortige Beſchwerde iſt zuläſſig und auch

1. 88 4 und 546 Abſ. 2. begründet. Was zunächſt deren Zuläffigkeit anlangt, ſo wäre

Die Reviſion des Bekl. iſt zuläffig. Der Bekl. beſchwert zwar in der vorliegenden Sache gegen ein weiteres Urtheil

fich darüber, daß das B. G. ihm von ſeinem durch Widerklage des B. G. in der Hauptſache das Rechtmittel der Reviſion

geltend gemachten Anſpruch von 1 496 Marť 73 Pf. nebſt wegen Fehlens der Reviſionsſumme nicht gegeben. Der V. C. S.

5 Prozent Zinjen aus 6000 Mark vom 1. April 1878 bis 31. Des des R. G. , dem in der Folge auch der I. C. S. beigetreten iſt,

zember 1899 und 4 Prozent ſeit 1. Januar 1900 die Zinſen hat Entſcheidungen in Civilſachen Bd. 46 S. 347 dem $ 99

aus der Zeit vor dem 1. September 1899 abgeſprochen hat. Abſ. 3 der 6. P. D. die Auslegung gegeben, daß die dort vor.C.

Der Betrag dieſer Zinſen überſteigt die Summe von 1500 Mart geſehene Bejdwerde gegen die Entſcheidung über den Koſten-.

bei Weitem . Der Umſtand, daß der Zinſenanſpruch in den Vor. punkt dann nicht zuläſſig ſei , wenn gegen ein in der Hauptſache

inſtanzen nur als Nebenforderung geltend gemacht worden ergangenes Urtheil ein Rechtsmittel unzuläſſig wäre. Indeffen

iſt – $ 546 Abſ. 2, § 4 der C. P. D. — ſteht der Zulaſſung hat der erkennende Senat in einer Entſcheidung vom 6. Juli 1900O.

der Reviſion nicht entgegen , weil in der Reviſionsinſtanz die – II. Bd. 79/00, Juriſtijde Wochenſchrift 1900 S. 647 —

Zinſen den einzigen Streitgegenſtand bilden und daher die die Auffaſſung ausgeſprochen, daß ſelbſt, wenn dieſer Stand.

Eigenſchaft einer Nebenforderung nicht mehr haben. ( Vergl. punkt des V. 6. S. richtig iſt, dadurch nicht als Erforderniß

Entích. des R. G. in Sivilſachen Bd. 47 S. 256 ff.; Urtheil der weiteren Beſchwerde die Zuläſſigkeit auch eine weiteren

des R. G. I. C. S. vom 30. Mai 1896, Juriſtiſche Wochen . Rechtsmittels in der Hauptſache verlangt werde. Im gleichen

ſchrift 1896 S. 371 Nr. 12 , Seuffert C. P. D. 8. Aufl. , § 546 Sinne hat ſich auch der III. C. S. des R. G. in einer Ent.

Anm. 4b, Gaupp -Stein 4/5 Aufl. 546 V 1 , Peterſen -Anger ſcheidung vom 8. Februar 1901 – III. Bd. 9/01 , Juriſtiſche

4. Aufl . $ 546 Anm. 4.) III. 5. S. i . S. Nachmann Modenſchrift 1901 S. 1879 - ausgeſprochen. In der Recht:

c . Nachmann vom 16. Januar 1903, Nr. 328/1902 III. ſprechung der D. L. G. - Kammergericht III. 6. S. vom

2. SS 42, 406 . 30. September 1902 und D. L. G. Naumburg V. 6. S. vom

Die Ablehnung iſt für begründet zu erachten . Denn der 14. April 1902 Rechtſprechung der D. 2. G. V. 82

Sadverſtändige hat ſich alsbald nach ſeiner Ernennung an die S. 462/464 – wird zwar zum Theil ein abweichender Stand.

Bekl. wegen vergleichsweiſer Erledigung des Prozeſſes gewendet punkt vertreten . Der erkennende Senat hat jedoch keinen Anlaß ,

und hat mit deren Inhaber perſönlich berathen. Der Sach ſeine frühere Anſicht aufzugeben . In der Sache ſind die ent.

verſtändige hat infolge deffen ohne Wiffen des Kl., an den jener ſcheidenden Ausführungen des Beſchwerdegerichts , die auf eine

fich nicht gewendet hatte, eine Darſtellung des Sache. und analoge Ausdehnung des § 93 der 6. P. D. für alle Fälle

Streitſtandes von dem beklagtijden Standpunkte aus erhalten, einer ſofortigen Klaglosſtellung hinauslaufen , in dieſer Adge.

ohne daß dem Kl . eine gleichzeitige Klarlegung ſeiner Auf. ineinheit nicht zu billigen . (Wird näher ausgeführt.) Die An:

faffung möglich war. Dieſes Verfahren iſt geeignet , bei dem wendung des § 93 der C. P. D. für den gegebenen Fall iſt

RI. Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des Sachverſtändigen jon um deßwillen aufgeſchloſſen, weil fein Anerkenntniß im

zu rechtfertigen : umſomehr als der leßtere ebenſo wie die Bell. Sinne jener Gefeßeßvorſchrift vorliegt und eine analoge An.

dem Stande der Prinzipale angehört, Kl. aber Handlung8. wendbarkeit derſelben bei der gegebenen Sadlage zu verneinen iſt.

Beſchluß des II. 6. S. i. S. Engelhardtc. Sommer vom

*) Nachdrud ohne Angabe der Duelle verboten . 20. Januar 1903, B Nr. 184/1902 II.

.
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4. SS 118 , 125 , 126 , 920, 936 , 940. 5. § 148.

* RI. iſt mit ihrer Scheidungeklage in I. J. abgewieſen. Mit Recht und in Uebereinſtimmung mit einer Ent .

Sie hat Berufung eingelegt. Das D. 2. G. hat die Erhebung ſcheidung des R. G. (6. 6. S.) vom 3. Januar 1898 (VI B.

eines Zeugenbeweiſes bejdloffen und die Amtsgerichte, in deren 256/97) iſt das Sammergericht davon ausgegangen, daß im

Bezirk die Zeugen wohnen , um deren Vernehinung erſucht. Der Urkundenprozeſſe nur ausnahmeweiſe und nur unter beſonderen

KI. war in I. J. und iſt jeßt für die II. I. das Armenredytlinſtänden eine Ausſeßung der Verhandlung auf Grund des

bewilligt. Bei dem D. L. G. wird ſie durch den ihr gerichtlich § 148 der C. P. O. angemeſſen erſcheinen kann, weil ſonſt der

beigeordneten Rechtsanwalt B. vertreten . Dieſer hat ießt Zwed des Gefeßes : „dem Kläger auf Grund der vorläufig

namens der Kl . beantragt, durch einſtweilige Verfügung dem liquiden Klage eine fleunige, wenn auch nur proviſoriſche

Bekl. aufzugeben , zu ſeinen Händen für die Berufungsinſtanz Rechtshülfe zu gewähren ,“ leicht vereitelt werden könnte. Be.

einen Prozeßkoſtenvorſchuß von 115 Mark zu zahlen . Das ſdluß des V. C. S. i . S. Brämer C. Heidmann vom

D. L. G. hat dieſen Antrag koſtenpflichtig zurüdgewieſen . Die 17. Januar 1903 , B Nr. 18/1903 V.

Kl. erklärte, daß , fobald der Ehemann einen ausreichenden 6. SS 254, 3854.

Koſtenvorſchuß gezahlt haben würde, ihr das Armenrecht wieder Die Klage auf Rechnungslegung im Sinn des § 254 der

entzogen werden möge. Shre Beſchwerde konnte feinen Erfolg G. P. D. iſt überall da gegeben , wo auf Erfüllung der durdy

haben . Soweit es den Umſtänden nach geboten iſt, daß die Gejet oder Vertrag begründeten Verpflichtung , die benöthigte

Kl. , um in den anhängigem Prozeſſe in gehöriger Weiſe ver . Auskunft über die den Anſpruch des Kl. gegen den Bekl. be

treten zu ſein , neben dem ihr im Armenrechte beigeordneten gründenden Thatſachen in faydienlicher Weiſe zu ertheilen ,

Rechtsanwalt die Thätigkeit eines anderen Rechtsanwalts in geklagt wird. Dat der Bekl. , wie Kl. vorbringt, ſich ver.

Anſpruch nimmt, z . B. im Beweisverfahren , würde allerdings pflichtet, ihin zur Vergütung des Nachweiſes der Arbeiten einen

von der Aufbringung der Koſten, die durch die Thätigkeit dieſes beſtimmten Prozentſaß des erzielten Reingewinns zu zahlen , ſo

anderen Rechtsanwalts entſtehen, daſſelbe zu gelten haben, was hat er nach der Natur des dadurch zwiſchen ihm und dem kl.

von den Koſten eines zwiſchen den Eheleuten geführten Rechts. begründeten Rechtsverhältniſſes zugleich ſtillſchweigend auch die

ſtreites überhaupt gilt. Auch der Erlaß einer einſtweiligen Verpflichtung zur Angabe der Thatſachen übernommen , deren

Verfügung gegen den Ehemann würde, ſofern die Voraus. Kenntniß der Kl. zur Prüfung , ob und weldie Anſprüche ihm

ſeßungen des § 940 der C. P. D. vorliegen , deswegen zuläſſig wider den Bekl . aus ſolcher Gewinnbetheiligung erwachſen find,

ſein und der Umſtand, daß die Kl. zum Armenrechte zugelaffen bedarf. Da die Nichtbeeidigung der Ehefrau des Kl. auf ver.

iſt, da ſie dadurch einen Anſpruch auf vorläufig unentgeltliche kiindetem Beſchluß des Prozeßgerichts beruht, ſo komint der

Gewährung eines anderen als des ihr beigeordneten Rechts- $ 295 der 6. P. O. , wie vom R. G. wiederholt ausgeſprochen,

anwalts nicht erlangt hat , ihrem Antrage nicht entgegenſtehen. nicht in Betracht. Unrichtig aber war der Beſchluß, weil der

Die Kl. hat aber weder dem D... G. noch bei der Begründung ihrer Beweisſaß , über den die Zeugen vernommen worden , Erklärungen

Beſchwerde dem N. G. gegenüber angegeben und glaubhaft gemacht des Bekl. in Bezug auf das ſtreitige Rechtsverhältniß uinfaßt ,

(SS 936 , 920 Abſ . 2 C. P. D.), daß fie thatſächlich neben welche er der Zeugin als Vertreterin des Kl. behauptlich ab

der dem Rechtsanwalt B. obliegenden Mühewaltung, noch des gegeben hatte, dieſelbe alſo , weil ſie ihr Zeugniß nach Maßgabe

Beiftandes oder der Vertretung eines zweiten Rechtsanwalts der $ 3854 der 5. P. O. nicht verweigern durfte , zu be .

bedarf und es war daher nicht angängig, ihr unter dieſem eidigen war. Die Beeidigung ſeiner Ehefrau hat aber für

Geſichtspunkte einen durch einſtweilige Verfügung dem Ehe- den Kl. kein rechtliches Intereſſe. Denn beſteht nach dem

manne aufzuerlegenden Koſtenvorſduß zuzuſprechen . Aber auch Grundſat der freien Beweißwürdigung die Befugniß , der,

inſoweit, als es ſich um die beabſichtigte Gewährung einer Ausſage des nach Maßgabe des Gefeßes uneidlich vernommenen

Gebühr oder eines Vorſchuffes für die Thätigkeit des Rechte. Zeugen den gleichen Beweiswerth wie der beeidigten Ausjage

anwalts B. handelt, hat das D. L. G. den Antrag der Kl. mit beizuineffen und legterer mit der Begründung, daß dieſelbe

Recht für unbegründet erachtet. Eine Verpflichtung zur Nach- mit erſterer in unlösbarem Widerſpruch ſtehe, maßgebende

zahlung der Beträge für die bisherige Thätigkeit dieſes Ver . Ueberzeugungekraft abzuſprechen, ſo wird nach demſelben auch

treters fann erſt unter den Vorausſeßungen des § 125 oder die Zuläſſigkeit nicht zu beanſtanden ſein , den Beweißwerth

mit dem Erlaß eine entſprechenden Gerichtebeſchluſſes nach eined in Ausſicht geſtellten beziehungsweiſe eines zwar bereits

§ 126 der C. P. O. für ſie eintreten. Ihre Befreiung von abgelegten , jedoch der Nachholung der Beeidigung an fich

der Vorſchußleiſtung für die fünftige Vertretung dauert nach noch bedürfenden Zeugniffes den Beweiswerth eine

§ 115 Ziffer 3 a . a . D. gegenwärtig nod fort. Die Möglich. vorhandenen in rechtsgemäßer Form beſchafften Zeugniſſes.

keit eines künftigen Wegfalls dieſer Befreiung kann für die namentlich auch im Hinblick auf die Perſönlichkeit der

Entſcheidung des BeſQwerdegerichts umſoweniger von Bedeutung Zeugen und deren Intereſſe an dem Dbfieg der einen

ſein , als es nicht ihm , ſondern zunädſt dem Gericht der Vor- oder andern Partei zumeſſen , um für den Fall, daß erſterem

inſtanz obliegen würde, darüber zu befinden , ob der Kl. das ein Uebergewicht nicht beigelegt wird und dem Intereſſe des

Armenrecht zu entziehen ſei . Solange ein derartiger Beſchluß Gegners die Verneinung des Uebergewichts genügt , die

nicht thatſächlich ergangen iſt, befindet ſich die Kl. nicht in der Beweisaufnahme oder Beeidigung abzulehnen. Vom Stands

Gefahr, unvertreten zu bleiben . Beſchluß des IV. C. S. i. S. punkt des Ri. aus iſt danach der Ablehnungsgrund unanfechtbar.

Vespermann Vesperinann 2. februar 1903; III. C. S. i . S. Ringel c. Echtermeyer vom 9. Januar 1903 ,

B Nr. 26/1903 IV. Nr. 316/1902 III

1

1

an

c. vom
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7. SS 286 , 359. als zur Entſcheidung reif erachtete, gemäß § 303 der C. P.D.

Der Thatbeſtand des B. u. iſt ein den Beſtimmungen der auch im Voraus durch zwiſchenurtheil anordnen . II . S. S.

C. P. O. nicht entſprechender. Zunächſt iſt nicht der Thatbeſtand, i . S. Lange c . Siebert u. Schreinpp Nachfolger vom 23. Januar

ſondern es ſind lediglich die Entſcheidungsgründe des erſtinſtanzlichen 1903, Nr. 320/1902 II.

Urtheils , welche ein vollſtändiges Bild der Sadlage hinfichtlich 9. § 313.

der in I. I. geltend gemachten Wechſelzahlungen nicht gewähren, In dem Thatbeſtande des B. u. iſt zwar erwähnt, daß der

vorgetragen worden . Sodann ſind nur die Beweisbeſchlüſſe, die Inhalt der Schriftfäße, welche allerdings die von dem Rkl. her.

nicht gemäß § 359 der C. P. D. eine Bezeichnung der ſtreitigen vorgehobenen Beweiserbieten enthalten, „zum Gegenſtand der

Thatjachen, über welche der Beweis zu erheben iſt, enthalten , Verhandlung gemacht worden ſei. Daneben aber ſind die von

fondern dieſe durch Bezugnahme auf vorbereitende Soriftfäße dem Bekl. angetretenen neuen Beweiſe beſonders aufgeführt,

erſeßen , angeführt, während über den Inhalt der legteren nichts welche zwar ihrem Hauptinhalte nach, nicht aber auch in allen

als vorgetragen erwähnt iſt. Ohne den Inhalt dieſer Schrifts Einzelheiten mit den in den fraglichen Schriftfäßen enthaltenen

jäße iſt aber das Sachverhältniß nicht zu verſtehen. III. C. S. Beweißerbieten übereinſtimmen. Soweit Abweichungen vor.

i. S. Nungeffer c . Gaffier 30. Januar 1903 , handen ſind, iſt aber nach § 313 der C. P. D. lediglich der in

Nr. 336/1902 III. dem Thatbeſtande ſelbſt wiedergegebene Inhalt der Beweiserbieten

8. 89 303, 471 , 477. des Bekl. als bei der mündlichen Verhandlung in II . J. vor

Das angefochtene Urtheil iſt lediglich ein Zwiſchenurtheil gebracht anzuſehen, indem gegenüber dieſer von dem B. G. ſelbſt

im Sinne des § 303 der 6. P. D.; denn daffelbe iſt nur über bewirkten ſpeziellen Anführung des Parteivorbringens die all.

einen Theil des damals noch nicht erledigten Prozeßſtoffs er- gemein gehaltene Bezugnahme auf frühere Schriftjäße nicht den

laſſen, nämlich über den zwiſchen den Parteien entſtandenen Ausſchlag geben kann. II . C. S. i. S. Braden c. Sömiß

prozeſſualen Zwiſchenſtreit, betreffend die Frage, ob das bedingte vom 23. Januar 1903 , Nr. 547/1902 II.

Endurtheil vom 21. März 1902 aufzuheben ſei. Ein Zwiſchen . 10. 88 316 , 793, 890, 891 .

ſtreit in dieſem Punkte lag insbeſondere deshalb vor, weil fich Die Formel der landgerichtlichen Entſcheidung ſpricht die

der Streit nicht auf die Sache ſelbſt, d. h. auf den klägeriſchen Verurtheilung des Rkl. zu einer Geldſtrafe , in Gemäß heit

Anſpruch oder auf ein zu ſeiner Begründung oder Bekämpfung der $8 890 , 891 der 6. P. D." aus . Der $ 890 der“

geltend gemachtes ſelbſtſtändiges materielles Angriffs- oder Ver- C. P. D. betrifft die Zwangsvollſtreckung zur Erwirkung einer

theidigunfmittel, ſondern auf einen beſonderen prozeſualen Streit. Unterlaffung des Schuldners und beſtimmt, daß er wegen einer

punkt bezog , der die Hauptſache ſelbſt nicht unmittelbar betraf, jeden Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtung , eine Handlung,

deffen Entſcheidung aber doch für deren Erledigung nothwendig zu unterlaſſen , auf Antrag des Gläubigers von dem Prozeß

war. Daß die Auffaffung des hier in Rede ſtehenden, das gericht I. J. zu einer Geldſtrafe bis zu 1500 Mark oder zur

Gidegverfahren betreffenden Streits als eines Zwiſchenſtreits im Strafe der Saft bis zu 6 Monaten zu verurtheilen ſei. Nacy

Sinne des § 303 cit. auch der Abſicht des Gefeßgebers ent. $ 891 kann die Entſcheidung ohne vorgängige mündliche Ver

ſpricht, ergiebt fic namentlich aus den Motiven zur C. P. O. handlung erfolgen . Indem das L. G. die Verurtheilung aus.

(S. 478 und 479) , worin bemerkt iſt, daß auch das Verfahren, drüđlich als den 88 890 , 891 der C. P. D. entſprechend be.

das die Abnahme von Parteieiden zum Gegenſtand habe , fich zeichnet, giebt es unzweideutig zu erkennen , daß es eine Ent

zu einem Zwiſchenſtreit geſtalten könne. Dieſen Zwiſchenſtreitſcheidung im Sinne jener Vorſdriften , alſo eine Ent.

erachtete das B. G. als zur Entſcheidung reif, während eß vor der ſcheidung im Zwangsvollſtreckungåverfahren, die an ſich auch

Entideidung über die Sache ſelbſt eine weitere Beweiserhebung ohne mündliche Verhandlung erfolgen kann, hat treffen wollen .

für erforderlich hielt. Das angefochtene Urtheil ſollte daher als Damit iſt die Annahme unvereinbar, daß ein der Berufung zu .

Vorbereitung für das ſpäter über den Klageanſpruch ſelbſt zu gängliches Endurtheil erlaffen ſei und daß der Anwendung des

erlaffende Endurtheil dienen und ſollte alſo damit ein Theil der für die Urſchriften von Urtheilen beſtimmten Formulars fachliche

von dem B.G. in einem Falle des § 471 der U. P. O. zu Bedeutung beigemeſſen werden müſſe. Es wäre richtiger ge.

erlaffenden Entſcheidung vorweggenommen werden ; denn in § 471 weſen , die Entſcheidung audy außerlich als das zu kennzeichnen,

Abſ. 3 der C. P. O. , welcher nach § 477 Abſ. 1 daſelbſt auch als was ſie gemeint war, nämlich als einen Beſchluß im

auf den hier in Rede ſtehenden richterlichen Eid anwendbar Zwangsvollſtreckungsverfahren
. Der Umſtand, daß ein nicht

iſt, iſt ausdrücklich vorgeſchrieben , daß bei dem (von dem B. G. pafſendes Formular für die Niederſchrift der inhaltlich als Ent .

im gegebenen Falle angenommenen) Vorliegen der Vorausjeßungen ſcheidung gemäß den $8 890 , 891 der C. P. D. fich dar.

für die Anwendung der Vorſchriften des § 471 cit. , ſofern ſtellenden landgerichtlichen Entſchließung benußt worden iſt, tann

der Eid durch bedingtes Urtheil auferlegt iſt, unter Auf- dieſe jedoch nicht zu einem berufungsfähigen Endurtheile machen .

hebung dieſes Urtheils in der Sache anderweit erkannt Wenn es im Protokoll über die mündliche Verhandlung heißt ,

werde. Dieſe als Vorbedingung für eine anderweite Entſcheidung daß das „ anliegende Urtheil" verkündet worden ſei, ſo ergiebt,

in der Sache ſelbſt anzuſehende Aufhebung des bedingten Urtheils die Anlage, daß unter dem Urtheil die Verurtheilung des

konnte aber das B. G. , wenn es im übrigen die Vorausſeţungen Schuldners nach § 890 der S. P. O. gemeint geweſen iſt.

für die Anwendung des § 471 cit. als vorliegend und ſomit Ohne Gewidyt ſind die Thatſachen , daß die Entideidung als

eine anderweite Entſcheidung in der Sache ſelbſt als geboten Urtheil in das Urtheilsverzeichniß nach § 316 der C. P. O.

und zugleich den Zwiſchenſtreit über die von der Kl . beantragte, eingetragen und daß das Formular für Ausfertigung von

von dem Bekl. aber beſtrittene Aufhebung des bedingten Urtheils Urtheilen verwendet worden ſei . Es handelt ſich hierbei um die

1
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Thätigkeit des Gerichtsſchreibers, die lediglich eine Folge der § 477 Abſ. 3 der 6. P. D. beruht. Es hatte nämlich das

fehlerhaften äußeren Bezeichnung der erlaffenen Entſcheidung O. L. G. vorher durch einen Beweisbeſchluß dem Kl. den Eid

durch das Gericht war, dieſer aber nicht ihre Natur als Beſchluß auferlegt, daß er die Reparaturarbeiten an dem Rahne des

benimmt. Der Fall liegt ähnlich, wie in der vom II. C. S. Bekl. nicht in Akkord übernommen, auch nicht dem Bekl. oder

unter dem 7. November 1893 entſchiedenen Sache ( Entſch. dem Inſpektor R. die Zuficherung ertheilt habe, daß er für

Bd. 32 S. 379) . Das L. G. hat einen Beſchluß erlaſſen die Reparatur des Rahns nicht mehr als 6 000 Mart fordern

wollen und dieſem Willen auch Ausdruck gegeben, wobei lediglich werde, und hatte ungeachtet deß vom Bekl. gegen die Zuläffig.

eine nicht zweckmäßige, weil zu Mißverſtändniſſen Anlaß bietende keit dieſes Verfahrens erhobenen Widerſpruches dem Kl. den

Form gewählt iſt. ( Vergl. auch R. G. in der Juriſtiſchen Eid auch abgenommen, und darauf hin iſt das vom KI .

Wochenſchrift 1890 S. 49 Nr 13 und 1900 S. 155 Nr. 16 , Beſchworene ale formell feſtſtehend angeſehen worden . Nun

ferner bei Seuffert Bd. 41 Nr. 255 und in den Entſch. handelte es ſich aber hier zweifellos nicht um einen zugeſchobenen,

Bd. 34 S. 406.) Gegen Befdlüffe im Zwangsvollſtreckungs. fondern um einen richterlichen Eid, und ein ſolcher darf nach

verfahren , die ohne mündliche Verhandlung erfolgen können , dem Abf. 3 des § 477 der 6. P. D. nie durch einen Beweis.

findet nicht die Berufung, fondern die ſofortige Beſchwerde ſtatt beſchluß, fondern fann nur durch ein bedingtes Endurtheil auf.

(8 793 der C. P. O.). Das Kammergericht hat daber mit erlegt werden. Es unterliegt eben, troß des Abſ. 1 des § 477,

Recht die Berufung als unzuläffig verworfen. VII. 6. S. keinem Zweifel , daß inſoweit der $ 461 der 5. P. D. auf

i . S. Luße c. Luße vom 30. Januar 1903 , Nr. 403/1902 VII. den richterlichen Eid feine entſprechende Anwendung findet; hier.

11. § 319. für kann auf alle Kommentatoren des Gefeßes , fowie auf

Nach feſtſtehender reichsgerichtlicher Praxis, die insbeſondere Pland , Deutſches Civilprozeßrecht, Bd. 2 $ 128, S. 337,2

in dem Urtheil vom 26. März 1889, Entid . de R. G. in Bezug genommen werden . Von einer Heilung nach § 295 der

Civilſachen Bd. 23 S. 399 , eine eingehende Begründung ge . C. P. D. aber kann hier nicht die Rede fein , da der Bekl.

funden hat, feßt eine Urtheilsberichtigung aus $ 319 5. P.D., fofort widerſprochen hat .fofort widerſprochen hat. Es handelt ſich um die bekannte

gleidviel wie weit außerlich die Abänderung reicht, ſtets voraus , Streitfrage wegen der Beweislaſt im Falle der Streiteß dar.

daß das Gericht das durch die Berichtigung zum Ausdruck Ge. über, ob ein beſtimmter Preis , bezw . lohn beim Vertrage.

brachte ſchon bei Erlaß der unrichtig gefaßten Entſcheidung ge. ſchluſſe bedungen ſei oder nicht. Nun gehört die Feſtfeßung

wollt und ſich damals nur im Ausdruck vergriffen hat. Die des Preiſes oder Lohnes zu dem allerweſentlichſten Inhalte eines

Berichtigung iſt darnach ausgeſchloſſen, wenn die zu berichtigende folchen gegenſeitigen Vertrages, und daher iſt ein Vertrag mit

Entſcheidung als ſolche gewollt war, alſo Wille und Erklärung einer beſtimmten Preisberedung von vornherein ein anderer

fich deckten, das Gericht aber zu ſeiner Entjoließung durch Vertrag, als einer mit der ausdrüdlichen oder ſtilljchweigenden

irrthümliche Erwägungen gelangt iſt. Ob der eine oder andere Beredung, daß der angemeſſene, oder daß der ortsübliche Preis

Fall vorliegt, kann unter Umſtänden nach der konkreten Sach. gezahlt werden ſolle. Zur Begründung der Klage gehört mit.

lage zweifelhaft ſein. In der vorliegenden Sade hat jedoch hin die Behauptung des Einen oder des Anderen , wobei nur

das O. L. S. durch Darlegung des Grundes, der die Faſſung zu beachten iſt, daß regelmäßig , wenn gar nichts aus .

der Eidesnorm im Urtheil veranlaßt hat , auf das Unzwet drücklich über den Preis abgemacht iſt, darin die ſtillſchweigende.

deutigſte klargeſtellt, daß kein bloßer Ausdrucsfehler vorgelegen , Verabredung des ortsüblichen, eventuell des angemeffenen Preiſes

das Gericht vielmehr mit vollem Bewußtſein, freilich auf Grund zu finden ſein wird , und daß ebenſo regelmäßig ein Sach.

einer irrigen Vorausſeßung , dem Eide die fpäter als unrichtig vertrag, der nur den gegenſeitigen Vertrag als abgeſchloſſen

erkannte Faffung gegeben hat. Für eine Berichtigung von erwähnt, ohne dabei irgend etwas über die Preisberedung an .

Amtswegen war darnach fein Raum. Db die Parteien dem . zuführen , dahin zu verſtehen ſein wird , daß der Vertrag ohne

nächſt auf Grund des § 469 Sat 2 5. P. D. die Aenderung eine ausdrückliche Preisfeſtfeßung abgeſchloffen worden ſei.

herbeiführen können , iſt gegenwärtig nicht zu entſcheiden. Vergl. Daraus folgt, daß , wenn in einem ſolchen Falle der Bekl. die

auch den Beſchluß des R. G. vom 26. November 1900, Beredung eines beſtimmten Preiſes behauptet, er damit einfach,

Juriſtiſche Wochenſchrift S.874 Nr.8. Beſchluß des V.C.S. t. S. den vom Rl. geltend gemachten Klaggrund beſtreitet,

Brückner c. Sander vom 24. Januar 1903 , B Nr. 24/1903 V. und daß daher dann der Kl. in dem hier fraglichen Punkte be.

12. § 383. weispflichtig iſt. Dahin geht auch die in der Litteratur durch

Dr. . hat ſein Zeugniß mit Recht abgelehnt. Es handelt aus vorherrſchende Anſicht, und auch z. B. Staub, der bei

ſich nicht um eine zur Erhaltung der körperlichen Geſundheit verwandten Fragen , wie der über die Beweislaſt beim Streit

der Kl. zu machende Mittheilung, ſondern um die Beantwortung über die Bedingtheit oder Unbedingtheit eines Vertrages, fich

der Frage, ob der Bekl. im Mai 1899 an friſch er . für die Beweispflicht des Bell. auøgeſprochen hat, iſt doch hier

worbener Syphilis behandelt worden ſei. Die Kl. will dieſe in Uebereinſtimmung mit Stolzel für die Beweispflicht des

Mittheilung nur dazu benußen , einen Ehebruch ihres Mannes Kl. (Kommentar zum 6. G. B. , Auflage 6 und 7, Bd. 1 ,

zu beweiſen , um dadurch die Speidung ihrer Ehe zu erlangen. Allgemeine Einleitung § 32, S. 12 f.). Das R. G.

Beſchluß des VI. C. S. i . S. B. c. B. vom 13. Januar 1903, aber hat nach dem Vorgange des R. D. $. G. beſtändig an

B Nr. 268/1902 VI. dieſer Vertheilung der Beweislaſt feſtgehalten, wie noc zuleßt

13. SS 424, 477. wieder dargelegt iſt von dem gegenwärtig erkennenden Senate,

Das Zwiſchenurtheil des B. G. mußte icon aus dem allerdings zunächſt für das Preußiſche Landrecht, in der Sache

Grunde aufgehoben werden , weil es auf einer Verlegung des VI. 45/1901 (gedruct im „ Recht", Jahrgang 1901 , S. 504 );
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vergl. auch Bolze , Praxis des R. G. , Bd. 6 Nr. 1051 . 16. 88 707, 719 , 793.

Wenn das D. 8. G. in diefer Sache einen Gegengrund darin Das L. G. erließ auf Antrag des Bekl. einen Beo

zu finden gemeint hat, daß ohne Zweifel die bloße Behauptung ſchluß, durch welchen es „in ſinngemäßer Anwendung der,

des Kl., daß auf Beſtellung des Betl. geliefert, und daß der SS 707, 719 der C. P. O." anordnete, daß die Zwangsvoll

geforderte Preis ortsüblich, beziehungsweiſe angemeſſen fei, als ſtredung aus dem im Wechſelprozeß ergangenen Urtheile gegen

ausreichende Grundlage für eine Verurtheilung des Betl. im den Bekl. biß zum Erlaß des Urtheile im ordentlichen Verfahren

Verſäumnißverfahren gelten würde, ſo iſt dabei überſehen , daß , einzuſtellen ſei, ſofern er bei der Hinterlegungsſtelle die Erklärung

wie oben fhon bemerkt iſt, in einem ſolchen Falle im Zweifel abgebe, daß bis dahin die von ihm hinterlegten 3 050 Mart auch

eine ſtidljdweigende Verabredung des orteüblidhen, eventuell des ferner hinterlegt bleiben ſollten. Auf Beſchwerde des Kl . hat

angemeſſenen Preiſes als behauptet anzuſehen iſt. Die Urkunden , das Kainmergericht dieſen Beſchluß aus fachlichen Gründen auf.

deren Vorlegung verlangt iſt, ſind wenigſtens zum Theil Handels- gehoben und den Antrag des Bekl. zurückgewieſen. Die gegen

bücher, da der Kl . , als Schiffsbaumeiſter, nach Art. 4 vergl. m . dieſen Beſchluß rechtzeitig erhobene fofortige Beſchwerde des

Art. 271 Nr. 1 , 2 Allgemeinen Deutſchen 6. G. B. , be- Bekl. iſt begündet. Das Kammergericht durfte eine fachliche

ziehungsweiſe nach § 1 Abſ. 2 Nr. 1 des neuen 5. G. B. Entſcheidung nicht treffen, weil gegen den landgerichtlichen Be.

Kaufmann war und iſt, ohne daß ſchon die Vorausſeßungen für ſchluß nur die ſofortige Beſchwerde zuläſſig war und dieſe ver .

die Anwendbarkeit der Ausnahmebeſtimmung des § 4 Abſ. 1 ſpätet eingelegt iſt. Was die Frage anlangt, ob hier nur die

daſelbſt feſtſtänden , und bei Handeldbüchern des Gegners bedarf fofortige Beſchwerde nach Maßgabe des § 793 der 6. P. D.

es für den Editionsantrag nicht des in $ 424 Nr. 5 der gegeben war, in welchem beſtimmt iſt, daß gegen Entſcheidungen,

C. P. D. Berlangten, weil deren Vorlegung nach § 45 Abſ. 1 welche im Zwangsvollſtreckungsverfahrenobue vorgängige mündliche

det Þ. G. B. vom Gericht ganz nach ſeinem Erineffen an. Verhandlung erfolgen können, ſofortige Beſchwerde ſtattfindet,

geordnet werden kann. VI. S. S. i. S. Andree c. Grube vom jo hängt deren Entſcheidung davon ab , ob der landgerichtliche

12. Januar 1903, Nr. 299/1902 VI. Beſchluß im Zwangsvollſtreckungsverfahren erlaffen iſt; das iſt

14. $ 546 verbunden mit 11 des Patentgejeges vom zu bejahen . Was der Bekl. für ein Verfahren im Auge gehabt

7. April 1891. hat, wenn er die Einſtellung der Zwangsvollſtreckung im Wege

Den Anlaß zur Klage hat der Umſtand gegeben, daß die der einſtweiligen Verfügung " beantragte, iſt belanglos; denn

beklagte Geſellſchaft in ihrem Gewerbebetriebe einen Apparat jedenfalls hat das 2. G. , indem es die $ 707 und 719 der

benußt hat, der nach Angabe der Kl. deren Patent Nr 98 130 C. P. D. ſinngemäß anwenden zu dürfen glaubte, durch eine

entſpricht. Bekl. ſtellen lekteres in Abrede, beſtreiten , daß die auf Grund finngemäßer Anwendung dieſer Beſtimmungen

Verwendung des thatſächlich von ihnen benußten Apparats eine erlaſſene Eutſcheidung die Zwangsvollſtreckung aus dem Wechſel

Berleßung jenes Patents enthalte, wollen aber nur dieß zur An- urtheil eingeſtellt und damit eine Entſcheidung im Zwangsvoll.

erkennung bringen , während eine gewerbsmäßige Herſtellung und ſtredungsverfahren abgegeben und abgeben wollen . Der Um

Bertreibung ihres Apparats nicht in Frage kommt. Der Werth ſtand , daß die Beſchwerde des Kl. die Anwendbarkeit der

der Beſchwerde, die ſie mit der Reviſion verfolgen , iſt danad $ 8 707 und 719 der 6. P. O. beftritt, iſt nicht geeignet, fie5. D.

auf das Intereſſe zu ſchäßen, daß fie daran haben, ihren Apparat in eine andere Kategorie von Beſchwerden als die im $ 793

für die Zwede, denen er bisher gedient hat, auch fernerhin bes der 6. P. D. bezeichnete, zu ſtellen ( vergl. Juriſtiſche Wodyen

nußen zu dürfen. Dieſem Intereſſe würde vollkommen genügt ſchrift 1899 S. 164 Nr. 12) . Bejdluß des VII. C. S. i. S.

ſein, wenn fie zwar nicht ihren eigenen, wohl aber den Apparat Taekích c . Franke und Genoſſen vom 23. Januar 1903,
der Kl. ſelbſt benußen dürften und hierzu würden ſie in der B Nr. 1/1903 VII .

Lage ſein , wenn ſie von der Leşteren einen dem Patent ent. 17. 939.

( prechenden Apparat fäuflich erwürben . zu einem Verkauf Das Rechtsmittel muß an der Unzuläſſigkeit der Eides .

ſolcher Apparate aber würde die Kl. verpflichtet ſein ; denn nach auflage durch einſtweilige Verfügung ſcheitern . Beſteht auch

§ 11 Ziffer 1 des Patentgefeßes und nach Maßgabe dieſer Vor- die Verpflichtung zur eidlichen Offenbarung des eigeneu Beſiß

ſchrift iſt der Patentinhaber verpflichtet, die Erfindung im In- ſtandes bezw . des Wiffenß über den Verbleib beſtimmter Gegen .

lande in angemeſſenem Umfang zur Ausführung zu bringen . ſtände ſowohl nach Vorſchriften des bürgerlichen Rechts als

Sollte ki. den hiernach ihr obliegenden Verpflichtungen nicht nad Beſtimmungen der C. P. D. , ſo ſtehen doch dein von denKl

nachkommen, ſo würde fie Gefahr laufen , daß ihr Patent zurüc. Bekl. geſtellten Antrage fowenig jene, wie dieſe zur Seite..
genommen würde. Von ſelbſt verſteht es ſich freilich , daß Kl . Soweit nach bürgerlichem Recht dem Gegner gegenüber ein An .

ihren Apparat nur gegen einen angemeſſenen Preis abgeben ſpruch auf Leiſtung des Difenbarungseides beſteht, die Leiſtung
müßte. I 6. S. i. S. Fiſcher & Co. c. A.-G. Ludwig Loewe des Eides alſo unmittelbare Erfüllung materiellrechlicher Schuld .

& Co. vom 17. Januar 1903, Nr. 288/1902 I. verbindlichkeit iſt, kann fie der Natur der Sache nach nur

15. 68 5654 575.
definitiv, nicht durch proviſoriſche Entſcheidnng auferlegt werden ;

Der & 565 Abſ. 2 der 5. P. D. inuß analog an . ſoweit ein Prozeßanſpruch auf Leiſtung des Offenbarungseides

gewandt werden auf jeden Fall, wo ein Beſchwerdegericht beſteht, beſteht derſelbe – von dem in § 426 der C. P. O.

den angefochtenen Beſcheid aufhebt und nach § 575 der normirten , der Zwangsvollſtreckung überhaupt nicht unter.

6. P. D. die Sache an die untere Inſtanz zurüđoerweiſt. worfene und lediglich dem Beweis aufgeſtellter Thatbehauptungen

Beidluß des VI. 6. S. i. S. B. C. B. vom 13. Januar 1903, dienenden Editionseibe abgeſehen - als Selbſtfolge gefet.

B Nr. 268/1902 VI. mäßig eingeleiteten, jedoch ergebnißlos verlaufenen Vollſtreckungs
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verfahrens, über deren Eintritt ausſchließlich in dem durch die nach der neuen Gefeßgebung im Handelsverkehr das Still

89 899 ff. der C. P. O. geregelten Verfahren zu befinden iſt. idweigen auf ein von einem Anderen gemachtes Vertrags.

Bejõluß des III. C. S. i. S. Dlugaszewski c. Dlugaszewski anerbieten unter II mſtänden als Zuſtimmung angeſehen werden
vom 9. Januar 1903, Nr. 448/1902 III. tann. II . C. S. i . S. Bielefelder Maſchinenfabrik c . v . Brud

Þandeldgefeßbuch. vom 30. Januar 1903 , Nr. 790/1902 II.

18. Art. 279 und § 346. Wechſelordnung.

Es iſt auß den Gründen des angefochtenen Urtheils), troß 19. Verfälſchung einer Wechſelerklärung.

ihrer Dürftigkeit in dieſem Punkte, doch zu entnehmen , daß das Der Ril. hat ausgeführt, nur dann würde eine Fälſchung

B. G. eine ſtilljd weigende Annahme des Vertrags- der Wechſelerklärung des Bekl. vorliegen , wenn feſtgeſtellt würde,

anerbietens Seitens der Bekl. in der Nichtbeantwortung des daß zu der Zeit , als der Bekl. ſein Accept auf den Wechſel

klägerijden Shreibens gefunden und daß daſſelbe dieſe Anſichtſepte, der Domizilvermerk ſchon auf dem Wechjel ſtand. Eine

damit begründet hat, daß wenn die Bekl. mit dem Inhalte dahin gehende Behauptung habe aber der Befl. nidyt einmal

dieſes Schreibens nicht einverſtanden geweſen wäre, fie ver- aufgeſtellt, geſchweige denn bewieſen . Sei das Blankett , wie

pflichtet geweſen ſein würde, dieſes der Kl. binnen kurzer Friſt anzunehmen, erſt nach der Wechjelzeichnung des Acceptanten von F.

anzuzeigen, zumal da fie gewußt habe, daß die Kl. im Falle ausgefüllt worden , ſo könne darin , daß F. den urſprünglich an

ihres Sưweigens die mit Koſten verbundenen Einrichtungen zur gebrachten Domizilvermerk nachträglich wieder durdſtrich, nur

Herſtellung der kleinen Schlöſſer treffen werde. Hiermit bat eine Ueberſchreitung der ihn ertheilten Ermächtigung zur Aus

das B. G. , da beide Parteien Kaufleute find, in Anſehung der füllung des Blanketts erblickt werden , welche dem Kl. nur im

Bedeutung und Wirkung der betreffenden Erklärung der Kl . Falle ſeiner Bösgläubigkeit entgegengehalten werden könne.

einerjeits und der darauf hin ſtattgehabten Unterlaſſung einer Dieſer Angriff geht fehl, nachdem die Vorinſtanz thatſächlich

Antwort Seitens der Bekl. andererſeits auf die im Handels- feſtgeſtellt hat, daß das Blankett von F. vereinbarungogemäß

verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rüdſicht ge hergeſtellt und auch mit Domizilvermerk verſehen war, und daß

nommen und demgemäß der fraglichen Unterlaſſung der Bekl. erſt nachträglich der fertige Wechſel durch die Durchſtreichung

die Bedeutung und Wirkung einer Zuſtimmung zu der Er. des Domizilvermerks verändert wurde. Es iſt mit der Entid .Entſch

klärung der Kl. beigelegt und hiernach den fraglichen Zuſaß- des R. O. H. G. Bd. VII S. 223 davon auszugeben, daß mit

vertrag über die Lieferung von 6 000 Stück kleiner Shlöſſer der Herſtellung des vollſtändigen P ... jels die von dem ...P

als zu Stande gekommen angeſehen . Dieſes entſpricht einer. tanten ertheilte Ermächtigung zur Susfüllung des Blanketts

ſeits der Vorſdrift des $ 346 des H.G. B. und ſteht anderer. erſchöpft war. Jede ſpätere Veränderung des Wedjeinhalts,§

ſeits mit keiner Vorſchrift des B. G. B. im Widerſpruch ; denn welde ohne Einwilligung des Acceptanten bewirkt wurde, er

wenn aud die hierbei in Betracht kommende Frage, ob nament. ſcheint als eine Verfälſchung , deſſelben. Die Vorinſtanz iſt bei

lich im Handelsverkehre ein Vertrag auch durch Stillſchweigen ihrer Beurtheilung daher überall von zutreffenden Geſichtspunkten

auf ein Vertragsanerbieten zu Stande kommen kann , weder im ausgegangen. Auf die Gutgläubigkeit des Kl . kann es nicht

6. G. B. noch im B. G. B. ausdrücklich geregelt iſt, ſo iſt ankommen, nachdem feſtſteht, daß die Wechſelerklärung des Ac

hieraus doch nicht zu ſchließen , daß der Geſebgeber die redtlidie ceptanten nachträglich verfälſcht worden iſt. Der Bell . wurde

Möglichkeit eines derartigen Zuſtandekommens eines Vertrags nur nach Maßgale ves urſprünglichen Wechſelinhaltes wechſel

verneinen wollte, zumal da in den Protokollen der II. Koin- mäßig verpflichtet. Nach dieſem war der Wechſel ein Domizil

miffion für das B. G. B. (S. 8365) hervorgehoben iſt, daß wechſel, welder nach Art. 43 der W. D. dem Bezogenen, ,

die Frage , was als ſtilljdweigende Willenserklärung zu gelten ſelbſt am Domizilorte zur Zahlung zu präſentiren und mangels

habe, in dein B. G. B. nicht habe entſchieden werden ſollen . Zahlung zu proteſtiren war. Da dieſe wechſelrechtlichen Akte

Hiernad iſt jedenfalls die Beibehaltung des bezüglich dieſer unbeſtrittenermaßen nicht vorgenommen wurden , iſt der recht.

Frage früher beſtehenden Rechtszuſtands nicht als der Abficht mäßige Anſpruch verloren gegangen . I. C. S. i.S. Schroeder

des Geſebgebers widerſprechend anzuſehen . Da aber unter der c. Meyer vom 10. Januar 1903 , Nr. 273/1902 I.

Herrſchaft und auf Grund des Art. 279 des 6. G. B. a. 8. , Haftpflichtgefeß vom 7. Juni 1871 ,

mit welchem § 346 des H. G. B. n. 8. hinſichtlich der Be. 20. § 1 .

ziehungen von Kaufleuten untereinander übereinſtimmt, gerade Wenn das B. G. ein Verſchulden des Getödteten darin

auf dem Gebiete des Handelsverkehrs von den Gerichten vielfach nicht findet , daß er unverwandt den Blick nur auf den auf der

das Schweigen des einen Theils auf eine im Falle des Nicht. einen Seite fahrenden Zug gerichtet hielt, den er beſteigen wollte

einverſtändniffes eine alsbaldige Antwort erheijdende Willens. und den Vorgängen auf der anderen Seite gar keine Auf

erklärung des anderen Theils als Zuſtimmung des Leßteren auf- merkſamkeit ſchenkte, ſo muß dies als rechtsirrig, weil dem Be

gefaßt worden iſt (vergl . z. B. Entſch . del R. D. 6. G. Bd. 1 griffe der Fahrläſſigkeit als der Außerachtlaffung der im Ver

S. 81f. , Bd. 3 S. 113 , Bd. 4 S. 205 , Bd. 15 S. 96, fchre gebotenen Sorgfalt widerſtreitend erachtet werden . St.

Bd. 16 S. 41 , Bd. 22 S. 130 ff., Bd. 24 S. 196 ; Entſch. wußte, wenn er ſich zwiſchen den Gleispaaren der Straßenbahn

des R. G. BD. 30 S. 62 und weitere Urtheile des R. G. voin aufhielt, daß von beiden Seiten Züge heranfahren konnten ;

4. Mai 1894 , Juriſtiſche Wochenſchrift S. 318 Nr. 22 uud ja er kannte , da er nach der Beweisaufnahme täglich mit dem

vom 10. Februar 1898 , Sädfiſches Archiv Bd. 8 S. 451 ) , ſo gleichen Zuge fuhr, die Zeit der An- und Abfahrt der auf beiden

darf ſchon im Hinblick auf die erwähnte Vorſdhrift des § 346 Gleiſen um dieſe Zeit verkehrenden Züge. Iſt ihm der Auf

deb 5. G. B. n. f. unbedenklich angenommen werden, daß auch enthalt auf dem Zwiſchenraume der beiden Gleispaare nicht zum

.
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Verſchulden anzurechnen , ſo war es doch durch die Sachlage gelangt, die geſeßliche Vertretung des Bekl. durch das als

geboten , daß er von dieſem immerhin nicht ganz ungefährlichen ſeinen gefeßlichen Vertreter in der Klageſchrift bezeichnete General

Aufenthaltsorte nach beiden Seiten Umſchau hielt, um rechtzeitig kommando des VII. Armeekorps zu leugnen , weil eine ſolche

vor einem auf dem anderen Gleiſe heranfahrenden Zuge ſeine Vertretung den Generalkommandos durch keine Beſtimmung des

Stellung verändern und ſich in Sicherheit bringen zu können . geltenden Rechtes übertragen ſei. Dieſe Begründung iſt rechtlich

Wenn er dies verſäumte und, dieſen Zug zu ſpät bemerkend, unanfechtbar. In der That iſt in dem Preußiſchen Militär.

nun im Schređen eine die Gefahr vermehrende und den Anſtoß fisku8 nur der Preußiſche Staat überhaupt verklagt und es

gerade herbeiführende Bewegung machte, ſo iſt dieſer Anſtoß fann fich deshalb nur fragen, ob die Generalfommandos der

mit ſeinen jdfädlichen Folgen auf ſeine eigene Fahrläſſigkeit einzelnen Armeekorps überhaupt in Rechtsſtreitigkeiten als geſeß .

zurückzuführen . Das überwiegende Verſchulden der Bekl. wird liche Vertreter dieſes – des Preußiſchen – Staates in

nun einerſeits darin gefunden , daß ſie dieſe Anordnungen zu treffen Betracht kommen. Das hat das B. G. mit Recht verneint.

unterlaffen habe, daß die auf beiden Gleiſen anfahrenden Züge (Wird eingehend begründet.) III. C. S. i. S. Pödel c. Preußi.

nicht in gleicher Höhe miteinander halten ſollten. Mag nun ſcher Militärfiskuß vertreten durch das Königliche General.

auch eine ſolche Anordnung die Gefahr des Straßenbahnverkehrs kommando des VII. Armeekorp8 vom 5. Januar 1903,

zu mindern geeignet ſein , ſo kann in ihrem Fehlen doch noch Nr. 310/1902 VII.

kein Verſchulden der Bahnverwaltung gefunden werden , ſofern Strandungsordnung vom 17. Mai 1874.

nur das Halten ſtets an der gleichen dem Publikum bekannten 22. $ 36.

und erkennbaren Stelle ſtattfand. Ein Verſchulden der Befl. Erkannt iſt bisher lediglich über die Einrede, daß nach

nad dieſer Richtung haben auch ausweiblich der Thatbeſtände 36 der Strandungsordnung vom 17. Mai 1874 der Rechts.

der ergangenen Urtheile die Kl. gar nicht behauptet. Ein weg noch nicht zuläſſig ſei. Angeſichts der Parteibehauptungen

weiteres Verſchulden des Zugführers des anfahrenden Zuges ſoll kann jedoch in Frage kommen , ob mit der erhobenen Klage

darin beſtehen, daß dieſer, obwohl er auf acht Meter Entfernung Berge. oder Hülfblohn verlangt und ein Anſpruch verfolgt

den St. habe ſtehen ſehen , ſich auf die Warnungsſignale durch wird, auf den die $8 36 ff. der Strandungsordnung Anwen

Läuten beſchränkt und den Zug nicht zum Stehen gebracht habe, dung finden, oder ob ein Anſpruch auf Schadenserſaß geltend

was ihm noch möglich geweſen ſei. Allein , wenn nach der gemacht wird , der von dem Schiffer perſönlich zu vertreten und

Beweisaufnahme der Unfall dadurch veranlaßt wurde, daß St. von den Vorſchriften der Strandungsordnung unabhängig iſt.

im legten Augenblicke eine Bewegung nach dem anfahrenden Denn Kl. verlangt die volle, für die Rettung des Schoners

Zuge hin machte, während er ſtehenbleibend unverlebt geblieben angemeſſene Entſchädigung, weil er zu der von ihm über.

wäre, ſo kann ein Verſchulden des Wagenführers doch nicht nommenen Abſchleppung im Stande geweſen , aber von dem

deshalb angenommen werden , weil er dieſe lette Bewegung des Bekl. an der vollſtändigen Vertragøerfüllung verhindert worden

St. nicht vorausgeſehen hat ; er konnte vielmehr erwarten, daß ſei. Die weitere Begründung der Klage geht indeß dahin, daß

ein erwachſener Mann das läuteſignal rechtzeitig beachten und RI. in Ausführung des geſchloffenen Vertrages ſich um die

nicht dem Zuge gerade in den Weg laufen werde. Nach der Rettung des Schoners bemüht und dieſe auch ſo weit gefördert

Beweisaufnahme iſt der Zugführer vorſichtig und langſam unter habe, daß ſie auf ſeine Thätigkeit mit zurüđzuführen ſei .

beſtändigem Läuten an die Halteſtelle herangefahren ; er hat Danach iſt anzunehmen , daß die Klage auf Bergelohn gerichtet

hiernach Alles gethan, was durch die Rückſicht auf den Verkehr ſei und hiermit ſteht auch die Auffaſſung der Inſtanzgerichte iin

und durch die Pflicht der Aufmerkſamkeit, die ihm ſein Beruf Einklang. Feſtzuſtellen iſt ſodann, wer in der vorliegenden

beſonders auferlegte, geboten war. Ein Verſchulden oder gar, Streitſache der Bekl. ſei . Das L.G. hat als ſolchen den

ein überwiegendes Verſchulden ſeinerſeits kann nach der Sach. Schiffer betrachtet und zwar in der Erwägung , daß die erhobene

lage in ſeinem Verhalten nicht gefunden werden. VI. C. S. Klage nach § 751 in Verbindung mit § 696 des H. G. B.

i . S. Strafburger Straßenbahn A.-G. C. Stoybe vom gegen den Schiffer habe gerichtet werden können und that.

22. Januar 1903 , Nr. 437/1902 VI. ſächlich gegen denfelben gerichtet worden ſei. Bell. iſt in der

Reich 8militärpenſionsgefeßes vom 27.Juni1871. That der Schiffer und lediglich dieſer.. Es iſt alſo der Schiffer

21. $ 116. Prozeßpartei, und es kann nur in Frage kommen, ob derſelbe

Das B. G. hat ſeine Entſcheidung in doppelter berufen iſt, den anliegenden Prozeß zu führen. Dies iſt zu

Weiſe begründet. Es führt zuförderſt aus : Der Kl. habe aus. bejahen . (Wird näher begründet .) Es ſteht deshalb nur nod )

drücklich den Preußiſchen Militärfiskus als Bekl. in Anſpruch zur Frage, ob § 36 der Strandungsordnung der Klageerhebung

genommen ; ein ſolcher beſtehe jedoch nicht und eine nicht im Wege ſtand. Nach der Strandungsordnung iſt der regel

eriſtirende juriſtiſche Perſon ſei auch nicht geſeßlich vertreten, mäßige Gang der, daß das Strandamt die Sache aufklärt und

die Klage daher wegen mangelnder geſeßlicher Vertretung des daß dann deffen Aufſichtsbehörde entſcheidet, ob und wieviel

Beff . abzuweiſen. Dieſe Art der Begründung der getroffenen Berge- oder Hülfblohn zu zahlen ſei. Gegen den Befdheid der

Entſcheidung iſt rechtsirrthümlich. (Wird näher ausgeführt.) Aufſichtsbehörde findet der Rechtsweg ſtatt; wird Klage erhoben ,

Der zweite Entſcheidungegrund des B.G. geht dahin : man ſo verliert der Beſcheid ſeine Kraft. Aufſichtsbehörde iſt in

könne auch davon ausgehen , daß der Preußiſche Militärfiskus Schleswig - Holſtein der Regierungspräſident. Dieſe in SS 36

nur als ſog . statio fisci in Betracht tomme, daß mithin der bis 39 der Strandungsordnung gegebenen Vorſdriften find

Preußiſche Staat überhaupt habe verklagt werden ſollen . öffentlichen Rechts und von Amtswegen zu beachten ( vergl.

Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt das Gericht wiederum dazu Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 7 S. 64). Der § 36
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macht jedoch eine Ausnahme: im Fall mgütlicher Einigung" rechnet nach Prozenten von den Preiſen der einzelnen Fahrſtühle

tritt eine Mitwirkung der Verwaltungsbehörden nicht ein . Was und Anlagen. Entſprechend der Leiſtung, die für die Dauer

hierunter zu verſtehen ſei, iſt nicht unbeſtritten . Burdyard Ber- des Patents zugeſagt war, muß auch die Gegenleiſtung für jo

gung und Hülfeleiſtung" (S. 212 bis 219) will in einem Ver. lange verſprochen gelten, als die Bell. von dem Beſtehen des

trag, der noch während der Seenoth geſchloſſen wurde, eine Patentes, deſſen Ausübung ihr geſtattet wurde, den vertraglichen

gütliche Einigung nicht finden . Dies iſt jedoch nicht zutreffend, Nußen haben würde. Dieſen Nußen bis zum Ablaufe des

vielmehr iſt, wie auch in Uebereinſtimmung mit dem Hanſea . Patents am 26. März 1901 hat ſie aber gehabt nicht nur für

tiſchen D. L. G. zu Hamburg (Hanſeatiſche Gerichtszeitung 1888 die bis dahin ausgeführten , ſondern auch für die vor dem

S. 282 und 1897 S. 195) das R. G. bereits erkannt hat Ablaufe beſtellten Fahrſtühle und Anlagen. Nach § 4 des

(ebendafelbft 1891 S. 145) unter der gütlichen Einigung nichts Pat. G. auch idon nach der Faſſung im alten Pat. G.

anderes als eine Vereinbarung zu verſtehen. Es iſt deshalb, iſt der Patentinhaber ausſchließlich befugt, den Gegen

falls eine Vereinbarung, fei eß auch während der Seenoth, ge- ſtand der Erfindung gewerbsmäßig herzuſtellen . So lange das

troffen wurde, der Rechtsweg ſofort offen und zwar ſowohl Patent des Kl. beſtand, durften deshalb andere Fabrikanten

darüber, ob die Vereinbarung bindend ſei , als über die Höhe Fahrſtühle der patentirten Art überhaupt nicht bauen, und zwar

der Vergütung. Für den vorliegenden Fall iſt eine ſolche auch dann nicht, wenn fie dieſe einſtweilen nicht verkaufen,

Vereinbarung verneint, und deshalb der Rechtsweg für noch ſondern erſt nach Ablauf des Patents liefern wollen ( vergl.

nicht zuläffig erklärt. I. C. S. i. S. Nold c. Krautmann vom Kohler, Handbuch des Patentrechts S. 443, Seligſohn, Patent

31. Dezember 1902, Nr. 263/1902 I. gefeß 2. Auflage § 4 Anm . 6) . Daß die Bell. troßdem in der

Genoſſenſdafogejeß vom 1. Mai 1889. Lage war, vor dem 26. März 1901 Beſtellungen anzunehmen

23. § 51 . mit der Möglichkeit fofortiger Jnangriffnahme , das

Daß ein Widerſpruch gegen einen Beſchluß der General. verdankt fie nur der ertheilten Licenz. Db fie thatſächlich auch

verſammlung wirkſam ſchon vor der Beſchlußfaffung erklärt in allen ſtreitigen Fällen bereits vor dem 26. März 1901 mit

werden kann, iſt für die Auslegung des § 271 des H. G. B. der Ausführung begonnen hatte, iſt nicht feſtgeſtellt; es kommt

( Art. 222 des alten H. G. B.) in mehrfachen Entſcheidungen aber darauf nichts an. Daß bei der Beſtellung von Fahrſtuhl.

ausgeſprochen. Derſelbe Grundſaß muß für den § 51 des anlagen meiſt ganz beſtimmte kurze Lieferungsfriſten geſeßt

Gen. Gef. gelten , welcher durch Art. 10 des E. G. zum H. G.B. wurden , die pünktlich eingehalten werden mußten, hat die Bell.

vom 19. Mai 1897 auch in der Faffung mit § 271 des ſelbſt hervorgehoben. Daraus ergiebt fich, daß es für die Bell.

H. G. B. in Ueberſtimmung gebracht iſt. Eine Wiederholung des von hohem Werth ſein mußte, folche Beſtellungen ſchon vor

einmal erklärten Widerſpruches iſt nicht erforderlich. Die Be. dem 26. März 1901 annehmen zu können , ohne wie die un .

urkundung des erklärten Widerſpruchs iſt kein gefeßliches Er. berechtigte Konkurrenz genöthigt zu ſein, deren Ausführung bis

forderniß. Vergl. auch Pariſius.Crüger a. a. O. Stoll nach dieſein Zeitpunkte hinauszuſchieben. Von welcher ento

Genoſſenſchaftsgeſes Anmerkung 9 zu § 51 ; ferner zu § 271 ſcheidenden Bedeutung aber dieſe , nur durch die Licenz ver.

des Handelsgeſetbuchs: Staub Anmerkung 7, Lehmann ſchaffte Möglichkeit war, geht aus der von der Berufungsinſtanz.

Ring Nr. 9 a. E. , Małower Anmerkung Va 2 , Pinner feſtgeſtellten Thatſache klar hervor, daß die Bekl. in der Lage

Anmerkung III la und Juriſtiſche Wochenſchrift 1894 S. 65 geweſen iſt, ohne Rüdlicht darauf, ob die Ablieferung ſchon vor

Nr. 18. Es muß auch für das Erforderniß der „ Erklärung oder erſt nach dem Ablaufe des Patents erfolge, die gleichen

zu Protokoll“ genügen , daß der Genoſſe feine Erklärung der Preiſe für die in Auftrag gegebenen Anlagen zu erzielen. Die

Generalverſammlung gegenüber ale Rechts . Bekl. hat daher auch für die bis zum 26. März 1901 nur

verwahrung - und in einer ſo deutlicher Weiſe beſtellten und noch nicht ausgeführten Fahrſtühle thatſächlich

erklärt , daß ein gewiſſenhafter Protokollführer fich kraft ſeines den zugeſagten Schuß vor der Konkurrenz genoſſen. Mit Recht

Amtes verpflichtet fühlen muß, die Erklärung in das Protokoll aber hat das B. G. bejonderes Gewicht auch auf den Inhalt

aufzunehmen. I. C. S. i. S. Bieberer Darlehnsfaffenverein des § 17 des Vertrages gelegt. Wenn danach der Kl. die

e . G. m . u. $ . Remagen von 17. Januar 1903 , Verpflichtung übernoininen hat, alle während der Vertrage

Nr. 392/1902 I. dauer bei ihm eingehenden Anfragen und Beſtellungen ſofort

Patentgeſeß vom 7. April 1891. und unentgeltlich der Bekl. zu direkter Erledigung zu über.

24. § 4. lafſen, alſo auch für ſolche Beſtellungen, die wegen Kürze der

Durch den Vertrag vom 28. November 1887 hat der Kl. Zeit vor dem 26. März 1901 gar nicht mehr ausgeführt werden

der Bekl. daß ausſchließliche und alleinige Recht zur Fabrikation konnten , auf die eigene Verwerthung verzichtet hat, ſo würde

und zum Vertriebe des ihm durd das Reichspatent Nr. 38 278 es für eine ſolche Zuſicherung an jeder vernünftigen Erklärung

geſchüßten Fahrſtuhles auf die Zeit bis zum Ablaufe des Patentes fehlen , wenn nicht eben die Meinung der Parteien dahin ging ,

übertragen. Die Bekl. erhielt dadurch für die ganze Dauer daß der Kl. die Gegenleiſtung dafür in der auch für dieſe Be.

des Patentes einerſeits dem Kl. gegenüber die Befugniß zur ſtellungen geſchuldeten Licenzgebühr finden werde. Die Licenz .

Herſtellung und Vertrieb des patentirten Gegenſtandes, anderer- pflicht der Bell. in dem von dem Kl. behaupteten Umfang

feite dem Kl. und jedem Dritten gegenüber Schuß vor un- iſt demnach das natürliche Korrelat zu Inhalt und Dauer

befugter Herſtellung und Vertrieb (§ 4, 6 des Patentgeſetes) . des von der Bekl . genoſſenen Patentſchußes. I. 6. S. i. S.

Gegenleiſtung dafür waren – neben der feſten Erwerbsjumme Somidt, Kranz & Co. c . Roßbad vom 27. Dezember 1902 ,

und Antheil an den Patentgebühren - die Licenzabgaben, be, Nr. 255/1902 I.

1 1

-

-
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bom an.

Gebrauchsmuſterfd ußgefeß vom 1. Juni 1891 . Erwägung, ob die Vertrauenswürdigkeit in vorliegenden Falle

25. § 2. in dem Maße herabgemindert wurde, daß die ſofortige Ent.

Allerdings giebt die im Gefeße nicht vorgeſchriebene, aber laffung geboten oder gerechtfertigt war. I. C. S. i. S. Sdneider

zuläſſige und nicht unzweckmäßige Formulirung eines ,,Schuß- c. Petry - Dereur, G. m, b. Ş. , vom 10. Januar 1903,

anſpruches " am Schluſſe der Anmeldung des Gebrauchsmuſters Nr. 271/1902 I.

einen gewiffen Anhalt für die Annahme, daß der Anmelder Gefeß zum Schuß der Waarenbezeichnungen vom

eben das im Schußanſpruche angegebene und nur diefes als 12. Mai 1894.

neu und ſchußfähig hat in Anſpruch nehmen wollen . Indeſſen 27. § 9 Abſ. 1 Ziff. 3.

bedarf es zur Beurtheilung der Tragweite des Gebrauchsmuſters Der Inhalt des für den Bekl. eingetragenen Zeichens ent.

ſtets der Würdigung der Anmeldung in Verbindung mit dem ſpricht inſofern nicht den thatſächlichen Verhältniſſen , als es

eingereichten Modelle als eines Ganzen , und es iſt dabei einer nicht, wie die Worte des Zeichens beſagen, für kaliforniſchen

ſeits mit der Möglichkeit einer nicht ganz zutreffenden For. Feigenſyrup , ſondern für „ Syrup, insbeſondere Feigenſyrup“ ,

mulirung des Schußanſpruches zu rechnen , andererſeits im alſo ſchlechthin für jeden Syrup angemeldet, und als daffelbe

Zweifel davon auszugehen, daß der Erfinder alles anmelden eine Qualitätsbezeichnung zum Ausdruck bringt, die bezüglich

wollte, was er nach Maßgabe der Erfindung anmelden durfte. der Waaren , für die eß unterſchiedlos eingetragen worden ,

( Vergl. Kohler, Handbuch des Patentrechts S. 344.) I. 5. S allgemein nicht vorhanden ſei . Der Rkl. hat geltend gemacht,

i . S. Maadfe & Toebe c. Metallwaaren ., Gloden- und Fahrrad- daß ſeinerſeits der Gebraud des ſtreitigen Zeichens lediglich für

armaturfabrik, A.-G. vorm . H. Wißner vom 14. Januar 1903 , den von der Kl. hergeſtellten kalifornijden Feigenſyrup , den er,

Nr. 285/1902 I. da die Kl. fich weigere, an ihn zu liefern , ſich anderweitig zu

Gejet betreffend die Geſellſchaften mit be- beſchaffen gedenke, in Ausſicht genommen ſei, und daß , wenn

bränkter Şaftung vom 20. April 1892. das Zeichen bezüglich anderer Waaren unrichtig ſei , dieſerhalb

26. § 38. nicht auf Löſchung, ſondern auf Beſchränkung der Eintragung

Der $ 20 des hier fraglichen Vertrages lehnt fick jätte erkannt werden müſſen , worauf er eventuell antrage. Dieſe

an § 38 Abſ. 2 des Gefeßes betreffend die Geſellſdaften Ausführungen müſſen als zutreffend erachtet werden . Die

mit beſchränkter Saftung 20. April 1892 Löſchung des Zeichens in ſeiner Geſammtheit , wie ſie vom

Der Begriff der wichtigen Gründe " iſt darum derſelbe dort B. G. auøgeſprodhen iſt, wird durch jene Erwägung nicht

wie hier. Im Gefeße ſind als Beiſpiele angeführt: grobe Pflicht gerechtfertigt; ſchon durch die Beſchränkung des Zeichens auf

verleßung oder Unfähigkeit zur ordnung8mäßigen Geſchäfts- kaliforniſchen Feigenſyrup wird die Unrichtigkeit im Verhältniß

führung. Dem richterlichen Ermeffen iſt – wie bei den analogen zwiſchen Zeichen und Waare beſeitigt. Daß es zuläſſig iſt, auf

Beſtimmungen des B. G. B. und des H. G. B. – ein weiter Grund des § 9 Abſ. 1 Nr. 3 zu verlangen , daß ein Zeichen

Spielraum gelaffen, und es kommen bei der Beantwortung der durch Beſeitigung einzelner Waarengattungen , bezüglich deren

Frage, ob ein beſtimmter Entlaſſungegrund als ein wichtiger" es den thatſächlichen Verhältniſſen nicht entſpricht, beſchränkt

anzuſehen iſt, ſtets die vom Thatrichter zu würdigenden konkreten werde, iſt anzunehmen und wird insbeſondere auch von den

Umſtände des Einzelfalles mit in Betracht. Darin iſt aber dem Kommentatoren des Gefeßes anerkannt. (Vergl. u. a. Kent

Vorderrichter beizutreten, daß in der Thatſache, daß der Geſchäfts. Waarenzeichengeſeß S. 171 Nr. 236 , auch S. 68 Nr. 92 ;

führer einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung fich infolge Seligjubu zu § 8 Nr. 1.) II, C. S. i. S. Stephany

eines ſeine Vermögensverhältniſſe überſteigenden Differenzhandels c. California Fig. Syrup & Co. vom 19. Januar 1903 ,

mit Börſenpapieren (im Sinne des § 240 Nr. 1 der Konkurs- Nr. 442/1902 II.

ordnung) zur Erhebung des Spieleinwands gezwungen fieht, 28. $ 20.

prinzipiell ſehr wohl ein genügender Grund zur ſofortigen Die Begründung, daß zwiſchen dem Bildzeichen der

Entlaffung erblidt werden kann. Wenn das Urtheil ausführt, Kl. und den von der Bekl. hergeſtellten 3 Bildern keine Ver.

der Spieler habe erfahrungsgemäß häufig nicht die Selbſt wechſelungsgefahr im Verkehr beſtele, kann nicht aufrecht

beherrſhung und Scheu, nicht auch ihm anvertrautes Gut dem erhalten werden . Schon der Ausgangspunkt des D. L. G. ,

Spielzwecke, ſei es auch nur vorübergehend, dienſtbar zu machen daß der Anmeldung und Eintragung des Klägerijden Bildes,

und ſo zu gefährden, auch werde das dem Berufe geſchuldete nicht die Bedeutung beigelegt werden könne, hiermit für

Intereſſe anderweit in Anſpruch genommen und die Beſorgniß die Zukunft das Bild eines Automobils überhaupt oder auch

begründet, daß auch bei Leitung der Geſellſchaftegeſchäfte der nur eines mit einer Dame und einem Herrn befeßten Automobile

Geſchäftsführer ſeiner Neigung zur Spekulation mehr oder ſqlechthin der Kl. zum ausſchließlichen Gebrauch als Waaren,

minder nachgehen könne ; ein Börſenſpieler ſei daher als Ver. zeichen zu ſichern, weil ſchon im Jahre 1900 das Automobil

walter des fremden und eigenen Vermögens minder vertrauens- als ein aufſtrebendes und vielfach zur Darſtellung kommendes

würdig , ſo kann dem vom Standpunkte allgemeiner Erfahrung Beförderungsmittel fich dargeſtellt habe , deſſen alleinige Benußung,

aus keineswegs widerſprochen werden. Hiernach erſcheint aber als Zeichen die Kl. nicht wohl habe beanſpruchen wollen und

die Entſcheidung mit der hinzutretenden Feſtſtellung, daß der können, iſt redytlich nicht haltbar. Denn mag auch das Auto .

Kl. vertragsmäßig in weitem Umfange über die Mittel der mobil bereits vielfach als Beförderungsmittel dargeſtellt worden

Geſellſchaft verfügte – nach dem Geſellſchaftsvertrage war er fein, ſo iſt damit nod nicht feſtgeſtellt, daß es bei Tabaks .

für ſich allein zur Vertretung derſelben berechtigt - prinzipiell fabrikaten vielfach als Bezeichnung Verwendung gefunden

genügend begründet, und es war lediglich Sache thatſächlicher hat , es ſteht an ſich zu den Waaren der Tabak. und Cigarren.
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induſtrie in keiner Beziehung, iſt vielmehr in Bezug auf ſie als ſehene Waaren vorgelegt werden , ſo daß ihm leßteres Zeichen

ein ganz willkürliches Bild anzuſehen, das fich als Zeichen für nur in der Erinnerung in ſeinem darakteriſtiſchen Geſammt.

fte zur Bezeichnung ihrer Herkunft wohl eignet, und die An. bilde zur Vergleichung gegenwärtig ſein wird . Wenn in den

nahme des B.G., daß die Rl das Bild des Automobils als Gründen gejagt wird, daß der faufende Rauder fich an die

Zeichen nicht habe beanſpruchen wollen , entbehrt jeder Be. Darſtellung des Automobils auf den Kiſten u. f. w . gewöhne

gründung. Damit zerfällt die Annahme des D. L.G. , daß an- und auf Grund eines oft nur flüchtigen Blictes auf dieſelbe

gemeldet und geſchüßt durch die Eintragung nur die konkrete die Waare verlange , und an einer anderen Stelle, daß eine

Formgebung des Automobilenbildes ſei . Vielmehr mußte Verwechſelung der mit den beklagtiſchen Bildern verſehenen

das D. L. G. das flägeriſche Bildzeichen in ſeiner Geſammt . Umhüllungen von Tabaksfabrikaten mit ſolchen der klägeriſchen

erfdeinung ins Auge faſſen und dabei prüfen, ob nicht nach Waarenumhüllungen auch bei ganz flüchtigem Blicke aus .

der in dem betheiligten Verkehrskreiſe herrſchenden Anſchauung geſchloffen ſei, ſo ſchließt dieſes nicht die Möglichkeit aus , daß

dem in dem Bildzeichen befindlichen Automobilbilde eine ſolche damit nur geſagt ſein ſoll, daß der Käufer die beiderſeitigen ,

aus dlaggebende Bedeutung beigelegt wird , daß hierdurch ihm vorliegenden Bilder auch bei flüchtigem Bejehen nicht

die Geſammterſcheinung im Verkehr beherrſcht wird . Der verwechſeln könne. II. C. S. i. S. Carſtanjen c. Brüning vom

B. R. durfte ſich dieſer Prüfung unſoweniger entziehen, als er 9. Januar 1903 , Nr. 303/1902 II.

ſelbſt ausgeführt hat, daß im Cigarrengeſchäft das Rennwort, Grundbuchordnung vom 24. März 1897.

unter welchem eine gewiffe Sorte eingeführt wird, in der Folge 29. 88 41 , 79. Billigung der Anſicht des D. L. G.

von beſonderer Bedeutung ſei , indem der Raucher unter Angabe Dresden gegen Kammergericht.

des Rennworted ale Namen die Waare verlange, daher das Das D. L. G. Dresden wollte der weiteren Beſchwerde, die

klägeriſche Bildzeichen die geſchäftliche Bedeutung habe , für die den Saß bekämpft, daß ſich die Ausnahmevorſchrift des § 41

als Automobil-Cigarre eingeführte Sorte auch eine entſprechende Abſ. 1 Grdb . D. nur auf den unmittelbaren Erben, nicht auf

bildliche Darſtellung zur Anbringung auf Waarenumhüllungen Erbegerben des eingetragenen Berechtigten beziehe, ſtattgeben,

zu ſchaffen. Ergab ſich aber hiernach , daß im Verkehr in dem fand ſich aber daran, im Hinblick auf die Vorſchrift in $ 79

klägeriſchen Zeichen das Bild des Automobile als das aus . Abſ. 2 Grdb . D. , durch eine frühere entgegengejeßte Entſcheidung

ſchlaggebende, als das eigentliche Unterſcheidungszeichen gilt, des Kammergerichte gehindert. Es hat deshalb die weitere Be.

und demgegenüber die beſondere Geſtaltung ſowie die ſonſtigen idwerde dem R. G. gemäß § 79 Abſ. 2 u. 3 Grdb . D. zur Ent.ſchwerde

Zuthaten als nebenjädlich zurücktreten , fo war weiter nach dem- ſcheidung vorgelegt iſt. Die in Betracht fommenden Beſtim .

felben rechtlichen Geſichtepunkte zu unterſuchen , ob das Auto. mungen der Grdb. D. find in den S9 40 und 41 enthalten.

mobilbild dieſe weſentliche, dharakteriſtiſche Bedeutung auchin Die Regel lautet ( 8 40 Abſ. 1 ) : Eine Eintragung ſoll nur

den Bildern der Bekl . hat , oder ob es in dieſen in ihrer Ge . erfolgen , wenn derjenige , deffen Recht durch ſie betroffen wird ,

ſammterſcheinung zurücktritt, ſo daß legtere im Verkehr ein als der Berechtigte eingetragen iſt. Von den in dieſer Regel

anderes dharakteriſtiſches Gepräge hat. Eine Erörterung nach gemachten Ausnahmen iſt die hier intereſſirende in § 41 46.1

dieſen Richtungen hin enthalten die Gründe des B. U. nicht. dahin gefaßt : Sit derjenige , deffen Recht durch eine Eintragung

Indem das D. L. G. für die Verneinung der Verwechſelungs- betroffen wird, Erbe des eingetragenen Berechtigten, ſo findet

gefahr auf die ' verſchiedene Plazierung und Kleidung der Per- die Vorſdrift des § 40 Abſ. 1 feine Anwendung, wenn die

fonen in den beiderſeitigen Bildern, ſowie auf die verſchieden : Uebertragung oder die Aufhebung des Rechtes eingetragen werden

artige Staffage und auf die mehr oder weniger feine Zeichnung ſoll. Zur Frage ſteht: ob gemäß dieſer Ausnahmebeſtimmung

und Rolorirung Gewicht gelegt und ferner hervorgehoben hat , nur der unmittelbare Erbe des eingetragenen Berechtigten davon

daß auf 2 Bildern der Bekl . eine Wettfahrt zwiſchen Automobil befreit ſei , zunächſt ſich ſelbſt nach § 40 Abf. 1 eintragen zu

und Eiſenbahn dargeſtellt ſei , ohne dabei auch nur anzudeuten , laffen , wenn er das Recht übertragen oder löjden laffen will,

welchen Einfluß dieſe Verſchiedenheiten auf die Geſammt: ( Anſicht des Rammergerichts ), oder ob dieſe Befreiung auch

erſcheinung im Verkehr haben , iſt anzunehmen, daß es nur einem Erbederben des eingetragenen Berechtigten und überhaupt

wegen der Verſchiedenheiten im Einzelnen, ohne Rückſicht auf allen Perſonen zu ftatten komme , auf die das Recht durch

die Geſammterſcheinung der Bilder im Verkehr, die Ver . weitere Erbgänge übergegangen iſt (Anſicht des D. L. G. Dresden ) .

wechſelungsgefahr verneint hat. Auch im weiteren geben die Das R. &. iſt mit eingehender Begründung der Anſicht des

Gründe zu Bedenken Anlaß . Obwohl zuerſt richtig auðgeführt D. L. G. Dresden beigetreten. Bejbluß des V. C. S. in der

iſt, daß von der stolorirung des Bildes der Kl . , das als Grundbuchlache Mittweida Blatt 1097 vom 17. Januar 1903 ,

Zeichen nicht in beſtimmten Farben , ſondern in Schwarzdruck B Nr. 255/1902 V.

eingetragen iſt, abzuſehen iſt, da der Al. freiſteht, ihr Zeichen Reichsſtempelgeje vom 14. Juni 1900.

in beliebigen Farben zu verwenden , wird dod beim Hervor. 30. Tarifnummer 4.

heben der Unterſchiede in den Bildern der Bekl. auf deren Go fann als Auffaffung des Gefeßgebers unbedenklich

koloriſtiſche Ausführung Gewicht gelegt . Sodann fehlt ein unterſtellt werden , daß bei dem gleichzeitigen Kauf mehrerer

genügender Anhalt dafür, ob das D. L. G. bei Prüfung der Werthpapiere durch ein einziges Rechtë geſchäft weder die Ver.

Verwechſelung&gefahr auch des Umſtandes rich bewußt geweſen ſchiedenheit der Kaufobjekte noch die Verſdiedenheit der hierfür

iſt, daß im Verkehr dem Käufer, dem mit den Bildern der Bekl. ftipulirten Kaufpreiſe die Zerlegung des einheitlichen rechtlichen

bezeichnete Tabaksfabrikate vorgelegt werden, in der Regel nicht Erwerbsaftes in eine Mehrheit von Geſchäften zuläßt. Bei

auch zugleich von der Kl. herrührende, mit deren Zeichen ver- den hier in Rede ſtehenden Geſchäften handelt es ſich um einen
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Austauſch von Werthpapieren verſchiedener Art gegen einander. genannten Rechtes. Berlin iſt der Ort des Vertragsſchluffes, der

Daß ein derartiges Tauſchgeſchäft unter den handelsrechtlichen Wohnfiß beziehungsweiſe Siß der gewerblichen Niederlaffung

Begriff des Anſchaffungsgeſchäfte fält , – worunter nach feſt.. beider Parteien (wie jeßt auch der Prozeßort). Auch als Er .

ſtehender Judikatur ein Rechtsgeſchäft zu verſtehen iſt, welches füllungsort, zwar nicht hinſichtlich der Ausführung des über

dem Anſchaffenden das Eigenthum an fremden beweglichen nommenen Bahnbaues für den Kl. , aber doch in Betreff der

Sachen gegen Entgelt verſchaffen fol , und daß es auch im Zahlungs- und Schadenserſaßpflicht für die Bekl. würde wohl

Sinne der Reichsſtempelgeſeßgebung, welche an dieſer Begriffs. Berlin zu gelten haben ( vergl. § 248 des Pr. A. L. R. THI. I

beſtimmung nichts hat ändern wollen, als Anſchaffungogeſchäft Tit. 5 ). Und es kann bei dieſer Sachlage dahingeſtellt

fic darſtellt, kann keinem Zweifel unterliegen . Wie in den bleiben, ob nicht auch in dem Falle, wenn ein erklärter oder

vom Bundesrath in der Sißung vom 25. September 1885 auf. vermutlicher Wille der Kontrahenten nicht feſtſtellbar wäre, die

geſtellten Grundfäßen –, anerkannt iſt, find Tauſchgeſchäfte alsdann über die Statutenkolliſion entſcheidenden Rechtsgrund

der Abgabe der Tarifnummer 4 des Reichsſtempelgeſeßes als fäße auf die Anwendung des Preußiſchen Rechtes für die ge

ein Anſchaffungsgeſchäft unterworfen ; iſt der Werth der beider . fammten im jeßigen Prozeffe zur Beurtheilung ſtehenden und

ſeitigen Leiſtungen ein verſchiedener, ſo iſt die Abgabe nach von einander nicht leicht zu trennenden Streitverhältniffe der

dem höheren dieſer Werthe zu berechnen . Es kann fich nur Parteien führen müßten. VI. 5. S. i . S. Reymer & March

noch fragen , ob etwa der Umſtand, daß von der einen Seite c. Bomborn vom 2. Januar 1903, Nr. 143/220/1902 VI.

Werthpapiere zweier Gattungen , deren Anſchaffung verſchiedenen 32. Art. 170 E. G. zum B. G. B. § 717 6. P. O. § 232

Steuerjägen unterliegt, ausgetauſcht wurden, die Anſicht des Th . I Tit. 7 A. L. R.

Bekl. rechtfertigt, daß das an ſich einheitliche Geſchäft aus Der rechtliche Ausgangspunkt des B. G. , daß das geſammte

dieſem Grunde in mehrere abgabepflichtige Geſchäfte zerfalle Rechtsverhältniß, ſei es vom Standpunkte der ungerechtfertigten

und daß demgemäß mehrere Schlußnoten auszuſtellen und zu Bereicherung, ſei es aus dem Geſichtspunkte der außerkontrakt.

verſtempeln feien. Indeſſen iſt eine derartige Zerlegung eines lichen Schadenszufügung, nach altem Rechte zu beurtheilen

einheitliches Tauſchgeſchäftes, bei welchem die Leiſtung des einen ſei , iſt nicht zu beanſtanden . Diejenige Thatfache, aus welcher

Theiles die Pauſchalentſchädigung für die Leiſtungen des anderen Rechtswirkungen abgeleitet werden, war mit der im Juni 1891

Theiles bildet , nicht möglich ; eine Zerlegung und Verſteuerung geſchehenen Einziehung der Judikatſumme gegeben.

insbeſondere, wie fie nach Anſicht des Bekl . ſtattfinden foll, Gemäß Art. 170 des E. G. zum B. G. B. unterſteht ſonach die

würde mit dem obenerwähnten , der Auffaffung des Gefeßgebers Frage der Verpflichtung zur Verzinſung in vollem Ilmfange den

entſprechenden Grundſaße, daß das Tauſchgeſchäft der tarif- bisherigen Gefeßen, mögen auch Zinſen für die Zeit vom

mäßigen Stempelabgabe als ein Anſchaffung @ geſchäft unterliegt 1. Januar 1900 verlangt werden . Insbeſondere kommt hiernad)

unvereinbar ſein . VII. C. S. i . S. Preußiſcher Fiskus c. Bank nicht zur Anwendung die materiellrechtliche Vorførift des $ 717

für Handel und Induſtrie 20. Januar 1903 , Abſ. 2 der C. P. O. (n . F.) , wonach der Bekl. unabhängig von

Nr. 368/1902 VII. feinem Verſchulden im Falle der zur Abwendung der Zwang8 .

II. Das Breußifdje Allgemeine Landrecht. vollſtredung geſchehenen Zahlung zum Schadenserſaße ver .

31. Internationales Privatrecht. § 248 Thl. I Tit. 5. pflichtet wäre. Es iſt vielmehr inſoweit bei der Vorſchrift des

Das B. G. iſt, wie ſchon der I. R. , zu dem Ergebniffe, $ 655 der C. P. D. (a. F. ) , welche nur die Verpflichtung

daß das Recht des Pr. A. 2. R. anzuwenden fei , durch die Er. zur Erſtattung des wirklichen Gezahlten außjpricht, und bei

wagung gelangt : Maßgebend ſei der Wille der Vertrag. den Grundfäßen des A. L. R. verblieben , nach welchen eine

dhließenden, für welchen es in dem Vertrage vom 31. Mai 1889 Schadenserfaßpflicht des Bekl. nur dann begründet wäre ,

freilich an einem deutlichen Ausdruck fehle. Es müffe alſo aus wenn ihm bei der Einforderung und Annahme der Zahlung aus

der ganzen Sachlage erwogen werden , welchem Gefeß die Par- einem vorläufig vollſtređbaren Urtheile ein Verſchulden zur

teien ihr Verhältniß unterwerfen wollten . Da beide Parteien Laſt fiele (Entſch. des Reidyo gericht: Bd. 21 S. 404, Bd. 30

in Berlin anfäffig ſeien und vermuthlich dem Sächſiſchen Recht S. 420 ). Ein ſolches ſubjektives Verſchulden iſt vom B. G. un .

fremd gegenüberſtanden , ſei nicht anzunehmen, daß fie beab . bedenklich negiert. Das Vorliegen des Thatbeſtandes gemäß

Fichtigt haben , fich dem leşteren zu unterwerfen. – Wenn der SS 207 , 208 Shl. I Tit. 16 des A. L. R. der widerrecht.

B.R. hierbei als in erſter Linie maßgebend den Willen der lichen Abnöthigung der Zahlung verneint das B.G. Inde

Vertragſchließenden erachtet, ſo ſteht das im Einklang mit der iſt die weitere Ausführung des B. G. , daß es fich um eine

auch vom R. G. mehrfach gebilligten Rechtsauffaſſung - Entſch. freiwillig ohne jeden Vorbehalt geleiſtete Zahlung

des R. G. Bd. 9 S. 225 ff., Bd. 20 S. 333 , Bd. 24 S. 112 handle , auf welche die Regeln der SS 182 ff. insbe.

vergl. mit Entſch. Bd. 36 S. 205 , S. 284 . Der Wille der fondere $$ 193–195 Thl. I Tit. 16 des Allgemeinen

Parteien auf Unwendung oder Ausſchließung eines beſtimmten Landrechte ſchlechthin zur Anwendung kommen , fehl .

örtlichen Rechtes braucht nicht ausdrücklich erklärt zu ſein , kann fam. Würde eine ſolche vorbehaltloſe, unbedingte Zahlung vor.

ſich auch aus den obwaltenden Umſtänden ergeben . Im gegen . liegen , fo würde allerdings in Anwendung der leßtangezogenen

wärtigen Falle darf unbedenklich angenommen werden , daß die Beſtimmungen der Bekl. zur Zahlung von Zinſen nur ver.

Kontrahenten die Anwendung des Preußiſches Rechtes auf ihrpflichtet ſein, falls er gewußt hätte, daß er eine ſolche

Vertragøverhältniß gewollt oder als ſelbſtverſtändlich voraus- Zahlung nicht zu fordern habe. Hätte dagegen der Bekl.

geſeßt haben. Dafür ſpricht das Zuſammentreffen der weſent. im Falle der ihm vorbehaltlos angebotenen Zahlung fich nur

lidſten Beziehungen jenes Verhältniſſe im Geltungsgebiet des im Rechtsirrthum über ſeine Berechtigung zur Forderung

vom

1

1

-
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befunden, fo würde ein ſolcher Rechtsirrthum nicht ſchon die Werkes erfordert, wie dies der Fall iſt, wenn eine magerechte

Rechtsfolge der Verpflichtung zur Verzinſung nach fich ziehen. Asphaltiſolirſchicht in die bereits ausgeführte Mauer eines fertig .

Jufoweit würde die über den unrechtfertigen Beſiß im geſtellten Gebäudes eingefügt werden ſoll. Eine Ausnahme tritt

$ 232 Ihl. I tit. 7 des Allgemeinen Landrecht nur ein , wenn der feſtgeſtellte Fehler keinen weſentlichen Einfluß

bezüglich der Zinspflicht getroffene Beſtimmung, welche zunächſt auf die Brauchbarkeit des Werkes hat (8 951 d. T.) ; in

nur den Fall widerrechtlicher Bejißergreifung begreift, ſolchem Falle iſt nur das Recht auf Minderung und der An.

nicht anwendbar ſein (vergl. Rehbein Entſch. des Preußiſchen ſpruch auf Schadenserſaß gegeben. Der weſentliche Einfluß des

Obertribunals I. Auflage Bd. III Anm. S. 83 , 84 und die hier vorliegenden Mangels , des fehlend der Sjoliridhidht, iſt

dort angezogenen Präjuditate). Die Annahme des B. G. , daß aber vom B. G. auf Grund des Gutachtens des vernommenen

es ſich um eine ſolche an keinen Vorbehalt geknüpfte Zahlung Sachverſtändigen bedenkenfrei feſtgeſtellt worden. Die Abweiſung

handle, iſt aber rechtsirrig. Indem das B. G. davon auß. der Klage und Verurtheilung des Kl. zur Wegnahme des Bau.

geht, daß der Kl. die Zahlung auf Grund des nur vor. werfs entſpricht hiernach den nach dem Pr. A. 2. R. geltenden

läufig vollſtredbaren , demnächſt aber in Folge ſeiner Rechtsgrundſäßen. VI. C. S. i. S. Jaeckel c. Schneider vom

Berufung aufgehobenen Urtheils geleiſtet habe, bringt 8. Januar 1903 , Nr. 291/1902 VI.

eß entſprechend der Sadlage unmittelbar zum Ausdruck , daß 34. § 54 Th . I Tit. 6 .

die Zahlung Seitens des Kl. geſchehen iſt unter der Voraus. Der Kl. hat unſtreitig ſchon 1897 die in § 54 geforderte

feßung der Rückforderung, wenn fich ergeben ſollte, daß Kenntniß von dem Daſein des Schadens und deſſen Urheber

der Zahlende keine Zahlungsverpflichtung hatte. Solchergeſtalt gehabt und die jeßige Klage iſt von ihm erſt Ende 1901 erhoben

aber handelt es fich nicht um eine vorbehalteloje, ſondern um worden . Er hat aber bereits Ende 1897 Klage wegen eines

eine Zahlung unter ſtillſchweigender reſolutiver Be. Theilbetrages feines Anſpruchs in Höhe von 1 600 Mark gegen

dingung. Iſt demnädſt das vorläufig vollſtredbare Urtheil den Bekl. erhoben und dieſer Prozeß iſt erſt im Juni 1901 zum

aufgehoben worden, ſo hat derjenige, der die Zahlung erhalten , Abſchluß gelangt.Abjchluß gelangt. Die Verjährung iſt alſo nicht eingetreten,

in entſprechender Anwendung des § 232 Thl. I Lit. 7 wenn die Erhebung der früheren Klage die Verjährung des jeßt

als unrechtfertigter Beißer landesüblide 3injen ſtreitigen Anſpruch unterbrochen hat. Daß B. G. hat ſolde

für die ganze Zeit ſeines Befißes zu entrichten. Unterbrechung angenommen , weil die Vorſchrift des § 570 des

Der Bekl. iſt in Gemäßheit deſſen rechtegrundfäßlich zur Ver . A. L. R. Thl. I Tit. 9 zutreffe, wonach, wer einen Theil ſeines

zinſung der an ihn gezahlten Summe verpflichtet (Striethorft Rechts ausübt, dadurch das ganze Recht erhält. Indem eß im

Ardiv Bd. 58 S. 358 ; Entſcheidungen des Ober- Anſchluß an die Gründe der Urtheile des R. G. vom 19. De

tribunale Bd. 7 S. 361 ff.; Entjd . des Reich sober. zember 1894 (Entid . Bd. 34 S. 260) und vom 10. Februar 1897

handelsgerichte Bd. 5 S. 154 , 155 ; Entjà . des Reids . (Entſch. Bd. 39 S. 216) das Vorbringen des Kl. im Vor

gerichte Bd. ✓ S. 184). IV. C. S. i . S. Sálief prozeſſe prüft, gelangt es zu dem Ergebniſſe, daß der Kl. damals

C. Schlegel vom 12. Januar 1903 , 292/1902 IV. den ganzen Anſpruch erhoben, fein ganzes Recht ausgeübt habe,

33. $S 317 ff., 325 , 326 Thl. I Tit. 5 und § 947 troß der Beſchränkung der Forderung auf einen Theil des Ganzen,

Tit. 11 . auf die beſtimmte Summe von 1 600 Mark. Die Auslegung ,

Nach dem für den Rechtsſtreit maßgebenden P. A. L. die der früheren Klagichrift in dem angefochtenen llrtheil ge

finden bei Fehlern eines yerdungenen Werkes geben wird , unterliegt, wie der Rkl. mit Recht geltend ge

allgemeinen Grundſaße über die Gewährleiſtung in madt hat, der Nachprüfung in dieſer Inſtanz. Aber ſie iſt zu

den 98 317 ff. Th . I Lit. 5 des Allgemeinen Landrechts An- treffend. Der Kl. hat damals den geſammten Sachverhalt vor.

wendung , mit der Maßgabe jedoch , daß die Beſtimmungen der getragen und im Anſchluß an ſeine Geſchichtserzählung geſagt,

SS 325, 326 ThL. I Tit. 5 , nach welchen der Beſteller mit der ihm ſtünden hiernach Regreßanſprüche bezüglich ſeiner geſammten

Nachbeſſerung zufrieden ſein muß, wenn ſie ausführbar iſt, aus . Forderungen gegen die Wittwe Völders dem Bekl, gegenüber zu ;

fallen und durch die des § 947 Thl. I Tit. 11 erſeţt werden, dieſelben ſollten aber vorläufig nur in Höhe von 1600 Mart in

die die Klage auf Nachbeſſerung verſagt und dem Beſteller nur jenem Rechtsſtreit geltend gemacht werden. Darin iſt zum Aus

das Recht giebt , von dem Vertrage wieder abzugehen oder druck gebracht, daß die Abſicht des Kl. dahin gegangen iſt, ſeinen

Schadloshaltung zu verlangen , d . i. zu wandeln , zu mindern geſammten Erſaßanſpruch gegen den Bekl. geltend zu machen,

und unter den Vorausſeßungen eines weitergehenden Schadens- wenngleich mit der vorläufigen Beſchränkung auf einen

erfaßanſpruches dieſen geltend zu machen (Striethorſt, Archiv Theilbetrag. Der Rkl . bat dawider rechtliche Bedenken

Bd. 36 S. 31% , Bd. 37 S. 187 ; Rehbein , Entſch . des geltend gemacht. Er hat ausgeführt, die Vorſchrift des § 570

Obertribunals Bd. 2 S. 374 ff .; Roch zu § 947 Thl. I Tit. 11 habe eine andere Bedeutung gehabt während der Geltung der

des A. L. R .; Motive zum Entwurf des B. G. B. Bd. 2 S.480). Preußiſchen Allgemeinen Gerichtsordnung, die eine Klagerweiterung

Eine Erfüllungsvorklage giebt es von dem Rechtsſtandpunkte nicht zugelaſſen habe und wo die Anmeldung der Klage die Ver

des A. L. R. aus beim Werkvertrage nur , wenn das Werk un . jährung unterbrochen habe, als jeßt , wo die Unterbrechung nur

fertig , nicht wenn es fehlerhaft iſt, wenn es ſich alſo lediglich durch die Erhebung der Klage ($ 253 der 6. P.D.) bewirkt

um eine Nachlieferung zur Vervollſtändigung des Werkes werde und die nadyträgliche Erweiterung des Klaganſpruchs zu .

handelt, beiſpielsweiſe die Nachlieferung von Fenſtern oder läſſig ſei . In den Fällen, wo die Klage im Laufe des Pro

Thüren in ein Gebäude, nicht aber , wenn die Nachbeſſerung zeljes auf den geſammten Betrag des Anſpruchs erweitert werde,

eine Veränderung und Umarbeitung des ſchon fertig geſtellten Laffe ſich auch jeßt noch jagen, daß die frühere Klagerhebung
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den ganzen Anſpruch umfaßt habe. Aber dieſer Fall, mit dem eine ſo unverhältniſmäßig idwierigere und koſtſpieligere Arbeit

auch die oben angeführten Urtheile des R. G. allein ſich befaßten, gegenüber dem Ausgeführten für den Wertmeiſter bedingt, daß

liege hier nicht vor. Der Kl. habe in dem Vorprozeffe nur eine dieſer durch Vergütung der ausgeführten Arbeiten nach den

Kelage auf Zahlung von 1600 Mark erhoben und damit ſeinen bedungenen Einheitsjäßen in unbilliger Weiſe bereichert ſein

Anſpruch definitiv auf dieſen Betrag beſchränkt; es kämen ſomit würde. Das tann nicht die Abſicht des Gefeßes ſein . Aller

die Rechtsgrundfäße zur Anwendung , die das R. G. in dem dings kommt nach Umſtänden die Beſtimmung des § 889

Urtheil vom 19. Dezember 1883 ( Entich. Bd. 10 S. 104) aus. 4. L. R. Thl. I Tit. 11 in Betracht, wonach dein Leiſtungs

geſprochen habe. Das zuleft angeführte Urtheil des R. G. ſteht verpflichteten der andere kontrahent nach dem Grade ſeiner Ver

allerding , ebenſo wie das vorm . Preußiſche Obertribunal auf ſchuldung für den wirklichen Schaden und den entgehenden Ge.

dem yom Rtl. vertretenen Standpunkt. Aber dieſer iſt ſpäter winn haftet, welcher daraus erwächſt, daß der Vertrag durch

aus Gründen aufgegeben , denen der erkennende Senat fid an- Leiſtung der noch übrigen Sandlungen nicht erfüllt und alſo

ſchließt. && tann der Reviſion nicht zugegeben werden , daß auch die ganze im Kontrakte verſprochene Vergütung nicht geEs

dieſe Gründe nur für den Fall zutreffen, wo im Laufe des Pro. fordert werden kann . Allein man darf im gegenwärtigen Falle

zefjes eine Erweiterung der Klage auf den geſammten Betrag den hier von den Bekl. geforderten Abzug nicht durd die Ar

erfolgt iſt. Uuch abgeſehen von dieſem Falle liegt die rechtliche gumentation beſeitigen, daß dem Kl. der Anſpruch auf die

Möglichkeit vor, daß der Kl. ſein Recht im Ganzen bethätigt und volle kontraktmäßige Vergütung auch für das (unpollendet)

doch ſeine Forderung vorläufig auf einen Theilbetrag beſchränkt. Ausgeführte um deswillen unverkürzt zuſtehe, weil demſelben,

( Wird näher begründet.) VI. C. S. i. S. Eiſenmann e. Mobler durch Verſchulden dep Bekl. unmöglich gemacht worden ſei, diec

vom 2. Januar 1903 , Nr. 284/1902 VI. Arbeiten zu vollenden und ſich damit den vollen Preis auch

35. 88 869, 878 Thl. I Tit. 11 . für die bis zu Auflöſung des Vertrages ausgeführten Arbeiten

Augenſcheinlich ſtellt ſich das ſtreitige Rechtsverhältniß als zu verdienen. Ein ſolcher Anſpruch wäre vielmehr als

ein Vertrag über Sandlungen im Sinne von A. L. R. Thl. I Sdaden derjapanſpruch zu qualifiziren und in das weitere

Tit. 11 88 869 ff. dar und das Recht, von ſolchen Verträgen Verfahren zu verweiſen , in welchem der dem Kl . erwachſene

wieder abzugeben iſt jedem Vertragstheile gewährleiſtet, wenn er, Schaden der Höhe nach feſtgeſtellt werden ſoll, wobei

wie Kl. thut, behaupten kann , daß der andere Theil die Er . es ſich dann darum Handeln tönnte , ob oder inwieweit

füllung bisher nicht kontraktmäßig geleiſtet habe ( 8 408 ff. der Str. durch Nichtausführung des Reſtes der Arbeiten

des A. 2. R. Th. I Tit. 5, vergl. auch $ 878 des A. L. R. TIL. I entſprechende Mehraufwendungen erſpart habe. VI. 5. S.

Tit. 11 ). Der B. R. hätte daher an der band dieſer Gefeßen . i. S. Reymer & Majch c. Bomborn vom 2. Januar 1903 ,

beſtimmungen prüfen ſollen , worin die von T. und 2. übernommene Nr. 143/220/1902 VI.

Vertragspflicht der Näheren beſtanden habe und ob fie unerfüllt 37. SS 934 , 937, 938 hl. I Tit. 11 .

gelaſſen worden ſei. Wäre das Lestere zu bejaben , fo würde War den Belf. ein Rücktrittsrecht auf $ 878 des A. L. R.

dem Kl. das mit der Klage verfolgte Rüdforderungsrecht in der Ihl . I Tit. 11 nicht erwachſen , fo fam in Frage, ob fie ander.

That zuſtehen (Förſter - Eccius, 7. Auflage Bd. II S. 271 bei weit berechtigt waren , am 10. April 1890 von dem Vertrag

Nr. 28b) . VII. G. S. i. S. Fall e . Tarlau vom 9. Januar 1903, zurückzutreten, obwohl die Friſt für die Fertigſtellung der

Nr. 354/1902 VII. Arbeiten durch den Kl. erſt am 1. Juli 1890 ablief. Einen

36. SS 886 ff. Thl. I Tit. 11 . ſolchen anderen Grund zum Rücktritt konnten die Befl. nur aus

Die Begründung des Urtheils mit Rückſicht auf § 888 den für die Werkverdingung geltenden geleßlichen Vorſchriften :

des A. 2. R. Th . I Lit. 11 erſcheint als bedenklich. Nach $$ 934, 937, 938 des A. L. R. TH. I Tit. 11 herleiten. DasL. 88 Th

dieſer Geſebesſtelle fann dann, wenn die Unmöglichkeit der Ver. B.G. geht zutreffend davon aus , daß dem Falle der thatſächlich

tragserfüllung durch das eigene Berichuldeu des Leiſtungs- erfolgten Nichteinhaltung der Friſt der Fall gleichzuſtellen ſei,

berechtigten entſteht, der kontrahent, welcher auf Rechnung des daß der Wertmeiſter die Friſt unmöglich einhalten kann, daß

Vertrages ſchon Handlungen geleiſtet hat, „ kontraktmäßige Ver- der Beſteller alſo auch dann zum Rüdtritt und zum Anſpruch

gütung dafür nach § 886 beziehungsweiſe $ 887 fordern . auf Schadenserſaß berechtigt jei, wenn zwar die Friſt noch

Nun können aber für die Beſtimmung der kontraktmäßigen Ver- nicht abgelaufen, aber bereits offenſichtlich iſt, daß der Wert.

gütung und des Verhältniſſes des Geleiſteten zu dem ganzen meiſter in der bedungenen Friſt das Wert nicht fertigſtellen

im Vertrage Berſprochenen in dem Falle Zweifel beſtehen, wo fann , was aber diesfalls von dem Beſteller zu behaupten und

der Vertraggpreis mit Rücficht auf die ganze fertige Arbeit nachzuweiſen iſt. (Vergl. Urtheile des erkennenden Seuats voin

nach Einheitsjäßen bemeffen iſt; alſo vorliegend für die be- 30. Oktober 1890 - Rep. VI. 163/90 - [ Juriſtiſche Wochen

kleidete Böjung, für den ganzen Einſchnitt. Das bereits ſchrift 1890 S. 417 Nr. 24, 25) , vom 19. September 1901 ,

Geleiſtete ſtellt ohne die zur Vollendung des Ganzen erforderliche Rep. VI. 196/1901, theilweiſe abgedruct in Entjob. des R. G.

weitere Arbeit, ſofern für die leßtere eine beſondere Vergütung Bd. 49 S. 287 ff.). VI. C. S. i. S. Reymer & Majch

beziehungsweiſe ein höheres Entgelt nicht feſtgeſeßt war, an c. Bomborn vom 2. Januar 1903, Nr. 143/220/1902 VI.

Arbeitswerth nicht nach dem einfachen Maßverhältniffe das 38. § 262 Thl. I Tit. 13.

Gleiche dar, wie der entſprechende Theil des vollendeten Wertes, Die Reviſion macht dem B. G. den Vorwurf, die Rechte.

und es kann diesfalls als „ kontraktmäßige" Vergütung nicht grundfäße von der näßlichen Verwendung durch die Annahme“

ohne weiteres der im Bertrage feſtgeſepte Einheitspreis gelten. verleßt zu haben , die Kl. habe aus ihrem Vermögen Aufwen .

Es iſt denkbar, daß in einem konkreten Falle das Unvollendete dungen für fich ſelbſt, nicht für einen Anderen gemacht und
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namentlich nidt in der Meinung und der Abſicht, für den Erb- III, Sonſtige Breußiſche Landesgeſete.

laffer der Bekl. befreiend zu wirken. Der Reviſion iſt zuzu . Preußiſche Eiſenbahngeſeß vom 3. November

geben , daß dieſe Befreiungeabſicht des Verwendenden nicht zum 1838.

Rechtsbegriff der nūßlichen Verwendung gehört; ausſchlaggebend 40. $ 25 in Verbindung mit § 1 des R. H. G. Begriff

iſt der Erfolg der Verwendung. Indeffen auf dieſer allerdings des unverwendbaren Zufalles und der höheren Gewalt im

rechtsirrigen Erwägung beruht das B. U. nicht, ſie bildet nur Eiſenbahnbetriebe.

eine Erörterung über den Mangel einer weiteren Vorausſeßung Der Kl. verlangt vom Bekl. 2 400 Mart als Schadens:

des Rechtsbegriffe der nütlichen Verwendung neben dem in erſaß für vier Pferde , die jenem gehörten und am 10. Sep.

erſter Reihe gegebenen Entſcheidungêgrunde: daß Kl. bei der von tember 1901 Abends gegen 9 Uhr auf den dem Bekl. ge

ihr im Jahre 1853 bewirkten Tilgung der auf ihren Grund- hörenden Eiſenbahndamm gerathen und von einem dort ver.

ſtücken haftenden Hypotheken, für welche ſie als Realſchuldnerin kehrenden Zuge überfahren und getödtet worden ſind. Der An.

haftete, aus ihrem Vermögen Aufwendungen für ſich ſelbſt, ſpruch den RI . auf Schadenserſaß iſt zweifellos an ſich be .

nicht für einen Anderen gemacht habe . Damit wird ohne Rechte. gründet nach § 25 des preußiſchen Eiſenbahngeſeßes von 1838.

irrthum die nächſte Vorausſeßung der nüßlichen Verwendung ver- Das D. L. G. hat die Klage gleichwohl auf Grund der Einrede

neint: daß etwas aus dem Vermögen des Aufwendenden in das abgewieſen , daß der Unfall durch einen unabwendbaren äußern

Vermögen des Anderen , der zur Erſtattung in Anſpruch ge. Zufall bewirkt worden ſei. Hierbei erſcheint jedoch der Begriff

nommen wird, übergegangen iſt. IV. C. S. i. S. Lucee c. Buſch eines folchen Zufalls als verkannt. In Anſehung des mit

vom 15. Januar 1903 , Nr. 264/1902 IV . dieſem Begriffe mindeſtens nahe verwandten Begriffes der

39. Eigenthum an einem Hypothefenbrief. höhern Gewalt im Sinne des § 1 des R.H.G. hat das R. G.

Der B. R. will einen Eigenthumserwerb der Bell. an dem ſchon wiederholt ausgeführt, daß ſolche Ereignifſe, die infolge

Hypothekenbriefe anerkennen , der ſich unabhängig von der Be. der Natur des Eijenbahnbetriebes ſelbſt ſich mit einer gewiffen

ſtimmung des Briefes, als Legitimationsurkunde zu dienen , ſelb- Häufigkeit wiederholen , fodajz mit ihnen von vornherein ge

ſtandig und zwar nach den Regeln vom Eigenthumserwerb rechnet werden muß, wie zum Beiſpiel die Verunglückung eines

an beweglidhen Sachen vollzogen habe. Dem kann nicht Kindes durch Hineingerathen in den Bereich der Eijenbahn.

beigetreten werden . Das Verhältniß des hypothekenbriefes zu fahrzeuge auf einer vom allgemeinem Verkehr nicht abgeſperrten

der Forderung, die er verbrieft, iſt ein derartiges , daß er nicht Strecke niemals ale höhere Gewalt aufgefaßt werden dürfen ; vergl .

von dieſer losgelöſt und als ſelbſtändige bewegliche Sache an . Entid . des R. G. in Civiljachen Bd. 1 S. 278 , Bd. 1 S. 147f. ,

geſehen werden kann, die im Rechtsverkehr ihre eigenen Wege Bd. 19 S. 42 f., Bd . 44 S. 27 ff ., Bd. 50 S. 94 f. Nun

gehen könnte. Man hat dieſes Verhältniß in der bisherigen kann es zwar dahin geſtellt bleiben , ob die beiden Begriffe der

Rechtſprechung als das eines Zubehörs zur Hauptſache aufgefaßt höhern Gewalt und deß unabwendbaren äußern Zufalles ein .

( Strieth . Archiv Bd. 47 S. 149 ; Bd . 70 S. 312 , 314 ; ander vollſtändig decken (vergl. den Beſchluß der vereinigten

Bd. 99 S. 96 ; Gruchot Beiträge Bd. 22 S. 757 ; Entid . 5. S. in den Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 48 S. 410 f. ) ,

des R. G. in Civilſachen Bd. 21 S. 364) ; ob dies zutrifft oder und jedenfalls ſteht der leştere Begriff im preußiſchen Eiſen .

ob der Zubehörbegriff nur auf das Verhältniß von Sachen zu bahngeſeße von 1838 hiſtoriſch nicht unmittelbar im Zuſammen ,

Sachen angewendet werden kann (Kohler in den Jahrbüchern hange mit dem der höhern Gewalt , ſchließt fich vielmehr zunägſt

für Dogmatit Bd. 26 S. 124 , 126) , mag dahin geſtellt bleiben. an ähnlich formulirte Beſtimmungen der $8 1734 , 1735 des

Jedenfalls iſt das Eigenthum an dem Hypothekenbriefe derartig A. L. R. Th . II Tit. 8 über die Haftung aus dem Seefracht.

mit dem Hypothekenrechte verbunden, daß es von dieſem nicht vertrage an . Aber in der oben hervorgehobenen Beziehung find

lodgelöſt und ſelbſtändig übertragen werden kann . Eigenthümer die beiden Begriffe einander jedenfalls völlig gleich zu ſeßen ;

des Briefes fann nur der jeweilige Gläubiger ſein , weil der dies liegt eben in dem Beiworte „õußern " , durch welches folche

Brief einzig und allein als ein ſich aus der Rechtslogik er- Zufälle, die nach der Beſchaffenheit des in Frage kommenden

gebender und von der Rechtſprechung anerkannter Grundſaß auch Eiſenbahnbetriebes ſelbſt als nicht ganz ungewöhnlich , ſondern

in den Motiven zum B. G. B. (Bd . 3 S. 744) hingeſtellt, der in gewiffem Grade vorausſehbar erſcheinen, als ausgeſchloffen

dahin führen müffe, einem von der Hypothet unabhängigen erſcheinen , ſelbſt wenn ſie in irgend einem Sinne als un„

Rechte an dem Briefe die Anerkennung zu verſagen. Für das abwendbar“ ſollten gelten können . Hier würde es insbeſondere

gegenwärtig geltende Recht folgt er aus § 952 des B. G. B. , darauf ankommen , ob nach den Verhältniffen der dortigen Ge.

er hat aber auch für das bisherige Recht ſchon in Geltung ge- gend ein Gerathen von Weidethieren auf den Bahnkörper als

ſtanden . Aus ihm ergiebt ſich für den vorliegenden Fall, daß nicht völlig unwahrſcheinlich angeſehen werden mußte. Anderer

die Befl., da ihnen der Erwerb der Hypothef erft durch eine ſeits hat noch vor nicht langer Zeit der gegenwärtig erkennende

Geffion in Ausficht geſtellt war , die der Ehemann der Kl. zu Senat iu Sachen preußiſcher Eiſenbahnfiskus wider Henckel

bejdhaffen ſich verpflichtete, bis dahin auch nicht Eigenthum an von Donnersmarck ( VI. 217/1901) in einem Falle, in welchem

dem Hypothekenbriefe erwerben konnten . Das Eigenthum an innerhalb eines Thierparkes Hirſche auf den Bahnkörper ge

dem Briefe verblieb vielmehr der Kl. und ſteht ihr auch noch rathen und durch einen Eiſenbahnzug getödtet waren , der aller

gegenwärtig zu , da ſie unſtreitig die Hypothek bisher nicht ab . dings dem vorliegenden gegenüber einige Beſonderheiten darbot,

getreten hat. Auf Grund ihres Eigenthums verlangt fie mit den Unternehmer für haftbar erklärt, indem er die Unab.

Recht die Herausgabe des Briefes. V. 5. S. i. S. Beier wendbarkeit “ des Zufalles deshalb verneinte, weil dieſer eben

c . Märker vom 17. Januar 1903 , Nr. 351/1902 V. durch Anbringen einer Einfriedigung , von welcher nur aus

.
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Zweckmäßigkeitsrückfichten Abſtand genommen ſei , hätte ab- Preußiſches Gefeß vom 11. Mai 1842 .

gewandt werden können . Aus dieſen Gründen mußte , da 42. § 4. Zuläſſigkeit des Rechtsweges beim Kirchenſtuhlrecht.

das B. G. den Begriff des unabwendbaren Zufalles zu weit Die von den Kl. eingelegte Reviſion muß für begründet

ausgedehnt hatte, das vorige Urtheil aufgehoben werden. erachtet werden . Zutreffend hat zwar der B. R. aus .

VI. C. S. i. S. ließ c. Eiſenbahnfiskus vom 5. Januar 1903 , geführt, daß es ſich bei der Anordnung der in Rede ſtehenden ,

Nr. 391/1902 VI. für beſtimmte Kirchenfiße zu entrichtenden Plaßgebühr jedenfalls

41. $ 25 . nicht um eine allgemeine Kirchenſteuer handele ; er iſt jedoch

Zutreffend hat das B. G. den Bekl. aus § 25 des preu. der Anſicht, daß der Rechtsweg aus dem Grunde ausgeſchloſſen

Bijchen Eiſenbahngeſeßes vom 3. November 1838 für den ent . ſei , weil die Einführung der ſtreitigen Abgabe auf einer

ſtandenen Schaden prinzipiell für haftbar erklärt; es hat aber firdenpolizeilichen Verfügung beruhe. Dieſem iſt nicht

die Klage hinſichtlich des M.jden Hauſes abgewieſen , weil hier beizutreten. Das von den Kl. in Anſpruch genommene Kirchen

dem Beſchädigten eigenes Verſchulden zur Laſt falle. Dieſe ſtuhlrecht würdeſtuhlrecht würde – inſofern es der Klagebehauptung ent .

Abweiſung iſt Gegenſtand des Reviſionsangriffes der Kl.; ihre ſprechend durch Vertrag oder Erfißung als ein ſubjektiv ding

Begründung vermag auch nicht zu befriedigen. Es iſt dem liches Recht begründet und inhaltlich feſt begrenzt ſein ſollte

B. G. gewiß darin beizutreten , daß dem M. ein Vorwurf nicht ſich als ein Privatrecht darſtellen , für welches der petitoriſche

daraus gemacht werden kann , daß er ſein idon vorher erbautes und pofſefſoriſche Rechtsſchuß beanſprucht werden könnte , während

Haus nicht nach Anlegung der Eiſenbahn mit Feuerſicherem daſſelbe andererſeits freilichdaſſelbe andererſeits freilich auch den durch die kirchliche

Material gedeckt hatte. Ebenſowenig hatte er aber der Cijen. Ordnung bedingten Einſchränkungen unterworfen ſein müßte.

bahn gegenüber eine Verpflichtung, gegen die von dieſer drohenden Bergl. Entſch. des Obertribunals Bd. 30 S. 197 , ſowie Entid .

Gefahren fich und ſein Eigenthum beſonders, durch erhöhte des R. G. in Civiljachen Bd. 7 S. 137 und Bd. 16 S. 159.

Sorge für die Inſtandhaltung ſeiner Gebäude oder durch Lens Daraus ergiebt ſich allerdings, daß gegen diejenigen ſeitens der

derungen in der bisherigen Benußungsart zu ſichern. Das hat das kirchlichen Verwaltung angeordneten Maßregeln , durch welche

B.G. überſehen, indem es dem M. zum Vergulden anrechnet, die Ausübung des Kirchenſtuhlrechts im Intereſſe des Kultus

daß er trop der gefährlichen Nähe der Eiſenbahn" unter dem beziehungsweiſe der Ordnung während des Gottesdienſtes beein

verwahrloſten Dache leicht Feuer fangende landwirthſchaftliche trädhtigt oder ſogar völlig vereitelt wird , der ordentliche Rechts

Vorräthe ohne beſonderen Schuß aufbewahrte. Die ſo begrün.. weg nicht gegeben iſt, ſondern daß in ſolchen Fällen mittelſt

dete Annahme eines Verſchuldens des M. iſt um jo bedenk- einer Civilklage nur Schadenserſaßanſprüche geltend gemacht

licher, als es nach der Feſtſtellung des B. G. ein außergewöhn- werden können. Vergl. Juſtizminiſterialblatt von 1865 S. 134,

licher Umſtand, ein beſonders heftiger Nordoſtwind war, der die ſowie Juriſtiſche Wochenſchrift von 1897 S. 180 Nr. 54, von 1899

Entzündung der Vorräthe durch das Flugfeuer herbeiführte; S. 108 Nr. 56 und von 1901 S. 859 Nr. 58 , ferner bei Stölzel

daß der Beſchädigte dieſen außergewöhnlichen Umſtand bei ſeinen Rechtſprechnng des Kompetenzgerichtshofs § 30 Nr. 1286, 1375

Handlungen hätte in Berechnung ziehen müſſen , iſt ohne weitere und § 29 Nr. 1656, 2252. Zu ſolchen im ordentlichen Rechts

Begründung nicht anzunehmen . Ein eigenes Verſchulden des wege nicht anfechtbaren Maßregeln gehört auch die bei dem

beſchädigten M. im Sinne des § 25 des Eiſenbahngeſebes, Bau einer neuen Kirche erfolgende Schließung derjenigen älteren

auf das ſich auch der beklagte Eiſenbahnfiskus berufen könnte, Kirche, in welcher dasKirche, in welcher das Stuhlrecht bis dahin ausgeübt worden

iſt nach Lage des gegebenen Falles nur für vorhanden zu er: Durch die hierdurch eintretende Unmöglichkeit , die alten

achten, wenn er objektiv , ohne Anſehung der beſonderen von Siße ferner zu benußen , geht zwar das Kirdenſtuhlrecht an ſich,

dem benachbarten Eiſenbahnbetriebe drohenden Gefahren bei der und damit das der Kirchengemeinde gegenüber begründete Recht

Aufbewahrung der in Brand gerathenen Vorräthe ſchuldhaft auf Gewährung beſtimmter Siße, nicht verloren , der Anſpruch

handelte. Nur in dieſem Falle iſt auch die Anwendung des auf Zuweiſung neuer Siße kann aber nicht im Prozeßwege ver .

von dem B. G. angezogenen § 367 Ziffer 6 des Strafgeſeß . folgt werden , weil auch die Vertheilung der Siße in der

buches gerechtfertigt, die im ficherheitspolizeilichen Intereſſe, ohne neuen Kirche eine den Anordnungen der geiſtlichen Aufſichtsbe

Rüdſicht auf den Eintritt einer konkreten Gefahr denjenigen hörde unterliegende Angelegenheit iſt Vergl. Striethorſt Archiv

mit Strafe bedroht, der entzündliche Vorräthe in der Art räumlich Bd. 99 S. 173 , Entſch. des R. G. in Civilſachen Bd. 24 S. 175,

aufbewahrt, daß eine Entzündung leicht eintreten und im Falle Juſtizminiſterialblatt von 1866 S. 249 , von 1867 S. 156 , von

einer ſolchen eine Gefahr für Menſden oder Sachen entſtehen 1896 S. 35, ſowie bei Stölzel 29 Nr. 1897 und § 30, Nr.

kann. (Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 30 S. 108.) 1418 , 1960. Wird ſodann bei der Vertheilung der Kirchenfiße

Wenn in dieſem Sinne, alſo ſchlechthin und allgemein, der Be- die Ueberlaſſung der Benußung eines beſtimmten Stuhles an

ichädigte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu beobachten die Bedingung geknüpft, daß von dem Kirdſtuhlberechtigten

unterließ, hat er auch im gegebenen Falle ſchuldhaft gehandelt, eine von ihm bisher nicht entrichtete neue Abgabe für die

und die Außerachtlaſſung dieſer jedem Dritten gegenüber im Ausübung ſeines Rechts übernommen werden müſſe, jo

allgemeinen Intereffe gebotenen Sorgfalt darf auch der kann dies unter Umſtänden, nämlich dann, wenn der Kirdſtuhl.

Bekl. für fich dem Klageanſpruche gegenüber geltend machen. berechtigte fich der geſtellten Bedingung fügt , indirekt zu einer

Nach dieſer Richtung aber bleibt die Handlungsweiſe des materiellen Aenderung der beſtehenden privatrechtlichen Ver .

M. noch zu prüfen. VI. C. S. i. S. Provinzial-Landfeuer- hältniſſe führen. Weigert ſich dagegen der Kirchſtuhlberechtigte,

ſozietät Breslau c . Cijenbahnfiskus vom 5. Januar 1903, die ihm für die Benußung des Stubles auferlegte neue Abgabe

Nr. 281/1902 VI. zu übernehmen , ſo mag – worüber hier nicht zu entſcheiden

war.
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iſt – die für Yolchen Fall in Ausſicht geſtellte Wiedereinziehung und daß dieſes nur durch ein Verfehen des Grundbuchbeamten

des Kirchenſtuhls im Verwaltungswege erfolgen können; jeden- unterblieben ſei. Allein aus der Vorſchrift der 88 34 und 17

falls aber tann eine neue privatredytlide Verpflichtung des E. 8. , daß die Rangordnung der auf demſelbenG.

durch einſeitige Anordnung nicht gegen den Willen des Kirch. Grundſtücke eingetragenen Redte ſich nadi der Reihen.

ſtuhlberechtigten entſtehen. Darüber aber, ob der eine oder der folge der Eintragungen beſtimme, die leßtere nach der Zeit, zu

andere Fall vorliegt, ob alſo die privatrechtlichen Verhält- welcher der Antrag auf Eintragung dem Grundbuchamt vor.

niffe eine Aenderung erfahren haben oder ob dieſelben unver- gelegt worden iſt, folgt nicht, daß mit der Vorlage des Ein

ändert geblieben ſind, inuß der ordentliche Rechtsweg zugelaſſen tragungsantrages auch ſchon die Eintragung als geſchehen an.

werden . Dies trifft im Streitfalle zu. IV . C. S. i. S. Nußbaum zuſehen iſt, ſondern daß fie in der Reihenfolge ſtattfinden ſoll ,

und Genoſſen c. Katholiſche Pfarrgemeinde in Leinefelde vom in der der Antrag zur Vorlage gekommen iſt. Mit der An

5. Januar 1903 , Nr. 284/1902 IV. meldung erlangt der Anmeldende noch keine Eintragung, ſondern

Eigenthumserwerbgeſeß vom 5. Mai 1872. nur einen Anſpruch auf Eintragung und zwar gegenüber dem

43. § 9 . Grundbuchrichter , nicht aber ein materiell wirkſames Recht

Wie das R. G. (don früher ausgeſprochen hat, findet der gegenüber einem Dritten, der, ohne mit ihm in dieſer Beziehung

Grundſaß des § 9 Abſ. 2 des E. E. G. , daß die von dritten in einer redytlichen Nerud zu ſtehen , von dem ihm gefeßlich

Perſonen gegen Entgelt und im redlichen Glauben an die zuſtehenden Rechte, für ſeine Forderung eine Eintragung zu

Richtigkeit des Grundbuchs erworbenen Rechte in Kraft bleiben , erlangen, Gebrauch macht; erſt die Eintragung giebt gegen.

auch wenn ſie von einem Nichtberechtigten erworben ſind , feine über dein Dritten ein materiell wirkſames Recht, 12 des

Anwendung , wenn der Erwerb durch den Eintritt in die ebe: angeführten Gefeßes. Stand aber dem fol durch die Ein

liche Gütergemeinſchaft erfolgt iſt (R. G. in Raffow und Künbel's reichung ihres Antrages ein ſolches Recht noch nicht zu , als die

Beiträge Bb. 40 S. 979 ff.). Hat der ein Grundſtück in die Vormerkung für den Betl. eingetragen wurde, ſo hat leßterer

Gütergemeinſchaft einbringende Ehegatte dieſes unredlicher Weiſe durch den Vorrang nur dasjenige erhalten, was ihm gefeßlich

erworben , ſo wird auch der Erwerb des anderen Ehegatten ohne zuſtand, und nicht etwas, was rechtlich den Kl. zugeſtanden

Rüdficht auf deffen etwaigen guten Glauben durch den Eintritt hätte. Von einer ungerechtfertigten (sine causa ) Bereicherung

in die Gütergemeinſchaft kein redlicher, da dieſer Erwerb nicht des Befl. auf Koſten der Kl . tann daber keine Rede ſein, das

auf Grund rechtsgeſchäftlicher Uebertragung erfolgt. Beide Ehet bloße Billigkeitsgefühl kann hierfür nicht entſcheidend ſein .

gatten ſind von Eintritt der Gütergemeinſchaft an gleichmäßig II. C. C. i . S. Bredt c. Dörken und Gen. vom 23. Dezeinber

der Anfechtung des von dem einen Ehegatten unredlid erworbenen 1902, Nr. 291/1902 II.

Eigenthums ausgefeßt. Wird alſo feſtgeſtellt, daß Johann Erbſchaftøfteuergeſes vom 30. Mai 1873.

Stroinst die Streitſtücke nicht durch die Erbvergleiche von 1850 45. Tarifſtelle Ce.

und 1868 erworben hat und daß er, wie das B. G. ohne weiteres DerAnwendung der Tarifſtelle Ce. ſteht eb nicht entgegen , daß

annimmt, fich deffen bewußt war, fo hat auch ſeine Wittwe fich aus der Zuwendung der Erblaſferin an den Penſionsfonds

Emilie Stroinski auf Grund der ihr von den Miterben ihres des ſtädtiſchen Orcheſter8 Vortheile für die Mitglieder der

Mannes erteilten Auflaffung nicht unanfechtbares Eigenthum an Penfionßanſtalt dieſes Orcheſters ergeben. VII. C. S. i. S.

den Streitſtüden durch ihre Eintragung als Eigettthümerin Preußiſcher Steuerfistul c. Stadtgemeinde Düffeldorf vom

erworben . Denn, wie ſie ſelbſt als unredliche Erwerberin galt, 16. Januar 1903 , Nr. 370/1902 VII.

fo galten diejenigen Perſonen, welde ihr die Auflaffung ertheilten, fiſchereigeſeß vom 30. Mai 1874.

als Miterben des Johann Stroinst gleichfalle ale unredlide 46. $$ 11 und 17.

Erwerber, da fie das Vermögen ihres Erblaffere nicht nur in Die Reviſton richtet fich dagegen , daß die Kl. den Be.

attiver, ſondern auch in paffiver Beziehung vertraten . (Vergl. ſtimmungen in $ 8 11 und 17 des Preußiſchen Fiſchereigeſeßeð

R. G. Entſch. in Civilſachen Bd. 22 S. 340, Botze Bd. 4 Nr. 79 , yom 30. Mai 1874 ſowie in § 3 des vorliegendent Pachtver

Bd. 20 Nr. 54, V 200/1902.) V. C. S. i. V. Kazmierski trages zuwider, wiederholt fremde Fiſcher, die Gebrüder A. , habe

Sobanski c. Tyrakowska vom 7. Jannar 1903 , Nr. 337/1902 V. fiidhen laffen , ohne diefen den gefeßlich erforderliden Erlaubniß

44. $S 17 und 34. chein beim Kreisausiduß auszuwirken, und daß durch dieſe

Die Ausführung des B. R. iſt nicht zu beanſtanden daß wiederholte Vertragsverleßung die Aufhebung des Vertragsver.

im rheiniſch-franzöfiſchen Rechte der Sap gilt, daß niemand fich hältniffes nach § 24 des Pachtvertrages gerechtfertigt ſei. Der

zum Schaden eines andern aus deffen Vermögen ungerecht B. R. nimmt an , daß die Kl, als ſie die Gebrüder A., die nidyt

fertigterweiſe bereichern ſoll (qu’un deplacement de fortune ihre Afterpächter, ſondern ihre Gehülfen geweſen ſeien , damals

sans cause ne doit pas rester sans réparation ) und der ohne Erlaubniß deine fiſchen ließ , in dem guten Glauben , für

fo Geſchädigte die Herausgabe der Bereicherung verlangen fann. ihre Gebülfen und Vertreter ſei ein folcher Erlaubnißſchein

Allein die Annahme des D. L.G., daß im vorliegenden Falle nach den nicht ganz klaren Beſtimmungen des Fijdereigeſebes nicht

eine ungerechtfertigte Bereicherung gegeben ſet, beruht auf Rechte nöthig geweſen und daher auch gegen den Pachtvertrag, der
.

irrthum . für jene Annahme iſt beſonders der Umſtand ber- nach Treu und Glauben auszulegen ſei und zu ſeiner Ver:

werthet, daß die Kl. lange vor der Eintragung der Vormerkung leßung böſen Glauben oder abſichtliches Zuwiderhandeln

des Bell. und vor dem Eingange beffen Antrages ihren Antrag erfordere, nicht verſtoßen habe. m . 6. S. i. S. Lauen

auf Eintragung ihrer Hypothet bei dem Amtsgerichte eingereidt burger Kreis -Kommunalverband c . Bohn vom 13. Januar 1903,

hatten, daher vor dem Bett. hatten eingetragen werden müffen , Nr. 320/1902 III.
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Enteignung & gefeß vom 11. Juni 1874.
Es iſt nicht ohne Weiteres anzunehmen , daß die Befl., wenn

47. $ 8 . fie das Grundſtück einſchließlich der enteigneten 10 qm ver

Der B. R. erkennt den in ſtändiger Rechtſprechung vom kauft hätten , einen um 9 600 Mark höheren Preis erzielt haben

R. G. feſtgehaltenen Grundſaß an, daß bei einer Theil. würden . Die Berechnungsweiſe der Sachverſtändigen und des

enteignung der Eigenthümer auch für die Werthminderung zu B. R. nach dem Durchidhnittswerthe jedes Quadratmeters iſt an

entſchädigen iſt, die fein Reſtgrundſtück durch das Unternehmen ſcheinend zu mechaniſch, um ſo mehr, als nach dem im That

erleidet, für deſſen Zwede die Enteignung erfolgt iſt. Er erkennt beftande des B. u. bezogenen Gutachten der in der Verwaltungs

weiter an, daß das Reſtgrundſtüc des Kl. in der That durch inſtanz gehörten Sachverſtändigen die Grundſtücke in einer Lage,

die neue Bahnanlage an Werth erheblich eingebüßt hat. Gleich. wie die der Zeil, regelmäßig nicht pro Quadratmeter ver.

wohl verſagt er dem Kl. die begehrte Entſchädigung und zwar kauft werden. Danad ift ell nicht ausgeſchloſſen, daß bei

um deswillen, weil er das Vorhandenſein eines urſächlichen Zu- anderweiter Befragung der Sachverſtändigen eine Entſchädigunge.

fammenhanges zwiſchen der Enteignung und dem dem Reſt. ſumme gefunden wird, die der von der Sl. gebotenen gleich.

grundſtück des Kl. durch die neue Bahnanlage zugefügten kommt oder fich ihr nähert. VII. C. S. i. S. Stadtgemeinde

Soaden verneint. Er hält nämlich den Beweis, daß , falls Frankfurt a. M. e. Boehlervom 30.Januar1903, Nr.395 /1902 VII.
nichts enteignet wäre, das Unternehmen dennoch in einer den Zwangsverſteigerungsgeſeß vom 13. Juli 1883.

Grundbefiß des Kl. in gleichem Maße ſchadigendeu Weiſe aus. 49. § 113 und 5. P. O. & 880.

geführt worden wäre, für erbracht, indem er annimmt, aus der Nach feſtſtehender höchſtrichterlicher Rechtſprechung (vergl.

ihm vorgelegten Zeichnung und den örtlichen Verhältniffen Entſch. des Obertribunals Berlin Bd. 35 S. 470 ff., Striet

ergebe fich, daß es dem Bekl., pohne irgend welche Schwierig- horſt Archiv Bd. 81 S. 45, Juſtizminiſterialblatt 1900 S. 398,

keit “ „möglich " geweſen ſet, ohne von dem Grundſtück des Kl. Gruchot Beiträge Bd. 30 S. 1014 ff. und Entſch. des R. G.

eine Parzelle enteignen zu müſſen , die Bahn an der Grenze in Civilfachen Bd. 15 S. 211 ff.) iſt der nachſtehende Hypo

des Klägeriſchen Bengthums entlang zu führen. Mit Recht thekengläubiger nicht befugt, die legitimation des eine vorgehende

greift die Reviſion dieſe Ausführung an. Das R. G. Hat Hypothek Liquidirenden zu beſtreiten , weil, wenn auch dieſe

wiederholt ausgeſprochen ( Entſch. Bd. 13 S. 246, Bd. 44 Legitimation nicht vorhanden ſein ſollte, nicht der nachſtehende

S. 334, Juriſtiſche Wochenſchrift 1898 S. 176 Nr. 60) , die Hypothekengläubiger, ſondern der wirkliche Gläubiger jenter

bloße Möglichkeit, daß der dem Reſtgrundſtück bei Theil . Hypothek Befriedigung zu verlangen hätte. Die Eigenthümer.

enteignungen aus dem Unternehmen erwachſende Schaden auch hypothel ſtand den Subhaſtaten oder einem etwaigen Seffionar

ohne die Enteignung eingetreten wäre, ſei nicht geeignet, die im zu . Seitens des Subhaſtaten und des als Ceffionar auf

übrigen begründete Erfaßpflicht auszuſoließen. Im gegen. getretenen R. , welche allein gegen das Liquidat des Bekl. L.

wärtigen Falle liegt nun nichts als eine ſolche bloße Möglichkeit Widerſpruch zu erheben befugt waren , iſt ein ſolcher nicht

Wie die Reviſion zutreffend geltend macht, iſt davon aus. erhoben worden. Demgemäß mußte in Gemäßheit des $ 113

zugehen , daß die gewählte, einen Theil des Klägeriſchen Grund. des Zwangsverſteigerungøgefeßes vom 13. Juli 1883 und § 880

ſtücks in Anſpruch nehmende Führung der Eiſenbahnlinie des der 5. P. D. (n. 8.) die Auszahlung des vom Bekl. . , der die

halb ſo gewählt worden iſt, weil ſie von den Eiſenbahnbehörden Eigenthümerhypothef hatte pfänden laſſen, liquidirten Betrago

für die techniſch zwedmäßigſte gehalten iſt. Ferner iſt an. nebſt Hinterlegungszinſen an dieſen angeordnet werden . V. C. S.

zunehmen , daß innerhalb der Grenzen des techniſch Zwed. i. S. Löwenthal c. A.-G. Herkulesbrauerei voin 28. Januar 1903,

mäßigen oder Gebotenen derjenigen von mehreren möglichen Nr. 300/1902 V.

Linien der Vorzug gegeben wird, welde die geringſte Aufwen . Rommunalabgabengejeß vom 14. Juli 1893.

dung an Soſten erfordert. Zuſammen begründet dies die an: 50. SS 4 , 39.

nahme, daß die Führung der Eiſenbahnlinie fo wie geſchehen, An fich find nach preußiſchem Verwaltung& recht die öffent

nach jeder Richtung durch das Intereffe des Eiſenbahnunter. lichen höheren Schulen grundfäßlich ſtaatliche Veranſtaltungen ,

nehmens bedingt geweſen iſt, daß alſo auch die Enteignung und auch die mit Genehmigung des Staates von den Gemeinden

des klāgeriſchen Grundſtüđs für das Unternehmen erforderlich eingerichteten und unterhaltenen höheren Schulen ſind keine ſolche

war und zu ihrem Theil als ein weſentliches Stüď für die kommunale Einrichtungen, welche von dieſen auf Grund ihres

Ausführung des Unternehmens zu erachten iſt. Der Kanſal. Selbſtverwaltungsrechts errichtet werden . Diefe Soulen find.

zuſammenhang zwiſchen der Enteignung und dem dem Reſt. daher ihrem Wejen nad ale ſtaatliche Veranſtaltungen anzu.

grundſtück aus dem Unternehmen erwachſenden Nachtheil liegt ſehen, und das mit deren Genehmigung zur Erhebung gelangende

bei ſolcher Betrachtung auf der Hand. VII. 6. S. Schulgeld hat an ſich nicht den Charakter von Gemeindeabgaben,

i. S. Schmidt c. Eiſenbahnfiskuß vom 9. Januar 1903 , die nur folche Laſten ſind, die für die Bedürfniſſe der Gemeinde

Nr. 369/1902 VII. oder für Veranſtaltungen derſelben als ſolche von allen Ge.

48. § 8. meindemitgliedern oder doch einer beſtimmten Klaffe derſelben

Die enteignete Parzelle befaß Baulandeigenſchaft nur als Teil nad einem im Voraus zu beſtimmenden Maßſtabe erhoben

des ganzen Grundſtüď s . 68 wäre daher zu fragen geweſen, werden . Wenngleich durch das Kommunalabgabengeſeß vom

auf welche Summe der Verkaufswerth des ganzen Grundſtüđá, 14. Juli 1893 eine Aenderung der rechtlichen Stellung des

alſo des Grundſtüđá bor der Enteignung zu bemeffen iſt und wie Staates und der Gemeinden zu den von den leßteren eingerich

hody ſich der Verkaufswerth des Grundſtüđe nach der Ent- teten und unterhaltenen höheren Schulen nicht herbeigeführt

eignung, alſo ohne die zur Straße Hergegebene Parzelle, ſtellt. worden iſt, dod das für den Unterricht an denſelben zu zahlende

bor.
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Sdulgeld nunmehr vom Geſeße zu den Gebühren gerechnet Vertrags willen gefehlt habe, daß die Rl. nur in ihrem in

wird, bezüglich deren dem Verpflichteten gemäß § 69 cit. derländiſchen Betriebe hergeſtellte Hölzer anliefern ſollten. Der§

Einſpruch im Verwaltungsverfahren gegeben iſt, ſo daß für ihn Ausgangspunkt der Entſcheidung , daß es auf den Vertrags .

nach § 1.3 des G. V. G. inſoweit der Rechtsweg ausgeſchloſſen willen ankomme, iſt rechtlich nicht haltbar. Dagegen ſpricht

iſt. Dagegen kann die eingetretene Unzulaffigkeit des Rechts- der Wortlaut der Befreiungsvorſchrift, der dahin geht, daß

weges nicht auf die Zeit vor dem 1. April 1895 zurüdbezogen Kauf- und Lieferungsverträge über Mengen von Sachen oder

werden . Da die Erhebung des Einſpruchs im Verwaltungs. Waaren ſtempelfrei find, ſofern dieſelben . im Inlande in

verfahren nach dem mehrbezogenen 8 69 an furze, für den dem Betriebe eines der Vertragſchließenden erzeugt oder her.

Kl. hinſichtlich jenes Sdulgeldes längſt verſtrichene Friſten ge- geſtellt ſind. Das Geſet verlangt alſo nur, daß objektiv

knüpft iſt, ſo würde die Verweigerung des Rechtsweges gleich dieſes Erforderniß vorliegt , es enthält keine Andeutung dafür,

bedeutend ſein mit der Aberkennung des Rechtes ſelbſt, und es daß auch der Vertragswille der Kontrahenten auf ſo erzeugte

iſt nicht anzunehmen , daß das der Abſicht und dem Inhalt des oder hergeſtellte Sachen gerichtet ſein müßte. (Wird weiter

Gefeßes entſpricht. II. C. S. i . S. Hagen c. Stadtgemeinde ausgeführt.) II. C. S. i. S. Kauſdh c. Preuß. Steuerfiskus

Crefeld vom 2. Dezember 1902, Nr. 95/1902 II. vom 12. Dezember 1902 , Nr. 272/1902 II .

Stempelgejeß vom 31. Juli 1895. 54. Tarifſtelle 58 Ziffer II.

51. § 19 und Tarifſtelle 12 . Der Wortlaut der Briefe bejagt an fich nur , daß zufolge

Daß unter den in Tarifſtelle 12 erwähnten Beamten nur eines Schreibens der Kl. eine Umbuchung des näher angegebenen

öffentliche Beamte zu verſtehen ſind , ergiebt ſich ohne Betrages auf ein ſeparates Depoſitenkonto ſtattgefunden habe

Weiteres . Steineswegs hat aber die in Rede ſtehende Beſtim- und daß der umgebuchte Betrag , vorausgeſeßt daß die Kl. nicht

mung nur Staatsbeamte im Auge. Dafür kommt in Betracht, vor einem beſtimmten Tage (durchweg Ultimo) darüber verfüge,

daß das Geſet, wo es das Staatsdienerverhältniß betont, von mit einem gewiſſen Saße vom pundert verzinſt werden ſolle.

Staatsbeamten ſpricht (8 19). Danach können zu der fraglichen Daraus ergiebt ſich mit Sicherheit nur die Uebernahme einer

Kategorie auch Geiſtliche gerechnet werden . Dies muß ge- bedingten Zingverpflichtung. Daß die Umbuchung auch zu dem

ſchehen, ſoweit joldhe im Dienſte einer der anerkannten Kirden Zwecke erfolgt ſei , den zu verzinſenden Poſten aus dem Konto

ſtehen. Denn leßtere bilden einen öffentlich -rechtlichen Organis- korrent, deſſen Beſtehen aus den Briefen allein gleichfalls nicht

mus. Ihre Diener üben daher ihr Amt kraft öffentlichen erhellt, auszuſcheiden und zu einer ihm gegenüber ſelbſtändigen ,

Rechts aus . VII. C. S. i.S. Bijd öflicher Stuhl in Trier alſo von der kontokorrentmäßigen Saldirung unabhängigen

c. Preußiſcher Fiskus vom 28. Januar 1903 , Nr. 384/1902 VII. Schuld zu machen , deren Zahlung zu einem beſtimmten Fällig

52. Tarifſtelle 32 Abſ.5 , $ 3 des Gefeßes. Keit & termine übernommen werde, laffen die Schreiben nicht ohne

Die Uebertragung der Erwerberrechte iſt nicht in Fällen Weiteres erkennen. Es war daher zuläſſig und geboten, zur

ſtempelpflichtig, in denen die Veräußerung der Saden ſelbſt vom Auslegung der Urkunden auf diejenigen Umſtände einzugehen ,

Stempel befreit iſt; eine derartige Wirkung der geſeblichen Vor- unter deren Einfluß ſie zu Stande gekommen ſind, da nur auf

ſchrift kann nicht ohne zwingenden Grund angenommen werden . dieſe Art ihre rechtliche Bedeutung ermittelt werden kann (vergl.

Ein ſolcher iſt nicht erfindlich. (Wird weiter ausgeführt.) Hummel und Spedit Anm. 3 zu § 3 des Stempelgeſeßes und

Das R. G. hat ſchon öfter ausgeſprochen , daß der Nacht die dort in Note 7 angeführten Entjd . des R. G.) . Die Ki.

weis beſonderer Umſtände, von denen das Gefeß die Befreiung will alſo offenbar geltend machen , daß der Kapitalpoſten ,

einer an fich ſtempelpflichtigen Urkunde abhängig macht, nicht deffen beſondere Buchung mitgetheilt wird , rechtlich innerhalb

in der Urkunde ſelbſt zu liegen braucht. Warum dies nid )t des Kontokorrents verblieben und nicht zum Gegenſtande einer

auch in Anſehung der Frage gelten ſoll, ob die Waaren zum für ſich beſtehenden, nach Ablauf des Stichtages fälligen Sduld

unmittelbaren Verbrauch in einem Gewerbe oder zur Weiter- verpflichtung gemacht worden ſei , daß es alſo an der Begründung

veräußerung beſtimmt ſeien , iſt nicht wohl abzuſehen. VII. C. S. oder Anerkennung einer ſelbſtſtändigen Geldſchuld fehle , wie ſie

i . S. Preuß. Fiskus c. A.-G. Rheiniſch - Weſtfäliſche Kaliwerke für die Unterſtellung jener Mittheilungen unter das Stempel.

vom 16. Januar 1903, Nr. 363/1902 VII . gejeß erfordert wird (vergl. Urtheil des R. G. vom 13. November

53. Tarifſtelle 32 Ziffer 3. 1893 IV 194/1893, zum Theil abgedrudt in der Juriſtijden

Der Befreiungegrund der Tarifſtelle 32 Ziffer 3 der Er- Wochenſchrift von 1894 S. 33 , Urtheil voin 17. Januar 1895

mäßigungen und Befreiungen zum Preußiſchen Stempelſteuer. in den Entſch. Bd. 34 S. 139 , ferner die Urtheile des erkennenden

geſeß voin 31. Juli 1895 liegt nicht vor, denn in den beiden Senats in Sachen Berliner Handeløgeſellſchaft wider Steuer

Lieferungsverträgen iſt ausdrücklich erwähnt, daß zwar das fiskuß vom 17. Dezember 1901 (Rep. 321/01) und in Sachen

jämmtliche zu liefernde Holz zum unmittelbaren Verbrauch im Schaafhauſen'ider Bankverein wider Fiskus vom 16. September

Bergwerksbetriebe der einen Kontrahentin dienen ſoll, aber aus 1902 (Rep. 214/02 ). Wenn der B. R. ſagt, daß ſchon die

dem weiteren Inhalte der Verträge iſt feſtgeſtellt, daß es fich beſondere Verzinſung das bezeichnete Erforderniß herſtelle ,

lediglid) um Grubenholz zum Abbau der Abbauſtrecken und der ſo geht er darin zu weit. Es iſt rechtlich nicht ausgeldloffen ,

Schächte, alſo um zum dauernden Gebrauche beſtimmtes daſ für verſchiedene Poſten eines Kontokorrents, auch wenn ſie

Betriebsmaterial, nicht aber um þolz handle, das jofort zur auf derſelben (Kredit . oder Debet ) Seite fid befinden , ver

direkten Vernichtung und Zerſtörung dienen jou. Was ſchiedene Zinsjäße ausbedungen werden . Der Umſtand, daß die

den zweiten Befreiungogrund betrifft, ſo hat das D. 2. G. ſeine Kontokorrentforderungen nicht ſelbſtſtändig geltend gemacht werden

Entſcheidung damit begründet , daß es an einem dabingehenden können , daß fie vielmehr Theile eines Rechnungegangen werden
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und daß ein für ſich zu verfolgender Anſpruch nur hinſidhtlich Aufſtellung einer ſolchen Vorausſeßung erfindlich, welche das

des nach Ablauf der Kontokorrentperiode fich ergebenden Gut. Auflöſungsrecht des Gläubigers in zahlreichen Fällen von Ver

habens beſteht, vernichtet zunächſt nicht ihre Individualität in tragsverlegungen des Schuldners geradezu ausſchließen würde.

dem Sinne, daß eine verſchiedene Behandlung im Zinſenpunkte II. C. S. i . S. Braden c. Schmitz vom 23. Januar 1903 ,

unmöglich wäre und eine Ausſcheidung der anders verzinslichen Nr. 547/1902 II.

Forderung aus dem Kontokorrent bedingte, wie es denn un- V. Sächſiſdes Bürgerliches Geſekbud .

zweifelhaft iſt, daß der Zinsſaß für beide Theile verſchieden ſein 58. SS 999 , 1056 , 1058 , 1260 flg.

kann (vergl. Staub 6./7. Aufl. des Kommentare zum Handelsgeſet . Was die beiden Brüder in der Urkunde als Verwahrung

buch Anm. 35 zu 8 355 H.G.B.) und daß ferner eine Forderung bezeichnen und der B. R. als Verwalrungsvertrag rechtlich auf,

nicht dadurch für das Kontokorrent ungeeignet wird, daß ſie, gefaßt, kann rechtlich als Verwahrungsvertrag nicht gelten . Sowohl

abweichend von den ſonſtigen Kontokorrentforderungen, durch nach dem in Dresden , dem Orte des Vertragsſchluſſes, zur Zeit

Pfand oder Bürgſchaft geſichert iſt (vergl. jeßt 356 H. G.B.). des Vertragsſchluſſes geltenden Sådi. B. G. B. 98 1260 fig .,

Wäre hiernach anzunehmen , daß die beſondere Kontirung der wie nach SS 9 ff. Tit. 14 Th . I des Pr . A. l . R. und nach

Kontokorrentpoſten lediglich eine Maßregel bildete , die fich mit gemeinem Recht 1. 1 pr. D. 16,3 wird Nedit und Pflicht aus

Rückſicht auf die kaufmänniſche Buchführung als nothwendig dem Verwahrungsvertrage nur durch liebergabe einer beweg

oder doch zweđmäßig erwies, daß mithin die rechtliche Natur licen Sache begründet, auch wenn es ſich um vertretbare

jener Poſten als Beſtandtheile der laufenden Rechnung ſich nicht Sachen handelt. In der Urkunde quittiit Mar A. zwar über

verändert habe und auch buchmäßig nach den Abmachungen der den Empfang von 10 000 Mark als von Georg a. an ihn

Parteien wieder in die Erſcheinung treten ſollte, ſobald die gezahlt, und läßt dieſe Summe dein Georg 4. zugleich in Ver

Forderung wieder dem allgemeinen Zinsſat des Kontokorrents wahrung. Aber daß er dieſes Geld von ſeinem Bruder er:

unterworfen würde, ſo würde es an der für den Begriff der Halten und ihm zurückgegeben , hat er bei ſeiner Vernehmung

Schuldverſchreibung, insbeſondere des faufmänniſchen Verpflids. als Zeuge nidyt bekunden können . Der I. R. ſtellt feſt, das

tungsſcheins, unerläßlichen Verpflichtung zur Entrichtung einer folche Zahlung nicht erfolgt iſt, und der B.R. ſtellt nicht feſt,

Geldjould (Kapitalduld ) fehlen. VII. C. S. i. S. Viftoria daß die Zahlung erfolgt ijt. Dagegen quittirt Mar A. ai

Alg. Verſicherungs - A.-G. c. Preuß. Fiskus vom 23. Januar 28. November 1895 über die Zahlung der 300 Mark, die ihm

1903 , Nr. 377/1902 VII. jein Bruder nach dem Reverſe yon demſelben Tage als erſte

55. Tarifſtelle 77. Rate der ihm belaſſenen 10 000 Mart ſofort zahlen ſollte.

Wenn die Stempelpflichtigkeit des Zeugniſſes auch durdy Von einem Verwahrungsvertrag kann hiernach nicht die Rede

die Zuſtändigkeit der Behörde zur Ausſtellung deffelben bedingt ſein , da Georg A. von Mar A. nichts erhalten hat , was

iſt, ſo fehlt es doch an Anhalt für die Annahme, daß die Voraus- Gegenſtand der Verwahrung ſein könnte. Nach dem Zuſammen.

ſeßungen der Zuſtändigkeit nur dann vorlägen , wenn ſie aus- hange der Thatjachen, daß Georg A. aus dem Vergleiche vom

drüdlich durch Gefeß oder Verordnung der Behörde übertragen 18. Mai 1893 die Summe von 20000 Mart, zu 5 Prozent

iſt. Durch die Befugniß der Behörden , in geeigneten Fällen verzinslich, rüđzahlbar in verſchiedenen Raten bis 1. Mai 1894,

Zeugniſſe auszuſtellen, wird die Zuſtändigkeit begründet. Voraus- ſchuldete, davon bis zum 28. November 1895 nichts bezahlt

feßung für die Zuſtändigkeit der angerufenen Behörde iſt ſtets, hatte, daß Mar A. im erſten Saß des Reverſes vom 28. No.

daß nicht durch Gefeß oder Verordnung die Ausſtellung des vember 1895 ſeine ganze Forderung durch den Empfang von

gewünſchten Zeugniſſes bereits anderen Organen übertragen iſt. 10000 Mark für beglidyen erklärt, dieſe 10000 Mark aber in

VII. 6. S. i . S. Stadt Barmen c. Preußiſcher Fiskus vom Wirklichkeit nicht bezahlt erhielt, ſondern nach dem zweiten Saß

13. Januar 1903, Nr. 356/1902 VII. des Reverſes bei Georg U. zu 4 Prozent verzinslich ſtehen läßt

IV. Das Franzöſiſche Recht (das Badiſche Landrecht). und ſich die Rüđzahlung init 300 Mark ſofort und in monat

56. Folgen der Nichtigkeit eines Vertrages. lichen Raten von 120 Mark vom 1. Januar 1896 ab , alſo in

Die Annahme des O. L. G. , daß , nachdem der Kaufakt etwa vier Jalren , ausbedingt, ergiebt ſich vielmehr der rechtliche

wegen Geiſteskrantheit des Rechtsvorgängers der Bekl. für nichtig Inhalt der Willenserklärungen der Gebrüder A. in dem Reverſe

erklärt worden war, die Miethrechte des Kl. aus dem früheren vom 28. November 1895 dahin , daß dem Georg A. von ſeiner

Miethvertrage zwiſchen ihm und dem Verkäufer wieder in Kraft Schuld 10000 Mark erlaſſen wurden, der Reſt von 10000

getreten ſeien , erſcheint rechtlich zutreffend. Es entſpricht dieſes Mark unter Feſtſeßung des Zinsfußes und Aenderung der Zah .

dem Grundſatz der Rückwirkung der Nichtigkeit auf die Zeit des lungsraten geſtundet wurde. Der in dem Reverſe vom 28. No.

Vertragsabſchluſſes, nach dem alles in rechtlicher Hinſicht ſich ſo vember 1895 niedergelegte Vertrag iſt in Dresden geſchloſſen.

geſtaltet, als ob der nichtige Vertrag nicht abgejdloffen worden Die Brüder A. hatten damals ihr Domizil in Dresden und in

ware. II. 5. S. i . S. Hourlet c. Morgen vom 30. Januar Plauen im Königreich Sachſen. Es iſt anzunehmen, daß fie

1903 , Nr. 329/1902 II. fächſiſche Staatsangehörige waren . Dann iſt ihr Rechtsverhält

57. Urt. 184. niß nach dein Sädi. B. G. B. zu beurtheilen . Durch den

Art. 184 des c. c . knüpft das Auflöjungsrecht der Partei, Revers iſt dem Georg a . ſeine Sould aus dem Vergleiche in

welcher gegenüber die andere Partei ihre vertraglichen Verbind- Höhe von 10000 Mart erlaffen. Nach $ 999 des Sadi.

lichkeiten nicht erfüllt hat, nicht an die Vorausjepung , daß durch B.G. B. richtet ſich die Eingehung eines Nadılaßvertrags nach

die Auflöſung alles wieder in den vor dem Vertrag beſtehenden den Vorſchriften über die Schenkung, und nach SS 1056,

Znſtand verſeßt werde. Es iſt auch kein innerer Grund für die 1058 daſelbſt iſt eine Schenkung , die den Betrag von 1 000
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Thalern (= 3000 Mart) überſteigt, nur bis zum Betrage von In Entſch. Nr. 86 (Beil. S. 41) wird im Einklang mit

1000 Thalern gültig, wenn das Schenkungsgeſchäft nicht vor der Entſtehungsgeſchichte des § 138 B. G. B. dieſe Vorſchrift

Gericht zu Protokoll erklärt oder gerichtlich beſtätigt worden iſt. nicht nur auf jolche Rechtsgeſchäfte angewendet, deren Inhalt

Kommen dieſe Vorſchriften zur Anwendung, ſo iſt die Schuld gegen die guten Sitten verſtößt, ſondern es wird für ausreichend

des Georg 4. aus dem Vergleiche vom 18.Mai 1893 in Höhe zur Verſagung der Anerkennung und des Rechtsſchußeß erklärt,

von 7000 Mark nicht beſeitigt. In Erwägung iſt dabei aller- daß das Geſchäft nach ſeinem aus der Zuſammenfaſſung von

dingo zu ziehen , ob die Vorſchrift der SS 1056 , 1058 an. Inhalt , Motiv und Zweck zu entnehmenden Geſammtcharakter

zuwenden , wenn die Brüder U. zur Zeit des Nadlaßvertrag gegen die guten Sitten verſtößt und ſeine Anerkennung deshalb

Kaufleute waren , oder einer von ihnen Kaufmann war, und ob mit dieſen unvereinbar iſt.

der Nachlaßvertrag fich als ein Handelsgeſchäft darſtellt, das In Entſch. Nr. 88 (S. 42) wird in idarfer Weiſe der

nach Art. 317 , 277 des Algemeinen Deutſchen H. G. B. Unterſchied zwiſchen Vollmacht und Einwilligung (S$ 182 ff.

einer Form nicht bedurfte. Von dieſen Geſichtøpunkten auß iſt B.G.B.) dahin formulirt, daß Vollmacht die rechtsgeſchäftlich

die Sache bisher nicht gewürdigt worden und hat deshalb unter ertheilte Vertretungsmacht iſt, in dem Namen des Vertretenen

Aufhebung des angefochtenen Urtheils zur anderweiten Verhand. Rechtsgeſchäfte vorzunehmen , während durch die Einwilligung

lung undEntſcheidung an das B. G. zurücverwieſen werden die Ermächtigung ertheilt wird , daß der Andere durch Rechts,

müſſen . I. C. S. f. S. Stuckenberg c. Angermann vom handlungen, die er im eigenen Namen vornehmen werde, über

13. Dezember 1902 , Nr. 241/1902 I. S. S. ein Recht der Zuſtimmenden verfüge.

In der S. 100 unter Nr. 13 abgedructen Entſcheidung

wird abermals die immer noch nicht zur Ruhe kommende Frage

Grundlegende Entſcheidungen.
behandelt, wie die Beweislaſt fich regelt, wenn ſtreitig iſt, ob

der Kauf mit beſtimmter Preisberedung zum Abſchluß ge.

Unter den diesmaligen Entſcheidungen finden ſich zwei , in langte oder ob ausdrücklich oder ſtillſchweigend der ortsübliche

denen das R. G. auf Grund des § 79 der Grundbucordnung oder der angemeſſene Preis verabredet wurde. Das R. G.legt,

bezw . § 28 des Geſekes über die Angelegenheiten der freiwilligen ſeiner bereits vom R.O. H.G. übernommenen Rechtſprechung
Gerichtsbarkeit zur Entſcheidung berufen war, da ein Oberlandes. treu bleibend, dem Kläger die Beweislaſt für dieſe feine klage.

gericht von der Rechtsauffaſſung eines anderen abweichen wollte. begründende Behauptung auf.

In Entſch. Nr. 29 (S. 106) wird von dem R. G. gegen Nach Entích. Nr. 89 (Beil. S. 42) wird die Gültigkeit

das Kammergericht und in Uebereinſtimmung mit dem D. 2. G. des formloſen Erlaßvertrage des § 397 B. G.B. , als abſtrakten

Dresden angenommen, daß gemäß § 41 Abſ. 1 G. O. nicht nur von ſeinem Grundgeſchäft unabhängigen Rechtsgeſchäfte, durch

der unmittelbare Erbe des eingetragenen Berechtigten , ſondern den Mangel der Form aud dann nicht beeinträchtigt, wenn der

auch ein Erbegerbe und überhaupt jeder, auf den das Recht Erlaß ſchenkungshalber erfolgt.

durch weitere Erbgänge übergegangen iſt, davon befreit iſt, zu- Die Entſd. Nr. 94 (Beil. S. 43) betont für das neue

nächſt ſich ſelbſt nach § 40 Åbf. 1 3. D. eintragen zu laſſen, Recht den zwiſchen der „Wechſelbürgſchaft" (per aval) und der

wenn er das Recht übertragen oder löſchen laſſen will. civilrechtlichen Bürgſchaft beſtehenden Unterſchied.

In der in der Beil. Š.37 unter Nr. 78 enthaltenen Ent: Auch von den dag Eherecht und den Eheprozeß betreffenden

ſcheidung wird die Frage erörtert, wo die Urſdrift eines von Entſcheidungen ſind einige hervorzuheben. Ju Entich . Nr. 4. 4

dem Notar aus ſeiner Verwahrung dem Nachlaßgericht zur S. 98 wird der Antrag der Frau auf Erlaß einer einſtweiligen

Veröffentlichung abgelieferten Erbvertrags zu verbleiben hat. Verfügung gegen den Mann wegen des Prozeßkoſtenvorſduffes

Das R. G. kommt zu dem Ergebniſſe, daß das Verfahren in verſagt, weil ihr im Armenrecht ein Rechtsanwalt beigeordnet

Ermangelung reichøgefeßlicher Regelung fid nach den landet. iſt und ſie deshalb nicht Gefahr läuft, unvertreten zu bleiben.

geſeßlichen Verfahrendvorſdriften zu beſtimmen hat. Man ſollte meinen, es ſei ſchon ein genügender Grund zum

Einen Beitrag zur Auslegung des § 31 B. G. B. bieten Erlaffe der einſtweiligen Verfügung, daß der Frau nicht zu.

die Entſcheidungen , welde in Beil. S. 39 unter den Nr. 81 gemuthet werden könne, ſich ohne Noth und materiell ohne

und 82 abgedruckt ſind. In Nr. 81 wird die Unterlaſſung der Berechtigung als Arme bezeichnen und behandeln zu laſſen.

Sorge, zu der der Vorſtand einer juriſtiſchen Perſon verpflichtet In Entſch. Nr. 96 (Beil. S. 44) wird in ſehr klarer und

iſt, als eine in Ausführung der ihn zuſtehenden Ver- anſdaulicher Weiſe das gegenſeitige Verhältniß der beiden Gründe

richtungen , nicht nur bei Gelegenheit ſolcher Ausführung be- erörtert, die § 1353 Abſ. 2 für die Verweigerung der ehelichen

gangene Handlung beurtheilt. Von größter Wichtigkeit aber Lebensgemeinſchaft aufſtellt, und namentlich hervorgehoben, daß

iſt die Entſch. unter Nr. 82, in der eine Grenzziehung zwiſchen ein erloſchener Eheſcheidungsgrund immer noch aus dem Ges

den „verfaſſungsmäßig berufenen Vertretern “ des §31B. G. B. ſichtspunkte des Rechtsinißbrauchs ſeitens des anderen Ehegatten

und den „ zu einer Verrichtung beſtellten Perſonen " des § 831 die Verweigerung der ehelichen Gemeinſchaft rechtfertigen könne.

B. G. B. verſucht wird. Entidheidend iſt hiernach, ob die - In der Entich. Nr. 98 (Beil . S. 44) wird – entgegen der

Perſon zur Thátigkeit innerhalb eines Geſchäftsbereiche durch Entiñeidung des Berufungågerichts – auch die unfreiwillige

die Saßung der Körperſchaft, bei dem Staate und anderen Trennung (Unterſucyungshaft mit darauffolgender Strafhaft) alb

öffentlich - rechtlichen Körperſchaften durch die ihre Verwaltungs- zur Aufhebung der häuslichen Gemeinſchaft im Sinne des

organiſation regelnden Beſtimmungen berufen iſt oder ob der dienſt. § 1571 B. G. B. und ſomit zur þinderung des Friſtablaufe

liche Auftrag erſt von einem ſo berufenen Vertreter ertheilt iſt. geeignet erachtet.geeignet erachtet. - In der Entid). Nr. 99 ( Beil. S. 44) wird

Von aktuellem Intereſſe iſt die Entſch. Nr. 83 (Beil. der Grundſaß des § 1572 B.G.B., der in Uebereinſtimmung mit

S. 40) , wo – unter Ablehnung materieller richterlicher Nach . der alten Praris die Berechnung der Friſt für die erſt während

prüfung des Ausjdließungsbeſchluſſes , vom Geſichtspunkte der des Prozeſſes vorgebrachten Smeidungsgründe auf den Zeit
guten Sitten aus - die Ausſchließung eines Mitglieds aus punkt der Klageerhebung abſtellt, auf die Geltendmachung der

einem Aerzteverein für zuläſſig erklärt wurde , die wegen Nicht. Anfechtungsgründe (vergl. B. G. B. § 1339) übertragen .

innehaltung des der Innungskrankenkaſſe gegenüber feitgeſepten
N.

Mindeſtjates erfolgt war.

In der Entid. Nr. 85 (Beil. S. 40) wird , abgeſehen von

anderen Ausführungen zu § 123 B. G. B. , hervorgehoben, daß
Berichtigung.

für eine zur Anfechtung berechtigende argliſtige Täuſchung

nicht – wie für den ſtrafrechtliden Betrug eine Vermögens 1. Der Beſchluß S. 49 unter Nr. 13 iſt am 19. Dezember 1902,

beſchädigung auf Seiten des Getäuſchten erfordert wird. 2. das Urtheil S. 65 Nr. 8 am 8. Januar 1903 ergangen .

1

1

1

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Şugo Neumann in Berlin . Druď : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14 .

Dieſer Nummer liegt bei : Beilage 5 der Juriſtiſchen Wocheuſchrift.



X 14 und 15.
Berlin , 8. April 1903. [XXXII. Jahrgang .] 117.

Turiſtiſche Wochenſchrift.U

Organ des deufſchen Anwalt- Vereins.

Herausgegeben von

Dr. jur. Hugv Neumann,

Hechtsanwalt betm Sammergericht.

Derlag und Expedition : W. Moeſer Budhandlung, Berlin S. 14, Stallſchreiberſtraße 34. 35.

Breis für den Jahrgang 26 Mart, einzelne Nummern 80 Pfe. Inſerate bie 2 geſpaltene Petitzeile 50 Bfg. Beftellungen übernimmt jebe60

Sudhandlung und Boftanftalt (Poftzeitungslifte Nr. 8971) ſowie die Espedition Berlin S. 14 , Stauſchreiberftr. 34. 36 .

Hülfskaſſe für deutſche Rechtsanwälte. Dieſe Säße fordern zum Widerſpruch heraus. Es foll

Der Beitrag für das Geſchäftsjahr 1. Juli 1902 bis
hierbei ganz davon abgeſehen werden, daß das Zurüđbleiben

30. Juni 1903 iſt im April 1903 fällig. Die Mitglieder hinter der Tare der Gebührenordnung zum Zwecke desUnter

werden daher erſucht, ihn mit 20 Mark an den für jeden abgeſehen hiervon ſteht die Aufſtellung der Liquidation nach
bietens ſtattfindet. Dieſe Fälle richten ſich von ſelbſt. Aber

Landgerichtsbezirk beſtellten Vertrauensmann zu zahlen. Bis
Willkür mit Marimalgrenze nach oben mit dem Sinne

zum 1. Mai 1903 nicht eingegangene Beiträge werden
des Gefeßes im Widerſpruch.

ſaßungsgemäß durch Nachnahme erhoben.
Der Gefeßgeber iſt bei Aufſtellung der Gebührenfäße im

Dr. Seelig, Schaßmeiſter. Gerichtskoſtengefeße vom 25. Juni 1895 davon ausgegangen,

daß für die Höhe der Gebühren nicht die im einzelnen Fall er :

forderliche Arbeitsleiſtung, ſondern die Höhe des Objekts ent

Darf der Notar unter der Tage liquidieren ?
fcheidend fein foll. Von den im Gebiete des Deutſchen Reichs

i zur Anwendung gebrachten Gebührenſyſtemen erſchien dieſes
Von Rechtsanwalt Hoffmann in Pankow.

Syſtem als das für den preußiſchen Staat am meiſten zweck.

Juſtizrath Weißler zu Halle hat in dem erſten Heft der entſprechende. Sowohl das Syſtem der Abſchäßung der

diesjährigen Zeitſchrift des Deutſchen Notarvereins bei Be. Gebühr im einzelnen Fall , wobei es dem die Berechnung

ſprechung eines gegen einen Notar ergangenen Disziplinar vornehmenden Beamten überlaffen iſt, in jedem einzelnen Falle

urteils Grundſäße aufgeſtellt, welche geeignet ſind, bei Notaren, eine der Sachlage entſprechende Gebühr in angemeſſener Höhe zu

insbeſondere bei jüngeren Notaren , Verwirrung hervorzurufen beſtimmen, als auch das Syſtem der Vergütung nach Maßgabe der

und fie zu Maßnahmen zu veranlaffen , die leicht ihre dis . aufgewendeten Arbeitszeit erſchien nicht empfehlenswerth. Beide

ziplinariſche Beſtrafung zur Folge haben können. Indem ich Syſteme zeigten Mängel. Mit dem freien Ermeſſen beim Be.

es in Nachſtehendem unternehme, dieſe Grundfäße auf das ſtimmen der Gebühr iſt die Gefahr von Mißgriffen verbunden

richtige Maß zurüđzuführen, ſtimme ich den Ausführungen und auf eine Beſeitigung derſelben in der Beſchwerdeinſtanz iſt

Weißlers allerdings in ſoweit bei, als er es nicht für eine um fo weniger mit Sicherheit zu rechnen, als das Beſchwerde.

unbedingte Pflicht des Notars hält, ſtets nach den höchſt- gericht, welches nur das Ergebnis der Arbeit vor fich hat , in

zuläſſigen Säßen zu liquidieren und im Zweifelsfalle fich darüber vielen Fällen gar nicht in der Lage ſein wird, ſich ein zu

Aufklärung zu verſchaffen, ob nicht gerichtliche Entſcheidungen treffendes Urteil darüber zu bilden , mit welchen Schwierig.

ergangen ſeien, die einen höheren Gebührenſat geſtatten . Wenn leiten und mit welchem Zeitaufwande die Erledigung des

er aber weiter ausführt, niedrigere Gebühren dürfe der Notar Geſchäfts verbunden war. Aber auch wenn man von der Gefahr

immer anſeßen , nicht nur wegen Armut der Parteien oder von Mißgriffen abfieht, ſo iſt es ein Nachteil, daß die Gebühr

wegen Mißverhältniſſes zwiſchen Leiſtung und Gebühr, ſondern nicht ein für alle Mal feſtſteht und die Beteiligten daher nicht

auch wegen Zweifelhaftigkeit des Gefeßes und ſchließlich im Voraus wiffen, auf welchen Koſtenbetrag ſie zu rechnen haben .

überhaupt nad Willkür , ſo geht er hierin zweifellos zu Das Syſtem der Stunden gebühren berückſichtigt zu

weit. Was er mit den leßten Worten befagen will, ergibt einſeitig den Umfang der aufgewendeten Arbeitszeit , nicht auch

ſich aus ſeinen weiteren Ausführungen, wo es heißt, daß er den Wert des Geleiſteten und macht die Höhe der Gebühren

ſehr oft, faſt täglich, Gebührenrechnungen ausſtelle, die hinter von der verſchiedenen Art der Behandlung der Geſchäfte ſeitens

der Gebührenordnung zurückbleiben, einfach aus dem Grunde, des betreffenden Beamten, von ſeiner Neigung zu umſtändlicher

weil es ihm nach Lage der Sache nicht angemeſſen erſcheine, Bearbeitung oder von ſeiner Fähigkeit, raſch oder langſam zu

die volle gefeßliche Gebühr zu erheben ; er betrachte die Säße arbeiten ab. Auc iſt eine wirkjame Rontrolle, ob die angegebene

der Gebührenordnung als eine Höchſtgrenze, innerhalb Arbeitszeit auch wirklich aufgewendet worden iſt, kaum möglich.

welcher er fich freie Bewegung vorbehalte. (cf. Mügel 3. Aufl. S. 13.)
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Dagegen hatten ſich die Grundfäße des preußiſchen Gerichtss Der Unterſchied zwijden der Anwendbarkeit des einen und

koſtengefeßes vom 10. Mai 1851 , wobei die ein für alle Mal des anderen Paragraphen [deint dabei nicht richtig hervorgehoben

auf dem Durchſchnittsmaß der Arbeit beſtimmten Gebühren zu ſein. Die $8 320 ff. handeln von den gegenſeitigen For

lediglich nach dem Werte des Gegenſtandes abgeſtuft werden , derungen , welche im Verhältniſſe von Leiſtung und Gegenleiſtung

durchaus bewährt und glaubten daher die gejeßgebenden Körper- zu einander ſtehen. Wer ſelbſt nicht leiſtet, kann auch die

ſchaften ein anderes Syſtem nicht einführen zu ſollen. Gegenleiſtung nicht fordern , weil ſein Anſpruch überhaupt nicht

Indem Weißler fich für berechtigt hält, unter Einhaltung zur Entſtehung gelangt iſt. Dieſer Saß iſt ſelbſtverſtändlich

des Marimaljaßes ſtets nad Lage der Sache ſeine Liqui- und brauchte nicht einmal ausdrücklich in das Gefeß aufge.

dation aufzuſtellen, rekurriert er alſo in dasjenige Syſtem , das nommen zu ſein. Er umfaßt aber nicht nur die Einrede des

die preußiſche Geſebgebung ausdrücklich verworfen hat. Dem nicht erfüllten Vertrages, ſondern auch die Einrede deß nicht

Gefeßgeber ſchien eß angemeſſen , daß ſowohl das Gericht als gehörig erfüllten Vertrages. Wer nicht ordnungsmäßig leiſtet,

der Notar bei Aufſtellung der Liquidation die beſondere Lage muß fich den Minderwert feiner Leiſtung von der Gegenleiſtung

eines jeden einzelnen Falles nicht berückſichtigen und auch nicht abziehen laffen.

den Umfang der aufgewendeten Arbeitszeit in Betracht ziehen Der § 273 ſpricht von den Fällen , in denen eß fich nicht

follte. Eine Willkür des Notars, wie Weißler vermeint, iſt um Leiſtung und Gegenleiſtung, ſondern um zwei ſelbſtändige

alſo ausgeſchloſſen. Der Notar hat vielmehr nur die Pflicht, Anſprüche handelt, deren Entſtehung nicht durcheinander bedingt

den Wert der Gegenſtander zu ermitteln und die für das iſt. Vorausſeßung ſeiner Anwendung iſt nur , daß die Anſprüche

einzelne Geſchäft vorgeſchriebene Gebühr in Anjat zu bringen, aus demſelben rechtlichen Verhältniſſen entſpringen.

gleichviel, ob ſie in dem einen Falle zu hoch, oder in dem Der grundjägliche Unterſchied in der Anwendbarkeit der

andern Falle zu niedrig erſcheint. Es iſt dies die Theorie beiden angeführten Paragraphen iſt hiernach völlig klar und

der Ausgleichung, die auch in andern Koſtengeſeßen in Er- mag durch folgende Beiſpiele erläutert werden :

ſcheinung tritt. Ein Tagelöhner, welcher einen ganzen Tag lang nicht arbeitet,

Von dieſem Prinzip macht die Notariatøgebührenordnung ſondern faullenzt, hat für dieſen Tag keinen lohn zu be.

allerdings eine Ausnahme, indem ſie in § 26 ein Paktieren über anſpruchen . Ein Arbeiter, welcher ſchuldhafter Weiſe fehlerhafte

die Höhe der Gebühren zuläßt . Abgeſehen davon aber , daß Arbeit liefert , hat Lohn nur nad dem Werte ſeiner Arbeit zu

dies Paktieren an ſtrenge Formvorſchriften gebunden iſt und der beanſpruchen.

Nachprüfung durch den Prozeßrichter unterliegt, iſt es auch nicht Das ſind 2 Falle, auf welche der § 320 des B. G. B.

für alle Geſchäfte des Notars freigegeben , ſondern nur für Anwendung findet. Dagegen würde die Vorausſeßung des

einzelne, nämlich diejenigen, die , wie es in den Motiven heißt, $ 273 z . B. dann anzunehmen ſein, wenn der Arbeiter bei

außerhalb des eigentlichen Amtsberichts der Notare liegen. Für Gelegenheit der Ausführung einer ihm übertragenen Arbeit einen

das Groß der Geſchäfte des Notars iſt das Paktieren nicht ge. Diebſtahl begeht , oder eine Maſchine beſchädigt. In dieſem

ſtattet. Dieſer Grundſaß ſchließt aber nicht aus , daß in Aus . Falle ſtehen Lohn- und Schadenserſaßanſpruch nicht im Ver.

nahmefällen ein Erlaß von Gebühren ſtattfinden darf. hältniffe von Leiſtung und Gegenleiſtung zueinander, ſondern

ſolche Ausnahmefälle können meines Erachtens aber nur in Be. es liegt nur ein Zuſammenhang beider Anſprüche im Sinne

tracht kommen : Armut der Parteien und die perſönliche Stellung des § 273 vor.

des Notars zu dem Koſtenjdyuldner. Den in vorſtehendem aufgeſtellten Grundfäßen entſpricht

Wirkliche Armut wird aber in den ſeltenſten Fällen bei die Rechtſprechung der Gewerbegerichte. Sie verſagen das Zurück

Notariatsgeſchäften vorkommen und noch viel ſeltener geltend behaltungsrecht bei Lohnforderungen , weil ſeine Anwendung bei

gemacht werden . Dagegen wird die perſönliche Stellung des Geldforderungen nichts anderes als Aufrechnung iſt. Verfehlt

Notaro zu dem Koſtenſchuldner zuweilen das Außeranſaplaſſen iſt der Vorwurf, daß die Entſcheidungen in bewußter Oppoſition

der Gebühren zur Folge haben. Wenn das Band der Ver . gegen die Auffaſſung bedeutender Theoretiker erlaffen find. Die

wandtſchaft, der Freundſchaft oder der Kollegialität den Gebühren- Gewerbegerichte haben wie die anderen Gerichte die Pflicht, nach

erlaß - ſelbſt faſt täglidy, wie Weißler ſagt - zur Folge hätte , beſter Ueberzeugung Recht zu ſprechen, und ſchon ihre Zuſammen .

würde darin, wie das Obertribunal in dem Erkenntnis vom ſeßung bürgt dafür , daß ſie nicht einſeitig find oder aus

27. Juni 1859 treffend ausführt, „weder etwas Verbotenes , noch Prinzipienreiterei Oppoſition treiben .

etwas den Anſtand Verlegendes, vielmehr nur eine Handlung, Uebrigens iſt auch unter den Theoretikern die andere durch

welche Billigkeit verdient", gefunden werden . Reichsgerichtsentſcheidung gebilligte Anſidt vertreten . (S. 3. B.

die Schrift „lohn und Aufrechnung " von Dr. V. Sinzheimer

S. 77 ff. und „Der gewerbliche Arbeitsvertrag nach Deutſdem

Lohnanſpruch und Zurüdbehaltungsrecht. Recht“ von Dr. Prenner S. 31 , ferner Sintenis : Dag praktiſche

Eine Erwiderung auf den gleichnamigen Aufſaß
gem. Civilrecht, II. Band , § 91 Anm . 77 „Gine beabſichtigte

S. 602 des vorigen Jahrgang 8.
Retention anſtatt der Kompenſation iſt unmöglich". Für das

Von A. Fröhlich , Rechtsanwalt in Cöln.
frühere Recht ſeien zitiert: Rehbein u. Reincke in Unknüpfung

Gewiſſermaßen den Schlußſtein der Ausführungen des vor- an § 397 I. TI. 21. Titel des Pr. Allg. Landr. „ Retentionsrecht

bezeichneten Auffaßes bildet eine Vergleichung des „ geſeblichen (des Mietzinſes gegen Gegenforderung) iſt nichts als Kom- '

Zurückbehaltungsrechtes aus § 273 “ und des „ ſogenannten ver- penſationsredyt", jodann R. G. E. v . 27. April 1881 , abgedruckt

traglichen Zurückbehaltungsrechtes aus SS 320—322 B.G. B." in der Juriſtiſchen Wochenſdrift Bd. X S. 142 „ Bezüglich
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Forderung und Gegenforderung findet nicht Zurückhaltung, hin Theorien zu befolgen ſuchen , welche nur für Fachjuriſten

ſondern Aufrechnung ſtatt “ und endlich R. G. E. v . 30. Januar verſtändlich ſind.verſtändlich find. Vorausſegung iſt natürlich, daß fie nichtſie

1884 ,Geldſummen laffen fich nur zur Rompenſation , nicht zur wider das Gefeß urteilen.

kaufmänniſchen Retention benußen" . ) Da nun die von den Gewerbegerichten vertretene Anſicht

Weiter wird behauptet, daß die Rechtſprechung der Gewerbe- keineswegs widerlegt iſt, ſondern praktiſch und theoretiſch mit

gerichte die Verwunderung des Publikums und den Widerſpruch guten Gründen vertreten wird, ſo wird man es zwar niemandem

der Preſſe erregt haben. Das iſt nur teilweiſe richtig. Aller- verargen dürfen, daß er eine andere Anſicht hat, aber es iſt

dings haben die Tagesblätter vielfach widerſprochen , aber doch nicht zuläſſig, dieſe Rechtſprechung als falſch oder geſeßwidrig

nur diejenigen, welche im allgemeinen mehr den Unternehmer. zu bezeichnen .

oder Arbeitgeberſtandpunkt zu vertreten pflegen als den der Ar- Uebrigens iſt es auch nicht richtig, einen Gegenſaß zwiſchen

beiter. In Arbeiterblältern wird man von einem Widerſpruch ordentlichen und Gewerbegerichten zu behaupten. Das Amts.

nichts gefunden haben. Wie wenig unparteiijd die TagesblätterWie wenig unparteiiſdh die Tagesblätter und Landgericht Cöln hat z . B. die hier vertretene Anſicht ge

in ſolchen Fragen ſind, mag an einem Beiſpiele gezeigt werden : billigt und es ausdrüdlich ausgeſprochen, daß das Zurückbehal,

Vor etwa einem Jahre brachte eine der angeſehenſten Zei. tungsrecht wegen einer anderen Forderung gegenüber der Lohn

tungen einen Auffaß, in welchem die Rechtſprechung der Ge. forderung der Aufrechnung gleichſtehe und deshalb unzuläſſig ſei .

werbegerichte nicht in objektiver Weiſe kritiſiert wurde. Die

Aufnahme einer Entgegnung, welche insbeſondere auch einige
Aus der Praxis.

tatjädliche Unrichtigkeiten berichtigen ſollte, wurde mit der Be

gründung abgelehnt, daß der Gegenſtand kein hinreichendes In- Darf der Rechtsanwalt für den Antrag aus § 715

tereffe böte. C. P. O. auf Anordnung der Rüdgabe einer Sicher :

Der Herr Verfaffer des Aufſaßes „ Lohnanſpruch und Zu- heit die Gebühr von 9/10 neben der ihm zuſtehenden

rückbehaltungsrecht“ meint auch, die Verwunderung des Publi. Prozeßgebühr beſonders liquidieren ? ")

kums " über die Rechtſprechung der Gewerbegerichte hätte dieſe In einem beim Landgericht Lüneburg anhängigen Rechts

ſtußig und auf den ſeiner Anſicht nach richtigen Weg bringen ſtreite hatte der Stettiner Korreſpondenzmandatar der obſiegen

müffen . Dem iſt aber außer anderem entgegenzuhalten , den Klägerin nach Rechtskraft des Urteils den Antrag auf

daß die Verwunderung des Publikums ſich nicht auf die in Rückgabe der zur Herbeiführung der vorläufigen Vollſtrecbarkeit

jenem Auffaße behandelte Streitfrage bezieht, ſondern im allge, hinterlegten Sicherheit gemäß § 715 6. P. D. geſtellt. Hier-:

meinen darauf, daß die Aufrechnung gegen lohnanſprüche auß- für waren im Koſtenfeſtſeßungsverfahren 9/10 Prozeßgebühr zur

geſchloſſen iſt. Nehmen wir den Fall, daß ein Arbeiter den Erſtattung durch den Gegner gemäß SS 24 G. O. F. R.-A. ,

Arbeitgeber beſtiehlt, ohne daß dieſer Diebſtahl in irgend einem 4716 G. K. G. liquidiert worden. Das Landgericht hatte

Zuſammenhange mit ſeiner Beſchäftigung ſteht. Man wird zunächſt die Gebühr feſtgeſeßt, aber auf die ſofortige Bez

nicht im Zweifel fein können, daß hier die Aufrechnung ſowie ſchwerde des Beklagten unter Berufung auf eine gleichartige

die Zurückbehaltung ausgeſchloſſen iſt, und doch wird dieſer Fall Entſcheidung bei Mugdan & Falkmann 2. 269 wieder abgeſeßt,

ebenſo die Verwunderung des Publikums erregen , als wie der weil $ 30 G. D. f. R.- 4 . diefe Gebühr nicht als eine

Fall, in welchem der Diebſtahl oder eine ſonſtige Schadens- beſonders zu erhebende bezeichne, und weil die Mühewaltung

zufügung mit dem Dienſtvertrage in einem Zuſammenhange im des Anwalts in dem beſonders zu vergütenden Falle des

Sinne des § 273. B.G.B. ſteht. Der Schreiber dieſer Zeilen Antrags aus § 109 C. P. O. auf Beſtimmung einer Friſt zur

kann aus ſeiner mehrjährigen Erfahrung als Vorſißender eines Rückgabe und auf Anordnung der Rückgabe einer Sicherheit

großen Gewerbegerichtes verſichern, daß Nichtjuriſten für die ( cfr. 88 231 , 303 G. D. F. R.-A. , $ 382 3. S. G.)

Unterſcheidung dieſer beiden Fälle keinen Sinn haben würden , erheblicher ſei , als bei dem Antrage aus § 715 6. P. D.

ebenſowenig wie dafür, daß ein Unterſchied dazwiſchen liegt, ob Auf die ſofortige Beſchwerde der Klägerin hat das Ober

ich ſage, ich rechne auf oder ich verurteile zur Zahlung von landesgericht Celle durch Beſchluß vom 21. November 1902 -

100 Mark gegen Zahlung von 100 Mark. 1. W. 173. 02 - die obige Frage bejaht und die Er.

Das Königliche Oberlandesgericht zu Cöln hat am 30. Dk. ſtattungsfähigkeit der Gebühr anerkannt. Angeſichts der ab

tober 1902 ein Urteil in dieſer leßteren Form erlaffen und in weichenden Meinung vieler Gerichte, u. 4. auch des Kammer.

den Gründen ausgeführt, daß auch bei Geldforderungen zwiſchen gerichte, iſt die Mitteilung der Gründe, die meines Erachtens

der Aufrechnung und der Geltendmachung des Zurückbehaltungs

rechtes ein Unterſchied beſtehe. Dhne dieſe Auffaſſung als un. *) Der bieberige Stand der Praxis iſt folgender :

haltbar zu bezeichnen, möchte der Verfaſſer doch behaupten, daß Abgelehnt iſt die beſondere Erhebung der Gebühr vom

die gegenteilige Auffaſſung auch nicht verwerflich ſei . Praktiſch Oberlandesgericht Jena durch Beſchluß vom 10. Oktober 1900

iſt wenigſtens Zurückbehaltung und Aufrechnung in dieſem Falle
( Rechtſpr. BD. 2 S. 269) und vom Kammergericht, 6. Senat,

durch Beſchluß vom 4. November 1901 (Nechtſpr . BD . 4
ganz genau dasſelbe. Mag auch für durchgebildete Juriſten

S. 270 ); zugebilligt iſt die beſondere Gebühr vom Ober
theoretiſch ein Unterſchied wahrnehmbar ſein, für die abgeſehen

landesgericht Cöln durch Beſchluß vom 12. Februar 1901
vom Vorſigenden aus erwählten Laienrichtern beſtehenden Gewerbe

(Rechtſpr. Bd. 2 S. 270) und vom Oberlandesgericht Karlsruhe

gerichte, iſt ein Unterſchied nicht erkennbar. Es iſt aber jeden
durch Beſchluſz vom 23. März 1901 ( Rechtſpr. Bd. 3 S. 169 ) .

falls beſſer, daß dieſe Volksgerichte ein Redyt ſprechen , welches Vergl. aud ) Walter - Joachim , G. D. zu § 13 Note 18,

ſie verſtehen , als daß fie etwa auf die Autorität des Vorſigenden wo die Zubilligung der Gebühr eingehend begründet wird .

-

1
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von zutreffenden Gefichtspunkten ausgeben , von beſonderem deſſelben Paragraphen der $ 47 G. R. G. überhaupt nicht

Intereffe. Sie lauten : erwähnt wäre ; was aber den Gefeßgeber beſtimmt haben könnte ,

Der Rechtsanwalt erhält im Abſ. 2 unter Nr. 6 ausdrücklich nur die Nr. 1 bis 12 des

für die Anträge auf Beſtimmung einer Friſt zur § 47 G. K. G. hervorzuheben, wenn er doch auch die Fälle der

Rüdgabe und auf Anordnung der Rüdgabe einer Nr. 13 bis 16 dafelbſt (oder einzelne derſelben , und ſpeziell den

Sicherheit in den Fällen des $ 109 C. P. D. %10 von Nr. 16 mitumfaßten Antrag aus § 715 C. P. D.) von dem

der ordentlichen Gebühr, $ 231 G. O. in Verbindung Grundfaße des Abſ. 1 gleichmäßig beherrſcht wiffen wollte

mit § 382 G. K. G. , § 30 a E. G. D. das iſt nicht abzuſehen .

für den Antrag auf Anordnung der Rüdgabe einer Die Erklärung dafür, daß der 29 Abfap 2 Nr. 6 G. D.

Sicherheit in dem hier vorliegenden - beſonderen in der Citierung des § 47 G. A. G. bei der Nr. 12 deſſelben

Falle des § 715 C. P. D. 9/10 der ordentlichen Gebühr, abbricht, iſt darin zu ſuchen , daß das Gefeß bezüglich der unter

§ 24 G. D. in Verbindung mit § 4716 8. R. G. Nr. 13 bis 16 aufgeführten Akte anderweitig Vorſchriften enthält ,

Dies gilt zunächſt und unzweifelhaft dann, wenn ſich die nach denen fich ihre „Zugehörigkeit zur Inſtanz" oder aber die

Tätigkeit des Anwalts auf die Stellung der bezeichneten Anträge Erhebung einer beſonderen Gebühr beſtimmen läßt.

und etwaige weitere Mitwirkung in dem dadurch veranlaßten Die Fälle des § 4713 G.K.G. ſcheiden überhaupt aus, daD

Verfahren beſchränkt. bei ihnen die Mitwirkung eines Anwalts nicht wohl in Frage

Sind die Anträge, von dem Prozeßbevollmächtigten kommen kann. - $ 4714 bezieht fich auf das Verfahren nach

eingebracht (oder doch , wie hier, bezüglich der Erſtattungspflicht $ 766 6. P. D.; die Anwaltsgebühren regeln ſich nach § 232

des Gegners ſo zu behandeln und zu beurteilen, als wenn ſie $ 31 G.D. - $ 4715 betrifft Anträge auf Erteilung der§

vom Prozeßbevollmächtigten geſtellt wären , S 91 Abſ. 2 S. 2 Vollſtreckungsklauſel, für welche nach § 35 G. D. die 9/10 Gebühr

C. P. D.) , ſo entſteht die Frage, ob die bezeichneten Gebühren des § 24 daſelbſt nebendes § 24 daſelbſt neben der Prozeß. oder der Zwangsvoll.

neben und außer der Prozeßgebühr zu berechnen ſind oder ob ſtreďungebauſ( gebühr des $ 232 erſt im Falle wiederholter

fie von dieſer abſorbiert werden . Erwirkung der Klauſel erhoben werden ſoll. – § 4716 endlich

Die Gebühr für Anträge aus § 109 C. P. O. iſt nach umfaßt, abgeſehen von dem hier in Rede ſtehenden Falle des

ausdrücklicher Vorſchrift des Gefeße (8 30 Abſ. 1 Nr. 3 $ 715 C. P. D. , die im $ 706 daſelbſt behandelten, auf Be

G. D.) beſonders zu erheben. ſcheinigung der Rechtskraft des Urteile abzielenden Geſuche; auch

In Anſehung der Gebühr für den Antrag aus $ 715 cit. für dieſe iſt im $ 35 G. D. dahin Beſtimmung getroffen, daß

fehlt es an einer entſprechenden Beſtimmung. Das Landgericht durch die einmalige Erwirkung des Rechtskraftzeugniſſes (ein .

folgert daraus , daß dieſe Gebühr als durch die Prozeßgebühr ſchließlich des Antrags auf Beſtimmung einer Friſt zum Nach.

abgegolten anzuſehen ſei , weil ſie ſonſt im $ 30 G. D. gleich. weiſe der Zuſtellung gemäß § 706 Abſ. 3 6. P. O vergl. Willen

falls Erwähnung gefunden haben würde, auch die Mühewaltung bücher, 5. Auflage S. 142) die %10 Gebühr des § 24 G.O.

des Anwalts bei dem Verfahren nach § 715 6. P. D. weniger nicht neben der Gebühr des $ 131 oder $ 232 daſelbſt begründet

erheblich fei als bei dem umſtändlicheren Verfahren nach § 109. werden ſoll.

Dieſe beiden , im Beſchluß des Kammergerichts (foll wohl Die Nichterwähnung der Nr. 13 bis 16 deß § 47 G. S. G.

heißen D. L. G. Jena) vom 10. Oktober 1900 näher aus . im § 29 Abſ. 2 Nr. 6 G. O. läßt demnach über die beſondere

geführten Erwägungen ſind nicht überzeugend. Der geringeren Gebührenpflichtigkeit der in den Nr. 13 bis 16 behandelten Akte

Inanſpruchnahme des Anwalts im Falle des § 715 iſt bereits einen Zweifel gerade nur inſoweit beſtehen, als es ſich um die

durch die niedrigere Bemeffung des Gebührenſaßes Rechnung Tätigkeit des Anwalts gemäß § 715 C. P. O. handelt. Die

getragen. Dagegen iſt zuzugeben , daß die Gebühr des § 24 Frage iſt deshalb nunmehr dahin zu ſtellen: ob von der Regel

G. D. (8 715 C. P. D.) nicht unter die Aubnahmebeſtimmung vorſchrift des § 29 Abſ. 1 G. D. außer den im Abſ. 2 unter

des § 30 G. D. gebracht, ihre beſondere Erhebung neben der Nr. 6 hervorgehobenen Handlungen des 8 47 Nr. 1 bis 12 G.K.G.

Prozeßgebühr alſo nicht auf dieſen Paragraphen geſtüßt werden auch noch der im § 29 Abſ. 2 nicht mit erwähnte, aber in

kann, weil eine analoge Ausdehnung des § 308 cit. auf den § 47 G. K. G. unter Nr. 16 mit aufgeführte Antrag aus $ 715

Fall des § 715 C. P. D. unſtatthaft erſcheint. C. P. D. ergriffen wird mit der Wirkung, daß die 9/10 Gebühr

Müßte man hiernach zu dem Schluſſe gelangen , daß die für dieſen Antrag neben der dem Anwalt zuſtehenden Prozeß .

von dem Anwalt auf Grund des § 715 6. P. O. entwickelte gebühr nicht beſonders liquidiert werden darf. Dieſe Frage

Tätigkeit unter die Regelvorſchrift des § 29 Abſ. 1 G. D. falle, iſt zu verneinen.

alſo zu der Inſtanz gehöre, in welcher das Urteil ergangen iſt, Es kommt in Betracht, daß die Koſtengefeße den Antrag

und daß deshalb die beſondere %10 Gebühr des § 24 nicht auß § 715 nach der Stellung, die ihm im § 4716 G. S. G.

neben der dem Anwalt zuſtehenden Prozeßgebühr beanſprucht zugewieſen iſt, als in den Bereich der Zwangsvollſtreďung

werden könne, ſo würde die Faffung des § 29 Abſ. 2 Nr. 6 G. D. fallend anſehen. Schon die unter Nr. 13–14 erwähnten Akte

befremden müſſen . Es iſt zwar richtig, daß die Aufzählung der find ſämtlich dem 8. Buche der Civilprozeßordnung, das von

von dem Prinzip des Abſ.1 dieſes Paragraphen betroffenen Haupt. der Zwangsvollſtreckung handelt , entnommen ; Nr. 16 ſelbſt

anwendungsfälle im Abſ. 2 keine erfdhöpfende ſein ſoll, und man ſtellt dem Fall des § 715 6. P. D. denjenigen des § 706 zur

würde deshalb vielleicht kein Bedenken finden, die ſämtlichen Seite. Nad der Gebührenordnung nehmen die Fälle der

prozeffualiſchen Incidentfälle des $ 47 G. K. G. unter die Regel Nr. 15 und 16 des § 47 cit. — wiederum zunächſt abgeſehen

des § 30 Abſ. 1 G. D. zu ſubſumiren, wenn im 2. Abfaße von dem Antrag aus 8 715 5. P.D. - inſofern eine Mittel.-

1
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1

ſtellung zwiſchen der mit dem Urteil abſchließenden Prozeßinſtanz verwaltung - die zwar veräußerten, aber vom Grundſtüđe node

und der Zwangøvollſtreckungsinſtanz ein , als ſie einerſeits nicht nicht entfernten Früchte in Beſchlag nimmt; dies erhelt ohne

mehr zu der erſteren gehören (und deshalb nicht von der weiteres aus 1121 B. G. B.

Vorſchrift des § 29 Abſ. 1 6. D. berührt werden ), anderer. Jedoch gelangt der Verfaffer zum entgegengefeßten Ergebnis

ſeits aber auch noch nicht die Zwangsvollſtreďung betreffen " für den Fall, daß ein perſönlicher Gläubiger des Grund.

( $ 232 G. D.) , ſondern dieſe nur erſt vorbereiten. Sie bilden eigentümers vor ihrer Trennung vom Grund und Boden und

noch keine Vollſtređungsmaßregel, find auch nicht durch eine vor ihrer Einerntung die vorher veräußerten Früchte pfändet.

folche veranlaßt, und fallen deshalb nicht unter die Beſtimmung Kramer erachtet hier die Uebereignung für rechtswirkſam und die

des § 31 G. D. Klage aus 8 771 C. P. D. für gegeben.

Eben diefes muß nun aber auch von dem Antrag aus Dieſe Anſicht dürfte unhaltbar ſein.

$ 715 5. P. D. gelten , der im § 47 G. R. G. , wie im Kramer würdigt ſelbſt die aus 88 93, 94 B. G. B. flich

§ 24 G. D. , eine den übrigen Fällen des § 47 15, 16 völlig erhebenden Bedenken , wonach die mit dem Grund und Boden

gleichartige Behandlung erfahren hat. (In Betreff der Hinter . feft verbundenen Sachen , ſo auch die „ Erzeugniffe“ des Grund.

legung der Sicherheit – § 710 a. E. C. P. O. - zum Teil ſtüds ( Früchte gemäß § 99) , ſo lange fie mit dem Boden zu.

abweichend i. R. G. Bd. 11 S. 364 ; Bd. 9 S. 329 ; vergl. ſammenhängen, als weſentliche Beſtandteile " desſelben nicht

auch Bd. 47 S. 364.) Darauß würde an und für fich Gegenſtand beſonderer Rechte ſein können.

folgen , daß die Gebühr des 24 G. D. in Verbindung mit Wenn nun Kramer zur Begründung ſeiner Anſicht ausgeht

$ 47 Nr. 15 , 16 G. R. G. immer beſonders zu erheben von den durch die Vorſchriften der $8 433 ff., 440 a. a. D.

wäre. Dieſe Konſequenz bleibt aber thatſächlich nur jin betreff mit Rückſicht auf den Grundſaß von Treu und Glauben

der hier fraglichen Gebühr für den Antrag auf Rüdgabe einer ( S 157) geregelten obligatoriſchen Beziehungen zwiſchen dem

Vollſtreďungskaution beſtehen ; wegen aller übrigen Fälle der Verkäufer und dem Käufer der Früchte, ſo kann zunächſt des

Nr. 15 und 16 wird fie, wie bereits erwähnt, durch die erſteren Verpflichtung, dem leßteren das Eigentum an den

poſitive Vorſchrift des § 35 G. D. weſentlich eingeſchränkt. Früchten zu verſchaffen , die Rechtsſtellung des pfändenden

Gine Parallele zu dieſer, im Vergleich mit den ſonſtigen Dritten gar nicht berühren, da aus ſolcher Verbindlichkeit allein

Aften der Nr. 15 und 16 cit. allerdings auffälligen Be- ein „die Veräußerung hinderndes Recht“ unmöglich herzuleiten

günſtigung des Antrage nach § 715 6. P. O. , - der doch ( vergl. R. G. 28 S. 366 ).D. .

gleichfalls nur eine geringe Mühewaltung bedingt -, findet Dies ſcheint Kramer an fich auch nicht zu verkennen ; er

ſich nur noch in der Behandlung der vom Anwalt auf Grund kommt aber zu dem angefochtenen Ergebniſſe durch Auslegung

deß 732 5. P. D. geleiſteten Vertretungshandlungen (Ein- des Willens des Verkäufers betreffe der Erfüllung ſeiner vor.

wendungen gegen die Erteilung der Vollſtreckungsklauſel, erwähnten Vertraggpflicht, indem er dem Vertrage eine dinge

wofür im 8 24 G. D. in Verbindung mit § 389 G. A. G. lide Seite vindiziert.§ O. R.

gleichfalls eine Gebühr von 10 ausgeworfen iſt. Auch dieſe Der Kaufvertrag enthält allerdings die Einigung der Ron.

Tätigkeit fällt offenbar aus dem Rahmen der Inſtanz, in trahenten darüber, daß das Eigentum an den Früchten auf den

welcher das Urteil ergangen iſt, heraus und deshalb nicht Räufer übergehen fol. Hierin liegt aber nichts anderes, als die

unter den § 29 Abſ. 2 G. D.; auch fie , betrifft" andererſeits Verpflichtung des Verkäufers, dem Käufer die Berechtigung zum“

noch nicht die Zwangsvollſtreckung ſelbſt, ſondern nur eine Erwerbe eines dinglichen Rechts: des Eigentums und zwar –

formale Vorausſeßung derſelben, und bleibt deshalb von der in Ermangelung einer Uebergabe – durch Befißergreifung der

Norm des § 31 G. D. unberührt; auch ſie wird endlich durch Früchte ohne Mitwirkung des Veräußerero zu gewähren.

die einſchränkende Beſtimmung des § 35 G. O. nicht mit Um nun gleichwohl die Uebergabe der („ beweglichen “)

betroffen . (A. M. anſcheinend Seuffert, Romm. , 8 Aufl., der Sache, welche § 929 B. G. B. neben der beregten Einigung

zu § 732 6. P. D. in Anm . 4 auch den § 35 G. D. citiert.) zum Eigentumserwerb fordert, in Anſehung der ſtehenden Früchte

Steht hiernach die Gebühr des § 24 G. O. dem Rechts- zu begründen, dienen dem Verfaſſer äußerſt fragwürdige Surro .

anwalt J. im Verhältnis zu ſeiner Auftraggeberin, der Klägerin , gate, entnommen aus dem Verkäufers Willensrichtung.,

zu , ſo unterliegt auch die Erſtattungsfähigkeit dieſer Gebühr Nach Kramers Auffaffung enthält der Kaufvertrag zugleich

anch § 91 C. P. D. keinem Bedenken . “ nicht bloß eine vom Käufer angenommene Traditionsofferte des

Einſender: Herr Rechteanwalt Jacobíonn in Stettin. Verkäufers, ſondern ſogar die Uebergabe ſelbſt, freilich nur vin

bedingter Form “ , nämlich bedingt durch die Trennung und

Aneignung der Früchte“.

Steht dem Käufer von ſtehenden Früchten gegen = Nach dem Willen des Verkäufers ſoll der Käufer die Früchte

über einer Beſchlagnahme der lekteren die Inter- abtrennen und ſich aneignen.

ventionsklage zu ?
Wie dieſer Umſtand den Vertrag zu einem ſuſpenſiv be

dingten im Sinne des § 161 B. G. B. machen ſoll, iſt keines

Von Landgerichtsrat Middendorf , Göttingen.
weg & erfichtlich.

Herr Acceffift Dr. Kramer -Mainz behandelt dieſe für die Praxis Vollends unverſtändlich iſt es aber, wie aus dieſem Willen

recht wichtige Frage in Nr. 24 der Zeitſchrift Das Recht" 1902 . des Verkäufers eine ſuſpenſiv bedingte Uebergabe zu konſtruieren iſt.

Er verneint ſie zutreffend für den Fall, daß ein Hypotheken- Eine bedingte Uebergabe gibt es nicht. Ein folcher

gläubiger durch Pfändung oder Erwirkung einer Zwange. Begriff iſt unvereinbar mit dem aus dem Gefeße fich ergebenden

I
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Umſtande, daß der Beſik , - auf welchen es hier doch als der Trennung vom Grund und Boden u. f.w. , entſteht. (cf.

unmittelbare Wirkung der Uebergabe überall ankommt, – fo- Struckmann , Romm. N. 2 zu 810.)

fern er durch die Erlangung tatſächlicher Gewalt über die Sache Im B. G. B. iſt eine derartige Ausnahmebeſtimmung

erworben wird ($ 854 a . a . D. ) , im Rechtsſinne ſelbſt eine keineswegs vorhanden.

Tatſache iſt. Es greifen nach alledem folgende Grundfäße Plaş :

Die Uebergabe weiterhin gemäß § 929 erfordert, daß Stebende Früchte können , da ſie nach wie vor Beſtandteile

der befißende Eigentümer , der Veräußerer , die tatjädliche Ge. des Grundſtücks bleiben , überhaupt nicht „übergeben“ werden .

walt zu gunſten des Erwerbers aufgibt und legterer die Ge- Eine unmittelbare rechtsgeſchäftliche Nebertragung iſt daher mit

walt mit dem Willen des Veräußerers erlangt. Pland (I N. 5 zu $ 94) als unmöglich anzuſehen. Da der

Die Sache muß alſo in den Verfügungsbereich des Er- Käufer der Früchte erſt zu dem im $ 856 bezeichneten Zeitpunkte

werbers hinübergeſchafft, es muß eine Beziehung des leşteren Befiß und Eigentum daran erhält, ſo entbehrt ſein jedem Dritten

zu der Sache hergeſtellt ſein, welche ihm nach der Verkehrs- nicht erkennbares Verhältnis zu der Sache jeden dinglichen

auffaſſung die Herrſchaft über die Sache gewährt. ( cfr. Pland III Ch kters, begründet keine nach § 161 geſchüßte Anwartſchaft.

N. 1 zu § 956 , N. 2 zu § 854 , Böhm Erläuterungen Seine lediglich gegen den Verkäufer zu richtenden An

S. 251.) ſprüche entfallen dem Rahmen des § 771 6. P. D. , und ſeine

Daß eine ſolche Herrſchaft für denjenigen, welcher ſtehende Interventionsklage unterliegt der Abweiſung.

Früchte vom Eigentümer kauft, nicht hergeſtellt iſt, dürfte ein- Soweit übrigens Kramer einen Beſiß des Käufers an den

leuchten ; der Vertrag als ſolcher verleiht ihm weder unmittel. ſtehenden Früchten mit der Beſtimmung des § 865 B. G. B.

baren , noch mittelbaren Beſiß an den Früchten . rechtfertigen will, beruht ſeine Auffaſſung auf einem offenbaren

Eine ſuſpenſiv bedingte Beſißübertragung würde eben eine Mißverſtändniſſe. Denn dieſer Paragraph ſeßt voraus , daß jemand

tatſächlich noch nicht erfolgte ſein , woraus fein dinglides Recht nur einen Teil einer Sache, z. B. abgeſonderte Wohn- oder

entſpringen fann. Geſchäftøräume, oder begrenzte Plage eines Grundſtücks befißt

Sofern der Eigentümer dem Käufer geſtattet hat , die ( cf. Pland III N. zu S 865) ; auf Sachen, welche das Geſe

Früchte ſich anzueignen , ſo erlangt dieſer Beſik und Eigentum daran wegen ihres Zuſammenhangs mit dem Boden zu weſentlichen

erſt durch die und mit der Befißergreifung nach vollzogener Beſtandteilen erhebt , findet er keinerlei Anwendung.

Trennung vom Grund und Boden gemäß SS 953 , 956 B. G. B. Es könnte ſich fragen , ob eine andere Beurteilung , wie die

Dieſer den Eigentumsübergang bewirkende Akt gewährt dem hier begründete, angezeigt erſcheint, wenn neben dem Verkauf

Käufer den ökonomiſchen Erfolg des Geſchäfts. Die im Ver- der Früchte das Grundſtück ſelbſt übergeben wird. 3. B.

trage vorgeſehene Beſißergreifung ließe ſich im Rahmen dieſes es fauft der Pächter eines Gutes zugleich die aufſtehenden

Vertrages allenfalls nur als eine ſog . conditio juris bezeichnen , Früchte und erhält vor deren Aberntung den Beſiß des Grund.

von welcher jener Erfolg deß unbedingt geſchloſſenen Kauf- ſtücs. Hat er außer dem Beſipiduße aus 88 861 ff., 869

vertrages abhängt. B.G. B. fchon ein dingliches Recht an den ſtehenden Früchten

Wenn fidy Kramer gegenüber den SS 93 , 94 a. a . D. auf erworben , welches er durch Klage gegen den Pfändenden oderſich

den maßgebenden Vertragswillen der Kontrahenten beruft, ſo iſt ſonſtigen Störer – eventuell auf Schadenserſaß oder vor

dieſer für ſich allein im gegebenen Falle ebenſo unwirkſam , als zugsweiſe Befriedigung aus dem Erlöſe der Pfandobjekte

er es dann iſt, wenn der Schuldner dem Gläubiger ein Fauſt- geltend machen kann , oder aber ſteht ihm nur der obligatoriſche

pfand ohne Uebergabe beſtellen will. ( S$ 1204, 1205.) Anſpruch aus SS 437 ff., 440, 581 B. G. B. gegen den Ver

Nur dann könnte Kramer, obwohl er die ſcharf gezogenen Pächter und Verkäufer zu ?

Grenzen zwiſchen Verträgen und dinglichen Rechten verkennt, Auf eine nähere Erörterung dieſer keineswegs zweifelsfreien

im Reſultate recht behalten, wenn das B. G. B. gegenüber den Punkte muß jedoch hier verzichtet werden, weil ſie die für die

generellen Vorſdriften der $8 93 ff. noch eine Ausnahme . gegenwärtige Abhandlung geſteckten Grenzen erheblich überſchreiten

beſtimmung zu gunſten des Käufers der Früchte auf dem Halme würde.

enthielte .

Eine ſolche Ausnahmevorſchrift enthielt, obgleich es im
Vom Reichsgericht.*)

§ 45 I. 2 den grundſätzlichen Standpunkt mit den SS 93 ff.

B.G. B. teilte, das Pr. Allg. Landr. im $ 586 I. 11 für ähn- Wir berichten über die in der Zeit vom 7. Februar bis

liche Fälle, indem hier die Uebergabe „für geſchehen zu achten “ zum 2. März 1903 ausgefertigten Entſcheidungen.

war, ſobald der Käufer die Früchte auch nur in ſeine Obſidit I. Reichsrecht.

genommen “ hatte . ( cf. Str . Arch. Bd. 65 S. 230. ) Civilprozeßordnung.

Für das gegenwärtige Recht bietet eine Ausnahmebeſtimmung 1. S 102. Grobes Verſchulden eines Rechtsanwalts bei

der $ 810 6. P.D. Dieſer Paragraph in ſeiner neuen Faſſung regelt Einlegung einer unzuläſſigen Bejdwerde ; Belaſtung mit den

klar und präzis gegenüber dem bisherigen § 714 das Verhältnis Roften.

zur Immobiliarzwangsvollſtreckung (SS 864 ff. C. P. D.) . Hier In der bereits im Jahre 1897 eingeleiteten Zwangsver.

nämlich gelten die pfändbaren Früchte - aber nur hinſichtlich ſteigerung eines im Grundbuche von 6. eingetragenen Grund.

der Zwangsvollſtreckung - als beweglid e Sadien ( cf. R. G. 18 ſtücks handelt es ſich um Auszahlung einer hinterlegten Streit.

S. 367) , woraus fic ergibt , daß das Pfandrecht an den .

felben bereits mit der Vornahme der Pfändung, nicht erſt mit * ) Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten.

1
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maſſe von 3757 Mark 60 Pf. Der Antrag der jeßigen Be. des Beweiſe auf Antrag einer Partei herangezogen worden ſind,

ſchwerdeführer vom 28. Mai 1902, ihnen die Streitmaſſe aus. bei der Begründung des Urteils benußt wird, ohne daß zuver

zuzahlen , wurde durch Verfügung des Vollſtreckungsgerichts vom zum Gegenſtande mündlicher Verhandlung gemacht worden iſt,

7. Juni 1902 zurüdgewieſen. Auf hiergegen eingelegte ſofortige was den Parteien aus dem Inhalt der Akten erheblich erſcheint

Beſchwerde hob das L. G. N. durch Beſchluß vom 25. Sep. oder von dem Vorfißenden gemäß § 136 /III der C. P. O. in

tember 1902 dieſe Verfügung auf und ordnete die Aufſtellung Erfüllung der Pflicht, für eine erſchöpfende Erörterung der

eines neuen Teilungsplanes an . Hiergegen erhob von den Sache Sorge zu tragen , zur Erörterung in der mündlichen

Verteilungsinterefſenten der 2. W. weitere Beſchwerde an das Verhandlung angeregt worden iſt (Entſch. in Civilſachen Bd. 4

D. 2. G. in N. , und leßteres hat auf dieſe weitere Beſchwerde S. 379 ; Bd. 8 S. 325 , 327 ; BS . 41 S. 293 ). M. c.

durch Beſchluß vom 25. November 1902 den Beſchluß des L. G. v. d. B. , U. v . 9. Februar 1903, Nr. 327/02 I.

vom 25. September 1902 aufgehoben und die Beſchwerde gegen 3. SS 270, 523 .

die Verfügung des Vollſtreďungsgerichte vom 7. Juni 1902 Auf die Einrede der Bekl . , daß in der Behauptung

als unbegründet zurüdgewieſen. Nunmehr hat der Rechts- des Klägers in II. Inſtanz eine Klagänderung enthalten ſei,

anwalt W. Namens der von ihm vertretenen Beteiligten aber- hat der B. R. entſchieden , daß eine Aenderung der

malige Beſchwerde an das R. G. eingelegt , mit der er Auf- Klage nicht yorliege , nur eine nach § 268 Nr. 2 der

hebung des oberlandesgerichtlichen Beſchluſſes verlangt und weitere C. P. O. zuläffige Erweiterung oder Beſchränkung des Klage.

die Sadje felbft betreffende Anträge ſtellt. Dieſe zweite weitere antrages; er hat aber die Betl. aus materiellen Gründen

Beſchwerde iſt nach § 568 Abſ. 4 C. P. O. unzuläſſig, da nach zur Zahlung nach dem Antrage der Berufung verurteilt. Dieſe

dieſer Vorſchrift die Entſcheidungen der D. L. G. über das Entſcheidung wurde vom R. G. aufgehoben (zu vergl. J. W.

Rechtsmittel der weiteren Beſchwerde eine weitere Beſchwerde 1902 S. 187, Entſch. Bd . 51 S. 33 ) und erwogen , daß nach

nicht ſtattfindet. Sie war daher gemäß § 574 C. P. O. als SS 270, 523 der C. P. D. die Frage, ob der in der Berufungs

unzuläffig zu verwerfen. Mit ihren Koſten war der Bewoll. inſtanz geſtellte Antrag ſtatthaft, nicht zu prüfen ſei , in

mächtigte der Beſchwerdeführer, Rechtsanwalt W., zu belaſten, materieller Beziehung aber die Auffaffung des B. G. unrichtig

weil er die Koſten durch grobes Verſdulden veranlaßt hat und die Sache deshalb unter Aufhebung des Berufungsurteilt

($ 102 C. P. D.) . Er iſt in dieſer Beziehung gehört worden nur um deswillen an das Berufungdgericht zurückzuweiſen

(Abſ. 2 daf.) und macht geltend , daß er eine weitere Beſchwerde ſei , weil die Verteidigung der Bekl . nicht richtig undUb

gegen die Entſcheidung des D. L. G. im vorliegenden Falle für genügend gewürdigt war. Das neue jeßt angefochtene Urteil

zuläſſig halte, weil die Zwangsverſteigerung bereits im Jahre des Bekl. weiſt die Klage jeßt abweichend aus dem Grunde ab ,

1897 eingeleitet worden ſei, das Verfahren alſo, wie 15 E. G. daß unzuläſfige Klagänderung vorliege. Dadurch find, wie die

zum Reichs- Zwangsverſteigerungsgeſek beſtimmt, nach bisherigem Reviſion mit Recht rügt , die SS 270 , 523 der 6. P. D.

Recht gehe und folgeweiſe auch die C. P. D. mit ihren bisherigen verleßt. Die Befl. konnten in der neu eröffneten Berufungs

Beſtimmungen zur Anwendung kommen müffe. Aber dieſe Auß. inſtanz den Einwand der Klageänderung nicht mehr erheben

führung kann ihn nicht entlaſten . Denn das E. G. zu dem und der B. R. durfte von ſeiner Entſcheidung in dem früheren

Gefeße, betr. Aenderungen der 5. P. O. vom 17. Mai 1898 B. II. nicht abweichen. Die Entſcheidung des B. R. über die

(R. Gej. Bl. S. 332) ſchreibt in Art. I ausdrücklich vor, daß behauptete Klageänderung in dem früheren B. u. bedeutete

es gleichzeitig mit dem B. G. B. in Kraft trete und es enthält fachlich, daß der Anſpruch des Kl. ſchon mit der Klage erhoben,

( abgeſehen von dem hier nicht in Betracht kommenden Art. IX) kein neuer Anſpruch ſei . Nach $ 565 Abſ. 2 der 6. P.D.

überhaupt keine dieſe Vorſchrift für bereits anhängige Sachen iſt für den B. R. maßgebend, übrigens mit dem früheren B. U.

modifizierende Beſtimmung. Es iſt daher was ſpeziell die übereinſtimmend ausgeſprochen, daß die Bekl. ſich gegenüber der

neueren Vorſchriften der 6. P. O. über die Zuläſſigkeit der Be. Klage auf Grfüllung des Geſellſchaftsvertrages durch Hergabe

ſchwerde betrifft – weder in der Rechtſprechung noch in der Literatur der einzubringenden Liegenſchaften und Gerechtjame auf die feft.

bisher bezweifelt worden, daß die Zuläffigkeit einer Beſchwerde, geſtellte und nicht beſtrittene Nichtigkeit des Vertrages bcrufen

auch wenn fie in einem anhängigen Verfahren, aber nach dem können , nicht aber gegenüber der aus dem Rechte der Gläubiger

1. Januar 1900 erhoben iſt, nach den von dieſem Tage ab in auf die eingetragene Bareinlage erhobenenen Klage auf Zahlung

Kraft getretenen neuen Vorſchriften der 6. P. D. beurteilt derſelben . Zur Verhandlung und Entſcheidung über dieſe

werden muß. Es handelt fich alſo nicht etwa um eine kontro . Klage iſt die Sache an das B. G. zurückverwieſen . In Wahrheit

verſe Frage, in der fich der Bevollmächtigte der Beſchwerdeführer handelte eß fich in der neuen Berufungsinſtanz nur noch um

für die ihm richtig ſeinende Meinung entſchieden hätte, ſondern dieſe Klage. K. Kont. c. 3. , 4. v . 28. Januar 1903 , Nr.317 /02 I..

er ſtellt eine Meinnng auf , die dem Geſetzuwiderläuft und 4. & 288. Tatſachengeſtändnis des § 288 6. P. O.; Zu

die auch bisher keinen Vertreter gefunden hat . Damit kann er läſſigkeit der Tilgung einer Spielſchuld durch vertragsmäßige

das grobe Verſchulden , deſſen der § 102 6. P.D. gedenkt, nicht Aufrechnung

von fich abwenden. Zwangsverſteigerungsſache H. , B. V. Bei dem in I. F. abgelegten und, wie das B.G.

4. Februar 1903, B Nr. 15/03 V. bezeugt , zunächſt auch vor ihm wiederholten Geſtändnis der Kl. ,

2. & 136. Bezugnahme von Akten, die nicht zum Gegen. daß es fich um Spielgeſchäfte handele, muß es ſein Bewenden

ſtande der mündlichen Verhandlung gemacht find. behalten. Die den vorinſtanzlichen Verſuch , das Geſtändnis.

Es iſt eine Verlegung des Grundſaßes der Mündlichkeit anzufechten, erneuernde Reviſionsrüge , daß kein Tatſachen..

des Verfahrens, wenn der Inhalt von Akten, welche zum Zwecke geſtändniß vorgelegen habe , iſt nicht begründet. Es war nicht,
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nur allgemein zugegeben , daß es ſich um Spiel gehandelt habe, Bell. hatte behauptet, daß der Kl. ſchon vor dem 10. Juni

ſondern ausdrücklich auch die Scheineigenſchaft der „ Antäufe" 1898 diejenigen Tatſachen gekannt habe , auf die er in dem

und damit zugleich dieſelbe Eigenſchaft der „ Verkäufe" ein. jepigen Prozeſſe feinen Schadenserſaßanſpruch begründet habe,

geräumt worden . Das war ein nicht mißzuverſtehendes Tat- und für dieſe , vom Kl. beſtrittene, Tatſache fich auf die in

jachengeſtändniß, und die Ausführung des B. G. , daß die jenen Vorakten enthaltenen Urteile und auf drei darin liegende

Irrigkeit dieſes Geſtändniffes nicht nachgewieſen ſei , iſt nicht zu Briefe bezogen, und dieſe Umſtände ſind dann zum Zwecke des

beanſtanden. Handelte es ſich um Spielgeſchäfte, ſo kann ein Beweiſes vorgelegt und vorgetragen worden. Damit erſcheint

Anſpruch auf die behaupteten Saldoanerkenntniſſe nicht ge- die Beweißgebühr, und folgeweiſe auch die Gebühr für die

ſtützt werden . Zutreffend aber nimmt das B. G. an, daß eine weitere mündliche Verhandlung als für den Anwalt verdient.

Schuld aus Spielgeſchäften Gegenſtand der Tilgung durch ver- E. c. D. , B. v . 12. Februar 1903 , B Nr. 34/03 VI.

tragsmäßige Aufrechnung ſein könne , ſowie, daß durch ein 6. SS 376 , 383 , 385 verbunden mit 139b der Ge

Saldoanerkenntnis die der Saldoziehung zu grunde liegende werbeordnung und § 11 des Reichsbeamtengeſebes.

Verrechnung anerkannt werde ; und auch der ferneren Annahme Der als fachverſtändiger Zeuge vernommene Gewerbe

des B. G. , daß der Bekl. die ihm über die beiden erſten Halb. inſpektor hat, nachdem die gemäß § 376 6. P. D. erforderliche

jahre zugegangenen Buchauszüge ſtillſchweigend anerkannt habe, Genehmigung ſeiner vorgeſepten Dienſtbehörde eingeholt und

ſtehen keine Bedenken entgegen , da einwandfrei feſtgeſtellt iſt, erteilt worden war, ſein Zeugnis auf Grund des § 383 Abſ. 1

daß die Parteien miteinander in laufender Rechnung im Sinne Ziffer 5 C. P. O. verweigert, weil er von den fraglichen Fabrik.

des Art. 291 des Algem . Deutſch . H. G. B. und des § 355 einrichtungen bei den in ſeiner Eigenſchaft als Aufſichtsbeamter

des H. G. B. ftanden , und ferner feſtſteht, daß der Beki. nads vorgenommenen Reviſionen der Fabrik Kenntnis erhalten habe

dem Empfang des erſten wie des zweiten Buchauszuges, ohne und daher nach § 139b Abſ. 1 Gewerbeordnung zur Geheim

ihn zu bemängeln , den Geſchäftsverkehr mit der Kl. fortgejeßt haltung der Wahrnehmungen verpflichtet ſei. Kl. hat es ab.

hat. Hieraus und aus der durch Einverſtändnis der Parteien gelehnt , den Zeugen von dieſer Verpflichtung zu entbinden. Die

feſtſtehenden Tatſache, daß der Bekl. in den erſten beiden Halb. Zeugnisverweigerung wurde für begründet erklärt. Die dem

jahren der Geſchäftsverbindung im Gewinn war , folgert das Zeugen von ſeinem Vorgeſeßten erteilte Genehmigung zur

B. G. an ſich richtig, daß auf Grund der Aufrechnung - Zeugnisablegung erledigt noch nicht die Frage, ob ein Zeugniß.

verträge, die durch die Zuſendung der Buchauszüge von der verweigerungsrecht beſteht. Zutreffend iſt auch die Darlegung

einen , und deren ſtillſchweigende Anerkennung von der anderen des O. L.G., daß die Verſchwiegenheitspflicht des § 139 b

Seite zu Stande kamen , die von der Kl. in den beiden erſten Gewerbeordnung weitergreift und anderer Art iſt als die durch

Halbjahren der Geſchäftsverbindung gemachten Akontozahlungen das Reichsbeamtengeſeß (8 11) den Beamten auferlegte allgemeine

zu endgültigen Leiſtungen auf die Spielſchuld wurden und ſie Verpflichtung zur Wahrung des Amtögeheimniſſes, mithin in

deshalb nicht zurückgefordert werden können. Diskontobank C. der Tat eine auf Geheimhaltung von Tatſachen bezügliche

& Co. c. G. , U. v. 28. Januar 1903 , Nr. 307/02 I. Sondervorſchrift, wie ſie $ 383 Abſ. 1 Ziffer 5 6. P. D.

5. § 359. § 13 Nr. 14, § 17 der Gebührenordnung vorausſeßt, enthält. V. c. St. , B. v. 7. Februar 1903 ,

für Rechtsanwälte. B Nr. 36/03 V.

Es handelt ſich darum , ob in der Vorlegung der Akten 7. 88 445, 475. Rechtsbegriffe in der Eidesnorm .

des früheren Prozeffe Müller wider Epner, der beim Land. Das B. G. hat den Grundſaß, daß die Eidegauflage auf

gericht I zu Berlin geführt iſt, und in dem Vortrage gewiffer Tatſachen zu beſchränken iſt, nicht verleßt, da die Vorſchriften

Stüde derſelben eine Beweisaufnahme gefunden werden kann, der $8 445 und 475 der C. P. O. nicht verbieten, auch ge.

oder ob , wie das D. L. G. meint, fene Akten nur zum Zwecke meinverſtändliche Rechtsbegriffe in die Eidegnorm aufzunehmen,

der Information des Gerichtes und der Parteien " bei. fofern der Rechtsbegriff nur die Bedeutung einer abgekürzten

gezogen worden ſind, da die Eriſtenz und der Inhalt der Akten Formel für eine tatſächliche Behauptung hat und es ſich nur

nicht ſtreitig geweſen ſeien . Erſteres iſt das Richtige. Aller. um eine verſchiedene Auffaſſung der Tatſache handelt. Nur

dings iſt der Beſchluß, durch welchen die Beiziehung der Vor- Rechtsbegriffe dieſer Art können bei dem dem Kl. auferlegten

akten angeordnet wurde, nicht in der für Beweisbeſchlüſſe durch Eide in Frage kommen, da der Begriff „ Dienſtverhältnis “ ein

$ 359 der 5. P. D. vorgeſchriebenen Form ergangen ; aber das bekannter, jedermann geläufiger Ausdruck iſt. A. c. D. , U. v.

iſt in § 13 Nr. 4 der Gebührenordnung für Rechtsanwälte 13. Februar 1903, Nr. 348/02 II.

auch gar nicht vorausgeſeßt, und daher zur Anwendung desſelben 8. 88 527, 554 Nr. 2. Verhältnis zwiſchen Anfechtung

wie des § 17 daſelbſt auch nicht erforderlich, wie vom R.G. wegen Irrtums über Sacheigenſchaften und Gewährleiſtunge.

jhon oft ausgeſprochen worden iſt; vergl. Bolze , Praxis des anſprudy.

R. G. , Bd. 8 Nr. 763, und Juriſtiſche Wochenſdrift von 1895 , Die Frage, ob eine unzuläffige Klageänderung von dem

S. 10 Nr. 26 , von 1896 S. 35 Nr. 27 , von 1899 S. 6 B. G. mit Recht angenommen worden iſt, unterliegt als eine

Nr. 20. Ob die Eriſtenz der Akten ſtreitig war, iſt ganz Frage , welche die Geſeßiäßigkeit des Verfahrens betrifft, gemäß.

unerheblich . Allerdings war auch ihr Inhalt nicht ſtreitig ; $ 554 Nr. 2 der 6. P. O. der ſelbſtändigen Nachprüfung des

aber es war auch kein beſtimmter Inhalt von ſeiten des Bekl. Reviſionsgerichts. Dieſe Prüfung führt nun aber zu dem Er

behauptet worden. Es kommt nur darauf an , ob irgend etwas gebniſſe, daß in der Tat eine unzuläſſige Klageänderung vor .

ſtreitig war, was nach dem Antrage einer Partei mittels dieſer liegt. Denn es kann einem Zweifel nicht unterliegen, daß die

Akten bewieſen werden ſollte, und das war der Fall. Der Klage inſoweit, als ſie auf die Anfechtung des Vertrages

1
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wegen Irrtums oder argliſtiger Täuſdung geſtüßt iſt, ihrem 10. 546. Wertbemeſſung für den Anſpruch auf øer.§

Grunde nach weſentlich von der Wandelung&. oder Minderungs- außgabe des Streitgegenſtandes zur vorläufigen Verwahrung ..

klage verſchieden iſt; jene ſeßt die Nichtigkeit (8 141 des Die Reviſion konnte nicht als zuläffig erachtet werden, da

B. G. B.) dieſe die Gültigkeit des Vertrages voraus (vergl. das Vorhandenſein eines den Betrag von 1 500 Mark über

Juriſtiſche Wochenſchrift 1891 S. 526 Nr. 5 ; Peterſen -Anger ſteigenden Werts des Beſchwerdegegenſtandes, welcher Wert nach

Civilprozeßordnung Bd. I S. 560 Bemerkung 8 ). Der Ueber. $ 546 der 6. P. D. Vorausſeßung für die Zuläſſigkeit der

gang von der erſteren Klage zu einer Klage der leßteren Art Reviſion iſt, nicht glaubhaft gemacht iſt. Zunächſt kann für die

bildet eine Klageänderung, die in der Berufungsinſtanz nur mit Beſtimmung dieſes Wert8 nicht die von dem Rel. angeführte

Einwilligung des Gegners zuläſſig iſt (8 529 Abſ. 2 der Vorſchrift des § 6 der 6. P. D. als maßgebend erachtet werden .

T. P. D.) . Nun war aber die Klage in I. I. nur auf An- Gegenſtand des Streits in der Reviſionsinſtanz iſt nämlich nur

fechtung wegen Irrtums und argliſtiger Täuſchung geſtüßt die Frage, ob die von dem 2. G. erlaffene und von dem D. 2. G.

und der bis zum Solufſe aufrecht erhaltene Klageantrag ging beſtätigte einſtweilige Verfügung, wonach die ſtreitigen Bretter

in erſter Linie dahin, die Anfechtung des Vertrages als recht- an einen Gerichtsvollzieher zur Verwahrung herauszugeben

mäßig zu erklären . In der Natur der Sache lag eß , daß bei find, für die Dauer des Hauptprozeſſes aufrecht erhalten werden

Begründung dieſer Klage nicht wohl unerwähnt bleiben konnte, fol. Þierbei kommt in Betracht, daß der Rel. in den Vor.

daß die Bekl. dafür zu haften habe, daß die von ihr verkauften inſtanzen behauptet hat, er habe die fraglichen Bretter der

Gebäude polizeilich genehmigt ſeien, wie dies denn auch in dem Firma Böttcher - von welcher als der Käuferin derſelben

mit dem Schriftfaße des Klägeriſchen Prozeßbevollmächtigten die Rbekl. das von ihr geltend gemachte Recht auf die Bretter

( Blatt 31 D. 332/00 ) übereinſtimmenden Tatbeſtande des erſt. herleitet, für eine dieſer Firma ihm gegenüber zuſtehende

inſtanzlichen Urteils Bd. I Blatt 146 a erwähnt iſt. Allein Wechſelforderung verpfändet. Im gegenwärtigen Verfahren

verſchieden von einer Erörterung in dieſem Sinne iſt die Frage, handelt es ſich aber nicht um die Entſcheidung darüber, ob das

ob auf die Gewährleiſtungspflicht der Bekl. als beſonderen , von der Rbekl. beanſpruchte Recht auf die Bretter ſelbſt

ſelbſtändigen Klagegrund die Wandelungeklage geſtüßt beſteht oder ob der Beſiß der leßteren von dem Rkl . auf die

worden iſt. Dazu hätte es gerade bei dem Widerſpruche des Rbekl. übergehen foll, ſondern lediglich darum, ob die von dem

Klagegrundes der Anfechtungsklage einerſeits und der Wandelung8- L. G. angeordnete vorläufige Verwahrung der Bretter

klage andererſeits einer klaren, ausdrücklichen und zweifelloſen durch den Gerichtsvollzieher, unbeſchadet des für die eine oder

Erklärung des Kl. bedurft. Beiläufige und zweideutige Er- andere Partei beſtehenden Befikrechts, an die Stelle der feit

klärungen können nicht hinreichen, um die Annahme zu recht. herigen Verwahrung der Bretter durch den Rel. treten foll, welcher

fertigen , daß die Klage eventuell auch als Wandelunge . leştere auf Grund ſeiner eigenen erwähnten Behauptung min.

klage der richterlichen Entſcheidung habe unterbreitet werden deſtens folange , als er ſeine Wechſelſchuld an die Firma Böttcher

ſollen. An dem Erfordernis einer dahin gehenden beſtimmten nicht bezahlt hat, verpflichtet ſein würde, die Bretter für dieſe

Erklärung des Kl. fehlt es aber. Iſt hiernach anzunehmen, Firma zu verwahren. Durch die einſtweilige Verfügung ſollte dem

daß die Wandelungsklage erſt in der Berufungsinſtanz erhoben Rkl. der Befiß der Bretter nicht endgültig entzogen, ſondern nur,

worden iſt, ſo hat das B. G. mit Recht die Entſcheidung über mittels Sequeſtration derfelben ein einſtweiliger Zuſtand herge.

ihre Begründetheit abgelehnt, weil die Bekl. der Klageänderung ſtellt werden , durch welchen auch die eventuellen Rechte der Rbekl.

widerſprochen hatte. Was von der Wandelungsklage gilt, das geſchüßt würden . Auf einen Streit über eine ſolche vorläufige

trifft auch von der auf demſelben Grunde der Gewährleiſtunge. Maßregel kann aber nicht die Vorſchrift des § 6, ſondern

pflicht beruhenden Minderungsklage zu ( vergl. Juriſtiſche lediglich diejenige des § 3 der C. P. D. Anwendung finden.

Wochenſchrift 1898 S. 388 Nr. 11) . R. C. E. & B., u . v. Hiernach iſt alſo im gegebenen Falle das nach der leşteren

20. Januar 1903, Nr. 451/02 II. Beſtimmung bei der Feſtfeßung des Werts des Streit- und

9. & 539. Reviſion , wenn auf Zurücverweiſung in die Beſchwerdegegenſtandes dem Reviſionsgerichte im allgemeinen zu.
I. Inſtanz erkannt wurde. ſtehende freie Ermeſſen durch die beſondere Vorſchrift des § 6 cit.

Die Reviſion erſcheint zuläſſig , weil nicht nach dem Antrage nicht beſchränkt. P. c . S. & L. , U. v. 13. Februar 1903 ,

des Rkl. auf koſtenfällige Abweiſung der Widerklage erkannt, Nr. 539/02 II.

vielmehr die Sache unter Zurückweiſung der Einrede der Vor- 11. § 568. Begriff des neuen ſelbſtändigen Beſchwerde.

eiligkeit der Widerklage und unter Aufhebung des landgericht. grundes bei weiterer Beſchwerde.

lichen Teilurteils wegen eines Mangels des Verfahrens an das Die eingelegte weitere Beſchwerde iſt nach § 568 Abſ. 2

Gericht I. J. zurücverwieſen worden iſt. Daß gegen ein der C. P. D. unzuläſſig, weil in der Entſcheidung des O. L. G. ein

gemäß § 539 der 5. P. D. erlaffenes B. U. grundfäßlich die neuer ſelbſtändiger Beſchwerdegrund nicht enthalten iſt. Allerdings

Reviſion zuläſſig iſt, kann einem begründeten Bedenken nicht kann auch bei inhaltlicher Uebereinſtimmung der Entſcheidung

unterliegen , da fich ein ſolches die Berufungsinſtanz völlig ab . der Vorinſtanzen ein neuer ſelbſtändiger Beſchwerdegrund in

ſchließendes Urteil als ein Endurteil darſtellt. Die Zuläſſig. dem Verfahren des Beſchwerdegerichts gefunden werden, wenn

keit der Reviſion ſeßt nun allerdings weiter voraus , daß die das durch dasſelbe das Recht des Beſchwerdeführers verlegt worden

Rechtsmittel einlegende Partei durch das angefochtene Urteil iſt, ſo insbeſondere, wenn ſich der auf die Beſchwerde ergangene

beſchwert iſt; beſchwert iſt aber die Partei inſoweit, als nicht ungünſtige Bejchluß auf eine Verlegung des Anſpruchs auf

nach ihren Anträgen erkannt iſt. H. c. L. W. , u . v . 10. fe . rechtliches Gehör zurückführen läßt , vergl. R. G. Entſch . Bd. 18Fe

bruar 1903, Nr. 460/02 II. S. 425, auch Bd. 17 S. 371 , und der Beſchwerdeführer macht

.
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geltend , daß dies im vorliegenden Falle zutreffe , weil das ſprechenden Urteils zu richten hat , iſt mit der Klage nicht ein :

D. L. G. , ohne die in der Beſchwerde vorenthaltene Begründung gehalten . Denn ſie lief, da das Urteil am 2. Mai 1901 er

abzuwarten , Entſcheidung getroffen habe. Er meint, es hätte ihm ging , am 2. Juni 1901 ab , während die Klage erſt am

eine Friſt zur Rechtfertigung der Beſchwerde geſtellt werden 20. Juni 1901 zugeſtellt wurde. Dagegen hat die Kl. die

müſſen . Indeſſen lag hierzu keine Veranlaſſung vor. In der Anfechtungsfriſt des § 957 Abj. 2 C. P. D. eingehalten, weil,

am Shluſſe des Beſchwerdefchriftſatzes vom 22. Dezember 1902 wie der B. R. rechtlich bedenkenfrei feſtgeſtellt, Kl. nicht vor

fich befindenden Bemerkung iſt der Antrag auf Gewährung dem 20. Mai 1901 von der Todeserklärung Kenntnis erlangt

einer Friſt zur Begründung der Beſchwerde nicht zu finden. Es hat. (§ 222 6. P. D. , SS 188 Abſ. 2 , 187 B. G. B.)

war Sache deß Beſchwerdeführers, die Begründung jo zeitig Nach § 976 Abj. 1 a . a. D. find bei folcher Sadlage der Kl .

nachfolgen zu laſſen, daß ſie dem Beſchwerdegericht, bevor dieſes alle Anfechtungegründe verloren gegangen , welche ſich auf die

ſeine Entſcheidung traf, zuging. Hierzu war ihm tatſächlich auch fachliche Rechtmäßigkeit der Todeserklärung beziehen (S8 973,

eine angemeſſene Zeit gelaſſen worden , da die Beſchwerdefchrift 975 C. P. O.) , während ſie, ſoweit die Anfechtungsklage auf

am 23. Dezember 1902 bei dem Gericht I. I. eingereicht worden die im $ 957 Abſ. 2 3. 1 bis 6 6. P. O. vorgeſehenen An

war und der Beſchluß des D. L. G. erſt am 9. Januar 1903 erlaſſen fechtungsgründe geſtüßt iſt, damit gehört werden muß. Mit

worden iſt. B. c . Th . , B. v . 6. Februar 1903 , B Nr. 15/03 VII. Unrecht behauptet die Reviſion , daß troß der Nichteinhaltung

12. $ 938 Abſ. 1. Kann die definitive Löſchung einer der Friſt des § 976 Abſ. 1 die Todeserklärung unter allen

Hypothek Gegenſtand einer einſtweiligen Verfügung ſein ? Umſtänden aufgehoben werden müßte, weil , wie feſtgeſtellt, die

Die beantragte einſtweilige Verfügung , die Löſchung einer als verſchollen aufgebotene Kl. noch am Leben ſei . Das Auf

zu Gunſten der Bekl. eingetragenen Hypothek gegen Sicherheits- treten des Verſchollenen nach der Todeserklärung fällt unter

Leiſtung anzuordnen , erſcheint unzuläſſig. Sofern nämlich die keinen der Anfechtungsgründe des § 957 Abſ. 2. Eine für

Löſchung durch die beantragte einſtweilige Verfügung angeordnet und gegen alle wirkende Entfräftung der Todeserklärung würde

werden ſollte, würde diefelbe inſoweit eine endgültige Wirkung daher , wenn keiner dieſer formalen Anfechtungegründe zu ihrer

haben , als , wenn auch mit einer ſpäteren Wiedereintragung ges Aufhebung führt, nicht mehr möglich und Kl . in folchem Falle

rechnet werden könnte, während der Zeit zwiſchen der Löſchung von dem Nachteil betroffen ſein, daß ſie bei der Wahrnehmung

und der Wiedereintragung Eintragungen zu Gunſten Dritter ihrer Rechte gegenüber einem jeden , der ſich auf die Todes

bewilligt werden und erfolgen könnten , die es unmöglich machen erklärung beruft, ihre Identität mit der für tot erklärten Johanna

würden , der Hypothek der Bell. den ihr zur Zeit zukommenden Oberdorfer von neuem zu beweiſen hätte. (8 18 Abſ. 1 B. G. B.)

Rang wiederzugeben . Dieſe Möglichkeit iſt umſomehr in Be. Es iſt unzutreffend, daß wenn diejenigen, an welche die in

tracht zu ziehen , als der Konkursverwalter ſelbſt erklärt , daß er dem Aufgebot enthaltenen Aufforderungen gerichtet waren , nämlich

die belaſteten Grundſtücke Hypothekenfrei an Dritte verkauft die Verſchollenen ſelbſt und Alle, welche über ihr Leben und

habe. Wenn nun auch bezüglich der Frage, welche Anord- ihren Tod Auskunft zu geben vermochten (8 964 a. a. D.) ,

nungen zur Erreichung des Zwecke im Wege der einſtweiligen fich auf Vermutungen darüber angewieſen fanden, wie ſie die

Verfügungen innerhalb eines ſdwebenden Prozeffes getroffen Anberaumung eines Termins auf „,Donnerstag den 12. März 1901 "

werden können, nach 8 938 Abſ. 1 der C. P. D. das freie ( der 12. März 1901 fiel auf einen Dienstag) , zu verſtehen

Ermeſſen des Gerichte entſcheidet, und demſelben ein weiter hatten , fie unter allen Umſtänden auf Dienstag den 12. März

Spielraum zu belaffen iſt, ſo muß dieſes doch immer darin 1901 oder auf Donnerstag den 14. März 1901 berfallen

ſeine Grenze finden, daß es ſich um Maßregeln handelt , die für mußten. Die Unrichtigkeit der Angabe konnte vielmehr ebenſo

die Zeit bis zur endgültigen Entſcheidung des Rechtsſtreits ge- wohl in der Benennung des Monats oder des Jahres vermutet,

troffen werden , und daß daher Anordnungen nicht zuläffig ſind , die es fonnte alſo z . B. auch mit Donnerstag den 12. September

als ſolche über die Entſcheidung in der Sache ſelbſt hinaus 1901 , Donnerstag den 12. Dezember 1901 oder mit Donnerstag

und möglicher Weiſe im Gegenſatz zu derſelben rechtliche dem 12. März 1903 als dem gemeinten Tage gerechnet werden.

Wirkung haben würden. Dem hiernadh der beantragten Rechtsgrundjäßlich darf aber niemand, dem für die Vornahme

Löſchung im Wege der einſtweiligen Verfügung entgegenſtehenden einer Handlung eine mit einem beſtimmten Zeitpunkt ablaufende

Bedenken kann der Klägeriſche Konkursverwalter auch nicht mit Friſt zu ſeßen iſt, bei der Friſtbeſtimmung darüber in irgend

Erfolg dadurch begegnen , daß er die einſtweilige Löjdung nur einer Ungewißheit gelaffen werden , wie lange es ihm freiſteht,

gegen Sicherheitsleiſtung in Höhe von 18 000 Mark beantragt. den ihm drohenden Nachteil durch die Vornahme der Handlung

Soweit der Bekl. eine Sicherung durch eine Hypothekenein . abzuwenden. Ebenſowenig iſt er verpflichtet, an der Stelle,

tragung zur Seite ſteht, kann ſie nicht gezwungen werden , dieſe von welcher die Feſtſeßung ausgeht, hierüber nähere Erkundi .

gegen eine andere Sicherſtellung aufzugeben. Danach konnte, gungen einzuziehen oder auf eine Verbefferung einer fehlerhaften

wenn auch der Anſpruch auf Löſchung der ſtreitigen Eintragung Friſtbeſtimmung hinzuwirken. Eine Friſtbeſtimmung mit unbe

an ſich rechtlich für begründet zu erachten ſein würde, deren ſtimmtem Endtermin ſteht einein gänzlichen Mangel der Friſt.

Anordnung im Wege der einſtweiligen Verfügung nicht beſtimmung gleich. Da aber ohne eine folche das Ausjdluß

erfolgen. V. c. B. V. , u . . 3. Februar 1903, Nr. 457/02 II. urteil nicht erlaffen werden darf (88 947 Abſ . 2 Nr. 2 , 964

13. $$ 957 , 976. Anfechtung einer Todeserklärung. C. P. D.) , ſo kann auch der Verſuch des D. L. G. , den Erlaß

Die für die Anfechtung der Todeserklärung im § 976 des Urteils vom 2. Mai 1901 damit zu rechtfertigen, daß er

Ab . 1 6. P. D. verordnete Friſt von einem Monat , deren nicht in dem fehlerhaft beſtimmten , ſondern in einem neuenO.

Beginn ſich nach der Verkündung des die Todeserklärung aus- Terinine ſtattgefunden hatte , daß aber eine Bekanntmachung

!
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dieſes nenen Termins nach § 955 C. P. O. nicht erforderlich kann ſomit gar keine Rede davon ſein , daß gleichviel welchen

geweſen wäre , nicht zur Aufrechterhaltung der Todeserklärung Inhalt dieſer Erlaß haben mag, das Aufgebot rechtswirkſam

führen. Es bedurfte feiner ausdrücklichen Gefeßegvorſchrift, um zuſtande gekommen ſein könnte, ſofern nur die öffentliche Be.

die Anwendbarkeit des § 955 in der Weiſe einzuſchränken, ein- fanntmachung dieſen Inhalt getreu wiedergibt. Der im § 834

mal daß wenn den Beteiligten eine öffentlich bekannt gemachte Abſ. 2 Nr. 2 vorgeſehene Anfechtungsgrund, daß die öffentliche

Friſt geſeßt iſt, fie nicht ohne öffentliche Bekanntmachung ver : Bekanntmachung des“ Aufgebots unterblieben iſt, kann mithin

kürzt werden darf und ſodann , daß der Mangel einer Ter- 'nur in dem Sinne verſtanden werden, daß nicht nur ein Form

ming, und Friſtbeſtimmung oder, was ihm gleiduſteht, ein ihre mangel oder ein gänzliches Unterbleiben der öffentlichen Bekannt

Beſtimmtheit aufhebender Fehler durch die Anberaumung eines machung , fondern daß ebenſo der Mangel eines für das Auf

neuen beſtimmten Termins ohne öffentliche Bekanntmachung gebot ſeinem Inhalte nach weſentlichen Beſtandteils die An

nicht ausgeglichen werden kann . Es kommt hinzu, daß der fechtung begründet, weil auch in dieſem Falle ein dem Gefeß

Aufgebotstermin keineswege nur die vom B. R. in Betracht entſprechendes Aufgebot nicht veröffentlicht und deshalb ein

gezogene Bedeutung hat, den Endpunkt einer Meldefriſt zu be- folches überhaupt nicht zuſtande gekommen iſt. G. c . P. , U. v.

zeichnen. Er enthält vielmehr zugleich die an alle Beteiligten , 2. Februar 1903 , Nr. 320/02 IV .

bei der Todelerklärung aber auch an alle unbeteiligten, wenn Konkursordnung.

nur über die Schickſale des Verſchollenen unterrichteten Perſonen 14. $ 55 Nr. 1 der Konkursordnung. Iſt die Aufrechnung

erlaſſene Mitteilung , wann und wo über das Aufgebot mündlich gegen eine nach der Konkurseröffnung von einem Beauftragten

verhandelt werden ſoll. Bei der Wichtigkeit, die der münd. des Gemeinſchuldners eingezogene Forderung zuläffig ?

lichen Verhandlung in einem Verfahren zukommt, welches wie Die Klage iſt nicht die Klage auf Rückzahlung deffen , was

das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Todeserklärung darauf die Patriotiſche Affekuranz- Kompagnie die in Konkurs be

berechnet iſt, auch unabhängig von den Auslaſſungen und Bes findliche Kl . — auf Grund des Verſicherungøvertrages an die

weišanträgen der Prozeßbeteiligten von Amtswegen den Sach. Bell. als verſichert gezahlt hat. Sie macht vielmehr den

verhalt zu ermitteln und der Wahrheit nach Möglichkeit nahe Anſpruch geltend, den der Verſicherer aus der Leiſtung des

zu kommen (88 968,969 , 970 C. P. O. , § 18 Abſ.2 B. G.B.) , Schadenserſaßes gegen den Verſicherten hat. Nach § 808

würde durch die Zulaffung eines Aufgebote mit unbeſtimmtem des alten und § 804 des neuen H. G. B. tritt, wie nach dem

Aufgebotstermin eine der weſentlichſten Gewährſchaften dafür wörtlich übereinſtimmenden $ 27 der Allgemeinen See

verloren gehen , daß das Verfahren zu dem eben bezeichneten verſicherungsbedingungen der Verſicherer, der ſeine Verpflichtungen

Ziele führt. Es entſteht daher nur noch die Frage, ob von der erfüllt, d. 5. den verſicherten Schaden erſeßt hat, inſoweit er

Vorſchrift des § 957 Abſ. 2 Nr. 2 , wonach, wenn die öffent- einen Schaden vergütet hat, deſſen Erſtattung der Verſicherte

liche Bekanntmachung des Aufgebots überhaupt , oder wenn von einem Drittten zu fordern befugt iſt, in die Rechte des

eine im Geſet vorgeſchriebene Art der Bekanntmachung unter: Verſicherten gegen den Dritten . Es iſt das ein Ausfluß des

blieben iſt, dies einen Grund zur Anfedytung des Ausſchluß- ſchon in dem Verſicherungsrecht des A. Pr. l. R. TI. II

urteils bildet , auch der hier vorliegende Fall mitbetroffen wird, Tit. 8 SS 2215 , 2278 und jeßt im § 255 des B. G. B..

in welchem die Bekanntmachung zwar der zum Zweck des Auf- allgemein ausgeſprochenen Prinzips, daß die Verſicherung und

gebot erlaſſenen richterlichen Verfügung entſpricht , der richter. der Erſatz von Schaden nicht zur Bereicherung des Beſchädigten

liche Erlaß ſelbſt aber in einem der durch $ 947 Abſ. 2 C. P. O. führen ſoll, der den Erſaß des Schaden von einem Dritten zu

vorgeſehenen Punkte den geſeblichen Anforderungen nicht gerecht fordern hat. Der im März 1901 vergleichsweiſe von dem

wird. Daude , das Aufgebotsverfahren 2. Auflage S. 42 Dritten Rhederei der Minneburg - an den verſicherten

Anm. 15, Peterſen - Anger Bemerkung 3 , b zu § 957 und Bekl. gezahlte Schadenserſat gebührt dem Verſicherer, der Kl . ,

Andere verweiſen auf das Urteil des R. G. vom 23. November für den er eingezogen iſt. Bekl. will mit einer Forderung auf-:

1893 (Entſch. Bd. 32 S. 136 ff.) und ſtellen den Saß auf : rechnen , die ihr gegen die Affekuranz -Kompagnie, die Gemein

Der Inhalt des Aufgebots fällt nicht unter die „Art der Be- ſchuldnerin , zuſtehe.ſchuldnerin, zuſtehe. – Dieſe Aufrechnung iſt unzuläffig. Nach

kanntmachung “. Nun hat aber bereits der VI. C. S. des R. G. § 53 der Konkursordnung kann die Bekl. mit dieſer Forderung

in jenem Urteil einen Verſtoß gegen die Vorſchriften des $ 947 nur dann aufrechnen , ſoweit ſie zur Zeit der Konkurseröffnung

(früher 824) Abſ. 2 6. P. D. für geeignet gehalten , die An- gegen die Gemeinſchuldnerin aufrechenbar war. Schuldete ſie

wendung des § 957 ( früher 834) Abſ. 2 Nr. 2 zu begründen, zur Zeit der Konkurseröffnung der Gemeinſchuldnerin, fo brauchte

weil in einem ſolchen Falle' ein dem Ausſchlußurteil ent. die Bell. nach § 53 und § 54 Abſ. 1 der Konkursordnung

ſprechendes Aufgebot nicht bekannt gemacht ſei . Im Ergebnis ihre Forderung im Konkursverfahren nicht geltend zu machen,

iſt der jeßt erkennende Senat dieſer Auffaffung beigetreten . Denn d. 1. fie fann fidh wegen ihrer Forderung aus ihrer Schuld

erſt durch die Bekanntmachung wird der richterliche Erlaß zum befriedigen, ſelbſt wenn ihre Schuld noch bedingt oder noch

Aufgebot. Daß er auch ohne dieſe als ein fertiges Aufgebot betagt war . Ausgeſchloſſen iſt nad 'S 55 Nr. 1 der Konkurs .

zu Recht beſtände , iſt ausgeſchloffen . Es handelt ſich deshalb ordnung die Aufrechnung aber, wenn die Bekl . , was ſie ſchuldet,

bei der öffentlichen Bekanntmachung nicht um einen zu dem erſt nach der Eröffnung des Konkurſe zur Maffe ſchuldig

fertigen Aufgebot äußerlich hinzutretenden Prozeßakt, ſondern geworden iſt. Dieſer Fall liegt hier vor. ( Wird näher be.

um das Zuſtandekommen des Aufgebots felbſt. Unfertig iſt in , gründet.) Konkursmaffe der A.-G. Patriotiſche Affekuranz

deffen auch der richterliche Erlaß , wenn er es an einem der Compagnie zu Hamburg c. Woermann -Linie zu Hamburg, U. v .

weſentlichen Anforderungen des § 947 Abſ. 2 fehlen läßt. Es 21. Januar 1903 , Nr. 258/02 I.

1
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Anfechtung &gefeß vom 21. Juli 1879 . Angebots hervorzurufen; ein Verſchulden, daß regelmäßig die

15. $$ 3, 9. Feſtſtellung des Umfange der Rückgewähr- Vorausſeßung einer unerlaubten Handlung bildet, iſt nicht er .

pflicht im Urteile. forderlich. Die Frage , ob der Geſchäftsherr bezüglich des

Das D.L.G. hat den zwiſchen dem E. und dem Bell. Unterlaſſungsanſpruchs für die von ſeinem Geſchäftsführer be

getätigten Uebertragsakt auf Grund des § 3 Ziffer 1 des An. wirkte unlautere Reklame verantwortlich gemacht werden kann ,

fechtungsgeſeßes vom 21. Juli 1879 dem Kl. gegenüber für entſcheidet fich ſonach nicht aus dem für die Schadenshaftung

unwirkſam erklärt und den Bekl. verurteilt, bis zur Be . des Geſchäfteherrn aus unerlaubten Handlungen ſeines An

friedigung des KI. die ihm übertragenen Vermögenswerte geſtellten maßgebenden $ 831 B. G. B. , ſondern nach all

als noch zum Vermögen des E. gehörig zurückzugewähren gemeinen Recht8grundfäßen. Hat der Inhaber eine Geſchäftes

und zuzulaſſen , daß Kl. die Zwangsvollſtreckung in dieſe Ver- für deffen Betrieb, wozu im vorliegenden Falle nach der tat

mögenswerte behufs ſeiner Befriedigung durchführe. Dieſe fachlichen Feſtſtellung des B. G. auch die Reklame gehört, einen

Entſcheidung verſtößt gegen die Vorſchrift des § 9 des be- Geſchäftsführer beſtellt, ſo muß er dafür Sorge tragen, daß die

zogenen Gefeßes , der beſtimmt, daß, wenn die Anfechtung im auf ſeinen , die Geſchäftsfirma darſtellenden Namen lautenden

Wege der Klage erfolgt, der Klageantrag beſtimmt zu bezeichnen Veröffentlichungen ſich innerhalb der für das Reklamneweſen

hat, in welchem Umfang die Rückgewähr ſeitens des Empfängers gefeßlich vorgeſchriebenen Søranken halten, daß ſein Geſchäfts

zu erfolgen hat. Aus dieſer Beſtimmung ergibt fich, daß der führer nicht die ihm ertheilte Befugnis in einer Weiſe miß .

entſcheidende Teil des Urteils den Umfang, in dem der An. braucht, wodurch ein Anſpruch auf Unterlaffung begründet

fechtung ſtattgegeben wird, genau angeben muß, und dazu ges werden kann . Dat er dieſe Verpflichtung, die fich daraus ergibt,

hört die ziffermäßige Angabe der bezüglichen Forderung des an- daß er über das Geſchäft und deſſen Führung zu verfügen und

fechtenden Gläubigers an Şauptfumme, Zinſen und Koſten. zu beſtimmen hat, unterlaſſen, ſo muß gegen ihn die Unter .

Nach dem Syſtem des Anfechtungsgeſeßes iſt der Anfechtungen laſſungsklage geſtattet ſein , damit er der Verpflichtung nach.

anſpruch kein Anſpruch auf Feſtſtellung, ſondern ein ſolcher auf kommt. Er würde gegen die Klage nur geltend machen können ,

Leiſtung und erfordert daher die genaue Angabe der Höhe der daß es ihm unmöglich geweſen ſei, die zur wirkſamen Ver.

Forderung, deren Befriedigung erſtrebt wird. Der desfalfige hütung des Mißbrauchs nöthigen Einrichtungen zu treffen, oder

Mangel, der im vorliegenden Falle umſomehr ins Gewicht fällt, daß der Geſchäftsführer denſelben zuwider gehandelt habe , ohne

als bezüglich der Höhe der Koſten namentlich auch einer Arreſt. daß er dieſes Habe verhindern können. Solche Behauptungen

anlage irgend welche Angaben ſich überhaupt nicht vorfinden, hat aber der Bekl. nicht aufgeſtellt; ſeine Erklärung, daß er

iſt auch von Amtswegen zu berüdſichtigen. L. c. S. , U. v. ſeinen Geſchäftsführer generell angewieſen habe, einen Konflikt

10. Februar 1903, Nr. 347/02 II. mit den geſeßlichen Vorſchriften zu vermeiden, hat das D. L. G.

Gefeß zur Bekämpfung deß unlauteren Wett . zur Entſchuldigung als nicht ausreichend erachtet, dieſes beruht

bewerbes vom 27. Mai 1896. auf tatſächlicher Auffaſſung. R. c . V. f. H. u. 6. i. N. , u.

16. § 1. Unterlaffungsklage gegen den Prinzipal wegen V. 30. Januar 1903, Nr. 331/02 II.

Handlungen ſeines Geſchäftsführers. 17. § 7. Zivilrechtliche Unterlaſſungsklage.

Was die Paſſivlegitimation des Bekl. (REI.) betrifft, Das B. G. nimmt als bewieſen an , daß der Bekl. und

fo handelt es ſich nicht um eine Schadenserſaßklage, ſondern um jeßige Rki. wider beſſeres Wiſſen gegen das Erwerbågeſchäft des

die Klage auf Unterlaſſung der unrichtigen Angabe aus § 1 Kl. unwahre Behauptungen tatſächlicher Art aufgeſtellt hat,

Abf. 1 des Wettbewerbgeſebes. Das D. L. G. hat in dieſer welche geeignet waren , den Betrieb des Geſchäfts zu ſchädigen .1

Hinſicht den Bekl . deshalb als verantwortlich erachtet für die Damit find alle Erforderniffe des § 7 des Wettbewerbgeſebes

auf ſeinen Namen lautenden Veröffentlichungen , obſchon dieſe gegeben , während der Tatbeſtand des § 6 jenes Gefeßeß nicht

nicht von ihm , ſondern von dem Geſchäftsführer ſeines in Neu vorliegt, indem das dort aufgeſtellte Erfordernis, daß die,

münſter beſtehenden Geſchäfts veranlaßt worden ſind , weil der. Handlung zu Zwecken des Wettbewerbes geſchehen ſei, nicht

artige Annoncen zum regelmäßigen Betriebe eines ſolchen erfüllt iſt. § 7 a. a . D. bedroht denjenigen mit Strafe , der

Geſchäfts gehörten, und der Bekl. in der Lage geweſen ſei , das ihm zuwidergehandelt hat, erwähnt aber abweichend von den in

zur Unterlaſſung der unrichtigen Angabe Erforderliche zu tun, den 88 1 , 6 , 8 und 9 des nämlichen Gefeßes enthaltenen

auch nicht behauptet habe, daß ſein Geſchäftsführer gegen ſein Vorſchriften einen Anſpruch des Verlebten auf Unterlaffung der

ausdrüdliches Verbot gehandelt habe. Dieſe Begründung iſt betreffenden Şandlung und Schadenserfaß nicht. Indem aber

rechtlich nicht zu beanſtanden . Wenn auch nicht zu verkennen das Gefeß die Schußvorſchrift des § 6 durch den § 7 dahin

iſt, daß das Wettbewerbgefeß im allgemeinen den unlauteren verſtärkt und erweitert, daß es denjenigen , der dieſer Vorſchrift

Wettbewerb, worunter auch die trügeriſche Reklame, als eine zuwiderhandelt, wegen des wider beſſeres Wiſſen und rechts

Verlegung des die Grundlage des geſchäfte gewerblichen Verkehrs widrig geſchehenen Eingriffes, auch wenn er nicht zu Zwecken

bildenden Prinzips von Treu und Glauben , als ein deliktiſdes des Wettbewerbe erfolgt iſt, mit Strafe bedroht , geht es un.

Handeln, auffaßt, ſo tritt doch dieſer Geſichtspunkt in der recht zweifelhaft von dem Saße aus , daß jedermann verbunden ſei,

lichen Konſtruktion des Unterlaſſung& anſpruch aus § 1 derartige mit Unrecht in die Rechtſphäre eine Anderen ein.

Abſ. 1 des Gefeßes zurüc, indem zur Begründung dieſes greifenden Handlungen zu unterlaſſen, und zwar nicht bloß aus

Anſpruchs nicht ein wiſſentliches oder fahrläſſiges Handeln, Gründen der öffentlichen Ordnung oder gegenüber der öffent

ſondern nur verlangt wird , daß objektiv eine unrichtige Angabe lichen Ordnung, ſondern auch aus Gründen des Privatrechts

gemacht iſt, geeignet, den Anſchein eines beſonders günſtigen und gegenüber demjenigen, in deſſen Reditsſphäre wider befferes

1
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Wiffen und widerrechtlich eingegriffen iſt. Es wird daher durch verſtändniffe mit dem Geſchäftsherrn dieſen Willen hat, mag

eine Zuwiderhandlung gegen § 7 ein Anſpruch des hierdurch auch der Nebergebende den Stelvertreter zum Befißer und Eigen.

Verlegten auf Unterlaffung einer Fortſeßung oder Wiederholung tümer zu machen beabſichtigen , und mag es der Stellvertreter

dieſer Sandlungsweiſe begründet ; dies genügt aber für die Zu- an einer Erklärung ſeines Stellvertreterwillens gegenüber dem

laffung einer Klage auf Unterſagung dieſer Handlung, wenn Uebergebenden, mit dem er in eigenem Namen abſchließt, fehlen

eine Fortſeßung oder Wiederholung derſelben zu erwarten iſt. laffen. Es iſt dort weiter dargelegt: möge man auch annehmen,

Der erkennende Senat leitet in ſtändiger Rechtſprechung aus daß in dieſem Falle der Stellvertreter zunächſt für ſich Befits

den gleichen Erwägungen bei Zuwiderhandlungen gegen § 16 und Eigentum erwerbe, ſodaß der Uebergebende den Schuld.

des Gefeßes zum Schuß des Warenbezeichnungen vom 12. Mai vertrag, den der Stellvertreter in eigenem Namen mit ihm

1894 aus dieſer Gefeßesvorſchrift, die ebenfalls nur eine Straf- ſchließe, mit der Uebergabe an den Stellvertreter, damit dieſer

beſtimmung enthält, einen Anſpruch des Verleßung auf Unter . erwerbe, erfülle, ſo ſtehe doch nicht entgegen , den Befiß und

laffung und Entſchädigung ab und erachtet in den Fällen des folgeweiſe das Eigentum auch hier durch ein constitutum

§ 15 des Gefeßes zum Schuß der Warenbezeichnungen und possessorium , das fich in der Erwerbshandlung ſelbſt vollziehe ,

des § 9 des Wettbewerbgefeßes die Unterlaffungsklage des von dem Vertreter auf den Vertretenen übergehen zu laffen,

Verlegten, obgleich dieſelbe in dieſen Beſtimmungen nicht erwähnt wenn nur beide den Erwerb des Geſchäftsherrn wollten . Geht

iſt, dennoch für zuläffig, wenn die Vorausſeßungen dieſer Be. man von dieſer Auffaffung aus , ſo kommt in der Tat nichts

ſtimmung vorliegen und eine Fortſeßung und Wiederholung des darauf an , daß der Wille des Vertreters, für den Geſchäftsheren

verbotenen Verhaltens des Zuwiderhandelnden zu befürchten iſt. Befiß und Eigentum zu erwerben , ſchon im vorauß im Ein

Das nämliche muß aber für die Fälle des § 7 des Wettbewerb . verſtändniffe mit dieſem erklärt iſt, ehe überhaupt er ſelbſt

gefeßes um ſo mehr gelten, als in § 6 gegen die nicht unter Befiß und Eigentum an den ihm zu übergebenden

Strafe geſtellte und darnach vom Gefeßgeber als minder ſchwer Sachen durch die Nebergabe erworben , daß alſo dieſe Ueber

beurtheilte Ausſchreitung dieſer Art der hier in Frage kommende gabe erſt ſpäter ſtattgefunden hat, wenn er nur bei dieſer

civilrechtliche Schuß gewährt iſt. (Wird näher begründet.) mit dem Willen gehandelt hat, Beſiß und Eigentum durch den

S. c . S., u. b . 6. februar 1903 , Nr. 340/02 II. zunächſt für ihn ſelbſt fich vollziehenden Erwerb fogleich für

Reichsftempelgeſeß (Faſſung vom 14. Juni 1900). den Geſchäftsherrn zu erwerben . Er handelt dann dabei lediglich

18. Tarifnummer 2 a . Gewinnanteilſcheine. in Erfüllung der von ihm früher dem Geſchäftsherrn gegenüber

Die Kl. hat gegen Zuzahlung von 250 Mark auf jede übernommenen Verpflichtung. Von dieſer Rechtsauffaffung

Aktie ſogenannte Gewinnanteilſcheine ausgegeben , die auf Namen abzugehen, liegt keine Veranlaffung vor. Allerdings hat das

lauten und durch Indofjament übertragbar ſind, aber fein Aktien- Berufungogericht auch noch das Vorliegen eines wirklichen

recht gewähren. Aus dem Reingewinn ſollten jährlich bis Rechtsverhältniffeß, auf Grund deffen der bisherige Befißer die

12 Mart 50 Pfennig, worüber Dividendenſcheine erteilt wurden, Sache zu behalten befugt ſei, vermißt, als eine nach der feſt
und auch zur Tilgung der Rechte aus den Gewinnanteilſcheinen ſtehenden Rechtſprechung des R. G. Entſch. Bd. 5 S. 181

250 Mart gezahlt werden . Die Steuerbehörde hat in den und Bd. 24 S. 307 zur Gültigkeit des constitutum

Scheinen ſowohl Rentenverſchreibungen wie Schuldverſchreibungen possessorium erforderliche Vorausſeßung. Die Beſtimmung
im Sinne des Tarifs Nr. 2 a zum Reichſtempelgeſeß in der in der Urkunde, daß T. die Waren nur leibweiſe im Gebrauche

Faffung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1900 ( R. Geſ. BI. habe, erachtet es in dieſer Hinſicht nicht für genügend, weil dem

S. 275) erblidt. Die Kl. aber hält ſich nur verpflichtet, die leihweifen Gebrauche die weitere jenem gewährte Befugnis,

Gewinnanteilſcheine als Schuldverſdreibungen zu verſtempeln, die Waren beliebig in eigenem Namen zu veräußern , widerſpreche,

und ihrer Klage wurde in allen Inſtanzen ſtattgegeben, indem die Leihe alſo nicht ernſtlich gemeint fel. Allein zuvörderſt trifft

angenommen wurde, daß es fich um Darlehne handelte und um es nicht zu, daß dem ſpäteren Gemeinſchuldner T. die beliebige

den Zins für das gegebene Darlehen , alſo um eine verzinsliche Veräußerung der angeſchafften Waren geſtattet geweſen wäre;

Schuldverſchreibung. Der Kl. ſind in der Vorinſtanz Zinſen vielmehr ſollte er nach dem Vertrage dieſe nur in regel .

vom Tage der Zahlung zugeſprochen. Es erhellt jedoch mäßigem Betriebe zu veräußern befugt ſein. Sodann aber

nicht, daß der Bekl. bei Empfang des Geldes den Mangel des war er danach auch verpflichtet, das Lager ſtets ordnungsmäßig

rechtlichen Grundes gekannt oder daß er ihn ſpäter erfahren zu ergänzen, und die fo angeſchafften Waren ſollten alsbald

habe. Zinſen können daher nach dem maßgebenden neuen Rechte wiederum in das Eigentum der Klägerin übergehen. Es ſollte

nur feit der Klagezuſtellung gefordert werden (88 818 , 819 , demnach ein zwar in ſeinen einzelnen Stüđen wechſelnder, als

291 B. G. B.; Heinig , Kommentar zum Stempelgeſet, 2. Aufl. Ganzes aber ſtets denſelben Umfang und denſelben Wert auf

S. 204). Preuß . Steuerfiskus c. A.-G. Straßenbahn Hannover, weiſendes Warenlager zum Zwecke des Betriebes eines Laden

U. v . 17. Februar 1903 , Nr. 429/02 VII. geſchäfts in Gewahrfam des T. bleiben, während das Eigentum

II. Das Gemeine Redit. an den wechſelnden Stücken , das ſtets durch constitutum

19. Uebergabe; constitutum possessorium . possessorium für die Kl. erworben wurde, diefer zuſtehen

Der I. 6. S. de R. G. hat in der Entſch. Bd. 30 S. 141 follte. Ein ſolches Rechtsverhältnis läßt ſich allerdings nicht

für das gemeine Recht ausgeſprochen, daß der Stellvertreter bei als „ Leihe“ bezeichnen . Daß es nicht ernſtlich gemeint geweſen

einem fich durch Uebergabe vollziehenden Eigentumserwerbs- ſei , iſt indeſſen aus jener dem T. gewährten, an beſtimmte

geſchäfte für den von ihm vertretenen Geſchäftsherrn Befiß und Vorausſeßungen gebundenen Veräußerungebefugnis nicht zu

Eigentum erwerben kann, wenn nur der Stellvertreter im Ein- entnehmen. Im übrigen brauchte es tein Rechtsverhältnis zu
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fein, das mit einem feſten rechtowiſſenſchaftlichen Namen zu wie es auch in $ 828 deb B. G. B. Geſtalt gewonnen hat,

bezeichnen war ; jedenfalls war es ein ausreichender Rechtsgrund, näher, kann aber nicht als die Auffaſſung des Pr. A. L. R.

der den T. berechtigte, die angeſchafften Waren, wenn er ſie betrachtet werden . Daß die Polizeiverordnung der Stadt

für die Kl. zu Eigentum erworben hatte, in ſeinem Gewahrſam Leobſchütz vom 4. November 1891 , die gewiſſe Kinderſpiele, bei

zu behalten. I. c. T. Konk. , U. v . 3. Februar 1903 , Nr. 347/02 III. denen ſich ein Unglück ereignen kann, auf den öffentliden Straßen ,

20. Ausſchluß des Schadenserſaßanſpruches durch jedes Pläten und Anlagen der Stadt verbietet, als ein auf Schadens,

konkurrierende Verſchulden des Verlegten nach der lex Aquilia. verhütung abzielendes Polizeigeſeß im Sinne des § 26 Thl. I

Es iſt allerdings der Reviſion zuzugeben, daß nicht ohne Tit. 6 des A. L. R. vom B. G. angeſehen worden iſt, iſt

weiteres anzunehmen iſt, daß Jemand, der auf einer nur ein- redztlich nicht zu beanſtanden . Ob die Haftung deſſen , der

ſeitig erleuchteten Straße ſich bewegt, ſchon dann die für jeden wegen Uebertretung des Gejepes auf Schadenerſaß in Anſpruch

vernünftigen Menſchen gebotene Vorſicht verlebt , wenn er ſtatt genommen wird , durch die gleiche Uebertretung des Verlegten

des erleuchteten Teiles den dunkeln begeht . Denn in der Regel beſeitigt wird, iſt ſtreitig. Während die frühere Rechtſpredjung

kann Derjenige, der auf einer dem öffentlichen Verkehr über- ( o Entſch . des R. G. in Civiljadzen Bd. 21 S. 210) die Ver

laffenen Straße fich bewegt, davon ausgehen , daß dieſelbe in mutung des § 26 als nur zu gunſten des Verlegten wirkend

ihrer ganzen Ausdehnung begangen werden kann und ſich auf anjah , und demgemäß einem Verſtoße des leßteren gegen das

derſelben keine außerordentlichen Verkehrshinderniſſe befinden . von dem Bekl . übertretene Polizeigejet kein Gewicht beilegte ,

Er iſt daher auch nicht gehalten , außerordentliche Vorſichts. iſt von dem R. G. ſpäter ( Entſch . Bd. 43 S. 369) ange.

maßregeln zu treffen , z. B. Laternen mitzunehmen (vergl . Entich . nommen worden , daß die Vermutung entfalle, wenn beide Teile

des R. G. Bd. 38 S. 221 , ferner Entid . in Saden Martin ein auf Verhütung von Schäden der fraglichen Art abzielendes

c. Gemeinde Feléberg III. 228/1898 u . a. ) Anders liegt aber Polizeigejeß übertreten haben , weil im Berhältniſſe zwiſchen

die Sache, wenn der Begehende annehmen kann und muß, daß ihnen beiden die Vermutungen ſich gegenſeitig aufheben und daß

der eine Teil der Straße Gefahren in fich dyließt, die bei der deshalb in ſolchem Falle derjenige, welder von dem anderen

vorhandenen Beleuchtung vermieden werden können , und er Erſaß ſeines Schadens verlangt, beweiſen müſſe , daß der Schaden

gleichwohl den gefährlichen Weg wählt. Dies trifft aber im durch die Schuld det anderen Teile wirklich entſtanden ſei.

vorliegenden Falle zu . (Wird aus den tatſächlichen Verhält- Das B. G. hat ſich der legteren , dem Bekl. günſtigeren Anſicht

niffen des Falles näher begründet. ) P. c. Stadtgem . S. , U. angeſchloſſen. Es könnte ſich fragen, ob nicht im gegebenen

V. 3. Februar 1903, Nr. 420/02 III. Falle der Nadweis, daß der Soaden gerade durch die Ueber

III. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht. tretung des Bekl, entſtanden iſt , bereits erbracht iſt, da feſtſteht,

21. $$ 156 , 165 TI. I Tit. 5. Gegenanſpruch aus ein- daß der Kl . durch das von dem Bell. geworfene Klippeholz ge .

ſeitiger Erfüllung des formungültigen Vertrage . troffen worden iſt . Indeſſen iſt, wenn der Kl . ſelbſt mitgeſpielt

Nach § 156 TI. I Tit. 5 des A. L. R. iſt der Kontrahent, hat , doch troßdem die Vermutung nicht widerlegt, daß ſeine

der von dem anderen die Erfüllung des der Schriftform bes eigene Tätigkeit beim Spiel ihn der Gefahr , getroffen zu werden,

dürftigen, nur mündlich geſchloſſenen Vertrages ganz oder teil- erſt ausgeſegt hat. W. c. St. , U. v. 29. Januar 1903 ,

weiſe angenommen hat, verpflichtet, entweder den Vertrag auch Nr. 353/02 VI.

ſeiuerſeitß zu erfüllen, oder das Erhaltene zurückzugeben oder zu 23. SS 113 , 114 I. 12. Teſtamentserridytung eines durch

vergüten. Dieſe Beſtimmung iſt aber nur anwendbar auf eine Schwachſidhtigkeit am Leſen Verhinderten. B.G. B. SS 2238

der Leiſtung vorangehende, nicht auf eine ihr nachfolgende Ver. 26. 2 , 2247. 2. 8 35 3 8 163 9. . . 9. I sit. 12 ,

gütungeabrede. Vergl. Entich. des vormaligen Obertribunals $ 101 , 108. C. 6 pr. Cod. qui testamenta facere possunt 6 , 22 .

Bd. 34 S. 48 und Entſch. del R. G. , VI. 6. S. , vom Der B. R. ftellt auf Grund umfaſſender und eingehend

22. April 1896 bei Gruchot, Bd. 40 S. 920. Wenn auch gewürdigter Beweißerhebungen fejt , der Erblaſſer der Parteien
dieſe Entſcheidungen ſich auf den § 165 TI. I Tit. 5 des habe zur Zeit der Errichtung der beiden ſtreitigen Kodizille an

4. L. R. beziehen , ſo iſt doch der darin entwickelte Grundja derartiger Schwachſidytigkeit gelitten , daß er außer ſtande war,

wegen der Gleichheit des geſebgeberiſchen Grundes auch auf den Inhalt der von ilm unterzeichneten leßtwilligen Verfügungen

$ 156 a . a. D. anwendbar. B. c. P. , U. v . 6. Februar 1903 , ſelbſt zu prüfen. Dieſe rechtfertigen es , daß der B. R. den

Nr. 406/02 VII. verſtorbenen S. den Perſonen gleichgeſtellt hat , die nad $ 113

22. SS 26 , 41 TI. I Tit. 6. Verantwortlichkeit Minder. A. L. R. II. I Tit. 12 nur mündlich zum Protokoll oder nach

jähriger wegen unerlaubter Handlungen. $ 114 durch Uebergabe eines offenen, ihnen vom Richter erſt

Zutreffend nimmt das B. G. auf Grund des § 41 TI. I noch vorzuleſenden Aufſatzes teſtieren dürfen. Der deutlid )

Tit. 6 des A. L. R. an , daß vom Standpunkte des Preußijden erkennbare Zweck dieſer geſeßlichen Beſtiminungen iſt , Perſonen,

Rechts auf ein Minderjähriger, der das ſiebente Lebensjalır die ſelbſt nicht im ſtande find , ſich über den Inhalt einer

zurückgelegt hat , für die von ihm begangenen unerlaubten Hand- ſchriftlichen, von ihnen zu vollziehenden Willenserklärung zu

lungen gleich dem großjährigen einzuſtehen hat , ohne daß ent . vergewiſſern , eine Gewähr dafür zu bieten , daß gerade ihre lebt

ſpredyend der Vorſchrift des § 55 des Reichs - Strafgeſetzbudys willigen Verfügungen wahren und unverfälſøten Ausdruck finden.

zu prüfen wäre , ob er die für die Erfenntnis ſeines Unredyt8 Die Gefahr, eine unridtige, etwa eine untergeſchobene Verfügung

und ſeiner Rechtofolgen erforderliche Einſicht beſeſſen hat. Die durch ihre Unterſdrift gutzubeißen , ſind augenſcheinlich Perſonen ,

gegenteilige Meinung Dernburg8 (Preußijches Privatrecht, 5. Auf- die wegen eines vorgejdrittenen Augenleidend nicht mehr leſen

lage Bd. 1 S. 251 ) kommt dem modernen Redytsempfinden, können, genau in demſelben Grade ausgeſept, wie ſolde, die
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des Leſens unerfahren ſind, weil ſie es nie gelernt haben. Es übernehme , wenn alſo nur Gewinnung beſtimmter oder auch

wäre unverſtändlich, wenn das Gefeß den einen Schut gewähren, ungewiffer Quantitäten von Mineralien, Stein , Torf, bolz

den andern aber verfagen wollte. Der Senat hat es deshalb gegen Entgelt in Frage komme. ( Dernburg a . a . D. ) Anderer

bereits in dem Urteile Rep . IV Nr. 226/91 (abgedruckt bei ſeits wird die Meinung aufgeſtellt, daß, wenn der Preis nach

Gruchot Bd. 36 S. 1002) gebilligt, wenn der Blindheit ein dem Ertrage der Ausbeute beſtimmt ſei , ein Kauf der zu

ſo hoher Grad von Schwachſichtigkeit gleichgeſtellt worden iſt, trennenden Materialien anzunehmen ſein würde. (Vergl. Entſch.

daß der Teſtator nicht erkennen kann , was er unterſchreibt. So des R. G. in Civilſachen Bd. 6 S. 7 Note 1. ) In einer Ent.

hat auch das neue Recht (B. G. B. $8 2238 Abf. 2, 2247) ſcheidung des V. Civilſenats vom 5. Oktober 1887 ( Juriſtiſche

die mündliche Teſtamentserrichtung ganz allgemein für Perſonen Wochenſdrift 1887 S. 441 Nr. 29 , Raffow -Rünßel, Beiträge

vorgeſchrieben , die Geſchriebenes nicht zu leſen vermögen ". Bd. 37 S. 924) wird wiederum Gewicht darauf gelegt, daß

Auch darin fann der Reviſion nicht beigetreten werden , wenn nicht die aus dem Grundſtück zu entnehmenden Subſtanzteile

fie aus Anh. $ 35 zu § 163 4. 2. R. TI. I Tit. 12 ein Recht als der eigentliche und Hauptgegenſtand der Veräußerung von

des Teſtators herleitet, fich bezüglich vorbehaltener Kodizille von den Kontrahenten , vor dem der von dem ausgebeuteten Grund

Beobachtung derjenigen Formvorſchriften zu befreien , welche ſtüd etwa noch zu gewährende Nußen zurücktrete, hätten an .

kraft gefeßlicher Beſtimmungen ſonſt für ſeine leßtwilligen Ver. geſehen werden dürfen . Dagegen iſt ſchon in der Entſcheidung

fügungen maßgebend fein würden. Von vornherein iſt daran des III. 5. S. vom 19. November 1881 Bd. 6 S. 4 der

feſtzuhalten , daß die für Errichtung von Rechtegeſchäften vom Entich . des R. G. in Civilſachen zur Unterſcheidung von Rauf

Gefeße vorgeſchriebenen Formen dem zwingenden Recht angehören und Pacht, allerdings für gemeines Recht, darauf hingewieſen

und ſomit durch Privatautonomie nicht willkürlich beſeitigt worden , daß bei der Ueberlaſſung eines Steinbruches der Ver

werden dürfen . Wenn deshalb Anh. § 35 cit. als Mindeſt- trag von Seite des Ueberlaſſenden aus ſchon erfüllt ſei , ſelbſt

erfordernis des vorbehaltenen Rodizille die eigenhändige Unter. wenn kein einziger Stein gebrochen ſei . In einer Entſcheidung

ſchrift des Teſtators aufſtellt, ſo kann das Gefeß hiermit nur des erkennenden Senates voin 5. Dezember 1898 ( Juriſtijde

eine Unterſchrift im Auge haben, die es auch ſonſt (zu vergl. Wochenſchrift 1899 S. 62 Nr. 93) iſt die Annahme eines

$8 101 , 108 h. t.) als wirkjame und gültige Unterſchrift gelten Pachtvertrages gerade für einen Fall gebilligt, in dem der Preis

läßt. Daß aber hierzu die Unterſchriften der Blinden und der nach dem Ertrage der Ausbeute beſtimmt iſt. Wird im all

dieſen gleichgeſtellten Perſonen nicht gehören , wurde bereits aus. gemeinen betont, daß die Frage, ob nach der Abſicht der Parteien

geführt. Hiermit ſteht auch die ſchon vom V. R. herangezogene Kauf oder Pacht vorliegen ſolle, nach der Geſamtheit der Bes

Entſtehungsgeſchichte des Anh . 35 in Einklang , wonach es die ſtimmungen des Vertrags zu beurtheilen jei (Dernburg a . a . D.

ausgeſprochene Abſicht des Gefeßgebers war, mit Wiederein: 7. Auflage § 134 Note 4 S. 346) , ſo darf die Auffaſſung

führung der codicilli testamento confirmati auf den Boden Verträge über die Ueberlaffung von Grundſtücken zur Aus

des bewährten gemeinen Rechtes zurückzukehren. Daß aber die beute derartiger Bodenerträgniffe im Sinne von Pachtverträgen

erſchwerten Forinen des ſogenannten Blindenteſtaments gemein . auf Grund des bisherigen Rechtes als überwiegend bezeichnet

rechtlich auch auf Kodizille Anwendung finden , folgt unmittelbar werden. (Vergl. Entid . des R. G. V. C. S. vom 3. Dezember

aus C. 8 pr. (leßter Sap) Cod. qui testamentum facere 1892 , Raflow - Küngel, Bd. 37 S. 920 , Ausbeute von Sand

possunt 6 , 22 und war bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts und Kies , des V. C. S. vom 7. Juli 1897 Juriſtiſche Wochen

wie heute in Wiſſenſchaft und Rechtſprechung anerkannt. Sch. c. ſchrift 1897 S. 533 Nr. 14, Ausziegelung eines Grundſtüđá ,

Sch ., U. v. 12. Februar 1903 , Nr. 337/02 IV. des VI. C. S. vom 5. Dezember 1898 Juriſtiſche Wochenſchrift

24. $ 259 TI. I Tit. 21. Pacht oder Kauf bei Aus. 1899 S. 62 Nr. 93 , Ausbeutung von Schwerſpat, des V. C. S.

beutung von Bodenerträgniſſen unter Subſtanzänderung ? vom 10. Mai 1899 Juriſtiſche Wochenſchrift 1899 S. 402

Das R. G. hat den vom preußiſchen Obertribunal für das Nr. 22 , 23 , Gewinnung von Eiſenerzen und Dolomit, des

A. L. R. feſtgehaltenen Sat, die Ausbeutung von Bodenerträg. V. C. S. ' vom 7. März 1901 Juriſtiſche Wochenſchrift 1901

niſſen, die eine Minderung der Subſtanz mit ſich brachte, wider- S. 266 Nr. 38, Pacht einer Kohlenbaugerechtigkeit.) Beſteht

ſpreche dem Begriffe der Pacht, in mehrfachen Entſcheidungen die wirthſchaftliche Nußung eines Grundſtüds und deſſen Er

als einen allgemein gültigen aufgegeben , wie auch die neuere tragsfähigkeit gerade in der Loslöfung und Ausbeute in ihm

Doktrin die zu löſenden Bodenbeſtandteile als Früchte an- eingebetteter und ſelbſtändig verwertbarer Beſtandteile, und

erkennt und demgemäß eingeräumt hat , daß die Ueberlaſſung müſſen ſie demnach als Früchte des Grundſtücks anerkannt werden,

der Ausnußung von ſolchen Erträgniſſen ſich als Pacht darſtellen ſo ſteht der Anwendung des Begriffes der Padt im Sinne des

fönne. (Dernburg, Lehrbuch des Preußiſchen Privatrechts 8 259 TI . I Tit. 21 des A. L. R. nichts im Wege. I. c. B. ,

V. Auflage Bd. II § 134. Foerſter - Eccius, Preußiſches Privat: U. y. 22. Januar 1903, Nr. 311/02 VI.

recht III. Auflage Bd. 2 § 136 S. 171. Entſch . des R. G.

in Civiljaden Bd. 6 S. 4, (G. R.) , Bd. 26 S. 217, Bd. 27
IV. Sonſtige Breußiſche Landesgeſeße.

S. 279. Raffow -Künßel, Bd. 37 S. 920. Juriſtiſche Wochen
Allgemeines Berggefeß .

ſchrift 1897 S. 533 Nr. 14, 1899 S. 62 Nr. 93 , S. 402 , 25. § 150. Erſaß von Grundſtücksſchaden.

1901 S. 266.) Hinſichtlich der Kriterien der Unterſcheidung Mag auch der B. R. zu der Annahme, daß zur Zeit der

zwiſchen Pacht und Kauf findet ſich die Unſicht vertreten, Errichtung des Baues eine objektive Gefahr für denfelben

Kauf werde vorzugsweiſe anzunehmen ſein, wenn der Erwerber nicht beſtand, durch eine zu enge Auffaſſung des Begriffs der

keine Verpflichtung zur Inſtandhaltung der außzunüşenden Sadie durch den Bergbau drohenden Gefahr im Sinne des $ 150

1

1



132
XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

des Allgemeinen Berggefeßeß gelangt ſein , ſo kann das doch nicht
Grundlegende Entſcheidungen.

zur Aufhebung des B. u. führen, weil, auch wenn das Vor.

Ueber verſchiedene Fragen des Rechtes der Todeserklärung,

handenſein einer objektiven Gefahr unterſtellt wird , doch kein
insbeſondere den Fall unrichtiger Terminsbeſtimmung bei dem

Anhalt dafür vorliegt, daß der Kl. von dieſer Gefahr, d. h.d

von dem dieſelbe angeblich begründenden Stande des Bergbaues Aufgebot verhält ſich die Entſch. Nr. 13 (S. 126).

der Bell. Kenntnis hatte oder bei gewöhnlicher Uufmerkſamkeit
Das Verhältnis, in dem die Anfechtung des Kaufvertrages

hätte erlangen müſſen . Satte der Kl. teinen beſonderen Grund,
wegen Irrtums über die Eigenſchaften der Kaufſache und die

an der Bauficherheit des von ihm erkauften Grundſtücks zu
Gewährleiſtungspflicht des Verkäufers ſtehen, iſt in der Entſch.

Nr. 8 (S. 124) in dem Sinne beurteilt, daß der Uebergang zu

zweifeln , wie das der Sachverſtändige ausdrücklich hervorhebt,

fo lag für ihn auch keine dringende Veranlaffung vor, bei einem
den Gewährleiſtungsanſprüchen auf Wandelung oder Minderung

als Klageänderung erſcheint.
Bergfachverſtändigen und insbeſondere bei der Bekl. ſelbſt Er.

kundigungen darüber einzuziehen, welche neue Grubenbaue geplant
Wichtige Geſichtspunkte bringt die Entſch. Beilage S. 46

Nr. 103 zur Behandlung des Differenzgeſchäfts. Es werden die
oder vorbereitet ſeien und ob hieraus dem von ihm beabſichtigten

Bau Gefahr erwachſen würde. Wenn dem Eigentümer die
Kondizierbarkeit des Anerkenntniſſe , die Zuläſſigkeit vertrage

Unterlaffung von Erkundigungen über die Bauficherheit der zu
mäßiger Aufrechnung gegen die Spielſchuld mit der Wirkung

bebauenden Fläche als ein Verſchulden im Sinne des § 150
der Erfüllung der Spielſchuld, der Begriff der „ völligen Ab

des Allgemeinen Berggefeßes zugeređạnet werden ſoll , ſo müſſen wickelung“ im Sinne des § 66 des Börſengeſchäfts behandelt.

Umſtände vorhanden ſein, die einem in gewöhnlichem Maße Ju derS. 46 unter Nr. 103 abgedruckten Entſcheidung wird

vorſichtigen Menſchen die Pflicht hierzu auferlegen. Das hat Tatjachengeſtändnisim Sinne des § 288 C. P. D. erachtet
.

das Geſtändnis, daß es ſich um Spielgeſchäfte handele, als ein

hier der B. R. ohne Rechtsirrtum verneint. % . Rr. Gewerk.

ſchaft c . 8. , U. v. 11. februar 1903, Nr. 385/02 V.
Nicht unbedenklich erſcheint die Entſch. Beilage S.47 Nr. 104 ,

in der dem Bürgen die Geltendmachung des dem Hauptſchuldner

Stempelſteuergejes vom 31. Juli 1895 .
gegen den Gläubiger zuſtehenden Anſpruch auf Zahlung einer

26. Tarifſtelle 25c. Begriff des Einbringens im ſtempels Vertragsſtrafe wegen mangelhafter Vertragserfüllung verſagt

rechtlichen Sinne. wird, weil der Hauptſpuldner die mangelhafte Leiſtung

Im Sinblid auf die zur ſtreitigen Recytefrage von dem ohne Vorbehalt entgegengenommen hat . Wie läßt fic dies mit

R. G. in dem Urteile vom 30. Mai 1902 , Nr. 70/1902 VII, 8 768 Abſ. 2 vereinigen ?

Entich. Bd. 51 S. 386, bereits eingenommenen Stellung, an In Beilage S. 47 Nr. 106 wird die Aktivlegitimation für

welcher feſtzuhalten iſt, mußte der Reviſion Folge gegeben den dinglichen Anſpruch auf Grundbuchsberichtigung demjenigen

werden. Die Anſchauungen der Vorinſtanzen ſind nicht zu- zugeſtanden, der ohne felbſt dinglich berechtigt zu ſein , zur Durch.

treffend. Wie in dem vorerwähnten Urteile des R. G. aus. führung des Anſpruche von dem Berechtigten ermächtigt iſt.

geführt iſt, werden nach der Beſtimmung zu Tarifſtelle 25c in Die Entſch. (Beilage S. 45 Nr. 100) ſtellt dar, daß nicht

der Spalte: „ Berechnung der Stempelabgabe" Geſellſchafts- nur die wichtige Vorſchrift des § 1164 B. G. B. , wonach die

verträge, wenn ſie betreffen das „ Einbringen“ von nicht in Geld Hypothek auf den zahlenden perſönlichen Schuldner kraft Gefeßes

beſtehendem Vermögen in eine Geſellſchaft der unter a ) bezeich- übergeht, wenn ihm der Eigentümer erfaßpflichtig iſt, ſondern

neten Art, alſo in eine Aktiengeſellſchaft oder Kommanditgeſell. auch § 1165 , der die nachteilige Verfügung des Gläubigers

ſchaft auf Aktien oder eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung über die Hypothek als neuen Erlöſdungsgrund für das

bei Errichtung derſelben oder in eine bereits beſtehende Geſell. zwiſchen dem perſönlichen Schuldner und dem Gläubiger be

jdhaft dieſer Art, inſoweit zu dem eingebrachten Vermögen un- ſtehende Schuldverhältnis einführt, anwendbar find, auch wenn

bewegliche im Inlande belegene Sachen gehören, mit 1 Prozent das Schuldverhältnis vor dem Inkrafttreten des B. G. B. ento

des Entgelte einſchließlich der auf der Einlage ruhenden, auf ſtanden iſt.

die Geſellſchaft übergehenden Paſſiva und des Werte $ aller Auf S. 48 der Beilage wird in Nr. 108 die Bedeutung und

ſonſtigen außbedungenen Leiſtungen und vorbehaltenen Nußungen das gegenſeitige Verhältnis des § 1573 B. G. B. und § 616

beſteuert. Eine gleichartige Beſtimmung mit einem anderen 5. P. D. erörtert und dargelegt, daß der nach § 616 6. P. D.

Prozentſaß iſt dort hinſichtlich der beweglichen Gegenſtände ge- als ſelbſtändiger Scheidungsgrund konſumierte Tatbeſtand

troffen. Da die Uebertragung der Sachen in ihrer Totalität für den neuen Eheprozeß immer noch als unterſtehendes Material,

als „ Einbringen " behandelt und der Verſteuerung deſſelben der insbeſondere zur Charakteriſierung und zum Beweiſe des neuen

Entgelt im geſamten Umfange, alſo nicht bloß die Gewährung Scheidungegrundes verwendet werden kann.

der Mitgliederrechte, ſondern auch der ſonſtigen Leiſtungen zu Von nicht unerheblicher praktiſcher Bedeutung iſt die in

Grunde zu legen iſt, ſo kann der Wille des Gefeßeß nur dahin Entid. Nr. 109 (S. 48 der Beilage) behandelte Frage, inwieweit

gehen, daß , wenn auch civilrechtlich eine Mehrheit von Rechts- eine Anrechnung von Zuwendungen , die vor dem 1. Januar

geſchäften vorliegen mag , im Sinne des Stempelrechts doch nur 1900 gemacht worden ſind, auf den Pflichtteil ſtattgefunden hat,

ein einheitliches Geſchäft, ein „ Einbringen “, anzunehmen iſt. wenn der Erbfall nach dem 1. Januar 1900 eingetreten iſt.

Die Richtigkeil dieſer Anſicht wird näher dargelegt. Preuß . Zum Wettbewerbsgeſeß ſind auf S. 128 unter Nr. 16

Fiskus c. Neue Boden-A. - G . zu Berlin, U. v. 20. Januar 1903, und 17 zwei Enticheidungen mitgeteilt , die die Klage auf Unter.

Nr. 372/02 VII. S. S. laffung betreffen.

1

Für die Hedaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin . Drud: W. Moeſer Buddruckerei in Berlin S. 14.

Dieſer Nummer liegt bei : Beilage 6 der Juriſtiſchen Wochenſdrift.
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Derlag and Expedition : W. Moeſer Bubhandlung, Berlin S. 14, Stallſchreiberſtraße 34. 35 .

Breis für den Jahrgang 26 Mart, einzelne Rummern80 Pfe . Inſerate die % geſpaltene Petitzeile60 Pfg. Beftellungen übernimmt jebe

Budihanblung und Boftanftalt ( Boftgeitungslifte Nr. 8971) ſowie die Egpedition Berlin S. 14 , Staudreiberftr. 84. 86.

Hülfskaſſe für deutſche Redytsanwälte.
das andere Mal als einfaches Mitglied derſelben in Frage ge

kommen , macht keinen Unterſchied. Die Strafklage iſt deshalb
Der Beitrag für das Geſchäftsjahr 1. Juli 1902 bis

verbraucht, obwohl das erſte IIrteil nur auf Einſtellung lautet
30. Juni 1903 iſt im April 1903 fällig. Die Mitglieder

und ſo begründet iſt, daß die Strafbarkeit des Angeklagten nur
werden daher erſucht, ihn mit 20 Mark an den für jeden

für deffen Eigenſchaft als Vorſtandsmitglied verneint und eine
Landgerichtsbezirk beftellten Vertrauensmann zu zahlen. Bis

Beſtrafung desſelben als einfachen Aktionär einem neuen Ver
zum 1. Mai 1903 nicht eingegangene Beiträge werden

jagungsgemäß durch Nachnahme erhoben.
fahren ausdrücklich vorbehalten wird . Urt. des IV. Sen. vom

30. September 1902. 2389. 1902.

Dr. Seelig, Shaßmeiſter. 22. 8 264 .

Nachdem das Hauptverfahren wegen verſuchten Betruges

Die Anwaltskammeru im Bezirke der Oberlandesgerichte eröffnet war, iſt der Angeklagte wegen Heblerei beſtraft. Wie

zu hoſtod und Stuttgart haben der Maſſe abermals Beihülfen das Protokol über die Hauptverhandlui beurkundet, wurde der

und zwar Roſtod 500 Mark und Stuttgart 1200 Mark Angeklagte dort darauf hingewieſen, daß er eventuell als Hebler

gewährt. Den Kammern und ihren Borſtänden iſt für die aus § 259 des Str. G. B. beſtraft werden könne und nach dieſem

reichen Beihülfen der aufrichtigſte Dank ansgeſprochen worden . Geſichtspunkte ſeine Verteidigung einrichten ſolle “. Damit iſt

aber der Vorſchrift des § 264 der Str. P. O. nicht genügt. Der

Zwed jener Vorſdrift iſt darauf gerichtet, das Verteidigungsrecht

Aus der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts. des Angeklagten auchgegenüber jeder veränderten rechtlichen Be.
urteilung der Tat auf Grund eines anderen Strafgeſeßes zu

( Entſcheidungen bis Anfang December 1902.)
fichern, und aus dieſem Zweđe folgt mit Notwendigkeit, daß

B. Zu den Prozeßgejeßen (Shluß) .
in dem Hinweiſe, welcher an die Stelle des Beſchluſſes über die

21. Strafprozeßordnung § 263. Meclenburg -Schwerin'ſche Eröffnung des Hauptverfahrens zu treten beſtimmt iſt, den für

Stempelſteuerverordnung vom 22. Dezember 1899. dieſen Beſchluß durch $ 205 der Str. P. D. aufgeſtellten An.

Der Angeklagte iſt Aktionär und Vorſtandsmitglied einer forderungen entſprechend, neben dem anzuwendenden Strafgeſepe

Aktiengeſellſchaft und wurde in erſter Inſtanz zu Strafe ver- auch die geſeßlichen Merkmale der Tat hervorgehoben werden

urteilt, weil die Verſtempelung des Protokolls einer General. müſſen . Dieſen Erforderniſſen entſprach es nicht, wenn der An.

verſammlung in Verlegung der Tarifſtelle 28 der angezogenen geklagte lediglich unter Benennung des in Betracht kommenden

Verordnung unterblieben ſei. Seine ſtrafrechtliche Verantwort. § 259 des Str. G. B. darauf hingewieſen wurde, daß er eventuell

lichkeit wurde damit begründet, daß er als Befißer von Aktien „als Hebler “ beſtraft werden könne. Damit der Angeklagte fich

an der Generalverſammlung teilgenommen hatte. In der Re. gegenüber der veränderten Anjduldigung fachgemäß verteidigen

vifionsverhandlung wurde ein früheres im Strafverfahren gegen konnte, wäre es geboten geweſen , daß ihm erkennbar gemacht

die Aktiengeſellſchaft ergangenes rechtskräftiges Urteil von dem wurde, ob alle in § 259 vorgeſehenen Begehungsformen der

Oberreichsanwalt vorgelegt und auf ſeinen Antrag die Frei. Hehlerei oder welche von ihnen für ſeine Beſtrafung nunmehr

ſprechung des Angeklagten verfügt, weil durch dieſes Urteil die in Frage kamen . Urt. des II. Sen. vom 24. Oktober 1902 .

weitere Strafverfolgung gegen den Angeklagten ausgeſchloſſen 4798. 1902.

ſei. Der Angeklagte ſelbſt hatte ſich darauf nicht berufen, das 23. 271.

Urteil war im erſtinſtanzlichen Verfahren überhaupt nicht zur Das Sißungsprotokol enthält den Vermerl, der Angeklagte

Sprache gelommen . Das Reichsgericht ſpricht aus , daß in habe Vernehmung der Wäſcherin G. beantragt , ob nicht A. bei

beiden Prozeſſen eß fich um ein und dieſelbe Gefeßeðverleßung, ihr ſeine fehlende Wäſche habe abholen wollen, und ferner einen

begangen durch ein und diefelbe Perfon, gehandelt hat. Daß Gerichtsbeſchluß dahin : Der Antrag des Angeklagten auf Ver

dieſe Perſon das eine Mal als Vorſtand der Aktiengeſellſchaft, nehmung der Waferin wird abgelehnt. An Stelle der Worte



134 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

m

-

„der Wajcherin G.“ und „der Wäſcherin “ haben urſprünglich ſonſtige Einrichtung des Fragebogens finden ſich keinerlei Vor.

die jeßt durchſtrichenen Worte der “ oder „ſeiner Vermieterin" ſchriften im Gefeß. Hieraus läßt fich jedoch nicht der Schluß

beziehungsweiſe im Gerichtsbejdluffe die Worte „ſeiner Ver . ziehen, daß er außer den Fragen und der Unterſchrift des Vor.

mieterin " geſtanden. In dieſer Faſſung iſt zwar das Protokoll fißenden - $ 301 Ab . 1 der Str. P.D. - einen willkürlichen

vom Gerichtsſchreiber unterzeichnet. Der Vorſigende hat aber ſonſtigen Inhalt haben , namentlich beliebige Belehrungen ,

das Protokoll nur mit dem Zuſaße beglaubigt : „ Es iſt von Weiſungen, Andeutungen für die Geſchworenen enthalten dürfte,

dem Angeklagten kein Beweisantrag geſtellt. Daraus ergibt vielmehr müſſen mit dem Standpunkt der Reviſion alle Zufäße“

fich, daß über die Frage , ob ein Beweisantrag geſtellt ſei , eine für unſtatthaft angeſehen werden, welche geeignet ſind, die Geo

Meinungsverſchiedenlyeit zwiſchen dem Vorſigenden und dem ſchworenen bei Fällung ihres Spruchs irgendwie zu beeinfluſſen .

Gerichtsſchreiber beſteht. Durch die Niederlegung derſelben im Daß aber vorliegend die bemängelten Bemerkungen auf die

Protokolle aber wird dieſem die Beweiskraft über den Vorgang , Gedworenen ſuggeſtiv" hätten wirken müſſen oder können , iſt„

welchen die abweichenden Aeugerungen betreffen , völlig entzogen . nach Lage der Sache entſchieden zu verneinen . Urt. des I. Sen.

Denn der $ 271 Abj. 1 der Str. P. O. madit die Glaubwürdig. vom 3. November 1902. 3624. 1902.

keit des Sißungsprotokolls von der beſtätigenden Unterſchrift 26. S 292 .

ſowohl des Vorſißenden als des Gerichtsſchreibers abhängig und Alternative Frageſtellung wegen Alleintäterſchaft oder Mit.

ebenſo jeßen die Beſtimmungen des § 274 der Str. P. O. - täter qaft iſt zuläſſig. Die in der Bejahung einer ſolchen Frage

abgeſehen von dem Falle des § 271 46.2 - ein ordnungs. nicht hervortretende Feſtſtellung, welche Art der Täterſchaft an.

mäßig von beiden Urkundsperſonen zum Zweck der Genehmi. genommen wird , kann als Grundlage der Strafzumeffung von

gung ſeines Inhalte vollzogenes Protokoll voraus. Bei dieſer dem Schwurgerichte ſelbſtändig getroffen werden . Urt. des

Sachlage läßt ſich nicht feſtſtellen , daß der Angeklagte den be. I. Sen. vom 27. November 1902. 5275. 1902.

haupteten Beweisantrag nicht geſtellt hat. Urt. des III. Sen. 27. $ 292 .

vom 20. November 1902. 5012. 1902. Die Frage der Zuläſſigkeit alternativer Frageſtellung fällt

24. a. $$ 279 , 377 Ziff. 2. zuſammen mit der Frage nach der Zuläſſigkeit alternativer Feſt

Da das Urteil im Falle der Ziff. 2 des $ 377 (im Gegen- ftellung im IIrteil. Bei § 251 Str. G. B. iſt ſie zu bejahen.

ſaß zu Ziff. 1 ) nur dann auf Verlegung des Gefeßes beruht, Das Eventualverhältnis einer Frage zur anderen muß aus der Faſſung

wenn bei dem Urteil ein Geſchworener mitgewirkt hat, der der Frage hervorgeben. Mündliche Belehrung kann dies an ſich

kraft Gefeßes ausgeſchloſſen war, jo iſt das Ausideiden eines nicht erſeßen . Geht jedoch aus der Beantwortung hervor, daß,

ſolchen Gejchworenen auch noch im Laufe der Hauptverhandlung die Geſchworenen das Eventualverhältnis richtig erkannt haben,

möglich , wenn ſchon es bereits vor der Ausloſung hätte erfolgen obwohl es in den Fragen nicht zum Ausdruck gekommen war,

jollen . Denn es beſteht kein Hindernis, auch bei einem Aug. ſo beruht das Urteil nicht auf dem Verſtoße. Urt, des Ferien

ſcheiden aus derartiger Veranlaſſung an Stelle des Ausgeſchiedenen fenats vom 11. Auguſt 1902.3423. 1902.

einen Ergänzungsgej worenen eintreten zu laſjen. Der Eintritt 28. § 301 .

iſt nidyt auf den Fall beſchränkt, daß eine nur tatſächliche Die liebergabe der vom Vorſigenden unterzeichneten Fragen

Verhinderung vorliegt. an die Geſchworenen iſt ein Teil der Hauptverhandlung. Sit

b . § 280 Abſ. 2. die Unterzeichnung verſehentlich unterblieben, fo darf die Nach,

Die vorgeſchriebene Ausloſung der Hülføgeſchworenen wird holung nur in Gegenwart des Angeklagten erfolgen. Urt. des

gegenſtandslos, ſobald ſoviel Geldworene von Ausjdließungs. II. Sen. vom 21. Dktober 1902. 3580. 1902.

gründen betroffen ſind , daß im ganzen nicht mehr als 30 Ge. 29. § 376.

ſchworene und Hülfågejdworene übrig bleiben . Die Vorſchriften über den Rangierdienſt auf den preußiſchen

c . $ 309. Staatsbahnen , welche die Reviſion als verleßt bezeichnet, find

Leiden die Antworten der Geſchworenen auch nur teilweiſe keine Rechtenormen , auf deren Verleßung die Reviſion geſtüßt

an fachlichen Mängeln , wozu auch unterlaſſene Angabe des werden kann . Denn ſie beſigen keine verbindliche Kraft für die

Stimmenverhältniſſes gehört, jo ſind die Geſchworenen nach An . Allgemeinheit, ſondern regeln lediglich die Pflichten der Beamten

ordnung der Berichtigung befugt, jede einzelne , auch die für ſich gegenüber der Eiſenbahnverwaltung.gegenüber der Eiſenbahnverwaltung. Urt. des IV . Sen. vom

nicht mangelhaften , Antworten abweichend von dem erſten Spruche 28. Oktober 1902. 3309. 1902.

zu beantworten . Es iſt deshalb eine Faſſung der Anordnung zu 30. § 377.

vermeiden , welche die Geſchworenen zu der Annahme bringen Auch diejenigen Gefeßegverlegungen, welche die fog. abfo.

kann, als ob ſie nur die mangelhaften Antworten zu berichtigen luten Reviſionsgründe bilden , ſind heilbar. Die Heilung ge

hätten und im übrigen an ihren Spruch gebunden wären . ſchieht dadurch, daß der von dem Mangel betroffene Teil des

Urt. des IV. Sen. vom 4. Oktober 1902. 4405. 1902 . Verfahrens unter Vermeidung der erkannten Gejeßeðverleßung

25. SS 290, 292. wiederholt wird . Urt. des IV. Sen. vom 26. September 1902.

Die Reviſion erblidt einen Verſtoß darin , daß der Frage. 4017. 1902 .

bogen am Rande bei jeder Sculdfrage die Bemerkung aufweiſt: 31. $ 377 Ziff. 8.

„ (Zur Bejahung der Frage ſind mehr als 7 Stimmen erforder. Der Antrag, den Bürgermeiſter darüber zu vernehmen, daß

lid und iſt alsdann hinzuzuſchreiben : Ja mit mehr als der D. allgemein als ein Mann gelte , dem man nicht glauben

7 Stimmen) " . Weder 8 290 nod $ 292 der Str. P. O. ver. könnte, und daß fich die beffere Geſellſchaft von ihm zurüdge

bietet aber ausdrücklich derartige Zujäße. Ueber Form und zogen habe“ , iſt mit rechtlich ungenügender Begründung abge.
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lehnt worden . Nicht verſtändlich iſt es, wenn der Beſchluß iſt ein Preßvergehen und unterliegt als ſolches der ſchwurgericht

ſagt, der Antrag ſei im Punkte der Glaubwürdigkeit des D. zu lichen Zuſtändigkeit. Urt. des I. Sen. vom 9. Oktober 1902.

allgemein gehalten ; als von dem benannten Zeugen zu bekunden 2830. 1902.

iſt eine beſtimmte Tatſache deutlich bezeichnet, nämlich die Tat. 36. Gerichtskoſtengeſeß § 74.

jade, daß allgemein eine beſtimmte Meinung über die Glaus . Die Gebühr erwächſt durch das vom Nebenkläger eingelegte

würdigkeit des D. herrſche. Eine ganz andere Frage iſt es Rechtsmittel, gleichviel ob er es ſelbſtändig oder neben dem

welche der Vorderrichter bei ſeinem Beſchluſſe vor Augen gehabt Staatsanwalt eingelegt hat. Beſchl. des IV . Sen. vom

haben mag – ob bei der Beweiswürdigung auf dieſe bloße 11. April 1902. 4094. 1201 .

Tatſache, auch ohne daß Vorgänge , auf welche die allgemeine 37. Militärſtrafgerichtsordnung § 4.

Meinung zurüđzuführen war, vorgeführt wurden , Gewicht gelegt Die Uebergabe einer Militārperſon an das bürgerliche Ges

werden mußte. Die Ablehnung konnte ferner nicht damit be- richt zur Unterſuchung und Aburteilung begründet, Zuſtändigteit

gründet werden, daß das Gericht in der Lage ſei, die Glaub- des übergebenden Gerichtsherrn und Vorliegen der rechtlichen

würdigkeit des Zeugen ſelbſt zu prüfen; denn die vorgeſchlagene Bedingungen der Uebergabe vorausgeſeßt, die Befugnis des

Perſon follte nicht ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit bürgerlichen Gerichts zur Aburteilung des Falles auch dann ,

des D. abgeben, ſondern Tatſachen bekunden, welche nicht etwa wenn die Unterſuchung die tatſächlichen Annahmen, welche der

als geridtskundig bezeichnet find, und nach Behauptung des Uebergabe zu grunde lagen , nicht beſtätigt. Insbeſondere iſt das

Antragſtellers das Gericht in den Stand ſeßen würden , fich eine bürgerliche Gericht auch zur Freiſprechung befugt und wird an

zutreffende Anſicht über die Glaubwürdigkeit des hauptſächlichſten der Aburteilung nicht dadurch behindert, daß die bei der Ueber.

Belaſtungszeugen zu bilden . Urt. des II. Sen. vom 4. No. gabe angenommene Beteiligung einer der Militärgerichtsbarkeit

vember 1902. 3579. 1902. nicht unterſtehenden Perſon vor oder nach der Anklage fich ale

32. § 381. nicht vorhanden herausſtellt, oder daß die Tat der Militärperſon

Die Zuläffigkeit der Reviſion war zu bejahen. Ueber die nach dem Ergebniſſe des Verfahrens ein anderes Delikt bildete,

ſchriftliche Reviſionsanmeldung des Verteidigers beurkundet der als das in der Uebergabeverfügung angenommene. Die Uebers

Gerichtsſekretär S. erſtens, Pr. 12 Uhr 7 Min. Nachts am gabe iſt jedoch in dem Falle als unwirkſam zu behandeln , wenn

1. Auguſt 1902 in meiner Wohnung, übergeben jedoch 3—4 Mis der nachträglich feſtgeſtellte Tatbeſtand zur Anwendung der

nuten früher an der Tür meines Hauſes“ , zweitens , am nächſten Militärſtrafgeſeße Anlaß gibt. Urt. des III. Sen. vom 27. Ok

Morgen habe ſeine Uhr 7 Uhr 54 Minuten, die amtliche (fo- tober 1902. 3560. 1902.

genannte Berliner Zeit-Uhr) 7 Uhr 51 Minuten gezeigt. Nun 38. Militärſtrafprozeßordnung § 4.

läßt fich die etwas unklare erſte Bemerkung nur dahin verſtehen, Für militäriſche Verbrechen und Vergehen iſt die Militar

daß der Beamte das Schriftſtüđ bereits an der Haustüre ent- gerichtsbarkeit eine unverzichtbare. Das angefochtene Urteil ſtellt

gegengenommen , aber mit Feſtſtellung der Zeit bis zum Ein- feſt, daß der Musketier K. dem Arbeiter M. mit dem blanken

treten in ſeine Wohnung zugewartet habe ; aus der zweiten Ben Seitengewehr Schläge auf den Kopf verſeßt hat. Hiernach be.

merkung folgt, daß die Uhr des Beamten gegenüber dem rich . fteht die Möglichkeit, daß K. von dem Seitengewehr einen der

tigen und maßgebenden Zeitmeffer um 3 Minuten voraus war, daß Beſtimmung der Waffe entſprechenden Gebrauch gemacht und

es ſomit bei jener Feſtſtellung in Wirklichkeit erſt 12 Uhr 4 Minuten dadurch ein Vergehen gegen § 149 des Militärſtrafgeſeßbuches,

und bei Entgegennahme des Schriftſtücks an der Haustür 12 Uhr alſo ein militäriſches Vergehen begangen hat und zwar in ein

bis 12 Uhr 1 Minute geweſen iſt. Da demgemäß offen bleibt, heitlichem Zuſaminentreffen mit dem Vergehen gegen § 223 a

daß dié Uebergabe des Schriftſtüds genau um Mitternacht be- des Str. G. B. Deshalb unterliegt das Urteil der Aufhebung.

wirkt wurde, und da der Beamte die dienſtliche und wider- Urt. der IH. Sen. vom 27. Oktober 1902. 3931. 1902.

ſpruchbloſe Entgegennahme nicht in Abrede ſtellt, mußte Anſtand 39. Militärſtrafprozeßordnung $S 245–250. Preußiſche

genommen werden , die Reviſionseinlegung für verſpätet zu er : Militärſtrafgerichtsordnung vom 3. April 1845 $$ 102, 104 .

klären : Jeder ernſtliche Zweifel kommt dem Angeklagten zu gut. Der Beſchluß des Gerichtsherrn auf Eröffnung der förm .

Urt. des I. Sen. vom 24. November 1902. 4578. 1902. lichen Unterſuchung hat zwar die Wirkungen eines Eröffnungs

33. § 410. bejdhluffes nad 8 201 der Str. P. D. Beſchließt aber der Ge.

Das im wiederaufgenommenen Verfahren ergangene Urteil richtsherr, die Unterſuchung einzuſtellen, ſo iſt dies nicht einem
beſteht nicht zu Recht, wenn ihm ein Beſchluß nach dem $ 410 gerichtlichen Beſchluffe nach § 202 Str. P. D. , ſondern einer

nicht vorausgegangen iſt. Urt. des II. Sen. vom 26. Sep- ſtaatsanwaltlichen Einſtellungsverfügung gleichzuſtellen.
Die

tember 1902. 3968. 1902. Wiederaufnahme der Verfolgung iſt alſo nicht durch Vorliegen

34. § 429 . neuer Tatſachen oder Beweismittel bedingt. Urt. des II. Sen.

Der Befdluß, durch welchen ein Privatklageverfahren wegen vom 24. Januar 1902. 3887. 1901 .

Uebernahme der Strafverfolgung durch die Staatsanwaltſchaft

eingeſtellt worden iſt, bindet die mit der hiernächſt erhobenen C. Andere Reichs- und Landeøgefeße , ſowie Staats .

öffentlichen Anklage befaßte Strafkammer. Urt. des II. Sen.
verträge.

vom 21. November 1902. 3627. 1902. 1. Preußiſches Strafgeſezbuch vom 14. April 1851 270.

35. Bayriſches Ausführungsgeſeß zur Gerichtsverfaſſung $ 35. Dieſe Beſtimmung ſteht noch in Kraft und iſt auf alle

Unlauferer Wettbewerb, der durch Anzeigen in öffentlichen Verſteigerungen anwendbar , welche von öffentlichen Behörden

Blättern oder durch Verſendung von Drucjachen begangen wird , tatſächlich vorgenommen werden , nicht bloß ſolche, die aus.
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ſchließlich von Behörden vorgenommen werden können . Sie be . Maſchinen wurden von den Maſchinenwärtern R. und K. , in

zieht fich alſo auch auf Verdingungen von öffentlichen Liefe. zwölfſtündigen Schichten einander ablöſend, bedient. Sollten

rungen und wirb in dieſer Anwendung nicht durch § 152 der Sprengungen im Schachte vorgenommen werden, ſo meldete

Gewerbeordnung berührt, da dieſer Paragraph nur die Ver- der Drtsälteſte durch ein Sprachrohr dem Maſchinen

hältniffe zwiſchen den Unternehmern und ihren gewerblichen Ar. wärter, daß er Zünder in beſtimmter Anzahl brauche, worauf

beitern, nicht aber die Verhältniſſe zwiſchen Beſtellern und der Maſchinenwärter ihm die verlangten Zünder mittels des

Unternehmern im Auge hat. Urt. des III. Sen. vom 6. Oktober Förderſeile zukommen ließ . Der Ortsälteſte ſegte nun die

1902. 3327. 1902. Zünder den Sprengladungen auf und ließ nach Bereitſtellung

2. Auslieferungsvertrag zwiſchen Nordamerika und Preußen der Sprengſchüffe mittels Sprachrohr und Anſchläger beim

vom 16. Juni 1852. Maſchinenwärter anfragen, ob die Zündleitung in Ordnung ſei ,

Nach dem Grundfat der Spezialität iſt die Strafver. und fich auf demſelben Wege hiervon verſtändigen . Sodann

folgung nur wegen desjenigen Delikte zuläſſig, wegen deffen die hatte ſich der Ortsälteſte mit den Leuten ſeiner Schicht von den

Auslieferung erfolgt iſt. Es kommt dabei auf die Faſſung des Sprengladungen weg an den „ ficheren Ort" zu begeben und

Auslieferungsbefehls an. Iſt dieſer entſprechend allgemein ge- mittels eines Glodenzuges das Zeichen zum Wegtun der Spreng.

halten, ſo kann es im Einzelfall unbedenklich ſein , den Aus . ſchüſſe für den Maſchinenwärter zu geben . Legterer hatte auf

gelieferten, ſelbſt wenn er wegen der Tat, in deren Verfolgung dieſes Zeichen die elektriſche Zündmaſchine dadurch in Tätigkeit

die Auslieferung vollzogen wurde, inzwiſchen freigeſprochen iſt, zu ſeben und damit die Zündung der Sprengſchüffe Herbeizu .

wegen eines anderen Delikts gleicher Art von neuem unter An- führen , daß er den Handhebel der Zündmaſchine 10—12 mal

flage zu ſtellen. Urt. des III. Sen. vom 2. Oktober 1902 . pumpenähnlich auf und ab bewegte. So geſchah es auch am

2024. 1902. 26. Oktober 1901 , an welchem Tage der die Maſchine bedienende

3. Vertragloſes Auslieferungsverhältnis zwiſchen Frankreich Wärter infolge eines Irrtums über die Zahl der Gloden .

und Anhalt. ſchläge die Zündung verfrüht herbeiführte, wodurch vier an der

In Frankreich unterſcheidet man neuerdings zwiſchen der Sprengſtelle beſchäftigte Arbeiter Körperverlegungen erlitten .

förmlichen und der ſogenannten freiwilligen Auslieferung , d . h . Von der Anklage , dieſe Körperverleßungen durch Fahrläſſigkeit

der freiwilligen Rückkehr des Auszuliefernden unter Verzicht auf verſchuldet zu haben , iſt der Betriebsleiter S. freigeſprochen, da .

die Formalitäten . Im Falle folder freiwilligen , wennſchon durch gegen iſt er verurteilt worden wegen eines vorfäßlichen fort

Auslieferung& geſuch beranlaßten Geſtellung des Angeklagten gefeßten Vergehens nach $$ 99 , 147 der oberbergpolizeilichen

werden die Auslieferungegrundfäße nicht angewendet. Nach dem Vorſchriften vom 30. Juli 1900 (Bayeriſches Gefeß- und Ver

Grundfaße der Gegenſeitigkeit braucht deshalb auch derjenige, deralb auch derjenige, der ordnungsblatt S. 843) und Art. 231 Abſ. 1 und 2 des

fich aus Frankreich freiwillig ausliefern läßt, nidt als Aus . 20. März 1869

gelieferter behandelt zu werden . Urt. des III. Sen. vom
Bayeriſchen Berggeſeßes vom

20. Juli 1900
Hiergegen hat

28. April/10. Mai 1902. 1382. 1902. er die Reviſion eingelegt. Die Zuſtändigkeit des Reichsgerichts

4. Preußiſches Berggeſeß vom 24. Juni 1865 $ 197. iſt begründet, weil in zweiter Linie auch der Reviſiondgrund des

Mit Bezug auf § 120 e Abſ. 2 der Gewerbeordnung iſt $ 377 Nr. 7 der Str. P. D. und Verlegung des § 59 des

bereits durch die reichsgerichtliche Rechtſprechung ( Entſch. des Str. G. B. geltend gemacht wird . Es fragt ſich , was unter

R. G. in Strafſachen Bd. XXXIV S. 368) anerkannt, daß Anzünden der Sprengſchüſſe zu verſtehen iſt. Nirgend iſt er.

die Polizeiverordnungen der Regierungspräſidenten in Preußen fichtlich, daß unter Anzünden in der Sprache des Bergbaue8 ,

zu ihrer rechtlichen Wirkſamkeit keineswegs der ausdrücklichen etwas anderes verſtanden werde, als im gewöhnlichen Sprach.

Rundgebung bedürfen, daß vor ihrem Erlaffe die Vorſtände der gebrauche, nämlich einen Gegenſtand in Flammen feßen. Zu.

Berufsgenoſſenſchaften mit ihren gutachtlichen Aeußerungen ge- nächſt iſt klar , daß die Erzeugung elektriſchen Stromeð durch

hört worden ſind, daß es vielmehr genügt , wenn in der Publi- eine hierzu geeignete Maſchine nicht als ein Anzünden bezeichnet

kationsformel zum Ausdrud gebracht iſt, die Polizeiverordnung werden kann, denn gemeinkundig kann der erzeugte elektriſche

ſei auf Grund desjenigen Gefeßeß erlaſſen , welches den Erla Strom zu den verſchiedenartigſten , mechaniſchen (oder dynamiſchen),

derſelben vorſieht. Dieſer Auffaſſung tritt der jeßt erkennende chemiſchen, magnetiſchen u. ſ. w. Leiſtungen verwendet werden .

Senat durchweg bei und trägt umſoweniger Bedenken, ihn audy Im allgemeinen iſt zu ſagen , daß das Anzünden – ſoweitauch

auf die auf Grund des $ 197 Abſ. 1 und 3 des Preußijden menſchliche Tätigkeit dabei in Frage kommt — immer nur unter

allgemeinen Berggeſeßeß erlaffenen Verordnungen anzuwenden. Benußung phyſikaliſcher Sülfsmittel geſchehen kann, mag die

Urt. des III. Sen. vom 26. Mai 1902. 1193. 1902. Entflammung unmittelbar an dem anzuzündenden Gegenſtande

20. März 1869 oder, wie bei den Sprengungen im Bergbau, durch Ueber
5. Bayeriſches Berggefeß vom Art. 231 .

20. Juli 1900 tragung des Feuers von einem auf einen anderen Gegenſtand

In der Eiſenerzgrube in A. , deren Betriebsleiter der An. herbeigeführt werden . Die Ausdrüđe „mit der Hand " oder

geklagte S. iſt, beſtand ſeit April oder Mai 1901 die Ein- „mit elektriſcher Zündung" in § 102 Abſ. 4 und 6 der ober.

richtung , daß das „Wegtun" der Sprengſchüſſe nicht mehr wie bergpolizeiliden Vorſchriften berükſichtigen nur den Unterſchied,

bis dahin mit der Hand, ſondern mittels Elektrizität geſchah. ob das Hülf&mittel eine elektriſche Majdine iſt oder nicht;

Etwa 12 m vom Schachteingange ſteht das Maſchinenbaus, denn auch das Streichholz, der Schwefelfaden oder die Zünd.

in welchem außer einer Lotomobile und einer Dampfhaspel die ſchnur, die zum Anzünden der Sprengladung mit der Hand

hier fragliche elektriſche Zündmajdine untergebracht iſt; die drei gebraucht werden, find phyſikaliſche Hülfsmittel . Daher zündet
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ſchon aus dieſem Geſichtspunkte nur derjenige an, der eines nehmer des Branntweinſchanks ( oder Kleinhandeld) braucht die

dieſer Hülfsmittel anwendet , mit dem anzuzündenden Gegen. Steuer für das Jahr, auf welches fie bereits vom Vorgänger

ſtand in Verbindung bringt, nicht derjenige, der es liefert, alſo erhoben war, nicht nochmals zu entrichten. Urt. des II. Sen.

hat, - wenn die Entflammung, wie hier, durch das Ueber . vom 10. Dktober 1902. 2479. 1902.

ſpringen eines elektriſchen Funkens in die Sprengladung bewirkt 7. Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 8 147 Nr. 1 .

wird, leştere derjenige angezündet", der dem Funken den Angeklagte, die nicht im Beſiße eines Hebammenprüfungs

Weg dahin angewieſen hat. Der Unterſchied zwiſchen dem An. zeugniffes iſt, gilt in ihrem Wohnorte und den benachbarten

zünden mit der Hand und dem Anzünden mittels Elektrizitat Ortſchaften als eine Frau, die einige Geſchicklichkeit und Kennt

liegt ſomit nicht in der Verſchiedenheit des Täters, ſondern in niſſe in der Geburtshülfe befitt. Sie wird vielfach zu Ent-.

der Verſchiedenheit ſeiner Manipulation. Es erſcheint von aus . bindungen zugezogen und für ihre Tätigkeit einſchließlich der

ſchlaggebender Wichtigkeit, daß § 128 anordnet, für jede elek- für Pflege und Wartung der Wöchnerin und des Kindes , Be.

triſche Maſchine und elektriſche Leitung ſei mindeſtens ein mit ſorgung der Wirtſchaft u. dgl. , abgeſehen von der Gewährung

deren Wartung und Beaufſichtigung vollkommen vertrauter von Effen und Trinken, durch kleine Geldgeſchenke oder Trint.

Wärter zu beſtellen. Die allgemeine Faffung dieſer Vorſchrift gelder ſeitens der Taufpaten entſchädigt, ſo daß fie auf dieſe

geſtattet nicht, für elektriſche Zündmaſchinen eine Ausnahme zu Weiſe wenigſtens einen Teil ihres Lebensunterhaltes fich verdient.

machen. Es iſt aber klar, daß hiermit für die Beſorgung der Es werden drei Fälle aus den Monaten Januar, Februar

Stromlieferung ganz andere Eigenſchaften gefordert werden, als und Auguſt 1901 aufgezählt, in denen fie in der bezeichneten

für das Anzünden in § 99 , wo ein Ortsälteſter oder Schieß- Weiſe tätig geweſen iſt, und daran die Feſtſtellung geknüpft,

meiſter nötig iſt, weil das Herſtellen, Laden und Abbrennen der daß fie im Jahre 1901 den felbſtändigen Betrieb des Heb .

Sprengſchüſſe die Tätigkeit eines in ſolchen Arbeiten erprobten, ammengewerbes unternommen habe. Dieſe Begründung

techniſch erfahrenen Bergmannes erforderlich macht, wogegen das kann zu der angefochtenen Verurteilung nicht ausreichen.

pumpenähnliche Bewegen eines Handhebels an der Zündmaſchine Die Angeklagte hat danach eine Tätigkeit ſehr gemiſchten

gar keine, die Behandlung der Maſchine im übrigen ganz Charakters entwickelt. Daß fie fich durch dieſe einen Teil ihres

andere als bergtechniſche Kenntniſſe vorausſeßt. Somit ent. Lebensunterhaltes verdiente, war ebenſowenig das ausſchlag.

ſpricht die Auffaffung, daß auch bei elektriſcher Zündung der gebende Merkmal für das Unternehmen eines Hebammen .

Drtsälteſte und nicht der Maſchinenwärter ,anzündet“ , auch dem Gewerbebetriebs, wie die Tatſache, daß fie vielfach zu Ent

Sinne der oberbergpolizeilichen Vorſchriften. Freilich genügt bindungen zugezogen wurde. Selbſt wenn Angeklagte gerade

dazu noch nicht die bloße Verbindung der elektriſchen Leitung den geburtshülflichen Teil ihrer Tätigkeit in Erwartung

mit der Sprengladung, aber ſie iſt die unmittelbare Urſache der eines Entgeltes hierfür ausübte, war zu prüfen , ob es fich

elektriſchen Wirkung, ſobald der Maſchinenwärter die Kraftquelle um wiederholte gelegentliche Einzel- Dienſte handelte, oder

herſtellt, die ohne jene Verbindung für die Sprengwirkung ganz ob die Angeklagte mit dem Willen tätig ward, durch fort

indifferent bliebe. Das Verhältnis iſt ähnlich wie zwiſchen geſepte Leiſtung von Hebammendienſten gegen Entgelt

Drgelſpiel und Winderzeugung durch den Blasbalgtreter. Urt. fich einen dauernden Erwerb zu verſchaffen. Hierin liegt das

des I. Sen. vom 12. Juni 1902. 1846. 1902. Entſcheidende: erſt dieſer Wille verleiht den vereinzelten Erwerbs .

6. Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 88 14, 33. handlungen den Geſamtcharakter eines Gewerbebetriebe. Ueber

Preußiſches Gewerbeſteuergeſeß vom 24. Juni 1891 $$ 52, dieſen Punkt ſpricht ſich die Straftammer nicht aus , während
59 , 70 .

die feſtgeſtellten Tatſachen auf das Vorhandenſein einer ſolchen

Nach den Feſtſtellungen beſteht das Gewerbe der An. Willensrichtung mit Rechtsnotwendigkeit nicht hinweiſen. Urt.

geklagten in dem Betriebe einer Konditorei nebſt Ausſchank des IV . Sen. vom 7. Oktober 1902. 2832. 1902.

von Likören und Wein . Nur dieſer Ausſchant bedurfte einer 8. Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 152, 153.

vorgängigen Erlaubnis nach § 33 Abſ. 1 der Gewerbeordnung, Mit dem im § 153 gebrauchten Ausdruce , Verabredungen "

während für den Betrieb der Konditorei ohne Ausſchank nur (8 152) hat der Gefeßgeber die in § 152 genannten Verab.

die Anzeige nach § 14 Abſ. 1 daſelbſt erforderlich geweſen wäre. redungen und Vereinigungen bezeichnen wollen. Urt. des

Da aber der Betrieb der Konditorei denjenigen des Ausſchauks II. Sen. vom 25. April 1902. 1004. 1902.

nicht von ſelbſt in fich begreift, ſo ergibt fich, daß die Ein. 9. Vereinszollgeſeß vom 1. Juli 1869 § 134.

holung der Erlaubnis zum Ausſchank nicht von der Verpflichtung Ein Einfuhrverbot wird nicht ſchon dadurch, daß es unter

zur Anzeige des Betriebes der Konditorei befreit. Nach § 52 beſtimmten Vorausſeßungen durch eine Ergänzungsverordnung

Abſ. 1 und 4 cit. muß, „wer den Betrieb eines ſtehenden Ge. eingeſchränkt iſt, zur bloßen Einfuhrbeſchränkung. Der Unter

werbeo anfängt “, der Gemeindebehörde vorher oder gleichzeitig ſchied liegt darin , ob die Einfuhr grundfäßlich verboten oder

Anzeige davon machen . Die Verpflichtung zur Anzeige trifft grundfäßlich geſtattet iſt. Urt. des II. Sen. vom 11. November

hiernach uneingeſchränkt jeden , der den Betrieb eines ſtehenden 1902. 4334. 1902.

Gewerbe8 anfängt und ſomit auch denjenigen , bei welchem dieſer 10. Vereinszollgeſeß vom 1. Juli 1869 SS 135 , 136

Anfang durch Uebernahme eines bereits beſtehenden Gewerbe. Nr. 5 a. Zolltarifgeſeß vom 15. Juli 1879 § 5 Nr. 5

betriebes erfolgt. Beſtrafung nach § 70 des Gefeßes iſt aber Abf. 3.

durch die Vorenthaltung der Steuer gegenüber dem Staate Steuerfrei iſt jedes Zugtier, das in Verwendung als ſolches

bedingt. Dasſelbe gilt hinſichtlich der Anmeldung des Schank. die Grenze überſchreitet, gleichgültig, ob mit dem gezogenen

gewerbeb zur Betriebsſteuer (8 59 ff. des Gefeße8). Der Ueber. Fuhrwerk etwas befördert wird und ob die Tiere nach dem

!
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Ueberſchreiten im Inlande verbleiben oder ſofort zurücgebracht 13. Vereinszollgefeß vom 1. Juli 1869 151 .

werden ſollen. Nur muß das Bedürfnis, die Tiere zur Be. Dem Angeklagten wurde eine Kiſte mit zollpflichtigem

wegung des Wagens zu benußen , der ausſchließliche Grund ihrer Wareninhalt unter einem unverſehrten zollamtlichen Verjhluß

Einführung ſein . Urt. des I. Sen. vom 4. April 1902. zugeſtellt; ſie war, ſtatt dem Hauptſteueramte zu weiterer 2011.

827. 1902. amtlicher Behandlung zugeführt zu werden, ſofort der Güter.

11. Vereinszollgefeß vom 1. Juli 1869 88 135—137, 149 beſtäterei zur Ablieferung an den Angetlagten als Adreſſaten

(Str. G. B. § 48 ). zugegangen. Der leßtere öffnete ſie unter Verleßung des Zoll.

Der hierauf gegründete Ausſpruch des Vorderrichters, daß verſchluſſes durch Aufhebung desſelben . Das Urteil hält den

der Angeklagte P. zu der Handlung , die nach § 136 Ziffet 1c § 151 des Vereingzollgeſeteg vom 1. Juli 1869 nicht für an .

des Vereingzollgefeßes den Tatbeſtand der Defraudation enthält, wendbar, weil die Aufhebung des Zollverſchluffes durch einen

vorfäßlich beſtimmt, angeſtiftet hat , iſt rechtlich nicht zu bean. unverſchuldeten Zufall entſtanden ſei. Dieje Anſicht iſt rechts.

ſtanden , wenngleich dieſe Beſtimmung nur mittelbar geſchehen irrtümlich. Denn wenn auch die Ausfolgung der Kiſte an den

iſt. Da ferner der Angeklagte hierbei, wenn er nicht die Un. Adreſſaten durch das Verfehen eines Beamten veranlaßt ſein

richtigkeit der vorgeſchriebenen Deklaration geradezu gekannt hat, mag, fo beruht doch die Verlegung des amtlichen Warenver.

doch mindeſtens über die ZoUpflichtigkeit der Ware erheblichfte ſchlufſeß felbſt nicht auf einem Zufall, der etwa dem Angeklagten,

Zweifel gehegt und die unrichtige Deklaration auch für den als Adreſſaten zugeſtoßen wäre, ſondern auf ſeinem eigenen

Fal gewollt hat, daß die Waren zolpflichtig waren, womit der Willen . Ob dieſe Willensbeſtimmung gleichfalls ihren Grund

in § 137 Abſ. 2 des Vereinszollgeſeßeß nachgelaſſene Nachweis in einem Verſehen des Angeklagten hat, iſt ohne Belang, da

für nicht erbracht erklärt iſt, ſo erſcheint die Anwendung des § 48 die Ordnungsſtrafe jeden trifft, der für die Erhaltung des Zolu .

des Str. G. B. verbunden mit $8 136 Ziffer 1c und 149 des verſchluſſes verantwortlich iſt, alſo auch den Adreſſaten . Urt. des

Vereinszollgefeßes und die Beſtrafung auß § 135 desſelben I. Sen. vom 9. Dktober 1902. 2990. 1902.

gerechtfertigt. Unrichtig iſt die Behauptung , daß Anſtiftung nur 14. Vereinszollgeſeß vom 1. Juli 1869 g 155.

möglich ſei, wenn ein ſubjektives Verſchulden des Haupttäters Begründet iſt die Beſchwerde über die Verurteilung zum Erlaße

feſtgeſtellt ſei . Die in § 136 Ziffer 1c des Vereinszollgefeßes des Werts degjenigen Fleiſhes , welche in den Steuerbezirk B.

beſchriebene Zuwiderhandlung erfordert , um ſtrafbar zu ſein , unverſteuert eingeführt worden iſt, jedoch als nicht mehr vorhanden

keinerlei beffere Kenntnis des Deklarierenden . Satte der Angeklagte nicht konfidziert werden kann .nicht konfisziert werden kann. Nur inſoweit, als in Spezial.

den P. zu Abgabe der an fich ſtrafbaren unrichtigen Deklaration geſeßen ausdrücklich beſtimmt iſt, daß bei Nichtausführbarkeit

veranlaßt, ſo müffen auf ihn die für die Anſtiftung geltenden der als Strafe vorgeſehenen Konfiskation auf Erlegung des

Beſtimmungen Anwendung finden, mochte jener mit oder ohne Wert der der Konfiskation unterliegenden Gegenſtände zu er .

dolus gehandelt haben . Selbſt wenn der Haupttäter von der kennen iſt, iſt eine diesbezügliche Verurteilung zuläffig. Die

Defraudationsſtrafe aus dem in § 137 Abſ. 2 des Vereinszoll- hier einzuſchlagenden Steuergeſeße enthalten teine Beſtimmung

geſeßes angegebenen Grunde frei bleiben müßte , ſo würde dies gedachter Art. Eine analoge Anwendung des § 155 des Ver.

nicht ohne weiteres auch auf den Anſtifter zutreffen. Von eingzollgefeßes würde gegen den Grundſaß des § 2 Abſ. 1 des

dieſer von ihm früher vertretenen Anſicht hat der I. Straffenat Str. G. B. verſtoßen. Urt. des IV . Sen. vom 24. Juli 1902.

nach dem in dem Urteil vom 21. Mai 1900 D. 1358/00 in 1900. 1902.

Sachen c. M. u. Gen. Ausgeführten anſcheinend abgehen wollen. 15. Poſtgeſetz vom 28. Oktober 1871 g 1 .

Ob dies der Fall iſt, kann jedoch unerörtert bleiben , denn dieſes Der ,, erpreffe Bote“ kann ſich zur Beförderung ſeiner

Urteil trifft nicht eine grundfäßliche Entſcheidung bezüglich der Perſon , wie eines anderen Fuhrwerke, ſo auch der Eiſenbahn

in Betracht kommenden Rechtsfrage, ſondern berührt dieſelbe nur bedienen . Er braucht die ihm übergebenen Gegenſtände nicht

in einer beiläufigen Bemerkung, auf der das Urteil nicht beruht. gerade an ſich zu tragen , es genügt, wenn er ſie, wie Hand.

Es lag daher auch für den erkennenden Senat eine Veranlaſſung, gepäť auf der Eiſenbahn, bei fich führt. Sobald er ſie aber

nach § 137 des Vereinszollgeleges zu verfahren , nicht vor. als Reiſegepäck aufgibt , können ſie nicht mehr als durch den

Bemertt mag übrigens werden , daß wenn die Beſtrafung des erpreſſen Boten befördert gelten . Urt. des III. Sen. vom

Angeklagten aus dem Geſichtspunkte der Anſtiftung aus § 136 1. Mai 1902. 777. 1902.

Ziffer 1c des Vereinszollgefeßes und § 48 des Str. G. B. 16. Dasſelbe Gefeß § 27. Gebührentarif für den Poſt.

auszuſcheiden hätte, doch die Annahme mittelbarer Täterſchaft, verkehr innerhalb des Reichspoſtgebiets § 40 Abſ. 4 Litt. a , b .

die zu Verhängung der gleichen Strafe führen müßte, begründet Wie der zweite Straffenat des Reichsgerichte in ſeinem

erſcheinen würde. Urt. des IV. Sen. vom 5. Juli 1902 . Urteile vom 24. April 1896 bei Auslegung der im weſentlichen

2057. 1902. gleichlautenden Kabinettsorder vom 28. Januar 1868 betreffend

12. Vereinszolgeſeß vom 1. Juli 1869 . die Portovergünſtigungen für Militārperſonen des Norddeutſchen

$ 137 erfordert nicht eine beſtimmte Art der Beweis . Bundes ausgeſprochen hat, Entſch. Bd. 28 S. 327 , liegt der

führung ſeitens desjenigen , der ohne ausreichende Ausweiſe be- Fall der Litt. b nicht vor, wenn die Sendung neben den ge.

troffen wird. Der ihm obliegende Nachweis iſt erbracht, ſobald werblichen Angelegenheiten des Abſenders zugleich dem eigenen

das Gericht von der Richtigkeit ſeiner Angaben überzeugt iſt, Intereſſe des Empfängers dient ; nach Maßgabe der in dieſem

auch wenn dieſe Ueberzeugung nur darauf beruht, daß die An- Urteile dargelegten Rechtsanfidten , denen der jeßt erkennende

gaben ohne weitere Unterſtüßung als glaubwürdig erſcheinen. Senat beitritt, kann es keinen Unterſdied begründen , daß in

Urt. des II. Sen. vom 15. Mai 1902. 245. 1902. dem damals entſchiedenen Falle neben dem eine Schulb ein

1
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-

fordernden Abſender nur der Empfänger an der den Gegenſtand 22. Photographieſchußgeſek vom 10. Januar 1876 $$ 3 , 4.

der Korreſpondenz bildenden Angelegenheit beteiligt war, Sind die an fich unter 3 des Gefeßes fallenden photo

während in den jeßt vorliegenden Fällen neben dem Abſender graphiſchen Nachbildungen auf Poſtkarten, alſo einem Induſtrie.

und dem Adrefjaten noch andere Intereſſenten vorhanden find. erzeugniffe, angebracht, ſo hat das Gericht die Anwendbarkeit

Urt. des IV . Sen. vom 28. DEtober 1902. 2706. 1902. des § 4 zu erörtern , auch wenn der Angeklagte ſelbſt ſich darauf

17. Preßgefeß vom 7. Mai 1874 § 17. nicht berufen hat. Urt. des I. Sen. vom 23. Januar 1902.

Unter dem Ende des Verfahrens iſt deffen rechtskräftige 4819. 1901 .

Erledigung zu verſtehen , alſo nicht das Ende der Inſtanz; die 23. Dasſelbe Gefeß § 4 .

eine Verhaftung betreffenden Prozeßhandlungen gehören zum Es wird beſtritten , daß die Nachbildung unbefugt geſchehen

Verfahren über die Hauptfache und ſind nicht als beſonderes fei , da ſie fich an Poſtkarten , alſo Erzeugniſſen der Induſtrie

Verfahren zu behandeln. Urt. des II. Sen. vom 3. Juni befinde, was § 4 des Gefeßes vom 10. Januar 1876 geſtatte.

1902. 1680. 1902. Daß Poſtkarten Erzeugniffe der Induſtrie find , iſt allerdings

18. Dasſelbe Gefeß 887, 18. nicht zu bezweifeln ; allein ebenſo klar iſt es, daß ihre Form

Wird an diejenige Stelle der periodiſchen Druckſchrift, an auch zu Zwecken verwendet werden kann , bei welchen fie trot

der die Angabe des verantwortlichen Redakteurs ſtehen fold , der dieſer Form keine Poſtkarten ſind, ſondern nur Papier mit der

Name einer anderen Perſon gefeßt, die nicht nur nach dem Bezeichnung Poſtkarte, nämlich dann , wenn dieſem Papier die

Willen der Beteiligten nicht Redakteur ſein follte , ſondern auch der Poſtkarte weſentliche Beſtimmung, zu ſchriftlichen Mit .

dieſe Stellung ſelbſt ernſtlich gar nicht einnehmen teilungen ſtatt eines Briefes zu dienen, durch ſeine objektive

wollte , ſo liegt eine falſche Angabe vor. Urt. des II. Sen. Beſchaffenheit entzogen iſt. Freilich iſt ſie auch dann noch, als

vom 30. Mai 1902. 1497. 1902. Papier, ein Fabrik- oder Induſtrieerzeugnis ; aber in dieſem

19. Dasſelbe Gefeß 88 20, 6 Abſ. 2 . weiten Sinne iſt § 4 nicht zu verſtehen . Denn wie jebe Photo

Anſichtspoſtkarten, auch ſolche, die nur Nadbildungen von graphie eines von der Induſtrie hergeſtellten Körpers bedarf,

Photographien enthalten, unterliegen als Drudſchriften im auf welchem das Licht die bekannten Veränderungen erzeugt, ſo
weiteren Sinne der Ordnungsvorſchrift des § 20, ſofern nicht bedarf auch jede andere Nachbildung einer Unterlage, die

beſondere, aus der äußeren Erſcheinung und dem Inhalte der wenigſtens in der Regel ein Induſtrieerzeugnis – Papier,

Poſtkarte ſelbſt hervorgehende, Kennzeichen im Einzelfalle die Leinewand u..w. iſt; und inſofern befindet ſich jede Nach,

Annahme rechtfertigen , daß der Zweck der Poſtkarte aus . bildung an einem Werke der Induſtrie oder dergleichen . Wäre

ſdhließlich ein ſolcher iſt, der die Ausnahme des § 6 Abſ. 2 & 4 ſo zu verſtehen , ſo wäre er gleichbedeutend mit dem viel

begründet. Urt. des III. Sen. vom 13. November 1903. einfacheren Saße : „die Nachbildung von Photographien iſt

4290. 1902 . ſtraflos “ und das ganze Gefeß hatte keinen Sinn. Die Be.

20. Dasſelbe Gefeß § 20. ſchränkung des Schußes der Photographien , wenn deren Nach.

Es fiel in den Rechts- und Pflichtenkreis des Angeklagten bildung fich an einem Werke der Induſtrie “ u . 1. w. befindet,

als verantwortlicher Redakteur, Maßregeln gegen die Verbreitung hat daher notwendig nur ſolche Werke im Auge, die auch ohne

eines Artikels zu ergreifen , der wider ſeinen Willen in dem jene Verbindung einem gewiffen begrenzten Gebrauch dienen

Blatt Aufnahme gefunden hatte, von ihm aber erſt in den follen, oder wie die Entſcheidung des Reiche gerichts Bd . 32 S. 301

fertigen Gremplaren jedoch vor der Ausgabe entdeckt wurde. Die jagt, eine außerhalb der rein künſtleriſchen ( oder wie hier,

Reviſionsbehauptung, der Redakteur habe nur über die Ge- photographiſchen) Darſtellung liegende Zweckbeſtimmung haben.

ſtaltung des Inhalte der noch nicht gedructen Zeitung zu ver- Eine Abbildung befindet ſich alſo nur dann an einer Poſtkarte,

fügen, die Verfügung über die druckfertig geſtellten Eremplare wenn das betreffende Papier in dieſer Verbindung die Zwed .

ſtehe nur dem Verleger zu, dem fte zu Eigentum gehörten, beſtimmung einer Poſtkarte, das iſt die Beſtimmung hat, zu,

beruht auf einer Verkennung der Bedeutung der rechtlichen ſchriftlichen Mitteilungen gebraucht zu werden . Iſt dies nicht

Inſtitution des verantwortlichen Redakteurs und des Weſens der Fall, ſo ift fie lediglich der Träger der Abbildung. Ob fie

ſeiner ſtrafrechtlichen Verantwortlichkeit. Urt. des IV . Sen. auch in dieſem Zuſtande gleichwohl von der Poſt als Poſtkarte

vom 1. Juli 1902. 2137. 1902. angenommen und befördert wird, iſt Sache des Ermeſſen der

21. Dasſelbe Gefeß § 30. Preuß . Preßgeſeß vom 12. Mai Poſtverwaltung, und hängt von techniſchen , volkswirtſchaftlichen

1851 $ 10. Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 und fiskaliſchen Erwägungen ab , hat aber für die Frage nach

Abſ. 5 zu § 43. der Selbſtſtändigkeit des auf der Karte befindliden Bildes keine

Unberührt blieben nach $ 30 Abſ. 2 nur die landebrecht. Bedeutung. Urt. des I. Sen. vom 16. Dezember 1901.

lichen Vorſchriften über das öffentliche Anſlagen u. f. w . von 4081. 1901 .

Belanntmachungen , Plakaten und Aufrufen , nur hierfür 24. Konkursordnung vom 10. Februar 1877 8 240.

war alſo das Verbot in 10 des Preußiſchen Preßgeſeßeß noch Wie nad früherem Recht, ſo wird auch unter der gegen .

in Kraft. Der durch die Novelle zur Reichsgewerbeordnung vom wärtig geltenden Konkursordnung ein Kaufmann der Beſtrafung

1. Juli 1883 in den § 43 eingefügte Abſ. 5 hatte nicht den wegen Bankerutthandlungen nicht dadurch entzogen , daß er die

Sinn, eine Erweiterung des Verbots wieder einzuführen , Kaufmannseigenſchaft aufgibt, ehe er , oder daß er aus ſeiner

er beſchränkte vielmehr die den Landesregierungen verbliebene offenen Handelsgeſellſchaft ausſcheidet, ehe dieſe in Konkurs zer

Verbotsbefugnis noch weiter. Urt. des IV . Sen. vom 7. Januar fällt. Eine Beſtrafung iſt jedoch dann ausgeſchloſſen, wenn das

1902. 4227. 1901. Ausſcheiden mit der Wirkung erfolgt iſt, daß ein Zuſammenhang

1



140 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

zwiſchen der Bankerutthandlung und der Vermögenslage, aus der 27. Diefelben Gefeßebſtellen .

die Konkurseröffnung hervorgegangen iſt, nicht mehr beſteht. Wie das Reichogericht bereits in der Entſcheidung vom

Urt. des II. Sen. vom 24. Januar 1902. 4399, 1901 . 19. Januar 1901 (Bb. 34 S. 101) ausgeſprochen hat, muß

25. Derſelbe Paragraph. der Beſtimmung des § 4 der Sinn beigelegt werden, daß die

Im Urteile iſt feſtgeſtellt, daß der Konkurs über das Ver. Vorſchriften über Führung von Handelsbüchern außer Anwendung

mögen der Ehefrau des Angeklagten M. eröffnet worden iſt. In bleiben ſollen , wo ein Gewerbe nad Art und Umfang einen

den Entſcheidungegründen wird ausgeführt, wie M. troß des in kaufmänniſcher Weiſe eingerichteten Geſchäftsbetrieb nicht er .

Eintrages ſeiner Ehefrau als Geſchäftsinhaberin im Sandels- fordert, ſo daß für die Frage, ob ein Geſchäftsbetrieb ſich inner.

regiſter tatſächlich der das Geſchäft betreibende Raufmann war . halb der Grenzen des Kleingewerbes bewegt, nicht bloß der

Er hatte ſeit 1893 eine Ofenhandlung betrieben , aber im Geſchäftsumfang, ſondern die ganze Art des Gewerbebetriebs in

Jahre 1894 feine Zahlungen einſtellen müffen . Um ſich wieder Betracht zu ziehen iſt. Darüber aber, ob der Geſchäftsbetrieb

Kredit zu verſchaffen, kam er auf den Gedanken, das bisherige des Angeklagten in dieſem Sinne fich innerhalb des Rahmens

dhäft unter dem Namen feiner Ehefrau weiterzuführen. des Kleingewerbes bewegt hat , fehlt im angefochtenen Urteil

Im Verfolge dieſes Gedankens wurde fie als Geſchäftsinhaberin jede Erörterung. Es iſt nur auf den Jahreßumſaß, den Bezug

und er als Prokuriſt zum Handelsregiſter angemeldet, und die von Waren von Großkaufleuten, das Unterhalten von Wedſel.

Entſcheidung8gründe bezeichnen dies wiederholt als Schein- beziehungen und den Betrieb der Däuſerſpekulation hingewieſen.

manöver, während in dem tatſächlichen Betriebe des Geſchäftes Andererſeits iſt angeführt, der Anklagte ſei von einem Einkommen

keinerlei Aenderung eingetreten ſei. Zur Begründung wird von 2700-3000 Mart zur Steuer veranlagt geweſen und habe

feſtgeſtellt, daß M. das Geſchäft und die Geſchäftsbücher ſowie das Geſchäft ſelbſt oder auch durch ſeine Ehefrau beſorgt, was

die Korreſpondenzen geführt, daß er die Beſtellungen gemacht, zur Annahme führt, daß er kein Hülføperſonal gehabt hat.

die Verkäufe abgeldloffen und regelmäßig die Wechſel akzeptiert Während die erſterwähnten Umſtände folche find, denen für fich

habe, wobei die Ehefrau, wie ſie ſchon vorher ihrem Mann allein ein entſcheidendes Gewicht nicht beizulegen iſt, deuten die

tätig an die Band gegangen war, lediglich mithalf und die leßteren geradezu auf das Vorliegen eines Kleingewerbes bin.

nötigen Abſchlüffe und Unterſchriften nach Weiſung ihres Der'Hinweis auf die Bäuſerſpekulation erregt überdies das Be.

Mannes betätigte. Dies war, wie die Strafkammer zweifellos denken , daß die Vorinſtanz dabei von rechtsirrtümlicher Auf.

angenommen hat, darum , nötig", damit gegen außen derfaſſung ausgegangen iſt. Die den Kauf und Verkauf von

Sein aufrecht erhalten wurde, ſie ſei die Geſchäftsinhaberin, Grundſtücken betreffenden Geſchäfte gehören nicht zu den im

denn es wird in den Entſcheidung& gründen ihre Tätig. $ 1 des Handelsgeſeßbuchs aufgeführten Geſchäften , deren ge

feit wiederholt als eine nur , nominelle " bezeichnet ; und„ werblicher Betrieb ohne weiteres als bandeløgewerbe zu gelten

wenn die Handlungen des M. nach außen hin auch als die hat; fie durften daher erſt in Betracht gezogen werden , nachdem

eines Prokuriſten erſcheinen konnten , ſo iſt doch ausdrücklich zuvor die Vorausſeßungen des 8 2 a. a. D. feſtgeſtellt waren .

feſtgeſtellt, nicht nur der Konkurøverwalter habe aus allem die Urt. des IV. Sen. vom 17. Dktober 1902. 2873. 1902.

Ueberzeugung gewonnen , daß in Wahrheit M. der Inhaber der 28. Preußiſches Forſtdiebſtahlsgeſeß vom 15. April 1878

Firma und der Geſchäftsherr war und nur formell als Prokuriſt § 1 Nr. 3.

figurierte", ſondern auch daß das Gericht die gleiche Ueberzeugung Unter Abraum find Abfälle geringen Werte zu verſtehen ,

gewonnen habe. Es beruht alſo auf tatſächlichen , der Prüfung welche in abgeholzten Schlägen oder überhaupt beim Shlagen

des Reviſionsgericht entzogenen Erwägungen, daß die Straf. von Solz im Walde zurücgelaffen ſind, welche der Waldeigen.

kammer annimmt, daß in Wahrheit der Angeklagte M. als tümer noch nicht als bereits gewonnene Objekte ſeiner Nußungs.

Shuldner erſcheint, der ſeine Zahlungen eingeſtellt hat“ . berechtigung betrachtet, zum Verarbeiten oder zur Verwertung

Da die Reviſion fich lediglich darauf ſtüßt, daß nicht gegen eingeſammelt, zuſammengebunden , zuſammengeſchichtet hat. Urt.

ihn das Konkursverfahren eröffnet wurde, gehen ihre Angriffe deg II. Sen. vom 7. Februar 1902. 4501. 1902.

fehl, die Verurteilung iſt aus einem anderen Geſichtspunkte be- 29. Perſonenſtandegeſeß vom 6. Februar 1879 & 69.

gründet. Die zivilrechtliche Saftbarkeit des M. für die „nomi- Die für den nach § 43 des Perſonenſtandøgefeßes feßt

nel “ von ſeiner Ehefrau eingegangenen Verbindlichkeiten ergibt 1321 B. G. B. –§ delegierten Standesbeamten in der

ſich aus ſeinem betrüglichen Verhalten gegenüber den Gläubigern . Reichegerichtsentſcheidung Bd. 4 S. 256 ausgeſprochenen Grund.

Urt. des I. Sen. vom 6./20 . Februar 1902. 4753, 1901 . fäße gelten auch für den nach § 42 - jeßt B. G. B. 1320 -

26. Derſelbe Paragraph. Handeldgeſeßbuch vom 10. Mai zuſtändigen Standesbeamten. Urt. des I. Sen. vom 26. Mai

1897 $ 4. 1902. 1097. 1902.

Die Erheblichkeit des Umſaße " allein war ebenſowenig 30. Nahrungsmittelgeſeß vom 14. Mai 1879 $ 10.

entſcheidend wie der Umſtand, daß der Angeklagte in Wechſel- Der Vorderrichter ſtüßt fich auf das Gutachten Sachver.

verkehr" ſtand. Insbeſondere wäre auch die äußere Ein . ſtändiger, wonach dem ſchwefligſauren Natron , welches dem

richtung des Gefdhäftsbetriebes, deſſen der Angeklagte ſich Hackfleiſch zugeſeßt iſt, die Eigenſchaft beiwohnt, den hellroten

bediente, in Betracht zu ziehen geweſen, während die Ent- Farbſtoff des Blutes , Drybaemoglobin, länger zu erhalten, als

ſcheidungsgründe nicht einmal erkennen laſſen, ob der Angeklagte dies ohne den Zuſaß der Fall ſein würde , da er an der Luft

fein Handelsgewerbe in beſonderen, eventuell in welcherlei Geſchäfts- in kurzer Zeit durch Verluſt an Sauerſtoff in das dunkler ge

räumen und ob er es allein oder mit Handlungsgehülfen betrieben färbte Haemoglobin übergehe. Dieſer Farbenwechſel beeinträchtige

hat. Urt. des II. Sen. vom 13. Juni 1902. 1926. 1902. führt er aus – in keiner Weiſe den Nähr- und Nußungs.
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wert des Fleiſches, und die künſtliche Erhaltung der hellroten ſchaffenheit und der Feſtſtellung des Zwecke der Täuſchung iin

Fleiſches durch das Salz ſei ausgeſchloffen, ſobald das Fleiſch Verkehr entgegenſtehen follen , und ſie ſind nicht geeignet, die

beginne, fich zu zerſeßen und zu verderben . So lange das Fleiſch erkannte Freiſprechung zu tragen. Urt. des II. Sen. vom

als unverdorben , alſo als frio, anzuſehen ſei, erleide es in 27. Februar 1902. 5288. 1901.

dieſer Beziehung durch den Zuſaß keine nachteilige Veränderung, 31. Dasſelbe Gefeß § 10.

ſondern vielmehr inſofern eine Verbeſſerung, als die Zerfeßung Der Angeklagte vertreibt ein zur Herſtellung von Nachtiſch,

des Dryhaemoglobino aufgehalten werde. Wie die ſonſt ge ſpeiſen beſtimmtes Präparat, welches, in einem Pappkaſten ver

bräuchliche Anwendung eines Kühlverfahrend erhalte das Prá. packt, mit der Aufſchrift verſehen iſt: Deffert für 6—8 Per.. „

ſerveſalz ( ichwefligſaureb Natron ) das Fleiſch länger friſch, fonen ". - , Gelee - Ertrakt " . " – „Zur ſchnellen Bereitung

und der Räufer folden Fleiſches werde in keiner Weiſe über von zirka % Pfund delikat idymedenden Ananas . ( Himbeer-,

den ihm vielmehr unverändert beiwohnenden Nahr- und Nußung8. Johannisbeer., Erdbeer., Pfirſich u.ſ. w .) Gelees." Manche

wert getäuſcht, ſondern erhalte es fo friſch, wie er es zum als. Pacete, namentlich die für die Schweiz beſtimmten , führen in

baldigen Verbrauche erwarten dürfe. Dieſe lektere Feſtſtellung der im übrigen gleichlautenden Aufſchrift ſtatt der Worte ,, Gelee.„

kann nicht etwa als eine tatſächliche bahin verſtanden werden , Ertrakt “ die Bezeichnung „ Gelee.Pulver" , der Inhalt der

daß das faufende Publikum nach der Uebung des Verkehrs in Pacete iſt überall der gleiche. Jedes der Pađete enthält eine

keinem Falle zu der Erwartung berechtigt wäre, anderes Hack. Düte von etwa 50 gr gekörnter, weißer Gelatine, rein tieriſcher

fleiſd , als ſolches, welches ohne den Zuſaß ſeine urſprüngliche Leimſubſtanz, hergeſtellt hauptſächlich aus Kalbsfüßen und Kalbs.

Farbe bereits verloren hat, zu erhalten . Dem widerſpricht die köpfen , mit geringer Menge eines Theerfarbſtoffes, der beſtimmt

fernere ausdrückliche Feſtſtellung, daß das Publikum fich für die iſt, dem Gelee die der betreffenden Fruchtfarbe entſprechende

Friſche des Fleiſches an die hellrote Farbe halte, und daß es lo Farbe zu geben , ferner eine Papierhülſe mit 21/9—4 gr reiner

ausſehendes, als friſches, lieber kaufe, als ſolches, welches bereits kryſtalliſierter Weinſäure, endlich ein Fläſchchen mit ungefähr

einige Zeit der Luft ausgefeßt geweſen iſt, und deshalb dunkle 2 cbc Fruchtather, dazu dienend, dem Gelee den betreffenden

Farbe zeige. Jene Feſtſtellung ſteht vielmehr im innerſten Zu. Fruchtgeſchmad zu verleihen. Von dem Zitronenäther und dem

ſammenhange mit dem aus dem Gutachten der Sachverſtändigen Zuſaß zur Vanille abgeſehen, find im übrigen die Fruchtather

übernommenen Gedantengange, der Käufer erhalte, wie erwartet, künſtliche, ſogenannte Eſter, die bei einer chemiſchen Behandlung

friſches Fleiſch, weil das durch Präferveſalz in ſeiner hellen von Fetten mit Spiritus entſtehen und mit natürlichen Früchten

Farbe erhaltene Fleiſch dieſelbe Zuſammenfeßung und denſelben nichts gemein haben. Nach der Aufſchrift und der auf der Rüdſeite

Wert habe, wie das in kurzer Friſt nach dem Schlachten ver. der Schachtel befindlichen Gebrauchsanweiſung foll ſich aus dem

kaufte, von der Einwirkung der Luft noch nicht berührte Fleiſch. Inhalte der Düte, der Papierhülſe und des Fläſchchens ein zum,

Dieſer Gedankengang iſt aber für das Gebiet des § 10 1, % des Deffert geeignetes Fruchtgelee herſtellen laffen . In Wirklichkeit

Nahrungsmittelgeſeßeß nicht unbedingt zu verwerten. Dieſe Be. hat aber das auf dieſe Weiſe gewonnene Gelee mit dem Frucht.

ſtimmungen des Gefeßes bezwecken den Shuß des Verkehrs gelee nur das Waffer, den Zucker und die Gelatine gemein, von

mit Nahrungsmitteln vor Täuſchung, ohne daß es darauf demjenigen , was den Begriff des eigentlichen „ Fruchtgelees ".

ankommt, ob mit einer ſolchen Täuſchung zugleich durch Min. ausmacht, enthalten , von dem außer Betracht gelaffenen Zitronen.

derung des Nahr- und Genußwertes eine Vermögensbeſchädigung gelee abgeſehen , die aus dieſen Präparaten hergeſtellten Gelees

bewirkt wird. Für das Gebiet dieſer Beſtimmungen läßt fich keine Spur. Von einem „ nachgemachten “ Nahrung&mittel oder

der Mehr oder Minderwert eines Nahrungsmittels, hier des Genußmittel kann begrifflich nur dann die Rede ſein , wenn im

Hackfleiſches, nicht allein von dem phyſiologiſch -chemiſchen Stand. Verkehrsleben bereits ein als Nahrung8. und Genußmittel be .-

punkte aus bemeffen , vielmehr ſind dafür weſentlich Rüdſichten nußbarer oder benußter Gegenſtand vorhanden iſt, welcher den

des Verkehrs maßgebend . Insbeſondere wird dieſer Wert daher Namen trägt, der von dem aus § 10 des Nahrung&mittelgeſebes

durch die mehr oder minder berechtigte Auffaſſung des in Be. beſchuldigten Angeklagten ſeinem Fabrikat beigelegt wird , und

tracht tommenden Konſumententreiſes beeinflußt. Es läßt fich welcher, wie im Verkehr bekannt iſt, und vorausgeſeßt wird,

aus dieſem Grunde nicht mit Recht behaupten , daß die Er- regelmäßig aus ganz beſtimmten Stoffen beſteht, und dem eben

haltung der hellroten Farbe des Fleiſches durch ein Kühlverfahren deshalb beſtimmte feine Eigenſchaft als Nahrungs- oder Genuß.

grundfäßlich zu demſelben Verkehrswerte führen müffe, als wenn mittel begründende Eigenſchaften beiwohnen. Trifft dieſe

dasſelbe Ergebnis durch den Zuſaß eines fremden, zur normalen Vorausſeßung nicht zu , wird von jemandem vielmehr ein dem

Zuſammenfeßung des Fleiſches nicht gehörigen , wenn auch un. Verkehr bisher fremdes Produkt hergeſtellt und unter einem neu

ſchädlichen Stoffes erreicht iſt. Im vorliegenden Falle deutet geſchaffenen Namen in Verkehr gebracht, welcher auf das Vor.

nun die ſchon erwähnte Feſtſtellung der Vorliebe des Publikum handenſein gewiffer Beſtandteile und Eigenſchaften, die das

für friſches Fleiſch in dem Sinne , daß eine geringere Zeit Produkt zum Nahrungs- oder Genußmittel machen würden , hin .

zwiſchen dem Schlachten und dem Verkaufe vergangen iſt, weiſt und dieſe Beſtandteile und Eigenſchaften ſind in Wirklich.

als für die Einwirkung der Luft erforderlich iſt, es ſeiner ur- keit nicht vorhanden , ſo erſcheint die Anwendbarkeit des § 10

ſprünglichen Farbe zu berauben, unverkennbar daraufhiu , daß des Nahrungsmittelgeſeßeß ausgeſchloſſen, mögen auch im übrigen

eine höhere Bewertung ſolchen Fleiſches durch den Verkehr die Tatbeſtandberforderniffe des Betruges beziehungsweiſe des

mindeſtens nicht ausgeſchloſſen iſt. Damit entfallen aber alle verſuchten Betruges gegeben ſein. Die Strafkammer ſtellt nun

Erwägungen des Vorderrichters, welche der Verfälſchung des auf Grund der gutachtlichen Aeußerungen der Sachverſtändigen

Fleiſches durch Beilegung des Anſchein einer beſſeren Be. feſt, daß zur Zeit ein „ Extrakt aus Gelee" nicht hergeſtellt„
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teit an .

werden kann, daß alſo im Verkehrsleben ein als Nahrungs. gleichartige und gleichwertige Tätigkeit entwickelten, und daß

oder Genußmittel benußbarer oder benußter Gegenſtand noch jeder von beiden der äußeren Erſcheinung nach als Verkäufer

nicht vorhanden iſt, welcher die Bezeichnung „ Gelee - Ertrakt“ hinter dem Verkaufstiſche ſtand , geſchloſſen , daß die Befugnis

führt und beſtimmte Beſtandteile vorausſeßt. Danach iſt an . zum ſelbſtändigen bandeln beim Verkaufe von der Ehefrau dem

zunehmen , daß es ſich um einen von dem Angeklagten neu ge. Ehemanne auch erteilt war, daß mit anderen Worten dasjenige

ſchaffenen Namen und ein unter dieſer Bezeichnung gehendes Verhältnis, welches in die äußere Erſcheinung trat, auch dem

neues Fabrikat handelt. Urt. des III. Sen. vom 20. März 1902. Willen beider Ungeklagten entſprach. Auf dieſer Grundlage

531 , 1902. konnte der Ehemann ohne Rechtsirrtum als Täter angeſehen

32. Dasſelbe Gefeß § 11 . werden . Urt. des IV. Sen. vom 25. Februar 1902. 195.

In der Hauptverhandlung wurde feſtgeſtellt, daß die beiden 1902.

Eheleute Mild verkauft haben , die durch Waſſerzuſaß gefälſcht 34. Dasſelbe Geſet 88 12 , 14.

Es iſt als nicht erweisbar erachtet worden , daß fie die Eine Fahrläſſigkeit des Angeklagten iſt darin gefunden

Milch ſelbſt verfälſcht haben oder daß ſie von der Verfälſchung worden , daß er von der Schädlichkeit ſich keine Kenntniß ver.

Kenntnis hatten. Die Straffammer nimmt aber an , ſie hätten ſchafft habe : „Es war Sache des Angeklagten , ſagt das Urteil,

bei dem Verkauf der gefälſchten Milch fahrläſſig gehandelt, weil über eine Frage von ſo einſchneidender Bedeutung, über die ins .

es die Pflicht jeden Verkäufers von Nahrungsmitteln ſei , fich beſondere in Fachzeitſchriften ſo vielfach gejdrieben worden iſt,

zu jeder Zeit über den Zuſtand ſeiner Ware zu unterrichten . ſich zu informieren .“ Dieſe Erwägung würde jedoch eine Fahr.

Mit Recht greift die Reviſion dieſe Auffaſſung der Fahrläſſig. läffigkeit des Angeklagten nur unter Vorausſeßungen begründen ,

Wer die Milch von ſeinen eigenen Kühen gewinnt deren Vorhandenſein dem Urteil nicht zu entnehmen iſt. Einer

und ohne fie ſelbſt zu verfälſchen verkauft, wird in der Regel ſeits iſt nicht erſichtlich, welcher beſondere Anlaß für den An

keine Veranlaffung zu Zweifeln über die Unverfälſchtheit dieſer geklagten vorlag , über die Frage der etwaigen Schädlichkeit des

Milch haben ; ein Grund für die Verpflichtung, fie gleichwohl Präſerveſalzes , deſſen Anwendung noch gebräuchlich und nicht

vor dem Uebergange aus ſeinen Händen in die eines anderen zu verboten war , Informationen einzuziehen, falls er nicht hinſicht

prüfen, läßt ſich nicht abſehen: es ſei denn, daß Umſtände ein. lich der Schädlichkeit bereits im Zweifel war oder nach Lage

getreten ſind, die den Verdacht begründen , daß ein anderer die der Verhältniſſe fein mußte : weder dies noch jenes geht aus

Mild inzwiſchen verfälſcht habe. Eine ſo allgemeine Forderung dem Urteil hervor.dem Urteil hervor. Andererſeits würde die Verabſäumung ge

wie ſie das Urteil aufſtellt, wäre mit den tatſächlichen Lebens- eigneter Erkundigungen den Angeklagten nur dann verantwort

verhältniffen unvereinbar. Urt. des I. Sen. vom 30. Januar lich erſcheinen laſſen , wenn feſtſtände, daß im Falle folder

1902. 4888. 1901. Erkundigungen dem Angeklagten die Ueberzeugung von der un

33. Dasſelbe Gefeß 12 . bedingten Schädlichkeit des Präferveſalzes fich hätte aufdrängen

Das Gefeß macht keinen Unterſchied, ob das Feilhalten müffen. Daß aber die Dinge ſo liegen , iſt weder vom Vorder

für eigene oder fremde Rechnung, im eigenen oder freunden richter ausgeſprochen, noch iſt es notoriſch. Urt. des II. Sen.

Namen ſtattfindet. Es iſt daher keineswegs rechtlich aus. vom 21. Oktober 1902. 3025. 1902.

geſchlofſen, daß ein Gewerbegehülfe als Täter des Feilhaltens 35. Dasſelbe Gefet SS 12 , 16. Str. G. B. & 43.

fich darſtellt, wenn er gleich dabei nur den Gewerbeunternehmer Auswärtig geſchlachtetes und eingebrachtes Rindfleiſch

vertritt und nur deffen Geſchäfte beſorgt. Andererſeits ergibt muß, wie die Angeklagten wußten, vor dem Verkauf durch das

ſich da, wo der Gewerbegehülfe neben dem Gewerbeunternehmer Schlachthaus gehen und amtlich unterſucht werden, in die Kühl

„ hinter dem Verkaufsſtande tätig iſt“ und „ dem Publikum gegen . zellen „kommt nach der ganzen Schlachthauseinrichtung “, wie

über als Feilhalter auftritt“, aus dieſer äußeren Erſcheinungsform es in dem Urteil heißt , nur amtlich unterſuchte Fleiſch, und

ſeiner Tätigkeit wiederum nicht mit rechtlicher Notwendigkeit, find hiernach die Kühlzellen nur zur Aufbewahrung amtlich

daß auch der Gewerbegehülfe als Täter des hier fraglichen Ver- unterſuchten Fleiſches den Inhabern überlaſſen. Hieraus aber

gehens angeſehen werden muß. Hätte die Strafkammer von folgt, daß Vorbedingung für das „in den Verkehr bringen“

dieſem Geſichtspunkte allein ausgehend die Entſcheidung getroffen, außwärtig geſchlachteten Fleiſches die amtliche Unterſuchung iſt

fo hätte ſie rechtlich geirrt. Indes einen ſolchen Rechtsirrtum und daß , da nach der weiteren Feſtſtellung des angefochtenen

legt die Urteilsbegründung nicht nahe. Die Entſcheidung, ob Urteils, unterſuchtes Fleiſch mit einem Stempel verſehen zu

der Angeklagte als ſelbſtändiger Täter, als Mittäter oder nur werden pflegt und in die Kühlzellen nur unterſuchtes Fleiſch ge.

als Gehülfe bei dem ſtrafbaren „ Feilhalten “ anzuſehen war, hört, der Ungeklagte durch Vornahme der Bezeichnung des

hing von der Würdigung der Verhältniſſe des konkreten Falles Fleiſches mit ſeinem, dein amtlichen ähnlichen Stempel in der

ab. Vor allem war bei der Frage , ob der Ehemann einer Abſicht, die Beamten zu täuſchen , und durch das Verbringen

felbſtändigen Straftat ſchuldig fei , in Betracht zu ziehen, dieſes Fleiſches in die Kühlzelle Handlungen vorgenommen hat,

welches Maß von Selbſtändigkeit innerhalb der Gewerbstätigkeit welche den mit ihnen verfolgten Zweck deutlich erkennen laſſen

und namentlich bei der Verkaufstätigkeit am konkreten Drte von und an ſich zur Herbeiführung des beabſichtigten Erfolges be

der Geſchäftsinhaberin dem Gehülfen eingeräumt war. Augen- ſtimmt und dienlich waren . Es kann daber auch nicht für

ſcheinlich hat die Strafkammer auf grund des zwiſchen den rechtsirrig erachtet werden , wenn der Vorderrichter in den Hand.

Ungeklagten beſtehenden ehelichen Verhältniſſes in lungen des Angeklagten D. nicht Vorbereitungs., ſondern Aus.

Verbindung mit den feſtgeſtellten Tatſachen , daß beide eine „in führungshandlungen zu dem beabſichtigten Vergehen erkannte,

einander greifende “ , nach der Schilderung des Sachverhalte Nahrungsmittel, deren Genuß die menſdlidze Geſundheit zu be

1
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$ 82 b.

ſchadigen geeignet war, in den Verkehr zu bringen. Iſt Vor. Kutſchern den ihnen hiervon gebührenden Anteil zuzuführen.

bedingung für die Einführung außerhalb geſchlachteten Fleiſches Auch die Unbeſtimmtheit der ihnen am Ende des Monats an

nach $. zum Zwed des Verkaufs die amtliche Unterſuchung, den Angeklagten noch zuſtehenden Forderungen vermag deshalb

ſo kann es nicht zweifelhaft erſcheinen , daß jedes „in den Ver. die Rechtslage, wie ſie durch die an den einzelnen Lohntagen

kehr bringen " ſeinen Beginn nimmt , zu ſeiner Ausführung erfolgte Kürzung des Lohneß geſchaffen war, in keiner Weiſe zu

von jedem geſchritten wird, welcher Fleiſch der amtlichen Unter- beeinfluſſen . Urt. des II. Sen. vom 17. September 1902.

ſuchung unterbreitet. Nahm alſo Angeklagter Sandlungen vor, 2145. 1902.

welche bezweten , den Glauben zu erweđen, daß dieſe Unter . 37. Sprengſtoffgefeß vom 9. Juni 1884 88 1 , 33.

ſuchung erfolgt war , ſo war auch mit der Ausführung der Beſiß von Sprengſtoffen im Sinne des § 1 , alſo tatſäch .

beabſichtigten Tat ſelbſt begonnen, nicht eine bloße Vorbereitung liches Innehaben trifft für denjenigen zu , der die tatſächliche

in das Werk gefeßt. Urt. des III. Sen. vom 2. Januar 1902. Herrſchaft über den Gegenſtand ausüben kann, auch wenn er den

4344. 1901 . Gegenſtand zwar aus der Þand legt, aber dauernd unter unmittel.

15. Juni 1883 barer Bewachung behält. Würde nun auch bei dieſer Vorausſeßung

36. Krantenverſicherungegeſeß vom
10. April 1892 idon der § 33 1. c. anwendbar werden, der ein „ Lagern “ nur an

Nach den Feſtſtellungen hatte der Angeklagte den von ihm der Herſtellungsſtätte, der Betriebsſtätte oder in beſonderen Maga

beſchäftigten Droſchfenkutſchern als vereinbarten Lohn pro Tag zinen geſtattet, ſo würde dem Beſißrechte jede Bedeutung ges

1 Mart 50 Pf. und 25 Prozent der Bruttoeinnahme zu zahlen. nommen ſein und es würde der an ſich Befitberechtigte jedenfalls

Weiter war vereinbart, daß bei der an jedem Morgen ſtatt. auch ſchon dann ſtrafbar werden, wenn er auch nur auf türzeſte

findenden Abrechnung die 25 Prozent nur von den vollen Mark Zeit und ſelbſt aus an ſich völlig berechtigter Veranlaffung eine

der von den Rutſchern abzuliefernden Tagegeinnahme berechnet, räumliche Trennung der Sprengſtoffe von ſeiner Perſon ein .

die hierüber hinaus vereinnahmten Pfennigbeträge aber dem treten ließe. Urt. des I. Sen. vom 12. Juli 1902. 1821. 1902.

Angeklagten belaffen wurden , damit derſelbe fie am Ende jedes 38. Dabſelbe Gefeß § 9. Preuß. Miniſterialverordnung

Monats zuſammenzählen, davon zunächſt die Krankenkaſſen- und vom 19. Oktober 1893 $ 27.

Invalidenverſicherungsbeiträge berichtigen und von dem Ueber. Die Verausgabung" liegt nur vor, wo ein zum Befiß

duß den Reſt des prozentualen Gewinnanteiled den Kutſchern und zur betriebsmäßigen Abgabe von Sprengſtoffen an andere

auszahlen ſollte. Aus dieſen Feſtſtellungen ergibt ſich, daß der berechtigte Betriebsleiter, Beamter oder Aufſeher aus dem ihm

Angeklagte nicht nur dem Anſchein “ nach, wie der Vorderrichter gehörigen ( oder doch ſeiner Verfügungôgewalt unterſtehenden)

annimmt, ſondern in Wirklichkeit den genannten Kutſchern lohn . Vorrat innerhalb des Betriebe, alſo zu erlaubten Zweden, aber

beträge in Abzug gebracht hat , welche die Verſicherten ge- ohne behördliche Einzelgenehmigung, nach eigenem Gutbünten,

15. Juni 1883 Sprengſtoff an ſeine Arbeiter oder Untergebenen ausfolgt. Mrt.

mäß § 53 des Krankenverſicherungsgeſeßes vom
10. April 1902 des I. Sen. vom 3. Februar 1902. 4770. 1901 .

ſich bei den Lohnzahlungen einbehalten laffen mußten. Der Bes 9. September 1886

39. Berner Konvention vom Fran.

griff des „ Inabzugbringens" im Sinne des § 82 b des Gefeßeß 4. Mai 1896

erfordert nichts anderes als eine tatſächliche Kürzung des zöſiſches Geſeß vom 19./24. Juli 1793 und 29. Juli 1881 .

vollen Lohnbetrages, welchen der Arbeitgeber dem Arbeiter ver- Es fehlt zwar in Frankreich an einem beſonderen , den

tragsmäßig zu entrichten hat. Vertragsmäßig war der Ange. Shuß der Photographien gegen Nachbildung regelnden Gefeße.

klagte verpflichtet, den Kutſchern außer 1 Mark 50 Pf. Tage- Allein mit der in Frankreich herrſchenden Rechtsanſicht iſt an.

lohn 25 Prozent der Tagebeinnahme, und zwar auch von den zunehmen, daß das Gefeß vom 19./24. Juli 1793 auch auf

überſchießenden Pfennigbeträgen zu zahlen. Dieſen Lohn Photographien, mindeſtens folche, die nicht jedes künſtleriſchen

hat er bei den täglichen Abrechnungen nicht voll ausgezahlt, Wertes entbehren, anwendbar iſt. Nach dem Schlußprotokoll der

ſondern die fraglichen Pfennigbeträge einbehalten , um davon in Berner Ronvention in der Faſſung der Zuſabatte vom 4. Mai

erſter Linie die Verſicherungsbeiträge zu berichtigen . Der Umſtand, 1896 iſt demnach den franzöſiſchen Photographien und ihren

daß die Kutidher die Bruttoeinnahme des vergangenenTages nicht Vervielfältigungen der gleiche Schuß wie den deutſchen Erzeug

erſt dem Angeklagten voll aushändigten und von ihm den verdienten niſſen zu gewähren, dafern die für das Urſprungsland durch

Lohn zurüdempfingen, ſondern leßteren - abgeſehen von dem Bejet vom 29. Juli 1881 vorgeſdhriebenen Bedingungen und

prozentualen Anteil an den überſchießenden Pfennigbeträgen Förmlichkeiten erfüllt find. Es müſſen alſo gemäß Art. 4 dieſes

ihrerſeits zurücbehielten, hat dabei eine andere Bedeutung als Gefeßes 3 Eremplare bei der zuſtändigen Behörde niedergelegt

diejenige einer bloßen Vereinfachung des Abrechnungs. und ſein , gleichviel ob die Vervielfältigung auf photographiſchem

Zahlungsgeſchäfts nicht zu beanſpruchen. Ebenſo bedeutungslosEbenſo bedeutungslos Wege, durch Druc oder ſonſtwie erfolgt. Art. 3, der nur

iſt, daß die vorbehaltene allmonatliche Abrechnung überhaupt nicht 2 Eremplare verlangt, bezieht ſich bloß auf Schriften (écrits).

ſtattgefunden hat und daß die Kutſcher infolgedeſſen auch den Urt. des II. Sen. vom 26. September 1902. 2221. 1902.

ihnen zuſtehenden prozentualen Anteil an dem nach Entrichtung 40. Gefeß betr. die Erwerbs . und Wirtſchaftsgenoſſen

der Verſicherungsbeiträge verbleibenden Ueberſchuß der Pfennig . 1. Mai 1889

ſchaften vom
beträge nicht ausgezahlt erhalten haben. Denn der „Abzug“ 20. Mai 1898

war als ſolcher bereits an den einzelnen Lohntagen erfolgt und Unter dem Jahr" im Sinne dieſer Vorſchrift iſt nicht

die monatliche Abrechnung ſollte nur dazu dienen , das Vors das Geſchäftsjahr, ſondern das Kalenderjahr zu verſtehen . Urt.

handenſein eines etwaigen Ueberiduſjes zu ermitteln und den des II. Sen. vom 11. Februar 1902. 4895. 1901.

1
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41. Patentgeſetz vom 7. April 1891 . ſelbe", wie das für den Nebenkläger geſchüßte iſt. Der Ein

Der erſte Richter ſcheint davon ausgegangen zu ſein , daß wand des Angeklagten , daß das Band des Nebenklägers ,nur in

bei der vertrag&mäßigen Vereinbarung einer beſtimmten Preis . ſeiner Beſtimmung und Verwendung zu Gardinenzwecken “ ge .

grenze bezüglich patentierter Waren zwiſchen dem Patentberech. ſchüßt ſei, verkennt die Bedeutung des Gebrauch &muſterſchußes.

tigten und ſeinem unmittelbaren Abnehmer für den Fall ihrer Der Umfang des lepteren läßt ſich nicht ſchon einer Bezeichnung

Weiterveräußerung im Detailhandel unter allen Umſtänden die deo Muſterf nach ſeinem Gebrauchszwecke entnehmen, ſondern

Nichtbeachtung der Preisgrenze einen ſtrafbaren Eingriff in richtet fich nach der Beſchaffenheit des geſchüßten Gegenſtandes,

die Rechte des Patentinhabers oder ſeines Rechtsnachfolger8 wie ſie in der Eintragung dharakteriſiert iſt. Von einer Be.

enthalte, ſoferne nur der Detailhändler die Preisbeſchränkung fränkung des Schußeß auf einen gewiſſen Verwendung8 .

kennt, unter der allein der Weiterverkauf im Detailhandel ge . zweď enthält das Gefeß nichts. Wenn in § 2 Abſ. 2 die

ſtattet iſt. In dieſer Allgemeinheit vermag indeffen die vorder- Angabe, unter welcher Bezeichnung das Modell eingetragen

richterliche Auffaſſung nicht gebilligt zu werden. Welche rechtliche und in § 3 Abſ. 3 die Bekanntmachung der Eintragung vor.

Bedeutung einem Vertrage beizulegen iſt, durch welchen eine geſchrieben iſt, ſo ergibt ſich hieraus , als die Aufgabe der

unter Patentſchuß ſtehende Ware mit der Beſtimmung in den Bezeichnung: den beteiligten Kreiſen von der Eintragung

Verkehr gebracht wird, daß bei ihrer weiteren Veräußerung im Renntniß zu geben . Wenn die gewählte Bezeichnung des Gegen.

Detailhandel nicht unter einen gewiſſen Preis heruntergegangen ſtandes den Hinweis auf einen und , wie dies dann meiſt der

werden dürfe, hängt zunächſt von dem Parteiwillen der beteiligten Fall ſein wird, den hauptſächlichſten Gebrauchzwec enthält, ſo

Intereffenten ab. Es kann denſelben füglich nicht verwehrt kommt ihr nicht die Bedeutung zu , daß der Schuß nur für die

werden , den Vertrieb einer patentierten Ware gleich bei der Verwendung der Nachbildung zu dieſem einen angegebenen Zwede

erſten Veräußerung für den Handel und Verkehr unbeſchränkt verlangt und verliehen wurde und die Nachbildung zur Ver.

freizugeben und das erklärliche Intereſſe, welches für ſie möglicher. wendung des Gegenſtandes zu jedem anderen Zwecke jeder

weiſe an der Einhaltung eines beſtimmten Mindeſtpreiſes im mann freiſtünde. Urt. des I. Sen. vom 25. September 1901 .

Einzelverkauf beſtehen kann , durch eine lediglich civilrechtliche 2781. 1902 .

Wirkungen erzeugende Vertragsbeſtimmung zu wahren , 43. Dasſelbe Geſet $ 4.

durch welche dem Detailiſten die Einhaltung jenes Mindeſt. Die Benußung eines Gebrauchsmuſter8 zur Herſtellung von

preiſes kontraktlich zur Pflicht gemacht wird , ohne die Zuläſſig. Nachbildungen verleßt das Schußrecht auch dann , wenn ſie in

keit der Weiterveräußerung en detail hiervon abhängig zu der Abſicht erfolgt , den gewerbomäßigen Vertrieb erſt unmittelbar

machen . In einem ſolchen Falle würde ſelbſtredend bei Nicht- nach Ablauf der Schußdauer zu beginnen. Urt. des I. Sen.

beachtung der fixierten Preisgrenze von einem kriminell ſtrafbaren vom 16. Oktober 1902. 3234. 1902.

Eingriffe in das Patentrecht nicht geſprochen werden können . 44. Preußiſches Einkommenſteuergeſeß vom 24. Juni 1891

Rechtlich denkbar und möglich iſt es aber auch, daß die Be. SS 12 , 14 .

ſtimmung einer Preisgrenze für den Detailhandel bei dem Ver- Der Beſchwerde war Erfolg nicht zu verſagen , ſoweit fie

tragsabſchlufſe als wahre und echte Bedingung im geſef . die Annahme bekämpft, daß weder die Wertverminderung der

lichen Sinne in der Weiſe unter den Beteiligten vereinbart wird, Wertpapiere, welche der Angeklagte aus dem den Geſchäfte.

daß die Ueberſchreitung der Preisgrenze die Unzuläſſigkeit des gewinn enthaltenden Kaſſenbeſtande angekauft haben will, noch

Weiterverkaufe im Detailhandel und den Wegfall der nur bei der Verluſt bei zwei aus dem Geſchäftegewinn erworbenen

Einhaltung der Preißgrenze gewährten Befugnis hierzu bewirken Wechſeln bei Berechnung des Jahreseinkommens in Abzug ge

ſoll. Trifft in einem gegebenen Falle dieſe Vorausſeßung eines bracht werden dürfe. Wenn der Vorderrichter fich bezüglich der

wirklich bedingten Vertragsabſchluffes zu , ſo wird allerding durch Kuršrückgang entſtandenen Wertverminderung auf $ 12

geſagt werden müffen, daß die Nichterfüllung der Bedingung Abf. 2d beruft, ſo überſieht er, daß dieſer Paragraph von dem

einen unbefugten Eingriff in das Patentrecht enthält und dein . Einkommen aus Kapitalvermögen handelt, und daß nur bei

gemäß als ſtrafbar fich darſtellt. Es kann hierbei auch keinen den mit ſolchem vorgenommenen Spekulationogeſchäften Gewinn

Unterſchied begründen, ob die Bedingung von demjenigen nicht oder Verluſt nicht ſchon durch das Steigen oder Fallen des

erfüllt worden iſt, mit welchem ſie direkt und unmittelbar von Rurſes oder Preiſe bis zum Solufſe des Geſchäftsjahres,

dem aus dem Patente Berechtigten vertragsmäßig vereinbart ſondern erſt durch die Veräußerung der in Frage ſtehenden

wurde, oder von deffen Abnehmern, ſoferne nur die leşteren die Geſchäftsobjekte, insbeſondere auch Wertpapiere feſtgeſtellt werden

Bedingung, von deren Erfüllung die Befugnis zur Weiter- kann. Den Gegenſaß zu dem Rapitalvermögen einerſeits

veräußerung abhing, kannten und nicht vorher etwa die und zu dem als Grundlage eines gewerblichen oder Sandel8.

patentierten Waren durch Uebergang in die Hände eines gut . unternehmens feſtgelegten Anlagekapital andererſeits bildet

gläubigen Zwiſchenabnehmers in den freien Verkehr über. aber das , ſeiner Beſtimmung gemäß einem ſtetigen Umlaufe und

getreten waren. Urt. des I. Sen. vom 24. März 1902. Wechſel unterliegende flüſſige Betriebskapital , und zu dieſem

82. 1902 . gehörte der Kaſſenbeſtand, aus dem der Angeklagte die Wert.

42. Gebrauch &muſtergefeß vom 1. Juni 1891 8$ 2 , 3.3 papiere angeſchafft haben will. Die mit Betriebskapital unter.

Wie die Urteilsgründe ergeben , iſt für den Nebenkläger ein nommenen Geſchäfte find regelmäßig ein Teil des Gewerbe .

Gebrauchsmuſter eingetragen , das als „Gardinenband “ bezeichnet betriebes , und der daraus im Laufe des Geſchäftsjahres

iſt. Später hat ſich der Angeklagte ein Knopfband" ſchüßen entſtandene Gewinn und Verluſt bilden mitwirkende Faktoren

laſſen, das nach Feſtſtellung der vorderen Richtung „ ganz das , für die Beſtimmung des Jahreseinkommens aus bandel und
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Gewerbe, für deffen Berechnung nicht der § 12, ſondern der von entſcheidender Bedeutung. Urt. des II. Seli . vom 24. Juni

§ 14 die maßgebenden Beſtimmungen enthält. Nach der Vor- 1902. 895. 1902.

ſchrift des § 14 a . a . D. beſteht das Einkommen aus Handel 45. Weingeſeß vom 20. April 1892 $$ 1 , 3, 4 , 8.

und Gewerbe in dem Geſchäftsgewinn ; foweit nicht abweichendes 1. Freilich bedeutet der bloße Beſit einer Ware, auch wenn

beſtimmt, iſt der Reingewinn nach den Grundſäßen zu be- er von der Abſicht begleitet iſt, ſie zu verkaufen, noch nicht ein

rechnen , wie folche für die Inventur und Bilanz durch das Feilhalten derſelben. Wein im Keller iſt damit noch nicht feil.

Allgemeine Deutſche Handelsgeſeßbuch vorgeſchrieben ſind und gehalten “, daß er vom Beſiger dort zum Verkauf bereit gehalten

ſonſt dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes entſprechen. wird. Feilgehalten iſt er zweifellos, wenn der Keller zugleich

Dabei macht das Geſeß für das Gebiet des Handels . Verkaufslokal iſt.Verkaufslokal iſt. Das Angebot kann aber auch auf andere

gewerbes keinen Unterſchied zwiſchen Spekulationsgeſchäften Weiſe außerhalb des Kellers durch Proben, Preisverzeichniffe u.ſ.w.

und Nichtſpekulationsgeſchäften ; die Ziffer 3 des Abſ. 2 des geſchehen, und ſolcher Wein iſt feilgehalten , auch wenn er im

$ 14 cit. ſchreibt nur vor, daß auch bei ſolchen Steuerpflichtigen, Reller neben Fäſſern lagert, deren Inhalt von dem Angebote

die nicht zu den Handel . und Gewerbetreibenden ge . aus irgend welchem Grunde ausgeſchloſſen iſt. 2. Unreiner

hören , der Gewinn aus den zu Spekulationszweđen abge- Stärkezuđer darf nach § 1 dem Wein weder bei noch nach der

ſchloſſenen Geſchäften, abzüglich etwaiger Verluſte bei derartigen Herſtellung zugefeßt werden , auch nicht, wenn er in nur geringer

Geſchäften , nach den für das Einkommen aus Handel und Ge. Menge zum Genuß des Konſumenten gelangt. Das Verbot

werbe maßgebenden Grundfäßen zu berechnen iſt. Sandelt es umfaßt daher den ſpäteren Zuſaß eines unreinen Stärkezuđer

fich aber vorliegend um Geſchäfte, die von dem Angeklagten in enthaltenden Verſchnittweines. 3. § 4 führt nur Beiſpiele an .

Ausübung des Gewerbebetriebe mit dem gewerblichen Betriebø. Es wird daher die Herſtellung von Treſterwein nicht dadurch

kapital unternommen waren, ſo mußten auch gemäß Art. 31 erlaubt, daß man ſtatt des im Gefeß vorerwähnten Zuđerwaſſers

des Allgemeinen Deutſchen Bandelsgeſeßbuchs (ießt § 40 des reines Waſſer aufgießt. 4. Verwendung von Roſinen wird nicht

Handelsgeſeßbuchs) die angekauften Wertpapiere bei Abſchluß des dadurch ſtatthaft, daß fie als Gärungsferment dienen. 5. Wein

Geſchäftsjahres mit dem Werte angeſeßt werden, welcher ihnen fåldung bleibt auch dann verboten , wenn der gefälſchte Wein

zu dieſer Zeit nach dem Kursſtande beizulegen war, und ein lediglich ins Ausland verkauft werden ſoll, wo fie nicht

danach fich gegenüber dem Anſchaffungspreiſe ergebender Verluſt verboten ſein würde. Urt. des I. Sen. vom 30. März 1902.

mußte als eine Verminderung des Geſchäftågewinnes in Betracht 5096. 1901 ..

gezogen werden . Die Annahme, daß dieje Verluſte an den 46. Reichsſtempelgeſeße vom 27. April 1894 und vom

Wechſeln ald Rapitalverluſte in Betracht kommen und als 14. Juni 1900 88 25 , 26 (Str. G.B. SS 266 , 284).

Verminderung des Einkommens aus Handel und Gewerbe nicht þatte der Angeklagte die Stellung einer Perſon, welche

aufgefaßt werden könnten, wird darauf geſtüßt, daß dieſe Ver. Wetten ,in fich ſelbſt macht“ , ſbloß er alſo die Wetten auf

luſte aus den Geſchäftsbüchern des Angeklagten nicht hervor. eigene Rechnung und Gefahr ab , ſo hat er fich des gewerbs .

gehen und deshalb mit dem Geſchäftsbetriebe des Angeklagten mäßigen Glückſpiels ſchuldig gemacht. Außerdem wurde der.

nicht im Zuſammenhange ſtänden ". Dieſe rechtsgrundfäßliche Tatbeſtand dieſes Vergehens ſchon dadurch hergeſtellt, daß der“

Shlußfolgerung wird von der Reviſion mit Grund als rechte. Angeklagte für von ihm geſchloſſene Wetten fich zu höheren

irrtümlich angefochten. Ob die Erwerbung der Wechſel als ein Kurſen dedte ; das Vorhandenſein eines Glüdsſpiels wird da.

innerhalb des Gewerbebetriebs liegendes Geſchäft aufzufaffen durch nicht ausgeſchloffen, daß ein Spieler infolge von Rüd.

war, und ob demzufolge die durch die Entwertung der beiden deđungen nicht verlieren kann, inſofern alſo ein Riſilo nicht

Wechſel entſtandenen Verluſte fich als eine abzugsfähige Ver . läuft. Verhielt ſich die Sache aber ſo , fo bildete dieſer Teil

minderung des Einkommens aus Handel und Gewerbe darſtellten, der Tätigkeit des Angeklagten nur eine und dieſelbe ſtrafbare

war rechtlich nicht von der Eintragung in die Geſchäftsbücher Sandlung mit der Tätigkeit, in der das Urteil ein Vergehen

abhängig, vielmehr nach Veranlaſſung, Art und Zweck des Ge. gegen § 284 des Str. G. B. und zugleich gegen das Reichs.

ſchäfts und nach der rechtlichen Natur der zur Beſchaffung der ſtempelgeſeß gefunden hat. Urt. des II. Sen. vom 20. Juni 1902.

Wechſel verwendeten Mittel zu entſcheiden. Zum Gewerbe. 1828. 1902.

betriebe werden regelmäßig auch folche Geſchäfte zu redynen ſein , 47. Gefe zum Schuße der Warenbezeichnungen vom

die unter Aufwendung von Mitteln aus dem flüſſigen und um. 12. Mai 1894 § 14.

laufenden Betriebskapital nicht die dauernde fondern nur eine Verurteilt iſt der Angeklagte, weil er wiſſentlich Waren

vorübergehende Anlage von Geldern behuf& Erzielung von Ge. und deren Verpackung zwar nicht mit dem geſchüßten Waren.

winn bezweđen, auch wenn das gewerbliche Unternehmen - hier zeichen , wohl aber mit dem Namen eine anderen widerrechtlich

eine Kartonpapierfabrik feiner Beſchaffenheit nach auf den verſehen und dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in

Abſchluß von Geſchäften dieſer Art nicht gerichtet iſt. Ob der Verkehr gebracht und feilgehalten habe. Gefolgert wird dies

Angeklagte, als er die Wechſel erwarb, die dazu erforderlichen daraus, daß er ein von ihm hergeſtelltes fosmetiſches Präparat

Gelder, die er als „ſeinen Geſchäftegewinn" bezeichnet, bereits in der Etikette als Crème- S. bezeichnet habe , obwohl ihm der

für feine perſönlichen Zwecke aus der Geſchäftskaffe abgehoben Name des Pariſer Fabrikanten S. bekannt geweſen ſei, und er

und dadurch zu einem Beſtandteil ſeines Privatvermögen ge- ein Recht zum Gebrauche des Namens S. nicht gehabt habe. Im

macht satte, oder ob dieſelben damals noch einen Teil des ge. weiteren wird ausgeführt, daß auch nach der Art des Hervor.

werblichen Betriebskapital: bildeten , iſt dem angefochtenen Urteil tretend der Worte Crème- S . im Test der Etikette, bei der

nicht zu entnehmen . Gerade dies aber war für die Beurteilung Kleinheit des zur Beifügung des Namens und der Adreffe des

1

-

1
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Angeklagten verwendeten Druđes und beim Mangel eines das ſtattung als fortſchreitende Ausführung desſelben Entſbluffes

Vorliegen einer Ware nach Art des Crème.S. deutlich erkenn , und fonad beide in der Verbindung miteinander als eine Ge.

bar machenden Zuſaßeß die Gefahr einer Verwechslung beſtehe famthandlung anzuſehen . Urt. des IV. Sen. vom 24. Januar

und der Anſchein erwedt werde, als ob der Hautcrème von S. 1902. 4514. 1901 .

in P. hergeſtellt ſei. Wenn die Reviſion dem gegenüber eine 49. Dasſelbe Geſef SS 14, 23.

Prüfung nach der Richtung hin vermißt, ob nicht der Name S. Wie nach dem alten Warenzeichengeſeß , ſo verleiht auch

in Verbindung mit Crème durch den Handelsgebrauch zu einer gegenwärtig die Eintragung des ausländiſchen Warenzeichens

Gattungsbezeichnung geworden ſei, ſo ergibt ſich weder auf den nicht die aus dem Eintrage eines deutſchen Waarenzeichens

Urteilegründen noch aus dem Sißung&protokoll, daß der Ange. folgenden Rechte. Sie iſt nur eine der Bedingungen, unter denen

klagte in der Hauptverhandlung den „ Einwand" erhoben habe, der Außländer im Inlande diejenigen Zeichenrechte genießt,

die Bezeichnung Crème-S . ſei ſeit einem Jahrzehnt der üblicheName welche ihm in ſeinem Heimatsſtaate zuſtehen. Ilrt. des III . Sen.

für eine beſtimmte Art von Hautcrème , welche von ſehr vielen vom 19. Juni 1902. 5064. 1901 .

Fabrikanten Deutſchlands ohne jede Bezugnahme auf den Pariſer 50. Dasſelbe Gefeß SS 14, 23.

Fabrikanten hergeſtellt werde. Prozeſſual war mithin der Vorder- Der Ausländer, welcher eine Niederlaſſung im Inlande be

richter nicht genötigt, ſich über dieſen in der Reviſionsſchrift fißt, unterliegt weder der beſchränkenden Vorausſeßung des erſten

formulierten Einwand auszuſprechen. Die Art der Begrün. Abjaßeß noch dein Vertreterzwang des zweiten Abſaßeß . Nach

dung des Urteils gibt indeſſen der Annahme Raum , daß § 14 iſt, was Preisliſten angeht, nur das widerrechtliche

der Vorderrichter die Tragweite des Merkmals der Widerrecht. Verſehen mit einem fremden Warenzeichen u . ſ. w. mit Strafe

lichkeit in § 14 des Gefeßes verkannt hat. Objektiv konnte die bedroht, das Inverkehrbringen aber nur dann, wenn es

Widerrechtlichkeit nicht bloß dadurdy, daß der Fabrikant S. dem Waren betrifft. Urt. des II. Sen. vom 30. Oktober 1902.

Angellagten das Recht zum Gebrauche feines Namens als Be. 3172. 1902.

zeichnung des fraglichen Präparates gewährte, ſondern auch das 51. Dasſelbe Gefeß § 15.

durd ausgeſchloffen ſein, daß der Name S. in Beziehung auf die Wie man nach der Auffaſſung des Reichsgerichts ( Entſch.

fragliche Ware durch Sandelégebrauch die Funktion , als Bezeich. in Civilſachen Bb. 40 S. 65) unter Ausſtattung einer Ware

nung des Individuums zu dienen , im Laufe der Zeit verloren äußere Zutaten zu einer ſolchen verſteht, ſo hat man auch unter

hatte und zu einer bloßen Gattungs- oder Qualitätsbezeichnung der Ausſtattung von Ankündigungen, Preisliſten, Geſchäftsbriefen

geworden war (vergl. Entſch. des R. G. Bd. 30 S. 93). Dem u . dergl. äußeren Zutaten hierzu , alſo die Geſtaltungs- und

entſprechend genügt zur Erfüllung des ſubjektiven Tatbeſtandes Herſtellungsart ihrer äußeren Erſcheinung und die Beigabe

auch nicht die Feſtſtellung, daß der Angeklagte den Namen des irgendwelcher fidhtbaren Merkinale zu verſtehen. Dies tönnen

Pariſer Fabrikanten S. gekannt und irgend ein Recht zum Geo zeichneriſche oder figürliche Zutaten ſein, es iſt aber nicht aus .

brauche diefes Namens nicht gehabt habe ; Vorausſeßung der geſchloſſen, daß aud Worte den Charakter der Ausſtattung an.

Strafbarkeit war vielmehr, daß der Angeklagte nad ſeiner Auf- nelmen. Urt. des II. Sen. vom 4. April 1902. 391. 1902.

faffung der Worte Crème-S. auch das Bewußtſein davon hatte, 52. Dasſelbe Veſep $ 20.

daß durch dieſe Bezeichnung auf die Perſon des Pariſer Fabri. Eine Verwechslungogefahr liegt auch dann vor , wenn die

kanten S. als ſolche hingewieſen und nicht bloß Art und Ber Verwechslung nur infolge Unkenntnis oder Unaufmerkſamkeit

daffenheit der Ware charakteriſiert wurde. Zu einer Prüfung des faufenden Publikumng möglich wird, ſofern ein ſolches Ver

der Sadlage nach dieſer Richtung hin lag umſomehr Veran . Halten des Publikums Tatſache iſt. Urt. des II. Sen. vom

laffung vor, als der Angeklagte nach den getroffenen Feſtſtellungen 28. November 1902. 3134. 1902.

fich bereits ſeit dem Jahre 1894 der fraglichen Bezeichnung be . 53. Zuckerſteuergeſeß vom 27. Mai 1896 $ 52 .

dient hat, wälrend das Warenzeichen der Pariſer Firma S. erſt Aus dem Begriffe der Ordnungsſtrafe läßt ſich nicht der

ſeit dem 11. Dezember 1895 in Deutſchland geſchüßt iſt. Statt allgemein gültige Saß herleiten , daß es zu ihrer Verhängung

jener Prüfung beſchränkt ſich aber der Vorderrichter darauf, in nur einer objektiven Verlegung bedürfe. Auch für Steuergeſeße

objektiver Beziehung feſtzuſtellen , daß die Gefahr einer Ver. im allgemeinen iſt nicht anzuerkennen, daß eine Verlegung der

wechslung mit dem von S. in P. hergeſtellten Hautcrème den Gewerbetreibenden zur Erleichterung der Kontrolle auf.

vorgelegen habe. Urt. des II. Sen. vom 6. Mai 1902. erlegten Verpflichtungen auch dann ſtrafbar iſt, wenn der Nach

1141. 1902. weiß des Fehlens jedes Verſchuldeng erbracht wurde. Für ſämt.

48. Dasſelbe Geſet S$ 14 , 15. liche Steuergeſeße laſſen fich gemeinſame Rechtenormen nicht

In der Doktrin iſt die Anficht vertreten, daß die Kenn. aufſtellen. In der vorliegenden Sadje bedarf es einer Ent.

zeichnung, um widerrechtlich zu ſein , ſchon in der Abſicht des dheidung nur darüber, ob die Anwendung des § 52 gegen den

Inverkehrbringens erfolgt ſein müſſe, dieſes mithin nur die Deklaranten wegen fehlerhafter Angabe des Zuđergehaltes ein

Ausführung der für die Strafbarkeit der Bezeichnung erforder. perſönliches Verſchulden desſelbenperſönliche Verſchulden desſelben vorausſeßt und dieſes iſt

lichen Abſidyt ſei. Dieſer die Realfonkurrenz grundfäßlich und zu verneinen. Urt. des I. Sen. vom 23. Juni 1902.

für alle Fälle ablehnenden Anſicht konnte nicht beigetreten werden , 1436. 1902.

doch entſpricht es der regelmäßigen Geſtaltung des die einzelnen 54. Gefeß zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs

Tätigkeitsakte zu einem Unternehmen zuſammenfaſſenden Ger vom 27. Mai 1896 $ 4.

werbebetriebes, das Inverkehrbringen oder Feilhalten in ſeinem Allerding& iſt im Urteil feſtgeſtellt, daß Rechtsanwalt H.

Verhältniſſe zur Nachahmung des Warenzeichens und der Aus. eine Faſſung des ihm vom Angeklagten vorgelegten Entwurfes

1
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einer Anzeige des Verkaufe8 mißbilligt hatte, weil fie den An Angeklagte wiſſentlich nichts Unwahres zum Ausdruď gebracht

ſchein erwedte, als ob er als Konkursverwalter den Verkauf habe. Diefe tatſächliche Würdigung des Landgerichts enthält

betreibe, dagegen den Gebrauch des Wortes „ Konkurswaren " keine Verleßung einer Rechtsnorm . Urt. des III. Sen. vom

nicht beanſtandet habe, da es ſo ausgelegt werden könne , daß 27. Oktober 1902. 3933. 1902.

die Waren aus einem Konkurſe herſtammten. Die Straftammer 58. Dasſelbe Gefeß, derſelbe Paragraph.

hat aber erklärt, daß unter dieſer Bezeichnung im gewöhnlichen Ale Angaben tatſächlicher Art erſcheinen nur folche Bes

Sprachgebrauch Waren verſtanden würden , die zu einer Konkurs . Hauptungen, welche einzelne beſtimmte (konkrete) Vorkommniffe

maffe gehören und hat gerade aus dieſer Verhandlung des An- oder Zuſtände zum Gegenſtand haben, und über Preisbemeffung

geklagten mit Rechtsanwalt H. das Bewußtſein des erſteren find Angaben nur dann gemacht, wenn die behaupteten Vor

von der Möglichkeit einer Irreleitung des faufenden Publikums kommniſſe oder Zuſtände den Schluß nahe legen, mit Rüdficht

abgeleitet, aber auch für leşteren Fall die Reklame ſo , wie ſie auf ſie fei der Preis ausnahmsweiſe niedrig , alſo für den Ab .

erfolgt iſt, für voin Angeklagten gewollt erklärt. Dem ſtand nehmer vorteilhaft, angefekt worden. Die Verſicherungen des

nicht im Wege , daß das Gefeß die Abſicht verlangt, den An Angeklagten, ſein „ Welthut“ habe einen „ reellen Wert “ von

jchein eines beſonders günſtigen Angebotes hervorzurufen. Denn 4-5 oder von 3—6 Mark und der Verkaufspreis von 1 Mark

es iſt ſehr wohl vereinbar, daß der Verkäufer einer Ware bei 90 Pf. ſei ein „ Spottpreis ", gehen aber ſichtlich über allgemein

deren Ankündigung in der von ihm gewählten Form voraus- gehaltene marktſchreieriſche Anpreiſungen nicht hinaus und ſtehen

fiebt, es tonne ein Teil dee Publikums mißverſtändlich darin mit der Preisbemeffung, d. 5. mit dem Inbegriff aller für den

ein beſonders vorteilhaftes Angebot finden , dieſe Form jedoch Angeklagten bei Feſtſeßung ſeines Verkauføpreiſes maßgebender

gleichwohl nicht vermeidet, weil er dabei von der Abſicht geleitet Umſtände, in keinerlei Zuſammenhang, vielmehr enthalten die

iſt, in eben dieſen Fällen – in denen das Publikum eine Ausdrücke reeller Wert " einerſeits und ,,Spottpreis " anderer.„

Angabe darin findet, die in Wahrheit in dem Sinne, wie es feito nur ein außerhalb des Gebiets beſtimmter (konkreter) Sat.

dieſelbe verſteht, nicht richtig iſt – den Anſchein beſonders fachen ſtehendes und als einſeitige, willkürliche Aufſtellung erkenn.-

günſtiger Kaufgelegenheit zu erwecken . Urt. des I. Sen. vom bares Urteil über die Preiswürdigkeit der Ware, das mit den

10. März 1902. 5141. 1901 . Grundlagen für die Bemeſſung des Verkaufspreiſes nichts gemein

55. Dasſelbe Gefeß , derſelbe Paragraph. hat. Demgemäß tönnte es fich vorliegend höchſtens um einen

Das Wort Anſchein zwingt nicht zu der Auslegung , daß Verſuch mit untauglichen Mitteln handeln; ein Verſuch wäre

der Anſchein ein faljder ſein muß. Sprachlich kann eine Tat- jedoch mangels einer ausdrüdlichen Strafandrohung ſtraflos.

fache, obgleich fie objektiv wahr iſt, dennoch als nur an . Urt. des I. Sen. om 24. November 1902. 3696. 1902.

ſcheinend wahr bezeichnet werden, wenn die Meinung des. 59. Dasſelbe Geſeß § 10.

jenigen zum Ausdruck gebracht werden ſoll, der von der Wahrheit Entſprechend den für den Fall des § 159 des Str. G. B.

nist voll überzeugt iſt, die Wahrheit vielmehr nur mit größerer anerkannten Grundfäßen kommt es auch für $ 10 des Gefeßes

oder geringerer Beſtimmtheit vermutet. Urt. des III. Sen. vom vom 27. Mai 1896 nur auf die Betätigung des auf den Erfolg

5./12. Mai 1902. 1420. 1902. gerichteten Willens und nicht darauf an , ob der Angeſtellte

56. Dasſelbe Gejet, derſelbe Paragraph . fich tatſächlich in der Lage befindet, die ihm angeſonnene Mit.

Täter kann nicht nur der Inhaber des Geſchäftes, ſondern teilung zu machen . Urt. des II. Sen. vom 25. Februar 1902.

jeder ſein, welcher eine der dort vorgeſehenen trügeriſchen Reklamen 5280. 1901 .

erläßt. Urt. des III. Sen. vom 20. Oktober 1902. 3799. 1902. 60. Dasſelbe Gefeß § 12.

57. Dasſelbe Gefeß, derſelbe Paragraph. Zur Stellung von Strafanträgen für die Aerztekammer iſt

Die Uebernahme der Garantie, das Verſprechen des Ein- der Vorſtand befugt, es iſt aber auch zuläſſig, daß er dieſe Be.

ſtehens für Heilung iſt eine Willenserklärung, welche an und fugnis durch Vollmacht im allgemeinen delegiert. Urt. bet

für ſich auf ein vergangenes oder gegenwärtiges Ereignis nicht II. Sen. vom 27. Mai 1902. 1430. 1902.

Bezug nimmt. Die Behauptung der Fähigkeit, gewiſſe Krant. 61. Bantdepotgeſeß vom 5. Juli 1896 $ 11. Auslieferung8.

heiten zu heilen , kann nach Lage des Falles die Angabe von tat- vertrag mit England.

fächlichen Vorgängen oder Zuſtänden enthalten, wie die Bes Nicht beizutreten war der Rechtsanſicht des Beſchwerde

hauptung einer beruflichen Ausbildung , des Beſiges dienlicher führers, daß das Verbrechen gegen § 11 des Gefeßes vom

Mittel, der Erreichung beſtimmter Erfolge (Entſch. des R.G. 5. Juli 1896 , weil med erſt nach dem Intrafttreten des Auß

in Goltdammers Archiv, Bd. 48, S. 350) , wobei die Ueber . lieferungsvertrages mit Großbritannien konſtruiert ſei , zu den

nahme der Garantie zur Auslegung herangezogen werden darf. in Artikel II desſes Vertrages aufgeführten Auslieferungsdelikten

Das Landgericht hat in dieſer Richtung die Ankündigung des nicht gehöre, und daß deshalb auch eine Verurteilung des Aus

Angeklagten geprüft, insbeſondere mit Rüdſicht auf die Worte gelieferten auf Grund jener Strafvorſchrift nicht hätte' erfolgen

„ nach langjährig bewährter Heilmethode" und iſt zu dem Er. dürfen. Es iſt nicht richtig, daß der § 11 a. a. D. einen

gebnis gelangt, es laffe ſich der Ankündigung nicht mehr ent- neuen, bis dahin nicht beſtandenen Verbrechensbegriff geſchaffen

nehmen , als daß der Angeklagte ganz allgemein auf Erfolge in und in das Strafrecht eingeführt hätte. Das Verbrechen gegen

ſeiner bisherigen Prari8 Hinweiſen wolle, und die Behauptung § 11 a. a. D. enthält vielinehr den vollſtändigen objektiven und

der Unwahrheit folcher Erfolge ſei nicht nachzuweiſen. Mag nun ſubjektiven Tatbeſtand, der Unterſ( lagung im Sinne des § 246

auch für die leſer der Annonce eine andere Deutung möglich des Str. G. B. Diefem find nur in objektiver Beziehung

ein oder nahe liegen, ſo iſt doch damit ausgeſprochen, daß der die Eigenſchaft des Täters als eines Volllaufmanns, welcher1
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ſeine Zahlungen eingeſtellt hat oder über deffen Vermögen das 67. Elektrizitätsgeſetz vom 9. April 1900 $ 1.

Konkursverfahren eröffnet worden iſt, und in ſubjektiver Be. Die Beſtimmung eines Leiters zur ordnungsmäßigen Ent.

ziehung das Bewußtſein des Täters von ſeiner Zahlungsunfähig . nahme von elektriſcher Arbeit iſt eine Eigenſchaft des Leiters

keit oder Ueberſchuldung als ſtrafverj därfende Momente von einer gewiſſen Dauer. Sie kann ihm entzogen und dann

beigefügt. Die Tat bleibt aber troudem eineUnterſchlagung wieder verliehen werden. Sie kann aber nur allgemein beſtehen

die als ſolche ſchon zur Zeit des Infrafttretens des Deutſch oder allgemein nicht beſtehen , nicht jedoch davon abhängig ge

Großbritanniſchen Auslieferungsvertrages durch das deutſche macht werden, daß durch ihn die' Elektrizität zu gunſten einer

Strafgeſeß mit Strafe bedroht war und deshalb zu den im beſtimmten Perſon , in gewiffer Menge , zu feſtgeſeßter Verbrauche.

Vertrage aufgeführten Auslieferungsdelikten gehörte. Urt. des art oder gleichzeitig mit einem anderen Vorgang, wie der Be

II. Sen. vom 13. Mai 1902. 1904. 1902. nußung eines anderen Leiters , fortgepflanzt wird. Urt. des

62. Süßſtoffgefeß vom 6. Juli 1898 89 2-4. III. Sen. vom 26. Juni 1902. 2098. 1902.

Daß der Angeklagte Bier „hergeſtellt“ hat, iſt im an- 68. Reichsſtempelgeſek vom 14. Juni 1900 & 23.

gefochtenen Urteile frei von Rechtsirrtum nachgewieſen. Er hat Die Vorinſtanz nimmt mit Unrecht an , daß nur derjenige

unbeſtritten dazu „ Bier“ (einfaches) verwendet , dem er auf den verpflichtet ſei , verſteuerte Ausweiſe über Wetteinfäße auszu .

Hektoliter eine Flaſche des faccharinhaltigen , Couleurertraktes" ſtellen, der von mehreren , ihm nicht näherſtehenden Perſonen

zugeſeßt hat. Was durch den Zuſaß entſtand, war ebenſo un- Wetteinjätze „ angenommen “ habe. Es war vielmehr zu

beſtritten Bier". Er verkaufte es als „Weizenbier“ , und es prüfen , ob auf Grund des feſtgeſtellten Sachverhalteß anzu .

wurde als ſolches gekauft und von den Abnehmern genoffen. nehmen war, daß der Angeklagte ſich einem unbeſtimmten Per

Die Reviſion meint ,eshandele ſich nur um einen Zuſap zum fonenkreiſe gegenüber zur Annahme von Wetteinfäßen bereit ge.

fertigen, bereits hergeſtellten Biere, und um deswillen könne die zeigt hatte. Wurde dieſe Frage bejaht, fo fielen alle vom An

Tätigkeit dieſes Angeklagten nicht unter den Begriff „ Herſtellung" geklagten entgegengenommenen Wetteinjäße unter § 23 Abſ. 2

im Sinne des Gefeßes fallen . Die Straffammer nimmt an, Reichsſtempelſteuergeſepes, mochten fie von befreundeten oder

derZuſaß habedem einfachen Biere einen tatſächlich wie nach nicht befreundeten Perſonen herrühren. Urt. des II. Sen. vom

Auffaffung des Publikums durđaus anderen Charakter verliehen, 27. April 1902. 1001. 1902.

der Angeklagte habe durch ihn eine andere Bierart , und ſo 69. Dasjelbe Gefeß § 49.

ein neues Bier geſchaffen. Dieſer weſentlid , tatſächlichen Auf- Wertpapiere von Privatperſonen, gleichviel ob ſie von dieſen

faſſung des Sadverhältniffes liegt ein erkennbarer Rechtsirrtum felbſt oder von einer der Reviſion unterliegenden Anſtalt auf.

nicht zu grunde. Urt. des IV. Sen. vom 18. November 1902. bewahrt werden , ſind von der Reviſion ausgejdloffen. Urt. des

3906. 1902, I. Sen. vom 20. März 1902. 3222. 1901.

63. Geſet betr. Abänderungen der Beſtimmungen über 70. Gefeß vom 19. Juni 1901, betr. das Urheberrecht

das Poſtweſen vom 20. Dezember 1899 Art. 3. an Werken der Litteratur uud Tonkunft $ 1 Nr. 3. (Gefeß

Nicht jede gewerbsmäßige Beförderung von Briefen uſw. vom 11. Juni 1870 § 43.)

im Bereiche des Urſprungsortes iſt verboten, ſondern nur die $ 1 Nr. 3 des neuen Gefeßes will trop des veränderten
anſtalts mäßige ; das Beförderungeunternehmen muß ſich als Wortlauts den geſeblichen Spuß im gleichen Umfang gewähren,

Privatpoſtanſtalt, wenn auch nicht notwendig ausſchließlich als wie der frühere § 43. Der Vorderrichter nimmt an , daß die

ſolches, darſtellen. Urt. des II. Sen. vom 15. Auguſt 1902 . Abbildungen beſtimmt und geeignet feien, dem leſenden Publikum
65. 1902 . bei der Kenntnisnahme von den in der Tagespreffe und in Zeit.

64. Dasſelbe Gefeß , derſelbe Artikel. ſchriften beſprochenen Ereigniſſen oder Zuſtänden durch eine bild.

Die Tätigkeit des Einzelnen iſt keine Anſtalt, der Begriff liche Darſtellung zu Hülfe zu kommen und ſomit deren Ver

einer ſolchen fordert eine Organiſation zu beſtimmtem Zwecke, ſtändnis im Wege der Anſchauung zu erleichtern. Allein ,
deren Beſtand begrifflich nicht von einer beſtimmten Perſönlichkeit ed handle fich doch nur um die Befriedigung augenblidlicher

abhängig iſt. Ürt. des 1. Sen. vom 13. februar 1902 . Wißbegierde und Neugier der Zeitungsleſer, und derartige Ab.

4986. 1901. bildungen in Tageszeitungen ſeien nicht geeignet, zu „ belehren “.
65. Dasſelbe Gefeß , derfelbe Artikel. Der Maßſtab, der hier angelegt wird , iſt nicht richtig. Um

Der Umgehung des Gefeßes würde Tür und Tor geöffnet wiſſenſchaftliche Belehrung braucht es fich nicht zu handeln.

ſein, wenn es zuläſſig wäre, die Einſammlung, Beförderung Die Kenntnis, die jemand durch die Betrachtung eines Bildes

und Verteilung unverſchloſſener Sendungen der in Art. 3 er- von der Ausrüſtung einer Waffengattung der Armee, von der

wähnten Art in gewerbs- und anſtaltsmäßiger Weiſe zu be. Beſchaffenheit eines Schiffes, von fremden Verkehrseinrichtungen

treiben , ſofern nur die Adreſſierung erſt durch die Anſtalt und u . 1. w. erlangt, kann unter den Begriff der Belehrung fallen,

deren Bedienſtete erfolgt. Es brauchte nur Vorſorge getroffen ohne wiſſenſchaftlicher Natur zu ſein. Weiter aber hat der erſte

zu werden, daß die in Betradyt kommenden Sendungen nicht Richter überſehen , daß die Belehrung, die vermittels der ge.

nur unverſợloſſen, ſondern auch unadreſſiert den Anſtalten zur wöhnlichen Tagespreſje geboten werden ſoll, ſchon deshalb in

weiteren Beförderung übergeben werden, und der Zweck des ihren Formen dem Auffaſſungsvermögen eines ſehr weiten Leſer

Gefeßes wäre verfehlt. Dies zuzulaffen kann aber von dem kreiſes angepaßt ſein muß ein Umſtand , um deſſentwillen

Gefeßgeber, welcher mit den organiſierten Privatpoſtanſtalten ſie aber keineswegs die Anwartſchaft auf den geſeßlichen Schuß,

gründlich aufzuräumen beabſichtigte, unmöglich gewollt ge- fofern ſie im übrigen ſeine Anforderungen erfüllt, verlieren darf.

weſen ſein . Urt. des III. Sen. vom 20. Februar 1902. Urt. des II. Sen. vom 8. Juli 1902. 2039. 1902.

4794. 1901 . 71. Dasſelbe Geſeß § 17.

66. Invalidenverſicherungsgeſetz vom 13. Juli 1899. Freigegeben für die Vervielfältigung iſt nur der in

$ 141 Abſ. 2 . öffentlicher Verhandlung gehaltene Vortrag dergeſtalt,

Wenn das Gefeß ſagt „ in allen Fällen müſſen die .. daß nur die unmittelbare Wiedergabe dieſes Vortrags von der

Marken ſpäteſtens in der legten Woche des Kalenderjahres . Ausnahmebeſtimmung des Geſeßes getroffen wird. Eine Aus.

eingeklebt werden“ , ſo hat dies offenbar den Sinn, daß dies dehnung der Vorſchrift auf die Vervielfältigung von Vorträgen,

ſelbſt dann am Jahresidhluſſe geſchehen muß, wenn die Lohn. welche, wenn auch über den gleichen Stoff und mit dem

zahlung bis dahin unterblieben war und darüber hinaus unter : gleichen Gedankeninhalt, aber bei anderen Gelegenheiten als

bleiben durfte. Mit der Lohnzahlung aber tritt jedesmal die in öffentlichen Verhandlungen gehalten worden ſind, findet

Pflicht zur Markenverwendung ein . Urt. des I. Sen. vom im Gefeß keinen Anhalt. Urt. des II. Sen. vom 28. November

13. Februar 1902. 2. 1902 . 1902. 3913. 1902.

.

. .

II

Für die Redaktion verantw .: Hechtsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin. Drud : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14 .
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Hülfskaſſe für deutſdhe Rechtsanwälte. der Bürgin daher nach Art. 281 Abſ. 2 des früheren H. G. B.

die Einrede der Teilung und der Vorausklage der Kl. gegenüber
Die şerren Vertrauensmänner werden erſucht, die ein

nicht zuſteht, ändert in dieſer Hinſicht nichts, da die bloß atzeffo.

gegangenen Mitgliederbeiträge an mich einzuſenden. Vom

30. Mai ab erfolgt die Einziehung ſaßungsgemäß durch den Eheleuten K. beſteht fonach nur eine uneigentlidze Streit
riſche Natur der Bürgſchaft hierdurch nicht berührt wird. Zwiſchen

Naduahme.

Dr. Seelig, Schaßmeiſter.
genoſſenſchaft im Sinne des § 61 der 3. P. O. , bei welcher die

Streitgenoſſen dem Gegner dergeſtalt als Einzelne gegenüber

ſtehen, daß die Handlungen des einen Streitgenoffen dem andern

weder zum Vorteile noch zum Nachteile gereichen . Hieraus aber

Vom Reichsgericht. *)
folgt ſodann weiter, daß der Bekl. zu 1 durch die gegen ihn rechts

kräftig gewordene Entſcheidung des L. G. ſeinerſeits aus dem Rechts.

Wir berichten über die vom 7. bis zum 21. März 1903 ſtreit endgültig ausſdied, und daß er durch die Einlegung der

ausgefertigten Entſcheidungen . Berufung ſeitens ſeiner Ehefrau in derſelben für die Berufungs

I. Reidsrecht. inſtanz nicht wieder hineingezogen wurde . Kl. konnte daher auch

Zivilprozeßordnung. ihm gegenüber nicht wirkſam die Anſchließung erklären (Entſch.

1. SS 61-63. Streitgenoſſenſchaftliche Einlegung eines des R. G. in Zivilſachen, Bd. 46 S. 416), und ſie vermochte

Rechtsmittels bei nicht notwendiger Streitgenoſſenſchaft. dieſen Erfolg, wie fich von ſelbſt verſteht, auch nicht dadurch zu

Mit Recht bemängelt der Bekl. zu 1 , daß das B. G. ihm erreichen, daß fie den Bekl. zu 1 ihrerſeits zu der Verhandlung

gegenüber der Andlußberufung der Kl. ſtattgegeben hat. vor das B. G. lud und einen Antrag gegen ihn ſtellte. In dem

Sede Andließung an die Berufung' ſeßt auf ſeiten des Falle des Urteil vom 4. februar 1897 (Entſch. des R. G. in

Prozeßgegnere eine zuvor erfolgte rechtswirkſame Ein . Zivilſachen, Bd. 38 S. 426) , lag die Sache andere, weil da .

legung der Berufung voraus. Da nun in dem hier gegebenen mals das Vorhandenſein einer notwendigen Streitgenoſſenſchaft

Falle feſtgeſtelltermaßen nur die Ehefrau K. , Bekl. zu 2 , Be- feſtgeſtellt und deshalb der § 62 der 3. P. O. für anwendbar

rufung eingelegt hat, ſo konnte allein noch in Frage kommen, erachtet wurde. K. u. Gen. c . S. , U. v . 19. Februar 1903 ,

ob ſie bei Vornahme dieſer Prozeßhandlung wegen etwaigen 349/02 IV.

Vorhandenſeins einer notwendigen Streitgenoſſenſchaft den 2. 88 92 , 93 , 271. Koſtentragung bei Zurücknahme derSS ,

Bekl. mitzuvertreten hat. Nur in dieſem Falle würde gemäß Klage.

SS 62 , 63 der 3. P. D. der leştere auch ſeinerſeits als Be. Der Kl. forderte von der Bekl . die Rüdgabe der beſtellten

rufungskläger in Betracht tommen können . Über die Voraus. Sicherheit. Die Bekl. wollte fich jedoch hierzu nicht eher ver

ſeßungen der notwendigen Streitgenofſenſchaft entſcheiden die ſtehen, als bis die Wirtichaftsführung des Kl. von dem Bureau

Beſtimmungen des bürgerlichen Rechts. Für das Verhältnis des Bundes der Landwirte, dem ſie die Geſchäftsbücher, Beläge

des Hauptſchuldners zum Bürgen, wenn beide gleichzeitig von und Briefſchaften überſandt hatte, geprüft wäre und auch nur,

dem Gläubiger belangt werden, iſt das Beſtehen einer ſolchen ſoweit ſich dabei keine Anſprüche für ſie ergäben . Naddem der

von dem R. G. in mehrfachen Entſcheidungen verneint worden Kl. wiederholt abídlagig beſchieden worden war, reichte ſein

und eß liegt kein Grund vor, dieſe Auffaſſung zu verlaſſen Anwalt am 27. Dezember 1901 eine auf Verurteilung der Befl.es

(Urteil des R. G. vom 16. Januar 1891 , Juriſtiſche Wochen- zur Einwilligung in die Rückgabe der Sicherheit von 5 000 Mart

ſdrift 1891 S. 118, und Urteil des R. G. vom 17. März 1893 gerichtete Klage ein . Mittels einer am 3. Januar 1902 der

bei Raffow & Künßel , Erl. des Deutſchen Rechte Bd.38 S.1203). Bekl. zugeſtellten Klage über 5 000 Mark wurde ihm dieſer

Daß die Bürgſchaft der Bekl. zu 2 eine handelsrechtliche iſt und Betrag nach Abzug von 10 Mark 20 Pf. am 1. Januar 1902

durch die Poſt ausgezahlt. In einem Nachtrage zur Klages

* ) Rachdrud ohne Angabe der Quelle verboten . ſchrift vom 9. Januar 1902 ermäßigte er dann ſeinen An
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trag dahin , die Befl . zu verurteilen, an ihu 10 Mark10 Mark urſpringlidyen Rechtsſtreits oder wenigſtens die Belaſtung des

20 Pf. zu zahlen und die Koſten des Rechtsſtreites zu Kl. mit der Koſteurflicht zur Vorausſegung lat. N. c. D. ,

tragen . Dieſer AntragDieſer Antrag wurde dann auch in der münd: Beſchl. v . 20. Februar 1903 , B 2/03 III.

liden Verhandlung voin 12. Juli 1902 von ſeinem Anwalte 3. SS 128 , 136, 137, 139 , 338 , 525 , 526 , 537 , 543 .

verleſen . Nach erfolgter Beweisaufnahme liei der Kl. den 211- Mündlide Parteiverhandlung.

jpruch auf die Reſtforderung von 10 Mark 20 Pf. fallen und Das Sitzungsprotokoll über die Berufungsverhandlung

ſtellte nur noch den Antrag dahin, „die Bekl. koſtenpflichtig enthält zunädyſt die Sonſtatierung über die Zuſtellungen des erſt .

und durch vorläufig vollſtreckbares Urteil zu verurteilen , die inſtanzlichen Urteils und der beiderjeitigen Berufungsjchriftjäße,

Koſten des Rechtsſtreits zu tragen “. Durch Bejdluß des Kammer- um jodam fortzufahren : Der Vertreter der Kl. , Berufungski.

gerichts wurde Kl. unter Abänderung des landgerichtlichen llrteils und Berufungsbefl. verlas ſodann den Antrag aus der Bez

verurteilt, die Koſten des Rechtsſtreits mit Einſdluß des Bes rufungsſdrift 1 , der Vertreter der Befl . , Berufungsbeff. und

jd werdeverfahrens zu tragen . Die eingelegte weitere jofortige Berufungokl. aus der Berufungsbeantwortung 4 und aus der

Beſchwerde wurde zurückgewieſen und ausgeführt : Mit Redyt Berufungsidyrift 2 , der Vertreter der St. , Berufungski.,

iſt die Verpflichtung des Kl. zur Tragung der durd die Ein . und Berufungsbefl. nody denjenigen aus dem Sdriftiat 5.

flagung von 10 Mark 20 Pf. erwachſenen Koſten auf die Vor- Im Einverſtändnis der Parteivertreter trug hierauf der Bericht

jdrift des § 271 Abſ. 3 der 3. P. O. geſtüßt , weil in der Gr . erſtatter den von ihm aus den Akten entworfenen Tatbeſtand

klärung , dieſen Anſpruch fallen zu laſſen , eine inſoweit aus- vor. Das Vorgetragene wird von den Parteivertretern als

geſprochene Zurücknahme der Klage zu finden iſt . Ein proze . richtige Wiedergabe der Verhandlungen in I. S. auerkannt.

redytlider Anſpruch des Kl. auf Tragung der Koſten desjenigen Sudann verhandelten die Parteianwälte weiter zur Sache. Nach

Teile des Rechtsſtreite, der den 10 Mark 20 Pf . überſteigenden Beendigung der Parteivorträge jdlog der Vorſigende die Ver.ſchloß

Betrag des urſprünglichen Klageanſpruch von 5 000 Mark handlung. Dieſes Verfahren , weldies an die SS 365 , 391

betraf, durch die Bell. iſt nicht anzuerkennen . Eine pro- der Str. P. O. erinnert, enthält eine Verlegung des nach der

zejſuale Vorſchrift, nad, der dieſer Partei inſoweit die Koſten 3. P. O. geltenden GrundſagesGrundſates der mündliden Partei-.

des Rechtsſtreits aufzuerlegen wären , beſteht nicht. Die 3. P. O. verhandlung. Nach den SS 128 , 136 , 137 , 139 , 338 ,,

hat zur Grundlage ihrer Beſtimmungen über die Pflicht zur 525 , 526 , 537 , 543 3. P. O. kann es keinem Zweifel

Koſtentragung, wie ſie der 5. Tit. des 2. Abſchnitts im 1. Buche unterliegen, daß die Verhandlung vor dem B. G. der 3. P. O.

regelt, lediglich den prozeſſualen Sat genommen , daß das nicht entſprodhen hat . Denn ſtatt der Parteien hat der Beridt .

Interliegen in der Hauptjade als Rechtsfolge die Pflicht erſtatter, der lediglid, wie die übrigen Mitglieder des Gerid ;ts

zur Tragung der Stoſten des Redtsſtreits nach fid zieht . Der das Recht hat Fragen zu ſtellen und in einem Zivilprozeſſe nur

Grundſat findet auch Anwendung, wenn der Rechtsſtreit ſich in nad, Maßgabe des § 199 Abj. 1 Satz 2 des G. V. G. eine

der Hauptſadze ohne Erlaß eines Urteils erledigt, wenn er nur beſondere Stellung redytlich einnimmt, den Sach- und Streit .

überhaupt durdy Zuſtellung der Klage rechtshängig geworden iſt. ſtand ſtatt der Parteien vorgetragen . Die lepteren haben als .

Es kommt dann für die Anwendung der Vorjchriften der Zivili dann allerdings weiter zur Sade verhandelt. Allein diejer

prozeßordnung nur darauf an , ob der Klageanſpruch , ob . Umſtand iſt um jo unerheblicher, als dieje weitere Verhandlung

jektiv betrachtet, zur Zeit der Erhebung, alſo der Zuſtellung außweislich des B. u. eine durchaus nebenjádylide, auf dem

der Klage begründet war oder nidt. Wenn jenes der Fall Vortrage des Berichterſtatters fußende, den Sach- und Streit.

war, jo treffen den Befl. , wenn diejes , den fil. die Koſten. ſtand nicht umfaſſende und alſo für ſich betrachtet unzulängliche

Der Umſtand, daß einer Partei ein Verſchulden in bezug auf war. Das B. U. iſt demgemäß auf Grund einer Verhandlung

die Erhebung des Rechtsſtreits zur Laſt fällt , hat nur aus- erlaſſen worden, in der die Vorſdyriften über die mündliche

nahm o weije , und zwar hauptjävlid in $ 93 der 3. P. O. Parteienverhandlung verlegt worden ſind. Die Tatſache, daß,

in Anſehung des Sl. zu gunſten des Bekl. , der durch ſein Ver- die Prozegbevollmächtigten der Parteien ihr Einverſtändnis mit

halten zur Erhebung der Klage keine Veranlaſſung gegeben und dieſem Verfahren erklärt haben , iſt völlig gleid gültig ( vergl .

den Auſpruchy ſofort anerkannt hat , Berücfjidhtigung gefunden. lirteil des erkennenden Senats vom 21. Jimi 1901. III 170/01

Sm weiteren aber iſt dem Siammergeridyt auch darin beizus in Sadjen Blumenfeld wider Eiener : Juriſtijde Wodyenſdrift

Pflichten , da der Kl. die Erſtattung derjenigen Stoſten , die durch 1901 S. 615 Ziff. 1 ) , da Verſdriften verlegt ſind, auf deren

die Erhebung der Klage , ſoweit ſie an ſid, geredytfertigt war, Befolgung eine Partei wirfjam nidyt verzidyten kann . - Eine

ilm crwudyſen und die ihm nach den idylechterdings zwingenden andere Beurteilung würde allerdings eintreten müſſen , wenn der

prozeſualen Beſtimmungen aufzuerlegen waren , nur aus dem Sat richtig wäre , daß der gejamte in den Akten I. 3. rubende

Geidytspunkte des S dadenerjages wegen Verſchuldens Prozesítoff dem B. O. alb offenkundig auch dann, wenn er

von der Bekl. fordern könnte, weil dieſe durd, ihr Verlalten mündlich durch die Parteien nicht vorgetragen worden iſt, gelten
zur Einreidung der Slage Veranlajjung gegeben und er, K., müſſe, daß der Vortrag der Parteien, weil das Gericht das ihm

deren Zuſtellung nid)t mehr habe verhindern können . An fich Offenkundige nicht ignorieren dürfe, nur Informationszweck hate

kam ein folder Sdadenerjapanſprud) nur mit einer ſelbſtändigen und daß das B. G. daher aud Behauptungen , die mündlid)

Kilage verfolgt werden, weil er auf einem beſonderen, dem nid ) t wiederholt worden ſind , berückſichtigen müſſe. Dieje Anſicht

bürgerliden Medite angehörigen Grunde, der Erjatpflidt iſt aber von dem erkennenden Sentate bereits ( Entich . des R. O.

wegen Verſchuldene , insbeſondere wegen Verzuges, beruht und in Ziviljaden Bd . 4 Nr. 102) als unrichtig bezeichnet worden .

weil er den Eintritt des Schadens, die Zahlung der Stuften des U. c . W. , I. v . 13. Februar 1903 , 563/02 III,1
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4. § 148. Ausjeßung des Verfahrens. 1886 S. 89 3. 3 und von 1887 S. 67. 3. 10, des V. Z. S.

§ 148 3. P. D. erfordert, daß die Entſcheidung des in Entid . des R. G. in Ziviljadyen Bd. 17 Nr. 85, des VI. 3. S.

Rechtsſtreits, in dem die Ausſeßung ſtattfinden ſoll, von dem in Juriſtiſder Wochenſchrift von 1897 S. 601 3. 4 ) feſt, daß

Beſtehen des den Gegenſtand eines anderen Verfahrens bildenden gemäß § 161 der 3. P. O. nicht protokollierte Zeugenausjagen

Rechtsverhältniſſes abhängt, der Rechtsſtreit alſo ohne vor: bei der ſpäteren Verhandlung vor einem anders beſeßten Gerichte

gängige Feſtſtellung des Rechtsverhältniſſes uicht ſprudy reif ijt. als nicht vorhanden anzuſehen ſind. Diejer Grundja iſt nidt

An dieſer Vorausſeßung fehlt es im vorliegenden Falle. Das nur von Aintowegen ohne Parteirüge zu beachten , ( Entidy . des

D. L. G. billigt in dem angefochtenen Beſchluß die Er . R. G. in Ziviljaden Bd. 14 Nr. 107 S. 382 , Bd. 17 Nr. 85

wägungen, aus denen der I. R. zur Abweiſung der Klage S. 348) ſondern es iſt auch ein Verzicht der Parteien auf dieſe

gelangt iſt und erklärt weiterhin , daß dieſer Abweiſungsgrund Prozeßvorjdrift oder eine Einwilligung der Parteien in eine

auch gegenüber dem neuen Vorbringen des Kl. in II. I. jeine Verlegung dieſer Prozeßvorſchrift rechtlich imerheblid ( Juriſtijde

Bedeutung behalte und daß daber ſofort auf Zurücweiſung der Wochenſchrift von 1887 S. 67 3. 10.) 6. c . P. F. , II . v .

Berufung hätte erkannt werden können, wenn es zur kontra- 27. Februar 1903 , 383/02 III.

diftorijden Verhandlung gekommen wäre. Zu einer Ausſeßung 6. § 263. Redtshängigkeit.

des Verfahrens lag unter ſolchen Umſtänden, wie das D. L. G. Die Reviſion glaubt die Verwertung der Einrede der Recht,

mit Recht angenommen hat , keine Veranlaſſung vor. E. c. L. , hängigkeit in den Vorinſtanzen hauptſächlich mit dein Hinweis

Beſchl. v. 21. februar 1903 , B 45/03 V. barauf bekämpfen zu können , daß eine in dem anderen

5. § 161. Feſtſtellung von Ausjagen zu Protokoll. Prozeß zu gunſten des Bekl. ergelende rechtskräftige Entſchei

Die tatjächliche Feſtſtellung im B. u . iſt getroffen worden dung für den gegenwärtigen Prozeß die Einrede der Rechts

unter Mitberückſichtigung der Ausjage des Zeugen B. Legterer kraft begründen würde und daß der Umfang der leßteren Einrede

wurde am 16. November 1901 vor dem B. G. vernommen , ſich mit dem Umfange der Einrede der Rechtshängigkeit decke.

wobei die Feſtſtellung der Ausſage durch Aufnahme in das Lefteres ijt indeffen nicht richtig. Wie das R. G. bereits in

Protokoll über die mündliche Verhandlung gemäß § 161 der dem Urteil vom 24. Februar 1902 , Entſch . des R. G. in

3. P. D. unterblieben iſt. In der Schlußverhandlung vom Zivilſachen Bd. 50 S. 419 , ausgeſprochen hat , beſteht eine

28. Juni 1902 war das B.G. anders bejeßt, wie am 16. No ſoldie Gleid heit des Umfangs beider Einreden nicht , ſondern

veinber 1901. Nach dein Protokoll über die mündliche Ver. kann die Einrede der Rechtsfraft gegeben ſein , obwohl es an

handlung wurde deshalb das Sach- und Streitverhältnis wieder, einer Identität der Streitjache im Sinne des § 263 Abj. 2

holt , „insbeſondere der bisherige Tatbeſtanddentwurf mit der Ziff. 1 3. P. O. fehlt. Entſcheidend dafür, ob die lettere Vor

darin feſtgelegten Ausſage des früher vor dem V. G. vernoin- ſchrift Anwendung findet, iſt lediglich die Beſchaffenheit der in

menen Zeugen B. im Einverſtändnis der Parteivertreter ver- beiden Prozeſſen erhobenen Anſprüche. Fehlt es in dieſem

leſen . “ In dem Tatbeſtande des B. I. findet ſich auf S. 6/7 Punkte an der Identität, ſo entfällt die Elurede der Rechts

eine Wiedergabe der materiellen Ausſage des Zeugen B. , während hängigkeit, gleichviel welche Wirkung das in dem anderen Prozeſ

auf S. 7 bemerkt iſt: „Da bei Fortjeßung der Verhandlung ergehende IIrteil auf den erſten Prozeß ausübt. Wie darnach

das Gericht anderweit bejeßt war, wurde im Einverſtändnis der 3. B. die Einrede verſagt, wenn in dem einen Prozeß eine

Parteien die Verlandlung dem Vorſtehenden gemäß wiederholt Leiſtungeklage, in dem anderen Prozeß eine Feſtſtellungeklage

unter Verlejung der in bezug genommenen Schriftſtücke und der erhoben iſt, vergl . Entſch . des R. G. in Ziviljadyen Bd . 21

Zeugenausſagen, inøbeſondere auch der in dieſen Tatbeſtand auf. S. 392 ; Bd. 40 S. 362 , ſo muß dasſelbe auch bei Ver

genommenen Ausſage des Zeugen B.“ Auch wenn dieſer ſchiedenheit der Leiſtungsanſprüche gelten . Auf dieſem Stand

wiederholte Vortrag des Sach- und Streitverhältniſſes und die punkt ſtehen ebenfalls bereito frühere reichsgerid,tliche IIrteile ,

Verleſung des bisherigen Tatbeſtanddentwurfes mit der darin vergl. außer dem zitierten Urteil vom 24. Februar 1902 nod die

feſtgelegten Ausſage des Zeugen B. durch die Parteien (und Urteile vom 28. März 1890, Entich . des R. G. in Ziviljaden

nicht durch einen Berichterſtatter; was gegen den Grundſaß der BD. 26 S. 367 , und vom 2. Februar 1894 in Grudhots Beiträgen

mündlichen Parteienverhandlung verſtoßen würde. Urteil des Bd. 38 S. 1214. K. c. S. , U. v . 21. Februar 1903 , 452/02 V.

erkennenden Senato vom 13. Februar 1903. III 363/02 in 7. $$ 286 , 313 Nr. 4. Tatbeſtand ; Mangelnde Be

Sadyen der Königlich Württembergiſchen Staatsfinanzverwaltung gründung; Haftung bei Aktienverkauf.

wider die evangeliſche Kirchengemeinde Wildbad) erfolgt iſt, ſteht Was die Frage betrifft, ob aus dem Saufgeidäfte

dieſes Verfahren mit der 3. P. D. nicht im Einklang. Das in eine Haftung der beklagten Bank für ihre aud von dein B. G.

der Verhandlung vom 28. Juni 1902 vorgetragene, der 1. g . als erwieſen angenommene Empfehlung der fragliden Aftien

bisherige Tatbeſtandsentwurf mit der darin feſtgelegten Ausſage dem Kl. gegenüber, namentlid für eine in dieſer Hinſidit etw .

des Zeugen B. , iſt denngemäß lediglich ein juriſtides Nichts . vorliegende Argliſt oder Falırläſſigkeit bergeleitet werden kann ,

Der Tatbeſtand des B. 11. enthält daher nach Vorſtehendem fo kommt in Betracht, daß es ſidy bier um den Verkauf von

Mitteilungen über den materiellen Inhalt der Zeugenausſage Wertpapieren ſeitens einer Bank an einen Privatmann handelt,

B. , welche die jämtliden erkennenden Richter auf ihre Richtigkeit für welchen dieſe Bank nach dem unbeſtrittenen Tatbeſtande

nicht vertreten können . Es ſteht denn auch in der Rechtſprechung ſchon vorher Kapitalanlagen beſorgt latte , daß nach der Feſt

des R. G. (llrteile des I. 3. S. in Entſch . des R. G. in Zivil- ſtellung des B. G. der Kl. vor dem Abſchluſſe des fragliden

fachen Bd. 14 Nr. 107 , det IV . 3. S. in Entid . des R. G. Gedajte den Direktoren der Bant gegenüber in einer für dieje

in Ziviljachen Bd . 14 Nr. 108 , Juriſtiſche Wochenſdrift von erkennbaren Weiſe die Abfidyt allegedrüft hat, eine gediegene

1
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( olide) Kapitalanlage zu machen, und daß daraufhin die Bank. lungen geſtüßten Klagebegründung ſeitens des B. G. iſt aber

direktoren dem Kl. die Anſchaffung von Altien der Sturm . - ganz abgeſehen von den in dieſer Hinſicht beſtehenden tat

Fahrradwerke dringend empfohlen und ihm eine Bilanz dieſes fächlichen Bedenken – prozeſſual verfehlt, wie dies der Rki.

Unternehmens vorgelegt haben, welche denjenigen , der lettere einer mit Recht gerügt hat. Dao B. G. hat nämlich überhaupt

eingehenden Prüfung nicht unterzog, zu unrichtigen Schluß- nicht ausgedrüdt, in welchen einzelnen Äußerungen und Hand

folgerungen (bezüglich der Solidität und der Ausſichten des lungen der Bankdirektoren die nach ſeiner Anſicht den fraglichen

fraglichen Unternehmens) führen konnte. Es hatte alſo im Entſchluß des Kl. lediglich beſtimmende Tatſache der Empfeh

gegenwärtigen Falle der Kl. als minderkundiger Laie zum Zweck lung der Aktien man jidh " beſtanden hat. Wenn eß, wie

des Abſchluſſes des fraglichen Kaufgeſchäfts die fachmänniſchen wahrſcheinlich iſt, mit den hervorgehobenen Worten den haupt .

Kenntniſſe und Erfahrungen der Direktoren der beklagten Bant fachlid ſten Inhalt und 3wedi der einzelnen Außerungen

in Anſpruch genommen und dieſe hatten ihn auf Grund dieſer und Vorgänge in ihrer Geſamtheit gemeint hat, ſo erſcheint

ihrer Kenntniſſe und Erfahrungen den erbetenen Rat erteilt und dieſe und die ſich hieran anſchließende weitere Begründung des

ihm hierdurch inſoweit auch Dienſte geleiſtet, für welche die auß Urteils infofern als prozeſſual ungenügend , als damit nicht die

dem Abſchlufſe des Kaufgeſchäfte für die Bant entſtehenden Klagetatſachen ſo , wie fie der Kl. behauptet hatte , ſondern

Vorteile den Entgelt bildeten. Da ſomit dieſe Dienſtleiſtung lediglich eine von dem B. G. ſelbſt daraus gezogene Ab

einen Teil des zwiſchen den Parteien zu ſtande gekommenen ſtraktion, welde aber mit den Klagebehauptungen fich nicht nur

entgeltlichen Vertrag& bildete, ſo hat die Bekl. als Gegen. nicht deckt, ſondern mit denſelben ſogar teilweiſe im Widerſpruch

kontrahentin des Kl. auch für eine ihren geſeßlichen Vertretern ſteht, gewürdigt worden iſt; denn Kl. hat niemals behauptet,

bezüglich dieſer Dienſtleiſtung etwa zur Laſt fallende Argliſt und daß er durch die (von dem B. G. konſtruierte) abſtrakte Empfel

Fahrläſſigkeit einzuſtehen, indem der erkennende Senat in dieſer lung, ſondern daß er durch die von ihm beſtimmt bezeichneten

Hinſicht den Ausführungen beitritt, welche in dem einen ähnlichen einzelnen Außerungen und Handlungen der Direktoren zum

Fall betreffenden Urteile des I. 3. S. des R. G. vom 24. Sep : Erwerb der Aktien bewogen worden ſei. Inſofern liegt daher

tember 1898 (Entſch. Bd. 42 S. 125, namentlich S. 131 f. ) jedenfalls ein Verſtoß gegen § 286 der 3. P. D. vor ; denn

über das in derartigen Fällen zwiſchen einem Bankier und einem das B. G. durfte dieſe Empfehlung an ſich bezüglich ihrer

Privatmanne entſtehende Rechtsverhältnis näher dargelegt ſind, Wirkung auf den Entſchluß des Kl. nicht würdigen , ohne ſich

und welche auch für den gegenwärtigen Fall aus dem Gebiete dabei zu vergegenwärtigen, in welcher Weiſe, d. h . durch welche

des Badiſchen Landrechts als zutreffend erſcheinen , da ſie einzelnen Außerungen und Handlungen dieſe Empfehlung be .

weſentlich auf handelsrechtlichen Geſichtspunkten beruhen. Für ftätigt wurde. Es widerſpricht überhaupt der Vorſchrift des

die hiernach gebotene Prüfung der Frage, ob die Direktoren $ 286 cit. , daß das B. G. , ſtatt den geſamten Prozeßſtoff

bezüglich der fraglichen Empfehlung der Vorwurf einer Argliſt einer Prüfung nach der Richtung zu unterziehen , ob derſelbe

oder einer Fahrläſſigkeit trifft, bieten aber die von dem B. O. nicht den klägeriſchen Anſpruch zu rechtfertigen vermag, vou

getroffenen Feſtſtellungen keine ausreichende Grundlage. Obgleich vornherein von den geltend gemachten tatſächlichen Grundlagen

nämlich der Kl. in dieſer Hinſicht mehrere beſtimmt bezeichnete dieſes Anſpruchs ganz abgeſehen und ſtatt dieſer nur eine ſelbſt

Außerungen der Direktoren, womit er den erwähnten Vorwurf geſchaffene Abſtraktion ſeiner weiteren Beurteilung zu grunde

begründete, behauptet und auch die von ihm geltend gemachte gelegt und ſomit den Inhalt der Klage nur unvollſtändig ge

Unrichtigkeit der ihin vorgelegten Bilanz durch ſpezielle Be. würdigt hat. In dieſer Hinſicht hat das B. G. zwar erwogen ,

mängelungen derſelben begründet hatte, hat das B. G. doch daß der Kl. die fraglichen Aktien auch erworben haben würde,

von einer Feſtſtellung abgeſehen , welche der behaupteten ein . wenn die Bank fich auf die Erklärung beſchränkt hätte, daß fie

zelnen Äußerungen der Bankdirektoren als erwieſen , ob und ihm dieſes Papier als eine für ihn geeignete und ſeinen Ab

inwieweit die fragliche Bilanz als unrichtig zu eradyten und ob fichten entſprechende Kapitalanlage empfehle. Das Gericht hat

in dieſen einzelnen Außerungen und in der Vorlage der hierbei aber verkannt, daß es bezüglich des urſädlichen Zu

Bilanz mit Rüdjicht auf den beanſtanderen Inhalt ſammenhange nicht darauf ankommt, was der Kl. auf die hier

derſelben nicht eine Argliſt oder Fahrläffigkeit der Bankdirektoren unterſtellte, aller tatſächlichen Unterlagen bare Empfehlung hin

zu finden iſt, namentlich ob nicht die Unrichtigkeit der Bilanz getan haben würde, ſondern darauf, ob er durch die wirklich

für die Bankdirektoren bei Anwendung der Sorgfalt eines erteilte , tatſächliche Angaben enthaltende Empfehlung

ordentlichen Kaufmanns erkennbar war. Vielmehr hat das der Bank zu ſeinem Entſchluß beſtimmt worden iſt. Deshalb

B. G. von allen dieſen Feſtſtellungen deshalb abgeſehen , weil hätte das B. G. vor allem die von dem Kl. behaupteten ein.

es annahm , daß der Entſchluß des Kl . , die fraglichen Aktien zu zelnen empfehlenden Außerungen und Handlungen der Vertreter

erwerben, nicht durch die von demſelben behaupteten einzelnen der Bank feſtſtellen und erſt dann nicht nur bezüglich der darin

Äußerungen und Handlungen der Bankdirektoren, ſondern enthaltenen Empfehlung im allgemeinen , ſondern auch bezüglich

durch die „ Tatſache der Empfehlung an fich " beſtimmt worden jeder dieſer Außerungen und Handlungen prüfen ſollen, ob

ſei. Dieſe ganze jedenfalls ungewöhnliche und tatſächlich nicht dieſelbe nicht auch auf den Entſoluß des Kl. von Einfluß

näher begründete Unterſcheidung zwiſchen der fraglichen geweſen iſt. Nur wenn
der fraglichen geweſen iſt. Nur wenn es in der Lage geweſen wäre, das

„ Empfehlung an fich" und den einzelnen , dieſe Empfehlung legtere bezüglich jeder dieſer Äußerungen und Handlungen nach

darſtellenden, als eigentliche Klagetatſachen zu betrachtenden vorgängiger Feſtſtellung derſelben zu verneinen und dies

Äußerungen und Handlungen und das hierdurdy veranlaßte in ausreichender Weije tatſächlid zu begründen, würde die Ver .

gänzliche Abſehen von der auf dieſe Äußerungen und Hand. neinung des behaupteten urſächlichen Zuſammenhangs nicht zu

1
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beanſtanden ſein. Da in den hervorgehobenen Punkten die ob nicht der Kl. zu der Annahme berechtigt war , daß die Bank

Begründung des B. U. aber ungenügend iſt, ſo liegt überdies ihm alle einſchlagenden, ihr bekannten Umſtände, welche für

ein Verſtoß gegen § 313 Nr. 4 der 3. P. D. vor, der nach ſeinen Entſchluß beſtimmend fein konnten , mitteile. Die erörterte

§ 551 Ziffer 7 dafelbſt zur Aufhebung des Urteils führen Begründung des Urteile läßt hiernach aud darauf idließen, daß das

muß. Die oben erörterte Unterſcheidung zwiſchen der an. Gericht hierbei den Begriff der Fahrläſſigkeit verkannt, namentlich

genommenen „ Empfehlung an ſich “ und den diefelbe enthaltenden den Unterſchied zwiſchen der lepteren und der Argliſt nicht genügend

einzelnen Kußerungen und Handlungen und die damit zuſammen. beachtet hat. N. c. M. Bank, 1. v. 27. Februar 1903, 371/02 II .

hängende ungenügende Feſtſtellung der betreffenden Klage. 8. $ 303. Zwiſchenurteil; Aufnahme des Verfahrens

behauptungen hat aber auch dazu geführt, daß bezüglich der durch den Konkursverwalter ?

Fragen, ob die Vertreter der Bant fich durch die von dem Kl. Das Kammergericht erachtet die landgerichtliche Entſchei.

hehaupteten Außerungen und Handlungen eine Argliſt oder dung für ein der Beſchwerde nicht zugängliches Zwiſchenurteil,

eine Fahrläſſigkeit haben zu Schulden kommen laffen, die alſo für ein Zwiſchenurteil im Sinne des § 303 der 3. P. O. ,

Würdigung des B. G. und die Begründung ſeines Urteils un- und darin mußte ihm beigetreten werden . – Der Ronkurs.

vollſtändig und ungenügend find, ſomit auch in dieſer Hinſicht verwalter macht dem Verlangen des Bell. und Berufungoll.

die beiden hervorgehobenen prozeſſualen Verſtöße vorliegen ; gegenüber , daß jener fich gemäß § 10 der Konkursordnung

benn auch bei Prüfung dieſer Frage hätte das B. G., um den darüber erkläre, ob er den Prozeß aufnehme oder die Aufnahme

vorliegenden Prozeßſtoff vollſtändig zu erſchöpfen, nicht nur die ablehne, geltend , daß der Prozeß für den Gemeinſchuldner übers

von ihm allein als wirkſam erachtete abſtrakte Tatſache der haupt nicht anhängig geworden ſei. Die Parteieigenſchaft des

Empfehlung, ſondern auch die einzelnen Außerungen und Kridars iſt naturgemäß Bedingung für die Aufnahme des Ver

Handlungen , welche nach der Klägeriſchen Behauptung eine fahrens durch den Verwalter, es muß ein Prozeß der Gemein .

folche Empfehlung enthielten, daraufhin prüfen ſollen, ob nidyt ſchuldners dweben, damit der Verwalter in die Lage kommen

darin eine Argliſt oder Fahrläſſigkeit enthalten iſt. Aber auch kann, ſich wegen der Aufnahme zu äußern . Mithin wird durch

die Annahme des B. G. , daß in der von ihm unterſtellten ab. die Behauptung des Verwalters, daß es an einem ſolchen Pro

ſtrakten Empfehlung an ſich keine Fahrläſſigkeit der Bank liege, zeffe feble, eine für das Aufnahmerecht prājudizierte Vorfrage

beruht auf einer unvollſtändigen Würdigung der einſchlägigen ſtreitig, die aber immerhin dem die Aufnahme und die Fort.

Verhältniſſe und iſt auch nicht genügend begründet. Dies gilt feßung des Prozeſſes betreffenden Prozeßſtoff angehört und nicht

namentlich von der Würdigung des Umſtande, daß die Bank derart ſelbſtändig behandelt werden kann , daß ſie unter allen

von denjenigen Tatſachen, welche geeignet waren , den Erfolg Umſtänden einen Zwiſchenſtreit mit einem Dritten , wie die

des geplanten Aktienunternehmens als zweifelhaft erſcheinen zu Beſchwerde will, darſtellt, auch wenn der Aufnahmeſtreit ſelbſt

laffen, namentlich von der Beanſtandung der fraglichen Bilanz ein Zwiſchenſtreit unter den Parteien iſt. Der Aufnahme

durch die Reviſoren dem Kl. keine Kenntnis gegeben hat. Der ſtreit mit dem Konkursverwalter iſt als Zwiſchenſtreit unter

von dem B. G. zur Entſchuldigung dieſes Verhaltens angegebene den Parteien zu behandeln , troßdem es fich, wenn man der

Grund, daß nämlich die Bank ſelbſt durch dieſe Beanſtandungen auch vom beſchließenden Senate gebilligten Amtstheorie bei Beo

in ihrer Zuverſicht einer guten Entwicklung des Geſchäfts nicht urteilung der Rechtsſtellung des Konkursverwalters folgt ( Entſch.

erſchüttert worden ſei , würde höchſtens geeignet ſein , die Ver- des R. G. BD. 47 S. 372 ff.), um die Frage dreht, ob der Ver.

neinung der Argliſt, nicht aber der Fahrläſſigkeit zu redyt- walter Partei werden will oder nicht (vergi. Entſch. des R. G.

fertigen. In lekterer Hinſicht kam es eben darauf an, ob nicht Bd. 27 S. 358, Bd. 34 S. 382 , Bd. 11 S. 312 ff.) Übrigens

dieſe Zuverſicht der Bant wenigſtens inſoweit, als dieſelbe für find in der 3. P. D. die Fälle der Zwiſchenſtreitigkeiten mit

die dem Kl. gegenüber gegebene Empfehlung der Aktien be- Dritten , die durch ein mittels ſofortiger Beſchwerde angreifbares

ſtimmend war, und ſomit dieſe Empfehlung ſelbſt auf dem Zwiſchenurteil zu entſcheiden ſind, beſtimmt bezeichnet, ſodaß eine

Mangel einer durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns entſprechende Anwendung der Vorſchriften mangels poſitiven

gebotenen genügenden Prüfung der einſchlägigen Verhältniffe Anhalts im Gefeß ausgeſchloſſen erſcheint (S$ 71 , 135, 387,

beruhte. Auch der weitere, zur Entſchuldigung der fraglichen 402 ). Iſt danach das die Aufnahme des Prozeſſes durch den

Verſchweigung der Bank nachgeſchobene Grund, — daß nämlichdaß nämlich Konkursverwalter betreffende Verfahren ein Parteizwiſchen .

die Ziffern der fraglichen Bilanz beim Vertragsabſchluſſe eine ſtreit, ſo gehört ihm auch die Vorfrage der Parteieigenſchaft

weſentliche Rolle nicht geſpielt hätten , - iſt für dieſen Zweck des Gemeinſculdners an , und wenn ſie vom Gerichte, wie hier,

ungenügend, da es doch im weſentlichen darauf ankam , ob der durch ein beſonderes Urteil erledigt wird, ſo iſt das keinesfall:

Kl. nicht durch Mitteilung richtiger Ziffern ein zutreffenderes ein beſchwerdefähiges Zwiſchenurteil, vielmehr eine Ent

Bild von dem wahren Stande des fraglichen Geſchäfts und ſcheidung, welche die eigentliche Entſcheidung im Aufnahmeſtreit

ſomit von den für die künftige Aktiengeſellſchaft beſtehenden vorbereiten und ermöglichen ſoll und als ſolche der ſelbſtändigen

Ausſichten erhalten haben würde und ob dieſes für die Bank Bedeutung entbehrt. Sie iſt angreifbar nur mit dem Endurteil

bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennbar war. und alſo überhaupt unanfechtbar, wenn dieſes der Anfechtung

Überhaupt hat das B. G. hierbei gerade diejenigen Geſichts- entzogen iſt. P. c. G. , Beſchl. v . 10. März 1903 , B 30/03 VII.

punkte größtenteils unbeachtet gelaffen, auf welche das R. G. 9. Anfechtung eines die Art der Beweißaufnahme be

in ſeinen Entſch. Bd. 42 S. 129–132 und Bd. 27 S. 124 treffenden Beſchluffes ?

für die Frage der Fahrläſſigkeit in derartigen Fällen beſonderes In § 355 Abſ. 2 der 3. P. O. wird ganz unterſchiedslos

Gewicht gelegt hat. Namentlich hat das B. G. nicht geprüft, jede Anfechtung des die Art der Beweisaufnahme betreffenden
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Bejdluffes für ausgejdyloſjen erklärt, ohne daß für eine Unter- Gläubiger an der betreffenden förperlichen Sache das Pfändungs.

ſcheidung zwijden den Fällen , wo nur nach Erwägungen der pfandredyt erwerbe , zugleich – neben ſeiner Eizenjd;aft als

Zweckmäßigkeit richterliches Ermeſſen zu walten hätte, und den Beanter – als beauftragter Vertreter des Gläubigers (Entich .

Fällen, wo gerade das in Frage ſtehen würde, ob Naum für des R. G. in Zivilſachen , Vd . 39 S. 161, Bd. 43 S. 180).

die Anwendung folden Ermeſſens geweſen ſei , der geringſte An- Die von Foerſter:Eccius , Preußiſches Privatrecht, VII. Auflage

halt im Gejebe gegeben wäre. Allerdings iſt dies früher als III. Bd . $ 157 Note 47 S. 22 ud Rehbein, Entſcheidungen

zweifelhaft behandelt, und daher für Falle der legteren Art die des Obertribunale II . Auflage, Bd. I S. 700 $ 140 ver.

Frage wegen der Anwendbarkeit des S 355 96.2 der 3. P. D. neinte Frage , ob von cinein eigentlichen Beſige im Sinne des

offen gelaſſen worden ; aber ſchon in der Beſchwerdejade II 8/01 Preuszijden Candred te geſprogen werden könne, iſt aber in den

hat der II. 3. S. des R. O. dieſe Unterſcheidung verworfen angeführten lirteiten wenigſtens nicht ausdrücklich entſchieden .

( vergl . Juriſtijde Wodyenſchrift von 1901 , S. 121 Nr. 8) , und Sie kann aber auch dahingeſtellt Lleibent . Denn darüber beſteht

dem idyließt ſich der jetzt erkennende Senat an . 8. c. R. , Bejdl . Übereinſtimmung, daſ ſich die Beſtimmung des § 241 TI. I

9. 23. Februar 1903 , Bs 43/03 VI. Lit. 7 des A. 2. R. über die Haftung für Zufall auf den

10. SS 335. 557. Verjáumni urteit; Zuläſſigkeit der fingierten unredliden Veſißer , der infolge der Klagezuſtellung

Reviſion ale unredlicher angeſehen wird, nidyt erſtrecke. ( Foerſter - Eccius

Das B. G. hat durch llrteil, welches gegen den Kl . als a. a . O. Bd. 3 S. 133 Note 54 am Ende. Roenne, Er.

Verſäumnisurteil ergangen iſt, den Bekl . ſchuldig erkannt: „dem gänzungen und Erläuterungen des A. O. R. für die Preußiſchen

Sil. - gegen Erſtattung des dem Befl . unterjd lagenen Be.. Staaten VII. Auflage S. 428. Strietherſt , Archiu Bd. 79

trages von 1166 Mark 63 Pf. 648 Mark 34 Pf. nebſt S. 3 Nr. 2. Rajiow - Küngel, Beiträge zur Erläuterung des

4 Prozent Zinſen ſeit 1. Oktober 1901 zu zahlen .“ Gegen Deutſchen Kedyts Vd. 26 S. 932. Sammlung der Ent:

dieſes zugeſtellte Urteil iſt von dem Kl . Einjprud) und vom jheidungen des oberſten Gerichtshofs für Bayern in Gegent

Beki . Reviſion eingelegt worden . Darauf erging das Ilrteil ſtändert des Zivilrechts und des Zivilprozeſies Bd. 4 S. 659.)

Des 5. G. , durch welches das Verſäumuiſurteil aufrecht er : Das B. G. nimit aber mit Redt an , da der Pfandgläubiger

halten wurde. Das Urteil wurde zugeſtellt und Reviſion gegen nur feine Rechte zu wahren habe , und daß der Beft . nidyt etwa

dasjelbe vom Bekl . eingelegt. Beide Reviſionen ſind zuläffig . infolge der Pfändung dem Schuldner, dem intervenierenden

Durch den Einſpruch wurde das Verſäumnisurteil, wenn es Eigentümer oder ſonſt irgendwem zuir custodia verpflichtet

aud ſeine jadylidhe Bedeutung verlor, nicht beſeitigt , ſondern es geweſen. Lagen nun , wie das B. G. feſtſtellt , die Tatſachen ,

blicb formell beſtehen . (Vergl . lirteil des R. G. voin durd, welche die Rechte des Kl. in der Zeit von der Pfändung

13. Juli 1892, Juriſtiſche Wochenſchrift S. 370 Nr. 4, bis zur Freigabe der bammel an dieſen geid mälert werden ,

Sädjijdies Archiv Bd. 2 S. 566 , 567. ) Die eingelegte Ne- außerhalb der Willeusiphäre des Bekl . , je kann eine Ver.

viſion war daher ſtatthaft. Das auf den Einſprudy des Kl. antwortlichkeit des Bekl . auch nicht aus einem Mangel an Auf

erlaljene Urteil iſt materiell an die Stelle des Verſäumnis . merkſamkeit abgeleitet werden . Das V. G. hat daher mit Recht

urteils getreten , formell aber ein neues Urteil und kann daber angenommen , daß der Anſpruch des Kl . auf die Beſtimmungen

init der Reviſion angefochten werden . Dem Antrage des der SS 222 , 240 und 241 T. I Tit. 7 des a. 2. R. nicht

Reviſionskl. auf Erlaß des Verſäumniðurteile gegen den nicht begründet werden könne. Daß ein Sdhadenserſatanſpruch gegen

eridyienenen Kl . ſteht ein Bedenken nicht deswegen entgegen , den Erekutionsjucher wegen unredytmäßiger Inanſpruchnahme

weil der Antrag auf Aufhebung des Verſäumniðurteils des des Gegners ein Verſdulden vorandjete, entſpricht für das

B. G. erſt in der mündlichen Verhandlung geſtellt und dem Redt vor dem 1. Januar 1900 der konſtanten Redtipredung

Reviſionebefl. nicht mittels Sdyriftiaßes mitgeteilt worden iſt des R. G. (Entidh . des R. O. , Bd. 30 S. 418f. , Entid .

(SS 557, 335 3. P. O.) ; denn dieſes Urteil iſt durch das an des VI. 3. S. voin 16. April 1895 Rep. VI . 419/94 ). Ein

jeine Stelle getretene Urteil Leſeitigt, und für die Reviſions. Verſdulden kann auch in dem Beharren auf der Inanſprudy,
,

inſtanz kommt demnach nur das letztere in Betracyt. Pr . Cijen . nahme des Pfandgegenſtandes gegenüber dem Nad weiſe der

bahufiskus c. P. , II . v . 17. Februar 1903, 453/02 III. Unrechtmäßigkeit derſelben begründet ſein. Die Prozeßordnung

11. SS 808 , 883 verbunden mit SS 222 , 240 , 241 fchreibt zwar vor, in welcher Weiſe der Dritte ſein Redt zur

A. 2. R. 1. I Tit . 7. Anjpruch des Eigentümers gegen den Geltung zu bringen hat (8 690 a. F. , 8 771 n . F. der

Erekutionsjuder. 3. P.D.) . Eine Vorſdrift, auf Grund welcher Nad weiſungen

Ob der Geric18 ollzieher durch die Zwangsvollſtreckung, der Gläubiger einer Intervention gegenüber freiwillig zurück.

ſoweit ſie nicht auf die Herausgabe beſtimmter beweglicher treten ſollte, beſteht nicht. Es iſt ſomit immer nach der

Saden oder einer Quantität ſolcher gerichtet iſt ( 769 alter konkreten Sachlage zu beurteilen , ob dem Gläubiger zugemutet

Fajiung, $ 883 neuer Faſſung der 3. P. O. ) , ſomit durch die werden konnte, bei verſtändiger Erwägung der Verhältniſſe den

Pfändung der in Gewahrjam des Schuldners befindlichen körper- Kampf aufzugeben . Hierbei wird auch die Perjönlichkeit des

lichen Sachen ( 712 und § 808 neuer Faſſung der 3. P. O.) Sduldners eine bedeutſame Rolle ſpielen . Ein Rechtejat, daß
Beit für den Gläubiger erwirbt, iſt allerdings ſehr beſtritten . eine Verſicherung , deren wahrheitswidrige Abgabe unter Strafe

In Entidheidungen des R. (. wird hinſidtlich der Frage , ob geſtellt iſt, benditet werden müſje, beſteht nicht. Die Gut

bei der Pfändung der Gerichtsvollzieher privatrechtlich als Ver- ſcheidung, daß der Gläubiger ihr mißtrauen konnte und durfte ,

treter des Gläubigers in Betradht komme, wohl ausgeführt, der betrifft ſomit keine Reditsfrage. S. c. B. , II . v . 9. Februar

Gerid tevollzieher handle bei dem Beſiterwerbe, durch den der 1903, 331/02 VI .
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Þandelogejeßbuch. ausgeſtellt worden find, und nach Art. 170 des E.G. zum B.G.B.

12. § 17 Abſ. 2. Klage gegen einen Einzelkaufmann nach kann es feinem Zweifel unterliegen , daß darüber, ob eine vor

Auflöſung der Geſellſdyaft. dem 1. Januar 1900 ausgeſtellte Schuldverſchreibung auf den

Nach . G. V. § 17 Abſ. 2 fann ein Kaufmann unter Inhaber als ſolche Gültigkeit hat , auf Grund des früheren

ſeiner Firina klagen und verklagt werden . Ebenſo kann Rechts zu entſcheiden iſt. Wie ſich aus der Entſtehungegeſchichte

nach § 124 eine offene Handeløgeſellidyaft und nach § 161 der Art . 301 und 302 ergibt, ſollte durch dieſe nicht die In .

Abſ. 2 eine Kommanditgeſellidaft unter ihrer Firma flagen und doſſabilität anderer als der in ihnen bezeichneten Urkunden aus ,

verklagt werden. Mit Rückſicht auf die Zuläſſigkeit der Iber . geſchloſſen, ſondern nur den in ihnen bezeichneten Urkunden die

tragung der Firma mit dem Geſchäfte (S 23) und der Fort- Judeſſabilität geſichert werden, wenigſtens dieſe Urkunden ſollten,

führung der Firma auch bei Anderungen ihrer Inhaber ($ 24) wenn ſie an Order lauteten , durch Indofjament übertragen

ergibt ſich ſonad , daß wenn eine Klage einfac gegen eine Firma werden können . (Siehe Protokolle der Kommiſſion zur Be.

geridytet wird was das Geſet gerade durch die Vorſchrift ratung eines Algem . Deutich. 6. G. B. S. 4566 bis 4570 ,

des § 17 Abſ. 2 zulaſſen wollte -, zunädyſt verborgen bleibt , 5066 , und bezüglich der Lagerſdyeine v. Hahn, Kommentar zum

wer eigentlich der Bekl. iſt, ob ein Einzelkaufmann, eine offene Allgein. Deutſd . H.G. V. § 3 zu Art. 302.) Deshalb wurde

Handelégeſellſchaft oder eine Kommanditgeſelljchaft. Selbſtver- im Art. 304 auddrücklich beſtimmt, daß es nach den Landes.

ſtändlich aber iſt die Klage gegen die Perſon oder die Perſonen geſeßen zu beurteilen fei , ob außer den im H. G. B. bezeichneten

gerichtet, die unter dieſer Firma ihre Geſchäfte betreiben und 11od, andere an Order lautende Urkunden durch Indoſſament

die Unterſchrift abgeben (§ 17 Abſ.1 ) . Das Gericht weiß blog übertragen werden könnten, und deshalb kann auch nicht ange .

nicht , wer das iſt , und auch der Kl . iſt nicht genötigt, ſich nommen werden , daß durch die Art. 301 und 302 hinſichtlich

darum zu bekümmern. Im vorliegenden Falle iſt unſtreitig ge- der Zuläſſigkeit der Ausſtellung von Inhaberpapieren in die

worden, daß die verklagte Firma E. & Co. urſprünglich eine Sandesgeſepgebung eingegriffen worden iſt. - Der Anſicht des

offene Handelsgejellſchaft bezeichnete, die aus den Geſellſchaftern O. L. G. , daß die von den Bekl. ausgeſtellten Lagerſcheine

E. , H. und B. beſtand und im Juli 1899 ing Handelsregiſter ihrem Inhalte nach edyte Inhaberpapiere feien , kann aber

eingetragen worden iſt . Das Kammergericht hat aber auf Grund nicht beigetreten werden . Es beruft fich für ſeine Anſicht auf

der ihn vorgelegten Aften feſtgeſtellt, daß o. am 31. Oktober ein Urteil des vormaligen R. D. . G. ( Entſch. desſelben Bd. 25

1899 und tags darauf auch B. aus der Firma ausgedieden Nr. 84) , durch welches von einer Urkunde, die einen ähnlichenV.

iſt, wodurch die Geſellſchaft aufgelöſt wurde. lllud es iſt weiter Inhalt hatte , wie die von der Bekl. ausgeſtellten , ange.

feſtgeſtellt, daß dieſe Tatſachen dem Inhaber der Klägerijchen nommen wurde, daß ihr die Eigenſchaft eines vollfommenen

Firma bald nachher bekannt geworden find , ſo daß eg rechtlich Inhaberpapiers beizulegen ſei , und die Reviſion hat nicht rechtes

unerheblich iſt, wenn ihre Eintragung zum Handelsregiſter nicht darin , daß ſich dieſes Urteil im weſentlichen nur auf die darinfid ,

erfolgt ſein ſollte (s 15 ). Endlich iſt feſtgeſtellt, daj zur Zeit beſprochenen Beſtimmungen der Lagerhofsordnung für den lager.

der Klageerhebung November 1900) Hermann E. der alleinige hof der Stadt Leipzig ſtüße; es wird vielmehr in dem Urteil

Juhaber der Firma E. & Co. war. Wie der Zuſammenhang zunädiſt ausgeführt, fdon die zu beurteilende Irkunde ſelbſt er.

ergibt , muß diet dahin wohl verſtanden werden, daß Hermann gebe , daß der Wille der Beteiligten auf die Errichtung eines

E. nach Auflöſung der offenen Handelégejelljd;aft die Firma für Inhaberpapiers (im eigentlichen Sinn) gerichtet geweſen ſei.

feine Perſon allein weiter benutzt, daß er unter dieſer Firma Der jeßt entſcheidende Senat des N. G. kann indes dieje Aus.

vom November 1899 au als Kaufmann ſeine Geſchäfte betrieben führung jedenfalls für die vorliegenden Urkunden als zutreffend

und wie der Wedſel vom 1. Februar 1900 zeigt die nidyt anerkennen. Vor allem trifft es hier nicht zu , daß der

Unterſdrift abgegeben hat. Ob die Fortführumg der alten Firma Einlagerer nur als derjenige genannt wird, auf deſſen Veran

gegenüber den früheren Gefellichaftern berechtigt oder nidyt be. laljung die Lagerung erfolgt und der Lagerſchein aufgeſtellt

rechtigt war, faun nicht in Betracht kommen . Hiernach kann es worden iſt . Vielmehr wird durch die Beſcheinigung des

keinem Zweifel unterliegen , daß die Klage als gegen Hermann Empfanges und der Lagerung der Ware und die Erklärung ,

E.F. erhoben angeſehen werden muß, d. h . gegen diejenige Perſon , daß die eingelagerte Ware in die Lagerbücher auf den Namen

die zur Zeit des Prozeßbeginns (November 1900) unter der in des P. in Hamburg eingetragen worden ſei , dieſer mit voller

der Klageſchrift genannten Firma ihre Geſchäfte betrieb. Gleid). Deutlichkeit als derjenige, der die eingelagerte Ware zurück.

wohl iſt das Kammergericht zu dem Ergebuis gelangt, daß die zuverlangen berechtigt ſei , m. a . W. als der dem Lagerhalter

Klage nidt gegen Hermann E. , ſondern gegen die ehemalige, gegenüberſtehende Gläubiger gekennzeichnet. Nicht nur für die

aus E. , H. & B. beſtehende offene Handelsgeſellſchaft, alſo äußerliche Betrachtung ſtellt ſidh dieſe eine beſtimmte Perſon als

„ gegen eine nicht eriſtierende Perſon “ gerichtet geweſen ſei . Gläubiger benennende Erklärung als die hervortretende Haupt.

Dies ſoll „aus den geſamten Erklärungen der Kl. " hervorgehen , erklärung dar , der gegenüber die Sdlußerklärung ſehr wohl“

insbeſondere daraus , daß ihr Beſtreiten der legitimation E. ' $ nur die Bedeutung haben kann, da der Lagerhalter be .

zur Erhebung der Widerklage darauf beruhe , daß dieſer nicht rechtigt ſein will, fich durch Leiſtung an den Inhaber des

verklagt ſei . (Wird weiter ausgeführt .) 6. c . V. P. , II. v .. E. . . Lagerſdeins von jeiner Schuld zu befreien . Dafür , daß der

14. Februar 1903, 332/02 I. Shrugerklärung nur dieſe Bedeutung beigelegt werden darf ,

13. Art. 301 , 302 , 304. Rechtliche Bedeutung von Lager- fällt entſcheidend ins Gewicht, daß , wie im Rechtsverkehr über.

ſcheinen. haupt, ſo insbeſondere im Handeløverkehr bei der Auslegung

Es handelt ſich um Lagerſcheine, die am 29. Auguſt 1894 von Willenserklärungen auf das Verkehrsübliche Rüdſicht zu

1

1

1

1



156 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

1

nehmen iſt. Inhaber-Lagerſcheine find nun aber in Deutſch . Herein vertragsmäßig beſchaffene übernommen . An dieſer Be

land wenig in Gebrauch (vergl. Endemann , Handbuch Bd. 3 urteilung eines folchen Verhaltens des Käufers muß auch bei

S. 914 Anm. 83 , Cojac , Lehrbuch des Handelsrechts, 5. Aufl. Anwendung des Rechtes des B. G. B. und des H. G. B.

§ 103) , und für Hamburg wird von der Kammer für Handels. neuer Faſſung jedenfalls in einem Fall der Art feſtgehalten

fachen in ihrem Urteil ausdrücklich bezeugt, daß ſie dort nicht werden , um den eß ſich hier allein handelt, wenn der

üblich ſind. $. C. D. , U. v . 11. Februar 1903, 240/02 I. Käufer die in einem ſolchen Weiterverkauf zu findende

14. Art. 355. Zahlungsverzug; Schadenberechnung. Anderung ſeines Standpunktes in bezug auf die Annahme der

Daß ein Zahlungsverzug der Kl. zur Zeit des Rüdtritts Ware dem Verkäufer verſchweigt. 2. c. 6. , U. v. 3. März 1903,

des Bekl. vorgelegen habe, verneint der B. R. deshalb, weil 375/02 II.

damals die Kl. wegen des vorangegangenen Lieferungørück- 16. $ 735 Abſ. 2. Haftung bei Zuſammenſtoß von

ſtandes der Bekl. einen Schadenserfaßanſpruch in noch nicht Schiffen .

genau zu ermittelnder Höhe gehabt habe, auch außerdem für Unbegründet iſt die Reviſionsrüge der Kl. zu 1 , das B.G.

die Folge weiteren Schaden habe befürchten müſſen und daher habe die Vorſchrift des $ 735 Abf. 2 des H. G. B. verleßt, in

zur Einbehaltung des Kaufpreisrückſtands befugt geweſen ſei. dem es bei der Verteilung der Haftung lediglich den Grad des

Dieſer Ausführung , die ſich in Übereinſtimmung mit der Rechts beiderſeitigen Verſchuldens in Betracht gezogen habe, während

ſprechung und Litteratur hält ( Entſch. des R. D. H. G. , Bd. 23 eß doch darauf ankomme, in welchem Maße der Zuſammenſtoß

S. 77 , Staub Handeløgefeßbuc 5. Auflage, S. 933 , Anm . von dem einen oder anderen Teile serurſadt worden ſei. –

§ 11 zu Art. 355) , iſt lediglich beizutreten, zumal die Bell. Die im $ 735 Abſ. 2 des H. G. B. getroffene Beſtimmung iſt

nach dem Vertrage vorzuleiſten hatte. Der Anſpruch der Kl. nachgebildet der Vorſchrift des § 254 Abſ.1 des B. G. B., die

iſt hiernach dem Grunde nach gerechtfertigt. Hinſichtlich der den Fall betrifft, wenn bei der Entſtehung eines Schadens ein

Höhe des Schadens kommt es auf die Berechtigung des An. Verſchulden des Beſchädigten mitgewirkt hat. Während nach

ſpruchs der Kl. , daß ihr der konkrete Schaden, der ihr infolge $ 222 des erſten Entwurfs des B. G. B. , aus dem dieſe Vor,

ihres Weiterverkaufs der zu liefernden Kohlen an die Stein . ſchrift hervorgegangen iſt, und der nur den Fall regelte , wenn

hauſer Drahtinduſtrie aus dem Lieferungsverzuge der Bekl. er . bei der Entſtehung deß von einem anderen verſchuldeten

wachſen iſt, erſeßt werde und auf die hiergegen gerichteten An- Sdadens eine Fahrläſſigkeit mitgewirkt hat , das richterliche Gr.

griffe der Reviſion nicht an. Denn jedenfalls und als Mindeſt. meffen nach den Umſtänden des Falles über den Umfang der

betrag ſteht der Kl. der Anſpruch auf Erſaß des abſtrakten Schadenserſaßpflicht entſcheiden und das Gericht dabei insbe.

Schadens zu , das heißt des Unterſchiedes zwiſchen dein mit der fondere würdigen ſollte, ob und inwiefern das Verſchulden des

Bekl. vereinbarten Lieferungspreiſe und dem Marktpreiſe zur Schädigers oder die Fahrläſſigkeit des Beſchädigten überwogen

Zeit und am Orte der geſchuldeten Lieferung. F. u. S. c. P. , habe, ſo iſt jeßt beſtimmt, daß die Verpflichtung zum Erfaß

u. v. 13. Februar 1903 , 419/02 VII. des Schadens ſowie der Umfang des zu leiſtenden Erſaßes von

15. § 379. Mängelausſchluß wegen Dispoſition über den Umſtänden, insbeſondere davon abhängen ſoll, inwieweit der

die Ware. Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verurſacht

Auf der Grundlage des bis zum 1. Januar 1900 geltenden worden iſt. Die abweichende Faſſung erklärt ſich zum Teil aus

Rechts war in der Rechtſprechung des R. G. anerkannt, der Erweiterung, die das Anwendungsgebiet des § 254 Abſ. 1

Bd. 17 S. 67, Bd. 43 S. 37 —, daß , wenn der Käufer des B. G. B. gegenüber demjenigen des § 222 des erſten Ent

fich durch einen im eigenen Namen vorgenommenen Weiter. wurfs erfahren hat. Die Abſicht der Gefeß gewordenen Be.

verkauf der Ware in Widerſpruch mit einer vorher erklärten ſtimmung geht indes allgemein dahin , daß der vorzugsweiſe

Dispoſitionsſtellung feßt, regelmäßig eine jeden Anſpruch maßgebende Umſtand das Kauſalverhältnis ſein ſoll. Die gleiche

wegen Mängel der Ware ausſchließende Genehmigung derſelben Abſicht liegt daher auch der Beſtiinmung des § 735 Abſ. 2 des

anzunehmen ſei. Durch dieſe Rechtſprechung war übrigens, H.G.B. zu grunde. Bei der Anwendung dieſer Beſtimmung

wie in Bd. 43 S. 37 näher ausgeführt iſt, ſelbſt für den wird aber regelmäßig die Frage nach dem Maße der beiderſeitigen

Fall einer ſtattgehabten Dispoſitionsſtellung nicht der Rechts. Berurſachung des Schadens mit der Frage nach der Schwere

faß aufgeſtellt, daß die nachherige Weiterveräußerung immer des beiderſeitigen Verſchuldens zuſammenfallen. U. c . B. & L.

als Genehmigung der Ware und Verzicht auf deren Be. 5. 26. Februar 1903 , 328/333/02 I.

mängelung zu gelten habe, und auch aus den dabei in Betracht Wechſelordnung.

gezogenen Vorſchriften des Art. 348 des H. G. B. alter
17. Legitimation.

Faſſung, die, ſoweit ſie hier in Betracht kommen , mit den Be. Die Kl. konnte die Prolongationswechſel , als ſie bei ihr

ſtimmungen in § 379 des H. G. B. neuer Faſſung überein- eingingen , zurückweiſen und auf rechtzeitiger Bareinlöſung der

ſtimmen , nicht etwa der Ausſpruch eine Veräußerungsverbotes älteren Wechſel beſtehen. Behielt ſie die Prolongationswechſel

abgeleitet ; diefelbe beruhte vielmehr auf der allerdings in An- aber , fo übernahm fie damit auch die Verpflichtung, fie zu dem

lehnung an die Vorſchriften des Art. 348 a. a. D. gewonnenen Zwecke zu verwenden, zu dein fie beſtimmt waren , nämlich zur

Auffaſſung, daß nach Treu und Glauben im Verkehr der Einlöſung und zum Erſaße der älteren Wechſel. Denn ſie

Käufer, der ſich ſelbſt durch einen Weiterverkauf mit der durfte die neuen Wechſel nicht in einem anderen Sinne und

Dispoſitionsſtellung in Widerſpruch ſeßt, ſich ſo behandeln laffen mit einer anderen Beſtimmung nehmen, als ſie gegeben wurden.

müſſe, als habe er auf die Rechte, die Empfangnahme der Entſch. des R. G. Bd. 41 S. 23. Dat fie dies doch, ſo eignete

Ware abzulehnen, verzichtet und die Ware als eine von vorn. fie fich etwas an , was ihr nicht gehörte ; ſie behandelte die
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Wechſel, die ihr unter einer aufſchiebenden Bedingung übergeben Ein Rechtsirrtum hinſichtlich der Frage des Verſchuldens iſt nun

waren , trofdem fie ſelbſt die Bedingung vereitelte, als ihr freies nicht erſichtlich. Darüber, daß das B. G. in dem von der 1. J.

Eigentum . Das Recht aus dem Wechſel aber hat den gut- unterſtellten Tatbeſtande ein eigenes Verſchulden des Verunglückten

gläubigen Erwerb der Urkunde zur Vorausſeßung. Da dieſer ſehen würde , iſt ebenſo wenig ein Zweifel, alb, daß die vom

hier fehlt , iſt die Klage mit Recht abgewieſen . A.-G. L. B. c. P. , B. G. unterſtellte Möglichkeit des Vorganges ein ſolches aus.

U. 8. 9. Februar 1902 , 314/02 I. ſchließen würde. Ein Verſtoß gegen § 286 der 3. P. O. tann

18. Art. 43, 88. Proteſterhebung. aber vorliegen, nicht nur, wenn erhebliche Tatſachen übergangen

Der Proteſt enthält ſämtliche Erforderniffe des Art. 88 find, fondern auch, wenn fie in ihrer wirklichen Bedeutung un

W. O. , insbeſondere auch die Firma, gegen welche der Proteſt zweifelhaft verlannt ſind. So werden auch Außerungen nicht

erhoben worden iſt, das an ſie geſtellte Begehren und ihre Ant. in einem Sinne verwertet werden dürfen, der nach ſprachlichen

wort. Inſoweit er über das Verfahren Rechenſchaft gibt, das und logiſchen Gefeßen , ſowie nach Lage der Sache gänzlich

der Proteſtbeamte eingeſchlagen hat ( „hat ſich der Unterzeich- unvereinbar mit dem Wortlaute iſt. Nun läßt fich ficherlich

nete u. f . w. “ ) , gibt der Proteſt zu irgend welchen Bedenken nicht bezweifeln , daß die Auslegung der I. J. nicht nur zuläſſig

keinen Anlaß. Der Beamte hat ſich an den Kaffierer des Bank- erſcheint, ſondern fich faſt aufzudrängen ſcheint. Als aus .

bauſes A. & W. Nachf. gewandt und von dieſem auf Nachfrage, geſchloſſen fann aber die Möglichkeit nicht erachtet werden,

Vorlegung des Wechſels unb Zahlungsbegehr" die Antwort er . daß der Verunglückte das Abfahrtsſignal nicht gehört, auf den

halten : „ Weder ein Inhaber noch ein Vertreter der Domiziliatin noch nicht fahrenden oder ſeiner Meinung nach noch nicht in

iſt jeßt zu ſprechen. Mangels Avis und Deckung lehnen wir Bewegung begriffenen Zug aufgeſtiegen , durch plößliches An

die Zahlung ab" . Die Proteſturkunde beweiſt demnach völlig ziehen abgerutſcht und ſo unter die Räder gekommen iſt. Die

idlüffig, daß gegen den Domiziliaten wie dieß nach Außerung der Reue ( „ach wäre ich doch nicht darauf geſprungen,

Art. 43 W. D. erforderlich war – Proteſt erhoben worden iſt. wäre ich doch unten geblieben " ) iſt auch mit dieſer Möglichkeit

Die vom Bekl. angeregten Zweifel beziehen fich lediglich auf die nicht unvereinbar; fie feßt nicht notwendig Schuldbewußtſein

Eingangsworte des Proteſtes, in denen der Notar den ihm ge. voraus . Man kann auch Handlungen bereuen , die an ſich be

wordenen Auftrag berichtet ( „Auf den Antrag der .. dem Herrn rechtigt und ungefährlich erſcheinen, aber einen unerwartet un

nachſtehenden Wechſel . . . zur Zahlung vorzulegen " .. ). Hier glücklichen Erfolg haben. P. c. $. , U. v. 12. Februar 1903,

heißt es : Dem Herrn C. R. R. in 8. , zahlbar bei Herrn 290/02 VI.

A. & W. Nachf. hier als Domiziliaten.“ Dieſe Worte nötigen 20. § 1 in Verbindung mit § 254 B. G. B.

nicht zu der Annahme, der Auftrag ſei dahin gegangen , den Nady § 1 des Haftpflichtgeſeßes kann ſich der Betriebs

Wechſel gegen den Akzeptanten zu proteſtieren. Auch der Domi. unternehmer von der Haftung für den Unfall durch den Nach

ziliat iſt genannt, und es bleibt daher Raum für das Verſtänd- weis befreien, daß der Unfall durch eigenes Verſchulden des

nis, eg folle gegen wen rechtens proteſtiert werden . Weder Verlegten verurſacht worden iſt. Allein dieſe Vorſchrift hat nach

eine derartige Unbeſtimmtheit aber, noch ein Verſtändnis der ſtändigen Rechtſprechung des R. G. nicht den Sinn, daß

der Worte in dem Sinne, der Proteſt folle gegen K. jedes, auch das geringſte Verſchulden des Verleßten die Erfaß.

hoben werden, kann die Ungültigkeit des Proteſtes zur Folge pflicht ausſchließen ſoll, vielmehr ſollte es darauf ankommen ,

haben . Denn der Bericht über den Auftrag iſt kein weſentlicher in welchem Maße jenes Verſchulden als mitwirkende Urſache

Teil des Proteſtes, oder doch nur inſofern, als die Firma an. anzuſehen ſei. Wo ſeine Bedeutung nach dieſer Richtung hin

gegeben werden muß, für die der Proteſt erhoben wird (Art. 88 völlig zurüdtritt, iſt die Erfaßpflicht des Unternehmerg nicht als

Nr. 2 ). Es würde fich ergeben , daß ein unbeſtimmter oder ein ausgeſchloſſen angeſehen . An die Stelle der dieſer Rechtſprechung

unrichtiger Auftrag erteilt, daß aber der richtige ausgeführt zu Grunde liegenden Regelung des Verhältniſſes der Beteiligten

worden iſt. Nur auf leßteres kann es aber ankommen . 1.8 iſt jeßt die Vorſchrift des § 254 des B. G. B. getreten , die

Konkurs c. Kreditgeſellſchaft u. f. w . m. 6. $. , U. v. 7. Februar den Einfluß einer Mitſchuld des Beſchädigten an der Entſtehung

1903, 324/02 I. des Schadens auf die Verpflichtung eine anderen zum Schadens

Haftpflichtgeſeß vom 7. Juni 1871. erfaße allgemein regelt, auch für die Fälle des Haftpflichtgefeßes,

19. § 1. Eigenes Verſchulden. wie der erkennende Senat bereits wiederholt, zuleßt in dem

Die Reviſion will geltend machen , daß das B. G. bei Urteil vom 24. November 1902 in Sachen Große Berliner

richtiger Anwendung des Gefeßeß auf grund der Ergebniſſe der Straßenbahn wider Triebiß ausgeſprochen hat. Denn die Neu.

Beweiðaufnahme das eigene Verſchulden des Sohnes des Rl. redaktion einer Anzahl von Reichsgefeßen im E. G. zum B. G. B. ,

als Urſache des Unfalls hätte bejahen müſſen, eine Frage, die die ſich im Art. 42 auch auf das Haftpflichtgeſeß erſtreckt hat,

ja nach der Rechtſprechung des R. G. in der Reviſionsinſtanz hat den ausgeſprochenen Zweck verfolgt, das neue Recht des

frei nachzuprüfen ſei . Die Reviſion fonnte nicht als begründet B. G. B. mit dem in Art. 32 des E. G. aufrecht erhaltenen

erachtet werden. Von einer freien Prüfung der aufgeworfenen bisherigen Reichsrecht einheitlich zuſammenzufaffen. Darum find

Frage kann nur inſofern die Rede ſein, als das R. G. aller- die allgemeinen Vorſchriften des B. G. B. ſowohl im erſten

dings die Frage ſeiner Würdigung unterzieht, ob die feſtgeſtellten Buch, wie im erſten Abſchnitt des zweiten Buches auch auf die

Tatſachen ein Verſchulden begründen oder ausſchließen, und ob in den Einzelgeſeßen geregelten Materien anwendbar, ſoweit

die der Löſung dieſer Frage unterſtellten Tatſachen eine aus- nicht Inhalt und Zweck des Einzelgeſeßes entgegenſteht. Daß

reichende Würdigung des geſamten Inhalte der Verhandlungen dies beim $ 1 des Haftpflichtgefeßeß nicht zutrifft, folgt aus

und des Ergebniſſe der Beweiðaufnahine entnehmen laſſen . dem bereits Gejagten . Der $ 254 iſt eine Erweiterung des

er
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der früheren Redtiprechung zu Grunde liegenden Gedankens, Amt übertragen werden ſolle, auf der anderen Seite die Gr.

daß das Maß der Mitjould des Verlegten zu berückſichtigen klärung des Kl. , dieſes Amt übernehmen zu wollen , alſo auf

jei , wodurch zugleich die Unzuträglichkeit vermieden wird , dat beiden Seiten lediglich die Eingebung von Verpflitungen zu

l'ei mitwirkendem Verſchulden des Verlegten eine Entidädigung Handlungen, die dem ſtaatsrechtlichen Gebiete angehörten .

nur ganz oder gar nicht zuerkannt werden konnte, da jegt eine Daf für den Kl . außerdem auch das Recht auf den Bezug des

billige Teilung möglich iſt. F. c. I. , II . v . 5. Februar 1903 , mit dem Amte verbundenen Dienſteinkommens weſentlich in

335/02 VI. Frage kan , kann für die rechtliche Charakteriſierung des Ver

21. § 1 des Haftpflichtgejebes som 7. Juni 1871 , $ 95 trages nicht ins Gewicht fallen ; denn dieſes Recht war gemaz

des llufallverſicherungegejeßen vom 6. Juli 1884 , S 135 des § 4 Abſ. 2 des Reidysbeamtengeſeßes immer erſt eine Folge der

Gewerbeunfallverſicherungegeſeßeß vom 30. Juni 1900. wirklichen Ibertragung und der tatſädlichen Übernahme

für die Frage, wer al® Betriebeunternehmer in Sime des Amtes durch den Gl . Aber ſelliſt wenn man annehmen

von § 1 des Haftpflidytgejebes zu betradyten ſei , find nicht die wollte , das in dem Vertrage ſelbſt ſchon das Reich, wenigſteng

Eigentumsverhältuiſſe der Bahnanlage oder der Betriel-emittel mittelbar, auch eine Verpflichtung dahin eingegangen ſei , dem

entdeidend. Maßgebend iſt , für weijen Redning und Gefahr Kl . bei Übertragung des zugeſicherten Amtes das damit ver.

der Betrieb auegeübt wird , wem das öfonemiſche Ergebnis des bundene Dienſteinkommen zu gewähren , würde died an der

Betriebes zuin Vorteil oder Nachteil gereicht. Vergl . Entich . rechtlichen Natur des Vertrages nidyte ändern . Denn auch das

des N. G. Bd. 12 S. 145 ; Bd. 38 S. 90 ff. Dieſer vom Reiche dem Beamten gewährte Dienfteinkommen iſt keine

Geſidtepunkt muſ aud ) für die Fälle gelten, wo der Transport privatredytliche Bezahlung geleiſteter Dienſte, ſondern die

durch ein Auſdylußgeleis auf die Hauptbahn überführt wird. öffentlich - rechtliche Gegenleiſtung dafür, daſs der Beamte

Hier kann bei einem teilweijen Ineinandergreifen der l'eider- regelmäßig ſeine ganze Perſönlichkeit in den Dienſt des Reiches

ſeitigen Betriebe die Grenze derſelben im Einzelfalle zweifelhaft ſtellt. Solde ſtaatsrechtlichen Verträge über die künftige

werden und es kann für die Beſtimmung dieſer Grenze von libertragung eines Amtes ſind nun an ſich, da ſie nur eine

Bedeutung ſein, ob nach den getroffenen vertraglic en Feſtießungen Art der Ausübung des Rechts der Ämterhoheit auf ſeiten des

beziehungsweije nads der beſtehenden Übung der Beſiter des Reidyed oder 108 Staates enthalten, ſtatthaft und redytégültig .

Andlujgeleijes das Zubringen und Abholen der Wagen auf Ein im Redytowege, aljo por den ordentlichen Ge .

den andlusgeleiſe ſelbſt zu beſorgen hat , ob an einer be ridhten , zit verfolgender upruch auf Ibertragung des

ſtimmten Stelle die Ilbergabe und Iibernahme zi1 bewerkſtelligen Amtes aber , das durch einen ſolchen Vertrag dem Bewerber zu .

iſtift . Vergl . die bei Eger, Reichshaftpflichtgefet 5. Auflage geſidert iſt , wird dadurdy nidt begründet. P. c . D. , II . v .

S. 83 f . angeführten Entſcheidungen . Das wejentliche Merkmal 10. Februar 1903 , 414/02 III .

bleibt auch in dieſen Fällen das wirtſchaftliche Intereſſe des Gefes über den Markenſchutz vom 30. November

einen oder des anderen Betriebes. Die Bekl. hat für den 1874 , § 8 und 1 ; Geſet zum Sdyug der Waren lezeid .

Fall, daß der Unfall ſich in ily rem Betrieb ereignet hätte , nungen vom 12. Mai 1894 , § 9 und 12.

geltend gemacht, daſ alsdann der Verunglückte in diejenn ihrem 23. Unterſchied zwiſchen beiden Gefeßen bez. der Zeit der

Vetriel', wenn auch nur vorübergehend, tätig geworden ſei und Eintragung.

daber der Anſprudy der Hinterbliebenen auf Grund des Unfall. Das Kreuzzeichen des Klägers ſtelt an ſid, auf Grund einer

verſiderungegejeges zu regeln , die Klage alſo nach § 95 des früheren Anmeldung in der Zeidenrolle des Patentamte

Ilnfallverſicherungegejeges vom 6. Juli 1884 beziehungsweiſe eingetragen als die Krenzeichen der Befl . , deren Poſthung

$ 135 des Gewerbennfallverficherungégeſeges vom 30. Juni verlangt wird ; nadı dem Wortlante des 9 Abſ. 1 Nr. 1 des

1900 andgeſchloſſen oder die Verhandlung gemäß § 148 der Gefeßes zur Sdrug der Warenbezeichnungen vom 12. Mai

3. P. O. audzujeßen ſei . – Das B. G. hat auch dieje Eiu . 1894 wäre fonach die auf dieſe Gefeßedvorichrift geſtütte

wendung verworfen : Die Hülfeleiſtung des H. zum Betriebe Klage auf Löjdung jener Zeichen der Bekl . an fidy begründet.

der Geſellſchaft habe derſelbe beendet mit der Anordnung, das Sildeffen hat die Bekl . eingewendet, der Kl . habe weder durdy

Stellwert behufe ilmlegung der Weiden zu bedienen und die die Eintragung vom 29. September 1884 nach dem Ger

Signale für das Vorfahren und Abſtoßen zu geben. N16 er feße über Markenſchuß vom 30. November 1874 , noch durch

dann verjudyt haben ſolle, der ſchnell ablaufenden Sagen, die Eintragung von 4. Juli 1895 nad $ 24 des Gefeßes zu

welcher die Weichen des Geleifes III aufzuſchneiden drohte, zu Sdut der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 ein Sdut.

hemmen , habe er im eigenen Intereſſe gehandelt, um nidyt für recht erlangt, weil zu beiden Zeiten das Kreuzzeid;en der

etwaigen Materialſchaden verantwortlich 311 werden . - Auch Bell. ausjchließlich geſchütt geweſen ſei und der Kläger det

das N. G. verneint, daß der Kl . durch ſeine Tätigkeit in ein halb ein wirkjames Recht durdy jeine Eintragungen nid) t er

verſicherungsrechtliches Verhältnis zu der Befl. getreten ſei. langt habe. Bei Würdigung diejes Verbringend der Bekl ..

La H. c. H. , U. y. 16. februar 1903 , 320/02 VI. unterſcheidet das B. G. mit Redyt zwijden dein Rechtszuſtande

Reid, sbeamtengejet vom 31. März 1873. nach dem Gejete über Marken du vom 30. November 1874

22. Redytoweg ; Anſtellungsvertrag. und demjenigen nad dem Gefeße zum Sdut der Warenbezeid).

Der der Klage zil grunde liegende Vertrag war lediglich nungen vom 12. Mai 1894. Es führt mit recitlich einwand.

ein ſtaatsrechtlidier; denn er enthielt auf der einen Seite freier Begründung aus, daß nadı dein Geſeße vom 30. No.

die Zufidierung der das Reid) vertretenden Anſtellungsbehörde, vember 1874 die Eintragung allerdings dann ohne Wirkung

dat dem kl. unter gewiſjen Vorausjegungen ein beſtimmtes ſei , wenn das Zeichen zu gunſten eines anderen für dieſelben

-
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Waren früher angemeldet war, und tritt in dieſem Umfange den erhalten. Eine unmittelbare Wiederherſtellung war damit aus .

von Kohler und von Maillard de Marafy gemachten Ausführungen gejdlofſen , der Anfechtungsgegnerin erwucht aber infolge davon,,

bei , die in den 88 8 und 11 jenes Gefeßes ihre rechtliche wie in der Rechtiprechung anerkannt iſt, die Verbindlichkeit, den

Grundlage haben . Dagegen leitet das V. G. für die Ein- Gläubigern Erſaß zu leiſten und zwar, der Natur der Rüd.

tragung eines Zeichen nach dem Gefeße vom 12. Mai 1894 gewährpflidt entſprechend, in der Geſtalt, daß ſie nunmehr den

aus den Gefeßeomaterialien , aus dem mit der Vorprüfung durch durch die Belaſtung der Grundſtücke mit den Hypotheken den

das Patentaunt verfolgten Zweck und aus dem Wortlaute des Gläubigern entzogenen Wert dieſer zum Zwecke ihrer Be.

Gefeßes - $ 12 und § 9 - ab , daß eine ſolche Uuwirkſam . friedigung bereit zu ſtellen hatte. Wiederum iſt nicht aus .

keit nach dieſem Gefeße nicht mehr in Frage komme. Dieſen geſchloſſen, daß fie dieſer Verbindlichkeit durch Zahlung zu

Ausführungen iſt beizutreten. (Wird näher ausgeführt.) V. S. Händen des Hauptſchuldners genügt. Eine ſolche Zahlung hat

c. H. , II . y . 10. Februar 1903 , 345/02 II. aber zunächſt hinſichtlid; des Betrages von 5800 Mark, weldier

Anfechtungsgeſeß yo in 21. Juli 1879 . aus der Hypothek über die 6 000 Mark herrührt, nicht ſtatt .

24. Erfüllungspflicht des Anfechtungebeklagten. gefunden, ſondern die Anfechtungegegnerin hat die Forderung

Der Anſpruch des anfechtungsberechtigten Gläubigero geht an einen nicht anfechtungsberechtigten Gläubiger, und zwar an

nach § 7 des Anf. 6. dahin, daß , ſoweit e$ 311 jeiner Be. ſcheinend zum Zwecke ſeiner Sidherheit, zediert . Hierðurch iſt

friedigung erforderlich iſt , das durdy die anfechtbare Handlung die Rückgewährpflicht nicht erfüllt. Die bloße Tatjadhe, daß

aus dem Vermögen des Sculduers Veräußerte, Weggegebene überhaupt ein . Gläubiger befriedigt iſt, hat dem $ r desy

oder Nufgegebene als nec z11 deinſelben gehörig von dem Anfechtungegefeßes gegenüber keine Bedeutung, wie deun ſelbſt,

Empfänger zurückgewährt werde. Dies entſpricht dem Prinzip ſo lange es ſich noch um die Frage handelt, ob eine Benad).

des Anf. G. , nach welchem die Rechtshandlung midyt richtig , teiligung der Gläubiger eingetreten iſt , die Befriedigung

ſondern nur als dem anfechtungsberechtigten Gläubiger gegen . eines Gläubigers nicht auająließt, daß die Gläubiger be .

über unwirkjam zu behandeln ijt. Dem veräußernden Schuldner nachteiligt ſind . Ilmſomehr muß jentes gelten , wenn die,

ſteht weder ein dinglicher noch ein perſönlicher Anſpruch auf Forderung des Gläubigers, dem die Befriedigung zugewendet

Rückgabe der Sache zu, berechtigt iſt allein der benachteiligte wird , ned der Fälligkeit ermangelt. N. c . Th. , U. v .

Gläubiger, nur ihm gegenüber kann deshalb audy , wie idyon 10. Februar 1903, 416/02 VII.

aus dem Wejen der Obligation folgt, die Erfüllung der Ver. 24. Mai 1880

Gejet betr. den ºuder vom

bindlichkeit geſchehen , und zwar iſt dieje in der Weiſe 311 be. 19. Juni 1893

wirken , daß die Sadie dem Gläubiger jo zur Verfügung geſtellt 25. Begriff des Wuchers.

wird , als gehöre fie nody , was tatſächlich nicht der Fall iſt, Eine Aufhebung des B. II . und Zurückverweiſung der Sache

zum Vermögen des Hauptſpuldners. Der Gläubiger joll fid; an die Berufungsinſtanz muß mit Rückſicht darauf erfolgen , daß

aus der Sache befriedigen können , wie er es ohne die anfedit : eine Verkennung des rechtlichen Begriffs des Wuchers in dem

bare Handlung vermocht hätte ; demgemäiz ijt die Sadie vom B. II. zu tage tritt . Zu dieſen Begriffserforderniffen gehört, daß

Anfechtungegegner zu Zwecke der Vornahme der Zwangsvoll- der Gläubiger fich unverhältnismäßige Vermögensvorteile vom

ſtreckung bereit zu halten . Dies iſt auch der Standpunkt der Sduldner verſprechen oder gewähren läßt . Solcher Ver:

Motive zum Anf. G. vom 21. Juli 1879 ; Druckjachen des mögensvorteil wird hier in der Abtretung der Grundſchuld ge .

Reichstaged, 4. Legislaturperiode II . Seſſion 1879 , Bd . 2 funden . Wenn nun aber das B. G. davon ausgeht, daß nur

Nr. 115. In denſelben wird unter anderm S. 21 311 § 6 des eine Verpfändung der Grundſchuld beiderſeits beabſichtigt und

Entwurfs entſprediend § des Gefeßes bemerkt, in derſelben vereinbart worden ſei , fo fonnte von dieſer Gruudlage aus nicht

Weiſe wie der Gläubiger, wenn die Sade im Vermögen des angenommen werden , daß dadurch ein übermäßiger Vorteil ver .

Sdulduers geblieben wäre , gegen diejen fidy aus derſelben ſprodjen oder gewährt worden ſei , denn damit hätte der Gläubiger,

würde Befriedigung im Wege der Zwangsvollſtreckung nur das Recht erworben , fidy aus der Grundſchuld für ſeine

verſchaffen können , ebenjo labe der Empfänger die Zwangs: wirkliche Forderung bezahlt zu machen. Er konnte zwar den

vollſtreckung in die Sache zum Zwecke der Befriedigung des limſtand , daß ihm die ganze Grundſchuld abgetreten worden war,

Gläubigers über ſich ergehen zu laſſen ; ſtelle er die Sade dem dazu mißbrauchen , ſie im ganzen limfange zu veräußern ,

Gläubiger in der Weiſe zur Verfügung, daß die Zwangsvolls aber er gewann ſolchenfalls den dadurch erzielten Vorteil nicht

ſtreckung in dieſelbe erfolgen könne, ſo ſei damit feine Ver- durch eine Zuwendung vom Spuldner, ſondern durch Betrug

bindlichkeit erfüllt. In der weitaus größten Zahl der Fälle oder linterjQlagung, alſo nicht durch Wudher, mochte er auch

wird nun durch Rückgabe der Sache an den Hauptſchuldner den Betrug oder die Unterſchlagung ſchon bei Entgegennahme

die Möglichkeit der Zwangevollſtreckung wieder eröffnet, der des Pfandes beabſichtigt haben. Eine andere Frage wäre es , ob

frühere Zuſtand aljo wieder hergeſtellt werden , aber begrifflich nicht dann ein wucheriſches Red tegeſchäft vorliegen könnte, wenn

notwendig iſt dies nicht , es laſſen ſid Fälle denken, in denen bei Abtretung der Grundſchuld an den Zedenten des Kl. nicht,

der Gläubiger in die Lage, fich im Wege der Zwangåvoll: wie der B. R. bisher angenommen hat, eine verſchleierte Ver .N.

ſtredung Befriedigung aus der Sache zu verſchaffen , niemals pfändung , ſondern eine wirkliche Abtretung der Grundſchuld,

wieder gekommen iſt . Im vorliegenden Falle hat die ºn- wenn auch zwecks Sidierung desſelben wegen ſeiner Darlehns .

fechtungegegnerin eine der ihr beſtellten Hypothefen an einen forderung, gewollt und der Bekl. dazu nur unter Ausbeutung

Dritten zediert und den Betrag der andern gegen lijdings. jeines Leichtfinns oder einer Notlage beſtimmt worden wäre.

fähige Quittung von den Käufern des Grundſtücks ausbezahlt D. c. H. , II. v. 25. Februar 1903, 405/02 V.

1
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Patentgefeß vom 7. April 1891 . erfindung. Daß das der Kl. erteilte Zujappatent gegenüber

26. Patentfähigkeit; Veröffentlichung. dem dem Bekl. gehörigen Mutterpatent einen neuen ſelbſtändigen

Das Patentamt hat bei der Auslegung des angefochtenen Erfindungsgedanken verwirklicht, welcher gewerbliche Verwertung

Patents Nr. 83 081 gefunden, daß durch deſſen Anſpruch 1 das geſtattet, ſonach einen gewerblichen Fortſchritt bedeutet, hat die

Prinzip, d. h . die Anwendung dreier Walzen, das Dreiwalzen . über die Patenterteilung entſcheidende techniſche Behörde, bas

ſyſtem geſchüßt werde , in Anſpruch 2 dagegen die Betätigung Kaiſerliche Patentamt , durch die Erteilung des Patentes auf

dieſes Prinzips, d . h . eine entſprechende allgemeine Anordnung Grund fachkundiger Prüfung feſtgeſtellt. Da die Patentfähigkeit

der zur Verwirklichung des Prinzipe etwa erforderlichen mechani. des Zuſatpatentes im Prozeß nicht beanſtandet worden iſt, ſo

ſchen Mittel, ohne aber über das Weſen des Patents , das durch iſt für die hier zu gebende Entſcheidung davon auszugehen, daß

Anſpruch 1 geſchüßte Dreiwalzenſyſtem hinauszugehen. Dieſe das klägeriſche Zuſappatent eine Vervollkommnung der dem

Auslegung kann der erkennende Senat nicht teilen. Ein Prinzip Bekl. geſchüßten Erfindung darſtellt. Dieſe Auffaffung iſt aber

läßt fich nicht patentieren , weil nicht die Aufgabe, die der Gr. auch durch das Ergebnis der Beweisaufnahme beſtätigt worden.

finder fich geſtellt hat, ſondern nur die Löſung der Aufgabe 2. Durch die Erteilung eines Patentes wird dem Inhaber ein

Schuß erhalten kann. Eine ſolche Löſung iſt aber auch in dem Privileg gegeben , ſeine Erfindung ausſdließlich in ſeinem

Patent Nr. 83 081 unter Schuß geſtellt, denn Gegenſtand des . Jutereſſe zu verwerten. Dieſes Privileg wird aber gewährt auf

ſelben iſt im Anſpruch 1 ein Verfahren , in Anſpruch 2 ein zu Grund desjenigen Standes der Technik, wie er zur Zeit der

deſſen Anwendung dienender Apparat. Die Auslegung aber iſt Patenterteilung beſteht. Die Vorteile, welche das Patent ge.

für die Würdigung der Zeugenausſagen von Bedeutung. Unter währt, ſollen zu Erfindungen auf gewerblichem Gebiete an.

den Parteien iſt nicht ſtreitig, daß das dem Patent entſprechende ſpornen und anreizen ; nicht aber darf das dem Einzelnen ge.

Verfahren in der Fabrik der Kl. , wenn überhaupt vor der An- wāhrte Privileg dazu führen , die Entwicklung der gewerblichen

meldung, ſo doch früheſtens mit einer am 14. September 1892 , Technik hintanzuhalten und zu ſchädigen. Vielmehr hat die

alſo fünf Tage vor der Anmeldung gelieferten Walze ausgeführt Allgemeinheit ein Intereſſe daran, daß der gewerbliche Fort.

worden ſei. Verſuche mit zwei und aud mit drei Walzen idritt nicht gehemmt werde. Dieſes öffentliche Intereſſe

ſind zwar ſeit dem November 1891 gemacht worden, aber dieſe iſt im vorliegenden Falle um jo gewiſſer anzuerkennen, als das

haben Mängel gezeigt. Dann aber durfte nicht angenommen Klägeriſche Zuſappatent eine erhöhte Sicherheit der im Brauerei.

werden, daß eine offenkundige Vorbenuşung ſchon in der erſten gewerbe beſchäftigten Arbeiter bezweckt und nach dem Gutachten

Hälfte des Jahres 1892 ſtattgefunden habe, weil damals ſchon des Sadyverſtändigen auch erreicht. 3. Um das Intereffe des

das Dreiwalzenverfahren ausgeführt worden ſei und Bekl. , weil privilegierten Patentinhabers mit dem Intereffe der Allgemeinheit

ihm ein Prinzip patentiert worden , jede Anwendung desſelben an der gewerblichen Weiterentwickelung in Einklang zu bringen ,

als Vorbenußung gelten laſſen müſſe, auch eine ſolche, die noch hat der deutſche Geſetgeber nach eingehender Prüfung aller in

Verbeſſerungen nötig habe. Denn die Erfindung eines Ver.Denn die Erfindung eines Ver. Betracht kommender Geſichtspunkte und nach dem Vorbild anderer

fahrens liegt erſt vor, wenn es gelungen iſt, das Verfahren ſo Geſepgebungen eine Mittellinie geſucht und in der Beſtimmung

zu geſtalten, daß es wirklich das in Ausſicht genommene Er. des § 11 Ziff. 2 des Pat. G. auch gefunden. Er gleicht die

gebnis liefert und dementſprechend kann eine Vorbenuşung nur fich gegenüberſtehenden Intereffen in der Weiſe aus , daß er

in einem Verfahren gefunden werden, das ebenfalls braud bar zwar die Licenzerteilung erzwingt, aber andererſeits dem privile .

war. Als ein ſolches kann im vorliegenden Fall nach den Partei. gierten Patentinhaber eine angemeſſene Vergütung für die Ge.

vorträgen nur dasjenige gelten , das in der Fabrik der Kl. mit währung der Licenz fidyert. Eine ſolche angemeſſene Ver ..

der nach ihrer Behauptung am 14. September 1892 gelieferten gütung iſt im vorliegenden Falle dem Bekl. von der Kl.

geriffelten Walze ausgeführt worden ſein ſoll; wie aber dasſelbe angeboten. Da die Berufungskl. fich auch zu jeder von dem

geſtaltet geweſen iſt, und ob es dem patentierten Verfahren ent. Gericht für genügend erachteten Sicherheitsleiſtung aus.

ſprochen hat, läßt fich aus den Ausſagen der in I. 3. ver. drücklid bereit erklärt hat, war der Senat in der Lage , dem

nommenen Zeugen nicht entnehmen. Die in dieſer Beziehung Bekl . ſofort die Erteilung der Erlaubnis feiner Erfindung für

vorhandenen Bedenken find jedoch durch das Ergebnis der vor die Ausführung des Klägeriſchen Zuſappatentes aufzugeben, und

dem erkennenden Senat ſtattgehabten Beweisaufnahme gehoben . ihm für den Fall er der gemachten Auflage innerhalb der feſt.

Übereinſtimmend mit dem Patentamt und aus deſſen Gründen gefeßten angemeſſenen Friſt nidyt nachkommt, gemäß § 30 Abſ. 2

iſt ferner angenommen , daß dieſe Anwendung öffentlich erfolgt des Pat . G. , § 13 der Kaiſerlichen Verordnung vom 6. De

iſt, weil Maßnahmen zur Geheimhaltung nicht getroffen waren zember 1891 die Zurücknahme des Patentes anzudrohen. G. c . M. ,

und die Möglichkeit vorhanden war, daß andere Sachverſtändige U. v . 11. Februar 1903 , 291/02 I.

Kenntniß nehmen konnten , während der, von dem Berufungs- Depotgeſeß vom 5. Juli 1896 .

kläger , vermißte Nachweis, daß fremde Sachverſtändige wirklich 28. & 4. Anſpruch des Rommittenten auf Lieferung be .

Kenntnis genommen hätten, nicht erforderlich iſt. Sch. c. A.-G. ſtimmter Stücke.

S. , U. v. 9. Februar 1903 , 200/02 I. Dem § 4 des Depotgeſeges iſt keineswegs der poſitive

27. § 11 Nr. 2 und § 30. Verhältnis des Zuſaß- zum Rechtsſaß zu entnehmen, daß der Kommittent das Gefdäft als

Hauptpatent ; allgemeines Intereſſe an der Weiterentwicklung. für ſeine Rechnung geſchloſſen gelten laſſen muß, wenn ihın der

Sämtliche Vorausſeßungen des § 11 Ziff. 2 des Pat. G. Kommiſſionär innerhalb der vorgeſdriebenen Friſt ein Verzeichnis

find gegeben. 1. In Frage ſteht die Erteilung der Erlaubnis folcher ſeiner Verfügungsberechtigung unterliegender Stücke, wie

zur Benußung einer Erfindung für eine Verbeſſerungs- er fie einzukaufen beauftragt war, überſendet, gleichviel ob die
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verzeichneten Stüđe diejenigen find oder nicht ſind, die er bei betreffend einſtweilige Verfügung, als glaubhaft gemacht an .

der Ausführung des Auftrag für Rechnung des Kommittenten geſehen, daß nicht ein Betriebøunfall, ſondern eine recht

erworben hatte. Wäre dies Rechtens, fo würde das ſogenannte eigentliche Betriebskrankheit“ vorliegt, und es hat fich dabei

Depotfiren eine unverfängliche Sache ſein. Dem Rommiſſionär von Erwägungen leiten laſſen , die ſowohl der ſtändigen Recht.

würde es unverwehrt ſein, ſich durch alsbaldige Wiederveräuße ſprechung des R. G. (vergl. Entſch. in Zivilſachen BD. 44.

rung der für Rechnung des Kommittenten erworbenen Papiere S. 254, das Urteil des erkennenden Senats Rep. VI. 201/01

für ſeine Aufwendung bezahlt zu machen , demnächſt Papiere vom 7. Oktober 1901) und des Reichsverſicherungsamt& (vergl.

gleicher Art zu einem niedrigeren Preiſe wieder einzukaufen und die in dem vorerwähnten erſten Urteil angezogenen Ent.

gleichwohl ſeinem Auftraggeber den erſten Erwerbspreis in ſcheidungen ), als auch der in der Litteratur herrſchenden Meinung

Rechnung zu ſtellen. Daß dies das Gefeß hat geſtatten wollen, (vergl. die Kommentare zum Gewerbeunfallverſicherunggeſeß von

iſt nicht anzunehmen . Der jeßt erkennende Senat hat auch Woedtfe - Casper, 5. Auflage zu § 1 Anın . 10, von Gräf-Seidel,

ſchon unter der Herrſchaft des früheren Rechts, in einem Urteil 3. Auflage zu § 1 S. 14 ff ., von Øfele zu § 1 Note 27

vom 2. Dezember 1880 (Vergl. Entſch. des R. G. in Zivil- S. 59 , von Brandig und Weyer zu § 1 Anm. 11 S. 39)

fachen Bd. 5 Nr. 1 ) , fich grundſäßlich dahin ausgeſprochen, daß entſprechen. E. c. St. , u . v . 19. Februar 1903 , 345/02 VI.

bei einer Kommiſſion zum Einkauf von Effekten der Kommittent

einen Anſpruch auf Lieferung der für ſeine Rechnung gekauften
II. Das Breußiſche Allgemeine Landrecht.

Stücke habe. M. c. L. , II. v. 21. Januar 1903 , 296/02 I. 30. § 81 TI. I Tit. 8. Beſtreuung der Straße bei

Gewerbeunfallverſicherungsgeſek vom 30. Januar Glätte nach Gewohnheitsrecht.

1900. Das angefochtene Urteil fußt auf der Annahme, daß in

29. § 135. Garß ein örtliches Gewohnheitsrecht (Obſecvanz) beſtehe, das

In § 135 Abſ. 3 des Gewerbeunfallverſicherungsgeſeßes die Hausbeſiter verpflichte, im Winterverpflichte, im Winter bei Glätte den

wird beſtimmt, daß für das über einen Anſpruch der in Alf. 1 Bürgerſteig vor ihren Häuſern zu beſtreuen , und daß der

bezeichneten Art erkennende Gericht die Entſcheidung bindend iſt, Bekl. dieſe Pflicht ſchuldvoll vernachläſſigt habe. Der Rkl.

welche in dem durch das Gewerbeunfallverſicherungégeſet ge- bekämpft die Gründe, welche für das Beſtehen des erwähnten

ordneten Verfahren über die Frage ergeht, ob ein Unfall vor- Gewohnheitsrechts angeführt ſind, ein Rechtsirrtum iſt jedoch

liegt, für den aus der Unfallverſicherung Entſchädigung zu leiſten darin nicht erkennbar. Die Möglichkeit, daß beim Mangel

iſt, und in welchem Umfang Entſchädigung zu gewähren iſt; es ſonſtiger Vorſchriften die Pflicht zum Beſtreuen des Bürger

wird alſo vorausgeſeßt, daß eine Entſcheidung in jenem Verfahren ſteigs durch ein örtliches Gewohnheitsrecht geregelt wird, iſt

bereits ergangen iſt ; an dieſe foll das ordentliche Gericht ge- anzuerkennen. Das R. G. hat , in Übereinſtimmung mit der

bunden ſein . Liegt eine ſolche Entſcheidung nicht vor , ſo hat Rechtſprechung des vormaligen Preußiſchen Obertribunals

- wie auch die Motive hervorheben – über die Frage, ob ein (Striethorſt Archiv BD. 43 S. 85 ; Entſch. des Obertribunals

entſchädigungspflichtiger Unfall vorliegt , daß ordentliche Gericht Bd. 13 S. 93 (100) , Bd. 17 S. 365) und der des Preußi

zu entſcheiden . Von einer Unzuläſſigkeit des Rechtswego fann ſchen Oberverwaltungsgerichte (Entſch. des Oberverwaltungs.

in dieſer Beziehung nicht entfernt die Rede ſein ; nur wird das gerichte Bd. 5 S. 159 , Bd. 7 S. 158 u. a. m.) wiederholt

Gericht die Klage abzuweiſen haben, wenn es einen Betriebs- ausgeſprochen , daß bezüglich der Wegebaulaſt und ähnlicher

unfall nicht eine Betriebskrankheit - annimmt und die öffentlich rechtlicher Laſten örtliche Gewohnheitsrechte ſich bilden

Vorausſeßungen des Abſ. 1 nicht gegeben find. Ebenfowenig können ( vergl. Entſch. Bd. 33 S. 240 , 242), und Gruchots1

verpflichtet die Vorſchrift in Abſ. 3 den Richter, die Ver. Beiträge Bd. 38 S. 1070, Bd. 40 S. 1062) und dieſe

handlung auszuſeßen, bis die berufågenoſſenſchaftlichen Inſtanzen Grundfäße führen folgerichtig zu der Entſcheidung, daß auch

darüber entſchieden haben , ob ein Betriebsunfall vorliegt oder die Pflicht zuin Beſtreuen des Bürgerſteigs durch Gewohn .

nicht. Auch die Motive führen nur aus , das ordentliche Gerichtheitsrecht begründet werden kann. Der RKI. hat hier:

ſei zu einer ſolchen Ausſeßung nach der 3. P. D. $ 148 ,in gegen nur eingewendet, ein Gewohnheitsrecht könne beſtehende

der Lage“ und es werde von dieſer Befugnis Gebrauch maden, Rechtsfäße nicht ändern ; da nun ohne die Obſervanz die Stadt

wenn in einem anhängigen Rechtsſtreit ein begründeter Zweifel gemeinde zum Beſtreuen des Bürgerſteigs geſeßlich verpflichtet

über die in Rede ſtehende Frage hervortrete. Das Gericht wird ſei, ſo könne dieſe geſeßliche Vorſchrift nicht durch Gewohnheits

auch, um der Gefahr einer verſchiedenartigen Beurteilung vor. recht aufgehoben werden . Der allgemeine Saß iſt richtig, aber

zubeugen, bei einem derartigen Zweifel und wenn ein er trifft hier nicht zu , weil kein Geſeß beſteht, durch das den

Verfahren nach dem Gewerbeunfallverſicherungs- Stadtgemeinden die Pflicht zum Beftreuen des Bürgerſteiges

geſeß anhängig iſt oder alsbald anhängig gemacht auferlegt wäre. Abgeſehen von der in 81 des A. L. R. TI . I

werden ſoll , jedenfalls im ordentlichen Rechtsſtreit von der Tit. 8 erwähnten Pflicht, das Pflaſter des Bürgerſteig zu

ihm zuſtehenden Befugnis in der Regel Gebrauch zu machen unterhalten, iſt alles weitere der Regelung durch beſondere

haben . Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, dem Gericht Polizeigeſeße vorbehalten (8 82 a. a. D.) ; hier tritt alſo das

nach Feſtſtellung des Sachverhalts bezüglich jener Frage über. Gewohnheitsrecht lediglich ergänzend, nicht abändernd ein. Die

haupt kein Zweifel beigehe , ſo kann von einer Ausſeßung Vorausſeßungen , unter denen ein Gewohnheitsrecht rich bilden

überhaupt nicht und beſonders dann nicht die Rede ſein , wenn fann , find vom B. R. zutreffend beſtimmt worden und ſeiner

das im Gewerbeunfallverſicherung& geſeß geordnete Verfahren noch Feſtſtellung, daß dieſe Vorausſeßungen im gegebenen Falle vor

nicht eingeleitet iſt. Das B. G. hat nun in ſeinem Urteil, gelegen haben, ſtehen rechtliche Bedenken nicht entgegen . Auch

-

-
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das iſt nicht rechtdirrtümlid ), daß im vorliegenden Falle ein Recht nidt. Die Bemerkung Rehbeins ( Entſch. des Ober

Zeitraum von 15 Jahren als ausreichend für die Bildung eines tribunals Bd. 2 S. 484 Anm .), daß , wenn der Teſtator die

Gewohnheitsredots angeſehen worden iſt. Das A. 9. R. enthält dem Vorerben nad) $ 468 a . a. D. auferlegte Beſchränkung

eine Beſtimmung über die dafür erforderliche Dauer der Übung beſeitigt , er damit die Subſtitution ſelbſt aufhebt, führt zu

nicht. Wenn es Ausdrücke gebraucht wie während ,, redyte - keinem anderen Ergebnis. Denn da die Subſtitution ſelbſt

verjährter Zeit “, ,,rechtøverjährte Gewohnheit“ , jo iſt damit nur auf dem Willen des Erblaſſers beruht, ſo würde die

nicht ausgeſprochen , daß die für die Erfißung oder die Silag Möglid;feit ihrer Aufhebung durch den Erblaſjer einem grund.

verjährung maßgebenden landredytliden Vorſchriften über den jablidhen Vedenken nicht begegnen können ; übrigens geht ihr

Zeitablauf hier anzuwenden ſeien. Das vormalige Preußijde aber and ibre Bedeutung nidt verloren, wenn und ſoweit

Obertribunal und daß Preußiſche Oberverwaltungsgericht haben der Vorerle es unterläßt, von der ihm erteilten Ermädtigung

ſtets die gleiche Auffaſſung vertreten , und ſie weiden in den oben Gebrauch zu machen. Hiernach konnte die Annahme des B. R. ,

bereits angeführten Urteilen nur darin von einander ab , daß daß Sc . aus ſeinem und ſeiner Ehefrau gemeinjamen Nadylag

das Obertribunal wegen der beim Erlaíz des A. L. R. beſtehenden auf Grund der Ermächtigung des wechſelſeitigen Teſtaments

Auffaſſung von dem , was als lovgum tempus zu gelten habe, als überlebender Ehegatte für ſich allein der beklagten Ehefrau

einen Zeitraum von mindeſtens 10 Jahren für erforderlich ge . ein Bermädytuis ausjeßen durfte , nidt beanſtandet werden .

halten hat, während das Oberverwaltungogericht auch dieſe Sd. c . 5. , U. v. 9. März 1903, 377/02 IV .

Grenze nid)t anerkennt und dieſe Beſtimmung des notwendigen
III . Sonſtige Preußiſche Landesgeſete.

Zeitraums lediglich als Sade des tatſächliden Ermeſſens an :

fieht. Da bier eine 15jährige Übung feſtgeſtellt iſt, jo liegt Eigentumogeleg vom 5. Mai 1872.

kein Anlaß vor, zu dieſer Meinungsverſdiedenheit Stellung zu 32. § 18, 19. Schuldgrund für die Nechtsbeſtändigkeit

nehmen. St. c . Sdy., U. v . 2. Februar 1903 , 378/02 VI . einer Øypothek ?

31. § 468 TI. I Tit. 12. Bejchränkung des Teſtators Wenn der B. R. von dem ſtreng akzeſſorijden Charakter

bei fideikommiſſariſder Subſtitution auf den Überreſt. der Hypothek nad rheiniſch -preußijdein (an einer anderen Stelle

Die Reviſion bekämpft die rechtliche Auffaſſung des V. R. , nady rheinijd)-franzöſijdem ) Rechte ausgeht, ſo kann ihm nur

wonad die Beſtimmung im $ 468 des A. 2. R. N. I Tit. 12 , beigetreten werden . Da das Grundbuch für die in Betracyt

daſs der eingefeßte Erbe über die mit der fideifominiſſariſchen Foinmenden Grundſtücke zur Zeit der Eintragung der Hypothek

Subſtitution auf den Überreſt belegte Subſtanz des Nadylaſje bereits angelegt war, beſtimmt ſich die Frage nach der Rechts

von Todeswegen nicht verfügen dürfe , durch eine Anordnung beſtändigkeit der Hypothet gemäß § 3 Abſ. 3 des Gejeges vom

des Teſtators außer Kraft gejeßt werden könnte. Das R. G. 12. April 1888 ( Gejepjainml. S. 52 ) nach dem Preuß.

hat jedoch den Ausführungen der Reifion nicht beitreten fönuen , E. E. G. , welches in den hier fraglichen Beziehungen übrigens

eð hält vielmehr in gleichem Umfange wie der B. R. und info : von den Vorſchriften deß c. c. ( Art. 2132 , 2148 Nr. 3 ) nicht

weit übereinſtimmend mit Dernburg, Preußijdjes Privatredyt abweidt. Zweifellos konnte eine hypothef ohne Angabe eines

Bd. 3 , 4. Auflage S. 472 Note 6 die im § 468 a. a. O. Schuldgrundes nicht entſtehen und ohne eine zu grunde liegende

enthaltene Gefeße8vorſchrift für nachgiebiges Redt. Wie weit Sduld nicht beſtehen. Eine andere Frage iſt aber, ob eine

der Nadherbe Rechte auf den Naglaß erlangt, kann ſich nur Hypothek daun ungültig iſt, wenn die Bewilligung und Ein

nady dem in dieſer Beziehuug grundſäblich unbeſchränkten Willen tragung den beſteljenden Schuldgrund falſch angeben. Dieſe

des Teſtators richteu. Wenn nun der Erblaffer dem Vorerben Frage iſt vom R. G. wiederholt verneint worden. Zu einem

die Befugnis beilegt , auch von Todeswegen über die Subſtanz lediglidh nach dem Rechte des c. c. beurteilten Falle, in welchem

des Nadılaſjes durch Ausjepung von Bermächtuiſſen Verfügung als Sduldgrund ein Darlelnsvertrag ſtatt eines Kreditgewäh .

zu treffen, jo jchränkt er damit die Nacherbfolge auf denjenigen rungsvertrags angegeben war, iſt ausgeführt worden , daß dem

Beſtand des Nadylajjes ein, welcher verbleibt, wenn durch etwaige Erforderniſſe des Art. 2148 Nr. 3 (Ungabe der Natur des Titelé)

leßtwillige Verfügungen des Borerben einzelne zum Nachlaß genügt ſei, wenn der Forderungstitel, unter welchem die Be.

gehörige Gegenſtände ausjdeiden. Der Vorerbe wird Eigent. teiligten äußerlich ihre Willensineinung beurkundet haben , an

tümer des Nachlaſſes. Das , was er durch letztwillige Ver- geführt wird , und daß die Hypothefbeſtellung gültig und wirkſam,

fügungen auf Grund ſolcher Ermächtigung einem Vermädytnis . jei , wenn erweiblich ein anderer gültiger Sduldgrund beſteht

nehmer zuwendet, kommt als ein Teil ſeines eigenen Nachlaſſes, ( Rhein. Arch. Bd. 79 Abt. 3 S. 90 ff.). Auch für den ehe.

nidyt als ein Teil des mit der Subſtitution belegten Nachlaſſes maligen Geltungsbereid des A. L. R. iſt ſtets angenommen

des Tejtators in Betradit. Dies entſpricht dem eigenen worden , es genüge der Nadyweis, daß eine Forderung auß irgend

Willen des Teſtators und es iſt nicht zutreffend , daß durch die einem Rechtsgrunde beſtehe und daß für dieſe Forderung Siche.

Ermächtigung der Teſtator im Widerſpruch mit § 49 des rung durch die Hypothek (oder Vormerkung) beſchafft werden

A. L. R. T. I Tit. 12 es dein Vorerben als einem Dritten follte, daß es alſo lediglich auf die Identität des An.

überlaſſen hätte, an ſeiner, des Teſtators Stelle durch Ver- ſpruchs, nicht auf die Identität der Ungabe über den Sduld

tretung im Willen Vermächtnißnelymer zu ernennen . Ein grund ankomme (vergl. z . B. Grudh. Beitr. Bd. 31 S. 1048,

zwiugender Grund, dem Willen deß Erblaſers , wenn er eine Bd. 34 S. 963 , hinſichtlich der Vormerkung Entſch . des R. G.

derartige Geſtalt annimmt , bei formgeredyter Erklärung die in Ziviljachen Bd. 45 S. 176). Insbeſondere iſt dies aud für

Redytowirkjamkeit zu verjagen, beſteht für das nad Art. 213 Kautionghypotheken angenommen , wobei darauf hingewieſen

des E. G. zum B. 6. B. zur Anwendung kommende preußiſche worden iſt, daß bei dieſen die Angabe eines beſtimmten Schuld.
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grundet von der Praxis für entbehrlich gehalten werde (S. W. Sdr.

1898 S. 313 Nr. 107) . Der erkennende Senat hat ferner ans Grundlegcude Entſcheidungen .

genommen , daß die Hypothek eines Schuldgrundes nicht ent. In der diesmaligen Nummer bringen wir eine Reihe

behre, wenn Eintragungsbewilligung und Vormerk den Eigen . wichtiger Entſcheidungen.

tümer als den Darlehnsiculdner angibt , während das Darleyn In der Entſch . Nr. 118 (Beil. S.52) wird das Verhältnis

einein anderen gegeben, die Hypothek alſo für fremde Schuld des Namenrechts des § 12 B. G. B. zum Warenzeichengejet

beſtellt iſt ( I. W. Sdr. 1898 S. 36 Nr. 91 ). Der erkennende erörtert.

Senat hat endlich in Sachen Buſchke c. Liebetrau (V 162/02 ) In Entich. Nr. 120 (Beil. S.53) wird die Übertragung

angenommen , daß eine Kautionshypothek, welche nach der Be- einer Forderung zum Zwecke der Einziehung ( Inkaſſomandat)

willigung und Eintragung zur Siderung des Gläubigers wegen beljandelt und die wichtige Frage, ob dein Inkaſjomandatar die

einer von ihm für den Grundſtückseigentümer, einein Vorſdug. Einrede der Simulation entgegengefeßt oder die Klageberechtigung

verein in Cijenady, gegenüber übernommenen Bürgidaft für beſtritten werden könne, auch für das neue Recht verneint, dem

Kreditbewilligung beſtellt war, rechtsgültig ſei , obwohl hinterher Beklagten indes die Einrede der Argliſt gegeben , wenn der unter

der Kredit nidt von jenem Vorſchugverein , ſondern von der der Form der Zeffion materiell nur zur Einziehung der Forderung

Gewerbebant in Waltershanjen gewährt worden war. Von für den Zedenten ermächtigte Zeſſionar ſeine formelle legitimation

dieſen Grundfäßen abzugehen , liegt keine Veranlaſſung vor. gegen den Willen des Zedenten zum Nadteile des Schuldners

Demnach mußte das B.U. aufgehoben werden . 3. c. S. , N. v . geltend macht.

28. Februar 1903, 428/02 V. Das Sdikaneverbot des § 226 B. G. B. wird in Entſch .

33. § 38 Abj. 2. Nr. 124 (Beil. S.54) einſdyränkend ausgelegt und in Zweifel

Das R. G. hat die Erforderniſſe der Konsaleszenz einer gezogen , ob es überhaupt gegenüber der Ausübung obligatoriſcher

wegen Nichtzahlung der Valuta unwirkjamen Øypothek mittels Rechte je zur Anwendung kommen könne.

Unterlegung einer anderweitigen Forderung eines Dritten auf Su der Entſch . Nr. 125 (Beil. S. 54) wird die Meinung,

der Grundlage der damals ergangenen Entſcheidungen in dem das die Belyanptung der Rotwelr als qualifiziertes Beſtreiten

Urteile vom 20. September 1899 ( Entid . in Ziviljaden jei es der Vorfäßlichkeit, ſei es der Rechtswidrigkeit des Handelns

Bd. 44 S. 294) dahin feſtgeſtellt: 1. die Hypothek muß, joweit aufzufaſſen ſei, abgelehnt, und dem die Notwehr Behauptenden

ſie wegen Mangels einer perſönliden Forderung noch nicht bes für die Vorausjetungen dieſer ſeiner Behauptung die Beweislaſt

ſteht, nachträglich dadurch eine materielle Unterlage erhalten , auferlegt .

daß ſie nunmehr für die beſtehende Forderung eines Dritten an Das R. G. Hatte früher eine von dem Grundeigentümer

den Eigentümer als Sicherheit dienen joll ; 2. dies muß in der erteilte Parzellierungsvollmacht, die ſich in Wirklichkeit als zwei

Weije geſchehen, daß auf Anweiſung oder doch mit Zuſtimmung feitiger Vertrag mit Feſtſetzung von Leiſtung und Gegenleiſtung

des Eigentümers der urſprüngliche Gläubiger ſein Recht aus und insbejondere mit der Verpflichtung des Vollmadytgebers zur

der øypothekenbeſtellung der Dritten abtritt; 3. die Konvaleszenz Veräußerung von Grundſtücken darſtellte, der Formvorſchrift des

durch Unterſchiebung der Forderung eines Dritten kann nur $ 313 unterſtellt. In Ontd . Nr. 129 (Beil. S. 56) wird der

während unverminderter Dispoſitionsbefugnis des Schuldners Interjdied zwiſchen dieſem Rechtsgeſchäfte und dem Auftrage ,

erfolgen , ſo daß eine wegen Nichteriſtenz der ihr untergelegten ein Grundſtück für den Auftraggeber zu kaufen und ihm auf

Forderung ungültige øypothek nidyt inebr konvaleszieren kann zulaſſen, klargeſtellt und für den letteren Auftrag die Form

wenn der Pfandbeſteller nicht mehr Eigentümer des Pfandgrund vorſdrift des § 313 für unanwendbar erklärt.

itudo iſt. Hiermit im Einklange haben die Vorderridyter die Die Entich. Nr. 128 (Beil. S. 55 ) nimmt zu der neuer

Konsaleszenz der ſtreitigen Hypothek verneint, weil alle Rechts- dings in den Vordergrund geſchobenen Streitfrage Stellung ,

akte , durch welche die Konvaleszenz herbeigeführt ſein ſoll, erſt ob bei gegenſeitigen Verträgen wegen poſitiver Vertragsverleßiing

in der Zeit vorgenommen ſind , als nicht mehr M., ſondern ſchon ſeitens des einen Teiles dem anderen Teile ein Recht auf

der Bekl. Eigentüiner des Pfandgrundſtücks war , die Rechtsakte Rücktritt vom Bertrage zuſteht. Unter analoger Anwendung

aljo , bei denen fidy der frühere Eigeutümer M., nicht aber der des S 326 B.G.B. wird dieſe Rechtsfrage für den Fall bejaht ,

Bekl. , als der gegenwärtige Eigentümer, beteiligt hat , ohne daß durdy jene Vertragsverlegung die Gefährdung des Vertrages

Mitwirkung des Eigentümers ſtattgefunden haben und deshalb zwecks herbeigeführt wird.

für die Konvaleszenz von keiner Bedeutung find. Dieß muß Der in der Praris häufig vorkommende Tatbeſtand, daß

der Sl. gegen ſich gelten Tafſen, weil er von der urſprünglichen in dem verkauften Hauſe banpolizeilich nicht konzeſfionierte

Nichtvalutierung der øypothek, wie er ſelbſt zugeſtanden, beim Wohnräume vorhanden ſind , liegt der Entich. Nr. 131 (Beil.

Erwerbe der Gypothef Senntnis gehabt und weil er, wie durch S. 56) zu grunde; hier wird in dem Umſtande, daß bei der

die Vorderrichter bedenkenfrei feſtgeſtellt iſt, bei ſeinen Verab . Beſichtigung des Hauſes durch den Käufer ſolde Benußung
redungen mit M. über die Unterſchiebung jeiner Forderung unter ſtattfand , eine Zuſicherung der Fortbauer dieſes tatjad liden

die Hypothek gewußt hat, daß M. nid) t mehr Eigentümer des Zuſtandes nicht geſehen .

Pfandgrundſtücks ſei (E. E. G. § 38 Abj. 2) . Sd. c. W. , In Entid . Nr. 133 (Beil. S. 57) wird der Dienſtherr

u. v. 14. Februar 1903, 393/02 V. S. S. für den Schaden verantwortlich gemacht, der einer Handlungs

gebülfin bei Gelegenheit eines Brandes in den Geſchäfts .

lokalitäten dadurch entſtanden war, daß ohne Rückſicht auf die

perſönliche Sicherheit der Angeſtellten gewiſſe Türen und Ein .

1
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gänge in den oberen Etagen zur befferen Überwachung des (88 2018, 2027 B. G. B.) auch einem Miterben in Anſehung

Perſonals und zum Schuße gegen Diebſtahl ſtändig verſcloffen ſeines Erbteils gegenüber den übrigen Miterben zuerkannt.

gehalten waren . Nach der Entich. Nr. 116 Beil. S. 51) iſt der Er

In Entſch. Nr. 136 (Beil. S. 58) wird hervorgehoben , gänzungsanſpruch des Pflichtteilsberechtigten, wenn der Erbfall

daß der Gegenſtand des Bereicherungsanſpruchs nur einheitlich nach , die Schenkung aber vor dem Inkrafttreten des B. G. B.

ermittelt werden kann, indem gleichzeitig die Werte, welche für ſtattgefunden hat, ſtets nach dem neuen Rechte zu beurteilen , da

das an den Bereicherten gelangte Vermögen von ihm gegeben nicht nur der Anſpruch gegen den Erben (§ 2325 B. G. B.) ,

wurden, ſowie die Laſten, welche auf dem Empfangenen ruhen , ſondern auch derjenige gegen den Geſchenknehmer (§ 2329

berüdſichtigt werden . Der Bereicherte iſt hiernach alſo nicht B.G.B.) zu den erbrechtlichen Verhältniſſen im Sinne

darauf angewieſen , ſeine etwaigen Gegenanſprüche ſelbſtändig des Art. 213 Einf. Geſ. gehört.

oder nach den Grundfäßen der Aufrechnung und Zurück. Sit die Gültigkeit der Konkurrenzklauſel (5.G.B. $ 74) ,

behaltung geltend zu machen . die in einem vor dem Inkrafttreten der bezüglichen Vorſchriften

In Entſch. Nr. 137 (Beil. S. 58) wird auf der Grund- des H. G. B. abgeſchloffenen, nadher ftillſchweigend verlängerten

lage des § 823 Abſ. 1 B. G. B. auch für das neue Recht der Vertrage enthalten iſt, nach altem oder neuem Rechte zu beurteilen ?

alte Grundſaß entwickelt, daß der Eigentümer, welcher ſein Das R. G. (Beil. S. 49 Nr. 112) wendet das alte Redot an ,

Grundſtück dem Verkehre für andere eröffnet, durch Unterlaſſung indem es in der ſtillſchweigenden Verlängerung des Vertrags eine

der nötigen Fürſorge für die Sicherheit des Verkehrs fich fortſeßung , keine Erneuerung des Vertragsverhältniſſe8 fieht.

ſchadenserſaßpflichtig macht, auch wenn es ſich nicht gerade um Die Entſch. Nr. 12 (S. 155) zeigt , wie vorſichtig

Verlegung eines beſtimmten Polizeigefeßes oder einer örtlichen verfahren werden muß, wenn die Klage für oder gegen einen

Polizeivorſchrift handelt. Einzelkaufmann unter ſeiner Firma erhoben werden ſoll.

Die Haftung des Tierhalters aus & 833 B. G. B. wird In Entſch . Nr. 15 (S. 156) wird die alte Rechtſpredung ,

in Entſch . Nr. 140 (Beil. S. 61) erörtert. Das R. G. unter. wonach der Käufer, der ſich ſelbſt durch einen Weiterverkauf der

ſcheidet hier, ob die Schädigung veranlaßt wurde durch ein Waren mit der Dispoſitionsſtellung in Widerſpruch ſeßt, ſich jo

äußeres Ereignis, das auf den Körper oder die Sinne des behandeln laſſen müſſe, als habe er auf die Rechte, die Empfang.

Tiereg mit einer Gewalt einwirkt, welcher Tiere der in Frage nahme der Waren abzulehnen , verzichtet und die Ware als eine

kommenden Art nach phyſiologiſchen Gefeßen nicht widerſtehen von vornherein vertragømäßige übernommen , auch für das neue

können , oder ob die Schadenszufügung durch ein äußeres Er . Recht gebilligt

eignis hervorgerufen wurde, das nach phyſiologiſchen Gefeßen In Entích. Nr. 24 (S. 159) wird der Juhalt des

das den Schaden bringende Verhalten des Tieres nicht hervor. paulianiſchen Anfechtungsanſpruchs im allgemeinen und im

zurufen pflegt. Nur im leßteren Falle wird die ſchadenbewirkende beſonderen für den Fall behandelt , daß der Anfechtungsgegner

Urſache nicht in dem äußeren Ereigniſſe, ſondern in dem Tiere die ihm anfechtbar beſtellten Hypotheken zum Teil weiter zediert,

erblickt und danach die Haftung des Tierhalters beſtimmt. – zum Teil bezahlt erhalten hat.

Dieſelbe Entſcheidung berührt auch in Kürze die Frage der Hingewieſen ſei ſchließlich noch auf die beiden Entidy.

Haftung des Tierhalters, wenn der Verleßte das Tier gemietet Nr. 110 und 111 (Beil. S. 49), in welcher fich wichtige
oder geliehen hatte. Geſichtspunkte für die Beurteilung des Verhältniſſe8 von Reichs

In Entſch. Nr. 143 (Beil. S. 62) wird ausgeſprochen, recht zu vorbehaltenem Landesrechte finden. N.

daß durch die Unterſchlagung der Sache ſeitens des unmittel

baren Beſißers die Sache nicht zu einer (im Sinne der Vor
Neu erfühienene, bei der Redaktion ein

ſchriften über den Erwerb von einem Nichtberechtigten) dem
gegangene Büder.

mittelbaren Befißer abhanden gekommenen werde. Dieſe Unter
(Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten.)

ſchlagung ſchließt ſomit nicht den Erwerb von Eigentum oder

von anderen dinglichen Rechten an dieſer Sache ſeitens des
1. Guttentagſche Sammlung Deutſcher Reichsgefeße:

Nr. 9. Werner, Sammlg. ſtrafrechtl. Heidegeſeße. 2. Aufl.

redlichen Erwerbers aus ; vergl. § 935 B. G. B.
Nr. 17. Sydow -Buſch , Gebührenordnung f. Rechtsanwälte.

Die Entſch. Nr. 144 (Beil. S. 62) behandelt das mund 7. verm . Aufl.

liche Verſprechen der Abtretung einer þypothek. Der Be. Nr. 38–39. Dr. A. Achilles , B. G. B. nebſt Einführungs

rufungsrichter hatte hierauf den § 1154 B.G. B. angewendet. geſek. 4. Aufl.

Demgegenüber weiſt das R. G. darauf hin, daß die genannte Nr. 42. Dr. D. Filder , Grundbuchordnung f. d. Deutſche

Vorſchrift fich nur auf die die Rechtsänderung ſelbſt bewirkende Reid) nebſt d. preuß. Ausführungsbeſtimmungen. 3. Aufl.

Abtretung , nicht aber auf die Begründung der Verpflichtung Nr. 43. Krech und Fiſcher, Zwangsvollſtredung in das

zur Abtretung bezieht, daß vielmehr das pactum de cedendo
unbewegl. Vermögen. 4. vermehrte und verb. Aufl.

auch betreffs einer Hypothet formfrei iſt.
Nr. 69. von Hippel, Naturalleiſtungen für die bewaffnete

In der Entſch . Nr. 119 (Beil. S. 52) wird die rechtliche
Macht im Frieden.

Natur der Verfügungsbeſchränkung behandelt, welche aus dem

2. Dr. Şans Crüger , Das Reichøgeſeß betr. die Erwerbs- und

Wirtſchaftsgenoſſenſchaften. Kommentar. 4. Aufl. 3. Guttentag,
geſeßlichen Güterſtande für die Ehefrau fich ergibt. Berlin 1903.

In der Entſch. Nr. 148 ( Beil. S. 64) wird der Erbſchafts- 3. Dr. Robert von $ ippel , Willensfreiheit und Strafrecht.

anſprudy, inſonderheit der Anſpruch auf Auskunftserteilung f. Guttentag, Berlin 1903. ( Fortſetung folgt.)

Für die Redaktion verantw.: Rechtsanwalt Dr. jur. Hugo Neumann in Berlin . Drud : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14.

Dieſer Nummer liegt bei: Beilage 7 der Juriſtiſchen Wocheuſdrift.
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Hülfskaſſe für deutſdge Rechtsanwälte. der Wiener Univerſität berbundene Witwen- und Waiſen

ſozietät „ju befſerer Unterhaltung der von ihren Fakultäts
Die berren Bertrauensmänner werden erſucht, die ein

mitgliedern hinterlaſſenen Witwen und chriſtlicher Erziehung
gegangenen Mitgliederbeiträge an mich einzuſenden. Bom

der Pupillen" .

30. Mai ab erfolgt die Einziehung jagungøgemäß durch
Auf einer wiſſenſchaftlichen , d. h. verſicherungstechniſchen

Nadnahme.

Dr. Seelig, Shaßmeiſter. Baſis ruhte dieſe Inſtitution anfangs nicht. Als Fonds

wurden ihr die borhandenen Fakultätsgelder per 13 350 Fl.

gewidmet, ferner wurden ihr alle , aus dieſem Anlaß auf

Die Penſionsverſicherung fürAdvokaten in Öſterreich. 500 Fl. erhöhten Gradusgebühren zugewieſen, endlich hatte jedes

membrum facultatis juridicae, welches beitreten wollte (ein
Von Dr. May Freiherrn v. Mayr, Hof- und Gerichts . Emang exiſtierte nicht), eine Eintrittsgebühr von 200 Fl. zu

advokaten in Wien .

erlegen und jährlich 20 Fl. zu bezahlen ; war das Membrum

So lange die Erwerbss und Lebensverhältniſſe eines älter als 40 Jahre, ſo hatte es die Jahresbeiträge bis dahin

Standes günſtige find, pflegen ſich ſeine Mitglieder der Gegen- zurück nachzuzahlen. Der Sozietätsgenuß der Witwe (nach

wart zu freuen , erſt wenn fich dieſe Verhältniſſe ſchwieriger ihrem Ableben aber der Waiſen bis zur Großjährigkeit) beſtand

geſtalten , dann beginnen ſie an ihre Zukunft zu denken . Ihre in dem Anteil an den jeweilig vorhandenen Erträgniſſen bis zur

erſte Sorge gilt meiſt den Angehörigen, die im Falle des Ab- Maximalhöhe von 600 FI. Erſt im Jahre 1855 wurde das

lebens des Familienhauptes bor Not geſchüßt werden ſollen , Inſtitut auf verſicherungstechniſcher Grundlage umgewandelt,

erſt in zweiter Linie denkt der Erwerbende an ſich ſelbſt, und doch wurde der Grundſaß, daß die Einlage in einer einmaligen

trachtet für Alter und Invalidität Vorſorge zu treffen . Kapitalszahlung beſteht, und daß außerdem alle Mitglieder

Dies läßt ſich auch bei den Penſionseinrichtungen nachs bis zum Eintritt des Verſicherungsfalles gleichmäßige, bei Bes

weiſen , welche in Öſterreich getroffen wurden, und welche bis rechnung der Kapitalseinlage mit in Kalkulation gezogene

in das 18. Jahrhundert zurüdreichen. Dabei muß allerdings Jahresbeiträge entrichten, beibehalten. Die Kapitalseinlage

berüđſichtigt werden , daß die geſeßlichen advokatoriſchen Vers iſt natürlich je nach dem Alter des Mannes und der Frau

hältniſſe bis gegen den Anfang des 19. Jahrhunderts ver- verſchieden, der unverehelicht Eintretende wird vorerſt ſo bes

ſchieden waren, indem beiſpielsweiſe zu einer Zeit, da in den handelt, als befäße er eine gleichalterige Frau.

Ländern der böhmiſchen Rrone die beſchränkte Anzahl der Ad- Die Aufnahmetabellen mußten im Laufe der Zeit mit

votaten , der numerus clausus , ſchon lange beſtand, in den Rüdſicht auf die Veränderung der Zinsfußverhältniſſe mehrfach

öſterreichiſchen Ländern ſeit den Heformen der Kaiſerin Maria umgerechnet werden ; gegenwärtig ſeit 1875 beruhen ſie auf

Thereſia mit dem Wegfall der früheren praktiſchen Erſchwerniffe dem Zindfuß von 4 Prozent, und eine Änderung hat ſich,

(die Graduirung koſtete 2 500 Fl ., bei jeder Prüfung, die nur nachdern die alljährlich aufgeſtellte verſicherungstechniſche Bilanz

alle 5 Jahre vorgenommen wurde, ließ man immer nur fünf nod immer Überſchüſſe aufweiſt, bis jeßt noch nicht als nots

Kandidaten zu ) die freie Zulaſſung zur Advokatur Geltung wendig herausgeſtellt. Die Witwen- und Waiſenpenſion beträgt

hatte. Nach den ichon frühzeitig begonnenen, aber von der jährlich 650 Fl. = 1300 Kr., berart, daß Witwe und Waiſen

Kaiſerin nie gut geheißenen Beſtrebungen , auch in den öſters eines Mitgliedes zuſammen , bis zum Tode der Witwe und

reichiſchen Landen , ſpeziell in Wien , den numerus clausus bis zur Großjährigkeit der Waiſen (Mädchen bis zur Vers

einzuführen , muß angenommen werden, daß hier die Erwerbs : ehelichung) die Penſion beziehen . Eine Unterſuchung auf die

verhältniſſe der Advokaten keine leichten waren . Da entſtand Geſundheit des Eintretenden findet nicht ſtatt, dafür haben,

im Jahre 1760 „nade dem vorangegangenen Beiſpiele der falls das Mitglied innerhalb dreier Jahre ſtirbt, ſeine An

mediziniſchen Fakultät“ die mit allerhöchſter Beſtätigungsurkunde gehörigen keinen Penſionsanſpruch. Der Jahresbeitrag iſt

vom 28. Juni 1760 begründete, mit der juridiſchen Fakultät 80 Kr., die Kapitalseinlage, welche auch in 12 Vierteljahrs
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raten entrichtet werden kann , beträgt beiſpielsweiſe bei einem aus dem Jahre 1784 ſtammend, aud) die Witwen- und

30 jährigen Manne mit einer 25 jährigen Frau 2 892 Kr. Waiſen-Verſorgung in ſich begreifend, betraf die „ Reichs

Jedem Mitglied ſteht frei, gegen halbe Zahlungen nur die hofratsagenten “, welche an dem in Wien für das ganze

halbe Penſion zu verſichern. Deutſche Reich beſtehenden „Reichshofrat“ zugelaſſen waren .

Die richtige Erkenntnis der Wichtigkeit einer ſolchen Ver- Mit dem Aufhören des Deutſchen Reichs wurde dieſe Stelle

ſicherung der Angehörigen kommt in dem Teſtamente der im aufgelöſt, im Laufe der Zeit ſtarben die Reichshofratsagenten

Jahre 1812 verſtorbenen Wiener Advokatensivitwe Maria und ihre Familien aus und im Jahre 1901 wurde das Ver:

Anna v. Ertl zum Ausdruc, welche ihr ganzes anſehnliches, mögen des Vereins für caduc erklärt, Teile desſelben aber im

heute auf mehr als 1 '/, Millionen Kronen angewachſenes Ver- Gnadenwege der erwähnten Witwen- und Waiſen -Sozietät

mögen einer Stiftung für „ angehende mittelloſe Wiener Hof- und dem Penſionsvereine für Advokaten und Advokaturs:

und Gerichtsadvokaten ), welche von Sitten, Rechtſchaffenheit kandidaten, von welchem ſpäter die Rede ſein wird, zu :

und chriſtkatholiſcher Religion echte Beweiſe abſtatten “ und gewieſen.

vorzügliche Studien ausweiſen, widmete, und die Anordnung Eine zweite wichtigere Gründung erfolgte im Jahre 1812 .

traf, daß jedem Stiftling nebſt den eigentlichen Stiftungs- Sie betraf die mit Hoffanzleidefrei vom 25. Hornung 1812

bezügen ?) die Einlage in die Witwen- und Waiſenſozietät genehmigte „ Geſellſchaft zur Verſorgung mittelloſer und gebrech

bezahlt werde. licher Wiener Advokaten ", halb ſpöttiſch der gebredolide

Der Verein , welcher vor faſt 150 Jahren der Not des Verein " genannt. Lange Zeit hindurch, bis 1890, beſtand

Standes ſeine Entſtehung verdankte, zählt derzeit zirka 400 Mit- ſein Zweck nur darin, mittelloſen und gebrechlichen Mitgliedern

glieder und entrichtet nahezu 200 Penſionen. Unter den Mit- einen Verſorgungsgehalt zuzuwenden , der früher 400 Fl .

gliedern überwiegen natürlich die Advokaten, doch finden ſich Kond . Münze betrug, 1859 auf 1 200 Fl. ö. W., 1890 auf

darunter auch zahlreiche Juris- Doktoren anderer Berufe. 3) 2 000 Fl. erhöht wurde. Die Einlage der Mitglieder betrug

Ein auf ähnlichen Grundfäßen baſierender Verein beſteht auch urſprünglicy 50 Fl . , ihr Jahresbeitrag 6 Fl . konb . Münze ,

in Prag, iſt aber in ſchlechte Verhältniſſe geraten . doch wurden auch dieſe Zahlungen ſpäter erhöht. Auch dieſem

Erſt längere Zeit nach Gründung dieſer Witwen- und Vereine fehlte eine verſicherungstedyniſche Grundlage, und er

Waiſen - Verſorgungsanſtalt dachten die Wiener Advokaten an bedurfte ihrer auch nicht, ja ſie wäre, da ſich eine Statiſtik

eine Sicherung ihrer eigenen Perſon für Alter und Invalidität. über Mittelloſigkeit und Gebrechlichkeit kaum aufſtellen läßt,

Inzwiſchen war freilich ihre Anzahl fortwährend gewadſen auch nicht zu beſchaffen geweſen .

und die Exiſtenzbedingungen waren immer ſchwieriger geworden. Da die Gründung dieſes Vereins in eine Zeit gefallen

Zu Ende des 18. Jahrhunderts wandte fid, die juridiſche war, in welcher durch die Einſtellung der Advokatenprüfungen

Fakultät an Kaiſer Franz II. mit einem Majeſtätsgeſuche, dem Anwachſen der Zahl der Anwälte bereits Einhalt getan

man möge doch „um Gottes Willen " das Anwachſen der war, und da wenige Jahre ſpäter dieſem Anwadijen durch

Advokatur hemmen und den numerus clausus einführen, ſei Einführung des numerus clausus ein feſter Riegel vor

dodh infolge ihrer Freigebung die Anzahl der Advokaten in geſchoben wurde, ſo daß unter den Advokaten vielleicht nicht

Wien ſeit 1780—1799, alſo in nicht ganz 20 Jahren, von die Gebrechlichkeit, aber doch die Mittelloſigkeit eine ſeltene

57 auf 122 geſtiegen ! Und die ſchon erwähnte Maria Anna Erſcheinung wurde, (es fam die Zeit der wenigen Advokaten

v . Ertl motiviert ihre Teſtamentsbeſtimmungen im Jahre mit vielen Konzipienten, die Zeit, da jeder Advokat bei einiger

1801 damit, daß dieſer Stand ( der Advokaten) auf das Tüchtigkeit und Vorſicht zu Wohlhabenheit und Reichtum ge

ſchimpflichſte herabgewürdigt iſt , da ein jeder hergeloffene langen mußte) ſo wuchs das Vereinsvermögen troß der ge

Böſewicht, ſogar Juden zugelaſſen werden, ſogar, daß kein ringen Leiſtungen der Mitglieder fortwährend an und gelangte

ehrlicher Mann dieſen Stand mehr wählen will, und dieſe bald zu einer anſehnlichen Höhe ; im Jahre 1890 waren

ehrlichen Männer, die ſich annoch unter dieſem Racail be- 300 000 Fl . an Wertpapieren vorhanden und der Verein

finden, trachten mit aller möglichen Mühe aus Sdande davon hatte einen einzigen Penſioniſten.

wegzukommen “. Dieſe Verhältniſſe führten dazu , daß durch Schon vorher hatte es nicht an Beſtrebungen gefehlt, dem

die Allerhöchſte Reſolution vom 12. April 1802 die Advokaten : Vereine, der wegen ſeines beſdränkten Zweckes und da die

prüfungen eingeſtellt wurden. Erſt im Jahre 1821 aber fam Penſionszuwendung nicht auf einem unbedingten Rechte be

es zur gefeßlichen Feſtſtellung eines numerus fixus für jeden ruhte, ſondern infolge der Notwendigkeit eines Mittelloſigkeits

einzelnen Gerichtshof. und Gebrechlichkeitsnachweiſes mehr den Charakter einer Wohl

Seither war es zu zwei Gründungen für Alters- und tätigkeitseinrichtung hatte, nur wenige Mitglieder zählte, durch

Invaliditätsverſorgung von Anwälten gekommen . Die eine,Die eine, Reformen eine größere Wirkſamkeit zu gewähren. Die Er

reichung dieſes Zwedes hinderte aber ein eigentümlicher Um

ſtand. In den Statuten gab es nämlich eine Beſtimmung,
' ) Bekanntlich führen die öſterreichiſchen Advokaten in den

nach welcher das Vereinsvermögen durch einſtimmigen Beſchluß
Städten, in denen ſich früher eine vofſtelle befand, ſämtlich den

ſeiner Mitglieder geteilt werden konnte. Da war es nun
Titel „ Hof- und Gerichtsadvokat“ .

kein Wunder, daß gegen jede Reformbeſtrebung einzelne Mit:
?) Jeder Stiftling bezieht derzeit zur Einrichtung der Kanzlei

4.000 Kr. und durch 5 Jahre jährlich 3 000 Kr. , zuſammen 19 000 Kr.
glieder Frunt madyten , welche von dem wenig idealen, aber

3) Für den öſterreichiſchen Advokaten iſt bekanntlich der Doftor: begreiflichen Beſtreben ausgingen, nad, Abſterben der alten

grad obligatoriſcy. Mitglieder zu einer Kapitalsteilung zu gelangen. Endlich,
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nad vielen vergeblichen Verſuchen fam im Jahre 1890 ein weiſe bei Eintritt mit 30 Jahren ) für je 100 Kr. Penſion

einſtimmiger Beſchluß der vorhandenen 50 Mitglieder zu ſtande, bei der Alterspenſion vom 60. Lebensjahre 14 Kr. 24 Heller,

wodurch das Vereinsvermögen in zwei Teile geteilt wurde. bei einer ſolchen vom 65. Lebensjahre 9 kr. 77 Heller bes

Ein Teil wurde dem urſprünglichen Zwede, der Gewährung tragen.

eines Jahresgehaltes von 2000 Fl. an mittelloſe und gebrecha Im Wege von Sammlungen wurde ohne Mühe ein

liche Mitglieder, erhalten, der andere Teil wurde dazu vers Gründungsfonds von 25 000 Fl. aufgebracht, außerdem hoffte

wendet, jedem Mitgliede, mochte es mittellos und gebrechlich man einen Teil des Vermögens des „ gebrechlichen " Vereins

ſein oder nicht, vom 60. Lebensjahr angefangen, eine jährliche für den Penſionsverein zu erlangen , und im Gefeßgebungs

Rente von 600 Fl. zuzuwenden . Die Aufnahme neuer Mits wege die Zuwendung der den Advokaten zur Laſt fallenden

glieder wurde fiſtiert. Noch immer gab die Majorität, von Disziplinar-Geldſtrafen zu erreichen. Daß die erſte Hoffnung

idealeren Geſichtspunkten getragen , die Hoffnung nicht auf, zu Waſſer wurde, ergibt ſich aus der früher gegebenen Dar

wenigſtens einen Teil des Vermögens dem Stande burch ſtellung, aber auch mit den Disziplinarſtrafen iſt es bis jeßt

Wiedereröffnung der Beitrittsmöglichkeit (unter geänderten Bes nichts geworden. Zwar brachte das Juſtizminiſterium bald

dingungen) nußbar zu machen , aber eine Minorität trat dieſen nach der Gründung des Vereins einen Geſeßentwurf in dieſem

Beſtrebungen , deren Verwirklichung eine Sweidrittelmehrheit Sinne ein, der auch im Herrenhauſe angenommen wurde, im

der Stimmen vorausſeßte, immer wieder hindernd entgegen. Abgeordnetenhauſe aber über die Ausſchußberatung nicht hinaus.

Endlide im Jahre 1901 wurde der Verein aufgelöſt, indem gekommen iſt.

durch Vertrag mit einer Verſicherungsgeſellſchaft allen Mits Immerhin fehlte es nicht an beſonderen Suflüſſen und

gliedern lebenslängliche Renten gewährt wurden . der Verein tam mit Rüdſicht auf namhafte Überſchüſſe ſchon

Mittlerweile war es im Jahre 1889 zu einer anderen zweimal in die Lage, ſeinen Mitgliedern eine Herabſeßung der

Gründung gekommen . Längſt war die Zeit des numerus Prämien, einmal um 10 und einmal um 5 Prozent zu ges

clausus vorüber, die Zahl der Advokaten in den Städten hatte währen ; das Geſchäftsjahr 1902 ſchließt mit einer verſicherungs.

eine überaus große Vermehrung erfahren . So war ſie in Wien, techniſch berechneten Überdeckung der Prämienreſerve von mehr

nachdem ſie im Jahre 1821 mit 80 fixiert, ſpäter (1834) auf als 50 Prozent.

70 herabgeſeßt, dann nach und nach bis zur neuen , die Ads Troß , dieſer Vorteile treten bei weitem nicht ſo viele Mit

vokatur freigebenden Advokatenordnung vom Jahre 1869 auf glieder dem Vereine bei, als man erwarten ſollte. Anfangs

zirka 200 erhöht worden war, von da angefangen , bis 1890 wurde gegenüber den Aufforderungen zum Beitritt vielfach die

auf ungefähr 600 geſtiegen .“) Damit waren natürlich für eine Einwendung erhoben , daß die Prämienzahlungen im Falle des
große Anzahl der Angehörigen dieſes Standes die Erwerbe: Todes vor dem verſicherten Alter vorausſichtlich verloren ſeien.

verhältniſſe immer ſchwieriger geworden, und ſo ergab ſich von Obwohl eine Verluſtgefahr mit jedem Verſicherungsvertrage

ſelbſt wieder das Beſtreben , die Alters- und Invaliditäts- untrennbar verbunden iſt, ſolche Einwendungen daher prinzipiell

verſorgung, die durch angehäufte Kapitalien nur mehr Wenigen gewiß nicht ſtichhaltig ſind, trachtete die Vereinsleitung dennoch,

erreichbar war, auf dem Wege der Penſionsverſicherung zu ihnen dadurch zu begegnen , daß ſie den Mitgliedern ſeit 1896

bewerkſtelligen . die Möglichkeit ſchuf, ſich gegen Entridtung einer beſonderen

Mit großem Eifer ging man an die Verfaſſung der Prämie für den Fall des Ablebens vor Erlangung einer

Statuten . Im Hinblic auf die beſtehende Witwen- und Waiſen- Penſion die Rüdgewähr der Hälfte der eingezahlten Penſions

geſellſchaft des juridiſchen Doktoren -Kollegiums wurde beſchloſſen , prämien zu verſichern. Die meiſten Mitglieder machten von

von der Aufnahme der Witwen- und Waiſenverſicherung ( die dieſer Möglichkeit Gebrauch, aber die erwartete weſentliche Ver:

der etwas früher gegründete Notaren - Penſionsverein in ſein mehrung der Mitgliederzahl blieb aus.

Statut mit aufgenommen hatte) abzuſehen , und den Zwed des Dieſe Erſcheinung iſt umſo auffallender , als gleichzeitig

„ Penſionsvereines für Advokaten und Advokaturskandidaten " ſo wie in Deutſchland , auch in Oſterreich von vielen Seiten

auf die Gewährung von Alters- und Invaliditätspenſionen, der Ruf nach Einführung einer zwangsweiſen Penſions:

ferner auf die fakultative Verſicherung von Ablebenskapitalien berſicherung erſchalt. Wenn nun gerade jene Advokaten, welche

(bis zum Höchſtbetrage von 1000 FI. = 2000 Kr.) einzuſchränken . am lauteſten nach dem Zwange rufen , die ihnen gebotene

Den Mitgliedern ſteht frei, fich die Penſionen für das 60. oder Gelegenheit zur freiwilligen Erreichung desſelben Zwedes ver:

für das 65. vollendete Lebensjahr zu verſichern, wobei jedoch ſchmähen, ſo erſcheint dies als ein Widerſpruch, der nicht leicht

im Falle der früher eintretenden Berufsunfähigkeit nach mindeſtens aufzuklären iſt.

dreijähriger Vereinsangehörigkeit die volle Penſion gebührt. Das Da dieſes Verhalten vielfach bei Advokaten in Böhmen

Maximum der verſicherten Penſion beträgt 1200 Fl . = 2400 Kr., und Mähren zu beobachten iſt, könnte man auf die Vermutung

das Minimum 600 Fl. = 1 200 Kr.; nur den Advokaturs- kommen , daß die Abneigung, einem Vereine beizutreten , der in

kandidaten iſt geſtattet, vorerſt mit einer Penſionsverſicherung Wien ſeinen Siß hat , auf partikulariſtiſche Tendenzen zurüd

von 300 Fl. zu beginnen, die aber ſpäteſtens bei Vollendung zuführen iſt. Zum Teile mögen ſolche allerdings in Betracht

des 34. Lebensjahres auf 600 Fl. erhöht werden muß. Hier

gegen entrichten die Mitglieder Jahresprämien, welche nach
5) Das Normalalter für den Antritt der Advokatur in Öſterreich:

berſicherungstechniſchen Grundfäßen berechnet ſind, und beiſpiels
vom 10. Lebensjahre angefangen 8 jähriges Gymnaſialſtudium, 4 Jahre

Univerſität, 1 Freiwilligen - Jahr und 7 Jahre Gerichts- und Advokaten :

“) yeute haben in Wien über 1 000 Advokaten ihren Sig. pragis,

2
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zu treten .

kommen ; da aber die öſterreichiſchen Advokaten dem faſt ausnahmslos zur Gänze von den Chefs beſtritten werden )

Nationalitätenſtreite unter ſich bisher keinen Raum gewährten, auch noch die Folgen der neuen Zivilprozeßordnung, die durch

wie das friedliche Zuſammenwirken von Deutſchen und Czechen Abkürzung und Verbilligung des Prozeßverfahrens natürlich

in der Prager und Brünner Advokatenkammer zeigt, da ferner das Einkommen der Anwälte ſtark ſchmälern mußte. Noch

auch in Wien ſelbſt die weitaus größte Anzahl Advokaten dem dazu machte fich zu Anfang die Juſtizvertvaltung gewaltiger

Vereine fernbleibt, ſo müſſen hiefür andere, tiefer liegende Übertreibungen der ſonſt wohltätigen Grundfäße des neuen

Urſachen vorliegen. Verfahrens ſchuldig, welche den ganzen Advokatenſtand in große

Bei manchen Kollegen mag die Rückſicht maßgebend Beunruhigung und Aufregung verſeßten . Als bekannt wurde,

erſcheinen , daß die Verſorgung der Angehörigen für den Fall daß im Juſtizminiſterium ein den Advokaten ſehr ungünſtiger

des eigenen Ablebens wichtiger ſei, als die eigene Verſorgung Tarif ausgearbeitet worden war, der nicht den Kammern,

für Alter und Invalidität, und der Aufwand für beides mag ſondern den Gerichten zur Begutachtung vorgelegt wurde,

ihnen zu groß erſcheinen. Andere halten vielleicht den Verein erklärte der Ausſchuß der niederöſterreichiſchen Advokatenkammer

wegen ſeiner kleinen Mitgliederzahl für nicht ſicher genug, mit Zuſtimmung der Plenarverſammlung, ſein Amt nieder

obwohl die vorhandene große überdedung biezu gar keinen zulegen, und die Ausſchüſſe aller übrigen Rammern folgten

Anlaß gibt, und obwohl das Argument, wenn es richtig wäre, dieſem Beiſpiele. Die guten Folgen blieben nicht aus, der

logiſcherweiſe bazu führen müßte, die kleine Mitgliederzahl Tarifentwurf verſchwand auf Nimmerwiederſehen , und das

durch neue Beitritte zu vergrößern. Vielfach mag auch eine Juſtizminiſterium erklärte fich bereit, mit den Vertretern des

gewiſſe Neigung zum Optimismus, zur Leichtlebigkeit den Ges Advokatenſtandes über alle ſeine Beſchwerden in Unterhandlung

danken an ſpätere Hülfebedürftigkeit nicht auffommen laſſen, ſo

daß die Erkenntnis der Wichtigkeit einer Verſorgung für ſolchen Um eine Vertretung des ganzen Standes zu ermöglichen,

Fall nicht zum Durchbruch kommt . waren ſchon früher ,, Delegiertentage“ zuſammengetreten, welche

Aber alle dieſe Motive ſind nicht ausſchlaggebend. Der von den einzelnen Kammern beſchiďt wurden , und der im

eigentliche Grund der Erſcheinung dürfte anderswo liegen . Er März 1900 in Wien abgehaltene III. Delegiertentag beſchloß,

liegt offenbar in der weit verbreiteten Meinung, daß bei geſek- eine ,, ſtändige Delegation " zu ſchaffen , welche die gemeinſamen

licher Fixierung der Zwangsverſicherung, welche ſodann Tauſende Angelegenheiten des geſamten Standes in Verhandlung

von Verſicherten umfaßte, gegen geringere Zahlungen größere nehmen ſolle. Dieſer III. Delegiertentag zog natürlich , der

Vorteile zu erzielen ſein werden , als dies bei einem Vereine argen Not der Zeit Rechnung tragend, auch die Frage der

von wenig Mitgliedern möglich iſt, d. h. man glaubt , wenn Wohlfahrtseinrichtungen in Beratung und faßte hierüber

ſehr viele auch nur wenig einzahlen , werde ein ſo großes folgenden Beſchluß:

Vermögen angeſammelt werden, daß daraus für jedes Mitglied ,,Die wirtſchaftliche Lage des Advokatenſtandes er

in Alter und Invalidität , und für jede Familie nach dem heiſdit es, daß durd gemeinſame Standes -Wohlfahrts

Tode des Mitgliedes anſehnliche Penſionen gezahlt werden einrichtungen (obligatoriſche Benſions- und Sülfetafſen )

können . Wie unrichtig dieſe Meinung iſt, ergibt ſich aus der für Alter, Invalidität und unverſchuldete Notlage der

einfachen Erwägung, daß die verſicherungstechniſche Berechnung Standes -Angehörigen Vorſorge getroffen werde. Die

die gleiche ſein muß, ob ſie für 3000 oder für 30 Verſicherte von Abvokaten und Advokaturstandidaten zu entrichtendenน

angeſtellt wird , da ſie ja auf der empiriſc feſtgeſtellten wahr- Drbnunges und Disziplinarſtrafen ſollen durch die

ſcheinlichen Lebensdauer für jedes einzelne Lebensalter beruht. Gefeßgebung dieſen obligatoriſchen Benſionstafſen, bis

Der Unterſchied beſteht nur darin, daß bei einer kleineren An zu deren Errichtung aber den betreffenden Raminern

zahl von Teilnehmern auf das Zutreffen der Wahrſcheinlichkeit zu den gleichen Wohlfahrtszweden zugewieſen werden .

nicht mit derſelben Sicherheit gerechnet werden kann, daß alſo Bei jeder Kammer empfiehlt ſich die Errichtung einer

die tatſächliche Sterblichkeit ſich für das Unternehmen günſtiger Hülfslafie )."

oder ungünſtiger ſtellen kann , als es nach den Sterblichkeitstabellen Wie man ſieht, iſt hier nicht von einer Penſionskaſſe für

der Fall ſein ſoll, daher für den lekteren Fall eine angemeſſene das ganze Reich - obwohl dieſe Zentraliſierung viel für ſich
Überdeđung der verſicherungstechniſchen Prämienreſerve, alſo eine hätte - die Rede, ſondern von mehreren .

entſprechender Gründungs- (Referbe-) Fonds erforderlich iſt. Im November 1901 trat über Einladung des Juſtiz

Der gegenwärtige Stand der Frage eines Penſions- miniſters unter ſeinem Vorſit cine Abordnung der ſtändigen

inſtitutes mit Zwangeeinrichtung iſt folgender: Delegation zu einer Konferenz zuſammen , bei welcher alle

Bekanntlich haben gegen Ende des 19. Jahrhunderts vers Beſchwerden und Wünſche des Advokatenſtandes einer Vers

ſchiedene Urſachen zuſammengewirkt, um die Eriſtenzbedingungen handlung unterzogen wurden . Manden Beſchwerden wurde

der öſterreichiſchen Advokaten immer mehr zu erſchweren. Ab- durch an die Gerichtsbehörden gerichtete Erläſſe ſogleid abs

geſehen von der bereits vorhandenen und fortwährend ſteigenden geholfen. Was aber die obligatoriſchen Penſionskaſſen an =

Anzahl in den großen Städten kamen gleichzeitig mit der belangt, ſo erklärte fich das Juſtizminiſterium in einem an

Einführung der Perſonaleinkommenſteuer, welche neben der

beibehaltenen Erwerbeſteuer eingeführt wurde, alſo eine nams
) Die erſte, auf freiwilligen Beiträgen beruhende, aber auc

hafte Vermehrung der Steuerlaſt bedeutete und gleichzeitig mit
von der Kammer dotierte Hülfskaſſe wurde 1894 in Wien errichtet;

dem Krankenverſicherungszwang der Advokatursbeamten (deren dem Beiſpiele ſind nach und nach auch andere öſterreichiſche Kammern

Beiträge , auch inſoferne ſie geſeßlich den Angeſtellten treffen , gefolgt.
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-

die Ausſchüſſe aller Advokatenkammern gerichteten Erlaß vom durch größere Beiträge geſtattet werden ? was geſchieht bezüglich

18. Dezember 1901 bereit, auf dieſe Anregungen einzugehen uneinbringlicher Beiträge? ſoll aud derjenige zum Beitritt„

und die Beſtrebungen nach Sicherſtellung erwerbsunfähiger gezwungen werden, der ohnedies verſichert iſt ? welche Alters

Advokaten und ihrer Hinterbliebenen nad Tunlichkeit zu fördern, grenze iſt als Übergangsbeſtimmung zu fixieren ſollen die

die Wichtigkeit des Gegenſtandes ſcheine es aber zu fordern, Älteren ausgeſdloſſen oder bei gleichen Beiträgen mit geringerenausgeſchloſſen

fürs erſte das Gutachten aller Rammern über die beantragte Benſionen bedacht werden ? – Vor allem aber, welche Beiträge

Reform und die Art ihrer Durchführung einzuholen ." Das müßten von den Teilnehmern entrichtet werden und ſind dieſe

Minifterium wünſcht daber Bericht, ob die Kammern die Ein- erſchwinglich ?

führung einer obligatoriſchen Penſionsverſicherung der Advokaten Was dieſe leßte Frage anbelangt , ſo haben die in

überhaupt für wünſchenswert halten und wie eine ſolche nach Deutſchland und Öſterreich angeſtellten verſicherungstechniſchen

Anficht der Rammern durchgeführt werden ſolle, namentlich ob Berechnungen , wie für jeden mit dieſen Fragen einigermaßen

der Beitritt aller Advokaten zum Penſionsvereine für Advokaten Vertrauten begreiflich, zu feinen ſehr ermutigenben Ergebniſſen

und Advokaturslandidaten in Wien anzuſtreben oder ob für geführt. Sie haben gezeigt, daß ſelbſt bei einem gleichmäßigen

einzelne Rammern oder Rammergruppen andere Verſicherung - Jahresbeitrag von 360 Kr. und ſelbſt, wenn man dabei jene

gelegenheiten ins Auge zu faſſen ſeien . Hiebei könne nicht Anwälte, welche das 30. Lebensjahr erheblich überſdritten

außer Betracht bleiben, „ daß durch eine zu weit gehende haben , ausſchließt, und keine Alters : ſondern nur eine

Zerſplitterung der für dieſe Zwede in Betracht kommenden Invaliditätsverſorgung zuläßt, nur Penſionen gewährt werden

Summen der Erfolg der Neuerung in Frage geſtellt werden können , die weder für das Mitglied ſelbſt, noch für ſeine

tönnte . “ Hinterbliebenen als austömmlich bezeichnet werden tönnen .

Das Juſtizminiſterium hat alſo das Klügſte getan, was Hievon ausgehend hat der Prager Advolat, Herr

es in dieſer überaus ſchwierigen und heillen Frage tun konnte, Dr. Leopold Raß in Nr. 39 und 40 der ,, Gerichtshalle " 1902)

es überläßt zunächft allen Advokatenlammern , beſtimmte Vors einen Vorſchlag gemacht, der auf den erſten Blic ſehr beachtens

ſchläge zu machen . Solche find bisher von einer Rammer wert erſcheint. Wenn das Vollkommenere nicht erreichbar iſt,

erſtattet worden, und das wird gewiß niemand wundern, der ſo möge man ſich auf das Notwendigſte beſchränken. Jeder

den über dieſe Frage hier und in Deutſchland gepflogenen Advokat möge jährlich einen angemeſſenen Betrag, etwa 100 Kr.,

Verhandlungen und Beratungen gefolgt iſt, und an der Hand zwangsweiſe entrichten , und aus dem hieraus, ferner aus den

von Biffern zur Erkenntnis aller jener Bedenken gelangt iſt, Drdnungs- und Disziplinarſtrafen und etwaigen Schenkungen ,

die bei ihrer Löſung auftauchen . Vermächtniſſen und Tonſtigen Zuwendungen gebildeten Fonds

An und für ſich iſt es nicht leicht, für den zwangsweiſen ſollen Ruhegehälter, dann Witten- und Waiſenrenten in jenen

Beitritt ſich zu entſchließen. Von vornherein ſcheint der Zwang Fällen bezahlt werden, in welchen die Bedürftigkeit glaubhaft

eine Differenzierung der Mitgliederbeiträge auszuſchließen , die gemacht wird . Herr Dr. Raß meint, daß hierdurch Ruhe

Beiträge müßten alſo ohne Unterſcheidung des Lebensalters gehälter von 2 000 Kr. und Witwen- und Waiſenrenten von

(Übergangsbeſtimmungen bezüglich der Bejahrteſten auß- 1 400 Kr. ermöglicht würden . Dieſe Annahme iſt freilich eine

genommen ) dann des ledigen , verheirateten oder verwitweten ganz willkürliche, denn ſo lange nicht eine Statiſtik der Bes

Standes die gleichen ſein , und anderſeits dürfte gewiß die dürftigkeit der Advokaten aufgeſtellt wird (die übrigens wohl

Zeit noch nicht gekommen ſein , in der man daran denken von Dezennium zu Dezennium wechſeln müßte), ſo lange iſt

könnte , den Bedarf etwa nach dem Steuermaßſtabe auf die eine verſicherungetechniſche Berechnung dieſer Renten unmöglich.

einzelnen Mitglieder umzulegen . Hiebei treten aber große So ſchön und edel es nun wäre , wenn , wie Dr. Kat

Ungerechtigkeiten zu tage. Abgeſehen davon , daß die gleiche hervorhebt, „ die Reichen für die Armen , die Starken für die

Zahlung bei verſchiedenen Einkommenverhältniſſen ungleich Schwachen, die Glüdlichen für die Unglüdlichen , die Jung

trifft, müßten bei ungleichen Bedürfniſſen gleiche Benfionen geſellen für die Verheirateten , die Kinderloſen für die Väter,

bezahlt werden, und mancher, wie der franke Junggeſelle, der die Geſunden für die Kranken, die Erwerbsfähigen für die

weiß , daß ihm teine lange Lebensdauer beſchieden iſt, würde Invaliden eintreten würden, alle für einen und doch jeder

ſeine Beitragsleiſtung nur als eine Laſt , als neue Steuer: für ſich ", ſo erſcheint doch , abgeſehen von dem Mangel jeder

auflage empfinden. Man könnte auch fragen , warum gerade ſicheren Berechnungsgrundlage, der angeſtrebte Zwed dadurch

der Advokatenſtand nach geſeßgeberiſchem Zwange ruft, da ihm nicht erreicht. Selbſt wenn es möglich wäre, feſtzuſtellen, was

bei ſeiner Intelligenz dod Mittel und Wege offen ſtehen , unter ,, Bedürftigkeit “ zu verſtehen iſt – man denke an die

durch freiwillige Verſicherung die angeſtrebten Zwede im Rahmen vielen hier in Betracht toinmenden Verhältniſſe und die Dehn

der finanziellen Möglichkeit und des Bedürfniffes nach freier barkeit des Begriffes —, ſo würde und müßte die Zuwendung

Wahl zu erreichen . einer Penſion ſtets als ein Gnadenaft, als ein Ausfluß der

Wenn man aber den Grundſaß des Zwanges akzeptiert, Wohltätigkeit empfunden werden , und das Bewußtſein, hiervon

entſtehen wiederum eine Menge von Fragen . Soll die Witiven : abhängig zu ſein, die Nötigung, das eigene Elend den Kollegen

und Waiſenverſicherung gleichzeitig mit der Alters: und darzulegen und zu beweiſen , müßte niederdrüdend wirken, faſt

Invaliditätsverſorgung angeſtrebt werden ? Soll dieſe Ver : ſo niederdrüdend, als wenn heute Kollegen zuſammentreten,

ſorgung bloß für Invalidität oder ohne Rüdficht hierauf für um den erwerbsunfähigen Standesgenoſſen oder ſeine hülfs

eine beſtimmte Altersgrenze gelten ? und für welche ? wie hoch bedürftigen Hinterbliebenen durch freiwillige Beiträge zu er:

ſoll die Penſion bemeſſen werden ? foll eine freiwillige Erhöhung halten.
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Eine ſolche Einrichtung mag daber etwa – wenn auch den vorhandenen Formen des Wedſel- und Urkundenprozeſſes

kaum mit ſo hohen Beiträgen - als Wohltätigkeitsinſtitution , iſt der Wechſelprozeß durch die Prozeßnovelle einigermaßen

allenfalls in Verbindung mit den Hülfstaſſen ihren Plat finden , brauchbar gemacht, der Urkundenprozeß iſt nach wie vor un .

eine Löſung der Penſionsfrage bedeutet ſie nicht. braudtar , die Parodie eines ſchleunigen Verfahrens .

Dieſe braucht deshalb noch nicht als unlösbar bezeichnet Das neue jQhleunige Verfahren iſt im weſentlichen im

zu werden , nur darf nicht zu viel und namentlich nicht zu viel Anjaluß an den früheren preußiſchen Mandatøprozeß einzu :,

auf einmal verlangt werden . Wenn man ſich überhaupt mit richten . Dieſes Verfahren muß für alle Sachen zugänglich ſein ,

dem Gedanken eines Zwanges vertraut macht, dann müßte die ihrer Natur nach an und für ſich Schleunigkeit erfordern,

man fich vorläufig darauf beſchränken , die Invaliditätsverſiche- und für die , bei denen der erhobene Anſpruch ſofort genügend

rung einzuführen, welche nur bei Berufsunfähigkeit und Löſchung glaubhaft gemacht wird. Ich ſchlage vor :

aus der Liſte einen Anſpruch gewährt; wenn gleichzeitig für Das ſchleunige Verfahren iſt in folgenden Fällen zulaffig :

die Schaffung namhafter Fonds vorgeſorgt wird, dann könnte 1. bei allen Anſprüchen , wenn die zur Begründung des

mit der Zeit neben der Invaliditätsverſorgung eine (unbedingte) Anſpruchs erforderlichen Tatſachen für die der Kläger

Altersverſorgung gewährt, ſpäter außerdem die Witwen- und beweispflichtig iſt, durch öffentliche oder öffentlich

Waiſenverſorgung in Angriff genommen werden . Eine Zwangs beglaubigte Urkunden bewieſen werden können .

verſicherung für alle dieſe Zwecke derzeit ſchon einzuführen, Die Urkunden ſind im Original auf der Gerichts

deint nicht denkbar. ſdyreiberei niederzulegen ,

2. bei allen Anſprüchen aus Hypotheken , Grund- oder

Rentenſchulden, wenn der Hypotheken- oder Grund

Zur Reform des Zivilprozeſſes.
ſchuldbrief oder, ſofern folche Urkunden nicht eriſtieren ,

eine öffentlich beglaubigte Abſchrift der betreffenden
Von Juſtizrat Rausniß in Berlin.

Eintragung in das Grundbuch und diejenige Urkunde ,

Jede Zeit hat ihre fire Idee, unſere die der Firigkeit. auf die die Eintragung Bezug nimmt, auf der Ge

Dieſe beherrſcht deshalb auch alle Betrachtungen über die richtſchreiberei niedergelegt werden ,

Zivilprozeßordnung . Und doch iſt Schnelligkeit nur für eine 3. bei allen Anſprüchen , bei denen die zur Begründung

Kategorie von Prozeſſen erforderlich, für eine andere ſchädlicy. des Anſpruche erforderlichen Tatſachen glaubhaft

Sämtliche Prozeſſe kann man in zwei Gruppen teilen, ſolche, gemacht find. Als genügende Glaubhaftmachung iſt

bei denen es ſich um einen Streit über zweifelhafte Rechte es ſtets anzuſehen ,

unter den Parteien handelt , und folde , bei denen ein der a ) wenn Privaturkunden , gegen deren Echtheit kein

artiger Streit gar nicht eriſtiert, ſondern bei denen der Kläger Bedenken vorhanden iſt, vorgelegt werden ,

einfach ſein Geld haben will, Beklagter nicht zahlen kann oder b ) wenn ein eidesſtattliches Atteſt einer Perſon, die

will. -- Bei dieſen legteren iſt Schleunigkeit dringend geboten , zum Kläger in keinem der im $ 383 Abſ . 1

die eriteren werden infolge übermäßiger Eile nur unrichtig Nr. 1 bis 3 3. P.D. aufgeführten Verhältnifie

entſchieden . Denn die Feſtſtellung eines ſtreitigen Tatbeſtandes ſteht, vorgelegt wird .

iſt dwierig und erfordert Zeit , viel Zeit, mag dieſe Feſtſtellung Dieſe eideeſtattliche Verſicherung muz yor

durd Parteibetrieb oder Offizialbetrieb geſchehen . Zum Beweiſe einem Notar zu Protokoll abgegeben werden . Die

brauche ich mich nur auf die oft Jahre lange dauernde Vor betreffende Perſon muß vor dem Notar verfichern ,

unterſuchungen im Strafprozeſ zu berufen , deren Dauer wohl daß fie in keinem der im § 383 Abſ. 1 Nr. 1

Niemand den Parteien zur Laſt legen wird . Bisher iſt ſowohl bis 3 aufgeführten Verhältniſſe zum Kläger ſtehe;

yon den Anhängern wie Gegnern der 3. P. o. dieſer tiefe Unter : dieſe Verſicherung muß beurkundet werden .

died beider Arten Prozeſſe überſchen worden . Die Z. P. O. ſteht Das Verfahren denke ich inir jo :

auf dem Standpunkte, daß alle Prozeſſe wirkliche Rechtsſtreitig. Die Klage kann felbſtverſtändlich nur von einem Rechts

keiten find , ihre augenblickliden Reformatoren auf dem , daß anwalte erhoben werden .

alle Prozeſſe idleunige find . Das Gericht ſtellt eine vom Kläger eingereichte beglaubigte

Der Kernpunkt jeder Reform iſt , den Unterjdzied beider Abſchrift der Klage und Urkunden dem Beklagten mit der Auf

Arten Prozeſſe klar zu erkennen und danad; das Verfahren ein- forderung zu , binnen einer Friſt von einer Woche bei Beklagten,

zurichten. Hier müſſen einerſeits das Geſeß und andererſeits die am Siße des Gerichts wohnen, von 2 Wochen bei ſolchen ,

die Erfahrung des Richters , vor allem aber deſſen guter Willen die außerhalb des Sißes , jedoch im Deutſchen Reiche wohnen ,

mitzuhelfen . entweder dem Anſpruche zu genügen , oder ſeine Einwendungen

Das Geſet fann dadurch helfen, daß es nicht wie die unter Angabe liquider Beweismittel in einem von einem Rechts

3. P. D. alle Sachen gleid behandelt. Dieſer Fehler unſerer anwalte unterſchriebenen Schriftſaße vorzubringen, widrigenfalls

jonſt ſo vorzüglichen Prozeßordnung muß anerkannt werden ; ein Vollſtreckungsbefehl ergeht. Liquide Beweißmittel find nur

es muß verſucht werden , ihin abzuhelfen . Es iſt für diejenigen Urkunden, Eideszuſchiebung oder ſolche Zeugen und Sadverſtändige,

Prozeße, die fid als präjumtiy jd leunige erkennen laſſen , eine deren unverzüglicher Afhörung kein Hindernis im Wege ſteht.

in erſter Linie auf Sdileunigkeit gerichtete Spezialprozeßform Gegen Beklagte, die nicht im Deutſchen Reidie wohnen , iſt das

einzuführen, wie ſie audy früher ſchon in anderen Prozeße Verfahren unzuläſſig , ebenſo iſt eine öffentliche Zuſtellung aus .

ordnungen , beſonders im preußijd en Zivilprozeß beſtand . Von geſchloſſen.
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wegen zu laden .

Den Anwaltszwang halte ich bereits in dieſem Stadium Prozeſſes bis zum Ende. Er muß die Sache genau kennen ,

des Verfahrens für notwendig, weil nur durch die Mitwirkung um durc jad;gemäße Anberaumung der Termine das Verfahren

des Anwalts das Vorbringen ganz unbegründeter Widerſprüche zu beſchleunigen. Deshalb muß auf die Befeßung dieſer Poſten

eingeſchränkt werden kann . mit geeigneten Männern die größte Sorgfalt verwendet werden.

Erfolgt kein Widerſpruch , ſo ergeht Vollſtreckungsbefehl, Die Vorſigenden müſſen auch die größte geiſtige und körperliche

der ſofort ohue Sicherheitsleiſtung vollſtreckbar und in welchem Friſche beſigen . Der gegenwärtige Prozeß kann es nicht ver

dem Beklagten die Ausführung ſeiner Rechte im ordentlichen tragen , ſenil gehandhabt zu werden . Wir müſſen zu der etwas

Verfahren vorzubehalten iſt. Erfolgt Widerſpruch , ſo hat das grauſamen Beſtimmung einer Altersgrenze von 65 Jahren für

Gericht binnen 3 Tagen vom Eingang des Widerſpruchs ab zu Vorfißende kommen. Dieſe Maßregel würde ſicherlich einige

entiWeiden , ob die vorgetragenen Tatſachen geeignet ſind , zur noch in aller Friſche amtierende Herren ſchwer treffen ; dieſe find

Abweiſung der Klage zu führen und ob für die betreffenden jedoch nur Ausnahmen , die durch Beförderung in andere Stellen

Tatſachen genügende und zuläſſige Beweiſe angeführt ſind. Ver- einigermaßen entſchädigt werden können . Im Intereſſe einer

neint es dieſe Vorausſeßung , jo iſt Vollſtreckungsbefehl zu er . jchleunigen und geordneten Rechtspflege iſt die Beſtimmung not.

laſſen . Dieſer iſt ſofort ohne Sicherheitsleiſtung vollſtreckbar, wendig .

dem Beklagten iſt die Ausführung ſeiner Rechte vorzubehalten , Der Vorſißende beſtimmt einen Termin , der nicht weiter

jedoch iſt hier dem Beklagten zu geſtatten , die Vollſtreckung durch als 1 Woche eventl. 2 Wochen , falls der Beklagte nicht im

Sicherheitsleiſtung abzuwenden . Gerichtsbezirke wohnt , hinaus vom Tage des Eingang der

Bejaht das Geridit die oben aufgeführte Vorausſeßung, ſo Klage ab anberaumt werden ſoll. Audy hier iſt die Beſtim

hat es einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen , mung der Friſt notwendig, da die Beſtimmung des § 261

zu dem es ſämtliche Zeugen und Sachverſtändige zu laden , über- Abſ. 2 3. P. O. nicht gehindert hat, daß die erſten Termine

haupt alle Beweismittel herbeizuſchaffen hat, die es zur Ent: auf Monate hinaus angeſeßt werden . Die Einlaſſungsfriſt be

ſcheidung des Rechtsſtreits für erforderlich hält. Der Termin trägt wenn Beklagter am Siße des Gerichts wohnt, 3 Tage,

darf nicht über eine Woche hinaus von der Entſcheidung des wenn er außerhalb in Deutidland wohnt, 1 Woche. Wohnt

Gerichts ab anberaumt werden. Die Anwälte ſind von Amts . der Beklagte im Auslande, ſo beſtimmt das Gericht die Ein

laſſungsfriſt und jeßt den Termin nach richterlichem Ermeſſen

Das weitere Verfahren richtet ſich nach den Vorſchriften des feſt. Dieſer Termin findet vor dem Vorfißenden allein ftatt;

ordentlichen Prozeſſes. Jedoch ſind auch hier nur die oben auf- er iſt der ſogenannte Vortermin der früheren Vorſchläge. Die

geführten Beweismittel zuläſſig . Neue Tatſachen und Beweis- Sißungen des Vorſigenden finden am beſten an demſelben Tage,

mittel können nur vorgebradyt werden , wenn das Gericht fid) wie die Sißungen der Rammer – zeitlich vor dieſen ſtatt ;

überzeugt, daß fie nicht nur zur Verſchleppung der Sache dienen . in ihr ergehen zunädſt alle Verſäumnisurteile. Für den Be.

Erſcheint der Sówurpflichtige im Termin zur Eidešleiſtung klagten kann nur ein Anwalt auftreten , denn die in früheren

ohne genügende Entſchuldigung nicht, ſo kann er in einem Vorſchlägen beabſichtigte Beſeitigung des Anwaltszwanges in

ſpäteren Termin zur Eidesleiſtung nur zugelaffen werden, falls dieſem Stadium würde nur zur Prozeßverſchleppung führen ,

hierdurch keine Verzögerung des Prozeſſes erfolgt . Im Urteil weil jeder ſchlechte Zahler auftreten und faule Einwendungen

iſt dem Beklagten die Ausführung ſeiner Rechte im ordentlichen erheben würde. Der Zivilprozeß iſt kein Inſtitut der öffentlichen

Verfahren vorzubehalten . Das Urteil iſt ron Amtswegen für Wohltätigkeitspflege, ſondern der Staatsgewalt in ihrer rück

vorläufig vollſtreckbar zu erklären , jedoch kann der Beklagte die ſichtsloſeſten Strenge. Der Anwalt des Beklagten fann an .

Vollſtreckung durch Sicherheitsleiſtung abwenden . Der Kläger erkennen , dann ergeht auf Antrag Anerkenntnißurteil; es kann

kann jederzeit auf das ſchleunige Verfahren verzichten, ebenſo ſchließlich ein giltiger gerichtlicher Vergleich geſchloſſen werden .,

fann das Geridt von Amtewegen das ordentliche Verfahren ein . Sachlich verhandelt kann in dieſem Termine nicht werden . Es

treten laſſen , ſobald es ſich überzeugt, daß die Einwendungen des genügt, daß der Anwalt des Beklagten Widerſpruch erhebt,

Beklagten nicht zur Verſchleppung der Sache dienen ſollen . Die dann iſt Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer

Angaben einer Friſt für den Termin halte ich für notwendig, anzuberaumen. Verlangen beide Anwälte ſofortige mündliche

da nur bei Beſtimmung von Friſten durch das Geſet eine Verhandlung , ſo iſt noch an demſelben Tage vor der Kammer

jdleunige Erledigung der Sache bei Gericht durchzuſeßen iſt, zu verhandeln .

und da bei Beſtimmung geſeblicher Friſten Bejowerden über Bei den übrigen Sachen iſt es nun Sache des Vor

Verzögerung nicht durch den üblichen Hinweis auf die üble ſigenden durch Ausſprache mit den beteiligten Anwälten feſtzu

Geſchäftslage des Gerichts zurückgewieſen werden können . ſtellen, wann die Sache zur Verhandlung reif ſein wird, und

Das ordentliche Verfahren kann durch einige vollſtändig im danad) den Termin anzuberaumen. Bei dieſer Rückſprache wird

Rahmen des Parteiprozeſſes bleibende Änderungen der 3. P. O. fich ohne weiteres herausſtellen, in welche der beiden von mir

und durch eine grundjäßliche Anderung ihrer Anwendung in feſtgeſtellten Kategorien von Prozeſſen der vorliegende fällt.

der Praris durch die Gerichte beſchleunigt werden , ſoweit eine Gehört er zu den von Natur ſchleunigen, ſo wird ohne Rückſicht

Beſchleunigung notwendig iſt. Hierbei fällt die Hauptaufgabe auf das Verlangen des Beklagten ein ſchleuniger Termin an

der Juſtizverwaltung zu . beraumt werden. Dieſe Ausſprache mit dem Vorſißenden halte

Die Bedeutung der Stellung des Vorſigenden der Civil. id für jo widtig, daß ich ausnahmsweiſe eine Erſcheinungs

und Handelskammer iſt zu erhöhen . Er hat die Leitung des pflidt der Anwälte im Vortermin vor dlagen möchte. Denn

ganzen Verfahrens in der Hand zu bel ; alten , vom Beginn des durch dieſe Erſcheinungspflicht kann ein materieller Einfluß auf
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die Leitung des Prozeffes felbſt nicht erlangt werden, da eine betrieb derartig zu beſchränken , daß die Vertagung nicht von

Verhandlung und Entſcheidung ausgeſchloſſen iſt. Das Er- den Parteien vereinbart , ſondern vom Gericht bewilligt werden

ſcheinen iſt dadurch zu erzwingen, daß nur in dieſem Termin muß, nicht einmal geeignet, den von dieſen Gegnern angeſtrebten

von dem Vorſißenden der erſte Verhandlungstermin beſtimmt Zweck zu erreichen. Glüdlicherweiſe ſind unſere Richter durch

werden kann. die 24jährige bandhabung eines ehrlichen Prozeffe fe ge

Bei der vorgeſchlagenen Reform wird der größte Teil aller wiſſenhaft geworden , daß die Ablehnung eines Vertagungs

zur Verhandlung kommenden Prozeſſe aus ſolchen beſtehen , die antrages troß des Widerſpruchs des Gegners faſt niemals vor

wirkliche Rechtsſtreitigkeiten darſtellen. Der kleine noch übrig kommt. Die Richter fürchten mit Recht, die richtige Feſtſtellung

bleibende Reſt von Sachen, die der Schuldner nur um ſeine des Tatbeſtandes zu gefährden. Genau ſo würde eß nach Ein

Zahlung hinauszuſchieben , verſchleppt, iſt von vornherein erkannt führung der vorgeſchlagenen Neuerung ſein. Die Gerichte würden

und vom Vorſißenden als beſonders ſchleunig zu behandeln. nur mit einer neuen Laſt unnötiger Beſchlüſſe beſdwert werden .

Etwaige Vertagungen haben hier von einem Sißungstag auf Dieſe Vertagungen ſind aber auch überhaupt nicht das

den nächſten zu erfolgen. Bei einer ſolchen wirklichen Be. Ubel , ſondern – und hier liegt der Kernpunkt jeder Reform -

ſchleunigung geht dem Beklagteu regelmäßig ſehr bald der Atem die geradezu ungeheuerlichen Friſten , die bei Vertagungen

aus, die Sache iſt tatſächlich ſchleunig beendet. zwiſchen den einzelnen Terminen liegen. Wenn Neufeld und der

Der Reſt der Sachen, bei denen es ſich um wirkliche ſtreitige von ihm citierte Trimborn außer fich find, daß infolge einer

Tatbeſtände und Rechtsfragen handelt, iſt überhaupt nicht eilig . Vertagung ein Termin vom 15. Juli auf den 15. Februar des

Die richtige und fachgemäße Feſtſtellung des Tatbeſtandes er . nächſten Jahres verlegt worden ſei, ſo iſt mir unklar, wie dieſe

fordert Zeit, ebenſo die richtige rechtliche Beurteilung. Im allerdings unerhörte Verſchleppung die Folge der Vertagung ſein

reinen mündlichen Verfahren muß es zu zahlreichen Vertagungen ſoll. Die Folge der Vertagung wäre, daß unter Berückſichtigung

kommen , weil in den meiſten mündlichen Verhandlungen nova der Ferien der Termin auf den 15. September, oder wenn es

auftauchen werden , die aufgeklärt und beantwortet werden müſſen. eine eilige Sache war, unter Erklärung zur Ferienſache auf den

So iſt es am Rhein. In dem pſeudomündlichen , in Wirklich- 30. Juli anberaumt worden wäre. Das Erſchreckliche ſcheint

keit ſchriftlichen Verfahren bei uns im öſtlichen Deutſchland mir hier nur im Verfahren des Gerichts, nicht in dem der An.

ſpielt ſich die Aufklärung des Tatbeſtandes durch den Wedſel wälte zu liegen. – Die einzige Löſung der Frage beſteht in der

vou Schriftfäßen ab. Die Schriftfäße treten an Stelle des münd. Anberaumung ganz nahe aufeinander folgender Termine. Eine

lichen Vortrages und erſcheinen daher erſt kurz vor oder im mündliche Verhandlung kann ihrer Natur nach nicht in oft

Termine; im erſten Falle unterlaffen die Anwälte das Auftreten Monate lang auseinander liegende Termine zerriffen werden.

im Termin als überflüſſig und nur die Zeit aller Beteiligten Die nahen Termine ermöglichen aber auch die ſchleunige Gr.

raubend ganz. Dies iſt durchaus natürlich, da der Termin , wie ledigung der Sache. Es iſt daher eine Beſtimmung in das

ſchon jein Name beſagt , die Grenze beſtimmt, wo der Gegner Gefeß aufzunehmen , daß , falls die Anwälte nicht etwas anderes

fich, wenn es, wie die Regel iſt, ordnungegemäß zugeht , erklären beantragen, die Vertagung nicht auf länger hinaus als eine

muß. Die Vertagung und Verlegung des Terming iſt daher Woche erfolgen ſoll. Erſcheinen die Anwälte nicht, ſo ruht die
.

eine notwendige Begleiterſdjeinung jedes Verfahreng, das beſtimmt Sache, und zwar mit Recht, weil anznnehmen iſt, daß die An

iſt, auf Grund eines – ſoweit Menſchenkraft reicht - möglichſt wälte ihre guten Gründe haben werden , eine Sache ruhen zu- ,

richtigen Tatbeſtandes zu entſcheiden. Wer dies leugnet, hat laſſen , Angemeſſen erſcheint eß , daß die Anwälte in einemes

keine Ahnung von dem Leben und ſpeziell davon, wie ſich der ſolchen Falle, wenn die Abrede zeitig genug erfolgt, dem Gerichte

Prozeß im Leben geſtaltet. Nur wenn ein Verfahren darauf von dem beabſichtigten Nidtverhandeln Anzeige machen . Wird

verzichtet, auf Grund eines wahren Tatbeſtandes zu entſcheiden , neu geladen , ſo iſt der Termin, falls nicht der Klägeriſche

und fich damit begnügt , einen fiktiven Tatbeſtand zu Grunde zu Anwalt etwas anderes beantragt, wieder auf eine Woche hinaus

legen , wie dies der frühere preußiſche Prozeß und jeßt der anzuberaumen. Neben der ſchleunigen Erledigung der Sache

öſterreichiſche tun, können Vertagungen vermieden werden . Denn, wird durch die nahe Aufeinanderfolge der Termine auch bewirkt,

daß in einem Verfahren, bei denen die Parteien mit dem Vor- daß die ſo viel beklagte wiederholte unnüße Vorbereitung der

bringen von Tatſachen und Beweiſen ausgeſchloſſen werden, Richter auf die Sache fortfällt. Denn ſie werden die Sache

nicht über einen wirklichen Tatbeſtand, ſondern über einen er. nunmehr ohne erneute Vorbereitung noch im Gedächtnis haben.

dichteten entſchieden wird, iſt klar. Ein derartiges Verfahren Nebenbei bemerkt, kann ich in der wiederholten Vorbereitung

iſt nur da zuläſſig, wo es ſich um eine klare Entziehung von und Durcharbeitung einer Sache kein Unglüď ſehen. Nad

der Zahlungøpflicht handelt , wo präſumtiv eine Verſchleppung meiner Erfahrung wird dem Studierenden die Sache hierdurch

angenommen werden kann und nach Ueberzeugung des Gerichts meiſtens klarer und fein Urteil beſſer.

eine ſolche Verſchleppung auch vorliegt, alſo in dem von mir Wie iſt nun eine ſolche ſchleunige Aufeinanderfolge der

für die Prozeſſe dieſer Art vorgeſehene Ausnahmeverfahren, dem Termine zu ermöglichen. Sehr einfach durch Häufung der

fogenannten ſchleunigen Verfahren, immer jedoch unter Vorbehalt Termine auf einen Sißungstag. Da erfahrungsgemäß eine

der ſpäteren Erörterung der Sache im ordentlichen Verfahren große Durchſchnittszahl von Sachen vertagt wird, ſo können ſo

auf Verlangen einer Partei. viel Termine , al& dieſe Durchſchnittszahl beträgt, auf den

Vertagungen ſind alſo ein notwendiger Beſtandteil jedes Terminstag mehr angelegt werden, als verhandelt werden können .

Perfahrens ohne Eventualmarime. Deshalb erſcheint auch der So wird übrigens in Berlin bereits ſeit langem bei der An.

von den Gegnern der 3. P. O. vorgeſdılagene Weg, den Partei- beraumung der Termine verfahren. Hierdurch wird wiederum
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eine Klage der Richter aus der Welt geſchafft, nämlich die , daß ein dahingehender Antrag yon einem Anwalt geſtellt wird und

ſie zeitweiſe unbeſchäftigt ſind . Bei genügender Häufung der ferner alle derartige von den Anwälten herbeigeſchaffte erhebliche

Termine wird dieſe Klage fortfallen . Dann iſt zu beachten, Beweiſe zu erheben .

daß durch die Einführung des fleunigen Verfahrens und des Das Zuſtellungsweſen fann dadurch vereinfacht und be .

Vortermins für die Sißungen die allergrößte Anzahl aller bis- jhleunigt werden , daß dem Anwalt die Befugnis gegeben wird ,

herigen Termine fortfallen und deshalb Plaß geſchafft wird . direkt durch die Poſt zuzuſtellen. Warum zu einer Beurkundung

Nicht zu leugnen iſt, das wenigſtens für die erſte Zeit eine einer Zuſtellung die übrigens gewöhnlich fehlerhaft ausgeſtellten

Aushülfe durch Hülfskammern, die die alten Sachen aufarbeiten , Urkunden zweier Subalternbeamten notwendig ſind, erſcheint dem

notwendig ſein wird . Da wir aber im glücklichen Beſite von Uneingeweihten unerſindlich. Sie verurſadit nur Schreibereien ,

1 700 bis 1 800 Aſſeſſoren ſind , ſo kann die Bildung von Hülfs. Zeitverſäumnis und Koſtenerhöhung.

fammern keine Schwierigkeit machen . Für äußerſt wichtig und notwendig halte ich die Änderung,

Sadie der Juſtizverwaltung wird es ſein , durch fortlaufende daß die Vollſtređung des Urteils bereits auf Grund einer mit

Kontrolle und Ausübung der ihr zuſtehenden Aufſicht&rechte Vollſtreckungsklauſel verſehenen Ausfertigung des bloßen Urteils

darauf zu halten, daß die Sollvorſchriften in bezug auf die tenors erfolgen kann . Die Abfaſſung des Urteils iſt eine geiſtige

Anberaumung der nahen Termine eingehalten werden . Eventuell Arbeit und erfordert Zeit , die Herſtellung der Ausfertigung iſt eine

wird ſie aud zur Vermehrung der Richter und Gerichte ſchreiten körperliche Arbeit und erfordert wieder Zeit. Bei einer ſchleunigen

müſjen . Pflicht der Anwaltſchaft wird es ſein , dieſes Recht der Prozeßfache kann vom Urteil bis zur Pushändigung der voll

Parteien auf nahe Termine feſtzuhalten und eventuell auch im ſtredbaren IIrteilsausfertigung nach jetiger Methode leicht dieſelbe

Beſdwerdewege mit Hülfe der Juſtizverwaltung zu erkämpfen. Seit vergehen , die für den ganzen Prozeß notwendig war.

Dieſe Aufgabe der Juſtizverwaltung, die äußere Maſchine der Bei Erteilung eines blonjen vollſtrecbaren Urteilstenors fällt

Gerichte in ſchleunigem Gang zu halten, ideint mir feit der dieſer Übelſtand fort. Es iſt nicht erſichtlidy, warum dem

Einführung der 3. P. O. nicht genügend beachtet zu ſein . Sie Schuldner die Gründe des Urteils ſchon bei der Vollſtreckung

iſt bei ſtändiger Kontrolle ſehr leicht zu erfüllen, da erfahrungs- bekannt ſein müſſen ; auch die Strafvollſtreckung im Strafprozen

mäßig die zarteſten Winke genügen, um den Willen der Ver- erfolgt auf Grund einer vollſtreckbaren Ausfertigung nur des Urteils

waltung durchzuſetzen .
tenors. Die Rechtsmittelfriſten laufen natürlich erſt von 311

Neben dieſen allgemeinen Änderungen habe ich noch eine ſtellung des vollſtändigen Urteils ab.

Anzahl ſpezieller Vorſchläge zu machen , die gleichfalls zur Ver . Derartige Einzelverbeſſerungen werden noch vielfad möglich

einfachung und Beſchleunigung der Prozeſſe dienen . jein ; ich bitte mit Vorſchlägen nicht zurückzuhalten .

Das Gericht kann auf übereinſtimmenden Antrag beider

Anwälte bejdsließen, ohne mündliche Verhandlung zu entſcheiden.

Der Vorſchlag ſieht vielleicht deswegen bedenklich aus , weil durch

Vom Reichsgericht. *)
ihn , im Wege der Gewohnheit die mündliche Verhandlung

ganz aus der Welt geſchafft werden könnte. Bei der zahlreichen Wir beridyten über die vom 23. März bis 2. Mai 1903

und tatenluſtigen Anwaltſchaft, die wir haben, glaube ich aber ausgefertigten Entſcheidungen .

nicht , daß von dieſer Möglichkeit in ungeeigneten Fällen I. Reichsrecht.

Gebrauch gemacht werden wird. Es gibt aber eine große Gerichtsverfaſjungsgeſeg .

Anzahl Sachen, ich erinnere nur an die Prozejje über Bau. 1. § 13. $$ 78, 79 A. L. R. TI. II Tit. 14. Gejek vom

rechnungen, bei denen eine fachgemäße mündliche Verhandlung 14. Mai 1861. Zuläſſigkeit des Rechtsweges wegen der kirch:

oft überflüſſig, ja überhaupt nicht durchführbar iſt. lidhen Abgabepflicht für Nichtmitglieder der betreffenden Kirden ,

Darüber, daß es ein Mißbrauch iſt, und zur Verſchleppung gemeinde.

dient, die Beweije tropfenweiſe zu erheben , ſtatt einen er. Im Gegenſat zum B. G. bält das R. G. an dein bereits

jdhöpfenden Beweisbeſchluß zu faſſen und zu erledigen , ſowie B8.5 S. 302 ff. der Entſcheidungen dargelegten und ſeitdem in

daß die Beſtimmungen der 6. P.D. über Teil- und Zwijden feſtſtehender Rechtſprechung (Bd. 37 S. 345 und zuleßt in der

urteile der Prariß nicht bekannt zu ſein ſcheinen , iſt ſchon von Sache IV 426/02 mit Urteil vom 24. März 1902) befolgten

autoritativer Seite hingewieſen worden . Auch hier liegt für Grundſaße feſt, daß die Freiheit von kirchlichen Abgaben und

die Juſtizverwaltung eine ſchöne und lohnende Beſchäftigung Leiſtungen, die eine Kirchengemeinde von ihren Mitgliedern als

vor, Abhülfe zu ſchaffen. folchen einhebt , auf dem Grunde der Nichtzugehörigkeit zu der

Eine ganz unzweckmäßige Beſtimmung und Übertreibung betreffenden Religionspartei jederzeit im Rechtswege verfolgt

der Verhandlungsmarime iſt es , daß Zeugen und Sadver- werden darf. Darüber, daß bezüglich der Umlage zur Tragung

ſtändige erſt auf Grund einer mündlichen Verhandlung geladen der Kirdyenbaulaſt der Rechtsweg nicht verſchränkt iſt, beſteht

werden können . Die Gerichtepraris lyat auch hier wieder jeden neuerdings auch zwiſchen dem Königlichen Gerichtshof zur

Verſuch der Abhülfe ſeitens der Anwälte vereitelt. WerdenWerden Entſcheidung der Kompetenzkonflikte (Preuß . Verwaltungsblatt

Zeugen in erſten Termine geſtellt, ſo wird die Abhörung mit 1899/00 S. 91 ff. Nr. 2451) und dem R. G. Übereinſtimmung.

Entrüſtung unter Verweis auf die bekannte Überlaſtung u.ſ. w . Im übrigen iſt davon auszugehen , daß vor die ordentlichen

abgelehnt. Das Geſetz muß dem Richter die Pflicht auferlegen , Gerichte alle bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten gehören, für weldie

jämtliche Beweiſe, deren Erhebung nach ſeiner Meinung erheb

lid iſt, zum erſten Verhandlungstermin herbeizujdyaffen, ſobald *) Naddruď ohne Angabe der Quelle verboten.
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nicht die Zuſtändigkeit von Verwaltungsbehörden oder Ver- feitſtehender Redtipredung des R. G. (Entid . des I. 3. S. vom

waltungsgerichten begründet iſt (G. V.G. § 13 ) . Ob und 19. September 1891, I B 49/91 in Sachen Vindenftruth wider

inwieweit dieſe Vorausſeßungen zutreffen, kann nur nach dem Stille, in Juriſtijder Wodyenſdrift von 1891 S. 465 Ziffer 2 ;

maßgebenden Landesredyt beurteilt werden . Für den Streit Entid . des III . 3. S. vom 17. Mai 1887 in Sachen Meier

zwiſchen einem Staatsbürger und einer Kirchengemeinde, die wider Bückeburg , in Seufferts Ardjiv Bd. 43 Nr. 147 ; Entiæ .

ihn wie hier immer unterſtellt werden muß zu llurecht des VI . 3. S. vom 11. Mai 1891 , VI B 47/91 in Sachen

als ihr Mitglied behandelt und ihn deshalb zu firdsliden Baufowski wider v . Brafenhauſen, in Surijtijder Wodenſdrift

Leiſtungen heranziehen will, ijt jomit der Rechtsweg nur aus. vou 1891 S. 305 Ziffer 2 und vom 4. Dezeinber 1899 ,

geſchloſſen , wenn er nad Landesredyt überhaupt nicht als VI B 245/99 in Sachen Peters wider Porniß , in Juriſtiſder

bürgerliche Rechtsſtreitigkeit zu bezeichnen oder wenn hierfür Wochenſchrift von 1900 S. 10 Ziffer 1 ) iſt aber für die Feit.

doch die Zuſtändigkeit von Verwaltungëbehörden (Verwaltung . feßung des Wertes des Streit- bezw . Bejdwerdegegenſtandes bei

gerichte ſind vorliegend außer Frage) begründet wäre. Es iſt primären und eventuellen Klage- oder Rechtsmittelanträgen dere

nun nirgends ausgeſprochen, daſ die Zuſtändigkeit, auch über jenige, welcher den höheren Wert darſtellt, malzgebend. B. c . H. ,

Beranziehung fremder Perſonen zur Gemeindeſteuerpflicht zu 11. v. 17. März 03 , 473/02 III.

befinden , grundjáßlich oder gar ausjchließlich der Verwaltungs- 3. § 3. Streitwert bei einſtweiligen Verfügungen .

behörde im Sinne von § 13 des G. V. G. vorbehalten ſei . A16 Streitwert fann das Intereſſe in Betradit

(Wird näher begründet.) Es iſt daran feſtzuhalten , daß das fommen , das die Rki. an der Aufhebung der einſtweiligen

Recht der eignen Beſteuerung, das mit Erlaß des Geſetzes vom Verfügung vom 1. Mai 1902 haben. Wie in zahlreichen Ent

10. September 1873 dem Organe der evangelijden Landeskirche ſcheidungen des R. G. ausgeſprochen , kann dieſes Intereſſe nur

als Gegenſtand der Selbſtverwaltung übertragen worden iſt, nach freiein Ermeſſen beſtimmt werden . Durch die einſtweilige

nur auf Gemeindemitglieder bejdränkt iſt. Würde eine Kirdyen . Verfügung bezwedt der Kl . Souß gegen den von den Bekl .

gemeinde darüber hinauðgreifen und das Beſteuerungsrecht auch zur Deckung ihrer Forderungen für Fracht und liegegelder

gegen Nichtmitglieder, insbejondere - wie hier behauptet wird - beabſichtigen Pfandverkauf. Nachdem aber Kl . für jene Forderungen

gegen Angehörige einer fremden Religionspartei in Anſpruch Sicherheit geleiſtet, auch die Ladeſcheine in amtliche Verwahrung

nehmen, ſo entbehrte dies nicht nur des geſeßlichen Bodens , gegeben hat , von deren Herausgabe die Bekl. die Ausfolgung

jondern es würde aud geradezu der Vorſdrift des § 261 des Frachtgutes abhängig machten , kann das Sutereſſe der

A. 9. R. 11. II Tit. 11 zuwiderlaufen. Sie beginge damit leßteren an der Aufhebung der einſtweiligen Verfügung höchſtens

einen Eingriff in fremde Vermögensrechte, der auch durch die auf 500 Mark veranſchlagt werden . B. c. B. , U. v . 23. März 03,

ihr erteilte bloß formale Staatsgenehmigung des Charakters 467/02 I.

einer Verleßung von Privatrechten nidht entkleidet würde . Auch 4. 88 3 , 4, 546. Streitwert in der Reviſionsinſtanz.

um deswillen kann eine andere Beurteilung nid)t Plaß greifen, Da die Revifion ohne Beſchränkung eingelegt iſt, ſo beſteht

weil etwa dieſer Eingriff von einer ſtaatlich anerkannten , mit der Streitwert für die Reviſionsinſtanz zunädit in dem Be.

öffentlich-rechtlichen Befugniſſen ausgeſtatteten Gemeinſdaft aus , trage , um den der Kl . durch die Entſdeidung des B. G. be

ginge (8 4 des E. G. zur 3. P. O. vom 30. Januar 1877). ¡dwert iſt. Daß die Reviſionsſdyrift einen Antrag nicht ento

Es fehlt deshalb für den Streitfall auch nicht an dem Gr . hält , vielmehr in derſelben gejagt iſt, daß der Antrag vor

fordernis einer bürgerligen Rechtsſtreitigkeit" im Sinne von behalten bleibe , vermag hieran nichts zu ändern. Bei der

§ 13 des G. V. G. Darum bedarf es auch nicht des näheren Wertberechnung find die ſtreitigen Zinſen, die, wenngleich ſie in

Eingehen auf das Gefeß vom 24. Mai 1861 , die Rabinettsorder den Anfäßen der Klage zuin Kapital geſchlagen find , als Neben

vom 19. Juni 1836 und die $$ 78 , 79 des A. L. R. TI. II forderungen geltend gemacht wurden, gemäß § 4 der 3. P. D.

Tit. 14 , da hierbei überall, wenigſtens mit Beziehung auf nicht in Anjat zu bringen . (Entid . des R. G. in Zivilſachen

kirchliche Abgaben und Leiſtungen , die Zugehörigfeit zu der Bd. 32 S. 377. Danach beträgt der Streitwert für die

betreffenden kirchlichen Gemeinſhaft als gegeben vorausgeſeft Reviſionsinſtanz bis zur mündliden Verhandlung

iſt. Der Redtsweg iſt in casu jdon deshalb zuläſſig, weil 68 150 Mark. Nach Beſchränkung der Reviſion gegen .

der Kl . die Behauptung, daß er der beklagten Gemeinde über . über den Erben Sch. auf die ſtreitigen Zinſen haben dieſe

haupt nicht als Mitglied angehöre, zum Grunde des Klag . den Charakter als Nebenforderung verloren (Entſch . des R. G.
anſpruchs gemacht hat . H. c. Kirchengem .. U. v. 16. März 03 , in Zivilſachen Bd. 47 S. 256 , Juriſtijde Wodenſchrift 1903

386/02 IV.
S. 97) . Danach berechnet ſich der Streitgegenſtand für die

Zivilprozessordnung. Zeit von der mündlichen Verhandlung an Hauptſumme

2. & 3. Streitwert bei principalen und eventuellen Klage . gegen O. 27 400 Mark , ſtreitige Zinſen gegen Erben Sch.

anträgen. 5 164 Mart, ſomit auf 32 564 Marf. K. c. O. & Sd. ,

Die Reviſion iſt für zuläſſig zu erachten, da ein den Betrag Beſchl. v. 7. April 03 , 349/02 II.

von 1 500 Mark überſteigender Wert des Beſchwerdegegenſtandes 5. $ 22. Gerichtsſtand gegen die Erben eines Geſell.

vorhanden iſt. Denn durch das B. U. iſt jowohl der primäre ſchafters.

Klagantrag , welcher einen Hauptanſpruch von 1 500 Mark zum Der Gerichtsſtand des S 22 iſt nicht mit Rückridt auf

Gegenſtande hat, als auch der in der Berufungsinſtanz als neuer An . die Perſonen der Beteiligten , ſondern mit Rückſicht auf die

ſprudy erhobene eventuelle Klagantrag, weldher einen Hauptanjpruch Natur der in Frage ſtehenden Anſprüde eingeführt. Deshalb

von 1 600 Marf betrifft, für unbegründet erklärt worden . Nach iſt es gleichgültig, ob die Obligation durch einen Nedytsnadfolger
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geltend gemacht wird . Das R. G. hat auch bereits wiederholt Weg, als der in § 36 der 3. P. O. bezeichnete, geſeßlich nicht

angenommen , daß der Gerichtsſtand des § 22 bei Klagen gegen vorgeſehen iſt, ſo erübrigt nur die Anwendung dieſer Beſtim

Mitglieder auch noch dann gegeben iſt, wenn ſie bereits aus- mung in Nr. 6 daſelbſt. Es bedarf hierzu nicht einmal der

geſchieden, alſo nicht mehr Mitglieder ſind, und konſequent muß Heranziehung der Analogie, die Beſtimmung iſt unmittelbar

dann auch der Gerichtsſtand als auch gegen die Erben des anwendbar. Das Vollſtreckungsverfahren mit Einſchluß des

Mitgliedes gegeben angeſehen werden. Iſt aber auf der Paſſiv- Verteilungsverfahrens gehört zweifellos nicht in das Gebiet der

jeite für den Gerichteſtand des § 22 der Eintritt einer anderen freiwilligen, ſondern in das der ſtreitigen Gerichtsbarkeit; es

Perſon, die Rechtsnachfolge, gleichgültig, dann wird dies auch handelt ſich hierbei um die Verfolgung privatrechtlicher An .

für die Aktivſeite , für den Fall der Rechtsnachfolge in die Rechte ſprüdye der einen Perjon gegen die andere mittels eines Ver

aus dem Gejelljchaftsverhältniſſe anzunehmen ſein. T. c. U. , falrens, das durch die 3. P. O. ausdrücklich geregelt iſt und

1. v . 31. März 03 , 459/02 III. das in einer gerichtlichen Entſcheidung (dem Pfändungsbejdlufſe,

6. § 29 in Verbindung mit Art . 324 Abſ. 2 H. G. B. dem Verteilungsplane, dem Arreſtbefehl uſw. ) gipfelte. In

Gerichtsſtand für die Saldoklage aus einem Rontokorrent bei dieſem weiteren Sinne iſt der Ausdruck „ Rechtsſtreit" in § 36

beſonderen Erfüllungsorten der Einzelanſprüche. Nr. 6 der 3. P. O. zu verſtehen . Vergl. Entſch. des R. G.

Das Kammergericht nimmt an , daß zwiſchen den Parteien in Ziviljaden Bd. 39 S. 426. Verteilungsverf. W. , Beſchl.

ein nach altem Redite zu beurteilendes Kontokorrent v. 31. März 03 , B 35/03 VII .

verhältnis beſtanden habe, und daß ſich die Klage darſtelle als 8. $ 93. Koſtenlaſt bei Anerkennung .

auf den Kontokorrentvertrag geſtüßter Anſpruch auf Berichtigung Hinſichtlich der Koſten entſcheidung des B. G. rügt die Kl .

des anerkannten Saldos . llin den Gerichtsſtand für eine der- Nichtberückſichtigung des Umſtandes , daß ſie zu dem Antrage der

artige Klage zu beſtimmen, jei es ohne Bedeutung, ob für Widerklage keine Veranlaſſung gegeben habe , welcher zu ihrer

einzelne in das Kontokorrent aufgenommene Forderungen ein Verurteilung geführt hat. In dieſer Beziehung könnte nur eine

beſonderer Erfüllungsort beſtelje, da die Einzelanſprüche durdy Verlegung des § 93 der 3. P. O. in Frage kommen. Danach

Aufnahme in das Kontokorrent getilgt ſeien und nur noch eine würden dem Widerkl. die Koſten zur Laſt fallen , wenn die Kl . ,

auf dem ſelbſtändigen Rechtsgrunde der Saldofeſtſtellung be . Widerbefl. , den Anſpruch des Widerkl . fofort anerkannt hätte.

ruhende Forderung beſtehe. Das Stammergericht nimmt hierbei Dieſer Fall liegt hier nicht vor. Denn anerkannt hat die Kl.

Bezug auf ein Urteil des erkennenden Senats vom 4. Juli 1894 den Anſpruch des Bekl. erſt in der mündlichen Verhandlung I. J. ,

(mitgeteilt bei Bolze Bd. 20 Nr. 731d ) , in dem angenommen nachdem in dem vorbereitenden Sdhriftiaße vom 5. April 1902

worden iſt, daß die Vereinbarung eines beſonderen Gerichts- ihr Prozeßbevollmächtigter den Antrag auf Abweiſung der

ſtandes für die Einzelgeſchäfte nicht ohne weiteres auch für die Widerklage , alſo auch des hier in Rede ſtehenden Antrages an

Klage auf den Rontokorrentſaldo maßgeblich ſei . An dieſer gekündigt und bei der mündlichen Verhandlung dieſen Antrag

Rechtsanſicht iſt indes in einem ſpäteren Urteile des Senats vom verleſen hatte. W. c . W. , 1. v . 13. März 03 , 385/02 II.

3. Mai 1899 (mitgeteilt Juriſtiſche Wochenſchrift 1899 S. 364 9. 97. Koſtenverteilung bei neuem Vorbringen .

Nr. 4 ) bereits nicht mehr feſtgehalten worden. Es iſt in dieſem Die vom B. N. getroffene Entſcheidung des Koſtenpunktes

Urteile ausgeſprochen, daj , wenn für die einzelnen Geſchäfte iſt ihrer Begründung nach nicht zu billigen. Er erklärt die

der beſondere Gerichtsſtand des § 29 der 3. P. D. begründet Vorſdrift des § 97 Abſ . 2 der 3. P. O. , nach der ein Teil der

jei, das Beſtehen eines Kontokorrentverhältniſſes und die Ziehung Koſten auch der obſiegenden Partei auferlegt werden kann , wenn

und Anerkennung des Saldos an dieſer Gerichtszuſtändigkeit ſie auf Grund eines neuen Vorbringens obſiegt, daß ſie foon

nichts andere. Es enthält deshalb einen Rechtsirrtum , wenn in I. I. geltend zu machen im ſtande war, hier deshalb nicht

das B. G. der Vereinbarung über den beſonderen Erfüllungsort anwenden zu wollen , weil die von der Bekl. neu vorgebrachten

mit Rückſicht auf das Kontokorrentverhältnis alle Bedeutung Tatſachen den Parteien gleichmäßig bekannt geweſen ſeien .

abſpricht. Das legtere wird vom B. G. auf einen in der Hand. Dieſer Umſtand rechtfertigt aber nicht die Nichtanwendung der

habung der gegenjeitigen Verrechnung zu tage getretenen ſtill- bezeichneten Koſtenvorſchrift. Selbſt wenn die neuen Tatſachen

ſchweigenden Vertrag zurückgeführt. Hat aber neben und mit auch den Kl. bekannt geweſen wären , was dieſe beſtreiten, hatten

dieſem ſtillſchweigenden Vertrage eine Vereinbarung über den ſie doch keinen zwingenden Anlaß , ſie ihrerſeits vorzubringen

Erfüllungsort ſtattgefunden , ſo iſt es geboten , jenen ſtill- und dadurch die Prozeſſualiſche Lage des Gegners zu verbeſſern.

ſchweigenden Vertrag auch demgemäß einzuſchränken . N. c . H. , F. c. G. , U. v . 3. März 03 , 449/02 VII .

u. v. 14. März 03 , 379/02 I. 10. SS 148, 149. Ausſeßung des Verfahrens.

7. § 36 Nr. 6. Bedeutung des Wortes Rechtsſtreit. Das Beſchwerdegericht iſt von dem in I. und Il . J. ge

Die Begründung des angefochtenen Bejchluſſes kann aller- ſtellten Antrage der Bekl. inſofern abgewichen , als die Ausſeßung

dings nicht gebilligt werden. Wenn zur Vornahme einer nicht , wie beantragt , nach § 148 der 3. P. O. bis zur Erledigung

Zwangsvollſtreckung die Mitwirkung des Gerichts nötig iſt und des zwiſchen den Parteien anhängigen Rechtsſtreits wegen Feſt.

verſchiedene Gerichte, von denen eines zuſtändig iſt, ſich ſtellung, ſondern nady § 149 der 3. P. O. nur bis zur Er.

rechtskräftig für unzuſtändig erklärt haben, jo muß die rechtliche ledigung des Wider den Kl. wegen gewerbsmäßigen Glücksjpiels

Möglichkeit gegeben ſein , die Beſtimmung des zuſtändigen Ge. eingeleiteten Strafverfahrens angeordnet hat . Allein dieje Be.

richts durch eine höhere Inſtanz herbeizuführen ; der Mangel ſchränkung der Dauer der Ausjeßung auf einen kürzeren , als

ſolcher Möglichkeit würde einer, mit der Rechtsordnung un- den von der Bekl . begehrten Zeitraum kann dem Kl . dann nidyt

verträglichen Rechtsverweigerung gleichkommen. Da ein anderer zur Beſchwerde gereichen , wenn im übrigen die Vorausjeßungen
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für die Anwendung des § 149 hier gegeben ſind. Das iſt aber Prozeßzbevollmächtigten der Berufungsinſtanz zuzuſtellen . Wähle

in der Tat der Fall. H. c . R. , Bejdl . v . 31. März 03 , ſie das legtere, ſo müſſe die gegneriſche Partei nach dem Wort

B 98/03 III. laute und Sinne des § 179 einen Prozeßbevollmächtigten für

11. SS 176 , 190. Zuſtellung und Zuſtellungsurkunde. die Berufungsinſtanz ſchon beſtellt haben. Wenn auch ge

Zutreffend iſt die Annahme des B. O. , daß der Ri . mäß § 78 Abſ. 3 3. P. O. in casu der Bekl. bei dem

einen ſchlüſſigen Beweis dafür , daß am 16. Juli 1902 eine B. G. als Rechtsanwalt zugelaſſen und keinen Prozeßbevoll

Zuſtellung von Amtswegen an ſeinen Prozeßbevollmächtigten mächtigten zu beſtellen brauchte, ſondern ſich ſelbſt vertreten

erfolgt ſei , weder erbracht noch erboten hat. Es fehlt nad den könnte, ſo folge doch hierauß nur, daß eine Zuſtellung des Bes

Feſtſtellungen des B. G. nicht allein an der Aufnahme einer rufungsichriftſages an dieſen Anwalt erſt dann rechtswirkjam

Urkunde über eine von einem Zuſtellungsbeamten betätigte Über: hätte erfolgen können , wenn er vor oder wenigſtens bei

gabe des zuzuſtellenden Schriftſtücs, ſondern es fehlt ſogar die der Zuſtellung erklärt habe, er werde ſich ſelbſt vertreten .

Übergabe des Schriftſtücs durch einen Zuſtellungsbeamten zum So lange dieſe Erklärung nicht geſchehen ſei , müſſe die Zu

Zwecke der Zuſtellung. Nach der amtlichen Auskunft der Poſt- ſtellung an den Anwalt erſter Inſtanz erfolgen. Der Verſtoß

behörde iſt der Poſt das Erſuchen des Gerichtsſchreibersum gegen § 179 3. P. D. könne aud nicht durch Verzicht geheilt

Zuſtellung nicht zugekommen und iſt kein Poſtbote als Zu . Die Reviſion iſt begründet. Um gemäß § 179 3. P. O. an .

ſtellungebeamter tätig geweſen . Daß am 16. Juli der Brief, nehmen zu fönnen , daß ein für die höhere Inſtanz beſtellter

der nach der Abſicht des Gerichtsſdreibers hätte zugeſtellt werden Prozeßbevollmächtigter vorhanden ſei , wird allerdings der Regel

jollen , von einem Poſtboten dem Redtoanwalt K. überbradyt nach erforderlich ſein , daß die Partei einen die Beſtellung ent

worden ſein foll, iſt unerheblich ; die Aushändigung einer Poſt- haltenden Akt vorgenommen hat ; einer beſonderen Mitteilung

ſendung durch einen Poſtboten erſeßt nicht die Übergabe , die von der geſchehenen Beſtellung an den Gegner bedarf es

der Poſtbote als Zuſtellungsbeamter zum Zwecke einer Zuſtellung auch in ſolchem Falle nicht (Entſch. des Reichsgerichts

vorzunehmen hat. Auch dem Antrag auf Wiedereinſeßung in Bd. 14 S. 351; Bd. 18 S. 396 ). Iſt jedoch die Partei.

den vorigen Stand hat das B. G. mit Recht nicht ſtattgegeben. felbſt dazu qualifiziert, als Prozeſsbevollmächtigter höherer In

Der Begründung des B. U. kann zwar nicht in allen Punkten ſtanz aufzutreten , was gemäß § 78 Abj . 3 3. P. D. dann zu

beigetreten werden , insbeſondere ſteht der Saß, daß bei Partei- trifft, wenn ein beim Prozessgericht zugelaſſener Rechts .

zuſtellungen die Übergabe einer Abſchrift der Zuſtellungsurkunde anwalt ſelbſt Partei iſt, ſo erſcheint, um von einem

an den Adreſſaten weſentlich iſt, mit Entſch. des R. G. in Prozeßbevollmächtigten der höheren Inſtanz gemäß § 179 3.P.O.

Widerſpruch ( vergl . Erkenntnis des I. 3. S. vom 6. Juni 1891 ſprechen zu können , ein Akt beſonderer Beſtellung entbehrlich.

Wodyenſchr. 1891 S. 386 Nr. 8 , des V. 3. S. vom Im Sinne des § 179 iſt weſentlich einmal, daß die Perſon,

23. Juni 1900 Jur. Wochenſchr. 1900 S. 564 Nr. 2) . Allein welcher zugeſtellt iſt, die Qualifikation eines Prozeß bevollmäch .

für die Ablehnung des Wiedereinfeßungsantrags war dieſe Er- tigten der höheren Inſtanz habe , ſodann daß fie der Partei

wägung des B. G. belanglos . Denn nicht darauf kam es an , gegenüber zur Vertretung ermächtigt iſt. Leşteres Erfordernis

ob ein etwaiger Irrtum der Vertreter des Rl. in der Zeit vom entfällt aber, wenn die Partei ſelbſt die Qualifikation des

16. Juli bis zum 6. Auguſt beſtand und entſchuldbar war, Prozeßbevollmächtigten hat. Als durch den Sinn des § 179

ſondern darauf, ob , nachdem am 6. Auguſt eine ordnungsmäßige geboten iſt gleidhmäßig auch in den Fällen, wo die Staats .

Zuſtellung von Amtswegen ſtattgefunden hatte, über die der anwaltſchaft als Partei auftritt , die Zuſtellung des

Kl . noch den Briefumſchlag mit dem Zuſtellungsvermerk des Rechtsmittelſchriftſates an die bei der höheren Inſtauz am .

Poſtboten (§ 212 der 3. P. D.) dem B. G. vorlegen konnte , tierende Staatsanwaltſdaft als wirkjam angeſehen worden ,

der Kl . durch einen unabwendbaren Zufal verhindert war, die obgleich auch hier von einem für die Inſtanz beſtellten Prozeß .

nunmehr eröffnete Berufungsfriſt einzuhalten. Dieſe Frage hat bevollmächtigten dem Wortlaute nach nicht geſprodhen werden

das B. G. ohne Rechtsirrtum verneint. Dhne Grund hat kann (Entſch . des Reid & gericht8 Bd. 18 S. 405 ; Bd . 25

joließlich noch der Rei . in Zweifel gezogen , ob die Urteile : S. 419 ; Bd . 36 S. 346) . R. c . K. u . N. , U. v . 30. März 03 ,

zuſtellung am 6. Auguſt 1902 an den für die I. I. auf. 406/02 IV.

geſtellten Prozeßbevollmächtigten des Kl. erfolgen durfte , obgleich 13. § 181 .

für die II. I. jhon ein Prozeßbevollmächtigter aufgeſtellt war. Das Rechtsmittel iſt hinfällig. Es muß der Vorinſtanz

Nach $ 176 der 3. P. D. müſſen die Zuſtellungen, welche in zugeſtimmt werden . Die Erforderniſſe einer Erſatzuſtellung,

einem anhängigen Rechtsſtreite geſchehen, an den für die Inſtanz die ſich durch Zuſtellung in der Wohnung an eine in

beſtellten Prozeßbevollmächtigten erfolgen, ein Rechtsſtreit bleibt der Familie dienende Perſon vollzieht, liegen vor. Nicht

aber in der Inſtanz anhängig bis nach der Zuſtellung des zu beanſtanden iſt zunächſt die Annahme, daß zur Wohnung des

Urteile (vergl. Ent . des R. G. in Zivilſachen Bd. 9 S. 367, Antragsgegners nicht nur deffen zum Wohnen im engeren Sinne

Bd. 39 S. 399 , Bd . 41 S. 432) . 2. c. L. , U. v . 23. März 03 , beſtimmtes Shloß , ſondern auch das hier in Frage ſtehende,L.

394/02 IV, im Schloßhofe belegene Gebäude gehört, welches zur Erledigung

12. § 179. Zuſtellung der Berufungsſchrift an einen beim der ſich auf die ganze Befigung beziehenden Verwaltungs

Berufungsgericht zugelaſſenen Rechtsanwalt als Partei . angelegenheiten dient. Unbedenklich erſcheint ferner die Anſicht

Das B. G. führt aus: Der die Berufung einlegenden des angefochtenen Beſclufſeß, daß die Stellung des Hofrats

Partei ſtehe es gemäß § 179 3. P. O. frei , den Redytomittel. 9. B. als Privatſekretär und Hofchef des Antragégegners jenen

driftſat dem Prozeßbevollmächtigten erſter Suſtai ; oder dem als eine in der Familie des letteren dienende Perſon erſcheinen
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läßt, da derſelbe durch die Führung der Oberaufſicht über das führung des Auftrags rechtzeitig erfolgte, um ſeitens der Partei

Küchen- und Schloßperſonal und über den Marſtall Angelegen. die Friſt zu wahren . P. c . W. , u . v . 24. März 03 , 62/03 II .

heiten der herzoglichen Familie beſorgt . P. c. Herzog G. , 15. § 246. In einen Prozeß des Verſicherten kann der ,

Bejdl. v . 14. April 03 , B 49/03 VII . zu deſſen gunſten der Verſicherungsvertrag abgeſchloſſen iſt, nicht

14. $ 222 Abſ. 2 , § 223 Abſ. 1. Kaiſergeburtstag kein all- eintreten .

gemeiner Feiertag nach ſädfijchem Landesrecht. Wiedereinſeßung Der Verſicherte, welcher eine Klage gegen die Verſicherungs

in den vorigen Stand. geſellſchaft mit dem Antrage erhoben hatte, feſtzuſtellen, daß der

Nachdem das Verſäumniðurteil des erkennenden Senats geſchloſſene Verſicherungsvertrag weiter zu Recht beſtehe, und in

vom 23. Dezember 1902 der Bekl. am 13. Januar 1903 I. I. ein obſiegendes Urteil erlangt hatte , war während der

zugeſtellt worden war, lief die Friſt zur Einlegung des Ein- von der Befl. beſchrittenen Berufungsinſtanz geſtorben . Seine

jpruche nach den S8 339 Abſ. 1 , 222 der 3. P. D. und Witwe erklärte, daß fie den Rechtsſtreit fortjeßen wolle und

$ 188 des B. G. B. am 27. Januar 1903 ab, und da die zwar nicht als allgemeine Rechtsnachfolgerin, ſondern als aus

Einſpruchejchrift erſt am folgenden Tage, dem 28. Januar 1903, dem Vertrage berechtigte Singularſuccefforin und ſtellte gegen

auf der Gerichtsſchreiberei des R. G. eingegangen iſt, ſo würde über dem auf Klagabweiſung gerichteten Berufungsantrage der

die Einſpruchsfriſt nur dann nicht verſäumt ſein , wenn der Bekl . den Antrag, das erſte Urteil dahin zu ergänzen, daß

Kaiſersgeburtstag als allgemeiner Feiertag im Sinne des § 222 Bekl. zur Zahlung von 5 000 Mark nebſt Zinſen an ſie ver

Abj . 2 der 3. P.D. anzuſehen wäre. Das iſt aber nicht der urteilt werde. Nur Hülfsweije wiederholte ſie den erſtinſtanzlichen

Fall. Die 3. P. D. hat die Frage, welche Tage als allgemeine Antrag. Der II. R. hat in der Hauptſache gemäß dem ge

Feiertage zu gelten haben , nicht geregelt , vielmehr dem Landes- änderten Klageantrage die Bekl . zur Zahlung von 5 000 Mark

recht mit Rückſicht auf die örtlichen Verhältniſſe der einzelnen verurteilt. Dieſe Entſcheidung wurde auf Reviſion der Bekl.

Landesteile überlaſſen. Die Frage iſt zu entſcheiden nach dem aufgehoben , die Sadie zi1 anderweiter Verhandlung und Ent

Rechte des Ortes, wo die Handlung vorzunehmen iſt, im vor- fdheidung, ſoweit zwiſchen der Witwe und der Bekl. verhandelt

liegenden Falle alſo nach ſächſiſchem Recht. Für das König- worden , zurückverwieſen, und die Witwe auch zu den Koſten der

reich Sachſen iſt die Frage durch eine Verordnung vom Berufungsinſtanz verurteilt. Aus den Entſcheidungsgründen : Der

6. Juli 1899 (Gefeß- und Verordnungsblatt für das König- verſtorbene Verſicherungsnehmer war nicht nur in I. I. durch

reich Sadjen 1899 S. 203 , 204) geregelt, nach deren $ 8 der einen Prozesbevollmächtigten vertreten, ſondern er hatte auch

Kaijersgeburtstag nicht zu den allgemeinen Feiertagen im Sinne bereits für die II. J. einen ſolchen beſtellt, als er ſtarb . Eine

der mehr bezogenen Beſtimmung gehört. Anlangend die weitere Unterbrechung des Verfahrens trat daher durch ſeinen Tod nicht

Frage, ob dem Wiedereinſețungogejuch gegen die ſomit ein- ein ( S 246 C. P. D.) ; auch iſt eine Ausjeßung des Berfahrens

getretene Verſäumung der Einſpruchefriſt ſtattzugeben iſt, jo yon keiner Seite beantragt worden . Allein wenn eine andere

muß die Vorausſeßung des § 233 Abſ.1 der 3. P. O. , daß Perſönlicyfeit in den Prozeß eintreten und ihn fortſeßen wollte,

die Bell . durch einen unabwendbaren Zufall verhindert worden jo konnte dies nur unter der Vorausſeßung geſchehen , daß fie

iſt, die Einſpruchsfriſt innezuhalten, als gegeben erachtet werden . als Rechtenachfolgerin des Verſtorbenen im Sinne des § 239

Nach der Präſidialverfügung vom 11. Oktober 1879 , betreffend der 6. P. D. anzuſehen iſt. Das Recht, welches der Ver:

die Einrichtung und den Betrieb der Gerichtsſchreibereien des ſicherungsnehmer bejaß , und das Recht, welches der Dritte , zu

R. G. , muß an Wochentagen nachmittags von 3 bis 6 Uhr ein deſjen Gunſten die Verſicherung geht, durch den Tod des Ver

Beamter der Gerichtsſchreiberei ununterbrochen im Gerichts- ſicherungenehmers endgiltig erhält , find verſchiedene Redite,

gebäude anweſend ſein , um die eingehenden Schriftſtücke zur ſie ſind überhaupt nicht , und daher aud nicht modifiziert ,

Präſentation zu befördern, oder ſelbſt zu präjentieren, während identiſche Rechte. Das Recht, welches der Verſicherungenehmer

bezüglich der Sonn- und Feſttage dieſes für die Zeit von hatte, bleibt beſtehen und geht auf ſeine Erben über ,

11 bis 1 lihr vorgeſchrieben iſt. Eine Verfügung, daß der nur daß es inſofern durch ſeinen Tod beeinflußt wird , als es

Dienſt am Kaiſersgeburtstag anders wie an ſonſtigen Werktagen in gewiſſem Sinne eine Erweiterung erfährt, indem ſeine Erben

insbeſondere ſo wie an Sonntagen und Feſttagen einzurichten nicht mehr auf die Feſtſtellungsklage bejchränkt find , ſondern an

jei , iſt von der zuſtändigen Stelle nicht erlaſſen worden ; zudein deren Stelle zur Leiſtungsklage, d . h . zur Klage , daſ die Ver

erhellt nicht, daß der Rechtsanwaltſchaft beim R. G. irgend ſicherungegejelljchaft an den Dritten leiſte, greifen dürfen .

eine Mitteilung auch nur einer tatſächlich abweichenden Es ſind alſo allein die Erben des Verſicherungsnehmers die

Handhabung des Dienſtes an jenem Tage gemadyt worden ſei . jenigen, die als Nachfolger in deſſen Redit den Prozeß fortſeßen

viernach iſt anzunehmen, daß die geſchäftsordnungsmäßige Zeit können und müſſen. Namentlid diefer letzte Punkt iſt für die

für die Übergabe von Schriftſtücken an die Gerichtsſdreiberei in Betracht kommenden Verhältniſſe kennzeichnend. Wäre der

des R. G. auch am 27. Januar ſich bis nachmittags 6 Uhr Dritte berechtigt, den Prozeß fortzuſeßen beziehungsweiſe aufzu .

erſtreckte. Der Umſtand , daß die zur Übergabe der Einſpruchs- nehmen, ſo müßte er umgekehrt hierzu auch für verpflichtet er :

jdrift geſandte Botin das Gebäude verſchloſſen fand und der. achtet werden ; eine ſolche Verbindlichkeit würde aber der Redyte.

jelben auf ihr läuten nicht geöffnet wurde, war daher für die ſtellung, die der Dritte dem ohne ſeine Mitwirkung geſchloſſenen

Partei ein unabwendbarer Zufall, welcher dieſelbe hinderte, die Verſicherungsvertrage gegenüber einnimmt, nicht entſprechen .

Notfriſt einzuhalten . Der Umſtand, daß ſie bis zum Nach Aus dem Vorſtehenden ergibt ſich als weitere die Sachlage be .

mittage des legten Tages mit dem Auftrag zur Einlegung des leuchtende Tatſache, daß , wenn der Dritte , zu deſſen gunſten

Einſpruchs gewartet hat , iſt ohne Bedeutung, da die Aus- die Verſicherung genommen iſt , nach dem Tode des Ver-:
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K. c. K. ,

ſicherungsnehmers die Leiſtungsklage gegen die Geſellſchaft an- dieſelbe iſt wie die vorliegende, in der ohne Bezugnahme auf

ſtellte, dieſe nicht mit Rückſicht auf den ſchwebenden Prozeß den die Entſcheidung des öſterreichiſchen Gerichts der von der Rl.

Einwand der Rechtshängigkeit erheben könnte. geltend gemachte Anſpruch auf rückſtändiges Raufgeld ſelbſtändig

u. v . 6. März 03 , 483/02 VII . auf Grund des zwiſchen den Parteien geſchloſſenen Kaufvertrages

16. § 2682. Underung der Konfursforderung in Maffe. eingeklagt wird . Bei beiden Streitſachen iſt ſowohl der Klage

anſpruch keine Klageänderung . grund als auch das Klagebegehren voneinander verſchieden ;

Der Annahme des B. G. , daß die Widerkl. dadurch, daß eine Gleidheit liegt nur inſofern vor, als beide Streitſachen

ſie den von ihr in I. J. als Konkursforderung geltend gemachten wirtſchaftlich denſelben Zweck verfolgen, der Kl. den Gegenwert

Anſpruch in der Berufungsinſtanz als Maſſeanſpruch verfolgt, für die dem Bekl. gelieferten Waren zu verſchaffen. W.c. M. u . P. ,

die Klage geändert hat, kann nicht beigetreten werden. Der U. v . 3. April 03 , 2/03 VII.

Klaggrund iſt nicht geändert; weder in der Perſon der Widerki . 18. $8 286, 394. Unzuläſſige Ablehnung eines Beweis,

oder des Widerbekl . nach der dem Konkursverwalter in konſtanter antrags.

Rechtſprechung des R. G. beigelegten Stellung , noch in der So liegt die Sache nicht, daß der B. R. fich bereits eine

behaupteten Entſtehungstatſache des verfolgten Anſpruchs iſt Überzeugung gebildet hätte , die durch die Befundung des Notars,

ein Wechſel eingetreten. Entſtehungstatſache iſt der zweiſeitige wenn dieſer das unter ſein Zeugnis Geſtellte beſtätigen ſollte,

Vertrag , der den Anſpruch begründet, nicht die behauptlich vom nicht erſchüttert werden könnte; denn der B. R. ſagt ſelbſt, daß

Widerbefl. in Anſehung der Erfüllung oder Nichterfüllung ab. er damn in Zweifel geraten, aber zu einer Feſtſtellung der

gegebenen Erklärung , welde lediglid; auf die Realiſierung des Richtigkeit der Klägeriſchen Behauptung oder zu einem Gr.

Anſpruchs einwirkt . Der Klageantrag iſt nur innerhalb des füllungseide für den Kl . nicht gelangen würde . Jedenfalls iſt

nach 8 2682 der 3. P. D. zuläſſigen Umfango geändert. Dies daraus erſichtlidy, daß der angebotene Beweis nicht ohne Einfluß

gilt , wie von dem Erſaß der Feſtſtellungeklage durch die auf die richterliche Iberzeugung ſein würde, und iſt dies der

Leiſtungeklage, ſo auch von dem Verlangen voller Zahlung aus Fall , jo darf ſeine Erhebung nicht abgelehnt werden . Aberdies

der Maſſe anſtatt der durch die Lage des Konkurſes bedingten bliebe , wenn der Notar ſich durch ſeine Ausjage mit der Be.

Prozente. Vergl. Entſch. des R. G. Bd. 32 S. 3. E. c . G. , fundung des Zeugen M. in Widerſpruch ſeßen ſollte , noch die

11. v . 13. März 03, 426/02 III. Gegenüberſtellung der Zengen ( 8 394 Abſ. 2 3. P. D.) als

17. S9 274, 275 , 303. Zwiſchenurteil über die Einreden Mittel übrig, um der Wahrheit näher zu kommen .

der rechtskräftig entſdiedenen Sache und der Rechtshängigkeit . U. 1. 7. März 03 , 35/03 V.

Über den Einwand der rechtskräftig entidiedenen 19. $ 398. Verſicherung der Zeugenausſage.

Sade hatte das 9. G. Caffel durch Zwiſchenurteilent . Mit Recht durfte der B. R. bei der in II . J. wiederholten

ſchieden . Dieſe Art der Entſcheidung war nach § 303 der Vernehmung des Zeugen K. , der in I. I. vereidet iſt, ſich an

Z. P. O. zuläſſig, da der Einwand ein einzelnes , ſelbſtändiges der gemäß 3. P. O. § 398 Abſ. 3 erteilten Verſicherung ge.

Verteidigungsmittel darſtellt. Zwar hat das ? . G. , wie nügen laſſen. Im Gegenſaß zu § 66 Str. P. D. beſteht für

die Gründe ſeiner Enticheidung ergeben , dieſe Einrede der rechts. den Zivilprozeß keine Vorſdrift , die dazu nötigte , in der höheren

kräftig entſchiedenen Sache als eine prozeßhindernde Einrede im Inſtanz von neuem zur Beeidigung des Zeugen zu ſchreiten .

Sinne des § 274 der 3. P. O. angeſehen und deshalb ſeine H. c. .D ., II. v . 12. März 03 , 383/02 IV.

Entſcheidung, ſoweit ſie dieſe Ginrede betraf, als ein Endurteil 20. § 398.

erachtet. Dieſe rechtóirrtümliche Auffaffung iſt aber für die. Bei geleiſtetem Nadheide fann die demnädſtige Verſicherung

Frage, ob die Berufung gegen die Entſcheidung gegeben war, auf den geleiſteten Eid dennoch in promiſſoriſcher Form erfolgen

nicht maßgebend, denn das B. G. hatte nach § 535 a. a. D. ( vergl . Entſch. des R. G. in Straffaden Bd. 6 S. 145 ff.).

die Statthaftigkeit der Berufung von Amts wegen felbſtändig S. c. S. , II . v . 26. März 03 , 399/02 IV.

zu prüfen . Seine Entſcheidung , daß die Berufung unzuläſſig 21. § 416. Beweiskraft von Irfunden .

jei, entjpricht dem Gejebe , da nach § 512 a . a . D. die auf Die vorliegende Urkunde iſt teils Geſtändnis teils Willens.

Grund des $ 303 erlaffenen Zwiſchenurteile nur gleichzeitig erklärung. Nach $ 416 der 3. P. O. beſteht ihre formelle.

mit dem hier nod nidt gefällten Endurteil angefochten werden Beweiskraft darin, daß die in ihr enthaltenen Erklärungen als

können . Soweit die Entſcheidung des L. G. die prozeßhindernde abgegeben gelten ; dagegen iſt ein Gegenbeweis unzuläſſig . Aber

Einrede der Rechtshängigkeit betraf , hatte ſie die Natur die materielle Beweiekraft der jo feitgeſtellten Erklärungen

eines Endurteils (8 275 Abſ. 2 ) und unterlag deshalb der enthält die 3. P. O. feine Beſtimmung. Dies verkennt der

Berufung. Die Rechtshängigkeit wurde durch den von der B. R. , indem er den allgemeinen Saß ausſpridit , daß der Beweis .

Kl . im Vorprozeſſe nach Erlajjung des Urteils des 9. G. antritt der linrichtigkeit der IIrkunde ( joll heijzen : gegen die

Caffel erklärten Verzicht auf die Berufung nidyt beſeitigt , da Richtigkeit der Urkunde) nach § 416 der 3. P. O. ausgeldloſſen

trop des Verzichts der Bekl. gegen das bisher noch nicht ſei , er verwechſelt formelle und materielle Beweiskraft der

zugeſtellte lirteil nach § 521 die Berufung noch einlegen und Urkunde. Für lettere kommt es auf den Inhalt der Erklärung

die Kl . fich dieſer nod anſchließen darf. Mit Recht nimint an ( vergl . Gaupp.Stein , Anm . III zu § 416 der 3. P. D.).

aber der B. R. an , daß die im Vorprozeß verhandelte Streit- Infofern der Erklärende eine Tatjadje einräumt, handelt es ſich

ſache, in der es ſid lediglich darum handelte, die Zuläſſigkeit um ein vom Ridyter frei zu würdigendes Beweismoment, um

der Zwangsvollſtreckung aus dem Urteile des 0. l . G. in Wien ein außergerichtliches Geſtändnis, deſſen Beweiskraft ſdon durch

durdy Vollſtreckungeurteil feſtzuſtellen, in Redtsjinne nict den Beweis der Unwahrheit oder der Urt ſeines Zuſtande
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kommens g. B. durch Drohungen beſeitigt werden kann (vergl. urteilte, der Rechtsſtreit in der Hauptſache erledigt und bedurfte

R. G. bei Gruchot, Bd. 34 S. 730 , Gaupp. Stein , Anm. IV nur noch der Antrag auf Rückzahlung von 526 Mark 60 Pf.

zu § 288, Unın . II zu § 290 der 3. P. D.) . Soweit dagegen der Entſcheidung, welde der Ri. auf Grund des Urteile I. I.

eine rechterhebliche Willenderklärung vorliegt , iſt ihre Anfechtbar . vom Bekl . eingezogen haben ſollte, was erſterer jedoch beſtritten

keit oder Nichtigkeit nach dem bürgerlichen Rechte zu beurteilen . hatte . Jin gegenwärtigen Rechtsſtreite dagegen wurde eine ſelb

P. c. B. , U. v . 3. April 03, 22/03 VII. ſtändige Schadenserſafforderung der Entſcheidung vorbehalten ,

22. SS 445. 475. Eid nur über Tatſachen , nicht über und nach der Rechtſprechung des R. G., von welcher abzugehen

Urteile zuläſſig. kein Grund vorliegt, findet auch dann, wenn gegen ein Teil .

Mit Recht wird von den Parteien gerügt, daß durch die urteil und gegen das Schlußurteil Reviſion eingelegt und gleich .

Faſſung des auferlegten Eides die 88 445 und 475 der 3. P. O. zeitig über beide Reviſionen verhandelt wird , eine Zuſammen.

verlegt ſeien inſofern , als der Eid jo wie er gefaßt ſei, „daß rechnung der Bejdywerdefumme nicht ſtatt. Vergl. Juriſtiſche

unter Kundenrimeſſen Wechſel zu verſtehen find , welche zwei Wochenſchrift 1896 S. 357 Nr. 11. Die Reviſion gegen das

Unterſchriften zu tragen haben , alſo Wechſel, welche von den Schlußurteil war daher gemäß $8 566 , 535 der 3. P. O. als

Kunden entweder akzeptiert oder von ihnen ausgeſtellt und von unzuläſſig zu verwerfeni . R. C. S. , U. v . 20. März 03 ,

dem Bekl. an die Kl. giriert ſind“ nicht eine Tatſache, 396/02 II .

ſondern vielmehr nur ein Urteil über die Auslegung des frag- 24. § 536. Reformatio in pejus ijt verboten .

lidhen Vertrages zum Gegenſtande habe. Gegenſtand der Eides . Die Abänderung des angefochtenen Urteils zu Ungunſten

auflage können nicht Urteile , ſondern nur Tatſachen und des Berufungskl. hat nach § 536 3. P. O. ausnahmslos zur

diejen gleidyſtehende gemeinverſtändliche Rechtsbegriffe bilden. Vorausſebung , daß der Gegner mit entſprechendem Antrage

Zu den Tatſachen gehören nun auch die ſogenannten inneren der Berufung fich angeſchloſſen hat. Fehlt es an dieſer Voraus

Tatſachen , das heißt Gegenſtände des Wiſſen oder des Wollens . feßung, ſo iſt das B. G. nicht in der Lage, das von ihm für

Dabet durfte z . B. der Alberzeugungeeid den Vertretern der Ki. richtig erachtete, dem Berufungskl. jedoch ungünſtigere Urteil

wohl darüber aufgegeben werden, von welcher Anſicht und Abſicht an die Stelle des erſtinſtanzlichen Urteils zu ſeßen. Wie in

der damalige Vertreter der Kl. bezüglich der Bedeutung von ſolchem Fall zu verfahren iſt, wird fidy, je nachdein das für

Kundenrimeffen bei dem Vertragsabſchlufſe geleitet geweſen ſei . richtig gehaltene Urteil unbedingt oder nur bei Eidešleiſtung

Denn dieſe An. oder Abſicht des damaligen Vertreters iſt eine des Berufungsbekl. ungünſtiger, bei Eidesverweigerung jedoch

der Vergangenheit angehörige innere Tatſache und als ſolche der günſtiger für den Berufungekl. im Erfolg iſt, verſchieden ge .

Eidesauflage fähig. Dagegen iſt es Gegenſtand der Auslegung ſtalten müſſen. Während im erſten Fall von der Aufhebung

und ſomit eines IIrteils, cb einem Vertrage ein beſtimmter des IIrteile abzuſehen und die Berufung als unbegründet zurück .

Sinn beizumeffen iſt. Das B. G. hätte daher den Eid nicht zuweiſen iſt, wird es im zweiten Fall gerechtfertigt erſdyeinen ,

in der Faſſung auferlegen dürfen , welche Wedjel als Kunden- das Ilrteil abzuändern, dabei indes der Eidesleiſtung nur eine

rimeſſen im Sinne des Vertrages vom 23. April 1898 zu der Tragweite des erſtinſtanzlichen Urteils entſprechende Wirkung

verſtehen ſind ; vielmehr mußte es eine anderweite, auf Tat . beizulegen, alſo als Folge der Eidesleiſtung auch nur die zeit

aden beſchränfte Faſſung wählen. Die Wahl einer ander- weilige Abweiſung der Klage auszuſprechen , wenn auf ſolche

weiten Faſſung des Eides hängt aber yon tatſächlidhen Er- das angefochtene Urteil ſich beſchränkt hat. N. c. S. , II . v .

wägungen ab , wozu namentlich gehört, ob durch einen die 13. Februar 03 , 360/02 III.

Meinung des früheren Vertreters der Kl. fejtſtellenden Eid audy 25. § 539. Das B. G. braucht nicht ein durd, Eid be .

die gleiche Auffaſſung auf ſeiten des Bekl. feſtgeſtellt werden , dingtes Zwijchenurteil aufzuheben , ſondern kann in der Sadie

oder ob auch der lettere Punkt zum Inhalte des Eides gemacht ſelbſt erkennen .

werden ſoll. H. c. L. , U. v. 24. März 03 , 441/02 II. Der Bekl. hat die Klage beſtritten und vor allem einrede

23. SS 535, 546 , 566. Verhältnis von Schluß- und weiſe geltend gemacht, daß der ganze Kaufvertrag im beiderſeitigen

Teilurteil bei Berechnung der Reviſionsjumme. Einverſtändnis wieder aufgehoben worden ſei . Das L. G. Würz

Das gleichfalls mit Reviſion von den Bekl. angefochtene burg hat die Verhandlung auf dieje Einrede bejchränkt und eine.

Schlußurteil vom 17. November 1902 enthält die Verurteilung von ihm ſelbſt als bedingte Zwijdenurteil bezeidynete Entideidung

der Bekl. zu weiterem Schadenserjabe im Betrage von 448 Mark, erlaſſen , in welcher dem Bekl. ein ridhterlicher Eid , durdy

jo daß die nad $ 546 Abj. 1 der 3. P. O. erforderliche den die Wahrheit jeines auf die Aufhebung des Vertrages

Reviſionsjuinme nicht vorhanden iſt. Der Vertreter der Reviſion bezügligen Vorbringens in Gewißheit gejeßt werden jollite, auf

machte unter Bezugnahme auf eine Entſcheidung des I. C. S. erlegt und erkannt worden iſt, daß bei Leiſtung des Eides die Klage

in Sachen Hirſch wider Hein, Lehmann & Co. vom 26. Februar abgewiejen, im entgegengeſeßten Falle aber feſtgeſtellt werden ſolle,,

1898 , Rep. I 500/1897 geltend, es ſei wegen des Abhängigkeits . daß der Kaufvertrag vom 4. November 1899 nicht wieder auf.

verhältniſſes , in welchem das Soluğurteil zu dem Teilurteil gehoben worden ſei . Allerdings iſt eine bedingte Entideidung, wie

jtebe, genügend, daß für die Reviſion gegen das legtere die ſie von dem 2. G. erlaſſen worden iſt, nigt prozeßgerecht (vergl . die

gejeßlidhe Bejdwerdejumme gegeben ſei . Allein mit Unredt Entich . der vereinigten Zivilſenate des R. G. vom 20. Oktober

wird die Gleichartigkeit der beiden Fälle behauptet. In jenem 1882 , Entid . Bd. 7 S. 421 flg. Grudhets Beiträge, Bd . 34

früheren Falle war durch das Teilurteil des B. G. , welches die S. 1164 , Bd . 35 S. 1190 , Sádi. Ardiv 1899 S. 72 flg . ,

Klage als unbegründet abwies und den Kl . nach dem Antrage Seufferts Ardiv Bd. 38 Nr. 179 , 275 ) , und das O. L. G. war

der im Wege der Widerklage erhobenen Feſtſtellungsklage ver- daher gemäß § 539 der 3. P. O. in der Lage, das Urteil wegen
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dieſes Mangels im Urteildverfahren aufzuheben . Es iſt der 27. SS 552 , 319. Beginn der Notfriſt der Reviſion bei

Reviſion auch zuzugeben, daß es unter Umſtänden geboten ſein einem berichtigten Urteil.

kann, lediglich dieſe Aufhebung zu verfügen und die Sache an Die Zuſtellung des Urteils iſt erfolgt am 22. November

die I. I. zurückzuverweijen (vergl . Entiq . des R. G. in 3. S. 1902 , die Einreichung der Reviſionsſchrift erſt am 3. Januar

Bd. 20 S. 390 fig . , Bd. 31 S. 361 fig., Juriſt. Wochenſchr. 1903. Die Aufſtellung des Ril . , daß nicht die Zuſtellung

1898 S. 46 unter 8) , allein als unbedingte Regel kann dies yom 22. November 1902, ſondern diejenige vom 6. Dezember

nicht anerkannt werden ( vergl . die angezogene Plenarentſcheidung 1902 maßgebend ſei , und erſt durch dieſe die Notfriſt zur Ein

und Juriſt. Wochenſdr. 1897 S. 234 flg. unter 26) , und im legung der Reviſion in Cauf gejegt worden ſei , weil das Urteil

vorliegenden Falle war die Sachlage nicht ſo geſtaltet, daß das nach jener Zuſtellung bezüglich des Datums des angefochtenen

B. G. prozeſſual gehindert geweſen wäre , feinerſeits in der Urteile berichtigt worden ſei , und es danach auf die Zeit der

Sache ſelbſt zu entſcheiden . W. c. E. , I. v . 2. April 03 , Zuſtellung des Urteils mit dem Berichtigungsbeſchluſſe an

402/02 VI. kommen müſſe, iſt rechtlich unzutreffend. Die Berichtigung

26. § 546. Berechnung der Reviſionsſumme bei einer eines Urteils auf Grund des S 319 der 3. P. O. bildet, wie

Klage auf Duldung der Zwangsvollſtreckung in ein Grundſtück. wiederholt vom R. G. ausgeſprochen iſt (Entſch . in Zivilſachen

Die Reviſion mußte als unzuläſſig verworfen werden , weil Bd. 23 S. 411 , Bd. 29 S. 406 ), nicht eine neue Enticheidung ,

die Reviſionsſumme nicht glaubhaft gemacht iſt (§ 546 der ſondern die Feſtſtellung der von vornherein beabſichtigten, durch

3. P. O. ). Gegenſtand der Beſchwerde iſt das V. U., durch ein Verſehen nicht zum richtigen Ausdruck gekommenen Ent

welches der Rkl. zur Duldung der Zwangsvollſtreckung in die ſcheidung.ſcheidung. Das einzulegende Rechtsmittel richtet ſich daher

vom Bekl. R. aufgelaſſenen Grundſtücke wegen einer Geſamt- gegen das urſprünglich verkündete lirteil und nidt lediglich

forderung des Kl. von 1680 Mark verurteilt worden iſt ; die gegen das Urteil, ſo wie es ſich durch die Berichtigung ergibt .

Beſeitigung dieſes Urteil und die Wiederherſtellung deß die Daher iſt für den Beginn der Notfriſt die frühere Zuſtellung

Klage bedingt - für den Fall der Leiſtung des Eides ab- des noch unberichtigten Urteils maßgebend . Das iſt denn auch

weiſenden landgerichtlichen Urteils erſtrebt der RkI. Sein bereits in der Begründung zu § 457 des Entwurfs der

Intereſſe erſchöpft ſich alſo darin , daß er den Zugriff des Kl. 3. P. O. ( S. 515) unter Hinweis darauf , daß der in

auf die bezeichneten Grundſtücke, deren Inanſpruchnahme für die beſchränkter Weiſe im preußiſchen Entwurf vertretene gegenteilige

Forderung des Kl. nicht zu geſtatten braucht. Dieſes Intereſſe Standpunkt lebhaft beſtritten worden ſei und fidy nicht empfehle,

darf andrerſeits nicht höher bewertet werden, als der Anſpruch ausdrücklich ausgeſprochen worden und wird gleichfalls von

des Kl. , wie er in der Reviſionsinſtanz gediehen iſt, weil der namhaften Kommentatoren anerkannt (Peterſen -Anger zu § 552

Wert des Beſchwerdegegenſtandes den des Streitgegenſtandes Anm . 4 ; Wilmowski-Levy zu $ 477) . Das vorbezogene Urteil

nicht überſteigen kann (Entich . des R. G. Bd. 47 S. 420 ff.). des VI. 3. S. de R. G. (BD. 29 S. 406 ) ſteht auf dem

Übrigens iſt auch ein ſolcher Mehrwert des Beſchwerdegegenſtandes gleichen Standpunkt. D. c. l . , 1. v . 17. April 03 , 47/02 II.

gar nicht behauptet . Daraus erhellt zunädīt, daß die Reviſions . 28. § 568 Abſ. 4. Bei Bejdlüſſen des Amtsgerichts in

ſumme höchſtens dem Betrage der Forderung des Kl . , wegen I. I. gibt es keine Beſchwerde an das R. G.

deren er die Vollſtreckung in die auf den Bekl. B. übertragenen Sinn und Zweck der Beſtimmung im $ 568 Abj . 4

Grundſtücke betreiben will, gleichkommen kann. Sie iſt indeſſen 3. P. D. iſt der , daß in Angelegenheiten, in denen in I. I. das

nicht unter allen Umſtänden auf dieſen Betrag zu ſchäßen . Zur Amtsgericht einen Beſchluß erlaſſen hat, eine Beſchwerde an das

Befriedigung des Kl . dienen die Grundſtücke lediglid) in der R. G. überhaupt nicht mehr ſtattfinden ſoll . Dieſe Beſtimmung

Beſchaffenheit, in welcher ſie ſich befinden oder doch zur Zeit der iſt in der Begründung zu ihrem Entwurfe damit gerechtfertigt

Scheinveräußerung befanden , alſo mit derjenigen Belaſtung, die worden , daß das R. G. bisher nur ſelten in der Lage geweſen

unangefochten vorhanden iſt. Nur den Grundſtückswert, ſoweit ſei , einen fachlichen Beidheid zu erlaſſen , da es in der Regel

er noch frei iſt, kann und will der Kl. zum Gegenſtande ſeines die weitere Beſchwerde wegen Mangels eines neuen ſelbſtändigen

Zugriffs , ſei es durch Zwangsverſteigerung oder Zwangsverwaltung, Beſchwerdegrundes als unzuläſſig habe verwerfen müſſen . Die

jei eß durch Zwangseintragung, machen ; ein Mehreres ſoll der Richtigkeit dieſes Grundes zeigt ſich aud in dem vorliegenden

Bekl . auch nicht dulden. Darum beſtimmt ſich der Wert des Falle; denn auch wenn die Vorſchrift des § 568 Abſ. 4

Streit- und Bejdwerdegegenſtandes nach dem Werte der dem 3. P. O. nicht beſtände , hätte das R. G. eine fachliche Ent:

Vollſtreckungszwange zu unterwerfenden Grundſtücke, jedoch ſcheidung nicht treffen können , ſondern hätte die Beſchwerde mit

abzüglich der auf ihnen haftenden hypothekariſchen Rückſicht auf $ 568 Abſ. 2 3. P. O. als unzuläſſig verwerfen

Schulden , ſofern dieſer Wert hinter dem Betrage der beizu müſſen , da der Beſchluß des D.O.G. inſoweit, als der Schuldner

treibenden Forderung zurückbleibt. Von dieſen Grundjägen iſt ſich dadurch für beſchwert erachtet, mit dem Bejdluß des Amto .

der erkennende Senat bereits bei Beredynung des Streitwerts gerichts übereinſtimmt und ein neuer ſelbſtändiger Beſchwerde.

im Falle der Anfechtung von Rechtshandlungen außerhalb des grund in dem oberlandes gerichtlichen Beidluß nicht gegeben iſt.

Konkurſed ausgegangen (Entſch . Bd 47 S. 375 ff.); ſie ſind nicht Jener Sinn des § 568 Abſ. 4 3. P. O. entſpricht audy dem

minder anwendbar auf den vorliegenden Fall, in welchem geltend Wortlaut ; denn es iſt unrichtig, wenn der Beſchwerdeführer an

gemadt iſt, daß die auf den Bekl. als Eigentümer umgeſchriebenen nimmt, unter der „ weiteren “ Beſchwerde des, § 568 jei nur

Grundſtücke noch zum Vermögen des Schuldners gehören und eine zweite Bejdwerde derſelben Partei zu verſtehen . Der Aug.

als jolches der Zwangsvollſtreckung unterliegen. B. c . 3. , druck ,weitere Beſchwerde " hat vielmehr lediglich objektive Be

u. . 13. März 03 , 465/02 VII. deutung; er hat nur Bezug auf die Beſchaffenheit des Bea
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ſchluſſes, gegen den die Beſchwerde fich richtet; iſt diejer Bejdluß Tatjaden , welche die Scheidung oder die Anfechtung der

ſelbſt ſchon auf Beſchwerde ergangen, ſo iſt jede dagegen Ehe oder das Recht, die Herſtellung des ehelichen Lebens zu

erhobene Beſchwerde „eine" „weitere" ohne Rückſicht auf die verweigern , begründen ſollen . “ Ähnlich war ſchon im

ſubjektive Seite, alſo ohne Unterſchied, ob der Beſchluß, der mit § 577 Abſ. 2 der 3. P. O. früherer Faſſung ausgeſprodhen

der weiteren Bejdwerde angefochten wird, auf Beſchwerde der . worden : die „ Eideszujchiebung" iſt „ nicht zuläſſig “, „foweit es

ſelben Partei, die die weitere Beſchwerde eingelegt hat, oder der ſich um Tatſachen handelt, welche die Trennung , Ungültig

Gegenſeite erlaſſen iſt. In dem Ausdruck „weitere Befchwerde" keit oder Nichtigkeit der Ehe begründen ſollen . So

joll das Wort ,weitere" alſo auf nichts anderes hinweiſen als lange dieſe ältere Beſtimmung noch in Kraft war , hat das

darauf, daß überhaupt bereits einmal Beſchwerde erhoben war, R. G. wiederholt ausgeſprochen , daß danach die Eidegzuſchie.

gleichgültig von welcher Partei. 3. c . S. , Beſchl. v . 31. März 03, bung nicht unzuläſſig ſei , wenn und ſoweit es ſich dabei nicht

B 38/03 VII. um die Begründung einer Klage der bezeichneten Art, ſondern

29. 88 581 , 599 , 600 , 707, 767 , 769. Behauptung des um die Abwehr eines gegen den Beſtand der Ehe gerichteten

wiſſentlich falſchen Eides gegen ein lirteil, bezüglich deſſen das Angriffs oder ausſchließlich um eine , mit Rückſicht auf das

Nachverfahren anhängig iſt. Verhalten des anderen Teils noch zu treffende Entſcheidung der

Die im § 767 bezeichnete Klage iſt nur zugelaſſen, um Schuldfrage handele. (Vergl. Entſch. des R. G. in Zivil .

wegen nachträglich eingetretener Veränderungen Einwendungen jachen Bd. 34 S. 351 , Bd . 43 S. 423 , Juriſtiſche Wochen

gegen den durch das Urteil feſtgeſtellten Anſpruch ſelbſt geltend ſchrift von 1896 S. 87 Nr. 92 und von 1899 S. 606

zu machen . Das iſt nicht der Fall, wenn Bekl. behauptet, daß Nr. 1. ) Ein zwingender Grund zur Aufgebung dieſes Stand

Kl. das Urteil vom 17. Januar 1903 durdy einen wiſſentlich punkts iſt weder aus der Faſſung des Gefeßes , noch aus ſeiner,

faljden Eid erwirkt habe. Dies Urteil hat zwar den zwiſchen Entſtehungsgeſchichte ( vergl. die Begründung der Novelle ſowie

Parteien anhängig gewordenen Rechtsſtreit inſofern noch nicht die früheren Protokolle S. 292 , 293) zu entnehmen ; vielmehr

erledigt , als derſelbe, da dem Bekl . die Ausführung ſeiner Rechte muß auch jeßt daran feſtgehalten werden , daß die Unzuläſſig.

vorbehalten worden , nach 8.600 Abſ. 1 der 3. P. D. im ordent- keit einer Eideszuſchiebung nicht ſchon dann angenommen

liden Verfahren anhängig geblieben iſt. Aber es iſt ein Urteil, werden kann , wenn die betreffenden Tatſachen an ſich zur Be.

das gemäß § 599 Abſ. 3 der 3. P. O. in betreff der Rechts- gründung der Scheidung , oder der Eheanfechtung, oder der

mittel und der Zwangsvollſtreckung als Endurteil anzuſehen und Verweigerung des ehelichen Lebens geeignet ſein würden ,

das jeßt, da es die formelle Redytskraft erlangt hat , nidyt ein ſondern daß überdies die Verwendung zu ſolchem Zwecke hin:

nur vorläufig vollſtreckbares Urteil geblieben , ſondern ein end . zukommen muß, fodaß die in Rede ſtehende Aufnahmebeſtim

gültig vollſtreckbares geworden iſt. Der nicht bloß vorläufig , mung alſo nur dann anwendbar iſt, wenn im konkreten Streit

ſondern endgültig vollſtreckbare Sculdtitel fann aber aus falle die fraglichen Tatſachen zur Begründung eines ehe

Gründen angefochten werden , die eine Wiederaufnahme des feindlichen Begehrend der bezeichneten Art wirklich dienen oder

Verfahrens durch die Reſtitutionsklage geſtatten ; die Anfechtung doch dienen ſollen. Dies trifft aber im vorliegenden Falle

darf jedoch nicht durch die Reſtitutionsklage, ſondern muß im keineswegs zu ; ja es würde jogar, bei der Prozeſſualen Lage

Nadhverfahren erfolgen. Leşterer Umſtand kann indes nicht der Sache, jede Möglichkeit ausgeſchloſſen geweſen ſein , daß die

dazu führen, die Anwendbarkeit des § 707 der 3. P. D. aug . vermittelſt der Eideszuſchiebung feſtzuſtellenden Tatſachen bezüg

zujchließen, da deffen Vorausſeßungen vorhanden ſind und die lich der Eheſdheidung irgendwie von Einfluß hätten ſein können .

Anfechtung der Eidesleiſtung im Nachverfahren ebenſo wie durch Dieſe Erwägungen führen zur Aufhebung des B. U. R. c. R. ,

die Reſtitutionsklage zu erfolgen hat, auch an die nämlidien u. 5. 26. März 03 , 401/03 IV.

Vejchränkungen (§ 581 der 3. P. O.) gebunden iſt. Da das 31. § 705. Hemmung der Rechtskraft des ganzen Urteils

L. G. von der im § 707 der 3. P. O. dem Gericht verliehenen durch ein Rechtsmittel.

Befugnis Gebrauch machen durfte, ſo unterlag ſein Beſchluß Sobald das zuläſſige Rechtsmittel gegen ein Urteil I. J.

der Beſchwerde nicht und das D. L. G. hätte dieſelbe als unzu- rechtzeitig eingelegt iſt, wird dadurch der Eintritt der Rechtekraft

läſſig verwerfen müſſen. W. c. F. , Beſchl. v . 4. April 03 ,W. c. F. , Beſchl. v . 4. April 03 , allemal, wegen der Möglichkeit ſpäterer Erweiterung der ge

30/93 I. ſtellten Anträge, ſowie übrigens eventuell auch andererſeits

30. § 617 Abſ. 2. Zuläſſigkeit der Eideszuſdiebung für wegen der Möglichkeit ſpäterer Anſchließung den Gegners , für

die Suldfrage. den ganzen Umfang des Urteils gehemmt (vergl. Gaupp ,

Der B. R. hat die vom Kl. zum Nachweiſe des allein Stein , 3. P. O. (Aufl. 4 ), Bem. I , 1 , b zu § 705,

noch in Betracht kommenden Anſpruche , die Bell. auch für S. 346 , Peterjen u. Anger , 3. P. O. (Aufl. 4 ) , Bd . 2 ,

ſchuldig zu erklären , aufgeſtellten Behauptungen nicht für un Bem . 3 zu 8 705 , S. 286 f. , Beſchluß des V. 3. S. des

erheblich erklärt, er iſt aber zu der Annahme gelangt , daß die R. G. bei Seuffert , Archiv , Bd . 48 Nr. 223 unter II ).

Gideo zuſchiebung, deren ſich der Kl. zur Führung des Be. K. c . B. , Beſchl. v . 2. April 03 , 144/03 VI .

weiſes bezüglich dieſer Behauptungen allein bedient hat, mit 32. $ 916. Peremptoriſche Einrede aus einem zweiſeitigen

Rückſicht auf die Vorſchrift des § 617 Abſ. 2 der 3. P. O. Vertrag hindert eine Arreſtanlegung nicht.

unzuläſſig ſei . Dieſe rechtliche Auffaſſung iſt nicht zu Eine aus einem zweiſeitigen Vertrage hervorgegangene,

billigen. Der dabei in Frage kommende Teil des § 617 rechtëbeſtändige , durch eine peremptoriſche Einrede nidyt ent

a . a . D. lautet : „ Die Vorſchriften ... über die Eides . kräftete Forderung verliert ihre Tauglichkeit zur Grundlage eines

zuſchiebung ... finden keine Anwendung in Anſehung folder Arreſte begrifflich nicht dadurch, daß ihr Inhaber die ihm aus
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dem Vertrage obliegende Leiſtung noch nicht oder noch nicht voll- zu treffen , muß notwendig der Geſezgebung des Auslandes über.

ſtändig beſchafft hat. F. c. P. , U. v . 20. März 03 , 24/03 VII. Taiſen werden . Die Vorſdrift des § 14 der Konkursordnung

Gerichtskoſtengejek. lait fid, daher nur auf inländiſche Arreſte und Zwangsvoll :

33. S 89 . Der Widerkläger iſt nicht Koſtenſchuldnerſtreckungen beziehen. Und dem entſpricht es , daß der $ 237

gegenüber der Staatskaſſe. Abſ. 1 der Konkursordnung gegenüber einein Sdyuldner, über

Das O. L. G. wendet mit Redt den § 89 des G. K. G. deſſen Vermögen im Auslande ein Konkursverfahren eröffnet

an , irrt aber in der Auslegung desſelben . Der Wortlaut des worden iſt, die Zwangåvolſtreckung in deſſen inländiſches Ver

$ 89 weiſt jhon darauf hin , daß unter demjenigen, welcher mögen geſtattet. &. C. .D ., U. v. 28. März 03 , 420 02 I.. K. c

das Verfahren der Inſtanz beantragt hat , der gemeint iſt, 35. SS 188, 196. Begriff der Geltendmachung eines

welcher durd) jeinen Antrag die Inſtanz zuerſt Lejchritten und Anfechtungegrundes.

daduro die Tätigkeit des Gerichte veranlaßt hat , und deutet in Es iſt richtig, daß die Berufungsentſcheidung auf der Er.

keiner Weiſe an , daß die Partei gemeint ſei , welche ein Ver . wägung beruht, daß der Widerfl. den ihm bekannten Aufedytunge.

fahren beantragt hat , daß aljo der Widerkl . hinſichtlich der grund iin Beſtätigungsverfahren verſchuldeterweiſe nicht geltend

Widerklage Shuldner von Gerichtskoſten gegenüber der Staats . gemacht habe , und das das 9. G. hierbei unter „Geltend .

kaffe ſei . Im $ 89 iſt von der Koſtenpflicht desjenigen, der machen " lediglich „ Vorbringen “, „ Behaupten “ verſteht . Es iſt

das Verfahren der Inſtanz beantragt hat , nur hinſichtlich der ferner richtig, das , wenn man den $ 182 ( 196) Abſ. 2 mit

Auslagen , und zwar dahin eine Ausnahme gemacht worden, dem $ 173 ( 188) Abj. 2 der R. R. D. , ſo wie die Reviſion

daß Auslagen, für welche der Gegner in Gemäßheit des § 84 es getan hat, in Verbindung bringt, der Ausdruck Geltend.

Vorſd uß zu leiſten verpflichtet war, vom Gegner zu erheben maden " eine engere Bedeutung gewinnt, näinlich die des Vor .

jeien . Über Vorſchuß iſt in $ 94 Ziff. 2 auch für Fälle einer bringens unter gleichzeitigem Glaubhaftmachen . Es ließe fidy

Widerklage oder wedjeljeitig eingelegter Rechtemittel eine für dieje Auffaſſung anführen, daß der Zweck der Beſtimmung

Beſtimmung getroffen worden , wonach jede Partei, wenn ſie im $ 182 ( 196) Abj. 2 anjdeinend dahin geht , dem entgegen .

das von ihr beantragte Verfahren zurücknimmt, die getrennte zutreten, daſs ein Gläubiger einen Zwangsvergleich, deſſen Ab .

Berechnung der Gebühren und Auslageu für dasſelbe und die jdlug er verhindern kann , trokdem erſt zu ſtande kommen läßt ,

Zurückzahlung des von ihr gezahlten , nicht verbrauchten Vor . um ihn dann erſt nachträglich zu Falle zu bringen, und das

cuies fordern kann . Dieſe und die Beſtimmung des § 81 dieſer Zweck der Beſtimmung nicht erreicht wird , wenn der

Atj. 1 und 2 , nach welcher auch für den Widerkl . und im Falle Gläubiger, obgleich er den Anfechtungegrund jdon kennt, aujjer

wedyjelſeitig eingelegter Rechtsmittel für jede Partei die Ver- ſtande iſt, ilin Wirkung zu verſchaffen, nämlich durch Glaubhaft .

pflichtung zur Zahlung eines Gebühren vorſchujies beſteht, machung, ohne die das bloße Vorbringen und Behaupten des

können für die Frage , wer nach § 89 Schuldner der Ge. Anfechtungsgrundes vom Konkursrichter gemäß § 173 (188)

vülren und Auslagen iſt, als beſondere Vorſchriften und auch Abj. 2 niot zu bead ten iſt . Allein diejem Bedenken gegenüber

deshalb nicht in Betracht kommen , weil Koſtenvorſchuß und muß dem Wortlaut des § 182 ( 196) Abj. 2 dudy dus ausſchlag .

Koſtenzahlung zwar in einem und demſelben Abſchnitt, aber gebende Gewicht beigeineſfen werden . ,, Geltendmadyen " heißt

ſelbjtändig und unabhängig voneinander geregelt ſind und nach ſeiner allgeineinen Bedeutung „ Vorbringen “, „ Puführen “,

deshalb ſelbſtändig jedes für ſich beurteilt werden müſſen. „,Behaupten “. Daſ es im § 182 (196 ) Abj. 2 nicht in dieſem ,

W. c. S. , Beſchl. v . 24. Februar 03 , B 11/03 II. jondern in dem von der Reviſion gewollten, viel engeren und

Konkursordnung. ungewöhnlichen Sinne gebraudyt jei , iſt nicht nur dem $ 182

34. SS 1 , 14 , 50, 56 , 237 , 238. Verhältnis der Kons ( 196) jeltuit nicht zu entnehmen , jondern wird aud dadurch

kursordnung zum ausländiſchen Recht. widerlegt, daß in der Begründung zu diejer Beſtimmung auf

Nad, SS 1 , 50 , 56 und 238 Abj . 1 der Konkursordnung $ 521 des Entwurfes der 3. P. O. , jeßt $ 582 der 3. P. O.

gehört nach deutſchem Konkursrecht zur Soll.Maſſe des Ron- Bezig genoinmen iſt , der son der Reſtitutioneklage handelt und

kurſes auch das im Auslande befindliche Vermögen des Gemein- dieje nur für zuläſſig erklärt , wenn die Partei chne Verſdulten

ſchuldners . Nur die Frage , ob der Konkurš das geſamte Ver- aufer ſtande war, den Reſtitutionsgrund im früheren Verfahren ,

mögen des Gemeinſchuldners, wo immer es ſich befinde , umfaſſen insbeſondere durch Einſprudy oder Berufung oder Anſchliejung

foll , richtet fich nach der Geſetzgebung des Landes, in welchem an eine Berufung „ geltend zu machen " . Daß hier „ Geltend

das Konkursverfahren eröffnet wird , wogegen die Frage , ob und machen “ nur im Sinne von ,,Verbringen " ohne Hinzutritt von

inwieweit der Konkurs auch auf das außerhalb des Landes be- Beweis oder Glaubhaftınachung zu verſtehen iſt, iſt zweifellos.

findliche Vermögen des Gemeinſchuldners erſtreckt werden Dieſer vom B. G. vertretenen Auslegung des „ Geltendmachen "

kann , davon abhängt, wie ſich zu dieſer Frage die Gefeßgebung iſt um ſo mehr zu folgen , als es nicht ausgejdloſſen erſcheint ,

des Staates verhält, in deſſen Gebiet ſich dieſe Vermögensteile daß unter Winſtänden jdon auf daſ bloße „ Vorbringen " eines

befinden . Regelmäßig durchführbar ſind Beſtimmungen, wie die Anfechtungegrundes hin dieſer mit Rückridt auf die Lage des

in den 88 50 , 56 der Konkursordnung getroffenen . Außer: Falles vom Nichter als glaubhaft erachtet werden könnte. S. c. K.,

halb der Geſeßgebungemacht eines Staates jedoch liegt es , zu U. v . 27. März 03, 469/02 VII.

beſtimmen , daß während der Dauer eines im eigenen Lande 36. § 237. Fortjeßung eines Prozeſſes durd, den Gemein

eröffneten Konkursverfahren audy im Auslande in das dort be : duldner.

findliche Vermögen des Gemeinſchuldners Arreite und Zwango Die Fortjegung des Rechtsſtreits für und wider den

vollſtređungen nicht ſtatthaft ſein ſollen ; hierüber Beſtimmung Mitkl. G. ijt projeſjual unbedenklich. Soweit die Ver
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urteilung G's . zur Rückzahlung des von ihm vorläufig bei- Geſchäfts dienen . Die Freiheit der Firmenzufäße, ſoweit ſie

getriebenen Betrages , alſo die Rechtsverfolgung gegen ihn in biernad gewährt iſt, iſt auch nicht davon abhängig gemacht,

Frage ſteht, hat die im Auslande erfolgte Eröffnung des Kon- ob ein anderer Geſchäfte inhaber ſich an demſelben Orte befindet,

kurſes über ſein Vermögen überhaupt keine Rückwirkung auf auf deſſen Geſchäft die freigeſtellten Angaben über die Art oder

dieſen Prozeß (S 237 R. 8. D. , vergl . Entſch. Bd. 16 S. 337). den Ilmfang des Geſchäfts oder die Verhältniſſe des Geſchäfts

Und wenn dabei formell zugleich über das Beſtehen einer von G. inhabers gleichfalls zutreffen, mag er ſelbſt von der auch ihm zu

für ſid beanſpruchten Forderung geſtritten wird, ſo wird das Gebote ſtehenden Freiheit, in dieſen Beziehungen einen Zuſatz

Bedenken, ob nicht der Prozes inſoweit unterbrochen ſei , be- zur Firma zu machen , Gebrauch gemacht haben oder nicht. Was

ſeitigt durch das von ſeiten des Bekl. abgegebene Anerkenntnis die Bezeichnung der Fabrik des Bekl . nach dem örtlichen Sit

der von G. behaupteten Tatſache, daß der Konkursverwalter die des Gefdäfts als Radebeuler Feigenkaffeefabrik betrifft, ſo

Aufnahme dieſes Recytsſtreits abgelehnt habe. A. c. V. , U. v. geht aus dem Inhalt des § 18 Abj. Il hervor , daß eine der .

5. März 03 , 309/02 VI. artige zufäbliche Bezeichnung eines Geſchäfts für jedermann frei.

Handelsgefeßbuch. gegeben iſt, und der erkennende Senat hat bereits in dem Ur

37. $$ 12 , 29 , 53, 108, 195 verbunden mit § 183 des teile vom 4. November 1893 in Sachen der Aftiengeſellſchaft

Geſetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Lauchhammer, wereinigte vormals Gräfl . Einſiedeliche Werke zu

Beglaubigung der einzureichenden Unterſchrift. Lauchhammer wider die Pauchhammer Kohlenwerfe Bauermeiſter &

Infolge einer weiteren Beſchwerde lat das R. G. nach Poeſt und Genoſſen ausgeführt, daß die zujägliche Aufnahine

§ 28 Abſ. 2 des Gefeße über die Angelegenheiten der frei- des örtlichen Sites eine Geſchäfte in eine Firma für eine

willigen Gerichtsbarkeit entgegen einer Entſcheidung des Kammer. andere Firma , weldie ſich nach ihrem Geſamtnainen von der

gerichts der Rechtsauffaſſung der Badiſchen Gerichte und einem erſten genügend und dem Geſetze entſprechend unteridyeidet, kein

Bejhluſſe des D. L. G. Dresden fich angejdhloſſen, wonach für die Hindernis ſein kann, den gleichen örtlichen Siß zufäßlich in

Anmeldung zum Handelsregiſter die Beglaubigung nach § 183 ihre Firma aufzunehmen. W. c. Sd. , U. 9. 25. März 03 ,

des Gefeßes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts- 465/02 I.

barkeit nicht unter allen Umſtänden ausreicht , daß vielmehr eine 39. $$ 250 , 254 ff ., 266 ff ., 268 7. , 271 ff. Schaden.

ſolche Beglaubigung gefordert werden muß , aus der fid; die anſpruch aus Aktienzeichnung.

perjönliche Vollziehung der Unterſchrift durch den Zeichnenden Der einzelne Aktionär kann den Schaden , welcher ihin

ergibt. M. betr ., Beſchl. v . 23. März 03 , Bs 19/03 I. aus ſeiner Beteiligung an der Geſellſchaft erwächſt, niemals

38. § 18 Abſ. 2 in Verbindung init § 37. Art der zu : von der Geſellſdaft jelbſt erſett verlangen. Es iſt aus.

läffigen Firmenzuſäße. geſchloſſen, daß er durch ſeine Beteiligung an der Geſeljchaft

Der $ 37 II des H. G. B. gewährt nur dagegen Sdut, zugleich Gläubigerrechte gegen dieſelbe erlangt, welche mit den

daß ein anderer eine beſtimmte Firma unbefugt gebraucht. gefeßlichen Beſtimmungen über die Rechte der Aktionäre im

Die Berufung auf $ 37 II des H. G. B. wird ſomit im vor- Widerſpruch ſtänden . Es bleibt dem durd das Verhalten der

liegenden Falle dann wirkungelos, wenn der Bekl . zur Führung Geſellſchaftsorgane getäuſchten Aktionär nur übrig , die Rechte,

der Firma „Radebeuler Feigenkaffeefabrik Bernhard Sdwenke“, welche ihm in Angelegenheiten der Geſellſchaft zuſtehen, nach

die er tatſächlich in ſeinem geſcäftlichen Verkehre gebraucht, Maßgabe der $$ 250 , 254 ff., 266 ff., 268 f . , 271 ff. zu

nach den beſtehenden Gefeßen befugt iſt. Kl. beſtreitet die Zu- verfolgen, oder die Mitglieder der Geſelljchaftsorgane perſönlich

läſſigkeit des Beijazes „ Radebeuler Feigenkaffeefabrik“ zum Namen wegen des ihm zugefügten Schadens in Anſpruch zu nehmen ,

Bernhard Shwenke, weil dieſer Zuſaß nicht zur Unterſcheidung falls ein beſonderer Rechtsanſprud; hierfür beſteht. G. c. P. ,

des von dem Bekl . betriebenen Geſchäftes von anderen diene , U. v . 6. April 03 , 371/02 I.

fondern gerade darauf berechnet jei , daß das jüngere Geſchäft 40. $ 346. Bedeutung des Stillichweigens im Handels,

des Bekl . mit dem älteren , ſich der beſten Rufes erfreuenden verkehr nach dem B. G. B.

Geſchäfte der Kl . verwechſelt und durdy den erwähnten Beijat Es darf im Hinblick auf die frühere Rechtsentwicklung

beim Publifuin die irrige Meinung bervorgerufen werde , daß einerſeits und auf die Vorſchrift des § 346 des H. G. B. n . F.

die „ Radebeuler Feigenkaffeefabrik Bernbard Sdwenke" mit der andererſeits, worlach unter Kaufleuten in Anſehung der Be .

altbewährten Feigenkaffeefabrik der Kl . identijd jei . Hiernach deutung und Wirkung von Handlungen und Unterlaſſungen auf

ſei diejer Zujaß durch die Beſtimmung des § 18 II des 6. G.B. die im Handelsverkehre geltenden Gewohnheiten und Gebräuche

verboten . Nach den tatſächlichen Feſtſtellungen des B. G. iſt Rückſicht zu nehmen iſt , – unbedenklich angenommen werden ,,

indeſſen der Zuſat „ Radebeuler Feigenkaffeefabrik “, welchen der daß auch nach dem Recht des B. G. B. im Handelsverkehre

Bekl. neben ſeinen Namen in ſeine Firma aufnahm , mit Recht das Stillidweigen eines Kaufmanns auf ein ihm von einem

als zuläſſig erachtet worden . Es hat ſich bei Erweiterung des andern Kaufmanne gemachtes vertragliches Anerbieten im Hin .

alten Art. 16 II H. G. B. nur darum gelyandelt, tatſächlich blick auf derartige Gewohnheiten oder Gebräude unter Ulm

falſche zur Täuſdung des Publikums geeignete Angaben als ſtänden als Zuſtimmung angeſehen werden kann. Auch darin

Firmenzufäße augzuſchließen, während von dem Verbote freige- iſt kein rechtlicher Verſtoß zu finden , daß das B. G. eine auf

blieben ſind tatſächlich wahre Angaben, welche in der Form von Grund des Klägeriſden Screibens vom 10. Februar 1900 zu .

Zujäßen zu der Namensfirma über die Art oder den Umfang ftande gekommene ſtillſchweigende Vereinbarung über die Be.

des Geſchäfte oder die Verhältniſſe des Geſchäftsinhabers ge : jchaffenheit des Kaufgegenſtandes angenommen hat , obgleich es

macht werden oder ſonſt zur Unterſcheidung der Perſon oder des die Behauptung des Bekl. , daß er dieſes Söreiben , ohne es

.
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zu leſen , in die Taſche geſteckt, ſomit damals von ſeinem Inhalt werden . Eine ausdrückliche Vereinbarung der Parteien über

keine Kenntnis genommen habe, nicht verneint hat. Die An. das anzuwendende örtliche Recht iſt nicht erfolgt. Ebenſowenig

ſicht, daß unter Ilmſtänden ein derartiges vertragliches Verhalten läßt der Inhalt des Vertrages (wie Rbekl. meint) erkennen , daß

eines Kaufmanns einem anderen Kaufmann gegenüber mit Rück- legterer in allen Beziehungen dem engliſchen Rechte unterworfen

ficht auf die im Handelsverkehre geltenden Gewohnheiten und ſein ſollte. Zwar iſt für die Verkäuferin zweifellos Middles -

Gebräuche kraft der gejeglichen Vorſchrift des § 346 brough Erfüllungeort hinſichtlich der Warenlieferung. Allein

del H. G. B. die Bedeutung und Wirkung einer zuſtimmenden dies iſt für den Erfüllungsort des Stäufers unerheblich , für

Willenserklärung ſelbſt dann haben kann , wenn in Wirklichkeit leşteren bewendet es in Ermangelung einer ausdrücklich oder

bei dem erſteren ein entſprechender Vertragswille nicht vorhanden ſtillſchweigend getroffenen abweichenden Vereinbarung bei den

iſt, iſt rechtlich nicht zu beanſtanden . P. c. V. , U. v . 24. März 03, Beſtimmungen der Art. 324 , 325 des Algem . Deutſch. H. G. B. ,

403/02 II. wonach geſeßlicher Erfüllungsort für den Käufer die Stadt

41. Zu Art . 274. Haftung für falſche Auskunft und bei Hannover iſt.Hannover iſt. Auch der Umſtand, daß der Warenpreis in

Argliſt. engliſchem Münzfuße feſtgeſtellt war und daß der Käufer durch

Das B. G. iſt bei Beurteilung des Falles von zutreffenden Abgabe eines Schecks auf London Zahlung zu leiſten hatte ,,

Rechtsgrundfäßen ausgegangen . Es iſt insbeſondere richtig, enthält nicht die ſtillſchweigende Vereinbarung , daß die be :

daß nach dem hier maßgebenden , am Ort der begangenen klagtiſche Erfüllung in England zu erfolgen habe. Denn die

Handlung in Geltung geweſenen gemeinen Recht bezw . dem Vereinbarung betreffs des Schecks war nur ein (Frjat für dieErſaß

Deutſchen H. G. B. -, deſſen früherer Art. 274 hier ein . dem Bekl. geſeßlich obliegende Verpflidhtung, auf ſeine Gefahr

greift - , für die Haftung wegen einer erteilten Auskunft und Koſten die Zahlung der Kl. an den Ort zu übermachen ,

mangels einer zwiſchen dem Ratenden und Beratenen beſtandenen an welchem lettere zur Zeit der Entſtehung der Forderung ihre

Geſchäftsverbindung nur die Vorſchriften über außerkontraktliches Handelsniederlaſſung hatte , und ändert den geſeßlichen Er.

Verſchulden in Betracht kommen und der Befl. darnach nur füllungeort des Bekl . nicht. (Entid . des R. G. in Ziviljaden

wegen Argliſt haftet. Die von dem Bekl . erteilte Auskunft B8.50 Nr. 60 S. 271.) – Das B. G. allerding & gelangt zur

mag, ſofern ſie immerhin die Deutung zulief , der Bekl . hypothetiſchen Anwendung des engliſchen Rechts durch die Be.

gewähre dem G. einen weiteren ungedeckten Kredit , den gründung, daß nach dem in der Vertrageklauſel niedergelegten

Vorwurf einer wenig ſorgfältigen und gewiſſenhaften Handlungs- Willen der Parteien die Ware Zug um Zug gegen Kaffe zu

weiſe begründen können. Aber es handelt ſich eben im vor- liefern geweſen ſei und daß deshalb , weil die Ware in Middles

liegenden Falle nicht um die kulpoſe Verlegung einer Vertrags. brough fid befunden habe und zu liefern geweſen ſei , Middles .

pflicht, der Verpflichtung zur Anwendung der Sorgfalt eines brough auch als Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des

ordentlichen Kaufmannes (Art. 282 des fr. H. G. B.) , vielmehr Käufers zu gelten habe : eine Folge, die nicht dadurch geändert

um die Frage nach einem dem Bekl. zur laſt gelegten arg . werde, daß dem Bekl . die Vergünſtigung gewährt worden jei,

liſtigen Verhalten , und ein ſolches würde durch bloße, wenn in Hannover auf der Filiale der Dresdener Bank die Schiffs.

felbſt grobe , Fahrläſſigkeit nicht begründet. K. c. M., U. v . konuoſjemente gegen Shecť auf London ausgehändigt zu erhalten .

6. April 03 , 409/02 VI. Allein dieſe Begründung überſieht , daß Bekl. nidt Zug um

42. Art. 324 , 325 , 343 , 354. Erfüllungsort; ausländijdes Zug gegen die Warenlieferung, ſondern durch Abgabe

Recht; Selbſthülfeverkauf. des Schecks Zug um Zug gegen und bei Empfang der

Dem B. u. iſt inſoweit beizutreten , als dasſelbe annimmt, Schiffsdofu mente zu erfüllen hatte . Es war dies nicht

daß Bekl. fich im Verzuge ſowohl der Annahme als der Zahlung eine Vergünſtigung für den Bekl. , ſondern leßterer hatte im

befindet und der beklagtijde Rücktritt ein unberechtigter war. Verhältnis zur Überlieferung der Ware vorzuleiſten (vergl .

Denn vereinbart war eine Zug- um Zug - Leiſtung, nämlicy Entich . des R. G. in Ziviljaden Bd. 31 Nr. 19 , Bd. 47 Nr. 29 ).

Zahlung durdy Scheck auf London gegen und bei Empfang der Dieſe Vorleiſtung im Verhältnis zur Ware war aber eine Zug

Schiffsdokumente. Bell. hatte daher keinen Anſprudy auf um Zug - Leiſtung im Verhältnis zu den Schiffédokumenten .

Vorauslieferung der leßteren und auf 8-10 Tage nachfolgende Da nun für jene beklagtijde Leiſtung kein Erfüllungsort ver

Abgabe des Schecks. Die gegenteilige zeitweilige Geſchäfts- einbart war, galt der gefeßliche Erfüllungsort Hannover und

übung hatte nicht die Bedeutung einer entſprechenden vertrag- hieraus folgt , daß an dieſem Orte - wie es der Regel nach

lichen Abrede, ſondern enthielt lediglich eine gewiſſe Geſchäfte- auch tatſächlich gehandhabt wurde die Schiffsdokumente zu

coulanz. Bekl. war daher zur Leiſtung des Schecks bei Über- übergeben waren . Es iſt daher für die Verpflichtungen des

lieferung der Schiffspapiere, deren Übergabe in Hannover er ja Bekl. als Käufers (insbeſondere auch betreffs ſeiner Verpflichtung

an ſich als eine vertragømäßige nicht bemängelte, verpflichtet. zur Leiſtung ' yon Sdyadengerjaß an die Verkäuferin wegen

Demnach hat auch Bekl. die Folgen dieſes durch den Rücktritt Nichterfüllung) lediglich das deutſche Recht , d . h . das allgem .

eingetretenen Verzugs zu tragen. In dieſer Beziehung iſt nun Deutſche H. G.B., und nid )t das engliſche Recht maßgebend

von Bedeutung , ob dad engliſche Recht, welches nad der ( v. Savigny, Syſtem , Bd . 8 S. 220 , Entid . de R. G. in

irreviſibelen Feſtſtellung des B. G. eine abſtrakte Schadens - Ziviljaden Bd. 34 Nr. 45 , Bd . 46 Nr. 50, B8.51 Nr . 52 ,

berechnung des Verfäufers im Falle des Verzuge des Käufers Bolze , Praris des Reichegeridyte in Ziviljadyen , Bd. 18 Nr. 5

zuläft, oder das nach Art. 170 des E. G. zum B. G. B. vor- und Bd. 19 Nr. 22 , Urteil des erkennenden Senats voin

liegend zeitlich noch anwendbare Algem . Deutſche H. G. B. in 18. Dezember 1894 III 215/94 ) . Das zweite Wahlrecht des

Betracht kommt. Die erſtere Annahme kann nicht gebilligt Verkäufers nachy H. G. B. Art . 354 jeßt die Vornahme des.

1
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Selbſthülfeverkaufs gemäß dem Art. 343 voraus und lediglich Vertrag begründeten Schuldverhältniffes darſtellt und daher dem

die Differenz zwiſchen dem Erlöſe und dem Vertragspreiſe als jenigen Rechte zu unterſtellen iſt, das für das leßtere überhaupt

das Intereſſe des Verkäufers aus der Nichterfüllung kann ver- maßgebend iſt. In dieſem Sinne hat in Übereinſtimmung mit

langt werden, ein abſtrakter Anſpruch aber auf Erlaß deß ents der in der Literatur überwiegend vertretenen Auffaſſung bereits

gangenen Gewinnes iſt dem Verkäufer gegenüber dem Käufer der III . C. S. des R. G. Urteil vom 10. Oktober 1902 ,

nidyt gegeben (Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 41 Nr. 26) . Rep. III. 226/02 , Entſc . in Zivilſachen Bd. 52 S. 262 ff. und

Das B. G. meint nun aber, daß derartige Verfahrens. und auszugsweiſe Juriſt . Wodhen drift 1902 Beiblatt S. 275 -

Formvorſchriften nur für das eigene Gebiet des Allgem . Deutſch. erkannt. Sonach iſt in erſter Linie das Deutſche H. G. B.

H. G. B. , d . 1. für Deutſchland und nicht für das Ausland, älterer Faſſung maßgebend; ſoweit aber nach ihm (Art. 1 ) auf

aljo auch nicht für England, gelten . Es iſt aber nicht ridtig , das allgemeine bürgerliche Recht zurüđzugreifen iſt, hat das

daß es ſich hier nicht um eine materielle, ſondern um eine , wie Pr . A. L. R. zur Anwendung zu kommen , da die Kl . in Berlin

das B. G. ſich ausdrückt , dem Grundſatz locus regit actum ihre Handelsniederlaſſung hat und daher für ſie mangels be.

unterworfene Geſeßesvorſchrift handelt. Vielmehr iſt die Frage, ſonderer, eine andere Beurteilung bedingender Umſtände, die

ob eine Verpflichtung zur Zahlung einer Forderung auf einen nicht behauptet ſind , Berlin Erfüllungsort war. Nach der für

rein abſtrakt berechneten Schaden gegeben iſt oder ob der Käufer das Gebiet des Pr. L. R. beſtehenden Spruchpraxis war nun

nur einen ſolchen Schaden, welchen der Verkäufer durch effektive die Kel., nachdem der Bekl. mit der Vornahme der ihm vor

Vornahme des Selbſthülfeverkauf& in einem konkreten Falle behaltenen Spezifikation der 278 Tonnen Eijen in Verzug ge

wirklich erlitten hat , zu zahlen ſchuldig iſt, im eminenten Sinne raten war, berechtigt, ſelbſt die Spezifikation vorzunehmen , in

eine Frage deß materiellen Redyts. Nur die Frage, was ein der Weiſe , daß die dabei ron ihr getroffene Beſtimmung über

öffentlicher Verkauf im Sinne des Art. 343 iſt und wer nach Form und Maß der zu liefernden Träger maßgebend war, ſofern

legterem als Handelémáfler oder als zu Verſteigerungen befugter der Bekl. tret der ilm hierüber gemachten Mitteilung eine

Beamter anzuſehen iſt, iſt gemäß dem erwähnten Grundjat andere Spezifikation nicht vornahm. (Entſch . des R. G. in

locus regit actum nad dem in Middlesbrough geltenden Ziviljachen Bd. 37 S. 25 ff.) Weiter ſtand der Kl . , als der

Rechte zu beurteilen. Es wird denn auch nicht bezweifelt, daß Bekl. mit der Bezahlung des Preijes für das ihm vergeblich

die erwähnten Vorausſeßungen der zweiten Alternative des angebotene Cijen in Verzug geriet, das in Art. 354 des H. G. B.

Art. 354 auch in dein Falle gelten , wenn die Ware außerhalb geordnete Wahlrecht zu , ſie konnte alſo Erfüllung des Vertrags

des Geltungsgebietes des H. G. B. lagert (Entſch. des R. O. und Schadenerſaß wegen verſpäteter Erfüllung verlangen , oder

in Zivilſachen Bd. 15 Nr. 1 , Bolze a. a . D. Bd. 19 Nr. 22 , ſtatt der Erfüllung die Ware unter Beobachtung der Be

Entih. des R. O. H. G. Bd. 11 Nr. 31 , Bd. 14 Nr. 132) . ſtimmungen in Art. 343 für Rechnung des Bekl. verkaufen und

Wenn das B. G. noch eine Behauptung der Parteien vermißt Schadenerſaß fordern , oder endlich ganz vom Vertrage abgehen .

daß Art. 343 in England durchführbar wäre, ſo hat einesteils Über die Rechte, welche hiernach der Kl. zuſtanden , iſt ſie

Kl. durch Brief vom 10. Juli 1900 dem Befl. angedroht , daß bei den Maßnahmen , die ſie nach der dem Klaganſpruch in

fie das Eiſen gegen ihn in Middlesbrough verkaufen und die II. I. gegebenen Begründung getroffen hat, nach keiner Richtung

eventuelle Differenz beanſpruchen werde , und ſteht andernteils hinausgegangen, und auch die Art, wie ſie ihr Recht verfolgt

feſt, daß das dermalen fragliche Eiſen Pig Iron Qualität Nr. 3 hat, bietet zu durchgreifenden Bedenken nicht Anlaß. Durch

in Middlesbrough Marktpreis hat , daher eine Beobachtung des den Brief vom 1. Oktober 1900, in welchem die Kl. den Bell.

Art. 343 ſelbſtredend (zumal mangels entgegenſtehender Be- unter Einräumung einer Nachfriſt von 10 Tagen zur Vornahme

hauptungen) in Middlesbrough möglich iſt. Abgeſehen hiervon der Spezifikation aufforderte und ihm mitteilte, daß ſie dieſe

würde eine Unmöglichkeit der Beobachtung des Art. 343 lediglich nach Ablauf der Friſt ſelbſt vornehmen werde , iſt von ihr das

das dem Verkäufer in Art. 354 gegebene Wahlrecht in ſeiner Wahlrecht überhaupt noch nicht ausgeübt worden , höchſtens kann

zweiten Alternative ausſchließen, alſo die Kl . auf das erſte und darin die Erklärung gefunden werden , daß fie nicht vom Ver.

dritte Wahlrecht beſchränken ( Entich. des R. O.H.G. Bd. 13 trage ſo , als wenn er nicht geſchloſſen wäre, abgehen wolle.

Nr. 17 S. 60) . W. c. S. , U. v. 27. März 03 , 452/02 III . Bezüglich der beiden anderen ihr gebotenen Wege, zur Reali .

43. Art. 343, 354 , 356. Ankündigung des Selbſthülfe- fierung ihres Rechtes zu gelangen , enthält jene Aufforderung

verkaufs. und Androhung ſchon deshalb keinen Ausdruck einer getroffenen

Die Parteien ſind darüber einverſtanden , daß das zwiſchen Wahl, weil die Spezifikation, die dadurch herbeigeführt werden

ihnen beſtehende Rechtsverhältnis nach deutſchem Rechte zu be . follte, ebenſowohl dann nötig war, wenn die Kl. die verkaufte

urteilen ſei . Hiernach muß gemäß Art. 170 des E. G. zum Ware dem Bekl . liefern , alſo auf Erfüllung des Vertrags be.

B.G. B. die Frage, welche Befugniſſe der Kl. aus dem 1899 ſtehen wollte, als auch dann, wenn ſie, ſtatt zu erfüllen, die

gejdloſſenen Vertrage dadurch, daß der Bell. im Jahre 1900 Ware nach Maßgabe von Art. 354 , 356 , 343 des H. G. B.

weitere Beſtimmung über Form und Maß der ihm zu liefernden für Rechnung des Bekl . verkaufen und Spadenerſaß fordern

Ware zu treffen ablehnte und überhaupt die weitere Vertrags. wollte. Ausgeübt worden iſt das Wahlrecht hiernach erſt durdy-

erfüllung verweigerte, erwachſen ſind , nach dem zur Zeit des die Klageerhebung und zwar in dem Sinne, daß die Kl. Schaden

Vertragsabidhluſſes geltenden Rechte beantwortet werden ; denn erſaß ſtatt Nichterfüllung verlangte. Dabei iſt ſie allerdings

bei den rechtlichen Folgen dieſes vertragswidrigen Verhaltens injofern von einer unrichtigen Auffaſſung ausgegangen, als ſie

des Bekl. handelt es ſich um eine Umgeſtaltung der Rechte der der Meinung war, daß ſie Schadenerſaß auf Grund einer

Kl . , die ſich als eine Entwicklung und Folge des durch den ſogenannten abſtrakten Schadensberechnung verlangen, nämlicy
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die Differenz zwiſchen dem bedungenen Preiſe und dein zur Zeit einſeitig zu beitimmen , muß aber bedenklich erſcheinen , wo ihm

des Verzuges des Bekl. beſtehenden Marktpreiſe beanſpruchen dieſes Recht fehlt , ſchon deshall', weil nicht abzuſehen iſt , wie

könne, wobei fie ausgeſprochenermaßen davon ausgegangen iit , die erſterwähnte Methode praktiſch durdführbar ſein ſollte,

daß nicht das ältere , ſondern das neuere Recht maßgebend ſei . während die Anwendung der zweiten Deckungs- oder Vered)

Dieſer Rechtsirrtum läßt es jedoch keineswegs an ſich als auo . nungsart keinen Sưwierigkeiten unterliegt. B. c . S. , U. y .

geſchloſſen erſcheinen , daß die Kl. nachträglich den Weg ein- 17. März 03 , 75/03 III .

ſchlagen durfte, auf den das ältere Recht den Verkäufer, der Verſicherungsrecht.

ſtatt der Erfüllung Spadenerſatz wegen Nichterfüllung fordern 45. Pflicht, die Obduktion zu geſtatten .

wollte, ausjdließlich verwieſen hat . Das hat ſie während des zutreffend iſt das V. G. davon ausgegangen , daß , wenn

Prozeſſes getan. Die Reviſion geht fehl , wenn ſie meint, die wie nad $ 11 der Bedingungen der Fall, ſeitens der Gefell .

von der Kl. nach der Verfündung des erſtinſtanzlichen Urteils daft die Zuſtimmung des Rechtsnachfolgers des Verſicherten

unternommenen Schritte hätten auf die Erzwingung der Ver. zu der von der Gejellichaft für notwendig eradyteten Orduktion

tragserfüllung abgezielt ; die Kl. hat ihre durch die Klage- der Leiche verlangt werden kann, diejes Redt an ſich nicht durd

erhebung ausgeſprochene Erklärung, daß ſie Schadenerſat wegen die inzwiſchen erfolgte Beerdigung verloren geht . Es muß aber

Nichterfüllung beanſprude, niemals zurückgenommen , der von dafür gehalten werden , daß bei folder Sachlage jedenfalls dann,

ihr vorgenommene Selbſthülfeverkauf iſt daher nicht als Er- wenn die nunmehr erforderliche Erhumierung der Leiche mit

füllungsakt im Sinne von Art. 343 Abſ. 2 des H. G. B. an- den religiöjen oder Pietätsgefühlen der Hinterbliebenen in Wider,

zuſehen , ſondern als ein Verkauf , der in Ausübung des in ſprud) ſteht , die Geſtattung der Obduktion ohne Nachteil abgelehnt

Art. 354 an zweiter Stelle vorgeſehenen Redtes vorgenommen werden faun, falls ſeitens der Geſellſdaft die Siundgebung, da

wurde, und bei dein gemäß den Vorſdriften in Art. 356 mit der Sektion vorgegangen werden ſolle , in unentſculdbarer

und 343 verfahren werden mußte und verfahren worden iſt. Weije verzögert iſt. S. c. N., II . v . 10. März 03 , 463/02 VII.

C. C. D. , U. v. 9. März 03, 365/02 VI. Wedjelordnung.

44. Art. 355 , 356. Schadenforderung bei Teillieferungen. 46. Nachträglide Hinzufügung des Domizilvermerks.

Wenn beim Vorliegen eines nach und nach in inehreren Die Wechſelbefl. hatte unter Eidefzuſdiebung behauptet ,

Teillieferungen zu erfüllenden Vertrages der Verkäufer mit einer 1. daß der Domizilvermerk, nadidem der Ki . den Klagewechſel

Lieferung in Verzug gerät , ſo hat , wie Literatur und Recht . erworben habe , vom Kl . ſelbſt oder mit ſeiner Zuſtimmung von

ſprechung übereinſtimmend annehmen , der Käufer das Recht, einem Dritten auf den Wedſel gejekt worden ſei , 2. daß der

bezüglich aller Raten , auch der noch nicht fälligen, vom Ver . Kl . bei Indoſſierung des Wechſels gewußt habe , daſs der Domizil

trage zurückzutreten oder Schadenserſaß wegen Nichterfüllung vermerk nicht von ihr herrühre. Neben der er
Neben der erſten Einredes

zu fordern. Der Käufer iſt aber keineswegs verpflichtet, jo behauptung iſt die zweite unerheblich und ſie iſt auch nicht in

vorzugehen ; er kann zunädyſt auf Vertragserfüllung beſtehen und zuläſſiger Weiſe unter Beweis geſtellt. In dieſer Behauptung

bezüglich jeder einzelnen Teillieferung die Ausübung des ilin ſoll anjdyeinend mit den Worten „bei der Indoſſierung des

nach Art. 355 H. G. B. ( früherer Faſſung) zuſtehenden Wahl- Wedhfels“ geſagt ſein: „ bei dem Enverb des Wedyſelf“ und

redytes bis zum Eintritt des Verzugs des Verkäufers hinſichtlich mit den Worten ,daß der Domizilvermerk nicht von der Ki .

dieſer Lieferung aufſchieben . Hierbei kann dann auch nad Be- herrühre" , „daß der Domizilvermer noch nicht auf dem

finden die Gewährung einer Nachfriſt geboten oder angemeſſen Wedſel geſtanden habe , als Bekl. dieſen mit ihren Unterſdriften

ſein . Anders, wenn der Käufer ſofort ſich entſchließt, für alle verſehen habe.“ liber das Wiſſen von dieſer Tatſache iſt der

künftigen Raten Schadenserſaß wegen Nichterfüllung zu fordern . Eid zugejdy oben, während es doch nur auf den Beweis der

In dieſem Falle iſt für die Feſtſeking von Nadyfriſten natur- Tatſache ſelbſt ankommen fönnte, und eine Eideszuſdiebung

gemäß kein Raum , da der Käufer an die einmal getroffene über ſie iſt abgeſehen von den unter 1 aufgeſtellten Be.

Wahl gebunden iſt, Erfüllung alſo nicht mehr verlangen kann. hauptungen --- nad) $ 445 der 3. P. O. nicht zuläſſig. Dieſe

Im übrigen wird man auch in dieſem Falle dem Käufer das Gejeţedvorjdrift fann nicht dadurch unanwendbar gemacht

Recht zugeſtehen müſſen , ſeiner Schadensberechnung die Fällig . werden , daß über das Wiſſen von der zu beweiſenden Tatſache

keitsterinine der einzelnen Teillieferungen zugrunde zu legen , der Eid zugeſchoben wird . Mit Unrecht hat dagegen das B. G.

jedenfalls dann, wenn dieſe Termine ron vornherein feſtſtehen . die unter 1 vorgebrachten und in zuläſſiger Weije durch Eides :

Der Käufer iſt aber in dem unterſtellten Falle auch berechtigt, zuſchiebung unter Beweis geſtellten Behauptungen für un

fick ſofort für alle fünftigen Raten in der Weiſe zu decken , zureichend zur Begründung einer Einrede erachtet. Sit der

daß er an Stelle des nichterfüllten Vertrage einen anderen Domizilvermerk erſt auf den Wedſel gelegt worden , nadidem

Vertrag mit gleichen Inhalte, insbeſondere mit den gleichen der Kl . dieſen erworben hatte, dann braudyt die Bekl. den Ver

Leiſtungsterminen für die einzelnen Raten abjūließt. Darf ſich merk und folglich auch den erhobenen Proteſt nicht gegen ſich

aber der Käufer in dieſer Weije decken , ſo muß es ihm auch gelten zu laſſen, es ſei denn, daß ſie zu der Hinzufügung des

geſtattet ſein , den abſtrakten Schaden nach derſelben Methode Vermerks ihre Zuſtimmung erteilt hat . Pepteres aber müßte

zu liquidieren. Es fragt ſich aber, ob der Käufer auch dann der Bekl . bewiejen werden , und nidt hat ſie zu beweiſen , daß

die Wahl zwiſchen beiden Shadensberechnungsarten hat , wenn die hinzufügung des Domizilvermerks ohne ihre Zuſtimmung

für die künftigen Teilleiſtungen beſtimmte Fälligkeitstermine erfolgt iſt. Der Beweis dafür, daß der Kl . ſelbſt nach dem

nicht vereinbart ſind. Das mag bejalt werden können , wenn Erwerb des Wechjels auf dieſen den Bermerf geſegt habe, fann

und ſoweit dem Käufer das Recht zuſteht , die Fälligkeitstermine durity Eideszuſdiebung angetreten werden . Die alternative Be

I
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hauptung, daß ein Dritter es mit Zuſtimmung des Kl. get.in verfehlt. Was unter „ Abhang " im Sinne diejer Vorſchrift zu

habe, iſt ungenau. Erheblich iſt allein , wat beiden Behauptungen verſtehen iſt, iſt bei dem Mangel einer geſeblichen Begriffs.

gemeinſam und worüber die Eideszujdiebung zuläſſig iſt, das beſtimmung in jedem Einzelfalle mit Rückſicht auf die konkreten

nämlich, daß der Wedjel , als der Kl . ihn erwarb, noch nicht Umſtände und den Zweck der Vorſdrift an der Hand desWechſel

mit dem Domizilvermerk verſehen war. B.c.l. , 11. y . 21. März 03 , gewöhnlichen Sprachgebrauchs zu entſcheiden . Es würde nunv

395/02 I. chon der Zweckbeſtimmung eines Bürgerſteigs widerſprechen ,

47. Einreden des Afzeptanten bei Wechſelprolongation ; diefen durch ein Geländer gegenüber dem Fahrdamm zu ver

Spieleinwand. wahren oder auf ſonſtige Weije „den Abhang zu verdecken " .

Es handelt ſich vorliegend nicht um den Fall, daß der Von einen Abhang im Sinne jener Geſeßeëſtelle kann bei

Befl . der Firma T. & Co. ſpäter materiell neue, von ſeinen einem Bürgerſteig, der ſich bei einer Breite von 4-5 Fuß

Erſtakzepten unablyängige Afzepte gegeben und nur die Firma etwa 1 % Fuß bis zu einem Meter über den Fahrdamın erhebt,

T. & Co. die Wedſel bloß als Prolongationswechſel für die überhaupt nicht die Rede ſein. Es könnte aber auch, abgeſehen

von ihr früher der Kl. indoſſierten Papiere verwendet hätte. hiervon , eine Verpflichtung zur Verwahrung nur dann an .

Wie es ſich in einem folden Falle mit dem Spieleinwande genommen werden, wenn Gefahren drohten , die nur durch eine

des Befl. gegenüber der Kl. verhalten würde, braucht nicht Verwahrung beſeitigt werden könnten. Ob und inwieweit eine

geprüft zu werden . Es ſteht feſt, daſs auch der Bekl . die Gemeinde überhaupt verpflichtet iſt, für eine Beleuchtung der

Klagakzepte nur zu dem Zwecke geſchaffen hat, damit ſie zur von ihr zu unterhaltenden Straßen zu ſorgen , kann in Er

Prolongation ſeiner Erſtakzepte dienen ſollten . Damit hat er mangelung polizeilicher Verordnungen nur nach den konkreten

ihnen eine Beſtimmung gegeben , die auch in der Hand der Umſtänden des Einzelfalls beurteilt werden ; es kann ſich in der

Kl . , der ſie von der Firma T. & Co. nur als Prolongations- Hauptſache nur darum handeln , ob und welche Beleuchtung

wedſel gegeben wurden, bewirkt , daß ſie nicht nur iin Verhält : ortsüblich, infolge der ortsüblidhen Verhältniſſe und der Be

niſſe zu dieſer Firma , ſondern ebenſo im Verhältniſſe zum dürfniſſe des Verkehrs erforderlid) oder durch beſondere Tat .

Bell. als bloße Prolongationswechſel gelten müſſen . Nicht umſtände geboten iſt. Eine kleinere oder eine mittlere Gemeinde

verlangt werden darf , daß die Firma T. & Co. eine beſondere fan in dieſer Beziehung nicht mit demſelben Maße gemeſſen

Vollmadt des Befl . hatte, bei Hingabe der Klagwechſel als werden, wie eine Großſtadtgemeinde und auch in einer ſolchen

Prolongationswechſel an die Kl. , auch für ihn mit zu wird es Straßen geben, in denen ihrer Lage und den dort

handeln, und daß ſie dabei ausdrüdlich mit als Vertreterin herrſchenden Verkehrsverhältniffen nach eine Beleuchtung über

des Bell. auftrat. Auch ohne Vollmacht und Vertretungs- haupt oder doch in einer jede Stelle erleuchtenden Weiſe weder

erklärung ergibt ſich die Notwendigkeit, der zwiſchen der Kl. üblich iſt, noch geboten erſcheint. Selbſt wenn die örtlichen

und der Firma T. &. Co. gejoloſſenen Vereinbarung, daß die Verhältniſſe und die Bedürfniffe des Verkehre eine beſſere Be

Klagwechſel zur Prolongation des Erſtwechſelo dienen ſollten, leuchtung der Kronenſtraße erfordert hätten, als zur Zeit des

Rechtswirkung auch im Verhältnijje zum Bekl. beizulegen. Unfalls vorhanden war , ſo würde doch der Kläger niot

Wollte man dies ablehnen , ſo müßte man auch die ganz berechtigt ſein , dies geltend zu machen, und nur dann könnte

unannehınbare Konſequenz anerkennen , daß der Bekl. der Ki . eine andere Beurteilung eintreten, wenn ein außergewöhnlicher,

aus den Erſtatzepten und den Klagatzepten materiell ſelbſtändig und ihm ohne jein Verſchulden unbekannt gebliebener Tatumſtand

mehrfad verpflichtet wäre. P. c.D., U. v . 14. März 03 , 469/02 I. die Beleuchtung einer beſtimmten Stelle erfordert haben würde,

48. Einreden des Akzeptanten gegen den Inhaber. worüber jedoch irgendwelche Feſtſtellung im B. U. nicht getroffen

Dem 0. l. G. iſt darin beizutreten, daß Bekl . der In- worden iſt. Mit Recht hebt die Reviſion hervor, daß es in

dorjatarin die mit dem Ausſteller 6. in betreff der Bezahlung dem Berufe des Kl . als Nachtwächter liegt , Straßen auch bei

und Prolongation des Wechſels getroffenen Abmachungen nicht erheblicher Finſternis zu begehen, und daß es daher ſeine Sade

entgegenhalten kann . Es verhält ſich damit ebenſo, wie wenn war, ſich mit einer Handlaterne auszurüſten, um einen , im

der Geber eines Gefälligkeitsakzepts ſich von dem Nehmer ver- Dunkeln vielleicht nicht ohne Gefahr zu begehenden Weg

ſprechen läßt, dieſer ſolle für redytzeitige Einlöſung ſorgen, der gefahrlos begehen zu können ; er muß bei Ausübung ſeines

Akzeptant dürfe nidt in Anſpruch genommen werden. Hierdurch Beruf& mit der Beleuchtung rechnen , die die Gemeinde an :

werden lediglich Rechte und Pflichten unter den Kontrahenten zuordnen für gut befunden hat. Dieſen, nicht bloß für die

begründet , es ſei denn, daß der erſte Nehmer ſeinen Remittenten Frage des Vorhandenſeins eines mitwirkenden Verſchuldens auf

oder Indoſſatar namens des Akzeptanten dieſelben Verpflichtungen Seiten des Kl. , ſondern auch für die Frage des Vorhandenſeins

auferlegt (Gruchot, Beiträge Bo. 46 S. 137) , oder dem Nad). eineß kaufalen Bericuldens auf feiten der Bekl. bedeutungs

mann beim Erwerbe bekannt iſt, daß ſein Vorinann den Wedſel vollen Geſichtspunkt hat das B. G. völlig ungewürdigt gelaſſen.

laut Vereinbarung mit dem Akzeptanten entweder gar nicht oder A. c. D. , U. v . 9. März 03 , 473/02 II .

nur unter Auferlegung der erwähnten Verpflichtungen weiter- Patentgefet vom 7. April 1891 .

begeben dürfe. P. c. V. , U. v . 23. März 03 , 468/02 I. 50. § 1. Entdeckung und Erfindung .

Strafgejet buch. Die Einſicht in die Naturgeſeße über die Wirkung bewegter

49. § 36712. Verwahrung des Bürgerſteigs; Pflicht der Maſſen , die Fähigkeit , den Wert der hierdurch erzeugten Kräfte

Gemeinde zur Straßenbeleuchtung. zu berechnen und die dadurch gewonnene Möglichkeit, die

Die Ausführung des B. O. , daß die Befl . die Vorſchrift ſtörenden freien Kräfte unſchädlich zu machen, find Entdeckungen ,

in § 36712 des Str. G. B. jduldhaft vernadıläſſigt habe , iſt jedoch keine Erfindung, denn eine ſolche liegt erſt vor, wenn

I



188 XXXII. Jahrgang.
Juriſtiſche Wochenſchrift.

3

durch menſchlidhe Arbeit Bedingungen gefeßt werden, unter bezielje, auf Grund des feſtgeſtellten Sadverhalts mit Not

denen ein Naturgefet in die Erſcheinung tritt, das vorher und wendigkeit fid) ergibt, jo komit dazu , daß er trotz diejer Kenntnis

ohne dieſe Arbeit fich nicht betätigte ( vergl . Urteil des erkennenden die Lieferung der ſpäteren Walzen und die verſchiedenen Liefe :

Senats vom 20. März 1889 zur Sade I Nr. 14 von 1888, rungen der Erſaticheiben teils vor, teils nach der leßten Walzen

Gareis , Entſch . in Patentſadzen VII S. 47). Jene Entdeckungen lieferung vorgenommen hat, chne dabei die Bell. auf eine Ver.

haben deshalb nur die Bedeutung von Hülfsmitteln , die zu pflichtung hinzuweiſen, die jämtlichen Erjatſtücke von ihm zu

einer Erfindung führen können . Deshalb aber kann eine ſolche, beziehen . Unter dieſen Umſtänden kann in dem jahrelang fort

und zwar eine neue Erfindung, nicht bloß dann angenommen geſetten ſtillſchweigenden Verhalten des Kl . nur ein Ausdruck

werden, wenn die Hülfsmittel ſelbſt bereits bekannt geweſen dafür gefunden werden , daß er mit dem Verfahren des Bekl.

ſind , ſondern auch dann, wenn ihre Verwertung bereits eine einverſtanden ſei . Er tritt mit ſeinem eigenen früheren Ver

Erfindung zur Folge gehabt hat : eß kommt nur darauf an , halten vollſtändig in Widerſpruch, wenn er ießt, geſtüßt auf

wie ſie benugt werden und ob die Art ihrer Benutung zu den angeblichen objektiven Inhalt des Patentes, die Bell . für

einem neuen , bisher nicht gekannten techniſden Er Sandlungen verantwortlich machen will , welche auf Grund einer

folg führt. V. c. M., U. v. 4. März 03 , 357/02 I. anderen , von ihm ſtillſdweigend genehmigten Auslegung der der

51. Verletzungen ſind nach dem Recht zur Begehungszeit Bekl . mit dem Erwerbe der patentierten Walzen übertragenen

zu beurteilen ; Fahrläſſigkeit. Befugniſfe vorgenommen worden ſind. Redytsirrtümlich iſt es ,

Dem Kl . war ein Reichspatent für eine Stofsbredmajdine" wenn das v. G. das Stillſdweigen des Kl . deshalb für un .

erteilt. Die Bekl. hat für ihre ſtädtiſche Gasfabrik ſoldie erheblich hält, weil ihn gejdhäftlidie Rückſichten dazu veranlagt

Maſchinen vom Kl . Lezogen , Grjazſtücke aber teils von anderen hätten. Dieſe geſchäftlichen Rückſidyten würden nur den Beweg .

Fabriken bezogen , teils find ſie in ihren eigenen Werkſtätten her- grund für ſeine im Stillſdweigen zu findende rechtsgeſchäftlide

geſtellt worden . Der Sl . glaubt, daß die Erfaßſtücke ohne Ver- Erklärung geweſen ſein , an der Rechtswirtung der Erklärung

leßung ſeines Patentes nur von ihm hätten bezogen werden würden ſie nichts haben ändern können . Aber auch dann, wenn

dürfen. Seine gegen die Bekl. wegen wiſſentlicher, eventuell man in dem Verhalten des Kl. nicht eine Genehmigung und

grobfahrläſſiger Patentverlegung erhobene Klage iſt unter Auf- damit eine vertraglidie Feſtſegung der Befugniſſe der Bekl . im

hebung des B. u . abgewieſen worden . Das Urteil erklärt Sinne ihrer eigenen Auffaſſung finden wollte, ſo bleibt doch

den Klageanſpruch für dem Grunde nach gerechtfertigt, weil , immer noch übrig , daß die Beamten der Befl. dieſes Verhalten

neben der objektiven Patentverlegung , auch ein ſubjektives jo verſtehen konnten und durften , als ſei ihnen das tatjädlid

Verſdulden, nämlich zwar nicht wiſſentlichkeit, aber doch geübte Verfahren bei Bejchaffung der Erſatzteile auch rechtlich

grobe Fahrläſſigkeit von Beamten der Bekl. nachgewieſen ſei , geitattet. Es iſt unverſtändlidy, wie ihnen unter dieſen Ilm :

wofür die Bekl. nach Art. 1384 Abſ. 3 c . c . zu haften habe. ſtänden der Vorwurf der Fahrläſſigkeit oder gar der groben

Der Annahme, daß die Haftung für die Patentverlegung nach Fahrläſſigkeit mit Recht gemadit werden könnte. C. c. E. ,

$ 35 des Pat . G. vom 7. April 1891 und nicht nach § 34 u. y . 25. Februar 03 , 440/02 I.

des Pat . G. vom 25. Mai 1877 zu bemeſſen ſei, obgleich das Fürſorgegefet vom 18. Juni 1887 .

verlegte Patent unter der Herr dhaft des alten Pat. G. erteilt 52. § 5. Verunglückung auf einem bahnpolizeilich ver

worden iſt, muß unbedenklich beigetreten werden . Bei der Ver botenen Wege.

ſchiedenheit der einſchlagenden Vorſdrift in dem alten und dem Der Hingang des Eijenbahnbeamten zur Dienſtſtätte auf

neuen Pat. G. handelt es ſich nicht um eine verſchiedene Be- dem des Bahnbetriebs halber Polizeilich verbotenen Wege fann als

ſtimmung des Inhalts und Umfang eines Patentes, vielmehr Erfüllung obliegender Dienſtpflicht jedenfalls nur da angeſehen

iſt im neuen Gefeße nur der Tatbeſtand derjenigen Patent. werden , wo derſelbe durch unverſchuldeten Notſtand geboten war ;

verlegungen , welche zur Entſchädigung verpflidyten , auf den Fall als jolder kann der Umſtand, daß der Weg am Unfallstage infolge

der groben Fahrläffigkeit ausgedehnt. Da aber die Redits: der Regennäſſe aufgeweicht und unpaſſierbar geweſen iſt, an fidy

folgen unerlaubter Handlungen nach demjenigen Geſeße zu be- nicht dienen . P. c. l . , 1. v . 27. März 03, 454/02 III .

urteilen ſind, unter deſſen zeitlider Herrſdjaft die unerlaubten Gejek , betr. die Geſellich aften m. b. H. vom

Handlungen begangen wurden, kann einem begründeten Zweifel 20. April 1892.

gar nicht unterliegen. Begründet aber ſind im Endergebnijje 53. § 3 Abſ. 2. Haftung als Geſellſdhafter oder unab

die weiteren Reviſionsangriffe , welche ſich gegen die Annahme hängig von dieſem Verhältnis.

der Vorinſtanzen richten , daß den Beamten in Hinſicht auf die Die Reviſion beſtreitet ohne Grund, daß es fich um eine

Patentverlegungen grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt falle. Mit geſellſchaftliche Verpflichtung gehandelt habe. Die Bezugnahme

Recht hat die Reviſion geltend gemacht, daß die Schutzlehauptung auf die frühere Rechtſpredung, betreffend die Rübenlieferungs

der Bekl. dahin habe verſtanden werden inüijen, der Kl. Jabe pflicht der Aktionäre von Zuckerfabriken , bietet kein Gegen :

aus dem geringen Uinfange der von ilin bezogenen Nadh argument. Allerdings iſt in einigen Entideidungen anerkannt

lieferungen erkannt, daß die Erjaßſtücke nicht alle von ihm ent- worden , daß dieſe Vertragspflidit in einer Seife begründet

nommen würden , ſo daß das Vorbringen jedenfalls nicht aus werden könne , die ſie nicht als eine den Aktionären als ſolchen

dem Grunde habe abgelehnt werden dürfen , weil die Kenntnis auferlegt, demnach als eine Geſellid aftspflidt er deinen laſje.

des Kl . von dem anderweiten Bezuge nicht ausdrücklich be- In anderen Fällen wurde jedoch der Vertrag dahin ausgelegt,

lyauptet worden ſei . Wenn hiernach die Kenntnis des Kl. davon, daß die erwähnte Verpflidtung den Aktionären als ſoldien

daß die Bekl. die Erjavſtücke gar nid ) t oder nicht alle von ihm obliege und deshalb nach den Grundfäßen des älteren Aktien redyt8

1
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nicht als zu Recht beſtehend erachtet werden könne. Hieraus treibender die Bezeichnung ſeines Erwerbegeſchäfts, welche zur

ergibt fich, daß in jedem einzelnen Falle nach den beſonderen Verwechſelung mit der Geſchäftsbezeichnung eines Konkurrenten

Umſtänden zu prüfen iſt, ob die von einem Geſellſchafter der geeignet iſt, von vornherein mit der Abſicht gewählt hat, Ver

Geſellſchaft gegenüber eingegangene Verpflichtung ihn in ſeiner wechſelungen hervorzurufen. Der § 8 beſtimmt vielmehr ganz

Eigenſchaft als Geſellſchafter oder unabhängig davon trifft. allgemein : „Wer im geſchäftlichen Verkehr einen Namen, eine

W. c . $. , U. 5. 28. März 03 , 412/02 I. Firma oder die beſondere Bezeichnung eines Erwerbsgeſchäfts

Gefeß , Abänderungen der Militārpenſionsgefeße in einer Weiſe benußt , welche darauf berechnet und geeignet

u. f. w. betr. , vom 22. Mai 1893. iſt, Verwechſelungen – hervorzurufen u . ſ. w. " Mithin findet

54. Art. 20. Haftung des Fiskus aus Betriebsunfällen . der § 8 auch dann Anwendung, wenn ein Gewerbetreibender

Der Sohn der Kl. , ein Musketier, befand ſich auf einer die zur Verwechſelung geeignete Bezeichnung ſeines Geſchäfts

Dienſtfahrt auf dem Fahrrad, als er durch eine umfallende zwar in gutem Glauben und ohne unlautere Abſicht gewählt

Telegraphenſtange getötet wurde, und der Anſpruch der Kl. wurde hat, aber ſpäter nach erlangter Kenntnis von einem Konkurrenz

abgewieſen. Den kl. ſteht weder nach den Militärpenfions. geſchäfte abſichtlich dazu mißbraucht, Verwechſelungen mit dieſem

geſeßen noch nach dem Unfallfürſorgegeſet ein Anſpruch zu, hervorzurufen ; auch in dieſem Falle iſt die Art der mißbräuch.

nach erſterem nicht, weil dieſes die Aſcendenten verſtorbener lichen Benußung darauf berechnet, Verwechſelungen hervor

Penſionsberechtigter außer im Kriegsfall und bei Seedienſt zurufen. B. c. R. , U. v. 17. März 03, 391/02 II.

(SS 94 und 96 des Gefeßes vom 27. Juni 1871 ) nicht bes 57. & 8. Benußung einer an ſich zuläffigen Firma in

rückſichtigt, nach legterem nicht, da der Verſtorbene nach der unſtatthafter Weiſe.

Feſtſtellung des B. G. einem reichsgeſeßlich der Unfallverſicherung Nad der nicht zu beanſtandenden Annahme des B. G.

unterliegenden Betriebe nicht angehört hat. Art. 26 des Ge- unterſcheiden fidh die Firmen der beiden Parteien deutlich von.

feßet, betr. einige Abänderungen und Ergänzungen der Militär- einander. Iſt dies aber der Fall, dann hat die Kl. für ihre

penſionsgeſeße vom 27. Juni 1871 und vom 4. April 1874, geſeßlich zuläſſige Firma Anſpruch auf Schuß. Der Bekl.

ſowie des Reichsbeamtengejeßes vom 31. März 1873 und des darf ſeine Firma in abgeänderter Form nicht in einer Weiſe

Gefeßes über den Reichsinvalidenfonds vom 11. Mai 1877 vom benußen , welche darauf berechnet und geeignet iſt, Ver

22. Mai 1893 beſtimmt, daß Militärperſonen , welche eine wechslungen mit der Firma der Kl. herbeizuführen. Daß er

Dienſtbeſchädigung erlitten haben, oder deren Hinterbliebene , dies tue, behauptet die Kl. Das Bedenken, welches vom Bell.

gegen die Militär- und Marineverwaltung nur die auf in der Reviſionsverhandlung gegen die Schußwürdigkeit des in

den Penſionsgeſeßen oder dem Gefeße, betr. die Fürſorge für der Förderung des Abſchließend you Wettverträgen beſtehenden

Beamte und Perſonen des Soldatenſtandes infolge von Betriebs. Geſchäftsbetriebes der Kl. erhoben worden iſt, iſt unbegründet,

unfällen vom 15. März 1886 beruhenden Anſprüche haben. Die weil Wettverträge, obſchon ſie nach § 762 des B. G. B. keine

für ein beſonderes Rechtsverhältnis geltende Auønahmevorſchrift Berbindlichkeit begründen, doch keine unfittlichen Geſchäfte ſind .

des Art. 20 des Gefeßes vom 22. Mai 1893 iſt aber auch dem Sp. c. 2. , U. 9. 4. April 03 , 425/02 I.

B.G. B. gegenüber in Kraft geblieben (art. 4 des E. G. zum Verordnung betreffend die Rechtsverhältnijje

B.G.B.). R. c. M., U. y . 19. März 03 , 337/02 VI. der Landesbeamten in den Schußgebieten

Gefeß zum Sauß der Warenbezeichnungen vom 9. Auguſt 1896.

12. Mai 1894. 58. Art. 6. Wegfall des Dienſteinkommens bei Wieder

55. § 15. Begriff der Ausſtattung. anſtellung im Heimatsſtaat.

In dem Begriffe der Ausſtattung einer Ware im Sinne Der Kl. , welcher im Jahre 1896 als etatsmäßiger Lehrer

des § 15 des Gefeße$ liegt es in gleichem Maße wie in dem an der Regierungeidule im Togogebiet angeſtellt worden, dann

Begriffe des Warenzeichens im Sinne des § 1 jenes Geſekes , aber der an ihn infolge eingetretener Tropendienſtunfähigkeit

daß fie für die Ware nur eine dieſelbe von der gleichen ergangenen Aufforderung des Auswärtigen Amts nachkommend im

Ware anderer unter deidende Bedeutung habe. Dat die Mai 1901 in den Dienſt ſeines Heimatsſtaats, des Königreichs

angebliche Ausſtattung für die Ware zugleich eine techniſch Württemberg, durch Übernahme der ihm angebotenen Schulſtelle

funktionelle Bedeutung, jo greift in dem Umfange, als jene in Urach zurückgetreten iſt, beanſprucht mit der erhobenen Klage

techniſch funktionelle Bedeutung reicht, der Schuß aus § 15 Fortzahlung des mit dem Lehramt im Togogebiet verbundenen

a . a. D. nicht Plaß. Denn niemand kann eine techniſche Ver- Dienſteinkommens, ſoweit dasſelbe durch das mit der Schulſtelle

beſſerung, eine den Gebrauch und die Benußung der Ware er- in Urach verbundene Gehalt nicht gedeckt wird. Das B. G. hat

leichternde Einrichtung als Ausſtattung geſchüßt verlangen. Da. die Klage als unbegründet zurüdgewieſen ; der wider das B. U.

durch würde er in Wirklichkeit ein Alleinrecht, - ein Monopol —,, - eingelegten Reviſion iſt der Erfolg zu verſagen. Mit der

auf ein techniſches Element erlangen , für das nur die zeitlich Beendigung des Staatsdienſtverhältniffes hört, ſoweit dieſelbe

bejdränkten Schußrechte des Patentes oder Gebrauchsmuſter- nicht durch Verſeßung des Beamten in den Ruheſtand erfolgt,

ſchußes gegeben ſind. B. c. G. , U. v. 24. März 03 , 559/02 II. die dem Staat obliegende Verpflichtung zur Gewährung des mit

Gefeß zur Bekämpfung des unlauteren Wett . dem verliehenen Amt verbundenen Dienſteinkommens in ihrem

bewerbes vom 27. Mai 1896. vollen Umfang ohne weiteres auf. Die Auflöſung des Dienſt.

56. Auslegung des § 8. verhältniſſes, in das Kl. durd ſeine Beſtallung als Landesbeamter

Dic Anwendbarkeit des § 8 des Wettbewerbsgefeßes vom des Schußgebietes eingetreten war, iſt tatjädlich durch ſeinen im

27. Mai 1896 iſt nicht dadurch bedingt , daß ein Gewerbe- Einverſtändnis mit dem Auswärtigen Amt erfolgten Rüdtritt in

bom
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den Dienſt feines Heimatsſtaats, der, wie außer Frage ſteht, keit der beiden Auffaſſungen nicht berührt werde , weil die nicht

als dauernder und endgültiger beiderſeits gewollt iſt, herbeigeführt, verleſenen Protokollanlagen jedenfalls gemäß § 29 Gr. B. O.

die Verpflichtung des Befl . zur Fortgewährung des Gelalts ausreichend beglaubigt ſeien. Nach § 20 Gr. V. D. in Ver

dadurch aufgehoben . Sufonderheit finde der Einwand des Kl . , da bindung mit § 925 B. G. B. genügt im Falle der Auflaſſung

er durd Führung des Sdulants in Württemberg eine ihm von die bloße Beglaubigung nicyt , ſondern muß die zur Eigentums.

der im Kolonialdienſt vorgejegten Dienſtſtelle angewieſene Tätig. übertragung erforderliche dinglidye Redytbeinigung vor dem Grund :

keit ausübe , ſeine Widerlegung in der im Art . 6 Abſ. 3 ge- budamt oder Notar erklärt werden . Dies erfordert zugleich eine

troffenen Beſtimmung der zur Zeit der Auſtellung des Kl . als gehörige Protofollierung des Erklärten . Wird in leşterer Hin .

etatemäßiger Lehrer geltenden Verordnung vom 9. Auguſt 1896 . ſicht gefehlt , ſo ermangelt die abgegebene Erklärung der Straft,

Durch dieſelbe iſt der dem Sdyußgebiet vorgejeßten Behörde die als Grundlage für die Eintragung des Eigentumsüberganges

Möglichkeit verſchafft, anſtatt durdy Verſegung in den Ruheſtand zu dienen . Auch bezüglich der weiteren Frage, ob die Vorleſung

dag Dienſtverhältnis mit dem tropendienſtunfähig gewordenen der gemäß § 176 Abſ. 2 Fr. G. G. einem Protokoll als An.

Beamten dadurch zum Erlöjden zu bringen , daß fie deſjen lage beigefügten Schrift zur Giltigkeit des Protokolls erforderlich

Wiederaufnahme in den Dienſt des Heimatsitaat: unter Wahrung iſt , war der Auffaſſung des 2. G. beizupflicten. Wird näher

ſeines früheren Ranges und Dienſtalters — jedoch ohne Rückſicht begründet und die Anſicht des 0.9 . G. Dresden, die Vorleſung

auf die Höhe des Dienſteinkommens, wie nach dem Wortlaut der Anlage ſei zweckles and arte zu einer leeren Form aus,

der Beſtimmung füglich nicht zu bezweifeln iſt – herbeigeführt. falls die Beteiligten den Inhalt bereits kennen oder wegen des

(Wird näher dargelegt.) W. c. Landesfisku8 zu Togo , II. v . limfangs oder des jdwerverſtändliden Inhalte des Schriftſtücks

10. März 03 , 399/02 III . der Vorleſung des legteren nicht zu folgen vermogen , gegenüber

Gefeß über die freiwillige Gerichtsbarkeit som dem den Vorleſungozwang uneingeſdıränkt ausſprechenden Ge

17. Mai 1898. ſetiefwort für unbegründet erklärt. Ordbj. A.,Ordbj. A. , Befdl . 9 .

59. $ 176 Abſ . 2 , 177. Vorleſungezwang bezüglidy Pro- 28. März 03, B 69,03 V.

tokollanlage. II . Das Gemeine Recht.

Der Erblaffer der Beſchwerdeführer hat am 8. Auguſt 60. Haftung des Bankiers aus Proſpektveröffentlichungen ;

1902 als Eigentümer des Grundſtücks Althen Bi. 12 des Dolus; Fahrläſſigkeit.

Grundbuchs zwei Trennſtücke davon unter Überreichung der über In dem angefochtenen llrteil wird angenommen , daß in

fie geſchloffenen privat dhriftlichen Kaufverträge den Erwerbern dem von dem Bekl. seröffentlichten Proſpekt mit Kenntnis des

notariell zu geſondertem Protokoll aufgelaffen . In den beiden Bekl . wichtige Tatſachen unrichtig angegeben, entſtellt oder ver

Auflaffungsprotokollen, in denen die Beteiligten zugleich ihre ſchwiegen ; dat hierdurch Kl . getäujďt und infolge deifen ge

unter den Kaufverträgen befindlichen Unterſchriften anerkannt ſchädigt ſeien ; und daß Bekl . das Bewußtſein davon gehabt

haben, ſind die aufgelaſſenen Trennſtücke als ſolche nicht näher habe, die Täuſchung ſei an fidy geeignet, einen Schaden der Kl.

bezeichnet, vielmehr iſt in dieſer Hinſicht auf die Kaufverträge herbeizuführen , der ohne ſie vermieden wäre. Die rechtliche

Bezug genommen . Vorgeleſen find demnädſt nur die Prote : Auffaſſung , die hiernach dein IIrteil zu grunde liegt , iſt nicht

felle, nidt auch die den legteren als Anlagen beigefügten auf: zu beanſtanden . Nach gemeinem Redyt beſteht die Argliſt, dolus ,

perträge. Nachdein das Grundbuchamt in Taudia and anders die mit den oben bezeidsneten Klagen geltend gemacht werden

weiten , hier nicht intereffierenden Gründen die Eintragung des kann , in der bewußten Täudung eines andern (L. 1 S 2 D. de

Eigentumswüberganges im Grundbuch abgelehnt hatte , hat das dolo 4, 3) . Der dolus wird zwar, wie die Reviſion herver :

? . G. in Leipzig die von den Erben des Veräußerer biegegen hebt , durd) den Mangel von Bewußtſein des recytswidrigen

cingelegte Beſòwerde deshalb zurückgewieſen , weil das unter : Erfolges ausgejæloſjen (L. 1 $S 32 , 47 D. depos 16 , 3 ) ;

bliebene Vorleſen der Protokollanlagen gegen SS 176 Abſ. 2 , aber zil ſeinem Tatbeſtand gehört keineswegs der Zweck dem

177 Abſ. 1 des R. Gej . über die Angelegenheiten der frei- Andern zu ſdaden , vielmehr genügt, wie auch das B. G. an

willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 verſtone, mithin nimmt, die vorſäglidie Täuſdung, verbunden mit dem Be

die beiden Auflaffungen nid )tig feien . Der jett vorliegenden wußtſein , daß der Andere hierdurch in Schaden kommen fönne

weiteren Bejdywerde möchte das 9. 9. G. in Dresden unter Feſt. (L. 40 D. de dolo 4 , 3 ) . Aber in der Anwendung dieſer

haltung an ſeiner von ihm bereits in einer früheren Entſdeidung Redtsjäge auf den feitgeſtellten Saduerbalt fann dem B. G.

vom 23. Mai 1901 , Annalen des Sächſ. D. l . G. Bd. 23 nicht zugeſtimmt werden . Es hat dieſem Sachverhalt die 2011

S. 37 ; Mugdan- Falkmann Rechtſprechung des D... G. Bd. 3 gaben des Proſpektes gegenübergeſtellt und zwar iſt es , was

S. 72 , vertretenen gegenteiligen Redytsauffaſſung abhelfen . Es ebenfalls nur gebilligt werden kann, davon ausgegangen, daß

fieht ſich jedoch hieran durch einen inzwijden ergangenen Be. nicht der Proſpekt Punkt für Punkt einzeln betrachtet und auf

idluß des Kammergerichts in Berlin vom 17. Juni 1901 , jeine Erheblichkeit geprüft werden dürfe , ſondern daß gefragt

Entſch. zujammengeſtellt im Reidsjuſtizamt Bd. 3 S. 312 , werden müſſe, was ein verſtändiger Mann aus ſeinen Angaben

deſſen Ausführungen ſich das ? . G. angeeignet hat , gehindert zu entnehmen habe und das dann zu fragen ſei , wie fidy die

und hat daher gemäß § 79 Abſ. 2 Gr. B. D. die weitere Be. Sade in Wirklichkeit verhalten habe, allein ſeine Begründung

ſchwerde dem N. G. vorgelegt . Die Bejdwerde iſt nicht be- kann die angefochtene verurteilende Entſcheidung nicht tragen .

gründet. lInzutreffend iſt zunädſt die Meinung der Beſchwerde- Ob das beklagte Haus mit Außeradytlaſſung der von ihm zu

führer, daß , audi wenn der von dem L. G. angenommene Verſtoß erwartenden Sorgfalt gehandelt und durch Fahrläſſigkeit die Kl .

gegen die SS 176 , 177 Fr. G. G. vorliege, hiervon die Gültig . in Sdyaden gebradt hat , iſt an dieſer Stelle nid)t zu erörtern ,
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denn hierauf könnte eine wegen dolus erhobene Klage nicht Bell. zur Zahlung der Proviſion aus dem Vertrage für ver

geſtüßt werden . Es handelt ſich lediglich darum , ob das be . pflichtet gehalten und verurteilt hat . Der Rüdſtand der Rechnunge .

klagte Haus in dem Proſpekt wiffentlich einer der Wahrheit legung und Proviſionszahlung gab hiernach an und für ſich und

nicht entſprechende Darſtellung gegeben und hierbei in dem Be- beim Mangel anderweiter ilmſtände (3. B. argliſtigen Verhalten8

wußtjein gehandelt hat, daß Kl . , wenn ſie dieſer Darſtellung des Bekl.) dem Kl. noch nicht das Recht, in ein Konkurrenzgeſchäft

vertrauten und fich durch dieſelbe täuſchen ließen , in Schaden einzutreten ; vielmehr war mit dieſenn Eintritt die Vertragsſtrafe

geraten könnten . Wäre dies der Fall, ſo würde Bekl. für den von 10 000 Mark an und für ſich verwirkt. Die angefochtene

Schaden, den Kl. , wie nicht zweifelhaft iſt, erlitten haben , auch Entſcheidung war hiernach wegen Verleßung des mehrerwähnten

dann auffommen müffen, wenn er die konkreten Tatſachen , die § 271 aufzuheben. G. c. S. , U. v . 13. März 03 , 428/02 III

dieſen Sdyaden herbeiführten, alſo den Zuſammenbruch der C. C. 62. § 124 SI. I Tit. 11. Ausſchluß der Entſchädigunge.

und die dadurch bewirkte Entwertung des für die Bonde pflicht beim Verkauf eines Grundſtücke zu einem beſtimmten

haftenden Pfandes nicht vorausgeſehen, ja auch dann , wenn er Unternehmen .

hieran nicht einmal gedadyt hätte (Windſcheid Pandekten Bd. 2 Beide Vorderrichter ſtüßen ihre Entſcheidung weſentlich auf

§ 258 Ziffer 2 , Urteile des R. D. H. G. in Seufferts Archiv den in dem Urteil des R. G. vom 27. April 1892 abgedruckt

BD. 34 Nr. 146 , des R. G. in deffen Entſch . Bd. 23 Nr. 25 auf BD. 29 S. 268 ff. der Entſcheidungen in Civilſachen – als

S. 137, auch Bd. 13 Nr. 21 auf S. 65-66) . Denn wer. Regel ausgeſprochenen Saß : daß wer einen Teil ſeines Grund .

einem Andern wiffentlich die Unwahrheit ſagt, um ihn zu einem befißes zu einem beſtimmten Unternehmen verkauft, fich den

Handeln in beſtimmter Richtung zu veranlaffen, der hat, wenn Nachteilen unterwirft, die für fein Reſtgrundſtück aus der An.

er auch nur die Möglichkeit einer hieraus folgenden Schädigung lage und dem Betriebe jenes Unternehmens entſtehen." In

vorausſah , diefen Erfolg in ſeine Vorſtellung und damit in Anwendung dieſes Saßes gelangt der B. N. zu der Annahme :

ſeinen Willen aufgenommen. Dagegen fält die Grundlage der „Die Bell . haben durch die fiberlaffungsverträge gegenüber dem

Haftung wegen Argliſt fort, wenn das Bewußtſein vor der Kl. ein Recht erworben , ihre Grundſtücke in der Weiſe ges

Möglichkeit einer Schädigung des Andern febite, da dann werblich auszunußen, wie ſie es getan haben , und wie es dem

yon einer vorſäßlichen Schädigung nidyt mehr die Rede ſein Vertrage entſpricht, alſo auch das Recht, den Wald des Kl .

kann. Das hiernach erforderliche Bewußtſein des Bekl. aber Einflüſſen auszujeßen , die der Betrieb derartiger Werke mit ſich

läßt fich aus den feſtgeſtellten Tatſachen nicht entnehmen. N. c. W. , bringt, ſelbſt wenn eine das gemeinübliche. Maß überſteigende

11. % . 7. März 03 , 373/02 I. Schädigung damit verbunden ſein ſollte." Dieſe Annahme

III. Das Brenfiſche Allgemeine Landrecht. findet in dem Inhalt der in Bezug genommenen Verträge im

61. $ 271 TI . I Sit . 5. Anwendbarkeit nur bei gegenüber. Sinne der oben erwähnten Entſcheidung des R. G. eine ge .

ſtebenden gegenſeitigen Leiſtungen. nügende Begründung und läßt einen Rechtsirrtum nicht erkennen .

Allerdings iſt in 8 271 ſowie in $ 232 des A. 9. R. TI . I Die von feiten der Reviſion in Bezug genommene reichegericht.

Tit. 5, in weſentlicher Übereinſtimmung mit dem gemeinen Rechtliche Entſcheidung vom 22. Dezember 1899 (abgedruckt im

und auch mit dem B. G. B. $ 320 Abj. 1 Saß 1 der Grund- Pr. Verwaltungsblatt Bd. 21 S. 233/34) behandelt einen durch .

jaß ausgeſprochen : Erfüllung kann nur fordern , wer ſeinerſeits aus verſchiedenen Fall und ſteht auch mit der vorerwähnten

erfüllt hat oder erſt ſpäter zu erfüllen braucht ; ſonſt kann nur Entſcheidung des R. G. nicht in Widerſpruch. Die unter Beweis

Erfüllung Zug um Zug gefordert, die eigene Leiſtung alſo bis geſtellte Behauptung , daß zur Zeit der Vertragsſchlüſſe die ſchäd

zur Ausführung der Gegenleiſtung zurückgehalten werden. Dieſer liche Wirkung des Rauches auf den Wald nnbekannt geweſen

Saß bezieht fich jedoch nur auf die Leiſtungen , welche ſich bei und erſt in der Mitte der 90er Jahre durch wiſſenſchaftliche

einem gegenſeitigen Vertrage , wie dem vorliegenden Dienſt- linterſuchungen feſtgeſtellt worden ſei , iſt mit Recht vom B. R.

vertrage, einander gegenüberſtehen. Die hier in Frage für unerheblich erachtet, da die nachträgliche Erkenntnis der

ſtehende Verbindlichkeit zum Nichteintritt in ein Konkurrenz. ſdon beſtandenen Schädlichkeit nicht in Betracht kommt. Der

geſchäft enthält aber keine ſolche Vertragspflicht, welche der Pflicht in dem Urteile Bd. 29 S. 272 der Entſcheidungen ausgeſprochene

zur Rechnungslegung und Proviſionszahlung unmittelbar gegen- Saß : „Die Unterwerfung des Verkäufers unter die von dem

überſteht; ſie ſtellt ſich vielmehr als eine ſelbſtändige, auf einem abverkauften Trennſtücke ausgehenden Schädigungen, können nur

Nebenvertrage beruhende einſeitige Verpflichtung des Kl . dar, von ſolchen Wirkungen des Unternehmens verſtanden werden,

welde erſt nach ſeinem Auftritte aus dem Vertragever . die zur Zeit des Verkauf vorauszuſehen waren ," kann hier

hältnis in Kraft treten ſollte und ſchon nach ihrer rechtlichen nicht zu gunſten des Kl. angewendet werden . Wie der B. R.

Beſchaffenheit eine Erfüllung Zug um Zug mit einer Leiſtung mit Recht betont, handelt es ſich nicht um Einflüſſe, die erſt

des Bekl. aus dem Dienſtvertrag, wie der Rechnungslegung, ſpäter eingetreten find, ſondern um Einflüſſe, denen damals der

nicht zulief. Wenn daher auch die Verpflichtung zu dieſer in Rede ſtehende Wald durch den Betrieb der Guidogrube bereits

leßteren Leiſtung noch über den Auftritt des Kl. aus dem ausgeſeßt war und die Wälder in dem oberſchlefijden Hütten.

Gejchäft des Bekl. hinaus fortdauerte , ſo beſtanden doch dieſe reviere ſtändig ausgefeßt ſind. Das , worunter der Kl. in den

Verpflichtung einerſeits und diejenige des Kl. zum Nichteintritt Verträgen ſich unterworfen hat, iſt die (wenngleich übermäßige)

in ein Konkurrenzgeſchäft andererſeits unabhängig nebeneinander, Immiſſion. Die ſpätere Erkenntnis der Schädlichkeit tann

wie ja auch das B. G. indirekt dadurch anerkannt hat , daß es an dieſer Unterwerfung - wenn nicht die ganzen Verträge auf

ungeachtet der Nichterfüllung der dem Kl. obliegenden Ver- gerufen werden nichts ändern . 4. D. c. Bergfiskus u . Gen. ,

pflichtung zum Nichteintritt in ein Konkurrenzgejdhäft doch den u . v . 7. März 03 , 448/02 V.

-
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63. SS 873, 874 T. I Tit. 11. Vertragsanſpruch oder barkeit zu gunſten eines ganzen territorialen und perfonellen

nüßliche Verwendung ? Kreiſes zugelaffen. Demgemäß hat der III. 3. S. das Recht

Es iſt in der Literatur und Rechtſprechung des preußiſchen einer Gemeinde darauf, daß nicht nur ihre Angehörigen, ſondern

Rechts ſtreitig, ob der Anſpruch auf Vergütung geleiſteter Dienſte das geſamte Publikum die Anlagen eines fremden Grundſtüđs

nach 88 873 , 874 TI. I Tit. 11 des A. 2. R. als Vertrags. frei betreten dürften, als Grunddienſtbarkeit anerkannt. Der

anſpruch auf Erfüllung oder als Anſpruch aus einer beſonders erkennende Senat muß Anſtand nehmen, dieſe Rechtsauffaffung

geregelten nüßlichen Verwendung zu erachten ſei. Die legtere auf das preußiſche Recht, insbeſondere dasjenige des A. L. R.

Anſicht vertritt Dernburg (Preußiſches Privatrecht 5. Auflage zu übertragen. Ohne Zweifel paßte Begriff und Weſen der

Bd. 2 S. 544 Anm . 9 ) mit den Urteilen des früheren römiſch - rechtlichen Prädialſervitut auf eine Reihe deutſch-recht.

Preußijden Obertribunals in Bd. 14 S. 466 und Bd. 15 licher Berechtigungen , man denke dabei an die Gemeinden

S. 206 der Entſcheidungen ; die erſtere wird in Übereinſtimmung oder fonftigen territorialen genoffenſchaftlichen Kreiſen zuſtehenden

mit einer ſpäteren Entſcheidung des Obertribunals (Striethorſt Weide. , butungs- und Waldnußungsrechte, gar nicht oder

Archiv Bd. 72 S. 143) und einem Urteile des R. D. H. G.R. D. H. G. doch nur in geringem Maße und es konnte daher die An

vom 2. Januar 1877 ( Entſch. Bd . 21 S. 274) von Förſter- wendung der römiſch-rechtlichen Grundfäße von der Prädial.

Eccius (Preußiſches Privatrecht 7. Auflage 2. Bd. S. 268 fervitut auf folche Berechtigungen nur unter einer gewiffen

Nr. 13) verfochten. Der erkennende Senat idließt ſich, indem Anderung und Erweiterung dieſer Grundfäße erfolgen. Es iſt

er die $8 873-875 gegenfäßlich zu § 872 d. T. auffaßt, der nun einzuräumen , daß fich Spuren der dem entſprechenden An

zuleßt gedachten Anſicht an , fodaß er den von der Ki. ſchauungen auch im A. L. R. erhalten haben, beſonders in den

erhobenen Anſpruch als Anſpruch auf Erfüllung eines Ver. jenigen Beſtimmungen des von den Grundgerechtigkeiten

trages über Handlungen erachtet, wie dies auch der B. R. handelnden Titels (TI. I Tit. 22) , die Berechtigungen der obeut

getan hat. Die Entſcheidung des IV. 3. S. des R. G. vom erwähnten Art zum Gegenſtand haben (vgl. die SS 92 , 93 ,

12. Lktober 1883 (Entſch. Bd. 32 S. 182) ſteht dieſer Auf- 211 TL. I Tit . 22). Allein das A. L. R. hat den Weg dieſer

faffung nicht entgegen , da fie einen damals geltend gemachten Entwicklung nicht weiter beſdyritten ; e6 wird dies und daß der

gleichgearteten Anſpruch zwar unter dem Geſichtspunkte der Stadt als ſolcher (nicht etwa für ihre oder für die ihren Mit

nüblichen Verwendung betrachtet, dabei aber von den 88 872 gliedern gehörigen Grundſtücke) eine Grundgerechtigkeit nicht

bie 875 TL I Tit, 11 des A. l . R. abſieht. So. c. W. ,Sch zuſtehen könne, näher ausgeführt. L. c. O. , U. 4. 17. Feo

u. 5. 26. März 03 , 512/02 VI. bruar 03, 427/02 VII.

64. 918 ff. 21. I Tit 11 . Ein entlaſſener Dienſt- 66. SS 2016 ff. TI . II Tit . 8. Rechtliche Natur der Ver

pflichtiger muß nicht ſein Amt wieder übernehmen. ficherung von Abonnenten einer Zeitung.

Das B.G. hat angenommen , daß die dem Bekl. rechts . Der Vertrag vom 23./30. Auguſt 1900 , durch den der

kräftig auferlegte Pflicht, den kl. wegen ſeiner ungerechtfertigen Kläger die Abonnenten ſeiner Zeitung bei der Beklagten ver,Kl

Entlaffung lebenslänglich zu entſchädigen , durch das Angebot fidyert, hat die Natur eines Rückverſicherungsvertrages (88 2016 ff.

des Bekl., ihn unter den Bedingungen ſeines früheren Dienſt- TI . II Lit. 8 des A. 2. R. und Art. 75 des E. G. zum B. G. B.).

vertrages als Taubſtummenlehrer wieder anzuſtellen, und deſſen Bei einem ſolden finden nach § 2019 a. a. D. eben die Ver

Ablehnung ſeitens des Kl . nicht aufgehoben ſei , weil dem Kl. nach hältniſſe ſtatt, als zwiſchen denjenigen, welche die erſte Ver

Lage der Sache ein ſolcher Wiedereintritt in die frühere Stellung ſicherung gejchloſſen haben. Die Beklagte iſt hiernach nicht nur

ohne Unbilligkeit nicht zuzumuten ſei. Der gegen dieſe Ent. zur Vertragserfüllung, ſondern auch zum Erſaße des Sdadens

ſcheidung gerichteten Reviſion muß der Erfolg verſagt bleiben . verpflichtet, den fie dem Klager dadurch verurſacht hat, daß fie

Denn der zu Grunde gelegte Rechteſaß, daß ein entlaſſener den von dieſem verfolgten Vertragszweck durch poſitive Handlungen

Dienſtpflichtiger den Wiedereintritt ablehnen darf, wenn er ihm vorfäßlich vereitelt hat. N. c. S. u. 1. 13. februar 03 ,

ohne Unbilligkeit nicht zugemutet werden kann, iſt rechtlich be- 31/03 VII.

denkenfrei, und ob im Einzelfall ein ſolcher Wiedereintritt zu: IV. Sonſtige Breußiſche Lande &geſete.

gemutet werden kann , iſt lediglidy Sache tatſächlicher Beurteilung , Jagdpolizeigeſeß vom 7. März 1850.

die , ſoweit nicht dabei ein Rechtsirrtum zu Tage getreten iſt, 67. Feſthalten des Reichsgerichts an der Anſicht von der

der Nachprüfung in der Reviſionsinſtanz überhaupt nicht unter: Berechtigung des Erwerbere von 300 Morgen zur ſofortigen

liegt . E. c. P. , U. v. 20. März 03 , 441/02 III. Jagdausübung troß beſtehendem Gewerbepachtvertrages.

65. § 12 TI. I Tit . 22. Grundgerechtigkeit für eineT. Über die vorliegende iagdrechtliche Streitfrage, ob der

Stadt ? Erwerber eines zuſammenhängenden Areals von wenigſtens

Zu entſcheiden iſt, ob nach preußiſchem Recht einer Stadt 300 Morgen Flächeninhalt des § 3 lit. a des Jagdpolizeigeſeßes

als ſolcher eine Grundgerechtigkeit zuſtehen kann . Der III. Z. S. vom 7. März 1850 mit dem Augenblide der Erwerbung tro

des R. G. hat dies für das gemeine Recht bejaht. ( Entich . eines laufenden , das Areal umfaffenden Pachtvertrages unter

Bd. 14 S. 214, vgl. auch Entid . Bd. 4 S. 131.) Er hat Ausjhluß des Pächters ſofort zur Ausübung der Jagd berechtigt

dabei hauptſächlich deutſch -rechtlichen Anſchauungen Renung iſt, iſt im Sinne der Bejahung der Streitfrage zu Gunſten des

getragen und aufgeführt, die moderne Rechtsentwidlung habe Eigentümers bereits zweimal vom R. G. Entideidung getroffen

den römiſch -rechtlichen Grundſaß, daß eine Grunddienſtbarkeit worden und zwar durd das in den Entjd. des R. G. Bd. 52

nur zum Beſten eines beſtimmten Grundſtücks beſtehen könne , S. 126 ff. veröffentlichte Urteil des II . 3. S. vom 4. Juli 1902

nicht feſtgehalten, ſondern auch das Beſtehen einer Grunddienſt. ſowie durch das Urteil des erkennenden Senats vom 10. Oktober 1902

.
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in Sachen Ebbinghaus wider Loebbecke (VII. 254. 1902) . Von gegebenen Befugnis , anenahmsweiſe die Bebauung eines Grund

dieſem Standpunkte wieder abzuweichen , liegt für den erkennenden ſtücks über zwei Drittel der Grundfläche hinaus zu erlauben,

Senat kein Anlaß vor, insbeſondere iſt ein ſolcher durch die nach oben hin keine Grenze gefeßt iſt, ſo iſt anzunehmen , daß

Ausführungen des B. G. des D. L. G. Hamm -- nicht gegeben. - dieſe Art der Bebauung von der Baukommiffion nicht nach

Das R. G. begründet ſeine mit der Praxis des Oberverwaltungs- Willkür, ſondern auf Grund pflichtmäßiger Prüfung alb mit

gerichts übereinſtimmende Rechtsanſicht nochmale näher unter dem öffentlichen Intereſſe vereinbar zugelaffen worden iſt. Daß

Widerlegung der Ausführungen des Berufungerichters. St. c. W. , die Bauerlaubnis etwa entgegen dem öffentlichen Intereffe den

u . v . 17. März 03 , 476/02 VII. Kl. mit deren Einverſtändnis über das der Bauordnung ent

Enteignungsgeſeß vom 11. Juni 1874. ſprechende Maß hinaus deshalb erteilt worden ſei, um den ihnen

68. § 8. Zugrundelegung des Reinertrages bei einem durch die Abtretung des Teilſtücs erwachſenen Schaden auf

Gebäude.
dieſem Wege ganz oder zum Teil abzugelten , behauptet die

Die Reviſion der beklagten Stadtgemeinde erſcheint infoweit Bekl. ſelbſt nicht. Für die Bewertung des ganzen von der

unbegründet, als mit ihr geltend gemacht wird, daß für die Enteignung betroffenen Grundſtücks von 254,80 qm Flächen

Feſtſtellung des vollen Werteß eines zu enteignenden Hauſes die inhalt unterſtellt der B. R. eine Bebauung zu nur drei Vierteln

alleinige Berückſichtigung des Ertragswertes zu keinem zutreffenden dieſer Fläche, weil nach der – von den Kl. beſtrittenen

Ergebnis führen könne. Es kann nicht anerkannt werden , daß Gepflogenheit der Baukommiſſion dieſe regelmäßig ein Viertel

die Art der Wertsfeſtſtellung, bei der allein der Ertragswert zu der Fläche von der Bebauung ausſchließe. Es iſt aber nicht

grunde gelegt wird , gegen das Gefeß verſtoße. Nur muß bei abzuſehen , weshalb nicht die Baukommiſſion hinſichtlich des

dieſer Art der Berechnung nicht der augenblickliche, zeitige, ganzen Grundſtücks, das ebenſo wie das Reſt grundſtück an

ſondern der nachhaltige, dauernde Reinertrag die Unterlage der einer Straßenecke lag, ebenfalls zu gunſten der Kl. ausnahms.

Berechnung bilden . Ein Gebäude unterliegt im Laufe der Zeit weiſe eine ſtärkere Bebauung als zu drei Vierteln der Fläche

der allmählichen Abnußung , deren Wirkungen auch durch fort: gemäß § 30 der Bauordnung zugelaſſen hätte. War begründete

geſepte Reparaturen nicht aufgehoben , ſondern nur verlangſamt Ausſicht dafür vorhanden, daß, wie die Kl. behaupten, eine

werden . Das Erfordernis der Einſtellung des nachhaltigen ſolche ſtärkere bauliche Ausnußung des ganzen Grundſtücks ge

Keinertrages bedeutet daher bei einem Gebäude, daß der die ſtattet worden wäre, ſo erhöhte fich dadurch der Wert des ganzen

Erhaltung eines ſolchen Reinertrages verbürgende Faktor eines Grundſtücks und damit auch der des abgetretenen Teilgrundſtücke.

zukünftigen Neubaues fchon gegenwärtig mit ins Auge gefaßt Der B. R. wird hiernach von dem bezeichneten Standpunkt aus

werde. Rechtlich iſt das Erfordernis aufzuſtellen, daß die Sach. fich einer nochmaligen Feſtſtellung des Wertes des ganzen Grund

verſtändigen beziehungsweiſe der Richter den Geſichtspunkt, ob ſtückes und , ſoweit das etwa zur Feſtſtellung des Werts

und wie bei der Berechnung des nachhaltigen Reinertrages die unterſchiedes erforderlich wird, auch des Wertes des Reftgrund.

Notwendigkeit eines zukünftigen Neubaues in Berückſichtigung ftüdes ' unterziehen müſſen . F. c. G. , U. v . 3. März 03,

zu ziehen ſei , beſonders zu prüfen und danach das Gutachten 449/02 VII.

beziehungsweiſe die Entſcheidung abzugeben haben, ſowie daß 70. Minderwert des Reſtgrundſtücks ; Bebauungsfähigkeit.

tlar erhelle , ob dies geſchehen iſt. An Leşterem fehlt es Dat B. U. verleßt den in der Rechtſprechung des R.G.

in gegenwärtiger Sache. 6. C. Ş. , U. 6. 10. März 03, ſtändig feſtgehaltenen Grundſaß, daß bei Bemeſſung des Minder
461/02 VII. wertes deß dem Enteigneten verbleibenden Reftgrundſtücke die

69. Wertsermittelung bei teilweiſer Enteignung. Vorteile der neuen , durch die Enteignung ermöglichten Anlage

Der Wert des abgetretenen Teilſtüđes beſteht in dem Unter, nicht in Betracht zu ziehen ſind. Das B. G. hätte ermitteln

ſchiede des Wertes des ganzen Grundſtüdes und dem des Reft- müffen, welchen Ertragswert das Reſtgrundſtüđ ohne die Straßen

grundſtüces; die Werte ſind unter Zugrundelegung der hödſten verbreiterung gehabt hätte ; der Minderwert des an der neuen
Ausnußungefähigteit der Grundflächen für die Zeit der Ab. Fluchtlinie, aber nicht an der verbreiterten Straße

tretung feſtzuſtellen . Dieſen der ſtändigen Rechtſprechung des. bebauten GrundſtüđB gegenüber dem ganzen Grundſtüc iſt

R. G. entſprechenden Ausgangspunkt nimmt auch der B. R. für maßgebend. Bei dieſer Berechnungsweiſe würde ſich ergeben

die ſeiner Entſcheidung zu grunde gelegte Wertfeſtſtellung. Die haben , daß zwar auch ohne die Straßenverbreiterung die Kl.

Grundlagen aber, auf denen er zur Beſtimmung des Wertes befugt waren, unter Freilaſſung der enteigneten 644 qm und

einerſeits des ganzen Grundſtüđes, andererſeite des Heftgrund. in der Richtung der neuen Fluchtlinie auf ihrem Grundſtüd

ſtūdes gelangt, find nicht einheitlicher Art und es fehlt ein bis zu 22 m hohes Wohngebäude zu errichten. Dieſe er .

deshalb an der Gewähr dafür, daß der Unterſchied dieſer Werte höhte Bebauungsfähigkeit wohnte dem Grundſtück ohne Rüdſicht

dem wahren Werte des abgetretenen Stückes entſpricht. Dem auf die neue Straßenanlage inne , fie iſt eine Folge der all

Werte des Reftgrundſtüded legt der B. R. die tatſächlid er : gemeinen baupolizeilichen Vorſchrift, daß die zulaffige Höhe der

folgte Bebauung zu grunde und das iſt zu billigen, da von auf einem Grundſtücke aufzuführenden Gebäude mit deren Ent.

keiner Seite behauptet wird, daß das Reſtgrundſtück noch beffer fernung von der gegenüberliegenden Straßenſeite wächſt. Wie

ale durch dieſe Bebauung für die Ri. fica auðnußen ließe. Das die größere Höhe des gedachten Gebäudes, ſo iſt auch deffen

213,80 qm große Reſtgrundſtüd iſt mit einer Fläche von freiere Lage , die beſſere Licht- und Luftzufuhr für die darin

192,70 qm, alſo zu faſt neun Zehnteln ſeiner Geſamtfläche, befindlichen Wohnungen nicht von der Verbreiterung der Straße

bebaut. Da dieſe Bebauung von der Baukommiffion geſtattet abhängig. Allein dieſes Gebäude läge nicht unmittelbar an der

iſt und der dieſer Behörde durch den § 30 der Bauordnung Straße, ſondern etwa 16 m hinter der Straßenflucht zurüd ;

1
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erſt durch die Ausführung der neuen Straßenanlage rückt es an Gejet über Kleinbahnen vom 28. Juli 1892 .

die Straßenfluchtlinie. Es fragt ſich, ob auch ein um 16 m 72. 88 3 , 4, 8. Bedeutung der Genehmigungsurkunde.

hinter der Straßenflucht zurüdliegendes Haus denſelben Ertrag Das B. G. verkennt die rechtliche Bedeutung der Genehmi.

liefern würde, wie ein unmittelbar an der Straßenflucht liegendes gung& urkunde, durch die der beklagten Stadtgemeinde die Genehini.

Gebäude von ſonſt gleicher Beſchaffenheit. Daß dieſe Frage gung zur Anlage und zum Betrieb einer elektriſchen Straßenbahn

ohne weitereß wird verneint werden müſſen, ideint faum zweifel. erteilt worden iſt, und die Stellung, die der Regierungspräſident

haft. Auch der Sachverſtändige verneint fie in ſeinem Gutachten , bei deren Erteilung und den voraufgehenden Verhandlungen

er führt aus , nur die Lage an der Straße laffe die Einrichtung gegenüber den Parteien eingenommen hat. Er iſt nicht der

von Läden in dem fingierten Wohngebäude zu , ohne die Läden Vermittler geweſen , der auf eine gütlidie Einigung der Beteiligten

würde der Ertrag eines Wohngebäudes kaum größer ſein als hinzuwirken hatte. Nach dem Preußiſchen Geſeß über Kleinbahnen

der eines Fabrikgebäudes. Wenn auch der Sachverſtändige vom 28. Juli 1892 (Gejepjammlung S. 225) iſt er vielmehr

hierbei von der unrichtigen Grundlage ausgeht , es dürfe nad die nach § 3 zuſtändige Behörde geweſen , die auf Grund voro

der Enteignung (richtiger: ohne Rückſicht auf die Enteignung) gängiger, nad Maßgabe des Geſeßes (S$ 4, 8, 9) anzuſtellender

an der neuen Fluchtlinie nur ein 12 m bobes Wohngebäude Prüfung die Genehmigung für die Anlage und den Betrieb der

errichtet werden, während dieſes Gebäude unter allen Umſtänden Straßenbahn zu erteilen hatte. Er war nach § 8 verpflichtet,

bis zu 22 m hoch werden könnte, ſo iſt doch ſoviel mit Sicherheit vor der Genehmigung die zuſtändige Telegraphenbehörde zu hören ,

darauß zu entnehmen , daß der Ertrag eines unmittelbar an der ohne daß er jedoch an ihr Einverſtändnis gebunden war (vergl.

Straße liegenden þauſes größer iſt als der eines 16 m zurück. § 8 Abſ. 3) , und hatte dann nach § 9 diejenigen Verpflichtungen

liegenden. Das B. G. hat aber bei Berechnung des Wertes zu beſtimmen , die der Bekl. als dem Unternehmer aufzuerlegen

des Reſtgrundſtüces befſen Bebauung mit einem an der ver- waren . Die Außerungen , die er vor der Erteilung der Ge.

breiterten Straße liegenden , an den Vorteilen dieſer Straße nehmigung von den Parteien eingezogen hat , waren darum nicht

teilnehmenden Wohngebäude unterſtellt, und damit den oben- privatred Iliche Angebote , die der eine dem anderen durch die

erwähnten Rechtsgrundſaß verleßt. E. c . B. , 1. v . 6. März 03 , Vermittelung des Präſidenten machte, ſondern ſie waren gut

451/02 VII. achtliche Erklärungen über das, was die Sachlage fordere , lediglich

Fluchtliniengejeß vom 2. Juli 1875. beſtimmt, für die Entſcheidung der Behörde die notwendige

71. § 13 Abſ. 2 in Verbindung mit § 36 des Enteig. tatſädliche Grundlage zu ſchaffen . Das B. G. irrt daher, wenn

nungøgefeßes vom 11. Juni 1874. Beginn der Verjährung es den § 9 B als die Beurkundung eines Vertrages auffaßt,

der Entſchädigung. nidyt als eine von der Behörde auf Grund des Gefeßes dem

Auch die von den Bekl. eingelegte , den Zinſenpunkt Unternehmer gemachte Auflage. Es handelt ſich vielmehr um

betreffende Reviſion konnte Erfolg nicht haben. Zinſen haben die Beantwortung der Frage , welche Tragweite eine von der

die Bekl. nach Maßgabe des Vertrages inſoweit zu beanſpruchen, Behörde abgegebene Entſcheidung hat, und dabei iſt das Reviſions .

als ſie ihnen bei Vorausſeßung einer Pflicht der Kl. zur Über- gericht an die Auffaſſung des B. G. nicht gebunden. K. c. R. ,

nahme des Geſamtgrundſtüds gefeßlich zuſtehen würden . Dhne 11. v . 26. März 03, 517/02 VI.

Rechtsirrtum nimmt nun der B. R. an , daß eine Zinsverbind. Stempelſteuergeſeß vom 31. Juli 1895.

lidkeit für die Zeit vor dem 16. September 1898 fich nicht 73. Tarifſtelle 73 Ab.3. Prozeßvollmacht zur Erhebung

begründen läßt. Nach Abſ. 2 des § 13 des Fluchtliniengeſeßes des Streitgegenſtandes – gewöhnliche Vollmacht.

vom 2. Juli 1875 wird die Entſchädigung in allen Fällen Es iſt der ſtändigen Rechtiprechung des I. 3. S. des

wegen der zu Straßen und Pläßen beſtimmten Grundfläche Kammergerichts , welche eine Prozeßvollmacht, die ihrem Inhaber

„ für Entziehung des Grundeigentuing " gewährt. Zu dieſen das Recht zur Erhebung des Streitgegenſtandes einräumt , in

Fällen gehört auch der im Abſ. 1 Nr. 2 geregelte , daß die ſoweit unter Anwendung des § 10 Abſ. 3 des Stempelgeſebes

Straßenfluchtlinie vorhandene Gebäude trifft, im Gegenſap als gewöhnliche Vollmacht nach Tarifſtelle 73 Abſ. 1 verſteuert

zu dem anderen dort behandelten Falle, daß es ſich nur um die wiſſen will , lediglich beizupflichten (Beſchluß vom 13. April 1898

Baufluchtlinie handelt, in welchem lepteren nur Entidpädigung Jahrbuch für Entſcheidungen des Kammergerichts Bd. 18

wegen Baubeſchränkung zu gewähren iſt. Auch für den Beginn S. 198 ff. und Juſtizminiſterialblatt von 1898 S. 250,

der Zinsverbindlichkeit entſcheiden hiernady die Beſtimmungen Beſchluß vom 3. Juli 1899 Jahrbuch Bd. 19 S. 207 und

des Enteignungogeſeķes. Nach § 36 Abſ. 2 desſelben wird die Juſtizminiſterialblatt von 1901 S. 47 , vergl. auch Jahrbuch

Entſchädigungsſumme mit 5 Prozent vom Tage der Enteignung Bd. 19Bd. 19 S. 202, 204 , Bd. 23 S. B 29 ; die bei Heiniß

verzinſt, ſoweit ſie zu dieſer Zeit nicht bezahlt oder in Gemäß- 2. Aufl. S. 635 zu Tarifſtelle 73 angeführte Entſch. des

heit des § 37 hinterlegt iſt. Dies erleidet für den hier vor .: R. G. vom 2. März 1900 nimmt zu der Frage keine

liegenden Fall nach Maßgabe des Fluchtliniengeſeßes nur die Stellung ). Daraus ergibt ſich , daß die einſtweilige Befreiung

Modifikation , daß ſchon die Niederlegung des Gebäudes aus . von der Stempelſteuer , welde als Folge der Bewilligung des

reicht. Zur Vorausjeßung aber hat der Eintritt der Zinsver. Armenrechte für die Partei eintritt, ſich auf die Vollmacht als

bindlichkeit, daß der Grundeigentümer, wenn ihm der Befiß des gewöhnliche Vollmacht nicht erſtreckt. Das Armenrecht deckt

Grundſtücke nicht entzogen iſt, ſich zur Oberlaſſung desſelben nur die Prozeßvollmacht und auch nur inſoweit iſt der Anwalt

an die Gemeinde bereit findet, und zutreffend nehmen die Vor- für den Stempel nicht haftbar. Im übrigen haftet er gemäß

inſtanzen an , daß es hier an dieſer Vorausſeßung fehlt . § 13 d des Stempelgeſebes, wie dies ebenfalls vom Kammer.

D. c . F. , U. v . 17. März 03 , 470/02 VII. gerichte bereits angenommen iſt (Sahrbud Bd. 16 S. 264 ,

1
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Bd. 19 S. 208 , 209) . Inwiefern aus den die VorſchriftenInwiefern aus den die Vorjchriften diejen Fehlern oder Mängeln irgend ein Verluſt für den Mieter

über das Armenrecht auf die Angelegenheiten der freiwilligen entſteht , der Vermieter denſelben zu entſchädigen verbunden iſt,

Gerichtsbarkeit ausdehnenden Beſtimmungen des § 14 des beſtimmt er die Schadenserſaßpflicht des Vermieters nur wegen

R. G. und des Art. 1 des Preußijden Gefeßes über die frei folder Fehler der Mietſache , die deren Gebrauch hindern

willige Gerichtsbarkeit die Befreiung von der Stempelpflidt oder doch erheblich beeinträchtigen, auf den aus anderen

folgen ſoll, iſt nicht zu erkennen ; das Armenrecht war für den Fehlern dem Mieter entſtehenden Schaden erſtreckt ſich die

Prozeß , nicht für die Beurkundung einer Vollmadt bewilligt. Schadenserſappflicht aus Art. 1721 nicht. Dieſes entſpricht der

Nach vorſtehendem hat der B. R. mit Recht angenommen, Berpflichtung des Vermieters, die vermietete Sache in einem

daß die vom Kl. überreichten Vollmachten als gewöhnliche ſolchen Zuſtande zu erhalten , daß ſie zu dem Gebrauche, zu

Vollmachten zu verſtempeln feien und daß der Kl. für den dem ſie vermietet iſt, dienlich bleibt , Art. 1719 Ziffer 2 c . c . ,

Stempel hafte . Insbeſondere iſt auch die Vollmadyt für das und ſie in Anſehung der Ausbeſſerungen in einem guten

Verfahren der Zwangsverſteigerung jedenfalls im Punkte der Zuſtande zu überliefern , Art. 1720 c. c. 3. c. F. , U. v.

Ermächtigung zum Empfange des Verſteigerungserlöſe8 keine 17. April 03 , 557/02 II. S. S.

Prozeßvollmacht. I. c. 3. , 4. . 14. April 03, 11/03 VII.

Gefeß vom 30. Juli 1899 , betreffend die An
Literatur.ſtellung und Verſorgung der Kommunalbeamten.

74. § 15. Nichtanwendung auf penſionierte Beamte. Die Advokatur unſerer Seit. Von Dr. Edmund

Die Entſcheidung des Rechtsſtreits hängt von der Be. Benedict. Wien , Manzſche Univerſitäts - Buchhandlung.

antwortung der Frage ab : ob die Hinterbliebenen eines vor dem 1902 .

1. April 1900 penſionierten , aber nach dieſem Zeitpunkt vers Der Verfaſſer , Ehrenmitglied des Deutſchen Anwalt

ſtorbenen ſtädtiſchen Beamten gejeglichen Anſpruch auf Hinter- vereins , nennt in der Vorrede das Buch ,, ein mageres

bliebenenverſorgung nach § 15 des Geſeßes vom 30. Juli 1899 Ergebnis faſt dreißigjähriger Beobachtungen und Erfahrungen “.

haben. In Übereinſtimmung mit den Ausführungen des B. G. Indes enthält das Buch viel mehr, als dieſe beſcheidene An

iſt dieſe Frage zu verneinen. Der § 15 des Gefeßes beſtimmt: kündigung erwarten läßt. Es ſind die Gedanken eines geiſt

Die Witwen und Waijen der penſionsberechtigten Beamten der vollen Beobachters, der 30 Jahre lang offenen Auges über

Stadtgemeinden , einſchließlich der im § 14 aufgeführten Be. den Zaun ſeines Faches herausgeſehen , und trosdem einen

amten erhalten ſofern nicht mit Genehmigung des Bezirks : warmen Jdealismus ſich bewahrt hat.

ausjchuffes ein anderes feſtgeſeßt iſt Witwen- und Waiſen . Die Schrift zerfällt in 2 Teile. Das erſte Buch enthält

geld nach den für die Witwen- und Waiſen der unmittelbaren allgemeine Betrachtungen , das zweite Buch: Betrachtungen

Staatsbeamten geltenden Vorſchriften unter Zugrundelegung des über die öſterreichiſche Advokatur. Das erſte Buch behandelt

von dem Beamten im Augenblick des Todes erdienten Penſions. auf 54 Seiten in 23 Titeln die Advokatur im Verhältnis

betrages ... Der Begriff des „ penſionsberechtigten Beamten " zum Redt , zur Wiſſenſchaft, zur Beredſamkeit, zum Wett

im Sinne des § 15 iſt aus der Vorſchrift des § 12 zu ent. bewerb, zur Vereinbarkeit mit anderen Beſchäftigungen und

nehmen, welche dahin geht, daß die ſtädtijden Beamten bei ein . verbreitet ſich über die Eigenſchaften des Advokaten nach allen

tretender Dienſtunfähigkeit ſofern nicht mit Genehmigung Richtungen .

des Bezirksausſchuſſes ein anderes feſtgelegt iſt – Penſion er . Selbſtverſtändlich wird nicht jeder Leſer mit jedem Aus

halten nach den für die Penſionierung der unmittelbaren Staats- ſpruch einverſtanden ſein, aber jeder wird etwas finden , womit

beamten geltenden Grundjägen . Hiernach follen alle an : er einverſtanden ſein wird und vieles, was ihn intereſſiert.

geſtellten ſtädtijden Beamten Penſion erhalten, mögen Bei der Betrachtung der Karriere bemerkt er , daß in

jie erſt nach Inkrafttreten des Geſetzes angeſtellt werden oder Deutſchland die Rechtsanwälte geringere Ausſichten auf höhere

ſich in dieſem Zeitpunkt bereits als angeſtellte Beamte im Ämter haben , während ſie in Öſterreich Miniſter , Land

ſtädtiſchen Dienſt befinden. Dagegen können al penſions. bauptmänner und Landmarſchälle ſind und werden . Hier irrt

berechtigte Beamte im Sinne der $S 15 und 12 des Geſeges übrigens der Verfaſſer; auch in Deutſchland find ſchon viele

nicht ſolde Perſonen angeſehen werden, die ſdon vor dem In : Rechtsanwälte Miniſter geworden.

frafttreten des Gefeßes penſioniert worden ſind ; denn durch ihre In dem Titel „ Fachkenntnis “ heißt es : Kenntnis des

Penſionierung ſind ſie aus dem ſtädtijden Dienſt ausgeſchieden ; Rechts , geſunder Menſchenverſtand und Menſchenkenntnis bilden

das Geſet findet ſie bei ſeinem Infrafttreten als ſtädtiſche Beamte die Pfeiler der advokatoriſdyen Tätigkeit. Das iſt zweifellos

nicht mehr vor. K. c. A., U. v . 17. März 03 , 431/02 III . richtig. Aber das iſt nicht dem Berufe der Advokaten ſpezifiſd

V. Das Franzöſiſche Recht (das Badiſche Landrecht). eigentümlich. Dieſe Formel „ Fachkenntnis, geſunder Menſchen

75. Art. 1721 c. c . Umfang der Haftung des Vermieters. verſtand und Menſchenkenntnis" werden wohl ſehr viele Berufs

Was den Art. 1721 c. c. betrifft, jo iſt die Annahme des arten für ſich anſprechen können , ja, dieſer beiden leßten Eigen

D. L. G. , der Vermieter lafte hiernach für den Schaden , der durch daften wird wohl kaum einer entraten können, der in irgend

Mängel entſteht , weld )e beim Abidluſſe des Mietvertrags vor- einem Berufe vorwärts kommen will, außer vielleicht als Ge

handen waren , in dieſer Allgemeinheit nicht richtig. Denn in . lehrter oder Beamter.

dem Art. 1721 vor dyreibt, daß dem Mieter Gewährleiſtung für Das zweite Buch beſchäftigt ſich, wie geſagt, mit den

alle Fehler und Mängel der vermieteten Sache, welche den ſpeziellen Verhältniſſen der öſterreichiſchen Advokatur. Troßdem

Gebrauch derſelben verhindern, gebührt , und daß , wenn aus iſt es aber auch für deutſche Advokaten ſehr leſenswert. Die

n
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drobende Überfüllung mit Rechtsanwälten in den großen Beſchädigten bei dem Schadenserſaßanſpruch. Zu der das Ver .

Städten iſt dort wie hier vorhanden . Auch die Tatſache, daß hältnis dieſer Vorſchrift zuin Reichshaftpflichtgefet betreffenden

der alte ſoziale Glanz der Anwaltſchaft im Schwinden bes Entſcheidung mag noch nachträglich auf die in der vorigen

griffen ſei, wird vom Verfaſſer richtig gewürdigt. Allerdings Nummer unter Nr. 20 S. 157 abgedrukte verwieſen werden .

ſcheint er dieſe Tatſache trüber zu regiſtrieren , als es not- Von hervorragender praktiſcher Bedeutung iſt Nr. 155 (Beil .

wendig iſt. Denn dem alten Glanze des Standes hafteten S. 67), nad welcher dem Anſpruch auf Schadenserſaß wegen

auch viele Schattenſeiten an , die jeßt fortgefallen ſind, und objektiv unberechtigter Zwangsvollſtredung der Einwand entgegen .

die doch eine Verbeſſerung, nicht eine Verſchlechterung des geſeßt werden kann, daß der Geſchädigte unter Außerachtlaſſung

Standes und der Leiſtungen desſelben herbeigeführt haben. der im Verkehr üblichen Sorgfalt es unterlaſſen habe, duro

Erfreulich iſt es , daß der Verfaſſer alle auch hier aufgetauchten fachentſprechende und rechtzeitige Anträge die Einſtellung der

Heilmittel, die viel ſchlimmer als das Übel ſelber waren Zwangôvollſtreckung herbeizuführen .

beripirft. So die Teilung der Anwaltſchaft nach franzöſiſchem In Entſch. Nr. 156 (Beil. S. 67) wird eine unzuläſſige

und engliſchem Vorbild in eine höhere und niedere, ferner Klageänderung nicht angenommen , wenn während der Rechts

den Vorſchlag, die Advokatur als freies Gewerbe zu behandeln, hängigkeit des Erfüllungsanſpruchs der Kläger das Wahlrecht

numerus clausus einzuführen , oder gar durch ſtrengere (vergl . 2. B. SS 325 f. B.G.B.) ausübt und die dementſprechende

Eramina den Zudrang zur Karriere abzuhalten. Änderung des Klagantrags vornimmt.

Von den Reformvorſchlägen, die der Verfaſſer macht, iſt Für die immer noch offene Frage, ob bei der Wandelung

wohl am anſprechendſten der, daß die Anwälte ſich nicht mehr auf Einwilligung in die Wandelung oder aber auf Herſtellung

wie früher, ausſchließlich oder hauptſächlich auf Zivilprozeſſe des der Wandelung entſprechenden tatſädlichen Zuſtandes zu

verlegen ſollen , ſondern, daß fie auch andere Tätigkeitegebiete, tragen ſei , bietet Entịch . Nr. 157 (Beil . S. 68) zwar keine

die des juriſtiſchen Wiſſens bedürfen, für ſich erobern follen . Löjung , wohl aber einen nicht unintereſſanten Beitrag, indem

Für eine Verbindung der Advokatur mit dem Notariat iſt der zugleich das entſprechende Rechtsverhältnis behandelt wird, wenn

Verfaſſer nicht. Es iſt ihm als Öſterreicher nicht möglich, ſich der Käufer wegen eines Recht (nicht Sach) mangels der Kauf

in dieſe Verhältniſſe, die in den alten Provinzen Preußens jache vom Kaufvertrage zurücktritt.

felbſtverſtändlich ſind , hineinzudenken . Er behauptet, der Die Frage, ob die Wandelung ausgeſchloffen ſei , wenn die

Plaideur neben dem Notar gleiche dem Flügelroß neben dem Kaufſache weiterveräußert, insbeſondere von dem Verkäufer er ,

Saumpferde. Erfordert ferner Aufhebung gewiſſer Bes ſtanden iſt, wird (etwas kurz) in Entich. Nr. 159 (Beil. S. 69)

ſchränkungen der Advokatur; dieſe Beſchränkungen ſind behandelt.

ſpezifiſch öſterreichiſch, und haben für uns nur den Wert einer Gemeinſame Arbeiterentlaffung von ſeiten der Arbeitgeber

intereſſanten Lektüre. Was allerdings der Verfaſſer von der zum Zwecke der Bekämpfung von Arbeitseinſtellungen der Arbeit.

öſterreichiſchen Wiedereinſeßungspraxis erzählt, iſt ſo wunderbar, nehmer wird in Entſch. Nr. 160 (Beil. S. 70) mit Rüdſicht

daß eß taum glaublich klingt. Danach ſoll einem Bauern, auf Gew . O. § 152 als rechtlich und ſittlich erlaubt erachtet

der zu ſpät zum Termine tam, die Wiedereinſeßung verſagt und deshalb nicht dem $ 826 B. G. B. unterſtellt.

ſein, obwohl nachgewieſen war, daß er nur deshalb zu ſpät Die Eintragungsfähigkeit des Mietrechts wird abgelehnt in

tam, weil er unterwegs einen Ertrinkenden rettete. Entſch. Nr. 162 (Beil. S. 70).

Jedenfalls werden alle deutſchen Anwälte mit dem Schluß: Wenn auch nach § 1334 Abſ. 2 die Anfechtung der Ehe

faße übereinſtimmen, der dahin geht: die Advokatur ,muß in auf Grund der Täuſchung über die Vermögensverhältniſſe nicht

der Geſinnung ausgeübt werden , daß fie neben der Aufgabe, ſtattfindet, ſo wird nach Entich. Nr. 163 (Beil. S. 71 ) durdy

Grundlage der bürgerlichen Exiſtenz ihrer Mitglieder zu ſein , dieſe Vorſchrift nicht ausgeſchloſſen, die Ehe wegen der aus der

die höhere hat, Dienerin am Rechte zu bleiben " . Art und Weiſe der Täuſchung fich ergebenden Charakter

Berlin , den 5. Mai 1903 . Max Jacobjohn. eigenſchaften des Täuſchenden anzufechten , ſo wenn es ſich

Ž . B. um beſonders verwerfliche oder raffinierte Täuſchungs

mittel handelt.

Von den prozeſſualen Entſcheidungen bieten beſonderes

Intereſſe Nr. 7 (S. 175) über die Beſtimmung des zuſtändigen
Grundlegende Entſcheidungen.

Gerichte für die Zwangsvollſtreckung beim Vorhandenſein

Der auf S. 183 (Nr. 37) abgedruckte Beſchluß des Reichs- mehrerer örtlich zuſtändiger Gerichte. Die Entich . Nr. 28

gerichts tritt – entgegen einem Beſchluſſe des Kammergerichts (S. 180) legt die Vorſchrift des § 568 Abſ. 4 dahin aus,

der Rechtsauffaſſung des Badiſchen und der Dresdener Ober- daß unter der „weiteren“ Beſchwerde nidyt nur eine zweite

landesgerichts bei , wonach für die Anmeldung zum Handels. Beſdhwerde derſelben Partei zu verſtehen ſei , ſondern daß jede

regiſter eine Beglaubigung erfordert werden kann, aus der fich gegen einen auf Beſchwerde ergangenen Beſchluß eingelegte

die perſönliche Vollziehung der Unterſchrift durch den Zeichnenden Beſchwerde eine weitere" Beſchwerde ſei, ohne Rüdſicht darauf,

ergibt. welche Partei Beſchwerdeführer iſt. Das Ergebnis iſt alſo, daß

Von den Entſcheidungen zum Rechte des B. G. B. behandeln in einem Verfahren, daß durch den Bejdluß eines Amtsgerichts

drei (Beil . S. 67 f. Nr. 153 bis 155) die Auslegung der eröffnet wird , es niemals eine Beſchwerde an das Reich 8 .

wichtigen Vorſchrift des § 254 B. G. B. über die Mitſchuld des gericht gibt. N.
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Der Entwurf des Ruhegehaltsgeſeķes. 1876 eine Zwangskaffe mit 20 Mart Jahresbeitrag begründen ,

Von Adolf Weißler , Galle.
damit ein Kapital aufſammeln und noch hohe Renten verteilen

zu können überzeugt war !

Nach langen Verhandlungen , die bis in die Zeit der Es wird nun aber die Erörterung darüber, ob das Ziel

Gründung des Anwaltstages zurüdreichen , ſcheint endlich die richtig abgeſtedt und der Weg zum Ziele richtig gewählt iſt,

Frage der Ruhegehaltskaffe ihrer Löſung entgegenzugehen. Zwar erſchwert durch die Knappheit der dem Entwurf beigegebenen

iſt zunächſt nichts weiter geſchehen, als daß zu den vielen bisher Begründung. Es iſt zwar recht dankenswert, daß man uns

gelieferten Entwürfen ein neuer gekommen iſt, und zwiſchen mit weitläufigen Grörterungen und Zahlenreihen verſchont hat.

Furcht und Zweifel ſchwebet noch immer unſere Bruſt. Aber Aber die Begründung gibt ſtellenweiſe über die elementarſten

dieſer Entwurf, das Ergebnis einer ſchönen, einmütigen Be Fragen keine Auskunft. Ob das Umlage- oder das Rapital.

wegung der deutſchen Rechtsanwaltſchaft, bringt uns dem Ziele dedungsverfahren zu grunde gelegt iſt, erfahren wir aus ihr

allerdings näher. Vertrauliche Anfragen haben ergeben, daß nicht. Die tief einſchneidende, allerſchwierigſte Frage, ob nur

bei der geſeßgebenden Gewalt der Plan günſtige Aufnahme die künftigen oder auch die dermaligen Rechtsanwälte zum

finden wird. Es iſt alſo alles im ſchönſten Gange ; wir Beitritt verpflichtet ſein ſollen , iſt mit feiner Silbe erörtert.

brauchen nur zu wollen , aber wir müſſen möglichſt einmütig Dieſe beiden Fragen hängen aber zuſammen. Das Umlage.

wollen. Dreiunddreißig Jahre, ſo lange wie es von 1815 bis verfahren beſteht darin, daß der jährliche Bedarf auf die Mit.

1848 währte, haben wir auf die Verwirklichung unſeres Traumes glieder umgelegt wird, das Kapitaldeđungsverfahren darin, daß

geharrt. Es darf ihm nicht ſo gehen , wie es 1848 dem Traume durch die Beiträge eines jeden Mitgliede ein Rapital an.

der deutſchen Einheit ergangen iſt. geſammelt wird, das mit Hinzurechnung der davon auf.

Dazu iſt nun nötig , daß wir über die Grundzüge des kommenden Zinſen und Zinſeszinſen zur Deckung der für das

Planeð einig find, und Aufgabe des Ausſchuffet war es , uns Mitglied vorausſichtlich fällig werdenden Renten ausreicht. Das

brauchbare Grundzüge zu liefern. Dieſe Grundzüge find nun Umlageverfahren hat den Vorteil, daß in der erſten Zeit, wo

folgende: Eine Kaffe mit Zwangebeitritt foll gegen einen die Zahl der Rentenempfänger gering iſt, die Beiträge ſehr

Jahresbeitrag von 300 Mart nach einer Wartezeit von 5 Jahren niedrig find ; es hat den Nachteil, daß die Beiträge mit

gewähren: ein mit dem Beitrittsalter ſteigendes Ruhegehalt von der Zeit ſtark wachſen und bei der alsdann unweigerlich

900 bis 1800 Mart, eine Witwenrente yon 750 bis 1500 Mark eintretenden Abnahme derAbnahme der Mitgliederzahl unerſchwinglich

und eine Doppelwaiſenrente von 250 bis 500 Mart. Für die werden . Das Kapitaldeđungsverfahren dagegen gibt gleich

künftigen Kollegen tritt dazu ein Eintrittågeld von 200 Mart. mäßige Beiträge und größere Sicherheit, da jeder Teil.

Die derzeitigen Anwälte find vom Eintrittsgelde befreit, erhalten nehmer das für ihn erforderliche Kapital felbſt einzahlt, die

aber dafür bedeutend geringere Leiſtungen : ein Ruhegehalt von Raſſe mithin von der Zahl ihrer Teilnehmer unabhängig iſt.

nur 900 bis 1200 Mark, eine Witwenrente yon 750 bis Es iſt nun keine Frage, daß für die Regel das Kapital.

1000 Mark, eine Doppelwaiſenrente von 250 bis 333/3 Mark. deđungsverfahren vorzuziehen ſein wird. Aber unſer Fall iſt

Die Anwaltstammern ſollen die Beiträge einziehen unter Selbſt nicht der Regelfall: denn wir begründen ja eine Zwangefaſſe,

haftung für die unbeitreiblichen. deren Mitgliederbeſtand ſtets geſichert iſt. Für eine ſolche bietet

Man muß geſtehen : an Mut hat es den Verfaſſern des das Umlageverfahren ſo große Vorteile, daß e$ mindeſtens einer

Entwurfs nicht gefehlt. Mancher wird er drođen ſein über die Erörterung wert war. Das Umlageverfahren würde über

Größe dieſer Zumutungen und beſonders der den fekigen an. die Schwierigkeiten der Übergangszeit hinweghelfen. Dieſe

wälten angeſonnenen Opfer ; und in der Tat iſt eine Selbſt. Schwierigteiten liegen darin, daß die derzeitigen Rechtsanwälte,

beſteuerung in dieſer Höhe ohne Vorgang in der Geſchichte. weil großenteils in höherem Lebensalter ſtehend, für den gleichen

Welcher Weg von dieſem tühnen Plane biß zu dem findlichen Beitrag nicht dieſelben Vorteile genießen können wie die fünftigen ,

Vorſchlage des Sofgerichts -Advokaten Weller in Darmſtadt, der welche alle jung in die Verſicherung eintreten werden, Schwierig .,
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feiten, welche andererſeits die Frage nabelegen mußten , ob nicht machen . Es iſt ſonderbar: die aufreibendſten Berufe, Arbeiter

die Verſicherung beſſer nur für die künftigen Redytsanwälte ſchaft, Kaufunannjchaft weiſen eine viel geringere Invaliden

einzuridhten wäre. Das Ilmlageverfahren nun bietet die Mög. Wahrſcheinlichkeit auf als das ruhig lebende Beamtentum . Das

lichkeit, auch die jebigen Rechtsanwälte in die Verſicherung Beamtentum iſt eben in dieſen Punkte mit jenen Klaſſen gar

einzubeziehen, da es die gegenwärtige Generation auf Koſten nicht zu vergleichen .

der zukünftigen begünſtigt, während der Entwurf die zukünftige Das alles müſste nun vielleicht hingenommen werden , wenn

auf Koſten der gegenwärtigen begünſtigt. Das Ilmfageverfahren eß wirklich gar kein anderes Material gabe. Aber ſolches gibt

würde diejenigen Kollegen gewinnen, die jett noch den neuen es . Seit 40 Jahren beſtehen die Penſionsvereine der Rechts

und in der Tat unerhörten Zumutungen der Zwangsfaſſe anwälte in den Bezirken der Oberlandesgerichte Naumburg und

feindlich gegenüberſtehen . Es würde erzieblich wirken , von Breolau , nodi länger der jegt in der Auflöjung begriffene

kleinen Beiträgen allmählich z11 größeren aufſteigend. Mit Berliner Verein. Es beſteht ferner, ebenfalls ſeit faſt 40 Jahren,

alledem will ich das Ilmlageverfahren, das ja der Entwurf eiu Penſionsverein für rhein -preußiſche Notare in Cöln und ſeit

abgelehnt hat, nicht empfohlen, ſondern nur nachgewieſen haben , 1888 eine Penſionsfaffe der öſterreichiſchen Advokaten . Es mag

daß es einer Erwägung wert war . Vielleicht hätte fidh eine ſein, daß die Erfahrungen dieſer Vereine ihrer kleinen Mitglieder:

Kombination des Umlageverfahrens mit dem Kapitaldeckungs- zahl wegen nicht maßgebend find; aber brauchbarer als die der

verfahren in der Geſtalt hoher Eintrittsgelder und geringer Eiſenbahnbeamten find fie ſider. Es hat ferner der Anwaltverein

Jahresbeiträge empfohlen , ein Syſtem , das die bayeriſdie mehrfady Erhebungen unter den Rechtsanwälten des Reiches

Anwaltswitwenkaffe angenommen hat. veranſtaltet, durch welche die Zahl der geſunden , der invaliden

Aber auch jonſt geben die verſiderungøtechniſchen und der faſt invaliden Perſonen feſtgeſtellt wurden , und es iſt die
Grundlagen des Plan zu dweren Bedenken Anlag. Ich ſo gewonnene Statiſtik vom Profeffor Heym in Leipzig verarbeitet

bin fein Verſicherung& tecnifer, und Mathematik iſt intiner meine worden in einem Gutachten , das in der Juriſtiſchen Wochenſdrift

idwache Seite geweſen. Aber hier glaube ich einiges über die von 1883 abgedruckt iſt. Dieſes Gutachten ſtellt eine vollſtändige

tatſächlichen Verhältniffe zu wiſſen , was dem Mathematiker un . Tafel der Invaliditāte-Wahridyeinlichkeit für Rechtsanwälte auf ;

bekannt geblieben iſt. Es handelt ſich um die Jnvaliditāte . es kommt zu dem Ergebniß , daß dieſe Wahrideinlichkeit außer

Wabríbeinlichkeit der Rechtsanwälte. Unſer Sach. ordentlich klein iſt. Heym verkannte nicht die Mangelhaftigkeit

verſtändiger, berr Profeſſor Dr. Wolf, hat ſeinen Berechnungen dieſer Statiſtik , hütete ſich aber wohl , die Erfahrungen eines

zu grunde gelegt die Invaliditätserfahrungen unter den mit der Rechtdanwaltſchaft gar nicht vergleichbaren Berufeſtandes

Bureaubeamten der deutſchen Eiſenbahnen. Er ver- ſeinen Berechnungen zu grunde zu legen. Dieſes ganze über die

kennt nicht, daß dieſer Beruf weſentlich andere Verhältniſſe auf- Rechtsanwaltſoaft vorhandene Material mochte mit großer

weiſt als der unfrige, vermutet auch, daß die Invaliditāts -Wahr. Vorſicht benußt werden ; aber benußt werden mußte es.

deinlichkeit der Rechtsanwälte ſich als bedeutend geringer herauß- Die völlige Ignorierung der beſtehenden Penſionskaſſen hat

ſtellen wird, legt aber doch jene Statiſtik zu grunde, weil einegrunde, weil eine dahin geführt, die Beiträge zur Ruhegehaltókaſie in einer

Statiſtik der Rechtsanwälte nicht exiſtiere. Es arbeiten nun ganz erſtaunlichen Höhe feſtzuſeßen . Unſer Sachverſtändiger

aber nicht nur die Eiſenbahnbeamten, ſondern ſämtliche Beamten berechnet den Jahrečbeitrag, der zur Erwerbung eines mit der

unter weſentlich andern Bedingungen als wir. Der Rechts. Dauer der Mitgliedſchaft ſteigenden Ruhegehalts von 900 bis

anwalt iſt an ſich viel arbeitsfähiger und arbeitsluſtiger als der 1 800 Mart für einen etwa 30jährigen Rechtsanwalt nötig iſt,

Beamte. Der Beamte hat nur die Wahl zwiſchen Weiterführung auf 141,54 Mart. Es erheben aber :

des Amts und Penſionierung; der dem Rechtsanwalt offenſtehende der Naumburger Penſionsverein für ein von 900 bis

Mittelweg, ſich von einem Teil der Geſchäfte zu befreien und 2000 Mark ſteigendes Ruhegehalt einen Jahresbeitrag

doch noch eine recht hübſche Einnahme zu behalten , iſt ihm ver- von nur 45 Mart,

jølofſen. Der Beamte erhält eine hinter ſeinen bisherigen der Breslauer Penſionsverein für ein feſtes Ruhegehalt

Bezügen nicht weit zurüdbleibende Penſion, der Rechtsanwalt von 3 000 Mark einen Jahresbeitrag von nur 140 Mark,

muß in der Regel auf eine viel höhere Einnahme verzichten . der Berliner Penſionsverein für ein von 900 bis

Die Penſionierung iſt dem Beamten ein erſtrebenswertes Ziel, 2 400 Mart ſteigendes Rubegehalt einen Jahresbeitrag

dem Rechtsanwalt ein trauriger Notbehelf. Profeſſor London von 100 Mark.

hat in einem Gutachten über die Vermögenslage des Breslauer Dabei iſt der Naumburger Verein in der Lage , aus feinem

Penſionsverein darauf hingewieſen, daß die an ſich ſehr gute Penſionsfonds alljährlich überſchüſſe feiner Witwenkaffe zu

Statiſtik der Eiſenbahnbeamten vom 60. Lebensjahre an eine zuführen, und ſeine Rejerven ſind von Jahr zu Jahr gewachſen.

auffällige Steigerung der Invaliditāteziffer zeigt, die ſogar über Aud der Breslauer Verein gedeiht ſehr gut ; ſeine Tarife find

die Invaliditätsziffer der arbeitenden Klaffen erheblich hinausgeht: allerdings neuerlich von Profeſſor Wolf angefochten wordent, allein

natürlich, denn ein Arbeiter läßt fich nur penſionieren, wenn er wiederum auf Grundlage der Statiſtik der Eiſenbahnbeamten,

muß, ein Beamter wenn er kann. Aus dieſem Grunde erklärt die Profeffor London verworfen hat , nad dejjen Gutachten die

er die Statiſtik der Eiſenbahnbeamten , wenigſtens vom 60. Jahre Beiträge nur um 17 Prozent zu erhöhen wären . Der Berliner

an , für in teiner Weiſe maßgebend für die Invaliditäts -Wahr- Verein iſt allerdings in der Auflöjung begriffen , aber, ſo viel

ſcheinlichkeit der Rechtsanwälte, zieht vielmehr die Erfahrungen man weiß , nicht wegen ungenügender Tarife , ſondern wegen

der Kaufleute zu Rate, bei denen wenigſtens die Momente weg- ungenügender Beteiligung. Auch Heym kommt ebenfalls zu ganz

fallen , welche dem Beamten die Penſionierung wünſchenswert anderen Ergebniſſen als unſer Sadhverſtändiger ; er beregnet den

S
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Jahresbeitrag für ein feſtes Ruhegehalt von 2 812 Mark auf Beitrag von 141,54 Mark notwendig ſein . Entweder iſt der

67,89 Mark. Freilid fällt ihm die Kleinbeit dieſes Betrages auf Wittwenkaſjenbeitrag zu niedrig oder der Ruhegehaltskaſſenbeitrag

und er rät ihn zu verdoppeln ; aber auch dann würde er immer zu hody.

nod; erſt dem Breslauer Tarif gleich kommen und weit zurück. Man ſieht : hier ſind Ungleichheiten , Widerſprüche, Meinung8.

ſtehen hinter dem , was unfer Sadhverſtändiger fordert . Überhanpt, verſchiedenheiten unter den Sadyverſtändigen in joldhem Maße

jagt þeym, trügen alle Berechnungen, und nur die Erfahrung vorhanden , daß die Forderung unabweisbar iſt:

fann das Richtige lehren . Wenn daher eine der beſtehenden 110 andere Sadverſtändige über die ver :

Anwaltspenſionskaſſen , ſagt Heym , lange Zeit gut funktioniert ſiderungetechniſchen Grundlagen des Inter.

hat , ſo darf man die Garantien einer gedeihlidhen Entwiklung nehmens zu hören und dabei vor allem die

für gegeben halten . Deshalb empfahl er damals den Anſchluß Erfahrungen der beſtehenden Staſjen zu ver .

an die Berliner Penſionskaſſe. Man mag die Tarife der be
werten.

ſtehenden Kaffen für nody ſo unzulänglich halten ; aber um an Aber wenn wir auch die untrüglichſte verſicherungstechniſche

die Notwendigkeit einer jo foloſſalen Erhöhung zu glauben, bes Grundlage hätten , jo ſtanden dem Entwurf nod immer dwere

dürfte es doch anderer Beweiſe, als die Erfahrungen der Eiſen- Bedenken entgegen : die fünfjährige Wartezeit, die uns zwänge,

bahnbeamten find. für die ohne Rentenanſprud, Bleibenden auf noch anderem Wege

So wenig wie die Erfahrungen der Penſionskaffen ſind die zu ſorgen ; das Fehlen von Waiſenrenten , welches bewirkt, daſ;

der Witwenkaſſen berückſichtigt worden. Neben einer Anzahl die kinderreiche Witwe nicht mehr erhält wie die kinderloſe ; die

kleinerer Kaffen in Sachſen und Hannover beſteht feit faſt Unficherheit der den beſtehenden Penſionskaffen angewieſenen

100 Jahren in Bayern eine Anwaltswitwenkaffe, die bis 1879 Lage, die auf Vereinbarung“ eines Anſchluffes an die neue

Zwangskaffe war und von der die ſicherſten Auskünfte über Kaſſe angewieſen werden, anſtatt unter Aufrechthaltung aller

Sterblichkeit und Witwenzahl der Rechtsanwälte bezogen werden beſtehenden Rechte und Pflichten in ihr aufzugehen ; vor allem

fonnten . Die Sterblichkeitstafeln der Lebenøverſicherungsanſtalten aber die bedeutende Schlechterſtellung der derzeitigen Rechts

iheinen für uns Rechtsanwalte ein falſches Bild zu geben ; die anwälte gegenüber den künftigen. Die meiſten Rechtsanwälte

Erhebungen von 1895 hält unſer Sachverſtändiger ſelbſt für gehören den Altersklaſſen von 30 bis 45 Jahren an ; 1895

ungenügend. Sicher unrichtig iſt das für 1895 erinittelte Ver- waren ihrer 1405 im Alter von 36 bis 40 Jahren. Dieſen

hältniß der Verheirateten zu den Unverheirateten, das 70 : 30 be. allen gibt der Entwurf für den gleichen Beitrag ganz weſentlich

tragen ſoll . Bayern z . B. hatte 1879 unter 372 Rechtsanwälten niedrigere Renten als den künftigen, die gar nicht ſo viel jünger

70 unverheiratete. Hiernach muß die Berechnung des Witwenkaffen- ſein werden. Dieſer Teil des Entwurf wird ſicherlich am

beitrage, den unſer Sachverſtändiger als zwiſchen 146,45 Mart meiſten angefochten werden und , wie ich fürchte, zum Scheitern

und 189,48 Mart liegend annimmt, beanſtandet werden. Der des Werks führen. Die Schwierigkeit ließe ſich aber nur be :

Beitrag ideint zu niedrig. Heym hat ſeinerzeit zur Erlangung ſeitigen durch Befreiung der derzeitigen Rechtsanwälte von der

einer Witwenrente von nur 557 Mart und einer Waiſenrente Beitrittøpflicht, ein unerwünſdter Ausweg , der auf ebenſo

von 208 Mark (für jede einfache Waiſe) einen Jahresbeitrag ſtarken Widerſtand ſtoßen dürfte.

von 250 Mark für erforderlich erklärt. Allerdinge glaubte er Alles in allem, jo ſehen wir jeßt ſchon deutlich, daß ein

ſämtliche Beiträge, auch die zur Ruhegehaltskaffe, um die Hälfte verſicherungstechniſchficher begründetes Unternehmen nichts

vermindern zu können , wenn man ein Kapital von 2/2 Millionen anderes leiſten kann als gegen hohe Beiträge niedrige Renten

Mart aufbrächte. Nun follen wir ja von der Hülfekaffe ein gewähren . Und da erhebt fich die Frage, ob denn das Ziel

Kapital von 500 000 Mark erhalten. Wir follen ferner eine wirklich die Aufwendung ſo bedeutender Mittel fordert. Unſer

Wartezeit von 5 Jahren haben , während welcher keine Renten Ziel iſt: Sicherſtellung der Zukunft des einzelnen durch Zu.

ausgezahlt werden , ſämtliche Beiträge vielmehr nebſt den Ein- ſammenwirken aller. Dieſes Ziel fordert nicht die Herſtellung

trittegeldern, zuſammen wohl 2 Millionen jährlich, dein Kapital. einer Anſtalt, bei der jeder eine Rente kauft, die er anderwärts

grundſtod zufließen . Wir werden alſo nach 5 Jahren ein recht ebenſo gut kaufen könnte. Es ſchießt über das Ziel hinaus ,

reſpektables Kapital haben, viel größer, al& Heym eß , auch das auch dem eine Rente aufgenötigt wird , deffen Zukunft auf

unter Berückſichtigung der inzwiſchen gewachſenen Zahl der anderem Wege bereits fichergeſtellt iſt. Es iſt nicht nötig , daß

Rechtsanwälte, heut fordern würde. Offenbar find es dieſe der Arme die Mittel aufbringen helfe, durch die dem Reichen

Umſtände, die unſeren als ſehr vorſichtig bekannten Sach. ein Zuſchuß zu ſeinem Eintominen verſchafft werden ſoll. Aber

verſtändigen veranlaßt haben, den Witwenkaffenbeitrag fo es iſt nötig, daß jeder dazu ſteure, dem Armen ein ſtandes .

niedrig feſtzuſeßen. Aber dieſe Umſtände treffen ſämtlid gemäßes Daſein zu ſichern . Wir ſind eine große und, ich denke,)

auch für den Ruhegehaltskaffenbeitrag zu. Es iſt bekannt, vornehme Familie, die feines ihrer Glieder notleiden laſſen will ;

daß die Witwenkaſſe ungleich bedeutendere Mittel erfordert aber Geldgeſchäfte wollen wir miteinander nicht machen.

als die Ruhegehaltskaffe. Der Naumburger Verein zählt Es iſt aber ein Geldgeſchäft, welches wir mit einer

bei etwa 200 Mitgliedern in der Regel 5 bis 7 Invaliden , Rentenanſtalt machen würden. Jeder zahlt das ein , was er

aber 45-50 Witwen ; der bayriſche foll 1879 bei 372 Mit. vorausſichtlich wiederbekommen wird ; es iſt Leiſtung und Gegen.

gliedern 144 Witwen gehabt haben. Wenn nun hier die leiſtung; eß iſt ein Rentenfauf, bei dem ſich weiter kein

Witwenkaffe, die nicht viel niedrigere Renten zahlt als die Gemeinſinn betätigt. Wir aber wollen nicht Rentenfauf,

Rubegehaltetaſje, einen Beitrag von 146,45 Mart bio 189,42 ſondern Verſicherung gegen die Gefahren der Zufunft. Der

Mark erfordert, ſo kann für die Ruhegehaltsfaſje unmöglich ein Rentenfauf ſichert allerding & auch gegen die Gefahr vorzeitiger

1

1
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Arbeitsunfähigkeit und vorzeitigen Todes. Aber die Gefahr, wird möglich, von der ſtrengen Vorausſeßung der vollen Arbeits

gegen die wir uns verfichern wollen, iſt eine andere : die Gefahr, unfähigkeit und der Löſdung in der Anwaltsliſte abzugehen

daß es uns nicht gelingt, unſere und unſerer Familien Zukunft und Rente auch dann zu gewähren, wenn infolge abnehmender

ſicherzuſtellen. Daß zur Abwendung dieſer jedem Einzelnen Arbeitsfähigkeit das Einkommen unter dieunter die Mindeſtgrenze

drohenden Gefahr alle beitragen, iſt das bekannte Prinzip des ſinkt. An die Stelle des Schemas tritt Individualiſierung.

Verſicherungsweſens; daß nur der, bei dem der Schaden ein. Die Übergangsſchwierigkeiten fallen fort; denn da die hier ver

getreten iſt, Entſchädigung erhält, verſteht fich von ſelbſt. ficherte Gefahr des Unverſorgtbleibend vom lebensalter unabhängig

Demnach iſt nur der rentenberechtigt, der zum ſtandelgemäßen iſt, ſo können die jetigen Rechtsanwälte mit gleichem Rechte

Lebensunterhalt der Rente bedarf ; wer ihrer nicht bedarf , bei an den Wohltaten der Staffe teilnehmen wie die künftigen.

dem iſt der Fall des Verſicherungsſchadens eben nicht ein . Das ſchon jeßt vorhandene Kapital von faſt einer Million ,

getreten. ,Das iſt allerding8 eine neue Art der Verſicherung, für die große Rentenverſicherung ganz unzureichend, würde für,

die man Verſicherung gegen Armut nennen mag , die unſere kleinere Kaffe eine ſehr annehmbare Grundlage bilden .

aber nichts von der Natur des Almoſens an ſich hat , ſondern Beiträge der Anwaltskammern, Shenkungen und Vermächtniſſe

eine Verſicherung iſt wie jede andere, einen durch Beiträge würden einer ſolchen Rafje in ganz anderem Maße zufließen ,

erkauften Rechtsanſpruch gibt. Zu dieſer Art von Verſicherung als einer bloßen Rentenfaufsanſtalt. Das ganze Unternehmen

gezwungen zu werden iſt gerechtfertigt, denn unſer aller Würde würde viel beliebter werden . Der jeßt noch ſtarke Widerſpruch,

erfordert eß , daß keiner von uns oder ſeine Hinterbliebenen in über deffen Größe die Einmütigkeit des Danziger Anwalts.

Dürftigkeit verſinke; der weitergehende Zwang, jedem von uns tages nicht tauſchen darf, würde verſtummen. Bereits hat fich

ohne Rückſicht auf die Höhe ſeines Einkommens eine Rente zu in Salle eine Verſammlung von Rechtsanwälten faſt einſtimmig

fichern, läßt ſich viel ſchwerer rechtfertigen. für den hier entwickelten Gedanken erklärt. Es wird unabweiblich

Die Ausgeſtaltung dieſer Verſicherung wäre in den Grund- ſein , dem Straßburger Anwaltstage einen Eventualentwurf auf

zügen etwa folgende. Eine Zwangefaſſe wird errichtet, die dieſer Grundlage vorzulegen .

einen Rechtsanſpruch auf Invaliden- , Witwen . und Waiſen.

rente gewährt, aber nur dem , deffen Einkommen einen

beſtimmten Betrag (vielleicht 3000 Mark) nicht überſchreitet Die Alters- und Reliftenverſicherung der Bureau

und nur inſoweit als fein Einkommen hinter dieſem Betrage
beamten.

zurüdbleibt. Die dazu nötige Verſicherungøprāmie kann nur

durch lange Erfahrung gefunden , fie muß daher vorläufig
Von Rechtsanwalt Piſtorius, Magdeburg.

verſuchsweiſe feſtgeſeßt werden. Klar iſt hierbei zweierlei : ein. Gine dringende Frage der Zeit und eine geradezu ſoziale

mal daß fie ganz bedeutend geringer ſein muß, als wenn jedem Notwendigkeit iſt die Sicherſtellung der in leitenden Stellungen

eine Rente zu zahlen wäre; ſodann daß ſie nicht voll auf befindlichen Privatbeamten, insbeſondere der Vorſteher der.

gebraucht, vielmehr zum Teil zur Aufſammlung eines Kapitale deutſchen Rechtsanwaltsbureaus. Der Zug unſerer Zeit geht

benußt werden muß , deffen Zinſen die mit den Jahren immer mit Recht dahin, den Angeſtellten, die im feſtem Gehalt ſtehen,

größer werdende Rentenlaſt tragen helfen. Klar iſt ferner, daß, und nicht in der Lage ſind , von demſelben ſo hohe Erſparniffe

bei dein Mangel aller Unterlagen, man ſich vorbehalten muß, zu machen, daß fie im Falle einer Dienſtunfähigkeit oder des

ſpäter entweder den Beitrag zu erhöhen oder die Renten zu Alteró davon leben können , eine geſicherte Eriſtenz für dieſe

erniedrigen, was übrigens der vorliegende Entwurf auch tut. Fälle im Wege der Verſicherung zu ſchaffen. Die ſoziale

Berückſichtigt man nun , daß die Leipziger Hülfskaffe zur Zeit Gefeßgebung des Deutſchen Reiches hat eine derartige Verſicherung

rund 90 000 Mart jährlich auf Unterſtüßungen verwendet, daß im Wege des Zwanges für die minder befoldeten Angeſtellten

nach Medes Bericht im Jahrgang 1901 dieſer Zeitſchrift noch und die Arbeiterſchaft in dankenswerter Weiſe geſchaffen, und

nie ein Bedürftiger vergeblich um Unterſtüßung gebeten hat, e8 beginnen jeßt die Beſtrebungen, dieſe ſtaatliche Zwang8 .

daß alſo an die neue Kaffe eine erheblich größere Zahl von verſiderung auch auf andere Gebiete des ſozialen Lebens, ins .

Rentenanſprüchen wohl nicht herantreten wird, als Unterſtüßungs. beſondere auf die Privatbeamten im allgemeinen, auszudehnen.

geſuche an die alte herangetreten find, daß dagegen die Renten Es iſt nach meinem Dafürhalten nur noch eine Frage der Zeit,

erheblich höher ſein werden , als die Unterſtüßungen bisher daß im Intereffe aller Beteiligten eine ſtaatliche Altert . und

geweſen ſind, daß ſomit in den erſten Jahren für Renten nicht Invaliditätsverſicherung und zwar eine zwangsweiſe, für alle

mehr als einige Hunderttauſende gebraucht werden werden , ſo Vureaubeamten , alſo auch für das höhere Bureauperſonal der

wird es genügen , den Beitrag für jeden unſerer bald 7 000 Rechtsanwälte, eingeführt wird.

Rechtsanwälte auf 100 Mark jährlich feſtzuſeßen, wovon Die Vorteile einer ſolchen Verſicherung liegen ja auf der

die Hälfte zu Rentenzahlungen verwendet, die Hälfte zum Hand. Sie gewährt jedem Verſicherungsnehmer eine einiger.

Kapital geſchlagen wird . Ganz ſicher würde man geben , wenn maßen ſorgenfreie Eriſtenz und erhöht die Luſt und den Eifer

man beſtimmte, daß niemals mehr verteilt wird als der für an dem Berufe. Was der Arbeiter als eine nicht zu unter .

Renten verfügbare Betrag. idhäfende Wohltat zu würdigen gelernt hat, muß über kurz

Dieſer Weg iſt in jeder Beziehung leichter gangbar als und lang , da es fich bewährt hat, auch Arbeitern in höheren

der im Entwurf vorgeſchlagene. Für einen von den allermeiſten Berufsklaffen zu teil werden . Leute, die geiſtig Tag für Tag

leicht zu erſchwingenden Beitrag werden die im Einzelfalle angeſtrengt tätig ſein müſſen , nußen fich bekanntlich ſchneller

notwendigen, unter Umſtänden ſehr hohen Renten gewährt. Es und intenſiver ab , als körperlich Arbeitende; iſt es eine Pflicht
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des Staates oder der Arbeitgeber, für ſpätere Dienſtunfähigkeit verſtehen; er iſt gegründet auf eine Kurzſichtigkeit, wie ſie von

oder das Alter aller Angeſtellten zu ſorgen – und kein Menſchund kein Menſch Fachleuten kaum erwartet werden kann. Wenn der Leipziger

unſerer Tage wird dieſe ſoziale Pflicht leugnen – ſo muß auch Verband meint, eine eigene ſelbſtändige Kaffe aus ſich heraus

für das Bureauperſonal der deutſchen Rechtsanwälte und Notare zu begründen, fo denkt er ſehr optimiſtiſch. Wenn er erwägen

in dieſer Beziehung etwas geſchehen. Die Leiſtungen der bis- würde, daß unter den mehreren Tauſend ſeiner Mitglieder nur

herigen ſtaatlichen Verſicherungen, die als freiwillige auch den etwa 400 verſicherungsfähige Bureauvorſteher oder höhere

höheren Bureaubeamten offen ſtehen , reichen hier nicht aus. Bureaubeamte ſind, ſo kann ſich jeder auf Grund einfacher

Auch der Vorteil für die Arbeitgeber iſt dabei offenfichtlich. Rentabilitätsberechnung ſagen , daß mit dieſem Material bei

Während jeßt der höhere Bureaubeamte, um Erſparniffe für normalen Beiträgen niemals eine lebensfähige Penſionskaffe zu

jeine Zukunft, beſonders für Zeiten der Dienſtunfähigkeit und gründen iſt. Der Leipziger Verband handelt mit ſeinem Wider

des Altero zu machen, nach Stellen mit möglichſt hohem Gehalt ſpruch nicht im Intereffe feiner Mitglieder. Selbſtredend iſt

ſuchen muß und deshalb in dem Beſtreben, fide zu verbeſſern, es eine Pflicht der Rechtsanwälte, ihre verſicherungsberechtigten

in ſeiner Stellung häufiger wechſeln wird, ändert ſich dies mit Angeſtellten nicht nur moraliſch, ſondern auch pekuniär zu unter:

dem Augenblick, wo er den Sorgen um ſpätere Jahre einiger. ſtüßen und nicht erſt zu warten , bis der Staat fie durch ſtaat

maßen überhoben iſt. Auch der oft insbeſondere von Rechts- liche zwangsweiſe Verſicherung dazu veranlaßt. Eine ganze

anwälten beklagte Übertritt von beſſeren Bureaubeamten in ſelbſt Anzahl von Rechtsanwälten hat dies auch ohne weiteres getan ,

ſchlechter bezahlte Stellen von Verſicherung & geſellſchaften und und zwar in verſchiedener Weiſe.

anderen Betrieben nur der Penſionsfähigkeit wegen, wird dann So zahlen ein Teil der beteiligten Rechtsanwälte einen

verringert; und es wird ohne Zweifel gelingen, durch Sicherung beſtimmten Betrag zu den Verſicherungsprämien ihrer Bureau

des Perſonals für die Zukunft den Stand der privaten Bureau- vorſteher; ein anderer Teil belohnt eine längere Arbeitszeit und

beamten zu heben und demſelben gute Kräfte mehr als bisher Dienſttreue im Bureau deſſelben Anwalts – meines Erachtens

zu erhalten . Daß hierdurch der Arbeitgeber ebenfalls erheblichen ſehr richtig – mit einer ſteigenden Skala dieſer Beiträge. Da

Vorteil hat, braucht kaum erwähnt zu werden . die Verſicherungenahme derartig geregelt iſt, daß ein jeder Ver.

Da die ſtaatliche Verſicherung der höheren Privatbeamten ficherte beliebig viele Anteile nehmen und ſo ſeine Verſicherung

naturgemäß fich nur langſam entwideln kann, aber auch eine beliebig erhöhen kann , ſo zahlt ein Teil der Anwälte die Prämie

zwangsweiſe ſtaatliche Verſicherung freie Hülfskaffen neben fich für eine Anzahl Anteile und überläßt die weitere Entnahme von

dulden wird, ſo find die Angeſtellten zunächſt auf Selbſthülfe Anteilen dem Ermeſſen der Angeſtellten .

angewieſen. Und da ſcheint es mir ein überaus glücklicher Auf dieſe Weiſe wird erreicht, daß einerſeits eine geringe

Gedanke, daß man dieſe Alters- und Reliktenverſicherung zwar Anzahl von Bureauvorſtehern, geſtüßt durch den großen Privat

im Wege der Selbſthülſe, aber Hand in Hand mit den Arbeit. beamtenverein , eine rentable Fürſorge ſchaffen kann, die ſich

gebern , den Rechtsanwälten, zu löſen bemüht iſt; es wird dadurch beliebig, ſogar auf Witwen . und Waiſenverſorgung ausdehnen

meines Erachtens nicht nur das erſtrebenswerte materielle Ziel läßt ; da ferner die innere Organiſation und Beitragverteilung

leichter erreicht, ſondern auch der ſoziale Frieden zwiſchen zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den ſtaatlichen Vorſchriften

Arbeitgeber und Ungeſtellten erhalten, und in erfreulicher über Arbeiterverſicherung folgt, ſo iſt ein Unternehmen geſchaffen,

Wechſelwirkung fogar geſtärkt und gefeſtigt. welches zwar vielleicht noch nicht ganz vollkommen, aber jedenfalls

In anerkennenswerter Weiſe haben ſich in Magdeburg eine eine Schöpfung iſt, die zum großen Segen für Arbeitgeber und

Anzahl von Bureauvorſtehern zuſammen getan , um einen Angeſtellte werden muß. Da auch durch genügendes Stimm.

Penſionsverein zu gründen , welcher aus den engen Grenzen recht des Vereins in der Organiſation des deutſchen Privat

Magdeburgs hinaus fich allmählich über ganz Deutſchland erſtrecken beamtenvereins dafür geſorgt iſt, daß auch er im Gefüge dieſes

foll. Der Anfang dieſes Unternehmens iſt glückverheißend ; eine Vereins eigenes Recht behalt, fo ſcheint mir der Beitritt und die

Anzahl von Rechtsanwälten in Magdeburg und außerhalb iſt Unterſtüßung zu dieſer ſozialen Neugründung Anwälten und

demſelben mit einem Jahresbeitrage als Gönner bez. Protektor Bureaubeamten auf& Wärınſte empfohlen werden zu können, un

beigetreten , und täglich gewinnt dieſe Bewegung allenthalben an bekümmert darum , ob Leute – wie es folche immer gibt – aus

Boden . Da, wie jedermann weiß , die erfolgreiche Gründung einer oft recht engherzigen Gründen , vielleicht ſogar aus Sparſamkeits

leiſtungsfähigen ſelbſtſtändigen Penſionskaffe nur dann denkbar rütfichten, daran nörgeln. Kritiſieren iſt leichter, als beffer machen ;

iſt, wenn eine ganz bedeutende Anzahl von Verſicherten von jeder Schritt zum ſozialen Fortſchritt follte aber mit Freuden

vornherein vorhanden iſt, ſo hat in richtiger Erkenntnis der begrüßt werden.

Sadlage fich der neugegründete Penſionsverein dem in Magdeburg

beſtehenden Privatbeamtenverein, jedoch ohne ſeine Selbſt. Ein Beitrag zur Struktur der Anſprüche an den

ſtändigkeit aufzugeben, angeſchloſſen , einem Verein, deſſen

Dritten aus SS 556 und 604 B. G. B.

Lebensfähigkeit außer Zweifel ſteht und der nach eingehender

Prüfung die beſtehenden Bedingungen geſtellt hat und zu ſtellen Von Rechtsanwalt Dr. Niſſen , Hirſchberg i. Schl.

in der Lage iſt. Das dem Vermieter, Verpachter ( 581 Abſ. 2), Verleiher

Allerdings haben ſich, wie ſtets bei neuen Unternehmungen, für den Fall, daß ohne ihre Erlaubnis der Mitkontrahent den

Stimmen dagegen erhoben, an erſter Stelle aus dem Verbande Gebrauch der Sache einem Dritten überläßt und der Abmahnung

deutſcher Bureaubeamten zu Leipzig felbſt. Dieſer Widerſpruch ungeachtet beläßt, in 88 553 (549) , 605 Nr. 2 (603) zugeteilte

iſt vom Standpunkte der einzelnen Bureauvorſteher kaum zu Recht, fofort (ohne Kündigungsfriſt) die Sache zurückfordern

-
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zu dürfen, ließe ſich nicht entſprechend realiſieren, wenn dieſen Gefeß ein obligatorijded Redteband zwiſchen Vermieter und

Perſonen nicht auch durch 88 556 Abſ . 3 , 604 Abſ. 4 die Klage Trittem , das ſich ſchon an die Gebrauchsüberlaſſung an

gegen den Dritten gegeben wäre . Chne ſie würde diejenige dieſen knüpfe, in keiner Weiſe zum Ausdrud bringt, aber bei

Sachlage, welche den Anſpruch auf jofortige Sachrüdgabe dem Außnahmecharakter des Inſtituts allen Anlaß gehabt hätte,

erzeugt (der Beſiß des Dritten) , gleichzeitig ein Hemmnis bilden , dies zu tun, wenn der Geſeßeswille darauf gerichtet geweſen wäre.

dieſen Anſpruch zu verwirklichen . Ohne ſie bliebe nur der Das Gefeß ſagt nichts weiter, als daß der Dritte nach Beendi.

jdleppende Weg des § 886 3. P. O. (Überweiſung des An. gung des Miet : ober Leihverhältniſſes die Sache dem Vermieter

ſpruch an den Dritten), und auch er führt nicht zum Ziele , bezw . Verleiher auf deſſen Aufforderung zurückzugeben habe. Das

wenn dem Dritten der Gebrauch der Sache vom Anderen für Gefeß erklärt insbeſondere nicht, daß der Dritte ein ihm beim

eine Zeit überlaffen iſt, deren Ablauf erſt für ſpäter bevorſteht. Gebrauche der Sache vor Beendigung des Hauptvertrages zur

Die wiffenſchaftliche Begründung des Anſpruch an den Laſt fallended Verſdulden zu vertreten habe, legt eine derartige

Dritten iſt in der Literatur zum Teil dem Gebiete des Sachen : Verpflichtung in Anſehung des Dritten vielmehr nur dem Mieter

rechts entnommen worden , jo bellwig , ,Die Verträge auf auf ($ 549 Abſ. 2) . Der Dritte iſt nady den Motiven (Bd. 2

Leiſtung an Dritte " , welcher ihn beſtimint als den Anſpruch S. 397 unter Hinweis auf $ 224 Abſ . 2 d. Entw. 1. Leſ. ) nur

des Vermieters als mittelbaren Beſiters auf Herausgabe gemäß eine Perſon , deren ſich Mieter zur Erfüllung derjenigen Ver .

$ 1006 Abſ . 3 - jo Staudinger, welcher die Klage gegen, bindlich feit bedient, welche die Sorge für die Erhaltung der

den Dritten als eine Art Beſikklage unter Bezugnahme auf Mietſache zum Gegenſtande hat. (Vergl. Planck Romm. zu

98 861 , 862 , 863 auffaßt. *) Andere Schriftſteller entuehmen $ 278. )

die Begründung dem Rechte der Schuldverhältniffe, ſo Dert . Meines Erachten iſt die Gebrauchsüberlaſſung nur ein

mann , Kommentar, welcher den Untermieter durch Abſchluß Tatbeſtandemerkmal im Verpflichtungegrunde der 88 556 uud

feines Vertraged fraft geſeblidher (,notwendiger“ ) Schuldüber: 604. Ein zweites den Verpflichtungegrund erſt voll .

nahme in die Verpflichtung ſeines Verinieters aus § 556 zur endendes Merkmal iſt der IImſtand, daß der Dritte nad Be.

demnächſtigen Rúďgabe der Mietsjache ohne weiteres eintreten endigung des Hauptvertrages zur Rüdgabe der Sache auf,

läßt, nicht an Stelle deg , aber neben dem urſprünglichen Ver. gefordert iſt. Bevor dies nicht geſchehen, entbehrt der Anſpruch

pflichteten , - und Romeid (Zur Technik d. B. G. B. Heft 2) , nicht bloß der Fälligkeit, ſondern iſt rechtlich überhaupt noch

welcher, indem er die Analogie der actio quod metus causa nicht vorhanden .

gegen den Dritten , qui ex hac re (d. i . aus der Zwangshand. Die zitierten Vorſchriften ſtellen einen Fall dar, daß eine

lung des anderen) lucrum sensit, heranzieht, eine eigene ur- Handlung (die Gebrauchsüberlaſſung), welche das obligato .

ſprüngliche Verpflichtung des Untermieters annimmt, fich knüpfend rijde Recht eine anderen verlegt, ſpeziell eine ſolche, welche

an die Gebrauchsüberlaſſung an ihn, die dem „ lucrum sensisse “ dem beſonderen Inhalte einer derartigen Berechtigung ſchnur.

entſpreche , dergeſtalt, daß die obligatoriſche Beziehung zwiſchen (tracks zuwiderläuft, und der durch dieſe Handlung herbeigeführte

Vermieter und Hauptmieter nicht auf den Untermieter übertragen Zuſtand (das Beharren des Dritten im unbefugten Gebrauậe)

werde, ſondern nur ein Tatbeſtandeinerkmal für das nunmehr nicht nur gegen den aus der nämlichen Obligation Verpflichteten,

zwiſchen Vermieter und dem Dritten originár geknüpfte Rechte, welcher die Handlung begangen, ſondern auch gegen den Dritten

band darſtelle. verfolgt werden kann , der bei der Handlung, wenn auch nur

Für beideKonſtruktionen ,die Dertmannſche wie die Roineidſche, objektiv , mitgewirkt hat, und zwar in der Richtung verfolgt

iſt der Rechtégrund der Verpflichtung des Dritten in der Ueber. werden kann, daß dieſer Dritte eine nach dem Vertrage vom

laffung des Gebrauch der Sache an dieſen vollendet. Vom Mieter geſchuldete Leiſtung (Sadrückgabe) zu bewirken ver.

Standpunkte beider Konſtruktionen ſtellt die Beendigung des pflichtet iſt.

Mietsverhältniſſes nur das zeitliche Moment dar , in welchem War die Gebrauchsüberlaſſung genehinigt , jo liegt die Ver.

der bis dahin ſchon eriſtente Anſpruch der Verwirklichung fähig leßung des Vermieterrechtes darin , daß der Dritte nach beendeter

wird , und es iſt nur folgerichtig, wenn Romeid (S. 30) aus . Dauptvertrage den Beſiß gegen den Willen des Vermieters fort.

führt , der Dritte dürfe nicht einwenden , daß er vor Beendigung ſeßt . Die Behandlung beider Fälle iſt die gleiche, da auch bei

des Mietsverhältniſſes ( zwiſchen dem Vermieter und Mieter) in unbefugter Ingebrauchnahme die Grundlage der Klage nicht vor

keiner Rechtébeziehung zum Vermieter ſtehe: vielmehr habe der Beendigung des Mietsverhältniſſes gegeben iſt.

Dritte von der Gebrauch überlaſſung an Sorge zu tragen, um Im einzelnen wird folgendes bemerkt:

jeiner dereinſtigen, mit Beendigung des Mietsverhältniſſes fälligen 1. Sit der Rechtégrund der Verbindlichkeit des Dritten erſt

Rückgabepflicht genügen zu können . vollendet mit dem an dieſen geſtellten Rückgabeverlangen, ſo jeßt

Während gegen die Dertmannſdhe Anſicht fich mit Romeist die Klage voraus, daß der Dritte die Sache befißt oder doch

einwenden läßt , daß ein Anhalt für die Annahme eines Schuld . zur Zeit des Rückgabeverlangens beſeffen habe. Hat er vorher

übernahmewillens des Dritten feble , namentlich dann , wenn der den Beſig der Sache jouldhaft verloren und bis zu jenem Ver

Dritte bei der Gebrauchsüberlaſſung nicht wußte, daß die Sache langen nicht wieder erlangt , ſo muß fie verſagen. Der Wert

eine Mietsjade jei oder wenn er ſich auch nur in Infenntnis der Sache kann ihm aus $ 556 nidyt abgefordert werden . Ent .

der Bedingungen des primären Mietsvertrages befand, iſt meines bält nämlich das Verhalten des Dritten , welches den Beſikverluſt

Erachtens gegen beide Anſichten geltend zu machen, daß das berbeiführte , eine Verfehlung gegen ſein Abfommen mit dem

Mieter, ſo iſt der Vermieter inſoweit zu dem Anſprude aktiv

*) Hierzu vergl . die oben zitierte Schrift von Romeid. niot legitimiert. Sit aber das Verhalten ein foldes , wie es den
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Mieter nad dem Hauptmietvertrage für den Verluſt nicht bildend, außer Betracht, und die Sache läge nicht anders,

haftbar machen würde, ſo kann die durch § 556 angeordnete als wie wenn F die Gebrauchsbefugnis direkt von D verliehen

(paſſive) Erſtreckung des zwiſden Vermieter und Mieter be- erhalten hätte.

ſtehenden Kontraktrechtes auf den Dritten nicht dazu führen , 4. Von dem Zeitpunkt an, wo das Rechtsband zwiſchen

daß die Kontraktflage auch auf Handlungen Anwendung finde, dem Vermieter und dem Dritten durch die nach Beendigung

die der Dritte beging, bevor jenes Rechtsband zwiſchen ihm und des Hauptmietrertrages an Lepteren gerichtete Sachrüdgabe

dem Vermieter geknüpft war. Inwieweit er aus § 823 haftet, aufforderung geknüpft iſt, hat der Dritte dem Vermieter gegen -

iſt eine andere Frage. über ein ihm oder demjenigen, dem er den Gebrauch überlaffen ,

2. Aus dem in vorſtehendem zu Grunde gelegten Prinzip zur Laſt fallendes Verſchulden in Anſehung der Mietſache zu

ergibt ſich weiter, daß die Klage gegen den Dritten ſich den tat- vertreten , und zwar nach Maßgabe des Hauptmietvertrages

ſächlidhen Beſikverhältniſſen degjelben zu der zurückzugebenden (Romeid cit.) , denn gegen deſſen Verlegung fol die in Rede

Sadhe, wie ſie im Zeitpunkte des Rückgabeverlangens liegen , ſtehende Klage reagieren . So kann die Haftung des Dritten

anzupaſſen hat. War damals der Dritte nur mittelbarer Bea unter Umſtänden eine ſtrengere oder weniger ſtrenge ſein als die

ſiger der Sache (und hat er auch ſpäter nicht unmittelbaren jenige Haftung, die ihm fein Mietvertrag auferlegt.

Befiß erlangt), lo fann Vermieter nicht mehr verlangen , als daß 5. Nach § 557 fann, wenn Mieter die gemietete Sache

ihm der Anſpruch des Dritten an den unmittelbaren Beſißer auf nach Beendigung des Mietverhältniffes nicht zurückgibt, Ver .

Herausgabe der Sache abgetreten werde, alſo nur diejenige Beſiß- mieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entſchädigung den

übertragung beanſpruchen , die § 870 vorſieht. Der Dritte iſtDer Dritte iſt vereinbarten Mietzins verlangen. Das hier gegebene Recht ent

nicht verpflichtet, fich die Sache vom unmittelbaren Befißer aus . ſpringt mithin nicht dem Gedanken , daß das Mietverhältuis

antworten zu laſſen, um ſie ſelbſt in die Hände des Ver- über ſeinen normalen Endzeitpunkt hinaus bis zur Rüdgabe der

mieters zu liefern . Denn nur ſoweit als im kritiſchen Zeit: Mietſache als fortbeſtehend gelte, ſondern bedeutet nur die

punkte die faktiſche Dispoſition des Dritten über die Sache Tarifierung des für die Verabfäumung der Rückgabe zu leiſtenden

reit , nur ſoweit hat er zu gunſten des Vermietere zu dis . Schadenserſaßes. Folgerichtig muß dieſes Recht dem Vermieter

ponieren . auch gegen den Dritten zuſtehen, der ſich der Rückgabepflicht

3. Hat der Dritte auch ſeinerſeits die Sache zum Ge . entzieht. Romeid verneint dies, weil der Dritte nur zur Rück .

brauche des Empfängers weitergegeben , ſo hat der Erſtver: gabe verpflichtet ſei , „weitere Verbindlichkeiten dem Ver.

mieter bezw . Erſtverleiher unter den entſprechenden Voraus- mieter gegenüber nicht habe. Aber die in Frage ſtehende

jeßungen , unter denen er gegen den Dritten klagen kann , auch Schadenerfaßpflicht iſt keine weitere aus dem Hauptmietver

die Klage gegeu jenen anderen . Denn ein das obligatoriſche trage ſich ergebende Verbindlichkeit, ſondern nur der Ausfluß

Recht des Klägers kränkender Tatbeſtand liegt auch in der un : jener durch § 556 auferlegten Rückgabepflicht. Wenn der

befugten Gebrauchsüberlaſſung von ſeiten des Dritten an den primäre Vertrag den Maßſtab gewährt, ob bezw . wie der Dritte

anderen , deſſen auch nur objektive Beteiligung ihn der Klage an Stelle der (nach der Rückgabeaufforderung) in Verluſt

aus 88 556 , 604 unterwirft ($ 553 : „ oder derjenige, welchem geratenen Sache Entſchädigung zu leiſten hat, ſo muß es auch

der Mieter den Gebrauch der gemieteten Sache überlaſſen hat, zuläſſig ſein, jenen Vertrag auch da dem Dritten gegenüber
. . . , einem Dritten den ihm unbefugt überlaſſenen Gebrauch wirken zu laffen, wo er nach dem Geſet den Maßſtab bieten

beläßt" ). Auf dieſe Weiſe erfährt der Kreis der aus 88 556 foll, was neben der Sache als Entſchädigung für verzögerte

Abf. 3 , 604 Abj.4 Verpflichteten durdy jede weitere Gebrauchs- Rückgabe zu leiſten iſt.

überlaffung eine jedesmalige Erweiterung. Dies allerdings nur 6. Die Pflicht zur Rückgabe der Sache nach beendetem

jo lange, als die Reihenfolge der Gebrauchsüberlaſſungen nicht Vertrage iſt für den Mieter und Entleiher keine unbedingte,
durchbrochen wird von einer Hingabe der Mietsſache zu anderem fondern dieſen Perſonen ſtehen nach 88 547 , 601 Anſprüche an

Zwecke als zum Gebraude. Beiſpielsweije : A hat an B ver. den Vermieter bezw . Verleiher aus Verwendungen , die ſie auf

miethet , B an C, C an D weitervermietet, D die Mietiache an die Sache machten , in gewiſſem Ilmfange zu , und bis zur Be

E, der hierbei mala fide war und daher Eigentum nicht er . friedigung dieſer Anſprüche haben ſie nach § 273 ein Zurüc

warb, käuflich übergeben, hierauf hat E den Gebrauch der Sache behaltungsrecht an der Sache; ausgenommen von dieſem Rechte

dem F überlaſſen. Eine Klage gegen F iſt dem A verſchloſſen. ſind nur nach § 556 Abj. 2 vermietete Grundſtücke. Die Frage

Und ebenjo ſtünde ihm eine Klage gegen C nicht zu , wenn nicht iſt, ob und unter welchen weiteren Vorausſegungen dem auf

F, jondern C , nachdem dieſer die Sache an D gegeben, von Rückgabe in Anſpruch genommenen Dritten ein derartiges

dem Käufer E (zum zweitenmale) den Gebrauch der Sache Recht dem Vermieter gegenüber zuſteht. Für den Dritten iſt

erhalten haben ſollte. Verfolgbare Rechtsverlegung gemäß 88 556 das Recht von beſonderer Bedeutung , da er ein ſelbſtändig ver .

und 604 iſt nur die Überlaſſung zum Gebrauche, und nur folgbares Forderungerecht wegen Verwendungen an den Ver.

derjenige ſpätere Beſiber kann belangt werden , welcher ſeinen mieter, mit dein er , abgeſehen von § 556, in keiner obligatori

Beſit lediglich ſolchen Akten ſeiner Befißvorgänger verdankt ichen Beziehung ſteht, nicht beſißt es ſei denn , daß die

die eine Gebrauchsüberlaſſung an dieſe enthielten . Die Kette gegebenenfalles geſtattete Gebrauchsüberlaſſung (vergl. Motive

in obigem Beiſpiel wäre nicht durchbrochen , wenn D dem E zu $ 516 , S. 396 und Dernburg Schuldverh. Abt. 2 S. 168)

die Sache übergeben, damit er ſie für D verkaufe , dann ihn an den Dritten in der Form erfolgte, daſs ihm Miether feine

aber angewieſen hätte , die Sadie an F zu vermieten . In dieſem Rechte aus dem Hauptmietvertrage abtrat und ihn dadurch zur

Falle fame der Beſiß des E , weil ein ſelbſtändiges Mittelglied ſelbjtändigen Einklagung jenes Forderungsrecytes legitimierte.

1
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A. In den Fällen dieſer Mietzeſſion erzeugt der durch ſie gegenüber nicht ausüben, weil der maßgebende primáre Vertrag

hergeſtellte fontraktliche Anſpruch des Dritten an den Vermieter ein ſolches nach § 556 ausſchließt, alſo obwohl der Dritte dem

auf Erfaß der Verwendungen das entſprechende Zurüdbehaltunge. Mieter gegenüber auf Grund des Leihvertrages ein ſolches Recht,

recht kraft der Vorſchrift des § 273 Abſ. 1. Die Frage iſt in Ermangelung einer gleichen Beſtimmung , als wie fie $ 556

hier, wie die Herſtellung jenes (ſelbſtändigen ) Anſpruchs durch enthält, ausüben kann. Umgekehrt aber, wenn der Dritte vom

die Zeffion vor fich geht. Entleiher das Grundſtüđ gemietet , kann von dem năm.

a ) Hat der Dritte ſelbſt die Verwendung gemacht, ſo iſt lichen Standpunkt, daß der Hauptvertrag entſcheide, der Dritte

ihm auf Grund der Beffion die flagbare Forderung dann ges dem Verleiher gegenüber retinieren , obwohl er et ſeinem Ver

geben, wenn ohne die Zeffion aus ſeiner Verwendung ein An. mieter gegenüber nicht kann. ( Romeid .)

ſpruch des Mieters an den Vermieter erwachſen wäre ; im Das 3.-Recht nach § 273 Abſ. 2 iſt ausgeſchloſſen, wenn

anderen Falle wäre die Zeffion ungeeignet, den Forderungs- Retinent den Gegenſtand durch eine vorſäßlich begangene uner .

erwerb des Dritten zu vermitteln . Der Anſpruch des Mieters laubte Handlung erlangt hat. Es ſteht daher im vorliegenden

aber iſt ( immer vorausgeſeßt, daß er durch den þauptvertrag Falle dem Dritten nicht zu , wenn dieſer ſich vom Mieter den

geſtüßt iſt), erwachſen , wenn er nach ſeinem Vertrage mit dem Gebrauch der Sache einräumen ließ , wiffend, daß Mieter hierzu

Dritten dieſem den Erſaß der Verwendung zu leiſten hat. Der nicht befugt ſei. Denn hierin liegt eine gegen den Vermieter

Anſpruch des Mieters gegen den Vermieter geht alsdann auf gerichtete unerlaubte Handlung , eine Handlung, welche der § 553

Befreiung von jener Verbindlichkeit ($ 257) und geſtaltet ſich als einen „ Gebrauch der Sache " bezeichnet, der die Rechte des

in der Hand des Dritten als (durch die Zeffion vermittelter) Vermieters in erheblichem Maße verleßt“ . An dieſer Charakte

Erſtattungsanſpruch an den Vermieter. riſierung würde ſich nichts ändern , wenn man eine Schadens.

b) Durch die Mietzefflon nicht gedeckt und daher gegen erfaßpflicht als Folge jener Handlung auf Grund der Beſtim

Vermieter vom Dritten nicht ſelbſtändig verfolgbar iſt im mungen über die Miete nicht annehmen wollte.

Zweifel) die Forderung aus Verwendungen, welche der Mieter Die vorſtehenden Betrachtungen unter B befaffen ſich mit

machte, bevor er den Gebrauch dem Dritten überließ ; wohl Verwendungen des Dritten.Verwendungen des Dritten. Steht aber das in Ermangelung

aber die Forderung aus Verwendungen, die Mieter na dieſem der zu A behandelten Mietfonzeſſion dem Dritten durch § 273

Zeitpunkt gemacht hat. Ob der Dritte dem Mieter, nach dem Abſ. 2 gewährte Zurüđbehaltungsrecht dieſem auch wegen

Vertrage dieſer Perſonen, für die Verwendungen aufzukommen Verwendungen des Mieters zu ? Dieſe Frage möchte ich mit

hat , iſt gleichgültig. Et genügt, daß ohne die Mietzeffion der Romeid gegen Dertmann verneinen , denn § 273 ſagt : „wenn

Vermieter dem Mieter für dieſelben einzuſtehen haben würde. ihm (dem Retinenten) ein fälliger Anſpruch zuſteht“ ,

B. Von der Mietzeffion abgeſehen , iſt das in Rede ſtehende 7. Durch die Verneinung der Frage entſteht eine weitere

Zurüđbehaltungsrecht des Dritten nicht aus ſelbſtändigem , auf Frage : Welcher Weg bietet ſich denn , dem Mieter das Zurüds

demſelben rechtlichen Verhältniffe im Sinne des § 273 Abſ . 1 behaltungerecht wegen ſeiner Impenſen zu wahren ? Reinesfalls

beruhendem Forderungsrechte herzuleiten , ſondern nur aus der des § 76 3. P.D., daß der vom Vermieter verklagte Dritte

§ 273 Abſ. 2 zu begründen. Es muß auch hier dem Dritten dem Mieter den Streit verkünde, dieſer in die Rolle des Be.

ein vfälliger Anſpruch " wegen der von ihm gemachten Ver. klagten an Stelle des Dritten eintrete und dadurch die Möglich.

wendung zuſtehen. Das kann der Fall ſein, wenn Vermieter keit gewinne, ſeine Impenſenforderung vorzuſchüßen . Denn der

gleichzeitig Eigentümer der Mietsſache iſt, auf Grund der Dritte wird belangt nicht als Befißer der Mietſache, ſondern

88 994 ff. (allerdings dann nicht über das Maß hinaus , das aus der in unbefugter Gebrauchtübernahme liegenden (mit der

der Hauptmietvertrag ergibt), und ohne dieſe Vorausſeßung, ſpäteren Rückgabeaufforderung des Vermieters wirkſam werdenden)

wenn der Dritte nach dem Untermietvertrage vom Mieter unrechten Handlung oder , wenn die Gebrauchsübernahme

Erſaß der Verwendung fordern darf. Um dem Vermieter gegen- eine befugte war, aus dem Beharren im Befiße der Sache nach

über das Zurüdbehaltungsrecht auszuüben , iſt aber weiter er : beendigtem þauptvertrage troß Aufforderung zur Rüdgabe, als

forderlich, daß dieſes Recht, wenn die Sache nicht beim Dritten, einer die Klage erzeugenden Verlegung des Vermieterrechteß.

ſondern beim Mieter fich befände, dem leßteren zuſtande, mit Aber es muß dem zur Sachrückgabe nach Endigung des Haupt.

anderen Worten , daß die Impenſenforderung ſowie das zu ihrer vertrages aufgeforderten Dritten immer noch freiſtehen , dieſe

Sicherung beſtimmte 3.-Recht nach dem Hauptmietvertrage Rückgabe, ſtatt an den Vermieter, an den Mieter zu bewirken .

ſich rechtfertigen laſſen, denn der Vermieter ſtüßt ſein Verlangen , Denn auch dadurch wird die Rechtsverlegung beſeitigt , gegen

daß der Dritte die Sache zurüdgebe, auf den Hauptmietvertrag. welche die Klage gegen den Dritten reagiert, und der Vernieter

Für die Frage, in welchem Umfange dieſes Verlangen durch ein klaglog geſtellt. Nun kann Mieter ſein Retentionsrecht wegen

Gegenrecht des anderen Teiles gemäß § 273 beeinflußt werde, eigener Impenſen zur Geltung bringen. Ohne die Mit.

kann daher auch nur dieſer Vertrag, nicht der Untermietvertrag, wirkung des Dritten vermag der Mieter ſchließlich durch eine

den Maßſtab gewähren. Jenes Erfordernis hat aber auch darin Klage gemäß § 64 3. P. D. fein Zurückbehaltungdrecht durch

ſeine Begründung, daß auch nach § 273 Abſ . 2 nur retiniert zuſeßen , wenn die Klage des Vermieters gegen den Dritten auf

werden darf wegen eines Schuldbetrages, für den derjenige, der Rückgabe der Sache anhängig iſt.

an ſich zur Rüdforderung des Gegenſtandes berechtigt iſt, ein .

zuſtehen hat. Entſprechend verhält es ſich beim Leibvertrage.

þat der Dritte ein Grundſtüc vom Mieter entlieben ,

ſo kann er das beſagte Zurückbehaltungsrecht dem Vermieter

1
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Unterliegen bei der Berechnung des StreitgegenStreitgegen- find, d. h. die ganze eingeklagte Forderung , und man müßte

ſtandes in einem Rechtsſtreite über fällige und hieraus folgern, daß der § 9 a Abſ. 2 des Gerichtskoſtengeſeķes

auch über die fälligen Alimente Beſtimmung trifft; daß alſo
fünftige geſekliche AlimenteAlimente nur die künftigen die geſamte ſtreitige Forderunghödſteng auf den fünffachen

Alimente der Beſtimmung des § 9a Abſ. 2 des Jahresbetrag zu berechnen iſt. Denn nähme man das Gegen

Deutſchen Gerichtskoſtengeſeķes?
teil an und ginge von der Meinung aus , daß mit den , wieder.

Von Dr. Bijdhofswerder, Rechtsanwalt in Charlottenburg. fo würde die Beſtimmung des § 9 a Abſ. 2 :
kehrenden Leiſtungen " nur die künftigen getroffen werden follen,

Das Königliche Landgericht zu Tilſit hat in einem Be. Bei Anſprüchen auf Alimente, welche auf geſeßlicher

ſchluſſe vom 12. November 1901 ( Juriſt. Monatsſchrift für Vorſchrift berufen , wird der Wert des Rechts auf die

Pojen , Weſt. und Dſtpreußen, 1902 Nr. 2 S. 26) angenommen , wiederkehrenden Leiſtungen, falls nicht der Geſamtbetrag

daß die fälligen geſeßlichen Alimente von der Wertsfeſtſeßung der geforderten Leiſtungen geringer iſt, auf den fünf

des § 9 a des Gerichtskoſtengefeßeß mitbetroffen werden , ſodaß fachen Betrag des einjährigen Bezugs berechnet"

die rückſtändigen und die künftigen Alimente zuſammen höch . bejagen :

ſtens auf den fünffachen Jahresbetrag feſtzuſeßen ſeien. Das „ der Wert der künftigen Leiſtungen allein iſt auf den

Reichgericht habe allerdings – ſo führt der Beſchluß aus fünffachen Jahresbetrag feſtzuſeßen, wenn nicht der Ge.

in ſeiner Entſcheidung (Bd . 19 S. 419 fg . ) angenommen , daß ſamtbetrag der geforderten Leiſtungen (d . h . der fäl.

im $ 9 der 3. P. O. nur Beſtimmungen für die künftigen ligen und künftigen zuſammen) geringer iſt,"

Hebungen getroffen und daß hiernach die rückſtändigen Hebungen woraus folgen würde ,

beſonders nach ihrem Geſamtbetrage hinzuzurechnen ſeien . Da daß der Wert der fünftigen Leiſtungen allein in allen

ferner der $ 9 des Gerichtskoſtengeſeßeß auf die SS 3 bis 9 der Fällen auf den fünffachen Jahresbetrag feſtzuſeßen iſt,

3. P.D. Bezug nehme, fo würde man – führt der Beſchluß weiter wenn der Gejamtbetrag der geforderten Leiſtungen

aus – die Auslegung des Reidøgerichte für den Fall des $ 9 a den fünffachen Jahresbetrag erreicht.

Abſ. 2 des Gerichtskoſtengeſeßes gelten laſſen können, auch wenn Wenn alſo in der Klage Rückſtände für vier Jahre und

der § 9 a ſtatt des 12/2 fachen Jahresbetrages den fünffachen künftige Alimente für zwei Jahre gefordert werden , müßte hier:

Jahresbetrag feftfeße. Adein der 9 a Abſ. 2 des Gerichts- nach, da der Geſamtbetrag der geforderten Leiſtungen den

koſtengeſeßes weiche inſofern von dem $ 9 der 3. P. O. ab , fünffachen Jahresbetrag überſteigt, der Wert der künftigen

alb er den Zwiſchenſaß einſchiebe: „falls nicht der Geſamtbetrag Leiſtungen allein auf den fünffachen Jahresbetrag feſtgeſegt

der geforderten Leiſtungen geringer iſt." Es ſei zweifellos , werden , obgleich künftige Leiſtungen für einen kürzeren

daß hier mit Abſicht von dem Geſamtbetrage der geforderten Zeitraum gefordert werden.Zeitraum gefordert werden . – Dies iſt offenbar falſch, da

Leiſtungen , im Unterſchiede von den wiederkehrenden Leiſtungen der Gefeßgeber in keinem Falle eine derartige Erhöhung

des § 9 der 3. P. D. geſprochen werde . Da es geſebgeberiſche des Streitwertes beabſichtigt hat.Streitwertes beabſichtigt hat. Hält man alſoalſo den

Gewohnheit ſei , für denſelben Sinn möglichſt dieſelben Worte Ausdruck „Geſamtbetrag der geforderten Leiſtungen "

zu gebrauchen, ſo müſſe die Wendung „ Geſamtbetrag der ge für entſcheidend und als mit Vorbedacht vom Gejek

forderten Leiſtungen “ im § 9 a des Gerichtskoſtengeſeßeß mit geber gewählt, ſo müſſen im § 9a die „wiederkehrenden

Vorbedacht gewählt ſein , um eine Abweichung vom $ 9 der Leiſtungen " und die „ geforderten Leiſtungen “ dasſelbe bedeuten,

3. P. D. zum Ausdruck zu bringen. Dieſe Abweichung könne nämlich : die ganze Klageforderung , weil , wenn man den Aus

nur darin gefunden werden , daß der § 9 a des Gerichtskoſten- druck „wiederkehrende Leiſtungen“ nur auf die künftigen , den

geſeßes eine Vorſchrift nicht nur für die künftigen, ſondern auch Ausdruck „ Geſamtbetrag der geforderten Leiſtungen “ auf die

für die fälligen Bezüge habe geben wollen . Deshalb ſei die ganze Klageforderung bezieht, wie dargelegt, ein offenbar falſches

geſamte Klageforderung höchſtens auf den fünffachen Betrag Ergebnis herauskommt.

zu berechnen. Hierfür ſpreche auch die Erwägung , daß der Fraglich erſcheint nur, ob der Ausdruck „ Geſamtbetrag der

Gefeßgeber beabſichtigt habe , eine weſentliche Herabſeßung des geforderten Leiſtungen “ korrekt iſt, und ob der Gefeßgeber nicht

Streitwertes für Alimentenklagen herbeizuführen. lediglich den Geſamtbetrag der geforderten wiederkehrenden

Im Gegenſaß zu dieſer Entſcheidung hat das Landgericht II Leiſtungen gemeint hat. Gegen die Annahme, daß der Geſek

zu Berlin , unter Bezugnahme auf die Entſcheidung des Reichs. geber mit der erwähnten Bezeichnung dasjenige gemeint hat,

gerichts in Bd.19 S. 419 fg . , angenommen , daß über die fälligen was fie an ſich enthält, nämlich: die ganze Klageforderung ,

Alimente im § 9a des Gerichtskoſtengeſeßes keine Beſtimmung ſpricht folgende Erwägung :

getroffen ſei , ſodaß dieſe ihrem Geſamtbetrage nach zu berechnen Beſtimmungen über die Wertsberechnung können nur für

und dem nach § 9a zu beſtimmenden Wertegegenſtande der unbeſtimmte Forderungen gegeben werden. Rüdſtändige Alimente

künftigen Alimente hinzuzurechnen ſeien . Die Frage, ob die ſind aber keine unbeſtimmte Forderung , ja überhaupt keine

Auffaſſung des Reichsgerichts bei dem jeßigen Wortlaute des wiederkehrenden Leiſtungen, ſondern ein der Höhe nach beſtimmtes

Gerichtskoſtengeſeßes noch gelten könne, iſt in dem Beſchluffe Kapital, was auch das Reidysgericht in der oben erwähnten

des Landgerichts II nicht erörtert. Entſcheidung hervorhebt . Für eine zahlenmäßig beſtimmte

Hält man ſich lediglich an den Wortlaut des Gefeßeß , Geldſumme einen Wert feſtzuſegen , hat keinen Sinn.

ſo muß man annehmen, daß mit dem „ Geſamtbetrage der ge . Tropdem ließe ſich der Fall denken , daß der Geſebgeber

forderten Leiſtungen “ die rüdſtändigen und künftigen gemeint durch poſitive Beſtimmung feſtjeßt, daß Koſten von derjenigen

I
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Summe , die den fünffachen Jahresbetrag überſteigt, nicht be. in der Zeit vom 15. Juli bis 15. September davon befreit ſein

rechnet werden, ſo daß beiſpielsweiſe bei einem achtjährigen fou, feine Vertretung als Beklagter einem Anwalt zu über

Alimentenrüdſtande zum Jahresbetrage von 300 Mark, wenn . tragen. Es mag das für einen landwirt , der mit Feldarbeit

gleich an Rückſtänden allein ein Kapital von 2 400 Mark ge- beſchäftigt iſt, in der gegebenen Zeit läſtig ſein. Immerhin

fordert wird , die Koſten von dem 1 500 Mark überſchießenden handelt es ſich hierbei um ſo vereinzelte Fälle, daß dieſe zur

Betrage nicht zum Anſaß kommen . Eine ſolche Ausnahme. Grundlage der Rechtsnorm nicht dienen können . Auf ſolche Fälle

beſtimmung hätte der Geſeßgeber aber klar und direkt zum Aus. mag der Vorſigende bei Anjeßung der Termine Rückſicht nehmen .

druck gebracht, wenn er ſie beabſichtigt hätte. Er begrenzt aber Die Anwälte bearbeiten wohl ausnahmslos neue Sachen

im $ 9 a nur den Wert des Rechts auf die „wiederkehrenden lieber an den terminsfreien Ferientagen, als unmittelbar nach den

Leiſtungen “, ſagt jedoch nicht, daß ein zahlenmäßig beſtimmtes, Ferien zu einer Zeit, in der ſich regelmäßig die Arbeit anhäuft.

bereits fälliges Kapital nur zu einem Teile für die Wertsfeſt- Wird das Gefeß in der angegebenen Weiſe geändert, ſo

feßung zu berückſichtigen iſt. erhält das Gericht für die Anſegung der Termine freieren Spiel.

Man kann fich zur Begründung der gegenteiligen Anſicht raum. Einfache neue Sachen (Warenkaufflagen , Hypotheken

nidst auf die Analogie des § 9 a Abſaß 1 des Gerichtskoſten : klagen und dergleichen) werden dann regelmäßig auf den erſten

geſeßes berufen. Denn hier handelt es ſich nur um einen oder zweiten Sißungstag nach den Gerichtsferien anberaumt

Streit über das Beſtehen des Miets- oder Pachtverhältniſſes, werden.werden. Eine erhebliche Verzögerung werden die bereits vor

nicht aber um den Fall, daß eine dem Betrage nach feſtſtehende, den Ferien ſtreitig gewordenen Sachen dadurch nicht erleiden ,

fällige Geldſumme eingeklagt wird, wie dies bei der Klage auf da die neuen Saden, ſoweit ſie nicht durch Verſäumnißurteil

mehrjährige Rückſtände des Mietozinjes der Fall ſein würde. erledigt werden , meiſt der Vertagung verfallen .

Deshalb kann der Abſ. 1 nicht zur Vergleichung herangezogen Der hier gemachte Vorſchlag enthält eine Beſſerung des

werden. Gefeßes gerade an der Stelle, welche gegenwärtig zu den meiſten

Hiernach iſt anzunehmen, daß der Ausdruck „ Geſamtbetrag berechtigten Beſchwerden Veranlaſſung gibt, namentlich bei den

der geforderten Leiſtungen " ungenau iſt und nur mit „Ge. Prozeſſen gegen fäumige Schuldner, welche keine Einwendungen

ſamtbetrag der geforderten wiederkehrenden Leiſtungen “ haben. Hier wird die Dauer der Einlaſſungsfriſt regelmäßig

gleichbedeutend ſein ſoll. Mit den wiederkehrenden Leiſtungen um zwei Wochen verkürzt. Auf der anderen Seite läßt der.

ſind nur die fünftigen gemeint. Hätte der Geſebgeber mit den Vorſchlag die Grundlagen der Prozeßordnung unangetaſtet.

wiederkehrenden Leiſtungen auch ein bereits fälliges, zahlenmäßig Wird dem diesjeitigen Vorſdlage vom Gefeßgeber ſtatt.

beſtimmtes Kapital gemeint, ſo hätte er dies , ſchon mit Rückſicht gegeben , ſo dürfte es fichgegeben , ſo dürfte es ſich empfehlen , auch in einem anderen

auf den abweichenden Standpunkt, den das Reichsgericht in allerdings weniger bedeutſamen Punkt das Gefeß zu ändern ,, ,

dieſer Frage einnahm , in klarer Weiſe zum Ausdruck gebracht. nämlich betreffs der Ladungsfriſt. Wird jezt am 14. Juli vom

Die Wendung „Geſamtbetrag der geforderten Leiſtungen “, welche Beklagten ein Friſteinwand erhoben, ſo iſt es nicht zuläſſig, den

dem Landgericht Tilſit zu einer Abweichung von der Auffaſſung neuen Terinin auf den 16. September anzuſeßen, ſondern erſt

des Reichsgerichts Veranlaſſung gegeben hat , bejagt alſo nur auf den 23. September, da die Ladungsfriſt während der Ferien

ſcheinbar etwas Abweichendes, und es beſteht kein ausreichender nicht läuft. Auch das kann ſehr wohl geändert werden .

Grund zu der Annahme, daß die Entſcheidung des Reichsgerichts

bei der heutigen Faffung des § 9 a des Gerichtskoſtengeſeķes

teine Geltung mehr habe. Ein wunder Bunft im Strafprozeß.

Eine Entgegnung.*)

Von Landgerichtsrat Unger in Stendal.

Gerichtsferien und Einlaſſungsfriſt.
In Nr. 69 d. Bl. von 1902 zieht Herr Rechtsanwalt

Von Rechtsanwalt Werner in Magdeburg.
Dr. Mamroth . Breslau gegen § 300 Str. P. O. (Rechts

Nach § 223 3. P. O. läuft die Einlaſſungsfriſt während belehrung durch den Sdwurgerichtsvorſigenden) zu Felde und

der Ferien nicht. verlangt die Beſeitigung dieſer Beſtimmung.

Infolgedeffen fann auf eine Landgerichtsklage , welche am Er führt zunächſt drei fälle an, in denen nad ſeiner

14. Juli zugeſtellt wird , nicht ſchon am 16. September, ſondern Überzeugung der Urteilsſpruch der Geſchworenen durch die

erſt am 30. September verhandelt werden. Die Einlaſſung8 . Rechtsbelehrung des Vorſißenden beſtimmt worden iſt. Daß.

friſt beträgt alſo in dieſem allerdings ungünſtigſten Falle nicht dieſe Sprüche falſch geweſen , daß den Angeklagten Unrecht ge

zwei Wochen, ſondern zwei Monate und zwei Wochen. jdehen ſei , iſt nicht direkt behauptet , foll aber wohl implicite

Eine Anderung des Gefeßes dahin , daß der Lauf der in den dem Vorſigenden gemachten Vorwürfen liegen.

Einlaſſungsfriſt durch die Ferien nicht behindert werde, dürfte In zwei der angeführten Fälle befindet ſich der Herr Dr. M.

anzuſtreben ſein . im Unrecht.

Die Anderung würde die Ferienruhe der Richter nicht be . Zu 1. Verhandlung wegen betrügeriſchen Bankerotts aus

einträchtigen. $ 239 Nr. 1 Not. K. O. (Nr. 2 iſt wohl ein Druckfehler ). Der

Das Intereſſe der Parteien wird durch die Änderung nicht gerichtliche Sachverſtändige erklärt, daß nach ſeinem Dafürhalten

verleßt. Der Geſchäftsverkehr geht während der Ferien ſeinen

Gang. Es iſt nicht erſichtlich, weshalb z. B. ein Kaufmann *) Vgl. S. 95 dieſes Jahrganges.
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damals feine Zahlungseinſtellung", ſondern nur Zahlungs. Die in dem ſchließlich noch von Profeſſor Dr. Ruhlenbeck

ſtockung “ vorlag . Der Vorſigende erklärt die Anficht des Sach- angeführten Fall gerügte Außerung iſt eine Bemerkung all

verſtändigen für grundfalſc . Damit ſoll er gegen das aus . gemeiner Art, die in den Rahmen der Rechtsbelehrung nicht

drüdliche Verbot des § 300 Str. P. O. , „ in eine Würdigung gehört.gehört. Sie iſt auch nach dem wiedergegebenen Wortlaut für

der Beweiſe einzugehen “ , verſtoßen haben . Herr Dr. M. über- den Anwaltsſtand verleßend. Dafür kann aber nur der betreffende

ſieht hierbei, daß „ Zahlungseinſtellung “ ein durch Gefeß und Vorſißende und nicht das Gefeß verantwortlich gemacht werden.

Rechtſprechung feſtgelegter Rechtsbegriff iſt, deſſen Vorhanden . Auch Verteidiger entgleiſen .

ſein der Richter und nicht der Sachverſtändige zu entſcheiden hat. Es wird aber doch wohl niemandem einfallen, wegen einer

Das „ Dafürhalten " eines Sachverſtändigen , daß eine rechtliche ſolchen Entgleiſung eines Einzelnen die 98 137 ff. Str. P. O.“

Vorausſeßung für die Anwendbarkeit eines Strafgeſeßeß nicht für ,wunde Punkte im Strafprozeß " zu erklären ?„ Peccatur

gegeben, iſt kein Beweismittel, ebenſowenig wie ein ſolches intra muros et extra. –

Dafürhalten der Staatsanwaltſchaft oder der Verteidigung. Herr Dr. M. ſieht nur einen Weg zur Heilung , die Be

Der Vorſißende foll über die „ rechtlichen Geſichtspunkte “ be- ſeitigung der Rechtsbelehrung. Er ſpricht ihr , „wenn ſie

lehren . Es iſt deshalb nicht nur ſein Recht, ſondern ſogar objektiv dem Gefeß entſprechend" gegeben wird , jeden Wert ab.

feine Pflicht, falſchen Rechtsanſchauungen entgegenzutreten. Sie ſoll keinen nennenswerten Einfluß auf das Zuſtande

Der betr. Vorſißende foll weiter durch den Hinweis gefehlt kommen eines richtigen Spruchs aulüben und ermüdend wirken .

haben , daß die Geſchworenen fich nur nach demjenigen zu Den Geſchworenen , die das Weſen der Überlegung ", den

richten haben , was der Zeuge in der Hauptverhandlung gefagt Begriff der „Urkunde" aus den übereinſtimmenden Plaidoyers

hat, und daß deshalb „die Uusführungen des Verteidigers des Staatsanwalts und des Verteidigers nicht begriffen haben,

über eine etwaige Beeinfluffung durch die ſpäter von ihm ein- jagt Herr Dr. M. weiter, denen wird auch die Rechtsbelehrung

geholten Auskünfte für ſie unbeachtlich " ſeien. des Vorfißenden nichts helfen , die nur das ſchon zweimal

Auch dieſer Vorwurf geht fehl. Die Rechtsbelehrung Geagte wiederholt. Eine etwas fühne Behauptung, die

entſpricht durchaus dem 260 Str. P. D., wonach das Gericht nur leider nicht zutrifft. So komme ſpäter darauf zurück.

über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach ſeiner freien aus Wie fide Herr Dr. M. die Aufgabe des Sdwurgerichts

dem Inbegriff der Verhandlung geſchöpften Überzeugung vorfißenden denkt, iſt mir aus ſeinen Ausführungen nicht recht

zu entſcheiden hat. Vielleicht hätte, um Mißverſtändniſſe zu klar geworden. Soll er ſich darauf beſchränken, die Geſchwornen .

vermeiden , der Vorſißende gut getan , zu ſagen , „ fachlich un- bank zu bilden , Angeklagte und Zeugen zu vernehmen , die

beachtlich, es könnte das höchſtens für die Beurteilung der Fragen zu ſtellen und ſchließlich das bereits „zweimal Geſagte"

Glaubwürdigkeit des Zeugen in Betracht kommen“ . Ein ſolcher zu wiederholen, im übrigen aber der Sache ihren Lauf laffen ?

Zuſaß iſt jedoch Geſchmacksſache. Das wäre bequem und würde dieſe ſchwerſte Aufgabe des

Zu Fall 2 iſt unbedingt zuzugeben, daß der Vorſigende Richters außerordentlich erleichtern. Aber der Vorſigende hat

ſeine Anſicht, der Fall eigne fich nicht zur Zubilligung mildern- nad Pflicht und Gewiſſen mehr zu tun. Seine vornehmſte

der Umſtände, unzweideutig zum Ausdruck gebracht hat. Das Pflicht iſt, ſelbſtverſtändlich unter Wahrung der Objektivität, auf

geht über den Rahmen des § 300 Str. P. O. hinaus. Bei eine in rechtlicher wie tatſächlicher Beziehung jachgemäße Er

der Frage nach mildernden Umſtänden muß der Vorſißende fich ledigung hinzuwirken , falſchen Auffaſſungen, auf welchem Gebiete

darauf beſchränken, den Geſchworenen zu ſagen, daß ihrem Er- fie auch liegen und von welcher Seite fie auch kommen mögen,

meſſen der freieſte Spielraum gelaſſen ſei . entgegenzutreten.

Zu Fall 3. Verſuch aus S 218 Str. G. B. an un- Das geeignetſte Mittel hierzu iſt die Rechtsbelehrung. Das

tauglichem Objekt mit untauglichen Mitteln . Die bekannte und wzweimal Geſagte zu wiederholen “ wird der Vorfitende ſelten

ſattſam erörterte Kontroverſe beſteht zur Zeit nur für die in der Lage ſein , weil in den Plaidoyers die rechtliche Seite

Wiſſenſchaft, für die Rechtſprechung nicht. Das ReichsgerichtDas Reichegericht nicht immer erſchöpfend behandelt wird,") ſelten von Staats*

hält an ſeinem Standpunkt unentwegt feſt und deshalb müſſen anwaltſchaft und Verteidigung in übereinſtimmender und — nicht

die Strafkammern ihm folgen , wenn ſie nicht unnüße Revi- immer in richtiger Weiſe.

fionen und Zurüdverweiſungen herbeiführen wollen . Daß die Ich führe Beiſpiele an :

gerügte Bemerkung des Vorſigenden gegen § 300 Str. P. O. 1. Der Arbeiter A. iſt der vorſäglichen Brandſtiftung an .

verſtoße, behauptet Herr Dr. M. ſelbſt nicht. Sie ſoll nur geklagt . Er leugnet, obwohl er vom Arbeiter B. bei der Brand,

„die Unzweckmäßigkeit der ganzen geſeßlichen Inſtitution legung beobachtet worden iſt.

eremplifizieren ." Warum ? Mir ſcheint ſie grad' das Gegenteil, Die Verteidigung erkennt an , daß B. ein durchaus glaub .

die Zweckmäßigkeit der Einrichtung, zu beweiſen . würdiger Zeuge ſei , aber eine Verurteilung könne nicht erfolgen,

Denn, wie jahe die Sache in Wirklichkeit aus , wenn der weil nur ein Zeuge vorhanden ſei und durch einen Zeugen die

Vorſißende nicht auf eine Beachtung der reichsgerichtlichen Judi. Schuld niòt bewieſen werden könne. Es müſſe deshalb Frei

katur durch die Geſchworenen dringen würde ? Derjenige An: ſprechung erfolgen.

geklagte, den der § 2 der Str. P. O. ( Verbindung !) zufällig Der Verteidiger hat wahrſcheinlich nicht behaupten wollen ,

vor das Forum der Geſchworenen führt, wird freigeſprochen, daß Geſet und Wiſſenſchaft derartige Beweisregeln aufgeſtellt

während alle anderen, die im ordentlichen Gerichtsſtand (Straf

kammer) abgeurteilt werden, ins Gefängnis oder Zuchthaus *) Viele Staatsanwälte und Verteidiger unterlaſſen es abſichtlich

wandern müſſen . unter Dinweis auf die nachfolgende Rechtebelehrung des Vorſißenden .
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haben, aber nach dem Wortlaut ſeiner Rede konnte bei den Ge. ab . Die Rechtsbelehrung foll vielmehr die individuelle

ſchworenen leicht der Gedanke entſtehen . Lage des zur Entſcheidung ſtehenden Falles ins Auge

Der Vorſißende fonnte dies unmöglich wiederholen , ſondern faſſen und den Geſchworenen die zur richtigen Würdigung

mußte pflichtgemäß die Geſchworenen darauf hinweiſen , daß die desſelben erforderliche Anleitung geben.geben. Dem Vor.

Behauptung des Verteidigers falſch ſei , dem § 260 Str. P. D. fißenden iſt es nicht verwehrt, zu dieſem Zwecke die tat

zuwiderlaufe, wonach ſie nach freier aus dem Inbegriff der Ver- fädlichen Ergebniſſe der Verhandlung , ſoweit die .

handlung geſchöpfter Überzeugung zu urteilen hätten. felben zum Verſtändniſſe der Rechtsweiſung

2. (Ein etwas anders gearteter Fall.) dienen , in den Schlußvortrag aufzunehmen . "

Der Kaufmann M. iſt zum zweitenmale in Konkurs ver. Damit iſt dem Vorſigenden der Weg gewieſen ; es fann

fallen. Unmittelbar vor der Konkurseröffnung hat er einen auch gar nicht anders ſein.

großen Teil ſeines Warenlagers nach einer großen Stadt Db die zur Erfüllung eines ſtrafrechtlichen Tatbeſtandes

geſchafft und dort bei Pfandleihern verſeßt. In dem gelegten erforderlichen geſeblichen Vorausſeßungen vorhanden ſind, kann

Inventar fehlten dieſe Sachen. Pfandſcheine und Geld hatte nur aus Tatſachen gefolgert werden : der Vorſißende muß alſo

ſeine Frau an ſich genommen. Der Konkursverwalter hatte aus den Geſchworenen dreierlei klar zu machen ſuchen :

den Büchern das Fehlen der Waren feſtgeſtellt und verlangte 1. Welche geſeblichen Vorausſeßungen gehören zur Erfüllung

deshalb von M. die Ableiſtung des Offenbarungseides . des fraglichen Tatbeſtandes ?

M. beſchwor denn auch die Richtigkeit und Vollſtändigkeit des 2. Was iſt unter den einzelnen geſeßlichen Vorausſegungen zu

Inventars. Damit hatte die Sache zunädyſt ihr Bewenden, bis verſtehen, und welche Tatſachen gehören zu ihrer Erfüllung ?

nach längerer Zeit ein Zufall zur Entdeckung führte. Inzwiſchen 3. Sind ſolche Tatſachen in der Verhandlung hervor

war M. wegen einfachen Bankerotts rechtskräftig verurteilt , ſo getreten ?

daß eine Strafverfolgung wegen betrügeriſchen Bankerotts aus. Alo (um an den Fall i des Herrn Dr. M. anzuknüpfen)

geldloffen erſchien. Er ward aber des Meineide angeklagt. etwa : Zum betrügeriſchen Bankerott gehört :

Die Staatsanwaltſchaft plädierte für jduldig , obwohl ein , Zahlungseinſtellung. * ) Dieſe iſt vorhanden , ſobald ein

Motiv für den Meineid nicht erſichtlich ſei , die Verteidigung Sduldner aufhört , feine fälligen Verbindlichkeiten zu

für Freiſprechung, weil , wie der Staatsanwalt ja ſelbſt zugäbe, erfüllen . Dazu genügt es nicht, daß eine einzelne

ein Motiv nicht erſichtlich ſei . fällige Zahlung aus einem beſtimmten Grunde nicht

Meines Erachtens konnte auch in dieſem Falle der Vor- gezahlt wird ; es muß vielmehr das Zahlen überhaupt

fißende, troß der Übereinſtimmung der Staatsanwaltſchaft und eingeſtellt ſein , mag der Grund hierfür in der Un.

der Verteidigung, das über das Motiv Gejagte nicht wieder . zulänglichkeit des Vermögens, oder auch nur in der

holen . Der Beweggrund iſt für die Frage , ob ein wiſſentlicher Unmöglichkeit liegen , dieſes Vermögen zur Tilgung der

Meineid vorliegt, häufig von weſentlicher Bedeutung. Deshalb Schulden zu verwenden und aus demſelben die privaten

muß meines Erachtens bei der Rechtsbelehrung darauf hin . Mittel zur Befriedigung der Gläubiger zu beſchaffen ." **)

gewieſen werden vom Geſtändnis ſebe ich ab) , daß die Ge. Wollte der Vorſigende jeßt abbrechen , ſo hätte er allerdings

ſchworenen auf den Beweggrund zurückgeben müſjen . Auch im in den Wind geſprochen , denn auch der intelligenteſte Geſchworene

vorliegenden Falle mußte den Geſchworenen geſagt werden, daß wird nicht in der Lage ſein , aus dieſen abſtrakten Darlegungen

ſie die übereinſtimmende Anſicht der Staatsanwaltſchaft und ſofort den Begriff der Zahlungseinſtellung zu erfaſſen und dann

Verteidigung nicht der Pflicht überhebe, nach dem Beweggrund im Beratungszimmer zu prüfen , ob die tatſächlichen Voraus.

für den Meineid zu ſuchen . Der Vorſißende ging auch nicht feßungen gegeben ſind .

zu weit, wenn er darauf hinwies, wo möglicherweiſe das Motiv Ganz anders aber , wenn der Vorſigende fortfährt :

liegen könnte , nämlich in der Zwangslage des Angeklagten, ent „ Sie werden deshalb zu prüfen haben , ob die Ver

weder ſich des betrügeriſchen Bankerotte (damals ſchwebte das handlung Tatſachen ergeben hat , aus welchen eine

Verfahren noch ) ſchuldig zu bekennen, oder die Richtigkeit des folche Zahlungseinſtellung zu folgern iſt. Der Zeuge

Inventars zu beſchwören . ,,Wiſſentlich" iſt ein Rechtsbegriff„ Rechtsanwalt X. hat geſagt, daß er in der fraglichen

und das Wie " ſeiner Feſtſtellung eine wiſſenſdaftliche Beweis . Zeit zahlreiche Waren . und Wechſelklagen gegen den

regel , die zu den rechtlichen Geſichtspunkten des S 300 Str. P.D. Angeklagten erhoben habe, daß in allen Sachen Ver.

gehört. Dieſe Ausdrücke ſind im weiteſten Sinne zu verſtehen jäumnisurteile ergangen , aber Zahlung, auch im Wege

( cf. Löwe Str. P. D. Anm . 2 zu § 300) . der Zwangsvollſtreckung nicht zu erlangen geweſen ſei

Solde Rechtsbelehrungen wird Herr Dr. M. wahrſcheinlich und der Zeuge Gerichtsvollzieher Y. hat im Anſchluß

für nicht objektiv dem Gefeß entſprechend " erklären . Tat: daran bekundet, daß er im Auftrage hieſiger und aus.

fächlich iſt auch in der Praris ſehr weit die Meinung ver- wärtiger Anwälte Zwangsvollſtreckungen vorgenommen,

breitet, daß der Vorſißende ſich auf die Erläuterung der ein aber bewegliche zur Pfändung geeignete Sachen nicht

ſchlägigen Rechtsbegriffe zu beſchränken habe, daß dagegen das

tatſächliche Material eine noli me tangere für ihn ſein ſolle.
*) Ich beſchränfe mich hierauf, weil die ganze Rechtebelehrung

Weit gefehlt.
zu weit führen würde.

Die Motive zu S 300 Str. P. D. fagen :
** ) So R. R. Bd. 5 S. 450. Hiernach dürfte auch der von

„Die Vorſchrift des § 300 Abſ. 1 zielt aber nicht auf Herrn Dr. M. getadelte Vorſipende recht gehabt baben, wenn er die

eine theoretiſche Erörterung der Verbrechensmerkmale Anſicht von der „ Zahlungoſtodung“ für grundfalſch erklärte.
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vorgefunden habe. Über das Grundſtüđ des An. 42, 184 Nr. 1 des Str. G. B. einzuziehen . Bezüglich eines

geklagten ſei Zwangsverſteigerung eingeleitet. Nehmen Teiles dieſer „ Anſichtspoſtkarten “ iſt dem Antrage ſtattgegeben

Sie das als erwieſen an – ob Sie es tun , iſt Sache worden ; bezüglich anderer, die zwei Serien zuſammengehöriger

Shrer Überzeugung und Ihres Gewiffens , ſo folgt Abbildungen bilden , hat das Gericht mit Rüdricht darauf, daß„

daraus die Zahlungseinſtellung im Sinne des Gefeßess nicht erwieſen iſt, daß ſie nur im ganzen, d . h . ferienweiſe ver

und der vorher gegebenen Erklärung ." ) kauft werden , und daß auch an ſich die Möglichkeit des Einzel.

Jeßt , glaube ich, wird allen klar ſein , worauf es ankommt, ablaßes der zur Serie gehörigen Poſtkarten beſteht, diejenigen

um feſtzuſtellen, ob Zahlungseinſtellung vorliegt oder nicht. Poſtkarten von der Einziehung ausgenommen, deren Abbildungen

Der Rahmen der Dbjektivität iſt nicht verlaffen und die Grenze für ſich betrachtet durchaus unverfänglich find." Der Staats.

des § 300 Str. P. D. nicht überſchritten , obwohl tatſächliches anwalt hat gegen das Urteil Reviſion eingelegt, ſoweit es dem

Material verwertet iſt. Antrage auf Einziehung nicht ſtattgegeben hat. Sie ſtüßt fich

Die von Herrn Dr. M. angeführten Fälle ( auch zu 2 , auf die Erwägung, daß durch den Zuſammenhang mit den

weil er nicht die Schuldfrage betrifft) unterſtüßen meines übrigen Bildern der betreffenden Serie auch den im einzelnen

Erachtens ſein vernichtendes Urteil nicht. Meine Er- harmloſen Darſtellungen dieſer Serie das Gepräge des Un.

fahrungen haben mich die Rechtsbelehrung ſchäßen gelehrt. züchtigen aufgedrückt werde, und bezieht ſich auf das Urteil in

Ich habe (ſowohl als Beiſißer, wie als Vorſißender) während den Entſch . des R. G. Bd. 24 S. 368. Hiergegen iſt zu.

der Plaidoyers die Geſchworenen ſtets ſcharf im Auge behalten nädſt zu bemerken, daß das erwähnte Urteil nicht von dem Zu

und beobachtet, daß fie zu Anfang wohl den Ausführungen des ſammenhange körperlich getrennter, an ſich ſelbſtändiger Dar

Staatsanwalts wie des Verteidigers aufmerkſam folgten , aber ſtellungen, der erſt durch die Verbindung im Geiſte des Be.

ſchon während der leßteren ſichtlid) ermüdeten und den dann ſchauers hergeſtellt wird , ſondern von der gefliſſentlichen Hervor.

folgenden Reden und Gegenreden wenig oder gar keine Auf- hebung einzelner Teile ſpricht, durch die das Ganze ein un

merkſamkeit ſchenkten. Sobald aber der Vorſigende begann , züchtiges Gepräge erhalte. Da es ſich dort um Darſtellungen

vereinigten ſie all ihre Aufmerkjamkeit auf ihn . In ſchwierigeren handelt , die je nach ihrer Behandlung als harmloſe Kunſtwerke

Fällen hingen fie förinlich an ſeinen Lippen , und den Augen oder aber als unzüchtige Darſtellungen aufzufaſſen ſeien , ſo

einzelner konnte man anſehen, daß ihnen erſt jeßt ein Ver . kann es nicht zweifelhaft ſein , daß unter dem „ Ganzen " ein

ſtändnis dafür aufging, was von ihnen verlangt würde. einheitliches Gebilde verſtanden wurde. Ein ſolches fann z . B.3

Der Grund hierfür liegt nicht etwa in einer geiſtigen eine Drudſchrift mit einzelnen unzüchtigen Stellen ſein , nicht

Überlegenheit des Vorſißenden, ſondern in der Geneigtheit der aber eine Mehrzahl von Abbildungen , die unter ſich nicht ver.

Geſchworenen , Staatsanwalt und Verteidiger als Partei zu bunden , fondern zur Einzelbetrachtung beſtimmt und in ihrem

betrachten und den Vorſigenden als über ihnen ſtehenden Un- Zuſammenhange gar nicht gleichzeitig zu überſehen ſind, ſondern

parteiiſchen. erſt in zeitlicher Aufeinanderfolge der Einzelbetrachtung' un

Alſo die Rechtsbelehrung iſt kein wunder Punkt im züchtige Vorſtellungen im Beſchauer erregen können . Ohne

Strafprozeß“ , fie kann bei der jebigen Einrichtung des Schwur. Rechtsirrtum hat ſich daher die Strafkammer auf die Prüfung

gerichts nicht beſeitigt werden. Sie iſt vielmehr ein unentbehr. der einzelnen Anſichtskarten eingelaffen, und diejenigen von der

licher Wegweiſer für die Beratung der Geſchworenen und eine Einziehung ausgeſchloſſen , die keine unzüchtigen Darſtellungen

Gewähr für einen fachgemäßen Spruch. enthalten. Aber auch wenn die Serien als Ganzes ins Auge

gefaßt und für unzüchtig erklärt werden müßten , entſpricht die

Ausſcheidung dem Gefeße. Denn $ 41 46.3 verlangt nur dieAbſ

Aus der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts. Vernichtung derjenigen Teile , die den ſtrafbaren Inhalt tragen ,
fobald eine Ausſcheidung möglich iſt ; und ob fie möglich iſt,

( Entſcheidungen von Anfang Dezember 1902 bis Ende

hatte die Straffammer zu beurteilen, ohne daß ihre Entſcheidung

Februar 1903. )
mit Reviſion angegriffen werden kann . Urt. des I. Sen. vom

Bericht, erſtattet im Auftrage des Vorſtandes , von Friedrich
8. Januar 1903. 4661. 1902 .

Kloeppel , Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Dresden .
2. SS 48 , 158 , 161 .

A. Zum Strafgeſep buche.
Die der Mitangeklagten B. zufolge des § 158 Str. G. B.

1. SS 41 , 184.
zu teil gewordene Strafermäßigung ſchloß wohl gegen dieſe,

Gegenſtand der Hauptverhandlung vor der Straffammer nicht aber den der Anſtiftung zum Meineide ſchuldig befundenen

war ein Antrag des Staatsanwaltes, eine Anzahl auf medha. Beſchwerdeführer von den beſonderen Strafbeſtimmungen des

nijdem Wege hergeſtellter bildlicher Darſtellungen in der Form $ 161 daſelbſt aus . Den Teilnehmern an einem wiſſentlichen

von Poſtkarten, im objektiven Verfahren auf Grund der $$ 41 , Falſcheide, alſo auch dem Anſtifter, kommt der Widerruf des

Haupttäters nicht zu ſtatten . Urt. des III. Sen. vom 12. Februar
*) Man halte mir nicht entgegen , daß der Vorſißende durch

1903. 267. 1903.

ein derartiges Herauðgreifen einzelner Befundungen einzelner Zeugen

zu erkennen gibt , daß die Zeugen glaubwürdig und ihre Befundungen
3. § 49 .

wahrbeitegemäß ſeien . Das wäre ein durchaus willkürlicher Schluß.
Die einem Mittäter vom andern geleiſtete Beihülfe geht

Der Vorſigende wird gar nicht ſelten in die Lage kommen , Zeugen . in der Mittäterſchaft auf. Der Umſtand , daß die Ehefrau der

ausſagen anzuführen, denen er ſelbſt nicht den geringſten Glauben Beihülfe zu der nur von dem Ehemann verübten Untreue

beimißt. für ſchuldig befunden iſt, ändert nicht8 ; denn da die Untreue

1
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„ durch dieſelbe Handlung“ begangen iſt, wie die gemeinſbaftlich fich und ſeine Angehörigen vor einer aus der Ausſage der

verübte Unterſchlagung, ſo liegt eine Haupttat vor , an der, vollen Wahrheit möglicherweiſe entſtehenden Gefahr zu ſchüßen,

wenngleich fie verſchiedenen rechtlichen Qualifikationen zugänglich mit der Pflicht, ausſagen zu müſſen, in Konflikt geraten , wenn

iſt, ein Täter immer nur als ſolcher, nicht zugleich auch als dem Ausſagenden nicht bekannt iſt, daß er ſeine Ausſage ver

Gehülfe eines Mittäters beteiligt ſein kann. Urt. des II. Sen. weigern darf. Urt. des II . Sen. vom 23. Dezember 1902.

voin 9. Dezember 1902. 3413. 1902 . 4038. 1902.

4. $ 65. 10. 88 154 , 159 .

Die Zurüdnahme des Strafantrage iſt unwiderruflich, eine Es iſt richtig, daß , wenn der Zeuge unter dem Eide zu .

Wiederholung unſtatthaft auch dann , wenn an die Stelle des nächſt erklärt hat, er beziehe ſich auf ſeine frühere falſche

geſeßlichen Vertreters, der für den Verlegten die Zurücknahme Ausſage, dann aber gleich erklärt hat, dieſe ſei falſch, er ſei

erklärt hat, innerhalb der Antragsfriſt ein neuer getreten iſt. zu ihr verleitet worden , und wenn er dann die Wahrheit aus

Urt. des II. Sen. vom 13. Januar 1903. 4446. 1902 . geſagt hat, ein Meineid von ihm nicht geleiſtet iſt. Denn

5. $ 74 . die Ausſage eines Zeugen muß als ein Ganzes aufgefaßt

Die Rechtskraft von Strafurteilen umfaßt einerſeits nie . werden , und eine darin enthaltene wiſſentlich unwahre Be

mals die nach der Urteilsverkündung vorgenommenen Hand . kundung könnte nur dann zur Annahme eines vollendeten

lungen des Täters, andererſeits erſtreckt ſie ſich begrifflich auf Meineids führen, wenn er ſie bis zum Abjdluffe ſeiner Ver

alle diejenigen Handlungen, welche der Richter auf Grund der nehmung feſtgehalten hätte. Aber die Feſtſtellung, daß der

erhobenen Anklage mit zum Gegenſtand der Urteilsfindung zu Zeuge nach Leiſtung des Zeugeneids ſich zunächſt auf ſeine

machen gehabt hätte, wenn ſie ihm bekannt geweſen wären ; frühere falſche - Zeugenausſage bezogen hat, erforderte es

rechtsirrtümlich wäre aber die Anſicht, es könne bei fortgelegten im vorliegenden Falle, daß der Vorderrichter ſich auch darüber

Gefeßesübertretungen immer erſt die Verurteilung des Täters , ausſprach, ob als Erfolg des Unternehmens nicht wenigſtens

nicht auch ſchon irgend ein früherer geeigneter Umſtand, bei . ein Verſuch des Meineide zur Ausführung gelangt ſei . Auch

ſpielsweiſe die Eröffnung des Strafverfahrens, die Zuſtellung in dieſem Falle war die Anwendung des $ 159 des Strafgeſes.

der Anklageſchrift oder des Eröffnungsbeſchluſſes, die Ladung buchs unzuläſſig , und es lag ein Verbrechen gegen 88 154, 43 ,

zur Hauptverhandlung, den zum voraus auf künftige Wieder. 48 des Strafgeſeßbuchs vor. Urt. des III. Sen. vom

holung beſtimmter Handlungen gerichteten Vorſat wirkjam 26. Januar 1903. 6094. 1902 .

unterbrechen und ſo den ſpäteren Handlungen des Täters den 11. § 163.

Stempel einer ſelbſtändigen Tat aufdrücken . Urt. des I. Sen. Straflos in Gemäßheit des § 163 Abſ. 2 iſt die An

vom 15. Dezember 1902. 4259. 1902 . geklagte nach den getroffenen Feſtſtellungen nicht geworden. Denn

6. SS 74, 76 (32) . ihre zweite eidesſtattliche Verſicherung iſt nicht dem Amtsgericht,

Die Nebenſtrafe iſt nur neben der Geſamtſtrafe, nicht den auch nicht dem Gerichtsſchreibereibeamten, abgegeben worden,

Einzelſtrafen, zu verhängen. Urt. des II. Sen. vom 6. Februar ſodaß nicht geprüft zu werden braucht, ob ſie einen Widerruf

1903. 314. 1903. enthielt. Sie hat ſie abgeben wollen , aber nicht abgegeben ;

7. § 133. daß ſie die Abgabe infolge des Rats des Beamten unterlaſſen

Das Weſen des Vergehens iſt in der Verlegung des amt. hat, iſt unerheblich ; der Beamte hat nicht etwa die Annahme

lidhen Gewahrſams zu finden ; die Autorität der Behörde und verweigert. Der Verſuch eines Widerruf ſteht einem Wider .

ihrer Anordnung foll geſchüßt werden , der Urkunde in rufe nicht gleich. Selbſt wer in ausgeſprochener Widerrufs-.

juriſtiſch - techniſcher Abgrenzung wird hier kein beſonderer Schuß abſicht die widerrufende Erklärung durch einen Vertreter an die

erteilt . Objekte des Vergehens können vielmehr Gegenſtände Behörde gelangen laſſen will, wird nicht ſtraflos , wenn der

der verſchiedenſten Art ſein ; Urkunden , Regiſter, Akten ſind nur Vertreter ſchuldhaft oder zufällig die Erklärung nicht der Be.

beiſpielsweiſe aufgezählt. Wenn das vernichtete Schriftſtück deg- hörde einreicht.hörde einreicht. Urt. des II . Sen. vom 3. Februar 1903.

halb nicht als Urkunde, ſondern als Entwurf, wie die Reviſion 5078. 1902.

meint, in Betracht kommen ſollte, jo blieb es doch immer ein 12. $ 166.

Gegenſtand im Sinne der genannten Vorſchrift. Urt. des Zwiſchen dem von dem angefochtenen Urteile als eine Ein .

I. Sen. vom 18. Dezember 1902. 3790 , 1902. richtung der katholiſchen Kirche mit Recht angeſehenen Papſt.

8. § 133. tum und den Perſonen der einzelnen Päpſte beſteht allerdings

Es iſt weder ausdrücklich hervorgehoben, noch ſtillſchwei- ein erheblicher Unterſchied. Selbſt die Geſamtheit der Papſte

gend angedeutet, daß den Gegenſtand des Vergehens nur eine iſt mit dem Papſttum fo wenig gleich bedeutend, als dies be

dem Täter nicht gehörende Sache bilden könne, und innere züglich des Prieſterſtandes d . h . der Geſamtheit der Prieſter und

Gründe, dieſes Merkmal in das Gefeß hineinzutragen , ſind der Einrichtung des Prieſtertums (Entſch . des R. G. Bd. 27

nirgends erſichtlich. Täter kann mithin jeder ſein , der Eigen . S. 284) der Fall iſt. Troß jener Verſchiedenheit kann aber

tümer des im amtlichen Gewahrſam ſtehenden Gegenſtands fo ein gegen die Geſamtheit der Päpſte ( ohne oder mit gering

gut, wie ein Unbeteiligter. Urt. des I. Sen. vom 12. Januar fügiger Ausnahme) abzielender Angriff nach der gegebenen

1903. 4442. 1902 . Sadlage – in gleicher Weiſe , wie Beſchimpfungen der durch

9. § 157. $ 166 Str. G. B. nicht gejdüşten kirchlichen Lehren unter

Der 157 des Strafgeſeßbuchs jeßt eine Ausſage unter Umſtänden Beſchimpfungen der betreffenden Kirche ſelbſt bilden

dem Zeugniszwange voraus. Nur dabei kann das Beſtreben , können (Entſch . Bd. 26 S. 294 (295) und 435 (436) – als
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eine Beſchimpfung des Papſttums fich darſtellen. Vorausſeßung züchtige Situationen “ nicht geſchildert und „ unzüchtige Worte“

iſt hierbei nur , daß der Täter die leştere Einrichtung ſelbſt bei nicht gebraucht ſind, kann die Erörterung ihrem Gejamtinhalt

ſeinem Angriffe hat treffen wollen und auch getroffen hat. und ihrer Tendenz nach in geſchlechtlicher Beziehung iham

Urt. d. I. Sen. vom 5. Januar 1903. 3957. 1902. verleßend wirken. Das Gegenteil wäre, wo die Verteidigung

13. $ 175. geſchlechtlicher Verbrechen in Frage ſteht, ausnahmoweiſe alsdann

Es iſt nur feſtgeſtellt, daß die Angeklagten ſich aufeinander. denkbar, wenn die Schrift in erkennbarer Weiſe fich lediglich

gelegt und beide in dieſer lage mit ihren Unterleibern beiſchlafs- die Erörterung ſozialer oder überhaupt wiſſenſchaftlicher Probleme

ähnliche ſtoßende Bewegungen gemacht haben . Die zur An. zur Aufgabe machte. Urt. des II. Sen. vom 5. Dezember 1902.

nahme eines beiſchlafsähnlichen Akts erforderliche unmittelbare 3682. 1902.

Berührung des aktiven Gliedes mit dem gemißbrauchten Körper 17. § 184.

iſt jedoch hierin nur dann zu finden , wenn eine Entblößung Die Annahme, daß die Angeklagten durch die Annonce

des erſteren ſtattgefunden hat. Urt. des IV. Sen. vom „ Gummiwaren jeder Art. Preisliſte gratis " im Sinne des

19. Dezember 1902. 3905. 1902 . § 184 Nr. 3 „ Gegenſtände, die zu unzüchtigem Gebrauche be

14. § 180. ſtimmt find, durch Inſerate dem Publikum angekündigt und

Die Proſtituierten haben Männer von der Straße in die angeprieſen haben“ , unterliegt inſoweit rechtlichen Bedenken nicht ,

Wohnung mitgenommen und dann mit ihnen den Beiſchlaf als ſie im Hinblick auf die Rechtſprechung des Reichsgerichts von

vollzogen ; der Angeklagte, welcher als Portier des Hauſes an- der Erwägung ausgeht, daß das Gefeß ſolche Gegenſtände im

geſtellt war, hat von dem unzüchtigen Treiben in der Wohnung Auge habe, die vermöge ihrer beſonderen Beſchaffenheit zu un

Kenntnis gehabt, aber entgegen der ihm vertragsmäßig ob. züchtigem Gebrauche fich eignen und dazu erfahrungsgemäß Ver

liegenden Pflicht zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Hauſe wendung finden , und daß es belanglos fei , daß die Gegenſtände

es unterlaſſen , das Treiben durch Verhinderung der einzelnen in den Annoncen ſelbſt nicht genannt ſind, ſondern nur in den

Unzuchtsfälle zu unterbinden. Eine Vermittlung enthält das in Bezug genommenen Preisliſten und dem angeprieſenen Buche.

Verhalten des Angeklagten nicht, weil die Proſtituierten ſchon Die Vorinſtanz überſieht indes , daß dergleichen Inſerate den

auf der Straße mit den Männern in perſönliche Verbindung Tatbeſtand des § 184 Nr. 3 des Str. G. B. dann nicht

getreten waren und ſchon gemeinſam mit ihnen das Haus be . erfüllen, wenn durch den Inhalt der Inſerate nicht zum A u 8 .

traten. Der Angeklagte hatte nichts mehr zu vermitteln ". drud gebracht iſt, daß ſie auf Gegenſtände, die zum unzüch

Der Angeklagte, welcher pflichtwidrig das Betreten des Hauſes tigen Gebrauche beſtimmt ſind, Bezug haben . Nicht iſt er ..

und der Wohnung durch die Proſtituierten und die mitgebrachten forderlich, daß die ſpezielle Art der fraglichen Gegenſtände

Männer nicht verhinderte, hat aber durch Gewährung von und daß ihre Beſtimmung zu unzüchtigem Gebrauche für

Gelegenheit der Unzucht Vorſchub geleiſtet. Aus ſeiner auf jedermann erkennbar gemacht ſei, wohl aber iſt Vorausſeßung

die unentgeltliche Geſtattung der Beijchlafsvollziehung durch die der Strafbarkeit, daß für Menſchen von einer gewiffen Lebens

Proſtituierten gerichteten Abſicht konnte das Motiv des Eigen. erfahrung der Sinn ſolcher Inſerate als der erkennbar ſei , daß

nußes entnommen werden . Urt. des II. Sen. vom 9. Januar darin Mittel, die zur Ermöglichung eines unzüchtigen Geſchlechts--

1903. 4529. 1902. verkehrs dienen, angekündigt oder angeprieſen werden. ( Entſch.

15. § 181 a . des R. G. in Strafſachen Bd. 34 S. 285). In eine Erörte

Unter einer Ausbeutung, deren Weſen vorzugsweiſe in der rung der Frage, ob die von den Angeklagten veröffentlichten

ſubjektiven Willensrichtung liegt, iſt die bewußte Ausnuşung Annoncen ſelbſt zum erkennbaren Ausdruck bringen, daß

einer Proſtituierten als einer Erwerbequelle für den Lebens . zu Unzudytëzwecken beſtimmte Gegenſtände dem Publikum dar

unterhalt zu verſtehen (Entſch. des R. R. in Strafjachen geboten werden , iſt die Vorinſtanz nicht eingetreten: dieſe Frage

Bd. XXXIV S. 74) . Die Annahme der Reviſion, der Be. aber fällt nicht mit der anderen zuſammen , ob durch " jene

griff der Ausbeutung erfordere, daß derjenige, welchem von einer Annoncen dem Publikum dergleichen Gegenſtände angekündigt

Proſtituierten durch Herausgabe des von ihr aus ihrem un . und angeprieſen ſind; denn die Bejahung der leßteren Frage

fittlichen Gewerbe verdienten Geldes der Lebensunterhalt gewährt kann auch in dem Sinne erfolgt ſein , daß die Angeklagten zwar

wird, die Herausgabe des erzielten Verdienſtes wenn nicht er : dergleichen Ankündigungen gewollt und auch den gewollten

zwingt, ſo doch mindeſtens verlangt, iſt rechtsirrtümlich. Von Erfolg erreicht, daß ſie das aber mittels einer Ankündigung

welcher Seite die Anregung zur Gewährung des Lebensunter- getan haben , deren Beziehung auf Gegenſtände zu unzüchtigem

halts ausgegangen iſt, erſcheint für den Begriff der Ausbeutung Gebrauch überhaupt nicht erkennbar war. Urt. des

rechtlich belanglos ( Entich. Bd. III S. 218) . Urt. des III. Sen. II. Sen. vom 16. Januar 1903. 4396. 1902.

vom 15. Dezember 1902. 5362. 1902 . 18. $ 193.

16. § 184. Eine beſondere Beziehung, welche zur Wahrnehmung

So wenig, wie das Vorkommen einzelner Stellen , die für fremder Intereſſen unter dem Schuße des § 193 ausreichte,

fich und ohne Rückſicht auf die Tendenz der ganzen Schrift be- wird auch dadurch nicht hergeſtellt, daß die in polniſcher Sprache

trachtet, einen unzüchtigen Charakter aufweiſen, mit Notwendig. erſcheinenden Zeitungen den „ Zweck verfolgen“ , Intereſſen der

keit sem Ganzen den Charakter des Unzüchtigen aufprägt, polniſch redenden Bevölkerung zur Geltung zu bringen , und daß

ſo wenig entſcheidet der Mangel derartiger einzelner Stellen , der Redakteur , die Aufgabe hat “ und ſich von ſeinen politiſchen

die für ſich als unzüchtig bezeichnet werden können , darüber, oh Geſinnungegenoſſen damit ,, betraut erachten fann " , öffentlide

die Schrift als Ganzes eine unzüchtige iſt. Auch wo „ un- Kritik an den Maßnahmen der Verwaltungsbehörden zu üben .
3



212 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

Weder eine Beauftragung des Angeklagten mit der Wahrnehmung fie dergleichen Spezialbetriebe unter die Leitung und Aufſicht

von Intereffen der polniſchen Bevölkerung , noch auch der irrige von beſonders dazu vorgebildeten und geeigneten Perſönlichkeiten

Glaube an das Beſtehen eines ſolchen Auftrage wird vom ſtellen , ſo iſt nicht abzuſehen , inwiefern hier , wo der mit .

erſten Richter feſtgeſtellt; aber auch dieſer irrige Glaube würde angeklagte Maſchinenmeiſter als „Aufſeher und Leiter der Erd.

bedeutungslos ſein , wenn er bloß auf der rechtsirrigen Annahme arbeiten “ angeſtellt war, dem Angeklagten als Zwangsverwalter

beruhte, der Redakteur einer Zeitung habe als ſolcher den dennoch die Pflicht verblieb , perſönlich die Art des Abbaus zu

Auftrag , die Intereſſen ſeiner Abonnenten oder Leſer zu ver- überwachen. Urt. des II. Sen. vom 28. November 1902.

treten . Urt. des II. Sen. vom 2. Januar 1903. 5156. 1902. 3552. 1902.

19. $ 196 . 22. $ 222.

Der Direktor der Münze in Hamburg iſt ein Beamter der Kann auch angenommen werden, daß dem Vater ſeinem

Deputation für Handel und Schiffahrt und der Vorſigende der 15jährigen Kinde gegenüber das Recht zuſteht, dasjenige, was

Deputation für Handel und Schiffahrt erſcheint zur Stellung im wohlverſtandenen Intereffe des Kindes liegt , gegen deſſen

eines Strafantrages wegen Beleidigung des Direktors legiti . Widerſtreben mit Zwang durchzuführen , ſo handelt doch derjenige

miert nach § 24 Nr. 6 lit. b des Hamburger revidierten Ge- Vater noch nicht pflichtwidrig , der unter Umſtänden, welche

feßeß über Organiſation der Verwaltung vom 2. September 1896 erkennen laſſen , daß er für das Wohl des Kindes zu ſorgen

und nach den Vorſchriften des Disziplinar- und Penſionsgeſeßes gewillt iſt und vermeint, aus Beweggründen, die das Sitten.

für die nicht richterlichen Beamten vom 7. Januar 1884, welchen geſeß billigt, von der Anwendung foldhen Zwanges Abſtand

Vorſchriften ſämtliche Verwaltungsbeamte in Hamburg gemäß nimmt. Und Gleiches muß für den Inhaber der elterlichen

§ 11 Abſ. 2 des revidierten Verwaltungsorganiſationsgefeßes Gewalt gelten , der bei Konflikten zwiſchen verſchiedenen und

vom 2. November 1896 unterworfen ſind. Urt. des III. Sen. auseinandergehenden ethiſchen Rüdlichten, oder auch zwiſchen

vom 18. Dezember 1902. 4454. 1902. dergleichen ethiſchen und materiellen Rückſichten , troß des beſten

20. $ 211 . Willens, zum Wohle des Kindes zu handeln , nur aus dem ihm

Falſch iſt die Fragſtellung: Iſt der Angeklagte ſchuldig, eigenen Mangel an der wünſchenswerten Entſchloſſenheit und

durch Handlungen , welche einen Anfang der Ausführung des Tatkraft die richtige Entſchließung nicht zur rechten Zeit

beabſichtigten Verbrechend des Mordes enthalten , den Entſchluß zu treffen vermocht hat. So lange ſein Tun und Laffen von

betätigt zu haben, vorſäglich und zwar mit Überlegung zu töten ? dem erkennbaren Willen der Fürſorge , und in der Wahl der

Die Frage mußte dahin geſtellt werden : Db der Entſchluß , zu Mittel hierzu auch nur von zu billigenden ethiſchen Rück .

töten , durch vorſäßlich und zwar mit Überlegung begangene Fichten beherrſcyt war, ſo lange kann, ſelbſt bei Ergreifen einer

Handlungen , welche einen Anfang der Ausführung dieſes Ver. falſchen und mögliche Gefahr bingenden Maßregel nicht von einer

brechens enthalten , betätigt iſt. Urt. des IV. Sen. vom 9. Des folden Verlegung ſeiner elterlichen Fürſorgepflicht die Rede ſein ,

zember 1902. 5375. 1902. welche die Grundlage für ſtrafrechtliche Ahndung ſeines Ver

21. § 222. haltens in Rückſicht auf einen von ihm ohne Vorfaß herbei .

Zu rechtlichen Bedenken gibt die Feſtſtellung Anlaß, daß geführten Erfolg zu bieten vermöchte. Urt. des IV . Sen. vom

der Angeflagte zu der Aufmerkſamkeit , die er aus den Augen 20. Januar 1903. 5017. 1902.

jeßte , vermöge ſeines Amtes als Zwangsverwalter des Ziegelei . 23. § 227.

grundſtücks beſonders verpflichtet geweſen ſei . Allerdings verjah Für den Begriff der Sdlägerei genügt die Verübung von

der Angeſtellte als beſtellter Zwangsverwalter ein „Umt“ im Tätlichkeiten durch mehrere im Verlauf einer zwar nicht in

Sinne der $8 222 , 230 des Str. G.B. (Vergl. Entſch . des unmittelbarem zeitlichen Zuſammenhang aufeinander folgenden ,

R. G. in Strafſachen Bd. 9 S. 209, BD. 22 S. 419.) Es aber nach Anlaß und Ziel in enger Wechſelbeziehung ſtehenden

mag auch die Annahme des Vorderrichters, jene Amt habe dem Reihe von Einzelvorgängen, d. h . daß tätliche Eingreifen mehrerer

Angeklagten die Verpflichtung auferlegt , von der Ordnung , während eines einheitlichen Geſamtvorgangs. Ob eine Reihe jo

mäßigkeit des Betriebes fich zu überzeugen und etwa auftauchende beſchaffener Einzelvorgänge als ein Ganzes zuſammenzufaffen

Mängel zu beſeitigen , in folder Allgemeinheit nicht zu bean- und in der Zuſammenfaſſung als Sdlägerei zu beurteilen iſt,

ſtanden ſein , da das Geſeß über die Zwangsverſteigerung und bildet im weſentlichen eine Tatfrage und läßt ſich , je nach den

Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 im § 152 dem Zwange . Begleitumſtänden , unbedenklich ſelbſt in dem Fall bejahen, wo

verwalter das Recht und die Pflicht zuerkennt, „ alle Handlungen bei jedem Einzelvorgang immer wieder andere Beteiligte als

vorzunehmen, die erforderlich ſind , um das Grundſtück in ſeinem unmittelbar tätig oder leidend erſcheinen , oder wo durch Hinzu:

wirtſchaftlichen Beſtande zu erhalten und ordnungsmäßig zu treten neuer Beteiligter eine Verſchiebung in dem Gegenſtand

benutzen “. Wenn aber der Angeklagte auch für die Erhaltung der Tätlichkeiten und der Beteiligung eintritt. Denn für das

des wirtſchaftlichen Beſtandes und für den ordnungsmäßigen Anwendungsgebiet des § 227 des Str. G. B. handelt es ſich

Betrieb der Ziegelei zu ſorgen hatte, ſo folgt darauß nicht ohne nicht etwa um eine ſogenannte fortgeſeşte Handlung, die aller

weiteres , daß da , wo ſpezielle Seiten des Betriebes in Frage dings begrifflich einen Wechſel des Urhebers (Subjekts) nicht

kamen , die beſondere techniſche Kenntniſſe erheiſchten , verträgt, vielmehr um einen nach der Auffaſſung des Lebens

eine Pflicht zur perſönlichen Leitung und Aufſicht für ihn und nach dem Sprachgebrauch einheitlichen Geſamtvorgang ,

beſtand . Es würde dieſe Pflicht eine weitergehende geweſen ſein weldien aus Rückſicht auf die Gefährlichkeit feindjeliger Zuſammen

als ſelbſt die des Eigentümers oder gewerblichen Unternehmers; ſtöße und Verwickelungen größeren Umfangs auch das Gefeß

genügen die legteren im allgemeinen ihren Obliegenheiten, wenn nur unter dem Gefidtswinkel eines einheitlidyen Geſchehniſſes
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erfaßt, indem e6 - beim Zutreffen einer beſonderen Voraus. Rechtsordnung, bei der hier in Frage kommenden Tatbeſtands.

jeßung – unterſchiedslog jede feindſelige Beteiligung mit Strafe form in der Hemmung des Ganges der Strafverfolgung liegt.

bedroht. Urt. des I. Sen. vom 24. Januar 1903. 131. 1903. Dieſe Hemmung iſt jdon dadurch zu verwirklichen, daß der

24. § 230. Strafverfolgung ohne , ja ſelbſt gegen den Willen des zu

Das Umherfahren des Fleiſches gehört zum Geſchäftsbetrieb Begünſtigenden Hinderniſſe bereitet werden. Demnach kann es

des Fleiſchergewerbes. Das Gefeß ſpricht nur vom Gewerbe, aber darauf, ob dieſer dasjenige zu tun geneigt iſt, wozu ihm

nicht davon , ob der Täter in demſelben als Meiſter, Geſelle , beigeſtanden “ wird , nicht ankommen . Urt. des IV. Sen. vom

oder Lehrling tätig iſt. Lediglich die tatſächliche Vornahme 9. Januar 1903. 4856. 1902.

einer Gewerbehandlung eutſcheidet ohne Rüdſicht darauf, ob die 29. § 259 .

Ausübung ſelbſtändig oder als Gehilfe eine anderen erfolgte, Der Tatbeſtand der Sehlerei im Sinne des § 259

ſodaß auch dem Lehrling jene erhöhte Pflicht zur Aufmerkſamkeit Str. G. B. feßt voraus , daß , bevor die auf den hehleriſchen

zufallen kann, wenn er das Maß der erforderlichen Umſicht und Erwerb der Sache gerichtete Tätigkeit begonnen hat, die ſtraf

Sorgfalt vermöge ſeines Gewerbes zu ermeſſen und anzuwenden bare Handlung , durch welche die Sache erlangt worden ,

im Stande geweſen iſt. Urt. des I. Sen. vom 12. Januar 1903 . vollendet iſt. Sehlerei iſt alſo feitens derjenigen ausgeſchloffen,

4722. 1902 . der vor Vollendung des Diebſtahls mit der auf das Anſich .

25. $ 230. bringen der demnächſt geſtohlenen Sache gerichteten Tätigkeit

Zum Gewerbebetrieb zählen nicht nur die notwendig , begonnen hat. Urt. des III. Sen. vom 19. Januar 1903.

d . h. begrifflich, dazu erforderlichen Handlungen und Einrich- 5565. 1902.

tungen , ſondern auch alle Hülfs . und Nebeneinrichtungen, die 30. § 263.

den Betrieb unmittelbar oder mittelbar fördern , und iſt unter Die Täuſchung des Konkursverwalters durch falſche zur

Würdigung der Umſtände des einzelnen Falles zu prüfen, ob Begründung der Konkursforderung gemachte Angaben kann den

nach der von dem Täter beliebten Art des Gewerbebetriebs Tatbeſtand des Betruges begründen. Die Analogie falſcher Be

hierzu auch diejenige Tätigkeit gehört, bei deren Entfaltung er hauptungen im Zivilprozeſſe ſchlägt nicht ein. Urt. des I. Sen.

in fahrläſſiger Weiſe die Körperverleßung eines anderen verurſacht vom 29. Januar 1903. 5063. 1902.

hat. Wird dieſe Frage bejaht, ſo iſt der Vorausſeßung des 31. SS 263, 274 , 303 .

$ 230 Abſ. 2 genügt, einerlei , ob die ſchädigende Einzelhandlung Hat der Angeklagte die Schuldurkunde fich auf betrüg

innerhalb oder außerhalb des Gewerbebetriebes ſelbſt vorgenommen lichem Wege verſchafft, um ſie auf die Dauer ihrem Eigen

worden iſt. Urt. des III. Sen. vom 15. Dezember 1902. tümer zu entziehen und ſeiner freien Verfügung zu unterwerfen,

4907. 1902 . ſo hat er durch ſein rechtswidriges Handeln aud in der Tat

26. § 235. der å ußeren Wirkung nach die volle unbeſchränkte Herrſchaft

Die elterliche Gewalt über ein Kind ſteht beiden Eltern über die Urkunde erlangt und die Verfügungsgewalt des beo

gemeinſam zu (§ 1626 Bürgerlichen Gefeßbuche) und kraft rechtigten früheren Inhabers derſelben in der äußeren Erſcheinung

ihrer hat der Ehemann das Recht, den Aufenthalt des Kindes ihrer Betätigung vollſtändig und allſeitig vernichtet,

zu beſtimmen, (§ 1631 Bürgerlichen Gefeßbuchs) . Der Mutter Alles, was der Betrüger ſpäter mit der durch ſeine ſtrafbare

ſteht dieſer Anordnung gegenüber nicht das Recht zu , im Wider Tätigkeit erworbenen Urkunde vornimmt, kennzeichnet ſich nur

ſpruch mit der von ihrem Ehemann getroffenen Entſcheidung als ein weiterer Ausfluß, als eine weitere Ausgeſtaltung und

dem Kinde einen anderen Aufenthaltsort anzuweiſen (§ 1634 Fortführung ſeines rechtswidrigen Angriffes auf fremdes Ver

Bürgerlichen Gefeßbucha). Tat fie eß , wie geſchehen, hinter dem mögen. Weil dieſer Angriff dem äußeren Erfolge nach zu

Rücken Jenes und hielt ihn in Unkenntniß über den Verbleib einer Aufhebung des fremden Rechtes bereits geführt hat, darf

des Kindes, ſo hat ſie ſeine Rechte als Vater verlegt , „ ihm“ das er in Beziehung auf den dadurch Verleßten einer neuen ſtraf

Kind ,entzogen“ . Daß aber das Delikt des § 235 Str. G. B. rechtlichen Beurteilung nach § 2741 oder 303 Str. G. B.

von einem Elternteil gegen den anderen begangen werden kann nicht mehr unterzogen werden. Es gelten in dieſer Beziehung

hat das Reichsgericht in ſtändiger Rechtſprechung anerkannt. die gleichen Grundfäße wie im Falle des Diebſtahls. Urt. des

(Vergl. Entſch. Bd . 22 S. 166 und die dort cit . Erkenntniſſe. I. Sen. vom 18. Dezember 1902. 3822. 1902.

Urt. des I. Sen. vom 22. Dezember 1902. 4524. 1902 . 32. § 266. 9. G. B. $ 312.

27. 243 Ziffer 2 und 3. Belaſtet ein Aktionär Grundſtücke, welche er der Geſellſchaft

Da der Fiſcherkaſten ſich nicht innerhalb der Inſel, des aufzulaffen verpflichtet iſt, ſo kann hierin eine Untreue nicht ge.

durch das Waſſer umſchloſſenen Raumes, ſondern nur an , neben funden werden, weil vor der Auflaffung nicht das Grundſtüd,

ihr, alſo außerhalb derſelben befunden hat, kann weder von ſondern nur der Anſpruch auf deſſen Übereignung ein Ver

§ 243 Nr. 2 noc Nr 3. Str. G. B. als vorliegend geſprochen mögensſtüđ der Geſellſchaft bildet. Wohl aber macht die

werden . Urt. des III. Sen. 15. Januar 1903. vertragswidrige Belaſtung des Grundſtücks den Aktionär als

5176. 1902. Vorſtandømitglied nach § 312 Handelsgeſeßbuch ſtrafbar. Urt.

28. § 257. des II. Sen. vom 5. Januar 1903. 3965. 1902.

Die Begünſtigung des Abſ. 1 iſt kein der „Teilnahme" 33. § 266.

gleichſtehendes acceſſoriſches, ſondern ein ſelbſtändiges vom Der Umſtand, daß auf dem Wechſelformular zwar der Aus .

Handeln des zu Begünſtigenden durchaus losgelöſtes Delift, ſtellungøtag, der Zeitpunkt der Fälligkeit und die Wechſelſumme

deſjen dharakteriſtiſche Bedeutung im Eingriffe in die ſtaatlice bezeichnet war , dagegen die Unterſdrift des Ausſtellers und die

!
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Angabe des Remittenten fehlte, iſt für die Frage, ob das Afzept verbunden mit dem Willen , dieſe als die Tat eines Anderen zu

ein Vermögensſtück des Akzeptanten darſtellte, ohne Bedeutung. unterſtüßen, erfordert (Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 4

Ebenſo wie bei Hingabe einer bloßen Akzepterklärung der Em . S. 96 und 97 ; Bd . 31 S. 37) und weil unter den Begriff

pfänger des Shriftſtüds zur Ausfüllung des Formulars in allen der Urkunde im Sinne des § 270 des Str. G. B. keineswego

für die Eriſtenz eines Wechſels weſentlichen Punkten durch die Urkunden aller Art, ſondern nur die in § 267 deß Str. G. B.

Hingabe ermächtigt wird , ſo war auch im gegenwärtigen Falle aufgeführten Arten von Urkunden fallen, (vergl. Entſch. des

dem Angeklagten durch die Übergabe des Schriftſtüds mit dem R. G. in Strafſachen Bd. 12 S. 112) iſt zur Feſtſtellung

Auftrage, ihm gegen Diskontierung dieſes Papiers Geld zu ver- einer wiffentlichen Beihülfe einer Urkundenfälſchung nach § 270

ſchaffen, ſeiten des Akzeptanten die Befugnis erteilt, dasſelbe Str. G. B. erforderlich, daß der Gehülfe ſich auch bewußt war,

durch Zufügung der für die Entſtehung des Wechſels erforder. daß es ſich um eine derartige Urkunde handelte. Eine Prüfung

lichen Unterſchrift des Ausſtellers und Bezeichnung des Remit. nach dieſer Richtung hat der erſte Richter nicht vorgenommen.

tenten zu vervollſtändigen, ſei es , daß er ſelbſt als Ausſteller Urt. des II. Sen. vom 23. Dezember 1902. 5766. 1902.

und Remittent auftrat oder dieſe Ergänzung , die jedem redlichen 36. & 284 , 50 .

Beſißer des Papiers zuſtand, demjenigen überließ , der Geld Allerdings gehört das Merkmal des gewerbsmäßigen

gegen das Papier hergab. Dieſe Möglichkeit der Ergänzung, Handelns zu den perſönlichen Verhältniſſen , die , wenn das

um eß flagbar zu machen, machte das Papier jdon vorher um: Gefeß die Strafbarkeit der Handlung nach dieſen Verhältniſſen

lauf& fähig und gab ihm Verkehrswert, den der Akzeptant zur Ge. erhöht oder vermindert , nach § 50 Str. G. B. nur denjenigen

winnung einer Gegenleiſtung hätte verwenden können. (Vergl. Teilnehmern an einer begangenen Straftat (Mittäter, Anſtifter ,

Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 23 S. 315.) Urt. des Gebülfen ) zuzurechnen find, bei welchen ſie vorliegen . In $ 284

IV. Sen. vom 23. Dezember 1902. 4855. 1902. Str. G. B. bildet aber das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit

34. § 267 . feinen ſolchen Umſtand, der die Strafe erhöht oder vermindert,

Die Urkundenfälſchung im Sinne der SS 267 und 268 vielmehr einen ſolchen, der erſt die Strafbarkeit begründet.

des Str. G. B. feßt ein Gebrauchmachen von der Urkunde Es kommen daher lediglich die allgemeinen Grundfäße über

in ihrer Eigenſchaft als Beweismittel , alſo im Falle der Teilnahme zur Anwendung. Darnach können Gehülfen und

fälſchlichen Anfertigung die Abſicht der Täuſchung über die Echt: Anſtifter, wenn es ſich um eine Tat handelt, deren Strafbar

heit der Urkunde voraus . Weſentlich war es alſo vorliegend, keit durch ein perſönliches Verhältnis des Täters erſt begründet

daß der Empfänger des Beſtell deins in den Glauben verſeßt wird , zur Beſtrafung gezogen werden , ohne daß in ihrer Perſon

werden ſollte, die Unterſchrift „P. G. " ſei von dem Träger jenes Verhältnis fich vorfindet. Nicht dasſelbe trifft indes für

dieſes Namens ſelbſt vollzogen. Durch Hinzufügung des eigenen Mittäter zu ; hier müſſen die Vorausſeßungen gewerbø .

Namens des Angeklagten konnte aber dem Namenszuge „P. G. " mäßigen Handelns bei jedem Mittäter gegeben ſein.

eine völlig abweichende Bedeutung gegeben werden, 'namentlich Urt. des I. Sen. vom 2. Februar 1903. 5217. 1902.

dahin, daß der Angeklagte ſelbſt im Auftrage deß G. deffen 37. § 286. Preßgefet 8 20.

Namen unterſchrieben habe , insbeſondere dann , wenn der Ange- In einem Preisausſchreiben einer periodiſchen Druckſchrift

klagte, – wie das Urteil als möglich zugibt – die eigene iſt die Veranſtaltung einer Lotterie, deren Einſaß in dem

Unterſchrift in der Form „p. L. “ hinzuſette in dem Sinne, daß Abonnementsgelde enthalten ſei , gefunden worden . Es wird

G. durch L. habe unterzeichnen laſſen. Enthielt die Unter- nun unterſucht, wer als Veranſtalter anzuſehen und ausgeführt :

zeichnung mit beiden Namen nur den Ausdruck für ein der . Als ſolcher wird regelmäßig – abgeſehen von beſonderen Um

artiges Verhältnis und wollte der Angeklagte auch nur dies zur ſtänden , wie ſolche beiſpielsweiſe dem Urteil des feßt erkennenden

Darſtellung bringen , ſo erklärte der Angeklagte damit, daß er Senats vom 18. November 1901 (Entſch. des R. G. Bd. 34

und nicht G. beide Unterſchriften vollzogen habe, was nach der S. 447) zu Grunde liegen – derjenige in Betracht kommen ,

Annahme des Urteils der Wahrheit entſpricht. Die Täuſchung welcher als Unternehmer zu den einzelnen Spielern in ein

beim Gebraud machen war alsdann auf Vorſpiegelung nidyt Rechtsverhältnis treten will, vermöge deſſen er einesteils den

über die Echtheit der Unterſchrift „P. G." , ſondern lediglich Einſaß oder die Prämie zu beziehen hat und andererſeits die

über das Vorhandenſein eines Auftrages zur Unterzeichnung der Verbindlichkeit zur Zahlung des etwaigen Gewinnes übernimmt,

Urkunde, oder zur Beſtellung des im Sdyein bezeid;neten buch. alſo ſelbſt als Kontrahent des lotterievertrages auftritt. Dem

händleriſchen Werks gerichtet. Die fälſchliche Behauptung eines gemäß ſieht das Urteil zunächſt den Verleger der Zeitſchrift,

folchen Auftrages mag die materielle Richtigkeit des Inhalte B. als Veranſtalter der Potterie an und konnte dies mit Recht

der Urkunde betreffen , berührt aber die Frage der Echtheit nicht tun, indem es der Angabe des Angeklagten folgend offenbar

und iſt daher für die Annahme der Urkundenfälſchung nicht aus- davon ausgeht, dieſe habe die Preiſe hergeben ſollen und ihin

reichend . Es kann dieſerhalb hingewieſen werden auf die in ſeien die Abonnementegelder zugefloſſen. Wenn daneben der

der Rechtſpredjung des Reichgerichte Bd. 7 , S. 568 und den Angeklagte gleid falls als Veranſtalter derſelben öffentlichen

Entſd . des R. G. Bd. 6 S. 202 ; Bd. 8 S. 137 , Bd. 26 Lotterie und zwar in ſeiner Eigenſchaft als verantwortlicher

S. 383 und Bd . 34 S. 205 abgedructen Urteile. Urt . deg Redakteur deshalb für haftbar erklärt und als Täter bezeichnet

III . Sen. vom 18. Dezember 1902. 4547. 1902 . wird, weil die ſtrafbare Veranſtaltung einer öffentlichen Lotterie

35. SS 270, 49 . jhon durch die periodijde Drucſdrift begangen fei , jo liegt

Da der Vorſatz des Gehülfen die Kenntnis aller weſent- dem eine irrige Auffaſſung des § 20 des Reichspreßgeſebes

lichen gefeßliden Merkmale der von ihm unterſtüßten Haupttat , zu Grunde. Der $ 20 verweiſt im erſten Abjaße in An

-
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ſehung der Verantwortlichkeit für Handlungen, deren Strafbar- darzulegen ſucht, nach Begehung des Jagdvergehens dem D.

feit durch den Inhalt einer Druckjdhrift begründet wird, auf wiſſentlich Beiſtand geleiſtet, um ihm die Vorteile des Vergehens

die allgemeinen Strafgeſeße und knüpft daran durch die Bes zu ſichern, alſo fich der Begünſtigung ſchuldig gemacht , ſondern

ſtiinmungen des Abſaß 2 die Vermutung, daß der Redakteur fich während der Ausführung des Vergeheng an derſelben

die Druckſdrift mit Kenntnis und Verſtändnis des Inhalte beteiligt. Urt. des II. Sen. vom 23. Sanuar 1903.

vorſäßlich veröffentlicht habe , eine Vermutung , welche nur dann 4730. 1902

wegfallen folle, wenn durch beſondere Umſtände die Annahme 40. § 316.

feiner Täterſchaft ausgeſchloſſen werde (Urteil der vereinigten Wenn die Dienſtanweiſung dem Beamten eine Prüfung

Straffenate Bd. 25 S. 65 fg. der Entſcheidungen des Reichs- des Einfahrtgeleiſe8 zur Pflicht macht, ſo will fie offenbar ſagen ,

gerichts). Die Beſtimmungen des Abſaß 2 ſind im vorliegenden daß er ſelbſt und mit eigenen Augen ſich von dem Freiſein

Falle ſchon deshalb ohne Belang , da ein Streit darüber, daß des Geleiſes überzeugen, alſo alles das tun muß, was im kon.

der Angeklagte den Inhalt ſeiner Publikationen vollſtändig ge- freten Falle erforderlich iſt, um ſelbſt das Freiſein des Geleiſes

kannt habe, nicht beſteht. Aus dem im Abaß 1 des § 20 erkennen zu können. Er darf fich nicht auf andere verlaffen,

ausgeſprochenen Prinzip folgt aber, daß der Angeklagte nur weder infofern, daß er den Mitteilungen anderer Beamten glaubt,

dann als Veranſtalter der Lotterie angeſehen werden kann , noch inſofern, als er die Prüfung anderen Beamten überträgt

wenn er in eigener Perſon den Spielern gegenüber als oder ihnen ſonſt Befehle erteilt, an deren Ausführung er nicht

Unternehmer der Lotterie in dem eben erörterten Sinne auf. zweifelt, ſondern er muß grundfäßlich durch eigene Anſchauung

getreten iſt. Un einer Feſtſtellung in dieſer Richtung fehlt es ſich Gewißheit verſchaffen, daß das Geleiſe frei iſt. Die Dienſt

aber. Es wird noch zu prüfen ſein , ob der Angeklagte ſich der anweiſungen für die Eiſenbahnbeamten führen , um Unfällen.

ſtrafbaren Teilnahme an dem Vergehen des § 286 etwa als möglichſt vorzubeugen, die Pflichten jeder einzelnen Beamten.

Anſtifter oder Gehülfe (vergl. Entſch. des Reichigerichte Bd. 26 fategorie, ſei es eine Pflicht der unmittelbaren Ausführung oder

S. 225) ſchuldig gemacht hat. Urt. des III. Sen. vom der Kontrolle, beſonders auf, und verlangen von jedem ſtrengſte

15. Dezember 1902. 4101. 1902. Beachtung ſeiner ſpeziellen Pflicht, gerade, damit die Sicherheit

38. § 286. Preßgeſeß § 22 . des Betriebes nicht in die Hände eines, fondern in die mehrerer

Was die Frage der Verjährung betrifft, ſo iſt die Aus- Beamten gelegt werde. Daraus folgt, daß jede Nichtbeachtung

ſpielung zwar ſchon veranſtaltet mit der Veröffentlichung des der Dienſtanweiſung eine Vernachläſſigung der Dienſtpflichten

Preisrätſels und der den Einſendern von Löſungen zugedachten und jede Transportgefährdung , welche durch die Beachtung der

Gewinne. Aber dieſe Veranſtaltung jette fich fort , indem der Dienſtanweiſung vermieden worden wäre , dem pflichtwidrig

Angeklagte die Einſendungen von Löſungen annahm und hier: handelnden Beamten zuzurechnen iſt, gleichviel, ob etwa andere

durch erſt mit den einzelnen Ginſendern in ein perſönliches Ver- Beamte die Gefährdung in höherem Maße und in unmittelbarer

hältnis trat, und indem er die Verloſung der Gewinne unter Folge aus ihrer Pflichtverlegung verſchuldet haben. Urt. des

die Einſender richtiger Löſungen vornahm . Der nach dem allge- I. Sen. vom 12. Februar 1903. 5454. 1902.

meinen Sprachgebrauch mit dem Worte Veranſtaltung" ver- 41. $ 328.

bundene Begriff, welchen auch der $ 286 Str. G. B. im Sinne Die Ronſtatierung, ob eine Seuche ausgebrochen iſt oder

hat, enthält und umfaßt die geſamte Tätigkeit, welche zur Durch nicht, ob eine Seuchengefahr beſteht oder nicht, gebührt

führung des zu veranſtaltenden Vorganges gehörte , im Falle nach § 2 des Reichoviehſeudhengefeßes den Landesregierungen

des § 286 cit. alſo die geſamte, auf die Ausſpielung bis zu und deren Organen. Eine Kontrolle darüber, ob der Ausbruch

deren Beendigung gerichtete Tätigkeit. Für die Verjährung einer Seuche feſtgeſtellt oder der Verdacht des Ausbruchs

kommen deshalb hier nicht nur die den Beginn der Ausſpielung (Seuchengefahr) begründet iſt, ſteht dem Richter ebenſowenig zu ,

darſtellende Aufforderung zur Beteiligung an derſelben , ſondern wie eine Erwägung über die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit

alle weiteren Afte in Betracht, welche zur Ausführung der Aus. der Polizeiverordnung. Iſt dies und ferner richtig, daß die

ſpielung vorgenommen wurden. Daher greift der 22 des8 vorliegende Anordnung infolge einer von der zuſtändigen Regie.

Reichsgeſeges über die Preſſe vom 7. Mai 1874 hier nicht rung als beſtehend erachteten Seuchengefahr erlaffen iſt , ſo be

Plat . Urt. des I. Sen. vom 15. Januar 1903.4841. 1902 , deutet die Beſtimmung, daß fie ,bis auf weiteres " erlaffen

39. SS 292 , 49 , 257. worden, nichts anderes , als daß fie ſo lange gelten folle, als die

Das Vergehen der unberechtigten Jagdausübung iſt zwar Seuchengefahr beſteht, das heißt „für die Dauer der Seuchen

bereits dadurch vollendet, daß dem Wilde auf dem fremden Jagds gefahr“ . Die Anordnung iſt in dieſem Falle ſo lange rechts

reviere nachgegangen wird , indeſſen iſt die ſtrafbare Handlung wirkſam , als die zuſtändige Behörde, die das Eingetretenſein der

nicht notwendig mit dem Eintreten der Strafbarkeit auch zum Seuchengefahr konſtatiert hat, das Erloſchenfein derſelben feſt.

Abſchluſſe gebracht. Die Otkupation des erlegten Wildes voll- ſtellt. Urt. des I. Sen. vom 12. Januar 1903. 3842. 1902 .

zieht ſich erſt dadurch, daß der Wilderer es in feine alleinige 42. § 332.

Verfügungsgewalt bringt. (Vergl . Entſch . in Strafſachen Bd. 12 Erforderlich iſt das Bewußtſein des Beamten , daß die Zu

S. 305.) Nach den Feſtſtellungen der Vorinſtanz hat der wendung als Gegenleiſtung für die Amtshandlung gemeint iſt.

Beſchwerdeführer B. zwei Rehe , welche der Mitangeklagte D. Urt. des IV. Sen. vom 16. Januar 1903. 4651. 1902.

auf fremdem Jagdrevier gejdhoffen hatte , in einem Tannen. 43. SS 353 , 359 .

gebüſche im Walde verſteckt, und ſich mit D. verabredet, fie Der Umſtand, daß der Beſchwerdeführer an ſich das Ge.

abends zu holen . Hiernach hat B. nicht etwa, wie die Reviſion werbe eines Gaſtwirts betrieb , ſchloß nicht aus , daß ihm inſo

11
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weit, als er die Funktionen eines von der Gemeindevertretung worden iſt, ſo kann auch der Umſtand , daß der Hinweis zwar

unter Mitwirkung des Gemeindevorſtehers gewählten , von dem erfolgt, aber den der deutſchen Sprache unkundigen Zeugen nicht

Gemeindevorſteher mit der Steuererhebung beauftragten und überfekt worden ſei , die Anfechtung des Urteils nicht begründen .

von dem zuſtändigen landrate beſtätigten Drtsſteuererhebers be- Urt. des III. Sen. vom 5. Februar 1903. 15. 1903.

kleidete, dem insbeſondere die Erhebung der Staats- und Ge. 2. $ 66 .

meindeſteuern übertragen war, die Eigenſchaft eines Beamten Der von einem Zeugen oder Sachverſtändigen in der

zukam. (Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. XXVI S. 437.) Hauptverhandlung vor ſeiner Vernehmung geleiſtete Eid bleibt,

Ob er im Beſiße einer geſonderten amtlichen Sammelkaſſe ſich ſo lange die Verhandlung, wenn auch mit einer die Grenzen

befand, in welche die vereinnahmten Steuerbeträge vor ihrer des § 228 Str. P. D. innebaltenden Unterbrechung, fortdauert,

Ablieferung einzulegen waren , iſt für die Anwendung des § 353 auch für ſpätere Erklärungen desſelben , ſelbſt wenn ſie ein neues

a . a. D. rechtlich ohne Belang . Urt. des III. Sen. vom 4. Des Beweisthema betreffen , wirkſam , aber nur ſo lange , als die

zember 1902. 4777. 1902. Vernehmung des Zeugen oder Sachverſtändigen nicht in er :

44. § 361 Ziff. 8. kennbarer Weiſe abgeſchloſſen iſt. (Entſch. des R. G. Bd. 19

Dieſe Gefeßesſtelle feßt den Mangel eines Unterkomment" S. 27. ) Im vorliegenden Falle iſt am Schluffe der erſten

des Angeklagten voraus. Mag man dieſen Ausdruď im Sinne Verhandlung nur verkündet worden , daß die Verhandlung ver

vom Genuffe eines Obdaches oder im Sinne von Obdach tagt werde und zum neuen Verhandlungetermine zwei noch nicht

und dem Erwerbe des Lebensunterhaltes verſtehen, ſo hat gehörte Zeugen geladen werden ſollen; eine förmliche Entlaſſung

die Straffammer ſelbſt zugegeben , daß der Angeklagte tatſäglich der bereits vernommenen Zeugen und Sadverſtändigen hat night

Wohnung und auch die Mittel zu ſeinem Unterhalte hatte. Sie ſtattgefunden . Ebenſowenig aber ſind dieſelben bedeutet worden ,

meint aber, dieſen Zuſtand nicht als Unterkommen im geſeß . daß ſie zu dem neuen Verhandlungstermin wieder erſơeinen

lichen Sinne anſehen zu können , weil der Angeklagte ,die zur und ihrer weiteren Vernehmung gewärtig ſein müſſen. Sie

Beſtreitung dieſes Unterkommens erforderlichen Mittel nicht durch ſind vielmehr zu der zweiten Verhandlung formell neu vor.

Arbeit , ſondern durch Begehung von Diebſtählen erlangt hat. " geladen worden. Dadurch war für ſie dieſelbe Sachlage ge

Aus § 361 Nr. 8 kann jedoch das Erfordernis ehrlichen Unter- ſchaffen , als wenn bei der Vertagung ihre definitive Entlaſſung

baltderwerbes nicht abgeleitet werden . Wenn die Verſchaffung erfolgt wäre ; es kann nicht unterſtellt werden , daß ſie bei ihren

des Lebengunterhaltes überhaupt zum Begriffe der Verſchaffung Erklärungen in der fortgeſegten Verhandlung ſich der Fort

des Unterkommens gehört, ſo hat § 361 Nr. 8 unter allen Um- wirkung der durch den Eid übernommenen Verpflichtung bewußt

ſtanden ſeinem klaren Wortlaute nach nur tatſächliche Verhält . ſein mußten. Bei dieſer Sachlage hätte ihre nochmalige Ver

niffe zum Gegenſtand, ohne jede Andeutung einer Beziehung eidigung erfolgen oder von ihnen die nach § 66 Str. P. O.

auf deren rechtliche Begründung. Freilich wird der Nachweis, diefelbe erſeßende Verſicherung verlangt werden müſſen . Urt. des

daß der des bisherigen Unterkommens Verluſtige ein ander . IV. Sen. vom 6. Februar 1903. 5554. 1902 .

weitiges Unterkommen der von ihm angewandten Bemühungen 3. $$ 69, 244 .

ungeachtet nicht zu erlangen vermocht hat, nur auf den Nach- Die Nichtvernehmung eines Zeugen , der die Ausſage

weis des Bemüheng um ein ſolches Unterkommen zu beſchränken weigert, iſt kein Verſtoß gegen Grundfäße des Verfahrens . Zur

ſein , das mit Gefeß und Sitte nicht in Widerſpruch ſteht: aber Anwendung von Zwangemitteln iſt das Gericht zwar befugt ,

zu folchem Nachweiſe kommt es ja nur, wenn ein tatſächliches aber nicht verpflichtet. Urt. des II. Sen. vom 13. Februar 1903.

Unterkommen nicht mehr und noch nicht beſteht, während die 455. 1903 .

rechtliche Seite des beſtehenden Unterkommens ſelbſtändiger 4. $ 73 .

Beurteilung unterliegt nach Maßgabe der Gefeße gegen den Nach $ 73 Str. P. O. iſt zwar das Gericht befugt , die

Bettel, die gewerbemäßige Unzucht, den Diebſtahl u . . w . Für Vernehmung von Sachverſtändigen abzulehnen, wenn es ſich auff

die Anwendung des § 361 Nr. 8 dagegen kommt nichts darauf Grund eigener bereits vorhandener oder erlangter Sadkunde

an , ob das Unterkommen auf ehrliche Weiſe gewonnen worden für befähigt erachtet, ſelbſtändig eine Entſcheidung zu treffen

iſt oder nicht. Urt. des I. Sen. vom 8. Januar 1903. ( vergl . Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 25 S. 326) ,

4797. 1902. allein notwendige Vorausſeßung dafür , daß der Richter dies

getan , iſt, daß dies in ſeiner Begründung zum unzweifelhaften

B. Zur Strafprozeßordnung.
Ausdruck gelangt. Dies iſt vorliegend nicht der Fall. Sowohl

1. $ 59 . die aus dem Sißungsprotokoll erſichtliche Rechtfertigung der

Gerügt wird , es ſei verſäumt worden, die Verwarnung der Ablehnung als die Urteilsbegründung gibt dem Zweifel Raum,

Zeugen von dem Dolmetſcher überſeßen zu laſſen . Die Beeidi . daß die Straffammer nicht, weil ſie ſelbſt als Sachverſtändige

gung des Dolmetſchers ſei erſt vorgenommen , nadidem die ſich für geeignet erachtet hat , die Frage zu beurteilen , fondern

Zeugen verwarnt und aus dem Gerichtsſaal hinausgefandt ſeien . deshalb den Beweisantrag abgelehnt hat , weil ſie die bereits

Es iſt jedoch in der Rechtſprechung des Reichsgerichts erkannt erhaltenen Beweisergebniſſe für genügend und nicht mehr zu

(Entſch . in Straffadyen Bd. 6 S. 267) , daß ein Reviſionsgrund erſchütternde erachtet hat . Dieſes Verfahren verſtieß aber , wie

nidht gegeben ſei , wenn der im § 59 der Str. P. O. vor. Angeklagter mit Recht rügt , gegen die Vorſchrift des § 377

geſchriebene Hinweis auf die Bedeutung des Eides überhaupt Nr. 8 Str. P. O. , denn das Gericht hat hierdurch über das Er :8

unterblieben iſt. Iſt aber ein Reviſionsgrund nicht gegeben , gebnis der beantragten Beweisaufnahme im voraus abgeurteilt

wenn der im § 59 a . a . D. vorgeſchriebene Hinweis unterlaſſen und ein foldes Vorgehen iſt, wie das Reichsgericht in ſtändiger

1
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Rechtſprechung feſtgehalten hat , unzuläſſig. Urt. des III. Sen. gefeßes , worüber nach dem Wortlaut kein Zweifel beſteht, nur

vom 5. Januar 1903. 5013. 1902 . durch beſonderen Gerichtsbeſchluß, alſo gemäß 88 33 — 35

5. § 97. der Str. P. D. erſt nach Anhörung der Beteiligten und in

Die Benußung des Inhaltes der von Rechtsanwalt K. dem einer mit Gründen verſehenen , verkündeten Entſcheidung, ver.

Unterſuchungsrichter ausgelieferten Handakten in der Haupt. fügt werden. Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 20 S. 273

verhandlung war nicht unzuläſſig. Allerdings unterliegen (274) . Der vorliegende Verſtoß gegen dieſe Formvorſchrift

nach der Vorſchrift des § 52 und § 97 der Str. P. D. wurde nicht dadurch ausgeglichen, daß die ungefeßliche Maß

ſchriftliche Mitteilungen zwiſchen dem Beſchuldigten und einem regel von keiner Seite beanſtandet und daß der nach Abſchluß

Rechtsanwalte, der in Anſehung deſſen, was ihm von jenem des betreffenden Zeugenverhörs wieder in den Saal herein .

bei Ausübung ſeines Berufes anvertraut wurde, zur Ver. geführten Angeklagten die „ übrigens unweſentlichen Ausſagen

weigerung des Zeugniſſes berechtigt iſt, der Beſchlagnahme nicht. des Zeugen“ mitgeteilt worden ſind. Denn auf Einhaltung

Allein eine ſolche liegt auch bezüglich jener Handakten nicht einer in öffentlichem Intereſſe gegebenen Vorſchrift kann nicht

yor. Denn ſie vollzog ſich nicht ſchon durch deren bloße An- wirkſam verzichtet werden , und die Regel, daß die Beweisauf

ordnung , die allerdings von dem Unterſuchungsrichter erlaffen nahme in Anweſenheit des Angeklagten erfolgen ſoll, greift für

wurde, ſondern bedurfte noch eines amtlichen Ausführungsaktes , weſentliche und unweſentliche Beweiſe ebenmäßig Plaß. Urt. des

welcher in erkennbarer Weije zum Ausdruck brachte, daß die I. Sen. vom 24. Januar 1903. 90. 1903.

betreffenden Akten und namentlich auch die darin befindlichen 8. § 248 .

Mitteilungen des Angeklagten damit der freien Dispoſition des Die Verleſung von Urkundenabſchriften ſtatt der Original.

Inhabers entzogen ſein ſollten. Ein ſolcher Bejchlagnahmeakt urkunden iſt in der Str. P. O. nirgends verboten. War der Be.

mußte von der Strafkammer nicht bereits in der bloßen ſchwerdeführer mit der Verleſung bloßer einfacher Abſchriften der

Kenntnisgabe von der Beſchlagnahmeverfügung an Rechtsanwalt von ihm an feinen Bruder gejdriebenen Briefe aus irgend einem

K. gefunden werden , mit der kein Verbot einer Dispoſition Grunde nicht einverſtanden, hielt er vielmehr die Verleſung der

über die in Frage ſtehenden Akten verbunden war. (Vergl. bei den Akten befindlichen Originalbriefe für geboten , ſo war es

Entſch. Bd. 18 S. 71 ff.) Wenn daraufhin Rechtsanwalt K. ihm unbenommen , einen hierauf gerichteten Antrag , durch deffen

dem Gerichte ſeine Akten , ohne jene Mitteilungen daraus zu ungerechtfertigte Ablehnung erſt ſeine Verteidigungsintereſſen

entfernen , überbrachte, ſo war er hierzu noch nicht verpflichtet unter Umſtänden hätten gefährdet werden können , in der vorder

und im Falle ſeiner Weigerung der Herausgabe würden nach richterlichen Hauptverhandlung zu ſtellen. Urt. des III. Sen.

$ 95 Abſ. 2 der Str. P. O. die Zwang&maßregeln des § 69 vom 1. Dezember 1902. 3537. 1902.

und nach § 97 der Str. P. D. die Beſchlagnahme der Mit. 9. § 248 .

teilungen unzuläſſig geweſen ſein. Shrer Benußung als Beweis . Wird in der Hauptverhandlung eine Urkunde als urkund .

mittel in der Hauptverhandlung ſtand bei dieſer Sachlage nichts liches Beweismittel benußt, d. 1. fol durch fie ihr Inhalt

im Wege. Urt. des I. Sen. vom 26. Januar 1903. 4199. 1902. beweiskräftig gemacht werden, ſo iſt ſie nach der Vorſchrift des

6. S 243. $ 248 der Str . P. D. zu verleſen. Daß dieſe Vorausſetung

Die Behauptung, der Angeklagte ſei durch das Gericht im vorliegenden Falle betreff& des Frachtbriefs gegeben wäre,

verhindert worden , die Namen und Wohnungen der von ihm dafür mangelt der Nachweiß. Nach dem Sißungsprotokolle iſt

als Entlaſtungszeugen zu benennenden Perſonen zu ermitteln die Urkunde , deren Verfälſchung dem Angeklagten zur Laſt ge

und dieſelben an Gerichtsſtelle zu bringen , findet durch das legt war, bei deſſen Vernehmung „vorgelegt“ worden. Das war

Sißungsprotokoll nicht Beſtätigung und hat daher als wider . nicht nur zuläſſig, ſondern auch geboten, weil die Urkunde als

legt zu gelten . Dasſelbe ergibt nur, daß der Angeklagte be. Gegenſtand der Verfälſchung ein Augenſcheinsobjekt darbot und

hauptet hat, er habe ſich in Gegenwart des Zeugen S. nicht als Angeklagter ſich idon über ihre Identität zu erklären hatte.

Befißer eines oder zweier Grundſtücke in M. oder in einem Dieſe Art der Benußung der Urkunde zum Beweiſe über ihre

anderen Orte aufgeſpielt, und daß er hierfür ſich auf zwei ihm Identität und äußere Beſchaffenheit erforderte ihre Verleſung

dem Namen und Aufenthaltsorte nach unbekannte Perſonen , nicht. Daß von ihr noch in anderer Weiſe zu Beweiszwecken

die bei der Verhandlung mit S und D zugegen geweſen ſeien , als Gebrauch gemacht wäre , erhellt nicht. Urt. des IV. Sen. vom

Zeugen berufen und deren Abhörung beantragt hat. Dieſer 30. Januar 1903. 5310. 1902.

Antrag iſt vom Gericht wegen der Unmöglichkeit ſeiner Auß . 10. SS 248, 260.

führung abgelehnt worden . Dieſe Begründung iſt nicht zu Die Str. P. D. fennt keinen geſchloſſenen Kreis von Be.

beanſtanden ; ſie iſt, wie dadurch und auch in den Urteilsgründen weißmitteln , ſondern eröffnet dem Richter in der Şerbeiziehung

zum Ausdruck gebracht iſt, erfolgt, weil das Gericht durch den und Verwertung geeigneter Erkenntnisquellen den denkbar

Antrag nicht in den Stand geſetzt war, mit den ihm zu Gebote weiteſten Spielraum , indem ſie in § 260 das Gericht anweiſt,

ſtehenden Mitteln Namen und Aufenthaltsort der Zeugen in über die Ergebniſſe der Beweisaufnahme nach freier , aus dem

Erfahrung zu bringen und ihre Ladung zu bewerkſtelligen . Inbegriff der Verhandlung geſchöpfter Überzeugung zu ent.

Urt. des IV. Sen. vom 23. Dezember 1902 . 4817. 1902. deiden : Dbgleich Photographien in der Str. P. D. nicht ge

7. § 246 (Gerichtsverfaſſung § 178) . nannt ſind, widerſtreitet ihre Vorlegung und Benußung in der

Zeitweiſe Entfernung des fich ordnungswidrig benehmenden þauptverhandlung doch weder unmittelbar noch mittelbar einem

Angeklagten aus dem Sipungszimmer kann nach § 246 dort ausgeſprochenen oder ſtillidweigend aufgeſtellten Grundjak.

Abſ. 2 der Str. P. D. und § 178 des Gerichtsverfaſſunge. Photographiſche Aufnahmen und die Entwiklung der Abzüge



218 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

11

find ebenſowenig eine Bekundung finnlicher Wahrnehmungen wie 15. 8 264.

eine fachmänniſche Beurteilung gewiffer Ereigniſſe oder Zuſtände ; Daß die Anordnung der Verbringung in eine Beſſerungs

fie laſſen ſich alſo begrifflich nicht unter dem Geſichtspunkt des anſtalt den Angeklagten beſchwert und ihn troß der Freiſprechung

Zeugniſſes oder des Sachverſtändigengutachtens verwerten und an ſich zur Einlegung des Rechtsmittels der Reviſion berechtigt,

deshalb iſt der Verfertiger photographiſcher Aufnahmen und hat das Reichsgericht wiederholt ausgeſprochen. (Entſch . Bd. 4

Abzüge zu Zweđen einer gerichtlichen Unterſuchung weder als S. 355 , Bd. 1 S. 180.) In gleicher Weiſe muß aber ange.

Zeuge noch als Sadyverſtändiger im Sinne von 88 48–85 nommen werden , daß in einem folchen Falle die Vorſchrift des

Str. P. D. , ſondern als Handlanger, Gehülfe, Beauftragter des § 264 Abſ. 1 der Str. P. O. Anwendung zu finden hat.

Richters anzuſehen. Urt. des I. Sen. vom 5. Januar 1903. Wollte man allerdings den 8 264 Abſ. 1 der Str. P. D. dahin

6104. 1902. auffaſſen, daß unter Verurteilung" nur eine Verurteilung zur

11. $ 250. Strafe im Sinne des Teiles I Abid . 1 des Str. G. B. zu

Wie das Reichégericht mehrfach ausgeſprochen hat , iſt es verſtehen iſt, ſo würden in einem Falle, wie der vorliegende ,

zwar zuläſſig, in dem Falle, daß ein Zeuge bei ſeiner kom- die Vorausſetzungen zur Anwendung der Vorſchrift des § 264

miſſariſchen Vernehmung eine im Vorverfahren oder vor einer Abſ. 1. der Str. P. O. nicht gegeben ſein, da die Anordnung

nicht richterlichen Behörde abgegebene Ausſage wiederholt, in der Verbringung in eine Erziehungs- oder Beſſerungsanſtalt

dem Protokolle über die kommiſſariſche Vermehrung auf das nicht als Strafe, ſondern als polizeiliche Maßnahme ſich darſtellt.

Protokoll über die frühere Vernehmung zu verweiſen, anſtatt Zu einer derartigen Auslegung zwingt aber weder der Wortlaut

die Ausjage von neuem niederzuſchreiben ; in dieſem Falle iſt des § 264 Abſ. 1 der Str. P. O. , noc entſpricht ſie der in

das frühere Protokoll als Beſtandteil der neuerlichen Ausſage dieſer Beſtimmung zum Ausdrucke gekommenen geſeßgeberiſchen

anzuſehen und es darf daher auch in der Hauptverhandlung auf Abſicht, welche dahin geht, zu verhüten , daß durch die eingetretene

Grund des § 250 der Str. P. D. verleſen werden. (Entſch. Klageänderung die Verteidigung des Angeklagten beſchränkt wird.

Bd. I S. 391 , Bd. XIV S. 1 , Bd. XXVI S. 289. Recht: Urt. des III. Sen. vom 8. Januar 1903 . 2025. 1902.

ſprechungen Bd. IX S. 176.) In ſolchen Fällen iſt es jedoch 16. & 264 .

erforderlich, daß das frühere Protokol , auf welches das neuer- Begründet iſt die Rüge der Verlebung des § 264 der

liche bezüglich der Ausſage des Zeugen lediglich hinweiſt, dem Str. P. D. jedenfalls inſoweit , als der Angeklagte nicht be .

Zeugen vor ſeiner neuerlichen Vernehmung zur eigenen Einſicht ſonders darauf hingewieſen worden iſt, daß die in dem ſchöffen

vorgelegt oder vorgeleſen worden iſt und dies in dein neuerlichen gerichtlichen Unzuſtändigkeits- und Überweiſungsbeſchluſſe ihm

Protokolle beurkundet wird. Denn wenn der Zeuge nicht mit zur Laſt gelegten und rechtlich als Untreue qualifizierten Straf.

dem Wortlaut des früheren Protokolles bekannt gemacht taten auch als Unterſchlagungen angeſehen werden könnten.

worden iſt, kann die Bezugnahme auf jenes Protokoll die noch Gegenüber dem Inhalte dieſes Überweiſungsbeſchluſſes war die

malige Protokollierung der Ausſage naturgemäß nicht erſeßen . geſchehene Verurteilung des Angeklagten wegen dieſer Fälle aus

Urt. des I. Sen. vom 12. februar 1903. 5320. 1902. $ 266 in idealer Konkurrenz mit § 246 des Str. G. B. nur

12. § 252. nach vorgängiger Belehrung und Hinweijung nach Anleitung

Es iſt nicht unzuläſſig, die Protokolle über frühere Ver. des § 264 der Str. P. O. angängig und wurde dieſe Hin

nehmungen dem Zeugen zur Einſicht vorzulegen . Urt. des weiſung auch dadurch nicht überflüſſig, daß der $ 246 des

II. Sen. vom 2. Januar 1903. 5881. 1902. Str . G. B. dem Eröffnungsbeſchluß zu grunde lag und daß

13. § 255. dieſer Eröffnungébejdluß verleſen wurde (Entſch . des R. O. in

§ 255 der Str. P. O. geſtattet ohne jede Einſchränkung Strafſachen Bd. 15 S. 286) ; denn gegenüber dem Überweiſungs

die Verleſung ärztlicher Atteſte über Körperverleßungen , welche beſchluſſe war der erſtere, ſoweit die in dem Überweiſungsbeſchluſſe

nicht zu den ſchweren gehören. Sie iſt daher auch dann un- erörterten Straffälle in Frage kommen, als beſeitigt anzuſehen

bedenklich zuläſſig , wenn der Ausſteller des Atteſtes in der und vertrat der die Unzuſtändigkeit ausſprechende Beſchluß den

Hauptverhandlung als Zeuge erſchienen iſt. Urt. des IV. Sen. Eröffnungsbejdluß. Urt. des III. Sen. vom 8. Dezember 1902.

vom 6. Februar 1903. 5467. 1902. 4592. 1902.

14. § 255. 17. § 264.

Abgeſehen von der Angabe des bei der ärztlichen Unter. Dem Umſtande, daß § 270 Str. G. B. den wiffentlichen

ſuchung feſtgeſtellten objektiven Befundes und der Erklärung Gebrauch einer falſchen Urkunde zu Täuſchungszweden der

der Unterſuchten über die bei ihr vorhanden geweſenen und noch Urkundenfälſchung gleidachtet, d . h . die Gleichwertigkeit

vorhandenen Krankheitserſcheinungen enthält das verleſene Atteſt dieſer Straftat mit derdieſer Straftat mit der der Urkundenfälſchung hinſichtlich

eingehende Mitteilungen der Verlegten über den Bergang bei Strafbarkeit wie Strafınaß anerkennt, iſt für die Entſcheidung

dem von ihr erlittenen Unfall und über ihr und des Angeklagten der vorliegenden Frage Bedeutung nicht beizumeſſen. Im

Verhalten nach demſelben , ferner aud Mitteilungen einer dritten Sinne des § 264 Str. P. D. handelt es ſich formell wie

Perſon über das Verhalten der Verlegten nach dem Unfalle. materiell um verſchiedene Strafgeſebe. Urt. des IV. Sen.

Inſoweit überſchrittüberſchritt das Schriftſtück in ſehr erheblicher vom 5. Dezember 1902. 4313. 1902 .

Weiſe den Rahmen eines nach § 255 l . C. verlesbaren 18. § 266.

ärztlichen Atteſtes und verſtieß ſeine , ausweislich des Sißunge. Fehljam iſt es , wenn die Reviſion eine Verlegung des

protokolles erfolgte Verleſung gegen § 249 der Str. P. O. § 266 der Str. P. O. darin erblickt, daß im Irteil für die

Urt. des IV. Sen. vom 9. Januar 1903. 4949. 1902 . Feſtſtellung, der noch nidt 18 Jahr alt geweſene Angeklagte

1

1
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habe bei Begehung der Tat die zur Erkenntnis ihrer Straf- vor der Urteilsverkündung , mit anderen Worten noch einer vor.

barkeit erforderliche Einſicht beſeffen, keine Tatſachen angeführt gängigen prozeßleitenden Verfügung des Inhalts bedürfen ſollte,

ſeien , auf die dieſe Annahme geſtüßt werde. Zur Begründung daß keine Verweiſung ſtattfinde, ſondern Urteil zu verkünden

der Verurteilung gehört allerdings die Feſtſtellung des Vor- ſei. Urt. des IV . Sen. vom 19. Dezember 1902. 4606. 1902 .

handenſeins jener Einſicht; die Tatſachen, aus denen dies ge. 23. $ 273 .

folgert wird, find aber nicht als Merkmale der ſtrafbaren Hand- Daß dem nach Ausweis des Sißungsprotokolls vor Ver

lung im Sinne des § 266 der Str. P. D. zu betrachten. Die nehmung der Zeugen geſtellten Antrage des Angeklagten, die

Angabe dieſer Tatſachen war daher kein weſentliches Erfordernis Ausſagen der zu vernehmenden Zeugen zu protokollieren, von

der Urteilsbegründung. Urt. des IV. Sen. vom 13. Januar dem Vorſißenden des Gerichts nicht ſtattgegeben worden iſt,

1903. 6339. 1902. enthält keinen Verſtoß gegen die Vorſchriften des S 273 der

19. § 266. Str. P. D. Der Vorſißende hat hiernach die vollſtändige

§ 266 Abſ. 3 ſchreibt nur die Angabe der den geſeblichen Niederſchrift und Verleſung von Ausſagen in der Hauptver-,

Deliktsbegriff enthaltenden ſtrafrechtlichen Beſtimmungen vor, handlung nur dann anzuordnen , wenn es auf deren Feſtſtellung

nicht aber auch die Bezeichnung der lediglich für die Straf- ankommt. Wann dieſe Vorausſeßung zutrifft, entſcheidet das

bemeſſung maßgebenden geſeßlichen Vorſchriften . Leßteren iſt Ermeſſen des Vorſigenden. Dem Angeklagten ſteht ein Recht,

aber § 44 des Str. G. B. beizuzählen, welcher lediglich be- die Protokollierung der Zeugenausſagen zu erzwingen, nicht zu.

ſtimmt, nach welchen Grundſäßen die Strafe des Verſuche feſt- Urt. des II. Sen. vom 22. Dezember 1902. 5736. 1902 .

zuſeßen iſt, während der Begriff des Verſuchs ſeine Normierung 24. $ 293 .

in § 43 gefunden hat, welcher ſich in dem angefochtenen Urteil Wenn auch in § 43 des Str. G. B. geſprochen wird von

vorſchriftsmäßig angezogen findet (Entſch. des R. G. in Straf: „Handlungen, welche den Anfang der Ausführung des beab .

jachen BD. XXVBd. XXV S. 418) . Urt. des III. Sen. bom jichtigten aber nicht zur Vollendung gelangten '

12. Januar 1903. 5423. 1902 . Verbrechens enthalten “, ſo bedarf es doch weder in Shwur

20. § 266. gerichts- noch in anderen Sachen unbedingt der Feſtſtellung

Eine rechtliche Notwendigkeit, die erfolgte Stellung des dieſes Moments, ſofern die unter Auslaffung dieſer Worte ge

Strafantrags, ſofern er erforderlich iſt, im Urteil zu er . wählte Faſſung der Frage die Begriffsmerkmale des Verſuches

wähnen , beſteht nicht. Urt. des II. Sen. vom 16. Dezember in nicht mißzuverſtehender Weiſe enthält, fodaß fie einerſeits,

1902. 4040. 1902. für den Tatbeſtand entbehrlich ſind, andernfalls aus der Be.

21. § 267. antwortung der Frage, wie ſie hier geſtellt iſt, niemals der

Darauf, daß der Vorſißende etwa verſehentlich bei der Tatbeſtand des vollendeten Verbrechens fich ergeben kann. Urt.

Urteilsverkündung die ausgemeſſene Strafe falſch angegeben hat, des III. Sen. vom 2. Februar 1903. 6214. 1902.

kann die Reviſion nicht geſtüßt werden ; die im Urteil ent- 25. $ 293 .

haltene Straffeſtſeßung des Gerichts entſcheidet. Urt. des Die von den Geſchworenen bejahte Frage geht dahin, ob

II. Sen. vom 30. Dezember 1902. 5829. 1902 . der Angeklagte ſchuldig ſei , den Entſchluß, mit Gewalt gegen

22. $ 270 . eine Perſon fremde bewegliche Sachen einem anderen in der

Der „ Antrag der Verteidigung" , die Verhandlung und Abſicht rechtswidriger Zueignung wegzunehmen, durch Hand

Entſcheidung der Sache gemäß § 270 der Str. P. D. dem lungen betätigt zu haben, welche einen Anfang der Ausführung

Schwurgericht zu überweiſen, bedurfte in der Hauptverhandlung dieſes beabſichtigten , aber nicht zur Vollendung gelangten Ver-.

keiner beſonderen Beſcheidung. Dem Antrage" kam nur die brechen enthalten , und zwar zur Nachtzeit in einem bewohnten

Bedeutung zu , die Straffammer auf die ihr nach § 270 der Gebäude, in welche er ſich zur Begehung eines Raubes oder

Str. P. O. von Amtswegen obliegende prozeſſuale Verpflich. Diebſtahls gewaltſam Eingang verſchafft hatte. Die Frage bringtD.

tung beſonders hinzuweiſen . Das Gericht hatte auch ohne nicht klar zum Ausdruck, daß der Entſchluß des Angeklagten die ge

„ Antrag“ nach dem Ergebniſſe der Verhandlung zu prüfen , ob walttätige Verübung der Wegnahme zur Nachtzeit in einein be.

einem der Angeklagten eine Tat zur Laſt zu legen war, welche wohnten Gebäude umfaßt hat. Infolge dieſes Umſtandes läßt der

die Zuſtändigkeit des Sdwurgerichts begründete. Es lag des . Spruch der Geſchworenen die Auffaſſung zu, daß der Entſchluß

halb innerhalb feiner Befugniſſe, zu erörtern , ob etwa einer der des Angeklagten nur auf Begehung des Raubes gerichtet ge.

Angeklagten als Täter des Verbrechen im Sinne des § 226 weſen ſei , und daß im übrigen nur erwieſen ſei, daß tat .

des Str. G. B. zu betrachten ſei. Und es entſprach dem fädlich die Ausführung des Entſchluffes zur Nachtzeit in

Geſeß, die Beurteilung des Ergebniſſes der Verhandlung auf einem bewohnten Gebäude unternommen ſei, während nicht be

deren Schluß zu verſchieben. Dann hatte ſich die Straf- antwortet werde und fonach unbeſtimmt bleibe, ob die Ver

kammer zu entſcheiden, ob ſie ſich ſelbſt zu erkennen in der übung zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude in der

Lage befinde, oder ob ſie gemäß § 270 der Str. P. D. Ver. Abſicht oder dem Bewußtſein des Angeklagten gelegen hat.

weiſung auszuſprechen habe. Die Entſcheidung in der einen Da der Verſuch eines Verbrechend vorausſeßt , daß der

Richtung enthielt icon in ſich eingeſchloſſen die Ablehnung einer Dolus de Täters fämtliche Tatbeſtandsmerkmale umfaßt,

Entſcheidung nach der anderen , die Begründung der einen jdon ſo iſt in dem Spruche der Geſchworenen, welcher dem

die Gründe für die Ablehnung der anderen . Unverſtändlich iſt, angefochtenen Urteil zu grunde liegt , eine zweifelsfreie Feſte

weshalb , wo das Gericht keinen Grund für die Verweiſung ſtellung des Verſuchs des nach $8 249 , 2504 des Str. G. B.

fand, es hierüber der Verkündung eines beſonderen Beſchluſſes ſtrafbaren Raubes nicht enthalten. Das Urteil unterliegt daher
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der Aufhebung. (Vergl. Goltdammers Archiv Bd. 47 S. 284. ) jedoch weder von jenem noch von dieſem innerhalb der ein

Urt. des II. Sen. vom 13. Januar 1903. 6298. 1902. wöchigen Friſt nach Zuſtellung des Urteils gerechtfertigt, das

26. § 293. Rechtěmittel vielmehr von dem Vater des minderjährigen An.

Es iſt nicht geboten geweſen, in die den Geſchworenen geklagten , und zwar im eigenen Namen , begründet worden . Die

vorgelegten Schuldfragen auch die nähere Bezeichnung Entſcheidung über Zulaſſung der Reviſion hing ſonach davon

der Gläubigerin aufzunehmen , deren Befriedigung vereiteln ab , ob der Vater hierzu befugt war. Aus § 1630 des Bürger

gewollt zu haben , dem Angeklagten ſchuld gegeben war. Der lichen Geſeßbuches, wonach die dem Vater zuſtehende Sorge

Eröffnungebeſchluß hatte allerdings die Gläubigerinnen , deren Be. für die Perſon die Vertretung des minderjährigen Kindes um.

friedigung vereitelt werden ſollte, noch näher bezeichnet, es war faßt , iſt eine derartige Befugniß nicht zu entnehmen , da für

aber keineswege erforderlich, daß die Schuldfragen wörtlich die Rechteſtellung des geſeblichen Vertreter im Strafverfahren

mit der Formulierung des Eröffnungsbeſchluſſes übereinſtimmten. nicht das bürgerliche Recht , ſondern die Str. P. O. maßgebend ift.

Die Individualiſierung der Straffälle iſt durch die ſonſtigen Nach $ 340 der letteren iſt der Vater als geſeßlider Vertreter

in den Fragen erwähnten Umſtände in ausreichender Weiſe ge- zur ſelbſtändigen Einlegung eines Rechtsmittels befugt; auch

gegeben. Urt. des II. Sen. vom 5. Januar 1903. 6041. 1902 . kann er nach § 149 Abſ. 2 und 3 als Beiſtand neben dem

27. $ 293. Minderjährigen auftreten . Eine Befugnis zur Vertretung iſt

Die Faſſung der Frage enthalt inſofern einen weſentlichen dem Vater als ſolchen durch die Str. P. O. , abgeſehen von

Mangel, als darin entgegen der Vorſdrift in § 293 der den Ausnahmefällen der 88 322 , 328, nicht beigelegt. Der

Str. P. D. in Verbindung mit § 49 des Str. G. B. nicht Vater des Angeklagten war mithin nicht befugt, die nicht von

mit den Worten des Geſeges in einer jedes Mißverſtändnis ihm fraft eigenen Rechte, ſondern von dem Sohne bezw . von

ausſchließenden Form klar und beſtimmt zum Ausdruck gebracht deſſen Verteidiger eingelegte Reviſion ohne Bevollmächtigung zu

wurde, daß der Beſchwerdeführer dem Mitangeklagten zur Be- begründen.begründen . Beſchl. des IV . Sen. vom 9. Dezember 1902 .

gehung des von dieſem verübten Verbrechen Hülfe geleiſtet 5814. 1902 .

hat. Der vorliegende Mangel der Frageſtellung kann auch 30. $ 460.

nicht dadurch als geheilt angeſehen werden , daß in die hier in Die Frage , ob Antrag $ 460 durch Vertreter geſtellt

Betracht kommende Frage die Worte zu der von dem Mit- werden kann, iſt lediglich nach den Vorſchriften der Str. P. D.

angeklagten begangenen ſtrafbaren Handlung“ Aufnahme ge- und zwar denjenigen , welche die Einlegung von Rechtsmitteln

funden haben . Denn der Tatbeſtand der Beihülfe hat zur betreffen, zu beurteilen . Urt. des I. Sen. vom 29. Januar 1903.

notwendigen Vorausſeßung nicht nur, daß der Gehülfe dem 3956. 1902.

Haupttäter zur Begehung des dieſem zum Vorwurfe ge- 31. § 467.

machten Delikts Beihülfe geleiſtet, ſondern auch, daß der Haupt- Die Strafverfolgungsbefugnis der Steuerbehörde bezieht

täter das ihm zur Laſt gelegte Delift auch wirklich begangen ſich nur auf das Steuervergehen , umfaßt alſo nicht die damit

hat ( Rechtſprechung des R. G. in Strafſachen Band IX in Idealkonkurrenz begangene Verlegung des § 284 Str. G. B.

S. 137) . Legterem Erfordernis trägt die Frageſtellung, um Urt. des II. Sen. vom 23. Januar 1903. 4708. 1902.

welche es fich hier handelt , gebührende Rechnung, während das

erſtere Erfordernis, durch welches gerade erkennbar gemacht
C. Andere Gefeße und Rechtsquellen.

werden ſoll, daß eine Beihülfe im Sinne des § 49 des

Str. G. B. nur dann angenommen werden kann, wenn die 1. Gewerbeordnung § 134.

von dem Gehülfen dem Täter zu Teil gewordene Unterſtüßung Von den verſchiedenen in der Rechtſprechung des R. G. als

und Förderung in die Zeit vor Vollendung des von dieſem erheblich anerkannten Unterſcheidungsmerkmalen des fabriks

verübten Delikts fällt, in der Frageſtellung keinerlei Berück. mäßigen und handwerksmäßigen Betriebes reicht keine für fich

fichtigung gefunden hat (Entſch. Bd . VIII S. 177 , Bd . XXII allein aus, um durch ſein Vorliegen oder Fehlen die Annahme

S. 2 ; Rechtſprechung Bd. IX S. 648.) Urt. des III. Sen. eines Fabrikbetriebes zu rechtfertigen oder auszuſchließen . Ent .

vom 5. Februar 1903. 6311. 1902 . ſcheidend iſt das Zuſammentreffen nicht eben aller, aber doch

28. SS 324 , 470 flg. einer Mehrzahl derſelben . Rechtsirrig iſt es iin gegebenen Falle,

Im Verfahren gegen den abweſenden Angeklagten gelangen einem Konfektionsbetriebe von bedeutendem Umfange die Fabrik

die SS 319 bis 326 der Str. P. D. zur Anwendung, ſoweit eigenſchaft lediglich deswegen abzuſprechen , weil nur nach Be

dies nicht durch die Sonderbeſtimmungen über das Verfahren ſtellung und Maß gearbeitet werde . Urt. des II. Sen , vom

gegen abweſende Webrpflichtige in den SS 470 bis 476 da : 30. Dezember 1902. 3795. 1902.

ſelbſt auegeſchloſſen wird . Leştere berühren das Verfahren in 2. Gewerbeordnung § 147.

der Rechtsmittelinſtanz nirgends, weshalb $ 324 der Unter Affiftent verſteht man allgemein jüngere, ſtaatlich

Str . P. D. ohne weiteres, und namentlich ohne daß es im approbierte Arzte , die ſich im Intereſſe ihrer Ausbildung oder

Abjdnitt 4 des 6. Buchs der Str. P. O. einer beſonderen ihres künftigen Fortkommens bei Inſtituten berülmter ürzte

Verweiſung auf denfelben bedurfte , Anwendung findet. Urt. des und Profeſſoren oder an größeren Krankenhäuſern anſtellen

IV . Sen. vom 23. Januar 1903. 5101. 1902. laſſen . Diejen allgemeinen Sinn - das ergibt der Zuſammen,

29. 88 340 , 385 . hang des angefochtenen Urteils — hat auch der Angeklagte mit

Die Reviſion iſt ſowohl von dem Verteidiger namens des der Bezeichnung „früherer Affitent des weltberühmten Dr. med . L."

Angeklagten als von dem Angeklagten ſelbſt rechtzeitig eingelegt, verbinden wollen und verbunden und damit ſich einen dem Urzt

-
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ähnlichen Titel beigelegt, durch welchen der Glaube erweckt 5. Vereinszoligejeß vom 1. Juli 1869 g 158 .

wurde und erweckt werden ſollte, der Inhaber desſelben ſei eine Nad 158 des Vereinszollgefeßes kommt, wenn mit einer

geprüfte Medizinalperfon. Urt. des III. Sen. voin 2. Januar Rontrebande oder Defraudation andere ſtrafbare Handlungen

1903. 5309. 1902. zuſammentreffen, die für erſtere beſtimmte Strafe zugleich mit

3. Branntweinſteuergeſeß vom 8. Juli 1868 $ 67. der für leßtere vorgeſchriebenen zur Anwendung. Für die An.

Der § 67 del Branntweinſteuergeſeßes wie der § 2 nahme, daß von den anderen " ſtrafbaren Handlungen im

Abſ. 2 des preußiſchen Gefeßes vom 21. September 1900 Sinne dieſer Gefeßesvorſchrift Kontrebande und Defraudation

können nur dahin verſtanden werden , daß im Falle der Gleich. grundfäßlich haben ausgeſchloffen bleiben ſollen, fehlt es an

artigkeit der Kontraventionen und ihrer gleichzeitigen Entdedung einem zureichenden Grunde.einem zureichenden Grunde. Es iſt deshalb davon auszugehen ,

ſowohl in dem Falle, daß eine einzige Perſon mehrere Ron. daß der § 158 dann außer Anwendung bleiben muß, wenn

traventionen begangen hat als auch dann, wenn bei einer oder gleichartige Zuwiderhandlungen gegen das Vereinszollgefeß,

mehreren Kontraventionen mehrere Perſonen als Täter oder Kontrebande mit Rontrebande, Zolldefraudation mit Zolldefrau.

Teilnehmer beteiligt ſind, die Strafe ftets nur im einmaligen dation u. 1. w. zuſammentreffen, daß aber der § 158 Plaß greift,

Betrage verhängt werden darf, dergeſtalt, daß bei einer Mehr- wenn, wie es hier zutrifft, die verbotswidrige Einführung der

zahl von Beteiligten jeden einzelnen nur die Strafe in einem Mettwurſt den Tatbeſtand einer Kontrebande, die unverzollte Ein .

der Zahl der Beteiligten entſprechenden Bruchteile allerdings führung des Kaffeed den Tatbeſtand einer Defraudation begründet.

unter ſolidariſcher Haftbarmachung für die gegen die anderen Urt. des III. Sen. vom 22. Januar 1903. 5227. 1902.

Beteiligten zu verhängenden Bruchteile der Strafe — treffen 6. Heffiſche Verordnung vom 18. Mai 1879 betreffend

darf. Das leßtere muß aber nicht bloß dann gelten , wenn bei Beſteuerung ausländiſcher Gewerbtreibender.

einer oder mehreren Kontraventionen mehrere Perſonen in einer, Gine Gewerbeanlage erfordert nicht, daß von ihr aus

der vom Strafgefeße anerkannten Formen der Teilnahme (Mit. ein Gewerbebetrieb ſtändig in dem Sinne ausgehen müffe,

täterſchaft, Anſtiftung, Beihülfe) beteiligt ſind, ſondern auch daß von dieſer Stelle fortgefeßt neue Aufträge zu Gewerbø.

dann , wenn mehrere gleichartige Kontraventionen in derſelben leiſtungen entgegen genommen oder von ihr auß zur Ausführung

Brennerei gleichzeitig entdeckt werden , ein Teilnahmeverhältnis gebracht werden ſollen. Daher kann die Einrichtung eines

rechtlicher Natur aber unter den Beteiligten nicht beſteht. Urt. Bureaus für die Leitung einer einzelnen umfänglichen Unter.

des IV. Sen. vom 2. Januar 1903. 4815. 1902. nehmung im vorliegenden Fall Bau einer Wafferleitung) als

4. Wechſelſtempelſteuergeſeß vom 10. Juni 1869. 1. 88 5, Gewerbeanlage behandelt werden . Urt. des I. Sen. voin

16 ; 2. $$ 6, 11 . 16. Februar 1903. 4840. 1902.

1. Die Steuerpflicht iſt nach § 5 an die Unterzeichnung 7. Preßgefeß vom 7. Mai 1874 % 20 .

einer Wechſelerklärung geknüpft, d . h. einer Erklärung, durch Die Reviſionsrüge, daß die Verurteilung auf Grund eines

welche eine wechſelmäßige Verbindlichkeit übernommen wird. anderen Gefeßes, nämlich des $ 20 des Reichspreßgefeßes vom

Dieſe Vorausſeßung wird nicht erfüllt durch ſchriftliche Er. 7. Mai 1874, erfolgt iſt als auf der im Eröffnung&bejdluffe

klärungen auf dem Wechſel, welche eine wechſelmäßige Verbind. vorgeſehenen SS 185, 200 des Str. G. B. und daß „ dies

lichkeit zwar nach dem Willen des Erklärenden enthalten ſollen , unzuläſſig fei“ , kann dahin verſtanden werden, daß über eine

eine ſolche wegen mangelnder wechſelrechtlicher Form jedoch nicht andere Tat als diejenige, die im Eröffnungsbeſchluffe beſchrieben

enthalten. Die Beſtimmung in § 16 des Wechſelſtempels worden, ohne Zuſtimmung der Staatsanwaltſchaft und des An.

ſteuergeſeßes ſteht dem nicht entgegen. Sie enthält eine Aus. geklagten erkannt ſei. Die Rüge iſt unbegründet, denn der

nahmevorſchrift und iſt als ſolche ausdrüdlich auf den Aus. § 20 l. c. bezeichnet nicht eine beſondere Straftat, ſondern nur

ſteller eines trođenen Wechſels oder den Akzeptanten eines eine beſondere Beweisregel für die Täterſchaft einer Straftat,

gezogenen Wechſels beſchränkt. wenn die Drudſchrift, durch deren Inhalt die Strafbarkeit be.

2. Mit den Worten aus den Händen geben " hat das gründet wird, eine periodiſche iſt, gegen den verantwortlichen

Gefeß in den 88 6 und 11 jedes Aushändigen treffen wollen, Redakteur einer folchen Drudſchrift. Die Drudſdrift ſelbſt, in

welches dazu dient, einen wechſelrechtlich oder außerwechſelrechtlich deren Inhalt die dem Angeklagten zur Laſt gelegte Beleidigung

bedeutſamen Akt vorzunehmen, der den Zwechat, die Realiſierung gefunden worden, iſt aber in dem Eröffnungsbeſchluß bezeichnet

des Wechſelanſpruchs herbeizuführen . Gleichgültig iſt es dabei, und diefelbe, die dem Urteile zu grunde liegt. Urt. des I. Sen.
ob der Akt unter die in § 5 des Wechſelſtempelſteuergeſeßeß auf- vom 8. Dezember 1902. 3490. 1902.

gezählten Handlungen fällt oder nicht. Würden fonach die 8. Auslieferungsvertrag mit Belgien vom 24. Des

Wechſel dem Konkursverwalter nur vorgezeigt worden ſein , zember 1874.

fo läge hierin weder ein „Zur Zahlung Präſentieren “, noch ein Gegen den Angeklagten war bei der Königlich Belgiſchen

„Xus den Händen geben“ . Wurden ſie ihm dagegen ausge . Regierung ein Auslieferungsantrag geſtellt, dem ein Haftbefehl

folgt, zeitweilig überlaſſen zu dein Zweđe , ihm die Prüfung zu grunde lag , in welchem der geflüchtete Angeklagte des be
der Echtheit uſw. behufs Anerkennung entweder der Wechſel trügeriſchen Bankrutte, einer Reihe von Unterſchlagungen, des

felbſt oder der Rontokorrentforderung des Angeklagten zu ermög. Betruges und der Untreue dringend verdächtig erklärt war.

lichen, ſo würde hierin allerdings ein „Aus den Händen geben“ Während des Schwebens der Verhandlungen wurde dieſer Haft.
ebenjo anzunehmen ſein , als wenn die Wechſel zu den Ronkurs . befehl hinfichtlich des Konkursverbrechens und des Betruges auf.

akten eingereicht worden wären. Urt. des III. Sen. vom gehoben. Da der Angeklagte eine Sicherheit beſtellte und

11. Dezember 1902. 4490. 1902. daraufhin mit Unterſuchungshaft verſchont wurde, iſt ſpäter das
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Auslieferungebegehren zurüdgezogen , und der bereits proviſoriſch bewertet und lieber gekauft wird, als daß fünſtlich in ſeiner

in Haft genommene Angeklagte wieder auf freien Fuß geſeßt Farbe konſervierte. Auf eine Verſchlechterung oder Ver

worden . Weshalb aber bei dieſer Sachlage der demnach nicht änderung des Fleiſches, abgeſehen von der Farbe, kommt es

ausgelieferte Angeklagte, wenn er ſich dem Unterſuchungerichter nidytan . lirt . des III . Sen. vom 11. Dezember 1902 .

zur Vernehmung ſtellte und der ladung zur Hauptverhandlung 3673. 1902 .

vor dem Landgerichte zu Bremen von Brüſſel aus Folge leiſtete, 12. Nahrungsmittelgeſeß § 12.

um den Verfall der von ihm beſtellten Sicherheit zu verhüten , Das Tatbeſtanddierkmal des „ Inverkehrbringens “ iſt nicht

von dem Gerichte ale ein Ausgelieferter anzuſehen und son ihm verkannt. Nach der erſtrichterlichen Feſtſtellung hat der An

unter Berückſichtigung der Beſtimmungen des Deutſch-Belgijden geklagte das Fleiſch einem Boten übergeben , damit dieſer es in

Auslieferungsvertrags zu behandeln ſei , iſt aus dem erwähnten das Meygergejäft des Abnehmers bringe , welcher leßtere mit

Vertrage nicht zu entnehmen. Da Angeklagter fich ſpäter auf dieſer überbringung einverſtanden war. Der Beſtimmung des

deutſden Boden betreffen ließ, ſogar freiwillig in der Haupt. Angeklagten und dem Einverſtändniſſe des Abnehmers gemaz

verhandlung erſdien , beſtand feinerlei Hindernis, gegen ihn , wie hat der Bote das Fleiſch in den Wohn- und Geldhaftsräumen

gegen jeden anderen Reichsangehörigen zu verfahren . An der des Abnehmers niedergelegt. Unmittelbar darauf iſt der Polizei

Freiwilligkeit ſeines Erſcheinend andert es nichts , daß der An- beainte und gleichzeitig der Abnehmer hinzugekommen und legterer

geflagte eine Sicherheit im Sinne der $$ 117 ff. der Str. P. D. hat nun allerdinge, weil er den Beamten erblickte, erklärt:

beſtellt hatte. Mochte ihm aud der drohende Vermögensnachteil „ nein , daß Fleijd bleibt nicht hier “. Es kann dahingeſtellt

Lei Verfall der Sicherheit als ein indirefter Zwang erj einen, bleiben , ob nicht ſchon durch die Übergabe des Fleijches an den

fich der Unterſuchung nicht zu entziehen, ſo blieb dies immerhin Boten dasſelbe in den Verkehr gebraďt worden iſt , da ja doch

nur ein Motiv für ſeinen Entſchluß , fich freiwillig zu geſtellen. dieſe Übergabe gerade zu dem Zivecke geſchah, es dem Publikum

Urt. des III. Sen. vom 22. Dezember 1902. 4492. 1902. zugänglich zu machen , und da Angeklagter ſeinerſeits mit der

9. Kunſtgeſeß & 14 . Übergabe die tatjádliche berridaft über das Fleiſch auf

Ein Werk der Malkuuſt verliert den ihm nach Maßgabe gegeben hatte. Jedenfalls aber iſt das Inverkehrbringen des

des Geſetzes vom 9. Januar 1876 zuſtehenden Schutz, wenn es Fleiſches vollendet worden durch die Niederlegung desſelben bei

an einem Reklame - Plalat , alſo einem Werke der Induſtrie, dem Kunden . Denn dieſer hatte ja das Fleiſch , wie feſtgeſtellt

unter Geſtattung des Iirhebers oder ſeines Rechtsnachfolgers wird, beſtellt, er war mit der Überſendung einverſtauden , die

nadygebildet wird . Allein daraus , daß an einein Werfe der Niederlegung geſchah alſo in dem Moment, als ſie erfolgte,

Malkunſt ein Vermerk geſchäftlichen Inhalts angebracht iſt, muß ſeinem Willen entſprechend. Die ſpätere Zurückweijung des be

noch keineswegs der Schluß gezogen werden, dajj nun das Ganze ſtellten Fleiſches iſt lediglich erfolgt , weil inzwijden ein Polizei

näinlich Werk und Vermerk - zum Reklame . Plakat ge .- beamter hinzugekommen war , deſſen Dazwiſchentreten ein Be.

worden ſei . Die Frage , ob ein Reklame-Plakat vorliegt , an halten des Fleiſches nicht angängig erſcheinen ließ . Daß zwiſchen

dem das Werk nadhgebildet iſt, oder ob das lektere trot der der , der Beſtellung gemäßen Abgabe des Fleiſches in den Räumen

Anbringung des Vermerks die Natur als ſelbſtändiges Kunſtwert des Beſtellers und dein Dazwiſchentreten des Beamten nur ein

beibehalten hat , iſt im einzelnen Falle auf Grund der dabei ganz kurzer Zeitraum lag , kann in der rechtlichen Beurteilung

gegebenen tatſächlichen Umſtände zıl entſcheiden . Irt, des II. Sen. der Sache nichts ändern . Urt . des I. Sen. yom 8. Januar 1903 .

vom 19. Dezember 1902. 4167. 1902. 4864. 1902 .

10. Photographieſchußgeſep SS 5 , 7. 13. Nahrungsmittelgeſey § 12.

Nach § 7 des Gefeße vom 10. Januar 1876 geht bei Durch die noch während des Transportes des Fleiſches er:

photographiſchen Bildniffen (Vorträts) das Recht des Verfertigers folgte Polizeiliche Beſchlagnahme degjelben wurde deffen Auố=

von ſelbſt auf den Beſteller über. Es bleibt deshalb and in lieferung an den Empfänger unmöglich gemacht und legterem

deſſen Hand ſeinem Ilmfange nad das Recht des Ber : die eventuelle Möglichkeit der Verwendung des Fleiſches als

fertigers und unterliegt den für dieſen geltenden Beſchränkungen. Nahrungemittel in ſeinem Geſchäfte entzogen , hierdurch, aber der

Eine folde bilden die Beſtimmungen des § 5 des Geſetzes vom Eintritt der Vollendung des den Gegenſtand der Aburteilung

10. Januar 1876. Nach dieſem $ 5 a . a . D. iſt es eine Vor : bildenden Delikts verhindert. (Entid . des R. G. in Strafſachen

ausſeßung : des Schußes einer rechtmäßigen photographiſchen Bd. XIV S. 35 ; Rechtſprechung des R. G. in Strafſachen

Originalaufnahme, daß auf der Abbildung ſelbſt oder auf dem Bd . X S. 611. ) Nadı § 433 des nun in Geltung befindlichen

Karton die dort unter a-c aufgeführten Angaben über Namen Vandelsgejegbuches , welder nach § 454 auch auf das fracht

und Wohnort des Verfertigers oder Verlegers und das Kalenders geſchäft der dem öffentlidhen Verkehr dienenden Eijenbahnen

jahr , in welchem die rechtmäßige Abbildung zuerſt erſchienen iſt , Anwendung findet , bleibt dem Abjender einer Ware die Befugnis

enthalten ſind. Urt. des III. Sen. vom 4. Dezember 1902, der Verfügung über dieſelbe durch Anordnung ihrer Anhaltung,

4102. 1902. Zurückgabe oder Auslieferung an einen anderen als den in dein

11. Nahrungsınittelgeſeß § 10. Frachtbriefe bezeichneten Einpfänger auch während des Trang

Hackefleiſch, welchem die friſche hellrote Farbe durd Zuſaß ports dem Frachtführer gegenüber fraft des mit dieſem ab

von Präjerveſalz über die der Natur entſprechende Zeit erhalten geſchloſſenen Frachtvertrages gewahrt und dieſes Verfügungsrecht

iſt, iſt jdon dann als verfälſot in Sinne des Nahrunge. des Abſendero erliſcht erſt mit der Übergabe des Frachtbriefes

inittelgeſeges anzuſehen , wenn im Kreiſe der Konſumenten das an den darin benannten Empfänger nach der Ankunft des Fracht.

frijde Fleijd mit ſeiner natürliden hellroten farbe böber gutes am Orte der Ablieferung oder mit der Erhebung der
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Klage gegen den Frachtführer durch den Empfänger gemäß „Stüc Land", ſondern ein ſolcher Teil des Erdbodens zu ver

$ 435 des Handelégeſekbuched . Auch durch die Erteilung der ſtehen iſt, der zur Gewinnung von Bodenerzeugniſſen mindeſtens

Abholungsbefugnis find dem Empfänger zunächſt keine weiter- beſtimmt iſt. In dieſem Sinne wird das Wort gemeinhin

gehenden Rechte eingeräumt worden, als ſie ihm nicht ſoon an gebraucht und ſo iſt es auch im Rechtsleben aufzufaffen. Dffenbar

ſich auf Grund des § 435 a . a . D. zur Seite ſtanden, und das im gleichen Sinne iſt es auch im Preußiſden Feld- und Forſt.

Vorhandenſein dieſer Rechte berührte für ſich allein noch keinet polizeigeſeß vom 1. April 1880 (Geſekſamml. S. 230) an

wegs die fortdauernde Verfügungsbefugnis des Beſchwerdeführers gewendet, deffen § 10 den beſtraft, der „unbefugt über ücker,

der Eiſenbahn gegenüber, welche tatſächlich noch die Verfügungs- deren Beſtellung vorbereitet oder in Angriff genommen iſt, geht“ ,

gewalt über das Frachtgut beſaß und an die ihr bezüglich des . und deſſen § 18 denjenigen ſtraft, der „ Bodenerzeugniſſe von

ſelben von dem Beſchwerdeführer erteilten Anweiſungen auch dann Äckern entwendet“ . Aber auch für die Annahme, daß der An:

gebunden war, wenn dieſer dem Abnehmer gegenüber in der Tat geklagte „unbefugt über einen Garten gegangen iſt“ , bieten

auf Erteilung derartiger Anweiſungen verzichtet und durch Nicht- die Feſtſtellungen des Urteils nicht die erforderliche Unterlage.

beachtung des erklärten Verzichts ſich einer Verlegung ſeiner Allerdings hat das Reichsgericht wiederholt , in Übereinſtimmung

vertragsmäßigen Pflichten gegen den Abnehmer jQuldig ge- mit der Rechtſprechung des früheren Preußiſchen Obertribunals

macht haben ſollte. Ein Inverkehrbringen des Fleiſches , das anerkannt, daß Kirchhöfe, wenngleich ſie an ſich nicht den im

von dem Abnehmer noch nicht feſt gefauft war , deſſen Abnahme § 18 des erwähnten Feld und Forſtpolizeigeſeßes gedachten

vielmehr noch von einer vorherigen Unterſuchung abhing , liegt „ Gartenanlagen " zuzurechnen ſind, doch nach den beſonderen“

nicht vor. Urt. des III. Sen. vom 22. Januar 1903. 5581. 1902. Umſtänden, nach Ausſtattung und Einrichtung, auch als „ Garten

14. Nahrung&mittelgeſeß $ 14. anlagen" oder - was im weſentlichen dasſelbe iſt – als

Wenn die Straffammer den Eintritt einer Beſchädigung Gärten" fich darſtellen können . (Entid. des R. G. in Straf

der menſchlichen Geſundheit verneint, weil der Durchfall und fachen B8.7 S.190, Bd.29 S. 138 , Rechtſprechung Bd. 5 S.30.)

das regelmäßig damit verbundene Unwohlſein im Magen nur Und wenn der Vorderrichter eß zum Begriffe des Gartens nicht

ganz vorübergehend und gering aufgetreten find, fo verkennt ſie für erforderlich erachtet, daß die Zucht und Pflege von Blumen

den Rechtsbegriff des Schadens an der Geſundheit eines Menſchen und anderen Pflanzen „ Selbſtzwed " ſei, ſo kann dieſe

im Sinne des § 14 des Nahrungsmittelgeſeßes vom 14. Mai 1879 Meinung als rechtdirrig um ſo weniger bezeichnet werden, als

( Reichegefeßblatt 145) . In der Rechtſprechung des Reichsgerichte auch die Feſtſtellung, jene Zucht und Pflege fei , Selbſtzwect",

(Entſch. in Strafſachen Bd. 20 S. 254) iſt zwar anerkannt, nicht klar erkennen laſſen würde, welche Zwecke gemeint ſind .

daß nicht jede Verurſachung von Schmerz, Übelbefinden oder Andererſeits iſt aber der Reviſion zuzugeben, daß der Begriff

Mißbehagen fich für eine Geſundheitsbeſchädigung erachten läßt , des Gartens verkannt ſein würde , wenn einem Friedhof der

ein Schaden an der Geſundheit vielmehr nur dann vorliegt Charakter als Garten nur deshalb zugeſprochen würde, weil

wenn durch die Einwirkung auf den Körper eines Menſchen Topfgewächſe auf den Gräbern ſtehen und gepflegt werden oder

deffen Organismus in den zum Leben erforderlichen Ver. weil Anpflanzungen auf dem einen oder anderen Grabhügel fich

richtungen eine wenigſtens teilweiſe Störung erleidet. Dies zu vorfinden . Es bleibt weſentlich der tatſächliden Würdigung

grunde gelegt, würde es freilich als rechtóirrtümlich nicht zu im Einzelfalle überlaſſen, ob einem Friedhof in dem Maße eine

bezeichnen ſein , daß der erſte Richter in der „ ganz leichten Übelkeit gartenähnliche Anlage gegeben iſt, daß es der natürlichen Un.

im Magen“ und den „ leichten Magenbeſchwerden “ eine Gefund, ſchauung entſpricht, ihn zugleich als Garten oder als Garten

heitsbeſchädigung nicht feſtgeſtellt hat ; rechtsirrtümlich aber iſt anlage zu bezeichnen. Urt. des II. Sen. vom 20. Januar 1903.

dieſe Annahme, ſoweit feſtgeſtellt iſt, daß der Genuß des Fleiſches 5603. 1902.

bei den genannten Perſonen einen , wenn auch nach turzer Zeit 16. Befftides Feldſtrafgeſebbuch 33 (Str. G. B. & 242) .

wieder behobenen, Durchfall zur Folge hatte, weil damit zur Nad Art. 33 des Belfijden Feldſtrafgeſeßes vom 21. Sep.

Feſtſtellung gelangte, daß der Genuß des Fleiſches eine Störung tember 1841 ſind als Feldpolizeiübertretungen die Entwendungen

in der ordnungemäßigen Funktion der die Verdauung der der dort bezeichneten Bodenerzeugniffe, insbeſondere von Ge

Speiſen bewirkenden Organe des menſchlichen Körpers bewirkt ſträuchern, Blumen und Blumenſtöcken ſtrafbar, ſofern der Wert

und ſomit die Geſundheit beſchädigt hat. Ob dieſe Störung des Entwendeten drei Gulden nidt überſteigt und die Ent :

eine nur vorübergehende oder eine langandauernde war und ob wendung in Feldern a . Anlagen, Gärten, Hofräumen oder

ſie als eine Krankheit im allgemeingebräuchlichen Sinne dieſes ſonſtigen Orten verübt werden , welche unter Feldſchuß ſtehen .

Wortes fich darſtellte, iſt für den Begriff der Geſundheite . (Art. 43 , art. 1. ) Wenn hier auch Friedhöfe nidyt beſondere

bejdädigung rechtlich ohne Belang. Urt. des II. Sen. vom aufgeführt ſind, ſo fallen ſie doch jedenfalls dann unter den

19. Dezember 1902. 4267. 1902. Begriff der „Anlagen“ , wenu ſie, wie dies meiſt der Fall iſt,

15. Preußiſches Feld- und Forſtpolizeigeſeß vom 1. April eine Ausſtattung haben , die den Charakter einer gartenähnlichen

1880 88 10, 18 (Str. G. B. § 368 Ziffer 9) . Anlage trägt. Dies iſt bezüglich der Friedhöfe im Geltunge.

Irrig iſt die Annahme der Straffammer, ein eingefriedigter gebiete des Preußiſchen Feld- und Forſtpolizeigejeges vom

Kirchhof ſtelle fich als ein eingefriedigter Acker " im Sinne 1. April 1880, das in § 18 „Gartenanlagen aller Art" unter

des $ 368 Nr. 9 des Str. G. B. dar, weil er ein Stück Land " Feldſchuß ſtellt, ohne hierbei die Friedhöfe zu erwähnen, in der

ſei. Zwar unterſdeidet das Geſet zwiſchen Äckern und be . reichøgerichtlichen Rechtſprechung wiederholt anerkannt worden.

ſtellten Adern, immerhin aber deutet ſchon dieſe Gegenüber. (Vergl. Entſch. Bd. VII S. 190. Rechtſprechung Bd. V S. 30,

ſtellung darauf hin , daß unter einem Acer nicht jedes beliebige S. 96.) Aud für das Beſſijde Redt beſteht kein Grund, ſie

11
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als grundſäßlich dem Feldſchuß entzogen zu betrachten. Auch ſeiner Erfindung willkürlich im Patentanſpruch beigelegten Eigen.

in Heffen find vielmehr Friedhöfe mit gärtneriſch angelegten fühaften aufgeſtellt werden ſoll. Urt. des I. Sen. vom 20. März

Grabſtätten als unter ihm ſtehend anzuſehen. Der bei den 1902. 266. 1902.

Verhandlungen über das Feldſtrafgeſeß für die Zuläſſigkeit 19. Gefeß über Abzahlungsgeſchäfte vom 16. Mai 1894 $ 7.

milderer Beurteilung von Feldfreveln geltend gemachte Grund, Der § 7 des Reichsgeſeßes vom 16. Mai 1894, betreffend

daß nach der herrſchenden Volksanſicht die Aneignung von die Abzahlungegeſchäfte, hat zur Vorausſeßung, daß jemand

Bodenerzeugniſſen, Pflanzen, Feldfrüchten, Blumen im Freien Lotterieloſe, Inhaberpapiere mit Prämien (Gefeß vom 8. Juni

als minder ſträflich gilt, weil die Gelegenheit zur Verübung 1871) oder Bezugs- oder Anteilſcheine auf ſolche Loſe oder

folcher Vergehen fich häufig und oft ohne beſondere Schwierig. Inhaberpapiere gegen Teilzahlungen verkauft oder durch ſonſtige

teiten darbietet und weil ſie weniger die häusliche und die auf die gleichen Zwede abzielende Verträge veräußert. Eine dahin.

perſönliche Sicherheit bedrohen (vergl. Ausſhußbericht beider gehende Feſtſtellung iſt in dem angefochtenen Urteile gegenüber

Kammern zum Entwurf des Feldſtrafgeſebes, Beilage 355 zum dem Inhaber des Bankbureaus allerdinge getroffen worden , allein

164. Protokoll vom 9. Dezember 1840 S. 5 V. Band 1838. 41) , dieſelbe findet in den anderweiten Ausführungen nicht nur keine

trifft auch für die Entwendung von Blumen, Blumenſtöđen 2c. , Stüße , ſondern ſteht mit denſelben teilweiſe in unlöslichem

von Grabhügeln in den dem Publikum zugänglichen öffentlichen Widerſpruche. Nach dem für erwieſen erachteten Sachverhalt

Friedhöfen zu. Für die kriminelle Qualifizierung der Zu- ſind die Inhaberpapiere mit Prämien nicht von dem genannten

eignungsabfidt tommt die Eigenſaft des Ortes, als der Bankbureau für fich, ſondern von der jedesmal unter Mit .

Rubeſtätte der Toten, gefeßlich nicht in Betracht. Führt ihre beteiligung desſelben als Geſellſchafter zum Zwecke des Erwerbes

Ausführung zu einer Beſchädigung der Grabſtätte, fo findet der Papiere gebildeten Geſellſdaft, wenn auch durch Vermittlung

ſolche Pietātsverleßung in der Strafvorſchrift des § 168 des des Bantbureaus als des mit der Geſchäftsleitung beauftragten

Str. G. B. die erforderliche Repreſſion. Die Meinung der Mitgliede für die Geſellſchaft angekauft worden . Die jo

Strafkammer, daß Friedhöfe aunabm los nicht unter Feld . durch die Geſchäftsleitung erworbenen Inhaberpapiere wurden

ſouß ſtünden, Entwendungen von Pflanzen aus denfelben deshalb geinäß § 718 des Bürgerlichen Geſeßbuchs ohne weitered kraft des

als Diebſtahl zu beſtrafen ſeien , kann hiernach nicht gebilligt Gefeßes gemeinſdy aftliches Eigentum der Geſellſchafter, ſomit

werden und fie iſt auch nicht darum zutreffend, weil ein ,,Geſellſchaftsvermögen ", ohne daß es noch einer beſonderen

beſonderer Friedhofsaufſeher beſtellt iſt. Nach Art. 1 des Feld . Übertragung des Miteigentums an den Papieren an die Geſell

ſtrafgefeßes entſcheidet darüber, ob ein Ort unter Feldſchuß ſteht, ſchafter bedurft hätte. Bei dieſer Sach- und Rechtslage iſt es

ſeine Beſchaffenheit, nicht die Art ſeiner Bewachung. Urt. des aber unerfindlich, wie das Bankbureau Inhaberpapiere mit

I. Sen. vom 8. Dezember 1902. 4764. 1902. Prämien gegen Teilzahlungen an Perſonen , welche nicht als

17. Krankenverſicherungsgeſeß SS 1 , 82 b. Kaufleute in das Handelsregiſter eingetragen waren , verkauft

Zwar haben auch die Trinkgeldbezüge als „Lohn“ im Sinne oder durch ſonſtige, auf die gleichen Zwecke abzielenden Verträge

des § 1 zu gelten und begründen daher die Verſicherung veräußert hätte . Mit dieſer Auffaſſung ſteht die in dem an.

pflichtigkeit. Aber eine Lohnzahlung ſeitens des Arbeitgebers gefochtenen Urteile in bezug genommene Entſcheidung des R. O.

liegt nicht vor, die Verſicherungsbeiträge, welche der Arbeitgeber in Bd . 30 S. 165 ff. der Entſch . in Strafſachen nicht im,

von den Trinkgeldempfängern zur Ablieferung an die Kranken- Widerſpruch, da es fidh dort um einen weſentlich anders ge

taffe einzieht, ſind nicht vom Lohne in Abzug gebracht, $ 82b lagerten Sadverhalt handelt, indem für feſtgeſtellt erachtet wird,

iſt alſo darauf nicht anwendar. Urt. des 1. Sen. vom daß der Angeklagte die fraglichen Poſe von Prämienanleihen

12. Dezember 1902. 3829. 1902. für eigene Rechnung angekauft hat. Urt. des III. Sen.

18. Patentgeſeß vom 7. April 1891 . vom 8. Januar 1903. 5001. 1902.

Anläßlich der Erörterung , ob die vom Angeklagten her: 20. Gefeß zum Schuße der Warenbezeichnungen 88 12, 14.

geſtellten und vertriebenen Schnißelmeffer in einer als Verlegung Für $ 14 des Gefeßes vom 30. November 1874 , welcher

des Patents erſcheinenden Weiſe mit der dem Nebenkläger ge- daß Wort Umhüllung neben Verpackung noch nicht enthielt , iſt

ſchüßten Anordnung übereinſtimmen , bemerken die Urteilögründe, vom Reichsgericht ausgeſprochen, daß unter „ Verpackung " jede

die das Weſen des Patentanſprude darin finden , daß die An. Hülle zu verſtehen ſei, welche eine einzelne Sache oder eine Sac.

därfungeflächen der Meffer als Tragflächen wirken : Db leßteres menge in einer dieſelbe gegen äußere Einwirkungen mehr oder

in Wirklichkeit der Fall ſei , bedürfe keiner Prüfung, da dieſe mit weniger ficherſtellenden Weiſe umgebe und, fale der Ware nach

der Unterſuchung zuſammenfallen würde, ob das Patent überhaupt ihrer natürlichen Beſchaffenheit die Eigenſdaft einer Sache von

eine patentfähige Erfindung zum Gegenſtande habe ; nachdem feſter, geſchloſſener, ein einheitliches Ganzes bildender Form abgehe,

einmal das Patent erteilt ſei und ſo lange es zu Recht beſtehe, dieſe Ware zu einem quantitativ beſtimmten Ganzen, zu einer

müſſe ohne weiteres von der Tragfähigkeit der Anſchärfungefläden Spezies , zuſammenfaffe und hierburd überhaupt oder doch in vor.

ausgegangen werden . Die Bemerkung erweckt Bedenken , ſofern züglicherer Weiſe ermögliche, daß fie ein Gegenſtand wirtſchaftlichen

wohl, nach dem ganzen Zweck und Aufbau des Patentgeſebes Verkehrs werde (vergl. Entſch. des R. G. in Strafſachen

vom 7. April 1891 , durch ordnungsmäßige Erteilung eines Bd. 21 S. 218) . Durch die Hinzufügung des Wortes „Um.

Patents lediglich der aus dem Patentanſpruch und der Patent . hüllung" in SS 12 und 14 des Gefeße vom 12. Mai 1894

beſchreibung erſichtliche Erfindergedanke gegen fremde Xuốnüßung aber ſollte der Inhalt des Zeichenrechts und die demſelben ent.

geſbüßt, nicht aber eine zwingende Rechtsvermutung für das ſprechende Strafbeſtimmung erweitert werden , um zweifeløfrei

tatſädliche Vorhandenſein der vom Antragſteller dem Gegenſtand klarzuſtellen , daß auch Behälter, Flaſchen , Büdjen u . f. w. , welche,
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in eine „vorübergehende Verbindung " mit der Ware etwa der Herkunftsort angehörte, oder mit einem Namen zu bezeichnen ,

beim Feilhalten derſelben - gebracht würden, unbefugt mit der nur den Charakter des Weines angeben ſollte ; es handelt

dem Zeichen nicht verſehen werden dürfen (Begründung zu § 11 fich hierbei aber um einzelne beſtimmte Bezeichnungen, die im

des Entwurfs zum Gefeß vom 12. Mai 1894, Druckjachen Handel mit Wein den Charakter als wirkliche Herkunfts

des Reichstags, 9. Legislaturperiode, II. Sefſon Nr. 70 S. 511). bezeichnungen verloren und fich als Gattungsnamen heraus.

Eine feſte Grenze zwiſchen Verpackung “ und „ Umhüllung " iſt gebildet hatten, oder ſich auch nach dem Erlaß des Gefeßes

hiernach überhaupt nicht zu ziehen ; im übrigen aber fann fein als ſolche herausbilden mögen. Keineswegs iſt es die Abſicht

Zweifel darüber beſtehen , daß der Begriff der Umhüllung fo. des Gefeßgebers geweſen, zu geſtatten , daß im Weinhandel eine

wenig wie derjenige der Verpackung eine dauernde Ver. zum Verkauf geſtellte Quantität mit dem Namen irgend eines

bindung der Ware mit der ſie umgebenden Hülle vorausſeßt; anderen Weines, oder auch nur mit demjenigen eines in der

es genügt vielmehr jede Verbindung, welche geeignet iſt, ihre, Nähe ſeines Urſprungsorts, oder mit dem eines Weines von

wenn auch nur vorübergehende Zugehörigkeit zur Ware und ähnlichem Charakter bezeichnet werde , wenn nur ein dahin

ihre Beſtiminung erkennen zu laſſen, als Träger der Bezeichnung gehender Gebrauch im Weinhandel fich gebildet haben würde ;

der Ware zu dienen ( vergl. auch Entſch. des R. G. in Zivil . ein folcher Gebrauch könnte nur als ein Mißbrauch angeſehen

jachen Bd. 36 S. 14). Im gegenwärtigen Falle hat der An. werden , dem das Gefeß gerade hat entgegentreten wollen . Daß

geklagte, nachdem er zunächſt die Papierhülle, in welcher er die der geforderte Preis den wirklichen Wert dargeſtellt, und der

Pulver verabreichte, mit der Aufſchrift „ Migränepulver“ ver- Charatter der angebotenen Weines der Aufſchrift entſprochen

ſehen hatte, infolge der Reklamation des Käufers , welcher hat, iſt nicht damit gleichbedeutend, daß der Angeklagte die

Migränin “ verlangte, die Pulver in eine neue Papierhülle Täuſchung aller und jeder Käufer für ausgeſchloſſen gehalten

getan und „Migränin“ darauf geſchrieben. In dieſer Handlung hätte. War dem Angeklagten bewußt, daß ein Teil ſeiner

konnte der Tatbeſtand des § 14 des Gefeßes vom 12. Mai 1894 Abnehmer das kann bereits genügen, vergl. Entic. in

ohne Rechtsiretum gefunden werden, da der Angeklagte wußte, Strafſachen Bd. 34 S. 33 - dem ihnen angebotenen Weine

daß ,Migränin“ ein für die Aktiengeſellſchaft Farbwerke vorm . um der Bezeichnung als Steinberger Kabinett willen einen be.

M. , L. & B. zu H. a./M. geſchüßtes Warenzeichen war. fonderen Wert beigelegt habe, ſo war ihm auch bewußt, daß

Urt. des II. Sen. vom 3. Februar 1903. 5050. 1902. dieſe Abnehmer über den Wert der Ware getäuſcht wurden ,

21. Dasſelbe Gejeß 16 . denn für den Wert der Ware im Sinne des § 16 des Ge.

Der § 16 geht von dem Gedanken aus, daß , wenn der feßes iſt vorzugsweiſe ihr Herkunftsort beſtimmend (vergl. Entid..

Herkunftsort einer Ware angegeben werden ſoll, die Angabe des R. G. in Strafſachen Bd. 28 S. 371 ff.). Ebenſowenig

wahr ſein müſſe. Eine Ausnahme geſtattet er hinſichtlich der wurde das Bewußtſein , über die Beſchaffenheit des Weines

„ Verwendung von Namen , welche nach Handelsgebrauch zur zu täuſchen, durch die Annahme des erſten Richters ausgeſchloſſen,

Benennung von Waren dienen , ohne deren Berkunft bezeichnen daß der Charakter des angebotenen Weines der Aufſchrift

zu follen ". Die Zuläſſigkeit des Verfahrens des Angeklagten , entſprady, weil die Gleichheit des Charakters beider Weine nicht

welcher 1895 er Winkler Jeſuitengarten unter der Bezeichnung bedingte, daß der als Steinberger Kabinett angebotene Wintler

1895 er Steinberger Kabinett verkauft und in Preisliſten an . Jeſuitengarten in der Güte ſeiner Beſchaffenheit wirklichem

gekündigt hat, hing hiernach davon ab , ob nach Handeldgebrauch Steinberger Kabinett entſprach. Urt. des II. Sen. vom 13. Januar

der Name : Steinberger Kabinett zur Benennung von Weinen 1903. 4300. 1902.

dient, ohne deren Herkunft bezeichnen zu follen. Unter dem 22. Gefeß betr. Ausführung des mit Öſterrcich geſchloffenen

allgemeinen Handelégebrauche im Weinhandel“ , den das Ver. Zolltartells vom 9. Juni 1895 89 3 , 4, 6 .

fahren des Angeklagten dargeſtellt haben ſoll, kann das Urteil Ohne Grund behauptet der Beſchwerdeführer, Täter der

nur den von den beiden Sachverſtändigen übereinſtimmend be Hinterziehung ſei nicht er, ſondern ſeien ſeine Auftraggeber, die

kundeten verſtehen, es ſei im Weinhandel allgemein üblich, da Eigentümer der nach Oſterreich eingeſchmuggelten Waren, die

ein geſeßlicher Zwang für das Etikett fehle , durd das Etikett in ihrem eigenen Intereſſe nur unter Zuhülfenahme ſeiner

nicht den Ort der Herkunft, ſondern den Charakter des Weines Perfon und ſeiner Genoſſen die Tat hätten zur Ausführung

zu bezeichnen. Wenn darauf Wert gelegt werden ſolle, daß die bringen laſſen. Rein Begriffberfordernis für die Täterſchaft

Bezeichnung wirklich dem Orte der Herkunft entſpreche, fo würde der Zoldefraudation bildet es , daß die Tat im eigenen

dies durch Zuſäße, wie Crescenz X. X. , oder Originalgewäche Jutereffe " an der zollfreien Einführung der Ware begangen

und dergleichen fenntlich gemacht. So weitgehende Handels. wird. Auch derjenige, welcher anderen den Zoll erſparen will,

gebräuche hat das Gefeß nicht anerkennen wollen, wie nad der iſt Täter, wenn er die Sandlungen ausführt, durch die das

Entſtehungegeſchichte desſelben nicht zweifelhaft ſein kann , und Unternehmen der þinterziehung fonſumiert wird. Und im

hat ſolches auch nicht zum Ausdruck gebracht. Es hat von der gleichen Maße wie die eigenen Handlungen muß er ſich diejenigen

Forderung der Wahrheit der Herkunftsangabe ausgehend, doch Sandlungen als Täter zurechnen laſſen , welche er durch Perſonen

ſolche allgemeine Herkunftébezeichnungen, welche ſich für ausführen läßt, die nur als ſeine Werkzeuge in Betracht kommen .

Waren gewiffer Art eingebürgert haben , als zuläſſig beſtehen Urt. des IV . Sen. vom 5. Dezember 1902. 4384. 1902.

laffen wollen ; beiſpielsweiſe hatte ſich im Weinhandel die Ge. 23. Wettbewerbegeſet $ 1 .

wohnheit gebildet, die Weine, insbeſondere geringerer Beſchaffen. Das Gefeß geſtattet, wie die Motive (S. 10) erſehen

heit, nicht mit dem oft wenig bekannten Orte, an dem ſie ge- laſſen , die lobende Beurteilung eigener Leiſtungen, ſelbſt wenn

wachſen, ſondern nach dem Hauptort des Weinbaubezirke, dem fie Übertreibungen enthalten , trifft die Reklame aber dann ,

11
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wenn ſie zur Vorſpiegelung unwahrer Tatjaden greift , fonkreter , die Form eines Ilrteil gewählt wird, um nicht ſowohl eine

ihrer Beſchaffenheit nach beweisbarer Hergänge oder Zuſtände. bloße ſubjektive Auffaſſung über die Beſchaffenheit einer ge

( Entic . des R. G. Bd. 30 S. 411. Goltd. Bd . 48 S. 350.)Entſch Goltd. Bd . 48 S. 350.) werblichen Leiſtung, als vielmehr eine konkrete Begebenheit, ein

Den Gegenſaß zu folchen Behauptungen tatjad lider Art bilden Vorkommuis oder einen Zuſtand , die in der Vergangenheit oder

rein gutadytlide Hußerungen , Angaben, auch übertreibende, die Gegenwart in die Erſd )einung getreten und damit Gegenſtand

nur in einer lobenden Beurteilung der Leiſtungen beſtehen , mag mienſchlicher Wahrnehmung geworden ſind , das iſt eine Tatſadie ,

auch das Urteil objektiv nicht berechtigt ſein . Geht die An: ( vergl . Entſch . des R. G. in Strafſachen Bd . 22 S. 158 ,

preiſung jedoch über die Feſtſtellung einer rein perſönliden Bd. 24 S. 387 ) als wahr zu behaupten. Der ohne jegliche

fubjektiven Anſdanung und Belobigung hinaus , was ins. Begründung hingeſtellte Ausſpruch des erſten Ridters , daß

bejondere u . a . dann der Fall iſt, wenn in demſelben auf die Erklärung des Angeklagten : ſeine Kur jei fider, nur ein

Geſchehenes , Vorhandenes ausdrücklich oder dem Sinne nach Urteil enthalte, legt die Annahme nahe , daß derfelbe, ohne jene

Bezug genommen wird, jo liegt hierin eine tatſächlide Be . Erklärung nach obigen rechtlichen Geſichtspunkten zu prüfen,

hauptung. ( Bachem u. Roeren N. 2 zu § 1 S. 19 13. Aufl.).) die Annahme einer Angabe tatſächlicher Art lediglich auf Grund

Was ſpeziell die Befähigung zu gewerblichen Leiſtungen von der gewählten Form eines Urteil 8 verneint hat und ſomit bei

gewiſſer Beſchaffenheit anlangt , fo fann die unrichtige Be. ſeiner Entſcheidung durch Rechtsirrtum beeinflußt worden iſt.

bauptung ſolcher Fähigkeit insbeſondere dann als im Sinne Unter der „Kur“ fann nicht wohl etwas anderes als die

unrichtiger Angaben tatſädlicher Art aufgeſtellt erachtet werden , vom Angeklagten angewendete Art der Behandlung der

wenn z . B. vorausgegangene Ausbildung , Befiß gewiſſer Mittel , Kranken zum Zwecke ihrer Heilung verſtanden werden. Hatte

Anwendung eines gewiffen Verfahrens, der in anderen Fällen aber die Verſicherung des Angeklagten , wao ungeprüft

erzielte Erfolg vorgeſpiegelt werden . Auch innere Tatſachen geblieben iſt, - den Sinn , daß die Kur nach den durch ihre

können ebenſo wie im Falle des § 263 Str. G. B. in dieſer Anwendung in der Vergangenheit gewonnenen Erfahrungen die

Form unwahr behauptet werden , ſo z . B. wenn durch das Gewähr des Erfolgs der Heilung biete , ſo wird ihr die Ve.

Erbieten zu Heildienſten der Anſchein eines in Wirklichkeit deutung einer Angabe tatſächlicher Art nicht zu verſagen ſein .

nicht vorhandenen Glaubens an die eigene Fähigkeit des Säters (Vergl . des Urteil des erkennenden Senats vom 27. Mai 1902

oder an den Erfolg ſeiner Dienſte hervorgerufen wird . Von Entſch. Bd. 35 S. 267.) Urt. des II. Sen. vom 2. Januar

den vorentwickelten Grundfäßen ausgehend erſeint die Annahme 1903. 4067. 1902 .

des Vorderrichters: daß in dem Erfolgverſprechen hier zugleich 25. Wettbewerbegejek S 7.

liegende Sichrühmen früherer Erfolge im Zuſammenhange mit Das Geſet erfordert ausdrücklich ein Handeln wider

der Bezeichnung als Spezialiſt greife über die bloße Kund- bejjeres Wijjen und bringt damit zu unzweideutigem Auß

gebung ſubjektiver Unſdauung auf das Gebiet tatſächlicher druck, daß der ſogen . dolus eventualis zur Erfüllung des fub.

Behauptungen hinüber" nicht rechtsirrtümlich. Da es ſich bei jektiven Tatbeſtandes in Anſehung der Ilnwahrheit der aufgeſtellten

dem ,beſonders günſtigen Angebot" keineswego um ein beſonders Bebauptungen ebenſowenig ausreicht wie in den Fällen der

hohes Maß von Vorteilen handeln muß, das Angebot als ein SS 164 und 187 des Str. G. B. (vergl . Entich. des R. G.

beſonders günſtiges vielmehr auch ſchon dann anzuſehen iſt, Vd. 18 S. 88, Bd. 32 S. 303) . Urt. des II. Sen. vom 5. Des

wenn eß ſich den Angeboten im allgemeinen gegenüber als zember 1902. 2681. 1902.

günſtiger darſtellt, konnte der Vorderrichter ohne Hechtdirrtum 26. Wettbewerbøgeſeß § 12.

in dem Sidherbieten zu erfolgreicher brieflicher Behandlung, Fehl geht die Reviſion, inſoweit darin behauptet iſt, daß

welde den Patienten den bei ſogenannten diskreten Leiden den preußijden Arztekammern eine Berechtigung, gemäß § 12

bäufig beſchämenden und unangenehmen perſönlichen Verkehr des Gefeße8 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbe vom

mit dem Arzte erſpare, ein beſonders günſtiges Angebot er : 27. Mai 1896 Strafanträge zu ſtellen, überhaupt nicht zukomme.

bliden. Ob der Anjdein ein faljder war, iſt gleichgültig Nach § 2 der preußiſchen Verordnung über die Einrihtung

(Entid . Bd . 35 S. 235) . Urt. des III . Sen. vom 5. Januar einer ärztlichen Standesvertretung vom 25. Mai 1887 fällt die

1903. 5125. 1902. Grörterung von Fragen und Angelegenheiten , welche auf die

24. Wettbewerbegeſeß 4 . Wahrnehmung und Vertretung der ärztlichen Standesintereſſen

Wie ſich aus dem Wortlaute des § 4 des Gefeßen zur gerichtet ſind, in den Geſchäftskreis der Arztekammern. Zu

Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 dieſen Angelegenheiten gehören auch die materiellen Intereſſen ,

(Reichegefeßblatt S. 145) und der dem Entwurfe dieſes Gejepes welche ſich aus der Ausübung der Heilkunde als eines Gewerbes

beigefügten Begründung (S. 10) ergibt , iſt der Reklame die ergeben . Und nach der Organijation, welche die ärztekammern

lobende , ſelbſt mit übertreibungen verbundene Beurteilung der durch die angezogene Verordnung gefunden haben , bilden dieſe

eigenen gewerblichen Leiſtungen geſeßlich nicht verwehrt; mit einen Verband , der in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten klagen

Strafe bedroht aber wird durch den § 4 die ſewindelhafte kann . (Vergl. Entid . des R. G. in Strafſachen Bd. 35 S. 267. )

Reklame dann , wenn ſie ſich in der Abſicht, den Anſchein eines Die Ärztekammer wird nach § 9 der Verordnung vom 25. Mai

beſonders günſtigen Angebots hervorzurufen , über die Be- 1887 nicht von dein Vorſigenden , ſondern von dem nach § 8

ſchaffenheit gewerblicher Leiſtungen unwahrer tatſächlider An. zu wählenden, aus wenigſtens vier Mitgliedern außer dem Vor.

gaben bedient und dadurch demjenigen , an welchen ſie ſich wendet, fißenden beſtehenden Vorſtande vertreten . Ein Strafantrag mub

eine falſche Unterlage für die Bildung ſeine eigenen Urteile alſo namens der Arztekammer von dieſem Vorſtande geſtellt

bietet. Damit iſt keineswegs audgejdloffen, daß für die Reklame werden . Urt. des IV. Sen. vom 10. Februar 1903. 5635. 1902 .

!
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27. Konkursordnung S8 239 , 241 (Str. G. B. § 288 ). Durchdringung des behandelten „ Stoffeß" eine wiffenſchaftliche

Der $ 241 erfordert die Gewährung einer Sicherung oder Arbeit ſei , iſt vom Reichegericht in ſeinein lirteil vom 25. Mai

Befriedigung an einen Gläubiger und bringt damit zum Aus- 1891 (Entſch. in Strafſachen Bd. 22 S. 56) allerdings an.

druck, daß derjenige, welcher die Sicherung oder Befriedigung erkannt, aber nicht in den Sinne , daß damit eine erſchöpfende

empfängt , zur Zeit dieſes Empfanges bereits Gläubiger ſein und unbedingt maßgebende Definition hingeſtellt ſein ſollte:

Inuß. Trifft dieſe Vorausſeßung nicht zu, wird vielmehr einem vielmehr iſt dort ausdrüdlid hervorgehoben, daß der Begriff

anderen durch dieſelbe Haudlung ein Gläubigerrecht und des Wiſſenſchaftlichen “ nicht ein derartig abſoluter ſei , daß er

zugleich auch Sicherung oder Befriedigung gewährt , ſo iſt ſich unbedingt unter eine und nur unter dieſe eine Formel

inöglicherweiſe der Tatbeſtand des § 239 Nr. 1 der Konkurs . unterordnen ließe. Die „ ſyſtematiſche" Behandlung kann zwar

orduung oder aud des § 288 des Str. G. B. , nidyt aber der- ein Kennzeichen des wiſſenſchaftlichen Inhalts einer Ausarbeitung

jenige des § 241 der Konkursordnung gegeben . Urt. des II . Sen. ſein , ſie iſt aber weder das einzige , noch das unbedingi

vom 18. Februar 1902. 4836. 1901 . erforderliche Merkmal eines wiſſenſchaftlichen Inhalts. Was

28. Konkursordnung § 240. den Zweck der Arbeit angeht, dem großen Publikum Winke für

Wie das Reichsgericht bereits in der Entſcheidung vom die Anwendung des Gefeßes zu geben, ſo widerſpricht auch dieſer

19. Januar 1901 (Entſch. in Strafſachen Bd. 34 S. 101 ) aus- Zweck nicht einer wifſenſchaftlichen „ Richtung" des Auffaßes.

geſprochen hat, muß der Beſtimmung des § 4 a. a. D. im Zu. Urt. des II. Sen. vom 2. Januar 1903. 4322. 1902.

ſammenhalt mit dem , was in 2 a . a. D. vorgeſchrieben iſt, der 31. Literaturgeſet S$ 38, 42 (Str. G.B. 8 74).

Sinn beigelegt werden , daß die Vorjdhriften über Führung von In materieller Hinſicht hat der erſte Richter die $$ 18 , 21 des

Handelsbüchern außer Anwendung bleiben ſollen, wo ein Gewerbe Nachdrucksgefeßeß vom 11. Juni 1870 — mit denen die $$ 38 ,

nach Art und Umfang einen in faufmänniſcher Weiſe eingerichteten 42 deß ſeit dem 1. Januar 1902 geltenden Gefeßes voin

Geſchäfte betrieb nicht erfordert, ſodaß für die Frage, ob ein 19. Juni 1901 inſoweit übereinſtimmen , als die Strafbarkeit

Geſchäftsbetrieb fid innerhalb oder außerhalb der Grenzen des des hier vorliegenden Falls in Frage ſteht - ohne Rechtsirrtum

Kleingewerbes bewegt, nicht bloß der Geſchäftsumfang , ſondern angewandt. Konform dem Urteil des I. Strafjenats (Entid .

die ganze Art des Gewerbebetriebe in Betracht zu ziehen des R. G. Bd. 17 S. 195) iſt die Straffainmer davon auß.

iſt. Dieſem Erfordernis will das angefochtene Urteil nun offen . gegangen , daß ein Adreßbuch als ein gegen Nachdrud geſchüßtes

bar durch den Ausſpruch genügen , daß Angeklagter „nach Art Schriftwerk nur inſoweit zu betrachten iſt, als es ſich als das

und Umfang ſeines Geſchäfts Kaufmann im Sinne des Handels. Erzeugnis einer individuellen geiſtigen Arbeit feines Urhebers

geſebbuchs ſei" . Allein nicht die Art des Geſchäfts als ſolche darſtellt. Andererſeits iſt zutreffend in Erwägung gezogen, daß

bildet einen der Faktoren, welche die Qualität des Gewerbe. es bei Entſcheidung über die Schußberechtigung eines Sdrift

treibenden als eines zur Buchführung verpflichteten Vollkaufmanns werks weder auf das Maß der Geiſtetarbeit noch auf die Neu.

begründen . Es kommt vielmehr darauf an , ob die Art , in heit der Ergebniffe ankommt, die ſchaffende Tätigkeit fich viel .

welcher das Gewerbeunternehmen betrieben wird , mehr in der bloßen Formgebung, Einteilung und Ordnung

eine kaufmänniſche Einrichtung erforderlich macht. eines bereits vorhandenen Materials äußern fann. Die An.

Urt. des IV. Sen. vom 20. Januar 1903. 4759. 1902. wendung des § 74 des Str. G. B. entſpricht der Saclage ; es

29. Reichsſtempelgeſeßnovelle vom 14. Juni 1900 SS 22 flg. kommt hierbei in Betracht, daß , wie das Reichsgericht bereits

Nach der Rechtſprechung des Reidsgerichts - Entich. in ausgeſprochen hat (Entſch. in Strafſachen Bd. 17 S. 198 ), das

Strafſachen Bd. 31 S. 53, Bd. 32 S. 354 — wird die Steuer. Adreßbuch eines ſpäteren Jahres in ſeinem Verhältniſſe zu

pflicht begründet mit der Entgegennahme des Wetteinſaßeß durch früheren Jahrgängen nicht als erneute Ausgabe desſelben Buchs,

den Wettunternehmer , die Anwendung der Tarifnummer 5 ſondern alé neue, die Verhältniffe des neuen Jahres darſtellende

des Gefeßes auf inländiſche Wetten ſeßt die Veranſtaltung Arbeit zu betrachten iſt. Urt. des IV. Sen. vom 2. Dezember

eines – regelmäßig – für eigene Rechnung betriebenen 1902. 3663. 1902.

Wettunternehmens voraus, ſtrafbar iſt hiernach alſo nur der.

jenige, welcher für eigene Rechnung Wetten abſchließt und Wett

einjäße entgegennimmt. Allerdings ſind die angeführten Ent Deutſcher Juriſtentag.

cheidungen unter der Herrſchaft des nicht mehr in Geltung Die ſtändige Deputation des Deutſchen Juriſtentages hat

befindlichen Reichsſtempelgeſeßes vom 27. April 1894 ergangen , am 1. Juni d. J. beſchloſſen, den nächſten (27.) Juriſtentag im

fie müſſen aber auch für die Novelle vom 14. Juni 1900 ale Septeinber 1904 in Innsbrud ſtattfinden zu laſſen , und hat in

zutreffend angeſehen werden. Urt. des III. Sen. vom 18. De. Ausſicht genommen , folgende Fragen auf die Tagesordnung

zember 1902. 4854. 1902. zu ſeben :

30. Literaturgeſeß § 18. 1. Die ſtrafrechtliche Behandlung der jugendlichen Ver

Wie der Wortlaut des neuen Gefeßes noch klarer als bisher brecher.

zum Ausdruď bringt, iſt nicht der innere Wert , ſondern der 2. Die ſtrafrechtliche Behandlung der geiſtig minder

Gegenſtand, die Art und Weiſe der Behandlung und die wertigen Perſonen.

Richtung der Darſtellung enticheidend darüber, ob es ſich um 3. Wie weit iſt das Recht am eigenen Bilde anzuerkennen

eine „wiſſenſchaftliche Ausarbeitung , um eine ſolche ,wiſſen . und zu düßen

ſchaftlichen Inhalts" handelt. Daß eine ſyſtematiſche Dar. 4. Welche Maßnahmen empfehlen ſich für die rechtlide

ſtellung, eine nach durchgreifenden Hauptgedanken geordnete Behandlung der Ringe und Kartelle ?

1
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5. Empfiehlt es ſich, geſeßliche Vorſchriften zweds Be. grunde legt. Nad Ludolf Pariſius Ableben hat Crüger allein

freiung des Grund und Bodens von darauf haftenden die neue Auflage beſorgt. Die Anordnung des bewährten

Laſten und Schulden zu treffen und eine Verſchuldungs- Werkes iſt nicht geändert, Rechtſprechung und Literatur find

grenze feſtzuſeßen ? nachgetragen und kritiſch gewürdigt.

6. Empfiehlt es ſich, reichsrechtlich oder landebrechtlich dem
Gerichtliche Medizin. Zwölf Vorträge gehalten von

Staate ein Vorrecht an Altertumsfunden zu gewähren ?
Privatdozent Dr. Gottſchalk, Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Jolly ,

7. Worauf geht bei gegenſeitigen Verträgen der Anſpruch
Prof. Dr. Israel, Prof. Dr. Koeppen , Geh. Med . -Rat

auf Schadenserſaß wegen Nichterfüllung ?
Prof. Dr. Liebreich, Prof. Dr. Mendel , Geh. Med . -Rat

8. Wie weit erſtreden ſich Recht und Pflicht des Auf
Prof. Dr. Moeli , Geh. Med . Rat Prof. Dr. Dlshauſen ,

fichtsrats einer Aktiengeſellſchaft zur Einberufung
Gerichtsarzt Privatdozent Dr. Puppe und Gerichtearzt Prof.

einer Generalverſammlung ?
Dr. Straßmann, herausgegeben vom Zentralkomitee für das

9. Welche Vorſchriften empfehlen ſich im Verſicherungs.
ärztliche Fortbildungsweſen in Preußen in deffen Auftrage

recht für die Verwirtungsklauſel und über die Grenze
redigiert von Prof. Dr. R. Kutner, Schriftführer der Zentral.

zwiſchen dispoſitivem und zwingendem Recht ?
komitees . Mit 33 Abbildungen im Tert . Abdruck aus

10. Empfiehlt es fich, weitere gefeßliche Vorſchriften über
dem Kliniſden Jahrbuch. Jena. Fiſcher. 1903. 226 S.

den Arbeitsvertrag zu treffen ? gr. 8. Preis 5 M. geb. 6 M.

Hinſichtlich einiger dieſer Fragen iſt eine anderweite
Die Sammlung enthält folgende Vorträge:

Formulierung vorbehalten .
Feſtſtellung des Todes und der Todesurſache. Sad.

An Stelle des Herrn Geheimen Juſtizrats Dr. Richard

Wilte, welcher das Shriftführeramt niedergelegt hat
, iſt Hertverſtändigentätigkeitund Technik des Gerichtsarztes. – Geſund.

Kammergerichtsrat a. D. Thinius zu Berlin, Calvinſtraße14, heitszuſtand in zivilrechtlicher und ſtrafrechtlicher Beziehung.

Traumatiſche Todesarten. Tod durch gewaltſame Erſtidung

zum Shriftführer des Deutſchen Juriſtentages gewählt worden .
und abnorme Temperatur. Uber Beurteilung von Ver.

giftungen. Über Fortpflanzungsfähigkeit, Schwangerſchaft

Literatur.
und Geburt. Krimineller Abort und Kindesmord. Die

Zurechnungsfähigkeit. - Die Geiſteskrankheiten in zivilrechtlicher

Kommentar zum Gefeß, betreffend die Gefell. Hinſicht. – Perverſer Serualtrieb und Sittlichkeitsverbrechen .

idaften mit beſchränkter Saftung , von Dr. Hermann
Über Epilepſie und Hyſterie in forenſiſcher Beziehung .

Staub, Juſtizrat, Rechtsanwalt in Berlin, Berlin 1903.

Die Gegenſtände der Vorträge und die Namen der be
9. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. 10 M.

teiligten Gelehrten laffen ohne weiteres erkennen, daß es ſich
Staub hat neben ſeine Kommentare zum . G. B. und

nicht nur um ein für die Fortbildung von Arzten geeignetes
zur Wechi. D. jeßt als dritten den Kommentar zum Geſ. betr.

Werk handelt , ſondern daß hier auch dem Juriſten ein vor
die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung geſtellt. Schon in

zügliches Hülfsmittel geboten wird , ſich über die wichtigen

ſeiner äußeren Erſcheinung zeigt das neue Wert die wohl. Fragen gerichtlicher Medizin ein Urteil zu bilden. Mit dem

bekannten Vorzüge Staubſcher Arbeit: flare und überfichtliche Gefühl des Neides und der Beſchämung nehmen wir davon
räumliche Anordnung der Erläuterungen. Aber auch inhaltlich Kenntnis, daß das Fortbildungsweſen bei den Ärzten mit Erfolg
ſtellt der neue Kommentar fich würdig neben ſeine älteren Ge.

in die Wege geleitet iſt, während bei den Juriſten, die ſicher
ichwiſter. Die vollſtändige Berückſichtigung und Mitteilung der Fortbildung nicht minder bedürfen,dieſe Frage über das

der Rechtſprechung hält den Verfaffer feinedwego ab , regt ihn
Stadium fruchtloſer Anregungen nicht herauskommen zu

vielmehr an, in wichtigen wie minder wichtigen Fragen ſelbſt.
wollen ſcheint. N.

ſtändig Stellung zu nehmen und mit tritiſchem Blide die

Ausſprüche der Gerichte und der Schriftſteller zu würdigen ,

hier zuſtimmend, dort ablehnend. Das Recht der G. m. b . Q. Nen erſdienene, bei der Redaktion ein

hat auf dieſer Arbeit ſowohl eine erhebliche unmittelbare ſowie gegangene Büger.

durch die zahlreichen in dem Werke enthaltenen Anregungen eine ( Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten .)

ſehr bedeutende mittelbare Förderung erhalten , und es kann
4. Dr. H. Dittenberger, Der Schuß des Kindes gegen die Folgen

feinem Zweifel unterliegen , daß Wund und Soffnung des
eigener Sandlungen im B. G. B. J. Guttentag, Berlin 1903.

Verfaffers, daß ſeine Arbeit beitragen möge, die in Betracht 6. E. Loewe , Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902. Zugleich

kommenden Rechtsverhältniffe zu klären , fich voll erfüllen . Nachtrag zum II. Bande von Makower, Kommentar z. Sandels:

Das Reichsgefeß , betreffend die Erwerb 8. und geſexbudy. 3. Guttentag, Berlin 1903.

Wirtſchaftógenoſſenſchaften. Kommentar zum praktiſchen
6. G. A. Grotefend , Das geſamte deutſche und preußiſche Geſek:

Gebrauch für Juriſten und Genoffenſchaften, herausgegeben
gebungsmaterial. Jahrg. 1902. L. Sdwann, Düſſeldorf.

7. Geſchäftsordnung für die königl. ſächſ. Juſtizbehörden. In Kraft
von Ludolf Pariſius und Dr. Hans Crüger. Vierte vermehrte

ſeit dem 1. Januar 1903. C. Heinrich, Dresden .

und umgearbeitete Auflage, bearbeitet von Dr. Hans Crüger.
8. Sacyregiſter zur Geſchäftsordnung für die königl. ſächſ. Juſtiz

Berlin 1903. J. Guttentag , Verlagebuchhandlung. 14 M. behörden. C. Heinridy, Dresden 1903.

Die vorliegende vierte Auflage des Kommentars iſt bereits 9. 3. Kohler , Leitfaden des deutſchen Konkursretts. 2. Aufl.

die zweite, welche den neuen Rechtszuſtand vom Jahre 1900 zu F. Enke, Stuttgart 1903. ( Fortſetung folgt .)

Für die Medaktion verantw .: Mechtsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin . Druď : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14
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Vereinsnadridten . ſtande der württembergiſchen Anwaltskammer hat er ſeit 1879 ,

in den leßten Jahren als Vorſißender, angehört. Ferner war
Die Hauptverſammlung des deutſchen Anwaltvereins

er Vorſtandsmitglied des deutſchen Anwaltvereine und Vorſtand
(Anwaltstag) wird berufen nach Straßburg in Elſaß auf

des Stuttgarter Anwaltvereins. Sein Leben war durch raſtloſe

den 10. und 11. September 1903, 9 Uhr Bormittags.
Tätigkeit und Pflichterfüllung im Anwaltsberufe, den er im

Vorläufige Tagesordnung. höchſten und edelſten Sinne aufgefaßt hat, ausgefüllt. Die

1. Berichterſtattung über die Rechnungslegung des Vereins allgemeine Teilnahme, die ſein Tod im Streiſe ſeiner Freunde,

und Dechargeerteilung. der württembergiſchen Kollegen und Richter, und in der Stutt .

Berichterftatter: Rechtsanwalt Seeger in Straß- garter Einwohnerſchaft hervorgerufen hat, iſt ein ehrendes Zeichen

burg in Elſaß. der hohen Wertſchäßung, die ihm von allen Seiten entgegen .

2. Autrag des Borſtandes auf Erhöhung des Jahres- gebracht wurde.

beitrages auf 20 Mark. Der „ Schwäbiſche Merkur " berichtet über ſeinen Lebens

Berichterftatter : Juſtizrat Dr. Deiß in Leipzig. gang folgendes:

3. Mitteilung des Borſtandes über die zur Vorbereitung einer Leipheimer ſtammte aus alter Ulmer Familie und ward

etwaigen Reviſion der Gebührenordnung getanen Schritte. am 3. Mai 1831 in Oberbalzheim , Oberamt Laupheim , als

Berichterſtatter : Juſtizrat Erythropel in Leipzig. Sohn des dortigen Rentmeiſters geboren. 1849 bezog er die

4. Bericht der vom XV. deutſchen Anwaltstage ernannten Univerſität Tübingen , um die Rechte zu ſtudieren . Er ſchloß

Kommiffion über die zur Gründung einer Kuhegehalts-, fich der Burſchenſchaft an und war deren Vorſtand bei ihrer

Witwen- und Waiſenkaſie zu machenden Vorſchläge. bald nachher von der Regierung aus politiſchen Gründen ver.

Berichterſtatter : Juſtizrat Elze in Falle a . S. fügten Auflöſung. Nachdem er bis 1854 in Tübingen und

5. Was kann geſchehen , um eine Beſchleunigung der Zivil- Heidelberg ſtudiert und dann ſeine juriſtiſchen Prüfungen mit

prožeffe zu erzielen ? Auszeichnung beſtanden hatte, nahm er eine Hofmeiſterſtelle in

Berichterſtatter : Rechtsanwalt Heilberg in Breslau . Gießen an, wo er ſich u. a . vielfachen Verkehrs mit dem be

6. In welcher Weiſe ſind die Rechte der Berteidigung im rühmten Rechtsgelehrten Ihering erfreuen durfte. 1859 in

Strafprozeſſe zu ftärken ? den Staatsdienſt eingetreten , wirkte er am Stadtgericht Stutt.

Berichterſtatter: Rechtsanwalt Dr. v. Baruwig in gart unter dem Vorſit Mittnachts zuſammen mit Gaupp und

Münden. Mandry. 1863 wurde er Rechtsanwalt in Stuttgart, wo er

7. Wie iſt die Stellung der bei den Amtsgerichten zuge bis zu ſeinem Tode die Praris ausübte; im Jahre 1900 er.

laſſenen Anwälte zu ſtärken ? folgte ſeine Ernennung zum öffentlichen Notar. Eine beſonders

8. 3ft eine gejegliche Beſtimmung über Beſtrafung uneid . erſprießliche und ehrenvolle Tätigkeit hat Leipheimer entfaltet

lider Zeugenausſagen anzuſtreben ? ale Mitglied der Kommiſſion für Ausarbeitung des württem

Leipzig , den 19. Juni 1903.
bergiſchen Ausführungsgeſebeb zum Bürgerlichen Gefeßbuch.

Mit Leipheimer iſt ein hervorragender Juriſt, eine Zierde des

Deutider Anwaltverein. württembergiſchen Anwaltſtandes aus dem Leben geſchieden .

Ernthropel, Mit einem gediegenen Wiffen verband er einen ſcharfen praktijden

Juſtizrat, Vorſißender. Blid, eine ungewöhnliche Arbeitskraft und einen raſtloſen Fleiß.

Ein zahlreicher Freundeskreis betrauert in Leipheimer aber vor

allem auch den edlen, liebenswürdigen Menſchen, deſſen wohl

Juftizrat Max Leipheimer t. wollendem , ſympathiſchem Wefen ein treues Andenken geſichert iſt

Am 24. Mai d . S&. iſt zu Stuttgart der Rollege Juſtizrat Der Vorſtand des deutſchen Anwaltvereins.

Mar Leipheimer im 73. Lebensjahre verſchieden. Dem Vor.

#
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a . S.:

Hülfskaſſe für deutſdhe Rechtsanwälte. techniſcher Hinſicht auf Gutachten und Berechnungen des Herrn

Profeſſor Dr. Wolf in Leipzig. Dhne auf die einzelnen

Die neunzehnte ordentliche Generalverſammlung wird auf Berechnungen einzugehen und deren Richtigkeit einerPrüfung

den 11. September 1903 Vormittags 9 Uhr nach Straſburg
zu unterwerfen, erſcheint mir das rechneriſche Reſultat dieſer

in Eljak
Gutachten ale teineswegs einwandfrei. Dasſelbe muß vielmehr

berufen.
deshalb den größten Bedenken begegnen , weil die Prämiſjen ,

Die Tage ordnung iſt:

1. der vom Borſtande zu erſtattendeGeſchäftsbericht unrichtig find. Ein auch nur geringfügiger Fehler in dieſen
auf welche fich die Berechnungen ſtüßen , in wichtigen Punkten

für das mit dem 30. Juni 1903 abgelaufene Prämiffen muß aber einen gewaltigen Einfluß aufdas Reſultat

Geſchäft & jahr ;

ausüben, weil die Faktoren, mit welchen die Multiplikation zur
2. Prüfung der Jahresrechnung und Entlaſtung des

Erlangung des Reſultats vorgenommen werden muß, durchweg
Vorſtandes;

3. die Wahl von Borſtandsmitgliedern in Gemäßheit jehr hohe Zahlen find.

del s 9 der Satungen ;
Es muß von vornherein Bedenken erregen , daß ſcheinbar

4. die Wahl von Reduungsreviſoren ;
die Frage einer näheren Erörterung gar nicht unterzogen wurde,

5. die Wahl des nächſten Verſammlungsortes ;
ob eine Verſicherung, welche auf den Kreis eines Standes von

6 000—7000 Mitgliedern bejdränkt iſt, ſich überhaupt durch .

6. die Beſprechung des Entwurfes eines Gefeßes über
führen läßt. Die ganze Verſicherungsrechnung iſt doch abhängig

die Errichtung einer Ruhegehalts-, Witwen- und
von dem von Poiſſon ſo genannten Gefeß der großen Zahlen ,

Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte.
d. h. von dem Gefeß, daß nur bei ſehr zahlreichen Fällen

Hierzu liegen folgende Anträge vor :
die tatjächliche Wahrſcheinlichkeit dafür vorhanden iſt, daß die

1. Antrag des Herrn Juſtizrat: Elze in Halle Ereigniſſe im Verhältniſſe ihrer mathematiſmen Wahr:

ſcheinlidkeit wirklich eintreten. Mit andern Worten : die

Beſchlußfaſſung über die Überweiſung von

500000 Mart bar aus dem Vermögen
ganze mathematiſche Wahrſbeinlichkeitsrechnung, auf Grund deren

der Fülfákafle für deutſche Rechtsanwälte die zur Deckung des Jahresbedarfes der Verſicherungegeberin an

zur Bildung eines Grundſtodes einer Ruhe. Verſicherungsleiſtungen erforderlichen jährlichen Prämien der

gehalts ., Bitwen- und Waiſeukaſie für Verſicherungenehmer berechnet werden, ſtimmt nicht mehr, ſobald

deutſche Redyteanwälte in Gemäßheit des

$ 32 a des veröffentlichten Entwurfes eines
das geſamte Verſicherungsunternehmen nicht auf eine genügend

Geleges über die Errichtung einer Ruhe. breite Baſis geſtellt wird . Es tritt dann die Gefahr von

gehalis., Witwen- und Waiſenkaffe für Mißiahren für das Verſicherungeunternehmen ein, indem oft

dentide Rechtsanwälte der durch den die eingehenden Prämien nicht zur Dedung der Verſicherung8.

Anwaltstag zu Danzig vom Jahre 1901
leiſtungen ausreichen können , weil einerſeits in dem betreffenden

gewählten Kommiſſion ;
Jahre aus dem zu kleinen Kreis der Verſicherten mehr Perſonen

2. Antrag des Borſtandes :
Zur Zeit jede Underung der Sagungen ſterben oder invalide werden, als die mathematiſche Wahr.

der Hülfekaſſe für deutſche Rechtsanwälte ſcheinlichkeit für einen größeren Perſonenkreis lehrt, und andrer.

und jede Verfügung über den Kapital. ſeits die Summe der aus dem Kreis der Verſicherten eingehenden

grundſtod derſelben abzulehnen. Prämien nicht ſo groß iſt, daß die bezüglichen Mehrleiſtungen

Leipzig, den 19. Juni 1903. des Verſicherung8unternehmens als verſchwindend kleine teinen

Einfluß übende Belaſtung erſcheinen könnten . Wenn man

bülfstaſie für deutſche Rechtsanwälte. beiſpielsweiſe in Rüdſicht zieht, daß der preußiſche Beamten .

Erythropel, Verein, welcher die Familienverſorgung mittels ſeiner Verſicherungs.

Suſtizrat, Vorfipender. einrichtungen in jeder Form pflegt, im Jahre 1902 über 5000

neue Verſicherungsabídlüffe zu verzeichnen hat und daß alle

Die Anwaltskammer im Bezirke des Oberlandesgerichts großeu Verſicherungsgeſellſchaften mit einer ähnlich hohen Zahl

zu Naumburg a . S. hat der kaffe abermals eine Beihülfe
an Neuabſchlüſſen in jedem Jahre rechnen und rechnen müffen ,

dann müſſen die größten Zweifel auftauchen , ob ein Verſicherungs

von 1000 Mart gewährt. Der Kammer und ihrem Bor

unternehmen auf einer Baſis von im ganzen nur 6 000 bis
ſtande iſt für die reiche Beihülfe der aufrichtigfte Dank ans.

7000 Verſicherungen eriſtenzfähig iſt. Jedenfalls fann ein
geſprochen worden .

folches Unternehmen mit den auf breiterer Baſis fundierten

Verſicherungsunternehmen nicht konkurrenzfähig ſein. Es muß

Zur Errichtung der Ruhegehalts-, Witwen- und fich gegen die Gefahr von Mißjahren durch eine unverhältnis.

Waiſenkaſſe für deutſche Rechtsanwälte.
mäßig hohe Prämienreſerve ſchüßen und durch deren Anfammlung

idon den Mitgliedern viel höhere Laſten auferlegen , als dieſe

Von Rechtsanwalt Dr. Cantor , Karlérube. bei gleichen Verſicherung &leiſtungen an irgend ein breiter

Auf dein diesjährigen Anwaltstag in Straßburg ſoll über fundiertes Verſicherungsunternehmen zu entrichten hätten , zumal

den Entwurf eines Gejebes über die Errichtung einer Ruhe. natürlich auch noch die jährlichen Verwaltungskoſten bei geringerem

gehalts- , Witwen- und Waiſenkaſſe für deutſche Rechtsanwälte Umfang des Geſamtunternehmens relativ viel höher find. Es

verhandelt werden. Dieſer Entwurf beruht in verſicherungs. werden alſo die Rechtsanwälte bei der Zwangsverficherung
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zweifellos ſchon aus dieſen Gründen mittelbar oder unmittelbar Geſellſchaften machen die Aufnahme von Antragſtellern von dein

höhere Prämienſäße entrichten müſſen als bei Erlangung der Ergebnis ärztlicher Unterſuchung abhängig und weijen die

gleichen Verſicherungsleiſtungen durch Verſicherung bei einem Anträge geſundheitlich zweifelhafter Bewerber zurück. Die

beſtehenden auf breiter Baſis fundierten Verſicherungsunternehmen. abnorm hohe Sterblichkeit dieſer leßteren Elemente, welche die

Mittelbar höhere Prämienſäße ſind in der Weiſe denkbar, daß allgemeine Sterblichkeit erhöht, iſt in der Sterblichkeitstafel

eben bei Vorabſterben eines Verficherten nach langjähriger der 17 engliſchen Geſellſchaften nicht berückſichtigt.. Gerade

Verſicherung ohne Hinterlaſſung verſicherungsberechtigter Hinter. folche geſundheitlich ſchwachen Elemente find aber im Anwalts

bliebenen oder bei eintretender löjdung aus dem Anwaltſtande berufe, wie in jedem ſtudierten Berufe in relativ hohem Prozent.

aus perſönlichen Gründen ohne Jnvaliditātseintritt keinerlei faş vertreten und ihre Sterblichkeit muß durch die aufreibende

Rückerfaß der langjährig gezahlten Prämien eintritt, wiegezahlten Prämien eintritt, wie Anwaltstätigkeit ganz beſonders gefördert werden. Es muß alſo

folcher zur Zeit von allen bedeutenderen Verſicherungsgeſell- eine ganz erheblich höhere Sterblichkeit im Anwaltsberufe unter

ſchaften bei Erlöſchen der Verſicherungsverträge nach längerer ſtellt werden, als diejenige, welche die Sterblichkeitstafel nach der

Prämienzahlung vor Eintritt des Verſicherungsfalles gewährt Statiſtik der engliſchen Verſicherung& geſellſchaften ergibt.
wird uſw. , uſw. Auch dieſes Moment führt zu einer erheblichen Erhöhung

Die Ausübung eines Zwanges zur Verſicherung in einer der berechneten Prämie.

folch ungünſtigeren Weiſe als diefelbe bei beſtehenden Berficherungs- Über den Zinsfuß von 3 Prozent ſtatt 3/2 Prozent habe

unternehmen a priori möglich ſein muß, iſt an fich ein Moment, ich mich oben ſchon ausgeſprochen.

welches gegen jedes Zwangsverſicherungegefeß für einen ſo Endlich iſt die Annahme einer 70,61 prozentigen Ver

kleinen Verſichertenkreis ſprechen muß. Jedenfalls fann aber heiratungswahrſcheinlichkeit der unverheirateten Anwälte ohne

nicht die Richtigkeit der nach den allgemeinen verſicherungs- weiteres ſtatiſtiſches Material ebenſo bedenklich wie die im vor.

techniſchen Grundzügen herausgerechneten Prämienhöhe an. ſtehenden geſchilderten Annahmen , auf welchen die ganze ver

genommen werden , ſondern es muß die ſo berechnete Prämien- ficherungstechniſche Berechnung baſiert.

höhe, mangels Rüdrichtnahme auf die für etwaige Mißiabre Nach dieſen Ausführungen ſcheinen mir ſonad die Grund.

anzuſammelnde Reſerve noch ſehr erheblich erhöht werden . lagen der Berechnung, auf welche ſich der geſamte Gefeßentwurf

Zu dieſen Bedenken allgemeinſter Natur gegen die ver- ftüßt, ſehr zweifelhafter Natur. Ich halte es für unumgänglich

ſicherungstechniſche Richtigkeit der berechneten Prämienhöhe treten nötig , daß zunächſt feſte Grundlagen für eine einigermaßen

noch folgende ſpezielle Unrichtigkeiten in den Grundlagen der richtige Berechnung etwa durch ſtatiſtiſche Fragebogen an die

aufgeſtellten Berechnung. Vorſtände fämtlicher Anwaltskammern über die genauen Ver

Die erſte grundlegende Frage über die Wahrſcheinlichkeit hältniſſe der leßten 10 Jahre , über Zu- und Abgang von

der Invalidität iſt beantwortet an der Hand und auf Grundlage Anwälten, über Alter der zugehenden und abgehenden Anwälte,

der Invaliditätserfahrungen unter den Bureaubeamten der über deren Familienſtand , über die Urſache des Abgange (Tod ,

Deutſchen Eiſenbahnen und auf Grundlage eines Zinsfußes von Invalidität, ſonſtige Gründe), über die Hinterbliebenen der

3/2 Prozent. Beides iſt kaum zutreffend. Die Invaliditāte- verſtorbenen Anwälte uſw. uſw. geſchaffen werden .

erfahrungen unter den Bureaubeamten der Deutſchen Eiſenbahnen Sind folde feſten Grundlagen vorhanden , dann kann an

zeigen die geringſte Jnvaliditātswahrſdheinlichkeit aller Berufs- der Hand event. auch allgemeiner Erfahrungen eine nochmalige

ſtände. Nun wird kein Menſch beſtreiten können, daß der Berechnung aufgeſtellt und über ein Gefeß vielleicht verhandelt

Beruf eines Anwalts ein viel aufreibenderer iſt als derjenige eines werden . Auf den jetigen Grundlagen bleibt aber das Ganze

Eiſenbahnbureaubeamten. Die Folge muß ſein , daß auch der ein vollſtändiger und nicht unbedenklicher Sprung ins Dunkle,

Eintritt der Invalidität im Anwaltsberufe ein raſcherer iſt, als bei dem nur das feſtſteht, daß den gefunden , bei einem andern

iin Berufe eines Eiſenbahnbureaubeainten. Die Invaliditāte. Verſicherungsunternehmen aufnahmefähigen Anwälten die Zahlung

wahrſcheinlichkeit im Anwaltsberufe muß größer fein als die . einer auf immer à fonds perdu gezahlten erheblich höheren

jenige unter den Bureaubeamten der Deutſchen Eiſenbahnen. Jahresprämie auferlegt werden ſol für Verſicherungsleiſtungen,

Dies erhöht das Riſiko und die Verſicherungeprämie. Eine die ſie bei jedem Verſicherungsunternehmen zu minderen Säßen

3 '/ prozentige Verzinſung bei Anſtellung der Verſicherunge. werden erhalten müſſen . Man erhöhe die Beiträge zur be

rechnung iſt unrichtig in einer Zeit, zu welcher die Sparkaſſen ſtehenden Hülfskaffe ! Man mache Mitgliedſchaft bei dieſer

nur mit einem Zinsfuß von 3 Prozent rechnen und die ge- obligatoriſch für alle Anwälte ! Aber man komme nicht mit

jamte wirtſchaftliche Lage in DeutſQland eine dauernd ſteigende einem Gefeß auf Zwangsverſicherung aller Anwälte und jcheue

Zinstendenz nicht vorausſehen läßt . Auch dies hat die Wirkung, fich dabei zu ſagen , daß die Tendenz des Gefeßes nur ein Ein .

daß ſid; gegenüber dem berechneten Reſultate die Prämie weſentlich treten der geſunden Anwälte für die Fränklichen Kollegen iſt,

erhöhen muß. welche bei keinem Verſicherungsunternehmen angenommen werden !

Die zweite grundlegende Frage über die Wahrſcheinlichkeit Denn wie geſagt , das Gefeß kann bei richtiger Prämienberechnung

der Sterblichkeit im Anwaltsberuf iſt womöglich noch un- für die gefunden Anwälte unmöglich Verſicherungsleiſtungen

richtiger beantwortet. Es wurde zu grunde gelegt die Sterb . erzielen , welde dieſelben nicht bei den beſtehenden großen Ver.

lichkeitstafel der 17 engliſchen Verſicherungsgeſellſchaften . Hier- ficherungsgeſellichaften viel billiger und ſicherer erhalten können.

bei iſt nicht beachtet, daß die in Anwendung gebrachte Sterb .

lichkeitstafel auf der ſtatiſtiſd feſtgeſtellten Sterblichkeit eines

ausgewählten Perſonenkreiſes beruht. Auch die engliſchen
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Zur Rechtsanwaltsorduung für das Deutſche Reich es hat eben die löſdung in der Liſte der Rechtsanwälte keinen

vom 1. Juli 1878 .
Einfluß auf den Fortgang des durch die Erhebung der Anklage

anhängig gewordenen Verfahrens.

Von Juſtizrat Dr. Berolzheimer in München. Entſch. des Ehrengerichtshof& Bd. V S. 10, VI S. 16

Wer den disziplinarſtrafrechtlichen Beſtimmungen der Redte . und 17 , IX S. 46, X S. 20, 69, 81 .

anwaltsordnung für das Deutſche Reich vom 1. Juli 1878 in bat aljo ein Rechtsanwalt fich eines Verhaltens iduldig

praktiſcher Betätigung näher getreten iſt, kann denſelben das gemacht, auf weldes vorausſichtlich nidht die Strafe der Aus .

Zeugnis kaum verſagen , daß fie rich in der Anwendung bewährt ſchließung von der Rechtsanwaltſchaft, ſondern nur eine der vier

und weder den Richtern noch den Staatsanwälten , weder den geringeren Strafgattungen angewendet werden wird, ſo entgeht

Verteidigern noch den Angeklagten Anlaß zu beſonderen derſelbe durch die Aufgabe der Zulaſſung vor der Einreibung

Ausſtellungen gegeben haben . Daß insbeſondere die Recht. der Anklage jeder Beſtrafung und muß doch alsbald wieder auf

ſprechung der Ehrengeridite die Beſorgnis vor dem clericus Anſuden zugelaſſen werden .

clericum non decimat als ungerechtfertigt erſcheinen läßt, ergibt Man kann auch nicht etwa den Sgleichweg des anwalt .

die Statiſtik der 10 Bände Entſcheidungen des Ehrengerichtshofe liden Riccault de la Marlinière, der ſeine berufliche „ Fortuna “

für deutſche Rechtsanwälte. Wurde doch hiernach in der Zeit durch diejen Trick der Zulaſſungsaufgabe und alsbald wieder

vom 29. Januar 1880 bis 31. Dezeinber 1901 die von den erfolgenden Zulaſſungenachſuchung „ korrigieren “ will, durch $ 15

Ehrengerichten erkannte Entſcheidung in 324 Fällen gebilligt, der R. 4. D. verlegen. Denn hiernad kann die Zulaſſung eines

in 89 Fällen die Strafe gemildert, in 28 Fällen der erſtinſtanziell Rechtsanwalts bei einem anderen Gericht verſagt werden ,

Verurteilte freigeſprochen, in 42 Fällen die Strafe des Ver- 1. wenn gegen den Antragſteller innerhalb der lebten 2 Jahre

urteilten erhöht, in 13 Fällen der erſtinſtanziell Freigeſprochene im ebrengerichtliden Verfahren auf Verweis oder auf Geldſtrafe

verurteilt, in 20 Fällen konform , in 4 Fällen entgegen dem erſt- von mehr als 150 Mark erkannt iſt; 2. wenn gegen den Antrag

richterlichen Beſcheid die Zulaſſung verſagt , in Fällen der ſteller die Klage im ehrengerichtlichen Verfahren erhoben iſt ;

erſtrichterliche Verſagungegrund mißbilligt, in 1 Fall das erſt: Vorausſeßungen, von denen – abgeſehen davon , daß es ſich in

richterliche Verfahren für unzuläſſig erklärt . § 15 um einen bereits zugelaſſenen Anwalt handelt – keine in

Anders in betreff des Zulaſſungsverfahrens. Hier hat ſich unſerem Fall vorliegt. Bergl. auch § 6 Ziff. 3. Die Sion .

in der Praxis wiederholt ein der Abhülfe dringend bedürftiger ſequenz, zu welcher das Gefeß zwingt , einen Rechtsanwalt, der

Mißſtand herausgeſtellt. die Strafe der Warnung oder des Verweiſe oder der Geldſtrafe

Verleßt ein zugelaſſener Rechtsanwalt die ihm 06. bis zu 3000 Mark oder der Geldſtrafe in Verbindung mit

liegenden Pflichten , ſo hat er die ehrengerichtliche Beſtrafung Verweis verdient und zu gewärtigen hat, ſtraflos belaffen und

verwirkt und zwar ſind die 5 Spezies der ehrengerichtlichen Straf- ihin die neuerliche Zulaſſung gewähren zu müſſen, wenn er nur

ffala Warnung , Verweis, Geldſtrafe bis zu 3 000 Mark, Ver. vor der Einreichung der Anklageſchrift die bisherige Zulaſſung

weie in Verbindung mit Geldſtrafe bis zu 3 000 Mart, Aus . aufgibt, iſt um ſo mißlicher, als dieſe Umgebung des Gefeßes

jdließung von der Rechtsanwaltjaft ( 62 , 63 R. A. D.) . wiederholt werden kann und als der Ehrengerichtshof dem $ 5

Wegen Handlungen aber, welche ein Rechtsanwalt vor Ziff. 5 und beziehungsweiſe § 16 eine Interpretation zu

ſeiner Zulaſſung begangen hat , iſt ein ehrengerichtliches Ver- gunſten des fehlſamen Rechtsanwalts gibt , die zu weitgehend

fahren nur dann zuläſſig , wenn jene Vandlungen die Aus- erſcheinen dürfte.

ſchließung von der Rechtsanwaltſchaft begründen (§ 64 R. A. D.) ; Der Ehrengerichtshof geht konſequent davon aus , daß im

hiermit hångt § 5 Ziff. 5 zuſammen , wonach die Zulaſſung ehrengerichtlichen Verfahren nach § 16 nur darüber zu entſcheiden

verſagt werden muß, wenn der Antragſteller nach dein Gutachten iſt, ob der im Gutachten angegebene Grund , auf welchen fich

des Vorſtandes der Anwaltskammer ſich eines Verhaltens ſchuldig der juſtizminiſterielle Befdeid ſtüßt, für genügend zu erachten

gemacht hat, welches die Ausſchließung von der Rechtsanwaltſchaft iſt, um den Schluß zu rechtfertigen , daß der Angeſchuldigte ſich

bedingen würde. eines Verhaltend ſchuldig gemacht hat, welches ſeine Ausjdließung

Gibt aljo ein Rechtsanwalt , welcher die ihm obliegenden von der Rechtsanwaltſdaft bedingen würde, daß nur über die

Pflichten verlegt hat, die Zulaſſung zur Rechtsanwaltſchaft auf, im Gutachten des Vorſtandes angeführten Tatſachen zu befinden

und wird er in der Liſte gelöſcht, ſo kann nur dann ehren- iſt, wenn auch die Verwertung begleitender Umſtände, die nur

gerichtlidy gegen ihn vorgegangen werden , wenn der Rechtsanwalt zur Kennzeichnung jener Tatſachen dienen , zuläſſig iſt.

noch zu der Zeit, zu welcher die Anklage bei dem Ehrengericht Entſch . des Ehrengerichtshof& f. d . R. A. Bd. III S. 95 ,

eingereicht wurde, der Kammer der Rechtsanwälte im Bezirk des Bd. X S. 15.

betreffenden Oberlandesgerichts angehört. Hiernach darf auf Tatſachen , welde im Gutachten des

Löſchung „ einige Tage vor der Hauptverhandlung“ oder Vorſtandes nicht berührt ſind , keine Rückſicht genommen werden ,

„ nach der Zuſtellung des Eröffnungsbeſchluſſes" oder während ſelbſt wenn dieſe Tatſachen dem Vorſtande zur Zeit der Abgabe

des Berufungsverfahrens “ iſt ebenſo gleichgültig, wie die mit ſeines Gutachtens nicht bekannt waren , ja ſogar, wenn ſie ihm

dem Antrag auf löjdung verbundene Erklärung „nicht wieder nicht bekannt ſein konnten , weil ſie erſt jenem Gutachten nach

Rechteanwalt werden zu wollen " ; gängig in die Erſcheinung getreten ſind.

SS 65, 66 N. A. O. § 168 N. St. P. D. Die Nichtberüdſichtigung ſolcher Tatſachen ſteht aber dodh

Entidy . des Ehrengerichthofe f . d. R. A. Bd. II S. 7 , in flagrantem Widerſpruch zu dem oberſten Grundſaß jeder

Bd. III S. 1 , BD.IV S. 8 ; ſtrafrechtlichen Rechtſprechung, dem Grundjag der Verwirklidung

!

1
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des materiellen Rechte, und muß daher gegenüber dieſem Grundſaß Die Anſprüche der im Güterſtande der Verwaltung

zurücktreten.
und Nuknießung lebenden Ehefrau aus einer

$ 66 der R. A. D.

Würde man ſoldie Tatſachen bei der Entſcheidung vidt Körperverleßung.

berückſichtigen dürfen , ſo gelangt man zu dem Reſultate Von Rechteanwalt Ullmann in Magdeburg.

eine Folgerung, welche die Irrigkeit der Prämiſſe dartun dürfte Ein überaus häufig in der Praxis vorkommender Fall iſt

- daß fie eben überhaupt außer Beadytung und Würdigung die Geltendmachung von Anſprüchen aus einer Körperverlegung

zuzit bleiben haben . Denn es geht doch nicht etwa an , während einer Ehefrau. Welcher Natur dieſe Anſprüche, deren geſebliche

Schwebend eines Verſagungsverfahrens ein weiteres ſoldes zu Grundlage die SS 823, 842, 843 B. G. B. bilden , find , ob

inaugurieren und einen zweiten oder dritten Verſagungsbeſchluß ſie zum eingebrachten Gut oder zum Vorbehaltsgut gehören, und

zi1 erlaffen. wer zu ihrer Geltendmachung befugt iſt, insbeſondere in dem

Der § 5 Ziff. 5 und beziehungsweiſe § 16 wird fonach Falle, daß die Geltendmachung in einein Strafverfahren erfolgt,

dahin interpretiert werden dürfen, daß auch Tatſachen, welche iſt nicht ganz zweifelsfrei, ſodaß eine Erörterung dieſer Fragen

dein Borſtande der Anwaltskammer zur Zeit der Abgabe ſeines dem Praktiker nicht unerwünſcht ſein wird.

Gutachtens unbekannt waren , in dem ehrengerichtlichen Zu. I. Wird eine Ehefrau widerrechtlid körperlich verleßt, ſo

laffungsverfahren zu berückſichtigen find. iſt der Schädiger zum Erjaß des aus der Körperverlegung ents

Zu erwähnen wäre noch , daß man dem $ 64 der R. A. D. ſtehenden Schadens verpflichtet. § 823. Nach § 249 Sat 22

im unterſtellten Fall nicht deshalb die Anwendung verſagen kann, kann die Verlegte Erfaß der Heilungskoſten verlangen. Nady

weil der Rechteanwalt jene Sandlungen zwar vor der neuerlich 1360 Abſ. 1 iſt der Mann der Frau gegenüber verpflichtet,§

erſtrebten zweiten oder ferneren Zulaffung, aber doch nach der die Heilungskoſten zu tragen. Der Mann kann alſo auf Grund

erſten Zulaſſung begangen hat. Denn das Gefeß fennt feine der widerrechtlichen Handlung eines Dritten zu Aufwendungen

derartige Interſcheidung ; die Motive zu § 64 ergeben , daß genötigt ſein , mit Verbindlichkeiten belaſtet werden, die er ohne

dieſer Paragraph nur Aushülfe für den Fall gewähren fell, die widerrechtliche Handlung nicht zu machen gehabt hätte,

daß bei der Prüfung der Zulaffung Handlungen , welche die welche ihn ohne dieſe Handlung nicht oder doch nicht in dem

Verjagung begründet haben würden , unbekannt geweſen Umfange belaſtet hätten . Dennoch ſteht der durch § 823

ſind. Es ſoll durch § 64 die Möglichkeit gegeben werden, den gegebene Schadenserſaßanſpruch in Anſehung der Heilungskoſten

Unwürdigen aus der Rechtsanwaltſchaft zu entfernen . nicht dem Ehemann zu , ſondern der verleßten Ehefrau. 8 823

Entſch. des Ehrengerichtshof& BD. I S. 57. gibt einen Schadenserſaßanſpruch nur dem unmittelbar Ver .

Soll alſo der Mißſtand vermieden werden, daß ein Rechts- legten , nicht auch demjenigen , deffen Recht mittelbar durch dieand

anwalt , der gefehlt hat und Strafe verdient, durch rechtzeitige idadigende Handlung inſofern in Mitleidenſchaft gezogen wird,ſchädigende

Aufgabe der Zulaſſung und neuerliches Zulaſſungsgeſuch die als der Umfang der ihm gegenüber dem unmittelbar Verlegten

Strafe abwendet und doch zugelaſſen wird , ſo wird der § 64 obliegenden Verpflichtungen erweitert wird, oder inſofern, als

unter Einſchaltung des Wortes erſten" dahin zu lauten haben : für den in Mitleidenſchaft Gezogenen Verpflichtungen reſultieren,„ “

Wegen Handlungen, welche ein Rechteanwalt vor feiner deren Anlaß zwar die ſchädigende Handlung bildet , deren Rechts.

erſten Zulaſſung begangen hat, iſt ein ehrengerichtliches grund aber auf einem ganz anderen , dem familienrechtlichen Ge

Verfahren nur dann zuläffig, wenn jene Handlungen biet liegt. * ) ** )

die Ausſchließung von der Redytsanwaltſchaft begründen. Der II mſtand, daß die verlegte Ehefrau einen Anſpruch

Der § 68 hätte dann zu lauten : auf Aufwendung der Heilungskoſten gegenüber ihrem Manne

Zuſtändig iſt das Ehrengericht der Kammer, welcher der hat, macht ſie deß Anſpruches aus § 823 gegen den Schädiger

Angejdhuldigte zur Zeit der Erhebung der Klage au- nicht verluſtig. Der Schädiger kann ſich gegenüber dem Anſpruch

gehört; bei Handlungen nach der erſten Zulaſſung das der Frau nicht init der Einrede ſchüßen, daß der Frau ja ein

Ehrengericht der Rammer, in deren Bezirk der Rechts. Anſpruch gegenüber ihrem Ehemann zuſteht. Zweifellos erſcheint

anwalt neuerlich zugelaffen wurde. dies , wenn die Heilungskoſten nod nidyt aufgewendet find.

Nod raditaler, aber allerdings zeitlid, beſdyränkter wäre die Zwar iſt dieſer Grundſaß ausdrücklich im Gefeß nur bezüglich

Abhülfe, wenn dem 8 6 Ziff. 3 die Faſſung gegeben würde : des Anſpruches aus § 843 Abſ. 1 auf Erſaß des Schadens ,

Die Zulaſſung kann verſagt werden , 3. wenn gegen den welcher durch die Minderung der Erwerbsfähigkeit des Verlegten

Antragſteller, welcher früher Rechtsanwalt geweſen iſt, oder durch die Vermehrung ſeiner Bedürfniſſe eingetreten iſt,

innerhalb der leßten zwei Jahre im ehrengerichtlichen ausgeſprochen ; er ergibt ſich aber auch aus den allgemeinen

Verfahren auf Verweiß oder auf Geldſtrafe von mehr Rechtsgrundſägen. Nach § 249 braucht ſich der Verlegte nicht

als einhundertfünfzig Mark erkannt worden iſt darauf einzulaffen, daß der Schadiger die Folgen der Verlegung

Poweit bisherige Faſſung ſelbſt beſeitigt; er tann vielmehr die Zahlung eines zur þer

oder vorausſichtlich erkannt worden wäre " .

Sei es nun, daß auf dem einen , oder ſei es , daß auf dein
* ) Daß der Anſpruch auð S 823 nur dem unmittelbar Ver

anderen Weg Abhülfe getroffen wird Abhülfe wird im
legten zuſteht, fann wohl ale communis opinio bezeichnet werden .

Intereſſe des Unwaltſtandes ſelbſt zu treffen ſein . A. A. iſt Gojack.

**) Die Fälle der SS 844, 845 ſind durdy poſitive Gefeßeða

beſtimmung andere geregelt. Sie werden hier nicht erörtert.

-
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ſtellung des früheren Zuſtandes erforderlichen Geldbetrags ver- ſparung zu gunſten des Schädigers, welche infolge der Leiſtung

langen , und er hat nach § 823 dieſen Anſpruch gegen den des Ehemanne8 eingetreten iſt, iſt eine rechtlich grundloſe: der

Schädiger. Das Gefeß macht die Geltendmachung dieſes An. Beſchädiger war nach § 823 verpflichtet, ſeinerſeits die Auf

ſpruches keineswegs davon abhängig , daß der Verleşte keine wendungen zu machen. Erfült er dieſe Verpflichtung nicht,

andere Vermögenøquelle hat, aus welcher er die Mittel zur wird er vielmehr von ihr durch die Leiſtung frei, jo erfolgt dieſes

Beſeitigung des Schadens ſchöpfen kann, gibt vielmehr den Freiwerden, was das Verhältnis zwijden Ehemann und Schädiger

Anſpruch gegen den Schädiger bedingungslos . Bei Anwendung anlangt, ohne rechtlichen Grund, und zwar auf Koſten des Ehe

dieſer Vorſchriften muß alſo die Ehefrau berechtigt erſcheinen, mannes , der nicht hätte zu leiſten brauchen, wenn nicht der

vom Schädiger Zahlung der Heilungskoſten zu verlangen, ohne Schadiger die ſchädigende Handlung vorgenommen hätte.

Rüdficht darauf, ob ſie ihren Mann dieſerhalb in Anſpruch II. Im Güterſtande der Verwaltung und Nußnießung ge.

nehmen kann oder nicht. Daß auch die Entſtehungegeſchichte hört der Anſpruch der Frau , ſoweit er nach vorſtehendem ge .

des Gefeßes für dieſe Auslegung ſpricht, iſt von Reinhard im geben iſt, der Regel des § 1363 gemäß zum eingebrachten Gut ,

„ Recht" 1902 S. 583 dargetan. jedenfalls dann , wenn die Frau die Heilungekoſten noch nicht

Hat die Ehefrau die Heilungskoſten aus ihren Mitteln bezahlt hat ; aber auch dann , wenn ſie diefelben bezahlt hat ,

bereits aufgewendet, oder hat ſie ſich behuf& Herbeiführung der ohne Rückſicht darauf, ob ſie Mittel des eingebrachten Gutes

Heilung mit Verpflichtungen belaſtet, ſo kann nicht zweifelhaft oder des Vorbehaltsgutes verwendet hat. Iin erſteren Falle

fein, daß ſie aus gleichen Gründen berechtigt iſt, vom Shadiger Zahlung mit Mitteln des eingebrachten Gutes kann wirkſam

Zahlung oder Liberierung zu fordern, auch wenn ihr gleiche nur mit Zuſtimmung des Mannes erfolgen - gehört der An .

Anſprüche gegen den Mann zuſtehen. ſpruch der Frau ficherlich zum eingebrachten Gut. Aber auch im

Anders liegt aber die Sache, wenn der Mann in Erfüllung zweiten Fall wird man dies annehmen müſſen . In Frage kann

ſeiner Unterhaltspflicht die Heilung auf ſeine Koſten hat nur komunen, ob die Beſtimmung des § 1370 B. G. B. An .

bewirken laffen . Damit iſt der der Frau erwachſene Schaden wendung findet, wonach der Erwerb durch ein Rechtsgeſchäft,

beſeitigt. Von einem Anſpruch auf Erſaß eines Schadens fann welches ſich auf das Vorbehaltsgut bezieht , Vorbehaltegut wird.

begrifflich nur ſolange geſprochen werden , als der Schaden noch Die Zahlung aus Mitteln des Vorbehalteguts iſt aber kein

beſteht, jei eß , daß die Heilung noch gar nicht bewirkt iſt, jei ſolches Rechtsgeſchäft. An der Natur des Anſpruches der Frau

es , daß fie zwar bewirkt iſt, daß der Verlegte aber zum Zwede als eines Schadenserſaßanſpruches wird dadurch nichts geändert,

der Heilung Aufwendungen gemacht hat oder Verpflichtungen daß ſie die Heilungskoſten bezahlt. Auch nach der Zahlung ,

eingegangen iſt. Iſt die körperliche Integrität des Verlegten mag die Frau hierzu eingebrachtes Gut oder Vorbehaltsgut ver

wiederhergeſtellt, ſind auch die hier in Rede ſtehenden vermögens . wenden , macht ſie denſelben Schadenserſaßanſpruch geltend, wie vor

rechtlichen Nachteile des Verlegten nicht mehr vorhanden, ſo iſt der Zahlung, und dieſer Anſpruch gehört zum eingebrachten Gut.

kein Schaden da , bezüglich deſſen dem Verlegten ein Anſpruch III. Außer dem Anſpruche auf Erjat der Heilung& koften

auf Gríaß zuſtehen könnte. Wenn deshalb Reinhard a. a. D. ſteht der Ehefrau im Falle der Körperverlegung nach 88 842,

meint, daß der Beſchädiger nicht mit dem Einwande zu hören 843 ein Schadenserſaßanſprudh wegen Aufhebung oder Ver.

ſei , daß der Ehemann den eingeklagten Heilungsaufwand bereits minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Vermehrung ihrer

bezahlt habe , ſo iſt dies nicht richtig. Zwar beſteht zwiſchen Bedürfniſſe zu , und zwar, was in dieſem Falle im Gefeß aus

dem Ehemann und dem Schädiger kein Geſamtſchuldverhältnis, drücklich hervorgehoben iſt, auch wenn die Ehefrau einen Unter.

auf welches die Vorſchriften in $8 420 ff., insbeſondere § 422 haltsanſpruch gegen ihren Ehemann hat.

Anwendung finden könnten , wie Reinhard zutreffend ausführt ; Was den Anſpruch der Ehefrau wegen Vermehrung ihrer

wohl aber muß ihm der Einwand offen ſtehen, daß ein Schaden Bedürfniſſe anlangt , ſo gehört dieſer Anſpruch zum eingebrachten

nicht mehr vorhanden ſei. Denn wenn auch der Anſpruch ſofort Gut ; die Regel des § 1363 findet auf ihn Anwendung.

mit der Körperverleßung entſtanden iſt und nicht davon abhängig Anders der Anſpruch der Frau wegen Aufhebung oder

iſt, daß die Verleşte die Heilungskoſten bezahlt oder ſchuldig Verminderung ihrer Erwerbsfähigkeit. Er gehört zum Vor.

geworden iſt, ſo fehlt es an einem Schaden , deſſen Erſaß behaltsgut wenigſtens dann , wenn die Frau zur Zeit der Ver

gefordert werden kann, wenn der Schaden beſeitigt iſt. leßung ein Erwerbsgeſchäft ſelbſtändig betrieb oder einem Stande

Ganz unabhängig hiervon iſt die Frage, ob in dieſem Falle angehörte, in welchem auch die Ehefrau zum Zwecke des Ere

nicht dem Ehemanne, welcher die Heilungskoſten beſtritten hat, werbs Arbeiten außerhalb des Haushalts zu leiſten pflegt.

gegen den Schädiger ein Anſpruch zuſteht. Dieſe Frage iſt Denn wenn nach § 1367 der Erwerb aus einer derartigen

zu bejahen. Zwar iſt dieſer Anſpruch kein Schadenserſaß. Tätigkeit Vorbehaltsgut iſt, ſo muß logiſcherweiſe der Erſat .

anſpruch auf Grund des § 823 ; wohl aber iſt ein Bereicherungs- anſpruch wegen Beeinträchtigung dieſer Erwerbemöglichkeit zum

anſpruch gemäß § 812 gegeben. Dem Schädiger iſt durch die Vorbehaltsgut gehören , um ſo mehr, als dieſe Beeinträghtigung

Beſtreitung der Heilungskoſten ſeitens des Mannes eine Auf- ja einen Fortfall des Erwerbeg zur Folge hat und der Schadens.

wendung erſpart geblieben. Auch hierin liegt ein Erlangen im erfaßanſpruch der Frau Erſaß für den Fortfall dieſes Erwerbes

Sinne des § 812.*) Der Umſtand, daß der Ehemann der Frau gewähren ſoll. Dies wird auch durch den Wortlaut des § 1367

gegenüber zur Leiſtung verpflichtet war , ändert hieran nichts , nicht ausgeſchloſſen . Wenn auch danady nur der Erwerb der

juhließt den Bereicherungsanſpruch nicht aus . Denn die Er . Frau durch Arbeit und ſelbſtändigen Betrieb eines Erwerbs

geſchäfte zum Vorbehaltsgut gehören ſoll, ſo hieße es doch den

*) Vergl. Pland , II . S. 579 Begriff Erwerb zu eng faffen , wenn man hierzu nur das

1
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rechnen würde, was unmittelbar durch die Arbeit oder durch anſprüdye fallen fort, wenn der Strafrichter auf Antrag des

den Betrieb erworben wird , auf deſſen Erlangung die Arbeit Verletzten auf eine Buſje erkannt hat.

oder der Betrieb geri dytet iſt . Vielmehr inuß der ratio des Es mag zunädyit dahingeſtellt bleiben , ob die dem Ehe .

Gefeßes entſprechend alles das darunter fallen , was mit der mann auf Grund der SS 844 , 845 zuſtehenden Entidadigungs

Arbeit, dem Geſchäftsbetrieb in unmittelbaren Zuſammenhange anſprüche oder, wenn der Ehemann Heilungskoſten bezahlt hat ,

ſteht, dergeſtalt, daß es geradezu an die Stelle des durch Arbeit der hieraus dem Ehemann erwadjene Anſpruch durch Zuerkennung

oder Geſchäftsbetrieb Erworbenen gefekt wird. Das iſt dergeſegt einer Buße auf Antrag der verlegten Ehefrau alteriert werden.

Fall bei dem Rentenanſpruch, welcher der Frau nad SS 842 , 843 Ich will mich zunächſt mit den Anſprüden der Ehefrau aus

zuſteht; er ſoll ja gerade der Frau als Erſaß für das dienen, $8 823 , 842 , 843 beſchäftigen . Soweit dieſe Anſprüche zum

was ſie durch Arbeit oder Gefdhäftsbetrieb hätte erwerben können, Vorbehaltsgut gehören , kann kein Zweifel darüber beſtelyen , daſ;

was alſo Vorbelaltsgut geworden wäre, wenn die Aufhebung die Frau es iſt , welche den Antrag auf Zuerkennung einer Bufe

oder Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht eingetreten wäre. * ) ſtellen kann , mag die Frau als Privatklägerin auftreten (§ 446

Hierbei iſt jedoch zu beachten , daß einer Ehefrau, welche St. P. O.) , oder mag fie einem Verfahren als Nebenklägerin

ein ſelbſtändiges Erwerbegeſchäft nidyt betreibt , und weldie auch zum Zwecke der Stellung eines Antrages auf Zuerkennung einer

nicht durch Arbeit Erwerb ſudit, der Regel nach durch eine Buße beitreten (8 443 St. P. D.) .

Körperverleßung, welche an ſich geeignet iſt, die Erwerbsfähigkeit Zweifel können entſtehen , wenn es ſich um Entidadigunge.

aufzuheben oder zu mindern, Schaden nicht erwädſt , abgeſehen anſprūdie handelt, die zum eingebrachten Gut gehören . Handelt

von dem durch Vermehrung der Bedürfniſſe erwachſenden Schaden. es ſich um ein Verfahren auf erhobene Privatklage, ſo iſt zunädyſt

Die bloße Möglichkeit, daß eine ſolche Ehefrau ohne die Körper- davon auszugehen , daß die Ehefrau befugt iſt, eine ihr zu :

verleßung dieſe Erwerbsquellen in Zukunft hätte benußen können , gefügte Körperverlegung, ſoweit deren Verfolgung nur auf

begründet keinen Schadenserſaßanſpruch . Nur wenn für die Antrag eintritt , im Wege der Privatflage zu verfolgen (8 414

Frau die Notwendigkeit , derartige Erwerbøquellen ſuchen zu St. P. O.) . Wären die Beſtimmungen der St. P. D. und des

müſſen , in unmittelbarer oder doch naher Ausſidyt ſtand , fann St. G. B. weiter anwendbar, ſo würde hieraus nad $ 231

ein Schadenserſaßanſprud, entſtehen . Andrerſeits wird auch der St. G. B. in Verbindung mit SS 444, 445 St. P. O. das

Umſtand zu berückſichtigen ſein , daß die Eheleute in einem Stande Recht der Ehefrau folgen, auch den Antrag auf Zuerkennung

leben , in welchem gewöhnlich die Ehefrau zu einer derartigen einer Buße 311 ſtellen , mit der Wirkung, daß durch Zuerkennung

Enverbøquelle greift, und zwar ſelbſt dann, wenn zur Zeit der der Buße alle zum eingebrachten Gut der Ehefrau gehörigen

Körperverleßung die Frau cine ſolche Erwerbøquelle nicht beſitt . Entſchädigungsanſprüche beſeitigt ſind . Nach Art. 32 E. G. zum

IV . 8 847 gibt dem Verlebten im Fall der Körper- B. G. V. bleiben der Regel nad die Vorſchriften der Reichs

verlegung einen Anſpruch auf Erſat des ſogenannten immateriellen gefeße in Kraft ; fie treten außer Kraft , ſoweit ſich aus dem

Sdadens. Was hiermit gemeint iſt , kann hier innerörtert E. G. oder aus dem B.G. B. die Aufhebung ergibt. Aus dem

bleiben . Zu beadyten iſt jedod ), daß $ 847 ſich nicht auf Nad . E. G. ergibt ſich die Aufhebung der hier in Rede ſtehenden

teile für den Erwerb oder das Fortfomninen bezielt , über welche Vorſchriften der St. P. O. und des St. G. B. nicht. Es fragt

fid 842 verhält. Dieſer Anſprud gehört bei einer im ſich, ob ſich die Aufhebung aus dem B. G. B. ergiebt . Von

Güterſtande der Verwaltung und Nußnießung lebenden Ehefrau Beſtimmungen des B. G. B. kommen zunädit die SS 1380

der Regel des § 1363 gemäß zum eingebrachten Gut. Die und 1400 in Frage, wonach der Mum ein zin eingebrachten

Gründe, welche bezüglich der Anſprüche aus SS 842 , 843 dazu Gut gehörendes Recht im eigenen Namen geltend machen kann ,

führen, ſie unter Umſtänden dem Vorbehaltsgut zuzurechnen , während die Frau nicht befugt iſt, dieſes Recht im Wege der

treffen hier nicht zu . Auch der Ilmſtand, daß der Anſpruch Klage ohne Zuſtimmung des Mannes geltend zu machen . Beide

aus $ 847 unübertragbar iſt und nicht auf die Erben übergeht , Beſtimmungen beziehen ſich aber nur auf die Geltendmachung

ändert hieran nichts, weil hierdurch die Nutnießung und Ver- im Wege des Zivilprozeſſes, ſodaſ ſie der Stellung eines An

waltung des Ehemannes nicht ausgeſchloſſen iſt. **) trages der Frau auf Zuerkennung einer Buße nidyt entgegen

V. Nach § 231 St.G. B. kann in allen Fällen der Körpers ſtehen. Stellt aber die Frau einen Antrag auf Zuerkennung

verleßung auf Verlangen des Verlegten neben der Strafe auf eine einer Buße, und wird demſelben ſtattgegeber - der Strafrichter

an denſelben zu erlegende Buße bis zum Betrage von 6000 Mart braucht ſich auf die Frage , ob auf eine Buße zu erkennen iſt ,

erkannt werden . Wird auf eine Buße erkannt, jo iſt die Geltends nicht einzulaſſen -, ſo wird, wie erwähnt, die Geltendmadung

machung eines weiteren Entſchädigungsanſprud eß ausgeſchloſſen . eines weiteren Entſchädigungsanſpruches ausgeſchloſſen . Die

Daß dieſe Beſtimmungen neben denen der 88 823 ff. Stellung des Antrages der Frau , wenn ihm ſtattgegeben wird ,

B.G. B. in Kraft geblieben ſind, iſt ſelbſtverſtändlich. Alle dem hat alſo eine Verfügung über den Entįdädigungsanſpruch, wenn

Verlegten nad den 98 823 ff. zuſtehenden Entſchädigungs- und ſoweit er zum eingebrachten Gut gehört , zur Folge , inſofern

nämlich , als der Mann nun nicht mehr befugt iſt, weiter ,

gehende, zu eingebrachten Gut gehörige Entſchädigungs
* ) Gleicher Anſicht iſt Schmidt, Kommentar zum B. G. B.

anſprüdye im Wege der Klage geltend zu machen. Es wird
S. 195, bezüglich der Unfallrente, der Krankengelder, der Alters . und

Invaliditätsrente. Es muß der Grundſatz aber auch auf den Anſpruch
jonach in der Tat das Verwaltungsredyt des Mannes unter

aud SS 842, 843 quegedehnt werden. Ilmſtänden erheblich beeinflußt. Dennod, gibt es keine Ver

" ) Bergl . ullmann , Das geſebliche ebelide Güterrecht in ſtimmung des B. G. B. , welde der Befugnis der Ehefrau zur

Deutſdland, 2. Aufl., S. 5. Stellung des Antrages auf Zuerkennung einer Buße entgegen :

1
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ſteht. In Frage kann nur noch § 1395 kommen , wonadh die noch auch bei dem Antrag auf Zuerkennung einer Buße um

Frau zur Verfügung über eingebrachtes Gut der Einwilligung Geltendmachung eines Redyts, welches zum eingebrad)ten Gut

des Mannes bedarf. Die Stellung des Antrags auf Zu. gehört. Der Anſpruch auf die Buße ſowohl im Fall des § 188

erkennung einer Buße iſt keine Verfügung im Sinne des St. G. B. wie im Fall des § 231 St. G. B. iſt , welcher

§ 1395 , d. h . ein Rechtsgeſchäft, durch welches unmittelbar ein der vielen Theorien über die rechtliche Natur der Buße man

Recht übertragen , belaſtet, geändert oder aufgehoben wird. “) auch folgen mag, kein Recht, welches zum Vermögen der Ehe.

Sie kann eine Rechtsänderung zur Folge haben , wenn dem frau und alſo zum eingebracyten Gut gehört. Denn da die

Antrage ſtattgegeben wird; dieſe Rechtsänderung beruht aber zuerkennung der Buße lediglich im richterlichen Ermeſſen ſteht,

auf dem richterlichen Urteil, wenn der Erlaß desſelben audy fo befteht vor der Zuerkennung überhaupt nod kein Ver .

erſt durdy den Antrag der Ehefrau ermöglicht wird. mögensrecht auf die Buſe. Wenn man vielleicht auch nicht

Iſt auf eine Buße erkannt, ſo erfolgt die Vollſtreckung foweit gehen will, mit Olshauſen S. 701 anzunehmen, daß vor

des Urteils nach § 495 St. P. O. nach Maßgabe der Vor- Zuerkennung der Buße überhaupt noch fein „ Anſpruch auf

ſchriften über die Vollſtreckung der Zivilgerichtsurteile, alſo auf dieſelbe beſteht, ſo fehlt es doch dem Recht der Frau an der

Betreiben des Berechtigten, in unſerein Falle auf Betreiben der jenigen Eigenſchaft , welche es geeignet erſdeinen läßt, Objekt

Ehefrau (S 91 der Geſchäftsanweiſung für Gerichtôvollzieher). des ehemännlichen Verwaltungsrechts zu ſein , nämlich an der

Der Gerichtsvollzieher hat die beigetriebene Geldſumme an die Zugehörigkeit zum Vermögen der Frau .

Ehefrau abzuführen . Ob hierdurch die Rechte des Ehemannes Es bleibt noch übrig , zu prüfen, ob die Zuerkennung einer

beeinträchtigt werden, hat er nicht zu prüfen . Aber auch der Buße auf Antrag der Ehefrau den Ehemann derjenigen ſelb

Strafrichter hat in dem Urteil, durch welches er auf die Buße ſtändigen Entſchädigungeanſprüche verluſtig gehen läßt , welche

erkennt, nicht auf die Rechte des Ehemannes Rückſicht zu nehmen , er unter gewiſſen , oben bereits erwähnten Vorausſegungen aus

da er lediglich dem Verlegten die Buße zuzuſprechen hat. eigenem Recht und für fich geltend maden kann . Die Frage

Die gleichen Grundfäße müffen gelten , wenn die Frau iſt ohne weiteres zu verneinen . Wenn die Zuerkennung einer

einem Strafverfahren als Nebenklägerin zum Zwecke der Stellung Buße alle weiteren Beſchädigungsanſprüdse beſeitigt , jo bezieht

eines Antrages auf Zuerkennung einer Buße beitritt. fich dies nur auf diejenigen Entſchädigungsanſprüche, welche der

Nach § 195 St. G. B. hat, wenn eine Ehefrau beleidigt verleßten Ehefrau zuſtehen .

iſt, auch der Ehemann das Recht, auf Beſtrafung anzutragen,

und dieſe Vorſchrift findet nach § 232 St. G. B. Anwendung,

wenn es ſich um die Verfolgung leichter vorſäßlicher, ſowie der
Vom Reichsgericht.*)

durch fahrläſſigkeit verurſachten Körperverlegungen handelt, fo- Wir berichten über die vom 2. bis 30. Mai 1903 aus .

fern nicht eine Körperverlegung vorliegt , welche mit Übertretung gefertigten Entſcheidung

einer Amts- , Berufð- oder Gewerbspflicht begangen worden iſt. 1. Reichsrecht.

Es kann alſo in allen dieſen Fällen der Ehemann Privatklage Zivilprozeßordnung.

anſtellen. Wenn auch das Antragsrecht des Ehemannes ein 1. SS 49 , 547. Unzuläſſigkeit der Beſchwerde im Koſten .

ſelbſtändiges iſt, ſo iſt doch der dem § 195 St. G. B. zu punkte bei mangelnder Reviſionsſumme.

grunde liegende Gedanke der einer Vertretung der Verlegten Wie der V. 3. S. de R. G. ( Entidy. Bd. 46 S. 347ff.),

behufs wirkſamer Wahrnehmung ihrer Rechte. **) Dieſe Ver- hat der VII. 3. S. die Unzuläſſigkeit einer Beſchwerde im

tretungsbefugnis kann aber keine weiteren Rechte geben , als das Koſtenpunkte nad § 99 Abſ. 3 der 3. P. O. angenommen ,

Gefeß ihr beilegt. Nun fann nach § 188 St. G. B. auf wenn das Urteil , falls es auch über die Hauptſache ergangen

Antrag des Beleidigten und nach § 231 St. G. B. auf wäre, nicht hätte angefochten werden können . M. c. G.

Antrag des Verleßten auf eine Buße erkannt werden . Beſchl. v. 5. Mai 03 , B 51/03 VII.

Der auf Grund des $ 195 St. G. B. wegen Beleidigung 2. SS 50, 89 , 171 , 295. Prüfung der Parteifähigkeit

oder auf Grund des S 232 St. G. B. wegen Körperverlegung und legitimation des geſeßlidsen Vertreters.

ſeiner Ehefrau die Privatklage erhebende Ehemann iſt aber weder Der erkennende Senat hat ſchon in früheren Fällen an.

Beleidigter oder Verfeßter im Sinne jener ſtrafrechtlichen Bes genommen und ausgeführt, daß auch erlaubte Privatgeſellſchaften

ſtimmungen , und er hat deshalb , da er auch nicht als Prozeß- im Sinne der SS 11 flg . Tit. 6 TI. II des Pr. A. L. R. in

vertreter ſeiner Ehefrau die Klage aus § 195 St. G. B. bezw. ilren Prozeſſen felbſtändig durch ihre faßungsgemäß dazu be

$ 232 St. G. B. anſtellt, nidht das Recht, die Zuerkennung ſtiınmten Organe vertreten werden können (Entich . des R. G. in

einer Buße zu beantragen . Ziviljadyen Bd. 27 S. 183) . In dem vorliegenden Falle aber,

Es könnte in Frage kommen, ob der Ehemann kraft ſeines wo der Verein in der Rolle der beklagten Partei auftritt , hat

Verwaltungs- und Nußnießungsrechtes ſelbſtändig befugt iſt, die derſelbe ſchon nach § 50 der 3. P. D. die Stellung eines
Zuerkennung einer Buße zu beantragen. Auch dies muß ver- redytsfähigen Vereines , und zwar für die ganze Zeit des

neint werden . Die Beſtimmungen des B. G. B. geben dem erſt nach dein 1. Januar 1900 anhängig gewordenen Recht8

Ehemann ein ſolches Recht nicht. Es handelt ſich einmal nicht ſtreites und unabhängig davon , daß ſeine Eintragung in das

um eine gerichtliche Geltendinadhung im Sinne des § 1380 , Vereinsregiſter erſt nach Erlaſſung des B. 11. geſchehen iſt. Da

er hiernady ganz ebenſo wie ein rechtsfähiger Verein ſdon vor

* ) Vergl. lullmann S. 107.

* ) Bergl. lahauſen, Bd. 2 S. 720/721. *) Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten .
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Beginn des Rechtsſtreites durch ſeinen Vorſtand vertreten ward reicher unmittelbarer Verkehr mit dem audwärtigen Proze .

(§ 26 B. G. B.) . fo genügte für die Zuſtellung der Klage , daß bevollmächtigten ſeitens der Partei ſelbſt mit Rückſicht auf deren

diefelbe an die Vorſtandsmitglieder oder auch nur an eines der. Perſönlichkeit oder mit Rüdſicht auf ſonſtige beſondere Umſtände

ſelben erfolgte (8 171 3. P. O.) . Ein Verſtoß gegen das hier ausgeſchloſſen erſcheint. Ob das Vorkommen dieſes Falles in

bei zu beobachtende Verfahren iſt von dem Bekl. nicht gerügt der Reviſionsinſtanz ſchon grundſäßlich zu verneinen iſt, weil

worden . Eventuell würde ein ſolcher gemäß § 295 3. P. D. nach der Art des Rechtsmittels eine Information über Tat:

geheilt ſein . Auch gegen die von Amtswegen zu prüfende fadyen nidht in Betracht kommen kann und der Anwalt

Legitimation der geſeßlichen Vertretung des Bekl. iſt zur Zeit beim Revifiondgerichte immer ſchon auf Grund des B. u.

nicht mehr zu erinnern , da der jeßt ihn vertretende Vorſtand, und der Aften erkennen wird , welche Anträge zu ſtellen und

deſſen Mitglieder aus den vorgelegten neuen Saßungen vom wie fie zu begründen ſind , oder ob dies mindeſtens dann un

31. Juli 1902 erſichtlich ſind, den Prozeß weiter führt und bedingt zu gelten hat, wenn es ſich wie hier nicht um einen

hierdurdy die bisherige Prozeßführung genehmigt hat (8 89 Angriff gegen das B. U. , ſondern um deffen Verteidigung

Abſ. 2 3. P.D.). A. c. V. , U. v. 20. April 03, 427/02 IV . handelt , fann unerörtert bleiben . Denn wenn hier über :

3. 88 78, 94, 99, 568 verbunden mit $8 4, 16 , 17 des haupt Anlaß vorgelegen haben ſollte, dem reichegerichtlichen

Gerichtskoſtengeſeßes. Selbſtändiger Beſchwerdegrund. An- Anwalte noch eine beſondere Inſtruktion zu erteilen, fo liegen

fechtung nur der Koſten halber. doch keine Umſtände vor, die es gerechtfertigt erſcheinen laffen

Die Beſchwerde iſt an und für ſich zuläſſig. Denn könnten , daß dieſe Inſtruktion dem rechtskundigen Prozeß .

zweifellos enthält der angefochtene Beſchluß des D. L. G. , bevollmächtigten nicht von der Partei ſelbſt, einem Reeder oder

welches in eine materielle Prüfung deshalb nicht eintrat , weil Großkaufmann , hätten gegeben werden können . Das D. L. G.

et die Einlegung des Rechtemittels durch einen Rechtsanwalt meint, die rechtliche Beurteilung des Falles feße eine genaue

gemäß 88 78 , 569 der 3. P. O. für erforderlich erachtete, Kenntnis des Schiffsverkehrs im Hamburger Hafen voraus und

einen neuen ſelbſtändigen Beſchwerdegrund im Sinne des hierüber hätten dem Anwalte der Reviſionsinſtanz Aufklärungen

§ 568 Abſ. 2 der 3. P. O. Die Erwägung des D. L. G. gegeben werden müſſen. Es mag unerörtert bleiben , ob ſich

iſt aber auch eine rechtsirrige. Die Beſchlußfaffung des L. G. Aufklärungen ſolcher Art nicht der Regel nach ſchon aus dem

nach § 17 des G. K. G. war lediglich eine Ergänzung des die tatſächlichen Erörterungen abſchließenden B. I. ergeben

in § 16 a. a. O. vorgeſehenen Beſchluſſes. Gegen letzteren müſſen. Denn wenn ſie hier etwa noch erforderlich geweſen

findet aber nach der ausdrüdlichen Beſtimmung in § 16 Abſ. 2 ſein ſollten , muß jedenfalls davon ausgegangen werden, daß

die Beſchwerde nach Maßgabe des § 4 des U. K. G. ſtatt. ſie von der in jenem Verkehre mitten inneſtehenden Partei ſelbſt

Viernach konnte ſie ſchriftlich ohne Mitwirkung eines Un. vollſtändiger und gründlicher erteilt werden konnten, als von

waltes erfolgen . " Gleichwohl muß die eingelegte weitere deren heimiſchem Rechtsbeiſtande. Bediente fich der Bekl . aber

Beſchwerde als unbegründet zurückgewieſen werden . Denn die nur auf Bequemlichkeit der Hülfe ſeines Prozeßbevollmächtigten

die Beſchwerde der Kl . als unzuläffig verwerfende Entſcheidung II. I. , ſo kann er die dafür aufgewendeten Koſten dem Gegner nicht

des D. L. G. ſtellt ſich aus einem anderen Geſichtpunkte als zur Laſt bringen. B. c . V. , Beſchl. v . 18. April 03, Bs 32/03 I.

begründet dar. Nach § 99 Abſ. 1 der 3. P. D. iſt die An- 5. § 91 ff. Koſtenpflicht bei Wegfall der Klagberechtigung.

fechtung der Entſcheidung über den Koſtenpunkt unzuläſſig, Das D. L. G. läßt bei ſeiner Entſcheidung anſcheinend

wenn nicht gegen die Entſdeidung in der Hauptſache ein ganz außer Betracht, daß die Klage, ungeachtet des bereits am

Rechtsmittel eingelegt wird. Dieſer allgemeine Grundſaß gilt 20. Januar erfolgten, allerdings der Kl. unbekannt gebliebenen

auch für die Anfechtung der nach § 16 des G. K. G. getroffenen Wegfalles der Klageberechtigung der Kl. auch in der Haupt

Entſcheidung, obwohl 94 der 3. P. D. in $ 16 Abſ. 2 fache, am 21. Januar zugeſtellt wurde und daß darnach an fich

des G. K. G. nicht beſonders hervorgehoben iſt. ( Vergl. Bolze , ein Prozeß über die Hauptſache und damit auch über die

BD. VI Nr. 1223.) Die Kl. hat gegen den Beſchluß vom 22. Dktober Prozeßkoſtenpflicht vorliegt. Deshalb war prozeſſualijo über

1901 ein Rechtsmittel nicht eingelegt. Sie kann daher auch die Haupt nicht der vom D. L. G. unterſtellte Fall gegeben, daß

in Ergänzung jenes Beſchluffes erfolgte Koſtenentſcheidung nicht die nach Einreichung der Terminobeſtimmung, aber vor der

anfechten. R. c. R. , Beſchl. v . 6. Mai 03, B 41/03 I. Zuſtellung in der Hauptſache erledigte Klage nur zu dem

4. § 91 Abſ. 1. Erſtattungsfähigkeit der Korreſpondenz . Zwecke mit einem auf die Koſten beſchränkten Antrage

gebühr namentlich für die Reviſionsinſtanz. zugeſtellt wird , um mittels derſelben eine Verurteilung der

Die Erſtattungsfähigkeit der Gebühr des ſogenannten Bekl. in die Koſten des Rechtsſtreits zu erwirken . Folgeweiſe

Korreſpondenzınandatars iſt nach der allgemeinen Regel des S 91 war zu der Frage , ob das leßtere prozeffualiſch überhaupt zu

Abſ.1 Sap 1 der 3. P. D. zu beſtimmen , alſo davon abhängig , läſſig ſei, an ſich keine Stellung zu nehmen und kann jene

ob die Zuhülfenahme eines Korreſpondenzmandatars ſeitens der Streitfrage nur mittelbar inſoweit in Betracht kommen , als

erſtattungsberechtigten Partei zur zweckentſpredhenden Rechts. deren Entſcheidung von der Frage abhängt, wann der prozeß

verfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war, worüber das rechtliche Koſtenanſpruch eriſtent wird. Weiterhin hat der

Gericht nach freiem Ermeſſen zu entſcheiden lat. Eine ſolche III. 3. S. de R. B. bei der Entſcheidung eines in tat

Notwendigkeit tann vorliegen, wenn es ſich darum handelt , fachlicher Beziehung mit dem hier gegebenen völlig überein .

einen auswärtigen Prozeßbevollmächtigten mit Information zu ſtimmenden Falles durch Beſchluß vom 20. Februar 1903

verſehen und dieſe Informationserteilung durch Vermittlung III B 2/03 – , der in den Entſcheidungen des R. G. zum

eines heimiſchen Rechtsanwalts erfolgen muß, weil ein erfolg . Abdrucke gelangen wird , rechtsgrundjäßlich ausgeſprodzen : Die

1 1

-
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3. P. O. labe bei Regelung dieſer Materie lediglich den einig geworden ſind, daß der Rechtsſtreit in der Hauptſache als

prozeßredytlichen Saß aufgeſtellt, daß das Interliegen des Bekt . erledigt 311 betrachten ſei , ſo war die Entidyeidung auf die

in der Hauptſache als Rechtsfolge die Pflidt zur Tragung der Koſtenfrage zu bejdränken . Es iſt nicht zu verkennen, daſz

Koſten des Rechtsſtreits nach ſid, ziehe, dieſer Grundſat finde durch die legtere Bemerkung die Abſidyt und Tragweite des

auch Anwendung, wenn der Rechtsſtreit ſich in der Hauptſache B. II . einigermaßen verdunkelt wird, denn ſie erregt den Anſchein ,

ohne Erlaß eines Urteils erledige, ſofern er überhaupt durch als habe das B. G. nur eine Eniſdeidung über die Koſten

Zuſtellung der Klage rechtshängig geworden ſei . Es komine treffen wollen . Nichtsdeſtoweniger bleibt die Tatſache beſtehen ,

dann für die Anwendung der Vorſchriften der 3. P. O. nur daß das Urteil eine Entideidung nicht nur über die Zuläſſigkeit

darauf an , ob der Klageanſpruch , objektiv betrachtet, zur Zeit des Recytsmittels , ſondern auch über deffen ſachliche Beredytigung

der Zuſtellung der Klage begründet war, oder nicht; wenn jenes enthält, denn das B. u. beſdyränkt ſich nicht auf die Feſtſtellung,

der Fall war, treffe den Bekl. , wenn dieſes , den Kl. die Koſten : die Sache ſei erledigt , ſondern hebt auch das Urteil der I. J.

pflicht. Der Umſtand , daß dem Bell . ein Verſdulden in ausdrücklich auf. Übrigend enthält idon die Zulaſſung einer

bezug auf die Erhebung der Klage zur Laſt falle, ſei nicht Berufung, deren Unzuläſſigkeit der Gegner behauptet, eine mit

geeignet, etwa mittels analoger Anwendung des § 93 3. P. O. der Reviſion anfechtbare Entſcheidung, und ſohin auch eine

eine prozeßrechtliche Koſtenpflicht des Bekl. zu begründen .des Bekl . zu begründen. Entſdheidung in der Hauptſache im Sinne des § 99 Abſ. 3

Vielmehr könnte der Kl. die Erſtattung der Prozeßkoſten , die der 3. P. O. Bei dieſer Sadlage iſt das B. u . dahin zu ver

ihm nach den ſlechterdinge zwingenden Vorſchriften der ſtehen, daß , nachdem der primäre Antrag der Berufungébeft.

3. P. O. aufzuerlegen waren , nur aus dem Geſichtspunkte zurückgewieſen war, eine über die Aufhebung des erſtinſtanzlichen

eines Schadenserſaßanſpruches aus einem beſonderen Grunde Urteils hinausgehende weitere Entſcheidung über den Anfedytungs

des bürgerlichen Rechtes begehren ; der klageweiſen Geltende anſprudy ſelbſt nicht mehr geboten, ſondern die Sadie inſoweit

inadung eines ſolchen Anſpruchs würde nicht etwa die Einrede für erledigt zu erklären war. Dagegen iſt nicht anzuerkennen,

der rechtékräftig entſchiedenen Sache mit Rüdſidyt auf die in daß das B. II. nur über die Prozeßkoſten entſchieden habe .

dem früheren Rechtsſtreit erfolgte rechtskräftige Verurteilung des V. c. K. , Beſchl. v . 8. Mai 03 , B 53/03 VII .

Kl. in die Koſten entgegenſtehen , weil in dem neuen Redyte. 7. $ 286. Verwertung von Angaben in einem Vorprozeß.

ſtreite Erſtattung der Koſten oder Übernahme der Koſtenpflicht Aud in dem gegenwärtigen Prozeſſe konnte das B. G. die

aus einem neuen ſelbſtändigen Grunde verlangt und ſomit in dem gegen S. von dem Kl . geführten Rechtsſtreite auf

nicht eodem causa petendi vorliegen würde. Der erkennende geſtellten Behauptungen des Kl . berückſichtigen, indem es das

Senat tritt dieſen Ausführungen des III . 3. S. bei. R. c. W. , Vorbringen derſelben durch die zum Gegenſtande der mündlichen

Beſchl. v . 1. Mai 03 , B 84/03 II. Verhandlung des gegenwärtigen Rechtsſtreites gemachten Akten

6. $ 99 Abſ . 3. Erledigung des Rechtsſtreits in der des Vorprozeſſes für bewieſen erachtete. Die Bezeichnung

Hauptſache. Entſcheidung nur über die Koſten. der Angaben des Kl. im Vorprozeſſe als Geſtändnis iſt zu

Die Frage, ob in dem im entſcheidenden Teile eines Urteils beanſtanden. Die Verwendung der Angaben im Vorprozeß

enthaltenen Ausſpruche, daß die Sadje in der Hauptſadze er- für den gegenwärtigen Prozeß enthält aber keinen rechtlichen

ledigt ſei , eine Entſcheidung in der Hauptſache liege, läßt ſich Verſtoß. Der Vorderrichter konnte vielmehr gemäß § 286

nicht für alle Fälle gleichmäßig beantworten . Der V. 3. S. 3. P. D. bei der Bildung ſeiner il berzeugung, daß der Ki .

des R. G. hat ſie in einem Beſchluſſe vom 31. März 1900 ſchon am 7. Juni 1894 in den Beſit des Ausmaßes gelangt

(Entſd . des R. G. Bd. 46 S. 347) verneint in einem Falle, geweſen ſei , die Tatſache venugen , daß der Kl . dies im Vor

in dem beide Parteien in der Berufungsinſtanz erklärt hatten, progeffe ſelbſt angegeben habe , gleidviel ob dieſe Angabe fich

daß der Rechtsſtreit in der Hauptſache erledigt ſei , indem er als ein Geſtändnis im techniſchen Sinne darſtellt oder nicht .

annahm, daß in einem ſolchen Falle der entſpredyende Ausſpruch C. c. S. , II . v . 8. Mai 03 , 489/02 II.

des Gerichts lediglich eine Feſtſtellung der Parteierklärungen 8. § 300 in Verbindung mit § 139. Bedeutung der

enthalte; der I. 3. S. hat die Frage in dem Beſchluſſe vom Fälligkeit einer Forderung im Laufe des Prozeſſes .

10. März 1900 bejaht ; in dieſem Falle lagen aber nicht über- Wenn der Befl. die fällig gewordenen Zinſen nicht binnen

einſtimmende Erklärungen der Parteien vor, ſondern der Bekl . der ihm geſepten vierwöchentlidhen Friſt gezahlt hat, ſo iſt die

hatte gegenüber dem Antrage des Kl. , die Sage in der Haupt. Kündigung des Kapitals , die auch in der Klage und deren Zu

ſache für erledigt zu erklären , auf Abweiſung der Klage bes ſtellung liegt , gegen ihn wirkjam geworden , weil die Klage

ſtanden . In dem hier aufgezeigten Unterſchied der Anträge liegt auch nach dem Ablauf der Friſt aufredyt erhalten worden iſt.

das für die Entſcheidung der Frage maßgebende Merkmal. Im Auf dieſen Standpunkt hat ſich der erkennende Senat bereits

vorliegenden Falle haben nun die Bekl . in der Berufungsinſtanz in dem IIrteil vom 20. Dezember 1902 (V. 321/02) geſtellt,

ſchließlich den Antrag geſtellt, den Anſpruch der Kl . für erledigt und an ibin war umſomehr feſtzuhalten, als er mit dem in

zu erklären und ihr die Koſten des Rechtsſtreite aufzuerlegen , der Judikatur des R. G. anerkannten Rechtsaße, daß der er:

während die Kl . in erſter Linie beantragt hat , die Berufung kennende Richter die Rechtslage, wie ſie ſich im Laufe des Pro

ale unzuläſſig zu verwerfen und nur eventuell den Rechtsſtreitzeſſes bis zu dem Urteil entwickelt hat , ſeinem Sprudje zu

in der Hauptſache für erledigt zu erklären. Das B. I. führt grunde legen muß, übereinſtimmt. Und wenn man ſelbſt init

in den Gründen zunächſt aus, daß der primäre Antrag der Kl . Rückſidit darauf, daß die Nichteinhaltung der Friſt das Kapital

und Berufungsbekl. ungerechtfertigt ſzi , und fährt dann fort: nicht von ſelbſt fällig machte, ſondern nur die Befugnis zur

Da die Parteien indeſſen nad Einlegung der Berufung darüber Kündigung gewährte, noch eine ausdrückliche Erklärung des Kl ..
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dahin verlangen wollte, daß er nun die Klage auch auf dieſe ſchädigungspflicht des Bekl. gehört . Zugegeben muß jedenfalls

erſt im Laufe des Prozeſſes eingetretene Säumigkeit des Bekl . werden, daß über den Schuldanteil des Befl . in dieſem erſten

in der Zingjahlung gründe , ſo hätte dod), da die Friſt zur Ahdnitt des Verfahrens verhandelt und entſchieden werden

Zeit der Urteilsfällung abgelaufen war, der Kl . hierüber befragt kann, daß dies unter Umſtänden zweckmäßig , ja daß es in ge

werden müſſen (§ 139 3. P. O.) . Dies iſt nicht geſchehen, die wiſſen Fällen z . B. wo mehrere verklagt ſind und es ſich um

Funktion der Klage, ſelbſt als Kündigung zu wirken, hat der deren Geſamtſchuld oder bruchteildinäßige Schuld nach SS 29 ,

B. R. überhaupt nicht in den Kreis ſeiner Erwägungen ge- 31 I 6 A. L. R. handelt, unumgänglich notwendig iſt. Gleich.

zogen . W. c. R. , 11. v . 13. Mai 03 , 474/02 V. wohl fielt ſich der erkennende Senat nicht in der Lage , einen

9. § 303 und 304. Natur der Zwiſchenurteile. allgemeinen Grundſat in dieſer Richtung aufzuſtellen. Es kann

Der B. R. hat ſeine angefochtene Entſcheidung als Zwiſchen nicht in Abrede gezogen werden , daſs ſich eine ſtrenge und voll.

urteil aus & 303 der 3. P. O. aufgefaßt, wie er in der Be- ſtändige Scheidung zwiſchen den beiden nach § 304 3. P. O.

gründung auédrücklich erklärt. Die Anſicht und Abſicht des zuläſſigen Verfahrensabſchnitten überhaupt nicht durchführen läßt

Richters, der die Entideidung als Zwiſchenurteil and $ 303 und daß insbeſondere im Nachverfahren über den Betrag des

der 3. P. O. gefällt hat , iſt aber für deren rechtlichen Charakter Schadens verſchiedene zugleid, die Entſchädigungspflicht mit.

nicht maßgebend, dieſer iſt vielmehr lediglich aus ihr ſelbſt, aus berührende Ilmſtände in Betracht kommen können , namentlich

ihrem Inhalt zu entnehmen, wie das R. G. in feſtſtehender ſoweit der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen ſchädigender Tat .(

Rechtſpredung ausgeführt hat (vergl. z . B. Entidy . Bd. 42 fache und Schadenshöhe in Frage ſteht. So hat denn aud der

Nr. 81 und 99, S. 349 und 395 ff .). Danady ſtellt ſich die II . 3. S. des R. G. in ſeinem IIrteile Rep. II 173/98 vom

angefochtene Entſcheidung indes nicht als ein Zwiſchenurteil 11. Oktober 1898 ſchon ausgeſprochen, daß die Frage, ob noch

über ein einzelnes ſelbſtändiges Angriffemittel dar ( 303 andere Gründe zur Hervorbringung des angerichteten Schadens

3. P. O.) , wie der B. R. angenommen haben wird, ſondern mitgewirkt haben , in das Verfahren über den Betrag desN.

als eine Vorabentſcheidung über den Grund eines nad Grund Schadens verwieſen werden durfte. Wenn der Vorderrichter von

und Betrag ſtreitigen Anſpruchs im Sinne des § 304 Abſ. 1 dieſer Befugnis im gegebenen Falle, in dem nur ein Schädiger

der 3. P. O. Zwar lautet ſie nicht, wie in ſolchen Fällen verklagt iſt, umfaſſenden Gebrauch gemacht und ausdrücklich

fonſt üblidy, dahin , daß der Anſpruch des Kl . dem Grunde nach erklärt hat, daß er die Ausſtrömungen der Fabrik des Bekl .

geredytfertigt ſei , aber die gewählte Faſſung: „Der zwiſchen den nicht als die alleinige Schadensurfache feſtſtellen wolle, vielmehr

Parteien geſąloffene Kaufvertrag vom 9. April 1901 iſt nichtig " , die Feſtſtellung über mitwirkende Urſachen dem L. G. überlaffe,

die fid aus der Meinung des B. R. erklärt, daß es ſich um ſo mag die Zweckmäßigkeit dieſes Vorgehens teilweiſe zweifel .

ein Zwiſchenurteil in Sinne des § 303 handle , bringt gleich haft ſein, aber ein Verſtoß gegen § 304 3. P. O. kann darin:

wohl zi1 genügendem Ausdruck , daß der Anſprud des Kl . dem nicht gefunden werden . Zweifellos fonnte die linterfuchung

Grunde nach anerkannt worden iſt. Die Nichtigkeit des Stauf . darüber , ob , woran der B. R. zunächſt denkt, Naturereignifie

vertrags iſt gerade der Grund des Anſprud) , den der Kl . auf oder eigene Sduld der Ki. , ob Pilzbildungen, frühere Froſt

Rückgängigmachung der Folgen des Vertragſchluſſes geltend ſchäden, Baumerkrankung und Vernachläſſigung ac. Nebenurſachen

macht. Wenn ſie anerkannt wird , ſo ift folglich über den Grund für den beſtrittenen Obſtausfall des Jahres 1899 geweſen ſind ,

des Anſpruch entſchieden. Dies war auch in der Form einer dem Nachverfahren überlaffen werden . Iſt dies aber der Fall,

Vorabentſcheidung nad $ 304 Abj. 1 zuläſſig , dem es ſteht ſo iſt nicht abzuſehen , warum in diefein zweiten Prozeßabſchnitt

ein ſowohl dein Grunde als dem Betrage nadh ſtreitiger An . nidyt auch über die etwaige Mitwirkung der Zuführungen aus

ſpruch in Frage. Sc. c. S. , 11. v. 29. April 03 , 524/02 V. anderen Fabrifen und Anſtalten , wie ſie vom Bekl. eingehend

10. $ 304. Grundfäße über die Trennung von Grund behauptet worden iſt, ſoll verhandelt und entſchieden werden

und Höhe des Schadens. können . E. c. H., II . v . 22. April 03 , 500/02 V.

Der B. R. hat den vom Bekl. erhobenen Einwand, daß 11. $ 3133. Mangel des Tatbeſtandes.

yeridiedene andere Fabriken und Anlagen die Schuld an der Der Tatbeſtand des B. II. entſpricht keineswegs der An

angeblichen Schädigung der Gärten trügen , in den Entſcheidunge, forderung des § 3133 der 3. P. O. , eine gedrängte Darſtellung

gründen ſeines Urteils nidt ausdrücklich beſprochen ; es iſt jedoch des Sach- und Streitſtandes fehlt durchaus. Auch das erſte

anzinehmen, daß er die Frage der Mitſchuld anderer linter: Urteil, auf deffen Tatbeſtand nebſt den darin in bezug ges

nehmer in die ſpätere Verhandlung über den Betrag des nommenen Schriftſtücken verwieſen wird, enthält eine ſolche

Sdadens verwieſen hat , indem er nur als zweifellos feſtſtellt, gedrängte Darſtellung nicht, ſondern neben einer Verweiſung

„ daß die Gärten der Kl . durdy Ausſtrömen jdidlicher Gaſe aus auf den fogenannten Tatbeſtand des Beweiebeſchluſſes vom

der Fabrik des Bekl . Beidhädigungen erlitten haben, für die der 28. September 1901 eine weitläufige , zum großen Teil mit

Bekl . aufzukommen hat. Es kann zweifelhaft ſein , ob Gründe erſterem nicht mehr in Einklang ſtehende Wiedergabe der ſpäteren

der Zweckmäßigkeit in vorliegender Sache überhaupt für eine Parteiausführungen. Ferner verweiſt der Tatbeſtand des Be.

Trennung der Verhandlung und Entſcheidung nach § 304 ges rufungsurteils auf umfangreiche Schriftjäße von insgeſamt

jprodhen haben und ob nicht die Feſtſtellung des Anteils , zu 80 Druckſeiten . In legteren befinden ſich Lücken in bezug auf

dem einen Befl . die Soud an einem angerichteten Schaden tatſächliche Angaben ; andere Angaben der Schriftfäße werden

trifft, immer in die Verhandlung und Entſcheidung über den im Tatbeſtande, wie es dort heißt, ,,berichtigt". Endlich ent .„

Grund des Anſpruchs , d . i . über die aus den gegebenen Tat : hält das Urteil noch eine weitläufige Wiedergabe vieler einzelner

jachen in Verbindung mit dem Gefeße ſich ergebende Ent. tatſächlider und rechtlicher Ausführungen, die die Parteien zil
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jäßlich zu dem Inhalte der Schriftfäße, ſowie der ſonſt in bezug ſondern darüber hinaus noch eine weitere Verurteilung des

genommenen Schriftſtüde gemacht haben. Überſieht man nun jeßigen Bekl . verlangt. Soweit mit der Klage dasſelbe erſtrebt

den Geſamtinhalt der vielen und umfangreichen Schriftſtücke, wird , was im Vorprozeſſe bereits zugeſprochen iſt, bildet, mag

deren Inhalt als vorgetragen gelten muß, ſo ergeben ſich nicht man die Klage ale Juditateflage oder als Klage aut $ 731

nur zahlloſe Wiederholungen und breite , in der Hauptſache für 3. P. O. auffaſſen , das frühere Urteil die unverrüdbare Grund

die Darſtellung des Sad. und Streitſtandes überflüſſige lage der Klage und es ſind daher nur Einreden zuläſſig , welche

Deduktionen, ſondern auch vielfache Widerſprüche, und nur eine ihrem Grunde nach erſt nach dem Schluſſe derjenigen münd.

äußerſt ſorgfältige, eregetiſche Würdigung jämtlicher Schriftſtüđe lichen Verhandlung entſtanden ſind, auf welche das frühere

als folder würde möglicherweiſe dahin gelangen können , feſt: Urteil ergangen iſt ( $ 767 3. P.D. Vergl . Entjd . des R. G.

zuſtellen, welchen Hergang die Parteien bei der Schlußverhand- in Zivilſachen Bd . 34 S. 348 f . ) . Auch wenn man auf Grund

lung behauptet haben. Dies würde aber eine Rückkehr zum der SS 936 , 927 3. P. D. annehmen wollte , daß der Bekl.

ſchriftlichen Verfahren bedeuten und iſt nicht Aufgabe des den Anſpruch auf Aufhebung der einſtweiligen Verfügung im

Reviſionsgerichte. Noch unhaltbarer wird das Berufungsurteil Wege der Einrede geltend machen könnte, würde das Einrede

dadurch, daß auch in der Begründung jede tatſächliche Feſt- recht in gleicher Weiſe beſchränkt ſein , nämlich auf die Geltend

ſtellung fehlt, vielmehr ſofort ohne reſumierende Gegenüberſtellung machung des Vorliegens veränderter Umſtände. V. c. R. , U. v .

der Parteibehauptungen und Würdigung der aufgenommenen 2. Mai 03 , 134/03 V.

Beweiſe in eine rechtliche Argumentation eingetreten wird , als 13. 88 373 ff ., 402. Einholung von Auskünften durch

ob es ſich um einen völlig klaren und zweifelsfreien Tatbeſtand einen Sadverſtändigen.

handelte. Nur hin und wieder werden , zum Teil nur an. Es muß einem Sachverſtändigen unbenommen bleiben , bei

deutungsweiſe Differenzpunkte in den Parteibehauptungen er : Prüfung der ihm vorgelegten Fragen auch Auskünfte, die er

wähnt, deren Entſcheidung jedoch nicht für notwendig erklärt. von Dritten einfordert und erhält , zu benüßen. In manchen

Es dürfte hiernach, objdon dies nicht geſagt wird, davon aus . Fällen wird er dieſes Hülfsmittel überhaupt nicht entbehren

zugehen fein , daß der Vorderrichter ſeiner Beurteilung in der können . In deſſen Anwendung und in der Verwendung eines

Hauptſache die Darſtellung der Kl. zu Grund gelegt hat und jo begründeten Gutachtens durch den Richter für ſich allein kann

idon nach deren eigenen Vortrage die Klage für unbegründet alſo noch kein Verſtoß gegen Vorſchriften des Verfahrens, ing .

erklären wollte. Es fehlt aber für die Reviſionsinſtanz an der beſondere gegen die 88 402 ff., 373 ff. 3. P. O. gefunden

Handhabe zur redytlichen Nachprüfung , weil nicht prozeßgerecht werden, wohl aber wird ein auf einem derartigen Gutachten

feſtſteht, welchen Hergang die Kl . behauptet. Insbeſondere beruhendes Urteil dann das Gefeß verleben , wenn die vom Gut.

vermag die ſtichwortweiſe Hervorhebung der hauptſächlich in achter zu grunde gelegten tatſächlichen Angaben Dritter von

Betracht kommenden Momente dieſen Mangel nicht zu erſeßen. einem der Streitsteile ale unrichtig bekämpft worden ſind und

R. c. S. , U. y . 27. April 03 , 461/02 I. der Richter dieſe Einwendungen nicht beachtet hat. E. c. H. ,

12. $$ 325 , 727 , 731 , 767, 936. Klage nach Verjagung u. v . 22. April 03 , 500/02 V.

der vollſtreckbaren Ausfertigung. 14. § 383 verbunden mit Art. 90 des Preuß. Gefeßes

Der B. R. befindet ſich im Einklange mit der Rechtſprechung über die freiwillige Gerichtsbarkeit und $ 300 des Str. G. B.

des R. G. , nach welder durch Urteil zurüdgewieſene Geſuche Geheimhaltung durch Angeſtellte des Notars.

um Arreſtanlegung oder um Erlaß einſtweiliger Verfügungen Unter anvertrauten " Tatſachen im Sinne des § 383

mit beſſerer Begründung und unter Zurückgreifen auf die frühere ſind nicht bloß ſolche Tatſaden zu verſtehen , die dem Zeugen
Begründung wiederholt werden dürfen ( Entic . des R. G. in von den Beteiligten direkt mitgeteilt ſind ; es genügt, daß der

Zivilſachen Bd. 24 S. 370 ff., Bd. 33 S. 418 ff.). Darf aber Zeuge in der ſeine Verpflichtung zur Verſdwiegenheit be.

eine ſolche Klage erneut werden , ſo liegt es ohne weiteres auf dingenden Eigenſchaft (Amt, Stand, Gewerbe) und Tätigkeit

der Hand, daß auch der Bekl . in ſeiner Verteidigung durch das davon Kenntnis erhalten hat. (Vergl. Entſch. des R. G. Bd. 53

Urteil des Vorprogefjes nicht beſchränkt iſt. Der B. R. über- S. 169.) Sin vorliegenden Fall handelt es ſich un Verhand.

geht jedoch die viel wichtigere Frage , ob die Klage, ſoweit der lungen, die die Aufnahme eines Notariatsakts zum Zweck gehabt

Kl . im Vorprozeſſe obgeſiegt hat, zuläſſig iſt und ob, wenn dies haben. Nad) Art. 90 des Preuß . Gefeßes über die freiwillige

zu bejahen iſt, der Bekl. Einwendungen geltend machen darf, Gerichtsbarkeit hat der Notar, ſoweit nicht das Gefeß ein

die in dem Vorprozeſſe bereits verworfen ſind. Die erſte dieſer anderes beſtimmt, über die Verhandlungen, bei denen er mit

Fragen iſt zu bejahen . Da , wie der B. R. zutreffend annimmt, gewirkt hat, Verſchwiegenheit zu beobachten , es ſei denn, daß

die Vorausſeßungen des § 325 3. P. O. gegeben ſind , war der die Beteiligten ihn von dieſer Verpflichtung entbinden . Dies

Kl . , nachdem ihm die Erteilung einer vollſtreckbaren Auss gilt auch von Verhandlungen , die aus irgend einem Grunde

fertigung verſagt worden war, gemäß § 731 3. P. O. auf den nidht zur Aufnahme eines notariellen Aktes geführt haben . Kann

Weg der Klage angewieſen. Freilich hätte die Klage auf Er . nun auch der Zeuge die von ihm vorgeſchütte Pflidt zur Ver

teilung der Vollſtreckungsklauſel lauten ſollen , aber es iſt nicht ſchwiegenheit nid) t direkt auf die Vorſchrift des Art. 90 a. a . D.

ausgeſd loſſen , daß der Antrag in anderer Weiſe geſtellt wird, gründen, da dort nur vom Notar, nicht auch von ſeinen Ge

ſofern nur das erſtrebte Ergebnis dasſelbe iſt. Im vorliegenden Hülfen die Rede iſt, ſo kann doch dieſer Vorſdrift nicht jede

Falle war die gewählte Antragsformel inſofern vielleicht ſogar Bedeutung für die hier zu entſdyeidende Frage abgeſprochen

zweckmäßig, als der Kl . nicht bloß Aufrechterhaltung des früheren werden . Hat der Notar die Verpflidtung zur Berid wiegenteit,

lirteiſs gegenüber dem Redytenachfolger des früheren Bekl . , ſo hat er auch nach Möglidhkeit dafür Sorge zu tragen , daß
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diejenigen Perſonen, deren er ſich bei Ausübung ſeines Amtes für Spiritusverwertung Spiritus geliefert erhalten habe. Dieſer

als Gehülfen bedient und bedienen darf, die gleiche Ver. Sinn der erwähnten Erklärungen der Zeugen iſt für jeden

ſchwiegenheit beobachten, und wird denſelben eine entſprechende Senner des Geſchäftslebens jo ſelbſtverſtändlich, daß ſowohl die

Verpflichtung auferlegen , die dann unmittelbar aus dem zwiſchen Prozeßparteien als auch der vernehmende Richter und das Prozeß

ihnen und dem Notar beſtelyenden Dienſtverhältnis, alſo aus gericht denfelben und fomit auch die mittelbar darin liegenden tat

ihrem Berufe und Gewerbe entſpringt. Wollte man in einem fädlichen Behauptungen aus dieſen Erklärungen erfehen konnten .

folchen Fall eine die Zeugniøverweigerung im Sinne des § 383 Ein erhebliches gewerbliches Intereffe eines Kaufmanns

Nr. 5 3. P. D. rechtfertigende Verpflichtung zur Verſchwiegenheit aber an der Geheimhaltung einer ſeine allgemeine Geſchäfts

nicht anerkennen, ſo würde der Schuß , den der Art. 90 den lage betreffenden Tatſache wird in der Regel nur dann beſtehen,

Beteiligten gewährt, in der Regel illuſoriſch ſein . So ſtellt wenn aus dieſer Tatſache etwas zu Ungunſten ſeiner all.

auch der den Schuß gegen unbefugte Offenbarung anvertrauter gemeinen Geſchäftslage gefolgert werden könnte. (Wird weiter

Privatgeheimniſſe bezweckende § 300 Str. G. B. den Rechts- audgeführt.) G. c. F. , Beſchl. v. 24. April 03 , B 74/03 II.

anwälten, Advokaten, Notaren uſw. deren Gehülfen gleich. 17. 88 446 , 475. B. G. B. $ 124 , 29. Richterlicher

M. c. R. , U. v . 9. Mai 03 , B 114/03 V. Gid im Verhältnis zur Beweislaſt. Bedeutung eines Urteils gegen

15. § 386. Begründung der Zeugnisablehnungøpflicht. die Geſellſchaft gegenüber Anſprüchen gegen die Geſellſchafter.

Wenn der $ 386 der 3. P. D. beſtimmt, daß der Zeuge, Die Begründung, die das B. G. gibt, widerſpricht ſich

welcher das Zeugnis verweigert, die Tatſachen, auf welche er felbſt. Wenn die Hingabe des Darlehne an die Firma als

die Weigerung gründet, anzugeben und glaubhaft zu machen bewieſen anzuſehen iſt, fo durfte nach § 446 3. P. D. über

hat, ſo bezieht ſich dieſe Beſtimmung auf die Regel der Fälle, haupt nicht auf einen zugeſchobenen Eid erkannt werden .

in denen der Grund der Zeugnißverweigerung nicht ohne Stand die Aberzeugung des Gerichts von der Wahrheit dieſer

weitered erkennbar iſt und es daher einer Angabe und Glaub, Tatjade aber noch nicht feſt, ſo konnte zwar nad 475

haftmachung desjellen bedarf. Giner beſonderen Angabe und 3. P. O. auf einen richterlichen Eid erkannt werden , nicht aber

weiteren Glaubhaftmadyung des Grundes der Zeugnisverweigerung auf den vom Bekl. zugeſchobenen Eid. Denn nicht den Bekl.

bedarf es aber nicht, wenn derſelbe in der Natur der Sache trifft die Beweislaſt für die Nichthingabe des Darlehne, ſondern

liegt und aus den Umſtänden des Falles insbeſondere auf den Kl. für deſſen Hingabe. Der Senat hat noch erwogen ,.

Grund der Behauptungen der Parteien und der zum Beweiſe ob ſich die Aufhebung des Urteils wegen dieſes Prozeſſualen

verſtellten Tatſachen ſich von ſelbſt ergibt. Offenſichtlich iſt das Mangels nicht vielleicht aus dem Grunde vermeiden laffe, weil

D. 2. G. von dieſer Auffaffung ausgegangen und es hat zu. die Hingabe des Darlehns an die Geſellſchaft infolge des gegen

treffend ohne weiteres als glaubhaft angeſehen, daß der Grund dieſe ergangenen rechtskräftigen Anerkenntnisurteils von St.

der Zeugnisverweigerung die unter Geldſtrafe verbotene Be- nicht mehr in Zweifel gezogen werden durfte. Denn nach

teiligung an einer fremden Lotterie ſei . Deshalb iſt die § 129 H. G. B. kann ein Geſellſchafter, wenn er wegen einer

Zeugnißverweigerung mit Recht gemäß § 384 Nr. 2 der Verbindlichkeit der Geſellſchaft in Anſpruch genommen wird ,

3. P. O. als gerechtfertigt anerkannt worden . Dieſer Paragraph Einwendungen, die nicht in ſeiner Perſon begründet ſind, nur

ſeßt nicht voraus , daß die ſtrafgerichtliche Verfolgung mit inſoweit geltend machen , als ſie von der Geſellſchaft erhoben

Sicherheit eintreten werde ; vielmehr genügt die bloße werden können . Die Geſellſchaft aber würde, nachdem ſie

Gefahr der Verfolgung. Die Gefahr der Verfolgung iſt rechtskräftig auf Rückzahlung des Darlehns verurteilt worden

aber vorhanden, wenn eine Straftat noch nicht ſoweit in der iſt, zweifellos nicht mehr damit gehört werden dürfen, daß das

Vergangenheit liegt, daß ihre Verfolgung wegen Verjährung Darlehn tatſächlich gar nicht gegeben worden ſei. Demnach

nach den Umſtänden des Falles und namentlich mit Rückſicht hätte das B. G. auch den Bekl. St. nach Erledigung ſeiner

auf die gefeßliche Verjährungszeit als ausgeſchloffen zu betrachten perſönlichen Einreden bedingungslos verurteilen müffen , und

iſt. K. C. B. , Beſchl. v . 24. April 03 , B 73/03 II. das angefochtene Urteil würde dem Rkl. noch günſtiger ſein ,

16. 88 386 , 388, 389 . Begründung der Zeugnis . als es ſein durfte, wenn es die Klage für den Fall abweiſt,

ablehnung. daß der Kl. den auferlegten Eid verweigert. Bei der eigen

Dürfen nach § 389 Abſ. 3 Saß 2 der 3. P. D. in dem tümlichen Prozeſſualen Geſtaltung der vorliegenden Sache hat

zur Verhandlung über die Rechtinäßigkeit der Zeugnidver . der Senat indes geglaubt , dieſe Folgerungen ablehnen zu

weigerung vor dem Prozeßgerichte anberaumten Termine müſſen. Das Urteil gegen die Geſellſchaft iſt auf Grund des

und ſomit auch in dem Beſchwerdeverfahren, – neue Tatſachen von Sch. im Namen der Geſellſchaft abgegebenen Anerkenntniſſes

oder Beweismittel für die Zeugnisverweigerung nicht geltend ergangen . Es iſt richtig, daß St. dem Anerkenntniſſe namens

geinacht werden . Es liegt aber eine genügende Angabe und der Geſellſchaft nicht ausdrücklich widerſprochen hat . Aber er

auch eine genügende Glaubhaftmachung der Tatſachen vor , iſt überhaupt nicht für die Geſellſchaft aufgetreten , ſondern nur,

auf welche die Zeugen ihre Zeugnisverweigerung gründeten. weil er auch perſönlich mitbeklagt war. Für ſeine Perſon

Sie wollen der Konkurrenz ihre Einkaufspreiſe nicht mitteilen, aber hat er noch in demſelben Verhandlungstermine und bevor

weil der Bekl. ein geſchäftlicher Konkurrent fei , und es wider. das Anerkenntnisurteil erging auf Abweiſung der Klage an .

ſtreite dem geſchäftlichen Intereffe, dem Bekl. durch Beantwortung getragen , zur Sache verhandelt und den Beſtand der Geſellſchaft

der betreffenden Fragen die als Geſchäftogeheimniß zu beftritten . Bei dieſer Sadlage glaubt der Senat das An.

betrachtenden Einkaufspreiſe mitzuteilen, zu welchen der Zeuge erfenntnisurteil dahin auslegen zu müſſen, daß es abgeſehen

in der Zeit vom April bis September 1901 yon der Zentrale von ſeiner Bedeutung für das Geſellſchaftsvermögen (8 124

1
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Abſ. 2 H. G. B.) dem Befl . St. , ſoweit ſeine perſönliche gutem Glauben gefehlt habe. Aber, ſoweit die Lehngüter in

Haftung in Frage kommt, in feiner Weiſe nad; teilig ſein Frage ſtehen, iſt der volle Eigentumserwerb Folge des Gefeßes

follte, auch nicht im Umfange des § 129 Abſ. 1 H. G. B., vom 2. Mai 1849 , und im übrigen iſt die Rechtsfrage , ob

daß ihm vielmehr alle Einreden auch bezüglich des Beſtandes jemand , der in dem Glauben , Fideifommifzbeſitzer zu ſein,

der Geſellſchaftsſchuld nod, vorbehalten bleiben ſollten . 311 befibt, Eigentum erſiten kann, in dem vom B. G. angezogenen

zugeben iſt, daß bei dieſer Auffaſſung von der Bedeutung des diesfeitigen Urteil v . N. c. 5. M. u . Gen. eingehend geprüft

Anerkenntnisurteile widerſprechende llrteile desſelben Geridots und in bejahendem Sinne entſchieden , ſo daß lediglich auf

über den Beſtand der Geſellſchaftsſchuld gegenüber dem Geſell . dieſes Urteil verwieſen werden kann, da hinſichtlich dieſer

ſchaftsvermögen und dem einen Geſellſchafter einerſeits und Rechtsfrage das Sachverhältnis dort ganz entſprechend lag .

gegenüber dem anderen Geſellſchafter andererſeits nicht aus. Wenn die Reviſion dann weiter rügt , daß für dieſe Rechts

geſchloſſen ſind. Für prozeijual unzuläſſig kann dies aber auch frage gemeines Recht angewandt ſei , während Heſſiſes

im Hinblick auf § 318 3. P. O. nicht erachtet werden . Redt, welches den Fideikommiſbeſitzer nicht als Allein

St. c. K. , II . v . 4. April 03 , 430/02 I. eigentümer anjehe, hätte angewandt werden müſſen , und

18. $ 547. Zuläſſigkeit der Reviſion wegen über 1500 Mark das B. G. nicht geprüft habe , welches Redit anzuwenden ſei ,

Koſten. Nadzträglicher Ausſpruch über die Redtmäßigkeit einſt- ſo jd; eitert dieſer Angriff an den der Reviſion geſteckten Grenzen ,

weiliger Verfügungen. da es ſich dabei dody nur un die Nichtanwendung irreviſiblen

Der B. R. irrt , wenn er aus der Tatſache der Befriedigung Rechtes handeln würde. v . N. c. v . N. , II . V. 24. April 03 ,

des Kl. ohne weiteres ein Erledigtſein des vorliegenden Rechts- 485/02 III.

ſtreits in der Hauptſache herleitet . Der Kl. hält ſidy zur Ein: 20. $ 747 verbunden mit § 17 des Preuß. Ausf. Gej. zur

willigung in die Aufhebung der eingeleiteten Zwangsverwaltung 3. P. O. vom 24. März 1879. Antrag der Klage nach vor .

nicht eher für verpflichtet, als bis er aud ) wegen der ca. 1600 Mark gängigem Pfändungebeſchluß.

betragenden Koſten der Zwangsverwaltung befriedigt ſei . Der Der Pfändungsbeſchluß ſpricht zunächſt aus , daß wegen

B. R. hätte die eingelegte Berufung als fadlich unbegründet der Forderung der Kl . an Sd. deſſen Anſpruch gegen die Bekt .

zurückweijen können , ihre Verwerfung wegen llnzuläſſigkeit war auf Auflaffung der Grundſtücke gepfändet und angeordnet werde,

nicht gerechtfertigt. Even ſo fehl geht die weitere Annahme des daß die Übertragung der letteren an den zugleid) ernannten

B. R., daß , weil die einſtweilige Verfügung durch die Bezahlung Sequeſter als Vertreter des Sculdners zu erfolgen habe, auch

von Kapital ind Zinſen ſich erledigt habe, der fl . mit dem der Sequeſter ermädytigt und angewieſen werde , daß er an

Rechtsmittel der Berufung audy nidyt mehr für die Ver . Stelle des Sduldners die zum Erwerb erforderliden Er :

gangenheit einen richterlichen Ausſprud, über die Rechtmäßigkeit flärungen abgebe und die Eintragung des Gläubigers in das)

der einſtweiligen Verfügung verlangen dürfe. Dieſes Redyt hat Grundbud in der zur Sicherſtellung eines Anſpruch auf Ein

der Kl . aud nicht durch die nachträgliche löjdzungsbewilligung tragung vorgeſchriebenen Form bewillige und beantrage. Am

verloren . Die Einwilligung in die Pojchung des Grundbuch . Shluß iſt dann noch geſagt , daß der Anſpruch der Gläubigerin

vermerke und in die Aufhebung der Zwangsverwaltung hatte auf Höhe der betreffenden Beträge zur Einziehung überwieſen

keine weitere Bedeutung, als die , daß der Kl . auf die Fortjeßung werde. Mit dieſem Inhalt des Bejdsluiſes iſt nur geſagt , was

des Zwangsverwaltungsverfahrens zum Zweck der Beitreibung das Gefeß für den Fall, daß , wie hier behuf Beitreibung einer

der rückſtändigen Verwaltungskoſten aus den Grundſtückseinfünften Geldforderung die Pfändung eines Anſpruche, der eine una

verzichtete. Die Frage der Rechtmäßigkeit des Verfahrens als beweglide Sade betrifft, in Frage ſteht , in dem $ 747 Abſ. 1

Ganzen blieb davon unberührt. F. c. S. , U. 4. 2. Mai 03 , und dem § 17 Abſ. 1 des Preuß. 2118f. Gej . zur 3. P. O. vom

517/02 V. 24. März 1879 vorſchreibt. Wenn in dieſen Stellen die am

19. § 549. Reviſibilität des angewandten Rechts . Ende des Pfändungsbeſchluſſes, wie erräynt, anegejprodene

Die Reviſion erhebt den Angriff , daſ mit der Annahme, llberweiſung des fraglidhen Aniprudys zur Einziehung keine

daß trop der Iſbertragung der Güter v . N. Vafall geblieben ſei , Grundlage findet , ſo hat mit derſelben nur ausgedrückt werden

das B. G. die lehnrechtlichen Grundjäge verkannt habe , wonad ſollen, daß der Anſpruch ſo , wie er gepfändet, d. h . mit

die dinglichen Rechte am Lehengut mit den perſönlichen Ver. Beſchränkung auf die Wirkungen , die zuvor als Felge der

pflichtungen dem Lehnelerrn gegenüber intrennbar verbunden Pfändung hingeſtellt, auf die Kl . übergehen ſolle. Damit iſt

und die Mutung, Anerkennung und Erneuerung nur Ber : durch den Beſcluj für die Kl . nicht das Recht, auf Auflaſſung

Pflichtungen des neu eintretenden Vafallen ſeien , ſeine Eigen- der Grundſtücke a n ſie zu klagen, erworben . Nach Inhalt des

ſchaft als Bajall aber davon unabhängig ſei . Dieſer Angriff Bejdyluſjes könnte die Kl . ein Recht auf Auflaiſung immer nur

verjagt deswegen , weil die Entſd . des B. G. nicht auf das ge- dahin geltend machen , daß folde an den Sequefter an Stelle

meine Leburecht , ſondern auf das Heſſiſche Geſetz vom 2. Mai des Schuldners geſchehe, worauf nach Erfolgtſein dieſer Auf

1849 geſtüßt iſt und daher gemäß § 549 der 3. P. O. der laffung die Bewirkung der Zwangevollſtredung zufolge Abſ. 2

Reviſion überhaupt nicht unterliegt. Vor allem wendet ſidh die des § 747 ſich als zuläſſig herausſtellen würde. S. c . S. ,

Reviſion gegen die Annahme der Erſipung, da ſowohl v. N. als u . v . 22. April 03 , 23/03 VII .

auch ſeine Rechtsvorgänger die Grundſtücke nicht als Eigentümer, 21. SS 780 , 781. Einfluß der Beſchränkung auf Zahlung

ſondern als Lehne und fideifommitzbeſitzer erworben und be. aus Mitteln des Nachlaffes bez . der Höhe des Objekts.

ſeſſen hätten, und es aus dieſem Grunde jowohl an einem zuin Entgegen der Entideidung bei Bolze, Praris des Reichs

Eigentumserwerb geeigneten Beſig, als auch an Titel und geridyte, Bo. 4 S. 319 und 1070 hat der III . 3. S. in einem

1



XXXII. Jahrgang. 243Juriſtiſche Wochenſchrift.

Falle, in welchem die Verurteilung auf den vollen Betrag der erklärt, im Endergebnis als richtig dar. Die Abweichung

Forderung von 10 000 Mart gerichtet und daneben nur die des § 861 Abſ . 1 3. P. O. von dem bisherigen Preußiſchen

Beſchränkung auf Zahlung aus Mitteln des Nachlaſſes ( nicht Redt beſteht darin , daß leptered unterſchiedelos die Pfändung

aus dem Vermögen des Bekl . ) beigefügt iſt, die über ſowohl des ehemännlichen Nußnießungsrechts als eines Ganzen

duldung des Nachlaſſes dagegen erſt bei Gelegenheit der Koſten- wie der einzelnen kraft dieſes Recht8 dem Eheinanne gehörigen

feſtſetung zur Sprache gebracht war , die Vorſdrift des Natural- und Zivilfrüdyte zuließ , während nach dem zitierten

8 781 der 3. P. D. zur entſprechenden Anwendung angewendet, § 861 Abſ. 1 Saß 2 nur die einzelnen Früchte unter beſtimmten

wonach bei der Zwangsvollſtreckung gegen den Erben des Vorausſeßungen und in beſtimmtem Umfange pfändbar ſind,

Sduldners die Beſchränkung der Haftung fo lange, bis auf das Nußnießungsrecht als ſolches hingegen überhaupt nicht

Grund derſelben gegen die Zwangsvollſtreckung von dem Erben mehr der Pfändung unterliegt. Danach kann unter der Herr

Einwendungen erhoben ſind , unberückſichtigt gelaſſen , alſo auch ſchaft des neuen Rechts ein vom Vollſtreckungogericht zil ent

den ziffermäßigen Betrag der dein Bekl. im Ilrteile ( nad) $ 780) cheidender Streit , ob die gepfändeten Früchte zur Erfüllung

allgemein vorbehaltenen Beſchränkung bis dahin nicht beachtet. Es gejeglicher Unterhaltsverbindlichkeiten des Ehemanns erforderlich

wurde ausgeſprochen : Auch wenn die linzulänglichyfeit des Nach- ſind , immer nur bei einer nach Abſ. 1 Sat 2 bewirkten Pfändung,

laffes ſchon vor dem Urteil an und auøgeführt und demgemäß niemals bei einer Pfändung, die dem Abſ. 1 Sat 1 zuwider:

im Urteil die Beſchränkung der Haftung ihrem Betrage nach läuft, vorkommen . Eine Pfändung legterer Art iſt vielmehr

feſtgeſtellt iſt, was nach $ 780 der 3. P. O. geſchehen kann, ſo ohne weitere Sachprüfung ſtets als formell unzuläſſig aufzuheben.

würde dies doch für die Feſtſegung des Streitwerts ohne Einfluß Im vorliegenden Falle läßt die Faffung des Pfändungsbejdluffes,

ſein , ſofern der Kl . (wie im vorliegenden Falle) die geitend ge- gegen den fich die Widerſprucheklage der Kl . ridytet, keinen

machte Forderung zu ihrem vollen Betrage bis zum Urteile Zweifel darüber, daß die Pfändung nicht erworbene Früchte im

aufredyt erhalten hat. Bolze, Bd . 17 S. 370 Nr. 678. Vergl. Sinne des § 861 Abſ. 1 S. 2 , fondern das ehemännliche

aud Peterſen -Anger, 4. Auflage 6 Ann . III 12. 9. c. S. , Nußnießungeredt an die Hypotheken der Kl . als Ganzes zum

Beſchl. v. 12. Mai 03 , B 136/03 III. Gegenſtande hat , alſo unwirkſam ſein würde, wenn ſie nach dem

22. & 861 verbunden mit Art. 45 § 1 des Preußiſdien 1. Januar 1901 vorgenommen wäre. Demgemäß fönnen audy

Ausführungsgeſetes zum B. G. B. Einfluß der geänderten die Angriffs- und Verteidigungømittel, mit denen die Wirkjam

Prozeßgebung auf anhängige Prozeſſe. Pfändung des ehe- keit oder Unwirkſamkeit der Pfändung geltend geinacht wird, nur

männliden Nußungsrechte. dem alten Recht entnommen werden . Derartige materielle

Der B. G. , der die Behauptungen der Kl. in Betreff der Streitfragen zu entſcheiden iſt aber nach dein vorhin Veinerkten

Unentbehrlichkeit der befdylagnahmten Zinſen für ihren und ihrer das Vollſtreckungsgericht nicht berufen ; die Entſcheidung kommt

Familie Unterhalt als erwieſen und ſomit den Anſpruch auf vielmehr gemäß dem bisherigen Recht dem Prozeßgericht zu .

Aufhebung der Pfändung als begründet anſieht, bemerkt am D. c . R. , II . 1. 29. April 03 , 146/03 V.

Soluß ſeiner Urteilegründe, die Verfolgung des Klageanſpruchs 23. Zu SS 938 , 939 in Verbindung mit § 648 B. G. B.

im ordentlichen Prozeß , anſtatt mittels Geltendınachung des Zuläſſigkeit der Löſchung einer im Wege der eiuſtweiligen Ver

Widerſpruchs beim Vollſtreckungsgericht nach § 861 Abſ. 2 fügung eingetragenen Vormerkung gegen Hinterlegung.

3. P. O. ſei im vorliegenden Falle deshalb zuläſſig , weil die Der Rr . hat zu einem Neubau des Bekl . die Maurer.

Klage noch vor dem 1. Januar 1900 erhoben worden ſei . arbeiten geleiſtet und eine Reſtforderung hierfür in Höhe von

Dieſer Entideidungegrund iſt rechtsirrtümlich. Das R. G. hat 10 400 Mark eingeklagt. Nod) vor der Klageſtellung hatte der

wiederholt au & geſprochen, daß durch die Klageanſtellung für Kl . eine einſtweilige Verfügung erwirft, auf Grund deren für

den Kl. nicht das Redyt auf Erledigung der Streitfache in einem ihn in Höhe von 10 400 Mart auf dem Grundſtück des Befl .

beſtimmten Verfahren erwädyſt, vielmehr Anderungen der Prozeß- eine Vormerkung zur Sicherung des Anſpruchs auf Einräumung

gejeßgebung, die im Laufe eines anhängigen Rechtsſtreits eintreten , einer Sicherungshypotheť von gleicher Höhe eingetragen wurde .

auch auf legteren ſofort Anwendung zu finden haben . (Vergl. Der Bekl . ſtellte in dem anhängigen Prozeſſe über die Forderung

den Beſchluß vom 24. Januar 1900 , Juriſtiſde Wochenſchrift des Ki . den Antrag: 1. dem Bekl . nadyzulaſſen, 10 400 Mark

S. 146 und die dortigen Zitate ; ferner die Urteile vom zu hinterlegen , 2. nach erfolgter Hinterlegung die einſtweilige

12. November 1900 ebenda S. 869, vom 15. März 1901 , Verfügung aufzuheben und das Grundbuchamt um die löſchung

Entſch . des R. G. in Zivilſadyen Bd. 48 S. 404, und vom der Vormerkung zu erſuchen . - Der I. R. hat dieſem Antrage

2. April 1901 , Grnchots Betr. Bd . 46 S. 1101 , teilweiſe ab- entſprochen , der II. ihn abgewieſen. – Der Legtere erachtet die

gedruckt auch in der Juriſtiſchen Wochenſdrift Jahrgang 1901 Aufhebung der einſtweiligen Verfügung gegen Hinterlegung des

S. 330 Nr. 12.) Zwar hängen die neuen Vorſchriften des durch die Vormerkung zu ſichernden Geldbetrages ſchlechthin für

§ 861 3. P. D. mit der Neuordnung des ehelichen Güterrechte unzuläſſig, jedoch zu Inrecht. Der B. R. verkennt einerſeits die

durch das B. G. B. zuſammen und ſie konnten daher nicht früher rechtliche Grundlage der vom Gläubiger erlangten Vormerkung

als das legtere in Kraft treten, aber Art. 45 $ 1 des Preußijden wie der dem Schuldner nachgelaſſenen Hinterlegung , andererſeits

Ausführungėgejeßes zum B. G. B. hat vom 1. Januar 1900 den Zweck und die rechtliche Tragweite der Hinterlegung . Die

ab auch die vor dieſem Zeitpunkt geldloffenen Ehen dem neuen Hinterlegung wirkt unzweifelhaft als Sicherheitsleiſtung im

Recht unterworfen . Troß alledem ſtellt ſich die Entſcheidung Sinne des § 939 der 3. P. O. Allein damit iſt ihre Bedeutung

des B. R. , welcher die Pfändung des ehelichen Nußungs- nicht erſqöpft . Wie der Anſpruch auf Hypothefeintragung durch

rechts des Schuldners an Hypotheken der Ehefrau für zuläſſig die Zahlung, ſo wird die Sicherſtellung des erſteren durch die
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Sicherſtellung des legteren gegenſtandslos. Die Frage, ob das 25. Art. 222 a. Koſten einer von einer Minderheit be.

Gericht beredytigt iſt, dem Schuldner die vom Gläubiger nicht antragten Prüfung.

begehrte Hinterlegung des Schuldbetrages zu geſtatten und daran Der Art. 222 a verlangt nur , daß in der General .

die Aufhebung der durch einſtweilige Verfügung bewilligten verſammlung ein Antrag auf Prüfung eines Gründunge.

Hypothekvormerkung zu knüpfen , glaubt der B. R. – und hergangs oder der Geſchäftsführung von irgend einer berufenen

dies iſt der zweite, rechtlich zu beanſtandende Punft init dem Seite geſtellt und dann von der Generalverſammlung abgelehnt

Hinweis darauf verneinen zu können, daß der Schuldner nach worden ſei . Unter dieſer Vorausſeßung gewährt er der beſonders

dem bürgerlichen Rechte nicht befugt iſt, die Hypothek durch qualifizierten Minderheit der Aktionäre, die mit dem oder den

Hinterlegung des Schuldbetrage oder durch Anerbieten einer Antragſtellern in der Generalverſammlung nicht identiſch zu ſein

anderen , der Hypothek gleichwertigen Sicherheit zu beſeitigen ; braudt , das Recht auf Antragſtellung bei dem Gerichte. Das

das gleiche, meint er , müſje für die Vormerkung gelten . So Geſet bietet aber keinen Anhalt dafür , daß der Antrag der

richtig der Vorderfaß ſein mag – abgeſehen von Fällen , in Minorität als ein namens der Geſellſchaft geſtellter Antrag zu

denen die Hinterlegung nach bürgerlichen Recht als Zahlung gelten habe. Es ſpricht nur von „ Antrag von Aktionären “,

gilt –, ſo wenig richtig iſt die daraus gezogene Folgerung. von „ Antragſtellern “, ohne im geringſten anzudeuten, daß dieſe

Das auf g 648 B. G. B. beruhende Recht des Gläubigers iſt dabei fei es mit oder ohne weitere Vorausſeßung für

ein klagbares und erzwingbares Privatrecht, an deſſen Stelle der die Geſellſchaft handeln. Aus Art . 222 a des Deutſchen H. G. B.

Richter nicht ein ihm gutdünkendes anderes Recht ſetzen darf , läßt ſich daher nicht der Grundſat entnehmen , daß die Aktien

wenngleich diejes dem Gläubiger die gleiche oder noch beſſere geſellſchaft Schuldnerin der sioſten eines von der Minderheit

Sicherheit bieten würde . Anders liegt die Sache bei der durch der Aktionäre herbeigefülirten Reviſionsverfahrens fei. D. c. K. ,

eiuftweilige Verfügung geſtatteten Vormerkung. Die Vormerkung 1. 4. 28. März 03 , 406/02 I.

iſt nicht Vollzug des dem Gläubiger in § 648 B. G. B. ein . 26. Art. 338, 347, 319. Iſt eine Maſchine eine ver .

geräumten Anſpruchs, ſondern Vollzug einer zum Schulle dieſes tretbare Sache ? Beginn der Lieferung bei Beſprechung einer

Anſpruchs vom Richter nad freiem Ermeſſen angeordneten zl1 montierenden Majdine.

projeljualen Maßregel. Die Zuläſſigkeit der Aufhebung gegen Nad Art. 338 des H. G. B. a. F. iſt nad, den Beſtim.

Sicherheitsleiſtung wird unter Bezugnahme auf $ 938 3. P. O. mungen über den Stauf auch ein bandeldgeſchäft zu beurteilen ,

näher begründet. P. c. G. , U. y. 28. April 03 , 32/03 VII . deifen Gegenſtand in der Cieferung einer Quantität vertretbarer

Handelsgeſetbu
ch. Sachen gegen einen beſtimmten Preið beſteht. Bei dem Mangel

24. Ausjdluß der Verjährung des Art. 146. einer geſeblichen Beſtimmung des Begriffe ,vertretbare Sachen "

Dem B. G. iſt beizutreten, wenn es angenommen hat, daß find nach allgemeiner Rechtsanſchauung als vertretbare Sachen

Befl . fich auf die in Art. 146 deo H. G. B. älterer Faſſung foldie Sachen anzuſehen, die nur bezüglich ihrer Quant

beſtimmte Verjährung nicht berufen dürfe. Allerdings iſt das Qualität Intereſſe für die Berechtigten haben. Von dieſem

Abkommen der beiden eingetragenen Teilhaber der Geſellſdaft8. Standpunkt aus kann ein Vertrag über die Lieferung einer

firnia gegenüber dritten Perſonen inſofern ohne Bedeutung ge Maſchine je nach Verſchiedenheit des Falles vald eine vertret

weſen , als im Verhältnis zu ihnen die Wirkſamkeit der Geſell. bare, bald eine nicht vertretbare Sache zum Gegenſtand haben.

ſchaft mit deren Eintragung im Handelsregiſter eingetreten iſt Als vertretbare Sachen erſcheinen Majdyinen, wie bereits in

(Art. 110 a. a . D.) , und die Geſellſchafter aus den namens der einem Urteile des VII. 3. S. des R. G. (Entſch. des R. G.

Geſellſchaft abgeſchloſſenen Geſchäften ebenſo verpflichtet worden BD. 45 S. 63) entſdieden iſt, wenn es ſich um Majơinen

ſind, wie es der Fall geweſen wäre, wenn die walyre Abfidht der bekannter, gewöhnlicher Art und üblicher Beſchaffenheit handelt ;

Geſellſchafter ihrer Anmeldung entſprechen hätte. Allein hieraus iſt dagegen iſt eine Maſchine nicht als vertretbare Sache anzu .

nicht die Konſequenz zu ziehen, daß für diejenige Kaufpreisjchuld, ſehen , wenn es mit Rüdſicht auf die Eigenartigkeit ihrer Be.

welche fomit durch die von dem Bekl. am 1. November 1889 jhaffenheit oder ihrer Beſtimmung für einen beſtimmten Raun

bei der Firma Ludwig A. Nadf. G. S. bewirkte Beſtellung be- oder Betrieb ſo ſehr auf ihre beſonderen Eigenſchaften an.

gründet worden iſt, auch die in Art. 146 des H. G. B. geordnete kommt, daß ſie nicht wohl durch eine andere zu erſeßen iſt.

Verjährung Plaß greife. Die dort getroffene Sondervorſchrift Der Umſtand, daß eine Maſchine erſt nach Beſtellung anzu

beruht auf Zweckmäßigkeits- und Billigkeitsgründen (vergl. fertigen iſt , ſchließt ihre Vertretbarkeit nicht aus , jedenfalls dann

v . Hahn , Kommentar zum Handelsgeſepbuch älterer Faſſung , nicht , wenn der Beſteller das Gewicht nicht auf die Anfertigung

Vorbemerkung zu Art. 146 ffg.), die nur zutreffen, wenn wirklich durch den anderen Teil , ſondern vielmehr auf die Liefe .

ein gemeinſchaftlicher Geſchäftsbetrieb mehrerer zu einer Handels- rung einer Maſchine der beſtellten Art legt und ſomit eine

geſellſchaft vereinigter Perſonen vorgelegen hat, nicht aber, wenn, Vertretbarkeit der Leiſtung als gewollt fich darſtellt. Zutreffend

wie im gegebenen Falle, ein Geſchäftsmann auf Grund von geht das B. G. davon aus , daß unter Ablieferung im Sinne

Avmachungen, welche auf die Verſd leierung des wahren Sach- der Art. 34 7 und 349 des H. G. B. a . F. derjenige Akt zu

verhalt8 abzielen , die Eintragung einer offenen Geſellſchaft im verſtehen ſei , durch welchen der Verkäufer die Sache aus ſeiner

Handelsregiſter herbeigeführt und dann unter deren Firma Ge. Verfügungsgewalt entläßt und ſie in die Verfügungsgewalt des

ſchäfte abſchließt, die in Wahrheit lediglich für ſeine Rechnung Käufers gelangt derart , daß dieſer nunmehr die Beſchaffenheit

geben ſollen. Es würde dem Willen des Gefeßgebers nicht ent. der Ware prüfen kann . Zu der Möglichkeit einer ſolchen Prü

ſprechen , für ein ſolches Geſchäft die in Art. 146 beſtimmte kurze fung erfordert das B. G. , wenn es ſich um eine von dem Ver.

Verjährung zuzulaſſen. H. c. l . , 11. v . 20. Mai 03 , 465/02 VI. käufer aufzuſtellende Mühlenanlage handelt, mit Recht die

1
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vorherige Montierung und Aufſtellung. Auch iſt die Erwägung ſämtlich ebenfalls ſchon fällig geworden waren , nicht eingelöſt;

rechtlich nicht zu beanſtanden, daß es für die von dieſein Zeit . die Firina K. haftete auch aus dieſen Wechſeln und war des

punkte ab zu berechnende Verjährungsfriſt nicht darauf ankomme , halb einſtweilen zu einer Erſtattung an die andere Firma nicht

ob erſt nach Ablauf einer gewiſſen Zeit ein beſtimintes Ergebnis verbunden, da noch ganz ungewiß war, ob dieſer ein Anſpruch

mit Sidherheit feſtgeſtellt werden könne. Denn als Anfangs- erwachſen werde. An dieſer Lage der Sache hat die Eröffnung

punkt für die Berechnung der Verjährungözeit iſt gemäß Art. 349 des Konkurſe über das Vermögen beider Firmen nichts geändert.

Abſ. 2 der Tag der Ablieferung an den Käufer maßgebend, In jedem der beiden Verfahren wird deshalb jeder Inhaber der

und es kommt nicht darauf an , wann die Mängel entdeckt noch ausſtehenden Wechſel mit ſeiner Forderung nach der vollen

worden ſind , ſo daß der Fall ſich ereignen kann , daß die Ver. Höhe derſelben berückſichtigt werden müſſen, wenn er auch im

jährung zu laufen beginnt, bevor ein Fehler entdeckt und die ganzen nicht mehr als 100 Prozent zu erhalten hätte . Dagegen

Ausübung des Klagerechte möglich iſt. S. c. S. , U. v. darf an und für ſich keine der beiden Maſſen die von ihr aus

31. März 03 , 443/02 II. zuzahlende Dividende als Konkursforderung bei der anderen

27. Bedeutung des Giroverkehrt. Die Bank iſt nur geltend machen ( Entſch. in Zivilſachen Bd. 14 S. 172 , Bd . 42

Kaſſenhalterin nicht Ratgeberin. S. 35, Juriſtiſche Wochenſchrift 1900 S. 184 Nr. 11 ) . Die

Im Bejen des Giroverkehrs iſt es begründet , daß die Ein- Zahlung der Dividende gilt jedoch nur den Konkursgläubigern

kaſſierungen und Zahlungsaufträge, zu deren Vollzug die Giro : gegenüber als Vollzahlung, iſt indes in Wirklichkeit eine ſolche

baut auf Grund des Giroeröffnungsvertrages verpflichtet iſt, nicht und deshalb kann die Tatſadye, daß die noch ausſtehenden

nach dem ausgeſprochenen Willen der Beteiligten und nach der Wechſelforderungen der beiden Firmen bei beiden Konkurſen feſt

von den Girokunden der Bank ein für allemal erteilten Er- geſtellt ſind und die Konkuredividende erhalten werden , für die

mächtigung von der Bank vollzogen werden durch Umbuchungen Beantwortung der Frage, ob die hier in Nede ſtehende, vor der

in den Büchern der Bank, durch Abſchreibung und Gutſchrift Konkurseröffnung geleiſtete, Zahlung der Firma 2. als Konkurs .

auf dem Ronto der Girokunden, derart , daß in der Umbuchung forderung geltend gemacht werden dürfe, überhaupt nicht in

auf dein Konto der Beteiligten ſich die Leiſtung der Bank er- Betracht kommen . Die Frage ſelbſt aber iſt zu verneinen .

jQöpft und die Umbuchung ſelbſt die Wirkung hat , daß kraft Denn auf das Atzept der Firma K. darf Kl. – der Verwalter

der Abjchreibung der Girozaller um ſo viel weniger von der ſich nicht berufen , weil die Firma L. die Valuta der Wechſel

Bank zu fordern und kraft der Gutſdrift der Zahlungsempfänger ſelbſt gehoben und Lehalten hat, einer Klage, die ſie auf Art. 23

um fo viel mehr von der Bank zu beanſpruden hat . Es iſt Abſ. 2 der R. K. O. ſtügen wollte, alſo die exc . doli entgegen .

ſomit durch den Willen der Beteiligten der Ilmbuchung in den geſtanden hätte ; und das Abkommen der beiden Firmen darf

Büchern der Bank für ſich allein ſchon, ſowohl der Bank als Kl . auch nicht geltend machen , weil der Firma 2. ein Anſpruch

den Girokunden gegenüber, rechtsbegründende Wirkung beigelegt , gegen die Firma K. erſt erwachſen ſein würde, wenn ſie inehr

ohne daß es irgend einer Mitteilung an die Beteiligten bedarf. al die auf ſie entfallende fälfte der Wechſelbeträge gezahlt

Aus dem Wejen des Giroverkehrs folgt, daß die Bant fidh hätte, dies jedoch nicht geſchehen iſt und infolge der inzwijchen

ſtreng auf diejenige Tätigkeit beſchränkt, zu welder ſie nach dem erfolgten Eröffnung des Konkurſes auch nicht mehr geſchehen

Girovertrag verpflichtet iſt, zur möglidit rajdyen Umbudung der konnte. K. e. 2. , II. v. 4. April 03 , 393/02 I.

Überweiſungen in den Büchern der Bank. Die Vorinſtanz hat 29. Verhältnis der Giranten eines Wechſelo zueinander.

demnadı mit Recht angenommen , daß es nicht Sadhe der Giro- Die angefochtene Entſcheidung ſteht in voller Überein

bank iſt, die bei ihr einlaufenden Überweiſungsanträge auf ihre ſtimmung mit den vom erkennenden Senate in der rechtlich

Rätlichkeit zu prüfen , da ſie Kaffenhalterin, aber nicht Ratgeberin gleich gelagerten Sadhe A. c . 3. Rep . I. 125/1901 aug .

ihrer Girofunden iſt. H. c. R. , U. 1. 7. Mai 03 , 483/02 I. geſprochenen Grundfäßen : Urteil vom 8. Mai 1901 , ver

Wedjelordnung. öffentlicht in den Entſcheidungen des R. G. in Ziviljachen

28. Art. 23 8 68. Regreßanſprüche von Wechſelverpflichteten Bd. 48 S. 152 ff. Dort iſt ausgeführt , daß , wenn zwei

gegen einander im Konturje. Perſonen die Haftung für eine fremde Schuld durch einen

Die nadimals in Konkurs verfallenen Firinen K. und 2 . Wechſelſfripturakt übernehmen, ohne dein Gläubiger gegenüber

tauſten Wechſel aus , die von der einen Firma auf die andere eine zivilrechtliche Bürgſchaft einzugehen und ohne ihr eigenes

gezogen und von dieſer akzeptiert wurden , damit die erſtere ſie gegenſeitiges Verhältnis durch beſondere Vereinbarung zu regeln ,

begebe und die hierauf gezahlte Valuta behalte. Das zwiſchen dann über ihre Regreßanſprüche unter ſich nur die Vorſchriften

den beiden Firmen getroffene Abkommen bezweckte, auf gemein- des Wedſelrechts entidheiden . Auf dieſes eingehend begründete

famen Kredit, Barbeträge zu beſchaffen, die zwiſchen ihnen zu Urteil wird Bezug genommen. Wie in dem damals entſhiedenen

gleichen Teilen geteilt werden ſollten und dementſprechend mußten Falle der Regreßanſpruch des ſpäteren Indoſſanten in vollem

ſie auch auf die Tilgung der zu dieſem Zweck eingegangenen Umfang anerkannt worden iſt, fo führt im vorliegenden Falle

Verbindlichkeiten bedacht ſein. Es iſt dabei vereinbart worden , der gleiche Rechtsſaß dazu , daß dem früheren Indoſjanten jeder

daß eine jede Firma die von ihr akzeptierten Wedſel einlöjen Rückgriff auf den ſpäteren verjagt werden muß. Die Aus

ſolle. Die Firma L. hat nun drei, über zuſammen 8 698 Mark führungen der Reviſion ſind nicht geeignet, den Senat zum

lautende, ain 8. , 10. und 10. Dezember 1900 fällig werdende Abgeben von dieſer Rechtsauffaſſung zu veranlaſſen . Wenn die

Wedſel eingelöſt, die von der Firma K. akzeptiert waren , alſo Reviſion darzulegen verſudyt, daß doch zwiſchen den Parteien

von dieſer hatten eingelöſt werden ſollen. Aber die Firina 2 ein Mitbürgenverhältnis anzunehmen ſei , aus welchem der Kl .

hatte ihre eigenen, über 11 698 Marf lautenden Afzepte, die nad 3 774 Abj . 2 und § 426 des B. G.B. Erſaß zur Hälfte

1
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verlangen könne, ſo kann es dahingeſtellt bleiben , ob mit Rücfficht Wechſeljumme durd) Voranſdyreibung des Wortes: ,,Dreitauſend"

auf die Ausſtellungszeit des Klagwechſels das neue Recht oder gefälſcht habe. Diesfalls wurde Bekl . nur zu der geringeren

mit Rückſicht auf die Ausſtellung8zeit des früheren Wedyſels Summe ſamt anteiligen Speſen verurteilt. Die hiergegen

das alte Reçt zur Anwendung zu bringen wäre. Der Angriff eingelegte Reviſion , welche dies für redytóirrtümlich erklärte,

der Reviſion muß jedenfalls daran ſcheitern , daß nach dem feſt: weil durch die Fälſdung der Wechſeljumme auch die Verpflid)-

geſtellten Sachverhalt nur die Verpflichtung der Parteien durdh tung des Vefl. aus der unverfälſchten , urſprünglidhen Wechſel

den Wechſelſkripturakt vorliegt und irgend etwas weiteres weder fumme erloſchen ſei , wurde voin R. G. zurückgewieſen. Aus

zwijden den Parteien und der Gläubigerin, nod zwiſchen den den Gründen : Da die Wedſelverpflidytung nicht nur in ihrem

Parteien unter ſich vereinbart worden iſt. Von einer Bürgſchaft, Entſtehen, ſondern auch in ihrem Fort beſtehen an die Ver

welche die Parteien übernommen hatten, fann daher feine Rede körperung in und auf dem Wedſelpapiere geknüpft iſt , ſo kam

ſein , auch nicht von einer Wedſelbürgſdaft , vergl . das ait : nicht beſtritten werden, daß e Fälle von Verfälſchungen des

geführte Urteil l . c. S. 157, und es iſt darum auch ſelbſt . Wedyſelinhaltes geben kann, die mit der Zerſtörung des urſprüng

verſtändlich, daß ſich die Parteien nicht als Mitfürgen gegen- lidhen Inhaltes and; die dieſem Inhalt entſprechende urſprüng

überſtehen fönnen . Es würde der Reviſion auch nicht zum liche Verpflichtung durdaus und endgültig aufheben . So z. B.

Erfolge verhelfen, wenn man zugeben wollte, daß , wie ſie wenn dieſer Inhalt durch Radieren , Ab- und Ausſchneiden be :

meint , zwiſchen dein Kl. und dem Bekl . fein Begebungovertrag feitigt worden iſt. Dann iſt dieſer Inhalt vom Wechſel ver.

über den Wechſel zu ſtande gekommen ſei und daß der Kl . dwunden, er iſt nicht mehr vorhanden und kann audy , da er

durch einſeitiges Nichtwollen die Verhaftung aus ſeinem Giro nachträglich nidt wiederhergeſtellt, ſondern nur neu gejdhaffen

dem Bekl. gegenüber ausgeſchloſſen habe. Auch ſo würde werden könnte, nicht wieder ins Leben treten . Deswegen werden

zwiſchen den Parteien nicht ein Verhältnis der Mitbürgſchaft regelmäßig mit dem Erlöſdhen der früheren Wedyjelverfälidungen

beſtehen und ebenſowenig würde ſidy der Kl . wegen des nady verbunden fein diejenigen Verfälſdungen, welche in einer Anderung

Art. 81 der W. D. allerdings beſtehenden Geſamtiduldverhält. des Datums, des Zahlungsortes , eines Nameno (wenn dieſer

niſſes auf den 426 Abſ. 1 B. G. B. berufen können . Denn weſentlich iſt) und dergleiden beſtehen . Daneben kommen aber

wenn auch unter den angegebenen Vorausſegungen der Kl . dem Fälle vor, wo die fälidhende Veränderung den urſprünglichen

Bekl. aus dem Giro nid) t regreßpflichtig wäre, ſo bliebe dod Tert nicht affiziert, ſondern ihn dergeſtalt unberührt läßt ,

der weitere Grundſatz des Wechſelrechts in Kraft, daß es einen daß er neben der Veränderung in voller Integrität

Anſpruch des Wechſelvormanns gegen den Nachmann nid)t gibt , beſtehen bleibt und nach Entfernung des fälidhenden

und darin würde eine die Ausgleichung nach § 426 cit . aus- Zujated , ſei ein Gedanken, ſei es tatſächlich, auch in

ſdhließende andere Beſtiminung zu finden ſein. Man darf aber dieſer ſeiner Integrität wieder erkennbar wird. Ein

der Reviſion dieſe Vorausſegungen überhaupt nicht zugeben . Grund, and in dieſen Fällen die urſprüngliche Verpflichtung

Daß es nicht darauf ankommen fann, ob der Kl . ſeine Ver- infolge der Verfälſchung erlöjden zil laſſen , iſt nicht vorhanden .

pflichtung aus dem Giro gegenüber dem Vekt . noch ausdrücklich Weder allgemeine Rechtsgrundſäße nod) die beſondere Natur des

gewollt habe oder nicht , iſt ſelbſtverſtändlich, da er den dieſe formellen Wedſelrechte verlangen dieſe Konſequenz. (Wird

Verpflichtung begründenden Wechſelſfripturaft ſelbſt gewollt hat. weiter auøgeführt.) M. c. f. , II . v . 8. April 03 , 311/02 I.

Auch kann darüber ernſtlid fein Zweifel ſein , daß der Befl. Haftpflichtgeet vom 7. Juni 1871 .

den Wedſel auf Grund einer forinell wirkſamen Begebung zum 31. SS 2 , 3 a . Abwägung des Verſdyuldens des Verlegten und

Zwecke der Erteilung ſeines Indojjaments erhalten hat, may der Aufridtebeamten . Erſterer hat keinen Anſprudy auf eine Ver

man mun annehmen , die Akzeptantin , die den Wechſel vom Kl . ſicherungo ſumme aus einem vom Prinzipal abgeſchloſſenen Vertrage.

zum Bekl . gebracht, jei auf Grund des Blanfogiros des Kl . Der Ri . wurde, ale er in der Branntweinbrennerei der

ſelbſt Eigentümerin des Wechſels geworden oder ſie habe dabei Befl . auf Anordnung des Direktors und des Brennmeiſters die

nur als Bote des Kl. gehandelt. Die Beſtimmung des Wed)ſels, Reinigung dro Kolonnenapparates unternahın und zu dieſem

zunächſt an den Bekl. behufs weiterer Indoſſierung und dann Zweck eine der die einzelnen Vöden verſchließenden Meſſing ,

erſt an die Sächſijde Diskontobank zu gehen , war dem Kl . bei fapſeln abichraubte , dadurch verlegt , daſs die heiße Maijde aus

Erteilung ſeines voraufgehenden Sudojjamente unſtreitig befannt der von der Meijingkapſel bisher verſchloſſenen Offnung heraus.

und von ihm gebilligt. B. c. 6. , U. v . 4. April 03 , 487/02 I. ſprigte und ihm das Geſicht, die Bruſt und den linken Ober

30. 3ſt der durch die Verfälſchung nicht betroffene Teil und Ilnterarm verbrannte. Sein Schadenerſatanſpruch wurde

des Wechſelinhalts gültig ? durdy Irteil des L. G. dem Grunde nad für gerechtfertigt

Der Bekl. hatte die Echtheit ſeines Giros anerkannt, aber erklärt . Gegen dieſes lliteil legte die Bekl. Berufung ein .

gegenüber dem Inhaber geltend gemadit, daß der Wedſel durdy Inzwiſchen wurde über das Vermögen der Befl . der Konkurs

Anderung der urſprünglichen Widfeljumme von 750 Marf in eröffnet. Der Kl . meldete ſeine Entiqidigungsanſprüche in

die jeßt im Konterte des Wechſels ſtehende Zahl 3750 durch Höhe von 16 881,66 Mark nebſt Anhang als klonkurs .

den Ausſteller verfälſcht worden ſei , und deshalb Klagabweiſung forderung an . Der Konkursverwalter beſtritt ſie und ſtellte,

beantragt. Das B. G. hielt unter der Vorausſetung, daß der in dem vom Kl . wieder aufgenommenen Redtøſtreit den Antrag,

Bell. den Urteilseid leiſtet , für feſtgeſtellt, daß zur Zeit der unter Abänderung des erſten Urteils die Klage koſtenpflichtig

Girounterſdrift des Befl . die im Konterte des Medyjele mit abzuweiſen . Der Kl. jdloß ſich der Berufung an und ſtellte

Budſtaben geſchriebene Wechſeljumme nur 750 betragen und verſchiedene Anträge zur Hauptſache, und bat auch im Wege

daß nachträglich der Ausſteller des Wechſelo, Guſtav R. , dieſe der Anfdlufberufung feſtzuſtellen , daß die Befl . verpflichtet
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ſei , den Betrag , der ihr oder zur Konkursmaſſe von der wurde, unter denen und in der ſie ausgeführt wurde. Das

Frankfurter Transport-, Unfall., Glas -Verſicherunge. B. G. läßt zwar dahin geſtellt, ob der Kl. beim Offnen der

Aktiengeſellidaft in Frankfurt auf dem zwiſchen der Bekl. Kapſeln nicht etwas leichtſinnig verfahren ſei . Es geht aber

und dieſer Geſellidaft geldloffenen Verſicherungsvertrage in mit Recht davon aus , daß der Leiter des Betriebs, der Direktor

Beziehung auf den von ihm , dein Kl. , erlittenen linfall gezahlt und der Brennmeiſter , eine genauere Kenntnis des Betriebs

werden wird , inſoweit an ihn herauszugeben, als ſeine Forderung und der Gefährlichkeit der aufgetragenen Arbeit haben mußten

gegen die Bekl . in deren Stonkurſe ausfalle, eventuell bezüglich als der Kl . und, daß dieſer, nachdem er die Reinigung erſt

der Verhandlung und Entſcheidung über den Antrag zu II die zweimal unter ſehr günſtigen Verhältniſſen vorgenommen , mit

Sache in die I. J. zurückzuweiſen. Die Bekl. erklärte ſich der Gefährlichkeit der Reinigung desmit ſehr heißer Maiſche

damit einverſtanden, daß auch der init der Anſchlußberufung gefüllten Apparates noch nicht genügend vertraut habe ſein

geltend gemachte Anſpruch in der Berufungsinſtanz verhandelt können . Die überwiegende, die Haftung begründende Ver.

werde, und beantragte , die Anſchlußberufung zurüczuweiſen. ſchuldung der Bekl. anzunehmen, erſchien um ſo gerechtfertigter,

Das D. 2. 3. in Hamm wies die Berufung der Befl . als die Reinigung ohne jede Gefahr hätte vorgenommen werden

und die Anſchlußberufung des Kl. zurück und verwies zu. können, wenn die Abkühlung der Maiſche abgewartet worden

gleich die Sache zur weiteren Verhandlung über den Betrag wäre. Hinſichtlich der Anſchlußberufung macht die Reviſion

des Anſpruchs an das Gericht I. I. zurück. Die Koſten der des Kl. geltend, die Verſicherung der Angeſtellten durch den

Anſchlußberufung wurden dem Kl. auferlegt, die Entſcheidung Unternehmer habe den Zweck, die bei Unfällen erwachſenen

über die übrigen Koſten der Berufungsinſtanz dem Endurteil Verpflichtungen auf die Verſicherungsgeſellſchaften abzuwälzen .

vorbehalten . Gegen dieſes Urteil haben der Kl . und der Erhielte die Konkursmaſſe die Verſicherungsſumme vollgezahlt,

Bekl. Reviſion eingelegt. Der Prozeßbevollmächtige des Kl. gebe aber dem Kl . nur die Konkursdividende, ſo würde fie ſich

führte aus , daß für ſeine Reviſion der ganze Betrag der Ver- einen Vermögensvorteil verſchaffen . Die übrigen Konkurs

ficherung , alſo ein Wert von 16 000 Mark in Anſchlag zu gläubiger würden durch das Partizipieren an der Verſicherungs
kommen habe. Der Prozeßbevollmächtigte der Bekl . erklärte fumme iin Verhältnis zum Kl. etwas ohne rechtlichen Grund

hierauf, daß er ſich der Reviſion des Kl. anſdließe, und ſtellte erlangen , weil der Verſicherungsanſprudy nicht zu ihrer Be

den Antrag, unter Aufhebung des B. I. die Klage abzuweiſen. friedigung dienen ſolle und könne. Die Konkursgläubiger

Der Prozeßbevollmächtigte des Kl . beantragte dagegen , die würden fich nach Anſicht der Reviſion auf Koſten des Kl.

gegneriſche ſelbſtändige Reviſion ale unzuläſſig zu verwerfen bereichern, weil dieſer durch den Unfall einen Vermögensnachteil

und die Anſchlußreviſion zurückzuweiſen . Aus den Entſcheidungs- erlitten habe , der inſoweit unausgeglichen bleibe , als die

gründen: Für die Bekl. , gegen die der Klageanſprudy dem Verſicherungsſumme zur Befriedigung anderer Forderungen

Grunde nach für gerechtfertigt erklärt iſt, fällt der Wert des verwendet werde , zu deren Tilgung ſie nicht zu dienen beſtimmt

Beſchwerdegegenſtandes mit dem des Streitgegenſtandes zu- ſei . Von keiner Seite konnte der Inhalt des vom Bekl. mit

ſammen . Da aber die Feſtſtellung einer im Konkurſe ſtreitig der Frankfurter Transport- , Unfall-, Glas- Verſicherungs-Aktien

gebliebenen Forderung in Frage ſteht, ſo kann der Wert des geſellſchaft abgeſchloſſenen Verſicherungsvertrags genau angegeben

Streit- und Beſchwerdegegenſtandes nur mit Rückſicht auf das werden . Es muß daher auch dahingeſtellt bleiben , wie ſich

Verhältnis der Teilung zur Schuldmaffe beſtimint werden . die Zahlungsverpflichtung der Verſicherunggeſellſchaft der Tat

Nadı dem Berichte des Konkursverwalters kann daher von dem jadhe und dem Beſtande des Konkurſe8 gegenüber geſtaltet.

Vorhandenſein der Reviſionsſumine keine Rede ſein. Die Darüber aber, daß dem Kl. ein Anſpruch auf die Erfaßſumme

Reviſion der Bekl . war daher gemäß 88 546 , 535 und keinenfalls zuſteht, die die Bekl . aus dem Verſicherungsvertrag

566 der 3. P. D. als unzuläſſig zu verwerfen. Da nad den etwa zu fordern hat , kann kein Zweifel beſtehen. Der liuter:

Verſicherungsbedingungen der Betriebsunternehmer Erſatz für nehmer verſichert ſich gegen die pekuniären Folgen eines von

die aus Anlaß des Unfalles eines Arbeiters von ihm zu ihin zu vertretenden Unfalles ſeine Arbeiters ; mit andern

leiſtende Entſchädigung finden ſoll, ſo konnte dem Antrag des Worten er fichert fich den Erſaß der von ihm aus Anlaß des

Kl . entſprechend der Wert des Streit- und Beſdywerdegegen- Unfalles zu leiſtenden Entſchädigung. Die Zahlung des

ſtandes in dein der Höhe der Entſchädigungsforderung an. Verſicherungsbetrags iſt die Gegenleiſtung der Geſellſchaft für

nähernd entſprechenden Betrage von 16 000 Mark angenommen die Prämienleiſtung des Verſicherungsnehmers. Der Ent

werden . Die Reviſion des Kl. ſowie die Anſchließung der ſchädigungsberechtigte ſteht ſomit außer jeder Vertragsbeziehung

Bell. waren als unbegründet zu erachien . Die Vorauss zu der Verſicherungsgeſellſchaft. Sft die Leiſtung Erja .

feßungen des § 2 des Haftpflichtgeſebes ſind auf Grund der leiſtung, fo ſpricht ſchon die Beſtimmung und der Zweck der

tatſächlichen Feſtſtellungen mit Recht als gegeben erachtet. Da Leiſtung der Geſellſchaft dagegen, daß derartige Verſicherungs

nady dieſen Feſtſtellungen das Abſchrauben der Metallkapſeln verträge auf eine Zuwendung an den Entſchädigungsberechtigten

von den mit heißer Maiſche gefüllten Böden des Kolonnen ſelbſt gerichtet ſind.. Der Verſicherungsbetrag iſt vielmehr

apparates noch dazu in einer die Bewegungsfähigkeit hemmenden ausſchließlich für den Verſicherungsnehmer beſtimmt. Er bildet

Stellung auf der Leiter an ſich als gefährlich erſcheint, während ſomit einen Zuwachs zu dem Vermögen des Verſidyerungs

die Reinigung nach Abfüllung der Maijche ohne Gefahr hätte nehmers. Fließt er in die Konkurs maffe und reicht dieſe nicht

vorgenommen werden können , jo ſieht das B. G. ein Ber. aus , den Entſchädigungsberechtigten voll zu befriedigen, ſo wird

ſchulden der Bekl . mit Recht darin , daß die Vornahme der dieſem nicht etwas entzogen, was in ſeinem Vermögen geweſen ,

Reinigung unter den Ilmſtänden und in der Art angeordnet er erhält nur nicht , was er bekommen hätte , wenn der Schuldner
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zahlungsfähig oder die Fonkurðmaſſe ausreichend wäre. Eine keinen Anſpruch auf Berückſichtigung erheben. Aber auch die

Vermögenøverſchiebung zu unguuſten der Entſchädigunge. Eintragung des Beſchluſſes der Erhöhung des Stammkapitals

berechtigten tritt ſomit nicht ein. Der Verſicherungsbetrag der klagenden Geſellſchaft m. b. H. ſoll ungültig ſein , weil die

fließt aber aus dem Vermögen der Verſicherungégeſellſchaft. bei der Anmeldung abgegebene Verſicherung von der erfolgten

Somit kann aud von einer Bereicherung der Bekl . oder der Einzahlung unrichtig geweſen. Mit den Vorinſtanzen iſt indes

Konkursgläubiger auf Koſten des Kl. keine Rede ſein. H. c. B. , anzuerkennen, daß auch dann , wenn man die Unrichtigkeit der

U. v. 27. April 03, 390/02 VI. abgegebenen Verſicherung unterſtellt, die daraufhin erfolgte Ein

Patentgees vom 7. April 1891 . tragung des Erhöhungsbeſchluſſes in das Handelsregiſter zu

32. Begriff der Neuheit. Nedyt beſteht, ſodaß der Wirkſamkeit dieſes Bedlufjes die Be

Das Patentamt hat zwar nidt verkannt, daß das in Rede ſtimmung des § 54 Abſ. 3 des Geſetzes nicht mehr entgegen

ſtelende Verfahren vor Anmeldung des Patents in Färberkreiſen gelalten werden kann. Nicht zu prüfen iſt, ob eine Eintragung

bekannt geweſen ſei , leßteres jedoch nicht für entſcheidend er: angefochten oder etwa nach § 144 des Gefeße über die An .

achtet, da es zurückzufülren ſei auf die Verbindung einer Er gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtewegen

findungebenußung, aus der ein Sadyverſtändiger das Weſen gelöſcht werden könnte, wenn die vorgeſchriebene Verſicherung

der Erfindung nicht erſehen konnte , mit einer Erfindunge. überhaupt nicht abgegeben worden wäre, bei welcher alſo ein

beſchreibung, die nicht als öffentliche Druckſchrift in den Verkehr formaler Mangel des Verfahreng vorliegen würde. Ein ſolcher

gelangte. Ein ſolcher Tatbeſtand aber reiche für die Vernichtung Fall ſteht nidt in Frage. Vielmehr handelt es ſich nur uin

nicht aus. Bei dieſer Entſcheidung iſt leitend geweſen, daß die die - der Prüfung des Regiſterridyter8 gar nicht zugängliche -

handſchriftliche oder mündliche Mitteilung der Beſchreibung einer fad lide Inrichtigkeit der abgegebenen Verſicherung. Daß ein

Erfindung nicht deren Benußung ſei. Hierin iſt jedoch dem ſolcher Mangel die Wirkjamkeit der einmal erfolgten Eintragung

Patentamt nicht beizutreten. Es kann vielmehr, wie der er . hindern oder aufheben könnte, läßt ſich aus den Beſtimmungen

kennende Senat bereits ausgeſprochen hat ( vergl . Seuffertausgeſprochen hat (vergl. Seuffert des Gefeßes nicht entnehmen und würde auch mit der Be .

Archiv Bd. 54 Nr. 48 , Entſch. des R. G. in Civiljadien deutung der Eintragung für die Offentlichkeit nicht vereinbar

Bd. 46 S. 16) , die Mitteilung eines patentierten Verfahrens ſein. In dieſem Sinne hat auch ſchon die bisherige Recht

gegen Entgelt als Verwertung der Erfindung , die öffentliche ſprechung , ſowohl das R. D. H. G. wie das R. G. , die von

Ausbietung des Verfahrens gegen Lizenz als Feilhaltung des , den materiellen Unterlagen unabhängige Wirkſamkeit der voll.

ſelben angeſehen werden. Ebenſo liegt in der Mitteilung eines zogenen Regiſtereintragung anerkannt. Die Reviſion freilich

zwar nicht patentierten aber geheim gehaltenen Verfahrens an ſtellt dies in Avrede. Sie meint, daß dieſer Grundjaß nicht

andere gegen Entgelt eine Verwertung desſelben und endlich iſt allgemein ausgeſprochen worden ſei , ſondern nur für Fälle, wo ,

folde gleichfalls anzunehmen, wenn die Mitteilung geſchieht, wie bei Liquidation, Konkurs, das Intereſſe Dritter, der Gläubiger

um durch dieſelbe allerdings nicht eine beſondere Bezahlung in Frage ſtehe: dieſen gegenüber ſolle die einmal geſchehene Ein

jedoch andere gewerbliche Vorteile, welche mit der Ausübung tragung unanfechtbar ſein , während den Geſellſchaftern unter

des Verfahrens in Zuſammenhang ſtehen , zu erlangen. Hieraus fich die Geltendmachung materieller Einwendungen nicht ent .

aber folgt , daß eine derartige Mitteilung als geheime oder als zogen ſei . Das Leştere iſt in gewiſſem Umfange richtig, hat

offenkundige Benußung des Verfahrens ſelbſt zu gelten hat, je aber für den vorliegenden Streit feine Bedeutung. Es handelt

nachdem fie was von den Ilmſtänden des einzelnen Falls fich gar nicht darum, ob der Bekl . den Kapitalerhöhung & beſchluß

abhängt unter Maßnahmen gemacht iſt, die eine Geheim . oder ſeine Übernahme eines Anteil an dein erhöhten Stamm

haltung bezwecken und gewährleiſten oder nicht (vergl. das kapital aus irgend einem Grunde anfechten könnte. Gegen die

Urteil des R. G. vom 27. Oktober 1880 im Patentblatt S. 15). Gültigkeit dieſer Akte hat er ſelbſt nicht den geringſten Einwand

In dem vorliegenden Fall iſt das in Rede ſtehende Verfahren erhoben. In Frage kommt nur, ob durch die Eintragung des

von der B.'jchen Fabrik an Kunden mitgeteilt , um einen beſſeren Erhöhungsbeſchlufſeß in das Handelsregiſter die unerläßliche

Abſaß ihrer Farbſtoffe zu erzielen , alſo zur Förderung ihres Vorausſeßung für deſſen rechtliche Wirkſamkeit gegeben ſei und

Gewerbebetriebes ; irgend welche Bedingung zur Geheimhaltung in dieſer Richtung kann nicht zugegeben werden und findet auch

iſt nicht hinzugefügt worden . Bei dieſer Sachlage kann es in den von der Reviſion angeführten Entſcheidungen keinen

dahingeſtellt bleiben, ob deswegen die Ausführung des Ver- Anhalt, daß ein Unterſchied zu machen ſei , je nachdem es fich

fahrens , die in jener Fabrik ſelbſt geſchahy, als offenkundige zu um die Beziehungen der Geſellſchafter unter fich oder um

gelten hat ; jedenfalls iſt das Verfalren durch die Mitteilungen die Intereſſen der Gläubiger handelt. M. c . M. & C., U. v .

ſchon vor Anmeldung des Patents Nr. ... offenkundig benußt 27. April 03 , 120/03 I.

worden und deshalb die in dem Verfahren liegende Erfindung 34. § 55 Abſ.1 . Formvorſchrift für einen Vorvertrag

bei der Anmeldung nicht mehr neu geweſen. S. c. S. , u. v . wegen Übernahme einer Stammeinlage.

22. April 03 , 441/02 I. Wie der erkennende Senat bereits in den Urteilen vom

Gefeß , betr . die Geſellſchaften m. 6. $ . vom 8. April 1899 Entſch . Bd. 43 S. 139 , vom 21. Dezember 1901

20. April 1892 . Entſch . Bd. 50 S. 50 und der II. Z. S. in dem Urteil vom

33. § 54 Abſ. 3. Anfechtbarkeit einer Regiſtereintragung 17. Oktober 1902, abgedruckt in der Deutſchen Juriſtenzeitung

betreffend Erhöhung des Stammkapitals. B). VIII S. 31 , ausgeführt hat, bedarf jedes Rechtsgeſchäft,

Die bloße Möglid;keit, daß das Vermögen der Geſellſchaft durch welches fich jemand verpflichtet, eine Stammeinlage zu

unzureichend ſein konnte, die freilich immer denkbar iſt, kann einer Geſellſdaft mit beſchränkter Saftung zu übernehmen , der

-
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in § 55 Abſ. 1 des Gefeßes vorgeſchriebenen Forin . Es gilt müffen die Gründe zur Auflöſung gelegen ſein ; ihr Gedeihen,

dies ebenſowohl für die Abrede, durch welche die Verbindlichkeit ihre Fortentwiđlung muß gehemmt oder gefährdet ſein . Das

eine ſolche Einlage in Zukunft zu leiſten eingegangen wird als ſchließt nicht aus , daß das Verhalten der Geſellſchafter ſelbſt

für die Erklärung der Übernahme der Stammeinlage ſelbſt. ſoldie Verhältniſſe herbeigeführt hat. Mag auch den Gefell

Dieſe Auffaſſung des R. G. wird zwar in Dr Staubs Kommentar ſchaftern eine materielle Benachteiligung der Kl. ferngelegen

zit dem Gefeß , betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haben , mögen auch berechtigte wirtſchaftliche Erwägungen (Er

Haftung S. 332 Anm. 28 als unrichtig bekämpft. Die Gründe , ſparnis an Steuer) zu der Gründung der offenenen Handels

welche hier für die abweichende Anſicht geltend gemacht werden , geſellſchaft Veranlaſſung geboten haben, in keinem Falle kounten

daß ein „ Vorvertrag ", durd welchen die Verpflichtung ein . und durften die genannten Geſellſchafter fich über Gefeß und

gegangen wird, in Zukunft eine Stammeinlage auf das erhöhte und Vertrag einfach hinwegſeßen , und die Kl. in die Lage

Stammkapital der Geſellſchaft zu leiſten , der Formvorſdhrift des bringen, gegenüber ihrem Verhalten den richterlichen Schuß an

§ 55 Abſ. 1 nicht unterliege, find aber mit dem Wortlaut der rufen zu müſſen . Insbeſondere wurde durch die Gründung

geſeblidhen Vorſchrift und der ausgeſprochenen Abfight des Gefeßes der offenen Handelsgeſellſchaft und die dabei feſtgeſeßte Be

nicht vereinbar. Es kann dahingeſtellt bleiben, ob im allgemeinen teiligung der Kl. an Gewinn und Verluſt die Rechtsgrundlage

der Saß aufrecht zu erhalten iſt, daß bei jedem Vorvertrag, der Geſellſchaft erſchüttert und das vermögensrechtliche Intereſſe

welcher zu einem Vertrag obligatoriſcher Art führen kann, für der Kl . , ihr wohlerworbenes Anteilsrecht an den Erträgniſſen

deffen Gültigkeit das Gefeß eine beſtimmte Form vorgeſchrieben der Geſellidaft mit beſchränkter Haftung ſowie die Limitierung

hat, die rechtliche Wirkſamkeit des erklärten Willens an die ihrer Haftung auf den Geſchäftsanteil ernſtlich gefährdet und

Form gebunden iſt, deren Beobachtung das Geſetz bei dem Ab. in Frage geſtellt. Unter dieſen Umſtänden kann der Kl. nicht

ſhluß des betreffenden Vertrages ſelbſt erfordert. JedenfallsJedenfalls zugemutet werden , ein Geſellſchafteverhältnis fortzuſeßen , in

iſt auf dem Rechtegebiet, welche durch das Gefeß über die welcher ihr Stimmrecht ignoriert und ihre vertrags- und gefeß .

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung geordnet wird , daran mäßigen Rechte in willkürlicher Weiſe verlegt werden. Ausſchlag,

feſtzuhalten , daß jeder Vorvertrag, welcher ſich auf die Ver. gebend iſt, daß durch die Beſchlußfaſſung und deren Vollzug

änderung der rechtlichen Grundlagen der Geſelljchaft, die Ers der Beſtand der Geſellſchaft auf der durch den Geſellſchafts.

höhung des Stammkapital: derſelben und die Übernahme der vertrag gebildeten Grundlage und ihre gedeihliche Fortentwicklung

zur Durchführung der Erhöhung erforderlichen Stammeinlagen unmöglich gemacht iſt. G. c. 6. , U. v . 22. April 03 , 388/02 I.G. .

bezielt, der gleichen Form bedarf, welche das Geſetz für die Warenzeichengejeß vom 12. Mai 1894.

Vornahme des betreffenden Rechtsgeſchäftes ſelbſt vorgeſdrieben 36. § 12. Zuläſſigkeit der Verbotsklage bei Beſtreiten

hat . Es iſt die ausgeſprochene Abſicht dieſes Gefeßeß, durch die des Rechts, Kompetenz des deutſchen Richters für Verlegungen

gegebenen Formvorſchriften , welche mit gutem Bedacht gewählt im Auslande.

und im Laufe der Beratungen über den urſprünglichen Entwurf In Frage ſtelt nur noch der Klageantrag, der Bekl. zu

aus ſozialpolitiſchen Erwägungen ſehr weſentlich verſchärft worden verbieten , ihre in den Zirkularen enthaltenen Behauptungen

ſind, dafür eine Gewähr zu ſchaffen, daß die Bedeutjamkeit der bezüglich der Warenzeichen Acier Diamant und das Bild eines

Willenserklärungen, welche ſich auf die Rechtsgrundlagen der Edelſteins zu wiederholen und zu verbreiten. Das D. L. G.

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung beziehen, den Beteiligten hat die Abweiſung dieſes Antrages zunächſt damit begründet,

zum vollen Bewußtſein gebracht und an die große wirtſchaftliche daß das lediglich wörtliche Beſtreiten eines Recht unter Um-.

Tragweite ſolcher Erklärungen durch die gebotene Form ſelbſt ſtänden die Feſtſtellungsklage, aber nicht die Klage auf Ver.

erinnert wird . Dieſe Abſicht des Gefeßes würde völlig vereitelt bieten des ferneren wörtlichen Beſtreitens rechtfertige. So all

und der beſtehende Rechtszuſtand weſentlich verſchlechtert werden , gemein gefaßt kann dem jedoch nicht beigepflichtet werden . Die

wenn aus der Eingehung eines formloſen Vorvertrages ein Klage aus § 12 Warenzeichengefeßes iſt die abwehrende

Klagerecht erwachſen könnte, durch deſſen Verwirklichung die (negatoriſche) Klage, ähnlich der Klage wegen Störung des

Abgabe einer formgerechten Willenserklärung da erzwungen werden Eigentumsrechts. Wie nach § 1004 B. G. B. der Eigentümer

könnte, wo das Gefeß dem rechtsgeſchäftlich erklärten Willen nur auf Unterlaffung klagen kann , wenn weitere Beeinträchtigungen

dann Beachtung ſchenken will, wenn er freiwillig in der vom ſeines Eigentums im Sinne dieſer Gefeßeøvorſchrift zu beſorgen

Gefeße ausdrüclich vorgeſehenen Form ſich bekundet hat. find, ſo iſt dieſe Klage nicht nur gegeben, wenn jemand die im

S. c. N. , U. v. 15. April 03 , 434/02 I. § 12 angegebenen , dem Eingetragenen ausſchließlich zuſtehenden

35. § 61. Auflöſungsanſpruch eines Geſellſchafters. Befugniffe widerrechtlich ausübt , ſondern ſie dient audy , wie

Die Geſellſchaft m . b . 6. kann durch gerichtliches Urteil der erkennende Senat ſchon ausgeſprochen hat ( II 455/99,

aufgelöſt werden , „wenn ... in den Verhältniſſen der Geſell. 145/1901) zur Abwehr künftiger rechtswidriger Eingriffe in

ſchaft liegende wichtige Gründe für die Auflöſung vorhanden das Warenzeichenrecht, wenn nämlich Tatſachen vorliegen , welche

find. Die Wichtigkeit der Gründe zu beurteilen iſt dem pflicht. die Annahme rechtfertigen , daß ſolche Eingriffe beabſichtigt ſind

gemäßen Ermeffen des Gerichts anheimgegeben. Sie werden oder vorbereitet werden . Auch aus ſchriftlichen Äußerungen

dann immer als vorhanden anzunehmen ſein , wenn dem kann die Abſicht, einen Eingriff zu begehen, entnommen werden ,

klagenden Geſellſchafter nicht zugemutet werden kann , das Ge. wenn nach Lage der Sache anzunehmen iſt, daß mit der be.

ſellſchaftsverhältnis fortzuſeßen, und ihm eine Veräußerung ſeines treffenden Erklärung der Entſaluß, entſprechend zu handeln ,

Geſellſchaftsanteils nicht oder nur mit unverhältnißmäßigen verknüpft iſt. Auch der zweite für die Unzuläſſigteit der Ver

Opfern möglich iſt. „ In den Verhältniſſen der Geſelljchaft“ botsklage vom D. L. G. angeführte Grund, daß nämlich die
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deutſden Gerichte nicht befugt ſeien , den in Deutſdyland ge- bei Streitigkeiten über die Pfändbarkeit einer Forderung der

ſdjúpten Zeicheninhaber gegen daß im Auslande geſchehene blojz Prozeßweg ſchlechthin für unzuläſſig erklärt worden iſt , gleich .

wörtlide Beſtreiten ſeines Markenredyts durch unterſagen des viel ob der Einwand der linzuläſſigkeit der Pfändung auf die

Beſtreitens zu ſchüben , geht fehl . Wenn die Bekl . mit den Vorſchriften der 3. P. D. oder auf Vorſchriften des materiellen

Behauptungen in ihren Zirkularen ſich in Frankreid) einer Rechts geſtübt wurde. (Vergl . die Urteile vom 3. Mai 1884

Störung des Klägeriſchen Zeichenrechts ſchuldig gemacht hat, ſo in Grudote Beiträge Bd. 28 S. 1164 ; vom 27. Mai 1886 ,

iſt das deutſche Geridyt, deſſen Gerichtsbarkeit die Befl. nad Entſch. des R.G. in Ziviljadyen Bd . 16 S.347 ; vom 22. Oktober

§ 12 Warenzeichengeſeßes unterſtelyt, aud zuſtändig , ihr die 1897, ebenda Bd. 40 S. 365.) Daß auch das Verfahren der

fernere Störung in Frankreich zu unterſagen . Endlich hat das Zwangsvollſtreckung in Grundſtücke , namentlich das Zwangs.

D. 2. G. die Verbotsflage aud deshalb abgewieſen , weil in verſteigerungsverfahren , von demſelben Grundsatz beherrſcht wird ,

den Zirkularen nicht das aus der Zeicheneintragung in Deutſd) . kann einem Bedenken um ſo weniger unterliegen, als , wie die

land folgende Zeichenrecht der Kl. angegriffen , ſondern behauptet 3. P. O. durd § 869 klarſtellt, ihre Vorſdyriften bei An

jei , daß dasſelbe in Frankreich nicht Plat greife , da in Frank: wendung des Geſeges vom 24. März 1897 in gleicher Weiſe

reich die in Rede ſtehenden Zeichen der Bekl . durdy das Plaß greifen, wie wenn das Gefeß ein Beſtandteil der 3. P. D.

franzöſiſche Geſeß und ein franzöſiſches Urteil als der Bell. felbſt wäre. (Vergl . die Denkſhrift zum Geſet S. 38. ) Danady

ausſchließlich zugelaſſene Zeichen für ihre Senſen anerkannt iſt wegen des im vorliegenden Falle zwiſchen den Parteien bes

ſeien, die Aufſtellung einer derartigen Behauptung aber niemandem ſtehenden Streitpunktes der Klageweg ohne weiteres auogeſchloſſen ,

auf Grund eines deutſden Gefeßes verboten werden könne, und ſofern feſtſteht, daß das erwähnte Geſep Streitigkeiten dieſer

darüber, ob die Bekl. das von ilyr für Frankreid beanſpruchte Art der Entſcheidung des Vollſtreckungsgerichts hat zu

Recht beſiße oder nicht beſiße, mit Wirkung in Frankreid, nur weiſen wollen . Peşteres aber iſt unzweifelhaft die Abſidyt des

die franzöſiſchen Gerichte entſcheiden könnten . Auch dieſer Aus . Gefeßgebers geweſen . Wird näher begründet. Sd. c . P. ,

führung iſt nicht beizutreten . (Wird näher begründet.) S.-ll. 11. v . 22. April 03 , 136/03 V.

c . G. u. L. , U. v . 12. Mai 03, 482/02 II. II . Das Gemeine Recht.

Zwangsverſteigerung gejeß vom 24. März 1897. 38. Internationales Privatrecht bez . des Erwerbe von

37. Beſchwerde aber keine Klage gegen die Entidheidung des Sachen und der Redytóbeziehungen aus der Bürgidaft.

Vollſtreckungsgerichts im Falle der 88 79 , 81 Abſ. 1 . Die Annahme des B.O., datz die Ehefrau des Kl . mangelo

Der B. R. geht davon aus, daß das Vollſtreckung & gericht demnädſtiger dinglider Abtretung der Hypotheken :

bei der ihm nach $$ 79 , 81 Abſ. 1 des Zwangsverſteigerung - forderung ihre Verpflichtung zur Einbringung derſelben bisher

geſeßes vom 24. März 1897 obliegenden Entſcheidung über den nicht erfüllt habe , wird von der Reviſion betämpft. Sie führt

Zuſchlag zugleid, auch zu prüfen und zu entſdyeiden habe, ob aus, das B. G. Habe hierbei aufer adyt gelaſſen , daß nach dem

ein rechtswirkjames Meiſtgebot vorliegt. Dieſe Entſcheidung im Herzogtum Braunſdyweig geltenden Höferecht der

könne ebenſo wie die über die Zuſchlagserteilung überhaupt Kl . mit der Eheſchließung ohne weiteres , kraft Gejepes

durd, Beſchwerde nach $ 100 ebenda angefochten werden . Das Redy to nadyfolger ſeiner Ehefrau hinſichtlich der Hypo

gegen ſtehe es den Beteiligten nicht frei , nach ihrem Belieben thekenforderung geworden ſei , und mit jenem Zeitpunkt

Teile der durch Gefeß dem Vollſtreckungsgericht zugewieſenen die volle Verfügungsbefugniß über den Brautſdatz auf ihn über

Tätigkeit aus dem Zwangsvollſtreckungsverfahren auszuſchalten gegangen ſei . Es kann indes völlig auf ſich beruhen bleiben ,

und ſie zum Gegenſtand eines beſonderen Rechtsſtreits zu machen . ob im Gebiete des Herzogtums Braunſchweig dieſer Rechtsjat

Dies iſt zutreffend. Der von der Reviſion dagegen angeführte gilt . Denn es iſt ein im Gebiete des internationalen Privat

allgemeine Saß, wonach die Zuläſſigkeit des ordentlichen Rechts- rechts insbeſondere auch im preußiſchen Rechte anerkannter Redyts

wego den Regelfall bildet und Augnahmen davon nur inſoweit grundſaß, daß ſofern es ſich um den dinglichen Erwerli ,

gelten , als ſie im Gefeß ausdrücklid beſtimmt ſind, hat An- ſei es von Mobilien oder Immobilien , bandelt,

erkennung in der Rechtſprechung des R. G. für die Fälle ge- lediglid das Redt der belegenen Sache entidyeidet.

funden , in denen es ſich nach § 13 des G. V. G. um die Ab. Sonach kommt, da die fraglide Hypothekenforderung auf einem

grenzung der Zuſtändigkeit der ordentlichen Gerichte gegenüber in Gebiete des Pr. A. 2. R. belegenen Grundſtücke haftet , für. L.

derjenigen der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte die Frage nach dem dingliden Erwerbe der Hypothek das

handelt. Er kann aber nicht zur Entſdeidung der Frage heran- Pr. A. L. N. zur Anwendung. Danadı aber vollzieht ſid, regel

gezogen werden, ob innerhalb der unzweifelhaft gegebenen geridyt näßig der Ceſſionsakt mit der Wirkung des Übergangs der

lichen Zuſtändigkeit das obligatoriſde mündliche Verfahren oder vollen Verfügungsbefugnis nicht ipso jure, ſondern durdy be

das Beſchlußverfahren ſtattzufinden hat. Hier greift vielmehir ſonderen rechtsgeſchäftlichen Akt. Iſt hiernady die Annahme des

der Geſichtspunkt durch , daß wenn das Geſep die Erledigung B. G. , daß die Hauptſchuldnerin ihre perſönlidie Verpflidytung

von Anträgen oder Einwendungen im Beſchlußverfahren vor- zur Inferierung bisher nid)t erfüllt habe, rechtlich uidit zu be

ſchreibt, der Weg der ordentlichen Klage ausgeſchloſſen iſt, es anſtanden, ſo kommt weiter in Frage, ob und inwieweit mangels

ſei denn, daß , wie z . B. im Falle des § 768 3. P. O. , das einer ſolchen Erfüllung die Verpflichtung der Bekl. als Bürgen

Gejeb ausdrücklich der Partei ein Wahlredyt gibt. Dieſer in Kraft tritt. Das B. G. erachtet das örtliche Redt der

Grundſat gilt insbeſondere für das Zwangsvollſtreckungsverfahren. Hauptduld auch für die Beurteilung der Rechtsbeziehungen

Das R. G. hat ihn bier bereits wiederholt im Bereid, der aus der Bürgidaft für maßgebend. Die Reviſion bekämpft

Mobiliarzwangsvollſtreckung zur Anwendung gebracht, wo 3. B. dieſen Ausgangspunkt als redytsirrtümlicy . Es iſt der Reviſion

1
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an ſich zuzugeben, daß die bezüglichen Ausführungen des B. G. geleiſteten Zahlung übergegangen iſt. v. B. c. 5. , 11. % .

rechtlich nicht bedenkenfrei erſcheinen. Aus der akzefforiſchen 23. April 03, 449/02 VI.

Natur des Bürgſchaftsvertrages folgt nicht rechtsnotwendig die 40. Nichtigkeit eines Vertrages mit geſekwidrigein Zweck.

Interwerfung desſelben unter das Örtliche Recht der Hauptſchuld , Der Kl. hat in der Berufungsinſtanz ſelbſt behauptet, und

vielmehr folgen die Verpflichtungen des Bürgeu an fich dem das B. G. tatſächlich feſtgeſtellt, daß die Parteien bei ihrem

eigenen ſelbſtändigen Rechte der Bürgſchaftsobligation. (Vergl. Vertragsſchluſſe den Zweck verfolgten , daß dem Kl. die Mög

Entſch. des R. G. Bd. 34 S. 17 ff.) Daß die Parteien aber lichkeit verſchafft werde, die bis dahin vom Bekl. betriebene

vermöge ihrer autonomen Befugnis dem Rechte der Hauptſchuld Shankwirtſchaft auf den Namen des leßteren, aber für eigne

fich haben unterwerfen wollen, iſt vom B. G. nicht ausreichend Rechnung weiter zu führen , ohne doch ſelbſt die polizeiliche

begründet. Indes kann von dieſer rechtsirrigen Auffaffung des Erlaubnis dazu erlangt zu haben , und daß ſie zu dieſein Zwecke

B.G. abgeſehen werden , weil ſie für die Entſcheidung desſelben durch ihre gemeinſamen Veranſtaltungen die Polizeibehörde ge

nicht kaufal iſt. Denn es iſt nicht erfichtlich, daß in den täuſcht haben. Damit ſteht feſt, daß der Vertrag auf einen

hier maßgebenden Rechtsfragen die Entſcheidung anders ausfallen nach § 33 und § 14 7 Nr. 1 der Gewerbeordnung geſeßwidrigen

würde, falls man ſtatt des gemeinen das preußiſche Recht zur und ſtrafbaren Zweck abzielte, wie denn auch beide Parteien

Anwendung zu bringen hätte. Wenn insbeſondere die Reviſion inzwiſchen aufGrund dieſer Gefeßešbeſtimmungen beſtraft worden

ausführt, daß das B. G. dem Umſtande nicht ausreichende find. Ein Vertrag mit gefeßwidrigem Zwed iſt aber auch

Würdigung habe zu teil werden laffen , daß der Kl. bei Siche privatrechtlich nichtig und ungeeignet, irgend welchen Anſprüchen

rung und Einziehung der Hypothekenforderung ſaumfelig ver. als Grundlage zu dienen . Dies hat das R. G. in Fällen , die

fahren ſei, ſo mag dies Verſchulden des Gläubigers vom Stand- dem vorliegenden ganz gleichartig waren , auf dem Boden des

punkte des gemeinen wie des preußiſchen Rechts unter Pr. 2. R. ſchon wiederholt ausgeſprochen ; vergl. 3. B. Beiträge

Umſtänden geeignet ſein , den Bürgen zu befreien. (Vergl. zur Erläuterung des Deutſchen Rechte Bd. 26 S. 897 ff. und

Windſcheid - Ripp, Pandektenredyt, 8. Auflage Bd. 2 S. 1026 ; Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 39 S. 268. ff. Nad

Pr. A. L. R. $$ 328 ff. TI. I Tit. 11.) Alein das B. G. hat dem hier maßgebenden gemeinen Rechte liegt nun aber die

in einer von Standpunkte beider Rechte ausreichenden Würdi. Sache nicht anders ; vergl. 1. 6 C. de pact. 2, 3 , l . 4 C. de

gung prozeſſual einwandsfrei verneint , daß dem Rl. eine inutil. stip . 8 , 39 , l . 26 , I. 27 pr. D. de V. O. 45, 1 .

fchuldhafte Säumnis zur Caſt falle. G. c . W. , U. v. S. C. W., U. v. 7. Mai 03, 36/03 VI.

20. April 03 , 428/02 IV. 41. Haftung des Geſchäftsherrn für das Verſchulden ſeines

39. Internationales Privatrecht. Bürgſchaft. Beneficium Vertreters bei Verſicherungen.

cedendarum actionum . Die Entſcheidung über die Frage, ob der Ri. für ein

Inhalt und limfang der Verpflichtung des Bürgen in feinem Inſpektor bei der Entſtehung des Brandes etwa zur

bezug auf die Leiſtung der Hauptſchuld richtet ſich nach deren Laſt fallendes ſchweres Verſchulden hafte , gründet der B. R.

örtlichem Rechte, für die Verpflichtungen des Bürgen aus dem mit Recht nicht auf die Vorſchriften des erſt nach Abſchluß des

Bürgſchaftsvertrage ſelbſt, für die Frage, unter welchen Voraus . Verſicherungsvertrages in Kraft getretenen B. G. B. , ſondern

ſeßungen er dem Gläubiger für die Hauptſchuld einzuſtehen hat, gemäß Art. 170 des E. G. zum B. G. B. auf das gemeine Recht.

iſt dagegen das eigene örtliche Recht der Bürgſchaftsverpflichtung Nach dieſem hält er eine Haftung des Kl. für ſeinen Inſpektor B.

zu ſuchen . Das Recht der Hauptſchuld iſt maßgebend dafür, im vorliegenden Falle für ausgeſchloffen , da das Nichthaften des

was der Bürge zu leiſten hat , das Recht des Bürgſchafts- Geſchäftsherrn für das Verſchulden ſeines Vertreters die Regel

vertraged dafür, ob er zu leiſten hat. Insbeſondere richtet ſich bilde und eine von den anerkannten Ausnahmen hier nicht vor

nach dem Rechte des Bürgſchaftsvertrages die Einrede der liege. Dem gegen dieſe Annahme von der Reviſion erhobenen

Vorausklagung und der Anſpruch des Bürgen auf Zeffion der Angriff war der Erfolg nicht zu verſagen . Der jeßt erkennende

Hauptforderung. Was aber von dem Anſpruche des Bürgen Senat des R. G. hat ſchon in ſeinem Urteile vom 18. Oktober 1901

auf Abtretung der Bauptforderung gilt, muß ebenſo gelten , in Übereinſtimmung mit dem Urteile des III. 3. S. feine

wenn das Gefeß ſelbſt mit der Zahlung des Bürgen die Wirkung Meinung dahin ausgeſprochen, für die Feuerverſicherung

des Überganges der getilgten Hauptforderung auf ihn verbindet. gelte im Gebiete des gemeinen Rechte (ebenſo wie in dem des

Für das Örtliche Recht bei Vertragsleiſtungen iſt nach der A. L. R.) der Grundſaß, daß der Verſicherte das Verſehen deffen ,

herrſchenden und vom R. G. in konſtanter Rechtſprechung an: den er durch Übertragung ſeiner Vertretung hat an ſeine Stelle

genommenen Lehre, ſofern nicht ein anderer Parteiwille erkennbar treten laffen, als das feinige gelten laffen müffe. ( Entſch. des

iſt, der Erfüllungsort des Vertrage8 maßgebend, der bei gegen- R. G. Bd. 51 S. 20 ff., Bd. 37 S. 149 ff.) Dieſer Grundſat

ſeitigen Leiſtungen für beide Vertragsteile auch ein verſchiedener findet ſchon darin ſeine Begründung, daß gerade bei der Feuer

ſein kann. Das beneficium cedendarum actionum des ges verſicherung, ebenſo wie bei der Seeverſicherung, die vom Ver.

meinen Rechts iſt lediglich eine Beſchränkung der Verpflichtung ſicherer zu tragende Gefahr bei fahrläffiger Behandlung des

des Bürgen, der nur zu zahlen braucht, wenn ihm gleichzeitig verſicherten Gegenſtandes in hohem Grade wächſt und daß es

die Forderung abgetreten wird. Es folgt daraus, daß nach dem daher dem Verſicherungsnehmer, der hierbei für eigenes Ver

Rechte des Ortes, wo der Bürge den Bürgſchaftövertrag zu ſchulden haftet, nicht freiſtehen darf, die Lage des Verſicherers

erfüllen hatte , zu entſcheiden iſt, nicht nur ob er einen Anſpruch dadurch weſentlich zu verſchlechtern, daß er die verſicherte Sache

auf Zeffion der Hauptforderung gegen die Gläubigerin hatte , aus der Hand gibt und ſich der Obhut über ſie mit der Folge

ſondern auch ob dieſe Forderung von ſelbſt auf ihn infolge der entjdlägt, daß der Verfidherer gegen den Schaden ungedeckt
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bleibt , der ihm durch die Fahrläſſigkeit des Vertreter des Ver- des öffentlichen Wohled beruhende Aufhebung oder Ein .

ſicherten erwächſt. Von dem genannten Grundfaße abzugehen fdränkung des Rechts ohne Entſchädigung gefallen laffen müßte.

liegt hiernach kein Anlaß vor. Das angefochtene Urteil war Das Gegenteil wird auch, wie bereits in Entſch. des R. G.

daher aufzuheben . B. c. P. , II . v. 22. April 03, 25/03 VII. hervorgehoben iſt, durch verſchiedene geſeßliche Einzelbeſtimmungen

III . Das Preußifdhe Allgemeine Laudrecht. beſtätigt. Kein Hindernis findet der Entſchädigungsanſpruch

42. $ 75 Einleit. z . A. 2. R. Anwendbarkeit auch bei auch darin, daß die obrigkeitliche Maßregel fich überhaupt in

gejeßwidriger polizeilicher Verfügung. irgend einer Art als Erfüllung einer Verbindlichkeit des Staates

Was zunächſt die Reviſion der Stadt anlangt, ſo iſt dieſe darſtellt. Auch in einem ſolchen Falle kann die Maßregel als

in der Hauptſache auf die Ausführung geſtüßt worden , die Ab. zum Woble des gemeinen Weſens angeordnet erſcheinen , fodaf

lehnung des Baugeſuches vom 24. September 1896 ſeitens der es für eine prinzipielle Ausnahme von der Pflicht der Ent .

Polizeiverwaltung ſei zu Unrecht erfolgt, daher könne die Stadt ſchädigung auß öffentlichen Mitteln an einer Grundlage fehlt.

nicht auf Grund des § 75 Einleitung zum A. 2. R. hierfür Eine andere Frage aber iſt die, ob nicht als Regel vorausgeſeßt

entſchädigungepflichtig ſein ; denn der rechtliche Grund der Ent- werden muß, daß der Staat bei Erteilung eines Fiſcherei.

idädigung nach Maßgabe des § 75 liege nicht darin, daß die privilege fich der Hauptbeſtimmung des öffentlichen

polizeiliche Verfügung geſeßwidrig oder unzuläſſig ſei , ſondern Stromeo und ſeiner dieſe betreffenden Aufgaben bewußt bleibt

darin, daß dadurch ein Eingriff in Privatrechte geſchehe, für und daß das Privileg nur mit einer dem entſprechenden Ein :

welche nach den gefeßlichen Vorſchriften über Aufopferung der ſdränkung zu verſtehen iſt. Dabei kommt das Verhältnis der

Rechte und Vorteile des einzelnen im Intereſſe der Allgemeinheit Werte der Fiſcherei zu dem der ſonſtigen Benußung des

Entſchädigung gewährt werden müſſe. Dieſe Ausführung geht Strome$ in Betradt, inſofern es zu der Anſchauung führt ,

fehl. Der VI. 3. S. des R. G. hatte bereits Anlaß , ſich mit daß , wenn die Intereſſen der beiden fidy nicht völlig vereinigen

dein ihr zu grunde liegenden Gedanken zu beſchäftigen (Entich. laſſen , das der Fijderei zurücktreten muj. Im Hinblick auf

des R. G. Bd. 26 S. 265 ff .). In dem damals behandelten die Stellung des Staatsoberhaupts zu den Untertanen , die

Falle waren die die erbetene Bauerlaubnis verweigernden polizei- grundjäßliche Einheitlichkeit und Widerſpruchsloſigkeit der Gefeß-.

lichen Verfügungen im Verwaltungsſtreitverfahren aufgehoben gebung, ſowie auf die amtlichen Pflichten der ſtaatlichen Ver

worden , weil das Verfahren der Fluchtlinienfeſtfeßung, auf Grund waltungsorgane fann nun die Bejahung der Frage einem Bes

deffen die Ablehnung der Baugeſuche erfolgt war, zur Zeit der denken nicht unterliegen, als Regel muß angeſehen werden , daß

Ablehnung noch nickt bis zu dem Punkte gediehen war, nach der Staat, der ein Fiſchereiprivileg erteilt, e8 nur unbeſchadet

deſſen Erreidyung erſt die Polizeibehörde nad der verwaltung8 . derjenigen ſeiner Rechte, welche die Grundlage für die Erfüllung

gerichtlichen Rechtſprechung berechtigt iſt, die Bauerlaubnis mit jeiner durch die öffentliche Beſtimmung des Stromes gegebenen

Rückſicht auf das Fluchtlinien -Feſtjeßungsverfahren zu verweigern. Pflichten bilden , gewähren will. Die Rechtslage iſt eine andere

Auch damals wurde in Hinblick hierauf von der in Anſpruch als bei einem durch Verjährung erworbenen Fiſchereiredyt, für

genommenen Stadtgemeinde geltend gemacht, für eine ſolche zu deſſen Inhalt der Sag : quantum possessum , tantum prae

Inredyt erlaffene, im Verwaltungsſtreitverfahren aufgehobene scriptum , ſoweit das Recht mit dem Gemeingebrauch nicht

polizeiliche Verfügung könne die Gemeinde nicht nach Maßgabe unvereinbar iſt, maßgebend bleibt. Bei dem Privileg entideidet

der 88 74 , 75 Einleitung zum A. l. R. haftbar gemackt der Wille. Er iſt für den einzelnen Fall zu ermitteln, den

werden. Der VI. 3. S. verwarf dieſen Einwand, indem er Ausgangspunkt aber hat die genannte Regel zu bilden , und die

erwog , nach dem Inhalt der SS 74 , 75 a. a . D. müſſe der Unterſudung muß ſich dahin ridten , ob nicht in dem Einzelfall

Anſpruch des Eigentümers, dem die Bauerlaubnis verweigert ein ſtärkeres Recht gewollt oder ob nidt im Gegenteil der ale

jei , ſchon dann begründet erſcheinen, wenn die zuſtändige Ver- Regel anzunehmende Wille auch der wirklich vorhandene iſt.

waltungsbehörde eine Kolliſion , wie ſie der $ 74 voraubfeße , (Wird weiter ausgeführt.) F. C. F. , U. v . 3. April 03 , 499/02 VII .

ale vorhanden angenommen habe und auf Grund dieſer A11. 44. SS 65, 66 TI . I Tit. 4 , § 52 Tit . 5. Auslegung

nahme, möge jie richtig oder unrichtig ſein , den Eigen- yon Vertragsbeſtimmungen .

tümer genötigt habe , ſeine beſonderen Rechte und Vorteile dem Der von dem O. L. G. an die Spiße ſeiner Erwägungen

Wohle und Intereſſe der Gemeinde aufzuopfern . Dieſer Auf- geſtellte Entſdheidungsgrund iſt unzutreffend. Denn die Annahme,

faffung, die in gleichartigen Rechtsſtreitigkeiten weitere Ver- Parteien wären , falls ſie miteinander in einem Vertragsverhältnis

tretung ſeitens des N. G. gefunden hat, fogließt ſich der erkennende ſtehen , nur übereingekommen, daß die vertragemäßig vorgeſehene

Senat an . I. c. M., II . v . 24. April 03 , 30/03 VI. Entideidung der Eijenbahnverwaltung für die rechtlichen Be.

43. § 75. Umfang der Entidädigungetflicht des Staates ziehungen einer jeden der Parteien zum Eiſenbahnfiskus, nicht

hinſichtlich der bei Stromregulierung vorgekommenen Schäden aber auch für die rechtlichen Beziehungen der Parteien zu ein

gegenüber Fijdereiprivilegien. ander gelten ſolle , widerſtreitet dem klaren und unzweidentigen

Für eine Annahme, daß die Fiſderei nicht zu denjenigen Wortlaut der Vertragsbeſtimmungen (88 65 , 66 A. L. R. TI. I

beſonderen Rechten gehöre, von denen 8 75 der Einleitung zum Tit. 4 , § 252 daſelbſt II . I Tit. 5 ). Nach der jeden Zweifel

A. L. R. handelt und deren erzwungene Aufopferung zu einem ausſchließenden Vertragefaſſung follte die Entſcheidung der Gijen .

Entſchädigungåverlangen berechtigt, würde jeder Anhalt zu ver. bahnverwaltung fich auf denſelben Gegenſtand beziehen , für den

miſſen ſein. Die Fiſcherei unterſcheidet ſich hier nicht von den in erſter Linie eine Einigung der „Intereſſenten " , nämlich der

übrigen Vermögeniørechten und es iſt nicht erſichtlich , weshalb an der gemeinſamen Benußung des Anídlußgeleifes beteiligten

der Berechtigte ſich jede , gleid viel auf welchen Rücfjid teu Intereſjenten vorgeſehen war. Es war daher ausgeſbloſjen, die,
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Beſtimmung auf fiskaliſcủe Anſprüche zu beziehen, wie wenn die beredytigte Vertreter der Stadtgemeinde und nicht als Polizei .

Parteien , welche als vereinbarende Vertragsparteien hierbei in organe gegenüber. Auch kommt ihnen im Gegenſaß zu den

Betracht gezogen werden , den Fiskus in dem , was er von ihnen Viehhofinſpektoren uicht die Befugnis felbſtändiger An

zu beanſpruchen haben würde, zunächſt ihrer eigenen Verein- ordnungen in Beziehung auf die Verwendung der von ihnen

barung hätten unterwerfen wollen und können. Der Vertrag weiſt verteilten Futtermittel zu . Der Ausſchluß anderweiter Futter

vielmehr unzweideutig auf eine von der Eiſenbahnverwaltung für mittel ſtelt nicht in ihrem Belieben, ſondern iſt ein für allemal

die Regelung des gegenſeitigen Verhältniſſes der Parteien zu angeordnet. Der Umſtand, daß mit dieſem Ausídluß auch

treffende Entſcheidung hin . N. c. A. , 11. v . 7. Mai 03 , 15/03 IV. ſanitāre Maßregeln verfolgt werden , macht die Einkaufs- und

45. Drtsſtatut der Stadt Berlin, betr. die Fürſorge von Verteilungstätigkeit der Fourageaufſeher noch nicht zu einer

Witwen und Waiſen beſoldeter Gemeindebeamten vom 5. Mai obrigkeitlichen. Auch ihre Tätigkeit bei Abgabe von Futter

1890. Penſionsreglement der Stadt Berlin vom 29. März 1895, mitteln an den Schlachthof iſt eine rein interne und vom B. G.

Erwerb und Verluſt der Beamteneigen daft. zutreffend gewürdigt. Unter dieſen Umſtänden iſt auf die, von

Schon die Annahme erſcheint rechtlid bedenklidy, daß die dem B. G. wiederum zu Unredyt bejahte Frage einzugehen , ob

Inſpektoren als Vorgeſeßte der auf dem Viehhof angeſtellten der klägeriſche Erblaſſer durch die Übernahme des Dienſtes eines

Wäger, die unbeſtrittenermaßen Beamteneigenſdaft haben, ſolde Fourageinſpektors ſeine als Viehhofinſpektor aus $ des Orts:

ſelbit nid)t beſißen . Es mag zugegeben werden, daß Vorgeſeşte ſtatuts erworbenen Rechte wieder verloren hat. Das B. G.

von Beamten, ſoweit ſie denſelben nicht rücjidhtlich ihrer Tätig . ſtellt keinen ausdrücklichen Verzicht (Pr. A. l. R. TI. I Tit.16

keit als Beamte vorgeſeßt ſind, ſomit auf dieſe Tätigkeit keinen § 381 ) des klägeriſchen Erblaffers feſt. Es ſąließt vielmehr

Einfluß üben können , nicht notwendig ſelbſt Beamteneigenſchaft den Verluſt dieſer Rechte nur auf der Übernahme beziehungsweije

zu haben brauchen . Anders liegt aber die Sache, wenn ſie den Übertragung der genannten wirtſdaftlichen Funktion. Allein

Beamten gerade in Beziehung auf die obrigkeitlichen Funktionen dieſer Soluß wäre nur dann gerechtfertigt, wenn aus der er :

vorgeſeßt ſind, in dieſe ſelliſt eingreifen können , und das iſt eben wähnten Tatſache fich ohne weiteres die Abſicht der Stadt

bei den Viehhofinſpektoren gegenüber den Wägern der Fall, gemeinde ergeben würde, dem klägeriſchen Erblaffer ſeine er

wenn ſie, wie das B. G. ſelbſt feſtſtellt, in der Lage ſind, die worbenen Rechte zu entziehen und ebenſo die Verzichtsabſicht

you den Wägern vorgenommenen Gewichtsermittlungen zu des klägeriſchen Erblaſſers. Das iſt aber nicht der Fall und

kontrollieren, diefelben außer Kraft feßen und deren Wieder . einen anderweiten Willensausdruck hat das B. G. nicht feſts

holung unter ihrer Aufſicht anordnen können . Es iſt dabeiEs iſt dabei geſtellt. Es kommt hierbei in Betracht und dies überſielt

nicht erforderlich, daß ſie die Ermittlung auch felbſtändig vor . das B. G. -, daß für die Beamtenqualität nicht ſchlechterdings

nehmen und beurkunden können . Sdon die erwähnte Kontroll- die Ausübung obrigkeitlicher Funktionen maßgebend iſt, daß

tätigkeit geht über den Rahmen der „ äußern“ Aufſicht hinaus , dieſe Eigenſchaft vielmehr auch ſolchen Angeſtellten verliehen (im

enthält eine fachliche, die ihrer Natur nach nur von einem , der vorliegenden Fall belaſſen ) werden kann, welche in rein wirt

felbſt Beamter iſt, ausgeübt werden kann . Noch größere Be. daftlichen Betrieben ſeitens der Stadtverwaltung angeſtellt find.

denken aber ruft die Annahme des B. G. wach, daß in der Es berechtigt daher die Verſeßung eines Beamten auf eine rein

Unweiſung und Verteilung der Stände und Buchten, der Auf- wirtſchaftliche Dienſtſtellung noch nicht zu dem Schluſſe, daß

rechterhaltung der Ordnung beim Auftriebe und während des damit die Entziehung der Beamtenqualität verbunden ſein ſolle.

Marktes eine obrigkeitliche Tätigkeit nicht enthalten ſei . Das Noch weniger läßt fich aus der bloßen Übernahme auf einen

B. G. erblickt in dieſen Funktionen nur die Ausübung privat . Verzicht des Berechtigten ſchließen . Im vorliegenden Fall tritt

rechtlicher Befugniſſe, wie ſie jedem Grundſtüdseigentümer zu- aber noch weiter hinzu, daß der Klägeriſche Erblaſſer ſeine

ſtehen. Dabei iſt aber nicht ausreichend berückſichtigt, daß die Beamtenfunktionen jeweils bei Verhinderung des Viehhofe

auf Grund der SS 5 und 6 des Preuß. Polizeiverwaltungsgeſeßet inſpektors, wenn auch nur vorübergehend, wieder aufnahm . Es

vom 11. März 1850 ſowie von 88 70 und 149 Nr. 6 der iſt allerdings diesſeits ausgeſprochen worden ( Entſch. in Sachen

Gewerbeordnung erlaſſene, alſo den Marktverkehr auf dem Vieh . Drasdo wider Stadtgemeinde Berlin , Rep. III, 41/02), daß die

hof unter die öffentlichen Märkte einreihende Polizeiverordnung vorübergehende und vereinzelte Wahrnehmung obrigkeitlicher

voin 17. Februar 1881 in g 5 den Viehinſpektoren ſelbſtändige Funktionen nicht ohne weiteres den Erwerb der Beamteneigen

Handlungen überläßt und in § 27 das Zuwiderhandeln gegen ſchaft begründe. Allein im vorliegenden Falle handelt es fich

dieſelben unter Strafe ſtellt. Damit iſt dieſen Anordnungen , nicht um den Erwerb der Beamteneigenſchaft, ſondern um das

wie denjenigen der Polizei in § 1 und der Veterinärpolizei in Fortbeſtehen einer ſchon erworbenen , und das läßt ſich nicht ver

§ 3 obrigkeitliche Wirkung beigelegt und fornmt auch den kennen , daß die zeitweiſe, ſogar regelmäßig wiederkehrende

Viehhofinſpektoren, wie den in $8 1 und 3 erwähnten Organen erneute Abertragung obrigkeitlicher Funktionen an einen früheren

eine obrigkeitliche Funktion zu . Allerdings iſt nun aber dem Beamten den Shluß rechtfertigt, daß derſelbe nach wie vor als

B. G. wieder darin beizutreten , daß die Dienſtleiſtungen der Beamter angeſehen werden ſollte. Erwägt man ferner nocy,

Fourageinſpektoren keine obrigkeitlichen, vielmehr ausſchließlich daß der klägeriſche Erblaffer auch nach ſeiner Verſeßung noch

interne wirtſchaftliche ſind. Weder durch die Prüfung der ein- gale Beamter“ bezeichnet wurde, „ Gehalt“ erhielt und ihm wie

gekauften Futtermittel auf ihre geſundheitliche Beſchaffenheit, einem Beamten Urlaub bewilligt wurde, ſo iſt ohne weitere Er

noch ſelbſt durch den Einkauf geſunder Futtermittel üben die hebungen anzunehmen, daß eine Änderung in ſeiner Beamten

Fourageinſpektoren eine obrigfeitlidye Tätigkeit aus. Sie tretenSie treten ſtellung durch die Verſeßung nicht bewirkt wurde. Ø. C. B. ,

insbeſondere den Lieferanten ausſchließlich als privatrechtlich II . y . 21. April 03, 478/02 III.
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46. § 44 TI. II Tit. 6. Ausſchluß aus einem erlaubten habe, wodurch die Anfuhr ſehr erheblich zurückgegangen iſt. Die

Berein .
Anderung des Tarifs hat jedoch nach Lage der Sache eine Ver

Indem der Vorderrichter völlig zutreffend davon ausgeht, leßung des zwiſchen Parteien geſchloſſenen Vertrages nicht ent

daß der Bekl. zu derjenigen Zeit, als ſein Vorſtand und bezw . halten. Gewiß iſt dieſer Vertrag ein privatrechtlicher und

die Generalverſammlung den Kl. von der Mitgliedſchaft durch unterſtelt den Regeln des Privatrechts. Ferner iſt Bekl. nicht

die obengedachten Beſchlüſſe ausſchloß , rückſichtlich ſeiner Rechte mit dem Einwande zu hören , daß ſie die in Rede ſtehende

und Pflichten nur als erlaubter Verein nach Maßgabe der Tarifänderung lediglich behufs Wahrnehmung öffentlicher Inter

landrechtlichen Beſtimmungen in Betracht kommt, durfte er auch eſſen erlaſſen habe. Allerdings war Bekl . durch den Vertrag nicht

nicht der Folgerung ausweichen, daß der ausgeſchloſſene Kl. behindert und konnte durch den Vertrag nicht behindert werden,

berechtigt iſt, nicht nur aus formalen , ſondern auch aus die der Stadtverwaltung obliegende Fürſorge für das öffentliche

materiellrechtlichen Gründen dieſe Ausſchließung anzufechten Intereſſe wahrzunehmen , allein als eine dahin zu rechnende

( Striethorſt Acchiv Bd. a S. 292 flg .; Entſch. des Ober- Maßnahme kann jene Tarifänderung nicht anerkannt werden.

tribunals Bd. 7 S. 126 flg.; Entſch. des R. G. in Zivilſachen Denn es iſt nicht erſichtlich, wie die Bemeſſung der Abgabe für

Bd. 26 S. 279). Wenn auch die Vorſchrift des § 42 flg. die Benußung des Abladeplaßes nach dem Gewicht die Ab.

a . a . D. , wie die 98 14 , 26 , 41 a . a . D. dartun, gegenüber ſchaffung der von den Fuhrunternehmern gebrauchten übermäßig

dem Inhalte der Vereinsſaßungen nur eine ſubſidiariſche und großen Wagen und dadurch die Abſtellung der zu tage getretenen

ergänzende Bedeutung haben , ſo bleibt doch auch hierbei der anſtößigen Tierquálerei zur Folge haben konnte; es iſt vielmehr

Grundſaß unberührt, daß ein erlaubter Verein im Verhältnis nicht zu beanſtanden , wenn das B. G. annimmt, daß die Tarif

zu ſeinen Mitgliedern über die Frage, ob ein Mitglied nach dem änderung, die eine bedeutende Erhöhung der Gebühr in fidy

in dem Statut oder eventuell in dem Geſeß (88 42 bis 44 ſdloß, in erſter Linie darauf abzielte , die Einnahme der Stadt

a . a. D. ) normierten Bedingungen ausgeſtoßen werden darf, zu verbeſſern . Dann aber liegt eine Maßnahme vor, die lediglidy

autonomiſch nicht den ordentlichen Rechtsweg zum Behufe einer eine wirtſchaftliche Bedeutung hat. Zu derſelben iſt jedoch die

gerichtlichen Nachprüfung ausjdließen kann. Leßteres aber würde Bell. befugt geweſen. B. c. G. , 11. 5. 4. April 03 , 485/02 I.

die Folge ſein, wenn einem ſolchen Verein geſtattet wäre, durch IV. Sonſtige Breußifde Landesgeſege.

ſeine Saßungen zu beſtimmen, daß die Generalverſammlung fideikommißſtiftungen des Tarifs vom 7. März

mittels eines Altes der Verwaltung völlig nach ihrem Belieben 1822 und Ziffer 2 der Sabinetsordre vom 18. Juli 1845.

und ohne Konkurrenz der in $8 44 a. a. O. geordneten ſtaat- 48. Stempelpflicht bei Erweiterung eines Fideikommiſjes.

lichen Aufſicht, d . 5. mit Beſeitigung des Rechtsweges, hierüber Die Stempelvorſchrift der genannten Tarifſtelle iſt durch

jolle beſchließen dürfen . Das durch die Saßungen zwiſchen dem Rechtſprechung und Verwaltungsbraud ſtändig aud) auf den

Kl. und dem beklagten Verein begründete Rechtsverhältnis iſt Fall der Erweiterung eines beſtehenden Fideikommiſjes

ein privatrechtliches. Streitigkeiten über die hieraus zwiſchen angewendet worden. Dabei fann eß für die Verſteuerung

ihnen entſpringenden Rechte und Pflichten ſind daher bürgerliche keinen Unterſchied machen , ob die Erweiterung fich dadurch

Rechtsſtreitigkeiten, welche nach § 1 der Einleitung zur Preußiſchen vollzieht, daß unbewegliche Sachen, z. B. ein Grundſtück, oder

Allgemeinen Gerichtsordnung und § 13 des Deutſch. G. V. G. daß bewegliche Sachen , z . B. eine wertvolle Stammherde, der

zur Entſcheidung der ordentlichen Gerichte gehören. Es wider: Subſtanz des Fideifommiffe hinzugefügt werden oder ob , über

ſpricht der öffentlichen Ordnung und dem in der Deutſch . 3. P. O. die Erhaltung des Fideifoinmiſſes hinaus , Verbeſſerungen der

zum Ausdruck kommenden Rechtsſyſtem , daß über das Beſtehen vorhandenen Subſtanz vorgenommen werden , die den Wert des

oder Nichtbeſtehen des von einer Partei erworbenen privaten Fideikommiffes erhöhen . ( Wird aus dem Steuerausfall her

Vertragsrechts (hier des Rechte auf die Mitgliedſchaft des Kl. geleitet , den der Staat dadurch erleidet, daß Verinögenswerte

zu dem beklagten Verein) lediglich von der anderen Partei ſelbſt dem freien Verkehr entzogen werden .) V. V. c. 8. , U. v.

durch einen gewiſſermaßen ſchiedsrichterlichen Ausſpruch, der keiner 7. April 03, 4/03 VII.

Anfechtung weiter unterliegt, folle entſchieden werden können. Zuſtändigkeitsgeſeß vom 1. Auguſt 1883.

Hieran wird auch in dem Falle nichts geändert, wenn man 49. § 56. Zuläſſigkeit des Rechtsweges bei öffentlichen Wegen.

mit dem Vorderrichter die Vorſchrift des § 3 Nr. 4 der alten In dem gegenwärtigen abgeſonderten Verfahren handelt es

Saßungen vom 20. März 1894, welche für den Rechtsſtreit in fich lediglich um die Einrede der Unzuläſjigkeit des Rechto.

Betracht kominen, als eine Vertragsberedung auffaßt, durdy wegs (Entſch. des R. G. Bd. 5 S. 428) . Die Frage, ob der

welche die Vereinsmitglieder hinſichtlich der Dauer ihrer Mitglied. gegen den Landesherrn erhobene Anſpruch als perſönlicher vor

ſchaft ſich der alleinigen Beſchlußfaſſung der Vereinsorgane, dem Geheimen Juſtizrat oder als dinglicher im Gerichtsſtand

unter Ausſchließung des ordentlichen Rechtsweges, unterworfen der belegenen Sache geltend zu machen iſt ( vergl. Entich, des

hätten . R. c. V. , u. v . 20. April 03 , 427/02 IV. R. G. Bd. 41 S. 387 ff.), wird von dieſer Einrede nicht berührt.

47. Wahrnehmung öffentlicher Interefſen gegenüber privat. Vielmehr betrifft leßtere Frage nur die Zuſtändigkeit des

rechtlichen Verpflichtungen . Gerichte. Die Sperrung des Weges iſt im vorliegenden Falle

Seinen Anſpruch hat Kl. darauf geſtüßt, daß Befl . ver- nicht von einer Wegepolizeibehörde in Ausübung obrigkeitlicher

pflichtet geweſen ſei , nichts zu unternehmen , was den bisherigen Funktionen, fondern von der Gutsverwaltung zu Cadinen in

Umfang der von ihm übernommenen Müllabfuhr beeinträchtigen Wahrnehmung lediglich privatrechtlicher Intereſſen vorgenommen.

konnte und daß ſie dieſer Verpflichtung durch die Änderung des In ſtändiger Rechtſprechung hat das Reichsgericht an

Tarifs für die Benußung der Abladeſtelle zuwider gehandelt genommen, daß ſolcher Geſtalt für den Anſpruch auf Beſeitigung
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der zum Zwede der Sperrung eines Weges erfolgten Vorrichtungen Verſtande gebraucht iſt, nur darin finden , daß auch Beſchlüſſe

der Rechtsweg zuläſfig iſt, mag auch die Beurteilung eines ſolchen über die Einforderung von Nadjchüſſen verſteuert werden ſollen .

Klageanſpruch abhängig ſein von der Frage, ob der fragliche Die Klammer ſteht an Stelle eines „und" oder „fowie" . Die

Weg ein öffentlicher iſt (vergl. Entſch. des R. G. in Bd. 14 Auslegung wird eingehend begründet. B. T. c. Preuß. Juſtiz

S. 262 ff., bei Gruchot Beiträge Bd. 40 S. 833 ff., Bd. 44 fiskus, u. 5. 28. April 03 , 35/03 VII.

S. 1134 ff., in Juriſtiſche Wochenſchrift 1899 S. 20 unter 51. Nichtanwendbarkeit der Tarifſtelle 32 Abſ. 5 auf

Nr. 67). Allerdings iſt voraudgefeßt, daß es ſich hierbei um Geſellſchaftsverträge.

ein Sonderintereſſe handelt, das der Einzelne an der Der Anwendbarkeit der Tarifſtelle 32 Abſ. 5 des Stempel.

Benußung des öffentlichen Weges geltend macht. Eine ſteuergeſeßes vom 31. Juli 1895 auf Geſellſchaftsverträge ſtehen

Popularllage , die der Einzelne zum Schuße des Gemein . die erheblichſten rechtlichen Bedenken entgegen. Die Tarifſtelle 25

gebrauche lediglid im öffentlichen Intereffe erheben wollte, iſt regelt nämlich als lex specialis die Stempelpflichtigkeit der

gefeßlich nicht anerkannt. Die Inanſpruchnahme für den Geſellſchaftsverträge auch mit Rüdſicht auf die Verſchiedenheit

öffentlichen Verkehr kann vielmehr nur auf dem im $ 56 der Gegenſtände des Einbringens ſelbſtändig und erſchöpfend,

des Preußiſchen Gefeßes über die Zuſtändigkeit der Verwaltungs- indem ſie verſchiedene Steuerfäße feſtſeßt, je nachdem das Ein

und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. Auguſt 1883 geordneten bringen a) in unbeweglichen, im Inlande belegenen Sachen oder

Verwaltung&wege erfolgen. Das Beſtehen eines ſolchen privat-: dieſen gleichgeachteten Rechten ; b) in unbeweglichen, außerhalb

rechtlichen Sonderintereffes iſt aber durch die Behauptung der Landes belegenen Sachen oder dieſen gleichgeachteten Rechten ;

Benachteiligung des Bahnverkehrs für den vorliegendeu Fall c ) in beweglichen Vermögensgegenſtänden oder d) aus Forderunge.

von der Kl. geltend gemacht. 6. c. Se. Majeſtät Kaiſer rechten beſteht. Die Steuerfäße für das Einbringen der unter

Wilhelm , 1. v. 7. Mai 03 , 439/02 IV. a ) und b) aufgeführten Sachen find in Übereinſtimmung mit

Stempelſteuergejeß vom 31. Juli 1895. der Tarifſtelle 32 feſtgefeßt und zwar für a ) auf 1 Prozent des

50. Tarifſtelle 25 a. Stempelpflichtigkeit der Nacjuß. Entgelts; für b) auf einen Firſtempel von 1,50 Mart. Der

beſchlüfſe der Geſellſchaften m. b. $. Steuerjaß für c) iſt auf " / des Entgeltes feſtgeſeßt, d. 5. auf

Die Tarifſtelle 25 a des Stempelſteuergefeßes beſteuert den nämlichen Betrag, den Tarifſtelle 32c für Kauf- und

Geſellſchaftøverträge, wenn ſie betreffen die Errichtung von Tauſchverträge über andere Gegenſtände aller Art außer den

Attiengeſellſchaften oder Kommanditgeſellſchaften auf Aftien ſowie unter a) und b) aufgeführten Sachen beſtimmt. Dagegen be.

die Erhöhung des Aktien- oder Grundkapitale folder Gefell ſtimmt Tarifſtelle 25 den Steuerjaß für Forderungen ab .

jQhaften, ferner die Errichtung von Geſellſchaften m. b. §. und weichend von Tarifſtelle 32 allgemein und unterſchied Blog

die Erhöhung des Stammkapitals ſolcher Gefellſchaften. Dem. auf "/s0 Prozent, während Tarifſtelle 32 fich nur in A6.5 mit

nächſt beſtimmt der Abf. 3 : „ Beſchlüſſe über die Erhöhung des Beurkundung von Übertragungen der Rechte der Erwerber aus

Aktien-, Grund- oder Stammkapitals (Nachſchüſſe) find wie Veräußerungsgeſchäften über unbewegliche Sachen und dieſen

Verträge hierüber zu verſteuern ." Dieſe Beſtimmung war not. gleichgeſtellte Rechte oder über bewegliche Sachen u.ſ.w. befaßt

wendig, weil eine Kapitalerhöhung fich nicht nur in vertrag 8 . und hierfür den gleichen Stempel wie für Veräußerungen von

mäßiger Form d. i. unter Zuſtimmung ſämtlicher Geſellſchafter, Sachen und Rechten erfordert. Zu den Forderungsrechten

ſondern auch im Wege eines Mehrheitsbeſchluſjes voll- der Tarifſtelle 25 gehört nun aber der rein obligatoriſche An .

ziehen kann , der Zweď des Gefeßeß , auch die Kapital. ſpruch auf Auflaffung. Der obligatorijche Vertrag kann ſeinem

erhöhungen einer angemeſſenen Verſtempelung zu unterwerfen , Begriffe nach nur ein Forderungsrecht auf Auflaffung erzeugen ,

mithin nur durch die Gleichſtellung der Beſchlüſſe mit den das auch in wirtſchaftlicher Beziehung wegen Mangels der

Verträgen zu erreichen war. Die Annahme des B. G. ,Die Annahme des B. G. , daß rechtlichen Verfügungsgewalt über das Grundſtüd keineswego

bei den Geſellſchaften m. b. H. die Erhöhung des Stamm. vollſtändig dem Eigentum an dem Grundſtücke gleichgeſtellt

tapitals durch Behluß unſtatthaft ſei, iſt nicht richtig (8 53 werden kann . Ale bloßes Forderungerecht unterliegt aber der

Abſ. 2 des Gefeßes, betreffend die Geſellſchaften m. b. 6. vom Anſpruch auf Auflaffung dem Stempel von 10 Prozent. Da

20. April 1892 die Tarifſtelle 25 die Stempelpflichtigkeit der Geſellſchaftsverträge
20. Mai 1898, bergl. auch § 16 des Geſellſchaftsvertrages der

erſchöpfend regelt und keinerlei Hinweis auf Tarifſtelle 32

Kl.) ; ſie beruht anſcheinend auf der nicht zutreffenden Unter. enthält, ſo bleibt für die Anwendbarkeit dieſer Beſtimmung auf

ſtellung, daß es ſich um eine Vermehrung der den Geſellſchaftern Geſellſchaftsverträge kein Raum. Der hier vertretenen Auf

nach dem Gefelljchaftsvertrag obliegenden Leiſtungen handle ( 8 53 faffung find denn auch der Finanzminiſter ( vergl. Erlaß vom

Abſ. 3 a. a. D. ). Wenn nun den Worten Beſchlüſſe über die 4. Juli 1899 III. 8338) und Hummel und Specht Stempel.

Erhöhung des Aktien ., Grund- oder Stammkapitals " in Klammern ſteuergeſeß S. 678, 679 III e und 688 Anm. 36 III. Hiernade

das Wort „ Nachſchüffe" beigefügt iſt, ſo iſt troß der Undeutlich . hat das B. G. rechtsirrtümlich die Tarifſtelle 32 Abſ. 5 an

teit nach richtiger Auslegung doch davon auszugehen , daß das gewandt, indem es die Beurkundung des Einbringens des An.

Wort „ Nadſchüffe" im Stempeltarif den gleichen Sinn hat, ſpruchs auf Auflaſſung der Grundſtücke in bezug auf die Stempel

wie in dem Gefeße vom 20. April 1892. Dann ergibt ſich, pflichtigkeit wie die Beurkundung des Einbringeng der Grundſtüđe

daß die Klammer allerdings abweichend von der gewöhn ſelbſt behandelt. Sp . c. Juſtizfiskus, 11. v . 24. April 03 , 473/02 II.

lichen Bedeutung dieſes Zeichens – keine Erläuterung, ſondern S. S.

eine Erweiterung des vorhergehenden bringt, und man kann

die Erweiterung, wenn das Wort Nachſchüffe im techniſchen

1

1

1
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Grundlegende Entſcheidungen.
tragsauslegung beruhte und billigt die Entſcheidung. Dieje

Entſcheidung kann leicht Brejche legen in die Lehre von der

Die diesmalige Beilage enthält eineReihe wichtiger Ent- Abſtraktheit des Erfüllungsgeſchäfts. So gut wie hier eine

idheidungen zum neuen Rechte. In Entich. Nr. 170 (Beil. S. 74) auflöſende Bedingung angenommen wird , kann man auch

wird der alte Grundjak , daß betrügeriſches Zuſammenwirken den Umſtänden die Auslegung entnehmen, daß die Eigentums.

des Vertreters und des Dritten den Rechtserwerb des Lepteren übertragung regelmäßig ſtillſchweigend von der auflöſenden Be.

ausſchließt, auf das neue Recht übertragen und zugleich der dingung abhängig gemacht wird , daß das kauſale Geſchäft

Unterſchied zwiſchen dieſem Fallé und einem Scheingeſchäfte klar- rechtsbeſtändig iſt. Damit wäre die Verbindung des Grund.

geſtellt. und des Erfüllungsgeſchäftß und die Abhängigkeit beider Geſchäfte

Die Entſch. Nr. 172 (Beil. S. 75 ) betrifft die Ver- voneinander hergeſtellt und das große Prinzip “ des abſtrakten

fügungsbeſchränkungen zu gunſten einer beſtimmten Perſon, dinglichen Vertrags in die Brüche gegangen !

insbeſondere die durch einſtweilige Verfügung angeordnete, in In Entſch. Nr. 183 ( Beil. S. 80) wird der Schade, der

das Grundbuch eingetragene Verfügung & beſhränkung. Es wird dem Vermieter dadurdy entſteht, daß die Wohnung unvermietet

dargelegt, daß durch die Eintragung ihre Wirkſamkeit nicht etwa bleibt, ſolange als fünftiger Schade angeſehen , als nicht

zu gunſten anderer Perſonen erweitert wird als derjenigen, deren feſtſteht, daß die Wohnung nicht anderweit vermietet wird.

Shuß fie bezweckt, daß die Eintragung vielmehr nurdem gut . Dementſprechend wird die Entſchädigungsforderung des Ver.

gläubigen Erwerber von Rechten an dem Grundſtücke die Be. mieters inſoweit auch als zukünftige angeſehen , die nicht unter

rufung auf ſeine Nichtkenntnis der Verfügungsbeſchränkung ver . das Vermieterpfandrecht fällt. Daß für den Schaden bereits

foließt. der Grund gegeben iſt, wird als entſcheidend nicht anerkannt.

Mit welcher Vorſicht Auszüge aus Entſcheidungen auf . Die Entſch. Nr. 171 ( Beil. S.74) behandelt die Anteil

zunehmen find, zeigt unſere Entſch. Nr. 184 ( Beil. S. 80), die ſcheine über Geſchäftsanteil einer Geſellſchaft m . 6. 6. , die nichtb

den allgemeinen Saß aufzuſtellen ſcheint, daß bei Bürgſchafts- jelbſtändige Wertträger, ſondern lediglich Beweisurkunden über

übernahme durch einen Bevollmächtigten des Bürgen der Auf- Mitgliedſchaftërechte find. Für die Übertragung und Ver:

trag bezw . die Vollmacht auf Abgabe der Bürgſchaftserklärung pfändung kommen ſomit nicht die für bewegliche Sachen, ſondern

in ſchriftlicher Form gegangen ſein müſſe. Die beigefügte für Rechte geltenden Vorſchriften zur Anwendung.

Note über den Tatbeſtand rechtfertigt das Urteil für den ent. Die Entſch. Nr. 185 ( Beil. S. 80) hat eine Übereignung

ſchiedenen Fall. Hier lag ein Auftrag zur Abgabe einer münd. durch Konſtitutum zum Gegenſtande, und ſpricht aus , daß das

lichen, geſchweige denn einer ſchriftlichen, Bürgſchaftserklärung abſtrakte Konſtitutum nicht die Kraft hat, die Übergabe zu

überhaupt nicht vor. - Der aufVornahme eines Rechtegeſchäfte erſeßen.

gerichtete Auftrag wird deshalb, wenn nicht beſondere Umſtände Die Entſch. Nr. 186 ( Beil. S. 80) iſt ein Beſchluß in

dies ausſchließen , nach wie vor als auf Vornahme des Geſchäfts Grundbuchladen, veranlaßt durch F.G.G. $ 79 Abf.2 . Das K.G.

in rechtswirkſamer Form gerichtet anzuſehen ſein, auch wenn die ſchließt ſich dem D. L. G. Dresden (gegen Karlsruhe) an , indem,

geſeßlichen Formvorſchriften unerwähnt geblieben find. es den Grundbuchrichter nicht für berechtigt erklärt, beim Vor.

Von beſonderer Bedeutung iſt die Entid. Nr. 174 (Beil. liegen der Eintragungsbewilligung und des Eintragung &antrags

S. 76), in welcher die beſtrittene Frage bejaht wird, ob die auch noch den Nachweis der dinglichen Einigung zu verlangen.

Vorſchriften des § 185 B. G. B. auch für das Gebiet des Nach § 1166 B. G. B. fann der perſönliche rüdgriffs.

Grundbuchrechts gegenüber den Vorſchriften der 89 873, 1154 berechtigte Shuldner, der von dem ausgeſtellten Hypotheken

B. G. B. anwendbar find. In dem entſchiedenen Falle hat gläubiger in Anſpruch genommen wird , einen Shadensabzug

der Zeffionar einer Buchhypothet vor ſeiner Eintragung (vergl. machen, wenn der Gläubiger die Zwangsvollſtreckung betrieben

§ 873 B. G. B.) in das Grundbuch als Gläubiger die hat, ohne den Schuldner unverzüglich zu benachrichtigen. Der

hypothel weiterzediert. Das R. G. fieht in der erſten Zeffion Streit über die Beweislaſt iſt vom R. G. ( Entich . Nr. 187

die Einwilligung des Zedenten zu Verfügungen des neuen Beil. S. 81) zu gunſten des Schuldners entſchieden und dem

Gläubigers über die Hypothet ; vergl. § 185 Abſ. 1 B. G. B. Gläubiger auferlegt worden , nachzuweiſen, daß die unverzügliche

Die Entſch. Nr. 179 (Beil. S. 78) gibt einen Beitrag zu Benachrichtigung erfolgt iſt.

der Frage, wie ſich das Verhältnis der Parteien zu einander In der Entd. Nr. 190 (Beil. S. 82) wird die Rechts

geſtaltet ,wenn bei einem gegenſeitigen Vertrage der eine Vertrage, gültigkeit eines zwijden den Eltern vor ihrer Trennung ge.

teil die Leiſtung wegen nachträglicher Vermögensverſchlechterung ihloſſenen Vertrages über die Erziehung der Kinder geprüft
des anderen verweigert. und verneint.

In der Entich. Nr. 178 (Beil. S. 78 ) wird ein Fall In der Entich . Nr. 192 (Beil. S. 84) wird die Anfechtung

poſitiver Vertragsverleßung erörtert, bei dem dieſe Verleßung einer Erbſchaftsausſchlagung durch die Gläubiger des Erben

der gänzlichen Nichteinhaltung des Vertrags gleid geſtellt wird abgelehnt, weil durch die Ausſchlagung der Erbſchaft aus dem

und deshalb nach den Vorſchriften des § 325 über Unmöglichkeit Vermögen nichts veräußert, weggegeben oder aufgegeben wird.§

der Erfüllung beurteilt wird. In der Entſch. Nr. 168 ( Beil. S. 73) werden einige

In der Entſch. Nr. 180 (Beil. S. 79) nimmt das R. G. wichtige Fragen des Pflichtteilsrechts behandelt und ausgeſprochen,

Stellung zu der Frage, ob und inwieweit der Abnahmeverzug daß der Anſpruch auf Ergänzung des Pflidytteils auch gegenüber

des Käufers das Wahlrecht des Verkäufers aus & 326 zur Ent. einer unter der Herrſchaft des alten Rechts vorgenommenen

ſtehung bringt Schenkung ausſchließlich nach neuem Rechte zu beurteilen iſt,

In der Entich . Nr. 181 (Beil. S. 79) wird anerkannt , daß wenn nur der Erbfall nach dem 1. Januar 1900 ſtattgefunden

die Ausübung des vertragsmäßig vorbehaltenen Rücktrittsrech18 hat ; ferner daß die Geltendmachung des Pflichtteilsergänzungs.

nicht dinglich ſondern nur obligatoriſch wirkt, andererſeits aber anſpruchs ſeitens des Teſtamentserben nicht die Ausſchlagung

hervorgehoben, daß die Parteien dem Rücktrittsrechte, wenigſtens der Erbſchaft erfordert; endlich daß die Vorſchriften über den

bei beweglichen Sachen, auch dingliche Wirkung dadurch geben Pflichtteilsergänzungsanſpruch auch anwendbar ſind, wenn es

können, daß ſie den dinglichen Vertrag von der auflöſenden ſich um die Dotierung einer erſt nach ſeinem Tode ins Leben

Bedingung der Erklärung des Rüdtritts abhängig machen. In tretenden Stiftung des Erblaſſers handelt.

dem behandelten Falle hatte das Berufungsgericht, ohne aus . In der Entſch. Nr. 193 (Beil. S.84) wird das Verlangen

drückliche Erörterung dieſes Verhältniſſes lediglich ausgeführt, des Schuldners nicht für berechtigt erklärt, daß ſich der Erbe

daß unmittelbar durch den Rüđtritt die verkauften Sachen des Gläubigers ihm gegenüber durch Vorlegung eines Erbſcheing

wieder Eigentum des Verkäufers geworden ſeien . Das R.G. ausweiſe. Die Vorlegung eines formgültigen Teſtaments wird

rechnet mit der Möglichkeit, daß dieſe Begründung auf Ver. für genügend erachtet. N.

Für die Medaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Ⓡugo Neumann in Berlin . Drud : M. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14.

Dieſer Nummer liegt bei: Beilage 9 der Furiſtiſchen Wochenſchrift.
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Vereinsnadridten .

Die Hauptverſammlung des deutſchen Anwaltvereins

( Anwaltstag) in Straßburg im Elſaß am 10. und 11. Sep.

tember 1903 findet

in der Aula der Univerſität

ſtatt.

Für die Mitglieder des Vereins liegt die Einladung

des Straßburger Ortsausſchuſſes hier bei. Wir wiederholen

die darin ausgeſprochene Bitte, die Teilnahme auf der bei

gelegten Poſtkarte recht bald þerrn Juftizrat şuber in

Straßburg i. Elf. anzuzeigen .

An Stelle des verſtorbenen Herrn Juſtizrat : Max

Leipheimer in Stuttgart iſt der Rechtsanwalt bei dem

Königlichen Oberlandesgericht zu Stuttgart Herr Rechts

anwalt Dr. Richard Sdhall in Stuttgart zum Mitgliede

des Vorſtandes gewählt.

Hülfskaſſe für deutſche Redytsanwälte.

Die Anwaltskammern im Bezirke der Oberlandesgerichte

zu Nürnberg und Boſen haben der Maſſe abermals Beihülfen

und zwar Nürnberg 2000 Mark und Boſen 2000 Mark

gewährt. Den kammern und ihren Borſtänden iſt für die

reidhen Beihülfen der aufrichtigſte Dank ausgeſprochen worden .

Mart, des Verheirateten auf 2 500 Mart zu

erhöhen ;

b) der Witwe eines Mitglieds

diejenige Rente , welche erforderlich iſt, um ihr

Jahreseinkommen auf 1 500 Mart und für jedes

Kind unter 18 Jahren auf 250 Mark mehr bis

zum Höchſtbetrage von 2 500 Mark zu erhöhen ;

c) jeder Doppelwaiſe eines Mitglieds bis zur Voll

endung des 18. Lebensjahres

diejenige Rente, welche erforderlich iſt , um ihr

Jahreseintommen auf 400 Mark zu erhöhen .

III. Das Einkommen des Rentenberechtigten wird nach den

Vorſchriften des Preußiſchen Einkommenſteuergeſeķes vom

24. Juni 1891 SS y bis 15 berechnet mit folgenden

Abweichungen :

a ) Nicht als Einkommen angerechnet werden Penſionen

und Renten, welche durch eine vom Mitgliede ge

nommene Verſicherung erworben ſind, ausſchließlich

der Leibrenten ;

b) nur zur Hälfte angerechnet werden die Erträgniſſe

von Kapitalien, welche durch eine vom Mitglied ge

nommene Lebensverſicherung erworben ſind;

c) als Einkommen aus gewinnbringender Beſchäftigung

wird der Witwe nichts , dem Mitgliede derjenige

Betrag angerechnet, den es zu verdienen im ſtande

wäre.

IV. Der Jahresbeitrag beträgt hundert Mart.

V. Wer nach Errichtung der Raſſe Rechtsanwalt wird, zahlt

ein Eintrittsgeld von 300 Mark.

VI. Für die Rentner wird alljährlich ein beſtimmter, von

Jahr zu Jahr bis zum Eintritt des Beharrungszuſtandes

ſteigender, nad verſicherungstechniſchen Grundfäßen zu

berechnender Prozentſaß der Jahreseinnahme zur Ver

fügung geſtellt; ſoweit dieſer nicht reicht, werden die

Renten gekürzt. Der Reſt der Jahreseinnahme fließt

zum Grundſtod.

VII . Die in den erſten fünf Jahren nach Errichtung der Kaſſe

fällig werdenden Rentenanſprüche beſchränken fich auf

die Hälfte des ſaßungsmäßigen Betrages.

VIII. Die für Rechtsanwälte beſtehenden Penſions-, Witwens

und Waiſenfaſſen , welche ihren Mitgliedern einen Rechts

Anträge des Herrn Juſtizrats Weißler in Halle

für den XVI. Deutſchen Anwaltstag.

Der Anwaltstag wolle bed ließen :

I. Es iſt eine Zuſchußrentenfaſſe zu errichten , der beizutreten

alle deutſchen Rechtsanwälte einſchließlich der jeßt fun

gierenden verpflichtet ſind.

II. Die Kaſſe gewährt , ſoweit ihre verfügbaren Mittel

reichen (VI),

a ) dem Mitgliede , das infolge dauernd verminderter

Arbeitsfähigkeit nicht mehr 1 500 Mark jährlich ver

dienen tann ,

diejenige Rente, welche erforderlich iſt, um das

Jahreseinkommen des Unverheirateten auf 1 500
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anſpruch gewähren , gehen mit ihrem geſamten Vermögen ſchehen durch eine Kaſſe, welche gegen weſentlich vermehrte

in der Zuſchußrentenkaſſe auf mit der Wirkung, daß die Beiträge einen Rechtsanſpruch auf eine Rente für den

erworbenen Anſprüche gegen Fortſeßung der bisherigen Fall der Unzulänglichkeit des Einkommens – ich

Leiſtungen erhalten bleiben. Die Mitglieder ber bis: nenne ſie Zuidußrente gewährte. Damit wäre der

herigen Raſſen ſind von dem unter IV normierten Standespflicht genügt. Soweit die Standespflicht reicht, iſt

Jahresbeitrage befreit und haben keinen Anſpruch auf auch der Zwang gerechtfertigt. Noch weiter zu gehen und eine

bie unter II normierten Renten . Raffe zu gründen, die jedem von uns, dem Reichſten wie dem

IX. Die Hülfstaſſe für deutſche Rechtsanwälte in Leipzig Ärmſten, gegen gleichen Beitrag die gleiche Rente aufzwingt,

wird aufgelöſt. Ihr Kapitalgrundſtock geht auf die iſt wenigſtens durch eine Standespflicht nicht gerechtfertigt und

Suſdußrentenkaſſe über. bei einem Stand wie dem unſrigen in der Tat ohne Beiſpiel.

Dafür wird dieſe zehn Jahre lang zur Abwidelung Ich würde ſchlimmſtenfalls auch dafür ſtimmen, halte aber in,

der bei der Hülfskaffe anhängigen Unterſtüßungsfälle erſter Linie an dem Saße feſt:

jährlich 35 000 Mart verivenden. Zwangsbeitritt iſt nur gerechtfertigt für eine

X. Der Vorſtand wird beauftragt, das Reichsjuſtizamt um Zuſchußrentenkaſſe.

Aufarbeitung eines auf dieſen Grundzügen beruhenden

Reichageſeß- Entwurfs zu bitten . II. Die Zuſ @ ukrente.

Die Zuſchußrente iſt eine Invaliden- und Wittenrente,

welche nur ſolchen gewährt wird, deren Einkommen unter einem

beſtimmt feſtzuſeßenden Mindeſtbetrage zurüdbleibt, und nur

Grundzüge einer Zuſchußrenten - Verſicherung.* ) inſoweit als es zurüdbleibt. Sie iſt nicht Unterſtüßung, ſondern

Von Adolf Weißler (Halle).
wird gegeben auf Grund eines Rechtsanſpruchs, deſſen Voraus

feßung eben die Unzulänglichkeit des Einkommens iſt. Die

I. Die Frage des Zwangs. Kaſie iſt keine Unterſtüßungskaſſe, ſondern eine Verſicherungss

Bei den bisherigen Erörterungen über die Gründung einer anſtalt. Wie jede Verſicherung, ſo wird auch dieſe genommen

Ruhegehalts- und Witwenkaſſe für Rechtsanwälte iſt, inſoweit gegen eine Gefahr, die allen droht , aber nicht bei allen den

Zwangsbeitritt gefordert wurde, vorwiegend das Vorbild der Schaden herbeiführt. Dieſe Gefahr iſt die, im Falle der

Arbeiterverſicherung maßgebend geweſen . Überſehen wurde dabei Arbeitsunfähigkeit oder des Todes nicht das nötige Einkommen

der weſentliche Unterſchied, daß in der Arbeiterklaſſe faſt jeder zu haben oder zu hinterlaſſen. Bei wem dieſer Fall nicht

einzelne im Falle der Arbeitsunfähigkeit hülſloß iſt und im eintritt, bei dem iſt der Verſicherungsſchaden nicht eingetreten ;

Falle des Todes ſeine Hinterbliebenen in größter Dürftigkeit er kann aber nicht behaupten, ſeine Beiträge umſonſt bezahlt

zurüdläßt , auch kaum die Möglichkeit hat, für ſeine und der zu haben, denn die Gefahr drohte ihm wie allen anderen , und

Seinigen Zukunft ausreichend zu ſorgen , endlich den unteren auch der Reichſte iſt ihr ausgeſeßt. Die Beiträge werden, wie

ungebildeten Volksklaſſen angehört, bei welchen die Intelligenz bei jeder Verſicherung, nach der Größe der von der Anſtalt

und moraliſche Kraft nicht in ausreichendem Maße vorhanden übernommenen Leiſtungen berechnet; es wird nicht mehr ges

iſt, die dazu gehört, um unter Verzicht auf mandje perſönlichen leiſtet, als was für den Beitrag verlangt werden kann ; es hat

Wünſche für die Verſorgung der Seinen zu ſparen. Das fich alſo niemand im geringſten zu ſdämen, die Leiſtungen der

alles liegt bei uns anders. Bei uns handelt es ſich nicht Kaſſe in Anſpruch zu nehmen. Es verſteht ſich, daß Leiſtungen

um Verſorgung aller, ſondern um Hülfe für diejenigen, denen an Nichtverſicherte gänzlich ausgeſchloſſen ſind.

es nicht gelingt ihre und der Ihrigen Zukunft ficherzuſtellen. Dieſe Art der Verſicherung iſt freilich neu . Aber ſie ent

Die Sorge für dieſe iſt von der Rechtsanwaltſchaft als Standes- fernt ſich durchaus nicht von dem Grundprinzip alles vers

pflicht anerkannt worden durdy Gründung der Leipziger Hülfs: ficherungsweſens: Tragung des Einzelſchadens durch die Kräfte:

kaſſe, welcher beizutreten über zwei Dritteile der deutſchen aller. Richtig iſt, daß die Leiſtungen der Raſſe in jedem

Rechtsanwaltſchaft ſich verpflichtet gehalten haben, zu der aber Einzelfalle ganz verſchieden ausfallen ; aber der Verfidierungs

auch das dritte Dritteil ſchon heut ſteuert in Geſtalt der jähr: idjaden fällt auch verſchieden aus. Man könnte vielleicht ver

lidhen Beihülfen, die die Anwaltskammern der Hülfskaſſe übers langen, daß der Minderbegüterte, weil die Gefahr bei ihm

weiſen und der Unterſtüßungen , die ſie außerdem hülfe : größer, einen höheren Beitrag zahle, was freilich das Unters

bedürftigen Berufsgenoſſen zutommen laſſen. Schon heut alſo nehmen unausführbar machen würde. Allein dem Verſicherungs

ſteht die Erfüllung dieſer anerkannten Standespflicht unter weſen iſt auch der Grundſaß durchaus nidht fremd, daß die

einem gewiſſen moraliſden und auch rechtlichen Zwange, und leichteren Riſiken die ſchwereren tragen helfen müſſen. Die

es heißt nur dieſe Ztvangspflicht etwas weiter ausbauen, Feuerberſicherungsprämien für Strohdächer wären unerſdwinga

wenn man die aufzuwendenden Mittel vermehrt und der Unter- lich, wenn nicht die maſſiven Häuſer etwas mehr zahlten, als

ſtüßung den Charakter des Almojens nimmt . Das würde ges ſie eigentlich ſollten. Der Staat, dieſe große Verſicherungs

anſtalt, gewährt dem Armen für weit geringere Steuerleiſtungen

*) Bei der Bedeutung und Dringlichkeit der Zwangs- bezw.
dasſelbe wie dem Wohlhabenden . Selbſt daß bei größerer

Hülfblafſenfrage glaube die Redaktion die Spalten der Juriſtiſchen Bedürftigkeit die Leiſtungen erþöht werden, iſt don heut im

Wocyenſchrift zur Zeit in erſter Linie für die Behandlung dieſes Gegen- Verſicherungsiveſen nicht ungewöhnlich, denn wohl in allen

ſtandes zur Verfügung ſtellen zu follen. Die Redaktion. Witwentaſjen erhöht ſich die Witwenrente nach der Zahl der
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Пепти

unerwachſenen Kinder. Es iſt alſo durchaus nichts Unerhörtes, A.

daß bei gleichen Leiſtungen die Gegenleiſtung verſchieden Die Raſſe gewährt :

ausfällt. a ) dem Mitgliede, das infolge dauernd ver

Die Zuſchußrente iſt zunächſt eine Invalidenrente. Es minderter Arbeitsfähigleit nicht mehr 1500

kann uns nicht in den Sinn kommen, uns gegen Unzulänglichkeit Mart jährlid verdienen tann :

des Einkommens überhaupt verſichern zu wollen, ſo daß wir diejenige Rente , welche erforderlich iſt ,

uns gegenſeitig ein feſtes Mindeſteinkommen gewährleiſteten . um das Jahreseinkommen des Unver :

Nur im Fall der Arbeitsunfähigkeit wird die Rente gezahlt. beirateten auf 1500 Mart , des Ver

Als arbeitsunfähig aber müſſen wir den betrachten, der das heirateten auf 2 500 Mark zu erhöhen ;

notwendigſte Einkommen nicht mehr zu verdienen vermag. b) der Witwe :

Den Betrag dieſes notwendigſten Einkommens wird man auf diejenige Rente, welche erforderlich iſt,

1 500 Mart feſtfeßen können . Wer infolge von Arbeits um ihr Jahreseinkoin men auf 1500 Mark

unfähigkeit dieſen Betrag nicht mehr zu verdienen vermag und und für jedes Kind unter 18 Jahren

auch ſonſt kein genügendes Einkommen hat, erhält die Zuſchuß auf 250 Mark mehr bis zum Höchſtbetrage

rente, die nötig iſt, um ſein Einkommen auf dieſen Betrag zu von 2500 Mart zu erhöhen ;

erhöhen . Man wird ihm indes , wenn er verheiratet iſt, etwas c ) jeder Doppelwaiſe bis zur Vollendung des

mehr geben müſſen, etwa 2 500 Mart. 18 Lebensjahres :

Bei der Witwenrente wird natürlich Arbeitsunfähigkeit diejenige Rente , welche erforderlich iſt,

nicht vorausgeſeßt. Die Witwe erhält, inſoweit ihr ſonſtiges um ihr Jahreseinkommen auf 400 Mart

Einkommen nicht ſo hoch iſt, 1500 Mart und für jedes zu erhöhen.

Kind unter 18 Jahren 250 Mart mehr bis zum Höchſt B.

betrage von 2 500 Mark. Die Doppelwaiſe mag 400 Mark
Das Einkommen des Rentenberechtigten wird

erhalten.
nach den Vorſdriften des Preußiſchen Einkommens

Dieſe Renten mögen mäßig erſcheinen. Aber abgeſehen ſteuergeſekes vom 24. Juni 1891 ss 7 bis 15 be$$

davon , daß höhere Renten höhere Beiträge bedingen , ſo würde
rednet mit folgenden Abweichungen :

aud durch hohe Zuſchußrenten der Spartrieb der Mitglieder
a ) Nicht als Einkommen angerechnet werden

unterdrüdt werden . Das foll aber durchaus nicht geſchehen .
Penſionen und Renten , welche durch eine

Die Raſſe will feineswegs ihre Mitglieder aller Sorge um
vom Mitgliede genommene Verſicherung

ihre Familien überheben ; ihr Zweck iſt nur denjenigen zu
erworben find , mit Ausnahme von Leibs

Hülfe zu kommen, die ihre Zukunft zu ſichern nicht im ftande
renten.

geweſen ſind. Die Renten werden aber auch tatſächlich in ſehr
b ) Nur zur Hälfte angerechnet werden die Ers

vielen Fällen höher werden durch Nichtanrechnung eines
trägnifie von Kapitalien , welche durch eine

Teils des Einkommens.
von dem Mitglied genommene Lebens .

Würde nämlich alles und jedes Einkommen dem Rentens
verſicherung erworben ſind.

empfänger angerechnet, ſo würde niemand mehr ſparen , ins:
c) Als Einkommen aus gewinnbringender Be

beſondere aber niemand ſein Leben verſichern wollen, denn er
fchäftigung wird der Witwe nichts , dem

erhielte ja aus der Kaſſe die Rente, die ihm das Erſparte ein
Mitgliede berjenige Betrag angerechnet,

bringen würde, und er erhielte nichts, wenn er die Rente fich
ben es zu verdienen im Stande iſt.

anderweitig verſchafft hätte. Um daher den Spartrieb wach

zu erhalten , muß man Einkünfte aus erſpartem Vermögen

dem Rentenempfänger nicht oder wenigſtens nicht voll ans
III. Der Beitrag und ſeine Berwendung.

rechnen . Da ſich aber die Eigenſdaft des Erſpartſeins nicht Es iſt ein Nachteil jeder neuen Verſicherungsart, daß ihr

feſtſtellen läßt, ſo muß man dieſe Nichtanrechnung beſchränken die Statiſtit fehlt. In ganz beſonders hobem Maße iſt das

auf die durch Verſicherung erworbenen Einkünfte. bei unſerer Verſicherung der Fall. Der Bedarf und folglich

Andererſeits muß das Einkommen aus gewinnbringen- der erforderliche Beitrag laſſen ſich auf keine Weiſe aud nur

der Bedäftigung auch dann angerechnet werden , wenn es annähernd abſchäßen. Die Verſicherungstechnik ſagt uns zwar,

nur möglich und nicht wirklich iſt. Denn da gewinnbringende wie viele Witwen und Invaliden wir vorausſichtlich in jedem

Beſchäftigung für den Verſicherten nur zu einer Verkürzung Jahre haben werden ; um aber zu wiſſen, wie viele davon

ſeiner Rente führen würde , ſo würden unſre Verſicherten Renten , und wie hohe, zu beanſpruchen haben werden, bedürfte

ſelbſtverſtändlich lieber die ganze Rente ohne Arbeit als die es einer Statiſtik der Wohlhabenheit der Rechts

verkürzte Rente mit Arbeit einheimſen und daher , ſelbſt wenn anwälte. Wir haben nun zwar darüber aus der Statiſtik

ſie ſonſt wollten, nidt arbeiten. Anders liegt die Sache bei von 1895 einige Angaben. Damals ſind die Rechtsanwälte

den Witwen. Der dieſen zuweilen noch mögliche Erwerb gefragt worden , ob und wie hoch ſie ihr Leben verſichert

aus Unterricht, Zimmervermieten und dergleichen iſt ihnen haben. 3136 hatten nicht geantwortet, 724 waren nicht vers.

ſtets nur ein trauriger Notbehelf, den zu ergreifen ſie ſichert, 1890 verſichert, darunter 397 mit 6 000 bis 10 0006

nicht gezwungen werden ſollen . Wir ſchlagen demgemäßWir idlagen demgemäß Mart, 253 mit 10000 bis 15000 Mart, 326 mit 15000 bis

folgendes vor : 20 000 Mart, 296 mit 20 000 bis 30 000 Mark , 176 mit



260 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

30 000 bis 50 000 Mart. Aber es iſt völlig hoffnungslos Statiſtit des Notſtandes aufſtellen aus den Erfahrungen

aus der Statiſtik zu aud nur einigermaßen ſicheren Schlüſſen der Leipziger Hülfskaſſe ſeit ihrer Gründung im Jahre 1885 .

für unſere Frage zu gelangen. Etwas beſſer läßt ſich eine Aus den vorhandenen Berichten ergiebt ſich nämlich folgendes :

E 8 betrug en :

die Zahl der Geſuche

darunter die ber

die Geſamts

ſumme

ber Bes

willigungen

die

Mitglieders

zahl

die

Beihülfen

der Anwalts :

fammern

neu
erneuerte Geſchenke Grundſtod

bewilligte
eingegangene

57 46 2 736 16 465 6 021 83 032

-
. .

1885/86

1886/87

1887/88

1888/89

1889/90

1890/91

1891/92

1892/93

1893/94

1894/95

1895/96

1896/97

1897/98

1898/99

1899/1900

1900/1901

1901/1902 .

34

44

36

49

47

38

41

44

56

.

12 960

22 405

24 664

29 904

33 894

37 159

61 210

53 972

57 368

46 028

60 603

71 399

33

32

33

34

33

32

25

35

46

1 880

9070

14 870

19 334

23 794

27 004

59 871

47 032

49 328

39 788

52 137

60 134

3 347

3 407

3 655

3 816

3 929

4 228

4 283

4 224

4 163

14 275

25 200

20 150

28 200

23 300

22 600

42 100

26 500

25 745

2 785

13 215

8 970

72 499

4 964

16 838

6 444

11 751

8 110

173 659

207 651

238 991

301 944

344 567

407 903

487 903

538 119

593 287

.

-

3
-

O

. .

34

44

43

51

26

36

30

47

79 880

90 920

89 177

99 520

71 330

76 320

79 327

84 670

4 224

4 325

4 375

4 548

23 500

35 850

29 000

33 775

4 497

13 617

15 036

10 791

644 687

680 337

792 967

868 030

Dieſe Tafel ergibt folgendes : der Zwiſchenzeit ſchwankte ſie in der Regel zwiſchen 30 und 40.

1. Es werden nicht viele Unterſtüßungsgeſuche Daß alſo der Notſtand etwa feit 1885 geſtiegen wäre, ergeben

abgelehnt. Die Tafel gibt zwar hierin kein richtiges Bild ; die Erfahrungen der Leipziger Hülfskaſſe nicht.

denn ſie ſtellt für jedes Jahr die Zahl der in dieſem eins 3. Die bewilligten Summen ſteigen ſtetig. Dies

gegangenen der Zahl der bewilligten Geſuche gegenüber, iſt natürlich, da die in einem Jahre bewilligten Renten eine ganze

während tatſächlich in jedem Jahre nicht nur über die in Anzahl Jahre hindurch wiederkehren und jedes Jahr neue

dieſem eingegangenen, ſondern auch über eine Anzahl aus dem Bewilligungen hinzutreten. So wächſt der Bedarf von

Vorjahre übernommener Geſuche entſchieden wird . Adein dies 12 960 Marł im erſten Jahre auf 22 405 Mart im zweiten ,

gleicht ſich dadurch aus, daß von den eingegangenen Geſuchen vom dritten ab etwas mäßiger. Der große Sprung von

ebenfalls eine Anzahl unerledigt in das folgende Jahr über : 37 159 im Jahre 1891 auf 61 210 im Jahre 1892 bleibt

geht. Erwägt man nun, daß regelmäßig eine Anzahl Geſuche vereinzelt und iſt jedenfalls darauf zurüdzuführen , daß im

fich ohne Entſcheidung erledigt, eine gewiſſe Zahl unbegründet Jahre 1892 durch außergewöhnlich große Schenkungen

ſein wird, ſo wird man das Verhältnis der eingegangenen zu (72 499 Mart) beſonders große Mittel zur Verfügung ſtanden.

den bewilligten Geſuchen günſtig finden. Die große Mehrzahl Es folgt auch ſogleich ein bedeutender Fall; erſt 1896 wird

der Geſuche wird bewilligt, und es iſt für die hier dargeſtellte wieder der Betrag von 60 607 Mark erreicht, der fich ſeitdem

Zeit wohl richtig, was der verſtorbene Mede einmal ausſprach, mit raſender Schnelligkeit bis auf 99 520 im Jahre 1902,

daß nodi fein begründetes Geſuche abgelehnt worden iſt. auf mehr als das Achtfache der Anfangsſumme (12 960 Mart)

Daraus wird man weiter ſchließen dürfen, daß die Zahl der geſteigert hat. Dieſe leßte große Steigerung hat aber wieder

bewilligten Geſuche fich im weſentlichen deđt mit der Zahl der ihre beſonderen Urſachen . 1895 wurde nämlich der Jahress

vorhandenen Notfälle. Dieſe Zahl iſt gültig für die geſamte beitrag von 10 auf 20 Mark erhöht, zugleich beſchloſſen, von

deutſche Rechtsanwaltſchaft, denn die Hülfstaſie hat immer nun an % der Beiträge (anſtatt wie bisher die Hälfte) zu

daran feſtgehalten , die Unterſtüßung nicht davon abhängig zu Unterſtüßungszweden zu verwenden . Dieſe weit reichlicheren

machen , daß der Bedürftige oder ſein Erblaſſer Mitglied der Mittel haben offenbar zu reichlicheren Bewilligungen geführt,

Raſſe war. die nun wiederum eine ganze Zahl von Jahren hindurch das

2. Die Zahl der Unterſtüßungsfälle iſt konſtant. Budget vergrößern und den Eintritt des Beharrungszuſtandes

Sie betrug 1886, bei Beginn der Kaſſe, 46 und ießt 47, in verzögern .
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4. Das Berhältnis der wiederkehrenden Renten können , di nicht zu den allerdringendſten zu rechnen waren .

zum Geſamtaufwand wird immer ungünſtiger. Im Sie hat in etwa % aller Fälle auc ſolche Hinterbliebenen

Jahre 1887 machten die erneuten Bewilligungen noch lange von Rechtsanwälten unterſtüßt, denen ein Rechtsanſpruch nie

nicht die Hälfte des Geſamtaufwandes aus, im Jahre 1888 gegeben werden könnte. Allerdings hat fie bas foll aber

bereits 1/12, 1889, 1890, 1891 etwa " /s, im Jahre 1892 den tein Voriourf ſein ein wenig Raubbau getrieben . Um

allergrößten Teil des Geſamtaufwandes. Seitdem finkt ihre ſolche Renten dauernd gewähren zu können , mußte ein viel

Summe erheblich, ihr Verhältnis zum Geſamtaufwand aber größeres Kapital angeſammelt werden . Bei der Regelmäßigkeit,

bleibt body; fie bleiben immer nur um wenige Tauſend hinter mit der die Renten gewährt werden , hat die Hülfstaſſe faſt

dem Geſamtaufwand zurüd, und in den leßten Jahren machten den Charakter einer Penſionskaſſe angenommen ; als ſolche

fie etwa , %, %, besſelben aus . Wir ziehen daraus die% 8 aber gibt ſie viel zu hohe Renten. Eine Benſionskaſſe barf

Lehre, daß die Hauptkraft auf die Bildung eines genügenden im Anfang vielleicht einige Prozent, aber niemals die Hälfte

Kapitalgrundſtods zu verwenden iſt. oder gar % der Beiträge zu Rentenzahlungen verwenden .

5. Die Hülfslaffe hat in bedeutendem Maße Auf dieſem Wege kann die Raſſe nicht weiter. Die Steigerung

freiwillige Zuwendungen erhalten. Die Anwalts- des Auftvands iſt noch lange nicht zu Ende. Wie man hört,

tammern haben regelmäßige Beihülfen geleiſtet, die 1895 bis haben in neuſter Zeit bereits Unterſtüßungsgeſuche aus Mangel

auf 42 100 Mart ftiegen ; auch ſonſt bilden Geſchenke eine an Mitteln abgelehnt werden müſſen. Will die Hülfskaſſe

ganz regelmäßige Einnahmequelle. nicht die Renten fürzen, ſo wird ſie in kurzem zu einer neuen

Weitere Auftlärungen ergeben die vertraulichen Bes Erhöhung der Beiträge ſchreiten müſſen, die wahrſcheinlich nicht

richte der Sülfdkaſſe. Nach dieſen waren am 1. Juli 1901 die leßte ſein wird. So geraten wir durch dieſe wiederholten

anhängig 269 alte Unterſtüßungsfälle, die zum Teil bis 1885 Aderläſſe mit der Zeit ganz von ſelbſt in die Zuſchußrenten

zurüdreichen . Es wurden in der Regel Renten, nicht Kapital: taſſe hinein, die wir hier begründen wollen .

unterſtüßung gewährt. Die Rentenbeträge ichwankten zumeiſt Es iſt andrerſeits außer Zweifel, daß die Renten , obwohl

zwiſchen 200 bis 500 Mark, dode kommen auch Jahresrenten für die Mittel der Kaſſe viel zu hoch, doch im Einzelfalle

von 600, 800, ja 1000 Mart vor. Renten unter 200 Mark zumeiſt weitaus unzureichend geweſen ſind. Unſere Raſſe will nun

ſind nicht häufig. dem abbelfen, fie will mäßige, aber ausreichende Rente geben.

Wer waren nun die Unterſtüßten und in welchen Um- Im ganzen werden ihre Aufwendungen zweifellos erheblich größer

ſtänden befanden fie fich ? Die Rafle hat die Saßungsvorſchrift, ſein , als die der Hülfölaſſe. Andrerſeits würden ſie manches

nach der „ Rechtsanwälte und deren Hinterlaſſene" zu unter ablehnen , was die Hülfskaſſe gewährt, ſo vor allem die

ftüßen ſind, weitherzig ausgelegt. Sie hat zu den „ Hinter- Penſionierung der erwachſenen Kinder oder gar Eltern von

laſſenen " nicht nur die Witten und unerwachſenen Waiſen Rechtsanwälten ; auch ausgeſtoßenen Rechtsanwälten würde fie

gerechnet, ſondern in ſehr großem Umfange aud erwachſene nichts zahlen, denn ſie ſind nicht Rechtsanwälte, wir haben

Kinder von Rechtsanwälten, oft ganz alte Leute unterſtüßt und ihnen gegenüber keine Standespflichten. Beſonders in den

ſcheint fie bis an ihr Lebensende unterſtüßen zu wollen. Selbſt erſten , für den Verlauf der Sache beſtimmenden Geſchäftsjahren

die Eltern von Rechtsanwälten ſind zuweilen berückſichtigt würde ſie verhältnismäßig weniger auszugeben haben als die

worden. Unter den 269 wiederholt Unterſtüßten des Jahres Hülfskaſſe, weil ſich in den erſten Geſchäftsjahren der Hülfas

1901/1902 waren taſſe Unterſtüßungsfälle aus vielen vorangegangenen Jahren

31 Rechtsanwälte, angeſammelt hatten , die bei der neuen Kaſſe wegfallen würden ,

161 Witten , und ferner weil wir eine Wartezeit (f. unter V ) einführen

63 erwachſene Kinder von Rechtsanwälten , wollen .

4 Mütter von Rechtsanwälten. Dieſes nun iſt unſer tatſächliches Material; ein anderes

Die unterſtüßten Rechtsanwälte waren zumeiſt folche, die durch iſt nicht zu beſchaffen. Eine Schäßung des vorausſichtlichen

Geiſtess oder andere Krankheit oder Alter erwerbsunfähig ges Bedarfs würde immer willkürlich ſein . Es bleibt nichts übrig,

worden, aber auch ſolche, die wegen Vergehens entlaſſen waren . als den Beitrag verſuchsweiſe feſtzuſeßen , feine Verwendung

Ich zähle 5 ſolcher Fälle. Endlich hat man ſelbſt die Vor: aber ſo vorſichtig zu regulieren, daß die Raſſe nie in Verlegen :

ausſeßung der Bedürftigkeit nicht allzu ſtreng gefaßt; unter heiten kommen kann . Es darf auf viele Jahre hinaus ſtets

den Unterſtüßten find ſolche, die ein Vermögen von 20, 30, nur ein Teil der Beiträge für die Rentenzahlungen zur Vers

ja 40 Tauſend Marl oder Einfünfte von 1 200 Mart befißen ; fügung geſtellt; ſoweit dieſer nicht reicht, müſſen die Renten

einmal wird ſogar bei einem Einkommen von 2 300 Mark eine gekürzt werden .gekürzt werden . Dieſer Teil wird in den erſten Jahren ſehr

Unterſtüßung von 400 Mark bewilligt. Unter den 161 Witwen klein ſein , mit dem ſteigenden Bedarf wachſen ; ihn zu beſtimmen

zähle ich 87, die entweder über eine Penſion oder ein tleines ift Sache der Verſicherungstechnik. Mit dem Reſt der Beiträge

Vermögen geboten, wobei die allerkleinſten Vermögen nicht mit iſt ein gewaltiges Kapital aufzuſammeln , deffen Zinſen ſpäter,

gerechnet ſind . wenn der Bedarf fich verzehn-, verzwanzigfacht hat, mit heran

Überſchaut man das Ganze, ſo muß man anerkennen , gezogen werden können .

daß viel geleiſtet worden iſt. Die Raſſe hat Renten gezahlt, Der Beitrag nun muß ſo niedrig ſein , daß ihn jeder

die zum Teil denen nicht viel nachſtehen , die uns die geplante erſchwingen kann , ſo hoch, daß er den Charakter einer Ver

Ruhegehaltskaſſe in Ausſicht ſtelt. Sie hat kaum einen Bes ficherungsprämie behält , die Leiſtung ausreichender Renten

dürftigen zurüdgewieſen. Sie hat ſelbſt in Fällen helfen ermöglicht und jeden Gedanken an Armenunterſtüßung entfernt.
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Dieſen Anforderungen ſcheint ein Jahresbeitrag von 100 Mart fügbaren Mittel nicht ausreichen , entſprechend gekürzt werden

zu entſprechen . tann . Alſo :

Hiernadh können wir freilich nicht verſprechen , die zus Die in den erſten fünf Jahren nad Errichtung

geſagten Renten unter allen Umſtänden zu gewähren. Aber der Kaſſe fällig werdenden Rentenanſprüche

das können wir verſprechen , daß mit einem Jahresbeitrage von beſchränken ſich auf die Hälfte des ſaßungs

100 Mark jdon ſehr Bedeutendes geleiſtet werden wird. Wir mäßigen Betrages.

ſind jeßt rund 7 000 deutſche Rechtsanwälte. Wir würden

jährlich 700 000 Mart aufbringen und im erſten Jahre viels VI. Solen nur die künftigen oder and die jekigen

leicht einige Zehntauſende, im zwanzigſten aber mindeſtens Reætsanwälte zum Beitritt verpflichtet ſein ?
eine Million an Renten auszahlen können , das Zehnfache

Der Entwurf der Danziger Kommiſſion hat, wie es ſcheint,
deſſen , was die Leipziger Hülfstaſſe im Höchſtbetrage bisher

es als ſelbſtverſtändlich betrachtet, daß auch die jeßigen Rechts
geleiſtet hat.

anwälte zum Beitritt zu verpflichten ſind. Es ſpricht aber
Wir įdlagen fonach vor:

ebenſo vieles bafür als dagegen . Dafür ſpricht, daß die jeßigen

A.
Rechtsanwälte, die die Arbeit leiſten , auch den Erfolg ſehen

Der Jahresbeitrag beträgt 100 Mart. wollen, daß ſie den Kapitalgrundſtod angeſammelt haben, daß

B.
die Kaffe durch den Beitritt aller Rechtsanwälte viel ſchneller

Für die Renten wird alljährlich ein beſtimmter, kapitalkräftig werden würde, daß eine nur die künftigen Rechts

von Jahr zu Jahr bis zum Eintritt des Beharrungs- anwälte verpflichtende Einrichtung geſchaffen werden müßte,

zuſtandes fteigender, nad verſicherungstechniſchen ohne die zunächſt Betroffenen auch nur anhören zu können .

Grundfäßen zu berechnender Prozentſaß der Jahres- Dagegen ſpricht, daß es bedenklich erſcheint, eine, wie es

einnahme zur Verfügung geſtellt; foweit dieſer ſcheint, immer noch erhebliche Minderheit zu überſtimmen, daß

nicht ausreicht, werden die Renten verhältnismäßig der Widerſpruch verſtummen würde, wenn es ſich nur um die

gekürzt. Der Reſt der Jahreseinnahme fließt zum fünftigen Geſchlechter handelte, daß die ſchwierigen Übergangs

Grundſtod. vorſchriften wegfallen würden . Ausſchlaggebend iſt, daß wir

IV , Eintrittsgeld.
Rechtsanwälte die Kaſſe gründen , weil wir es als unſere

Standespflicht empfinden, Berufsgenoſſen und ihre Hinter

Ein nicht zu niedrig bemeſſenes Eintrittsgeld der fünftig
bliebenen nicht in Dürftigkeit verſinken zu laſſen, eine Standes:

zutretenden Rechtsanwälte erſcheint ſchon deshalb angemeſſen, pflicht aber nicht dadurch erfüllt wird, daß man ſie künftigen

weil ſie zur Leipziger Hülfskaffe bisher nichts beigetragen haben Geſchlechtern aufbürdet
. Es ſind daher auch die jeßigen

und weil ſie faſt alle ſofort in den Genuß der vollen Henten
Rechtsanwälte zum Beitritt zu verpflichten .

treten , während die Wartezeit ( V ) und damit die Berkürzung

der Renten vorwiegend bie jeßigen Rechtsanwälte trifft. Auch

wird ein Eintrittsgeld manchen von dem Eintritt in die Rechts.
VII. Die Beſtehenden Kaſſen

anwaltſchaft abſchreden, den ſonſt die Ausſicht auf die Sicher: werden durch die neue Rafle zerſtört. In Betracht kommen :

beit der Zukunft gelodt hätte. Vorſchlag: a ) die Penſionsanſtalt für die Witwen und Waiſen der

Wer nadi Errichtung der Raſſe Rechtsanwalt Advokaten und der Rechtsanwälte des Königreichs

wird , hat ein Eintritte geld von 300 Mart zu Bayern, beruhend auf der Verordnung vom 27. Juni

zahlen. 1808 und dem Gefeße vom 18. Auguſt 1879, vom

Staat ins Leben gerufen , aber ſeit 1879 ohne

V. Wartezeit. Beitrittszwang;

Wenn wir durch die Kaſſeneinrichtung eine Standespflicht b) der Breslauer Penſionsverein für Rechtsanwälte und

erfüllen wollen, ſo dürfen wir keine Wartezeit einführen. Wir Notare;

würden die während der Wartezeit eintretenden Verſorgungs- c ) der Penfionsverein der Rechtsanwälte und Notare

fälle doch nicht ignorieren können , ſondern auf die eine oder im Bezirt des Oberlandesgerichts Naumburg ;

andere Weiſe erledigen müſſen. Die Wartezeit iſt auch für die d) eine Anzahl kleinerer örtlicher Kaſſen in Sachſen ,

Zukunft nicht nötig, da künftig nur junge Mitglieder beitreten Hannover, Medlenburg.

werden. Aber als Frage des Übergangs kommt ſie in Betracht. Alle dieſe Kaffen werden ſich neben der neuen Hülfölaſſe

In der Übergangszeit würde, da die Kaffe weder Kranke noch nicht halten können . Sie müſſen wegen Mangels an Zugang

Greiſe ausſchließt, ohne Wartezeit eine große Zahl von Renten: eingehen, ſelbſt wenn man ihre Mitglieder vom Beitrittszwang

empfängern entſtehen , die zur Kaſſe noch wenig oder nichts befreien wollte. Es dürfen aber auf keinen Fall diejenigen

beigetragen haben , ſie aber von vornherein drückenb belaſten durch die neue Einrichtung geſchädigt werden , die durch Beitritt

würden. Wenn wir nun auch keine eigentliche Wartezeit zu ſolchen Vereinen ihre Zukunft ficher geſtellt zu haben

wollen , ſo muß doch für die Übergangszeit eine Art gemilderter glaubten, die für ſich vorgeſorgt haben, wie wir jeßt für alle

Wartezeit eingeführt werden , darin beſtehend, daß in den erſten vorſorgen wollen . Der Breblauer Verein iſt zwar auf vers

fünf Jahren von Errichtung der Kaſſe ab nur die Hälfte der ſicherungstechniſcher Grundlage errichtet dergeſtalt, daß ſeine

Rente gefordert werden kann , die ſonſt gefordert werden könnte. finanziellen Verhältniſſe aud durch Aufhören des Zugangs

Es verſteht ſich, daß auch dieſe halbe Rente , ſofern die ver- nicht erſchüttert werden. Dagegen iſt der Naumburger Verein
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durchaus auf Zugang zugeſchnitten ; er verteilt an die Witwen rentenkaſſe über. Dafür wird dieſe 10 Jahre

nur das, was übrig bleibt, und das iſt wenig, wenn wenig lang zur Abwidlung der bei der Hülfskaffe

Mitglieder find. Es iſt daher unbedingt geboten , alle dieſe anhängigen Unterſtüßungsfälle jährlid 35000

Vereine der neuen Raſie einzuverleiben dergeſtalt, daß ihren Mart verwenden.

Mitgliedern freigeſtellt wird, entweder unter Verzicht auf alle

bisher erworbenen Rechte der neuen Kaſſe beizutreten oder dieſe

Rechte gegen Fortſeßung der bisherigen Leiſtungen beizubehalten .

Es darf hierbei auch nicht gefragt werden , ob die einzu Der Entwurf eines Anwaltspenſionsgeſeķes..

verleibenden Kaſſen auf verſicherungstechniſd richtigen Grund- Eine Antwort an Juſtizrat Weiſler (Halle ).

lagen beruhen ; denn zum Teil ſind dieſe Grundlagen erſekt
Von Rechtsanwalt Rolfen (Berlin) .

geweſen durch einen regen Gemeinſinn, der ſich in beträchtlichen

freiwilligen Zuwendungen äußerte, und jeßt nicht durch Zer: Herr Juſtizrat Weißler in Halle hat ſchon mehrfach in

ſtörung ſeines Werks beſtraft werden barf; zum Teil iſt die der Juriſtijden Wochenſchrift und auch in der leßten Sipung

Verſicherungstechnik über die Verhältniſſe der Rechtsanwalt- der Kommiſſion für Begründung einer Penſionskaſſe, der er als

ichaft ſehr im unklaren und gelangt zu ungünſtigen Urteilen Gaſt beiwohnte, ſich als Freund der Zwangepenſionskaſſe bekannt,

über Kaſſen, die ſich ſeit Jahrzehnten günſtig entwickelt haben ; ſo daß ich einigermaßen erſtaunt war, als ich ſeinen Aufſaß in

endlich können etwaige Fehlbeträge in der verſicherungs- der Juriſtijden Wochenſdrift vom 8. Juni 1903 lag. Nicht

techniſchen Bilanz gegenüber den gewaltigen Mitteln der neuen als ob es mich in Erſtaunen ſeßt, wenn ein Freund der Kaffe

Kaſſe nicht in Betracht kommen. Auch das kann nicht in den Entwurf im ganzen oder im einzelnen bekämpft, im Gegen

Betracht kommen , daß einige dieſer Rafſen durch Schenkungen teil finde ich es nur natürlich, daß die Sache von verſchiedenen

begünſtigt worden ſind, wie die bayriſche Kaſſe, der in den Seiten mit verſchiedenen Augen angeſehen wird; auch werden

vierziger Jahren eine Erbſchaft von faſt 300 000 Fl . von dem ficherlich objektive Irrtümer im Entwurf ſein, wie ſie ja allen

Advokaten v. Paß zufiel. Denn dafür ſtellen wir den Raſſen menſchlichen Dingen anhaften, und folche objektiven Irrtümer

den ganz durch freiwillige Zuwendungen aufgebrachten Kapital: aufzudecken , iſt ſogar ein höchſt dankenswertes Verdienſt. Aber

grundſtock der Leipziger Hülfskaſſe von faſt einer Million zur wenn ein Freund der Kaſſe den Entwurf mit doktrinären Er:

Verfügung, geben ihnen überhaupt viel größere Sicherheit. wägungen zu zerpflücken ſucht , anſtatt umgekehrt gelten zu laſſen ,

Wir (dlagen daher vor : was er irgend gelten laſſen kann , um der Sache ſelbſt zum

Die für Rechtsanwälte beſtehenden Penſionss , Siege zu verhelfen, anſtatt etwaige Privatwünſche zurüđzuſtellen

Witwen- und Waiſenkaſſen, welche den Mit : und der Zukunft vorzubehalten, nur damit das lange angeſtrebte

gliedern einen Rechtsanſpruch gewähren , Werk zu ſtande komme, ſo liegt darin für mich ein unlöslicher

gehen mit ihrem geſamten Vermögen in der Widerſpruch.

Zuidußrentenkaſſe auf mit der Wirkung , daß Der Doktrinarismus zeigt ſich gleich zu Anfang des bes

ihren Mitgliedern freigeſtellt wird , ihre er- kämpften Aufjaßes. Da rügt Herr Juſtizrat Weißler die

worbenen Anſprüche gegen Fortſeßung der Snappheit der dem Entwurf beigefügten Begründung: die Bes

bisherigen Leiſtungen zu behalten. gründung gebe ſtellenweiſe über die elementarſten Fragen keine

Auskunft.

VIII. Die derzeitigen Berpflichtungen der Leipziger Sehen wir uns die elementaren Fragen einmal an .

Hülfskaſſe Es ergebe ſich nicht, ob das Umlage- oder das Stapital

ſind zwar nur moraliſche, die aber jeßt erſt recht erfüllt werden deckungsverfahren zu grunde gelegt ſei.

müſſen . Das Gegebene iſt, ſie aus den Zinſen des bereits vor- Herr Juſtizrat Weißler ſieht ſelber klar, daß das Kapital

handenen Grundſtocks, den wir in unſere Berechnungen nicht deckungsverfahren zu grunde gelegt iſt; er vermißt anſcheinend

eingezogen haben , zu erfüllen. Der Grundſtock wird, wenn nur die termini technici und benußt dieſen gewiß unbedeutenden

die neue Kaſſe ins Leben tritt, mindeſtens eine Million , die Mangel zu einem Angriff auf die Begründung. In der Tat

Zinſen davon etwa 35 000 Mark betragen. Es wird alſo ein iſt ganz klar erſichtlich, daß die Kollegen einen feſten Beitrag

Betrag von 35 000 Mark zur Erfüllung dieſer Verpflichtungen zu zahlen haben , und daß Nachſchüſſe ausdrüdlich ausgeſdloſſen

für die nädyſten 10 Jahre verfügbar erklärt. Allerdings ſind ſind ( ſiehe 8 333 des Entwurfs). Das iſt deutlich das Kapital

die Verpflichtungen der Hülfskaffe höher; ſie betrugen 1902 deckungsverfahren , nur daß das Wort nicht gebraucht iſt.

faſt 100 000 Mark. Allein ſie werden , da von nun an kein Ferner : die tief einjoneidende, allerſchwierigſte Frage, ob

Bugang erfolgen wird, raſch ſinken. Nur in den erſten Jahren nur die künftigen oder auch die dermaligen Rechtsanwälte

werden die 35 000 Marf nicht ausreichen und dann aus freis zum Beitritt verpflichtet ſein ſollen , ſei mit keiner Silbe

willigen Zuivendungen , die bisher mit der Pünktlichkeit von erörtert.

Steuern eingingen , ergänzt werden müſſen. In 10 Jahren Dieje Frage braucht auch nicht erörtert zu werden, weil ,

müſſen dieſe Verpflichtungen erledigt ſein , die 35 000 Mark wie Herr Juſtizrat Weißler auf Seite 199 beinahe ſelber

werden dann frei und verſtärken die Mittel der neuen Kaſſe. zugibt, faum jemand ein Intereſſe daran hat , eine Zwangs

Es iſt alſo zu beſtimmen : penſionskaſſe lediglich für die zukünftigen Generationen zu beo

Der Kapitalgrundſtod der Hülfskajie für gründen ; wir haben auch gar kein Recht dazu , wenn wir uns

deutſche Rechtsanwälte geht auf die Zuſchuß ſelbſt davon ausſchließen.-
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Drittens : Für die Zwangsfaſie biete das Umlageverfahren trauen , und bei gegenſeitigem Vertrauen wird auf Grundlage

ſo große Vorteile, daß es mindeſtens einer Erörterung wert ge- mathematiſcher Gutachten die Fuſion fich ohne Schwierigteiten

weſen ſei. Nein – es war keiner Erörterung wert, denn eine vollziehen .

unbegrenzte Zahlpflicht hätten wir nie bei den Kollegen erreicht. Nun noch die bedeutende Shlechterſtellung der gegenwärtigen

Jeder will wiſſen , was er zu zahlen hat, und er will nicht, Anwälte gegenüber den zukünftigen, die als Schreckbild an die

wenn einmal ein großes Sterben eintritt, zu Unſummen ver . Wand gemalt wird.

pflichtet ſein . Wer die Arbeit der Kommiſſion unbefangen be- Ich muß geſtehen , ich habe manchen Einwand erwartet,

trachtet, erſieht aus der bloßen Ausſchließung von Nachſchüſſen , aber dieſen nicht. Er iſt mir auch noch nirgends zu Dhren

daß und aus welchen Gründen die Kommiſſion das Umlage- gekommen, weder in der Rommiffion, noch in den mehrfachen

verfahren gar nicht für diskutabel erachtet hat. Auf die von Verſammlungen, die in Berlin ſtattfanden, und wo manches

Herrn Juſtizrat Weißler aufgeführten Vorteile des Umlage- andere gerügt wurde. In der Tat liegt es doch auf der Hand,

verfahrens brauche ich hiernach nicht einzugehen, zumal er ſelber daß , wer weniger zahlt, auch weniger Anſprüche haben muß, es

kein Freund davon zu ſein ſcheint. Ich will nur bemerken , ſei denn, daß man ihn auf Koſten anderer bereichern will. Und

daß jedes einzige von ihm in dieſer Beziehung angeführte Moment in dieſer Beziehung mußte die Kommiſſion auch den Stein

anfechtbar iſt. Eine Kombination des Umlage- und Kapital- vermeiden , als wolle ſie die ganze Sache ins Wert jeßen , um

deckungsverfahrens in der Geſtalt hoher Eintrittsgelder und ges die gegenwärtige Generation auf Roſten der zukünftigen zu be .

ringer Jahresbeiträge und die Bezugnahme auf die Bayeriſche reichern. Eine andere Frage iſt, ob es nicht geraten geweſen

Kaffe halte ich für ganz abwegig. Denn icon die kleinen wäre, Abſtufungen zu maden in der Weiſe, daß , wer einen Tag

von uns für die zukünftige Generation normierten Eintritts- vor Inkrafttreten des Gefeßes Rechtsanwalt geworden iſt, mehr

gelder ſtoßen auf häufigen Widerſpruch, und die Bayeriſche als geſchehen demjenigen gleichzuſtellen ſei, der einen Tag

Kaſſe gedeiht nicht, wie aus der Begründung zu § 38 nachher Rechtsanwalt wird . Allein die Kommiſſion glaubte hier.
hervorgeht. von umſomehr abſehen zu können , als unſere Generation über.

Weiter bemängelt Herr Juſtizrat Weißler die Wartezeit, haupt nur eine vorübergehende Bedeutung hat und jeder ein

das Fehlen von beſonderen Renten für Halbwaiſen , die Unſicher: Loch zurückſtecken muß , um dem andern Licht und Luft zu laſſen ;

heit der den beſtehenden Penſionskaffen angewieſenen Lage , vor bei einer weiteren Abſtufung hätten wieder die Alteren ſchlechter

allem aber die bedeutende Schlechterſtellung der derzeitigen geſtellt werden müſſen , und das wäre ein noch ſdhlimmerer

Rechtsanwälte gegenüber den zukünftigen , die zum Scheitern Fehler geweſen.

des Werks führen werde. Übrigens iſt das ganze Bedenken praktijd ziemlich be.

Eine Wartezeit muß ſein , einmal zum Zwecke der Kapital. deutungslos. Denn wir alten Anwälte vertreten Lebensalter von

anſammlung und dann , weil keine Kaffe das Riſiko übernehmen 30-60 Jahren. Das mittlere Alter iſt das von 45 Jahren.

kann , einen todkranken Menſchen heute zu verſichern , der vors Würden wir den zukünftigen Anwälten gleichgeſtellt, ſo würden

ausſichtlich in einem Monat ſterben muß, da muß idon ein wir doch regelmäßig nicht den Höchſtbetrag der Normalrente

modicum tempus gewahrt werden. Während der Wartezeit erreichen , denn dazu gehören 30 Jahre, und wir haben im

haben wir in der Hülfskaffe ein Mittel, für die Notleidenden zu Durchſchnitt nur noch 15 Jahre zu leben. Alſo auch bei dieſem

jorgen wie bisher. Nun aber zu ſchließen, daß , da wir erſt ſchwerſten Geſchüß des Herrn Juſtizrats Weißler iſt der

nach 5 Jahren Rente beziehen können , wir beſſer ganz verzichten, Doktrinarismus die Triebfeder, und mit ſolchem kann man teine

iſt doch wohl nicht zuläſſig. praktiſchen Erfolge erzielen.

Die Rente für die Halbwaiſen liegt in der Witwenrente Objektiv unrichtig iſt die Annahme, daß der Entwurf gegen

mit drin . Ein Bedenken iſt darin nicht zu finden . Mag die hohe Beiträge niedrige Renten bewilligt, die der Anwalt ander

kinderloje Witwe das geringe Plus genießen. Der Unterſchied wärts ebenſo gut kaufen könnte. Dies gilt zunächſt ſchon nicht

iſt zu unbedeutend , um da noch große Unterſcheidungen zu von den Kranken , die anderwärts überhaupt nicht aufgenommen

machen. Bei dieſer Gelegenheit möchte ich darauf hinweiſen , werden , und auch ſonſt iſt es ausgeſchloſſen , weil anderwärts

daß die Witwen- und Halbwaiſenrente zuſammengezogen iſt, nicht die Junggeſellen und die Kinderlofen mit für die Vers

weil die Witwe regelmäßig die häusliche Gemeinſchaft mit ihren beirateten und die Väter eintreten .

Kindern bis zu 18 Jahren fortſeßen wird ; für Ausnahmen Über die Angriffe gegen den Tarif wird Herr Profeffor

brauchen wir nicht zu ſorgen . Will man aber durchaus Sonder. Dr. Wolf fich ſelber äußern. Derſelbe wird ſicher nichts da

renten auch für Halbwaijen , fo mag man aus der Witwenrente gegen haben , daß noch andere Sachverſtändige gehört werden .

die Rente für die Halbwaiſen ausſondern, denn neben der vollen Nun ſchlägt Serr Juſtizrat Weißler an Stelle des

Witwenrente eine Rente für þalbwaiſen feſtzuſeßen, geſtattet Kommiſſionsentwurf& in Übereinſtimmung mit einer Sallenſer

der Etat nicht. Daß bei großer Kinderzahl Doppelwaiſen allein Anwaltsverſammlung vor, den alten Mecefchen Vorſchlag an .

mehr erhalten, als die Mutter mit ihnen zuſammen, iſt auch zunehmen und Rente nur für den Bedürfnisfall zu gewähren.

ſachgemäß, denn ein einziger Haushalt koſtet weniger, als der Das iſt ein Standpunkt, der ſicherlich viel für ſich hat. Aber

Unterhalt für einzelne Waijenkinder. Reinesfalls verdienen die er läuft, wie Herr Juſtizrat Weißler ſelber zugibt , auf eine

einſdlägigen Bedenken den Namen „ ſchwerer “ Bedenken ; es iſt Armutsverſicherung hinauß , und ſolche iſt naturgemäß zur

ziemlich gleichgültig, wie man eß macht. Hebung des Standes bei weitem nicht ſo geeignet wie eine

Die Lage der beſtehenden Penſionskaffen iſt durchaus nicht allgemeine Penſionskaſſe. Inde dieſe Armutsverſicherung iſt

unſicher. Es beſteht keinerlei Urſache zu gegenſeitigem Miß. beſſer als nichts, und ich meinerſeits werde eventuell dafür
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ſtimmen. Ein Entwurf dafür iſt bereits von Međe zum leicht als Grundlage an Stelle von Unterſtellungen Tatſachen

Anwaltstage in Danzig aufgeſtellt. Unrichtig iſt es übrigens, benußen , wenn mehrere Jahre hindurch eine Statiſtik über die

wenn Herr Juſtizrat Weißler in der Begründung dieſer Invalidität der Anwälte geſchaffen würde.

Armutsverſicherung fagt , unſer Entwurf behalte ſich vor, ſpäter Allein wir wollen von dieſen verſicherungstechniſchen Bes

entweder den Beitrag zu erhöhen oder die Renten zu erniedrigen ; denken abſehen , und ſie als völlig zutreffend unterſtellen und

im Gegenteil iſt die Erhöhung des Beitrages ausgeſchloffen. nun die Reſultate anſehen .

Der Entwurf gewährt:

eine Waiſenrente,

Zum Geſekentwurf betreffend die Zwangs
eine Anwaltsinvalidenrente ,

verſicherung.
eine Witwenrente.

Die Waifenrente kann als ein erheblicher Vorteil des

von Rechtsanwalt Samulon in Graudenz. Entwurf nicht gelten. Nur Doppelwaiſen erhalten ſie. Dieſer

Auf der Tagesordnung der diesjährigen ordentlichen Fall iſt ſelten. Daß die Wiederverheiratung der Witwe dem

Kammerverſammlung des Bezirks Marienwerder, ſtand aud die Kinde auch die Waiſenrente einbringen ſoll, iſt nicht beſonders

Erörterung über den Entwurf des Zwangsverſicherungsgeſeßes. zu veranſchlagen , weil gerade in dieſem Fall die Notwendigkeit

Shon vorher hatte eine Minorität von Rechtsanwälten des der Unterſtüßung mit der Wiederverheiratung fortfallen wird.

Bezirts ohne Renntnis der zeitlich ſpäteren Artikel von Weißler Die Anwaltsinvalidenrente ſoll gewährt werden :

(Halle) und Santor (Karlsruhe) in den Nummern dieſer Zeit- im Fall der Löſdung in der Anwaltsliſte nach voll

ſchrift vom 8. bezw . 24. Juni, aber in völliger Übereinſtimmung endetem 70. Lebensjahr,

mit deren Inhalt und Gründen, den Antrag zur Tagesordnung im Fall der durch Arbeitsunfähigkeit verurſachten

geſtellt, den Entwurf abzulehnen und einen ſo hohen Rammer: Löſchung in der Anwaltslifte,

mitgliedsbeitrag zu erheben, daß für jedes Kammermitglied ein aber, wie auch die Witwens und Waiſenrente, in beiden Fällen

Betrag von 30 Mart als Beitrag zur Hülfetafíe abgeführt erſt nach Ablauf von 5 Jahren nach Eintritt in die Kafe

werden kann . bei einer Jahreszahlung von 300 Mart und 200 Mark

Es wird dieſer lokale Vorgang hier bekannt gegeben, um Eintrittsgeld. Die Rente fod betragen bei alten Anwältenfoll

noch rechtzeitig vor der Tagung des Anwaltvereins zu zeigen, 900-1 200 Mark , bei jungen 900- 1 800 Mart. Gerade

daß nicht nur in Mittel- und Süddeutſchland, ſondern auch dieſer Teil der Verſicherung hat am meiſten Bedenken gegen ſich:

hier im Oſten Stimmen gegen den Entwurf laut geworden 1. Der Erwerb der Rente für einen 70 jährigen Anwalt

ſind , und daß bei ſämtlichen Gegnern dieſelben Gründe für iſt ganz überflüſſig. Wer ſo lange in der glüdlichen Lage

ihre Haltung beſtehen . iſt, Anwalt zu arbeiten und jährlich 300 Mark zu er :

Die Hauptverſammlung des Anwaltvereins wird hoffentlich übrigen , der hat vom 30. Lebensjahr an , wenn er die 300

dem Entwurf einen ehrenden Abidieb geben. Denn ihre Zus Mart mit 4 Prozent verzinſt, in 40 Jahren 29530 Mart (! )

ſtimmung würde wahrſcheinlich genügen , um die Reichs- geſpart. Das ſelbſtgeſparte Kapital iſt mehr wert, als die

regierung zu einer entſprechenden Gefeßesvorlage zu veranlaſſen . Rente, die erſt durch die Belaſtung der Geſamtheit ermöglicht.

Und daß dann auch ein Gefeß zu ſtande kommt, dürfte außer werden kann .

Zweifel ſein. So billige Wohltaten durch ein Gefeß , durch 2. Der zweite Fall der Rentengewährung bei Löſchung

das nur die es Wünſchenden belaſtet werden, zu erweifen , infolge von Arbeitsunfähigkeit ſtellt eine Bedingung auf , die

kommt das Reich ſelten in die Lage . zu erfüllen die Rente etwas verlođender in ihrer Höhe ſein

Bei der Beurteilung des Entwurfs muß man ſich fragen , müßte. Zunächſt iſt hier der treffend von Weißler hervor

was erreichen wir durch ihn ? gehobene Geſichtspunkt zu beachten, daß die Penſionierung

was wollen wir erreichen ? dem Beamten ein erſtrebenswertes Ziel, dem Anwalt ein

Die techniſche Seite des Entwurfs entzieht ſich im weſent: trauriger und gefürchteter Notbehelf ſein wird. Wenn er auch

lichen der Nachprüfung des Laien. Aber vieles fällt auch nur noch mit einem geringen Teil ſeiner Arbeitskraft wird

einem Laien ſofort auf, ſo , daß von Vorausſeßungen aus: arbeiten können , wird er vorziehen , Anwalt zu bleiben , ſchon

gegangen iſt, die willkürlich find. Warum die ganze ver- in der jeden Notleidenden beſeelenden Hoffnung auf kommende

ſicherungstechniſche Berechnung auf den Erfahrungen unter den beſſere Tage , und aus dem Grunde, weil auch die nur ein

Eiſenbahnbureaubeamten aufgebaut iſt, iſt nicht erſichtlich. Man geidränkt betriebene Praxis wohl ebenſoviel abwirft, wie die

wäre beinahe geneigt, an die üblichen Scherzfragen nach dem färgliche Rente, die ja ſelbſt nach 15 jähriger Mitgliedſchaft

Unterſchied zwiſchen einem Anwalt und einem Eiſenbahnbureau: erft 1 100 beztv . 1 260 Mart beträgt, alſo nach einem Zeit

beamten zu denken . Iſt die Invaliditätswahrſcheinlichkeit unter raum , in dem es den meiſten gelingen wird , für ihre Zukunft

den Anwälten größer als unter den Eiſenbahnbureaubeamten , ſchon etwas getan zu haben, in dem ſie aber mindeſtens 6 246

dann iſt der Entwurf noch weniger annehmbar wie jeßt, und Mark an Beiträgen mit Zinſen aufgebracht haben müſſen.

führt uns ganz unüberſehbaren Verpflichtungen entgegen . Und Immerhin muß zugegeben werden , daß hier in einem Zeitpunkt,

die Verhältniſſe (prechen durchaus für dieſe ungünſtige Ans wo die Karenzzeit bereits verſtrichen , aber der Anwalt erſt ſo

nahme. Die Tätigkeit des Anwalts iſt eine aufreibende, gehört wenige Jahre tätig geweſen iſt, daß er nennenswerte Erſpar

mindeſtens nicht zu denen, die am wenigſten aufreibend find, niſſe noch nicht gemacht hat, die Rente mitunter als ein großer,

wie der Verſicherungstechniker annimmt. Man könnte hier Segen empfunden werden könnte. Wie häufig dieſe Fälle ſind,.

1

.

I
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müßte die Statiſtik feſtſtellen . Wie in dieſen Fällen geholfen werden verteilt werden müſſen , daß möglicherweiſe die Invalidi

werden kann auch ohne die Zwangsverſicherung, foll zum tätswahrſcheinlichkeit unter den Anwälten größer als im Ents

Soluß geſagt werden . wurf angenommen iſt, alſo durch dieſe beiden Umſtände die

Trifft den Anwalt aber das Unglück, daß er bereits nach Beiträge noch wachſen und dann für einen erheblichen Teil

4/6 Jahren ſeiner Tätigkeit invalide wird, ſo erhält er gar nicht der Anwälte ſchon drückend ſein werden .

einmal diejenigen 1 692 Mart (mit Eintrittsgeld 1 892 Mart), Das iſt das, was der Entwurf gibt. Und was wollen

die er in den 5 Jahren nach dem Entwurf an Beiträgen hat wir erreichen ?

zahlen müſſen und die, wenn er ſie für ſich geſpart hätte, ihm Wir wollen das gewiß für den Anwaltsſtand als Ehrens

in dieſem Moment gewiß von Nußen ſein könnten . pflicht zu betrachtende Ziel, daß kein Mitglied desſelben oder

Es bleibt noch die Witwenrente zu berücfichtigen. deſſen Frau und Kinder zum eigenen Schaden und demjenigen

Gerade dieſe könnte uns das Geſek annehmbar machen , wenn des Anſehens des Standes notleiden .

nicht auch hier eine rein praktiſche Erwägung davon abhielte . Es ſind da die oben angeführten Fälle in Betracht zu

Wenn ein 30 jähriger Anwalt ſich in eine Lebensverſicherung ziehen, daß ein Anwalt, der ſich in eine Lebensverſicherung

gegen eine Jahre@prämie von 300 Mark einkauft , erhält bei nicht einkaufen kann, unter Hinterlaſſung von Familie ſtirbt

ſeinem Tode ſeine Witwe nach der Tabelle des preußiſchen in einem Alter, in dem er noch nichts hat ſparen können , oder

Beamtenvereins ein Kapital von 14 000 Mark ausgezahlt, daß ein Anwalt im gleichen Alter invalid wird . Aber nicht

wobei die jährlich durch die Dividende eintretende Verringerung alle dieſe Fälle würden zu berüdſichtigen ſein , ſondern hier

der Prämie noch nicht berüdſichtigt iſt, und wenn er ſich mit auch wiederum nur diejenigen , in denen nicht ges

40 Jahren einkauft, erhält die Witwe immer noch 10 000 Mark, nügendes Privatvermögen vorhanden iſt.

und nicht erſt nach einer 5jährigen Karenzzeit, ſondern icon Hier hat zunächſt die Statiſtit der Kammervorſtände ein :

nach der erſten Prämienzahlung. Und der unverheiratete zuſeßen, und es ſcheint, als ob die fraglichen Fälle nicht zu

Anwalt, der vielleicht die einzige Stüße ſeiner Eltern oder häufig ſind. Immerhin muß für ſie geſorgt werden . Zur

Geſchwiſter iſt, kann auf dieſe Weiſe für jene ſorgen, während Genüge geſorgt werden kann für ſie durch die

nach dem Gefeß nur die Witwe eine Rente erhält. Hier liegen Hülfekaſſe. Dieſe hat einen Kapitalgrundſtoď von etwa

nun verſchiedene Einwände der Entwurfsfreunde nahe : Einmal, 868 000 Mark, der in wenigen Jahren auf 1 Million gebracht

daß derartige Kapitalien nicht ſo viel Zinſen abwerfen , wie die werden kann. Wenn ſämtliche Anwälte (6 600) einen Jahres

in Ausſicht genommenen Renten . Das iſt richtig. Aber der beitrag von 30 Mark zahlen, kommen 188000 Mark auf, dazu die

Vorteil, daß bei der Lebensverſicherung eine Karenzzeit nicht Beiträge der Rammern in durchſchnittlicher Höhe von 25000 Mark

exiſtiert und bei Unverheirateten der Vorteil auch anderen und die Zinſen von einer Million, ergibt eine Jahreseinnahme

Angehörigen zu gute fommt, daß ferner das Kapital ohne von etwa 250 000 Mark. Damit ließen ſich wahrideinlich die

Belaſtung der geſamten Anwaltſchaft erlangt wird , wiegt Fälle der wirklichen Unterſtüßungsbedürftigkeit erledigen. Aller :

das auf. Außerdem wird meiſtens ein Kapital in der dings müßten die Sakungen der Hülfskaſſe in zwei Punkten

anſehnlichen Höhe von 14 000 Mart für eine Frau mehr Änderungen erfahren; einmal müßte vorgeſorgt werden , daß

wert ſein , wie die Rente , von der allein ſie doch nicht die Unterſtüßungen etwas weniger extenſiv gewährt würden ,

leben kann, die ſie nur als Beihülfe zu einem ander- daß insbeſondere entfernte Verwandte, wie es jett gedieht,

weitigen Einkommen benußen kann . Gerade aber zur Bes nicht mehr berückſichtigt werden und daß vor allem Beſtimmungen

ſchaffung einer ſolchen anderen Einkommensquelle, Ausbildung in die Saßungen aufgenommen werden , die die Unterſtüßung

in irgend einem Frauenberuf, iſt das Kapital viel wertvoller. nicht mehr als ein Benefizium , ſondern als einen Anſpruch

Ferner kann hier mit Recht eingewendet werden, daß nicht alle erſcheinen laſſen .

Anwälte die bei der Lebensverſicherung verlangte Geſundheits- Zum Schluß noch eine Bemerkung allgemeiner Natur.

probe beſtehen . Wie in ſolchen Fällen zu helfen iſt, ſoll Die Bewegung für den Entwurf wird vielfach getragen von

gleichfalls am Schluß ausgeführt werden . Den weiteren Ein- der idealen Begeiſterung für das gewiß ideal gedachte Werk,

wand, daß nach dem Geſetz Zwang herrſcht, während die das der Entwurf verkörpert. Die Gegner müſſen ſich häufig

Lebensverſicherung freiwillig geſchieht und vielleidyt häufig ſagen laſſen, man dürfe die großen idealen Geſichtspunkte nicht

unwirtſchaftlicherweiſe unterlaſſen wird, braucht man wohl nicht vergeſſen und kleinlich an Zahlendetails kleben . Das iſt ver

erſt zu entkräften . Wer ſeine Zukunft ſicherſtellen kann und es fehlt. Gewiß kann der auch uns Gegnern ſympathiſche Gedanke,

nicht tut, dem iſt nicht zu helfen . für die notleidenden Standesmitglieder zu ſorgen, nur aufgebaut

Ein weiteres ſchweres Bedenken gegen den Entwurf iſt die werden auf der idealen Grundlage des : „ Ade für einen " .

Höhe der Beiträge. Wenn an ſich die Zahlung der Jahres- Aber gefährlich iſt es , aud bei Auswahl der Mittel zur

beiträge wohl für die meiſten erfdwingbar iſt, was ja bei den Erreichung dieſes Zieles fich vom Boden der Wirklichkeit und

obigen Ausführungen bezüglich der Lebensverſicherung auch des Praktiſchen zu entfernen . Hier muß im Gegenteil danach

angenommen iſt, ſo iſt doch zu berüdſichtigen, daß die meiſten geſucht werden , wie man auf eine für die Allgemeinheit am

Anwälte bereits derartige Laſten tragen , weil viele, insbeſondere wenigſten fühlbare und auf die praktiſchſte Weiſe die wohl

verheiratete Anwälte, rich in Lebensverſicherungen eingekauft allen Mitgliedern des Anwaltsſtandes am Herzen liegende

haben. Dieſe doppelten Laſten zu tragen wird daher für Aufgabe löſt.

mandien ſchon erheblich ſchwerer ſein . Dazu kommt, daß die

Beiträge der nicht zahlungsfähigen Anwälte auf die anderen
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Der Entwurf eines Ruhegehaltsgeſekes vor der „Der Tierhalter haftet, gleichviel ob der Verleßte

Hanſeatiſchen Anwaltskammer.
das Pferd auf eine Stunde gemietet oder ge .

lieben hatte. Seine Verpflichtung auß § 833 iſt

Am 13. Juni fand eine außerordentliche Sißung der von dem Vorhandenſein irgend eines, wenn auch noch

Hanſeatiſchen Anwaltstaminer in Samburg ſtatt, welche den fo geringen Verſchuldens unabhängig “ ,

vorlegten Entwurf betr . Errichtung einer Ruhegehalte . , Witwen- womit offenbar geſagt ſein ſoll, daß der Tierhalter auch ſeinem

und Waijenkaffe beraten ſollte. Tiermieter oder Tierleiher gegenüber aus § 833 des

Mit 93 Stimmen gegen 1 Stimme erklärte ſich die Kammer B. G. B. , alſo ohne Rüdſicht auf perſönliches Verſchulden für
gegen die Gefeßesvorlage und zwar aus folgenden Gründen : Tierſchaden hafte.

1. Die Einführung der Zwangsverſicherung ſtellt einen Auch wenn man der bereits auf S. 116 der Juriſtiſchen

Eingriff in die Selbſtändigkeit des einzelnen Anwalts dar , der Wochenſchrift von 1902 und im „ Recht“ von 1903 S. 258

zu ſeiner Rechtfertigung den nicht erbrachten Nachweis allgemein vom Unterzeichneten, ſowie von Staub auf S. 161 der Deutſchen

empfundenen Bedürfniffes vorausſeßt. Die wirtſchaftliche Lage Juriſten - Zeitung von 1903 mit guten Gründen verfochtenen An.

der deutſchen Rechtsanwälte iſt – auch außerhalb der Hanſe. ficht, daß der Mieter oder Leiber des Tieres eben ſelbſt

ſtädte – im allgemeinen keinesweg ſo ungünſtig , daß fich aus Tierhalter ſei, nicht beitritt, erſcheint die Anwendung des

öffentlich rechtlichen Gründen eine Ausdehnung des zum Schuße $ 833 auf Vertragsverhältniſſe , welche gerade die

der wirtſchaftlich idhwachen Glieder unſeres Volkes ausnahms. Gebrauch Büberlaſſung des Tieres zum Gegenſtande

weiſe beſtehenden Verſiderung8zwanges auf die ſelbſtändigen und haben, verfehlt : Der Vermieter des Tieres haftet dem Mieter

durch ihren Beruf zur Selbſthülfe auf dieſem Gebiet beſonders nicht auß § 833, ſondern gemäß $8 544 und 276 Abſ. 1 des

befähigten Anwälte rechtfertigen läßt. B.G. B., alſo nicht für kaſuellen Tierſchaden , ſondern für

2. Anſehen und Unabhängigkeit des deutſchen Anwaltſtandes Verſd ulden. Der Verleiher haftet dem Entleiher des Tieres

ſind allerdings im Intereſſe einer guten Rechtopflege tunlichſt zu gemäß § 599 daſelbſt ſogar nur für grobe Fahrläſſigkeit.

fördern ; aber ſie werden gerade duro die vorgeſchlagene An- Der $ 833 hingegen beſchäftigt ſich lediglich mit der

rufung deß reichøgeſeßlichen Verficherungszwanges und das zu außerkontraktlichen Haftung , dem Quafidelikte. (Vergl. u. a .

ſeiner Begründung notwendige öffentliche Zugeſtändnis wirt. Pland zum 25. Titel, Neumann, Kuhlenbedt u . a. dazu.)

jchaftlicher Unreife und Schußbedürftigkeit jedenfalls mehr bes Für Vertragsverhältniffe würde er deshalb nur dann

einträchtigt, als durch vereinzelte Fälle von Verarmung, der die maßgebend ſein , wenn dieſe nichts Abweichendes ent .

Rechtsanwälte und ihre Angehörigen nicht mehr als andere hielten , wie eben Miete und Leihe, oder wenn ein Verbot

Mitglieder der gelehrten Berufsſtände, z . B. des Arzteſtandes, der Abänderung durch Vertrag entgegenſtände.

ausgefeßt ſind. Nirgends aber iſt inn B. G. B. vorgeſchrieben, daß die

3. Der von der Kommiſſion des Deutſchen Anwaltstages von § 833 ſtatuierte Haftung nicht wegbedungen werden

zu Danzig vorgelegte Gefeßentwurf entſpricht, auch abgeſehen dürfe, wie es im Gegenſaße dazu beiſpielsweiſe in § 5 des

von dem Prinzip des Zwanges , nicht den eigenartigen, ſo außer. Haftpflichtgeſeßes vom 7. Juni 1871 mit gutein Grunde

ordentlich verſchieden geſtalteten Verhältniffen der deutſchen Rechts geſchehen, und im zweiten Abſaße des § 276 des B. G. B. für

anwälte und gewährt gegen wirklich eintretende Not nur eine die Baftung wegen Vorfaße8 beſtimmt iſt.

ſo dürftige Abhülfe, daß ihretwegen der gewaltige Apparat einer Es iſt auch flechterding8 nicht abzuſehen , was den Geſe .

reich @ gefeßlichen Zwangsverſicherung mit ſeiner Belaſtung Aller geber veranlaßt haben ſollte, die Haftung eines Vermieters oder

zu Gunſten Einzelner nicht angebracht erſcheint. Auch unter . Verleihers eines Gebrauchstieres dem Mieter oder Leiher gegen .

liegt der Entwurf inſofern ſchweren Bedenken , als die den an: über anders zu normieren, als die jedes anderen Vermieters

wälten angefonnenen jährlichen Beiträge eine undurchführbare oder Verleihers. Weder Schuß des wirtſchaftlich Schwächeren,

Belaſtung der kleineren Anwaltseinkommen bedeuten dürften und noch ein Gebot der Sittlichkeit kommt in Frage. Umgekehrt

alb ferner der Haftung der Kammern für die Beiträge ihrer kann der Mieter oder leiher eines Pferdes füglich nicht erwarten ,

Mitglieder ein rechtlich und wirtſchaftlich ungeſunder Gedanke daß ihm etwas anderes vorgehalten werde, als eben in der

zu grunde liegt. Regel ein brauchbares Pferd. Mit deffen Natur fich abzufinden ,

Über die Gründe wurde getrennt abgeſtimmt und wurden bleibt ſeine Sache!

die vorſtehenden Gründe unter 1. und 2. von 90 Stimmen Übrigens vertritt das Reichsgericht ſelbſt Bd. 50 S. 250

gegen 4 Stimmen gutgeheißen , der Grund unter 3. von der Entſcheidungen den hier vertretenen Standpunkt: Dort

93 Stimmen gegen 1 Stimme. wird nämlich zutreffend ausgeführt, daß § 833 lediglich die

außerkontraktliche Haftpflicht regele, und folgerecht unter:

ſucht, ob das Geſindedienſtverhältnis eingreife, oder ob die dort

Zu § 833 des B. G. B.
in Rede ſtehende Beſchädigung außerhalb der tontrattliden

Beziehungen dieſes Vertragsverhältnified ſtehe.
Vom Juſtizrat Dr Fleiſchauer, Magdeburg.

Die gemietete und entliebene Sade dürfte un .

Das Reichøgericht ſagt in dem S. 61 unter Nr. 140 der bedenklich als Gegenſtand des Miets- oder Leihvertrages

Beilage zur Juriſtiſchen Wochenſchrift von 1903 mitgeteilten erſcheinen, durch den ihr Gebrauch erlangt wird .

Urteil M. C. Sp. , U. vom 12. Februar 1903, 352/02 VI.

wörtlich :
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Was iſt unter ,,Klageerhebung “ in der Lehre von mäßig in den Formen des Strafprozeffes geſtellten Bußantrage
der Unterbrechung der Verjährung zu verſtehen ? die Wirkung zuſprechen, die Rechtshängigkeit des Stadens.

erfaßanſpruches zu bewirken. (So auch Bennede, Lehrbuch des

Wird die Verjährung unterbrochen , wenn ſich der Deutſchen Strafprozebrechts, 1895 g 145 III c, S. 669 und

Schadenserſatberechtigte mit dem Antrag auf anſcheinend aud Birkmeyer a . a. D. ) Daraus ergibt fich dann

Zuerkennung einer Buße dem Strafverfahren als
der Schluß , daß der im Strafprozeß geſtellte Bußantrag die

Nebenkläger anſchließt ?
Verjährung des Schadenserſaßanſpruches unterbricht.

von Rechtsanwalt Arbaujen in Berlin .

Man wird die zweite Frage bejahen und den Begriff
Vom Reichsgericht. * )

„ Klageerhebung " ausdehnend auslegen müſſen. Wir berichten über die vom 31. Mai bis 13. Juni 1903

1. Allerdings weiſt der Gebrauch des Wortes „Klage . ausgefertigten Urteile.

erhebung“ auf die SS 267, 253 3. P. D. hin , alſo auf die I. Reichsredyt.

Geltendmachung des Anſpruchs in den Formen des bürgerlichen Einführung geſeß zur Zivilprozeßordnung.

Rechtsſtreites nach dem Reichszivilprozeßrecht. (Vergl. Motive. I 1. $ 4. Gerichtsverfaſſunggeſeß § 13. Begriff der bürger

S. 327.) Für die naheliegenden Fälle, in denen Anſprüche lidhen Rechtsſtreitigkeit.

des bürgerlichen Rechts nach landesgeſeßlicher Vorſdrift vor Es handelte fich um eine bürgerliche Rechtsſtreitigkeit, um

anderen als den bürgerlichen Gerichten geltend zu machen ſind die Verpflichtung des Kl. zur Bezahlung des Mietzinſes ; dieſer

(Verwaltungsſtreitverfahren u. dergl.), iſt im Art. 152 Einf. war daher im ordentlichen Rechtsweg einzuklagen, es ſei denn ,

Gef. Vorſorge getroffen . Wie iſt es dagegen , wenn nach reid 8. daß die Zuſtändigkeit einer Verwaltunggbehörde oder eines Ver.

gefeßlicher Vorſchrift ein Anſpruch in einer anderen Form als waltungsgerichtsreichøgeſeßlich oder durch Landesgeſeßgebung

der des bürgerlichen Rechtsſtreites gerichtlich geltend gemacht begründet war. (§ 82 TI. II Tit. 14 des A. L. R. , G. V. G.

werden muß oder doch geltend gemacht werden kann ? Von $ 13.) Als ein ſolches Gefeß iſt § 42 der Königlich Preußiſchen

einer Klageerhebung in jenem engeren Sinne kann man hier Verordnung wegen verbefferter Einrichtung der Provinzialpolizei

nicht ſprechen. Der Gefeßgeber hat an dieſe Fälle anſcheinend und Finanzbehörden vom 26. Dezember 1808 anzuſehen, worin

nicht gedacht. Die Entſcheidung wird aus den Grundfäßen folgendes verordnet wird : „Damit indeffen durch frivole Klagen

über die Rechtsähnlich teit (Analogie) zu entnehmen ſein. Die keine Verwirrung und Stođung in die Finanzverwaltung gebracht

Klageerhebung iſt offenbar im 8 209 B. G. B. als Zeitpunkt werden kann , ſo autoriſieren wir hiermit die Regierungen , des

der Unterbrechung der Verjährung deshalb beſtimmt worden , gegen ihre Verfügungen erhobenen Widerſpruchs ungeachtet

weil ſie die Rechtshängigkeit des Anſpruches hervorruft. 2. inſofern von Erfüllung der vom Fiskus mit Privatperſonen

Vergl . Art. 152 Einf. Gej. und Motive I S. 179 . eingegangenen Verträge die Erreichung beſtätigter Etato abhängt

Wenn daher in einem reichsgeſeßlich geordneten Verfahren (wie vorzüglich bei Pachtungen von Domänen und Regalien

die Rechtshängigkeit des Anſpruches in anderer Weiſe als durch der Fall iſt) und die Erfüllung der kontraktmäßigen Verbindlichkeit

„ Slageerlebung“ herbeigeführt wird , ſo wird der Eintritt der verweigert wird , nach vorheriger ſummariſcher Vernehmung des

Rechtshängigkeit der Klageerhebung im Sinne des § 209 Weigernden , ein vorläufiges Liquidum pflichtmäßig feſtzuſeßen

B. G. B. geichzuſtellen ſein . und dasſelbe vom Schuldner ſogleich einziehen zu laſſen .“ Die

2. Eine Reihe von Reichsgeſeßen geſtattet nun die Geltend. Vorausſeßungen zur Anwendung dieſer Beſtimmungen lagen,

machung eines privatrechtlichen Schadenserſaßanſpruches im wie dat B. G. zutreffend dargelegt hat, vor. Es kann fich

Strafprozeſſe dadurch, daß der Schadenserſatberechtigte ſich daher nur fragen , ob ſie gegenüber dem $ 4 des E. G. zur

der öffentlichen Klage als Nebenkläger anſchließt und die Zu- 3. P. O. , wonach für bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten, für die nach

erkennung einer Buße beantragt. Jo nenne beiſpielshalber die deren Gegenſtand oder der Art des Anſpruch der Rechtsweg

Nachdrucksgefeße (S 18 Abſ . 4 Gej. vom 11. Juni 1870, zuläſſig iſt, aus dem Grunde, weil als Partei der Fiskus , eine

jeßt § 40 Gef. vom 19. Juni 1901 in Verbindung mit Gemeinde oder eine andere öffentliche Korporation beteiligt iſt,

SS 443 ff. Strafprozeßordnung ). Die Buße iſt nach richtiger der Rechtsweg durch die Landesgeſepgebung nicht ausgeſchloſſen

Anſicht nichts als bürgerlichredytlicher Schadenserſaß. ( Vergl. werden darf , noch Geltung beanſpruchen kann. Dies iſt zu

R. G. [ Strafi.] Bd. 9 S. 279 , Virkmeyer: Deutſches Straf- bejahen. Der § 4 cit. trifft allerdings auf Fälle der in § 42 %

prozeßrecht, 1898 $824 IV 4 , S. 120. ) Die Befugnis, der Verordnung vom 26. Dezember 1808 erwähnten Art und

diejen Anſpruch gleichzeitig im Strafprozeß zu verfolgen , iſt aus auch auf den vorliegenden Fall inſofern zu , als es fich um eine

dem gemeinrechtlichen Adhäſionsprozeß in das neue Reid dredyt bürgerliche Rechtsſtreitigkeit der darin bezeichneten Art handelt

herübergenommen worden. Der Antrag auf Zuerkennung einer und als das Verwaltungszwangsverfahren lediglich aus dem

Buße ſtellt alſo eine außerordentliche Art der „ Klageerhebung" Grunde eingeleitet worden iſt, weil der Fiskus als Partei beteiligt

vor einem anderen als dem bürgerlichen Gericht und in war, er trifft aber inſofern nicht zu , als durch jene Verordnung

einem anderen Verfahren als dem des bürgerlichen Rechts. der Rechtsweg nicht ausgeſchloſſen iſt. Nach dem Wortlaut,

ſtreite dar. Da indeſſen die rechtskräftige 3 uerkennung der wie nach dem Sprachgebrauch iſt unter Ausfhließung des

Buße die Geltendmachung eines weiteren Entſchädigunge. Rechtswege die Zuweiſung von Rechtsſtreitigkeiten an Ver.

anſpruches ausſdließt", alſo die Einrede der redytekräftig ent

diedenen Sade begründet, muß man folgerichtig dem ordnungs- *) Nachdruck ohne Angabe der Quelle verboten .
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waltungsbehörden und Verwaltungsgerichte in der Weiſe zu des fistus der im 8 4 bezeichneten Art im Verwaltung & zwange.

verſtehen, daß nur diefe und in teiner Hinſicht auch die ordent. verfahren unter Vorbehalt des Rechtswegs beigetrieben

lichen Gerichte damit befaßt werden . Dagegen wird durch Be. werden dürfen (vergl. Wilmowski, Kommentar zur 3. P. D.

ſchränkungen und Erſchwerungen des Rechtsweg dieſer nichteſer nicht 7. Aufl. zu7. Aufl. zu § 4 des E. G.). Auch der III. Straffenat des

ausgeſchloffen ; hierunter fallen insbeſondere Vorſchriften , nach R. G. ( vergl. Entſch. in Strafſachen Bd. 15 S. 323 ff.) hat

denen Anſprüche der im § 4 erwähnten Art gegen den Fiskuß fich auf dieſen Standpunkt geſtellt, ein im Großherzogtum

zunächſt im Verwaltungsverfahren geltend gemacht werden müffen Oldenburg geltendes Gewohnheitsrecht, wonac privatrechtliche

oder dergleichen Anſprüche des Fiskus im Verwaltungszwange. Forderungen des FiskusForderungen des Fiskus im adminiſtrativen Vollſtredung8.

verfahren beigetrieben werden dürfen, vorausgeſeßt, daß troß der verfahren beigetrieben werden dürfen , nicht als mit § 4 in

Entſcheidung im Verwaltungsverfahren der Rechtsweg offen ſteht Widerſpruch ſtehend angeſehen und hieran die Ausführung ge

und daß das im Verwaltungszwangsverfahren Beigetriebene im knüpft, daß dies auch bezüglich des § 42 % der Königlich

Rechtsweg zurückgefordert werden kann . In dieſen Fällen iſt Preußiſchen Verordnung vom 26. Dezember 1808 nicht an .

der Rechtsweg nicht verſagt, ſondern nur erſchwert. Für die genommen werden könne, da durch dieſe Vorſchrift der Rechtoweg

Richtigkeit dieſer Auffaſſung ſpricht auch die Entſtehungsgeſchichte vorbehalten iſt. Uus den vorſtehend dargelegten Gründen ſchließt

des § 4 ( vergl. v. Hahn, die geſamten Materialien zur 3. P. O. fich der erkennende Senat dieſer Auffaſſung an und erachtet daher

und dem E. G. Bd. II S. 1179, 1180, 1250, 1280 ff. 1302 ff.). die wider den Kl. im Zwangsvollſtreckungsverfahren vorgenommene

Er verdankt ſeine Entſtehung einem Antrag des Abgeordneten Beitreibung der Mietzinsforderung des Bekl. für geſeßlich zuläffig.

v . Puttkamer , der fich ſpeziell gegen die in Elſaß - Lothringen W. c. 8. , U. v. 28. Mai 03, 73/03 VI.

geltenden Beſtimmungen des franzöſiſchen Rechts richtete, nach Zivilprozeßordnung.

denen bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten lediglich deshalb den Gerichten 2. $8 68 und 74. Nichtanwendung beim ſchiedsrichter.

entzogen waren , weil als Partei der fiskus , eine Gemeinde lichen Verfahren gemäß § 220 B. G. B.

oder eine andere öffentliche Korporation beteiligt war. Der Es kann keinem Bedenken unterliegen , daß an ſich eine

Antrag ging über den vom Antragſteller verfolgten Zweck in. Streitverkündung im weiteren Sinne, das heißt die in den

fofern hinaus , als nach ſeinem Wortlaute auch eine Be . Formen des § 73 3. P. D. entſprechend erfolgende Benach.

ſchränkung des Rechtswegs unzuläſſig ſein ſollte, und es wurde richtigung von einem Verfahren über eine Rechtsſtreitigkeit, bei

auch von einzelnen Kommiffionsmitgliedern, obgleich fie nur auf deren ungünſtigem Ausgang ein Anſpruch auf Gewährleiſtung

jene, den Rechtsweg völlig ausſchließende Beſtimmungen Bezug oder Schadloshaltung gegen den Dritten erhoben werde, nicht

nahmen, von Ausſchließung und Beſchränkung des Rechtswegs mit dem ſchiedsrichterlichen Verfahren unvereinbar iſt. Das

geſprochen. Von dem Vertreter des Bundesrats wurde der B. G. B. unterſtellt die Möglichkeit einer Streitverkündung

Antrag lebhaft betámpft mit dem Hinweis darauf, daß eine in dieſem weiteren Sinne im $ 220 Abſ. 1 , indem dort unter

folche, die Zulaffigteit des Rechtswego betreffende Beſtimmung anderem auf $ 209 Ziffer 4 B. G. B. Bezug genommen wird.

nicht in den Rahmen der Juſtizgefeße gehöre und überhaupt in Dagegen fehlt es an einem Anhalte in dem Gefeße, an dieſe

Materien eingreife, die fich einer reichøgefeßlichen Feſtſtellung Streitverkündung die in den 88 74 Abſ. 3 , 68 3. P. O. poſitiv

von vornherein entzieht. Der Antrag wurde gleichwohl von der ausgeſprochene Folge zu knüpfen. Zunächſt unterſtellt der

Rommiffion angenommen. Bei der von dieſer vorgenommenen Wortlaut der $8 72, 74 Abſ. 3 und 68 a. a. D. einen Rechts.

zweiten Leſung wurde ihm aber vom Antragſteller ſelbſt die ſtreit, das iſt ein Streitverfahren unter ſtaatlichem Rechtsſchuße;

Faffung gegeben , daß lediglich die Ausſchließung des das ſchiedsrichterliche Verfahren bezielt zwar nach & 1025 6. P.D.

Rechtowego für unzuläſſig erklärt wurde, und in dieſer Faffung auch die Entſcheidung einer Rechtsſtreitigkeit, aber nicht durch
iſt die beantragte Vorſchrift troß der vom Vertreter des Bundet. die Organe der ſtaatlichen Rechtsordnung, ſondern durch ein

rats auch im Reichstag geltend gemachten Bedenken Gefeß ge- auf gütliche Beſeitigung einer Rechtsſtreitigkeit gerichtetes Ge

worden. Hieraus ergibt ſich unzweideutig, daß, wie auch bereits chäft. Die 3. P. D. enthält ferner nicht, wie Art. 1009 des

vom II. 3. S. des R. G. (vergl. Entſch. in Zivilſachen Bd. 17 code de procédure civil, eine Vorſchrift dahin, daß das

S. 416 ff .) ausgeſprochen worden iſt, die Vorſchrift in § 4 als ſchiedsrichterliche Verfahren ſich nach den Vorſchriften der 3. P.D.

eine Ausnahmevorſchrift eine ausdehnende Auslegung nicht zuläßt beſtimme, im Gegenteil iſt nach den Beſtimmungen der 3. P. O.

vielmehr ſtreng auf den ihr gegebenen Umfang zu beſchränken der Schiedsrichter, ſoweit die Parteien nichts Abweichendes ver

iſt und der Landesgeſeßgebung nur das Recht entzieht, für die einbart haben, an die Vorſchriften der 3. P. D. grundfäßlich

in Frage ſtehenden Rechtsſtreitigkeiten den Rechtsweg aus . nicht gebunden und unterliegt defſen Freiheit nur gewiſſen , aus

zuſchließen , d. h . den Parteien die Anrufung der Gerichte den Einzelbeſtimmungen des X. Buches über das ſchiedsrichter.

überhaupt zu verſagen , und daß , ſoweit dieſe Schranke ein. lide Verfahren abzuleitenden Schranken. Demzufolge liegt die

gehalten wird, die Vorſchriften der Landesgeſeße in Kraft geblieben Grundlage der Wirkung des Schiedsſpruchs in dem Vertrage.

ſind . Von einer Ausſchließung des Rechtswegs kann aber Dieſe Erwägungen ſchließen aber aus , daß der Gefeßgeber die

auch dann nicht die Rede ſein, wenn , wie die nicht nur feiten in & 74 Abſ. 3 an die Streitverkündung im Rechteſtreite ge.

der Reichagefeßgebung (vergl. 2. B. & 25 des Gefeßes über das knüpften, in 8 68 der 3. P. D. poſitiv ausgeſprochenen Rechts

Poſtweſen vom 28. Oktober 1871 , $$ 134 ff. des Gefeßes über folgen ſchlechthin an eine Streitverkündung im ſchiedsrichterlichen
die Rechtsverhältniffe der Reichsbeamten ), ſondern auch ſeitens Verfahren knüpfen wollte oder daß eine Abertragung jener Rechts

der Landesgeſeßgebungen im Intereffe einer ungeſtörten Ver. folgen im Wege der Analogie zugelaſſen werden könnte. Aller .

waltung der Staatsfinanzen zugelaffen worden iſt, Anſprüche dinge greifen dieſe Ausführungen nur Plaß für das Verfahren

1
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vor den Schiedsrichtern - das ichiedsrichterliche Verfahren im verwarf durch Urteil vom 24. Januar 1903 die Berufung

engeren Sinne —, nicht für das Verfahren vor den Gerichten, als unzuläſſig. In den Gründen wird ausgeführt: der Termin

das in einem ſchiedsrichterlichen Verfahren ſtattfinden kann. Ing. vom 17. Januar ſei nur zur Verhandlung über die vor Zu.

beſondere hat die Streitverkündung in dem Verfahren nach 8 1042 ſtellung des Urteils eingelegte Berufung beſtimmt geweſen. Die

3. P. O. die Wirkung der 88 74 46.3, 68 a. a. D. audin Bell. Jabe ein Recht darauf gehabt, daß dieſe Berufung als

bezug auf die dort zuläſſige Anfechtung aus einem der in $ 1041 unzuläſſig oder wirkung8108 verworfen und die Kl. in die Koſten

aufgezählten Gründe. Sch. c. R. , U. v . 15. Mai 03 , 504/02 II. der wirkungsloſen Berufungseinlegung verurteilt werde. Der

3. § 139. Fragerecht wegen des Vorgangs bei Ent. Mangel dieſer Berufungseinlegung habe auch dadurch nicht

ſtehung eines Unfalls. geheilt werden können , daß die Berufungsſchrift mit der

Das B. G. erwägt, ohne einen Schritt zur näheren Er. Terminsbeſtimmung, gleichzeitig mit dem Urteil nochmals zu .

mittlung des Sachverhalts zu tun , verſchiedene Möglichkeiten geſtellt wurde. Darin könne aber auch nicht die formgerechte

des Herganges eines Fehltrittes auf einer Treppe und gelangt wiederholte Einlegung einer Berufung gefunden werden , zu dieſem

zu der Annahme eigenen Verſchuldend des verlegten Kl. ohne Zwecke hätte Kl. unter Zurücknahme der wirkungsloſen Berufung

irgend welche Ermittlung der Beſchaffenheit der Ortlichkeit auf einen neuen Schriftfaß gemäß § 518 der 3. P. O. mit der

Grund der Erörterung möglicher Vorſichtsmaßnahmen , die nur Bitte um Terminsbeſtimmung bei Gericht einreichen und recht

unter der Vorausſeßung beſtimmter tatſächlicher Verhältniſſe zeitig mit oder nach Zuſtellung des Urteils dem Gegner zu =

hätten ergriffen werden können. Die Unzuläſſigkeit ſolcher, ohne ſtellen laſſen müſſen. Dieſen Erforderniſſen habe der am

tatſächliche Unterlage angeſtellter Erwägungen zeigt am fola- 13. Auguſt zugeſtellte Schriftjat nicht entſprochen und eß ſei

gendſten die Ausführung, der Kl. hätte eine Hand am Geländer deshalb die Berufung als unzuläſſig zu verwerfen. Dieſe Ent

oder an der Wand haltend , die nächſte Stufe , langſam mit dem ſcheidung iſt vom R. G. gebilligt und die dagegen eingelegte

freien Fuße taſtend, ſuchen können und hätte ſie ſo ficher erreichen Reviſion zurücgewieſen, namentlich aus folgender Begründung :

müffen . Darüber, ob die Steintreppe nod innerhalb des Hauſes Es kann als unſtreitig bezeichnet werden , daß die ein weſent.

liegt oder als Freitreppe in den Hof führt und ob ſie mit einem liche Erfordernis hier der Berufungseinlegung bildende

Geländer verſehen iſt, laſſen die Tatbeſtände I. und II. I. Ladung nach dem Rechte der 3. P. O. die Aufforderung zum

nichts entnehmen. Jede Kombination, wie und in welcher Weiſe Erſcheinen in dem hierfür nach 8 216 der 3. P. D. be

der Kl. jede Gefahr hätte vermeiden können , erſcheint aber ohne ſtimmten , nicht in einem in der Schrift etwa bloß be :

Kenntnis der Ortligkeit mehr oder minder wiltürlich. Hinzu nannten Termine iſt und das deshalb eine dem g 216 der

kommt, daß der Kl. auch in der Berufungsinſtanz fich darauf 3. P. D. entſprechende Terminsbeſtimmung ein weſentliches

berufen hat, örtliche Beſichtigung werde ergeben , daß die frag- Erfordernis der Ladung und damit der Berufungseinlegung

liche Steintreppe glatt und ein Ausgleiten auf ihr im Finſteren bildet. Nach der 3. P. D. iſt ferner Terminsbeſtimmung die

außerordentlich leicht fei. Es hätte ſomit die Ortlichkeit, ing . gerichtliche, dem Vorfißenden zugewieſene Verfügung, in der

beſondere die Beſchaffenheit der Treppe ermittelt und feſtgeſtellt erklärt wird , daß das Gericht zu der bezeichneten Zeit bereit

werden ſollen , wie auch aller Anlaß gegeben geweſen wäre, ſei , die Verhandlung , zu welcher geladen werden ſoll, mit den

behufs näherer Ermittlung der Art und Weiſe, wie der Kl. Parteien vorzunehmen ; ſie iſt danach tein Blankett für irgend

angeblich zu Fall gefommen iſt, vom Fragerecht Gebraud zu ein von der Partei noch zu beſtimmendes Verfahren , ſie iſt nur

machen. 8. c. T. , U. y. 28. Mai 03 , 513/02 VI. feſtgeſeßt für das Verfahren, welches durch die fie enthaltende

4. 88 216 , 516 , 518. Unzuläſſigkeit der nochmaligen Ladung eingeleitet wird. Daraus ergibt ſich unwiderleglich, daß,

Zuſtellung einer wirkungsloſen Berufungsſchrift mit IIrteil. *) wenn durch die Zuſtellung der jene ladung enthaltenden Be

Das Urteil des L. G. zu Hamburg vom 9. Juli 1902 , rufungsſchrift ein Verfahren über eine zwar im Sinne des

durch welches die Klage abgewieſen iſt, wurde am 13. Auguſt $ 516 Abſ. 2 der 3. P. D. wirkungsloſe Berufung eingeleitet

1902 im Auftrage des Anwaltes der Kl. dem Anwalte der wird , dadurch der für die Ladung beſtimmte Termin, durch

Bekl. zugeſtellt. Vor Zuſtellung des Urteils hatte die Kl. durch welche das bezeichnete Verfahren eingeleitet wurde, verbraucht iſt

ihren Anwalt die Berufungsſchrift vom 30. Juli dem Anwalte und nicht mehr zu einer neuen Berufungseinlegung , die ein

der Bekl. am 5. Auguſt zuſtellen laſſen . Dieſer Schriftfaß neues anderes Verfahren einleitet, verwertet werden kann .

enthielt die in § 518 der 3. P. D. vorgeſehenen weſentlichen H. c. St. u . K. , U. v. 15. Mai 03 , 94/03 II.

Beſtandteile, insbeſondere auch die Ladung der Berufungsbekl. 5. § 256 und 6. G. B. a . F. Art. 122. Anſprüche gegen

zu dem von dem Vorfißenden des Gerichts auf den 17. Januar Geſellſchafter während des Konkurſes über das Vermögen einer

1903 beſtimmten Termin zur mündlichen Verhandlung. Da offenen Handelsgeſellſchaft.

jedoch die Einlegung der Berufung vor Zuſtellung des Urteil ! I. Nach der konſtanten Rechtſprechung des früheren

nad 516 Abſ. 2 der 3. P. O. wirkungslos iſt und der R. D. 6. G. und des R. G. können nad Art . 122 des 5.G.B

Anwalt der Kl. dieſen Mangel feiner Berufungseinlegung ent- a. F. im Falle des Konkurſe der Geſellſchaft die Geſellſchafts

deckte, ſo ließ er den gleichen , bereits am 5. Auguſt zugeſtellten gläubiger ungeachtet der Vorſchrift des Art. 112 des H. G.B.

Shriftfaß mit der früher erfolgten Terminsbeſtimmung dein A. F. , wonach die Teilhaber einer offenen Handelsgeſellſchaft für

Anwalt der Berufungsbekl. am 13. Auguſt, gleichzeitig mit dem alle Verbindlichkeiten der Geſellſchaft ſolidariſch haften, aus dem

Urteil, nochmals zuſtellen. Das O. L. G. zu Hamburg Privatvermögen der Geſellſchafter nur ſubſidiär , inſoweit ſie

im Geſellſchaftskonkurs einen Ausfall erlitten haben , Befriedigung

*) Vergl. S. 278. erlangen und gegen die Geſellſchafter vor Beendigung des

I
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Geſellſchaftskonkurſes nicht mit Klage auf Zahlung vorgehen, läuft, wenn der Bekl. nunmehr die Forderung in ihrer Höhe

und gilt dies auch für den ausgeſchiedenen Geſellſchafter. beſtreiten ſollte, Beweismittel zu verlieren , während, wenn in

In dieſer Beziehung wird auf die vom B. R. angeführte Ent. dem gegenwärtigen Verfahren die fragliche Feſtſtellung geſchieht,

ideidung des R. G. VI 331/1901 und die darin erwähnten ein weiterer Prozeß nach Beendigung des Konkurſes kaum

Entſcheidungen verwieſen , worin die von der Rkl. vertretene möglich iſt, oder wenigſtens fich ſehr einfach geſtalten und nur

gegenteilige Anſicht eingehend und zutreffend widerlegt iſt; die von kurzer Dauer ſein wird. Dieſe Erwägungen führen mit

gegenwärtige Sache hat keinen Urlaß gegeben, von dieſer Recht- Notwendigkeit zu dem Schlufſe, daß für die Kl. ein rechtliches

ſprechnng abzugehen . Mit Unrecht hat die Rkl. für die Nicht- Intereffe an der alsbaldigen Feſtſtellung ihrer Forderung vor.

anwendbarkeit des Art. 122 bei dem ausgeſchiedenen Geſell- liegt. Nun hat allerdings das O. L. G. noch weiter ausgeführt,

ſchafter noch geltend gemacht, daß nach dem bisherigen Rechte daß überhaupt zur Zeit eine ziffermäßige Feſtſtellung des

mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen klägeriſchen Anſpruchs nicht möglich ſei, weil der Ausfall, den

einer offenen Handelsgeſellſchaft der Konkursverwalter ohne die Kl. in dem Konkurſe B. & B. erleiden werde, noch nicht

weiteres befugt fei, auch das Privatvermögen der noch vor . feſtgeſtellt werden könne, und auch ein Zwangsvergleich noch

handenen Geſellſchafter in den Konkurs zu ziehen und darüber nicht ausgeſchloſſen ſei. Aðein dieſe Begründung hat nur Er:

das Konkursverfahren eröffnen zu laſſen , während dieſes in heblichkeit gegenüber der ungenauen Faſſung, welche die Kl.

betreff der bereits ausgeſchiedenen Geſellſchafter nicht angängig ihrem Feſtſtellungsantrage gegeben hat. Das D. L. G. hatte

jei ; denn nach Art. 198 des 6. G. B. a. F. findet über das aber die Pflicht, durch Hinweis auf die Untlarheit diejes An.

Geſellſchaftøvermögen ein ſelbſtändiges Konkursverfahren ſtatt, trages der Kl . Gelegenheit zu geben, denſelben in einer klareren ,

und zieht daher dieſe Konkurseröffnung nicht von ſelbſt den zweckentſprechenden Faffung zu ſtellen ; einem Antrage gegenüber,

Konkurs über das Privatvermögen der perſönlich haftenden der etwa dahin geſtellt worden wäre, feſtzuſtellen, daß Bekl.

Geſellſchafter nach ſich, vielmehr findet die Konkurseröffnung verpflichtet ſei, den Betrag von ... Mart an die Kl. zu zahlen,

über deren Privatvermögen nur dann ſtatt, wenn auch in bezug ſoweit dieſe nicht wegen ihrer Forderung im Konkurſe von

auf ſie die allgemeinen Vorausſeßungen - Zahlungsunfähigkeit B. & B. Befriedigung erhält, würde dieſe Begründung jede

und Antrag vorhanden ſind. Daß die Berufung des au8 . Bedeutung verlieren . Hiernady beruht die Abweiſung des Feſt

geſchiedenen Geſellſchafters auf Art. 122 , inſoweit die Klage ſtellungsantrages auch auf Verlegung des § 139 der 3. P. D.

auf Zahlung in Frage ſteht, nicht dadurch ausgeſchloſſen wird, G. c . B. , u. 5. 15. Mai 03 , 500/02 II.

daß die Klage gegen den Geſelljchafter aus Anſprüchen gegen 6. § 381. Entſchuldigung eines ausgebliebenen Zeugen .

die Geſellſchaft in 5 Jahren verjährt, oder daß vermutlich aus Falls nachträglich genügende Entſchuldigung des Ausbleibens

dem Konkurſe nur noch eine geringfügige Dividende zu erwarten erfolgt , ſind die gegen den ausgebliebenen Zeugen getroffenen

iſt, bedarf feiner beſonderen Darlegung. Die Anwendung des Anordnungen wieder aufzuheben , ohne daß gerade die Glaub .

Art. 122 würde allerdings ausgeſchloſſen ſein , wenn die Firma haftmachung der Entſchuldigungegründe als Vorausſeßung

B. & B. zur Zeit der Konkurseröffnung nicht mehr als Geo aufgeſtellt wäre. Eine bloße Glaubhaftmachung genügt. Wenn der

jelljdaft beſtanden hätte. II. Was die eventuell erhobene Zeuge eine Glaubhaftmadung im Sinne des § 294 der 3. P. D.
Feſtſtellungsklage betrifft , ſo hat das D. L. G. fie ale nicht unternehmen kann oder will, ſo iſt das kein Grund, ihn mit

unzuläſſig deshalb abgewieſen , weil die Kl . ein rechtliches der Strafe belaſtet zu laffen , obgleid er Beweismittel für

Intereſſe an der alsbaldigen Feſtſtellung nicht habe, § 256 die von ihm zu ſeiner Entſchuldigung angeführten Umſtände be.

3. P.D. Das D. L. G. hat zwar nicht verkannt, daß der nannt hat. F. c. R. , Beſchl. v. 18. Mai 03 , B 142/03 VI.

Gläubiger bei einer erſt künftig fällig werdenden Forderung ein 7. § 383 Nr. 5 verbunden mit Str. G. B. § 300. Zeugnis.

ſolches Intereſſe haben könne , hat es aber im vorliegenden Falle ablehnung ſeitens eines Rechtsanwalts.

als nicht gegeben erachtet, weil nach Lage der Sache nicht an . Mit Recht nimmt zunächſt der angefochtene Beſchluß an ,

zunehmen ſei, daß es für die Kl. , eine bedeutende Aktiengeſell. daß es ſich bei den Vorgängen, über welche der Zeuge vernommen

ſchaft, von wirtſchaftlicher Bedeutung ſei , ſchon jeßt zu erfahren, werden ſoll, um die Ausübung der Berufstätigkeit desſelben

in welcher Höhe fie nach Beendigung des Konkurſes B. & B. handelt. Auch wenn einem Rechtsanwalte die Beſorgung außer.

einen, dem Grunde nach nicht beſtrittenen Anjpruch gegen den prozeſſualer Angelegenheiten übertragen wird, geſchieht dies regel.

Bekl. geltend machen könne, auch im übrigen es an jedem mäßig mit Rückſicht auf die dem Anwalt innewohnenden Rechts

Anhalt dafür fehle , daß die Kl. in irgend einer Beziehung ein kenntniſſe und mit Beziehung auf ſeinen Beruf, der ihn beſonders

rechtliches Intereſſe daran habe , daß die von ihr gewünſchte befähigt, einen Dritten im geſchäftlichen Verkehre wirtſam zu

Feſtſtellung ſchon jeßt erfolge. Hierbei hat aber das B. G. die vertreten . Man kann nicht ſagen , weder im Fall einer General.

Sadlage nicht genügend gewürdigt. Der Bekl. hatte allerdings volmacht noch bei Erteilung eines einzelnen Auftragø, daß die,

den klägeriſchen Anſpruch dem Grunde nach nicht beſtritten, vom Anwalt auf Grund der Vollmacht geübte Tätigkeit neben

hatte ihn aber auch in ſeiner Höhe nicht anerkannt. Wird dem ſeinem Berufe liege und daß er hierbei nicht als Anwalt mit

Feſtſtellung &antrage in dem gegenwärtigen Rechtſtreite nicht ſtatt. den ihm als ſolchem obliegenden Standespflichten , ſondern als

gegeben , ſo iſt nicht ausgeſchloſſen, daß die Kl. genötigt iſt, Privatperſon außerhalb ſeines anwaltlichen Pflichtenkreiſes auf

in einem nach Beendigung des Konkursverfahrens neu an : trete. Im gegenwärtigen Fall hat zudem der Zeuge dienſteidlich

zuſtrengenden Rechtsſtreite ihre Forderung wieder geltend zu verſichert, daß er lediglich in ſeiner Stellung als Anwalt für S.

machen, womit für ſie nicht nur ein wiederholter, nicht un- die bezeichneten Verhandlungen mit einem ungenannten Dritten

erheblicher Koſtenaufwand verbunden iſt, ſondern ſie auch Gefahr und dem Gläubiger 8. gepflogen habe. Würde er nun gezwungen
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werden , die Einzelheiten dieſer Verhandlungen zu offenbaren , ſo 3. P. O. , wonach in dieſem Falle beide Parteien in Anſehung

müßte er alles aufbeden , was ihm von den rechtlichen Be. der betreffenden Beweisführung alle Rechte ausüben tönnen ,

ziehungen ſeines Machtgebers, der ihm, wie er dienſteidlich und welche ihnen vor der Eidegzuſchiebung bezw . vor der Auferlegung

alſo glaubhaft verſichert, für die Angelegenheiten beſondere Auf- des richterlichen Eides zuſtanden, und wonach dann unter Auf .

träge erteilt hat, zum Gemeinſchuldner 8. und ſonſtigen Be. hebung des Urteile in der Sache anderweit zu erkennen iſt,

teiligten durch den Machtgeber oder dritte bekannt geworden iſt, kommt in Frage , ob danach die Einlegung und Durchführung

fofern es nur im Zuſammenhange mit der Offerte und mit dem der Reviſion als zuläſſig zu erachten iſt. Es iſt nicht zu ver

Abkommen gegenüber F. ſteht. Daraus erhellt aber, daß ſolche kennen , daß gegen die Zulaſſung der Reviſion – und wenn es

Tatſachen, die dem Anwalt anvertraut ſind und zu deren Geheim- ſich um ein Urteil I. 9. handelt , gegen die Zulaſſung der Be.J.

haltung er nach $ 300 des Str. G. B. verpflichtet iſt, ſich nicht rufung für dieſen Fall namentlich um dedwillen Bedenken

von den eigenen Handlungen des bevollmächtigten Anwalto beſtehen, weil damit ein zweifelhaftes Verfahren in verſchiedenen

trennen laſſen , die in jenen Tatſachen ihre Unterlage finden, Inſtanzen bezüglich desſelben Urteils gegeben iſt, und ſodann ,

daß alſo , wenn er nach § 383 Nr. 5 der 3. P.D. dieſe nicht weil das bedingte Endurteil auch ohne die Reviſion bezw . die

preiszugeben verpflichtet iſt, das Recht, das Zeugnis zu ver- Berufung nicht beſtehen bleiben kann , vielmehr ſchon nach § 471

weigern , auch die erſteren umfaffen muß. Der V. 3. S. hat Abſ. 3 in dem weiteren Verfahren vor dem B. G. oder dem

ſich bereits dahin ausgeſprochen , daß der Zweck der Vorſdrift Gericht I. I. aufgehoben werden muß. Gleichwohl ſprechen

der 3. P. D. vereitelt werden würde, wenn es geſtattet wäre, die überwiegende Gründe für die Zuläſſigkeit der Reviſion bezw . der

zur Verjhwiegenheit verpflichteten Perſonen zwar nicht zur Berufung und zwar auch dann , wenn das Rechtsmittel erſt nach

Kundgabe unmittelbar anvertrauter Tatſachen , wohl aber zur dem Tode des Schwurpflichtigen eingelegt wurde. Wird näher

Offenbarung ſolcher Wahrnehmungen , eigener Handlungen und dargelegt.) A. c. 8. , U. 4. 15. Mai 03 , 14/03 II.

Erklärungen zu zwingen , die mit jenen im engſten Zuſammen. 10. Zu 88 887 und 888. Anwendbarkeit bei Erzwingung

hange ſtehen ( Iuriſt. Wochenſchr. 1901 S. 719 Nr. 7 ; vergl. von Auflaffungserklärungen .

auch Entſch. des R. G. Bd. 50 S. 353 ff.). Dem iſt bei . Bezüglich der Frage , ob zur Erzwingung der Auflaffung

zupflichten und darum erſcheint die Weigerung des Zeugen, die $ 887 oder 888 3. P. D. anzuwenden ſei, entſcheidet fich das

Einzelheiten der im Auftrage ſeines Machtgebers in der Konkurs- D.L. G. für das leştere Verfahren , indem es erwagt: Der

face bezüglich des Zwangsvergleiche getanen Schritte nach Maß- $ 887 erfordere zu feiner Anwendbarkeit eine vertretbare Hand.

gabe des Beweisbeſchluffet mitzuteilen , berechtigt. K. c. S., lung, d . h . eine ſolche, die von jedem beliebigen Dritten für den

Beſchl. v. 19. Mai 03, Bs 77/03 VII. Shuldner vorgenommen werden kann , ohne daß dem Gläubiger

8. 88 568 , 575. Befangenheit eines Sadverſtändigen. oder dem Sculdner daraus Nachteile erwachſen . Als folcheશાહ

Das B. G. hat den Kreistierarzt f. als alleinigen Sach, ſchlechthin vertretbare Handlung könne die Erteilung einer Auf. .

verſtändigen zur Erſtattung eines Gutachten darüber beſtellt, laffung , wie ſie hier Frage ſtehe, nicht angeſehen werden ; fie

ob die Gebührenbeträge angemeſſen find, die f. ſelbſt dem Bekl. werde zu einer ſolchen auch nicht dadurch, daß der Verpflichtete

für die tierärztliche Behandlung ſeines Pferdes in Rechnung einen Dritten zur Abgabe der Erklärung bevollmächtigen könne.

geſtellt hat und um deren Erſtattung die Parteien ſtreiten. Denn der Dritte ſei für ihn eine Vertrauensperſon.

Der Kl. bezweifelt inſoweit mit Grund die Unbefangenheit des Dagegen müſſe es für unzuläffig erachtet werden , ihm einen

Sachverſtändigen , da dieſer dieß Gutachten in ſeiner eigenen gerichtsſeitig zu ernennenden Vertreter aufzuzwingen . Dieſen

Sache abgeben würde und daran der Umſtand nichts ändert, Ausführungen konnte nicht beigetreten werden . Offenſichtlich

daß die Gebühren an F. ſchon bezahlt ſind. Soweit aber F. verfehlt iſt es zunädyſt, wenn das D... G. für die BeſtimmungD. L.

zur Feſtſtellung der Urſache, Art , Beſchaffenheit und Folgen der der Vertretbarkeit einer Handlung den Geſichtspunkt mit.

Hufverleßung des von ihm behandelten Pferdes und darüber, entſcheidend ſein laffen will, ob aus der Vornahme der Hand.

ob die Hufknorpelentzündung nicht entſtanden wäre , wenn der lung durch einen Dritteu dein Schuldner Nachteile erwachſen .

Kl. am 14. März 1901 das Pferd nicht beſchlagen fondern Daß eine Leiſtung dem Schuldner teurer zu ſtehen kommt,

tierärztlicher Behandlung überwieſen hätte, als Sachverſtändiger wenn nicht er ſelbſt, ſondern ein Dritter fie bewirkt, wird öfters

beſtellt iſt, iſt nach Lage der Sache eine Beſorgnis ſeiner Be- vorkommen , z. B. wenn der Schuldner verurteilt iſt, eine gewerb .

fangenheit nicht in folchem Maße vorhanden, daß er als ungeeignet liche Arbeit zu liefern , die in den Kreis ſeiner eignen Berufs .

zur Erſtattung eines Gutachten anzuſehen wäre . 8. c. S. , tätigkeit fällt. Der Nachteil der Verteuerung trifft ihn in

Beſchl. v . 19. Mai 03, Bs 79/03 VII . folchen Fällen als Folge davon , daß er anſtatt freiwillig ſeiner

9. Zu SS 471 , 477 Abſ. 1. Zuläſſigkeit der Reviſion Urteilsverbindlichkeit zu genügen, es zur Zwangsvollſtreckung hat

beiin Tode des Sdwurpflichtigen. kommen laſſen . Maßgebend für die Beurteilung, ob eine

Die Reviſion mußte als zuläffig erachtet werden. Nach der Handlung als vertretbar im Sinne des § 887 3. P. D. an :

übereinſtimmenden Erklärung der Parteien bei der mündlichen zuſehen iſt, bleibt hiernach allein das Intereffe des Gläubigers .

Verhandlung iſt der Direktor E. der Klägeriſchen Geſellſchaft, Er darf zur Erzwingung der Handlung den in § 887 be

dem durch das mit der Reviſion angefochtene Urteil der richter- ſtimmten Weg einſchlagen , wenn die Handlung dadurch, daß der

liche Eid aufgegeben wurde, von deſſen Leiſtung oder Weigerung Dritte ſie vornimmt, keine Einbuße in ihrem Weſen erleidet ,

die Entſcheidung in der Hauptſache abhängig gemacht wurde, fondern vollgültigen Erſaß einer vom Schuldner ſelbſt aus .

vor Einlegung der Reviſion geſtorben. Mit Rückridt auf die gehenden Urteil derfüllung darſtellt. Daß vom Standpunkt dieſer

Beſtimmungen der $8 471 Abj. 1 und 3 und 477 Abſ. 1 der Begriffsbeſtinimung aus recytogejdäftlidye Willenserklärungen,

1

1



XXXI . Jahrgang.
273

Juriſtiſche Wochenſchrift.

die eine Rechtsänderung zu gunſten des Gläubigers herbeiführen über ſeine eigenen angeblichen Vertragsverleßungen hinauslaufen.

follen, insbeſondere Auflaffungserklärungen, zu den vertretbaren Eine derartige Zumutung iſt in dem untergebenen Vertrags.

Handlungen zu rechnen find, hat bereits der I. R. zutreffend verhältniſſe in keiner Weiſe begründet. Es würde eine Über.

dargelegt. Ob der Gläubiger das ihm gebührende Grundſtück ſpannung der Grundfäße von Treu und Glauben im Verkehr

von ſeinem Schuldner ſelbſt oder von einem Dritten aufgelaſſen bedeuten , wollte man bei Vertragsverhältniffen der hier in Rede

erhält, iſt ihm völlig gleichgültig, da der wirtſchaftliche Erfolg ſtehenden Art von dem verpflichteten Kontrahenten verlangen ,

für ihn in beiden Fällen der gleiche iſt. Hinfichtlich des recht. daß er über die Einhaltung ſeiner Verpflichtung Rechenſchaft

lichen Erfolges freilich beſteht der nicht zu verkennende Unter- gebe, oder daß er durch Erteilung von Aufſtellungen und Aus

ſchied, daß eine vom Schuldner abgegebene Willenserklärung zügen aus ſeinen Geſchäftsbüchern ſeinen geſamten Geſchäfts

ſchon durch ſich allein , die Willenserklärung des Dritten hin . betrieb der Kontrolle des Gegenkontrahenten unterwerfe. B. c. P. ,

gegen nur dann die beabſichtigte Rechtsänderung hervorzurufen u. v . 11. Mai 03, 475/02 I.

vermag, wenn entweder der Schuldner den Dritten zur Abgabe Haftpflichtgefeß vom 7. Juni 1871.

der Erklärung ermächtigt hat oder ſeine verweigerte Mitwirkung 12. § 1 .

durch eine richterliche Ermächtigung erſeßt worden iſt. Es Der Umſtand, daß ein Unfall auf die eigentümlichen , mit

fragt ſich daher noch, ob der Gefeßgeber in Fällen , in denen dein Betriebe der elektriſchen Straßenbahn in den Straßen einer

rechte geſchäftliche Erklärungen den Gegenſtand der Zwangs- verkehrsreichen Stadt notwendig verbundenen Gefahren zurück

vollſtređung bilden , die Zwangsbefugniſſe des Vollſtređungs. zuführen iſt, iſt als maßgebend für den Ausſchluß der höheren

gerichte auch auf die zwangsweiſe Herſtellung der Legitimation Gewalt zu erachten . Ereigniſſe, wie das Überfahren unmündiger

des Dritten, das Rechtsgeſchäft zu gunſten des Gläubigers mit Rinder durd Wagen der Straßenbahn , die bei dem Betriebe

unmittelbarer Wirkung gegenüber dem Schuldner vorzunehmen , mit einer gewiſſen Häufigkeit vorzułommen pflegen und durch

hat ausdehnen wollen . Dieſe Frage, deren Entſcheidung hin . die Natur des Betriebe einer Straßenbahn von ſelbſt gegeben

fichtlich der Erzwingung einer Auflaffung nach früherem Recht find, müſſen vom Betriebsunternehmer von vornherein in Ausſicht

vielleicht nicht zweifelsfrei ſein mochte, iſt gegenwärtig angeſid ts genommen und demgemäß als mit dieſem Betrieb und ſeinen

der durch die 3. P. Novelle neu eingeführten Beſtimmung des Gefahren in Zuſammenhang ſtehend erachtet und von dem Unter.

$ 848 Abſ. 2 3. P. D. unbedenklich zu bejahen. (Wird be . nehmer nach § 1 des Haftpflichtgefeßes vertreten werden . Daben

gründet.) L. u. S. c. B. , Beſchl. v. 27. Mai 03 , B 127/03 V. folche Unfälle ihren Grund in der gefährdenden Natur des

Þandelsgeſebuch. Unternehmens ſelbſt, ſo können ſie auch nicht als von außen in

11. In Vertragsverhältniffen beſteht, abgeſehen von Auß . den Betrieb eingreifende Ereigniſſe erachtet werden , welche die

nahmefällen, keine Pflicht zur Auskunftserteilung behufs Geltend . Grundlage für die Annahme einer höheren Gewalt bilden könnten .

madung von Scadensanſprüchen. M. c. P. , u. v. 11. Mai 03, 470/02 VI.

Dem am Gewinn des Prinzipals beteiligten bandlung8- Kaijerliche Verordnung vom 27. Juli 1886.

gehülfen wurde allerdings ein Recht auf Einſicht der Bilanz 13. Pauſchſumme für Reiſen von Militärbeamten.

zuerkannt (vergl. R. D. . G. Bd. 17 S. 276, R. G. bei Bolze Es iſt dem B. G. darin beizutreten , daß der § 1 der

Bd. 4 Nr. 677 , Bd. 10 Nr. 226 , Bd. 13 Nr. 182, Juriſtiſche Kaiſerlichen Verordnung vom 27. Juli 1886 hinſichtlich der

Wochenſchrift 1894 S. 317). Ebenſo wurde erkannt, daß dem Dienſtreiſen der Militär- und Marineverwaltungsbeamten, welche

Agenten zum Zwecke der Durchführung ſeines Proviſionsanſpruchs häufig und an nahe gelegene Orte auszuführen ſind, der Militär

ein Recht auf Erteilung von Buchauszügen oder Bilanzen zuſtehe, verwaltungsbehörde des Kontingents nicht nur die Befugnis

und zwar nicht nur hinſichtlich der von ihm ſelbſt vermittelten einräumt, für alle derartigen Reiſen eines einzelnen Beamten

Geſchäfte, ſondern auch bezüglich der ſogenannten direkten Ab. innerhalb eines beſtimmten Zeitraums eine Geſamtabfindung

idhlüſſe, welche in dem ihm zugewieſenen Bezirke ſtattfanden , feſtzuſeßen, ſondern auch die, eine Pauſchſumme für jede einzelne

falls er auch von dieſen Proviſion zu beziehen hatte. (Vergl. derartige Reiſe beſtimmter Beamtenkategorien zu beſtimmen. Es

Juriſtiſche Wochenſchrift 1891 S. 474, Bolze Bd. 7 Nr. 511 , erhellt dies , wie das B. G. zutreffend ausgeführt hat , ebenſo

Bd. 13 Nr. 377. ) In Fällen ſolcher Art beſteht von vornherein aus dem Inhalte , wie aus dem Zweck der Kaiſerlichen Ver .

der vertrag &mäßige Anſpruch auf eine geldlidye Leiſtung, deren ordnung und ſteht auch deren Wortlaut damit nicht im Wider.

þöhe nur auf Grund der Geſchäftsbücher feſtgeſtellt werden ſpruch. B. c. R. , U. 5. 15. Mai 03, 25/03 III.

kann. Im vorliegenden Falle dagegen hatte die Bekl. lediglich Reichs ſtempelgeſeß in der Faſſung der Bekannt .

Anſpruch darauf, daß Kl. ſeine Transporte nicht einer Ron . machung vom 14. Juni 1900.

kurrenzfirma übertrug, und wenn ſie aus der Verleßung der 14. Tarifſtelle la . Stempel und Stüdzinſen bei Neue

Vertragspflicht des Kl. Schadenserſaßanſprüche ableitet, ſo iſt emiſſionen.

es ausſchließlich ihre Sache, den Grund und die Höhe ihres Das Gefeß lautet dahin : , .... Bei inländiſchen Aktien

Sdadens nachzuweiſen. Sie kann eine Mitwirkung des Kl. erfolgt die Verſteuerung zuzüglich des Betrag , zu welchem fie

hierzu nicht in Anſpruch nehmen. Wenn ſie in der Widerklage höher, als der Nennwert lautet, ausgegeben werden ." Nach der

von dem Kl. „Aufgabe über alles, was er im Vertragsjahr an Entſtehungsgeſchichte des Gefeßes iſt es unbedenklich, daß durch

Mehl nach den Vertragshafen und den Zwiſchenſtationen ver- die neue Stempelvorſchrift lediglich das Aufgeld , der Agio .

ichifft habe" verlangt und ihn zur Erteilung von Aufſtellungen gewinn der Aktiengeſellſchaften hat getroffen werden ſollen, und

der von ihr näher bezeichneten Art verurteilt wiffen will, jo der Wortlaut nötigt nicht zu einer anderen , weitergehenden Aus

würde dies auf eine Verurteiluug des Kl. zur Rechnungslegung legung. Zu dem Aufgelde, das eine Rapitaløvermehrung darſtellt,
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kann aber der Stempel nicht gerechnet werden , der bei der Aus. ebenſo nichtig, wie dies früher nach den Grundfäßen des Gemeinen

gabe der Aktien zu entrichten iſt. Was die Stüđzinſen an- Rechte der Fall war. Es kann ſich vielmehr nur darum handeln,

langt , ſo ſtellt der B. R. feſt, daß ſie als Entgelt für das ob die Klage , welche hier erhoben iſt, unter den 8 75 des

Recht auf Teilnahme an der Dividende des Geſchäftojahres 1901 Gefeßes über die Geſellſchaften m . 6. 6. fällt und ob danach

zu zahlen geweſen find , und er nimmt mit Recht an , daß fie der Kl. mit Recht verlangen kann , daß die Nichtigkeit der

keinen zum Refervefonds fließenden Übertrag der Aktie ſelbſt beklagten Geſellſchaft mit den aus § 77 fich ergebenden Wirkungen

bilden. Sie find lediglich die Gegenleiſtung für das eingeräumte feſtgeſtellt werde. Dieſe Frage iſt aber zu bejahen und die

Dividendenbezugsrecht und erhöhen den Ausgabewert der Aktien Vorinſtanzen haben dieſelbe aus Rechtóirrtum verneint , indem

nicht. St. c. T. , U. v. 26. Mai 03, 84/03 VII. fie dem § 75 eine zu enge, mit dem Wortlaute desſelben nicht

Gefeß betr . Geſellſchaften m. b. H. vom 20. April im Einklang ſtehende Auslegung gegeben haben . (Wird eingehend.

1892 . begründet.) R. c. 3. & R. , U. v. 13. Mai 03 , 55/03 I.

15.8 75. Nichtigkeit der Geſellſchaften bei nicht form . Warenzeichengejek vom 12. Mai 1894.

gerechtein Geſellſchaftsvertrag troß Eintragung in das Handels- 16. § 9. Herkunft oder Beſchaffenheits -Bezeichnung.

regiſter. Das B. G. folgert aus Behauptungen der Kl. , daß in den

Die Vorinſtanzen haben nicht verkannt, daß der Geſellſchafts. beteiligten Verkehrskreijen unter Germania nicht eine beſondere

vertrag, auf Grund deffen am 25. Februar 1899 die beklagte Art getrockneter amerikaniſcher Apfel, ſondern nur die von der

Geſellſchaft m. b.H. in das Regiſter des berzoglichen Amts . Kl. als ihre beſte Qualität auf den Markt gebrachte Ware

gerichts in Meiningen eingetragen wurde, dem Erfordernis der verſtanden werde, und daß die Käufer mit dieſer Bezeichnung

gerichtlichen oder notariellen Form , wie es durch & 2 des Gefeßet den Begriff einer beſonderen Güte der Ware nur deshalb

betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung aufgeſtellt verbänden , weil ſie die Inhaber der klagenden Firma als

iſt, nicht genügt und nur einen ſchriftlichen Vertrag mit notarieller renommierte Jinporteurs kennten , deren erſte Qualität einen

Beglaubigung der Unterſchriften darſtellt; fie erachten aber dieſen vorzüglichen Ruf genieße.vorzüglichen Ruf genieße . Wäre dies richtig und bedeutete

Mangel der Form dadurch als geheilt, daß die beiden Geſchäfts. demnach die Bezeichnung der von der Kl. in den Verkehr ge

führer der Geſellſchaft, darunter der Kl. , die Geſellſchaft perſönlich brachten revaporierten " Apfel mit dem Worte Germania

unter Bezugnahme auf den Vertrag zur Eintragung ing Handels- lediglich den ýinweis auf die Herkunft der Ware aus

regiſter angemeldet und die Firına gezeichnet haben , worauf dem Geſchäfte der Kl. , jo wäre allerdings der Lödungs.

jodann die Eintragung der Geſellſchaft ins Regiſter auch erfolgte. anſpruch der Kl . unbegründet, da ein den tatſächlichen Ver .

Das B. G. pflichtet bei dieſer Sadlage der von Staub in hältniſſen widerſprechendes Warenzeichen im Sinne des bezogenen

ſeinem Kommentar zum 6. G. B. 6. und 7. Aufl. S. 927 § 9 Abj. 1 Ziffer 3 nicht vorliegt , wenn ein eingetragenes

und 928 bezüglich der Aktiengeſellſchaft vertretenen und nun Warenzeichen in den beteiligten Verkehrsfreifen lediglich als

auch in dem Kommentar zu dem Gefeß betreffend die Geſell. Kennzeichen der Ware eines beſtimmten andern Gewerbe.

ſchaften m. b . 6. S. 34 Anm. 27 und S. 406 Anm. 3 II auf. treibenden angeſehen wird. Wohl aber kann , wie ebenfalls von

recht erhaltenen Meinung bei, daß die Nichtbeobachtung der für dem R. G. wiederholt ausgeſprochen iſt, in der Benußung eines

die Errichtung der Geſellſchaft vorgeſchriebenen gerichtlichen oder beſtimmten Zeichens dann eine Angabe tatſächlicher und irre,

notariellen Form die Nichtigkeit der einmal eingetragenen Gefell. führender Art erblickt werden , wenn fich dasſelbe als eigent .

ſchaft nicht zur Folge habe, vielmehr nach der Saffung deb 8 309 liche Beſchaffenheitsbezeichnung darſtellt und infolge.

des H. G. B. bezüglich der Aktiengeſellſchaften, wie des § 75 deffen der damit verſehenen anders beſchaffenen Ware eine

des Gefeßes betreffend die Geſellſchaften m . b . H. bezüglich dieſer Beſchaffenheit beigelegt wird , die fie in Wirklidykeit nicht beſigt.

leßteren angenommen werden müffe, daß der Mangel der geſeßlich Db nicht das Wort Germania eine eigentliche Be .

vorgeſchriebenen gerichtlichen oder notariellen Form durch die ſchaffenheitsbezeichnung ſei , konnte erſt nach Erhebung

Eintragung der Geſellſchaft ins Handelsregiſter geheilt ſei. Dieſe des beantragten Beweiſes zuverläſſig beurteilt werden . Stellte

Auffaſſung iſt jedoch rechtsirrig und entbehrt der geſeblichen fidh nach dem Beweisergebnis die Richtigkeit der Behauptungen

Grundlage. Gegenüber dem urſprünglichen Entwurf, welcher der Kl . dahin heraus, daß in den beteiligten Verkehrsfreiſen

für die Errichtung einer Geſellſchaft mit beſdränkter þaftung unter der Bezeichnung Germania aus Amerika eingeführte

lediglich die ſchriftliche Form des Geſellſchaftsvertrags erfordert ,,evaporierte" Apfel von beſonderer Güte und von befon .

hatte , iſt im Laufe der Beratungen des Entwurfs aus wohl- derem Preiſe verſtanden werden , ſo war die Möglichkeit

erwogenen Gründen , um die Bedeutſamkeit der bezüglichen nicht ausgeſchloffen, das Wort Germania als eigentliche Be.

Willenderklärungen den Beteiligten zum vollen Bewußtſein zu ſchaffenheitsbezeichnung aufzufaffen ( ähnlich dem Falle Dyrek.

bringen, das Erfordernis feſtgeſeßt worden, daß der Geſellſchafts . torskie) . Daß das faufende Publikum , wie das B. G. an

vertrag des Abſchluſſes in gerichtlicher oder notarieller Form zunehmen ſcheint , eine beſondere , beſtimmte Art (Sorte ) ge .

bedürfe. Dieſes Erfordernis wurde zum Gejek. Inſoweit wurde trockneter Apfel unter der Bezeidnung Germania verſtehen

im öffentlichen Intereſſe für die Geſellſchaft m . b. H. dieſelbe müſſe, iſt nicht erforderlich. Auch kann die Anwendung des

zuverläſſige Errichtungsgrundlage gefordert, welche der Art. 209 § 9 Abſ . 1 Ziffer 3 nicht dadurch für ausgeſdyloſjen erachtet1

des Algem. H. G. B. für die Errichtung des Aktiengeſelljchaft . werden , daß die Beſchaffenheitsbezeichnung zugleich inſofern

vertrags vorſchrieb. Dieſe Beſtimmungen ſind zwingenden Rechts. Herkunftsbezeichnung iſt, als in den beteiligten Verkehrskreijen.

Das Rechtsgeſchäft, welches der durch das Gefeß vorgeſchriebenen bekannt iſt , daß die mit dem Worte Germania bezeiðhneten

Form ermangelt, iſt vielmehr jeſt nach § 125 des B. G. B. getrockneten Apfel aus dem Geſchäfte der Kl . herrühren ( ähnlich1
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dem Falle Benedictine). Vergl. Entſch. des R. G. in Zivil. ordentliche oder außerordentliche Erfißung erworben werden

fachen Bd. 40 S. 94 und die Entidy. des erkennenden Senato können , auch im Gebiete des Dithmarſcher Landrechte Geltung

II 462/1899 und II 117/1900. M. c . R. , 11. y . 19. Mai 03 , hat. S. c. 9. , 1. v . 15. Mai 03 , 497/02 III.c v . U.

508/02 II. III . Das Preußifdhe Allgemeine Landrecht.

II. Das Gemeine Redot. 18. § 75 Einl. Anwendbarkeit bei Schäden der Anlage

17. Erfißung von Grunddienſtbarkeiten . durch Straßenerhöhung.

Der Kl. beanſprucht das Recht, die Abwaſſer des nördlich Der B. R. nimmt an, daß die beklagte Stadtgemeinde als

und weſtlich der ſogenannten Schulkoppel befindlichen Ent. Eigentümerin der Straße Unterhaberberg gegenüber dem mit

wäſſerungegrabeng auf ſeine Parzellen Nr. 55 und 54 abzuleiten. einem Hausgrundſtüđe an dieſer Straße liegenden Kl. erſaß

Was den Erwerbegrund der Erſißung anlangt, ſo hat das pflichtig ſei, da eine dauernde weſentliche Erfdwerung der

B. G. dieſe verneint, weil das vom Kl. in Anſpruch genommene Verbindung des Sauſes mit der Straße infolge der im öffent

Recht überhaupt nicht als ein dingliches Recht und insbeſondere lichen Intereffe vorgenommenen Erhöhung der Straße einge

nicht als eine Grundgerechtigkeit angeſehen werden könne. Denn, treten ſei und die durch die Erhöhung für das Haus erwachſenen

jo führt es aus , der Rei. verlange die Zuleitung des Waffers Nachteile durch die Vorteile , die das Unternehmen für das

von einer Reihe von Grundſtüden, an denen er ſelbſt ein Recht Haus mit ſich gebracht habe , nicht aufgewogen würden. Dieſe

nicht behaupte, durch einen nach ſeiner Behauptung öffentlichen Ausführungen ſtehen auf dem Boden des Urteils des V. 3. S.

Graben ; er bezeichne alo den Gegenſtand der Servitut das des R. G. vom 18. April 1899 (Entſch. Bd. 44 S. 282)

Beſtehenbleiben des Waſſerlaufs. Es fehle hiernade an einem und find nicht zu beanſtanden, da ſie die Verlegung einer Rechts.

dienenden Grundſtüd, da der Graben als ſolches nicht betrachtet norm nicht enthalten. Die Neviſion rügt zunächſt die Verlegung

werden könne; dieſer ſei nur das Mittel zur Ableitung des materiellen Rechte mit der Begründung, daß das vorbezeich.

Waffers. Dieſe Ausführung iſt nicht ohne Bedenken . Aller- nete Urteil fich gegenüber der neueren Entſcheidung desſelben

dings iſt nicht völlig klar, welches Recht Kl. beanſprucht; im V. Senate vom 30. April 1902 ( Entſch. Bd . 51 S. 251 )

weſentlichen geht aber, wie auch der Klagantrag ergibt, ſein nicht aufrecht erhalten laſſe und daß der in dem erſteren Urteile

Anſpruch dahin, daß der Abfluß des in dem fraglichen Ent. in Bezug genommene § 75 der Einleitung zum A. L. R. auf

wäſſerungegraben ſich fammelnden Waffer8 auf ſeine Par. das Verhältnis des Straßenanliegers zum Eigentümer der

zellen 55 und 54 nicht gehindert werde. Warum bei ſolchem Straße bei der durch eine Straßenerhöhung erfolgten Schädi.

Anſpruch nicht der Graben als dienendes Grundſtüc jollte an . gung des Anliegers nicht anwendbar ſei , wie fich aus dem

geſehen werden können , iſt nicht erfindlich. Nur über den Urteile des Obertribunals vom 14. Juni 1863 ( Entid . des

Graben, nicht aber über ihr nicht gehörige Grundſtüđe, ing. Obertribunal Bd. 49 S. 91) ergebe. Dieſe Rügen ſind unbe.

beſondere auch nicht über die ihr nicht gehörige Schulkoppel gründet. Das Urteil des R. G. vom 30. April 1902 betrifft

konnte die mit der Aufſicht über die Ent- und Bewäſſerung den Bereich des im vorliegenden Falle allein maßgebenden A. 2. R.

betraute Südereggenskommune verfügen , und es liegt daher am nicht und führt nur aus , ein zum Schadenserſaß verpflichtendes

nächſten, daß der Kl. , der ja in erſter Linie fein Recht von der Dienſtbarkeitøverhältnis zwiſchen dem Eigentümer der Straße

Südereggenskommune ableitet, als Gegenſtand desſelben den und ihrem Anlieger laffe fich aus den Vorfhriften des B. G. B.

Graben im Auge gehabt hat. Daß aber an ſich auch an ebenſowenig wie aus denen des gemeinen Rechts herleiten,

Wafferflächen, Seen , Kanälen und Gräben , ſoweit die ſonſtigen die Ordnung des Rechtsverhältniſſes zwiſchen den beiden ge

Vorausſeßungen der Servituten, insbeſondere die causa perpetua, nannten Perſonen ſei aber nach Art. 109 , 124 , 218 des

vorliegen , Grunddienſtbarkeiten beſtehen können, iſt allbekannt E. G. zum B. G. B. dem Landesrecht überlaſſen . Das leştere,

und in zahlreichen, die Waſſergerechtigkeiten betreffenden Quellen . und zwar der § 75 der Einleitung zum 4. l. R., kommt im

ſtellen zum Ausdruck gebracht. Der Umſtand, daß im vor. vorliegenden Falle ſchon deshalb zur ausſchließlichen Anwendung ,

liegenden Falle nach der Behauptung des Kl. der fragliche Ent. weil die ſchädigende Handlung und damit die Entſtehung des

wäfſerung & graben ein öffentlicher ſein ſoll, iſt für die Frage der Schadenserſaßanſpruchs in die Zeit vor dem Inkrafttreten des

Möglichkeit der fraglichen Servitut gleichfalls bedeutungslos. B. G. B. , nämlich in das Jahr 1897, fällt. Die Anwend

Denn auch an öffentlichen Sachen können Privatrechte beſtehen, barkeit des § 75 , nach welchem derjenige, der ſeine beſonderen

ſoweit fie etwas anderes gewähren , als der Allgemeingebrauch Rechte und Vorteile dem Wohle des gemeinen Weſens auf

gewährt, wie z. B. eine Durchlaßgerechtigkeit an einem öffent zuopfern genötigt wird, ein Recht auf Entiqadigung hat , kann

lichen Wege ſtets zugelaſſen iſt, und ſpeziell an öffentlichen dadurch nicht ausgeſchloſſen werden, daß in dem genannten

Waſſerleitungen haben ſchon die Römer (vergl. Elvers, älteren Urteile des Obertribunals dem durd Underung der

Servitutenlehre S. 280) ſervitutenähnliche dingliche Privatrechte Straße geſchädigten Anlieger ein Stadenserſaßanſpruch verſagt

anerkannt. Iſt hiernach der vom B. G. für die Verneinung wird ; denn dieſes Urteil unterläßt völlig die Prüfung der Frage,

der Erſißung allein für durchſchlagend erachtete Grund nicht ob ein ſolcher Anſpruch nicht aus dem zwijchen dem Straßen.

zutreffend, ſo mußte das Urteil aufgehoben und die Sache zur eigentümer und dem Anlieger vorhandenen Dienſtbarkeits.

weiteren Prüfung dieſes Erwerbegrundes in die Berufungs. verhältniſſe herzuleiten iſt, deffen Beſtehen erſt durch die neuere

inſtanz zurückverwieſen werden , wobei insbeſondere in Betradt Rechtſprechung ſeit dem grundlegenden Urteile des R. G. vom

zu ziehen ſein wird , ob der gemeinrechtliche Saß, daß an 7. März 1882 ( Entſch. Bd. 7 S. 213) allgemein zur An

öffentlichen Sachen Privatrechte (abgeſehen von obrigkeitlicher erkennung gebracht worden iſt. K. c. B. , N. v. 15. Mai 03 ,

Einräumung) nur durdy unvordentliche Zeit und nicht durch 70/03 VII.

1

1

I
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19. § 329 II. I Tit. 5, 88 135 ff., 156 TI. I Tit. 11 ; 21. TI. I Sit. 13. Maklervertrag ; Widerruf des Pro

106 des Allgemeinen Berggefeßes. Zubuße beim Verkauf viſiondverſprechens.

von Rufen . Koſten der Entwährung &progeffe $. Nach dem vom B. G. feſtgeſtellten Sachverhältnis hat der

Kure neueren Rechts find unbedenklich den Wertpapieren Bekl. den Widerruf des Proviſionsverſprechens Ende Mai 1900

zuzuzählen . Wenn auch nach § 106 des Allgemeinen Berg. erklärt und unmittelbar darauf im Anfang Juni 1900 den

gefeßeð ein Kurerwerber, um der Gewerkſchaft gegenüber das Vertrag abgeſchloſſen, nachdem der Kl. ſeine Bemühungen, auf

Kurrecht ausüben zu können , im Gewerkenbuch als Eigen welche das Zuſtandekommen des Verkauf zurückzuführen iſt,

tümer eingetragen ſein muß, ſo iſt doch für die Frage des auf aufgewendet hatte. Da$ B. G. hat hier den in der Recht,

den Kauf des Kures anzuwendenden Rechte das entſcheidende ſprechung anerkannten Grundſaß anwenden wollen , daß die

Gewicht darauf zu legen , wo hinſichtlich der auf die Übertragung Proviſion auch dann zuzuſprechen iſt, wenn der Auftraggeber

des Kured zu richtenden Willenserklärung und die Übergabe des das vom Mäkler eingeleitete Geſchäft argliſtigerweiſe, um dem

Kurſcheineß einerſeits und die Bezahlung des Kaufpreiſes anderer- Makler die Proviſion zu entziehen, mit Umgebung desſelben

ſeits der Erfüllungsort iſt. abſchließt. Die Verwertung des Geſichtspunktet der Argliſt

Von dem Erwerber eines Kures fann nach ſeiner Ein- würde prozeſſualiſch nicht unzuläſſig ſein ; denn das B. G. war

tragung in das Gewertenbuch eine rückſtändige Zubuße gefordert befugt, den Einwand des Widerrufes bei dem Widerſpruch des

werden . Kl . unter Hinweis auf die aus der Sachlage fich ergebende

Der Umſtand, daß ein gelieferter Kur mit einer rück . Argliſt zurückzuweiſen . Indeſſen bedarf es dieſes Hinweiſes

ſtändigen Zubuße belaſtet iſt, gewährt dem Käufer nur die auß nicht, da der Widerruf aus anderem Grunde unbeachtlid iſt.

den 88 329 flg. de A. 2. R. TI. I Tit. 5 und den 8$ 135 flg. Zwar iſt dem B. G. darin beizutreten, daß der dem Mäkler

des A. L. R. TI. I Tit. 11 fich ergebenden Rechte. Ein jo erteilte Auftrag nach dem hier zur Anwendung kommenden

belaſteter Kur iſt nicht ein Wertpapier anderer Gattung als Pr. A. L. R. – wie nach gemeinen und franzöſiſchen Recht

ein unbelaſteter, er iſt nur mit dem rechtlichen Mangel be- widerruflich iſt. (Vergl. Urteil des R. G. I. 3. S. vom 16. April

haftet, daß , wer den Kurſhein erwirbt und behufe Ausübung 1884 in Raffow und Künßel, Beitr. Bd. 28 S. 835 ff. und

des Kurrechts der Gewerkſchaft gegenüber den Kur auf ſeinen Urteil des R. G. V. 3. S. vom 2. März 1895 Juriſtiſche

Namen umſchreiben laffen will, es auf ſich nehmen muß, die Wochenſchrift 1895 S. 209 Nr. 41 - Entich . des R. G.

rückſtändige Zubuße zu bezahlen , die Lieferbarkeit iſt ihm nicht BD. 22 S. 378 ff.) Dieß darf aber nicht dahin verſtanden

abzuſprechen. Die Firma W. & Co. hatte den Kur von der werden , daß der Widerruf des Auftrages oder die Herabfeßung

Bekl. gekauft und der Kl. verkauft. Als ſie von legterer verklagt der Proviſion jederzeit bis zum Abſchluß des zu ver .
wurde und der Bekl. den Streit verkündete, dieſe aber dem mittelnden Geſchäfte zuläſſig ſei ; vielmehr kann für den

Prozeffe beitrat, wurde im Vorprozeß der Firma W. & Co. der Fall, daß das Geſchäft zu ſtande kommt, der Widerruf nur vor

Anſpruch auf Lieferung eines Erfaßtures zuerkannt. In dem volſtändiger Ausführung des Auftrages mit rechtlicher Wirkung

jeßigen Prozeſſe tann die Kl. auf Grund der Abtretung der erfolgen und iſt nicht mehr ſtatthaft, wenn der Mäkler die von

Firma W. & Co. die Koſten des Vorprojeffeß von der Beki. ihm verlangte Tätigkeit behufe Zuſtandebringen des Geſchäfte

verlangen, weil dieſe die Entſcheidung des Vorprozeſſes als eine aufgewendet hat. (Vergl. Urteil des R. G. VI. 3. S. vom

richtige anerkennen muß. § 156 TI. I Tit. 11 iſt entſprechend 11. Juli 1892 Juriſtiſche Wochenſchrift 1892 S. 382 Nr. 39.)

anzuwenden. L. c. 3. , U. v. 6. Mai 03, 25/03 I. H. c. V. , U. v. 8. Mai 03 , 16/03 III.

20. 88 1066, 1068 TI. I Tit. 11. Heilung des Form . IV. Sonſtige Preußiſche Landesgeſetze.

mangels durch Naturalübergabe des geſchenkten Grundſtücks. Stempelſteuergeſel vom 31. Juli 1895 .

Dem D. L. G. iſt darin beizutreten, daß auch bei 22. Tarifſtelle 32 Abſ. 2. Stempel bei Tauſchverträgen.

Schenkungen unbeweglicher Sachen der Mangel gerichtlicher Der Stempel darf nicht nach der Höhe der vertragemäßig

Abſchließung durch Übergabe des Grundſtüđe geheilt wird . feſtgeſeßten Gegenleiſtung angefeßt werden , vielmehr Poinmt

Die Frage iſt nicht unbeſtritten, ob nicht ſeit Einführung der dafür der objektive , gemeine Wert der in Tauſch gegebenen

Grundbudygeſeße von 1872 an Stelle der in 88 1066 , 1068 Gegenſtände in Betracht. Hierzu find aber nicht die zur Aug.

TI. I Tit. 11 A. L. R. geforderter Naturalübergabe die Auf- gleichung nebenher erfolgenden Leiſtungen zu rechnen. W. c. F. ,

laffung treten mußte. Indeffen iſt die Rechtsanſchauung durch- U. v . 15. Mai 03 , 29/03 VII,

aus zu billigen, daß die leßterwähnten Gefeßebſtellen wie über. 23. Tarifſtelle 32 Ziffer 3. Begriff des Verbrauche.

haupt die Vorſchriften des A. L. R. über Schenkungen und deren Der B. R. begründet die Anwendung der Befreiungs

Gültigkeit nicht auf ſofortige Verſchaffung des Eigentums an vorſchrift Tarifſtelle 32 Ziffer 3 des preußiſchen Stempelſteuer.

der geſchenkten Sache, ſondern auf genügend deutliche und gefeßes vom 31. Juli 1895 dahin : Ob in der Umwandelung

kräftige Außerung des Schenkungswillens Gewicht legen , daß des Bleiweißes mittels Firniffes uſw. in Anſtrichmaffe ein

ſie eine folche zunächſt in der gerichtlichen Beurkundung erblicken, Verbrauch des Bleiweißes zu erblicken ſei, könne dabingeſtellt

aber auch die alsbaldige körperliche Hingabe der Sache als bleiben, da jedenfalls das Aufſtreichen der Anſtrichmaſſe auf

gleichwertig betrachten und daß legtere deshalb und in Er. einen Gegenſtand ein Verbrauch der Anſtrichmaſſe und damit

mangelung ausdrücklicher gegenteiliger Beſtimmungen nach wie auch des Bleiweißes ſei. Eine Anſtrichmaſſe, die auf Wagen,

vor unter der Herrſchaft des A. L. R. als genügendes Heilungs. Maſchinen und jonſtige Geräte aufgetragen ſei , gelte wirt

mittel für eine formloſe Schenkung gelten mußte . P. c. 8. , ſchaftlich als untergegangen ; fie habe für das Wirtſchaftsleben

U. 5. 20. Mai 03, 19/03 V. nicht nur eine andere Form angenommen, ſei auch im Wirt .
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ſchafteſinne nicht nur Beſtandteil einer anderen Sache geworden , bürgerlichen Rechte wirkſamen Annahme eine ſtillſchweigende,

ſondern ſie gelte wirtſchaftlich als aufgehoben und werde nicht beurkundete Willenserklärung des anderen Teils auð.

nach den wirtſchaftlichen Anſchauungen auch nicht dadurch er. reicht. Eine einſeitige, auf Bereicherung des anderen Teiles

halten, daß ſie wieder abgeſchabt werden könne und abgeſchabt gerichtete Willenserklärung ſtellt auch die Stiftung , da fie

werde. Der aus dieſen Ausführungen fich ergebende Begriff gemäß § 82 des B. G. B. nach erfolgter Genehmigung

des Verbrauch ſteht nicht in Übereinſtimmung mit dem Ber den Stifter verpflichtet, das in dem Stiftung& geſchäft zu

griffe, den die Rechtſprechung als den der Befreiungsvorſchrift geſicherte Vermögen auf die Stiftung zu übertragen , jeden:

zu grunde liegenden aus der ſprad gebräuchlichen Anwendung falle dann dar, wenn , wie hier, eine Verpflichtung zur Er.

des Ausdrucs und aus der Entſtehungsgeſchichte der Stempel. richtung der Stiftung nicht beſtand. $. c . St. , U. 5.

vorſchrift feſtgeſtellt hat. Der jeßt erkennende Senat hat in 17. März 03, 471/02 VII.

feinem Urteile vom 8. Oktober 1901 (Entſch. Bd. 49 S. 303) 25. Tarifſtelle 58. § 10 Abſ. 3. Vorvertrag. Ein

fich dahin ausgeſprochen : Selbſt wenn man für die Begriffe heitlichkeit des Rechtegeſchäfts.

beſtimmung des Verbrauchs von dem durch die frühere Rechts Die Urkunden, in denen die Stadtgemeinde zwei Bank

ſprechung aufgeſtellten Erforderniſſe der phyſiſchen Ver . häuſer verpflichtete, ihr Darlehen vorzuſtređen , enthalten rein

nichtung der Sache, d . h. des einzelnen Stoffgebildes, abfehen äußerlich betrachtet, in ihrem im Eingange beurkundeten

wolle, fo fei doch ſoviel gewiß , daß ein dauernder Gebrauch verfügenden Teile nur die Pflicht zur Vergabe und Annahme ,

des Gegenſtandes im Gewerbe mit dem Begriffe des Ver- nicht auch zur Rü đzahlung des Darlehns, und die hieran

brauches im Sinne der ſtreitigen Vorſchrift unvereinbar ſei; fich anſchließenden, in einzelne gehenden Bedingungen für die

dabei mache es für die Tatſache dieſes dauernden Gebrauchs Verzinſung und Rüdzahlung der aufzunehmenden Darlehen

keinen Unterſchied, ob die erworbene Sache ihre Form und erſcheinen als Beſtandteile des Vertrages, durch den die Pflicht

Geſtalt ändert, ihre Selbſtändigkeit verliert, mit anderen Gegen. zur Hingabe und Annahme der Darlehen begründet wird , in ,

ſtänden vereinigt und zu deren Beſtandteil gemacht wird, alſo dem ſie nach dem grammatiſchen Zuſammenhange nur die

bearbeitet oder verarbeitet wird. Von dieſen klaren Grundfäßen Bedingungen darſtellen , unter denen dieſe Hingabe und An

abzugehen, liegt kein Anlaß vor. Ihre Anwendung mag in nahme erfolgen ſoll. Hieraus folgt aber nicht, daß ſolche

einzelnen Fällen zu Zweifeln führen , da die Grenze zwiſchen Beſtandteile des die Pflicht zur Sergabe und Annahme der

einem dauernden Gebrauch und einem ſolchen Gebrauch, der Darlehen begründenden Vertrages nicht auch daneben noch eine

fich wegen ſeiner kurzen Dauer – bis zur Vernichtung der ſelbſtändige Bedeutung haben können. Die beurkundeten Bes

Sache infolge der durch den beſtimmungsgemäßen Gebrauch dingungen des künftigen Darleheng find dann als ſelbſtändige,

bewirkten Abnußung dem Verbrauche nähert oder in einem für ſich ſtempelpflichtige Schuldverſchreibungen anzuſehen, wenn

ſolchen übergeht, unter Umſtänden ſchwer zu ziehen iſt. Im aus ihnen ihrer Faſſung nach unmittelbar die Pflicht zur

vorliegenden Falle kann es aber nicht zweifelhaft ſein, daß das Rückzahlung des Darlehns , nachdem es gezahlt worden ſein

Bleiweiß - nur dieſeß, nicht die aus ihm hergeſtellte Anſtrich wird , hergeleitet werden kann und der erklärende zukünftige

mafie war Gegenſtand des Kaufgeſchäfts zum dauernden Darlehnsſchuldner die Abſicht gehabt hat , durch ſeine Er

Gebrauche dienen ſollte. Es war dazu beſtimmt, dauernd in klärung dieſe Rückzahlungspflicht zu begründen. Beides trifft

der Form eines durch Anſtrich hergeſtellten überzugs über aber nach der bedenkenfreien Feſtſtellung des B. R. im vor

gewiffe Gegenſtände ihnen ein gefälligered Ausſehen zu verleihen liegenden Falle zu . Die Reviſion der Kl. iſt hiernach

oder ſie, wie bei Eiſenteilen, vor Zerſtörung ( durch Roſt oder unbegründet. Die Reviſion des Bell. gründet dieſer darauf,

dergl.) möglichſt lange zu ſchüßen. F. c. 5. & S., U. . daß der B. R. unter unrichtiger Anwendung der Vorſchrift des

22. Mai 03 , 113/03 VII. § 10 A69. 3 des Stempelſteuergeſeßeß angenommen habe, die

24. Tarifſtelle 56 Abſ. 1 . Stempelpflichtigkeit von Kl. ſei , da ein einheitliches Rechtegeſchäft beurkundet ſei,

Shenkungen. nur zur Entrichtung einer einheitlichen Stempelſteuer und zwar

Die Frage, ob ein Schriftſtüc als Beurkundung einer des Schuldverſchreibungsſtempels verpflichtet, der Bekl. alſo zur

Schenkung ſtempelpflichtig iſt, iſt in erſter Linie nad den Vor. Erſtattung des von der Kl. zweimal entrichteten allgemeinen

ſchriften des Stempelſteuergeſeßes zu entſcheiden und das Vertragsſtempels mit 3 Mark verbunden . Dieſe Rüge iſt

bürgerliche Recht iſt erſt dann heranzuziehen , wenn ſolche Vor- begründet. Es iſt begrifflich ausgeſchloſſen , daß , wenn zwei

ſchriften nicht vorhanden ſind und das Stempelſteuergeſeß aus , Perſonen fich gegenſeitig binden , in Zukunft ein Darlehn zu

drüdlich oder ſtillſchweigend auf das bürgerliche Recht verweiſt. geben und anzunehmen , und daneben eine von ihnen die

Abſ. 2 der Tarifſtelle 56 ſtellt für das Stempelrecht eine gegenwärtige, wenn auch bedingte und betagte Pflicht über.

eigene, ſelbſtändige, vom bürgerlichen Recht abweichende Begriffs. nimmt , eine Darlehnsſumme zurückzuzahlen , eines dieſer

beſtimmung der Schenkungsurkunde auf, die vom Wechſel des beiden Geſchäfte ein rechtlicher Beſtandteil des anderen

bürgerlichen Rechts unberührt bleibt. Dieſe Begriffsbeſtimmung ſein kann . Die Rückzahlungspflicht iſt nicht in der An.

beſchränkt die Stempelpflichtigkeit nicht auf die Beurkundungnahmepflicht enthalten , dient auch nicht zur näheren Be..

zweiſeitiger Geſchäfte, trifft vielmehr jedes , auch das als ſtimmung der legteren ; ſie iſt vielmehr eine urſächlich und

einſeitige Willenserklärung erſcheinende Geſchäft, bei dem die zeitlich erſt aus der durch die Annahme bewirkten Erfüllung

Abſicht auf Bereicherung einer Perſon gerichtet iſt. Zur der Annahmepflicht folgende Verpflichtung, die mit jener nur

Begründung der Stempelpflicht genügt ſchon die einſeitige wirtſchaftlich dasſelbe Ziel hat. l. c. St. , u. v . 13. März 03 ,

Willenserklärung des Schenkenden, zu deren im Sinne des 466/02 VII.

-

-

1
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V. Das Franzöfifde Hecht (das Badiſdhe Laudredyt). und gefährdet das materielle Recht und die Rechtsfißerheit. Db

26. Bedeutung des dictum et promissum . die in dem Urteile angenommene Begründung wirklich unwider

In rechtlicher Beziehung iſt für den c. c. und das hierin leglich " ſei , hätte nach G.V.G. 8137 da : Plenum zu prüfen gehabt,

mit demſelben übereinſtimmende Badiſche Landrecht davon aus. denn in dem Urteil vom 27. September 1897 ( VI. 119. 1897)

zugehen , daß das Vorliegen einer beſonderen Zuſage in bezug hatte der VI. Senat des N. G. bereits zu derſelben Frage im

auf die Kaufſache – eines dictum et promissum – begriff entgegengeſeßten Sinne Stellung genommen und folgendes aus.

lich nicht auf die Zuficherung beſtimmter Eigenſchaften der geführt: „Die Reviſion macht zunächſt geltend, daß die Berufung

veräußerten Sache in der Zukunft beſchränkt iſt, ſondern daß des Bekl. gegen das landgerichtliche Urteil nicht wirkſam eingelegt

auch eine rechtlich als dictum et promissum beachtenswerte fei. In dieſer Beziehung liegt folgendes Sadverhältnis vor :

beſondere Zuſage dann vorliegt, wenn nur das Vorhandenſein Die Berufungsſchrift des Bekl. mit der Ladung zum Termine

einer Eigenſchaft beim Kaufabſchluffe zugeſagt iſt - dies wird den 29. Januar 1897 wurde dem Gegner zweimal , zuerſt am

der Regelfall ſein – und dann ſogar vorliegen kann , wenn 6. November 1896 vor Zuſtellung des landgerichtlichen Urteils ,

einſeitige Ar des Verkäufers über Tatſachen und Umſtände dann nochmals am 24. November 1896 zugleich mit dem land

aus der Vergangenheit , die für den Wert der Sache von gerichtlichen Urteil zugeſtellt. Das B. G. erkannte im Termine

Bedeutung und geeignet ſind, auf den Entſchluß des Käuferø, den 29. Januar 1897 auf Verlangen des Kl. und Berufungsbekl.

eine Sache für einen gewiffen Preis zu kaufen, beſtimmend ein . dahin , daß die am 6. November 1897 zugeſtellte Berufung"

zuwirken, „ garantiert“, das iſt, beſonders zugeſagt ſind. Nach als wirkungslos zu verwerfen , und daß der Bekl. die Koſten

der Rechtſprechung des R. D. 6. G. - Urteil vom 15. MärzUrteil vom 15. März dieſer Berufung zu tragen habe. Darauf wurde in demſelben

1879 , Annalen der Badiſchen Gerichte Bd. 45 S. 140 Termine weiter zur Sache verhandelt, und es erging das

und nach der konſtanten Rechtſprechung des erlennenden Senato jeßt vom Kl. angefochtene Urteil, durch welches mauf die Be

Entſch. in Zivilſachen Bd. 8 S. 292, BD. 12 S. 352 und rufung des Bekl. vom 24. November 1896 " das land

Urteil vom 8. Mai 1896 II 65/96 , teilweiſe abgedrudt gerichtliche Urteil abgeändert und der Kl. abgewieſen wurde.

Juriſtiſche Wochenſchrift 1896 S. 366 68 – , von der ab. Der Angriff geht fehl. Die Berufung iſt durch die am

zugehen kein Anlaß vorliegt , begründet jedoch die mangelnde 24. November 1896 erfolgte Zuſtellung der Berufungsſchrift,

beſondere Zuſage nicht die Gewährleiſtungsanſprüche nach mit welcher gleichzeitig das angefochtene Urteil zugeſtellt wurde,

L. R. S. 1641 wegen Mängel der Kaufſache, ſondern nur die wirkſam eingelegt (88 477 Abſ. 2, 479 der 3. P. D.). Die

Anſprüche aus Nichterfüllung des Vertrags, und zwar wahl , Anſicht der Reviſion, daß auch die Einreichung der Berufungs

weiſe den Anſpruch auf Auflöſung nad L. R. S. 1184 und ſchrift zur Terminsbeſtimmung nicht vor der Zuſtellung des

Entſchädigung oder den Anſpruch auf Schadenerſaß wegen Urteils erfolgen dürfe, hat keinen geſeßlichen Boden und wird

Nichterfüllung aus L. R. S. 1147. Dabei unterliegt es keinem durch die angezogenen Beſtimmungen der 3. P. O. widerlegt, da

Bedenken und iſt auch in der bezogenen Entſcheidung vom die Vorſchrift, daß die Berufung gleichzeitig mit der Zuſtellung

8. Mai 1896 ausdrücklich anerkannt, daß die Schadensforderung des Urteils erfolgen könne, und zwar durch Zuſtellung der Be.

wegen Fehlens der beſonders zugeſagten Angabe in dem Minder- rufungsſchrift notwendig die Zuläſſigkeit der vorherigen Termins,

wert der verkauften Sache infolge des Fehleng der beſonders beſtimmung vorausſeßt. Im übrigen iſt zwar eine Nötigung

zugeſagten Angabe beſtehen kann. U. c . 5. , u. 6. 12. Mai 03, zum Erlaß eines Urteile über die Wirkungsloſigkeit der Zu

525/02 II. S. S. ſtellung vom 6. November 1896 nicht anzuerkennen. Es ſtand

aber dieſes Urteil der weiteren Verhandlung in der Sade ſelbſt

und dem Erlaß des zweiten Urteils nicht entgegen, weil nicht

die eingelegte Berufung ſchlechthin, ſondern nur die Zuſtellung

Grundlegende Entſcheidungen .
der Berufungsſchrift vom 6. November 1896 für unwirkſam

Nach § 4 E. G. zur 3. P. D. darf für bürgerliche Rechte. erklärt wurde."

ſtreitigkeiten aus dem Grunde, weil als Partei der Fiskus beteiligt In Entſch . Nr. 15 (S. 274) wird die Meinung abgelehnt,

iſt, der Rechtsweg durch die Landesgefeßgebung nicht aus . daß der Formmangel bei dem auf Errichtung einer G. m. 6. H.

geſchloſſen werden. Mit dieſer Beſtimmung ſteht es nach abzielenden Vertrage durch Eintragung der Geſellſdaft in das
der Entſch. Nr. 1 (S. 268) nicht im Widerſpruch , wenn der Handelsregiſter geheilt werde.

Fisku8 landesgeſeßlich ermächtigt wird , ſeine kontraktmäßigen In der Entſch. Beil. Nr. 197 (S. 86) wird die einſchränkende

Anſprüche gegen Privatperſonen in einem ſummariſchen Verfahren Auslegung des Schikaneverboto fortgeſeßt : der Eigentümer kann

feſtzuſeßen und einziehen zu laſſen , wenn nur dem Schuldner Abwehrmaßregeln gegen unnachteilige Eingriffe Dritter ergreifen,
die Rückforderung des von ihm Beigetriebenen im Rechtswege wenn er zugleich von dem Beſtreben geleitet iſt, das Eigen.

vorbehalten bleibt, tumsrecht unbeſchränkt zu halten.

In der Entſch. Nr. 4 (S. 270) wird vom R. G. die Zur Auslegung des § 846 B. G. B. trägt die Entſch .

wiederholte Zuſtellung der Berufungeſchrift nach Zuſtellung des Beil. Nr. 198 (S. 86) bei. Auch das Verídulden nicht

erſtinſtanzlichen Urteile als wirkungsloſer Verſuch der Berufungs . nur des Getöteten – ſondern auch des Dritten , der infolge der

einlegung angeſehen , wenn diefelbe Berufungsſdhrift vor der Zu: Tötung ſchadenserſaßberechtigt iſt, iſt bei Geltendmachung dieſes

ſtellung des Urteils bereits zugeſtellt worden war. Dieſe Ento Anſpruch zu berückſichtigen .
N.

ideidung verſtößt gegen die bisherige geſunde Praris , überſpannt die

formalen Anforderungen, führt zu unannehmbaren Konſequenzen

1

X
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Literatur. Um die mit dem gegenwärtigen Entmündigungsverfahren

verbundenen Nachteile ſchon jeßt in der Praxis zu umgehen,

1. Der Schuß der Geiſtestranten in Perſon und empfiehlt u. a. der Verf. eine möglichſt weitgehende Benußung

Eigentum. Von Dr. Mar Fiſcher, Oberarzt in Ilmenau. der durch § 1910 B. G. B. gebotenen Pflegſchaft für

Leipzig ( Hirzel) 1902. (2 Mart.) geiſtig Gebrechliche.

Der Verf. äußert in ſeinem Vorwort beſcheidenerweiſe
2. In Antnüpfung an die vorſtehend beſprochene Schrift

das Bedenken , ob nicht über den Gegenſtand ſeiner Arbeit,
empfehlen wir allen an dem hier fraglichen intereffanten

über die durch das B. G. B. gebrachten Anderungen in Ent.
Gebiete nicht gleichgültig vorübergehenden Kollegen vor

mündigungsverfahren ſchon mehr als genug geſchrieben ſei.
allem die zahlreichen Auffäße des auf dem forenfiſchen

Gewiß iſt die einſchlägige Literatur quantitativ bereits mehr als Gebiete feit Jahren beſonders tätigen Herrn Privatdozent

wünſchenswert angeſchwollen ; aber das darf niemanden, der zu
Dr. Schulße.Andernach , u. a. deffen Pſychiatriſche

diefer gleichwohl immer noch , brennenden " Zeitfrage qualitativ
Gutachten (Sonderabdrud aus dem Archiv für Kriminal.

wertvolle und neue Gedanken beibringen kann, abjdrecen . Und
Anthropologie und Kriminaliſtit, Verl. v. F. C. M. Vogel,

das hat der Verf. zweifelsohne getan. Er hat mit ſeiner Schrift,
Leipzig) , ferner deffen „ Wichtige Entſcheidungen auf

die fowohl de lege lata alb auch de lege ferenda viel Be.
dem Gebiete der gerichtlichen Pſychiatrie ", aus der

achtenswertes und Neues bietet, nicht ſo zu ſagen Eulen nach
juriſtiſchen Fachliteratur des Jahre$ 1901 zuſammengeſtellt,

Athen getragen , ſondern nach Bootien , wo dieſer Bogel der
Balle a. S. , Carl Marhold 1902.

Minerva fehr am Plaße iſt. In Anſehung der Behandlung

Großes Intereffe dürfte mit Rüdſicht auf eine zweifellos
der Geiſtestrankheit und pſychiſchen Defekte überhaupt ſtebe ich

in der modernen Literatur ſtart vertretene anarchiſtiſche Welt.
nämlich nicht an, unſere derzeitige juriſtiſche PrarisundDisziplin anſchauung, diefichjagelegentlich auch forenfiſch an die Bild

(mit Einſdluß der bisherigen Gefeßgebung) für einigermaßen fläche drängt, auch der Sonderabdrud des Auffaßes von
„ böotiſch ", d. h . rückſtändig zu erklären . Seit Jahren vertrete

Dr. Schulße aus dem Archiv für Pſychiatrie Bd. 36 Seft 3

ich in Schrift und Wort die Überzeugung, daß Pſychologie
Stirnerſche Ideen in einem paranoiſchen Wahnſyſtem "(im modernen , wiſſenſchaftlichen Sinne) als Erfahrungsſeelen.
beanſpruchen.

kunde mit Ginjoluß der Pſychiatrie eine der wichtigſten þülfs

wiſſenſchaften der Jurisprudenz iſt, die aber leider immer noch 3. Wir ſchließen dieſen Ausflug auf das pſychiatriſch - forenſiſche

zu gunſten der Pflege einer rein formaliſtiſchen , vielfach auch
Gebiet mit einem Hinweis auf die ebenfalls ſehr beachteng .

überflüſſig philologiſch - Hiſtoriſchen Gelehrſamkeit vernachläſſigt werte Schrift von Medizinalrat Dr. Naede : Die Unter .

wird . Nur der Mangel wiſſenſchaftlich-pſychologiſcher Renntniffe bringung geiſtes franker Verbrecher ( Halle a. S. ,

hat im Mittelalter die ſchwerwiegende Schmach der Herenprozeffe Marhold), welche beſonders die Errichtung beſonderer Irren

verſchuldet; ein Rüdblick auf die gegenwärtige Praris der Recht. anſtalten für verbrecheriſche Geiftestrante ale Adnere an

ſprechung wird ebenfalls in einem pſychologiſch aufgeklärterem größeren Strafanſtalten fordert.

Zeitalter manche derſelben noch anhaftende Härten durch die zur 4. Willensfreiheit und moderner pſychologiſcher De .

Zeit noch überwiegend laienhafte Behandlung und Betrachtung terminismus. Pſycholog. Studie von Dr. theol. et phil .
der ſubjektiven Verbrechenstatbeſtände zu entſchuldigen haben . Anton Seiß, Würzburg.

Wiſſenſchaft und wahre Humanität gehen ſtets band in Hand.
Dieſe Schrift behandelt die metaphyfiche Frage der

Der Verf. weiſt nun darauf hin, daß auch abgeſehen Willensfreiheit; fie vertritt den Standpunkt der katholiſchen

vom Strafrecht, für das die Pſychologie in erſter Linie in Be.
Philoſophie und verſucht, unter beachtenswertem Aufwand

tracht kommt, für die Rechtspflege überhaupt, vor allem für die

freiwillige Gerichtsbarkeit, insbeſondere das Entmündigunge . Indeterminismus gegenüber den aus der modernen Pſychologie
logiſchen Scharfſinns, einen relativen Determinismus bezw .

verfahren , unſere Gefeßgebung noch nicht genügend von dem
fich ergebenden Bedenken zu verteidigen ; ſie iſt geeignet, die

humanen Geiſte der modernen Pſychiatrie durchtränkt iſt.
moderne empiriſche Pſychologie, deren große Bedeutung wir ja

Unſer gegenwärtiges Entmündigungsverfahren, das als ein

gegen den Erkrankten einzuleitendes Verfahren gedacht iſt
, führt der bloßen Empirie gefepten Shranten überſchreiten, an ihre

rückhaltslog anerkennen , ſoweit einzelne Vertreter derſelben die

z.B. , wie jeder, der in der Praxis desſelben Erfahrungen geſammelt Unzuſtändigkeit zu erinnern, das Problem der Willensfreiheit

,hat, dem Verf. zugeben muß, in zahlloſen Fällen beſonders durch
ein Fundament der ſittlichen Weltanſchauung, zu entſcheiden.

die unumgängliche Vernehmung des Kranken oft eine bedenkliche In einem gewiſſen Rahmen bleibt ungeachtet der Gefeßmäßigkeit

Benachteiligung ſeines Geſundheitszuſtandes mit fich.
des Seelenlebeng die Willensfreiheit, wie auch der Unterzeichnete

Mit Recht fordert der Verf., daß dieſer Teil unſerer Gefeß .
in ſeinem „ Schuldbegriff“, der gleichfalls für einen relativen

gebung einer weſentlich von dem Geſichtepunkte des Schuße8
Indeterminismus eintritt, eingehend auszuführen verſucht hat,

der Geiſteskranken ausgehenden grundfäßlichen Reviſion unter
ein praktiſches und metaphyfiches Poſtulat.

zogen werde. Es würde hier zu weit führen , auf ſeine fach

verſtändigen Vorſchläge im einzelnen einzugehen ; das Bedenken, 5. Alkohol auch in geringen Mengen Gift. Von

daß dieſe allerdings eine ſtarke Vermehrung der Arbeitslaſt der Dr. Joh. Breßler. Salle a . S. 1902 (Marhold) .

Behörden mit fich führen würden , darf m. E. in einer jo Die Broſchüre tritt in dem höchſt notwendigen Kampfe

wichtigen Angelegenheit, die zur Zeit im Brennpunkte des öffent. gegen den Mißbrauch des Alkohols auf die Seite der ſtrengen

lichen Intereffes ſteht, keine Rolle ſpielen. Abſtinenzbewegung.

.

1
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6. Dr. Sarl Crome , o. Profeffor der Rechte an d . Univerſität

Bonn, Syſtem des bürgerlichen Rechts. II. Bd.

(1. u. 2. Hälfte ). Recht der Schuldverhältniffe, geb. 22 M.

75 Pf. (Tübingen u. Leipzig , J. C. B. Mohr, 1902.)

Das Ideal der wiſſenſchaftlichen Bearbeitung eineð poſitiven

Rechts wird immer nur in einem Syſtem zu erfüllen fein.

Andererſeits bringt eine Kodifikation zunächſt für den Prattifer

die Gefahr mit fich, daß er die Kommentare bevorzugt. Die

Gefahr, die darin liegt, und die ſich um ſo mehr ſteigert, je

gründlicher und umfangreicher demzufolge die Kommentare fick

geſtalten , beſteht vor allem in der zunehmenden Abhängigkeit

vom Buchſtaben, in einer gewiſſermaßen durch gewohnheit8mäßige

Mikroſkopie ſich ausbildenden geiſtigen Kurzſichtigkeit, die den

Überblick über den Zuſammenhang der Normen verliert.

Aus dieſem Grunde, aber auch aus dem unmittelbar praktiſchen

der Zeiterſparnis glaube ich, daß ein verſtändiger Praktiker in

vielen Fällen lieber mit einem Syſtem des bürgerlichen Rechts,

ald mit einem gründlichen Kommentar arbeiten dürfte, wenigſtens

ſo, daß er in erſter Linie das Syſtem zu Rate ziehen und erſt zur

Ergänzung auch die Kommentare befragen wird . Denn der wertvolle

Zuſammenhang des einzelnen Rechtsſaßes mit den für den Rechtsfall

erheblichen übrigen Normen wird auch bei einem noch ſo geſchickt

und überſichtlich angelegten Kommentar gar zu leicht verdunkelt.

Aus dieſem Grunde iſt es nicht hoch genug zu veran .

jólagen , daß der allerdings der deutſchen Rechtswiffenſchaft von

jeher beſonders anerzogene, zweifellos vor allem ihrer bisherigen

romaniſtiſchen Sculung zu verdankende ſyſtematiſche Geiſt zwei fo

portreffliche ſyſtematiſche Werke über das neue bürgerliche Recht in

ſo verhältnismäßig kurzer Zeit zu tage gefördert hat, wie das

bekannte Wert von Endemann und das jeßt in ſeinem II. Bande

(Recht der Schuldverhältniſſe) vorliegende Syſtem Cromes.

Wir glauben leßteres gerade dem Praktiker dadurch beſonders

empfehlen zu können , daß wir es als ein Wert bezeichnen , das

fich nur an das gereifte juriſtiſche Denken wendet ; feine bloße

„ Einführung " in das Studium darſtellt und deshalb von allem

rechtshiſtoriſchen Beiwerk, das den Praktiker oft nur unnötiger.

weiſe aufhalt, frei bleibt, ſoweit nicht die geſchichtliche Entſtehung

zum Verſtändnis einer Rechtenorm unbedingt erforderlich iſt.

Viele im gefeßlichen Zuſammenhange dywer überſichtliche

und unklare Beſtimmungen des B. G. B. erhalten ſchon durch

die klare und muſterhaft ſtiliſierte Anordnung in dieſem Syſtem

eine Verſtändlichkeit, die zugleich zahlreiche, bei bloß gram.

matiſcher Auslegung auftauchende Zweifelsfragen löſt.

Die Literatur und auch die Rechtſprechung findet in kurzen

und die Überſichtlichkeit nicht im mindeſten ſtörenden, gerade

das richtige Maß haltenden Anmerkungen, die auf jeder Seite

etwa den fünften Teil des Raumes beanſpruchen , die voll.

ſtändigſte Berücfichtigung.

Wollten wir der wiſſenſchaftlichen Bedeutung des Werkes

ganz gerecht werden , ſo müßten wir auch auf die Stellung des

Verf. zu wichtigen grundfäßlichen Fragen eingehen , wozu es hier

aber an Raum und Zeit mangelt.

Hoffentlich findet das für das B. G. B. und ſeine wiſſen .

daftliche und praktiſche Verarbeitung bochbedeutſame Wert bald

mit den noch ausſtehenden Bänden über Sachen ., Familien .

und Erbrecht ſeinen Abſchluß. L. Kuhlenbed .

New erfdienene, bei der Redaktion ein

gegangene Bäder.

(Beſprechung einzelner Werte bleibt vorbehalten .)

10. S. Merzbacher, Gefeß betr. die Anfechtung.

11. 6. Roerner , Reichsrechtliche Berjährungs-, Friſten- und Zeit

tafel. 2. Aufl. Selwingiche Verlagsbuchhdig ., Hannover 1903.

12. Raufmann , Þandelsrechtliche Rechtſprechung 1902. 3. Band.

Selwingiche Verlagsbuchhandlung, Sannober 1903.

13. 8. Meyer , Aus meiner Kurioſen - Sammlung. Selmingiche

Verlagsbuchhandlung, þannover.

14. Geſamtregiſter 3. den Jahrg. 1900, 1901, 1902 von „ Das Recht".

Bearbeitet von Dr. Winter. Þelwingſche Verlagsbuchhandlung,

Hannover 1903.

15. Georg Obſt, Gelds , Bank- und Börſenweſen. 2. Aufl.

C. E. Poeſchel, Leipzig 1903.

16. Spul-Geſchichten. Der Spuł von Refau u. a. von Gerichts

affeffor a . D. Bul8. Berlin So., Selbſtverlag des Berfaffers ,

Berlin .

17. F. Segdel, Das Gefeß über die Enteignung von Grund

eigentum vom 11. Juni 1874. 3. Aufl. 5. Şeymanns Verlag,

Berlin 1903 ,

18. Dr. M. Brietha , Zurechnungsfähigkeit oder Zweckmäßigkeit ?

Franz Dentide, Wien 1903 .

19. Beiträge zur Erläuterung des deutſchen Rechts. Begründet von

Dr. J. A. Gruchot. 47. Jahrg., 2. und 3. Heft. Franz Vahlen,

Berlin 1903.

20. 3. von Staudinger8 Kommentar zum B. G. B. 2. Aufl.

Lieferung 4 und 5. J. Schweißer Verlag Arthur Sellier),

München 1903 .

21. Dasſelbe. 1. Aufl. 21. (Schluß :) Lieferung. 3. Schweißer

Verlag ( Arthur Sellier), München 1903 .

22. S. Merzbacher, Geſet betr. die Anfechtung von Rechts:

handlungen eines Schuldners außerhalb des Rontursverfahrens.

C. 5. Bect, München 1903.

23. R.-A. & libansli , Die neue Ruſſiſche Wechſelordnung.

N. von Deders Verlag, Berlin 1903 .

24. Dr. L. Loewenwald, Lehrbuch der 3. P. O. für das deutſche

Reich. Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin 1903.

25. Dr. F. Caspari , Sicherungsübereignung und Sicherungss

zeſſion nach gemeinem Recht und B. G. B. Stuhridhe Bud

handlung (A. Caspari), Berlin 1903.

26. Dr. Joh . Bresler, Die Rechtspraxis der Eheſcheidung bei

Geiſteskrankheit und Trunkſucht ſeit Inkrafttreten des B. G. B.

Carl Marhold, Halle a . S. 1903,

Zeitſchriften.

1. Annalen des Deutſchen Reichs für Gefeßgebung, Verwaltung

und Volkswirtſchaft. 1903 Nr. 4. 3. Schweißer Verlag

(Arthur Sellier ), München.

2. Zeitung der Anwaltskammer im Oberlandesgerichtsbezirk Naum

burg, 1903 Nr. 3 und 4.

3. Mitteilungen der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft, 1903 Nr 11.

4. Archiv für Strafrecht und Strafprozeß. 49. Jahrg., 6. Seft.

R. 6. Deders Verlag, Berlin 1903.

5. Deutſche Juriſten -Zeitung, 1903 Nr. 7, 8, 9. D. Liebmann, Berlin.

6. Öſterreichiſches Zentralblatt f. d. Juriſtiſche Praxis, 21. Band

Veft 4. Morit Perles, Wien .

7. Zeitſchrift für Arbeiterverſicherung, 1903 Nr. 3 und 4.

W. Kohlhammer, Stuttgart.

(Fortſeßung folgt.)

.
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Hälfskaſſe für deutſde Redytsanwälte.. beſteuerung, die in dieſer Söhe ohne Vorgang in der Geſchichte

Die Anwaltskammer im Bezirke des Oberlandesgerichts Penſionsverſicherung fehr geringe Erfahrung beſitt.
ſei. Er bezeugt damit nur, daß er auf dem Gebiete der

Denn

zu Augsburg hat der Kaffe abermals eine Beihülfe von

700 Mart gewährt. Der Kammer und ihremVorftande jebem erfahrenen Verſicherungstechniker iſt es bekannt, daß eine,

dem Einkommen angemeſſene Invaliden ., Witwen. und Waiſen
ift für die reiche Beihülfe der aufrichtigſte Dant ans.

verſicherung nur gegen einen jährlichen Beitrag von mindeſtens
geſprochen worden .

10 Prozent dieſes Einkommens ermöglicht wird.

Ich könnte zuin Beweiſe dafür eine große Reihe von

Die verſicherungstechniſchen Grundlagen des privaten Penſionskaſſen anführen, begnüge mich aber, darauf

Entwurfs des Ruhegehaltsgeſekes.
hinzuweiſen, daß der ſozialpolitiſche Ausſchuß des öſterreichiſchen

Abgeordnetenhauſet, der ſich vor kurzem mit dem Gefeßentwurf,
Von Profeſſor Dr. Wolf (Leipzig) .

betreffend die Penſionsverſicherung der in privaten Dienſten und

In Nr. 24 bis 27 des laufenden Jahrgang der Juriſtiſchen einiger in öffentlichen Dienſten Angeſtellten " beſchäftigte, als

Wochenſchrift erörtert Herr Juſtizrat Weißler ( Halle) den feſten Beitrag 13% Prozent des Gehalts und außerdem bei

Entwurf des Rubegehaltsgefeßes und bemängelt hierbei die ver- jeder Gehaltserhöhung einmalig 33 /s Prozent der Erhöhung in

fiderungstechniſchen Grundlagen des Plans. Vorſchlag bringt . Bei einem Eintommen von 3000 Mart

Auf ſeine Ausführungen erlaube id mir das Folgende zu wird alſo dort ein jährlicher Beitrag von 405 Mark ald

erwidern :
erforderlich erklärt. Angeſichts dieſer Tatſache wird man einen

1. Ich habe von vornherein keinen Zweifel darüber gen Jahresbeitrag von 300 Mark in dem vornehmen Stande der

laffen , daß ich fürs Umlageverfahren nicht zu haben bin ; denn Rechtsanwälte kaum aló eine ungeheuerliche Zumutung be .

mir find die Gefahren desſelben ſehr genau bekannt, und ich zeichnen dürfen.

konnte es daher mit ineinem Namen nicht decken . Es ver . 3. Die von mir zu grunde gelegten Invaliditätserfahrungen

mindert nicht die Koſten , die zur Verſorgung der Invaliden , unter den Bureaubeamten der deutſchen Eiſenbahnen hält Herr

Witwen und Waiſen ſich nötig inachen , ſondern wälzt nur die Juſtizrat Weißler für zu ungünſtig, weil nicht nur die

Aufbringung derſelben zum größten Teile auf das zukünftige Eiſenbahnbeamten , ſondern fámtliche Beamte überhaupt unter

Geſchlecht ab , belaſtet alſo die Zukunft zu gunſten der Gegen. weſentlich anderen Bedingungen als die Rechtsanwälte arbeiteten .

wart. Das iſt auch Herrn Juſtizrat Weißler völlig klar, Der Rechtsanwalt ſei an ſich viel arbeitsfähiger und arbeits.

und er kann ſich daher nicht entſchließen, das Umlageverfahren luſtiger als der Beamte, der nur die Wahl zwiſchen Weiter,

als Grundlage zu empfehlen. Aber er benußt die Gelegenheit führung ſeines Amtes und Penſionierung hätte uſw. Die

zu dem Tadel, daß der Entwurf des Ruhegehaltegeſeßes die Invaliditātswahrideinlichkeit eines Rechtsanwalts müſſe daher

zukünftige Generation auf Koſten der gegenwärtigen begünſtige. Fleiner ſein, als die eine Eiſenbahn - Bureaubeainten.

Dieſer Ladel iſt vom mathematiſchen Standpunkte aus ſcarf Im Gegenſat hierzu ſchreibt Herr Rechtsanwalt Dr. Cantor

abzuweiſen , denn er trifft nicht zu . Die verſicherungøtechnijgen in einem Artikel auf Seite 231 der dieejährigen Juriſtiſchen

Grundlagen des Ruhegehaltsgefeßes fordern von der jebigen und Wochenſchrift ( Nr. 28-30) : „ Es wird kein Menſch beſtreiten

von der zukünftigen Generation in prinzipiell ganz gleicher können , daß der Beruf eines Rechtsanwalts ein viel aufregenderer

Weiſe, daß jede die Koſten für die aus ihren Reihen hervor. iſt als derjenige eines Eiſenbahn -Bureaubeamten. Die Folge

gegangenen Rentenempfänger ſelbſt aufbringt, ſo daß durchaus muß die ſein , daß auch der Eintritt der Invalidität im Anwalts.

mathematiſche Gerechtigkeit waltet. berufe ein raſcherer iſt als im Berufe eines Eiſenbahn -Bureau.

2. Den auf ſolche Weiſe berechneten Geſamtbeitrag von beamten . Die Invaliditätewahrſcheinlichkeit im Anwaltsberufe

300 Mart hält þerr Juſtizrat Weißler für eine unerhörte muß daher größer ſein, als diejenige unter den Bureaubeamten

Zumutung an die jebigen Rechtsanwälte und für eine Selbſt. der deutſchen Eiſenbahnen ."
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Man erſieht hieraus, daß man durch bloße Überlegungen einem wirklich praktiſchen Söluffe. Dieſer iſt freilich um jo

zu ganz verſchiedenen Ergebniſſen kommen kann , und wird zu . verwunderlicher, als er an anderer Stelle mijzmutig den Sat

geben , daß hier allein die Erfahrung die Tenne fegen muß. niederſchreibt: „Alles in allem ſehen wir jeßt ſchon deutlich, daß

Un ausgiebigen Erfahrungen über die Invalidität der Rechts. ein verſicherungstechniſch begründetes Internehmen nichts anderes

anwälte fehlt es aber zur Zeit noch, und an dieſer Tatſache leiſten kann , als gegen hohe Beiträge niedrige Renten zu ge

wird alles bloße Reden nichts ändern . Die Erfahrungen beſonderer währen" . Die logiſche Folge dieſes Saßeß müßte doch der

Penſionskaffen unter den Rechtsanwälten befißen einen außer. Vorſchlag ſein , ohne die Leuchte der Wiſſenſchaft, jo man Ver.

ordentlich geringen Umfang und fönnen daher für eine große ſicherungstechnik nennt, den dunklen Weg zu gehen ; dann würde

Ruhegehaltstaſſe unmöglich ohne weiteres als Vorbild dienen . man ja vielleicht durch Heren und Zaubern umgekehrt gegen

Sie ſind mir ſehr wohl bekannt und nicht unbeachtet geblieben . niedrige Beiträge hohe Renten gewähren können . Herr Juſtizrat

Zum Beweije dafür erlaube ich mir , Herrn Juſtizrat Weißler Weißler ſtellt aber troß ſeiner Geringſmaßung der Verſicherungs

auf das zweite Nachtragsgutachten vom 8. Januar 1903 hin- technił die Forderung auf, daß „ noch andere Sadverſtändige

zuweiſen , in welchem ich mich auf Grund dieſer Erfahrungen über die verſicherungstechniſchen Grundlagen des Unternehmens

damit einverſtanden erkläre, daß der Geſamtbeitrag von 361,66 gehört werden möchten ".

Mark auf 300 Mart herabgeſeßt wird; dasſelbe iſt der Be. Mit dieſem Vorſchlage bin ich in jeder Beziehung ein

gründung des Gefeßentwurfs beigegeben. verſtanden . Nur geſtatte ich mir, darauf aufmerkſam zu machen ,

4. Hinſichtlich der Witwenverſicherung gibt Herr Juſtizrat daß es damit Zeit hat, bis die Ruhegehaltstaſſe auf der Straß

Weißler eine ganze Menge guter Lehren und tommt ſchließlich burger Verſammlung wirklich ins Leben gerufen iſt ; denn ſonſt

in falſcher Auffaſſung eines ſeinerzeit von Herrn Profeſſor wird die Gründung derſelben ad calendas graecas verſdoben.

Heym gefundenen Reſultats *) zu dem Ergebniſſe, daß ich den Je ſchneller man daran geht, deſto raſcher wird die 5jährige

anteiligen Beitrag zur Witwenkaffe zu gering feſtjeßte. Wartezeit überwunden, während bei längerem Zaudern daraus

Ich fann mir ganz gut denten , daß man unter Umſtänden leicht eine 20 jährige Wartezeit wird. Im Verlauf dieſer

zu dieſer Meinung tommen fann ; denn ſtellt man ſich die 5jährigen Wartezeit fann man in aller Ruhe eine neue , zu .

Sterblic feit der Rechtsanwälte zu hoch vor, ſo wird der Beitrag treffendere Statiſtit aufnehmen und genauere Anhalte über die

zur Invalidenverſicherung zu gering , dagegen der anteilige Bei. Invaliditāte . und Sterbensverhältniſſe unter den deutſden Rechts

trag zur Witwenkaſſe zu groß. Aber man wird auch unſdwer anwälten gewinnen , die dann zur Aufſtellung völlig einwand

begreifen , daß , wenn man, wie die verſicherungøtechniſchen Grund- freier Grundlagen und zur Reviſion der jebigen Verwendung

lagen des Geſeßentwurfs tun , die rechte Mitte einhält , der finden können . Bis dahin kann abſolut nicytó verſehen werden ,

Geſamtbeitrag ſtimmen wird . Jedenfalls iſt es mir trok da die Kaſſe in dieſer Wartezeit keinerlei Auszahlungen zu leiſten

aller Einreden des Herrn Juſtizrat Weißler nidt möglid , hat , und vor Auszahlung der erſten Rente die Reviſion der,

einzuſehen , daß ein geringerer Geſamtbeitrag als 300 Mart techniſchen Grundlagen bequem vollendet ſein wird.

genügt, die in den Tarifen I, II und III des Entwurfs des Sollte ſich dabei wirklich herausſtellen, daß die Beiträge eine

Ruhegehaltegeſeßes bezeichneten Vorteile zu garantieren . Ich Herabminderung vertragen - die Rorrektion wird auf alle Fälle

muß vielmehr bei meinem Rechnungsergebniſſe durchaus verharren . eine minimale ſein –, jo iſt noch nicht das geringſte verſäumt ,

5. Ebenſowenig wie Herrn Juſtizrat Weißler , der den dieſe kleine Verbefferung rechtzeitig vorzunehmen .

von mir berechneten Geſamtbeitrag für zu hoch erklärt, tann Alſo wegen der techniſden Grundlagen hat man

ich freilich Herrn Rechtsanwalt Dr. Cantor zuſtimmen, der in auf keinen Fall nötig , die Gründung der Ruhe .

Nr. 28-30 der Juriſtijden Wochenſdrift d. 18. den von gehaltstaſſe noch weiter hinauszuſdieben ; es kommt

mir beſtimmten Beitrag für viel zu niedrig hält . nur darauf an , daß fonſt der Wille zur Begründung

Ich geſtehe, daß ich in verſicherung & techniſchen Dingen zur derſelben vorhanden iſt.

Vorſicht neige , aber verkenne nicht, daß die Vorſicht des Herrn

Dr. Cantor an Über · Angſtlichkeit grenzt und die Insleben.

rufung der Ruhegehaltskaſſe überhaupt unmöglich machen würde.
Zur Frage der Zwangsverſicherung.

Wer in langjähriger Praris Kaffen von 3 000 Mitgliedern, ja

von 600 und noch weniger Mitgliedern in regelmäßigen Zeit
I. Frankfurter Anwaltverein und Anwaltskammer.

räumen rechneriſch zu beobachten Gelegenheit hat und dabei die Der Frankfurter Anwaltsverein ſowohl , wie die

Einhaltung des Gefeßes „ der großen Zahlen " fonſtatieren tann, Anwaltskammer des Frankfurter D berlandedgeridte ,

der wird auf ſolche unbaltbare Forderungen, wie Herr Dr. Santor , leßtere in einer am 20. Juni d . J. ſtattgehabten außerordent

gewiß nicht verfallen. lichen Verſammlung, beſQäftigte ſich eingehend mit der Beratung

6. Herr Juſtizrat Weißler kommt in ſeinen Darlegungen des dem Straßburger Anwaltstage vorgelegten Entwurfs

in Nr. 24/27 der Juriſtiſchen Wochenjdrift ſchließlich nur zu einer Penjions- und Witwenkaſſe. In beiden Ver .

ſammlungen vertrat eine Minderheit den Standpunkt, man

müſſe prinzipiell die Einführung einer Kaſſe mit Zwango .
* ) Herr Profeſſor øeym hat im Gutachten vom 30. Oktober 1882

242,21 Mart oder rund 250 Mart als nötigen Geſamt beitrag mit.
beitritt für die Deutſchen Rechtsanwälte verwerfen ; die Ver .

geteilt, nicht als Teil beitrag für Witwen- und Waiſenrente , wie
treter dieſer Anſicht empfahlen die Herbeiführung größerer frei .

Herr Juſtizrat W. annimmt. Auch handelte es ſich damals um eine williger Beitragszeichnungen zur Hülfekaſſe. Die Mehrheit der

Raſſe mit freiwilligem Beitritt . Frankfurter Anwälte erfannte jedoch bei dieſen Beratungen an ,

-

1
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daß einer Zwangskaffe, wofern fie materiell erforderlich und Für dieſe Zuwendungen wird fich aus dem zu 1 angegebenen

zwedentſprechend ausgeſtaltet ſei , grundjäßliche Bedenken nicht ſtatiſtiſchen Material die verſicherungstechniſch erforderliche Grund.

entgegenſtehen und daß dieſelbe feine Gefahren für den Anwalts. lage ſchaffen lafſen.

ſtand heraufbeſchwören werde. Andererſeits aber war man darin In der Diskuſſion wurde zur Erwägung geſtellt, überhaupt

einig, daß der gegenwärtige Entwurf unannehmbar ſei , die Frage des Ruhegehaltes für Anwälte auszuſcheiden, die Kaſſe

und zwar deshalb , weil er zu große, zum Teil unerſhwingliche vielmehr auf Zahlung yon Renten an Witwen und Waijen zu

Laſten auferlege, dagegen zu geringe Vorteile biete, und auch in beſchränken.

ſeiner praktiſchen Ausführung vielen und großen Schwierigkeiten 3. Es iſt ausgeſchloffen , denjenigen Anwälten , welche aus

unterliegen werde. Ganz beſonders mit Rückſicht darauf, daß der Praris nur ein geringes Einkommen beziehen , in gleicher

der Entwurf inzwiſchen auch in bezug auf ſeine verſicherungs- Weiſe wie den übrigen die Zahlung eines Jahresbeitrages von

techniſche Unterlage bekämpft worden iſt, ſowie daß ſich eine 300 Mark zuzumuten . Zur Aufbringung der erforderlichen

ſpezielle Prüfung der Frage empfehlen möchte, ob nicht durch Mittel iſt es daber geboten, Beiträge - vielleicht mit Pro

Scheidung der verſchiedenen Zwecke der Staffe ( Penſion und greſſion - nach Maßgabe dieſes Einkomunens im Durchſchnitt

Witwenverſorgung) eine beſſere Löjung gefunden werden kann , der drei leßten Kalenderjahre feſtzuſeßen , den Mitgliedern die

einigte fich die überwiegende Mehrheit auf eine Reſolution , Selbſteinſchäßung zur Pflicht zu machen und die Veranlagung

welche die Frage als noch nicht genügend geklärt und durch Vermittlung der Vorſtände der Anwaltskammern durch .

einer weiteren Kommiſjionsberatung , insbeſondere zuführen .

unter Zuziehung mehrerer Sachverſtändiger, bedürftig Dabei hatten die Jahresbeiträge fich etwa zwiſchen 50 und

anjah. Der Weißlerſche Vorſchlag auf Gründung einer 600 Mark zu bewegen.

Zuſchußrentenkaffe fand in dieſen Verſammlungen keine Freunde.

A. III . Berein der außerhalb der Stadt Brauuſdweig wohn

Haften Rechtsanwälte des Herzogtums Braunſdweig.

II . Anwaltverein in Dortmund. Der Verein hat ſich in ſeiner Sißung vom 4. Juli d. J.

Die Frage eines Ruhegehaltsgefeßes wurde am 26. Juni mit dem Entwurf eines Gefeßes über die Errichtung einer Ruhe .

1903 in einer Mitgliederverſammlung des Anwaltvereins zu gehalts . , Witwen- und Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte

Dortmund einer eingehenden Erörterung unterzogen. Dabei beſchäftigt. Nach Sdluß der Debatte wurde einſtimmig die

fanden die nachfolgenden Bedenken und Anregungen die nachfolgende Reſolution gefaßt :

Billigung der Anweſenden : Der Kommiſſionsentwurf eines Gefeßeß über die Er.

1. Der Weißleriche Vorſchlag in Nr. 24-27 der richtung einer Ruhegehalts-, Witwen- und Waiſenkaffe für

Juriſtiſchen Wochenſchrift, noch andere Sachverſtändige über deutſche Rechtsanwälte bietet dieſen keinerlei Vorteile,

die verſicherungstechniſchen Grundlagen des Unternehntens zu welche ſie ſich nicht ebenſo gut oder beſſer bei privaten

hören und dabei vor allem die Erfahrungen der beſtehenden Verſicherungsanſtalten verſchaffen können . Es werden

Kaſſen zu verwerten " , iſt zu unterſtüßen . Es wird ſich empfehlen , darin den Anwälten Opfer zugemutet, welche in feinem

eine Altersſtatiſtik der Anwälte und eine Statiſtik der Witwen Verhältnis zu den vorgeſehenen Leiſtungen ſtehen . Die

und Waiſen, ſoweit ſie für das Gefeß in Betracht kommen , gleichmäßige Umlegung der Beiträge ohne Rückſicht auf

reichend vom 1. Oktober 1879 bis Ende 1902 , durch Vermittlung das Einkommen entſpricht nicht der Billigkeit, und es iſt

der Vorſtände der Anwaltskammern aufzunehmen und zu ver . auch nicht durch das Standesintereſſe geboten , ſolchen

werten . Eine ſolche Statiſtik iſt zweifellos ſehr bald zu beſchaffen, Anwälten , welche ſich in befriedigender Vermögenslage

jofern ſie die Frage der Arbeitsunfähigkeit ausſchaltet. befinden , den Bezug von Renten zu ſichern .zu ſichern. Der

Es dürfte ferner der Vorlage eine Vergleichung der in ihr Kommiſſionsentwurf iſt daher unannehmbar.

vorgeſehenen Beiträge und Vorteile mit den Beiträgen und Vor . Dagegen iſt eine Zwangskaffe anzuſtreben, die einen

teilen der größeren Verſicherungôgeſellſchaften beizugeben und zu Rechtsanſpruch auf Alters-, Invaliden- , Witwen- und

erörtern ſein, aus welchem Grunde der angeſtrebte Erfolg durch Waijenrente gewährt mit der Maßgabe, daß die Beiträge

private Verſicherungen nicht zu erreichen iſt. Zu berückſichtigen nach Verhältnis des Einkommensumgelegt und die

iſt dabei , daß die Verſicherungsgeſellſchaften auch denjenigen Renten bei genügendem ſonſtigem Einkommen gekürzt,

Verſicherten ein gewiſſes Entgelt gewähren , welche ausſcheiden, bei gutem Einfommen aber gar nicht gewährt werden . "

ohne in den Genuß der Verſicherungsſumme getreten zu ſein.

2. Die Feſtſtellung des Begriffs „Urbeitsunfähigkeit“ wird

in der Praxis auf ſo erhebliche Schwierigkeiten ſtoßen, daß es
Das Rechtsmittel der Reviſion in Zivilſachen.

ſich empfiehlt, die Unterſtüßung der vorzeitig arbeitsunfähigen

Anwälte aus dem Gefeße überhaupt auszuſcheiden und der zu Von Juſtizrat Boyens , Rechtsanwalt am Reichsgericht.

jolchem Zwecke zu verſtärfenden Hülfskaſſe vorzubehalten. Das Herr Reichegerichtsrat Dr. Hagens veröffentlichte in Nr. 8

Gefeß würde alsdann jedem Anwalt mit der Erreichung etwa der Deutſchen Juriſten - Zeitung" vom 15. April d. J. Vor.

des 65. Lebensjahres und unter der Vorausſeßung , daß er fich ſchläge zur Abänderung der beſtehenden Vorſchriften über das,

in der Liſte der Anwälte löjden läßt , das vorgeſehene Ruhegehalt Rechtsmittel der Reviſion .löſchen Rechtsmittel der Reviſion. Er machte dieſe Vorſdläge Ende

gewähren , den Witwen und Vollmaiſen die vorgeſchlagenen Renten Mai d . J. zum Gegenſtand eines Vortrages in der hieſigen

nach Maßgabe des Entwurfes . juriſtiſchen Geſellſchaft und ließ in Nr. 12 der Deutſchen

$
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Juriſten - Zeitung vom 15. Juni d. 5. eine weitere Publikation für nicht erſprießlich halten. Es iſt aber zu beachten, daß aus

folgen , in der er dieſelben zum Teil modifizierte. die Wiffenſchaft fich immer mehr ſpezialiſiert, da eine voll .

Der Grund ſeiner Vorſchläge iſt zunächſt die Annahme ſtandige Beherrſdung des geſamten Rechtsſtoffes und der

einer fortſchreitenden Überlaſtung des Reichsgerichts. Er führt damit verbundenen Lebensbedürfniſſe moderner Zeit immer

an , daß im Jahre 1899 2 645 Reviſionen, im Jahre 1902 ſchwieriger wird. Es ſcheiden ſich die Juriſten ſchon lange nicht

dagegen 3 308 Reviſionen anhängig geworden ſind. Ain bloß in Ziviliſten und Kriminaliſten , die Ziviliſten ſcheiden ſich

1. Januar 1900 iſt das B. G. B. in Kraft getreten und es iſt wieder vielfältig nach den Materien . Soll der höchſte Gerichts

dadurch das Arbeitsfeld des Reichøgerichts, namentlich durch den hof auf der Höhe der Wiſſenſchaft bleiben , wird es immer mehr

Zuzug von Prozeſſen aus Bayern und Sadjen , vergrößert. nötig ſein , Spezialiſten Gelegenheit zu geben, dort ihre beſondere

Im Hinblid auf dieſe Erweiterung wurde 1899 ein VII . Zivil . Tätigkeit zu entfalten. Ein gemeinſamer Boden wird immer

fenat errichtet, nachdem , in Übereinſtimmung mit einem faſt bleiben , nicht nur im Prozeßrecht, ſondern auch in den allgemeinen

einſtimmigen Votum des deutſchen Anwaltstages zu Berlin , der Rechtslehren . Sorgfältige und möglichſt raſche Veröffentlichung

Reichstag im Intereſſe der minder bemittelten Rechtsſucher eine der grundlegenden Entſcheidungen, unter Ausſcheidung von allem

Erhöhung der Reviſionsſumme abgelehnt hatte . Die anhängigen überflüſſigen Ballaſt, bietet ſich als geeignetes Mittel, hier eine

Sachen haben ſich aber, wenn man die angegebenen Zahlen ver . Verſtändigung zu fördern .

gleicht, nicht bloß um % ſondern um % vermehrt. Außerlich Einen weiteren Grund für ſeine Vorſchläge ſucht Herr

angefehen wäre alſo die Vermehrung größer als erwartet oder Dr. Dagens in der Art der Handhabung des Rechtsmittels

doch durch die Einführung des neuen Senate nicht ausgeglichen. der Reviſion. Er tlagt darüber, daß der Prozentſaß der Reviſionen ,

Es wurde Herrn Dr. Bagens jedoch ſchon in der juriſtiſchen welche nicht zur kontradiktoriſchen mündlichen Verhandlung

Geſellſchaft von einem der Herren Senatspräſidenten (Dr. Bolze) kommen , ſondern durch Zurücnahme oder Verſäumnis fich

entgegnet, daß die augenblidliche Steigerung noch kein erledigen, im Laufe von 20 Jahren von 7,3 auf 26,4 Prozent

Urteil darüber geſtatte, ob dieſelbe von Dauer ſein werde, zumal geſtiegen ſei . Wie ſchonWie ſchon zutreffend von Herrn Präſident

vor dem 1. Januar 1900 die Zahl der Reviſionen nicht erheblich Dr. Bolze bemerkt wurde, beweiſt dieſe Erfahrung , daß die

zugenommen habe. Es iſt natürlich, daß bei der erſten Gin. Anwälte des Reichogerichts , die häufig auf bloße Einſendung

führung eines ſo gewaltigen neuen Werke der Geſebgebung , wie des Urteils hin in leßter Stunde das Rechtmittel einlegen

des B. G. B. mit Nebengefeßen , eine Menge von zweifelhaften müſſen , durch nachträgliche Vorprüfung ungeeignete Reviſionen

Rechtsfragen auftauchen, die gelöſt ſein wollen und es kann auszuſcheiden ſuchen. Gerechtfertigt erſcheint aber der Wunſch

1. durch eine momentane Mehrbelaſtung eintreten, die ſpäter der Richter , möglichſt rechtzeitig vor dem Termin zu erfahren,.

wieder verſchwindet, wenn die neue Materie durchgearbeitet iſt. ob eine Sache zur Verhandlung kommt , ſo daß ihnen eine

Dazu kommt noch, daß die leßten Jahre eine große wirt. nußloſe Durdarbeitung derſelben erſpart wird . Geſchieht dies

ſchaftliche Kriſis in Deutſchland mit fich brachten, die zu einer nicht immer , ſo iſt dies nicht jedesmal die Schuld des Reichs.

vorübergehenden Steigerung der Zahl der Prozeffe notwendig gerichtsanwalts. Werden ihm die Akten nicht rechtzeitig – troß

beitragen mußte. Einer ſolchen Periode pflegt erfahrungsgemäß Aufforderung eingeſandt , ſo kann er nicht prüfen. Iſt er

bald ein Rückſchlag zu folgen. Herr Präſident Dr. Bolze im Befiß der Akten und findet er nach Prüfung , daß die Neviſion

wies aber auch darauf hin , daß das Reichsoberhandelégericht ausſichtslos ſei , ſo pflegt er, unter Angabe von Gründen, allen

eine relativ erheblich größere Arbeitslaſt bewältigt habe. fallø unter Androhung einer Kündigung des Mandats, die Partei

Während nach Abzug der nicht zur kontradiktoriſchen Ver . oder den vorinſtanzlichen Anwalt aufzufordern , in die Zurüd

handlung gelangenden Sachen zur Zeit auf jeden der 52 in nahme zu willigen. Stehen erhebliche Intereſſen auf dem

Ziviljaden erkennenden Räte (außer den Präſidenten ) rund Spiel , ſo iſt es nicht immer leicht, die Korreſpondenten zu

50 Sadyen jährlich entfallen , fielen nach ſeiner Mitteilung auf überzeugen. Sie halten es nicht ſelten für nötig, andere An

jeden der Räte des Reichsoberhandelsgerichts rund 80 Sachen wälte am Reichøgericht zu befragen. Häufig furfieren die Akten

jährlich. Es fällt außerdem erheblich ins Gewicht, daß die in derartigen Fällen bei einer ganzen Reihe von Kollegen.

größere Einheitlichkeit des Rechts die Arbeit erleichtert. Es iſt Dadurch mag dann bisweilen die Zeit zu kurz werden . Mit

nicht mehr, wie früher, nötig , die Zuſtändigkeit der Senate einigem guten Willen – und ein ſolcher muß gegenüber einer

örtlich (nach Rechtsgebieten ) abzugrenzen , ſondern eß iſt eine berechtigten Klage vorhanden ſein iſt hier aber eine ſchärfere

Abgrenzung nach Materien möglich und ſchon größtenteils durch. Praxis und ſomit Abhülfe möglich. Wenn in den gedachten

geführt. Dadurch wird das anzuwendende Recht dem Gericht Fällen die Androhung, das Mandat niederzulegen , früher wahr

geläufiger, bei der Gleichartigkeit der Fälle die Überſicht und gemacht wird und eine entſprechende Anzeige an das Gericht

Behandlung der Sachen leichter, es wird auch der Gefahr einer ergeht , jeder weiter befragte Anwalt es aber ablehnt falle

Verſchiedenheit der Rechtsſprüche beſſer vorgebeugt wie früher die Zeit vor dem Terinin zu kurz geworden iſt vor dem

und die Notwendigkeit von Plenarentſcheidungen geringer. Gewiß Termin einzutreten und nur bereit iſt, den Einſpruch gegen das

kann bei der ſteigenden Bevölkerungszahl des Reichs troßdem ergehende Verſäumniðurteil einzulegen , wenn er nach Prüfung

im Laufe der Zeit die Notwendigkeit einer nochmaligen Ver. die Sache für durchführbar halten ſollte, fo würde dem Übel .

mehrung der Zivilſenate eintreten. Die Möglichkeit einer noch ſtand abgeholfen ſein . Auch die Parteien und vorinſtanzlichen

weitergehenden Teilung nach Materien würde auch in dieſem Anwälte würden durch die Beſorgnis , die Koſten eines Ver.

Fall als Mittel zur Ausgleidung bleiben . Freilidh wird es fäumnisverfahren
s zu riskieren , ihrerſeits auf eine promptere

nicht an Stimmen fehlen , welche eine weitgehende Spezialiſierung Einſendung der Akten und ſchnellere Entídließung hingedrängt.
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Beffer wäre es noch, wenn ſie ſich möglichſt ausnahmslos daran ſchriftlich vor dem Termin begründet werden, ſodaß das Gericht bis

gewöhnten, überhaupt gerauine Zeit vor Ablauf der Notfriſt die dahin darüber im unklaren bleibe, wie das Urteil angegriffen

Urteile mit Akten einzuſenden, um ſchon vor Einlegung der werde. Dieſer Vorwurf iſt tatſächlich nicht zutreffend. Die ſchrift:

Reviſion eine maßgebende Prüfung zu ermöglichen. liche Begründung der Reviſion vor dem Termin iſt ſo ſehr die

Herr Dr. Hagend weiſt aber noch darauf hin , daß nach Regel, daß die Unterlaffung als Ausnahmefall bezeichnet werden

20 jähriger Statiſtik überhaupt nur / biß % der wirklich zur kann. Allerdings iſt der Anwalt ſo wenig wie der Richter bei dem

Verhandlung kommenden Sachen Erfolg hat. Er glaubt an. Vortrag in der mündlichen Verhandlung auf die ſchriftlich vors

ſcheinend auch daraus ſchließen zu können , daß von dem Rechts. bereiteten Angriffe beſchränkt. Aber gerade dies iſt die größeſte

mittel ein allzu üppiger und unnötiger Gebrauch gemacht wird, lidtſeite des Rechtmittelt. Es ſoll nicht in ſpaniſche Stiefel

der es nötig mache, die jest lediglich den Anwälten überlaffene eingeſchnürt ſein . Richter und Anwalt ſollen, jeder unabhängig

Vorprüfung in die Hände des Gerichts zu legen, ſodaß nur von dem anderen , das Urteil durchprüfen. Der Richter fou

die Reviſionen zur Verhandlung zugelaffen würden, die richter nicht nur die Aufgabe haben , den Anwalt und ſeine Reviſions-.

liche Vorprüfung beſtehen. Es darf hier nicht überſehen werden , begründung, ſondern das angefochtene Urteil zu kritiſieren. Es

daß unter den zurüdgewieſenen Reviſionen ſich noch ein erheblicher foll auch nicht eine wiederholte Prüfung durch Beſchränkung

Prozentſaß befindet, in denen die Gründe des Untergerichts nicht auf ſchriftliche Angriffe abgeſchnitten werden . Jeder Anwalt

gebilligt werden , die Entſcheidung aber aus anderen Gründen wird trofdem darauf bedacht ſein müſſen, ſeine ſchriftlichen An.

beſtehen bleibt. Wegen der weiteren Folgen iſt dies häufig nicht griffe rechtzeitig vor dem Termin dem Gericht einzureichen,

gleichgültig. Es zählen ferner unter den nicht erfolgreichen aber er ſoll und muß das vortragen können , was zur Be.

Reviſionen auch ſolche, die verworfen werden , weil das Vor. gründung dienen kann , ſelbſt wenn er erſt bei der noch maligen

handenſein der Reviſionsſumme durch die nach Einlegung der Durcharbeitung kurz vor der Verhandlung oder gar erſt im

Reviſion beigebrachten Beſcheinigungen nicht für glaubhaft ge- Laufe der Verhandlung darauf aufmerkſam wird. Für den

macht erachtet wird. Es iſt gerade in dieſer Beziehung ſeit Berichterſtatter, der die Akten kennt und ſeinerſeits vorbereitet

einigen Jahren die Praxis des Reichøgerichts ſtrenger geworden iſt, kann es keine gefährliche " überraſchung geben. Auf

als früher und darauf mag es zum Teil zurüđzuführen ſein , daß Überraſdungen an ſich muß der Anwalt ſtets gefaßt ſein, e8, es

die Zahl der erfolgloſen Reviſionen um einige Prozente geſtiegen können ihm von dem Gegner oder dem Gericht während der

iſt. Es iſt aber auch nicht anzuerkennen , daß an ſich der an. Verhandlung ſtet8 neue Geſichtspunkte entgegengehalten werden .

gegebene Prozentſaß ſo ungünſtig iſt. Die Anwälte am Reichs. Das Gericht hat folchenfalls immer noch, wenn es ſich über.„

gericht haben pflichtgemäß die Intereſſen ihrer Klienten fo raſcht" ſieht, das Mittel, die Verkündung des Urteils zu ver

zu ſchüßen , daß fie Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vor, tagen .

entſcheidung vortragen. Wird etwa / der Urteile aufgehoben , Erweiſen ſich hiernach die Gründe des Herrn Dr. Dagens

ſo iſt damit nicht bewieſen, daß in den übrigen / keine Zweifel als nicht ſtichhaltig, fo erübrigt es ſich eigentlich im einzelnen auf

vorhanden waren .*) Das Reichegericht iſt für jeden Rechtsſucher ſeine Vorſhläge einzugehen. In dem zweiten Auffaß hält er von

in Deutſchland die legte Zuflucht, man darf ihm dasſelbe nicht dieſen Vorſchlägen, denen ſchon die hieſige juriſtiſche Geſellſchaft

unnötig verſperren . Selbſt wenn er nicht obſiegt, ſo hat er recht ſkeptiſch gegenüber trat, nur aufrecht: die richterliche Vor

doch die Empfindung, das Mögliche verſucht zu haben. Daß prüfung mit Beſchränkung dieſer Prüfung und des Rechtsmittels.

die Anwälte in ihrer Prüfung nicht leichtſinnig zu gunſten der auf die in einer ſchriftlichen (mit der Einlegung zu verbindenden)

Reviſionen entſcheiden, beweiſt der Umſtand, daß in nicht ſeltenen Begründung erhobenen Angriffe. Jedoch ſoll die unrichtige

Fällen von dem einen Anwalt abgelehnte Reviſionen von einem Bezeichnung der verlegten Rechtsnorm nicht ſchaden . Er will

der anderen Anwälte aufgenommen und erfolgreich durchgeführt ferner dem Gericht das Recht geben (alſo nicht die Pflicht auf.

werden . Eine große Anzahl von Sachen wird von den An. erlegen ), nicht geltend gemachte materielle Rechtsverlegungen

wälten a limine abgelehnt. Es iſt Regel, daß kein Anwalt eine zu berückſichtigen, die den in der Begründung angegriffenen Teil

Reviſion in der Verhandlung vertritt, die er für ausſichtslos hält. der Entſcheidung betreffen. Von prozeſſualen Verſtößen ſoll

Dieſe Regel wird im weſentlichen nur durchbrochen zu gunſten dies nicht gelten. Es iſt aber aus den angegebenen Gründen

öffentlicher Behörden , Konkursmaffen, Verwaltern fremden Ver. jede Einſchnürung des Rechtemittels ſchädlich. Soll dem Richter

mögens, welche aus Furcht vor Regreſſen troß Abmahnung auf nicht einmal die unbeſchränkte Vorprüfung zuſtehen, ſo iſt

Durchführung der Reviſion beſtehen , in vereinzelten Fällen der zahlungsfähige Rechtsſucher ſchlechter geſtellt wie der arme,

vielleicht auch dann , wenn aus irgend welchen Umſtänden die auf deffen Armenrechtegeſuch eine vollſtändige Vorprüfung ſtatt.

rechtzeitige Kündigung des Mandats unterblieben iſt. In ſolchen findet. Eine Vorprüfung mit gebundener Marjdroute anſtatt

Fällen pflegt der Anwalt zu markieren , wenn er die Gründe freier Betrachtung des ganzen Falles muß notwendig zum

ſeiner Auftraggeber vorträgt, deren Prüfung er anheim gibt. Formalismus führen. Die Anwälte können im eigenen und im

Herr Dr. Hagens erhebt endlich den Vorwurf, daß die Intereſſe des rechtſuchenden Publikums überhaupt nicht damit ein .

Reviſionen von den Anwälten am Reichsgericht „meiſtens “ nicht verſtanden ſein, daß an Stelle ihrer Vorprüfung die gericht:

liche Vorprüfung geſeßt wird. Der Sdwerpunkt des Ver.

*) Für die einheitliche Ausbildung unſere Rechte ſind ahrens würde mehr oder minder in dieſes ſchriftliche Vor

natürlich auch die zurüdweiſenden Entſcheidungen wichtig. Prüfungsverfahren verlegt. Alle Mängel der Schrift gegenüber

Bd. 53 der amtlichen Entſcheidungen veröffentlicht z. B. neben der viva vox und dem mündlichen Austauſch von Gedanken,

45 Aufhebungen 59 Zurüdweiſungen . die ſo oft und ſo eindringlich hervorgehoben find, wären wieder
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wenn

vorhanden. Wird die Sache von einem Anwalt abgelehnt, ſo vieler Klagen und Beſchwerden. Das Rechtmittel der Reviſion

hat der Klient zur Zeit nicht nur die Möglichkeit, eine wieder. hat fich, ſo wie es iſt, aus unſeren Recht& zuſtanden entwidelt

holte Prüfung durch einen zweiten und ferneren Anwalt zu und muß und ſo erhalten bleiben . In England und Frankreich

veranlaſſen, er hat fogar nach Ablehnung ſeitens aller Un. beſteht eine Scheu vor Neuerungen und Nachahmung des

wälte noch das Recht, eine gerichtliche unbeſchränkte Prüfung Fremden, daran mögen wir uns ein Beiſpiel nehmen.

durch den Antrag auf Beſtellung eines Pflichtanwaltes zu Die Anwälte müſſen ſuchen , den Rid )tern unnötige Arbeit

erzwingen. Wird die Sache von einem Anwalt angenommen , zu erſparen und ſie ſo in ihrer dankenswerten und aufopfernden

ſo muß dieſer dementſprechend anders ſeine Tätigkeit zu unterſtüßen , ſoweit das unter voller Wahrung der

Stellung nicht an dem ihr gebührenden Anſehen einbußen , er Redte ihrer Klienten und der eigenen Selbſtändigkeit möglich

nicht ſelbſt das Gefühl der Verantwortlichkeit und der Freude iſt. Sollte in dieſer Beziehung bisweilen gefehlt ſein , ſo iſt

an der Arbeit verlieren ſoll, auch das Recht haben, in münd. kein Gefeß nötig , um zu beſſern . Entgegenkommendes 3u.

licher Verhandlung dem Rechteinittel Gehör zu verſchaffen . ſammenwirken von Richtern und Anwälten wird die beſte Gewähr

Nimmt man ihm dies Recht, ſo wird er geneigt ſein , alle für eine gedeihliche Fortentwicklung der Rechtſprechung ſein .

eingehenden Sachen zur richterlichen Vorprüfung zu ſtellen , die

Parteien werden jedenfalls dahin drängen. Die Arbeit der

Richter würde vermehrt ſtatt vermindert und die ſelbſtändige
Die Haftung für den Erfolg im Strafrecht.

Stellung der Anwälte untergraben. In dieſem Zuſammen.

hang verdienen noch zwei Punkte Erwähnung. Nicht ſelten
Von Juſtizrat Dr. Ludwig Cohn , Breslau .

finden arme Parteien, deren Armenrechtegeſuch in ridhterlicher Die Internationale Kriminaliſtiſche Vereinigung hat be .

Vorprüfung wegen Ausſichtsloſigkeit abgelehnt wurde , noch kanntlich ihre gewichtige Stimme gegen die wohl immer noch

trofdem, zumal wenn es ſich um „Sein oder Nichtſein “ handelt, herrſchende Lehre , welche gleichmäßig dem ſubjektiven und

einen Anwalt am Reichsgericht, der ſich ihrer Sache annimmt objektiven Moment Bedeutſamkeit für die Strafbarkeit einer

und mit Erfolg durchführt. Es iſt ferner bekannt , wie in Tat beimißt , wiederholt erhoben ; fie will dem Zufal die große

manchen Rechtsfragen das Reichsgericht im Lauf der Zeit ſelbſt Rolle, die er im Leben ſpielt , für das Strafrecht abgeſprochen

von eigenen früheren Entſcheidungen abweicht. Dieſes Durch.Dieſes Durch- ſehen und verteidigt darum als allein der Gerechtigkeit ent

ringen zu einer befferen Erkenntnis würde bei Einführung der ſprechend die beiden Säße :

Vorprüfung im Wege des ſchriftlichen Beſdlufverfahrens , die 1. Keine Haftung für den kaſuellen Erfolg.

fich naturgemäß an die anteriora anlehnen wird, mindeſtens 2. Keine Strafmilderung bei kaſuell ausgebliebenem

erſchwert ſein. Gegen die Beſchränkung der Prüfung auf die Erfolg.

Angriffe des Anwalts müffen fich endlich gerade die Richter Mit dem zuerſt aufgeſtellten Saße kämpft ſie gegen die

auflehnen, denn es müßte ihr Rechtsgefühl verleßen und ihnen zahlreichen Beſtimmungen im poſitiven Strafrecht an , worin der

in der Seele weh tun , wenn fie künftig ein von ihnen er. eingetretene nachteilige Erfolg , obwohl er vom Täter nicht voraug .

kanntes Unrecht beſtehen laſſen müßten , weil der Anwalt den geſehen worden iſt und nicht vorausgeſehen werden konnte, einen

rechten Angriff nicht gefunden hatte. Der ſeinerzeit allverehrte objektiven Erſchwerungegrund bildet (8. B. § 224 R. Str. G. B. ,

frühere Senatspräſident Henrici bezeugt in ſeinen Erinne. betreffend die ſchwere Körperverleßung , 251 , betreffend den

rungen eines alten Schleswig-Holſteiners “ denn auch, daß er qualifizierten Raub).

eine beſondere Genugtuung empfunden habe , wenn er einen Mit dem zuleßt aufgeſtellten Saß kämpft ſie gegen die

Mangel des Urteile fand , den der Anwalt überſehen hatte. mildere Behandlung an , die grundjäßlich der Verſuch gegenüber

Prozeſſuale Rügen können nicht wohl anders behandelt werden , dem vollendeten Verbrechen erfährt.

wie materielle Rügen. Richtige Sandhabung des Prozeffes iſt Bei der bevorſtehenden Reviſion des Deutſchen Strafgeſeß

die notwendige Grundlage für die Entſcheidung in facto und buchs wird der Gefeßgeber Stellung zu der neuen Theorie

daher von höchſter Bedeutung. Die Handakten ſind häufig, nehmen müſſen . Wenn ich auch weit entfernt bin, zu verkennen,

zumal bei Ginlegung der Reviſion, noch unvollſtändig, das daß dem Ideal der Gerechtigkeit das Gleichgewicht zwiſchen

Material für die prozeffualen Rügen ergibt ſich dann erſt ſpäter Schuld und Strafe entſprechen würde , ſo bin ich doch der

aus den eingeforderten Gerichtsakten. Eine ſofortige Rüge in Meinung , daß die Beſtrebungen , welche auf die Verwirklichung

der Reviſionsſchrift wäre alſo hier geradezu unmöglich. Rügen des Ideals gerichtet ſind, von einer irrigen Vorſtellung der

auf Grund der SS 286 , 551 Nr. 7 3. P. D. durchdringen menſchlichen Gerechtigkeit ausgehen : weder bei der Strafnorm ,

meiſtens den ganzen Stoff und würden keinenfalls anders als noch bei der Strafzumeſſung wird es je gelingen , das richtige

materielle Rügen behandelt werden können . Verhältnis zwijden Sduld und Strafe berzuſtellen . Die menſch ,

Der Hinweis des Herrn Dr. Hagens auf die Rechts- liche Gerechtigkeit muß fich beſcheiden, mit einem Durchſchnitts

zuſtände in Frankreich und England iſt verfehlt. In England maß zu rechnen , ohne Rückſicht darauf, ob im einzelnen Falle

fungieren ſchon in erſter Inſtanz durchweg hochbefoldete Richter die Strafe hinter der Schuld oder die Schuld hinter der Strafe

von höchſter Qualität , die mit außerordentlicher Autorität und zurüđbleibt. Auch im Leben geht eben häufig genug der Erfolg

ebenſo großer Arbeitskraft ausgeſtattet ſind, daher eine beſondere über das Verdienſt , nicht das Verdienſt über den Erfolg. So

Gewähr richtiger Redytſprechung bieten , außerdem aber geſeßlich wenigſtens würde keinen Anſtand nehmen , jemanden, der das

an Rechtsſprüche des Obergerichts gebunden ſind. In Frankreich Vaterland durch Zufall aus ſchwerer Gefahr errettet , mehr zu

iſt das veraltete Verfahren des Kaſſationshofes Gegenſtand preiſen , als den Feldherrn, der es durch eine ſduldlos verlorene
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Schlacht zu einem demütigenden Frieden nötigt. Der Ziviliſt, davon trug, und der kaum erklärlich wäre, hätte fich nicht der

der ſich deffen bewußt iſt, findet ſich mit dem Reſultat mit den Grundfaß :

Worten ab : „ naturale est“ ; der Kriminaliſt dagegen zieht die eadem severitate voluntas sceleris quam effectus

Strafrechtstheorien zu Hülfe, um aus ihnen den Saß herzuleiten, punitur

welcher dem von ihm erſtrebten Uriom entſpricht. Aber ich glaube, als der Reform bedürftig erwieſen .

auch die Strafrechtstheorien werden ihren Dienſt verſagen , wenn Allein die ,consuetudo generalis “ war nur für das

man die Frage aufwirft: Strafmaß bedeutſam , in allen übrigen Punkten iſt die Lehre

Warum wird der, welcher einen zehnfachen Mord begangen, der italieniſchen Praktiker unangetaſtet geblieben , ſodaß fie fich

nicht härter beſtraft, als der, der nur ein Menſchenleben noch heutzutage der allgemeinen Anerkennung erfreut. Wir

auf ſeinem Gewiſſen ? Warum wird der Strolch, der brauchen nur die Merkmale, welche ihnen für den Verſuch maß.

eine brennende Zigarre aus übermut in einen Stroh. gebend waren :

haufen wirft, von Strafe verſchout, wenn ein ihm cogitare, agere, nec perficere

folgender Wanderer den glimmenden Funken, ihn zufällig ins Deutſche zu überſeßen, und in den Stichworten

bemerkend, zertritt, während der Gelehrte, der, in nächt. Entſchluß, Betätigung des Entidluſfes und Mangel

liches Studium vertieft , mit dem Lichte in feiner der Vollendung

Bibliothek Feuer ſtiftet, mit Strafe belegt wird ? tritt dies von ſelbſt entgegen . Darnach umfaßt der von den

Wir brauchen auch nicht zur Beantwortung der aufgeworfenen italieniſchen Praktikern aufgeſtellte und von der modernen

Frage die Hülfe der Strafrechtstheorien , in der menſòlichen Kriminalwiſſenſchaft rezipierte Begriff, den dolus vorausgeſeßt,

Unvollkommenheit liegt der Grund für die Abweichung des jeden Tatbeſtand, der nicht die Merkmale des vollendeten Ver

Jdeals , dem wir zuſtreben : in dem zuerſt gedachten Fall iſt das brechens aufweiſt; feine Herrſchaft erſtreckt ſich insbeſondere jo .

äußerſte Machtmittel mit der Todesſtrafe erſchöpft, in dem zweit- wohl auf das Gebiet , das wir heutzutage als daß der Vor.

gedachten Fall wird der eine milder , der andere härter , als er bereitung bezeichnen , als auch auf das , welches von der objek,

es verdient, behandelt, weil wir uns mit einem Durchſchnittsmaß tiven Seite aus betrachtet, dem Mangel im Tatbeſtand zu

zu operieren beſcheiden müſſen . überweiſen wäre. Wenn nun aber wohl kein Zweifel darüber

Damit wollen wir keineswege geſagt haben , daß bei der obwalten kann , daß den Vorbereitungehandlungen die Charakter

Reviſion des Deutſchen Strafgeſeßbuchs die gegenwärtig geltenden riſtiť abgeht, welche der Oberfaß der Strafvorſchrift für die

Beſtimmungen , gegen welche ſich die erſte Theſe der Inter- Ausführungshandlungen erfordert, ſo hätte ich mich kürzer da .

nationalen Kriminaliſtiſchen Vereinigung richtet, im vollen Um- hin ausdrücken können, daß die von den italieniſchen Praktikern

fang werden aufrecht zu erhalten ſein, wir wollten und vielmehr aufgeſtellte Lehre, wonach der Verſuch fich in der Objektivierung

nur gegen das Prinzip wenden , das ihre radikale Streichung des verbrecheriſchen Willens erſchöpft, den Mangel im Tatbeſtand

erheijchen würde ; der Hinweis auf die Rolle, welche der Erfolg als von ſeinem Gebiet umfaßt, in Anſpruch nimmt.

bei den kulpoſen Delikten ſpielt , dürfte ausreichen , es nicht Die Theorie empfand die Unrichtigkeit der Lehre, anſtatt

unbeſehen in den Kauf zu nehmen. aber zu unterſuchen, wo der Hebel anzuſeßen ſei , um dem Ver

Anders ſteht es mit der zweiten Theſe : die prinzipielle fuchsbegriff das Gebiet , das er zu Unrecht okkupiert hatte , zu

Gleichſtellung der Strafbarkeit des Verſuchs und des vollendeten entreißen , verfiel ſie auf den Ausweg , zwiſchen einem ſtrafloſen

Verbrechen würde meines Erachtens geradezu einen kulturellen und einem ſtrafbaren Gebiete zu unterſcheiden , und fie lehrte

Rüdiritt bedeuten . Wäre freilich die Lehre, die ich wiederholt , daher nicht:

zuleßt in der Juriſtiſchen Wochenſdrift pro 1902 Nr. 57/58 die Vorbereitungshandlungen weiſen gegenüber den Uus

verteidigt habe , anerkannt, wonach die Verſuchshandlung mit führungshandlungen, die untauglichen Verſuchshandlungen

der Konſumations handlung identiſch iſt und das verſuchte gegenüber den Handlungen , welche unter den Normal.

Verbrechen ſich von dem vollendeten Verbrechen nur dadurch verſuch fallen, einen Mangel im Tatbeſtand auf, fondern

unterſcheidet, daß hier die beabſichtigte Folge eintritt, dort aus. ſie lehrte , daß die eine wie andere Kategorie zwar unter

bleibt , ſo ſtände nur eine Folgerung aus dem Prinzip , gegen den Begriff des Verſuches falle, aber nicht ſtrafbar fei .

deſſen Richtigkeit ich meine Bedenken vorſtehend vorgetragen, in Der Salbheit hatte der halbe Erfolg entſprochen ; auf dem Ge.

Frage. Der gegen das Prinzip erhobene Widerſpruch wäre nur biete der Vorbereitung hat die objektive Theorie einen unver.

noch durch den Hinweiß zu verſtärken, daß damit der Verſuchs- dienten Sieg erfochten , ihre Lehre hat Eingang faſt in alle

lehre, die wir aus Italien überkommen haben , der einzige Strafgeſetbücher der Kulturſtaaten gefunden auf dem Gebiet

Tropfen germaniſchen Ols , mit dem ſie durchtränkt iſt, genommen des untauglichen Verſuchs hat ſie eine unverdiente Niederlage

werden würde. Die Lehre, welche die Internationale Kriminali. erlitten , der Kampf mit der ſubjektiven , an der überkommenen

ſtiſche Vereinigung aufſtellt, iſt nämlich, ſoweit fie die gleiche Lehre feſthaltenden Theorie hat – darüber wollen wir uns nicht

Strafbarkeit des verſuchten und vollendeten Verbrechens be tauſchentäuſchen — fich zu ihrem Ungunſten gewendet.

handelt, nicht neu , fie war bereits den italieniſchen Praktikern Auf dein Gebiet der Vorbereitungshandlungen war der Sieg

geläufig, bis ihr die , consuetudo generalis “ ein Ende machte. ein unverdienter ; denn an Stelle der unrichtigen Lehre , welde

Der Einfluß der germaniſchen Rechtsanſchauung war es, dem die objektive Theorie vertrat , iſt unvermerkt die richtige Lehre

wir die mildere Behandlung des Verſuche zu verdanken haben getreten : die Vorbereitungshandlungen werden heutzutage faum

ein Sieg , den das minder entwickelte Recht über die noch als eine Unterart des Verſuche behandelt , und die Ver.

, fundatam intentionem “ für ſich in Anſpruch nehmende Doktrin teidigung ihrer Strafloſigkeit hat keinen Gefeßgeber abgehalten ,
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Spezialdelikte in dem zum Schuß der Geſellſdaft erforderlichen das Tatmoment in Betracht gezogen, ſo löſt ſich der vermeintliche

Umfang zu ſchaffen. Die Vorbereitungshandlungen ſind damit Verſuch in Mangel im Tatbeſtand auf. Der Ehebruch mit der

als Mangel im Tatbeſtand aus dem italienijden Verſuchsbegriff vermeintlich fremden Frau iſt Verſuch oder Mangel im Tat.

ausgeſchieden, und die dadurch in dem Kreis der ſtrafbaren beſtand, je nachdem man das ausſchlaggebende Moment in die

Handlungen entſtandene Lücke iſt , ſoweit das Bedürfnið dafür ſubjektive oder objektive Seite verlegt. Diejenigen, die mit mir

vorhanden war , durch Spezialvorſchriften ergänzt. von einem Mangel im Tatbeſtand ausgeben , werden damit die

Auf dem Gebiete des untauglichen Verſuchs hat die objektive überkommene Theorie auch auf dem Gebiete der Ausführung

Theorie eine unverdiente Niederlage erlitten , indem der richtige erſchüttert erachten, mögen ſie auch immer mir in der Kontroverſe

Gedanke , der ihr vorſchwebte, nicht zur weiteren EntwicklungEntwicklung über den untauglichen Verſuch beizutreten nicht gewillt ſein.
gelangt iſt. Man hätte nur die Erfahrung , welche man auf Wenn nun die Internationale kriminaliſtiſche Vereinigung

dem Gebiete der Vorbereitungehandlung gemacht hatte , auf die die herrſchende Lehre, wonach fein Delikt dem Verſuchsbegriff

untauglichen Verſuchshandlungen zu übertragen brauchen , und unzugänglich iſt, unangetaſtet läßt, die Strafbarkeit des Verſuchs

der Schluß, daß fie, als ebenfalls dem Mangel im Tatbeſtand aber in dem Willensmoment erblickt und dem Erfolg jeden

angehörig, dein fie umfaffenden Begriff zu entziehen , und daß Einfluß auf das Strafmaß abſpricht, ſo führt fie uns in die

Spezialdelikte zu normieren ſeien , um die Lücke dem Bedürfnis Zeiten der italieniſchen Praktiker zurück, in denen deren Lehre

entſprechend zu ergänzen, wäre von ſelbſt gegeben geweſen. noch nicht durch die consuetudo generalis gemildert war. Mit

Hat die unlösbare Kontroverſe betreffend die Abgrenzung den italieniſchen Praktikern lehrt fie :

des Gebietes der Vorbereitung von dem der Ausführung ihren in maleficiis voluntas spectatur, non exitus

natürlichen Tod dadurch gefunden , daß die Vorbereitungshand . und verkennt mit ihnen, daß der aus den römiſchen Straf

lungen aus dem Gebiete des Verſuches - ich ſage nicht: aus . vorſchriften abſtrahierte Saß mit dem Verſuch und ſeiner

geſchaltet find – fondern ſich von ſelbſt ausgeſchaltet haben und Strafbarkeit nicht das mindeſte gemein hat, vielmehr uur auf

daß der dadurch der Strafbarkeit entzogene Rahmen in be. den präventiven Charakter des römiſchen Strafrechts hindeutet

grenztem Umfang durch Schaffung von Spezialdelikten aus. ein Charakter, der für denjenigen , der die Zeitverhältniſſe in

gefüllt wurde, ſo vermag ich nicht abzuſehen , ohne die damit Betracht zieht, in denen das römiſche Kriminalrecht fich entwiđelt

verbundenen Schwierigkeiten zu verkennen, weshalb nicht die hat , nichts auffälliges hat. Die Geſeßgebuugsmaſchine arbeitet

Kontroverſe über den untauglichen Verſuch die nämliche Löſung eben anders in normalen Perioden, anders in denen von Un

erfahren follte: die Verhältniſſe liegen in beiden Fällen gleich, ruhen . In den Zeitläufen , in denen die öffentliche Sicherheit

in beiden Fällen handelt es ſich darum , Handlungen, welche nicht untergraben oder das Staatswohl durch zunehmende Unſittlichkeit

die Merkmale der Ausführungshandlungen aufweiſen, dem Mangel bedroht iſt, ſchreitet der Gefeßgeber ein , bevor eine Verlegung

im Tatbeſtand, dein fie angehören, wiederzugeben und dem Tat- oder Gefährdung von Rechtsgütern eingetreten , und er fährt mit

beſtand , der vom Geſichtspunkt des Verſuchs aus betrachtet, der drakoniſchen Strafen dazwiſchen, wenn er ſich nicht anders zu

rechtlichen Relevanz entbehrt, durch Aufſtellung von ſpeziellen helfen weiß. Dem „habere venenum“ der Lex Cornelia de

Strafvorſchriften, ſoweit dies das Bedürfnis erheiſcht, zur recht- sicariis entſpricht das im Beſiß haben von Sprengſtoffen “

lichen Relevanz wieder zu verhelfen. Der deutſche Geſebgeber in unſerem Dynamitgeſeß , und ich zweifle nicht, daß auch bei

würde mithin bei der Reviſion des Strafgeſekbuchs in einen ung das „ appellare mulierem" praktiſche Bedeutſamkeit erlangen

bedauerlichen Irrtum verfallen , wenn er glauben würde, durch würde, wenn ein anſtändiges Mädchen bei Tageslicht nicht

eine mildere Behandlung der Strafbarkeit des untauglichen mehr unbeläſtigt auf der Straße geben könnte.

Berſuche, dem Beiſpiel einzelner früherer Partikulargefeße folgend , Vollendo aber würden wir in das Fahrwaſſer der italieniſchen

Abhülfe ſchaffen zu können . Denn bei der Rontroverſe über den Doktrin zurückgedrängt werden, wenn der Geſebgeber den weiteren

untauglichen Verſuch handelt es fich nicht, wie ich wenigſtens Ratjdlagen der Internationalen Kriminaliſtiſchen Vereinigung

glaube, um die Strafbarkeit, ſondern um den Begriff des Ver- folgend , an dem hergebrachten Verſuchsbegriff die von ihr ver

fuches, nicht darum , ob die Wegnahme der vermeintlich fremden langte Korrektur vornehmen und, um die Streitfragen zu

Sache milder zu beſtrafen , als der vereitelte Diebſtahl, ſondern beſeitigen , die ſich an den „Anfang der Ausführung“ geknüpft

darum , ob ſie unter den verſuchten Diebſtahl überhaupt zu haben, mit dem Worte , unternehmen “ operieren wollte. Augen

ſubſumieren . ſcheinlich iſt der Internationalen Kriminaliſtiſchen Vereinigung

Der Rückblick auf die Entwicklung der Verſuchslehre hat entgangen , daß ſie damit einen neuen Begriff, den des „Unter.

gezeigt, daß die einſeitige Betonung der Sdyuldfeite zu einem nehmens" in den allgemeinen Teil einführt – einen Begriff

Konflikt mit der objektiven Seite, mit der Lehre über den Tat- von ungemeſſener Ausdehnung, einen Begriff, der den Verſuch,

beſtand der Verbrechen geführt hat, der wenigſtens teilweiſe mit den Mangel im Tatbeſtand und unter Umſtänden wohl auch

einem Sieg der objektiven Seite geendet. Der Verſuch war die Vorbereitungshandlungen verſchlingen würde ; man denke nur,

damit auf das Gebiet der Ausführung zurüdgedrängt. Aber um es nicht an einem Beiſpiel fehlen zu laffen , an den „ unter

auch auf dem Gebiet der Ausführung hätte die überkommene nommenen Diebſtahl“, den „ unternommenen Meineid“ . Die

Lehre abermals einen Angriff erfahren müffen , hätte die Theorie Lehre vom Tatbeſtand der Verbrechen wäre damit gerettet, aber

ihre Aufgabe ridtig erfaßt. Bei den Verbrechen nämlich , deren die vom Verſuch wäre damit begraben.

Tatbeſtand mit der Ausführungehandlung abſchließt, iſt ein

Verſuch nur ſo lange denkbar, als man das allein entſcheidende

Gewicht auf den verbrecherijden Willen verlegt. Wird dagegen
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2. $ 227 Abſ. 2 , 88 567 , 534 , 714 , 718. Beſchwerde

Vom Reichøgericht. *) wegen Nichtvorverlegung von Terminen iſt zuläffig. Vollſtred .

Wir berichten über die in der Zeit vom 13. Juni bis zum barkeit $ erklärung von Urteilen.

11. Juli 1903 ausgefertigten Entſcheidungen. Abweichend von dem Beidhluſſe vom 13. Februar 1890

I. Meidhsrecht. ( Juriſtiſche Wochenſchrift 1890 S. 79 Nr. 3) iſt eine Be

Zivilprozeßordnung. ſchwerde wegen Ablehnung eines Geſuches um Vorverlegung

1. & 41 Nr. 6. Begriff der Mitwirkung bei einer Entſcheidung. eines Termins nicht für unzuläffig erachtet worden . (Wird

Die Reviſion behauptet, bei der Entſcheidung des B. G. weiter ausgeführt.)

habe ein Richter mitgewirkt, der nach § 41 Ziffer 6 der 3. P. D. Die Kl. wollen nicht, daß das in der Berufungsinſtanz

von der Ausübung des Richteramtes ausgeſchloſſen geweſen ſei. ergehende Urteil für vorläufig vollſtreckbar erklärt werde, ſondern,

Dieſe Behauptung iſt nicht zutreffend. Zwar hat bei der Ent. daß ein ſolcher Ausſpruch in bezug auf das Urteil I. J. er .

ſcheidung des B. G. ein Richter mitgewirkt, der in der I. I. die lafſen werde. Allein ein dahin gerichteter Antrag der Kl. würde

Verhandlungen vom 5. Oktober, 30. November 1900 , 25. Januar, unzuläſſig ſein. (Wird unter Hinweis auf die 88 534 , 714,

22. Februar und 17. Mai 1901 geleitet hatte , allein in der 718 der 3. P. D. begründet.) B. c. 3. , Beſchl. v . 11. Juni 03,

Sißung des L. G. vom 5. Oktober 1900 war nur ein Beſchluß Bs 171/03 III.

auf Einholung von Prozeßakten ergangen , in der Sißung vom 3. $ 271. Zurücnahme einer Widerflage in der Berufungo,

30. November 1900 eine Vertagung erfolgt, in der Sißung inſtanz und Antrag des Gegners deswegen.

vom 25. Januar 1901 ein Beſchluß auf Vernehmung von Zeugen Die Rüge iſt zuläſſig und begründet, daß das B. G. die

ergangen , in der Sißung vom 22. Februar 1901 waren drei Widerklage durch Zurücknahme für erledigt erklärt “ hat, ohne daß

Zeugen vernommen worden , in der Sibung vom 17. Mai 1901 von ſeiten des Widerbekl. die Einwilligung erklärt war. Nach

endlich hatte ein Zeuge vernommen werden ſollen , der jedoch dem Tatbeſtand des B. U. iſt von ſeiten des Berufungsbekl. der

nach § 383 Ziffer 3 der 3. P. O. das Zeugnis verweigerte. Antrag geſtellt worden , die Berufung zurückzuweiſen. Daß eine.

Reine dieſer Verhandlungen hatte zu einer Entſcheidung geführt, weitere Erklärung abgegeben worden wäre, iſt nicht feſtgeſtellt.

durch welche der in dem Urteile vom 4. April 1902 getroffenen, Der Ril. macht geltend , daß der Antrag fich auf Klage und

mit der Berufung angefochtenen Entſcheidung vorgegriffen worden Widerklage bezogen habe. Keine Feſtſtellung des B. G. ſpricht

wäre. Ein fall nad § 41 Ziffer 6 der 3. P. D. iſt deshalb gegen dieſe Behauptung. Das B. G. erwägt zur Begründung

nicht gegeben. Der Zweck dieſer Beſtimmung iſt nur der , zu ſeiner Entſcheidung nur, daß Kl. keinen Widerſpruch erhoben

verhüten , daß ein Richter, der in einer untern Inſtanz an der habe. Der Erhebung eines Widerſpruchs bedurfte es aber nicht.

Urteilsfindung teilgenommen hat, in der höhern Inſtanz als In dem Antrag des Berufungsbekl., die Berufung zurüd

erkennender Richter mitwirte, weil anzunehmen iſt, daß einem zuweiſen, kommt das Verlangen nach einer fachlichen Entſcheidung

ſolchen Richter die erforderliche Unbefangenheit für die Beurteilung zum Ausdrud, denn eine Zurüdweiſung der Berufung konnte

des angefochtenen Erkenntniſſes fehlt. (Vergl. Entſch. des R.G. nur nach fachlicher Prüfung erfolgen. Ob die fachliche Prüfung

in Ziviljaden Bd. 26 S. 383.) An der Urteilsfindung nimmt hinſichtlich der Widerklage zu dem von dem Widerbekl. in der

aber ein Richter nicht teil , der bei Erlaffung eines Beſchluſſes Berufungsinſtanz gewollten Ergebniſſe hätte führen können , kann

auf Vernehmung von Zeugen mitwirkt oder Zeugen vernimmt. Es dahin geſtellt bleiben , jedenfalls erſcheint nicht ausgeſchloffen ,

iſt, wie die Begründung zu § 41 des Entwurfs einer 3. P. O. daß die fachliche Prüfung zur endgültigen Erledigung des von

(Hahn, Mat. S. 164) hervorhebt, nicht abzuſehen, weshalb die der Widerkl. geltend gemachten Scheidungsgrundes durch Ab

Vornahme einer Beweishandlung den Richter für die neue Inſtanz weiſung der Widerklage hätte führen können (§ 622 3. P. O.).

untauglich machen follte. Dasſelbe gilt für die Erlaffung eines W. C. W., U. v. 18. Juni 03, 64/03 IV.

Befdlufſeß auf Vernehmung von Zeugen . Die Reviſion glaubt, 4. 98 274, 275, 303 verbunden mit H. G. B. $$ 267 ,

aus den Schlußworten der Beſtimmung des § 41 Ziffer 6 der 272 , 309 , 320. Zwiſchenurteil. Ginrede der mangelnden Sicher

3. P. D. entnehmen zu können , daß jeder Richter, der in der heitsleiſtung bei Anfechtung von Beſchlüſſen einer Aktien

untern Inſtanz tätig geweſen ſei , als bei der Erlaffung der geſellſchaft.

Entſcheidung mitwirkend anzuſehen ſei , ſofern er nicht etwa nur Das Urteil des Rammergerichte bezeichnet ſich als Zwiſchen .

als beauftragter oder erſuchter Richter in der untern Inſtanz urteil und iſt auch ein Zwiſchenurteil, und zwar ein gewöhnliches

tätig geweſen ſei. Dieſer Auffaſſung läßt ſich nicht beitreten. Zwiſchenurteil nach 3. P. O. § 303, das einen Zwiſchenſtreit

Die bezeichnete Beſtimmung geht vielmehr dahin, daß ein Richter, betrifft. Der Ausnahmefall des § 275 Abſ. 2 liegt nicht vor ;

der bei der Erlaſſung der Entſcheidung der untern Inſtanz mit. auch nicht inſoweit als das Kammergericht durch die Herab.

gewirkt hat , in der höhern Inſtanz von der Ausübung des feßung der geforderten Sicherheit wegen drohender Nachteile

Richteramtes ausgeſchloſſen iſt, ſofern er nicht in dieſer Inſtanz bei Unſtellung einer Klage zur Anfechtung von General

nur als beauftragter oder erſuchter Richter tätig wird. Ebenſo verſammlungsbeſchlüſſen von 150 000 Mark auf 20 000 Mark,

wenig kann der Hinweis der Reviſion auf die Vorſchrift in die Einrede der mangelnden Sidherheit mittelbar wenigſtens

§ 22 Ziffer 4 der Str. P. D. Erfolg haben , denn dieſe Be. zum Teil verworfen hat. Denn nach dem neuen H. G. B.

ſtimmung läßt fich zur Auslegung des 41 Ziffer 6 der 3. P. O. (8 272 Abſ. 3) wird das Verlangen, Sicherheit zu leiſten, nicht

nicht verwerten . U. c. A. , U. v. 8. Juni 03 , 209/03 IV. mehr – wie dies früher in Art. 190a vorgeſchrieben war –

malo prozeßhindernde Einrede" geltend gemacht. Nach 3. P.O.

* ) Nachdruď ohne Angabe der Quelle verboten . $ 274 Abſ. 2 aber find , nur " die dort aufgeführten ſieben
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Einreden als prozeßhindernde anzuſehen , und dazu gehört die kann und muß dieſe Abergehung, wenn ſie ungefeßlich war

Ginrede der mangelnden Sicherheit für die durch den Prozeß mittels des Rechtsmittels der Reviſion angefochten werden. Dies

drohenden Nachteile in den Fällen der $8 267 , 272 , 309 , iſt geſchehen und muß zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

320 des H. G. B. nicht. B. c. L. , U. v . 16. Mai 03 , 14/03 I. führen.führen . Mit Unrecht nimmt dieſe an , daß die Bell. vorerſt

5. 88 275, 303, 304. Zwiſchenurteil über prozeßhindernde verſuchen müßten , die Befreiung des Hauſes vom Schwamm

Einreden. durch Zwangsvollſtreckung aus dem bezüglichen Urteile gegen den

Das eingelegte Rechtsmittel der Reviſion iſt unzuläſſig . Kl. herbeizuführen. Nach § 893 3. P. D. wird durch die

Allerding8 iſt gemäß § 275 Abſ. 2 der 3. P. D. das Urteil , Beſtimmungen des Buches VIII Abſchn. 3 dieſes Gefeßes das

durch welches eine prozeßhindernde Einrede verworfen wird , in Recht des Gläubigers, die Leiſtung des Intereffes zu verlangen ,

betreff der Rechtsmittel als Endurteil anzuſehen . In ſtändiger nicht berührt. Es kann dahin geſtellt bleiben, ob dieſe Gefeßeg

Rechtſprechung hat aber das R. G. angenommen , daß ein ſolches ſtelle im allgemeinen die Geltendmachung des Intereffeanſpruchs

durch beſonderes Rechtsmittel anfechtbares Zwiſchenurteil über namentlich deffen einredeweiſe Geltendmachung ohne vor

eine prozeßhindernde Einrede nur dann gegeben ſei , wenn gemäß gängige Durchführung der Zwangsvollſtreckung geſtattet, wohin

Abf. 1 des § 275 der Bekl. auf Grund der prozeßhindernden ſich die Rechtſprechung neigt und wofür der Wortlaut des

Einrede die Verhandlung zur Hauptſache verweigert, oder wenn Paragraphen ſpricht. (Vergl. Entſch. R. G. f . 3. S. Bd. 35

das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen die abgeſonderte S. 380. Gruchot, Beitrag Bd. 30 S. 926. ) Im gegebenen

Verhandlung angeordnet hat (vergl. Entſch . des R. G. Bd. 11 Falle, wo der Kl. behauptet, durch Verbeſſerungdarbeiten dem

S. 391 und beſonders Bd. 15 S. 398 ff., ſowie Entſch . vom Schwammbeſeitigung8urteil vollſtändig Genüge getan , den

14. Oktober 1893 in der Juriſtiſchen Wochenſchrift Schwamm gänzlich beſeitigt zu haben , wo die Betl. zwar die

de 1893 S. 537 , 538 unter Nr. 12). Seiner dieſer Fälle iſtKeiner dieſer Fälle iſt Vornahme dieſer Arbeiten nicht beſtreiten , aber deren Erfolg in

vorliegend gegeben. Auch im Sinne des § 304 der 3. P. D. Abrede ſtellen , wo die Streitsteile ſomit offenbar, was ihnen

liegt kein durch Rechtemittel angreifbares Zwiſchenurteil vor. freiſteht, auf weitere Verfolgung und Erörterung dieſer Frage

Eine Vorabentſcheidung über den Grund iſt gemäß dieſer Bes im Zwangsvollſtreďungsverfahren verzichten , konnte fich

ſtimmung nur dann gegeben, wenn über den Anſprudy dem der B. R. der Aufgabe nicht entziehen , über die Schwamm .

Grunde nach endgültig und vorbehaltlos entſchieden wird . Im beſeitigung oder Nichtbeſeitigung in gegenwärtigem Rechtsſtreit

vorliegenden Falle iſt aber ausdrücklich das geeignetenfalls den weiter verhandeln zu laffen und Beweiß zu erheben . Zuſtändig .

Klaggrund beſeitigende Verteidigungsmittel der Verjährung keitsbeſtimmungen ſtanden dem weder nach § 893 Abſ. 2 noch

der demnächſtigen Entſcheidung vorbehalten. Für ſolchen Fall nach § 24 3. P. O. entgegen . Auch das Zivilrecht, auf das

kann nur das gewöhnliche, nicht durch beſondere Rechteinittel nad Meinung der Rechtswiſſenſchaft bei Prüfung des Intereſſe:

angreifbare Zwiſchenurteil aus § 303 der 3. P. D. erlaffen anſpruchs nach § 893 zurüdgegangen werden muß , hindert

werden (vergl. u. a . Entſch . des R. G. Bd. 31 S. 361 ff.). deffen gegenwärtige Verfolgung nicht. Denn die Beki. Haben

Es kann dahingeſtellt bleiben , ob trojdem das Rechtsmittel der in Befolgung der $8393, 394 TI. I Tit. 5 A. L. N. den

Reviſion gegeben wäre , wenn das B. G. irrigerweiſe das Kl. zuerſt auf richtige Erfüllung des Bauvertrages verklagt und

Zwiſchenurteil als auf Grund des § 304 der 3. P. O. ergangen deſſen Verurteilung zur Schwammbeſeitigung erwirkt. Seine

bezeichnet hätte (vergl. Entſch . des N. G. BD. 6 S. 421 , Bd. 8 Sadhe war es von da an , dieſem Urteil nadýzukommen, er be.

S. 363) . Dieſer Fall iſt nicht gegeben . Vielmehr bezeichnet ſich hauptet auch , dies vollſtändig getan zu haben . Die Beti. bez

das B. 11. felbſt als ergangen nach § 303 der 3. P. O. ſtreiten leßtered und können nunmehr - auch gemäß 88 943,

Sch. c. H. , 11. v . 15. Juni 03, 60/03 IV . 947 TI. I Tit. 11 A. L. R. Feſtſtellung des Zuſtandes

6. 88 286 , 300, 302 , 893. Aufrechnungseinrede und des bedungenen Werkes durch Sachverſtändige, und wenn dieſe

Widerklage , die in I. I. nicht weiter verfolgt , aber in II. I. ungünſtig für den Kl. ausfällt , Scadloshaltung begehren, ohne

wieder geltend gemacht wurde, iſt zu beachten. Geltendmachung durch zivilrechtliche Beſtimmungen zu Zwangsvollſtreckunge

von Einreden unter Verzit auf ein zuläſſiges Zwangsvoll. verſuchen genötigt zu ſein . (Vergl. Entſch . R. G. i . 3. S.

ſtreckungsverfahren. Bd. 44 S. 240.) R. C. H. , . v . 15. Juni 03 , 133/03 V.

Die $$ 300 , 302 , 893 3. P. O. find verlegt. Die 7. & 287. Schadenanſprüche beim Tauſch von Grund.

Bekl. haben ihre Aufrechnungseinrede und Widerklage in doppelter ſtüden und Angabe unrichtiger Mieteinnahmen.

Weiſe, nämlich mit fortdauernder Schwammbehaftung des Hauſes Im vorliegenden Falle, in dem es ſich nicht um den Kauf,

und mit zum allermindeſten beſtehendem Schwammverdacht be . fondern um den Tauſch zweier Grundſtücke handelt, läßt das

gründet. Nun haben die Bekl. zwar im erſten Rechtszuge und B. U. allerdings jede Angabe darüber vermiſſen , zu welchem

nur für dieſen die Behauptung der fortdauernden Schwamm . Tauſchwerte das Rittergut T. von den Parteien veranſchlagt
behaftung zeitweiſe fallen laſſen , fie haben ſie aber vor dem und wie dieſer Tauſchwert belegt worden iſt, ſowie ob der für

B. G. ausdrücklich wieder aufgenommen; die jo begründete das hier ſtreitige Haufgrundſtück eingeſepte Tauſdwert von
Aufrechnungseinrebe und Widerklage war keine neue , es mußte 1 500 000 Mark ein angemeſſener iſt oder ob er, wie in der

darüber, ſofern keine Ausnahmevorſchrift in Frage kam , nach Berufungsinſtanz behauptet iſt, lediglich auf der Art und Weiſe

88 286, 300 , 302 3. P. O. erkannt werden. Dieſe Ents beruht, in welcher die Tauſchwerte der getauſchten Grundſtücke

ſcheidung iſt aber vom B. G. nicht etwa aus Verſehen , ſondern verrechnet worden ſind. Allein ſo notwendig die Beantwortung

ausdrücklich und abſichtlich übergangen worden . Es findet daher dieſer Fragen für die Ermittlung der Höhe des dem Kl. durch

auch nidyt § 321 über Uiteilsergänzung Anwendung, vielmehr die unrichtige Angabe des Bekl . zugefügten Schadens iſt, ſo
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konnte doch der B. R. das Vorhandenſein eines Schadens be. 9. § 313. Mangel des Tatbeſtandes.

jahen und die Erörterung und Feſtſtellung der für die Schadens. Nach § 313 Abſ. 1 Ziffer 3 der 3. P. D. iſt das Gericht,

berechnung maßgebenden und nachzuweiſenden Grundlagen dem das über die Tatfrage zu entſcheiden hat , verpflichtet und muß

weiteren Verfahren vorbehalten . In dieſem wird freilich die im tande ſein , eine gedrängte Darſtellung des Sach- und

Ermittlung der Tauſchwerte der getauſchten Grundſtücke fowie Streitſtandes zu geben. Bereits das L. G. verweiſt jedoch in

die Feſtſtellung der Angemeſſenheit derſelben und der Art ihrer ſeinem Urteil ,wegen der Einzelheiten aus den Vorträgen der„

Belegung die notwendige Vorausſeßung für die Schadens. Parteien " auf fünf Schriftjäße und macht dadurch von der

berechnung bilden , da nur auf Grund dieſer Faktoren ſich er- nach Abſ. 2 des § 313 dem Gericht zuſtehenden Befugnis einen

kennen läßt, wie hoch ſich der Schaden des Kl. beläuft, der ihm Gebrauch, der dem Gefeße nicht entſpricht. Das B. G. wäre

daraus erwachſen iſt, daß beſtimmte Räume des eingetauſchten daher in der Lage geweſen, das Urteil unter Anwendung des

Hauſes ihm vor dem Abſchluffe des Tauſchvertrags wahrheits . $ 539 der 3. P. O. aufzuheben und die Sache zurüdzuver

widrig als an die Poſt vermietet bezeichnet worden waren . weiſen . Wollte das B. G. hiervon abfeben , fo hätte es nun.

Was die Reviſionsangriffe beider Parteien gegen die Entſcheidung mehr feinerſeits einen Tatbeſtand geben müſſen, anſtatt eines

wegen der angeblich an die Poſt vermieteten Räume betrifft, ſo ſolchen hat es jedoch auf fieben fernere Schriftfäße verwieſen.

blieb das B. G. im Rahmen der ihm durch § 287 3. P. O. Hiernach fehlt es für die Reviſionsinſtanz an einer prozeß

gewährten Befugniſſe, wenn es davon ausging , für den Kl. ſei ordnungêmäßigen Grundlage und es iſt deshalb die Aufhebung

der Mietertrag aus dem eingetauſchten Hauſe für die Be. des angefochtenen Urteile und die Zurüdverweiſung der Sache

willigung der Höhe des Tauſdpreiſes maßgebend geweſen und geboten. Zur Vermeidung fernerer Weiterungen wird gleich.

er würde bei Kenntniß des wirklichen Mietertrags einen ger zeitig auf die Sache ſelbſt eingegangen, ſoweit der vorliegende

ringeren wie den vereinbarten Tauſchpreis bewilligt haben. Tatbeſtand ſolches zuläßt. (Beſondere Mängel der Urteils

E. c. G. , U. v. 16. Mai 03, 15/03 V. begründung werden hervorgehoben.) D. C. 6. , U. v . 30. Mai 03,

8. $ 304. Umfang der Zuläſſigkeit der Ginreden im 35/03 I.

Nachverfahren . 10. 767.

Der von der Befl. erhobene Einwand , daß der Kl. durch Bezüglich der grundfäßlichen Frage , ob man mit dem

fein eigenes Verſchulden das Anwachſen des Schadens verurſacht II . 3. S. , Entid. Bd. 40 S. 352 ff. den 8 767 (früher 686)

habe, kann in dem Nadverfahren über den Betrag des Schadens der 3. P. O. , dahin zu verſtehen hat, daß es für die Zuläſſigkeit

geltend gemacht werden , ſoweit er nicht in dem Urteil über den der Einwendungen auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des

Grund des Anſpruchs rechtskräftig verworfen iſt. Die Rechte. Einſpruch zur Zeit der Entſtehung der Einwendungsgründe

fraft des über den Grund des Anſpruch ergangenen Urteils und nicht zu einer ſpäteren Zeit ankomme , hat der I. 3. S.

ſteht nun jedenfalls dem Einwande der Bekl. bezüglich desjenigen angenommen : mit der Volſtreďungsgegenklage gegen ein Ver

Teiles des Schadenerſaßanſpruchs nicht entgegen , der erſt in fäumnisurteil können nicht geltend gemacht werden diejenigen

dem Nachverfahren im Wege der Klageerweiterung geltend ge. Einwendungen, deren Gründe zu einer Zeit entſtanden ſind,

macht wurde. Dadurch, daß ein Anſpruch in geringerem Be- wo die Einſpruchsfriſt noch nicht im Laufe oder noch nicht

trage zugeſprochen oder dem Grunde nach für gerechtfertigt abgelaufen war. Solche Einwendungen ſind auf die Geltend .

erklärt wird, iſt nicht über den ſpäter geforderten höheren Betrag machung im Einſpruchsverfahren angewieſen. (Wird weiter aus :

erkannt, mag die Forderung des leßteren auch auf den nämlichen geführt.) 6. c. l . , U. v . 13. Mai 03, 26/03 I.

rechtebegründenden Tatſachen beruhen wie der urſprüngliche An. 11. § 767. Zuläſſigkeit der Erhebung neuer Ein .

ſprud. Dies gilt nicht nur für die Erweiterung des Anſpruches, wendungen nach Erhebung der Klage in dem anhängigen Ver

die ſich auf einen anderen Zeitraum bezieht, ſondern auch für fahren .

die Erhöhung , die für den nämlichen Zeitraum geltend gemacht Das B. G. führt, entgegen dem I. R. , aus , durch § 767

wird , wie der urſprüngliche Anſpruch. Das Zwiſchenurteil über Abſ. 3 3. P. D. werde nicht ausgeſchloſſen , daß der Kl. eine

den Grund des Anſpruchs erſtrect ſich in ſeinen Wirkungen nur Einwendung , die er in der Klage nicht geltend gemacht habe,

auf den Teil des Anſpruchs, der ſchon zur Zeit der Erlaſſung obwohl er dazu im ſtande geweſen ſei , ſpäter noch wirkſam vor.

des Zwiſchenurteile anhängig war ; hinſichtlich des ſpäter bringe, fofern dies nach § 264 3. P. D. zuläſſig ſei. Leßteres

erweiterten Antrages bedarf es einer nochmaligen Feſtſtellung treffe hier zu, da durch Veränderung der urſprünglichen Ein,

des Klagegrundes , und die Bell. iſt inſoweit in ihrer Ver. wendung der Zahlung in die Einwendung des Vergleich : eine

teidigung nicht beſchränkt. Es iſt daher rechtsirrig, wenn das weſentliche Erſchwerung der Verteidigung der Bekl. nicht herbei.

B. G. annimmt, daß der Einwand der Bekl. überhaupt nicht geführt ſei. Dein iſt beizutreten. Für die Geltendmachung der

mehr in die Verhandlung über den Betrag des Schadens hinein . Einwendungen , welche im $ 707 Abſ. 2 3. P. O. gegen den

gehöre. Bezüglich der Erweiterung des Antrages vou 4 375 Mark durch das Urteil ſelbſt feſtgeſtellten Anipruch zugelaſſen werden ,

nebſt Zinſen auf 15 513 Mark 45 Pf. nebſt Zinſen iſt er zu . ſind in den Abſ. 1 und 3 daſ. für das Verfahren Bejchränkungen

läffig. (Vergl. das Urteil des R.G. III. 3. S. vom 16. Oktober angeordnet. Nach Abſ. 1 find die Einwendungen im Wege der

1891 und 15. Januar 1897 Entich . Bd . 28 S. 427 , 428, Klage bei dem Prozeßgericht der I. I. geltend zu machen . Da.

Juriſt. Wochenſdr. 1897 S. 111 Nr. 22 ; Urteil des V. 3. S. durch wird jeder andere als der Weg der Klage für die Geltend .

vom 6. Juni 1896 und des II. 3. S. vom 3. Februar 1899 , machung der Einwendungen ausgeſchloſſen. Damit iſt zugleich

Juriſt . Wochenſchr. 1896 S. 371 Nr. 13 und 1899 S. 161 beſtimmt, daß eine Underung der Klage nach ihrer Erhebung

Nr. 5.) L. c. B. , U. v. 26. Mai 03 , 39/03 III . nur zuzulaffen iſt, wenn der Befl . einwilligt oder die Verteidigung
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det Bekl. dadurch nicht erſchwert wird (3. P. D. $ 264 ) . Gerichtstoftengeje .

Der Ab . 3 enthält die weitere Beſchränkung : „Der Schuldner 13. $ 91. Verteilung des Gerichtskoſtenvorſuffes nach

muß in der von ihm zu erhebenden Klage alle Einwendungen Maßgabe der materiellen Beteiligung.

geltend machen , welche er zur Zeit der Erhebung der Klage Bereits in einem Beſchluſſe vom 18. Mai 1898 Rep . V

geltend zu machen im ſtande war." Der Wortlaut würde der 95/98 hat der V. 3. S. ausgeſprochen, daß für die Ein .

Auffaſſung nicht gerade entgegenſtehen, daß hier unter „Klage" forderung des Koſtenvorſchuffes von einer aus mehreren Perſonen

die Klageſdrift zu verſtehen ſei, daß alſo alle zur Zeit der Er. beſtehenden Partei die Vorſchrift des § 91 des G. S. G. nicht

hebung der Klage vorhandenen Einwendungen in den Schrift- unbedingt maßgebend ſei, ſondern daß der Vorſchuß von den

faße, durch deffen Zuſtellung die Erhebung der Klage erfolgt Zahlungøpflichtigen entſprechend der Saclage erfordert werden

(der Klageſchrift, § 253) , geltend gemacht werden müßten in müſſe, wobei nach § 92 daſelbſt in erſter Linie die Vorſchriften

dem Sinne, daß nach Erhebung der Klage die Geltendmachnng des bürgerlichen Rechts zu entſcheiden hätten . Dieſer Anfict

einer anderen Einwendung, auch wenn fie ſich nicht als unzu. iſt unbedenklich beizutreten. Der § 91 betrifft ſeiner Stellung

läſſige Klagänderung darſtellte, ausgeſchloſſen ſei. So haben und feinem Inhalte nach unmittelbar nur die Zahlung der

denn auch das Bayeriſche Oberſte Landesgericht in dem Urteil bereito entſtandenen Gebühren . Für die Vorſchußpflicht kann

vom 19. Oktober 1883 (Seufferts Archiv Bd. 39 S. 245) er ſchon deshalb teine entſcheidende Bedeutung beanſpruchen,

und Pland ( Lehrbuch des Zivilprozeßrechts Bd. 2 S. 701) weil die gerichtliche Entſcheidung, in deren Ermangelung er ſeine

fowie Reinde (3. P. D. 4. Auflage, S. 697 Nr 2) die Vor. Vorſchrift trifft, noch bevorſteht und nach § 100 Abſ. 2 der

ſchrift verſtanden. Das R. G. , welches bisher die Frage noch 3. P. O. bei erheblicher Verſchiedenheit der Beteiligung eine von

nicht entſchieden hat, teilt dieſe Anſicht nicht, tritt vielmehr der der Ropfzahl abweichende Koſtenverteilung erwarten läßt. Es

minder ſtrengen des B. G. bei. Es iſt nicht anzunehmen, mit iſt deshalb die Erinnerung, welche die anderweite Berechnung

dem Abſ. 3 folle zugleich eine Verſchärfung der ſich ſchon aus des Gerichtskoſtenvorſchuffes nach Maßgabe der erſichtlichen

81 ergebenden Beſchränkung durch Ausídließung der unzu . materiellen Beteiligung verlangt, begründet. St. c . B. , Beſchl.

läffigen Klagänderung in der Richtung angeordnet werden , daß v. 15. Juni 03 , 108/03 I.

nach Erhebung der Klage eine jede, auch die zuläffige Anderung Konkursordnung.

der Klage durch Geltendmachung einer anderen als der in der 14. $$ 32 und 63 Nr. 4. Begriff der Freigebigkeit oder

Klageſchrift enthaltenen Einwendung ausgeſchloffen ſei. Der der unentgeltlichen Verfügung.

Abſ. 3 foll vielmehr nur bewirken und ausdrücken, daß der Es handelt ſich um die Frage, ob in dem von der Firma

Schuldner alle Einwendungen, welche er zur Zeit der Erhebung M. & Co. in der Verſammlung vom 6. Februar 1895 ge.

der Klage geltend zu machen im ſtande iſt, mit einer Klage, gebenen und in dem Verpflichtungsſchein vom 12. November 1895

nicht mit mehreren Klagen geltend macht. Den Gegenſaß wiederholten Verſprechen, zu Zwecken des Baues und zur Sider.

hierzu bildet nicht die Geltendmachung einer dem Schuldner zur ſtellung der Ausführung der Scwarzatalbahn Oberrottenbady

Zeit der Erhebung der Klage zuſtehenden Einwendung in dem. Raphütte einen Beitrag von 4 000 Mark an den Fürſtlich

ſelben Verfahren nach der Erhebung der Klage, ſondern die Schwarzburg - Rudolſtädtiſchen Staatsfiskuß zu zahlen, eine im

Zuläſſigkeit der Geltendmachung einer anderen Einwendung mit Konkursverfahren nicht geltend zu machende „ Freigebigkeit im

einer neuen Klage. (Wird näher begründet.) R. C. R., Sinne von § 63 Ziffer 4 der R. K. D. oder – was dasſelbe

u. v . 15. Juni 03 , 48/03 V. eine unentgeltliche Verfügung" (§ 32 R. R. O.) zu finden

12. § 917. Arreſtgrund. iſt. Mit Recht haben beide Vorinſtanzen dieſe Frage verneint.

Wenn, wie die von der Bekl. ſelbſt überreichte Zuſammen. Denn dieſe Entſcheidung wird durch den bereits vom L. G. auf.

ſtellung ihrer Zeffionen an B. ergibt , in den leßten Monaten geſtellten und vom B. G. gebilligten Grund getragen , wonach

vorher und ſogar noch im Februar und März 1901 , ale fie das Entgelt für die von der Firma M. & Co. zugeſagten

ſchon notwendig mit dem drohenden Konkurſe rechnen mußte, 4000 Mark darin beſtanden hat, daß das Miniſterium den

alle ihre Außenſtände, fällige und erſt in Ausſicht ſtehende, an mit Preußen abgeſchloſſenen Staatsvertrag beim Sdwarzburg.

den Vorſißenden ihres Aufſichtsraté zedierte , und ſich damit Rudolſtädtiſchen Landtag befürwortete und den Bau der Schwarza

mangels anderer Vermögenswerte, aller Mittel zur Befriedigung talbahn , welcher auch im weſentlichen Intereſſe der Beitrags .

ihrer übrigen Gläubiger entäußerte , ſo enthält dies , wenn es zeichner lag , durch Preußen herbeiführte. Es kann in dieſer

auch zur Ermöglichung der eigenen Fortepiſtenz geſchehen ſein Beziehung auch noch darauf Gewicht gelegt werden , daß der

mag , mit Notwendigkeit eine Benachteiligung der übrigen Fürſtliche Staatsfiskus, als deſſen Vertreter das Miniſterium

Gläubiger und eine Vereitelung und Erſchwerung der von dieſen den Beitragszeichnern bei der einſchlagenden Verhandlung gegen

zu betreibenden Zwangsvollſtreckung, weldie gerade gemäß § 917 überſtand, nach dem Staatsvertrage mit Preußen zur Aus .

der 3. P. D. den Arreſt begründet und zwar um ſo mehr , als führung des Bahnbaues auch finanzielle Opfer, durch einen

die Bekl. noch jeßt ihr Verfahren als berechtigt erklärt, und baren Beitrag von 500 000 Mark ſowie durch unentgeltliche

daher eine Fortſeßung dieſes unzuläſſigen Verfahrens zu befürchten Hergabe des erforderlichen Grund und Bodens, zu bringen hatte

ſteht. Der Einwand der Befl. , daß für die zedierten Forderungen und fich gerade für dieſe legtere Aufwendung durch die Beiträge

entſprechende Barmittel zur Kaſſe der Geſellſchaft gefloſjen feien , der Intereſſenten teilweiſe zu decken fuchte ; dieſe Leiſtungen des

iſt unerheblich, weil die eingetauſchten, alsbald wieder verausgabten Fürſtlichen Miniſteriums und des Staatsfiskus haben auch ihre

Barbeträge den Gläubigern kein Befriedigungsobjekt boten . Eigenſchaft als Entgelt für die Beitragszeichnung der Inter.

5. c. V. , U. v . 19. Mai 03 , 30/03 III. efjenten nicht dadurch verloren, daß ſie dieſer Zeichnung nicht
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unmittelbar als privatrechtlich bindende Gegenleiſtung gegenüber. nach welchem der Kl. Eigentümer des Geſchäft& bleiben und

ſtanden. M. c. Sch ., 1. v. 9. Juni 03, 54/03 III. Gläubiger und Schuldner aus den Geſchäften werden ſollte.

15. § 34 a. 8., § 41 n . 8.; E. G. vom 17. Mai 1898 Dabei ſind die Parteien nach den Erklärungen ihrer Vertreter

unter V nicht das E. G. zum B. G. B. entſcheidet über die in dieſer Inſtanz darüber einig, daß die Herausgabe des Ge.

Frage der Verjährung des Anfechtungsrechts. ſchäfts mit Paſſiven bedeutet , daß der Kl. die Paſſiven, die

Die Verjährungsfriſt des § 34 a. 8. vernichtet das An. der Betl. in eigenen Namen eingegangen und aus denen er

fechtungbrecht dergeſtalt, daß es auch nicht im Wege der Einrede den Geſchäftågläubigern perſönlich verhaftet iſt, übernehmen ,

ausgeübt werden konnte. Der B. R. ſagt , daß allerdings zu . den Bekl. davon befreien muß. D. C. B. , U. 5. 8. Juni 03,

nächſt der § 34 der R. R. D. (a. F.) in Betracht komme. Daß 121/03 I.

er dennoch den § 41 Abſ. 2 R. K. D. (n. F.) anwendet und 17. § 25 gilt nur für Vollkaufleute.

deshalb die Verjährung nicht für durchgreifend erachtet, beruht Die Anwendung des § 25 des Þ. G. B. hat zur weſent

auf einer nicht zu billigenden Heranziehung des Art. 169 des lichen Vorausſeßung, daß es fich um das Handelsgeſchäft eines

E. G. zum B. G. B. Die durchgreifende Norm iſt lediglich Kaufmanns handelt , der nicht zu den Minder - Kaufleuten

der Art. V des E. G. zur R. 8. D. vom 17. Mai 1898 , des § 4 gehört. (Wird näher ausgeführt.) 3. c . P. , U. v.
.

ſchließt eine Rüdwirkung des § 41 der R. K. D. (n. F. ) auf das 8. Juni 03 , 490/02 I.

Anfechtungsrecht in einem vor dem 1. Januar 1900 eröffneten 18. $$ 139 , 162 reſp . 72, 73. Anſaß von Gerichts.

Konkursverfahren
aus und es handelt ſich um einen bereits am gebühren bei Umwandlung einer Kommanditgeſellſchaft

in eine

2. September 1899 eröffneten Konkurs , folglich iſt 34 cffene Handelsgeſellſchaft
.

R.R.O. ( a. F.) für die Verjährungsfrage
entſcheidend. G. c. W., Unter der Herrſchaft des bandeldgefeßbuch

alter Faffung

1. v. 15. Mai 03 , 64/03 VII . iſt vom R. G. ausgeſprochen worden , daß das Gefeß den

Handeldgefeßbuch. Begriff der Umwandlung einer offenen Handelsgeſellſchaft

16. 88 17, 18, 29, 37. Bedeutung der Vereinbarung, den in eine Kommanditgeſellſchaft nicht kenne, vielmehr bei

Namen eines andern als firma zu benußen . einer ſolchen Umwandlung im Rechtsſinne die offene Handels.

Nach den Art. 15 und 16 des alten wie nach den 88 17 geſellſchaft aufgelöſt werde und die Kommanditgeſellſchaft

und 18 des 6. G. B. vom 10. Mai 1897 durfte der Bell. neu entſtehe. ( Entſch. des R. G. in Ziviljachen Bd. 32 S. 47.)

nicht ſeinen Namen als Firma für das Geſchäft des Kl. ein . Ob dies zutreffend war ( vergl. Art. 166 des Augem. Deutſchen

tragen laſſen und der Kl. nicht ſein Geſchäft unter einer Firma 5. G. B.), kann hier auf fich beruhen bleiben. Die Auffaffung

betreiben , die nicht ſeinen , ſondern den Namen des Bell. ent. des 6. G. B. vom 10. Mai 1897 iſt, wie fidh mit voller

hielt. Aber daraus folgt weiter nichts, als daß von Amts- Deutlichkeit aus dem $ 139 Abſ. 1 und dem $ 162 Abſ. 3

wegen oder auf Antrag des Kl. oder des Bell, die Firma ges ergibt, eine andere. ( Vergl. aud Dentſchrift I zu dem Ent

löſcht und der Kl. zur Eintragung ſeines Namens als Firma wurf eines Handeløgefeßbuchs S. 113 , Denkſchrift II S. 121.)

angehalten werden müßte. $8 29 , 37 des H. G. B. Der Kann ſomit nach heutigem Recht eine offene Handeløgeſellſchaft

Reviſion kann auch zugeſtanden werden , daß jede der Parteien unter Wahrung ihrer Identität zu einer Kommanditgeſellſchaft

von dem Vertrage jederzeit hätte zurücktreten können, inſofern gemacht werden, ſo iſt auch die Möglichkeit gleiber Umwand

er den Bekl. verpflichtete, ſeinen Namen als firma für das lung einer Kommanditgeſellſchaft in eine offene Handeldgeſellſchaft

Geſchäft des Kl. herzugeben, und den Kl. berechtigte, für fein anzuerkennen. Um einen Fall folcher Umwandlung handelte es

Geſchäft dieſe Firma zu benußen. Darin kann der Reviſion fich hier , und daraus folgt, daß auf Grund der Anmeldung

aber nicht zugeſtimmt werden, daß deshalb der ganze Vertrag der Umwandlung keine erſte Eintragung“ ſtattfand, für die

nichtig, daß er keine Rechte und keine Pflichten begründet habe, eine Gebühr nach § 72 Ziffer 2 a des Preußiſchen G. K. G.

und daß der Kl. deshalb nur das herausfordern könne , was zu berechnen geweſen wäre , ſondern daß die auf Grund der

er dem Bekl. bei der Eingehung des Vertrages und zum Zwede einen Anmeldung vorgenommenen Eintragungen , nur Ein

desſelben gegeben, nicht das Geſchäft in ſeinem jeßigen Zuſtande. tragungen im Sinne des § 72 Ziffer 2b a . a. D. waren , die

Der Vertrag war durchaus zu Recht beſtändig, ſoweit er den fich auf dieſelbe Geſellſchaft bezogen , und daß deshalb für fie

Bekl. zum Geſchäftsführer des Rl. beſtellte und der Bekl, über, gemäß § 73 Abſ. 2 a. a . D. außer der für Eintragung der

nahm, das Geſchäft für Rechnung des Kl. zu betreiben. Soweit Veränderung angeſeßten Gebühr von 40 Mart keine weitere

der Betl. für Rechnung des Kl. deſſen Geſchäft geführt hat Gebühr berechnet werden durfte. Handelsregiſterjache F. & D. ,

iſt er aus der Geſchäftsführung berechtigt und verpflichtet. Beſchl. v. 20. Juni 03 , 54/03 I.

Gegen das Gefeß verſtieß nur, daß der Name des Bekl. als 19. $$ 182, 198, 281 ff. Ungültigkeit einer Aktien .

firma eingetragen wurde, während unter dieſer Firma nicht zeichnung bei Nichtausführung der vorausgeſepten Kapitals

ſein , ſondern des Kl. Geſchäft geführt wurde. Die Geſchäfts. Die Geſchäfts. erhöhung.

führung ſelbſt und das dadurch zwiſchen den Parteien begründete In Frage ſteht allein , ob der Kl. an ſeine Zeichnung vom

Rechtsverhältnis wurde dadurch nicht berührt. Und das , was 22. März 1901 gebunden iſt, obwohl er auf eine Kapitals

die Klage fordert, indem ſie verlangt, daß der Bekl. das Ge. erhöhung von 1 750 000 Mark gezeichnet hat , dieſe nicht aus .

ſchäft mit Aktiven und Paſſiven an den Kl. zurückgebe, iſt geführt und nicht eingetragen iſt, ſondern nur eine Erhöhung

nichts weiter, als die Herſtellung des Zuſtandes, der der wahren von 600 000 Mark. Beide Inſtanzrichter verneinen die Frage,

Sach- und Rechtslage entſpricht, die zwiſchen den Parteien ſelbſt in der Begründung weſentlich dahin übereinſtimmend, daß der

durch den Vertrag vom 10. September 1886 geſchaffen wurde, Kl. fich durch ſeine Zeichnung nur unter der Bedingung ver
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pflichtet habe , daß die Erhöhung um 1 750 000 Mark durch nach Eintragung der erfolgten Erhöhung des Grundkapitals

geführt und bis 31. März 1902 eingetragen werde. Dem iſt aus ſeinem Zeichnungsſchein , wenn derſelbe nichtig oder

im Ergebnis durchaus zuzuſtimmen. Der Zeichner auf neue unverbindlich, nur dann verpflichtet, wenn er in einer

Aktien ſteht ganz ſo wie der Zeichner auf erſte Aktien einer zu Generalverſammlung ſtimmt oder ſpäter als Aktionar

errichtenden Aktiengeſellſchaft, deren Aftien nicht ſämtlich von Rechte ausübt oder Verpflichtungen erfüllt. Davon

den Gründern übernommen ſind. Auch in dieſem Falle ſteht iſt hier nicht die Rede. Die Vorſchrift in § 189 Abſ. 4 zeigt ,

noch dahin , ob es zur Errichtung der Aktiengeſellſchaft dadurch daß die Eintragung der erfolgten Erhöhung des Grundkapitals

kominen wird , daß das in Ausſicht genommene Grundlapital allein die Berufung auf die Unverbindlichkeit der Zeichnung

gezeichnet wird. Nach § 196 des H. G. B. muß in dieſem nicht beſeitigt. Iſt der Kl. nicht Aktionär geworden , die Vor

Falle über die Errichtung der Geſellſchaft von den Zeichnern ausſeßung im Schlußlaß ſeines Zeichnungeſcheins in Wirklich .

erſt noch beſchloſſen werden , und wenn das in Ausſicht ge- keit nicht eingetreten , nur durch ein Verſehen des Regiſterrichtert

nommene Grundkapital nicht gezeichnet iſt, kann ohne Zuſtim . als eingetreten angeſehen , ſo wird durch dieſes Verſehen die

mung aller an der Beſchlußfaſſung teilnehmenden Zeichner, Unverbindlichkeit der Zeichnung nicht geheilt. W. KI. c. F. ,

die nicht erſchienenen werden als zuſtimmend angeſehen , nach u. v. 30. Mai 03 , 21/03 I.

Abſ. 5 § 196 das vorgeſchlagene Grundkapital nicht geändert 20. § 252. Stimmrecht von Frauen in der General .

werden . Bei der Erhöhung des Grundkapitals kennt das verſammlung einer Aktiengeſellſchaft.

H. G. B. eine ſolde konſtituierende Verſammlung der neuen Nach dem gegenwärtig geltenden Aktienrecht kann die Be.

Zeichner nid)t. Es bedurfte deffen nicht, weil der 281 Abſ. 1 ſtimmung, daß Witwen der Aktionäre, wenn ſie im Beſiß einer

Nr. 4 vorſieht, daß die Zeichnung von ſelbſt unverbindlich wird , Aftie find, das perſönliche Stimmrecht verſagt und ſie auf die

wenn die erfolgte Erhöhung des Grundkapitale nicht in das Ernennung von Bevollmächtigten angewieſen ſeien , als rechts

Handelsregiſter eingetragen wird, d. h. die Ausführung der gültig und wirkjam nicht mehr angeſehen werden . Sie iſt

beidsloffenen Erhöhung , nicht irgend einer Erhöhung. mit § 252 des H. G. B. unvereinbar. Eine Unterſcheidung,

Das iſt völlig unzweideutig der Sinn des Geſeßes , wenn er- je nachdem der Aktionär ein Mann oder eine Frau iſt, iſt auch

wogen wird , daß nach SS 235, 278 des H. G. B. die erfolgte mit den Grundſäten des B. G. B. , welches hinſichtlich der

Erhöhung nur auf Grund eines Beſchlufſeß eingetragen werden Geſchäftsfähigkeit zwiſchen männlichen und weiblichen Perſonen

darf , der dieſe Erhöhung beſchloſſen und dem der Zeichner durch keinen Unterſchied macht, nicht in Einklang zu bringen . Gin

die Zeichnung zugeſtimmt hat , durch die er erklärt , daß er auf Zwang zur Ausübung der Stimmberechtigung durch Bevoll.

Grund des dein Beſchluß gemäß abgeänderten Statute Aktionär mächtigte iſt nicht mehr zuläſſig , und es gilt das auch für

werden will. Möglich bleibt , daß der Beſchluß ſelbſt die Er- Aktiengeſellſchaften, welche in der Zeit vor dem 1. Januar 1900

Höhung innerhalb eines Minimum und Marimum beſchließt, entſtanden ſind. Eine ſtatutariſche Beſtimmung dahin , daß ein

ſodaß die Ausführung der Erhöhung und die Eintragung der Aktionär, welcher ſein Stimmrecht nicht perſönlich ausüben will ,

erfolgten Erhöhung dem Beſchluffe entſpricht, wenn die Zeich als Bevollmächtigten nur einen Aktionär wählen kann , fällt

nungen auch nur das Minimum erreicht haben . Danach iſt die unter die Bedingungen für die Ausübung des Stimmrechts,

Zeichnung für den Kl. unverbindlich und die Rückforderung der welche nach Abſ. 4 des § 252 auch jeßt noch mit rechtlicher

auf Grund dieſer Zeichnung von ihm eingeforderten Beträge Wirkung aufgeſtellt werden können und alle Aktionäre gleich.

begründet. Dadurch, daß der Regiſterrichter die erfolgte Er- mäßig trifft. Wegen Nichtzulaſſung eines Bevollmächtigten der

höhung des Grundkapitals um 600 000 Marl eingetragen klagenden Witwe, der übrigens nicht Aktionär war , wurden die

bat, wobei aud der Zeichnungsſchein des Kl. zur Grundlage Bejdlüffe der Generalverſammlung vom 15. April 1901 für

gedient haben und überſehen ſein muß , daß er auf Grund des ungültig erklärt , indem angenommen wurde , es laffe ſich nicht

nicht zur Ausführung gekommenen Beſchlufjes vom 10. März beurteilen, welchen Erfolg es gehabt hätte , wenn dem Be

1901 gezeichnet iſt, wird an der Unverbindlichkeit des Zeichnungs. vollmächtigten erklärt worden wäre, ſeine Auftraggeberin könne

ſcheines nid)ts geändert. Der von dem R. G. in ſeinen Ent- ſelbſt ihr Stimmrecht ausüben . A. c. A.-G. , 11. v . 23. Mai 03,

dheidungen Bd. 2 S. 131 , BD. 9 S. 36 , Bd. 19 S. 126 28/03 I.

und auch in neueſter Zeit wiederholt ausgeſprochene Rechtsgrund. 21. $ 252. Abſtimmung über die Entlaſtung des Auf:

jag , daß der Zeichner auf urſprüngliches und auf erhöhtes ficht & rates hat ungetrennt erfolgen .

Grundkapital ſich dem Anſpruch der Aktiengeſellidaft aus der Die Abſtimmung über die Entlaſtung ließ der Verhand

Zeichnung gegenüber , nach erfolgter Eintragung des lungsleiter der Generalverſammlung der Aktionäre in der Weiſe

Kapitals darauf nicht berufen könne, das Grundfapital jei vornehmen , daß er zuerſt über die Entlaſtung des Vorſtandes,

nicht gezeichnet, oder nur zum Sdein gezeichnet oder nur in . und dann getrennt über die Entlaſtung jedes einzelnen Mit

folge Irrtums oder Betrugs , findet im vorliegenden Fall keine gliedes des Aufſichtsrats abſtimmen und hierbei jedebinal zwar

Anwendung . Der Kl. beruft fich nicht darauf, daß er zwar nicht dasjenige Mitglied , über deffen Entlaſtung abgeſtimmt

gezeichnet, aber in Wirklichkeit nicht habe zeichnen wollen , ſondern wurde, wohl aber die übrigen Mitglieder des Aufſidytérats mit .

darauf, daß ſeine Zeichnung nicht auf das eingetragene Grund. ſtimmen ließ . Die angefochtenen Beſchlüſſe find deshalb ungültig ,

kapital erfolgt und deshalb nach dem Inhalt des Zeichnungs- weil nur über die Entlaſtung des Aufſichtsrats im ganzen hätte

deins unverbindlich fei. Nad $ 281 Abſ. 2 finden die Vor. Bejchluß gefaßt werden dürfen , und hierbei ſämtliche Mitglieder

fdhriften in Abſ. 4 , 5 des § 189 H. G. B. auf den Fall der des Aufſichtsrats kein Stimmredit gehabt haben würden . ($ 252

Zeichnung neuer Aktien Anwendung. Danach iſt der Zeichner Abſ. 3 des Ą. G. B.) N. c. S. , I. v . 6. Juni 03 , 45/03 I.
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22. Art. 356. Begriff der Nachfriſt im Gegenſaß zur zum Algemeinen Deutſchen Handelsgeſeßbuch, V. Aufl. S. 944

verlängerten Lieferfriſt. § 19 , Entſch. des R, G. in Civilſachen Bd. 1 S. 241 , Bd. 5

Der Rücktritt des Käufers bon dem hier fraglichen S. 103.)S. 103.) W. & l. c. 6. B. , U. v . 29. Juni 03 , 1/03 VI.

Vertrage erfordert gemäß Art. 356 H. G. B. die Gewährung Reich 8 militar penſionsgeſeß vom 27. Juni 1871 .

einer den Umſtänden angemeſſenen Nachfriſt. Der in dieſer 23. § 115a. Maßgebende Entſcheidung der Militärbehörde

Richtung erhobene Reviſionsangriff konnte nicht für begründet über Kaufalzuſammenhang zwiſchen Erwerb $unfähigkeit und

erachtet werden. Der B. R. unterſucht auf Grund der beider- Dienſtbeſchädigung.

ſeitigen Erklärungen der Parteien , ob eine Verlängerung der Das B. G. nimmt an : die Militärbehörde habe maß.

Lieferungsfriſt oder die Gewährung einer Nadh friſt im geblich feſtgeſtellt, daß die Dienſt. und die teilweiſe Erwerbø.

Sinne des Art. 356 H. G. B. erbeten und bewilligt unfähigkeit des Kl. keine Folge der von ihm im Feldzuge er .

worden ſei , und gelangt zu dem Schluſſe, daß es fich littenen Verwundung ſei" . - Eg erhebt fich in dieſer BeziehungEs

nach der Willensmeinung der beiden Parteien um eine das Bedenken , ob überhaupt das Gefeß das Gericht auch in

Nachfriſt im Sinne des Art. 356 H. G. B.des Art. 356 5. G. B. gehandelt Bezug auf die Beantwortung der Frage , ob die Dienſt- und

habe . Er weiſt zunächſt darauf hin , daß die Kl. eine Ver- Erwerbsunfähigkeit desjenigen , der wegen einer erlittenen Dienſt.

längerung der beſtimmten Lieferfriſt allerdings am 9. April 1899 beſchädigung auf Grund des Militārpenſionsgeſebes Verſorgungs.

nachgeſucht habe, die Befl. aber hierauf nicht eingegangen ſei , anſprüche erhebt, gerade auf die erlittene Dienſtbeſchädigung als

ſondern die Annahme verweigert habe, wenn die Figuren nicht ihre Urſache zurückzuführen iſt, an die Entſcheidung der Militär.

eintreffen ſollten. Nunmehr habe die Kl . den Rat eines Rechts . behörde hat binden wollen . Der Wortlaut des Gefeßeß: „Die

verſtändigen aufgeſucht und die erhaltene Belehrung im Schreiben Entſcheidungen der Militärbehörden darüber : a ) ob und in

vom 16. April 1899 mitgeteilt. Darnach lehne ſie zunächſt die welchem Grade eine Dienſtunfähigkeit eingetreten iſt "

Annahine eines Firgeſchäftes im Sinne des Art. 357 des H.G.B. „ find für die Beurteilung der vor dem Gericht geltend gemachten

ab und beſtehe auf Abnahme. Wenn fie im Anſchluffe hieran Anſprüche maßgebend", bietet in dieſer Hinſicht zu Zweifeln

die Bitte ſtelle, ihr „ eine angemeffene Nachfriſt“ zur Lieferung Anlaß. Von entſcheidender Bedeutung kann auch nicht, wie das

der Figuren genehmigen zu wollen , ſo habe ſie jeßt nicht B. G. meint, der § 62 Abſ. 1 des Gefeßes ſein. Denn an ſich

mehr eine Verlängerung der urſprünglichen Lieferfriſt, ſondern enthält dieſe Beſtimmung nur eine Anweiſung für das Verfahren

eine Nachfriſt im Sinne des Art. 356 H. G. B. erbitten der Militärbehörden bei der Ermittelung und der Feſt

wollen. Hierauf deute die an den Gefeßestert fich an . ſtellung der Grundlagen der erhobenen Anſprüche, regelt alſo

ſchließende Faffung der Bitte , vorzugsweiſe aber die Tatſache, nur das Verwaltungsverfahren, verordnet aber nichts über das

daß fie von rechtoverſtändiger Seite über die ihr zuſtehenden Verhältnis der in dieſen getroffenen Entſcheidungen zu den im

Rechte belehrt geweſen und dabei die Bedeutung der in Rechtsſtreite vor dem ordentlichen Gericht zu treffenden Feſt.

Betracht kommenden Art. 356 , 357 H. G. B. erfahren ſtellungen. Dagegen ergibt ſich jener Sinn der Vorſchrift des

gehabt habe. Die Bekl. dagegen habe von Anfang an auf § 115 zu a allerdings aus der Entſtehungegeſchichte des Gefeßeß .

die möglichſte Beſchleunigung Gewicht gelegt und noch am Nach der Begründung , die der Abgeordnete Wagner, einer der

30. März 1899 die Tragung der Mehrkoſten angeboten , wenn Mitantragſteller, dem Antrage v. Bonin und Genoſſen, dem der

die Figuren bereits Mitte April fertig waren . Ebenſo habe L. dritte Teil des Militārpenſiondgefeßeß ſeine Entſtehung verdankt

im Søreiben vom 13. April 1899 betont, der Termin müffe (Drucjache Nr. 175 der Legislaturperiode des Reichstag8 I. Seſſion

unbedingt zuverläſſig eingehalten werden . So vermiffe er am 1871) , in der zweiten Leſung der Bundesratsvorlage im Reichs

17. April noch die Antwort auf ſeine präzis geſtellte Frage tage gab, bezweckte die vorgeſchlagene Anfügung des dritten„

nach dem abſolut zuverläſſigen Termine der Fertigſtellung der Teils nicht die Einführung von etwas neuem , von dem In

Figuren.“ Erſt auf die Verſicherung der Kl. , daß fie beſtimmt halte der Vorlage Abweichendem , ſondern die Zuſammen .„

die Ablieferung gegen Ende des nächſten Monats ficher betätigen faffung der auf die Verfolgung der Anſprüche im Rechtswege

könnten " habe die Befl. die nachgeſuchte Friſt bewilligt. Dies bezüglichen Beſtimmungen und die ausdrüdliche Anerkennung

hätte ſie nach der Meinung des B. G. nicht getan , wenn ſie der Zuläſſigkeit des Rechtsweges für die Verſorgungsanſprüche.

hätte erwarten müſſen, daß fie troß dieſer Zuficherung nod, Ende Vergl. Verhandlungen des Reichstaged 1871 , 51. Sigung S.1077.

Mai eine den Umſtänden angemeſſene Friſt zur Nacholung des Nun hatte aber der $ 108 des Entwurfe, der infolge der An .

Verſäumten gewähren müßte. Sie habe übrigens ſtillſchweigend nahme jenes Antrages in ſeiner Form nicht in das Gefeß

noch eine ſolde Friſt gewährt, da ſie erſt am 9. Juni 1899 in aufgenommen wurde, in Abſ. 2 ausdrücklich beſtimmt: „ Gegen

beſtimmteſter Weiſe ihren Rücktritt erklärt habe. Die ang den die Entſcheidung derſelben “ – nämlich der Militärbehörden –

feſtgeſtellten Vorgängen und Erklärungen gezogene Sdluß. „ iſt die Beſchreitung des Rechtewegs unzuläſſig , wenn es fich "

folgerung , daß beiderſeits ſchon die bis Ende Mai gewährte „um die Beantwortung der Frage, ob die vorhandene

Friſt als Nachfriſt im Sinne des Art. 356 9. G. B. Dienſt. und Erwerbsunfähigkeit durch Dienſtbeſchädigung

erachtet wurde , ſteht im Einklang mit dein Inhalte der entſtanden iſt oder nicht " -- handelt" . Hier war dem .

vorgetragenen Korreſpondenz der Parteien , läßt einen Rechts . nach die Beurteilung des urſädlichen Zuſammenhanges zwiſchen

irrtum nicht erkennen und gibt deshalb zu einer Beanſtandung der Dienſtbeſchädigung und der Dienſt- und Erwerbsunfähigkeit

keinen Anlaß. Einer ausdrücklichen Vorſeßung und Bezeichnung ausdrücklich den Militärbehörden mit bindender Wir.

der geſtellten Friſt als Nachfriſt bedurfte es nicht, da eß nur kung für den etwaigen ſpäteren Rechtsſtreit vorbehalten, und

darauf ankommt, daß fie gewährt wird. (Staub, Kommentar dieſe deutlidere Faffung muß nach dem vorher über die Bea

1
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deutung der Anfügung des dritten Teils an das Gefeß Aus. inſoweit der Tenor Zweifel darüber zuläßt, in welchem Sinne

geführten als ausſchlaggebend für die Auslegung des § 115a die Beſchränkung gewollt war. Wird aber die Klage ab

angeſehen werden . In demſelben Sinne, wenn auch ohne nähere gewieſen , ſo können die Entſcheidungegründe nicht in Rechtskraft

Begründung, hat auch bereits der IV. 3. S. des R. G. die übergehen. Dies folgt ſchon daraus , daß der Bekl. fein Mittel

vorliegende Frage in Sachen Daßler wider Militärfiskub, hat, die Entſcheidung anzugreiſen, weil aus was immer für

IV 517/80 , in ſeinem Urteile vom 21. Oktober 1880 ent. Gründen doch nach ſeinem Antrage erkannt iſt. (Bolze , Praris,

ſchieden . B. c. 8. , 1. v . 12. Juni 03 , 46/03 III. Bd. 4 Nr. 1419.) Ebenſowenig kommt einem ſolchen Erkenntnis

Anfechtungegejeß vom 21. Juli 1879. Wirkung gegen Dritte zu , vielmehr können dieſe, ohne daß

24. § 3 Ziffer 2. Beweislaſt bei Deđungs- oder Ers ihnen die Einrede der Rechtskraft entgegenſtände, diefelbe Nichtig.

füllungegeſchäften. keitsklage unter Berufung auf dieſelben Gründe noch einmal

Das B. G. geht bei der Entſcheidung über die Anfechtung anſtellen . Nicht ſelten geſtattet die Patentſdrift bei Kombinations

des Kaufvertrages davon aus, ein Rechtsſaß, daß durch den patenten Zweifel darüber, ob ſich der Souß nur auf das Ganze

Nachweis eines Dedungs- oder Erfüllungegeſchäfts die geſeß . oder auch auf die Elemente oder einzelne derſelben bezieht. Eine

liche Vermutung des § 3 Ziffer 2 des Anf. G. entkräftet werde, feſte Gepflogenheit, in dieſer Beziehung die Patentanſprüche ſcharfer

beſtehe nicht, vielmehr ſei nur zufolge eines allgemeinen Er. zu formulieren, hat ſich bisher in Deutſchland nicht gebildet. In

fahrungsſaßes die Annahme gerechtfertigt, daß beim Vorliegen folchen Fällen kann es daher die über Nichtigkeitsklagen entſcheidende

eines Dedungs- oder Erfüllungsgefäfts die geſeßliche Ver. Behörde, wenn ſie der Meinung iſt, daß jedenfalls die Kombination

mutung widerlegt werde und die Beweislaſt ſich umkehre. Dieſe den beanſpruchten Schuß verdient, falls nicht ein ſolcher nach der

Rechtsauffaſſung ſteht im Einklange mit der Rechtſprechung des Faſſung der Patentſchrift unzweideutig aud für die Elemente

R. O. In dem Urteile ( Entſch. des R. G. Bd. 51 S. 76) oder einzelne derſelben in Anſpruch genommen iſt, dahin geſtellt

hat der VII. 3. S. ausgeführt, dem Beweiſe des Erfüllungs- fein laſſen, ob und wie weit dieſe für fich geſchüßt ſind, und

geſchäfte ſtehe der Richter genau ebenſo gegenüber, wie jedem die Nichtigkeitsklage aus dem erſteren Grunde abweiſen . Tut

anderen Beweiſe rein tatſächlichen Inhalts ; er prüfe das einzelne fie aber ein übriges und äußert fich auch , obwohl dies nicht

ihm vorliegende Erfüllungsgeſchäft auf ſeine Beweistraft an erforderlich war, über die Schußfähigkeit der Elemente, fo wäre

der Hand allgemeiner Erfahrungsjäße in freier Beweiswürdigung. et doppelt gerechtfertigt, dieſen beiläufigen Erwägungen gegen

Von dieſer Rechtſprechung abzuweichen, liegt kein Grund vor. die fich der Patentinhaber durch Einlegung der Berufung nicht

G. c. M., U. v. 19. Juni 03, 93/03 II. wehren kann, zum Nachteile desſelben Rechtskraftwirkung zu:

Patentgefeß vom 7. April 1891 . zuſprechen . Hiernach kann auch im vorliegenden Falle der die

25. Rechtskraft des auf eine Nichtigkeitsklage ergangenen Klage auf Nichtigerklärung des Patents Nr. 74 320 rechtskräftig

Urteile . abweiſenden Entſcheidung des Kaiſerlichen Patentamte vom

Mit Recht beanſtandet die Reviſion die Annahme des 10. November 1898 für die Frage der Tragweite dieſes Patentes

Vorderrichters, daß die Auffaffung über die Tragweite des im Gegenſaße zum Vorderrichter nur eine tatſächliche Bedeutung

Patentanſpruchs ſeitens der auf eine Nichtigkeitsklage entſcheidenden beigelegt werden, und es ſind die Entſcheidungsgründe im gegen

Behörde nach Rechtskraft des Erkenntniffes allgemein bindend wärtigen Patentverleßungsprozeffe hier nachzuprüfen . M.

ſei , wenigſtens inſoweit ſie den Patentanſpruch einſchränkend U. v . 20. Mai 03 , 27/03 I.u

ausgelegt habe. Der Vorderrichter begegnet ſich hierbei aller- Reich 8 ſtempelgejeß vom 27. April 1894.

dings mit den Ausführungen bei Kohler, Handbuch des Patent- 26. & 18 und Preußiſches Stempelgeſeß vom 31. Juli

rechts S. 368 , 369 , dem aber nicht beigetreten werden kann . 1895, Tarifſtelle 58.

Für die Rechtskraftwirkung eines Erkenntniffes im Nichtigkeits- Am 18. März 1902 gab der Kl. vor einem Notar in B.

verfahren ſind, abgeſehen von den Fällen einer gänzlichen oder folgende Erklärung ab : „Id bekenne, von meiner Tochter N. N.

teilweiſen Nichtigerklärung, lediglich die Grundfäße der Z. P. D. , ein Darlehn von 100 000 Mark und von meinem Sohne N. N.

namentlich der $8 322 , 325 derſelben maßgebend. WirdWird ebenfalls ein Darlehn von 100 000 Mark empfangen zu haben.

daher eine Nichtigkeiteklage einfach abgewieſen , ſo ſteht nur feſt, Die Darlehne find mir in Höhe von 100 000 Mark durd

daß der Kl. den Anſpruch auf Nichtigerklärung gegen den Bekl. Abtretung einer erſtſtelligen Hypothek, welche ich an Erfüllungsſtatt

nicht hat. Wie weit ſich aber der Patentſchuß erſtreckt, darüber angenommen habe und in Höhe der weiteren 100 000 Mart

zu entſcheiden iſt nicht Aufgabe des Nichtigkeitsrichters. Gewiß durch Hingabe von Wertpapieren (Preußiſche konſolidierte Staats.

iſt es für die Frage, ob eine Nichtigkeitsklage ganz abzuweiſen , anleihe) gewährt worden . Eine Verzinſung der empfangenen

oder ob ihr mittels Beſchränkung des Patentanſpruch teilweiſe Darlehne findet nach getroffener Vereinbarung nicht ſtatt. Die

ſtattzugeben iſt, von Bedeutung, welches Herrſchaftsgebiet das Rückerſtattung der Darlehne hat in barem Gelde zu erfolgen ,

Patent beanſprucht und ob es dasſelbe mit Recht beanſprucht. und hinſichtlich der Friſt der Rüderſtattung iſt vereinbart, daß

Nur aber, wenn in dieſer Hinſicht eine Nichtübereinſtimmung die Darlehne bei meinein Ableben , alſo aus meinem nach

zwiſchen dem wirklichen und dem prätendierten Herrſchaftsgebiete gelaſſenen Vermögen an die Gläubiger zurückzuerſtatten find.“

feſtgeſtellt und demgemäß das Patent gemäß Pat. G. & 10 Kl. iſt der Anſicht, daß , inſoweit die Darlehne in reichsſtempel.

Abſ. 2 beſchränkt wird, ſteht die Entſcheidung, ebenſo wie im pflichtigen Wertpapieren gewährt ſeien und ſomit das An

Fall der gänzlichen Vernichtung des Patents, einer allgemein jQhaffung& gejdhäft über dieſe Wertpapiere der Reichsſtempelabgabe

bindenden (bezw. befreienden) lex specialis gleich. Alsdann unterliege , durch § 18 des Reichsſtempelgeſeßes die Erhebung

werden auch die Entſcheidungsgründe allgemein maßgeblich , des Landesſtempels ausgeſchloſſen werde, der Schuldverſchreibungs

c . A.
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ſtempel der Tarifſtelle 58 des Preußiſchen Stempelgeſeßes alſo auf Unwahrheit beruhen. Das nämliche Bedenken entſteht aber

nur von dem Kapitalbetrage von 100 000 Mart zu entrichten auch gegenüber den für Anwendung des Abſ. 2 des § 6 des

ſei. Das R. G. hat in Übereinſtimmung mit den Vorinſtanzen Wettbewerbegeſeßes zu gunſten der Bekl. im angefochtenen

dieſe Anſicht verworfen und, abgeſehen von dem Reichsſtempel Urteil enthaltenen Gründen . Auch dieſe laffen eine Berück.

nach Tarif Nr. 4 des Reichsſtempelgeſeķes, die Verwendung ſichtigung der ſpeziell der Klage zu grunde gelegten Behauptungen

des Landesſtempels der Tarifſtelle 58 von dem ganzen Kapital- des Briefes der Bekl. vermiffen , indem ſie ein berechtigtes

betrage rd. 200 000 Mark für erforderlich erklärt. ( Iſt näher Intereffe an der Verbreitung und an dem Empfange der Mit.

begründet.) M. c. F. , u . v. 9. Juni 03, 104/03 VII. teilung über den Vertrieb von Miſchil der charakteriſierten Art

Wettbewerbegejeß vom 27. Mai 1896. unter dem Anſchein eine reinen amerikaniſchen Dls anerkennen .

27. 88 1 und 6. Anwendung auf im Ausland verübte Ob und weshalb dieſes berechtigte Intereſſe auch gegenüber den

Handlungen. Behauptungen über die erwähnten ungünſtigen Eigenſchaften

Die Auficht, daß das Verbot des § 1 des Wettbewerbs. des von der Kl. importierten und teile rein , teils mit

geſeßes nicht auch für das Ausland bezüglich der von einem amerikaniſchem gemiſcht vertriebenen ruſſiſchen Petroleums, wenn

Inländer im Auslande verübten unlauteren Reklame aus. dieſe nicht erweiblich wahr ſind, anzunehmen ſei, bedarf be.

geſprochen werden dürfe, iſt rechtsirrig. Die gleichen Gründe fonderer Begründung. Der angenommene löbliche Zweď der

treffen auch für § 6 des Wettbewerbegeſeßes zu . Auch die im Warnung vor einer beobachteten täuſchenden Bezeichnung bedingt

Auslande geſchehene Zuwiderhandlung wirkt auf die gejdhaft. nicht, daß auch bei den das ruſijde Petroleum betreffendengeſchäft

lichen Beziehungen des Konkurrenten , die ihren Mittel. herabſeßenden Behauptungen ein der Billigung würdiger Zweck

punkt in deffen geſchäftlicher Hauptniederlaſſung im verfolgt worden ſei. Das angefochtene Urteil war daher wegen

Inlande haben , gerade fo zurüd , als wenn ſie im Inlande nicht richtiger Anwendung des § 6 des Wettbewerbegefeßes bezw .

ſelbſt geſchehen ſei, da ſie zu Zwecken des Wettbewerbe auß. wegen Mangel an Gründen aufzuheben und die Sache zur

geübt und geeignet iſt, deſſen Geſchäftsbetrieb oder Kredit zu anderweiten Verhandlung und Entſcheidung an das B. G.

jhädigen. Die Anſicht des Bekl., die auch von einigen Kom- zurückzuverweiſen. N. c. C., 1. 5. 26. Mai 03 , 516/02 II.,

mentatoren vertreten wird , daß der Verbotsanſpruch des § 6 Reichsgefeß betreffend Verſorgung der Kriegs

abhängig ſei von dem daſelbſt vorgeſehenen Schadenserſaß . invaliden und der Kriegshinterbliebenen bom

anſpruch, iſt unrichtig. Beide Anſprüche beſtehen nebeneinander 31. Mai 1901 .

und voneinander unabhängig. (Wird weiter ausgeführt.) 29. $ 3. Vorausſeßungen der Kriegszulage.

K. c. B. , 1. v. 16. Juni 03 , 546/02 II. Mit dem Penſionsanſpruch erklärt das B. G. auch den

28. 86. Begriff der Behauptungen tatſädlicher Art. Anſpruch auf die Krieg zulage von monatlich 100 Mark

Die von dem B. G. hervorgehobene Tendenz des Briefes nach SS 1 und 3 des Gefeßeß vom 31 . Mai 1901 für hin .

vom Dezember 1901, das Publikum über eine feine Intereſſen fällig. Denn dieſes Gefeß verlange, wie ſich aus deffen Wortlaut

ſchädigende Täuſchung aufzuklären , welche darin beſtehe , daß mit und Begründung ergebe, daß der die Kriegszulage begehrende

in geringerem Preiſe ſtehendem rujfiſchen Petroleum gemiſchtes Offizier als „ Kriegsinvalide anerkannt“ ſei, alſo bereits aus

als reines amerikaniſches Petroleum verkauft werde, ſchließt an Reichs- oder Staatsmitteln zahlbare Penſionsbeträge beziehe.

fich nicht aus , daß nebenher in demſelben Schreiben zu Zwecken Für die Anerkennung der Invalidität des Kl. aber, als eines

des Wettbewerbe8 , nämlich um der in dem Schreiben genannten Teilnehmers an den Feldzügen von 1864 und 1866 , ſei nicht

Kl. Kunden abwendig zu machen , und den Bekl. oder Dritten das Penſionsgeſeß vom 27. Juni 1871 , ſondern das Penſions

zuzuführen, über die von der Kl. vertriebenen Waren nicht reglement von 1825 und die Kabinettsorder von 1865 maßgebend

erweislich wahre Behauptungen tatſächlicher Art aufgeſtellt und nach dieſen Vorſchriften ſei der Kl. wegen mangelnder

wurden, welche geeignet erſcheinen , deren Geſchäftsbetrieb zu Erwerbsunfähigkeit nicht als Invalide anerkannt, fondern nur

ſchädigen. Wenn alſo auch von der Kl. in dem Schreiben ge- mit einer zeitweiligen Penſion bedacht worden . Überdies feße

jagt iſt, daß fie in ihren Offerten von auß ruſſiſchem und auch die Kriegozulage idon nach ihrem Begriff eine Penſion

amerikaniſchem Petroleum gemiſchter Ware dieſe als Miſchöl als Grundſtod, zu welchem ſie als Erhöhung hinzutrete, voraus.

offen bezeichne, ſo könnte doch in der Anführung der ganz be. Auch dieſe Begründung iſt für nicht rechtsirrtümlich und der

ſtimmten ungünſtigen Eigenſchaften des von der Kl. in den dagegen erhobene Reviſionsangriff für hinfällig zu erachten.

Þandel gebrachten Petroleums und des mit rujfiſchem ge- Derſelbe geht dahin, daß das Gefeß vom 13. Mai 1901 den.

mijchten Petroleums auch eine Warnung vor Ankäufen bei Begriff der Invaliditāt ſelbſtändig in dem Sinne von „un.

der Kl. gefunden werden. Dieſe Frage tatſächlicher Natur hat fähigkeit zum Militärdienſt“ aufſtelle, dieſe Invalidität aber

aber in den Urteilsgründen des B. G. keine genügende Be. dem Kl. bereits bei Bewilligung des Abſchieds im Jahre 1869

rüdſichtigung gefunden, es iſt daraus nicht zu entnehmen , daß anerkannt und ſeitdem nie beſtritten worden ſei , übrigens die

die Tatſachen, auf welche ſich allein die Klage ſtüßt, einer ger Kriegozulage auch ſelbſtändig beſtehen könne, wenn der Anſpruch

ſonderten Prüfung unterzogen wurden und weshalb neben der auf die Penſion aus irgend einem Grunde, z . B. infolge Ver.

Tendenz vor einem im Petroleumhandel beobachteten unreellen zichts beſeitigt ſei. Allerdings handelt das angeführte Geſetz

Geſchäftsbetrieb zu warnen , nicht eine Handlung unlauteren in § 1 allgemein von der Verſorgung der Kriegsinvaliden “,

Wettbewerbes gegenüber der Kl. anzunehmen ſei , die ſelbſt auf- worunter an fich auch die infolge des Krieges zum Militārdienſt

geſtellt und Beweis dafür erboten hat, daß die dem ruffiſden unfähig Gewordenen verſtanden werden können. Allein g 3

Petroleum ſo allgemein nachgefagten ungünſtigen Eigenſchaften gewährt die Kriegszulage ausdrüdlich nur „den als Kriegs.
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invalide Anerkannten “ , d. 5. den nach den für ſie maßgebenden I. 3. hat dieſem Antrage entſprochen, das B. G. hat den Kl.

Beſtiminungen mit Invalidenpenſion Bedachten. Für den Kl. mit ſeiner Klage abgewieſen . Die gegen das B. U. eingelegte

fam alſo die Kabinetteorder vom 2. März 1865 in Betracht, Reviſion erſcheint unbegründet. Schon in der erwähnten dieg

welche als Vorausſeßung der Invalidität insbeſondere auch ſeitigen Entſcheidung vom 4. Juli 1887 iſt ausgeführt, daß die

bleibende Störung der Erwerbsfähigkeit erforderte und lediglich neuere Gefeßgebung , foweit ſie ſich auf die vor ihrem Inkraft.

unter dieſer Vorausſeßung „ Invaliditätsfälle der leßteren Art“ treten erworbenen Penſionsanſprüche bezieht , nur die Neu .

d. h . Invalidität infolge von innerer Dienſtbeſchädigung, für regelung beſtehender, nicht aber das Wiederaufleben erloſchener

gegeben erachtete. Eine derartige Invalidität iſt aber ſeitens der Anſprüche bezwecke, daß eben ein Unterſdied beſtele zwiſchen

Militärbehörde beim Kl. nie anerkannt, vielmehr dieſes An. der Wahrung, dem Nichterlöſchen eines beſtehenden Rechtes und

erkenntnis durch die Verfügung vom 2. Oftober 1872 aus . der Wiederherſtellung eines aberkannten Anſpruche, Kl. könne

drüdlich abgelehnt worden . Daß die Beſtimmung des § 3 daher den aberkannten Penſionsanſpruch nicht mehr geltend

in dieſem Sinne aufzufaſſen iſt, ergibt fich auch aus dem von machen . Hieran iſt feſtzuhalten und gilt das Ausgeführte auch

der Vorinſtanz ſchließlich hervorgehobenen Umſtand, daß eine für das Geſetz vom 31. Mai 1901 , ſoweit dasſelbe nicht er :

Kriego zulage eine Penſion , zu welcher ſie als Erhöhung hinzu . keunbar andere Beſtimmungen getroffen hat. Denn auch dieſes

tritt , vorausſeßt, wie dies auch die in § 3 enthaltene Ber . Geſet bezweckt, wie ſich aus 88 19 und 20 , fodann aber aus

weiſung auf § 12 des Militärpenſionsgefeßes vom 27. Juni 1871 der Begründung desſelben und den Verhandlungen im Reichstag

andeutet. Es iſt nicht zu verkennen , daß der Kl . hiernach ergibt , nur die Aufbeſſerung der beſtehenden Anſprüche, nicht

ungünſtiger ſteht, als die nach dem leßterwähnten Gefeß aber die Wiederherſtellung erloſchener. Der Kl. glaubt nun

penſionierten Offiziere, bei welchen nach § 3 dieſes Gefeßes im aber eine ſolche Wiederherſtellung aus $ 10 des Gefeßes ent

Falle einer inneren Dienſtbeſchädigung nur eine bleibende nehmen zu können. Dies iſt aber nicht der Fall. Jede , 3u

Störung der Geſundheit (nicht auch der Erwerbsfähig . lage" ſeßt einen Hauptanſpruch (Grundſtock) voraus . Fällt

feit , welche Vorausſeßung vielmehr nur für die Unteroffiziere dieſer Hauptanſpruch weg oder iſt er weggefallen, ſo fällt auch

und Gemeinen beſtand, vergl. § 59 dieſes Gefeßes) erfordert die Zulage. Nach dem ganzen Aufbau des Gefeßeß , insbeſondere

wird. Allein dieſes Gefeß konnte, wie fich aus deffen 47 aus ſeinem Anſchluffe an die Militärpenſionsgefeße kann aber

ergibt, auf den Kl. keine rückwirkende Anwendung finden und dieſer þauptanſpruch nur der Penſionsanſpruch ſein und hatte

ebenſowenig fann ſich derſelbe auf 81 des Gefeße vom der Gefeßgeber, wenn er eine andere Abſicht gehabt hätte, dies

14. Januar 1894 , betreffend die Gewährung von Unter. zum Ausdruck gebracht. Daß die Zulage den „Ganzinvaliden"

ſtüßungen an Invalide aus den Kriegen vor 1870 , berufen , gewährt iſt, rechtfertigt nicht den Schluß , daß die Tatſache der

da dieſe Beſtimmung für die „ Zuſchüſſe behufs Erreichung der Ganzinvalidität die einzige Vorausſegung der Gewährung eines

nach dem Gefeße vom 27. Juni 1871 dem Invaliden zu- Git mmens von 600 Mark ſein ſollte. Die Abſicht des Gefeß.

kommenden Beträge“ iminerhin bereits „ zuſtändige Gebührniſſe" gebers , den Kriegsinvaliden beſondere Wohltaten zu erweijen ,

vorausſeßt, dieſe Vorausſeßung aber hier nicht zutrifft. M. c. X. , trifft für das ganze Gefeß, nicht bloß für den g 10 , zu , tros .

u. v. 19. Juni 03 , 87/03 III. dem aber hat es das Wiederaufleben aberkannter Anſprüche nicht

30. § 10. Wiederherſtellung erloſchener Anſprüche aus- bewirkt und auch in g 10 nicht bewirken wollen , wie fich eben

geſchloſſen. aus der Bezeichnung der Zuwendung alo „ Zulage“ ergibt. (Wird

Der zur Zeit 59 Jahre alte Kl. wurde als Musketier eines noch näher dargelegt . ) R. c. R.-M. , U. v. 9. Juni 03 , 55/03 III.

Königlicy Preußiſchen Infanterieregiments im Jahre 1866 in Reichsgejeß vom 19. Juni 1901 über das Ver .

dem Gefechte bei Nachod verwundet und in der Folge für Ganz. lagerecht.

invalide erklärt. Er erhielt auch auf Grund der damaligen 31. Dispoſitive Recht, teine rückwirkende kraft.

Gefeßgebung Penſion und eine Verſtümmelungszulage. Im Es kann nach der Entſtehungsgeſchichte des R. Geſ . vom

Jahre 1868 wurde er zu einer Zuchthausſtrafe verurteilt und 29. Juni 1901 über das Verlagsrecht nicht zweifelhaft ſein,

ging infolgedeffen gemäß § 11 Abſ. 3, 23 des damaligen daß dieſes Gefeß fein weſentlich neues Recht ſchaffen, ſondern

Preußiſchen Strafgeſezbudzes ſeiner Penſion nicht aber der nur das in Übung befindliche Recht, wie es auf Grund der

Verſtümmelungszulage verluſtig. Nach Einführung des Gepflogenheiten des Verlagsgewerbes gewohnheitsmäßig fich ges

Reichsſtrafgeſeßbuchs, welches die einjälägige Beſtimmung des ſtaltet und durch Wiſſenſchaft und Rechtſprechung weiter aus ,

Preußiſchen Strafgeſezbuches nicht mehr enthielt und der Reichs. gebildet hatte, im Anſchluß an das Gefeß vom 19. Juni 1901

militārpenſionsgeſeße von 1871 und 1874, hat der Kl. verſucht, über das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunſt

auf Grund dieſer Gefeße ſeinen Penſionsanſpruch wieder geltend einer mit den Grundfäßen dieſes Gefeßes wie des B. G. B.

zu machen, wurde aber durch Urteil des Königlich Preußiſchen übereinſtimmenden zuſammenfaffenden Regelung unterziehen

Kammergerichts vom 23. Februar 1887 und des R. G. vom wolte. Die Beſtimmungen des Gefeßes über das Verlagsrecht

4. Juli 1887 mit dieſem Anſpruche rechtskräftig abgewieſen . ſind dispoſitiver Natur, fie ſollen entſdzeidend gelten, ſoweit

Inzwiſchen iſt das Gefeß vom 31. Mai 1901 betreffend Ver. nicht zwiſchen Verfaſſer und Verleger ausdrücklich durch den

ſorgung der Kriegsinvaliden ergangen und fordert nunmehr der Vertrag etwas anderes beſtimmt worden iſt, ſind aber einer

Kl. auf Grund des § 10 dieſes Gefeßes das daſelbſt gewähr. abweichenden Regelung nach dein Willen der Parteien zugänglich.

leiſtete Mindeſteinkommen von 50 Mark per Monat (600 Mark Derartigen dispoſitiven Charakter hat auch die neue Beſtimmung

iin Jahre) abzüglich der Verſtümmelungszulage im Betrage von des § 2 Abſ. 3 , nach welcher der Verfaſſer zur Vervielfältigung

15 Mark im Monat, aljo monatlich 35 Mark. Das Gericht und Verbreitung eines Werkes in einer Geſamtausgabe befugt

1
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iſt, wenn feit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das das Recht zur Fiſcherei, ſofern es eine Dienſtbarkeit darſtellt,

Werk erſchienen iſt, zwanzig Jahre verſtrichen ſind. Es iſt nicht mehr durch Erfißung erworben werden könne. Auch in

deshalb rechtsirrig, wenn die Reviſion geltend macht, die Bes dieſer Beziehung iſt der Vorinſtanz beizutreten. Es handelt

ſtimmung des Abſ. 3 & 2 ſei zwingendes Recht; das iſt ſie ſich, wie im Gegenſat zu den Ausführungen der Reviſion an.,

nicht, und es werden damit alle die Folgerungen hinfällig, zunehmen , bei der fraglichen Befugnis um ein Recht an ciner

welche die Rki. aus dein angeblich zwingenden Charakter der fremden Sache, und damit um eine Dienſtbarkeit. Die nach

Vorſchrift für ihre Behauptung gezogen hat, daß der § 2 dem oben Dargeſtellten vorliegende Beſchränkung des Rechts des

Abſ. 3 des Gefeßeb rückwirkende Kraft beſite. Nach dem Kl. als Eigentümero der fraglichen Wieſe, darin beſtehend, daß

Charakter dieſer Rechtsnorm iſt vielmehr die gegenteilige Soluß- er gehindert iſt, während der Überſchwemmungszeit fide die in

folgerung berechtigt. (Wird ausgeführt.) B. c. G. , U. v. dem überſtauenden Gewäſſer befindlichen Fiſche anzueignen , greift

6. Mai 03 , 118/03 I. Plaß zu gunſten des Bekl. als Eigentümero deß angrenzenden

II . Das Preußiſche Allgemeine Landrecht. Schillinner Sees, der als folcher die Aneignungsbefugnis, wenn

32. SS 180—183 TI . I Tit. 9. Fiſchereiberechtigung auch erſt nach abgelaufenem Waffer, bezüglich jener fiſiche, fo

auf einer mit Waſſer überſtauten Wieſe. weit ſie nicht zurückgeblieben, hat. Das Recht, welches der

Der Bekl . iſt Eigentümer des Schillinner Seeb , in den der Kl. durch Erfißung erworben haben will, würde daher die er

Jartefluß ſtrömt, und in jenem allein fiſchereiberechtigt. An wähnten Eigentumsrechte des Befl. vermindern und demnach

einer unmittelbar an den Shillinner See und an den Jarkefluß fich als eine Dienſtbarkeit dharakteriſieren. P. c. D. , U. v.

grenzenden Wieſe ſteht dem Kl. das Eigentum zu . Es handelt 9. Juni 03, 94/03 VII.

fich bei der in Frage ſtehenden Reviſion darum , ob der Kl. be. 33. 88 565 , 602 II. 1 Tit . 12. Wirkungsloſigkeit der

rechtigt iſt, auf ſeiner erwähnten Wieſe , ſolange ſie von Rückgabe eines Teſtamentes an den geiſteskranken Teſtator.

Waſſer , welches aus dem Schillinner See kommt , Die Feſtſtellung des B. R. , daß der Erblaffer G. L. fo .

überſtaut iſt, zu fiſchen , und ob er , da er von dem Bekl. wohl bei der Errichtung des Teſtaments vom 4. Februar 1897

im Mai 1900 an der Ausübung dieſer Fiſcherei gehindert iſt, als auch zur Zeit der Zurüđnahme des älteren Teſtamente, vom

von dieſem 10 Mark Schadenserſat verlangen kann. Im 12. April 1893 , nämlich am 16. Februar 1897 , infolge ſeiner

Gegenſaß zum L. G. find durch das vom B. G. erlaffene Teil . damals ſchon vorhanden geweſenen Geiſtesfrankheit vollſtändig

urteil dieſe Anſprüche abgewieſen. In erſter Linie ſteht in unzurechnungefähig und nicht im ſtande geweſen ſei , die Folgen

Frage, ob nach den in Geltung verbliebenen Beſtimmungen ſeiner Handlungen zu überlegen, gibt zu rechtlichen Bedenken

des A. L. R. TI. I Tit. 9 89 180-183, welche fich über das keine Veranlaſſung. Iſt ſomit davon auszugehen , daß G. 2 .

Fiſchen in dem ausgetretenen Waffer eines nicht geſchloſſenen zu der fraglichen Zeit unfähig war , Rechtshandlungen mit

Gewäffers verhalten, dem Kl. wegen ſeines Eigentums an der verbindender Kraft vorzunehmen und warwar er insbeſondere

fraglichen Wieje die beanſpruchte Berechtigung zukommt. Der unfähig , leßtwillig zu disponieren, ſo mußte auch der von ihm

§ 180 ſchreibt vor , daß der Fiſchereiberechtigte die ausgetretenen durch den Akt der Zurücknahme an den Tag gelegte Widerruf

Fiſche in der Regel nicht verfolgen darf. Vielmehr gehören des früheren Teſtaments wegen ſeiner Unfähigkeit, einen hierauf

dieſe nach § 181 demjenigen, auf deffen Grund und Boden das gerichteten Willen gültig faſſen und erklären zu können , rechtlich

Waffer ſtehen bleibt. Nach § 182 kann, wenn Fijche nach ebenſo wirkungslos bleiben, wie dies der vorher in dem ungültigen

abgelaufenem Waſſer in lachen zurückbleiben , die jemand Teſtamente vom 4. Februar 1897 ausdrücklich erklärte Widerruf

zu befiſchen das Recht hat , diefer fich ſolche Fiſche zueignen. geweſen war. Troß der tatſächlich erfolgten Rücgabe des

Endlich darf nach § 183 niemand die Fiſche durch Neße, Teſtaments vom 12. April 1893 lag deshalb bezüglich dieſer

Zäunungen und andere Wehrungen an der Rückkehr in den leßtwilligen Verfügung eine gültige Zurücnahme im Sinne des

Stroin verhindern. Die Vorinſtanz folgert aus dieſen Vor: $ 565 TI. I Tit . 12 des A. L. R. nicht vor und deshalb

idriften in Übereinſtimmung mit einer Entſcheidung der vor. erſcheint auch die Anſicht des B. R. als zutreffend, daß der

maligen Obertribunals ( Entſch. Bd . 57 S. 20) dieſes : Weder vorliegende Fall nicht anders zu beurteilen ſei, als wenn das

der Fiſchereiberechtigte noch der Grundbefißer als ſolcher oder Teſtament ohne jede Mitwirkung des Erblaffers durch irgend

ſonſt jemand, der in den Lachen zu fijchen berechtigt iſt, darf einen anderen Zufall aus der Verwahrung des Gerichts ge

in dem ausgetretenen Waſſer die Fiſcherei ausüben ; dem Grund. kommen und verloren gegangen wäre. Für ſolchen Fall iſt aber

befißer und dem in den Lachen Fiſchereiberechtigten gehören im $ 602 a. a. D. vorgeſchrieben : Geht ein Teſtament ...

vielmehr nur die nach dem Ablaufen des Waſſer zurüc. durch Zufall verloren , ſo iſt die Ausmittelung des Juhalts durdy

gebliebenen Fiſche. Der Reviſion, welche dieſe Gefeßesauslegung Beweis zuläſſig. Die Beſtimmungen des Teſtaments vom

bekämpft und die Worte des § 181 , pauf deſſen Grund das 12. April 1893 blieben daher für die Erbfolge ſoweit maß

ausgetretene Waffer ſtehen bleibt “ , dahin verſteht, daß damit gebend, als der Teſtamentsinhalt überhaupt noch feſtgeſtellt

der Zuſtand vor dem Ablaufe des Waſſers bezeidinet ſei , kann werden kann , und in dieſer Beziehung iſt vom B. R. – der

nicht zugeſtimmt werden . (Wird ausgeführt.) Sodann ſteht Behauptung des Kl. entſprechend auf Grund der Be.

bei der Beurteilung der Neviſion in Frage, ob mit Recht von kundungen der eidlich vernominenen Zeugen ohne Rechtsnorm

dem B. G. angenommen iſt, daß der Erwerb der beanſpruchten verleßung für erwieſen angenommen worden, daß G. L. ſeine

Berechtigung durch Erfißung , welche nach dem Inkrafttreten des Ehefrau und ſeine drei Geſchwiſter in jenem Teſtamente zu

Gefeßeß vom 2. März 1850 ſtattgefunden haben foll, aus. gleichen Teilen als Erben eingeſeßt hatte. 2. c . 2. , U. v .

geſchloſſen iſt, da nady dieſem Gefeße ( Art. 12 und 1 zu 7 ) 8. Juni 03, 45/03 IV.

.
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34. SS 569 , 579 Tl. II Tit. 11. Patronat bezüglich der $8 137 ff. des Gefeßes über die allgemeine Landesverwal.

einer Tochterkirche tung vom 30. Juli 1883 befugt ſeien . (Dies wird unter Bezug.

Die Annahme des B. G. , es ſei als Regel anzuſehen , daß nahme auf den Inhalt der Erläuterungen , die in der von dem

der Patron der Mutterkirche zugleich auch Patron der Tochter. Eiſenbahnminiſter unter dem 10. Januar 1895 zu der neuen

kirche ſei, iſt redytóirrtümlich. Sie findet keine Stüße im Verwaltungsordnung erlaſſenen Ausführungsanweiſung (Eiſen

poſitiven Recht, ſei es im kanoniſchen und gemeinen Kirchen- bahnverordnungsblatt 1895 S. 72 ff.) zum § 6 der Verwal.

recht, ſei es in den firchenrechtlichen Beſtimmungen des Pr. A. L. R. tungsordnung in ausführlicher Begründung für unrichtig erklärt.)

Sie iſt ebenſo wenig aus der Natur der Sache abzuleiten . Dagegen erſcheint die Annahme, daß die Königlichen Eiſenbahn.

Gemäß dem Preußiſchen Rechte entſteht das Patronat durch direktionen ſich im Beſige bahnpolizeilicher Gewalt befinden ,

Fundation, Auftrag einer Kirchengeſellſchaft und Verjährung. darum gerechtfertigt, weil in Preußen die Bahnpolizei nicht den

(AS 569 ff. II. II Tit. 11 des A. L. R.) Alle dieſe Rechts- allgemeinen Polizeibehörden, ſondern den Eiſenbahnbehörden zu:

titel beziehen ſich auf eine beſtimmte einzelne kirchliche Anſtalt. ſteht und auf dem Polizeilichen Gebiet fich jedenfalls aus dem

Es umfaßt das Patronaterecht keineswegs den ganzen Sprengel einheitlichen Weſen und dem Zweck der Polizei und der Polizei.

der Parodie dermaßen , daß das Patronat der Mutterkirche gewalt ergibt, daß die Polizeiaufſichtsbehörden fich – (begriff

zugleich auch ohne weiteres fich auf die Tochterkirche erſtredt. lich -logiſch notwendig) im Beſiß eben der Gewalt befinden

Auch nach gemeinem Kirchenrechte iſt das Patronat nicht müſſen , bezüglich deren ſie die Aufſicht über die ihnen unter

territorialer Natur. Auch hier hat die durch das Patronat geordneten Organe zu führen haben. Die Eiſenbahndirektionen,

dem Berechtigten gewährte Begünſtigung nur die einzelne ges wenn auch der Regel nach die Ausübung ihrer Polizeilichen Be

ſchaffene Stiftung zum Objekte, bezüglich deren die Begünſtigung fugniffe in den Scranken der durch die Verwaltungsordnung

gewährt iſt (Entid. des R. G. Bd. 15 S. 168 ff.; BD . 43 formell geordneten Zuſtändigkeit zu geſchehen hat, ſind doch

S. 332). Die Begründung, daß der Bekl. als Patron der unter gewiffen Vorausſeßungen befugt, unmittelbar an Stelle

Mutterkirche B. bis auf weiteres auch als Patron der einer der Betriebsinſpektionen und mit deren Übergehung auf dem

Tochterkirche gleichkommenden Kirche A. zu gelten habe, würde Gebiet der Bahnpolizei ſelbſt handelnd einzugreifen . (Folgt

hiernach rechtlich zu beanſtanden ſein. Seine Entſcheidung, daß nähere Darlegung.) E. c. S., U. v. 8. Mai 03, 41/03 VII.

dem Bekl. das Patronat über die Kirche zu 4. zuſtehe, ſtüßt III. Sonſtige Preußiſche Landesgefeße.

indefjen das B. G. unabhängig davon auf weitere, das Urteil Preuß. Enteignungsgefeß vom 11. Januar 1874.

felbſtändig tragende Gründe. Unbegründet iſt auch die weitere 36. § 24. Klagerecht des Grundeigentümers auf Stellung

Rüge des Bekl.: die Annahme des B. G. , daß das Patronat des Enteignungsantrages gegen den Unternehmer.

über die Kirche zu A. mit dem Beſiber des Kloſtergutes als Infolge davon, daß der Strecenteil zwiſchen den gegen.

dingliches verknüpft geweſen , entbehre des näheren Nachweiſes. wärtigen feſten Schranken dem Eiſenbahnkörper einverleibt , der

Allerdings ſteht der Kl. die im § 579 TI. II Tit. 11 A. L. R. Tunneleingang auf Chauſſeeterrain hergeſtellt und auf demſelben

aufgeſtellte gefeßliche Vermutung für die Dinglichkeit des Terrain eine Waſſerableitung geſchaffen iſt, dieſer Zuſtand auch

Kirchenpatronats nicht zur Seite. Dieſe Präſumtion gründet ſtaatlich geſchüßt wird , hat der beklagte Eiſenbahnfiskus als der

ſich auf die eigenartige deutſch rechtliche Entwickelung, der- Unternehmer im Ergebniſſe vollſtändig erreicht, was im Ent.

zufolge das Realpatronat die Regel bildete (vergl. Hinſdius , eignungsverfahren erreicht werden konnte, und in gleicher Weiſe

Kirchenrecht Bd. II S. 631 ff.). Kommt, wie hier, kanoniſche iſt der Kläger , dem Provinzialverband von Schleſien, ſein

Recht in Frage, ſo iſt für eine ſolche Vermutung kein Raum. Grundeigentum materiell entzogen, das ihm bleibende Eigentums.

Die Annahme des B. G. , daß das Patronat über die Kirche A. recht behält für ihn keinen weiteren Wert, als daß , wenn die

ebenſo wie das Patronat über B. dinglich mit dem Kloſtergute Richtung der Eiſenbahn in Zukunft verlegt werden ſollte, ſein

verknüpft geweſen, gründet fich aber nicht auf eine geſeßliche Redyt wieder zur Geltung kommen kann. Ein ſolches Ergebnis

Vermutung, ſondern auf die konkrete Sachlage. A. c . F. , u . will das Gefeß nicht. Das Grundeigentum folunur gegen

v. 28. Mai 03 , 42/03 IV. Entſchädigung entzogen oder beſchränkt werden können , jeit

35. § 10 TI. II Tit. 17 ; Geſek über die allgemeine Landes . Erlaß des Enteignungsgeſeßeß nur im Wege des durch dieſes

verwaltung vom 30. Juli 1883; Erlaß vom 15. Dezember 1894 ; Gefeß geregelten , die Entſchädigung des Eigentümers nach ges

Ausführungsanweiſung vom 10. Januar 1895. Berechtigung der wiffen Grundjäßen ſichernden und für ihn nach mehreren

Eiſenbahndirektionen zum Erlaß von Polizeilichen Verfügungen. Richtungen hin beſonders günſtig geſtalteten Verfahrens. Night

Eine bahnpolizeiliche Gewalt der Königlichen Eiſenbahn. auf § 75 der Einleitung zum 4. L. R. kann der Eigentümer

direktionen iſt nicht daraus herzuleiten , daß ed im § 6 der in einem Falle der vorliegenden Art verwieſen werden, und nicht

durch Allerhöchſten Erlaß vom 15. Dezember 1894 genehmigten lediglich der § 4 des Gefeßes über die Zuläſſigkeit des Rechts .

Verwaltungsordnung für die Staatseiſenbahnen Preußend (Ge. weges in bezug auf polizeiliche Verfügungen vom 11. Mai

ſekſamml. 1895 S. 11) heißt : „Den Königlichen Eiſenbahn„ 1842 fommt in Betracht, ſondern entſcheidend iſt, daß durch

direktionen obliegt mit den den Provinzialbehörden zuge. die Gewährung des Enteignungsrechtes in Verbindung mit dem

wieſenen Rechten und Pflichten die Verwaltung aller zu ihrem den Anlagen zu teil werdenden ſtaatlichen Schuß virtuell eine

Bezirke gehörigen ... Eiſenbahnſtrecken “. Daraus folgtDaraus folgt Entziehung des Grundeigentums aus Rüdlichten des öffentlichen

nicht, daß die Eiſenbahndirektionen hiernach gleich den Pro. Wohles bewirkt iſt. Haben die Verhältniſſe tatſächlich dahin

vinzialbehörden auch zum Erlaß polizeilicher Verordnungen für geführt, daß dies ohne ein die Intereſſen des Grundeigentümers

die zu ihrem Bezirke gehörigen Eiſenbahnſtrecken nach Maßgabe ficherndes Verfahren geſchehen iſt, jo darf der Unternehmer dem
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Eigentümer gegenüber Vorteile daraus nicht ziehen, im Ver. Planes beginnt, die Beſchränkung des Grundeigentümers, daß

hältnis unter ihnen muß die vom Geſeße gewollte Rechtslage Neubauten, Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus

hergeſtellt werden, der Unternehmer hat daher nicht nur nach verfagt werden können, endgültig ein, und gleichzeitig erhält die

den materiellrechtlichen Vorſdriften des Enteignungsgeſeßes Gemeinde das Recht, die durch die feſtgeſeßte Straßenfluchtlinie

Entſchädigung zu leiſten, ſondern er iſt auch dem Grund. für Straßen und Pläße beſtimmte Grundfläche dem Eigentümer

eigentümer gegenüber verpflichtet, ſeine Mitwirkung zur Eins zu entziehen . Eine Entſchädigung wegen Entztehung oder Be.

leitung des Verfahrens zu leihen , welches insbeſondere auch ſchränkung des von der Feſtfeßung neuer Fluchtlinien getroffenen
infolge der Vorſchrift in § 43 des Enteignungsgeſeßes dem Grundeigentums kann aber nad § 13 nur in den bort unter

Unternehmer erhebliche Vorzüge gegenüber der unmittelbaren 1 bis 3 angegebenen Fällen, ſpeziell nach Nr. 1 dann gefordert

Beſchreitung des Rechtsweges bietet und welches nicht lediglich werden, wenn die zu Straßen und Pläßen beſtimmten Grund

deshalb in Wegfall kommen darf, weil der Unternehmer infolge flächen auf Verlangen der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr

der tatſächlichen Hergänge ſeine Zwecke bereits erreicht hat und abgetreten werden. Nach § 14 a. a. D. kommen für die Feft.

an der Einleitung und Durchführung des Verfahrens feinerſeits ſtellung der nach § 13 zu gewährenden Entſchädigung die

nicht mehr intereſſiert iſt. Geordnet iſt das Verfahren im SS 24 flg. des Enteignungegefeßes zur Anwendung. Nach

Intereffe des einen wie des andern Teils , und dieſer Geſichts. Maßgabe dieſer Vorſchriften handelt es fich in den Fällen der

punkt nuß zur Geltung gelangen , obwohl das Gefeß dem Entziehung um ein einheitliches Verfahren, welches mit der

Eigentümer ein Recht, unmittelbar durch eigene Schritte die Offenlegung des Planes und der aus ihr folgenden , die Ent.

Einleitung des Verfahreng herbeizuführen, nicht gewährt hat. eignung vorbereitenden Baubeſchränkung beginnt und mit der

Außer Anwendung bleibt hier der § 14 des Enteignungsgeſeßes, Enteignung endet. War das zu enteignende land bebauungs

nach welchem der Unternehmer zur Einrichtung der im öffent- fähig, fo fann dieſe ſeine Eigenſchaft nicht deshalb, weil ſeit

lichen Intereſſe zur Sicerung gegen Gefahren und Nachteile der Offenlegung des Planes Neubauten uſw. über die Flucht.

notwendigen Anlage verpflichtet iſt, über dieſe Obliegenheiten linie hinaus verſagt werden durften, außer Berückſichtigung
des Unternehmer$ aber die Bezirksregierung entſcheidet, denn bleiben , ſondern die Einheitlichkeit des Verfahrens in Ver.

nicht um Herſtellung dieſer Anlagen handelt es ſich, ſondern bindung mit dem Grundſaße der vollſtändigen Entſchädigungs .

um eine dafür zu gewährende Entſchädigung, daß zum Zwecke pflicht in Enteignungsfällen führt dahin, daß das enteignete

der Ermöglichung derſelben Grundeigentum des Kl. in An. Grundſtück als bebauungsfähig zu behandeln iſt. Die Gemeinde

ſpruch genommen iſt. Hätte ſchon eine definitive Planfeſtſeßung hat von der aus § 11 des Gefeßes folgenden Einſchränkung

ſtattgefunden, fo würde die Verpflichtung des Bekl. dahin gehen, den Vorteil gehabt, daß ihr die Mehrkoſten, welche ihr ſonſt

nach § 24 des Enteignungégeſebes einen Antrag auf Feſtſtellung infolge tatſächlicher Ausführung von Neubauten auf dem Grund .

der Entſchädigung bei der Verwaltungsbehörde einzubringen. Da ſtücke erwadſen ſein könnten, erſpart ſind ; ſie iſt auch zur Ent.

dieſe Vorausſeßung nach den Feſtſtellungen des B. R. nicht zutrifft, idhädigung dafür nicht verpflichtet, aber für die Annahme, daß

ſo beſteht der nächſte Gegenſtand der Verpflichtung des Unter. im Falle der Enteignung der Wert des Grundſtüds nun als

nehmers darin , daß er gemäß § 18 des Enteignungsgeſeßes einen eines nicht bebauungsfähigen zu beſtimmen wäre, gibt das Gefeß

Antrag auf Einleitung des Verfahrens behufs endgültiger Plan. keinen Anhalt , weder durch ſeine Faffung, noch auch durch die

feſtſtellung einreicht. E. c. P. , U. v. 12. Mai 03, 49/03 VII. von ihm verfolgten Zwecke. Fraglich konnte nur ſein, ob bei

Fluchtliniengefeß vom 2. Juli 1875.
Berückſichtigung der Bebauungsfähigkeit der Zeitpunkt der Offen

37. $S 1 , 5, 6. Rechtsbeziehungen können durch Vertrag legung des Planes oder der der Entſchädigungsfeftfeßung als

geregelt werden . maßgebend anzuſehen , der erkennende Senat hat ſich aber in

Zur Wahrung des öffentlichen Intereffes in Straßenbau- ſeinen neueren Entſcheidungen auf den legteren Standpunkt

Angelegenheiten iſt, wie ſich auch aus 88 1 , 5, 6 des Flucht. geſtellt und davon abzugehen würde kein Anlaß vorliegen. Für

liniengeſeßes vom 2. Juli 1875 ergibt, die Ortspolizeibehörde alle dieſe Geſichtspunkte iſt aber in den Fällen einer unter der

berufen. Nur ihre Zuſtimmung zur Straßenanlage iſt öffentlich Herrſchaft des älteren Rechts vorgenommenen Fluchtlinien.

rechtlicher Natur und kann daher weder durch Privatverträge feſtfeßung kein Raum gegeben. Zwar diente auch danach das

feſtgelegt noch im ordentlichen Rechtswege erzwungen werden . Bauverbot zur Vorbereitung der Enteignung, aber es fehlte die

Dagegen iſt im übrigen weder in den Beſtimmungen des Flucht. Einheitlichkeit des Verfahreng, da das Bauverbot, welches nach

liniengefeßes, noch auch ſonſt ein Anhalt dafür gegeben , daß § 75 der Einl. zum A. L. R. fofort einen Entſchädigungs

bei der zweifelloſen Statthaftigkeit, die Rechtsbeziehungen zwiſchen anſpruch des Eigentümers erzeugte , zugleich einen Abſchluß

dem Unternehmer einer ſtädtiſchen Straßenanlage und der Stadt bedeutete. Das Grundſtück erlitt mit dem Bauverbot eine Ent.

durch Vertrag zu regeln , der Gefeßgeber beide Vertragsteile wertung und an die Stelle des Minderwerts trat ein Erſaß.

habe ungleich ſtellen wollen und nur für die Obliegenheiten des anſpruch, der aber ſchlechthin in der Perſon des zeitigen Eigen

Unternehmers, nicht auch für die Einhaltung des Abkommens tümers zur Entſtehung kam , eine rein perſönliche Forderung

von ſeiten der Stadt den Rechtsweg eröffnet habe. D. c. f . , desſelben darſtellte und init dem Eigentum am Grundſtücke in

U. v. 27. Mai 03, 30/03 V. feiner rechtlichen Verbindung blieb . Fortan fann das Grundſtüd

38. Keine analoge Anwendung der Grundfäße der $8 8, als bebauungsfähiges Land überhaupt nicht mehr in Betracht

11 , 12 , 13 auf Fluchtlinienfeſtfeßung nach älterem Recht. kommen , ſondern es iſt als baubeſchränktes zu behandeln. Ob

Nad $ 11 des Gefeßes vom 2. Juli 1875 tritt mit dem für die Baubeſchränkung tatſächlich bereits Erſaß gewährt iſt

Tage, an welchem die im § 8 vorgeſchriebene Dffenlegung des oder nicht, bleibt ohne Belang, entſcheidend iſt allein die Eriſtenz
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der Erfaßforderung. Da Entſchädigung für Wertminderung Straße verlängert, d. 5. ob aus einem Gelände, das bisher kein

gewährt wird, ſo kann auch nicht daneben noch Erjaß dafür, für den Verkehr und für den Anbau beſtimmter Weg innerhalb

daß tatſächlich eine Nußung als Bauland unterblieben iſt, einer Ortiqaft war, ein ſolcher Weg gemacht wird. Daß dieſes

gewährt werden . Der Eigentümer würde doppelt entſchädigt Gelände mit Gebäuden bejeßt war, iſt ohne Belang. (Wird

werden, wenn er einmal eine Vergütung dafür erhielte, daß er näher ausgeführt.) D. T. c. D. , U. v. 26. Juni 03 , 136/03 VII.

das Grundſtüd nicht bebauen durfte und infolge davon der Stempelſteuergeſetz vom 31. Juli 1895.

Wert gemindert iſt, und ſodann dafür, daß er es tatſächlich nicht 40. § 2. Ausländiſche Prozeßvollmachten ſind im Inlande

benußt hat. B. c. S. & C. , U. v . 5. Juni 03 , 93/03 VII. nidt ſtempelpflichtig. Erweiterter Umfang einer ſolchen.

39. 88 13, 15. Tragung der Koſten für Freilegung Die ale „ Prozeßvollmacht“ bezeichnete Urkunde vom

einer Straße durch Unternehmer oder Stadt ? 5. Februar 1902 , für die der Befl. den ſtreitigen Stempel

Dem Verlangen der klagenden Terraingeſellſdaft, für das erhoben hat, iſt in Defjau, alſo außerhalb des Geltungsbereichs

von ihr zum Durchbruche der Münzgaſſe nach der Poſtſtraße des preußiſchen Stempelſteuergejefes vom 31. Juli 1895 , von

freigelegte und zur Straße beſtimmte Gelände nach Maßgabe dem in Deſſau wohnenden und dorthin ſtaatsangehörigen Kl.

des § 13 des Fluchtliniengeſeßes vom 2. Juli 1875 entſchädigt ausgeſtellt. Sie iſt alſo im Sinne des § 2 dieſes Gefeßes

zu werden, begegnet die beklagte Stadtgemeinde mit dem Ein- als eine im Auslande von einem Ausländer ausgeſtellte Urkunde

waude, daß die Kl. als Unternehmerin auf Grund des $ 15 anzuſehen . Von ihr iſt im Inlande Gebrauch gemacht worden ,

des erwähnten Gefeßes und des danach erlaſſenen Ortsſtatuts da fie von dem Bevollmächtigten des Kl. bei dem 2. G. in

ſelbſt die Koſten der Freilegung der Straße, alſo insbeſondere Torgau zu den Prozebakten eingereicht worden iſt. Troßdem

des Grunderwerbø, zu tragen und daher Schadenserſaß nicht iſt aber die Urkunde durch ihren Gebrauch nicht ſtempelpflichtig

zu fordern habe. Die 98 12 , 13 des fragliden Ortsſtatuts88 geworden, weil die Entſtehung der Stempelpflichtigkeit durch

ſchreiben vor, daß , wenn ein Unternehmer oder die Adjazenten § 2 des deutſchen G. K. G. ausgeſchloſſen war.„ 2 (Wird weiter

einer im Bebauungsplane feſtgeſtellten Straße oder eines Teils ausgeführt und dabei bemerkt , es ſei ohne Bedeutung für die

einer fo.cen deren Anlegung auf ihre Koſten bewirken wollen “ , Anwendbarkeit des § 2, daß der Inhalt der Urkunde, ungeachtet

ſie die Genehmigung der Stadtvertretung nachzuſuchen haben ſie ſich ſelbſt als bloße „ Prozeßvolmacht “ bezeiðönet, über den

und daß die erteilte Genehmigung die Antragſteller zur Her. durd § 81 der 3. P. O. gegebenen Rahmen einer ſolchen hin:

ſtellung der Straße nach Maßgabe der Genehmigung verpflichtet. ausgeht. ) H. c. 8. , U. v. 15. Mai 03, 28/03 VII.

Db aus dieſer ortoſtatutariſchen Beſtimmung und der demgemäß 41. $ 34. Anwendung der bisherigen Gefeße auf bisher

erteilten Genehmigung ein im Rechtswege verfolgbarer Anſpruch unverſteuert gebliebene vor Geltung des Geſ. vom 31. Juli

der Stadtgemeinde auf Herſtellung der Straße gegen den fich 1895 abgeſchloſſene Verträge.

weigernden Unternehmer entſpringt, kann dahingeſtellt bleiben Der B. R. hat ausgeführt , der Vertrag vom 15./16. März 1892

(vgl. Urteil des V. 3. S. vom 22. September 1888 , Entſch. unterliege hinſichtlich ſeiner Verſteuerung der Verordnung vom

Bd. 22 S. 285 , andrerſeits Friedrichs, Fluchtliniengeſek 4. Auflage 19. Juli 1867 , betreffend die Verwaltung des Stempelweſens

S. 243, 244 ff .). Soviel iſt ſicher, daß , wenn ein Unternehmer und die Erhebung des Urkundenſtempels in dem vormaligen

die Straße wirklich angelegt, die Stadt fie übernommen und Königreich Hannover uſw. , und denen des Gefeßeß vom

dein Verkehr übergeben hat, von einer Pflicht der Stadt zur 19. Mai 1889. Der § 34 des Stempelſteuergeſeßes vom

Entſchädigung keine Rede ſein kann. Der Unternehmer hat 31. Juli 1895 ſtelle in ſeinem zweiten Abjaße den Grundjaß

das Straßenland weder auf Verlangen der Gemeinde auf, daß auf diejenigen Urkunden , welche vor dem 1. April 1896

abgetreten (8 13 Nr. 1 des Fluchtliniengeſeße6) noch es im Stempelpflichtigkeit erlangt haben , die bisherigen geſeblichen

Sinne des § 13 Nr. 2 für die von der Gemeinde zu Vorſchriften Anwendung finden. Eine Ausnahme von der Regel

erbauende Straße freigelegt, ſondern ſich ſelber im eigenen des zweiten Abſaßes ſei in der Beſtimmung des dritten Abſaßes

Intereſſe für die Straßenanlage bereitgeſtellt, ſo daß nunmehr „die Vorſchriften unter a der Tarifſtelle , Pachtverträge" kommen

jedenfalls das Ortsſtatut durchgreift, wonach die Gemeinde einem für denjenigen Zeitraum nicht zur Anwendung , hinſichtlich deſſen

Unternehmer die Koſten des für eine öffentliche Straße über , eine Verſteuerung der vor dem 1. April 1896 geſchloſſenen

eigneten Geländes nicht zu erſtatten hat. Die Reviſion erhebt Pacht., Miet- und antichretiſchen Verträge bereits ſtattgefunden

denn auch nur nach einer anderen Richtung den doppelten An. hat , “ nicht aufgeſtellt. Die Reviſion macht hiergegen im Ana

griff, daß der B. R. einmal zu Unrecht eine Straßenanlage im ſchluß an die Ausführungen von Heiniß , Kommentar zum

Sinne des § 15 des Gefeßes und der $8 12 ff. des Orte . Preuß. Stempelſteuergeſete – unter 2b zum $ 34 – geltend ,

ſtatuts als vorliegend angeſehen und daß er ferner den Begriff aus dem dritten Abſaße des § 34 könne bei unbefangener Auß.

des Unternehmers verkannt habe. Beide Rügen ſind nicht legung nur entnommen werden, daß diejenigen Verträge, welche

begründet. Das Gefeß gewährt dafür feinen Anhalt, daß der nicht ſpäteſtens am 31. März 1896 nach den früheren Vor

§ 15 nur auf unbebaute Straßenterrains , das ſogenannte ſchriften verſteuert ſeien , den Beſtimmungen der Tarifſtelle 48 a

Stadterweiterungsgebiet, Anwendung finde. Die ortsſtatutariſche unterlägen . Demgemäß ſei bei der Verſteuerung des Vertrages

Feſtjeßung der Unternehmerpflichten iſt zugelaſſen , bei der An. vom 15./16. März 1892 für die in Betracht kommende Zeit

legung einer neuen oder bei der Verlängerung einer ſchon be. nicht der Tarif zur Verordnung vom 19. Juli 1867, ſondern

ſtehenden Straße, wenn jolche zur Bebauung beſtimmt iſt. " Nr. 48 des Tarifs vom 31. Juli 1895 anzuwenden, nach welder

Es kommt aljo nur darauf an , ob eine neue Straße angelegt die von der Kl . übernommene Verpflichtung, die Koſten der

oder was dem rechtlich gleich ſteht eine vorhandene Pflaſterung und Reinigung des Bahnkörpers zu tragen, nicht

1
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als Teil des Mietpreiſes zu verſtempeln fei. Dieſe Anſicht wird Der erkennende Senat hat fich auch bereits in einem ähnlichen

vom R. G. in ausführlicher Begründung verworfen und dem Falle, der das von einer Stadt des Königreiche Sachſen er:

B. R. beigetreten, daß der ſtreitige Stempelanſpruch des Fiskus laffene Regulatio, betreffend eine Umſaßſteuer von gewiſſen

nach derVerordnung vom 19. Juli 1867 unter Berüdſichtigung Großbetrieben, zum Gegenſtande hatte , über das Verhältnis

des Gefeßeß vom 19. Mai 1889 zu beurteilen ſei. Str. H. C. F., des Ärt. 2 der Reicheverfaſſung zu den Vorſchriften der Landes.

U. vom 19. Mai 03 , 5/03 VII. gefeße über die Zuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden und der

Gefeß vom 18. Juli 1900, Warenhausſteuer be . Gerichte ausgeſprochen und zwar dahin, daß durch den Art. 2

treffend. dieſe Zuſtändigkeitsnormen nicht berührt würden , daß ing .

42. Zuläſſigkeit des Rechtsweges iſt für die Rückforderung beſondere die Kompetenz der Gerichte nicht ſchlechthin durch die

ausgeſchloſſen. Behauptung begründet werde, ein Landesgeſe verſtoße gegen die

1. Die Gründe des erſten Urteils erörtern eingehend die in der R. ew . D. aufgeſtellten Grundfäße von der Bewerbe.

Frage, ob der Rechtsweg über den geltend gemachten Anſpruch freiheit (Urteil vom 17. September 1901, Entſch. Bd. 49

auf Rückzahlung der Warenhausſteuer von dem Gefichtspunkte S. 66 ff.). Damit erweiſt ſich der Vorwurf der Reviſion, daß

des § 9 der R. Gew. D. zuläſſig ſei, ob alſo die preußiſche das preußiſche Warenhausſteuergeſez vom 18. Juli 1900 einen

Warenhausſteuer unter die durch den § 7 Nr. 6 der R. Gew.O. Eingriff in die durch den § 1 der Gewerbeordnung gewähr.

aufgehobenen Abgaben falle und ſich daber mit dieſer Be. leiſtete Gewerbefreiheit enthalte, daß es „ ſtrangulierend “ wirke,

ſtimmung in Widerſpruch feße. Die Frage wird verneint und als zur Erörterung im Rechtswege nicht geeignet. Nur ſoweit

im übrigen, d. h. ſoweit der Anſpruch nicht auf die $87, 9 die beſondere Vorſchrift des § 9 der Gewerbeordnung den

a. a .D. geſtüßt iſt, angenommen, daß die Entſcheidung nach Rechtsweg zuläßt, iſt in eine materielle Prüfung der Rechts

Maßgabe des preußiſchen Rechtes dem ordentlichen Richter nicht gültigkeit des Warenhausſteuergejeges einzutreten . Hier greift
unterliege. Das Kammergericht iſt dem I. R. durchweg bei. auch der Art. 2 der Reichsverfaſſung ein, indem er dem Richter

getreten und hat die Berufung lediglich zurückgewieſen . Die zur Pflicht macht, ein mit der Reichsgeſebgebung in Widerſpruch

Formel des landgerichtlichen Urteils lautet : Der Rechtsweg iſt ſtehendes Landesgeſeß nicht zu befolgen . Der Art. 106 der

unzuläſig. Die Reviſion meint, daß die Sache gemäß § 538 preußiſchen Verfaſſungsurkunde ſteht dem nicht entgegen : es

Nr. 2 der 3. P. O. , wie in dem durch das Urteil des R.G. handelt fich nicht umdie Frage der verfaſſungsmäßigen Gültige

vom 14. Oktober 1884 entſchiedenen Fall ( Entſch. Bd. 12 keit des bezeichneten Gefeßes, ſondern um ſein Verhältnis zur

S. 377) , in die I. 9. hätte zurücverwieſen werden müſſen , Reichsgeſebgebung und inſoweit entſbeidet der Árt. 2 der

weil in I. J. über den Anſpruch ſelbſt innerhalb des Rahmens Reichsverfaſſung (vergl. Arndt, Deutſches Staatsrecht S.175,

des § 9 der R. Gew .D.) nicht erkannt ſei und inſoweit der 5. Stengel, Preußiſches Staatsrecht § 49 Ziffer V ). Mit Recht

B. R.eine fachliche Entſcheidung nicht habe treffen dürfen. Der hat aber das B.G. angenommen, daß die durch das Geſetz

Angriff iſt unbegründet. In dem früher entſchiedenen Falle vom 18. Juli 1900 eingeführte Warenhausſteuer eine wirkliche,

hatte die 1. J. den Rechtsweg für unzuläſſig erachtet , das durch den § 7 Nr. 6 der Gewerbeordnung nicht berührte Ge.

Ó. L. G. dagegen, indem eß den Rechtsweg als gangbar anjah, werbeſteuer, keine Abgabe ſei, welche für den Betrieb eines

in der Sache ſelbſt erkannt. Es lagen alſo zwei voneinander Gewerbes, d. i . für die Zulaſjung zu demſelben, entrichtet werde.

abweichende Urteile vor und das R. O. nahm auf Grund des Es greifen diejenigen Erwägungen durch, welche in dem durch

§ 500 Nr. 2 (ießt 538 Nr.2) der 3.P.O. an , daß der das Urteil vom 17. September 1901 entſdiedenen Falle dazu

B.R. ſachlich nicht hätte befinden dürfen. Gegenwärtig ſtimmen geführt haben , einen Widerſpruch des damals in Frage ſtehenden

aber die Inſtanzurteile durchaus überein und wenn das L. G. úmfaßſteuer - Regulativs mit dem $ 7 Nr.6 a. a . D. zu ver.

nur über die Zuläſſigkeit des Rechtsweges entſchieden haben neinen . Das Warenhausſteuergejek enthält Rechtsnormen , nach

follte, ſo hat auch das Kammergericht, welches die Berufung denen kraft des ſtaatlichen Beſteuerungsrechts von Gewerbe

zurückgewieſen hat , ein weitergehendes Urteil nicht gefällt. Allein treibenden beſtimmt bezeichneter Art unter gewiffen Voraus.

es iſt nach dem mitgeteilten Inhalte der Gründe des L. G. klar, feßungen eine nach dem Jahresumſaße zu bemeffende, den Ge.

daß die Urteilsformel fich nicht vollſtändig mit der wahren meinden zufließende ſog. Warenhausſteuer erhoben werden ſoll.

Willensmeinung des Richters deckt; er wollte den Anſpruch, Damit iſt der Begriff der Gewerbeſteuer als eines an den

ſoweit er auf den & 7 Nr. 6 der R. Gew. D. geſtüßt iſt, ab. Betrieb eines Gewerbes geknüpften Beitrages zu den Ausgaben

weiſen und im übrigen den Rechtsweg für unzuläſſig erklären, der Gemeinde erfüllt. Daß mit der Abgabe auch ſozialpolitiſche,

dementſprechend wäre die Formel zu faſſen geweſen . Sie fou auf die Erhaltung und Sebung anderer Klaſſen von Gewerbe

beſagen, daß der Anſpruch als Anſpruch auf Rüdzahlung von treibenden gerichtete Zwecke verfolgt werden, nimmt, wie dies in

Gemeindegewerbeſteuer (alſo einer durch den § 7 a. a. D. dem früheren Urteil näher ausgeführt iſt , der Abgabe nicht den

nicht aufgehobenen , vielmehr ansdrüdlich aufrecht erhaltenen Charakter der Steuer. Sie dient nicht minder den öffentlichen

Abgabe) dem Rechtsweg entzogen ſei. Es ſteht nichts im Wege, Ausgaben , wenn ſie zur Erleichterung ſonſtiger Betriebe ver.

bei ſolcher Sadlage, wo es ſich um einen ungenauen Ausdruck wendet wird (s 14 Abſ. 3 des Warenhausſteuergeſebeb; vergl.

handelt, die Formel des Urteils aus den über die wirkliche jeßt auch Landmann - Rohmer, Kommentar zur Gewerbeordnung

Meinung des Richters feinen Zweifel laffenden Gründen nicht Unm . 7 Abſ.2 zu § 7) . Auch die Veranlagung des zu den

fowohl zu ergänzen, als zu berichtigen (vergl. Urteil des III. 3.S. öffentlichen Auøgaben zu leiſtenden Beitrages nach dem um .

des R. G. vom 17. April 1894 in den Blättern für Rechts- ſaße entfleidet die Abgabe nicht ihres Wefens. Nach welchen

anwendung, Ergänzungeband 13 S. 12 ff.). Hat hiernach das Merkmalen der abgabepflichtige Úmfang eines Gewerbes ermittelt

L. G. den Anſpruch auch materiell, weil nicht aus den an- wird , iſt eine Frage der Steuertegnit. Ob dieſe mehr oder

gezogenen Vorſchriften der R. Gem . D.zu begründen , abgewieſen, weniger vollkommen gehandhabt wird und ob die Ermittelung

fo iſt die Zurückweiſung der Berufung in demſelben Sinne zu des Steuerſapes nach dem Gewinn oder ohne Rückſicht auf

verſtehen und es fragt ſich, ob das B. d ., jo verſtanden, rechtlich ſolchen nach dem Erlöſe für die im Betriebe veräußerten Waren

haltbar iſt. 2. Im Punfte der Unzuläſſigkeit des Rechtsweges erfolgt, iſt rechtlich ohne Belang.erfolgt, iſt rechtlich ohne Belang . Man hat fich übrigens bei

bat die Reviſion einen Angriff nicht erhoben. Es iſt un. der Einbringung des Entwurfs des Warenhausſteuergeſeßes die

bedenklich, daß nach dem durch den Art. 104 des E. S. zum Mängel der Erhebung der Steuer nach dem Umſaße keineswego

B.G. B. aufrecht erhaltenen und auch aufGemeindeabgaben verbeblt, ohne irgendwie an der formalen Berechtigung einer

anwendbaren $ 78 Čl. II Tit. 14 des d. L. R. die Erſtattung ſolchen Steuer zu zweifeln (Struß , Warenhausſteuergejeß

angeblich zu Unrecht gezahlter Gemeindeſteuern, abgeſehen von S.12, 13, 16) . Eine Gewerbeſteuer hört aber darum nicht

hier nicht vorliegenden Uusnahmefällen, nicht vor den ordent. auf eine ſolche zu ſein , weil ſie im Einzelfalle wegen des ihr

lichen Gerichten nachgeſucht werden kann (Entſch. des R. G. zu grunde liegenden Maßſtabes den Steuerpflichtigen zwingt,

Bó. 17 S. 200, ferner R. G. bei Gruchot Bd. 41 S. 401 ff.). die Steuer, für die er in dem Steuerobjekte (dem umfaß) teine

1
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Deckung findet, ſonſtigen Einkommensquellen zu entnehmen. Zur Konkursordnung iſt eine wichtige, die Verjährung der

F. C. B. , U. v. 16. Juni 03 , 119/03 VII. Anfechtung für das Recht der Übergangszeit behandelnde Ento

IV. Das Franzöſiſche Recht (das Badiſche Landrecht). ſcheidung unter Nr. 15 ( S. 293) abgedruct.

43. Art. 1652. Sejeßliche Zinspflicht des Käufers. über wichtige und intereffante Entſcheidungen wird aud

Nach dem Wortlaut des L. R.S. 1652 Saß 2 iſt Voraus- zum Dandelsgeießbud berichtet: $ 25 , der den Erwerber eines

feßung der geſeßlichen Zinſenpflicht des Staufers , daß die ver. Handelégeſchäfts, der die alte Firma fortführt, für die alten

taufte und überlieferte Sache Früchte oder andere Einkünfte Verbindlichkeiten haften läßt, gilt nicht für Minderkaufleute,
abwirft, - nach dem franzöſiſchen Lerte des Art. 1652 c . c., Entid . Nr. 17 (S. 293 ). – Eine offene Handeløgeſellſchaft

„ si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres kann in eine Kommanditgeſellſchaft, eine Kommanditgeſellſchaft

revenus“ . Das B. G. leitet die Annahme, daß das verkaufte in eine offene Handelsgeſellichaft unter Wahrung der Identität

Verfahrenspatent als fruchtbringend im Sinne dieſer Geſeß. der Geſellſchaft umgewandelt werden, Entid . Nr. 18 ( S. 293).

beſtimmung zu beurteilen ſei, darauf ab , daß der Kl. reichliche Daß unter dem neuen Rechte Frauen ihr Stimmrecht in der

Erträgniſſe des patentierten Verfahrens garantiert und die Bekl. Generalverſammlung perſönlich ausüben können , wird in Entſch .

fich von deſſen Ausnußung reidlichen Gewinn verſprochen hatte ; Nr. 20 (S. 294) ausgeſprochen.

es findet darnach, wenn von nebenſächlichen Ausführungen ab . Prozeßvollmachten, die außerhalb des Herrſchaftsgebiete des

geſehen wird , das entſcheidende Moment darin , daß die Sache Preußiſchen Stempelſteuergeſepes von 1895 von einem Nicht.

einen wirtſchaftlichen Nußen gewähren kann und daß ſie als eine preußen ausgeſtellt ſind ,werden durch ihre Verwendung in Preußen

Sache, die einen ſolchen Nußen gewähren kann , gekauft und ver- nicht ſtempelpflichtig (Entſch . Nr. 40 S. 302).

kauft wurde . Der erkennende Senat vermag diefe Auslegung des Aus der großen Zahl der zum Rechte des B. G. B. in

L. R. S. 1652 Saß 2 nicht zu billigen. Er tritt der übrigens der Beilage abgedructen Entſcheidungen möge folgendes hervor.

dem Wortlaut des Gefeßes mehr entſprechenden und in der gehoben werden :

Literatur ſowie in der Rechtſprechung überwiegend anerkannten In Entſch . Nr. 213 (Beil. S. 92) wird von anderen

Auffaſſung bei , wonach jene Geſebesbeſtimmung verlangt , daß behandelten Fragen abgeſehen - es als bedenkenfrei bezeichnet,

die Kauflade bei beſtimmungogemäßem Gebraube organiſde den § 31 B. G. B. auch auf Aktiengeſellſchaften anzuwenden.

Erzeugniſſe und organijde Nugungen ( fruits) oder bürgerliche Die Entich. Nr. 217 (Beil . S. 96) verbreitet ſich über

Früdie und Einkommen (autres revenus) , und zwar lepteres den Maßſtab, der zur Bemeſſung der „im Verkehr erforderlichen

alo Nußung einer wirtſchaftlichen Einheit, gewährt. Nach dieſer Sorgfalt“ anzulegen iſt, und betont die Notwendigkeit, in

Auffaffung tann an ſich ein Verfahrenspatent ebenſowenig wie erſter Linie die Anidauung der verſchiedenen an dem betreffenden

Majainen oder Werkzeuge , die eine vorteilhaftere Produktion Verkehr beteiligten Kreiſe zu berückſichtigen.

ermöglichen ſollen , als fruchtbringende Sade beurteilt werden ; In Entid . Nr. 228 ( Beil. S. 101 ) wird für $ 254 nicht

dies trifft um ſo mehr dann zu , wenn , wie hier , das Patent nur wiederholt das Erfordernis eines vertretbaren Verſchuldens

nach jeinem ganzen Inhalte nicht zur Verwertung durch Abgabe des Beſchädigten ausgeſprochen, ſondern andererſeits auch für

von Lizenzen beſtimmt iſt und lediglich in einem beſtimmten den Fall einer fraft Gefeßes ohne das Erfordernis von Ver:

Fabrikbetriebe verwendet werden ſollte. Dieſer Auffaſſung über ſchulden auf ſeiten des Haftpflichtigen eintretenden Haftung für

die Vorausſeßungen des L.R.S. 1652 Sap 2 widerſpricht auc die Anwendung des § 254 der Grundjaß aufgeſtellt, daß albdann

nicht die Rechtsprechung des erkennenden Senats, wonacy z. B. die Übjäßung zwiſchen dem Verſchulden des Beſchädigten und

eine Bauſtelle eine fruchibringende Sache ſein kann , – UrteilUrteil denjenigen Umſtänden ſtattzufinden habe, für deren Folgen bis

vom 30. Januar 1885 II 383/84 und in dem damals erſappflichtige Perſon kraft Gejeßes aufzukommen hat.

entiņiedenen Falle ſchon um deswillen war , weil ſie vermöge In Entſch. Nr. 218 (Beil. S. 96) wird der Antrag auf

ihrer Lage zur Verwertung als Lagerplaß beſtimmt und geeignet richterliche Ermäßigung einer Vertragsſtrafe auch im Wege der
war. S. c. B. , U. v. 22. Mai 03, 514/02 II. $ . S. Einwendung zugelaſſen, ſodaß es alſo nicht der Erhebung einer

Klage bezw . Widerklage bedarf.

Die wichtige Frage des Erfüllungsorts , wenn bei der

Wandelung Kauffage und Kaufpreis Zug um Zug zurüd.

Grundlegende Entſcheidungen.
zugewähren ſind, wird in Entſc. Nr. 216 (Beil.S.95) behandelt.

Ein Beiſpiel anerkennenswerter Vorſicht bei

Zur Zivilprozeßordnung ſind einige beſonders wichtige Ent. ſprechender Anwendung " der Vorſchriften über den Rauf

ſcheidungen ergangen ; die Bejdwerde wegen Nichtvorverlegung auf das pactum deoppignerando (B. G. B. $ 445) gibt
von Terminen iſt im Gegenjaße zur bisherigen Rechtſprechung die Entſch. Nr. 221 (Beil. S. 97) . Der Hypothekar , der ſich

zugelaſſen, Entid. Nr. 2 (S.289). Die Entid . Nr. 10 und 11 in Unkenntnis von Vorbypothefen die Beſtellung einer Øypothet

(S. 291) enthalten widtige Entideidungen zur 3. P. D. $ 767 verſprechen ließ, hat nicht ſo lechthin Anſpruch auf eine erſt.

(Vollſtreďungsgegenklage): Einwendungen, die noch durch Ein- ftellige bypothef.

ſpruch geltend gemacht werden konnten , find in der Zwangs- Nach den Grundjäßen von Treu und Glauben macht fic

vollſtreckungsinſtanz ausgejdloffen; Einwendungen , die zwar in der Verkäufer eines argliſtigen Verfdweigens ſchuldig, wenn er

der die Einwendungsklage einleitenden Klagejarift nicht erwähnt dem Käufer bei Abjqluß des Kaufes nicht alle Umſtände

ſind, können troß § 767 Abſ. 3 noch zuläjig ſein , ſofern nämlich (erkannte Fehler und Zweifel an der Fehlerloſigkeit) mitteilt,3

ihr nachträgliches Vorbringen fick nicht als eine unzuläſſige Klag. die nach vernünftigem Ermeſſen für die Willensentſchließung

änderung darſtellt. des Käufers erheblich ſein können (Entid) . Nr. 223 Beil. S. 99).

In Entid . Nr. 4 (S. 289) wird für das neue Recht bei Über das Recht des Dienſtvertrages hinaus iſt die Entid .

Anfechtung von Generalverſammlungsbeſchlüſſen durch einzelne Nr. 224 (Beil. S.99) von Bedeutung. Der Dienſtverpflichtete
Aktionäre der Einrede der mangelnden Sißerheit wegen der braucht ſich einen Erwerb, den er während des Annahmeverzug8

Prozeßnachteile der Charakter als prozeßhindernde Einrede im des Dienſtberechtigten gemacht hat , nicht anrechnen zu laſſen,

Sinne des § 274 3. ". D. abgeſprochen. wenn er diejen Erwerb audy neben der vertragegemäßen Er.

In der Entid. Nr. 8 ( S. 291) wird die Frage erörtert , füllung des Dienſtvertrags hätte machen können.

ob und inwieweit die Rechtskraft des den Anſpruc jeinem Grunde Praktijd nicht unwidytig iſt Entid). Nr. 233 ( Beil. S. 104),

nady feſtſtellenden Urteils in dem die Höhe des Anjpruchs be- in der die Unterhaltspflidt des Mannes gegenüber ſeiner von

trerenden Verfahren die Vorbringung von Einreden ausjūließt , die ihm getrennt, mit ihrem Liebhaber aber zujammen wohnenden

joon in dem Vorverfahren hätten geltend gemacht werden können . Ehefrau behandelt wird. N.

1

gent .
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Die þauptverſammlung des deutſchen Anwaltvereins Die neunzehnte ordentliche Generalverſammlung wird auf

( Anwaltstag) wird berufen nach Straßburg im Elſaß auf den 11. September 1903 Vormittag8 9 Uhr uadh Straßburg

den 10. und 11. September 1903, 9 Uhr Bormittags. im Elſaß

berufeu .
Borläufige Tagesordnung.

Die Tagesordnung iſt:
1. Berichterſtattung über die Rechnungslegung des Bereins

und Dechargeerteilung. 1. der vom Borſtande zu erſtattende Geſchäftsbericht

für das mit dem 30. Juni 1903 abgelaufene
Berichterſtatter : Rechtsanwalt Seeger in Straß

Geſchäftsjahr;
burg im Elja .

2. Prüfung der Jahresrechnung und Entlaſtung des

2. Antrag des Borſtandes auf Erhöhung des Fahres Borſtandes ;

beitrages auf 20 Mark.
3. die Wahl von Vorſtandsmitgliedern in Gemäßheit

Berichterſtatter : Juſtizrat Dr. Deiß in Leipzig. des § 9 der Saßungen ;

3. Mitteilung des Borſtandes über die zur Vorbereitung einer 4. die Wahl von Rechnungsreviſoren ;'

etwaigen Reviſion der Gebührenordnung getanen Schritte. 5. die Wahl de$ nächſten Verſammlungsortes;

Berichterſtatter: Juſtizrat Erythropel in Leipzig. 6. die Beſprechung des Entwurfes eines Geſetes über

4. Bericht der vom XV. Deutſchen Anwaltstage ernannten die Errichtung einer Ruhegehalts-, Witwen- und

Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte.
Kommiſſion über die zur Gründung einer Ruhegehalts-,

Witwen- und Waiſenkaffe zu machenden Vorſchläge.
Hierzu liegen folgende Anträge vor :

1. Autrag des berru Fuftizrats Elze in ßalle
Berichterſtatter: Juſtizrat Elze in Halle a. S.

5. Mit welchen Mitteln tann ohne Änderung der geltenden
Befdhlußfaſſung über die Überweiſung von

Brozeßgejete eine Abkürzung der Dauer der Zivil 500000 Mark bar aus dem Vermögen

prozeſſe erreicht werden ? der Fülfskaffe für deutſche Rechtsanwälte

Berichterſtatter: Juſtizrat þeilberg in Breslau. zur Bildung eines GrundſtodeseinerRuhe.

gehalte-, Witwen- und Waiſenkaffe für

6. In welcher Weiſe ſind die Rechte der Verteidigung im deutſche Rechtsanwälte in Gemäßheit des

Strafprozeſſe zu ſtärken ? $ 32 a de$ veröffentlidhten Entwurfes eine8

Berichterſtatter : Rechtsanwalt Dr. v. Barnwiß in
Gefeßes über die Errichtung einer Ruhes

gehalte. , Witwen- und Waiſenkaffe für

München .
dentidhe Redhtsanwälte der durch den

7. Wie iſt die Stellung der bei den Amtsgerichten zuge Anwaltstag zu Danzig vom Jahre 1901

laffenen Anwälte zu ſtärken ? gewählten Kommiſſion ;

Berichterſtatter : Rechtsanwalt Bamberger in 2. Antrag des Vorſtandes :

Aſchersleben. Zur Zeit jede Änderung der Satungen

der fülføkaffe für deutſche Rechtsanwälte

8. fft eine geſeßliche Beſtimmung über Beſtrafung uneid und jede Verfügung über den Stapital

lidher Zeugenansjagen anzuſtreben ? grundſtod derſelben abzulehnen.

Leipzig , den 19. Juni 1903. Leipzig , den 19. Juni 1903.

Deutſcher Anwaltverein. bülfskaſſe für deutſche Rechtsanwälte.

Erythropel, Erythropel,

Juſtizrat, Vorfißender. Juſtizrat, Vorſißender.

a . S.:
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Die Anwaltskammer im Bezirke des Oberlandes . zu gewährenden Beiträge iſt der Lebensbedarf ſeiner Ehefrau

gerichts zu Kiel hat der Kaffe abermals eine Beihülfe von und ſeiner ehelichen Kinder ſowie Krankheitskoſten derſelben mit

1000 Mart gewährt. Der Kammer und ihrem Vorſtande zu berüdſichtigen.

iſt für die reiche Beihülfe der aufrichtigſte Dant aus , 2. Der zu gewährende Beitrag für den Lebensbedarf

geſprochen worden . beträgt höchſtens:

a) für einen unverheirateten Rechtsanwalt oder finder

lofen Witwer jährlich 1 000 Mart;

Antrag des Vorſtandes der Anwaltskammer im b) für einen verheirateten Rechtsanwalt oder einen Witwer

mit Kindern unter 18 Jahren jährlich 1 800 Mart;

Königreiche Sachſen zu Dresden. c) für einen verheirateten Recytsanwalt, der Kinder unter

Der Anwaltstag wolle den vorgelegten Gefeßentwurf ab. 18 Jahren hat, jährlich 2 400 Mark.

lehnen, dagegen den Vorſtand des deutſchen Anwaltvereine und 3. Der zu gewährende Beitrag für Krankheitskoſten be.

den Vorſtand der Hülfekaffe für deutſche Rechtsanwälte be . trägt höchſtens:

auftragen, die Vorſtände der Anwaltskammern zu Beſchluß. a ) für den Rechtsanwalt 500 Mark;

faſſungen in der Richtung zu veranlaſſen , daß ſämtliche Auwalta . b) für ſeine Frau oder Witwe 300 Mart ;

kammern erhöhte Mitgliederbeiträge als Jahresſteuern einfordern c) für ein Kind 100 Mart.

und den größeren Teil derſelben und zwar überall in gleicher 4. Der zu gewährende Beitrag für die Koſten der Er

Höhe der Hülfskaffe überweiſen und das Ergebnis auf dem ziehung und der Ausbildung zu einem Berufe beträgt höchſtens:

nächſten Anwaltstage mitzuteilen. a ) für einen Sohn jährlich 250 Mark,

b) für eine Tochter jährlich 150 Mark.

6. Wer durd fein fittliches Verſchulden bedürftig geworden

Antrag der Württembergiſchen Anwaltskammer
iſt, kann keinen Beitrag verlangen. Der Frau bezw . der

Witwe und den Kindern eines durch ſein ſittliches Verſchulden

(im Prinzip beſchloſſen durch die am 12. Juli 1903 ſtattgehabte bedürftig gewordenen oder durch Urteil aus der Rechtsanwalt

Kammerverſammlung, formuliert durch Rechtsanwalt Dr. Sqall jhaft ausgeſchloſſenen Rechtsanwalts kann nach Lage des Falles

in Stuttgart)
vom Vorſtand Unterſtüßung gewährt werden .

für den XVI. Deutſchen Anwaltstag.
7. In beſonderen Fällen kann der Vorſtand, ſoweit die

Der Anwaltstag wolle beſchließen : verfügbaren Mittel der Kaſſe es geſtatten, nach freiem Ermeffen

I. Es foll duro Reichsgefeß eine Unterſtüßungskaffe für freiwillige Beihülfen an bedürftige Rechtsanwälte und deren

die deutſchen Rechtsanwälte errichtet werden, der beizutreten alle Hinterbliebene gewähren , auch ſoweit kein Rechtsanſpruch der

bei einem deutſchen Gericht zugelaſſenen Rechtsanwälte ein . Bedürftigen beſteht.

ſchließlich der zur Zeit des Inkrafttretens des Gefeßeszugelaſſenen IV. Das Eintrittsgeld beträgt 100 Mark, der Jahres

verpflichtet fiud. beitrag 60 Mark. Den Rechtsanwälten , welche Mitglieder der

II. Jeder bei einem deutſchen Gericht zugelaſſene Rechts. Hülfskaffe oder einer anderen in die Unterſtüßungskaffe auf:

anwalt hat einen Anſpruch an die Unterſtüßungskaffe auf Ge. genommenen Kaffe ſind, werden die an dieſe gezahlten Jahres.

währung von Unterhalt, wenn und ſoweit er infolge von beiträge auf das Eintrittsgeld angerechnet. Der Jahresbeitrag

Krankheit oder Alter außer ſtande iſt, ſich, ſeine Frau und ſeine kann durd Mehrheitsbeſchluß vorübergehend oder dauernd bis

Kinder ſelbſt zu unterhalten. auf& Doppelte erhöht werden .

Die Witwe und die Waiſen eines Rechtsanwalte haben V. Die Hülfefaſſe für deutſche Rechtsanwälte in Leipzig

einen Anſpruch an die Kaffe auf Gewährung von Unterhalt, wird aufgelöſt. Ihr Vermögen geht auf die Unterſtüßungskaſſe

wenn und ſoweit ſie außer ſtande find, ſich ſelbſt zu unterhalten. über, welche die anhängigen und während der Wartezeit neu

Der Unterhaltsanſpruch kann von dem Bedürftigen nur vorkommenden Unterſtüßungsfalle von Mitgliedern der Hülfe

geltend gemacht werden , ſoweit ſeine Ehefrau , oder feine taffe nach Maßgabe der ſeither befolgten Grundfäße zu erledigen

Verwandten in gerader Linie auf Grund des § 1603 B. G. B. hat. Andere beſtehende Kaffen können nach Vereinbarung in

nicht unterhaltspflichtig ſind. Der Anſpruch der Witwe er . die Unterſtüßungskaffe aufgenommen werden.

liſcht mit ihrer Wiederverheiratung, der Anſpruch von Söhnen, VI. Der Unterſtüßungsanſpruch iſt beim Vorſtand der

wenn ſie das 18. Lebensjahr erreicht haben, von Töchtern, wenn Anwaltskammer, welcher der Rechtsanwalt angehört ( bezw . bei

ſie das 25. Lebensjahr erreicht haben oder wenn ſie ſich ver- feinem Tode angehört) hat, anzumelden ; die Vorausſeßungen

heiraten . des Anſpruch8 find glaubhaft zu machen . Der Vorſtand der

Vorausſeßung des Anſpruchs iſt, daß der Rechtsanwalt Anwaltskammer hat den Anſpruch unverzüglich zu prüfen und

fünf Jahre lang der Unterſtüßungskaffe, oder einer in dieſe mit ſeiner gutachtlichen Außerung über die Zuläſſigkeit desſelben

aufgenommenen Kaſſe angehört hat ( vergl. übrigens Ziffer III, 7) . und über die Höhe des zu bewilligenden Beitrags bei dem

III. 1. Der Unterhalt iſt durch Geldbeiträge zum Lebens- Vorſtand der Unterſtüßungskaffe einzureichen . Der lettere bes

bedarf und zur Beſtreitung von Krankheitskoſten des Bedürftigen, ſchließt über die Bewilligung des Anſpruchs.

bei einem der Erziehung bedürftigen Kinde auch zu den Koſten Die erforderlichen Normativbeſtimmungen für die Feſt

der Erziehung und der Ausbildung zu einem Berufe zu ge ſtellung des Grades der Arbeitsunfähigkeit und Bedürftigkeit,

währen. Bei Bemeſſung der einem bedürftigen Rechtsanwalt insbeſondere über die Berückſichtigung eigenen Vermögensbefißes

1
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oder fonſtiger Einkommensquellen des Bedürftigen werden vom Geſetz wird; es iſt im Gegenteil ſehr zu beſorgen, daß unſer

Vorſtand aufgeſtellt. Entwurf mit Anderungen und Zufäßen verſehen werden wird,

Im Streitfalle wird über die Unterſtüßung nach Grund welche wir gar nicht wünſchen , und daß ſchließlich, wie dies ja

und Betrag durch ein Schiebøgericht nach billigem Ermeffen öfter geſchehen iſt, der gute Entwurf zu einem ſchlechten

entſchieden. Gefeß würde, eine Metamorphoſe, deren Folgen dann wieder

In dringenden Fällen kann der Vorſtand der Kaffe einſt. wir Anwälte und nur wir Anwälte zu tragen hätten.

weilen eine Unterſtüßung bis zur Hälfte des zuläſſigen Höchft.

betrag bewilligen , auch wenn das Gutachten des Vorſtands
II.

der Anwaltskammer noch nicht vorliegt. Daß eine Verbindung von Ruhegehalte und Witwen .

und Waijentaffe zu einer Kaffe nicht zweckmäßig ſei , hat

früher idon der auch jeßt von der in Danzig gewählten

Anträge zum XVI. Deutſchen Anwaltstag, betreffend Rommiffion als verfidherungstechniſcher Sachverſtändiger bei.

die Errichtung einer Kuhegehalts- und Witwen- und gezogene Herr Profeffor Dr. Wolf in Leipzig felbſt betont

Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte.
(vergl. Juriſt. Wochenſchrift 1890 Nr. 5).

Es liegt klar auf der Hand, daß eine Ruhegehaltskaffe viel

Von Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Roſenthal , München.
weniger in Anſpruch genommen wird als eine Witwen- und

I. Der Anwaltstag wolle fich prinzipiell gegen jeden Entwurf Waiſentaffe und dieje auch ganz andere Vorausſeßungen für

ausſprechen , welcher auf dem Grundjat des Beitritts . ihre Lebensfähigkeit hat, wie jene ; es wird auch mancher unter den

zwang und der Verbindung von Ruhegehalte . Deutſchen Anwälten vielleicht eine Witwen- und Waiſenkaffe für

einerſeits und Witwen . und Waiſentaſje anderer . notwendig halten, das Bedürfnis für eine Ruhegehaltskaffe aber

ſeits beruht. nidyt als gegeben erachten, eine Anſchauung, welche übrigens

II. Der Anwaltstag wolle der Frage des Ausbaues der durch die Erfahrungen der Naumburger Penſionstaffe für Rechts.

þülfetafíe für deutſche Rechtsanwälte näher treten und anwälte weſentlid unterſtüßt wird.

zur Vorbereitung dieſer Frage eine Kommiffion ernennen . Andererſeits aber beweiſt eben gerade der und derzeit vor .

Zur Begründung dieſer beiden Anträge erlaube ich mir in aller liegende Entwurf mit den hohen Beitragen und niederen Renten

Kürze folgendes darzulegen : felbſt am beſten , daß eine Verbindung der beiden Kaffen wegen

1. deren Ungleichartigkeit eben ſchlechterdings nicht gangbar erſcheint.

Die Bedenken , welche feinerzeit gegen eine Kaffe mit In unſerem ſpeziellen Falle aber wird gegen die Verbindung

Zwaugsbeitritt geäußert und von einer ganzen Reihe von der Ruhegehalte. und Witwen- und Waiſentaſſe vor allem die

deutſchen Anwaltskammern geteilt wurden, beſtehen heute troß eine, auch vom Vorſtand der Hülfskaffe für deutſche Rechte

des Beſchluſſes des Danziger Anwaltstages im Jahre 1901 anwälte geteilte Erwägung ausſchlaggebend ſein , daß dieſe Ver .

noch fort; dieſe Bedenken, welche bereits in dem Gutachten derbindung nur möglich iſt, wenn gleichzeitig die Eriſtenz der;

Anwaltskammer des Oberlandesgerichtsbezirks Dresden in der Sülfskaffe geopfert oder doch deren Tätigkeit auf ein Minimum

Juriſt. Wochenſchrift, Jahrgang 1897 S. 506 ff., im einzelnen reduziert wird, eine Folgeerſcheinung, welche im Intereſſe des

dargelegt worden waren , find wohl neuerdingø wieder für den deutſchen Anwaltsſtandes gerade in Hinſicht auf das bisherige

Beſchluß der hanſeatiſchen Anwaltskammer maßgebend geweſen hervorragende Wirten der Hülføtaffe unter allen Umſtänden ver.

und rechtfertigen auch die Aufhebung des Beſchluffeß des mieden werden muß.

Danziger Anwaltstage .
III.

Die Bedenken ſind im weſentlichen die, daß die Unabhängig. Nun wird aber von keinem der deutſchen Anwälte verkannt

teit und Freiheit des Anwaltsberufe erheblich unter einer Ein. werden und eine große Zahl von Abhandlungen in dieſer Zeit .

richtung leiden wird, durch welche die Anwälte von Gefeßeß ichrift haben ja auch dargetan, daß es dringend notwendig iſt,

wegen zu beſtimmten Leiſtungen für beſtimmte Zwecke ge. einen Entſchluß zu faffen und in dieſer Frage etwas Beſtimmtes

zwungen werden , ferner daß es gerade in den jeßigen Zeitläuften, und Greifbares zu ſchaffen ; hier dürfte es aber wiederum zweck

wo die gefeßgebenden Faktoren in Reich und Bundesſtaaten mäßig ſein, ſich an Beſtehendes anzulehnen und vor allem alſo

ſicherlich nicht von übergroßem Wohlwollen für den Anwalts . die Kräftigung und der Ausbau der Hülfekajje in

ſtand erfüllt find, am wenigſten geraten erſcheint, die Gefeß. Frage kommen, um deren Tätigkeit noch mehr auszudehnen und

gebungsmaſchine für Zwede der Anwaltſchaft in Anſpruch zu wirkſamer geſtalten zu können. Daß hier auch ohne das

nehmen ; die Befürchtung liegt überdies nur allzunahe, daß, Prinzip des Beitritt8zwanges wirklich etwas Tüchtiges

wenn einmal die Gefeßgebung fich mit den internen Verhältniſſen und Gutes geſchaffen werden kann, wird wohl – in Anſehung

der deutſchen Anwaltſchaft beſchäftigt hat, weitere Gefeßgebung $. der Erfolge der Breslauer und Naumburger Kaſſe, ſowie vor

atte, welche und bald nur zu unangenehm werden können , mit allem unſerer Hülfekaſſe - billigerweiſe niemand bezweifeln können.

allergrößter Wahrſcheinlichteit nachfolgen werden . Aber noch ſind die Vorbereitungen in dieſer Richtung nicht

Zu dieſen weſentlichen Bedenken kommt aber noch ein ſoweit gediehen , um ſie zur Grundlage einer für Jahrzehnte

anderes ; ſelbſt wenn der Entwurf als ſolcher und zweckmäßig binaus bindenden Anderung verwerten zu können ; darum wird

erſcheinen würde, - Peiner unter ung fann mit Beſtimmtheit es ſich empfehlen, mit der Vorbereitung und Prüfung der Frage

ſagen, ob der Entwurf ſo , wie wir ihn beraten und beſchloffen eine beſondere Kommiſſion zu betrauen , die dann im nächſten

haben, auch vom Bundesrat und Reichstag atzeptiert und alſo Anwaltstag ihre Anſchauungen und Anträge darlegen wird.

1
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Freilich wird ſich niemand verhehlen, daß ſo auch heuer die Darüber, daß die Einigung des deutſchen Volke in ſeinem

Frage, die für uns von ſo großer Bedeutung iſt, wiederum nicht Rechtsleben bei der Tätigkeit der Partikular - Gefeßgebungen

wird gelöſt werden, aber gerade bei der Wichtigkeit und Schwierigkeit täglich dringender werde, war man in Ulm nicht zweifelhaft.

der Frage und aller in Betracht kommenden Verhältniſſe iſt es Man erachtete aber den Siß der Bundesverſammlung

ſicherlich beſſer, ruhig und langſam vorzugehen und dann eine nicht als den geeigneten Boden für die Herſtellung einer gemein .

wirklich gute Inſtitution zu ſchaffen ; den Mißmut aber über ſamen deutſchen Rechte und Gerichtsverfaſſung , wurzelnd in

die erneute Verzögerung der endgiltigen Löſung dieſer Angelegenheit dem Prinzip der Offentlichkeit und des Schwurgerichts , und

muß eben die Hoffnung überwinden , daß wir dann in nicht zu entſchied ſich, nachdem der Prokurator Wieſt von Ulm Härling

langer Zeit eine wirklich gute und der ganzen Unwaltſchaft zum Antrag aufgenommen , für Mainz , die Geburtsſtätte der von

Segen gereichende Einrichtung ſchaffen und erhalten werden. allem Druck befreienden Buchdruderkunſt.

Nach drei Wochen, unter dem 11. September 1843 , erging

von den Rechtskonſulenten und Prokuratoren Schott, Wünſchel,

Der Deutſche Anwaltstag von 1844 und die Rödinger, Tafel – die ſich ſchon damals in den Württemberger

damaligen Beſtrebungen für nationale Reform konſtitutionellen Verſammlungen hervorgetan – ein Aufruf zu

der Geſekgebung.
der auf den 1. Juli 1844 anberaumten allgemeinen deutſchen

Advokatenverſammlung.

Ein Rüdblid .")
Der Aufruf fand den lebhafteſten Anklang im ganzen

Als das deutſche Volt in den Freiheitskriegen das Joch Vaterlande. Dem Antrage, daß nicht bloß Advokaten, ſondern
des fremden Unterdrückers abgeſchüttelt, ward auch die Sehn- auch Männer der Magiſtratur und der Univerſitäten über,

ſucht nach innerer Einigung und Befreiung in ihm wieder haupt rechtsgelehrte Staatsdiener zugelaſſen werden möchten,
lebendig. Die Juriſten waren damals vorzugeweiſe, wie in ſtellte man aber mit Erfolg entgegen , daß dadurch ins .

einem gewiffen Maße auch noch jeßt , die Vertreter volkstümlicher befondere wenn man Männern von Einfluß und Rang die

Ideen. So ſprach 1815 Thibaut, jener ſcharfe und doch dabei Präſidenten- und Vizepräſidentenſtelle übertrüge – die liberale

ſo populäre und volksliebende Rechtslehrer, fich für die Not. Tendenz der Verſammlung gefährdet werden könne.

wendigkeit eines allgemeinen „ bürgerlichen “ Gefeßbuch für Auf das Geſuch des proviſoriſchen Vorſtandes der Ver.

Deutſchland aus , und noch im Jahre 1818 entſchied ſich in ſammlung in Mainz , welches die feſteſten Verſicherungen des

Preußen die Immediat- Juſtizkommiſſion , wenngleich zum großen gefeßmäßigen Verlauf der Verſammlung und die Bürgſchaft

Teil aus altpreußiſchen Juriſten beſtehend, für das volkstümliche dafür enthielt, verfügte auch die Großherzoglich befftfche Staats .

Leben der öffentlichen Rechtspflege und das Schwurgericht. Sie regierung, „daß der Abhaltung der Verſammlung deutſcher

rettete nicht bloß den weſtlichen Provinzen dies Palladium ihrer Advokaten zu Mainz , zum Zwecke des Austauſchen ihrer An.

Freiheit, ſondern bewahrte dadurch auch den Reim geſunder ein- fichten über gemeinſames deutſches bürgerliches und peinliches

heitlicher Fortentwickelung für das Vaterland. Recht und Rechtsverfahren, ſolange die Verſammlung innerhalb

„ Aber dieſe Ideen, wie ſie in dem Geiſte der Eintracht dieſer Grenzen bleibe, kein polizeiliches Hindernis im

zwiſchen Volk und Fürſten erblüht waren , wurden in ihrer Ent. Wege ftehe, auch derſelben unbenommen ſei, wie bei anderen

wickelung durch das Mißtrauen gehemmt, welches in der Periode wiffenſchaftlichen Verſammlungen geſchehen, dritte Perſonen als

der Reſtauration alle freieren Regungen umſtrickte.“ Zuhörer zuzulaffen ."

Mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. ſchien Die Mainzer Kommiſſion beraumte darauf definitiv die

fich in Preußen das Eis dieſes Mißtrauens löſen zu wollen. Verſammlung auf den 18. Juli 1844 an.

Das Volk nahm die geiſtige Anregung , welche ihm der Ungefähr ein halbes Jahr lang hatte das Unternehmen,

König in ſeinen Reden darbot, in dieſem Sinne auf, und obgleich allgemein bekannt und vielfach öffentlich beſprochen, bei

die Wellen jener Anregung ſølugen bald über die Grenzen keiner deutſchen Regierung Widerſpruch gefunden, – als, ver

Preußeng hinaus. anlaßt durch eine Aufforderung des Juſtizkommiffarius Rhau in

Die tief innigen und doch dabei ſo tapferen Schwaben Sensburg , vorbereitende und vorberatende Verſammlungen

waren eß , welche da wieder anknüpften, wo man das Werk für den Tag in Mainz zu halten, durch Reſfript des

hatte liegen laſſen . preußiſchen Juſtizminiſters Mühler vom 6. Februar 1844

Der Rechtskonſulent Härlin in Ellwangen hatte am den preußiſchen Juſtizbeamten der Beſuch der Verſammlung

21. Auguſt 1843 der Verſammlung Württemberger Rechts- verboten ward. Bald folgte das bayriſche Miniſterium dieſem

anwälte in Ulm den Vorſchlag Beiſpiel.

zu einer allgemeinen Verſammlung deutſcher Advokaten Nächſt Oſterreich, deſſen Advokaten wohl ſchon an und für

in Frankfurt am Main fich der Beſuch ſolcher Verſammlungen verboten war, hatten fo

gemacht. die beiden mächtigſten Bundesſtaaten ihr Veto eingelegt; durdy

das Ausbleiben der rheinpreußiſchen und rheinbayriſchen

*) Dieſer Aufſaß iſt aus der von Guſtav Eberty redigierten
Advokaten waren der Verſammlung die belebendſten Elemente

Zeitſchrift für volkstümliches Recht und nationale Geſebgebung im
entzogen. Ihr Schickſal war entſchieden .

Fabre 1861 von der Preußiſchen Gerichtezeitung (Red. 5. 6. G. Hierje. Doch gab die Mainzer Anwaltkommiſſion noch am 1. Juni

menzel) entlehnt und aus Nr. 20 dieſes Jahrganges hier abgedruckt 1844 ein „Programm für die allgemeine Verſammlung deutſder

worden. Advokaten in Mainz“ heraus.
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Unterdes rief die Frage, wie die Verſammlung tätig werden ſo viele Prozeſſe vor den ordentlichen Gerichten ein jo ehrwürdiges

könne , lebhafte Diskuſſionen in dem Schoße der einzelnen Alter erreichen.

Advokatenvereine hervor. Das Bedürfnis einer gründlichen Abhülfe wird allgemein

Man ſuchte einerſeits zu beweiſen , daß eine allgeineine empfunden, nicht bloß vom Publikum , auch von den Juriſten

deutſche Gefeßgebung niemals zuſtande kommen könne, ſelbſt, die — fich ſonſt vor nichts fürchtend - doch das Gruſeln

indem kein deutſcher Staat, namentlich kein konſtitutioneller, vor den Seeſchlangen gelernt haben ! In Nr. 20-23 der Ju.

ſeine gefeßgeberiſchen Befugniſſe würde opfern wollen . Dem riſtiſchen Wochenſchrift vom 29. Mai 1903 hat Herr Juſtizrat

widerſprachen andere und wieſen darauf hin , daß die zollgefeß. Raußniß eine Reihe fehr dankenswerter Vorſchläge zur Be.

gebung eine gemeinſame geworden und im Militärweſen Ahn: ſchleunigung des Verfahren gemacht und dabei gebeten, mit

liches angebahnt werde. weiteren Vorſchlägen nicht zurück zu halten. Hier bringe ich

Chriſt, badenſcher Miniſterialrat, empfahl, Kommiſſionen einen : die Zuläſſigkeit der notariellen Beweidaufnahme.

von Staatsdienern aus allen Bundesſtaaten für Entwerfung Herr Juſtizrat R. hat die Anficht ausgeſprochen, daß nur

eines allgemeinen Gefeßbuchs zuſammentreten zu laſſen , und ſolche Prozeſſe eilig feien , in welchen gar kein eigentlicher Nechto,

ihrem Werke ſogar mit möglichſter Beſeitigung lands ſtreit beſtehe, ſondern nur die eine Partei faul ſei . Wo aber

ſländiſcher Einmiſchung Gefeßestraft zu verleihen. ein Streit über zweifelhafte Redte " beſteht, ſei Schnellig.

Der Advokat H. R. Hofmann in Darmſtadt richtete an keit nicht erforderlich und ſogar ſchädlich. Dies kann als richtig

den Anwaltausſchuß in Mainz die Anträge: durchaus nidt anerkannt werden . In den allerıneiſten Fällen

1. Die in Mainz verſammelten Anwälte erklären , daß fie liegt den Parteien gerade an der ſchleunigſten Entſcheidung

eine allgemeine deutſche Rechts. und Gerichtsverfaffung ſolcher Sachen. Zuweilen hängt von der Entſcheidung der

für ein dringendes Bedürfnis Valten ; weitere Betrieb dieſes oder jenes Gewerbes oder eines Zweiges

2. fie laden alle Rechtskundigen und Rechtsfreunde auf einen oder einer Art der Geſchäftsführung ab. Faſt immer wird der

nicht allzu fernen Tag zur Verſtändigung über die Grund- fehlende Streitgegenſtand, Tiere, Maſchinen, Waren, vor allem

lage einer folden allgemeinen deutſchen Rechtsgeſek. aber das liebe bare Geld bitter entbehrt. Man denke an die

gebung ein ; Forderungen der Handwerker und an verdienten Arbeitslohn !

3. ſie ſtellen eine Reihe von Fragen auf, welche in dieſer Wie viel Sorgen, Angſt und Not hängen meiſt an ſolchem

Verſammlung erörtert werden ſollen. Redtøſtreit. Selbſt aber, wenn beide Parteien in ſo glücklichen

Als Motiv des zweiten Antrag8 war angegeben : Verhältniffen ſind, daß fie es materiell ohne Nachteil aushalten

„daß ſolche Verſammlungen, aller Politik fremd und können , dann bleiben doch für beide die unvermeidlichen Auf

jedem Staatsbeamten zugänglich , unmöglich das Miß . regungen und Ärgerniſſe, welche ein Prozeß mit ſich bringt. Es

trauen irgend einer Regierung erregen könnten , – viel gibt wahrhaftig ſehr wenig Leute, die ein Prozeß un „ zweifel .

mehr jeder als daß zuverläſſigſte Mittel für ihren eigenen hafte Redyte“ kalt läßt , faſt jeder befindet ſich mehr oder weniger

Zweck: Verbeſſerung der deutſchen Rechtszuſtande, will. in Aufregung und die liebe Familie mit ihm ! Das geht ſelbſt

tommen ſein würden . " falten Juriſten ſo , wenn es ſich einmal um ihr eigenes Recht

Die Großherzoglich heffiſche Regierung dachte indes nicht handelt. Darum, wenn es irgendwo ein „ berechtigtes Intereffe"

10. Wie verlautet, verſagte ſie infolge jener Anträge der Ver. gibt , ſo iſt es das der möglichſten Beſchleunigung der Prozeſſe,

fammlung die Offentlichkeit und ſtellte die Anforderung, daß und wenn es gelingt, eine ſolche herbeizuführen, wird die Freude

ein Regierungskommiffar die Verhandlungen leiten und , wo er bei den Gerichten wahrlich nicht geringer ſein, als bei den

Abſchweifungen von dem genehmigten Thema wahrgenommen , fein Rechtſuchenden.

Veto einlegen ſolle; daß auch die zu haltenden Vorträge zuerſt der Nun aber werden von der Schwierigkeit der Rechtsfragen

Regierung zur Einſicht und Genehmigung vorgelegt werden ſollten. nur ſehr wenige Seeſchlangen ausgebrütet ! Es gibt freilich auch

Infolge eingetretener Hinderniſie machte unter dem folche, die ſich von Rechtsfragen nähren, aber die Tatfragen

3. Juli 1844 die Mainzer Kommiſſion bekannt, daß die find doch ihr Hauptfutter ! Hier alſo muß mit feſter Hand

allgeineine deutſche Advokatenverſammlung nicht ſtattfinden werde. zugegriffen werden . Die Tatfragen müſſen ſchneller ge .

So war ein Schiff, befradytet mit den Hoffnungen der klärt werden ! Man denke an die reiſenden Zeugen , an die

Vaterlandsfreunde, im Angeſicht des Hafens geſcheitert.") Schiffahrt treibenden Zeugen, hinter denen die Aften auf die

wilde Gänſejagd hergeben und die ſie gewöhnlich erſt erreichen,

wenn der Ýimmel ein Einſehen hat und ſie in einem Winter

Notarielle Beweisaufnahme. hafen einfrieren läßt. Man denke an die immer neuen Beweis.

Von Rechtsanwalt Krumbhaar in Schönebeck (Elbe) . aufnahmen , die immer nötigen Vertagungen mangels In .

Die Forderung einer Beſchleunigung der Zivilprozefſe wird
formation uſw.

immer dringender erhoben und angeſichts der ſchnellen Erledigung
Herr Juſtizrat Raußniß verlangt, daß der Richter von

der Streitſachen vor den Gewerbegerichten kann man ſich häufig
Amte wegen ſdon zum erſten Termin alles erforderliche Beweis .

eine gewiſſen Gefühles der Beſchämung nicht erwehren , wenn
material zur Stelle ſchaffen und alle von den Parteien zur Stelle

gebrachten erheblichen Beweiſe aufnehmen ſoll. Wegen der

*) Der erſte Preußiſche Anwaltatag , der als Vorgänger des Schwierigkeit der praktiſchen Durchführung wird dieſer Vorſchlag

Deutſchen Anwaltstags anzuſehen iſt , trat am 23./24 . Auguſt 1861 vorausſichtlich beſonders vom richterlichen Standpunkt aus Wider

in Berlin zuſammen. ſpruch erfahren .
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Dieſe Schwierigkeiten würden aber ſelir erheblich vermindert Selbſt wenn die ſchon im erſten oder zweiten Termin von

werden , und es würde zugleich eine Bedleunigung des Verfahrens den Parteien beigebrachten Veweiſe nicht zum Vergleich oder zur

und eine Verminderung der Prozeſſe erreicht werden können , Entidheidung führen, werden ſie doch die Sade joon viel Flarer

wenn die Zuläſſigkeit der notariellen Beweitaufnahme ſtellen und die weiteren Entſchlüſſe und Beſchlüſſe erleichteru

vor und während des Prozeſſes eingeführt wird. und die Beweiſe vermindern . Sobald der Ausfall einer Beweis .

Mein Vorſdlag geht dahin : die Notare ganz allgemein aufnahme weitere Beweiſe nötig macht, werden beide Parteien

für zuſtändig zu erklären , Zeugen und SachverſtändigeSachverſtändige Häufig den nädyſten Gerid t& bejdluß gar nicht abwarten , ſondern

eidlich zu vernehmen , wenn ſie nicht ſelbſt Partei oder Partei- jofort dieſe weiteren Beweiſe erheben laſſen und ſchon im nädyſten

vertreter find. Termin mit zur Stelle bringen und immer werden auch wieder

Die Koſten und Zeugengebühren müßten von den Antrag. Fälle vorkommen , in weldoen die jo ausgedehnte Beweisaufnahme

ſtellern vorgeſdoſſen und die etwaige Gegenpartei mit Friſt von nod nadhträglich Anlaß zur Beilegung durch Zurücknahme ,

etwa 1-5 Tagen je nach der Zeitdauer der Reiſeverbindung Anerkenntnis , Vergleid oder notariellen Vertrag wird. Ferner

vom Termin in Kenntnis geſeßt werden. Für Gilfälle fönnten wird es den Parteien viel leichter möglich ſein , die auf Reiſen

dadurch Ausnahmen zugelaffen werden , daß die Ladung der befindlichen Zeugen auch an Orten , wo ſie fich nur ganz kurz

Gegenpartei nur Soll , nidyt Muß - Vorſchrift wird . aufhalten , durch einen Notar vernehmen zu laſſen, während dies

Hierauß würden ſich folgende Vorteile ergeben : häufig jeßt nicht möglich iſt, da die Aften dann immer gerade

Zum erſten . Eine erhebliche Heralminderung der Prozeſſe dort ſein werden , wo der Zeuge eben nidt zu finden war. Die

überhaupt. Faſt überall, wo die Tatfragen zweifelhaft ſind (und Zeugen fönnen aber auch auf Grund des Beweisbeſølufſeð und

das find ja die meiſten Fälle der längeren Prozeſſe) beſonders der Handakten beider Parteien oder der Beteiligung beider Parteien

auch da , wo Sachverſtändige entſcheiden , werden die Anwälte audy ohne die Geridytsakten vernommen werden.

darauf dringen , daß ſchon vor der Klageanſtellung Zeugen und Zum vierten : Jede Partei fann ſich ohne alle Umſtände

Sachverſtändige notariell vernommen werden . Je nach Ausfall die Beweiſe ſidern, welche für fünftige Saden nötig ſind. Es

wird dann ſchon Kläger die Klage unterlaſſen oder Verklagter braucht nicht erſt umſtändlich nachgewieſen werden , daß ein

zum Nachgeben bereit ſein . In vielen Fällen , wo die Beweis . künftiger Zeuge im Sterben liegt , daß er bereits jo " frank

aufnahme zweifelhaft bleibt, werden die Parteien einſehen , das iſt, oder daſ; er auswandern will. Soon die neuere Vorſdrift,

der Prozeß für beide ſchlechte Ausſichten bietet , der Notar wird des § 488 3. P. D. hat mit der früheren Beſtimmung auf :

auf einen Vergleich hinwirken und ſeiner Autorität folgend, geräumt, daß Beweiſe zur Sidierung nur dann erhoben werden

werden die Parteien dann die Sache in notarieller Verhandlung dürfen, wenn die Beſorgnis des Verluſtes glaublyaft nachgewieſen

beilegen. Vielfach werden wenigſtens Teile der Streitigkeiten war. Die teilweiſe Aufhebung dieſer Beſtimmung hat ſich ſchon

verglichen werden und andere Sadhen durch Schiedsvergleidhe aus ſehr dankenswert bewährt. Durch ſchnelle Möglichkeit der

der Welt geſchafft werden . Selbſt wenn nur die eine Partei Beweisaufnahme ſind ſicherlich ſchon viel Prozeſſe verhindert ,

vor dem Notar erſcheinen ſollte, wird es dod dem Ridhter möglich erleidstert oder beſd leunigt worden , insbeſondere Streitigkeiten

ſein , auf Grund der ſchon im erſten Terinin vorgelegten Ver- wegen Abnahme beſchädigter Lager- , Bahn- und Schiffégüter.

nelymungsprotokolle viel leichter einen Vergleich zu ſtande zu Warum nicht einen Sdiritt weiter ausdehnen, was ſich ſo gut

bringen als bisher. Die Wichtigkeit der Beweißaufnahme wird bewährt hat ?

aber dahin wirken , daß beide Parteien meiſtens bei den Beweis : Ebenſo wäre jehr erwünſcht, wenn der erſudste Richter ſich

aufnahmen erſcheinen werden . nicht ſo ſtreng , wie es jeßt häufig geſchieht, an die vorgeſchriebene

Zum zweiten würden die Gerichte auch erheblich entlaſtet Beweibfrage des Beweisbejdlufſeß hielte , ſondern der Zeugen

werden. Gerade die Beweidaufnahmen nehmen eine ſehr große ruhig auch über andere Punkte fragte , wenn es ſic infolge der

Zeit weg und werden als ein nicht gerade angenehmer Teil der Vernehmung oder der Anregung einer Partei herausſtellt, daß

Geſchäfte betrachtet. der Zeuge auch noch andere weiß , was zur Sache wichtig iſt

Wenn Beweisbefolüſſe nötig werden , könnte der Richter oder ſein fann . Seßt müſſen meiſt die Akten zurück, um einen

je nach Umſtänden entweder die Beweiſe ſelliſt erheben , oder aber neuen Beſchluß Herbeizuführen. Inzwiſchen können Monate

jeder Partei aufgeben , bis zum nädyſten Termin die von ihm vergeben, der Zeuge fann ſpäter fort ſein oder alles vergeſſen

angetretenen , zum Beſchluß erhobenen Beweiſe zur Stelle zu haben .

ſchaffen. Die Zeugen werden dann meiſtens nicht nadyein . Erſtens bis vierten zuſammengenommen, erſcheint mir die

ander vernommen , die Akten werden keine Rundreiſe maden und vorgeſd lagene Anderung als ein Mittel, welches ſehr geeignet

die Termine können viel kürzer angeſeßt werden . iſt, dazu beizutragen, das von Handel und Gewerbe, Geridyten

Sehr häufig werden die Beweißaufnalmen von den Parteien und Anwälten fo felir gewünſchte flottere Tempo in die Prozeß .

foon zum erſten oder zweiten Verhandlungstermin zur Stelle führung zu bringen .

gebracht werden und dadurd, werden fid) eine große Menge von Nun noch einzelne Ginwände:

Beweisbejdlüſſen und Beweisaufnahmen erledigen. Infolge der Man wird ſagen, der unmittelbare Eindruck, welden der

gewonnenen Zeit können wiederum alle übrigen Sachen be . Zenge durd) fein Benehmen und Verhalten madt, geht dem

idleunigt werden . Richter verloren . Aber aud) hente werden ja wohl die Hälfte

Zum dritten aber würde den Geridten die Prozeßführung aller Zeugen durch auswärtige Geridte vernommen ; wenn es

und Entſcheidung erheblid erleidytert und das Verfahren be : Lei zufällig auswärts wolnenden Zeugen gelyt, warın denn

jdleunigt. nidyt auch bei den anderen ?

1
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Man wird vielleicht ſagen , die auf Veranlaſſung einer Die Termine liegen auf den Gerichten Häufig viel ungünſtiger,

Partei vernommenen Zeugen werden mehr vom Geſichtspunkte das Gericht kann nicht auf die Verhältniſſe, Beſchäftigung uſw.

einer Partei heraus vernommen werden , ſie werden zwar von fo Rüdfight nehmen , wie der Notar, und es iſt auch im übrigen

einem Unparteiiſchen vernommen , aber von einem , der mehr kein Geheimnis, daß die Leute weit lieber zum Notar gehen

von einer Partei inſtruiert iſt und das Vorbringen der anderen als zum Gericht.

Partei nicht oder nicht ſo gut kennt, wie der Richter. Hier- Die notarielle eidliche Beweisaufnahme iſt auch nichts neues.

gegen iſt zu ſagen , daß auch die Gegenpartei bei der Ver . Sie beſteht in den Vereinigten Staaten von Nord - Amerika.

nehmung zugegen ſein kann und meiſt zugegen oder vertreten Wahrſdeinlich würde unſer Notariat dieſer Aufgabe noch beſſer

ſein wird, und daß der Notar bei der Vernehmung auch auf gewachſen fein als das dortige.

das Vorbringen der anderen Partei Rückſicht nehmen wird und Was ſchließlich die Koſtenfrage anlangt, ſo müßten für die

muß. Beſonders wird die Gegenpartei aber dadurch geſchüßt, notariellen Beweißerhebungen beſondere Gebühren aufgeſtellt

daß auch ihr das Recht zuſteht, Zeugen vernehmen zu laſſen , werden, und zwar eine beſtimmte Gebülyr für die Vernehmung

auch dieſelben Zeugen noch einmal vernelymen zu laſſen. Der- eines jeden Zeugen und eine etwas höhere für die jedes Sach.

ſelbe Vorteil ſteht immer der anderen Partei ebenſo zu Gebote. verſtändigen, unabhängig von der Höhe des Streitgegenſtandes .

Es bleibt außerdem jeder Partei unbenommen , vor Gericht vor . Bei Streitgegenſtänden von beſonders geringer Höhe könnte auch

zubringen , warum die oder die Zeugenausſage zu Bedenken eine geringere Gebühr vorgeſdrieben werden . Ferner müßte

Anlaß gibt, und der Richter kann immer noch die Zeugen zur beſtimmt werden, daß die gerichtlidhe Beweisgebühr in den

perſönlichen Vernehmung laden , bei welchen eine perſönliche Sachen außer Anſag bleibt oder nur teilweiſe erhoben wird, in

Vernehmung oder Gegenüberſtellung erforderlich erſcheint. Auch welchen die Beweiſe ganz oder teilweiſe notariell erhoben find.

heute werden ja vielfach Zeugen mehrmals vernommen . Die Koſtenfrage würde ſich alſo ohne große Schwierigkeit regeln

Die Vernehmung auswärtiger Zeugen geſchieht heute laffen. Allerdinge würde in Saden mit kleinerem Streitgegen.

durch einen Richter, gewöhnlich den jüngſten Aſſeſſor, welchem ſtand und mit umfangreichen Beweisaufnahmen hiermit eine

ein vereidigter Gerichtsſchreiber beigegeben iſt. Dein Notar Verteuerung des Verfahrens verbunden ſein . Aber es werden

ſteht ein vereidigter Protokollführer nicht zur Verfügung . auch eben in ſehr vielen Fällen die Prozeßkoſten überhaupt erſpart

Ein folder iſt auch keineswego nötig , denn der Notar werden , wenn durch eine vorherige Beweisaufnahme der Prozeß

hat beſtändig die wichtigſten Urkunden , beſonders im Grund. im Seim erſtickt wird. Selbſt bei etwas höheren Beweitaufnahme

buchverkehr über die wichtigſten Dinge und größten Beträge koſten werden die Parteien durch eine viel ſchnellere Erledigung

ohne Protokollführer außzufertigen , und es hat ſich noch der Sachen häufig genug ſehr erhebliche materielle und ideelle

ntemals ergeben, daß hieraus Schwierigkeiten oder Schäden Vorteile haben , und es iſt anzunehmen, daß die Koſten der

erwachſen find. Man wird vielmehr ſagen können, daß unſere freiwilligen Beweißaufnahme von den Parteien nidyt geſdheut

durchweg in längerer Prozeßpraris als Anwälte geſdjulten werden , um womöglich um den Prozeß Verumzukommen oder

Notare, die durch ihr Notariatsamt an ganz beſondere Genauig. um die Ausſichten eines Rechtsſtreits fiderer feſtſtellen zu können .

keit und Gewiſſenhaftigkeit gewöhnt ſind , die Vernehmungen der

Zeugen und Sachverſtändigen vorausſichtlich mit nod mehr

Gefdpick ausführen werden , als die jüngſten Aſſeſſoren . Zugleich Sprecherlaubnis für den Verkehr des Verteidigers
würden die Notare aber wegen dieſer ihrer praftijden Prozeß

mit Unterſuchungegefangenen.

erfahrung und ihres hierdurch begründeten Anfeljen und ihrer
Von Rechtsanwalt Emil Werner in Magdeburg.

amtlichen Stellung als Notare am meiſten geeignet ſeien , auf

die Beilegung des Prozeffes durch notariellen Vertrag hinzu . 1. Der Verteidiger hat nach § 148 Str. P. D. freien

wirken oder ihn durch die fachgemäßeſten Beweisaufnahmen in Verkehr mit dem wegen Flud tverdad;t& verhafteten Unterſuchungs.

beſter Weiſe zu fördern . gefangenen.

Eine gewiſſe Sdwierigkeit würde der Zeugnigzwang machen. Wenn der Saftbefehl Verdunkelungsgefahr annimmt, ſo

Wahrſcheinlich würde es ſchon genügen, wenn ein ſolcher nur kann der Richter anordnen , daß bis zur Eröffnung des Haupt.

für die anhängigen Prozeßjachen eingeführt würde dergeſtalt, verfahrens den Unterredungen eine Gerichtsperſon beizuwohnen

daß etwa jeder in einer anhängigen Sache vom Notar vor. habe (S 148 Abſ. 3 Str. P. D.) . Solange eine ſolche An .

geladene oder wenigſtens jeder im richterlichen Beweisbeſchluß ordnung night ergangen iſt, unterliegt der Verkehr keiner Be.

Benannte vor dem Notar zu erſcheinen hat. dränkung.

Wenn der Zeuge dann ausbleibt und ſich nicht genügend Einen Antrag des Verteidigers auf Sprecherlaubnis fennt

entſchuldigen kann , würde er wie bei gerichtlichem Ausbleiben die Strafprozeßordnung nicht.

verpflichtet ſein, die den Parteien entſtandenen Koſten zu bezahlen Dieſe Rechtslage wird aber durch die preußiſche Gefänguis,

und auf Bericht des Notarß bei fortgeſeßter Weigerung auordnung umgeſtoßen.

zur Strafe zu verurteilen ſein . § 79 derſelben beſtimmt:

Vorausſichtlich wird dieſer Zeugnidzwang nur in wenigen (Verkehr mit dein Verteidiger).

Fällen nötig ſein . Meiſt werden die Zeugen ſchon von den „Dem Unterſuchungsgefangenen iſt der mündliche Ver.

Parteien veranlaßt werden , vor dem Notar zu erſcheinen und kehr mit dem Verteidiger geſtattet ; über die Zeit und

viele werden ſchon darum gern zum Notar gehen , weil ſie ſich den Ort der Beſuche entideidet der Gefängnisvorſteher.

dadurch meiſt von der gerichtlichen Vernehmung befreien können . Solange dag þauptverfahren noch nicht eröffnet iſt ,
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dürfen Beſuche erſt geſtattet werden, nachdem der Richter 5. Sollte die Strafprozeßordnung geändert werden , ſo

darüber entſchieden hat , ob eine Gerichtsperſon den wird auf eine Beſeitigung des § 148 Abſ. 3 Str. P. D. hin .

Unterredungen beiwohnen foll. " zuwirken ſein.

Von Amts wegen erläßt der Richter eine derartige Ent . Der Verteidiger wird jeßt von Rechts wegen für verdächtig

ſcheidung nicht. erachtet, daß er ſich an Verdunkelungen z . B. eines Meineidigen

Der Verteidiger muß alſo die Entſcheidung nachſuchen. beteiligen werde. Der Anwalt wird deshalb unter die Aufſicht

Das heißt in der Praris nichts anders als : der Verteidiger hat eines richterlichen Beamten geſtellt. Häufig wird ſogar die Auf

Sprecherlaubnis nur nach Genehmigung des Richters. ficht einem im Vorbereitungsdienſte befindlichen Gerichtsſchreiberei.

2. Bisweilen bittet der Anwalt mündlich um Sprech- gehülfen übertragen.

erlaubnis. Der Richter iſt aber nicht immer leicht zu erreichen , Das ſind für die Anwälte beſchamende Anordnungen. Nur

3. B. er iſt durch Sißungen in Anſpruch genommen. Überdies für einen Fall fann die Beſtimmung gebilligt werden , nämlidh

widerſtreitet es den Anwälten, in das Richterzimmer zu gehen dann , wenn der Verteidiger ein naber Verwandter det verhafteten

und dort um Sprecherlaubnis wie um eine Gefälligkeit zu bitten .. Angeklagten iſt. In ſolchen Fällen wird ſchwer eine Grenze zu

Demgemäß wird der Antrag meiſt ſchriftlich geſtellt. ziehen ſein , wo der Verwandte aufhört und der Verteidiger an .

Der Beſcheid geht dann nach etwa einer Woche ein ; nicht fängt. Für alle anderen Anwälte bedarf es der Beſchränkung

ſelten verzögert er ſich auch weſentlich länger bis zu drei und des § 148 Abſ. 3 nicht.

vier Wochen z. B. wenn die Akten an ein auswärtiges Gericht

oder an die Staatsanwaltſchaft verſandt find. In jedem Falle

Bom Reichsgericht. *)
unterliegt der geſeßlich freigegebene Verkehr zwiſchen Verteidiger

und Angeklagten jeßt erheblicher Beſchränkung . Wir berichten über die in der Zeit vom 13. bis zum

3. Das bisherige Verfahren läßt ſich in einfacher Weiſe 25. Juli 1903 ausgefertigten Entſcheidungen.

im Verwaltungswege ändern . I. Reichsrecht.

Der Angeklagte wird regelmäßig auf Grund eines ſchrift. Zivilprozeßordnung und Einführungsgeſeß.

lichen Annahmebefehle des Richters in das Gefängnis auf . 1. S$ 3, 4 , 12 des E. G. zum G. V. G. verbunden mit

genommen . (Siehe 9 114 Str. P. D. und § 26 der preußi . SS 568—576 der 3. P. O. Beſchwerde wegen verzögerter

iden Gefängnißordnung .) Rechtopflege.

a ) Et wäre zunächſt zu beſtimmen : Beſchwerden wegen verzögerter Rechtspflege ſtellen ſich als

Der Richter hat in dem Annahmebefehl den Grund der prozeffuale Rechtsbehelfe im Sinne der Reichszivilprozeßordnung

Verhaftung ( Fluchtverdacht oder Verdunkelungøgefahr) nicht dar. Durch § 2 des Bremiſchen Ausführungsgeſeßes zur

anzugeben. 3. P. D. vom 18. Juli 1899 (Gefeßblatt der freien Hanſeſtadt

Ferner : Bremen S. 151 ) iſt beſtimmt, daß wegen verzögerter oder ver.

Der Gefängnisvorſteher hat dem Anwalt Unterredungen weigerter Juſtizpflege das Recht8mittel der Beſchwerde ſtatt.

zu geſtatten, wenn die Verhaftung nur wegen Flucht findet und daß auf die Beſchwerde die Vorſchriften der 88 568,

verdacht8 erfolgt iſt. bis 576 der 3. P. O. Anwendung finden . Eine folche An

Hiermit wäre für die weitaus meiſten Verhaftungen der ordnung für den Bereich der bremiſchen Geſebgebung zu treffen

Vorſchrift des § 148 Str. P. O. entſprechend der Verkehr war dieſe befugt. Dem R. G. Rechte und Pflichten auf

zwiſchen Anwalt oder Angeklagten ohne rihterliche Sprech. zuerlegen vermodhte das genannte Gefeß nicht, und es iſt auch

erlaubnis geſichert. nicht anzunehmen, daß dasſelbe von einem folden Willen be.

b) Verhaftungen wegen Verdunkelungøgefahr find felten, herrſcht wird. § 3 des E. G. zum G. V. G. fdlägt nicht ein .

wohl kaum fünf Prozent aller Verhaftungen. Immerhin iſt es E. c . 9. , Beſchl. v . 26. Juni 03 , B 92/03 VII.

auch in dieſen Fällen wünſchenswert, daß dem Angeklagten nicht 2. 98 68, 74. Bedeutung einer in einem ausländiſchen

längere Zeit eine Ausſprache mit dem Verteidiger unmöglich Prozeſſe erfolgten Streitverkündung .

gemacht werde. In einem bei dem t. t. Handelsgerichte Wien von S. in

Zu dieſem Zwecke wäre zu beſtimmen : Wien geführten Vorprozeſſe wurde der jebige Kl. als Spediteur

Iſt die Verhaftung wegen Verdunkelungegefahr erfolgt, zum Erfaße des dem verſendeten Gute durdy Näſſe zu

fo iſt in dem Annahmebefehl von dem Richter aus- gegangenen Schadens verurteilt. Er hatte dem jebigen Bekl. ,

zuſprechen, ob den Unterredungen eines Verteidigers mit der für ihn den Transport von M. nad f . beſorgt hatte, den

dem Angeklagten eine Gerichtsperſon beizuwohnen habe. Streit verkündet. Durch das jeßt angefochtene B. U. wurde

Die Anordnung kann jederzeit geändert werden. der Kl . auf Grund der Feſtſtellung, daß die beklagte Zwijchen

Der Gefängnisvorſteher wird dann ohne weiteres die ſpediteurin die Sorgfalt eineš ordentlichen Kaufmanns beobachtet

Unterredungen bewilligen können und gegebenenfalls für die habe, abgewieſen und deſſen Reviſion verworfen. Aus den Ent.

Zuziehung der Gerichteperfon Sorge tragen. ſcheidungsgründen : Die die Streitverkündung regelnden Vor.

4. Bei Annahme dieſer Vorſchläge wird die bisherige ſchriften der $$ 72 ff. 3. P. O. find, wie die ProzeßvorſchriftenD.

Praris , daß der Verteidiger entgegen dem Gefeße in jedem Falle überhaupt , nur für die inländiſchen Prozeſſe beſtimmt , in

um Sprecherlaubnis einkommen muß, beſeitigt. welchen eine Streitverkündung erfolgen ſoll. Den in Oſterreich

Dem Richter erwächſt aus den Anordnungen, welche ihm

auferlegt werden, keine erhebliche Mehrarbeit. *) Nachdrud ohne Angabe der Duelle verboten .
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geltenden ähnlichen Vorſchriften iſt die Bekl., welche an dem zuſtellen . Auch würde die leştere Klage an fich geeignet fein ,

Vorprozeſſe keinen Teil genommen hat, weder vermöge ihrer zu einer Verwirklichung des Erbanſpruch zu führen , deffen

Staatsangehörigkeit noch ihres Wohn. und NiederlaſſungSortes, Feſtſtellung im gegenwärtigen Prozeſſe begehrt wird. Doch ge.

noch infolge des von der Bekl. in Mannheim übernommenen nügen dieſe Umſtände allein nicht, um den fraglichen Feſt.

und dort zu erfüllenden Speditionsauftrags unterworfen. Die ſtellungsantrag als unzuläſſig erſcheinen zu laffen , denn die

Streitverkündung iſt eine Inſtitution zu gunſten des Streit- Zuläſſigkeit einer Feſtſtellungsklage wird grundfäßlich dadurch

verkünders, wenn auch der Denunziat Vorteil davon haben kann . nicht ausgeſchloſſen , daß der Kl. auch einen Anſpruch auf eine

Es bedürfte einer Regelung durch Gefeße oder Staatsverträge, entſprechende Leiſtung geltend machen kann , da die Regel, daß ,

um derin ausländiſchen Prozeſſen an Inländer ergangenen wenn eine Leiſtungsklage gegeben iſt, eine entſprechende Feft.

Streitverkündung im Regreßprozeſſe, wenn dieſer nicht auch im ftellungeklage unzuläffig iſt, keinesweg8 unbedingt oder aus.,

Auslande , ſondern im Inlande anhängig geworden iſt, eine nahmelos gilt. Vielmehr kommt es darauf an, ob beſondere

Wirkung beizulegen. 2. c. B. , u. v. 3. Juli 03 , 16/03 II. Umſtände vorliegen , welche ein Intereffe deb Rl. daran be

3. 88 115, 120, 379. Wirkung der Koſtenbefreiung für gründen , daß das betreffende Rechtsverhältnis alábald feſt .

die Vorſchußpflicht des Gegners; Zuläſfigkeit der Beſchwerde. geſtellt werde. ( Vergl. das Urteil det erkennenden Senats

Dad L. G. hatte die Erledigung eines Beweisbeſchluſſes, vom 19. Februar 1889, Rheiniſches Archiv Bd. 80, 3 , 62.)

welcher gleichmäßig Klage und Widerklage betraf, gemäß Solche Umſtände liegen aber bezüglich des hier in Rede ſtehenden

88 379 , 402 3. P. O. davon abhängig gemacht, daß von zweiten Teils des Klageantrags vor. (Wird dargelegt.) Die

jeder Partei ein Vorſchuß von 400 Mart hinterlegt werde. beiden von dem Reviſionskl. angeführten reichogerichtlichen

Bekl. hinterlegte den ihr auferlegten Betrag von 400 Mark; Urteile und deren Begründung ſtehen dieſen Ausführungen nicht

Kl. aber kam um Bewilligung des Armenrechts ein. Das entgegen ; denn die Entſcheidung der Vereinigten Zivilſenate

2. G. gab dieſem Geſuche ſtatt, änderte aber nunmehr den ( Entſch. Bd . 21 S. 382 ff .) betrifft nur die Zuläſſigkeit einer

früheren Beſchluß dahin , daß die Erledigung des Beweis felbſtändigen , lediglich auf Feſtſtellung einer Soadeno ..

befolufſeß von einem Vorfuß lediglich des Bell. abhängig erfaßpflicht gerichteten Feſtſtellungsklage und iſt daher für

gemacht, dieſem daher die zuvorige Hinterlegung noch weiterer die gegenwärtigen, tatſächlich und rechtlich anders beſchaffenen

400 Mart auferlegt wurde. Die gegen den Beſchluß erhobene Feſtſtellungsanträge überhaupt nicht maßgebend. Das Urteil

Beſchwerde verwarf das D. L. G. als unzulaffig. Gegen dieſen del III. 3. S. vom 7. März 1893 (Blätter für Rechts.

Befdhluß hat die Bekl. die weitere Beſchwerde eingelegt. Dieſe anwendung , 11. Ergänzungsbd. S. 344 ff.) hat aber gerade

iſt, da in der Unzuläſſigkeitserklärung der Beſchwerde ein neuer die Frage der Prozeſſualen Zuläſſigkeit der damaligen Feſt.

ſelbſtändiger Beſchwerdegrund gegeben iſt, zuläſſig. Die Auß. ſtellungsklage dahingeſtellt gelaffen . H. c. M., U. v. 3. Juli 03,

führung des B. G. , daß nach dem Plenarbeſchluß des R.G., 560/02 II.

Entſch. Bd. 16 S. 291 ff ., der § 4 des G. K. G. nur bei 5. 286. Unzulaffige Würdigung von Gutachten Sach.

Verleßung ſolcher prozeſſualen Vorſchriften gegeben ſei , die in verſtändiger.

dem $ 92 des G. R. G. nach ihren Paragraphen zitiert ſeien, Obwohl der B. R. an jedem der drei Gutachten über den

beruht auf einem Mißverſtändnis jenes Plenarbeſchluſſes. (Wird Wert des enteigneten Grund und Bodens Mängel findet, legt

ausgeführt.) Die als zuläffig zu erachtende Beſchwerde iſt auch er fie doch in der Weiſe, daß er den Durchſchnitt der drei

materiell begründet. Allerdings iſt, wie in der Entſch. des Säßungen zieht, ſeiner Entſcheidung zu grunde. Ein ſolches

R. G. Bd. 44 S. 416 dargelegt iſt, die Koſten befreiung des Verfahren tann als ſtatthaft nicht erſcheinen . Liegen mehrere

Gegners der armen Partei aus & 120 cit. nicht auch auf die an fich geeignete Gutachten vor, die je nach der ſubjektiven

durch ſeine Widerklage erwachſenden beſonderen Koſten zu be- Beurteilung ihrer Urheber zu verſchiedenen Spaßungereſultaten

ziehen. Aber um ſolche Koſten handelt es ſich im vorliegenden gelangen, ohne daß einem von ihnen ein Vorzug zu geben

Falle gar nicht. Denn die Beweiserhebung für die Widerklage wäre, ſo kann der Durchſchnitt der Beträge gewählt werden.

verurſacht keine beſonderen Koſten; ſie iſt identiſch mit der Wenn aber der Richter die Gutachten oder einen Teil derfelben

Beweiserhebung für die Klage. Soweit aber die Klage in aló fehlerhaft, ja fogar ihre Grundlagen als unrichtig betrachtet,

Frage ſteht, ſind, wie unbezweifelt iſt, der Kl. und die Bell. indein er ſpeziell wie hier einem Sachverſtändigen einen Irrtum

von der Leiſtung des Vorſchuſſes befreit , und es läßt fich nicht in bezug auf die Lage des Grundſtücks zur Laſt legt und an

annehmen , daß die danach für das Gericht beſtehende Pflicht, dem Gutachten des andern bemängelt, daß das land nicht als

ohne Vorſchußleiſtung die Beweiserhebung vorzunehmen, dadurch Bauland geſchäft iſt, ſo fehlt jede Gewähr dafür , daß der

in Wegfall komme, daß dieſe Beweißerhebung zugleich für die Durchſchnitt der drei mit Fehlern behafteten Schäßungen ein

Widerklage von Bedeutung iſt. K. c . R. , Beſchl. v . 10. Juli 03, richtiges Reſultat geben könnte , welches mit Hülfe der vor.v

B 190/03 III. bandenen prozeſſualen Mittel nach Möglichkeit zu finden doch

4. § 256. Zuläſſigkeit einer Feſtſtellungsklage, wenn die Aufgabe des Richters ift. 6. c. Eiſenbahnfistus, 1. b.U. v

Leiſtungsklage möglich.
26. Juni 03 , 140/03 VII.

Was den , das Erbfolgerecht des Emil M. an dem 6. § 304. Zwiſchenurteil bei an fich unbeſtimmter Feſt.

Nadlaffe ſeiner Mutter betreffenden Klageantrag anbelangt, fo ftellungsklage.

iſt allerdings für den Genannten zur Zeit auch die Möglichkeit Da! B. G. hat ein für den Unfall der Kl. urſächlich ge.

gegeben , eine auf die Teilung dieſes Nachlaffes gerichtete Klage, wordenes Verſchulden darin gefunden , daß die verklagte Stadt.

die rechtlich als eine Leiſtungsklage aufzufaffen ſein würde, an- gemeinde auf der zu ihrem Stadtbezirke gehörigen Böhrigener

1

.
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Straße den Anfang eines in gerader Linie von dem gepflaſterten , erkannt, daß ſie den ganzenUmfang des angefochtenen Urteile betreffen

beziehungsweiſe mit Platten belegten Fußwege in einer Ent- fann und nicht auf die vom Hauptrechtsmittel angegriffenen

fernung von hödyſtens drei Metern beginnenden Grabeng ohne Punkte beſchränkt iſt (Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 46

Einfriedigung gelaſſen hatte, obgleich dort bei nächtlicher Dunkel. S. 373) . Es könnte daher ſcheinen , als ob vorliegend die An .

heit auch keine ausreichende Beleuchtung ſtattfand . Das zu joließung der Bekl. zugelaffen werden müßte, weil die Reviſion

gunſten der Kl. nad Maßgabe des § 304 der 3. P. D. er . der Kl. fich auch gegen das Endurteil vom 1. April 1903 richtet.

laſſene Zwiſchenurteil kann in formeller Beziehung deswegen Allein der Fall iſt doch verſchieden. Die Anſchließung iſt nur

Bedenken erregen , weil in I. J. die Kl . eine Leiſtungsklage nur ſoweit zuzulaffen, als das Hauptrechtsmittel fich erſtrecken könnte ,

in Höhe von 100 Mark Schmerzensgeld angeſtellt, im übrigen ſoweit aber die Entſcheidung, nicht in einzelnen Punkten, ſondern in

aber nur auf die Feſtſtellung angetragen hatte, daß die Bekl. ihrer Geſamtheit – wie hier die Entſcheidung des Endurteils zur

verpflichtet ſei , ihr allen aus dem fraglichen Unfalle entſtehenden Sache im Gegenſaße zur Entſcheidung über die Koſten - dem

Scaden zu erſeßen , und weil ſie dann in der Berufungsinſtanz Hauptrechtěmittel unzugänglich iſt, liegt fie überhaupt außerhalb

nur den , darauf zum Teil gar nicht paſſenden , Antrag verleſen des Umfang der durch das Rechtsmittel eröffneten Anfechtung

hatte , den Klaganſpruch, dem Grunde nach feſtzuſtellen " .y„ und demgemäß auch außerhalb des Gebiete der möglichen An.

Bei dieſer Sachlage war zunächſt für ein Zwiſchenurteil nach ſchließung. Von der Reviſion ergriffen iſt das Endurteil nur

§ 304 der 3. P. D. hödöſtens in Anſehung jener 100 Mark inſofern es durch ſeine Entſcheidung über die Koſten als ergänzender

eine Grundlage gegeben . Bei milder Beurteilung kann man Nachtrag zu dem früheren Teilurteil erſcheint, in ſeiner Sach.

indeſſen die Sachlage dahin auffaſſen , daß der verleſene Bes entſcheidung tritt es völlig ſelbſtändig auf. Die auf dieſe

rufungsantrag auszulegen geweſen ſei aus dem nachherigen Sachentſcheidung gerichtete Anſchließung wurde nicht dasjenige

mündlichen Vorbringen der Kl. , daß ſie außer den 100 Mark Urteil treffen , welches Gegenſtand der Anfechtung durch die

Sdmerzensgeld fordere 86,10 Mark Arztkoſten und eine jähr. Reviſion iſt. Die Anſchließung iſt deshalb als unzuläſſig zu

liche Rente von 600 Mark, alſo dahin , daß die Kl. an die verwerfen. A. c . S. , 11. v. 15. Juni 03 , 67/03 I.U.

Stelle der unbeſtimmten Feſtſtellungeklage jeßt eine Leiſtungs- 8. § 549. Geltungebereich des reviſiblen Gefeßes.

klage dieſes beſtiminten Inhaltes jeßen wolle. Von dieſem Die für den eventuell geſtellten Feſtſtellungsantrag vom

Standpunkte aus mag das erlaffene Urteil formell als gerecht. B. R. aus § 82 des Zuſtändigkeitsgeſeßes vom 1. Auguſt 1883

fertigt erſcheinen . R. C. D. , U. v. 25. Juni 03 , 85/03 VI . abgeleitete Unzuläſfigkeit des Rechtsweges trifft auch auf den in

7. § 521. Anſchließung an die Reviſion gegen ein Teil . erſter Linie geſtellten negatoriſchen Klagantrag auf Unterlaſſung

urteil, daß nur im Koſtenpunkte angegriffen wird , iſt unzuläſſig. des Stauens zu und hiergegen muß die Reviſion verjagen . Der

Die Anſchließung der Bekl . an die Reviſion der Kl. fann B. R. legt den erwähnten § 82 dahin aus, daß Streitigkeiten

nicht für zuläſſig angeſehen werden . Die Anſchließung richtet über privatrechtliche Titel auf ein Staurecht von beſtimmter.

ſich gegen die Verurteilung der Bekl. in dem Endurteile vom Höhe, wenn fie in dem dwebenden Verfahren im Verwaltung8.

1. April 1903. Als ſelbſtändige Reviſion iſt ſie, wenn auch die weg zur Feſtſeßung des Staumaßeð auftauchen, nicht mehr, wie

Zuſtellung nod in die Reviſionsfriſt fällt, aus dem Grunde früher nach § 9 der Holſteiniſchen Waſſerlöſunglordnung für die

unzuläſſig, weil der Betrag der Verurteilung - 576,65 Mark - Geeftdiſtrikte vom 16. Juli 1857 , auf den Rechtoweg verwieſen

die Reviſionsſumme nicht erreicht, $ 546 der 3. P. D. Aber werden dürfen, ſondern im Verwaltungsſtreitverfahren entſchieden

auch als Anſd; ließung kann ſie nicht zugelaſſen werden . Die werden müſſen. Hier ſchwebt ein vom Kl. beim Kreisaugſduffe

Kl. hat mit ihrer Reviſion ſowohl das Teilurteil wie das End . beantragtes Verfahren auf Feſtſeßung des Staumaßes für die

urteil angefochten , das leştere jedoch nur im Koſtenpunkte. Die Mühle der Bekl. und in dieſem Verfahren hat ſich die Befl.

Anfedztung der Koſtenentſcheidung im Endurteile iſt zuläſſig ; auf die vom Kl. beſtrittene Erſigung eines beſtimmten , die Be

denn inſoweit erſcheint das Endurteil zugleich als Ergänzung ſchwerden des Kl. auøjdließenden Staumaßes berufen. Die

des angefodtenen Teilurteils , das nur über die Hauptſache Entſcheidung über dieſe Streitfrage darf alſo , wenn die Aus .

entidieden hat. Die Vorausjeßung, unter welcher der $ 99 legung des § 82 durch den B. R. maßgebend bleibt, nicht auf

Abſ.1 der 3. P.D. die Anfechtung der Entſcheidung im Koſten- dein ordentlichen Rechtswege, ſondern nur im Verwaltunge.

punfte allein zuläßt , iſt daher gegeben, vergl. lirteile des ſtreitverfahren erfolgen. Dieſe Auslegung iſt nun aber nicht

R. G. vom 7. Dezember 1887 ( Juriſtiſche Wochenſchrift 1888 reviſionsfähig, weil der § 82 nur Vorſchriften für den Geltungs.

S. 11 ' ' ) , vom 5. Mai 1888 ( dafelbſt S. 383) , vom 24. Juni bereich der erwähnten holſteiniſchen Wafferlöſungeordnung vom

1890 ( dajelbſt 1890 S. 274 ), vom 8. April 1893 (dajelbſt 16. Juli 1857 und der lauenburgiſchen Wafferlöſungeordnung

1893 S. 444 ). Dagegen wäre die Reviſion der Kl. gegen vom 22. Mai 1857 enthält , deren Geltungsbereich ſich nicht

den übrigen Inhalt des Endurteils unzuläſſig geweſen ; denn , über den Bezirk des D. L. U. zu Kiel , des B. G. hinauderſtredt

wenn auch dieſes Urteil neben der Verurteilung der Befl . die ( 8 549 3. P. O.) . Daß dieſe Vorſchriften nicht in einem be.

teilweiſe Zurückweiſung der Klägeriſden Berufung ausſpricht, ſo fonderen Gefeße getroffen ſind, ſondern in einem Gefeße ſtehen,

geſchieht dies doch nur zu einem fo geringen Betrage das auch noch für die Bezirke anderer D. L. G. Vorſchriften

8,50 Mark daß die Anfechtbarkeit durd Reviſion nicht in enthält , kann ihnen nicht die Eigenſchaft eines Gefeßeß verleihen,

Frage kommen kann. Was nun die Anſchließung betrifft, ſo iſt deſſen Geltungsbereich ſich über den Bezirk des B. G. hinaus

Erforderniß ihrer Zulaffung, daß ſie ſich gegen die gleiche erſtreckt. Im Wege der Reviſion nachzuprüfen iſt nur die bei

Entideidung richte, wie das Rechtsmittel, an weldies die Un. Auslegung des § 82 vom B. R. zu grunde gelegte Bedeutung

ſchließung ſtattgefunden hat . Allein unter dieſer Vorausſeßung iſt an. deo 8 67 desſelben Gefeßes , der ſich auf eine große Anzahl von

5



XXXII. Jahrgang. 315
Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

1

Oberlandesgerichts - Bezirken bezieht und deſſen Verlegung dalyer gläubiger feſtzuſtellen (vergl. Peterſen und Kleinfeller R. K. D.

zweifellos reviſionsfähig iſt. Der B. R. führt nämlich aus , daß Note 5 zu § 145, Note 3 zu 64) . Es wird alſo durch die

der $ 82 den Rechtsweg in holſteiniſchen und lauenburgiſdyen Eintragung in die Tabelle nicht das Abſonderungsrecht, wohl

Wafferlöſungsſachen denjelben Bejdränkungen unterwerfe wie es aber die Forderung ſelbſt rechtskräftig feſtgeſtellt. Gegenſtand

der 8 67 für ſeinen Geltungsbereich verfüge und daß , wie der der Feſtſtellung iſt nach $$ 144 , 145 R. K. O. nicht etwa

Abſ. 3 dieſes $ 67 ausdrücklich anordne, Streitigkeiten darüber, bloß das Teilnahmerecht am Konkurſe, ſondern die Forderung§

ob die Höhe des Waſſerſtandes in redytóverbindlicher Weije bez jelbſt, und zwar gleichviel, ob die Feſtſtellung und Eintragung auf

ſtimmt ſei , der Entſcheidung im Verwaltungsſtreitverfahren Grund jei es ausdrücklichen, ſei es (S 144 Abſ. 1 ) ſtillſchweigenden

unterlägen. Daß nach dieſer Beſtimmung die in einem Ver- Anerkenntniſſes erfolgt , oder einem Beſtreitenden gegenüber im

fahren auf Feſtſeßung eines beſtimmten Staumaßes entſtehenden Prozeßwege ( SS 146 , 147 a . a . D. ) erwirkt worden iſt.

Streitigkeiten über privatrechtliche Titel auf ein gewiffel Stau. Die Wirkung dieſer Feſtſtellung auf das Konkursverfahren

maß im Verwaltungsſtreitverfahren zu erledigen ſind, kann nun zu beſchränken , dafür geben die gedachten Vorſchriften keinen

aber ſchon nach dem Wortlaut keinem Zweifel unterliegen und Anhalt.

iſt auch wiederholt vom R. G. anerkannt worden (vergl. Entich . Wenn 8 225 Abſ. 2 der R.K. D. beſtimmt, daß der Erbe

Bd. 21 S. 264 , Gruchot Beitr. Bd . 38 S. 1116) . Dies hat in dem dort geſegten Falle an die Stelle des Gläubigers tritt “ ,

auch die Reviſion nicht beſtritten . Wenn ſie aber auốzuführen ſo heißt das nicht anders, als daß die Forderung von dein bes

geſucht hat, daß dadurch nicht auch der Rechtsweg über die in friedigten Gläubiger auf den Zahlenden übergelt, audy mit allen

II . I. erhobene Klage auf Feſtſtellung der vom Kl. behaupteten Nebenrechten. (Wird weiter ausgeführt.) M. c. P. , U. v ..

Beſchränkung des Staurechts der Bekl. ausgeſchloſſen werde, weil 1. Juli 03 , 78/03 V.

jidh das rechtliche Intereſſe des Kl . an alebaldiger Feſtſtellung 12. $ 146 verbunden mit 8 256 der 3. P. D. Klagerecht

dieſes Rechtsverhältniſſes daraus ergebe , daß der Kreisausjdu des Konkursverwalters.

die Entſcheidung dieſer Frage auf den Rechteweg verwieſen habe, Zutreffend iſt bereits in der von dem B. G. bezogenen

jo iſt dabei überſehen , daß die vom Kreisausſchuß angeordnete Entideidung (R. G. Bd. 16 S. 358) anggeführt, der $ 134

Verweiſung auf den Redtsweg in Widerſpruch mit dem Gefeß Abj. 1 ( ießt & 146) der R. K. D. , der den Gläubigern ſtreitig

erfolgt iſt und kein Klagerecht im ordentlichen Rechtswege erzeugen gebliebener Forderungen überlaſſe, die Feſtſtellung derſelben gegen

konnte. S. c. S. , U. v . 1. Juli 03 , 79/03 V. die Beſtreitenden zu betreiben , gebe ſchon durch dieſe Ausdrucks

9. § 556. Eventuelle Anjchlußreviſion. weiſe zur Genüge zu erkennen , daß lediglich das Erineſſen des

Die Beid werde des RII. , daß der B. R. zu Iurecht un . Gläubigers darüber zu befinden habe , ob er die Feſtſtellung

zuläſſige Klageänderung angenommen habe, iſt begründet. Das ſeiner Forderung betreiben wolle oder nicht. Dieſes Ermeſſen

angefochtene Urteil müßte deshalb aufgehoben und die Sache werde illuſoriſch gemadzt , wenn auch dem beſtreitenden Konkurs, -

zur weiteren Verhandlung und Entſcheidung in die Berufungs- verwalter geſtattet würde, nach jener Richtung tätig zu werden .

inſtanz zurückverwieſen werden , wenn nid )t die Bell. für den Zudem würde der vom Geſetze gewählte Ausdruck : „die Feſt

nun eingetretenen Fall , daß die Annahine einer unzuläſſigen ſtellung der Forderung betreiben “ auf ein von den Wider:“

Klageänderung nicht gebilligt werden ſollte, ſich der Reviſion ſprechenden zu veranlaſſendes Verfahren überall nicht paſſen, wie

angeſchloſſen und beantragt hätten , die Reviſion init der Maß . denn auch in Abſ. 6 für die dort vorgeſehenen Fälle verordnet

gabe zurückzuweiſen , daß der geltend gemachte Klageanſpruch als ſei , daß der Widerſpruch von den Widerſpređenden zu verfolgen

unbegründet abzuweiſen ſei. Daß es gefeßlich zuläſſig iſt , in fei . Von diejer Rechtſprechung abzugehen liegt kein Grund vor.

dieſer Weiſe ſich für einen beſtimmten Fall der Reviſion des Zu beanſtanden iſt dagegen die Erwägung des B. G. , gegenüber

Gegners anzuſchließen , iſt bereits vom R. G. in dem Entich . der Spezialvorſchrift des § 146 der R. N. D. fönne der § 256

Bd. 41 S. 384 abgedruckten Urteil anerkannt worden . Daſ der 3. P. O. ein Klagerecht des Konkurðverwalters nid) t begründen .

für den nun eingetretenen Fall die Vell. ein Intereſſe daran Das R. G. Hat bereits in einer Entſcheidung (Iuriſt. Wochenſchr.

hatten , ſich der Reviſion des Gegners anzuſchließen , liegt auf 1900 S. 393 und 13) entidhieden , der Zweck und Charakter

der Hand. Die mit der Anſchließung erhobene Beld werde der der im $ 134 ( iebt 146) der R. S.O. vorgeſehenen feſt.

Bekl . iſt aber auch fachlich begründet. (Wird auf Grund des ſtellungsklage ſei ein weſentlich anderer als der der einheitlichen ,

Sachverhaltes dargetan .) B. c . v.D. , U. v . 27. Juni03 , 97/03 I. eine rein prinzipielle Entſcheidung begründenden Feſtſtellungs

10. SS 766 , 771. Klagen des Hypothekengläubigers bei flage des $ 256 der 3. P. O. Surdy jene Vorſchrift

Pfändung von Zubehörítüden . werde an fidh die Möglichkeit der Erhebung einer Feſtſtellungs.

Dem Hypothefengläubiger ſtehen gegen die Pfändung ihm klage im Sinne des § 256 der 3. P. O. nicht aus .

haftender Zubehörſtüde ſowohl die Rechtsbehelfe aus § 766 geſchloſſen , wenn beſondere Umſtände vorhanden feien , welche

der 3. P. O. wie auch die Widerſpruchsklage aus § 771 daſelbſt die Bedingungen der Zuläſſigkeit der legteren erfüllten .

zu Gebote . (Wird eingehend begründet.) S. c . T. , U. 1 . M. c. M., 11. 4. 26. Suni 03 , 6/03 II.

24. Juni 03 , 71/03 V. Handelsgejegbudy.

Konkurs ordning. 13. Anſprud) auf Auslieferung von Briefen an eine auf

11. 88 144, 145 , 225. Bedeutung des Eintrags in die gelöſte Firma

Tabelle, Erwerb der Redyte iin Falle der Zahlung. Da die Firma T. und G. gelöſcht worden iſt, ſo nimmt

Es iſt zuzugeben , daß die Eintragung in die Tabelle nicht die Poſt chne Zweifel mit Recht den Standpunkt ein , daß

dazu beſtimmt iſt, etwaige Abjonderungerechte der Konfurs . Sendungen, die unter der kujdrift dieſer Firma eingeben , als

1

2
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unbeſtellbar zu behandeln ſind. Nichtadeſtoweniger kann in dem folgenden Verfahren feſtgeſtellt wird , daß eine Zoddefraude nicht

Verhältnis der Parteien zueinander für den Bekl. die Ver. vorlag , das Eigentum des Fiekus von ſelbſt wieder in Wegfall

pflichtung beſtehen , es zu geſtatten , daß folche Sendungen an kommt und auf den früheren Eigentümer zurüd übertragen wird.

den Kl. ausgehändigt werden. Aber von den dennoch unter Daß unter allen Umſtänden in derartigen Fällen die Zoll.

dieſer Adreſſe eingehenden Sendungen iſt vorauszuſeßen , daß fie verwaltung verpflichtet wäre , die beſchlagnahmten Gegenſtände

von den Abſendern für den Inhaber oder die Inhaber degjenigen dem Eigentümer an deſſen Wohnort zurückzugeben, iſt aller .

Geſchäfts beſtimmt find, von defſen Beſtehen ſie infolge des dings nicht anzuerkennen ; vielmehr wird es im einzelnen

Geſchäftsbetriebes der aufgelöſten Geſellſchaft Renntnis erhalten Falle in dieſer Hinſicht auf die Lage der jeweiligen Ver .

hatten. Es iſt nicht anzunehmen, daß die Parteien den untauf. hältniſſe und insbeſondere darauf ankommen , welche Schritte

männiſchen Gedanken gehabt haben ſollten , es müſſe jede unter vernünftigerweiſe für geeignet und erforderlich zu erachten

der Adreſſe der gelöſchten Firma eingehende Sendung als unbe. ſind, um die Rüdübertragung erfolgreich ohne weitere

ſtellbar an den Abſender zurücgehen , damit dieſer veranlaßt Schädigung des Berechtigten zu bewirken. F. c. S., U. v .

werde, ſich über die nach der Firmenlöſdung eingetretenen Ver- 30. Juni 03 , 7/03 II.

hältniffe zu erkundigen und ſich danach zu entdeiden, ob er Haftpflichtgeſetz vom 7. Juni 1871.

nochmals und an wen er nunmehr die Sendung abgehen laſſen 17. 8 1. Begriff der höheren Gewalt und deren Ab.

wolle. Von ſelbſt verſteht ſich nur , daß wenn einmal eine er : wendung.

fennbar dem Befl. zugedachte Sendung an den Kl. gelangen Für die Entſcheidung, ob die ſchädlichen Folgen des Natur

follte, dieſer verpflichtet ſein würde, ſie an den Betl. abzugeben . ereigniffe8 (Überſpülung der Gleiſe mit Sand infolge eines

T. c. G. , U. v. 20. Juni 03 , 135/03 I. wolkenbruchartigen Regens) durch geeignete Vorkehrungen und bei

14. § 377 Abſ. 5. Kauſalität zwiſchen argliſtigem Ver- Anwendung der gebotenen äußerſten Sorgfalt zu vermeiden geweſen

ſchweigen und Unterlaſſung der Unterſuchung oder Mängelanzeige wäre, kommt es nicht darauf an, ob der Bekl. von den feſt.,

iſt nicht notwendig. geſtellten früheren Vorfällen , die die Gefahr erkennen ließen ,

Die Bell. hatte in den Inſtanzen behauptet, Kl. habe die Kenntnis erhalten hat, ob ſeinen Vertretern als Verſchulden zur

von ihr geltend gemachten Mängel argliſtig verſchwiegen. Dieſes Laſt zu legen iſt, daß fie zu dieſer Kenntnis nicht gelangt ſind,

argliſtige Verfdweigen der Mängel war für die Verſpätung der und ob die Angeſtellten, die die früheren Vorfälle wahrgenommen

Mängelanzeige nicht kauſal. Der erkennende Senat hat ſich hatten , indem ſie eine dienſtliche Meldung darüber unterließen,

für die ſeit dem 1. Januar 1900 in Kraft getretene Gefeß . pflichtwidrig handelten oder nicht lediglich das iſt maßgebend,.

gebung gegen die Anſicht entſchieden, daß das argliſtige Ver. ob objektiv der Unfall ſich als vermeidbar darſtellt oder nicht;

ſchweigen kauſal geweſen ſein müſſe für die unterlaſſene Unter- ſteht feſt, daß die Gefahr aus früheren Vorfällen für den Bekl.

ſuchung oder Mängelanzeige. Indem der 5. Abf. des § 377 erkennbar war, ſo iſt nicht weiter zu unterſuchen, ob ſie von ihin

H. G. B. in der jebigen Faſſung vorſchreibt, der Verkäufer wirklich erkannt wurde . Wenn das B. G. den Saß aufſtellt: auf

könne ſich auf die Vorſchriften in Abſ. 1–4 des gleichen Para. keinen Fall könne ſich der Bekl. damit entſchuldigen, daß ſeine

graphen nicht berufen , wenn er den Mangel argliſtig ver , Angeſtellten ihre Wahrnehmungen über die früheren Vorfälle

id wiegen hat , iſt zunächſt das Wort „Betrug“ durch den pflichtwridrig weiter zu melden unterlaffen hätten ; denn der

Ausdrud „ argliſtiges Verſd:weigen “ erſeßt worden und iſt da- Unternehmer erſcheine mit ſeinen Leuten und ſeinen Betriebs.

durch zugleich der rechtliche Begriff des argliſtigen Verſchweigens, mitteln als ein untrennbares Ganzes, und jedes Verſchulden

der für das Recht des B. G. B. ein juriſtiſch techniſcher iſt, feiner Leute ſei deshalb rechtlich als Verſgulden des Betriebs.

in dieſe Vorſchrift des H. G. B. übernommen worden. (Wird unternehmens ſelbſt anzuſehen, ſo iſt auch dieſer von der Reviſion

unter Hinweis auf B. G.B. 88 443, 460, 463, 476, 477, angefochtene Sat vergl. Eger, Haftpflichtgefeß 5. Auflage

478, 480, 485, 523, 524, 540, 600, 637, 638, 2183 S. 117 - in dem Zuſammenhange, in welchem er ausgeſprochen

und 2385 eingehend begründet. ) 5. c. E. , U. v. 26. Juni 03 , iſt, ale rechtsirrig ništ zu bezeichnen . Es iſt damit nur gemeint,.

4/03 II. daß Mängel des Betriebes und mangelhafte Leiſtungen, ſeien es

15. Art . 571 , 578.
Handlungen oder Unterlaſſungen, der Betriebsbeamten niemals

Art. 578 del . G. B. feßt regelmäßig Abweſenheit des feitens des Unternehmer8 geltend gemacht werden können , um

Befrachters voraus (1. Protokolle S. 2497 zu § 4). Für dieſen darauß den Einwand der höheren Gewalt herzuleiten. Die

Fall iſt aber die Vorſchrift des Art. 571 Abſ. 1 Sat 2 , wie Berufung auf höhere Gewalt feßt tadelloſe Funktionen aller

auch Art. 572 zeigt , nicht berechnet, ſonſt iſt ein weiteres Zu: Drgane, der Leute und Betriebømittel des Unternehmers voraus ;

warten des Schiffers nicht geboten. (Wird weiter ausgeführt.) Mängel in dieſen ſtellen, wenn ſie dem Unternehiner ohne ſein

B. c. A. , 1. v. 15. Juni 03, 65/03 I. Verſchulden unbekannt waren, den ſogenannten inneren Zufall

Vereinozollgeſeß vom 1. Juli 1869. dar, der den Einwand der höheren Gewalt ausſchließt ( Entidy.

16. § 156. Reſolutiv bedingter Eigentumderwerb des des R. O. , Bd. 1 S. 253). Es bleibt zu prüfen, ob das B.G.

Fiskus im Falle der Beſchlagnahme.
bei der Beurteilung der Frage, ob und wie eine Abwendung des

Das rechtliche Verhältnis im Falle der Beſdylagnahme jchadenſtiftenden Unfalles möglid) war, von den richtigen recht.

eines Gegenſtandes als Rontrebande durch die Zollbehörde ge. lichen Geſichtspunkten geleitet geweſen iſt. Der Maßſtab, nach

ſtaltet ſich dahin , daß das Eigentum an dem beldlagnahmten weldhern die Vermeidbarkeit oder Unvermeidlich keit eines ſchädigenden

Gegenſtand fofort mit der Beſchlagnahme auf den Fiskus über . Ereigniffe $ zu beurteilen iſt, iſt, wie bereit8 ausgeführt wurde,

geht , jedod, in der Weiſe reſolutiv bedingt, daß , wenn in dem einelu objektiver ; aber er iſt fein abſoluter. „Es kommt nidyt

1
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darauf an, ob die Abwendung des ſchädigenden Ereigniſſe oder bringung und Verwendung der Worte Kyriazi frères auf

feiner Folgen überhaupt (in abstracto) möglich war, ſondern Zigaretten und deren Umhüllungen und Verpackungen unterſagt

ob die Abwendung bei den gegebenen Verhältniſſen durch die iſt, hat der B. R. zu Unrecht ſtattgegeben. Die Entſcheidung

äußerſte, dieſen Umſtänden angemeſſene Sorgfalt und durch iſt auf $ 8 deß Gefeßes zur Bekämpfung des unlauteren Wett

Mittel, deren Anwendung dem Haftpflichtigen vernünftigerweiſe bewerbes geſtüßt, wonach gegen denjenigen , welcher im geſchäft

zugemutet werden durfte, erreicht werden konnte" , und hierbei lichen Verkehr einen Namen oder eine Firina oder die beſondere

kommen nur ſolche Mittel in Betracht, „deren Anwendung über. Bezeichnung eines Erwerbsgeſchäfts uſw. in einer Weiſe benußt,

haupt möglich iſt, ohne den wirtſchaftlichen Erfolg des Inter . welche darauf berechnet und geeignet iſt, Verwechslungen mit

nehmens lſtändig auszuſchließen“ . (Entſc. des R. G. , dem Namen der Firma oder der beſonderen Bezeichnung eines

Bd. 21 S. 13 ; vergl. Juriſtiſche Wochenſchrift 1888, S. 185, Erwerbsgeſchäfts hervorzurufen, deren fich ein anderer befugter

1892 S. 484, 1893 S. 39.) Das iſt im allgemeinen vom weiſe bedient, von dieſem lepteren der Anſpruch auf Unterlaffung

B. G. nicht verkannt ; wenn es in Anwendung des Saßeß auf dieſer mißbräuchlichen Art der Benußung geltend gemacht

den gegebenen Fall als erſtes Mittel zur Abwendung des werden kann. Nach dem klaren Sinn des Gefeßes ſteht alſo

Unfalles die Anbringung eines Grabens zur Abfangung des dieſer Anſpruch nnr dem berechtigten Inhaber des Namens,

Sanded in Verbindung äußerſtenfalles mit Führung des der Firma oder der beſonderen Bezeichnung des Erwerbsgeſchäfts

Überganges über den Bahnkörper mittels eines Viaduktes auf zu . Nun iſt aber Ryriazi frères weder die Firma des Bekl.

ſtellt, und die Behauptung des Bekl. , die örtlichen Verhältniffe noch die beſondere Bezeichnung ſeines Geſchäfts , vielmehr die

ließen die Anlegung eines Viaduftes nicht zu , als in dieſer An. Firma des Geſchäfts in Kairo. Der B. R. iſt denn auch

gemeinheit unſubſtanziiert zurückweiſt, ſo kann dagegen geltend ſelbſt in eingehender Begründung zu der Feſtſtellung gelangt,

gemacht werden, daß durch Ausübung des Fragerechte die daß die Benußung der Firma Kyriazi frères ſeitens der Kl.

Ergänzung der ungenügenden Ausgaben hätte herbeigeführt und die Anbringung derſelben auf den von ihr hergeſtellten

werden können ($ 139 3. P.D.). Auch darüber, ob die Aus . Zigaretten geeignet fet , zur Verwechſelung mit der Rairoer

führbarkeit der zweiten vom B. G. aufgeſtellten Maßregel zur Firma und der von dieſer fabrizierten, von dem Befl. ver

Abwendung des Unfallet: die Reviſion der Strecke an der ge. triebenen Zigaretten zu führen , und daß die Kl. bei der Wahl

fährdeten Stelle nach jedem ſtarken Regenguß und Zurüdhaltung ihrer Firma darauf abgeſehen habe, Verwechslungen derſelben

der Züge, bis dieſe erfolgt war, hinlänglidy geprüft iſt, darf mit der Firma Kyriazi frères in Kairo , ſowie der von ihr

geſtritten werden . Unzweifelhaft aber war der dritte Weg be. fabrizierten Zigaretten mit den von der legteren Firina her

ſchreitbar, den das B. G. angibt : es fonnte und mußte nach geſtellten hervorzurufen. Hiernach liegt alſo nur ein Mißbrauch

dem wolfenbruchartigen Regen an der durch Beſpülung bedrohten der Firma des Geſchäftes Kyriazi frères in Kairo vor, und

Stelle die Fahrt fo verlangſamt werden, daß ein rechtzeitiges befißt der Befl. – Kaufmann B. in Hamburg feine

Bremſen vor dem Hindernis möglich war ; dem B. G. iſt darin legitimation , gegen die Kl. wegen dieſes Mißbrauchs einen

beizutreten , daß dieſe Verlangſamung der Fahrt, wie ſie ſelbſt Anſpruch aus § 8 des Wettbewerbøgefeßes zu erheben . Wenn

Schnellzüge an Stellen ausführen , wo am Bahnkörper gearbeitet das O. L. G. im Anſchluſſe an die vorerwähnte Feſtſtellung

wird , eine ſo geringfügige Verſpätung bewirkt hätte, daß fie fortfährt : „Die Benußung der Firma Kyriazi frères findet

gegenüber der den Reiſenden drohenden Gefahren gar nicht in daher, inſoweit die Kl. dieſelbe zur Bezeichnung ihrer gedachten

Betracht kommen konnte ; ſie war, wie das B. G. zutreffend Fabrikate benußt, mißbräuchlich zum Zwede der Täuſchung

annimmt, ausführbar, ohne zu einer übermäßigen Belaſtung des ſtatt und verleßt die Rechte des Bekl., welcher auf Grund der

Bekl. zu führen und die Wirtſchaftlichkeit des Betriebe zu be. eingetragenen Warenzeichen ſich befugterweiſe der Worte Kyriazi

einträchtigen. War dies der Fall , ſo iſt der Einwand der höheren frères zur Bezeichnung der von ihm vertriebenen Zigaretten

Gewalt vom B. G. mit Recht verworfen worden. E. C. H. , und Tabake der Firma in Kairo bedient“ , ſo iſt dieſe Auß .

U. V. 22. Juli 03 , 192/03 VI. führung abwegig und unrichtig; denn bei Anwendung des be.

Wettbewerbøgefeß vom 27. Mai 1896. zogenen $ 8 handelt es fich nicht um Warenzeichen , zudem

18. & 8. Aktivlegitimation. würde der Bekl. auf Grund ſeiner Warenzeichen rechtlich nicht

Für den Bekl . , Kaufinann B. , Hamburg , der behauptet , in der Lage fein , der Kl. den Gebrauch ihrer Firma Kyriazi
die Alleinvertretung der Firma Kyriazi frères in Kairo , einer frères zu verbieten , § 13 des Warenzeichengeſeßes, wie denn

Zigarettenfabrik und eines Handelsgeſchäfte mit türkiſchein auch nach Firmenrecht von einem unbefugten Gebrauch dieſer
Tabak, zu beſißen , ſind in den Jahren 1895 , 1898 und 1899 firma feitens der Kl. nicht die Rede ſein könnte, 37 Abſ. 2

für Tabat , Zigarren und Zigaretten die Warenzeiden unter det 5. G. B. Die angegriffene Entſcheidung bezüglich der

Nr. 31261 B 4395 , Nr. 9135 B 949 und Nr. 40532 B 567 C Widerklage beruht daher auf Verlegung des § 8 des Wett.

in die Zeichenrolle des Patentamtes eingetragen worden , von bewerbgeſebe8. R. c . B. , u. v . 3. Juli 03, 113/03 II.

denen das eine ausſchließlich aus den Worten Kyriazi frères , Börſengejeß vom 22. Juni 1896.

die beiden anderen aus dieſen Worten in Verbindung mit anderen 19. $$ 50 , 68. Börſenmäßiger Terminhandel in Getreide

Worten und mit Verzierungen beſtehen . Die Kl . iſt in Berlin und Mühlenfabrikaten an ausländiſchen Börſen.

unter der Firma Kyriazi frères ſeit 1901 als offene Handels- Die Klage war auf die Behauptung geſtüßt, daß die

geſelljchaft eingetragen, ſie betreibt daſelbſt die Fabrikation und von der Bell. an der New Yorker und Chicagoer Börſe für

den Verkauf von Zigaretten. Der in Betracht kommenden den Kl. abgeſchloffenen Geſchäfte Börſenteriningeſchäfte feien .

Widerklage , welcher dahin entſprochen , daß der Kl . die An. Das R. G. hat die Auffaſſung des Kammergerichte , daſ

1
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die Vorſchrift des § 50 Abſ. 3 des Börſengeſeket : „Der für die Anwendung der Beſtimmung genügen , daß die Begriffs.

börſenmäßige Terminhandel in Getreide und Mühlenfabrikaten merkınale eines Börſentermingeſchäfts, die der § 48 des Gefeßes

iſt unterſagt," fich auch auf Börſentermingeſchäfte beziehe, die aufſtellt, entſprechend zutreffen. Die Angriffe, welche die

an auéländiſchen Börſen geſchloffen werden , nach ausführlicher Reviſion gegen dieſe bisher vom R. G. befolgte Auffaſſung des

Begründung nicht gebilligt, aber ausgeführt , daß in Anwendung § 68 Abſ. 1 des Börſengeſefes und die darauf geſtüßte Be

des § 66 Abſ. 4 Börſengeſeßes dein Reviſionskl. die Rüc. handlung ausländiſcher Geſdhäfte gerichtet hat, find verfehlt.

forderung deſſen zu verſagen ſei , was er nach völliger Al- Es iſt ausgeführt, das Börſengeſet gelte , wie bei den Vor:

widelung der Geſchäfte zu deren Erfüllung geleiſtet hat. S. c. F. , beratungen von maßgebender Seite ausgeſprochen worden ſei ,

1. v . 15. Juni 03, 80/03 I. nur für die deutſchen Börſen. – Auf das Geſetz im ganzen

20. SS 48, 65 , 66 , 68. Ortliches Recht für Börſentermin. bezogen iſt dies ohne Frage ridtig ; gar nichts aber folgt daraus

geſchäfte, die im Ausland abgeſchloſſen ſind. für die Abgrenzung des Anwendung & gebietes der hier in Frage

Für die Beantwortung der nach Anſicht der Reviſion zu ſtehenden, gerade den Geſchäftsverkehr mit dem Auslande ins

verneinenden Frage, ob auf Termingeſchäfte über Wertpapiere, Auge faſſenden Einzelbeſtimmung des Gefeßeß. Ausgeführt iſt

auch wenn ſie im Auslande zu erfüllen und nicht nach den Be- ferner, die im Auftrage des Bekl. geſchloſſenen Hauptgeſchäfte

dingungen einer deutſchen Börſe geſchloſſen ſind, das deutſche feien als im Auslande zwiſchen Ausländern geſchloſſen gültig ,

Börſengeſeß anzuwenden iſt, bedarf es angeſichts der im § 68 deshalb ſei auch der Auftrag für den Bekl. verbindlich , weil die

Abj. 1 dieſes Gefeßes ſelbſt getroffenen Beſtimmung nicht der Vorſchrift im § 66 Abſ. 2 des Börſengejeges hinſichtlich des

Heranziehung des vom B. G. mitberückſichtigten Art. 30 des Auftrag zur Vorausſeßung habe , daſs das Hauptgeſchäft ein

E. G. zum B. G. B.; denn weder das B. G. B. noch das E. G. unter den Abſ. 1 des § 66 fallendes Geſchäft ſei. – Wäre

dazu enthält eine Vorſchrift, durch welche die Sonderbeſtimmung dieſe Auslegung des § 66 Abſ. 2 zutreffend, ſo müßte der Auf

iin 8 68 Abſ.1 del Börſengeſeges als aufgehoben angeſehen werden trag eines nicht in das Börſenregiſter Eingetragenen ein Sould

könnte, und deshalb iſt ſie in Kraft geblieben (Art. 32 des E. G. verhältnis für ihn auch dann begründen, wenn der Auftrag in

zum B. G. B.) . Wörtlich übereinſtiminend mit dem $ 68 des Deutſchland einem im Börſenregiſter Eingetragenen erteilt und

Börſengeſeķes lautete bereits der § 65 Abſ. 1 und 2 des Geſeß- von dieſem das Hauptgejđäft mit einem ebenfalls im Regiſter

entwurfs , in deſſen Begründung zu den hier vorgeſehenen Be. Eingetragenen gejd loſſen wurde. Daß dies der Abſicht des

ſtimmungen folgendes ausgeführt wird . Für den Geſchäfteverkehr Gejepes widerſpredyen würde , iſt ebenſo zweifellos , wie es gewiz

mit dem Auslande müſſe mit Rüdficht auf die Zwecke, weldye iſt, daß die von der Reviſion vertretene Auslegung des § 66

die Einrichtung des Regiſters verfolge , ſowie auf die Intereffen Abſ. 2 ſeinem Wortlaute gegenüber unmöglich iſt. Iſt im Abſ. 1

des deutſchen Börſenhandels Vorſorge getroffen werden , daß beſtimmt, daß durch ein Börſentermingeſchäft in einem Geſchäfts

einerſeits nicht der Inländer unter Ilmgehung der Eintragung zweige , für den nicht beide Parteien zur Zeit des Geſdýäfts

ſeine Börſentermingeſchäfte nady dein Auslande verlege , daß abidluſjes in einem Börſenregiſter eingetragen ſind , ein Sduld.

andererſeits aber auch der Ausländer nicht durch das Erfordernis verhältnis nicht begründet wird und ſoll nach Abj. 2 das Gleiche

der Eintragung dem deutſchen Börſenverkehr ferngehalten werde. gelten von der Erteilung und Übernahme von Aufträgen zum

Es dürfe deshalb zwar die linwirkſamkeit des Gejd;afts nicht bjdbluſſe von Börjentermingeidhäften , ſo iſt damit völlig klar

davon abhängig gemacht werden, daß es im Julande geſdlcijen gejagt , daß die Erteilung und die Übernahme des Auftrags zur

oder zu erfüllen ſei . Vielmehr müſſe in der Regel ohne Rück: Abſchließung eines Börjentermingeſchäfts kein Schuldverhältnis

ſicht darauf, welchem örtlichen Rechte ein Börſentermingeidäft begründen, wenn nicht beide Parteien , der Auftraggeber und der

unterworfen ſei , das Erfordernis der Eintragung in der Perſon Beauftragte, im Vörſenregiſter eingetragen ſind . Rechtlich

jedes Vertragſdließenden erfüllt ſein , der im deutſchen Reich einen unerheblich iſt endlich audy der von der Reviſion hervorgehobene

Wohnſitz oder eine Niederlaſſung habe ; nur für die im Auslande Imſtand, daß der Bell . ein Großfaufmann iſt, der gewerbs ,

angejejjenen Perſonen ſei von jener Bejdränkung abzuſehen . mäßig Noleijen kauft und verkauft . Will das Gefeß durch die

Soll alſo die Beſtimmung iin Abſ. 1 des § 68 , wie übrigens Einrichtung des Börſenregiſters ſolche Perſonen, die keine wirt .

audy aus ihr ſelbſt klar erkennbar iſt , dem vorbeugen , daſs der ſchaftlich berechtigte Veranlaſſung zum Terminhandel haben,

Inländer unter Umgehung der Eintragung in das Börſenregiſter - yon den Ausländern im Sinne des § 68 46.2 abgeſehen -

ſeine Börſentermingeſchäfte nach dem Auslande verlegt , dann iſt ſowohl vom ausländiſchen, wie vom inländijden Terminhandel

es , wie bereits in früheren Urteilen des R. G. dargelegt worden fernhalten , ſo darf doch ſelbſtverſtändlid, nidt deshalb die An .

iſt ( vergl. Entich . des R. G. in Zivilſachen Bd. 43 S. 91 und wendung des Gefeßes davon abhängig gemadit werden , ob im

Bd. 44 S. 52) , mit dein Zweck der Beſtimmung unvereinbar, einzelnen Fall derjenige, der das Geſet für ſid, anruft, zu jener

ihre Anwendung auf die von der Reviſion ſelbſt als geſucht Perſonenklaffe gehört. Die Beſtimmung, welche im $ 65 Abſ . 3

bezeichneten ) Fälle , in denen ein Inländer ein Termingeſchäft des Vörſengejeţentwurfs enthalten war und wie folgt lautete :

nach den Bedingungen einer deutſchen Börje im Auslande aly. „ Hat nur eine der Parteien im Inlande einen Wohnſiß oder

idyließt oder für ein im Inlande nach den Bedingungen einer eine gewerbliche Niederlaſſung , jo iſt auch die Eintragung dieſer

deutſchen Börſe abgeſchloſſenes Termingejdyäft einen ausländiſchen Partei in das Börſenregiſter nicht erforderlich, ſofern das Geſchäft

Dit als Erfüllung ort fich ausbedingt, zu beſchränken und die zu ihrem Gewerbebetriebe gehört“ iſt nicht Gefeß geworden .

viel näher liegende llmgehung der Eintragung durch Abidließung Was die ferner in Betracht kommende Frage anlangt, ob auf

oder Abſchließenlaſſen von Termingeſdýäften an einer ausländiſchen die hier zu beurteilenden Geſchäfte die Begriffømerkmale des

Börje nady deren Bedingungen freizugeben . Es inuß detbalb § 48 des Börjengejeges entſpredend zutreffen , ſo iſt ſie mit

-
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Rüdficht auf die feſtſtehenden Tatſachen unbedenklich zu bejahen. find. (Wird eingehend begründet.) R. c. W., U. v . 7. Juli 03,

R. C. W., U. 8. 24. Juni 03 , 101/03 I. 209/03 III.

Gefeß über die Zwangsverſteigerung und Zwang8 . II. Das Gemeine Redt.

verwaltung vom 24. März 1897. 22. Anpreiſung oder rechtserhebliche Zuficherung ?

21. § 57. Unanwendbarkeit auf vor dem 1. Januar 1900 Freilich ſind nach 1. 19 pr. 3 D. aed . ed. 21 , 1 all

begründete Miet- und Pachtverhältniſſe. gemeine Lobpreiſungen des Kaufgegenſtandes unverbindlich; aber

Das B. G. hat angenommen , daß die Entſcheidung über andrerſeits macht nach 1. 13 § 3 D. de A. E. V. 19, 1 3. B.

die Klage und die Widerklage in erſter Reihe davon abhänge, die Verſicherung, der zu verkaufende Sklav jei tüchtig und zu .

ob der $ 57 des R. Gej. über die Zwangøverſteigerung und verläſſig ( ,bonae frugi et fidus“ ), den Verkäufer verantwortlich .

Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 auch auf Mietverträge Es wird alſo auf den Zuſammenhang der Verhandlungen , in

Anwendung finde, die vor dem Jutrafttreten dieſes Gefeßes ab : welchem eine ſolche ziemlich allgemein gehaltene Charakteriſierung

geſchloſſen und durch Übergabe des Mietgegenſtandes ausgeführt des Vertragsgegenſtandes aufgetreten iſt, ankommen, um zu be

feien . Es erwägt, daß das Gefeß zwar nach ſeinem § 1 in ſtimmen , ob es fich um eine bloße unverbindliche Anpreiſung ,

Anſehung der Grundſtücke für jeden Grundbuch bezirt mit dem oder um eine Zuſicherung handle, aus welcher nach Maßgabe

Zeitpunkt in Kraft treten foll, in welchem das Grundbuch als der 1. 6 § 4, 1. 13 § 3 D. de A. E. V. 19 , 1 eventuell auf

angelegt anzuſehen ſei , daß es aber für Elſaß -Lothringen nach Schadenserſaß gehaftet werden würde. Vor allem aber würde

den $s 27 und 47 des dortigen Landesgeſeßes betreffend die diejenige Außerung, die der Bekl. nach der Behauptung des Kl.

Ausführung des Reichsgefeßes über die Zwangsverſteigerung und deffen damaliger Ehefrau als Botin gegenüber getan haben ſoll,

die Zwangsverwaltung vom 13. November 1899 vom 1. Januar und für welche dieſe jeßt eben vom Kl. als Zeugin benannt iſt,

1900 ab auch ſchon auf die Zwangsverſteigerung und die jedenfalls mehr als eine bloße allgemeine Anpreiſung geweſen

Zwangsverwaltung von Grundſtücken bis zur Anlegung des fein. Der Bekl. foll der Frau M. nämlich auf ihre beſorgten

Grundbuche für anwendbar erklärt ſei. Deshalb unterliege das Anfragen geantwortet haben , es ſei gar keine Gefahr , der

erſt im Jahre 1901 eingeleitete Verfahren der Zwangøverſteigerung Poſten ſtehe abſolut ficher. Warum hierin nicht die

des hier in Frage kommenden Grundſtück audioließlich den rechtserhebliche Zuſicherung einer Eigenſchaft liegen ſollte , hat

Vorſchriften des Reichegefeßes. Somit fomme auch deffen 8 57 das D. L.G. nicht auegeführt, dieſe Behauptung des Kl. viel

hier an ſich zur Anwendung, und da dieſer keinen Interſchied mehr ganz übergangen. Aber man muß noch weiter gehen : da

zwiſchen Mietverträgen mache, die vor , und ſolchen , die nach hier unbeſtritten der Kl. fich fehr ernſtlich wegen der Güte und

dem Inkrafttreten des B. G. B. abgeſchloffen ſeien , ſo unterliege Sicherheit der fraglichen Hypothek erkundigt hat, ehe er ſich auf

auch der hier zur Entſcheidung ſtehende Fall den Vorſchriften das ihm nicht unbedenkliche Geſchäft einließ , ſo würde die darauf

jener Beſtimmung , ſofern nicht andere geſebliche Normen eine erfolgte Außerung des Bekl . , die Hypothek ſei gut , ſich gleich

Abweichung rechtfertigten . Im weiteren führt es dann aus , daß falls ſchon als die Zuficherung einer Eigenſchaft darſtellen , zumal

dies in Anſehung der Art. 170 , 171 , 172 und 179 des da bei einer øypothek dieſe Eigenſchaft, als nach wirtſ aftlichen,

E. G. zum B. G. B. nicht der Fall ſei und daß auch aus dem zum Teil rechneriſchen Kriterien zu beſtimmen , immerhin von

Umſtande, daß der Mietvertrag vom 22. Oktober 1898 gemäß vornherein eine etwas beſtimmtere Natur an fich trägt, als bei

Art. 2 Ziffer 4 des Gefeßes vom 23. März 1855 sur la einem Menſchen , von dein die oben angeführte I. 13 8 3 D. 19 , 1

Transcription en matière hypothécaire überſchrieben ſei , keine ſpricht. M. c . 6. , II . v . 22. Juni 03 , 4/03 VI.

Ginjhränkung der Anwendung des § 57 auf den gegenwärtigen III . Preußiſche Landesgeſete.

Fall zu entnehmen ſei . Der Kl . ſei hiernach berechtigt geweſen , Stempelgeſeß vom 31. Juli 1895.

auf Grund des § 57 dem Bekl . das Mietoverhältnis, wie ge- 23. Tarifſtelle 73. Begriff der Generalvollmacht.

chehen , unter Einhaltung der geſetlichen Friſt zu kündigen. In Übereinſtimmung mit Heiniß, Kommentar zum Preußi .

Dieſe Begründung des B. U. würde rechtlich nicht zu beanſtanden ſchen Stempelſteuergeſeß, 2. Aufl . S. 632 , iſt anzunehmen, daß

ſein , wenn anzunehmen wäre, daß die grundlegende Ausführung, eine Generalvollmacht auch dann vorliegt , wenn die Ermächtigung

der § 57 des R. Gef. über die Zwangsverſteigerung und Zwange- zur Beſorgung aller Angelegenheiten des Vollmachtgebers rich

verwaltung beziehe ſich auch auf ſolche Mietverhältniffe, die ſchon auf einen beſtimmten Teil des Vermögens, z . B. auf eine dem

vor dem Inkrafttreten des B. G. B. begründet und in Vollzug Vollmachtgeber angefallene Erbſchaft oder auf ein von ihm be .

geſeßt feien , fich als Anwendung nicht reviſiblen Rechts triebenes Handelégeſchäft beſchränkt. Dies wird klägerijderſeits

darſtellte, weil ſie auf dem § 27 des nur für Eljaß -Lothringen auch nicht bezweifelt. Steht dieſe Beſchränkung auf einen geo

geltenden Gefeßes vom 13. November 1899 fußte. Denn im wiffen Vermögenskompler, wenn die Ermächtigung ſich auf alle

übrigen enthalten die Darlegungen des B. G. keine Verlegung Rechtsgeſchäfte erſtreckt, der Annahme der Generalvollmacht nicht

einer Rechtenorm . Allein jene Vorausſeßung trifft nicht zu , entgegen , fo liegt auch tein Grund vor , die Vollmacht anders

vielmehr ſtellt ſich der $ 57 in der ihm vom B. G. auf den zu qualifizieren, wenn die Ermächtigung auf gewiſſe Gattungen

vorliegenden Fall gegebenen Anwendung als eine der Reviſion von Geſchäften in bezug auf einen Vermögenskompler gerichtet

unterliegende Rechtsnorm dar, und die weitere Prüfung ergibt dann, iſt; Wortlaut und Tendenz des Gefeßes geben hierzu keinen

daß ſeine Beſtimmungen auf den gegenwärtigen Fall unrichtig Anlaß. B. c. S. , II . v . 9. Juli 03 , 108/03 VII.

angewandt find. Denn nach richtiger Anſicht muß angenommen S. S.

werden, daß ſich der § 57 nur auf diejenigen Miet- und Pacht

verhältniſſe bezieht, die erſt ſeit dein 1. Januar 1900 begründet
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Nus der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts. 5. $ 125 .

(Entdeidungen aus Februar und März 1903.)
Wie bei dem Delift aus 227 Abſ.1 Str. G. B. der

Bericht erſtattet im Auftrage des Vorſtandes von Friedrich
Grund der Beſtrafung lediglich in der Beteiligung an der

Kloeppel , Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Dredden .
Schlägerei, nicht in der vom einzelnen entfalteten Tätigkeit und

nicht in einem urſächlichen Zuſammenhange zwiſchen dieſer und
A. Zum Strafgeſet buche.

dem durch die Schlägerei verurſachten Tode des anderen liegt ,

1. $8 40—42 verbunden mit SS 130, 166. deshalb auch der Umſtand, daß jemand , der ſich überhaupt

Die in Anwendung auf $ 166 in der Entſch. Bd. XXX beteiligte , in einem gewiffen Abſchnitte der Sølägerei nicht

S. 194 gegebenen Ausführungen laffen ſich auf § 130 nicht anweſend war , die Beteiligung als ſolche nicht aufhebt

übertragen. Im Gegenſaße zu § 166 iſt im 8 130 ein be . Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. 3 S. 241 , Bd. 8

ſtimmter Erfolg der Handlung nicht zum Tatbeſtandemerkmal S. 369 ff. -, ſo muß ed analog aud für die Anwendbarkeites

erhoben . Sämtliche objektiven Tatbeſtandserforderniffe des § 130 des erſten Abſaßes des § 125 Str. G. B. ausreichend fein ,

können daher mit der Vertreibung der Drudſchrift erfüllt ſein daß der Täter in irgend einem Zeitabſchnitte ſich in der

und dann ſteht dem Verfahren nach $$ 40-42 Str. G. B. zuſammengerotteten Menge befunden hat , vorauegeſeßt , daß

nicht im Wege. Urt. des iv . Sen. vom 6. März 1903. auch im übrigen die Tatbeſtandderforderniffe gegeben ſind. Urt.

5632. 1902 . des III. Sen. vom 16. März 1903. 125. 1903.

2. 88 48 , 49 , 73 . 6. § 136.

Jrrig iſt es , daß Anſtiftung und Beihülfe zu derſelben Wie ſeitens des erkennenden Senated in dem Urteile Entſch .

Haupttat nicht in idealer Konkurrenz begangen werden können . Bd. 34 S. 398 ausgeſprochen, iſt die Rechtmäßigkeit der Amts.

Daß verſchiedene Teilnahmehandlungen an einer und derſelben aufübung nicht, wie bei § 113 , ein Erfordernis für die An.

Haupttat, fo Anſtiftung und Beihülfe , nicht als mehrere ſelb . wendbarkeit des § 136. Iſt die Siegelanlage ſeitens einer

ſtändige Handlungen angeſehen werden , alſo miteinander nicht Behörde oder eines Beamten, welche zu dieſer Maßregel über

in Realfonkurrenz treten können , darf nicht bezweifelt werden haupt abſtrakt berechtigt und örtlich zuſtändig find, zum

(vergl. Entſch. Bd. II S. 145 , Bd. XI S. 37, Bd. XVII Zwede der Verſchließung , Bezeichnung oder Beſchlagnahme von

S. 227, Bd . XXIII S. 300) . Hier aber hat der erſte Richter Sachen erfolgt, ſo iſt es ohne Bedeutung , ob im konkreten

feſtgeſtellt, daß B. durch eine und dieſelbe Handlung ſich der Falle die geſeblichen Vorausſeßungen für die Zuläſſigkeit einer

Anſtiftung und der Beihülfe zu der von der E. verübten Siegelung vorhanden oder nid )t vorhanden waren. Die vor.

Straftat ſchuldig gemacht hat, und er hat demgemäß den $ 73, ſtehend dargelegten Recht&grundſätze ſeben ſid ebenſowenig wie

nicht den 8 74 des Str. G. B. zur Anwendung gebracht. In die Ausführungen in dem Urteile Bd. 34 S. 398 in Widerſpruch

einer Handlung können ſowohl die Tatbeſtandemertmale des zu den Urteilen Bd. 8 S. 35 und Bd. 22 S.5. In dem erſten

§ 48 des Str. G. B. , als auch die des § 49 a . a . D. liegen , diefer Urteile iſt die unterlaſſene Anwendung des § 136 l . c .a

derart, daß dieſelbe Handlung ſowohl den § 48 als auch den lediglich deshalb gebilligt , weil der Beamte bei Anlage der

§ 49 verleßt. Urt. des I. Sen. vom 2. März 1903. 397. 1903. Siegel überhaupt nicht mehr in amtlicher Funktion gehandelt

3. § 73. hat. Bei dem , dem zweiten jener Urteile zu grunde liegenden

Die Annahme inildernder Umſtände hat nur für die Straf. Sadverhalte ſtand aber weſentlich nur in Frage, ob zum Zwecke

zumeffung Erheblichkeit, dagegen ſind für die Beantwortung der der Polizeilichen Verhinderung der Fortjeßung eines konzeffions.

Frage, welches Gefeß im Sinne des § 73 deb Str. G. B. die pflichtigen , nicht genehmigten Gewerbebetriebe die Anwendung

fchwerſte Strafe oder die ſchwerſte Strafart androht , lediglich unmittelbaren Zwanges , insbeſondere die Verſiegelung der

die Strafandrohungen in thesi maßgebend ( Entſch. Bd. 30 Gewerbøräume zuläſſig ſei. Zu einer Entſcheidung der vor .

S. 284 ), und da eß fich im vorliegenden Falle um zwei Gefeße liegend erörterten Frage , ob außer der abſtrakten und örtlichenes

handelt, von denen das eine nur Gefängnis, das andere primär Zuſtändigkeit des Beamten Rechtmäßigkeit der Amtshandlung

Zuchthaus androht, iſt ohne Rüdſicht auf die Möglichkeit der in concreto zur Anwendbarkeit des § 136 1. c. erforderlich ſei ,

Annahme mildernder Umſtände dasjenige Gefeß als das jdwerere lag in jenem Falle ein Anlaß nicht vor. Urt. des IV. Sen.

zu erachten, welche die ſchwerere Strafart androht , während, vom 13. März 1903. 5633. 1902 .

wenn eß fich um gleiche Strafarten handelt und die höchſte 7. § 137.

zuläſſige Strafe gleich bemeffen iſt, allerdinge, wie in dem an . Gemäß § 808 Zivilprozeßordnung iſt die Wirkſamkeit der

geführten reihøgerichtlichen Erkenntniſſe ausgeführt iſt, auf die Pfändung körferlicher Sachen, die im Gewahrſam des Schuldners

von einem der einſchlagenden Gefeße für den Fal mildernder verbleiben , nicht allein dadurch bedingt, daß an die einzelnen

Umſtände zugelaffene außerordentliche Strafe Rüdricht zu nehmen Pfandſtücke Siegel angelegt werden , ſondern es darf auch die

iſt. Urt. des III. Sen. vom 23. Februar 1903. 6317. 1902. Pfändung auf ſonſtige Weije erſichtlich gemacht werden .

4. 8 123. Für die Rechtewirkſamkeit der Pfändung iſt lediglich die

Das Hausrecht in den Warteräumen der Eiſenbahnen ſteht gefepliche Vorſchrift (8 808 cit.) , nicht die im Verwaltungs

den Stationsbeamten zu , dem Bahnhofswirt nur dann , wenn wege erlaſſene Geichäftsanweiſung für die Gerichtsvollzieher maß

ihm , wie in § 6 des Muſters für Pachtverträge im Preußiſchen gebend. Das Geſeß aber ſtellt ſlechthin die Anlegung von6

Eiſenbahnverordnungsblatt 1896 S. 238, die Aufrechterhaltung Siegeln oder die Kenntlichmachung der Pfändung auf andere

der Ordnung in den Bewirtungøräumen zur Pflicht gemacht Weiſe als gleichwertig nebeneinander, indem eß lediglich vor ,e8

worden iſt. Urt. des I. Sen. vom 23. März 1903. 5943. 1902. ſchreibt, daß die Pfändung durch Anlegung von Siegeln oder
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auf ſonſtige Weiſe erſichtlich zu machen iſt. Nach dem Wort- fortgefeßten Vergehens anzuwenden find. Dem Begriffe nach

laute des Gefeßes kann alſo die Siegelung durch jede andere iſt jedoch die Straftat des § 169 des Str. G. B. weder ein

Form erfeßt werden , wenn ſie nur den Zweck, die Pfändung Dauer : noch ein fog . fortgeſeptes Delift, wie das Reichs.

erſichtlich zu machen, ebenſogut erfüllt. Ob diefein Erforderniffe gericht ſchon in den Urteilen ( Entſch. Bd. XXXIV S. 24 und

genügt iſt, iſt im weſentlichen Tatfrage. Jedenfalls iſt die Rechtſprechung Bd. V S. 740) ausgeführt hat. Mit dieſen

Anbringung einer Anzeige, daß die ſpeziell bezeichneten Sachen Grundſägen ſtelt die Entſcheidung im Einklang. Das Delift

gepfändet ſeien , als Mittel der Kenntlichmachung vom Gefeße war ſchon zur Vollendung gelangt , als die angeklagte Ehefrau

nicht ausgeſloffen und daher zuzulaffen ; notwendig für ihre den Plan der Unterſchiebung ſoweit durchgeführt hatte, daß der

Wirkſamkeit iſt nur , daß ſie die Pfändung wirklid kenntlich Shein der erfolgten Geburt hergeſtellt war. Demgemäß

macht. Das Reviſionøgericht, welchem die Grörterung der Tat- durften auch alle weiteren Afte ( der falſche Eintrag in das

frage entzogen iſt, wird im Einzelfalle nur nachzuprüfen haben, Geburtsregiſter, die abermalige Taufe uſw.) nur als Wirkungen

ob die rechtlichen Vorausſeßungen einer Pfändung , wie ſie der vorher entfalteten Tätigkeit der Angeklagten, in welcher der

oben erörtert ſind, zutreffend feſtgeſtellt worden ſind . Dies iſt Tatbeſtand des Vergehens fich ſchon verkörpert hatte , aufgefaßt

hier der Fall. Denn es wird ausdrücklich als erwieſen bezeichnet werden. Gegen die Annahme der Vollendung in dem bezeichneten

daß nach erfolgter Beſignahme der Sachen durch den Gerichte. Zeitpunkt beſteht hiernach kein rechtliches Bedenken . Dann aber

vollzieher in demſelben Raume , in dem ſich die Sachen iſt das der jo firierten Vollendung nachfolgende Verhalten der

befanden , und zwar an einer, jedem Eintretenden in die Augen Mitangeklagten N. zutreffend als Begünſtigung und nicht als

fallenden Stelle, die Anzeige der Pfändung angebracht wurde, Beihülfe charakteriſiert worden. Urt. des I. Sen. vom 19. februar

und daß ſie jedes einzelne Stück benannte, alſo die Identität 1903. 5152. 1902 .

jeder einzelnen Pfandfache deutlich erkennen ließ ; es wird 9. SS 180, 181 a .

ferner ausdrücklich feſtgeſtellt, daß die Pfändung durch die An- Während das Merkmal der Gewohnheitemäßigkeit, die

bringung der Anzeige erſichtlich gemacht worden iſt. Die begrifflich einen durch Übung au & gebildeten und felbſttätig fort.

Möglichkeit einer ungehörigen Beſeitigung der die Pfändung wirkenden Hang bedeutet (Entſch . des R. G. in Strafſachen

wirkſam machenden Maßregeln genügt an ſich noch nicht, um Bd. 5 S. 369 , 32 , 394) in $ 180, ſeiner klaren Faſſung nach ,

leßtere, ſofern ſie zur Erreidyung ihres Zweckes an ſich geeignet nur auf Kuppelei im allgemeinen bezogen werden darf, betrifft es in

waren , als unwirkjam erſcheinen zu laſſen . Es iſt ferner auf 181 a Abſ. 1 , ausweislich des Wortlauts , die einer einzelnen

die gefeßliche Vornahme und Wirkſamkeit der Pfändung ohne Frauensperſon gegenüber gewährte Zuhälterei . Daher entſteht kein

Einfluß , ob etwa der pfändende Gericht&vollzieher fich durch die innerer Widerſpruch, wenn neben gewohnheitsmäßiger Zuhälterei

Nichtbeachtung ſeiner Inſtruktionen disziplinariſch ſtrafbar und hinſichtlich einer beſtimmten Frauensperſon ein felbſtändiges, nicht

regreßpflichtig gemacht hat. Urt . des I. Sen. vom 23. März 1903. auf Gewohnheitsmäßigkeit beruhendes Vergehen der gewinnſüchtigen.

5819. 1902 . Kuppelei hinſichtlich einer anderen Frauensperſon angenommen

8. 8 169 . wird . Urt. des I. Sen. vom 19. März 1903. 1010. 1903 .

Die Angeklagte hat das uneheliche sind der E. als ihr 10. § 181 a.

eigenes ausgegeben , ihm alſo den echten Familienſtand entzogen Unterliegt zwar im konkreten Fall die Frage, ob von ganzem

und fäljdzlich den eines von ihr ſelbſt, in der Elie geborenen oder teilweiſem Beziehen des Lebensunterhalts geredet werden

Kindes beigelegt. Ihren Veranſtaltungen iſt zunächſt die kann , zunächſt der tatſächlichen Würdigung des Inſtanzgerichts,

Täuſchung ihres Eheinanned gelungen , der das fremde Kind, ſo iſt doch immer für den Begriff des Lebensunterhalts,

das ihm als ſein eigenes „Präjentiert" wurde, als foldes an- worunter im Sinne des § 181 a deß Str. G. B. die Geſamt:

erkannt und beljandelt hat. Schon auf dieſen Zeitpunkt datiertheit der Aufwendungen zu verſtehen iſt, die im allgemeinen

der erſte Richter die Vollendung der Tat und rechnet den von einer männlichen Perſon zur Beſtreitung ihrer gewöhnlichen

falſchen Eintrag in das Geburtsregiſter und den Taufakt nicht Lebensbedürfniſſe gemacht werden , daran feſtzuhalten, daß es ſich

inehr zu den Ausführungshandlungen. Dieſe Auffaſſung ver- . um ein auf - wenn auch nur kurze - Dauer berechnetes

ſtößt gegen keinen Rechtsgrundſaß. § 169 ſegt Herbeiführung Verhältnis handeln muß, dergeſtalt, daß einzelne Zuwendungen

eines dem beſtehenden Recht widerſtreitenden Zuſtandes regelmäßig nicht werden in Betracht kommen können. Der

voraus ; aber es kommt nicht darauf an , daß dieſer Erfolg Zuhälter muß mit dem auf ein Dauerverhältnis gerichteten

ein dauernder ſei. Es wird häufig die Vollendung der Vorfaß den Erwerb der Proſtituierten aus deren unſittlichem

Straftat in einem kurzen Akte beſtehen , wenn nur der Vorſat Gewerbe auegenußt haben, um ſich damit eine Erwerbøquelle

auf eine dauernde Verdunkelung des Perſonenſtandes des für ſeinen ganzen oder teilweiſen Lebensunterhalt zu verſchaffen ,

Kindes gerichtet iſt, auf die Beilegung eines falſchen und die wobei eg , ſoweit nur Abſ. 1 des § 181 a in Frage ſteht, gleich.

rechtswidrige Unterdrückung ſeines echten Perſonenſtandes. Denn gültig iſt, ob die Proſtituierte dem Täter den Unterhalt aus

in der Berbeiführung eines der Wahrheit widerſprechenden eigenen Antrieb gewährt oder hierzu durch deffen Verlangen oder

familienrechtlichen Verhältniſſes erſchöpft ſich der Tatbeſtand der Anregung veranlaßt wird. (Entſch. des R. G. in Strafſachen

Kindeß unterſchiebung ( Entid . Bd . XIX S. 405/6 ). Dagegen Br. 34 S. 212 , 215 , Bd. 35 S. 92.) Urt. des IV. Sen.

können bei den anderen Formen der Perſonenſtandsfälſchung vom 3. März 1903. 715. 1903.

fortdauernde Handlungen und Unterlaſſungen in Frage kommen , 11. & 184.

auf die – wegen der Einheit des Willensentſchluffes und der Ausgeſtellt im Sinne des § 1848 find die dort bezeichneten

Identität des verlegten Rechtsguts – die Grundfäße des fog . Gegenſtände nur, wenn ſie an Orten, welche dem Publikum
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zugänglich ſind, unmittelbar dem Auge des Beſdauers dargeboten Zeugnisverweigerung die Behauptung für wahr halten werde.

werden. In dieſem Sinne iſt der Begriff des Ausſtellens" Dann liegt die Täuſchungshandlung in dem Verhalten der

im § 184 (ſeit dem Gefeß vom 5. April 1888 § 184 Abſ. 1 ) Partei und der Zeuge iſt nad; den ſonſtigen Umſtänden als

in der bis zum Inkrafttreten des Geſeßes vom 25. Juni 1900 Mittäter oder Gehülfe zu beurteilen . Urt. des IV. Sen. vom

gültig geweſenen Faſſung, von der Rechtſprechung ſtändig aus- 24. Februar 1903. 549. 1903.

gelegt worden ( Entich. des R. G. in Strafſachen Bd. 11 S. 284 , 14. § 267.

Bd. 14 S. 399) . Das Geſeß vom 25. Juni 1900 hat den Fäljdliche Anfertigung liegt nur vor , wenn einer Urkunde

Tatbeſtand des S 184 Abſ . 1 , der eß im übrigen weſentlich der Schein verliehen iſt , daß ſie von einem anderen , als dem

erweitert hat, in Bezug auf das Tatbeſtandsmerkmal des „ Auß- wirklichen Urheber ausgeſtellt ſei , und Verfälſdjung ſept voraus ,

ſtelleng " unberührt gelaſſen und abgeſehen von anderen Zuſäßen daß einer echten Urkunde unbefugterweiſe ein Inhalt gegeben

ald 1843 eine neue Vorſdrift eingeſtellt, die denjenigen mit wird , den ſie vorher nidt hatte. (Entſch. des R. G. in Straf.

Strafe bedroht, der Gegenſtände, die zu unzüchtigem Gelraude jaden Bd. 5 S. 255 [ 257 ] , BD. 8 S. 173 [ 174 ] . ) Nun war

beſtimmt ſind, an Orten , welche dem Publikum zugänglich ſind , aber feſtgeſtelltermaßen der Angeklagte zur Führung des Umlade.

ausſtellt oder ſoldie Gegenſtände dem Publikum ankündigt oder budys berechtigt. Mithin konnte er unmöglich durch die von

anpreiſt. Es kann keinem Bedenken unterliegen, daß mit dem vornherein und ihren ganzen Inhalt nach unwahren Einträge

Begriffe des Ausſtellend im § 1843 die gleiche Bedeutung hat den Schein erwecken , al8 ob ſie von einem anderen herrührten ;

verbunden werden follen, die mit dem Begriff des Ausſtellens er fertigte durch fie nicht falſde, d . h. unechte Urkunden , ſondern

im Sinne des bisherigen § 184 Abſ. 1 jest § 184 Lezeugte nur in urkundlicher Form wiſſentlich etwas Unwahres,

Ziffer 1 – verbunden iſt. Hiernach würde ein Ausſtellen im und die ſchriftliche Lüge alt folde fällt nicht unter den Tat.

Sinne des § 1843 nicht anzunehmen ſein , wenn die Sicherheits- beſtand der lirfundenfálidung ." ( Entidy . des R. G. in Straf.

ovale durd die Kartons, in denen ſie ſich befanden , dem Anblick ſadyen Bd . 8 S. 187 [ 189 unten ] .) Ebenſowenig hat er ſich

entzogen waren und dem Beſdauer nur durch die ihm dar- einer Verfälſdung im Sinne von § 267 des Str. G. B. fduldig

gebotene Aufid rift der Kartong die Möglichkeit gegeben war , gemadyt. Es kann dahin geſtellt bleiben , wie zu entſcheiden

mittels Leſen der Aufſdyrift ſich die Kenntnis davon zu ver- wäre , wenn einzelne Einträge von fremder Şand herrühren

ſchaffen, daß in den Kartons Gegenſtände fich befanden , die zu würden oder wenn er eigenhändige Einträge erſt nach geſchehener

unzüchtigem Gebrauche beſtiinmt waren . Es mag indeſſen daraufEs mag indeſſen darauf Vorlegung beim Gütererpedienten abgeändert hätte ; denn von

hingewieſen werden , daſ auch in dieſem Falle zwar nicht ein anderen als eigenen Einträgen und von nadyträglichen A6.

Ausſtellen der zum unzüdtigen Gebrauche beſtimmten Gegenſtände , änderungen kann keine Rede ſein , vielmehr hat der Angeklagte

aber ein Ankündigen dieſer Gegenſtände im Sinne des § 1843 nad, den Urteilsgründen gerade ſeine Einträge und ſie gerade,

gefunden werden kann. Urt. des III . Sen. vom 16. Februar 1903. um die Abredinung günſtiger für den Spediteur zu geſtalten,

6177. 1902 . alſo vor der Vorlegung an den Gütererpedienten „ verfälſcht" .

12. § 184. Seine Verpflichtung ging freilich dahin , das Umladebuch ſtreng

Die Annonze des Angeklagten läjit nach der Auffaſſung wahrheit&getreu zu führen ; für die Frage der Verfälſchung

des Landgerichts für einen Leſer von gewöhnlicher Verſtandes . fommt eß jedoch nicht auf dieſe Pflicht zur Wahrheit, ſondern

ſdhärfe nicht erkennen, daß er in der Sdrift „Die Ehe der einzig und allein auf die äußerliche Berechtigung zur Bewirkung

Zukunft“ eine Bekanntmachung über den Verkauf von zu un- von Einträgen überhaupt an . ( Entſch . des R. G. in Straf.

züchtigem Gebraudse beſtimmten Gegenſtänden finden werde fachen Bd. 5 S. 430 [431 ] . Redtſprechung des R. G. in

(während in dem in Entſch . Bd . 34 S. 319 entidiedenen Strafjadien V6 . 8 S. 470 [474 ], 504 [505 ].) Urt. des I. Sen.)

Falle der Leſer der Anzeige über den Siatalog aus der Zweck. vom 26. Februar 1903. 5664. 1902 .

beſtimmung eines Katalogs und aus der Angabe des Inſerate 15. § 267.

über den Stoff, welcher in den im Kataloge aufgeführten Die Ladung des Angeklagten zur Hauptverhandlung war

Sdriftwerfen behandelt werde , mithin aus der Anzeige ſelbſt nad) $ 364, 213 der Str. P. D. durd die Staatsanwaltſdaft

erſehen konnte , daß Bücher einer beſtimmten Art zum Verkauf zu bewirken . Das dem Angeklagten zugeſtellte aufgefüllte

angekündigt wurden ). Was der verſtändige lejer einer Bekannt. Ladungsformular, in welchem die Terminsſtunde von 9 % Uhr

madyung aus ihr nicht zu erkennen vermag , wird durdy ſie nicht nachträglid in 9 ' / Uhr verändert iſt, trägt am Súlufſe die

angekündigt. Urt. des II. Sen. vom 6. März 1903. 5610. 1902 . Abſchrift der Unterſchrift des Vertreters des Erſten Staats

13. § 263 . anwalts und den Vermerk : „Begl. D." Nach Sider

Die Verweigerung des Zeugniſjes fann als Täuſdunge. Allgemeinen Verfügung vom 16. Dezember 1899 Preuß . Juſtiz .

handlung rechtsgrundfäßlich nicht in Betracht kommen , auch dann Miniſterialblatt S. 728 , hat in Strafſachen bei Zuſtellungen ,

nicht , wenn der verweigernde Zeuge die Frage der Wahrheit die von der Staatsanwaltidsaft veranlaßt werden , der Sekretar

gemäß mit Nein zu beantworten hätte und durch die Verweigerung der Staatsanwaltjaft die dem Gerichtsſchreiber obliegenden

der Antwort ſeinem Willen gemäß der Anſchein des Gegenteils Pflichten wahrzunehmen. Nach § 11 Nr. 3 und 4 der Geſchäfte.

erweckt wird. Gleichwohl iſt die Annahme eines , in der Er. ordnung für die Geridytejhreibereien der Landgerichte vom

regung eines Irrtums beim Prozeßrichter liegenden , Betruges 27. November 1899 , Juſtiz.Miniſterialblatt S. 471 , 481 , ges

nicht ausgeſchloſſen , wenn die Partei ſich nach Verabredung mit jhieht die Vollziehung der Beglaubigungen, die der Geridyte -

dem Zeugen auf deſſen Zeugnis für die unwahre Behauptung ſchreiber nach den geſeßlichen Vorſchriften zu erteilen hat, durch

in der Erwartung berufen hatte , daß der Richter infolge der die Unterſchrift ſeines Namens unter Angabe ſeiner Amtseigen .
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ſchaft und unter Beibrüdung des Gerichtsſiegels. Die Ladung Tage, auch wenn dieſer Tag ein Sonntag war, zu ſeiner

des Angeklagten hatte alſo in dem Beglaubigungsvermerk des Kenntnis gelangte, um die nach Inhalt des zugeſtellten Schrift:

Sekretārs die Angabe ſeiner Amtseigenſchaft und daneben das ſtücks etwa gebotenen ſchleunigen Maßregeln treffen zu können .

Amtsſiegel zu enthalten. In beiden Richtungen genügt der Eine ſolche Vorkelrung hat aber der Verteidiger nicht getroffen.

hervorgehobene Vermerk nid) t der beſtehenden Vorſchrift. Urt. des Dies Unterlaſſen iſt als ein Verſchulden anzuſehen und infolge

II. Sen. vom 13. März 1903. 5696. 1902. dieſes Verſchuldens hat der Verteidiger von der Zuſtellung der

16. § 267 . Ladung zu dem Hauptverhandlungstermin erſt ſo ſpát Senntnis

In dem Urteile des erkennenden Senats vom 5. März 1901 erlangt , daß er den Termin nidyt mehr wahrnehmen konnte.

( Entſd . des R. G. Bd. 34 S. 205 bis 206) iſt dargelegt , daß Urt. des III. Sen. vom 16. Februar 1903. 432. 1903.

ein Schriftſtück die Eigenſchaft einer Privaturkunde im Sinne 2. $ 217 .

des § 267 des Str. G. B. nicht zu beanſpruden hat , wenn In welcher Weiſe der Wille, dem Geridhte die erfolgte

der Unterſchrift ein p . vorgeſegt und damit zum Ausdruck ge- Wahl eines Verteidiger8 anzuzeigen, zum Ausdrucke kommt, iſt

bracht iſt, daß die Unterſchrift nicht von dem Träger des unter- felbverſtändlich gleichgültig, in der Regel wird nicht zweifelhaft

ſdriebenen Namens , ſondern von einem der Perſon nach ſein, daß dhon durch die bloße überreichung einer Vollmacht

unerkennbaren Dritten herrührt. Dasſelbe muß für öffentliche bei Gericht die Wahl hat angezeigt werden ſollen . Im vor:

Urkunden gelten . Urt . des II. Sen. vom 3. März 1903 . liegenden Falle hat aber der Rechtsanwalt C. , obwohl eine audy

4414. 1902. auf den Rechtsanwalt K. lautende Vollmacht überreichend, Anlaß

17. § 286 . nur zur Anzeige ſeiner eigenen Wahl genommen . Wollte er

Die mit einem Zeitungsabonnement verbundene Unfalls auch von der Wahl des leßteren , der offenbar mit ihm aſſoziiert

verſicherung wird dadurch zur Lotterie, daß das Recht auf die geweſen iſt, Anzeige erſtatten , ſo war der Gebrauch der Mehrzahl

Verſicherungsſumme außer von dem Eintritte des Unfalls ſelbſt in der Eingabe das Gegebene; er gibt ſich aber nicht nur als

noch von einer ferneren Zufall&entſdeidung , im vorliegenden Verfaſſer, ſondern er erklärt aucy, er überreiche feine Vollmacht.

Falle davon abhängig gemadt iſt, daß der Unfall der erſte Daß eine Erklärung, die einer von zwei aſſoziierten Anwälten

innerhalb beſtimmten Zeitraums im Abonnentenkreiſe eingetretene abgibt, als zugleich namens des anderen abgegeben zu gelten

ſein mußte. Täter iſt derjenige, der durch die Verträge mit hätte, daß auch beim Gebrauche der Einzahl jeder von beiden

den Abonnenten berechtigt und verpflichtet wird. Der Redakteur, als Urheber der Erklärung anzuſehen wäre, läßt ſich nidyt be .

insbeſondere der verantwortlidye Redakteur, iſt als ſolcher nur gründen ; ein Bedürfnis nach folder Behandlung der Sache

Gelülfe. Urt. des II. Sen. vom 27. Februar 1903. 5135. 1902 . liegt nidit vor, da durch die Vollmacht jeder von beiden er

18. § 367 Ziffer 9. mächtigt iſt, durch ſeine alleinige Erklärung eine Erklärung des

Dem Wortlaut des § 367 Nr. 9 iſt nur zu entnehmen , Vollmachtgebers zu ſchaffen. Die von einem Rechtsanwalte

daß die dort angedrohte Strafe lediglich im Falle des geſek . verfaßte Erklärung ihrem Wortlaute entgegen auszulegen nötigt

widrigen Tragens verborgener Waffen eintreten ſoll. Innere auch nicht der Umſtand, daß unter dem Datum der Eingabe

Gründe aber laſſen nicht darauf ſchließen, daß das Schweigen ſich die Worte finden : Die Rechtsanwälte C. und K. durd; C.

des Gefeße über die Führung nicht verborgener Waffen die Die Worte ſind, außer dem Namen C. , mit einem Blauſtempel

Unzuläſſigkeit weiterer Strafvorſchriften der Landedgeſeßgebung hergeſtellt, und, abgeſehen von dem bereits erwähnten Momente,

und insbeſondere der Polizeiverordnung in betreff folder Waffen daß das Geridyt es nur mit demjenigen einzelnen Rechtsanwalte

indirekt habe zum Ausdruck bringen wollen . Es hat daher der zu tun hat , der ihm durch ſeine Unterſchrift gegenübertritt, daſ;

jeßt erkennende Senat dem auf gleichen Erwägungen beruhenden mithin die Anzeige nicht von beiden , ſondern nur von C.

Urteil des I. Straffenats vom 14. November 1889 (Entſch . des erſtattet iſt, enthält die Eingabe als Inhalt nur die Anzeige

R. G. Bd. 20 S. 43) fidy anſdließen müſſen . Urt. des III . Sen. von der Wahl C.8 ; die Eingabe iſt geradezu ſo gefaßt , daſ;

vom 19. Februar 1903. 269. 1903. der Hinweis auf die dem Rechtsanwalt K. erteilte Voſlınacht

vermieden iſt. Dem von der Reviſion angezogenen Urteile des

B. Strafprozeßordnung.
erkennenden Senats vom 18. April 1902 ( gegen V. , Reg.

1. § 207. 650/02) lag ein andersgeſtalteter Sachverhalt zu grunde ; der

Der Verteidiger, der um 8 Uhr Abends aus ſeinem eine von zwei gewählten Verteidigern hatte erklärt, er überreide

Geſchäftslokal, ohne deſſen Schließung anzuordnen, fidy entfernte, Vollmacht des Angeklagten. - In gleidem Sinne iſt durdy

während er noch einen nach § 183 Abſ. 2 der Zivilprozeßordnung Urteil des IV. Straffenaté vom 5. Januar 1900 in der Straf .

zur Empfangnahme von Zuſtellungen für ihn ermädtigten fache gegen L. , Reg . 5104/99 , bei gleichem Sachverlalt ent

Schreiber in dem Gefdhäftslokal zurückließ, hätte bei Anwendung jdzieden worden . Urt. des II. Sen. vom 13. März 1903.

der Sorgfalt, die ſein Beruf erfordert, die Möglichkeit, daß 457. 1903 .

nach ſeiner Entfernung bis 9 Uhr Abends eine Erfaßzuſtellung 3. $ 232 .

an den im Geſchäftslokal zurückgebliebenen Schreiber erfolgen Wie bereits in dem Urteile des erkennenden Senats vom

fönne, ins Auge faſſen und mit Rückſicht darauf , daß das 28. Januar 1887 ( Entſch. Bd. 15 S. 202) dargelegt, iſt die

Gefeß mit einer ſolchen Zuſtellung die gleichen Wirkungen ver- in der Hauptverhandlung zu verlejende Ausſage des Angeklagten

bindet wie mit einer an ihn in Perſon bewirkten Zuſtellung, dazu beſtimmt, deſſen Erklärung in der mündlichen Verhandlung,

Vorfelrungen treffen müſjen, daß eine ſolche Zuſtellung, wenn zu erſeßen ; hat der Angeklagte ſeine Entbindung vom perſön .

ſie erfolgte , nody an demſelben Tage oder an dem nädyſten lichen Erſcheinen in Verbindung mit dem Verlangen nach
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kommiſſarijcher Vernehmung beantragt, ſo muß, wenn derſelbe Gefeßed dazu führen müßte, auch jene, dem Betriebe im Umher.

daraufhin vom Erſcheinen entbunden wird , zugleich auch dein ziehen entzogenen Leiſtungen unter die Steuerſtrafe des § 20 zu

zweiten Verlangen ſtattgegeben werden , weil nur dann eine ſtellen . Das könnte jedenfalls nur im Wege der Gefeßgebung ,

Gewähr dafür beſteht, daß der Angeklagte alles, was er auf durch eine den § 20 ausdehnende, ausdrüdliche Vorſchrift bewirkt

die Anklage erklären wollte, auch wirklich erklärt hat oder doch werden . Eine Auslegung des § 20 dahin , daß unter dem An.

erklären konnte. Grade dieſe Erwägung zeigt, daß gegenüber und Verkauf der zur Zeit des Gefeßederlaſſeß vom Betriebe im

dem ausdrüdlichen Antrage, ihn im Falle der Entbindung Umherziehen ausgeſchloſſenen Gegenſtände auch die Vornahme

vom perſönlichen Erſcheinen kommiffariſch zu vernehmen , der ſpäter ausgejdloffener Leiſtungen verſtanden werden müſſe, iſt,

Imſtand bedeutungslog war, daß der Angeklagte bereits früher ganz abgeſehen von der Unzuläſſigkeit ausdehnender Auslegung

einmal gerichtlich über die Beſchuldigung vernommen worden der Strafgeſeße an fidy, ſowohl dem Wortlaut alt dem Sinne der

iſt, da nicht auégeſchloſſen iſt, daß der Angeklagte, nachdem ihm fraglichen Vorſchrift nicht entſprechend und deshalb abzulehnen .

die Entbindung vom perſönlichen Erſcheinen gewährt war, in Dieſe Auffaffung ſteht im Einklang mit der neuerlichen Rechts

der Erwartung, daß er vor der Hauptverhandlung noch werde ſprechung des Preußiſchen Kammergerichts (Johow , Jahrb. der

vernommen werden, es unterlaſſen hat, den Einwand des Ver. Entſcheidungen Bd. 13 S. 314, 315) , durch welche dieſer Gerichts

brauchs der Straftlage rechtzeitig zu erheben. Urt. des II. Sen. hof ſeine frühere, entgegengeſepte Praxis verlaffen hat (Ichow,

vom 24. März 1903. 5713. 1902. Bd. 11 S. 239, Goltdammer Archiv Bd. 40 S. 71). Urt. des

4. § 266. I. Sen. von 23. März 1903. 5732. 1902.

§ 266 Abſ.1 gilt nur für die hiſtoriſchen Vorkommniſſe, 2. Nahrungsmittelgeſeß § 12.

aus denen fich die Straftat zuſammenſeßt. Das in dem Urteile Der Rechtsbegriff des Feilhaltens im Sinne des Nahrungs

des I. Straffenats vom 3. Oktober 1896 , Entſch. Bd. 29 S. 99 , mittelgeſeßes hat zur notwendigen Vorausſeßung , daß die feil .

aufgeſtellte Erfordernis einer dem § 266 Abj.1 entſprechenden gehaltenen Gegenſtände und zwar in der Regel wenigſtens von

Angabe der für erwieſen erachteten Tatſachen, auf welche die einem beſtimmten Orte aus zum Ankauf durch das Publikum

Feſtſtellung der zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderlichen oder doch wenigſtens eine beſtimmte Gattung , einein begrenzten

Einſicht geſtüßt wird, iſt in dem Urteile desſelben Senats vom Kreis von Abnehmern aus demſelben bereit gehalten und dieſem

12. Mai 1898 , Entid . Bd. 31 S. 161 , aufgegeben. Wenn in zugänglich gemacht werden (Entiq . des R. G. in Strafſachen

dem lepteren Urteile § 266 Abſ. 2 für anwendbar erklärt iſt, Bd. V S. 146 ; Rechtſprechung des R. G. in Strafſachen Bd. IV

ſo vermag der erkennende Senat hieraus einen Konfliktsfall S. 137 , Bd. V S. 315 ; Goltdammers Archivy Bd. XXXIX

( S 137 des Gerichtøverfaſſungôgeſeķes) nicht zu entnehmen, da S. 320) . Dagegen fann ein Feilhalten nicht angenominen

dasſelbe Urteil anerkennt , daß die nach 88 56 , 57 des Str. G. B. werden, wenn die zum Verkaufe beſtimmten Gegenſtände einer

erforderliche Einſicht ſtets einer ausdrücklichen Feſtſtellung ber einzelnen oder mehreren beſtiminten einzelnen Perſonen , welche

dürftig iſt. Urt. des IV. Sen. voin 24. Februar 1903 . nicht jenem begrenzten Kreis von Abneljmern angehören, zum

5818. 1902. Kaufe angeboten werden. Wollte man in dem erfolglos gebliebenen

Angebot eines geſundheitsſchädlichen Nahrungemittels an einzelne
c. Andere Reid 8. und Landesgeſeße.

beſtimmte Perſonen aus dem großen Publifuin im allgemeinen

1. Preuß. Geſ . vom 3. Juli 1876 betr. Beſteuerung des zum Kaufe zugleich ſtets ein Feilhalten des gleichen Nahrungs

Gewerbebetriebe im Umherziehen 89 18, 20 . mittele finden , fo würden der Verſuch der Verkaufs und das

§ 20 wil die im § 18 für den ſteuerpflichtigen Gewerlie. vollendete Feilhalten regelmäßig in derartigen Fällen fich deden

betrieb im Uinherziehen ohne Einlöſung eines Gewerbejdeines und bliebe für eine geſonderte Beſtrafung des verſuchten Verkäufes

feſtgeſeßte Steuerſtrafe auch für den Fall des Hauſierens mit ver. fein Raum mehr übrig. Dies läßt ſich aber nicht mit § 12

botenen Gegenſtänden beibehalten , aus der Erwägung , daß ein Abſ. 1 Nr. 1 und Abſ. 2 des Nahrungsmittelgeſeßes vereinbaren,

ſolcher Handel immerhin einen ſteuerpflichtigen Gewerbebetrieb weldher neben dem Feilhalten als einer das Delikt vollendenden

darſtellt. Als das Gefeß voin 3. Juli 1876 erlaffen wurde, Handlung auch den Verkauf und den Verſuch des Verkaufs

enthielt die Gewerbeordnung den 8 56 a, welcher erſt durch Gefeß geſundheitsſchädlicher Nahrung&mittel befonder unter Strafe

vom 1. Juli 1883 eingeführt wurde, noch nicht, damals war ſtellt. So wenig in dem Feilhalten ſolcher Nahrung8mittel der

nur durch den § 56 Gewerbeordnung das Feilhalten gewiſſer Verſuch eines Verkaufe derſelben erblidt zu werden vermag

Waren im Umherziehen unterſagt und ſtrafbar und deshalb hat ( Entich. des R. G. in Strafſachen Bd. XV S. 56), ebenſowenig

naturgemäß der $ 20 des Gefeßeß die Strafbeſtimmungen der fann in dem verſuchten Verkaufe an beſtimmte einzelne Perſonen

8$ 18, 19 auch nur auf den nach § 56 cit. ausgeſchloſſenen ohne weiteres bereits ein Feilhalten gefunden werden. Urt. des.

An- und Verkauf von Gegenſtänden für anwendbar erklärt. III. Sen. vom 12. März 1903. 103. 1903.

Der ſpäter der Gewerbeordnung hinzugefügte § 56 a, der hier 3. Sprengſtoffgefeß § 9 .

in Frage kommt, foließt nun weiter gewiffe Leiſtungen , ſo Der Angeklagte hat von Dynamitpatronen , die er befugter

die Ausübung der Heilkunde ohne Approbation , vom Gewerbe. Weiſe im Dienſte eines Unternehmers zu Sprengarbeiten be.

betriebe im Umherziehen aus . Dieſe , erſt nachträglich den nuten ſollte und zu dieſem Zweck der Meijung ſeine Arbeit.

geſeßlichen Beſtimmungen der Gewerbeordnung unterworfenen gebers entſprechend in ſeine Taſche geſtedt hatte, aus Verſehen

Leiſtungen kann der Gefeßgeber mit dem § 20 des Gefeßes zwei Stück in der Tajde behalten und mit nach Hauſe ges

vom 3. Juli 1876 alſo gar nicht im Sinne gehabt haben. Es nommen. Der 9 des Gefeßes vom 9. Juni 1884 bedroht

mag dahingeſtellt bleiben , ob der oben dargelegte Zweck des aber nur den wiffentlichen Beſit von Sprengſtoffen ohne
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polizeiliche Erlaubniß mit Strafe (Entſch. des R. G. in Straf- ſteuerung der Einnahmen auf einem in Lübeck betriebenen

ſachen Bd. 12 S. 244 , Bd. 13 S. 46 , Bd. 28 S. 131 ) . Der Gewerbe nur dieſes zu grunde zu legen iſt, während ein außer

Angeklagte würde gegen den § 9 des Geſeßes vom 9. Juni 1884 halb Lübeđs von dem gleichen Steuerpflichtigen betriebenes Gewerbe

verſtoßen haben, wenn er , nachdem er zu Hauſe die Patronen bei der Veranlagung zur Lübeder Einkommenſteuer vollſtändig

entdeckt hatte, den Befiß der Patronen ſchuldhaft fortgeſeßt hätte. nach ſeiner poſitiven wie nach ſeiner negativen Seite ausſcheidet.

Bei der Frage, ob der Angeklagte den Befiß der Patronen Urt. des III. Sen. vom 2. März 1903. 4793. 1902.

ſchuldhaft fortgefeßt hat, können die in dem Urteil des Reichs. 6. Patentgefeß von 1891 88 4, 36.

gerichts ( Entſch. Bd. 28 S. 132-134) hervorgehobenen Geſichts. Zutreffend geht die Straffammer davon aus, daß nach § 4

punkte in Betracht kommen. Fällt dem Angeklagten, was des Patentgefeßes die Nebenkläger als Patentinhaber auß .

tatſächlicher Feſtſtellung bedarf, bei dem Vergraben der Patronen idhließlich befugt waren, gewerbsmäßig die geſchüßten Ofen

ein ſchuldhaftes Zögern nicht zur Laſt und hat er, was ebenfalls in Deutſchland feilzuhalten und in Verkehr zu bringen . Sie

dem Gebiet der tatſächlichen Beurteilung angehört, bei dem konnten daher anderen auch die Einführung der patentierten

Vergraben der Patronen mit dem Willen gehandelt, fich dadurch Ofen aus dem Auslande in das Inland verbieten und zwar

des Befißes der Patronen endgültig zu entſchlagen, ſo kann ein auch dann , wenn ſie dieſe ſelbſt im Auslande in Verkehr

Verſtoß des Angeklagten gegen den 9 a. a . D. erſt von dem gebradt hatten. Ihrer Erlaubnis zum Vertrieb im Inlande

Zeitpunkt an in Frage kommen, in welchem er die Patronen bedurften dagegen die Erwerber ſolcher patentierten Ofen nicht,

ausgegraben und von neuem in ſeinen Beſitz genommen hat. welche die Nebenkläger ſelbſt im Inlande in Verkehr

In legterem haben aber die Patronen nicht mehr gezündet, und gebracht haben . War leßteret geſchehen , ſo war damit die

zwar, wie der Angeklagte behauptet, weil fie ihre Sprengfähigkeit Wirkung des Patentſchußes in Anſehung dieſer Gegenſtände

verloren gehabt hätten. Iſt dieſe Behauptung richtig, fo würde erſchöpft. Eine folche Einführung in den inländiſchen

der Tatbeſtand des § 9 a. a . D. aus dem Grunde nicht erfüllt Verkehr würde aber jedenfalls dann vorliegen , wenn die

ſein, weil das Dynamit infolge des Verluſtes feiner Spreng. Patentinhaber ihr geſchüßes Fabrikat vom Auslande aus zu

fähigkeit aufgehört hätte, ein Sprengſtoff zu ſein . Das Geſet weiterem Abjaße an die Adreffe von Perſonen im Inlande ge

gibt zwar keine Begriffsbeſtimmung des Worts Sprengſtoff, ſchickt hätten und legtere ſo in deren Beſit gelangt wären ,

welches die Motive zum Entwurf des Gefeßes (Druckſachen des gleichviel welche Verfügung nunmehr ihrerſeits über die ſo be

Reichstags 5. Legislaturperiode Seffon 1884 S. 754) dahin zogene Ware getroffen wurde. Vergl. Entſch. des R. G. in

erläutern, daß unter Sprengſtoffen alle erploſiven Stoffe, das Zivilſachen Bd. 45 S. 147 ; Rohler, Handbuch des Deutſchen

heißt ſolche, welche bei der Entzündung eine gewaltſame Aus- Patentrechts (1900 ), S. 445. Sind die Waren fo von dem

dehnung von elaſtiſchen Flüſſigkeiten oder Gaſen hervorrufen , zu Patentinhaber in den inländiſchen Verkehr eingeführt, ſo find

verſtehen ſeien , die als Sprengmittel wirken, und zweifellos ge- fie damit patentrechtlich frei, d. 4. ſie unterliegen nicht einer

hört das Dynamit in erſter Reihe zu dieſen Sprengſtoffen . patentrechtlichen Beſchränkung der Weiterverbreitung. Würden

Dem unmittelbaren Wortſinn iſt indeffen zu entnehmen, daß ein alſo die Nebenkläger bei einer Verſendung ihres geſchüßten

Stoff, welcher die Sprengfähigkeit nicht befißt oder früher zwar Fabrikats aus dem Auslande an einen im Inlande wohnenden

beſeffen , aber verloren hat, kein Sprengſtoff im Sinne des Händler dasſelbe ausdrücklich nur zur Wiederausfuhr in das

Gefeße iſt. Urt. des III. Sen. vom 23. Februar 1903. Ausland beſtimmt“ und zu dieſem Zwecke durch eine ſogenannte

6277. 1902. , Auslandspadung" gefennzeichnet haben , ſo könnte dieſe Be.

4. Dasſelbe Gejet , derſelbe Paragraph.Gefeß ſchränkung zwar obligatoriſche Wirkungen für den Empfänger,

In Übereinſtimmung mit dem erkennenden Senate haben nicht aber patentrechtliche gegen den dritten Erwerber zur Folge

die Urteile des Reichsgerichts vom 1. und 15. Oktober 1885 haben, auch wenn der lektere wußte, daß ſein Erwerb mit der

( Entſch. Bd. 12 S. 398, Bd. 13 S. 22) ſowie vom 9. No- Beſtimmung des Patentinhaberg bei der Verſendung in das

vember desſelben Jahres (Rechtſprechung Bd. 7 S. 649) an . Inland in Widerſpruch ſteht. Vergl. Entſcheidung des Erſten

genommen , daß dem Angeklagten § 59 des Str. 6. zur Seite Ziviljenats vom 26. März 1902 in Sachen b . Heyden gegen

ſtebe, wenn er, gleichviel aus welchem Grunde und aus welchem Krewel, 403/1901; Entſcheidungen in Zivilſachen Bd. 51

Mißverſtändniſſe “, fich in dem Irrtume, daß ihm die polizeiliche S. 139 ; Robler 1. c. S. 456, 453. In gleicher Weiſe im.

Erlaubnis erteilt ſei, befunden habe. Daß das Urteil vom Inlande in den Verkehr gelangt würden ferner auch folche

16. November 1885 ( Entich. Bd. 13 S. 46 , insbeſondere 49) Ofen ſein , welche die Patentinhaber etwa von ihrer deutſchen

eine abweichende Auffaffung kundgibt, muß zugegeben werden . Produktionsſtätte aus in das Ausland verſandt hatten, damit

Dieſe Auffaſſung iſt jedoch in dem Urteile desſelben Senats ſte dort weiter veräußert würden. Denn auch hier vollzog ſich

vom 22. April 1901 gegen S. , Repert. 972/01 , nicht aufrecht der ihre Einführung in den Verkehr bewirkende Rechtsakt im

erhalten. Urt. des IV. Sen. vom 20. März 1903. 5907. 1902. Inlande durch die Abſendung. Vergl. das zit . Urteil vom

5. Lübediſches Einkommenſteuergeſeß vom 27. Mai 1889 26. März 1902 ; Entſch. des R. G. in Strafſachen Bd. X

SS 2 , 7, 19. S. 349 (352) , Bd. XXI S. 205 (207). Würde demnächſt

Aus einer gegenſeitigen Vergleichung des § 2 Nr. 4-6 der Angeklagte Ofen ſolchen Urſprungs im Auslande gekauft

und § 7 folgt unwiderlegbar, daß die durch das Gefeß vom und in das Inland wieder zurüdgeführt haben, ſo würde den

27. Mai 1889 in Lübeck eingeführte Steuer nicht eine auf das Nebenklägern ein Recht, deren Weiterveräußerung im Inlande

Vermögen und deſſen Zuwache, ſondern eine auf das Ein . zu verbieten, nicht zuſtehen . Urt. des I. Sen. vom 23. Fes

kommen gelegte Steuer iſt und daß infonderheit bei der Be. bruar 1903. 3999. 1902.

.
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1
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7. Zuckerſteuergeſeß vom 27. Mai 1896 $8 21 , 52. die nicht vorhanden waren, in Bilanz und Gewinn- und Verluſts

Der Kontrolle der Steuerbehörde unterliegen nicht nur die rechnung bewirkte , ſo daß die Dividenden nicht aus einem

der Zuckergewinnung im Betriebe der Fabriť dienenden Akte, Gewinn, ſondern ganz oder teilweiſe aus dem Vermögen der

ſondern es findet auch die überwachung der Fabrik in der Geſellſchaft bezahlt worden ſind.Geſellſchaft bezahlt worden ſind. Daß der Nachteil ein dauernder

Richtung ſtatt, ob und wie ein Betrieb überhaupt ſtattfindet. jei, iſt nicht nötig , wie auch ſpäterer Erfaß des Schadens das

Als „ Petrieb " iſt ſchon das Ingangbringen eines der für das Delikt nicht beſeitigt. Die durch die Verteilung der Dividenden

Fabrikationsverfahren wichtigen Apparate in der Art , wie alljährlich bewirkte Beſchädigung des Geſellſchaftsvermögens

folcher bei der Zudergewinnung in Gebrauch genommen wird, würde deshalb nicht ungeſchehen gemacht worden ſein , ſelbſt

anzuſehen. Urt. des IV. Sen. vom 24. März 1903. 6054. 1902. wenn ſie ſpäter einen wollen Ausgleich in dem bei der Aus .

8. Wettbewerbøgeſeß § 12. gabe neuer Aktien erzielten Agio gefunden hatte. Urt. des

Von der Antragsbefugnis, die jedem praktiſchen Arzt als I. Sen. vom 26. Februar 1903. 363. 1903.

,, Gewerbtreibenden “ zuſteht, ſind die vollbefoldeten Kreisärzte 11. Reichegeſek, betreffend das Poſtweſen vom 30. Dezember

nicht ausgeſchloffen. Denn nach § 3 des Preußiſchen Gefeßes 1899 $ 3.

vom 16. September 1899 iſt ihnen die Ausübung der ärztlichen Verſchloſſene Briefe u . 1. w . , welche durch Privatbeförde.

Prari8 zwar im allgemeinen unterſagt, aber für dringende Fälle rungsanſtalten verſandt werden ſollen, dürfen in keinem Stadium

und Konſultationen mit anderen Ärzten geſtattet. Urt. des der Beförderung die Aufſchrift beſtimmter Empfänger tragen.

III. Sen. vom 19. Februar 1903. 6180. 1902. Dadurch, daß die Aufichriften fich auf Umſchlägen befinden ,

9. Ronkursordnung & 240. welche vor der Ablieferung von den Sendungen getrennt und

Der Vorderrichter anerkennt im Anſchluß an die reichs. nicht mit abgeliefert werden , kann das Gefeß nicht mit Erfolg

gerichtliche Rechtſprechung, daß jedes Kontursdelikt, wenn auch umgangen werden. Urt. des IV . Sen. vom 10. März 1903.

fein eigentliches Sauſalitätsverhältnis, ſo doch eine gewiſſe Be. 5373. 1902 .

ziehung der Konkurseröffnung und der eigentlichen Bankerutt. 12. Reichsſtempelgeſeß vom 14. Juni 1900 88 22, 24, 27.

handlung zur notwendigen Vorausſepung habe und daß dieſe Alles was der Veranſtalter laut des veröffentlichen Spiel.

Beziehung namentlich dann nicht für vorliegend erachtet werden planes als Legitimation ausgibt und anerkennt, trägt den

könne, wenn die in dem früheren kaufmänniſchen Gewerbebetrieb Charakter eines Ausweiſes im Sinne des § 27. Je nach den

eingegangenen Verbindlichkeiten zur Zeit der Konkurseröffnung bekannten häufiger vorkommenden Arten von Außjpielungen

bereits ihre vollſtändige Löſung gefunden haben. Der erſte fann ſolcher ſich in einem Theaterbillett, in einer Balleintritts .

Richter meint aber, daß die fehlende Kontinuität zwiſchen der karte, in einer Zeitungsabonnementsquittung , in einer Einkaufs

Konkurseröffnung und der Bankerutthandlung dann ohne ent . nota und dergleichen verkörpern. Ja ein Gegenſtand von

ſcheidenden Einfluß auf die Strafbarkeit des Gemeinſchuldners beſtimmter Form, Farbe oder ſonſtiger beſonderer ſeine Unter

ſei, wenn derſelbe das von ihm feither als Vollkaufmann be fcheidbarkeit fichernder Beſchaffenheit ohne jeden Tert tann

triebene Geſchäft ohne Aufgabe desſelben unter Verhältniffen unter Umſtänden als Spielausweis in Betracht kommen. So

fortſeße, vermöge deren er in bezug auf das nämliche Geſchäft auch im vorliegenden Falle Poſtanweiſungsabſchnitte. Für die

unbeſchadet der ſonſtigen Identität desſelben nur nicht mehr Strafbarkeit fragt es ſich nur , ob folche Poſtanweiſungen ab ,

als Vollkaufmann angeſehen zu werden vermöge. Dieſe Unter. gefeßt , ausgegeben worden find. Urt. des IV. Sen. vom

jheidung findet indeffen in der von dem Vorderrichter bereits 17. Februar 1903. 5505. 1902 .

in Bezug genommenen Judikatur des Reichsgerichts teine aus. 13. Reichegeſeß, betreffend die privaten Verſicherunge

reichende Stüße. Gerade in dem Erkenntniffe ( Entſcheidungen unternehmungen vom 12. Mai 1901 g 108.

in Strafſachen Bd. 26 S. 385), welchem der erkennende Senat Wie der Senat im Anſchluſſe au die Materialien des

durchweg beitritt, iſt ausgeſprochen, daß, wenn ein Gemein: Geſeß es ausgeſprochen hat ( Entſch. des R. G. in Strafſachen

idhuldner das von ihin zunächſt als Voltaufinann betriebene BD. 35 S. 346) , fann der Betrieb eines Verſicherungsgeſchäftes

Geſchäft infolge verringerten Abjaßes oder aus anderen Gründen im Sinne des § 108 darin allein nicht gefunden werden , daß

nur mehr im Wege des Hauſierhandele fortfeßt, die mangelnde im Zuſammenhange eines anderen Geſchäfte $ Nebenabreden ge

Kontinuität zwiſchen der Konkurseröffnung und der Bankerutt. troffen werden , welche eine Verſicherung enthalten. Dies iſt

handlung gleichwohl legtere ihres ſtrafbaren Charakters ent- auch in dem Beſcheide, welchen das Kaiſerliche Aufſichtsamt für

kleidet, weil eben das betreffende Geſchäft infolge der veränderten Privatverſicherungen in ſeinen Veröffentlichungen Jahrgang 1

Form und Art ſeines Fortbetriebes nicht mehr als das gleiche Seft 2 S. 15 zum Abdruck gebracht hat, rechtegrundjäglich

Geſchäft, ſondern als ein Geſchäft anderer Art aufzufaſſen iſt, anerkannt, dabei jedoch das Erfordernis eines , vinneren und

welches die erforderliche Beziehung zur Konkurseröffnung nicht engen Zuſammenhanges" betont. Der Senat vermag dieſer

herzuſtellen vermag. Urt. des III. Sen. vom 2. März 1903. Uusführung nicht beizutreten. Urt. des IV. Sen. vom 27. Februar

6213. 1902. 1903. 467. 1903.

10. Handelegeſeßbuch § 312. 14. Weingeſeß vom 20. April 1892 § 1. Weingeſek

Das Vergehen der Untreue im Sinne des § 312 des vom 24. Mai 1901 SS 7 , 22 .

Handeldgefeßbuch hat die Straffammer zutreffend darin ge- $ 1 des Weingeſebe8 von 1892 enthält – wie $ 7 des

funden , daß der Angeklagte als Vorſtand der Geſellſchaft abſicht. neuen Weingeſebes – ein abſolutes Verbot, der Zuſaß unreinen

lich zu deren Nachteil gehandelt hat , indem er die Verteilung Stärkezucers iſt alſo auch dann unzuläſſig, wenn der Wein

von Dividenden durch wiſſentlich faljde Einſtellung von Werten , nur zum Haubtrunk des Herſtellers beſtimmt iſt. Ebenſo kommt

1
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für die Anwendung des § 7 des neuen Gejegel nichts darauf an , wird, um das Urbild felbſt darzuſtellen, wird in ſcharfſinniger

ob der Treſterwein und übermäßig geſtreckte Wein" zum Genuffe Weiſe eingehend ausgeführt. Mit vollſtem Recht meines Er

oder nur zur Eſſigbereitung an einen Eſſigfabrikanten verkauft achtens macht Verf. es dem neuen Gefeßentwurf zum Schuße

wird. Urt. des I. Sen. vom 30. März 1903. 6134. 1902. der Photographien zum Vorwurf, daß er von dem Erfordernis

15. Weingeſeß vom 24. Mai 1901 § 2 Abſ. 4. des Vorhandenſeins einer Intereſſenverleßung abſieht. Das

Die erhebliche Quantitätsvermehrung durch Zuſaß von Waſſer Intereſſe bildet auch heute noch die Grenzen des Rechts. Daher

und Zuder iſt auch dann unzuläſſig, wenn dabei der durchſchnitt. formuliert auch Neumann, Note B III zu § 12 , das Recht am

liche Gehalt an Ertraktivſtoffen und Mineralbeſtandteilen des eigenen Bilde im engſten Anſchluß an § 12 unter Hervorhebung

ungezuckerten Weing des betreffenden Weinbaugebiets gewahrt des Intereffe . Die erſchienene Literatur iſt bis auf Roblers

bleibt. Urt. des I. Sen, vom 23. Februar 1903. 5437. 1902. neueſtes ,, Gigenbild im Rechte" kritiſch gewürdigt.

Dr. Th. DI&hauſen.

3. Georg Dbft: „ Geld . , Bank. und Börfenweſen“ .
Literatur.

2. Auflage. Leipzig 1903.

1. Hans Schneidert, Rechtspraktikant in München. Der Der Verfaffer ſagt in der Vorrede, daß er ſich das Ziel

Schuß der Photographien und das Recht am eigenen geſteckt habe , ein klaffliches Handbuch des Geldo , Bank- und

Bilde. Syſtematiſche Beiträge zur Reviſion des deutſchen Börſenweſens zu ſchaffen. Dieſes Ziel iſt nicht erreicht und in

Photographie - Schußgefeßes vom 10. Januar 1876. (Als
einem 212 Seiten ſtarken Bande auch kaum erreichbar. Wohl

Heft 45 der Enzyklopädie der Photographie erſchienen .) aber iſt die vorliegende Schrift eine ſehr klar gefaßte Ein.

Balle a./S . (Knapp). 181 S. (5 M.).
führung in die im Titel bezeichneten Gebiete und in erſter

Verf. gibt im erſten Teile nach einem kurzen Überblick über
Linie für den faufmänniſchen Unterricht geeignet. Aber auch

die Reichsgeſeße, betreffend den Schuß des literariſchen, künſt- Juriſten werden ſpeziell die Abjchnitte über Bankweſen und

leriſchen und gewerblichen Eigentums eine eingehende, flott und Börſen mit Nußen leſen , da in kurzer aber klarer Weiſe die

anregend geſchriebene Beſprechung des Photographie.Shußgefeßes Funktion der Banken und Börſen , ſowie die Technik ihres Be

vom 10. Januar 1876, indem er beſonders Gewicht auf die triebs dargeſtellt ſind. Insbeſondere die Bedeutung der Reichsbank

Hervorhebung der von den Photographen als Härten empfundenen und ihre Wirkſamkeit iſt eingehend und gut geſchildert. In dem

Beſtimmungen des Gefeßes legt. Der zweite intereſſanteſte Teil Abſchnitt „Geld und Geldſurrogate“ vermißt man eine Definition

befaßt fich mit der in neueſter Zeit viel ventilierten Frage des des Begriffs „Münze“ ; irreführend iſt es, wenn als „Geld.

Rechts am eigenen Bilde. Nach eingehender Berückſichtigung des furrogate " außer Papiergeld, Banknoten, Schecks und Wechſel

standard work von KeyBner und der fämtlichen ſpäter er. auch Brief- und Stempelmarken aufgeführt ſind. Empfehlen

ſchienenen Monographien und Auffäße nimmt Verf. ſelbſt dahin dürfte es ſich wohl, bei dem Abſchnitt über Kure die geſeßlichen

Stellung, daß das Recht am eigenen Bilde als ein Perſönlichkeits. Beſtimmungen namhaft zu machen, welche für die Rechte und

recht bereits in der Theorie anerkannt ſei . Bei der dann Pflichten der Gewerken uſw. maßgebend find. Dr. St.

folgenden kritiſchen Erörterung des neuen Photographie - Scuß.

geſeßentwurfe $ vermißt er, daß das Recht am eigenen Bilde als

Verbietungsrecht gegen jede unbefugte Aufnahme nicht
Grundlegende Entſcheidungen.

beſonders zum Ausdrud gebracht worden iſt. Leider ſind die

intereſſanten eingehenden Bemerkungen Dſterrieths zu dieſem
Eine Erläuterung des reichsgerichtlichen Plenarbeſchluſſes

Entwurfe in BD. 7 des Gewerbl. Rechtsſchußes noch nicht mit
über die Beſchwerde aus § 4 des Gerichtskoſtengeſeßes giebt

berütſichtigt. Kurze Bemerkungen über den Schuß der Photo
die Entſch. Nr. 3 (S. 313).

graphien in den ausländiſchen Staaten befdließen das leſeng,
Daß die Feſtſtellungsklage auch da zuläſſig iſt, wo bereits

werte Buch.
die Leiſtungsklage möglich iſt, wenn beſondere Umſtände ein

Intereſſe des Klägers an der alsbaldigen Feſtſtellung

2. Dr. Siegfried Rietſchel, Profeſſor in Tübingen. Das begründen , führt Entid. Nr. 4 (S. 313) aus.

Recht am eigenen Bilde , Sonderabdruď aus d. Archiv Wichtig iſt das aus der gebotenen Rüdficht auf die von

f. d. ziviliſtiſche Praris Bd. 94. Tübingen und Leipzig,Tübingen und Leipzig, den Mitgliedern des Reichøgerichte herausgegebene Entſcheidungs,

1903 (I. C. B. Mohr). 55 S. (1,20 M.). ſammlung nur im Ergebniffe mitgeteilte Urteil über die Rechts

Ein Auffaß, der troß der in leßter Zeit erſchienenen zahl. behelfe des Hypothekengläubigers gegen die Pfändung von

reichen Abhandlungen eine große Anzahl ſelbſtändiger, bisher Zubehörſtücken des belaſteten Grundſtücs. Entſch. Nr. 10

noch nicht hervorgehobener Gefichtspunkte bringt und deshalb in (S. 315).

erheblichem Maße bei Löſung des geſebgeberiſchen Problems Die Entſcheidung des IV. Straffenate Nr. 13 (S. 322)

Beachtung erheiſcht. In dieſer Beziehung find beſonders die gibt einen Beitrag zu der Frage , inwiefern die Verweigerung

Erörterungen über das Intereſſe am eigenen Bilde S. 26 ff. zu des Zeugniffes in der Abſicht, den Richter zu täuſchen, als

erwähnen. Wie dieſes nach zwei völlig verſchiedenen Richtungen Betrug zu beurteilen iſt. Die beiden ſtrafprozekſualen Entſch.

bin Schuß verlangt, einmal, wenn das eigene Bild als Identitats, Nr. 1 und 2 (S. 323) enthalten für die Ausübung des

mertmal in Betracht kommt und durch einen fälſchlichen Miß. Unwaltsberufe nicht unwichtige Grundfäße.
brauch der beſonderen Beziehungen auf die Perſon enttleidet wird Aus den Entſcheidungen zum B. G. B. betreffen die drei

und zweitens in jenen Fällen, in denen das Abbild veröffentlicht Entid . Nr. 237 , 238 , 239 (Beil. S. 107) die Irrtumslehre,
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darüber hinaus enthält die erſtgenannte intereſſante Geſichts

punkte über die ungerechtfertigte Bereicherung.

Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Entich. Nr. 240 ( Beil.

S. 108) in der der Umfang des Formzwang8 erörtert und ing .

beſondere die Änderung der vertragsmäßigen Kündigung einer

Bürgſchaftsſchuld der Formvorſdrift des $ 766 B. G. B. unter :

ſtellt wird .

Die drei Entſch. Nr. 241 , 242, 243 (Beil. S. 108 ff.)

behandeln praktiſch wichtige Anwendungsfälle des Rechtes der

unerlaubten Handlung und der Haftpflicht. Nr. 241 : Haftung

der Gemeinde für den gefahrbringenden Zuſtand einer öffent

lichen Straße. Nr. 242 : Haftung des Militärfiskus für das

Verſehen eines Offiziers im Dienſt mit der Unterſcheidung, ob

es ſich um eine Dienſthandlung in Ausübung des Militar,

hoheitsrechte oder um militärfiskaliſche Maßnahmen handelt.

Nr. 243 : Iſt der Staat oder der Gendarm Eigentümer und

Halter des Dienſtpferdes ?

Die Entſch. Nr. 244 (Beil. S. 110) behandelt die durch

88 1160, 1161 gebotene Vorlegung des Hypothekenbriefs bei

Geltendmachung der øypothet. Dabei wird angenommen :

a ) Abgeſehen von dem Urkundenprozeſſe gehört die Vorlegung

des Hypothekenbriefs nicht zur Klagebegründung .

b) Das auf Vorlegung gerichtete Verlangen des Beklagten

begründet eine aufſchiebende Einrede, deren Nichterfüllung

zur Klagabweiſung, nicht zur Verurteilung Zug um Zug

gegen Vorlegung führt.

c) Dein Klåger iſt zur Vorlegung des Sypothekenbriefs

auf ſein Verlangen eine Friſt zu gewähren.

In Enſch. Nr. 245 (Beil. S. 111) wird die Nichtigkeits

erklärung einer Ehe behandelt und die Wirkung der Nichtigkeit

ex tunc auch für die Ehe und insbeſondere auch in Anſehung

der ehemännlichen Unterhaltspflicht klargeſtellt.

Nach Entſch. Nr. 246 (Beil. S. 112) kann der Ehe

ſcheidungskläger, nach deffen Antrag erkannt wird, ein Rechts

mittel nicht darauf gründen , daß nicht noch andere geltend

gemachte Scheidung8gründe feſtgeſtellt ſind, ſofern nicht die

mehreren geltend gemachten Scheidungsgründe eine verſchiedene

Wirkung auf die aus der Eheſcheidung hervorgehenden Privat .

rechtsverhältniffe äußern . Insbeſondere kann ſomit der Kläger

das Rechtsmittel nicht darauf gründen , daß der Ausſpruch

oder die Feſtſtellung eines beſtimmten Ehebruch unterblieben

fei, da ſowohl das Eheverbot als auch die Beſtrafung wegen

Ehebruchs nicht dem privaten ſondern lediglich dem öffentlichen

Intereffe dienen . N.

30. Fred good , Dokumente zum Urheberrecht. Verlag der

,, Sfizje", Charlottenburg 1903.

31. Dr. Cretſchmar, Das Bürgerliche Recht. II. Bd. Düffel:

dorf 1902, L. Schwann.

32. Derſelbe, Sachregiſter zu Bd. I und II zu „Das Bürgerliche

Recht“, ebenda.

33. A. Wieruszowsli, bandbuch des Eherechtes. Teil II , Abtg. 1,

Aug. Teil. 1903, ebenda.

34. germ. Jaſtrow , Formularbuch und Notariatsrecht. 14., nach

dem B. G. B. 4. Aufl. Berlin 1903, I. Guttentag.

35. Dr. A. Engelmann , Das Bürgerliche Recht Deutſchlands mit

Einſchluß des bandelsrechts. 3. verb . Aufl. 1903, ebenda.

36. Otto Rudorff . Syſtematiſche Sammlung der für das

gegenwärtige Recht von Bedeutung gebliebenen Entſcheidungen

des Reichsgerichts in Zivilſachen. Bd. I B. G. B. mit

Einführungsgeſek. 1903, ebenda.

37. Dr. E. Strohal , Das deutſche Erbrecht. I. Bd. 3. Aufl. 1903,

ebenda.

38. Dr. E. Rohlrauſch, Irrtum und Schuldbegriff im Strafrecht.

I. Teil. 1903, ebenda.

39. A. Pinner , Das Reichsgeſeß zur Bekämpfung des unlauteren

Wettbewerbs vom 27. Mai 1896. Rommentar. 1903, ebenda.

40. Dr. F. poeniger , Juriſtiſcher Wegweiſer durch Berlin .

41. Eſchenbach, Genoſſenſchaftliche Erfahrungen. Zugleich Geſchäfts:

bericht der Landw . Provinzialgenoſſenſchaftskaſſe für die Mark

Brandenburg u. die Niederlauſiß f. 8. Jahr 1902. 1903, ebenda.

42. Neander Müller, Juriſtiſche Lehrmeinungen über Börſen

geſchäfte. 1903, ebenda.

43. Fiſcher u . Schaefer, Die Geſekgebung betr. die Zwangs

vollſtreckung in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in

Preußen. 1902, ebenda .

44. Dr. J. Robler, Enzyklopädie der Rechtswiſſenſchaft in ſyſtem .

Bearbeitung begründet von Dr. F. v . Golpendorff. Lfg. 3—10.

1902, Duncker & þumblot, Leipzig und I. Guttentag, Berlin .

45. Karl Sauer , Teſtamente und Erbverträge in Bayern . 3. Lfg.

München 1903, I. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ).

46. Dr. M. Leo , Deutſches Seehandelsrecht. 2. Lfg. 1902, ebenda.

47. Dr. I. v. Staudinger, Kommentar zum B. G. B. Lfg. 20.

1902, ebenda .

48. Dr. Sans Oroß , Die Erforſchung des Sachverhaltes ſtrafbarer

Þandlungen. 1902, ebenda.

49. E. Rottmann , Handbuch f. d . Gerichtsvollzieherdienſt. 4. ll.

5. (Schluß:) Lfg. Würzburg 1902, Stabelſche Verlagsanſtalt.

50. M. Gottſchall, Deutſche Reichskonkursordnung. Berlin 1903.

S. Cronbac .

Zeitſchriften.

8. Der National-Ökonom , 1903 Nr. 13. F. Eiſenſtein & Co., Wien.

9. Öſterreich. Zentralblatt für die Juriſtiſche Praxis , 1903 Mai

und Juni. Wien, Moriť Perles.

10. Zeitſchrift für die geſamte Verſicherungs - Wiſſenſchaft, 1903

Heft 3. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

11. Kritiſche Vierteljahrsſchrift für Geſeßgebung u. Rechtswiſſenſchaft.

3. Folge Bd. VIII 3. beft. Tübingen 1902 , 3. C. B. Mohr

(Paul Siebed ).

12. Zeitung der Anwaltskammer im Oberlandesgerichtsbezirk Naum.

burg, Mai 1903. Falle a . S., Buchdrucerei des Waiſenhauſes.

13. Zeitſchrift des internationalen Anwaltverbandes , 1903 Nr. 1 .

Wien I, Getreidemarkt 14.

14. Zeitſchrift der Arbeiterverſicherung, Mai 1903. Stuttgart,

W. Rohlhammer.

( Fortſeßung folgt.)
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Yeu exſdienene, bei der Redaktion ein

gegangene Büder .

(Beſprechung einzelner Werte bleibt vorbehalten .)

27. Dr. A. Baer , Über jugendliche Mörder und Totſdläger.

F. C. W. Vogel, Leipzig 1903.

28. $. Schneidert, Der Schuß der Photographien und das

Recht am eigenen Bilde. Wilhelm Knapp, Falle a. S.

29. Dr. L. von Bar , Die Reform des Strafrechts. Julius

Springer, Berlin 1903 .

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin. Drud : W. Moeſer Buchdrud erei in Berlin S. 14.

Dieſer Nummer liegen bei: Beilage 12 der Juriſtiſchen Wochenſchrift und für die Mitglieder des deutſchen Anwaltvereins:

Bekanntmachung des Feſtausidues in Straßburg im Eljaſ nebſt Poſtkarte.
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Vereinsnadridten. fonds beläuft ſich auf 98 110 Mart25 Pf. , wovon bis 30. Juni

1903 bereits über 84 044 Mark verfügt war . Der Geſchäfts

Der jährliche Mitgliedsbeitrag iſt durch Beſchluß des bericht und die Jahresrechnung wurden genehmigt und wurde
XVI. Deutidhen Anwaltstages vom 10. September d . Js. auf dem Vorſtande Entlaſtung erteilt.. Die faßungsmäßig aus.

20 Mart ſcheidenden Mitglieder des Vorſtandes wurden wiedergewählt und

erhöht. als Rechnungsprüfer für das nächſte Geſchäftsjahr der Rechts

Die Herren Bereinsmitglieder , welche noch mit der anwalt Juſtizrat Dr. Druder und der Rechtsanwalt Hans

Zahlung des Jahresbeitragesim Rücſtande find, werden um Barth in Leipzig beſtellt. Für die nächſte ordentliche General

Einſendung gebeten. Am 15. Oktober 1903 werden die verſammlung wurde Leipzig beſtimmt, der Vorſtand jedoch

rüdſtändigen Beiträge durd Poſtnachuahme erhoben . 83 ermächtigt, die Verſammlung auch nach einem anderen deutſchen
der Sagungen . Orte, wo ein Anwaltstag ſtattfindet, zu berufen .

Leipzig , Bismardſtraße 2, den 20. September 1903.

Dr. Deiß, Juſtizrat, Schriftführer.
Der zu Straßburg i . Elf. in der neunzehnten ordentlichen

Generalverſammlung der Hülfskaffe für deutſche Rechtsanwälte

am 11. September 1903 japungemäßig gebildete Vorſtand beſteht

Der Terminkalender für 1904 kommt am 31. Oktober
aus folgenden Perſonen :

d. 38. zur Verſendung. Beſtellungen auf durchſchoffene
1. Julius Erythropel , Juſtizrat, Rechtsanwalt beim

Exemplare find umgehend unter Einſendung von 60 Pfennigen
Reichegericht zu Leipzig, Vorſigender,

in Briefmarken bei dem Unterzeichneten zu bewirken.
2. Emmerich Anſchüß, Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Land:

Leipzig , Bismardſtraße 2 , den 20. September 1903. gericht zu Leipzig , Stellvertreter des Vorſißenden,

Dr. Deiß , Juſtizrat, Schriftführer.
3. Paul Herr, Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Reichsgericht

zu Leipzig, Sdriftführer,

4. Dr. MarDeiß, Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Reichs

gericht zu Leipzig , Stellvertreter des Schriftführers,

5. Dr. Pouis Seelig , Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Reichs.

Hülfskaſſe für deutſdhe Rechtsanwälte. gericht zu Leipzig , Schaßmeiſter,

6. Dr. Dscar Denme, Oberjuſtizrat, Rechtsanwalt beim
Herr Juſtizrat Suſmanu in Bromberg hat aus Anlaß

feines fünfzigjährigen Dienſtjubiläums der bülføkaffe für
Landgericht zu Leipzig , Stellvertreter des Schaßmeiſters,

7. Carl Steinbad , Geheimer Juſtizrat, Rechtsanwalt
deutſche Rechtsanwälte den Betrag von 1500 Märt zu

beim Landgericht zu Magdeburg ,
Uuterſtüßungszweden gedenkt. Wir ſprechen demſelben

8. Mar Böch, Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht zu
für die reiche Gabe namens der Hülfskaffe unſern herz

Karlsruhe,
lidhſten Dank aus.

9. Mar Jacobſohn, Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Land

Leipzig , den 26. September 1903. gericht I zu Berlin ,

10. Dr. Hermann v. Pemfel , Geheimer Hofrat, Juſtizrat,
Erythropel, Herr, Dr. Seelig,

Rechtsanwalt beim Oberſten Landesgericht zu München,
Juſtizrat, Juſtizrat, Juſtizrat, 11. Dr. Richard Sdall , Rechtsanwalt beim Oberlandes

Vorſißender. Schriftführer. Sdaßmeiſter.
gericht zu Stuttgart,

12. Carl Scheele , Juſtizrat, Rechtsanwalt beim Reichs

geridyt zu Leipzig.

In der am 11. September 1903 zu Straßburg i. Elf. ſtatt. Leipzig , den 20. September 1903.

gehabten neunzehnten ordentlichen Generalverſammlung wurden

der Geſchäftsbericht und die Jahresrechnung des Vorſtandes Erythropel, Herr, Dr. Seelig ,

über das Verwaltungejahr 1902/1903 vorgetragen. Nach dem Juſtizrat, Juſtizrat, Juſtizrat,

Bericht zählt die Kaſſeeine Geſamtzahl von 4 742 Mitgliedern Vorſißender. Schriftführer. Scaßmeiſter.

gegen 4 548 im Vorjahre. Der Kapitalgrundſtod hat ſich von

868 030 Mark 13 Pf. auf 927 755 Mark 91 Pf. erhöht. Der

für das zwanzigſte Verwaltungejahr vorhandene Unterſtüßunge.
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Geſchäftsbericht und Jahresrechnung über das mit Augsburg 400 Mark, Übertrag 15 500 Mark,

und 600 Königsberg . 1 000

dem 30. Juni 1903 abgeſchloſſene neunzehnte Ver- Bamberg 1 000 Marienwerder . 1500

Breslau 2 000

waltungôjahr der Hülfskaſſe für deutſche Rechts
München 2 000

Selle
1 500 Nürnberg 1 500

anwälte. Cöln 2 000 und 2 000

Darmſtadt 500 300Oldenburg
I.

Dresden 3 000 Pojen 2 000

eldhäftsberiąt. Frankfurt a.M. 1500 Roſtock 500

Die Mitgliederliſte des neunzehnten Verwaltungsjahre Tena
1 000 Stuttgart 1 200

Karlsruhe 1 000 Zweibrüđen 200

ergibt für den 30. Juni 1903 eine Geſamtzahl von 4742
Kiel . 1 000

gegen 4 548 im Vorjahre. Ausweislich der nachfolgenden Dar.
Geſamtſumme 27 700 Mart.

zuſammen 15 500 Mark,

ſtellung des Schafmeiſters hat ſich der Kapitalgrundſtoď von
Außer dieſen ſaßungsmäßig zu verwendenden 27 700 Mark

868 030 Mark 13 Pf. auf 927 755 Mark 91 Pf. erhöht.
haben die Anwaltskammer im Bezirk des Kammergerichts

Die Anlagen erfolgten in 3 prozentiger Reichsanleihe und
5 000 Mark und die Anwaltskammer im Oberlandesgerichtsbezirk

3 prozentiger Königl. ſächſiſcher Rente unter Eintragung in das

Reichs- bezw. Staatsſchuldbuch
. Ein Erwerb mündelficherer Königsbergi.Pr. 1500 Mark dem Unterſtüßungsfonds zugewendet.

Von den Anwaltskammern Augsburg und Naumburg find
Hypotheken iſt in Ausſicht genommen .

ferner Beihülfen von 700 Mark und 1000 Mark angekündigtworden .
Der am 30. Juni 1903 zu Unterſtüßungszwecken aus:

An Geſchenken ſind eingegangen für den Kapitalgrundſtock
geſchiedene Betrag beläuft fich auf · 98 110 Mark 25 Pf.

1 387 Mark.

Bis zum 30. Juni 1903 iſt bereits

Dem Unterſtüßungsfonds find an Geſchenken und Beihülfen
verfügt über 84 044

zugeflofſen 10 151 Mark.

Es hat nur eine Generalverſammlung und zwar am
Das Geſchäftsjahr 1902/1903 hat 4 neue im Erinittelungs

5. Dktober 1902 in Leipzig ſtattgefunden. In dieſer wurden
verfahren begriffene Unterſtüßungsfälle übernommen . Die Zahl

der Geſchäftsbericht und die Jahresredinung genehmigt und dem

Vorſtande Entlaſtung erteilt. Die ſaßung&mäßig ausjcheidenden abgelehnt 4,im Prüfungsverfahren befindlich 4, bewilligt 35.
der neu anhängig gemachten Geſuche beträgt 39 , davon ſind

Mitglieder des Vorſtandes wurden wiedergewählt und als Rech.
Im übrigen iſt aus der Verwaltungstätigkeit des Vorſtandes

nungsprüfer der Rechtsanwalt Suſtizrat Dr. Drucker und der

Rechtsanwalt Hans Barth zu Leipzig beſtellt. Als nächſter hervorzuheben, daß er verſchiedene Darlehnsgefuche abgelehnt hat
und in einem Falle, wie ſeit Jahren , die Zahlung einer von

Verſammlungsort wurde Leipzig beſtimmt, der Vorſtand jedoch
Verwandten für eine betagte Rechtsanwaltowitwe zuſammen

ermächtigt, falls im Jahre 1903 ein Anwaltstag im September gebrachte Rente vermittelt, um die Empfindlichkeit der Bedachten

ſtattfinden ſollte, die Generalverſammlung an den für die Ab.

haltung dieſes Tages zu beſtimmenden Ort zu berufen . Die
zu ſchonen. Endlich iſt zu erwähnen , daß in einem Kranken

hauſe am Rhein ein hülfloſer Rechtsanwalt untergebracht iſt.
Generalverſammlung iſt auf den 11. September 1903 nach

Die Summe der erſtmaligen Bewilligungen betrāgt
Straßburg im Elſaß einberufen.

10 270 Mark.

Es hat eine Sißung des Vorſtandes am 7. Juni 1903
Es ſind im Geſchäftsjahr 1902/1903 bewilligt:

ſtattgefunden, in welcher beſchloſſen iſt, auf die Tagebordnung
I. II.

der Generalverſammlung zu feßen :
an in der Liſte noch nicht ge . an ausgeſchiedene Rechtsanwälte und

Beſprechung des Entwurfe eines Gefeßes über die Er löſchte Rechtsanwälte an Hinterlaffene von Rechteanwälten

richtung einer Ruhegehalts., Witwen- und Waiſenkaffe 1. zum erſten Male 1 920 M. 1. zum erſten Male 8 450 M.

für deutſche Rechtsanwälte.
2. dritten 900 2. zweiten 6 900

Hierzu liegen folgende Anträge vor : 3. vierten 500 3. dritten 5 000

1. Antrag des Herrn Juſtizrate Elze in Halle a. S.: 4. fünften . 700 4. vierten 6 300

5. ſechsten 800Beſchluffaſſung über die Überweiſung von 500 000 5. fünften 7 750

Mart bar aus dem Vermögen der Hülfskaſſe für
6 . elften 400 6. ſechsten 6 450

deutſche Rechtsanwälte zur Bildung eines Grund. zuſammen . . 5 220 M. 7. ſiebenten 8 670

8.
ſtockes einer Ruhegehalts-, Witwen- und Waiſenkaffe

achten 8 964

für deutſche Rechtsanwälte in Gemäßbeit des $ 32 a
9. neunten 3 600

veröffentlichten Entwurfes eines Gefeße über 10. zehnten 4 320

11 . elften 2 860

die Errichtung einer Ruhegehalts- , Witwen- und

Waijenkaffe für deutſche Rechtsanwälte der durch 12 . · zwölften 4 260

13. dreizehnten . 2 220
den Anwaltstagzu Danzig vom Jahre 1901 ge

14.

wählten Kominiffion.
vierzehnten . 1810

15. • fünfzehnten - 1 700
2. Antrag des Vorſtandes:

16. fechszehnten 1 450

Zur Zeit jede Anderung der Satungen der Hülfe 17. · fiebenzehnten . 2 500

kaffe für deutſche Rechtsanwälte und jede Verfügung
18. achtzehnten 2 730

über den Kapitalgrundſtod derſelben abzulehnen.
19 . neunzehnten . 1 750

Alle ſonſtigen Vorſtandsgeſchäfte ſind durch Rundſchreiben zuſammen . . 87 684 M.

erledigt. Summa zu I 5220 Mark

Die Anwaltskammern haben abermals reiche Beihülfen II 87 684

gewährt. Eingezahlt ſind von : Geſamtſumme 92 904 Mark.
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Hiervon entfallen noch auf das neunzehnte Geſchäftsjahr dürfen an dieſen Beſtrebungen nichts ändern, namentlich das

8 860 Mark , während für das zwanzigſte Geſchäftsjahr Intereffe an der Erhaltung und Stärkung der Hülfskaffe nicht

84 044 Mark beſtimmt ſind. herabmindern, da deren Pflichten und Zwecke durch das vor

Es verteilen fich am 1. Juli 1902 die feit Gründung der geſchlagene Gefeß nicht erledigt, für eine Reihe von Jahren

Kaffe – 1885 – anhängig geweſenen Unterſtüßungsfälle nach nicht einmal herabgemindert werden .

Oberlandesgerichtsbezirken, wie folgt : Leipzig , den 3. Juli 1903.

Augsburg 13 Jena 18
Der Schriftführer :

Bamberg 11 Karlsruhe
12

Herr, Juſtizrat.

Berlin 50 Riel . 11

Braunſdweig 3 Königsberg 43

II.
Breslau . 61 Marienwerber 31

Caffel . 18 München 29 XIX . Jahresrednung der Sülfskaſſe für deutſche

Selle
57 Naumburg 39 Redtsanwälte auf die Zeit vom 1. Juli 1902 bis

17 Nürnberg
16 30. Juni 1903.

Colmar 1 Poſen . 53

A. Kaſſa - Stonto.

Darmſtadt 10 Roſtock 21
Einnahme :

Dresden 65 Stettin 22

1. Barbeſtand am 1. Juli 1902. . 203 Mi 79 goyang

Frankfurt a . M. 3 Stuttgart
25

2. Von der Allgemeinen Deutſchen Kredit
Hamburg 4 Zweibrücken 2

anſtalt erhoben 144 667 . 10

Hamm 16 Reichsgericht 1

3. Schenkungen an den Kapitalgrundſtoď 1 387

Für die im Geſchäftsjahre 1902/1903 hinzugekommenen
4. Schenkungen an den Unterſtüßungsfonds 10 151

Unterſtüßungsfälle iſt das Verhältnis das folgende: 5. Beihülfen der Anwaltskammern 27 700

Augsburg 1 Jena .
2

6. Mitgliederbeiträge 95 220

Berlin 1 Karlsruhe
1

7. Zinſen 30 527

Braunſchweig 1 Königsberg 3

8. Wegen Todesfalls uſw. zurückgekoinmene
Breblau . 1 Marienwerder 2

Unterſtüßungen 500

Gaffel 1 München 3
Summa 310 355 Me 91 og

Selle . 22 Naumburg 1

Ausgabe :
Söln . 2 Nürnberg 2

1. Unterſtüßungen 91 818 M 95 op

Darmſtadt 1 Pojen 4

2. An die Allgemeine Deutſche Kreditanſtalt
Dresden 3 Roſtock 2

gezahlt . 120 617 - 10

Frankfurt a. M. 2

3. Ankauf von Wertpapieren 91 746 - 60 -

Der Summe nach entfallen an Unterſtüßungen im ab. 4. Ausgaben für Drucſachen , Porto ,

gelaufenen Geſchäftsjahr auf : Steuern uſw .. 5 963 - 98

Augsburg . . 1 550 Mark Sena 2 400 Mark
5. Rückzahlung mehrmals und zurückgezahlter

Bamberg . 2 700 Karlsruhe . .2 500 Beiträge 60

Berlin . 6 064 Riel . 1 650 6. Beſtand am 30. Juni 1903 149 28

Braunſchweig . 1 500 Königsberg 9 270 Summa 310 355 M 91

Breslau 6770 Marienwerder 5 150

B. Unterſtüßungs - Stonto.
Gaffel . 2 180 München . 3 950

Selle 5 370 Naumburg Einnahme :

Söln
94 741 M 54 sepse

3 860 Nürnberg
1. Beſtand am 1. Juli 1902

3040

Solmar
10 151 -

400 Pojen . 8 450
2. Schenkungen

Darmſtadt 600 Roſtock . 2 450
3. Zinſen nach A II . der Verwaltungsgrunds

3 789 , 66fäße zu 4 % von 94 741 Mark 54 PF.
Dresden 8 400 Stettin 3 760

4. Saßung gemäße Ueberweiſung:

Frankfurt a. M. 1 200 Stuttgart 2 400 Mitgliederbeiträge 95 220 Me

Hamburg 600 Zweibrücken 300
abzüglich Rüd

Hamm . 3 120 zahlungen 60

Der Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg und die Anwalts .
95 160 Mi Pop

fammer bei demReichsgericht haben keine Unterſtüßungsfälle gehabt. ab Ausgaben . 5 963 98

Die vorſtehenden Zahlen laſſen, wie in den Vorjahren , die 89 196 Mi 02

rege Anteilnahme des deutſchen Anwaltſtandes an der Ent
Hiervon erhält der Unterſtüßungsfonds

wickelung der Hülfskaffe und ihrem Wirken erkennen , und /, find gleich 66 897 .

werden die Herren Vertrauensmänner dringend erſucht, jeder in und ferner von den Beiträgen der

Anwaltskammern
feinem Kreiſe, auf neue Beitrittserklärungen hinzuwirken. Die

13 850

5005. Zurückgekommene Unterſtüßungen .bevorſtehenden Verhandlungen über die Errichtung der Ruhe.

gehalts- , Witwen- und Waiſenkaffe für deutſche Rechtsanwälte
Summa 189 929 M 20 godina
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Ausgabe : Übertrag 576 754 M 38 FREE

1. Für gezahlte Unterſtüßung 91 818 M 95 gopa 174 000 Mark königl. preuß. 3 / % konf.

2. Beſtand am 30. Juni 1903 98 110 25 Anleihe à 101,75 Mark : 177 045

Summa 189 929 M 20 FH
Stücfzinſen von 174 000 Mark vom

1. April bis 30. Juni 1903. . 1 522 50

(Anmerkung. Durch vor dem 1. Juli 1903 erfolgte Be.
150 000 Mart fönigl. preuß. 3 % fonſ.

willigung iſt bereits über 84 044 Mark von dieſem Beſtande
137 400Anleihe à 91,60 Mark

von 98 110 Mark 25 Pf. verfügt worden .)

Stückzinſen von 150 000 Mark vom

1 1251. April bis 30. Juni 1903. .C. Stapitalgrundftod -konto.

100 000 Mark 3 % Deutſche Reichsanleibe

1. Beſtand am 1. Juli 1902 . 868 030 Ah 13 ore
à 91,40 Mark 91 400

2. Schenkungen 1 387
Stückzinſen von 96 000 Mark vom

3. Saßungsgemäße Überweiſungen : 1. April bis 30. Juni 1903 . 720

% von 89 196 Me
Suinia 985 966 M 88

02 22 299 Ale 02

(Anmerkung. Sämtlidie Wertpapiere find in das königlich% von 27 700 M.

13 850 fächſiſche oder in das königlich preußiſche Staatsſchuldbuch bezw .

36 149 02 , in das Reicheduldbuch eingetragen und der außer dem Bar

4. Zinſen . . 30 527 M. 02 FX beſtande von 149 Mark 28 Pf. vorhandene Betrag von

ab (vergl. B. 3) 3 789 s 66 39 750 Mark iſt auf ein Redynungsbuch bei der Allgemeinen

26 737 36 Deutſchen Kreditanſtalt zu Leipzig eingezahlt. Dieſes Buch

932 303 Al 51 st lautete nach der XVIII. Jahresrechnung über

Davon ab Kursverluſt 4 547 60
63 800 Mo

Summa einſdl. des Martinyfonde
eingezahlt wurden 120 617 , 10 ,

927 755 M 91 F

184 417 M. 10 oop ,

D. Wertpapiere- Stonto. abgehoben wurden 144 667 , 10

1. Beſtand am 1. Juli 1902 . 898 767 Ali 88 FP bleiben an Beſtand 39 750 M

2. Für angekaufte Wertpapiere 91 746 60

Summa 990 514 M 48 57 E. Gewinn- und Berluſt - Stonto.

Die am 30. Juni 1903 vorhandenen Wert.

papiere haben einen Wert von 985 969 88 Verluſt auf Wertpapiere 4 547 Mark 60 Pf. übertragen

Der Kursverluſt von 4 547 M. 60 auf Kapitalgrundſtock -Konto, dasſelbe beträgt hiernach

932 303 Ale 51 golpe
iſt auf Gewinn- und Verluſt- Konto übertragen worden .

4 547 60

An Wertpapieren ſind vorhanden (Kurs vom 30. Juni 1903) :

550 000 Mark königl. ſächſ . 3 % Rente Sumia 927 755 M 91 Free

à 90,10 Mark 495 550 M

Stüđzinſen von 367 500 Mark vom
Leipzig , den 30. Juni 1903. Dr. Seelig.

1. April bis 30. Juni 1903 2 756 25 ,

77000 Mark königl. preuß. 3/2 % konſ. Die vorſtelende Rechnung iſt von uns auf Grund der uns

Anleihe à 101,75 Mart, bis 1905 un .
vorgelegten Bücher, Akten und Belege geprüft und für richtig

kündbar 78 347 50 ,

befunden worden .

Stückzinſen von 11 500 Mark vom

1. April bis 30. Juni 1903 100 , 63
Leipzig , den 15. Juli 1903 .

zu übertragen 576 754 M. 38 px Dr. Druder. Hans Barth.

Vergleichung mit dem Vorjahre.
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Ver:Mit:

glieder.

beiträge

Zinſen

Senkungen zum
Anwalta .

Unter
fammer : Stapital.

ſtüßunge.

beiträge grundſtock
fonds

M. IPA Me | goy Mi 199

|
Unter

ſtüßungen
waltung

koſten

B e ft and des

Kapital. Unter.

grundſtocks lſtüßungsfonds

ain Shluſſe des Geſchäfts .

jahres

M M SYM P/ Mli Mi

* )

3 939 19 6 852 50 28 955 20 4 709 74| 89 875 8089 820 30 775 868 030 13 94 741 54

1. Juli 1901 bis 30. Juni

1902

1. Juli 1902 bis 30. Juni

1903 95 220 27 700 1 387 10 151 30 527 021 5 963 98/91 818 95 927 755 91 98 110 25

*) Vierin ſind 3 000 Mark Beihülfe der Anwaltskammer im Vezirke des Kammergerichts enthalten .

**) Þierin find 5 000 Mark Beihülfe der Anwaltskammer im Bezirke des Kammergerichte und 1500 Mark von der Anwalts.

kammer in Königeberg t . Pr. enthalten .
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Der XVI. Deutſche Anwaltstag, als notwendiges Requiſit für das Rechtsleben ſowohl, wie für

das ſoziale und wirtſchaftliche Leben gelten, und die deutſche
abgehalten zu Straſburg i. E., 9. bis 12. September 1903.

Anwaltſchaft ſei an der Hand der vortrefflichen Beſtimmungen

Mit einer wundervollen Beleuchtung wurden am Spät- der für die Rechtsanwälte geltenden Gefeße eine gute und

nachmittag des 9. September in der alten Domſtadt Straßburg angeſehene geworden und geblieben ; er begrüße darum beſonders

die zum XVI. Deutſchen Anwaltstag eintreffenden Feft. freudig den zum erſtenmale in den Reichslanden verſammelten

teilnehmer empfangen. Unter ſchwerem , dunkelem Regengewölt Anwaltstag. Namens der Stadt Straßburg und ihres

her, das den Himmel bedeckte, drang von Weſten kräftig die verhinderten Bürgermeiſters Bad begrüßte den Anwaltstag Bei .,

Abendſonne hervor und übergoß die Stadt mit ihren Strahlen . geordneter Dr. Schwander; er flocht in ſeine Anſprache eine

Turm und Weſtfaffade des herrlidhen Münſters waren ſo Reminiszenz an das , alte " franzöſiſche Recht und einen Vergleich

prächtig beleuchtet, daß der talte rote Stein warm und lebendig mit dem neuen des Bürgerlichen Gefeßbuches, dein er den,

zu werden ſchien , und wer , wie der Berichterſtatter, gegen Vorzug vor jenem zuſprechen zu müffen glaubte. Endlich

6 Uhr auf der Rabenbrüde ſtand, dem bot ſich die Staden überbrachte noch der derzeitige Rektor Profeffor Dr. Forſter

entlang ein entzückendes Bild , der Anblick einer wie vom die Grüße der Univerſitat, in deren Räumen man tagte.

Scheinwerfer beleuchteten maleriſchen mittelalterlichen Stadt. Es wurden ſodann gewählt : zum Vorſigenden des Anwalts

Zahlreich waren die deutſchen Anwälte , viele mit Frauen, tages Juſtizrat Schmidtmüller ( Vorſißender des Vorſtandes

Töchtern , Nichten uſw. herbeigeeilt. Das Hauptkontingent der Anwaltskammer) aus Colmar, zu ſeinen Stellvertretern die

ſtellten naturgemäß die Reichslande und die benad barten jüd . Herren Geheimer Juſtizrat Dr. Humſer aus Frankfurt a./M .benachbarten

deutſchen Länder; aber auch die übrigen Teile des Reiches und Juſtizrat Dr. Krauſe ( Vizepräſident des Preußiſchen Ab .

waren gut vertreten, insbeſondere die Städte Berlin , Leipzig geordnetenhauſes) aus Berlin , endlich zu Schriftführern die

und Hamburg ; einzelne Kollegen waren eigens zum Beſuch des Herren Rechtsanwalt Seeger aus Straßburg und Juſtizrat

Anwaltstages von weither herbeigeeilt, ſo aus Dresden und Port aus Colmar.

Poſen , andere wieder verbanden mit dem Beſuch der Tagung Der Schriftführer Seeger erſtattete zum erſten Punkt

eine Vogeſenreiſe oder es bildete für ſie der Anwaltstag den der Tagesordnung faßungsgemäß Bericht über die vom Schay.

Schlußakford der Ferienreiſe. Der Ortsausſchuß hatte eine meiſter gelegte Jahresrechnung, die zu Erinnerungen und

Reihe von Feſtlichkeiten zur Erholung von den Verhandlungen Ausführungen keinerlei Anlaß gab. Sodann kam als zweiter

vorbereitet und ausführlichſt angekündigt; er , rectius fein Punkt der Tagesordnung ein Antrag des Vorſtandes auf Er :

alltätiger Vorſigender hatte , wie dieſer ſelbſt beim Feſtmahl höhung des Jahresbeitrages von 15 auf 20 Mart zur

mit gutem Humor jagte , vſo ziemlich" alles hergerichtet. Verhandlung. Der Referent , Juſtizrat Dr. Deiß (Leipzig) ,

Freilich gab es gleich beim Empfangsabend im Zivilkaſino empfahl die Annahme des Antrages, weil die Ausgaben des

am ,,Sturmeck -Staden " einen derartigen Sturm auf das falte Anwaltvereins ſchon ſeit längerer Zeit und insbeſondere im

Büfett, daß nur die erſte Phalanr von demſelben etwas fah lebten Jahre infolge der nicht unerheblichen Koſten der auf

und genoß . Der Drtsausſchuß hatte jedenfalls die Zahl der früheren Tagungen eingeſepten Rommiffionen, der Notwendigkeit

bei derartigen Empfangeabenden immer zahlreichſt erſcheinenden der Zahlung von nicht unbedeutenden Sonoraren uſw. höher

Feſtteilnehmer unterſchäßt; aber wir halfen und ſo gut es ging , feien als die Einnahmen , und weil die geringe Erhöhung für

und nachher gab es ein recht gemütliches Zuſammenſein bei das einzelne Mitglied faum fühlbar ſei. Aus der Mitte der

dem reichlich fließenden ſelbſtbeſchafften " Gljäſſer und Moſel. Verſammlung wurde darauf hingewieſen, daß der Grund für„

Am 10. vormittags nach 9 Uhr begannen in der Aula die geringen Einnahmen im weſentlichen in dem mit dem Ver

der Kaiſer Wilhelms-Univerſität die Verhandlungen , eröffnet leger der Juriſtiſchen Wochenſchrift beſtehenden Vertrage zu

von dem Vorfißenden des Deutſchen Anwaltvereins , Juſtizrat ſuchen ſet ; dieſes Publikationsorgan koſte die Anwaltſchaft viel

Erythropel aus Leipzig , mit einer kurzen Begrüßung der Geld , während es doch unter der Geltung eines anderen

Teilnehmer und dem üblichen Hinweis auf Tagesordnung, Verlagevertrages und eventuell bei Selbſtverlag eine gute Ein .

Saßungen und Geſchäftsordnung ; der Redner widmete auch nahmequelle ſein werde und ſein müffe. Nach längerer Debatte

dem ſeit dem leßten Anwaltétag verſtorbenen langjährigen und wurde der Vorjdlag des Vorſtandes auf Erhöhung des Jahres .

verdienſtvollen Vorſigenden des deutſden Anwaltvereins, Ge. beitrages auf 20 Mart angenommen , dabei aber vom Vorſtand

heimen Juſtizrat Mecke und einigen anderen angeſehenen Mit . auf die kundgegebenen Anregungen hin zugeſagt, mit dem Ver

gliedern einen ehrenvollen Nachruf. Die Verſammlung wurdeDie Verſammlung wurde lag der „ Juriſtiſchen Wochenſchrift “ wegen Anderung des Ver

fodan namens des faiſerlichen Statthalters und der Landes . lagsvertrages uſw. in Verhandlungen zu treten und dem

regierung von dem Interſtaatsſekretär Dr. Petri ſehr warm nächſten Anwaltstag darüber Bericht zu erſtatten.

begrüßt. Der Redner, der ſelbſt früher Rechtsanwalt war, An dritter Stelle kam dann die Reviſion der Gebühren .

führte in ſeiner Anſprache aus , daß die deutſche Anwaltſchaft ordnung an die Reihe. Der Berichterſtatter, Juſtizrat

der ihr obliegenden Pflicht, gemeinſam mit den Gerichten und Erythropel , teilte der Verſammlung mit, daß die Kommiſſion,

der Juſtizverwaltung für die Erhaltung und Förderung einer welche zur Ausarbeitung eines Gefeßentwurfes zur Abänderung

gedeiblichen Rechtopflege zu wirken , ſtets in vollem Umfange der Gebührenordnung eingeſetzt war, fleißig gearbeitet und

nacgekommen ſei ; die Eriſtenz einer guten und angeſehenen einen Gefeßentwurf angefertigt habe ; über den Inhalt des .

Anwaltſchaft, aus welcher Auéwüchſe oder ungeeignete Elemente ſelben machte er indes keine Mitteilung und empfahl lediglich,

zu entfernen ihre eigene Aufgabe und Pflicht ſei , werde ſtets den Entwurf den Anwaltskammern zu unterbreiten , weil es
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bedenklich ſei , ihn jeßt der Offentlichkeit zu übergeben. Die beitritt, ähnlich wie der Entwurf der Kommiſſion ,

Kollegen Irmler (Berlin ) und Dr, van Aken (Karlsruhe) aber mit anderen Beiträgen und Leiſtungen.

empfahlen dagegen dringend die Bekanntgabe des Entwurfs, Aus der Diskuſſion ſind die Ausführungen des Kollegen

jedenfalls an die Mitglieder des Anwaltvereine durch Abdrucť Dr. Roſenthal (München) hervorzuheben , der an Hand

in der „ Juriſtiſchen Wochenſdrift", da die Anwälte doch ein ſeines Antrages und der Begründung desſelben den Kommiſſions

erhebliches Intereſſe, wenn nicht ſogar einen Anſpruch darauf entwurf bekämpfte , die Aufhebung des Danziger Beſchluſſes und

hätten zu erfahren, was die von ihnen eingeſepte Kommiſſion den Ausbau der Hülfskaffe verlangte. Ihm ſekundierten die

zu ſtande gebracht habe . Irmler , der ſelbſt Mitglied der Kollegen Dr. Binz (Karlsruhe), Juſtizrat Geißler (Freiberg ),

Kommiſſion geweſen war, ſtellte einen entſprechenden förmlichen Juſtizrat Dr. Vohſen ( Colmar) und Dr. Krauſe ( Berlin ),

Antrag . Für die Anſicht des Referenten traten die Kollegen während einzig Dr. Mayer (Frankenthal) in ziemlich politiſch

Dr. Fürſt (Mannheim) und Dr. Krauſe ( Berlin) mit dem gefärbten Ausführungen für eine Zwangsfaſſe eintrat. Shließlich

Erfolge ein, daß unter Ablehnung des Antrages Irmler nach wurde auf den eigenen Antrag des Referenten das geſamte

dem Vorſchlage des Referenten zu verfahren beſchloſſen wurde. Material an den aus ſedys Kollegen beſtehenden Arbeitsausſchuß

„ Requiescat in pace ! “ hörte ich in meiner Nähe. der bisherigen Kommiſſion zur weiteren Vorbereitung für den

Zum 4. Punkte der Tagesordnung erſtattete Juſtizrat Elze nächſten Anwaltstag zurückverwieſen.

( Halle) einen längeren eingehenden und klaren Bericht über die Der Nachmittag vereinte dann die Feſtteilnehmer mit ihren

Tätigkeit der vom leßten Anwaltstag eingeſeßten Kommiſſion
Damen in dem dem Ortsausſchuß von der Stadtgemeinde

zur Sichtung der Frage und Vorlegung von Vorſchlägen betr. liebenswürdigerweiſe überlaffenen Hauptgebäude der , Orangerie"

Gründung einer Ruhegehalt8- , Witwen- und Waiſen- zum Feſteffen, an welchem als Ehrengäſte teilnahmen der

kaſje. Die Kommiſſion hatte bekanntlich ſchon vor längerer Gouverneur von Straßburg, Erzellenz . Moßner , Unter.

Zeit den von ihr verfaßten Geſetentwurf al& Beilage zur ſtaatsſekretär Dr. Petri , der Rektor der Univerſität, Beis

„ Juriſtiſchen Wochenſchrift" bekannt gemacht; inhalte desſelben geordneter Dr. Schwander u. a . m . Bei vortrefflichen ernſten

joll eine ſolche Kaſſe mit Zwangebeitritt errichtet werden, der und humorvollen Reden , bei einem ausgezeichneten Menu, auf

Jahresbeitrag 300 Mark und das Eintrittsgeld für die zukünftig dem natürlich die Gänſeleberpaſtete nicht fehlen durfte, und bei

Rechtsanwälte werdenden Juriſten 200 Mark, die Wartezeit „ ſelbſtbeſchafften “ und anderen köſtlichen Tropfen entflogen die

5 Jahre betragen ; dagegen ſoll ein Ruhegehalt von 900 bis 1800, Stunden eilendø ; das Feſteffen hat aber diesmal , wie mir ſchien ,

eine Witwenrente von 750 bis 1 500 und eine Waiſenrente von ganz beſonders ſeinen Zweck erfüllt, indem eß den Teilnehmern

250 bis 500 Mart gewährt werden. Der Berichterſtatter Gelegenheit gab , neue Kollegen kennen zu lernen , fich mit ihnen

jdhilderte ſehr anſchaulich das Sdidjal dieſes Entwurfes , ing . wie auch mit bereits bekannten über die Angelegenheiten der

beſondere die bunticheckige Stellungnahme der Kammern und Anwaltſdaft, ihre Wünſche und Beſtrebungen auszuſprechen ,

ihrer Vorſtände zu demſelben ; er berichtete, daß nur 2 Kammern, Erfahrungen auszutauſchen und gegenſeitig neue Anregungen zu

eine im äußerſten Dſten und eine im fernſten Weſten, Königs . geben ; das dürfte in erheblichem Maße geſchehen ſein .

berg und Zweibrücken , dem Entwurf zugeſtimmt und alle Am zweiten Tage fand zunächſt die ordentliche General .

anderen Kammern ſich mehr oder minder ablehnend verhalten verſammlung der øülfikaſje ſtatt. Es wurde in der

hätten . Der Wunſch einer Ablehnung ging auch als roter hergebrachten Weiſe Bericht über das leßte Geſchäftsjahr erſtattet,

Faden , an dem der verſtorbene Mede ſeine Freude gehabt haben die Jahre$rechnung vorgetragen und dem Vorſtande Entlaſtung

würde , durch die folgende Diskuſſion , zu welcher nicht weniger erteilt. Die ausſcheidenden Vorſtandsmitglieder und die

als vier gedruckte Anträge vorlagen : Rechnungøreviſoren wurden auf Vorſchlag von Geheimrat

1. Die Anwaltskammer zu Dresden (grün) be . Dr. Humſer (Frankfurt a. M.) wiedergewählt, und es wurde

antragt Ablehnung des Entwurfes der Kommiſſion endlich Leipzig als Ort zur Abhaltung der nächſten General.

und Erhebung erhöhter Kammer-Mitgliedbeiträge als verſammlung beſtimmt.

Jahresſteuern, von denen der größere Teil der Hülfs. Dann wurden die Verhandlungen des Anwaltstages ſelbſt

kaffe zu überweijen iſt. wieder aufgenommen mit Punkt 5 der Tagebordnung: „Mit

2. Rechtsanwalt Dr. Roſenthal aus München (rot) be. welchen Mitteln kann ohne Änderung der geltenden

antragt unter Beifügung von Gründen, der Anwaltstag Prozeßgefeße eine Abkürzung der Dauer der Zivil .

wolle fic prinzipiell gegen jeden Entwurf ausſprechen, prozejje erreicht werden ?" Die Behandlung dieſes Themasſiç

welcher auf dem Grundiaß des Beitrittzwanges und bildete entſchieden den Mittel- und Höhepunkt der diesjährigen

der Verbindung von Ruhegehalt8- mit Witwen- und Tagung, ſowohl wegen des vorzüglichen und hodhintereſſanten

Waiſenkaſſe beruht , der Anwaltstag wolle aber der Vortrages des Berichterſtatters Juſtizrat Heilberg (Breslau ),

Frage des Ausbaues der Hülfekaffe näher treten und zur als auch wegen der Wichtigkeit des Gegenſtandes ſelbſt, bie

Vorbereitung dieſer Frage eine Kommiſſion ernennen. auch jedenfalls Veranlaſſung war, daß die Herren Unterſtaats .

3. Guſtizrat Weißler aus Halle ( gelb ) legt einen ſekretär Dr. Petri , Oberlandesgerichtspräſident Unterſtaats

detaillierten Antrag auf Errichtung einer Zuiduß. ſekretar z. D. Rajſiga aus Colmar und Landgericht&präſident

rentenkaffe vor. Geheimer Oberjuſtizrat Boeding aus Straßburg den Ver

4. Die Württembergiſche Anwaltskammer (blau ) handlungen über dieſen Punkt 5 beiwohnten und mit geſpannter

beantragt in einem ebenfalls recht eingehenden Entwurf Aufmerkſamkeit folgten. Der Raum verbietet es leider , hier

die Errichtung einer Unterſtüßungekaſſe mit Zwangs- des näheren und ſo wie es nötig wäre , auf die trefflichen,
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klaren und packenden Ausführungen Heilberg & einzugehen ; der Prozeſſe herbeizuführen geeignet ſeien . In der Debatte

wir müffen unſere Leſer ſchon auf das Stenogramm vertröſten , wurde dem Referenten zwar in dem einen oder anderen Punkte

empfehlen aber angelegentliches Studium desſelben und Befolgung widerſprochen . So nahmen die Herren Juſtizrat Erythropel

der Heilbergſchen Vorſhläge. Nur ſoviel ſei hier mitgeteilt, (Leipzig) und Dr. Wildhagen (Leipzig) das Reichågericht in

daß der Referent vernünftigerweiſe die Erörterung der Fragen, Schuß, welches tatſächlich nicht ſchneller arbeiten könne, als es

ob zur Beſchleunigung des Zivilprozeßverfahrens eine Anderung zur Zeit geſchehe; andere Redner, jo Juſtizrat Dr. Joſephſon

der Gefeße notwendig ſei , ob eine Vermehrung des Richter. (Hamburg) , erklärten , daß manche der vom Referenten gegebenen

perſonals ſtattfinden müffe – welche Frage der Anwaltstag Anregungen an ihren Gerichten Uſus ſeien ; Juſtizrat Dr. Vohjen

übrigens in parenthesi kräftigſt bejahte — und ob die Anwälteund ob die Anwälte (Colmar) brach eine Lanze für das mündliche Verfahren, und

an den Prozeßverſchleppungen ſchuldig ſeien oder nicht, ausſchied , der Berichterſtatter möchte im Anſchluß daran einen Irrtum

und ſein Thema ganz enge dahin eingrenzte, daß er darlegte, Heilbergs berichtigen, der dieſem untergelaufen iſt, wenn er

wie bei gutem Willen auch unter der Herrſchaft des geltenden meint, „am Rhein“ würde „ ohne Schriftfäße“ plädiert. Wir

Rechtes bei zwedgemäßer Anwendung desſelben mit „ kleinen machen Schriftſäße ſeit jeher, und auch zum franzöſlichen Prozeß

Mitteln“ eine Beſchleunigung der Prozeffe herbeigeführt werden gehörten Schriftfäße; aber wir ſchreiben , von einigen Viel.

könne. Er führte dabei zunächſt ins Feld die überlange Dauer ſchreibern und Tinteverſchwendern abgeſehen, nur das Nötige

der Reich & gerichtsinſtanz und erzählte, daß in einer im Auguſt an- nieder. Sonſt beteiligten fich an der Debatte noch die Kollegen

gemeldeten Reviſion vom Reichsgericht Termin auf den 6. Juni Dr. Goldfeld (Hamburg) , Dr. Hinrichſen (Güſtrow ),

1904 (!) anberaumt ſei. ( Der Berichterſtatter fand bei ſeiner Juſtizrat Mar Jacobjohn (Berlin) und Dr. Qugo Neu .

Rückehr aus den Ferien und vom Anwaltstag eine Termins . mann (Berlin ). Der leßtere machte dankenswerterweije auf

beſtimmung des Reichsgerichts vom 10. Auguſt auf den 5. Mai eine ſehr praktiſche Übung aufmerkſam , nämlich die, dem Gegen

1904 vor !) Auch wies Seilberg , wie auf dem legten anwalt gleich ein zur Weitergabe an den Klienten beſtimmtes,

Juriſtentag Geheimrat Wilke , darauf hin , daß das Reichs, vermittels Durchſchlag auf der Schreibmaſchine in allereinfachſter

gericht leider ſehr oft nicht über alle Reviſionsgründe, ſondern und leichteſter Weiſe mit den übrigen Abſchriften hergeſtellte

nur über einzelne erkenne, was wiederholtes Anrufen der höchſten Gremplar eines jeden Schriftfaßes bei deſſen Zuſtellung mit zu

Inſtanz nötig mache und den Prozeß außerordentlich verlängere. übergeben. In der Tat ein ebenſo einfaches wie vortreffliches

Sodann empfahl der Referent ſehr vorſichtige Behandlung Mittel zur Beſchleunigung des Verfahrens ! Durch die ganze

zweifelhafter Zuſtändigkeitsfragen und er meinte ſehr mit Recht, Debatte aber ging der Ausdruď der Zuſtimmung zu den Aus.

der Anwalt folle ſtet8 lieber den einen immer ſicheren allgemeinen führungen und Vorſhlagen des Referenten, dem für dieſelben

Gerichtsſtand des Wohnortes ſtatt eines zweifelhaften wählen, auch an dieſer Stelle der Dank ſeiner Kollegen ausgeſprochen

wenn auch die Zuſtändigkeitsfrage eine noch ſo intereffante ſei. werden ſoll. Nach der Debatte gelangte auf Antrag þeilbergo

Dann kam die Behandlung der Schriftjäße an die Reihe , aus folgender Beſchluß zu einſtimmiger Annahme :

denen Deilberg mit Recht die „ Freundlichkeiten " ausgemerzt „Der Anwaltstag ſpricht ſeine Überzeugung dahin aus,

wiffen will, die fich die Kollegen oft in ihnen ſagen, und deren daß eine weſentliche Beſchleunigung der Zivilprozeffe

Inhalt und Umfang auf ein vernünftiges Maß zurüdgeführt durch eine ſachgemäße Handhabung der geltenden Bes

werden müßten . Aber auch die mangelhafte Information durch ſtimmungen ſeitens der Gerichte und der Anwälte erreicht

die Prozeßparteien wurde mit Recht als „Aufhalt“ für den werden kann. “

Fortgang des Prozeffes angeführt und den Anwälten in dieſem Nach der Frühſtückspauſe erſtattete zum 6. Punkt der

Punkte energiſches Handeln anempfohlen . Weiter ſprach der Tagesordnung Dr. b . Pannwiß (München ) ein außerordentlich

Referent von der Notwendigkeit einer Beſchränkung in der An. fleißiges und eingehendes Referat über die ihm geſtellte Frage :

wendung der Tätigkeit der Korreſpondenzanwälte, wie ſie jeßt In welcher Weiſe ſind die Rechte der Verteidigung

üblich ſei , von dem Wunſche der Einführung der Stenographie im Strafprozeſſe zu ſtärken ? Er trug ein recht um.

bei Gericht, insbeſondere bei der Aufnahme von Zeugenausſagen, fangreiches Dpus vor , welches eigentlich einen vollſtändigen

von der Zurüdweiſung verſpäteter Beweisanträge und dem oft Gefeßentwurf mit Ausführungsbeſtimmungen und bis ins

ſehr unzweđmäßig angeordneten perſönlichen Erſcheinen der kleinſte gehenden Verordnungen und Verfügungen dar.

Parteien vor Gericht; er empfahl die Anfertigung von ſtellte, jo zwar , daß es dem Zuhörer faſt unmöglich war,

viel mehr Teil- und Zwiſchenurteilen , indem er zu dieſem durchweg zu folgen wegen der Fülle des Stoffes ſowohl

Punkte ſehr intereſſante ſtatiſtiſche Mitteilungen machte. wie wegen des Mangels an Vorbereitung. Die Baupt.

Endlich führte der Referent noch aus , daß die Parteien fache von den Vorſchlägen des Referenten war die Schaffung

und die Anwälte beanſpruchen müßten, daß alle Richter einer eines Vertrauensrichters ", der ſtatt des bisherigen Unter

Rammer oder eines Senates dem Gegenſtande des Vortrages ſuchungsrichters fungieren und in gewiffen Fällen

ihre volle Aufmerkjamkeit widmeten ; dieſer Punkt wurde vom den ordentlichen Inſtanzen entſcheiden foll ; Einzelheiten

Referenten überaus draſtiſch und , wenn auch mit Humor, jo aus dem Gedächtnis wiederzugeben , iſt leider ganz un.

doch ſehr eindringlich und warm behandelt. Anknüpfend an möglich . Das umfangreiche Referat drängte unwillkürlich die

einleitende Worte hob dann der Redner zum Schluffe noch Frage auf, ob es nicht praktiſch ſein würde, die Anträge

hervor, daß es weniger auf eine fire als auf eine gute, „Gott und Ausführungen der Referenten vorher , etwa in der

wohlgefällige" Juſtiz ankomme und daß er hoffe, daß die von „ Juriſtiſchen Wochenſchrift“, zur Kenntnis der Teilnehmer zu

ihm an Hand gegebenen Mittel und Wege eine Beſchleunigung bringen , ähnlich wie der Juriſtentag ſeine Verhandlungen

vor

.
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durch Veröffentlichung der Gutachten vorbereitet. Dann iſt der R. Zw. Geſ.) In dem Falle einer ſolchen Vereinbarung ver:

Zuhörer beffer vorbereitet, der Referent kann ſich kürzer faſſen mindert ſich der zu berichtigende Teil des Meiſtgebots um den

und die Debatte wird lebendiger. Die Debatte, die ſich an Betrag, welcher ſonſt dem Berechtigten gebühren würde. Im

das 5. Pannwißſche Referat knüpfte, war ſehr kurz; nach übrigen wirkt die Vereinbarung wie die Befriedigung des Be..

einigen praktiſchen Bemerkungen von Juſtizrat Bech (Nürn- rechtigten aus dem Grundſtüđe. (§ 91 Abſ. 3 des Geſ.)

berg) machte der eigens zu dieſem Zwecke von Dresden herbei- Dieſe Beſtimmungen bieten keinen Zweifel, wenn es fich

geeilte Kollege Dr. Hippe an Hand gedructer – ſehr praktiſch um ein Recht an dem Grundſtüde handelt , welches begrifflid

und dankenswert! - Vorjdläge zu einer Neufaffung von Buch I eine perſönliche Haftung des Eigentümers des Grundſtüds nidt

Abſchnitt 11 der Strafprozeßordnung einige intereſſante Aus- vorausſeßt, wie z. B. um eine Grundſchuld, eine Dienſtbarkeit

führungen, und er ſchien in manchem dasſelbe anzuſtreben wie oder auch um eine Reallaſt. Wie aber verhält es ſich bei der

der Referent, aber die Zeit war weit vorgerückt und der Redner Hypothek ? Hier iſt das Grundſtück in der Art belaſtet, daß

mußte vieles von ſeinen Ausführungen weglaffen . Hoffentlich an den Berechtigten eine beſtimmte Geldſumme zur Be .

finden wir dieſelben demnächſt irgendwo gedruckt. Nach der friedigung wegen einer ihm zuſtehenden Forderung

Debatte wurde ſodann beſchloſſen, das Referat des Bericht- aus dem Grundſtüđe bezahlt werden muß (8 1113 B. G. B.).

erſtatter der zur Zeit tagenden Kommiffion zur Vorbereitung Was wird aus dieſer perſönlichen Forderung ? Bleibt ſie be

einer Reform des Strafprozeſſes als Material zu überweiſen . ſtehen oder geht fie unter ? Und wie kann, wenn ſie unterginge,

Wegen der vorgerückten Zeit mußten auch die beiden leßten der Erſteher von neuem perſönlich gebunden werden ? Es bedarf

Gegenſtände der Tagebordnung abgefeßt werden , ſowohl die feiner Ausführung, daß die Erörterung dieſer Fragen für den

Erörterung wegen der Stärkung der Stellung der Amt8 - Hypothekenverkehr von großer Wichtigkeit iſt.

gerigtsanwälte , als die Frage wegen der Beſtrafung In der Literatur ſind unſeres Wiffens drei Meinungen

uneidlicher Zeugenausſagen. Der erſtere Gegenſtand vertreten :

foll auf die Tagesordnung des nächſten Anwaltstages „ tunlichſt" 1. Es bleibt nur das Recht an dem Grundſtücke beſtehen,

an erſte Stelle gefeßt werden . die perſönliche Haftung des früheren Schuldners geht unter, die

Am Nachmittag des zweiten Taged fanden fich die Feſt. Hypothet beſteht ohne Schuldverhältnis, folgeweiſe als Grund

teilnehmer in der ſtädtiſchen Orangerie ein , wo die Stadt ein jhuld , weiter. (So fiſcher Schaefer, zu § 91 A. 5 b.

Konzert ihre Drcheſters und der Ortsausſchuß eine Vorführung S. 357 und 358.)

des für Straßburg charakteriſtiſchen Schifferſtechend und Stangen- 2. Das Gefeß beſtimmt zwar nur, daß das dingliche Recht

laufens darbot. beſtehen bleibt, damit iſt aber nicht der Untergang der perſönlichen

Den Abſoluß des Feſtprogramms bildete ein wohlgelungener Saftung ausgeſprochen , es bleibt alſo offen , was aus der

Ausflug nach dem hinter Colmar bei Türkheim reizend gelegenen perſönlichen Haftung des Schuldners wird . In dieſem Falle

Wallfahrts- und Ausflugsort „Drei Ahren“ . Als der Ertrazug käme es darauf an , was Erſteher und Gläubiger in Anſehung

ſich am Abend der Stadt Straßburg wieder näherte, winkte des perſönlichen Schuldverhältniffes noch neben der Vereinbarung

ſchon von ferne der mit zahlreichen Lichtern reizend beleuchtete über den Übergang deß dinglichen Rechtes ausdrücklich ver .

Turm des Münſters den Feſtgenoffen entgegen , und als man einbarten . (So Jaedel zu § 91 S. 314 A. 3 , anſcheinend

wieder in der Stadt war, da vervollſtändigte fich mit ab. auch Turnau . Förſter, das Liegenſchaftsrecht Bd. I S. 451 ,

wechſelnden bunten Flammen bengaliſchen Lichtes die ſtunden . fiebe jedoch daſelbſt S. 452 oben . )

lange Beleuchtung zu einem wundervollen, märchenhaften Bilde. 3. Mit dem dinglichen Rechte geht gleichzeitig das perſönliche

So endete , wie er begonnen hatte, mit einer wundervollen Shuldverhältnis auf den Erſteher über. (So Dr. Th. Wolff ,

Beleuchtung der XVI. Deutſche Anwaltstag. zu § 91 S. 180 Anm. 3 und 4. )

Göln , 19. 9. 03. Filder II. Außer dieſen drei in der Literatur vertretenen Meinungen

läßt ſich allenfalls noch eine vierte Meinung aufſtellen, nämlich

die Meinung, daß zwar das frühere Schuldverhältnis untergehe,

daß aber an die Stelle dieſes Sculdverhältniffes ein neues

Perſönliche Haftung des Erſtehers im Falle des
Schuldverhältnis trete, das iſt die Verpflichtung des Erſtehers

vereinbarten Überganges der Hypothek uach § 91 zur Zahlung des Kaufgeldes. Dieſe Auffaſſung iſt nur in An.

des Reichsgeſekes über die Zwangsverſteigerung ſehung derjenigen Hypotheken möglich , welche nach den Ver.

und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897.
ſteigerungsbedingungen bar zu zahlen find, ſie iſt wegen ihres

Ausgangspunktes der Meinung zu 1 verwandt.
Von Rechtsanwalt und Notar Dr. Lindelmann zu Hannover.

Es iſt von vornherein zuzugeben , daß der Wortlaut des

Durch den rechte Fräftigen Zuſchlag erlöjden die Rechte, $ 91 des Gej. jede dieſer Meinungen zuläßt. Der Untergangrechtskräftigen

welche nicht nach den Verſteigerungsbedingungen beſtehen bleiben der perſönlichen Forderung wird aus den Worten ,, Im übrigen

follen , es ſei denn, daß das Beſtehenbleiben eines Rechtes an wirkt die Vereinbarung wie die Befriedigung des Berechtigten

dem Grundſtücke zwiſchen dem Berechtigten und dem Erſteher aus dem Grundſtücke" abgeleitet. Man kann gewiß darüber

vereinbart iſt und die dieſerhalb erforderlichen Erklärungen ent- ſtreiten, ob dieſe Worte zur Beſtimmung der rechtlichen Bedeutung

weder im Verteilungstermine abgegeben oder, bevor das Grund- des Aberganges des Recytes an dem Grundſtücke, welches gerade

buchamt um Berichtigung des Grundbuchs erſucht iſt, durch eine aufrecht erhalten bleibt , herangezogen werden dürfen. Werden

öffentliche Urkunde nachgewieſen werden . (8 91 Abſ . 1 und 2 fie aber dazu herangezogen, ſo läßt ſich ſehr wohl aus ihnen

1
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folgern, daß das ganze bisherige Rechtsverhältnis, nur nicht das denen fraft Gefeßes die Metamorphoſen der Hypothek in eine

dingliche Recht „ Recht an dem Grundſtücke “ untergehen ſoll , Grundſchuld und umgekehrt ſich vollziehen, ſind im B. G. B.

alſo auch die bisherige perſönliche Forderung. Mit demſelben beſtimmt. Das B.G.B. kennt aber, wenn die Umwandlung

Rechte kann dieſer Ausführung entgegen gehalten werden, daß kraft Gefeßes erfolgt, nur die Umwandlung einer Øypothek in

doch in Abſ. 2 des § 91 das Recht an dem Grundſtüde ſo , wie eine Eigentümer grundſchuld und läßt dieſe Umwandlung in

es bisher war, aufrecht erhalten werde : eine Hypothek ſei aber folgerichtiger Anwendung des begrifflichen Inhalts dieſer Rechts

das Recht zur Befriedigung aus dem Grundſtücke wegen einer inſtitute zu . G8 erſcheint nicht angängig , in einem Gefeße , in

dem Berechtigten zuſtehenden Forderung, mit der øypothek werde welchem dieſe Materie gar nicht geordnet werden ſoll, eine dem

daher ohne weiteres die perſönliche Forderung aufrecht erhalten. B.G. B. ſelbſt nicht bekannte Art der Umwandlung ohne

Vollends erſcheint die Anſchauung, daß im § 91 über das zwingende Gründe zu unterſtellen.

Shidfal der perſönlichen Forderung nichts beſtimmt ſei, dem Die Meinung 2 ( Jaedel ) iſt für den Hypothekenverkehr

Wortlaut nach völlig einwandsfrei. Unter dieſen Umſtänden günſtiger. Denn nach dieſer Meinung kann wenigſtens das

erſcheint die Wortauslegung nicht genügend, man darf ſich nicht bisherige Schuldverhältnis ſeitens des Erſiebers übernommen

ſcheuen , nach der ratio legis zu forſchen und muß fragen : werden. Im Ergebniſſe liegt aber der Vorteil nur in der

Was hat der Gefeßgeber mit der Zulaffung einerVereinbarung Erſparung des Schuldverſchreibungeſtempels. Denn die Über.

über das Stehenbleiben eines Rechtes an dem Grundſtüđe nahme der perſönlichen Schuld wird nicht durch die Vereinbarung

bezweckt ? Und hier kann die Antwort nicht zweifelhaft ſein . über das Beſtehenbleiben des Rechtes an dem Grundſtücke gedeckt,

Der Zweck der Beſtimmung iſt die Erleichterung des Zwang8. bedarf vielmehr einer beſonderen Verhandlung zwiſchen Erſteher

verkaufes des Grundſtückes , eine Erleichterung, welche bei der und Gläubiger und iſt ſtrenggenommen auch ein Akt der frei.

Syſtematik des Gefeßes im Intereſſe geſunder bypotheken- willigen Gerichtsbarkeit. Vor allen Dingen beſteht hier aber

verhältniffe unabweisbar geworden war . Die Erleichterung die Gefahr, daß das Verhältnis in der Schwebe bleibt. Dieſe

geſchieht fowohl im Intereffe des Erſtehers und mittelbar auch Meinung verfagt, wenn Erſteher und Gläubiger es unterlaſſen ,

des Schuldners als des Gläubigers. Das Intereffe deb neben der Vereinbarung über das Beſtehenbleiben des Rechts an

Erſtehers und des Gläubigers beſteht in koſtenloſer Erhaltung dem Grundſtücke noch eine beſondere Vereinbarung über die

der Hypothet, dem Intereffe des Schuldners iſt genügt, wenn Schuldübernahme zu treffen . Und dabei iſt eß gewiß, „wirktes

er im Falle der Beſeitigung der Barzahlung von ſeinen Ver. wie die Befriedigung aus dem Grundſtücke", daß der Schuldner

pflichtungen befreit wird . Dabei geht das Reichsgeſeß über das ſchon durch die Vereinbarung über das Stehenbleiben des Rechtes

bisherige Recht des preußiſchen Zwangsvollſtreckunggeſeßes an dem Grundſtüde von jedweder Verpflichtung befreit wird ,

hinaus , inſofern auch Rechte aufrecht erhalten werden dürfen , alſo doch wohl aus der perſönlichen Schuldverbindlichkeit heraus.

welche dem Meiſtgebot gegenüber ausgefallen find. tritt. Das perſönliche Schuldverhältnis iſt, ſolange nicht die

Von dieſen Erwägungen aus muß jede Auslegung, bei Schuld ſeitens des Erſtehers vertragsmäßig übernommen iſt,

welcher das perſönliche Schuldverhältniß nicht beibehalten wird, ein Schuldverhältnis ohne Schuldner.

unbedingt verworfen werden . Wie einfach geſtaltet fich dagegen die Sachlage, wenn man

Man mache einmal die Probe. in der Vereinbarung über das Beſtehenbleiben des Rechtes an

Nach der Meinung 1 (Fiſcher -Schäfer) erhält der dem Grundſtücke bei einer Sypothet zugleich die Vereinbarung

Gläubiger ſtatt der Barzahlung eine Grundſchuld. Damit iſt über die Schuldübernahme erblickt. Nur bei dieſer Auffaſſung

der Gläubiger ficherlich nicht zufrieden , namentlich wenn eine wird der Zweck des Gefeßes in vollkommener Weiſe erreicht.

Hypothekenbank Gläubigerin iſt. Um die perſönliche Saft des Daß der Wortlaut dieſe Auffaſſung zuläßt, iſt bereits bemerkt

Erſteherg zu gewinnen , iſt dieNeuſchaffung eines Schuldverhältniffes worden , man braucht nur im Abſ. 2 § 91 ſtatt „Recht an dem

erforderlich, bei welchem noch dazu der Schuldgrund zweifelhaft Grundſtücke“ øypotheť zu leſen , um die Auslegung für möglich

iſt. Will man nicht den Schuldgrund in der Verpflichtung zur zu halten , daß, wenn das Recht an dem Grundſtüde eine

Zahlung des Raufgeldes erbliden , welches nunmehr geſtundet bypothet iſt, die durch die Hypothet geſicherte Forderung mit

wird, ſo muß man zu einem abſtrakten Summenverſprechen der Hypotheť oder wegen der Hypotheť beſtehen bleiben ſoll.

greifen. Auf alle Fälle iſt die Neuſchaffung des Schuldver. Und zwar kann mit der Forderung nur die bisherige perſönliche

hältniffes mit Umwandlung der kaum entſtandenen Grundſchuld Forderung gemeint ſein . Die Subſtitution einer anderen For .

in eine Hypothek *) ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der derung, etwa der Forderung auf Zahlung des Kaufgeldes , muß

Zwangsvollſtreďung$ richter iſt nicht zuſtändig, und die Schuld. ſchon aus dem Grunde ausgeſchaltet werden, weil bei den aub .

anerkennung iſt ſtempelpflichtig (in Preußen %10 Prozent). Es fallenden øypotheken ein Anſpruch auf Zahlung des Kaufgeldes

iſt nicht anzunehmen, daß es dem Gefeße entſpricht, daß dieſer garnicht gegeben iſt.

ſchwerfällige und koſtſpielige Apparat in Bewegung geſeßt werden Allerdings fällt auf, daß abweichend von dem Falle des

muß, um das Ziel – die perſönliche Haftung des Erſtehers — zu gefeßlichen Stehenbleibend von Rechten (8 53 Zw. Geſ .), (

erreichen. Nebenbei bemerkt iſt die Umwandlung der bisherigen ausdrüdlich nichts über den Übergang der perſönlichen Schuld

hypothet in eine Grundſchuld des bisherigen Gläubigers aus geſagt iſt. Allein hieraus folgt nur, daß der vereinbarte

formalen Gründen befremdend. Die Vorausſeßungen, unter Übergang der Hypothek fich nicht wie der geſeßliche Übergang

vollzieht. Bei dem geſeßlichen Übergange der Hypothek fehlt in

“) Das Amtégericht Hannover lehnt die Eintragung der Um. Anjehung der Übernahme der perfönlichen Sduld die Vertrage.

wandlung der Grundſgulb in eine øypothel ab. grundlage; um die Anwendung der Vorſchriften des B. G. B.

-

.
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über Schuldübernahme zu ermöglichen, mußte eine beſondere Dieſe Auffaffung iſt im Vergleich zu dem preußiſchen

geſeßliche Beſtimmung gegeben werden , und man hat dann in Zwangsvollſtreckungsgeſeß vom 13. Juli 1883 nichts neues, fie

einer unſeres Erachtens ſehr wenig glücklichen Löſung den bis . ſtimmt im weſentlichen mit der Auslegung überein , welche nach

herigen Schuldner fiktiv zum Veräußerer des Grundbefißes der in der Literatur und in der Rechtſprechung vorherrſchenden

gemacht und die Anwendung des § 416 B. G. B. vorgeſdrieben. Anſicht dem § 116 des preuß. Gef. gegeben worden iſt. (Vgl.

Ob wohl jemals ſchon der Subhaſtat dem Gläubiger Mitteilung Jaeckel, 2. Aufl. zu § 116 des preuß. Gef. S. 418 fgde. ,

von der Veräußerung ſchriftlich gemacht hat ? Wir find über. Krech u . Fiſher 3. Aufl . S. 388 A. 6 a.) 891 des R. Zw. Geſ.

zeugt , daß in den meiſten Fällen der Zwangsverſteigerung der iſt im Grunde genommen nidyt8 weiter als eine zweite Auflage

$ 53 des Zw . Gef. nicht beachtet wird ; in allen dieſen Fällen des § 116 des preuß. Geſ. Das gilt auch für den Fall, daß in

iſt die perſönliche Haftung auf dem Subhaſtaten fißen geblieben, Gemäßheit des § 59 des Reichsgeſeßeß das Fortbeſtehen eines

und der glüdliche Erſteher haftet dem Gläubiger gegenüber nur Rechtes als beſondere Kaufbedingung geſtellt wird ($ 116 Abſ. 2

dinglich . leßter Sat des preuß. Geſ.), und es gilt nicht weniger in Au.

Bei dem vereinbarten Übergange der Hypothel iſt eine be. ſehung der Einreden , welche der Erſteher aus dem perfönlichen

fondere gefeßliche Beſtimmung über den Übergang der perſönlichen Schuldverhältniſſe dem Gläubiger entgegenſeßen kann. Gegen

Schuld entbehrlich, weil ſich hier der Übergang eben im Wege Wolff a. a. D. S. 181 Anm . 9 iſt in Übereinſtimmung mit

der Vereinbarung vollzieht, der unmittelbaren Anwendung der dem preußiſchen Rechte (1o Kredy - Fiſcher und Jaedel

Vorſchriften des B. G. B. über Schuldübernahme ſteht mithin a. a . D.) der Wegfall aller Einreden aus dem perſönlichen

kein Hindernis entgegen . Da es ſich jedoch um eine Ver- Shuldverhältniſſe anzunehmen . Die Abweichung von § 417

einbarung zwijchen dem Gläubiger und einem Dritten ( Erſteher) B.G. B. rechtfertigt ſich aus dem Geſichtspunkte, daß der Er.

handelt, ſo finden nicht 88 415 und 416 B. G. V. , ſondern ſteher im Zwangsvollſtreckungsverfahren in der geſeßlich zu :

§ 414 Anwendung. An Stelle des Schuldners ( Subhaftaten) gelaſſenen Weiſe die Schuld als Erſat für die Neujdhaffung

tritt infolge der Vereinbarung ein Dritter ( Erſteher) in das eines Schuldverhältniffes übernimmt. Das trifft ſowohl bei

Schuldverhältnis ein , der Schuldner wird infolge der Vereinbarung den nach den Verſteigerungebedingungen zur Hebung gelangendeu

frei . Und nun erhalten auch die Worte ,,im übrigen wirkt die als bei den ausfallenden Hypotheken zu . Und nur bei den erſteren

Vereinbarung wie eine Befriedigung aus dem Grundſtücke" ihre Hypotheken kann es ſich nod darum handeln , wem der init dem

richtige Beleuchtung. Die Befriedigung des Gläubigers wegen der Ausſchluſſe der Einreden verbundene Vorteil zu gute kommen

perſönlichen Forderung hat nad; dem B. G. B. den Untergang der joll. Sicherlich nicht dem Erſteher. Hätte er den Erlös bar

Hypothek nicht zur Folge ; dieſe Folge tritt ein bei der Befriedigung bezahlt , ſo hätte er gegen den unberechtigten Empfänger einen

des Gläubigers aus dem Grundſtücke, und dieſe Befriedigung erfolgt Anſpruch auf Rüdzahlung nicht gehabt, die Benachteiligten ſind

nur im Wege der Zwangevollſtreckung. Indemn die Wirkung in beiden Fällen die nadſtehenden Gläubiger und in Ermangelung

der Vereinbarung des Überganges der Hypothek abgeſehen davon , folder der Schuldner, welchen auch bei Nidyterhebung eines

daß die Hypotheť ſelbſt beſtehen bleibt, der Wirkung der Be: Widerſpruchs gegen den Teilungsplan der Bereicherungsanſpruch

friedigung aus dem Grundſtüđe gleichgeſtellt wird , iſt in einer erhalten bleiben mag.

der Worttechnik des B. G. B. entſprechenden Weiſe erklärt Für die Übereinſtimmung des Reichsrechtes und des

worden , daß die Rechtsnormen des B. G. B. über die Folgen preußiſchen Rechtes ſpricht in entſcheidender Weiſe die Gleichheit

der Befriedigung aus dem Grundſtücke (88 1181 und 1182 des der Übernahme der Shuld zu Grunde liegenden gejek

B.G. B.) mit Ausnahme der Beſtimmung, daß die Hypothek er- geberiſchen Zwecke , welcher in faſt gleicher Weiſe in den

lijdt, auf den vereinbarten Übergang derHypothefAnwendung finden . Motiven der beiden Geſeße erörtert wird, ſowie der Umſtand,

Nach dieſen Ausführungen wäre es deutlicher geweſen, wenn daß in beiden Gefeßen die Bereinbarung als eine Art der

in den Abſ. 2 des § 91 Zw . Gef. der Zuſaß aufgenommen Befriedigung aus dem Grundſtücke hingeſtellt wird . Abweichend

wäre : „Iſt dao Recht an dem Grundſtücke eine Hypothek, ſo iſt lediglich die Wortfaſſung, indem im preußiſchem Gefeße von

geht mit dein Nechte auch die perſönliche Forderung auf den der Übernahme der aus dem Kaufgelde znr Hebung kommenden

Erſteher über ; auf dieſen Abergang findet § 414 B. G. B. Forderungen (wobei Grundſchulden eingeſchloſſen ſind ), und im§ ,

Anwendung “. Wir glauben aber die Grenzen der zuläſſigen Reichsgefeße von dem Stehenbleiben des Rechtes an dem

Auslegung nicht zu überſchreiten , wenn wir dieſen Zuſaß auch Grundſtücke geſprochen wird. Dieſe Abweichung erklärt ſich aber

bei der jebigen kurzen Faſſung des Gefeßeß als gewollt unter- zur Genüge aus der veränderten Gefeßeßtechnik.

ſtellen . Die Vereinbarung über das Stehenbleiben des Rechtes

an dein Grundſtücke enthält alſo recht8grundſäßlich die Über

nahme der perjönlicặen Sduld im Sinne der privativen Schuld. Das Zeugnisverweigerungsrecht der Prozeſagenten
übernahme des § 414 B. G. B. Daß die Hypothek und die

und Rechtskonſulenten.
Sduld nicht nur unter den bisherigen , ſondern auch unter

veränderten Bedingungen übernommen werden kann, und daß
Von Gerichtsaſſeſſor Dr. Sontag , Berlin . .

der Zwangsvollſtreckungsrichter verpflichtet iſt, die veränderten In einem Zivilprozeß follte ein Prozefagent als Zeuge

Bedingungen zu beurkunden , folgt daraus, daß der Übergang über Tatſachen vernommen werden , welche ihm die eine Partei

auf einer Vereinbarung beruht, für welche die Zuſtändigkeit des anläßlich der Information für den Rechtsſtreit mitgeteilt hatte.

Zwangsvollſtreckungsrichters gerade in dem maßgebenden § 91 Gr erklärte unter Berufung auf 383 Abſ. 5 3. P.D., daß er

Beſtimmt iſt. ſein Zeugnis verweigere. Ob dieſe Weigerung eine berechtigte
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1war , wurde damals nicht entſchieden , weil der Prozeßagent in dieſer ſeiner Eigenſchaft mitteilt , iſt ihm daher im

nachträglich ſeine Weigerung zurüdnahm und freiwillig Zeugnis Sinne deb 348 3.5 (ießt 8 383 3.5) 3. P. D. und § 300

ablegte. Str. G. B. anvertraut.

Es iſt aber damit eine Frage aufgeworfen , die ſicherlich Das hier feſtgelegte Prinzip fand in zwei ſpäteren

von allgemeinem Intereffe iſt, und die dabei - ſoviel ich feſt. Entſcheidungen “) noch eine erhebliche Ausdehnung. Der Rechts

ſtellen konnte noch von keinem Kommentator der 3. P.D. anwalt follte in dem einen Falle Zeugnis ablegen nicht über

behandelt iſt, nämlich: Mitteilungen der Partei , ſondern über Mitteilungen, die ihm

Steht das Zeugnisverweigerungsrecht des § 383 Abf. 5 von dem Ehegatten der Partei gemacht worden waren.

3. P. O. den Prozeßagenten und weiter auch den Rechtskonſulenten , Das Reichøgericht fab auch dieſe Mitteilungen al$ anvertraut “

welche nicht Prozeßagenten ſind, zu und evtl. in welchein ilmfange ? an und führte aus , daß die Vertrauenſtellung , in welcher

8 383 6.5 lautet : ſich der bevollmächtigte Rechtsanwalt befindet, feine Zeugnis .

„Zur Verweigerung des Zeugniſſes find berechtigt Perſonen , verweigerung nicht allein auf die ihm in dieſer Eigenſchaft von

welchen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Lat. der Partei gemachten Mitteilungen , ſondern überhaupt auf

ſachen anvertraut ſind, deren Geheimhaltung durch die alle Tatſachen erſtreckte, welche von ihm innerhalb der

Natur derſelben oder durch geſeßliche Vorſchrift geboten ihm übertragenen Geſchäftsführung wahrgenommen

iſt, in betreff der Tatſachen, auf welche die Verpflichtung werden , ſoweit ein erkennbares Intereffe der Partei an der

zur Verfdwiegenheit fich bezieht. " Geheimhaltung ſolcher Wahrnehmungen beſtände und ihre

Daß Prozeßagenten und Rechtskonſulenten Perſonen ſind , Geheimhaltung durch die Natur der Sache geboten wäre.

weldse ein Gewerbe" betreiben , kann nach $ 35 der Gew . D. In dem gleichen Umfange interpretiert auch die andere

keinem Zweifel unterliegen. Ebenſowenig iſt zu bezweifeln , daß Entſcheidung , daß im Sinne des § 300 Str. G. B. ein

ihnen unter anderem fraft ihres Gewerbes Tatſachen anvertraut Anvertrautſein von Privatgeheimniſſen vorliegt, wenn der

werden, deren Geheimhaltung durch ihre Natur geboten Rechtsanwalt überhaupt nur bei der Ausübung ſeiner

iſt. Eine Tatſache iſt ihrer Natur nach geheim zu halten , Beruføtätigkeit zur Kenntnis der als Geheimniß zu

wenn ſie nach ihrem Inhalte ſich als eine ſolche darſtellt, deren behandelnden Tatſache gelangt iſt.

Kenntnis nur für gewiffe Perſonen beſtimmt erfdheint (R. G. Nach einer anderen Richtung hat das Oberlande&geridt

BD. 33 S. 362) , und es kann nicht ausbleiben , daß den Prozeß . Frankfurt (Seuff. Arch. 50 Nr. 53 vom 8. Dezember 1893)

agenten und Rechtekonſulenten, als Beratern und Parteivertretern den Begriff anvertraut“ im Sinne des § 383 Abſ. 5 aus

des Publikums , in dieſer Eigenſchaft folde Tatſachen mitgeteilt gedehnt, indem es annimmt, daß bei zwei aſſoziierten Anwälten

werden . alle Satjaden , welche dem einen , ausdrücklich als Rechtsbeiſtand

Prozeßagenten und Rechtskonſulenten nehmen bei aller angegangenen Kollegen mitgeteilt ſind, auch als dem anderen

fonſtigen Verſchiedenheit - in dieſer Hinſicht eine dem Anwalt Sozius fraft Amtes anvertraute Tatſachen gelten.

ähnliche Stellung ein und es iſt ihnen daher grundfäßlich das Alle dieſe Entſcheidungen beweijen, daß die Judikatur bei

Zeugnißverweigerungsrecht aus § 383 Abſ. 5 zu konzedieren . Definition des Wortes anvertraut" , ſoweit eg fich um

Freilich iſt damit in dieſem Punkte eine Gleichſtellung anvertrauen von Tatſachen an Rechtsanwälte handelt, den

noch nicht gegeben , mit anderen Worten : e $ find der Zeugniß. Boden des allgemeinen Sprachgebrauches verlaffen und einen

verweigerung der Prozeßagenten und Rechtskonſulenten engere Begriff „ anvertraut“ konſtruiert hat, welcher erheblich über den

Grenzen gezogen als der der Rechtsanwälte. Das Zeugniøver . üblichen hinauðgeht. Im landläufigen Sinne wie ſonſt auch

weigerungørecht der leßteren iſt nämlich durch eine Entſcheidung im juriſtiſchen Sprachgebrauche hat man jemand eine Tatſache

des R. G. in einer Weiſe ausgedehnt worden , daß das Wort anvertraut , wenn man ſie ihm mitgeteilt hat mit dem Verlangen,

anvertraut“ in § 383 Abſ. 5 eine möglichſt weite Interpretation er ſollte ſie als Privatgeheimnis betrachten. Wenn das Reichsgericht

erfahren hat. von dieſem Sprachgebrauche abweicht, ſo gibt es als Grund hier.

Als nämlich ein Oberlandee gericht die Zeugniøverweigerung für die beſondere Vertrauensſtellung der Rechtsanwälte an .

eines Anwalte nicht für redytmäßig erachtet hatte, weil aus der Gedacht iſt bei dieſer Bertrauensſtellung offenbar nicht an

Natur der angeblich dem Anwalt mitgeteilten Tatſache nicht da ſubjektive Vertrauen , welches das Publikum zu dem

die Notwendigkeit ihrer Geheimhaltung folgte und weil auch von Anwalte hat , ſondern gemeint iſt Vertrauensſtellung im

einem anvertrauten Privatgeheimniffe im Sinne des $ 300 objektiven Sinne. Der Stand der Anwälte iſt ein folder,

Str. G. B. nicht die Rede ſein könnte, da nidt erfindlich wäre, beffen Mitglieder vermöge ihre Berufs als beſondere Vertrauens.

weshalb der Beklagte von dem Beſchwerdeführer die Behandlung perſonen gelten , vor welchem der Staat deshalb ſein Hoheits .

der Mitteilung als Privatgeheimnis verlangt haben follte -- recht des Zeugniszwanges möglichſt einſchränkt. Hierfür ſpricht,

ging daß R. G. in ſeiner abweichenden Entſcheidung (Bb. 30 daß die Anwälte unter die wenigen Berufskategorien Aufnahme

S. 382) nicht etwa darauf ein, ob aus der Natur der in con- gefunden haben , welchen § 300 Str. G. B. eine erhöhte

creto mitgeteilten Tatſache die Pflicit der Geheimhaltung folgte , Diskretion zur Pflicht macht, indem er ihnen Strafen androht,

ob eine Behandlung der Mitteilung als Privatgeheimnis ver. wenn ſie die ihnen anvertrauten Privatgeheimniſſe offenbaren .

langt wäre, ſondern es ſtellte ſchlechthin den Saß auf : „ Der Hierfür ſpricht weiter die Faſſung des § 52 Str. P. O. Der

von einer Partei bevollmächtigte Rechtsanwalt befindet fich ſeinem

Machtgeber gegenüber in einer Vertrauensſtellung. Alles , :) Zur. W. 1893 S. 559/60 (auch abgedrudt bei Gruchot B8.3

was die Partei dem bevollmächtigten Rechtsanwalt S. 497) und Jur. W. 1895 S. 519,

-

-

1
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Paragraph handelt von der Befreiung von der Zeugniepflicht, dem Rechtsanwalt, und daß , wenn dieſe Mitteilungen vor

welche darauf beruht, daß gewiſſe Klaſſen von Perſonen vermöge Preisgabe durch Zeugnisablegung bei dieſem geſchüßt ſind, ſie

ihres Berufes Vertrauensperſonen find,') und unter dieſer dent. es auch bei jenem ſein müßten. Das Zeugnißverweigerungs,

bar eng gefaßten Gruppe werden die Rechtsanwälte aufgezählt. recht der 3. P. D. iſt nicht in der Weiſe aufgebaut, daß gewiſſe

Der Strafprozeß , welcher öffentlich - rechtliche, alſo wichtigere Tatſachen geſchüßt werden und ſo mittelbar die Perſonen ein

Intereſſen verfolgt als der Zivilprozeß , fennt keine dem $ 383 Zeugnisverweigerungsrecht erhalten, welche dieſe Tatjachen wiſſen,

Abſ. 5 analoge Beſtimmung , aber er kennt eine Zeugnis, ſondern es werden umgekehrt gewiſſe Perſonen und Perſonen :

verweigerung der Rechtsanwälte. Darum iſt es gerechtfertigt, klaſſen für zeugniðverweigerungsberechtigt erklärt , ſobald es

anzunehmen , daß das Reichsgericht nur für die Rechtsanwälte fich um beſtimmte Tatjachen handelt. Wenn jemand ein

um ihrer beſonderen Vertrauensſtellung willen das Wort „an . förperliches Leiden ſeinem alten Diener und ſeinem Arzte an.

vertraut“ ſo weit interpretiert hat, wie es geſchehen iſt, und vertraut hat, ſo hat der erſtere nur eine moraliſche Pflicht zur

daß es daneben für $ 383 Abſ. 5 auch eine engere Auslegung Verſchwiegenheit aber kein Recht auf Zeugnisverweigerung, und

dieſes Wortes gibt. Dies beweiſt auch eine Entſcheidung, doch weiß er dieſelbe Tatſache wie der Arzt, und es iſt auch

in welcher das Reichegericht die Zeugniøverweigerung eines ihm dieſe Tatjade anvertraut.4)

Gerichtsvollziehers für unberechtigt erklärte, weil die Tatſachen, Indem wir alſo die „ Vertrauensſtellung “ der Rechts.

über welche er Zeugnis ablegen ſollte, nicht den eigentlichen konſulenten negieren , gelangen wir dazu, für dieſe dem Begriff

Gegenſtand der ihm gemachten Mitteilung bildeten , ihm alſo ranvertraut“ in § 383 Abſ.5 3. P. O. eine engere Definition

nicht anvertraut“ waren . Hier wird vom Reichegericht gerade zu geben und das Zeugnisverweigerungéredit der Rechtskonſulenten

die Unterſcheidung gemacht, welche eß in dem Urteil der Ober. nur auf die Tatſachen zu erſtrecken , die ihnen mit dem Verlangen

landesgerichte wiederholt (für die Rechtsanwälte) reprobiert hat. mitgeteilt ſind, ſie ſollen ſie als Privatgeheimnis betrachten,

Ginge man von dem für die Rechtsanwälte konſtruierten Be. ſofern noch hinzukommt, daß die Geheimhaltung dieſer Tatſachen

griffe wanvertraut“ aus , ſo mußte man ſagen : auch die Tat . durch ihre Natur geboten iſt. Natürlich braucht das Verlangen

fachen, welche nicht den eigentlichen Gegenſtand der Mitteilungen der Geheimhaltung nicht ausdrücklich auegeſprochen zu werden ;

bilden , hat der Gerichtsvollzieher doch innerhalb ſeiner Amts . ein ftillidweigendes Verlangen , d. 1. ein foldes , das ſich aus

tätigkeit erfahren , alſo auch fie find ihm anvertraut. Indem dem ganzen Zuſammenhange oder aus dem Inhalte des Vor

das Reichsgericht dieſe Deduktion nicht macht, ſtellt es für das , getragenen ergibt , muß auch für ausreichend erachtet werden.

was dem Gerichtsvollzieher anvertraut" iſt, einen engeren“ Die weſentlichſten Unterſchiede gegenüber dem Zeugnis .

Begriff auf, als für das , was dem Rechtsanwalt „ anvertraut“ verweigerungsrecht der Rechtsanwälte werden alſo die ſein , daß

iſt. Natürlich gilt dieſe Scheidung nicht bloß für dieſe beiden 1. das Zeugnisverweigerungsrecht des Rechtskonſulenten

Berufsklaſſen , ſondern unter die eine oder andere Kategorie ſich nicht auf die Tatjaden erſtreckt, die nur bei Aus

werden alle Berufe des § 383 Abſ. 5 zu ſubfumieren ſein , je5 übung ſeiner Berufstätigkeit zu ſeiner Kenntnis

nachdem ſie eine beſondere Vertrauensſtellung genießen oder nicht. gelangt ſind, ohne daß ſie ihm mitgeteilt ſind,

So wird es keinem Bedenken unterliegen , daß für die 2. ſoweit es ſich um Mitteilungen an den Rechte

Ärzte „anvertraut“ ebenſoweit zu definieren iſt, wie für die konſulenten handelt, in eine Prüfung ihrer Qualität

Rechtsanwälte. und der Umſtände, unter denen ſie mitgeteilt worden

Prüfen wir aber, unter welche der beiden Gruppen die ſind , einzutreten ſein wird , um feſtzuſtellen, ob ein

Rechtskonſulenten unterzuordnen ſind, ſo würde für dieſen Stand , mindeſtens ſtilljdhweigendes Verlangen nach Geheim

insbeſondere mit Rückſicht auf ſeine ſoziale Stellung, ohne haltung vorliegt, während beim Rechtsanwalt eben

weiteres zu berneinen ſein , daß er ſich einer beſonderen Ver. eo ipso das Anvertrautſein auf Grund ſeiner Ver

traueneſtellung “ erfreue. Wie oben geſagt, iſt die Vertraueno trauensſtellung unterſtellt wird.

ſtellung nicht ſubjektiv zu verſtehen , denn es kann nicht geleugnet Wäre ſo das Zeugnisverweigerungsrecht der Rechtsfonſulenten

werden , daß der Teil des Publikums , welcher die Rechts. umgrenzt, ſo entſteht die weitere Frage, gilt das Ausgeführte auch

konſulenten aufſucht, zu ihnen dasſelbe Vertrauen hat, wie der für die Prozeßagenten, oder können dieſe auf Grund der Tatſache,

andere Teil zu den Anwälten , aber es kommt nicht hierauf an , daß fie durch § 157 Abſ . 4 3. P. D. aus dem Konſulententum

ſondern auf die Frage : gehören die Rechtskonſulenten zu den herausgehoben ſind , eine beſſere Rechtsſtellung bezüglich ihres

Berufsklaſſen , von denen der Staat anerkennt, daß ſie vermöge Zeugnisverweigerungsrechts beanſpruchen ?

ihres Berufes Vertrauensperſonen ſind ? Um dieſe Frage zu Die Entidheidung der Frage hängt von der Beantwortung

verneinen , bedarf es nur eines Hinweiſes darauf , wie ihnen der Vorfrage ab : war bei Shaffung der Inſtitution der Prozeß .

nach § 35 Gew. O. die Konzeſſion, nach § 157 Abj. 2 3. P. O. agenten beabſichtigt, einen Stand zu ſchaffen, deſſen Mitglieder

das Recht zum Verhandeln vor dem Umtsgerichte entzogen vermöge ihres Berufes Vertrauensperſonen ſind ? Dieſe Frage

werden kann.

11

1

iſt meines Erachtens zu verneinen . Zunädſt bilden die Prozeß

Es kann nicht eingewendet werden , daß tatſächlich dem agenten überhaupt keinen bejonderen Stand , ſondern ſie find

Rechtskonſulenten dieſelben Mitteilungen gemacht werden wie und bleiben nach wie vor Rechtskonſulenten , deren übriger

2 ) cfr. Löwe, Str. P. O. N. 2 ad § 52.

3) Jur. W. 1895 S. 324, auch abgedruckt in den Entſch . des

R. G. in Ziv. S. Bd. 35 S. 400.

) 1. Sarwey, 3. P.D. S. 510/11 , a . A. bezgl. moraliſcher Ges

heimhaltungspflicht Seuffert, 8. P.D. S. 416 und Pland , Lehrb. d .

3. Proz. S. 205.
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Geſchäftsbetrieb ſich von dem der anderen Rechtskonſulenten nicht Iſt die Einrichtung der Prozeßagenten aber nur ins Leben

im geringſten unterſcheidet und die vor dieſen nur voraus haben , gerufen , weil gewiſſe Unbilligkeiten in Behandlung der Rechts

daß ihnen das mündliche Verhandeln vor Gericht durch Macht konſulenten beſeitigt werden follten , ſo hat nichts ferner gelegen,

ſpruch des Amtsridhters nicht entzogen werden kann.5) Kenn . als die Prozeßagenten mit einer Vertrauensſtellung analog

zeichnend iſt die Faſſung des § 3 Algem. Verf. vom 25. Sep. derjenigen der Rechtsanwälte auszuſtatten . )

tember 1899 , in welchem es heißt : Perſonen , denen das Ermangeln ſie aber dieſer Vertrauensſtellung, ſo fehlt es

mündliche Verhandeln vor Gericht geſtattet iſt, ſind im dienſt- an einem Grunde, ſie anders als die übrigen Rechtskonſulenten

lichen Verkehr als Prozeßagenten zu bezeichnen. “ Es wird zu behandeln . Es werden alſo auch ihrem Zeugnisverweigerungs

beſtimmten Rechtskonſulenten alſo lediglich eine „ Benennung " recht dieſelben Grenzen zu ziehen ſein , wie demn der anderen

verliehen . ) Rechtskonſulenten .

Sind die Prozeßagenten aber nur Redtskonſulenten , ſo

muß aus dieſem Grunde ſchon das für die leßteren bezüglich

Bom Reichsgericht.*)
des Zeugnisverweigerungsrechtes Geſagte gelten.

Aber wollte man ſelbſt, in Berüdſichtigung des Umſtandes, Wir berichten über die in der Zeit vom 27. Juli bis

daß tatſächlich den Prozeßagenten durch die Verleihung eine zum 1. Auguſt 1903 ausgefertigten Entſcheidungen.

vom Amtsrichter nicht entziehbaren Rechtes, vor Gericht münd. I. Reidsrecht.

lich zu verhandeln , eine Sonderſtellung gegeben worden iſt, daß Zivilprozeßordnung.

fie tatſächlich ſich wie Beruføgenoſſen zuſammen tun und ſich gegen . 1. $ 304 Abſ. 1. Vorausſeßung der Vorabentſcheidung.

über den anderen Rechtskonſulenten abſchließen ( fie haben auch Zu prüfen bleibt die Frage, ob die Feſtſtellungen des B. G.

ein eigenes Fachorgan gegründet) annehmen, daß fie ein genügen , um nach § 304 Abj. 1 der 3. P. O. die Vorab .

Gewerbe für ſich bilden, ſo muß doch verneint werden, daß der entſcheidung über den Grund des Anſpruchs zu rechtfertigen .

Gefeßgeber gewillt war, den Mitgliedern dieſes Gewerbes eine Vorausſeßung für eine ſolche Vorabentſcheidung iſt, daß der

beſondere Vertrauensſtellung zu fongedieren. Die Begründung Grund des Anſpruch nach allen Seiten feſtſtehe. Dies iſt das

der Novelle der 3. P. D. nennt als einzige Veranlaſſung für die Prinzip , daß nach Verjhiedenheit des einzelnen Falles eine ver

Schaffung der Inſtitution der Prozeßagenten die Beſchwerden ichiedene Durchführung geſtattet und fordert. Vorliegend iſt

der Rechtskonſulenten darüber, daß die unbeſchränkte und unan, feſtgeſtellt der Anſpruch der Kl. auf den Vorabzug der auf dem

fechtbare Zurückweiſungsbefugnis , welche Abſ. 2 des § 143 a . F. Mandat beruhenden Aufwendungen und daher in dieſem um :

3. P. D. dem Richter gegenüber dem geſchäftsmäßigen Vertreter fange der eingeklagte Anſpruch auf Erklärung der Einwilligung

verlieh , den lekteren in ſeiner Exiſtenz ſchußlos dem richterlichen

Ermeſſen preiøgab und bei einer ganz verſchiedenartigen Sand
9) Welche Poſition den Prozeßagenten tatſächlich zugewieſen

habung mitunter zu großen Unbilligkeiten und Härten führte.
worden iſt, dafür ſprechen auch die SS 4 und 5 der Allgem . Verf. vom

Um dieſen Beſchwerden abzuhelfen, ſieht der Entwurf die Regelung
25. September 1899. Nad $ 4 unterliegen ſie der Überwachung der

vor, daß die Juſtizverwaltung in den Stand gejeßt werde , ge.
Richter des Amtsgerichte inſofern , als dieſe von Wahrnehmungen,

eigneten Perſönlichkeiten das mündliche Verhandeln vor Gericht die geeignet ſind, Zweifel an der Befähigung oder an der Zuverläſſigkeit

widerruflich mit der Wirkung zu geſtatten , daß eine Zurückweiſung eines Prozeßagenten zu begründen , durch Vermittlung des Aufſichts

nach § 143 Abſ. 2 3. P. O. ausgeſchloſſen iſt. ") richters dem Landgerichtspräſidenten Anzeige zu machen haben.

Der Staatsſekretär bemerkte zu der Vorlage noch aus. Nach § 5 kann die den Prozeßagenten erteilte Erlaubnis zum

drüdlich: „von einer Konzeſſionierung der Rechtskonſulenten ſei mündlichen Verhandeln jederzeit (mit einer nicht intereſſierenden Aus

keine Rede. Es handle fid nur darum , den Mißſtänden und
nahme) zurüdgenommen werden, und die Unterſagung des Gewerbe

Härten vorzubeugen , welche die jeßige Beſtimmung an einzelnen
betriebes hat den Wegfall der Erlaubnis von ſelbſt zur Folge.

Orten im Gefolge gehabt habe . “8) Da die Regierungåvorlage Miniſters für Sandel und Gewerbe vom 28. November 1901, ent:
Ebenſo bezeichnend iſt auch eine Verordnung des Preußiſchen

unter Ablehnung aller entgegenſtehenden Anträge vom Reichstage
haltend Vorſchriften für den Gewerbebetrieb der Perſonen , die fremde

angenominen worden ( 1. c. S. 307 , 312) und aud) Gejet Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmende Geſchäfte

geworden iſt, jo iſt man beredhtigt, die zu ihrer Begründung beſorgen 2c. In dieſer Verordnung wird „ dieſen Perſonen“ , d. h . alſo

gemachten Ausführungen auch zur Auslegung des Geſeßes zu gleicherweiſe Rechtskonſulenten wie Prozeßagenten, die Führung von

verwenden . Geſchäftsbüchern und Sandakten vorgeſchrieben ; in legtere ſind unter

anderem Entwürfe, Schriftſtüde und Aufzeichnungen über den Stand

des Verfahrens aufzunehmen . Den Polizeibehörden und ihren Organen

5) § 35 d . Gew . O. gilt auch für ſie. cfr. § 5 Abſ. 3 d.
aber ſteht Einſicht in die Geſchäftsbücher und Þandakten zu, auch

Allgem. Verf. v. 25. September 1899 (Juft.-M.-Bl. 1899 S. 272)
können ſie verlangen, daß Bücher und Schriftſtücke im Dienſtraum

betr. die Geſtattung der mündlichen Verhandlung vor Gericht in
der Polizeibehörbe vorgelegt werden .

Gemäßheit des § 157 Abſ. 4 3. P. O.
Welchen merkwürdigen Gegenſaß gäbe das , wenn zwar dem

5) 1. Oberlandesgericht Köln Urt. v. 12. März 1901 (Dt. Jur. 3tg . Intereffe jedes Scußmanns und Amtsvorſtehers preisgegeben iſt,

1901 S. 264) .
was immer der Prozeßagent in Ausübung ſeines Berufes erfahren

7) Begr. 3. Nov. d . 3. P. O. ad § 143. Hahn -Mugdan, Mat. und zufällig niedergeſchrieben hat, wenn aber dem Gericht gegenüber

3. d. Reichs - Juſt.- G . VIII S. 91/92. Komm. -Ber. über die Nov. z. der Prozeßagent bezüglich derſelben Tatſachen das weitgehende

3. P. O. ad § 143 1. c . S. 303. Zeugnisverweigerungsrecht des Anwalts genießen würde !

8 ) Romm . - Ber. über die Nov. 3. 3. P. O. § 143 I, c . S. 310. * ) Nachdrud ohne Angabe der Duele verboten .
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der Bekl. in die Auszahlung der hinterlegten Gelder an die hältnis zu Dritten, wozu auch der Käufer des Handelsgeſchäfte

von der Kl. bezeichneten Zeffionare. Damit iſt dem Anſpruch gehöre, mit der rechtlichen Wirkſamkeit der offenen Handels

ein feſtbeſtimmter Inhalt und Umfang gegeben . Dies genügt. geſellſchaft auch die Rechtsbeſtändigkeit ihrer Firma geſichert ſei.

Es iſt nicht rechtdirrtümlich, wenn das B. G. die Prüfung und Dieſe Ausführungen gehen fehl. Für die Firma hat die Ein

Entſcheidung darüber, welche Poſten dieſer Vorausſeßung ent- tragung in das Handelsregiſter keine konſtitutive Wirkung.

ſprechen und in welchen Betrage fie bas tun , zuſammen dem Dies folgt unmittelbar aus der Vorſdrift des Art. 27 ſelbſt,

Nachverfahren über den Betrag des Klaganſpruches zuweiſt. von der niemand bezweifelt, daß fie fich auch und vorzüglich

S. c . B. , 11. 6. 11. Juli 03 , 108/03 I. auf bereits eingetragene Firmen beziehe (vergl . Staub Kommentar

2. § 528. Ginrede der fachlichen Unzuſtändigkeit. Eigen . Anm. 2 zu § 37 des neuen H. G. B. BD. I S. 177), Behrend,

ſchaft des Konkursverwalter8. Lehrbuch des Handelsrecht8 40 Nr. 56 (S. 263/264 ). Ebenſo

In I. J. iſt Bekl . dem Klagantrag gemäß verurteilt worden , iſt anerkannten Rechte, daß der Erwerber einer abgeleiteten

die Zuſtändigkeit des angerufenen Gerichts wurde nicht bean- Firma – Art. 22 des Allgem . Deutſch. 6. G. B. – fich nichtH.

ſtandet. Der Bekl. hat Berufung eingelegt und in der Be. auf ſeinen guten Glauben berufen tann. „Es tann niemand

rufungsinſtanz die Einrede der Unzuſtändigkeit der ordentlichen das Recht, eine Firma zu führen , auf den Erwerb vou einem

Gerichte gemäß § 1 Abf. 1 und 6 Abſ . 1 des Gewerbegerichte Dritten ſtüßen , wenn dieſer ſelbſt kein Recht auf die Firma

gefeßes vom 30. Juni 1901 erhoben , da in Oſchersleben, wie hatte. " Urteil I 90/89 vom 8. Mai 1899 ( Entſch. des R. G.

feſtgeſtellt iſt, ſeit 1. Januar 1894 ein Gewerbegericht in Zivilſachen Bd. 25 S. 5) , Behrend a. a. D. Anm. 54 ,

beſteht. Gerichtsſeitig iſt gemäß $S 146 , 275 und 528. Staub a. a . D. Anm. 19 Abſ. 2 (S. 181 ) . Der Art. 110 des

der 3. P. D. die Verhandlung auf dieſe Einrede beſchränkt Allgem. Deutſch.H.G.B. hat mit dieſen Fragen nichts zu ſchaffen.

und erkannt worden : der Rechtsweg iſt zuläſſig ; die Zu- P. c. F. , U. v . 6. Juli 03 , 254/03 I.

ſtändigkeit der ordentlichen Gerichte iſt gegeben . Die eingelegte 4. Art. 219. Rübenlieferungspflicht.

Reviſion iſt gemäß § 275 Abſ. 2 und § 547 Nr. 1 der Die beiden Vorinſtanzen gehen davon aus , daß auf die

3. P. D. zuläſſig. Der § 528 Abf. 1 der 3. P.D. ſtellt feine klagende Aktiengeſellſchaft die Vorſchrift des Art. 219 des alten

Prozeßvorausſeßung für die Einlegung der Reviſion feſt. Seine Deutid . H. G. B. Anwendung finde , wonach die Verpflichtung

Beſtimmungen könnten äußerſtenfalls, wenn die Reviſion im des Aftionärs , zu den Zwecken der Geſellſchaft und zur Er

übrigen für begründet zu erachten wäre , dahin führen , das B.u. füllung ihrer Verbindlichkeiten beizutragen, durch den Nominal.

wegen der Unzuläſſigkeit der Erhebung der geltend gemachten betrag der Aktie begrenzt wird und demgemäß eine andere und

Einrede in der Berufungsinſtanz aufrecht zu erhalten , hindern weitergehende Verpflichtung als Ausfluß des geſellſchaftlichen

aber die Einlegung der Reviſion in keiner Weiſe. Es kann Verhältniffes dem Aktionär nicht mit Rechtswirkung auferlegt

aber auch nicht anerkannt werden , daß § 528 Abſ.1 der 3.P.O. werden kann. Beide Inſtanzen nehmen aber auch im Anſchluß

vom B.G. anzuwenden geweſen wäre. Es handelt fich im vor- an die Rechtſprechung des R. G. an , daß im vorliegenden Falle

liegenden Falle weder um eine verzichtbare prozeßhindernde Gin- die Verpflichtung der Aktionäre zur Rübenlieferung als Inhalt

rede (8 528 Abſ. 1 Saß 1 ) noch liegt der Fall des Abſ. 1 Sap 2 einer beſonderen , rechtlich außerhalb ihres Aktionärverhältniſſes

vor, denn ein ſolcher iſt nur dann gegeben , wenn die Einrede liegenden Vereinbarung anzuſehen ſei. Das Leştere iſt un

der ausſchließlichen örtlichen Zuſtändigkeit vorliegt, nicht auch bedenklich. Die in dem Statute der Kl. enthaltenen Feſt.

wenn die fachliche Zuſtändigkeit oder die Zuläſſigkeit des ordent- ſegungen über die Rübenlieferung enthalten gerade dasjenige

lichen Rechteweged in Frage kommt. Die hiernach zuläſſige Reviſion Moment , auf welches die Praris des R. G. bisher das ent.

iſt aber unbegründet. (Wird unter Hinweis darauf weiter aus, dheidende Gewicht für die Annahme eines beſonderen Vertrag8.

geführt , daß der Konkursverwalter weder der Vertreter des Gemein. verhältniſſe8 gelegt hat, nämlich die Beſtimmung eines von den

ſchuldners bei Verwaltung der Maſſe, noch in den Vertrag ein- Ergebniſſen des geſellſchaftlichen Betriebes unabhängigen Preiſes

getreten iſt.) B. c. F.’s Konk. , u. v. 10. Juli 03 , 108/03 III. als Gegenleiſtung der Geſellſơhaft für die ihr von den Aktionären

Handelsgeſep buch . gelieferten Rüben.

3. Art. 27 , 110. Erwerb eines Geſchäftes mit Firma Nad gemeinem Recht iſt es durchauß zuläſſig, ſich für eine

im Glauben an deren Redytebeſtändigkeit. im voraus nicht feſt beſtimmte, aber nach dem Eintritte künftiger

Die Firma F. & Co. iſt in ihrem Urſprunge nicht recht. Tatſachen beſtimmbare Zeit vertraglich zu binden und eine ſolche

mäßig zu ftande gekommen , Art . 17 des Allgem . Deutſch. 6.G. B. genau bezeichnete und ſicher erkennbare, wenn auch erſt fünftige

Durch die Eintragung in das Handelsregiſter wurde der Mangel Beendigung der Rübenlieferungepflicht des Aktionärs iſt hier

nicht behoben. Mit Recht aber hat die Vorinſtanz angenommen, dadurch gegeben , daß ſie mit dem Aufhören der Aktiengeſellſchaft

daß dieſer Mangel auch dem Bekl. , der die Firma als abgeleitete auch ſelbſt aufhören foll. Nach gemeinem Rechte ſteht auch

Firma gebraucht , entgegenſteht, ſelbſt wenn er das Gefdäft mit nicht entgegen , die vertragemäßig übernommene Bindung auf

der Firma in gutem Glauben an die Rechtsbeſtändigkeit der den Erben zu erſtrecken, ſogar dann , wenn die Verpflichtung erſt

lepteren erworben hat. Die Reviſion hat beides angefochten. in der Perſon des Erben beginnen fou , l. 11 , 13 Cod. de

Sie meint unter Hinweis auf die Bedeutung der Regiſter. contr. stip . (VIII 38) , l. un . Cod . ut actiones (IV 11 )

eintragung für die Frage der Anfechtung von Aktienzeichnungen, von Vangerow Pand. $ 606 II unter 2 a E. (Bd . III S. 267) ,

daß die Eintragung auch die gleiche jhüßende Wirkung für die Windſcheid Pand. § 316 Note 9. Ein Grundſaß , daß lediglich

eingetragenen Firmen haben müſſe, und ſie will weiter aus die lange Dauer der Verpflichtung den Vertrag ungültig mache,

Art. 110 des Allgem . Deutſch . H. G. B. ableiten, daß ein Ver- oder daß der Schuldner nach Ablauf einer beſtiinmten Zeit von

1
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der Verpflichtung frei werde oder deren Aufhebung verlangen verhältnis anzuſehen iſt, eine Bereinbarung zu ftande gekommen

könne, beſteht nach gemeinem Recht ebenſowenig wie nach dem wäre, daß diefe Pflicht nur eine beſtimmte Zeit lang dauern

Rechte des B. G. B. Daß die Sonderbeſtimmungen in 88 567, follte und das ſoll das Vorbringen des Bekl. wenigſtens

624 , 724 des B. G. B. und 98 74 , 134 det . G. B. auch bedeuten -, ſo ließe ſich die Frage doch kaum ablehnen,

nicht wie der Bell. will, zu analoger Anwendung zu bringen ob nicht die Aktiengeſellſchaft, wenn ſie bei ihrer Entſtehung die

ſind, bedarf, da es ſich um einen ganz anders gearteten und Rübenlieferungepflicht des M. für ſich in Anſpruch nehmen

zudem nad anderem Rechte zu beurteilenden Fall handelt, keiner wollte, dies nur in dein Umfange tun könnte , wie dieſe Pflicht

weiteren Ausführung. Es iſt daher nur noch die Prüfung von den Gründern im Hinblick auf die fünftige Geſellſchaft

erforderlich, ob der Rübenlieferungsvertrag deshalb ungültig ſei , vertraglich feſtgeſtellt war. Da ferner die Gründer innerhalb

weil er gegen die guten Sitten, gegen Treu und Glauben ver- des Entſtehungsherganges ſchon vor der rechtlichen Exiſtenz der

ſtoße. Auch dies hat das B. G. auß zutreffenden Gründen Aktiengeſellſchaft mit Wirkung für dieſe tätig ſein können

verneint. Zunächſt muß ihm darin unbedenklich beigetreten Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 24 S. 23, Bd. 32

werden, daß auf feiten des lieferungepflichtigen Aktionärs nicht S. 97 - und die Ausſtattung der zu gründenden Zuckerfabrit

von einer unzuläſſigen Beſchränkung der Erwerbb- und Gewerbe- mit den erforderlichen Bezugerechten auf Zuđerrüben auch noch

freiheit, ſo wenig wie der perſönlichen Freiheit und des Rechts zu dem Entſtehungshergange gehört, ſo iſt es nicht richtig, die

der freien Willensbetätigung die Rede ſein könne. Die Ver- Eideszuſchiebung an den Vorſtand über Handlungen der Gründer,

pflichtung umfaßt, wenn auch eine jährlich fich wiederholende, welche in dieſen Tätigkeitskreis fallen , für unzuläſſig zu erklären .

doch im einzelnen beſchränkte Leiſtung, die im übrigen die Rechtsvorgänger des Vorſtandes find allerdings die Gründer

Tätigkeit des Verpflichteten frei läßt. Sie iſt nicht notwendig nicht. Aber darauf kommt es nicht an . Gegner iſt nicht der

verknüpft mit eigenem Rübenbau, ſo daß auch bei Aktionären, Vorſtand, ſondern die Aktiengeſellſchaft und im Verhältniffe zu

die, wie der Bekl. , nicht Landwirte ſind und keinen eigenen dieſer können die Gründer in dem bezeichneten Geſchäftskreiſe

Grundbeſiß haben, ein Zwang zur Aufgabe ihres bisherigen ſehr wohl als frühere Vertreter aufgefaßt werden. Der Bell.

Berufes nicht in Frage kommen kann. Die Verpflichtung kannDie Verpflichtung kann hat aber gerichtliche Ermäßigung der Konventionalſtrafe ver

auch durch Lieferung gekaufter Rüben erfüllt werden. Der langt, weil die Strafe weit über das Intereffe hinausgehe,

Nachteil, der den lieferungspflichtigen Aktionär trifft, beſteht welches die Kl. an der wirklichen Lieferung der Rüben gehabt

alſo ſchlimmſtenfalls darin, daß er die Rüben zu einem habe. Das B. G. hat die Ermäßigung abgelehnt und die A6

höheren Preiſe kaufen muß, als welchen ihm die Aktiengeſellſchaft lehnung damit begründet, daß nach gemeinem Recht die Er

ſtatutenmäßig zu zahlen hat. Dies kann für ihn ſehr läſtig mäßigung einer Konventionalſtrafe durch den Richter nicht flatt

fein . Aber es iſt ſeinem Wefen nach nichts anderes, als was finde und daß , felbſt wenn man dem Richter eine ſolche

jeder Schuldner bei ungünſtigem Ausgang des Geſchäfte fich Befugnis zuerkenne, doch die Verhältniſſe nicht ſo lägen , um

muß gefallen kaffen . Der Inhalt der Verpflichtung verſtößt die Anwendung dieſer Befugniß zu rechtfertigen . Da ſchon der

daher in keiner Weiſe gegen die guten Sitten. Es kann ſich erſte Grund zutrifft und genügt, ſo iſt der Bekl. durch die

nur fragen , ob dieſer Inhalt dadurch unzuläffig werde, daß er Entſcheidung nicht bedwert. Da nad gemeinem Rechte die

für eine lange , der Wiltür des Verpflichteten entzogene Dauer Freiheit der Kontrahenten in der Feſtfeßung von Ronventional.

geſchuldet iſt und daß der Verpflichtete auch nicht mit Sicherheit ſtrafen beliebiger Höhe auch nicht durch die Vorſchrift der

darauf rechnen kann , ſich durch Veräußerung der Aktien von 1. un. Cod. de sentant. (VII. 47) beſchränkt wird

feiner Verpflichtung zu befreien. Auch dies iſt von der Vor . v . Pangerow Pandekten 8 614 unter II 3. Schl. (Bd . III S. 339

inſtanz ohne Rechtsirrtum verneint worden. der VII. Auflage) jo bedarf es nicht der Unterſuchung, ob

Nidht zu billigen iſt die Art, wie das B. G. die Behauptung die Angaben des Bekl. für den Nachweis genügen würden , daß

des Bekl. aus dein Wege räumt, daß ſein Großvater als Mit. eine Ronventionalſtrafe von 3000 Mark das Doppelte des

gründer der klagenden Geſellſchaft in Gegenwart und ohne Werts der wirklichen Leiſtung überſteige. M. c. R. , U. v.

Widerſpruch der ſämtlichen übrigen Mitgründer die Erklärung 8. Juli 03, 166/03 I.

abgegeben habe , er verpflichte ſich auf die Aktien nur für 5. Rübenlieferungepflicht von Aktionären .

18 Jahre. Das B. G. ſpricht dieſer Behauptung die fachliche Die Rechtſprechung des R. G. hatte folgende Säße auf

Erheblichkeit ab , weil eine ſolche unter den Gründern aug. Grund des V. G. B. a. F. entwickelt, an denen feſtzuhalten iſt.

getauſchte Erklärung ohne jeden Belang geweſen ſein würde, Die Rübenlieferungspflicht der Aktionäre als Beſtandteil des

und es hält außerdem den darüber zugeſchobenen Eid nach Geſellſchaftsvertrages iſt ſchlechthin unzuläſſig. Feſtſeßungen,

§ 445 der 3. P. D. für unzuläſſig , weil die Gründer nicht die darüber getroffen ſind, laſſen ſich nur unter dem Geſichts

alø Rechtsvorgänger des Vorſtandes der klagenden Aktien- punkte eines felbſtändigen Nebenvertrages zwiſchen der Geſell

geſellſchaft anzuſehen feien. Beides iſt zu beanſtanden. Ob ſchaft und ihren Mitgliedern aufrecht erhalten, bei dem die

eine Vereinbarung mit den Gründern die aus der Aktien . Aktionäre der Geſelljchaft gerade ſo gegenüberſtehen, wie wenn

zeichnung entſpringenden Verpflichtungen des Aktionärs be- fie als dritte Perſonen, die nicht Aktionäre find, mit ihr

ſchränken könnten, iſt hier nicht zu unterſuchen . Wenn aberWenn aber kontrahiert hätten. (Entſch. Bd. 47 S. 15, Bd. 26 S. 89 ,

zwiſchen den übrigen Gründern und dem Großvater des Bell . Bd. 37 S. 141.) Dies bedingt, daß der Rübenpreis ein be .

in bezug auf die Rübenlieferungspflicht, welche nach der ſtimmter oder doch objektiv beſtimmbarer iſt, während eine Ver.

eigenen richtigen Anſicht des B. G. nicht als Ausfluß aus dem weiſung der Rübenlieferanten auf den Geſchäftsgewinn des

Geſellſchaftsverhältniffe, ſondern aus einem beſonderen Vertrags- Aktienunternehmens unzuläſſig iſt. (Entſch. Bd. 21 S. 151

1
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Bolze Praris Bd. 9 Nr. 485.) Im vorliegenden Falle erſcheint Nichtannahme nach Empfang des Schreibeng vom 24. Juli in

zwar äußerlich der Geſichtspunkt des ſelbſtändigen Neben- Verzug gekommen und daher die Klage auf Zahlung des Kauf.

vertrages dadurch in beſonderem Sinne gewahrt, daß alle die preiſes danach ohne weiteres gerechtfertigt geweſen ſei . Für die

Rübenlieferungspflicht betreffenden keine Aufnahme in das Ge. weitere Ausführung aber, daß fich dies dadurch geändert habe,

fellſchaftsſtatut gefunden haben , ſondern zum Gegenſtand eines daß nach der Nichtannahme die Kl. die Ware auf ihr lager

beſonderen „ Rübenlieferungøvertrages" gemacht find, der dem zurückgenommen und ſpäter anderweit verkauft habe, fehlt jeder

Statute angefügt und zugleich mit deſſen Feſtſeßung abgeſchloſſen Rechtsgrund. Wird eine Ware nicht angenommen, ſo nimmt

worden iſt. Dieſe Sonderung würde es an ſich erleichtern, den fie naturgemäß der Verkäufer auf ſein Lager zurüd, und wenn

Geſichtspunkt des felbſtändigen Nebenvertrages den die es fich, wie vorliegend , um einen genus-Kauf handelt und dieſer

Rechtſprechung auch dann verwertet hat, wenn die betreffenden durch die Ausſcheidung und das Angebot nicht die Natur eines

Feſtfeßungen im Statute ſelbſt Aufnahme gefunden hatten Spezieskauf8 annimmt, dann tritt die angebotene Sache in

hier zur Anwendung zu bringen. Möglich bleibt dies aber doch die Reihe der gleichartigen Sachen wieder ein, und der Käufer

immer nur dann, wenn die getroffenen Beſtimmungen auch kann mit jeder Sache gleicher Art erfüllen, ſodaß der Verkauf

ihrem Inhalte nach ſich als etwas Selbſtändiges darſtellen, das der früher angebotenen Sache für das Rechtsverhältnis des

von dem geſellſchaftlichen Verhältniffe losgelöſt iſt oder doch Käufers und Verkäufers völlig gleichgültig iſt. Der vom B. G.

mindeſtens grundſäßlich von dieſem Verhältniſſe ablösbar er. angezogene Art. 343 des . G. B. gibt nur ein Recht, nicht

ſcheint. Das iſt hier aber ſchon aus dem Grunde nicht der eine Pflicht, und ein Verzichtewillen der Kl. iſt nach der ganzen

Fall, weil für die Rübenlieferungen eine andere Gegenleiſtung Sachlage völlig ausgeſchloſſen. St. c . St. , U. vom 10. Juli 03,

als der Reingewinn des Aktienunternehmens nicht gewährt wird. 105/03 III.

Die Rübenlieferungen ſind damit ihrer inneren Natur nach zu Konkursordnung.

geſellſchaftlichen Beiträgen gemacht; eß iſt alſo gerade das feſt. 7. $ 31 Nr. 1 verbunden mit 3. P. D. & 445. Begriff

gefeßt, was dem Weſen der Aktiengeſellſchaft alten Stils wider. des Rechtsvorgängere. Eidesantrag.

ſtreitet. Dieſe Feſtſeßung aber kann dadurch nicht zu einer Die Hypothekbeſtellung iſt von dem Konkursverwalter

gültigen werden , daß fie nicht im Geſellſchaftsvertrage ſelbſt, auch unter den Geſichtepunkt angefochten worden , weil der

fondern in einem gleichzeitig mit dieſem abgeſchloffenen Neben. Sduldner bei der øypothetbeſtellung in der den Bekl. bekannten

vertrage - der tatſächlich auch ein Geſellſchaftsvertrag iſt - Abſicht gehandelt habe , ſeine Gläubiger zu benachteiligen (§ 31

getroffen wurde. Iſt hiernach davon auszugeben , daß die Nr. 1 der Konkursordnung ). Aus den Entſcheidungsgründen.

Rübenlieferungspflicht der Aktionäre eine rechtlich unwirkjame , Die klagabweiſende Entſcheidung ruht, ſoweit es ſich um die

das heißt eine nichtige geſellſchaftliche Sapung der Bekl. iſt, Anfechtung auf Grund des § 31 Nr. 1 der Konkursordnung.

jo fragt ſich weiter, welche Rechtsfolgen dadurch eintreten , daß handelt , auf einer Rechtsanſchauung, die der erkennende Senat,

der Kl . behuf8 Erfüllung dieſer Verpflichtung im Winter nicht zu teilen vermag . Der Rel. hatte den Bekl. den Eid

1900/1901 der Bekl . Rüben geliefert hat. Dieſe Frage iſt darüber zugeſchoben , daß der Gemeinſchuldner in der Abſicht

nach neuerem Rechte zu beurteilen, da es ſich um die Rechts . gehandelt habe , durch die Hypothekbeſtellung ſeine Gläubiger zu

folgen einer unter der Herrſchaft des B. G. B. vorgenommenen benachteiligen und daß ſie dieſe Abſicht gekannt hätten. Der

Rechtshandlung (eines vermeintlichen Erfüllungsgeſchäfts) handelt. B. R. erklärt den erſten Teil dieſer Eidegzuſchiebung für unzu«

Auch hier iſt der Ausgangspunkt der Vorinſtanzen rechtlich nicyt läſſig, weil § 445 der 3. P. O. , wenn er vom Rechtøvorgänger

zu beanſtanden . Die Bell. iſt nach B. G. B. $ 812 Abſ. 1 ſpreche, einen Vorgänger in dem ſtreitigen Rechtsverhältnis

Sat 1 dem Kl. zur Herausgabe der Rüben verpflichtet, da fie im Auge habe , während der Anfechtungsanſpruch erſt in der

fie durch ſeine Leiſtung ohne rechtlichen Grund erlangt hat, Perſon der Bekl. entſtanden ſei ; damit falle dann von ſelbſt

und da ſie wegen der Verarbeitung der Rüben zu deren Heraus . auch der zweite Teil der Eidegzuſchiebung. Der Rechtsanſicht

gabe außer ſtande iſt, ſo hat ſie nach § 818 Abſ. 2 und 3 del B. G. kann nicht zugeſtimmt werden . Sie ſteht mit den

deren Wert zu erſeßen , ſoweit ſie dadurch noch bereichert iſt. Urteilen des V. und VI. Senats des R. G. , die in Bd. 15

M. c. P. , U. v . 1. Juli 03 , 103/03 I. S. 368 ff. der Entſch . des R. G. und in der Juriſtiſchen

6. Art. 343. Zurücknahme der nicht angenommenen Wochenſchrift 1893 S. 427 Nr. 15 veröffentlicht find, in

Ware durch den Verkäufer hebt den Verzug des Käufers Widerſpruch. Der erkennende Senat ſąließt ſich dem in dieſen

nicht auf. Urteilen eingenommenen Standpunkte an , ebenſo wie es offen.

Der B. R. führt auß : Dadurch, daß Kl. aus dem An. ſichtlich der II . 3. S. in dem in den Entſch . Bd . 43

nahmeverzug rechtliche Konſequenzen (Art. 343 des H. G. B.) S. 392/93 veröffentlichen Urteil getan hat. Daß der III. 3. S.

nicht gezogen , vielmehr die angebotene Ware wieder an fidy ge . des R. G. in einer vereinzelten Entſcheidung vom 23. März 1887

nommen und anderweit darüber verfügt habe, habe ſie ihre (Blätter für Rechtsanwendung 7. Ergänzungs-Band S. 41)

Erfüllungsofferte tatſädslid zurückgezogen und damit auf ihre anders entidjieden hat, gibt keinen Anlaß zur Anwendung des

durch den Verzug der Befl. begründeten Rechtszuſtändigkeiten § 137 G. V. G. , da der genannte Senat, wie dem jeßt er..

verzichtet. Auf dieſe Weiſe ſei der Verzug der Bekl . beſeitigt , kennenden Senat bekannt iſt, an der dort aufgeſprochenen Anſicht

und daher , da ein ſpäteres ordnungegemäßes Angebot nicht nicht mehr feſthält. Auch das im Bd. 3 S. 399 der Entſch.

vorliege , die erhobene Klage unbegründet. Der hiergegen er- des R. G. veröffentlichte Urteil des II. 3. S. begründet, ab .

hobenen Reviſion kann der Erfolg nicht verſagt bleiben . Zu- geſehen von der in der Entid . Bd. 43 S. 392/93 zu tage

treffend nimmt das B. G. ſelbſt an , daß die Bekl . durch die tretenden offenſidytlich veränderten Stellungnahme desjelben
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Senats , ſchon deswegen nicht die Notwendigkeit einer Anwendung und viele neuere Gefeße gilt. Während im Sinne der leßteren

des § 137 a . a . D. , weil dieſe Entſcheidung die Zahlung8 . fchon genügen kann, daß die betreffende Perſönlichkeit einen Drt

einſtellung betrifft und nicht, wie hier, die Abſicht, die Gläubiger zum Mittelpunkte ihres Daſeins nach irgend einer Richtung hin

zu benachteiligen. Der Beweisführung des B. R. iſt ein gemacht, ſpeziell als Siß ihrer geſchäftlichen Tätigkeit gewählt

Doppeltes entgegen zu halten , was auch zugleich die von hat, hat nach dem genannten Gefeße ein Norddeutſcher ( Deutſcher)

Peterſen - Anger, 3. P. O. (4. Aufl.) Note 11 zu § 445 ver. einen Wohnſiß im Sinne desſelben an dem Orte, an welchem

tretene, mit dem B. G. im weſentlichen übereinſtimmende Anſicht er eine Wohnung unter Umſtänden inne hat, welche auf die

trifft. Es kann erſtens nicht anerkannt werden , daß die Eides. Abſicht der dauernden Beibehaltung einer ſolchen ſchließen laffen.

zuſchiebung nach Maßgabe des § 445 3. P. O. fo beſchränkt 2. Kl. iſt nur mit dem Einkommen aus ſeiner Anwaltspraxis

ſei, daß ſie nur Anwendung finde, ſoweit der Rechtsvorgänger zur Steuer veranlagt. Für den Begriff, den § 3 des Gefeßes

ein ſolcher grade nur im ftreitigen Rechtsverhältniß ſei; weder mit dem Ausdruc ,, Gewerbe" verbindet, iſt der Zweck des Ge.

Wortlaut nod Sinn und Zweck des § 445 bieten hierfür einen ſeßeð von beſonderer Erheblichkeit. Das Geſet will eine ſteuer.

genügenden Anhalt. Zweitens aber berüdſichtigt der B. R. rechtliche Materie ordnen , es faßt die gewerbliche Tätigkeit

bei den beiden möglichen Formen der Rechtenachfolge, der Nach. als Einnahmequelle ins Auge, weil ſie in dieſer ihrer Eigen.

folge in ein Recht und der Nachfolge in eine Verbindlichkeit, ſchaft die Grundlage der Steuer bildet. Der Rechtsanwalt ſtellt

zu Unrecht hier nur die leßtere, nicht die erſtere. Daß die dem ſeine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe und ſeine praktiſchen Er.

Anfechtungsanſpruch des Kl. entſprechende, ihm gegenüber bes fahrungen in den Dienſt des rechtſuchenden Publikums, indem

ſtehende Verbindlichkeit des Anfechtungsbekl. erſt in deffen Perſon er juriſtiſchen Rat erteilt, die Vertretung in Prozeffen über

entſtanden iſt, iſt richtig ; ſie war nicht ſchon in der Perſon des nimmt und bei dem Abſchluß von Rechtsgeſchäften mitwirkt.

Shuldners des Anfechtungskl. vorhanden . Allein um dieſe Ver. In dem einzelnen Falle liegt ſeiner Tätigkeit, ebenſo wie der

bindlichkeit handelt es ſich bei der gegenwärtigen Frage auch des Arztes, der Regel nach ein Vertrag zu grunde. Allerdings

nicht, ſondern um das Recht, das früher im Vermögen des iſt nun die Stellung des Rechtsanwalts zugleich öffentlich - recht.

Shuldners vorhanden war , aus dieſem translativ oder konſti- licher Art. Allein entſcheidende Bedeutung kann dieſer Umſtand

tutiv in das Vermögen des Anfechtungsbekl. übergegangen iſt für die hier vorliegende Frage nicht in Anſpruch nehmen. Die

und nun zu gunſten des Anfechtungskl. beziehungeweiſe der vom Gefeß gewollte öffentlich -rechtliche Natur der Anwalts.

Anfechtungsfl. dem Vermögen des Anfedytung & bell. wieder ent- ſtellung iſt nur eine Seite des Anwaltsberufe, eine ſehr wichtige

zogen werden ſoll. Rechtsvorgänger in dieſem Recht iſt der zwar, nicht aber eine ſolche, die für das ſteuerrechtliche Intereſſe,

Sculdner des Anfechtungskl. Die Berufungsentſcheidung mußte im Vordergrunde ſtehen könnte. Durch die öffentlichen Pflichten

aus dieſem Grunde aufgehoben und die Sache zur anderweiten und Rechte der Anwälte iſt der Anwaltstätigkeit ein beſonderer

Verhandlung und Entſcheidung an die Vorinſtanz zurückverwieſen Wert verliehen, aber eine Anderung in ihrem Kern erleidet dieſe

werden . Der Vertreter der Rbekl. ſuchte die Vorentſcheidung dadurch nicht, ſie bleibt eine auf den Gewinn des Lebensunter

durch Berufung auf das in Seufferts Archiv Bd. 40 S. 365 haltes gerichtete, dem Publikum dargebotene, beratende und

veröffentlichte Urteil des I. 3. S. des R. G. vom 12. No. helfende praktiſche Tätigkeit.helfende praktiſche Tätigkeit. Im Sinne des Steuergeſeßes

vember 1884 zu halten , indes vergeblich. Der I. 3. S. , der kann der ihr gewährte öffentlich- rechtliche Charakter nicht dahin

nicht, wie der B. R. meint , die Eideszuſchiebung an den An . führen, ſie aus den Kreiſen der Gewerbe auszuſchließen. V. c. H. ,

fechtungsbell. über die Benachteiligungsabſicht des Schuldners U. v . 3. Juli 03 , 185/03 VII.

überhaupt für unzuläffig erklärt, verlangt hier nur , daß das Haftpflichtgefeß vom 7. Juni 1871 .

hierauf bezügliche Vorbringen des Anfechtungekl. bis zu einem 9. 1. Beurteilung der Worte: bei dem Betriebe.

gewiffen Grade ſubſtanziiert und ſpezialiſiert ſei, und daraus Die Anwendbarkeit des R. Q. G. auf den vorliegenden

leitet er dann das Erfordernis einer entſprechenden Formulierung Unfal muß verneint werden. Das B. G. irrt, wenn es

des Eides her. Selbſt wenn man dieſes Anfinnen an den An. ausführt, weil der Unfall durch den Betrieb der Eiſenbahn

fechtungekl. für ein berechtigtes halten wollte, – worüber jeßt erfolgte, ſei er auch bei dem Betriebe erfolgt; jene Saujalität,

keine Entſcheidung getroffen zu werden braucht, - ſo würde ſei mehr als das Gefeß verlange; fie iſt vielmehr weniger,

ihm hier genügt ſein , da der Kl. genug vorgebracht hat , um indern fie den Inhalt der Worte ,bei dem Betriebe" in 8

den Ausſpruch zu rechtfertigen, daß der Eid keineswegs hier des R. H. G. nicht erſchöpft. Die in dem Gefeße für die

aufs Geratewohl, ohne jeglichen Anhalt den Bekl. zugeſchoben Saftbarkeit des Eiſenbahnunternehmens aufgeſtellte Voraus.

worden iſt. Daher war, wie geſchehen, zu erkennen . St. c. 6. , ſeßung, daß der zum Schadenserſaß verpflichtende Unfall „ bei

U. v. 30. Juni 03, 164/03 VII. dem Betriebe“ einer Eiſenbahn ſich ereignet habe, begreift zwei

Gefeß zur Beſeitigung der Doppelbeſteuerung Momente : es muß einmal ein innerer urſädlicher Zuſammen
vom 13. Mai 1870.

hang beſtehen zwiſchen dem Unfall und der Betriebstätigkeit

8. § 3. Begriff des Wohnſißes. Ausübung der Anwalts . der Eiſenbahn , wenngleich dieſer urſächliche Zuſammenhang,

praris ein Gewerbe.
ſoweit es ſich um den Betrieb im engeren Sinne, die eigentliche

1. Die dem B. U. zu grunde gelegte Annahme, daß der Beförderungstätigkeit der Eiſenbahn handelt , nicht im Einzelfalle

KI. ſeinen Wohnſiß in Hamburg habe, iſt nicht rein tatſädlicher nachgewieſen werden muß, ſofern er nur als möglich erſcheint

Art. Mit dem Ausdruck „Wohnſit“ verbindet das R. Gef. (Urteil des R. G. vom 30. Juni 1880 Eiſenbahnrechtliche Ent.

wegen Beſeitigung der Doppelbeſteuerung vom 13. Mai 1870 cheidungen Bd. 1 S. 243 , Urteil des R. G. vom 28. Dezember

nicht ganz denſelben Begriff, welcher für das gemeine Recht 1880 Entſch. des N. G. Bd. 3 S. 20, Dernburg bürgerl.

1

1
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Recht Bd. II 2 & 401 bei Nr. 9 , Crome Syſtem des bürgerl. erteilt iſt, komint für den Inhalt des ihm gewährten vorläufigen

Rechts Bd. II § 334 bei Nr. 14) ; weiter aber muß, wie das Schußes nicht in Betracht. Wird das Patent demnächſt ver

Wort „bei“ ausdrückt, auch ein äußerer, alſo zeitlicher und ſagt und gelten die Wirkungen des einſtweiligen Schußes geinäß

Örtlicher Zuſammenhang gegeben ſein mit einem beſtimmten § 27 Abſ. 2 als nicht eingetreten , ſo hat der Anmelder das

Betriebsvorgange, mag dieſer die Tätigkeit der Beförderung jenige, was er auf Grund der $8 4, 5, 35 „des Gefeßes etwa

von Menſchen und Gütern oder die Vorbereitung oder die Ab- erlangt hat, ohne Rechtsgrund erlangt“ , und iſt zur Herausgabe

wicklung des Beförderungogeſchäfts betreffen. (Urteil des R. G. nach den Grundfäßen über ungerechtfertigte Bereicherung ( vergl.

vom 22. Juni 1880 Entſch. Bd. 2 S. 8 und vom 10. Juli 88 812 ff. des B. G. B.) verpflichtet (vergl. hierzu Kohler ,

1880 ebenda S. 85 , Urteil des R. G. vom 9. Januar 1902 Handbuch des Deutſchen Patentrechts S. 408 , Seligiobn ,

Entſch. Bd. 50 S. 92. Dernburg a. a. D. Nr. 8, Crome Pat. G. S. 266) . R. c. S. , u. v . 11. Juli 03 , 132/03 I.K.

a. a . D. 6 Nr. 13. Stenographiſcher Bericht der Reichstage. Verfügung vom 6. Dezember 1891.

verhandlungen 1871 I S. 444-453.) An dieſem Zuſammen. 11. § 7 Abſ. 1. Verſpätetes Beweisanerbieten in Patent:

hange des Unfalles mit einem konkreten Betriebsvorgange aber ſachen .

fehlt es im vorliegenden Falle. Ein ſolcher Zuſammenhang Als Verteidigungsmittel hat Bekl. bei der Schlußverhandlung

würde beiſpielsweiſe vorliegen , wenn eine lokomotive über Beweis dafür angetreten , daß ein von ihm nach ſeinem Patente

den Prellbod hinausſpringend die Wand des Bahnhofsgebäudes kürzlich angefertigtes Objektiv nach einer Unterſuchung durch

durchbrechen und ein infolgedeſſen vom Mauerwert ſich lodlöſender Profeſſor M. einem vor der Anmeldung ſeines Patentes von

Stein einen Menjden treffen würde; er war auch vorhanden der Kl . nach Patent 56 109 angefertigten , von ihm aufgekauften

in dem durch Urteil des erkennenden Senato vom 18. Juni 1903 Objektive in bezug auf die anaſtigmatiſche Bildfeldebene vorzu

entſchiedenen Falle (Rep. VI 119/1903) , in welchem in ur- ziehen ſei . Das R. G. hat dieſes neue Beweisanerbieten jen

fächlichem Zuſammenhange mit den Erjdütterungen der durch . aus prozeſſualen Gründen gemäß § 7 Abſ. 1 der Verfügung

fahrenden Wagen der elektrijden Straßenbahn und in unmittel. vom 6. Dezember 1891 zurüdweiſen zu follen geglaubt, weil

barer zeitlicher Folge auf die Durchfahrt eines Wagens, die die dem Bekl. in dem bisherigen Beweisaufnahmeverfahren ausgiebige

erſte vorher ſchon gelockerte Krönung eines der eiſernen Maſte, Gelegenheit geboten war, etwaige Vorzüge ſeiner Konſtruktion

die zum Tragen der Leitungsdrähte dienen , zum Fallen gebracht darzulegen und etwaige Bedenken gegen die von dem Sadver

hatte , durch das herabfallende Eiſenſtüd eine Perſon verlegt ſtändigen benutten Verſuchscbjektive geltend zu machen.

worden war. Im gegebenen Falle liegt aber nichts vor, als mag aber hinzugefügt werden , daß die neu behauptete Tatiadhe

daß die Loslöſung und das Herabfallen des Geſimsſtüdes ur- nach Anſicht des Gerichte auch unerheblid iſt. 2. c. 3. , U. .

fächlich auf die Erſchütterungen durch die vorbeifahrenden 6. Juli 03, 187/02 I.

Eiſenbahnzüge im allgemeinen zurückzuführen iſt ; der Fall II . Breußiſche Landesgeſete.

ſelbſt, der den Schaden herbeigeführt hat, iſt aber zeitlich ganz Jagdpolizeigejeß vom 7. März 1850.

zufällig, ohne erkennbare Beziehung zu einem beſtimmten Be 12. Begriff der Gemeindebehörde.

triebevorgange erfolgt. Dann aber liegt ein Unfall, der ſich In Anſehung der Frage, wer als Gemeindebehörde im

„,bei dem Betriebe" einer Eiſenbahn ereignet hat, nicht vor. Sinne des Jagdpolizeigeſetzes anzuſehen iſt, teilt der erkennende

E. c. S. , U. v. 6. Juli 03 , 186/03 VI. Senat den vom B. G. vertretenen Standpunkt, der übereinſtimmt

Patentgefeß vom 7. April 1891 . mit dem des Oberverwaltungsgerichts (Entſd. Bd. 31 S. 241) ,

10. 88 4 , 5, 23 , 35. Bedeutung des Anmeldungsſchußes. des D. 2. G. zu Cöln (Rheiniſches Archiv Bd. 93 S. 12 ff.)

Mit der Befanntmachung der Anmeldung treten nach § 23 und den Erlaffen der Reffortminiſter vom 31. Januar 1858

des Pat. G. für den Gegenſtand der Anmeldung zu gunſten (Oppermann , daß Jagdpolizeigeſeß vom 7. März 1850, 2. Aufl .

des Patentſuchers einſtweilen die geſeblichen Wirkungen des S. 43) vom 19. Dezember 1860 (Miniſterial.Blatt der inneren

Patentes ein (S$ 4 und 5) . Die Annahme des D. 2. G. , daß Verwaltung S. 14) und vom 3. Mai 1897 (Miniſterial-Blatt

dieſer einſtweilige Schuß niemals einen Entidjädigungsanſpruch der inneren Verwaltung S. 101 ). Danach iſt hierunter dad .

auf Grund des § 35 des Gefeßes begründen könne, weil in jenige Gemeindeorgan begriffen, welches die Gemeinde nach außen

§ 23 nicht auf die SS 35 ff. verwieſen und in § 35 nicht hin vertritt, die Gemeindeverwaltung leitet und an ihrer Spiße

auch § 23 erwähnt werde , erſcheint rechtsirrtümlich. Die Bee fteht und nadı außen hin ein obrigkeitliches Amt bekleidet. Aller-

kanntmachung der Anmeldung bewirkt das Eintreten des geſetz: dings iſt es richtig, daß der in dem Entwurf des Gefeßes in

lichen Schußeß in dem ganzen Umfange der SS 4 und 5. den SS 4 , 9 und 10 enthaltene Ausdruck „ Gemeindevorſtand"

Der Verlegte im Sinne des § 35 Abſ. 1 des Gefeßes iſt daher in der erſten Kammer in den Ausdruck „ Gemeindebehörde"

jeder , deſſen auf Grund der SS 4 und 5 geſchügte Rechte be- verwandelt iſt und zwar zu dem Zwec , um der künftigen

einträchtigt werden , auch wenn der ihm gewährte Rechtejduß Gemeindeordnung und der danach den Gemeindevorſtänden

nur ein einſtweiliger iſt. Einer beſonderen Erwähnung des beizulegenden Befugnis nicht zu präſudizieren (Steno
$ 23 bedurfte es in $ 35 nicht mehr, da das Geſet bereits graphiſcher Bericht der erſten Kammer 1850 Bd. 3 S. 1387,

in § 23 in völlig klarer Weiſe und ohne Einſchränkung zum 1388, 1401 , 1402.) Auch iſt es richtig, daß dabei die Außerung

Ausdruck gebracht hat, daß zu gunſten des Anmelders mit der getan iſt , ein ſolches Präjudiz könnte umſo bedenklicher werden,

Bekanntmachung die geſeblichen Wirkungen des Patentes ein- als in manchen Fällen der Gemeindevorſtand in die Hand eines

treten. Daß das Redt des Unmelders nur ein einſtweiliges, einzigen Mannes gelegt werden möchte und dieſem die Intereffen

ein reſolutiv bedingtes iſt, bis feſtſteht, daß ihm das Patent der Eigentümer zu übertragen, bedenklich erfdyeinen mödte. “

1
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( Entſch. des Obertribunals vom 12. Dezember 1867, Striethorſt des N. G. Bd. 41 S. 345 und Bd. 51 S. 280 haben die vors

Archiv 69 S. 220.) Es iſt ferner richtig, daß das Staats. liegende Frage unmittelbar nicht betroffen. F. c. M. , 11. v .

miniſterium , als es in ſeinem Immediatbericht den mit dieſer 14. Juli 03, 166/03 VII.

Anderung auch von der zweiten Kammer angenommenen Gefeß. Enteignung geſeß vom 11. Juni 1874 SS 8 und 10.

entwurf dem Könige zur Allerhöchſten Sanktion unterbreitete, dabei Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875.

erklärte, die Jagdangelegenheiten auf gemeinſchaftlichen Jagdbezirken 13. Ermittelung der vollen Entſchädigung bei Teil.

follten als Kommunalfachen betrachtet und nach den Vorſchriften enteignungen.

der Gemeindeordnung beurteilt werden (vergl. Entid . des Ober. I. Die Aufgabe der mit der Feſtſeßung der Entſchädigung

verwaltungsgerichte Bd. 3 S. 172) . Allein alles dieſes nötigt befaßten Behörden iſt nach dem Gefeße lediglich, unter 3u.

nicht zu der allerdings von dem Obertribunal (vergl. unter anderem ziehung von Sachverſtändigen den vollen Wert des enteigneten

namentlich das Urteil Bd. 68 S. 95 der Entſch. des Ober- Grundſtücks, wie es fich unter Berüdſichtigung der Umſtände

tribunale) vertretenen Anſicht, daß die Gemeindeverſammlung des einzelnen Falles ergibt, zu ermitteln . Ein Verſtoß gegen

über die Verpachtung zu beſchließen hat, bezw . daß dieſe mit materiell-rechtliche Normen wird daher in der Aufſtellung von

unter dem Ausdruck Gemeindebehörde zu verſtehen ſei. Es iſt Abjøäßungegrundfäßen nur dann zu finden ſein, wenn ſich dieſe

denn auch in den bisher zu dieſer Fragje ergangenen Urteilen erkennbar mit dem Begriffe der vollen Entſchädigung, die nach

des R. G. nirgende die Konſequenz gezogen , daß die Gemeinde. den S$ 8, 10 des Enteignung& geſebeb zu gewähren iſt, in

vertretung (Gemeindeverſammlung, Gemeinderat uſw.) in den Widerſpruch feßen. Sofern dies nicht anzunehmen iſt, kann es

Begriff der Gemeindebehörde mit einzuſchließen fei , vergl. die Rich nur fragen, ob etwa in prozeſſualer Hinſicht gefehlt und

Urteile des IV . 3. S. vom 12. März 1883, Gruchot, Bd. 28 namentlich die Sachlage nicht ausreichend gewürdigt worden iſt.

S. 981 ff.; des IV . Straffenats vom 18. Juni 1889 (Entſch. Hiernach hat auch das R. G. nicht etwa rechtogrundſäßlich

des R. G. in Strafſachen Bd. 19 S. 328) , des II . Strafſenats ausgeſprochen, daß bei Teilenteignungen der Wert des Teils

vom 9. Oktober 1894 (Entſch. in Strafſachen Bd. 26 S. 145 ff.), ſtets durch die oben bezeichnete Vergleichung feſtzuſtellen ſei ; es hat

det VI. 3. S. vom 8. November 1897 ( Juriſtiſche Wochenſchrift nur dieſer Methode für den konkreten Fall vor der Durchſchnitts :

1898 S. 34 Nr. 89). In allen dieſen Fällen handelt es ſich berechnung den Vorzug gegeben und die legtere nicht ſchlechthin

um die Gültigkeit des von dem Gemeindevorſtand vollzogenen verworfen (vergl. Entſch. Bd. 32 S. 353, Bd. 53 S. 197 , 198) .

Vertrages und es wurde darüber geſtritten und entſchieden, ob Im gegenwärtigen Rechtsſtreite folgern die Sachverſtändigen aus

die Schöffen und ob beide oder einer unterſchreiben müßten , dem örtlichen und wirtſchaftlichen Zuſammenhange der enteigneten

auch iſt allerdings in den zuerſt erwähnten beiden Urteilen mit Parzelle mit dem ganzen Grundſtücke deren Gleichwertigkeit auch

Rüdficht auf den § 10 der Landgemeindeordnung vom 14. April mit den bebauten Teilen und bringen damit zum Ausdrucke,

1856 von einem dem Abſchluß des Geſchäftes zu grunde liegenden daß die Preisbildung für das Geſamtgrundſtüc fidh nach einem

Gemeindebeſchluß die Rede. Allein dainit iſt nicht die Gemeinde. Durchſchnitt für das Quadratmeter, gleichviel ob bebauter oder

vertretung zur Gemeindebehörde oder zu einein Teile derſelben unbebauter (Vorgarten-) Fläche, voluziehe. Dieſem Gutachten

im Sinne des Jagdpolizeigeſeßes erklärt, ſondern es wird des konnte der B. R. ohne rechtsgrundjäßlichen oder prozeſſualen

Inhaltes des 8 10 nur hinſichtlich der Geſamtheit der Erforderniffe Verſtoß folgen. II . Das R. G. hat in ſtändiger Rechtſprechung

Erwähnung getan, welche die Gemeindebehörden bei Abfaffung den Grundſaß feſtgehalten , daß bei Teilenteignungen der Eigen

jdriftlicher rechtowirkſamer Verträge zu beobachten und erfüllen tümer auch für die Wertminderung zu entidadigen iſt, die ſein

haben. Daher bemerkt der II. Straffenat ( Entſch. Bd. 26 Reſtgrundſtück durch das Unternehmen erleidet , für deſſen Zwecke
S. 147) , nachdem an die Stelle der Gemeindeordnung vom die Enteignung erfolgt iſt. Es fold bei Bemeſſung der Ent.

14. April 1856 diejenige vom 3. Juli 1891 getreten iſt, die ſchädigung nicht bloß die Tatſache der Enteignung, der Ent .

Bezugnahme auf einen Gemeindebeſchluß ſei nicht nötig , da nach ziehung des Grundeigentums, ſondern auch die Tatſache berück.

§ 102 dieſer Gemeindeordnung die Gemeindeverſammlung nur ſichtigt werden , daß das Grundſtüd für den beſonderen

in den Gemeindeangelegenheiten zu beſchließen habe, die dem Zweck des Unternehmens in Anſpruch genommen wird.

Gemeindevorſteher nicht ausſchließlich überwieſen ſeien , legtered Es iſt auch das ins Auge zu faffen, was mit dem Enteigneten

ſei aber betreffs der Jagdverpachtung der Fall. Ob dem gemacht werden ſoll (vergl. Verhandlungen im Berrenhauſe vom

Charakter der Gemeindebehörde nach der nicht reviſiblen rheiniſchen 18. Mai 1874 bei Beratung des § 31 des Enteignung & geſetzes,

Gemeindeordnung vom 13. Juli 1845 der Bürgermeiſter allein Stenographiſche Berichte S. 385 ff., Seydel, das Enteignungs.

oder dieſer in Gemeinſchaft mit dem Gemeindevorſteher entſpricht, gejek 3. Auflage S. 55) . Daß an fich dieſer Grundſaß auch

iſt lediglich Sache der Auslegung dieſes Gefeßes . Es ſei nur auf die Enteignung nach Maßgabe des Fluchtliniengeſeßes vom

darauf hingewieſen, daß das O. L. G. zu Cöln ( f. oben a . a . D.) , 2. Juli 1875 anzuwenden iſt, erſcheint nicht bedenklich . Iſt

das Oberverwaltungégericht ( Entſch. Bd . 31 S. 239) ſowie die daher Grundeigentum zum Zwecke der Anlegung einer neuen)

Miniſterial.Erlaffe vom 7. Februar 1862 (Oppermann a . a . D. oder der Veränderung einer beſtehenden Straße entzogen , ſo

S. 45) und vom 3. Mai 1897 (Miniſterial Blatt der inneren tommen, ſofern es ſich um eine Teilenteignung handelt , auch

Verwaltung 1897 S. 101 ) ebenfalls den Bürgermeiſter für diejenigen Nachteile in Betracyt, welche der Reſtbeſit durch die

legitimiert erachten , den Jagdpachtvertrag allein abzujdließen . neue Anlage, das iſt durch die auf Grund des Fluchtlinienplanes

Wenn der B. R. dieſe Befugniß auch auf den ſchriftlichen Ver- geſchehene Herſtellung der Straße erleidet. Immerhin muß

trag ausdehnt, ſo liegt auch inſoweit Anwendung der nicht aber ein urſächlicher Zuſammenhang zwiſchen der Entziehung

reviſiblen rheiniſchen Landgemeindeordnung vor. Die Entſch. des Grundeigentums und dem erwachſenen Schaden beſtehen .
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Diefen konnte der B. R. im vorliegenden Fall ohne Rechteirrtum werde , welches der § 13 Abſ. 2 Saß 2 des Fluchtliniengeſeßes

verneinen . Der von den Bekl. geltend gemachte Minderwert habe ausſchließen wollen . Dieſe Erwägungen ſind von der

wird lediglich darauf zurüdgeführt, daß eine bis zur Feſtſeßung Reviſion mit Recht angegriffen ; ſo beſtechend fie auch auf den

der neuen Fluchtlinie beſtandene Baubeſchränkung für den Nachbar erſten Blick erſcheinen , ſo erweiſen fie ſich bei näherer Prüfung

weggefallen iſt. Dieſe Wiedererlangung der Baufreiheit hat mit doch nicht als ſtichhaltig. Zunächſt läßt ſich die Frage aufwerfen,

der Inanſpruchnahme der enteigneten Teilfläche für die Straßen. ob nicht der B. R. mit ſich ſelbſt in Widerſpruch geraten iſt,

verbreiterung nichts zu tun ; ſie trat bereits mit der Feſtſeßung wenn er im weiteren Gange ſeiner Entſcheidung troß der ob .

der Fluchtlinie ein und beſtand und beſteht unabhängig von der ſtehenden Ausführungen den Kl. den Mehrwert zubilligt, den die

Enteignung. Man kann nicht einmal ſagen , daß die leßtere, 16 qm durch ihren örtlichen und wirtſchaftlid ;en Zuſammenhang

alſo die Straßenverbreiterung, erſt tatſächlich die Bau. mit dem übrigen Grundbeſiß der Kl. hatten . Er wendet damit

beſchränkung beſeitigt habe, denn der Eigentümer von Nr. 55 den § 8 Abſ. 2 des Enteignungegeſeßes an. Nun iſt es aller.

konnte auch vor der Enteignung bis zur neuen Baufluchtlinie dings richtig, daß dieſe Beſtimmung ſelbſt unterſcheidet zwiſchen

bauen und das Vorland bis zur alten Straße als Vorgarten dem Mehrwert, welchen bei Teilenteignungen der abzutretende

liegen laffen . Nicht alſo die Enteignung , ſondern die für den Teil durch ſeinen örtlichen oder wirtſchaftlichen Zuſammenhang

Nachbar infolge der Fluchtlinienänderung wieder eingetretene mit dem Ganzen hat , und dem Minderwert , welcher für den

Möglichkeit, ſein Grundſtück in größerem Umfange zu Bau- übrigen Grundbeſit durch die Abtretung entſteht; auch iſt das

zwecken auszunußen , iſt der die Bell. fchädigende Umſtand, wenn Leben ſo vielgeſtaltig , daß man einen Fall nicht geradezu alb

man überhaupt eine Schädigung anzunehmen und nicht vielmehr aus der Denkbarkeit ausgeſchloffen betrachten mag , in welchem

zu ſagen hat, daß der durch die neue Fluchtlinie geſchaffene jener Mehr- und Minderwert ſich einmal nicht decken könnten.

Vorteil in gleicher Weiſe den Bekl. zu ſtatten kommt. Der Alein in der großen Regel aller Fälle bilden der Mehr. oder

Anſpruch der Bekl. läuft darauf hinaus , nicht ſowohl für die Minderwert, von dem der § 8 Abſ. 2 a. a. D. redet , nur die

Folgen der Enteignung , als für die Aufhebung einer Bau. beiden Kehrſeiten einer und derſelben Sache, nämlich des Ver.

beſchränkung entſchädigt zu werden. F. c. P. , 1. v . 14. Juli 03, hältniſſes, in welchem der abzutretende Teil zu dem ReſtgrundſtückU.

169/03 VII. geſtanden hat; es wird dies Verhältnis nur von zwei ver

14. 88 11 , 13. Entſchädigung bei Teilenteignungen. ſhiedenen Seiten betrachtet, das eine Mal von der des abzutretenden

Der Streit der Parteien dreht fich in der gegenwärtigen Grundſtücks, das andere Mal von der des Reſtgrundſtücks. Es

Inſtanz allein um die Frage, ob den Kl. zu Recht oder zu iſt nach dem , was bis jept vorliegt , nicht erkennbar, daß im

Unrecht von dem B. R. Entſchädigung für die Wertminderung gegenwärtigen Falle die Sache anders läge als im Regelfal.

verſagt iſt, die ihnen nach ihrer Behauptung durch die Entziehung Wenn danach einerſeits anzunehmen wäre , daß der B. R. den

der 16 qm an der Parzelle Nr. 55 erwachſen iſt. Die Kl . hatten Kl. mit dem Mehrwert zugleich den Minderwert zugeſprochen

in dieſer Beziehung fich auf den § 8 Abſ. 2 des Enteignung8 . hat , den er ihnen verſagen will, ſo könnte andererſeits hieraus

gefeßes berufen und angegeben , durch die Abſchneidung der 16 qm gegen die Reviſion der Kl . der Einwand hergeleitet werden , daß

ſei die Parzelle Nr. 55 ſo klein geworden , daß fie nicht mehr ihnen alsdann ja tatſächlich durch das B. U. zu teil geworden

für ſich allein ſelbſtändig hätte bebaut werden können ; die Bes ſei, was ſie begehren. Allein dieſer Einwand iſt deswegen nicht

bauung ſei vielmehr nur im Anſchluß an das auf der Parzelle durchgreifend, weil das Gutachten des Sadverſtändigen I.,

Nr. 54 ſtehende Haus der Kl. möglich geworden , indem in dieſes welches der B. R. ſeiner Entidheidung zu grunde gelegt hat,

die Treppe für den Neubau auf Nr. 55 hätte gelegt werden von einer Abjchägung jenes Mehrwertes in Wirklichkeit nichts

müſſen . Weiter hatten ſie geltend gemacht, infolge diejer Ver- enthält. Zum mindeſten tritt dieſer Wertfaktor ſo wenig deutlich

bindung der beiden Häuſer ſei es nicht mehr möglich , ſie einzeln in dem Gutachten hervor und es mangelt ſo vollſtändig

zu verkaufen, ein Käufer für beide finde fich aber in Weßlar näheren Begründung des hierauf etwa bezüglichen Teiles des

nicht leicht und jedenfalls werde der Preis für beide zuſammen Gutachtens, daß dieſes in keinem Falle in dieſer Beziehung als

fich niedriger ſtellen, als wenn jedes Haus für fich verkauft ausreichend erachtet werden kann . Das ganze Gutachten beſchränkt

werden könnte. Den hierauf geſtüßten Anſprudy der Kl. auf ſid nämlich auf die Erklärung , iin Vergleich zu einem näher

Erſaß der Wertminderung der Parzelle Nr. 55 weiſt der B. R. bezeidneten, freiwillig abgetretenen Bauplaß müßten die von den

mit folgender Ausführung zurück. Es brauche nidyt unterſucht Kl. abgetretenen 16 qm als ein viel wertvolleres Terrain an .

zu werden , ob und inwieweit die Parzelle 55 oder auch die geſehen werden , das überhaupt nicht feil ſein und nur gezwungen

Parzelle 54 unter dieſen Umſtänden eine Wertminderung erlitten abgegeben werden könne ; deshalb ſei das Quadratmeter hier

hätten ; denn dieſe würde nicht eine Folge der Enteignung , doppelt ſo viel wert als bei dem zum Vergleich herangezogenen

ſondern der Baubeſchränkung ſein , welche der Fluchtlinienplan Grundſtück, und weil es dazu noch in feinſter Geſchäftslage

den Kl. auferlegt habe, für die Baubeſchränkung aber werde nach Weßlars liege , ſei das Quadratineter dreimal ſo viel wert als

§ 13 Abſ. 2 Saß 2 des Fluchtliniengeſeßeß eine Entſchädigung in dem anderen Falle. Es könnte ſich weiter fragen , ob der

nur in dem hier nicht vorliegenden Falle gewährt, daß eine von Auffaſſung des B. R. nicht ſchon die Beſtimmung des § 13

der Straßenfluchtlinie verſchiedene Baufluchtlinie feſtgeſeßt ſei ; Abſ. 3 des Fluchtliniengeſeßes entgegenſteht , wonach der Eigen

die Kl. könnten ihren Anſpruch auch nicht auf § 8 Abſ . 2 des tümer in allen Fällen die Übernahme des ganzen Grundſtücks

Enteignungsgefeßus ſtüßen, da, wenn man hiernach eine Ent. verlangen kann, wenn es durch die Fluchtlinie ſo weit in An

ſchädigung für den Minderwert des Reſtgrundſtückes gewähren ſpruch genommen wird , daß das Reſtgrundſtück nach den bau .

würde , auf einem Umwege gerade dasjenige Ergebnis erzielt polizeilichen Vorſchriften des Ortes niớt mehr zur Bebauung
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geeignet iſt. Wenn die Baubeſchränkung die Wirkung hat, daß dem Falle, wenn es bebaut war und freigelegt wird, Entſchädigung

das Reſtgrundſtück überhaupt nicht mehr bebaubar und dem dafür gewährt. Nimmt man zu allem dieſem hinzu , daß im

Eigentümer hierfür durdy Abnahme und Vergütung des ganzen Fluchtliniengeſeß irgend eine Beſtimmung oder auch nur eine

Grundſtüds Erſaß zu leiſten iſt, um wie viel mehr wäre dem Andeutung dahin , daß im Falle der Enteignung der $ 8 46.2

Eigentümer dafür Entſchädigung zu gewähren , daß das Reſt. des Enteignungøgefeßes nicht zur Anwendung tommen folle, nicht

grundſtück in ſeiner baulichen Auønüßungsfähigkeit nur gemindert vorhanden iſt, ſo muß man zu dem Ergebnis gelangen , daß der

iſt; denn ein ſolcher Anſpruch erſcheint dem anderen gegenüber Anſpruch der Kl. auf Erfaß der Wertminderung, den ihr Reſt.

als ein geringerer. Allerdings hat der II. 3. S. de R. G. in grundſtück durch die Enteignung der 16 qm erleidet, rechtlich

einer Entſcheidung ( Iuriſt. Wochenſchr. 1891 S. 402 Nr. 46) begründet iſt. K. c. W., Ú. v. 3. Juli 03 , 176/03 VII.

bemerkt , das Verlangen des Minderwertes nach § 8 Abſ. 2 des Stempelſteuergejeß vom 31. Juli 1895.

Enteignungegeſeßes jei nicht als ein minus in der Geltend. 15. § 10 Abſ.3 Tarifſtelle 32 Nr. 3 , 71. Vereinbarung

machung des Rechtes auf Abnahme der ganzen Grundſtücks als über die Zuſtändigkeit in einem Kaufvertrage.

einem majus , enthalten , ſondern es ſei ein aliud. Indes In den zwiſchen der Kl. und ihren Kunden über Verkauf

kommt dieſer Geſichtspunkt hier nicht in Betracht, ſondern bei von Branntwein gewechſelten Schlußſcheinen findet ſich unter

dem vorſtehend gezogenen Schluffe handelt es ſich lediglich um Nr. XVI folgende Beſtimmung: „Für alle zwiſchen den Parteien

die Vergleichung der allgemeinen vermögensrechtlichen Bedeutung, auf Grund des Kaufvertrages entſtehende Streitigteiten iſt das

welche einerſeits die Abnahme und Vergütung des ganzen Reſt. Land: bezw . Amtsgericht Berlin 1 zuſtändig .“ Daß der in

grundſtücke und andererſeits die Entſchädigung für ſeinen Minder- dieſen Solußſcheinen beurkundete Kaufvertrag auf Grund der

wert für den Eigentümer hat. Steht ihm das materiell wert- Befreiungsvorſchrift Nr. 3 der Tarifſtelle 32 des Stempelſteuer

vollere Recht zu , ſo iſt ein durch dlagender Grund nicht zu gefeßes vom 31. Juli 1895 ſtempelfrei iſt, iſt unſtreitig. Da.

erkennen , weshalb ihm der Gefeßgeber den geringeren Anſpruch gegen ſind die Anſichten der Stempelſteuerbehörde und der Kl.

verſagt haben ſollte. Entſcheidender jedoch als alle dieſe Er. darüber geteilt, ob ſich dieſe Stempelfreiheit des Kaufvertrages

wägungen iſt gegenüber der Rechtsanſicht des B. R. der Geſichts . auch auf die erwähnte Bertragsbeſtimmung erſtreďt. Die

punkt, daß er von einer Vorſtellung über die Bedeutung der Stempelſteuerbehörde verneint dies , indem ſie dieſe Beſtimmung

Baubeſchränkung des § 11 des Fluchtliniengeſeßes beherrſcht für eine nach Tarifſtelle 71 des Stempelſteuergeſeßes mit

wird , die nicht zutreffend iſt. Die Gemeinden bedürfen zur 1 Marł 50 Pf. felbſtändig zu verſteuernde, ſtempelpflichtige

Enteignung des zu Straßen und Pläßen benötigten Grund und Nebenabrede über einen vermögensrechtlichen Gegenſtand erachtet.

Bodens nicht einer bejonderen Königlichen Verordnung ; das Dieſe Unſicht wurde von allen Inſtanzen gebilligt. Aus den

Enteignungsrecht iſt zu ſoldem Zwecke ihnen ein. für allemal Entſcheidung8gründen des R. G.: Zunächſt kann darüber ein

durch das Gefeß verliehen . In der Fluchtlinienfeſtſeßung, die ernſtlicher Zweifel nicht obwalten, daß man es bei der in Frage

mit der Planfeſtſtellung im gewöhnlichen Enteignungøverfahren ſtehenden Abmachung mit einem ,vermögensrechtlichen " Gegen.

auf eine Stufe zu ſtellen iſt, erklärt die Gemeinde, daß fie, ſtand im Sinne der Tarifſtelle 71 des Stempelgeſeßes zu tun

ſoweit Bau. und Straßenfluchtlinie zuſammenfallen , das von hat. Der B. R. führt in dieſer Beziehung folgendes aus :

der Fluchtlinie betroffene Land künftig zur Straße ziehen werde. Die Abrede ſei ſchon deshalb vermögensrechtlicher Natur, weil

Die Baubeſchränkung des § 11 lat in dieſem Fall den Zweď der Hauptgegenſtand des Vertrages, auf den ſie ſich beziehe,

und die Bedeutung, zu verhindern , daß das zur Straße beſtimmte vermögensrechtlicher Art ſei. Außerdem habe ſie aber auch einen

Land in der Zeit zwiſchen der Fluchtlinienfeſtſeßung und der ſelbſtändigen beſonderen Vermögenswert für die Kl. Es würden

Ausführung der Enteignung durch darauf vorgenommene bau. durch ſie Streitigkeiten über die Zuſtändigkeit vermieden , das

liche Veränderungen in ſeinem Werte geſteigert uud die Gemeinde Verfahren werde beſchleunigt, die Kl. werde in die Lage verſeßt,

dadurch zur Leiſtung einer höheren Entſchädigung genötigt werde. ohne größere Aufwendungen an Zeit und Geld ſelbſt den gericht:

Dieſe Baubeſchränkung hat alſo nur eine zeitweilige , prâ . lidhen Verhandlungen beizuwohnen, ſie habe den Vorteil, fich

paratoriſche Bedeutung ; ſie ſoll die Enteignung vorbereiten. von einem beſtimmten Rechtsanwalt, dem ſie ihr Vertrauen ge

Weil das von der Fluchtlinie betroffene Land demnächſt ent . idenkt habe, in der mündlichen Verhandlung vertreten zu laſſen,

eignet werden ſoll, deshalb wird es der Beſchränkung in fie und ihr Anwalt erſparten durch Vermeidung eines Brief

Hinſicht ſeiner Bebauung unterworfen. Es iſt alſo im lebten wechſels mit auswärtigen Anwälten und Gerichten Zeit und

wahren und eigentlichen Grunde die Entziehung und Ent . Geld. Auch ſelbſt in dem Falle, wo der Gegner in Berlin

eignung des zur Straße beſtimmten Teiles des ganzen Grund- wohne, habe die Abrede mindeſtens inſofern für die Kl. einen

ſtüds die Maßnahme, welche für das Reſtgrundſtück deſſen Wert- Vermögenswert, als Streitigkeiten , die bei einer Underung des

minderung zur Folge hat ; das tritt dann beſonders klar zu Wohnſißes des Gegners entſtehen könnten und die im Hinblic

tage , wenn , wie hier , die Enteignung fich unmittelbar an die auf die Neuorganiſation der Berliner Gerichte auch ohne dies

Fluchtlinienfeſtſeßung anjdließt. Es iſt mithin rechtlich nicht und ſelbſt bei einer Beſtimmung des Erfüllungsortes möglich

zutreffend, wenn der B. R. meint, die Wertminderung ſei nicht ſeien, infolge der Abrede leichter vermieden würden und als

eine Folge der Enteignung ſondern der Baubeſchränkung. Anders hierdurch das Verfahren beſchleunigt würde. Alle dieſe Er

liegt die Sache, wo Bau- und Straßenfluchtlinien auseinander. wägungen ſind zutreffend und überzeugend und das R. G. tritt

fallen. Hier wird das zwiſchen beiden Linien liegende, dauernd ihnen um ſo mehr bei, als der Ausdruck „ vermögensrechtlich "

dem Eigentümer verbleibende Land dauernd zu gunſten hier in ſeiner weiteſten Ausdehnung zu verſtehen iſt, da er

der Gemeinde einer Beſchränkung unterworfen und deshalb in offenſichtlich nur den allgemeinen Gegenſaß gegen einen Vertrags

1
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inhalt rein familienrechtlicher Art bezeichnen ſoll. Was die Inhalts denkbar, daß alle zwiſchen den Parteien entſtehenden

Hauptfrage angeht, ſo hat ſie in dem in den Entſch. des R. G. Streitigkeiten einem beſtimmten Gerichtsſtande unterworfen ſein

Bd. 42 S. 190 ff. veröffentlichten Urteil des IV . 3. S. grund. follten. Die Ausführung der Kl. kann zweitens auch nach der

fäßlich bereits ihre Beantwortung gefunden ; denn ein weſentlicher Richtung hin gemeint ſein , eine vertragliche Abrede, die niớt

Unterſchied iſt zwiſchen dem Schiedevertrag und der Verein . in ſich ſelbſt den alleinigen Grund ihrer Eriſtenz finde, werde

barung eines beſtimmten Gerichtsſtandes in Anſehung des von der Stempelpflicht überhaupt nicht betroffen ; das Stempel.

Punkted , auf den es hier ankommt, nicht vorhanden . Der er : gejeß habe nur ſelbſtändige Rechtsgeſchäfte zum Gegenſtand.

kennende Senat befindet fich bezüglich der Beurteilung dieſes Allein aud in dieſer Wendung erſcheint der Gedante der KL.

Punkteß mit dem IV. 3. S. in Übereinſtimmung. § 10 Abſ. 3 nicht richtig. Das Stempelgeſep enthält nirgends auch nur die

des Stempelſteuergeſeges lautet : „ Sofern die einzelnen in einer Andeutung eines ſolchen Saßes , insbeſondere nicht im § 10 ;

Urkunde enthaltenen Geſchäfte ſich als Beſtandteile eines einleit. die Verweiſung auf die für ſich ſtempelpflichtigen akzefforiſchen

lichen, nach dem Tarife ſteuerpflichtigen Rechtågeſchäftes Rechtegeſchäfte erbringt überdies ohne weiteres den Gegenbeweis.

darſtellen , iſt nur der für das legtere vorgeſehene Stempelbetrag Nun iſt Kl . namentlich in der mündlichen Verhandlung vor

zu entrichten .“ Im Sinne dieſer Beſtimmung können als dem Reviſionsgericht endlich noch mit einer anderen Erwägung

Beſtandteile des in der Urkunde erklärten Hauptgeſchäftes nur hervorgetreten. Sie machte hier nämlich geltend , „ der“ in den

folche rechtsgeſchäftliche Erklärungen angeſehen werden , welche Schlußſcheinen beurkundete „Vertrag“ ſei ein einheitlicher und

dazu dienen, den Inhalt des Hauptgejdäftes näher zu beſtimmen. ein Beſtandteil dieſes Vertrages ſei die Abrebe über den

Im gegenwärtigen Falle iſt das einheitliche, nach dem Tarife Gerichtsſtand. Sie kann indeſſen auch auf dieſem Wege nicht

ſteuerpflichtige Hauptgeſchäft ein Kaufvertrag. Der Inhalt durchdringen . Daß die räumliche Zuſaminenfaſſung in einer

dieſes Kaufvertrages wie überhaupt jedes Raufgeſchäftes wird Vertrag&urkunde von feiner Bedeutung für die vorliegende Frage

gemäß feinein Begriff und Weſen durch eine Abmachung über iſt, erbeiſcht feine weitere Auseinanderſeßung. Dagegen iſt der

den Gerichteſtand, in welchem die aus dieſem Redtsgeſchäft Kl. zuzugeben, daß inſofern in der Urkunde ein einheitlicher

etwa erwachſenden Streitigkeiten zuin Austrag gebracht werden Vertragswille zum Ausdruck gebracht iſt, als die Abrede über

Rollen, ſchlechterding8 nicht berührt. Gerade das Beiſpiel, auf den Gerichtsſtand auf das engſte und innigſte mit dem Kauf

welches ſich die Kl . ſowohl in den Vorinſtanzen als auch in geſchäft zuſammenhängt und mit ihm zuſammen nach dem Willen

der gegenwärtigen Inſtanz berufen hat, um die Richtigkeit des der Parteien ein Ganzes bildet. Allein dieſe von den Parteien

von ihr eingenommenen Standpunktes zu erweiſen, nämlich die gewollte Einheit iſt nicht identiſch mit der Einheit des Rechts.

Abrede , daß beiderſeits ein beſtimmter Ort Erfüllungdort ſein geſchäftes, welche der Abj. 3 des § 10 im Auge hat. Dieſe

folle , zeigt die Unhaltbarkeit ihrer Anſicht. Die Erfüllung wird lediglich dadurch beſtimmt, ob der Tarif eine beſondere

gehört begriffeinäßig zum Weſen und Inhalt des Kaufvertraged; Verſtempelung des Rechtsgeſchäftes als eines einheitlichen kennt.

die nähere Beſtimmung darüber, wie die Erfüllung nach Art, Das iſt hier nicht der Fall. Die durd, wechſelſeitige Abhängig.

Zeit und Ort geſchehen ſoll, iſt in erſter Linie der vertrag. keit und Bedingtheit begründete Einheitlichkeit vertraglicher in

lichen Vereinbarung überlaſſen und erſt in Ermangelung einer einer Urkunde niedergelegter Abmachungen zerfällt ſtempelrechtlich

folchen treten die den Parteiwillen ergänzenden gefeßlichen Be- in diejenigen einzelnen Rechtsgedäfte , die ber Tarif all

ſtimmungen ein . Eine ſolche Abrede betrifft daher den Inhalt Einheit behandelt. C. c . 8. , 1. v. 30. Juni 03, 162/03 VII.

des Kaufvertrages , indem ſie ihn näher beſtimmt. Nichts von
S. S.

dem iſt anwendbar auf die Abrede des Gerichtsſtandes. Die

Kl. hat die beanſpruchte Stempelfreiheit mit der Ausführung

zu begründen verſucht, die Vereinbarung des Gerichtsſtandes ſei Aus der Praxis der Straffenate des Reichsgerichts.
fein ſelbſtändiger , ohne den Kaufvertrag denkbarer Vertrag.

Dieſer Gedanke wendet ſich anſcheinend nach zwei Richtungen.

(Entſdeidungen aus der Beit vom 21. April bis 11. Juli 1903.)

Es ſoll damit zunächſt ausgeſprochen ſein , weil jene Abrede
Bericht erſtattet im Auftrage des Vorſtandes von Rechtsanwalt

ihrer Natur nach keine ſelbſtändige, für ſich beſtehende Eriſtenz Kloeppel , Dresden-Blaſewiß.

führen könne , müſſe ſie begriffenotwendig Beſtandteil des Haupt A. Strafgeſeßbuch.

geſchäftes, hier alſo des Kaufvertrages ſein, der ihre Grundlage 1. SS 43, 263.

bilde. Allein der Sdluß iſt fehlſam und ein Grundfat des Das Urteil nimmt an , daß der Angeklagte an der Haus.

vorbezeichneten Inhalts beſteht nicht. Die Abhängigkeit einer tür geklingelt, darauf das Dienſtmädchen geöffnet und der

rechtegeſchäftlichen Willenserklärung von einer anderen macht für Angeklagte demſelben erklärt habe, er wolle die Dame ſprechen.

fich allein noch nicht die erſtere zu einem Beſtandteil der lekteren ; Auf die Erwiderung des Dienſtmädchens, die Dame ſei nicht

es braucht in dieſer Beziehung nur an alle akzeſſoriſchen Rechts, zu ſprechen , ob ſie es nicht beſtellen könne, habe der Angeklagte

geſchäfte, Bürgſchaft, Pfandbeſtellung uſw. erinnert zu werden , geantwortet, das könne fie nicht, er habe ein Schriftſtüc, welches

die , wenngleich ſie ohne die Eriſtenz des zu grunde liegenden er der Dame vorlegen müffe. Der Angeklagte ſei dann fort.

Hauptgeſchäftes nicht denkbar find, dennoch nicht Beſtandteile gegangen , ohne ein Schriftſtück vorzuzeigen oder auch nur eine

desſelben ſind. Es genügt dieſer Hinweis, um den Gedanken Bewegung zu machen, als wolle er das Schriftſtück aus der

ber kl . zu widerlegen und es bedarf nicht des von dem Rbekl. Taſche ziehen . Auf dieſen Vorgang füßt das Urteil die An

geltend gemachten, in ſeiner Beweiskraft zweifelhaften Arguments , nahme des Betrugsverſuches, indem es weiter feſtſtellt, daß der

welches dahin geht, es ſei ein felbſtändiger Vertrag des Angeklagte das Sdriftſtück, ein angeblich von einem Doktor
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über den Geſundheitszuſtand des Inhabers ausgeſtelltes Atteſt, 4. § 114.

fälſchlich angefertigt habe, dieſes Schriftſtück bei fich geführt Das Inausſichtſtellen einer an ſich geſeßlich zuläffigen Be.

habe und der Dame des pauſes habe vorlegen wollen , um ſchwerde tann allerdings je nach der Beſchaffenheit des einzelnen

daraufhin eine Gabe zu erhalten . Daß nicht ſchon die Anfertigung Falles mit Rückſicht auf die beſonderen Umſtände desſelben als

des Atteſtes einen Betrugsverſuch darſtellt, kann nicht zweifelhaft die Anlündigung eines Übels , weldes die freie Willensbetätigung

ſein. Darin konnte nur die in den Bereich des Verſuchs nicht eines Beamten zu beeinträchtigen geeignet iſt, und demgemäß

fallende Beſchaffung eines Mitteld zur künftigen Begehung des als eine Drohung angeſehen werden . Notwendig oder ſelbſt .

Betruges liegen. ( Vergl. Urteil Bd. 13 S. 212 der Entſch. verſtändlich iſt dies indeſſen keineswegs und wird eine der

deß R. G.) Die weiteren Handlungen des Angeklagten ergeben artige Annahme regelmäßig beſonderer Begründung bedürfen.

zwar, daß nunmehr in der Vorſtellung und Abſicht des An- Urt. des III. Sen. vom 25. Mai 1903. 1328. 1903.

geklagten die Ausführung des Betruges eine konkrete Richtung 5. § 123.

gewonnen hatte, aber in der Verhandlung mit dem Dienſt. Der Mieter, der unter Verlegung ſeiner zivilrechtlichen

inādhen tritt irgend eine täuſchende Vorſpiegelung oder auch Räumungsverbindlichkeit über die Dauer des Mietsvertrages

nur deren Beginn in keiner Weiſe hervor. Ein weitere FortEin weiteres Fort. hinaus troß der Aufforderung zum Räumen nod in der Miets .

ſchreiten zur Täuſchungshandlung hat nicht ſtattgefunden und wohnung verbleibt, macht ſich um deswillen noch nicht des

ſomit der Angeklagte das Stadium der bloßen – nicht ſtraf. Hausfriedensbruchs gegenüber dem Vermieter jQuldig . Das

baren Vorbereitungshandlungen nicht verlaſſen. ürt. des Verhalten des Mieters fällt nicht einmal unter den Begriff einer

III. Sen. vom 2. Juli 1903. 2531. 1903 . als ,,verbotene Eigenmadyt " zu betrachtenden Befikſtörung gegen

2. SS 54, 218 flg. den Vermieter (8 859 B. G. B.) : folche iſt im Sinne des

a . Dasjenige Maß der mit einer Schwangerſchaft ver Geſeßes nur gegen den unmittelbaren Beſiber ſelbſt

bundenen Leiden und Gefahren, das ie für die Konſtitution denkbar. Urt. des IV. Sen. vom 16. Juni 1903. 1361. 1903.

der einzelnen Frauensperfonen als das natürliche und 6. § 156 .

gewöhnliche zu betrachten iſt, kann unter den Begriff der Es genügt, daß nach dem Gegenſtande und Verfahren und

Gefahr im Sinne des § 54 nicht gebracht werden ; eine ſolche nach den ſich daraus ergebenden Zuſtändigkeitsnormen es gefeßlich

iſt erſt anzunehmen, wenn dieſes Maß in einer nicht nur nicht ausgeſchloſſen iſt, daß die eidesſtattliche Verſicherung

unerheblichen Weiſe überſchritten iſt. Inwieweit dabei vor . Nechtswirkungen auszuüben vermag (vergl. Entſch. des R. G. in

übergehende leiden einen Notſtand zu begründen vermögen , Strafſachen Bd. 22 S. 269). Es macht keinen Unterſchied, of

iſt nach den Umſtänden des Einzelfalles abzuwägen und grund . es fich um ein eidesſtattliches Zeugnis einer dritten Perſon, oder

faßlich nicht bloß um des vorausſichtlichen Vorübergehens un eine von ſelbſt entgegengebrachte Erklärung der beteiligten

des Zuſtandes willen zu verneinen . Perſon ſelbſt handelt (vergl. Entſch. des R. G. in Straffadjen

b. Anlangend die Gegenwärtigkeit dieſer Gefahr, ſo iſt Bd. 20 S. 241). Allerdings ſtüßen ſich dieſe Folgerungen in

tem Ausſprnche in der Entſcheidung Juriſt. Wochenſchr. 1899 der Judikatur auf die Vorſdrift über die Glaubhaftmachung in

S. 788 durchaus beizutreten . Derſelbe iſt jedoch als ein negativer 8 266 (a. F.) der Zivilprozeßordnung, welche die eidesſtattlide

aufzufaffen, welcher beſagt, daß die Gegenwärtigkeit nicht um Verſicherung nicht erwähnt, dafür aber von einer Zulaffung zum

deswillen zu verneinen iſt, weil die Entbindung nicht unmittel. eigenen Eide der Partei fpricht, während die neue Gefeßesfaffung

bar bevorſteht, hingegen nicht die Tragweite hat, daß die Gegen. in § 294 (n . F. ) der Zivilprozeßordnung fagt, daß derjenige,

wärtigkeit jedesmal ſchon mit dem Eintritt der Shwanger welcher eine Behauptung glaubhaft zu machen hat, auch zur

fchaft beginne. In gegenwärtiger Gefahr wird alſo noch nicht Verſicherung an Eide oſtatt zugelaſſen werden kann. Es

überall da die Rede ſein , wo die Verhältniffe nicht darauf hins liegt jedoch kein Anlaß vor zu der Annahme, daß dadurch an
drängen, alsbald mit Abwehrmaßregeln vorzugehen, ohne daß dem bisherigen Rechtozuſtande mehr geändert ſein ſoll , als daß

durch das Zögern die Gefahr unverhältnismäßig wächſt. nunmehr der Richter, welcher Glaubhaftmachung verlangt , auch

c. Auch die Frage, ob in dem Vollzuge des Beiſchlafo ein die eidesſtattliche Verſicherung als Mittel dazu, wenn er dies für

Verſchulden liege, könnte nur bejaht werden, wenn aus den - nötig hielt, anordnen und auf der Stelle entgegennehmen kann ,

praktiſch kaum feftſtellbaren Umſtänden des Einzelfalls in während es ihm nach wie vor unbenommen bleibt, auch eine

ihrer Geſamtheit ein beſonderer Leichtſinn gegen Gefährdung ihm von ſelbſt bereits ſchriftlich entgegengebrachte derartige Ver.

der Frau oder der Leibesfrucht erkennbar wäre. Urt. des ficherung zu berückſichtigen und ihr, wie bisher, geeignetenfalls

IV . Sen, vom 3. Juli 1903. 937/8 . 1903. rechtliche Folge zu geben ( cfr. Entid . des R. G. in Zivilſachen

3. $$ 73 , 222 , 367 12. Bd. 50 S. 360). Urt. des III. Sen. vom 27. April 1903

Die Übertretung des § 367 Nr. 12 des Str. G. B. ſtellt 801. 1903.

fich als ein Dauerbelitt bar, innerhalb defſen Begehung fich der 7. $ 159.8 56 Ziff. 1 Str. P. O.

Angeklagte nach den erſtrichterlichen Feſtſtellungen des Vergehens Die vereinigten Strafſenate haben in Abweichung von der

gegen § 222 des Str. G. B. fchuldig gemacht haben fol . früheren Rechtſprechung ( Entſch. Bd. 4 S. 32, Bd. 28 S. 87)

Beide Straftaten fielen ſomit zeitlich zuſammen und konnte erkannt, daß eine Perſon, welche das fechszehnte Lebensjahr noch

deshalb, da aud leßtere durch erſtere bedingt gewefen iſt, nur nicht vollendet hat, fich durch Ableiſtung des Zeugeneide in

Ideal. nicht Realkonkurrenz zwiſchen denſelben angenommen einem Verfahren, in welchem g 561 der N. Str. P. D. Geltung

werden . (Vergl . Goltbammer Archiv, Bd. 45 S. 34. ) Urt. hat, eine Meinetdeß duldig machen kann. Plenarentſcheidung

des HII. Sen. vom 11. Juni 1903. 1377. 1903. vom 23. Mai 1903. 5925. 1902.

1

!
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8. $ 159. 11. § 184.

Hätte fich der Angeklagte geirrt und wäre der Gerichts- Die Handlungen des „ Verkaufeng " und Verteilenß" können

offizier, der die A. beeidigte, zur Abnahme von Eiden nicht nach der ſeitherigen, mit der Doktrin übereinſtimmenden Recht.

zuſtändig geweſen, ſo wäre der geleiſtete Eid zwar wegen des ſprechung des Reichsgerichts ( vergl. Entid. in Straffachen Bd. 9

Mangels eines objektiven Erforderniſſes des § 154 Str. G. B. S. 292, Bd. 14 S. 47, 397) nur dann den Tatbeſtand des

kein Meineid geweſen, der die Begehung eines Meineides mit. Delikts aus § 1841 der Str. G. B. erfüllen, wenn ſie ſich als

umfaſſende Wille des Angeklagten aber hätte dieſen Erfolg nur ein Verbreiten " darſtellen, ſie ſind lediglich Arten der Ver.

wegen eine außerhalb ſeiner Macht und ſeines Bewußtſeinstreifes breitung , erfordern mithin das Moment der Auslieferung des

gelegenen Hinderniffes nicht gehabt. Der Angeklagte hat viel . unzüchtigen Inhalts an einen größeren Perſonenkreis. ( Entic.

mehr alles getan, was er als zur Verwirklichung ſeines ver- des R. G. in Strafſachen Bd. 9 S. 292.) Dieſe Entſcheidungen

brecheriſchen Entſøluffes geeignet angeſehen hat“ (Entſch. Bd. 1 müſſen auch nach dem Inkrafttreten des Gefeßes vom 25. Juni

S. 443) und hat ſich deshalb des Unternehmens der Verleitung 1900, betreffend Anderungen und Ergänzungen des Strafgeſeß.

zum Meineide ſchuldig gemacht. Urt. des I. Sen. vom 20. Juni buchen, für die Frage nach der Strafbarkeit des Verkaufes un.

1903. 2438. 1903. züchtiger Schriften , Abbildungen und Darſtellungen nach dem

9. $ 159 . Stande der neuerlichen Gefeßesvorſchriften gleichfalls für zutreffend

Für ein Unternehmen im Sinne des § 159 wird ein Mittel erachtet werden. Urt. des III. Sen. vom 2. Juli 1903. 1712. 1903.

in Anwendung gebracht, wenn es zur Beeinfluſſung des Willens 12. $ 184.

desjenigen , welcher zur Begehung eines Meineides verleitet werden Es handelt ſich um ein Schußmittel gegen Anſtedung durch

foll, oder doch zur Beeinfluffung des Willens einer Mittelsperſon Geſchlechtskrankheiten beim Beiſblaf. Dies fällt unter oben.

benußt wird . Mit der Anwendung iſt demnach begonnen , ſtehende Vorſchrift, weil darin nicht erfordert iſt, daß ſchon der, ,

ſobald mit der Einwirkung auf denjenigen, welcher ſchwören fol , Gebrauch ſelbſt " als eine unzüchtige Sandlung fich darſtellen

oder auf die Mittel &perfon der Anfang gemacht wird. Da die müſſe, vielmehr iſt ein Gegenſtand auch dann zu unzüchtigem

Ehefrau des Angeklagten, der durch ihre Vermittlung Dritte zu Gebrauche beſtimmt, wenn ſeine Verwendung der Ausübung

einem Meineid verleiten wollte, den dazu beſtimmten Brief von unzüchtiger Handlungen in irgend einer Weiſe förderlich werden

dem Angeklagten nicht in Empfang genommen und deſſen Hand- foll. Urt. des II. Sen. vom 19. Juni 1903. 914. 1903.

bewegungen , die eine Übergabe des Zettels anbahnen wollten, 13. $ 200.

auch bis zu dem Augenblice, wo der Gefängnisbeamte durch Der Anſicht der Strafkammer, „daß die Konſequenz des

ſein Einſchreiten die Zuſtedung des Zettels verhinderte, nicht Gedankens, der in § 195 deß Str. G. B. dem Ehemanne dag

erkannt hat, ſo hat im porwürfigen Falle weder eine körperliche, Recht auf Beſtrafung anzutragen, wenn ſeine Ehefrau beleidigt

noch auch eine pſychiſche Einwirkung auf die Mittelsperſon ſtatt. iſt, einräume, auch verlange, daß dem Ehemann auch die Ver

gefunden. Es hat der Angeklagte deshalb das von ihm gewählte öffentlichungsbefugnis zuzuſprechen ſei , “ iſt nicht beizutreten.

Mittel zur Erreichung ſeines Zwedeß noch nicht in Anwendung Daraus , daß in 88 65 Abſ. 2 , 189 , 195 des Str. G. B. den

gebracht. Mit dieſer rechtlichen Auffaffung ſteht das in Golt. zum Strafantrage Berechtigten der Verleßte oder Beteiligte als

dammers Archiv Bd. 46 S. 320 veröffentlichte reichegerichtliche ſolcher gegenüber geſtellt wird, iſt zu entnehmen, daß auf die

Urteil nicht im Widerſpruche. Denn der demſelben zu grundeliegende erſteren die nach 8 200 desſelben dem Beleidigten zuzuerkennende

Fall iſt von dem hier vorliegenden inſoferne verſchieden, als dort Befugnis nicht zu beziehen iſt. (Rechtſprechung des Reichsgerichts

die Mittel&perfon von dem Willen des Angeklagten , ihr denjenigen BD. I S. 360.) Dieſe Annahme findet eine Unterſtüßung auc

Gegenſtand zu übergeben, welcher nach Annahme des Tatrichters als dadurch, daß die öffentliche Bekanntmachung neben ihrem Charakter

Mittel zur Begehung des Verbrechend beſtimmt war, Kenntnis er- alé Strafe eine Genugtuung für den Verleşten bezwedt und

halten hat. Urt. des I. Sen. vom 15. Juni 1903. 2023. 1903. dieſes Recht auf Genugtuung an ſeine Perſon geknüpft erſcheint.

10. § 163. (Entſch. des R. G. Bd. 16 S. 73 , 75.) Urt. des IV . Sen.

Die Straffammer geht von den in den Entſcheidungen vom 21. April 1903. 554. 1903.

des Reichsgerichte ( Entſch. in Strafſachen Bd. 16 S. 29 , 14. S 200 .

Rechtſprechung in Strafſachen Bd. 5 S. 505) als zutreffend Wenn ſich auch die in der erſten landgerichtlichen Entſcheidung

anerkannten Rechtejäßen aus, daß der Eintritt eines Rechts- auf Grund des $ 187, in der zweiten nach § 186 des Str. G. B.

nachteils die Entſtehung einer materiellen üblen Folge der Eides. ausgeſprochene Verurteilung auf die nämliche Tat bezieht, ſo

leiſtung vorausſeßt, die da noch nicht vorliegt, wo eine nachteilige liegt dennoch in der wiederholten Einräumung der Berechtigung

Anderung der Rechtslage zwar angebahnt, aber noch nicht voll . zur öffentlichen Bekanntmachung nicht eine Verleßung des Grunds

zogen iſt. Daß in dein zwiſchen Eidesleiſtung und Widerruf faßeß non bis in idem. Denn mit der im Wiederaufnahme.

verſtrichenen Zeitraume dem Vormundſchaftsgericht die Beauf- verfahren erfolgten Aufhebung des früheren Urteiles iſt auch der

ſichtigung der Vermögendverwaltung entzogen und die Möglich. in der damaligen Verurteilung gelegene Verbraud der Strafflage

keit genommen geweſen iſt, die mündelſichere Anlegung der im beſeitigt worden. Richtig iſt der landgerichtlichen Feſtſtellung

Verinögendverzeichniſſe verídywiegenen und an eine Privatperſon zufolge, daß der Nebenkläger von der im erſten Urteile ihm zu.

ausgeliehenen 300 Mark anzuordnen und zu überwachen, fält geſprochenen Veröffentlichungsbefugnis bereits Gebrauch geo

nur unter die Kategorie einer mehr oder weniger entfernten macht hat und daß die öffentliche Bekanntmachung einer Ver

Gefährdung des Kindervermögens. Urt. des IV . Sen. vom urteilung im Sinne des § 200 des Str. G. B., wie von den

12. Mai 1903. 392. 1903. vereinigten Straffenaten des Reichsgerichts angenommen worden

.

1
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iſt (Entid. Bd. 6 S. 180 [181 flg.1), die Eigenſchaft einerEntſch ] 17. 240.

Strafe hat. Daraus folgt aber nicht, daß niemals dem Neben- Der Angeklagte durfte den Zeugen , dafern dieſer den of

kläger neuerdings die Publikationsbefugnis habe zugeſprochen, auf die Aufforderung nicht ſofort verließ, mit Gewalt entfernen.

vielmehr äußerſtenfalls nur habe ausgeſprochen werden dürfen , Daraus ergibt ſich aber auch mit Notwendigkeit fein Recht, im

daß es bei der erfolgten Publikation ſein Bewenden habe und voraus die Gewaltanwendung anzukündigen, zu der er vorſchreiten

daß auf Antrag des Angeklagten die Freiſprechung von der An. würde, dafern Zeuge nicht ſeinem berechtigten Verlangen ohne

klage der falſchen Anſchuldigung und Verleuindung im Reichs- Verzug nachkommen ſollte. Die Gewaltanwendung war ja nur

anzeiger hätte veröffentlicht werden müſſen. Dem Beſchwerdes für eine Eventualität angekündigt , deren Verwirklichung oder

führer iſt ſoviel zuzugeben , daß - und zwar jedenfalls fofern Ausfall von dem Willen des Zeugen abhing . Db der Angeklagte

er en beantragt - die naturgemäß fortdauernde Wirkung der die angedrohte Mißhandlung ſelbſt für den vorgeſehenen Fall

früheren Publikation ſeiner Verurteilung wegen falſcher An- ſtraflos würde haben vornehmen dürfen, iſt für die Frage, ob

ſchuldigung und Verleumdung ſoweit möglich beſeitigt und alſo die Androhung jener Tätlichkeit rechtlich zuläſſig geweſen ſei ,

die jeßt erfolgte Aufhebung des früheren Urteils geeigneten ohne Bedeutung. Die Äußerung des Angeklagten : „ Mach jeßt,

Orte öffentlich bekannt gemacht werden muß. Rann und muß daß du hinaus kommſt oder ich ſchlag dich nieder“ fält alſo

aber ſo nach Möglichkeit die frühere Bekanntmachung in ihrer nicht unter 8 240 Str. G. B. Urt. des I. Sen. vom 29. April

Wirkung beſeitigt werden , ſo iſt auch kein Grund erfindlich, aus 1903. 6230. 1902 .

welchem dem Nebenkläger ſein im $ 200 des Str. G. B. be. 18. § 242. Preußiſches Feld- und Forſtpolizeigefeß 6 .

gründetes Recht auf Publikation der neuerlichen Verurteilung Für die Entſcheidung der Frage, ob die Beſtimmungen des

des Angeklagten wegen übler Nadrede verkümmert werden Preußiſchen Feld- und Forſtpolizeigejeßes oder der $ 242 des

follte. Die Befugnis hierzu iſt ihm alſo mit Recht zugeſprochen Str.G.B. Anwendung finden , fommt nach § 6 des erſterwähnten

worden. Urt. des I. Sen. vom 6. Juli 1903. 1648. 1903 . Gefeßes nur der Wert des Entwendeten , nicht auch der etwa durch

15. $ 223 a , 226. Str. P. D. 8 295.§ die Entwendung an dem Bolzbeſtande angerichtete Schaden in

Die gewählte Form der Frageſtellung ſtellt ſich, wie ſchon Betracht. Urt. des II. Sen. vom 16. Juni 1903. 1475. 1903.

im Urteil des R. G. ( Entſch. in Strafſachen BD. 26 S. 312) 19. & 263.

erörtert worden iſt, um debwillen als unrichtig dar, weil bei Der Vorderrichter geht von der Anſchauung aus , daß auch

gleichzeitigem Vorliegen der beiden ſtraferhöhenden Umſtände des bei der Vorſpiegelung ſogenannter innerer Tatſachen dolus

$ 223a und des § 226 des Str. G. B. nicht beide zugleich eventualis genüge. Dies iſt rechtsirrtümlich. Wenn auch für

feſtſtellbar erſcheinen . Die Frageſtellung hatte dahin zu lauten, den Begriff des Vorſpiegelns einer falſchen Tatſache die beſtimmte

daß zunächſt eine die Tatbeſtandemerkmale des § 223 des Kenntnis von der Unwahrheit der behaupteten Tatſache nicht

Str. G. B. enthaltende Hauptfrage, dann für den Fall ihrer unter allen Umſtänden erforderlich iſt, es vielmehr für den in

Bejahung eine den ſtraferhöhenden Umſtand des § 226 ent. dieſer Richtung zum Tatbeſtande des Betruges erforderlichen

haltende Nebenfrage und ſchließlich für den Fall der Bejahung Vorfaß genügen kann, wenn jemand einem andern gegenüber

der erſten und der Verneinung der zweiten Frage eine den ſtraf- eine Tatſache, zwar nicht mit der poſitiven Kenntnis von ihrer

erſchwerenden Umſtand des § 223 a enthaltende weitere Nebenfrage Unwahrheit, aber doch mit dem Bewußtſein behauptet, daß fie

an die Geſchworenen gerichtet wurde, oder auch, daß gemäß § 295 unwahr ſein könne und die Möglichkeit der Unwahrheit derart

Abſ.1 der Str. P. D. die erſte und zweite Frage verbunden und in ſeinen Willen aufnimmt, daß er auch für dieſen Fall den

die dritte geſondert unter der entſprechenden Eventualität angefügt Glauben an die Richtigkeit der Tatſache in dem andern hervor.

wurde. Urt. des IV . Sen. vom 12. Juni 1903. 2456. 1903. zurufen bezwedt, ſo trifft dies doch nicht für den Fall zu , wenn

16. § 239. ſich die fragliche Behauptung auf eine innere Tatſache bezieht,

Die Straffammer erachtet als erwieſen , daß die Ehefrau die in dem Vorhandenſein einer eigenen Abſicht des Täters

nur infolge des gegen ſie geübten phyſiſchen Zwanges ihrem beſteht, denn es erſcheint logiſch unmöglich, einen Bewußtſeing

Manne in deffen Wohnung gefolgt und durch ſein Verhalten , und Willenszuſtand des Täters derart zu konſtruieren , daß ihm

welches die fortgeſeßte Anwendung von Gewalt beſorgen ließ , zwar kein beſtimmtes Wiſſen bezüglich des Nichtvorhandenſeins

veranlaßt fei, in der Wohnung zu verbleiben . Darin fonnte der kundgegebenen eigenen Abficht, aber doch das Bewußtſein

unbedenklich ein Berauben der Freiheit gefunden werden . Zu. von der Möglichkeit dieſes Nichtvorhandenſeins beigewohnt habe.

treffend iſt die Annahme, daß die durch § 1353 des B. G. B. (Entich . Bd. 28 S. 189 , Bd. 30 S. 335.) Der Vorderrichter

vorgejchriebene Pflicht zur ehelichen Lebensgemeinſchaft dem durfte nicht das Bewußtſein des Angeklagten von der Möglich .

Manne kein Recht gewährt, die Herſtellung dieſes Verhältniffeß keit, durch dazwiſchenkominende Pfändungen an der Erfüllung

eigenmächtig zu erzwingen. Es handelt ſich dabei um ein Ver. beſtehender Zahlungsabſicht verhindert zu werden , dem Nicht.

hältnis weſentlich fittlicher Natur, bezüglich deffen allerdings vorhandenſein einer folchen Abſicht gleichſeßen , wird vielmehr zu

dem Manne ein Klagrecht zuſteht (8 1567 des B. G. B.; einer Verurteilung des Angeklagten nur dann gelangen können ,

$ 606 Abi. 1 der 3. P. D.) , deffen tatſächliche Herſtellung wenn feſtgeſtellt zu werden vermag , daß der Angeklagte, als er

aber ſelbſt im Wege der Zwangsvollſtreckung weder direkt noch das Zahlungsverſprechen gab , die Abſicht zu zahlen überhaupt

durch Androhung von Geldſtrafen oder Haft erzwungen werden nicht hatte. Urt. des III. Sen. vom 28. Mai 1903. 1355. 1903 .

kann (8 888 Abſ. 2 der 6. P. D.) . Danach iſt der von der 20. $ 266 .

Reviſion geltend gemachte Geſichtspunkt der Selbſthülfe rechtlich aus- Wenn der erſte Richter die den Dr. B. benachteiligende

gejdloſjen. Urt. des III. Sen. vom 18. Juni 1903. 1660. 1903. Verfügung des Beſdwerdeführers über Vermögensſtüđe des .
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ſelben ausſchließlich und allein in der unterlaſſenen Urkunden ſeien in der Hand der Schuldner das allein giltige

Buchung von Geldern in Verbindung mit der Annahme und und wirkſame Beweismittel geweſen. Sein , dem Recht zuwider

Auszahlung derſelben auch ohne deren Zueignung und zweck- laufendes Beginnen, fich bei ſeinem Dienſtherrn unter einem

widrige Verwendung aus dem Grunde erblict hat , weil Dr. B. falſchen Namen einzuführen , um der Polizei verborgen zu bleiben,

dadurch die Überſicht über ſeine jeweiligen Einnahmen und Aus- vermochte dem Angeklagten ſelbſtverſtändlich eine ſolche Befugnis

gaben verlor , es ihm an den erforderlichen Beweiſen für ge. nicht zu verleihen , und zu bedenken iſt, daß der Grund für die

leiſtete Zahlungen fehlte und er deshalb in die Gefahr Strafbarkeit der Urkundenfälſchung nicht in der Verlegung der

geriet, nicht nur unter Umſtänden doppelt zahlen zu müſſen, Rechte einer beſtimmten Perſon , unter deren Namen die Urkunde

ſondern auch in den Verdacht eines jäumigen Zahlers zu auëgeſtellt wird , liegt, daß vielmehr dabei das öffentliche Intereffe

kommen , ſo beruht dies auf einer Verkennung des Rechtsbegriffe und das Bedürfnis der Sicherung des rechtlichen Verkehrs gegen

der Verfügung über ein Vermögensſtück im Sinne des § 266 Handlungen maßgebend iſt, durch welche Mißbrauch mit der

Nr. 2. Der Tatbeſtand der Untreue in Gemäßheit des § 266 urkundlichen Form getrieben wird. Mochte R. beim Vorzeigen

Nr. 2 erſchöpft fich im Gegenſaß zu Nr. 1 nicht ſchon in der Quittungen ihm gegenüber über die Perſon des Ausſtellers

einem abſichtlichen Handeln oder pflichtwidrigen Unterlaſſen des auch keinen Zweifel haben , ſo hat der Angeklagte die Quittungen

Bevollmächtigten zum Nachteile ſeines Auftraggebers allein, für die Beſteller ausgeſtellt, denen ſie Beweißmittel ſein ſollten,

ſondern ſept voraus , daß dieſer Nachteil fich als der Erfolg ſie aber hatten ein gegründetes Intereffe zu wiſſen, wer in

einer Verfügung über Vermögensſtüđe des Auftraggebers Wahrheit ihnen quittiert hatte, um fich zum Beweis der Schuld.

darſtellt, wobei die legteren als Einzelobjekte , welche als erfüllung auf dieſe Perſon neben der Quittung berufen zu können .

ſolche zur Zeit der bezüglich ihrer von dem Bevollmächtigten Urt. des I. Sen. vom 11. Mai 1903. 2020. 1903.

getroffenen Verfügung bereits einen Beſtandteil des Vermögens 22. 267.

des Auftraggebers bilden, gedacht ſind, und die getroffene Ver- Das Urteil in Bd. 34 S. 114 Entſch. des R. G. ver.

fügung in irgend einer Weiſe eine Veränderung in dem breitet ſich über die Frage, wieweit den Wildſcheinen die Eigen.

Verhältniſſe und den Beziehungen des Auftraggebers zu dem ſchaft öffentlicher Urkunden zukomme, und ſpricht ihnen bei

von der Verfügung betroffenen Vermögensſtücke herbeigeführt. Vorhandenſein der vorgeſchriebenen Form dieſe Eigenſchaft

Die Erſchwerung der Beweisführung verändert an dem Be. infoweit zu , als der Amtsvorſteher neben der Beglaubigung

ſtande dieſer Rechte und Anſprüche für ſich allein nicht das der Unterſchrift des Jagdberechtigten dieſe Eigenſchaft des

mindeſte und kann deshalb nicht ohne weiteres als eine Ver- Ausſtellers beſcheinigt. Die Frage, ob die Erklärung des

fügung im Sinne des § 266 Nr. 2 angeſehen werden , ebenſo. Jagdpädyters im Wildſdeine als eine zum Beweiſe von Rechten

wenig wie die Herbeiführung der Gefahr einer Doppelzahlung und Rechtsverhältniſſen erhebliche Privaturkunde zu betrachten

für Dr. B. , da es ſich in dein lepteren Falle nur um die Be. ſei , iſt in jenem Reichsgericht8urteile nicht entſchieden , ſondern

laſtung des Vermögens desſelben in ſeiner Geſamtheit mit einer nur der Prüfung für die anderweite Verhandlung anheimgegeben.

neuen , vorher nicht exiſtenten Verbindlichkeit handeln würde, Sie iſt wegen mangelnder Beweiserheblichkeit (§ 3 Abſ. 3 der

welche allein zur Erfüllung des Tatbeſtandes der Untreue aus hier in Betracht kommenden Polizeiverordnung des Ober

den bereits früher dargelegten Gründen nicht geeignet erſcheint. präſidenten von Pommern vom 25. April 1899) zu verneinen .

Urt. des III. Sen. vom 9. Juli 1903. 2696. 1903., Urt. des IV. Sen. vom 11. Juli 1903. 1865. 1903.

21. § 267 . 23. SS 267 , 263.

Der Angeklagte hat ſich unter dem falſchen Namen : „K. " Der Angeklagte hat in einem Zivilprozeffe, auf Zahlung

zu dem Zeugen R. als Ausläufer verdingt , nahm als folder von Reſtfaufgeld verklagt, behauptet, 200 Mark mehr bezahlt

ohne Inkaffovollmacht Rechnungsbeträge von Kunden entgegen und zu haben , als Kläger zugab, und angeführt : ein von ihm aus .

feßte jedesmal auf die betreffende Rechnung den Quittungsver- geſtellter und demnächſt eingelöſter Eigenwechſel habe als

merk mit der Unterſchrift: „per R. , K. " . Das Geld behielt Wechſeljumme nicht 600 Mark aufgewieſen – wie Kläger be.

er infolge eines erſt nach Empfang beider Summen gefaßten hauptete – ſondern 800 Mark. Er hat dem Gericht zwei

Entſchluſſes für ſich, um es zu verbrauchen, und anzunehmen Brudyſtüđe jeneg, nach der Einlöjung von ihm zerriffenen

iſt, daß er auch bei Ausſtellung der Quittungen noch nicht an Wedſeld vorgelegt , nadidem er auf dem einen Brudſtüde den

eine Veruntreuung des Geldes dachte. Daß beide Quittungen , am Rande des Durdyriſjes befindlichen Aufſtrid eines großen

ihre Edhtheit vorausgeſeßt, beweiserhebliche Privaturkunden im deutſchen „S " in ein „A" verfälſcht hatte. Die reichsgericht.X

Sinne des § 267 des Str. G. B. find , unterliegt keinem Zweifel, lide Ausführung gipfelt in dem Ausſpruche: Angeklagter hat die

wenn ſie auch, weil nur von dem Voten, nicht von einem beſchriebenen Papierſtücke nicht zum Zwecke einer Täuſchung über

Bevollmächtigten, herrührend, nurBeſcheinigungen des Angeklagten ihre Beweidkraft für irgend einen urkundlichen Gedanken .

über den Empfang des Geldes und ſeine daraus folgende Ver. inhalt vorgelegt, ſondern er hat nur behuf& Täuſchung des

pflichtung zur Ablieferung an den Dienſtherrn ſich darſtellen. Richters darüber, welchen beweißerheblichen Inhalt die imn Wechſel

Mit Recht erklärt das Gericht die Urkunden ferner für unecht , zerſtörte Urkunde ehemale beſeſſen habe, ein gefälſchtes

weil der Angeklagte ſich des ihm nicht zuſtehenden Namen „K. " , Augenſcheinsobjekt unterbreitet. Dieſe Handlung kann aus

mag es eine ſolche Perſönlichkeit geben oder nicht, bedient hat. dem Geſichtspunkte des Betrugsdem Geſichtspunkte des Betruge ſtrafbar erſcheinen : die Merk-.

Die Reviſion irrt, wenn ſie geltend macht, der Angeklagte ſei male einer Urkundenfälſchung im Sinne der $8 267, 270 des

zur Unterzeichnung mit dem einmal angenommenen Namen Str. G. B. liegen bei ihr nicht vor. Urt. des IV. Sen. vom

befugt geweſen und die von ihm in dieſer Form unterzeichneten 12. Juni 1903. 2544. 1903.
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a .

24. § 286 . an einen durch Zufallsentſcheidung zu beſtimmenden Zuſchauer

Zu den ſogenannten Geſchicklichkeitsſpielen, die, wenn ſie verantwortlich, auch wenn der Gehülfe an dem wirtſchaftlichen

von Spielkundigen geſpielt werden, nicht unter das Verbot des Erfolg der betreffenden Zirkusvorſtellung beteiligt war und den

§ 286 Abſ. 2 Str. G. , B. fallen (Entſch. Bd. 25 S. 192) , Geldinhalt der Flaſche aus eigenen Mitteln aufgebracht hatte.

gehören an ſich auch die gegen feſte Einfäße jedermann zu- Ob der Angeklagte bei der Veranſtaltung das Bewußtſein ihrer

gänglichen Preistegelſchieben ( Entſch. des III. Straffenats vom Strafbarkeit beſaß oder nicht, bedurfte keiner Erörterung in den

8. April 1897 g. R.) . Ein ſolches Spiel kann aber ein Urteilsgründen ; zur Anwendung des § 286 genügt nämlich die

Zufallsſpiel dann ſein , wenn das ſpielende Publikum , dem es Vorfäßlichkeit der äußeren Handlung. Wenn der Angeklagte die

eröffnet worden iſt und das ſich daran beteiligt, die für das Veranſtaltung mit der Flaſche für unbedenklich hielt , ſo hat er

Spiel erforderliche Geſchidlichkeit nicht beſikt. Mag in ſolchem ſich in einem belangloſen Jrrtum über das Strafgeſet befunden.

Fall auch der eine oder der andere Teilnehmer ein ſo guter Urt. des I. Sen. vom 15. Juni 1903. 1124. 1903 .

Spieler fein , um mit einiger Zuverläſſigkeit auf einen Gewinn 27. § 288.

rechnen zu können , ſo kommt es nicht auf ſolche Gewinnchancen Das Drohen der Zwangsvollſtreckung wegen des Unter

eines einzelnen , ſondern lediglich auf den allgemeinen haltsanſpruchs au$ 627 3. P. O. , 1361 B. G. B. konnte

Charakter des Spieles an, den es unter den gegebenen Ver. ohne Rechtsirrtum daraus hergeleitet werden, daß die Ehefrau

hältniffen, unter denen es geſpielt wird, beſißt und nach der des Angeklagten durch Erhebung der Eheſcheidungsklage und

Abſicht des Veranſtalters haben ſollte (Entſch . Bd. 25 durch den Antrag auf Erlaß der einſtweiligen Verfügung den

S. 193). Daß das von dem Angeklagten veranſtaltete Preis. Willen, jenen Anſpruch alsbald zu realiſieren , in idlüffiger

kegeln dieſen Charakter eines Zufallsſpieles gehabt, folgt aber Weiſe zu erkennen gegeben habe. Urt. des II. Sen. vom

nicht ſchon daraus, daß jedermann zur Teilnahme aufgefordert 23. Juni 1903. 711. 1903 .

und die Beteiligung ſtark war. Nach den im Urteil mit . 28. § 302 a .

geteilten Bedingungen konnte jeder Teilnehmer bei einem Einſaß Es iſt ſchon für den einfachen Wucher eines Adeintäter8

von 50 Pfennigen „ drei Kugeln auf volle Neun“ werfen und nicht weſentlich, daß er der Gläubiger aus dem Wuchergeſchäft

der Gewinn fiel demjenigen zu , welcher hierbei die höchſte iſt ( Entſch. Bd. 5 S. 369) ; das Vergehen kann auch mit

Geſamtzahl von Regeln mit drei Kugeln umwarf. Jeder durfte fremdem Gelde begangen werden . Vereinigen ſich mehrere zu

ſo oft drei Kugeln ſchieben, als er den Einſaß von 50 Pfennigen einem gemeinſamen Geſchäftsbetriebe, bei dem der eine das,

wagte und zahlte. Die Strafkammer meint nun , wenn un. Kapital, der andere ſeine Geſchäftsfenntnis und Tätigkeit einſeßt,

geſchidte Regler von dieſer Möglichkeit Gebrauch machten und beide aber auf dieſem Wege das eigene Intereſſe an der

dies fortgeſeßt hätten , bis etwa ihre Würfe eine höhere Ausbeutung der Kapitalsmacht einerſeits und der Not ihrer

Zahl erzielt hätten , als die von einem geſchickten Kegler mit Schuldner andererſeits verfolgen, ſo iſt es für die volle Ver-.

drei Würfen erreichte Zahl , jo ſei wahrſcheinlich geweſen , daß antwortlichkeit beider als Mittäter ohne Belang , daß das Bes

fie ihn überholten und darum ſei das von dem Angeklagten triebskapital nur dem einen der Teilnehmer gehört. Urt. des

veranſtaltete Riegelſpiel überwiegend vom Zufall abhängig geweſen . I. Sen. vom 4. Mai 1903. 6150. 1902.

Wenn nun auch durch Zufall ein ungeſchichter Siegler mehr 29. & 303. Preußiſches Landrecht Teil II Titel 16 g 65.

Kegel als ein geſchidter umwerfen kann , ſo bildet doch, weil Die Tötung der Hunde erſcheint nicht als eine nach $ 65

die Geſchicklichkeit dem lepteren einen Einfluß auf den Erfolg Teil II Titel 16 Allgemeinen Landrechts berechtigte, obwohl

geſtattet, der Obſieg des legteren die Regel und hierdurch die Tiere, als ſie die ausgelegten Giftbrođen fanden und fraßen ,

wird der allgemeine Charakter des Spieles als eines im Jagdrevier frei herumliefen und das Auslegen des Giftes

Geſchidlichkeitsſpieles beſtimmt. Urt. des I. Sen. vom 30. April auf dieſen Fall berechnet war. Daraus, daß nur ſolche Hunde,

1903. 203. 1903.
welche, wie es im Geſetz heißt, frei herumlaufen , getötet

25. § 286. Preußiſches Gefeß vom 29. Juli 1885 $ 2 . werden dürfen , folgt , daß das Tötungsrecht nur ſolange aus.

Die Ausführungen der Reviſion ſind im weſentlichen bereits in geübt werden darf, als das Herumlaufen andauert. Sſt fonach

den Urteilen des Reicegerichts vom 3. Mai 1888 ( Entſch. Bd . 18 insbeſondere das Töten nach Beendigung des Herumlaufen$

S. 1), vom 11. Juni 1896 (Entich . Bd. 28 S. 418, 419) , ausgejoloſſen , ſo kann es auch nicht ſtatthaft ſein , die Tötung

vom 15. Februar 1898 ( Entich. Bd . 31 S. 35 flg. ) , vom durch bereits vor dem Herumlaufen ins Werk geſeßte Maß.

26. Januar 1900 (Entfd . Bd . 33 S. 124) widerlegt worden . nahmen herbeizuführen. (Wird ausführlich begründet .) Urt.

Alle dieſe Urteile haben die Gültigkeit des Preußiſchen Gefeßes des III. Sen. vom 30. April 1903. 323. 1903.

vom 29. Juli 1885 entweder zur Vorausſeßung oder deren 30. $ 309 .

Erörterung zum Gegenſtande. Von der dort niedergelegten Auf- Das Urteil ſtellt feſt, daß während des Brandes das in

faffung abzugehen beſteht keine Veranlaſſung . (Folgt ausführliche der Wiege liegende Kind der Angeklagten durch Einatmen von

Begründung.) Urt. des I. Sen. vom 28. Mai 1903. 705. 1903. Rauch und Koblenorydgas erſtiđt iſt. Die Straffammer hat

26. 286. jedoch den ſtraferhöhenden Umſtand des 309 Str. G. B. um

Da der Angeklagte ſeinen Zirkus ſelbſt leitet , ſo erſcheint deswillen nicht für vorliegend erachtet, weil die Möglichkeit be.

er ohne weiteres als Veranſtalter aller in den Geſchäftsbetrieb ſtehe, daß der Tod des Kindes infolge des von dem Holz und

fallenden Nebenunternehmungen und blieb er namentlich für die dem Strohjack ausgebenden Raudeß und Koblenorydgaſes ein .

von ihm angekündigte , durch ſeinen Gehülfen in einer Vorſtellung getreten ſei, bevor die Bretterwand zu brennen angefangen habe ,

auszuführende ſogenannte Verſchenkung einer geldgefüllten Flaſche und deshalb nicht nachweisbar jei , daß der Tod des Kindes

1
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gerade durch den Brand des Hauſes verurſacht ſei. Die 32. 330.

Reviſion der Staatsanwaltſchaft mußte für begründet erachtet Der Bauherr iſt als ſolcher nicht Leiter des Bauet, ſelbſt

werden . Der Begriff des Inbrandſeßen umfaßt die ganze dann nicht, wenn er den von ihm beauftragten Bauſachverſtändigen

Handlung des Täters vom Anfang ihrer Ausführung bis zu gewiſſe Anweiſungen bezüglich der Art der Bauausführung erteilt.

ihrer Vollendung. Es kann daher, wenn nur die Inbrand . Derartige Anweiſungen des Bauherrn haben immer die ſtill.

feßung als vollendete Tat feſtſteht, für die Frage des Kaufal ſchweigende Vorausſeßung , daß fie fich mit den Regeln der

zuſammenhangs nicht darauf ankommen, in welchem einzelnen Baukunſt vertragen und danady befolgt werden können und

Entwidelungsſtadium des Brandes der Tod durch die zerſtörende dürfen . Sſt dies nicht der Fall, dann iſt es Sache der Bau .

Kraft des Feuers und ſeiner Begleiterſcheinungen herbeigeführt ſachverſtändigen , den Bauherrn auf die Unausführbarkeit der

iſt. Es genügt, wenn der Tod die objektive Folge des Brandes Anweiſung aufmerkſam zu machen und die Befolgung derſelben

iſt, wie dieſer als einheitliches Ganzes fich darſtellte. Urt. des zu verweigern. Als Leiter eines Baues kann nur der an.

IV. Sen. vom 10. Juli 1903. 1792. 1903. geſehen werden , welcher techniſch die Art der Errichtung des

31. § 328. Baues als eines Ganzen nach ſeinen Weiſungen und Anord

Die Konſtatierung einer beſtimmten Seuchengefahr muß nungen beſtimmt, derart, daß er denen , welchen die unmittelbare

als ein für die Gültigkeit von Anordnungen der Verwaltungs. Ausführung der Bauarbeiten obliegt, techniſch übergeordnet iſt

behörden beſtehendes Erfordernis bezeichnet werden ( Entſch. und die Ausführenden ſeinen Anordnungen als denen des über

Bd. XXVII. S. 357). Es iſt aber nicht erforderlich, daß die geordneten Technikers grundfäßlich zu gehorchen haben . In

erfolgte Konſtatierung der Seuchengefahr mit ausdrüdlichen dieſem Sinne iſt der, den Auftrag und die Anweiſung zur

Worten in die Anordnung aufgenommen werden muß. Wie Herſtellung des Baueß erteilende Bauherr noch nicht Bauleiter,

bereits in dem Urteile des erkennenden Senats vom 7. November er kann es aber ſein , wenn er nämlich zugleich die techniſche

1901 D 3285/01 ausgeſprochen iſt, gebührt die Feſtſtellung, Anordnung des ganzen Baues ſelbſt in die Hand nimmt. Urt.

ob eine beſtimmte Seuchengefahr vorliegt , ausſchließlich den des I. Sen. vom 15. Juni 1903. 1065. 1903.

Polizeibehörden, welche mit der Ausführung der im Falle des 33. 354.

Beſtehens der Gefahr notwendigen Maßregeln betraut ſind. Feſtgeſtellt iſt nur, daß der Angeklagte beim Durchblättern

In einem Urteile des Königlich Preußiſchen Kammergerichts der Briefjd;aften, um die Paketadreſſen herauszuſortieren, drei

vom 28. Juni 1902 (Johow, Bd . XXIV C. 100) , welches Briefe bei den von ihm nach der Paketkammer zu tragenden

eine der vom Reichsgericht in dem Urteile vom 7. November Paketadreſſen zurückbehalten hat und dieſe Briefe, noch bevor der

1901 ausgeſprochenen Rechtsauffaſſung entgegenſtehende Anſicht Angeklagte ſich entfernte, durch einen andern Beamten aus dem

vertritt, wird zugegeben, daß für die erwähnte Feſtſtellung bes Bündel wieder herausgenommen find. Da nicht ſchon jedes

ſtimmte Worte nicht gefordert werden können ; hiergegen müſſe bewußt unberechtigte Anſichnehmen von Poſtfachen den Tatbeſtand

aus der Anordnung klar erhellen , daß die Landespolizeibehörde des „ Unterdrückens" im Sinne des § 354 Str. G. B. erfüllt, ein

die von einem erkennbar bezeichneten Orte oder einer erkennbar ſolches vielmehr nur vorliegt , wenn die Poſtfachen aus der Ver

bezeichneten Gegend her drohende Gefahr einer beſtimmten fügungegewalt der Poſt beſeitigt , dem Poſtverkehr entzogen oder

Seuche als vorliegend erachtet hat, da ſonſt eine richterliche ferngehalten werden , - vergl. Entſch. des R.G. in Straffaden Bd.1
-

Prüfung , ob der Regierungspräſident eine Seuchengefahr oder S. 114 ; Bd . 28 S. 100, BD. 33 S. 276 ; Bd.35 S. 80, - 10

bloß die allgemeine Möglichkeit einer Seucheneinſchleppung oder bedurfte es eines Nachweiſe , daß ſchon lediglich dadurch, daß der

Seuchenverbreitung im Auge gehabt hat, ausgeſchloſſen ſei . Angeklagte die drei Briefe bei den – im Poſtverkehr be ..

Dem kann nur inſoweit beigetreten werden , als die Bekannt- findlichenfindlichen – Paketadreſſen beließ , fie dem Poſtverkehr entzogen

machung nach der objektiven Seite ergeben muß , daß die An. worden ſind. Urt. des IV. Sen. vom 22. Mai 1903. 958. 1903.

ordnung dazu beſtimmt iſt, der vorhandenen Gefahr der Ver. 34. § 354.

breitung einer Seuche entgegenzutreten , wie auch das Reichs. a . Das den Begriff „ Brief" erfüllende Merkmal kann da,

gericht wiederholt anerkannt hat (Entſch . Bd. XVII S. 72 , wo ein unverſchloffener Umſchlag zur Verwendung gelangt, nur

Bd. XXI S. 121 und auch Rechtſprechung BD X S. 60 , Entſch. in dem Inhalte des Umſchlages gefunden werden, und dieſer

Bd. XXVII S. 357) . Dies iſt erforderlich , aber auch aus, Inhalt muß ſo beſchaffen ſein , daß darin eine an Stelle des

reichend, um richterlicherſeits prüfen zu können , ob die geſet . mündlichen Verkehrs von Perſon zu Perſon erfolgende Mit

lichen Vorausſeßungen für den Erlaß der Anordnung gegeben teilung, gleichviel welcher Art , erkennbar iſt. In dem vor:

waren beziehungsweiſe ob die Verwaltungsbehörde die Be. liegenden Falle iſt erwieſen , daß jämtliche Druckſachen geſchaft.

ſtimmungen über dieſe Vorausſegungen nach der rechtlichen liche Angebote und zwar zum Ankaufe von Wein , Zigarren,

Seite hin zutreffend angewendet hat . Ob auch tatſächlich Lotterielofen enthalten haben . Zutreffend find hierin briefliche

die Vorausſeßungen vorlagen , das heißt , ob die Behörde zu Mitteilungen im Sinne des § 354 gefunden worden .

Necht angenommen hat , daß diejenige Seuchengefahr, die ſie b . Der an falſcher Stelle abgelieferte und nach Erkennung

durch ihre Anordnung verhüten wollte, in Wirklichkeit beſtand , des Verſehens zur Weiterbeförderung an die richtige Adreſſe dem

iſt der richterlichen Prüfung entzogen , und es bedarf daher dieſe Poſtboten zurückgegebene Brief iſt als der Poſt wieder anvertraut

tatjád lide Entidheidung keiner weiteren – ausdrücklichen zu betrachten . Urt. des IV.Sen . vom 16. Juni1903. 1381 , 1903.

oder ſonſt erkennbaren Erörterung und Begründung in der 35. § 362 .

Bekanntmachung der Anordnung. Art. des 1. Sen. vom Der Angeklagte iſt in den legten drei Jahren wegen

6. Juli 1903. 2384. 1903 . Bettelns dreiinal rechtskräftig verurteilt worden . Gemäß § 362

-
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des Str. G. B. war deshalb die überweiſung an die Landes- liegenden tatſächlichen und rechtlichen Geſichtspunkten beweiſenden

polizeibehörde nach verbüßter Strafe zuläffig. Zwei der er.. Wert beimeſſen darf, weil fie in dem zu entſcheidenden Falle

wähnten Beſtrafungen ſind freilich nur durch Polizeibehörden überzeugende Kraft haben, wobei aber die Beweisregel als Rechts

erfolgt, ſie müffen indes als rechtskräftige Verurteilungen im faß keine Bedeutung hat. Urt. des II. Sen. vom 3. Juli 1903.

Sinne des § 362 Abſ. 2 des Str. G. B. gelten. Urt. des 853. 1903.

1. Sen. vom 20./27. Juni 1903. 2646. 1903. 6. & 264.

36. § 367 Ziff. 9 . Der wegen einfachen Bankeruttó verurteilte Angeklagte war

über den Verkehr mit Waffen enthält das R. Str. G. B. im Eröffnungsbeſølufſe als ein Schuldner bezeichnet, über deffen

außer dem $ 367 Abſ. 1 Nr. 9 noch eine Reihe von Beſtimmungen, Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden iſt. Nach Feſt

2. B. in den 88 84, 127, 201 , 367 Ziff. 10, 360 Ziff. 2 , 123 ſtellung des angefochtenen Urteils hat er im Februar 1902 auf

Abſ. 3, 223 a, 243 Ziff. 5, 250 Ziff. 1 , 362 Abſ. 2. Trop fo gehört, ſeine Verpflichtungen zu erfüllen , hat ſeine Zahlungen

zahlreicher Einzelbeſtimmungen gebricht es aber doch an einem eingeſtellt und am 15. Februar 1902 die Eröffnung des Konkurs ,

zwingenden Anlaß zu der Unterſtellung, als ob die Träger der verfahrens über ſein Vermögen beantragt ; der Antrag iſt indeffen

Gefeßgebung den geſamten tatſächlichen Verkehr mit Waffen als wegen Mangels genügender Maffe abgelehnt. Die Schlußfeſt

eine in fich einheitlidye, unzertrennbare, für das ganze Reich ſtellung bezeichnet den Angeklagten als Schuldner, welcher die

nur gleichförmig zu ordnende Materie aufgefaßt und alle landet . Zahlungen eingeſtellt hat.Zahlungen eingeſtellt hat. Auf die Möglichkeit dieſer vom

rechtlichen Anordnungen über jenen Verkehr, insbeſondere über Eröffnungsbeſchluſſe abweichenden Auffaffung iſt der Angeklagte

das Tragen nidyt künſtlich verborgener Waffen , abgeſchnitten in der Hauptverhandlung nicht hingewieſen worden . Hieraus

haben . Urt. des I. Sen. vom 20. Mai 1903. 1255. 1903. entnimmt die Reviſion die Behauptung der Verlegung des

$ 264 der Str. P. D. Die Rüge iſt nicht begründet. Urt. des

B. Strafprozeßordnung. II. Sen. vom 29. Mai 1903. 625. 1903.

1. $ 7 A6.2 6.1 . 7. § 264 .

Die Sondervorſchrift des jeßigen Abſ. 2 Saf 1 des $ 7 Das Sißungsprotokoll enthält zwar den Vermerk: GS

der Str. P. O. bildet für Preßdelikte lediglich eine Einſchränkung wurde feſtgeſtellt, daß auch wegen Hausfriedensbruches Straf

oder Ausnahme gegenüber dein Abſ. 1. Sie kann alſo nur die antrag friſt- und formgerecht geſtellt iſt und dies dem Angeklagten

Auswahl unter ſolchen Gerichten betreffen , in deren Bezirk die eröffnet “. Dieſer Vermert aber genügt der Vorſchrift des

ſtrafbare Handlung begangen iſt und daraus ergibt ſich für ihre An. § 264 l. c. nicht. Denn es iſt damit nicht erkennbar gemacht,

wendung mit Notwendigkeit die Vorausſeßung, daß die Handlung daß das Gericht davon ausgehe, die Tat des Angeklagten könne unter

auch am Ort des Erſcheinend der Druckſchrift als Straftat begangen dem rechtlichen Geſichtspunkte des Hausfriedensbruches beurteilt

ſein muß , um das Gericht dieſes Bezirks als zuſtändig erſdeinen werden. Urt. des IV . Sen. vom 12.Juni 1903. 1357. 1903.

zu laſſen. Urt. des III. Sen. vom 25. Mai 1903. 1281. 1903. 8. $ 295.

Urt. des I. Sen. vom 28. Mai 1903, 1066. 1903. Die Anſicht, daß die Frage aus § 363 Str. G. B. entweder

2. § 56 Nr. 3. mit der aus 88 267 , 268 % Str. G. B. geſtellten zu verbinden

Der Begriff der Tat“ im Sinne dieſer Beſtimmung iſt oder auch für den Fall der Bejahung der legteren zu ſtellen

wie der des „ Teilnehmerg “ im weiteſten Sinne zu verſtehen. geweſen wäre , geht fehl. Wie das Reichøgericht in ſtändiger

Urt. des III. Sen. vom 15. Juni 1903. 1551. 1903. Rechtſprechung, - vergl. Ent . des R. G. Bd. 8 S. 37 , Bd. 10, . ,

3. $ 217. S. 162, Bd. 12 S. 385, Bd. 13 S. 65, BD. 20 S. 229 –

Die Vorſchrift der Ladung des gewählten und angezeigten dargelegt hat, ſcheidet die Vorſchrift des § 363 a. a . D. aus dem

Verteidigers bezieht ſich auch auf den Verteidiger, der nicht von allgemeinen Tatbeſtande der Urkundenfälſchung einen ſpeziellen,

dem Angeklagten ſelbſt, ſondern von deffen geſeßlichem Vertreter zu gunſten des Täters qualifizierten Tatbeſtand aus. Der

beſtellt iſt. Urt. des IV. Sen. vom 12. Juni 1903. 2496. 1903. § 363 ſtellt ſich hiernach gegenüber der Vorſchrift der $8 267,

4. § 259 . 268 Str. G. B. , auch ohne Rüdſicht auf die weiteren Ver

Die prozeſſuale Rüge , daß der Urteilstenor nicht angebe, ſhiedenheiten des Tatbeſtandes, als beſonderes Gefeß (lex spe

weshalb der Angeklagte verurteilt und von welchem Vergeben er cialis) dar, durch welches die Anwendung des allgemeinen Straf.

freigeſprochen, iſt in ihrem tatſächlichen Inhalte richtig, indes geſeges ausgeſchloſſen wird , keineswegs betrifft er einen nur die

wirkungslos. Denn einerſeits iſt für die Abfaffung des Urteils . Strafbarkeit vermindernden Umſtand im Sinne § 295 Str. P. O.

tenors eine Entſcheidung in der Strafprozeßordnung überhaupt Der Vorderrichter hat daher in durchaus zutreffender Weiſe die

nicht getroffen. Anderſeits find aber Urteilstenor und die Frage aus $S 267 , 268 Str. G. B. als Hauptfrage, die aus

Entſcheidungsgründe ſtets als ein Ganzes aufzufaſſen, ſodaß § 363 desſelben aber nur für den Fall der Verneinung derſelben

jener in dieſen ſeine Ergänzung findet. Urt. des I. Sen. vom als Fülfsfrage ($ 294 Str. P.D.) geſtellt. Urt. des IV. Sen.

8. Juni 1903. 940. 1903. vom 15. Mai 1903. 983. 1903.

5. SS 260 , 261 . 9.8 295.

Die in § 1362 Abſ. 1 B. G. B. aufgeſtellte Vermutung iſt Die in dem angefochtenen Urteil ausgeſprochene Bezugnahme

eine Beweißregel nur für den Zivilprozeß ; fie befreit das Straf- auf die Feſtſtellungen, welche das Berufungsurteil im Privat

gericht nicht von der Verpflichtung, ſich über die Wahrheit der klageverfahren getroffen hat, muß als unzuläſſig bezeichnet werden.

Tatſache nach $$ 260, 261 der Str. P. D. eine Überzeugung Eine derartige Bezugnahme iſt prozeſſual nicht ſtatthaft, da jedes

zu verſchaffen , wobei es den der geſeßlichen Vermutung zu grunde Urteil im Strafverfahren in ſich ſelbſt ſeine Erklärung und voll.

-



358 XXXII. Jahrgang.Juriſtiſche Wochenſchrift.

ſtändige Begründung finden muß. Urt. des IV. Sen. vom 15. $ 475 .

23. Juni 1903. 1612. 1903. Die hier aufgeſtellte Beweisregel wird dadurch verleßt, daß

10. 309.98 47, 226 Str. G. B. Angaben der Verteidigung , welche der nach § 472 ausgeſtellten

Die Geſchworenen haben die Frage, ob die Angeklagten Erklärung zuwiderlaufen , als unwiderlegt der Entſcheidung zu

A. und B. ſchuldig ſeien , gemeinſchaftlich mit dem Angeklagten C. grunde gelegt werden. Im Gegenteil muß die Erklärung zu

den D. vorfäßlich körperlich mißhandelt zu haben und zwar ſo , grunde gelegt werden , ſolange ſie nicht durch beſtimmte, als

daß dadurch deffen Tod verurſacht worden iſt, ohne Einſchränkung erwieſen erachtete Umſtände widerlegt iſt. Zwar unterliegt auch

bejaht, dagegen auf die bezüglich des C. geſtellte Frage, ob er die Würdigung der Verteidigungebehauptungen dem freien Er.

ſchuldig ſei, am bezeichneten Tage gemeinſchaftlich mit A. und B. meffen des Gerichte, fie dürfen aber angeſichts § 475 nicht ohne

den D. vorſäßlid körperlich mißhandelt zu haben , ſo , daß da. weiteres — namentlich nicht ohne jede Begründung ihrer Beweis.

durch der Tod des D. verurſacht worden iſt, erklärt : Ja , mit kraft der Erklärung gegenüber – benußt werden , um die Er.

mehr als ſieben Stimmen, es iſt aber nicht erwieſen, daß durch klärung einfach aus der Welt zu ſchaffen. Dies gilt allerdings

ſeine Handlung der Tod des D. herbeigeführt worden iſt. Ein nur infoweit , als der Angeklagte im Sinne des § 318 abweſend iſt;

Widerſpruch iſt hierin nicht zu finden . Vermöge der von den daran wird aber durch die Anweſenheit eines Verteidigers nichts

Geſchworenen angenommenen Gemeinſchaftlichkeit der Mißhandlung geändert. Urt. des II. Sen. vom 15. Mai 1903. 6301. 1902.

find alle Mittäter dieſer leßteren für den Erfolg, den Tod des D. ,

verantwortlich. ( Entſch. Bd. 14 S. 119.) Nachdem die Ge C. Andere Reich 8. und Landedgefeße.

ſdhworenen dieſe Gemeinſchaftlichkeit auch bezüglich des An- 1. Reichégeſeß vom 10. Juni 1869 betr. die Wedſel.

geklagten C. bejaht hatten , mußte er gleich A. und B. aus ſtempelſteuer $ 15.

8 226 Str. G. B. verurteilt werden. Der Zuſaß zur Antwort Die in § 15 bedrohte Steuerhinterziehung gehört zu den

auf die Frage bezüglich des C. entbehrt der rechtlichen Bedeutung, ſogenannten Formaldelikten ; die Nichterfüllung der Stempelpflicht

weil es bei der angenommenen Mittäterſchaft ohne Belang iſt , ſteht ſchlechthin unter Strafe, ohne Rückſicht auf Vorſaß oder

ob C. oder einer ſeiner Mittäter den tödlichen Streich geführt Fahrläffigkeit. Deswegen bleibt es rechtlich ohne Belang, wenn

hat. Der Zuſaß entkräftet alſo die Feſtſtellung der Gemeinſchaft. auch ein Dritter die Verſtempelung des Wechſel6 infolge irgend

lichkeit nicht und gibt auch keinen Anlaß zu der Annahme, daß einer Erklärung oder irgend eines Vertretungsverhältniffes

das Weſen der Gemeinſchaftlichkeit von den Geſchworenen verkannt übernommen haben ſollte. Die Angeklagten mußten ſich auch

worden iſt. Urt. des I. Sen. vom 11. Juni 1903. 2349. 1903 . in dieſem Falle vergewiffern , ob das Aufkleben der Stempel.

11. § 340, 386. marke vorſchriftsgemäß beſorgt ſei und blieben ſtrafrechtlich ver

Der in Entſcheidungen des Reichsgerichts in Strafſachen antwortlich , auch wenn ſie dies den Dritten übertragen hatten.

BD. XV S. 226 bezüglich eines , ohne Legitimationsnachweis Urt. des I. Sen. vom 23. April 1903. 485. 1903.

die Reviſionsanträge anbringenden Rechtsanwaltes ausgeſprochene 2. Gewerbeordnung § 34.

Grundſaß muß auch bezüglich des Ehemannes einer Angeklagten Der Gewerbebetrieb der Stellenvermittlung ſeßt begrifflich

gelten , welcher ohne Beibringung einer Vollmacht namens derſelben eine Tätigkeit voraus , welche auf Abjūluß eines Vertrages über

die Reviſion begründet hat, wenn nach Lage der Sache Bedenken die geſuchte oder angebotene Stelle nach beiden Seiten, ſo

nicht beſtehen, daß dies mit Einwilligung der Angeklagten ge- wohl nach der Seite des Arbeitgebers als des Arbeitſuchenden

ſchehen iſt. Urt. des IV . Sen. vom 9. Juni 1903. 1031. 1903. hin gerichtet iſt, beide einander zuzuführen, näher zu bringen

12. $ 376. 88 62 , 63 G. V. G.SS und zwiſchen ihnen zu vermitteln ſucht. Nicht aber läßt ſich

Der Geſchäftsverteilungsplan iſt keine Rechtenorm , ſeine als Vermittlung in dieſem Sinne ſchon eine Tätigkeit bezeichnen,

Verlegung keine Gefeßegverlegung. Auf ſeine irrige Auslegung welche in entfernterer Weiſe geeignet fein mag einſeitig und

kann daher nach § 376 der Str. P. D. die Reviſion nicht ge- ohne Berührung mit beiden Teilen die Erlangung oder

ſtüßt werden. So iſt auch bereits entſchieden in den Urteilen Belegung einer Stelle zu fördern oder zu erleichtern. Man

des II. Strafjenats , Rep. 1863/93 und 3401/93 . Urt. des wird deshalb beiſpielsweiſe die Aufnahme von Inſeraten über

II. Sen. vom 30. Juni 1903. 1978. 1903 . Stellengeſuche oder Angebote durch eine Zeitung oder periodiſche

13. $ 385. Druckſchrift, die Anfertigung folder Geſuche und Angebote in

Inſoweit die Rüge auf Ausführungen gegründet iſt, die in zweckentſprechender Form und die Empfehlung geeigneter öffent

den Drudſchriften von Brüdmann (Liszt , Zeitſchrift Bd . 19 , lidher Blätter zu ihrer Verbreitung, wie ſie u . a . durch Annonzen .

S. 628 flg .) und von Theiſer (Goltdammers Archiv Bd. 49 Bureaus vielfach gewerbsmäßig geübt wird, nicht als Stellen

Şeft 3—5) enthalten ſein follen , in der Reviſion aber nicht wieder , vermittlung im Sinne der Gewerbeordnung anſehen dürfen.

holt ſind, konnte ihre Berückſichtigung nicht erfolgen (8 385 Abſ. 2 Urt. des III. Sen. vom 2. Mai 1903. 1021. 1903.

Str. P. O.) . Urt. des I. Sen. vom 28. Mai 1903. 705. 1903. 3. § 138 Gewerbeordnung .

14. § 436. Landwirtſchaftliche Nebengewerbe unterliegen der Gewerbe

Die Anſchlußerklärung des Nebenklägers muß ſchriftlich er . ordnung, wenn dieſelben nicht auf die Bearbeitung oder Ver.

folgen . Auf dieſe Form kann nicht verzichtet werden . Sie wird arbeitung der durch den Betrieb der Landwirtſchaft, mit welcher

durch Aufnahme der mündlichen Anſchlußerklärung in das vom fie verknüpft ſind , gewonnenen Erzeugniſſe ausſchließlich oder

Nebenkläger nicht unterſchriebene Protokoll nicht erſeßt. (Vergl. doch in der Hauptſache und vorzugsweije beſchränkt bleiben ,

Rechtſprechung des R. G. Bd. VII S.616 , Entidy. in Strafjachen ſondern ihr Betrieb über die bezeichneten Grenzen hinaus auf

Bd.I S.285.) Urt. des I. Sen. vom 18. Mai 1903. 518. 1903 . die Verarbeitung landwirtſchaftlicher Produkte ausgedehnt wird,



XXXII. Jahrgang.
359

Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

welche nicht mehr durch die Bewirtſchaftung des eigenen Grund Nr. 1 des Nahrugsmittelgefeßes durch § 14 Nr. 1 des Gefeßes

und Bodeng erzielt, ſondern anderwärts im regelmäßigen vom 15. Juni 1897 ein ſpezieller Fall herausgehoben und zum

geſchäftlichen Verkehre hinzugekauft werden und zwar in einer Gegenſtande einer beſonderen Strafdrohung gemacht worden ſei.

Menge, daß fie überwiegend den Gegenſtand der Verarbeitung Urt. des III. Sen. vom 23. Mai 1903. 1152. 1903.

in dem betreffenden Betriebe bilden . Urt. des III. Sen. vom 7. Deutſch -Spaniſcher Auslieferungsvertrag vom 2. Mai

11. Juni 1903. 1586. 1903 . 1878. $8 239 , 241 Konkursordnung.

4. Gewerbeordnung § 153. Nach Art. 6 des Deutſch-Spaniſchen Auslieferungsvertrags

Während der § 152 Gewerbeordnung die Freiheit der vom 2. Mai 1878 iſt die vom Auslieferungsantrage abweichende

Koalition ſowohl der Arbeitgeber als der Arbeitnehmer ſchüßt, rechtliche Beurteilung der Tat dann zuläffig , wenn dieſe auch

foll § 153 Gewerbeordnung gegenüber dieſer Freiheit der Ver- in der abweichenden Qualifizierung ein in dem Auslieferung8.

einigung der Freiheit der Willensentſchließung des einzelnen vertrage „ vorgeſehenes " Delikt bildet. (Entſch. des R. G.

Schuß gewähren. Dieſer Schuß kommt keineswegs , wie ſchon Bd. 30 S. 440, Bd. 31 S. 428.) Der Auslieferungsvertrag

in dem Urteile des II. Straffenates vom 23. November 1897 erfordert bei einigen der in ihm aufgezählten Auslieferungs

( Entſch. Bd. 30 S. 359 ff.) ausgeführt iſt, nur den der Ver- delikte ausdrücklich die übereinſtimmende Anwendbarkeit der

einigung durch die Gemeinſchaft des Berufes naheſtehenden Strafgeſeße beider Länder auf den Fall, wegen deffen die Aus

Perſonen zu. Der erkennende Senat trägt kein Bedenken , fich lieferung erfolgen fol. Dies begründet die Schlußfolgerung,

der in dem vorerwähnten Urteile vertretenen , in Theorie und daß da , wo im Vertrage betreffs anderer Straftaten das gleiche

Praris allerding8 nicht unbeſtrittenen Anſchauung und deren Erfordernis nicht aufgeſtellt wird , die vertragſchließenden Teile

Begründung anzuſchließen. Es könnte noch zweifelhaft bleiben , die Übereinſtimmung der Strafgeſeße in allen Einzelheiten

ob der Schuß des § 153 Gewerbeordnung auch in dem Falle nicht für nötig erachteten, vielmehr ſich damit genügen ließen,

zu gewähren ſei, wenn nicht von Arbeitnehinern auf Arbeit. daß in den Hauptpunkten im großen und ganzen eine ſolche

nehmer, ſondern von Arbeitnehmern auf Arbeitgeber zwang8- Übereinſtimmung der beiderſeitigen Gefeßgebungen vorliege, die

weiſe eingewirkt wird. Auch dieſe Frage iſt zu bejahen , wie die Auslieferung als im beiderſeitigen Intereffe liegend erſcheinen

dies bereits in dem Urteile des II. Straffenats vom 23. Juni laffe. In Art. 1 Nr. 19 iſt in gleiche Linie mit dem „ betrüg.

1896 D. 2075/96 geſchehen iſt. Urt. des III. Sen. vom lichen Bankerutt" die betrügliche Benachteiligung einer Konkurs.

30. April 1903. 895. 1903. maffe" geſtellt und als Auslieferungsdelikt genannt. Dieſe

5. Preßgefeß 8 20. Bezeichnung deđt alle Tatbeſtände, die nach dem zur Zeit des

Verantwortlicher Redakteur iſt derjenige, der von dem Vertragsſchluſſes geltenden Strafrecht der vertragihließenden

Eigentümer (Geſchäftsherrn ) dazu beſtellt iſt, über die Aufnahme Staaten zwar nicht als betrüglicher Bankerutt im engeren

der einzelnen Artikel zu entſcheiden und dieſe Stellung wirklich Sinne angeſehen werden, mit dieſem aber das gemein haben,

bekleidet. Gegen ihn richtet fich die Vermutung des § 20 daß fie Handlungen betreffen, die vom Täter vorfäßlich zur

Abſ. 2, gleichviel ob er, oder wahrheitswidrig ein anderer nach Benachteiligung der Gläubigerſchaft eines fallit gewordenen

§ 7 benannt iſt. Die Vermutung ſoll den Nachweis erübrigen , Schuldners vorgenommen werden oder diefelbe zur Folge haben.

daß der verantwortliche Redakteur ſeine Tätigkeit gerade bei Sie betrifft nicht nur den Fall der formellen Konkurseröffnung,

dem einzelnen in Frage kommenden Artikel tatſächlich ausgeübt ſondern auch den der Zahlungseinſtellung und umfaßt ing

habe. Urt. des II. Sen. vom 28. April 1903. 567. 1903. beſondere auch den Fall des § 241 Konkursordnung. Urt. des

6. Nahrungsmittelgeſeß § 10. Gefeß vom 15. Juni 1897 , IV. Sen. vom 10. Juli 1903. 1167. 1903.

betreffend den Verkehr mit Butter uſw. $ 14. 8. Preußiſches Gefeß vom 2. Juli 1900, die Fürſorge

Die Annahme von Idealkonkurrenz zwiſchen § 14 Nr. 1 erziehung Minderjähriger betr. 21 .

des Gefeßes vom 15. Juni 1897, betreffend den Verkehr mit Die Entziehung im Sinne des § 21 iſt mit der Entfernung

Butter, Käſe und Schmalz, und § 10 Nr. 1 des Nahrungo- einer Minderjährigen aus einer zu ihrer Unterbringung beſtimmten

mittelgeſeßeß unterliegt keinen rechtlichen Bedenken . $ 3 des Anſtalt oder Familie nicht beendigt. Sie dauert vielmehr in .

Gefeßes vom 15. Juni 1897 verbietet die Vermiſchung von folange fort, als die Minderjährige der Fürſorgeerziehung entrüdt

Butter oder Butterſchmalz mit Margarine oder anderen Speiſe- iſt. Es verhält ſich hier ähnlich wie mit der Entziehung im

fetten zum Zwecke des Handels mit dieſen Miſchungen und Sinne des § 235 des Str. G. B. (bezüglich dieſer vergl. Entſch.

§ 14 Nr. 1 a. a . D. bedroht die Herſtellung einer hiernach des R. G. Bd. 15 S. 340 [341]) . Jede vorfäßliche poſitive

unzuläſſigen Miſchung zum Zwecke der Täuſchung im Handel Tätigkeit, welche darauf abzielt, die Vereitelung der Fürſorge

und Verkehr ohne Rückſicht darauf, ob die hergeſtellte Miſchung erziehung, im vorliegenden Falle alſo die Fernehaltung von dem

fich zugleich als eine Verfälſchung im Sinne des Nahrungs- Rettungshauſe zu fördern, kann ein vorſäßliches Behülflichſein

mittelgeſeßeß § 10 Nr. 1 darſtellt, was keineswegs notwendig zur Entziehung gemäß § 21 darſtellen. Urt. des I. Sen. vom

der Fall zu ſein braucht, mit Strafe. Leştere Gefeßesvorſchrift 27. April 1903. 1732. 1903.

feßt dagegen die Verfälſchung eines Nahrungsmittels, welche

mit der vorerwähnten Vermiſchung bei Butter keineswegs unter

allen Umſtänden identiſch iſt, mit der Folge einer Minder
Deutſcher Juriſtentag in Innsbrud.

wertigkeit des verfälſchten Nahrungồmittels voraus, beide Tat. Da der 27. Deutſche Juriſtentag im September 1904

beſtände decken ſich mithin keineswege und es läßt ſich ebenſo . in Innsbruck abgehalten werden ſoll , hat fich dortfelbſt im

wenig behaupten, daß aus dem generellen Tatbeſtande des § 10 Einverſtändnis mit der ſtändigen Deputation in Berlin unter

.
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dem Vorfiße des Herrn Hofrates und Landeggerichtspräſidenten Anfechtungsbeklagten zugelaffen , daß der Schuldner in der

Dr. Joſef Daum ein Ortsausſchuß gebildet, welcher die Abſicht der Gläubigerbenachteiligung gebandelt habe.

Vorbereitungen für dieſe feit ſo vielen Jahren wieder auf Eine Grenzziehung zwiſchen den durch den Betrieb und

öſterreichiſchem Boden tagende Verſammlung durchführen wird. bei dem Betrieb einer Eiſenbahn hervorgerufenen Unfällen im

Alle einſchlägigen Zuſchriften und Anfragen wollen an Sinne des Haftpflichtgefeßes verſucht die Entſch . Nr. 9 (S. 345) .

den „ Ortsausſchuß des Deutſchen Juriſtentages in Innebruď!" Von den Entſheidungen der Straffenate greifen in

zu Händen del þerrn Univerſitāteprofeſſors Dr. Alfred das bürgerliche Recht über S. 351 Nr. 5 ( Verlegung der givil.

v . Wretſoko , Innsbruck, Anichſtraße 40, gerichtet werden . rechtlichen Räumungspflicht des Mieters keine verbotene Eigen .

macht), S. 353 Nr. 16 ( Kein Recht des Ehegatten, die Her

ſtellung der ehelichen Lebensgemeinſchaft eigenmächtig zu erzwingen) ,

Grundlegende Entſcheidungen. S. 357 Nr. 5 (die ſog. praesumtio Maciana B. G. B. $ 1362

Als „ Gewerbe" im Sinne der Steuergeſebgebung , iſt nur zivilprozeſſuale, nicht ſtrafprozeſſuale Beweißregel).

insbeſondere im Sinne des § 3 des Gefeßes zur Beſeitigung Sonſt ſei noch hingewieſen auf die Plenarentideidung

der Doppelbeſteuerung vom 13. Mai 1870 wird die Berufs . S. 351 Nr. 7 (Meineid eines Eideßunmündigen) und auf den

tätigkeit des Unwalts beurteilt in der auf S. 345 unter Nr. 8 in Entſch. S. 354 Nr. 23 enthaltenen intereſſanten Beitrag zur

abgedructen Entſcheidung. Das Preußiſche Oberverwaltungs. Frage des Betrugs durch Aufſtellung falſcher Behauptungen im

gericht hatte in ſeinem ausführlichen und gründlichen Urteile Zivilprozeſſe.

vom 1. April 1887 ( Entſch. Bd . 15 S. 42 ff .) gegenüber der Formaliſtijd erſcheint die Entid . S. 358 Nr. 13, nach der

Preußiſden Staats -Einkommenſteuergeſebgebung den entgegen . zur Begründung der Reviſion nicht die ſeitenmäßig erfolgte

gefeßten Standpunkt eingenommen und die Tätigkeit des An- Bezugnahme auf literariſche Erſcheinungen genügen ſoll, ſondern

walte im Sinne dieſer Gefeßgebung nicht als Gewerbe, ſondern die Aufnahme der bezüglichen Ausführungen in die Reviſions

als etwas davon Verſchiedeneß, nämlich als gewinnbringende begründung verlangt wird.

Beſchäftigung bezeichnet. Das Oberverwaltungogericht befindet Von den in der Veilage abgedructen Entſcheidungen iſt

fidh im Einklange mit der Rechtſprechung des Ehrengerichtshofs, von alltäglicher praktiſcher Bedeutung die Entſch. Nr. 249

wonach die Rechtsanwaltſdaft ein ſtaatlich geordneter wiſſenſchaft. (Beil. S. 113) , welche die Bedeutung faljder Angaben über

licher Beruf iſt. Und es wird auch die nunmehrige reichsgericht. die Nußungen des Kaufgrundſtücks und die Art und Weiſe

liche Rechtſprechung ſelbſtverſtändlich daran nichts andern , daß die der Schadenserſatberechnung behandelt.

Berufstätigkeit der deutſchen Rechtsanwaltſchaft von dem dem Die Schadenserſaßpflicht des Prinzipals wegen Vorhaltung

Gewerbe den Namen gebenden Werben“ weder beherrſcht wird ſchadhafter Gerätſchaften bei Konkurrenz von ſchuldhaft unter:

noch beherrſcht werden darf. Im übrigen kann uns die Be. laſſener Anzeige der Schadhaftigkeit von ſeiten des Verlegten

zeichnung der Anwaltſchaft als Gewerbe " nicht ſdrecken. Schon wird in Entſch. Nr. 250 (Beil. S. 14) beurteilt.

der erſte Vorkämpfer , ich möchte fagen der Vater unſerer Shwere Erkrankung des Schuldners als Grund der Aue.

deutſchen freien Advokatur, Gneiſt (Freie Advokatur S. 50) , foließung ſeines Leiſtungsverzugs und Geſtaltung des Annahme.

weiſt auf die wiſſenſchaftlichen und techniſchen Kenntniſſe verzugs in dieſem Falle behandelt Entid). Nr. 251 (Beil. S. 114).

hin, durch die die erwerbende Arbeit in Handel und Induſtrie Ebenſo weittragend wie bedenklich iſt der in Entſc . Nr. 253

belebt wird, ſodaß das Wort „ Gewerbe" heutigen Tags am ( Beil. S. 115) aufgeſtellte Saß, daß niemand zur Vermeidung

wenigſten mit einem verächtlichen Nebenfinne gebraucht werden ſeiner Schadenserſaßpflicht über eine Sache verfügen darf, ohne

follte. „ Man ſollte rings um ſich ſehen “, ſo fährt Gneiſt fort, zuvor feſtgeſtellt zu haben , daß er das Verfügungsrecht wirklich

und nicht die Augen dagegen verſchließen , daß Beſik, Bildung hat.hat. Im vorliegenden Falle hatte der Beklagte bei der Auf:

und Selbſtgefühl ihre Schwerpunkte heut nicht mehr in dem laffung eines Grundſtücks infolge Verſehens des Notars drei

beamteten leben haben . Ja vielleicht iſt die Vorausſage nicht nicht mitverkaufte Parzellen mit aufgelaffen erhalten und ſpäter

zu fühn, daß eine reifere Anſchauung von Standegehre die dad erworbene Areal einſchließlich dieſer drei Parzellen

Advokatur lieber als das erſte der freien Gewerbe , als das weiterveräußert. Meines Erachtens iſt nach den Grundfäßen der

lepte der juriſtiſchen Amter anſehen wird . " 88 987 ff. V. G. B. , 990 der Beklagte nur ſchadenserſaßpflichtig,

Die Entſch. Nr. 4 und 5 (S. 342 f . ) behandeln die Rüben- wenn er bei dem Erwerbe den Mangel infolge grober Fahr.

lieferungepflicht des Aktionärs , ſpreden dabei zugleich aber einige läſſigkeit nicht erkannt.

allgemeine Säße aus , welche ihre Lektüre empfehlenswert machen. Über die beſchränkte Zahl der eintragungsfähigen Rechte

Daß beim Genuskauf der Annahmeverzug des Käufers und die entſprechende Beſchränkung vormerkungsfähiger Anſprüche

nicht ſchon beſeitigt wird , wenn der Verkäufer über die vergeblich und die Wirkungsloſigkeit einer unter Verſtoß hiergegen ein .

angebotene und alsdann zurückgenommene Sade anderweit getragenen Vormerkung handelt Entidy . Nr. 255 (Beil. S. 116) .

verfügt, daß der Annahmeverzug an ſich vielmehr beſtehen bleibt Zwar ſeßt ſidh nach dem durch Zuſdlag eingetretenen Er.

und der Verkäufer mit jeder anderen Sache gleicher Art von löſchen der Hypothek an dem Grundſtück das Recht des Hypotheken

neuem erfüllen kann, ſpricht Entſch. Nr. 6 (S. 344) aus . gläubigers an dem Verſteigerungserlöſe fort ; auf dieſes Rechts.

Der Begriff „ Rechtsvorgänger" in den Vorſchriften über verhältnis finden indes, wie in Entſch. Nr. 256 Beil. S. 116

die Eidegzuſchiebung ( 3. P. D. § 445) wird in Entſch . Nr. 7 ausgeführt, die Vorſchriften über die Eigentümerhypothek keine

(S. 344) erörtert und die Eidegzuſdiebung darüber an den Anwendung. N.

1

1

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. $ ugo Neumann in Berlin. Drud : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14 .

Dieſer Nummer liegt bei : Beilage 13 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.
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Vereinsnadridten. rufung auf § 321 die Lieferung der Ware ohne gleichzeitige

Der zweite Band der zweiten Auflage des Kommentare
Kaufpreiszahlung oder Kaufpreisficherſtellung nicht wagen will,

zum Bürgerlichen Geſetzbuch von Dr. Ludwig Muhlenbed iſt
genötigt iſt, bis zur Erfüllung einer dieſer Bedingungen die

Ware auf unbeſtimmte Zeit hinaus zu Käufers Verfügung zu
ſoeben bei Carl þeymanus Berlag in Berlin W.8, Mauer

ſtraße 43/44, zur Ausgabe gelangt. Der Ladenpreis für
halten. Da er einen direkten Zwang gegen Käufer, daß dieſer

die eine oder andere Bedingung erfülle, nach § 321 nicht aus.
das geheftete Eremplar beträgt 12 Mart, für das gebundene

13 Mark. Die Berlagshandlung bewilligt jedoch den Mit
zuüben bermag , ſondern des § 321 fich nur abwehrend , wenn

gliederu des deutſchen Anwaltvereins einen Borzug&preid. ihn der Käufer auf Lieferung belangt, bedienen darf, ſo iſt für

Derſelbe beträgt für ein geheftetes Exemplar 5 Mark, für
den Verkäufer auch nicht auf dem Wege des § 326 (Friſtfeßung

zur Bewirkung der Gegenleiſtung oder Sicherheit) zu einer
ein gebundenes 6 Mark. Beſtellkarte liegt bei.

Löſung des Verhältniſſes zu gelangen , da § 326 vorausſeßt,

daß der andere mit der ihm , obliegenden“ Leiſtung in Verzug

Hülfskaſſe für deutſdge Rechtsanwälte.
geraten ſei . Umgekehrt gerät Verkäufer in Verzug, wenn

Käufer ſpäter Kaufpreis oder entſprechende Sicherheit anbietet,

Ein Mitglied der Hülfskaffe, welches die Nennung um die Ware zu empfangen, und Verkäufer ſich inzwiſchen hierzu

ſeines Namens verbeten hat , hat aus Anlaß der Aus momentan außer ſtande gefeßt hat. Aber auch der Käufer kann

zahlung einer Lebensverſicherungsſumme der Hülfskaffe für unter dem Schwebezuſtande, den § 321 anbahnt, zu leiden haben,

dentide Rechtsanwälte den Betrag von 1000 Mark zu
insbeſondere wenn er eine Anzahlung auf den Kaufpreis gemacht

Unterſtütung8zweden geſdhenkt. Es iſt ihm der aufrichtige hat. Will Verkäufer den Vertrag nicht löſen und auf Grund

Dank ſeitens des Borſtandes ausgeſprochen, und wird daran von § 321 auch nicht vorleiſten und iſt andererſeits Käufer zur

die poffnung geknüpft, daß öfters Mitglieder des Anwalt
Zahlung des Kaufpreiſe oder zur Sicherheitsleiſtung außer

ſtandes bei ähnlichen Beranlaſſungen der Fülfskaffe gedenken ftande, ſo muß er die Anzahlung ohne das Aquivalent der Ware

mögen. auf unbeſtimmte Zeit in Verkäufere Händen belaffen. In der.

felben Rechtslage befindet ſich bezüglich der geleiſteten Anzahlung
Die Anwaltskammer im Bezirke des Oberlaudesgerichts

zu Caſſel hat der Staffe abermals eine Beihülfe von
allerdings auch ohne den Fall des § 321 ein Käufer , der laut

1000 Mark gewährt. Ferner hat diefelbe eine außer.
dem Kaufvertrage die Ware nur Zug um Zug gegen die Zahlung

ordentliche Sammlung bei den Mitgliedern der Stammer
des Reſtpreiſes anſprechen darf und die erforderlichen Zahlunge.

veranſtaltet, welche den reichen Betrag von 1330 Mark
mittel nicht beſikt. Aber legterenfalls iſt der Mißſtand doch

ergeben hat
. Der Kammer iſt für beide Gaben undfür herbeigeführt durch die Geſtaltung , welche die Parteien felbſt

das gegebene Beiſpiel der herzliche Dank des Borſtandes
dem Rechtoverhältniffe durch den Vertrag gegeben haben , während

der bülføkaffe ausgeſprochen worden.
der Fall des § 321 durch Umſtände hervorgerufen wird , welche

nicht im Willen des Käufers liegen , von dieſem nicht einmal

verſchuldet zu ſein brauchen . Nur da , wo der Vertrag derart

an den Ablauf eines beſtimmten Zeitraums oder an einen be.
Ein Beitrag zu § 321 B. G. B.

ſtimmten Tag gebunden iſt, daß eine Leiſtung , welche ſpäter

Von Rechtsanwalt Dr. Niſſen , Hirſchberg i . Sul.
geſchieht, nicht mehr als Erfüllung des Vertrages anzuſehen iſt,

Wenn man den Inhalt der Vorſchrift des § 321 zunächſt wird mit Ablauf des Zeitraumes oder Tages audo jener Schwebe

negativ beſtimmen will, ſo gewährt dieſelbe weder ein Recht des zuſtand beſeitigt. Die Frage, wie dieſer Erfolg in den anderen

Rüdtritts vom Vertrage noch wirkt ſie eine Anderung des Ver- Fällen erreicht werden könnte, ſoll weiter unten erörtert werden .

trages . Die erſtere Negative tann dabin führen, daß der nach Ebenſowenig wie aufhebend wirkt § 321 ändernd auf

dem Vertrage vorleiſtungspflichtige Verkäufer, welcher unter Bes den Vertrag. Was die Vorausſeßungen der Vorſdrift neu

1
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begründen , iſt prinzipiell nicht die – ſei es auch nur durch wieder beſeitigt. Die Vorleiſtungepflidt hat ſich eben über den

das Ausbleiben der Sicherheitsleiſtung bedingte - UmwandlungUmwandlung Eintritt jener Bedingungen hinaus grundfäßlich erhalten und

der Leiſtungepflicht des einen Teils aus einer Vorleiſtungspflicht tann nach deren Wegfall nunmehr ihre volle Wirkung außern.

in diejenige einer Leiſtung Zug um Zug , ſondern der an ſich Sie braucht alſo nicht neu begründet zu werden. Als eine

ſeinem ganzen Inhalte nach , alſo mit der Vorleiſtung8 . derart veränderte Sachlage iſt es anzuſehen , wenn über das Ver.

pflidt fortbeſtehende Vertrag wird nur in ſeiner jeweiligen mögen des unſicheren Nachleiſtungspflichtigen der Konkurs eröffnet

Ausführung beeinflußt durch ein von außen an denſelben wird und der Ronkursverwalter an Stelle des Gemeinſchuldners

herantretendes Recht auf Sicherſtellung, welches fich, und zwar die Erfüllung vom Vorleiſtung&pflichtigen gemäß § 17 R. Kont. D.

erceptiviſd , nach dem Wortlaute der Beſtimmung dadurch zu verlangt, wofern die als Maffeſchuld zu bewirkende Nachleiſtung

verwirkliden hat , daß der in ſlechte Vermögensverhältniffe in der Reihenfolge der 89 58 , 59 cit. durch ausreichende Maſſe

geratene Teil endweder die Gegenleiſtung bewirkt oder Sicherheit geſichert iſt. Den Beweis , daß die Gründe des § 321 ſpäter

für ſie leiſtet. Dieſe Betrachtung ergibt: weggefallen find, hat der Nachleiſtungspflichtige zu führen.

A. Beſteht die Vorleiſtungspflicht fort, ſo kann bezüglich C. Nur das Recht auf Sicherung erwächſt dem Vorleiſtunge.

ihrer troß Vorliegen der Vorausſeßungen des § 321 auch pflichtigen, die Vorleiſtungspflicht an ſich iſt nicht beſeitigt. Es

Verzug eintreten . Entſprechend der Natur der Einrede als tann daher Vorleiſtung beanſprucht werden , ſofern dies in einer

einer dem Vorleiſtungspflichtigen gewährten Befugnis, fich gegen Weiſe geſchieht, bei der der Vorleiſtungspflichtige für ſeinen

ben Verluſt der ihm zutommenden Gegenleiſtung zu ſichern , Gegenanſpruch geſichert iſt. Hiernach ſteht nichts entgegen, daß

muß vom Vorleiſtungspflichtigen beanſprucht werden , daß er, der Vorleiſtungspflichtige, der zu zahlen hat, belangt werde auf

um einem Leiſtungsverzuge vorzubeugen bezw . wenn ein ſolcher Zahlung an die Hinterlegungsſtelle unter der Auflage, die Aus.

bereits eingetreten , ihn zu beſeitigen , den anderen Teil auch zahlung des Hinterlegten an Kläger nach Bewirkung von deſſen

wiffen laſſe, daß er von § 321 Gebrauch machen wolle. Die Gegenleiſtung zu bewilligen .

rechtliche Grundlage des § 321 erwächſt allerdinge nicht erſt Will man das Sicherungsrecht des Vorleiſtungspflichtigen,

mit der Anjage an den Gegenteil, ſondern iſt bereits gegeben troßdem es den Anſpruch auf die Vorleiſtung ſeinem Beſtande

mit der Verwirklichung der dort bezeichneten Tatſachen ( Entſch. und Inhalte nach nicht tangiert, dennod als eine Einrede im

D. R. G. Bd. 51 , welche eine außergerichtliche Kundmachung Sinne des § 813 Abſ. 1 auffaſſen, ſo wäre es nach vorſtehender

nicht als Erfordernis für die ſpätere gerichtliche Geltendmachung Darlegung (zu B) jedenfalls keine Einrede, durch die der An.

erachtet). Aber wem jene Tatſachen nicht ſchlechthin die Befugnis ſpruch auf die Vorleiſtung dauernd auégeſbloſſen wäre. Wird

zur Negation ſeiner Vertragepflicht, ſondern nur die Möglichkeit alſo die Vorleiſtung in Unkenntnis der Sadlage des § 321

zur Beeinfluffung der leşteren mittels ſelbſtändigen Gegenrechtes bewirkt, jo begründet dieſe Unkenntnis tein Rüdforderungsrecht

auf Sicherungsmaßnahmen an die Hand geben , der kann die gemäß § 813 .

entſprechende Rechtswirkung nur dadurch ins Leben rufen , daß Hinſichtlich der Vorausſeßungen des in § 321 geordneten

er auch wirklich jene Sicherungsmaßnahmen vom anderen Teile Schußes bemerke ich im einzelnen folgendes :

fordert. Dieſer Akt iſt konſtitutiv , nicht deklarativ . Die vor Als vorleiſtungepflichtig und daher geſchüßt hat diejenige

ihm eingetretenen Verzugsfolgen werden durch ihn nicht rüdwärts Partei zu gelten, welche die ihr obliegende Leiſtung ganz oder

beſeitigt. So lange der Vorleiſtungspflichtige das Recht nicht teilweiſe zu bewirken hat, bevor bezw. ohne daß gleichzeitig die

betätigt , tann folgeweiſe gegen ihn auch die Friſt des § 326 Gegenleiſtung des anderen , und zwar in vollem Umfange, ihr

in Gang geſeßt werden und der ſich an den Ablauf derſelben zu teilwird.zu teil wird. Mithin genießt den Schuß beiſpielsweiſe der

knüpfende Rechtonadteil eintreten. Iſt dieſer Rechtenachteil Verkäufer, der eine Anzahlung zu fordern, aber für den Reſt

einmal eingetreten , ſo wird er durd nunmehrige Ausübung des des Kaufpreijet ein Ziel bewilligt hat , auch für den Fall,

Rechtes aus § 321 nicht beſeitigt. Wird dagegen das Recht daß dieſe Anzahlung den weitaus größeren Teil des Kaufpreiſes

noch während des Laufe der Friſt des 8 326 ausgeübt, ſo wird ausmacht. Durch leßteren Umſtand könnte nur die Frage, ob

dadurch der weitere Lauf der Friſt gehemmt und dem Eintritt eine Gefährdung des Reſtpreiſes vorliegt , beeinflußt werden ,

des Rechtsnachteiles vorgebeugt, da dieſer nur auf der Baſis des wenn nicht etwa der Fall des § 320 Abſ. 2 gegeben iſt, welcher

(fich fortſeßenden ) Verzuges der ihm unterliegenden Partei zur eine Berufung auf § 321 abſchneidet. Vorleiſtungepflichtig iſt

Eriſtenz gelangen kann . Der Rechtsnachteil tritt aber troßdem nicht minder der den Kaufpreis kreditierende Verkäufer auch dann ,

ein , wenn der die Friſt Seßende Zug um Zugleiſtung oder wenn er vor der Lieferung der Ware eine Siderſtellung des

Sicherheit angeboten und der Vorleiſtungspflichtige fich auch Preiſes anzuſprechen hat. Nur iſt die Sicherheit bei der Frage,

dabei nicht zur Leiſtung herbeigelaſſen hat. ob dieKaufpreisforderung gefährdet iſt, ebenfalls zu veranſchlagen ,")

Die vorſtehend gewonnenen Ergebniſſe werden auch der und außerdem kann in der Sicherheitsbeſtellung ein ſtiljchweigender

Billigkeit geredt, denn es tann ſein, daß , wenn dem anderen vertragsmäßiger Ausſchluß des in § 321 verliehenen Rechtes

der Wille des Vorleiſtungspflichtigen, von § 321 Gebrauch zu enthalten ſein . Dieſes Recht iſt aber dem Verkäufer dann noch

machen, zur Kenntnis gelangt wäre, er Zug um Zugleiſtung night genommen, wenn er über den Kaufpreis einen vom Käufer

oder Sicherheit geboten und ſich dadurch vor dem Nachteil be. (allein ) gezeichneten Wechſel zahlungohalber empfangen hat. Sat

wahrt haben würde, den ihm das Unterbleiben der von ihm zu er den Wechſel in Geld umgeſeßt, ſo iſt ſeine Befriedigung

empfangenden Leiſtung bereitet hat.

B. Sind die Bedingungen für das Weigerungsrecht des *) Entſch. bed R. G. in Beilage zur Juriſt. Wochenſdrift 1903

Vorleiſtungøpflichtigen ſpäter weggefallen, ſo iſt damit auch dieſes Seite 33.
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damit nur proviſoriſch bewirkt, ſie wird erſt zu einer endgültigen, den aufzubringen ihm nicht möglich iſt. Nur wenn der Sach

wenn Käufer den Wechſel eingelöſt oder Verkäufer aus anderem leiſtungsanſpruch gefährdet iſt durch einen allgemeinen Rüd.

Grunde nicht mehr in die lage kommen kann, den Wechſel gang des Vermögens des Pflichtigen, findet auch auf einen ſolchen

feinerſeits einlöjen zu müſſen . Bis zu dieſer endgültigen Bes Anſpruch 321 Anwendung.Anſpruch § 321 Anwendung. – Abgeſehen hiervon tann fich

friedigung darf er unter den anderen Vorausſeßungen des § 321 der Anſpruch auf eine Sachleiſtung oder auf Dienſte unter dem

die Lieferung der Ware ablehnen . Einfluffe anderer Faktoren in einen Summenanſpruch verwandeln

War die Vermögenslage des anderen ſchon vor Abſchluß und in dieſer veränderten Geſtalt des Schußes des § 321

des Vertrages eine mißliche, ſo wäre, um das Recht aus S 321 jdledthin teilhaftig werden. Sol nun jener ( eventuelle)

zu begründen, darzulegen, daß damals die Gegenleiſtung troßdem Summenanſpruch erſt geſchüßt werden, wenn er wirklich ent

noch nicht gefährdet war, ſondern dies erſt geworden iſt, durch ſtanden iſt ( beiſpielsweiſe im Falle des § 280 Abſ. 1 der

eine nach Vertragsſchluß eingetretene weitere Verſchlechterung Schadensanſpruch erſt mit eingetretener Unmöglichkeit der Leiſtung),

der Vermögenslage des anderen . Streng genommen müßte fich oder tann er nach § 321 jdon geſchüßt werden , wenn Umſtände

hierauf die Beweispflicht des das Recht in Anſpruch Nehmenden in der Perſon des Pflichtigen die Beſorgnis begründen , daß er

richten . Da aber das Recht nur eine aus Billigkeitsrüdlichten entſtehen werde ? Ich möchte das leştere annehmen , um des

(Prot. 2. Kommiſſion S. 1264) eingeführte Sicherung bezweckt, vorhandenen Sicherungsbedürfniſſes willen , dem der § 321 zu

wird im Intereffe leichterer Durchführung desſelben der Be- dienen beſtimmt iſt.

rechtigte ſich darauf beſchränken können , nach Vertragsſchluß Für die das Weigerungsrecht des Vorleiſtungspflichtigen

eingetretene Tatſachen zu behaupten und zu beweiſen , welche an beendenden Akte (Gegen- oder Sicherheitsleiſtung) iſt eine Friſt

fich das in Rede ſtehende Sicherungebedürfnis als gegeben er . im Gefeße nicht beſtimmt. Nichtsdeſtoweniger ergibt fich eine

idheinen laſſen , während es Sache des Nachleiſtungepflichtigen ſolche aus folgender Erwägung: Die Befugnis des Nach .

ſein würde, den Vergleich zu ziehen zwiſchen der durch jene leiſtungspflichtigen, den Gegenſtand der Vorleiſtung zu fordern ,

Tatjachen geoffenbarten Vermögenslage nach dem Vertragsſchluſſe iſt im Falle des § 321 eine durch jene Afte (alternativ ) be.

und derjenigen vor demſelben , um feinerſeits den Beweis zu er- dingte. Die Befugnis an fich iſt zeitlich nur durch die geſek

bringen, daß das nämliche Sicherungsbedürfnis ſchon zu der liche Verjährungsfriſt begrenzt. Eine zeitliche Begrenzung läßt

Zeit exiſtierte, wo der Vertrag geſchloffen wurde. Zu einer ſich hier, wenigſtens der Regel nach, auch nicht aus der Bes

folchen Verteilung der Beweislaſt wäre gegenüber einem Ver. trachtung herleiten, daß eine längere Untätigkeit in Geltend

trage, der auf Grund einer ſchon bei ſeinem Abſchluß vor. machung eines Anſpruchs unter Umſtänden , nach dem Grundſatz

handenen die Gegenleiſtung gefährdenden Vermögenslage des von Treu und Glauben , als Fallenlaffen jenes Anſpruchs ange .

anderen Teiles , gemäß § 119 Abſ. 2 vom Vorleiſtungspflichtigen ſehen werden müſſe. (Staub , Romm. des H. G. B. S. 1306

angefochten werden könnte, außerdem zu gelangen mit der Uus- Erc. zu § 374 D.)Erc. zu § 374 D.) Dies trifft nämlich dann nicht zu , wenn

führung, daß der Nachleiſtungspflichtige, der nicht gelten laffen, die Untätigkeit des Nachleiſtungspflichtigen ihren Grund darin

fondern bewieſen haben will, daß ſeine nach dem Vertrage in batte , daß er die Bedingungen ſeiner Befugnis (Gegen- oder

die Erſcheinung getretene ſchlechte Vermögenslage nicht ſchon zur Sicherheitsleiſtung) bisher nicht zu erfüllen vermochte. Aber iſt

Zeit des Vertrages beſtanden habe, damit geltend machen würde, auch die Befugnis an fidh an Einhaltung einer Friſt (außer

daß der Vertrag alø zu gunſten des anderen mit der Anfechtbarkeit der Verjährungsfriſt) nicht gebunden , ſo trägt doch andererſeits

wegen Irrtums behaftet, zu ftande gekommen ſei. Das iſt aber die Bedingung der Befugniß ein Moment zeitlicher Be.

ein Tatbeſtand, über deſſen Nichtvorliegen nicht dieſem anderen, grenzung in ſich. Die Bedingung , daß die Gegen- oder Sicher.

fondern über deſſen Vorhandenſein dem Nachleiſtungspflichtigen heitsleiſtung angeboten werde, iſt mit Rückſicht darauf, daß das

der Beweis auferlegt werden müßte , denn von der Unanfecht- Rechtsverhältnis ſeiner Abwidelung entgegengeführt werden muß,

barkeit des Vertrages muß ausgegangen werden. dahin zu verſtehen, daß jene Leiſtung innerhalb angemeſſener

Die in § 321 vorausgeſepte weſentliche Verſchlechterung, Friſt angeboten werde. Ein in dieſem Sinne verſpätetes

welche feine verſchuldete zu ſein braucht, muß die Vermögens . Angebot iſt nicht mehr Erfüllung der Bedingung und daher

lage des anderen Teiles betreffen. Deshalb kann als durch ungeeignet , der Endigung des Erfüllungsanſpruches des Nach

dieſe Vorſchrift durch weg geſchüßt nur der Gegenſtand folcher leiſtungspflichtigen vorzubeugen. Nur wird nach Ablauf der

Anſprüche gelten , die auf Zahlung einer Geldſumme gerichtet jeweilig angemeſſenen Friſt der Vorleiſtungspflichtige fich noch

find, denn die finanzielle Gefährdung derartiger Anſprüche kann nicht ohne weiteres vom Vertrage losjagen können , ſondern es

nur in einer Verſchlechterung der Vermögendlage des wird analog § 326 verlangt werden müſſen, daß er dem anderen

Pflichtigen beſtehen. Andere Anſprüche, z . B. auf eine Sach. auch eine Friſt geſeßt habe mit der Erklärung, daß er nach

leiſtung oder auf Dienſte, entbehren bei eintretender Gefährdung deren Ablauf die Gegen- bezw . Sicherheitsleiſtung nicht mehr

ihres Gegenſtandes regelmäßig des fraglichen Schußes, da ent. annehme. Denn was nach § 326 derjenige zu fordern hat,

weder die Vermögendlage des Pflichtigen für ihre Verwirklichung der eine Leiſtung nicht bewirkt, mit der er fich im Verzuge be.

ohne jegliche Bedeutung iſt oder, wo dies nicht der Fall, das findet, muß erſt recht im vorliegenden Falle der mit ſeiner

damit zuſammenhängende Unvermögen , die ſpezielle geſchuldete Leiſtung nicht im Verzuge befindliche Nachleiſtungspflichtige

Leiſtung zu gewähren, noch nicht ohne weiteres als Verſchlechtes anſprechen können.

rung der ( allgemeinen ) Vermögendverhältniffe bezeichnet werden Nicht ſchwerer darf es dem Nachleiſtungspflichtigen, der die

tann. Beiſpiel : Verkäufer befiße das Raufgrundſtück nicht und Gegenleiſtung , zu der er zur Zeit nicht verpflichtet iſt, nicht

könne es ſich nur verſđịaffen für einen erorbitant hohen Preis , bewirken will, fallen , das Rechtsverhältniß zu beenden. Auch
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ihm muß es freiſtehen , unter Einhaltung angemeſſener Friſt an lich die Eintragungsbewilligung ausſprechen und mithin zu der

den anderen die Erklärung zu erlaſſen , daß wenn dieſer nicht Bewilligung des Vorerben die Zuſtimmung des Nacherben hin .

ſchlechthin dem Vertrage gemäß vorleiſte, nach Ablauf der Friſt zutreten.

ſeine Leiſtung nicht mehr angenommen werde. Allerdings werden Sodann überträgt das Kammergericht das gewonnene

die hier in Frage kommenden Friſten erheblich ausgedehnter Reſultat auf den befreiten Vorerben , von zwei Erwägungen

ſein müſſen , als es bei unmittelbarer Anwendung des § 326 geleitet : einmal mit Rüdřicht darauf , daß der § 52 zwiſchen

der Fall wäre. beiden Arten der Vorerbſchaft, weil gleichmäßig die Eintragung

der Verfügungsbeſchränkung verlangend, keinen Unterſchied

ſtatuiere, und weiter mit Rüdlicht darauf, daß der Grundbuch.

Der § 41 Grdb. D. und die Vorerbſchaft.
richter der Prüfung der Frage, ob die Verfügung des Vorerben

dem Nacherben gegenüber wirkſam , weil das Kauſalgeſchäft be.
Von Juſtizrat Dr. Ludwig Cohn (Breslau) .

treffend, überhoben ſei.

Nach § 40 Grdb. D. foll eine Eintragung nur erfolgen , Unſeres Erachtens wird dem Rammergericht weder in den

wenn derjenige, deffen Recht davon betroffen wird – der ſogen. Reſultaten , zu denen es gelangt, noch in den Gründen , durch

paſſiv Beteiligte als Berechtigter eingetragen iſt. Hiervon die es dazu gelangt, beizutreten ſein.

macht der § 41 inſofern eine Ausnahme, als der Erbe des ein- Behufe Stellungnahme zu der Kontroverſe wird man mit

getragenen Berechtigten von dem Eintragungszwang befreit iſt, dem Kammergericht von dein § 19 Grdb. D. auszugehen haben,

wenn es ſich um die Übertragung oder Aufhebung eines für den deffen Bedeutung nicht ſtreitig iſt. Das B. G. B. verlangt

Erblaſſer eingetragenen Rechts handelt. Die Anwendung der zur rechtogeſchäftlichen Erwerbung, Belaſtung oder Anderung

Ausnahmevorſchrift auf den Vorerben bereitet der Praris von Rechten an Grundſtücken einen Vertrag zwiſchen dem

Schwierigkeiten. Nach der herrſchenden Anſicht iſt der befreite materiell Berechtigten und dem Gegenkontrahenten. Die Grbd. D.

Vorerbe vom Eintragungszwang dispenſiert, nicht dagegen der überläßt es , ſo weit die Auflaffung in Betracht kommt, bei

nicht befreite Vorerbe, welcher daher, wil er grundbuchmäßig der Regel ($ 20) , im übrigen beſcheidet ſie ſich mit dem Konſens

verfügen, ſeine Eintragung im Grundbuch nach § 52 mit. des in ſeinem materiellen Recht eine Verkürzung erleidenden

hin unter Vermerk ſeiner Verfügungsbeſchränkung bewirken Teil: (8 19) . Müßten daher bei der Auflaffung Vorerbe und

müßte. ) Nacherbe zuſammen handeln , um Eigentum auf den Erwerber

Dem iſt das kammergericht in ſeinem Beſchluß vom zu übertragen, ſo wäre damit erwieſen, daß ſie auch im übrigen

16. Februar 1903 ) entgegengetreten , indem eß unter dem alé paſſiv Beteiligte im Sinne des § 19 zu erachten ſeien ; wäre

,, Erben " im Sinne des § 41 den Vorerben und Nacherben zu- dies nicht der Fall, ſo wäre damit die Anſicht des Kammer.

gleich verſteht, gleichviel ob eß fich um eine befreite oder nicht gerichts widerlegt. Unſeres Erachtens wird man jedoch inſoweit

befreite Vorerbſchaft handelt. Demnach erachtet es den § 41 dem Rammergericht beitreten müſſen .

nur dann für anwendbar, wenn Vorerbe und Nacherbe gemein . Das B.G.B. fennt bekanntlich den römiſch -rechtlichen Sat

ſchaftlich die Gintragung bewilligen. Das Kammergericht weicht „semel heres semper heres “ nicht, im Gegenteil läßt es eine

mithin von der Herrſchenden Anſicht in zweifacher Richtung ab : Mehrheit von Erben in der Weiſe zu, daß der eine den anderen

die befreite Vorerbſchaft wird den Grundfäßen über die nicht ablöſt. Darauf beruht das Weſen der Vorerbſchaft; der Vor

befreite Vorerbſchaft unterſtellt , und der Eintragung im erbe hört auf Erbe zu ſein , die Erbſchaft fällt dem Nacherben

Grundbuch wird das Zuſammenwirken von Vorerben und an (§ 2139 B. G. B.) . Das Eigentum an dem Nachlaß.

Nacherben für gleich erachtet. Die Folge davon iſt, daß grundſtüđ, welches vorher dem Vorerben zuſtand, geht damit in

der Vorerbe – ob befreit oder nicht befreit – die Wahl hat,die Wahl hat, das Eigentum des Nacherben über. Danach kann der Vorerbe

ob er dem 52 genügen oder die Zuſtimmung des Nacherben das Eigentum nur für die Dauer, während deren es ihm zu.

erbringen will. ſteht, der Nacherbe nur von der Zeit oder von dem Ereignis

Das Kammergericht begründet ſeine Anſicht wie folgt : ab, mit welchem es ihm anfällt , übertragen. Die Auflaffung

Zunächſt wendet es ſich der nicht befreiten Vorerbſchaft zu . müßte fich daher, wenn man ſcharf formuliert, bei gleichzeitiger

In Übereinſtimmung mit der herrſchenden Lehre wird deduziert Anweſenheit von Vorerbe und Nacherbe dahin abſpielen, daß

daß der Nacherbe mit Rüdficht darauf , daß er durch eine Ver. der Vorerbe das Eigentum während der Dauer der Vorerbidhaft,

fügung des Vorerben, bona fides des Erwerberg vorausgeſeßt, der Nacherbe für die weitere Zeit dem Erwerber überträgt.

beeinträchtigt wird (88 2113 Abſ. 3 , 2130 Abſ. 1 und § 892 Wollte der Vorerbe allein auftreten , ſo ſtände ihm entgegen ,

B.G.B.) neben dem Vorerben als paſſiv Beteiligter im Sinne daß die Auflaffung keine Bedingung oder Befriſtung verträgt

des § 19 Grdb . D. zu gelten habe. Darnach müßten nach (S 925 Abſ. 2 B. G. B.) . Wollte der Nacherbe allein auftreten,

der Regel des § 40 entweder Vor- und Nadherbe im Grund- ſo ſtände ihm entgegen, daß ihm während der Dauer der Vor.

buch eingetragen werden , wofür der § 52 maßgebend ſei, oder erbſchaft das Verfügungsrecht abgeht. In der Praxis ſpielt

nach der Ausnahme des § 41 Vor- und Nacherbe gemeinſchaft. fich die Sache freilich einfacher ab : der Vorerbe bringt die Zu

ſtimmung des Nacherben bei, in Wahrheit hat ſich aber damit

nichts geändert. Hört nämlich mit dem Fall des Eintritts der
1) Turnau - Förſter, Liegenſchaftsrecht Bd. I S. 341. F. 3. pro

1903 Nr. 8 S. 198 Drewed: Unanwendbarkeit des § 41 Grdb. D. Nacherbfolge das Recht des Vorerben auf , ſo verfügt der Vor.

im Falle einer nicht befreiten Erbſdyaft.
erbe über den jenſeite liegenden Zeitraum als nicht Berechtigter

9) R. d . D. L. G. Bd. VI Nr. 52 S. 320 fg. und verſchafft ſich das ihm mangelnde Verfügungsrecht auf dem

-
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im & 185 B.G.B. vorgezeichneten Wege, ſodaß die Erklärungen, damit von ſelbſt aufgeklärt, warum er zur Aufgabe eines Rechts,

welche er vor dem Grundbuchrichter abgibt, in zwei Teile zec- das damit dem Übergang auf den Nacherben entzogen wird,

fallen, in die Erklärungen , die er fruft eigenen Rechts, und in deſſen Zuſtimmung nicht entraten kann.

die, welche er, fid fremdes Recht anmaßend, abgibt. Aber auch ſoweit ich mit dem Rammergericht gehe und

Vielleicht noch ſchärfer tritt die Duplizität der Erben, mit ich gehe mit ihm, ſoweit der nicht eingetragene Vorerbe in

der wir es hier zu tun haben, hervor, wenn man von einem Betracht kommt – find die von ihm gemachten Ausführungen

Rechtsgeſchäft ausgeht , welches eine Bedingung oder Zeit- von einer gewiſſen Ungenauigkeit nicht frei, eine Ungenauigkeit,

beſtimmung zuläßt und mithin nicht dem § 20, ſondern dem welche, wie wir bald ſehen werden, nicht ohne Rüdwirkung für

§ 19 Grdb . D. unterſteht. Wollte der Vorerbe eine Hypothet die Beurteilung der Stellung des befreiten Vorerben geblieben iſt.

an einen Dritten mit der Maßgabe abtreten, daß mit dem Ein- Zwiſchen dem § 19 Grdb. D. und § 185 B. G. B. iſt

tritt des Falles der Nacherbfolge die Hypothet an den Nachlaß nämlich ſcharf zu ſcheiden. Bei Anwendung des § 19 Grdb . D.

zurücfällt, ſo wüßte ich nichts, was dem entgegenſtehen würde. haben wir es mit zwei berechtigten Perſonen zu tun , dem Vor,

Will er dies dagegen nicht, ſo iſt er genötigt, in die Rechte des erben und dem Nacherben, bei Anwendung des § 185 B. G. B.

Nacherben einzugreifen und entweder eine Zeffion beizubringen, mit einer berechtigten und einer nicht berechtigten Perſon , dem

in welcher der Nacherbe auch ſeinerſeits die Abtretung der Hypo. berechtigten Vorerben und dem unberechtigten Nacherben , oder,

thek von dem Zeitpunkt ab , in welchem ihm die Erbſchaft an . auch umgekehrt. Hätte das Rammergericht dies berücfidhtigt,

fällt, ausſpricht, oder, was auf das nämliche hinauskommt, die ſo wäre der von ihm eingenommene Standpunkt mit voller

Zuſtimmung des Nacherben , ſo weit er die eigene Machtſphäre Schärfe dahin zu tage getreten : Der $ 41 Grdb. D. feßt, wenn

überſchreitet, beizubringen . Wir haben e$ mithin auch hier in der Erblaffer mehrere Erben berufen hat, die Bewilligung der

Wirklichkeit mit zwei Bewilligungen zu tun : mit einer des Vor- Geſamtheit der Erben voraus , ob der Erbfall fich gleichzeitig

erben und mit einer des Nacherben, wie dies denn auch nicht oder futzeffive vollzieht, iſt dabei gleichgültig. Und eben ſo

anders ſein kann, wenn auf den Erblaſſer zwei Univerſalſucceſſoren wenig, wie dabei auseinander zu ſeßen geweſen wäre, daß die

zeitlich aufeinander folgen. Vor- und Nacherbe zuſammen find Bewilligung auch durch einen Bevollmächtigten ausgeſprochen

mithin der „ Erbe“ , den der § 41 Grdb. D. im Sinne hat. werden dürfe, ganz ebenſo wenig war dabei darauf einzugehen,

Daran ändert auch nichts der Umſtand und hier muß daß der Mangel der Vollmacht durch die Zuſtimmung erjeßt wird.

ich mich von der Anſicht des Kammergerichts trennen -, wenn Wende ich mich nunmehr, dem vom Kammergericht ein

die Eintragung der Vorerbſchaft in Gemäßheit des § 52 Grdb.D. geſchlagenen Wege folgend, der befreiten Vorerbſchaft zu – die

erfolgt iſt. Nicht der Nacherbe wird zugleich mit dem Vorerben Falle der unentgeltlichen Verfügung und die ihr im § 2115

eingetragen - die$ verbietet ſich auch ganz von ſelbſt ſondern B.G. B. gleichgeſtellten Akte ſcheiden aus , weil inſoweit von

nur der Vorerbe als beſchränkt verfügungsberechtigt. Die Ein. einer befreiten Vorerbſchaft nicht die Rede ſein kann – fo

tragung der Dispoſitionsbeſchränkung hat aber nur eine ver. mangelt es an einer Mehrheit von zur Verfügung berechtigten

hindernde, teine poſitive Bedeutung. Die mala fides, mit Perſonen : dem zur Verfügung berechtigten Vorerben ſteht der

welcher durch ſie jeder ſie mißachtende oder ſie ignorierende Er. hierzu nicht berechtigte Nacherbe gegenüber. Die Übertragung

werb behaftet iſt, ſtellt den Grundjaß, daß niemand mehr Rechte der Grundfäße, welche eine Mehrheit von zur Verfügung be .

abtreten kann , als er ſelbſt hat, wieder her. Damit erſchöpft rechtigten Perſonen vorausſeßen, auf die entgegengeſepte Voraus .

fich aber auch die Bedeutung der eingetragenen Dispoſitions. feßung verbietet ſich damit von ſelbſt. Der befreite Vorerbe iſt

beſchränkung. Zediert der eingetragene Vorerbe eine zum Nach. allein im Sinne des § 19 Grdb. O. paſſiv beteiligt, und daraus

laß gehörige Hypothek, fo fällt mit ſeinem Recht auch das des folgt ohne weiteres feine Befreiung von dem Eintragungszwang,

Zeſſionars; fol dies nicht geſchehen, fo bedarf er zur Abtretung welchen der § 41 dem paffio beteiligten Univerſalfutzeffor des

der Zuſtimmung des Nacherben ganz ebenſo, wie der nicht ein. eingetragenen Erben gewährt.

getragene Vorerbe. Wenn das Kammergericht zu einem abweichenden Reſultat

Damit iſt zugleich auch die Ausnahme, die man von dem gelangt, fo hängt dieß damit zuſammen, daß durch die Hinein .

Grundſaß , wonach der eingetragene Vorerbe bei ſeinen Ver . ziehung der „ Zuſtimmung" in die Beſprechung der Kontroverſe

fügungen der Zuſtimmung des Nacherben nicht bedarf, zu machen fich das Bild verdunkelt hat. Indem das Kammergericht die

pflegt, aufgeklärt. Der Eintragung der Dispoſitionsbeſchränkung bei der nicht befreiten Vorerbſchaft gewonnenen Reſultate auf

ungeachtet, wird dem Vorerben die Berechtigung, eine Hypothek, die befreite Vorerbſchaft überträgt und darum auch den befreiten

Grund- oder Rentenſchuld ohne Zuſtimmung des Nacherben zur Vorerben vor die Wahl ſtellt, ob er ſich mit der entſprechenden

löjdung zu bringen, abgeſprochen . 3) Dispoſitionsbeſchränkung im Grundbuch eintragen laſſen oder

Die ſcheinbare Ausnahme entſchwindet, wenn man den die Zuſtimmung des Nacherben einholen will, überſieht eß , daß

Unterſchied zwiſchen einem eingetragenen und nicht eingetragenen bei der zweiten Alternative neben dem zur Verfügung berechtigten

Vorerben – von der verhindernden Wirkung der Dispoſitions. Vorerben fein gleidsfalle hierzu Berechtigter, wenn auch temporár

beſchränkung abgeſehen - aufgibt. Bedarf der Vorerbe, er ihm nachfolgend, der Nacherbe, ſteht. Die Übertragung des

mag eingetragen ſein oder nicht, zu einer in die Rechte des Wahlrechts von dem nicht befreiten Vorerben auf den befreiten

Nacherben eingreifenden Verfügung deffen Zuſtimmung, ſo iſt Vorerben hat deshalb die Folge, daß der Berechtigte auf die

Zuſtimmung des Nichtberechtigten angewieſen, und daß der Zu.

3) Turnau: Förſter a . a . D. S. 341. Planck Romm. zu § 2113 ſtimmung des Nichtberechtigten die Eintragung einer Dispoſitions

B.G. B. Note 3 S. 292. beſchränkung gleich geachtet wird !
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Überdies fordern auch die Gründe, weshalb das Kammer. Grundbuch charakteriſiert; ich wenigſtens wüßte nicht, welchem

gericht die Übertragung für zuläſſig erachtet, zum Widerſpruch Zwecke eine Eintragung dienen ſollte, welche, wenn gerade die

heraus. Eventualität eintritt, für die ihre Eintragung verlangt wird,

Freilich iſt nach § 52 Grdb. D. auch bei der befreiten aus dem Grundbuch zu verſchwinden hat. Nur nugloſe Koſten

Vorerbſchaft eine Verfügungsbeſchränkung einzutragen, allein von würden dadurch den Beteiligten erwachſen .

vornherein fällt auf, daß das Gefeß hierbei die Hervorhebung Die Beſprechung der Kontroverſe dürfte aber auch von

der Befreiung anordnet. Damit iſt deutlich genug zum Aus. einem allgemeineren Geſichtspunkt auß von Intereffe ſein ; fie

drud gebracht, daß das Gefeß die Gleichſtellung des befreiten gibt der Praris einen Fingerzeig , daß ſie gut daran tun wird,

mit dem nicht befreiten Vorerben, von der das Kammergericht eine vermeintliche Unſtimmigkeit zwiſchen den Sollvorſchriften

ausgeht, ablehnt. In der Tat verbietet ſich auch die Gleichſtellung der Grdb. O. und dem materiellen Recht nicht derart zu

von ſelbſt: die Eintragung der Dispoſitionsbeſchränkung bei der beheben , daß ohne zwingenden Grund dem Formalismus das

nicht befreiten Vorerbſchaft bezweđt einen Erbſchaftsgegenſtand, Übergewicht zugeſtanden wird. Vielleicht entnimmt zugleich der

über den der Vorerbe verfügt hat, bei der befreiten Vorerbſchaft Grundbuchrichter daraus , daß ſeine Beſorgnis, er könne fich,

einen Gegenſtand, über den er nicht verfügt hat, als zum Nach wenn er ſich nicht nach dem Präjudiz des Kammergerichts

laß gehörig kenntlich zu machen. 4) richtet, regreßpflichtig machen, aus doppeltem Grunde hinfällig

Aber auch der zweite Grund, mit dem das Kammergericht iſt: einerſeits begeht der, welcher bei einer Kontroverſe fich der

operiert, erſcheint zu weitgehend. Denn wenn auch der Grund. Anſicht anſchließt, die er für die richtigere hält, kein Verſehen,

buchrichter nach dem formalen Konſensbetrieb nur die legitimation und andererſeits fügt er einem anderen keinen Schaden zu , wenn

des paſſiv Beteiligten zu prüfen hat, ſo erfordert doch, wenn er dem Nadherben nicht die Rechte einräumt, welche ihm nach

das Gefeß einen Unterſchied zwiſchen entgeltlicher und unent. materiellem Recht nicht gebühren.

geltlicher Verfügung macht, und dort das Verfügungsrecht des

Vorerben anerkennt, hier beſeitigt, die Prüfung der Legitimations.

frage eine Entſcheidung über die damit im Zuſammenhang Die Wiederholung der unwirkſamen Zuſtellung

ſtehende Vorfrage. Wäre es anders, ſo wäre der Grundbuch.
einer Rechtsmittelſchrift.

richter in der Lage, die Eintragung jeder Verfügung, durch die
(Zu dem Urteile des Reiche gerichts vom 15. Mai 1903 .) * )

der Vormund ein für ſeinen Mündel eingetragenes Recht über.

trägt, abzulehnen : ob die Übertragung gegen Entgelt oder
Von Juſtizrat A. Weftrum zu Celle.

ſchenkungsweiſe geſchieht, darum brauchte er ſich nicht zu kümmern, Eine Vorſchrift, deren Sinn und Zweck der Einſender dieſes

und die Möglichkeit, daß der abſtrakten Eintragung& bewilligung weder ſelbſt zu ergründen , noch irgend ein anderer Juriſt ihm

ein Schenkungsgeſchäft zu grunde liegt , wäre ausreichend, den klarzulegen vermocht hat, iſt die , daß Berufung und Reviſion

§ 1804 B. G. B. zur Anwendung zu bringen. nicht vor , ſondern höchſtens unter gleichzeitiger Zuſtellung

Aber auch wenn man den theoretiſchen Gründen , mit denen des anzufechtenden Urteils eingelegt werden können. Und daß

ich mich gegen das Kammergericht gewendet, nicht beitreten dies nicht etwa nur eine rein ſubjektive , in mangelndem Ver .

könnte, müßte man ſich doch, ſoweit der befreite Vorerbe in ſtändnis für den tieferen Sinn jener Vorſdrift begründete

Betracht kommt, gegen den Tenor feiner Entſcheidung auflehnen . Empfindung iſt, erhellt am beſten daraus , daß die hannoverſche

Das Wahlrecht, welches das Kammergericht dem befreiten bürgerliche Prozeßordnung, welche von 1852—1879 galt, und

Vorerben gewährt, iſt ihm nämlich kraft poſitiver Vorſchrift unter welcher Einſender dieſes lange gearbeitet hat , jene

des Gefeßes abgeſprochen . Nur der Vorerbe, welcher Ver. Vorſchrift nicht kannte. Nie hat er gehört , daß irgend jemand

fügungen mit Wirkung gegen den Nacherben nicht vornehmenjene Vorſchrift vermißte. Im Gegenteil, man empfand die

kann, hat das Recht, den Nacherben um ſeine Einwilligung Zuläſſigkeit einer früheren Einlegung des Rechtsmittels als eine

hierzu anzugeben , mithin nicht der befreite Vorerbe, dem der große Wohltat. In wichtigen Sachen legte man gern und ab

Erblaſſer die Machtbefugnis verliehen hat, in deren Ermangelung ſichtlich vor Zuſtellung des Urteils die Berufung ein. Rügte

der nicht befreite Vorerbe ſich an den Nacherben wenden muß dann einmal der Gegner , daßdann einmal der Gegner, daß die Zuſtellung an einem

(8 2120 B. G. B.). Mangel leide (ex officio wurde nach der bürgerlichen Prozeß .

Darnach bliebe dem befreiten Vorerben , wenn er ſich dem ordnung die Rechtzeitigkeit und Rechtsförmlichkeit derſelben nicht

Beſchluß des Kammergerichts fügen will, nichts übrig , als ſeine geprüft), ſo machte man den Fehler durch eine erneute Zuſtellung

vorherige Eintragung im Grundbuch zu erwirken . Welches wieder gut, falls nicht etwa inzwiſchen eine Zuſtellung von der

Soidjal hätte nun die Dispoſitionsbeſchränkung, mit der nun. Gegenſeite erfolgt und danach die Friſt abgelaufen war.

mehr das Grundbuch belaſtet iſt ? Mit der Übertragung des Durch die Zuſtellung des Urteils mahnt die gewinnende

von ihr betroffenen Rechts wäre ſie gegenſtandslos geworden. Partei den anderen Teil daran , wenn er mit dem Urteile nicht

Der Fortbeſtand der Eintragung einer Beſchränkung, welche dem zufrieden ſei , die Sache an den höheren Richter zu bringen .

Erwerber gegenüber ihre Wirkung verloren hätte, würde mit Weshalb aber der unterlegene Teil nicht auch ohne folde Mahnung

der wirklichen Rechtslage in Widerſpruch ſtehen und mit der ſich an denſelben foll wenden dürfen , iſt eben ſo wenig abzuſehen,

negatoria aus dem Wege zu räumen ſein (8 894 B. G. B.) . wie es verſtändlich ſein würde, wenn man einem Souldner ver

Damit wäre ihre Bedeutungsloſigkeit auch für das formale bieten wollte, ungemahnt zu zahlen.

1

4) Mugdan, Materialien , Bd. V S. 60. *) Vergl . S. 270, 278 ; Entſch . d. R. O. Bd. 55 S. 20.
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Leider aber iſt nun einmal jene Vorſchrift von der Un. leglich , daß eine erneute Zuſtellung der Berufung nach der des

zuläſſigkeit früherer Ginlegung der Rechtsmittel in die 3. P. D. Urteils wirkungslos ſei, fo würde folches den Juriſten , die den

übergegangen und fie iſt auch – obwohl die Entſcheidungen Zweck einer Terminsbeſtimmung kennen , wohl kaum entgangen

betreffs der Zuläſſigkeit früherer Einlegung des Einſpruche zeigen, ſein. Der unwiderlegliche Grund für jene Ünwirkſamkeit muß

daß eben nur die Gefeßesworte, nicht innere Gründe gegen die daher ſchon in den Worten fie iſt nur feſtgeſeßt für das Ver .

Zuläſſigkeit der Einlegung von Rechtsbehelfen vor Beginn des fahren , welches durch die Rie enthaltende Ladung eingeleitet wird .“

Friſtablaufes ſprechen –, durch die Novelle zur 3. P. D. nicht Die Worte ſind etwas dunkel. Allein, man mag fie drehen und

beſeitigt. Dieſe Novelle, die ſo viele wohltätige und vernünftige wenden und anſehen , ſoviel man will, man wird , fürchte ich,

Beſtimmungen enthält, wird hoffentlich dermaleinſt durch eine einen die Entſcheidung rechtfertigenden Grund und gar einen

Novelle zur Novelle ergänzt, welche bei den Rechtsmitteln die Grund, der unwiderleglich iſt, d . h . alſo doch wohl einen klaren ,

Beſtimmung, daß ſie nicht vor Zuſtellung des Urteils eingelegt jedem einleuchtenden Grund in jenen Worten nicht entdeđen .

werden dürfen, und die Offizialprüfung ftreidt. Auch dieſe Sene Worte leben mit tühnem Sprung über eine weitflaffende

leştere ; denn zwar ſagen zu ihrer Rechtfertigung die Motive Lüde zwiſchen Vorderíaß und Schluß fort und enthalten ſogar

zur 3. P. D. , es ſei für ein Gericht unwürdig , nochmals über einen logiſchen Widerſpruch. Nicht für beliebige Zwede feßt

eine bereits rechtsträftig entſchiedene Sache zu erkennen ; allein der err Präſident den Termin an , die Parteien können nicht

die Mitglieder des vormaligen Oberappellationsgerichte Selle etwa erſcheinen und erklären , fie wollten lieber einen anderen

haben nie das Gefühl gehabt, unwürdig zu handeln, wenn fie zwiſchen ihnen ſchwebenden Prozeß verhandeln. Aber folgt daraus ,

in eine Prüfung der rechtzeitigen und rechtsförmlichen Einlegung daß der Termin nun anſtehe und nur anſtehe für das Verfahren ,

der Berufung erſt auf Verlangen des anderen Teils eintraten, welches durch die ſie (b. 5. wohl die Terminsbeſtimmung ?) ent.

eine Prüfung , bei der das Gericht ja ſchließlich doch immer auf haltende ladung eingeleitet wird ? Die Ladung hat fich nach

den guten Willen der Anwälte angewieſen iſt. der Verfügung zu richten, denn ich ſoll laden und ordnung 8 .

Indeffen mit einer Novelle zur Novelle wird eß , obgleich mäßig laden zu derjenigen Verhandlung , für welche der Vor.

fie nur aus wenig Zeilen zu beſtehen brauchte, wohl noch gute fißende den Termin anberaumt hat ; nicht aber ridhtet ſich der

Wege haben. Um ſo bedauerlicher iſt es , daß die Entſcheidung Sinn und Inhalt der Terminsverfügung nach der ſpäteren

des Reichsgerichts vom 15. Mai a. c . 94/03 II die Konſequenzen Ladung. Außerdem muß man in die unzutreffende Begründung

des ungerechtfertigten Verbots einer Rechtsmitteleinlegung vor des Reidegerichts zwiſchen enthaltende“ und „ ladung “ noch,

Zuſtellung des Urteils noch zu verſcharfen droht. Danach foll, wenn ſie überhaupt einen Sinn geben ſoll , ergänzen die Worte

wenn der Anwalt die Berufungsſchrift vor Zuſtellung des Urteils „ erſte Ladung ". Aus die wiederholte Ladung enthält die

eingereicht und zugeſtellt hat, eine nochmalige Zuſtellung der Terminsverfügung, und man müßte, wenn man die Konſequenzen

Berufungeſchrift nach Zuſtellung des Urteils unwirkjam ſein . des reichsgerichtlichen Urteils in vollem Maße ziehen will , in

Und worauf ſtüßt ſich dieſes , mit der Praxis und einer früheren allen Fällen , da eine mehrfache Zuſtellung erfolgt, nur die erſte

Entſcheidung des Reichsgerichts in Widerſpruch ſtehende Urteil ? Zuſtellung wirken laffen, weil der Herr Präſident den Termin

Zunädſt führt das Reidsgericht – oder genauer der be. nur für das durch die erſte Ladung einzuleitende Verfahren an.

treffende Senat - aus , daß ein weſentliches Erfordernis rechts- geſeßt habe. Wenn man alſo z . B. mehreren Anwälten zuſtellen

wirkſamer Einlegung der Berufung , die Aufforderung zum läßt , weil man zweifelt, wer als Prozeßvertreter erſter Inſtanz

Erſcheinen in dem hierfür nach § 216 der 3. P. D. beſtimmten, anzuſehen fel , ob z. B. die einfache mündliche Meldung eines

nicht in einem in der Schrift etwa bloß genannten Termine ift ". neuen gegneriſchen Anwalts zwiſchen der Verhandlung und der

Das hat noch niemals jemand bezweifelt. Urteilopublikation, bezw . zwiſchen dieſer und der Zuſtellung wirke,

Das Reichsgericht ſagt weiter : ſo würde die zweite Zuſtellung ſtets unwirkjam ſein und es

„ Nach der 3. P. O. iſt ferner Terminsbeſtimmung die könnte jede wiederholte Zuſtellung an denſelben oder einen

gerichtliche, dein Vorſißenden zugewieſene Verfügung, in anderen Anwalt unterbleiben , weil, wenn man das erſtemal nicht

der erklärt wird , daß das Gericht zu der bezeichneten das Richtige getroffen hätte oder die erſte Zuſtellung wegen

Zeit bereit ſei , die Verhandlung , zu welcher geladen eines Verjeben der Poſtboten unwirkſam wäre , die neue an

werden foll, mit den Parteien vorzunehmen ; fie iſt fich korrekte Zuſtellung doch nichts mehr nüßen würde. Dieſe

darnach kein Blankett für irgend ein von der Partei Konſequenz wäre um fo wunderbarer, alo ja eine nichtige erſte

noch zu beſtimmendes Verfahren , ſie iſt nur feſtgefeßt Zuſtellung eben ihrer Nichtigkeit wegen gar keine Bedeutung

für das Verfahren , welches durch die ſie enthaltende weder zu gunſten noch zum Nachteile des Zuſtellenden

Ladung eingeleitet wird. Daraus ergibt ſich unwider . beanſpruchen kann.

leglich, daß , wenn durch die Zuſtellung der jene Ladung Dazu tommt , daß das Gefeß ausdrüdlich geſtattet, eine

enthaltenden Berufungsſchrift ein Verfahren über eine Präſidialverfügung vor der Zuſtellung deß anzufeytenden Urteils

zwar im Sinne des § 516 Abſ. 2 der 3. P. O. wirkunge. zu erwirken . Man kann dann die Berufungsſchrift mit der Ver.

loſe Berufung eingeleitet wird, durch welche das bezeichnete fügung wochen ., ja monatelang liegen laſſen, bis die Zuſtellung des

Verfahren eingeleitet wurde, verbraucht iſt und nicht mehr Urteils geſchehen iſt bezw . gleichzeitig mit der Berufung geſchieht.

zu einer neuen Berufungseinlegung , die ein neues Was tut es da , wenn man vielleicht in der Eile den Auftrag

andereó — Verfahren einleitet, verwertet werden kann. “ zur Zuſtellung gibt , ehe das Urteil zugeſtellt war , und nun ,

Auch dieſe Auseinanderſeßungen bis zu den Worten : fie feine Fehler erkennend, ſpäter die Zuſtellung wiederholt. Dabei

iſt nur ... , ſind ſelbſtverſtändlich. Folgte aus ihnen unwider. braucht auch nicht einmal ein Veridulden vorzuliegen. Wie oft

-

1 1
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wird man als Armenanwalt zugeordnet durch einen als „ eilig " wenn die landgerichtliche Anſicht richtig wäre , würden die

bezeichneten Beſchluß, ohne fofort erſehen zu können, ob das dem Rechtsanwälte, denen das einzige Beweismittel für ihre Ver.

Beſchluß beigefügte Urteil zugeſtellt iſt. Dann legt man zunächſt, teidigung und Rechtfertigung nach Herausgabe der Handakten

uin nichts zu verſäumen, die Berufung ein und ſtellt fie ſpäter, entzogen iſt, chitanöſen Angriffen ihrer Klienten faſt bülflos

wenn das Urteil noch nicht zugeſtellt war, nochmals mit dieſem preisgegeben ſein. Gerade den ſtreitſüchtigen Mandanten gegen .

zu . Weshalb ſoll man ba nun immer eine neue Berufung über iſt es von unſchäßbarem Werte, wenn der Rechtsanwalt

einreichen und die frühere zurüdziehen? im Befiße ſeiner Handakten ſeinen Standpunkt vertreten kann .

Das leßtere iſt ja dann ſogar völlig untunlich , wenn man Anderen Auftraggebern gegenüber wird die Frage, ob der Anwalt

(wie z. B. dem Einſender dieſes unlängſt geſchah) wegen Wechſels zur Herausgabe der Handakten verpflichtet iſt, kaum brennend

und Todes der Anwälte nicht genau erfahren kann , ob früher werden. Mit Rückſicht auf das allgemeine Intereffe, welches

ſchon zugeſtellt war und nur vorſorglich die Zuſtellung wiederholt. die Sache bietet , ſei es geſtattet, näher darauf einzugehen.

Jedenfalls aber entſtehen durch die wiederholte Einlegung der Die Frage, ob die Tätigkeit des Rechtsanwalts nach

Berufung Roſten und Weiterungen . Die Vermehrung derſelben B. G. B. unter den Dienſtvertrag oder unter den Werkvertrag

iſt das einzig greifbare Reſultat der neuen reichegerichtlichen fällt , kann dabei dahingeſtellt bleiben. Denn nach § 675

oder — genauer geſagt – von einem Senate vertretenen Anſicht. B. G. B. , der ſowohl für den einen wie für den anderen Ver.

Eine ſolche zwedloſe, niemanden nüßende Vermehrung trag gilt , hat hier der § 667 B. G. B. zur Anwendung zu

gewollt und vorgeſchrieben zu haben , darf man aber dem Gefeß . koinmen. Danach hat der Rechtsanwalt herauszugeben , was er

geber doch nicht wohl zumuten, ſo lange nicht klare Gefeßworte zur Ausführung des Auftrag& erhält, und was er aus der

zeigen , daß er wirklich einem zweckloſen Formalismus zuliebe, Geſchäftsbeſorgung erlangt.

dem materiellen Recht zum Leide folche Anordnung getroffen hat. Aus der allgemeinen Beſtimmung des § 667 ergibt fich

zunächſt die Folgerung, daß für den Rechtsanwalt fein Sonder.

recht gilt, ſondern daß ſein Verhältnis zum Auftraggeber in

Die Verpflichtung der Rechtsanwälte zur Heraus- völlig der gleichen Weiſe zu behandeln und zu beurteilen iſt,

gabe der Þandakten.
wie die Stellung jedes anderen Beauftragten auch. Es iſt alſo

nicht angängig, aus der beſonderen Natur des zwiſchen dem
Von Dr. jur. R. Mueller in Gotha.

Anwalt und ſeinem Auftraggeber beſtehenden Verhältniſſes irgend .

Die Anwaltsordnung für die Herzogtümer Coburg und welche Rechte und Pflichten abzuleiten , welche nicht durch den

Gotha vom 2. Juni 1862 enthielt im Art. 13 folgende Bes § 667 B. G. B: gedeckt werden.

ſtimmung: þat der Vollmachtgeber die Gebühren und Aus . Daraus , daß für die Verpflichtung des Rechtsanwalts zur

lagen des Anwalts bezahlt, ſo kann er von demſelben die Herausgabe ſeiner Handakten in Ermangelung einer Spezial.

Auslieferung der Akten ſowie aller ſonſtigen auf das Geſchäft beſtimmung nur der für alle Beauftragten unterſchiedslos gültige

bezüglichen Schriftſtücke verlangen, jedoch nur, wenn er auf $ 667 B. G. B. maßgebend iſt, muß noch eine zweite Folgerung

alle Anſprüche an den Anwalt aus der fraglichen Geſchäfts. gezogen werden : es beſteht keine Verpflichtung des Rechtsanwalts,

führung verzichtet." Das Intereffe des Vollmachtgebere, vom ſeine „ bandakten " in complexu herauszugeben. Es gibt noch

Akteninhalt Kenntnis zu nehmen , wurde dadurch gewahrt, daß nicht einmal eine ausdrückliche geſeßliche Beſtimmung, welche

ihm das Recht zuſtand, die Akten jederzeit einzuſehen . zur Führung von Handatten" verpflichtet. Wie 32

Nach übereinſtimmender Anſicht der coburg-gothaiſchen Ge. der R. A. D. ergibt, geht dieſes Gefeß allerdings davon aus ,

richte, des Vorſtands der. thüringiſchen Anwaltskammer und des daß der Rechtsanwalt Handatten zu führen hat. Aber dieſe

Chrengerichts ſind dieſe Beſtiminungen, welche den Bedürfniſſen Verpflichtung kann nur ein Ausfluß der ihm obliegenden

des Publikums und des Anwaltsſtandes in gleicher Weiſe öffentlich -rechtlichen Pflicht zur gewiſſenhaften Ausübung ſeiner

Rechnung trugen, auch nach dem Jahre 1879 neben dem § 32 Berufstätigkeit ſein , nicht aber eine privatrechtliche, aus dem

der Reichs -Rechtsanwaltsordnung in Kraft geblieben . Dagegen Dienſtvertrag fich ergebende Verpflichtung. Dem Auftraggeber

iſt die Vorſchrift neuerdings durch Art. 55 E. U. zum B. G.B. gegenüber hat der § 32 R. A. D. weder die Pflicht zur Führung

beſeitigt worden. Wie ſich das darin behandelte Rechtsverhältnis der Sandakten, noch die Pflicht zu deren Herausgabe geregelt

nach neuem Recht geſtaltet hat, iſt eine nicht leicht zu be. und regeln wollen . Wollte man den Rechtsanwalt für ver.

antwortende Frage, und bei der Verſchiedenheit der geäußerten bunden erachten, ſeine Sandakten als Ganzes auszuhändigen, ſo

Anſichten tauchte bald der Wunſch auf, die Frage, inwieweit würde ſich auch eine Schwierigkeit ergeben, die für den Bereich

nach B. G. B. der Rechtsanwalt zur Herausgabe ſeiner Hand- des B. G. B. nicht einheitlich gelöſt werden könnte. Nur die

aften verpflichtet iſt, zu gerichtlicher Entſcheidung zu bringen. Motive zum § 32 R. A. D. enthalten eine Aufzählung der in

Dieſe Entſcheidung iſt fürzlich in dem dem Anwaltsſtande un. die Handakten aufzunehinenden Schriftſtücke; das Geſet felbft

günſtigen Sinne gefallen, daß der Rechtsanwalt nach beendigter gibt darüber keine Vorſchrift, und ſo hat fich nach meiner

Sache ſeine Handakten als Ganzes dem Auftraggeber aushändigen Kenntnis in den einzelnen Rechtågebieten des Deutſchen Reichs

muß. Das Urteil, welches von der Berufungskammer eines eine verſchiedenartige Praxis in der Aktenführung herausgebildet,

Landgerichts gefällt worden und daher mit Rechtsmitteln leider ſo daß in dem einen Gebiet der Anwalt, der in ſeine Akten

nicht angreifbar iſt, hat, da es auf dem Boden des Reichsrechts mehr Schriftſtüđe aufnimmt, auch mehr herausgeben müßte wie

ſteht, nicht nur für die coburg -gothaiſchen Rechtsanwälte, ſondern der Anwalt in einem anderen Gebiet, in welchem die Handakten

für den ganzen Anwaltsſtand weitgehendſte Bedeutung. Denn nicht ſo umfangreich angelegt zu werden pflegen. – Man kann
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auch nicht einmal ſagen, daß das Gefeß die Handakten als ein erhalten hat. Worauf fich hiernach die Verpflichtung zur

unteilbares Ganzes betrachtet. Die N. A. D. enthält keine Be. Herausgabe erſtreckt, kann nicht für alle Fälle gleichmäßig

ſtimmung, die ſich hierfür anführen ließe ; insbeſondere kann entſchieden werden ; es muß im Einzelfall feſtgeſtellt werden ,

man dies nicht aus § 32 folgern, der rein negativ eine Grenze worauf der Auftrag gerichtet war. Der Rechtsanwalt hat z . B.3

zieht, biß wann die Gandaften nicht herausgegeben zu werden Urkunden und andere Gegenſtände, die er als Erfolg ſeiner

brauchen, der aber die Frage ganz offen läßt , worauf der Auf. Tätigkeit für den Auftraggeber in Empfang genommen hat,

traggeber Anſpruch hat. Der § 143 3. P. D. ergibt gerade insbeſondere auch beigetriebenes Geld , herauszugeben ; er hat

im Gegenteil die Anſicht des Gefeßgebers , daß die Handakten Forderungen und Rechte, die er ausnahmsweiſe im eigenen

verſchiedene trennbare Beſtandteile enthalten, wenn er beſtimmt, Namen erworben haben ſollte, an den Auftraggeber abzutreten ,

daß die Handakten nur „ inſoweit “ vorzulegen find, als ſie und damit hangt nad § 402 B. G. B. die Verpflichtung

die Verhandlung und Entſcheidung der Sache betreffen. zuſammen, dem Auftraggeber die zum Beweiſe der Forderung

Eine Verpflichtung für den Rechtsanwalt, ſeine Handakten dienenden Urkunden, ſoweit ſie ſich in ſeinem Befiß befinden,

als ein Ganzes herauszugeben , beſteht alſo nicht, ſondern es herauszugeben. Danach werden in den weitaus meiſten Fällen

greift lediglich die allgemeine Beſtimmung des § 667 B. G. B. die von Dritten an den Rechtsanwalt gerichteten Briefe von

Plaß. Danach hat der Rechtsanwalt alles herauszugeben, ihm zurüdbehalten werden können . Der Dritte denkt auch gar

was er zur Ausführung des Auftrags erhält , und was er nicht daran, daß ſeine Briefe in die Hände des Auftraggebers

aus der Geſchäftsbeſorgung erlangt. Was man erhält und gelangen können ; vielfach wird dies ſogar der Abſicht des

erlangt , bekommt man von anderen Perſonen, und zwar denkt Dritten direkt widerſprechen. Enthalten aber die gegneriſchen

der Gefeßgeber offenbar an den Auftraggeber, ſoweit dasjenige, Briefe rechtlich wichtige Erklärungen, die als ein vom Rechts

was der Beauftragte zur Ausführung des Auftrags erhält , anwalt bei Ausführung des Auftrags erzielter Erfolg zu

herauszugeben iſt, und an dritte Perſonen, ſoweit dasjenige, betrachten find, ſo hat der Auftraggeber einen Anſpruch auf

was der Beauftragte aus der Geſchäftsbeſorgung erlangt , Serausgabe.

ausgehändigt werden muß. Was dagegen der Beauftragte Daß die hier entwicelte Anſicht die richtige iſt, dafür

durch eigene Arbeit herſtellt, werhält“ und „ erlangt“ er nicht. finde ich eine Beſtätigung, wenn ich vom Anwaltsſtande ganz

Darauf erſtredt fich alſo auch nicht die Verpflichtung zur abſehe und mich in irgend ein anderes Auftragsverhältnis

Herausgabe. Demnach kann der Mandant nicht beanſpruchen : verſeße. Wenn z. B. ein Beauftragter, der den Verkauf eines

die Konzepte des Rechtsanwalts zu Briefen ſowohl an den Hauſes zu beſorgen hat, ſowohl mit dem Eigentümer als mit

Auftraggeber wie an dritte Perſonen, die Konzepte und die verſchiedenen Reflektanten in ausgedehntem Briefwechſel geſtanden

bei ſeinen Akten befindlichen Urſchriften zu Shriftjäßen uſw. hat, ſo wird wohl niemand behaupten , daß der Beauftragte

Wohl aber hat der Auftraggeber ein Anrecht auf das Beweis. dem Auftraggeber deffen Briefe, welche eine Beſchreibung des

material an Urkunden uſw., welches er dem Rechtsanwalt über- Grundſtüds und Inſtruktionen bezüglich der Verkaufsbedingungen

laffen hat, auf die Ausfertigungen der vom Rechtsanwalt er- enthalten, zurüđzugeben und auch die Briefe der Reflektanten, in

wirkten Entſcheidungen und auf das vom Rechtdanwalt Bei. welchen lediglich Vorverhandlungen gepflogen worden ſind, aus.

getriebene. Zweifel können beſtehen über die Verpflichtung zur zuhändigen hat.

Herausgabe der Briefe, die dem Rechtbanwalt bom Klienten Ich gebe zu, daß die Anſichten, zu welchen ich bei Auß.

und von dritten Perſonen zugehen, und zur Herausgabe der legung des § 667 gekommen bin, dem Rechtszuſtand und Her.

ihm zugeſtellten gegneriſchen Schriftfäße. Ich muß auch hier kommen widerſprechen , die früher vielfach beſtanden haben. Es

die Verpflichtung verneinen . Jedenfalls dienen Briefe, welche liegt auch aus vermeintlichen Billigkeitsgründen gegenüber

3. B. Erkundigungen des Auftraggebers nach Terminsausfall oder dem Auftraggeber nahe, nach einem Mittel zu ſuchen, um

ähnliche Anfragen und Mitteilungen enthalten , nicht „zur Auß. das neue Recht mit dem alten in Einklang zu bringen. Es iſt

führung des Auftrags ". Aber auch die Briefe, in welchen 3. B. verſucht worden , unter Zuhülfenahme des § 242 B. G. B. ,

wichtige Informationen erteilt werden, können als Briefe nicht wonach die Leiſtung ſo zu bewirken iſt, wie Treu und Glauben

„ zur Ausführung des Auftrags" benüßt werden . Dieſe Briefe mit Rückſicht auf die Verkehrsfitte es erfordern , bei Auslegung

bilden vielmehr nur ein Mittel, dem Redytoanwalt die Kenntnis des 8 667 B. G. B. die Natur des ſpeziellen Auftragsverhältniffes

von allem , wað er zur Ausführung des Auftrags wiſſen muß, zwiſchen Rechtsanwalt und Klienten und die Gepflogenheiten

zu verſchaffen . Der Huftraggeber , der nicht perſönlich mit des zwiſchen ihnen beſtehenden Rechtsverkehrs heranzuziehen .

ſeinem Anwalt verhandeln kann oder will, bedient fich des Ich ſehe ganz davon ab, daß fich im vorliegenden Falle eine

Briefs , um ihm jene Kenntnis zu vermitteln . Alſo nicht der allgemeine, gleichmäßige Verkehrsſitte überhaupt nicht feſtſtellen,

Brief, ſondern ſein Inhalt feßt den Anwalt in Stand, den läßt. Jener Verſuch ſcheitert ſchon daran , daß er die Tragweite

Auftrag auszuführen. Ebenſowenig aber gehören die Briefe des § 242 völlig verkennt. Beruht eine Verbindlichkeit, wie

und Schriftſäße, welche der Rechtsanwalt vom Gegner oder im vorliegenden Fall, direkt auf dem Gefeß , ſo iſt zunächſt durch

von dritter Seite empfängt, zu demjenigen, was er „ aus der deſſen Auslegung der Inhalt der Verbindlichkeit feſtzuſtellen ,

Geſchäftsbeſorgung erlangt“. Denn hiermit kann – und tiefe und nur für die Art und Weiſe, in welcher die ihrem Inhaltdieſe

Anſicht findet eine Stüße in den bei Pland Anm. 1 und 2 zu nad bereits feſtgeſtellte Leiſtung zu bewirken iſt, haben Treu

$ 667 mitgeteilten Verhandlungen der zweiten Rommiſſion und Glauben und die Verkehrsſitte den Ausſchlag zu geben

nur dasjenige gemeint ſein, was der RedotBanwalt als (vergl. Pland, Anm. zu § 242 B. G.B.). Es iſt aber nicht

Erfolg , alø Ergebnis feiner Geſchäftsbeſorgung angängig , fich über den bei einer Interpretation einer Geſeße8
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ſtelle fich ergebenden Inhalt einer Verpflichtung dadurch hinweg. dagegen , welches darin beſteht, von der Tätigkeit des Beauftragten

zufeßen, daß man ſagt, Treu und Glauben und die Verkehrs- genau unterrichtet zu werden , wird nicht durch 8 667 B. G. B.,

fitte führen zu einem anderen Reſultat. Seit Inkrafttreten des fondern durch § 666 geſchüßt, der nach § 675 B. G. B. eben

B.G.B. kann ſich noch keine Verkehrsſitte gebildet haben , und falls auf Dienſt- und Werkverträge entſprechende Anwendung

eine Verkehrsſitte, die etwa früher beſtanden haben ſollte, hat findet.findet. Auf Grund des § 666 hat der Rechtsanwalt dem

ihre Bedeutung verloren, ſoweit fie im Widerſpruch ſteht mit Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Ver.

Beſtimmungen des B. G. B. oder mit den aus ihnen durch langen über den Stand des Geſchäfte Auskunft zu erteilen und

Auslegung gewonnenen Rechtsgrundſäßen. nach der Ausführung des Auftrags Rechenſchaft zu legen ; der

Gefeßt aber, die Anſicht ſei richtig, daß der § 242 B. G.B. Rechtsanwalt hat den Klienten ſo eingehend zu unterrichten, daß

den Inhalt der Verpflichtung zur Herausgabe beſtimme, ſo dieſer ſelbſt überſehen kann , was für ihn zu tun geblieben iſt.

müffen doch die Intereſſen beider Teile in der gleichen Weiſe Unter Umſtänden kann die Erfüllung dieſer Verpflichtung dem

berückſichtigt werden. Verpflichtet man aber den Rechtsanwalt Anwalt eine große Arbeitslaſt aufbürden . Aber ſie führt nie

zur Herausgabe des geſamten in ſeinen Händen befindlichen dazu , ihn zur Herausgabe ſeiner Handakten zu zwingen.

Materials, ſo wird er vollkommen einſeitig zurückgeſeßt gegenüber Freilich läßt ſich nicht verkennen, daß der Auftraggeber in

ſeinen Klienten. höchſt unangenehme Lagen kommen fann, wenn ihm nicht die

Die Gründe, welche vom Billigkeitsſtandpunkte im Intereffe Handaften ſelbſt zu Gebote ſtehen ; man denke z. B. daran , daß

des leßteren zunächſt dafür zu ſprechen ſcheinen , daß ihm die der Klient bei einem Auftragsverhältnis, daß während eines

geſamten Handakten ausgehändigt werden, halten einer näheren ſchwebenden Prozeſſes gelöſt worden iſt, die gerichtliche Koſten.

Prüfung nicht ſtand. Der Rechtsanwalt würde ſchlechter geſtellt feſtſeßung betreiben will; dazu bedarf er unumgänglich der

ſein wie jeder andere Geſchäftsmann, der in einem Auftrage. Handakten . Aber auch dieſe Erwägung liegt außerhalb des

oder Dienſtverhältnis ſteht. Jeder andere Geſchäftsmann hat, Rahmeng des § 667 B. G. B. Das Intereſſe des Auftrag.

wenn es zum Streit kommt, in den Konzepten ſeiner Briefe gebers geht auch hier keineswegs ſo weit, daß ihm die Handakten

und in den vom Gegner empfangenen Briefen das Material herausgegeben werden müſſen ; es genügt, wenn die Handakten

zum Beweiſe ſeiner Behauptungen in der Hand. Der Rechts- dem Gericht vorgelegt werden . Die bandatten ſind zweifellos

anwalt dagegen , der auch nur mit dem gleichen mangelhaften eine Sammlung von Urkunden , welche den Beſtimmungen des

Gedächtnis wie andere Menſchen ausgerüſtet iſt und den Inhalt $ 810 B. G. B. entſprechen . Auch das rechtliche Intereffe des

ſeiner Aften nicht dauernd im Kopfe behalten kann , ſoll ver. Auftraggebers an Vorlegung dieſer Urkunden zum Zwede der

pflichtet ſein , das einzige oder doch wenigſtens das zuverläſſigſte Koſtenfeſtſepung iſt vorhanden , und der § 811 B. G. B. geſtattet

und wichtigſte Beweismittel aus der Hand zu geben . Selbſt auch die Vorlegung der Urkunden an einem anderen Orte, wie

wenn er ſo vorſichtig ſein ſollte, eine wortgetreue Abſchrift des ihrem Aufbewahrungsort . Der Klient fann alſo vom Rechts.

geſamten Afteninhalts anzufertigen , was nebenbei bemerkt , in anwalt verlangen, daß er ſeine Handakten, ſoweit fie für die

zahlreichen Fällen mit einer umfangreichen und koſtſpieligen Koſtenfeſtſeßung von Belang find, dem Gericht vorlegt, ohne
Arbeit verbunden iſt, kann er fich keinen vollkommenen Erſat daß es dazu der Herausgabe an den Auftraggeber bedarf. In

für das entgangene Beweismittel verſchaffen. Denn Abjchriften entſprechender Weiſe wahren die 88 810 , 811 B. G. B. das

von Originalurkunden bleiben eben immer nur Abſchriften mit Intereſſe des Auftraggebers, wenn er das Mandat einem anderen
den ihnen rechtlich und tatſächlich anhaftenden Mängeln . Anwalt übertragen hat, oder wenn er das Material ſammeln

Natürlich iſt der Befiß der Handakten auch für den Klienten will, um auf Grund des Vertragsverhältniffe gegen den bis.

von außerordentlichem Wert. Auch bei ihm erſeßt der Akten- herigen Anwalt vorzugehen.

inhalt das fehlende Gedächtnis. Aber der Rechtsanwalt bedarf Die Intereffen des Auftraggebers find daher in allen Fällen

dieſer Unterſtüßung noch mehr wie der Klient, welchen , da es durch das Geſet in vollkommenem Maße geſchüßt, ohne daß

fich bei ihm um ſeine eigene, von Anfang an durchlebte An. man den Rechtsanwalt zu zwingen braucht , die Geſamtheit der

gelegenheit handelt, das Gedächtnis nicht ſo leicht im Stich in den Handakten vereinigten Schriftſtücke an den Klienten

laſſen wird wie den Rechtsanwalt, der ſich bei allem Intereffe herauszugeben .

für ſeine Beruføgeſchäfte doch immer erſt in nicht ſelbſt erlebte,

fremde Angelegenheiten hineinarbeiten muß. Konzepte von ſeinen

Briefen an den Anwalt kann ſich der Klient zurückbehalten; hat kann die obſiegende Partei vom Gegner Bezahlung

er es aus Unvorſichtigkeit unterlaſſen, ſo muß er auch ſelbſt die der Anwaltsgebührender Anwaltsgebühren verlangen, bevor ſie die Ge

Folgen tragen .
bühren ſelbſt bezahlt hat ?

Der Klient hat ein großes Intereſſe daran, bei einer Löſung

des Verhältniſſes zu erfahren, was geſchehen iſt, was noch ge
Von Rechtsanwalt Dr. Biſchofswerder zu Charlottenburg.

ſchehen kann , welche Antworten auf etwaige Erkundigungen nody Die herrſchende Anſicht geht davon aus, daß die vorgängige

ausſtehen 2c. Diejem berechtigten Intereſſe iſt aber auch im Zahlung der Anwaltegebühren feine Vorausſeßung für den An .

B.G. B. Rechnung getragen , freilich nicht durch 8 667 B.G.B. ſpruch auf Erſtattung iſt, und daß nicht bezablte Anwalts.

8 667 hat gar nicht den Zweck, jenes Intereſſe zu wahren ; er gebühren in derſelben Weiſe wie bezabite feſtzujeßen find. Denn

foul vielmehr dem Auftraggeber dasjenige verſchaffen, reſp. wieder das Vermögen der obſiegenden Partei iſt durch die Gebühren .

verſchaffen, was ihm nach Beendigung des Auftrags gegenüber ſchuld belaſtet, und der Einwand, daß die obſiegende Partei die

dem Beauftragten zuſteht. Das Intereſſe des Auftraggebers Gebühren an ihren Anwalt noch nicht bezahlt habe , wird als

1
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Einwand aus dem Rechte eines Dritten aufgefaßt. So auch als eine Forderung der Partei auf Zahlung , auch wenn die

Strudmann -Koch Anm. 2 zu § 87 3. P. D. (alte Faffung), Partei ſelbſt die Anwaltskoſten nicht berichtigt hat. Der

Sarwey BD. I S. 182. Gläubiger, der eine ſolche Forderung pfändet und fich überweiſen

Wilmowski und Levy ſagen ( in der Vorbemerkung, Anm. 2 läßt, befriedigt ſich auf Koſten des Unwalts , und die Partei

zu Buch 1, Titel 5 der 3. P. D.), daß die Partei, die die berichtigt ſo ihre Schulden mit dem Honorar , das der Anwalt

Gebühren ihres Anwalts ſelbſt noch nicht bezahlt hat , an fich durch ſeine Tätigkeit verdient hat. Dies iſt ein übelſtand, der

zwar feinen Anſpruch auf Erſtattung, ſondern nur einen An. in der Praxis ſehr häufig hervortritt. – Die gleiche Unbilligkeit

ſpruch auf Schuldbefreiung habe ; man müffe den Gegnern aber tritt zu tage, wenn die obſiegende Partei in Konkurs gerät,

zugeben, bemerken ſie weiter, daß der Einwand der nicht er . bevor ſie ihren Anwalt befriedigt hat. Die für ſie feſtgeſepte

folgten Zahlung eine exceptio de iure tertii ſei. Hiermit Anwaltsgebühr iſt ein Anſpruch der Partei auf Zahlung ,

ſchließen auch ſie ſich der erwähnten Anſicht an . Dieje Anſicht fällt alſo in die Konkursmaſſe, welche die Gebühren voll für

erſcheint jedoch nicht zutreffend. – Ob die obſiegende Partei fick einzieht, dem Anwalt aber nur die Kontursdividende zu

ihren Vertreter befriedigt hat oder nicht, könnte dem Prozeß. entrichten hat. Die Maſſe iſt alſo infolge der Prozeßtätigkeit

gegner gleichgültig ſein, wenn die Folgen für ihn in beiden des Anwalts bereichert. Troßdem würde eine Bereicherungsklage

Fällen die nämlichen wären. An ſich hat er daran , daß die des Anwalts nicht durchdringen, weil der Unwalt gegen den

obſiegende Partei ihren Anwalt befriedigt hat , eben ſo wenig Prozeßgegner keinen Anſpruch hatte, und es deshalb im

ein Intereſſe, wie ein Schadenserſappflichtiger, der einem Ver. Rechtsſinne keine Schädigung des Anwalts bedeutet, wenn der

legten die Rurkoſten erſeßen ſoll, an und für ſich ein Intereffe Prozeßgegner die feſtgeſeßten Koſten an einen anderen als

daran hat, ob der Verleßte ſeinen Arzt bezahlt hat oder nicht. den Anwalt zahlt.den Anwalt zahlt. Der Anwalt hatte nur einen Anſpruch gegen

Die Folgen ſind aber verſchieden, je nachdem der Berechtigte ſeinen Auftraggeber, und dieſen Anſpruch behält er, und zwar

ſeine Schuld beglichen hat oder ſie erſt begleichen foll. Dat er als Konkursforderung. – Die Unbilligkeit, die ſich aus der

die Sould beglichen, ſo hat er einen Anſpruch auf Zahlung üblichen Faſſung des Feſtießungsbeſchluſſes im Einzelfalle er.

des Verauslagten, hat er ſie noch nicht beglichen , fo hat er nur geben kann , dürfte durch keinerlei Mittel zu beſeitigen ſein.

einen Anſpruch auf Schuldbefreiung – § 257 B. G. B. -. Einzelne Gerichte feßen auf Antrag die nicht bezahlten

Der Anſpruch auf Schuldbefreiung findet eine erſchöpfende Unwaltsgebühren zur Zahlung an die Partei „zu Händen“

Befriedigung , wenn der Erſabpflichtige zur Zahlung an den des Anwalts feft. - Dies gewährt wohl in vielen Fällen eine

Dritten (den Anwalt, den Arzt uſw.) verurteilt wird und an tatſächliche Sicherung , rechtlich bleibt die Forderung aber eine

den Dritten zahlt ; die Verurteilung zur Zahlung an den Forderung der Partei, und zwar eine Forderung auf Zahlung.

Prozeßgegner würde über den Anſpruch auf Sculd . Die Partei iſt alſo die empfangeberechtigte Perfon.

befreiung hinausgehen und einerſeits dem Prozeßgegner Die Folge iſt, daß auch in dieſem Falle Gläubiger der Partei

Vorteile ſchaffen, auf die er keinen Anſpruch hat, andererſeits die Forderung pfänden können, und daß im Falle des Konkurſes

im Einzelfalle geeignet jein , die unterliegende Partei zu der Partei die Forderung in die Konkuremaſſe fällt. - Die

djädigen. Der leßtere Fall mag felten vorkommen, und es Faffung zu bänden der Anwalte N. N. " entſpricht alſo nicht

kann zugegeben werden , daß es der Partei in den weitaus der wahren Rechtslage, weil die Partei keinen Anſpruch auf

meiſten Fällen gleichgültig iſt, ob ſie an den Gegner oder an Zahlung hat. Wenn lediglich ein Anſpruch auf Schuld .

Dritten zahlt. Denkbar iſt der Fall aber immerhin , daß die befreiung erfüllt werden ſoll , dann darf der Gegner im Feſt

Partei ein Intereſſe daran hat , an den Dritten und nicht an feßungsbeſchluffe nicht angehalten werden , an die Partei zu

den Gegner zu zahlen . Um nur ein Beiſpiel anzuführen : zahlen, ſondern an den Dritten. Dieſer Unterſchied müßte im

Die erfaßpflichtige Partei kann gegen den Dritten eine Feſtſeßungsbeſchlufſe genau ſo feſtgehalten werden , wie er in

Forderung haben und dadurch Gelegenheit erhalten , unter Zu- Urteilen feſtgehalten zu werden pflegt. - Der Feſtießungs

ſtimmung des Dritten dieſe Forderung mit ihrer Schuld auf- beſchluß müßte alſo dahin gefaßt werden , daß die unterlegene

zurechnen und auf dieſe Weiſe ihre Schuld ohne Zahlung zu Partei die Anwaltegebühren an den Recht anwalt N. N."

tilgen. Man kann alſo nicht ſagen , daß die erfaßpflichtige zu zahlen hat. In dieſem Falle wäre die Forderung zwar auch

Partei niemals ein Intereſſe daran habe, ob ſie zur Zahlung eine Forderung der Partei (im Gegenſaß zu § 124 3. P. O.

an den Gegner oder zur Schuldbefreiung angehalten wird . Forderung des Armenanwalts). Antragſtellerin iſt die Partei ,

sſt, wie erwähnt, der Fall auch ſelten , daß die Prozeß- und die Vollſtređung könnte auch nur namens der Partei

partei geſchädigt wird, wenn fie, ſtatt zur Shuldbefreiung, zur erfolgen. Aber die Forderung der Partei iſt keine Forderung

Zahlung an den Gegner angehalten wird , ſo iſt der andere auf Zahlung an die Partei , ſondern inhaltlich nur eine

Fall, daß die obſiegende Partei hierdurch einen unberechtigten Forderung auf Schuldbefreiung. (Die Befreiung erfolgt ledig.

Vorteil zum Scaden Dritter erhält, umſo häufiger. – Nichts lich durch Zahlung an den Rechtsanwalt N. N.) Dieſe Forde

hindert die zahlungsunfähige Partei, die Prozeßkoſten vom rung auf Schuldbefreiung iſt kein Zwangsvollſtreďungsobjekt,

verurteilten Gegner ſelbſt einzuziehen und dann die Forderung weil ſie ihrer Natur nach ein rein perſönliches Recht iſt, das

ihres Anwalts nicht zu begleichen. Nichts hindert den Gläubiger nicht übertragen werden kann, und weil die geſchuldete Leiſtung

einer obſiegenden Partei, auf Grund eines volſtredbaren Schuld. (Schuldbefreiung) keinen Inhalt hat, wenn ſie von der Perſon
titels den Anſpruch auf Erſtattung der Anwaltskoſten zu des Berechtigten losgelöſt wird . $ 851 3. P. D. , § 399

pfänden. Nach der gewöhnlichen Faſſung des Feſtießungs. B. G. B. Unbilligkeiten, wie die oben erwähnten , würden alſo

bejchluſſes gilt die Forderung auf Erſtattung der Anwaltskoſten bei dieſer Art der Feſtſepung nicht eintreten können.

-
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Fraglich könnte es nur erſcheinen, ob im Rahmen des Feſt- ſtandige Gericht I. J. , das L. G. zu Ratibor, habe zurüd.

feßungsverfahren für einen Anſpruch auf Shuldbefreiung Raum verweiſen müffen. Demgegenüber kommt jedoch in Betract,

iſt, oder ob in allen Fällen, in denen lediglich ein ſolcher Un- daß nach der von dem erſten Urteil als vorgetragen bezeichneten

ſpruch vorliegt, die Feſtfeßung abzulehnen iſt. Der § 91 3.0 . D. Klageſchrift dieſer eventuelle Antrag ausdrüdlich nur für den

ſagt , daß dem Gegner die erwachſenen " Koſten zu verſtatten " Fall geſtellt worden iſt, wenn nicht erwieſen werden könnte ,

find. Der Ausdruď „ erwachſene Koſten kann fich ſowohl auf daß die Verträge vom 4. Mai 1881 nur zum Scheine ge“

bereits verauslagte Beträge, als auch auf eingegangene Ver. ſchloſſen worden ſeien ." Hieraus ergibt ſich, was auch ohnehin

bindlichkeiten beziehen. Auch der Ausdruck erſtatten " muß im, jdon aus der Einführung des erſten Antrages , ale des prin.

weiteren Sinne aufgefaßt werden , ſodaß er ſich auch auf die zipalen , im Gegenſaß zu dem zweiten, als eventuellen, folgt ,

Befreiung von eingegangenen Verbindlichkeiten bezieht. Vergl. daß das L. G. mit dem zweiten Antrag prozeffualiſch erſt befaßt

$ 257 B. G. B. Bei der Faffung des § 91 3. P. O. beſteht werden konnte, wenn der Kl. mit dem erſten in der Folge

kein Grund zu der Annahme, daß das Gefeß die von der Partei nicht durchdringt ( Entſch. des R. G. in Gruchets Beiträgen

nicht bezahlten Anwaltsgebühren von der Feſtſeßung hat aus . Bd. 40 S. 1179) . Eine Entſcheidung hierüber liegt aber

jdließen wollen . Doch entſpricht es , wie oben ausgeführt iſt, bisher noch nicht vor. Sie kann nur abgegeben werden durch das

weder dem ftrengen Rechte, noch in allen Fällen der Billigkeit, zuſtändige Gericht, und dem Kl . bleibt unbenommen , zu dieſem

für die Feſtſeßung bezahlter und nicht bezahlter Anwaltskoſten Behufe dasſelbe anzugehen. Auch wenn es prozeffualiſch nicht

die gleiche Form zu wählen. unzuläſſig wäre , daß die mit einem Prinzipal. und einen

Wenn man troßdem in der Praxis von einer Unterſcheidung Eventualantrage klagende Partei den Prozeßrichter ermächtigt,

bezahlter und nicht bezahlter Anwaltsgebühren Abſtand ge . im Falle ſeiner Unzuſtändigkeit zur Entſcheidung über den erſten

nommen hat (für die Gerichtskoſten hält man den Unterſchied Antrag fofort und bevor ſein dieſe Unzuſtändigteit aus .

feft ), ſo hat dies darin ſeinen Grund, daß dieſe Unterſcheidung ſprechendes Urteil die Redtokraft erlangt , über den

die Erledigung der Feſtlegung erfdweren würde, und daß dieſe zweiten zu entſcheiden, ſo ſteht doch bei der gegenwärtigen Sad .

Unterſcheidung in der weitaus größten Zahl der Fälle teine lage die von Kl. in Bezug genommene , erſt in II. §. ab.

praktiſche Bedeutung hat. Gibt keine Partei durch Anträge gegebene Erklärung, in welcher unter Umſtänden eine folde

zu erkennen , daß ſie im vorliegenden Falle an der Unter- Ermächtigung gefunden werden könnte, in Widerſpruch mit dem

ſcheidung ein Intereſſe hat, ſo kann man ſich damit abfinden, Berufungsantrage, der ſálechthin die Zurückweiſung der

daß die Feſtſeßung mehr dem praktiſchen Bedürfniſſe als dem Berufung und mithin für den weiteren Prozeßverlauf aud

ſtrengen Rechte gemäß erfolgt. Unbillig wird die übliche Art noch immer eine materiellrechtliche Beurteilung des Prinzipal.

der Feſtfeßung aber, wenn durch fie Intereſſen anderer verlegt antrage erſtrebt. Es tritt nicht hervor, daß der Kl. im Falle

werden . Es erſcheint deshalb geboten , in allen Fällen, in denen der Unzuſtändigkeit des Prozeßgerichte bezüglich des erſten Klage

feitens einer Partei oder eines Parteivertreters ein dahin gehender anſpruches auf eine materiellrechtliche Entſcheidung desſelben zu

Antrag geſtellt wird, Anwaltskoſten , deren Zahlung nicht glaub, gunſten des Eventualanſpruches verzichtet. Mit Rückſicht hierauf

haft gemacht iſt, nur in derjenigen Faffung feſtzuſeßen, die dem erſcheint die Auffaffung, die vor einer endgültigen Erledigung

Anſpruche auf Sculdbefreiung entſpricht. des Prinzipalantrages eine Entſcheidung über den Eventualantrag

für unzuläſſig hält, keineswege rechtsirrtümlich. Aus der Ent.

ſcheidung der vereinigten Zivilſenate vom 9. Februar 1891 (Entių .

Vom Reichsgericht.*)
des R. G. in Zivilſachen Bd. 27 S. 385 flg .), auf welche die

Wir berichten über die in der Zeit vom 1. Auguſt bis Reviſion ſich beruft, folgt nichts zu gunſten des Beſchwerdeführers,

zum 10. Oktober 1903 ausgefertigten Entſcheidungen. da die dort in Frage ſtehende Sach- und Rechtslage einen anderen

1. Reichsrecht. Fall betrifft. A. c. A. , U. v . 24. September 1903 , 112/03 IV.

Zivilprozeßordnung. 2. Zu § 319 3. P. D. Anwendbarkeit beim Fehlen

1. $8 12 ff. Prüfung der Zuſtändigteit bei prinzipalen eines Ausjpruch im vollſtändig abgefaßten Urteil.

und eventuellen Klageanſprüchen. Die Urteiløformel im vollſtändigen Urteile darf von der

Der prinzipale Klageantrag iſt wegen Unzuſtändigkeit in das Protokoll aufgenommenen , ſofern dieſe nicht etwa ihrer.

des angerufenen Gerichts vom B. G. abgewieſen ; in eine ſeits fehlerhaft war, und ſolange ſie nicht geändert iſt, nicht

Prüfung des Eventualantrages iſt das D. L. G. nicht ein . abweichen. Liegt aber trojdem tatſächlich infolge Verſehend eine

getreten . Zur Begründung der hierüber erhobenen Reviſions. Abweichung vor, ſo ſtellt dieſe fich als eine Unrichtigkeit des

beſchwerde iſt darauf hingewieſen , daß Kl. ausweislich der nad Urteile dar. Die Art und Weiſe der erforderlichen Berichtigung

dem B. I. von ihm abgegebenen Erklärungen mit dem eventuellen ergibt fich aus § 319 3. P. D. Im vorliegenden Falle be .

Klageantrage bezweckt habe, fich „vor völliger Abweiſung für ſteht die Abweichung in dem Fehlen des Ausſpruchs über den

den Fall zu ſchüßen, daß der Prinzipalantrag aus irgend welchem Zinſenpunkt in dem vollſtändig abgefaßten Urteil. Allein auch

Grunde, z . B. wegen Unzuſtändigkeit, abgewieſen werde . " Er eine Auslaffung kann eine, einem Schreibfehler ähnliche offen.

fucht auszuführen, daß, nachdem dieſe Abweiſung in der Tat bare Unrichtigkeit darſtellen und demgemäß unter die Vorſchrift

erfolgt ſei, der B. R. zur Entſcheidung über den Gventualantrag des § 319 3. P. D. fallen . Der Anſicht der Beki., die Be

die Sache an das hierfür auß § 29 der 3. P. O. offenbar zu richtigung hätte nur in Anwendung des § 321 erfolgen können,

iſt nicht zuzuſtimmen. Für die Anwendung dieſer Vorſdrift ift

* ) Nachdruď ohne Angabe der Quelle verboten . nur dann Raum gegeben, wenn ein anhängig gewordener An •
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ſpruch in Wirklichteit nicht Gegenſtand der Entſcheidung ge. (7. Aufl. Anm. 1 Abſ. 3 zu § 273 der 3. P. D.) ſprechen nur

worden, ſondern vom Gerichte unbeachtet gelafſen iſt. Im vor. aus , daß , falls es fich um die Entſcheidung über einen

liegenden Falle hat das Gericht über den Zinsanſpruch erkannt, quantitativen Teil des Alaganſpruchs handelt, die Bes

und ein Fehler liegt nur inſofern vor, als die Entſcheidung idhwerde wegen Nichterlaſſung eines Verſäumniðurteils unzuläſſig

in das vollſtändige Urteil nicht übergegangen iſt. Es iſt deshalb ſei, da das Gericht über die Angemeſſenheit eines ſolchen nur

mit Recht der $ 319 für anwendbar erklärt und Berichtigungs. auf Grund mündlicher Verhandlung entſcheiden könne. (8 567

bejgluß erlaffen . Drtskrankenkaſſe B. c. T., Beſchl. v. 18. Sep. 3. P. D.) Es geht aber nicht an, die auf den Fall aus.

tember 03, B 118/03 VII. zudehnen , in welchem gegen einen von mehreren Streitgenoffen ,

3. § 319 Abf. 3. Zuläſſigkeit der weiteren Beſchwerde bezüglich deren , wie das vorliegend zutrifft, eine notwendige

bei Berichtigung des Urteils . Streitgenoſſenſchaft nicht obwaltet, der Erlaß eines Verſäumnis.

Die Beſdhwerde, bezüglich deren die nach § 567 Abſ. 2 der urteils beantragt iſt. Derartige Streitgenoffen ſtehen nach § 61

3. P. O. erforderliche Beſchwerdeſumme gegeben iſt, erſcheint 3. P. O. dem Gegner dergeſtalt als einzelne gegenüber, daß die

auch trog der Beſtimmung in § 319 Abſ. 3 daſelbſt, wonach Handlungen des einen dem anderen weder zum Vorteil nocy zum

gegen den den Antrag auf Berichtigung ablehnenden Beſchluß Nachteil gereichen. Demnach liegt in ſolchem Falle nur eine

kein Rechtsmittel ſtattfindet, zuläſſig, weil dieſe Vorſchrift, wie äußere , rein formale Verbindung mehrerer Prozeſſe vor, jo

auch vom R. G. wiederholt ausgeſprochen wurde ( vergl. Entſch. daß , wenn gegenüber einem einzelnen Streitgenoſſen eine End.

in Zivilſachen Bd. 30 S. 324) , lediglich den Ablehnungsbeſchluß entſcheidung abgegeben iſt, von einem Teilurteil im eigentlichen

erſter Inſtanz im Auge hat. Die Beſchwerde war auch als Sinne nicht geſprochen werden kann. Dies ergibt ſich auch

begründet zu erachten . Das L. G. hat in ſeinem die Be. daraus, daß , wenn nur ein Streitgenoſſe die mündliche

richtigung des Urteils vom 4. Juni 1902 anordnenden Beſchluſſe Verhandlung verſäumt, gegen ihn nach 88 330 flg. 3. P. D.

ausgeführt, daß die Abficht des erkennenden Gerichts dahin auf Untrag Verſäumnisurteil zu erlaſſen iſt. Zu ent

gegangen ſei, auch die durch die Nebenintervention verurſachten nehmen iſt ſolches aus den Motiven zur 3. P. O. S. 81 flg .

Koſten gemäß § 101 Abſ. 1 der 3. P. D. der Kl. zur Laſt zu Auch ſtimmen darin alle Kommentare überein. Notwendig muß

legen, und daß die Unterlaſſung dieſes Ausſpruchs lediglich auf nach alledem aber auch auf den in Rede ſtehenden Fall

einem Verfehen bei der Durchficht des Urteil6entwurfs beruhe. der § 336 a. a. D. Anwendung finden, nach welchem gegen die

Es liegt kein Grund vor, die Richtigkeit dieſer Ungabe in Ablehnung eines Antrages auf Erlaß eines Verſäumnißurteils

Zweifel zu ziehen. Danach kann eine offenbare Unrichtigkeit im die Beſchwerde gegeben iſt. Iſt demnach die formale Zurüc.

Sinne des § 319 Abſ. 1 der 3. P. O. als vorliegend an. weiſung des Rechtåmittels durch die Vorinſtanz ungerechtfertigt,

genommen werden. ( Vergl. Juriſtiſche Wochenſchrift 1891 ſo erſcheint dasſelbe auch begründet, da , wie ſchon ausgeführt,

S. 389 Nr. 15 , abweichend allerdings daſelbſt 1892 S. 332 die Erlaffung eines Verſäumnißurteils gegen einen fäumigen

Nr. 9.) In dieſem Falle iſt aber die Vorausſeßung der an Streitgenoſſen erfolgen muß. 5. c. E. u. Gen., Beſchl. v .

keine Friſt gebundenen Berichtigung und nicht diejenige der 22. September 03, 126/03 VII.

Ergänzung des Urteils nach § 321 gegeben, und die Be. 5. § 521 , Wirkungsloſigkeit einer Anſchlußberufung

ſchwerde der Kl. gegen den die Berichtigung ausſprechenden bezüglich des durch Verzicht des Gegners auf Berufung erledigten

Beſchluß des L. G. erweiſt ſich demnach entgegen der Auf- Teiles des I. Urteils.

faffung des D. L. G. – als unbegründet. R. c. E. , Beſchl. Dem B. G. iſt darin beizutreten, daß im Wege der Anſchluß

v. 25. September 03 , B 125/03 II. berufung eine Abänderung desjenigen Teiles des erſtinſtanzlichen

4. § 336. Erlaß eines Verfäumniðurteils bei beklagten Urteils nicht ermöglicht werden kann , der durch den wirkſam

Streitgenoffen, Zuläſſigteit des Beſchwerdeverfahren bei Ab . erklärten Verzicht des Berufungskl. auf das Recht der Berufung

weiſung des Antrages auf Erlaß eines Verſäumniðurteils. deſſen eigener Berufung entzogen iſt ( vergl. Seuffert, Zivilprozeß .

In dem gegenwärtigen Rechtsſtreit werden die beiden Bell. ordnung § 521 Anm. 1 und Gaupp -Stein Zivilprozeßordnung

auf Grund einer von dieſen gemeinſchaftlich durch Vertrag über. § 521 Anm. I, 2) . Da der Berufungskl. auf die Berufung

nommenen Verpflichtung als Solidarſchuldner bezüglich einer gegen den durch Eid bedingten Teil des Urteils verzichtet und

Geldſumme in Anſpruch genommen. Der Mitbekl. R. war in der Berufung& bekl. gegen dieſen Urteilsteil Berufung nicht ein .

einem Verhandlungstermine nicht vertreten . Die Kl. hat be. gelegt hat, ſo iſt der Antrag des Berufungskl. auf Abnahme

antragt, durch Verſäumniðurteil gegen denſelben zu erkennen . des Urteilseide gerechtfertigt und die gegen den diefein Antrage

Durch Beſchluß des L. G. iſt folcher Antrag zur Zeit abgelehnt ſtattgebenden Beſchluß des B. G. gerichtete Beſchwerde nicht

und gleichzeitig Beweißaufnahme verfügt. Die Beſchwerde iſt begründet. Sch. c. M. , Beſchl. v. 12. Auguſt 03 , 145/03 II.

vom Kammergericht als unzuläſſig verworfen. Die gegenwärtig 6. $ 551 Ziff. 7. Mangelhafte Begründung eines Urteile.

in Frage ſtehende weitere Beſchwerde, womit dieſe Entſcheidung Der Reviſion iſt zuzugeben, daß die Feſtſtellung des urſäch .

angefochten wird, iſt zuläſſig und begründet. Es muß als lichen Zuſammenhangs zwiſchen dem von der Kl. erregten Irrtum

febljam erachtet werden, daß in der ſoeben erwähnten Weiſe über ihre Erfahrungen und dem Abſchluß des Vertrages durch

über die gegen den landgerichtlichen Beſchluß gerichtete Beſchwerde den Bekl. in dem B. U. unzureichend begründet iſt. Aus der

entſchieden iſt. Die zur Begründung angezogenen Entſcheidungen Erheblichkeit der Beſtellung und der techniſchen Schwierigkeit

( Juriſt. Wochenſchr. von 1886 , S. 194 ; Gruchots Beiträge, der beſtellten Leiſtung kann allerdings folgen , daß der Bekl. die

Bd. 30 S. 1150 ; Buſchſche Zeitſchr. für Zivilprozeß, Bd. 17 Beſtellung nicht gemacht haben würde, wenn er gewußt hätte,

S. 142) wie der berufene Kommentar v. Wilmowski und Levy daß die Erfahrungen der Kl. fich auf Einrichtungen mit Hand.

1
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betrieb beſchränkten. Aber die Folgerung iſt nicht unabweislich beruht auf der Erwägung, daß erfahrungsgemäß häufig von

und darum muß feſtſtehen , daß ſie auch für den hier ſtreitigen böswilligen Schuldnern das Rechtsmittel der Reviſion , auch

Fall zutrifft. Für dieſe Feſtſtellung ſind hinreichende Gründe wenn die Vorausſeßungen ſeiner Statthaftigkeit offenbar fehlen ,

nicht gegeben . Die Reviſion erhebt mit Grund darüber Be. nur zu dem Zwecke eingelegt wird, um die Zwangsvolſtreckung

ſchwerde, daß in dem angefochtenen Urteile die Umſtände mit hinauszuſchieben und in der Zwiſchenzeit Mittel und Wege zu

Stillſchweigen übergangen find, die hier der Richtigkeit jenes finden, das vorhandene Vermögen dem Zugriffe des Gläubigers,

Schlufſeß entgegenſtehen. Der Bekl. hat nach dem Empfang zu entziehen. In der Begründung der Novelle zur Z. P. D. zu

des Briefes vom 5. Juni 1900, worin die Verzögerung mit $ 650a (Geſet $ 711 ) – vergl . Hahn -Mugdan, die geſamten

dem Mangel an Erfahrung entiduldigt wird, nichts davon Materialien der Reichsjuſtizgefeße 8. Bd. S. 134 – wird aus.

geſagt, daß er ſich bei ſeiner Beſtellung auf die Erfahrungen geführt : das geltende Recht gebe für den Gläubiger, der nicht

der Kl. verlaffen habe. Ebenfowenig hat er ſpäter auf den , in der Lage ſei , Sicherheit zu leiſten , teine Handhabe , einem

durch die Kl. hervorgerufenen Irrtum hingewieſen , vielmehr derartigen Mißbrauche des Rechtsmittels entgegenzutreten ; dieſes

feinen Rücktritt vom Vertrage nur wegen des Erfüllungsverzugs müffe zunächſt im ordentlichen Prozeßgang vom Reviſionsgericht

der Kl. erklärt. Auch in der I. J. dieſes Prozeffes iſt von dem verworfen werden ; dieſer mißliche Rechtszuſtand folle durch die

Irrtum nicht die Rede, der erſt in der Berufungsinſtanz zur neue Vorſchrift des 650a dahin geändert werden , daß An.

Anfechtung des Vertrags herangezogen wird. Nun iſt aller . trägen auf vorläufige Vollſtreckbarkeitserklärung von Urteilen der

dinge die verſpätete Geltendmachung dieſes Rechtebehelfe tein D. L. G. dann ohne weiteres von dieſen ſtattzugeben ſei, wenn

Grund, ihm die rechtliche Erheblichkeit zu verſagen . Aber es die gejeßlichen Vorausſeßungen für die Zuläſſigkeit der Reviſion

hätte doch erörtert werden müſſen , ob nicht aus dieſem Verhalten unzweifelhaft nicht gegeben ſeien. Der hiernach vom Geſeß er .

des Bekl. der Rücſchluß zu ziehen iſt, daß er auf die Be. ſtrebte Erfolg wird bei Urteilen, die die Berufung zurüdweiſen,

rühmung der Kl. mit ihren Erfahrungen kein ſonderliches nur dann erreicht, wenn die ihnen beigelegte vorläufige Voll.

Gewicht gelegt habe, nicht durch ſie zu ihr beſtimmt worden ſtrecbarkeit fich ohne weiteres auch auf das landgerichtliche Urteil

iſt. 6. c . R. , U. v . 17. September 03, 207/03 VI. erſtreckt; denn jene Urteile allein ohne Zuſammenhalt mit den

7. $ 707. Beſchränkte Zuläſſigkeit einer Beſchwerde gegen von ihnen aufrechterhaltenen landgerichtlichen Urteilen ſind in der

die Entſcheidung über Vollſtreckbarkeitserklärung eines Urteilb. Hauptſade einer Volſtreckung überhaupt nicht fähig, und gerade

Nad $ 707 Abſ. 2 Saß 2 3. P. D. unterliegt die über bei Urteilen jener Art, in denen zwei Inſtanzen die Verurteilung

den Zwangsvollſtreckunge . Einſtellungsantrag ergehende Ent. des Bekl. ausgeſprochen haben, erſcheint es beſonders geboten,

ſcheidung, gleichviel ob fie dem Antrage ſtattgibt, Peiner An- der vom Gefeßgeber gekennzeichneten böswilligen Abſicht des

fechtung. Allerding& foließt dieſe Vorſchrift, wie das R. G. in Schuldnerb entgegenzutreten. Es würde daher der Abſicht des.

feſtſtehender Rechtſprechung angenommen hat, die Beſchwerde Gefeßgebers direkt widerſprechen und dem 8 711 in den meiſten

dann nicht aus , wenn das B. G. , ohne in eine fachliche Prüfung Fallen jede prattiſche Bedeutung nehmen, wenn man dieſe Be.

des Antrags einzutreten , ihn lediglich deshalb zurüdgewieſen hat, ſtimmung nur auf folche Fälle anwenden wollte, in denen das

weil die Vorausſeßungen für eine Anwendung des § 707 ( 719 ) D. l. G. ſelbſt – abweichend vom L. G. - eine VerurteilungL. -

nicht gegeben ſeien , und kann demzufolge umgekehrt, wenn das ausgeſprochen hat, und nicht auch auf diejenigen erſtrecken wollte,

Gericht über den Antrag fachlich befunden hat , die Bejówerde in denen beide Inſtanzen den Bekl. für fachfällig erachtet haben,

darauf geſtüßt werden, daß die fraglichen Paragraphen zu und das D. L. G. dedwegen die Berufung des Bekl. zurüd.

Unrecht angewendet worden ſeien . (Vergl. die reichsgerichtlichen gewieſen hat. Es kann dem gegenüber auch nicht geltend ge.

Beſchlüſſe vom 2. Dktober 1886 , Juriſt. Wochenjdr. S. 315 macht werden, daß eine ſolche Abſicht in dem Geſet ſelbſt keinen

Nr. 6 und in Gruchote Beitr. Bd . 31 S. 106 ; vom 20. Januar Ausdruck gefunden habe. Die Berufungsinſtan; bildet ein

1892 , Juriſt. Wochenſchr. S. 95 Nr. 8 und in Gruchote Beitr. novum judicium , gleichviel ob ſich das B. G. auf eine Nach ,

Bd. 37 S. 401; vom 30. November 1893 , Entſch. des R. G. prüfung der tatſächlichen und rechtlichen Beurteilung der Vor.

in Zivilſachen BD. 32 S. 394 ; vom 13. Juli 1896 , Entich. des inſtanz beſchräntt oder auf Grund neuer Tatſachen und Beweiſe

R. G. in Zivilſachen Bd. 37 S. 411.) Keiner dieſer beiden ſeine Entſcheidung gefällt hat. In dem einen wie in dem

Fälle liegt jedoch gegenwärtig vor, deshalb iſt die Beſchwerde anderen Falle iſt, wenn das D. L. G. die Berufung des ver .

unzuläſſig. Sch. c. N. , Beſchl. v. 6. Auguſt 03 , 175/03 V. urteilten Bekl. zurüdweiſt, ſein die Verurteilung beſtätigendes

8. $ 711. Zweck und Inhalt der Squßbeſtimmung gegen und dieſe daher wiederholendes Urteil rechtlich dasjenige,

den Mißbrauch des Rechtsmittels der Reviſion ſeitens böswilliger auf Grund deſſen die Zwangsvollſtreckung vorgenommen wird .

Schuldner. Hiernach liegt ein für vorläufig vollſtreckbar erklärtes Urteil des

Der Gerichtsſchreiber des R. G. hat den Antrag des Kl. , L. G. vor . Gleichwohl erweiſt fich die Entſcheidung des Ge.

ihm eine vollſtreckbare Ausfertigung des landgerichtlichen Urteils richtsſchreibers als zutreffend, weil das Urteil überhaupt nicht

zu erteilen , mit der Begründung zurücgewieſen , daß dieſes einen zur Zwangsvollſtreckung geeigneten Inhalt hat. (Wird

Urteil weder rechtekraftig noch für vorläufig volſtreckbar erklärt näher dargelegt.) S. c . 2. , Beſchl. v . 7. September 03 , 377/03 VI.L.

jei. Letteres iſt nicht zutreffend. Denn wenn auch das Urteil Dandelegeſebuch.

vom L. G. ſelbſt nicht für vorläufig vollſtređbar erklärt worden 9. Art. 362. Nichtausführung des Geſchäfteß durch den

iſt, ſo iſt dieß doch dadurch geſchehen, daß das D. L. G. ſein die Kommiffionár und Rechte des Rommittenten deswegen.

Berufung des Betl. zurüdweiſendes Urteil gemäß § 711 der Dbidon die Begründung , mit welcher der Vorderrichter

3. P. O. für vorläufig vollſtreckbar erklärt hat. Dieſe Vorſchrift wegen angeblicher Fahrläffigkeit des Bekl. bei Empfehlung der

1

1 1



XXXII. Jahrgang. 375Juriſtiſche Wochenſchrift.

1

fraglichen Aktien zu einer Verurteilung desſelben gelangt iſt, machung des Wechſels zu befriedigen, kann aber auch nicht

erheblichen prozeffualen und materiell-rechtlichen Bedenken unter- willkürlich davon abſehen , daß er den Wechſel zu ſeiner Sicher.

liegt, mußte doch der Reviſion der Erfolg verſagt werden , weil beit erhalten hat. Geht er auf das urſprüngliche Schuld.

die feſtgeſtellten Tatſachen aus anderen Rechtsgründen die an- verhältnis zurüd, ſo hat er grundfäßlich den Wechſel zurüd.

gegriffene Entſcheidung rechtfertigen. Nach den Schlußnoten und zugeben , weil der Schuldner ohnedies in die Lage tommen

den Rechnungen beſteht kein Zweifel darüber, daß Bekl. lediglich kann , doppelt in Anſpruch genommen zu werden. Dieſe Gefahr

ald Kommiffionär det kl. tätig geworden und nicht etwa gemäß fällt aber fort, wenn der Gläubiger beweiſt, daß der Wechſel

88 71 ff. Börſengeſeße als Selbſtverkäufer eingetreten iſt. verjährt, ungültig oder vernichtet iſt. Vergl. Entſch. des Ober

Zwar könnte die Schlußnote vom 18. Dezember 1899 für fich handelsgerichts Bd. 20 S. 86 , Bolze Bd. 15 Nr. 253 , Bd. 18

allein vielleicht im entgegengeſeßten Sinne ausgelegt werden, fie Nr. 318, 319. Daß der Wechſel durch Zerreißen vernichtet

wird aber erläutert durch die Rechnung vom 19. Dezember 1899 iſt, nimmt der B. R. im Falle der Leiſtung des erkannten Gides

mit dein Vermerte: „ für ihre werte Rechnung in Berlin gekauft“, an. Dadurch iſt ausgeſchloſſen , daß der Wechſel zur Begebung

wogegen Kl. Widerſpruch nicht erhoben hat. Es kommt hinzu , und zur Gefährdung des Bekl. benußt werden könnte. St. c. R.,

daß dem Bekl. der Selbſteintritt nach § 76 des Börſengefeßes U. 5. 16. September 03 , 141/03 VI.

gar nicht geſtattet war, da für die den Gegenſtand der Rom- Reichsgefeß über die Angelegenheiten der frei .

miſſion bildenden jungen Aktien , wie aus dem Schreiben I willigen Gerichtsbarkeit vom 17./20. Mai 1898.

hervorgeht, ein Börſen- oder Marktpreis noch nicht amtlich feſt. 11. Umfang der Rechtshülfepflicht der Gerichte.

geſtellt wurde. Nun iſt aber, wie ferner feſtſteht, das kom- Das Amtsgericht in B. hat ein dorthin gelangtes Erſuchen

mittierte Geſchäft vom Bekl. niemals ausgeführt worden . Sein des Amtsgerichts in S., einen in B. anſäſſigen Hypotheken

Geſchäft mit der Breslauer Diskontobank, durch das er in den gläubiger darüber zu vernehmen, ob er in die pfandfreie Ab

Befiß der Aktien gelangte , war ein ganz andereb, zu dem der ſchreibung zweier Parzellen der ihm verhafteten Grundſtüđe

Kl. keinen Auftrag erteilt hatte und das auch nicht für ſeine willige, abgelehnt, weil es fich um Beurkundung eines Rechts.

Rechnung abgeſchloffen war . Aus dem Kommifflonsverhältniffe geſchäfte handle, für folche Beurkundungen aber keine Rechts

ſchuldete der Kl. daher dem Bekl. nichts, und er kann die ge- hülfepflicht beſtehe. Die Ablehnung des Erſuchens iſt von dem

leiſteten Zahlungen , zu denen er durch einen vom Bell. erregten O. L. G. in B. , deffen Entſcheidung das erſuchende Gericht

Irrtum beſtimmt worden iſt, nach den Grundſäßen der condictio demnächſt angerufen hat, gebilligt worden . Die gegen dieſe

indebiti zurüdfordern. Auf Grund der Schlußnoten und Entſcheidung von dem erſuchenden Gericht beim R. G. eingelegte

Rechnungen mußte er nämlich annehmen , daß Bell. die Kom. Beſchwerde konnte nicht für zuläſſig erachtet werden. Da

miffion, wie angegeben, ausgeführt habe und er ihm demnach landesrechtliche Vorſchriften eine Zuſtändigkeit des R. G. nicht

gemäß 5.G. B. Art. 371 , 372 die berechneten Auslagen nebſt zu begründen vermögen, fo konnte nur der anſcheinend auch von

Proviſion ſchulde; dies um ſo mehr, als Bekl. ihn bei Erteilung dem beſchwerdeführenden Gericht allein ins Auge gefaßte $ 2

des Auftrages auf den der nachherigen Berechnung entſprechenden des R. Geſ. über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts .

Kurs der alten Aktien hingewieſen hatte, ohne ihn darüber auf. barkeit vom 17./20. Mai 1898 in Betracht kommen , der die

zuklären, daß derſelbe fich gar nicht auf die den Gegenſtand des Verpflichtung der Gerichte, fich Rechtshülfe zu leiſten , ausſpricht

Geſchäfte bildenden jungen Attien bezog . Er wird ſomit durch und zugleich die SS 158-169 des G. V. G. für anwendbar

die Bezahlung der Rechnungen und die Annahme der Aktien erklärt. Der erwähnte 8 2 erhält indeffen eine Begrenzung

nicht gehindert, nachträglich geltend zu machen, daß ſein Auftrag ſeiner Tragweite durch den unmittelbar vorausgehenden $ 1 .

nicht ausgeführt ſei und Bell. die berechneten Auslagen in Nach legterem gelten die nachſtehenden allgemeinen Vor.

Wirklichkeit nicht gehabt habe (H. G. B. Art. 362 Saß 2 ; fchriften “, alſo auch der § 2 , für diejenigen Angelegenheiten der

vergl. auch die Entſch. des R. G. vom 28. Januar 1903 freiwilligen Gerichtsbarkeit, „ welche durch Reichogejeß den

in der Juriſtiſchen Wochenſchrift S. 160 Nr. 28). F. c. R. , Gerichten übertragen ſind “ . Zu dieſen Angelegenheiten gehören

U. v. 16. September 1903 , 140/03 I. Grundbuchſachen nicht. Denn für ſie ſind die Amtégerichte nicht

Wechſelordnung. kraft Reichegefeßeß, ſondern nur dann zuſtändig, wenn die

10. Zurückgehen auf das urſprüngliche Schuldverhältnis bei Landesgeſebgebung fie zu Grundbuchamtern beſtellt hat. Darnach

Vernichtung des Wechſels. tann, gleichviel, ob landesgeſeßlich die Vorſchriften des G. V. G.

Die rein tatſächlichen Erwägungen, durch welche der B. R. über Rechtsbülfepflicht auf Grundbuchſachen ausgedehnt worden

zu dem Eide für den Kl. , daß er den Wechſel zerriffen habe, find oder nicht, keinesfalls der der Dispoſition der Landesgeſeß

gelangt, greift die Reviſion nicht an. Sie richtet fich nur das gebung entrüdte $ 160 Abſ. 1 Sat 1 des G. V. G. auf den Fall,

gegen , daß der Befl. , der den Wechſel bezahlen wolle, zur daß in einer Grundbuchſache die Rechtshulfe verweigert wird,

Zahlung ohne Ausſchluſurteil verurteilt ſei , da auch aus einem zur Anwendung gebracht werden . Von gleicher Rechtsauffaſſung

zerriffenen Wechſel noch geklagt werden könne. Dieſer Angriff iſt das R. G. bereits in dem eine gleichartige Sache betreffenden

iſt aber verfehlt. Aus dem Wechſel wird nicht geklagt, fondern Beſchluß vom 10. Januar 1901 IV, B. 256/00 ausgegangen.

aus dem urſprünglichen Schuldverhältnis auf die ſtipulierte Grundb. v. S. Nr. 730 u. 800, Beſchl. v. 6. Auguſt 03,

Abfindung. Auf die Art. 39 , 73 der W. D. tann fich der 204/03 IV . S. s.

Bekl. deshalb nicht berufen. Der Wechſel iſt dem Kl. unſtreitig

nicht zur Tilgung dieſer Forderung, ſondern zahlungshalber

gegeben. Der Kl. iſt nicht gezwungen, ſich nur durch Geltend.

.
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Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuchs. Kommentar von

Kommentar verſehen würden .
Juſtizrat Albert Pinner, Rechtsanwalt in Berlin. 1903.

Berlin, Guttentag. 183 S. ' Ladenpreis 5, geb. 6 ME.

4. Gefeß , betreffend die Anfechtung von Rechts.
Der Verfaffer gibt in überſichtlichen, ſyſtematiſch gegliederten

handlungen eines Schuldners außerhalb des
Anmerkungen einen Überblick über das , was Rechtswiffenſdaft

Konkursverfahrens in der Faſſung vom 20. Mai und Rechtſprechung aus dem kommentierten Gefeße in ſeiner

1898, erläutert von Sigmund Merzbacher, Rechtsanwalt mehr als fechsjährigen Geltungedauer gemacht haben. Sehr
und Juſtizrat in Nürnberg. Beđ , München 1903. X. u .

97 S. Ladenpreis 1,20 ME.
zum Vorteil gereicht es dem Buche, daß der Verfaffer der

Čiteratur und Žudikatur auch inſofern nachgegangen iſt, als fie

Dieſe Ausgabe gehört zu der Beckſchen Sammlung von nicht unmittelbar zum Wettbewerbegeſeße, ſondern auch zu den

Tertausgaben deutſcherReichsgeſeße mit Anmerkung und Regiſter. Gefeßen entſtanden iſt, auß denen Rechtsbegriffe in das tom .

Die Anmerkungen ſind inhaltreich und geben in klarer Weije mentierte Gefeß übernommen ſind.

einen Überbliď über den Stand der Auslegung des Gefeßes , Der Kommentar wird als wertvolle Bereicherung der

wenigſtens in den wichtigeren Fragen. Literatur Juriſten und Gewerbetreibenden von Nußen ſein. N.

5. Formularbud und Notariatsrecht. Im Anſcluß an

das 6. F. Rochide Formularbuch bearbeitet von Hermann

Jaſtrow , Amtégerichtsrat in Berlin . Vierzehnte (nach dem Neu erſdienene, bei der Redaktion ein

B.G. B. vierte) Auflage. Berlin, Guttentag. 1903. Laden. gegangene Bünger.
preis des geſamten Werkes 27, geb. 29 Me., des Formular

(Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten .)
buchs allein 15, geb. 17 M.

Das Koch - Jaſtrowſche Wert zeigt in ſeiner 14. Auflage ein
51. Dr. Daniel Paul Schreber, Denkwürdigkeiten eines Nerben :

kranken. Leipzig 1903, Dswald Muße.
weſentlich verändertes Nußeres. Das bisher einheitliche Wert

52. Dr. S. Nietſdel, Das Recht am eigenen Bilde. Tübingen

iſt in zwei felbſtändige Teile gegliedert, den erſten „ Deutſch. 1903. 7. C. B. Mohr (Paul Siebeck ).

Preußiſches Notariatsrecht“ und den zweiten Formularbud auf 63. Dr. H. Rurella , Zurechnungsfähigkeit u. Kriminalanthropologie.

Grundlage des Bürgerlichen Gefeßbuche “. Dieſe Veränderung Halle a. S. 1903. Gebauer-Schwetſchke.

bezweckt den für das ganze Reich beſtimmten Teil des Werkes 54. Guttentagſche Sammlung Deutſcher Reichsgeſeße:

von dem ſpezifiſch preußiſch -rechtlichen auch äußerlich zu trennen
Nr. 2. Rüdorff , Strafgeſexbuch. 21. Aufl. 1903.

und geſondert fäuflich zu machen.
Nr. 37. Stephan, Unlauterer Wettbewerb. 3. Aufl. 1903.

Die innere Einheitlichkeit des Werkes iſt durch dieſe Maß.
Nr. 66. Pietſch , Eiſenbahngeſeßgebung.

Nr. 68. Lebbin u. Baum , Fleiſchbeſchaugeſek.
nahme natürlich nicht in Mitleidenſchaft gezogen.

55. Dr.G.Schap8, Das deutſche Seerecht, 6. Efg. 1903,(I. J. Seine)
Vermehrungen und Ergänzungen zeigt namentlich das jeßt J. Guttentag.

Formularbuch, das andrerſeits auch von einigem entbehrlichen ( Fortſeßung folgt .)

1

1

.

Für die Redaktion verantw .: Hechtsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin . Drud : M. Moeſer Budbruderei in Berlin 8. 14.

Dieſer Nummer liegt für die Mitglieder des dentidhen Anwaltvereins bei : Berhandlungen des XVI. Deutiden Anwaltstages.
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Vereinsnadrichten. gerichten, ebenſo bei den höheren Gerichten , iſt die Befugnis

An Stelle des aus dem Vorſtande ausgeſchiedenen liche Recht
, das Monopol der bei dieſem Gericht zugelaſſenen

der Parteivertretung im Zivilprozeß bekanntlich das ausſchließ .

þerru Geheimen Juſtizrats Dr. Reat in Gießen iſt der
Anwälte , und e$ erſtreckt ſich alſo auf alle größeren , wichtigeren

Rechtsanwalt bei dem Königlidhen Oberlandesgericht zu

Rechtsangelegenheiten. Der Anwalt dagegen , der nur beim
Cöln, Herr Juſtizrat Arthur Heiliger daſelbſt, zum Mit

Amtsgericht zugelaſſen iſt, hat ein ausſchließliches Recht zur
gliede des Vorſtaudes gewählt.

Parteivertretung weder an ſeinem Gericht, noch an einem

anderen , weder in größeren , noch in kleineren Angelegenheiten ,

Die Verſendung des Terminkalenders für das Jahr 1904 jondern er teilt ſeine Befugnis , die ſich auf die Bagatellſachen

iſt erfolgt. Erinnerungen wegen Niditempfanges können nur ſeines Amtsgerichts erſtrecft, mit jämtlichen 7 500 Rechtsanwälten
berüdſidhtigt werden , wenn ſie bis 15. November 1903 bei

im Deutſchen Reid , ja fogar darüber hinaus mit jedem Laien ,

dem Unterzeichneten eingebracht werden.
der ſich vor Gericht ſelbſt vertreten kann , und mit jedem Rechts.

Leipzig , Bismardſtraße 2, den 2. November 1903.
konſulenten, den das Gericht zuläßt. Dieſe Zurückjepung hat

Dr. Deiſ , Juſtigrat, Shriftführer. eine Minderung des Anſehens dieſer Anwälte zur notwendigen

Folge . Welde Nachteile fich für ſie hinſichtlich ihrer Einkünfte

in den Regelfällen ergeben , ſoll hier ganz außer Betracht

Hälfskaſſe für deutſdge Redtsanwälte. bleiben . Man könnte nun vielleicht einwenden, daß die Anwälte

Die Auwaltskammern im Bezirke der Oberlandesgerichte tätig ſind. Das iſt richtig. Aber die Rolle, die ſie herbei
von den Amtégerichten doch häufig als Korreſpondenzmandatare

zu Jena und Celle haben der Staffe abermals Beihülfen, und
jpielen , iſt keine beneidenswerte. Wenn ihr Beiſtand angerufen

zwar Jena 1000 Mark und Celle 1500 Mark gewährt
. wird, ſo haben ſie nicht bloß , wie jeder Anwalt, die Sache

Den Kammern und ihren Vorſtänden iſt für die reichen ſelbſt zu prüfen, ſondern ſie müſſen zunädít die ſchwierige und
Beihülfen der aufrichtigſte Dant ausgeſprochen worden .

heifle Frage entſcheiden , ob und in weldein Grade ſie ſich ſelbſt

als überflüſſig erachten für die Führung des Prozeſſes. In

einer Anzahl von Fällen , z . B. bei einfachen Wechſelklagen, ſind

Durch welche Mittel iſt die Stellung der Amts- ſie von vornherein genötigt, dem Klienten auseinander zu ſeßen ,

gerichtsanwälte zu ſtärken . *)
daß er beffer tue, fich an einen Landgerichtsanwalt zu wenden ,

da ihm ſonſt mehr Koſten entſtünden , die der Gegner, auch im

Von Rechtsanwalt Bamberger in Ajchersleben. Falle des Unterliegens, nidt zu erſtatten brauche. Solde

Die Frage nach den Mitteln , durch welche die Stellung Eröffnungen ſind unerfreulich für den Anwalt, und unerfreulid )

der Amtsgerichtsanwälte geſtärkt werden könne, ſeßt die Annahıne wie unverſtändlich für den Klienten. Er fielt den Grund nicht

voraus, daß ein Bedürfnis hierzu vorliege. Dieſe Annahme iſt ein , warum er gezwungen ſein ſoll, ſich jQhriftlich oder perſönlich

meines Erachtens zutreffend. Nach dem gegenwärtigen Stande an einen Anwalt am Siße des Landgerichts zu wenden, du er

der Dinge erſcheinen die nur am Amtegericht zugelaſſenen doch einen ſolchen am Orte hat. Mehr Koſten als nötig möchte

Anwälte als Rechtsanwälte zweiter Klaffe. Bei den Land. er auch nicht daran wenden, zumal da ihm ja ſein eigener

Anwalt davon abrät. Er fieht fid alſo in eine unangenehme

* ) Das Referat über obiges Thema auf dem deutſchen Anwalts
Zwangslage verſett. Nun gibt es aber auch Fälle, in denen der

tag in Straßburg mußte wegen vorgerüdter Stunde von der Tages:
Anwalt fich nicht für ſo überflüſſig hält , ſei es wegen ſeiner

ordnung abgeſeßt werden . Von verſcķiedenen Seiten wurde indes
beſſeren Kenntnis der lokalen Verhältniſſe oder auch der

betont, daß der Gegenſtand zu wichtig ſei, um ſeine öffentliche Bes perſönlichen Verhältniffe des Gegners oder aus anderen Gründen .

(prechung auf 2 Jahre zu verſchieben . Wenn er in folchem Falle, gewiſſermaßen hinter den Kuliſſen



378 XXXII. Jahrgang.Furiſtiſche Wochenſchrift.

N

ſtehend, den ganzen Prozeß geleitet hat, ſo wird ihm doch bei felbſt beſtand ja tein Zweifel darüber ; man braucht nur an die

der Koſtenfeſtſeßung durch das Gericht nicht ſelten klar gemacht, Befdlüſſe des deutſchen Anwaltstages von 1876 zu erinnern .

daß er ſich in Dinge gemiſcht hat, die ihn gar nichts angehen . Damals wurde ausgeſprochen :

Die Korreſpondenzgebühr wird geſtrichen, weil ſie nur, wie 1. Prinzipaliter:

manche Landgerichte fich mehr fühn als geſchmackvoll ausdrücken, Die Zulaſſung iſt zu erteilen für alle Gerichte eines

durch den überflüſſigen „ Zwiſchentritt" des Amtsgerichtsanwalts Oberlandesgerichtsbezirks.

hervorgerufen ſei . Wenn dieſer ſich auch ſagen darf, daß dem 2. Eventualiter :

Richter häufig die Unterlagen zur Beurteilung dieſer Frage Amtégerichtsanwälte find befugt , bei dem übergeordneten

fehlen, ſo müſſen ihn dennoch ſolche Behauptungen fränken . Landgericht die anwaltſchaftliche Tätigkeit im vollem

Denn fie bedeuten im grunde doch nichts anderes, als daß er Umfange auszuüben .

ſeines Vorteile wegen ſeinem Auftraggeber unnüße Koſten ver . 3. Eventualiſfime :

urſacht, daß er alſo ſeine Pflicht verleßt habe. Dieſer Stand Die Anwälte find befugt , Klienten , welche fie in

der Dinge ſeßt mithin den Anwalt herab in den Augen des einer vorderen Inſtanz vertreten haben, auch in

Richters, in den Augen ſeines Kollegen am Landgericht und des Appellationsinſtanz zu vertreten .

gegneriſchen Vertreters, der die fraglichen Koſten als ungerecyt. Die Erfahrung hat, ſoweit man urteilen kann , gezeigt, daß

fertigt bekämpfen muß. Am årgſten aber wird er bloßgeſtellt dieſe Anſicht die richtige war. Das anders lautende Geje bat

gegenüber ſeinem Mandanten ſelbſt. Was muß dieſer denken , ſich in dieſer Beziehung nicht bewährt, ſeine heterogenen Bes

wenn er in einem Gerichtsbeſchluffe lieſt, die Koſten für den ſtimmungen find heute fo unverſtändlich und unpopulär wie vor

Korreſpondenzanwalt ſeien überflüſſig geweſen , er hätte ſich direkt 25 Jahren . Das rechtſuchende Publikum will nicht von einein

an einen Landgerichtsanwalt wenden und damit Geld ſparen Anwalt zum anderen geſchickt werden ; der Klient wünſcht von

können ! dem Manne ſeines Vertrauens vertreten zu werden. Dieſem

Das ſoll hier gar nicht näher beſprochen werden, wie ver- berechtigten Wunſche follte die Gefeßgebung Rechnung tragen .

leßend es wirft, wenn dem Anwalt nachgerechnet wird , er hätte Das wird im weſentlichen geſchehen, wenn jeder Amtgerichte.

ſeinem Mandanten bezw . dem Gegner auch noch einige Pfennige anwalt bei ſeinem übergeordneten Landgericht zugelaſſen wird,

Ropialien und Portie erſparen fönnen . Denn dieſe ganz un . wie das der obenerwähnte Beſchluß des deutſchen Anwaltstages

leidlichen Unzuträglichkeiten beruhen nicht bloß auf der Lokaliſierung von 1876 ausgeſprochen hat. Es wird von Intereffe ſein , daß

der Anwaltſchaft und der damit verbundenen Trennung der derſelbe Vorſchlag eben jeßt von anderer Seite aus einem ganz

Funktionen , ſondern in höherein Grade auf der ſehr bedauer- anderen Geſichtspunkte vertreten worden iſt. Die Grenzboten"“

lichen Einrichtung, daß Gerichte und Anwälte genötigt ſind, die beſchäftigen ſich nämlich in den Nummern vom 22. Auguſt und

Kopialien und Portis im einzelnen zu berechnen, eine Einrichtung , 3. September d . J. einmal wieder mit der Frage der Prozeß .

über deren Unzweckmäßigkeit und Schädlidykeit ich mich an verſchleppungen. Der ungenannte Verfaffer findet nun in Über.

anderer *) Stelle ausgeſprochen habe – mit deren Hülfe eß auch einſtimmung mit Ausführungen aus der Juriſtiſchen Wochen

allein möglich war, die verblüffende Behauptung aufzuſtellen , ſchrift einen der wichtigſten Gründe für die lange Dauer der

daß Rechtsanwälte in ihren Schriftſäten Rechtsausführungen Prozeſſe in dem „Unweſen der Korreſpondenzmandatare ", und

niederlegen , um 10 Pfennige oder 7 Pfennige Stopialien für die er erblickt deswegen in der Zulaſſung auswärtiger Amtegeriķyte

Seite einzuheimſen. **) anwälte beim übergeordneten Landgericht ein ausgezeichnete

Wenn ſomit dargetan ſein dürfte, daß der Anwalt vom Mittel zur Beſeitigung dieſes Abelſtanded " . Es werde dadurch

Amtégericht gegenüber ſeinen Kollegen der oberen Gerichte durch ein direkter Verkehr zwiſchen Gericht und Prozeßgegner mit dem

die Gefeßgebung zurückgefeßt iſt, ſo liegt es nahe , die Abhülfe außwärtigen Anwalt herbeigeführt, die lähmende Tätigkeit des

darin zu ſuchen , daß jedem Amt8gerichtsanwalte geſeßlich die Korreſpondenzmandatars werde beſeitigt, die Information auf.

Zulaſſung zum Landgericht gewährt wird, und dieſes oft nahme und die Prozeßführung weſentlich beſchleunigt. Die

empfohlene Mittel muß auch hier befürwortet werden . Man Richtigkeit dieſer Auficht wird man ſchwerlich beſtreiten tönnen.

kann die Frage auf fich beruhen laſſen, ob die Lokaliſierung der Es iſt klar , daß die Prozeßführung glatter und ſchneller vor fick

Anwaltſchaft ſich überhaupt als zweckmäßig erwieſen hat, nament. geht , wenn auf feiten jeder Partei nur ein Anwalt tätig iſt,

lich in der komplizierten Geſtaltung, in der ſie bei uns Geltung als wenn mehrere fich in die Arbeit teilen . Ganz zu vermeiden

hat. Populär, ins Volksbewußtſein übergegangen, ſind die in iſt die Korreſpondenztätigkeit natürlich nicht; je mehr ſie aber

Rede ſtehenden Beſtimmungen jedenfalls nicht. Kein Laie ver- eingeſchränkt wird, um ſo beſſer iſt es für alle Beteiligte. Auch

ſteht es , warum ein Anwalt bei allen Strafgerichten innerhalb unter dieſem Geſichtspunkt wird ſich alſo die Zulaffung der

des Reiche, einſchließlich des höchſten Gerichtshofes, auftreten Amtégerichtsanwälte beim Landgericht ſehr empfehlen. Der

kann , wenn es fich um Freiheit, Ehre und das Leben handelt, Ausfall, der für die Teşteren entſtünde, wird ſich dadurch be.

daß er aber nicht berechtigt ſein ſoll, eine Wechſelklage überträchtlich verringern, daß in einer großen Anzahl von Fällen

400 Mart beim Landgericht zu vertreten . Und ich möchte glauben, der Amtegerichteanwalt fich im Termin durch einen Kollegen

die Unverſtändlichkeit dieſer Einrichtung legt allein ſchon einen vom Landgericht vertreten laſſen wird , ohne daß hierdurch eine

Schluß auf ihre Unzweckmäßigkeit nahe. In der Anwaltſchaft Verzögerung des Prozeſſes oder eine Erhöhung der Koſten für

die Partei hervorgerufen wird. Daß dieſe Erwägungen nicht.

*) Grudots Beiträge 1893 S. 90 ff. etwa nur theoretiſcher Natur, ſondern auch in der Prari8 wohl

**) Vergl. Staub, D. Jur.-3tg. 1903 S. 419. bewährt ſind , ergibt ſich aus der Tatſache, daß in verſchiedenen
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Bundesſtaaten, wie in Sachſen, Braunſchweig, Baden, Württem- lung des Vereins, die unter der Herrſchaft des Gefeßes über die

berg, im Reichslande, die Simultanzulaffung völlig zur Regel privaten Verſicherungsunternehmen vom 12. Mai 1901 ſtatt.

geworden iſt. fand ; es lag ihr infolgedeffen eine in vielen Richtungen ver .

Ein weiteres Mittel, die Stellung der Amtegerichtsanwälte änderte Drganiſation des Vereins zu grunde. Dieſe iſt aber

zu befeſtigen, beſteht in der Erweiterung der Zuſtändigkeit der gerade, wie das folgende ergeben wird, für die Rechtsanwälte

Amtsgerichte. Die Frage iſt oft erörtert worden , weswegen hier von weſentlicher Bedeutung , die bei dem genannten Verein þaft .

nur wenige Punkte hervorgehoben werden ſollen. Wenn immerpflichtverſicherung genommen haben ; bei der großen Zahl dieſer

betont wird, die Garantien für eine richtige Rechtſprechung ſeien Verſicherten dürfte daher ein kurzer Bericht über fene Tagung

bei einem Kollegialgericht größer, wie bei dem Einzelrichter, ſo gerechtfertigt erſcheinen.

müßte man dieſem folgerichtig ſo wenig Sachen unter 300 Mark , Das genannte Gefeß verlangt bekanntlich in $ 29, daß

wie unter 500 Mark anvertrauen. Die Zahl 300 iſt ja auch keine jeder Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit neben dem Vorſtand

ſatroſankte. Von vornherein war die Erhöhung ins Auge und Auffichtsrat ein oberſtes Drgan (Verſammlung von Mit

gefaßt, zumal da mande Bundesſtaaten ſchon damals , im Jahre gliedern oder von Stellvertretern der Mitglieder) befiße und es

1878, einen Saß von 400- 500 Mark als Grenze des Bagatell. läßt zu , daß die Obliegenheiten dieſes oberſten Organg auf

objekts beſaßen , wie namentlich Baden und Hannover. mehrere dem Vorſtand und Aufſicht8rat übergeordnete Organe

Schlechthin entſcheidend aber für die Frage der Rompetenz. verteilt werden . Der Stuttgarter Verein hat nun mit Rück.

erhöhung iſt meines Erachtens folgende Erwägung. Seitſicht auf die große Zahl ſeiner Mitglieder das oberſte Organ

25 Jahren iſt der Wert des Geldes jo ſehr geſunken , daß einer aus Vertretern derſelben gebildet und zwar in folgender Weiſe :

Summe, welche im Jahre 1878 300 Mark betrug, heute ohne. Der ganze Verein iſt in drei Abteilungen gegliedert:

bin eine Summe von 500 Mark entſpricht. Das lehren die Abteilung I Haftpflichtverſicherung,

Preiſe der Wohnungen und der Grundſtüde, der Lebensmittel , II Unfallverſicherung,

der Beamtengehälter , der Löhne der Arbeiter, namentlich auch III Lebensverſicherung.

das beträchtliche Singen des Zindfußes , das ja bereits in ver. Jede Abteilung zerfädt wieder in eine Reihe von Sektionen ;

(ſchiedenen Gefeßen Ausdruck gefunden hat. Um ein Beiſpiel die hier in Betracht tommende Abteilung I in deren 18, von

anzuführen , ſo belief fich das Dienſteinkommen der Volksſchul. denen die Sektion I die Beamten, Rechtsanwälte, Bankiers und

lehrer in der Provinz Sachſen im Jahre 1878 im Höchſtbetrage auf dergleichen umfaßt, alſo die hier intereſſierende iſt. Dieſe

ca. 2000 Mark (genau : 1 950 Mark), heute auf ca. 3 000 Mart Sektion I hatte nach den Mitteilungen des Vereins am 31. Mai

( genau : 2960 Mark), alſo auf 50 Prozent mehr. Die 1903 eine Zahl von 7 671 Mitgliedern .

Mietsentſchädigung für dieſelbe Beamtenklaſſe betrug 1878 Der Verein hat nun für jede Sektion ale oberſtes Drgan

150 Mark, heute 330 Mart, alſo 130 Prozent mehr. einen beſonderen Sektiongausſchuß gebildet, der bei größeren

Daraus folgt, daß es ſich bei Erhöhung des Bagatellobjekts Sektionen (zu denen die Sektion I Abteilung I zählt) aus 33 ,

auf 500 Mark in Wirklichkeit gar nicht um eine Erhöhung bei kleineren aus 24 Mitgliedern beſteht. Dieſe werden auf

handelt, ſondern um eine Richtigſtellung, um eine Ausgleichung einer drei Jahre gewählt; fie ſind in drei Gruppen à 11 bezw . acht

durch eine Veränderung des Geldwertes eingetretenen Ermäßigung Mitglieder eingeteilt; jede Gruppe iſt für ein Jahr in erſter

des geſeblidhen Höchſtbetrages, die der Gefeßgeber nicht gewollt hat. Linie zur Vertretung berufen ; ihr gegenüber fungieren die übrigen

Ob man darüber hinaus eine wirkliche Erhöhung der Mitglieder für dieſe Zeit als Erſaßmänner. Die ordentlichen

Bagatellobjekte vornehmen ſoll, etwa auf 1000 Mart, iſt eine Mitglieder ſämtlicher Sektionsausſchüſſe einer Abteilung find

andere, ſehr diskutable Frage. Im Publikum jedenfalls beſteht für dieſe oberſtes Organ alo Abteilungsausjdhuß zur Behandlung

ein dringender Wunſch nach ſchnellerer und billigerer Juſtiz. gemeinſamer Angelegenheiten ; die ordentlichen Mitglieder ſämt

Zum Schluß noch eins . Bis eine Gleichſtellung der licher Sektionsaubſcüffe bilden den Vereinsausſchuß oder die

Anwälte von den Amtögerichten mit denen vom Landgericht er. Generalverſammlung. Dieſer find ſelbſtredend im weſentlichen

reicht iſt, werden die erſteren für eine Stärkung ihrer Stellung diejenigen Aufgaben zugewieſen, welche nach dem Gefeße das

am beſten ſelbſt ſorgen. Ein taugliches Mittel hierzu könnte oberſte Drgan zu erfüllen hat.

e$ aber ſein , wenn ſie dahin wirfen wollten, daß jedem Rammer- A18 folche Aufgaben lagen der diesjährigen General.

vorſtande ſoviel Amtsgerichtstollegen angehören , als verſammlung vor :

ihrer Zahl im Kammerbezirk entſpricht. Unbeſcheiden wird dieſes 1. Die Entgegennahme der Bilanz , der Jahresrechnung ,

Verlangen nicht erſcheinen, wenn man bedenkt, daß es ſich dabei des Geſchäftsbericyte der Vorſtands und des Beridots

um die Intereffen von 2000 Rechtsanwalten handelt. des Aufſichtsrats über die Prüfung derſelben und die

Beſchlußfaffung über die Gewinnverteilung.

2. Die Beſchlußfaffung über die Entlaſtung des Vor.

Von der Generalverſammlung des Allgemeinen ſtandes und des Aufſichtsrats.

Deutſchen Berſicherungsvereins zu Stuttgart.
3. Die Wahl eines Mitgliebe des Aufficyt&rat$ und von

Mitgliedern der Kontrollkommifflon.
Von Rechtsanwalt Dr. Fr. Fürſt in Mannheim .

4. a ) Abänderung einzelner Paragraphen der Saßung ;

Am 27. Juni d. Jl . fand zu Stuttgart die 28. ordent b) Ermächtigung des Aufſichtsrats an der Saßung

liche Generalverſammlung der Allgemeinen Deutſchen Ver Anderungen , welche nur die Faffung betreffen, vor .

ficherungsvereins ſtatt. Es war dies die erſte Generalverſamm zunehmen und den Beſchluß wegen Saßung8.
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änderung für den Fall, daß die Aufſidytébehörde zur Tragung der Schäden die gemeinſchaftlichen Sicherheiten

vor der Genehmigung die Vornahme von Ande. herangezogen werden.

rungen verlangt , dieſen Anderungen zu unterziehen. Die Sektion I Abteilung I iſt nun bedauerlicherweiſe

5. Abānderung des mit der Stuttgarter Mits und Rück. eine ſolche, die bisher mit Verluſt gearbeitet hat.

verſicherungs -Aktiengeſellſchaft abgeſdhloſſenen Garantie: Der Grund dieſer Erſcheinung ſcheint ein doppelter zu

vertrags vom 29. Mai 1902 in einigen Punkten auf ſein : einmal hat man im Jahre 1895 , als die Haftpflicht-.

Grund der vorm Kaiſerlichen Aufſichtsamt gemachten verſicherung gegen Vermögensſchaden neu aufgenommen wurde,,

Vorſchläge. das Riſiko derſelben insbeſondere für Rechtsanwälte und Notare

6. Penſionsverſorgung der Beamten . beträchtlich unterſchäßt. Man hat damals für eine Verſicherunge.

Dieſe Tagesordnung wurde im allgemeinen glatt erledigt ; nur fumme von 5 000 Mark eine Prämie von 10 Mark für genügend

Punkt 4b, bei dem es ſich im weſentlichen um die oben kurz ſkizzierte erachtet ; dieſe mußte auf Grund der Erfahrungen der erſten

Einteilung der Mitglieder der Sektionsausſchüſſe in drei Gruppen beiden Jahre bereits im Jahre 1897 auf 50 Mart für

und das Verhältnis der legteren untereinander handelt, gab zu 5 000 Mark feſtgeſeßt werden ; und im Jahre 1902 wurde fie

eingehenden Debatten Anlaß , da von mancher Seite die völlige auf Grund einer Enquete über die Rentabilität des Riſitos von

Gleichſtellung der jämtlichen Mitglieder der Sektionsausjdhüſſe 1895 bis 1901 abermals erhöht , ſo daß die Prämie nunmehr

gewünſcht wurde; doch wurde ſchließlich der vorgelegte Entwurf für 2 500 Mark fich auf 60 Mark und für 5 000 Mark auf

einſtimmig angenommen , da es fich ja um eine völlig neue 75 Mark brutto beläuft. Der Verein findet nun den

Organijation handelte , die ſich erſt erproben muß. Hauptgrund der Interbilanz der jebigen Sektion I aus den

Von ſpeziellerem Intereſſe dagegen ſind die Verhandlungen Jahren 1899 bis 1902 darin , daß die große Mehrzahl der z. Zt..

der einzelnen Sektionsausſchüſſe , welche gleichzeitig ſtattfanden, laufenden Verſicherungen zu der Prämie von 1897, ein Teil

bezw . des hier in Betracht kommenden Ausiduſſes von Sektion I ſogar noch zu der von 1895 abgeſchloſſen worden iſt.

der Abteilung I. Nach der Neuorganiſation kommt den einzelnen Indeſſen dürften zu dem ungünſtigen Ergebniffe auch noch

Sektionen eine weit größere Bedeutung zu als bisher. andere Urſachen mitwirfen : denn es iſt auch die Häufigkeit der

Bisher wurde nämlich die ganze Abteilung als eine ver. Schadensanmeldungen prozentual auf die Zahl der Verſicherten

mögensrechtliche Einheit behandelt und daher Gewinn und berechnet, und zwar nicht unbedeutend geſtiegen. Es betrug

Berluſt für die jämtlichen Seftionen einer Abteilung als gemein- nämlich die Zahl der Schadensanmeldungen im Jahre

famer behandelt . Infolgedeſjen fonnte der Verluſt einer Sektion 1900 389 das iſt 11 Prozent zum

durch den Gewinn einer anderen ausgeglichen , ja überſtiegen 1901
496 11,6 Verſicherungs

werden , und es konnten die Mitglieder einer Sektion aus den 1902 .... 680 , 14,5 beſtande.

Überſchüſſen einer anderen Sektion Dividende erhalten , obwohl Den Grund dieſer auffallenden Erſcheinung finden die

die Sektion ſelbſt mit interbilanz gearbeitet hatte. Der betreffenden , mit den Verhältniſſen natürlich beſonders vertrauten

Überiduß der geſamten Abteilungen floß einem für die ganze Herren Beamten des Vereins hauptſädlich darin , daß es im

Abteilung gemeinſamen Sicherheitsfonds zu , während des Publikum , namentlich in Norddeutſchland , immer bekannter

weiteren noch eine Reihe gemeinſamer Sicherheiten für das werde, daß die meiſten Rechtsanwälte und Notare für den Fall

ganze Unternehmen beſteht, wie ich dies in meinem Berichte für ihrer Haftpflicht verſichert ſind, daß daher immer häufiger

den 14. Deutſchen Anwaltstag (Jur. Wochenſchrift 1899 S. 629) Regreſanſprüche an leştere geſtellt werden, und daß fich der

des näheren dargeſtellt habe. betreffende Verſicherte genötigt ſehe, zur Wahrung der Friſt aud

Die neue Sapung dagegen hat den Verein in ähnlicher ſeinerſeits alsdann den Schaden bei dem Vereine anzumelden,

Weiſe organiſiert, wie dies für die geſeßliche Unfallverſicherung ſelbſt wenn der Anſpruch von vornherein gänzlich unbegründet

in den einzelnen Berufsgenoſſenſchaften geſchehen iſt. Nach ihr erſcheint.

werden daber die einzelnen Sektionen , in denen jeweils verwandte Doch ſind von den in den drei Jahren 1900 , 1901 und

Berufe untergebracht find , mit Wirkung vom 1. Januar 1903 1902 im ganzen angemeldeten 1 565 Schäden den Mitteilungen

ab als vermögensrechtliche Einheit verwaltet; jede Sektion hat des Vereins nach bis jeßt 777, alſo faſt genau die Hälfte für

insbeſondere für ſich allein ihre Gewinn- und Verluſtrechnung begründet befunden und durch Zahlung erledigt worden ; man

und bildet für ſich allein in Zukunft einen Refervefonde. Daneben fann alſo nicht behaupten, daß der Prozentfaß der unbegründeter

bleiben allerdings die den Abteilungen gemeinſchaftlichen Sicher. weiſe angemeldeten Schäden ein übermäßiger iſt. Dabei iſt

heitsfonds wie die ſonſtigen gemeinſchaftlichen Sicherheiten zu beachten , daß die Erledigung des einzelnen Schadenfalles

beſtehen und werden aus den Einnahmen der einzelnen Sektionen naturgemäß infolge der Verhandlungen mit den Geſchädigten,

geſpeiſt. Dies hat aber zur Folge , daß für die einzelne der etwaigen Durchführung des Prozeſſes, in dem der Verſtoß

Sektion eine Dividende fich nur ergibt, wenn die Sektion für gemacht worden ſein ſoll, der Führung des Regreßprozeſſes uſw.

ſich einen Überſchuß aufweiſt, auch nachdem die jämtlichen in den weitaus meiſten Fällen längere Zeit in Anſpruch nimmt,

Rüdlagen erfolgt find ; es kann alſo nicht mehr wie bisher der daß daher die in den einzelnen Jahren angemeldeten Schäden

Verluſt einer Sektion durch den Gewinn anderer Sektionen nur zum kleinſten Teil in den gleichen Jahren auch erledigt

ausgeglichen und troß eines ſolchen Verluſtes den Mitgliedern wurden. Dies iſt beſonders zu berückſichtigen bei Betrachtung

jener Sektion noch Dividende gezahlt werden. Dagegen bleibt der prozentualen Ziffern ; es ſtellen nämlich die zur Auszahlung

die Siderheit für die einzelnen Mitglieder im Schadensfalle gelangten Schäden fich für die genannten Jahre folgender.

die gleide , da im Falle einer Unterbilanz der einzelnen Seftion maßen dar

}.
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ausgezahlte Prozentſaß zum die Veranlaſſung bieten, von dem Kündigungsrechte Gebrauch
im Jahre

Stdden Verſicherungsbeſtand zu machen. Es müſſe daher jeweils Frage des einzelnen Falles

1900 215 6,08 ſein , ob dies geſchehen folle oder nicht. Auch ward feſtgeſtellt

1901 286 6,69 ( ohne daß dieß indeffen zu einer Verſicherungsbedingung erhoben

1902 276 5,88
wurde), daß eine ſolche Kündigung möglichſt erſt nach voraus.

Wenn alſo die ausgezahlten Schäden pro 1902 eine unerhebliche gegangener Anhörung des Sektionsausſchuſſes erfolgen ſolle.

abfolute, aber verhältnißmäßig bedeutendere Abnahme zeigen , lo Immerhin erfordern aber jo hobe Schadensanmeldungen,

iſt nicht nur zu beachten , daß die Zahl der Verſicherten ſtetig wie die pro 1903 vorliegenden eine ſehr bedeutende Prämien.

im Wachſen begriffen iſt, daß aber die dadurch vermehrte Gefahr reſerve; und dies hat dann natürlich zur Folge, daß fich die

erſt in ſpäteren Jahren zum Ausdruck kommt, ſondern es iſt Bilanz der Sektion ſehr ungünſtig geſtaltet. Die Folge wird

auch beſonders zu berückſichtigen, daß die pro 1902 angemeldeten daher für die hier in Betracht ſtehende Sektion bedauerlicher.

Fälle zum kleinſten Teile auch im gleichen Jahre erledigt wurden . weiſe zunächſt die ſein , daß ſie keine Dividende mehr verteilen kann ,

Eine Statiſtit, die einigermaßen ſichere Sølüffe erlaubt, läßt während ihren Mitgliedern ſolche bisher infolge der gemeinſamen

fich eben aus den Ergebniſſen der kurzen Zeit, während der die finanziellen Verwaltung aus den Überſchüſſen anderer Sektionen

Haftpflichtverſicherung beſteht, nicht ziehen. Immerhin gibt es zu gute kam . Und es bleibt nur zu hoffen, daß fich die Ver.

aber zu denken , wenn mitgeteilt wurde, daß die Shadens- hältniffe auf die Dauer nicht noch ungünſtiger geſtalten, ſo daß

anmeldungen pro 1903 noch ein weſentlich ungünſtigeres Bild zu einer abermaligen Erhöhung der Prämienſäße geſchritten

zeigen . Es wurden nämlich (abgeſehen von den kleineren werden müßte. Daß dies vermieden werde und daß die Ver.

Schadensfällen) an ſolchen, die 5000 Mart überſteigen, in den hältniſſe der Sektion in ihrer finanziellen Einzelverwaltung

erſten drei Monaten 13 mit zuſammen 333 314,68 Mart fich beſſer geſtalten als dies nach den jeitherigen Erfahrungen

Schaden angemeldet, darunter mehrere außerordentlich große zu fürchten ſteht, dazu vermag ja joließlich auch jeder einzelne

Shadensfalle, ſo einer von zirka 61 000 Mart, einer von Verfiderte zu ſeinem Teile beizutragen .

65 000 Mart und einer von über 113 000 Mark. Dieſe

Schadensfälle betreffen aber nicht etwa irgend welches Verſehen

beim Abfaffen von Urkunden oder dergleichen , vielmehr ſollen ſie

Vom Reichsgericht. * )
aus der Verſäumung von Berufungsfriſten herrühren. Jin

Intereffe der Verſicherten ſowohl wie des Anwaltſtandes iſt zu Wir berichten über die in der Zeit vom 10. bis 17. Oktober

hoffen, daß in dieſen Fällen ſich die Regreßanſprüche als 1903 ausgefertigten Entſcheidungen.

unbegründet und die Anmeldungen als nur fürſorgliche heraus , 1. Reichsredt.

ſtellen. Denn es wäre doch unbegreiflich , wie bei derartigen Zivilprozeßordnung.

Summen auch auf dem größten Anwaltsbureau ein Verſehen 1. SS 29 , 1039 , 1042 , 1045 , 1036. Niederlegungsort für

bei Einlegung von Rechtsmitteln und dergleichen vorkommen den Schiedsſpruch. Rechtliches Gehör der Parteien. Koſten

kann. Gerade im Anſchluffe an dieſe Mitteilungen wurde aus entſcheidung im VollſtreckungSurteil.

der Mitte der Sektionsausſchußmitglieder die Frage aufgeworfen, Daß für die gerichtliche Geltendmachung des ſtreitigen

ob es ſich etwa empfehle, bei Fällen, wo eine grobe Fahrläſſig- Anſpruchs nicht nur das L. G. Liegniß , bei dem der beklagte

keit des betreffenden Mitgliedes vorliege oder wo dasſelbe Mit. Schuldner ſeinen algemeinen Gerichtsſtand hat , ſondern auch

glied öfter wiederholte Schadensfälle habe, ſeitens des Vereins das . G. Gneſen ale das Gericht des Wohnſißes des

von dein Kündigungerecht Gebrauch zu machen, das ihin laut Gläubigers zuſtändig wäre, hat die Vorinſtanz auf Grund

den Verſicherungsbedingungen nach jeder Anzeige eines Schadens. des § 248 TI . I Tit. 5 des hier noch zur Anwendung

falles zuſteht. Es wurde indeſſen ſeitens des Vereins dargelegt, gelangenden Pr. A. L. R. und des § 29 3. P. O. zutreffend

daß er aus geſchäftlichen Rückſichten von dieſem Kündigungs. angenommen . Gemäß 88 1039, 1045, 1046 3. P. D.

rechte, deſſen Ausübung ſtets böſes Blut mache, nur äußerſt konnte fonach der Schiedsſpruch beim L. G. Gneſen hinterlegt

ſparſamen Gebrauch machen dürfe ; daß er dieß deshalb bisher und die Klage auf Erlaffung des Volſtreďungsurteile daſelbſt

nur in ſolchen Fällen getan habe, wo die Verſicherung noch auf angebracht werden. - Auch die Reviſionsbeſchwerden gegen die

Grund der urſprünglichen, bei der Neueinführung dieſer Ver. Zurückweiſung der Einreden , daß den Parteien das rechtliche

fiderungsart feſtgeſeßten viel zu niederen Verſicherungsjägen für Gehör nicht gewährt und der Schiedsſpruch nicht gehörig

eine längere Dauer lief, um möglichſt die Umwandlung dieſer begründet ſei, können keinen Erfolg haben . Die Parteien waren

alten Verſicherungsverträge in ſolche zu den neuen Prämien- im Termin vom 5. Juli 1900 vertreten , der Bell. auch

fäßen herbeizuführen . Nur in einem einzigen Falle ſei ein perſönlich anweſend, ſie wurden in dieſem Termine mit ihren

folcher neuer Verſicherungsvertrag bisher infolge einer Schadens. Anträgen und Ausführungen gehört. Allerding& erhielt der

anmeldung gekündigt worden. Man war ſich auch ſchließlich Sachverſtändige T. erſt in dieſem Termine den Auftrag zur

darüber einig, daß fich allgemeine Regeln nicht aufſtellen ließen, Erſtattung eines Gutachten , und nach deffen Eingang wurdedeſſen

unter welchen Vorausſeßungen eine ſolche Kündigung ſtattfinden den Parteien nicht nochinale Gelegenheit gegeben, davon

folle, da ja weder der Begriff der groben Fahrläſſigkeit ein feſt. Kenntnis zu nehmen und ſich darüber zu äußern. Daß dieſe

ſtehender und brauchbarer ſei , noch aus einer Häufung der Unterlaſſung rechtegrundfäßlich der Verſagung des rechtlichen,

Schadensfälle auf eine beſondere Nachläſſigkeit gejdloffen werden

könne. Andererſeits könne es aber auch ſonſtige Gründe geben, * ) Nadydrud ohne Angabe der Quelle verboten .
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Gehörs gleichzuſtellen wäre, läßt ſich nicht behaupten ; ihre den SS 44 , 45 3. P. D. deutet darauf hin, daß die Beendigung

Bedeutung iſt nach der Lage des einzelnen Falles zu würdigen. der Funktionsfähigkeit des abgelehnten Richter$ nicht in der

Vorliegendenfalls kommt in Betracht, daß die Schiedsrichter Ablehnungserklärung einer Partei , ſondern in dem die Ablehnung

dem Gutachten des Sachverſtändigen in den weſentlichen für begründet erklärenden Gerichtsbeſchluß ihren Grund hat.

Punkten nicht gefolgt ſind, fondern die Entſcheidung auf Grund Die Antragsgegnerin war demnach nicht berechtigt, vor Er.

ihrer eigenen Wahrnehmungen gefällt haben . Wenn das B. G. ledigung ihres Ablehnungøgeſuche von der Gegenpartei die Er.

bei dieſer Sachlage die bezeichnete Unterlaſſung für unerheblich nennung eines anderen Schiedsrichters zu fordern. A. c. S. ,

anfah, ſo iſt dies rechtlich nicht zu beanſtanden. Eine Verpflichtung Beſchl. v. 25. September 03 , B 127/03 VII.

der Schiebsrichter, dem Gutachten 1.8 jadliche Bedeutung beizu- 3. § 80. Art und Weiſe der Erteilung einer Prozeß.

legen , beſtand ebenſowenig wie ſie für das ordentliche Gericht beſtehen vollmacht.

würde. Zudem haben die Schiedsrichter die Gründe für ihren Nach § 80 der 3. P. D. hat der Bevollmächtigte die

bezüglichen Standpunkt angegeben . Auch im übrigen genügt Bevollmächtigung durd eine ſchriftliche Vollmadıt der Partei

die Begründung des Schiebeſpruch , deren Dürftigkeit in einzelnen oder ihres geſeßlichen Vertreters nachzuweiſen. Abgeſehen von

Beziehungen nicht verkannt werden foll, der Vorſdrift des dem Falle des § 80 Abſ. 2 find keine weiteren Formen für

§ 1042 Nr. 5 3. P. D. Der Schiedsſpruch iſt kein IIrteil ; die Prozeßrollmacht vorgeſchrieben, als daß fie ſchriftlich ſein

an ſeine Begründung dürfen, was Vollftändigkeit, Richtigkeit, muß. Daher hat das Gericht unter freier Beweißwürdigung

Schlüffigkeit betrifft, nicht die ſtrengen Anforderungen geſtellt darüber zu entſcheiden , ob es einer durch die Schrift ver.

werden wie an ein gerichtliches Urteil. mittelten Erklärung den Vollmachtswillen entnehmen will.

In Gemäßheit der Nr. 1 nnd 2 des Schiedsſprudy8 Cfr. Gaupp - Stein 3. P. O. S 80 Bd. IV S. 223 ; Seuffert

mußten wohl die Schiedsrichter dem Bekl. auch ſämtliche 3. P. O. $ 80 Nr. 3. Die Vollmacht kann von der Partei

Koſten des ſchiedsgerichtlichen Verfahren auferlegen . Dagegen oder ihrem geſeßlichen Vertreter unmittelbar dem Prozeß

ließe ſich die Erlaffung des Vollſtreďungsurteils bezüglich bevollmächtigten erteilt werden oder auch mittelbar in der

ſämtlicher Koſten nur rechtfertigen , wenn auch der Schiede Art, daß ein Dritter bevollmächtigt wird, im Namen der Partei

ſpruch zur Hauptſache im vollen Umfange für vollſtreckbar, einem bei dein Prozeßgericht zugelaffenen Rechtsanwalt Prozeß .

bezw. für rechtswirkſam erklärt wäre. Da hinſichtlich der Nr. 1 vollmacht zu erteilen. Wie jeder Dritte , ſo kann insbeſondere

des Schiedsſpruchs das Vollſtreckungsurteil gar nicht beantragt auch ein Geſellſchaftsorgan, z. B. der Direktor einer Geſellſchaft,

iſt, ſo muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die mit der Erteilung der Prozeßvollmacht beauftragt werden , ſei

Klage auf Vollſtredbarkeitserklärung dieſer Nr. 1 abgelehnt es für einen einzelnen beſtimmten Prozeß , ſei es allgemein für

wird, und das könnte nicht ohne Einfluß auf den Koſtenpunkt Prozeffe einer gewiſſen Art. 8. c. V., U. v .8. c. V. , U. v . 29. September 03 ,

bleiben . Der Senat hält es aber auch nicht für angängig ,

den Schiedsſpruch zu Nr. 3 etwa in der Art zu teilen , daß die 4. 88 166 , 233. Friſtverſäumnis durch Shuld des Ge.

Verurteilung des Bekl. zur Tragung der Hälfte oder eines richtsvollziehers. Interlaffung der Wiedereinfeßung in den

ſonſtigen Anteile den Roften des ſchiedsgerichtlichen vorigen Stand.

Verfahrens für rechtowirkſam erklärt wird; denn es handelt ſich Das B. G. hat angenommen , daß den bekl. Geridyte.

inſoweit um einen einheitlichen Ausſpruch , der in einzelne Teile vollzieler, da er die ihm am 20. Dezember 1899 zugegangene

nur zerlegt werden könnte, wenn die Teilungsfaktoren aus dem Einſpruchsſchrift verjehentlidi zunächſt an dieſem Tage der den

Sprudye ſelbſt zu entnehmen wären . Es bleibt deshalb nicht & Einſpruch erhebenden Kl. ſelbſt und erſt am 22. Dezember, alſo

übrig , als das Vollſtreckungsurteil bezüglich der Koſten zur Zeit nach Ablauf der mit dem 21. Dezember zu Ende gegangenen

vollſtändig abzulehnen . I. c. P. , II. v . 29. September 03 , Einſpruchsfriſt, dem gegenteiligen Anwalt zugeſtellt habe, ein
224/03 1 . Verſchulden treffe und daß durch dieſes Verſchulden der Verluſt

2. SS 44, 45 , 47, 1037. Ablehnung eines Schieds. des erſten, von I. gegen die jeßige Kl. anhängig gemachten

ridhters. Prozeffes herbeigeführt , hierdurch aber dieſelbe verhindert worden

Das Kammergericht hat zutreffend ausgeführt , daß die von fei , fich in jenem Prozeſſe durch Aufrechnung ihrer, in dem

der Antragſtellerin betätigte Ernennung des Regierungsrates K. zweiten Prozeſſe gegen I. für begründet eradhteten Gegen.

nicht ſchon durch die Ablehnung desſelben ſeitens der Gegen . forderung Befriedigung zu verfdjaffen, ihre koſtenpflichtige Ver.

partei beſeitigt werden konnte, und daß erſt dann , wenn rechts . urteilung zur Bezahlung der von I. beanſpruchten 154,38 Mart

kraftig feſtſteht, daß die Ablehnung begründet iſt, für die abzuwenden und die Koſten ihres zweiten Prozeſſes gegen I. zu

Antragſtellerin ein Grund zur Ernennung eines anderen Schiedo vermeiden . Aus den Entſcheidungegründen : Es fann der Vor

richters vorliegt . Wenn die Beſchwerdeführerin den vorliegenden inſtanz nicht beigetreten werden, wenn ſie im weiteren Verlaufe

Fall auf gleiche Stufe mit dem Verzuge der Sduldners einer ihrer Ausführung den Klaganſpruch deshalb für ausgeſchlofſen

beſtrittenen Forderung ſtellen will, ſo iſt dies verfehlt. Denn erachtet, weil die Kl. ſchuldhaft nicht die ihr gebotene Möglich

der abgelehnte Richter hört durch die Ablehnung nicht von ſelbſt keit zur Abwendung des Sdadens benutzt habe, inſofern ſie

auf, Richter zu ſein, er kann nach § 47 3. P. D. unaufſchiebliche a) entweder den Zuſtellungefehler des Befl . noch am 20. oder

Handlungen vornehmen und im ſchiedsgerichtlichen Verfahren 21. Dezember 1899 habe verbeſſern laſſen oder b) gegen den

kann er fogar trop der Ablehnung das Verfahren fortſeßen und Ablauf der Einſprudefriſt Wiedereinfegung in den vorigen

den Schiedsſprud, erlaſſen. § 1037 3. P. D. Auch die Be : Stand habe nachſuchen können, wie folche in dem Beſchluß der

zeichnung der Ablehnungserklärung als Ablehnungo gejud in vereinigten 3. S. des R. G. vom 22. Mai 1901 Entſch . Bd . 48
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S. 409 für zuläſſig erklärt ſei . Zu a fehlt es , wie das B.G. reditlichen Wirkungen der Zuſtellung des eine Ladung enthaltenden

ſelbſt anerkennt, an jedem Anhalt dafür, daß die Kl . noch ge. Schriftſaßes nur eintreten, wenn die richterliche Termins,

nügende Zeit hatte, die zu ihrer Kenntnis gelangte fehlerhafte beſtimmung erfolgt iſt, erklären die Motive zu den SS 184, 186

Zuſtellung bis zum Ablauf des 21. Dezember durch eine richtige des Entwurfs der 3. P. O. nicht nur die Zuſtellung der Klage

verbeffern zu laſſen und namentlich, daß fie, wenn noch Zeit oder eine anderen Schriftſabes (Einſpruchs . , Rechtmittel

war, bei ihrer Geſchäft& unkundigkeit aus der verſehentlich in ſchrift uſw.) ohne Ladung, ſondern ebenſo die Ladung zu einem

ihre Hände gelangten Urkunde erſehen konnte und mußte, daſz nidht beſtimmten Termine als ohne rechtliche Bedeutung für den

eine korrekte Zuſtellung an ihren Prozeßgegner überhaupt nicht Gegner. Dies muß aber auch von dem Fall gelten, wo gerade

beſchafft worden ſei . Es wäre aber Sache des Bell. geweſen , die für den Berufungsbekl. entſcheidende Abſchrift einen

nach dieſer Richtung ſchlüffige Angaben vorzubringen und damit unrichtigen Termin enthält. (Wird weiter ausgeführt.) H. C. H.,

eine Einrede gegen den Klageanſpruch zu begründen. Zu b iſt u. v. 22. September 03 , 46/03 IV.

allerdings nach dem erwähnten Beſchluſſe der vereinigten 3. S. 6. SS 213, 315, 317. Vollziehung eines Urteils durch

des R. G. ein unabwendbarer Zufall im Sinne des § 233 alle bei der Entſcheidung mitwirkenden Richter iſt erforderlich.

3. P. O. darin zu finden , daß der gemäß § 166 Abſ. 2 3.P. O. Die Reviſion behauptet, daß der Oberlandesgeridytsrat R.

mit der Zuſtellung beauftragte Gerichtsvollzieher verabfäumt nicht nur bei der Verkündung , fondern auch bei der Beratung

hat , diefelbe in ordnung &mäßiger Weiſe zu bewirken. Allein des Urteils mitgewirkt habe , während der Landgerichtdrat G.

einesteils trifft, wie jener Beſchluß unter 3. III Bd. 48 S. 415 zwar an der legten mündlichen Verhandlung, nicht aber an der

ausdrüdlich hervorhebt, die dortige Bezeichnung des Zuſtellunge. ( ausgeſepten ) Beratung des Urteils teilgenommen habe. Wäre

fehlers als „ unabwendbarer Zufall" nicht den hier vorliegenden die Behauptung richtig, fo würde die Aufhebung des Urteils

Fall, wo der Gerichtsvollzieher nicht nach § 166 Abſ . 2 3. P. D. erfolgen müffen ; ſie wird aber widerlegt durch das Sißunge.

vom Gerichteſchreiber, ſondern von der Partei ſelbſt oder deren protokoll vom 7. Januar 1903 und den Eingang des Urteils.

Anwalt mit der Zuſtellung beauftragt war. Sodann aber iſt In leßterem wird bezeugt, daß dieſelben Richter, die an der

der erwähnte Beſchluß, vom 22. Mai 1901 , durch welchen Schlußverhandlung teilgenommen, auch bei der Entſcheidung

die angegebene Auffaſſung einzo Zuſtellungsfehlers des Gerichte - mitgewirkt haben. Es liegt demnach nur ein Verſehen inſofern

vollziehers als eines unabwendbaren Zufalls zur allgemeinen vor, als einer der bei der Beratung beteiligten Richter das

Geltung gelangte, erſt längere Zeit nach der hier in Frage Urteil nidyt unterſchrieben hat, während ein bei der Beratung

ſtehenden Zuſtellung ergangen. Bis dahin aber war, wie die nicht beteiligter Richter ſeinen Namen darunter geſeßt hat.

Reviſion zutreffend beinerkt, die gedachte Auffaffung keineswegs Dieſes Verſehen führt nicht zur Aufhebung des Berufung8.

in allgemeiner Geltung, vielmehr die gegenteilige Anſicht viel . urteile, ſondern dazu, die Einlegung der Reviſion für wirkungslos

fach vertreten . Bei dieſer damaligen Rechtslage kann es der zu erklären. Da$ Urteil wird für den Richter, der es erläßt ,.

Kl. oder vielmehr deren Anwalt nicht als ein Verſchulden an . unabänderlich mit der Verkündung; fertig zur Zuſtellung iſt es

gerechnet werden, wenn er ſich von einem Antrage auf Wieder, erſt, wenn es in vollſtändiger Form abgefaßt und von allen

einſeßung keinen Erfolg verſprach, aus dieſem Grunde deffen Richtern, die bei der Entſdeidung mitgewirkt haben , unter

Einbringung unterließ und in dem Termine vom 20. Januar ſchrieben iſt (98 313 , 315 , 317 3. P. O.; vergl. Entid . des

1900 den Einſpruch als verſpätet zurücknahm . M. c. T. , U. v . R. G. in Zivilſachen Bd. 29 S. 366 ff. und I 221. 1901) .

25. September 03, 125/03 III . Bei der Verkündung brauchen nicht alle Richter, die bei der

5. $ 170. Nichtübereinſtimmung der Ladung in der Entſcheidung mitgewirkt haben , zugegen zu ſein ( Juriſtiſche

beglaubigten Abſchrift mit der Terminbeſtimmung des Vorfigenden. Wochenſchrift 1897 S. 132 Nr. 6) ; andererſeits ſind die Richter,

Die dem Berufungsbekl. behändigte Abſchrift der Berufungo- die nur an der Verkündung , nicht auch an der Entſcheidung

ſchrift iſt für ihn das entſcheidende Schriftſtüd, das Original, teilgenommen haben, nicht befugt , das Urteil zu unterſchreiben ;

auf welchem er ſeine Kenntnis des Ladungstermins ſdöpft. ihre Unterſdyrift iſt rechtlich völlig bedeutungslos . Im vor

Dieſe Abſchrift muß nebſt der Terminbeſtimmung nach § 170 liegenden Falle iſt das Berufungsurteil nur von vier Richtern ,

der 3. P. O. beglaubigt ſein und die Beglaubigung bildet einen die bei der Entſcheidung mitgewirkt haben, unterſchrieben ; die

integrierenden Beſtandteil des Zuſtellungsaktes, deffen Wirkſamkeit Unterſchrift des fünften Richters fehlt. Das Urteil ſtellt ſich

hiervon abhängt. Vergl. Entſch. des N. G. in Zivilſachen als ein Entwurf dar , der nach § 317 Abſ. 2 3. P. D. zum

Bd. 6 S. 361 , Bd . 8 S. 347. Enthält nun die Abſchrift Gegenſtand einer Ausfertigung oder Abſchrift nicht gemacht

ungeachtet ihrer formellen Beglaubigung einen unrichtigen , mit werden dürfte. Die mit Verlegung dieſer Vorſchrift erteilte

dem vom Vorſißenden beſtimmten nicht übereinſtimmenden Ausfertigung oder beglaubigte Abſchrift bildet keine Grundlage

Termin (ſtatt 31. Oftober - 11. Oktober) , ſo hat der für eine Zuſtellung. Fehlt es aber an einer wirkſamen 3u.

Berufungebekl. keine Kenntnis von dein durch den Vorſigenden ſtellung, ſo iſt die Einlegung der Reviſion gemäß $ 552 Abſ . 2

beſtimmten Termin erhalten , glaubt ſich vielmehr zu dem 3. P. D. wirkungelos (Entid . des R. G. Bd. 29 S. 366 ff.

verſehentlich in der Ladung ſtehenden Termin geladen , zu dem und I 221. 1901). Es muß dem Reviſionskläger überlaffen

er in Wirklichkeit nicht geladen iſt, die Ladungszuſtellung iſt bleiben , die Nadyolung der fehlenden Interſchrift herbeizuführen

fonach keine dem Gefeße entſprechende und kann nicht die und demnächſt durch Zuſtellung einer neuen Ausfertigung oder

Wirkung einer ſolchen , den Einlaſſung8zwang und die Erlaffung beglaubigten Abjchrift des Urteils die Grundlage für eine neue

eines Verſäumniðurteils gegen den im richtigen Termin nicht Einlegung der Reviſion zu fdhaffen. K. c. K. , U. v. 30. Sep.

vertretenen Berufung &bekl. zur rechtlidhen Folge haben . Da die tember 03 , 121/03 V.
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7. 8 256. Verhältnis der Feſtſtellunge- zur Leiſtungeklage. ſtehen “ durch die Verſammlung der Geſeljchafter entſchieden

Die Reviſion erſcheint als unbegründet. Was die werden . Dieſe Einrede iſt gegen die Urteile der Vorinſtanzen

von dem REI. verneinte Frage der Zuläſſigkeit des bezüglich beachtet worden. Aus den Entſcheidungegründen : Wenn die

der Erbberechtigung der Kl. geſtellten Feſtſtellungsantrag Verſammlung der Geſellſchafter in für die Geſellſchaft maß.

neben welchen Zahlung gefordert wird – an ſich betrifft, gebenderweiſe bejgließen ſoll, ſo iſt das nichts anderes, als daß die

fo iſt allerdings für die Kl. zur Zeit auch die Möglichkeit Geſellſchaft durch die Verſammlung der zur Geſellſchaft ver.

gegeben , eine Klage auf Teilung des Nachlaffes ihrer ver . bundenen Geſellſchafter beſchließt. Wenn irgend etwas im Ver.

ſtorbenen Mutter bezw . der Gütergemeinſchaft, die zwiſchen hältniß des einzelnen Geſellſchafters zur Geſellſchaft

dieſer und dem Rkl. beſtanden hat, anzuſtellen, – eine Klage, Parteihandlung der Geſellſchaft iſt, ſo iſt es der Beſcluß

welche rechtlich als eine Leiſtungeklage aufzufaffen ſein würde. der Verjamınlung der Geſellſchafter über den von einem Geſello

Auch würde eine ſolche Teilungeklage an ſich geeignet ſein , zur ſchafter bezüglich der Abnahme und Bezahlung der von dieſem

Verwirklichung des Erbanſpruchs zu führen , deſſen Feſtſtellung gebauten Rüben erhobenen Anſpruch. Eine Partei kann aber

im gegenwärtigen Prozeſſe begehrt wird.begehrt wird. Doch geDoch genügen dieſedieſe nicht Schicnicht Schiedsrichter über die von der anderen Partei erhobenen

Umſtände allein nicht, um den fraglidhen Feſtſtellungsantrag als Anſprüche fein. T. c. S. , U. v . 30. September 03 , 164/03 I.

unzuläſſig erſcheinen zu laffen ; denn die Zulaffigkeit einer Feſt. 9. $ 286. Kauſalzuſammenhang bei Schadenserſaß.

ſtellungsklage wird grundſäßlich dadurch nicht ausgeſchloſſen , daß anſprüdyen .

der Kl. zur Zeit ihrer Erhebung auch einen Anſpruch auf eine Auszugehen iſt davon , daß im vorliegenden Falle, wo es

entſprechende Leiſtung geltend machen kann. Die Regel, daß, fich um einen vertragliden Entſchädigungsanſpruch handelt,

wenn eine Leiſtungsklage gegeben iſt, eine entſprechende Feſt- den Kl. die Beweispflicht im vollen Umfange , alſo auch

ſtellungsklage nicht zuläſfig iſt, gilt nämlich keineswegs unbedingt bezüglich deß urſächlichen Zuſammenhangø , trifft, und zwar

oder ausnahmslos . Vielmehr kommt es darauf an , ob beſondere deshalb, weil der Bekl. wegen eines Fehlers in der Ausführung

Umſtände vorliegen , welche ein rechtliche Intereſſe des Kl. daran ſeiner Leiſtung, nicht wegen einer Unterlaffung der leßteren

begründen , daß das betreffende Rechteverhältnis alsbald gerichtlich überhaupt, in Anſpruch genommen wird. Indeſſen iſt, was

feſtgeſtellt werde (vergl. die Urteile des erkennenden Senats vom den dem Kl. obliegenden Beweis des urſächlichen Zuſammen,

19. februar 1889 , Rhein . Ardiv Bd. 80 , 3 , 62 und vom hang8 anlangt , nicht zu erfordern, daß der als zum Schadens.

3. Juli 1903 II . 560/02; Pudelts Zeitſchrift Bd. 34 S. 518) . erfaß verpflichtend hingeſtellte Umſtand als einzig möglicher

Solche Umſtände liegen aber bezüglich des zweiten Klageantrag8 Grund des Schadens fich darſtellt. Bei den Schranken

vor. Die Zuläſſigkeit desſelben wird ſchon durch deffen engen menſchlicher Erkenntnis muß es , damit den Erforderniſſen des

Zuſammenhang mit dem erſten Klageantrag in Verbindung mit praktiſchen Lebens genügt werde, ausreichen , wenn ein hoher

der vom Rel. an ſich nicht beſtrittenen und bezüglich eines Grad von Wahrſcheinlich leit dafür vorliegt, daß der

Punktes noch näher darzulegenden Zuläſſigkeit dieſes erſten Schaden in dem betreffenden Umſtande feinen Grund findet.

Klageantrags begründet ; denn das ſtreitige Erbfolgerecht der Kl. Dies iſt auf Grundlage der menſchlichen Erfahrung mit Rückſicht

ergibt ſich gemäß Art. 756 und 757 c. c. unmittelbar aus auf die Sadlage, insbeſondere den Grad der Gefährlichkeit der

der zunächſt feſtzuſtellenden Abſtammung derſelben , und ſtellt ſich in Betracht kommenden Handlung, zu prüfen . Dieſe Säße,

daher der zweite Klageantrag lediglich als eine praktiſche welche das R. G. in dauernder Rechtſprechung befolgt lat

Folgerung aus dem erſten Klageantrage dar. Dieſer Umſtand (Entſch . Vd . 15 S. 339 , Bd. 29 S. 140) , find von der

begründet aber ſchon für ſich allein ein rechtliches Intereffe der Vorinſtanz nicht verleßt. Dieſe durfte unter Beachtung jener

Kl. an der gleichzeitigen Feſtſtellung der beiden Rechte, Prinzipien auf Grund der als überzeugend angenommenen.

verhältniſſe im Rahmen des gegenwärtigen Prozeſſes. Aber Sachverſtändigengutachten zu dem Ergebnis gelangen , daß die

aud abgeſehen hiervon iſt es für Erbſhaftsſachen zweckmäßig, Infektion, durch welche der Verluſt des Auges bei der Ehefrau

dann , wenn von Anfang an die Erbberechtigung eines Erb. des Kl . hervorgerufen , ebenfogut in Umſtänden , die nach

prātendenten ſtreitig iſt, dieſen Streit im voraus, vor Er- der Dperation lagen, ihren Grund haben könne, als in folden ,

hebung der eigentlichen Teilungsklage, durch eine beſondere die mit der leßteren verknüpft waren , und daß daher der

Feſtſtellungsklage zu erledigen, da es ſich hierbei um eine Voraus- Nachweis des nach dem Gejagten erforderlichen Grade von

feßung für die Beteiligung des Erbprätendenten an dem Wahrſcheinlichkeit dafür mangle , daß der Schaden durch den

Teilungsverfahren handelt (vergl. die Urteile des erkennenden dem Befl . zur Laſt fallenden Gebrauch nicht ſtaubfreier

Senats vom 18. Dezember 1884 , Entſch . Bd. 12 S. 329 ff. Inſtrumente bei der Operation herbeigeführt worden.

und vom 3. Juli 1903 , oben zitiert) . K. c. N. , U. v. S. c. P. , U. v. 2. Oktober 03, 378/03 VII.

29. September 03 , 228/03 II. 10. 88 287, 551 Ziffer 7. Schadensermittelung durch den

8. $ 274 Nr. 3. Die Einrede des Schiedevertrages iſt Richter.

unzuläſſig , wenn der andere Teil entſcheiden ſoll. Das D. L. G. hat feſtgeſtellt, daß 827 Mitglieder der

Bekl . , eine Geſellſchaft m . b . H. , hat die Einrede der Un- Genoſſenſchaft mit ihren nach § 5 der Statuten zu zahlenden

zuläſſigkeit des Rechtsweges vorgebracht, indem ſie ſich auf 8 25 Geſchäftsanteilen ganz oder größtenteils im Rüdſtand waren ,

der Sapungen beruft , wonach , Streitigkeiten , welche zwiſchen daß der Eintritt dieſer Mitglieder bis zum Januar 1877 zurüd.

den einzelnen Rübenlieferanten ...... und den Geſchäftsführern reidt , daß eine große Zahl derſelben verſtorben , verſchollen oder

über die Abnahme und Bered nung der Rüben oder über die zahlungsunfähig ſein ſoll, und daß der Genoſſenſdaft aus der

von den Geſchäftsführern feſtgeſeßten Konventionalſtrafen ent . pflichtwidrigen Unterlaſſung der Einziehung und Veitreibung
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dieſer Geſchäftsauteile ein Schaden entſtanden iſt, für welchen ausſage und die Entſcheidungegründe verleſen worden ſeien,

die Bekl. als frühere Vorſtandsmitglieder der Genoſſenſchaft endlich die Wiedergabe verfdhiedener Vorbringen der beiden

m . unbeſchr. H. verantwortlich ſind. Das B. G. hat dieſen Parteien , insbeſondere, der Kl. habe die Eideszuſchiebung

Schaden gemäß § 287 3. P. D. auf 1000 Mark arbitriert darüber wiederholt, daß auch die den Handel mit Futtermitteln

und zur Begründung dieſer Entſcheidung ausgeführt, daß eine betreibenden Inhaber der klágeriſchen Firina Kenntnis davon

Ins einzelne gehende Erörterung und Beweisaufrahme nur gehabt hätten , daß es ſich um verdorbene nur als Düngemittel

unendliche vergebliche Mübe, Zeit und Roſten verurſachen, aber zu verwendende Ware handele. Dieſe Aufnahme eines weſentlichen

doch kein richtiges Ergebnis zu tage fördern würde. Mit Recht Teile der durch § 313 Ziff. 3 der 3. P. D. vorgeſdriebenen

rügt die Reviſion Verlegung des § 287 verbunden mit $ 551 Darſtellung des Sach- und Streitſtandes in einen Beweis

Ziffer 7 3. P. O. Die Ausführungen des B. O. rechtfertigen beſluß entſpricht nicht den Beſtimmungen und dem grund.

wohl die Anwendung dieſer Gefeßesbeſtimmung , ſie laſſen jedoch fäblichen Standpunkt der 3. P. O. bezüglich des Inhalts der

nicht erkennen , in welcher Weiſe das Gericht gerade zu dem Urteile. Das Gefeß fennt nach dem § 313 Ziff. 3 cit. einen

Betrage von 1000 Mark gelangte. In Ermangelung aller Tatbeſtand nur für Urteile, nicht für Beweißbejdlüffe. Wenn,

tatſächlichen Anhaltspunkte iſt aber eine Schadensarbitrierung wie im vorliegenden Falle, ſeitens des Gerichts einem von ihm

überhaupt untunlich; vergl. Entſd . des R. G. in Zivilſachen verkündeten Beweisbeſchluſſe eine als Tatbeſtand bezeichnete

Bd. 7 S. 370. Solche Anhaltspunkte wurden dein Gerichte Darſtellung des Streitſtandes, insbeſondere der Inhalt derV

aber geboten, was ſich ſchon daraus ergibt, daß der Kl. in dem Vorbringen der Parteien in der dem Beweisbeſchluſſe voran.

von ihm vorgelegten Verzeichnis der mit ihrer Zahlungspflicht gebenden mündlichen Verhandlung, angefügt wird, ſo hat dieſe

im Rückſtand gebliebenen Mitglieder die einzelnen Beträge an- Darſtellung eine prozeßrechtlidhe Bedeutung überhaupt nicht.

gegeben hat. Die einzige Erwägung , welche das B. G. in Die Zuſtellung von Beweisbejdylüſſen an die Parteien iſt nicht

dieſer Hinſicht anſtellt, iſt überdies nicht frei von Bedenken . vorgeſdyrieben und nicht üblich; den Parteien ſteht ein Mittel,

Es führt nämlich auß : „ Andererſeite iſt die nach 8 32 des§ etwaigen Unrigtigkeiten , einer ſolchen Darſtellung entgegen .

Gefeßeß vom 1. Mai 1889 den Vorſtandsmitgliedern zum zutreten , nicht zu Gebote ; davon , daß die in denſelben

Shuße dienende fünfjährige Verjährung in Betracht zu ziehen , enthaltenen Angaben rückſichtlich des mündlichen Vorbringens

ſo daß der Sdyaden, der durch die Unterlaſſung vor jener Zeit Beweis erbringen könnten , kann bei der zweifelloſen Nicht.

entſtanden iſt, nicht in Betracht käme, dagegen die Unterlaſſung anwendbarkeit des § 314 und aus dem vorerörterten Grunde

in der Zeit , wo die Verjährung nidt Plaß greift. " Das nicht Rede ſein . Auch die übrigen auf den Tatbeſtand

B. G. ſcheint hiernach der Meinung zu ſein, daß Rüfſtände, bezüglidhen Beſtimmungen der 3.P. O. wie diejenigen des

deren Einziehung fünf Jahre vor Entſtehung des Erſatanſprudys $ 314 Saß 2 und § 321 Abſ. 1 fönnen feine Anwendung

gegen die Vorſtandømitglieder unterlaſſen wurde , für die finden . Hiernach muß aber auch eine Bezugnahme im Tat

Beurteilung des Schaden nicht mehr in Betradt tämen . beſtande des Urteils auf eine dem Beweisbeſdylufſe angefügte

Pflicht der Vorſtandsmitglieder war es aber, bis zur Beendigung Darſtellung ſchon aus fachlichen Gründen als unzuläſſig er .

ihres Amts die ſämtlichen Rückſtände einzuziehen . Die Ver- ſcheinen ; es würde dieſes ſelbſt dann anzunehmen ſein , wenn es

jährung des Erſaßanſpruchs gegen die Vorſtandsmitglieder kann ſich nicht auch aus dem Abſ. 2 des § 313 ergäbe, nach dem

fonach für die Höhe des hier in Betracht kommenden Shadens eine ſolche Bezugnalme nur auf die vorbereitenden Schriftfäße

überhaupt nicht, wie geſchehen, verwertet werden . 8. c . S. , und die zum Sipung&protokoll erfolgten Feſtſtellungen zuläffig

11. v. 23. September 03 , 337/02, 136/03 I. iſt. Da hiernach die in dem Tatbeſtand des angefochtenen

11. § 313 Nr. 3. Bezugnahme auf den Tatbeſtand Urteils enthaltene Bezugnahıne auf die in dem Beweisbeſchluffe

eines Beweisbejdluffes iſt unzuläſſig. vom 31. Mai 1902 gegebene Saddarſtellung außer Betracht

Gegen das angefochtene Urteil ergibt ſich ein weſentlichesein weſentliches bleiben muß , ſo enthält das Urteil keine Darſtellung des

prozeſſuales Bedenken. Dasſelbe enthält im Tatbeſtand eine Sad), und Streitſtandes auf Grund der mündlichen Vorträge

kurze Wiedergabe der Zeugenausſagen in II. I. und am und ſelbſt nicht die Anträge der Parteien. Die Bemerkung

Soluſie die Bemerkung, daß die Parteien das Reſultat der am Schluſſe, daß die Vertreter der Parteien ihre Anträge

Beweisaufnahme erörtert und ihre Anträge wiederholt haben. wiederholt hätten , genügt in dieſer Hinſicht nicht , da ſie eine

Im Eingang wird geſagt, daß auf den Tatbeſtand zu dem Bezugnahme auf das Protokol der Sißung vom 24. Mai 1902,

Beweis befoluſie vom 29. November 1902 (Nr. 57) ver, in welcher dieſe Anträge verleſen wurden ( Nr. 32), nicht enthält ,

wieſen werde. In dieſem leßteren Beſchluſſe, der nur die und in dem Sipung & protokoll vom 18. Dezember 1902

Verlegung eines Termins zur Beweisaufnahme und die Ent. (Nr. 59) über die dem angefochtenen Urteil vorangegangene

gegennahme der Erklärung eines Sachverſtändigen betrifft, wird mündliche Verhandlung die Anträge überhaupt nicht erwähnt

unter der überſchrift „ Tatbeſtand " wörtlich geſagt : „ Es wird find. Der hiernady fid ergebende prozeſſuale Mangel hat aber

Bezug genommen auf den Tatbeſtand zum Beweisbejdluß voin auch zur Sache weſentliche Bedeutung. K. C. K., U. v.

31. Mai 1902 (34) “ , und dieſer leßtere Beſdhluß enthält 29. September 03 , 107/03 II.

neben der Unordnung einer Beweisaufnahme wiederum unter 12. $ 404 Abſ. 4. Unzuläſſige Ablehnung eines Sach.

der Überſdrift , Tatbeſtand " eine Mitteilung des Jubalte der verſtändigen.

Entſcheidung des L. G. , die Vemerkung, daß das Sach- und Nad Ausweis des Bejdyluffes iſt die Ernennung des Sach.

Rechtsverhältnis im Anſchluß an den Tatbeſtand des an- verſtändigen am 27. Mai 1903 in der Weiſe erfolgt, daß nadi

gefochtenen Urteils vorgetragen , die Korreſpondenz, eine Zeugen. langen vergeblidhen Bemühungen , andere Sadverſtändige zu gry
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gangen iſt.

winnen , beſchloſſen wurde, wzwei Sachverſtändige, einen vom Rl . $ 451 der 3. P. O. &. C. R. , U. v . 29. September 03,A.

benannten und einen vom Bell . vorgeſchlagenen, zu vernehmen , 131/03 III.

und zwar, nach dem ſich die Parteien darüber geeinigt 14. $8 545 , 890, 928, 936. Reviſion gegen eine Ent.

hatten , den Patentanwalt l . als den vom Kl . , den Kaufmann ſcheidung des D. L. G. , das nicht in der Berufungsinſtanz er .

K. alo den vom Bekl. in Vorſdlag gebrachten ". In dieſem Höhe der in einer einſtweiligen Verfügung an.

Vorgang iſt eine Einigung der Parteien über die Perſonen der gedrohten Strafe.

Sachverſtändigen zu erbliden (8 404 A6.4 der 3. P.D.). Zwar Die Reviſion iſt zuläſſig. Zwar hat die Kl . mit Rüdſicht

enthält der Beweiebeſluß vom 27. Mai 1903 ſelbſt keine Er . auf $ 545 der 3. P. D. Bedenken gegen die Zuläſſigkeit erhoben.

wähnung dieſer Einigung. Aber die im angefochtenen Beſchluß Allein dieſes Bedenten kann nicht für begründet angeſehen werden .

nachträglich gemachten Angaben des Gerichte ſtellen den Vorgang Allerdings hat die Kl. den Wortlaut des Gefeßes für fich. Nach

außer Zweifel und find auch in ihrer Richtigfeit vom Beſchwerde. $ 545 findet die Revifion gegen die in der Berufungsinſtanz

führer nicht angegriffen worden. Auch gegenüber einen ver. von den D. L. G. erlaſſenen Endurteile ſtatt, und im vorliegenden

einbarten Sachverſtändigen kann das Ablehnungsredyt ausgeübt Falle hat das D. l . G. ſein Endurteil nicht in der Berufunge.

werden , aber die Ablehnung kann jedenfalls nicht auf ſolche inſtanz, ſondern nach einem übrigens völlig korrekten Verfahren

Gründe geſtüßt werden, die der ablehnenden Partei zur Zeit der vergl. Entſch. des R. G. in Ziviljaden Bd. 40 S. 426 –

Einigung bereits bekannt waren . Dieſe Beſchränkung ergibt in der Beſchwerdeinſtanz erlaffen. In einem ganz gleiden

fich ohne weiteres aus dem Weſen der Einigung. Nun iſt aber Falle aber, wo auch, wie hier , der Antrag auf Erlaffung einer

der Umſtand, daß er ſelber mit dem Sachverſtändigen K. im einſtweiligen Verfügung durch Beſchluß des L. G. abgelehnt

Prozeſſe ftand , dem Kl . ſelbſtverſtändlich jdon früher bekannt war und erſt das im Beſchwerdeweg angegangene D. 2. G.

geweſen ; er erwähnt ihn auch bereits in einem Schriftſaße vom mündliche Verhandlung angeordnet und daraufhin Endurteil

22. April 1903. Daß das Urteil in dieſem Prozeß erſt ſpäter erlaſſen hatte, iſt bereits vom V. 3. S. des R. G. in ſeinem

erging , hat für die Frage des Intereffes und der Befangenheit Entſch . in Zivilſachen Bd. 52 S. 270 ff. veröffentlidyten ---

des Sachverſtändigen keine Bedeutung. Aber auch für die Be . lirteile vom 11. Oktober 1902 die Zuläſſigkeit der Reviſion

hauptung des Kl . , daß der Sachverſtändige denſelben Prozeß zu angenommen worden . Der erkennende Senat trägt kein Be .

erwarten habe, wie der jeßt gegen den Bekl . V. geführte, worin deuken, ſich dieſer Anſicht anzuſchließen. Er hält es mit dem

alſo der Vorwurf liegt , daß der Sachverſtändige fidh in gleicher V. 3. S. für außgeldloſſen , fid hier mit der bloßen Wort.

Weiſe, wie V. , einer Verlegung der Klägerijden Patente jduldig auðlegung zu begnügen , die , wie von dieſem nachgewieſen iſt,

madhe, liegt die Sache nicht ſo , daß etwa von einer erſt nach . zu ganz unhaltbaren und widerſinnigen Konſequenzen führen

träglichen Entdeckung dieſer angeblichen Patentverleßungen die würde. Wenn das Gefeß die Zulaſſung der Reviſion daron

Rede ſein könnte. Diejenigen Verhältniſſe in der Perſon und abhängig erklärt , daß das anzufedhtende Endurteil von einem

dem Geſchäftsbetriebe des Sachverſtändigen K. , worauf der Kl. D.L. G. in der Berufungsinſtanz erlaſſen ſei , ſo iſt der Zwed

die Beſorgnis der Befangenheit des Sadverſtändigen ſtüßt, dieſer Beſchränkung, wie ſchon der V. 3. S. a . a. D. S. 273

waren danach zur Zeit der Einigung über die Sachverſtändigen geltend gemacht hat , darin zu erblicken, daß die Reviſion gegen

bereits vorhanden und auch dem Kl. bereits bekannt : er kann ſolche Endurteile der D. L. G. verſagt ſein ſollte, welche dieſe

ſie deshalb nicht benußen, um nachträglich darauf ein Ablehnung8. nach den Beſtimmungen in § 5 des E. G. zum G. V. G. und

geſuch zu gründen. Wenn endlich die Beſchwerde noch , als § 5 des E. G. zur 3. P. D. möglicherweiſe als erſtinſtanzliche

neuen Ablehnungsgrund, dem Gutachter den Mangel an der Gerichte erlaſſen würden . Mit dieſem Zwecke ſteht es nidt in

nötigen Fachkenntnis abſpricht, ſo kann auch dieſes ihr nicht Widerſpruch, wenn die Reviſion gegen Urteile der D. L. G. in

zum Erfolge verhelfen . Mangel an der gehörigen Sach. der Beſchwerdeinſtanz zugelaſſen wird , und es iſt aud daraus,

verſtändigenqualifikation iſt kein Ablehnungegrund. R. c. V. , daß der Gefeßgeber den Ausdruck ſeines Gedankens dem Regel.

Beſchl. v . 26. September 03, B 78/03 I. fall angepaßt und die nur bei beſonderer Geſtaltung des Ver .

13. $$ 446 , 451. Beſtimmtheit einer Tatſache für die fahrens eintretenden ſeltenen und darum leicht zu überſehenden8

Gidebzuſchiebung. Ausnahmefälle nicht berückſichtigt yat , kein entſdeidendes Gegen.

Die Eideszuſchiebung hinſichtlich der allgemeinen Be. argument zu entnehmen . - Begründet iſt der auf Verlegung

hauptung , daß Kl . nach ihrer Verheiratung mit anderen der 88 936 , 928 , 890 der 3. P. O. geſtüßte Reviſiondangriff .

Männern als dem Bekl . Geſchlechtsumgang gehabt habe , hat Das D.L. G. hat die Strafe für jeden einzelnen Fall der Zu:

keine beſtimmt bezeichnete Tatſache im Sinne des § 451 widerhandlung gegen das erlaſſene Verbot , dem Antrage der Ki .

der 3. P. D. zum Gegenſtande. Dagegen kann dein B. G. folgend , auf 10 000 Mark beſtimmt. Dies verſtößt gegen das

darin nicht beigeſtimmt werden , daß auch der Schiedeeid über Gefeß. Das freie Ermeſſen , welches der $ 938 Abſ. 1 daſelbſt

einen Ehebruch der Kl . mit dem verſtorbenen N. in Ermangelung dem Gericht einräumt, bezieht ſich nur auf den ſad liten

einer beſtimmt bezeichneten Tatſache für unzuläſſig zu erachten Inhalt der einſtweiligen Verfügung. Für die Zwangemittel

fei . Denn eine beſtimmt bezeichnete Tatjade liegt hier um jo dagegen, weldie die Verwirklidzung der getroffenen Anordnung

mehr vor, als audy die Zeit , innerhalb der der Ehebruch mit ſichern ſollen , kommen nady S8 936 , 928 die allgemeinen

N. begangen ſein ſoll, nach der Sadlage eine eng begrenzte iſt. Vorſchriften über die Zwangsvollſtreckung zur Anwendung.

Die Gegengründe des B. G. wären allenfalls bei Priifung der Vergl. Urteil des R. G. bei Gruchot Beiträge Bd. 43 S. 767,

Frage , ob nicht § 446 der 3. P. D. anzuwenden wäre , in Be. ferner Urteil des I. Z. S. vom 28. Mai 1902 Rep . I 142/1902.

tracht zu ziehen geweſen, find aber unzutreffend hinſichtlich des Vorliegend bemißt fich alſo die Höhe der anzudrohenden
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Strafe nach der Beſtimmung in $ 890 Abſ.1 3. P. D. Da.Da. Recht zuſtand , ſowohl zum Vergnügen als zuin Erwerbe auf

nach durfte nicht über den Betrag von 1 500 Mark für den der ſtreitigen Strecke der Weſer (abgeſehen von dem innerhalb

einzelnen Zuwiderhandlungsfall hinausgegangen werden . D. c. K. , der Gemarkung Stolzenau gelegenen Teile) zu fiſchen. Bei

u. 5. 26. September 03 , 158/03 I. folcher Lage der Dinge kann allerdings die Tatſache allein, daß

15. § 546. Wert des Beſchwerdegegenſtandes bei beſchränkt der Kl. und ſeine Vorfahren auf der Weſer gewerbsmäßig ge

erhobener Schädenforderung. fiſcht haben, in Anbetracht ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde

Auf Grund des bloßen Wortlautes des vom O. L. G. gliedſchaft der Stadt Nienburg, die Annahme nicht begründen ,

beſtätigten Urteils I. I. könnte man allerdingø zu der Anſicht daß fie ein ihnen beſonders zuſtehendes Privatrecht haben aus.

gelangen, daß ſeit Erlaffung desſelben der ganze dem Kl. durch üben wollen , es muß vielmehr , da aus dieſen tatſächlichen

den Unfall möglicherweiſe erwachſende Schade den Streitgegen . Handlungen ſelbſt nicht erhellt, in welcher der beiden möglichen

ſtand, und daher jeßt den Beſchwerdegegenſtand bilde, und dann Richtungen des Redytes fie die Fiſcherei haben ausüben wollen ,

würde es darauf ankommen , ob es glaubhaft ſei, daß dieſer in Erinangelung des Nachweiſel, daß ſie ein ihnen zuſtehendes

Schade 1 500 Mark überſteige. Aber es iſt in den Gerichten Privatrecht haben zur Geltung bringen wollen, davon auß .

ſehr gebräuchlich, ein Zwiſchenurteil, welches nach $ 304 der gegangen werden, daß das Gemeindegliederrecht der Stadt Nien.

3. P. D. über den Grund eines auf eine beſtimmte Schadeng. burg auch die Grundlage ihrer Fiſcherei gebildet habe. Infoweit

erfaßſumme gerichteten Klaganſpruches in bejahendem Sinne muß der Standpunkt des B. G. geteilt werden . Dagegen kann

ergeht, dahin zu faffen , daß der Bekl . ſchuldig ſei , den durch ihm darin nicht beigeſtimmt werden, wenn es meint, daß ſchon

den fraglichen Vorgang dem Kl. verurſachten Schaden zu er. hiermit die Sache zu ungunſten des Kl. entſchieden ſei ; es hat

feßen ; wobei an der Bedeutung der Worte nichts dadurch ge hierbei nicht denjenigen Tatſachen genügend Rechnung geſchenkt,

ändert wird , wenn ſtatt den Schaden" einmal allen die auf eine anders gerichtete Abſicht des Kl. und ſeiner Vor

Schaden“ geſagt wird. Empfehlenswert iſt eine ſolche Formu. fahren hinweiſen . Bei der geſchilderten Lage der Verhältniſſe

lierung des nach $ 304 der 3. P. D. ergehenden Zwiſchenurteils und der Schwierigkeit des dem Kl. obliegenden Nachweiſes wird

freilich nie, weil ſie eben ungenau iſt, inſofern in Wirklichkeit man nämlich beſonders ſorgfältig und achtfam alle diejenigen

nicht der Erfaß ,des “ betreffenden Schaden im allgemeinen Befundungen berückſichtigen müſſen, aus denen die Abſicht des,

damit zuerkannt ſein foll, ſondern nur der Erſaß des Schadens Kl. und ſeiner Vorfahren, ein eigenes Privatrecht ausüben zu

bis zu dem durch den Klagantrag gegebenen Höchſtbetrage; aber wollen , zu folgern iſt, insbeſondere diejenigen, nach denen jene

über dieſen Sinn derſelben kann in der Regel dod kein folchen Willen oder ſolche Meinung ſelbſt geäußert haben. In

Zweifel obwalten, da bei anderer Auslegung das Gericht in dieſer Beziehung kommen folgende Zeugenausſagen in Betracht.

ſeinem Urteil iber den Parteiantrag hinausgegangen ſein und 1. Der Zeuge B. hat bekundet, Kl. habe ihm ſchon vor vielen

ſomit gegen § 308 Abſ. 1 der 3. P. D. verſtoßen haben würde, Jahren mitgeteilt, er habe ein Recht zur Fiſcherei, weil ſeine. O.

und da man in der Regel keinen Anlaß hat, beim Gericht eine Vorfahren die Fiſcherei jdon jo lange ausgeübt hätten .

foldie Verlegung der Grundprinzipien des Verfahrens zu unter- 2. Dem Zeugen P. hat der Kl. ſchon vor 30 Jahren geſagt,

ſtellen . Dann kann aber der Streitwert des Gegenſtandes des „ ſie “ hätten ein Recht von Stolzenau abwärts zu fijchen.

Urteils keinenfalls höher angeſeßt werden , als die im Klag . 3. Der Zeuge H. hat ausgeſagt , der Onkel des Kl. habe ihm

antrage geforderte Summe ; denn die bloße Möglichkeit, daß erzählt , mer“ habe die Gerechtjame, von Stolzenau bio Bremen

dieſer Antrag ſpäter noch nad 8 268 Nr. 2, bezw . § 529 in der Weſer zu fiſchen ; er müſſe aber an einem beſtimmten

Abſ . 2 der 3. P. D. erweitert werden könnte, kommt hierbei Tage im Jahre auf der Weſerbrücke in Bremen ſich einfinden,

ebenſo wenig in Betracht, wie ein ausdrücklicher Vorbehalt weiterer ſonſt würde die Gerechtſame verfallen. 4. Der frühere Bürger-.

Anſprüche, wie vom R. G. fchon mehrfach ausgeſprochen worden meiſter M. hat erklärt, ihn ſei bekannt, daß der Kl . eine ihm

iſt. H. c. R. , U. v. 28. September 03 , 217/03 VI. privatim zuſtehende Gerechtjame behauptet habe. Das B. U.

16. $ 551 Nr. 7. Würdigung von Zeugenausſagen. In. läßt eine genügende Würdigung dieſer Ausſagen vermiſſen . Die

vordentliche Verjährung des gemeinen Rechts. Erklärung des Kl. , daß er zur Fiſcherei berechtigt zu ſein glaube,

Die Handlungen, durch deren unvordenkliche Ausübung die weil ſeine Vorfahren ſo lange gefiſcht hätten , enthält nichts von

Eriſtenz des beanjpruchten Fiſchereiredytes dargetan werden ſoll, einer Bezugnahme auf das Gemeindegliederrecht. Die Angaben

müſſen an ſich geeignet ſein, den Inhalt eines ſolchen Rechts des Onkels weiſen auf gewiſſe Bedingungen des von ihm an .

wie des beanſpruchten darzuſtellen. Iſt dies der Fall, ſo brauchen genommenen Rechte hin , die mit dem Gemeindegliederrecht

beſondere Ilmſtände, auß denen die Abſicht erhellt, ein Recht nichts zu tun zu haben ſcheinen. Die anderen Äußerungen des

jenes Inhalts ausüben zu wollen , in der Regel nicht nach- Kl. laffen erkennen , daß er ſelbſt ein eigenes Recht hat ausüben

gewieſen zu werden ; dieſe Abſicht iſt vielmehr in der Regel wollen . Auf folche zum Ausdruck gebrachte Abſicht kommt es

jchen ohne weiteres durd, die unvordentliche Ausübung des tat- aber an, da der Kl . ja nur ein Mitfiſdereiredyt in Anſpruch

fädylidhen Inhalte des Rechtes genügend zur Erfdheinung ge- nimmt; es kann ſein Redyt alſo ſehr wohl neben dem der Stadt

Fracht. Sache des Gegenbeweiſe iſt es , Umſtände darzulegen , beſtehen . Überdies iſt zu beachten , daß der Kl. und fein Onkel

die eine andere Annahme rechtfertigen (vergl . Entſch . des R. G. ihre Außerungen zum Teil Perſonen gegenüber getan haben ,

Bd. 24 S. 165) . Allein dieſe Regel kann nach der beſonderen die als Gemeindeglieder ſelbſt zum Fiſchen berechtigt waren ;

Geſtaltung der Verhältniffe Ausnahmen erfahren und folde ihnen gegenüber gewinnt die Erklärung des Kl . und ſeines

Audnahme lag hier vor. Der B. R. erachtet für erwieſen , daß Onkele von ihrem Fiſdereirecht daher eine andere Bedeutung

der Stadt Nienburg das von ihren Gemeindegliedern ausgeübte als wenn ſie Fremden und gänzlich Unbeteiligten gegenüber
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getan wäre. Die Berufungsentſcheidung mußte aus dieſem einſtellung fällt, iſt nicht völlig ſicher. Es begründet aber die

Grunde aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Prüfung Pfändung, die auf Grund eines vor der kritiſchen Zeit er .

jener Verhältniſſe unter Anwendung des § 565 Abſ. 1 Saß 1 laffenen Arreſtbefehls vollzogen iſt , kein tonkretes Recht

der 3. P. O. in die Berufungsinſtanz zurückverwieſen werden. des Gläubigers auf Sicherung. Die Gründe der Plenar.

Es wird dort alsdann auch ſonſt näher über die rechtliche entſcheidungen, Entjd. Bd. 10 S. 33, treffen auch für den

Grundlage des erhobenen Anſpruch zu befinden ſein , namentlich Arreſtbefehl zu , auf deſſen Vollziehung die Vorſchriften über die

über die die unvordentliche Verjährung betreffenden Fragen , Zwangsvollſtređung entſprechende Anwendung finden und der

insbeſondere die, ob es möglich iſt, ſich für die Eriſtenz einer regelmäßig den ſofort vollſtredbaren Titel für dieſe Vollziehung

ſubjektiv perſönlichen ſelbſtändigen Berechtigung auf unvordent. bildet (SS 928, 929 3. P.D.). Aus ihm erwächſt ebenſowenig

liche Verjährung zu berufen (vergl. Krit Abhandlungen über als aus einem ſonſtigen vollſtreckbaren Titel ein privatrechtlicher

das Privatrecht [ 1824] S. 149 , Bekker Pandekten I S. 128, Anſpruch gegen den Schuldner auf Beſtellung eines Pfandrechts,

Seufferte Archiv Bd. 7 Nr. 5 , Bd . 10 Nr. 190 , Bd. 33 Nr. 282). wie ihn der $ 30 Nr. 2. R. K. O. im Auge hat, vielmehr wird

Selbſt über dieſe Fragen zu erkennen hielt das R. G. nicht für der Gläubiger durch den Arreſtbeſchluß nur in die Lage verſeßt,

angezeigt , da fie fich zum Teil von tatſächlichen Erwägungen die ſtaatlichen Vollſtreckungsorgane zum Zwecke der Vollziehung

nicht ganz lobtrennen laſſen und vor allem die Parteien hier. anzugehen . Ein konkretes Recht des Gläubigers entſteht erſt

über noch nicht zum Worte gekommen find. D. c . N., U. v. mit der Pfändung, auch dann, wenn in dem Arreſtbeſchluß

22. September 03 , 186/03 VII . beſtimmte Gegenſtände der künftigen Vollſtreckung bezeichnet

Einführungogefeß zur Konkursordnung vom ſind. F. c . M. Konk. , u . v . 29. September 03, 200/03 VII.

17. Mai 1898. Handeld geſebuch.

17. Art. 5. Anwendung des B. G. B. hinſichtlich der 19. 88 17 , 124. Parteibezeichnung bei Auflöſung einer

Zubehöreigenſchaft auf anhängige Konkurſe. offenen Handelégeſellſchaft. Materielle Bedeutung der Auflöſung

Nach dem 1. Januar 1900 iſt die Frage der Zubehör für den Schuldner.

eigenſchaft einer beweglichen Sache und ihrer Mithaftung für I. Nach dem Vorbringen der Parteien in der Berufungo.

eine auf der Hauptſache eingetragene, zu einer bypothef neuen verhandlung ſtand feſt, daß die bis dahin alb Kl. bezeichnete

Rechts gewordene bypotheť nach B. G. B. zu beurteilen. offene Handeløgefellſchaft B. & S. , während die Sache in der

( Vergl. Entiq . des R. G. in Zivilſachen Bd. 46 S. 171 , Berufungsinſtanz anhängig war, fich aufgelöſt hatte. Hieraus

Bd. 50 S. 68.) Mit Unrecht erachtet der Vorderrichter auf ergab ſich aber zunächſt nur , daß nun die beiden Geſellſchafter,

Grund des Art. V des E. G. vom 17. Mai 1898 zu dem der Kaufmann B. und die Frau S. gemeinſam als Kl. zu

Gefeße betreffend Anderungen der R. K. D. die Anwendung bezeichnen waren ; denn ſo waren ſie dies auch bis dahin ihon

neuen Rechtes für hier ausgeſchloſſen, weil das Konkursverfahren immer geweſen (§ 124 Abſ. 1 , § 17 Abſ. 1 des 6. G. B.) ,

im gegebenen Falle ſchon vor Infrafttreten der neuen R. R. D. unter der Zuſammenfaſſung als Handeldgeſellſchaft“,

eröffnet worden ſei. Wenn es auch richtig iſt, daß dieſe welche jept eben wegfallen mußte. Daß nach dem vorgelegten

Gefeßesſtelle nicht bloß Beſtimmungen über das Konkurs. Auflöjungsvertrage unter Nr. 2 , bezw . nach der Anmeldung zum

verfahren , ſondern auch materiellrechtliche Vorſchriften der Handelsregiſter die Firma B. & S. auf den Kaufmann B.

R. K. D. im Auge hat, ſo hat doch die alte R. K. D. als alleinigen Inhaber übergegangen war, kam prozeſualid

ebenſowenig wie die neue allgemeine Beſtimmungen über gar nicht in Betracht; denn die Firma als ſolche iſt kein

den Begriff der Zubehöreigenſchaft und über die Aus. ſelbſtändiges Rechtsſubjekt, auch nicht in dem uneigentlichen

dehnung von Abſonderunge, insbeſondere Hypothekrechten auf Sinne, in welchem es die offene Handelégeſellſdaft immerhin

Zubehör enthalten, ſie hat vielmehr mit gutem Grunde die iſt. Das Kammergericht hat jedoch den Kaufmann B., unter

Drdnung dieſer Verhältniſſe dem allgemeinen Zivilrechte überlaffen . der nicht zu billigenden Bezeichnung als „ Firma B. & S.“ ,

Vergl. § 39 Abſ. 2 der R. R. D. a . F. Als ſoldes Zivilrecht als alleinigen Kl. in die Aftenaufſchrift geſeßt. Ein Anlaß

müſſen aber vom 1. Januar 1900 an die Vorſchriften des B.G.B. hierzu iſt aus dem Tatbeſtande oder dem Sißungsprotokolle

gelten . 6.8 Konf. c. I. , U. v. 26. September 03, 209/03 V. nicht zu entnehmen. Es liegt nicht vor , daß der Prozeß .

Konkursordnung. bevollmächtigte von B. & S. erklärt hätte , jeßt nur noch für

18. § 30 Nr. 2. Pfändung nach der Zahlungseinſtellung B. als alleinigen Kl. auftreten zu wollen; worin übrigens

auf Grund eines früher erlaſſenen Arreſtbefehle iſt anfechtbar. das Eintreten eines neuen Kl. in den Prozeß anſtatt des bis

Der B. R. eradotet den § 30 Nr. 2 R. K. D. für herigen (nämlich der beiden Geſellſchafter gemeinſam) gelegenO.

anwendbar, indem er davon ausgeht , daß der Bekl. durch die haben würde , das nach § 265 Abſ. 2 der 3. P. D. jedenfallb

nad der Zahlungseinſtellung erfolgte Pfändung der Forderung nicht ohne Zuſtimmung des Bekl. ſtatthaft geweſen wäre. Es

des Gemeinſchuldner gegen die Witwe B. eine Sicherung liegt nur vor , daß der Anwalt die auf die Auflöſung der

erlangt habe, die er nid)t zu beanſpruchen gehabt habe. Den Handelsgeſellſchaft bezüglichen Tatſachen vorgetragen , und

Zeitpunkt der Zahlungseinſtellung ſtellt der B. R. nur im daß er den Antrag geſtellt hat, die Berufung des Gegners uit

allgemeinen dahin feſt, daß der Gemeinſchuldner wichon lange der Maßgabe zurückzuweiſen , daß der Bekl. den ſtreitigen

vor dem 10. September 1900" (dem Tage , an welchem die Betrag an den Kaufmann B. und die Frau S. zu zahlen

Pfändung als bewirkt anzuſehen iſt) zu zahlen aufgehört habe. habe. Nach richtiger Auffaſſung des Verhältniffed waren hier .

Db hiernach der Erlaß der Arreſtbefehle vom 29. und mit die genannten beiden Perſonen gerade als die nunmehrigen

31. Auguſt 1900 in die Zeit vor oder nach der Zahlunge. Kl. bezeichnet ; hätte B. allein jept ale kl . gelten ſollen , jo

1
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wäre zunächſt auch nicht abzuſehen geweſen , mit welchem Rechte H. G. B. Berneint der Bekl. und Widerkl. , daß dieſe Rege

er die Verurteilung des Bekl. zur Zahlung an ihn und die vermöge der Schlußbeſtimmung dieſes Sapes hier nicht Plaß

Frau S. gemeinſam hätte beantragen können. greife, ſo iſt ſein Vorbringen, daß für die Kündigung ein er ,

daher jeßt die vom B. G. gewählte Aktenaufſchrift ſo zu be- heblicher Anlaß vorgelegen habe , den er nicht ver .

richtigen, wie in der Überſdrift dieſes Urteils geſchehen iſt. ſchuldet habe , als Replik gegenüber jenem Einwande zu

II. An das ſoeben Erörterte ſchließt ſich zunächſt das betrachten, für die demgemäß den Bekl. und Widerkl. die Dar,

materielle Bedenken , ob denn B. und die Frau S. geo legungs- und Beweispflicht trifft. In dieſer Hinſicht aber iſt

meinſam jeßt noch als Gläubiger der eingeklagten Forderung dem B. G. weiter darin beizutreten, daß die Eröffnung des

gelten konnten , nachdem , wie feſtſtand, die Firma der auf. Konkurſes über das Vermögen des Geſchäftsherrn an ſich keinen

gelöſten Handelsgeſellſchaft mit dem Sandelsgeſchäfte ſelbſt auf unverſchuldeten Anlaß für die Kündigung des Handlungs

den Kaufmann B. allein übertragen worden war. Nach $ 25Nach § 25 gehülfen bildet. Andererſeits kann zugegeben werden, daß dabei

Abſ. 1 des H. G. B. gelten in einem ſolchen Falle die in dem ebenſowenig von vornherein anzunehmen iſt, daß den Gemein .

Betriebe begründeten Forderungen den Schuldnern gegenüber ſchuldner der Vorwurf eines Verſchuldens treffe. Allein da

in der Regel als auf den Erwerber übergegangen, und nach nach dem vorher Ausgeführten dem Widertl. der Nachweis

Abſ. 2 daſelbſt iſt auch eine abweichende Vereinbarung einem eines von ihm nicht verſchuldeten Anlaſſes für die Kün .

Dritten gegenüber nur dann wirkjam , wenn ſie in das Handels. digung obliegt , ſo muß er eben den Beweis führen, daß ihn

regiſter eingetragen und bekannt gemacht oder von dem Gr. tein Verſchulden in bezug auf den Ausbruch des Konkurſes

werber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden iſt. über ſein Vermögen treffe. Dies hat der Bell. nicht getan,

Hier war nun allerdings im Auflöſungsvertrage unter Nr. 8 auch nicht einmal verſut. Dagegen fann der Bekl. auch die

eine abweichende Vereinbarung dahin getroffen, daß die rechts . Vorgänge, in denen er wichtige Gründe findet, die ihn gemäß

hängig gemachten Außenſtände „ geineinſames Eigentum der $ 72 des H. G. B. berechtigt hätten , das Dienſtverhältnis ohne

Geſellſchafter “ bleiben ſollten ; es iſt aber weder eine Ein- Einhaltung einer Friſt zu kündigen , zu der Darlegung hat be :

tragung derſelben ins Handeloregiſter, noch eine Mitteilung nußen wollen , daß für die Kündigung ein erheblicher, von ihm

derſelben an den Bekl. behauptet worden. Jedoch liegt hier nicht verſchuldeter Anlaß im Sinne des § 75 des H. G. B.

vor , daß eine ſolche Mitteilung gerade im Prozeſſe ſelbſt vorgelegen habe. Dann erhebt fich allerdingø zunächſt die Frage ,

ſtattgefunden hat, indem von klägeriſcher Seite der Auflöſung , ob die Grundjäße, die das R. O. H. G. und das R. G. in bezug

vertrag vorgelegt und vorgetragen worden iſt; denn wie das auf die Verwertbarkeit der Gründe, die an ſich die Entlaſſung

R. G. es ſchon in manchen ähnlichen Fällen getan hat , ſo eines Handlungsgehülfen rechtfertigen , im Rechtsſtreite aufgeſtellt

müſſen auch für dieſe in der mündlichen Verhandlung erfolgte hat, und die dahin gehen , daß der Prinzipal nicht verpflichtet

materiellrechtlich erhebliche Erklärung die beiderſeitigen Anwälte iſt, bei der Entlaſſung die Gründe dafür anzugeben , daß er

als vollgültige Vertreter der Parteien ( der klägeriſche Anwalt demnächſt im Rechteſtreite auch andere Gründe als die ur

hier ſogar als Vertreter ſowohl des „ Erwerberg “ , als auch des ſprünglich dem Sandlungsgehülfenſprünglich dem Handlungsgehülfen gegenüber angegebenen

,, Veräußerers") betrachtet werden . Damit iſt dieſes Bedenken“ geltend machen kann (vergl . Entſch . des R. D. H. G. Bd. 17

beſeitigt. L. c. B. & S., U. v . 28. September 03 , 146/03 VI. S. 220, Bd. 21 S. 252 und Urteile des R. G. vom 24. Juni

20. $$ 70, 72 , 75. Bedeutung der Kündigung des 1885 in Blumo Urteilen und Annalen Bd. 3 S. 77 und

Handlungsgehülfen durch den Konkursverwalter im Verhältnis zum vom 12. Dezember 1896 in der Juriſtiſchen Wochenſchrift von

Gemeinſchuldner. Recht des legteren zur Entlaſſung des Gehülfen. 1897 S. 88 ), auch auf einen Fall wie den vorliegenden An

Das mit dem Rechtsmittel angefochtene Teilurteil betrifft wendung finden . Da indeſſen , wie ſchon das B. G. mit Recht

ausſchließlich den vom Bekl. im Wege der Widerklage geltend angenommen hat,angenommen hat, der Bekl. die von dem Konkursverwalter

gemachten Anſpruch auf die Vertragsſtrafe von 10 000 Mark gemäß § 22 der R. K. O. ausgeſprochene Kündigung wie

wegen angeblicher Übertretung des vertraglichen Wettbewerbe eine von ihm ſelbſt ausgegangene gegen fich gelten laſſen

verbotes durch den Kl. und Widerbekl. Die Entſcheidung, dieDie Entſcheidung, die muß, ſo muß ihm auch bei ihrer Rechtfertigung alles

das B. G. hierüber getroffen hat, beruht auf der Erwägung, dasjenige zu ſtatten kommen, worauf er fich hätte berufen

daß den Bekl. und Widerkl. die Darlegungspflicht dafür treffe, können , wenn er ſelbſt dem Kl. das Dienſtverhältnis gekündigt

daß die infolge des Ausbruchs der Konkurſe über ſein Vermögen hätte. Er kann ſich deshalb wie gegen die Klage ſo auch

erfolgte Kündigung des Dienſtverhältniffes des Kl. auf einen für die Widerklage auf folche Vorgänge ſtüßen , die ihm , ohne

von ihm , Bell. , nicht verſchuldeten Anlaß zurüdzuführen Rüdſicht auf den § 22 der R. S. D. als wichtige Gründe

fei, und daß als ein ſolder ohne weiteres die Konkurs . im Sinne der $8 70 und 72 des H. G. B. das Recht

eröffnung nicht anzuſehen ſei. Dieſe Begründung iſt an fich gegeben hätten , dem Kl. ohne Einhaltung einer Friſt das Dienſt

nicht rechtsirrtümlich. Gegenüber der auf die unſtreitige Bes verhältnis zu kündigen, obwohl ſie als Kündigungsgrund bei

endigung des Dienſtverhältniffes des Kl. und ſeinen behaupteten der Entlaffung des Kl . nicht angegeben waren . M. c. l. , u.

Eintritt in ein Geſchäft des Wettbewerbe zunächſt ausreichend v. 29. September 03, 138/03 III.

geſtüßten Widerklage ſtellt ſich das Vorbringen des Kl. , daß ihm 21. $ 200 Abſ. 1. Saftbarkeit der Gründer vor Ein

durch den Ronkursverwalter - deffen Handlung der Bekl. tragung einer Aktiengeſellſchaft.

als der Gemeinſchuldner gegen fich gelten laffen muß das Wenn vor Eintragung einer Aktiengeſellſchaft in das Handels .

Dienſtverhältnis gekündigt fel, als rechtshindernder Einwand regiſter im Namen der Geſellſchaft gehandelt wird, ſo ſind unter

dar, und zwar gemäß der Regel bed & 75 Abſ.1 Sat 2 des den „Handelnden “ , welche nach jener Beſtimmung dem Gegen.
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kontrahenten als Geſamtſchuldner haften, nur diejenigen zu ver- einer verſpäteten Klage wäre. Allerdings wird von der 3. P. O.

ſtehen, welche mit dem Dritten kontrabiert haben , oder auch eine Anderung der Klage nach näherer Beſtimmung der 88 264 ,

diejenigen , an der Geſellſchaft beteiligten Perſonen, in deren 269, 527 zugelaſſen, allein dies fann hier nidt in Betracht

Einverſtändnis bezw. mit deren Genehmigung die Ein. kommen , da die Friſtbeſtimmung des § 271 Abſ. 2 des H. G. B.

gehung der Geſchäfte mit den Dritten erfolgte. Wenn vor der dem öffentlichen Recht angehört. Danach iſt es auch ohne

Rechtsbeſtändigkeit der Aktiengeſellſchaft für dieſe Geſchäfte ges Belang , daß die Befl. in II . J. ausdrücklich erklärt hat, Klag.

macht werden , ſo muß vor allem diejenigen die Verantwortung änderung nicht rügen zu wollen. St. c. N. , U. v. 30. Sep.

treffen, in deren Intereffe und mit deren Einvernehmen tember 03 , 162/03 I.

und Genehmigung dies geſchieht. Ihre hierdurch materiell Wechſelordnung.

gerechtfertigte Haftbarkeit bietet gleichzeitig die vom Gefeße ge . 23. Art. 16 Abſ. 2. Legitimation des Wechſelinhabers.

wollte Sicherung des dritten Rontrahenten für die Befriedigung Der Ausſteller 2. hat zwar nicht Klage gegen die Afzeptantin

ſeiner Anſprüche aus derartigen Geſchäften, für welche die Geſell. erhoben, aber er hat , als er den Wechſel unter Belaſtung von dem

ſchaft als ſolche, ſofern nicht demnächſt die Eintragung erfolgt, Inhaber zurüderhalten hatte , mit der Akzeptantin über die Auf

überhaupt nicht haftet. Immerhin iſt die Haftbarkeit der Gründer rechnung der Forderung aus dem jeßt eingeklagten Wechſel gegen

und Zeichner nicht ſchon als ſolcher, ſondern nur dann begründet, eine Warenforderung der Akzeptantin, über welche ſie auf L. gezogen

wenn im einzelnen Falle ihr Einverſtändnis bezw. ihre Genehmigung hatte, verhandelt. Daraus ergibt ſich, daß der Wechſel auch von

bezüglich der vor der Eintragung abgeſchloſſenen Geſchäfte an. 2. ale von dem Vorſtand des klagenden Kreditvereins als in

zunehmen iſt. M. c . 6. , U. v . 22. September 03 , 50/03 II. Regreßwege definitiv auf ihn , L. , zurückgegangen angeſehen wurde.

22. $ 271 verbunden mit 88 264 , 269 , 527 der 3. P. O. Dann konnte aber L., wie aus Art. 16 der W. D. folgt , dem

Friſt für die Anſtellung und Begründung von Klagen gegen klagenden Kreditverein die Wedſellegitimation nicht dadurch ver

Generalverſammlungsbeſchlüſſe von Aktiengeſellſchaften. ſchaffen, daß er demſelben Wechſel und Proteſt einfach zurückgab.

Ein Beſchluß der Generalverſammlung einer Aktiengeſellſchaft Da die Klage gegen die Afzeptantin lediglich auf den Wechſel,

fann nach § 271 Abſ. 1 des H. G. B. wegen Verlegung des nicht auf Seſſion geſtüßt iſt, hat der erſte Richter ſie deshalb mit

Gefeßes oder des Geſellſchaftsvertrag8 im Wege der Klage Recht abgewieſen . G. c. B. , u . v . 30. September 03, 160/03 I.

angefochten, es muß jedoch die Klage nach Abf. 2 binnen einem Daftpflichtgeieß vom 7. Juni 1871.

Monat erhoben werden. Inhaltlich gleiche Beſtimmungen galten 24. & 1. Verjoulden des Verlegten.

früher noch Art. 222 und 190 a Abſ . 1 des Allgemeinen Der Angriff der Reviſion : das B. G. habe nicht erwogen ,

Deutſchen H. G. B. Unter der Herrſchaft diefes leßteren Gefeßes ob nicht ſchon darin nach Lage der Sache ein Verſchulden des

dürfte die Klage auf einen Grund geſtüßt werden , der bei dein Kl. zu erblicken ſei , daß er mit ſeinem ſchwerfälligen Wagen

in der Generalverſammlung erhobenen Widerſpruch nicht erklärt im gefährlichen Bereiche der Geleiſe gefahren ſei, ohne ſich um

worden war ; es durfte ferner der Kl . , wenn er in der General. die in kurzen Abſtänden verkehrenden Motorwagen zu befümmern ,

verſammlung ſeinen Widerſpruch auf einen beſtimmten Grund iſt unbegründet. Darin , daß der Kl. hart neben den Schienen

geſtüßt hatte , in der Klage einen anderen geltend machen (vergl. der Straßenbahn fuhr, liegt keine Verlegung der im Verkehr

Bolze, Praris Bd. 12 Nr. 510 ; Entſch. des R. G. in Zivilſachen erforderlichen Sorgfalt ; der KI. war ſogar befugt, den Straßen

Bd. 20 S. 141). Dies würde auch gegenwärtig noch gelten . bahnkörper felbſt zu befahren ; das ergeben ohne weiteres die

Allein hieraus darf nicht gefolgert werden , daß zwar die Verkehrsverhältniſſe und die von der Bekl. vorgetragenen Ves

Erhebung der Klage an eine Zeitfriſt gebunden ſei , die ſtimmungen der Betriebsordnung. Jenes ausdrücklich hervor

Begründung derſelben dagegen nicht. Die Anfechtungeklage muß zuheben , dazu hatte das B. G. um ſo weniger Veranlaſſung,

wie jede Klage, die beſtimmte Angabe des Grundes des erhobenen als die Befl. in den Vorinſtanzen nicht behauptet hatte, fie

Anſpruce enthalten ; e$ genügt alſo nicht die bloße , durch erblide ein Verſchulden des Kl. darin , daß er hart neben den

tatſädliche Angabe nicht erläuterte Behauptung , daß das Geſeß Schienen gefahren ſei . Den Kl. traf nur die Verpflichtung,

oder der Geſellſchaftsvertrag durch den angefochtenen Beſchluß dem herannahenden Straßenbahnwagen alsbald ſoweit aus.

verleßt worden ſei, ſondern es muß die Klage diejenigen Tat- zuweichen, daß das Vorüberfahren des Wagens frei und un .

umſtände bezeichnen, auß denen der eine oder der andere der gehindert geſchehen konnte. Daß ihn aber der Vorwurf einer

vom Gefeß zugelaſſenen Anfechtung & gründe entnommen werden ſchuldhaften Zögerung bei Freigabe der Geleiſe nicht trifft, hat

ſoll. Hieraus folgt allerdings noch nicht, daß der Kl. ſtets auf daß B. G. einwandfrei feſtgeſtellt. L. c. W., u. v . 28. Sep.

die von ihm urſprünglich behaupteten Tatumſtände beſchränkt tember 03 , 184/03 VI.

bleiben muß, vielmehr wird eine Berichtigung oder Ergänzung Gefeß über die Konſulargerichtsbarkeit vom

derſelben , ſofern nur der Klaggrund der nämliche bleibt, für 10. Juli 1879. Preußiſcher Handelsvertrag mit

ſtatthaft zu erachten ſein , und es kann deshalb in Frage kommen, China vom 2. September 1861. Inſtruktion yom

ob nicht Verlegungen des Gefeßes oder des Geſellſchaftsvertragø, 1. Mai 1872.

die ſich aus derartigen Berichtigungen oder Ergänzungen erfehen 25. Ehelichet Güterrecht von Deutſchen in China.

laffen , auch nachträglich nod geltend gemacht werden dürfen. Der im Gebiete des Rheinijden Rechts geborene R. war

Unzuläſſig iſt dagegen, ſobald die in § 271 Abſ. 2 bezeichnete im Jahre 1868 nach Entlaſſung aus dem preußiſden Inter

Friſt abgelaufen iſt, die Berufung auf Tatumſtände zu gründen , tanenverband nach Canton in China ausgewandert; eine andere

aus denen ſich eine Verlegung des Gefeßes oder des Geſellſchafts- Staatsangehörigkeit hat derſelbe nicht erworben . Im Jahre

vertrags ganz anderer Art ergeben würde, da dies die Erhebung 1886 verheiratete er fid in Düſſeldorf mit der Berta V.
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Auch zu dieſer Zeit hatte er ſein Domizil in Canton , woſelbſt Entſchädigungsanſpruchs wegen ſtatutenwidriger Kreditgewährung

auch die Eheleute K. ihr erſtes eheliches Domizil nahmen. ( vergl. § 7 des Statuts der eingetr. Genoſſenſchaft m. unbeſchr. H.)

Einen Ehevertrag hatten dieſelben nicht abgeſchloſſen . Nach der gerichtet. In dieſer Hinſicht iſt der Reviſion zuzugeben, daß die

in dem Gebiete des franzöfiſchen Rechts allgemein anerkannten Mitglieder des Vorſtandes, welche die fortgeſepte Abgabe von

Handhabung der Grundfäße des internationalen Privatredte, Waren auf Kredit durch die Lagerhalter pflichtwidrig geſchehen

die auch vom erkennenden Senat wiederholt gebilligt worden iſt, ließen , ſich nicht darauf berufen können , daß der General.

und von der abzuweichen ein Grund nicht vorliegt, iſt für das verſammlung der Genoſſen bei der jährlichen Genehmigung der

eheliche Güterverhältnis beim Nichtvorhandenſein eine Ehe. Bilanzen dieſe Verhältniffe bekannt waren , und daß fie von ihr

vertrages das Redt des Ortes maßgebend, an welchem die ſtillſdweigend geduldet wurden. In einer ſolchen Duldung kann

Eheleute ihr erſtes eheliches Domizil nehmen. Es beruht das insbeſondere feine Ermächtigung des Vorſtandes, für die Zukunft

auf der rechtlichen Vermutung, daß, ſofern nicht ein anderes in gleicher Weiſe zu verfahren, erblickt werden . War es der

ausbedungen wird , die Eheleute von den Gefeßen des Ortes , Wille der Genoſſenſchaft, daß Waren an Mitglieder auch auf Kredit

an welchen ſie im übrigen von vornherein ihre rechtlichen und verkauft werden konnten, ſo mußte ſie zu einer Statutenänderung

geſchäftlichen Beziehungen verlegen , auch ihre Güterrechts- jdreiten, welche nach § 19 Abſ. 2 des Statuts mit einer

verhältniſſe untereinander beherrſcht wiſſen wollen. Danad Mehrheit von drei Vierteilen in der Generalverſammlung zu

kann für die in Frage ſtehende Ehe das rheiniſch beſchließen war. Dagegen war die Genoffenſchaft allerdings in

franzöſiſche Recht nicht in Frage kommen, weil das erſte der Lage, auf die Entſchädigungsanſprüche gegen die Vorſtands.

eheliche Domizil nicht in deffen Bezirk geweſen iſt. Ein Grund, mitglieder wegen ſolcher ſtatutenmäßigen Kreditgewährung nach.

von dieſer Regel im vorliegenden Falle mit Rückſicht auf die träglich zu verzichten und ihnen hinſichtlich ihres Verhaltens

beſondere Sadlage abzugehen, insbeſondere, wie dieſes ſeitens Decharge zu erteilen . an eine ſolche Entlaſtung iſt der

des Rkl. geltend gemacht wird , das Recht der gemeinſamen Konkursverwalter gebunden. Der Senat ſteht in dieſer Hinſicht

Herkunft der aus der Rheinprovinz ſtammenden Eheleute als durchweg auf dem Standpunkt, welcher in den Ausführungen

maßgebend anzunehmen , liegt nicht vor. Anlangend die weitere des Erkenntniſſes des VII. 3. S. vom 24. April 1900 Rep. VIa

Frage, welche & Güterrecht für die Ehe denn maßgebend geweſen 446/99 ( vergl. auch Entſch. Bd. 46 S. 60 ff.) zum Ausdruck

iſt, ſo kann auch die Annahme des D. L. G. , daß die Ver- gebracht werden . Insbeſondere fann aus den dort angegebenen

waltungsgemeinſchaft des preußiſchen Landrechts gegolten habe, Gründen nicht etwa ein Recht des Konkursverwalterð anerkannt

ald unrichtig nicht erachtet werden. Wie aus Art. 39 des werden, als Vertreter der Gläubiger der Genoſſenſchaft An

Handeldvertrages mit China vom 2. September 1861 (Gefeß. ſprüche geltend zu machen, auf welche die Genoſſenſchaft in .

ſamml. 1863 S. 265) zu folgern iſt, werden in dieſem Lande unbeſdr. H. ihrerſeits wirkſam verzichtet hat. Ein ſolcher

die Fremden, insbeſondere alle Deutſchen und alle aus Deutſch- wirkſamer Verzicht kann jedoch nur angenommen werden, wenn

land herkommenden Perſonen, als exterritorial behandelt. Die die Generalverſammlung die Entlaſtung des Vorſtandes wegen

dortige Gefeßgebung kann alſo nicht in Frage kommen. Die der konkreten Anſprüche und in voller Kenntnis der

Eheleute K. ließen fich, was nach § 3 Ziffer 1 der Inſtruktion Sadlage beſchloffen hat. Es iſt, wie die Reviſion mit Redyt

vom 1. Mai 1872 (abgedruckt bei Sahn , Erwerb und Verluſt geltend macht, unzureichend, wenn an Stelle einer tatſächlichen

der Reichs. und Staatsangehörigkeit 2. Aufl. S. 511 ) ſchon Feſtſtellung in dieſer Hinſicht das B. G. fich mit der Erwägung

wegen ihrer Herkunft aus Preußen, wenn ſie auch die Staats . begnügt, die Generalverſammlung habe die Unterlagen der

angehörigkeit verloren hatten , zuläſſig war, am 9. Februar 1889 Bilanz durch ihre Reviſoren prüfen laſſen und dieſen , welde

in die Schußmatrikel des deutſchen General-Konſulats zu Canton die Augen der Generalverſammlung ſeien, würden die ſtatuten .

eintragen. Danach war für ihre zivilrechtlichen Verhältniſſe widrigen Kreditgewährungen wohl nicht entgangen ſein . Selbſt

jedenfalls von dieſem Augenblicke an gemäß § 3 des Gefeßes daß dieſe Prüfung durch die Reviſoren ordnung&mäßig ſtatt

über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 das gefunden habe, beruht nur auf einem Wahrſcheinlichkeitsſchluß.

Pr. A. L. R. maßgebend. Weiterhin konnte aber aus der Tat. Hiernach erſcheint es rechtsirrtümlich, wenn das B. G. ſchon

ſache dieſer Eintragung , auch wenn dieſelbe erſt einige Jahre in der Genehmigung der Bilanzen durd die General

ſpäter erfolgte, gefolgert werden, daß die Eheleute K. von vorn , verſammlungen die Entlaſtung des Vorſtandes hinſichtlich der

herein in das Recht der deutſchen Shufgenoſſen in Canton hier in Frage ſtehenden Anſprüche erblickt. Vielmehr war

eintreten wollten, und in dieſem Sinne konnte das Preußiſche hierzu erforderlich, daß über die unbefugten Kreditgewährungen

Landrecht als das Recht ihres erſten ehelichen Domizils angeſehen in der Generalverſammlung ausdrücklich Beſchluß gefaßt wurde.

werden , zumal diefes das erſte geltende Recht war , in deffen 2. Für die Jahre 1893/94 und 1894/95 ergeben die

Geltungsbereich die Eheleute nach ihrer Verheiratung überhaupt Bilanzen einen erheblichen Verluſt, und zwar diejenige vom

eintraten . V. c. I. , U. 5. 25. September 03 , 52/03 II. 15. April 1894 in Höhe von 991 Mart 10 Pf. , diejenige vom

Genoſſenſchaftegeſeß vom 1. Mai 1889. 1. März 1895 einen ſolchen in Höhe von 3 616 Mart 64 Pf.

26. $8 24 ff. Bedeutung von Generalverſammlung . Hier begnügte man ſich nicht mehr damit, Beträge, die aus

bejdlüſſen einer Genoſſenſdaft m. unbeſchr. $. bei Schaden- dem Refervefonds entnommen waren , zu verteilen, ſondern man

forderungen gegen Vorſtandsmitglieder ſeitens des Konkurs. ging dazu über, die Werte des Genoſſenſchaftsvermögens

verwalters der erſteren . ſelbſt zu fälſchen. Man ſchrieb insbeſondere Verluſte, welche

1. Der erſte Reviſionsangriff des Kl. iſt gegen die Ab. durds ſtatutenwidrige Kreditgewährung entſtanden waren , dem

weiſung des in Höhe von 9 064 Mart 35 Pf. geltend gemachten Immobilienkonto gut.Immobilienkonto gut. Für dieſes Verfahren trifft die Ers

3
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wägung des B. G. zu , daß man um jeden Preis nach außen der für die Kure angeſepten Beträge nicht die Rede ſein . Denn

das Arbeiten mit Unterbilanz verdeđen wollte, um die Konkursa indem die Kl. in einem Falle, wo ihr das Recht zuin Selbſt

erklärung zu vermeiden, die Mitglieder nicht zu verlieren und eintritte nicht zuſtand, die Kure nidht auftragsgemäß von einem

den Kredit des Vereins nicht zu gefährden. Hier liegt aber Dritten für den Bekl. gefauft , ſondern ſie als Bertäuferin aus

nicht nur ein ſtatutenwidriges, ſondern unter Umſtänden auch ihren eigenen Beſtänden an ihn geliefert hat, hat ſie den erteilten

ein' ſtrafrechtewidriges Verhalten der verantwortlichen Organé Auftrag nicht erfüllt und kann keinen Anſpruch aus der Rom .

der Genoſſenſchaft vor. Die Bekl. , die früheren Vorſtands- miſſion erheben. B. c. S. , U. v. 19. September 03, 144/03 I.

mitglieder der Genoſſenſchaft m . unbeſchr. H., welche von dem
S. S.

Konkursverwalter der lebteren in Anſpruch genommen werden ,

können ſich, ſoweit ſie hierbei ein Verſchulden trifft, nicht auf

die Genehmigung der Generalverſammlung berufen , denn eine Grundlegende Entſcheidungen.

ſolche Genehmigung zu einem geſeßmäßig verbotenen Handeln iſt
Von den diesmaligen zivilprozeſſualen Entſcheidungen ſind

nichtig. G. c. S., Ü . v. 23. September 03, 337/02 , 136/03 I. einige für die berufømäßige Ausübung des Rechtsanwaltsberufs

Warenzeichengejet vom 12. Mai 1894 . von Bedeutung.

27. SS 12, 20. Zuſäße wie ,,Syſtem St. " oder ver- Entid. Nr. 4 S. 382 rechnet es einem Anwalt nidht als

beſſertes Syſtem A.“ find unzuläſſig. Verſd)ulden an , wenn er mit Rückſicht auf die herrſchende

Die Auffaſſung des B. G., daß die von dem Bekl. zur Rechtſprechung die Stellung eines Antrags auf Wiedereinſeßung

Empfehlung und zur Bezeichnung der von ihm hergeſtellten unterließ , auch wenn ſpäterhin die maßgebende Redtſprechung

Olreinigungsapparate gebrauchten Ausdrücke, namentlich auch ſich ändert und der Wiedereinſeßungsantrag nicht ausſichtslos
die mit den Zufäßen Syſtem " und verbeſſertes Syſtem " zu geweſen wäre.

dem Worte ft. verſehenen , ſich als Gebrauch des Waren . Entich. Nr. 5 und Nr. 6 S. 383 behandeln die Einlegung

zeichen8 „K. " des Kl. darſtellten , mag als eine ſtrenge er . eines Rechtsmittels. In Nr. 5 wird die Zuſtellung der zwar

ſcheinen , läßt aber einen rechtlichen Verſtoß nicht erkennen . formell beglaubigten Rechtsmittelſchrift, welche in Wirklidkeit

Der Kl. durfte, da ein geſeßlides Verbot in dieſer Beziehung aber eine falſche Bezeichnung des angeſetten Termins enthält ,

aus den Vorſchriften des Gefeßes zum Schuße der Waren- als unwirfjam bezeidynet, während in Entſch. Nr. 6 die Zu

bezeichnungen , vom 12. Mai 1894 , nidit entnoinmen werden ſtellung eines von der genügenden Anzahl von Richtern unter:

kanu, ſeinen Namen als Warenzeichen für ſeine Apparate ſchriebenen Ulrteils für unwirkſam erklärt wird , weil einer der

eintragen laſſen und genießt ſo lange, als die erlangte Ein . unterzeichneten Richter, der zwar bei der Verkündung, nicht aber

tragung in die Zeichenrolle des Patentamtes beſteht, den Schutz bei der Entſcheidung der Sache beteiligt war, zu Unrecht unter:

für das ihm durch § 12 des angeführten Gefeßes gewährte fchrieben hatte.

ausjdhließliche Recht der Verwendung dieſes Warenzeidens in In Entſch . Nr. 14 S. 386 wird im Einklange mit einer

der im $ 12 bezeichneten Art. Einen unzuläſſigen Eingriff bereits vom V. Ziviljenat des R. G. ergangenen Entſcheidung

des Betl. in das Recht des Kl . , eine unbefugte Benußung des nunmehr auch vom I. Senat die Zuläſſigkeit der Reviſion gegen

Warenzeichen des Ki. in folcher Art fonnte aber das B. G. ein nicht in der Berufungsinſtanz, ſondern in der Beſchwerdes

nicht nur in dem Gebrauche des für den Kl . eingetragenen inſtanz ergangenes Endurteil eines Oberlandesgerichts an .

Wortzeichens „K. " für fich allein , ſondern auch in dem Gebrauch genommen .

des mit den Zufäßen „ Syſtem “ und „verbeſſertes Syſtem “ ver- Die Entſch . Nr. 19 S. 388 enthält wichtige Geſichts

ſehenen Ausdrucke ſeitens des Bekl . finden , da nach der An. punkte für die Frage , weldie materielle und forinelle Bedeutung

nahme des B. G. trop der durch dieſe Zujäße bewirkten der Auflöſung einer offenen Handeløgeſellichaft während des

Abweichungen von dem Warenzeichen des Kl. die Gefahr einer Prozeſſes zukommt, wenn einer der Geſellſchafter die Aktiva und

Verwechſelung beſteht (s 20 des Geſeßes) und die Möglichkeit Paſſiva übernimmt bezw. wenn aus dem im Prozeſſe vorgebrachten

einer Täuſdung dahin gegeben iſt, daß die Apparate des Betl . Auseinanderſetungsvertrage fich ergibt, daß die rechtshängig

im Geſchäftsverkehr als vom Kl. herrührend angeſehen werden gewordenen Außenſtände den bisherigen Geſellſchaftern gemeinſam

fönnten . S. c. R. , U. v . 29. September 1903 , 153/03 II. verbleiben ſollen .

Börſengeſeß vom 22. Juni 1896. Entich. Nr. 22 S. 390 enthält eine Erörterung der Frage,

28. § 70 ff. Erforderniſſe des Kommiffiondgeſchäfte. inwieweit
inwieweit nach Aktienrecht die Anfechtung von General

Selbſteintritt. verſammlungebeſchlüſſen auch nachträglich noch auf neue An.

Auf die am 21. Dezember 1899 erteilte Kommiſſion findet fechtungegründe geſtüßt werden kann. Es wird darauf hin,

nicht der Art. 376 des alten H. G. B. , ſondern gemäß § 70 gewieſen , daß in dieſer Beziehung nicht nur die Klage, ſondern

des Börſengefeßes vom 22. Juni 1896 die SS 71 bis 7 % des auch die Begründung an die Zeitfriſt von einem Monat

lepteren Gefeßes Anwendung. Ob die Vorausſeßungen gegeben gebunden iſt.
N.

wären , unter welchen der Art. 376 den Selbſteintritt des Kom

miſſionärs geſtattet – was das B. G. ohne jede weitere Prüfung

angenommen hat -, braucht deshalb nicht unterſucht zu werden . Neu erſchienene, bei der Redaktion ein

Jedenfalls genügt der feſtgeſtellte Sadyverhalt nicht den ſtrengeren gegangene Büder.

Anforderungen , welche die angeführten Vorſchriften des Börſen .
( Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten.)

gejebes für die Zuläſſigkeit des Selbſteintritts aufſtellen. Nach

8 71 dieſes Gefeßes findet das Recht des Sommiſſionärs , den
56. Drs. Fuchs 1. Arnheim , Grundbuchredit. Kommentar. II. 2.

Berlin 1902, (I. J. Þeine) jeßt J. Guttentag.
Einkaufs. oder Verkaufsauftrag durch Eintritt als Verkäufer

57. Dr. F. Leske , Vergleichende Darſtellung des B. G. B. und

oder Käufer auszuführen, nur ſtatt bei Waren , wenn ſie einen des Preuß. Aug. Landrechts. 9. Lfg. Berlin 1902, Dtto Liebmann.

Börſen- oder Marktpreis haben, bei Wertpapieren , wenn für ſie 58. Dr. M. Stenglein, Die ſtrafrechtlichen Nebengeſeße. 3. Aufl.
ein Börſen- oder Marktpreis amtlich feſtgeſtellt wird. Außerdem 1903, ebenda.

iſt erforderlich, daß der Kommittent nidyt ein anderes beſtimmt 59. F. Krepichmar, Einführung in das Grundbuchrecht. 2. Bd.

habe. Der § 74 Abſ. 1 fügt das formelle Erfordernis hinzu,
Leipzig 1903, Roßbergiche Verlage budybandlung.

daß der Kommiſſionär bei der Anzeige von der Ausführung des
60. C. Girth , Die Rechte des Hypothekengläubigers a. d. Forderung

gegen d. Verſicherer. Leipzig 1903, Jüſtel & Göttel.
Auftrags den Selbſteintritt ausdrücklich erkläre. Von allen

61. Dr. 6. Brill, Wichtige juriſtiſche Streitfragen. Magdeburg,
dieſen Erforderniſſen ſteht im vorliegenden Falle keines feſt ; L. Sperling & Co.

insbeſondere kann von einer Verpflichtung des Bekl. zur Zahlung ( Fortſetung folgt.)

Für die Redaktion verantw .: Rechtsanwalt Dr. jur. Þugo Neumann in Berlin . Druck : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14.
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Hülfskaſſe für deutſdge Redtsanwälte. Auf die nicht rechtsfähigen Vereine finden nach § 54 B.G.B.

Der Kaffe haben Beihülfen gewährt: die Anwaltskammer
die Vorſchriften des B. G. B. über die Geſellſchaft Anwendung.

im Königreiche Sachſen für jedes der Geſchäftsjahre 1903/04 Es iſt beſtritten, ob dieſe Vorſchriften auch für die nicht rechts

und 1904/05 einen Betrag von 4000 Mart, ferner die fähigen Vereine Geltung beſißen , welche vor dem 1. Januar 1900

badiſche Anwaltskammer zu Karlsruhe 1000 Mark und die bereits beſtanden haben. Die herrſchende Meinung verneint dies ,
Anwaltskammer im Bezirke des Oberlandesgerichts zu Zwei

brüden 200 Mark. Den Stammern und ihren Borſtänden
vergl. Gierke, Vereine ohne Rechtsfähigkeit nach dem

iſt für die reichen Gaben der aufrichtigſte Dant ang
neuen Recht, Sonderabdruck S. 49 ; ferner in der Dtd .

geſprochen worden. Jur. Zeitg. IV S. 480 ; Habicht, III. Aufl. S. 127 ff.;

Dernburg, Bürgerl. Recht Bd. I S. 218 ; Planck, Komm.

zum B. G. B. BD. IV S. 266, Anm. 7 zu Art. 163

Der Ausſchluß aus dem nicht rechtsfähigen Verein E. G.; Rechtſpr. des D. L. G. BD. IV S. 420.

des B. G. B.
Dagegen : Staudinger in BI . für R. A. Bd. 62

S. 375; Wagner in Staudingerø Komm . zum E. G. ,

Von Rechtspraktikant Dr. Arthur Aal , Nürnberg. Bem . II E zu Art. 163 ; Rođerols in Dtſch. Jur.- Zeitg.

In konſtanter Rechtſprechung hat das Reichsgericht für den Bd. IV S. 459.

rechtsfähigen Verein den Standpunkt vertreten, daß die materiellen Dhne Zweifel gilt das Geſellſchaftsrecht des B. G. B. für

Gründe, welche zur Ausſchließung eines Mitglieds geführt haben , derartige, vor 1900 entſtandene Vereine in Bayern und Heffen

der Nachprüfung durch den Richter entzogen ſind und daß es auf Grund beſonderer Übergangsvorſchriften,

dem Gericht nur zuſteht, zu unterſuchen, ob die durch die Ver. Bayr. Gef. , betr. Übergangsvorſchr. zum B.G. B. Art. 2 ;

einsjagung vorgeſchriebenen Formalien der Ausídließung ge. Heff. Gef. , die Ausführung des B.G.B. betr. , Art. 134.

wahrt worden ſind, Der S 54 B.G.B. findet daher Anwendung auf alle nicht

vergl. Entiq . des R. G. Bd. 49 S. 150 ; Seuff. Arch. rechtsfähigen Vereine, die nach dem 1. Januar 1900 entſtanden

Bd. 51 Nr. 168 ; Jur. Wochenſdr. 1900 S. 417 Nr. 19 ; find, und in Bayern und Beffen auch auf die Vereine , welche

1901 S. 829 ; 1902 Beil. 6 S. 227, S. 427 ; 1903 ſchon vor dem Inkrafttreten des B. G. B. beſtanden , ohne

Beil. 1 S. 3, S. 40. Körperſchaftsrechte zu befißen .

Dieſer Standpunkt gründet fich einwandfrei auf die Er: In dieſen Vereinen beſtimmt fich der Ausſchluß eines Mit

wägung, daß es einen unzuläſſigen Eingriff in die körperſchaft. gliede nach den Rechtsgrundſäßen, die für den Ausjhluß eines

liche Autonomie bedeuten würde, wollte man es zulaſſen, daß Geſellſchafters aus der Geſellſchaft des B. G. B. gelten .

der Richter über das Vorliegen eines materiellen Ausſchließungs. Aus der Geſellſchaft des B. G. B. kann ein Geſellſchafter

grundes der Vereinsjagung zu befinden habe. an ſich nicht ausgeſchloffen werden . Seine Ausſchließung iſt

Für den nicht rechtsfähigen Verein des B. G. B. liegt, nur möglich, wenn der Geſellſchaftøvertrag die Beſtimmung ent.

ſoweit ich die Publikationen überblicke, eine veröffentlichte Ent. Hält, daß die Geſellſchaft durch Kündigung eines Mitglieds nicht

ſcheidung eines Oberlandesgerichte oder deß Reichogerichts nicht aufgelöſt werden , ſondern ohne das Mitglied weiter beſtehen ſoll:

vor ; die einzige neuere Entſcheidung, welche ſich mit der Frage 8737 B. G. B.

des Ausſchluſſes aus dem nicht rechtsfähigen Verein befaßt , Beim Verein wird der Geſellſchaftsvertrag Saßung geo

Urt. des D. L. G. Braunſchweig vom 6. März 1902, nannt. Dieſe wird nun allerdings in den allerwenigſten Fällen

abgedruckt in der Rechtſpr. des D. 2. 3. Bd. IV eine ausdrückliche Beſtimmung des Inhalts in ſich bergen , daß

Nr. 99b , S. 419 , beim Austritt eines Mitgliede aus dem Verein dieſer nicht auf

betrifft einen vor dem 1. Januar 1900 gegründeten , nicht rechts- gelöſt werden ſoll. Allein eine ſolche Beſtimmung iſt bei einem

fähigen Verein und erklärt auf dieſen nicht die Beſtimmungen Verein auch überflüſſig, da ſie aus dem innerſten Weſen des

des neuen , ſondern die des alten Rechte für anwendbar. Vereins , der, wenn auch den Regeln des Geſellſchaftsrechts unter
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worfen , doch deshalb teine Geſellſchaft, ſondern ein Verein iſt, meines Erachtens auch bei der Geſellſchaft des B. G. B. dem

fich ergibt. Denn der Verein iſt ſeiner Natur nach eine Perſonen . Gericht die Nachprüfung darüber entzogen, ob wirklich materiell

vereinigung , deren Beſtand vom Wechſel der Mitglieder un . ein ſolcher Ausſchließungegrund gegeben war, wenn die Geſamtheit

abhängig iſt. Auch in den Verhandlungen der II. Kommiſſion der Geſellſchafter oder ein durch den Geſellſchaftsvertrag hierzu

hat man deshalb zwei Anträge , welche dieſes Prinzip ausdrücklich ermächtigter Teil der Geſellſchafter dies in formgerechter Weiſe

ausſprechen wollten , als überflüſſig abgelehnt und darauf hin. erklärt hat. Enthält aber der Geſellſchaftsvertrag keine derartigen

gewieſen , daß die Vereinbarung, wonach beim Ausſcheiden ein . feſt beſtimmten Ausſchließungegründe, ſo kann der Ausídluß des

zelner Mitglieder die Geſellſchaft unter den übrigen fortgeſeßt Geſellſchafters nur auf Grund der geſeßlichen Beſtimmungen des

werden folle, ja auch ſtillſchweigend erfolgen könne , vor allem $ 737 mit § 723 Abſ.1 aus einem wichtigen Grunde" er .

aber in der Regel beim nicht rechtsfähigen Verein mit Korpo. folgen , und ob ein wichtiger Grund im Sinne dieſer Be-.

rationsverfaſſung ohne weiteres anzunehmen ſein werde, ſtimmungen vorgelegen hat, das hat der Richter fachlich nach

vergl. Protokolle zum Entwurf des B. G. B. (Achillesſche zuprüfen , ganz gleich ob die Geſamtheit der Geſellſchafter oder

Ausg .) BD. II S.452, 460 ; Pland, Komm. zum B.G.B. ein vertraglich hierzu befugter Aubiduß derſelben den Aus.

BD. I S. 103 ; Staudinger, Komm. zum B. G. B. BD. I foließungsbeſchluß gefaßt hat.

S. 160. Gegen dieſe Rechtsauffaffung fann ein Bedenten auch nicht

Der Ausſbluß eines Mitglieds aus dem nicht rechtsfähigen aus den Beſtimmungen des H. G. B. über den Ausſoluß eines

Verein iſt daher in allen Fällen zuläffig, auch wenn die Saßung Geſellſchafter aus der offenen Sandeløgeſellſchaft hergeleitet

keinerlei Vorſchriften, weder darüber, daß der Beſtand des Vereins werden, Beſtimmungen, die ja an ſich auch aus dem Geſichts

vom Wechſel der Mitglieder unabhängig ſein foll, noch über eine punkt der lex specialis nicht in Betracht kämen .

etwaige Ausſchließung enthält. Aber die Frage iſt deshalb zu erörtern, weil allerdings die

Iſt nun die Ausſchließung eines Geſellſchafter8 aus der II. Kommiſſion mit Schaffung deß § 737 B. G. B. eine dem

Geſellſchaft überhaupt zuläſſig, ſo iſt ſie weiter noch von zwei Vorgang des Art. 128 des alten Ø. G. B. folgende Vorſdrift

Vorausſeßungen nach § 737 abhängig,
ins Leben rufen wollte,

a ) es muß ein die übrigen Geſellſchafter nach § 723 Protokolle, Bd. II S. 443/44.

Abſ. 1 zur Kündigung berechtigender Umſtand vor. Allein die Vorſchrift des Art. 128 (ießt § 140) 5. G. B.

handen fein ; enthalt heute eine vom $ 737 grundſäßlich verſchiedene Be.

b) die übrigen Geſellſchafter müffen gemeinſchaftlich das ſtimmung. Beide ſtatuieren ein Ausſchließungsrecht, welches

Ausſchließungörecht ausüben. unter beſtimmten Vorausſeßungen eintreten ſoll, allein bei der

Nach § 723 Abſ. 1 berechtigt zur Kündigung zur Unzeit offenen Handelsgeſellſchaft erfolgt die Ausſchließung nicht durch

ein wichtiger Grund " : ein ſolcher iſt insbeſondere vorhanden, Beſchluß der Geſellſdafter, ſondern durch Urteil des Gerichts; im

wenn ein Geſellſchafter eine ihm nach dem Geſellſchaftsvertrag Falle des § 737 hat das richterliche Urteil rein deklaratoride

obliegende weſentliche Verpflichtung vorſäßlich oder aus grober Bedeutung, es ſtellt feſt, ob der Ausſchluß durch die Geſellſchafter

Fabrlaffigkeit verleßt. zu Recht erfolgt iſt oder nicht, im Falle des Art. 128 hatte das

Ob aber ein wichtiger Grund zur Kündigung vorgelegen richterliche Urteil konſtitutive Bedeutung: nicht die Gefell.

hat, das hat ſowohl im Falle des § 723 Abſ. 1 wie dann auch ſchafter hatten daher über das Vorliegen eines Ausſchließunge.

im Falle des $ 737 im Streitfall das Gericht zu prüfen : grundes zu befinden , ſondern das Gericht. Dieſem Wefendunter.

vergl. Pland, Bd . II S. 471 und 481. ſchiede entſpricht es völlig, wenn einerſeits das Reichsgericht auch für

Allein die Vorſchrift des § 737 iſt, wie die meiſten Be. die offene Handelsgeſellſchaft zuließ , daß der Geſellſchaftsvertrag

ſtimmungen des Geſellſchaftsrechts, dispoſitiver Natur. Auch abſolute Ausſchließung& gründe neben den gefeßlichen ſtatuieren tann ,

die Geſellſchaft des B. G. B. beſißt ihre Autonomie, befißt die bergl. Entich. des R. G. Bd. 24 S. 140 ,

Fähigkeit, ihr inneres Leben ſelbſtändig zu regeln . Und als andererſeits das Reichsoberhandelsgericht und das Reichsgericht

Ausfluß dieſer Autonomie ſteht ihr auch das Recht zu , falls nur angenommen haben, daß ein Beſchluß aller Sozien nicht zum

ihr Geſellſchaftsvertrag die Beſtimmung enthält, daß beim Aus- Ausídluß genüge und daß eine vertrag &mäßige Ausſchließung

ſcheiden eines Mitgliede die Geſellſchaft nicht aufgelöſt wird , des Recht&wegs nicht zuläffig ſei,

auch nähere Beſtimmungen darüber zu treffen, was in ihr als vergl. Staub, Romm. zum 6. G. B. , V. Aufl. S. 243 ,

wichtiger Kündigungegrund und was insbeſondere als Aus. § 6 zu Art. 128 ; VII. Aufl. Anm. 6 zu § 140.

ſchließungsgrund gelten ſolle; eine Gelegenheitsgeſellſchaft z . B. ,3 Was ergibt ſich nun hieraus für den nicht rechtsfähigen

die zuſammen ein Fiſchwaſſer gepachtet hat, kann als Aus. Verein ?

ſchließungsgrund feſtſeßen, wenn ein Mitglied Raubfiſcherei treibt Aus einem Verein fann ein Mitglied auch dann aus .

oder ſich gegen die Polizeiverordnungen über die Fiſcherei ver. geſchloffen werden , wenn die Saßung nicht beſonders die Be.

fehlt u . ähnl. Der Geſellſchaftsvertrag kann weiter das nach ſtimmung enthält, daß der Verein vom Wechſel ſeiner Mit

$ 737 allen Geſellſchaftern gemeinſchaftlich zuſtehende Aus, glieder unabhängig beſtehen bleiben foll.

ſchließungerecht einem Ausduß einräumen, er kann meines Er . Das Gericht iſt nicht befugt, die materiellen Grundlagen

achtens unter der Vorausſeßung , daß er beſtimmte Ausſchließungs- eines Ausſchließungebeſchluſſes nachzuprüfen , falls der Aus.

gründe firiert, auch den Rechtsweg gegen den Ausſchließungsbeſchluß ſchließungsbeſchluß fich auf die Saßung gründet, weil dies

wegbedingen. Enthält der Geſellſchaftsvertrag Feſtfeßungen über einen Eingriff in die Autonomie der Geſellſchaft, bezw . des

die wichtigen Gründe, die zum Ausſchluß berechtigen , ſo iſt Vereins bedeuten würde. Der Ausſchließungsbeſchluß gründet
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fich dann auf die Sabung , wenn dieſe feſtbeſtimmte Uus. Außerer Anlaß zu der vorgeſchlagenen Reviſionsbeſchränkung

ſchließungegründe ausdrüdlich normiert und der Ausſchließungs. war Herrn Dr. Lobe die vom Reichegericht erfolgte Zurück.

beſchluß auf einen dieſer ſaßungsmäßigen Gründe geſtüßt iſt. verweiſung des Leipziger Bankprozeffes wegen aubweislich des

Es iſt aber z. B. kein feſtbeſtimmter Ausſchließungbgrund in Sißung&protokolled betätigter unrichtiger Rechtsbelehrung des

dieſem Sinne, wenn die Saßung, wie dies ſo häufig der Fall Vorſißenden gegenüber den Geſchworenen. Gelegentlich der Be

iſt, lediglich den Saß aufſtellt: „ Ein Mitglied kann von der Handlung der Frage betont Herr Dr. Lobe insbeſondere, daß

Verwaltung aus triftigen Gründen ausgeſchloffen werden . Eine ſeitens der Verteidigung häufig durch Unterlaffung rechtzeitiger

derartige Beſtimmung enthalt teinen Ausſchließungegrund, ſondern Rüge folcher Verſtöße ſchwer gefehlt werde. Derſelbe berüdſichtigt

lediglich eine Wiederholung des Gefeßes unter Übertragung des jedoch hierbei nicht, daß dem Verteidiger zur Zeit ein folches

Ausſchließungsrechts von der Geſamtheit auf ein Organ. Rügerecht nach der Prozeßordnung nicht zuſteht und daß ſich der

Dagegen iſt das Gericht befugt und verpflichtet, die tate Verteidiger feinerſeits einer Rüge des Vorſißenden ausſeßen

fächlichen Grundlagen des Ausſchließungsbeſchlufſeß nachzuprüfen, würde, weil er eben nicht rügeberechtigt iſt; wohin ſoll z . B.

wenn der Ausſchließungsbeſchluß fich gründet lediglich auf das folche Rüge zur Zeit führen, wenn der Vorſigende oder das Gericht

Gefeß , alſo dann wenn die Saßung überhaupt keine oder keine - zu Unrecht - anderer rechtlicher Anſchauung als der Ver

beſtimmten Gründe normiert oder wenn auf einen faßungs- teidiger iſt ? Speziell in dem von Herrn Dr. Lobe berichteten

mäßigen Grund der Beſchluß nicht geſtüßt wird. In dieſem Fall des Leipziger Bankprozeffes beſtehen erhebliche Zweifel, ob

Fal muß das Gericht fachlich prüfen, ob ein wichtiger Grund die gelegentlich des Berichtigungsverfahrens (§ 309 Str. P. O.)

nad 88 737, 723 Abſ. 1 B.G.B. gegeben iſt. ſeitens des Schwurgerichtsvorſißenden den Geſchworenen gegebenen

Die Formalien der Ausjhließung hat das Gericht in beiden Rechtsbelehrungen nicht unter Str. P. D. $ 300 fallen und

Fällen zu prüfen. daher von keiner Seite einer Erörterung unterzogen werden

dürfen ; hier war alſo kein Plaß für eine Rüge.

Iſt eine Erſchwerung der nach Str. B. D. $ 376 Wie ſehr aber gerade die Belehrung des Sdwurgerichts

vorſißenden auf die Geſchworenen wirkt, iſt bekannt (ſiehe hierüber
zur Zeit zuläſſigen Reviſion erwünſcht ?

den Artikel der Jur. Woch. 1902 S. 557, 1903 S. 95 , 206).

Von Rechtsanwalt Dr. Geiershöfer , Nürnberg. De lege lata wird man alſo dem Verteidiger die Benüßung

In der Zeitſchrift: „Das Recht“ 1902 S. 580 ſpricht ſich der geſeßlich gegebenen Rechtsbehelfe um ſo weniger verübeln dürfen,

Herr Oberlandesgerichtsrat Dr. Lobe, Dresden , in ſeinem Auf- als der Verteidiger nie weiß , ob nicht die Staatsanwaltſchaft

jabe: Eine Lehre des Leipziger Bankprozeſſes in ſtrafprozeſſualer im Fall einer Freiſprechung den gleichen Verſtoß zur Reviſion

Hinſicht" für die Bejahung dieſer Frage aus ; derſelbe fælägt verwenden wird.

folgende Zufäße zu § 376 Str. P. D. vor : Gegen den Vorldlag de lege ferenda, der wie jede

„Auf die Verleßung einer das Verfahren und ing . Gelegenheitsgeſetzgebung – doppelt vorſichtige Prüfung erheiſcht,

beſondere die Form einer Prozeßhandlung betreffenden ſprechen aber gewichtige Bedenken ; denn ob folche Verſtöße vor.

Vorſchrift kann die Reviſion nicht geſtüßt werden, wenn liegen oder nicht, wird nicht immer ohne weiteres vom Verteidiger

die Verleßung weder vom Staatsanwalt noch vom Ver. oder Staatsanwalt fofort bemerkt; es hieße daher eine Be.

teidiger des Angeklagten gerügt wurde, während nodidränkung des Rechte der Anklagebehörde, noch mehr aber des

Abhülfe möglich war. über die Rüge entſcheidet ſofort Angeklagten , wenn man das Reviſionsrecht im beſprochenen falle

das Gericht, indem e$ entweder der Verleßung abhilft an fofortige Rüge binden wollte. Wie, wenn dem Verteidiger

oder die Rüge durch Gerichtsbeſchluß zurüdweiſt, der oder Staatsanwalt erſt nach Urteilsfällung der Verſtoß auffällt ?

mit Gründen zu verſehen iſt. Daß derſelbe dann weniger wichtig für die Urteilsbildung ſei , iſt

Auf die in 377 genannten Verlegungen findet dieſe eine durchaus nicht bewieſene Annahme Herrn Dr. Lobe8 . Ferner läßt

Vorjchrift teine Anwendung." ſich nicht in allen Fällen ohne ſorgfältige Prüfung der Judikatur

Bei Begründung dieſes Vorſchlag8 geht Herr Dr. Lobe und Literatur ſogleich feſtſtellen, ob eine Gefeßeðverleßung vor.

unter Billigung des bekannten reichegerichtlichen Standpunktes , liegt ; die hierzu erforderliche Zeit, das dazu nötige literariſdhe

daß bei bloßer Möglidkeit der Urteilebeeinfluſſung durch einen Material, ſteht in den wenigſten Fällen rechtzeitig

Verſtoß gegen prozeſſuale Normen de lege lata das Urteil der Urteilserlaß während der Hauptverhandlung zur Verfügung.

Aufhebung unterliege , davon aus , daß in vielen Fällen die Wenn weiter a. a. D. geſagt wird , daß durch Verwirklichung des

neuerliche Durchführung des Strafverfahrens wegen nicht er . dort gebrachten Vorjòlags der Angeklagte nicht ſchlechter geſtellt

heblider Mängel desſelben unerwünſcht ſei und daß weil jei als bisher , da dem Staatsanwalt ja die gleiche Pflicht

vom Staatsanwalt und Verteidiger der betreffende Verſtoß gegen ſofortiger Rüge auferlegt ſei, ſo iſt das für den Angeklagten ein

das Prozeßgefet fofort erkannt würde – dieſer Verſtoß zwecké ſchlechter Troſt ; denn die Verſchlechterung der Stellung des

alsbaldiger Beſeitigung desſelben bei Meidung des Verluſts Angeklagten wird dadurch nicht aufgehoben, daß der Staats

hierauf zu ſtüßender Reviſion gerügt werden müſſe, ſo lange anwaltſchaft ein gleiches Recht genommen wird wie dem lekteren.

noch Abhülfe in gleicher Inſtanz möglich ſei ; die von Herrn Zweifellos iſt der wiederholte Koſtenaufwand größerer Straf.

Dr. Lobe gewünſchte Beſchränkung fou fich, wie a. a. D. aug. prozeſſe unerwünſcht und gewiß iſt es für die beteiligten Be

drücklich betont iſt, nicht auf materiellrechtliche, ſondern lediglich hörden nicht erfreulich, große koſtſpielige Strafprozeſſe nochmals

auf ſolche prozeſſuale Reviſionsgründe beziehen , welche nicht in durchverhandeln zu müſſen; aber über dem Intereſſe der Ge.

$ 377 aufgeführt ſind. idhaftebelaſtung der Behörden und über der koſtenfrage ſteht

vor

-

-
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für die Rechtopflege das Intereſſe des Angeklagten an einer dem zur 3. P. D. erlaffenen Kaiſerlichen Verordnung vom 28. Sep.

Gefeße entſprechenden Art der Aburteilung. Gerade daß in tember 1879. Danach würde für die Revifibilität zu fordern

einem a. a . D. erwähnten Fall einer Reviſion gegen ein ver. ſein , daß die betreffende Rechténorm „ über den Bezirk des B. G.

urteilended Shwurgerichtserkenntniß in dem nach Urteilbaufhebung hinaus für den ganzen Umfang mindeſtens zweier deutſcher

angeordneten neuerlichen Verfahren der Angeklagte freigeſprochen Bundesſtaaten oder zweier Provinzen Preußen oder einer

wurde, beweiſt die Bedeutung deß in Frage ſtehenden Reviſions. preußiſchen Provinz und eines anderen Bundeſtaates Geltung

rechts des Angeklagten. Zugegeben werden muß, daß bei neuer. erlangt hat.“ Dies hat die Bedeutung, daß zunächſt Geltung

lichen Verhandlungen das Gedächtnis der Zeugen dieſe leichter im Bezirke des B. G. erfordert wird (Entſch. Bd. 6 S. 89 ,

in Stiche läßt und hierdurch die Ermittelung der Wahrheit 413 ; Bd . 8 S. 88 ). Sodann aber Geltung über den Bezirk

erſchwert wird; dieſer Umſtand kann aber unmöglich von ausſchlag. des B. G. hinaus und zwar in der Weiſe, daß fich im ganzen

gebender Bedeutung fein , denn damit muß ja in allen Reviſions. für die betreffende Rechtsnorm ein Geltungsbereich ergibt, der

fällen gerechnet werden . Da ſomit die Gründe des von mirDa ſomit die Gründe des von mir mindeſtens den vollen Umfang zweier Bundesſtaaten oder zweier

bekämpften Vorſchlages nicht durchſchlagen, dürfte demſelben eine preußiſchen Provinzen oder eines Bundesſtaates und einer

Berückſichtigung bei der künftigen Reviſion des Strafprozeffes preußiſchen Provinz begreift, ſo daß gegebenenfalls der Bezirk

um ſo weniger zukommen , als die Algemeinheit von dieſer nicht des B.G. mit in dieſe geforderten zwei Bezirke eingerechnet

eine Verſchlechterung, ſondern eine ganz erhebliche Verbeſſerung werden kann. (Entſch. Bd. 36 S. 424.) Die Polizeiverordnung

(Berufung gegen Strafkammerurteile, Stärkung der Verteidigung des Regierungspräſidenten zu Stade vom 8. Juni 1901 , betr.

insbeſondere im Vorverfahren uſw.) der Stellung des Angeklagten das Paffieren des Wraďs der im Fahrwaſſer der Elbe bei

erwartet. Altenbruch geſunkenen Bart „Weſer“ , hat örtlich ausſchließlich

für die betreffende in der preußiſchen Provinz Hannover belegene

Nach ſchrift: Ein nach Abſchluß meines Manuſkripte Elbſtrecke Geltung , gilt aber im Bezirke des Hanſeatiſchen O. L. G.

im „ Recht“ 1903 S. 73 publizierter mit einem Nadwort des überhaupt nicht, woran auch dadurch nichts geändert wird, daß

Herrn Dr. Lobe verſehener Artikel des Herrn Kollegen Dr. Druđer, dieſe Verordnung durch Bekanntmachung der hamburgiſchen

Leipzig, der als Verteidiger im Leipziger Banfprozeß fungierte, Deputation für Handel und Schiffahrt vom 15. Juni 1901

wendet ſich nicht nur mit im weſentlichen gleichen Gründen , mittels Abdrucs in Amtsblatt der freien und Hanſaſtadt

insbeſondere unter Zurüţweiſung der Auffaſſung des Herrn Hamburg (S. 257) „den Beteiligten zur Kenntnis gebracht

Dr. Lobe von den Pflichten der Verteidigung, gegen deffen Vor- worden iſt.“ Etwas anders liegt es mit der am 1. Juli 1901

ſchlag , ſondern ſtellt auch autoritativ feſt, daß zur Reviſion in Kraft getretenen Polizeiverordnung des preußiſchen Miniſters

gegen das Urteil im Leipziger Bankprozeß nicht wegen eines für Handel und Gewerbe vom 23. Mai 1901 , betr. die Be

in Wirklichkeit nicht exiſtierenden, nur durch unrichtige Protokoll. zeichnung von Schiffahrtshinderniſſen auf der unteren Elbe.

faſſung geſchaffenen Vorgangs und nicht wegen eines geringen Dieſe Verordnung erſtreckt fich örtlich, wie ihr § 1 beſagt, auf

prozeſſualen Verfahrens beides nahm Herr Dr. Lobe an die ganze Elbe unterhalb der Eiſenbahnbrüde bei Samburg

gegriffen wurde, daß vielinehr der zur Reviſionsbegründung ver- und der Straßenbrücke bei Harburg" , und ſie iſt in gleich .

wertete Fehler tatſächlich gemacht wurde, einen fachlichen Mangel lautendem Terte auch für Hamburg vom hamburgiſchen Senate

darſtellte ( ſtatt $ 311 hat der Vorſitende den § 310 angewandt) am 14. Juni 1901 erlaffen und im hamburgiſchen Amtsblatte

und daß laut reichsgerichtlicher Ronſtatierung dieſer Mangel (S. 251) zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Die erſte Voraus.

unſtreitig Einfluß auf das Urteil übte. In ſeinem Nachwort feßung, daß die Rechtsnorm im Bezirke des B. G. gilt, trifft

räumt Herr Dr. Lobe die Unrichtigkeit ſeiner Annahme zwar ein , daher zu. Denn es kann nicht etwa auch gefordert werden , daß

beharrt jedoch ohne Beibringung neuen Materials in meines die Geltung der Rechtsnorm in den mehreren Bezirken auf ein

Erachtens nicht überzeugender Weiſe auf dem von ihm ein- und denſelben gefeßgeberiſchen Akt zurückzuführen ſei. Entich.

genommenen Standpunkt. Bd. 5 S. 361 , Seuff. Arch. Bd. 38 Nr. 282. Ob eine bloß

tatſächliche Übereinſtimmung genügt, kann unentſchieden bleiben ,

da ohne weiteres davon ausgegangen werden darf, daß der

Bom Reichsgericht. *)
übereinſtiinmende und nahezu gleichzeitige Erlaß der Ver.

Wir berichten über die in der Zeit vom 18. bis 30. Oktober ordnungen für Hamburg und für Preußen auf einem zwiſchen

1903 ausgefertigten Entſcheidungen. beiden Staaten erzielten Einvernehmen beruht. Es wird auch

I. Reidheredit. ohne weiteres angenommen werden dürfen, daß die preußiſche

Kaiſerliche Verordnung vom 28. September 1879. Miniſterialverordnung nicht nur für das zur Provinz Hannover

1. § 1. § 6 des E. G. zur 3. P. D. Begriff des die gehörige linke Ufer der Unterelbe, ſondern ebenfalls für das zur

Reviſion begründenden Gefeßes. Provinz Schleswig -Holſtein gehörige rechte Ufer erlaſſen und auch

Es iſt feſtzuſtellen , daß die beiden Polizeiverordnungen, die in dieſer Provinz verkündet worden iſt. Es geht dies ſchon daraus

für die Sache in Betracht kommen und vom D. L. G. der Be hervor, daß der im Eingange der Verordnung angezogene § 136

urteilung zu grunde gelegt ſind, Recht8normen find, auf deren des preußiſchen Gefeßes über die allgemeine Landesverwaltung

Verlegung die Reviſion nicht geſtüßt werden kann. Maßgebend dem Miniſter die Verordnung &befugnis in betreff der Strom

hierfür iſt der § 1 der auf Grund des § 6 des E. G. polizei nur dann vorbehält, wenn ſich die Verordnung über den

Bezirk einer einzelnen Provinz hinaus erſtrecken ſoll, während

m) Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten . in anderen Fällen nach $$ 138 , 139 der Regierungepräſident

-



XXXII. Jahrgang. 397Furiſtiſche Wochenſchrift.

.

oder der Oberpräſident zum Erlaſſe der Verordnung berufen iſt. Verkündungsvermerk des Gerichtsſchreibers befindlichen Schreib.

Wenn demnach auch für dieſe Verordnung die Geltung im fehlers, und ferner deshalb, weil die Zuſtellung an die Rechts

Bezirke des B. G. und darüber hinaus ſogar in zwei preußiſchen anwälte S. und S. unter Übergabe von nur einer Urteils.

Provinzen gegeben iſt, ſo fehlt doch das in der angezogenen abſchrift betätigt wurde. Das B. G. hat beide Einwendungen

Gefeßebſtelle aufgeſtellte weitere Erfordernis, daß die Rechtsnorm zurückgewieſen und ſich hierbei auf die Urteile des R. G. vom

für den ganzen Umfang“ mindeſtens zweier der im Gefeße 29. November 1882 V 554/82 abgedrudt in Gruchot, Bei .

bezeichneten Bezirke gelten muß. Die Verordnung gilt weder träge, Bd. 27 S. 1118, und vom 10. September 1888 III

für den ganzen Umfang des hamburgiſchen Staates, noch für 113/88113/88 – Juriſtiſche Wochenſchrift S. 394 Nr. 4 – bezogen.

den ganzen Umfang der Provinz Hannover, noch für den ganzen Im lepteren Urteile iſt die Zuläſſigkeit einer Urteilszuſtellung an

Umfang der Provinz Schleswig-Holſtein, ſondern lediglich für den gemeinſamen Bureauvorſteher mehrerer, nebeneinander als

den das Gebiet jenes Bundesſtaates und dieſer beiden preußiſchen Prozeßbevollmächtigte beſtellter Anwälte dargelegt, und der

Provinzen durchfließenden Elbſtrom und deffen Ufer. N. c. N. , Senat findet keinen Anlaß , hiervon abzugehen. Ein erſte

U. v. 26. Sept. 03, 154/03 I. erwähnten Urteile iſt ausgeführt, daß durch die Weglaffung des

Zivilprozeßordnung. Verkündungsvermerkes des Gerichtsſchreibers die Rechtswirkſamkeit

2. $$ 137 Abſ. 4, 140 , 157. Nichtanhörung der Partei der Urteilėzuſtellung nicht beeinträchtigt wird. Das gleiche muß

trop Antrag in Anwaltsprozeffen Reviſionsgrund ? gelten, wenn ſich in den betreffenden Vermerk ein Schreibfehler

Der Bekl. begründet ſeine Reviſion damit, daß ſeinem in eingeſchlichen hat, zumal wenn , wie im vorliegenden Falle, der

der leßten mündlichen Verhandlung vor dem B. G. geſtellten richtige Tag der Urteilsverkündung aus dem Terte des Urteil !

Antrage, ihm neben dem Prozeßbevollmächtigten perſönlich das ſelbſt hervorgeht. 2. Unverſchuldete Unkenntnis der Urteils .

Wort zu erteilen, unter Verlegung des § 137 Abſ . 4 3. P. O. Zuſtellung rechtfertigt die Wiedereinfeßung gegen die Verſäumung4

nicht entſprochen ſei . Er nimmt dafür Bezug auf eine von der Einſpruchsfriſt gegen ein Verſäumni8urteil (§ 233 Abſ. 2

dem Vorſißenden zu den Akten gegebene Erklärung, wonach der 3. P. D.) ; bei anderen Urteilen kommt es (Abf. 1 daſelbſt)

allerdings der Bell. in der Verhandlung vom 13. Februar 1903 darauf an , ob die Partei durch Naturereigniſſe oder andere

den Wunſch zu erkennen gegeben hätte, fich noch perſönlich zur unabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Notfriſt

Sache zu äußern, der Vorſißende aber , da er das Sachverhältnis verhindert worden iſt. Der Bekl. hält es für einen unabwendbaren

für genügend aufgeklärt erachtete, dies abgelehnt und die Ver Zufall, daß der Bureauvorſteher der Rechtsanwälte S. und S.

handlung geſchloſſen hatte. Der Vorſigende hebt hervor, daß dieſen von dem Eingang des Urteils keine Mitteilung gemacht

eine Entſcheidung des Prozeßgerichts von keiner Seite beantragt hat. Ein unabwendbarer Zufall iſt anzunehmen , wenn das

worden ſei. Nun ſteht es freilich nicht im Ermeſſen des Vor- betreffende Ereignis nach Lage der Sache auch durch die

fißenden oder des Gerichte, der neben dem Anwalt erſchienenen äußerſte, der Saclage angemeſſene und vernünftigerweiſe zu

Partei das erbetene Wort zu erteilen oder zu verfagen , die erwartende Sorgfalt nicht abzuwehren iſt. Vergl. Beſchluß der

Vorſchrift des § 137 Abſ. 4 iſt vielmehr eine zwingende Vereinigten Zivilfenate vom 22. Mai 1901 , Entſch. Bd. 48

und findet ihre Einſchränkung nur darin, daß wenn ſich demnächſt S. 409. Das B. G. hat nun unter Würdigung der ein

zeigt, daß der Partei die Fähigkeit zum geeigneten Vortrage ſchlägigen Verhältniſſe angenommen , daß es für die Rechts-.

fehlt, ihr das Wort nach § 157 Abſ. 1 wieder entzogen werden anwälte S. und S. recht gut möglich, ja nicht einmal ſchwierig

kann . Gleichwohl konnte der Rüge der Reviſion feine Folge geweſen wäre, burd Anordnung geeigneter Kontrollmaßregeln

gegeben werden . Beſtand der Befl. darauf, troß erſchöpfender Vorſorge zu treffen , daß ihnen die Akten vor Ablauf der

Verhandlung auch noch jelbſt gehört zu werden , ſo konnte Berufungsfriſt wieder vorgelegt würden, und daß fie bei Vorlage

ſowohl er ſelbſt wie auch der mit ihm erſchienene Anwalt der der Aften auch die bereits erfolgte Zuſtellung des Urteils

Ablehnung des Vorſigenden gegenüber auf der Stelle dadurch bemerkt hätten , daß demnach von einem unabwendbaren

Abhülfe zu erlangen ſuchen , daß fie gemäß § 140 3. P. D. Zufall feine Rede ſein kann . Dieſen Ausführungen des B. G.

auf die Entſcheidung des Gerichts antrugen. Dadurch, daß dies iſt lediglich beizutreten. Strombaufiskus c. S. , U. v. 2. Dkt. 03,

unterlaſſen und ſomit von dem nächſtliegenden Mittel, Gehör 204/03 VII.

zu erlangen, kein Gebrauch gemacht wurde, gaben ſowohl der 4. § 233. Unabwendbarer Zufall bei Nichterledigung eines

Prozeßbevollmächtigte wie auch der Bekl. felbſt hinreichenden Arinenrechtsgeſuches in den Gerichtsferien.

Anlaß , anzunehmen , daß fie der in der Ablehnung des Vor. Die Wiedereinſeßung gegen Verſäumung der Berufungsfriſt

fißenden ausgedrüdten Meinung, der Verhandlungsſtoff wäre war vom Kl. verlangt worden auf Grund des § 233 Abſ. 1

vollſtändig erſchöpft, hinterher beipflichteten, und deshalb auf der 3. P. O. , weil er an der Einhaltung der Berufung &notfriſt

dem Verlangen der Anhörung des Bekl. ſelbſt nicht mehr durch den unabwendbaren Zufall verhindert worden ſei , daß er

beſtanden. Bei ſolcher Sachlage aber verſagt die Rüge der ohne ſeine Sáuld keinen beim B. G. zugelaſſenen Anwalt gehabt

Verlebung des S 137. D. c. D., U. 5. 24. Sept. 03 , habe. Er hatte ſich hierbei (dem Sinne nach) darauf berufen,

115/03 IV. daß er rechtzeitig unter Vorlegung eine ausreichenden Armuts.

3. 88 183, 233, 315. Screibfehler im Verkündunge. zeugnifſeß beim D. L. G. um Bewilligung des Armenrechtes

vermerk. Begriff des unabwendbaren Zufalls. Zuſtellung an nachgeſucht, aber während der ganzen übrigen Berufungo.

einen Bureauvorſteher mehrerer Rechtsanwälte. friſt von dieſem Gerichte feinen Beſcheid darauf erhalten habe.

1. Der Bell. beſtreitet die Rechtswirkſamkeit der Urteile. Das B.G. meint aber, das jei kein una bwendbarer Zufall

zuſtellung vom 12. Dezember 1902 wegen des in demdein geweſen ; denn der Kl. hätte wiſſen müſſen, daß der 29. Juli –

1

1
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an welchem Tage er ſein Armenrechtsgeſuch einreichte nach Konkursmaffe jeßt nicht mehr zur Sache legitimiert fei, jo

§8 201 G. V. G. in die Gerichtoferien falle, daß während ſolcher würde ich hierdurch nur der Kl. beſchwert fühlen tönnen, denn

Ferien in anderen Sachen als Ferienſachen nach § 202 Abſ. 1 er wäre dann nicht in der Lage, daß zu ſeinen gunſten er .

daſelbſt keine Entſcheidungen erlaffen werden ſollen, und daß die gangene Urteil I. I., nachdem gegen dasſelbe rechtzeitig und

vorliegende Sache nach den Abſ. 2 und 3 diefes § 202 nur von der damals richtigen Bekl. Berufung eingelegt worden iſt,

dadurch zur Ferienfache habe werden können , daß fie auf Antrag vollſtrecken zu laffen. Legt man ihm aber nicht dieſe Be.

vom Gericht als ſolche bezeichnet worden wäre; er hätte alſo deutung bei, fo würde nur entſchieden ſein, daß die beklagte

vorausſichtlich feinen Anwaltsmangel durch rechtzeitige Stellung Ronkuromaffe jeßt nicht mehr durch ihren bisherigen Verwalter

des Antrages, die Sache zur Ferienſache zu erklären , abwenden im Prozeffe vertreten wird , daß alſo in anderer Weiſe für ihre

können. Die Annahme des B. G. , daß der Kl. es an einem Vertretung geſorgt werden müffe. Ob fich nicht auch hierdurch

Antrage, die Sache alø Ferienſache zu behandeln, habe fehlen bloß der Kl. beſchwert fühlen könnte, mag dahingeſtellt bleiben,

laffen , trift nicht zu . Es iſt tein Grund gegeben , webhalb dieſer keinesfalls würde dann für die beklagte Ronkursmaffe eine

Antrag nicht ſollte auch ſtillſchweigend geſtellt werden können, Beſchwerdegegenſtand, deffen Wert den Betrag von 1500 Mark

und er wird dadurch ſtillſchweigend geſtellt, daß der Antragſteller überſteigt, vorliegen. Daß aber der Konkursverwalter für ſeine

Umſtände anführt, aus welchen fich ohne weiteres das praktiſche Perſon, d. h . nicht für die Konkursmaffe, ein Rechtsmittel nichth

Bedürfnis einer noch innerhalb der Ferien ergehenden Entſcheidung in einem Rechtsſtreit einlegen kann , in welchem nicht er

ergibt. Dies iſt hier geſchehen ; denn in dem am 29. Juli 1903 perſönlich der Bekl. , ſondern die von ihm vertretene Ronkurs .

beim D. L. G. eingegangenen Armenrechtsgeſuch iſt geſagt, daß maſſe die Bell. iſt, iſt unzweifelhaft, und es braucht daher

dag landgerichtliche Urteil am 16. Juli zugeſtellt worden ſei , nicht unterſucht zu werden, ob inſoweit ein die Reviſionsſumme

woraus folgte, daß die Berufungsfriſt - da der 16. Auguſt ein erreichender Beſchwerdegegenſtand anzunehmen ſein möchte.

Sonntag war – mit dem 17. Auguſt ablaufen werde. P. c . E., Hiernach gelangt man auf keinem Wege dahin, daß ein UrteilC.

u. v. 1. Dkt. 03, 65/03 VI. erlaffen ſei, gegen welches die Reviſion nach § 545 3. P. D.

5. 98 274 , 275, 303 , 535 , 566. Begriff des Zwiſchen. zuläſſig wäre. Das Urteil ſtellt fich, man mag ihm diefe oder

urteilt. Aktivlegitimation des Konkursverwalters. jene Bedeutung beilegen , prozeſſual als ein Zwiſchenurteil dar, und

über den Termin zur mündlichen Verhandlung heißt es zwar nicht ein als Zwiſchenurteil, welches nach den Vorſchriften

im Protokoll, daß die Prozeßbevollmächtigten der Parteien die der 3. P. O. (8 275 Abſ. 2, § 304 Abſ. 2) in betreff der

Sachanträge verleſen haben, und beſagt dann weiter, daß „ über Rechtsmittel als Endurteil anzuſehen wäre, ſondern als ein

die Aktivlegitimation des Konkursverwalters " verhandelt worden Zwiſchenurteil nach § 303 3. P. D. Ein ſolches unterliegt

iſt. Auf dieſe Verhandlung erließ das Gericht folgende nicht dem ſelbſtändigen Angriff durch Reviſion . Welche Wirkung

Entſcheidung: Der bisherige Konkursverwalter der Bant, es im Fortgange des Prozefſes haben wird und haben tann,

Kaufmann F. , iſt nicht berechtigt, die Berufung gegen das am darüber iſt jeßt nicht zu entſcheiden. G. C. St. , U. D.

9. Juli 1901 verkündete Urteil der 19. Zivilkammer des 3. Dkt. 03 , 210/03 V.

Königlichen L. G. I in Berlin fortzuführen ,“ und ſeşte zugleich 6. $$ 256, 767. Neben der Vollſtredung gegentlage iſt

einen Termin zur Fortfeßung der mündlichen Verhandlung an . die Feſtſtellungsklage gegeben , daß der Anſpruch nicht mehr

Die Reviſion des Konkursverwalter wurde als unzuläffig beſtehe.

verworfen. Daß die angefochtene Entſcheidung des B. G. Die Vollſtreďungøgegenklage aus § 767 iſt ein beſonderes

ein Urteil ſein ſoll und ein Urteil iſt, kann nach ihrer Form Gebilde. Sie bezweckt den richterlichen Ausſpruch, daß die

und ihrem Inhalt nicht zweifelhaft fein. Ein Endurteil iſt Zwangsvollſtreďung aus dem Urteil unzuläſſig ſei , und dieſe

fie nicht; denn fie entſcheidet über den erhobenen Anſpruch Richtung auf die Unzuläffigkeit der Zwangsvollſtredung, gegen.

überhaupt nicht. Sie ſpricht ihn weder ganz noch teilweiſe ab wärtiger oder künftiger, iſt ihr weſentlich. Der Anſpruch, der

oder zu ; ſie betrifft ihn nicht. Sie kann alſo weder ein End. mit einer Klage auf Feſtſtellung deß materiellen Rechtsverhältniffe8

urteil noch ein Teilurteil ſein. Es bliebe fomit nur übrig, fle geltend gemacht wird, iſt damit nicht identiſch. Für die Vol.

als ein Zwiſchenurteil oder als eine nach SS 274 , 275 ſtreďungsgegenklage iſt die negative Feſtſtellung des materiellen

3. P. O. ergangene Entſcheidung über eine prozeßhindernde Anſpruch weder erforderlich noch genügend. Gaupp - Stein,

Einrede anzuſehen, denn andere Urteile gibt es nach der 3. P. D. IV. Auflage zu § 767 unter I, BD . II S. 457 . Die Klage

nicht. Leßteres kann ſie wiederum nicht ſein , denn eine prozeß . aus § 767 fann daher, weil fie eine andere Aufgabe und einen

hindernde Einrede iſt nicht erhoben , und wäre die Entſcheidung anderen Zwed hat, nicht ſchon dadurch, daß für dieſen Zweck

felbſt ein ſolches Urteil, fo würde fie doch nach § 275 Abſ. 2 ſie gegeben iſt und zwar ausſchließlich der Erhebung einer

daſelbſt in betreff der Rechtsmittel nur dann als Endurteil an . materiellen Feſtſtellungsklage aus § 256 der 3. P. D. entgegen .

zuſehen ſein, wenn durch fie die prozeßhindernde Einrede ver- ſtehen. Auch enthält weder das Gefeß einen Anhalt, noch ſpricht

worfen würde. Auch dieſer Fall liegt nicht vor. Man muß die Natur der Sache dafür, daß durch Zulaffung der Voll

daher annehmen, daß das Urteil ein Zwiſchenurteil ſein ſoll. ſtreďungsgegenklage nach § 767 fede andere Geltendmachung

Darauf weiſt auch der Umſtand hin , daß der B. R. gleichzeitig nachträglich eingetretener Befreiungstatſachen ausgeſchloffen ſein

mit ſeiner Verkündung einen Termin zur Fortſeßung der ſollte. An den in $ 767 gewieſenen Weg kann die Geltend .

mündlichen Verhandlung anberaumt hat. Worüber durd das machung jhon deshalb nicht ausídließlich gebunden ſein , weil

Zwiſchenurteil entſchieden fein foll, iſt allerding& nicht flar. nad der mit Erfolg durchgeführten Zwangsvollſtredung dieſer

Legt man dem Urteil die Bedeutung bet, daß die beklagte Weg felbſt nicht mehr gangbar wäre. Aber auch in Konturreng
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mit der Vollſtređungsklage beſteht kein Grund, die auf negative ſchließenden bei Abſchluß von Vertragen die einſchlagenden geſeß-.

Feſtſtellung des Anſpruch gerichtete Feſtſtellungeklage, ſofern lichen Beſtimmungen kennen , beſteht nicht. Auch würde es den

ihre ſonſtigen Vorausſeßungen gegeben find, für unzuläffig zu Erfahrungen des Lebens widerſprechen , wenn man bei Auslegung

halten. Daß in dem früheren Urteile bereits über den Anſpruch von Verträgen , ſoweit ſie nicht von Juriſten abgeſchloſſen ſind,

entſchieden iſt, ſteht nicht entgegen ; denn dieſe Entſcheidung wird ohne weiteres und allgemein von der Unterſtellung der Gefeßeß.

von der neuen Klage gar nicht in Zweifel gezogen, ſondern auf kenntniß ausgehen wollte. Gerade die Unfenntnis mit den ein.

Grund ſpäterer rechtserheblicher Tatſachen wird die Feſtſtellung ſchlagenden gefeßlichen Beſtimmungen und Anordnungen der

verlangt, daß der vom Urteil anerkannte Anſpruch nachträglich Behörden konnte für die Parteien der Grund ſein , weshalb

ganz oder zum Teil untergegangen ſei und darum jeßt nicht Bekl. eine ſo allgemeine Garantie übernommen hat , wie das

mehr oder nicht mehr ganz beſtehe. Das R. G. hat ſich denn B.G. annimmt, ſo daß die Garantie auf alle Schwierigkeiten

auch ſchon für die Zuläſſigkeit einer an g 767 nicht gebundenen feitens der Behörden fich bezieht, gleichviel welcher Art dieſe

ſelbſtändigen Klage ausgeſprochen. Urteil des III. 3. S. vom Schwierigkeiten auch ſein mögen. An einer Unklarheit bezüglich

17. Oktober 1884, Juriſtiſche Wochenſchrift S. 29918. Auch des Umfange der von dem Bekl. übernommenen Garantie leidet

der andere Entſcheidungegrund kann nicht gebilligt werden . Er das B. I. nicht und ebenſowenig an einer Verkennung der Be.

beruht auf der Annahme, daß der Kl. die Klage aus § 767 weislaſt. P. c . R. , U. v. 13. Oft. 03, 83/03 II.

hätte anſtellen können und daß das von ihm verfolgte rechtliche 8. 88 303, 304, 318. Unzuläſſiges Zwiſchenurteil, Bin.

Intereſſe bei einer ſolchen Klage vollſtändiger und beffer geſchüßt dung des Richters für das Endurteil.

worden wäre, woraus der Schluß gezogen wird, daß es für die Die Reviſion verlangt die Aufhebung nicht nur des End.

wirklich angeſtellte Feſtſtellungsklage aus 8 256 der 3. P. D urteile vom 14. Januar 1903 , fondern auch des „ Zwijden .

an dem rechtlichen Intereffe der Feſtſtellung überhaupt fehle. urteile" vom 15. Mai 1895. Das lettere war unzuläſſig , was

Aud wenn man die Prämiffe zugeben wollte, daß die Vol. auch die Entſcheidungegründe des Endurteils nidt verkennen .

ſtredungogegenklage dem Sicherungsintereffe des Kl. beffer und Der B. R. hat die Entſcheidung vom 15. Mai 1895 als

vollſtändiger gedient hätte, ſo würde doch die Triftigkeit des Zwiſchenurteil aus § 275 (ießt 303) der 3. P. D. angeſehen,

Schluſſes nicht ohne weiteres einzuräumen ſein. Im Verhältnis wie er in der Begründung dieſer Entſcheidung ausdrüdlid)

zu Leiſtungsklagen gilt, wenn auch nicht abſolut, die Regel, daß erklärt . Die Anſicht und Abſicht des Richters, der das Zwiſchen .

ein rechtliches Intereſſe daran, das Rechtsverhältnis alábald feſt- urteil gefällt hat, iſt zwar für deſſen rechtlichen Charakter nicht

geſtellt zu ſehen, nicht beſteht, wenn ſchon auf Leiſtung geklagt maßgebend, dieſer iſt vielmehr lediglich aus ihm ſelbſt und

werden könnte. Dieſe Regel erſcheint aber nicht ebenſo begründet, ſeinem Inhalte zu entnehmen, wie das R. G. in feſtſtehender

wenn es fich um die gleichzeitige Möglichkeit einer Feſtſtellunge. Rechtſprechung anerkannt hat (vergl. z. B. die Entſch. vom

klage und einer anderen , nicht auf Leiſtung gerichteten Klage 6. Juli 1898 und 23. November 1898 Bd. 42 S. 349 und

handelt. Dieſer Punkt braucht indeffen nicht weiter verfolgt zu 395) . Es bedarf hier aber feiner Erörterung darüber, ob die

werden ; denn die Richtigkeit der Prämiffe ſelbſt iſt zu be. Entſcheidung vom 15. Mai 1895, die den von den Bekl. zur

anſtanden. Allerdings, ſoweit es fich um die Abwehr von Aufrechnung geſtellten Schadenserſaßanſpruch für begründet

Zwangøvollſtreckungshandlungen dem früheren Urteile erklärt, objektiv ein Zwiſchenurteil im Sinne des § 275

handelt, würde die Klage aus § 767 der richtige Weg geweſen ( ießt 303) der 3. P.D. oder eine Vorabentſcheidung über denO.

ſein . Aber daneben iſt es nicht zu beſtreiten, daß ein Urteil, Grund eines Anſpruch im Sinne des § 276 (ießt 304) dafelbſt

welches das Fortbeſtehen des Anſpruchs der Bekl. direkt verneint iſt, denn fte erfüllt weder die Erforderniſſe des § 275 , noch

dem Kl. zu den verſchiedenſten Schußzwecken beffer dient, als die des § 276. Der § 275 läßt ein Zwiſchenurteil zu , wenn

das auf die Vollſtređungsgegenklage ergehende Urteil, in welchem ein einzelnes ſelbſtändiges Verteidigungsmittel zur Ent .

die Verneinung der materiellen Schuld nur ein Element der ſcheidung reif iſt. Das trifft hier aber nicht zu, da der

Begründung bildet. S. c . G. , u. v. 10. Dkt. 03, 182/03 I. B. R. nur das Beſtehen der Gegenforderung als dargetan

7. § 286. Eine Vermutung für die Kenntnis von geſeß, erachtet, die Feſtſtellung des ſtreitigen Betrages der Forderung

lichen Beſtimmungen beſteht für die Vertragichließenden nicht. fich aber vorbehält. Das Urteil erledigt hiernach nicht die

Der Rkl. rügt, es ſei nicht feſtgeſtellt, daß entgegen der GegenforderungGegenforderung - was nur zuträfe, wenn es fie dem Grunde

geſeßlichen Vermutung die Vorſchriften der $8 42a und 56 nach für ungerechtfertigt erklärt oder ſie nach Grund und

Nr. 12 der Gewerbeordnung den Kl. unbekannt geweſen ſeien, Betrag feſtgeſtellt hätte -, ſondern trifft nur eine Vorab .

oder daß neben denſelben Vorſchriften in Betracht kámen, welche entſcheidung über den Grund des Anſpruches. Eine folde durfte

den Polizeibehörden weitergehende diskretionäre Befugniſſe ein. aber hier nicht erfolgen, da nach ſtändiger Rechtſprechung die

räumten. Daher ſei in den Erwägungen des B. G. unklar durch § 276 zugelaſſene Vorabentſcheidung über den Grund

geblieben, welches Objekt und welchen Umfang die unterſtellte eines Anſpruches nur bei ſolchen Anſprüchen anwendbar iſt, die

Garantie gehabt haben ſolle. Gehe man von der Kenntnis der im Wege der Klage oder der Widerklage geltend gemacht

einſchlagenden Beſtimmungen aus, ſo ſei die Beweislaſt unrichtig werden, während hier ein einredeweiſe erhobener Anſpruch Gegen

verteilt; nicht Bekl. habe den Ausſchluß des Hauferhandels, ſtand der Vorabentſcheidung war. (Vergl. die Entſch. des R. G.

fondern umgekehrt Kl. hätten zu beweiſen, daß der Wille beider vom 16. Mai 1882 Bd. 6 S. 420, 20. März 1884 Bd. 12

Teile den gedachten Paragraphen gegenüber auf die Gewähr. S. 362 und 3. Mai 1897 Juriſtiſche Wochenſchrift 1897 S. 323

leiſtung des Vertriebes gerichtet geweſen ſei. Dieſe Rüge iſt Ziffer 6.) An die in dem unzuläſſigen, aber erlaſſenen Zwijchen

unbegründet. Eine geſebliche Vermutung dafür, daß die Vertrag. urteile ausgeſprochene Entſcheidung war der B. R. nach § 289
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( ießt 318) a. a. D. gebunden. Eine Verleßung dieſer pro- pflichtung des Beki. (in Gemeinſchaft mit den übrigen Räufern)

zeſſualen Vorſchrift tann ihm nicht deshalb zum Vorwurf zur Entgegennahme der Auflaffung unter den im Vertrage

gemacht werden, weil er die Verhandlung über den durch das vom 21. Juli 1899 feſtgefeßten Kaufbedingungen zum Gegen.

Zwiſchenurteil entſchiedenen Streitpunkt wieder eröffnet, diejenſtande, - das iſt feine bloße Modifikation oder Erweiterung

einer wiederholten Prüfung unterzogen und über ihn von neuem , des urſprünglichen Klageantrages, ſondern etwas anderes . Mit

unter Aufrechterhaltung der früheren Gründe und Hinzufügung Unrecht iſt der B. R. , trozdem er eine unzuläſſige Klage
neuer, entſchieden hat. Denn die Vorſdrift des 8 318 iſt nach änderung angenommen, noch für den Fall, daß Klageänderung

ſtändiger Rechtſprechung dahin zu verſtehen, daß der Richter nicht anzunehmen ſei, auf den geſtellten Eventualantrag ein .

nur die frühere Entſcheidung ſelbſt, nicht auch deren Be. gegangen und hat denſelben aus einem fachlichen Grunde

gründung ſeinem Endurteile zu grunde zu legen hat ( vergl. (wegen Mangels eine rechtlichen Intereſſe an alsbaldiger

die Entſch. des R. G. vom 8. Februar 1882 Bd. 7 S. 354, Feſtſtellung) für unbegründet erklärt. Die Entſcheidung, daß

17. Dezember 1883 Bd. 10 S. 408, 25. November 1895 eine unzuläſſige Klageänderung vorliege, dloß jede weitere

Juriſtiſche Wochenſchrift 1896 S. 40 Ziffer 55) und der B.R. Entſcheidung über den folchergeſtalt aus dem Prozeß gewieſenen

at im Endurteil ſeiner Entſcheidung die im Teilurteil erfolgte Anſpruch aus . Infolgedeffen entbehrt die eventuelle Begründung,

Feſtſtellung zu grunde gelegt, daß der Schadenserſaßanſpruch die der B. R. für die Abweiſung des eventuell erhobenen

der Bekl. dem Grunde nach gerechtfertigt fei. T. c . P. u. Gen. Anſpruchs gibt, jeder Bedeutung und bildet nicht die Grund,

U. v . 25. Sept. 03 , 190/03 VII. lage der im Tenor getroffenen Entſcheidung, ſo daß , wenn etwa

9. SS 514 , 515, 525 , 566 , 852. Vertragømäßige Aus . die Kl. den jeßt abgewieſenen Anſpruch von neuem erheben

joließung des Rechtemittels der Reviſion. wollten, ihnen der Einwand der Rechtskraft nicht entgegenſtehen

Der Reviſion iſt von der Befl. entgegengehalten worden , würde. D. c. 2. , u . 4. 3. Dkt. 03 , 125/03 V.

daß , wie feſtſtehe, zu den Vertragsbedingungen der zwiſchen den 11. $8536 , 537. Entſcheidung des Berufungogerichts

Parteien geſchloffenen Geſchäfte eine gehöre, nach welcher für über einen vom Landgericht nicht entſchiedenen Klagegrund.

etwaige Streitigkeiten aus dieſen die reichsgerichtliche Inſtanz Mit ihrem Angriffe rügt die Befl. vergebens, das B. G.

ausgeſchloffen werde. Über die Recht&grundfäße für die Be. habe den Klagegrund der argliftigen Täuſchung nicht beurteilen

urteilung einer derartigen Vertragsbedingung hat ſich der er : dürfen , weil der I. R. ausdrücklich nur den Gewährleiſtungs

kennende Senat bereits ausgeſprochen in einem Urteil vom anſpruch für gerechtfertigt erklärt und hinzugefügt habe, über

6. Februar 1896 ( Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 36 den Schadenserſaßanſpruch wegen Betruge erkenne er nicht,

S. 421 ) . Aus dem dort Ausgeführten, woran feſtzuhalten iſt, durch die Berufung der Bekl. ſei daher der Schadenserſaß.)

ergibt ſich, daß die von der Bekl. verſuchte Verſtärkung ihrer anſpruch nicht in die II. I. gebracht. Kl. macht geltend , daß,

Verteidigung in Wahrheit keine folche iſt. Nach der zutreffend durch die in der Abteilung II des Grundbuchs eingetragenen

begründeten Annahme des O. L. G. waren die Geſchäfte der Beſchränkungen das ihr von der Bekl. verkaufte Grundſtüđ um

Parteien keine Börſentermingeſchäfte; offen gelaffen worden aber 7 870 Mark entwertet ſei, daß Bekl. ihr dieſen Betrag zahlen

iſt die Frage, ob ſie reine Differenzgeſchäfte waren . Gültigkeit oder ſich das Reſtlaufgeld in deffen dhe türzen laſſen, eventuell

hätte die hervorgehobene Vertragsbedingung nur dann , wenn die Befreiung des Grundſtücks von den Beſchränkungen herbei.

dieſe Frage zu verneinen wäre; in demſelben Falle würde aber führen müſſe. Sie gründet dies darauf: 1 ) daß Bekl. die

auch der ganze Klaganſpruch wegen Fehleng ſeiner erſten Voraus- von ihr nicht angezeigten Belaſtungen nach § 183 I. 11

ſeßung hinfällig ſein . K. c. Sch. u . D. , U. v . 3. Dkt. 03 , A. L. R. zu vertreten habe , 2) daß Bell. die ihr bekannt

171/03 I. geweſenen Belaſtungen argliſtig verfdywiegen habe. Kl. ſtüßt

10. $ 529 Abſ. 2. Klagänderung . Neuer Anſpruch. Bei alſo ihre Klageanſprüche auf zwei Gründe , auf die Gewähr.

unzuläſſiger Klagänderung iſt materiell nicht zu entſcheiden . leiſtungs- und auf die Schadenserſappflicht. Wenn auch der

Bezüglich des erſt in der Berufungsinſtanz erhobenen I. R. die Anſprüche nur, ſoweit ſie auf Gewährleiſtung beruhen,

eventuellen Klageantrages , welcher ſich allein auf den Vertrag für gerechtfertigt erklärt und über fie, ſoweit fie ſich auf

vom 21. Juli 1899 ſtüşt, nimmt der B. R. eine bei dem Schadenserſaß gründen , nicht entſchieden hat, ſo war das B. G.

Widerſpruche des Bekl. unzuläſſige Klageänderung an. Auch doch nicht gehindert, über beide Klagegründe eine Entſcheidung

hier mußte dem B. N. beigetreten werden . Denn wollte man zu treffen. Nach § 537 3. P. O. ſind Gegenſtand der Ver

auch die beiden maßgebenden Verträge wegen ihres Zuſammen. Handlung und Entſcheidung des B. G. alle einen zuerkannten

hanges als ein einheitliches Rechtsgeſchäft auffaſſen und deshalb oder aberkannten Anſpruch betreffenden Streitpunkte, über

annehmen, daß der Klagegrund nicht geändert ſei , ſo iſt doch welche in Gemäßheit der Anträge eine Verhandlung und

jedenfalls darin dem B. R. recht zu geben , daß mit dem Entſcheidung erforderlich iſt, ſelbſt wenn über dieſe Streitpunkte

Eventualantrage ein von dem in der Klage erhobenen inhaltlich in I. I. nicht verhandelt oder nicht entſchieden iſt.

verſchiedener, alſo im Sinne des § 529 Abſ. 2 3. P. O. Daraus , daß einer der die Anſprüche der Kl. betreffenden

neuer Anſpruch erhoben iſt. Denn während der urſprüngliche Streitpunkte , der Klagegrund des Schadenserſaßeb, vom I. R.

Klageantrag auf konkrete, vom Kl. in dem Vertrage vom unentſchieden gelaffen iſt, fann daher nicht gefolgert werden ,

7. November übernommene Leiſtungen gerichtet iſt, hat der daß die Verhandlung und Entſcheidung in der Berufungsinſtanz

eventuelle Antrag (wenn aud in der Form einer Leiſtungeklage fich auf das Fundament der Gewährleiſtung zu beſchränken

geſtellt), worin ebenfalls dem B. R. beizupflichten iſt, lediglich gehabt habe. Daß nur die Befl. Berufung eingelegt und die

die Feſtſtellung eines Rechtsverhältniſſes, nämlich der Ver- Kl. nur die Zurückweiſung der Berufung der Bekl . beantragt

1
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hat, iſt bedeutungslos, da das B. G. abgeſehen von einer Richter vorliege. Ferner ſei es vor jenem Zeitpunkt auch noch

hierbei nicht in Betracht kommenden Einſchränkung lediglich unſider, ob es überhaupt zu einem Rechtøſtreit komme. Die

die Berufung der Befl. zurü & gewieſen, es alſo bei dem erſten Gerichte ſeien aber nicht berufen, Entſcheidungen über mögliche

Urteil belaffen hat, wodurch die Anſprüche der Kl. auf Erfaß Fälle zu treffen. Beide Geſichtspunkte tráfen auch auf Schied8.

des Minderwerts des Grundſtüđs für gerechtfertigt erklärt ſind. richter zu . Sie könnten daher nicht im voraus abgelehnt

Dadurch, daß das B. G. dieſe Anſprüche nicht bloß aus der werden. Mit Recht erachtet ſich der Antragſteller durch dieſe

Gewährleiſtung, ſondern auch aus der Schadenserſaßpflicht Entſcheidung für beſchwert. Die ablehnende Partei kann auch

wegen argliftiger Täuſchung für begründet befunden, hat es vor Beginn des ſchiedsgerichtlichen Verfahrens in Gemäßheit

alſo nicht über den Antrag der Kl. hinaus zu ungunſten der des § 1045 der 3. P. D. vorgehen , indem ſie beantragt, die

Bekl. erkannt (3. P. D. 536). Vergl. R. G. Entſch. in Ablehnung für begründet zu erklären . ( Peterſen . Anger,

Zivilſ. Bd. 45 S. 316 ff. und Urteil in Sachen Herbig Kommentar zur 3. P. O. , 4. Aufl. Note 51 zu § 1032.) Diet

c. Kötſchau V 464/02 . Dies würde nur dann der Fall ſein , iſt umſomehr dann zuläſſig, wenn wie vorliegend durch die

wenn die Kl. aus der Schadenserſaßpflicht der Bekl . einen Eingabe an den Aufſichtsrat, alſo das demnächſtige Schieds.

anderen oder höheren Anſpruch bergeleitet hätte, als ſie mit der gericht, die Ablehnung geltend gemacht und nicht anerkannt iſt.

Gewährleiſtung verfolgt, weil dann das B. G. der Kl. etwas Das zur Entſcheidung über das Ablehnung gefuch angerufene

zugeſprochen hätte, was die Kl. , da fie Berufung nicht ein- Gericht hat in ſolchem Falle zu prüfen, ob der Streitſtoff ſchon

gelegt, nicht verlangt hat. Da die Kl. aber auf Grund der ſo präziſiert erſcheint, um das Vorliegen einer Befangenheit bei

Gewährleiſtung wie der Schadenserſaßpflicht nur dasſelbe dem abgelehnten Richter beurteilen zu können , ferner ob Grund

begehrt, kann hiervon nicht die Rede fein . R. c. 3. , 4. v . für die Annahme vorhanden, daß es zu dem Rechtsſtreit kommt.

7. Dkt. 03 , 127/03 V. Daß vorliegend eine dieſer beiden Fragen verneinend zu be .

12. $ 546. Die Sachkunde des Ausſtellers einer der antworten , hat die Vorinſtanz nicht zu behaupten vermocht. Es

Glaubhaftmachung dienenden Urkunde muß feſtſtehen. können auch nach der Sachlage Zweifel in dieſer Richtung nicht

Nachdem der klägeriſche Prozeßbevollmächtigte II. I. ſelbſt erhoben werden. Demnach ſind die formellen Bedenken, welche

(ohne Widerſpruch des Gegenanwalts) den Streitwert auf das D. L. G. gegenüber dem Ablehnungsgeſuche als vorliegend

1 100 Mark angegeben hat , liegt kein Anlaß vor, den Streit. erachtet hat, nicht vorhanden . W. c. W., Beſchl. v. 13. Okt. 03,

wert auf mehr als 1200 Mart feſtzuſeßen . Das mit Schriftfaß B 157/03 VII.

vom 26. Juli 1903 vorgelegte und in der mündlichen Ver , Þandeløgeſeßbuch.

handlung vorgetragene Schriftſtüđ iſt nicht geeignet, einen 15. § 15 Abſ. 1 unanwendbar im Fall des § 25.

höheren Streitwert glaubhaft zu machen, weil die Sachkunde Von einer Anwendung des § 15 Abſ. 1 des H. G. B.

des Ausſtellers der Urkunde nicht beſcheinigt iſt. L. c . D. ,L. C. D. , kann im Falle des § 25 H. G. B. nicht die Rede fein . Der

1. v . 22. Sept. 03 , 144/03 III. $ 25 Ab . 1 $.G. B. knüpft an den Erwerb eines Handels

13. 8 551 Ziff. 7. Mangel von Entſcheidungegründen. geſchäfts unter Lebenden und die Fortführung desſelben unter

Wenn auch nach der dem Vertrage gegebenen Auslegung der bisherigen Firma die Haftung des Erwerberø für die

das vereinbarte Konkurrenzverbot fich nicht auf die Errichtung Geſchäftsſchulden des früheren Inhabers , mögen ſie übernommen

von Abzahlungsgeſchäften beſchränkte, ſo konnte doch der ſein oder nicht, und ſelbſt dann, wenn die Nichthaftung des

Bekl. dieſer Meinung ſein. In dieſem Falle konnte ein Erwerber8 ausdrücklich vereinbart iſt. Dieſe geſeßliche Folge

Verzicht des Bell. auf die Vertragsſtrafe nur dann angenommen der eigenen Handlung des Erwerbers, der fortführung des

werden , wenn er, was nicht feſtgeſtellt iſt, zu der Zeit, als er Geſchäfts unter der bisherigen firma , wird nach der ausdrüc.

die Rückgabe der Einlage an den Kl. zuficherte, von der Eigen lichen Vorſchrift im Abſ. 2 des § 25 nur ausgejdloffen durch

ſchaft des in Betracht kommenden Konkurrenzgeſchäfteß als eines die eigene Sandlung des Erwerber8 oder des Veräußerers, die

Abzahlungogeſchäftes Renntnis hatte. In der Unterlaffung der von ihnen herbeizuführende Eintragung der Vereinbarung des

Erörterung der Frage, ob der Bell. fich über die Tragweite des Ausſchluffes der Haftung in das Handelsregiſter oder durch die

Konkurrenzverbotes in einem tatſächlichen Irrtum befunden habe, Mitteilung der Vereinbarung an den Dritten feitens des

iſt demnach ein Mangel der Urteilsbegründung zu finden , auf Erwerbers oder Veräußerers. Führt der Erwerber das Gejchäft

dem die angefochtene Entſcheidung beruhen kann . P. c . G. ,c unter der bisherigen Firma fort, ohne den Ausſchluß der geſeß .

u. v. 13. Okt. 03 , 86/03 II. lichen Folge auf dem vom Gefeß allein zugelaffenen Wege herbei .

14. § 1045. Zuläſſigkeit der Ablehnung von Schiede. zuführen , fo tritt die gefeßliche Folge ſeiner Handlung von

richtern wegen Befangenheit vor Beginn des ſciedøgerichtlichen ſelbſt ein , und er kann ſich nicht darauf berufen, daß die Ver.

Verfahrens. einbarung des Ausſchluſſes der Haftung auf andere Weiſe

Durch Beſchluß des O. L. G. iſt das Ablehnungsgeſuch bekannt geworden iſt. Die allgemeine Vorſchrift in § 15

unter Aufhebung des angefochtenen Beſchluſſes des L. G. als Abſ. 1 H. G. B. trifft deshalb den vorliegenden Fall nicht.

zur Zeit unzuläffig zurüdgewieſen . Zur Begründung dieſer Sie betrifft nur die Fälle, in denen das H. G. B. die Ein .

Entſcheidung hat das Gericht ausgeführt: Bei den ordentlichen tragung einer Tatſache in das Handelsregiſter und ihre Bekannt.

Gerichten könne vor eingetretener Rechtshängigkeit ein Ablehnung8. machung den Beteiligten vorſchreibt, wovon in § 25 H. G.B.

gejud nicht geſtellt werden , da bis dahin der Gegenſtand des nicht die Rede iſt. Will man den Abſ. 1 des § 15 im Falle

Rechtsſtreits noch nicht genau genug beſtimmt ſei , um überſehen des § 25 anwenden , ſo müßte auch Abf. 2 des § 15 angewendet

zu können, ob Beſorgnis der Befangenheit gegenüber dem werden , waổ zu dem dem § 25 direkt widerſprechenden Ergebnis

1
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führen würde, daß troß der Eintragung und Betanntmachung kann , braucht hier nicht entſchieden zu werden . Denn der erſt

der Vereinbarung der Dritte fich darauf berufen könnte, er habe fiebzehn Jahre alte D. war nicht im Geſchäft d28 Agenten l.

die Vereinbarung nicht gekannt noch kennen müffen. 2. c. A. , angeſtellt und hat den Antrag nicht in den Geſchäftsräumen des

U. 5. 19. Sept. 03, 142/03 I. Agenten , ſondern in ſeiner Privatwohnung aufgenommen und

Verſicherungsrecht. dabei offenſichtlich zu Zweden eigenen Erwerbes , nicht aber

16. Rechtliche Stellung der Mittelsperſon beim Vertrags- als Vertreter des Agenten für die Verſicherungsgeſellſchaft gehandelt.

abſchluſſe. (§ 2026 TI. II Tit. 8 A. L. R.) Die Annahme des B. R. , der Kl. durfte dem D. vertrauen und

Der B. R. hält die Anwendung des § 2026 TI. II Tit. 8 deshalb müſſe auch die Bekl. für die von D. etwa gegebene

des A. L. R. für ausgeſchloffen, wenn der Kl. von D. zur Ver- unrichtige Auskunft einſtehen, erweitert in unzuläſſiger Weiſe die

ſchweigung des früheren Brandfalles veranlaßt worden iſt. Außnahme, die durch die Rechtſprechung von der Regel der

Dieſe Nichtanwendung des § 2026 beruht auf Rechtsirrtum , sollen þaftung des Verſicherungenehmers für unrichtige Be

insbeſondere auf einer Verkennung der rechtlichen Stellung , die antwortung der im Verſicherungsantrage enthaltenen Fragen feſt

D. gegenüber der Bell. bei der Aufnahme des Verſicherungs- geſtellt worden iſt. Der jeßt erkennende Senat hat zwar in dem

antrages eingenommen hat. Für die Haftung des VerſicherungsHaftung des Verſicherunge. Urteile vom 17. November 1899 (VIa 190/99), das einen dem

nebmers bei unrichtiger Beantwortung der im Verſicherungsantrage jebigen ähnlichen Prozeß wegen Brandentſchädigung betraf, die

geſtellten Fragen, insbeſondere wenn bei dieſer Beantwortung eine Entſcheidung des B. R. gebilligt, der die Verurteilung der

Mittelsperſon für den Verſicherer tätig geweſen iſt, hat die Recht. Verſicherunggeſellſchaft zur Zahlung der Brandentſchädigung von

ſprechung folgende in dem Urteile des jeßt erkennenden Senats vom einem dem Kl. auferlegten Eid darüber abhängig machte, ob der

30. März 1900 ( Entſch. Bd. 46 S. 184) zuſammengefaßte und im Geſchäft des agenten angeſtellte Lehrling die unrichtige

eingehend begründete Grundfäße aufgeſtellt, von denen abzugehen Antwort „Nein“ zu der Frage nach früher vom Kl. erlittenem

ein Anlaß nicht vorliegt: Der Verſicherungsnehmer haftet ohne Brandſchaden ohne Wiffen und Zutun des Kl. in das Antrags

weitereb, auch ohne den Nachweis eines beſonderen Verſchuldens, formular hineingeſeßt hatte. Es kann hier dahingeſtellt bleiben ,

für die Folgen einer unrichtigen Beantwortung der im Formulare ob die dieſer Entſcheidung zu grunde liegende Auffaffung auf

zum Verficherungsantrage von der Verſicherungsgeſellſchaft bei Zugrundelegung der von demſelben Senat in dem ſpäteren ,

geſtellten Fragen und zwar aud dann , wenn nicht er ſelbſt, oben angeführten Urteile (Entich. Bd. 46 S. 184) ausgeſprochenen

fondern der Agent der Geſellſchaft die Antworten abgefaßt und Grundfäße überall aufrecht erhalten werden kann . Denn der

niedergeſchrieben hat. Der Agent handelt hierbei nicht als jeßt zur Entſcheidung ſtehende Fall unterſcheidet fich weſentlich

Beauftragter der Geſellſchaft und der Verſicherungsnehmer daher von dem im Urteile vom 17. November 1899 entſchiedenen , da D.

auf eigene Gefahr, wenn er die vom Agenten niedergeſchriebenen im Geſchäfte des Agenten nicht angeſtellt war, in ſeiner Privat.

Antworten nicht nachprüft. Nur ausnahmsweiſe , beimNur ausnahmsweiſe , beim wohnung den Verſicherungsantrag aufgenommen und die Antwort

Vorliegen beſonderer Tatſachen und Verhältniffe, wird der „Nein“ nicht ohne Wiſſen und Zutun des Kl. in das Formular

Verficherungenehmer von ſeiner Verantwortlichkeit für die unrichtige hineingeſeßt hat. $. c. E. , U. v. 22. Sept. 1903, 183/03 VII .

Beantwortung der geſtellten Fragen frei, insbeſondere, wenn es Wechſelordnung.

ſich um Fragen handelt, die nicht aus den perſönlichen Verhält. 17. Art. 4. Vertragswidrige Ausfüllung eines Blanto

niffen und dem eigenen beſonderen Wiffen des Verſicherunge. akzepts.

nehmers zu beantworten ſind, ſondern die von jedem Dritten Wer ein Blankoakzept aus der Hand gibt und damit dem

ebenſo gut beantwortet werden können, da die Wahrnehmung und Empfänger die tatſächliche Möglichkeit gewährt, nach eigenem

Feſtſtellung der betreffenden Tatſachen ohne weiteres für jeder. Belieben das Blankett auszufüllen, der tann, auch wenn die

mann möglich iſt, wie z. B. bei Fragen hinſichtlich der Ortlichkeit. Ausfüllung abredewidrig geſchieht, nicht deswegen die Form

Wenn daher der Agent der Geſellſchaft, der ihr Vertrauens . gültigkeit des Wechſels beanſtanden. Die hergeſtellte Urkunde

mann und der von ihr angeſtellte Vermittler zwiſchen iſt vielmehr auch in ſolchem Falle ſo wie fie lautet, vorausgefekt,

ihr und dem Publikum iſt, derartige Fragen ohne Rüdfrage bei daß dieſer Wortlaut den Erforderniſſen eines Wechſels entſpricht,

dem Verſicherungenehmer felbſt im Antragsformular ſchriftlich ein vollkommen gültiger Wechſel, und es hat nur der Geber

beantwortet oder wenn er durch unrichtige Auskunftserteilung des Blankoakzepts gegen den Nehmer (und jeden bösgläubigen

den Verſicherungenehmer veranlaßt, die geſtellten Fragen nicht Erwerber) eine Einrede der Argliſt, deren Wirkung iſt, daß vom

vollſtändig oder ander8 , ale ed hätte geſchehen follen , zu be . Gegner der Wechſel inſoweit, als deffen Inhalt ein abredewidriger

antworten , oder wenn ein entſchuldbarer Irrtum des Verſicherunge. iſt, nicht geltend gemacht werden kann, ſondern uur geltend

nehmers über den Sinn und die Tragweite einzelner Verſicherungen gemacht werden kann nach Maßgabe des Inhalts, der dem

bedingungen der Grund unrichtiger Beantwortung einer Frage Wechſel hätte gegeben werden ſollen. Überſchreitet die von dem

iſt, ſo kann das den Verſicherungønehmer gegenüber der Geſellſdaft Nehmer des Blankoakzepte in das Blankett geſeßte Wechſel.

vor den Folgen unrichtiger Beantwortung ſchüßen. Die ſchon fumme die verabredete Höhe, ſo iſt nicht darum das hergeſtellte

vom Bundesoberhandelégericht (BD. 2 S. 246) im verneinenden Schriftſtüc ein gegen die Vorſchrift des Art. 4 Ziffer 2 ver .

Sinne beantwortete Frage, ob ein im Geſchäft des Agenten ſtoßender und ſomit ungültiger Wechſel, aber der Blankettnehmer

angeſtellter Buchhalter oder Rommis, den der zur Subſtitution kann durch Einrede an der Durchführung des Wechſelanſpruchs

nicht ermächtigte Agent mit der Bearbeitung der Verſicherungs- über die verabredete Summe hinaud gehindert werden . Handelte

geſchäfte betraut hat, den Agenten durch Erklärungen hinſichtlich der Nehmer des Blankoatzepts inſofern vertragswidrig, als er

der Bedingungen des Verficherungsabſbluffes gültig vertreten bei der Ausfüllung des Blanketts einen zu frühen Fälligkeitstag

1
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hineinſă rieb, dann iſt nicht der Wechſel als ein der Angabe der Mangel hat zur Aufhebung des Urteils nicht genötigt, well aus

Zahlungszeit entbehrender und folglich formwidriger Wechſel dem weiteren Inhalt der Gründe die Tatſachen zu entnehmen

anzuſehen, wohl aber der Blantettgeber berechtigt, darauf zu find, auf die das B. G. ſeine Annahme ſtüßt. Dffenſichtlich

beſtehen, daß in dem Verhältnis zwiſchen ihm und dem Nehmer hat das Fahrperſonal den Ehemann der Kl. aus dem Wagen

die Fälligkeit des Wechſels fich nach den getroffenen Vereinbarungen fortſchaffen wollen, nicht eines perſönlichen Zwiſte wegen ,

zu richten habe. (Vergl. Entſch. des R. G. Bd. 23 S. 110.) fondern in Ausübung der ihm zuſtehenden Leitung des Betriebes

Entſprechend muß die Rechtsfolge ſein, wenn der Nehmer des auf dem in fahrt begriffenen Wagen. Das läßt fich erkennen

Blankoakzepts unbefugterweiſe einen Domizilwechfel hergeſtellt einerſeits auf dem Mangel jeder Behauptung, daß ein

hat. Der Wechſel iſt gültig als ein domizilierter Wechſel, der perſönlicher Zwiſt beſtanden habe, namentlich aber aus dem

Blankettnehmer jedoch muß ich gefallen laſſen , daß ihm gegen. Umſtande, daß der Schaffner des Wagens diefen hat anhalten

über der Wechſel als ein nicht domizilierter behandelt wird. laffen, um ſich des M. zu entledigen. Das B. G. hat hiernach

Das R. G. hat denn auch in einem Falle, in welchem ebenſo ohne Rechtsirrtum angenommen, daß der Unfall bei dem

wie im gegenwärtigen ein gegebenes Blankett vom Empfänger Betriebe der Eiſenbahn fich zugetragen hat. Die Bell. find

ohne Befugnis von vornherein zu einem Domizilwechſel ſollte Mitunternehmer dieſes Betriebe und haften als ſolche der Ki.

gemacht worden ſein , den behaupteten Sachverhalt unterſtellend, für den erwachſenen Schaden als Geſamtſchuldner (vergl. Entſch.

nicht den Wechſel für ungültig, ſondern nur den bei dem Bd. 52 S. 144 [149]). $. u. Gen. c. M., U. v. 8. Dkt. 03,

Domiziliaten vorgenommenen Proteſt für ungeeignet erklärt, das 188/03 VI.

Regreßrecht des Blankettempfängers zur Entſcheidung zu bringen . 19. § 1. Eigenes Verſchulden des Verleßten bei Kolliſion

(Entſch. des R. G. Bd. 3 S. 62.) S. c . D. , U. v. 5. Dt. 03, zwiſchen Motor und Tandem .

210/03 I. Nach der Feſtſtellung des B. G. iſt der Zuſammenſtoß des

Baftpflichtgeſeß vom 7. Juni 1871 . Motorwagens mit dem Tandem , auf dem die Kl. fuhr, dadurch

18. 1. Begriff beim Betriebe" . verurſacht worden, daß der Lenker des Tandems, W., in grob.

Das B. G. fieht als bewieſen an , daß der Verleßte von fahrläſſiger Weiſe in geringer Entfernung vor dem Motorwagen

dem Perſonal des Straßenbahnwagens, mit dem er fuhr, mit dem Tandem die Schienen zu treuzen verſuchte. Das

rüdlinge aus dem Wagen geworfen iſt, und zwar in einem B. G. ſtellt dabei feſt, daß der Motorwagenführer troß der

Augenblid, wo der Wagen zu dieſem Zweck auf kurze Zeit zum größten Vorſicht und troß energiſcher Anwendung der ihm zu

Stillſtand gebracht war, ſo daß die Fahrt kaum unterbrochen Gebote ſtehenden Bremšmittel den Zuſammenſtoß nicht habe

wurde. Daraus nun, daß der Verleßte aus einem ſtilſtehenden vermeiden können . Gemäß § 1 des R. 5.G.iſt die Saftpflicht

Wagen hinausgeworfen iſt, will die Reviſion ableiten , daß der des Betriebsunternehmers für den durch die Tötung oder Ver

Unfall fich nicht bei dem Bahnbetriebe zugetragen habe; denn leßung eines Menſchen entſtandenen Schaden nur davon bedingt,

dazu reiche nicht die bloß örtliche oder zeitliche Verbindung deß daß der Unfall die Folge des Bahnbetriebe iſt. Unfälle, die

Unfalls mit dem Betriebe aus, ſondern eß müffe die Möglichkeit mit dem Betriebe der Straßenbahn und den eigentümlichen

eines urſächlichen Zuſammenhangs zwiſchen dem Unfall und den Gefahren dieſes Betriebes im Zuſammenhange ſtehen, dürfen

eigentümlichen Gefahren des Eiſenbahnbetriebes hinzukommen. Daher, wie insbeſondere der erkennende Senat ſchon mehrfach

Dieſer Zuſammenhang fehle hier, weil der Verleşte aus einem ausgeſprochen hat, nicht einer höheren Gewalt zugeſchrieben
ſtehenden Wagen hinausgeworfen und durch den Fall auf den werden. Sie müffen daher von dem Unternehmer vertreten

Erdboden verleßt fei, auch wenn der Sinauswerfende ein werden . ( Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 44 S. 27,

Angeſtellter des Eiſenbahnunternehmers ſei. Dieſe Ausführung Bd. 54 S. 404.) Als ein nach der Natur des Straßenbahn.

iſt jedoch rechtsirrtümlich, zunächſt infofern , als zu den bei dem betriebe in vertebrsreichen Orten kaum bermeidbare und der

Betriebe erfolgenden Unfällen teinesweg& nur diejenigen zählen , Art des Betriebs entſpringendes Vorkommnis, mit dem der

die einer dem Eiſenbahnbetriebe eigentümlichen Gefahr Unternehmer von vornherein rechnen muß, erſcheint aber der

ntſpringen. Dazu gehören vielmehr alle, bei denen (außer dem Zuſammenſtoß eines Wagens der Straßenbahn mit anderen

hier nicht fraglichen außeren, örtlichen und zeitlichen Zuſammen Fahrzeugen . Rommen folche Zuſammenſtöße auch zwiſchen

hang) ein innerer urſächlicher Zuſammenhang mit der Betriebs . Fahrzeugen anderer Art in einem lebhaften Straßenverkehr mit

tätigkeit der Eiſenbahn beſteht. Weiter iſt es nicht richtig, daß einer gewiffen Häufigkeit vor, ſo liegt in dem Zuſammenſtoße

die Betriebstätigkeit mit dem Augenblid endete, wo der Wagen eines Wagens der Straßenbahn mit einem anderen Fahrzeug

ſtilſtand. Der Betrieb einer Eiſenbahn umfaßt nicht allein die doch eine dem Bahnbetrieb eigentümliche beſondere Gefahr oder

Fortbewegung der Wagen, ſondern zugleich das den Zweden des mindeſtens eine weſentliche Steigerung der durch den Zu.

Betriebes dienende Salten auf Zwiſchenſtationen. Ein im fammenſtoß von Fahrzeugen überhaupt begründeten Gefahr.

Zuſammenhang mit dieſem Balten ſich ereignender Unfall kann Sie liegt darin , daß infolge des Laufe der Wagen auf

darnm ſehr wohl ein Unfall bei dem Betriebe ſein. Allerdings Schienen eine ſeitliche ausweichende Bewegung nicht möglich

iſt der Reviſion zuzugeben, daß der Umſtand, daß das Bahn und das Anhalten der Wagen durch deren Shwere und das

perſonal den Verlegten hinausgeworfen hat, für fich allein nicht Fortgleiten auf der glatten Shiene ſehr erſchwert iſt. Weloer

ausreicht, dem Unfall die rechtliche Bedeutung eines Betriebe. Urt die mit Wagen der Straßenbahn zuſammenſtoßenden Fahr.

unfalls zu geben . Es iſt auch nicht zu verlennen , daß in dem zeuge find und durch welche Kraft fie in Bewegung gefeßt

B. U. eine ausdrüdliche Begründung der Annahme, der Unfall werden, erſcheint gleichgültig. Kann die Einwirtung einer höheren

ſei bei dem Betriebe erfolgt, zu vermiffen iſt. Allein dieſer Gewalt überhaupt nicht anerkannt werden , ſo kommt es darauf,
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daß der Unfall durch die Aufmerkfamkeit des Wagenführers H. G. B. n. F. entſprechende Beſtimmung wurde nicht auf

mittels der vorhandenen Bremsvorrichtungen nicht verhütet genommen , indem die dort geregelten Fälle der Beurteilung

werden konnte, nicht an. ( Entſch. des R. G. in Zivilſachen nach Lage des einzelnen Falles unterſtellt bleiben ſollten. Nach

Bd. 44 S. 31. ) Dem Lenker des Tandems, W. gegenüber, Art. 1 Abſ. 1 jeneb 6. G. trat das 6. G. B. und auch deffen

wäre die Bekl. allerdings auf Grund des eigenen Verſchuldens E. G. gleichzeitig mit dem B. G. B. in Kraft. In dem zweiten

desſelben von der Haftung frei. Dem Verlegten gegenüber wird Abfaße des Art. 1 wurde zwar beſtimmt, daß der ſechste Ab.

aber die Bahn nur durch deffen eigenes Verſchulden befreit. fnitt des erſten Buches des H. G. B. über die Handlungs

(Vergl. Eger, Das Reichshaftpflichtgefeß V. Auflage S. 132 gehülfen und Handlungslehrlinge mit Ausnahme des § 65

Nr. 133.) Der Tandemfahrer, der hinter dem die Lenkſtange bereits am 1. Januar 1898 in Wirkſamkeit trete; in dieſem

führenden fißt, fann und foll durch ſeine Tätigkeit nur den vor Abſchnitte ſind auch die in $ 133 f wörtlich wiedergegebenen

ihm Sißenden unterſtüßen . Die Leitung und Richtung des Beſtimmungen des § 74 Abſ. 1 und Abſ. 3 enthalten . Das

Rades kann er nicht beherrſchen ; er muß fich vielmehr der allein kann aber bei dem Fehlen einer ausdrüdlichen Vorſchrift

Führung des Lenkers des Fahrzeug& fügen und überlaſſen. nicht die Annahme rechtfertigen , jenen früheren Einführungs

Durd Gegentreten kann er allerdings die Vorwärtsbewegung termin auch auf den Art. 9 Abſ. 2 anzuwenden ; deshalb iſt

hemmen, bei entſprechender Kraft fie fogar aufheben, wie er davon auszugehen , daß § 133 f der Gewerbeordnung erſt mit

durch ſein Treten die Vorwärtsbewegung fördert. Er kann ſich dem 1. Januar 1900 in Kraft trat. Nad Art. 171 E. G.

ſelbſtverſtändlich durch Abſpringen vom Lenker trennen . FürFür zum B. G. B. beſtimmt ſich ein zur Zeit des Inkrafttretens des

die Frage der eigenen Verſchuldens der Kl. kommt fomit die B. G. B. beſtehendes Miet- .... oder Dienſtverhältnis nach

Tatſache der Benußung eines ſolchen Fahrzeuge , die Überlaffung dem vor dem 1. Januar 1900 geltenden Rechte, wenn die

der Führung an einen anderen und die Unterwerfung unter Kündigung nach dem Inkrafttreten des B. G. B. für den erſten

deffen Führung , ſowie ihr Verhalten auf dem Tandem, ing. Termin erfolgte, für den ſie nach den bisherigen Gefeßen zuläffig

beſondere im Zeitpunkte der Gefahr, in Betracht. Das B. G. war. In Anwendung des § 11 des Anſtellungsvertrages war

hat die Frage der Verſchuldens nach all dieſen Richtungen nach dem Inkrafttreten des B.G. B. mit dem 1. Januar 1900

geprüft. Die Benutung eines an fich geſtatteten Fahrzeuges eine Kündigung erſt auf den 31. Dezember 1901 zuläſſig, und

begründet an ſich kein Verſchulden. Die Unterordnung unter en beſtimmt fich daher , da eine Kündigung auf dieſen Termin

einen anderen als Lenker würde nur dann zum Verſchulden an. erfolgt iſt, das hier fragliche Dienſtverhältnis nach dem vor

gerechnet werden können , wenn der Fahrende Grund gehabt dem 1. Januar 1900 geltenden Rechte. Zwar wird in der

hätte, Zweifel in deffen Gewandtheit und Verläſſigkeit zu ſeßen . Literatur zur Gewerbeordnung überwiegend angenommen ,

Eine derartige Behauptung iſt nicht aufgeſtellt. Zweifellos iſt § 133 f enthalte zwingendes Recht auch infoweit, daß er von
der Mitfahrende durch das ſchuldhafte Verhalten des Lentenden dem 1. Januar 1900 an auf die damals beſtehenden Verträge

nicht gedeckt, wenn er das Verhalten hindern oder ſich von dem mit rückwirkender Kraft Anwendung finde. Indeſſen hatte die

anderen trennen kann . Das B. G. geht aber offenbar von der Rechtſprechung des I. 3. S. des R. G. , der fich der erkennende

Annahme aus , daß nach Lage der Sache die Kl. weder die Senat angeſchloffen hat, ſchon früher zu § 74 Abſ. 1 und

Kraft, noch Muße zur Überlegung hatte, um die durch W. ge. Abſ. 2 des $. G. B. n. F. dieſe rückwirkende Kraft verneint.

fchaffene gefährliche Situation zu beſeitigen oder ſich ihr zu Weiterhin hat der III. 3. S. des R. G. mit Urteil vom
entziehen . B. Str. c. D. , U. v. 1. Dkt. 03 , 170/03 VI. 23. Oktober 1900 III 190/00, teilweiſe abgedruckt Juriſt.

Gewerbeordnung. Wochenſchrift 1900 S. 7858 – die rüdwirkende Kraft aud

20. § 133f. Geltung erſt vom 1. Januar 1900 , feine bezüglich des § 133 f der Gewerbeordnung verneint. Der er :

rückwirkende Kraft auf Verträge vor dem 1. Januar 1900. kennende Senat tritt dieſer Auffaffung bei. Der Rel. hat den

Das B. G. ging bei ſeiner rechtlichen Beurteilung davon nach den bisherigen Ausführungen ohne Verleßung des Gefeßes

aus , daß auf den gegebenen Fall noch das vor dem 1. Januar genommenen Ausgang des B. G. , daß im gegebenen Falle das

1900 in Geltung geweſene Recht anzuwenden ſei ; dieſer Auf- bis zum 1. Januar 1900 geltende Recht anzuwenden ſei , damit

faffung war beizutreten. Der Kl. war Betriebsbeamter oder zu bekämpfen verſucht, „ eg handle fich hier um Folgen des

Techniker im Sinne der $8 133 a ff. der Gewerbeordnung . Vertrages , die nach Ablauf des nach Art. 171 a. a. D. ent

Der durch die Novelle vom 1. Juni 1891 eingefügte Abſchnitt ſcheidenden Kündigungsterming liegen . “ Indeffen iſt im ge

der Gewerbeordnung, der die Verhältniſſe der Betriebsbeamten, gebenen Fall die in Art. 171 für Anwendung des neuen Rechts

Werkmeiſter und Techniker regelt, enthielt urſprünglich keine gefette Bedingung ausgefallen , indem die Kündigung für den

Beſtimmung über die Konkurrenzklauſel und es kamen daher erſten zuläſſigen Termin erfolgte. Weiterhin hat der III. 3. S.

die allgemeinen, durch die Rechtſprechung ausgebildeten Grund. des R. G. in einem Urteile vom 2. Juli 1901 III 176/01 ,

fäße über Zuläſſigkeit und Beſchränkung der Konkurrenzverbote Juriſt. Wochenjáhrift 1901 S. 645 anknüpfend an den

zur Anwendung. Art . 9 Abſ. 2 des E. G. zum H. G. B. vom gebrauchten Ausdruck „ Miet- oder Dienſtverhältnis " dem

10. Mai 1897 , eine durch die Reichstagskommiſion bei Beratung Art. 171 a. a. O. die Tragweite beigelegt, daß das ganze

des E. G. aufgenommene Beſtimmung, ſtellte in dieſen Abſnitt Rechtsverhältnis umfaßt ſein ſoll, alſo nicht bloß die Redyts.

der Gewerbeordnung als 133 f eine die Beſchränkung der133 f eine die Beſchränkung der beziehungen der Vertragsſchließenden
beziehungen der Vertragsjdließenden während des beſtehenden

fog. Konkurrenzklauſeln ausdrücklich regelnde Vorſchrift ein ; Vertrags , ſondern auch die ſich aus deffen Auflöjung ergebenden

dieſe entſpricht wörtlich dem § 74 Abſ. 1 und Abf. 3 des Anſprüche. Der erkennende Senat tritt dieſer Auslegung bei.

H.G. B. n . 8. , eine dem $ 74 Abſ. 2 und dem $ 75 deb B. C. B. & B. , II . v . 6. Oft. 03, 105/03 II.

1
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Wettbewerbgejeß vom 27. Mai 1896 . richtigkeit der fraglichen Angabe in Betracht kommender Tat.

21. § 1. Begriff der Angabe tatſächlicher Art. Auf- umſtand anzuſehen wäre. Dieſe weitere Begründung der Ab.

faſſung des Publikums, nicht des Fabrikanten iſt maßgebend. weifung dieſes Klageantrags iſt daher rechtlich nicht einwandfrei

Wenn, wie das B. G. feſtgeſtellt hat, die Angabe des Drts, und ſomit nicht geeignet, die fragliche Entſcheidung zu tragen .

wo die fabrizierende Firma ihren Siß hat, auf Schaumwein : Was den ferneren Klageantrag, welcher dahin geht : die Bekl.

flaſchen in den Augen des Publikums zugleich den Herſtellungsort zu verurteilen, bei Meidung einer in jedem einzelnen Falle feſt

des Schaumweins bedeutet, ſo iſt jedenfalls die Möglichkeit zuſeßenden Strafe es zu unterlaſſen , auf ihren Etiketten, Hals.

nicht ausgejgloffen, daß bei Schaumweinen, deren Herſtellung fleifen, Kapſelderſdlüſſen , Pfropfen, Preisliſten, Menub, Brief

je zum Teile an zwei verſchiedenen Orten ſtattfindet, durch eine kuverts und dergl. den Ortenamen Reims ohne einen Zuſaß,

beſondere äußerliche Hervorhebung des einen Fabrikationforts der die Herſtellung ihres Fabrikat& in Deutſchland deutlich er.

in den bezüglichen Aufſchriften bei dem konſumierenden Publikum kennbar macht, zu verwenden betrifft, ſo hat das B. G. die

die Auffaſſung hervorgerufen wird, daß der beſonders hervor. Abweiſung desſelben zunächſt damit begründet, daß dieſer Antrag

gehobene Ort der alleinige oder doch der hauptſächlichſte auf eine poſitive Handlung , nämlich auf Beifügung des be

Fabrikationfort jei, je nachdem nämlich durch dieſe Hervorhebung treffenden Zuſaßes zu dem Ortsnamen Reims gerichtet ſei , was

bewirkt wird , daß das Publikum entweder die weniger hervor. der Vorſchrift des § 1 des Wettbewerbgeſeķes nicht entſpreche.

tretende Angabe des anderen Herſtellungsorts überhaupt nicht Dieſe Auffaſſung des Sinne des Antrags wird als unrichtig

beachtet oder doch dieſelbe als eine nur nebenſächliche anſieht. beanſtandet; denn aus demſelben ergibt ſich zur Genüge, daß

Sofern durch dieſe verſchiedenartige Hervorhebung des einen damit lediglich bezwedt wird , der Bekl. die Verwendung des

und des anderen Herſtellung& orts bei dem Publikum eine falſche Ortsnamen8 Reims auf den darin bezeichneten Gegenſtänden zu

Vorſtellung darüber, wo die Herſtellung des betreffenden Schaum . unterſagen , allerding8 nicht dieſe Verwendung jdledythin ,

weing überhaupt oder doch hauptſächlich ſtattfindet, hervor. ſondern nur eine Verwendung ohne den im Antrag angegebenen

gerufen wird, kann darin eine unrichtige Angabe tatſächlicher Zuſaß. Die leßtere Maßgabe hat aber keine ſelbſtändige Be

Art im Sinne des § 1.des Wettbewerbgeſeßeß liegen. Von deutung, ſo daß die Bekl. etwa durch eine entſprechende Ver

dieſen Geſichtspunkten aus hat aber das B. G. den zweiten urteilung verpflichtet würde, unter allen Umſtänden fich eines

Klageantrag und das hierfür in Betracht kommende Beweis- die Herſtellung ihres Fabrikat & in Deutſchland erkennbar

ergebnis nicht geprüft und namentlich in ſeinen angeführten machenden Ausdruđe zu bedienen , auch wenn ſie nicht den Orts.

Erwägungen den Standpunkt der Konſumenten, von dem aus namen Reiind auf ihren Etiketten uſw. gebrauchte. Vielmehr

dieſe Fragen zu beurteilen find , nicht ausreichend berüdſichtigt. bildet dieſe Maßgabe lediglich eine Einſchränkung des auf die

Das B. G. hat die Abweiſung dieſes Klageantrag$ weiter Unterſagung des Gebrauchs des Ortonamens Reims gerichteten

folgendermaßen begründet: Die Verbindung des Worts Reims Antragø , indem hiernach die Bekl. nur dann verpflichtet fein

mit der Firma der Bekl. laſje erkennen , daß nur geſagt ſein ſoll, dieſen Gebrauch zu unterlaſſen, wenn ſie dem Namen Reims

folle , die Firma Habe in Reims ihren Siß. Dieſe Angabe nicht den bezeichneten Zuſaß beifügen ſollte. Es iſt nicht er.

ſei aber wahr. Das Schweigen hinſichtlich der vom Publikum findlich, warum nicht ein auf eine derart beſchränkte Unter

hieraus gefolgerten Tatſache, daß dieſer Ort auch der Fabri- jagung gerichteter Antrag ebenfalls unter die Beſtimmung des

kationsort fei, die Nichtaufklärung über das Gegenteil ſei keine $ 1 des Wettbewerbgefeßes fallen ſollte; denn eß liegt doch ein

unrichtige Angabe , weil eine poſitive Behauptung verlangt werde. entſchiedene Bedürfnis dafür vor, in Fällen, in welchen für

Dieſe Begründung enthält inſofern einen rechtlichen Verſtoß, eine ganz allgemein gefaßte Unterſagung einer Angabe die

alo darin bezüglich der Bedeutung des mit der Firma der Vorausſeßungen des § 1 cit. deshalb nicht vorliegen, weil die

Bekl. verbundenen Worts Neims das entſcheidende Gewicht nicht Angabe nicht unbedingt, ſondern nur unter gewiffen Voraus.

auf die Auffaſſung des konſumierenden Publikums , ſondern auf jeßungen unrichtig iſt, eine durch die Bezeichnung dieſer Vor

die Abſicht gelegt wird , welche die Bekl. bei dem Gebrauche ausſeßungen beidränkte Unterſagung zuzulaſſen. Ein derartiger

dieſes Worts gehabt haben ſoll. Es kommt nicht darauf an, Anſpruch des Verlegten iſt um ſo mehr anzuerkennen , als ja

ob die fragliche Angabe in dem Sinne, in dem die Bekl. fie auch die Gerichte in der Lage ſind, einen auf eine Unterſagung

gemacht hat, richtig iſt, ſondern darauf, ob ſie in dem Sinne, ſchlechthin gerichteten Antrag dann, wenn er ſich zwar in dieſer

in dem das konſumierende Publikum ſie auffaßt, richtig iſt. Allgemeinheit als unbegründet, unter gewiſſen vorausjehbaren

Wenn ferner dieſes Publikum das den Siß der Firma der Vorausſeßungen aber als begründet darſtellt, mit der ſich hieraus

Bekl. bezeichnende Wort Reims zugleich als den Fabrikationsort ergebenden Beſchränkung zuzuſprechen. Das B. G. hat die

des Schaumweins derſelben ſlechthin anſieht, während Reims Abweiſung des nämlichen Klageantrags bezüglich dieſes Plalats ,

jedenfalls nicht der alleinige Herſtellungsort dieſer Ware iſt, fo des Menus und der auf den Preisliſten, Briefbogen , Brief

kann die von dem B. G. vermißte poſitio unrichtige Angabe umſchlägen und Rechnungen der Bekl. befindlidyen Aufdrucke

der Bekt. im Sinne des § 1 des Wettbewerbgeſeßes gerade in damit begründet, daß der Zwed dieſer Gegenſtände bezw . Auf

der durch ſie bewirften beſonderen Hervorhebung des Worts drucke nicht der ſei, den in Deutſchland fertiggeſtellten Schaum

Reims, wodurch die oben dargelegte unrichtige Auffaſſung des wein der Bell. anzupreiſen , ſondern der, auf die in Reims

Publikums über die Bedeutung dieſes Worts hervorgerufen domizilierte Firma V. C. hinzuweiſen , die Schaumwein in

wird, gefunden werden , neben welcher poſitiven Handlung der Frankreich völlig, einſdhließlich des Abziehens auf Flaſchen uſw.

Bekl. die Nichtaufklärung des Publikums über den wahren herſtelle. Dieſen Ausführungen des B. G. liegt die rechts

Sachverhalt ihrerſeits nur als ein nebenjächlider, für die Un- irrtümliche Anſicht zu grunde, daß es bei der Anwendung des
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§ 1 des Wettbewerbgefeßes auf den Zweď der gemachten An . auf Grund der entſprechenden Vorſchriften des Preußiſchen

gaben antomme, während hierfür entſcheidend iſt, wie das fon . Gefeßes vom 13. Juli 1883 'ergangene Urteil des R. G.

fumierende Publikum dieſelben auffaßt. Wenn nach deffen vom 14. Februar 1900 (Entſch. Bd. 45 S. 284 ].) Anders

Auffaffung die hier in Rede ſtehenden Aufſchriften auf den aber würde die Sache dann zu beurteilen ſein , wenn das

Şerſtellungsort des von der Bell. in Deutſchland ver- unrichtig betriebene Zwangsverſteigerungsverfahren, welches zu

triebenen Schaumweint hinweiſen, fo würde die Anwendung dem Ergebniſſe geführt hat , daß der Betl. mit dem Schaden

des § 1 cit. deshalb nicht ausgeſchloffen ſein, weil vielleicht die der Kl. bereichert worden iſt, vom Bell. zu dieſem Zwecke

Betl. mit dieſen Auffdriften lediglich einen Hinweis auf ihr argliftig veranlaßt worden war ; denn in folchem Falle würde

Domizil in Reims bezwedt haben ſollte. Vielmehr würde es dem aus dem Zuſchlage hergeleiteten Einwande des Bell. die

nur darauf ankommen , ob der Inhalt dieſer Aufſchriften for Replit entgegenſtehen, daß der Bekl. der Kl. zur Reftituierung

wie das Publikum ihn auffaßt , richtig iſt. Jedenfalls der ihr entzogenen Rechte verpflichtet ſet. B. c . B., u. b.

hat das B. G. mit ſeiner leşteren Erwägung, namentlich mit 12. Dkt. 03, 138/03 IV.

ſeinein Hinweis auf den in Frankreich völlig fertiggeſtellten Gefeß , betreffend einige Underungen von Beſtim .

Schaumwein der Bekl. die hier berückſichtigte Auffaffung des mungen über das Poftwefen vom 20. Dezember 1899 .

Publikums über die Bedeutung fener Aufſchriften, daß fie 24. Art. 6 Abſ.1 . Bedeutung der veränderten Erſcheinungs

fich nämlich auf den in Deutſchland fertiggeſtellten Schaum . weiſe einer Zeitung.

wein der Bekl. beziehen, nicht verneint. Eine ſolche Verneinung Als die Gefeßgebung des Deutſchen Reichs dazu überging,

würde auch im Hinblid auf die feſtſtehenden Tatſachen einer die Poſtgebühr für den Vertrieb von Zeitungen anderweitig

eingehenderen Begründung bedurft haben. B. c . 6., 1. b. feſtzuſeßen , fam eß ihr darauf an , die Gebühr den Leiſtungen

9. Dkt. 03 , 78/03 II. der Poſt in der Weiſe anzupaffen, daß der von jedem einzelnen

22. 6. Verbreitung einer Behauptung tatſächlicher Art Verleger zu entrichtende Gebührenbetrag dem Werte der für

tann eine üble Nachrebe ſein. den Vertrieb ſeiner Zeitung aufzuwendenden Geſamtleiſtungen

Der § 6 des Gefeßes zur Bekämpfung des unlauteren foweit wie möglich entſprechen ſollte. Die bisherige Berechnung

Wettbewerbet fieht nicht nur den Fall vor, daß jemand eine nach dem von dem Verleger einſeitig feſtgelegten Bezugspreiſe

Behauptung tatſächlicher Art aufſtellt, d. h. einem anderen hatte allſeitig anerkannte Mißſtände hervorgerufen. Unter

gegenüber ale Gegenſtand eigenen Wiffen hinſtellt, ſondern anderen hatten Verleger von Anzeigeblättern, denen es weniger

aud den Fall , daß jemand eine folche Behauptung verbreitet , auf den fich nach dem redaktionellen Inhalt richtenden Zeitungs

d. 5. die Behauptung, die er von einem anderen, dem Auf. preis wie auf die ſich aus der Fülle der Anzeigen ergebenden

ſtellenden, erfahren hat, an einen Dritten weitergibt; auch hierin Einnahmen antam , große zur Vertriebsgebühr in keinem richtigen

tann eine übele Nachrede im Sinne des § 6 enthalten ſein . Verhältnis ftehende Papiermaſſen der Poſt zur Beförderung

$. c. W. , U. v. 16. Dkt. 03, 114/03 II. übergeben dürfen. ( Vergl. die Begründung des Gefeßentwurfs

Zwangsverſteigerungsgeſeß v. 24. März 1897. in den Drudſachen des Reichstages von 1898/99 Bd. 3 Nr. 116

23. 88 37 Ziff. 5, 90. Bedeutung des Zuſchlagøurteils. S. 11 , 12 und Bericht der Reichstagskommiſſion daſelbſt

Die Verbindlichkeit des Bell., das Grundſtüd zu räumen, Bd. 5 Nr. 314 S. 17.) Fortan ſollte ſich deshalb die Zeitungos

bezw . den Mitbefit der Kl. einzuräumen , mußte für die Zu . gebühr auch nach dem Gewicht der Zeitungen richten.

kunft in Wegfal tommen , fobald das Grundſtüd , unter Be. Es ſollte nach dem Entwurf das Gewicht des jeweilig

ſeitigung der dinglichen Rechte der Kl., infolge einer während vorangehenden Zeitraum immer als Maßſtab der Voraus

der Dauer des Prozeffes geſchehenen Zwangsverſteigerung in das beſtimmung des ſpäteren Gewichts verwertet werden . Bei dieſem

unbeſchränkte Allein eigentum deb Bell. überging. Ein Grundſaß iſt aber auch das Gefeß ſelbſt verblieben, obwohl

folcher Eigentumsübergang würde mit Rüdfight auf § 90 und nach den Beſchlüffen des Reichstages die Art und Weiſe der

$ 37 Ziff. 5 del Zwangsverſteigerungsgefeßes an ſich ange. Feſtſtellung des im Vorjahre beförderten Geſamtgewichts ab

nommen werden müſſen. Denn in Gemäßheit des § 37 Ziff. 5 geändert und auch die Möglichkeit der Berichtigung der Gebühren

a. a. D. war an diejenigen Perſonen , welchen ein der Ver . feftfeßung durch die außergewöhnliche Gewichtbermittelung "

ſteigerung entgegenſtehendes Nedt zuſtand, die Aufforde. fortgefallen iſt. Da die Möglichkeit der ſpäteren Richtigſtellung

rung zu erlaffen, vor der Erteilung des Zujūlage die Aufhebung fehlt, tann ſich die einmal feſtſtehende Jahresgebühr nicht mehr

oder einſtweilige Einſtellung des Verfahrens herbeizuführen, dadurch ändern, daß von einem Jahre zum anderen der Verleger

widrigenfalls für das Recht der Verſteigerung8erlös an die Stelle in der äußeren Beſchaffenheit der Zeitung Veränderungen ein .

des verſteigerten Gegenſtandeb treten würde, und nach $ 90 treten läßt, wie beiſpielsweiſe in ihrer Geſtalt, in der Stärke

a. a . D. wird der Erſteher durch den Zufdlag Eigentümer des des Papiers, in der Anzahl der Beilagen , dem Umfange der

Grundſtüđe, ſofern nicht im Beſchwerdewege eine Aufhebung Mitteilungen und Anzeigen und dergl.

des Beſchlufſeß erfolgt. Dieſe legtere Beſtimmung muß auch Wenn aber, wie im vorliegenden Falle, eine Zeitung von

dann Plaß greifen, wenn das Eigentum des zur Subhaſtation einem Jahre zum anderen ihre Erſcheinungsziffer ändert, ſo

geſtellten Grundſtüds in Wahrheit nicht dem Schuldner, gegen beſteht kein geſeßlich vorgeſehener Maßſtab, der bei der Be.

welchen das Zwangsverſteigerungsverfahren eingeleitet war, rechnung der Zeitungegebühr die Anwendung des erſten Saßes

fondern einem Dritten zuſtand. Selbſt der Umſtand, daß der im Art. 6 Abſ. 2 des Gefeßes vom 20. Dezember 1899 er.

Erſteher dieſes Sachverhältnis tannte, ſchließt die Möglichkeit möglicht. Unter dieſer Vorausſeßung aber ſchreibt dieſelbe

eines Eigentumserwerbes nicht ſchlechthin auß. (Bergl. das Gefeßebſtelle in ihrem zweiten Saße die von der Poſt.

.

1
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verwaltung angewandte und vom Bekl. vertretene Berechnungs.

weiſe vor, welche fich nach dem Wortlaut des Gefeßes
Grundlegende Entſcheidungen.

auf neue Zeitungen" bezieht. Nun würde zwar der Begriff Zur Zivilprozeßordnung enthält unſere diesmalige Nummer

der neuen Zeitung ein engerer ſein , wenn man ihn in ſeiner einige bemerkenswerte Entſcheidungen , ſo die Entſch. Nr. 2

literariſchen oder auch in ſeiner verlag &gewerblichen Bedeutung (S. 397), wo die Frage erörtert wird, ob die Ablehnung der

näher zu beſtimmen hatte. Von einem derartigen Standpunkte beantragten Anhörung der Partei im Anwaltsprozeß Reviſions

aus kann allerdings eine ſchon beſtehende Zeitung aus dem grund ſei. Im gegebenen Falle hatte der Prozeßvertreter fidh

Grunde allein , weil ſich ihre Erſcheinungsziffer ändert, nicht bei der Weigerung des Vorſißenden beruhigt, ohne einen Gerichts.

ald neu gelten . Das Gefeß wendet aber den Begriff offen . beſchluß herbeizuführen . Hieraus wurde entnommen , daß fich

fichtlich überhaupt in einem weiteren Sinne an. Es fallen die Partei und ihr Vertreter bei der Ablehnung beruhigen

darunter als ſchlechterding $ miteinbegriffen auch ſolche Zeitungen wollten . Wäre ein Gerichtsbeſchluß herbeigeführt worden , fo

mit völlig unveränderter Erjheinungsweiſe, die erſt neuerding! würde mit Rückſicht auf die zwingende Vorſchrift des § 137

der Poſtverwaltung zum Vertriebe übergeben werden , bis dahin Abſ. 4 3. P. D. ein Reviſionsgrund vorgelegen haben.

aber in den dafür durch § 1 des Reichs- Poſtgefeßes gezogenen Die Entſch. Nr. 3 (S. 397) erörtert wiederholt die Zuläſſig.

Grenzen anderweitig vertrieben wurden . Das Anwendung &gebiet keit einer Urteilszuſtellung an den gemeinſamen Bureauvorſteher

des Saßes wird daher nicht durch den Begriff der neuen Zeitung" mehrerer nebeneinander als Prozeßbevollmächtigte beſtellten An„ .

in ſeiner gemeingewöhnlichen Bedeutung näher beſtimmt, ſondern wälte, und erkennt als unabwendbaren Zufall im Sinne der

es beginnt da , wo bei der Berechnung der Zeitungegebühr die Vorſchriften über die Wiedereinfeßung in den vorigen Stand

im Saße 1 enthaltene Gefeßesvorſchrift verſagt. Trifft dies nicht an, daß der Bureauvorſteher dem Anwalt teine Mitteilung

bei einer Zeitung zu , fo bezeichnet ſie das Gefeß als eine von der Zuſtellung des Urteils gemacht hat. Das Reichsgericht

„neue Zeitung" , indem es die Bedeutung des Worteß nicht fordert mit Recht, daß der Anwalt durch Anordnung geeigneter

aubſchließlich hergebrachten Anſchauungen entnimmt, vielmehr Maßregeln, beſonders rechtzeitiger Attenvorlegung, die erforder

den Begriff für ſeine Zwecke erweitert. Reichopoſtfisku $ c. 3. , liche Rontrolle ausübe.

u. v . 21. September 03, 110/03 IV. Erfreulich ſticht gegen einige formaliſtiſche Entſcheidungen

II. Preußifdhe Lande &geſege. zivilprozeffualer Fragen die Entſch. Nr. 4 (S. 397) ab, die den

Stempelſteuergejef v . 31. Juli 1895 . Saß aubſpricht, daß der Antrag, eine Sache als Ferienfache zu

25. Tarifſtelle 73 . Die Beſtätigung der Erklärung, behandeln, auch ſtill weigend dadurch geſtellt werden könne,,

Bureaugehülfen könnten Zahlungen annehmen uſw. , begründet daß der Antragſteller Umſtände anführt, auf welchen ſich ohne

teine Pflicht zu Entrichtung des Vollmachtsſtempels. weiteres das praktiſche Bedürfnis einer noch innerhalb der Ferien

Der Kl. hatte dem Amtsgericht angezeigt, daß er dem ergehenden Entſcheidung ergibt. Es handelte fich um Wieder.

Bureauperſonal die Ermächtigung erteilt hätte, in den ihnen einfeßung in den vorigen Stand wegen Nichterledigung eines

übertragenen Zwangsvollſtreckungsfaden gültig über Zahlungen Armenrechtegeſuche in den Gerichtsferien.

der Schuldner zu quittieren, ſowie Verlegung der Verſteigerunge. Die Entich. Nr. 6 (S. 308 ) läßt fich über das Verhältnis der

termine und Zurücknahme der Zwangsvollſtreckung zu bewilligen Vollſtredungsgegenklage des § 767 3. P. O. zu der auf negative

und traf dann auch die Einrichtung, am Schluffe eines jeden Feſtſtellung des Anſpruchs gerichteten Feſtſtellungsklage aus und

Zwangsvollſtreckungsauftrags den Gerichtsvollzieher von den vor. erörtert dabei das Verhältnis der Feſtſtellungsklage zur Leiſtungs

bezeichneten, ſeinen Angeſtellten R. und 6. erteilten Befugniffen klage überhaupt ſowie den Fall gleichzeitiger Möglichkeit einer

in Kenntnis zu ſeben. Die Klage auf Rüdzahlung der von Feſtſtellungsklage und einer anderen , nicht auf Leiſtung ge .

dem Stempelfiskus geforderten Vollmachtsſtempelbeträge iſt von richteten Klage.

allen Inſtanzen abgewieſen worden. Auf den Entſcheidungs- Nach § 25 Abſ.1 9. G. B. haftet der Abernehmer eines

gründen: Von Vollmachtserteilungen unterſcheidet der Abf. 5 Þandelsgeſchäfts für die alten Geſchäftsſchulden, wenn er die

der Tarifſtelle 73 , Schriftſtüde, in welchen jemand einem dritten alte Firma weiterführt, ſofern nicht eine entgegenſtehende Ver .

gegenüber erklärt, daß er einem anderen die Vornahme einer einbarung in das Sandelsregiſter eingetragen und bekannt ge.

Angelegenheit rechtlicher Natur aufgetragen habe" . Solche macht oder dem Gläubiger von dem bisherigen Schuldner oder

Erklärungen ſind nach dem Abſ. 5 der Tarifſtelle 73 dem Voll. ſeinem Nachfolger mitgeteilt iſt. In der Entſch. Nr. 15 (S. 401)

machtſtempel nicht unterworfen , außer wenn die beiden Er. wird die Anwendung des allgemeinen Regiſterprinzip8 (5. G. B.

forderniffe zuſammentreffen , daß die Verlehrsfitte in dieſen § 15 Abſ. 1 ) auf dieſe Vorſchrift abgelehnt. Es tann fich der

Fällen eine Vollmacht erfordert und daß durch das Schriftſtück Nachfolger alſo nicht darauf berufen , daß die Vereinbarung der

die förmliche Vollmacht erfeßt werden ſoll. Dazu wird er. Haftungsausſchließung dem Gläubiger auf andere Weiſe bekannt

wogen : Nach der Feſtſtellung des B. R. feien die fchrift. geworden ſei.

lichen Erklärungen nur driftliche Rundgebungen der bereits Die Entſch. Nr. 17 (S. 402) betrifft die vertragswidrige

vorher erteilten Vollmachten und es beſtehe in W. nicht eine Ausfüllung eines Blanto -Atzepts und behandelt im Anſchluß

Verkehrsjitte dahin , daß in Fällen der vorliegenden Art eine an die bisherige Rechtſprechung die unbefugte Einfügung des

Vollmacht erfordert werde. St. c . S. , U.v. 16. Dkt. 03, 228/03 VII. Domizilvermerts durch den Nehmer des Blanto-Atzepts .

S. S. Beiträge zu der Auslegung des Haftpflichtgefeßes bieten

die Entſch. Nr. 18 und 19 (S. 403). Namentlich iſt die leßt.

bezeichnete Entſcheidung von Intereſſe, welcher als Tatbeſtand

.
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zu grunde liegt ein Zuſammenſtoß zwiſchen einem Straßenbahn. In Entid . Nr. 277 (Beil. S. 125) handelt es fich um

wagen und einem Tandem und bei der es ſich um den Anſpruch eine Kombination zwiſchen dem Rechte des Kaufvertrags und
desjenigen Tandemfahrers handelt, der die Leitung und Richtung dem der Gütergemeinſchaft. Eine Zuſicherung des verkaufenden

des Tandems ſeinem Vordermann überlaſſen hat. Ehemannes, die ohne Einwilligung der Frau erfolgte, iſt nicht

Durch Art. 9 des E. G. 3. H.G. B. iſt die die Konkurrenz. als Teil des Kaufvertrags und nicht nur gegenüber der Frau,

klauſel regelnde Vorſchrift des § 133 f Gew . D. in Über- ſondern auch gegenüber dem Manne als unwirkſam erachtet.

einſtimmung mit 8.74 46. 1 und 3 H.O. B. eingeführt In Entſch. Nr. 278 (Beil. S. 125) wird die Einwirkung

worden. Während der $ 74 H. G. B. auf Grund des art.' 1 des während eines Prozeſſes zwiſchen dem Grundſtüdseigentümer

des E. G. 3. H. G.B. bereits am 1. Januar1898 in Kraft und dem Mieter erfolgenden Grundſtücksverkauf& auf daš prozeß .

getreten iſt, wird die Geltung des § 133f Gew. D. in der rechtliche und materiele Verhältnis erörtert.

Entſch. Nr. 20 (S. 404) erſt für den 1. Januar 1900 an. Die Entſch. Nr. 280 ( Beil. S. 125) ſtellt als Regel für

erkannt und die rückwirkende Kraft dieſer Vorſchrift auf vorher die Schadenserſappflicht aus ſchuldhaftem Handeln Voraus,

zur Entſtehung gelangte Dienſtverhältniſſe verneint. ſehbarkeit des Schadens durch den Täter auf, weil ihm anderen

Die Entſch . Nr.21 (S.405) enthält wichtige Grundfäße falls eine Außerachtlaſſung der im Verkehr erforderlichen Sorg

zur Anwendung der Vorſchriften über den unlauteren Wett- falt und darum ein Verſchulden nicht vorgeworfen werden könne,

bewerb. ohne daß indes erforderlich ſei , daß der Täter ſchon eine genaue

In der Entſch. Nr. 23 (S. 406) werden die bereits nach Vorſtellung von dem Umfange des Schadens gewonnen hätte

dem Pr. Immobiliarzwangsvollſtreckungegeſeß angenommenen oder hätte gewinnen können.

Grundſäße über die Bedeutung des Zuſchlags auf das geltende În praktiſcher Weiſe wird in der Entid . Nr. 282 (Beil.

Reichsrecht übertragen, indem als Regel hingeſtellt wird, daß der S. 126) für das fächfiſche Recht, aber darüber hinaus von

Erſteher Eigentum auch dann erwirbt, wenn er wußte, daß der Bedeutung, ausgeſprochen, daß die Eintragung einer Vor

Shuldner nicht Eigentümer des gut Verſteigerung ſtehenden merkung ſtatt eines Widerſpruche, bezw . die Eintragung eines

Grundſtüds jel. folchen Rechtsbehelfs an einer falſchen Stelle im Grundbuche

Die diesmalige Beilage Nr. 14 bringt eine Entſch. Nr. 258 nicht geeignet iſt, die Wirkſamkeit der Sicherungsmaßregel zu

(Beil. S. 117), welche ſich gegen einein Entſch. des R. G. beeinfluſſen.

Bd. 48 S. 63 abgedructe Entſcheidung des 5. Senats richtet, Von alltäglicher Bedeutung iſt die Entſch. Nr. 284 ( Beil.

nach der alle in Art. 184 des E. G. 3. B. G. B. erwähnten S. 127) über die Beſchränkung des von dem Manne der Ehe.

Rechte, welche zur Zeit des Inkrafttretens des B. G. B. nicht frau , die ſich tatſächlich des Ehebruchs ſchuldig gemacht hat, zu
eingetragen waren, in Wegfall kommen ſollten . gewährenden Unterhalte auf das Maß des Notdürftigen .

In Entſch. Nr. 260/61 (Beil. S. 117 f.) wird der Begriff Die Entſch. Nr. 287 (Beil. S. 128) bietet einen Beiſpiels .

des verfaſſungsmäßigen Vertreters im Sinne des § 31 B.G.B. fall für die Anwendung des neuen Pflichtteilbrechts auf den

geprüft und dieſe Stellung dem Stationsvorſteher bei der außerordentlichen Pflichtteilsanſpruch , wenn der Erbfall nach

preußiſchen Staatsbahn und dem Straßenkontrolleur einer Stadt. dem 1. Januar 1900, die Schenkung des Erblaſſero aber vor

gemeinde nach den konkreten Verhältniſſen abgeſprochen. dieſem Zeitpunkt und zu einer Zeit erfolgte , wo für die

Die Entſch . Nr. 262/63 (Beil. S. 119) beziehen fich auf Pflichtteiløberechtigte die Möglichkeit eines Pfliciteilsrecte noch

die Frage über Beſtandteil und Zubehöreigenſchaft. nicht gegeben war. N.

In der Entich. Nr. 264 (Beil. S. 119) handelt es ſich um

den Verkauf eines Grundſtüds, bei deffen Abſchluß der Käufer

fich im Irrtum über den Ertrag des Grundſtüde befand. Die Meu erſdienrne, bei der Redaktion ein

vorgelegte Ertrageberechnung enthielt rigtig die einzelnen Poſten , gegangene Büdyer.

war aber dennoch im Endergebnis falſch, weil eine Subtraktion
( Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten .)

anſtatt einer Addition untergelaufen war. Ein Irrtum wurde

angenommen, zwar nicht in Anſehungder einzelnen Audgabe
62. Geſetſammlung, Verlag von Franz Siemenroth, Berlin :

beträge, aber bezüglich des Geſamtergebniffes, welches dem Käufer Bd. 6. Dr. E. Neukamp, Die Gewerbeordnung.

ein falſches Bild des Grundſtücksertrags gegeben habe.
17. Derſelbe , Geſeß , betr. Kinderarbeit in gewerblichen

Betrieben.

Die Entſch. Nr. 265 ( Beil. S. 120) behandelt den Irrtum
63. Siegmund Schloßmann , Der Jrrtum über weſentliche Eigen :

in der Preiskalkulation als Irrtum im Beweggrund; fie enthält ſchaften der Perſon u. der Sache nach dem B. G. B. Jena 1903,

ferner wertvolle Ausführungen über den Unterſchied des Ver- Guſtav Fiſcher.

ſtoßes gegen die guten Sitten und gegen den vornehmen Sinn . 64. Dr. H. Lößl , Juriſtiſcher Grenzverkehr. Wien 1903, 3. Eiſens

und die fog. Kulanz. ſtein & Co.

Die Wichtigkeit des § 254 B. G. B. zeigt fich in dem
65. Dr. J. Robler , Berliner Juriſtiſche Beiträge. Berlin 1903,

Anſwellen der ihn betreffenden Rechtſprechung. In dieſer
R. v. Deckers Verlag (G. Schend). 1. Heft: A. Hellwig ,

Nummer ſind nicht weniger als 6 Entſcheidungen Nr.267-272
Das Aſylrecht der Naturvölker .

(Beil. S. 121 f.), welche dieſe Vorſchrift behandeln. Es fei
66. Dr. K. Heinsheimer , Das deutſche B.G.B. und das Badiſche

Recht. II. Bd . 3. Lfg . Karlsruhe 1903. G. Braunſche Hof:
namentlich auf die beiden Entſch. Nr. 270/71 (Beil. S. 122 f.) budbruderei.

hingewieſen . In der lektgenannten Entſcheidung wird die Frage 67. Dr. P. Riedinger , Der Beſiß an gepfändeten Sachen. Breslau

geſtreift , ob der den Gläubiger vertretende Rechtsanwalt 1903, Wilhelm Koebner ( Baraſch & Rieſenfeld ).

verpflichtet iſt, das ihm von dem Gerichtsvollzieher über.

ſandte Pfändungeprotokoll auf die geſebliche Ausführung der
Zeitſchriften .

Pfändung hin nachzuprüfen. Der Rechtsanwalt wird jedenfalls 15. Archiv für Strafrecht und Strafprozeß. 49. Jahrg. 1. u. 2. Heft.

für verpflichtet erachtet, dann die erforderlichen Maßregeln zu
Berlin 1902, R. v . Deckers Verlag (G. Schend ).

ergreifen, wenn ihm Verſtöße des Gerichtsvollziehers bei der
16. Annalen des Deutſchen Reichs für Geſepgebung, Verwaltung

Zwangsvollſtreckung bekannt geworden find.
und Volkswirtſchaft. Þeft 5–10. München 1903, F. Schweißer

Verlag ( Arthur Sellier ).

Die Entſch. Nr. 275 ( Beil. S. 124) verneint die Wirkſam 17. Öſterreich. Zentralblatt f. d. Juriſt. Praxis, 1903 Juli u .
feit einer Aufrechnungserklärung, die für den Fall abgegeben Auguft. Wien, Morig Perles.

wird , daß der Erklärende demnächſt Schuldner des anderen 18. Archiv für Strafrecht und Strafprozeß. 50. Jahrgang. 1. u.

Teiles werden ſollte ; Entid . Nr. 276 ( Beil. S. 124) bejaht 2. Heft. Berlin 1903, R. von Deckers Verlag (G. Schend ).

die Zuläſſigkeit der Abtretung fünftiger Forderungen . ( Fortſeßung folgt .)

:
.

Für die Redaktion verantw.: Rechtsanwalt Dr. jur. Þugo Neumann in Berlin . Druck: W. Moeſer Buchdruckerei in Berlin S. 14 .

Dieſer Nummer liegt bei : Beilage 14 der Juriſtiſchen Wochenſchrift.
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Die „Einreichung“ des Notfriſtichriftſakes bei dem Gegenſtand ihrer amtlichen Tätigkeit mache. Zur Erlangung„ '

Gerichtsſchreiber.
dieſes Zwedes iſt es erforderlich, daß die Behörde die tatſächliche

Gewalt über das Schriftſtück erlangt. Dies kann ſie nur in

Dr. jur. utr. et rer. pol . Adam , Gerichtsaffeffor, Berlin.
der Weiſe, daß ſie ihren Willen auf die Entgegennahme des

Zu den Neuerungen, welche das Geſeß , betreffend Ande. Schriftſtüdes richtet. Die Einreichung iſt daher erſt alsdann

rungen der Zivilprozeßordnung, vom 17. Mai 1898 anläßlid vollzogen , wenn die Behörde das ihr angebotene Sdriftſtück an.

der Einführung des Bürgerlichen Geſezbuche brachte, gehört die genommen hat. Da hiernach eine Willensbetätigung der Behörde

Beſtimmung, daß bei Einreichung eines die Notfriſt wahrenden vorliegt, die Behörde aber an fich keine phyſiſche Perſönlichkeit

Sdriftſabes bei dem Gerichtsſchreiber die Wirkung der auf iſt ( auch wenn ſie, wie z. B. der preußiſche Landrat oder die

Parteiantrag durch Vermittelung des Gerichtsſchreibers erfolgten Staatsanwaltſchaft, durch einen Einzelbeamten dargeſtellt wird) ,

Zuſtellung auf den Zeitpunkt der nicht zwei Wochen vor der ſondern eine an fich handlung8unfähige abſtrakte Dienſtſtelle, ſo

Zuſtellung zurüdliegenden Einreichung zurückdatiert wird (8 207 ergibt ſich daraus für die Organiſation der Behörde die Not.

Abſ. 2 3. P. D.) . Dieſe als Ausnahme gedachte Beſtimmung wendigkeit, diejenige Perſon zu bezeichnen, durch welche die Be.

hat praktiſch eine überraſchend große Bedeutung erlangt. Denn hörde ihren Willen, die eingehenden Schriftſtücke entgegen

da gleichzeitig § 166 Abſ. 2 auch für den Anwaltsprozeß die zunehmen , rechtswirkſam äußern kann. Mit der Entgegennahme

Befugnis gewährte; hinſichtlich der Zuſtellungen, durch weldie des Schriftſtücks durch die empfangsberechtigte Perſon iſt die

eine Notfriſt gewahrt werden ſoll, die Vermittlung des Gerichte. Einreichung bei der Behörde vollzogen, nicht aber ſchon mit der

ſchreibers in Anſpruch zu nehmen, iſt es dahin gekommen, daß Niederlegung des Schriftſtück in den Briefkaſten der Behörde ,

auch in Anwaltsprozeſſen die weitaus größte Anzahl der in die durch die Anbringung des Briefkaſtens nicht den Willen ,

Frage kommenden Schriftfäße, insbeſondere der Berufunge jedes darin niedergelegte Schriftſtúď prüfungslos entgegen .

ſchriften auf dem in 207 Abſ. 2 eröffneten Wege zugeſtellt zunehmen , bekundet hat. *)

werden . Hierbei hat fid nun herausgeſtellt, daß - ſo klar wie Dieſelben Grundfäße gelten bei der Einreichung eines

die gejeßlichen Beſtimmungen abgefaßt zu ſein ſcheinen – ihre Sdriftſtückes bei einem Beamten ; auch hier iſt die Einreichung

Anwendung doch mannigfach zu erheblichen Meinungsverſchieden . erſt vollzogen, wenn der Beamte oder die ihm hierfür zuläſſiger.

heiten unter den Beteiligten Anlaß gegeben hat, Meinunge. weiſe beſtellte Hülfskraft das Schriftſtüc entgegennimmt.

verſchiedenheiten , welche zu um ſo leidenſchaftlicheren Debatten Das Gefeß ſchreibt nun ſchlechthin vor, daß die Einreichung

führten, als von der Entſcheidung öfters der Verluſt eines Rechts- bei dem Gerichtsſchreiber zu erfolgen hat, und zwar bei dem

mittels abhängig war. Zumeiſt dreht ſich der Streit um die

Frage, wann ein Schriftſaß als „bei dem Gerichtsſchreiber ein.
*) Bei einzelnen Gerichten, z. B. bei dem Rammergerichte, ſoll

gereicht" anzuſehen iſt. allerdings die Übung beſtehen , daß die Schriftſtücke, welche nach Schluß

Zur Beantwortung dieſer Frage muß auf die Bedeutung der Bureauſtunden bis zum nächſten Morgen in den Briefkaſten der

des Wortes „ einreichen “ zurüdgegangen werden. *) Behörde hineingelegt werden, noch mit dem Präſentationsſtempel des

Die Einreichung eines Schriftſages bei einer Behörde er- vorhergehenden Tages verſehen und als geeignet erachtet werden, die

folgt zu dem Zwecke, daß die Behörde von dieſem Schriftfaße,
an dieſem Tage ablaufende Rotfriſt zu wahren . Dieſer Übung

ſoweit er ihr Reffort betrifft, Renntnie nehme und ihn zum
würde offenbar die Anſchauung zu grunde liegen, daß der Beſißwille

der den Briefkaſten anbringenden Behörde zu vermuten iſt. Das

Oberverwaltungsgericht ( Preuß. Verwaltungsbl. Bd . XIX S. 313)

*) Nach Abfaffung dieſes Auffaßes iſt eine Abhandlung will dieſen Willen ſogar mit einer Verpflichtung der Behörde,

von dem früheren Senatspräſidenten beim Oberverwaltungsgericht jedes ihr zur Verfügung geſtellte Schriftſtüc auch entgegenzunehmen ,

W. G. R. Dr. Jebens über „ Präſentatum , Brieftaſten und andere begründen. Eine ſolche allgemeine Berpflichtung dürfte ſich idowerlich

Empfangseinrichtungen bei den Behörden“ im Preuß. Verw.- BI. erweiſen laſſen . Die Übung des Kammergerichts würde ſid, vielmehr

Bd. 24 S. 773 ff. erſchienen, auf die hier kurz verwieſen ſei. nur aus dem Geſichtspunkt der Billigkeit erklären laſſen ,
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Gerichtsſchreiber des Prozeßgerichtet. Daß das Gefeß damit Hieraus folgt, daß die Übergabe des Schriftfaßes an einen

eine beſtimmte Perſon habe bezeichnen wollen , erſcheint aus .
Unterbeamten , Portier, Kaſtellan, Botenmeiſter und dergl. nidt

geſchloſſen . Denn bei faſt allen Prozeßgerichten ſind mehrere genügt. Ferner genügt aber regelmäßig auc nicht die Über

Perſonen als Gerichtsſchreiber beſchäftigt, ſo daß für die Partei gabe an einen Juſtizanwärter oder Aftuar. Denn die Übergabe

eine Ausſcheidung ohne irgend welche nähere Merkmale unmöglich muß nach der Gefdäftsordnung an einen „ Gerichtsſdreiber"

iſt. Der Sinn dieſer geſeßlichen Beſtimmung iſt vielmehr, daß erfolgen. Gerichtsſchreiber iſt aber nur, wer gemäß § 6 des

das Schriftſtü & bei der Gerichtsſchreiberei, dem Bureau Gefeßes vom 3. März 1879 (G. S. S. 99) dazu ernannt

des Gerichtes, einzureichen iſt. Dieſe iſt keine ſelbſtändige Ben iſt; Juſtizanwärter können aber mangels der Bedingungen des

hörde neben dem Gerichte, ſondern ein Organ desſelben und § 1 a. a . D. nicht ernannt werden. Hingegen hat der Juſtiz

bildet mit demſelben, wie § 154 Saß 1 G. V. G. ergibt, ein miniſter auf Grund des § 9 a. a . D. in der Gerichtsſchreiberei.

einheitliches Ganzes ; daran wird dadurch nichts geändert , ordnung vom 17. Dezember 1899 den Fall zugelaſſen , daß bei

daß der Gerichtsſchreiber in einer Reihe und zwar bedeutender vorhandenem Bedürfniß auch Aktuare, Juſtizanwärter und

Fälle ſelbſtändig zu entſcheiden hat, wie denn auch ſeine Stellung Kanzleibeamte, leptere unter beſtimmten einſchränkenden Voraus

hierbei als ein Drgan des Gerichte in $ 576 3. P. D. dadurch ſeßungen, mit der einſtweiligen Wahrnehmung von Gerichts

zum Ausdruck gelangt, daß gegen feine Entſcheidungen erſt ſeine ſchreibergeſchäften beauftragt werden können ; in dieſem Falle können

Behörde , das Gericht als ſolches angerufen werden muß , ehe ſie ſelbſtverſtändlich auch im Rahmen ihres Auftrages Schrift

der Beſchwerdeweg eröffnet iſt. ſtüde entgegennehmen. Die gleichen Säße finden auf Referendare

Hieraus folgt , daß die Einreichung außer bei dem Gerichts. Anwendung. Die aus der Klaſſe der Militäranwärter hervor.

ſchreiber auch bei dem Gerichte ſelbſt, alſo insbeſondere durch gegangenen Gerichtsſchreibergehülfen (Affiſtenten ) ſtehen hingegen

Übergabe an den Richter perſönlich erfolgen kann , wie dies auch mit der Maßgabe des Art. 131 des Preußiſchen Geſebes über

bei der Beratung der Gefeßesvorlage in der Reichstagskoınmiſſion die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. September 1899 (G. S.

(Drucj. des Reichstags Nr. 240 S. 2086/87 des 3. Anlagebandes S. 249) den Gerichtsſchreibern gleich.

der Seſſion 1897/1898 ) ausdrücklich auf Anfrage eines Mitgliedes Eine Beſchränkung der empfangsberechtigten Beamten hin .

ohne Widerſpruch von dem Regierungsvertreter bezeugt worden iſt. Richtlich der Zeit und des Ortes , an welchem ſie die Befugnis

Im übrigen iſt es Aufgabe der Organiſation der Gerichte ausüben können, findet fich in der Geſchäftsordnung nicht. Das

und Gerichtsſchreibereien, diejenigen Perſonen zu bezeichnen , gegen iſt nach dem allgemeinen Beamtenredyt die Verpflichtung

welche zur Entgegennahme der an das Gericht und die Gerichts- zur Entgegennahme von Shriftſtüden , alſo zur Vornahme

ſchreiberei eingebenden Sendungen befugt find. Reichsrechtliche einer Amtshandlung, grundfäßlich auf die Dienſtſtunden “) und die

Vorſchriften für die Landesgerichte beſtehen hierüber nicht; denn Amtsräumlichkeiten beſchränkt. § 3 der Geſchäftsordnung fügt nun

§ 154 G. V. G. überläßt die Geſchäftseinrichtung der Gerichte noch die weitere Beſchränkung hinzu , daß der perſönliche Verkehr

ſchreibereien bei den Landesgerichten (und nur von den Preußiſchen des Gerichtsſchreiber8 mit dem Publikum auf beſtimmte Sprech.

Gerichten ſoll hier die Rede ſein , da die diesbezüglichen vom ſtunden beſchränkt werden kann . Der Gerichtsſchreiber iſt dem .

Reichskanzler für das Reicegericht erlaſſenen Beſtimmungen nicht nach befugt , einen Schriftſaß außerhalb ſeiner Amtsräume, z. B.

veröffentlicht find) der Landesjuſtizverwaltung. 8 68 des preußiſchen in ſeiner Wohnung oder an einem ſonſtigen Ort, zu jeder be .

Ausführungsgeſeßes zum G. V. G. vom 24. April 1878 übertrug liebigen Zeit entgegenzunehmen; eine Verpflichtung, dies zu

dann dieſe Befugnis weiter an den Juſtizminiſter. In Auß. tun , beſteht für ihn nicht; er kann daher die Entgegennahme

führung des § 68 hat dann der Juſtizminiſter zuleßt im Jahre eines in ſeiner Abweſenheit in ſeiner Wohnung niedergelegten,

1899 (am 26. , 27. und 29. November) Geſchäftsordnungen für von ſeiner Frau angenommenen Schriftſtückes noch nachträglich

die Gerichtsſchreibereien der Amts. , Land- und Oberlandesgerichte ablehnen. Da demnach regelmäßig die Einreichung eines Rechts.

erlaffen ; aus dieſen Geſchäftsordnungen heraus iſt die Frage zu

entſcheiden, welche Perſonen zur Empfangnahme von Schreiben
beſondere § 6 Abſ. 5 und 6 ebenda. Da hiernach die Empfang

an das Gericht und an die Gerichtsſchreiberei befugt find.
nahme dieſer Sendungen ausſchließlich durch einen ridhterlichen

Beamten zu erfolgen hat, können unliebſame Verzögerungen entſtehen .
In dieſen Ordnungen heißt es übereinſtimmend in $ 5 :

Es empfiehlt ſich daber, bei drohendem Ablauf der Notfriſt den

Sendungen an das Gericht werden, wenn ſie verſchloſſen ein
Nechtsmittelſchriftſaß, falls er durch die Poſt dem Gericht zugehen ſoll,

gehen, von dem Vorſißenden der Gerichtsabteilung, an die ſie als gewöhnlichen Brief abzulaſſen , was nicht ausſchließt, daß

adreſſiert ſind, ſonſt von dem Vorſtandsbeamten des Gerichtes der Brief „durch Eilboten “ beſtellt werden kann.

(aufſichtsführender Richter, Präſident) geöffnet , im Falle der *) Daran ändert auch § 3 Ziffer 4 der Gerichtsſchreiberei

Behinderung aber von deren Vertreter ; außerdem kann ein bes ordnungen nichts ; denn dieſe Beſtimmung betrifft nur das Verhältnis

ſtimmter Beamter, auch ein Gerichtsſchreiber (wohl meiſt der des Gerichtsſchreibers zu ſeiner vorgeſepten Aufſichtsbehörde, nicht

Oberſekretär) mit der Vertretung allgemein beauftragt werden .
aber zum Publikum. Die Aufſichtsbehörde iſt daher befugt , den

Offene Sendungen an das Gericht und alle Sendungen an die
Gerichtsſchreiber zu verpflichten , in beſonderen Fällen Schriftfäße

Gerichtsſchreiberei find von dem Gerichtsſchreiber der bezeichneten
auch nach Schluß der Dienſtſtunden entgegenzunehmen . Sieht die

Behörde (was die Regel ſein dürfte) im Intereſſe der Beamten davon

Abteilung (Rammer, Senat) und mangels einer Bezeichnung
ab, jo fehlt auch im eiligſten Falle eine Pflicht des Beamten zur

von dem erſten Gerichtsſchreiber in Empfang zu nehmen. *)
Empfangnahme. Verweigert der Gerichtsſchreiber entgegen ſeiner

Pflicht die Empfangnahme, ſo kann dies zum Verluſt des Rechts :

* ) Wegen Poſtſendungen mit Wertangabe vergl. § 6 der ges mittels führen. Jedoch kann nach § 233 3. P. D. Abhülfe ge

dachten Ordnungen, wegen eingeſchriebener Poſtſendungen ing : ſchaffen werden.

1

1

1
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mittelſchriftfaßes noch am Tage des Ablauf der Friſt nach Zur Teſtamentsvollſtreckung.

Schluß der Dienſtſtunden unmöglich iſt, iſt die Behauptung auf
Von Amtsrichter Dr. Lafrenz , bamburg.

geſtellt worden, daß in der feſtlegung dieſer Dienſtſtunden, ſoweit

fie die Möglichkeit, einen Schriftſaß einzureichen, beſchränken, 1. Das nach § 1981 B. G. B. den Nachlaßgläubigern

eine dem Geſeße widerſprechende Beſchränkung der Rechtsmitteln zuſtehende Recht auf Anordnung der Nachlaßverwaltung will der

friſt liege. Dieje Anſicht iſt rechtsirrig. Denn die Gerichte Kommentar von Pland-RitgenKommentar von Pland-Ritgen – Vorbem. 58 zu 8 2197 –

ſind öffentliche Anſtalten des Staats zum Zwecke der Rechts- jenen Gläubigern auch dann gewähren , wenn der Nachlaß der

pflege; öffentliche Anſtalten üben aber zum Zwede der Auf- Verwaltung eines Teſtamentsvollſtreckers unterliegt und Grund
rechterhaltung ihres geordneten Ganges Gewalt über alles zu der Annahme beſteht, daß durd das Verhalten des Voll ,

Fremde aus , was ſich in die Anſtalt behufs ihrer Benußung ſtreders die Befriedigung der Nadlaßgläubiger aus dem Nadlaß

hineinbegeben hat ; vermöge der Anſtaltsgewalt wird auch die gefährdet werde. Zur Begründung wird angeführt, daß man

Ordnung feſtgeſtellt, nach welcher die Anſtalt ihre Nußungen die Vorſdrift des § 1981 Abſ. 2 von dem Erben ſinngemäß auf

gewährt. Beſtimmt alſo z . B. die Zivilprozeßordnung , daß die den Vollſtrecker übertragen müſſe, da dein Gläubiger mit dem

Berufungsfriſt einen Monat beträgt und daß dieſe Friſt mit Recht, die Entlaſſung des Vollſtreckers zu beantragen , nicht immer

dem leßten Tage abläuft, ſo iſt dies immer mit der Beſchrän- geholfen ſei. Dieſe Erwägung dürfte nicht geeignet ſein , eine

kung zu verſtehen , die ſich aus der dem Gerichte als öffentlicher derartige Übertragung des gegen den Erben gegebenen Shuß.

Anſtalt verliehenen inneren Ordnung für die Einreichung der mittelt zu rechtfertigen. Schon die Tatſache, daß in den

Berufung noch während des leßten Tages der Friſt ergibt. Protokollen der Komm. II eine ſolche Möglichkeit nicht erörtert

Es ſind dies allgemein gültige, aus dem Weſen der öffentlichen wird , ſpricht gegen die Zuläſſigkeit. Als die Komm. II in der

Anſtalt entſpringende Säße des öffentlichen Rechtes (vergl. die erſten Leſung über den Antrag verhandelte, an die Konkurs.

ſehr intereſſanten Ausführungen bei Otto Mayer , deutſch. Ver. eröffnung über das Vermögen des Vollſtreckers fQlechthin das

waltungsrecht 88 51 , 52) , die einer beſonderen gefeßlichen Grund- Erlöſchen des Amtes zu knüpfen Prot. S. 7048 –, hob

lage nicht bedürften. Für die Gerichte iſt dieſe Grundlage aber zum man hervor, der Konkurs ſei keineswegs ſtets verjduldet, mithin

Überfluß noch in den 88 154 G. V. G. und 68 A. G. z . G. V.O. aud nicht in allen Fällen geeignet, das Vertrauen zu demz

enthalten, auf Grund deren die Geſdhäftøverhältniſſe der Ge. Vollſtrecker zu erſchüttern ; aus dieſem Grunde könne er wohl

richtsſchreibereien durch Verfügung des Juſtizminiſters zu häufig Anlaß zur Übjeßung des Vollſtreckers geben, dürfe aber

regeln find. nicht ohne weitereß das Amt zum Erlöſchen bringen. Die

Zum Schluß ſei noch auf 5 Nr. 3 der Geſchäfts- Komm. II gewährte danach den Nachlaßgläubigern das Schuß.

ordnungen hingewieſen. Hiernach kann der VorſtandsbeamteHiernach kann der Vorſtandsbeamte mittel der Nachlaßverwaltung. Hätte fie nun dieſe auch dann

des Gerichte nach dem örtlichen Bedürfniſſe von den oben dar zulaſſen wollen, wenn in der Perſon des Vollſtreckers jene Vor.,

gelegten Beſtimmungen über die empfangsberechtigten Beamten ausſeßungen vorliegen , deren Vorhandenſein in der Perſon des

abweichende Beſtimmungen treffen. Dieſe Beſtimmung ermächtigt Erben die Verwaltung nach den Beſchlüffen der Komm. II recht

den Vorſtandsbeamten des Gerichts insbeſondere zur Beſtellung fertigen ſollte, ſo hätte es nahe gelegen, bei den Beratungen

eines Beamten für die Entgegennahme ſämtlicher Sendungen irgendwie hervorzuheben, daß nunmehr der Konkurs des Voll.

an das Gericht, alſo insbeſondere zur Einrichtung ſogenannter (trecerð nicht nur zu ſeiner Ubfeßung , ſondern auch zur Nachlaß.

Briefannahmen. Db durch dieſe Beſtimmung der Juſtizminiſter verwaltung den Anlaß geben könne. Es wird aber in den

den Vorſtandsbeamten hat ermächtigen wollen , auch Unterbeamte Protokollen wie in der Denkſchrift Mugdan V S. 853 -

für die Entgegennahme von Schriftſtücken zu beſtellen , kann ſtets nur betont , daß man in dem Recht auf Nachlaßverwaltung

zweifelhaft ſein . An der Befugnis des Miniſters hierzu iſt den Gläubigern das beneficium separationis, das Mittel ge

nicht zu zweifeln. Denn wie bereits oben erwähnt, iſt die währen wolle, den Nachlaß von dem übrigen Vermögen des

Beſtellung des empfangsberechtigten Beamten eine Frage der Erben auch außerhalb des Konkurſeß abzuſondern, falls aus der

Drganiſation, über welche gemäß § 68 A. G. z . G. V. G. der Vermiſchung beider Vermögensmaſſen Nachteile zu beſorgen

Miniſter frei zu beſtimmen hat. Es iſt jedoch nicht anzunehmen, ſeien . In der zweiten Leſung wurde beantragt, das Nachlaß.

daß der Miniſter das in disziplinärer Richtung immerhin nicht gericht zu verpflichten , bei Vorhandenſein eines Vollſtreckers ſtets

unbedenkliche Experiment hat zulaſſen wollen , Unterbeamten ein dieſen zum Nachlaßverwalter zu beſtellen , falls der Erbe eß ver.

Geſchäft von der Bedeutung, wie es die Empfangnahme von lange. Der Antragſteller hob hervor, daß zwar ſchon nach den

Friſten wahrenden Prozeßſchriften iſt, zu übertragen ; denn in bisherigen Bejdlüffen der Vollſtrecker Verwalter werden könne ;

den beiden dem Abjaš 3 des § 5 vorangehenden Abfäßen wird jeine Beſtellung werde vielfach praktiſd ſein und deshalb müſſe

ausdrücklich betont, daß der empfangsberechtigte Beamte, welcher der Vollſtrecker verpflichtet werden, das Amt des Verwalters zu

durch ſein Präſentat eine öffentliche Urkunde (in Sinne des übernehmen und das Gericht folle verpflichtet werden, ihn ohne

§ 415 3. P. D. Abſ. 2) über die Zeit des Eingangs des Schrifte Rücfidht auf ſeine perſönliche Eignung auf Antrag des Erben

ſtüds bei Gericht ausſtellt, mindeſtens die Qualifikation eines

Gerichtsſdreiber8 haben ſoll. *)
Bd. XXII S. 22 und Bd. XXXI S. 4 ff. verwieſen. Inſoweit die

Entſcheidung in Bd. XXII von den vorſtehenden Ausführungen ab

* ) Soweit ſich zur Zeit überſehen läßt, entſpridht die hier vors zuweichen ſcheint, beruht dies darauf , daß das Urteil den Fall der

getragene Anſicht der Rechtſprechung des Reichsgerichts; es ſei hier Wiedereinſeßung in den vorigen Stand mit der Frage nach der Friſt

auf die Entſcheidungen in Strafſachen , Samml. Bd. X S. 76 ff., zeitigkeit der Beſchwerde ohne äußerliche Trennung zugleich behandelt.
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zum Verwalter zu beſtellen - Prot. S. 8749 — Der Antrag Vollſtreders geſtellt iſt, die Ermeſſen „ ſeine Sörante finde

fand Widerſpruch und wurde zurückgezogen ; die Protokolle ergeben an der Willenseinigung der Erben ; es habe nur inſoweit zu

aber nicht, daß von irgend einer Seite der naheliegende Ein- entſcheiden, als eine Einigung unter den Erben nicht erzielt

wand erhoben wäre, es könne gerade die Perſon des Vollſtreders werde" . Mit Recht weiſen Pland . Ritgen - Anm . 2 e zu-

den Grund zur Anordnung der Verwaltung bilden . $ 2204 – bereits darauf hin , daß Meiſcheider anſcheinend den

Laſſen ſich hiernach irgendwelche Momente für die Annahme, Fortgang der Verhandlungen der Komm. II überſehen hat. Es

daß das Gefeß die von Pland - Ritgen vertretene Erſtreckung erhielt nämlich auf Grund jener erſten Erörterungen der (tebige)

gewollt habe, nicht anführen , ſo kann ſie nicht mit dem bloßen $ 2204 in der Redaktionskommiſſion den Zuſaß - Prot. S. 8319,

Hinweis darauf , daß ſie den Intereſſen der Nachlaßgläubiger Mugdan S. 665 — : „ Der Vollſtrecker hat, wenn die Erben:

dienlich ſei , gerechtfertigt werden . Eine Lücke iſt im Gefeß nicht über eine beſtimmte Art der Auseinanderſebung einig find, dem

vorhanden. Iſt das Verhalten des Vollſtreders derart, daß es Willen der Erben Folge zu geben. “ Bei der erneuten Beratung

die Befriedigung der Gläubiger gefährdet, ſo liegt regelmäßig Prot. S. 8321 – wurde der Antrag geſtellt, dieſen Zuſaß

ein wichtiger Grund zur Entlaffung vor ; die Feſtſtellung dieſer zu ſtreichen , doch wurde dieſer Antrag zunächſt abgelehnt. In

Tatſache wird aber bei einem Antrag auf Entlaffung nicht mehr der zweiten Leſung wurde der Antrag aber wiederholt und nun

Zeit in Anſpruch nehmen , als wenn fie infolge eines Antrag drang er durch. Als Gründe führen die Protokolle - S. 8746 ——

auf Anordnung der Nachlaßverwaltung erforderlich wäre. Kann an : „ Die geſtrichene Vorſchrift . . . beruhe weſentlich

die vorhandene Gefährdung die Entlaſſung nicht rechtfertigen , ſo auf der praktiſchen Erwägung , daß die Erben nach Beendigung

mögen die Gläubiger fich jener Mittel bedienen, mit welchen der Teſtamentevollſtreckung doch, fofern fie einig ſeien , eine den

normalerweiſe Gefährdungen entgegengewirkt wird, nämlich der Anordnungen des Erblaffer zuwiderlaufende Verteilung der

Klage event. einſtweiliger Verfügungen. Wollte man anerkennen , Nachlaßgegenſtände vornehmen könnten . Um die Weitläufigkeiten

daß die Analogie die hier bekämpfte Erſtreckung des gegen den abzujqneiden , die ſich aus dem ſpäteren Umtauſche der zunächſt in

Erben gegebenen Shußmittels zu begründen vermöge, ſo gäbe Gemäßheit des Teſtaments den einzelnen Erben zugewieſenen Gegen.

man der Rechtſprechung ein weittragendes Mittel zur Ausdehnung ſtände ergeben würden , habe man dem Teſtamentsvollſtrecker gegen-.

von Rechtsnormen . Es wäre doch z . B. nicht abzuſehen, warum über dem einmütigen Willen der Erben die Hände gebunden. Dies

man nicht etwa unter den gleichen Vorausſeßungen dem Gläubiger widerſpreche jedoch der dem Teſtamentsvollſtreder durch die Be.

das Recht auf Nachlaßkonkurs einräumen ſollte ! idlüffe der zweiten Leſung grundfäblich gegebenen Stellung, nach

Raum mit Recht wird von Pland - Ritgen als zuſtimmend der er kraft eigenen Rechte die Anordnungen des Erblaſſers zur

Eccius (bei Gruchot, Bd. 43 S. 620) zitiert. Eccius erörtert Ausführung zu bringen habe. " Hiernach iſt klar, daß bei An.

dort, daß auch im Falle der Teſtamentsvollſtredung der Erbe nahme der jebigen Faſſung des § 2204 die Komm . II beabſichtigte,

die Nachlaßverwaltung beantragen könne und bemerkt : Ein den Erben ein Recht, durch Beſchlüſſe die Art der Auseinander.

verſtändiger Richter werde den Teſtamentsvollſtreder zum Nachlaß. feßung zu beeinfluſſen , nicht zu gewähren. Dieſer Abſicht

verwalter ernennen , wenn nicht bei dieſem eine die Nachlaß . entſpricht auch das Gefeß : Eine Abhängigkeit des Vollſtreckers

gläubiger ſchadigende Verwaltung anzunehmen ſei. „Daß, wenn von der Willen der Erben iſt an keiner Stelle ausgeſprochen,

folde Schädigung zu befürchten iſt, der Nachlaßgläubiger dag insbeſondere nicht bezüglich der Auseinanderſeßung; ſeine volle

Recht haben muß, auf Anordnung der Verwaltung unter gericht. Unabhängigkeit gilt deshalb auch für die Auseinanderſeßung.

lider Aufſicht zu drängen, leuchtet ein. " Der Sinn dieſes Maßgebend iſt für den Vollſtreder allein der Wille des Erblaſſers,

Saßes iſt nicht ganz klar. Daß Eccius unter drängen " die und als ſolchen unterſtellt das Gefeß bezüglich der Art der

Stellung eines Antrags bei dem Nachlaßgericht gemeint habe, Auseinanderſeßung eben in Ermangelung beſonderer Anordnungen

iſt nicht wahrſcheinlich; es kann daran gedacht ſein , daß der des Teſtaments die Vorſchriften der 88 2042 ff.

Gläubiger den Erben zur Stellung des Antrags jolle drängen Pland-Ritgen wollen aber in einem Punkte den Willen der

können , etwa mit der Androhung, daß , wenn der Erbe den Erben entſcheiden laffen. „ Bindende Wirkung “ , heißt es in

Antrag unterlaſſe, hierin der Gläubiger ein dem $ 1981 Abſ . 2 Anm. 2e zu § 2204 , „ iſt gegen die Regel dem Beſchlufſe der

B. G. B. entſprechendes Verhalten des Erben erblicken werde. Erben beizulegen , ſich in Anſehung des Nachlaffes überhaupt

Selbſtverſtändlid iſt zuzugeben , daß , wenn der anweſende Erbe nicht auseinanderzuſeßen, ſondern in Erbengemeinſchaft zu bleiben,

untätig den Vollſtrecker in ſeinem gefährdenden Verhalten ge- denn nach § 2042 haben die Erben nur ein Recht auf Aus.

währen läßt, hieraus unter Umſtänden der Gläubiger das Recht einanderſeßung , hieran ſoll aber der $ 2204 nichts andern . “

auf Nachlaßverwaltung herleiten kann. Dieje Anſicht ſcheint mir irrig . Wenn $ 2042 fagt: „Jeder

2. Nach § 2204 hat der Teſtamentsvollſtreder bei Vor. Miterbe kann jederzeit die Auseinanderſeßung verlangen" , ſo muß

handenſein mehrerer Erben unter ihnen nach Maßgabe der allerdinge aus der Faſſung des § 2204 abgeleitet werden , daß

88 2042-2056 die Auseinanderſeßung zu bewirken , ſofern nicht dieſes Recht der Miterben hat erſeßt werden follen durch die

- $ 2208 – der Wille des Erblaſſers entgegenſteht . Mei- Pflicht des Teſtamentsvollſtreckers. „ Der Teſtamentsvollſtrecker

cheider, S. 490 und Froimhold , Erbrecht, Anin . 2 zu § 2204 bat , ... die Auseinanderſebung unter ihnen nach Maßgabe der

lehren, daß der Vollſtrecker von den Vorjchriften der 88 2042-2056 88 2204— 2056 zu bewirken " !SS — Dies heißt doch : Der

inſoweit abzuweichen habe, als die Miterben ſelbſt über eine Vollſtreder hat die Pflicht zur Auseinanderſeßung. Er muß

andere Teilung ſich einigen. Meiſcheider zitiert S. 492 die in auseinanderſeßen , weil dies der Wille des Erblaſſers iſt ; nach

den Protokollen der Komm . II S. 7073 befindliche Bemerkung, dem – unterſtellten – Willen des Erblaſſers erfolgt die Art

wonad) ſelbſt, wenn die Verteilung in das billige Ermeffen des der Auseinanderſegung nach Maßgabe der 88 2042 - 2056,
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und der Wille der Erben kann den Willen des Erblaffers nicht gegen den Nichterben wie gegen den Erben wird der Vollſtrecker

brechen . Nach dem Gefeß iſt die Außeinanderſeßung eine der ſeine Klage auf Überlaffung des Befißes darauf ſtüßen können ,

wichtigſten Aufgaben des Vollſtreders, und der Erblaffer, welcher daß er ſeine Verfügungsmacht und die Zugehörigkeit der Sache

dem Vollſtreder die geſeßlichen Befugniffe zuweiſt, gibt dadurch zum Nachlaß darlegt; der Stellung des Vollſtreders dürfte es

als ſeinen Willen zu erkennen , daß die Erbengemeinſchaft nicht entſprechen, wenn man auf dieſe Klage die Regeln der rei

dauern , ſondern gerade durch den Vollſtrecker zur Auflöſung vindicatio entſprechend anwendet.

gebracht werden ſoll. Es wäre doch recht inkonſequent, wenn 4. Der $ 2200, nach welchem das Nachlaßgericht einen Voll

das Gefeß den Erben jeden Einfluß auf die Art der Auseinander, ſtreder ernennen kann, wenn es in dem Teſtamente darum erſucht

ſeßung genommen , ihnen aber die weit erheblichere Macht verliehen wird, iſt von der Komm. II eingefügt. Der anfängliche Antrag

hätte, die Auseinanderſeßung gänzlich abzulehnen oder jederzeit lautete : „Hat der Erblaſſer ... das Nachlaßgericht um Er

zum Stillſtand zu bringen. Die Materialien geben auch keine nennung eines Vollſtreckers erſucht, ſo hat dasſelbe ... zu

Anhaltspunkte für die Annahme, daß der 8 2204 in dem von ernennen . “ Das hat" wurde durch ,kann " erfeßt mit der

Planck-Ritgen vertretenen Sinne zu leſen ſei . Wenn es zu Begründung : eß „ dürfe bei der Möglichkeit einer grund- und

$ 2204 in den Prot. S. 7072 heißt: Die Mehrheit erklärte zwedloſen Anordnung des Erblaffers teine unbedingte Verpflichtung

fich mit den Anträgen einverſtanden , ſoweit fie die Auseinander . des Gerichte , einen Vollſtrecker zu beſtellen , ſondern nur eine

feßung zu den regelmäßigen Aufgaben des Vollſtreckers rechnen ; durch pflichtmäßiges Erineffen bedingte Befugnis desſelben an.

man war der Meinung , daß dies der mutmaßlichen Willens. erkannt werden ," Mugdan V S. 645. Hiernach iſt nicht zu

meinung des Erblaffers entſpreche" , - fo zeigt ſich auch hier,ſo zeigt ſich auch hier bezweifeln , daß das Gericht die Ernennung vorzunehmen ver

daß man Recht und Pflicht zur Auseinanderſeßung lediglich auf pflichtet iſt, wenn pflichtmäßiges Ermeſſen die Annahme begründet,

den Willen des Erblaffers zurückführte. Iſt dies aber der daß die Ernennung berechtigte Intereſſen fördert.

Fall, dann kann der Beſchluß der Erben , ſich nicht auseinander Nach Planck-Ritgen Anm. 3 zu § 2200 joll nun eine

zu feßen , eine Wirkung nicht haben. Hinſichtlich der Art der Verfügung, durch welche der Antrag eines Beteiligten auf

Auseinanderſebung heben Pland- Ritgen mit Recht hervor, man Ernennung eines Volſtreckers abgelehnt wird, um debwillen der

könne aus der dispoſitiven Natur der in § 2042 angezogenen Beſchwerde nicht unterliegen , „weil es an einem zur Einlegung

88 752—754 nicht folgern , daß eine abweichende Vereinbarung derſelben Berechtigten fehlt (f. § 20 Abſ. 1 freiw . G. u. dazu

der Erben auch dem Teſtamentsvollſtrecker gegenüber wirkſam D. S. 17 u . 18) . " Das Landgericht Hamburg hat in einer

wäre : die gleiche Erwägung ſpricht aber auch gegen die direkte Entſcheidung vom 12. Sept. 1901 die Beſchwerde eines Erben ,

Anwendung des Abſ. 1 $ 2042 ; die imperative Faſſung des deffen Antrag auf Ernennung eines Vollſtreckers abgelehnt war,

§ 2204 verbietet die Auslegung, daß nur „jeder Miterbe jeder- für zuläſſig erklärt mit der Begründung , man dürfe den § 20

zeit die Auseinanderſeßung verlangen“ , der Vollſtrecker mithin freiw. G. nicht ſo eng auffaſſen , wie bei Planck-Ritgen geſchehen.

von Amts wegen die Auseinanderſeßung überhaupt nicht betreiben Man müſſe annehmen , daß auch die Erben ein Recht auf die

könne. Die Vorſchrift des § 2208 : „Der Teſtamentsvollſtrecker Ernennung haben , wenn nach pflichtmäßigem Ermeſſen deren

hat die in den 88 2203—2206 beſtimmten Rechte nicht, 10. Vorausſeßungen vorliegen ; eine Ablehnung bei ſolcher Saclage

weit anzunehmen iſt, daß ſie ihm nach dem Willen des Erblaſſere ſtelle fich deshalb als eine Verfügung dar , durdy welche ein

nicht zuſtehen ſollen “ hätte ſicherlich einen entſprechenden Zufas Recht der Erben beeinträchtigt werde. Dieſe Erwägungen dürften

erhalten, wenn man auch dem Willen der Erben die Macht zutreffen. Der Pflicht des Nachlaßgerichts korreſpondiert ein

hätte beilegen wollen , das Recht - und die Pflicht — zur Xus . Recht der Beteiligten auf Vornahme der gebotenen Handlung

einanderſeßung aufzuheben . - Die hier vertretene Anſicht deint - fo auch Joſef Komm. f. freiw . G. G. 8 20 Anm. b u. Buſch

auch Endemann zu teilen , der Lehrb. d . bürg. R. III S. 244 3. f. 3. P. 28 S. 302 und dies Recht wird durch die Ab

bemerkt, der Vollſtreder ſei „ vollkommen unabhängig geſtellt. lehnung der Ernennung beeinträchtigt. Hält man dies Recht

Beſchlüſſe der Erben binden ihn in keiner Weiſe" . nicht für gegeben , ſo können doch andere Redite durch die Ab.

3. Die Tragweite der Vorſchrift des § 2205 wonach der lehnung „ beeinträchtigt“ werden. Wenn etwa die Erben unbekannt
Volſtreder berechtigt iſt, den Nadlaß in Befit zu nehmen , kann find oder deren Legitimation ſehr umſtändlich ſein würde , ſo

fraglich erſcheinen. Als ſelbſtverſtändlich wird gelten , daß der würde durch die Ablehnung einem antragſtellenden Nachlaß.

Vollſtrecker nur ein Anrecht hat auf ſolchen Beſiß , wie er dem gläubiger ſeine Rechtsverfolgung erheblich erſchwert und auch

Erblaſſer zuſtand; war alſo z . B. der Erblaffer nur mittel. dieſe Wirkung würde als „ Beeinträchtigung“ fich darſtellen. In

barer Befißer, jo kann auch der Vollſtrecker nur mittelbaren dieſem Sinne ſpricht auch eine Entſcheidung des D. L. G.

Beſiß verlangen. Hat ein Nichterbe ſich den Beſiß von Nachlaß. Braunſchweig vom 28. 9. 1901 – Entſch. in Angel. d. freiw .

fachen verſchafft, ſo wird der Vollſtrecker die dem Erben zuſtehenden G. , zuſammengeſt. i. Reichsjuſtizamt Bd. II S. 209 — fich aus :

Einzelklagen anſtellen können . Zweifelhafter iſt, welchen Regeln „ Beeinträchtigt“ (sc. im Sinne § 20 freiw . G.) „wird aber

die gegen den Erben anzuſtrengende Slage auf Überlaffung des ein Recht nicht erſt dann, wenn dasſelbe nach ſeinem Inhalt eine

Beſißes unterſteht. Wenn etwa der Erbe eine Sache von dem Schmälerung erfährt , ſondern ſchon dann , wenn ſeiner Geltends

Erblaſſer gemietet hatte, ſo iſt zwar dies Rechtoverhältnis erloſchen machung und ſofortigen Realiſierung Hinderniſſe bereitet werden,

und auf den Erben iſt der volle Beſiß übergegangen . Trojdem wie ſolche bei einer Verweiſung auf den weitläufigen koſtſpieligen

dürfte der Erbe dem Vollſtrecker entgegenhalten können , daß der und unſicheren Weg des Projefied der Fall iſt." Noch weiter

Vollſtrecer nur Anſpruch auf den mittelbaren Befis habe und geht der Beſchluß des D. L. G. Sena vom 1. 12. 1900 – S. A.

daß ihm gegenüber der Erbe zum Befiß berechtigt ſei. Sowohl 56 S. 383 — ; Gegen eine Verfügung, durch welche die Ein.

I
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1
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leitung des Auseinanderſeßungsverfahrens (8 86 ff. freiw . G. G.) Es iſt auch eine unbillige Härte gegen die Mutter, lektere

angeordnet wurde , beſchwerte fich eine Miterbin mit Erfolg , in . vor die Alternative zu ſtellen, entweder die Koſten des Unter

dem ſie das Erbrecht des Antragſtellers beſtritt. Aus den halte für die Zukunft allein zu tragen , oder das Kind , obwohl

Gründen : ,Die Beſchwerdeführerin iſt zu der weiteren Beſchwerde es der Natur nach der Mutter viel näher ſteht als dem Vater ,

berechtigt, weil ihre Rechte durch die Verfügung des Landgerichte diefem allein überlaſſen zu müſſen. Dazu kommt, daß auf

beinträchtigt werden , feiten des Vaters häufig Eigennuß die Triebfeder iſt, wenn er

Birkenbihl G. f. G. Anm. 2e zu § 27 felbſt das Kind in Pflege zu nehmen beantragt.

inſofern ſie dadurch gegen ihren Willen in ein gerichtliches Ver- Die Motive weiſen hier auf preußiſches Recht hin .

fahren hineingezogen wird , das ihr gewiſſe Pflichten auferlegt Gemeint find die Vorſchriften der $$ 621 ff. II. 2 A. L. R.8

und bei deren Verſäumung ſie mit Nachteilen bedroht (S$ 91 , 93 Dort iſt geſagt :

G. f. G. ) . " Die Beeinträchtigung des Erbrechts der Befdwerde- § 621. Die Verpflegung und Erziehung des Kindes

führerin wird alſo darin erblickt, daß ſie ihr Recht in einem nicht bis nach zurückgelegtem vierten Jahre muß in der Regel der

gewollten Verfahren zu vertreten genötigt wird. Mutter auf Koſten des Vatert überlaffen werden .

Zwar iſt in der Reichstagskommiſſion zur Beratung des § 622. Nach zurückgelegtem vierten Jahre hängt es von

freiw. G. G. , in welcher die jeßige Faſſung des § 20 lebhaft der Wahl des Vaters ab, die Verpflegung und Erziehung

angefochten wurde , von einer Seite hervorgehoben worden, nach des Kindes ſelbſt zu beſorgen, oder ſie der Mutter auf ſeine

dem Sprachgebrauche des B. G. B. (88 1004 , 1027) bedeute Koſten ferner zu überlaſſen .

der gewählte Ausdruck (beeinträchtigt), daß ein unmittelbarer 8 623. Will die Mutter die Erziehung und Ver .

Eingriff in das Recht, eine direkte Verlegung vorliegen müffe, pflegung des Kindes auf ihre alleinigen Koſten übernehmen ,

ſo daß nur dann eine Beſchwerde gegeben ſein würde, wenn eine fo hat der Vater kein Recht zum Widerſpruche.

ſolche Verleßung wieder beſeitigt werden ſolle. Die Materialien $ 624. findet das vormundſdaftliche Gericht, daß dem

ergeben aber nicht, daß der Vertreter des Bundesrats oder die Vater ohne Beſorgnis eines Nachteils für das Kind , die Er

Mehrheit der Kommiſſion dieſer Auffaſſung zugeſtimmt hatten , ziehung nicht anvertraut werden könne , ſo kann es dieſelbe

und das Geſet ſelbſt nötigt nicht zu dieſer engen Begrenzung . auf Koſten des Vaters der Mutter übertragen .

Beeinträchtigen heißt doch nur : nachteilig beeinfluſſen , Grimm Nach dieſen Beſtimmungen hatte im Gebiete des A. L. R.

gibt es wieder mit nocere, injuriam facere, - vergl . Shulßen. der Vater bis zum 4. Lebenojabre des Kindes ſeiner Alimentations

ſtein in Bujdh' 3. f. 3. P. 25 S. 219. Sowerlich wird ſich pflicht durch Entrichtung einer Geldrente zu genügen . Von daBuſch f

ein Gläubiger finden , der , wenn er genötigt würde , einen an konnte er die Verpflegung und Erziehung des Kindes ſelbſt

fälligen Anſpruch etwa 6 Monate lang nicht geltend zu machen , beforgen und zu dem Zwecke deſſen Herausgabe verlangen .

erklärte, er fühle fich dadurch nicht ,beeinträchtigt“ . Grundſätlich Weigerte die Mutter die Herauêgabe ohne Grund, ſo ging dem

wird hiernach dem Nachlaßgläubiger, aus denſelben Erwägungen Kinde der Anſpruch auf Unterhalt gegen den Vater verloren .

aber auch dem Erben , das Recht der Beſchwerde nicht abgeſprochen Weigerte ſie ſich nicht grundlos , fo wurde ihr die Verpflegung

werden dürfen. und Erziehung des Kindes belaffen ; der Vater blieb verpflichtet,

die Alimente in Geld fortzuentrichten. Als gerechtfertigten

Grund aber konnte die Mutter nur vorſchüßen, daß dem Vater,

Behält der Vater eines vor dem 1. Januar 1900
ohne Beſorgnis eines Nachteils für das Kind, die Erziehung

außerehelich geborenen Kindes das ihm in den nidt anvertraut werden könne. Die Prüfung , ob die Weigerung

SS 622 ff. II. 2 A. L. R. gewährte Recht, das der Mutter eine gerechtfertigte war, fiel dem Vormundſchafts

Kind nach zurüdgelegtem 4. Lebensjahre in eigenerichter zu, der über ſie unter Ausjchluß des Rechtswegs entſchied .

Kam es alſo in einem Rechtsſtreite auf die Feſtſtellung an ,
Erziehung und Verpflegung zu nehmen?

ob die Weigerung der Mutter eine gerechtfertigte ſei, ſo hatte
Von Amtsrichter J. Fride , Stettin.

fie den Bejdluß des Vormundſchaftsrichters beizubringen . Der

Nach den Vorſchriften des B. G. B. in $$ 1708, 1710 Prozeßridhter war an ihn gebunden.

iſt der Vater eines unehelichen Kindes verpflichtet, dem Kinde cfr. Rehbein & Reincke, Anm . zu § 621 ff. II. 2 A. 2. R.

bis zur Vollendung des ſechszehnten Lebensjahres den der Dieſe Rechtslage fand das B. G. B. bei ſeinem Inkraft

Lebensſtellung der Mutter entſprechenden Unterhalt durch Ent- treten im Gebiete des A. L. R. vor. An der Hand des Art. 208

richtung einer Geldrente zu gewähren . E. G. Ž. B. G. B. iſt zu prüfen, ob an ihr ſeit dem Inkraft

Die Motive bemerken hierzu – Mugdan Bd. 4 S. 477 -- : treten des B. G. B. Änderungen eingetreten find.

Die Alimente ſollen durch Entrichtung einer Geldrente Der Art. 208 beſtimmt für unſere Frage :

gewährt werden . Die Vorſchrift dient zur Vermeidung von Die redytliche Stellung eines vor dem Infrafttreten des

Streitigkeiten über die gehörige Erfüllung der Unterhaltspflicht. Bürgerlichen Gefeßbuchs geborenen unehelichen Kindes

Dem unehelichen Vater im Anſdluſ; an eine größere Zahl von beſtimmt ſich von dem Inkrafttreten des Bürgerlichen

Rechten insbeſondere an das Preußiſche und Sädyſide Recht, Gefeßbuchs an nach deſſen Vorſdriften ; ... für die

die Befugnis zu geben , das Kind, nadidem es die erſten Lebens Interhaltspflicht des Vaters bleiben jedoch die bisherigen

jahre zurückgelegt hat , ſelbſt in Pflege zu nehmen , iſt im Gelege maſsgebend.

Intereſſe der Erziehung des Kindes nicht als angemeſſen zu Die Motive zum E. G. zitiert nach Mugdan Bd. 1

erachten . S. 104 - bemerken hierzu :



XXXII . Jahrgang. Juriſtiſche Wochenſchrift.
415

„ Wird die Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters in II. 2 A. L. R. regeln die Unterhaltspflicht des Vaters und

Anſehung eines vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeß. legen ihm generell die Koſten des Unterhalts auf , mit der

buchs geborenen Kindes im allgemeinen nach bisherigen Rechten einzigen Ausnahme, daß falls die Mutter die Erziehung und

beurteilt , ſo kann es unbedenklich auch bei der in einzelnen Verpflegung des Kindes auf ihre alleinigen Koſten übernehmen

Rechten fich findenden Sonderbeſtimmung bewenden , nach welcher wil, der Vater kein Recht zum Widerſpruch hat. (8 623. )

dem Vater das Recht zuſteht, das Kind , nachdem es die erſten Der ihm obliegenden Unterhaltspflicht kann der Vater aber

Lebensjahre zurückgelegt hat , ſelbſt in Pflege zu nehmen nach § 622 dadurch Genüge leiſten , daß er nach zurücgelegtem

und dadurch ſeiner Unterhaltspflicht zu genügen . Der Umſtand vierten Lebensjahre das Kind zu ſich nimmt und bei fid unter.

allein, daß das B. G. B. die Gewährung eines ſolchen Rechte hält. Statt alſo der Mutter oder dem Vormunde des Kindes

mit den auf das Wohl des Kindes zu nehmenden Rüdſichten das zum Unterhalte dieſes erforderliche Geld auszuzahlen , kann

für unvereinbar erachtet hat , kann eine abweichende Regelung er das Kind zu fich nehmen. Dieſe Übernahine in eigene Ver

nicht rechtfertigen . Es iſt auch nicht zu beſorgen, daß aus dem Pflegung erſeßt mithin die Gewährung des Unterhalts und ſtellt

Fortbeſtehen des fraglichen Rechtes gegenüber dem Er- fich als eine Art der Erfüllung dieſer dem Vater obliegenden

ziehungerechte der Mutter oder des Vormundes Schwierigkeiten Pflicht dar.
und Verwickelungen ſich ergeben könnten . Soweit nach bisherigem In dieſem Sinne ſprechen ſich auch die Motive zum

Rechte dem Vater das Recht entzogen werden kann, iſt die Entwurf des Einführung & geſebes (S. 299) ausdrücklich aus

Entziehung ſelbſtverſtändlich auch fünftig zuläſſig ."
( vergl. auch Fuchs in Gruchots Beiträgen Bd. 44 S. 49,

Wiſſenſchaft und Rechtſprechung haben zu der Frage desgl. Niedner, Einführungøgeſeß zum B. G. B. S. 326) .

Stellung genommen. Beſonders find heranzuziehen þabicht, Es gilt alſo in dieſer Beziehung das bisherige Recht weiter.

Pland und die Entſcheidung des Kammergerichts bom Wenn der Beſchwerdeführer fidh demgegenüber auf die SS 1631

12. Februar 1900 in Fohow Bd. 19 S. 41 .
und 1707 des B. G. B. bezieht, ſo kann einmal der $ 1631

Habicht, Fragen der Übergangszeit 2. Aufl. , bemerkt überhaupt nicht in Frage kommen , da er von der elterlichen

S. 628 : Über den Umfang der Unterhaltspflicht des Vaters, Gewalt ſpricht, und der Mutter die elterliche Gewalt über ihre

ſowohl dem Betrag der Leiſtungen wie der Zeit nach und unehelichen Kinder nicht zuſteht. Der § 1707 gewährt der

darüber, ob dem Vater oder der Mutter an erſter Stelle die Mutter nur das Recht und die Pflicht, für die Perſon des

Unterhaltspflicht obliegt , entſcheiden die bisherigen Geſete. unehelichen Kindes zu ſorgen . Dieſes Recht iſt der Mutter ſeit

Ebenſo bleibt unberührt das in mehreren Landesgeſeßen dem 1. Januar 1900 allerding8 auch für die vor dieſem Zeit

dem Vater eingeräumte Redt, anſtatt der Mutter Unterhalts- punkte geborenen Kinder gegeben . Die Kolliſion, die ſich hier

beiträge zu leiſten, das Kind in eigene Pflege zu nehmen . aus anſcheinend mit dem beſprochenen Rechte des Vaters ergibt,

Plands Meinung geht in Anm. c zu Art. 208 dahin : iſt tatſächlich indeſſen nicht vorhanden. Die Mutter kann das

Abf. 3 : Die Maßgeblichkeit des bisherigen Rechts gilt ferner Recht vielmehr jederzeit geltend machen. Tut ſie dies aber, ſo

für den Inhalt , das Maß und die Dauer des Unterhalte. Hört die Pflicht des Vaters, das bei der Mutter befindliche

anſpruche, für das Verhältnis des unehelichen Vaters zu der Kind zu unterhalten, auf, da dieſe nach den bisherigen , zufolge

Unterhaltspflicht der Mutter und der mütterlichen Verwandten, Art. 208 E. G. in Kraft gebliebenen , geſeßlichen Vorſchriften

für die Art der Gewährung des Unterhalts z. B. für die Frage, nur für den Fall gegeben iſt, daß das Kind noch nicht vier

ob der Vater berechtigt iſt, das Kind ſelbſt aufzuziehen. Jahre alt iſt, oder daß die Erziehung des Kindes dem Vater

( Fahrb. d. St. G. 19 S. 41. Rechtſpr. 2 S. 88, 3 S. 1.) ohne Beforgnis eines Nachteile für dagjelbe nicht anvertraut

Abf. 5 : Wenn übrigens der Vater von der nach dem obigen werden kann. (So auch Habicht S. 458.) (Gemeint iſt

aufrecht erhaltenen Befugnis, das Kind zu ſich zu nehmen und es erſte Auflage.)

ſelbſt zu erziehen , Gebrauch machen will, jo braucht fich Eine ſelbſtändige Prüfung der Frage führt zunächſt zu der

dies die Mutter nicht gefallen zu laſſen ; denn nach Art. 208 Feſtſtellung, daß das Preußiſche Ausführungogeſeß zum B. G. B.

Abſ. 1 Saß 1 mit ss 1707 , 1631 des B. G. B. ſteht die keine Entſcheidung trifft. Im Art. 89 werden zwar unter 10

Sorge für die Perſon des Kindes ihr zu . Das Kind verliert die in Rede ſtehenden Beſtimmungen des A. L. R. aufgehoben,

jedoch durch die Weigerung der Mutter den Unterhaltsanſpruch jedoch mit der Einſchränkung, daß hierdurch die Übergangs

gegen den Vater.
vorſchriften anderer Gefeße nicht berührt werden . Solde

In dem von Planck angezogenen Beſchluſſe des Kammer- Übergangåvorſchriften gibt aber gerade Art. 208 E. G. 3.

gerichts iſt Johow Bd. 19 S. 43 f. ausgeführt :
B. G. B.

Der Art. 208 des E. G. Z. B. G. B. beſtimmt, daß zwar Ferner iſt idwerwiegend genug - feſtzuſtellen, daß nach

die rechtliche Stellung eines vor dem Intrafttreten das B. G. B. den mitgeteilten Motiven zum jeßigen Art. 208 die Abſicht obs

geborenen unehelichen Kindes ſich von dem Inkrafttreten des gewaltet hat , es für die vor dem 1. Januar 1900 geborenen

B. G. B. an nach deſſen Vorſchriften richtet, daß aber für die unehelichen Kinder bei den Beſtimmungen des § 621 ff. II. 2

Unterhaltspflicht des Vaters die bisherigen Geſeke maßgebend A. L. R. zu belaſſen, angeblich weil aus dem Fortbeſtande diejer

bleiben. Es fragt ſich deshalb, ob das im $ 622 II. 2 dem Vater eingeräumten Rechte gegenüber dem Erziehungsrechte

A. L. R. gegebene Recht des Vaters , nach zurückgelegtem vierten der Mutter Schwierigkeiten und Verwidelungen nicht zu be .

Lebensjahre des Kindes die Verpflegung und Erziehung des ſorgen ſeien.

Kindes ſelbſt zu beſorgen , als Teil der Unterhaltspflicht an. Es fragt ſich aber, ob dieſe Abſicht der Motive im Gefeße

zuſehen iſt. Dieſe Frage aber muß bejaht werden . Die 98 621 ff. ſelbſt ihren klaren , unzweideutigen Ausdruck gefunden hat.
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Der Abſ. 1 des Art. 208 E. G. zerfällt in zwei Halbfäße. Nirgendo tritt dies klarer hervor als in unſeren Be.

Der erſte bildet die Regel , der zweite die die Regel aufhebende ſtimmungen der 88 621 ff. A. L. R. , wo nicht von einer Ver.

Ausnahme. pflegung allein die Rede iſt, ſondern von einer Verpflegung und

Im Regelfaße wird die rechtliche Stellung eines vor dem Erziehung.

1. Januar 1900 geborenen unehelichen Kindes dahin beſtimmt, Sit die Unterhaltspflicht in Art. 208 hiernach nur als die

daß fie fich von dem Inkrafttreten des B. G. B. an nach deffen Pflicht des Vaters aufzufaſſen, dem Kinde durch Geldzahlung

Vorſchriften richten ſoll. oder in natura den Unterhalt zu gewähren, ſo folgt, daß bei den

Das B. G. B. ſelbſt gibt unter dem Titel : „ Rechtliche durch Urt. 208 aufrechterhaltenen Gefeßen nur an ſolche Gefeße

Stellung der unehelichen Kinder" img 1707 die Vorſchrift: gedacht werden darf, welche dieſe Pflict des Vaters nach den

Der unehelichen Mutter ſteht nicht die elterliche Gewalt Geſichtspunkten hin regeln, unter welchen Vorausſeßungen fie

zu . Sie hat das Recht und die Pflicht, für die Perſon eintritt, wie ſie zu erfüllen iſt und wann ſie endet .

des Kindes zu ſorgen ; zur Vertretung des Kindes iſt ſie Andere Gefeße und gefeßliche Beſtimmungen , welche Pflichten

nicht berechtigt. und Rechte über den Rahmen der Unterhaltepflicht für

Dieſes Recht der Sorge für die Perſon des Kindes wird im den unehelichen Vater begründeten , find beſeitigt, insbeſondere ſein

8 1707 nicht erläutert. Das Gefeß ſeßt es aló bekannt voraus Erziehungsrecht.

und verweiſt damit ſtillſchweigend auf § 1631 B. G. B., Als Reſultat der Unterſuchung iſt zunächſt feſtzuſtellen,

wo e$ in ſeine Beſtandteile dahin aufgelöſt wird als das daß das der Mutter inn Art. 208 erſter Halbſaß verliehene Er.

Recht und die Pflicht, das Kind zu erziehen, zu beaufſichtigen ziehungerecht ihr im Gebiete des A. L. R. durch den unehelichen

und ſeinen Aufenthalt zu beſtimmen. Pland faßt den Inhalt Vater auf Grund eines ihm angeblich zuſtehenden eigenen Er.

ded Rechtes der Mutter eines vor dem 1. Januar 1900 unehelich ziehungsrechtes nicht mehr ſtreitig gemacht werden kann .

geborenen Kindes ebenſo auf, indem er in ſeiner Anmerkung zu Steht aber der Mutter das Erziehungerecht zu und ſteht

Art. 208 dem $ 1707 den § 1631 zur Seite ſtellt. es dem Vater nicht mehr zu , jo fann an die Ausübung des

Hingegen wil dat Kammergericht den § 1631 auf die Rechtes , das zugleich Pflicht iſt, ein Rechtenachteil nicht

rechtliche Stellung der unehelichen Mutter nicht anwenden , weil geknüpft ſein , insbeſondere nicht für einen Dritten , wie es

$ 1631 den Inhalt der elterlichen Gewalt des Vaters näher Pland und das Kammergericht wollen, die beide dem Kinde

beſtimme, der unehelichen Mutter aber die elterliche Gewalt nicht den Unterhaltsanſpruch für den Fall verſagen , daß die Mutter

zuſtehe. dem Vater die Herausgabe des Kindes zur eigenen Erziehung

Dieſer Meinung fann nicht beigetreten werden. verweigert.

Wer etwa im § 2050 B. G. B. auf den Begriff „Aus. Kehrt man mit dem Ergebniffe, daß der Mutter unter allen

ſtattung" ſtößt, hat dieſen Begriff aus § 1624 zu erläutern . Umſtänden das Erziehungsrecht und die Erziehungspflicht zuſteht,

Genau ſo verhält es fich hier. Der Begriff „ Sorge für die zu den Beſtimmungen in den 88 622 ff. 11. 2 d . L. R. zurüd,

Perſon des Kindes " im $ 1707 muß an der Hand des § 1631 To gibt eine zunädyſt oberflädliche Betrachtung folgendes Bild.

in ſeine Beſtandteile zerlegt werden und deshalb insbeſondere als Wo in den SS 622 , 623 von Erziehung die Rede iſt, iſt

das Redyt der unehelichen Mutter aufgefaßt werden , ihr Kind dieſes Wort zu ſtreichen ; 8 624 aber iſt beſeitigt , weil eine

zu erziehen . Für dieſe Auffaſſung ſpricht auch die Erwägung, Beſorgnis der Mutter, daß ohne Nachteil für das Kind dem

daß das Gefeß es nicht unterlaffen hatte , den Beſchränkungen Vater die Erziehung nidt anvertraut werden könne, nicht mehr

im & 1707 weitere Beſchränkungen hinzuzufügen , wenn es die aufkommen kann.

Abſicht gehabt hätte, dem Rechte der unehelichen Mutter einen Bleibt man bei dieſem Ergebniſſe ſtelen , ſo ſteht der

anderen Inhalt zu geben als dem Reqyte des ehelichen Vaters. Mutter das Erziehungerecht und die Erziehungepflicht, dem

Zudem rechnen die Motive zu Art. 208 in klarer und Vater aber das Recht nach wie vor zu , die Herausgabe des

unzweideutiger Weiſe mit der Tatſache, daß vom 1. Januar 1900 Kindet zu eigener Verpflegung zu verlangen . Wie bei einer

ab der Mutter das Erziehungsrecht über ihr vor dem Infraft- Ausübung beider Rechte die Mutter bei der wohl jelbſt.

treten des B. G. B. geborened uneheliches Kind zuſteht. verſtändliden räumlidyen Trennung von ihrem Kinde deffen Er.

Der Abſ. 1 Art. 208 E. G. 3. B.G. B. gibt alſo im erſten ziehung leiten ſoll und wie es der Vater bei der Natural.

Balbjaße der Mutter das Erziehungsrecht. (Rechtſprechung der verpflegung des 4– 14jährigen Kindes anſtellen foll, nicht

Oberlandesgerichte 2. S. 89.) Es fragt ſich, ob der zweite ſtündlich in das fremde Erziehung& recht einzugreifen , auf dieſe

Halbjaß dieſes Recht wieder aufhebt , der für die Unterhalte. Fragen fehlen befriedigende Antworten. Die Ausübung beider

pflicht des Vaters die bisherigen Gefeße maßgebend bleiben läßt . Rechte wäre entgegen der optimiſtiſchen Auffaſſung der Motive

Der Begriff Unterhaltepflicht iſt aus E. G. und B. G. B. zum E. G. mit den Motiven zu SS 1708 , 1710 V. G. B.

feſtzulegen . Mit dem gewonnenen Reſultate iſt A. L. R. zu geſprochen, nichts weiter als eine Quelle gegenſeitiger erbitterter

vergleiden , um die Prüfung zu ermöglichen , ob in beiden Gefeßen Anfeindungen.

der Begriff der gleiche iſt oder nicht. Dieſe Prüfung führt Gerade dieſe Erwägungen aber müſſen dahin führen, bei

zu dem Ergebniſſe, daß überall unter der Unterhaltspflicht der Auslegung des Art. 208 und der $8 621 ff. II. 2 A. L. R.

die Pflicht verſtanden wird , dem Kinde Unterhalt durch ſdyárfer hinzuſehen.

Geldzahlung oder durch Verpflegung in natura zu gewähren . Der $ 624 zeigt deutlich , daß es dem Landrecht zunädiſt

In keinem der Rechtsſyſteme aber umfaßt die Unterhaltspflicht allein darauf ankam , im öffentlichen Intereſſe und dem des

die Erziehungepflicht oder das Erziehungsrecht, Kinded deffen Erziehung dem Vater in die Hände zu legen ,

1
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wenn er die Erziehung übernchmen wollte und ein Mann war, breitete, betrifft auch eine Gruppe den amtsrichterlichen Straf

dem man ſie wohl anvertrauen konnte. Das Landrecht dachte befehl. Es iſt in dem Fragebogen (0) zur Erörterung geſtellt:

ferner an die vor 100 Jahren natürlichen Verhältniſſe, an eine „ I. Empfiehlt es fich, die Vorausſeßungen, unter denen

Erziehung in der eigenen Häuslichkeit, und erwog , daß die Er. ein amtsrichterlicher Strafbefehl erlaffen werden kann,

ziehung eines Kindes im eigenen Haushalte von deffen Natural. zu erweitern ?

verpflegung untrennbar ſei. Deshalb gibt das A. L. R. beide II. In welcher Weiſe würde dies zu geſchehen haben ?

Rechte, Erziehung und Naturalverpflegung, eines nicht etwa als (Str. P. D. 98 447-452. ) "

Teil des anderen , ſondern als zwei an fich grundverſchiedene, Die Erweiterung der Vorausſeßungen für den Strafbefehl

aber zu dem beſtimmten beabſichtigten Zwecke als Einheit kann verfdieden gedacht werden , entweder durch Zulaſſung einer

zuſammengefaßte Rechte, denen eines vom anderen zu löſen höheren Strafgrenze oder durch Einführung des Strafbefehls

nicht angeht. für eine größere Anzahl von Delikten oder endlich durch Er.

Mit der Beſeitigung des Erziehungsrechtes des Vaters leichterung des Verfahrens. In erſter Beziehung muß wohl

iſt dieſe Einheit reſtlos aufgehoben , es ſind nicht etwa die ftritte eine Erweiterung abgelehnt werden. Es empfiehlt fich

Beſtimmungen des A. 2. R. inſoweit aufrecht erhalten, als fie u . E. nicht, den Strafrahmen zu erweitern, innerhalb deffen der

fich auf die Unterhaltspflicht in natura beziehen. Strafbefehl erkennen darf; die Beſtimmungen von 8 447 46.2

Ale Ergebnis der Unterſuchung iſt alſo feſtzuſtellen , daß und 3 Str. P. D. müſſen beſtehen bleiben. Andererſeits liegt

der Vater eines vor dem 1. Januar 1900 außerehelich geborenen aber auch, zutreffende Geſtaltung des Strafbefehlverfahrens vor.

Kindes ſeit dem Inkrafttreten des B. G. B. nicht mehr das ausgefeßt, kein Grund vor , dem völligen Ausſchluſſe der Frei .

Recht hat, auf Grund der Beſtimmungen der $$ 622 ff. II. 2 heitsſtrafe aus dem Bereiche des amtsrichterlichen Strafbefehls

A. L. R. die Herausgabe des Kindes in eigene Verpflegung und das Wort zu reden , wie ihn Stenglein in „ Gerichtsſaal“ Bd. 62

Erziehung zu verlangen. S. 321 befürwortete.

Liegt aber dem Vater das geiſtige und leibliche Wohl feines Eine weſentliche Anderung dagegen iſt am Plate hinſicht.

Kindes am Herzen und wird das Wohl des Kindes in dieſen lich der Umgrenzung der Straftaten , für welche dies Verfahren

Beziehungen durch das Verhalten der Mutter gefährdet, ſo zuläffig ſein ſoll. Selbſtverſtändlich ſoll es nur beſtimmt ſein

findet er im § 1666 B. G. B. und in den Vorſchriften des für Fälle geringer Wichtigkeit und foll eß ausgeſchloſſen fein bei

Gefeße über die freiwillige Gerichtsbarkeit die Handhaben , um allen Delikten , bei welchen die Verurteilung entehrend wirkt.

ſeine Intereſſen zu verwirklichen . Allein diejenigen Straftaten, welche unbedingt der ſchöffengericht.

lichen Zuſtändigkeit unterworfen ſind, erſchöpfen den Kreis der

Bagatellfachen nicht. Vielmehr finden ſich namentlich unter den

Zum Ausbau des Verfahrens bei amtsrichterlichen Vergeben, bei welchen Überweiſung an das Schöffengericht zu

läffig iſt, noch eine reiche Leje folder Straftaten , bei welden

Strafbefehlen.
in leichten Fällen die Erlaffung eines Strafbefehls am Plaße

Von Redtsanwalt Dr. Rudolf Fürſt in Heidelberg . ſein kann . Namentlich ſeien hervorgehoben die Verfehlungen

Ein beſcheidenes Daſein friſtet von den Einrichtungen der gegen die $$ 113 , 123 Abſ. 3 , 136 , 137 , 183 , 184, 223a,

Str. P. O. der amtsrichterliche Strafbefehl. Nur in den. 241 , 285, 288, 296 , 303 , 304 R. Str. G. B. , ferner die

jenigen Bundesſtaaten , in welchen man die Abwandelung der Beleidigungen und einfachen oder fahrläſſigen Körperverleßungen ,

Ibertretungen durch polizeiliche Strafverfügungen nicht fennt, bei welchen die Verfolgung nicht im Wege der Privatklage

wird er an deren Stelle häufiger erlaſſen. Sonſt aber kömmt erfolgt . Falls bei der Reform der Str. P. D. für dieſe Delikte

er äußerſt ſelten zur Anwendung . Und doch fönnte er berufen die Überweiſung durch das Landgericht beibehalten wird , ſo

ſein , die Strafgerichte von den Bagatelljachen zu entlaſten , die tónnte man zweifeln , ob dem Landgericht oder dem Schöffen.

unendliche Zahl der Eide (und damit auch die große Zahl der gericht die Entſcheidung überlaffen werden ſoll, ob die Sache,

Meineide) zu verringern , die Koſtenlaſt, die häufig außer Ver- fich zur Erledigung durch Strafbefehl eignet oder nicht. Es

hältnis zu der Bedeutung des Falles ſteht und den Verurteilten dürfte wohl das richtigſte ſein , daß die Staatsanwaltſchaft

ſchwer drückt oder den Staat unnötig beſchwert, zu vermeiden , fofort bei dem Antrage auf Eröffnung des Hauptverfahrens,

die Bedeutung der gerichtlichen Strafverhandlungen zu heben, auch zu beantragen hätte, daß die Erlaffung eines Strafbefehls

lauter Erfolge, deren Erreichung aufs innigſte zu wünſchen wäre. für zuläffig erklärt werde , und daß das Landgericht zu befinden

Die Gründe, warum gleichwohl fich der Strafbefehl jo hätte, ob es für richtig hält , die Zuläſſigkeit auszuſprechen. Als..

wenig einbürgern konnte, liegen natürlich einmal darin , daß die dann hätte die Staatsanwaltſchaft die Akten dem Amtsgerichte

Str. P. D. ihn nur für eine geringe Anzahl von Straftaten mit dem Antrag auf Erlaffung eines Strafbefehls vorzulegen .

zuläßt. Aber nicht minder iſt auch die bisherige Geſtaltung Der Amtericyter ſeinerſeits wäre an den Beſchluß des Land :

dieſer Inſtitution eine ſolche, daß der Strafbefehl auch nicht gerichts inſofern gebunden , als er in Überweiſungsſachen einen

entfernt als ein Erſaß eines Urteile angeſehen werden fann . In Strafbefehl ohne vorgängige Zuläſſigkeitserklärung durch das

ſeiner jeßigen Geſtalt iſt er , gleich der Polizeilichen Straf. Landgericht nicht erlaſſen kann . Dagegen kann er natürlich

verfügung, mehr faſt eine Maßregel der Verwaltung als der nicht für verpflichtet erklärt werden , einen Strafbefehl zu er .

richtenden Gewalt. laffen , falls er nach ſeiner Überzeugung denſelben für nicht

Unter den fragen , welche das Reidojuſtizamt der Kom . tunlich hält , wenn auch die Zuläſſigkeit eine ſolchen aus ,

miffion zur Vorbereitung der Reform der Str. P. D. unter . geſprochen würde. Der Amtsrichter wäre alſo fraft des Au s

1
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ſpruches der landgerichtlichen Beſchlußkammer zur Erlaffung des ihnen wäre die Umgebung der öffentlichen Verhandlung häufig

Strafbefehls berechtigt, aber nicht verpflichtet. von beſonderem Vorteil. Andererſeitß aber muß der Möglichkeit

Eine weſentliche Erleichterung wäre dann des weiteren da: vorgebeugt werden , daß fie infolge mangelhaften Verſtändniſſes,.

durch zu ſchaffen , daß die Notwendigkeit der völligen Über. Angſt uſw. einen Strafbefehl rechtskräftig werden laſſen , gegen

einſtimmung des Strafbefehls mit dem Untrage der Anklage, welchen ein Einſpruch wohl gerechtfertigt wäre. Demnach dürfte

behörde in Wegfall gebracht würde. Dieſe Beſtimmung hat ſich eine Regelung in dem Sinne empfehlen , daß bei Vergehen

irgend welche nüßliche Wirkungen nicht; fie läßt es aber erſdeinen , von Perſonen unter 18 Jahren der Strafbefehl ſowohl dem

als ob der Strafbefehl tatſächlich von der Staatsanwaltſchaft Verurteilten als deſſen geſeblichem Vertreter notwendig zuzuſtellen

erlaſſen würde, nur mit einem Vetorecht des Amtsrichter8, ſie wäre ; ferner das bei Vergehen Minderjähriger ſowohl dem

raubt alſo dem Strafbefehl die erſte Grundlage jeden Urteils . Beſtraften ſelbſt als dem geſeblichen Vertreter – und zwar wenn

ſpruches, nämlich die freie richterliche Tätigkeit. Auch ſpricht die Zuſtellung auch an leßteren notwendig iſt , für jeden init

weder ein ſtaatliches Intereſſe für die Behaltung dieſer Beſtimmung, beſonderem Friſtanfange - das Einſpruchsrecht zuſtande. (Da

noch dasjenige des Beſchuldigten. Erſteres wird vielmehr genügend allerdings der Einſpruch auch die Gefahr einer reformatio in

gewahrt dadurch , daß zur Erlaſſung eines Strafbefehls not. peius in ſich ſchließt, ſo wäre vielleicht dem über 18 Jahre alten

wendig iſt, daß zwei Behörden , Staatsanwaltſchaft und Gericht Minderjährigen das Recht einzuräumen, den von ſeinem Vertreter

übereinſtimmend der Anſicht ſein müſſen, der Fall eigne fich zur eingelegten Einſpruch auch ohne deffen Zuſtimmung zurüd.

Erledigung durch Strafbefehl kraft der vorliegenden Umſtände, zunehmen.)

ferner dadurch, daß man der Statsanwaltſchaft das Recht des Endlich wäre bei der Reviſion dieſes Abſchnittes zugleich die

Einſpruche gibt, falls der Strafbefehl nicht ihrem Antrage ent- Entſcheidung einiger aufgetretenen Streitfragen geſeßlich feſtzu.

ſpricht. Die Intereſſen des Beſchuldigten werden aber durch die legen. Insbeſondere gilt dies von der Frage der Nichtig.

fragliche Beſtimmung eher geſchädigt als gefördert. Denn es feit " eines Strafbefehls , ferner von der Frage, ob die durch den

iſt jeßt wohl denkbar , daß der Richter manchmal, um den Strafbefehl rechtskräftig abgeurteilte Tat noch einmal Gegenſtand

Strafbefehl überhaupt zu ermöglichen, dem Antrage der Staats- einer Urteilsfindung ſein kann. Soll der Strafbefehl wirklich

anwaltſchaft entſpricht, obwohl er eine andere, beiſpieloweiſe eine ein Urteil erſeßen , ſo muß ihm auch die gleiche Bedeutung wie

etwas mildere Beſtrafung vorgezogen hätte. Es fann ja auch heute einem ſolchen zukommen, alſo die nodimalige Aburteilung aus .

eine Meinungsverſchiedenheit zwiſchen Staatsanwaltſchaft und geſchloſſen ſein (vergl. Friedlander in Zeitſchrift für Strafrechts.

Richter, die ſich nur auf Nebenpunkte, vielleicht nur auf die wiſſenſchaft Bd. XVIII S. 690 ff). Zu fallen hätte dabei auch

juriſtiſche Subjumtion bezieht, dazu führen, daß der Angeklagte $ 452 Abſ. 2 Str. P. O. , der weder notwendig noch gerecht

eine Hauptverhandlung über ſich ergehen laſſen muß. fertigt iſt.

Dagegen iſt auf der anderen Seite auch in einem Punkte

eine Erſchwerung des Verfahrens dringend wünſchenswert. Wie

Stenglein in ſeiner zitierten Beantwortung der vom Reichsjuſtiz

Vom Reichsgericht.*)
amt geſtellten Fragen mit Recht Hervorhebt, iſt „ ein ohne Gehör

des Angeklagten ergangenes Strafurteil eine Abnormität, welche Wir beridten über die in der Zeit vom 31. Oktober bis zum

auf das Außerſte beſchränkt werden ſollte“. Allein dieſe Erwägung 14. November 1903 ausgefertigten Entſcheidungen.

braucht nicht dazu zu führen , daß man , gleich Stenglein , das I. Reidheredit.

Gebiet des Strafbefehls möglichſt einzuſchränken ſich beſtrebt, Zivilprozeßordnung.

ſondern dazu , daß man auch für den Strafbefehl die Notwendig. 1. $ 23. Auch nur fiduziariſche Abtretung einer Forderrung

keit der Gehörs des Angeſchuldigten vorſchreibe. Der Straf. an einen Inländer ſchließt deren Auffaſſung als Vermögen für

befehl ſoll nur dann zuzulaffen ſein , wenn der Beſchuldigte zuvor die Zuſtändigkeit aus.

richterlich über die ihm zur Laſt gelegte Straftat verhört iſt; Die Zuſtändigkeit des L. G. Mannheim für die erhobene

man könnte dieſer Einvernahme wohl auch eine ſolche vor dem Klage wurde damit begründet, daß die beklagte Aktiengeſellſchaft,

Staatsanwalt gleich ſtellen , über welche ein von dem Beſchuldigten deren allgemeiner Gerichtsſtand ſich an ihrem Niederlaſſungsorte

unterzeichnetes Protokoll aufgenommen iſt. Bei Wahrung dieſer Luxemburg befindet, zur Zeit der Erhebung vorliegender Klage

Form iſt dem Beſchuldigten Gelegenheit geboten , ſeine Darſtellung im Bezirke des L. G. Mannheim Vermögen beſeffen habe, indem

zu geben , ſeine Einwendungen vorzubringen ; er hätte in weit ſie Gläubigerin der Firma W. & R. in Mannheim geweſen ſei .

höherem Maße das Gefühl , daß der Richter den Fall objektiv Damit wäre der Gerichtsſtand des § 23 3. P. D. gegeben. Der

zu würdigen in der Lage iſt, als heute , wo der Richter die Bell. hatte auch eine ſolche Forderung zugeſtanden und die Kl .

Grundlagen zu ſeinem Strafausſpruche lediglid) aus den Akten ließ dieſelbe für ihre eingeklagte Forderung mit Arreſt belegen ,

und zumeiſt weſentlich aus Meldungen der Hülføorgane jdöpft. gegen den jedoch Widerſpruch erhoben wurde. Allein ſchon

Heute hat häufig der mit einem Strafbefehl Belegte das Gefühl, vorher hatte die Beklagte im notariellen Vertrage d. d. Cöln ,

ungehört verurteilt zu ſein , ja häufig iſt er von der Empfindung den 3. Mai 1901 „ alle ihr zuſtehenden oder noch erwachſenden

beherrſcht, daß der Strafbefehl eigentlich ein Fühler der Behörden Anſprüche gegen in Deutſdland domizilierende Abnehmer ihrer

jei , ob er nicht vielleicht im Schuldbewußtſein bei dem Erkennt. Produkte oder Fabrikate " an einen Dritten abgetreten und dieſe

niffe fich freiwillig beruhige. Abtretung auch der Firma W. & R. als ihrer Souldnerin be.

Eine beſondere Behandlung verdient die Anwendung des

Strafbefehle bei Delikten jugendlicher Perſonen . Gerade bei * ) Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten .

賽
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kannt gemacht. Die Bekl. erhob deshalb die prozeßhindernde intervention verurſachten Koſten dem Gegner der Hauptpartei

Ginrede der Unzuſtändigkeit des Gerichts. Dieſer Einrede wurde aufzuerlegen ſind , ſoweit derſelbe nach den Beſtimmungen der

ſtattgegeben. Die Vorausſegung des Gerichtsſtandes des § 23 88 91-98 die Koſten des Rechtsſtreites zu tragen hat , und

der 3. P. O. kann nach der ernſtlichen Abtretung des Gläubiger, in dem mitangezogenen § 98 ausſdhließlich der Fall des Ver .

rechts an einer Forderung nicht mehr als vorliegend angenommen gleich es der Hauptparteien behandelt iſt. Zur Herbeiführung

werden . Hat auch die Bell. durch die Abtretung der Forderungen, der hiernach im Falle des Vergleiches der Hauptparteien zuläſſigen

welche ihr an in Deutſchland wohnende Kunden zuſtanden , eine gerichtlichen Entſcheidung über die Koſten der Nebenintervention

Vermögenseinbuße inſofern nicht erlitten , als die Abtretung zum iſt der Nebenintervenient ohne Zweifel berechtigt, da er ein

Zwecke der Erzielung eines Konkordates erfolgte, von der Intereſſe an der Beſchaffung eines für die Erlangung der Koſten .

Zeſſionarin nur zu gunſten der Gläubiger der Bekl. über die erſtattung erforderlichen Titels hat und er alle Prozeßhandlungen

Forderungen verfügt werden durfte und unter den im Vertrage wirkſam vornehmen darf , inſoweit nicht ſeine Erklärungen und

bezeichneten Umſtänden eine Rückübertragung an die Bekl. ſtatt. Handlungen mit Erklärungen und Handlungen der von ihm

finden ſollte, ſo iſt doch nach außen , alſo auch gegen die unterſtüßten Hauptpartei im Widerſpruch ſtehen , § 67 der

ſchuldneriſche Firma W. & R. unzweifelhaft die Forderung der 3. P. O. , ein ſolcher Widerſpruch aber in der Herbeiführung der

Bekl. auf den Dritten übergegangen , der nur für gewiſſe Fälle hier in Rede ſtehenden Entſcheidung, durch welche das zwiſchen

die Verpflichtung zum Rücktritt und damit zur Rückzeſſion über. dem Nebenintervenienten und der von ihm unterſtüßten þaupt.

nommen hat. Der Befl. iſt nur ein bedingtes Recht auf Wieder- partei beſtehende Verhältniß nicht berührt wird , nicht gefunden

abtretung der Forderung verblieben , damit aber keine im Bezirke werden kann. Auch darin iſt dem Rammergericht beizupflichten,

des L. G. Mannheim befindliche Forderung. Die nur wirt . daß für die fachliche Entſcheidung über die Koſten der Neben .

fchaftlich fortdauernde Beziehung der auf den Dritten über. intervention lediglich der Inhalt des zwiſchen den Hauptparteien

gegangenen Forderung der Beil. erſcheint nicht geeignet, diefelbe abgeſchloſſenen Vergleiches maßgebend iſt. Die in der gegen .

noch als ein in Mannheimer Bezirke befindliches Vermögensſtück wärtigen Sache von dem Nebenintervenienten vorgebrachten Aus

der Bekl. zur Begründung des Gerichtsſtands des § 23 3. P. O. führungen , daß nach der Entſcheidung des L. G. ihm das Recht

für die erhobene Klage geltend zu machen. W. c . D. , U. v . auf Erſtattung ſeiner geſamten Koſten zuſtehe, daß der ohne

20. Dkt. 03, 96/03 II. ſeine Mitwirkung von den Hauptparteien abgeſchloffene Vergleich

2. 88 91-98, 101 , 308 , 321. Koſten der Nebenintervention hinſichtlich der Koſten der Nebenintervention materielle Wirk

im Falle eines Vergleichs der Hauptparteien . jamkeit nicht erlangt habe, daß übrigens die von ihm unterſtüßte

Dem Kammergericht iſt darin beizuſtimmen , daß dem Hauptpartei auf Erſtattung der Hälfte der Koſten der Neben.

Nebenintervenienten das Recht zuſteht, über die Koſten der intervention an ihn , den Nebenintervenienten , nicht habe ver.

Nebenintervention gerichtliche Entſcheidung herbeizuführen , und zichten wollen und können und daß alſo der Vergleich hinſichtlich

daß dies Recht insbeſondere auch im Falle der Erledigung des der Koſten der Nebenintervention eine Lücke offen laffe, find

Rechtsſtreites durch Vergleich der Hauptparteien für ihn beſteht. ebenſo verfehlt, wie die daran geknüpften Folgerungen, daß der

Die zwingende Vorſchrift des § 308 Abſ. 2 der 3. P. O. , daß inſoweit anhängig gebliebene Rechtsſtreit ohne Rückſicht auf

auch ohne Antrag das Gericht über die Verpflichtung , die Koſten den Vergleich der Hauptparteien und unter materieller

zu tragen , zu erkennen hat, iſt hinſichtlich der Koſten der Neben . Nachprüfung des Urteils des L. G. zu entſcheiden ſei. Aus

intervention noch beſonders in § 101 a . a. D. dahin zum Aus .
. der dem Nebenintervenienten günſtigen Koſtenentſcheidung des

druck gebracht, daß die durch eine Nebenintervention verurſachten L. G. erwuchs demſelben, da vom Kl. gegen das Urteil in vollem

Koſten den dort angegebenen Prozeßbeteiligten aufzuerlegen Umfange Berufung eingelegt wurde , nicht ein endgültiges Recht

ſind . " Aus der auch auf die Koſten der Nebenintervention auf Koſtenerſtattung. Auch iſt nicht erfidhtlich und nicht be

anwendbaren Beſtimmung des § 321 a . a . D. , daß im Falle hauptet , daß auch die Koſten der Nebenintervention einen

des vollſtändigen oder teilweiſen Übergehens des Roſtenpunktes Gegenſtand des dem Gericht nicht vorgelegten Vergleiches der

in der Endentjeidung auf Antrag das Urteil durdy nad . Hauptparteien gebildet hätten , ſo daß ein Verzicht der von

trägliche Entſcheidung ergänzt werden kann , ergibt fich dem Nebenintervenienten unterſtüßten Hauptpartei auf Koſten .

ferner, daß die Erledigung des Rechtsſtreites durch Endentſcheidung erſtattung ſeitens des Gegners an denſelben nicht in Frage

für eine Fortjeßung desſelben zur Erledigung auch des Streites kommen kann. Die Hauptparteien aber hatten auch in der

über die Koſten kein Hindernis bildet. Kann aber der Neben- Berufungsinſtanz noch das unbeſchränkte Recht, ſich über den

intervenient hiernach im Falle der Endentſcheidung die Klageanſpruch und die Koſten des Rechtsſtreites zu vergleichen.

unterbliebene Entſcheidung über die Koſten der Nebenintervention Durch den tatſächlich hierüber von den Hauptparteien ab

herbeiführen , ſo iſt kein triftiger Grund erſichtlich, aus welchem geſchloſſenen Vergleich fiel das Urteil des L. G. in feiner

dies im Falle des Vergleiches der Hauptparteien nicht möglich Geſamtheit , einſchließlich der Entſcheidung über die Koſten der

ſein ſollte. Die legtere Art der Erledigung des Rechtsſtreites Nebenintervention weg und an die Stelle desſelben trat der

kann feine andere, größere Wirkung haben, als die erſtere. Vergleich. Daß ein ſolcher Vergleid), obwohl er die Koſten der

Überdies wird , wie das Kammergericht unter Widerlegung der Nebenintervention nicht zum Gegenſtande hatte , doch auch hin .

entgegengeſeßten Meinung von Peterſen - Anger (die Zivilprozeß : fichtlich ihrer die einzige maßgebende Grundlage bildet, iſt, wie

ordnung für das Deutſche Reich , Anm. 1 zu § 101 V. Aufl . vom Kammergericht zutreffend ausgeführt worden, durch die

S. 262) , zutreffend dargelegt hat , jeder Zweifel dadurch beſeitigt. Beſtimmung des § 101 Abſ. 1 der 3. P. O. zum unzweideutigen

daß nad § 101 Abſ. 1 der 3. P. O. die durch die Neben . Ausdruck gebracht, nach welcher die Koſten der Neben .
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intervention dem Gegner der Hauptpartei, ſoweit derſelbe zur Aufhebung des B. u. führen müſſen, da der Kl. ein Recht

nach den Beſtimmungen der $$ 91-98 die Koſten des Rechte darauf haben würde, daß dann die Beurteilung erſt auf Grund

ſtreite zu tragen hat , und dem Nebenintervenienten , ſoweit der erhobenen Beweiſe erfolge. Indeffen es ſind die Beweis .

als dies nicht der Fall iſt, aufzuerlegen find. Damit iſt auch erbieten , ſoweit fie nach der Beurkundung des Tatbeſtandes

für den Fall des Vergleich es der Hauptparteien das Beſtehen überhaupt als in der Berufungsinſtanz vorgebracht anzunehmen

und der Umfang der Verpflichtung beſtimmter Prozeßbeteiligter, find, und wie ſich dieſelben aus dem vorgetragenen Schriftfaße

die Koſten der Nebenintervention zu tragen , genau feſtgeſtellt ergeben, inhaltlich nicht geeignet , die Annahme der argliſtigen

und die Möglichkeit ausgeſchloſſen , bei der Entſcheidung dieſer Täuſchung nach den Feſtſtellungen des D. L. G. im übrigen

Frage auf die materielle Sachlage des Rechtsſtreites oder auf zu widerlegen . E. c. R. , U. v . 27. Okt. 03, 106/03 II.

das bürgerliche Recht Rückſicht zu nehmen. Die Frage iſt viel. 5. SS 313 , 314, 320. Bedeutung der Bezugnahme auf

mehr Prozeßrechtlich vollſtändig und ausſchließlich geregelt. vorbereitende Schriftfäße, Notwendigkeit der Berichtigung des

I. c. G. , Beſchl. v. 27. Dkt. 03 , B 141/03 II. Tatbeſtandes bei ungenügender Bezugnahme.

3. $$ 130 , 137 , 139 , 253. Auslegung eines Antrage.SS Die Behauptung , über welche der Bekl. in Schriftfäßen

Fragerecht. fich auf das Zeugnis des H. berufen und dem Bekl. den Eid

Die Reviſion macht geltend : „ Der auf Herſtellung der zugeſchoben hatte, iſt, wie angenommen werden muß, in der

häuslichen Gemeinſchaft gerichtete Eventualantrag habe den mündlichen Verhandlung nicht vorgebracht worden . In dem

Antrag auf Abweiſung des klägeriſchen Scheidungsanſpruche Tatbeſtande des angefochtenen Urteils , welcher bei der Nach.

( für den Fall, daß dem Prinzipalantrage des Betl. nicht prüfung der Entſcheidung in der Reviſionsinſtanz zu grunde zu

ftattgegeben werden könne) – mit enthalten. Es hätte alſo der legen iſt, findet ſich die Behauptung und das Beweigerbieten

B. R. , wenn er fich behindert geſehen habe , dem prinzipalen nicht. Die Shriftfäße des Beki. , in welchen ſie enthalten ſind,

Berufungsantrage zu entſprechen , in die von ihm abgelehnte ſind zwar im Tatbeſtande in Bezug genommen. Die Bezugnahme

Prüfung der Frage eintreten müſſen , ob der klägeriſche iſt aber nicht derartig , daß ſie das Vorbringen der Behauptung

Scheidungsanſpruch , namentlich bei Mitberückſichtigung des in nebſt Beweißerbieten dartut. Es heißt nämlich im Tatbeſtande,

der Berufungsinſtanz neu vorgebrachten Materials für begründet der Bekl. habe folgendes nach Maßgabe ſeine Schrift.

zu erachten ſei. " Dieſer Angriff muß für berechtigt erklärt faßes vom 10. Juni 1902 ausgeführt, worauf einige Aug.

werden. Der Bekl . hatte dem von ihm geſtellten Eventual. führungen folgen , in denen von der hier in Rede ſtehenden

antrage offenbar die Bedeutung beilegen wollen , daß die Wieder. Behauptung keine Erwähnung geſchieht, und an einer anderen

herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft erfolgen ſolle , falls Stelle iſt nach Wiedergabe von Ausführungen des Kl . beinerft,

feinem Prinzipalantrage nicht im vollen Umfange entſprochen der Bekl. habe dem Kl. nach Maßgabe feines Schriftſates vom

werden könnte. Er verlangt alſo , daß ſeine Ehefrau zu ihm 11. Dezember 1901 erwidert. Nach dieſer Faffung des Tat.

zurückkehre und das eheliche Leben mit ihm fortjeße, fallo es beſtandes muß angenommen werden, daß nicht der geſamte

nicht angängig erſcheine, audy auf ſeine Widerklage die Scheidung Inhalt der in Bezug genommenen Schriftfäße des Befl . in der

und Schuldigerklärung des anderen Teils außzuſprechen. mündlichen Verhandlung vorgetragen worden iſt, ſondern daß

Allerdings wurde vom Bekl. dabei nicht ausdrücklich erklärt, daß nur über diejenigen tatſädlichen Behauptungen der Parteien

er demgemäß eventuell auch den Antrag ſtelle, die von ſeiner mündlich verhandelt worden iſt, welche in dem Tatbeſtande des

Ehefrau erhobene Scheidungsklage abzuweiſen , ſachlid aber Urteils angegeben ſind und hinſichtlich deren auf die Sdriftſage

wurde dieſem Begehren durch den geſtellten Eventualantrag des näheren verwieſen worden iſt. Sollte dieſe , im Tatbeſtande

Ausdruck gegeben, da eine Wiederherſtellung der ehelichen Gemein- des Urteils enthaltene Darſtellung dem wahren Hergange nidyt

ſchaft ſelbſtredend den Fortbeſtand der Ehe vorausſeßt. Für die entſprechen, ſo wäre es Sache des Vertreters des Bekl . geweſen ,

Annahme, daß der Bekl. ſeinem Eventualantrag dieſe Bedeutung eine Ergänzung oder Berichtigung des Tatbeſtandes herbei.

habe beilegen wollen , ſpricht übrigens auch der Umſtand , daß zuführen , was nicht geſchehen iſt. 1. c . 2. , U. 5. 23. Okt. 03 ,

von ihm die auf Grund der Beweisaufnahme getroffenen Feſt. 102/03 II.

ſtellungen des I. R. angegriffen und noch weitere Behauptungen 6. $ 549 in Verbindung mit der Kaiſerl. Verordnung vom

zum Zwecke ſeiner Entlaſtung aufgeſtellt wurden . Sollte danach 28. Sept. 1879. Erforderniſſe der Revifibilität eines Gefeßes ,

noch ein Zweifel über die Tragweite ſeines Eventualantrages Irreviſibilität der Polizeil. Vorſchriften für die Schiffahrt und

möglich geblieben ſein , ſo hätte das Fragerecht ausgeübt werden Flößerei auf der Weſer uſw.

müſſen . A. c. A. , 11. v . 2. Nov. 03 , 166/03 IV. Das B. G. hat der Entſcheidung die von den Regierungen

4. § 282 ff. Ablehnung von Beweisantragen, die die Preußens , Oldenburgs und Vremens vereinbarten „ Polizeilichen

Ilberzeugung deß Gerichte nicht würden er düttern können . Vorſchriften für die Schiffahrt und Flößerei auf der Weſer von

Es könnte das Bedenken erhoben werden , ob nicht in der der Kaiſerbrücke in Bremen bio zum Roteſand Leuchtturme, ſowie

Ablehnung der in der Berufungsinſtanz vom Kl. zur Wider. auf der Geeſte und lefum " , wie ſie im Bremiſchen Geſetzblatt

legung der Behauptung des Betruges angetretenen Zeugenbeweiſe am 22. Mai 1901 auf S. 75 ff. bekannt gemacht find, zu

mit der Begründung , daß , wie die Ausſagen der Zeugen auch grunde gelegt , und es frägt ſich daher zunächſt, ob gennäß

lauten ſollten , dieſelben die Überzeugung des Gerichts in dem $ 549 3. P. D. , bezw . der Kaiſerl. Verordnung vom 28. Sep.

entſcheidenden Punkte nicht würden erſchüttern können, ein prozeſſualer tember 1879 , betreffend die Begründung der Reviſion in bürger

Verſtoß zu finden ſei . Wären in Wirklichkeit erhebliche lichen Rechtsſtreitigkeiten in ihren allgemeinen Beſtimmungen

Beweiſe angetreten , ſo würde das Bedenken begründet ſein und - da eine ſpezielle, die Reviſibilität jener VorjQriften ngelnde
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Anordnung nicht beſteht die Reviſion auf die Verlegung der bücher eines Volkaufmanns handelte, auf deren Vorlage die

erwähnten polizeilichen Vorſchriften geſtüßt werden tann . Die Vorſchrift des § 45 6. G. B. fich bezieht. Der kl. wird vonAl

Frage kann nicht ſchon um deswillen verneint werden , weil die dem l . 6. als einfacher Klempner bezeichnet und die Bekl. hat

Vorſchriften in jedem der beteiligten Staatsgebiete formell nur jede Begründung dafür unterlaffen , auch eine Behauptung in

kraft der Willensäußerung des für dasſelbe zuſtändigen Gefeß- dieſer Richtung nicht aufgeſtellt, daß der Kl. gleichwohl zu den

gebers Geltung haben und aus dieſem Grunde die Bedingung, Vollkaufleuten zu rechnen ſei, fich auch nur auf deffen Geſchäfts-,

daß ihr Geltungsbereich fich über das ganze Gebiet zweier nicht Sandelsbücher berufen. Nach § 422 3. P. D. iſt der

deutſcher Bundesſtaaten, oder zweier preußiſcher Provinzen, oder Gegner zur Urkundenvorlegung verpflichtet, wenn der Beweis.

eines deutſchen Bundesſtaates und einer preußiſchen Provinz führer nach den Vorſchriften des bürgerlichen Rechts die Her.

erſtreckt, nicht als erfüllt anzuſehen wäre. Vielmehr genügt es ausgabe oder die Vorlegung der Urkunde verlangen kann , und

zur Erfüllung dieſer Bedingung, daß die Gefeße&quelle inſofern nach § 810 B.G. B. fann derjenige, welcher ein rechtliches

eine einheitliche iſt, als durch Staatsvertrag identiſche Gefeßes . Intereffe daran hat, eine in fremdem Befiße befindliche Urkunde

vorſchriften für das geſamte Gebiet zweier Bundesſtaaten oder einzujehen , von dem Beſißer die Geſtattung der Einſicht ver.

eines Bundesſtaats und einer Provinz Preußeng vereinbart und langen , wenn die Urkunde in ſeinem Intereſſe errichtet oder in

demgemäß in den beteiligten Staaten publiziert werden. Allein der Urkunde ein zwiſchen ihm und einem anderen beſtehendes

im vorliegenden Falle erſtreckt ſich der Geltungsbereich der Vor- Rechtsverhältnis beurkundet iſt. Keine dieſer Vorausſeßungen

ſchriften nicht etwa auf das geſamte Gebiet des Bundesſtaates lag hier vor. Geht auch die herrſchende Anficht dahin, daß

Oldenburg, des Bundesſtaates Bremen und der preußiſchen Provinz Handelsbücher , deren Führung und Aufbewahrung das Gefeß

Hannover, ſondern nur über Teile der genannten Staats- und (SS 38, 44 6. G. B.) jedem Raufmann unter Beſtimmungen

Provinzialgebiete, denn ſie bezwecken lediglich die Regelung der über deren äußere Forin zur Pflicht macht, gemeinſchaftliche

Schiffahrt und Flößerei auf der Unterweſer zwiſchen Bremer Urkunden ſein können , fo läßt ſich dies doch auf gewöhnliche

Raiſerbrücke und Roteſand-Leuchtturm , ſowie Leſum und Geeſte, Geſchäftsbücher von anderen Gewerbetreibenden nigt ausdehnen,

fie beziehen ſich alſo nur auf einen beſchränkten Teil des Stroin- deren Einträge regelmäßig nicht die Bedeutung einer objektiven

gebietes der Weſer ſowie auf dasjenige zweier Nebenflüffe, und Beurkundung für die Rechtsbeziehungen zu den Kunden haben,

finden außerhalb desſelben keine Anwendung. Man kann daher ſondern lediglich im eigenen Intereſſe gemachte Einträge ent

nicht ſagen , daß fie für das ganze Gebiet zweier Bundesſtaaten, halten. K. c. 5. , U. v. 23. Okt. 03 , 496/03 II ..

oder, was außerdem in Frage kommt, eines Bundesſtaates und 8. Bedeutung der Vertragsbeſtimmung: 30 Tage 5 Prozent.

einer preußiſchen Provinz, Geltung erlangt haben , vielmehr Verſchiedene Auffaſſung der Beteiligten und mangelnde Be.

handelt es fich um Polizeivorſchriften von lokaler Bedeutung gründung des Urteils. – Rüdtritt vom Vertrage ſeitens des.

mit einem viel beſchränkteren Anwendungegebiete. Shre Re. Verkäufers bei Einzelgeſchäften.

viſibilität kann aber auch nicht darauf geſtüßt werden , daß fie Eine Forderung des Kl. von 79 Mart beſtand am 30. No.

in den im vorliegenden Falle in Betracht kommenden Beſtimmungen vember 1899 nur unter der Vorausſeßung, daß der Bell. nicht

mit den betreffenden Artikeln der als Reichegeſeß reviſiblen Raiſer. befugt war, auf die vor dem 24. September 1899 beſtellten

lichen Verordnung vom 9. Mai 1897 zur Verhütung des Waren einen Abzug von 5 Prozent zu machen. Ob der Abzug

Zuſainmenſtoßeng der Schiffe auf See wörtlich übereinſtimmten gerechtfertigt iſt oder nicht, hängt von der Bedeutung der Ver..

Ein Gefeß kann nur als Ganzes , nach dem Zuſammenhange der tragsbedingung, 30 Tage 5 Prozent“ ab. Nach Anſicht des

einzelnen Beſtimmungen, angewandt werden , und die Auslegung B.G. kann dieſe Bedingung nur dahin verſtanden werden, daß

der leßteren hängt daher notwendig davon ab , wie ſich der Wille der Kl. bei Zahlung innerhalb 30 Tagen 5 Prozent Skonto,

des Geſeßgebers bei Berüdſichtigung des ganzen Gefeßes in ihnen alſo ein Kaffenfkonto gewähren wollte. Der Bekl. verſteht aber

zu erkennen gibt. Die wörtliche Übereinſtimmung einzelner Be. darunter einen Warenrabatt , und es liegt nichts dafür vor,

ſtimmungen eines an ſich nicht reviſiblen Geſeßes mit reicht. daß er nicht fqon beim Geſchäftsabſchluß die Verabredung inſchon

gefeßlichen Rechtsnormen genügt ſomit nicht, um die Revifibilität dieſem Sinne aufgefaßt habe. Wenn nun das B. G. erklärt,

der erſteren zu begründen. W. c. D. , U. v . 17. Okt. 03 , jedenfalls ſei der Kl. von der erſteren Auffaſſung ausgegangen,

195/03 I. ſo mag dies immerhin richtig ſein , iſt aber gegenüber der ab .

Handelsgefeßbuch. weichenden Auffaſſung des Beki. nicht entſcheidend. Es kommt

7. 88 38, 44, 45. Anordnung zur Vorlegung von Handels- vielmehr darauf an , wie die Bedingung nach objektiven Merk.

büchern. Bücher von Nightvollkaufleuten . Nichtgemeinſchaftlich. malen und nach der Auffaſſung des Handelsverkehrs zu verſtehen

keit ſolcher Bücher. iſt. Nach dieſer Richtung hat nun das B. G. für die An

Es ſteht im freien Ermeſſen des Gerichts, ob es von der nahme, daß fie nur als Vereinbarung eines Kaſſaſkontos ver

ihm durd § 45 H. G. B. eingeräumten Befugnis im einzelnen ſtanden werden könne , nicht das mindeſte beigebracht. Es iſt

Falle Gebrauch machen will. Mag aber auch, wenn eine Partei nicht abzuſehen, warum nicht auch die Auffaſſung des Bekl.

die Vorlage der Bücher des Gegners beantragt , eine Verpflich möglich und zuläffig ſein ſoll. Der Bell. hat ſeine Meinung.

tung des Gerichts anzuerkennen ſein , nicht nur den Gebrauch durch Anführung zahlreicher Beweisgründe geſtüßt, deshalb be

der Befugnis des § 45 $. G. B. in Erwägung zu ziehen, darf die Frage nochmaliger Prüfung, ob beim Vertragdabſchluſſe

ſondern daß dies geſchehen, auch in den Entſcheidung gründen der Bekl. in Anſehung der ſtreitigen Vertragsbedingung mit der

zu erkennen zu geben , ſo lag doch im vorliegenden Falle eine vom Kl. jeßt vertretenen Auffaſſung einverſtanden geweſen, und

Veranlaſſung hierzu nicht vor, weil es ſich nicht um die Handels- wenn nicht, ob er nach den im Verkehr herrſchenden Anſchauungen

1
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oder nach den den Vertragsabſchluß begleitenden beſonderen Körpers "zurückzuführen ſind, nicht aber iſt es unbedingt geboten ,

Umſtänden ſich die Vertragsauslegung des Kl. ohne weiteres jede , durch eine eigene Bewegung des Verſicherten erzeugte, der

gefallen laffen muß. Geſundheit nachteilige Krafteinwirkung aus dem Kreiſe der

Der Rüdtritt des Verkäufers auf Grund des Art. 354 äußeren gewaltſamen Veranlaſſungen auszuſchließen und lediglich

des 6. G. B. (a. 8.) feßt voraus , daß der Käufer mit der folche Verleßungen , welche von dritten Perſonen bewirkt werden

Bezahlung eines Kaufpreiſes im Rückſtande iſt, den er gerade oder ihre Urſache in elementaren Wirkungen der äußeren Welt

aus dem Vertrage ſchuldet , von dem der Verkäufer zurücktreten haben , unter die Verſicherung fallen zu laſſen. Hat die jūād.

will. Dieſe Vorausſeßung liegt hier nicht vor, denn die Bes. liche Strafteinwirkung zwar ihre Urſache in einer eigenen Be.

ſtellungen, wegen deren Nichtausführung der Bell . Schadenserſat wegung des Verlegten, und iſt dieſe zwar an ſich von dem

verlangt, waren erſt im Februar , März und April 1900 aus. Verlegten gewollt, aber in ihrer Bedeutung unter den vor.

zuführen, aus ihnen konnte der Bekl. noch nichts ſchuldig ſein. liegenden Umſtänden, in ihrer Gefährlichkeit, nicht erkannt und

Der B. R. hilft ſich über dieſes Bedenken mit der Erwägung demgemäß auch von ſeinein Willen nicht vollſtändig beherrſcht,

hinweg , es habe ſich bei der Urt der Geſchäftsverbindung der ſo liegt ein weſentlicher Unterſchied gegenüber den außerhalb des

Parteien um Sukzeſſivlieferungen gehandelt. Er folgert dies Körpers befindlichen Urſachen nicht vor , ſondern als ein Unfall

daraus, daß dem Kl. vom Bekl. ein und diefelbe Warengattung kann die Verlegung in dem einen wie in dem anderen Falle

in größeren annähernd gleichen Quantitäten unter den für alle betrachtet werden. Es iſt auch nicht notwendig zu erfordern ,

Geſchäfte im voraus vereinbarten Zahlungsmodalitäten in Be. daß bei eigenen Bewegungen des Verlegten die Verlegung erſt

ſtellung gegeben worden, dann aber auch aus der Eröffnung mittelbar durch eine Berührung mit der Außenwelt , wie nament.

eines feſten Geſchäftsverkehrs, die als eine einheitliche Grund- lidh bei einem Fall oder Sprung herbeigeführt wird, ſondern

beſtellung aufzufaffen ſei. Dieſe Erwägungen ſind weder tat . als möglich iſt auch die Auffaſſung anzuerkennen , daß icon die

fächlich noch rechtlich zutreffend. Von einer feſten Geſchäfts- durch die äußere Bewegung in der Lage der Körperteile zuein

verbindung in der Art, daß etwa der Bekl. verpflichtet geweſen ander hervorgerufenen Veränderungen , Muskelanſtrengungen und

wäre, bei dem Kl. zu beſtellen, und dieſer, die Beſtellungen dergleichen mit den durch fie unmittelbar hervorgerufenen Folgen

anzunehmen , iſt keine Rede. Der Bekl. hat am 18. Auguſt unter den Begriff des „ Unfalls “ einzureihen ſind. Die eigene

1899 perſönlich eine größere Beſtellung gemacht, und dabei Bewegung, wie ſie ſich als äußerer Hergang darſtellt, kann

mögen weitere Beſtellungen von beiden Seiten in Ausſicht ge- mit ihren nächſten Folgen als eine äußere gewaltſame Ver

nommen worden ſein. Wie wenig aber der Kl. ſelbſt ſich hier: anlaffung betrachtet werden . C. c. G. , U. 5. 23. Okt. 03 ,

durch gebunden erachtete, beweiſt ſchlagend die Tatſache, daß er 239/03 VII.

nicht nur einzelne Beſtellungen des Bekl. rundweg abgelehnt, Grundbuchordnung.

ſondern auch alsbald zu einem von ihm felbſt frei gewählten 10. $ 71. Gegen Beſeitigung oder Berichtigung von

Zeitpunkte dem Befl. erklärt hat, zu den bisherigen Preiſen nicht Einträgen ablehnende Beſcheide des Grundbuchamtes gibt es

mehr liefern zu können. Es entbehrt alſo der tatſächlichen keine Beſchwerde.

Unterlage, wenn das B. G. annimmt, die Preiſe feien zum Der Grundbuchrichter hat die Änderung der bewirkten Ein

voraus feſt vereinbart worden. Der Bekl. hat vielmehr jeweils tragung, wonach eine Hypothek gewiſſen Rechten nachſteht, ab

zu den ihm bekannten bisherigen Preiſen beſtellt, und der Kl. gelehnt und dagegen richtet ſich die Beſchwerde. Gm $ 71Im

hat jede Beſtellung nach ſeinem Belieben angenommen oder ab- Abſ. 2 Saß 1 Grdb. D. wird die Beſchwerde gegen eine Ein

gelehnt. Daß bei ſolcher Sadlage von einem einheitlichen, die tragung für unzuläſſig erklärt , ohne daß dabei unterſchieden

ſämtlichen zu verſchiedenen Preiſen abgeſchloffenen , zu den wird, ob mit der Beſchwerde die Beſeitigung oder die Anderung

verſchiedenſten Zeiten und Friſten auszuführenden Einzelgeſchäfte (Berichtigung) der Eintragung begehrt wird. Dies ſcheint das

umfaſſenden Grundgeſchäfte nicht die Rede fein kann , liegt auf D. L. G. in Frankfurt a. M. auch nicht zu verkennen , aber es

der Band. Auf die bei Bolze, Praris des R. G. BD. 9 Nr. 407 meint, die Beſchwerde ſei zuläſſig, wenn nicht gleich über eine

abgedruckte Entſch. des R. G. vom 8. März 1890 1. 7/90 kann Eintragung Beſchwerde geführt, ſondern zunächſt das Grund .

fich die Vorinſtanz nicht berufen . In jenem Falle war als buchamt um Beſeitigung oder Berichtigung der Eintragung

Vertragswille der Parteien feſtgeſtellt, daß die Bezahlung gebeten und darauf ein ablehnender Beideid erteilt wird . Gegen

des Kaufpreiſes aus dem früheren Geſchäfte Vorbedingung für dieſen Beſcheid foll die Beſdywerde zuläſſig ſein . Dieſe Meinung,

die Lieferung der auf Grund des ſpäteren Geſchäftes geſchuldeten die dazu führen würde , die Beſtimmung des § 71 Abſ. 2

Ware ſein ſollte. Ein folcher Wille iſt hier nicht feſtgeſtellt. Saß 1 Grdb. O. völlig illuſoriſch zu machen , iſt unbaltbar.

Sind aber die Beſtellungen, deren Ausführung der Kl. ver- In Wirklichkeit richtet ſich die Beid werde gegen die Eintragung,

weigert hat, nicht Beſtandteile desſelben Vertrage , aus dem der wie auch die Remonſtration beim Grundbuchamte nur dieſen

Bekl . angeblich einen Kaufpreiøreſt ſchuldet, fo durfte der Kl. Zweck verfolgt. Iſt die Beſchwerde gegen eine Gintragung nach

nicht wegen des Verzugs des Bekl. mit der Zahlung dieſer $ 71 Abſ. 2 Sat 1 Grdb . D. unter allen Umſtänden aus.

Sduld von jenen Beſtellungen zurüđzutreten. 6. c. 5. , u. v . geſchloſſen, ſo kann ſie auch dann nicht für zuläſſig erachtet

20. Dkt. 03 , 230/03 VI. werden, wenn behauptet wird, daß die Eintragung nad Maß

9. Verſicherung gegen Unfall, Verlegung durch eigene Be- gabe der ihr zu grunde liegenden Urkunden unrichtig ſei ; denn

wegung des Verſicherten. das würde auf eine Umgebung des Gefeßeß hinauslaufen .

Den Gegenſaß zu äußeren Gewalteinwirkungen bilden Grundbubjache von Steinsberg , Beſchl. v. 21. Okt. 03 ,

jedenfalls ſolche, die auf krankhafte Vorgänge im Innern des 187/03 V B.

1
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I 1

II. Preußiſche Landesgeſeke. und Roch, Kommentar zum Landrecht, 8. Aufl. Note 7 zu § 31

Eigentumserwerbegeje vom 5. Mai 1872. des Enteignung& gefeßes ). Danach kommt zunächſt in Frage, ob

11. § 12. Notwendigkeit der Eintragung des dinglichen die Einziehung des Bahnüberganges bei Bude ohne gleich,

Sciniedezwangerechtes. zeitige Herſtellung eines in gleicher Weiſe geeigneten Übergange

Der Kl. hat ſeinen Schadenserſaßanſpruch auf das ihm als fich als eine Folge der Enteignung in dem hervorgehobenen

Eigentümer der Dorfidhmiede gegenüber der Gutsherrſchaft von Sinne darſtellt. Dies iſt zu bejahen . (Wird begründet.)

W. zuſtehende Zwangsrecht geſtüßt. Zu entſcheiden iſt, ob der Damit erſcheint die Ausführung des angefochtenen Urteils ab.

Schmiedezwang auch als dingliches Recht nach der Grundbuch- wegig , welches den § 31 nicht anwenden will, da es fich hier
geſeßgebung vom Jahre 1872 Dritten gegenüber ohne Ein- um eine planwidrig vorgenommene Underung handle. Es muß

tragung wirkſam geblieben iſt. Der § 12 E. E. G. vom aber auch angenommen werden , daß es ſich um eine Folge der

5. Mai 1872 beſtimmte, daß dingliche Rechte an Grundſtücken , Enteignung handelt, die erſt ſpäter erkennbar geworden . Die
welche auf einem privatrechtlichen Titel beruhen , gegen Dritte Bekl. hat ſelbſt ausweislich des Tatbeſtandes des B. u. angegeben ,

nur durch Eintragung Wirkſamkeit erlangen könnten . Von daß die Einziehung des Bahnübergangs durch ein zur Zeit der

dem Eintragungszwange waren nur die geſeßlichen Vorkauft . Vornahme der Enteignung nicht vorauszuſehendes Ereignis not.

rechte, die Grundgerechtigkeiten, die Miete und Pacht und ge- wendig geworden ſei. Damit erledigen ſich die gegen die An

wiffe bergrechtliche Gebrauchs- und Nußungsrechte ausgenommen . wendung des § 31 von dem Erſtinſtanzgerichte hervorgehobenen
Nad $ 73 Grdb. D. mußten die nach dem neuen Recht ein . Bedenken . Endlich liegt die Innehaltung der dreijährigen Friſt

tragungsbedürftigen Redte , die zur Zeit des Inkrafttretens der vor. Diefelbe beginnt, wenn es ſich wie hier bei der fraglichen

Grundbuchgefeße (1. Dktober 1872) rechtsgültig beſtanden , bis Aulage um ein Eiſenbahnunternehmen handelt, mit der Betriebs

zum 1. Oktober 1873 eingetragen werden , widrigenfalls ſie eröffnung. ( Entſch. des R. G. Bd. 43 S. 237.) Dieſe hat,

dritten Perſonen gegenüber nicht geltend gemacht werden konnten . wie oben ſchon angegeben , am 30. Mai 1893 ſtattgefunden .

Da es nur auf die Eintragung im Grundbuche des belaſteten Die Klagerhebung iſt aber am 9. Mai 1896 erfolgt. M. c. Sc. ,

Grundſtücks ankommt, ſo iſt im vorliegenden Falle die Schmiede- u. 3. 13. Okt. 03 , 216/03 VII.

gerechtigkeit des Kl. , die allein auf dem Blatte der Schmiede Edikt vom 2. November 1810.

vermerkt war, nicht eingetragen . Iſt ſie alſo ein auf einem 13. § 17. Verordnung vom 24. Oktober 1811 $82, 3, 8 ;

privatrechtlichen Titel beruhendes dingliches Recht an einem Gefeß vom 7. September 1811 ; Deklaration vom 11. Juli

Grundſtüde, ſo hat ſie mangels Eintragung ihre Wirkſamkeit 1822 ; Entſchädigungsgeſeß vom 17. Juni 1845 § 14 Abſ. 2.

gegenüber dem Bekl. als Drittbeſiper des Rittergutes verloren. Entſchädigungspflicht bei Konzeffionierung neuer Apotheken.
Zu den von der Eintragung befreiten Rechten gehört der Die Entſcheidung darüber, ob im Sinne der Verordnung

Schmiedezwang nicht; er iſt insbeſondere keine Grundgerechtigkeit. vom 24. Oktober 1811 (Geſekſamml. S. 359) für einen Ort

Daß er aber nach der Annahme des B. R. ein dingliches Recht das „ Bedürfnis einer Vermehrung“ der beſtehenden Apotheken

mit reallaſtartigem Gepräge iſt, kann nicht bezweifelt werden . gegeben , ob der Vorteil des Ganzen die Anlegung neuer

(Wird näher dargelegt und die Eintragsnotwendigkeit feſtgeſtellt.) Apotheken erfordere" (SS 2 , 8 a. a. O.) iſt gemäß $8 3 ff. dafelbſt
K. u . 8. c. M., U. v. 16. Dkt. 03, 434/03 VII. lediglich Sache der Verwaltungsbehörde. Es ſteht daher völlig

Preußiſches Enteignungsgefeß vom 11. Juni 1874. dahin , ob der Regierungspräſident zu Breslau die neue Konzeffton

12. § 31. Vorausſeßungen der Anwendbarkeit desſelben. vornehmlich in Rückſicht auf die Stadt- oder Landbevölkerung

Beide Vorinſtanzen verneinen zu Unrecht die Anwendbarkeit bewilligt hat. Die Frage, wer im Falle der Konzeſſionierung

des § 31 des Enteignungsgeſeßes auf den vorliegenden Fal. zur Entſchädigung verpflichtet iſt, hängt davon in keiner

Der Kl. hat ſich mit Recht auf $ 31 berufen, welcher lautet : Weiſe ab. Die Stadtgemeinde iſt nach $$ 4, 6 der Deklaration

„ Wegen ſolcher nachteiligen Folgen der Enteignung , welche erſt vom 11. Juli 1822 ( Gefeßfamml. S. 187) ohne Rückfight dar.

nach dem im § 25 gedachten Termine erkennbar werden , bleibt auf, ob die Neukonzeſſionierung vornehmlich ſtädtiſchen Intereſſen

dem Entſchädigungsberechtigten bis zum Ablauf von drei Jahren diente, für entſchädigungspflichtig erklärt. In gleicher Weiſe iſt

nach der Ausführung des Teils der Anlage, durch welche er nach § 16 des Entſchädigungsgeſebeb vom 17. Januar 1845

benachteiligt wird, ein im Rechtswege verfolgbarer perſönlicher (Gefeßfamml. S. 79) zur Bezahlung der Entſchädigungskapitalien

Anſpruch gegen den Unternehmer.“ Hierdurch iſt ausnahms- ohne jede weitere Vorausſeßung diejenige Gemeinde verpflichtet,

weiſe dem Entſchädigungsberechtigten ein Anſpruch wegen folcher in welcher die ausſchließliche Gewerbeberechtigung beſtanden hat.

nachteiligen Folgen gegeben, welche erſt nach dem adminiſtrativen Das Gefeß vom 7. September 1811 (Gefeßſamınl. S. 263)

Entſchädigungsfeſtellungstermin erkennbar werden . Dieſe Aus- fleht eine Schäßung der zu verzinſenden und abzulöſenden

nahme greift nur Plaß bei Teilenteignungen , wie eine Gerechtigkeiten binnen 6 Monaten und die alsbaldige Bildung

ſolche hier in Frage ſteht, da bei dieſen neben den gegenwärtigen eines Verzinſungs- und Ablöſungsfonds vor. Auch die Deklaration

Schäden, welche der Eigentümer infolge der Enteignung erleiden vom 11. Juli 1822 ordnet die ſofortige Bildung eines ſolchen

kann , auch zukünftige in Frage kommen können (vergl. die Fonds an und verlangt die Erledigung des ganzen Ablöſungs

Kommentare von Seidel, Note 2 zu § 31 , und von Eger 2. Aufl. , geſchäfts in längſtens 30 Jahren vom Tage der Verkündigung

BD. II S. 214 ), und bezieht fich ausſchließlich auf Nachteile, die der Deklaration. Sowohl das Gefeß wie die Deklaration hatten

den Eigentümer des Reſtbefißes aus dem Bau und Betriebe hierbei die Regelfälle im Auge, daß nach Aufhebung der exkluſiven

des auf dem enteigneten Grundſtücke errichteten Unternehmens Gewerbeberechtigungen jedermann das Recht zum freien Gewerbe.

treffen (Entſch. del R. G. Bd. 7 S. 258 , auch Eger a. a . D. betriebe erlangte (8 17 del Edikte vom 2. November 1810,

1
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a. B.

Gefeßjamml. 1810/11 S. 79). Das Gefeß vom 7. September
Partei

Name Wohnort Wahlkreis bezeich
1811 , welches zur Ausführung des Editte erlaffen wurde , ent.

nung

hielt jedoch im $ 89 den ausdrüdlichen Vorbehalt , daß durch
7. v. Damm Wolfenbüttel Holzminden . B. W.

beſonderes Gefeß beſtimmt werden würde, inwieweit die Anlage Gandersheim

neuer Apotheken zuzulaffen ſei, und machte ſodann die Ver. 8. Juſtizrat Dietrich Prenzlau Ruppin-Templin D.R.

ordnung vom 24. Oktober 1811 die Erridtung von beſonderer 9. Faltin Gr. Strehlit Pleß -Rybnik 3 .

Konzeſſionierung der Verwaltungsbehörden abhängig . Nady 10. Fehrenburg Freiburg i.B. Labr.Ettenheim 3.

Maßgabe deffen erfuhr der Grundſaß der alsbaldigen Ablöſung 11. Þaaſe Königsberg Königsberg i . Pr. S.

von ſelbſt für den Fall eine Modifikation , daß es fich um neu i. Pr .

errichtete Apotheken handelte. Das Ablöſungsgeſchäft
konnte 12. SonradBaufmann Stuttgart Balingen.Tutt

. D.Bp.

naturgemäß in ſolchem Falle erſt mit der Neukonzejfionierung

lingen

einer Apotheke beginnen . Die Ausführung der Reviſion, daß 13. Seine Berlin Berlin (Süd und S.

Südoſt)
für ſolchen Fall das Gefeß vom 7. September 1811 und die

14. Dr. Herzfeld Berlin Roftock- Doberan S.
Deklaration vom 11. Juli 1822 überhaupt unanwendbar ſeien ,

15. Juſtizrat Lenz.
iſt verfehlt. Zudem weiſt das B. G. zutreffend auf $ 8 der

mann Lüdenſcheid Sjerlohn -Altena fr.Vp.

Verordnung vom 24. Dktober 1811 , inhalts deſſen ausdrücklidy
16. Marbe Freiburg i.B. Freiburg i. B. 3.

beſtimmt iſt, daß die Entſchädigung der bis dahin beſtandenen
17. Bayer Stuttgart Tübingen -Reut. D. Vp.

Apotheken nach Maßgabe des Gefeßes vom 7. September 1811
lingen

alsdann einzutreten habe, wenn eine neue Apotheke konzeſſioniert 18. Juſtizrat Pohl Gleiwiß Liegniß-baynau. Fr.Vp.

würde. Die Feſtſeßung der Höhe der Entſchädigung und die Goldberg

Aufbringung derſelben von den Verpflichteten iſt nach Maßgabe 19. Preiß Golmar i . &. Colinar i. G. 8.L.P.

des Edikts vom 2. November 1810 , des Gefeßes vom 7. September 20. Brüſchenk Liebenwerda Torgau -Lieben . A.

1811 , der Verordnung vom 24. Oktober 1811 und der Deklaration v. Lindenhofen werda

vom 11. Juli 1822 Sache der Verwaltungsbehörde. Dieſe 21. Juſtizrat Riff Straßburg Straßburg i . E. F. V.

bat darüber ſelbſtändig zu entſcheiden, in welchem Betrage und
22. Dr. Semler Hamburg Aurich -Wittmund

Verhältniffe die Bekl. zur Entſchädigung beizutragen haben ,
N.L.

23. Storz
insbeſondere inwieweit der Bell. s. allein oder neben feinem

Heidenheim Ulm -Heidenheim- D. Vp.

Gewerbøgenoſſen, und inwieweit die beklagte Stadtgemeinde bei
24. Dr. Thaler Würzburg Würzburg 3.

Suffizienz ſonſtiger Mittel noch einzutreten habe. Der Tenor
25. Juſtizrat Traeger Berlin Varel -Sever Fr. Vp.

der ergangenen Entſcheidung läßt auch hierüber feinen Zweifel.
26. Juſtizrat

Es kann daher dahingeſtellt bleiben , ob die Annahme des B. G. ,
Karl Trimborn Cöln a . Rh . Cöln a. Rh. 3.

daß der Bekl. S. als einziger Gewerbegenoſſe, und nicht auch 27. Dr. Bonderſcheer Straßburg Sd lettſtadt E.L.P.

Kl. neben ihm zum Fonds beizutragen habe, gegenüber dem $ 5 i. G.

Abſ. 2 der Deklaration vom 11. Juli 1822 (vergl. aud § 14 Abſ.2 28. Juſtizrat

des Entſchädigungsgeſeßeß vom 17. Januar 1845) gerechtfertigt Dr. am Zehnhoff Cöln a . Rh . Neuß -Grevenbroid 3.

iſt. Wäre auch dieſe Anſicht unzutreffend, ſo wäre ſie doch der
Nach obigem Verzeichnis gehören 8 Mitglieder dem Zentrum

Verwaltungebehörde nicht präjudizierlich. Stadtgemeinde S. u . ( 3.), 4 der Freiſinnigen Volkspartei ( Fr. Bp . ), 4 der Deutiden

Gen. c. S. , U. v . 29. Okt. 03 , 162/03 IV. S. S. Volkspartei (D. Vp. ) , 3 den Sozialdemokraten (S.) , 2 den

Nationalliberalen (N. L. ) , 2 der Elſaß . Lothringiſchen Landes.

Beridtigung. partei (E. L. P.) und je eins den Deutſch,Konſervativen (D. R.) ,

Zu S. 407. Nr.25 Zeile 16 von unten lies : zugeſprochen
der Freiſinnigen Vereinigung (F. V.), der Polenpartei (P.) an ;

je eins iſt als Braunſchweigiſcher Welfe (B. W.) und alsſtatt: abgewieſen.

Konſervativ ohne Parteibenennung (K.) bezeichnet.

Die Rechtsanwaltſchaft im Deutſchen Reichstag.

Die Rechtsanwaltſchaft iſt im Deutſchen Reichstag durch
Men erfdienene, bei der Redaktion ein

folgende 28 Mitglieder vertreten :

Partei. gegangene Büder.

Name Wohnort Wahlkreis bezeich . ( Beſprechung einzelner Werte bleibt vorbehalten .)

nung

68. Juriſtiſch -pſychiatriſche Grenzfragen . I. Bd. 1. Heft. E. Sulfe,
1. Dr. Ablaß Hirſchberg Liegniß -Hirſchberg. Fr.Vp.

Die Stellungnahme des Reichsgerichts zur Entmündigung wegen
i . Sol. Schönau

Geifteskrantheit oder Geiſtes dwäche. Falle a .S.1903, C. Marhold.

2. Dr. Karl Bachem Göln a . Rh. Düſſeldorf.Krefeld 3.
69. F. v. Hugo , Die Vorſchriften des B.G.B.über Schriftform uſw.

3. Geb. Juſtizrat Bolt Saarbrücken Trier.Saarbrücken N. 2 .
von Beſtandsverzeichniſſen . Hannover 1903 , Carl Meyer

4. Blumenthal Colmar i. E. Straßburg -Land D. Bp. (Guſtav Prior).

5. v. Chrzanowski Poſen Pojen P. 70. F. Fielit , Kommentar zur Disziplinar - Strafordnung für die

6. Dr. Dahlem Dberſtein Montabaur 3. kaiſerl. Marine. Berlin 1903, E. S. Mittler & Sohn.

(Nabe) St. Goarshauſen ( Fortſeßung folgt.)

1

.

Für die Redaktion verantw .: Kedytsanwalt Dr. jur. Qugo Neumann in Berlin . Druck : W. Moeſer Buchdruderei in Berlin S. 14.
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Dr. jur. Hugo Meumann,

Rechtsanwalt beim Rammergericht.

Derlag und Expedition : 28. Noeſer 30bandung, Berlin S. 14, Stanſchreiberſtraße 34. 35.

Breis für den Jahrgang 25 Mart, einzelne Nummern 30 Bfg. Inſerate die 2 geſpaltene Petitzeile 50 Bfg. Beftellungen übernimmt jebe

Buchhandlung und Poftanſtalt (Poftzeitungsliſte Nr. 3971) ſowie die Expedition Berlin 8. 14, Stadſdreiberſtr. 84. 86.

1 1

Hülfskaſſe für deutſche Rechtsanwälte. Danach find bei der Berechnung des Einkommens auß anwalt.

Die Anwaltskammer im Bezirke des Kammergerichtlicher Tätigkeit nicht nur die im Laufe des Jahres tatſächlich
vereinnahmten, ſondern auch diejenigen Gebühren zu berüc.

zu Berlin hat dem Uuterſtüßuugsfonds der Hülfskaſſe eine
ſichtigen, welche, wenn auch noch nicht eingegangen , ſo doch

fernere Zuwendung von 5000 Mark und die Anwaltskammern
bereits verdient" ſind .

im Bezirke der Oberlandesgerichte zu Şamm , Cöln und
Durch dieſe Plenarentſcheidung wird das in den Ent.

Frankfurt am Main haben Beihülfen von 3000 Mart,

2000 Mark und 1500 Mart gewährt.
ſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts in Staatsſteuerſachen

Den Rammern

Bd. 1 S. 136 ff. abgedruckte Urteil vom 24. Januar 1893 be .
und ihren Borſtänden iſt für die reichen Beihülfen der

ſtätigt. Danach wird unterſchieden zwiſchen ſolchen Einnahmen ,

aufrichtigſte Dank ansgeſprodjen worden .
welche feſt bedungen , und ſolchen , welche unbeſtimmt oder

idwankend find . Die erſteren ſind in dem Jahre zu verſteuern ,

Einige Bemerkungen über die Steuererklärungen lie tatſächlich eingegangen find. Zu den erſteren rechnet das
in welchem ſie entſtanden, die leßteren in dem Jahre, in welchem

der preußiſchen Rechtsanwälte. Oberverwaltungêgericht wie die Außenſtände der Raufleute, land .

Von Rechtsanwalt Gutfeld , Berlin. wirte uſw. auch die Rechtsanwaltsgebühren, weil dieſe entweder

Eine Plenarentſcheidung der Steuerſenate des preußiſchen vertragsmäßig vereinbart ſind oder nach gefeßlich feſtgeſtelltem

Lberverwaltungsgerichts vom 1. April 1903 iſt für die Steuer. Tarif berechnet werden ; zu den legteren z. B. die Sonorar.

erklärungen der preußiſden Rechtsanwälte von Wichtigkeit.*) forderungen der Urzte , weil die Medizinaltare durch die Zulaffung

von Minimal- und Marimaljäßen der Bemeſſung des Honorars

*) Die Entſcheidung hat nach der Dtſch. Jur. Ztg. 1903 S. 528 einen nicht unerheblichen Spielraum bietet.

folgenden Inhalt : Es würde über den Zweck dieſer Zeilen hinausgehen dar.

Die vereinigten Steuerſenate finden keinen Grund zur Ab: zutun, daß das Oberverwaltungsgericht beffer getan hätte, die

weichung von dem bisherigen Grundſaße, daß Anwaltsgebühren zu Scheidelinie nicht zwiſchen Anwälten und Arzten , ſondern ſchon

den Einkünften desjenigen Jahres gehören , in welchem ſie liquide zwiſchen Gewerbetreibenden einerſeits und allen liberalen Be

geworden ſind. Vorſchüſſe, die noch nicht durch Erledigung des Auf:
rufen andererſeits zu ziehen, wie dies fuiſting, die preußiſchen

trags verdient ſind, können keinesfalls Einkommen aus beruflicher
direkten Steuern , I. Bd. , Kommentar zum Einkommenſteuergeſet

Tätigkeit bilden. Auch ſonſt kann die Tatſache der Zahlung

nur bei nicht vorbebungenen Gegenleiſtungen entſcheidend ſein .
5. Auflage, 1901 S. 176 Note 9 mit den Worten voridlägt :

Bei der anwaltlichen Tätigkeit handelt es ſich aber regelmäßig um
„ Jedenfalls würde es fich aus praktiſchen Gründen emp

Geſchäfte, für welche die Gegenleiſtungen ausdrüdlich – durch Vers fehlen, im ganzen Bereiche der gewinnbringenden Be.

trag oder durch ſtillſchweigende Bezugnahme auf den Tarif – vor: ſchäftigung, ſoweit es ſich um Durchſgnittsberechnungen

bedungen ſind. Solche, dem Betrage nach beſtimmte Ges handelt, die ausſtehenden Forderungen überhaupt nicht

bühren ſind aber verdient oder im Sinne des § 15 Einkommen : zu berüdſichtigen , und die Einnahmen an barem Gelde

ſteuergeſekes gewonnen , ſobald der Steuerpflichtige auf ſie ein ohne Rückſicht auf etwaige frühere Entſtehung der Forde.

tlagbares Recht erworben hat, d . i . der Regel nach mit dem Zeit:

punkte der Fälligkeit. Dieſe tritt geſeßlich (§ 85 Geb. Ord. für werden, um Verluſte, die gleich dem Gewinne als Erfolg

Rechtsanwälte, Faſſung vom 20. Mai 1898) ein, ſobald über die der quellenmäßigen Tätigkeit für dasjenige Jahr in Betracht

Verpflichtung zur Koſtentragung eine Entſcheidung ergangen iſt, ſowie zu ziehen ſind, in welchem der Ausfall der Forderung oder der Rechts

bei Beendigung der Inſtanz oder bei Erledigung des Auftrags. anſpruch des Gläubigers gegen den Anwalt auf Rückerſtattung feſt:

Soweit in Rechnung geſtellte fällige Gebühren ſpäter nicht ein: geſtellt oder entſtanden iſt. Daß die Buchführung der Anwälte

gehen oder nach erfolgter Zahlung wegen nachträglicher Berabſeßung allgemein nur auf die baren Einnahmen und Ausgaben gerichtet iſt,

des Streitgegenſtandes zurüderſtattet werden müſſen , handelt es ſich kann die Beurteilung der rechtlichen Verhältniſſe nicht berühren .

ebenſo, wie bei Regreßanſprüchen , die gegen den Anwalt erhoben (Urt. v. St. 19 v. 1. April 1903.)
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rungen dem Einkommen derjenigen Periode zuzurechnen , müſſen, daß nur die im ordnung $ mäßigen Geſchäftegang

innerhalb deren Rie tatſächlich eingehen. “ liquidierten Gebühren und Auslagen in die Steuererklärung

Denn angeſichts der Plenarentſcheidung iſt anzunehmen, des betreffenden Jahres aufzunehmen ſind, und wird nicht ver

daß der darin niedergelegte Grundfaß nunmehr allgemein maß . langen dürfen , daß der Anwalt in allen denjenigen Sachen , in

gebend ſein wird . denen bis in die lebten Dezembertage hinein die Fälligkeit der

Die Plenarentſcheidung ruft aber einen anderen Zweifel Gebühren gemäß § 85 Geb. Drd . eingetreten iſt, ſchleunigſt die

wach : Ihr Wortlaut läßt die Deutung zu , daß der Zeitpunkt, Roſtenrechnungen ſeinem Auftraggeber überſendet, auch wenn er

in welchem die Gebühren im Sinne des Einkommenſteuergeſeßes dies ſonſt zu tun nicht gewohnt iſt: regelmäßig macht ja der

verdient find, derjenige der Fälligkeit im Sinne des § 85 der Anwalt im Falle des Obſiegens zuerſt den Verſuch, die Koſten

Geb. Ord. ſein ſoll, d . h . der Zeitpunkt, in welchem über die von der Gegenpartei beizutreiben, wartet auch wohl in geeigneten

Verpflichtung der Koſtentragung eine Entſcheidung ergangen iſt. Fällen ab, bis das Urteil rechtskräftig wird. Der Anwalt wird

oder in welchem die Inſtanz beendet oder der Auftrag erledigt alſo die biß gegen das Ende des Jahres zur Koſteneinziehung

iſt. Dies erſcheint indeſſen nicht unbedenklich ; man wird viel. reifen Sachen auch der Steuerbehörde gegenüber in demſelben

mehr annehmen müſſen , daß die Gebühren erſt dann als im Tempo behandeln können , wie alle übrigen. Nur dann , wenn

Sinne des Einkommenſteuergeſeßes verdient zu erachten ſind, wenn er etwa in ſolchen Sachen , die für die Überſendung der Koſten

der Anwalt ſeinem Auftraggeber eine dem § 86 der Geb. Ord. rechnung an den Auftraggeber reif find, weil die Beitreibung

entſprechende Koſtenrechnung mitgeteilt hat. Denn erſt dann von der Gegenpartei nicht angängig oder erfolglos war – die

hat er Gebühren wirklich verdient oder gewonnen ", wenn er Ausſchreibung der Koſtenrechnung abſichtlich oder aus grober

in der Lage iſt, fie einzufordern ; das fann er aber nicht ſchon fahrläſſigkeit über den 1. Januar hinaus verzögert, wird dies

in dem im $ 85 bezeichneten Augenblid der formalen Fälligkeit, als unzuläſſig, gegebenenfalls ſogar als Steuerhinterziehung er .

ſondern erſt nach Abſendung einer dem $ 86 entſprechenden achtet werden müſſen .

Koſtenrechnung. Gegen die hier vertretene Anſicht wird ſich der Einwand

Danach braucht ein Rechtsanwalt in ſeine Steuererklärung erheben laſſen, daß die im § 85 Geb. Ord. bezeichneten Er.

nur diejenigen Gebühren aufzunehmen, welche bis zum Schluß eigniffe die genaue Feſtſtellung des Zeitpunkts, in welchem die

des leßten Jahres nicht nur fällig, ſondern durch Abſendung Gebühren fällig werden, ermöglichen, während die im § 86 a. a.D.

einer Koſtenrechnung auch klagbar geworden ſind. Anderenfalls bezeichnete Einforderung mehr oder weniger der Willkür des

käme man zu dem Ergebnis , daß der Anwalt die Gebühren Rechtsanwalts anheimgegeben iſt. Indeſſen dürfte einerſeits der

aus allen denjenigen Angelegenheiten , in denen etwa im De. „ Ordnungsmäßige Geſchäftsgang" folcher Widfür genügende

zember eine der im $ 85 bezeichneten Entſcheidungen ergangen Schranken ſeßen ; andererſeits trifft dieſer Einwand nur in dem

iſt, die aber – ſei es , weil die Urteilsausfertigung noch nicht Falle zu, daß eine Entſcheidung über die Koſtenpflicht ergangen

eingegangen iſt, ſei es aus anderen in der Sache oder in der ift: dieſe freilidh iſt ihrem Zeitpunkte nach genau zu firieren.

Handhabung der Bureaugeſchäfte liegenden Gründen his Der Zeitpunkt der Beendigung der Inſtanz oder der Erledigung

zum Jahresſchluffe noch nicht bis zur Ausſchreibung der Koſten. des Auftrages aber wird ſich nicht immer genau beſtimmen

rechnung gediehen ſind, doch ſchon in die Steuererklärung auf. laffen. Wenn man alſo ihn zu grunde legt, ſo werden fich

nehmen und lediglich zu dieſem Zweđe für alle dieſe An- unerquidliche Streitigkeiten darüber, wann er eingetreten iſt,

gelegenheiten Koſtenrechnungen aufſtellen müßte. zwiſchen der Steuerbehörde und dem Anwalt nicht immer ver .

Da dies bis zum 20. Januar jeden Jahres geſchehen müßte, meiden laſſen . Dieſe ſind um jo unangenehmer, als der Anwalt

ſo erhellt, welche erhebliche in wenige Wochen zuſammengedrängte häufig durch den § 300 Str. G. B. behindert ſein wird , zur

Arbeitslaſt einem beſchäftigten Anwalt dadurch erwädſt, eine Begründung ſeiner bezüglichen Behauptungen ſeine Akten vor.

Arbeit, die ausſchließlich für die Steuerbehörde geleiſtet wird ; zulegen. Derartige Streitigkeiten werden vermieden, wenn man

denn der Anwalt wird die meiſten dieſer Koſtenrechnungen nicht den für die Steuerberechnung maßgebenden Zeitpunkt in die

alsbald abſenden , ſondern ſo lange bei ſeinen Akten liegen laffen , Abſendung der Koſtenrechnung verlegt, es dem Anwalt über

bis der geeignete Zeitpunkt für die Abſendung herankommt. laffend, den hierfür geeigneten Zeitpunkt ſelbſt zu beſtimmen.

Man wende nicht ein, daß z . B. die Kaufleute , die von dem Daß damit kein Mißbrauch getrieben werden wird , wird wohl

Oberverwaltungegericht in der hier beſprochenen Hinſicht den mit Fug angenommen werden können.

Anwälten gleichgeſtellt werden, ſich in derſelben Lage befinden ; Die nach Erlaß eines über die Koſten entſcheidenden Urteils

denn jene ſtellen ihre Bilanzen doch auch noch aus anderen der Gegenpartei gegenüber betriebene Feſtſeßung der Koſten

Gründen auf (8 39 A6.2 6.G.B.) , während der Rechtsanwalt kommt für die vorliegende Frage nicht in Betracht. Zwar

fich dieſer Arbeit ausſchließlich im Intereffe der Steuer . dyreibt auch in dieſem Falle der Rechtsanwalt ſeine Koſten

behörde unterziehen müßte. Wenn man der „Erziehung zu reynung aus ; dies geſchieht aber nicht, um die Koſten für fich

einer geordneten Buchführung ", die der Schöpfer der neuen ſelbſt einzuziehen , ſondern um fie namens und für Rechnung

Preußiſchen Steuergeſebgebung als eine ihrer wohltätigen Folgen ſeines Auftraggebers vom Gegner beizutreiben . ( Vergl. Juriſt.

pries , einen auch noch ſo weiten Raum gewähren will, das Wochenſchr. 03 S. 370 in fine.) Erſt in demjenigen Zeitpunkte,

Verlangen, die Rechtbanwälte follen ihre Außenſtände lediglich in welchem die ſolcher Geſtalt beigetriebenen Koſten von der

deshalb überſtürzt liquidieren , damit ſie ſie in die Steuer. Gegenpartei an den Anwalt felbſt – und nicht etwa an deffen

erklärung aufnehmen können, geht doch wohl zu weit. Man Auftraggeber bezahlt und von dem Anwalt vereinnahmt

wird vielmehr der hier vertretenen Anſicht den Vorzug geben werden , ſind ſie von legterem im Sinne des Einkommenſteuer

1
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gefeßeß verdient und bei der Steuererklärung zu berückſichtigen. - wie oben dargetan auch in der Ordnung. Wie danach

Erweiſt ſich dagegen die Beitreibung der Gegenpartei gegenüber ein Anwalt die bis zum Jahresídhluffe ausgeſchriebenen, aber

als erfolglos, und ſendet infolgedeſſen der Anwalt die Koſten . noch nicht eingegangenen Außenſtände in der Steuererklärung

rechnung ſeinem Auftraggeber, ſo tritt damit erſt der für die zu behandeln hat , mag an folgendem Beiſpiel dargelegt werden :

Steuerberechnung maßgebende Zeitpunkt ein . Wirkliche reine Einnahme 1903 6 000 Mark

Beachtet man, wie ſich im Falle einer Koſtenfeſtſeßung die 1902 5 000

Sadlage geſtaltet, ſo wird beſonders deutlich, zu welchen unhalt
1901 5 200

baren Konſequenzen man kommt, wenn man als den für die 16 200 Mark

Aufnahme in die Steuererklärung maßgebenden Zeitpunkt nicht ab die in 1903 eingegangenen in obigen

die Überſendung der Koſtenrechnung an den Auftraggeber, ſondern 6 000 Mark bereits enthaltenen Außen .

die Fälligkeit der Koſten im Sinne des § 85 a. a. D. anſteht: ſtände des Jahres 1902 .. 700

Ein Urteil ergeht im Dezember 1903, alſo müßten die dadurch 15 500 Mark.

fällig gewordenen Prozeßkoſten in die Steuererklärung des Jahres
Dazu die Außenſtände am Schluſſe

1904/5 aufgenommen werden . Im Laufe des Jahres 1904.
des Jahres 1903 750

betreibt der Anwalt die Koſtenfeſtſeßung und Beitreibung.
16 250 Mark.

Leştere fällt fruchtlos aus ; die durch das nachträgliche Verfahren

erwachſenen Koſten gehören in die Steuererklärung des Jahres
Davon % = 5417 Mark.

1905/6 . Um dies alles korrekt durchzuführen , dazu gehört eine Wie aus dieſem Beiſpiel erſichtlich, find die am Jahres.

ſtrenge Sonderung der verſchiedenen Geldeingänge und eine ſchluß (1902) verbliebenen Außenſtände bei der zweitnächſten

kaufmänniſche Buchführung, wie fie dem Rechnungsweſen der Steuererklärung (pro 1904/5 ) in jedem Falle von der wirklichen

weitaus meiſten Anwälte unbekannt iſt. Und mit Recht unbe- Reineinnahme des nächſten Jahres (1903) voll abzuſeßen : die.

kannt iſt: denn ſie würde dazu beitragen , der Geſchäftstätigkeit jenigen , welche tatſächlich eingehen, deshalb , weil ſie in der

der Anwälte das Anſehen eines Gewerbeg zu geben und das Reineinnahme des Jahres 1903 wieder erſcheinen, daher anderen .

der Unwalt & praris entſtammende Einkommen als ein gewerb. falls doppelt angejekt wären ; diejenigen, die nicht eingehen ,

liches erſcheinen zu laſſen. Dies hat zwar ohnehin ſchon das deshalb, weil ſie als Verluſt in Ausgabe zu ſtellen ſind, wie

Reichsgericht in der Entſcheidung vom 3. Juli 03 ( Juriſt. dies in der Plenarentſcheidung näher ausgeführt wird. Die

Wochenſchr. 03 , 345 Nr. 8) angenommen ; dieſes Urteil iſt aber Berückſichtigung der Außenſtände ſchon in demjenigen Jahre,

mit Recht lebhaft angefochten worden (vergl. Juriſt. Wochenſbr. 03 , in dem ſie entſtanden ſind, ſtatt erſt in demjenigen , in dem ſie

360) , insbeſondere auch unter Bezugnahme auf das Urteil des tatſächlich eingehen , hat daher folgenden Effekt: Gehen ſie im

Oberverwaltungsgerichts vom 1. April 87 (Bd. 15 S. 42 der nächſten Jahre ein , ſo erhöhen ſie die Steuerlaſt der Gegenwart

Entſcheidungen des Oberverw . Ger.) , in welchem mit über. zu gunſten der Zukunft; gehen ſie dagegen überhaupt nicht ein ,

zeugenden Gründen dargetan wird , daß der Beruf der Rechts- oder müſſen ſie nach erfolgter Zahlung wegen nachträglicher

anwälte als ein „Gewerbe" nicht anzuſehen iſt, auch nicht in Herabſeßung des Streitwertes zurüderſtattet werden , ſo haben

ſteuerlichem Sinne. * ) fte lediglich den Steuerbetrag für das laufende Jahr zu gunſten

Aus dem in der Deutſchen Juriſten . Zeitung abgedruckten des Steuerfiskus und zum Nachteil des Steuerpflichtigen erhöht ,

Teile der Plenarentſcheidung vom 1. April 1903 läßt ſich, indem lepterer einen Außenſtand mit verſteuern muß, der ſich

wie erwähnt, nicht mit voller Deutlichkeit entnehmen , ob ſie nachträglich als uneinziehbar erweiſt. Das iſt zwar nicht recht

von dem hier entwickelten Grundjaße ausgeht ; möglich iſt es , da fie ſo , aber es iſt Rechtens.

1. von den Einkünften desjenigen Jahres ſpricht, vin

welchem ſie liquide geworden ſind" ; Gin in den Fragen der Einkommenſteuerveranlagung be.

(2. die Gebühren in dem Zeitpunkte als gewonnen be. ſonders bewanderter Kollege bemerkt zu dem obigen Artikel:

zeichnet, in dem der Steuerpflichtige auf ſie ein klag- Ich ſtimme mit der Auffaſſung des Herrn Verfaſſers nicht

bares Recht erworben hat. Die PlenarentſcheidungDie Plenarentſcheidung überein, weil der Zeitpunkt der Abfeßung der Koſtenrechnungen

entnimmt dieſen Zeitpunkt zwar dem 85 Geb.. ganz von der Willkür des Steuerpflichtigen abhängt. Streng

Ordnung ; in Wirklichkeit tritt aber die Klagbarkeit genommen würden ja die einzelnen Gebühren ſchon als verdient

nach § 86 a. a . D. erſt mit der Abſendung einer anzuſehen ſein, wenn die gebührenpflichtigen Akte vorgenommen

Koſtenrechnung ein ; find, alſo noch während des anhängigen Rechtsſtreits. Bei ganz

3. ſchließlich ſagt : „Soweit in Rechnung geſtellte ſorgfältiger Buchführung, die ſich allerding8 nicht bloß auf die

fällige Gebühren uſw. " Feſtſtellung der baren Einnahmen und baren Ausgaben zu be.

Die beſprochene Plenarentſcheidung bemerkt zum Schluſſe, ſchränken haben würde, ließe ſich auch für jedes Steuerjahr die

„daß die Buchführung der Anwälte allgemein nur auf die baren Feſtſtellung der wirklich verdienten Gebühren treffen ; ich nehme

Einnahmen und Ausgaben gerichtet iſt.“ Das iſt richtig und aber an , daß der Beſchluß der vereinigten Steuerfenate des

Oberverwaltung &gerichts in dem Sinne aufzufaffen iſt, daß nach

*) Vergl. in demſelben Sinne : Entſch. des Oberverw . Ger. in
der bei der überwiegenden Mehrzahl der Anwälte üblichen Hand

Staatsſteuerſachen, Bd. 10 S. 5 vom 26. 6. 01 und die dort an :
habung der Geſchäfte die aus einem Prozeß erwacjenen Ge.

gezogene Entſch. des R. G. Bd . 39 S. 137 und des Ehrengerichtshofs bühren als verdient angeſehen werden, wenn entweder der Prozeß

vom 29. 1. 86 (J. M. BI. 86 S. 69/70 ). in der von dem Anwalt geführten Inſtanz beendet iſt, oder

1
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wenn aus anderen Gründen die Tätigkeit des Anwalts in dem zumeiſt allein , am Landgerichte dagegen iſt die Zahl der An

Prozeß aufhört. Dieſe beiden von der Willkür des Steuer- wälte nicht bloß eine große, ſondern meiſt eine zu große.

pflichtigen unabhängigen objektiven Tatſachen geben meines Er. Iſt nicht auch damit zu rechnen, daß der Amtégerichts

achtens den Zeitpunkt an, an welchem die Gebühr als verdient anwalt in vielen Fällen billigere Lebensverhältniffe vorfindet wie

und deshalb als einkommenſteuerpflichtig anzuſehen iſt. der Landgerichtsanwalt ?

Hat nicht endlich der landgerichtliche Anwalt eine große

Anzahl von Armenfaden zu vertreten, die in der leßten Zeit

fo geſtiegen find, daß fie einen großen Prozentſaß ſämtlicher
Durch welche Mittel iſt die Stellung der amts

Prozeſſe ausmachen ? Beim hieſigen Landgerichte z. B. find

gerichtlichen Anwälte zu ſtärken ? rund / jämtlicher Sachen Armenfachen.

Entgegnung auf den Artikel des Herrn Rechtsanwalts
Wenn der Herr Verfaljer endlich darauf hinweiſt, daß der

Bamberger von Aſchersleben in Mr. 46 und 47 $. 377 amtsgerichtliche Anwalt wie jeder Laie und wie jeder Rechts.

der Juriſtiſchen Wochenſchrift vom 4. November 1903. konſulent nur am Amtsgerichte auftreten dürfe und daß dieſe

Zurüdjeßung gegenüber den landgerichtlichen Anwälten eine

Von Dr. Þans Stolzle , Rechtsanwalt beim Landgerichte
Minderung des Anſehens der amtsgeridtlichen Anwälte herbei.

Kempten (Bayern).
führe, ſo habe ich nur das eine zu bemerken :

Herr Kollege Bamberger beantwortet die von ihm geſtellte Jeder Anwalt, der fidh am Amtsgerichte niederläßt, weiß

Frage dahin : von vorneherein genau , welchen Wirkungekreis er bekommt. Es

a) durch Zulaffung eines jeden Amtsgerichtsanwaltes zum iſt alſo ein felbſtgewähltes los .

Landgerichte; Der landgerichtliche Anwalt , der ſich nicht am Siße eines

b) durch Erweiterung der Zuſtändigkeit der Umtsgerichte. Oberlandesgerichts befindet, weiß auch von vorneherein, daß er

am Oberlandesgerichte nicht auftreten darf.

I. Bedürfnisfrage. In einem Punkte jedoch pflichte ich dem Herrn Verfaffer

Der Herr Verfaffer meint , es ſei ein Bedürfnis nach vollſtändig bei :

Stärkung der amtsgerichtlichen Anwälte zweifellos gegeben. E8 bedeutet nicht bloß eine Herabſeßung der amtegericht.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge erſcheinen ihm lichen Anwälte, ſondern des geſamten Anwaltsſtandes, daß Rechts

die nur am Amtågerichte zugelaſſenen Anwälte als Rechtsanwälte fonſulenten oder Rechtsagenten bei Gericht auftreten dürfen ..

zweiter Klaffe. Es iſt die Zulaffung der Rechtsagenten ein unverzeihlicher

Der Herr Verfaffer begründet dieſe feine Anſicht Haupt- Fehler, der fich ſchwer rächen wird. Die Juſtizverwaltung ſtellt

ſächlich damit, daß er ſagt : mit Recht an die Ausbildung unſerer Juriſten große Anforde

Bei den Kollegialgerichten haben die dort zugelaffenen rungen . Wer Richter oder Rechtsanwalt werden will, muß

Rechtsanwälte das Monopol der Vertretung, der Amtsgerichts- dieſen Anforderungen genügen . Auf der anderen Seite aber

anwalt dagegen hat ein ausſchließliches Recht zur Parteivertretung läßt man Perſönlichkeiten, ſogenannte Rechtsagenten oder Rechte.

weder an ſeinem Gerichte noch an einem andern , weder in konſulenten al8 Vertreter bei Gericht zu , welche von Juris .

größeren noch in kleineren Angelegenheiten, er darf nur da ver- prudenz keine Ahnung haben ; eß bedeutet das eine Schädigung

treten , wo jeder Laie und wo jeder Rechtskonſulent auftreten des Anſehens der Juſtiz. Shre Zulaffung bedeutet aber auch

kann . Dieſe Zurückſeßung hat eine Minderung des Anſehens eine Schädigung der Parteien : In ganz einfachen Prozeſſen

der amtegerichtlichen Anwälte zur Folge. mag ja die Sache gehen ; wenn et fich aber um verwidelte

Ich kann dieſe Ausführungen des Herrn Verfaſſers nicht Rechtsverhältniſſe handelt, dann verſagt die Rechtskenntnis des

für vollſtändig richtig halten . Hat nicht auch der amtsgericht. „ Rechtøagenten oder Rechtskonſulenten ". Wie viel Progeffe

liche Anwalt in einer ſehr großen Anzahl von Fällen, wenn wurden ſchon dadurch verloren , daß der Rechtsagent oder Rechts

auch kein rechtliches, ſo doch ein tatſächliches Monopol der konſulent die Sache total falſch angepact hat. Wohl jeder

Vertretung an dem Amtsgerichte, an welchem er ſeinen Wohnſit Kollege weiß aus ſeiner Praris folche Fälle zu erzählen.

hat ? Iſt es nicht eine unbeſtreitbare Tatſache, daß die Zahl Man fann die Zulaffung der Rechtskonſulenten oder Rechts

der amtsgerichtlichen Anwälte bedeutend zugenommen hat und agenten durchaus nicht damit entſchuldigen , daß man ſagt, es

daß in demſelben Maße die landgerichtlichen Anwälte von den handle fich bei den Amtsgerichten um mehr einfache Sachen

Amtsgerichten verdrängt wurden , welche nunmehr faſt aus. und für die Vertretung ſolcher Sachen ſeien die Rechtskonſulenten

ſdhließlich die Domäne der amtsgerichtlichen Anwälte bilden ? ſchon geeignet. Darauf iſt nur zu erwidern , daß auch an den

Sodann aber frage id ): Iſt nicht auch der Landgerichts. Amtégerichten rechtlich ſehr ſchwierige Fragen vorkommen können ,

anwalt auf ſein Landgericht beſchränkt? Auch der landgericht. deren richtige Entſcheidung einen guten Juriſten vorausſeßt und

liche Anwalt iſt in der Regel nicht am Oberlandesgerichte zu. nicht einen Laien. Da Rechtskonſulenten nur am Amtsgerichte

gelaffen . Dieſes Glückes können ja überhaupt nur jene teil . auftreten dürfen , ſo bedeutet ihre Zulaſſung eine beſonders

haftig werden , welche am Siß eines Oberlandesgerichtes wohnen . idwere Schädigung des Anjehend der amtsgerichtlichen Anwälte.ſchwere

Iſt aber denn die Stellung des landgerichtlichen Anwaltes Hier wäre mit aller Entſchiedenheit darauf zu dringen, daß das

wirtlid fo beneidenswert ? Hat nicht der landgerichtliche Anwalt Auftreten von Rechtskonſulenten nur ganz ausnahmsweiſe, nur

mit einer bedeutend größeren Konkurrenz zu rechnen , wie der in den dringendſten Fällen geſtattet wird. Auch wäre darauf

amtegerichtliche Anwalt ? Ain Amtsgerichte iſt der Anwalt hinzuwirken , daß den ſtolzen Titel „ Rechtskonſulent“ oder „ Rechte.

!

1
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agent" nur derjenige führen darf, der wirklich Jurisprudenz Es iſt wirklich intereſſant, welche Vorſchläge jeßt gemacht

ſtudiert hat. Denn ſchon der Titel verleitet viele Leute zu dem werden, um die Prozeſſe in ein raſcheres Tempo zu bringen.

Glauben, ſie hätten eß mit einer juriſtiſch gebildeten Perſön . Gewiß kann ein Korreſpondenzmandatar die Verſchleppung

lichkeit zu tun. eines Prozeſſes herbeiführen, aber nur dann , wenn er eben ſeine

Io glaube hier ein Mittel zur Stärkung des Anſehen Pflicht nicht erfüllt, wenn er die ihm vom Mandanten erteilte

der amtegerichtlichen Anwälte angeführt zu haben. Information nicht ſofort dem Landgerichtsanwalte weiter gibt.

Der Herr Verfaffer kommt dann auf die wenig beneiden8 . Es kann aber auch der Fall vorliegen , daß der verehrliche Herr

werte Rolle der amtsgerichtlichen Anwälte als Korreſpondenz. Mandant dem Korreſpondenzmandatar überhaupt keine In

mandatare zu ſprechen . formation gibt, dann trägt eben die Schuld an der Prozeß .

Ich pflichte hier ſeinen Ausführungen vollſtändig bei ; allein verſchleppung die Partei ſelbſt.

teilt nicht jeder Anwalt, mag er nun am Amtsgericht oder Land
a) Angebliche Beſchleunigung der Prozeſſe.

gericht zugelaſſen ſein , das gleiche Los ?

Wie oft wird auch dem landgerichtlichen Anwalte, wenn
Es liegt in der Natur der Sache, daß fich wegen der häufig

eintretenden Terminokolliſionen und wegen der mehr oder minder
er einem auswärtigen Anwalte eine Vertretung am Landgerichte
überträgt, die Korreſpondenzgebühr mit der gleichen vom Herrn großen Entfernung des Amtsgerichtsanwalts vom Landgerichtsfits

Verfaffer angeführten Begründung geſtrichen !
häufig Prozeßverſchleppungen ergeben werden , zum mindeſtens iſt

Hier iſt alſo der landgerichtliche Anwalt genau in derſelben nicht bewieſen, daß wirklich die Prozeſſe rajcher erledigt würden..

Lage wie der amtsgerichtliche.
Wenn der Herr Verfaſſer darauf hinweiſt, daß die Sache

Aus vorſtehenden Ausführungen ergibt ſich, daß ein Be.
ja in verſchiedenen Staaten praktiſch erprobt ſei, ſo kann ich

dürfnis nach Stärkung der Stellung der amtsgerichtlichen An.
beſtätigen , daß zahlreiche landgerichtliche Kollegen gerade folcher

wälte nur teilweiſe anerkannt werden kann.
Staaten die Zulaſſung der amtsgerichtlichen Anwälte durchaus

nicht als praktiſch bezeichnen und zwar deshalb , weil die Dauer

II. Die Mittel zur Stärkung der Stellung der
der Prozeſſe nicht nur nicht abgekürzt , ſondern bedeutend ver.

amtsgeridtlichen Anwälte.
längert wird.

Können die Anwälte am Siße des Gerichte nicht raſcher

Der Herr Verfaffer empfiehlt von ſeinem Standpunkte
miteinander verkehren, als der landgerichtliche Anwalt und der

aus als Mittel zur Stärkung der Stellung der Amtsgerichts,
unter Umſtänden vielleicht weit vom Landgerichtsſit entfernt

anwälte : Zulaffung eines jeden Amtegerichtsanwalts zum Land.
wohnende Amtsgerichtsanwalt ?

gericht und Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtégerichte.
Wie viel wird durch perſönliche Beſprechung der Anwälte

Daß durch dieſe Mittel die Stellung des amtsgerichtlichen im Anwaltszimmer erledigt !

Anwaltes fehr geſtärft würde , unterliegt wohl keinem Zweifel. Es kann alſo von einer wirklichen Beſchleunigung der

1. Zulaſſung des Amtsgerichtsanwaltes zum Landgericht.
Prozeſſe durd Zulaſſung der amtsgerichtlichen Anwälte am Land,

gerichte feine Rede ſein.
Der Herr Verfaſſer führt nach einer Polemik gegen die

Lokaliſierung der Anwaltſchaft aus, daß der Klient wünſde, vom b) Intereſſe der Parteien.

Mann feines Vertrauens vertreten zu werden . Das ſei nur dann Nehmen wir an , der autogerichtliche Anwalt hat einen

möglich, wenn der Amtegerichtsanwalt auch am Landgerichte Prozeß in erſter Inſtanz durchgeführt. Wäre der Amtégerichts .

zugelaſſen ſei. anwalt am Landgerichte zugelaſſen , ſo verhandelt er denſelben

Ja , iſt der Landgerichtsanwalt in einer befferen Lage, wenn Prozeß auch am Landgericht. So frage nun : Iſt es nicht oft

er einen Prozeß am Landgerichte durchgeführt hat ? Wünſchen fehr im Intereſſe der Parteien gelegen , daß verſchiedene Anwälte

nicht auch hier viele Parteien, man möchte fie doch auch am die Sache behandeln ? Kommt es nicht vor, daß man fich, um

Oberlandesgerichte vertreten ? Der landgerichtliche Anwalt fann einen vulgären Ausdruck zu gebrauchen, in eine beſtimmte An.

dieſem Verlangen geradefowenig entſprechen wie der amts- ſicht förmlich verbohrt und von dieſer unter Umſtänden ver .

gerichtliche. kehrten Anſicht ausgehend den ganzen Prozeß führt ? Iſt da

Der Herr Verfaſſer meint dann , der dem landgerichtlichen nicht die Tätigkeit eines zweiten Anwaltes gerade in der Be.

Anwalt durch Auftreten des amtsgerichtlichen Anwaltes ent- rufungsinſtanz ein vorzügliches Korrektiv gegen irrige Rechts.

ſtehende Ausfall laſſe fich in einer großen Anzahl von Fällen auffaſſungen des erſtinſtanziellen Anwaltes ? Iſt es nicht dem

dadurch ausgleichen, daß ſich der Amtégericht&anwalt im Termin Erfolg einer Sache fehr förderlich, wenn ſie von verſchiedenen

durch einen Kollegen vom Landgerichte werde vertreten laſſen. Perſonen von verſchiedenen Geſichtspunkten aus betrachtet wird ?

Wie reimt ſich dieſe Subſtitution mit der oben vom Herrn Es kommt aber noch ein Punkt, welcher gegen die Zu.

Verfaſſer vorgeführten Begründung für die Zulaſſung der Amts. laffung der amtsgerichtlichen Anwälte zum Landgerichte ſpricht:

gerichtsanwälte beim Landgerichte zuſammen, welche dahin geht, Wenn der Amtegerichtsanwalt am Landgericht zugelaſſen

daß der Klient vom Amtsgerichtsanwalte als dem Manne ſeines iſt, dann müſſen ihm konſequenterweiſe auch die Reiſegebühren

Vertrauens am Landgerichte vertreten ſein wolle ? zum Landgerichte bewilligt werden.

Es ſoll nun die Zulaſſung der Amtsgerichtsanwälte ein Werden nun vom Gerichte dieſe Reiſegebühren nicht zu

hauptſächliches Mittel ſein , um nach dem Verfaffer des Artikels gebilligt, kommt es da nicht ſehr häufig vor, daß der Amts

im Grenzboten das Unweſen der Korreſpondenzmandatare" und gerichtsanwalt mit ſeinem Mandanten , welchen er am Land.

damit auch die lange Dauer der Prozeſſe aus der Welt zu ſchaffen . gerichte vertreten ſoll, ausdrücklich die ſchriftliche Vereinbarung
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trifft, daß der Mandant die Reiſekoſten erſeßen muß ? Wenn Wenn der Herr Verfaſſer ſagt, daß im Publikum jedenfalls

nun der betreffende Mandant den Prozeß gewinnt, dann muß der dringende Wunſch nach ſchnellerer und billigerer Juſtiz

er immer noch aus eigener Taſche die Reiſegebühren und Diäten beſteht, ſo habe ich darauf nur zu bemerken : Werden die

des Anwaltes bezahlen. Verliert er ihn , dann werden die Prozeſſe wirklich ſchneller erledigt , wenn ſie an das Amtsgericht

Prozeßkoſten weſentlich erhöht durch die Reiſegebühren und kommen ? Eine allgemeine Regel läßt ſich überhaupt nicht auf.

Diäten ſeines eigenen Anwalte8 . ſtellen. Iſt der Prozeß einfach, dann wird er auch am Land.

Man wird jagen , es iſt ja der freie Wille de Mandanten. gerichte raſch erledigt, iſt er ſchwierig, dann braucht er eben

Das iſt ja richtig; allein wenn der Mann gleich von Anfang länger, mag der Prozeß nun am Landgericht oder am Amts.

an einen landgerichtlichen Anwalt nimmt , dann braucht er eben gericht ſpielen.

folche Reiſegebühren überhaupt nicht zu bezahlen und es kann
III.

eine ſolche Vereinbarung gar nicht getroffen werden .

Ich kann bei diefer Gelegenheit nicht unterlaſſen , folgende

2. Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtégerichte. Feſtſtellung zu treffen :

Der Herr Verfaffer wünſcht eine Erhöhung der Bagatell- Tatſächlich beinüht ſich eine Reihe von amtsgerichtlichen

objekte auf 500 Mark und hält es für ſehr diskutabel , ob nicht Anwälten , die Zuſtändigkeit des Amtsgerichts zu erweitern ,

eine Erhöhung auf 1 000 Mark eintreten ſollte. nämlich durch Prorogation und durch Zerteilen von landgericht.

Ich bin gegen jede Erweiterung der Zuſtändigkeit der lichen in mehrere amtégerichtliche Sachen.

Amtsgerichte. Es iſt eine fonderbare Erſcheinung, daß im Laufe der

Der Einzelrichter iſt auf fich allein angewieſen . Wie oft legten Jahre bei verſchiedenen Anwaltskammern Beſchwerden der

kommt es z . B. vor, daß an Amtégerichten auf dem Lande oder landgerichtlichen Anwälte über die zunehmende Prorogations

in kleineren Städten eine ſehr ſpärliche Literatur vorhanden iſt; tätigkeit der amtsgerichtlichen Anwälte einlaufen.

der geringe Gehalt des Amtsrichters geſtattet aber dieſem nicht, Das Gefeß geſtattet ja die Prorogation , allein das Gefeß

ſich noch eine umfangreiche Literatur anzuſchaffen . Eine gute feßt voraus , daß ſie im Intereffe der Parteien erfolge. Kann,

und große Literatur iſt aber vielfac unumgänglich notwendig, man aber noch von einer Prorogation im Intereffe der Parteien

um ein richtiges Urteil fallen zu können. Sodann aber iſt es doch reden , wenn Prozeſſe mit Streitwerten von über 1 500 Mart

klar, daß am Landgerichte 3 Richter und am Oberlandesgerichte infolge der Prorogation der amtsgerichtlichen Anwälte am Amts.

5 Richter für eine richtige Rechtſprechung eine erhöhte Garantie gerichte verhandelt werden ?

bieten. Ich habe bereits oben betont, daß ein Kollegialgericht für

Ich kann mir wohl hierüber weitere Ausführungen ſparen, eine richtige Rechtſprechung größere Garantien bietet, wie der

umſomehr , als ich ſpäter noch kurz auf dieſes Gebiet zu einzelne Richter. Der Gefeßgeber hat deshalb die wichtigeren.

ſprechen komme. Sacen den Kollegialgerichten zugewieſen . Durch die Prorogationen

Wenn dann vom Herrn Verfaffer behauptet wird, daß die werden die Sachen künſtlich von den Kollegialgerichten weggezogen .

Erhöhung auf 500 Mark eigentlich gar keine Erhöhung ſei, Es haben alſo die Parteien in der erſten Inſtanz ſtatt 3 Richtern

ſondern nur eine Richtigſtellung, ein Ausgleich einer durch Ver . nur einen , in der zweiten Inſtanz ſtatt 5 Richtern nur 3 Richter.

änderung des Geldwertes eingetretenen Ermäßigung des geſeßlich Handelt es ſich um eine Prorogation bei einem Dbjekt über

höchſten Betrages, ſo iſt es ja richtig , daß der Geldwert ge- 1 500 Mart - und derartige Prorogationen kommen ſehr1

ſunken iſt; allein ſo iſt die Sache doch nicht, daß 300 Mark von häufig vor dann wird der Partei ſogar die Reviſionsinſtanz

heute im Jahre 1878 einen Wert von 500 Mark gehabt haben. entzogen !

Wenn der Herr Verfaffer die Erhöhung der Bagatellobjekte Durch dieſes Prorogationsunweſen und das Zerteilen von

auf 1000 Mart für eine ſehr diskutable Frage hält , ſo iſt landgerichtlichen Sachen in mehrere kleinere amtsgerichtliche

darauf zu ſagen : Dieſe Erhöhung würde nichts anderes bedeuten Prozeſſe werden nicht bloß die Intereſſen der Parteien verlegt,

als die Vernichtung des landgerichtlichen Anwaltsſtandes. ſondern es wird gerade den landgerichtlichen Anwälten empfind.

Es wäre intereſſant, eine Statiſtik darüber zu kennen , wie lider Schaden zugefügt. Nicht nur, daß die landgerichtlichen

viel Prozeſſe unter 1 000 Mark und wie viel über 1 000 Mark Anwälte an die Amtsgerichte, an welchen Anwäite find, nur mehr

bei den Landgerichten im Laufe der Jahre anhängig waren . Ich äußerſt ſelten kommen , durch die Prorogationen und das Zerteilen

glaube ſicher annehmen zu dürfen , daß die Prozeſſe unter von landgerichtlichen Sachen werden den landgerichtlichen Anwälten

1 000 Mark weitaus die Regel bilden . fogar die Sachen entzogen , welche an ſich zum Landgerichte und

Die Anwälte in den Großſtädten wären unter Umſtänden damit zum Wirkungskreis der landgerichtlichen Anwälte gehören.

von dieſer Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtegeridyte Es wäre wohl auch eine intereſſante Statiſtit - allein fie

weniger betroffen , weil in der Großſtadt naturgemäß weit mehr iſt nicht durchführbar -, wie das Einkommen der landgerichte

Prozeſſe mit großen Streitwerten verhandelt werden , und weil lichen Anwälte in den legten 15 Jahren durchſchnittlich ſufzeifive

in den Großſtädten die konſultative Prariß weit mehr entwickelt zurückgegangen iſt und wie das der amtsgerichtlichen Anwälte

iſt wie in kleineren Städten . Für Landgerichtsanwälte jedoch in durchſchnittlich fich gehoben hat.

mittleren und kleineren Städten würde die Erweiterung der Zu .

ſtändigkeit der Amtsgeridyte geradezu eine Griſtenzfrage bedeuten .
IV .

Der obige Vordlag des Herrn Verfaffer8 iſt einfach Wollen wir aber alle materiellen Intereffen der amtégericht.

undiskutabel.
lichen und landgerichtlichen Anwälte vollſtändig beiſeite laffen :
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der eine Geſichtspunkt allein , daß die Erweiterung der Zuſtändig. - Beſtellung vom 5. Auguſt 1901 vorausgegangenen Beſprechung

keit der Amtsgerichte eine Herabſeßung der Garantien der der Parteien Berlin nicht als Erfüllungsort für beide Teile

Rechtspflege bedeutet, muß von vorneherein dazu führen, die vereinbart worden ſei. Hierbei iſt eß rechtlich zutreffend von der

Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtsgerichte abzulehnen . Erwägung ausgegangen , das L. G. I zu Berlin ſei , da der

Ein Haupterfordernis einer guten Rechtſprechung und einer Bekl. zur Zeit der Beſtellung der Waren und der Klagezuſtellung

gewiſſen Rechtsſicherheit iſt die Einheitlichkeit der Recht zu Charlottenburg im Bezirke des l. G. II zu Berlin ſeinen

ſprechung. Wohnfiß gehabt habe , gemäß § 29 der 3. P. O. nur dann

Die Zahl der Dberlandesgerichte iſt naturgemäß kleiner als zuſtändig, wenn zufolge ausdrüdlicher oder ſtill weigender Ver.

die der Landgerichte. Die Rechtſprechung der Oberlandesgerichte einbarung der Parteien die ſtreitige Verpflichtung zur Zahlung

läßt fich leichter überſehen wie die der Landgerichte. Die Recht- des Kaufpreiſes in Berlin zu erfüllen wäre. In Würdigung

ſprechung der Oberlandesgerichte führt zu einer verhältnis. der tatſächlichen Umſtände des Falles hat es ſodann das Vor

mäßigen Einheitlichkeit der Rechtſprechung. Dieſe Einheitlichkeit liegen einer ſtillſweigenden Vereinbarung verneint. In dieſer

würde aber gründlich zerſtört, wenn die Zuſtändigkeit der Amts. Beziehung iſt erwogen , mit Unrecht finde der Kl. eine ſtill.

gerichte erweitert und damit eine Reihe von Fällen der Judikatur fchweigende Vereinbarung jhon darin , daß auf dem durch

der Oberlandesgerichte entzogen würde. Schreiben vom 19. Juli 1901 dem Bekl. überſandten Roſten .

Ich kann für die Richtigkeit meiner Anſicht wohl kaum ein anſchlage der gedructe Randvermerk: „ Erfüllungsort für beide

beſſeres Beiſpiel anführen, als die Viehgewährſchaftsprozeffe. Teile Berlin “ fich befunden und Bekl. hiergegen keinen Wider

Für dieſe iſt ja das Amtsgericht zuſtändig. Empfindet es nicht ſpruch erhoben habe. Denn durch den Koſtenanſchlag habe

jeder Juriſt äußerſt unangenehm , daß in Viehgewährſchafts- Bell. in gleicher Weiſe wie durch einen Katalog oder eine

jachen der Prozeß mit dem landgerichtlichen Urteil abgeſchloffen Preisliſte über die Beſchaffenheit und den Preis die gewünſchte

iſt und ſehen wir nicht hier, daß von einer Einheitlichkeit der Auskunft erhalten ſollen ; ein Koſtenanſchlag fei aber regel.

Rechtſprechung auf dieſem Gebiete fehr wenig zu merken iſt, mäßig nicht dazu beſtimmt, Abänderungen des geſeßlichen Er .

daß aber gerade auf dieſem Gebiete eine gewiffe Rechts- füllungsortes herbeizuführen . Daher habe der Bekl. , ohne die

unſicherheit herrſcht ? Iſt es ja doch nur in den ſeltenſten Fällen Grundfäße von Treu und Glauben zu verleßen , jenen Rand

möglich, eine Viehgewährſchaftsſache an das Oberlandesgericht vermerk unbeachtet laffen dürfen . Allein ſo wenig wie der auf

und an das Reichsgericht zu bringen, nämlich dann, wenn den Rechnungen befindliche Vermerť „ Erfüllungsort Berlin“ ,

gegenüber der Kaufpreisklage die Einrede der Wandelung geſtatte jener Randvermert die Auslegung , daß fich der Kl. nicht

erhoben wird. auf eine Geſchäftøverbindung einlaſſen wolle, wenn nicht der

Würde die Zuſtändigkeit der Amtogerichte wirklich erweitert, Gegner mit dem Erfüllungsorte Berlin einverſtanden ſei. Die

müßte nicht ſofort aus dem Geſichtspunkte einer einheitlichen Bedeutungsloſigkeit des Randvermerke ſei dem Kl. auch nicht

Rechtſprechung die Forderung kommen , daß gegen jedes vom entgangen. Denn er habe nach ſeiner Angabe bei der perſön

Landgerichte erlaſſene Urteil eine Art Nichtigkeitsbeſchwerde an lichen Verhandlung mit dem Bekl. den Erfüllungsort Berlin

einen oberſten Gerichtshof zuläſſig wäre gewiſſermaßen als ausdrüdlich vereinbart. Dieſe Behauptung ſei deshalb weſentlich.

Korrektiv gegenüber der durch die Erweiterung der Zuſtändigkeit Das R. G. hat angenommen , das B. u. beruhe auf einer aus.

der Amtsgerichte eingetretenen Şerabminderung der Garantien reichenden Würdigung der Umſtände des Falles, und die Rüge,

einer guten Rechtopflege? das B. G. habe in unzuläffiger Weiſe eine beſtrittene Be

Ich glaube kaum, daß die geſeßgebenden Faktoren ſich dazu hauptung zum Beweiſe gegen den Kl. verwertet, iſt nicht

verſtehen werden , eine Verſchlechterung der Rechtspflege durch beachtet worden.beachtet worden . R. c. 5. , U. 5. 10. Nov. 03 , 125/03 II.

Erweiterung der Zuſtändigkeit der Amtsgerichte herbeizuführen. 2. 29 verb. mit 88 269 und 433 Abſ. 2 des B. G. B.

Die deutſche Juriſtenwelt muß fich meines Erachtens ſchon Gerichtsſtand des Erfüllungsortes bei einer negativen Feſt.

aus dieſem Grunde gegen jede Erweiterung der Zuſtändigkeitſtellungsklage, Nichtzuſtandekommen eines Kaufvertrages bez

der Amtsgerichte ablehnend verhalten. treffend.

Der Kaufpreis bildet das Aquivalent der verkauften Sache,

alſo das Hauptintereffe des Verkäufers, während die Abnahme

Vom Reichsgericht. *)
des Kaufgegenſtandes in der Regel nur einem untergeordneten

Intereffe des Verkäufers entſpricht, darin begründet, daß er ſich

Wir berichten über die in der Zeit vom 16. bis zum 28. No. von der Obſorge für die gelieferte Sache befreien will. Bei

vember 1903 ausgefertigten Entſcheidungen . einer negativen Feſtſtellungeklage des Käufers, welcher den Ab.

I. Reidsrecht. ſoluß eines mit dem Befl. zuſtande gekommenen Kaufs über.

Zivilprozeßordnung. haupt beſtreitet, erſcheint daher die Verpflichtung zur Zahlung

1. § 29. Der Randvermerk auf einem Koſtenanſchlag: des Kaufpreiſes als die den Gerichtsſtand des Erfüllungsortes

Erfüllungsort (Berlin) iſt bedeutungslos. (S 29 der 3. P. D.) beſtimmende Hauptleiſtung, wenngleich auch

Das B.G. hat die Entſcheidung über die Einrede der an der Befreiung von der Abnahmepflicht ein gewiſſes Intereſſe

Unzuſtändigkeit des L. G. I zu Berlin von der Leiſtung des dem beſteht. Die Einrede der Unzuſtändigkeit des L. G. Guben

Bell. zugeſchobenen Gides abhängig gemacht, daß bei der der wäre fonach begründet, wenn die Parteien Vetſdau - Land-.

gerichtsbezirk Cottbus als Erfüllungsort für die Zahlung

*) Nachdrud ohne Angabe der Quelle verboten. feſtgefeßt haben . L. c . N. , u . v . 6. Nov. 03, 193/03 II.

-
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3. § 139 verb . mit g 29 der R. R. D. und $8 17 und 172 Vorſchrift auch auf den gegebenen Fall, wo nicht zugleich§

des Zwangsverſteigerunggeſeßet. Klage des Verwalters wegen Herausgabe ſondern Teillöſchung verlangt iſt, anzuwenden .

Zwangsverſteigerung eines von dem Gemeinſchuldner verkauften Denn im weiteren Verlauf ſpricht der Paragraph allgemein

Grundſtüđes. vom Vorbehalt der „ Leiſtungen “, die der Kl. beanſprucht, und

Der Gemeinſculdner hatte ein ihm gehöriges Grundſtück es muß daraus geſchloſſen werden, daß auch die „Klage auf

an die Bekl., ſeine Schwiegermutter, verkauft, die als Eigentümerin Herausgabe", wovon er zunächſt handelt, nicht im engſten

des Grundſtüds in das Grundbuch eingetragen wurde. Der Sinne zu verſtehen iſt. Nun kann zugegeben werden, daß es

Konkursverwalter, der in einem Vorprozeß die Veräußerung als möglich ja ſogar vielleicht zweckmäßig geweſen wäre , wenn der

fraudulos angefochten und ein rechtskräftiges Urteil erzielt hatte, Geſepgeber auf die Behandlung der ſo verbundenen Klagen diejo

wodurch das fragliche Rechtsgeſchäft den Konkursgläubigern $8 304 und 538 3. 3 für entſprechend anwendbar erklärt

gegenüber für unwirfjam erklärt und die Bekl . verurteilt wurde, hätte ; indeffen iſt dies nicht geſchehen und ohne folche aus.

das Grundſtück an die Konkurømaffe zurückzugewähren, klagte, drüdliche Zulaſſung konnte der Richter nicht nach leftbezeichneten

nachdem vom Grundbuchamt die Eintragung des Gemein. Gefeßesſtellen im vorliegenden Falle verfahren, da es an den

ſhuldners als Eigentümers des Grundſtüds in das Grundbuch nötigen Vorausſeßungen hierfür fehlt. (Wird näher auðgeführt.)

auf Grund des ergangenen Urteils vorzunehmen , verweigert worden T. c. R. , U. v . 28. Okt. 03 , 180/03 V.

war, nunmehr mit dem Antrage, die Befl. zu verurteilen, das 5. $ 475. Inhalt des richterlichen Eides.

Grundſtüc an den Gemeinſchuldner zurüczuübertragen. Vom B.G. Bei der Auferlegung eines richterlichen Eidet iſt das

wurde die Klage abgewieſen. Aus den Entſcheidungsgründen des Gericht nicht an die Tatſachen gebunden , ſo wie ſie gerade

aufhebenden Urteils des R. G.: Der § 17 Abſ. 1 des Zwang . behauptet und in einem Beweisbeſchluffe niedergelegt find; es

verſteigerungsgeſeßes, wonach die Zwangsverſteigerung nur an . kann aus dem vorgetragenen Tatbeſtande eine Tatſache heraus.

geordnet werden darf, wenn der Schuldner als Eigentümer des greifen , wenn ſie auch für den Beweißlaß nur mittelbar

Grundſtüđs eingetragen worden, erleidet , falls eine von dem erheblich erſcheint, wenn eben die Feſtſtellung dieſer Tatjade

Gemeinſchuldner vorgenommene Veräußerung eines Immobile ihm die Möglichkeit gewährt, fich die Überzeugung von der

ſpåterhin von dein Ronkursverwalter nach Maßgabe der Bes Wahrheit oder Unwahrheit der unmittelbar zu beweiſenden

ſtimmungen der R. K. D. über die Anfechtung (S8 29 fgde. ) Tatſache zu verſchaffen. Immer bleibt es dabei aber an die

erfolgreich angefochten iſt, keine Anwendung dahin , daß zunächſt Regeln der Logit gebunden , und wenn es richtig wäre, daß aus

eine Rückauflaffung des Grundſtücks an den Gemeinſchuldner der zum Eide verſtellten Tatſache nichts dafür ſich ergeben

ſtattzufinden habe, damit der Konkursverwalter in erfolgreicher könnte, daß im Falle der Nichteinzahlung der ſeitens des M. zu

Weiſe die Zwangsverſteigerung beantragen könne ($ 172 des hinterlegenden Summe der Erlös an O. herausgezahlt werden

Zwangøverſteigerungøgejeßed). Aber die eventuelle Reviſione dürfe und folle, müßte der Angriff der Reviſion begründet

begründung ſtellt ſich als erheblich dar. Die Sachlage, nach erſcheinen . Dieſe Logit des Schluffes iſt aber nicht zu vermiſſen .

welcher es dem klagenden Konkursverwalter nur darum zu tun 3. c. V. , U. v . 5. Nov. 03 , 500/03 VI.

iſt , die Zwangsverſteigerung zu ermöglichen , gebot dem 6. § 578 3. P. D. in Verbindung mit § 823 B. G. B.

B. R. (8 139 3. P. O.) , eine Erläuterung des Petitums des Reſtitutionstlage obligatoriſch bei Erlangung eines rechtskräftigen

Kl . dahin zu bewirken , daß die Befl. verurteilt werde , zu dulden, Scheidungsurteils durch Verleßung der Eidespflicht.

daß für die Konkurømaffe die Zwangsverſteigerung ſtattfinde Den Einwand der Argliſt, der von dem Bekl. dem an

(8 172 des Zwangsverſteigerunggeſebel). Es iſt nicht an. fich gemäß § 1578 Abſ . 1 B. G. B. begründeten Unterhalts

zunehmen, daß der Kl. ohne folchen Ausſpruch die Verwertung anſprüche der Kl. aus dem rechtskräftigen Scheidungsurteile vom

des Grundſtücke für die Konkuremaſſe herbeizuführen in der 16. Juni 1900

Lage iſt. B.8 Konk. c. D. , U. v. 6. Nov. 03, 225/03 VII.
mit der Behauptung entgegengeſeßt wird , daß

8. Februar 1902

4. $S 254, 304, 528 3. 3. Unzuläſſigkeit eines Urteils ſie den ihr in dem Urteile vom 16. Juni 1901 auferlegten Eid

auf Rechnungslegung mit gleichzeitiger Verurteilung dem Grunde wiffentlich falſch geleiſtet und ſo verurſacht habe, daß nur er

nach über Heraudgabe des nach der Rechnung Gejchuldeten. und nicht auch ſie für ſchuldig an der Scheidung erklärt ſei,

Der B. R. hat ſich nicht darauf beſchränkt, die ohne verwirft das B. G. mit der Erwägung , daß , wenn Kl. das

Rechtsirrtum ale vorliegend angenommene Verpflichtung des Scheidungsurteil durch vorſäßliche Verlegung der Eidespflicht

Bekl. zur Rechnungslegung durch Teilurteil auszuſprechen und erlangt habe, nur die Beſeitigung des Urteils im Wege der

zunächſt deſſen Rechtskraft abzuwarten , er hat vielmehr mit Reſtitutionsklage nach Vorſchrift der $8 578 flgd. 3. P. O. in

diefem ſeinem „ Teilurteil" ſofort die Vorabentſcheidung verbunden , Frage kommen würde und nur hierdurch der Unterhaltsanſpruch

daß er den Bekl. dem Grunde nach verurteilt hat , die Löſchung binfällig werden könne. Selbſt wenn die im Strafverfahren

des Betrages , der nad dem Ergebnis der Rechnungsablage ermittelten und jeßt dem B. G. unterbreiteten Tatſachen die

nicht gezahlt worden iſt, zu bewilligen . Die Verhandlung und Überzeugung begründeten , daß ſich die Kl. des Ehebruchs und

Entſcheidung über dieſen Betrag und die Streitskoſten hat er des Meineide ſchuldig gemacht habe , würde dies gegenüber der

dem L. G. überwieſen . Das Verfahren verſtößt wider das rechtskräftigen Feſtſtellung des Gegenteile in dem Scheidungs

Gefeß , insbeſondere gegen die $$ 254 , 304 , 528 3. 3 der und Strafurteil von feiner enticheidenden Bedeutung ſein . Für

3. P. O. Der $ 254 3. P. O. geſtattet die Verbindung der den Scheidungsprozeß ſei durch den Eid der Kl. vom 8. Februar

Klage auf Rechnungslegung mit der Klage auf Herausgabe des 1902 gemäß § 463 3. P. O. voller Beweis dafür erbracht,

nach der Rechnung Geduldeten. Unbedenklich iſt es , dieſe daß fie fich nicht des Ehebruchs ſchuldig gemacht habe, und

1
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dies Ergebnis ſei, ſolange das Scheidungsurteil zu Recht be prozeßordnung: - Novelle vom 17. Mai 1898 an die Stelle des

ſtehe, maßgebend für die aus dem Urteil fich ergebenden Rechts- ordentlichen Klageverfahrens das Beſchlußverfahren geſeßt iſt,

folgen. Eine Nachprüfung, ob jenes Urteil zu Recht ergangen iſt in Anſehung der Wahrnehmung der Rechte der Parteien

ſei, jei für den gegenwärtigen Prozeß dem Richter entzogen. und insbeſondere der Verteidigung des Antragsgegners fachlich

Die hierauf bezüglichen Beweisanträge des Bekl. ſeien daher eine Anderung nicht eingetreten . Es können alfo dieſelben

abzulehnen geweſen. – Mit dem hiergegen erhobenen Angriffe fachlichen Einwendungen , welche nach früherem Verfahren der

rügt die Reviſion , unter Bezugnahme auf das Urteil des Klage auf Ernennung eines Schiedsrichters mit der Wirkung

VI. 3. S. des R. G. vom 26. April 1900 in Sachen Falkowski entgegengeſtellt werden fonnten , daß darüber in dieſem Ver

wider Seykowski, VI. 38/1900 - Entidy. Bd. 46 S. 75 -Entſch fahren zu entſcheiden war, ießt mit derfelben Wirkung im

Verkennung der rechtlichen Natur der Rechtekraft der Urteile. Beſchlußverfahren erhoben werden . Es kann fich daher nur

Der Unterhaltsanſpruch der geſchiedenen Ehefrau auf Grund fragen, ob etwa das Vorbringen, daß ein Schiedsvertrag nicht

deß § 1578 B. G. B. werde lediglich durch die Tatſache ben beſtehe, ſo geartet ſei, daß es nur in einem beſonderen Feſt

gründet, daß durch rechtskräftiges Urteil die Ehe geſchieden und ſtellungsverfahren zur Erörterung und Entſcheidung gelangen

der Mann allein für ſchuldig erklärt ſei. Eine Nachprüfung könne, oder ob das Weſen des auf Ernennung eines Schieds.

der Schuldfrage im Unterhaltsprozeſſe ſei unzuläſſig ; dafür richters gerichteten Verfahrens die Entſcheidung über einen

ſchaffe die Entſcheidung im Scheidungsprozeſſe Rechtskraft, die ſolchen Einwand ausjdließe. Beide Fragen find zu verneinen.

nur im Wege der Reſtitutions- oder Nichtigkeitsklage beſeitigt Der erkennende Senat hat in dem in den Entſch. des R. G.

werden könne. Nach einer ganz anderen Richtung bewege fich Bd. 49 S. 353 ff. veröffentlichten Urteil dargelegt, daß die

aber die Verteidigung des Bekl. im gegenwärtigen Projeffe. Frage, ob ein Schiedsvertrag erloſchen fei, keineswegs aus .

Er behaupte, daß die Kl. durch Leiſtung eines Meineides im ſchließlich auf dem im $ 1045 der 3. P. O. angeordneten

Scheidung & prozeſſe eine fie zum Schadenserſaße ihm gegenüber Wege zum Austrag gebracht werden müſſe, ſondern daß darüber

verpflichtende unerlaubte Handlung begangen habe, und dieſen auch in einem anderen Verfahren entſchieden werden könne,

Schadenserſaßanſpruch ſtelle er dem Klageverlangen entgegen . wenn in dieſem das Erlöjden eines Schiedsvertrages behauptet

Dadurch werde weder die Rechtskraft des Urteils im Scheidunge. werde. Dasſelbe muß in verſtärktem Maße von der Frage

prozeſſe in Frage geſtellt, noch etwas auf Grund desſelben Ge- gelten, ob ein Schiedsvertrag überhaupt zu ſtande gekommen

leiſtetes kondiziert, ſondern lediglich der Anſpruch auf Beſeitigung iſt; denn in Hinſicht ihrer fehlt gänzlich eine Beſtimmung,

des Schadens wegen einer unerlaubten Handlung geltend ge. welche, wie die im § 1045 in Anſehung des Erlöſchens des

macht. Durch die Leiſtung des Meineides im Scheidunge. Schiedovertrages enthaltene, auch nur einen denkbaren und

prozeſſe habe fich die Kl. den Unterhaltsanſpruch gegen den äußerlichen Anhalt für eine entgegengeſepte Anſicht zu bieten

Bekl. in unerlaubter Weiſe geſchaffen ; die Beträge, welche er geeignet wäre. Ebenſowenig aber iſt einzuſehen, weshalb Zweck

an ſie zahlen müßte, würde er als Schadenserſaßanſprüche und Inhalt des auf gerichtlicher Ernennung eines Schieds.

erſtattet verlangen können , er dürfe deshalb auch dieſe Anſprüche richters gerichteten Verfahrens in dieſem teinen Raum für die

einredeweiſe geltend machen und dadurch die Abweiſung der Entſcheidung über ein derartiges Vorbringen laffen ſollte. Der

unbegründeten Klage herbeiführen . – Die Ausführungen der Richter muß in dieſem Falle nach heutigem Verfahren genau

Reviſion entſprechen allerdings den Rechtsgrundſäßen, welche in fowie nach früherem über die beſtrittenen Vorausſeßungen

dem von ihr in Bezug genommenen Urteile des VI. 3. S. des für die Ausübung ſeiner Tätigkeit befinden . Er hat daher,

R. G. vom 26. April 1900 ausgeſprochen find. Wenn nun wie früher im ordentlichen Verfahren , fo febt in Beſchluß

aud die Reviſion zutreffend hervorhebt, daß die Grundfäße des verfahren über den Einwand , daß ein Schiedsvertrag nicht

B. G. B. über Schadenserſabpflicht wegen unerlaubter Hand- geſchloffen ſei , als Inzidentpunkt zu entſcheiden, da die Feſt

lungen , wie ſie in den — für den vorliegenden Fall ſchon maß. ſtellung, daß ein Schiedsvertrag beſtehe, die notwendige Voraus

gebenden $$ 823 flgde ., 88 249 flgd. niedergelegt ſind, feßung für die zu bewirkende gerichtliche Ernennung eines

von denen in jenem Falle maßgebenden und zur Anwendung Schiedsrichters bildet. A. C. D. , Beſchl. v. 10. Nov. 03 ,

gebrachten Vorſchriften der $$ 35 , 36 Tit. 3 , SS 7, 8 , 10, 79 B 173/03 VII.

Tit. 6 , § 279 Tit. 13 II. I des A. L. R. nicht abweichen , ſo Wechſelordnung.

kann ihr doch darin nicht beigetreten werden, daß die Ver. 8. Art. 51 und 53 verb. mit c. c. Art. 1154. Verbot

ſchiedenheit deß gegenwärtigen Falles von dem in dem Urteile der Zinſedzinſen bei Wechſelprolongationen.

vom 26. April 1900 behandelten Falle in rechtlicher wie in Der aus den Art. 51 und 53 der W. D. entnommene Saß,

tatſächlicher Beziehung für das Ergebnis einflußloo ſei. (Wird daß für Anſprüche aus Wechſelprolongationen das zivilrechtliche

näher dargelegt.) G. c. G. , u. v . 5. Nov. 03 , 172/03 IV. Verbot des Anatoziếmus beſeitigt ſei , iſt in dieſer Allgemeinheit

7. § 1045. Zuläſſigkeit des Einwandes, es beſtehe tein nicht begründet. Die W. D. wollte die Frage, in welchem

Schiedsvertrag, im Bejolußverfahren bei Ernennung eines Umfange für ſolche Geſchäfte, um die es ſich hier allein handelt,

Schiedsrichters. der Zinſeszins zuläſſig oder verboten ſei , nicht regeln , wie das

Aus der Natur des Beſchlußverfahrens iſt nicht zu ent. in der Folge auch das allgemeine Deutſche H. G. B. nicht getan

nehmen, daß in dieſem im Falle des Antrages auf geridtliche hat. Nach dem in dem B. U. feſtgeſtellten Sachverhältniſſe

Ernennung eines Schiederichters der Einwand nicht geprüft handelt es fich in Wirklichkeit um Darlehen , bei denen die

und zur Entſcheidung gebracht werden könne , daß ein wirkjamer ſogenannten Prolongationswechſel der Hauptjache nach den Zweck

Schiedsvertrag nicht beſtehe; denn dadurch, daß durch die Zivil. Hatten , einen und zwar erhöhten Zinſenbezug zu er .
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möglichen und zugleich dem Kl. Gelegenheit zu geben , ſich durch Behuf unter Aufhebung deß angefochtenen Urteils die Sache an

Weiterbegebung der Wechſel in der Zwiſchenzeit bis zu deren das B. G. zurüđzuverweiſen. Von dem durch das Urteil des

Einlöſungstage Geldmittel zu verſchaffen . In Wirklichkeit R. G. vom 29. Januar 1902 ( Juriſtiſche Wochenſchrift 1902

waren daher die Prolongationskoſten im Verhältnis unter den S. 189 Nr. 32, 33) entſhiedenen Fall unterſcheidet fich der

Parteien der für das Darlehen gegebene Zing . Damit wäre gegenwärtige dadurch, daß dort auf die Behauptung, daß zum

aber die Anwendbarkeit des Art. 1154 c. c. gegeben, der als Teil Börſentermingeſchäfte vorgelegen hätten, ein Anſpruch auf

Verbotgeſeß bezüglich der Zinſeszinſen auch die Umgehunge. Zahlung einer beſtimmten Summe geſtüßt war, während hier

geſchäfte erfaßt. W. c . B. , u. v. 30. Dkt. 03 , 469/03 II. der Anſpruch auf Herausgabe verpfändeter Wertpapiere geht,

Börſengejeß vom 22. Juni 1896. dem gegenüber es fich fragt, wie hoch das Guthaben, für welches

9. § 66. Börſentermingeſchäfte bei Kontokorrentrechnung abgeſonderte Befriedigung auf den Papieren verlangt werden

und Saldofeſtſtellung. kann, noch iſt, wenn es fich mit den in der Klage aufgeführten

Rechtsirrtümlich iſt die Erwägung , die das B. G. zu ſeiner Geſchäften ſo verhält, wie der Kl. behauptet. Sch. c. B. ,

Entſcheidung geführt hat , die Erwägung nämlich , die feft. u. v. 28. Dkt. 03, 221/03 I.

ſtellung eines Kontofurrentfaldos ſchließe für beide Parteien die Geſetz über die Zwangsverſteigerung bom

Befugnis aus, auf die den einzelnen Rechnungspoſten zu grunde 24. März 1897.

liegenden Schuldverhältniffe zurüdzukommen, und begründe 10. § 37. Folge der Ausſchließung von Zubehörſtüden .

deshalb eine Forderung in Höhe des feſtgeſtellten Saldos , Dafür, daß die Hypotheken der aus einem Grundſtüđe

gleichviel ob einzelne Rechnungspoſten aus Börſentermingejdhäften nicht befriedigten Gläubiger infolge der Ausſchließung des

herrührten oder nicht. – Welcher Art auch die regelmäßigen Zubehörs von der Verſteigerung des Grundſtücks an dem ihnen

Wirkungen eines Kontokurrentvertrages und einer Saldofeſt- verhafteten Zubehör zur Erlöjdung kommen ſollen, fehlt jeder

ſtellung ſein mögen , ihren Rechtsgrund haben ſie in dem geſebliche Anhalt. Denn wenn auch durch die dahingehende

Parteiwillen , der fich in dem Rontokurrentvertrage und in richterliche Anordnung die Zubehöreigenſchaft des bisherigen

der Saldofeſtſtellung äußert, und deshalb kann im einzelnen Zubehörs aufgehoben würde, ſo würde daraus nicht auch der

Falle der Parteiwille jene Wirkungen nur erzeugen , inſofern Fortfall der bisherigen Haftung der geweſenen Zubehörſtüđe für

und inſoweit er ſich mit dem Gefeß im Einklang befindet. Er die bypotheken folgen , da dieſe Anordnung mit einer Ver

iſt außer ſtande, eine Verbindlichkeit zur Entſtehung zu bringen , äußerung und Entfernung des Zubehörs vom Grundſtüde nicht

wo das Gefeß keine Verbindlichkeit entſtehen laffen will, und gleichzuſtellen iſt. Allerdings hat der Zuidlag des Grundſtüds

darum folgt unmittelbar aus der Beſtimmung im § 66 Abſ. 3 zur Folge, daß die Hypotheken der nichtbefriedigten Gläubiger

des Börſengeſeßes , wie auch ſchon wiederholt vom R. G. aus. im Grundbuche gelöſcht werden. Aber da dieſe Löſchung lediglich

geſprochen worden iſt, daß eine Saldofeſtſtellung inſoweit keine die Folge des Zuſchlags iſt, ſo kann bezüglich derjenigen

Verpflichtung begründet , als dem Saldo Forderungen aus klag . Hypotheken , welche nicht durch die Befriedigung aus dem

loſen Börſentermingeſchäften zu grunde liegen . Für den vor- Grundſtück erlojden find, die Wirkung der Löfdung nicht über

liegenden Fal folgt daraus freilich nicht, daß die Saldoforderung das zugeſchlagene Grundſtück hinaus auf die vom Zuſchlage

der Bekl. einfach um den Geſamtbetrag der Verluſte zu kürzen ausgenommenen Zubehörſtüđe erſtreckt werden ; dieſe Hypotheken

iſt, welche der Gemeinſchuldner durch die Geſchäfte, die er . müſſen vielmehr der löſdung ungeachtet an den Zubehörſtücken

weislid Börſentermingeſchäfte waren , erlitten hat , weil durch als fortbeſtehend angenommen werden . Iſt nun aber die

jede der während der Geſchäftsverbindung vorgenommenen Saldo. Hypothek des Rbekl. an den ſtreitigen Sachen nicht erloſchen ,

feſtſtellungen vermöge der in ihr enthaltenen vertragsmäßigen ſo iſt das Eigentum der Ril. an ihnen nicht frei, ſondern durch

Aufrechnung auch die in der Rontokurrentrechnung berückſichtigten die Belaſtung mit dem Hypothekenrechte des Rbekl. beſchränkt.

Forderungen aus Börſentermingeſchäften verhältnismäßig M. c. P. , U. v. 24. Dkt. 03 , 531/03 V.

(vergl. Greber, das Kontokurrentverhältnis S. 104 ; Trumpler Gefeß betreffend die Entſchädigung der im

in der Zeitſdrift für das geſamte Handelsrecht B8.50 S.488 flg .) Wiederaufnahmeverfahren freigeſprochenen Perſonen

getilgt wurden , und es bei dieſen Tilgungen nach § 66 Abſ. 4 vom 20. Mai 1898.

des Börſengeſeßes fein Bewenden behalten muß , ſoweit es fich 11. $8 4 und 5. Beginn der Ausſchlußfriſt für die Klage.

nicht um die Tilgung von ſolchen Forderungen handelt, die aus Aus der im $ 4 des Gefeßeß vom 20. Mai 1898 ,

börſenmäßigen Termingejäften über Papiere der im $ 50 betreffend die Entſchädigung der im Wiederaufnahmeverfahren

Abſ. 2 des Börſengeſeßes bezeichneten Art hergeleitet werden. freigeſprochenen Perſonen, getroffenen Vorſchrift, derzufolge der

Infoweit als Forderungen aus Termingeſchäften über Papiere die Verpflichtung der Staatskaffe zur Entſchädigung regelnde

dieſer Art als durch Aufrechnungen getilgt ſich darſtellen , ſind Beſchluß des im Wiederaufnahmeverfahren erkennenden Gerichts

die Aufrechnungen, je nachdem ſie in die Zeit vor oder in die nicht zu verkünden, ſondern durch Zuſtellung bekannt zu machen

Zeit nach dem 1. Januar 1900 fallen , Leiſtungen, auf welche iſt, in Verbindung mit der im § 5 dieſes Gefeßes gegebenen

die 88 166 flg. des A. L. R. TI. I Tit. 16 entſprechend an. Beſtimmung, daß derjenige, welcher auf Grund des die ver,

zuwenden find , oder die SS 812 flg. B. G. B. Anwendung pflichtung der Staatskaffe zur Entſchädigung ausſprechenden

finden. Nach Maßgabe des Vorbemerkten iſt deshalb darüber , Beſchluſjes einen Anſpruch geltend macht, dieſen Anſpruch bei

in welcher Höhe die Bekl. eine gültige Saldoforderung an den Vermeidung des Verluſtes binnen drei Monaten nach Zuſtellung

Gemeinſchuldner hat, ſoweit erforderlich unter Anwendung des des Bejchluſſes durch Antrag bei der Staatsanwaltſchaft zu

$ 139 der 3. P. O. , eine Feſtſtellung zu treffen und zu dem verfolgen hat , ergibt ſich , daß durch einen und denſelben1
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Rechtsakt, nämlich durch Zuſtellung des Beſchlufſeß, der die aber das B. G. ausdrücklich ab; die Wirkung des Rechtsſtreites

Entſchädigungspflicht anerkennt , die Grundlage des Ent: foll nach ſeiner ausgeſprochenen Meinung über die Feſtſtellung

ſchädigungsanſpruchs geſchaffen und die für ſeine Verfolgung der Befugnis des Kl., als Gemeindeglied von Dömiß in der

verordnete Ausſchlußfriſt in Lauf gefeßt wird. Daß dem Frei. Elbe zu fiſchen , nicht hinausgehen. Das B. G. erachtet

geſprochenen bezw . im Fall des § 411 Abſ. 1 der Str. P. D. hierbei, wie die von ihm angeführten Literaturnachweiſe zeigen ,

derjenigen Perfon , welche auf Grund des § 401 Abſ . 2 a. a. D. dieſe Befugnis als ein dem Kl. zuſtehendes Sonderrecht, deffen

den Wiederaufnahmeantrag geſtellt hat , der Entſchädigunge. Verfolgung ihm rechtlich ermöglicht ſein müffe. Nun kann

beſchluß, ſei es , daß derſelbe die Entſchädigungspflicht anerkennt immerhin zugegeben werden , daß bei Rechtsverhältniffen der

oder verneint, zugeſtellt werden muß , erweiſt ſich ſo ſelbſt- vorliegenden Art auch ein Sonderrecht der einzelnen Gemeinde.

verſtändlich, daß es weiterer Begründung nicht bedarf. Aber glieder in Frage ſteht, inſoferne fte das Recht der Gemeinde zu

auch die Folgerung erſcheint geboten, daß durch die Zuſtellung eigenem Nußen ausüben , und auch inſoferne als ihre Anteils .

an dieſe Perſonen jede andere Zuſtellung fich erübrigt. Die berechtigung an der Ausübung , d. i. ihre Gemeindegliedſchaft,

Annahme, daß die Zuſtellung an den Freigeſprochenen bezw . an ſtreitig werden tann . Daß die Verfolgung dieſer Rechte dem

den Antragſteller die Entſchädigungspflicht allen Anſpruchs. einzelnen auf dem Rechtswege oder einem ſonſtigen, landes,

berechtigten gegenüber ins Leben ruft und damit auch die Aus- geſeßlich geordneten Wege möglich ſein muß, wird nicht zu

ſchlußfriſt gegen leştere in Lauf feßt, iſt daher unabweislich. bezweifeln fein . Allein um dieſe Rechte handelt es fich hier

(Wird näher begründet.) Iſt ſomit davon auszugehen, daß nicht. Daß unter der Vorausſeßung , daß die Stadt Dómiß

RI . am Tage , an dem der Befoluß ihrem Ehemann und das Fiſchereirecht zu gunſten ihrer Mitglieder befißt, auch der

Vater, als dem Freigeſprochenen , d . 1. am 15. November 1899 Kl . zu den Ausübungsberechtigten gehört, iſt ihm nie beſtritten

zugeſtellt worden , den Anſpruch mit der Ausſchlußfriſt erworben worden ; die Feſtſtellung dieſes bedingten Rechtes iſt auch

haben , ſo iſt die erſtinſtanzliche Entſcheidung, durch welche Kl. nicht der Zwed ſeiner Klage, und entſpricht ebenſowenig dem

wegen Verſpätung ihres erſt im Februar 1902 bei der Staats. Inhalte des angefochtenen Urteils.Inhalte des angefochtenen Urteils . Dieſes ſpricht vielmehr

anwaltſchaft geſtellten Antrages mit ihrer Klage abgewieſen dem Kl. eine unbedingte Fiſchereibefugnis zu, indem eß von

ſind, zu Recht ergangen . F. c. B. , U. 6. 20. Dkt. 03, der unhaltbaren Meinung ausgeht, es ſei rechtlich möglich, eine

207/03 III. an fich unſelbſtändige Lebensäußerung des ſtreitigen Rechte der

II. Das Gemeine Recht. Gemeinde, wie ſie in deffen Ausübung durch die einzelnen

12. Servitutenrecht. Hat ein Gemeindemitglied wegen Gemeindeglieder in die Erſcheinung tritt, zum Gegenſtande

eines der Gemeinde zuſtehenden Fiſchereirechts ein eigenes einer , in ihrer Wirkung auf das einzelne Gemeindeglied

Klagrecht ? beſchränkten Entſcheidung zu machen. Ein auf die Verbei.

Die Grundlage des Klageanſpruchs bildet unzweifelhaft führung einer ſolchen Entſcheidung gerichtetes Klagerecht ſteht

die Behauptung einer für die Stadt Dömiß beſtehenden dem einzelnen Gemeindegliede ebenſowenig zu , wie etwa dem

Gemeindefervitut zu gunſten der Gemeindeangehörigen . Bet Bevollmächtigten oder geſeßlichen Vertreter eines anderen die

folchen Servituten iſt wie der III. 3. S. des R. G. in Befugnis , im eigenen Namen die Eigentumsklage gegen

feinem Urteile vom 19. September 1899 Entid . Bd. 44 einen Dritten betreffe einer dem Vertretenen gehörigen Sache

S. 145 – im Anſchluſſe an das Urteil desſelben Senats vom anzuſtrengen. Nicht zu verkennen iſt, daß der wegen Ausübung

22. Januar 1897 Rep. III 228/96 ausgeführt hat und auch der Fiſcherei ſtrafrechtlich verfolgte Kl. durch die Verneinung

der jeßt erkennende Senat annimmt, die Gemeinde ſelbſt ſeiner Attivlegitimation in eine mißliche Lage geraten tann.

als juriſtiſche Perſon die berechtigte Perſon. Ihr ſteht das Dieſem Umſtande kann indeffen teine entſcheidende Bedeutung

Recht zu, fie allein kann darüber verfügen, und eben deshalb beigelegt werden , da es andere Mittel gibt, eine in der Wahrung

kann auch der Streit über das Beſtehen des Rechtes nur von der gemeindlichen Intereffen fäumige Gemeinde zur Erfüllung

ihr und nur ihr gegenüber zum Austrag gebracht werden. ihrer Pflicht anzuhalten. M. Miniſt. c. St. , 1. v. 27. Okt. 03,

Wenn auch der Klageantrag nicht die Anerkennung eines 248/03 VII.

Rechtes der Gemeinde, ſondern eines dem Rl. als Gemeinde . III. Das Breußiſche Allgemeine Landrecht.

glied zuſtehenden Fiſchereirechtes fordert, ſo zeigt doch eben die 13. $ 138 TI. I Tit. 11. Ausſchluß der Gewährleiſtunge.

Verknüpfung des vom Kläger beanſpruchten Rechtes mit ſeiner pflicht iſt nur bei Argliſt, nicht bei grober Fahrläſſigkeit hinfällig.

Eigenſchaft als Gemeindeglied , daß es ſich nicht um ein Zutreffend iſt im angefochtenen Urteil ausgeführt, daß

ſelbſtändiges, zur individuellen Rechteſphäre des Kl. gehörendes nur Argliſt, aber nicht bloße , wenn auch grobe Fahrläſſigkeit

Recht, ſondern nur um das Recht der Gemeinde handelt, deffen den vertragømäßigen Ausſchluß der Gewährleiſtung nach § 138

Ausübung durch die einzelnen Gemeindeglieder, die inſoweit als I. 11 A. L. R. hinfällig macht. Dieſer Rechteſaß wird von

Organe oder als Vertreter der Organe der Gemeinde angeſehen den Rki. angegriffen. Es muß ihnen zugegeben werden, daß

werden können , betätigt wird. Die Befugnis zur VertretungDie Befugnis zur Vertretung ſowohl nad Gemeinem Recht als nach Pr. A. L. R. bei Feſt

der Gemeinde in der Ausübung eines Rechtes begreift aber feßung der allgemeinen Vertragspflichten und der Folgen

keineswegs die Befugnis zur ſelbſtändigen prozeffualen Ver. ihrer übertretung, ja auch in vielen Einzelvorſchriften Arglift

folgung dieſes Rechtes in fich. Wollte man die legtere zulaffen, und grobes Verſehen einander gleichgeſtellt werden . Die

ſo wäre die in dem angeführten Urteile des III. Senats gezogene zahlreichen, von der Reviſion angeführten Stellen auß rechts

Folgerung, daß der Prozeß auch für die Gemeinde Rechtskraft wiffenſchaftlichen Werken und obergerichtlichen Entſcheidungen

begründen würde , nicht abzuweiſen. Dieſe Folgerung lehnt ſprechen ſich in dieſem Sinne aus und für das Gebiet des

-

!
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A. L. R. ſei hier beiſpielsweiſe auf 88 277 , 285 I. 5 ; § 241 Sonderbeſtimmung deß mehrangezogenen § 138 „ nur dem dolus ,

I. 20 ; $$ 10 , 18 I. 6 verwieſen. Es hat darum auch der der Argliſt, der betrüglichen Verleitung “ hat entgegengetreten

B. R. für den Fall, daß durch Nichtleiſtung des dem Bell. werden ſollen , daß aber grobe Fahrläſſigkeit von ihr nicht getroffen

zu 1 auferlegten Eides die Nichterſtreckung des Ausſchluſſes der wird. Der erkennende Senat hat – abgeſehen von dem oben

Gewährleiſtung auf Dienſtbarkeiten feſtgeſtellt ſein wird , daß ſo . über die Begründung des Anſpruchs durch den Verkäufer ſelbſt

mit allgemeine Vorſchriften zur Anwendung kommen , die Gejagten umfoweniger Anlaß von dieſer Unſicht nunmehr

Bekl. auch für grobes Verſehen des Bekl. zu 1 als haftbar abzugehen, als die gleiche Rechtsanſchauung jeßt auch im § 476

erklärt und ſolch grobes Verſehen darin erblidt , daß dieſer B. G. B. ihren deutlichen Ausdruck gefunden hat. J. c. G. ,

Mitbekl. fich unvorſidhtig auf ſeine eigene Rechtsauffaſſung ver. U. v. 4. Nov. 03 , 186/03 V.

laffen und nicht alle für ein Recht ſprechenden tatſächlichen IV . Sonſtige Breußifdhe Landesgeſege.

Übungen und Umſtände den Kl. mitgeteilt hat. Es entſpricht Städteordnung vom 30. Mai 1853.

aber einem Bedürfnis und iſt daher wohl für jede Gefeßgebung 14. § 65 Abſ. 4 (6). Anwendung auf das Einkommen

ſelbſtverſtändlich , daß fich der Verkäufer namentlich in Fällen, eines penſionierten Bürgermeiſters als Standesbeamter.

wo er über die Beſchaffenheit und Belaſtung der zu verkaufenden Der § 65 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 regelt

Sache nicht völlig ficher iſt, mittels beſonderer Vertragsbeſtimmung die Penſionierung der Bürgermeiſter und befoldeten Magiſtrats.

den Verzicht des Käufers auf Gewährleiſtung erklären laſſen kann. mitglieder und beſtimmt in Abſ. 4 (6) : ,,Die Penſion fällt fort

Dies beſchwert an fich auch den Käufer nicht. Denn fdon oder ruht inſoweit , als der Penſionierte durch anderweite An.

durch das Verlangen ſolchen Verzichts wird er gewarnt und zur ſtellung im Staats . oder Gemeindedienſte ein Einkommen oder

Vorſicht veranlaßt. Er iſt dann in der Lage , die Sache eine Penſion erwirbt, welche mit Zurechnung der erſten Penſion

beſonders genau zu unterſuchen, oder nur einen geringeren Kauf- fein früheres Einkommen überſteigt.“ Ähnliche Beſtimmungen

preis zu bewilligen oder , wenn Verkäufer darauf nicht eingeht, finden fich im Preußiſchen Penſionsgeſeße vom 27. März 1872

den Verzicht und damit den ganzen Kaufvertrag abzulehnen . § 27 ff., im Reichsbeamtengeſeße § 57 ff. und dem Preußiſchen

Eines beſonders ſtarken geſeblichen Schußes z . B. auch gegen Kommunalbeamtengereße 13. Der Begriff der anderweiten

grobes Verſehen des Verkäufer8 bei Beſcreibung des Kauf. „ Anſtellung im Staats- oder Gemeindedienſte“ iſt in Abſ. 4 in

gegenſtands bedarf er ſomit nicht und hiernach ſind im Zweifel keiner Weiſe eingeſchränkt, insbeſondere iſt nicht von einer lebens.

die betreffenden Gefeßesbeſtimmungen zu verſtehen . Nach § 137 länglichen, dauernden oder penſionsberechtigten Anſtellung die

I. 11 A. l . R. kann der Käufer ſeinem Rechte, Gewährleiſtung Rede, und daß nicht nur eine lebenslängliche penſionsberechtigte

zu fordern , gültig entſagen. § 138 fügt die Ausnahme bei , darunter zu verſtehen iſt, ergibt ſich ſchon daraus , daß auch der

daß dergleichen Entjagung auf den Fall nicht ausgedehnt werden zeitweiſe Wegfall der Penſion, deren „Ruhen“ in Ausſicht ges

darf , wenn der Verkäufer den Anſpruch des Dritten gewußt nommen iſt. Unter anderweiter Anſtellung iſt daher jede An

und ihn dem Käufer nicht angezeigt , oder wenn er diejen Anſpruchſtellung im Staats- oder Gemeindedienſte, jedenfalls ſoweit fie

durch ſeine eigenen Handlungen begründet hat. Wenn es auch eine öffentliche, Beamteneigenſchaft verleihende iſt, zu verſtehen ,

richtig iſt, was die Rkl. hervorheben, daß einzelne Rechtslehrer gleichgültig ob dieſelbe dauernd oder nur auf Zeit, Widerruf

und Schriftſteller auch nach dieſer Gefeßedſtelle grobe Fahr. oder Probe erfolgt. (Wird begründet.) Daß der Kl. als

läſſigkeit der Argliſt gleichgeſtellt wiffen wollen -- vergl . Dernburg, Standesbeamter, wenn auch nur auf Widerruf oder Probe beſtellt,

Pr. Privatrecht II , § 67 Ziff. 1 S. 159 f. , leske, vergleichende Gemeinde. bezw . Staatsbeamter iſt, ergibt fich aus § 4 ins .

Darſtellung I S. 137 Ziff. 5 – , jo fann dieſer Rechtsanſicht beſondere leßter Abſat , $ 5 bis 7 des Perſonenſtandegeſeßes vomſo 7

doch nach Wortlaut und Sinn des in Rede ſtehenden § 138 6. Februar 1875 (vergl. Entic . des R. G. Bd. 39 S. 261 ).

nicht beigetreten werden . Er erfordert entweder Wiſjen des Es findet deshalb auf ihn obige Beſtimmung Anwendung. Es

Verkäufers vom Anſpruch oder deſſen Begründung durch den iſt aber auch dein B. G. darin beizutreten , daß unter dem

Verfäufer ſelbſt. Sul letterem Falle wird meiſt das Wiffen von , früheren Einkommen " nur dasjenige Einkommen zu verſtehen

der Laſt als ſelbſtverſtändlich vorauszuſeßen ſein , für die wenigen iſt, das der Beamte in derjenigen Dienſtſtellung bezogen hat,

Fälle, in denen dies nicht tunlicy, in denen z . B. der Verkäufer aus der er ſeine Penſion bezieht , nicht aber auch andere zufällige

vergeſſen hat, daß er ſelbſt dinglide Rechte eines Dritten auf Nebeneinkünfte, ſelbſt wenn ſie vom Staate oder einer Gemeinde

dem verkauften Grundſtück begründet hat , iſt allerdings grobe gewährt wurden . (Wird begründet .) B. c. P. , u. v. 16. Dkt. 03 ,

Fahrläſſigkeit, ja Fahrläſſigkeit überhaupt der Argliſt gleichgeſtellt, 161/03 III.

aber beide Ausnahmefälle ſind nach ihrem beſtimmten Wortlaut Eigentumserwerbegeſet vom 5. Mai 1872 .

und auf dieſen eingeſchränkt zu verſtehen ; insbeſondere fann dem 15. § 1 verb. mit H. G. B. (a. F.) Art. 91. Einbringen

geforderten Wiſſen von dem Anſpruch , d . i. nicht etwa von der eines Grundſtücks in die Geſellſchaft ohne Eintragung.

Berühmung eines Recytes , ſondern von dem wirklidhen Rechte Der Kl. hat ſein Grundſtück durch Verkauf und Auflaffung

des Dritten , ein Wiſſen müſſen davon nicht gleichgeſtellt an ſeinen Sohn und an ſeine Schwiegertochter veräußert, und

werden und ebenſowenig das bloße Denken an die Möglichkeit zwar an beide gemeinſchaftlich und zu gleichen Anteilen . Die

des Rechts, deſſen Verheimlichung die Rkl. dem Bell . zu 1 als Erwerber verpflichteten ſich, dem Kl . und ſeiner Frau ein lebens

Argliſt (dolus eventualis) anrechnen wollen. So hat denn längliches Altenteil zu gewähren. Eigentumsübergang und

auch ſchon das vormalige Königlich Preußiſde Obertribunal Altenteil find eingetragen worden . Am Tage des Kaufabjūluſſes

in dem im Bd. 60 ſeiner Entic . S. 71 ff. abgedruckten vereinigten die Erwerber ſich durch notariellen Vertrag zu einer

Urteile vom 8. Mai 1868 ausführlich dargelegt , daß nach der offenen Handelsgeſellſd aft unter der Firma R. und M. S. ,

1
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indem ſie erklärten, daß beide Geſellſchafter an Gewinn und das Reſtgrundſtüc treffenden nachteiligen Folgen des Unter .

Verluſt gleichen Anteil hätten , daß fie das vom Kl. gekaufte nehmens zu gewähren iſt, für deſſen Zwecke die Enteignung

Grundſtück in die Geſellſchaft einbrachten und die Umſchreibung erfolgt, und daß die Entſchädigung alle nachteiligen Folgen des

des Grundſtücke auf die Geſellſchaft beantragten. Dieſe Um. ganzen Unternehmens zu umfaffen hat, es ſei denn, daß nach,

ſchreibung iſt nicht erfolgt. Über das Vermögen der Geſellſchaft gewieſen wird, es hätte der Schaden auch ohne die Enteignung

iſt der Ronkurs eröffnet worden. Die Kl . meldeten im Konkurs . eintreten müffen (Entſch . Bd . 7 S. 258 , Bd. 13 S. 244, Bd . 44

verfahren an den Kapitalwert des Altenteils , der nicht weiter S. 331 , Urteil des erkennenden Senats vom 24. Oktober 1902

intereſſiert, und Rüdjtände. Sie erhoben Klage, als der Ver. in Sachen Paas c. Wittlager Kreisbahn, Rep. VII 242/02 ).

walter dieſe Forderungen beſtritt. Sie ſind der Anſicht, daß das Beſtand demnach im gegenwärtigen Falle das Unternehmen , dem

verhaftete Grundſtück durch das bloße Einbringen – ohneohne der Kl. Teile ſeiner Grundſtücke hat opfern müſſen , in der Er

Auflaffung und Eintragung – in das Eigentum der Geſellſdaft weiterung des Bahnhofs „Präſident“ und der dadurch bedingten

übergegangen ſei und bei Abſoluß des Geſellſchaftsvertrage fid Verlegung des Eideler Weges, ſo iſt zur Zeit nicht erſichtlich,

ihnen gegenüber mündlich zur Übernahme des Altenteils ver. weshalb es an dem Kauſalzuſammenhang zwiſden der Schaden

pflichtet habe. Die Klage wurde in II. I. und die eingelegte infolge der neuen Geſtaltung der Wegeverhältniſſe und der Teil.

Reviſion zurückgewieſen. Aus den Entſcheidungegründen : Die enteignung fehlen ſoll. Daß die Änderung des Wegezuged ohne

Reviſion iſt der Anſicht, daß wenigſtens in dem Falle, wo , wie die Enteignung durchführbar geweſen wäre, fteht nicht feſt, und

hier, nur die Miteigentümer eines Grundſtücke fich zu einer wenn erſt die letztere die erſtere ermöglicht hat, ſo muß auch

offenen Handelsgeſellſchaft vereinigen und in dieſe das Grundſtück der Kl. den Schaden erſeßt verlangen dürfen, der ihm aus der

einbringen, ein Wedſel im Eigentume fich nicht vollziehe. Der Bergabe von Land zu der neuen Anlage für ſeinen Reſtbeſik

erkennende Senat fann fich dieſer Anſicht, für die ſeitens der entſtanden iſt.entſtanden iſt. Er würde ihn nicht erlitten haben , wenn die

Reviſion mehrere Urteile anderer Senate des R. G. angerufen Enteignung und damit die neue Anlage unterblieben wäre.

werden, nicht anſchließen. Das R. G. iſt bisher mit der Ent. 2. Bedenken erregt auch die Entſcheidung des B. R. , daß der

ſcheidung eines Streites darüber, ob in Fällen der vorliegenden Klageanſpruch vomvom Geſichtspunkte des ſervitutariſchen

Art durch die bloße Tatſache des Einbringend ohne Auflaſſung Anliegerrechtes des Klägers unbegründet ſei. Daß eine

und Eintragung Eigentum an Grundſtücken auf die Geſellſchaft öffentliche, zum Verkehr und Unbau innerhalb der Stadt

übergehe, noch nicht befaßt worden . Es kommt daher für die beſtimmte, fahrbare Straße in Frage iſt, ſtellt der B. R. aus .

Frage des Eigentumderwerbs das frühere Recht, insbeſondere drücklich feſt. Richtig iſt, daß der Kl. nur wegen des bereits

das H. G. B. älterer Faffung zur Anwendung. Nach deſſen vorhandenen Hauſes einen Anſpruch auf Erhaltung der Straße

Art. 91 werden unvertretbare und unverbrauchbare Sachen, die beſißt und daß dieſer Anſpruch, woran auch dem Angriffe der

nach einer nicht bloß dem Zwecke der Gewinnverteilung dienenden Reviſion gegenüber mit dem Urteile des erkennenden Senats in

Shaßung eingebracht werden , Eigentum der Geſellſchaft und der gleichfalls den Eidfeler Weg betreffenden Sache Becker wider

im Zweifel wird angenommen, daß die in das Inventar der Eiſenbahnfiskus vom 9. Januar 1900 Rep. VIa 279/99 feſt.

Geſellſchaft mit der Unterſchrift jämtlicher Geſellſchafter ein- zuhalten iſt, nicht ſo weit geht , daß die Straße als durch

getragenen , bis dahin einem Geſellſchafter gehörigen Sachen gehender Weg beſtehen bleibe ; die Umwandlung in eine Sad.

Eigentum der Geſellſchaft geworden find. Dieſe Beſtimmung gaſſe muß ſich der Anlieger gefallen laſſen . Allein vorausgeſeßt

hat nicht die Bedeutung , daß damit die Vorſchriften der Landeg. iſt doch immer, daß die Straße nach der einen Seite hin als

gefeße über den Erwerb des Eigentums an Grundſtücken ab- folde in weſentlich unverändertem Zuſtande beſtehen bleibt und

geändert ſein ſollen , ſondern die, daß das vorbehaltloſe Ein- daß fie den Verkehr mit den benachbarten Häuſern in der bis.

bringen, welches unter den angegebenen Vorausſeßungen zu ver- herigen Weiſe oder wenigſtens weſentlich ſo , wie bisher, er

muten iſt, einen Titel zum Eigentumserwerb und nicht möglicht, wenn ſon der Anſchluß an das Straßenneß nach der

etwa bloß ein Recht auf den Gebrauch gebe. Die durch den anderen Seite beſeitigt oder, wie hier durch den Fortfall des

Geſellſchaftsvertrag übernommene Verpflichtung des Einbringen Wagenverkehrs, bedränkt iſt (vergl. das Urteil des V. 3. S.

beſteht darin, daß die bisherigen Miteigentümer ihr bisheriges des R. G. vom 1. Februar 1896 Rep. 241/95, teilweiſe ab .

Bruchteileigentum aufgeben ſollen , daß dieſes Eigentum auf die gedruct bei Gruchot, Bd. 41 S. 39) . In dieſer Beziehung

Geſellſchaft übergehen ſoll, in deren Hand fich die Bruchteile zu hatte der Kl. behauptet, daß der Eideler Weg an ſeinem Hauſe

einem Geſamthandseigentum verſchmelzen ſollen , und daß die nicht mehr die zum Wenden eines Wagens erforderliche Breite

bisherigen Miteigentümer dagegen einen Anſpruch auf einen habe, und in dem Protokolle, betreffend die Einnahme deg richter

Wertsteil des Geſamtvermögens der Geſellſchaft erhalten ſollen. lichen Augenſcheins, vom 20. Januar 1902 iſt geſagt, daß der

Damit ſind aber die Merkmale des freiwilligen Veräußerungs- Eickeler Weg von der Präſidentenſtraße nach dem Hauſe des

geſchäfts gegeben. S. c. S. Konk. , U. v. 2. Nov. 03 , Kl. ein ſolches Gefälle habe, daß ein Zurüdjchieben von Laſt.

170/03 V. wagen auf dieſer Strecke offenſichtlich mit den größten

Enteignung & gejeß vom 11. Juni 1874. Schwierigkeiten verbunden, wenn nicht unmöglich ſei . Iſt dies

16. Enteignungégeſeß und § 75 Einl. Z. A. L. N. Umfang richtig , fo wäre der Kl. tatſächlich von dem Verkehr mit

der Erſaßpflicht bei Teilenteignungen und Verlegung der Rechte Wagen aus ſeinem Hauſe nach der Stadt abgeſchnitten.

der Sausanlieger an einer Straße. Die Feſtſtellung dieſer Verhältniſſe wird vom R. G. für

1. Das R. G. hat in jeßt feſtſtehender Rechtſprechung erheblich erachtet. R. c. Eiſenbahnfiskus, U. v . 3. Nov. 03,

angenommen , daß bei Teilenteignungen Entſchädigung für die 255/03 VII.

1
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17. § 8. Bedeutung der Verpflichtung, in einer beſtimmten Entſtehungsgeſchichte des Gefeßes geht hervor, daß die privat

Weiſe zu bauen . Berückſichtigung der Vorausbezahlung des rechtliche Bewegungsfreiheit der Gemeinden irgendwie hat ein.

Mietzinje . geſchränkt werden ſollen. Das Bauverbot darf nicht auf fertig .

Entſcheidend für den B. R. iſt nicht ſchon der Umſtand geſtellte Straßen , auf andere Gebäude als Wohngebäude , auf

für ſich allein, daß für das Grundſtüc ein Bauplan polizeilich Wohngebäude ohne Ausgang auf die Straße ausgedehnt werden .

genehmigt war, ſondern dieſer Umſtand erſt in Verbindung mit Im übrigen haben die Gemeinden freie Sand in der Ausgeſtaltung

dem ferneren , daß durch den Vertrag vom 3. März/13. April 1885 des Bauverbote, insbeſondere hinſichtlich der Straßen und

der Kl. fich verpflichtet hatte, binnen fünf Jahren ſein Grund. Gebäude , für welche es gelten foll , auch hinſichtlich der Ein

ftück an der Front nach der Kaiſer Wilhelmſtraße zu durch eine ſchränkungen und Ausnahmen , die gemacht werden ſollen. In

würdige Faffade abzuſchließen. Der vorliegende Fall aber hat legterem Punkt iſt es den Gemeinden unverwehrt, die Bedingungen

die Beſonderheit, daß die Laſt in dem Vertrage gerade zu gunſten im Statute zu bezeichnen , unter denen ſie von der Anwendung

der Stadt, der Bekl. , bedungen und daß dieſe die Inhaberin des Bauverbotes abſehen wollen , entweder ſo , daß fie nur

des Rechtes iſt. Bei einer ſolchen Lage der Sache iſt die Laſt berechtigt, oder ſo , daß ſie auch verpflichtet ſind, die Bauerlaubnis

ſchon im Enteignung &verfahren zu berückſichtigen . Durch den bei Erfüllung der geſeßten Bedingungen zu erteilen . Gine

Willen der Beteiligten aber kann der Grundſaß des § 8 des nähere Beſtimmung iſt es aber auch, wenn die Bauluſtigen auf

Enteignungsgeſeßes für den einzelnen Fall dahin modifiziert den Weg der Verhandlungen mit der Gemeinde verwieſen werden

werden , daß der Wert des Grundſtüđs unter Berütſichtigung und dieſe fich vorbehalt, Dispenſe nach ihrem Ermeffen, nament

der dasſelbe betreffenden rechtlichen Verhältniffe berechnet werden lich nach vertragsmäßiger Übernahme von ihr im einzelnen nach

fou. Zwiſchen dem durch Kapitaliſierung der Erträge zu be- Lage des Falles zu formulierender Verpflichtungen , zu erteilen .

ſtimmenden Werte und dem allgemeinen Verkaufswerte beſteht Wenn aber den Gemeinden einmal geſtattet iſt , das Bauen in

an fich kein Gegenſaß , ſondern in der Regel wird aus dem dem Umfange des g 12 gänzlich zu unterſagen, fo fehlt es an

erſteren auch der leştere fich ergeben. Daß im einzelnen Falle einem Grunde, fie an der Feſtſeßung von Ausnahmen nach ihrem

der Verkaufswert infolge beſonderer Umſtände, insbeſondere Auß. Gutdünken zu hindern und ſie zur beſtimmten Formulierung der

fighten für die Zukunft, den erſteren überſteigen kann , iſt nicht Uusnahmen zu zwingen. Es würde dies , worauf auch die

ausgeſchloffen , aber auch vom B. R. nicht verkannt. Wennvom B. R. nicht verkannt. Wenn Vorinſtanzen hinweiſen , eine läſtige durch nichts gerechtfertigte

der B. R. ausführt, der Eigentümer würde einen umſo Feffel für die Gemeinden fein , die bei Erlaß des Statuts nicht

größeren Vorteil haben , je höher die Hypotheken ſeien , während alle Geſtaltungen der Verhältniſſe, namentlich auch für die

bei Erwerbung des Grundſtüds gegen Barzahlung der Eigen . Zukunft, zu überſehen vermögen. P. c . Stadtgemeinde F. ,

tümer gar keinen Vorteil hätte, ſo beruht das auf einer nicht 4. v. 10. Nov. 03 , 265/03 VII.

zutreffenden Würdigung des Verhältniffes der Mietzahlungen V. Das Franzöfiſche Recht (das Badiſche Landrecht).

zu den bypothefzinſen. An fich erwächſt dem Eigentümer 19. Art. 1385 C. C. Begriff der höheren Gewalt als

ein Gewinn daraus , daß er für ſeine über einen gewiſſen Zeit. Ausſchließung der Saftung des Eigentümers eines Tieres für

raum fich erſtredende Leiſtung (Gebrauchsüberlaſſung) den Ent. von dieſem verurſachten Schaden.

gelt ſofort bei Beginn derfelben erhält. Der Wert einer als Das B. G. führt die Entſtehung der Gehirnerweichung

Gegenleiſtung zu gewährenden Geldzahlung bemißt fich nach und den infolge dieſer Krankheit eingetretenen Tod des G. auf

ihrem Betrage und nach dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit. Die die Körperverleßung zurüc , die er durch das Pferd des Bekl.

Mietſumme bildet erſt in Verbindung mit dem Umſtande, daß erlitten habe, und leitet aus der Beſtimmung des hier anzu

fie ſchon im Beginn der Mietperiode zu entrichten iſt, den wendenden Art. 1385 des c. c. , nach welcher der Eigentümer

vollen Wert der Leiſtung. Beides zuſammen gibt zugleich einen eines Tieres für den von dieſem verurſachten Schaden verant.

Maßſtab für den Wert der im Austauſch gewährten Leiſtung wortlich iſt, die Haftung des Bekl. als Eigentümer des Pferdes

des Vermietert. Auch daß lokale Gebräuche im Lauf der Zeiten für den durch die Verleßung des G. den Kl. verurſachten Schaden

dem Wechſel unterworfen ſind, kann nicht dahin führen , fie her. Dasſelbe geht davon aus , daß höhere Gewalt als wirkende

grundfäßlich unbeachtet zu laſſen. Erhebliche Schwierigkeiten Urſache des Unfalls des G. die Verantwortlichkeit des Bell. aus.

wird die Frage, ob die Vorauszahlung der Mieten einen für ſchließen würde , verneint aber das Vorliegen höherer Gewalt

den nachhaltigen Ertrag erheblichen Faktor darſtellt, und in und findet eine ſolche insbeſondere nicht in dem von dem Bekl.

welchem Umfange dies der Fall iſt, ſtets bieten , aber Aufgabe behaupteten Umſtande, daß das Pferd zur Zeit der dem G. bei.

des Richters iſt es , fraft der im $ 287 der 3. P. D. ihm ge . gebrachten Verlegung an Epilepſie gelitten habe und dieſe Krank.

wieſenen Stellung im einzelnen Falle auf die Frage einzugehen . heit bei Pferden ſehr ſelten , ganz plößlich und ohne Vorboten

St. c. Stadtgemeinde B. , U. v . 30. Dkt. 03 , 245/03 VII. auftrete. Dem iſt beizutreten ! Db ein in Betracht zu

Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875 . ziehendes Ereignis als höhere Gewalt anzuſehen ſei , iſt nicht

18. § 12 Abſ. 2. Bedeutung der den Gemeinden nach . nur nach den tatſächlichen Verhältniſſen des einzelnen Falles,

gelaſſenen Ausnahmen von Bauverboten. ſondern vor allem auch nach dem Sinne der die Verantwortlichkeit

Es kann nicht anerkannt werden , daß das Fluchtliniengeſet begründenden Gefeßedvorſchrift zu beurteilen. Im Art. 1385

den Gemeinden die Verpflichtung auferlegt , in dem nach § 12 des c . c. iſt höhere Gewalt als Befreiungegrund von der Haftung

Abſ.2 zu erlaffenden Ortsſtatute die Bedingungen oder Grund. des Eigentümers des Tieres für den von dieſem verurſachten

fäße feſtzuſtellen , unter denen ſie Ausnahmen von dem Bau. Sdaden nicht ausdrücklich zugelaſſen und in der abſoluteſten

verbote zulaſſen. Weder aus dem Wortlaute noch aus der Form der Verantwortlichkeit für den Schaden an die Tatſache

1

1
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des Eigentums an dem den Schaden verurſachenden Tier geknüpft. ſei und zwar durch Einzahlung der Beträge ſeitens des

Wenn troßdem höhere Gewalt als Befreiungegrund anerkannt Schuldners an eine andere, nämlich die an ſeinem Wohnſiße

werden muß, fo fallen doch darunter nach dem erkennbaren Sinne befindliche Reichsbankſtelle, von Einfluß auf den Leiſtungsort

der Vorſchrift des Art. 1385 nur ganz außergewöhnliche und damit auf die Zuſtändigkeit ſei , wird unter Berüdſichtigung

Ereigniffe, auch kann es nicht zweifelhaft ſein , daß die Ver- der Beſtimmungen über den Reichsbankgiroverkehr in Entſch.

antwortlichkeit des Eigentümers nicht durch den Nachweis ſeines Nr. 301 (Beil. S. 137) erörtert.

Unverſchuldens abgewendet werden kann und daß es daher nicht In Entſch . Nr. 302 ( Beil. S. 138) handelt es fich um

darauf ankommt , ob er das Ereignis oder deffen Folgen ab . die dem Gläubiger rechtsgeſchäftlich eingeräumte Befugnis, die

zuwenden vermochte oder nicht, indem das Gefeß eine Hypothet vor Eintritt ihrer normalen Fälligkeit wegen nicht

„ praesumtio juris et de jure“ für ein Verſchulden des pünktlicher Zindzahlung vorzeitig aufzukündigen. Der Gläubiger

Eigentümers aufſtellt. Die Entſcheidung der Frage nach dem hatte generell für den Fall der nicht pünktlichen Zingzahlung

Vorhandenſein einer den Eigentümer des Tieres von der Haftung die Kündigung ausgeſprochen. Das R. G. hat dieſe Kündigungs.

aus Art. 1385 befreienden höheren Gewalt hängt vielmehr davon art für unzuläſſig erachtet und angenommen , daß fie durch die

ab, ob die ſchadigende Tätigkeit des Tieres aus eigenem inneren nicht pünkliche Zahlung der Zinſen zu einem ſpäteren Zins .

Antriebe hervorgegangen oder durch ein äußeres Ereignis termine nicht wirkſam geworden ſei.

zwingender Art herbeigeführt worden iſt. In dem erſteren Falle In Entſch. Nr. 304 ( Beil. S. 138 ) wird im Anſchluß

iſt der Schaden durch das Tier verurſacht und iſt der Eigentümer an die belannte Entſcheidung (R. G. Bd. 50 S. 250 ff.)

desſelben verantwortlich, in dem anderen Falle iſt höhere Gewalt über den Schadenserſaß wegen Nichterfüllung eines gegenſeitigen

als wirkende Urſache des Schadens anzuſehen und entfällt deshalb Vertrages dieſer Anſpruch auch als ein vertragsmäßiger Anſpruch

die Verantwortlichkeit des Eigentümers des Tiered. Eine bei in Anſehung der Zuſtändigkeitsfrage behandelt.

dem Pferde des Bell. ausgebrochene Epilepſie tonnte aber das In Entid. Nr. 305 (Beil. S. 139) wird der Grundſat,

B. G. als eine im gewöhnlichen Verlaufe der Dinge, wenn auch daß die Seßung einer Nachfriſt bei einer ernſtlichen Erfüllungs

ſelten , bei Pferden vorkommende Krankheit betrachten, bei welcher weigerung von ſeiten des Schuldners entbehrlich ſei , auch auf

eine aus eigenem inneren Antriebe erfolgende Tätigkeit des den Fall angewendet, daß der Schuldner die Bewirkung ſeiner

Pferdes nicht ausgeſchloffen ſei. W. c. G. , U. v. 3. Nov. 03 , Leiſtung von ganz unzuläſſigen Bedingungen, inſonderheit von

328/03 II. S. S. der unbegründeten Forderung der Vorleiſtung von feiten der

anderen Partei abhängig macht.

In Entſch. Nr. 306 (Beil. S. 140) wird die Rechts

Grundlegende Entſcheidungen.
anſchauung abgelehnt , daß bei gegenſeitigen Verträgen der

Unſere diesmalige umfangreiche Beilage enthält eine Anzahl Zeffionar einer Partei einen Anſpruch auf Schadenserſaß wegen

wichtiger Entſcheidungen. Nichterfüllung nur geltend machen könne , wenn er auch die

In der Entſch. Nr. 288 (Beil. S. 129) haben die ver . ſeinem Rechtsvorgänger obliegende Gegenleiſtungspflicht mit

einigten Civiljenate die Frage, ob vor deutſchen Gerichten übernommen habe. Mit Recht führt das R. G. aus , daß durch

auf beſtändige Trennung von Tiſch und Bett in dem Ehevrozeffe die Abtretung des Anſpruchs feine Natur nicht verändert werde,

fremdländiſcher Ehegatten erkannt werden könne, verneint. und daß der Zeffionar im Falle der verſchuldeten Unmöglichkeit

In ausführlicher Weiſe wird in Entſch. Nr. 290 (Beil. oder des Verzuges dieſelben Rechte wie der urſprüngliche Ver .

S. 129) erörtert, ob und inwiefern das Ausſtattungøverſprechen tragsteil geltend machen könne.

eines Fremden, d . h . nicht der Eltern, als Schenkung anzuſehen In Entſch. Nr. 309 (Beil. S. 140) wird bei der Pachtung

iſt. Namentlich auch in dem Falle, daß dem Verſprechen gewiffe eines Rohrnußungsrechts nicht ein beſonderes Recht der Rohr.

Zwedbeſtimmungen beigefügt ſind. nußung, ſondern inſoweit das Seegrundſtück felbſt als Gegen.

Die wichtige Übergangsfrage , ob die Vorſchriften der ſtand der Pachtung angeſehen und der Pachtvertrag demgemäß
SS 571 ff. B. G. B. ( Eintritt des Erwerbers des Miet. der Formvorſdrift des § 566 B. G. B. unterworfen.

grundſtüds in den Mietsvertrag) Anwendung finden , wenn der Einen intereſſanten Fall der Geſchäftsführung ohne Auftrag

Mietvertrag bereits vor Inkrafttreten des B. G. B. geſchloſſen bietet die Entſch. Nr. 310 (Beil. S. 141 ) .

iſt, wird in Entſch. Nr. 291 (Beil. S. 131) verneint. In Entich. Nr. 311 (Beil. S. 141) wird die Frage er .

Über die Haftung des Fiskus für einen Unfall in einem örtert, inwieweit die Rechtskraft des zwiſchen dem Hauptſchuldner

Gerichtsgebäude läßt ſich die Entſc . Nr. 294 (Beil. S. 132) und dem Gläubiger über die Forderung ergangene Urteil dem

aus. Als Vertreter des § 31 B. G. B. kommen nur die Vor- Bürgen entgegenzuſeßen iſt.

ſtandsbeamten, der Landgerichtspräſident und der I. Staats . Einen Beitrag zu der modernen Streitfrage über die

anwalt in Betracht, während der Fiskus für Verſehen des Ober, Haftung für Schadenserſaß des ſogenannten mittelbar beteiligten

Sekretārs und des Raſtellang nur nach § 831 B. G. B. haftet. Dritten bietet die Entſch. Nr. 313 (Beil. S. 142) , in welcher

In Entſ . Nr. 296 (Beil. S. 134) wird , in Sonderheit ein Anſpruch wegen falſcher Empfehlung (es handelt fich um

mit Rückſicht auf das Recht von Eljaß -Lothringen , die Stellung Treberaktien) nicht demjenigen gegeben wird , an den der Emp

des Gerichtsvollziehers als Beauftragter und als Beamter im fehlunggempfänger ohne Kenntnis des Empfehlenden die

Zwangsvollſtredungsverfahren geprüft. Empfehlung weitergegeben hatte.

Die Frage, ob die Vertragsbeſtimmung , daß eine Leiſtung In der Entſch . Nr. 315 (Beil. S. 144) wird zwar an.

auf das Giro - Sconto einer beſtimmten Reichsbankſtelle zu überweiſen erkannt, daß das constitutum possessorium nur mit dem
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befißenden Eigentümer abgeſchloſſen werden kann. Wenn

aber bei dem Verkaufe von Sachen, die der Verkäufer erſt

ſpäter anzuſchaffen hat, dieſer in dem Kaufvertrag erklärt , den

Befit an den neu anzuſchaffenden Gegenſtänden nur für den

Erwerber ausüben zu wollen, ſo genügt der hierin betätigte

Erwerbs- und Beſißwille, um den Käufer zum Eigentümer zu

machen.

Die Entid. Nr. 316 (Beil . S. 144) erörtert in aus.

führlicher Weiſe die Frage des Sdadenserſaße$ wegen Bruch

des Verlõbuiffe .

Nach Entich. Nr. 320 (Beil . S. 147) wird der im geſeß.

lichen Güterſtande des B. G. B. lebende Ehegatte nicht ſchon

dadurd Prozeßpartei , daß er im Klagerubrum als Beiſtand

der Frau“ aufgeführt wird.

In § 1579 B. G. B. wird eine Beſdränkung der gefeß .

lichen Unterhaltspflicht der geſchiedenen Ehegatten zugelaſſen,

wenn der unterhaltspflichtige Ehegatte ſich wieder verheiratet

und er infolgedeſſen die Fähigkeit zur vollen Unterhaltsgewäh .

rung verliert. In Entidy . Nr. 321 (Beil. S. 147) wird

der Anſpruch auf dieſe Beſchränkung nicht gewährt, da die

Unterhaltspflicht vertragsmäßig geregelt war.
N.
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85. Dr. A. þegler , Beiträge zur Lehre vom prozeſſualen An

erkenntnis und Verzicht. 1903, ebenda.

86. H. Körner, Reidsrechtliche Verjährungs-, Friſten- und Zeit:

tafel. 2. Aufl. Þannover 1903, Helwingſche Verlagsbuchhandlung.

87. Dr. Mag Riepert , Die Sammlungen zu wohltätigen oder

gemeinnüßigen Zwecken nach d. B. G. B. 1903, ebenda.

88. Herm. Meyer , Aus meiner Kurioſen -Sammlung. 1903, ebenda.

89. F. Rapp , Die Zivilprozeßordnung als Leitfaden f. b . Gerichte :

ſchreiber. Leipzig 1903, Dstar Leiner .

90. F. Happ , bandbuch des Brozeß -Verfahrens. 1903, ebenda.

91. Dr. Th. Fuchs, Der Raufmann und ſeine Angeſtellten . Leipzig

1903, Carl Ernſt Poeſchel.

92. K. Sdneider , Treu und Glauben im Zivilprozeſſe und der

Streit über die Prozeßleitung. München 1903, C. H. Bedſdhe

Verlagsbuchhandlung ( Dokar Bed ).

93. Dr. Ernſt Buder , Die Wiedereinfeßung in den vorigen

Stand. 1902, ebenda.

94. D. Georg Cohn , Die Geſeke Hammurabis. Zürid 1903,

Art. Inſtitut Drell Füßli.

95. F. Perels , Das internationale öffentliche Seerecht der Gegen

wart. 2. Aufl. Berlin 1903, E. S. Mittler & Sohn.

96. Dr. Otto Köbner, Die Drganiſation der Rechtspflege in

den Kolonien. 1903, ebenda.

97. Curt Müller, Moloch Ehre. Freiburg i. B. und Leipzig 1903 ,

Paul Waefel.

98. Dr. 9. Dernburg , Das bürgerliche Recht d . Deutſch. Reichs

und Preußens. IV. Band : Deutſches Familienrecht. Þalle a . S.

1903, Buchhandlung des Waiſenhauſes.

99. Dr. H. Dernburg , Das bürgerliche Recht. Ergänzungsband 1 :

Dr. P. Dertmann , Bayeriſches Landesprivatrecht. 1. Abtlg :

Allgemeiner Teil, Schuldverhältniſſe, Sachenrecht. 1903, ebenda .

100. Schroeter, Das Fleiſchbeſchaugeſeß. Berlin 1903, Richard

Schoeß.

101. Beiträge zur Erläuterung des deutſchen Rechts. Begründet von

Dr. J. A. Gruchot. 47. Jahrg. Heft 4 u. 5. Berlin 1903,

Franz Vahlen.

102. 3. Rohler, Verbrecher - Typen in Shakeſpeares Dramen .

Berlin, Otto Elsner.

103. Entſcheidungen in Angelegenheiten der freiw . Gerichtsbarkeit

und des Grundbuchrechts. Zuſammengeſtellt im Reichs- Juſtiz

amte. III. Band, Heft 5. Verlin 1903, Puttkammer &

Mühlbrecht.

.

S

Neu exſdienene, bei der Redaktion ein

gegangene Büder.

(Beſprechung einzelner Werke bleibt vorbehalten .)

71. Dr. F. Franz , Mnemotechnik im B. G. B. Berlin 1903,

D. Liebmann .

72. Dr. $. Zwick, Das Kinderſchußgeſek. 1903, ebenda.

73. Dr. E. Herr, Neue Bahnen der Polenpolitik. 1903, ebenda.

74. Dr. Franz Leste , Vergleichende Darſtellung des B. G. B.

und des Pr. A. L. R. Zehnte (Schluß-) Lieferung. 1903, ebenda.

75. $. Poeldi , Die Praxis des Gefeßes zur Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbes. 1903, ebenda.

76. Grochuff, Eichhorn , Dr. Delius , Die Preußiſchen Straf:

geſeße. 1. Lfg. 2. Aufl. 1903, ebenda.

77. Dr. M. Stenglein , Die ſtrafrechtlichen Nebengeſete des

Deutſch. Reichs. 6. (Schluß :) Liefg. 1903, ebenda.

78. Guttentagſche Sammlung Deutſcher Reichsgeſeße:

Nr. 20. 8. Moedtke , Euden : Addenhauſen , Kranken:

verſiderung geſet . 10. Aufl. 1903.

Nr. 70. Dr. O. Eger , Das Reidshaftpflichtgeſeß. 1903.

Nr. 71. 6. Spangenberg , Reichsgeſeß betr. Kinderarbeit

in gewerblichen Betrieben. 1903.

79. Fr. Reidel , Verfahren der Gerichte in Angelegenheiten der

freiw . Gerichtsbarkeit für Bayern München 1903, 3. Soweißer

Verlag (Ar Sellier).

80. 3. von Staudingers Kommentar z . B. G. V. Lfg. 6 u . 7.

2. Aufl. 1903, ebenda.

81. Karl Sauer , Teſtamente und Erbverträge in Bayern.

4. (Schluß :) Lieferung. 1903, ebenda .

82. Dr. jur. Frieda Duenſing , Verlegung der Fürſorgepflicht

gegenüber Minderjährigen. 1903, ebenda.

83. Dr. Chr. Meurer, Überſicht über die Arbeiten der Saager

Friedensłonferenz. 1903, ebenda.

84. Gaupp - Stein , Die Zivilprozeßordnung für das Deutſche

Reich. 6. u. 7. Aufl. Lfg. 1. Tübingen und Leipzig 1903,

I. C. B. Mohr (Paul Siebed ).

Zeitſchriften .

19. Zeitſchrift d. Internation. Anwalt - Verbandes. 1. Jahr.

Nr. 2-4. Wien I. , Grezagagaſſe 16.

20. Zeitſchrift für d . Arbeiterverſicherung. 1903 3. 6 t . 7.

Stuttgart, W. Rohlhammer.

21. Zeitſchrift für die geſamte Verſicherungs -Wiffenſchaft Band III,

4. Heft. 1. Juli 1903. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

22. Zeitung der Anwaltskammer im Oberlandesger. - Bez. Naum

burg. 1903 Nr. 6 u . 7 $ alle a . S., Buchdr. d . Waiſenhauſes.

23. Oſterreich. Zentralblatt f. d . Juriſt. Praxis. 1903 September

u. Oktober. Wien, Moriſ Perles.

24. Zeitſchrift für Arbeiterverſicherung. 1903 Nr. 8-10 . Stutt:

gart, W. Rohlhammer.

25. Zeitung d. Anwaltskammer im Oberlandesgerichtsbezirk Naum:

burg. 1903 Nr. 8 u. 9. Halle a. S., Buchdr. d. Waiſenhauſes.

26. Zeitſchrift des Internationalen Anwalt - Verbandes. 1903

Nr. 6. Wien I, Gonzagagaſſe 16.

(Fortſegung folgt.)
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Regiſter

zu den

in der Beilage der Juriſtiſchen Wochenſchrift Jahrgang 1903

zum

Bürgerlichen Gefekbuce nebſt Einführungsgeſek ergangenen

Entſcheidungen des Reichsgerichts.

A. Sachregiſter.

Abtretung Irrtum

A. künftiger Forderungen 276 S. 124 Eigenſchaft der Sache:

Wirkung der A. auf das Rüctrittsrecht nach $ 326 . G.B. 29 S. 14 (Gebeimmittel)

(Aufhebung der Gegenſeitigkeit des Vertrages ?) 306 18 S. 8 ( Zuſicherung der Bebaubarkeit)

S. 140 264 S. 119 (Ertrag und Ertragsfähigkeit eines Grund

A. der Rechte aus Grundſtückskäufen ( Form ) 70 S. 35 ſtückes )

Formfreiheit des pactum de cedendo einer Buchhypothek Eigenſchaft der Perſon (Geſchäftsfähigkeit einer Ehe

145 S. 63 frau) 239 S. 107

Geht mit A. einer Forderung auch der Anſpruch auf Uber- Inhalt der Willenserklärung ( Irrtum im Beweggrunde)

gabe des Hypothekenbriefes auf den Erwerber über ? 84 S. 40, 237 S. 106, 265 S. 120 (Anwendung

126 S.54 des § 826 B.G. B. auf Benußung erkannter Jrr

Adoption tümer des Bertragsgegners )

Namensführung eines unter altem Recht (Statutenkolliſion) Täudung ( elektive Konkurrenz der SS 123, 463 B. G. B.

Adoptierten 115 S. 51 209 S. 90

Aktiengeſellſchaft Wucher (8 138 B. G. B.) 122 S. 53

Anwendung des § 31 B. G. B. auf die A. 81 S. 39 Anfechtung durch Gläubiger

Alimentationspflict 1. Unterhalt Nichtanwendbarkeit des 143 B. G. B. 10 S. 4

Alleinverkaufsrecht
A. der Ausſchlagung einer Erbſchaft 192 S. 84

Rüdtritt vom Vertrage wegen Verlegung des A. 178 S.78 Angeſtellte

Allgemeine Vorſchriften Haftung für A.

Die a. V. des erſten Buchs und des erſten Abſchnitts im 20, 21 S. 9 (Beaufſichtigungspflicht)

zweiten Buch des B.G. B. find ohne weiteres auf alle 24 S. 11 ( Berichulden des A.)

neuredigierten Reichsgefeße anwendbar 27 S. 13 35 S. 17 (Pflicht zur Leitung)

Anerkenntnis 151 S. 65 (Haftung einer Gemeinde)

A. in einem Vergleiche 226 S. 100 260 S. 117

(Haftung des Eiſenbahnfiskus)
Anfechtung einer Ehe f. Ehenichtigkeitstlage 261 S. 118

Anfechtung von Verträgen durch Beteiligte I a . Borſteher, Beamte, Dienſtvertrag, Schadenerſat

Xusdrud ber A. 238 S. 107 Anrechnung einer Zahlung auf mehrere Anſprüche

Unverzüglichkeit der A. (vorherige Beſprechung mit einem 307 S. 140

Rechtsanwalt) 264 S. 119 Anftafiung

A. im Prozeſſe durch den Prozeßbevollmächtigten 9 S. 4 Wird der Käufer wegen Nichtzahlung des Preiſes dadurch

A. gegenüber mehreren kontrahenten aus einem Grunde, entſchuldigt, daß er behindert iſt, die Zug um Zug zu

der nur einen von ihnen betrifft 85 S. 40 leiſtende A. entgegenzunehmen ? 251 S. 114

18}
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Aufrechnung

A. im voraus (mit künftigen Forderungen für den Fall

ihrer Entſtehung) 275 S. 124

A. des Bürgen 130 S. 56

A. gegen Anſprüche von Beamten ( Preußen ) 110 S. 49

Vertragsmäßige A. 72 S. 35 (Rontokorrentverkehr)

103 S. 46 ( Differenzgeſchäfte)

Gewährung von Geſellſchaftseinlagen durch A. 173 S.75

Auftrag und auftragloſe Geſchäftsführung

Ablehnung des A. und Ausführung des aufgetragenen

Geſchäfts als eigenen. Anwendung des S 687 Abſ. 2

310 S. 141

A. zur Verbürgung (Schriftform ) 184 S. 80

Auseinanderſegung der Gütergemeinſchaft f. Ehegüterrecht,

Rechtsnormen

Auskunft

Haftung nach § 826 313 S. 142

Ausländer 1. Eheſcheidung, Rechtsnormen

Ausſchlagung der Erbſchaft

Anfeditung der A. 192 S. 84

Ausſperrung im Lohnkampf ($ 826) 160 S. 69

Ausftattung kann Schenkung fein 290 S. 129

Auszug

Schenkung im Altenteilsvertrag ( Befugniſſe der Landes

gefeßgebung) 111 S. 49

Bebauungsplan

Zuficherung der Bebaubarkeit eines Grundſtüds 18 S. 8

Beamte 1. Schadenerſaß, Fiskus, Gemeinden

Bebauptungslaft 1. Beweislaſt

Behörden ſ. Schadenerſaß, Fiskus, Gemeinden

Können B. im Wege des Vertrages gewerbliche Bes

ſchränkungen als Konzeſſionsbedingungen auferlegen ?

43 S. 21

Beleuchtungspflicht f. Schadenerſaß

Bereicherung

B. als Vorausſeßung der Herausgabepflicht nach § 812

B.G. B. 136 S. 58

B. durch Befreiung von einer Schuld 19 S. 8

B. durch Erlangung einer Bürgſchaft gegen bloße Wieder

holung einer bereits bindenden Stundungszuſage 237 S.106

B. der Konkursmaſſe auf Koſten der Hypothekengläubiger

227 S. 101

B. durch Einbau einer fremden beweglichen Sache 49 S. 24

Verfügung des Erwerbers über eine verſchentlich aufgelaſſene

Parzelle 254 S. 115

Iſt der gutgläubige und titulierte Erwerber einer nicht im

Eigentum des Verkäufers ſtehenden Sache ohne redt

lichen Grund bereichert ? 279 S. 125

Vorausſegung der zurüdgeforderten Leiſtung 312 S. 142

Befit

Erwerb des B. durch constitutum (Erfordernis eines

fonkreten Rechtsverhältniſſes) 185 S. 80

Schuß des B. (Gefährdung der Nachbarſchaft durch einen

Sdiebſtand als verbotene Eigenmadyt beurteilt) 230 S.102

Beſtätigung

Der bloße Fortbetrieb der nichtigen Geſellſchaft iſt nicht

als B. anzuſehen 87 S. 42

Beſtandteil 1. a. Eigentum

Iſt eine elektriſche Batterie weſentlicher B. des Grund

ſtüds ? 8 S.4

Eingemauerte Maſchine 262 S. 119

Beweislaſt (u. Behauptungslaſt)

B. bei Leiſtung Zug um Zug 33 S. 16

B. für Unmöglichkeit und Unvermögen des Schuldners

127 S. 55

B. für Verſchulden Angeſtellter 35 S. 17

B. für Zuſammenhang von Pflichtverleßung und Schaden

231 S. 126

B. für Notwehr (Eheſtreit) 126 S. 54 ,

B. wegen der in § 1166 B. G. B. vorgeſchriebenen Benach

richtigung 187 S. 81

B. gegen den Inhalt einer Urkunde 295 S. 132

Borſentermingeſchäft

Unterſchied vom Differenzgeſchäft. Abwidlung durch Gegen

geſchäft ( Prolongation) 103 S. 46

Inländiſches B. nach Geſchäftsbedingungen ausländiſcher

Börſen 225 S. 100

Bürgichaft

Iſt die Wechſelbürgſchaft als B. zu behandeln ? 94 S. 43

Aufrechnung des Bürgen 130 S. 56

Erlöſchen der Bürgſchaft durch Neuerung 219 S. 96

Formloſe Abänderung des Vertrags 240 S. 108

B. auf beſtimmte Zeit 94 S. 43, 252 S. 115 (Ein

willigung des Bürgen in die dem Hauptſchuldner ges

währte Geſtundung)

Nachträgliche Anderung des Hauptgeſchäfts 104 S. 47

Rechtskraft des Urteils gegen den Hauptſchuldner für den

Bürgen 311 S. 141

B. für Kreditüberſchreitung 219 S. 96

Kann der Bürge ſeine Verpflichtung beſeitigen, wenn er

fich verbürgt hat, um eine Geſtundung zu ertvirken, zu

der der Gläubiger ohnehin verpflichtet war ? 237 S. 106

Verbürgung für die Gütergemeinſchaft 202 S. 87

Chikane

Ch. bei Ausübung dinglichen Rechts (Sachbenußung durch

Dritte ohne Nachteil für den dinglich Berechtigten )

197 S. 87

Ch. bei Ausübung obligatoriſcher Rechte 124 S. 54

Dienſtvertrag

Kann die Vergütung in einer Gewinnbeteiligung beſtehen ?

34 S. 16

Recht auf Annahme der Dienſte 34 S. 16

Schadenerſaßanſpruch des Dienſtverpflichteten ( Brand der

Geſchäftsräume) 133 S. 57

Welchen Verdienſt hat der entlaſſene Angeſtellte ſich auf dievers

tragsmäßige Vergütung anrechnen zu laſſen ? 224 S. 99

Differenzgeſchäft

Unterſchied von Börſentermingeſchäften 103 S. 46

Erfüllung durch Aufrechnung oder Abrechnung 72 S. 35,

103 S. 46

D. in Form des Kaſſageſchäfts 225 S. 100

Eigentum 1. Beſtandteil, Chikane

Eigentumserwerb durch Verbindung 8 S. 4 (elektriſche

Batterie) 262 S. 119 (eingemauerte Maſchine)
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Eigentumserwerb durch constitutum (Sicherungskauf) 315 Geltendmachung von Schadenerfaßanſprüchen der Ehefrau

S. 143 241 S. 108

Eigentumserwerb durch Rechtsgeſchäft eines Vertreters mit Sft der im Klagrubrum als Beiſtand der Ehefrau

ſich ſelbſt 63 S. 31 auftretende Ehemann als Partei zu behandeln ?

Anſpruch des Anliegers wegen Erhöhung einer öffentlichen 320 S. 147

Straße (Gemeines Recht) 205 S. 89 Rüdgewähr des Einbringens nad $ 1418 B. G. B. ( fann

Eigentumsvermutung des § 1006 B.G.B. ( Anwendung des die Rüdgewähr an Stelle einer Sicherheit gefordert

während der Berufungsinſtanz in Geltung getretenen werden , welche die Frau nach altem Recht zu bean

neuen Rechts) 206 S. 89 ſpruchen hatte ?) 53 S. 25

Sondereigentum Gütergemeinſchaft

Was wird aus dem S. alten Rechts, ſoweites Zuſtimmung der Ehefrau ( Verbürgung) 202 S. 87

nicht ausdrüdlich in Geltung belaſſen ? Erbbaurecht? Auch der Miterbe kann über ſeinen Anteil an der Güters

207 S. 60 gemeinſchaft nicht frei verfügen 54 S. 26

S. an vorübergehend aufgeſtellten Gebäuden 268 S. 119 Zuſammentreffen landesrechtlicher G. mit Erbrecht des

Eigentumsbuch B.G. B. 3 S.2, 28 S. 13

Einrichtung des E. als vorläufigen Erſaßes des Grund- Ebenichtigkeits- und ungültigkeitsklage

buchs in Elſaß-Lothringen 6 S. 3 Irrtum über perſönliche Eigenſchaften (Charakter). Ver

Eigentumsfreiheitsklage wertung einer Täuſchung über Vermögensverhältniſſe

Erhöhung einer anliegenden öffentlichen Straße (Gemeines als Rennzeichen ehrloſen Charakters 163 S. 70

Recht) 205 S. 89 Unterbrechung der Verjährung von Anfechtungsgründen

Zwangsvolſtredung allgemein gehaltener Immiſſions . durch Erhebung der Scheidungsklage 99 S. 44, 163 S. 70

verbote 176 S. 77 Rückwirkende kraft des Nichtigkeitsurteil$ 245 S. 111

Störungen durch Fabrikbetrieb. Was hat als gewöhn : Eheſcheidung und Trennung

liche Benußung zu gelten ? 199 S. 86, 231 S. 103 Beſtändige Trennung von Tiſch und Bett bei Ausländers

Gerüche (franzöſ. Waſſerrecht) ehen 37 S. 19, 288 S. 129

Einigung 1. Grundbuchrecht Hat der Richter ſämtliche Scheidungsgründe feſtzuſtellen ?

Einſtweilige Verfügung
246 S. 112

Wirkung des Veräußerungsverbots 172 S. 75 Fortführung des Scheidungsprozeſſes durch den inzwiſchen

Einwilligung beſtellten Pfleger 147 S. 64

Unterſchied der E. von der Vollmacht 88 S. 42 Bösliche Verlaſſung 1. a. Ehegemeinſchaft, Zerrüttung,

Eiſenbahnfiskus 1. Fiskus Feſtſtellung des böſen Willens (Willensſchwäche)

Ehefrau f. Chegemeinſchaft uſw., Anfechtung 26 S. 12

Einwilligung der E. zur Klagerhebung 36 S. 18 Abweiſung der Aufnahme begehrenden Ehefrau 55 S. 26

Geſchäftsfähigkeit der E. 119 S. 52 Ernſtlichkeit des Rüdfehrverlangens 164 S. 71

Ehegatten . Unterhalt Ehebruch

Gemeinſchaftliche Angelegenheiten (Kindererziehung, Recht Zuſtimmung zum E. (muß Ruppelei nachgewieſen werden

der Frau zur Nichterfüllung ehemännlicher Anordnungen) oder genügt untätige Kenntnis ohne Billigung ?)

317 S. 146 25 S. 12

Chegemeinſchaft f. a. Eheſcheidung (böswillige Verlaſſung) Hat der klagende Ehegatte ein Recht auf Benennung

Rechtsmißbrauch 232 S. 103 ( Vorenthaltung der Stellung des Ehebrechers im Scheidungsurteil 246 S. 112

als Hausfrau ) 283 S. 127 ( Trunkſucht des Mannes, Landesrechtliche Ausgleichung beiderſeitiger Ehebrüche

Nervoſität der Frau) 4 S. 2

Geltendmachung von Scheidungsgründen ; Notwendigkeit Geiſtestrankheit

der Prüfung unzulänglicher, insbeſondere verjährter Geiſtige Gemeinſchaft 57 S. 28

Scheidungsgründe unter dem Mißbrauchsgeſichtspunkte Serrüttung

96 S. 44, 200 S. 87 Mißhandlung ( Beweis der Notwehr) 125 S. 54

Nachwirkung alter Verfehlungen 164 S. 71 Trunkſucht des Ehemannes 283 S. 127

Negative Feſtſtellungsklage über die Verpflichtung zur E. Unbegründeter Verdacht widernatürlicher Unzucht

318 S. 146 285 S. 127

Ebegüterrecht
Aufſtellung ehrenrühriger Prozeßbehauptungen 97 S. 44

Gefeßlider Güterſtand Vertrauliches Verhältnis der Ehefrau zu einem älteren

Einwilligung der Ehefrau zur Klagerhebung 36 S. 18, Manne 76 S. 36

196 S. 85 (verſpätete Rüge der mangelnden Schrift- Bösliche Verlaſſung nach proteſtantiſchem Eherecht

form ) .62 S. 36

Verfügungsfähigkeit der Ehefrau ( Wirkung der ding- Aufhebung eines Scheidung ablehnenden Urteils, weil

lichen Einigung vor Zuſtimmung des Mannes) die Zerrüttungsgründe nicht in ihrer Geſamtwirkung

119 S. 52 gewürdigt find 75 S. 36

1 *
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Schwere des Verſchuldens 165 S. 72 (Maßſtab der Ermächtigung

Verzeihbarkeit 56 S. 27 (Abſichtlichkeit der Zer- Unterſchied von E. und Vollmacht 88 S. 42

rüttung) Grtrag 1. Anfechtung, Gewährleiſtung, Schadenerſaß

Entſchuldigungsgründe 56 S. 27 (Krankheit) 189 S. 72 Fahrläſſigkeit 1. a. Schadenerfaß

(durch Verhalten des anderen Teils hervorgerufene Grenzen der erlaubten Gefährdung; Bedeutung der Übung

Gemütsverfaſſung) im Mangel beſtimmter Vorſchriften (Länge von Schlepp

Beiderſeitiges Verſchulden ( Prot. Eherecht) 62 S. 36 zügen ) 217 S. 96

Grad der Zerrüttung ( Vereinbarteit der Zerrüttung mit Feftftellungstlage

dem Beſtreben , ein Zuſammenleben auf neuer Grund- Negative F. über das Recht zur Verweigerung der ehe

lage anzubahnen ) 166 S. 72 lichen Gemeinſchaft 318 S. 146

f. a . Schuldigerklärung Fiſdereipadtvertrag

Verjährung Schriftform 309 S. 140

Heranziehung verjährter Scheidungsgründe 108 S. 48, Fiskus T. a. Reichsfiskus

203, S. 88 Haftung des F. für Bertreter und andere Beamte oder

Unterbrechung der V. ( Aufhebung der häuslichen Gemein Angeſtellte (SS 31, 831 B. G. B.) :

ſchaft durch Strafhaft) 98 S. 44 Siſenbahnfiskus: 82 S. 39, 254 S. 115, 260 S. 117

Verzeihung Militärfislus: 242 S. 109

V. unter Bedingungen 55 S. 26, 106S. 72 Vertragsmäßige Haftung des F. für Unglüdsfälle

Schuldigerklärung Landesrechtliche Beſtimmungen über þaftung des F.

Vorliegen von Tatfaden (Mitidould aus § 1568 für Beamte 138 S. 59, 289 S. 129

ohne die fubjektiven Borausſegungen der 3er- Haftung des Juſtizfiskuß für die Gerichtsvollzieher

rüttung ?) 167 S. 72 296 S. 134

Sorge für die Perſon des Kindes umfaßt nicht die Form der Verträge

Vertretung 146 S. 63 Jagd- und Fiſchereipachtverträge 309 S. 140

Elektriſche Batterie als Grundſtüdsbeſtandteil 8 S. 4 Grundſtückskäufe. Formbedürftigkeit der Vorverträge,

Elterliche Gewalt f. a . Ausſtattung, Mitgift welche durch Reugeld (65 S. 32) oder Vertragsſtrafe

Erziehung ( Beſtimmungsrecht des Vaters, Anwendung (66 S. 32) eine Bindung indirekt berpizken. Forinfreiheit

des § 1354 Abſ. 2 im Falle $ 1353 Abſ. 2 ) des Auftrags zu Grundſtücskäufen (129 S. 56 ) und

317 S. 146 der Abtretung von Kaufsrechten (70 S. 34 ). Abtretung

Sorge für die Berfon (Eheſcheidung) 146 S. 63 einer Buchhypothet 144 S. 62

Ausübung der e . 6. des Vaters gegen die Mutter (Ein- Schenkung durch Erlaß (89 S.42) und Getvährung

reden der Übereinkunft, der Behinderung des Vaters, einer Mitgift oder Ausſtattung ( 290 S. 129)

des Mißbrauchs, Zuſtändigkeit des Vormundſchafts Verpfändung von Geſchäftsanteilen einer Geſellſchaft m.

gerichts) 190 S. 82 b. H. 171 S. 74

E. G. der Mutter ( Verhältnis zur Pflegſchaft) 5 S. 3 Mündliche Nebenabreden 123 S. 54

Erbbaurtdat Berbindung formfreier und formbedürftiger Geſchäfte

E. ftatt Sondereigentum alten Rechts ? 207 S. 90 129 S. 56

Erbrecht f. auch Pflichtteil Nebenſächliche Abänderungen 240 S. 108

Ausſchlagung (Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung) Verabredung der Schriftform 123 S. 54

192 S. 84 Der Auftrag zum Abſchluſſe eines formbedürftigen

Auskunftspflicht des Erbſchaftsbefißers 234 S. 104 Geſchäfts muß auf formrichtigen Abſchluß gerichtet ſein

Erbſchaftsklage gegen Miterben 148 S. 64 184 S. 80

Legitimation der Erben (nur durch Erbſchein oder auch Beſtätigung eines nach altem Rechte wegen Formmangels

durch Teſtament? ) 193 S. 84 nichtigen Geſchäfts unter der Formfreiheit des B.G.B.

Verfügung des Miterben über ſeinen Anteil an der Güter (Geſellſchaft) 87 S. 42

gemeinſchaft des Erblaſſers 54 S. 26 Freiwillige Gerichtsbarkeit

Erfüllungsort Fortdauernde Rompetenz der Landesgefeßgebung 78 S. 137

Stillſchweigende Vereinbarung des E. ( Rechnungsvermerke) Verhältnis zur ſtreitigen 6. (Vormundſchaftsſachen)

32 S. 15 59 S. 29

E. für die Wandlung 301 S. 137 Gebäude 1. auch Beſtandteil, Erbbaurecht

E. für die Verpflichtung zur Enthaltung vom Wettbewerbe Sondereigentum vorübergehend aufgeſtellten 6.

12 S. 5 268 S. 119

E. bei Schadenerſabanſprüchen nach § 326 B.G. B. Gemeinden i. Gewerbefreiheit

E. bei Überweiſung auf Girokonto 301 S. 137 Haftung der G. für Schadenerſaß nach SS 31, 831 B.G.B.

Erlas f. Schadenerſas

Auch der ſchenkungshalber gewährte Erlaß bedarf keiner Gendarmeriepferd

Form 89 S. 42 Eigentumsverhältniſſe und Schadenhaftung 243 S. 110

am



5

Gerichtsſprade Sachmängel

Aufnahme eines Erbvertragøprotokolls in fremder Sprache, Haftung aus § 823 B. 6. B. wegen Sieferung von

Erklärung der Beteiligten über deren Beherrſchung Sachen, die mit ſchädigenden Mängeln behaftet ſind.

60 S. 30 Verjährung nach § 477 71 S. 34

Geridteftand f. Erfüllungsort
Mängelrüge

Gerichtsvollzieher Mängelrüge vor der Übergabe 30 S. 15

Rechtsverhältnis des G. zur Partei. Haftung des Staates Wandelung und andere Rechte des Käufers

für den G. (Preußen ) 296 S. 134 Elektive Konkurrenz der $$ 123, 463 ff. B. G. B. 209

Geſamtſchulduer S. 90

Verhältnis unter den 6. 52 S. 25 Geltendmachung des § 823 bei ſchädigenden Mängeln

Gefchäftsfähigkeit 71 S. 34

G. der Ehefrau (bingliche Einigung ohne Zuſtimmung des Erfüllungsort für die Wandelung 216 S. 95

Mannes ) 119 S. 52 Faſſung des Klagantrags bei der Wandelung 157 S. 68

Verehelichung einer minderjährigen Haustochter ( Deutſches Verzicht

Privatrecht) 114 S. 50 Verzicht auf Gewährleiſtung wegen Vertrauens in die

Geſchäftsführung 1. Auftrag Verſicherung der Mängelfreiheit 67 S. 33

Cefelfdaft 1. a. Aktiengeſellſchaft Nachträglicher Verzicht auf die Mängelrüge ( Verſiegelung

G. oder Dienſtvertrag ? (Gewinnbeteiligung) 34 S. 16 des als mangelhaft erkannten Weins) 222 S. 98

Beſtätigung eines nichtigen Geſellſchaftsvertrages durch Verjährung

Fortſeßung der G. 87 S. 42 Betrifft die kurze Verjährung auch den bei fchädigenden

Geſellſchaftsvermögen Mängeln aus § 823 B. G. B. herzuleitenden Schadens

Zugriff der Gläubiger eines Geſellſchafters an Geſell evfaßanſpruch ? 71 S. 34

ſchaftsvermögen, das auf ſeinen Namen erworben iſt Vergleich

135 S. 58 Anwendung der Gewährleiſtung&beſtimmungen beim Ver

Was gehört zum Geſellſchaftsvermögen eines gleich 132 S. 57

nicht eingetragenen Vereins und unterliegt Gewinnbeteiligung

der gegen dieſen gerichteten Zwangsvollſtređung ? 6. im Dienſtvertrag 34 S. 16

169 S. 73 Gewerbefreiheit

Rechtswidrige Handlungen der Geſellſchafter Beſchränkung der G. durch Verträge, welche eine Gemeinde

Mißbrauch der Vertretungsbefugnis wegen argliftigen bei Erteilung einer Konzeſſion dem Gewerbetreibenden

Zuſammenwirkens des Vertreters mit dem Gegen zur Bedingung macht 43 S. 21

kontrahenten. Scheingeſchäft ? 170 S. 74 Grenzmauer

Unberechtigte Geldentnahme aus der Geſellſchaftskaſſe. Übergang zum neuen Recht 80 S. 39

Kann gegen die Rüdforderung ein Zurüchaltungsrecht Grundbuchrecht [. a. Hypothek

begründet ſein ? 177 S. 77 Einigung

Gefellſchaft mit beſchränkter Haftung Genügt das Zuſammentreffen von Antrag und Bez

Aufrechnung gegen die Einlageverbindlichkeit der Gefell willigung ? 186 S. 80

ſchafter 173 5.75 Streit über den Inhalt der Einigung 211 S. 91

Verpfändung von Geſchäftsanteilen 171 S. 74 Einigung unter Beteiligung einer Ehefrau vor Bus

Gewährleiſtung ſtimmung des Mannes 119 S. 52

Zuficherung Eintrag (öffentlicher Glaube)

Muß die Zuſicherung Vertragsbeſtandteil ſein ? 93 S.8. 43, Faſſung des Eintrags (Bezugnahme auf die Eintrags

274 S. 124 ( Zuſicherung des Ehemams bei Vertrags bewilligung) 61 S. 141

ſchluß der Frau ) 277 S. 125 Rechtsvermutung des § 891. Streit über den Inhalt

Zuſicherung von Eigenſchaften 158 S.69 - insbeſondere der Einigung 211 S. 91

der Verkäuflichkeit eines Weines als Wein nach den Anwendung des § 891 auf ältere Einträge 124 S. 54

Vorſchriften des Weingeſeßes 222 S.98— des Ertrages Unrichtigkeit des Eintrags, die nur aus dem Zuſammen

oder der Ertragsfähigkeit eines Grundſtüds 248 S. 113, halt mit anderen Einträgen hervorgeht 142 S. 62

274 S. 124 (3uſicherung über den Ertrag eines ein: Falſche Grundſtücksbezeichnung bei der Auflaſſung. Haftung

zelnen Jahres ), über das Vorliegen der Voraus des weiterveräußernden Erwerbes nach $ 816 B. G. B.

Teßungen für die Bebauung des verkauften Grunds 254 S. 115

ſtüde 18 S. 8 Verfügungsberechtigung

Verſchweigung Verfügungen des nicht eingetragenen Erwerbers der

Pflicht zur Offenbarung von Mängeln, insbeſondere zur Hypothek (die Einwilligung des Veräußerers liegt in

Mitteilung von Zweifeln 223 S. 99 der Abtretung !) 174 S. 76

Rechtsmängel Verfügungsbeſchränkung fu gunſten eines einzelnen 172

Bauverbot 308 S. 140 S. 75



6

Rann Berichtigung des Grundbuchs auf Grund perſön § 1173 Umwandlung der Sicherungshypothek

lichen Anſpruche verlangt werden ? 95 S. 43, 106 in eine Eigentümerhypothet 236 S. 105

S. 47, 107 S. 48 Behandlung einer ſchon vor Inkrafttreten

Vormerkung des neuen Rechts erledigten Sicherungs

Schuß des beantragten Eintrags gegen ſpäter hypothet 292 S. 132

beantragte, aber früher vollzogene Einträge Anwendung anderer Rechtsfäße

282 S. 126 Zurüdhaltung des Hypothekenkapitals nach § 321

Anlegung und Inhalt des Grundbuch 8 B.G. B. 67 S. 33

Anlegung des Grundbuche (und zunächſt des Eigentums Auslegung eines Hypothekenbeſtellungsverſprechens als

buchs) für Elſaß - Lothringen 6 S. 3 Zuſage erſtſtelliger Hypothek 221 S. 97

Nachträgliche Anlegung des Grundbuchs (Anwendung Ungültigkeit der Eintragsbewilligung (preußiſches Recht)

alten Beſißrechts) 161 S. 70 113 S. 52

Anwendung des Grundbuchsprinzips auf Belaſtungen, Wirkung eines unzulänglichen Miteigentümereintrags auf

die nach altem Rechte begründet waren 258 S. 117 die Hypotheken 142 S. 62

Eintrag des Mietrechts 162 S. 70 Immiffionen 1. Eigentumsfreiheitsklage

Grundſchuld Kauf 1. a. Rüdtritt, Gewährleiſtung

Anwendung des § 857 3. P. D. auf die Eigentümergrund- Abnahme der Kaufſache. Folgen des Verzugs. Anwend

ſchuld 292 S. 132 barkeit des S 326 B. G. B. 46 S. 23
re

Behandlung der auf altem Rechte beruhenden Einreden Verkauf einer fremden Sadie 45 S. 22

gegen die Gr. 293 S. 132 K. zur Sicherung einer Forderung 315 S. 143

Grundſtücskauf 1. Form Klagänderung

Gute Sitten (Verſtoß gegen die) 1. Nichtigkeit, Schaden- Rüdtritt vom Vertrage während des Prozeſſes 156 S. 67

erfaß, Wettbewerb Ainder . elterliche Gewalt, Unterhalt

aftpflicht der Unternehmer fondiktion i. Bereicherung, Rüdforderung

Verteilung des Schadens bei beiderſeitigem Verſchulden Konkurrenzklauſel 1. Wettbewerbsverbot

( Anwendbarkeit der $ 254 B. G. B.) 102 S. 45 , 153 Konkursverfahren

S. 66, 154, 155 S.67, 175 S. 76, 212, 213 S.92, Rüdverſicherungsvertrag des Gemeinſchuldners 215 S. 94

229 S. 102 (Nachprüfung in der Reviſionsinſtanz) 268 Klage gegen den Verwalter wegen Beeinträchtigung einer

S. 121 , 298, 299 S. 136 Hypothet 227 S. 101

Verhältnis unter mehreren Schadenerſaßpflichtigen (An: Kontokorrent

wendung des § 840 B. G. B. 52 S. 25 Vertragsmäßige Aufrechnung im K. 72 S. 35

Verleßung eines Minderjährigen mit ſeinem eigenen Ver- Konzeſſion

ſchulden 228 S. 101 Vertragsmäßige Gewerbsbeſchränkungen bei Erteilung einer K.

Haftung für Vertreter und Angeſtellte F. Schadenerſaß 43 S. 21

Handelsbrand Kuppelei

H. über Selbſthülfeverkauf bei Annahmeverzug 14 S. 6 Zuſtimmung eines Ehegatten zum Ehebruche des anderen

Hinterlegung 25 S. 12

Vorausſeßungen der H. einer Wechſelſchulb 69 S. 34 Leiftung 1. a. Verzug, Rücktritt, Gewährleiſtung

Hypothet Anrechnung einer Zahlung bei mehreren Schulden 307 S.140

Anwendung beſonderer Beſtimmungen des Hypo- Erfüllungsort 32 S. 15 ( ſtillſchweigende Vereinbarung,

thekenrechts Rechnungsvermerke) 216 S. 95 (Wandlung) 301 S. 137

B. G. B. § 1117 Übergabe des Hypothekenbriefs durch Leftwilige Verfügungen

Abtretung des Anſpruchs auf Herausgabe Form der Errichtung 60 S. 30 (Anwendung des § 2245

126 S. 54 B.G. B. auf Erbverträge) 149 S. 64 ( Erklärung vor dem

$ 1134 Klage eines Hypothekengläubigers Gemeindevorſtande)

gegen den Konkursverwalter (Bereicherung Sind die Urkunden über I. V. nach der Eröffnung beim

der Maſſe) 227 S. 101 Nadılaßgeridyte zu belaſſen ? 78 S. 37

$ 1154 Weiterverfügung des noch nicht ein- Miete

getragenen Erwerbers einer Hypothet 174 Auslegung der Übergangsbeſtimmung (Ründbarkeit für

S. 76 beide Teile) 40 S. 20

Formfreiheit des pactum de cedendo Eintragung der M. im Grundbuche 162 S.70

144 S. 62 Haftung des Vermieters für ſeinen Rechtsnachfolger

§ 1160 Vorlegung des Hypothekenbriefs im 291 S. 131

Prozeſſe 244 S. 110 Klagrecht des Vermieters, der das Grundſtück während

§ 1164, 1165 Anwendung dieſer Beſtimmungen des Prozeſſes veräußert hat 278 S. 125

auf ältere Hypotheken 100 S. 45 Pfandredyt des Vermieters ( Ausübung wegen fünftiger

§ 1160 Beweislaſt des Gläubigers 187 S. 81 ungewiſſer Mietausfälle) 183 S. 80
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Miteigentum Redtsverwirtung

Ungenügender Eintrag des M. im Grundbuche 142 S. 62 Heilung der R. ( Fälligkeit des Kapitals) durch nachträg

(Einfluß auf die Hypotheken) liche Annahme der Zinſen 47 S. 23

Verkauf durch Miteigentümer (Erfüllungsklage eines ein- Reichsftskus

zelnen) 257 S. 117 Anwendung des Landrechts auf den R. 150 S. 65

Mamensführung Reviſion

N. eines Adoptivfindes (altes Recht, Statutenkolliſion ) Vertragsmäßiger (vorprozeſſualer) Ausſchluß der R.

115 S. 51 121 S. 53

Anmeldung eines Warenzeichens, in welchem ein fremder Reviſionsinftanz

Name enthalten iſt 118 S. 52 Nachprüfung in der R. 189 S. 82 (Ablehnung von Be

Meuerungsvertrag weisanträgen ) 229 S. 102, 250 S. 114 (Schadenver

Zuläſſigkeit des N. auf Grund der allgemeinen Vertrags- teilung in Haftpflichtfällen)

freiheit 219 S. 96 Rückforderung f. Bereicherung

Meuredaktion R. wegen Unmöglichkeit der Gegenleiſtung

Anwendung der allgemeinen Beſtimmungen des B. G , B. auf Rüdtritt vom Vertrage

die neu redigierten Gefeße 27 S.13 R. während des Prozeſſes keine Klagänderung 156 S. 67

Mottebr R. von einem Vergleiche wegen Nichterfüllung 132 S. 57

Beweislaſt für Notwehr (Einwand gegen die auf Miß- R. wegen Verlegung des zugeſtandenen Alleinverkaufsrechts

handlung geſtüßte Eheſcheidungsklage) 126 S. 54 (Unmöglichkeit der Erfüllung) 178 S. 78

Offentliche Wege R. wegen Verzugs in Abnahme der Raufſache 46 S. 23

Sind privatrechtliche Beſtimmungen über 7. W. durch Art. 55 R. wegen poſitiver Vertragsverleßung 128 S. 55

E. G. 3. B.G. B. aufrecht erhalten ? 77 S. 37 R. bei Erfüllungsweigerung (Entbehrlichkeit der Friſtfeßung)

Pachtvertrag 91 S. 43, 179 S. 78

Rechtsverhältnis zwiſchen Pächter und Grundſtüdserwerber R. des Zeffionars 306 S. 140

( Pachtvertrag alten, Grundſtüdserwerb neuen Rechts) R. ohne Friſt bei Erfüllungsweigerung (Stellung unzu

79 S. 38 läffiger Bedingungen für die Erfüllung) 305 S. 139

Partei R. wegen Unvermögens oder Unmöglichkeit der Leiſtung

Prozeßſtellung des Ehemanns, der in der Klage (S 280 B. G. B.) 127 S. 55

als Beiſtand der klagenden Ehefrau aufgeführt iſt Folgen unberechtigten R. 179 S. 78

320 S. 147 R. vom Verlöbnis 316 S. 145

Patentanwälte, Patentbureau Rückverſicherungsvertrag

Iſt die Bezeichnung Patentbureau geeignet, den Anſchein Behandlung eines vom Gemeinſchuldner abgeſchloſſenen R.

zu erwecken, als ob der Inhaber Patentanwalt ſei ? im Konkurſe 205 S. 94

Führung eines Patentbureaus durch den Ehemann auf Rückwirkung des B. G. B.

den Namen ſeiner Ehefrau. Jrrtum über dieſes Ver- § 762 61 S. 31

hältnis 239 S. 107 § 1418 53 S. 25

Pfandrecht f. a. Hypothek Rechtsnormen

Pf. an geſtohlenen und verlorenen Sachen (143 S. 62), Anwendbarkeit der allgemeinen Beſtimmungen des B.G.B.

am wechſelnden Warenlager (41 S. 20), an Geſchäfts auf die neurevidierten Reichsgeſeße 27 S. 13

anteilen von Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung Börſentermingeſchäfte nach den Bedingungen einer aus

(38 S. 19, 171 S. 74 ) ländiſchen Börſe 225 S. 100

Pf. des Vermieters (Ausübung wegen künftiger ungewiſſer Fortgeltung des § 15 Abſ. 3 des Geſ. ¥. 20. April

Ausfälle) 183 S. 80 1892 über die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung

Pflegſchaft 38 S. 19

Pfl. für perſönliche Angelegenheiten, Fortſeßung des ſchon Anderung maßgebend verbliebener Landesgeſeße ( Art. 1 , 3,

eingeleiteten Eheprozeſſes durch den Pfleger 147 S. 64 218 E. G. 3. B.G.B.) 138 S. 59, 150 S. 65

Pflichtteil Anwendung landesgeſeßlicher R. auf den Reichsfiskus

Anwendung neuen Redyts (Art. 213 6. G. 3. B.G. B.) 150 S. 65

115 S.51 (Ergänzungsklage gegen den Geſchenknehmer) Gehört § 60 B.G. B. als Verfahrensvorſchrift in das

168 S. 73 (Anfechtung einer Stiftung) 287 S. 128 Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit ? 248 S. 13

Prozeßbevollmächtigte Räumlide Herrſchaft der R.

Erklärung einer Anfechtung gegenüber dem Pr. 9 S. 4 Geridytebarkeit 78 S. 37

Prozeßkoſten Auszug 111 S. 49

Veranlaſſung zur Klage ($ 93 3. P. D.) 251 S. 114 Beamte 110 S. 40 ( Aufrechnung gegen ihre Anſprüche)

Rechtskraft 138 S. 59, 150 S. 65, 289 S. 129 (Haftung des

Wirkung des gegen den Hauptſchuldner ergangenen Urteils Reichs und der Einzelſtaaten, ſowie der Gemeinden

für den Bürgen 311 S. 141 für ihre B.)
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Eherecht ( Trennung von Tiſch und Bett bei Ausländer

ehen ) 37 S. 19, 288 S. 129

Waſſer- und Wegerecht 1 S. 1 (franzöſiſches Waſſer

recht) 205 S. 89 (Waſſerablauf, gemeines Recht),

77 S. 37 ( gemeinrechtliche Rechtsbehelfe zum Schuße

des Gemeingebrauchs an öffentlichen Wegen)

Wildſchaden 2 S. 1

Wiedereinfeßung in den vorigen Stand 117 S. 152

Zeitliche Herrſchaft der R.

Schuldverhältniſſe 194 S.85 (Annahmeverzug), 39 S. 19

( Seſſion ), 257 S. 117 (Geſamtſchuld) 100 S. 45

( Hypothek) 290 S. 129 (Mitgift ), 40 S. 18, 291

S. 131 (Miete), 79 S. 38, 195 S. 85 ( Pacht),

112 S. 49 (Wettbewerbsverbot), 61 S. 31 (Wett

vertrag, Rüdwirkung)

Befit 235 S. 105

Eigentum 206 S. 89

Miteigentum 80 S. 39

Sondereigentum 207 S. 90

Zubehöreigenſchaft 101 S. 45, 259 S. 117

DinglicheBelaſtungen 79 S.38, 258 S. 117, 291 S. 131

Grundſchuld und Hypothek ( insbeſondere Kautionshypo

thek) 113 S. 50, 236 S. 50 , 293 S. 132

Ehegüterrecht (Zuſammentreffen alter Gütergemeinſchaft

mit neuem Erbrecht) 3 S.1, 28 S. 13

Eheſcheidung 4 S. 1 (Ausgleichung von Ehebrüchen ),

62 S. 31 ( Zerrüttung, proteſtantiſches Eherecht)

Volljährigkeit durch Verheiratung 114 S. 50

Adoption 115 S. 51

Vormundſchaft (Pflegſchaft) 5 S. 3

Erbrecht ( Pflichtteil) 116 S. 51 , 168 S. 73

Sachverſtändigenbeweis

Ablehnung des S. auf Grund eigener Sachkunde (Vir

ginitätsbeweis) 189 S. 82

Selbſthilfeverkauf

Kann der S. bei Annahmeverzug durch den S. der Eiſen

bahnverwaltung erfeßt werden ? 14 S. 6

Schadenerſat

Gegenſtand des Sch.

Sch. wegen veränderter Erwerbelage 319 S. 146

Herſtellung des vereitelten Zuſtandes 50 S. 24

Kapitaliſierung einer nur vorübergehenden Ertrags

differenz 248 S. 113

Grund des Sch.

Vertragsmäßige Haftung für Sch. 127 S. 55 (wegen

Unmöglichkeit der Vertragsleiſtung), 250 S. 114

(wegen Verlegung durch dhadhaften Zuſtand des Arbeits

geräts) 313 S. 142 ( falſche Auskunft), 214 S. 93,

261 S. 118 (unterlaſſene Beleuchtung von Zugängen)

Unerlaubte Handlung 71 S. 34 (dpädigende Wirkungen

einer vertragswidrig mangelhaft gelieferten Sache),

297 S. 134 (verbotene Eigenmacht)

Verſtoß gegen die guten Sitten 73 S. 35 (vertrags

widrige Verwendung eines zur Dedung eines Wechſels

gegebenen Geldbetrages), 83 S. 40 (Ausſchließung

aus einem Vereine), 265 S. 120 (Ausnußung eines

Irrtums im Beweggrunde des Vertragegegners)

Landesrechtliche Beſtimmungen über Haftung des Staats

und der Gemeinden 138 S. 59, 289 S. 129

Veridulden

Haftung ohne Verſchulden (8 829 B.G. B.) 270

S. 122

Beurteilung des Verſchuldens, Einfluß beſtehender Ges

wohnheiten ( Länge von Schleppzügen ) 217 S. 96

Vorausſehbarkeit 81 S. 39, 280 S. 125, 297 S. 134

Verpflichtungen der Grundbefizer 20 S. 9, 214 S. 93

( Beleuchtung von Zugängen ), 21 S.9 (Schneeglätte),

22 S. 10 ( Sturz eines Baumes )

Eigenes Verſchulden des Verleßten 250 S. 114 (unter

laſſene Anzeige des gefährlichen Zuſtandes eines

Arbeitsgerüſts ), 267 S.121 (unterlaſſene Abwendung

des Schadens ), 297 S. 134 (unbefugtes Betreten

eines fremden Grundſtüds ), 228 S. 101 (Verſchulden

eines Minderjährigen ), 271 S. 123 (hat Verſchuldung

des Anwalts dem Gerichtsvollzieher gegenüber als

eigenes Verſchulden des Auftraggebers zu gelten ?)

S. a. Verlegung durch Tiere (am Schluſſe des

Art. Schadenerſat)

Verſchulden eines Dritten 105 S. 47, 198 S. 86, 271

S. 123

Beiderſeitiges Verſchulden 64 S. 32, 102 S. 45 (Haft

pflichtfall), 153 S. 66 , 154 S. 67, 155 S. 67, 175

S. 76, 212, 213 S. 92, 228 S. 101 ( Verlegung

eines Minderjährigen ), 229 S. 102 (Abwägung des

Verſchuldeng in der Reviſionsinſtanz), 268 S. 121 ,

269 S. 122, 270 S. 122 ( Anwendung des § 829

B.G. B.), 271 S. 122 (Verſchulden des Gerichts

vollziehers, mitivirkendes Verſchulden des Anwalte ),

272 S. 123, 297 S. 134 (unbefugtes Betreten eines

fremden Grundſtücs) 298, 299 S. 136, 300 S.137

Urſächlicher Zuſammenhang ( Beweislaſt) 281 S. 126

Anſprüche Dritter ( des Vaters wegen Verlegung des

Kindes) 105 S. 47, 272 S. 123

Haftung für Dritte (SS 31, 831 B. G. B.)

Haftung einer Attiengeſellſchaft für ihren Vorſtand 81

S. 39

Haftung für Vertreter und Angeſtellte 20, 21 S. 9,

24 S. 11, 35 S. 17 (Leitungspflicht)

Insbeſondere Haftung des Fiskus und der Ge .

meinden für ihre Beamten 255 S. 115, 260 S. 117,

261 S. 118 (Eiſenbahnfiskus, auch vertragsmäßige

Haftung ), 242 S. 109 (Militärfiskus ), 271 S. 122 ,

296 S. 184 (Haftung des Staats für den Gerichts

vollzieher ), 138 S. 59 (Haftung der Gemeinde für

Waffengebrauch ihrer Beamten ), 137 S. 58, 151 S.65,

241 S. 69 (Wegebaupflicht), 138 S. 59, 289 S. 129

(Aufrechterhaltunglandesgeſeßlicher Beſtimmungen ), 150

S. 65 (Haftung des Reichsfiskus nach Landesrecht)

Verhältnis unter mehreren Verpfliditeten 52

S. 25

Verleßung durd Tiere

Wer iſt Halter des Tieres (Gendarmeriepferd) 243 S. 110

Höhere Gewalt ( Durchgeben eines gemieteten Pferdes)

140 S. 61

I
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Eigenes Verdulden 314 S. 143 Vergleich

Verfchulden Dritter (der Stern eines Verlegten Kindes) Begriffemerkmal deg gegenſeitigen Nachgebens 226 6.100

208 S. 90 Wandelung, Rüdtritt wegen Nichterfülung 182 S. 57

Anſprtiche Dritter ( der landwirtſchaftlichen Berufe Berlõbnis

genoſſenſchaft) 314 S. 143
Nüdtritt vom V. 316 S. 145

Scheingeſchäft (Sicherungskauf) 315 S. 143 Vermögen

Scheidung 1. Form V. eines nicht eingetragenen Vereins 169 S. 73

Schiedsvertrag eines Minderjährigen (obervormundſchaft Bermögensverfdhledhterung

liche Genehmigung) Zurüdhaltung der vertragsmäßigen Vorleiſtung wegen V.

Schuldanerkenntnis ( Form , Ernſtlichkeit) 42 S.21 des Vertragsgegners 15 S. 6

Schuldverhältnis Vertreter

Sitten (Verſtoß gegen die guten S.) f. Ausſperrung, Wett- Haftung für B. (S $ 31, 831 B.G. B.) f. Schadenerſaß,

bewerb, Wucher, Schadenerſat (Grund)
Verein

Teſtament f. Leßtwillige Verfügung Mißbrauds der Vertretungsbefugnis. Anfechtung wegen

Unmöglichkeit argliſtigen Zuſammenwirkens des V. mit dem Vertrags

U. der Leiſtung eines Gegenſtandes, ben der Berechtigte
gegner 170 S. 74

inzwiſchen von anderer Seite erworben hat 159 S. 69 Bertrag bes B. mit ben Bertretenen 63 S. 31

1. a. Leiſtung, Rüdforderung
Bertrag 1. a . Anfechtung, Rüdtritt, Kaufvertrag ufto., Vor::

Unterhaltspflicht bertrag

§ 1360 B. G. B. 245 S. 111 (Unterhaltspflicht des Abſchluß des V. (mündliche Nebenabreden ) 123 S. 54

Ehemannes in der nichtigen Ehe), 284 S. 127 ( Güter- f. a . Form

gemeinſchaft) Nichtigkeit wegen Unmöglichkeit 54 S. 26

$ 1361 B.G.B. 201 S.87 (Klage während des Scheidungs- Wahlrecht des Schuldners (Zwangsvollſtredung) 31 S. 15

prozeſſes, eigener Erwerbder Ehefrau ), 233 S.104 (e- Erfüllung

währung der U. an die im Konkubinat lebende Ehefrau) Erfüllungsort 1. d.

SS 1578 , 1579 B. G. B. (Verteilung und Rangordnung) Ausſchluß der Erfüllung wegen Verzug $ 1. Rüdtritt

204 S. 88 Zurüchaltung der Gegenleiſhing 'wegen geringfügiger

& 1579 B. G. B. (Unterhaltsvertrag mit der geſchiedenen Größenabweichung des übergebenen Grundſtücks 30S.15

Ehefrau) 321 S. 147 wegen unterbliebener Auflaſſung des übergebenen

§ 1601 B. G. B. (Verträge zwiſchen Eltern über den Grundſtücs 303 S. 138

Unterhalt der Kinder ), 286 S. 128 Zurüdhaltung der Vorleiftung wegen Vermögensberfall

§ 1603 Abſ. 2 ( gleichmäßige Verwendung der Verfügbaren 15 S. 6

Mittel) Lieferung wertloſer Ware 17 S. 8

§ 1611 B. G. B. (Unterhaltsanſpruch der im Konkubinat Leiſtung Zug um Zug (muß der Kläger''vorleiften ?)

lebenden Ehefrau ) 233 S. 104 33 S. 16, 45 S. 22

§ 1611 Abſ. 2 ( Beſchränkung des Unterhalts ) 188 S. 81 Unmöglichkeit, Unvermögen des Schuldners 54 S. 26,

§ 1612 B. G.B. (Eingreifen des Vormundſchaftsgerichts ) 127, 128 S. 55

59 S. 29 Verzug 1. b.

Unzuläſſigkeit des Rechtstego Bertragsfreiheit

Zuſtändigkeit des Vormundſchaftsgerichts nach § 1612 Möglichkeit beliebiger Vertragsgeſtaltung (Neuerungsvers

B.G.B. 59 S. 29 trag) 89 S. 42

Urkunde 1. Form , leßwillige Verfügung Vertragsſtrafe 1. a. Rechtsverwirkung, Wettbewerbsverbot

Beweiskraft der U. 295 S. 133 Mündliche Verabredung einer V. wegen Nichterwerb eines

Mündliche Nebenabreben 309 S. 140 Grundſtücs 66 S. 32

Veräußerungôverbot Auslegung von Strafberebungen 92 S. 43, 266 S. 21

V. zugunſten eines einzelnen 172 5.75 V. wegen Verkaufs an einen Polen 210 S. 91

Verantwortlichkeit der Minderjährigen Geltendmachung des Anſpruchs auf Ermäßigung als Ein

Erkenntnis der V. (8 828 B. G. B.) 51 S. 25 wand 218 S. 96

( beim mitſchuldigen Verlegten ): 228 S. 101 Verzeihung 1. Eheſcheidung

Verein Berzug

Verſagung des Eintrags wegen wirtſchaftlichen Swede V. der Annahme. Wahlrecht des Gläubigers zwiſchen den

248 5. 113 Rechten aus § 326 B. G. B. und § 373 H. G. B.

Vermögen eines nicht eingetragenen Vereins. Haftung des 16 S. 7

Vereins für Vorſtand und andere Vertreter (SS 31, 831 Bezugnahme auf den Selbſthülfeverkauf der Eiſenbahn

B.G. B.) 81, 82 S. 39, 169 S. 73 verwaltung 14 S. 6

Ausſchließung aus der Verein ( Verſtoß gegen die guten V. der Lieferung. Behandlung der Lieferung wertloſer

Sitten ) 7 S. 3, 83 S. 39 Ware als Nichtlieferung 17 S. 8

2
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Vormerkung Wettbewerb, unlauterer

Nur eintragsfähige Rechte können vorgemerkt werden . Schädigende Handlung (§ 826 B. GB.) 23 S. 11

Wirkung unzuläffiger Vormerkung 255 S. 116 Verſtoß gegen die guten Sitten (öffentliche Anpreiſung der

V. zum Schuße des früher beantragten Eintrags. Ums Erfahrungen, die der entlaſſene Angeſtellte im Dienſte

wandlung der V. in Sicherungshypothel. Verhältnis des eines anderen gemacht hat) 139 S. 60

des neuen zum alten Eigentümer 74 S. 36 Wettbewerbsverbot

Vormundſchaftsgericht Zuläſſigkeit des W. 44 S. 21

Genehmigung des V. zu einem Schiedsvertrage Rüdwirkung des § 74 H. G. B. 112 S. 49

191 S. 84 Erfüllungsort für Befolgung des W. 12 S. 5

Wirkung von Verfügungen des V. im Prozeſſe 59 S. 29, Wettvertrag

190 S. 82 Rüdwirkende Kraft des § 762 B. G. B. 61 S. 31

Pflegſchaft und elterliche Gewalt 5 S. 3 Wildſchaden

Vorvertrag Selbſtſchuß 2 S. 1

Mündliche Vorverträge zu einem formbedürftigen Vertrage Wiedereinſetung in den vorigen tand

65, 66 S. 32 Zivilrechtliche W. des alten Rechts 117 S. 52

Wahlrecht Wiederverheiratung

W. des Gläubigers zwiſchen Anfechtung und Wandelung Wirkung der W. auf Unterhaltsverträge 321 S. 147

bei argliſtiger Täuſchung über Eigenſchaften 209 S. 90, Wucher

zwiſchen dem Rechte aus 326 B. G. B. u . 373 Notlage oder Gewinnhoffnung ? 122 S. 53

H. G.B. 15 5.7 Zubehör

W. des Schuldners (Zwangsvollſtredung) 31 S. 15 3. oder Beſtandteil ? (eingemauerte Maſchine) 262 S. 119

Warenlager Verluſt der Eigenſchaft als 3. durch Betriebseinſtellung ?

Verpfändung eines wechſelnden W. 41 S. 20 101 S. 45

Warenzeichen Gewillkürtes Zubehör alten Rechts beim Inkrafttreten des

Verwendung eines fremden Namens im W. 118 S. 52 neuen 259 S. 117

Wafferredt Zurüdhaltung

Fortgeltung franzöſiſchen W. 1 S. 1 3. gegen Rückforderung eines unberechtigt aus der Geſell

Wedſel ſchaftskaſſe entnommenen Geldbetrages 177 S. 77

Hinterlegung einer Wechſelſchuld 69 S. 34, 220 S. 97 Z.wegen Mangels der Gegenleiſtung (Art der Geltendmachung,

Wechſelbürgſchaft 94 S. 43 Verhältnis zur Aufrechnung) 33 S. 16, 45 S. 22

Vertragswidrige Verwendung eines zur Deckung eines W. 3. wegen Gefährdung der Gegenleiſtung (Hypotheken

empfangenen Geldbetrages (SS 26 B. G. B.) 73 S. 35 darlehn ) 67 S. 33

Wein Zwangsverfteigerung

Lieferung von W., der als ſolcher nicht verkauft werden Iſt der Anſpruch des Hypothekengläubigers auf Dedung

darf 222 S. 98 aus dem Erlöſe der Zw. noch eine Hypothek ? 255 S. 116

Werkvertrag Zwangsvollſtreckung

Wandelung 134 S. 58 zw. bei Wahlrecht des Schuldners 31 S. 15

Schadenerſaß ( Friſtfeßung) 305 S. 139 Zw. gegen einen nicht eingetragenen Verein 169 S. 73

Annahmeverzug bei nicht vollendetem Wert 68 S. 33 Zw.aus allgemein gehaltenen Immiſſionsverboten 176 5.77

2

B. Geſekesregiſter.

1. Reidsrecht.

Bürgerliches Gefeßbuch.

§ 12 : 115 S. 51

§ 22 : 81 S. 39, 82 S. 39

SS 25-53 : 7 S. 3

§ 31 : 150 S. 65, 242 S. 109, 260 S. 117,

SS 94, 95 : 207 S. 90

SS 95 ff.: 268 S. 109

$ 97 : 101 S. 45, 259 S. 117

$ 104 : 208 S. 90

§ 106 : 88 S. 42

§ 108 : 119 S. 52

§ 111 : 196 S. 85

§ 116 : 42 S. 21

§ 117 : 120 S. 53, 170 S. 74

§ 119 : 10 S. 4, 15 S. 6, 29 S. 14, 84 S. 40,

294 S. 132

§ 32 : 83 S. 40

§ 53 : 7 S. 3

§ 54 : 169 S. 73

$ 60 Abſ. 2 : 248 S. 113

$ 89 : 242 S. 109, 260 S. 117, 294 S. 132,

151 S. 65

$ 90 : 41 S. 20

§ 93 : 8 S. 4 , 182 S. 79, 207 S. 90

237 S. 106, 238, 239 S. 107,

249 S. 113, 264, 265 S. 120

$ 120 : 10 S. 4

$ 121 : 238 S. 107, 264 S. 119

$ 123 : 85 S. 40, 209 S. 90, 249 S. 113
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$ 124 : 9 S.4.'

§ 125 : 171 S.74, 290 S. 129

$ 126 : 170 S. 74

$ 130 : 11 S. 5

§ 133 : 92 S. 43, 266.S.121

§ 134 : 126 S. 53, 172 S. 75

§ 135 : 119 S. 52, 172 S. 78

§ 136 : 172 S. 78

§ 137 : 210 S. 91

$ 138 : 43 S 21, 83. S. 40, 86 S. 40 ,

122 S. 53, 126 S. 53, 170 S. 74,

210 S. 91

$ 139 : 15 S. 6 , 44 S. 21 , 171 S. 74

§ 141 : 87 S. 42, 112 S. 49, 195 S. 85

§ 142 : 10 S. 4, 29 S. 14, 264 S. 119

$ 143 : 9. S. 4 , 238 S. 107

§ 148 : 11 S. 5

$ 154 : 123 S. 54

$ 155 : 123 S. 54

§ 157 : 45 S. 22, 99 S. 43, 266 S. 121

§ 158 : 18 S. 74, 211 : S . 91

§ 164 : 296 S. 134

§ 168 : 120 S. 153

SS 176, 177 : 120 S. 153

$ 181 : 63 S. 31

$ 182: 88 S. 42, 196 S. 85

$ 183 : 88 S. 42

§ 184 : 173 S. 75

§ 185 : 88 S. 42, 174 S. 76

§ 226 : 124 S. 54

§ 227 : 128 S. 54

S228 : 89 S. 42, 297 S. 134

§ 241 : 89 S. 42

§ 242 : 120 S.53, 308 S. 15

$ 249: 50 S. 24, 205 S. 89, 249 S. 113

§ 254 : 1 S. 1, 37 S. 13, 90 S. 82,

102 S. 45, 153, 154 S. 66,

198 S. 86, 208 S. 90, 218 S. 92 ,

221 S. 92, 228 S. 101, 250 S. 114,

269 S.121, 270 S. 121, 274 S.123,

279 S. 123, 297 S. 134, 298 S.136 ,

299 S.136, 300 S. 137, 314 S. 143

8 256 : 214 S. 93

$ 257 : 215 S. 94

$ 259 : 214 S. 93

§ 264 : 31 S. 15

§ 266 : 197 S. 185

§ 268 : 126 S. 55

§ 269 : 11 S. 5 , 32 S. 15 , 216 S. 95,

301 S. 137

$ 273 : 15 S. 6 , 33 S. 16 , 136 S. 58 ,

177 S. 77

$ 274 : 48 S. 23, 177 S. 77

§ 275 : 127 S. 55

$ 276 : 178 S. 78 , 208 S. 90 , 213 S. 92,

217 S. 96, 228 S. 101, 249 S. 113,

250 S: 114, 257 S. 118, 270 S. 121

$ 278 : 27 S. 123, 273 S. 123

§ 280: 13 S. 6

§ 282 : 127, 128 S. 55

$ 283: 127, S. 55

§ 284 : 302 S. 138

§ 285 : 251 S. 114

$ 286 : 46 S. 23

SS 296, 297 : 194 S. 85

§ 299 : 251 S. 114

& 300 : 14 S. 6

$ 306 : 45 S. 22, 54 S. 26 , 237 S. 106

$ 308 : 45 S. 22

$ 310 : 122 S. 53

§ 313: 65 S. 32, 66: S. 32, 129 S. 56 ,

274 S. 124

§ 320 : 15 S. 6 , 303 S. 138

SS 320 ff.: 33 S. 16

$ 321 : 67 S. 83, 179 S. 78

§ 322 : 15 S. 6, 15.S. 22, 67 S. 33

§ 323 : 156 S. 67

§ 324 ; 14 S. 6

§ 325 : 128 S. 55, 178 S 78

$ 326 : 16 S. 7 , 17 S. 8 , 46 S. 23, 68 S. 33,

91 S. 43, 132 S. 57, 128 S. 55,

179 S. 78, 180 S. 79, 211 S. 91,

304 S. 138 , 305 S. 139, 306 S.140

$ 327 : 157 S. 68, 180 S. 79

§ 329 : 178 S. 75

$ 339 : 210 S. 91, 92 S. 43

§ 341: Abf. 3 104 S. 47

§ 343: 218 S. 96

§ 344 : 66 S. 32

§ 346 : 181 S. 79

347: 156 S. 65

§ 348 : 181 S. 79

§ 349 : 157 S. 68

§ 351 : 159 S. 69

§ 353 : 159 S. 69

§ 364 : 219 S. 96

9 366 : 307 S. 140

§ 368 : 156 S. 67

§ 372 : 69 S. 34 , 220 S. 97, 182 S. 79

§ 374 : 182 S. 79

§ 383: 14 S.6

§ 387 : 130 S. 56, 275 S. 124

SS 387 ff.: 33 S. 16

§ 388 : 275 S. 124

§ 393 : 136 S. 58

§ 394 : 110 S. 49

§ 398 : 38 S. 19, 39 S. 20, 70 S. 34 , 120

S. 53, 276 S. 124

§ 403 : 131 S.56 , 249 S. 113

§ 406 ; 39 S. 20

§ 409 : 39 S. 20 , 120 S. 53

§ 413 : 38 S. 19, 70 S. 34

§ 414 : 219 S. 96

SS 421-426 : 52 S. 25

.

.

1

I
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§ 777 : 94 S. 43, 252 S. 115

$ 779: 132 S. 57, 209 S. 96, 226 S. 100

$ 781 : 42 S. 21, 72 S. 35

$ 782 : 219 S. 96

$ 812 : 19 S. 8, 49 S. 24, 103 S. 46,

136 S. 58, 227 S. 101, 237 S. 108 ,

279 S. 125 , 312 S. 142

$ 816 : 253 S. 115

$ 818 : 19 S. 8

§ 823: 20, 21 S. 9, 22 S. 10, 35 S. 17,

71 S. 34 , 81 S. 39, 136, 137 S.58,

138 S. 59, 170 S. 74 , 241 S. 108,

250 S. 114, 151 S. 65 , 253 S. 115,

270 S. 122, 294 S.132, 281 S. 126

§ 826 : 28 S. 11, 50 S. 84, 78 S. 35,

81 S. 39, 83 S. 40, 139 S. 60,

160 S. 69, 170 S. 74, 265 S. 120,

313 S. 142

$ 828 : 51 S. 25, 208 S. 90, 228 S. 101

$ 829: 270 S. 122

8 831 : 20, 21 S. 9, 24 S. 12, 35 S. 17,:

.

§ 422 : 130 S. 56

§ 433 : 15 S. 6 , 45 S. 22, 46 S. 23

§ 433 Ab . 2 : 30 S. 15

§ 434 ; 157 S. 68

$ 439 : 157 S. 68

$ 440 : 157 S. 68

443: 67 S. 33

$ 445 : 221 S. 97

§ 459 : 18 S.8, 93 S. 43, 131 S. 56, 222

S. 98, 249 S. 113, 308 S. 140

$$ 459 ff.: 71 S. 34

§ 460 : 18 S. 8 , 131 S. 56

462 : 132 S. 57, 249 S. 113

& 463 : 17 S. 8, 209 S. 90

§ 468 : 98 S.43, 277 S. 125

§ 472 : 949 S. 113

$ 476 : 228 S. 99

$ 474: 71 S. 34

$ 480 : 71 S. 34

§ 493 : 132 S. 57

§ 516 : 202 S. 87, 290 S. 129

§ 518 : 89 S. 42

§ 659 : 183 S. 80

§ 566 : 195 S. 85, 309 S. 140

$ 571 : 278 S. 125 , 291 S. 131

9 672 : 79 S. 38

$ 581 : 195 S. 85, 309 S. 140

§ 607 : 219 S. 96

88 611-613 : 34 S. 16

§ 615 : 223 S. 99

9 618 : 133 S.57

$ 620 : 34 S. 16

$ 634 : 134 S. 58, 305 S. 139

§ 635 : 305 S. 139

§ 642 : 68 S. 33

$ 643 : 68 S. 33

§ 645 : 68 S. 33

§ 664-670 : 135 S. 58

§ 667 : 296 S. 134

$ 670 : 215 S. 94

§ 671 : 120 S. 53

8 673 : 84 S. 16

$ 675 : 34 S. 16, 196 S. 134

SS 677, 678 : 310 S. 141

SS 681, 682 : 310 S. 141

$ 687 : 310 S. 141

$ 705 : 87 S. 42, 215 S. 94

$ 708 : 34 S. 16

$ 713 : 215 S. 94

$ 718 : 34 S. 16, 169 S. 73

$ 722 : 34 S. 16

SS 755, 756 : 240 S. 108

SS 762, 764 : 61 S. 31 , 72 S.35, 105 S.46

$ 766 : 184 S. 80

SS 767, 768 : 104 S. 47, 311 S. 141

$ 769 : 130 S. 56

§ 774 : 130 S. 56

82 S. 39, 213 S. 92, 242 S. 109,

254 S. 115, 260 S. 117, 273 S. 123,

294 S. 132

§ 832 : 280 S. 125

$ 833 : 90 S. 42, 140 S. 61, 153 S. 66 ,

243 S. 110, 314 S. 143

§ 836 : 22 S. 10, 254 S. 115

§ 840 : 52 S. 25, 90 S. 42, 213 S. 92

§ 844 : 243 S. 110

$ 845 : 272 S. 123

846 : 154 S. 67, 198 S. 85 , 214 S. 93

§ 850 : 182 S. 79

$ 853 : 182 S. 79

8 854 : 41 S. 20 , 161 S. 70

$ 858 : 230 S. 102

§ 859 : 297 S. 134

§ 861 : 235 S. 105

$ 862: 230 S. 102, 235 S. 105

$ 864 : 135 S. 58, 235 S. 105

§ 866, 67 : 135 S. 58

SS 868 : 185 S. 80

S 872 : 161 S.70

$ 873 : 186 S. 80, 174 S. 76, 211 S. 91,

255 S. 116, 282 S. 126

§ 874 : 141 S.-61

§ 888 : 74 S. 36

§ 889: 296 S. 134

$ 891 : 124 S. 54, 211 S. 91

$ 892 : 6 S.3, 172 S. 75, 282 S. 126

$ 894 : 95 S. 43, 107 S. 48, 142 S. 62

S 895 : 142 S. 62

$ 906 : 1 S. 1, 199 S. 85, 231 S. 103

$ 921 : 80 S. 39

§ 922 : 80 S. 39

8 925 : 186 S. 80

SS 929 ff .: 119 S. 52

.
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$ 930 : 185 S. 80, 262 S. 119, 315 S. 143

$ 931 : 126 S. 62

$ 932 : 279 S. 25

$ 935 : 143 S. 62

§ 946 : 8 S. 4 , 49 S. 24

§ 951 : 49 S. 24

§ 985 : 119 S. 52

§ 1006 : 206 S. 89

$ 1012: 207 S. 90 , 255 S. 116

§ 1018 : 255 S. 116

§ 1030 : 255 S. 116

§ 1069 : 38 S. 19

§ 1090—93: 162 S. 70, 255 S. 116

S 1094 : 255 S. 116

§ 1105 : 255 S. 116

$ 1113 : 255 S. 116

§ 1115 : 141 S. 61

§ 1120 : 101 S. 45

$ 1124 : 227 S. 101

§ 1136 : 210 S. 91

$ 1154 : 144 S. 62, 174 S. 76

§ 1160, 61 : 244 S. 110

$ 1163 : 113 S. 50, 236 , S. 105

$ 1164, 65 : 100 S. 45

$ 1166 : 187 S. 81

$ 1168: 256 S. 116

§ 1177 : 113 S. 50, 256 S. 116

§ 1190 : 236 S. 105

§ 1191 : 255 S. 116

§ 1199 : 255 S. 116

§ 1196 : 292 S. 132

§ 1205 : 41 S. 20

§ 1206 : 41 S. 20

§ 1225 : 126 S. 55

$ 1239: 171 S. 74

8 1249: 126 S.55

§ 1274 : 38 S. 19, 171 S. 74

§ 1298 : 316 S. 144

§ 1333: 163 S. 70

$ 1339 : 163 S. 70

SS 1340, 41: 245 S. 111

§ 1345: 245 S. 111

$ 1353: 75 S. 36 , 96 S. 44, 200 S. 87,

232 S. 103, 283 S. 127, 317 S. 146

§ 1354 : 317 S. 146 , 318 S. 146

$ 1356 : 319 S. 146

1357 : 245 S.111

§ 1360 : 188 S. 81 284 S. 127, 319 S. 146

$ 1361 Abs. 2 : 201 S. 87

§ 1367 : 241 S. 108, 309 S. 146

§ 1370 : 241 S. 108

$ 1395 : 119 S. 52

$ 1400 Abſ. 1 : 320 S. 147

§ 1418: 53 S. 25

§ 1442 : 54 S. 26

§ 1443: 284 S. 127

§ 1444 : 36 S. 18 202 S. 87

§ 1445 : 36 S. 18 202 S.87 277 S. 125

§ 1446 : 202 S. 87

§ 1458 : 284 S. 127

$ 1459 ; 202 S. 87

§ 1471 : 54 S. 26

§ 1565 : 25 S. 12, 96 S. 44, 188 S. 81,

246 S. 112, 284 S. 127

§ 1566 : 96 S. 44 , 188 S. 81

$ 1567 : 26 S. 12 , 55 S. 26, 96 S. 44,
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$ 1626 : 190 S. 82,

$ 1627 : 317 S. 146

S 1630 : 146 S. 63

& 1631 : 190 S. 82, 317 S. 146
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.
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§ 35 Abſ. 1 , 2 : 3 S. 2
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Beilage 1 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N : 1 und 2 vom 14. Januar 1903.

Urtheile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſet .

-

1 .

Schaden im Hinblick auf § 254 des Bürgerlichen Gefeßbuch :

Zu.Art. 65 des Einf. Gef. zum B.G. B., $ 906 für enthoben. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht

des B. G. B. und Art. 89 Nr. 2 des Preuß.
dieſen Einwand zurüdweiſt, gehen im Weſentlichen dahin : Die

Kläger ſeien nicht verpflichtet, ihre Anlagen durch wehrbare

Ausf. Geſ. zum B. G. B. Umfriedigungen gegen das Wild zu ſchüßen. Der Artikel 71

lirtheil des Reich & gerichte V. C. S. i . S. Medel
Ziffer 4 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch

c. yon Redlinghauſen und Gen. vom 15. November feße nothwendig voraus , daß regelmäßig auch der in nicht

1902, Nr. 419/1902 V.
eingefriedigten Obſtbaumſchulen angerichtete Wildſchaden zu

Vorinſtanz: D. L. G. Cöln.
erfeßen ſei ; nur da ſolle die Entſchädigungspflicht des Jagd

Aufhebung und Zurücverweiſung. berechtigten wegfallen , wo landesgeſeßliche Beſtimmungen dem

Die dem Wafferrecht angehörenden Vorſchriften der Grundeigenthümer die Verpflichtung zur Herſtellung von Schuß.

Artikel 640 bis 643 und 645 c. c. ſind durch den Artikel 65 vorrichtungen auferlegen . Vorſchriften dieſer Art beſtanden in

Einführungøgefeß zum Bürgerlichen Gefeßbuch und durch den Hannover nicht. - Dieſe Erwägungen vermögen die Entſcheidung

Artikel 89 Nr. 2 des Preußiſchen Ausführungøgeſeßes zum nicht zu tragen. Eine Verpflichtung des Grundeigenthümers ,

Bürgerlichen Gefeßbuch aufrecht erhalten worden . Die Un- ſeine Gärten , Baumſchulen u.ſ. w . einzufriedigen, in dem Sinne,

wendung des § 906 des Bürgerlichen Gefeßbuch iſt für das daß die Herſtellung der Schußvorrichtung vom Jagdberechtigten

Gebiet des aufrecht erhaltenen Rheiniſchen Waſſerrechts, nach oder von der Polizeibehörde erzwungen werden könnte , wird

welchem der Privatfluß in Niemandes Eigenthum fteht, auß- wohl nirgende in Deutſchland beſtehen . Von Aufrechthaltung

geſchloffen. folcher landesgeſeßlicher Beſtimmungen ſpricht auch nicht der

Verbreiten die von der Beklagten in den Viehbach ge- Artikel 71 Ziffer 4 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen

leiteten unreinen Wäſſer, wie die Kläger behaupten , ſchlechte Gefeßbuch. Unberührt bleiben vielmehr nach dieſer Beſtimmung

und geſundheitsjchädliche Gerüche, fo würde infoweit die An. die landesgeſeßlichen Vorſchriften , nach denen der an Gärten

wendung des § 906 Bürgerlichen Gefeßbuchs gegeben ſein. u.j. w . angerichtete Wildſchaden dann nicht zu erſeßen iſt, wenn

die Herſtellung von Schußvorrichtungen unterblieben iſt, die

unter gewöhnlichen Umſtänden zur Abwendung des Schadens

2.
ausreichen, Vorſchriften alſo , nach denen der Grundeigenthümer,

Zu Art. 71 Nr. 4 Einf. Geſ. zum B. G. B. und
der ſein Eigenthum unbeſchüßt laßt, dieß auf ſeine Gefahr thut

und den ſonſt zur Entſchädigung Verpflichteten nicht haftbar
§ 254 B. G. B.

machen kann . Wo folche Vorſchriften beſtehen , da kommt es

Urtheil des Reidyo gericht8 VII. C. S. i . S. Nordtmeyer
nicht darauf an , ob nach Lage der Sache dem Grundeigenthümer

c. Schiebler vom 24. Oktober 1902, Nr. 245/1902 VII.
die Herſtellung von Schußvorrichtungen billiger Weiſe zugemuthet

Vorinſtanz : D. L.G. Selle.
werden kann , ob ſie große oder geringe Koſten erfordert u. dergl.

Aufhebung und Zurüdverweiſung. Daraus darf aber nicht gefolgert werden, daß , wo ſolche Vor .

Auf Grund deß hier maßgebenden Hannoverſchen Gefeßeo ſdriften fehlen , der Entſchädigungspflichtige ſchlechthin haftet.

vom 21. Juli 1848, den Wildſchaden betreffend, hat das Bes In folchem Falle iſt vielmehr der Einwand , die Unterlaſſung

rufungsgericht angenommen, daß der von Hafen in den Baum . der Schußvorrichtung enthalte ein Mitverſmulden des Beſdädigten

ſchulen der Kläger angerichtete Schaden 2 622 Mark 75 Pf. im Sinne des § 254 des Bürgerlichen Gefeßbuchs, nach Maß

beträgt, für den an ſich der Beflagte als Jagdpächter aufzu gabe des in dieſer Gefeßebſtelle ausgeſprochenen Grundſages

kommen hat. Dieſe Annahme iſt mit der Reviſion nicht an- der Schuldvergleichung zu prüfen . - Dieſer Grundſatz findet

greifbar und nicht angegriffen. Der Beklagte macht aber zu. gemäß § 254 Abſ. 2 auch dann Anwendung , wenn ſich das

ſeiner Vertheidigung geltend , das klägeriſche Grundſtück ſei mit Verſchulden des Beſchädigten darauf beſchränkt , daß er unter.

einer Drahtumzäunung verſehen, die bei gehöriger Inſtandhaltung laſſen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern, und, wie

vollen Schuß gegen das Eindringen der Baſen gewährt haben auch das Berufungegericht nicht verkennt, auch in folchen Fällen,

würde ; die Kläger hätten es aber unterlaſſen , die ſchadhaft in denen nicht eine auf Verſchulden des Erſabpflichtigen be .

gewordene Umzäunung wieder in Stand zu ſeßen , obgleich dies ruhende, ſondern eine ihm kraft Gefeßes obliegende Erſappflicht

mit verhältnißmäßig geringen Koſten möglich geweſen wäre . in Frage ſteht, alſo auch auf die Verpflichtung zum Erfaß

Er erachtet fich deshalb der Haftung für den entſtandenen von Wildſchaden. Der Berufungsrichter hat ſich nun allerdings

1
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-

der hiernach gebotenen Prüfung unterzogen , iſt dabei aber er. ziehung iſt nicht von Bedeutung der Umſtand, daß die zweite

ſichtlich von einer zu engen Auffaffung des Begriffs des Ver. Frau des Vaters der Kläger bereits am 2. September 1892

ſchuldens ausgegangen. (Wird näher aufgeführt. ) geſtorben iſt. Die Beſtimmung in Artikel 200 Abſ.1 a . a . D.:

,,Für den Güterſtand einer zur Zeit des Inkrafttretens des

Bürgerlichen Gefeßbuche beſtehenden Ehe bleiben die bis .

3. herigen Gefeße maßgebend . Dies gilt insbeſondere auch von

Zu Art. 200, 213—217 des Einf. Geſ. zum
den Vorſchriften über die erbrechtlichen Wirkungen des Güter

ſtandes ..."." – betrifft zwar dem Wortlaute nach nur die zu

B. G. B. und § 1924 des B. G. B. dieſem Zeitpunkte noch beſtehenden Ghen , ſie iſt aber nur ein

Urtheil des Reichegerichte IV. C. S. i. S. Lappenbuſd Ausfluß des in ihr zum Ausdruck gekommenen allgemeinen

c. Witthauer vom 17. November 1902, Nr. 141/1902 IV.
Grundjaßeß, daß bei den vor dem 1. Januar 1900 geſchloſſenen

Vorinſtanz: D.L.G. Selle.
Ehen die bisherigen Gefeße rückſichtlich aller, namentlich auch

Zurüdweiſung der Reviſion. der erbrechtlichen Wirkungen des Güterſtandes maßgebend bleiben

Nach Artikel 213 des Einführungsgeſeßes zum Bürgers follen, und dieſer Grundſaß greift daher auch ein und muß erſt

lichen Gefeßbuche bleiben für die erbrechtlichen Verhältniffe, wenn recht Anwendung finden , wenn die Ehe ſchon vor dem Inkraft:

der Erblaffer vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuches treten des Bürgerlichen Gefeßbuchs gelöſt iſt ( vergleiche Pland,

geſtorben iſt, die bisherigen Gefeße maßgebend. Dieſe Bes Bürgerliches Gefeßbuch nebſt Einführungsgeſeß zu Artikel 200

ſtimmung läßt den , der rechtlichen Natur des Erbrechte, als unter II. 2) .

eines erſt mit dem Tode des Erblaffero für den Erben entſtehen .

den Rechts, entſprechenden allgemeinen Grundſaß erkennen, daß ,
4.

wenn der Erblaffer erſt nach dem – am 1. Januar 1900 er

folgten Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuchs geſtorben Zu Art. 201 Abſ. 2 Einf. Geſ. zum B. G. B..

iſt, für die in Betracht kommenden erbrechtlichen Verhältniffe die und § 1568 des B. G. B.
Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeßbuches maßgebend find, nur

Urtheil des Reid & gericht VI. 6. S. i . S. F. c. F. vom
vorbehaltlich der im Gefeße beſonders vorgeſehenen Maßgaben

27. November 1902 , Nr. 247/1902 VI.

(vergleiche Artikel 214–217, 200 a. a. D.) . Da der Vater der

Kläger am 10. April 1900 , alſo nach dem Inkrafttreten des
Borinftanz: D. L. G. München.

Bürgerlichen Gefeßbuchs verſtorben iſt, ſo finden, wovon auch Zurückweiſung der Reviſion.

das Berufungogericht zutreffend ausgeht, für die erbrechtlichen Das Berufungdgericht ſtellt feſt, daß der Beflagte mit

Verhältniſſe der Kläger zum väterlichen Nachlaſſe die Vorſchriften A. Sch. von Neujahr bis zum Herbſt 1899 fortgeſeßt und die

des Bürgerlichen Gefeßbuche Anwendung. Danach - $ 1924 – Klägerin mit der Forſtgehülfen D. in zwei Fällen die Ehe ge—

find aber die Kläger, und zwar beide zuſammen zur Hälfte der brochen habe. Da die den Streitstheilen zur Laſt fallenden

Erbſchaft, Erben ihres Vaters geworden. Dem Erwachſen diefes Ehebrüdhe noch vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſeß .

Erbrechts der Kläger, als der Kinder erſter Ehe ihres Vaters , buches begangen worden, die Streitstheile dem katholiſchen

ſteht, wie das Berufungsgericht weiter zutreffend annimmt, der Glaubensbekenntniffe angehören und ihren Wohnfiß im Gebiet

Umſtand nicht entgegen , daß ihr Vater mit ſeiner zweiten Ehe- des Bayeriſchen Landrechts gehabt, ſo erachtet das Berufungs

frau in der Gütergemeinſchaft nach der Lippiſchen Güter- gericht gemäß Theil I caput VI § 42 Nr. 2 des Bayeriſchen

gemeinſchaftsordnung vom 27. März 1786 gelebt hat. Denn Landrechts Ausgleichung für eingetreten und die Scheidungs.

wenn auch die nach Maßgabe dieſer Verordnung - $ 22 klage wegen dieſer Ehebruchs für ausgeſchloſſen.

anläßlich der Wiederverheirathung des überlebenden Ehegatten Die zur Begründung der Klage und Widerklage aus

erfolgte Sdichtung der erſtehelichen Kinder vom Vermögen der § 1568 des Bürgerlichen Gefeßbuches angeführten Thatſachen

fortgefepten Gütergemeinſchaft regelmäßig eine ſogenannte Tod. erachtet das Berufungsgericht als Ausbrüche momentaner Er.

theilung iſt, durch welche die abgeſchichteten Kinder auch von dem regung , insbeſondere der Fortſeßung des ehelichen Lebens gegen

künftigen Nachlaß des ſchichtenden Elterntheils abgefunden über nicht für ausreichend, um die Vorausſeßungen des § 1568

worden – § 23 Abſ. 1 a. a . D. - , ſo ſteht doch eine Ab .- des Bürgerlichen Gefeßbuches zu erſchöpfen .

ſchichtung der Kläger nach Maßgabe der Lippiſchen Güter. Gemäß § 42 Theil 1 caput VI des Bayeriſchen Land.

gemeinſchaftsordnung vom 27. März 1786 gar nicht in Frage. rechts iſt die Scheidung um Ehebruch willen ausgejdloffen ,

Es wird daher durch deren Vorſchriften das ſonſt begründete wenn das Ehegemacht , welches die Scheidung begehrt , ſelbſt

geſeßliche Erbrecht der Kläger an dem Nachlaſſe ihres Vaters dergleichen Verbrechen begangen“ .

nicht berührt , mögen auch im übrigen , gemäß Artikel 200 des Die Annahme, daß nach bisherigem Rechte die Entſcheidung

Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch in Verbindung in Folge der Ausgleichung der Ehebrüche ausgeſchloffen erſcheint,

mit § 35 Abſ. 1 , 2 des lippiſchen Ausführungégeſeßes vom beruht ſomit auf der Anwendung nicht reviſiblen Rechts. Gemäß

17. November 1899 zum Bürgerlichen Geſeßbuche, für den Artifel 201 Abſ . 2 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen

Güterſtand der zweiten Ehe des Vaters der Kläger und für die Geſeßbuche ergiebt ſich als Folge der Ausſchluß dieſes Scheidungs

erbrechtlichen Wirkungen dieſes Güterſtandes die bisherigen grundes auch für die Gegenwart.

Gefeße - nämlich die Lippiſche Gütergemeinſchaftsordnung vom Die Ausführungen des Berufungêgerichts über die Nichte

27. März 1786 - maßgebend geblieben ſein . In diejer Be. anwendbarkeit des § 1568 des Bürgerlichen Gefeßbuches geben

-

1

- -
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zu feiner Beanſtandung Anlaß . Sie beruhen ohnedies im die Amtsgerichte als Grundbuchamter (Ausführungsgefeß zuir

Weſentlichen auf thatſächlicher Würdigung der Art der Be- Grundbuchordnung § 2 , Verordnung vom 18. April 1900

einfluſſung des ehelichen Lebens durch die angeführten Vor. 3) .§ 3) . Den Amtégerichten liegt auch die Führung des Eigen .

kommniffe. thumsbuchs ob , welches die Anlegung des Grundbuchs vor.

bereitet (Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuch § 103

5. Abſ. 2 in Verbindung mit Grundbuchordnung § 1 Abf. 1 ) .

Art. 210 des Einf. Geſ. zum B. G. B. Zu Bis zur Vollendung der Anlegung iſt zur Beurkundung von
.

Auflaffungserklärungen nur ein elfaß- lothringiſcher Notar zu

SS 1638 und 1909 des B. G. B. ſtändig (Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuch § 89

Urtheil des Reichogericht8 III . C. S. i. S. Vietje 26. 1 ) . Der Notar iſt verpflichtet, die Erklärung ungefäumt

c. Nothardt vom 14. November 1902 , Nr. 218/1902 III. bei dem Grundbuchamte mit dem Antrag auf Eintragung ein

Vorinſtanz: D. L. G. Celle. zureichen (daſ. 8 89 Abſ. 2 ). Auf den Erwerb und Verluſt

Zurüdweiſung der Reviſion. des Eigenthums und die Begründung , Uebertragung, Belaſtung

Nach den Feſtſtellungen des Berufung@gerichte war über und Aufhebung eines anderen Rechtes an einem Grund

das den Schweſtern V. zugefallene großelterliche Erbe gemäß ſtüde ... finden, auch wo das Grundbuch nicht als angelegt

der betreffenden leßtwilligen Verfügungen eine anzuſehen iſt, die hierauf bezüglichen Vorſchriften des Bürger .

Pflegidaft eingeleitet und wurde dieſes Vermögen von 8. liden Geſekbuchs mit Ausnahme der SS 892 , 893 und 896 ..

und S. als Pfleger und Gegenvormund verwaltet. Nach entſprechende Anwendung (daj. $ 87). Der 98 daj. beſtimmt :

$ 1909 in Verbindung mit den S8 1686 und 1638 des ,, Verfügungsbeſchränkungen zu Gunſten einer

Bürgerlichen Gefeßbuche und Artikel 210 des Einführungs- beſtimmten Perſon erlangen gegen Dritte, welche ein

gefeßes iſt aber die Pflicht und das Recht des Pflegers zur Recht an einem Grundſtück oder ein Recht an einem

Vertretung der Pflegebefohlenen auf die Angelegenheiten beſchränkt, ſolchen Rechte erwerben, nur Wirkſamkeit, wenn ſie in

die mit der Verwaltung des betreffenden Vermögens. das Eigenthumsbuch eingetragen oder dem Erwerber

theils zuſammenhängen. Die Führung des gegenwärtigen bekannt ſind.

Rechtsſtreits fiel daber lediglich unter die allgemeine Ver . Die Vorſchriften des S 892 Abſ. 2 des Bürgerlidhen

tretung & befugniß der Wittwe V. ale Inhaberin der Gefeßbuchs . . . finden entſprechende Anwendung. “

elterlichen Gewalt , da es fich dabei lediglich um eine auf Nach § 892 Abſ. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuchs iſt für

dem Nadlaffe des Vaters der beklagtiſchen Geſchwiſter ruhende die Stenntniß des Erwerbers die Zeit der Stellung des Antrags

perſönliche Verbindlichkeit handelte. auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 des Bürgerlichen

Gefeßbuche erforderliche Einigung erſt ſpäter zu Stande kommt ,

die Zeit der Einigung maßgebend.

1

6.

Zu $ 98 Ausf. Geſ. für Elſaß -Lothringen zum 7.

B.G. B. vom 17. April 1899 und § 892 Zu $$ 25–53 des B. G. B.
des B.G.B.

Urtheil des Reichsgerichte IV. 5. S. i. S. Dole

Urtheil des Reichsgerichte V. C. S. i. S. Herrmann & Middendorf c. Verband deutſcher Centralheizung8 .

c. Schneider vom 26. November 1902, Nr. 284/1902 V. Induſtrieller vom 17. November 1902, Nr. 226/1902 IV.

Vorinſtanz: D. L. G. Colmar. Vorinſtanz: D. 2. G. Hamburg.

Zurückweiſung der Reviſion. Zurückweiſung der Reviſion.

In Elſaß-Lothringen iſt das Grundbuch noch in der An, Die Saßungen des beklagten Vereins legen dem Vorſtande

legung begriffen. Die Anlegung wurde durch die Grundbuch die Befugniß bei , über die Ausſchließung in dem Falle zu

geſeße vom 24. Juli 1889 und 22. Juni 1891 ſowie durch befinden , wenn ein Mitglied den Vereinsintereffen zuwider

die Miniſterial - Verordnung vom 20. September 1891 in die gehandelt hat. Die dem Vorſtande damit zugewieſene Beſchluß

Wege geleitet. Für die Zeit, bis zu welcher das Grundbuch faffung erſtreckt fich fowohl auf die Entſcheidung über die

gemäß Artikel 186 Einführungsgefeß zum Bürgerlichen Gefeß . Frage, ob die verfaſſung&mäßige Vorausſeßung eingetreten iſt,

buch angelegt ſein wird, ſind Uebergangsbeſtimmungen durch unter der die Ausſchließungsmöglichkeit beſteht, wie auch darauf,

das Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuche vom ob ein genügender Anlaß vorliegt , von der Ausſchließungs

17. April 1899 , durch das Ausführungsgeſeß zur Grundbuch möglichkeit Gebrauch zu machen . In beiden Beziehungen

ordnung vom 6. November 1899 und durch die Verordnung unterliegt das Befinden des Vorſtandes einer Anfechtung nur

vom 18. April 1900 getroffen. Es iſt ein vorläufiges Grunds inſoweit, als die Vereinsverfaſſung dies zuläßt. Dieſe aber

buch , welches nach § 103 des Ausführungsgeſebeb zum weiſt im vorliegenden Falle die Kl. ausſchließlich auf eine

Bürgerlichen Geſetzbuche die Bezeichnung „ Eigenthumsbuch " Berufung an die Mitgliederverſammlung hin . Der Berufungs.

erhalten hat , eingeführt , welches für Eintragungen und richter hat daher zutreffend und in Uebereinſtimmung mit der

Löſchungen an die Stelle des Grundbuchs tritt (§ 88 daſ.) . bisherigen Rechtſprechung angenommen , daß darüber, ob der

Die Anlegung und Führung der Grundbücher erfolgt durch Vorſtand die Klägerin mit Recht für überführt gehalten hat,

1
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gegen die Vereinsintereſſen gehandelt zu haben, im gerichtlichen das Eigenthuin an der Batterie auf den Eigenthümer des

Verfahren unter den Parteien nicht Entſcheidung getroffen Grundſtücke übergegangen ſei (8 946 Bürgerlichen Geſeßbuchs ),

werden darf (Urtheile des Reichsgerichts vom 27. März 1900 wird mit Unrecht von dem Reviſionskläger angefochten . Der

und vom 30. Dktober 1901 , Juriſt. Wochenſdrift von 1900 Eigenthums-Uebergang wäre gegeben , wenn die Batterie ein

S. 41719 , Entſcheidungen des Reichsgerichts in Civilſachen weſentlicher Beſtandtheil des Grundſtücks und insbeſondere

Bd. 49 S. 150 und Juriſt. Wochenſchrift von 1901 S. 825 flg.). der Sentrale, welche von dem Berufungsgericht als Gebäude"

Dies muß aber in gleichem Maße von der Frage gelten , ob aufgefaßt wird, geworden wäre. Daß die Batterie ein weſent .

die der Klägerin als Grund ihrer Ausſchließung kundgegebene licher Beſtandtheil des Grund und Bodens nicht geworden

Ueberzeugung des Vorſtandes , daß ihr Verhalten gegen die iſt, ergiebt ſich aus der in der Reviſionsinſtanz nicht nachzu .

Vereinsintereſſen verſtoßen hätte, thatſächlich bei dem Vorſtande prüfenden Feſtſtellung, daß fie loſe auf Holzgeſtellen ſteht und

beſtanden hat, oder ob in dieſer Beziehung bei der Beſchluß- durch kupferne Schienen oder Drähte mit den in dem Gebäude

faſſung des Vorſtandes unbehobene Zweifel zurückgeblieben ſind. befindlichen Maſchinen verbunden iſt. Danach beſteht keine feſte

Auch wenn leßteres zutraf und der Vorſtand fich über ſolche Verbindung zwijden der Batterie und dem Grund und Boden

Zweifel hinwegſeşte, kann der Klägerin hiergegen im gericht: und iſt die erſtere nicht eine zur Herſtellung des Gebäudes

lichen Verfahren Abhülfe nicht gewährt werden . Vielmehr reingefügte " Sache. Vergl. § 94 Abſ.1 und 2 des Bürger

bleibt bei der allein der gerichtlichen Entſcheidung unterliegen- lichen Gefeßbuche. Ein Beſtandtheil des Gebäudes , der von

den Frage , ob Klägerin aufgehört hat, Mitglied des beklagten demſelben nicht getrennt werden könnte , ohne daß er oder das

Vereins zu ſein oder ob ihre Mitgliedſchaft fortbeſteht, die das Gebäude zerſtört oder in ſeinem Weſen verändert würde (8 93

Vorhandenſein der jagungsmäßigen Vorausſegung einer Aus- Bürgerlichen Geſetbuchs), iſt die Batterie nach der nicht rechts

ſchließung beſtätigende und die Ausídließung damit begründende irrigen Annahme des Berufungsgerichte überhaupt nicht, ſondern

Kundgebung des Vorſtandes ſolange maßgebend , als ſie nicht ein Zubehör der Anlage. Dieſe Annahme beruht auf der feſt:

vom Vorſtande ſelbſt zurütgenommen oder von dem ihm geſtellten Befdhaffenheit der Licht- und Kraftanlage nebſt der

verfaſſungsmäßig übergeordneten Vereinsorgan, nämlich von der Akkumulatoren -Batterie und auf der Erwägung, daß danach die

Mitgliederverjainmlung außer Kraft gefegt iſt. Weder das Eine Centrale ohne die Batterie ihren Zweck erfüllen und ebenſo die

noch auch das Andere iſt bisher geſchehen, vielmehr vertritt Batterie an jedem anderen Plaße bei einer elektriſchen Anlage

auch im gegenwärtigen Prozeſſe der Vorſtand und der von ihm verwendet werden könne, ohne in ihrem Weſen verändert zu

vertretene Verein die Meinung, Klägerin hätte eine ihrem Mit. werden.

inhaber M. zugefügte Beleidigung ohne Abwehr hingenommen

und damit den Intereſſen des Vereins zuwidergehandelt. 9 .

Zu SS 123, 124 des B. G. B.

Urtheil des Reichsgerichte VII. C. S. i. S. Schneider
8.

c. Hamm vom 18. November 1902 , Nr. 276/1902 VII .

Zu SS 93, 94, 946 B. G. B. Vorinſtanz: D. L. G. Cöln.

Urtheil des Reichsgerichte II. C. S. i. S. Stonkurs.
Aufhebung uud Zurückweiſung (aus einem anderen Grunde ).

mafie Pfreichner c. Akkumulatorenwerke Schulz vom
Es iſt zutreffend von der Vorinſtanz angenommen , daß der

25. November 1902, Nr. 296/1902 II.
Klage, ſoweit ſie auf dem Geſichtspunkt der argliſtigen Täuſdung

Vorinſtanz: D. L.O. Cöln. geltend gemacht iſt, nicht die Außeradytlaffung der Friſt des

Zurücfweiſung der Reviſion. $ 124 des Bürgerlichen Gefeßbuchs entgegenſteht, wobei in

Die Klägerin beanſprucht das Eigenthum an der auf Betracht kommt, daß die betreffende Erklärung auch von dem

Beſtellung des P. von ihr in der elektriſchen Licht- und Kraft. Prozeßbevollmächtigten abgegeben und entgegengenommen werden

anlage, der ſogenannten Centrale, auf einem jeßt zur Konkurs- konnte , und ferner, daß innerhalb jener Friſt die Verhandlung

maſſe gehörigen Grundſtücke bis auf die Füllung mit Schwefel- vor dem Landgericht liegt , in der bei Stellung des Klagantrage

jāure und die Inbetriebfeßung aus ihrem Material hergeſtellten auf § 123 a. a. D. verwieſen wurde.

Akkumulatoren -Batterie, weil ſie dieſelbe noch nicht übergeben

habe. Durch eine mit beiderſeitigem Einverſtändniß über den

Eigenthums-Uebergang erfolgende Uebergabe hätte das Eigen
10.

thum an der Batterie aufGrund des Vertrages, mochte derſelbe Zu § 143 B. G. B. in Verbindung mit dem

ein Kauf oder eine Werklieferung ſein , von der Klägerin an

P. oder den Konkursverwalter übertragen werden können . Eine
Anfechtungsgeſeß vom 21. Juli 1879.

folche Uebergabe hat jedoch nach der nicht zu beanſtandenden
Urtheil des Reichsgerichts V. C. S. i. S. Gramlewicz

und von dein Reviſionskläger nicht angegriffenen Feſtſtellung des
c. Wronecki und Gen. vom 24. September 1902,

Berufung &gerichts nicht ſtattgefunden . Ein vertrag &mäßiger
Nr. 188/1902 V.

Eigenthumsübergang konnte daher ohne Rechtsirrthum verneint Vorinſtanz: D. L. G. Poſen.

werden . Aufhebung und Zurückverweiſung.

Die fernere Annahme des Berufungegerichte , daß auch Das Bürgerliche Gefeßbuch ſchreibt für die Anfechtung von

nicht durch Verbindung der Batterie init dem Grundſtück Willenserklärungen wegen Irrthums (8 119) , wegen nnrichtiger

1
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Nebermittelung (§ 120 ), wegen argliſtiger Täuſchung oder wider : nehmende Antwort an dem nädſten Donnerſtag in ihren

rechtlicher Drohung (8 123) in § 143 Abſ. 1 vor, daß die An. Bejiß komme , es Sache des Klägers war, mit der Möglich .

fechtung durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegnerkeit dieſer Auslegung zu rechnen und danach am 19. April 1900

erfolge; der Zuſammenhang dieſer Vorſchriften , insbeſondere die Annahmebepeſche ſo früh aufzugeben , daß fie bei ordnungs

die zuſammenfafſende Beſtimmung in $ 142, wonach das an- mäßigem Geſchäftsgang an jenem Tage binnen der üblichen

fechtbare Rechtågeſchäft, wenn es angefochten wird , als von Geſchäftszeit in den Beſitz der Klägerin fommen mußte.

Anfang an nichtig anzuſehen iſt, ergiebt aber, daß ihnen Weſentlich auf demſelben rechtlichen Standpunkt und zwar

die Anfechtung von Rechtsgeſchäften auf Grund des Anfechtungs. noch weitergehend zu Gunſten des Offerenten ſteht die vom

geſeßes vom 21. Juli 1879 nicht unterſtellt werden kann. Es Oberlandesgericht angezogene Entſcheidung des erſten Senats

mag ſein , daß man bei der Berathung des Einführungegeſebes des Reichsgerichts vom 28. Januar 1899 ( Entſch. Bd. 43

zu dem Gefeße betr. Aenderungen der Konkursordnung vom S. 75 ff.) in einem ähnlich liegenden Falle, in dem unter

17. Mai 1898 ( Reichsgefeßblatt S. 230) , welches die gegen . Hinweis auf Artikel 319 des früheren Handeldgefeßbuche

wärtig in Geltung ſtehende Faffung des Anfechtungsgeſeßes vom angenommen wurde, unter Kaufleuten ſei die Sepung einer

21. Juli 1879 ( Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, daſelbſt Friſt für die Annahmeerklärung im Zweifel dahin auszulegen ,

S. 709) beſtimmt, wenigſtens auf Seiten der Regierunge. daß dieſelbe den Zeitpunkt betreffe, bis zu welchein die Annahme

vertreter der Meinung war, auch die Anfechtung von Rechts- erklärung bei dem Anbietenden eintreffen müſſe, und nicht, bis

handlungen zahlungsunfähiger Schuldner innerhalb und außer. zu welchem der Annehmende diefelbe abzuſenden habe. Die

halb des Konkurſes könne unabhängig von jedem Prozeßverfahren nämlichen Grundfäße wie nach dem früheren Artikel 319 cit.

durch bloße dem Anfechtungegegner gegenüber abzugebende Er- gelten in noch erhöhtem Maße nach dem Bürgerlichen Geſebuch

klärung erfolgen (vergl. den Kommiſſionsbericht zu § 34 a. 8. , in den ausdrücklichen Beſtimmungen der 88 148 und 130.

Hahn -Mugdan, Materialien zu den Reichs- Inſtizgefeßen Bd. 7

S. 293 , 294) . Aber dieſe Meinung findet, was die hier allein
12.

in Frage kommende Anfechtung außerhalb des Konkurſes anlangt,

in dem Anfechtungsgeſeße · vom 21. Juli 1879 , wenn man
Zu § 269 des B. G. B.

ſeinen bisherigen Wortlaut in Betracht zieht, troß der ab .
Urtheil des Reichsgericht III. 6. S. i. S. Fiſcher

weichenden Meinung einzelner Schriftſteller c. Espen hahn vom 14. November 1902 , Nr. 220/1902 III .

Dernburg, Preußiſches Privatrecht, 5. Auflage Bd. 2 Vorinſtanz: 0. l . G. Naumburg.

$ 130 Note 2 , S. 336 ; Aufhebung und Zurückverweiſung.

Coſac, Anfechtungsrecht der Gläubiger, S. 219 , Nach dem zwiſchen Kläger und dem Beklagten , welche der .

keinen Anhalt. (Wird eingehend begründet.) zeit beide ihren Wohnfiß in Magdeburg hatten , geſchloffenen

Dienſtvertrage vom 6. Februar 1900 hatte ſich der Beklagte bei

11 .
Vermeidung einer Konventionalſtrafe von 1 200 Mart ver .

pflichtet, nach ſeinem Auftritt aus dem in Magdeburg be

Zu $$ 148, 130 des B. G. B.
ſtehenden Getreidegeſchäft des Klägers fich nicht als Agent zu

Urtheil des Reichsgerichts II. C. S. i. S. Pradez etabliren . Gleichwohl ließ er ſich alsbald nach ſeinem Ausſcheiden

c. Brüdner & Co. vom 14. November 1902 , aus dem Dienſt des Klägers in Gera als Agent nieder , und

Nr. 223/1902 II.
Kläger hat deshalb – und zwar bei dem Landgericht zu Magde

Vorinſtanz: D.L. G. Hamburg.
burg die Konventionalſtrafe eingeklagt. Das Landgericht

Zurückweiſung der Reviſion . hat , indem es ſich unter Heranziehung des § 269 des Bürgerlichen

Das Oberlandesgericht hat mit Recht hervorgehoben, daß Gefeßbuches gemäß § 29 der Civilprozeßordnung für zuſtändig

es ſich im vorliegenden Falle nicht um die Auslegung eines zu erachtete, nad dem Klageantrage erkannt , das Berufungsgericht

Stande gekominenen Vertrages, ſondern um die Frage handelt, aber hat wegen Unzuſtändigkeit des angerufenen Gerichts die

ob ein Vertrag zu Stande gekommen iſt. Für dieſe Frage Klage abgewieſen, da bei Verpflichtungen, die in einem Unter.

kann die dem römiſchen Redyt entſtammende Regel , welche in laſſen beſtanden , der Erfüllungsort naturgemäß derjenige Ort

der bezogenen 1. 38 § 18 de verb . oblig. 45 , 1 dahin gegeben ſei , an welchem die verbotene Handlung nicht vorgenommen

wird „in stipulationibus cum quaeritur , quid actum sit, werden dürfe, damit aber in Fällen , in welchen die Unterlaffungs

verba contra stipulatorem interpretanda sunt“ ( vergl. pflicht ſich nicht auf beſtimmte Orte beſchränke, fich die Un

Artikel 1162 code civil), und die übrigens jedenfalls nach dem möglichkeit ergebe , überhaupt einen beſtimmten einheitlichen Ort

Bürgerlichen Gefeßbuch eine bindende Rechtsnorm nicht bildet, für die Erfüllung dieſer Vertragspflicht, wie ſolcher § 269 des

ſondern nur inſofern maßgebend ſein könnte , als ſie im einzelnen Bürgerlichen Gefeßbuches vorausſeße, anzunehmen, und daher

Falle dem Grundſaße von Treu und Glauben nach der Aufe auch der 29 der Civilprozeßordnung verſage . Dem hiergegen

faſſung des Rechtslebens gemäß § 157 cit. entſpricht, nicht von erhobenen Reviſionsangriffe kann der Erfolg nicht verſagt werden.

entſcheidender Bedeutung ſein . Vielmehr geht das Oberlandes- Denn der erkennende Senat hat bereits vor Kurzem in der

gericht zutreffend davon aus , daß wenn nach dem Wortlaute gleich gelagerten Sache Otto c. Daiker III 19/1902 ausge

des Briefes der Beklagten vom 17. April 1900 die Friſt- ſprochen , daß die ſubſidiäre gefeßliche Regel des § 269 des

beſtimmung zweifelhaft war und jedenfalls die Auslegung zulieſ , Bürgerlichen Geſetbuches , wonach, wenn ein Ort für die Lei

die Klägerin wolle fich nur für den Fall binden , daß die an . ſtung weder beſtimmt noch aus den Umſtänden zu entnehmen iſt,

1
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die Leiſtung an dem Orte zu erfolgen hat , an welchem der des Verkaufs durch die Eiſenbahnverwaltung den Beweis durch

Schuldner zur Zeit der Entſtehung des Schuldverhältniſſes ein Gutachten der Aelteſten der Kaufmannſchaft zu Berlin an

ſeinen Wohnſit hatte , allgemein auch auf Unterlaſſungen , auch getreten , daß im Kohlenhandel fich ein Handelégebrauch dahin

wenn ſie nicht an einen beſtimmten Ort gebunden ſind, Anwen. gebildet habe, daß der die Abnahme verweigernde Käufer die

dung findet. auf Grund der Verkehrsordnnng von der Eiſenbahnverwaltung

bewirkte Verſteigerung der Sendung gegen fich gelten laffen

13 . müſſe. Die Ablehnung dieſes Beweisantrags als von vorne

Zu § 280 des B. G. B.
herein unerheblich , weil durch örtliche Handelsgebräuche das

Gefeß weder abgeändert noch ergänzt werden könne, kann nicht
Urtheil des Reidsgericht8 I. C. S. i . S. Wippermann

gebilligt werden. Einerſeits fommt in Betracht, daß die Be.
c. Bluhm vom 8. November 1902 , Nr. 124/1902 I.

ſtimmungen der $8 373 des Handelsgeſeßbuche und 383 del

Vorinſtanz: Rammergericht Berlin.
Bürgerlichen Gefeßbuchs über die Förmlichkeiten des für Rechnung

Aufhebung des II. und Aenderung des I. Urtheile. des Käufers gehenden Selbſthülfeverkauft nicht zwingendes Recht

Feſt ſteht, daß in Wirklichkeit ſelbſt zur Zeit der leßten find, vielmehr im Falle des Einverſtändniſſes der Parteien eine

Berufungsverhandlung , am 11. Januar 1902, noch keine Aktien- Abweichung von demſelben zuläſſig iſt, andererſeits, daß auch der

urkunden errichtet worden waren , und daß durch einen General. Verkauf durch die Eiſenbahn auf Grund des § 70 der Verkehrs.§

verſammlungebeſchluß der Aktionäre vom 20. März 1901 die ordnung beſtmöglichſt und nach den beſtehenden Verwaltungs

Aktien im Verhältniß von 5 zu 1 zuſammengelegt worden ſind, beſtimmungen unter Berüdſichtigung der etwa beſtehenden geſet

wonach es , jedenfalls für nicht abſehbare Zeit, gewiß iſt, daß lichen Vorſchriften und , nach vorheriger Bekanntmachung in

folde Aktienurfunden, wie ſie der Beklagte zu liefern verſprochen geeigneten Kreijen, öffentlich gegen Meiſtgebot unter Anfnahme

hat, überhaupt nicht zur Entſtehung gelangen werden . Daraus einer Verhandlung zu bewirken iſt. Zu vergleichen Eger,

folgt , daß der Beklagte ſich zu einer unmöglichen Leiſtung ver- Verkehrsordnung Seite 404.

pflichtet hat und deshalb der gegen ihn erhobene Anſpruch auf Hiernach müßte einem Handelsgebrauch im Kohlenhandel,

Zurückzahlung der empfangenen 5 500 Mart ſowie der Neben- wie derſelbe von dem Kläger behauptet und zum Beweiſe verſtellt

anſpruch auf Zinſen begründet iſt. iſt, jedenfalls die Bedeutung beigemeſſen werden , daß zu erörtern

wäre , ob nicht im einzelnen Falle der Vertrag über die Lieferung

der verkauften Kohlen von den Parteien ſtilljdweigend mit der

14.
Maßgabe abgeſchloſſen wurde, daß eventuell der Handelégebrauch

Zu SS 300, 324, 383 des B. G. B. in Ver- über den Verkauf durch die Eiſenbahn auch für das Verhältniß

der Parteien maßgebend fein follte.

bindung mit § 373 H. G. B.
Aber auch abgeſehen hiervon liegt gegen die Begründung

Urtheil des Reichsgerichts II. C. S. i . S. Blumenthal
des Oberlandesgerichts inſofern ein weſentliches Bedenken vor,

c . Dilendorff vom 25. November 1902 , Nr. 245/1902 II.
als nicht in Betracht gezogen worden iſt, ob nicht der Beklagte

Vorinſtanz : D. L. G. Pojen.
auch ſeinerſeits verpflichtet war, um der Verſdzleuderung durch

Aufhebung und Zurüdverweiſung. den Verkauf vorzubeugen , in geeigneter Weiſe für die Waare

Das Oberlandesgericht hat angenommen , daß der Beklagte anderweitig Sorge zu tragen , und ob nicht in dieſer Hinſicht

bezüglich der ſtreitigen, ihm im Mai und Juni 1900 Seitens ihn als am Drte der Lieferung befindlichen Räufer um des

des Klägers durch die Eiſenbahn nach Berlin zugeſandten Briketts willen das entſcheidende Verſchulden trifft (argumento § 379

im Annahmeverzug geweſen ſei, daß insbeſondere feine vom des Handeløgefeßbuche) , weil er ſich um die Waare überhaupt

Landgericht gebilligte Einwendung , die Briketts hätten ihm nicht nicht gekümmert hat. Das Band 40 Seite 53 der Entſcheidungen

in Berlin , ſondern in Wutiqdorf als Erfüllungsort angeboten abgedruckte Urtheil des Reichsgericht8 entſcheidet keineswegs, daß

werden müſſen, als zutreffend nidt erachtet werden könne. Das- in Fällen der vorliegenden Art es nur darauf ankomme, ob den

ſelbe erachtet gleidwohl den Klageanſpruch auf Zahlung des Verkäufer ein Verſdulden treffe.

Kaufpreiſes , abzüglich des bei der Seitens der Eiſenbahn

verwaltung in Folge der Annahmeverweigerung erfolgten Ver

ſteigerung erzielten Erlöſes , für unbegründet. Der Kläger ſei

troß des Annahmeverzugs des Beklagten , wenn er von dieſem
15 .

Vertragserfüllung verlange , ſeinerſeits zur Lieferung der Waare Zu SS 321, 322, 433 des B. G. B.
verpflichtet geblieben. Durch den von ihm zugelaſſenen , den

Urtheil des Reich &gerid t8 VII. C. S. i . S. von Coelln
geſeblichen Vorſchriften über den Selbſthülfeverkauf (8 373

c. Wolff vom 21. November 1902 , Nr. 282/1902 VII.

Handelsgeſeßbuche, § 383 Bürgerlichen Geſetzbuchs) nicht ent

ſpredjenden Verkauf der Waaren ſeitens der Eiſenbahnverwaltung
Vorinſtanz : D. L. G. Hamm .

habe er ſich ſchuldhafterweiſe in die von ihm demnach gemäß Zurückweiſung der Reviſion.

$ 300 des Bürgerlichen Gefeßbuchs zu vertretende Unmöglichkeit § 380 des Algemeinen Landrecht8 Theil I Titel 5 ſtellt

verſeßt, die Waaren zu liefern ( 324). für das hier allein maßgebende preußiſche Landrecht außer Zweifel ,

Dieſe Ausführungen ſind rechtlich zu beanſtanden . Der daß im gegebenen Falle (wegen Verjdylechterung der Vermögens.

Kläger hatte mit Rückſidit auf die Beſtreitung der Zuläſſigkeit verhältniſſe des Käuſers) dem Verkäufer nur das Recht zuſteht ,

1
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„vom Vertrage ", d. h . vom ganzen Vertrage, nicht bloß von deffelben den Klageanſpruch als Entſchädigungsanſpruch

der einen oder der anderen der urſprünglichen Vertrags . wegen Nichterfüllung des Vertrages im Weſentlichen

beſtimmungen zurückzutreten. Und auch unter dem Geſichts- gerechtfertigt erachtet, indem es Abnahme und Zahlungs ,

punkte des Irrthums kann , wenn es fich, wie beim Kreditkauf, verzug und neben Abnahme- auch Zahlungsweigerung der

um einen weſentlichen Beſtandtheil des Rechtsgeſchäfts handelt, Beklagten als gegeben anſieht und deshalb die im g 326 Abſ. 1

nur deffen Anfechtung als Ganzes in Frage kommen ( Allgemeines Bürgerlichen Gefeßbuchs vorgeſchriebene Friſtſeßung für entbehrlich

Landrecht Theil I Titel 5 88 75 , 83). erachtet. Der Angriff der Reviſionsklägerin geht dahin , das

Der Wortlaut des § 321 giebt an die Hand, daß damit Berufungogericht habe durch die Anwendung des § 326 des

nur ein Zurückhaltungsrecht des Verkäufers geſchaffen werden Bürgerlichen Geſekbuchs einen Rechtsbehelf gewährt, welchen

follte (vergl. audy S8 273, 320 , 322 Bürgerlichen Gefeßbuche ). der Kläger nicht verlangt habe, der vielmehr, wie aus der

Ein folches Recht iſt grundfäßlich nur dazu beſtimmt, als Vornahme der drei Selbſthülfeverkäufe und aus einem Schreiben

dilatoriſches Vertheidigungsmittel zu dienen . vom 17. Mai 1901 hervorgehe, ſein Recht aus dem Annahme.

Die Reviſion verſucht zwar auszuführen , daß dem Verkäufer, verzuge der Beklagten hergeleitet und ſich für die Anwendung

wenn er ſich der Befugniß aus § 321 des Bürgerlichen Gefeß- des § 373 Handelsgeſekbuchs entſchieden habe ; an dieſe Wahl

budys bedienen will, doch das Recht verbleibe , aus § 433 Abſ. 2 ſei das Gericht gebunden . Der Angriff erſcheint nicht gerecht.

des Bürgerlichen Gefeßbuchs auf Zahlung des Kaufpreiſes und fertigt. Der Kläger hat weder in der Klageſdrift noch in den

Abnahme der gekauften Sache zu klagen. Thue er dies , ſo die Klageerweiterungen enthaltenden Schriftfäßen, noch ſonſt im

könne er der Einrede der mangelnden Vorleiſtung nunmehr mit Laufe der Rechtsſtreites erklärt, daß er ſeinen Anſpruch lediglich

dem Rechtsbehelf des § 321 als Replik begegnen. Demgegen- auf den Annahmeverzug der Beklagten und auf den § 373

über iſt zuzugeben, daß der Verkäufer nach § 322 des Bürger- Handelsgeſeßbuchs ſtüße; eine beſtimmte Gefeßesvorſchrift hat

lichen Gefeßbuch nicht genöthigt iſt, ſich bereits in der Klage er zur Begründung ſeines Anſpruchs nicht bezeichnet. In dem

zu der von ihm geſchuldeten Leiſtung - Lieferung der Waare — Schriftſatz über die die Juni -Rate der Brifettlieferung betreffende

zu erbieten . Iſt er zur Vorleiſtung verpflichtet, ſo könnte die zweite Klageerweiterung iſt als Gegenſtand des Klageanſpruchs

Repliť aus § 321 nur durchſchlagen, wenn er von der vertrags- ein wegen Leiſtungsverzuges der Beklagten dem Kläger zu

mäßigen Vorleiſtungspflicht als befreit zu gelten hätte, mit erſeßender Schaden angegeben.erſeßender Schaden angegeben. Aus den Akten, denen ein

anderen Worten : wenn der urſprüngliche Kaufvertrag nunmehr Brief vom 17. Mai 1901 nicht beiliegt, geht auch nicht hervor,

kraft des Geſeßes einen weſentlich andern ,materiellen Inhalt daß der Kläger etwa vor der Erhebung der Klage eine Wahl

empfangen hätte. Dieſe Tragweite fann dem $ 321 nicht ent- zwiſchen den ihm aus dem Annahme und dem Zahlungsverzuge

nommen werden. Allerdings kann der Käufer, wenn in ſeinen der Beklagten zuſtehenden Rechten getroffen und insbeſondere

Vermögensverhältniſſen ſeit Vertragsſchluß eine weſentliche Ver. erklärt hätte, daß er auf Grund des Annah meverzugeß auf

ſchlechterung eingetreten iſt, dem Verkäufer gegenüber nicht mehr Koſten der Beklagten nach § 373 Handelsgeſebuch: die Briketts

auf deſſen vertragsmäßiger Vorleiſtung beſtehen. Der Verkäufer verſteigern werde oder verſteigert habe. Die Thatjache der

kann dem Lieferungsverlangen des Käufers gegenüber durch Verſteigerung an ſich zwingt , obwohl dieſe in den im 373

Bezugnahme auf § 321 die Verzugsfolge abwenden und im Handeløgeſekbuchs vorgeſchriebenen Formen erfolgt iſt, nicht

Prozeſſe erreichen , daß er zur Lieferung der Waare nicht anders mit Nothwendigkeit zu dem Schluſſe, daß die Verſteigerung in

als Zug um Zug gegen Zahlung oder Sicherſtellung des Kauf- Ausübung der aus dem Annahmeverzuge hergeleiteten Rechte

preiſes verurtheilt werden darf ($ 322 Abſ. 1 Bürgerlichen von dem Kläger vorgenommen iſt. Sie kann ebenſowohl in

Gefeßbuchs), aber Verleihung des Verweigerungsrechtes iſt dem Ausübung des aus dem Zahlungsverzuge der Beklagten ent

Verkäufer nicht geſtattet, auch gegen den Willen des Käufers ſpringenden Rechtes auf Schadenserſaß wegen Nichterfüllung

einen weſentlich anderen , für dieſen ſehr viel beſchwerlicheren des Vertrages vorgenommen ſein, was , wie ſich im Verlaufe

Vertragsinhalt als Kläger im Prozeſſe durchzuſeßen. dieſer Ausführungen ergeben wird, zuläſſig war. Wie hiernach

Auch auf Grund $ 119 des Bürgerlichen Gefeßbuchs angenommen werden muß, daß der Kläger an eine bereits

würde Klägerin den Vertrag nur im Ganzen , nicht bloß die getroffene Wahl zur Zeit der Klageerhebung nicht gebunden

ertheilte Kreditzuſage anfechten können. (Bürgerliches Gefeß .(Bürgerliches Gefeß . war, ſo kann nicht bezweifelt werden , daß den erkennenden Ge.

buch § 139.) richten die volle Freiheit der Prüfung zuſtand, ob nach den

gegebenen, insbeſondere den von dem Kläger behaupteten That.

achen der Klageanſpruch gefeßlich begründet ſei. Das Berufungs

16.
gericht war fonach formell befugt, auf den Anſpruch des Klägers

Zu § 326 des B. G. B. in Verbindung mit
den für paſſend erachteten § 326 Bürgerlichen Gefeßbuchs an

zuwenden .

§ 373 H. G. B.
Weiter aber iſt zu prüfen , ob das Berufungsgericht durch

Urtheil des Reidsgerichts II. C. S. i . S. Siegert unrichtige Anwendung den § 326 Bürgerlichen Gefeßbuche

c. Moers vom 24. Oktober 1902 , Nr. 194/1902 II. verlegt hat. Dies iſt zu verneinen . (Wird eingehend begründet.)

Vorinſtanz: D. L. G. Dresden.

Zurückweiſung der Reviſion .

Abweichend vom Landgericht hat das Berufungsgericht den

§ 326 des Bürgerlichen Geſeßbuche angewendet und auf Grund

1
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17 . hier iſt darüber zu entſcheiden , ob eine „ Eigenſchaft“ des

Grundſtücke auch dann zugeſichert iſt, wenn ſich die Erklärung

Zu SS 326, 463, 480 Abſ. 2 des B. G. B.
des Verkäufers auf diejenigen Bedingungen bezieht, welche noch

Urtheil des Reichgericht8 II. 6. S. i . S. Branden .
erfüllt werden müſſen, um dem Grundſtüď die Bebaubarkeit in

ſtein & Co. c. Ganzer & Spiesbach vom 14. November rechtlichem Sinne zu beſchaffen. Dieſe Frage iſt zu verneinen. Die

1902, Nr. 228/1902 II.
Zuficherung, um die ex fidy hier handelt, fol fich auf diejenigen

Vorinſtanz: D.L.G. Naumburg.
Bedingungen beziehen, die noch zu erfüllen ſind, damit den orts .

Zurüdweiſung der Reviſion. ſtatutariſchen Beſtimmungen Genüge geſchehe und das Grundſtück

Das Berufungsgericht erachtet zur Klage die Klägerin in auch in Anſehung ihrer zu einem bebaubaren werde. Damit iſt

erſter Linie nach § 326 , in zweiter Linie nach § 463 des der Kreis der Eigenſchaften des Grundſtücke überſchritten.

Bürgerlichen Gefeßbuche für berechtigt, Schadenerſat wegen Es iſt kein Fehler des Grundſtüď8, wenn beide

Nichtlieferung der zu liefernden Waare zu fordern. Daffelbe Kaufkontrahenten beim Abjchluß des Vertrags angenommen

nimmt unter Gleichſtellung der Lieferung einer werthloſen Sache haben , das Grundſtück werde in der gewöhnlichen Weiſe der

mit Nichtleiſtung an , die Beklagte ſei durch die Lieferung werth . Bebauung zugänglich gemacht werden, näinlich in der Weiſe, daß

loſen Samens in Erfüllungsverzug gekommen und die Klägerin die Stadtgemeinde den Bau der Straße, durch die das Terrain

ſei der Pflicht zu der im § 326 Abſ. 1 des Bürgerlichen Geſek- der Bebauung erfoloſſen werde ſollte, gegen die herkömmliche

buchs vorgeſehenen Beſtimmung einer Friſt zur Bewirkung der und im Ortoſtatut geregelte Inanſpruchnahme der Anlieger über

Leiſtung wegen Mangels eines Intereſſe an der Erfüllung des nehmen würde, fie fich aber in dieſer Annahme täuſchen. Die

Vertrages überhoben geweſen (8 326 Abſ. 2 des Bürgerlichen Parteien haben in ihre Spekulation einen unſicheren Faktor

Gefeßbuchs ), und ſtellt weiter vom Geſichtspunkte der Lieferung eingeſtellt, der hinterher nicht fo ausgeſchlagen iſt, wie ſie

einer fehlerhaften Sache aus feſt, die Klägerin habe das Fehlen erwartet hatten. Auf einen ſolchen Fall bezieht ſich § 459 Abſ. 1

der zugeſicherten Eigenſchaften rechtzeitig gerügt (8 377 des nicyt; er ſpricht von Fehlern, mit denen die Sache ,,behaftet iſt .“

Handelsgeſekbuchs, § 463 des Bürgerlichen Gefeßbuchs). Ferner Von einem Behaftetfein der Sache iſt aber nicht die Rede,

wird feſtgeſtellt, daß der Klägerin durch die ohne ihr Ver- wenn der Fehler in der Spekulation der Parteien liegt.

ſchulden bewirkte Vermiſchung des ihr gelieferten mit dem ihr Läge aber ein Fehler der in $ 459 Abſ. 1 bezeichneten

gehörigen Samen und die dadurch bewirkte Entwerthung des Art hier vor, den der Kläger beim Abſchluß des Kaufvertrages

lepteren ein Schaden verurſacht ſei, und dieſer als ein folcher nidyt gekannt hätte, fo würde dem Berufungerichter auch darin,

angeſehen , der durch Nidhterfüllung des Vertrages herbei- beizutreten ſein , daß dem Kläger der Fehler nur in Folge

geführt worden ſei . Die Rechtsanſichten des Berufungsgerichts grober Fahrläſſigkeit unbekannt geblieben iſt und daß deshalb

über die Anwendbarkeit der $8 326 und 463 des Bürgerlichen der Verkäufer für ihn nicht haftet (8 460 Saß 2 B. G. B.).

Gefeßbuche können nicht gebilligt werden . Wenn auch die Die grobe Fahrläſſigkeit findet der Berufungerichter darin, daß

Lieferung werthloſer Waare der Nichterfüllung gleichſteht, ſo der Kläger fich über die Beſtimmungen des Drtsſtatuts, die er

konnte doch ohne Weiteres , insbeſondere ohne Mahnung Verzug hätte wiſſen müffen und die er mit Leichtigkeit hätte erfahren

nicht eintreten und demgemäß Sdhadenserſat wegen Nicht- können, gar nicht vergewiffert hat . Dieſe Erwägung läßt fich

erfüllung auf Grund des § 326 des Bürgerlichen Gejeßbuchs rechtlich nicht beanſtanden.

nicht verlangt werden . Der § 463 des Bürgerlichen Gefeß

buchs iſt aber deshalb unanwendbar, weil das Raufgeſchäft

nicht eine beſtiminte Sache zum Gegenſtande hat. Gleidiwohl 19.

konnte von der Aufhebung des angefochtenen Urtheils abgeſehen

werden, weil der Shadenserſaßanſpruch der Klägerin auf Grund
Zu SS 812, 818 Abſ. 2 des B. G. B.

der thatſächlichen Feſtſtellungen , insbeſondere des Fehlens der
Urtheil des Reid & gericht VI. 6. S. i . S. Weigl

zugeſicherten Eigenſchaften des gelieferten Samens und der
c. Neuhaus vom 10. November 1902 , Nr. 222/1902 VI.

Rechtzeitigkeit der Mängelrüge, nach § 480 Abſ. 2 a. a . D.
Vorinſtanz : D. L. G. Nürnberg.

gerechtfertigt erſcheint. (Wird näher ausgeführt.) Aufhebung und Zurückverweiſung.

Die Frage, ob die Vorausſeßungen einer ungerechtfertigten

Bereicherung und eines fich hierauf gründenden Anſpruches vor.
18.

handen ſind , iſt lediglich nach den Vorſchriften des Bürgerlichen

Zu $$ 459, 460 des B. G. B.
Gefeßbuches " zu beurtheilen, wie dies aud von Seite des Bes

Urtheit des Reichsgerichte V. C. S. i . S. Reiniſ rufungsgerichte geſchehen iſt .
.

c. Belt vom 15. November 1902 , Nr. 263/1902 V.
Uebereinſtimmung beſteht nun darin , daß auch der Be

Vorinſtanz: D. 2. G. Breslau.
reicherungsanſpruch des Bürgerlichen Gefeßbuches zur Aus

Zurückweiſung der Reviſion. gleidy ung einer zwiſchen dem Benachtheiligten und dem Be

Nach $ 459 Abſ. 2 des Bürgerlichen Geſekbuches haftet reiderten ohne rechtlichen Grund eingetretenen Vermögeng§

der Verkäufer dafür, daß die Sache zur Zeit der llebergabe die verſchiebung dienen ſoll, und daß aud in der Befreiung von

zugeſicherten Eigenſchaften hat. Was unter einer Eigenſchaft einer Schuld eine Bereicherung liegen kann. (Pland , Bürger.

der Sage zu verſtehen ſei , hat das Gejeß nicht näher definirt . liches Geſetzbuch Bd . II S. 573 Note I, S. 575 , S. 579

Einer ſolchen bedarf es auch für den vorliegenden Fall nicht ; Note la , Windſdeid . Kipp , Pehrbuch des Pandektenrechts
1
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VII . Auflage Bd. II § 421 Nr. 1 (Bereicherung ) , Stieve , Der ergiebt ſchon der Wortlaut des § 831 des Bürgerlichen Gefeß

Gegenſtand des Bereicherungsanſpruchs, S. 8. ) bude. Das Gefeß verlangt daher den Entlaſtungsbeweis nach

Soll eine Ausgleichung ſtattfinden, ſo muß ſie auf Grund der Richtung, daß der Geſchäftsherr die im Verkehr erforderliche

einer Vergleichung der früheren Vermögenslage des Benachthei- Sorgfalt auch bei Leitung der Ausführung der Verrichtung

ligten , wie der des Empfängers erfolgen. beobachtet habe , nur bei ſolchen Verrichtungen, die unter Leitung

Beſteht die Bereicherung in der Befreiung von einer des Geſchäftsherrn vorgenommen zu werden pflegen. Zu einer

Schuld , ſo kann der Werth dieſer Bereicherung nur nach dieſer Beaufſichtigung der Dienſtverrichtungen des R. iſt die

Schuld bemeſſen werden . Wo von einer Naturalreſtitution, Bellagte nicht verpflichtet. Eine ſolche Beaufſichtigung wird in

einer „Herausgabe" im eigentlichen Sinne des Wortes nicht die $ 831 in keiner Weiſe gefordert.

Rede ſein kann, tritt an deren Stelle gemäß § 818 Abſ. 2 der Gleichwohl kann es nicht für rechtsirrthüinlich erachtet

Erſaß des Werthes. werden , wenn das Berufungsgericht die Beklagte zu einer

Das Aequivalent, das der Bereicherte zur Ausgleichung Beaufſichtigung der Dienſtverrichtungen des R. für verpflichtet

der Vermögensverſchiebung zu leiſten hat , kann den Werth des erachtet hat. Als Betrieb$unternehmerin liegt der Beklagten

Erlangten nicht überſteigen. ( Vergl. Stiewe a . a . D. S. 34 ff.) die Pflidt ob , die Zufahrtsſtraße zu beleuchten ; ihre Haftung

Beſteht das „ Erlangte “ in der Befreiung von einer Schuld , wegen Vernachläſſigung dieſer Pflicht beſtimmt ſich daher nicht

ſo muß der Werth derſelben in dem Werthe dieſer ſeine Be- ausſchließlich nach den Vorſchriften über die Haftung des

grenzung finden . Geſchäftsherrn für das Thun und laſſen des zur Verrichtung

Beſtellten , ſondern auch nach der Vorſchrift in $ 823 des

20. Bürgerlichen Gefeßbuche. Bei Anwendung des § 823 iſt es

Sache des Klägers , eine ſchuldhafte Verleßung der der Beklagten

Zu SS 823, 831 des B. G. B.
obliegenden Beaufſichtigungspflicht nachzuweiſen.

Urtheil des Reid & geridy to VI. 6. S. i . S. Badide
Der Unternehmer darf, wenn gegen die Auswahl des mit

Lokal. Eiſenbahn A.-G. Sarlsruhe с. Geiger vom-
der Verrichtung Beſtellten keine Bedenken obwalten, davon aus.

20. November 1902 , Nr. 268/1902 VI. gehen , daß dieſer eine ſolche einfache, der Kontrolle durch das

Vorinſtanz: 0. l . G. Karlsruhe. Publikum thatſächlich unterliegende Arbeit pünktlich verrichten

Aufhebung und Zurückverweiſung. werde, ſolange ihm fein beſonderer Anlaß gegeben iſt, an deren

Die betreffende Zufahrtsſtraße gehört zum örtlichen Bereich ordnungsmäßiger Verrichtung zweifeln.

der Bahnanlage, ſteht im Eigenthum der Beklagten und iſt für

den Verkehr des Publikums nach dem Bahnhof beſtimmt. Hat

die Beklagte eine ſolche Straße dem Verkehr zu dem Zwecke 21 .

zugänglich gemacht, damit das Publikum zum Bahnhof gelange,

jo muß ihr auch die Verpflichtung auferlegt werden , den Weg,
Zu den SS 823 und 831 des B. G. B.

wie ihr das auch bei anderen Bahnanlagen obliegt,in verkehrs Urtheil des Reichsgerichts VI. C. S. i. S. Elling ,

ſicherem Zuſtand zu erhalten. Dazu gehört auch die Beleuchtung Hauſen und Gen. c. Bajde vom 6. Oktober 1902,
Nr. 177/1902 VI.

der Straße bei Dunkelheit während der verkehrsüblichen Zeit,

und zwar eine Beleuchtung in der Weiſe, daß auch der Zugang
Vorinſtanz: Rammergericht.

zur Straße erkennbar iſt. Hat der Stationswärter R. der ihm Aufhebung und Zurüdverweiſung.

ertheilten allgemeinen Dienſtanweiſung zuwider die Laterne an Die Klägerin verlangt den Erfaß des Schadens, den fie

dem betreffenden Abend nicht angezündet, ſo haftet die Beklagte am Abend des 10. Februar 1900 durch einen Fall auf dem

für den in Ausführung ſeiner Verrichtung von ihm dem Kläger Bürgerſteige vor einem den Beklagten zu 1 und 2 gehörenden

widerrechtlich zugefügten Schaden gemäß § 831 des Bürgerlichen und von dem Beklagten zu 3 verwalteten Hauſe in der Stoppen .

Gefeßbuche, ſofern ſie nicht den ihr in dieſer Geſebesbeſtimmung ſtraße zu Berlin erlitten hat , indem ſie die Beklagten dafür

nachgelaſſenen Entlaſtungsbeweis erbringen würde. Dieſen verantwortlich macht, daß tro der herrſchenden Glätte vor

Beweis hält es nicht für geführt. jenem Hauſe nicht ordnungsmäßig geſtreut geweſen ſei. In

Den Beweis hat die Beklagte erbracht, wenn ſie nachweiſt, irreviſibler Weiſe ſteht auf Grund der Ausführungen des Bes

daß R. bei ſeiner Anſtellung ein für ſeinen Dienſt geeigneter rufungsgerichte für die Reviſionsinſtanz feſt, daß nach § 88

ordentlicher Mann war, und dieſes Beweisergebniß fann des Berliner Straßenpolizeireglements vom 7. April 1867 die

Mangels beſonderer von dem Kläger anzuführender Umſtände Beklagten zu 1 und 2 , als Hausbefißer, bei eintretender Winter

nicht dadurch erſchüttert werden , daß R. während des Dienſtes glätte zum Beſtreuen des Bürgerſteigeß vor ihrem Hauſe ver

bei der Beklagten fich als unzuverläſſig erwieſen hat, zumal pflichtet waren, daß ſie jedoch dieſer Verpflichtung auch durch

ſchon der Beweis genügt haben würde, daß die Beklagte bei Beſtellung eines mit genügender Sorgfalt ausgewählten Ver

Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt annehmen treters zu dieſem Zwecke nachkommen konnten. In Betreff des

durfte , daß die von ihr ausgewählte Perſon ein geeigneter, Beklagten zu 3 iſt unbeſtritten , daß er von den Beklagten zu

ordentlicher Mann war. 1 und 2 in der fraglichen Beziehung zum Vertreter beſtellt

Eine Pflicht, die Ausführung der Verrichtung zu war und vertragomäßig die Beſorgung dieſer Angelegenheit

leiten , iſt ſelbſtverſtändlich nicht in allen Fällen für denjenigen jenen gegenüber übernommen hatte. Das Berufungsgericht hat

gegeben, der einen anderen zu einer Verrichtung beſtellt. Das die ſolidariſche baftung aller drei Beklagten angenommen .

2
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Die Begründung leidet durchweg unter der Unklarheit, Frau Ki . eine zuverläſſige Vertreterin für die Verrichtung be

vermöge welcher die Haftungen nach § 823 und nach § 831 ſtellt und die nöthige Kontrole geübt hätte. Daß die Ki. eine

des Bürgerlichen Gefeßbuchs nicht genügend auseinander ge- ſolche Vertreterin nicht geweſen, oder daß dem Beklagten zu 3

halten find. auch nur der betreffende Beweis mißlungen ſei , oder daß er es

Die Beklagten zu 1 und 2 können zunächſt nach § 823 an Kontrole habe fehlen laſſen, hat das Rammergericht nicht

des Bürgerlichen Gefeßbuchs in Anſpruch genommen werden, feſtgeſtellt.

vor Allem nach Abſ. 2 , wegen Vernachläſſigung eines Shuß

gefeßeß , folgeweiſe übrigens natürlich auch nach Abſ . 1 , was 22.

aber praktiſch keine ſelbſtſtändige Bedeutung hat. Es iſt möglich,
Zu SS 823 und 836 des B. G. B.

ſogar ſehr naheliegend, daß ſie nach der Auffaſſung, die das
Berufungsgericht von dem Sinne des § 88 jenes Polizei. Urtheil des Reichsgericht& VI. C. S. i. S. Bromm und

reglements hegt , ſich noch nicht ſchlechtweg durch den Nachweis
C. Domänenfiskus vom 30. Oktober 1902,

der Beſtellung eines geeigneten Vertreters erkulpiren können ,
Nr. 208/1902 VI.

ſondern daß je nach den Umſtänden des konkreten Falles von
Vorinſtanz : O. L. G. Marienwerder.

ihnen außerdem ein gewiſſes Maß von Kontrole dieſes Ver- Aufhebung und Zurückverweiſung.

treters verlangt werden kann. Hierüber hat ſich das Kammer- Was das Bürgerliche Geſeßbuch anlangt, ſo iſt die An

gericht nicht deutlich ausgeſprochen, noch dargelegt , daß und in nahme des Oberlandesgerichts, daß ſich aus ihm keinerlei Haftung

welchen Beziehungen es die Beklagten zu 1 und 2 hier an der des Eigenthümers oder Beſißers eines ſtürzenden Baumes für den

danach erforderlichen Kontrole hätten fehlen laffen . Statt deſſen durch deſſen Fall verurſachten Schaden ergäbe, rechtsirrig.

zieht es plößlich den 831 an und ſagt, daß jene Beklagten Allerdings iſt die Anwendung des Abſ. 2 des § 823 hier

den nach demſelben ihnen obliegenden Beweis der von ihnen ausgeſchloſſen, weil es kein Schußgejet giebt , welches dem Eigen

geübten Kontrole nicht erbracht hätten . Aber der $ 831 ver- thümer oder Beſiger eines Andern Gefahr drohenden Baumes

langt dieſen Beweis vom Geſchäftsheren gar nicht, wenn er in dieſer Hinſicht eine Vorjorge beſonders zur Pflicht machte.

auch für die Fälle, wo der Geſchäftsherr die Ausführung der Aber die allgemeine Beſtimmung des Abf. 1 daſelbſt kann hier

Verrichtung zu leiten hat, deren hier aber keiner vorliegt, unter Umſtänden eingreifen. Ein allgemeines Bedenken dagegen ,

jenem den Beweis auferlegt, daß er bei dieſer Leitung die im auf Grund deſſelben eine außervertragliche Schadenserſaßpflicht

Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet habe. eventuell auch für rechtswidrige Unterlaſſungen eintreten zu

Nach § 831 Abſ. 1 des Bürgerlichen Gefeßbuchs können laſſen, wie es von manchen Seiten geltend gemacht iſt, wäre

allerdings die Beklagten zu 1 und 2 ebenfalls haftbar gemacht als berechtigt nicht anzuerkennen.alé berechtigt nicht anzuerkennen . Zwar iſt im Gefeße nicht,

werden, inſofern ſie den Beklagten zu 3 zu der zunächſt ihnen wie es in 704 Abſ. 1 des erſten Entwurfes geſchehen war,

obliegenden Verrichtung des Streuens bei Glätte beſtellt hatten , ausdrücklich hervorgehoben, daß die widerrechtliche Sandlung

ſo lange fie nicht beweiſen, daß fie bei der Auswahl des Be. eben ſo gut in einem Unterlaſſen , wie in einem Thun beſtehen

klagten zu 3 die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet fönne; aber daß grundfäßlich nach dem Sinne des Bürgerlichen

haben , oder daß der Schade auch bei Anwendung dieſer Sorg. Gefeßbuches auch eine Unterlaſſung möglicherweiſe für einen

falt entſtanden ſein würde. Nun meint das Berufungsgericht, Schaden verantwortlich machen kann , ergiebt ſich ſchon eben aus

der Beweis ſorgfältiger Auswahl ſei ihnen mißlungen, weil der dem Abſ. 2 des § 823 , inſofern der Inhalt eines Schußgefeßes

Beklagte zu 3 bereits 62 Jahre alt geweſen , und deswegen in dem Auferlegen einer poſitiven Pflicht beſtehen kann , wo

nicht als ſicher anzunehmen ſei , daß er noch die zur Beſorgung gegen dann durch eine Unterlaffung verſtoßen werden würde.

des Streuens erforderliche Rüſtigkeit gehabt habe. Dieſer Grund , Wenn aber eingewendet worden iſt, daß begrifflich einer bloßen

der übrigens, wenn er zuträfe , die Entſcheidung eben ſowohl Unterlaffung niemals eine Kauſalität in der Anſehung eines

vom Standpunkte des § 823 , wie des § 831 aus rechtfertigen entſtandenen Schadens zugeſchrieben werden könne, ſo iſt da.

würde , iſt nicht geeignet, fie zu halten. Denn da von einem gegen mit Recht don anderweitig darauf hingewieſen worden ,

Bedenken wegen des Alters des Kn. vorher gar 'nicht die Rede daß , wie es auch mit der theoretiſchen Berechtigung jenes Ein

geweſen war, ſo hätte das Berufungsgericht, wenn es dieſen wandes ſtehen möge , jedenfalls das Bürgerliche Gefeßbudy

Punkt für erheblich hielt , nach § 139 Abſ. 1 der Civilprozeß . ihn grundfäßlich nicht anerkennt, wie ſich aus § 1875 Abſ. 1

ordnung die Parteien darauf hinweiſen und eventuell zur Be- ergiebt , wovon den durch eine Unterlaſſung verurſachten

nennung von Beweismitteln über den Grad der Rüſtigkeit Koſten die Rede iſt. Uebrigen beruht der Gegenſatz zwijden

Kn. auffordern müſſen, zumal da es der allgemeinen Lebenss kauſalem Thun und kauſalem Unterlaſſen überhaupt mehr auf

erfahrung keineswegs entſpricht, daß ein Mann von 62 Jahren der Vorſtellung , ale auf dem objektiven Beſtande der Dinge ,

nicht mehr rüſtig genug für die Stellung eines Hausverwalters, inſofern dafür der Ausgangspunkt der Vorſtellung beſtimmend

insbeſondere zur ordnungsmäßigen Bewirkung des Streuens bei iſt.iſt. Im vorliegenden Falle z . B. könnte man das für den

Glätte , zu ſein pflegte. eingetretenen Schaden urſächlidye Handeln eventuell eben ſo gut

Der Beklagte zu 3 würde aus § 823 Abſ. 1 des Büger- in dem fortgeſeßten Beſiße eines allmählich verfallenden Baumes ,

lichen Geſeßbuchs haften, wenn er die den beiden anderen Bez wie in der Unterlaſſung des rechtzeitigen Wegnehmens oder

klagten gegenüber vertrag8mäßig übernommene Pflicht zur Bes Stüßend erblicken .

ſorgung des Streuens vernachläjligt hätte. Er würde aber Es fragt ſich nun aber, ob überhaupt eine Verpflichtung

feinerſeits gleichfalls erkulpirt ſein, wenn er in der Perſon der des Eigenthümers oder Befißers eines Baumes beſteht, Sorgfalt
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anzuwenden , damit der Baum keinem andern Schaden zufüge. Grundfat der Gewerbefreiheit nicht gedeckt. Der erkennende

Dieſe Frage iſt vom Reichsgericht unter analoger Anwendung Senat hat daher keinen Anlaß , von ſeiner in dem Urtheile vom

des im $ 836 des B. G. B. enthaltenden Grundſaßes bejaht. 21. September 1900 bei Entſcheidung einer zwiſchen den gleichen

Parteien anhängigen Streitfache – Rep. II. 158/00 aus,

geſprochenen Anſicht abzugehen, daß § 37 Theil I Titel 6 des

23. Allgemeinen Landrechts auf Falle der hier in Frage ſtehenden

Zu § 826 des B. G. B. (vergl. auch § 37 Theil I Art anwendbar ſei. Rechtlich einwandfrei iſt ferner die Auß.

Titel 6 des Allgemeinen Landrechts).

führung des Berufung8urtheils, daß der Beklagte, deſſen Ver

) halten im Weiteren auf unlauteren , den guten Sitten wider:

Urtheil des Reichsgericht II. C. S. i. S. Schmidt iprechenden Motiven beruhe, dadurch in einer gegen die guten

c. Schmaliſch vom 11. November 1902 , Nr. 222/1902 II.
Sitten verſtoßenden Weiſe den Kläger vorfäßlich ſchädige und

Vorinſtanz: Kammergericht Berlin.
daß darnach der feſtgeſtellte Sachverhalt auch den Thatbeſtand

Zurückweiſung der Reviſion. einer unerlaubten Handlung nach § 826 des Bürgerlichen Gefeß

Wie das Berufungogericht als bewieſen annahm , hat buchs erfüllen würde.

Beklagter die Askania-Platten in ſeinein Geſchäfte gar nicht Das Berufung8gericht nahm ſodann weiter an , daß fowohl

verkaufen wollen , er hat, ebenſo wie er ſie ihres ſchönen Aeußeren nach § 37 Theil I Titel 6 des Allgemeinen Landrechts als auch

wegen in die Schaufenſter geſtellt hat , um Kunden in das nach § 826 des Bürgerlichen Gefeßbuchs eine Klage auf Unter,

Geſchäft zu führen , deren Anpreiſungen nur erlaffen , um das laffung der Fortſeßung des ſchädigenden Handelns in der Zukunft

Publikum zu veranlaffen , in ſein Geſchäft zu kommen, und hat für Fälle der hier in Rede ſtehenden Art zuläſſig ſei. Das

beabfichtigt, dem Publikum , ſobald es ſich auf ſeine Anpreiſungen Preußiſche Landrecht enthält zwar keine ausdrüdliche Vorſchrift

der Askania - Platten bei ihm einfinden werde, von dem Ankaufe darüber, ob die unerlaubte Handlung neben dem Satisfaktions

von Askania -Platten abzurathen und ihm ſeine Triumph - Platten oder Reſtitutionseffekte § 10 Theil I Titel 6 auch den

zu empfehlen . Das Berufungsgericht erachtete durch dieſen als Prohibitionseffekt Anſpruch auf Sicherung gegen Wieder.

bewieſen angenommenen Sachverhalt den Thatbeſtand des § 37 holung der Rechtseingriffe in der Zukunft begründe. Full

Theil I Titel 6 des Allgemeinen Landrechts gegeben ; denn deffen iſt für das gemeine Recht vergl. Thering, Rechtsſchuß

Beklagter habe durch die ſcheinbaren Anpreiſungen der Askania- gegen injuriöſe Rechtsverleßungen, Jahrbücher für Dogmatik ,

Platten den Kläger, welcher den Alleinvertrieb dieſer Gaskocher Bd. 23 S. 267 – eine ſolche Unterlaſſungsklage aus einer

für Berlin hatte, zu ſchädigen beabſichtigt und auch thatſächlich, unerlaubten Handlung , deren Fortſeßung oder Wiederholung in

wie anzunehmen iſt, geſchädigt, da, ſobald Runden auf die An. der Zukunft droht, anzunehmen, und zwar iſt dort – 1. 24

preiſungen des Beklagten hin in deffen Geſchäft kamen, um § 14 D. 9.2 - die Unterlaffungspflicht als ein Theil der

Askania -Platten zu kaufen, fie durch das Zureden des Beklagten vollſtändigen Genugthuung aufzufaffen . Ein folcher

und ſeiner Angeſtellten dazu ſehr leicht gebracht werden mußten, Anſpruch auf Unterlaſſung der Fortſeßung der unerlaubten

andere Gaskocher zu faufen, und da ſonach dem Kläger als Handlung in der Zukunft iſt ferner für das Recht des Code

alleinigen Verkäufer der Askania-Platten die Verkäufe an dieſe civil Entſcheidungen in Civilſachen BD. 25 S. 257 -

Runden entgehen mußten. Aus den gleichen Gründen und da anerkannt, und zwar mit der vom gemeinen Recyte abweichenden

Beklagter aus unlauteren , wider die guten Sitten verſtoßenden Begründung, daß das Gefeß , wenn es auch ausdrücklich nur

Motiven die nicht ernſtlich gemeinten Anpreiſungen erlaffen die Schadenserſabpflicht desjenigen ftatuire, welcher eine

habe, ſei auch der Thatbeſtand des § 826 des Bürgerlichen unerlaubte Handlung vorgenommen hat, nothwendig von dem

Gefeßbuchs gegeben . Saße auégehe, daß derſelbe verpflichtet ſei , eine Handlung , weil

Dieſe Ausführungen ſind geeignet, die Entſcheidung zu mit Unrecht in die Rechtsſphäre eines Anderen eingreifend , zu

tragen. Die Vorſchrift des § 37 Theil I Titel 6 des Allgemeinen unterlaffen . Aus den Vorſchriften des Preußiſchen Landrechts

Landrechts erfordert weder ein konkrete Rechtsverhältniß läßt fich nichts entnehmen , was gegen die Zuläſſigkeit einer

zwiſchen den unmittelbar Betheiligten noch eine unmittelbare ſolchen Unterlaffungsklage insbeſondere in Abweichung von dem

Shädigung durch die Ausübung einer Befugniß; vielmehr iſt gemeinen Rechte verwerthet werden könnte. Nach dem Rechte

die Schaffung eines zur Schädigung geeigneten Zuſtandes durch des Bürgerlichen Gefeßbuchs wird die Zuläſſigkeit dieſer Unter

die Ausübung einer Befugniß jedenfalls dann zureidend, wenn laſſungsklage insbeſondere in den Fällen des § 826 des Bürger

der Urheber dieſen Zuſtand in der Abſicht herbeiführt, um durchlichen Gefeßbuch gleichfalls anerkannt - Entich . des R. G.

deſſen Auðnußung den Gegner zu ſchädigen, und denſelben auch in Civiljachen BD. 48 S. 114 ff., hier S. 119/120 -- und es

mit dem Erfolge der Schädigung wirklich ausnüßt. Es handelt kann dieſe Anſicht vonkann dieſe Anſicht von dem erkennenden Senate lediglich

ſich hier um einen Mißbrauch der Befugniß , Waaren anzu . gebilligt werden .

preiſen , zu dem Zwecke planmäßiger Schädigung des jene Waare Die Begehung der unerlaubten Handlung des Beklagten

ernſtlich verkaufenden Konkurrenten in der Weiſe, daß deffen fällt in die Zeit vor dem 1. Januar 1900, alſo unter die

Kunden, die jene Waare zu kaufen beabſichtigen, durch jene Herrſchaft des alten Rechts. Nach den obigen Ausführungen

nicht ernſtlich gemeinten Anpreiſungen angelockt und zum Ankauf erfüllt dieſelbe jedoch auch nach dem neuen Rechte den That

eines anderen Konkurrenzartikels verleitet werden. Ein ſolcher beſtand einer unerlaubten Handlung , die für Fälle der hier in,

Mißbrauch wird auch durch den von dem Reviſionskläger an- Rede ſtehenden Art gleichfalls eine Unterlaffungsklage zuläßt.

gerufenen, das Verkehrsleben allerdings an fid beherrſchenden Es iſt deshalb eine Erörterung der für den gegebenen Fall

1

2 *
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bedeutungsloſen Frage nicht nothwendig, ob zur Begründung § 1565 Abf. 2 vorliege, in der Weiſe prüft, daß er unterſucht,

einer Unterlaffungsklage, die auf eine unter der Herrſchaft des ob die Thatbeſtandemerkmale der Ruppelei im Sinne des § 180

alten Rechts vorgenommene delittiſche Handlung geſtüßt iſt, ſeit des Strafgeſeßbuchs gegeben ſeien. Daß dieſe beiden Rechts

dem 1. Januar 1900 noch weiter erforderlich ſei, daß der in begriffe von einander verſchieden ſind , bedarf keiner Aus

Rede ſtehende Thatbeſtand auch nach neuem Rechte als unerlaubte führung.

handlung zu beurtheilen iſt und eine Unterlaffungeklage zuläßt, Gleichwohl war der Reviſion der Erfolg zn verſagen. Aus

oder ob der Unterlaſſungeklage ſeit dem 1. Januar 1900 nur den thatſächlichen und ſomit für die Reviſionsinſtanz maß

der Einwand entgegengehalten werden kann , daß nach neuem gebenden Feſtſtellungen des angefochtenen Urtheils ergiebt ſich

Rechte aus dem konkreten Thatbeſtand eine ſolche Unterlaſſungs- unzweideutig , daß der Widerkläger von dein ehebrecheriſchen

klage nicht zugelaſſen ſei und deshalb deren auf das alte Verkehr zwiſchen ſeiner Frau und dem I. K. zwar erfahren hat,

Recht geſtüßtes Begehren nicht mehr zuerkannt werden könne. daß aber zu dieſer bloßen Renntniß irgend ein – ausdrüd

lich oder ſtillſchweigend billigendes Verhalten nicht hinzu .

trat. Die Annahme des Berufungsrichters, daß aus folchem

24. Wiffen allein eine Zuſtimmung im Sinne der angeführten Ges

ſebesſtelle nicht gefolgert werden könne, unterliegt einem recht.
Zu § 831 B. G. B.

lichen Bedenken nicht.

Urtheil des Reichsgerichts VI. C. S. i. S. Hausmann

c. Fieſeler vom 6. November 1902 , Nr. 379/1902 VI.

Vorinſtanz: D. L.G. Göln.
26.

Zurüchweiſung der Reviſion .
Zu § 1567 B. G. B.

Das Berufungsgericht ſtellt feſt, daß der mit der Leitung Urtheil des Reidsgerichte IV. C. S. i. S. R. c. R.

des Meßgerwagenß vom Beklagten beſtellte Meßger M. den yom 20. November 1902 , Nr. 231/1902 IV.

Kläger jhuldhafter Weiſe überfahren hat, und erachtet den Bes Vorinſtanz: D. & . G. Karlørube.

klagten für ſchadenerſabpflichtig, da er den ihm nach § 831 Aufhebung und Zurückverweiſung.

des Bürgerlichen Gefeßbuchs nachgelaffenen Beweis, daß er bei Die Annahme des Landgerichts, daß bei dem Zuſtande

der Auswahl des M. die im Verkehr erforderliche Sorgfalt der Beklagten das Merkmal des Fernbleibens aus böglicher

beobachtet habe, nicht geführt habe. Abſicht zu verneinen ſei , wird vom Berufungøgericht verworfen .

Die Reviſion rügt, daß ein Verſchulden des M. nicht be Diefes führt aus , ſowohl das Gutachten des Medizinalraths

denkenfrei feſtgeſtellt fei; daraus, daß der Kläger auf das Rufen Brauch vom 18. November 1898, wie das Gutachten des

und Peiſchenknallen ſich nicht umgedreht und die von ihm ein- Arztes Dr. Weber vom 16. Oktober 1901 ergeben , daß die

geſchlagene Richtung beibehalten habe , folge noch nicht, daß er Beklagte, die geiſtig geſund und von ungeſchwächter Intelligenz

das Rufen und Knallen überhört habe. Mit der VerneinungMit der Verneinung ſei , habe erkennen können , daß fie ihre Pflichten gegen den

eines Verſchuldeng des M. entfalle aber auch die Schadens - Kläger verleße, und aus dem leßteren Gutachten gehe auch

erfaßpflicht des Beklagten . Dieſe Anſicht iſt unzutreffend; denn , hervor, daß die Beklagte phyfijd im Stande ſei , fich zur

wie vom erkennenden Senat wiederholt ausgeſprochen worden , Kläger zu begeben . Daraus, daß fie es gleichwohl nicht thue ,

kommt es für die Anwendung des § 831 des Bürgerlichen müſſe geſchloſſen werden , daß ſie es aus böslicher Abſicht nicht

Gefeßbuchs auf ein Verſchulden des Angeſtellten nicht an , es thue. Hierbei wird aber außer Acht gelaſſen, daß die Beklagte

genügt, daß der Schaden widerrechtlich herbeigeführt worden iſt. nach dem Gutachten des Dr. Weber, das das Berufungsgericht

jelbſt wörtlich wiedergiebt und von dein es bei der Beurtheilung

der Sache ausgeht, „nahezu willens- und energielog " iſt. Unter

25. dieſen Umſtänden fann aus der bei der Beklagten vorhandenen

Erkenntniß , zurückkehren zu ſollen , und der phyſiſchen
Zu § 1565 Abſ. 2 des B. G. B.

Möglichkeit, die Rückfehr auszuführen, noch nicht gefolgert

Urtheil des Reich ogerichts IV. C. S. i . S. G. c. G.
werden, daß das Unterbleiben der Rüdfehr auf dem Willen

poin 10. November 1902 , Nr. 346/1902 IV.
beruhe, fernzubleiben. Auf dieſen böſen Willen kommt es aber

Vorinſta nz : O. L. G. München .
an. Die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Beklagte

Zurüdweiſung der Reviſion. aus böfem Willen ein Jahr lang dem Urtheil nidit folge

Die Klägerin hat während der leßten drei Jahre vor der geleiſtet habe , und die auf Grund des Ausſpruchs des Gut..

Erhebung der Klage und noch während des Prozeffes wiederholt achters getroffene Feſtſtellung, daß die Beklagte nahezu willen los,

mit 3. K. die Che gebrochen. Sie ſtellt dies auch nicht mehr ſei, widerſprechen fich. Wenn auch nicht jeder Zuſtand von

in Abrede, ſondern macht geltend, ihr Ehemann , der Wider- Willensch wäde die Annahme einer böslichen Abſicht aus .

kläger , habe dieſem ehebrecheriſchen Verhältniffe zugeſtimmt ſchließt, ſo muß doch in einem Falle, in dem nahezu Willen :

( § 1565 Abſ. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuchs) . Das Berufungs- loſigkeit vorliegt, zum mindeſten näher geprüft und dargelegt

gericht aber nimmt an , daß Beweiſe hiefür nicht erbracht ſeien . werden, ob und inwiefern der Beklagten die Nichtrůdkehr zu

Für richtig kann allerdings nicht erachtet werden , daß der ihrem Manne als bösliche Abſicht im Sinne des § 1567 des

Berufungsrichter die Frage, ob eine Zuſtimmung im Sinne des Bürgerlichen Geſeßbuchs zur Laſt gelegt werden kann .
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Beilage 2 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N : 3 und 4 vom 28. Januar 1903.

Urtheile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

-

27. allerdings , da alsdann eine rechtswirkſame Abſchichtung über

Zu Art. 32, 42 des Einf. Gef. zum B. G. B. Haupt nichterfolgt wäre, der Pflichttheilsanſpruch der Klägerinnen

nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch zu beurtheilen und er danady

$ 254 des B. G. B.
$ 2303 –, da ein Grund für die Entziehung ſonſt nicht

Urtheil des Reichsgericht&VI. C.S.i . S. Große Berliner vorliegt, begründet ſein. Indeſſen mit Recht hat das Berufungs.
,

Straßenbahu A.-G. c. Triebiß vom 24. November 1902 , gericht angenommen, daß , in Ermangelung abweichender Vor

Nr. 243/1902 VI.
jdriften , der Auseinanderſeßungsvertrag vom 12. Dezember 1871

Vorinſtanz : Rammergericht Berlin.
einer beſonderen Form , d. h. einer anderen als der gewöhnlichen

Aufhebung und Zurückverweiſung. landrechtlichen Vertragsform , nicht bedurfte. Denn mit der

§ 254 Abſ. 1 des Bürgerlichen Gefeßbuchs gilt auch für darin vereinbarten Schichtung iſt gefeßlich die Todtheilung

den Rechtsfreis des Reichshaftpflichtgefeßes , Beilage zur für die abgeſchichteten Kinder verknüpft; es liegt daher auch

Juriſtiſchen Wochenſchrift S. 141. – Die Neuredaktion einer kein Erbverzichtsvertrag im Sinne der $8 649 flg. des Ad

Anzahl von Reichsgefeßen im Einführungegeſeß zum Bürgerlichen gemeinen Landrechts Theil I Titel 12 vor, ſo daß auch die für

Gejepbudy, darunter auch die im Artikel 42 vorgenommene des Erbverträge vorgeſehene Teſtamentsform -- $$ 621 fig., 82 flg.

Reichshaftpflichtgeſekes, hat den ausgeſprochenen Zweck, die Vor- a . a . D. – nicht erforderlich war und ſich ſomit die Zuziehung

ſchriften dieſer Gefeße mit dem Bürgerlichen Geſepbud , in Ein . eines Protokollführers zu der gerichtlichen Verhandlung vom

klang zu bringen (Motive zum 1. Entwurf des Einführung8 . 12. Dezember 1871 erübrigte.

gejebes S. 136) , fodaß nunmehr das neue Recht des Bürgerlichen Da der Vater der Klägerinnen erſt am 17. Juni 1900,

Gefeßbuchs zuſammen mit dem in Artikel 32 des Einführungo. alſó nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuche ,

geſeßes aufrecht erhaltenen bisherigen Reichårecht als eine geſtorben und danach - $ 2303 -, wie ſchon hervorgehoben ,

einheitliche Kodifikation fich darſtellt. Daraus ergiebt ſich aber, an ſich das von den Klägerinnen geltend gemachte Pflichttheils.

daß die allgemeinen Vorſchriften des Bürgerlichen Gejeßbuchs recht an dem väterlichen Nachlaffe begründet iſt, ſo hängt die

ſowohl im erſten Buche wie iin erſten Abſchnitte des zweiten Entſcheidung des Rechtsſtreits weiter davon ab , ob die Ein

Budzes auch die in den Einzelgeſegen geregelten Rechtsmaterien wendung der Beklagten durchgreift, daß die in dem Aus.

erfaffen , ſoweit nicht der beſondere Zweck und gefeßgeberijche einanderſeßungsvertrage vom 12. Dezember 1871 enthaltene

Gedanke der legteren dem entgegenſteht uud daß dieſe Anwendbarkeit Todtheilung auch dem neuen Recht gegenüber rechtswirkjam

des Bürgerlichen Geſeßbuchs ſich nicht auf die Fälle beſchränkt, geblieben und ſomit ein Pflichttheildredyt der Klägerinnen wie

in denen ausdrücklich in den Sondergeſeßen auf die Beſtimmungen nach dem bisherigen, ſo auch gegenüber dem neuen Recht aus .

des Bürgerlichen Gefeßbudhe verwieſen wird . Wie das Berufungo geſchloſſen ſei. Daß nach Lübiſchem Recht, bei beerbter d. h.

gericht im vorliegenden Falle für den Rechtsbegriff der Fahr nicht finderlojer Che , die Schichtung der Kinder ſeitens des

läſſigkeit zutreffend auf 8 276 des Bürgerlichen Gefeßbuchs fide überlebenden Ehegatten von dem Vermögen der fortgeſeßten

bezogen hat, iſt auch die Anwendung des § 254 in ſeinem Gütergemeinſchaft die Wirkungen der Todtheilung und ſomit

Abſ.1 unbedenklich. auch den Verluſt des Pflichttheilbrechts an dem Nachlaſje des

fdichtenden Elterutheils für die abgeſchichteten Kinder zur Folge

28. hat - darüber herrſcht unter den Parteien kein Streit und

Zu Art. 200 des Einf. Gef. zum B. G. B. wird auch von dem Berufungsgericht, in Uebereinſtimmung mit

$ 2303 des B. G. B. Preuß. Allg. Landrecht Preußiſchen Ober- Tribunals ( vergl.Urtheil vom 13. März 1857
dem Landgericht , angenommen. Dieſe, der Rechtſprechung des

SS 82, 621 , 649 Thl. I Tit. 12.
und 5. Februar 1858 – Entſcheidungen Bd. 35 S. 115 und

Urtheil des Reichsgericht8 IV. C. S. i. S. Mach und Bd. 37 S. 237) entſprechende , auf den Grundjäßen des

Gen. c. Küſter und Gen. vom 27. November 1902 , Lübijden Rechte rückſichtlich der Rechte, die einerſeits dem über .

Nr. 241/1902 IV. lebenden Ehegatten , andererſeits den Kindern an dem beim

Vorinſtanz: D. 2. G. Stettin .
Tode des zuerſt verſtorbenen Elterntheils vorhanden geweſenen

Zurückweiſung der Neviſion. Samtgut und rückſichtlich der Auseinanderſeßung hiervon zu.

Würde die Auseinanderſeßungsverhandlung vom 12. De- ſtehen , hergeleitete Auffaſſung des Berufungsgerichte iſt bei der

zember 1871 wegen Nichtzuziehung eines Protokollführers der Srreviſibilität des Lübijchen Rechte (vergl. Urtheil des Reichs.

Formngültigkeit ermangeln, wie geltend gemacht wird, ſo würde gerichts vom 26. Oktober 1883 Gruchot's Beiträge Bd. 28

3
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1

S. 260 –) der Nachprüfung in der Reviſionsinſtanz entzogen. des Güterſtandes anzuſehen iſt. Die dieſer Annahme zu Grunde

Hiernach iſt es, angeſichts des Art. 213 Einführungsgeſeßes liegenden rechtlichen Ausführungen laffen eine rechtsirrthümlige

zum Bürgerlichen Geſeßbuch, auch zutreffend, daß den nach Auffaſſung des Begriffs der erbrechtlichen Wirkungen des ebe.

Lübiſchem Recht abgeſchichteten Kindern ein Pflichttheilsrecht in lichen Güterſtandes im Sinne der Beſtimmung in Art. 200

Anſehung des Nachlaſſes des Sdichtgebers jedenfalls dann nicht Abſ. 1 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch

zuſteht, wenn dieſer vor dem 1. Januar 1900 verſtorben iſt. nicht erkennen .nicht erkennen . Es gilt dies insbeſondere auch von der Gr.

Das Berufungsgericht iſt aber der Meinung, daß die wägung , daß der Verluſt des Pflichttheilsrechtes allerdings für

Wirkungen einer unter der Herrſchaft des Lübiſchen Rechte vor. die abgeſchichteten Kinder unmittelbar als Folge der Ab.

genommenen Schiftung unverändert ſo , wie ſie dieſes Recht findung eintrete , daß ſie mittelbar aber in der That eine

beſtimmte, auch dann in Kraft bleiben , wenn der Schichtgeber Wirkung der lübijdrechtlichen Gütergemeinſchaft ſei , da der

nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuchs geſtorben überlebende Ehegatte die Abſchichtung jederzeit zufordern

iſt. Das Berufungogericht giebt für ſeine Auffaſſung zwei berechtigt ſei und die Abſchichtung nach dem Lübiſchen Recht

felbſtſtändige Entſcheidungsgründe. Der erſte ſtüßt ſich auf den ſtets, möge ſie von dem überlebenden Ehegatten oder von den

Inhalt des Art. 200 Abſ. 1 Saß 1 und 2 des Einführungs- Kindern verlangt ſein , die geſchilderten Wirkungen habe. Es

geſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch : „Für den Güterſtand wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß nach Lübiſchem Recht

einer zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gefeßbuche bei beerbter Ehe daß dem Kinde als Erben des erſtverſterbenden

beſtehenden Ehe bleiben die bisherigen Gefeße maßgebend. Elterntheils an dem Samtgute der fortgeſeßten Gütergemein .

Dies gilt insbeſondere auch von den Vorſchriften über die erb . daft erwachſende Recht behaftet iſt mit dem Rechtsnachtheil,

rechtlichen Wirkungen der Güterſtandes ..." Nach ihrem daß das Kind im Fall ſeiner jederzeit zuläſſigen Abſchichtung

Wortlaute bezieht ſich die Beſtimmung allerdings nur auf die feitens des überlebenden Elterntheils von dieſem Samtgut

bei dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuchs beſtehen . ohne weiteres kraft Gefeßes des Pflichttheilsrechts an dem

den Ehen ; indeffen ſie iſt der Ausfluß des allgemeinen Grund. Nachlaffe des ſchichtenden Elterntheils verluſtig geht. Dieſe

faßeb , daß bei den vor dieſem Zeitpunkte geſchloſſenen Ehen Rechtsfolge der Abſchichtung betrifft allerdings, worauf in der

die bisherigen Gefeße rüdſichtlich aller, namentlich auch der Begründung des Entwurfs zum Preußiſchen Ausführungsgeſe

erbrechtlichen, Wirkungen des Güterſtandes maßgebend bleiben zum Bürgerlichen Gefeßbuch das entſcheidende Gewicht gelegt

follen , und daß dieſer Grundjat , wenn die Ehe bereits vorher wird, die Geſtaltung der Beerbung des überlebenden Eltern

wieder gelöſt iſt, erſt recht Anwendung finden muß (vergl. theils ; indeffen damit iſt doch in keiner Weiſe aubgeſchloſſen,

Pland , Bürgerliches Gefeßbuch nebſt Einführungsgeſetzu daß eine ſolche erbrechtliche Wirkung fich als Wirkung des

Art. 200 unter II 2.) . Demnach ſind die Wirkungen einer Güterſtandes der Ehe der Eltern des abgeſchichteten Kindes

unter der Herrſchaft des Lübiſchen Rechts erfolgten Abſchichtung darſtellt. Hiernach fällt dem Berufungsgericht die ihm von der

auch bei Erbfallen, die erſt nach dem 1. Januar 1900 ein . Reviſion vorgeworfene rechtsirrige Anwendung des Art. 200

getreten find, nach dem Lübijgen Recht zu beurtheilen, wenn Abſ. 1 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch

und ſoweit ſie als erbrechtliche Wirkungen des Güterſtandes nicht zur Laſt, und iin übrigen iſt, bei der fdon hervor

anzuſehen find. Ob erbrechtliche Wirkungen ſich als Wirkungen gehobenen rreviſibilitat des Lübiſchen Rechts, die Annahme des

eines ehelichen Güterſtandes darſtellen , läßt ſich zunächſt nur an Berufung& gerichts, daß nach Lübiſchem Recht der mit der

der Hand des einzelnen Güterrechts beurtheilen (vergl. Motive Schichtung verknüpfte Verluſt des Pflichttheilsrechts des ab .

zu dem Entwurfe eines Einführungegeſebeb zum Bürgerlichen geſchichteten Kindes an dem Nachlaffe des ſchichtenden Eltern

Gefeßbuch Erſte Leſung zu Art. 119 S. 286) ; die theils als erbrechtliche Wirkung des ehelichen Güterſtandes der

Anwendbarkeit des Art. 200 Abſ. 1 des Einführungsgeſebes Eltern des Kindes anzuſehen iſt, der Nachprüfung in der

zum Bürgerlichen Gefeßbuch hat aber zur weiteren Vorauß. Reviſionsinſtanz entzogen.

feßung, daß jene Wirkungen auch im Sinne dieſer Geſebes , Bei der hiernach auch nach dem Intrafttreten des

vorſchrift fich als erbrechtliche Wirkungen des Güterſtandes dar. Bürgerlichen Gefeßbuchs unbejdränkt fortwirkenden Auseinander

ſtellen . Hiervon geht auch das Berufungsgericht aus und feßungsverhandlung vom 12. Dezember 1871 , durch welche die

nimmt , unter Aufrechterhaltung ſeiner dieſelbe Rechtsfrage Klägerinnen von dem Samtgut der Gütergemeinſchaft ihrer Eltern

betreffenden Ausführungen in der in der „ Rechtſprechung der vollſtändig abgeſdichtet und damit auch des Pflichttheilsrechts an

Oberlandesgerichte“ Bd. 4 S. 136 veröffentlichten Urtheile vom dem Nachlaſſe ihres Vaters verluſtig gegangen ſind, iſt die auf Feſt.

7. Dezember 1901 , jedoch im bewußten Gegenſaß zu der in ſtellung eines ſolchen Pflidittheilbrechts gerichtete Klage unbegründet.

den Materialien zum Preußiſchen Ausführungøgeſeße zuin

Bürgerlichen Gefeßbuch vertretenen Auffaſſung (vergl. Begründung

S. 109 , Bericht der XV. Sommiſſion des Abgeordnetenhauſes

S. 55 und der verſtärkten (IV.) Kommiſſion des Herrenhauſes
Zu SS 119, 142 des B. G. B.

S. 18), an, daß nach Lübiſchem Recht, deſſen güterrechtliche Urtheil des Reidogerichte II. C. S. i. S. von Geldern

Grundſäße näher dargelegt werden , die mit der Abſchichtung
c. Brauwer vom 18. November 1902 , Nr. 269/1902 II.

der Kinder aus einer gütergemeinſchaftlichen Ehe als Rechtsfolge
Vorinſtanz : D. L.G. Þamm.

verknüpfte, den Verluſt des Pflichttheilsrechte für die ab . Zurüďweifung der Reviſion .

geſchichteten Kinder an dem Nachlaſſe des abgedichteten Eltern . Das berlandesgericht nimmt an , daß der Beklagte den

theild in ſich ſchließende Todtheilung als erbrechtliche Wirkung der Lieferung zu Grunde liegenden Kaufvertrag rechtswirkſam

29.



15

wegen Irrthums gemäß § 119 des Bürgerlichen Gefeßbuche 1900 die Zuficherung einer beſtimmten Größe wirklich enthält

angefochten habe, derſelbe daher nach § 142 daſelbſt als von wie der Vorderrichter unterſtellt.

vornherein nichtig zu erachten ſei . Die Anwendung des § 433 des Bürgerlichen Gefeßbuche

Dieſer Irrthum wird darin gefunden, daß der Beklagte bei unterſteht der in § 242 des Bürgerlichen Gefeßbuch für alle

Abſchluß des Vertrages nicht gewußt habe, daß das fragliche Verträge gegebenen Auslegungsregel, daß die Leiſtung ſo, aller
Pulver ein Geheimmittel ſei, und daß daſſelbe nach einer dings auch nur ſo zu bewirken iſt, wie Treu und Glauben mit

Polizeiverordnung nicht öffentlich angekündigt, angeprieſen oder Rüdricht auf die Verkehrsfitte es erfordern. Treu und Glauben

feilgehalten werden dürfe. Die Ausführungen, daß der daffelbe geſtatten aber dem Käufer eines Grundſtücks die Verweigerung

betreffende Irrthum als ein weſentlicher im Sinne des § 119 der Abnahme deffelben wegen eines Mangels an der vectrags

Abſ. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuche erachtet werden müſſe, er. mäßigen Größe nur, wenn wie bei der Wandelung die Größen.

ſcheinen materiellrechtlich überall als zutreffend. differenz ſo erheblich iſt, daß das Intereſſe an dem Erwerbe

des Grundſtücks fehlt. ( Wird näher begründet.)
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Zu SS 242, 433 Abſ. 2 des B. G. B.

Urtheil des Reichogerichte V. C. S. i. S. Dobriner Zu § 264 des B. G. B. verbunden mit SS 887

und Gen. c. Handidub vom 22. November 1902, 894 der C. B. D.

Nr. 277/1902 V. Urtheil des Reichsgerichts V. C. S. i. S. Przybylski

Vorinſtanz: D.L.S. Pojen. c. Wo8zniat und Gen. vom 26. November 1902 .

Zurüdweiſung der Reviſion .
Nr. 283/1902 V.

Die Wandelung wegen einer Differenz in der zugeſicherten
Vorinſtanz: D. 2. G. Pofen.

Größe eines gekauften Grundſtüds beruht, wie die Stellung Aufhebung und Zurückverweiſung.

der fie regelnden Vorſchriften in dem Abſchnitte über Gewähr. Nach § 264 Bürgerliches Gefeßbuch hat der Schuldner

leiſtung wegen Mängel der Sache beweiſt, auf der Gewähr. Bei einer Verurtheilung zu alternativen, von ſeiner Wahl ab.

leiſtungspflicht des Verkäufers; fie hat daher wie alle Gewähr. Hängigen Leiſtungen das Wahlrecht bis zum Beginn der Zwangs.

Leiſtungsanſprüche des Käufers ihre geſebliche Grundlage in der vollſtreckung. Leştere fann der Gläubiger, ſolange der Shuldner

chon erfolgten Uebergabe des Grundſtücks an den Käufer, der nicht gewählt hat, jederzeit und ohne daß er zuvor den Schuldner

für eine nicht vertragemäßige Beſchaffenheit des ihm verkauften zur Ausübung des Wahlrecht aufzufordern braucht, nach

und übergebenen Grundſtücks Gewähr geleiſtet haben will. Daß eigener Wahl auf die eine oder auf die andere Leiſtung richten.

das Bürgerliche Gefeßbuch in Uebereinſtimmung mit dem Preu: Geſchieht dies , ſo beſteht vom „Beginn“ der Zwangsvolſtreckung

Bijden Allgemeinen Landrecht (vergl . Entſcheidungen des Ober- ab das Wahlrecht des Schuldner8 nur noch in der Weiſe weiter,

tribunals Bd. 11 S. 190) die Gewährleiſtungsanſprüche auf daß , wenn er abweichend vom Gläubiger wählen will, blog wörtliche

die Geltendmachung von Mängeln übergebener Grundſtüđe Erklärung der Wahl nicht mehr genügt , ſondern thatſädliche Be

bejdränkt hat , ergiebt neben dem angeführten inneren Grunde wirkung der gewählten Leiſtung an den Gläubiger hinzutreten muß.

ſowohl die Begrenzung der Haftung für einen Mangel auf den Wenn der Schuldner alternativ zur Abgabe einer Willens.

Zeitpunkt des Gefahrüberganges wie auch der Verjährunge. erklärung und zu einer Leiſtung verurtheilt iſt und die Wahl

beginn dieſer Anſprüche mit dem Zeitpunkte der Grundſtücks. von ihm abhängt, kommt § 894 (779 a. F.) Civilprozeßordnung,

übergabe (Bürgerliches Gefeßbuch § 477). Daraus folgt die der ein Zwang @vollſtreckungdverfahren überhaupt entbehrlich macht,

Unanwendbarkeit der Vorſdriften des Bürgerlichen Gefeßbuche nicht zur Anwendung, ſondern muß ein ſolches Verfahren in der

über die Wandelung auf das Recht des Käufers zur Erfüllunge. Weiſe ſtattfinden, daß auf Grund des § 887 (773 a . F.) Civil.

verweigerung auf Grund des § 433 Abj. 2 des Bürgerlichen prozeßordnung der Gläubiger die dort vorgeſehene Ermächtigung

Gefeßbuche. In dem vorliegenden Falle ſteht nur dieſes Recht erwirkt. An dieſer Auffaffung, deren Grundlage durch die mit

in Frage, da die Abnahme des Klägeriſchen Grundſtücke ſeitens dem 1. Januar 1900 in Kraft getretene neue Grundbuchgefeß.

der Beklagten nicht erfolgt iſt. Die Entſcheidung darüber, ob gebung keine Uenderung erfahren hat, war feſtzuhalten.

der Berufungørichter die Erfüllungsverweigerung der Beklagten

mit Recht für begründet erachtet hat, hängt nun davon ab , ob

der § 433 Abſ. 2 cit. dahin auszulegen ſei, daß der Käufer
32.

eines Grundſtücs wegen jeder, auch der geringſten Größen. Zu § 269 des B. G. B. verbunden mit § 29
differenz deſſen Abnahme verweigern kann , oder dahin , daß er

bei einer nicht erheblichen Differenz nur das Recht auf eine
der C. P. O.

angemeffene Minderung des Kaufpreiſes gegen Uebergabe des
Urtheil des Reichsgericht8 II. C. S. i . S. Reefing

Grundſtücke hat. Ob in dem Kaufvertrag eine beſtimmte
c. Enke vom 28. November 1902 , Nr. 257/1902 II.

Größe des Grundſtüds zugeſichert iſt oder nicht, iſt gleichgiltig,
Vorinſtanz: Rammergericht Berlin.

weil der § 433 cit. zwiſchen dieſen Fällen nicht unterſcheidet; Aufhebung und Zurücverweiſung.

es fann daher auch dahingeſtellt bleiben, ob die Angabe über Das Berufungogericht geht zutreffend davon aus , daß wenn

die Grundſtücksgröße in dem Vertrage der Parteien vom 4. Mai eine abweichende Vereinbarung nicht getroffen wäre , Vlotho in了。

f 3 *
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.

Weſtfalen als der Ort der gewerblichen Niederlaſſung des Be. 33.

klagten für die Kaufpreiszahlung deffelben gemäß § 269 des
Zu SS 273 ff., 320 ff., 387 ff. des B. G. B.

Bürgerlichen Gefeßbuchs der geſeßlidye Erfüllungsort und des
halb gemäß § 29 der Civilprozeßordnung für die Zuſtändigkeit Urtheil des Reichsgerichts VI. C. S. i. S. Frohberg

des Gerichts maßgebend fein würde , erachtet aber eine Verein
c. Wendt vom 11. Dezember 1902,

barung über Cottbus als Erfüllungsort für ſtillſchweigend zu
Nr. 269/1902 VI.

Stande gekommen. Es nimmt nämlich an , der Kläger habe,
Vorinſtanz : D.9.8 . Dresden.

indem er den Vermert „ zahlbar Cottbus " ſeinen Rechnungen Aufhebung und Zurücverweiſung aus einem anderen ,

aufdrucken ließ, die Abſicht gehabt und zum Ausdruck gebracht, prozeſſualen Grunde).

für alle ſeine Verkäufe in der Regel Cottbus als Erfüllungsort Der Kläger braucht ſich nicht darauf zu beziehen, daß er

auszubedingen , und der Beklagte habe aus den mit dieſem Ver- die ihm obliegende Leiſtung bewirkt habe, er kann abwarten,

merk verſehenen 4 Rechnungen, welche er vor der hier in Rede bis der Beklagte die Nichtleiſtung geltend macht ; der Beklagte

ſtehenden leßten Waarenbeſtellung für frühere Lieferungen zu . kann die geſchuldete Leiſtung verweigern , die Geltend .

geſandt erhalten, jene Abſicht des Klägers erkennen müſſen und machung dieſes Rechte hat die Wirkung , daß er nur zur Er

bei der lebten Beſtellung, falls er die Bedingung hinſichtlich des füllung Zug um Zug zu verurtheilen iſt. Mithin liegt die

Erfüllungsortes Cottbus nicht annehmen wollte, nach den Ausübung des Zurückbehaltungsrechts nicht ſchon in der Stellung

Grundjäßen von Treu und Glauben dies erklären müſſen. Das des Antrags auf Klagabweiſung; es handelt ſich vielmehr um

Kammergericht ſtüßt demnach ſeine Entſcheidung darauf, daß bei eine verzögerliche Einrede, die vorgebracht werden muß, wenn

der hier in Betracht kommenden Waaren beſtellung ein ſtill. das ihr zu Grunde liegende Recht berückſichtigt werden ſoll.

ſch w eigendes Einverſtändniß der Parteien über Cottbus als Auch die Anſicht, daß die Vorſdütung einer Aufrechnungs

Erfüllungsort beſtanden habe. Dieje Annahme iſt aus einen einrede die eventuelle Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts

doppelten Grunde rechtlich unhaltbar. Einmal genügte als enthalte, iſt unzutreffend. Wer aufrechnet, will auf Koſten

Grundlage für dieſelbe nicht die Feſtſtellung, daß der Beklagte eines eigenen Anſprudys nicht leiſten , will alſo überhaupt nicht

die Abſicht des Klägers, Cottbus als Erfüllungsort auszu . leiſten ; wer zurückbehält, will leiſten, aber nur dann , wenn

bedingen, habe erkennen müſſen , es bedurfte vielmehr der auch der Gegner leiſtet, er will alſo zur Zeit nicht leiſten .

Prüfung und Entſcheidung der Frage, ob der Beklagte die Abſicht Daraus ergiebt ſid), daß das Zurückbehaltungsrecht gegenüber

des Klägers wirklich erkannt hat. Denn nur in dem Falle, dein Redyt zur Aufrechnung nicht das mindere, ſondern überhaupt

daß er ſie erkannt hat, konnte weiter in Frage kommen, ob er ein ganz anderes Recht iſt.

nach den Grundfäßen von Treu und Glauben verpflichtet war,

ſeinen abweichenden Willen und zu thun, und konnten aus

feinem Schweigen zu ſeinem Nachtheil Sdlüſſe gezogen werden . 34.

Sodann durfte aber dem auf den Rechnungen des Klägers auf

gedruckten Vermerke „ zahlbar Cottbug" überhaupt eine rechtliche Zu SS 611-613, 620, 673, 675, 708, 718 , 722“

Bedeutung für eine ſtilljdyweigende Vereinbarung über den Er. des B. G. B. SS 59, 66, 88 des H. G. B.

füllungeort nicht beigelegt werden . Nach der ſtändigen Recht.
Urtheil des Reichsgerichts III. C. S. i. S. Ziejak

ſprechung des Reichsgerichte, insbeſondere auch des erkennenden
c. Hoyermann vom 9. Dezember 1902,

Senats (Vergl. das Urtheil vom 10. Juli 1902 , Rep. 126 II
Nr. 278/1902 III.

1902) iſt der einſeitige Vermerk auf den über gelieferte Waaren
Vorinſtanz : D. 2. G. Marienwerder.

ausgeſtellten Rechnungen, durch den ein anderer Erfüllungsort

als der geſeßliche bezeichnet wird , in jedem Falle rechtlich uns Zurückweiſung der Reviſion .

erheblich und insbeſondere ungeeignet, darauf ein ſtillſchweigendes Es ſteht feſt, daß der Kläger durch Vertrag die Leitung

Einverſtändniß des Käufers zu gründen. Hinſichtlich des Ge- feines in T. erridyteten Cigarrengeſchäfts dem Beklagten übertragen

ſchäftes, auf welches ſich die Redinung bezieht , gilt inangels einer und zu Anfang des Jahres 1902 ihm die weitere Leitung des

abweichenden Vereinbarung beim Abſchluſſe des Geſchäftes der Gejdaft8 unterſagt hat. Mit Recht nimmt das Berufungsgeriớt

geſebliche Erfüllungsort zu Recht, und der Einpfänger der an , daß , wenn der Vertrag als ein Dienſtvertrag im Sinne

Rechnung hat weder Anlaſ nod Pflicht, ſich auf den einſeitigen der $8 611 ff. des Bürgerlichen Geſekbuch oder des þan

Vorſchlag des Verkäufers hinſichtlich der nachträglidyen Aenderung delsrechts aufzufaſſen ſei , der Beklagte ein Recht darauf ,

des Erfüllungsortes zu äußern . Kann aber in jedem einzelnen daß der Kläger ſeine Dienſte annehme , nicht habe ,,

Falle hinſichtlich des betreffenden Geſchäftes aus dem Schweigen vielmehr in Folge der Entziehung der Leitung des Geſchäfts

des Empfängers der Rechnung kein für ihn nachtheiliger Schutz verpflichtet ſei , Alles zurückzugewähren , was ihm der Kläger,

gezogen werden , ſo muß dies auch bei fortgeſepten Waaren- zum Zwecke der Ausübung der Dienſte übergeben hat , während,

beſtellungen und Waarenlieferungen gelten . Der Vermerk, der wenn ein Geſellſchaftsvertrag vorläge, der Kläger zum Verlangen

für die früheren Gejdyäfte bedeutungslos war, kann nid) t für der Rückgabe nicht ohne Weiteres befugt , ſondern auf eine

eine neue Beſtellung eine Bedeutung gewinnen , und der Em- Auseinanderſeßung des Geſellīdhaftoverhältniſſes angewiejen ſein

pfänger der Rechnung, welcher bei den früheren Geſchäften den würde. Der Reviſion iſt zwar zuzugeben , daß auch bei einem

Vermert nicht zu beachten brauchte , muf ihn nicht bei der Ein . Dienſtvertrage ein Aufprudy auf Annahme der Dienſte nicht

gchung des neuen Gejdäftes beachten . jdledthin ausgeſchlojjen ſei . Ein folcher Anjprud beſteht
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§ 70.

!

jedoch nur , wenn eine dahin gehende Vereinbarung ge . Geſellſchaft erworbenen Gegenſtände gemeinſchaftliches Vermögen

troffen iſt. der Geſellſchafter werden . Sind alſo die Waaren Adeineigen

Vergl. Planck, Bürgerliches Gefeßbuch Anmerkung 3 c thum des Klägers geblieben, ſo konnte das Berufungsgericht

zu § 611 ; Dernburg, Das bürgerliche Recht Bd. II 2 ohne Rechtsirrthum annehmen , daß eine Geſellſchaft nicht vor:

§ 307 II 2 ; Crome, Syſtem des deutſchen bürgerlichen liege. Wenn ſodann noch hinzugefügt wird , gegen die Annahme

Rechts Bd. II $ 259 II 1 ; $ 163 Ziffer 1 ; Crome, Die einer Geſellſchaft ſpreche auch der Umſtand, daß der Beklagte an

partiariſchen Redytogeſchäfte S. 189 ; Staub , Handels- dem Verluſte des Geſchäfts nicht betheiligt ſein ſolle, ſo kann

geſeßbuch Anmerkung 22 zu § 59 , Anmerkung 25 zu dein zwar nicht beigetreten werden , da eine Vereinbarung, wonach

ein Geſellſchafter von der Betheiligung am Verluſt ausgeſchloſſen

Das Berufungogericht hat ſodann angenommen , daß der ſein ſoll, zuläſſig iſt;

Vertrag vom 23. Februar 1901 einen Dienſtvertrag zum In vergl. Pland , Bürgerliches Gefeßbuch § 722 Anmer.

balt habe. kung 1 ; Srome , Syſtem Bd. II § 281 Note 111

Dieſer Folgerung aus einzelnen Beſtimmungen der maß. S. 782 ;

gebenden Urkunde iſt Feigepflichtet und ausgeführt worden , die allein dieſe Erwägung iſt nach der Begründung des Berufungs

Annahme unterliegt keinem Bedenken , daß die Vergütung für urtheils für die Beantwortung der Frage, ob ein Dienſtvertrag

die Dienſte (88 611 , 612 des Bürgerlichen Geſeßbuchs , SS 59 , oder ein Geſellſchaftsvertrag vorliege, nicht entſcheidend ge

88 des Handelsgeſeßbuchs) in einer Gewinnbetheiligung be: weſen.

ſtehen kann. Unbedenklich iſt auch die Annahme des Berufungsgerichts,

Vergl. Planck , Bürgerliches Gefeßbuch Anmerkung 4 daß eine ſtille Geſellſchaft nicht vorliege, weil der Beklagte feine

zu § 612 ; Dernburg , Das bürgerliche Recht Bd . II 2 Einlage gemacht habe. Daß Dienſte feine geeignete Vermögens.

§ 304 I 2, § 310 III ; Crome , Syſtem BD. 2 S 257 einlage bilden , erkennt die Reviſion an ; ſie macht aber geltend,

Nr. 5 und Anmerkung 35 ; Crome, Die partiariſchen daß die Einlage des Beklagten nicht nur in Dienſten, ſondern

Rechtsgeſchäfte S. 142 , Staub , Handelsgeſetzbuch An. auch in den im 8 3 übernommenen Leiſtungen beſtehe, für die

merkung 4 311 § 65 , Anmerkung 11 zu § 88. nur eine unzureichende Entſchädigung beſtimmt ſei. Dieſer Angriff

Die Mitwirkung des Angeſtellten bei Feſtjeßung der Ver . ſcheitert daran, daß das Berufungsgericht die Beſtimmung des

kaufspreiſe ſteht mit der Gewinnbetheiligung im Zuſammenhang § 3 nicht im Sinne einer Einlage des Beklagten , ſondern als

und kommt deshalb in Verträgen, in denen dem Angeſtellten Uebernahme der Geſchäftsunkoſten gegen ein vereinbartes Pauſch.

eine Gewinnbetheiligung eingeräumt wird, häufig vor. quantum ausgelegt hat.

Nicht begründet iſt die Ausführung der Reviſion , daß der

$ des Vertrages, wonach, im Falle einer der ftontrahenten

ſtirbt, der Vertrag auf Verlangen der Erben aufgehoben ſein ſoll 35.

und auch von der Gegenpartei jofort gekündigt werden kann,
Zu SS 823, 831 des B. G. B.

mit der Natur des Dienſtvertrages unvereinbar fei. Die dieſer

Ausführung zu Grunde liegende Anſicht, daß der Dienſtvertrag
Urtheil des Reichsgerichts VI. C. S. i. S. Schwarz

mit dem Tode des Bedienſteten ſtets erlöſche, iſt nicht zutreffend.
& Bellwinkel c . Geifelmann vom 4. Dezember 1902,

Nr. 256/1902 VI.

Die Beſtimmungen des § 613 des Bürgerlichen Gefeßbuche,

daß der zur Dienſtleiſtung Verpflichtete die Dienſte im Zweifel
Vorinſtanz: D. L. G. Þami.

in Perſon zu leiſten hat, und des § 675 in Verbindung mit Aufhebung und Zurückverweiſung.

§ 673 des Bürgerlichen Gefeßbuchs , daß der Dienſtvertrag im Es war, um die Beklagte aus $ 831 des Bürgerlichen

Zweifel durch den Tod des zur Dienſtleiſtung Verpflichteten Gefeßbuchs für haftbar zu erklären, nicht nöthig , daß poſitiv

erliſcht, ergeben vielmehr, daß die Beendigung des Dienſtver. eine Nachläſſigkeit der Beklagten feſtgeſtellt wurde , es hätte

hältniſſes durch den Tod des Dienſtpflichtigen nur die Regel hierfür, ſoweit die Vorausſeßungen jener Geſepešbeſtimmung

bildet, eine abweichende Vereinbarung, wie die im § 8 des vorliegen , genügt , daß die Beflagte den von ihr zu führenden

Vertrages enthaltene, aber rechtlich zuläſſig iſt. Entíduldigungsbeweis nicht erbracht hatte. Der Geſichtspunkt

Vergl. Planck, Bürgerliches Gelegbuch 620 Anmer. einer direkten Haftung der Beklagten aus eigenem ſchuldhaftem

kung 3 b ; Crome, Syſtem § 260 II ; Staub , Handels . Handeln ihrer Geſellſchafter (§ 823 des Bürgerlichen Gefeß

geſebbuch Anmerkung 13 zu $ 66. bud ) iſt anſcheinend von der Klägerin nicht geltend gemacht

Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsirrthum den Vertrag und von dem B. R. auch bei der Unterſtellung, daß Beklagte ihre

dahin ausgelegt , daß der Kläger Alleineigenthümer der in Angeſtellten zu jenem Verfahren „angeleitet habe , nicht ins

das Geſchäft eingebrachten Gegenſtände geblieben ſei , und Auge gefaßt worden. Aber die Begründung des B. H. unter-:

es hat hierauð mit Redyt einen Beweisgrund gegen die Annahme liegt in Betreff der Anwendung des § 831 Bürgerlichen Gefeß

einer Geſellſchaft entnommen ; denn wenn auch die Erwägung buchs auch fachlich erheblichen Bedenken.

des Berufungsgerichts nicht zutrifft, daß eine civilrechtliche Ge. Zunächſt wird in dem Urtheil nicht genügend klar gelegt,

fellſchaft nach § 706 des Bürgerlichen Geſeßbuchs ein gemein- welche Verrichtung es iſt, in deren Ausführung der fragliche

ſchaftliches Vermögen der Geſellſchaft vorausſeße , ſo beſtimmt Schaden der Klägerin widerrechtlich zugefügt wurde, und wer

doch der § 718 des Bürgerlichen Gefeßbuchs, daß die Beiträge derjenige iſt, welcher den Schaden ihr in dieſer Weiſe zugefügt

der Geſellſchafter und die durch die Geſchäftsführung für die hat. Während im Eingang der Fuhrknecht A. als der Urheber
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der Schädigung bezeichnet iſt, wird im weiteren Verlaufe der $ 831 Bürgerlichen Gefeßbuchs in Anſpruch nimmt. D6 dieſe

Begründung das Hauptgewicht auf die vorangegangene Ver . Pflicht beſteht, wird ſich allerdings regelmäßig aus dem Ver.

ladung des Gerüſtholzes gelegt, weldie Verrichtung nach Angabe hältniſſe des Geſchäftsherrn zu dem Angeſtellten im einzelnen

der Beklagten von zwei Arbeitern unter Aufſicht des Poliers F. Falle ergeben; aber auch da, wo eine Leitungspflicht an ſidy

beſorgt worden war, und bei deren Ausführung nach Annahme gegeben iſt, kann ſie nach Inhalt und Umfang eine verſchiedene

des erſten Richters der Schaden zugefügt wäre. In der Vor . ſein . Der Maßſtab hierfür und bezüglich der dabei zu beob .

nahme der Beladung des Wagens könnte die Urſache der achtenden Sorgfalt iſt aus der vernünftigen Verkehrsanſchauung

Schadenszufügung nicht ohne Weiteres gefunden werden , wenn und den bejonderen Verhältniſſen des Falles zu entnehmen .

das hierbei gewählte Verfahren ohne den bei der Ausfahrt durch Darnach beſtimmt ſich auch, ob und inwieweit der Geſchäftsherr

das Thor eingetretenen , vielleicht im gegebenen Falle durdy durch perſönliche Thätigkeit die Leitung auszuüben hat. Liegt

beſondere Verhältniſſe veranlaßten Umſtand , daß bei der Drehung der Fall ſo , daß die betreffende Verrichtung dem Angeſtellten

des Wagens die Gerüſtſtange fich feſtklemmte und zurückſchnellte, zu ſelbſtändiger Ausführung anvertraut iſt und nach der

unſchädlich geblieben wäre. Doch iſt aud) die Auffaſſung Auswahl dieſer Perſon auch anvertraut werden durfte , ſo

möglich, daß die eine und die andere Bedingung für die kann von der Geſchäftsherrn uicht verlangt werden , daß er die

Kauſalität in ihrem Zuſammentreffen wirkſam geworden ſeien Ausführung perſönlich überwacht. Von einer Pflicht zur

und daß die zuſammenhängenden Verrichtungen des Verladens Aufſicht ſpricht der § 831 Bürgerlichen Gefeßbuchs überhaupt

und Abführend der Gerüſthölzer es ſeien , deren Ausführung den nicht. Und wenn der Gejchäftsherr die Leitung der auszuführenden

eingetretenen Schaden im Gefolge gehabt hat. Verrichtung einem Andern zur ſelbſtändigen Beſorgung über

Daran kann nun zwar kein Zweifel beſtehen, daß die tragen hat (vergl. auch § 831 Abſ. 2 des Bürgerlichen Geſeß

Beklagte die zu dem Transporte erforderlichen Geräthidaften buchs ) , ſo hat er , der Geſchäftsherr, die Ausführung eben nicht

zu beſchaffen hatte. Allein die Annahme des Berufungsgerichts, zu leiten , oder hätte er, wofern man hier noch eine eigene

die Beklagte habe bei Beſchaffung des zum Transporte erforder- Leitungspflicht deffelben annehmen kann , dieſer durdh die Be

lichen Wagens nicht die nöthige Sorgfalt beobachtet, iſt gleich ſtellung eines tüchtigen Vertreters genügt.

wohl zu beanſtanden. Es iſt bisher nicht erörtert worden, ob

' für den Transport von Gerüſtholz auf dem Lagerplaße be
36.

ziehungsweiſe ſonſtigen Geſchäftsräumen der Beklagten nur

gewöhnliche ( kurze ) Laſtwagen oder auch lange getheilte Zu SS 1444, 1445 des B. G. B. verbunden mit

oder theilbare Wagen vorhanden feien , ob lepterenfalls die
Art. 47 § 2 des Preußiſchen Ausführung & geſekes

betreffenden Fahrzeuge den Leuten der Beklagten, namentlich

dem Polier zur Verfügung geſtanden hätten . Die Pflicht zur
und § 79 Th. II Tit. 1 des A. L. R.

„ Beſchaffung" der Vorrichtungen oder Geräthſchaften nad $ 831
Urtheil des Reichsgerichts VII. C. S. i. S. Großmann

Bürgerlichen Gejezbuchs bedingt nicht, daß der Gefdäftsherr in
C. Schliebiß vom 2. Dezember 1902 , Nr. 302/1902 VII .

jedem Einzelfall aus den vorhandenen Stücken das ent
Vorinſtanz : D. L. G. Pojen.

ſprechende Geräth ſelbſt (perſönlid ) auswählt und den Anges Aufhebung und Zurückverweiſung.

ſtellten ſpeziell zuweiſt ; vielmehr kann das nad Umſtänden Bei Aufhebung eines Urtheils aus einem Grunde, der

durch allgemeine Anweiſung geregelt oder dem fachkundigen nicht weiter intereſſirt, wurde ausgeſprodzen :

Ermeſſen eines Betriebsleiters , Poliers 20. für den jeweiligen Kläger wird ſich auch gemäß Artikel 47 g 2 des Preußiſchen

Gebrauchsfall überlaſſen worden ſein. Ausführungsgeſebe zum Bürgerlichen Gefeßbude verbunden

Bezüglich der Leitungspflicht des Geſchäftsherrn ſodann mit SS 1444 , 1445 des Bürgerlichen Gefeßbuchs und § 379

nimmt der Berufungsrichter einen rechtlich nicht zutreffenden des Allgemeinen Landrechts Theil II Titel 1 noch darüber aus

Standpunkt ein . Er legt dem Begriffe der Leitung " eine zu zuweiſen haben , daß ſeine Frau die Einwilligung zur Klage

allgemeine Bedeutung bei und geht davon anſcheinend als etwas ertheilt hat . Denn die Klage bezweckt nicht nur Aufhebung

Selbſtverſtändlichem aus, daß die Beklagte (durch ihre „ geſetz des Vergleichs vom 1. März 1887 , ſondern zugleich Geltend

lichen Vertreter " ) die fraglide Verrichtung , den Transport der madung des urſprünglichen , ſeiner Zeit verglichenen Anſpruchs,

Hölzer, zu leiten gehabt habe. Es handelt ſich bei der in ſoweit er nicht inzwiſchen bezahlt iſt. Dieſer Anſpruch beruhte

$ 831 Bürgerlichen Geſetbuchs erwälınten Leitung nicht allgemein nad der Klagedarſtellung auf einem ſchriftlichen, auf eine bez

nur um die Leitung des Gefdäft6. oder Gewerbebetriebes im ſtimmte Geldjumme lautenden Schuldverſprechen des Beklagten

Ganzen, vielmehr um diejenige der Ausführung einer konkreten zu Gunſten der verebelichten G. , iſt deshalb als ein auf den

Verridytung. llind nur ſofern " der Geſchäfteherr folde Aus. Namen der Frau gejdriebenes Kapital auſzufaffen und kann

führung zu leiten hat , liegt ihm der Nachweis ob , daß er hierbei nach den angezogenen Vorſchriften von dem Ehemann als Ver

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet habe . Sene walter des gütergemeinſchaftlichen Vermögens zwar allein und

Vorausjegung aber , das Vorliegen einer Leitungspflicht, hat ſelbſtändig, jedoch nicht ohne Eimwilligung der Frau im Prozeſſe

zunädiſt Derjenige darzuthun, welcher den Gejchäftsherrn aus verfolgt werden .
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Beilage 3 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 5 und 6 vom 14. Februar 1903 .

Urtheile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſetz.

I
37. ſchuldig gemacht hat , ſo ſtellen die Urtheildgründe im Hin.

Zu Art. 17 des Einf. Geſ. zum B. G. B.
blick auf den analog für anwendbar erklärten Abſ. 2 des Ar.

tikels 201 a . a . D. zugleich feſt, daß dieſe Verfehlung ebenſo.

Zuläſſigkeit eines Urtheils auf Trennung der
wohl nach dem damals geltenden Preußiſchen als auch nach

Ehegatten von Tiſch und Bett für Ausländerehen. dem damals geltenden Sädfijchen Cherecht einen Scheidunge.

Urtheil des Reichsgerichte IV. C. S. i . S. H.
grund bildete.

c. 6. vom 23. Oktober 1902, Nr. 189/1902 IV. Die vorſtehenden Ausführungen des Oberlandesgerichts

Vorinſtanz : O. L. G. Naumburg.
tragen das angefochtene Urtheil, und die von der Reviſion er .

hobenen Angriffe, die ſich im Weſentlichen nur gegen die Aus.

Zurückweiſung der Reviſion. legung des Artikele 17 Abj . 1 des Einführung&geſeßes zum

Es handelt ſich um eine Entſcheidung darüber, ob der Bürgerlichen Geſekbuch richten , greifen nicht durch. ( Wird in

Vorderrichter, indem er dem Antrage der Widerklägerin gemäß äußerſt eingehender Weije aus der Entſtehung& geſchichte det

auf eine Trennung der Ehegatten von Tiſch und Bett erkannte, Artikel 17 I. c. und den Normen des internationalen Privat:

keine Rechtsnorm verlegt hat. In Betracht kann in dieſer Bes rechts unter Widerlegung der gegentheiligen Anſicht begründet . )

ziehung für die Vorinſtanz dad katholiſche Bekenntniß des

Widerbeklagten und ſeine Stellung als öſterreichiſcher Staats

angehöriger, ſowie ferner der Umſtand, daß fich die Widerklage 38.

auf einen Ehebruch deſſelben ſtüßt, den er bereits vor dem In

krafttreten des Bürgerlichen Geſeßbuches an ſeinem damaligen Zu Art. 32 des Einf. Gef. zum B. G. B.

Wohnſit im Königreich Sachſen begangen hat. SS 398 , 413 , 1069 , 1274 des B. G. B. ver

Für die demgemäß zu beantwortende Frage, welder Rechts. bunden mit § 15 Abſ. 3 des Gef. betr. die Ge
regel der Scheidungsanſpruch der Widerklägerin bei der hiernadı

ſellſchaften m. b . Þ. vom 20. April 1892.
vorliegenden zeitlichen und örtlichen Kolliſion der Gefeße zu

unterwerfen iſt, wendet das Oberlandesgericht die Vorſchriften in
Urtheil des Reich & gericht8 II. C. S. i . S. Nieder .

Artikel 201 und Artikel 17 Abſ.1 und Abf.4 des Einführung&gefeßes rheinijde Kreditanſtalt 8.-G. auf Aktien c. Gerwe

zun Bürgerlichen Gefeßbudy an und gelangt auf deren Grunde Konkurs vom 2. Dezember 1902 , Nr. 405/1902 II.

zu dem Schluß , daß die Gefeße des Deſterreichiſchen Staates ,
Vorinſtanz: D... G. Þamm.

welche den Grundſaß der Rückverweiſung (Artikel 27 a . a . D.) Zurüdweiſung der Reviſion .

in 94 des Deſterreichiſchen Bürgerlichen Gefeßbuchs ausdrücklich Die von der Geſellſchaft m . b. 6. ausgeſtellten Antheil .

ablehnen , für die Scheidung der Parteien maßgebend ſein müſſen . ſcheine find nur Beweisurkunden, nicht ſelbſtſtändige Werthträger.

Aus den 8$ 107 und 109 a. a . O. wird ſodann weiter gefolgert, Da nun § 1274 Abj. 1 Bürgerlichen Gefeßbuchs beſtimmt,

daß die Beklagte und Widerklägerin wegen des für erwieſen er: daß die Beſtellung des Pfandrechts an einem Rechte nach den

achteten Ehebruchs des Klägers und Widerbeklagten nicht, wie für die Uebertragung des Rechtes geltenden Vorſchriften erfolge

nach Deutſchem Rechte, eine Scheidung dem Bande nach oder und danach § 15 Abj. 3 des Gefeßes vom 20. April 1892

die Aufhebung der ehelichen Gemeinſchaft, ſondern lediglich die zur Abtretung von Geſchäftsantheilen durch Geſellſchafter et

beſtändige Trennung von Tiſch und Bett , alſo die eines in gerichtlicher oder notarieller Forin gejdloffenen Vertrages

Scheidung in einer Form verlangen kann , welche dem Deutſchen bedarf, ſo hat das Berufungsgericht die von dem Gemeinſchuldner

Bürgerlichen Gefeßbuch für Inländerehen fremd iſt. Das Be. zu Gunſten der Beklagten vorgenommene des Erforderniffes

rufungsgericht findet ſich weder durch den § 77 des Reichsgeſeßen eines in gerichtlicher oder notarieller Form geſchloſſenen Ver,

über die Beurkundung des Perſonenſtandes vom 6. Februar 1875 , trages entbehrende Verpfändung ſeiner drei Geſchäftsantheile für

noch durch Artikel 30 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen nicht rechtswirkjam , ein Abſonderungsrecht nach § 48 Konkurs ,

Gefeßbuch gehindert, die Scheidung der Parteien in dieſer von ordnung nicht gewährend angeſehen .

der Widerklägerin auch begehrten Form auszuſprechen und Die Beſtellung eines Pfandrechts an einem Rechte wird

meint, daß auch prozeſſuale Bedenken dem Antrage nicht ent : wie nach § 1069 Bürgerlichen Geſezbuche die Beſtellung des

gegenſtehen . Nießbrauch an einem Rechte den Vorſchriften unterſtellt, welche

Da fich der Widerbeklagte ſeines Ehebruches ſchon im für die Uebertragung des Rechtes gelten . Obgleich der Nieß .

September 1899 an ſeinem damals in Sachſen belegenen Wohnſit brauch wie die Verpfändung nur beſchränkte Rechte verleihen,

3

3

4
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werden ſie hinſichtlich der Vorausſeßungen ihrer Begründung
40.

der völligen Uebertragung des Rechtes gleichgeſtellt. Die 88 1069 Art. 171 des Einf. Geſ. zum B. G. B.
und 1274 Bürgerlichen Gefeßbuchs enthalten keine Verweiſung

Urtheil des Reichsgericht8 VI. C. S. i. S. Holdele

auf die SS 398 und 413 Bürgerlichen Geſegbuchs als die all
c. Allgemeine Deutſche Kleinbahngeſellſchaft A.-G.

gemeinen Vorſchriften über Abtretung von Rechten , ſondern ſie
vom 11. Dezember 1902, Nr. 265/1902 VI.

beſtimmen , daß die Vorſchriften , welche für die Uebertragung

desjenigen Rechtes gelten , an welchem ein Nießbrauch oder ein
Vorinſtanz: Kammergericht Berlin.

Pfandrecht beſtellt werden ſoll, auch hierfür maßgebend feien . Zurüdweiſung der Reviſion.

Nießbrauch und Pfandrecht ſollen nach $8 1069 Abſ. 2 , Die Beſtimmung des Artikels 171 des Einführungégeſebes

1274 Abſ. 2 Bürgerlichen Gefeßbuche an Rechten, die nicht geht von der Anſchauung aus , daß die Vertragsparteien, wenn

übertragbar ſind, überhaupt nicht beſtellt werden können. Da ſie unter der Herrſchaft des neuen Rechte ihr Miethe. oder

die Uebertragung von Rechten in der Regel durch formloſen Pachtverhältniß fortſeßen, obwohl fie Gelegenheit hatten, e8

Vertrag ſtattfindet, ſo werden die Vorſchriften der $8 398 , 413 aufzulöſen , daſſelbe ſtillſchweigend dem neuen Recht unterwerfen .

Bürgerlichen Gefeßbuchs in der Regel auch für die Verpfändung Ein ſolcher fiktiver Vertragswille kann aber nur angenommen

zutreffen . Allein die Vorſchrift des § 398 Bürgerlichen Geſek . werden, wenn beiden Theilen die Auflöſung des Vertrags.

buchs ſteht der Geltung einzelner abweichender Beſtimmungen verhältniffes geſtattet war. Der Gedanke, daß nur die Leiſtungen

des Bürgerlichen Gefeßbuchs wie derjenigen des $ 1154 daſelbſt und Pflichten derjenigen Partei, der die Kündigung zuſtand ,

nicht im Wege , weshalb auch § 413 Bürgerlichen Gefeßbuchs von dem erſten Auflöſungstermine an nach dem neuen Rechte

auf folche beſonderen Beſtimmungen ausdrücklich verweiſt, indem ſich richten, während die des andern Vertragstheiles dem alten

er für die Uebertragung anderer Rechte im Allgemeinen die Vor- Recht unterſtellt bleiben , iſt als dem praktiſchen Zwed des

ſchriften über die Uebertragung von Forderungen als entſprechend Geſebes zuwiderlaufend von vornherein abzulehnen, das nur

anwendbar erklärt. Da § 15 Abſ. 3 des Gefeßes vom 20. April eine Unterwerfung des ganzen Vertragsverhältniffes unter das

1892 neben den Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeßbuchs über neue Recht gewollt haben kann , und auch nach dem Wortlaute

Abtretung von Rechten Geltung hat ( vergl. Art. 32 des Ein . des Paragraphen in der That nur beſtimmt hat. Es verbleibt

führungsgeſeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuche), ſo muß auch mithin die Auslegung, daß die Anwendung des neuen Rechte

nach $ 1274 Abſ. 1 Bürgerlichen Gefeßbuchs die für die Weber auf das vorher begründete Mieths., Pacht- oder Dienſtverhältniß

tragung von Geſchäftsantheilen , um den ſpekulativen Handel erſt von dem Termine ab eintritt , zu welchem für beide Theile

mit ſolchen zu verhindern, gegebene Formvorſchrift für die Bes die Kündigung möglich war, bei verſchieden bemeſſenem Kün.

ſtellung eines Pfandrechte an ſolchen Anwendung finden. digungerechte vom erſten Kündigungetermine des ſpäter zur

Kündigung Berechtigten an.

39.

Zu Art. 170 des Einf. Geſ. zum B. G. B. ver 41 .

bunden mit SS 398, 406, 409 des B. G. B., Zu SS 90, 854, 1205, 1206 des B. G. B.

Art. 1690 des code civil. Urtheil des Reidsgerichto VII. C. S. i. S. Roehlero

Urtheil des Reichsgerichts II. C. S. i . S. Henning. Konkuro c. Romberg und Gen. vom 23. Dezember 1902,

hauſen c. Stuart u . Gen. vom 19. Dezember 1902 , Nr. 428/1902 VII.

Nr. 286/1902 II . Vorinſtanz: Kammergericht Berlin .

Vorinſtanz: D. 2. G. Söln.
Aufhebung und Zurückverweiſung.

Aufhebung und Zurückverweiſung aus einem Prozeſſualen Nicht zu beanſtanden iſt, daß auch ein Waarenlager der

Grunde. Verpfändung zugänglich iſt, zwar nicht als Sachgeſammtheit,

Nach franzöſiſchem Recht iſt im Falle der Ceſſion einer aber als die unter dieſem Namen zuſammengefaßte Menge be

Forderung der liebergang der Forderung auch dem Schuldner ſtimmter einzelner beweglicher Sachen. Mithin können an fich

gegenüber durch eine den Vorſchriften des Artikel 1690 code civil nur die zu der Sachgeſammtheit gehörigen Einzelfachen ver

entſprechende Zuſtellung oder durch deren Annahme bedingt. pfändet werden . Es ſteht jedoch grundfäßlich nichts im Wege,

Hiernach würde , wenn man auf ein ſolches, am 1. Januar 1900 daß die unter der zuſammenfaffenden Benennung , welche der

beſtandenes Ceffionsverhältniß die einſchlagenden Beſtimmungen Verkehr für den Inbegriff anwendet, geſchieht und daß es in

des Bürgerlichen Gefeßbuchs (SS 398 , 406 und 407) anwenden dem Sinne geſchieht, daß die beſtimmung &gemäß veräußerten

wollte, mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſeßbuchs eine Sachen aus der Pfandhaftung aus- und die neu angeſchafften

materielle Veränderung in den Rechten des Geffionars als des Stücke in die Pfandhaftung eintreten. Das Bürgerliche Gefeß

Cedenten ſowie in ihrem Verhältniß zu dem SĐuldner einge- buch fordert indeffen regelmäßig zur Beſtellung des Pfandrechts,

treten ſein , deren Annahme mit der Beſtimmung des Art. 170 daß der Eigenthümer die Sache dem Gläubiger übergebe. Aus

cit, nicht vereinbar wäre. reichend iſt die Einräumung des Mitbefiße8, wenn zu ihm

Die entgegenſtehende Anſicht von Habicht wird zurüd. der Mitverſchluß des Gläubigero hinzutritt , ferner die

gewieſen und dies weiter ausgeführt. vom Gefeß zugelaſſene Vermittelung des Beſißes durch einen

Dritten, der als Pfandhalter den Gewahrfam der verpfändeten



21

-

1

Sachen hat und ſie abredegemäß nur an den Eigenthümer und Gewerbebetrieb erreicht hat , welche ſie durch Ausübung ihres

den Gläubiger gemeinſchaftlich herausgeben darf ($ 1206 Halbj. 2 Widerſpruchsrechtes im Konzeſſionsverfahren nicht zu erreichen

des Bürgerlichen Geſetzbuchs ). Immer aber muß ein Verhältniß vermocht hätte.vermocht hätte . Es kann aber nicht anerkannt werden , daß

des Gläubigers zu den Pfandgegenſtänden hergeſtellt ſein , das dieſe Gemeinde infolge ihrer öffentlich -rechtlichen Stellung eine

als Alein- oder Mitbeſit zu kennzeichnen iſt und jedenfalls Einbuße an ihren privatrechtlichen Befugniſſen erlitten und die

die ausſchließliche Verfügungomacht der Verpfänders ihr wie jeder andern Körperſchaft des Privatrechts zuſtehende

beſeitigt. Freiheit verloren hat , im Intereffe ihrer Angehörigen einem

Gewerbetreibenden unter deſſen Zuſtimmung vertrag8

mäßige Beſchränkungen aufzuerlegen. Die Gewerbeordnung

42.
ſchließt in § 33 ( „ dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen 2c. " )

Zu SS 116, 781 des B. G. B. die Auferlegung derartiger Beſchränkungen nur im Konzeſſions.

verfahren aus , greift aber – abgeſehen von übermäßigen Be.Urtheil des Reichsgerichte I. C. S. i . S. Heeren

ſdhränkungen und von der Anwendung widerrechtlicher Mittel –
c . Heeren vom 17. Dezember 1902 , Nr. 246/1902 I.

in die Vertragsfreiheit nicht ein .
Vorinſtanz: D. L. G. Hamm.

Zurückweijung der Reviſion .

Das Sculdanerkenntniß , welches der Beklagte in dem

Briefe vom 29. März 1900 abgegeben hat , nachdein ihm 44.

der Kläger die von ihm angefertigte Berechnung ſeiner
Zu § 139 des B. G. B.

Schuld hatte zugehen laſſen , entſpricht in ſeiner Form den
Urtheil des Reichsgerichts I. C. S. i . S. Piro c. Vogt

Anforderungen des § 781 des Bürgerlichen Gefeßbuchs und
vom 6. Dezember 1902 , Nr. 229/1902 I.

iſt deshalb für ſich allein ſchon geeignet, die Klage
Voriſtanz: 0... G. Stuttgart.

zu begründen. Seine rechtliche Wirkjamkeit kann , wie das Be.

rufungogericht mit Recht angenommen hat , durch den Einwand Zurückweiſung der Reviſion.

des Beklagten , er habe das Anerkenntniß ohne nähere Prüfung Soweit nidyt poſitive geſebliche Beſtimmungen vorliegen

der Richtigkeit der ihm zugeſandten Berechnung nur abgegeben , (vergl. SS 74-76 des Handelsgefeßbuche, $ 133 f Gewerbes

um den damals angeblich jdon leidenden Bruder zu beruhigen , ordnung) , iſt die Frage der Gültigkeit vertragømäßig über

nicht beeinträchtigt werden . Denn nach der eigenen Angabe des nommener Konkurrenzbeſchränkungen lediglich nach allgemeinen

Beklagten wollte er , daß ſeine briefliche Willenserklärung als Rechtsgrundjägen zu beurtheilen . Weder das am Ort des

eine ernſtlich gemeinte aufgefaßt werden ſollte, und hiernach kann Vertragsabſchluſſes am 15. April 1898 geltende franzöſiſche

er gemäß § 116 des Bürgerlichen Gefeßbuche mit dem Vor- Recht nod; das Recht des Bürgerlichen Gefeßbuches haben hin .

bringen , er habe das , was er erklärte, insgeheim nicht gewollt, fightlich der ſogen. Konkurrenzklauſeln Beſtimmungen getroffen.

nicht gehört werden. Daß aber die auf ſozialpolitiſchen Gründen beruhenden oben

erwähnten Vorſchriften des Handelégefegbuches und der Gewerbe

ordnung auf das Verhältniß ſelbſtſtändiger Kaufleute zu einander

43 .
keine Anwendung finden, fann (ganz abgeſehen von der Frage

Zu $ 138 B. G. B. in Verbindung mit § 33 der ihrer zeitlichen Anwendbarkeit) keinem Zweifel unterliegen; vergl .

Gewerbe-Ordnung.
Staub, Handelsgeſeßbuch § 74 Einleitung.

Urtheil des Reichsgericht III . 6. S. i . S. Reichel
Jedes Konkurrenzverbot enthält eine Beſchränkung der

perſönlichen Freiheit, ſpezielt der Gewerbefreiheit des durch daß .c . Stadt Altona vom 16. Dezember 1902,Nr. 286/1902 III.

felbe Verpflichteten . Eine ſolche Beſchränkung iſt aber als
Vorinſtanz: D. L. G. Riel.

durchaus zuläſſig zu erachten, ſofern ſie einerſeits einem berech

Zurücweiſung der Reviſion . tigten Intereſſe desjenigen entſpricht, zu deffen Gunſten ſie

In jeßiger Inſtanz hat der Kläger den Angriff gegen die übernommen wurde und andererſeits derart - örtlich, zeitlich,

Wirkſamkeit der Verpflichtung vom 22. Auguſt 1899 noch von gegenſtändlich - begrenzt iſt, daß fie nicht zu einer unan .

einem andern rechtlichen Geſichtspunkt auß zu begründen verſucht. gemeſſenen Beſchränkung der Bewegungsfreiheit, insbeſondere
Er bezeichnet es als unzuläſſig und gegen die guten Sitten ver. zur wirthſchaftlichen Vernichtung des Verpflichteten führt.

ſtoßend (s 138 Bürgerlichen Gefeßbuche ), daß eine Körper. Hiernach iſt in der Judikatur ſchon ſeither angenommen worden ,

ſchaft des öffentlichen Rechts, welche zugleich privates Rechts, daß die Frage, ob ein Konkurrenzverbot dieſen Erforderniffen

ſubjekt iſt, wie die Stadtgemeinde Altona, ihre öffentlich recht- entſpricht, ſich nicht allgemein, ſondern nur nach den individuellen

lichen Befugniffe (Widerſpruch gegen die Ertheilung der Schank. Verhältniſſen jedes Einzelfalles beantworten laſſe.

konzeſſion ) dazu gebraucht, um einem Gewerbetreibenden privat- Vergl. Entſch . des R. G. in Civilſachen Bd. 1 S. 21 ,

und öffentlich -rechtliche Beſchränkungen aufzuerlegen, welche der Bd. 2 S. 118, Bd. 31 S. 97 ff.

Gefeßgeber abſichtlich ausgeſchloſſen und jedenfalls nicht gewollt Bolze IV Nr. 671 , XIII Nr. 398 ; VI Nr. 525,,

hat. Auch dieſer Angriff erſcheint unbeachtlich. Es iſt zu . VIII Nr. 461 , XIII Nr . 400.

zugeben , daß die Stadtgemeinde Altona im Wege der vertrag. Die eben entwickelte Auffaſſung entſpricht aber auch dem

lichen Vereinbarung eine Beſchränkung des Klägers in ſeinem Standpunkt des Reichsgeſebgebers, wie er bei der Berathung

-
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des § 130 des III. Entwurfs (ießt $ 139 Bürgerlichen Geſet . (arg. SS 306 und 308 des Bürgerlichen Geſetbuches ) . Wenn

buchs) in der Reichstagskommiſſion zum Ausdruck gelangte. aber, wie im gegebenen Falle, bei dem Kaufabjòluſſe ein

Damals erklärte der Vertreter der verbündeten Regierungen ſpäterer Zeitpunkt für die Uebergabe der Sache vereinbart iſt,

unter Zuſtimmung der überwiegenden Mehrheit der Kommiſſion : ſo kommt es vor allem darauf an , ob in dieſem Zeit ,

Auch ... die Konkurrenzklauſel ſei, wenn ſie das berech- punkte der Verkäufer in der Lage iſt , durch deren Uebergabe

tigte wirthſchaftliche Intereſſe überſchreite, nicht mit den guten dem Käufer das Eigenthum daran zu verſchaffen. Wenn in

Sitten im Einklang, wenn ſie ſich aber in den angeineffenen dieſer Hinſicht der Verkäufer bei dein Abſchluſſe des Kauf

Grenzen halte , könne fie keineswegs deshalb , weil ſie die vertrage im Ungewiſſen iſt, ob er zur Zeit des Uebergabetermins

Gewerbefreiheit des Betreffenden nach gewiſſer Richtung hin in der Lage ſein wird , dem Käufer das Eigenthum der Sache

beſchränke, allgemein als verwerflid; bezeichnet werden . That- zu verſchaffen , der Käufer alſo ein wirklidyes Intereſſe daran

fächlich werde auch die völlige Beſeitigung der Konkurrenzklauſel Hat, jden bei dem Vertragsabſchluſſe von dem zur Zeit noch

von Niemandein verlangt. “ vorhandenen Nichteigenthume des Verkäufers und der ſich

Vergl. Kommiſſionsbericht erſtattet von dem Abgeordneten hieraus ergebenden Unſiderheit der künftigen Vollziehung des

Dr. Enneccerus , Reichstagsdrucjache 9. Legislatur- Kaufvertrags Kenntniß zu erhalten , jo mag ja der Verkäufer

periode ; IV. Seſſion 1895/1896 , Nr. 440 S. 45. nach den Grundſägen von Treu und Glauben gemäß § 157

Daß bei dein Verkauf eines Handelégeſchäftes der Käufer des Bürgerlichen Geſeßbuches zu einer entſprechenden Mittheilung

oder bei der Auseinanderſeßung einer offenen Handelsgeſellſchaft an den Käufer verpflichtet ſein. Das Vorliegen ſolcher Vor.

der aueſcheidende Geſellſchafter die Verpflichtung übernimmt, ausſeßungen iſt aber im gegebenen Falle von dem Berufungs

dem weiterzuführenden Geſchäfte keine Konkurrenz zu machen , gerichte ohne Rechtsirrthum verneint worden .

iſt eine in der Praris recht häufige, den Bedürfniſſen und An- Dagegen rügen die Reviſionskläger init Redt, daß das Be.

ſdauungen des Verkehrs entſprechende Vereinbarung. Durch rufungsgericht unter Verlegung der Vorſchrift des § 322 Abſ. 1.

dieſelbe ſchüßt der Erwerber des Geſchäftes ſein Intereſſe daran , des Bürgerlichen Geſetzbudzes ſie zur Zihlung des fraglichen

daß daſſelbe nicht nachträglich durch die Konkurrenz des in alle Kaufpreiſes ſchlechthin und uneingejchränkt verurtheilt und hierbei

geſchäftlid en Verhältniſſe eingeweihten Verkäufers oder Geſell- namentlich angenommen habe , daß ſie ein Recit, die Zahlung

ſchafters entwerthet oder gefährdet wird . Dieſes Intereſſe muß dieſes Kaufpreiſes bis zur Uebergabe des Inventars zu ver :

um ſo gewiſſer als ein durchaus berechtigtes anerkannt werden , weigern , im Prozeſſe nicht geltend gemacht hätten. Eine

wenn wie im vorliegenden Falle für die Konkurrenzenthaltung Geltendmachung des letteren Rechts, welche nicht gerade mittels

ein beſonderes Entgelt geleiſtet worden iſt. der in § 322 cit . gebraudyten Worte zu erfolgen brauchte, iſt

Für die Beurtheilung der angemeſſenen Begrenzung des nämlich darin zu finden , daß die Kläger in der Vorinſtanz

Verbotes iſt davon auszugehen, daß es keineswegs nothwendig ihre Weigerung, den Reſt des vereinbarten Kaufpreiſes zu be .

iſt, daß eine ſolche Begrenzung jedesmal in allen drei Rich. zahlen, nicht nur mit den auf den Kaufabſdluß fich beziehenden

tungen, in welchen ſie möglich iſt, aljo ſowohl örtlich als Einreden der Argliſt und des Irrthums, ſondern auch mit der

zeitlich als gegenſtändlich, kumulativ vorliege. Auch ein zeitlich Behauptung begründet haben, daß der Beklagte gar nicht in

oder örtlich unbeſchränktes Verbot kann doch gegenſtändlich der Lage ſei , ihnen das verkaufte Inventar zu übergeben und

derart begrenzt ſein , daß die für den Verpflichteten hieraus er. ihnen das Eigenthum daran zu verſcaffen , da die Stadt

wachſende Beſchränkung ſeiner wirthſchaftlichen Bewegungsfreiheit brauerei dasſelbe , ſoweit es ihr gehöre , habe abholen laſſen und

nicht als eine unbillige und unangemeſſene erſcheint. das mitverkaufte Billard der Mutter des Beklagten gehöre ;

denn mit dieſer weiteren Begründung ihrer Zahlungeweigerung

haben die Kläger zugleich das ihnen zuſtehende Recht auf

die ihnen von dem Beklagten als Verkäufer geſchuldete

45.
Gegenleiſtung und die hieraus für ſie ſich ergebende Befugnis,

Zu SS 157, 306, 308, 322, 433 des B. G. B. ilre vertragliche Leiſtung mindeſtens bis zur Bewirkung dieſer

Urtheil des Reichsgerichs II. C. S. i. S. Rieß c. Delor
Gegenleiſtung zu verweigern , ſtillſchweigend geltend gemacht.

vom 23. Dezember 1902 , Nr. 274/1902 II.
Das Berufungsgericht hätte daher nach § 322 Abſ . 1 des

Bürgerlichen Geſetzbuch die Klägerin und Widerbeklagte zur
Vorinſtanz : Kammergericht Berlin.

Zahlung des nach den vorhergehenden Ausführungen vom

Theilweiſe Aufhebung des Berufungsurtheils. 1. Juni 1901 ab von ihr an ſich geſchuldeten Reſts des

Nad) § 433 Ab . 1 des Bürgerlichen Geſetbuchs wird Kaufpreiſes nur Zug um Zug , - d. 1. gegen Erfüllung der

durch den Kaufvertrag der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer dem Beklagten als Verkäufer nach § 433 Abſ. 1 des Bürger

die Sache zu übergeben und das Eigenthum daran zu ver . lidhen Geſepbudyes obliegenden Verpflichtung der Uebergabe der

ſchaffen. Hiernach iſt, wie dies allgemein anerkannt iſt, der verkauften Sachen und der Verſchaffung des Eigenthums daran,

Verkauf auch einer individuell beſtimmten Sache, welche zur verurtheilen ſollen , zumal da nur durch eine ſolche unein .

Zeit des Verkaufs dem Verkäufer nicht gehört, wegen dieſes geſdränkte Verurtheilung das Recht der Klägerin auf die ihr

Mangels im Rechte nicht ſchlechthin nidhtig, ſofern nur für den gebührende Gegenleiſtung in wirkjamer Weiſe gewahrt werden

Verkäufer objektiv die Möglichkeit beſteht, beziehungsweiſe konnte.

nicht ausgeſchloſſen iſt, das Eigenthum der verkauften Sache

zur Zeit der geduldeten Uebergabe dem Käufer zu verjdsaffen

-
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46. fache Zahlung fünftig abzulehnen und Schadenserſaß wegen

Zu SS 286 , 326, 433 des B. G. B. Nichterfüllung aus § 326 Abj. 1 zu verlangen , zu , um den

Urtheil des Reide geridts II. 6. S. i. S. Pobowski
Anſpruch auf Schadenserſaß wegen Nichterfüllung nach Maß.

c. Piepkorn vom 9. Dezember 1902 , Nr . 265/1902 II.
gabe jener Geſeßeßvorſchrift zu rechtfertigen .

Rechtlich verfehlt iſt allerdings die Annahme des Berufungs
Vorinſtanz: D. L. G. Marienwerder.

gerichts, daß Kläger auch rechtswirkjam durch den Brief vom

Zurückweiſung der Reviſion. 6. Oktober jene Erklärungen vom 24. Juli/1 . Auguſt zurüd

Unter Abnahme in § 433 Abſ. 2 Bürgerlichen Gefeßbuchs genommen hat. Denn die Erklärungen nach dein erſten und

iſt zu verſtehen die rein körperliche Hinwegnahme der Kauf. zweiten Saße des § 326 Abſ. 1 ſind einſeitige einpfangs

fache, deren auferre – , um die thatſächliche Verfügungs. bedürftige , alſo nicht annabmebedürftige, Rechtsgeſchäfte; eine

gewalt zu erhalten und den Verkäufer von der Kaufſache zu einſeitige wirkjame Zurüđnahme jener am 24. Juli und 1. Auguſt

entlaſten . Im Weiteren wird durch § 433 Abj. 2 a. a . D. dem Beklagten zugegangenen Erklärungen war deshalb am

eine Verpflichtung des Käufers zur Abnahme der Kaufſache 6. Oktober nicht zuläſſig. Allein dieſe rechtlich verfehlte An.

begründet, auf deren Erfüllung der Verkäufer einen Anſpruch nahme des Berufungsgerichts iſt für deſſen Entſcheidung ohne

hat, und die in der Regel auch durch den Verzicht des Käufers Bedeutung . (Wird weiter ausgeführt.)

auf den Leiſtung & gegenſtand nicht beſeitigt werden könnte. Die

nothwendige rechtliche Folge dieſer Abnahmeverpflichtung iſt

ferner, daß auf deren Erfüllung geklagt werden kann und daß
47.

der Käufer , welcher deren Erfüllung verabſäumt, in Verzug

des Schuldners mit den Folgen eines ſolchen, insbeſondere Wirkungsloſigkeit der nachträglichen Annahme

zum vollen Erſaß des dem anderenTheile erwachſenden Schadens fälligerfälliger Zinſen auf die durch Zinsverjährung ent
$ 286 Bürgerlichen Geſetzbuchs kommen kann. Der

ſtandene Fälligkeit des Kapitals.
Annahme des Berufungsgerichts , daß der Verzug des Käufers

mit dieſer Leiſtung dem Verkäufer ſchlechthin die Rechte aus
Urtheil des Reichsgerichte V. C. S. i. S. Müller

Saß 1 und 2 des § 326 Abſ. 1 Bürgerlichen Geſeßbuch
c. Glew we vom 20. Dezember 1902 , Nr. 321/1902 V.

gewähre, kann in dieſer Allgemeinheit nicht zugeſtimmt werden.
Vorinſtanz: D.L. G. Naumburg.

In dem erſten Saße des § 326 Abſ. 1 wird verlangt, Aufhebung und Zurückverweiſung.

daß bei einem gegenſeitigen Vertrage der eine Theil mit der Nach dem Vertrage war die bis zum 1. April 1903 zu.

ihm obliegenden Leiſtung im Verzuge ſei , d . h . im Ver- geſtandene Unkündbarkeit des Kapitals an die auflöſende Be

zuge mit der Leiſtung, welche die Hauptleiſtung oder doch dingung geknüpft, daß die Zinſen pünktlich bezahlt würden.

eine der im Uebrigen noch nicht erfüllten Hauptleiſtungen iſt. Eine Unpünktlichkeit in der Zindzahlung löſte alſo die Unkünd.

Wenn in $ 433 Abj. 12 des Bürgerlichen Gefeßbuchs gejagtbarkeit auf und hatte zur Folge , daß fortan zur Rückzahlung

iſt, der Käufer ſei verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu nach 4 Jahre gekündigt werden durfte. An dieſem Zuſtande

zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen , ſo darf daraus wurde durch eine nachträgliche Zinszahlung und deren Annahme

nicht auf eine überall durchgreifende Gleichſtellung jener beiden noch nichts geändert, der Gläubiger empfing in den Zinſen nur,

Theile der Käuferverpflichtung geſchloſſen werden . Der Ver- was er zu fordern hatte und brauchte ſich ein Kündigungsrecht,

käufer kann deshalb aus einem Verzuge des Käufers mit Er- das jhon entſtanden war, nicht erſt beſonders vorzubehalten.

füllung dieſer Abnahmeverpflichtung allein die Rechte aus

Saß 1 und 2 des § 326 Abſ. 1 nur dann ableiten , wenn die

Abnahme nach den beſonderen Umſtänden des einzelnen Falles

eine der im Uebrigen noch nicht erfüllten Hauptleiſtungen iſt; 48 .

die in dem zweiten Saße des § 326 Abſ. 1 ausgeſprochenen

rechtlichen Folgen können ihm folgeweiſe auf der Grundlage Urtheil des Reid agericht8 II. C. S. i. S. Stadler
Zu § 274 des B. G. B.

eines ſolchen Verzuges nur dann zuerkannt werden , wenn die
c. Dreiling vom 16. Dezember 1902 , Nr. 280/1902 II.

Abnahme nach den beſonderen Umſtänden des konkreten Falles

in Wirklichkeit eine der im Uebrigen nicht erfüllten Haupt.
Vorinſtanz: D. L. G. Cöln.

leiſtungen war. Aufhebung und Zurückverweiſung.

Da es aber einer Friſtſeßung und Androhung der Ab- Die in Theorie und Praxis beſtrittene Frage, ob Klage und

lehnung fünftiger Zahlung des Kaufpreiſes wegen der ernſtlichen Verurtheilung gegen den Retinenten auf Leiſtung gegen Be

Weigerung des Beklagten , den Vertrag überhaupt zu erfüllen , friedigung ſeines Gegenanſpruchs erfolgen könne, wurde in

nicht bedurfte, wie der erkennende Senat bei Auslegung des neuerer Zeit ſowohl nach Preußiſchem Allgemeinen Landrecht als

$ 326 Abſ. 1 Bürgerlichen Gefeßbuchs bereits wiederholt an . nach gemeinem Rechte überwiegend im bejahenden Sinne ent.

genommen hat , ſo reichten auf der Grundlage des unzweifelhaft ſchieden und das Bürgerliche Geſetbuch hat in $ 274 dieſe

vorhandenen Zahlungsverzuges des Beklagten und deſſen ernſt. AnſichtAnſicht geſeßlich ſanktionirt.

lichen Weigerung , den Vertrag überhaupt zu erfüllen , die Er.

klärungen des Klägers , wenn nicht bis zum 1. Auguſt und

10. Oktober die Ware abgenommen und bezahlt ſei , eine ein :

1
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49 . preiß dem Ankäufer D. gegenüber zu erwerben , der in dem

Zu $$ 812, 946 , 951 des B. G. B.SS
vorliegenden Prozeß als früherer Beklagter zu deffen Zahlung

Urtheil des Reidhøgericht. II.C. S. i. S. Fled c. Rejdke rechtskräftig verurtheilt worden iſt. Danach hat der Beklagte
i

unter feinen Umſtänden das Gatter auf Koſten der Klägerin
vom 11. Dezember 1902 , Nr. 278/1902 II.

deren Befriedigungsanſprud D. gegenüber unberührt fortbeſteht
Vorinſtanz: Kammergeridt Berlin.

erlangt. Der Umſtand, daß der thatſächlichen Befriedigung
Zurückweiſung der Reviſion .

die behauptete Vermögensloſigkeit des D. entgegenſtehen mag,

Es iſt davon auszugehen , daß das fragliche Sāgegatter kann an der rechtlichen Saclage nichts ändern . Der Verkäufer,

mit dem Grundſtück des Beklagten zur Zeit derart verbunden der eine Sache an einen nicht zahlungsfähigen Käufer abgiebt,

iſt, daß daſſelbe einen weſentlichen Beſtandtheil deſſelben bildet . kann nicht mit Rückſicht darauf , daß diefer ihn nicht bezahlt ,

Danach würde der Bereicherungsanſpruch der Klägerin gemäß gegen den Dritten , der demnächſt in deren Befiß gelangt iſt,

$ 951 des Bürgerlichen Geſeßbuchs begründet ſein können , einen Kondiktionsanſpruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung

wenn der allerdings eingetretene Verluſt des Eigenthums der nach § 812 cit. erheben .

Klägerin an dem Gatter urſädlich auf die Einbauung in das

beklagtiſche Grundſtück zurückzuführen wäre. Das iſt aber, wie

das Berufung&gericht rechtlich zutreffend annimmt und ausführt,

um deswillen nicht der Fall, weil die Klägerin nach der Verein.
50.

barung mit ihrem Gegenkontrahenten O. ihre vertraglich über Zu SS 826 , 249 B. G. B.

nommene Verpflichtung zur Lieferung der Anlage durch die
Urtheil des Reichsgerichte VI. C. S. i. S. Strader .

Lieferung an den Beklagten R. erfüllen ſollte und erfüllt
jahn u . Gen. c . Aktiengeſellſchaft Moders maalet

hat, und hierdurch ihr Eigenthuin aufgab und verlor , einerlei,
vom 1. Dezember 1902 , Nr. 248/1902 VI.

wie und wann der Eigenthumserwerb auf Seiten des Veklagten

eintrat. Es fehlt hiernach an der Vorausjetung des § 951 ,
Vorinſtanz : D. L. G. Riel.

daß die Rechtsveränderung in Folge der Vorſchrift des Theilweiſe Aufhebung des Berufung8urtheils.

$ 946 des Bürgerlidhen Gefeßbuchs eingetreten iſt. Die Klägerin iſt berechtigt, Schadenerſaß durch Herſtellung

Weiterhin war aber in der Berufungsinſtanz von der degjenigen Zuſtandes zu verlangen , welcher ohne die rechts,

Klägerin geltend gemacht, und es wird dieſes insbeſondere nun- widrige Handlung der drei urſprünglichen Beklagten beſtehen

mehr zur Begründung der Neviſion betont, daß , auch abgeſehen würde (Bürgerliches Geſetzbuch $S 826 , 249) . Dies führt

von den Vorſchriften der $ 8 946 und 951 , der Bereicherungs- jedoch nicht zu einer Entſcheidung, wie ſie von der Vorinſtanz

anſpruch auf Grund der allgemeinen Beſtimmung des § 812 ausgeſprochen worden iſt.

begründet ſei , und deſſen Ablehnung dieſe Beſtimmung verleţe, Von dieſer ſelbſt iſt mit Recht dargelegt worden , daß nach

jedenfalls unter Nichtberückſichtigung erheblicher Beweiserbieten dem von ihr feſtgeſtellten Sachverhalt den Beklagten unlauterer

erfolgt ſei . Indeſſen auch das iſt nicht richtig. Das Kammer . Wettbewerb im Sinne von § 8 des Reichegefeßeß nicht zur

gericht hat angenommen , daß die Vorausſeßung des § 812 Laſt fällt , daß ferner der Klägerin nach dem gegenwärtigen

deshalb nicht zutreffe, weil der Beklagte das fragliche Säge- Stand der Gefeßgebung auch auf dem Gebiete des Civilrechts

gatter nicht ohne rechtlichen Grund, ſondern auf Grund (für das Strafrecht fiehe Entſch . des R. G. in Straffaden

feiner vertraglichen Abmachungen ſei es mit dem Bund Bd. 28 S. 275 flg.) an ſich kein Recht zuſteht, Anderen , die

der Landwirthe , der urſprünglich die Lieferung der ganzen nicht durch beſonders übernommene obligatoriſche Verpflichtungen

Sageanlage übernommen hatte , ſei es mit D. erlangt habe und gebunden ſind , den Gebrauch der Zeitungsnamen Dannevirke

beſiße, und weil er , mögen fich die Verhältniſſe zu dieſen ge . und Freja zu unterſagen , daß ihr insbeſondere, inſoweit weder

ſtaltet haben wie ſie wollen , ſich jedenfalls mit dem einen oder die Beſtimmungen des Geſetzes, betreffend das Urheberrecht an

dem anderen dieſerhalb auseinanderzuſeßen habe. Dieſe An- Schriftwerken vom 11. Juni 1870, noch diejenigen des Bürger

nahme würde durch die Beweiserbieten , daß der Beklagte den lichen Geſeßbuchs über das Namensrecht zur Seite ſtehen. Die

Uebergang des Vertrages von dem Bunde der Landwirthe auf Beklagten haben daher nicht dadurch rechtswidrig gehandelt, daß

D. abgelehnt und daß er dem Bunde der Landwirthe gegenüber ſie Zeitungen unter den von ihnen angemeldeten Namen her

auf Vertragøerfüllung verzichtet und fid demnädyſt andere geſtellt und zur Audgabe gebracht haben , ſondern allein dadurdy,

Maſchinen angeſchafft habe , nicht widerlegt werden . Darauf, daß ſie mit ihrer Anmeldung vorſäßlich der Klägerin die Heraus.

wie ſich die Verhältniſſe in Folge etwaiger Differenzen dem . gabe der von ihr erworbenen beiden Zeitungen durch Ver.

nächſt geſtaltet haben , kommt es im vorliegenden Falle nicht hinderung der Zulaſſung zum Poſtbetriebe thatſächlich unmöglich

an , weil dadurch nicht ausgeſchloſſen wird , daß der Beklagte gemacht und ſie hierdurch vorſäßlich an ihrem Vermögen ge

das Gatter auf Grund eines zweiſeitigen Abfommens entweder fqädigt haben. Die Klägerin kann daher auch nur verlangen ,

mit dem einen oder anderen thatſächlidy erhalten hat und auch daß die Folgen dieſer Maßnahme der Beklagten beſeitigt

zur Zeit nicht sine causa in deſſen Beſig iſt. werden . Dazu iſt aber eine Feſtſtellung, daß dieſe kein Recht

Aber auch abgeſehen hiervon würde es an einem weiteren hätten, überhaupt Zeitungen unter den in Frage ſtehenden

Erforderniß des Bereicherungsanſpruch nach § 812 inſoweit Namen herauszugeben, und ein dementſprechendes Verbot keines.

fehlen , als die Klägerin das Eigenthum an dem Sägegatter wegs erforderlich, es genügt vielmehr die Feſtſtellung, daß die

nicht verloren hat , ohne gleichzeitig den Anſpruch auf den Kauf- von den Beklagten am 17. September 1900 bei der Poſtanſtalt

1
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zu Hadersleben bewirkte Anmeldung, ſoweit ſie die Klägerin den einem Andern erwachſenen Schaden außerkontraktlich aufzu .

fchädigt, unrechtmäßig und unwirkſam iſt. (Wird näher aus. kommen haben . Die hierbei im erſten Abſat aufgeſtellte Regel

geführt.) daß die mehreren erfaßpflichtigen Perſonen als Geſammt.

duldner haften, bezieht fic in erſter Reihe auf deren Verhältniß

51 . zu dem Erſaßberechtigten, beſtimmt aber zugleich auch deren

Zu § 828 des B. G. B.
Verhältniß zu einander, indem ſich inſoweit aus der Statuirung

des Geſammtſchuldverhältniſſes die Anwendbarkeit des § 426
Urtheil des Reichsgerichte VI. 6. S. i. S. Poeſchk

und damit die Regel ergiebt , daß die mehreren Erſaßpflichtigen
c. Bindrich vom 5. Dezember 1902 , Nr. 260/1902 VI.

im Verhältniſſe zueinander zu gleichen Theilen verpflichtet ſind.
Vorinſtanz : Rammergericht Berlin.

Nur dieſe lettere aus dem erſten Abſat ſich ergebende Be.

Zurückweiſung der Reviſion. ſtimmung wird dann in den beiden nachfolgenden Abfäßen für

Die Beſtimmung des § 828 Abſ. 2 des Bürgerlichen die darin bezeichneten beſonderen Fälle wiederum ausgeſchloſſen

Geſeßbuchs iſt entſtanden in offenbarer Anlehnung an die SS 56 , und durch abweichende Beſtimmungen erfeßt, die andere im

57 des Reichsſtrafgeſeßbuches; an die Stelle der zur Erkenntniß Abſ. 1 enthaltene Vorſchrift, daß die mehreren Erfaßpflichtigen

der Strafbarkeit erforderlichen Einſicht dort iſt im Bürger- dem Erfaßberechtigten gegenüber als Geſammtſchuldner nach

lichen Gefeßbuch die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit Maßgabe von SS 421-425 haften , iſt dagegen aufrecht er .

erforderliche Einſicht getreten . Die Erkenntniß der Verantwort. halten. Die Beſtimmungen im zweiten und dritten Abja

lichkeit erſchöpft ſich nicht in dem Bewußtſein des Unrechts, regeln alſo die darin behandelten Fälle nicht ſelbſtſtändig und er

des widerrechtlichen Eingreifend in eine fremde Rechtsſphäre ſchöpfend, fie ſtatuiren vielmehr, wie die Reviſion zutreffend

(Planck Nr. 2a zu § 828 des Bürgerlichen Gefeßbuchs) , ſie bemerkt, für dieſe an ſich auch unter die Beſtimmung des erſten

erfordert vielmehr auch ein Verſtändniß der Pflicht, für die Abſaßes fallenden Fälle nur nach einer gewiſſen Richtung Aus

Folgen der Handlung einzuſtehen. Die Erkenntniß der Ver . nahmen , ſie gehören zu den Vorſchriften , die das Gefeß im

antwortlichkeit deckt ſich nicht mit der Erkenntniß der Gefährlich. Auge hat, wenn es in § 426 Abſ. 1 ſagt , Geſammtſchuldner

keit der Handlung, aber auch nicht mit der Erkenntniß des dem feien im Verhältniſſe zueinander zu gleichen Antheilen ver

Mitmenſchen zugefügten Unrecht8 ; ſie geht vielmehr über beide pflichtet, ſoweit ni dyt ein Anderes beſtimmt jei.

hinaus. Aus dieſem inneren Zuſammenhange, in welchem die

Die in dem Begriffe der Erkenntniß der Verantwortlichkeit einzelnen Abfäße des § 840 zueinander ſtehen , muß entnommen

enthaltene Erkenntniß des Unrechts feßt in vielen Fällen die werden , daß das Gefeß im zweiten und dritten Abſaße den

Erkenntniß der Gefährlichkeit der Handlung voraus.. Ins- nämlichen Thatbeſtand im Auge hat, wie im erſten Abſaße,

beſondere iſt bei Fahrläſſigkeitsdelikten die erſtere Erkenntniß alſo nach deffen klaren Wortlaut den , daß Mehrere für den

ohne die leßtere nicht denkbar. Denn die Fahrläſſigkeit beruht aus einer unerlaubten Handlung entſtehenden Schaden

ſtets auf einem verſchuldeten Irrthum über die ſchädlichen Folgen nebeneinander verantwortlich ſind .

der Handlung (1. Rehbein, Bürgerliche Geſetbuch Bd. 2 Dieſe Auslegung findet Unterſtüßung in der Entſtehungs.

S. 101 ) ; fie beſteht darin, daß der Handelnde die Gefährlichkeit geſchidite des § 840. (Wird näher dargelegt.)

der Handlung , die er erkennen konnte, ſchuldhafter Weije ſich Zu einer dem Kläger günſtigen Entſcheidung iſt hiernach

nicht vorgeſtellt hat. Die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit nur dann zu gelangen , wenn die Haftung des Eiſenbahn

erforderliche Einſicht des § 828 Abſ. 2 des Bürgerlichen Gefeß- unternehmers aus dem Haftpflichtgeſeße im Sinne von § 840

buchs iſt daher in Erweiterung der in dem Urtheile des er- des Bürgerlichen Gefeßbuch als eine ſolche aus einer
kennenden Senats vom 3. Februar 1902 (Entſcheidungen des unerlaubten Handlung anzuſehen iſt. Das Reviſionsgericht hat

Reichsgerichte Bd. 51 S. 30) gegebenen Ausführungen zu be . ſich dafür , daß dies anzunehmen ſei , entidieden. (Wird ein .

ſtimmen als diejenige geiſtige Entwickelung , die den Handelnden gehend begründet.)

in den Stand feßt, das Unredyt ſeiner Øandlung gegenüber dem

Mitinenſchen und zugleich die Verpflichtung zu erkennen , in

53.

irgend einer Weiſe für die Folgen ſeiner Handlung felbſt ein .

ſtehen müſſen. Zu § 1418 Nr. 1 B. G. B. in Verbindung mit

$ 255 A. L. R. Thl. II Tit. 1.

Urtheil des Reichsgerichts IV. C. S. i. S. Bartram
52 .

c. Bartram vom 8. Dezember 1902 , Nr. 258/1902 IV.

Zu § 840 B. G. B. Vorinſtanz : Kammergeridyt Berlin .

Urtheil des Reichsgerichte VI. 6. S. i. S. Eiſen .

bahnfiskus C. Bornhagen vom 23. Oktober 1902 ,
Zurückweiſung der Reviſion .

Der Berufungsrichter hat zunächſt auf Grund der Beweis.
Nr. 112/1902 VI.

aufnahme und der eigenen Zugeſtändniſſe des Beklagten mehrere
Vorinſtanz: Rammergericht Berlin .

in die Zeit vor dem 1. Januar 1900 fallende Vorgänge feſt

Zurüchweijung der Reviſion. geſtellt, in denen er ein offenſichtlich auf planmäßige Schädigung

Alle in $ 840 Bürgerlichen Geſekbuchs zuſammengefaßten der Klägerin berechnetes Verhalten des Beklagten erblidt. Er

Beſtimmungen betreffen Fälle , in denen mehrere Perſonen für nimmt deshalb die Vorausſeßungen des § 255 Allgemeinen
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fandrechte Theil II Titel 1 für einen der Klägerin zuſtehenden Dieſer Standpunkt iſt vom Gefeßgeber auch nicht etwa

Anſpruch auf Sicherſtellung wegen ihres Eingebrachten als er- dadurch aufgegeben worden , daß für den Fall, wenn ein Erblaſſer

füllt an und hat weiter Folgendes ausgeführt : mehrere Erben hinterläßt, durch § 2033 des Bürgerlichen Geſek .

„die Berechtigung der Klägerin , Sicherheitsleiſtung zu buchs ausgeſprochen iſt, daß jeder Miterbe über ſeinen Antheil

fordern , dauerte nach dem 1. Januar 1900 fort ($ 1391 am Nadlaſje verfügen darf.

Bürgerlichen Geſetbuche ). War ſie aber auch nach dein Daraus ergiebt ſid konſequenter Weiſe auch die Unwirkſamkeit

1. Januar 1900 berechtigt, Sicherheitsleiſtung zu ver- eines Vertrages , durch welchen die obligatoriſche Verpflichtung

langen, ſo ſchloß dieſe Befugniß nach § 1418 Nr. 1 zur Vornahme einer ſolchen rechtlich unmöglichen Abtretung

Bürgerlichen Geſeßbuchs auch das Recht in fich, Auf- übernommen wird.

hebung der Verwaltung und Nußnießung des Beklagten

an ihrem eingebrachten Vermögen im Wege der Klage

zu fordern. Die Klage erſcheint hiernach ohne Weiteres
55.

begründet."

In dieſer Beziehung konnte das Reichgericht dem Be. Zu SS 1567, 1570 des B. G. B.

rufungsrichter nicht beitreten . Aus der wahrſcheinlichen Be.
Urtheil des Reichsgerid t8 IV . 6. S. i . S. Scafer

ſorgniß eines bevorſtehenden Verluſtes an dem eingebrachten Gut
c. Schäfer vom 11. Dezember 1902 , Nr. 261/1962 IV.

ergab ſich, wovon auch der Berufungsrichter ausgeht , nach
Vorinſtanz : D. 2. G. Naumburg.

früherein Recht nur ein Anſpruch auf beſondere, die Verluſt

gefahr ausgleichende Sicherheitsbeſtellung ( 255 a . a. D.). Aufhebung und Zurückverweiſung.

Der Anſpruch auf Rückgewähr des Eingebrachten während der Bei der Würdigung der Beweiſe, die über den Vorgang

Ghe beſtand nur unter der mit jener Gefahr nicht immer zu . vom 25. April 1901 erhoben worden ſind, iſt der Berufungs

ſammenfallenden Vorausſeßung, daß der Mann den ſtandes . richter zu keinem beſtimunten Ergebniß gekommen . Er nimit

mäßigen Unterhalt für Frau und Kinder zu beſtreiten, unver . an , daß der Ausſage des Vaters der Beklagten im Weſentlichen

mögend geworden war (88 256 , 258 d. T.) . Dies trat nur kein Werth beigelegt werden könne " und ſtellt ſodann hypothetiſche

ein , wenn die Einkünfte des Mannes zuſammen mit den Erwägungen für den Fall an , daß der Vorgang ſo wie ihn die

Nußungen des eingebrachten Vermögens hierfür nicht mehr Soweſter der Beklagten bekundet hat , feſtgeſtellt werden könnte,

ausreichten (vergl. Urtheile des R. G. Entſch . Bd. 1 S. 136 , obwohl dieſer Feſtſtellung die widerſprechende Ausſage der

Gruchot Bd. 30 S. 970 , Bd . 32 S. 1028) . Nichtgewährung Schweſter des Klägers entgegenſtände. Seine Annahme aber,

des Unterhalts bei hinreichenden Einkünften genügte ebenfalls daß der Vorgang in der Darſtellung der erſteren Zeugin für die

nicht (Entſch. des Obertribunals Bd. 68 S. 29 ffl . ) . Dafür Vertheidigung der Beklagten rechtlich bedeutungslos ſein würde,

nun , daß das Recht der Klägerin auf Sicherheitsleiſtung in geht fehl . Denn wenn der Kläger bei dem Verſuche der Be.

ſeinem Fortbeſtande über den 31. Dezember 1899 hinaus ohne klagten, die Wiederaufnahme zu erlangen , ſie mit den Worten

das Hinzutreten neuer Thatumſtände ſich zu einem Redite auf fortgewieſen hat : ,, Du hajt mir genug Geld gekoſtet, da nimi

Entziehung der Verwaltung und Nußnießung erweitert haben Deine Sachen und geh !" , ſo kommt es nicht allein darauf an ,

könnte, fehlt es an einer geſeblichen Beſtimmung. Chne ſie ob aus dieſem Vorgange in Verbindung mit früheren Vor:

darf dem neuen Recht eine derartige Rücwirkung nicht bei. kommniſſen eine ſo tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältniſſes

gemeſſen werden . Insbeſondere bringt die landesgeſebliche Ueber- erkennbar geworden iſt, daß der Beklagten die Fortſeßung der

leitung des bisherigen Güterſtandes in den Güterſtand des Ehe nicht mehr zugemuthet werden könnte und ebenſowenig

Bürgerlichen Gefeßbuchs bei unveränderter Sachlage nicht die erſchöpft ſich ſeine Erheblichkeit weiter darin, daß er nunmehr

der Ehefrau bisher fehlende Befugniß mit fidy, auf eine Ent : der Beklagten ein Recht gegeben hätte , ihrerſeits auf Wieder

ziehung der bis dahin fortbeſtehenden Rechte des Mannes zu herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft zu klagen. Vielmehr

klagen . (Berufungsurtheil wird aus anderen Gründen aufrecht müßte dieſer Vorgang, ſeine Erweislichkeit vorausgeſeßt, auch

erhalten .) weiter die rechtliche Bedeutung haben, daß das klägeriſche Ver

langen nach Herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft fich als ein

Mißbrauch des Klägeriſchen Rechts darſtellen und daß damit die

54.
Berechtigung des Klagebegehrens in gleicher Weiſe wie durch

einen der Beklagten etwa zur Seite ſtehenden Eheſcheidungegrund

Zu $$ 1442, 1471 des B. G. B. ausgeſchloſſen ſein würde. ( S 1353 Abſ. 2 des Bürgerlichen

Urtheil des Reichsgerichts IV. 6. S. i. S. Chlupfa Geſetbudhes . ) Denn wenn der Kläger, nod dazu ungeachtet

c. Roſtejus vom 13. November 1902 , Nr. 188/1902 IV. feines in der Verhandlung vom 21. Februar 1901 der Be.

Vorinſtanz : D.L.G. Königsberg.
klagten gegebenen Verſprechens die Beklagte in der von der

Zeugin geſchilderten Weiſe von ſich gewieſen hat, ſo würde die

Zurüdweiſung der Reviſion . Beklagte das in der gegenwärtigen Klage ausgedrüdte Verlangen

Nach § 1471 Abſ. 2 und § 1442 des Bürgerlichen Geſet . der Wiedervereinigung ſo lange als nicht ernſt gemeint abzulehnen

buchs kann der am gütergemeinſchaftlich geweſenen Geſammtgut berechtigt ſein , bis Kläger zuvor ihr in unzweideutiger Weije

Betheiligte über ſeinen desfallfigen Antheil als ſolchen nicht den Beweis einer Willensänderung gegeben und damit Gewißheit

verfügen. darüber gejậaffen hat, daß ein erneuter Annäherungsverſuch der
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Beklagten nicht denſelben Erfolg der Zurückweiſung haben würde. 56 .

Die weitere Annahme des Berufungsrichters, das Verhalten der
Zu § 1568 des B. G. B.

Beklagten ſtände „ der Auffaſſung nicht entgegen“ , daß es ihr Urtheil des Reichsgerichte IV. C. S. i. S. Martin

damals mit dem Verlangen, wieder aufgenommen zu werden,
c. Martin vom 18. Dezember 1902 , Nr. 271/1902 IV .

gar nicht ernſt geweſen iſt, iſt belanglos , da der Berufungs
Vorinſtanz : Kammergericht Berlin.

richer auch hier wieder die Nichternſtlichkeit des Verlangens

beſtimmt feſtzuſtellen unterläßt. Zurückweiſung der Reviſion .

Es kommt Folgendes hinzu . Die Beklagte hat behauptet, Es könnte den Anſchein gewinnen, daß der Berufungsrichter

ſie wäre am 25. Oktober 1900 vom Kläger ſchwer miſhandelt habe ſagen wollen :

worden und hätte in Folge davon am 2. März 1901 eine Fehl. Selbſt dann , wenn der eine Ehegatte durch ein ihm

geburt gehabt. Sie glaubt deshalb zur Klage auf Scheidung fubjektiv zuzurechnendes Verhalten ſich gegen die

berechtigt und auch aus dieſem Grunde nicht verpflichtet zu ſein , durch die Ehe begründeten Pflichtendwer vergangen

dem Klägeriſchen Verlangen nach Herſtellung der häuslichen und in Folge deſſen eine tiefe Zerrüttung des ehelichen

Gemeinſchaft Folge zu leiſten. Der für dieſe Behauptung an Verhältniſſes herbeigeführt habe , ſei dod die Be.

getretene Beweis iſt, ſoweit er nach dem Urtheilsthatbeſtande ſtimmung des § 1568 des Bürgerlichen Geſetbuchs

angeboten war, erhoben worden. Der Berufungsrichter iſt in unanwendbar, wenn nicht der ſich ſo vergehende Ehegatte

eine Beweiswürdigung auch mit Bezug auf dieſes Vorbringen die perbeiführung der Zerrüttung der Ehe , als

der Beklagten nicht eingetreten , weil er annimmt, daß die be- den von ihm in bewußter Weife angeſtrebten Erfolg,

hauptete Mißhandlung ebenſo wie alle anderen Vorkommniſſe, beabſichtigt habe.

die vor der Sühne vom 21. Februar 1901 lägen , ihre Be. Eine derartige Auslegung des § 1568 a . a . D. würde als

deutung als ſelbſtſtändige Eheſcheidungegründe gemäß § 1570 rechteirrthümlich bezeichnet werden müſſen. E& wäre daher die

des Bürgerlichen Gefeßbuches verloren hatten. Der Berufungo: Aufhebung des Berufungsurtheils geboten , wenn ſich der Be

richter erblidt alſo in den Erklärungen der Beklagten zur Ver- rufungsrichter wirklich auf ſolchen Standpunkt hätte ſtellen

handlung vom 21. Februar 1901 eine der Kläger gewährte wollen und wenn angenommen werden könnte, daß ein derartiger

Verzeihung etwaiger früherer Verfehlungen . Eine ſolche hat unrichtiger Geſichtspunkt für die getroffene Entſcheidung mit.

aber die Beklagte bedingungslos und ausdrücklich nicht erklärt ; beſtimmend geweſen ſei . Die weiteren Ausführungen des Be.

auch ſteht nicht feſt, daß ſie ihre damalige Widerklage zurück . rufungsrichters laſſen jedoch erkennen, daß er zur Abweiſung der

genommen hat , wobei in Betracht kommt, daß ſelbſt eine for- Klage nur deshalb gelangt iſt, weil er für feſtgeſtellt anſieht ,

male Klagerücknahme nicht unter allen Umſtänden auf die daß die Zurechnungsfähigkeit der Beklagten bei einzelnen

Annahme einer dem anderen Theile damit gewährten Verzeihung der ihr zur Laſt gelegten Vorgänge ausgeſchloffen geweſen ſei ,

hinführt (Urtheil des Reichegerichts vom 22. September 1902 und daß auch in den übrigen Fällen das Verhalten der Bes

in Sachen Ruf c . RIB IV 144/1902 ). In dem Termine klagten von ihrem krankhaften Zuſtande derartig beeinflußt

vom 21. Februar 1901 hat die Beflagte vielmehr nur unter worden ſei , daß auch hier eine Verfehlung im Sinne des

näher feſtgeſtellten Bedingungen dem Kläger verſprochen, zu ihm § 1568 a. a. D. nicht angenommen werden könne.

zurückzukehren. Iſt darin eine , wenn auch nicht ausdrücklich In dieſer Beziehung hat ſich zunächſt der Berufungsrichter

ausgeſprochene, bedingte Verzeihung zu erblicken , ſo kann im Weſentlichen dem Gutachten des in erſter Inſtanz ver

deren Wirkjamkeit nicht über den Inhalt der Erklärung hinaus. nommenen Sadverſtändigen Dr. l. angejdloffen, welcher zu dem

gehen und die gleiche ſein , wie wenn die Beklagte bedingungslos Ergebniſſe gelangt war, daß die eine (von ihm näher bezeich

verziehen hätte. ( Vergleiche Urtheile des Reichsgerichts vom 20. DK- nete) Gruppe der in Frage kommenden Verfehlungen von der

tober 1898 Juriſtiſche Wochenſchr. S. 68583 und vom 6. No : an einer Allgemeinerkrankung des Nervenſyſtems leidenden Be.

vember 1902 in Sachen Reyeg c. Reyeg IV 209/1902 .) Kläger klagten – wie mit einer gewiffen Wahrſcheinlichkeit angenommen

aber darf ſich zur Entkräftung eines auf frühere Vorgänge geſtüßten werden könne - in einem die Verantwortlichkeit ausjdhließenden

Scheidungsgrundes auf die bedingte Verzeihung wiederum dann Zuſtande begangen ſei , wogegen bezüglich der übrigen Ver

nicht berufen , wenn er ſelbſt durch ſein Verhalten am 25. April fehlungen - zu welchen der Sadverſtändige mit Beſtimmtheit

1901 den Eintritt der Bedingung vereitelt hat. Die ſdywerſte namentlich die von den Zeuginnen bekundeten ehrverleßenden

Folge der von der Beklagten behaupteten Mißhandlung foll Neußerungen rechnetAeußerungen rechnet - kein genügender Grund vorliege , die

überdies erſt nach dem 21. Februar 1901 durch eine am Verantwortlichkeit der Beklagten alé ausgeſchloſſen anzuſehen.

2. März 1901 geſchehene Fehlgeburt eingetreten ſein. Iſt dies Während aber dieſer Sachverſtändige davon ausging, daß die

wahr, ſo würde bei den von der Beklagten in der Sühne Verfehlungen der legteren Kategorie (bei welchen er übrigens

verhandlung gemachten Vorbehalten die Frage , ob eine gleichviel ebenfalls einen Zuſammenhang mit der Nervenkrankheit der Be

unter welchen Bedingungen gewährte Verzeihung auch auf alle klagten vorausſeşte) ihre Erklärung in einem ſtarken Haſſe

möglichen Folgen jener Mißhandlung hin , die etwa zu ſpäterer fänden, welche die Beklagte gegen ihren Ehemann hege , hat ab

Zeit noch eintreten konnten , von der Beklagten als gewährt weichend der Berufungsrichter angenommen , daß die Beklagte

gelten follte , der beſonderen Erwägung bedurft haben. von einem ſolchen tief eingewurzelten Haffe nicht beherrſcht

werde, ſondern daß ihre leidenſchaftliche Erregung vielmehr durch

eine — wenn auch vielleicht unbegründete — Eiferſucht her.

vorgerufen ſei. Auch nimmt der Berufungsrichter als erwieſen

-

5
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an, daß der Kläger, welcher allerdings durch die Beklagte auf des § 1569 a. a. D. in vollem Umfange als vorhanden

das Höchſte gereizt worden ſei , das in derſelben vorhandene Ge- bezeichnet , verneine einen geiſtigen Tod " der Beklagten, nämlich

fühl, in ihren Rechten als Gattin gefränkt und beeinträchtigt einen Zuſtand entweder des ſtupiden Blödſinns oder der ab

zu werden , durch ſein ( näher erörtertes) Verhalten genährt und foluten Verwirrtheit. Die Beklagte habe aber auch das

verſtärkt habe und daß dadurch eine Verſchlimmerung des Bewußtſein der ihr durch die Ehe auferlegten, auf dem

Leidens der Beklagten herbeigeführt worden ſei . Wejen der Ehe beruhenden Rechte und Pflichten nicht verloren .

Die Ausführungen des Berufungsrichters ſchließen ſodann Dies hätte ihr Verhalten im Jahre 1900 erkennen laſſen, als

mit den Worten : der Kläger mit einer bei ihm im Dienſt ſtehenden Magd Ehe

Das Berufung @gericht iſt nach alledem zu der Feſtſtellung bruch trieb und dieſe ſwangerte. Es wäre ein Grundirrthum

gelangt , daß die Beklagte keine der ihr zur laſt gelegten des Sadyverſtändigen 3. , welcher daraus , daß ſie anſtatt über

und erwieſenen Verfehlungen aus böſer Abſicht begangen, die Verirrungen des Mannes den Mantel der Liebe zu decken ",

ſondern daß ſie dabei lediglich unter dem Einfluß ihrer dieſe zum Gegenſtand des Geſprächs mit Anderen gemacht und

krankhaft überreizten Gemüthsverfaſſung gehandelt , daß ſeinen Namen verunglimpft hätte, auf den Mangel des Bewußt.

fie alfo die Zerrüttung der Ehe nicht verſchuldet hat. ſeins ihrer Redite als Elyefrau Shlüſſe gezogen habe. Ihr

Hieraus ergiebt fid , daß der Berufungsrichter die Frage, ob . vor dem Berufungsgerichte ausgeſprochener Wunſch, mit dem

eine Verſchuldung der Beklagten im Sinne des § 1568 des Manne und mit ihren Kindern wieder zuſammen zu leben ,

Bürgerlichen Geſeßbuchs anzunehmen ſei , in Wahrheit nur aus entſpräche ihrem wahren , dieſes Bewußtſein bethätigenden

dem Grunde verneint hat, weil das Verhalten der Beklagten Willen . Auch die Fähigkeit , die ihr durch die Ehe auf

obwohl es den objektiven Thatbeſtand ſchwerer Pflicht: erlegten Pflichten zu erfüllen , könne nicht verneint werden .

verleßungen dargeſtellt haben würde - doch der Beklagten in Jhre frühere Neigung zu Gewaltthätigkeiten beſtände nicht

ſubjektiver Beziehung , mit Rückſicht auf ihren krankhaft er. mehr. Trot vorhandener Sinnestäuſchungen und Wahnideen

regten Zuſtand nicht in voller Schwere angerechnet werden könne. verhalte ſie ſich nach den Zeugenbekundungen ruhig und arbeits

Mit dieſer Auffaſſung ſteht der vom Berufungsrichter an jam . Handlungen, die ſich objektiv als Unſittlichkeiten oder

einer früheren Stelle der Entſcheidungsgründe gethane Ausſpruch eheliche Verfehlungen darſtellen, wären nicht zu beſorgen. Die

keineswegs in einem unlösbaren Widerſpruche. Aus allen dieſen Verſchlimmerung des Leidens in der Zeit während der Behandlung

Erwägungen des Berufungsrichters geht jedenfalls hervor, daß der Beklagten in der Anſtalt zu Rybnik und die Erregunge

derſelbe eine mildere Beurtheilung für geboten hielt , welche zuſtände in Folge der Verfehlung des Mannes dauerten nicht

ihn ſchließlich zu dem Ergebniſſe führte, daß die Anwendbarkeit mehr fort. Auch für wirthſchaftlidie Angelegenheiten wäre die

des § 1568 des Bürgerlichen Geſebbuchs im vorliegenden Falle, Beklagte nicht theilnahmlos; fie arbeite vielmehr nach der

mit Rückſicht auf den krankhaften Zuſtand, unter deſſen Ein- Zeugenbekundung ihrer Mutter auch auf dem Felde. Ihr

wirkung die Beklagte gehandelt habe, für ausgeſbloſſen zu er- Intereſſe für die Familie zeige fich dadurch, daß ſie zuweilen

klären ſei . nach R. gehe, um ihre Kinder zu beſuchen . Allerdings meint

Hierin iſt eine Rechtenormverleßung nicht zu erblicken . der Berufungerichter ſchließlich, daß die Wahnideen und Sinneg.

täuſchungen der Beklagten ihrer Umgebung läſtig werden und

auch auf die Erziehung der Kinder nachtheilig einwirken könnten ,

57. dod wäre die demzufolge für die Kinder beſtehende fittliche

Zu § 1569 des B. G. B.
Gefahr nicht ſo dringend, daß die Scheidung der Ehe den

einzigen Auegang bilde. In thatſächlicher Beziehung unter :
Urtheil des Reicegerichte IV. C. S. i. S. Komorek

liegen alle dieſe Erwägungen nicht der Nadyprüfung des Reichs

c. Stomoref vom 18. Dezember 1902 , Nr. 270/1902 IV.
gerichts. Sie berulen auch nicht auf einer Verleßung prozeſſualer

Vorinſtanz: D. L. G. Breslau.

Gefeßesvorſchriften. Die Reviſion rügt die Nichterhebung des

Zurückweiſung der Reviſion. vom Kläger angebotenen Beweiſe für verſchiedene von der

Daß die wegen Geiſteskrankheit entmündigte Beklagte ſeit Beklagten in ihrer Geiſteøverwirrtheit geführte Reden , unter

acht Jahren und auch noch gegenwärtig geiſtesfrant iſt, nimmt Anderem : Kläger wäre nicht der Mann, den ſie geheirathet

der Berufungsrichter auf Grund des Gutachtens der Sach- Habe , der ſei viel größer geweſen ; ihr Mann ſei ſchon einmal

verſtändigen R. und 3. als erwieſen an . Der Eindruck, den geſtorben , ſie habe ihn in das Leben gerufen ; in ihrem Haus.

die perſönlich vor ihm erſchienene Beklagte und den ihre Auß- Halt wolle man ſie vergiften und dergl. Allerdings hat der

laſſungen hervorgerufen haben , hat , wie der Berufungsrichter Berufungsrichter den Grund, weshalb er dieſe Beweiſe unerhoben

bemerkt, dieſe Annahme beſtätigt. Die Krankheit hat jedoch gelaſſen hat, nicht angegeben . Da es ſich jedoch um Thatſachen

ſeiner Beurtheilung nach nicht einen ſolchen Grad erreicht, daß handelt, die nicht unmittelbar für die Entſcheidung von Er.

die geiſtige Gemeinſdyaft zwiſchen den Ehegatten aufgehoben heblichkeit ſind , die vielmehr nur ein Urtheil über die Beſchaffen

wäre. Dieſe die Anwendung des § 1569 des Bürgerlichen heit und den Grad der Geiſteskrankheit zulaffen, in dieſer Bes

Gefeßbuchs ausjdhließende Feſtſtellung hat das Oberlandesgericht ziehung aber umfangreiche Beweiserhebungen bereits ſtattgefunden

im Einzelnen durch folgende Ergebniſſe feiner den Krankheits- hatten, ſo läßt ſich nur annehmen, daß der Berufungsrichter

zuſtand der Beklagten betreffenden Erhebungen näher begründet. das dadurch gewonnene Material für ausreichend gehalten hat,

Eine völlige geiſtige Umnachtung ſei nicht nachgewieſen. Selbſt um daraufhin ſowie auf Grund der Beobachtungen der Sad .

das Gutachten des Dr. 3. , weldjes die Thatbeſtandserforderniſſe verſtändigen und der eigenen Wahrnehmungen bei der Abhörung
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der Beklagten zu einem abſchließenden Urtheil über ihren Senat: vom 19. November 1900 in Sachen Bierſaď wider

gegenwärtigen Geiſteszuſtand zu gelangen, umſomehr da der Bierjack - IV 228/1900 – ( Juriſtiſche Wochenſchrift S. 849).

Berufungsrichter ſelbſt davon ausgeht, daß die Beklagte von Welcher Betrag von den verfügbaren Mitteln, falls dieſe zur

Wahnideen und Sinnestäuſchungen befangen ſei . Die Reviſion Beſtreitung des ſtandesgemäßen oder wenigſtens des nothdürftigen

verweiſt ſodann auf verſchiedene Einzelheiten des in der Be- Unterhalts des unterhaltspflichtigen Elterntheils und der unter .

urtheilung des Grades der Geiſteskrankheit über die Feſtſtellungen Haltsberechtigten minderjährigen unverheiratheten Kinder nicht

des Oberlandesgerichte hinausgehenden 3.'jchen Gutachteng. auðreichen , zur Ermöglichung der Forteriſtenz des erſteren

Dies würde nur dann von Belang ſein , wenn dem Berufungs- erforderlich iſt, bemißt ſich im einzelnen Falle nach den dafür

richter eine ungenügende Beachtung der Auslaffungen dieſes in Betracht kommenden perſönlichen Verhältniffen des Interhalts.

Sachverſtändigen zum Vorwurfe gemacht werden könnte. Für pflichtigen. Nach dieſer Richtung iſt das Berufungsgericht in

eine derartige Beanſtandung des Berufung8urtheils fehlt e8 eine thatſächliche Würdigung der Sadlage nicht eingetreten ; es

jedoch an jedem Anhalt. Auch war der Berufungsrichter durch begnügt ſich allein mit der Erwägung, daß wegen des - infolge

keine prozeſſuale Gefeßesvorſchrift darin beſchränkt, die Aus . der Verſchlimmerung des Herzleidend des Klägers nothwendig

dehnung der von ihm zu erhebenden Sachverſtändigenbeweiſe gewordenen Mehraufwandes des Klägers zu ſeiner Lebensführung

nach eigenem freien Ermeffen zu beſtimmen (8 404 der Civil . der Betrag der von ihm an die Beklagten zu zahlenden Unter.

prozeßordnung) . haltegelder von 40 Mark auf 20 Mark monatlich herab

zuſeßen ſei. Im Erfolge haben alſo die Beklagten den ganzen

nothwendig gewordenen Mehraufwand zur Lebensführung des

58 .
Klägers zu tragen , ohne daß erkennbar wäre, daß dieſe Herab ,

Zu § 1603 des B. G. B. minderung der Unterhaltsgelder auf die Hälfte ihres gegen ,

Urtheil des Reidøgerid t8 IV . C. S. i . S. Campredt
wärtigen offenſichtlich nur mäßigen Betrage behufe

c. Lampredt vom 22. Dezember 1902, Nr. 278/1902 IV. Herbeiführung einer gleichmäßigen Verwendung der verfüg

baren Mittel des Klägers oder zur Ermöglichung ſeiner Fort
Vorinſtanz : Kammergericht Berlin.

exiſtenz geboten iſt. Es fällt dem Berufungsgericht aber eine

Aufhebung und Zurückverweiſung. weitere Verleßung dieſer Gefeßesvorſchrift inſofern zur Laſt, als

Die Erweiterung der Unterhaltspflicht der Eltern es die Erhöhung des Gehalts des Klägers von 1580 Mart

gegenüber ihren minderjährigen unverheiratheten Kindern, wie auf 1616 Mart, alſo um 36 Mark, ſeit dem Jahre 1901 für

ſie ſich aus der Beſtimmung in § 1603 Abſ. 2 Saß 1 , ab : zu geringfügig erklärt, um bei Bemeffung der Unterhaltögelder

weichend von der in Abſ. 1 vorgeſehenen Regel, ergiebt, beruht der Beklagten in Betracht gezogen zu werden. Eine ſolche

auf dem fittlichen Verhältniffe zwijchen Eltern und Kindern und Nichtinbetrachtziehung ſteht in unlösbarem Widerſpruch mit der

wird durch das natürliche Gefühl, die engere Familieneigenſchaft geſeßlich gebotenen gleich mäßigen Verwendung, die die Berück

und die Aufgabe der Eltern , ihre Kinder zur Selbſtändigkeit, Fichtigung aller verfügbaren Mittel des unterhaltspflichtigen

insbeſondere auch in wirthſchaftlicher Richtung, zu bringen , ge. Elterntheils ſchlechthin erfordert.

fordert ( vergl. Motive zu dem Entwurfe – Erſter Leſung -

des Bürgerlichen Geſekbuches zu § 1482 — Bd. IV S. 680 —) .

Für die Eltern iſt die fittliche Pflicht, ihre Kinder zu erhalten, 59 .

eine unbeſchränkte; fie findet ihre Grenze allein in der Un

möglichkeit. Dieſe fittliche Pflicht der Eltern hat ihren minder
Zu § 1612 des B. G. B.

jährigen unverheiratheten Kindern gegenüber ihre rechtliche Ge.
Urtheil des Reichsgerichte IV. C. S. i . S. Rudud

ſtaltung erhalten durch die Beſtimmung in Abſ. 2 Sat 1 des
c. Kuckuck vom 11. Dezember 1902, Nr. 252/1902 IV .

$ 1603 des Bürgerlichen Gefeßbuches, und wenn danach die Vorinſtanz : D.L.G. Königsberg.

Eltern ihren unterhaltsberechtigten minderjährigen unverheiratheten Zurüdweiſung der Reviſion .

Kindern gegenüber, auch wenn ſie ohne Gefährdung ihres Inhaltbar iſt der Ausgangspunkt der Reviſion , daß es

eigenen ſtandesgemäßen Unterhalts zur Gewährung von jhlechthin Sache des Vormundſchaftsgerichts ſei, im Streitfalle

Unterhalt an dieſe nicht im Stande find, gleichwohl verpflichtet zwiſchen Eltern und ihren minderjährigen Kindern über den ge .

ſind , alle verfügbaren Mittel zu ihren und der Kinder Unter. ſeßlichen Unterhaltungsanſpruch der legteren die Art des Unter.

halte gleichmäßig zu verwenden, ſo ergiebt ſich daraus , daß halts zu beſtimmen . Die Vorſchrift in Abſ. 2 des § 1612

die Eltern nicht befugt ſind, aus dieſen Mitteln zur Sicherung des Bürgerlichen Gefeßbuchs über die Befugniß der Eltern zur

ihres eigenen ſtandesgemäßen oder auch nur nothdürftigen Beſtimmung der Art und der Termine des ihren minderjährigen

Unterhalts etwas vorweg zu entnehmen , da ſonſt von einer Rindern zu gewährenden Unterhalte ſtellt fich dar als eine

gleichmäßigen Verwendung nicht die Rede ſein könnte. Vielmehr Sondervorſchrift gegenüber der in Abſ. 1 dieſes Paragraphen

müſſen nöthigenfalls auch die Eltern ſich auf das Unentbehrlichſte aufgeſtellten Regel : Der Unterhalt iſt durch Entrichtung einer

für ihren Lebensbedarf einſchränken , und nur die Möglichkeit Geldrente zu gewähren ... Wenn nun die Eltern gemäß

der eigenen Fortepiſtenz bildet, unter Berückſichtigung ihrer Abſ. 2 beſtimmen können ", in welcher Art und für welche

Lebensſtellung, die Grenze der elterlichen Unterhaltspflicht ihren Zeit im Voraus der Unterhalt gewährt werden ſoll, ſo folgt daraus

minderjährigen unverheiratheten Kindern gegenüber. Auf gleichen mit Nothwendigkeit, daß falls und ſo lange eine ſolche Beſtim .

Erwägungen beruht auch das Urtheil des jeßt erkennenden mung von ihnen nicht getroffen wird, es bei der in Abſ. 1

1

1
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vorgeſehenen Regel der Gewährung den Unterhalts durch Ent- werden und die Erklärung des Erblaſſerd , daß er

richtung einer Geldrente verbleibt. Dem ſo ohne weiteres be der deutſden Sprache nicht mächtig ſei, ſowie die Ver .

gründeten Anſpruche des Kindes gegenüber iſt kein Raum für ficherung der mitwirkenden Perſonen , daß fie der

ein Eingreifen des Vormundſchaftsgerichte auf Grund des fremden Sprache mächtig ſeien, enthalten.

Abſ. 2 Saß 2. Dieſe Beſtimmung dient allein dem Zwecke, In dieſer Beziehung lautet der Eingang des Protokolles,

im Intereſſe des Kindes eine von den Eltern etwa getroffene welches am 6. Juli 1901 zu Woippy über den zwiſchen den

Anordnung über die Unterhaltsgewährung zu ändern; ſie kann Beklagten Lapointe und der jeßt verſtorbenen Wittwe Pierſon

daher auch nicht zur Anwendung kommen , wenn eine ſolche geſchloffenen Erbvertrag, ohne Zuziehung eines Dolmetſchers, in

Anordnung ſeitens des unterhaltspflichtigen Elternantheils gar franzöſiſcher Sprache aufgenommen worden iſt, folgendermaßen :
nicht getroffen iſt. Da im Uebrigen das Vormundſchaftsgericht Pardevant moi ... notaire en présence des

über die Unterhaltspflicht als folche nicht zu entſcheiden hat , témoins ... ont comparu

und der auf Grund des § 1612 Abſ. 2 Sat 2 des Bürger
Madame veuve de M. Pierson qui

lichen Gefeßbuchs getroffenen Anordnung des Vormundſchafts, déclare ne pas connaître la langue allemande et

gerichte Vollſtreckbarkeit nicht beiwohnt, leßtere vielmehr gegen s'est exprimée en langue française, langue qui est

den Willen des Unterhaltspflichtigen nur in Prozeßwege zu connue du notaire et des témoins soussignés,

erlangen iſt, ſo ſchränkt dieſe Gefeßedbeſtimmung den ordent. ... Lapointe ne connaissant pas la

lichen Rechteweg lediglich dahin ein , daß die auf deren Grund langue allemande, s'exprimant en langue française

getroffene Entſcheidung des Vormundidaftsgerichte auch das langue connue du notaire et des témoins soussignés .

Prozeßgericht ſeiner Entſcheidung zu Grunde zu legen hat, Vierauf folgt im Protokolle die Erklärung der Betheiligten ,

ſowie daß das Prozeßgericht eine etwa yon dem unterhalts- inhalte deren die Wittwe Pierſon und der Beklagte ſich gegen

pflichtigen Elterntheil nach Maßgabe des § 1612 Abſ. 2 Sap 1 ſeitig zu Univerſallegataren einſekten . Sodann ſdhließt das

des Bürgerlichen Gefeßbuchs getroffene Anordnung zu ändern Protokoll mit den Worten :

nicht befugt iſt. Nur inſoweit alſo , als der im ordentlichen Dont proces verbal lequel après lecture faite a été

Rechtowege geltend gemachte IInterhaltsanſpruch auf Gewährung approuvé par les comparants et signé par eux,

des Unterhalts in anderer Art oder in anderen terminlichen dispensant les comparants le notaire de sceller les

Vorausleiſtungen, wie dies vom Unterhaltspflichtigen ſelbſt oder présentes .

in Aenderung deffen Anordnung vom Vormundſchaftsgericht Darunter befinden ſich die Unterſchriften der Wittwe Pierſon ,

beſtimmt wurde, gerichtet iſt, kann die prozeßhindernde Einrede des Beklagten, der beiden Zeugen und des Notars .

der Unzuläſſigkeit des Rechtsweges mit Erfolg erhoben werden . Der erſte Richter nahm an , daß damit der Formvorførift

des & 2245 a. a . D. nicht genügt ſei . Der Berufungerichter iſt

zu dem entgegengeſeßten Ergebniſſe gelangt, indem von ihm er:

et M ..

wogen wurde :

60.
Der Gebrauch ſakramentaler Worte ſei für die Abgabe

Zu SS 2233, 2245, 2276 B. G. B. der im § 2245 des Bürgerlichen Gefeßbuches bezeichneten Er:

Urtheil des Reichsgerichte IV. C. S. i. S. Delatte klärungen und Verſicherungen nicht vorgeſchrieben. Dieſelben

de Gardonne c. Lapointe und Bazin vom könnten abgegeben werden wie jede andere Erklärung. Es ge .

1. Dezember 1902 , Nr. 248/1902 IV.
nüge , wenn ihre Abgabe zweifellos erfolgt ſei und wenn in

dieſer Beziehung eine Feſtſtellung im Protokolle getroffen werde.
Vorinſtanz : D. L. G. Solmar.

Erhelle nun auch im vorliegenden Falle aus dem Inhalte des

Zurückweiſung der Reviſion. Protokolles nicht, worauf die darin zweifellos enthaltene Feſt.

Für die Annahme von Erbverträgen, welche nicht zwiſden ftellung bezüglich der Nichtkenntniß der deutſchen Sprache ſeitens

Ehegatten oder Verlobten geſchloffen werden , finden nach § 2276 des Lapointe und bezüglich der Kenntniß der franzöſiſchen Sprade

des Bürgerlichen Gefeßbuches die Vorſchriften der $8 2233 bis ſeitens der mitwirkenden Perſonen , beruht habe und ob dieſen

2245 Anwendung, und zwar dergeſtalt, daß alles, was nach Angaben insbeſondere eine Erklärung der betreffenden Perſonen

dieſen Vorſchriften für den Erblaſſer gilt , bei Erbverträgen zu Grunde gelegen hätte , ſo müffe doch im Hinblic auf die im

für jeden der Vertragſoließenden gilt. Der ſomit auch bei Schlußjaße des Protokolles beurkundete Genehmigung des

Erbverträgen zur Anwendung kommende § 2245 a . a. D. , welcher Protokollinbalts ſeitens der Erſchienenen (par les comparants)

von der im § 2244 über die Zuziehung eines Dolmetſchers auf. angenommen werden, daß die Feſtſtellung ſo , wie ſie getroffen

geſtellten Regel eiue Ausnahme dann zuläßt, wenn ſämmtliche ſei, der von Lapointe abgegebenen Erklärung und der Verſicherung

mitwirkende Perſonen ihrer Verſicherung nach derjenigen freinden der Zeugen entſprochen habe, weil andernfalls die auch auf dieſen

Sprache machtig ſind, in welcher ſich der Erblaffer erklärt, ſchreibt Punkt fich erſtreckende Genehmigung ſeitens der Erſchienenen

für ſolchen Fall ( im Abſ. 2) ausdrücklich vor : wozu auch die mitwirkenden Perſonen zu rechnen ſeien -

Unterbleibt die Zuziehung eines Dolmetſchers, ſo muß nicht würde haben ertheilt werden können . Dieſe Ausführungen

das Protokoll in der fremden Sprache aufgenommen ſind im Endergebniſſe zu billigen. (Wird näher dargelegt.)

1
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Beilage 4 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
Ny und 8 vom 21. Februar 1903 .

Urtheile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

I

61 . gericht hat keineswegs ausgeſprochen, daß nach gemeinem pro .

Zu Art. 170 Einf. Geſ. zum B. G. B. und § 762 teſtantiſchemKirchenrecht zeitweilige Trennung von Tijch und Bett
nur gefordert werden könne, wenn den anderen Theil die alleinige

Abſ. 1 B. G. B.
oder doch die überwiegende Schuld treffe, ſondern daß das

Urtheil des Reidsgerichte VII. 5. S. i . S. Poly
Scheidungsbegehren dann zurückzuweiſen ſei , wenn der als

c. Lüttig und Spangenberg vom 30. Dezember 1902 , Grund der Trennung geltend gemachte Zuſtand lediglich oder
Nr. 420/1902 VII .

doch hauptſächlich von dem die Trennung Fordernden ſelbſt durch
Vorinſtanz: D.2.G. Celle.

eigene Schuld herbeigeführt worden ſei. Von dieſem durchaus

Zurüchweiſung der Reviſion. zutreffenden (vergl. Entſch. des Reiche gerichts in Civiljachen

Mit der Reviſion hat der Kläger geltend gemacht, es müſſe Bd. 11 S. 367) Standpunkt auß würde das Verlangen der

hier die Beſtimmung in $ 762 Abſ. 1 S. 1 , Bürgerlichen Geſek . Klägerin nur dann als unbegründet ſich herausſtellen , wenn ſie.

buche, wonada durds Wette eine Verbindlichkeit nicht begründet die alleinige oder doch die überwiegende Schuld an der por :

werde, Plaß greifen , da dieſer Vorſchrift ein reformatoriſcher pro , handenen Zerrütting träfe. Das Berufungsgericht hat aber

hibitiver Charakter beiwohne, und ſie daher auch auf Wetten , feſtgeſtellt, daß beide Theile in gleichem Maße die Zerrüttung

die vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefeßbuch ab . verſchuldet haben.

geſchloſſen, anzuwenden ſei. Dem kann nicht zugeſtimmt werden .

Denn es handelt ſich bei jenem Saß des Bürgerlichen Gefeßbuchs

nicht um eine Beſtimmung, die im öffentlichen Intereffe oder
63.

deshalb getroffen iſt, um fittlichen Anforderungen zu genügen
Zu § 181 des B. G. B.

oder um den Schuldner gegen eine mit den guten Sitten nicht
Urtheil des Reichsgerichte II . C. S. i . S. Dittmer

vereinbare Beſchränkung ſeiner wirthſchaftlichen Freiheit zu
c . Schulß Ronkurs vom 3. Januar 1903 , Nr. 294/1902 II.

ſchüßen. Dainit iſt die Nichtanwendbarkeit des Artikel 170

Vorinſtanz: D. L. G. Roſto d.
Einführung &gefeßes zum Bürgerlichen Gefeßbuch, auf dem die

Beurtheilung des Falle nach dem gemeinen Recht ſeitens der Zurüdweiſung der Reviſion.

Vorinſtanz beruht, ausgeſchloſſen. Im Befiße des Gemeinſchuldners Schult befand ſich ein

Schuhwaarenlager, deffen Herausgabe von dein Kläger als

ſein Eigenthum verlangt, von dem Konkursverwalter aber ver

62 .

weigert wurde. In der deshalb erhobenen Klage behauptete

Zu Art. 201 Einf. Gef. zum B. G. B. und der Kläger, er habe durch den Vertrag vom 25. Oktober 1900

§ 156 des B. G. B.
zur Sicherheit eines von ihm dem Sculß gewährten Darlehns

von 3400 Mark von dieſem das Eigenthum an den Shuh
Urtheil des Reichsgerichte VI. C. S. i. S. R.

waaren übertragen erhalten, welche in einem dem notariellen
C. R. vom 8. Januar 1903, Nr. 417/1902 VI.

Vertrage beigefügten Verzeichniſſe aufgeführt ſeien , und Schultz

Vorinſtanz: 0.2.G. Þamburg.
ſei zum Verkaufe der Waaren befugt geweſen unter der Verpflich

Zurüchweiſung der Reviſion. tung , an Stelle der abgehenden gleiche und gleichwerthige Waare

Das Berufungsgericht hat gemäß Artikel 201 Abj. 2 des wieder anzujchaffen, die mit der Anſchaffung in das Eigenthum

Einführungegefeßes zum Bürgerlichen Geſeßbuch geprüft, ob des Klägers hätten übergehen ſollen und übergegangen ſeien .

die beiderſeitigen Verfehlungen der Parteien auch nach dem ge- Der Kläger beantragte, den Konkursverwalter zur Herausgabe

meinen proteſtantiſchen Kirchenrecht ein Recht auf Scheidung der in ſeinem Beſiße befindlichen Schuhwaaren beziehungsweiſe ,

oder wenigſtens auf zeitweilige Trennung der Ehe begründet ſoweit fie nach der Konkurseröffnung verkauft ſeien, zur Aus

haben würden . Es hat leßteres für den Fall bejaht, daß dem zahlung des dafür vereinnahmten Erlöſes zu verurtheilen . Klage,

Verleşten nicht eine überwiegende Schuld zur Laſt falle. Die Berufung und Reviſion wurden zurückgewieſen. Das Reichs

Reviſion macht hierzu geltend, es ſei im angefochtenen Urtheil gericht führte u . A. aus : Das Berufungºgericht konnte ſich auf

nicht feſtgeſtellt, daß den Beklagten die überwiegende Schuld die Ausführung , daß ein von dem Kläger behaupteter Rom

treffe, ſondern nur , daß beide Theile die Zerrüttung der Ehe miſſionsvertrag nicht vereinbart worden ſei , beſchränken , da nadh

mitverſchuldet hätten. Dieſer Angriff beruht auf einer unrich. dem Inhalte des notariellen Vertrages flar erbellt, daß ein Ver.

tigen Auffaſſung des angefochtenen Urtheils . Das Berufungs, wahrungsvertrag nicht vorliegt und auch ſonſt ein Eigenthums..
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3

übergang an den von dem Kläger beanſpruchten Waaren auf dieſen Weiſe den ihm angewieſenen Plaß nicht verlaſſen hätte. Dieſe

nicht ſtattgefunden haben kann. Vergleichung, die aus anderem Grunde, nämlich bei der Frage,

Der Kläger lyat ſelbſt nicht zu behaupten vermocht, daß ob den Kläger überhaupt ein für den Unfall mit kaujal ge

von dem urſprünglich an ihn von dem Gemeinſculdner Sculp wordenes Verſchulden treffe, in Betracht gezogen werden müßte

verkauften Waaren zur Zeit der Konkureröffnung ſich noch Stücke und von der Vorinſtanz auch angeſtellt worden iſt, hat mit der

im Waarenlager befunden hatten . Demnach hat der Ausjonde . von der Reviſion angezogenen Gefeßesvorſchrift nichts zu thun ;

rungsanſpruch des Klägers lediglich ſolche Waaren zum Gegen- für die von dieſer geforderte Abmeſſung iſt im vorliegenden

ſtande, welche Sdult neu angeſchafft hatte. Dieſer hätte wohlDieſer hätte wohl Falle überhaupt kein Raum , da die vom Kläger erlittene Ver

gemäß § 181 des Bürgerlichen Geſetzbuche, als Vertreter des lepung ſeines Auges , die den ganzen Schaden mit ſich gebracht

Klägers , mit ſich ſelbſt kontrahirend Befiß und Eigenthum an hat, in vollem Umfange durch das Zuſammenwirken des beider:

denſelben auf den Kläger übertragen können . Wirkſam wäre ſeitigen ſchuldhaften Verhalten: verurſacht worden iſt. Zu ver .

das Rechtsgeſchäft der Eigenthumsübertragung aber nur dann gleichen war hiernach nur der Grad von Fahrläſſigkeit, die

geweſen, - vergl. die Motive zum erſten Entwurf des Bürger: jedem Theile zur Laſt zu legen iſt, und inſoweit iſt der Vor.

lichen Gefeßbuch : BD. I S. 224 —, wenn Schulß den Doppel. inſtanz lediglich darin beizupflichten , daß diejenige des Be.

willen des Uebertragen und Annehmen des Eigenthums an klagten, der dem Feldweg entlang, und damit annähernd in der

den neu angeſchafften Waaren nicht lediglich in ſeinem Innern Richtung nach der Stelle ſchoß, die ſeinem Nebenmanne an

gefaßt, ſondern auch durch äußere Thatſachen an den Tag gelegt gewieſen war, das Verſchulden des Klägers erheblich überwiegt ,

hätte, welche den Eigenthumsübergang auch für Dritte erkennbar der ſich nur um etwa zwei Meter weiter, als es in den Kreiſen

machten. Eine ſolche Erkennbarmadung des Eigenthumsüber. der Parteien bei Jagden für ſtatthaft angeſehen wird , son dem

ganges an den angeſchafften Waaren auf den Kläger iſt nicht ihm bezeichneten Plaße entfernt hat .

behauptet worden und hat nach der Saclage nicht ſtattgefunden.

1

1

65 .

64. Zu § 313 des B. G. B.

Zu 254 Abſ. 1 B. G. B. Urtheil des Reichøgerichts V. C. S. i. S. v. Ajjeburg.

Hornbaufen c. Markfeldt vom
Urtheil des Reid &gerichte VI. C. S. i . S. Durian

3. Januar 1903,

Nr. 414/1902 V.

c . Stetter vom 18. Dezember 1902 , Nr. 279/1902 VI.
Vorinſtanz: Kain mergericht.

Vorinſtanz : D.L. G. Stuttgart.

Zurückweiſung der Reviſion .
Zurückweiſung der Reviſion.

Die Rechtsvertheidigung der Beklagten konſtruirt einen zwei .
Die Reviſion hat dem Berufungsgericht Verlegung der

ſeitigen Vertrag, durch den einerſeits die Beklagte ſid verpflichtet

Vorſchriften in § 254 Abſ. 1 des Bürgerlichen Gefeßbuchs vor

geworfen . Nach dieſem jolle der Uinfang des zu leiſtenden Er
habe, dem Kläger durd notarielle Erklärung ihr Grundſtück für

einen beſtimmten Preis auf eine beſtimmte Zeit zum Kauf an.

jabes, wenn bei der Entſtehung des Schadens ein Verſdjulden zuſtellen“, und andererſeits der Kläger (lich verpflichtet habe) im
,

des Beſchädigten mitgewirkt habe , insbeſondere davon abhängen,
Falle er die Auflaffung nicht in der geſtellten Friſt entgegen .

inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen

Theile verurſacht ſei . Eine Prüfung der Sachlage nach dieſer nähme, die auf das Kaufgeldangezahlten 5000 Mark der Be.

Richtung habe aber das Oberlandesgericht nicht vorgenommen ;
klagten zu belaffen . Als Leiſtung und Gegenleiſtung würden

ſich alſo in dieſem Vertrage gegenüberſtehen : die formgültige
wäre es geſchehen, ſo hätte die Quote der Schadens , welche der

Offerte auf Seite der Beklagten und der eventuelle Verzidit auf
Beklagte unbedingt erſtatten folle , jedenfalls niedriger bemeſſen

Zurückzahlung der angezahlten 5000 Mark auf Seiten des Klägers .

werden müſſen. Der Sachverſtändige l. nehme an , daß der
Wäre ein ſolches Uebereinkommen als Vorvertrag zu dem

Kläger, wenn er auf dem ihm von dem Jagdgeber angewieſenen
Plage ſtehen geblieben wäre , höchſtens von einem abirrenden, beabſichtigten Grundſtückskaufvertrag in der That unter den

Parteien getroffen worden , fo würde daſſelbe gleich dieſem der

einem ſogenannten wilden Schrot hätte getroffen werden können ;

es jei alſo im hohen Grade wahrſcheinlich, daß er gar nicht Formvorſdrift des § 313 des Bürgerlichen Geſetbuchs unter

getroffen worden wäre, wenn er jenen Plaß nicht verlaſſen legen haben und deshalb, da es nur mündlich geſchlofjen, nichtig

ſein. (Wird näher begründet.)
hätte. Das Verhältniß, in dem die Wahrſcheinlichkeit, daß er

auch dort getroffen wäre, zu der, daß er an der Gabelung des

Feld- und Waldwegs getroffen wurde , ſtebe, ſei alſo in Be. 66.

tracht zu ziehen geweſen.
Zu SS 313, 344 des B. G. B.

Dieſer Angriff iſt unbegründet. Bei der von der Reviſion

geforderten Erwägung würde nicht das Maß, in welchem die Urtheil des Reichsgerichts v. 5. S. i. S. Lojds Kon .

Handlungsweiſe des Klägers einer und diejenige des Beklagten
kurs c. Meurer vom 10. Januar 1903 , Nr. 340/1902 V.

andererſeits auf den IImfang des Sdadens eingewirkt hat , Vorinſtanz : D. 2. G. fajfel .

gegeneinander abgewogen, e8 würde vielmehr die Gefahr , die Zurückweiſung der Reviſion .

fidh bei dem wirklichen Verhalten des Klägere ergab , verglidyen Wenn das Geſeß für gewiſſe Verträge eine beſtimmte Forin

mit derjenigen , welche beſtanden haben würde, wenn er korrekter vorgeſchrieben hat, wie dies in § 313 des Bürgerlichen Geſet
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buche für einen Vertrag, burd) den ſich der eine Theil ver. dung alſo der Gegenleiſtung muß vorliegen . Hier tritt nun ſofort

pflichtet, das Eigenthuin an einem Grundſtück zu übertragen , der Umſtand hervor , daſs es ſich für die Beklagte um eine hypothe
,

geſchehen iſt, ſo iſt eine formlos eingegangene Verpflichtung zum kariſch ſichergeſtellte Forderung handelt. Dieſe iſt erſt dann ge

Abſchluß eines ſolchen Vertrages hinfällig und rechtsunverbind. fährdet, wenn die hypothekariſche Sicherheit in Frage geſtellt wird.

lich ; hinfällig und rechtsunverbindlich war es alſo , wenn N. und Nun hat das Geſetz dem Gläubiger für den Fall, daß in Folge einer

G. dem Kläger verſprechen , ſein Angebot „nicht abzulehnen “ Verſchlechterung des Grundſtückes die Sicherheit der Hypothek

oder was – nur poſitiv ausgedrückt - daſſelbe iſt, ſein An. gefährdet wird , in den 8 1133 bis 1135 des Bürgerlichen

gebot anzunehmen. Iſt aber das Verſprechen ſelbſt unwirkſam , Gefeßbuchs gewiſſe Scutmaßregeln an die Hand gegeben, und

fo iſt nach § 344 des Bürgerlichen Geſeßbuchs auch die für den es läßt ſich die Frage aufwerfen , ob ſich in ihnen die Befugniſſe

Fall ſeiner Nichterfüllung getroffene Vereinbarung einer Strafe des Gläubigers erſchöpfen ſollen oder ob er neben ihnen auch

unwirkſam . In Wahrheit hatte alſo der Kläger durch die auf die Vorſchrift des § 321 zurückgreifen darf . Einer auß.

Vereinbarung der Konventionalſtrafe nichts erreidyt, namentlich drücklichen Entſcheidung hierüber bedarf es nicht ; denn auch

nicht das erreicht, was er offenbar erreichen wollte, nämlich ſeine wenn man zu Gunſten der Beklagten ſich für die lektere An

Abnehmer auch nun feinerſeits zu binden . nalme entidheidet , muß doch , um von der Gefährdung einer durch

Hypothek fichergeſtellten Forderung reden zu können, erſichtlich

fein , daß das Grundſtück ſelbſt nicht genügende Sicherheit bietet.

67. Denn ſo lange der Gläubiger, da ihm das Grundſtück verhaftet

Zu SS 321, 322, 443 des B. G. B.
iſt, aus ihm ſich mit Sicherheit befriedigen kann, iſt für ihn ein

Rückgang in den übrigen Vermögensverhältniſſen ſeines Schuldners
Urtheil des Reichsgerichts v. 6. S. i . S. Beder und

ohne Bedeutung , oder wenigſtens nicht von der Bedeutung , daß
Rehaag c. Heißrath vom 7. Januar 1903 , Nr. 334/1902 V.

man eine Gefährdung ſeines Anſpruchs im Sinne des § 321
Vorinſtanz : D. 2. G. Königsberg.

als vorliegend anſehen könnte. Es bedarf daher, wenn $ 321

Zurückweiſung der Reviſion. auch auf hypothekariſch ſichergeſtellte Forderungen anwendbar ſein

Wenn die Beklagte der Verſicherung des Klägers , daß in foll, des Nachweiſes , daß die Realſicherheit, die das Grundſtück

dem Hauſe kein Schwamm ſei , derartig getraut hat, daß fie fich bietet, zur Sicherſtellung der Forderung nicht ausreicht. Dies

durch ſie zum Verzicht auf die Gewährleiſtung beſtimmen ließ , beſtätigt § 321 ſelbſt dadurch, daß er den zur Vorleiſtung Ver

jo kann ſie nicht hinterher die Verzichtleiſtung dadurch beſeitigen pflichteten nur ermächtigt, die ihm obliegende Leiſtung zu ver

wollen , daß ſie nachweiſt, es fei nun aber doch Schwamm in weigern, „ bis die Gegenleiſtung bewirkt oder Sicherheit für

dem Hauſe geweſen . Anders wäre dies , wenn ſie beljaupten ſie geleiſtet wird" . Denn iſt die Sicherheit für ſie bereits

könnte, daß dem Kläger das Vorhandenſein des Sdywammes geleiſtet, ſo muß finngemäß erſt das Ungenügende dieſer Sidher:

bekannt geweſen ſei und daß er es ihr gegen Treu und Glauben heit dargethan ſein , bevor ein Fall, in welchem das Geſet fich

verſchwiegen habe. Aber davon iſt keine Rede. Die Verſiche- bethätigen kann , vorliegt. Zu demſelben Ergebniß führt endlich,

rung des Klägers , in dem Hauſe ſei kein Schwamın , mag auch die Vorſchrift in § 322 des Bürgerlichen Gefeßbuchs; denn

objektiv unrichtig geweſen ſein ; wenn fie aber nicht gegen beſſeres wenn hiernach eine Verurtheilung zur Erfüllung Zug um Zug

Wiſſen abgegeben war, idhließt ſie die Wirkſamkeit eines Ver erfolgen ſoll, ſo muß es feſtſtehen, ob und in welcher Höhe die

zichtes, der im Vertrauen auf ihre Richtigkeit erklärt worden iſt, bereits beſtehende Hypothek Sicherheit nicht bietet, es alſo einer

nicht aus . Und wenn die Beklagte ferner behauptet, der Kläger neuen Sicherheitsleiſtung bedarf.

habe zugleich erklärt, er komme für Schwammfreiheit auf, jo iſt

nicht recht zu verſtehen, wie fie nun troßdem auf die Gewähr.

leiſtung für Schwammfreiheit verzichten konnte. Dies iſt ein 68.

Widerſpruch in fich ſelbſt, denn man kann nicht deshalb auf Zu SS 326 , 642, 643 und 645 des B. G. B.,

Gewährleiſtung verzichten, weil Gewähr geleiſtet wird . Soll

daher die Behauptung der Beklagten einen Sinn haben , jo kann
Urtheil des Reichsgerichts VII. 5. S. i. S. Seilbahn

fie nur ſo verſtanden werden, wie ſie der erſte und zweite Richter Aktiengeſellſchaft in Mannheim c.Steinkohlenberg :

verſtanden haben, nämlich dahin , daß der Kläger mit der Er werk Berghaupten C. Ringwald vom 30. Dezember 1902 ,

klärung, er komme für Schwammfreiheit auf, ſeiner Ueberzeugung ,
Nr. 341/1902 VII.

daß in dein Hauſe kein Sdwamm fei, beſonders ſtark hat Aus
Vorinſtanz: D. L. G. Karlsruhe.

druck geben wollen . Es kommt alſo ſchließlich doch nur darauf Aufhebung und Zurückverweiſung.

hinaus , daß fich die Beklagte durch die Zuſicherung des Klägers , Eine auß § 326 Bürgerlichen Geſetzbuches hergeleitete

in dem Hauſe ſei kein Shwamm, zur Verzichtleiſtung hat be: Schadenderſaţforderung, welche ſich gegen den Beſteller eines

ſtimmen laffen , und daß dies zur Beſeitigung des Verzichts Werkes richtet und fich wie hier darauf ſtüßt, daß demſelben ein

nicht ausreicht, weil Kläger die Zuſicherung nicht gegen beſſeres Verzug in der Annahme des Werkes zur Laſt fällt, hat zur

Wiffen abgegeben hat , iſt bereits hervorgehoben worden . Vorausſeßung, daß es fich um ein fertig geſtellte Werk

Die erſte Vorausſeßung für die Anwendung des § 321 handelt. Ob hiervon eine Ausnahme zu machen , wenn , wie

des Bürgerlichen Geſetbuchs iſt eine ſolche Verſchlechterung in gegenwärtig der Annahmeverzug ein Werk betrifft, zu deffen

den Vermögensverhältniſſen „ des anderen Theils " , daß durch ſie Fertigſtellung der Beſteller ſelbſt mitwirken muß , und letterer

„der Anſpruch auf die Gegenleiſtung gefährdet wird “ . Eine Gefähr. folches unterläßt, dieſes Unterlaſſen aber ein verſchuldetes iſt

1
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( vergl. Kuhlenbeck, Kommentar zum Bürgerlichen Gefeßbuch weitere mit ſeiner materiellen Gläubigerjdhaft gleich, während

Note 2 zu § 642) , kann dahingeſtellt bleiben, da in dieſer doch aus Artikel 74 folgt, daß dieſe außerdem an den gut

Richtung die Klage nicht begründet iſt. Das Gefeß hat in gläubigen Erwerb des Wechſelbriefe geknüpft iſt.

Rüdſidst auf den Annahmeverzug des Beſtellers bei nicht

vollendetem Werke in den 88 642 , 643 nnd 645 beſondere

Beſtimmungen getroffen und damit gezeigt , daß für dieſen Fall 70.

die Anwendung des § 326 ausgeſchloſſen ſein ſol. Hieran wird
Zu SS 398, 413 des B. G. B.

durch die von der Reviſion hervorgehobenen Umſtände nichts
Urtheil des Reichsgerichts V. C. S. i. S. Maronde

geändert.

Beachtung zu ſchenken iſt aber dem Reviſionsangriffe, welcher
c. Trapp vom 10. Januar 1903 , Nr. 341/1902 V.

die Nichtberückſichtigung jener SS 642 , 643 , 645 rügt. (Wird
Vorinſtanz: D. 2. G. Stettin.

ausgeführt.) Zurückweiſung der Reviſion .

Die Reviſion vertritt die Anſicht, daß das Abkommen

zwiſchen dem Beklagten und V. ungültig ſei , weil es nicht der
69.

Formvorſchrift des § 313 Sab 1 Bürgerlichen Gefeßbuchs

Zu § 372 des B. G. B. entſpreche, und daß der Beklagte die dieſem Abkommen angepaßte

Urtheil des Reichsgerichte I C. S. i . S. Berenberg &
Erfüllung nach § 271 Allgemeinen Landrechts, Theil I, Titel 5

Cie . c . Banque internationale de Bruxelles vom nicht anzunehmen brauche . Dieſer Anſicht kann nicht beigetreten

17. November 1902 , Nr. 383/1902 I.
werden . Der Beklagte und V. haben ſich nicht zur gegenſeitigen

Vorinſtanz: D. L. G. Hamburg.
Uebertragung des Eigenthums an Grundſtückstheilen verpflichtet,

ſondern ſich gegenſeitig ihren obligatoriſchen gegen die Kläger

Aufhebung und Zurückverweiſung. begründeten Anſpruch auf Auflaffung bezüglich zweier Grundſtücks.

Es handelt ſich um die Frage , ob die Beklagte nach theile abgetreten .theile abgetreten. Die Rechtswirkſamkeit ſolcher Abtretungen

Bürgerlichem Gefeßbuch § 372 einen rechtmäßigen Grund zur kann einem Bedenken nicht unterliegen.

Hinterlegung hatte und infolgedeſſen nach § 378 durch die

Hinterlegung von ihrer Verbindlichkeit aus den Wechſeln befreit

worden iſt. 71 .

Durch § 372 Sab 2 Bürgerlichen Gefeßbuch iſt die

Hinterlegung unter anderm aud dann zugelaffen – und hierauf Urtheil des Reichsgerichte II. C. S. i. S. . Donner
Zu SS 459 ff., 477 und 480 B. G. B.

beruft ſich die Beklagte

,wenn der Sculdner infolge einer nicht auf Fahr.
c. Bielenberg vom 25. November 1902, Nr. 246/1902 II.

läſſigkeit beruhenden Ungewißheit über die Perſon des
Vorinſtanz: D. L. G. Riel.

Gläubigers ſeine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Zurüdweiſung der Reviſion .

Sicherheit erfüllen kann . " Der Kläger, Reviſionskläger, beanſprucht durch ſeine Klage

Damit ſind – wie die Begründung zu § 272 des erſten Erſaß des Schadeng, den er dadurch erlitten haben will, daß

Entwurfs Bd. II. S. 96 ſagt – die Fälle der ſogenannten& die Beklagte den bei ihr beſtellten däniſchen Saathafer (am

ſubjektiven Ungewißheit des Gläubiger umfaßt. Zwar könne 14. März 1901 ) von mangelhafter Beſchaffenheit geliefert habe.

nicht jede ſubjektive Ungewißheit Berückſichtigung finden, aber Er behauptet zur Begründung ſeines Anſpruches, in dem Ver.

doch eine ſolche, die weder verſchuldet ſei , noch auf Zweifeln kaufe von Saathafer liege die Zuſicherung der Eigenſchaft

beruhe, die ein verſtändiger Mann nicht hegen könne. Hierzu eines fehlerloſen , geſunden, zur Ausſaat geeigneten Hafers; über

ſei unter Umſtänden auch eine irrthümlide rechtliche Beurthei- dies habe die Beklagte die von ihr aufzuwendende Sorgfalt

lung zu zählen . dadurch gröblich verleßt , daß ſie den Hafer vor der Lieferung

Das Oberlandesgericht führt aus , daß auch der Wechſel- weder gereinigt , noch unterſucht habe. Die beiden vorderen

ſchuldner ſich auf dieſe Beſtimmung berufen könne. Dem iſt Gerichte haben die Klage abgewieſen. Das Berufungsgericht

beizutreten . Es iſt mit anderen Worten als richtig an. geht zutreffend davon aus , daß es ſich um einen Gattungskauf

zuerkennen, daß in Wechſeljachen grundſäßlid nicht nur die handelt, auf welchen § 480 des Bürgerlichen Gefeßbuchs An

durch die Wechſelordnung ſelbſt in Artikel 40 für den Fall nicht wendung findet. Die Frage, ob dem Hafer zur Zeit der Lieferung

rechtzeitiger Einſorderung der Wedjeljumme geregelte Hinter- ein Mangel anhaftete und eine zugeſicherte Eigenſchaft fehlte,

legung in Frage kommen kann, ſondern auch eine Hinterlegung läßt daſſelbe aber dahingeſtellt, weil die etwaigen Anſprüche auf

auf Grund der Beſtimmungen des bürgerlichen Rechts, ins- Shadenserjaß aus § 480 Abſ. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuche

beſondere alſo auch die Hinterlegnng wegen entſchuldigter Un- ebenſo , wie der Anſpruch auf Wandelung , wegen Ablaufes der

gewißheit über die Perſon des Gläubigers. im § 477 des Bürgerlichen Geſegbuchs beſtimmten Friſt von

Für den vorliegenden Fall gelangt aber das Oberlandes- jedys Monaten zur Zeit der Klageerhebung , 1. Oktober 1901 ,

gericht zu dem Ergebniſſe , daß die Hinterlegung nicht als be- verjährt geweſen ſeien, und weil außer den in den SS 459 ff.

rechtigt anerkannt werden könnte. des Bürgerlichen Gefeßbuchs geregelten Anſprüchen wegen Mängel

Das Oberlandeggericht ſtellt hierbei aber rechtsirrig die der Sache dem Käufer ein der kurzen Verjährung nicht unter :

formelle legitimation des Wedſelgläubigers aus Artikel 36 ohne worfener Schadenserſatanſpruch auch dann , wenn dem Ver

1
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käufer bei der Vertragøerfüllung ein Verſchulden zur Laſt falle, Handeløgefeßbuch Bd. II S. 359 ff. insbeſondere Š. (367

nicht zuſtehe, auch ein Schadenserſaßanſpruch aus § 823 des unter 2) . Von dieſer rechtlichen Grundlage aus erſcheint aber

Bürgerlichen Geſekbuchs nach Maßgabe der Behauptungen des die auf Befragen des Prozeßrichters gegebene Erklärung der

Klägers nicht gegeben ſei . Die Teştere Annahme, welche damit Beklagten , es ſei zwiſchen ihr und dem klägerijden Cedenten

begründet iſt, daß eine bloße Verlegung der Vertrags- verabredet, es ſollten legterem periodiſch Kontoauszüge zur Ge

mäßigen Rechte des Käufers keinen unter § 823 fallenden nehmigung vorgelegt werden , in weld )en feine Leiſtungen und

Thatbeſtand bilde , iſt nicht zu beanſtanden. Dagegen fann die die Einzahlungen der Beklagten aufgefülyrt ſeien, und die weitere

Ausführung des Berufungsgerichte nicht gebilligt werden, daß Behauptung der Beklagten , daß in thatſächlicher liebung Konto

der Verkäufer durdy ich uldhafte Verlegung ſeiner Vertrags, auszüge dem klägeriſchen Cedenten bezw. deſjen Brüdern auf

pflichten nicht ſchadenserſaßpflichtig werden könne. (Wird näber des Legteren Anweiſung zugeſtellt worden und daß hierin ins:

begründet .) Wenn hiernach die Meinung des Berufungogerichte , beſondere die Differenzgeſchäfte aufgeführt geweſen, für die

daß die von dem Kläger behauptete, auf Fahrläſjigkeit der Annahme eines Kontokurrentverhältniſſes und der

Beklagten beruhende Lieferung mangelhaften Hafers eine geeignete auf Grund derſelben abredeweiſe erfolgten Aufrech

Grundlage für den Klageanſpruch nicht abgeben könne , nicht nung nicht ſchlüſſig. Sie bringen insbeſondere nicht zum

gebilligt werden kann, ſo war doch von der Aufhebung der an. Ausdruck, daß der Abrede und Uebung gemäß die beiderſeitigen

gefochtenen Entſcheidung abzuſehen , weil der aus der angeblich Anſprüche und Leiſtungen ihre Selbſtſtändigkeit einbüßen und

jduldhaften Lieferung mangelhaften Hafers Hergeleitete Schadens- lediglich für das bei der Saldoziehung zu gewinnende Ergebniß

erſatzanſpruch ebenſo , wie die aus der Haftung für Mängel- als Faktoren der Abrechnung und Aufrechnung dienen ſollten.

gewähr nach den $S459 ff. ſich ergebenden Unſprüche des Von dieſem Standpunkte durfte das Berufungsgericht reditlich

Klägers für zur Zeit der Klageerhebung verjährt zu erachten iſt. bedenkenfrei verneinen , daß M. ein Abkommen habe ichließen

(Wird ausgeführt.) wollen , Inhalte deſſen ſeine Darlehnsforderung ihre rechtliche

Selbſtſtändigkeit einbüßen ſollte . Damit aber entfällt ein

weſentliches Merkmal des Rontokurrents und des in

72. ibin enthaltenen tompenjationsvertrages. Anders

Zu SS 762, 781 des B. G. B. (SS 577, 588 aber verhält es ſich mit der Einrede der Beklagten, daß ab :

Th. I Tit. 11 des A. L. R.).
geſehen vom Kontofurrent am 30. Auguſt 1900 eine

lirtheil des Reichsgerichts IV. C. S. i . S. Cohn & Co.
Abrechnung ſtattgefunden habe , welche fämmtliche Geſdhäfte er :

c. My chick vom 15. Januar 1903, Nr. 297/1902 IV .
ledigt tabe und wobei durch Aufrechnung der beiderſeitigen

Poſten ein Aktivſaldo der Beklagten feſtgeſtellt worden. Zu
Vorinſtanz: D... G. Breslau .

Unrecht verlangt das Berufungsgericht zur Rechtswirkſamkeit

Aufhebung und Zurückverweiſung . diejes Uebereinkommens die ſchriftliche Form . Allerdings

Allerdings wird ſowohl nad; den Beſtimmungen des Al- Ledarf das ſelbſtſtändige Schulbanerkenntniß des $ 781 des

gemeinen Landredits , wie des Bürgerlichen Gefeßbuche durch den Bürgerlichen Geſetzbuchs im Allgemeinen der Schriftform . Allein

Abdkuß von reinen Differenzgeſchäften eine klagbare Verpflid) im vorliegenden Falle iſt eine Abrechnung behauptet, und in

tung nicht begründet. Doch kann nach Vorſchrift beider Geſetze ſolchem Falle iſt gemäß § 782 des Bürgerlichen Gefeßbuchs das

das auf Grund derſelben Geleiſtete nicht deshalb zurücgefordert Schuldanerkenntniß formfrei.

werden , weil eine Verbindlichkeit nicht beſtanden habe (SS 577 ,

588, Theil I , Titel 11 des Allgemeinen Landrechts, $ 762 des

Bürgerlichen Gefeßbuch) . Als ſolche rechtswirkſame Erfüllung 73 .

gilt nicht bloß die Zahlung. Die vertragsmäßige Auf :
Zu § 826 des B. G. B.

rechnung ſteht der Zahlung gleich, und werden fonach audy

Forderungen aus Differenzgeſchäften durch Kompenſationsvertrag urtheil des Reichsgerichte I. C. S. i. S. Aktiengejell.

wirkſam getilgt ( Entſcheidungen des Reichsgerichts Bd. 38 S. 240). dhaft Berliner Bank c. Aktiengeſellſchaft Säd jijde

Ein beſonderer Fall des Rompenſationsvertrags iſt Webſtuhlfabrik vom 20. Dezember 1902, Nr. 243/1902 1.

im Rontokurrentverhältniß gegeben, ſofern der Abrede
Vorinſtanz : Kammergericht.

oder Uebung gemäß zwiſchen den Intereſſenten darin Ueberein , Zurückweiſung der Reviſion .

ſtimmung iſt, daß die zwiſchen ihnen beſtehenden wedſel . Unbegründet iſt der Angriff der Reviſionsklägerin , welcher

jeitigen Anſprūdhe und Leiſtungen ſich nicht als ſelbſt. ſich gegen die Anwendung des § 826 Bürgerlichen Gefeßbuchs

ſtändige Einzelpoſten gegenüberſtehen , daß vielmehr wendet. Mit vollem Rechte hat das Berufungsgericht das Vor

dieſelben periodiſch zur Abrechnung gelangen und liegen der Thatbeſtandemerkmale dieſer Gefeßesbeſtimmung bejaht.

allein dem durch Verredhnung feſtgeſtellte Ueber : Die Beklagte wußte, daß die Klägerin für die rechtzeitige Ein

ſchüſſe dem Saldo , felbſtſtändige rechtliche Bedeutung löſung des in Frage ſtehenden Acceptes wedſelmäßig hafte . Sie

z uko munt. Dermaßen iſt in dem Anerkenntniß des Saldo latte die Deckung zu dieſer Einlöſung von der Klägerin ſelbſt

die Anerkennung der vollzogenen vertragsmäßigen Auf- erhalten , und ſie verwendete dieſelbe gleichwohl nicht zu dieſem

rechnung der beiderſeitigen Anſprüche und Leiſtungen enthalten Zwecke, ſondern in ihrem eigenen Vortheil , zur Verminde

( Entſcheidungen des Reichsgerichts in Juriſtiſcher Wochenſchrift rung ihres Guthabens an die Firma A. L. & Sohn, welche ihre

1898 S. 308 ; Düringer und Hachenburg Kommentar zum Zahlungen eingeſtellt hatte. Sie brachte alſo die Klägerin in
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die Lage , die für die Einlöſung des Wechſels erforderliche Oberlandesgericht hat nur erwogen , daß bei Eheleuten in Den

Summe nochmals gegenüber dem Regrebanjpruch aufwenden Lebensverhältniſſen der Parteien Mißhandlungen durch Fauſt

und die erwachſenden Koſten und Zinjen bezablen zu inüſſen, jdläge keine Seltenheiten ſind, regelmäßig mild beurtheilt werden ,

ohne ihrerſeits Erſat bei den Acceptanten erlangen zu können . das Beleidigungen durch Worte feine Zerrüttung des ehelichen

Damit hat ſie der Klägerin vorſätzlich Schaden zugefügt. Und Verhältniſjes. Berbeizuführen pflegen , wenn nicht erſchwerende

ſie hat dies gethan in einer gegen die guten Sitten veritogenden Ilmſtände vorliegen, daß endlicy die von der Berufungsklägerin

Weije. Denn indem ſie das von der Klägerin zur Einlöſung behaupteten lieblojen Bemerkungen die Scheidung oder die Ver .

des Acceptes erhaltene Geld nidyt hierzu , ſondern in ihrem weigerung der Herſtellung des eheliden Lebens nicht rechtfertigen,

eigenen Vortheil verwendete , hat ſie ſich auf Koſten der Klägerin aber darüber hat ſich das Berufungsgericht nicht ſchlüſſig gemadt,

einen ihr nicht zukommenden , rechtswidrigen Vermögensvortheil ob, wenn Mißhandlung, Beſchimpfung, lielloje Bemerkungen

verſchafft. Sie hat damit nicht nur gegen die geſetzlide Coulanc, in der Art zuſammentreffen, wie die Berufungsflägerier aufgeſtellt

jie hat vielmehr zugleich gegen die Grundfäße eines elrbaren hat, trotzdem die Vorausſeßungen des § 1568 oder des § 1353

Kaufmanns und die Gepflogenheiten des redlichen Verkehrs Abſ. 2 des Bürgerlichen Gejeßbuchs nicht als gegeben zu er :

verſtoßen . achten ſind. Die Nidytanwendung diejer Gejegesbeſtimmungen

iſt hiernach durch die in dem angefodtenen llrtheile angegebenen
Gründe nicht geredytfertigt.

74 .

Zu § 888 des B. G. B.

Urtheil des Reidysgerichte V. 6. S. i . S. Gebhardt 76.

c . Pfau vom 8. November 1902 , Nr. 126/1902 V.

Vorinſtanz : D. L. 3. Dresden .
Zu § 1568 des B. G. B.

II rtheil des Reidsgerichts IV . C. S. i. S. Ottermann
Aufhebung und Zurückverweiſung.

c . Ottermann vom 15. Januar 1903, Nr. 295/1902 IV .

Nach § 888 des Bürgerlidhen Geſetbuchs in Verbindung

mit § 19 der Grundbuchordnung bedarf es der Zuſtimmung des
Vorinſtanz : Kai mergericht Berlin.

neuen Eigenthümers, wenn es ſich darum handelt, daß eine vor Zurüctweilung der Revifion .

ſeiner Eintragung eingetragene Vormerkung in eine Siderunge- Die Sdheidungeklage des Ehemannes iſt auf § 1568 des

hypotheť umgeſchrieben werden ſoll. Der Gläubiger hat ſidy Bürgerlichen Geſetzbuches geſtüzt und mit der Behauptung be:

dieſerhalb felbſt und direkt an den ihm perſönlich verpflichteten gründet, daß die Beflagte ein Liebesverhältniſ mit dem Rentier R.

früheren Eigenthümer zu halten. Von dem neuen Eigenthümer unterhalte und den Fläger auch beſchimpft und miſhandelt habe.

kann er nichts weiter beanſpruchen, als die Zuſtimmung zu der Der Berufungsrichter nimmt auf Grund des eidlichen Zeugniſſes

Eintragung, die auf Grund der Bewilligung des bisherigent , des 74 Jahre alten R. als erwieſen an , daß dieſer die Beflagte

ihm perſönlich verpflichteten Eigentümers erfolgen ſoll . mit Geld unterſtüße, ſie mit dem Vornamen und mit Du an

Dem neuen Eigenthümer ſtehen aber, wenn er auf Erthei- geredet hätte , von ihr ebenſo angeredet worden wäre , mit ihr

lung ſeiner Zuſtiminung aus $ 888 des Bürgerlidien Geſetzbuchs Urm in Arm ausgegangen ſei, einen vertraulichen Briefiediel

in Anſpruch genommen wird, aud Ginreden aus dem perjön . mit ihr geführt und das Beide fich auch gelegentlich gefüßt

fidyen , der Vormerkung zu Grunde liegenden Kedytsverhältniſſe hätten. Der Berufungsrichter erblickt hierin zwar einen un.

zu , um init ihnen, der perſönlich Verpflichtete mag die Be- paſſenden und für eine verheiratete Frau ungehörigen Verkehr ,

willigung zur Eintragung des der Vorinerkung entſprechenden glaubt ihm aber unter den obwaltenden Ilmſtänden , da Kläger

Rechts freiwillig ertheilt haben oder zu ihr rechtsfräftig ver- die von ihm getrennt levende Beflagte nur mit unzureichendem

urtheilt ſein , die Ertheilung der Zuſtimmung zu verweigern. Haushaltungsgelde verjal und es daher zu entſculdigen ſei, daß

Wenn dies der Fall iſt, fällt jeder Grund dafür weg , jeine fie mit dem alten Manne, der ihr Wohithaten zu Theil werden

Inanſpruchnahme erſt dann zuzulaſſen, wenn der perſönlicy Ver- lieſi , in näljeren freundidaftlichen Verkehr getreten wäre , die

pflichtete ſeine Einwilligung ertheilt hat oder zu ihr redits: Bedeutung einer ſdweren Pflichtverlegung oder eines unfitt:

kräftig verurtheilt iſt. Das Ergebniß , zu dem man hiernad ; lichen Verhaltens im Sinne des § 1568 abjpreden zu müſſen .

gelangt, das Ergebniß nämlid), daß es fomit in der Wahl des Ein Redtsverſtof iſt hierin nidyt enthalten . Ein Verkehr, wie

vorgemerkten Vered)tigten ſteht, ob er zuerſt den perſönlich Ver- ihn der Berufungaridhter als zwijden der Beklagten und dem

pflichteten auf Ertheilung der Bewilligung der Eintragung, oder Zeugen R. vorgefallent feſtſtellt , kann felur wohl gegen die der

zuerſt den Eigenthümer auf Ertheilung ſeiner Zuſtimmung in geſellidaftlidien Sitte entſprechenden Formen des Umgangs ver

Anſpruch nehmen will , iſt übrigens auch für die Bedürfniſje ſtogen und darum gejelljdaftlid anſtößig oder wie es der

des praftijden Verkehrs erwünſcht und brauchbar. Berufungsrichter bezeidynet, unpaſjend jeitt. Er braudt deshalb

aber nidt unter allen Ilmſtänden ſidy auch mit den Geboten der

Moral'in Widerſpruch zu jeßen . Daz er dieſe Grenze nit

175 . überſchritten hätte, nimmt der Berufungsrichter auf Grund einer

Würdigung der Sadlage nach der Beſonderheit der obwaltenden

Zu $$ 1353 Abſ. 2 1568 des B. G. B. Umſtände als erwieſen an und es liegt nicht im Bereich der

lirtheil des Reichsgerichts IV . C. S. i . S. Behrens
dem Reichsgericht obliegenden Nachprüfung, zu unterſuchen, ob

c. Behrens vom 12. Januar 1903 , Nr. 359/1902 ' IV . dies richtig iſt oder nicht . Allerdings kann auch ein bloß un .

Vorinſtanz: D. 2. G. Braundweig.
paſſendes, geſellſchaftlidi anſtößiges Verhalten den beſonderen,

durd die Ehe begründeten Pflichten zuwiderlaufen, und eine

Aufhebung und Zurückverweiſung. derartige Pflidytwidrigkeit ſcheint auch im vorliegenden Falle der

Das Berufungsgericht hat die einzelnen Vorgänge , die von Berufungsrichter angenommen zu haben. Wenn er aber für

der Berufungsklägerin zur Vertheidigung gegen die Vorklage jeden Fall annimmt, datz die etwa der Beklagten zur Laſt

und zur Begründung der Widerflage behauptet und zu Beweis fallende Verlegung der durch die Ehe begründeten Pflidten nicht

geſtellt worden waren, auseinandergehalten, jeden Vorgang für jo jower wiegt, wie es die Anwendung des § 1568 erfordert,

ſich allein beurtheilt, aber nicht geprüft, ob den Verfehlungen jo kann auch hierin ein im Gebiet der Recytefrage liegender,

des Berufungsbeklagten nicht in ihrer Gejammtheit die ihnen von der reid)& geridytliden Nadprüfung zu unterwerfender Ausiprudy

der Berufungsklägerin beigemeſjene Bedeutung zukomnie. Das nicht gefunden werden.

1

1
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Beilage 5 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 12 und 13 vom 23. März 1903.

Urtheile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſetz.

1

.

77. in Artikel 113 erwähnten landesgeſeßlichen Vorſchriften über

Zu Art. 55 Einf. Geſ. zum B. G. B. ,, die Regulirung der Wege" , die aber hier nicht in Betracht

u. i. S. Gemeinde Lokſtedt c. Hamburgiſche Finanze
kommen . Gehören alſo die in dem Pandektentitel 43,8 vor.

deputation v . 2. Februar 1903 , Nr. 325/02 VI. (D. L. &. geſehenen prohibitoriſchen Interdikte dem geltenden Rechte nicht

Hamburg. Zurüdweiſung der Reviſion .)
mehr an, ſo können fie unter der Herrſchaft des B. G. B.

überhaupt nicht mehr angeſtellt werden .) Wird näher aus .
Die klagende preußiſche Gemeinde erſtrebt in dieſem , im

geführt .)
Jahre 1901 begonnenen Prozeſſe Beſeitigung der von der

betreffenden hamburgiſchen Behörde an der Landedgrenze im

Jahre 1899 vorgenommenen Sperrung eines früher als öffent
78.

lichen benußten Weges. Sie hat ihren Klagantrag dahin Zu Art. 55, 151 des Einf. Geſ. zum B. G. B.

gerichtet, die Beklagte zu verurtheilen, die Sperrungder Curſd). SS 2259, 2300 des B. G. B. § 28 des Reichs
mannſtraße gegenüber der Süderfeldſtraße in Lokſtedt wieder geſekes über die Angelegenheiten der freiwilligen

aufzuheben. Das Klagefundament iſt ein doppeltes : eine Wege

gerechtigkeit, die die Klägerin für ihre Einwohner durch unvor Gerichtsbarkeit.

denkliche Verjährung erworben haben will, und die Grundfäße B. i. S. Rüďgang des offenen Paulyjchen Ehe- und

über den Schuß des Gemeindegebrauches öffentlicher Wege. Erbvertrages v . 5. Februar 1903 , Nr. 18/03 IV . ( land .

Anlangend das 2. Fundament – das erſte, die Wegegerechtig. gericht Bamburg. Aufhebung des Beſchlufſeß und Zurück.

keit, wird als nicht vorliegend erachtet – fo kann hier nur in verweiſung.)

Frage kommen das in l. 2 § 45 D. 1. c. vorgeſehene prohibi. Die Bitte eines Notar um Rüdgabe der Urſdrift

toriſche Interditt auf Unterlaffung von Störungen in der Be. eines in ſeiner Verwahrung befindlich geweſenen Ehe- und Erb.

nußung eines öffentlichen Wegeß , das man etwa „ interdictum vertrages nach geſchehener Veröffentlichung wurde gegen die

de via publica“ nennen könnte. Ob nun die Erwägungen, Anſicht des Kammergerichts zu Berlin für begründet erachtet,

aus welchen das Oberlandesgericht diefe Klage hier für unzu . nachdem fich das Oberlandesgericht Hamburg nach § 28 des

treffend erklärt hat, hierfür ausreichen , kann dahin geſtellt Reichsgeſebes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichte,

bleiben ; denn eine ſolche Klage (wie übrigens auch das inter- barkeit zur Entſcheidung hierüber für behindert erachtet hatte.

dictum ne quid in loco publico) findet feit dem 1. Januar Die Beſtimmung der $8 2259 , 2300 B. G. B., wonach

1900 überhaupt nicht mehr ſtatt. Das B. G. B. gewährt Teſtamente und Erbverträge an das Nachlaßgericht ab .

zweifellos kein folches Klagerecht, und durch den Artikel 55 des zuliefern ſind, enthält eine Entſcheidung der vorliegenden

E. G. zu demſelben iſt alles frühere landesrechtliche Privatrecht, Frage nicht. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauche iſt unter

von den beſonders gemachten Ausnahmen abgeſehen, aufgehoben. Ablieferung nicht notwendig die endgültige Entäußerung des

Nun iſt aber zu Gunſten der gemeinrechtlichen Rechtsbehelfe zum Befißes einer Sache an einen andern zu verſtehen . Eine

Schuße des Gemeingebrauches an öffentlichen Pläßen und Wegen Ablieferung iſt auch dann geſchehen, wenn die übergebene Sache

nirgends eine ſolche Ausnahme gemacht; vergl. auch Rehbein , demnächſt wieder zurüdzugeben iſt. Geſchieht die Uebergabe der

B. G. B. Bd. 1 Bemerkung 1b zu 98 90—103, S. 74 f. Teſtamente und Erbverträge nach dem ausgeſprochenen Zwecke

Rehbein meint zwar (a . a . D. S. 75) , daß durch die Aus- der $8 2259 ff., 2300 B.G.B. behufs Eröffnung , ſo kann

ſcheidung des Wafferrechts, des Fiſchereirechts, der Regalien und recht wohl die Ablieferung nur zum vorübergehenden

des öffentlichen Rechtes alle Rechtsfäße des gemeinen und der Zwede der Publikation unter Vorbehalt der Rückgabe

Landesrechte über Privatflüffe und öffentliche Flüſſe und das nach gemachtem Gebrauche angeordnet fein. Es ergeben auch

Benußungsrecht derſelben, das Meeresufer und die öffent . weitere ſpezielle Vorſchriften des B. G. B. , daß die dem

lichen Wege und Pläße aufrecht erhalten ſeien ; aber dieſe Nachlaßgerichte abgelieferten Teſtamente und Erbverträge teines

Anſicht geht eben in dem hier erheblichen Punkte zu weit. wegs notwendig bei dieſem Gerichte zu verbleiben haben.

Denn die hier fraglichen Rechtsbehelfe gehören nicht dem öffent. Gemäß $8 2273 , 2300 B. G. B. find gegebenenfalls ge

lichen, ſondern dem Privatrecht an , und was das lektere meinſame Teſtamente und Erbverträge, welche fich vor der

anbelangt, ſo ſind zwar für Waſſerrecht, Fiſchereirecht und Publikation durch das Nachlaßgericht in beſonderer

Regalien in den Artikeln 65, 69 und 73 des E. G. die amtlicher Verwahrung befunden haben , in dieſe Ver .

Landesgeſeße ausdrüdlich aufrecht erhalten , aber gerade wahrung wieder zurüđzubringen , um ſpäter wieder zur

nicht für öffentliche Wege und Pläße, abgeſehen von den Publikation an das Nadlaßgericht zu gelangen. Reichegefeßlich

1

1
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1

faat das Nadlaßgericht keineswege mit der Verwahrunge . Pächter günſtiger iſt. Beſtritten iſt, os bei einem vor dem-

ſtelle zuſammen , deren Beſtimmung vielmehr landesgeſeßlich 1. Januar 1900 abgeſchloſſenen Pachtvertrage auch der Erwerber

verſchieden geordnet ſein kann . Auf der anderen Seite kann kraft Gefeßes gegenüber dem Pächter in die ſich während ſeines

aber auch dem Umſtande, daß im $ 2300 B.G.B. nicht auch Eigenthums aus dem Pachtverhältniſſe ergebenden Rechte des

die Anwendbarkeit des § 2264 B. G. B. für den Fall der Ab- urſprünglichen Verpächters eintritt, der Pächter alſo ihin gegen

lieferung von Erbverträgen angeordnet iſt , maßgebendes Ge- über auch nach Maßgabe des B. G. B. (8 571 Abſ. 1 ) ver

wicht für die Entſcheidung der Frage nicht beigemeſſen werden . pflichtet wird. Die Frage wird u. a . in Plands Kommentar

Daß das im $ 2264 gedachte Recht der Einſicht und der zum B. G. B. in Anm. 3 zu Art. 172 des E.G. , auch wohl von

Entnahme von Abſchriften audy gegenüber den vom Nad - Mittelſtein, Miethrecht S. 236 ff. verneint. Von Anderen wird ſie

laßgerichte verkündeten gerichtlichen Erbverträgen bejaht , und dieſe Anſicht entweder auf Art. 172 des E. G. oder

gegeben iſt, kann einem gegründeten Zweifel nicht unterworfen aber darauf geſtüßt, daß , wenn ein Grundſtück unter der Herrſchaft

werden. Die Beſtimmung des § 2264 kann demnach als des neuen Rechtes veräußert werde, die Wirkungen dieſes Rechtsaktes

eine vollſtändige und erſchöpfende in dem Sinne nicht allgemeinen Grundfäßen gemäß nach eben dieſem Rechte beurtheilt

gelten , daß ſie bei Erbverträgen überhaupt nicht zur An- werden müßten , und daher, ohne daß es infoweit einer beſonderen

wendung zu kominen habe. Eine unmittelbare oder mittel : Beſtimmung bedurft hätte , auf das Verhältniß zwiſchen dem

bare Entſcheidung der vorliegenden Frage findet ſich Pächter und dem Erwerber die Vorſdrift in $ 571 Saß 1 an .

überhaupt nicht im B. G. B. Nach dem Zuſammenhange zuwenden ſei.

der Beſtimmungen deſſelben hat vornehmlich die Form der Die leptere Anſicht iſt insbeſondere von Habicht, die Ein

Errichtung von Teſtamenten und Erbverträgen beſtimmt und wirkung des B. G. B. auf zuvor entſtandene Rechtsverhältniſſe,

die geſonderte amtliche Aufbewahrung ſowie die vollſtändige 3. Auflage S. 287 ff. vertreten worden ; vergl. ſonſt noch Coſad ,

Publikation derſelben gewährleiſtet werden ſollen. für die Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 3. Aufl . Bd. 2 % 243

Entſcheidung der Frage, ob vom Notar aufgenommene und Zuſat S. 295 , Brückner, die Miethe , 2. Aufl. S. 173 ff .,

offen verwahrte Erbverträge nach der Eröffnung durch das Neumann, das B. G. B. 3. Aufl. Bd. 3 Anm. 3 zu Art. 172

Nachlaßgericht in Urſchrift wieder dein Notar zurück. des E. G.

zugeben ſind , enthält auch das Reidsgeſeß über die Iſt dieſer Anſicht zu folgen , dann iſt auch kaum die Ron:

Angelegenheiten der freiwilligen Gericht &barkeit ſequenz abzulehnen , daß die Frage , ob in einem Falle der in

keine Beſtimmungen. In Ermangelung von Vorſchriften dieſes Rede ſtehenden Art der Pächter gegenüber dem urſprünglichen

Gefeßes ſowie des B. G. B. muß die Entſcheidung auf der Verpächter ein ſelbſtändiges Recht darauf habe , daß diefer die

Grundlage des Landesrecht des einzelnen Bunde8 . Kaution an den Erwerber des Pachtgrundſtücks verabfolge, eben

ſtaate8 gefunden werden. Mögen auch nach Artikel 55 des falls nach neuem Rechte zu entſcheiden ſei , und es würde dann

E. G. zum B. G. B. mit dieſem die privatrechtlichen Vor- zu erörtern bleiben , ob der vielfad vertretenen Meinung , daß

ſchriften der Landesgeſeße grundſäßlich außer Kraft getreten nadh § 572 des B. G. B. dem Pächter ein ſolches Recht zuſtehe,

ſein, ſo find doch davon nicht diejenigen Beſtimmungen be. vergl. Goldmann und Lilienthal, das B.G.B. , ſyſtematiſch

troffen , welche lediglich Verfahrensvorſchriften bezüglich dargeſtellt, 2. Aufl. S. 586 Anm. 14 ; Dertmann, das

der Teſtamente und Erbverträge enthalten. Inſoweit bleiben Recht der Schuldverhältniffe, Anm . 2 zu § 572 ; Kuhlenbeck,

die Landesgefeße erhalten (vergl . insbeſondere Artikel 151 des das B.G.B. Anm. 2 zu 8 572 ; Türcke und Niedenführ ,

E. G. zum B. G. B.) . Das Reichsgefeß über die An . das Bürgerliche Recht, Bd. 2 Anm. 1 zu § 572 , und

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Monographien über Miethredyt von Mittelſtein S. 281 ,

fodann hat im allgemeinen nicht den Charakter der Fränkel S. 75 Fuld S. 214

Rodifikation . Vielmehr beſtimmt $ 200 deſſelben generell , beizutreten ſei .

daß durdy Landesgeſepe Vorſchriften zur Ergänzung und Auße Indeß bedarf es einer näheren Erörterung und einer Beant

führung dieſes Gefeßes auch inſoweit erlaſſen werden können , wortung der vorſtehend bezeichneten Fragen nicht, da , auch wenn

als dieſes Geſetz Vorbehalte für die Landesgeſeßgebung nicht man ſie bejaht, zu einem dem Kläger günſtigen Ergebniſſe nicht

enthält. zu gelangen iſt. Denn das Recht des Leßteren würde nie weiter

geben können, als darauf, daß der Beklagte die durch den Ver.

79 . fauf des Gutes Grābjden bezüglich der Ablieferung der Kaution

Zu Art. 172 des Einf. Geſ. zum B. G. B. und
für ihn entſtandene Verpflichtung erfülle, dieſe Verpflichtung aber

geht nur dahin , daß er die Kaution an Denjenigen , welcher von
572 des B. G. B.

ihm und den übrigen Perſonen , die das Gut mit ihm beſaßen ,

u . i . S. Mantel c. Kloje v . 8. Januar 1903, Nr. 293/02 VI.
dieſes gekauft hat, alſo an den Generalkonſul D. übergebe. Zu

(O. L. G. Breslau. Zurückweiſung der Reviſion . )
den ſpäteren Erwerbern des Gutes ſpeziell zu der Terrain .

Wenn ein am 1. Januar 1900 verpachtetes Grundſtück Aktiengejellſchaft Gräbjchen , an welche er nad der Klage die

nach dieſem Tage veräußert worden iſt, ſo hat nach Art. 172 Kaution herausgeben ſoll, ſteht der Beklagte bezüglich der Kaution

des E. G. zum B. G. B. der Pächter gegenüber dem Erwerber in feinem Schuldverhältniß.

mindeſtens die Rechte, welche das B. G. B. in einem ſeiner

zeitlichen Herrſdaft allein unterſtehenden Falle dem Pächter ein .

räumt, älteres Recht kommt nur zur Anwendung, ſoweit es dem

1
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80 . liegt es nach § 22 des B.G.B. in Verbindung mit Artikel 2 det

Zu Art. 173 Abſ. 1, 181 Abſ. 2 Einf. Geſ. zum E.G. zum Handelsgefeßbuche feinem Bedenken, daß für die Be.

B. G. B. und SS 921 und 922 des B. G. B. antwortung der Frage, ob eine Aktiengeſellſchaft für unerlaubte
u . i.S. Roſenthalc. Baumann v . 17. Januar 1903, Handlungen ihres Vorſtandes Dritten gegenüber aufzukommen hat,

.
die Vorſchrift des § 31 des B.G.B. maßgebend iſt, wonach ein

Nr. 348/02 V. (D. L. G. König &berg . Aufhebung und
Verein für den Schaden verantwortlich iſt, den der Vorſtand durch

Zurüdverweiſung.
eine in Ausführung der ihm zuſtehenden Verrichtungen begangene,

Da am 1. Januar 1900 unter den Parteien an der
zum Schadenserjaße verpflichtende Handlung einem Dritten

ſtreitigen Grenzmauer eine Gemeinſchaft nach Bruchtheilen be.
zufügt. Unter Handlung iſt auch die Unterlaſſung einer Hand:

ſtand, finden nach Art. 173 , 181 Abſ. 2 des E. G. zum B.G.B.
lung zu verſtehen , die pflichtmäßig vorzunehmen war. Der

die Vorſchriften des B. G. B. Anwendung. Welche Vorſdriften Vorſtand vertritt die Aktiengeſellſchaft
, zu den ihm obliegenden

es find, kann nicht zweifelhaft ſein . Die Anwendung der
Verpflichtungen gehört auch dafür Sorge zu tragen , daß die

Beſtimmungen über Gemeinſchaft nach Bruchtheilen in den
firma der Geſellſchaft nicht von Unbefugten in einer zur

SS 741 ff. des B. G. B. iſt ausgeſchloſſen , da das B. G. B.
Täuſchung geeigneten Weiſe gebraucht wird. Unterläßt er dieſes ,

ein Miteigenthum nach Bruchtheilen bei einer , dem Vortheile
oder billigt er et fogar , ſo liegt eine in Ausführung der ihm

beider Nachbarn dienenden Scheideinauer nicht anerkennt,
zuſtehenden Verrichtungen begangene Handlung und nicht eine

ein ſolches Miteigenthum alſo ſeit dem 1. Januar 1900
Handlung vor , die nur bei Gelegenheit der Ausführungen ſolcher

überhaupt nicht mehr beſtehen kann (vergl. Motive , Bd . 3
Verrichtungen vollführt iſt. Indem das Kammergericht das

S. 274 , Reichegerichtsentſcheidungen in Raffow & Küngel,
Leştere angenommen hat, beruht ſeine Entſcheidung auf Ver.

Beiträge Bd. 45 S. 1018 ; Pland , Bd . 3 S. 157 Anm. 1 ,
leßung des bezogenen § 31. Dennoch mußte die Entſcheidung

Bd. 6 S. 307 f. Anm . b . c.; Turnau -Förſter 2. Aufl . Bd . 1
aufrecht erhalten werden , da die vorerwähnte Handlungsweiſe des

S. 324 ; Habicht S. 380 f.; Biermann, Sachenrecht 2. Aufl. Vorſtandes der Beklagten , wenn ſie wahr ſein, und wenn es

S. 120 Anm . ſteht mit ſeiner nicht näher begründeten Anſicht, auch weiter richtig ſein ſollte, daß F. die Einnahmen aus dem

daß bereits am 1. Januar 1900 begründetes Miteigenthum be.
Betriebe der Kleinbahn bis zur Deđung des Pachtzinſes an die

ſtehen bleibe, allein ) . Das B. G. B. regelt in den 88 921 ,Das B. G. B. regelt in den $8 921 , Beklagte habe abführen müffen, ſich nicht als eine unerlaubte

922 das Rechtsverhältniß unter den Eigenthümern der bes
Handlung des Vorſtandes im Sinne des § 823 oder des

nachbarten Grundſtücke an einer Einrichtung , wodurch die
$ 826 des B. G. B. darſtellen würde , denn es fehlte

Grundſtücke von einander geſchieden werden , abweichend von dem
dann immer noch an dem weſentlichen Erforderniß, daß der

bisherigen Preußiſchen Rechte. Darnach wird - abgeſehen von
Vorſtand gewußt habe oder habe wiſſen können , daß

dem hier nicht in Betracht fommenden Falle , daß die Ein .
durch die Handlungsweiſe des 8. , der ſich nicht als Vertreter

richtung einem der Nachbarn allein gehört – vermuthet, daß
von St. & Co. , ſondern als ſolcher der beklagten Aktiengeſellſchaft

die Eigenthümer der Grundſtücke zur Benußung der Einrichtung,
zu erkennen gegeben hat, dritte Perſonen geſchädigt werden

wozu auch eine Mauer gerechnet wird , gemeinſchaftlich berechtigt fönnten, indem R. & Co. nicht in der Lage ſein würden , ihren

jein . Sind die Nachbarn zur Benußung der Einrichtung ge .
Verpflichtungen nachzukommen .

meinſchaftlich berechtigt, jo kann jeder ſie zu dem Zwecke, der

fich aus ihrer Beſchaffenheit ergiebt , inſoweit benußen , als nicht

die Mitbenußung des anderen beeinträgtigt wird . Daß jene Zu $$ 31, 831 des B. S. B.

Vermuthung hier Plaß greift oder richtiger, daß es der Ver
u. i . S. Preußiſcher Eiſenbahnfiskus c. Gebhardt v .

inuthung nicht bedarf, um ein gemeinſchaftliches Benußungsrecht
15. Januar 1903 , Nr. 301/02 VI. (O. L. G. Naumburg.

der Parteien an der ſtreitigen Mauer anzunehmen , folgt ohne
Aufhebung und Zurückverweiſung .)

weiteres daraus , daß ſie mit einem Miteigenthumsrecht an der
Das B. G. B. beſtimmt in $ 30 , daß durch die

Mauer, welches nach dem bisherigen Rechte begründet war, in Saßung neben dem Vorſtande für gewiffe Geſchäfte die Be
das neue Recht eingetreten find.

ſtellung beſonderer Vertreter vorgeſehen werden kann, die dann

81 . im Zweifel, mithin nicht nothwendiger Weiſe, auch die rechts

Zu SS 22, 31, 823, 826 des B. G. B. verbunden geſchäftliche Vertretungsmacht innerhalb des ihnen zugewieſenen

Geſchäftsbereiches auszuüben haben .

mit Art. 2 des Einf. Geſ. zum H. G. B. Die Verantwortlichkeit der juriſtiſchen Perſon iſt auf die

u. i . S. Voß c . Elektriſche Kleinbahn im Mansfelder rechtswidrigen Handlungen dieſer beſonderen Vertreter in § 31

Bergrevier A.-G. v . 23. Januar 1903, Nr. 321/02 II. des B. G. B. ausgedehnt worden ; ſie ſind die anderen ver

(K. G. Berlin. Zurückweiſung der Reviſion .) faffungomäßig berufenen Vertreter dieſes Paragraphen .

K. & Co. hatten den Betrieb der Kleinbahn von der Das rechtliche Merkmal , das dieſe Perſonen von den ſonſtigen

Beklagten übernommen , ihr Bevollmächtigter beſtellte Kohlen Angeſtellten unterſcheidet, für welche die Körperfdaft nicht nach

im Namen der Beklagten und gegen legtern klagte der Lieferant , Maßgabe des § 31 , ſondern nur nach § 831 des B. G. B.

jedoch ohne Erfolg. haftet , iſt hiernach ihre Berufung zur Thätigkeit innerhalb

Was die (an zweiter Stelle) zur Begründung der Klage eines Geſchäftsbereiches durch die Saßung der Körperſchaft,

behauptete Haftung der Beklagten aus einer angeblich un . bei dem Staat und anderen öffentlich- rechtlichen Körperſchaften

erlaubten Handlung ihres Vorſtandes betrifft, ſo unter . durch die ihre Verwaltungsorganiſation regelnden Beſtimmungen .

1
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Diejenigen Beamten und Angeſtellten dagegen, die nicht durch hat dieſer ſelbſt nicht behauptet. Was aber den Vorwurf des

die Saßung oder die organiſatoriſchen Verwaltungsbeſtimmungen Handelns wider die guten Sitten betrifft, ſo iſt nicht ab.

zu ihrer Thätigkeit berufen find, ſondern ihren dienſtlichen Auf- zuſehen , warum ein Aerzteverein , ohne ſittenwidrig zu handeln ,

trag wiederum auf dieſe berufenen Perſonen zurückführen, ſind ſeine Mitglieder nicht ſolle verpflichten dürfen , im Intereſſe des

nicht Vertreter der Rörperſchaft und des Staates nach § 31 des Anſehens des ärztlichen Standes gegenüber einer Innungs .

B.G.B.; ſie ſind zu Verrichtungen im Sinne des § 831 B.G.B. frankenkaſſe ihre Dienſtleiſtungen nicht unter einem beſtimmten

beſtellt, mögen dieſe Verrichtungen im Uebrigen mehr oder Mindeſtfaße zu bewerthen . Ein den Gefeßen der Moral zu.

weniger oder gar nicht ſelbſtſtändig ſein , mögen ſie den Cha- widerlaufender Zwang kann hierin um ſo weniger gefunden

ratter rechtsgeſchäftlicher Vertretung tragen oder nicht, und werden , als ja jedem Mitgliede frei ſteht, einem ihm miß .

mögen ſie aus einzelnen oder einer Mehrheit von Verrichtungen , fallenden Beſchluffe die Folgeleiſtung zu verjagen und durch

zeitlich vorübergehenden oder dauernden , beſtehen. freiwillige Aufgabe der Mitgliedſchaft fich ſeinem Einfluſſe zu

Ein Bahnmeiſter hat nicht den Charakter eines verfaſſungs- entziehen .

mäßig berufenen Vertreters im Sinne des § 31 des B. G. B. ,
84.

weil er eine, in der Verwaltung der fiskaliſchen Station

der Staatseiſenbahnen an ſich untergeordnete, dienſtliche Ver
Zu $ 119 des B. G. B.

richtung nach ſelbſtſtändiger Entſchließung auszuführen hatte , u . i. S. Mader c . Meyer v. 9. Januar 1903 , Nr. 394/02 VII.

ſondern iſt ein Beamter, der im Sinne des 8 831 des B.G.B. (D. L.G. Nürnberg. Aufhebung und Zurücverweiſung .)

zu Verrichtungen beſtellt iſt, und für deffen ſchuldhafte Hand- Der § 119 des B. G. B. beſtimmt : „ Wer bei Abgabe

lungen oder Unterlaſſungen bei Ausführung jener Verrichtungen einer Willenserklärung über deren Inhalt im Jathum

der beklagte Eiſenbahnfiskus nicht haftet, wenn er bei ſeiner war oder eine Erklärung dieſes Inhalte überhaupt nicht

Auswahl die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hatte. abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzu .

Für die Haftung des Beklagten fragt es ſich aber, ob die nehmen iſt, daß er ſie bei Kenntniß der Sadlage und bei ver

verfaffungsmäßig berufenen Vertreter des Beklagten die ge- ſtändiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde ...

eigneten Anordnungen getroffen haben , die die regelmäßige Gr. Ab . 2 : Als Irrthum über den Inhalt der Erklärung gilt auch

füllung der geſeblichen Verpflichtung aus der Straßenordnung der Jrrthum über ſolche Eigenſchaften der Perſon oder der Sache,

ermöglichten und gewährleiſteten , oder ob nicht etwa die die im Verkehr als weſentlich angeſehen werden. “ Die zweite

Mangelhaftigkeit der Verrichtungen auf mangelhafte An. Alternative des Abſ. 1 ſteht hier nicht in Frage ; der behauptete

ordnungen und Anweiſungen über ihre Ausführung zurückzu. Jrrthum kann nur als ſolcher über den Inhalt der Erklärung

führen iſt. oder über weſentliche Eigenſchaften der Sache in Betracht kommen.

Daß ein Irrthum dieſer Art vorliege , iſt nicht ohne Weiteres
83.

erkennbar und hätte der näheren Darlegung bedurft; zunächſt
Zu SS 32, 138 und 826 des B. G. B.

erſcheint der Irrthum für die unbefangene Betrachtung nur als

u. i. S. Schäfer c. Aerzteverein zu Eisleben v .
ein ſolcher im Beweggrunde , und zwar nur im Beweggrunde

19. Januar 1903 , Nr. 251/02 IV . (O. L. G. Naumburg. für die Feſtſeßung der Höhe der Vergleichéſumme, nicht für den

Zurüdweiſung der Reviſion.) Abſchluß des Vergleiches überhaupt. Sid überhaupt zu ver

Eine Nachprüfung des Beſchluffeß, durch welchen Kläger gleiden, hatten die Beklagten im Hinblick auf ihre offenſicht.

aus dem in das Vereinsregiſter eingetragenen Aerzteverein aus . lichen eigenen Zweifel an der Gültigkeit des Teſtamente den

geſchloſſen, nach der materiellen Seite hin ſteht dem ordent- gleichen Anlaß, auch wenn der Nadılaß bedeutend geringer war .

lichen Richter, da ſie einen gefeßlich unſtatthaften Eingriff in Nun iſt allerdings die Berückſichtigung eines Jrrthums im

die Autonomie des beklagten Vereins bedeuten würde, nicht zu , Beweggrunde durch den § 119 des B. G. B. nicht følechthin

und der Beſchwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung ausgeſchloſſen , ſie iſt jedenfalls dann ſtatthaft , wenn der

erklärt, daß er in dieſer Richtung ſich jeder Rüge enthalten Irrthum zugleich ein ſolcher über den Inhalt der Erklärung

wolle. Wenn er trozdem geltend macht, daß der Beſchluß der im Sinne von Abſ. 1 oder 2 des § 119 iſt, wenn der Beweg

ehrengerichtlichen Kommiſſion und bezw . der Mitgliederverſamm . grund zum Inhalt der Erklärung gemacht iſt. Unter welchen

lung gegen die Normen des § 138 und des § 826 des Vorausſeßungen dies der Fall, darüber läßt ſich eine allgemeine ,

B. G. B. verſtoße, fo greift dieſer Einwand gleichwohl für alle Fälle paſſende Regel nicht aufſtellen ; auch beſteht zur

auf das materiellrechtliche Gebiet über. Aber auch wenn dies Zeit hierzu keine Veranlaſſung .

bezweifelt werden könnte, würde die gerügte Normenverleßung
85 .

nicht vorliegen. Die bekämpften Beſchlüſſe als „ Necht8 -

geſchäfte" aufzufaffen, welche gegen die guten Sitten Zu § 123 B. G. B.

verſtoßen " und deshalb nichtig ſind (S 138 a. a. D.) , geht 1. i . S. Albrot c. Brenke v. 4. Februar 1903 , Nr. 376/03 V.

nach dem feſtgeſtellten Sachverhältniß nicht an , und noch weniger (O. L. G. Königsberg. Zurückweiſung der Reviſion .)

kann der § 826 a. a. D. Plat greifen , der nur beſtimınt, daß Wenn der Berufungsrichter zu der Ueberzeugung gelangt

derjenige, der „in einer gegen die guten Sitten verſtoßenden iſt, daß der Beklagte vom mitklagenden Ehemann zur Eingehung

Weiſe einem Andern vorfaßlich Schaden zufügt , dem des Kaufvertrages vom 17. Juni 1900 durch argliſtige Täujhung

Anderen zum Erſate des Schadens verpflichtet" iſt. Daß betreffs Wettbewerbe der Tilſiter Möbelfabrik beſtimmt worden

der Beklagte den Willen gehabt habe, den Kläger zu ſchädigen , iſt und wenn er deswegen in Anwendung der 98 123, 142 , 143
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B.G. B. gleich dem Landgericht auf Klageabweifung erkannt zu ſcheiden. Die Förderung des Unſittlichen allein genüge nicht,

hat , fo läßt dieſe Entſcheidung Rechtsverſtöße nicht erfehen . wenn der Inhalt des Rechtågeſchäfts nicht für fich oder in Ver.

Inøbeſondere müffen die vom Vorderrichter aufgeſtellten bindung mit den Motiven gegen die guten Sitten verſtoße.

Redytojäße gebilligt werden : 1. daß es gleichgültig iſt, ob fich Das hätte hier der Fall ſein können, wenn die Preise überſekt

die Täuſchung auf weſentliche oder unweſentliche Punkte erſtredt, ſeien , die Klägerin an dem Erwerb durch den Bordellbetrieb

2. daß es keinen Unterſchied macht, ob der Täuſchende argliſtiger mittelbar theilgenommen habe oder theilnehmen ſollen. Dafür

Weiſe einen Irrthum erregt oder einen bereits erregten unter- fehle es an Anhalt, ebenſo dafür, daß der garantirte Mindeſt

hält, 3. daß dagegen die Willensbeſtimmung durch die Täuſchung bezug nach den Bedürfniſſen des Bordellbetriebes beredynet, die

weſentlich iſt, wobei es auf eine gleichzeitige Schädigung des Beklagten dadurch mittelbar gezwungen worden ſeien , den Bes

Vermögens des Getäuſchten nicht ankommt. trieb zu eröffnen oder fortzuſeßen , um Vortheile zu erlangen

Auch dagegen beſteht kein Bedenken, daß der Geſammt . oder Schaden von fich abzuwenden .

kaufvertrag von den Inſtanzrichtern als anfechtbar und rechts- Dieſe Erwägungen beruhen in gleichem Maße auf einer

unwirkſam erklärt wurde, obſchon argliſtige Täuſdung nur ſeitens zu engen Auffaſſung des § 138 deß B. G. B. wie auf einer

eines der beiden Verkäufer feſtgeſtellt iſt. Denn gemäß unzureichenden Würdigung des Vertragsinhaltes.

88 139 , 356 B. G. B. kann die Anfechtung eines einheit- Der $ 138 des B. G. B. will, wie ſeine vom Bes

lichen Vertrag& in der Regel auch nur einheitlich ausgeübt rufungsrichter ſelbſt angerufene Entſtehungegeſchichte ergiebt ,

werden . Vorſtehende Rechtsfäße werden von den Reviſionsklägern nicht bloß folche Rechtegeſchäfte treffen , die durch ihren

auch nur inſofern angegriffen, als ſie den Saß des Be- objektiven Inhalt, dadurch, daß fie Unſittlidhes oder für Unſitt

rufungerichters, daß der § 123 B. G. B. eine Vermögens- liches verſprechen, gegen die guten Sitten verſtoßen . Durch die

beſchädigung auf Seite des Getäuſchten nicht erfordere, bean- von dein § 106 des Entwurfs I , der nur das Rechtsgeſchäft

ſtanden . Allein es iſt allgemein anerkannt, daß der Begriff der für nichtig erklärte, dejjen Inhalt gegen die guten Sitten,

argliſtigen Täuſchung dem des ſtrafrechtliden Betruges vom verſtößt, abweichende Faſſung follte vielmehr eine Rechtönorm

B. G. B. nicht gleichgeſeßt, daß vielmehr gerade zu dem aufgeſtellt werden, die dem Richter ermöglicht, folchen Rechts

Zwede der Vermeidung eine diesbezüglichen Mißverſtands geſchäften die Anerkennung und den Rechtszwang zu verjagen,

niffes der urſprüngliche Ausdruď „ Betrug" des Entwurfs die nach ihrem aus der Zuſammenfaſſung von Inhalt, Motiv

durch die Worte „ argliſtige Täuſchung" erfeßt worden iſt und und Zweck zu entnehmenden Geſammtcharakter, den objektiven

daß ſomit der $ 123 B. G. B. nur die Beſtimmung und ſubjektiven Momenten, gegen die guten Sitten verſtoßen

zur Abgabe einer Willenserklärung durch argliſtige Täuſchung, und deren Anerkennung deshalb mit dieſen unvereinbar iſt.

nicht aber auch eine hiedurch herbeigeführte Vermögensbeſchädi. Die Klägerin wußte, daß Darlehn und Lieferungen dem

gung nach Wortlaut und Sinn vorausſeßt. Bordellbetriebe dienen jollten. Das entnimmt der erſte Richter

aus ihrer Wiſſenſchaft davon , daß der Beklagte ein Bordell er

richten wollte oder errichtet hatte, und auch der Berufungsrichter86.

ſtellt anderes nicht feft. Sie ſichert ſich durch hobe Ronventional.

Zu 138 B. G. B.
ſtrafe die Aleinlieferung der Weine und Spirituoſen , die nach

u. i. S. Krenkel c . Nathan 5 . 21. Januar 1903 ,
dem Vertrage bis zur vollen Bezahlung ihr Eigenthum bleiben

Nr. 481/02 I. (D. L. G. Franfurt a. M. Aufhebung und ſollen . Sie fichert ſich dadurch, daß ſie ſich einen Mindeſtbezug

Abweiſung der Klage.) von 6 000 Mark garantiren, fich eine Entſchädigung von

Der Klagewechſel iſt zur Sicherheit der Klägerin für ihre 18 Prozent des Betrages von weniger als 6 000 Mark und

Forderungen aus dem Vertrage vom 22. Oktober 1896 und zugleich die Zahlung von 500 Mart monatlich ohne Rückſicht

dem Nachtrage zu demſelben gegeben. Iſt dieſer Vertrag nach auf das gelieferte Quantum verſprechen läßt , eine fortlaufende

$ 138 Abſ . 1 deß B. G. B. nichtig , weil er gegen die Einnahme aus dem Geſchäftsbetrieb, den der Vertrag als Be.

guten Sitten verſtößt, kann deshalb die Klägerin nach trieb einer Weinhandlung bezeichnete, was nur zur Verdeckung

der Rechtsordnung des B. G. B. Anſprüche aus dieſem des wahren Sachverhalts geſchehen ſein kann . Dieſe That

Vertrage klagend nicht geltend machen , weil dieſe Rechts. fachen , die fich aus dem Inhalt des Vertrages ergeben, recht

ordnung Anſprüchen aus folchem Vertrage keinen Rechtszwang fertigen die Auffaſſung des erſten Richters, daß auch das Dar

verleiht, ſo können die Beklagten nach der zweiten Alternative lehn von 5 000 Mark dem Bordellbetrieb hat dienen ſollen, der

des Artikels 82 der Wechſelordnung auch der im Oktober 1901 Einrichtung und der Fortführung des Bordells, daß daſſelbe

erhobenen Klage aus dem Wechſel gegenüber die Einrede er- ohne dieſe Beihülfe nicht einzurichten oder nicht fortzuſeßen war,

heben, daß der Vertrag mit der Klägerin, auf welchem der Wechſel und daß die Klägerin die Mittel hergegeben hat, um aus dem

beruht, wegen Verſtoßes gegen die guten Sitten nichtig iſt. Betriebe des Bordells einen möglichſt hohen Gewinn zu ziehen ,

Der Berufungsrichter verneint abweichend vom erſten Richter damit aber in eigennüßiger Abſicht den Bordellbetrieb befördert

die Nichtigkeit des Vertrages. Dazu genüge nicht, daß die hat. Dieſe durch den Inhalt des Vertrages gebotene Auslegung

Klägerin die Beſtimmung des Geldes und der Weine zum laßt den Vertrag ſelbſt ſeinem Inhalt nach als gegen die guten

Bordellbetriebe, deffen Unſittlichkeit er nicht in Zweifel zieht, ge- Sitten verſtoßend erſcheinen .

wußt habe ; folche Verwendung ſei nicht Vertragsinhalt ge.

weſen. Nach gemeinem Recht und nach § 138 des B. G. B.

ſeien der Gegenſtand des Rechtogeſchäfte und ſeine Motive

2
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87. ihr iſt zu unterſcheiden , was in der neueren gemeinrechtlichen

Zu $$ 141, 705 B.G. B. Theorie als ,,Ermächtigung " bezeichnet wurde,

u. i . S. Langebedmann c. Wilhelm 8 v . 31. Januar 1903 ,
vergl . Thering in ſeinen Jahrbüchern für die Dogmatik

Nr. 439/02 V. (D.L.G. Hamm . Zurückweiſung der Reviſion.)
u. ſ . w . Bd. 2 S. 131 , Regelsberger Pandekten 163 ,

Der Kläger meint , mit Einführung der neuen Gefeß
und was nach dem B.G.B. (88 182 , 183 , 185) neben anderem

unter den Begriff der „ Einwilligung“ fällt, nämlich die im
gebung des B. 3. B. fei der Formzwang für Ges

Voraus einem Anderen erklärte Zuſtimmung dazu , daß dieſer
ſellſchaftsverträge hinweggefallen und ſomit der hier fragliche
bis dahin wegen Formmangels ungültig geweſené, aber that. durch Rechtshandlungen, die er in eigenem Namen vornehmen

werde , über ein Recht des Zuſtimmenden verfüge (8 185 A6.1
fächlich über den 1. Januar 1900 hinaus fortgeſette Geſellſchafts

des B. G. B.) . Prüft man daraufhin den Inhalt der als
vertrag zu einem volgültigen geworden. Indeſſen iſt es un .

,
Generalvollmadyt bezeichneten Urkunde, ſo zeigt fich, daß der

Zuthun der Parteien d . i . ohne deren neue Vereinbarung ein kläger befugt ſein ſollte, in allen die Erfindung betreffenden

nichtiges Rechtsgeſchäft hier der ungültige mündliche
Rechtsangelegenheiten nach ſeiner Wahl entweder im Namen

.Geſellſchaftsvertrag – von ſelbſt Gültigkeit gewinnen konnte .
des P. oder in eigenem Namen zu handeln ; es wurde zugleich

Vielmehr verlangt § 141 B. G. B. ausdrücklich die Be.
eine Vollmacht und eine Einwilligung im Sinne des § 183

Abſ. 2 des B. G. B. ertheilt.

ſtätigung" des nichtigen Geſchäfts. Als ſolche kann die

blog thatſächliche Fortführung des auf nichtigem Geſellſchafts 89.

vertrag beruhenden Betriebs keinesfalls dienen , da ſie einen

Beſtätigungswillen der Betheiligten um ſo weniger erkennen läßt
, Zu SS 241, 518 , 1941, 2276, 2301 des B. G. B.

als dieſe ja gerade mit dem Hintergedanken der Ungültigkeit u. i. S. Fiedler c. Guttfreund v. 17. Januar 1903,

und beliebigen Beſeitigung der Verbindung den Betrieb einſt .
Nr. 286/02 IV. (9.2. G. Breslau. Aufhebung und ZurudD. Zurück

weilen fortgeſeßt haben können . Hierzu kommt, daß nach 8 705
verweiſung.)

B. G. B. als eines der Haupterforderniſſe des Geſellſchafts
Wäre nur ein Schenkungsverſprechen ertheilt, ſo würde

vertrags die Vereinbarung der Mitgliederbeiträge aufgeſtellt dieſes allerdings der Form bedurft haben . Ein ſoldes Ver

wird , daß aber die Erfülung dieſes Erforderniſſes weder für ſprechen konnte an die Bedingung geknüpft ſein, daß Beklagter

die Zeit vor noch für die Zeit nach dem 1. Januar 1900 be
den Schenkgeber S. überlebe ; dann hätte nach § 2301 des

B. G. B. die Form der leßtwilligen Verfügung beobachtethauptet und daher auch hiernady die Annahme einer Be.

werden müſſen , im vorliegenden Fall die des Vermächtnißvertrags
ſtätigung des ungültigen Vertrags ausgeſchloſſen iſt.

Mit Unrecht bezieht fich der Reviſionskläger für ſeine ($9 1941 , 2276 des B. G. B.). Es hätte auch ein Verſprechen

Anſicht auf ein Urtheil des 1. Civilſenats des Reidsgerichte ſein können, deffen Erfüllung, ohne an die Bedingung des Ueber.

( Entſch. 50 S. 154) . Dort lag notarieller Geſellſchaftsvertrag
lebens geknüpft zu ſein , auf den Todestag des Schenkgebers

und Sandeleregiſtereintrag für die Ziegeleigeſellſchaft vor, und
hinausgeſchoben wäre ; dann hätte es der Form des Schenkungs

der I. Sivilfenat hat nur ausgeſprochen , daß die Bedenken , die
vertrags unter Lebenden (§ 518 des B. G. B.) bedurft.

vor 1900 gegen die handeløge daftliche Natur von Ziegeleien
Anders würde es ſich jedoch verhalten, wenn S. in dem be

und deren Eintragung in das Handeléregiſter beſtanden haben , haupteten Vorgang und durch denſelben dem Beklagten die Shuld

durch deutliche Vorſchrift des § 5 des neuen H. G. B. beſeitigt erlaffen hätte. Der Erlaßvertrag, $ 397 des B.G. B., iſt an

keine Form gebunden . Er iſt ein abſtraktes Rechtsgeſchäft

find. Dieſer Rechtsfall hat fonach mit dem jeßt vorliegenden

feine Aehnlichkeit.
und in ſeiner Wirkung von einem Rechtsgrunde nicht abhängig.

Auch der ſchenkungshalber erfolgende Erlaß bedarf feiner Form .

Nach dem Recht des B. G. B. gilt nicht unbedingte
88.

Vertragsfreiheit, insbeſondere iſt die Zahl der dinglichen
Zu SS 166 Abſ. 2, 182, 183, 185 B. G. B.

Rechte eine geſchloſſene und andere, die das objektive Recht

u . i. S. Lünſtedt c . Aktiengeſellſchaft Metallwerke nicht kennt, können durch Willkür der Parteien nicht geſchaffen

vorm . Aders v. 14. Januar 1903 , Nr. 313/03 I. (O. L. G.
werden . Für die Verträge dagegen , die dem Gebiete des Rechts

Naumburg. Zurückweiſung der Reviſion . ) der Schuldverhältniſſe angehören, gilt die, auch in § 241 des

Es handelt ſich um eine lirfunde, nach deren Erklärungen B. G. B. zum Ausdruck gelangte Regel, daß es den Parteien

im erſten Abſat P. dem Kläger die Vertretung und Ver. unbenommen iſt , ihre rechtlichen Beziehungen zu ordnen , ,wie

werthung " der näher bezeichneten Erfindung, betreffend Verfahren fie es für dienlich halten und daß Verträge , was ihren Inhalt

und Vorrichtung zum Durdſteden maſſiver Metallblöde und anlangt, gültig ſind, die nicht gegen das Gefeß oder die guten

zum Auswalzen von Röhren und anderen Hohlkörpern aus Sitten verſtoßen.

Stahl und anderen Metallen für Deutſdyland und verſchiedene
90.

andere Länder überträgt . In der Ueberſchrift iſt die Urkunde

als „ Generalvollmacht" bezeichnet, ihr Inhalt entſpricht aber Zu $S 254, 833, 840 des B. G. B.

zum Theil dieſer Bezeichnung nid) t . Vollmacht iſt die durch u . i . S. Sengſtade c. Raabe v . 26. Januar 1903 ,

Rechtegejdhäft ertheilte Vertretung&macht ( 166 Abſ . 2 des Nr. 237/02 VI. (D.L. G. Kiel . Zurücfweiſung der Reviſion .)

B.G. B.) , d . h . die durch Rechtsgejdhäft von Jemandem ertheilte Für den Fall, daß das unerlaubte handeln eines Dritten

Macht, in deſſen Namen Rechtshandlungen vorzunehmen . Von mitgewirkt hat , iſt die Fortdauer der Haftung des Thierhalters

1
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im § 840 ausdrücklich ausgeſprochen. Und die Frage, welche
93.

Folge die Mitſchuld des Verlegten an der Entſtehung des Schadens Zu $$ 459, 468 des B. G. B.

für den Umfang der Erſappflicht hat, iſt im § 254 allgemein U. i. S. Pic c . Robur v . 28. Januar 1903 , Nr . 365/02 V.

geregelt. Eine Ausnahme iſt bezüglich des § 833 nicht gemacht. (9. L. G. Breslau. Zurüdweiſung der Reviſion .)

Der erkennende Senat hat daher bereits in einem Urtheil vom
Einer ausdrücklichen Garantieübernahme für die Ent .

10. April v. I. (im Auszuge abgedruckt Juriſtiſche Wochenſchrift ftehung der Vertretungsverbindlichkeit bedarf es beim Kauf.

1902 , Beilagen S. 234) ausgeſprochen , daß auch im Falle des
vertrag allerdings nicht. Dagegen gehört es zum begrifflichen

$ 833 das eigene Verſchulden des Verlegten zur Anwendung Wefen der Zuficherung, daß fie Beſtandtheil des Veräußerungs

det 8 254 führe, ſofern dieſe nicht die ausſchließliche Urſache
vertrages geworden iſt; fie muß als Vertragsinhalt vom Käufer

der Verleßung und darum nach den Grundfäßen über den
gefordert, voin Verkäufer ertheilt worden ſein. Eine außerhalb

urſächlichen Zuſammenhang die Haftung des Thierhalters aus
des Vertrages ſtehende einſeitige Erklärung des Verkäufers fällt

geſchloſſen ſei. nicht unter 8 459 Abſ. 2 B. G. B. und demgemäß auch

nicht unter $ 468 ebenda. Mit Recht hat daher der Be.

91 . rufungsrichter die Frage, ob die Ehefrau des Klägers die

Zu § 326 Abſ. 1 Saß 2 des B. G. B. vom Beklagten behauptete Zuficherung in Betreff der Grund.

u. i . S. Ruete & Zinnius c. Oſakeyhtiö in Finnland ſtücksgröße ertheilt hat , mit Rüdſicht auf die ihr fehlende

v . 20. Januar 1903 , Nr. 314/02 II. (O. L. G. Hamburg.
(D.L.G. Þamburg. ſelbſtſtändige Verfügungsbefugniß für unbeachtlich erklärt.

Zurüchweiſung der Reviſion .)
94.

Die an die Annahme einer beſtimmten und ernſtlichen

Weigerung der Erfüllung überhaupt in dem Berufungsurtheil zu § 777 des B. G. B. in Verbindung mit Art. 81Zu

geknüpfte rechtliche Folge, daß es für dieſen Fall zum Eintritt der Wechſelordnung.

der in § 326 Abſ . 1 Sat 2 des B. G. B. beſtimmten u. i. S. Tiedemann c . Brunsbüttelhafener Kredit :

Rechtsfolgen , hier des Anſpruchs auf Schadenserſa wegen verein v. 12. Januar 1903 , Nr. 421/02 I. (D.L. G. Riel.

Nichterfüllung anſtatt der Erfüllung des Vertrage , nicht Zurückweiſung der Reviſion .)

der daſelbſt vorgeſehenen Friſtbeſtimmung bedurfte, entſpricht Die Reviſion beſchwert ſich darüber, daß der Berufungo.

der von dem erkennenden Senate in dem Urtheile vom 27.Mai richter dem § 777 des B. G. B. die Anwendung verſagt

1902 – II. 32/1902 – Entſch. in Civiljaden Bd. 51 S. 347 habe. Dieſe Beſchwerde kann indeß nicht für begründet er .

erſtmals ausgeſprochenen und ſeitdem wiederholt feſtgehaltenen achtet werden . Die angezogene Gefeßesbeſtimmung bezieht ſich

Rechtsauffaffung, von der abzugehen kein Anlaß vorliegt. auf den Fall, daß fich ein Bürge für eine beſtehende Verbind .

lichkeit auf beſtimmte Zeit verbürgt hat. Mit Recht aber

hat das Oberlandesgericht ausgeführt, daß dieſer Fal hier nicht
92.

vorliegt. Die hier vom Beklagten übernommene Bürgſchaft iſt

Zu § 339 in Verbindung mit den SS 133, 157 weder von vornherein bei der Unterzeichnung der Wechjel an

des B. G. B. eine beſtimmte Zeit gebunden geweſen , noch hat ſie dadurch eine

u . i . S. Sallenbach c. Jonen & Co. v . 7. Januar 1903, derartige Bindung erfahren , daß durch gemeinſchaftliche Verab.

Nr. 269/02 I. (D. & . G. Cöln. Zurückweiſung der Reviſion.) redung der drei Betheiligten die urſprüngliche Zahlungszeit der

Dag Berufungsgericht ſagt im Eingange ſeiner Ent .
Wechſel dreimal hinausgeſchoben worden iſt. Es kommt aber

ſcheidungegründe, daß die ſtreitige Vertragsklaujel „als eine
weiter auch in Betracht, daß eine Wechſelbürgſchaft, wie ſie hier

vertragliche Strafbeſtimmung eine ſtrenge, zunächſt dem Wort. vorliegt, überhaupt keine Bürgſchaft im Sinne des bürgerlichen

laute entſprechende Auslegung zu erfahren habe.“ Der Reviſion Rechts iſt, ſodaß ſchon auf dieſem Grunde die Anwendbarkeit

muß zugegeben werden , daß dieſer Saß für ſich allein ge
des § 777 des B. G. B. auszuſchließen iſt. Durch den Bürg

nommen zu rechtlichen Bedenken Anlaß geben könnte. Das ſchaftsvertrag verpflichtet ſich der Bürge nach § 765 des

B. G. B. bietet keinen Anhalt dafür, daß eine Vertragszuſage B. G.B. gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die

deswegen, weil der Shuldner für den Fall der Nichterfüllung Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzuſtehen. Wer

ſeiner Verbindlichkeit zugleich die Zahlung einer Geldſumme als
aber einen Wechſel per aval oder als Wechſelbürge unter :

Strafe verſprochen hat ( 8 339) , nach anderen Regeln auszulegen zeichnet, übernimmt damit nach Art. 81 der Wechſelordnung eine

jei , als den allgemein gültigen . Auch bei der Auslegung einer eigene, ſelbſtändige, kumulative, ſolidariſche Wechſelverpflichtung,

derartigen Strafbeſtimmung iſt nach § 133 der wirkliche Wille
aber keine Bürgſchaft im Sinne der bürgerlichen Rechts

zu erforſchen und nicht am buchſtäblichen Sinne des Ausdrucs entſcheidungen Bd. 40 S. 58.

zu haften, und die Regel des § 157 zu beachten, daß Verträge
95.

ſo auszulegen ſind, wie Treu und Glauben mit Rüdſicht auf

die Verkehrsſitte es erfordern .
Zu § 894 des B. G. B.

Der Fortgang der Entſcheidungsgründe aber läßt nicht er. U. i. S. liebold c. Kühn v. 28. Januar 1903, Nr. 364/02 V.

kennen , daß das Berufungsgericht zu einem unrichtigen Ergebniſſe (D. L. G. Dresden. Zurüdweiſung der Reviſion .)

gelangt iſt. Auf Grund bloß perſönlichen Anſpruch kann keine Grund.

buchsberichtigung verlangt werden. Nach § 894 B. G. B.
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kann nur der eine Berichtigung verlangen , deffen Recht 97.

d. h. deffen Recht an dem Grundſtücke oder an einem ſolchen Zu § 1568 des B. G. B.

Rechte nicht oder nicht richtig eingetragen oder durch die u. i . S. S duſter c. Schuſter 6. 5. Februar 1903,

Eintragung einer nicht beſtehenden Belaſtung oder Beſchränkung Nr. 327/02 IV. (K. G. Berlin . Zurüdweiſung der Reviſion ).

beeinträchtigt iſt. Nur in folchem Fall kann gejagt werden,
Auch in Prozeßbehauptungen, zumal wenn ſie wider beſſeres

daß wie der 8 894 ſich ausdrückt der Inhalt des Grund
Wiſſen aufgeſtellt werden , fann ' recht wohl eine ſchwere Pflicht.

buchs nicht mit der wirklichen Rechtslage im Einklange ſtehe.
verleßung, ein ehrlofes und unſittliches Verhalten im Sinne des

$ 1568 deß B. G. B. gefunden werden (vergl. Bolje Praris

des Reichøgerichte in Civiljachen Bd. 12 S. 292 , 293 unter

96 . Nr. 518 )

Zu SS 1353, 1565—1568 des B. G. B.
98.

u. i . S. Beyer c. Beyer v . 2. februar 1903 , Nr. 36/02 IV .

(D. L. G. Colmar. Zurückweiſung der Reviſion.) Zu § 1571 des B. G. B.

Zutreffend geht das Berufungøgericht davon aus , daß
u. i. S. W. C. W. . 8. Januar 1903, Nr. 288/02 IV.

nad der Beſtimmung des § 1353 Abſ. 2 des B. G. B. (D. L. G. Königsberg. Aufhebung und Zurüdverweiſung .)

das Recht, auf Scheidung zu klagen , nur einen der Eine Ehefrau hatte außer wegen anderer Gründe gegen

Gründe bildet , welche zur Verweigerung der Herſtellung der ihren Ehemann wegen unzüchtiger Handlungen mit der Tochter

ehelichen Gemeinſchaft berechtigen ; daneben ſteht als anderer auf Scheidung geklagt. An die von ihm erlittene Unterſuchungs

ſelbſtſtändiger Grund , daß das Verlangen des anderen Ehe- haft hatte fich eine Verurtheilung zu Zuchthausſtrafe an

gatten nach Herſtellung der Gemeinſchaft fich als Mißbrauch geſchloffen. Wegen Wahrung der Ausſchlußfriſt des § 1571

ſeines ihm an ſich gemäß Abſ. 1 $ 1353 B. G. B. A6.2 des B. G. B. war von der Klägerin namentlich darauf

zuſtehenden Rechts darſtellt. Der Thatbeſtand der beiden Bezug genommen worden , daß dieſe Friſt zur Zeit der am

Gründe iſt aber infofern verſchieden geſtaltet, als der Grund 15. Juni 1900 erfolgten Ladung zum Sühnetermin noch nicht

des Sat 1 Abſ. 2 den Nachweis der Mißbräuchlichkeit des abgelauſen geweſen ſei, nachdem durch die am 20. Oktober 1900

Rechts erfordert, während der Grund des Sap 2 allein den erfolgte Verhaftung die Häusliche Gemeinſchaft aufgehoben

Thatbeſtand eines Sdheidungsgrundes, und zwar eines der auf worden ſei.

Verſduldung beruhenden Scheidungegrundes der 89 1565 bis Das auf Abweiſung der Klage gerichtete Urtheil II. Inſtanz

1568 B. G. B. , erfordert, ohne daß es leßteren Falle darauf iſt unter ausführlicher Begründung aus mehrfachen anderen

ankommt , ob das Verlangen des ſchuldigen Ehegatten fich Gründen aufgehoben und auch ausgeſprochen worden , daß auchy

als ein Mißbrauch ſeines bis zur rechtskräftigen Scheidung die unfreiwillige vorübergehende Inhaftnahme und fich daran

an fich noch troß der Verfehlung fortbeſtehenden Rechte anſchließende Strafhaft als zur Aufhebung der häuslichen Ge.

darſtellt. Dieſe Verſchiedenartigkeit in der Geſtaltung des meinſchaft geeignet erachtet werden könne.

Thatbeſtandes der beiden Verweigerungegründe fließt aber

ſelbſtverſtändlich nicht aus und wird ſogar zumeiſt die Regel 99 .

bilden, daß der in dem einzelnen Falle vorliegende Thatbeſtand
Zu § 1572 des B. G. B.

an ſich den Thatbeſtand ſowohl des einen wie auch des anderen

Grundeß erfüllt, und kann es , wenn dies zutrifft, keinem ge
verbunden mit C. B. D. $$ 614, 616.

gründeten Zweifel unterliegen, daß der unſchuldige Ehegatte
U. i. S. Mentel c. Mentel v. 22. Januar 1903 ,

dieſen Thatbeſtand zur Redytfertigung beider Gründe, gleichzeitig
Nr. 308/02 IV. (D. L. G. Naumburg. Aufhebung und

oder nacheinander, verwerthen kann. Daraus folgt dann aber Zurückverweiſung.)

mit Nothwendigkeit, daß wenn das durch den vorliegenden That. $ 1572 des B. G. B. , wonach ein Scheidungegrund, auch

beſtand an ſich begründete Recht, auf Scheidung zu klagen, in wenn die Friſt verſtrichen iſt, im Laufe des Rechtsſtreits geltend

Folge Ablaufs der ſechsmonatigen Ausſchlußfriſt für die Er: gemacht werden kann , ſofern die Friſt zur Zeit der Erhebung

hebung der Scheidungsklage erloſchen und damit zugleich der der Klage noch nicht verſtrichen war, iſt eine Konſequenz aus

aus dem Rechte auf Sdheidung hergeleitete Grund zur Ver . den Vorſchriften der $8 574 (614) , 576 (616) C. P. D. Iſt

weigerung der Herſtellung der ehelichen Gemeinſchaft entfallen dem aber fo , ſo muß derſelbe Grundſaß auch für Anfechtungs

iſt, von dieſem Wegfall unberührt bleibt das durch eben dieſen gründe gelten , denn , ſoweit die SS 614, 616 6. P. D. in Be

Thatbeſtand etwa zugleich begründete Recht des unſchuldigen tracht kommen , beſteht zwiſchen Scheidungsklage und Anfechtungs-=

Ehegatten zur Verweigerung der Wiederherſtellung der Gemein: klage kein Unterſchied.

ſchaft aus dem Grunde, weil ſich das Verlangen des anderen Wenn demnach bei Erhebung der auf Scheidung gerichteten

Chegatten als Mißbrauch ſeines Rechts darſtellt. Klage die Friſt zur Geltendmachung der Ungültigkeit der Ehe nody

nicht abgelaufen war, konnte die Klägerin noch in der Verhandlnng

vom 23. November 1901 den Anfedytungsgrund geltend maden.

1



45

Beilage 6 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 14 und 15 vom 8. April 1903.

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Beſezbuch

und zum Einführungsgeſek.

100. Sachen zu Zwecken der im Grundſtück Jahre hindurch betriebenen

Za Art. 170 des Einf. Geſ. $$ 1164, 1165SS 1164, 1165 Druckerei, wofür nach den Feſtſtellungen der Vorderrichter das

Hintergebäude beſonders eingerichtet iſt, ergeben. Vergl. § 97 ,
des B. G.B.

Abj. II Sat 2 B. G. B. $ 97 B. G. macht die Zubehör:

P. c. C. , U. v. 30. Januar 1903 , Nr. 442/02 VII. (O. L. G.
eigenſchaft an ſich nicht vom Eigentum des Hauptſache-Eigen

Naumburg. Aufhebung und Zurücverweiſung .)
tümers daran abhängig und Art. 181 Einf. Geſ. Ž . B. G. B.

Der Art. 170 des Einf. Gej. zum B. G. B. ſtellt nur die hindert nicht, daß ſich die rechtliche Natur von Sachen durch

allgemeine Regel auf, daß nach dem Inkrafttreten des B. G.B. die neue Gefeßgebung ändert. In das Eigentum des Gemein

der Inhalt, der Umfang und die Wirkungen eines vorher be . ſchuldners aber ſind die Sachen wegen des Vorbehaltes des

gründeten Schuldverhältniſſes nach dem bisherigen Recit zu Eigentumsrechte ſeitens des Verkäufers durch Neueinführung

beurteilen find. Dagegen gilt nicht das Gleiche bezüglich der des B.G. B. allein noch nicht übergegangen, und daher lag

Tilgungs- und Erlöſchungsgründe, deren Vorausſeßungen erſt dainals immer noch der Ausnahmefall des § 1120 B. G. B.

unter der Herrſchaft des B. G. B. eintreten . Tilgungegründe , dahingehend vor, daß fich die Hypothek des Beklagten auf fie

die unter der Herrſchaft des B. G. B. an das Schuldverhältnis noch nicht erſtrecken konnte. Als aber der Konkursverwalter

von außen herantreten und mit ſeiner beſonderen inneren Bes den Reſt des Kaufpreiſe für die Sachen tilgte , erloſch der

ſchaffenheit nichts zu tun haben , ſind nach Maßgabe des neuen Eigentumsvorbehalt, und die Sachen gingen nun in das Eigentum

Rechts zu beurteilen . Dem durch den § 1165 B. G. B. ein- des Gemeinſchuldners über und wurden aber gleichzeitig

geführten neuen Erlöſchungegrund des zwiſchen dem perſönlichen kraft Geſetzes dem Hypothekenrechte des Beklagten unter:

Schuldner und dem Gläubiger beſtehenden Schuldverhältniſſes worfen . (Wird weiter ausgeführt. )

müſſen auch die vor dem Inkrafttreten des B. G. B. entſtandenen

Schuldverhältniſſe unterworfen ſein . $ 1164 B.G.B. iſt auch

auf ältere Hypotheken anwendbar . Der 1165 iſt aber nach 102.

dem Gedankengange und vom Standpunkte des B. G. B. aus

nichts anderes als eine praktiſche Konſequenz des § 1164 , und
Zu § 254 B. G. B.

bei dem innigen Zuſammenhange beider muß die Anwendbarkeit
Rhein . Bahngeſellſch. c. M., U. v . 2. februar 1903,

des § 1164 notwendig die des § 1165 mit im Gefolge haben.
Nr. 461/02 VI . (D. L. G. Göln. Zurückweiſung der Reviſion .)

Wenn der Käufer eines Grundſtückes die einer Hypothek Auf ein Verſchulden der Beklagten oder ihrer Angeſtellten

zu grunde liegende perſönliche Schuld übernahm , der Gläubiger kommt es angeſichts des § 1 des Reichshaftpflichtgeſeßes, der

aber die Schuldübernahme nicht genehmigt, hat der Käufer dem Anſpruche der Kläger auf Erſaß der Kur- und Ver.

jedenfalls dem Verkäufer zu erſeßen , was dieſer auf die ihm pflegungskoſten ſowie auf Zahlung einer Rente wegen ihrer ver

verbliebene Schuld an den Gläubiger leiſtet. Dasſelbe muß minderten Erwerbsfähigkeit mit Recht zu Grunde gelegt worden

gelten , wenn ein Dritter für eine fremde Schuld ſein Grundſtück iſt, zunächſt nicht an , da die Beklagte aus ihrem gefährlichen

verpfändet und der Kaufvertrag hinfällig wird. Die Hypothek Betriebe ohne Rüdſicht auf ein Verſchulden ihrerſeits haftet.

dient materiell zugleich dem Käufer als Sicherheit für die Rüd- Ein ſolches Verſchulden kann vielmehr nur Gewicht gewinnen ,

zahlung des Kaufgeldes , und der $ 1164 dient dazu, daß die wenn auch ein mitwirkendes Verſchulden der Kläger feſtgeſtellt

Hypotheť nicht zur Eigentümerhypotheł wird , ſondern auf den worden iſt. Die Reviſion rügt , daß das Berufungsurteil der

zahlenden perſönlichen Schuldner übergeht . Prüfung und Feſtſtellung des leßteren , das die Beklagte be.

hauptet habe, aus dem Wege gegangen ſei . Würden die in

dieſer Beziehung aufgeſtellten Behauptungen der Beklagten ein

101 . für den Unfall und den daraus entſtandenen Schaden urſädslides

Verſchulden der Kläger überhaupt zu begründen geeignet ſein ,

Art. 181 des Einf. Geſ. SS 97, 1120 des B.G. B.
dann wäre dieſe Rüge für gerechtfertigt zu erachten . Der er:

W. Pont. c. G. , U. 1. 24. Januar 1903 , Nr. 362/02 V.
kennende Senat hat bereits wiederholt jo im Urteil vom

(D.L.G. Naumburg. Zurückweiſung der Reviſion .)
24. November 1902 in Sachen Große Berliner Straßenbahn

Aus einer Betriebs -Ausjeßung würde fidh noch keineswegs c. Triebiß VI 243/1902 ausgeſprochen, daß die Be.

ohne weiteres die Aufhebung der Beſtimmung der ſtreitigen ſtimmung des § 254 des B. G. B. , wonach im Falle

-
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eines mitwirkenden Verſchuldens des Verleşten eine A6 . gabe des Kurſes der Papiere bei Eingehung des Spielgejdhäfts

wägung des Umfanges der Erfaßpflicht je nach den Umſtänden handelte, bei welcher beabſidytigt war, durch Gegenbuchung eines

zu erfolgen hat , auch auf die dem Reichshaftpflichtgejeß unter- ſpäter notierten Kurſes den Spielgewinn zu gunſten eines der

ſtehenden Rechtsfälle Anwendung zu finden hat. Von dieſem beiden Beteiligten zu ermitteln . Hiermit würde es aber völlig

Standpunkt aus iſt es nicht angängig, nur ein Verſchulden des unvereinbar ſein, daß Beklagter, wie Klägerin behauptet, ver .

an ſich Erſabpflichtigen feſtzuſtellen , das des Verlegten aber un- pflichtet war , die gekauften Papiere tatſächlich anzuſaffen und

erörtert zu laffen , da von deſſen urſächlicher Bedeutung der Umfang für ſie in Verwahrung zu nehmen.

der Schadenserſaßpflicht zum Theil abhängig zu machen iſt. Anders liegt die Sache inſofern bei den Termingeſchäften ,

als dieſe , wenn ſie als Börſentermingeſchäfte anzuſprechen ſind,

mangels Eintragung der Parteien in das Börſenregiſter an ſich nach

$ 66 Börſengefeßes ungültig und nur nach § 66 Abſ. 4

103 . daſelbſt der Erfüllung fähig ſind. Da der Vorderrichter in eine

Zu SS 762, 812 des B. G. B. verbunden mit Erörterung der Frage , ob Börſentermingejđäfte vorliegen , nidyt

$ 66 des Börſengeſekes.
eingetreten iſt , muß zi1 gunſten der Reviſion davon ausgegangen

werden , daß die Frage zu bejahen iſt. Für die weitere Frage,
L. c . N. , U. 5. 4. Februar 1903, Nr. 316/02 I. (D. l . G.

ob und inwieweit infolge der Saldoanerkennung vom 23. Januar

Frankfurt. Aufhebung und Zurückverweijung. )
1900 der § 66 Abj. 4 des Börſengeſeßeß anzuwenden iſt, iſt

Klägerin fann die Anerkennung nach § 812 Abſ. 2 des hauptſächlich der Begriff der „völligen Abwicklung des Ge.

B. G. B. widerrufen , weil das Sculdverhältnis, welches ſie idäftes" im Sinne dieſer Gefeßetbeſtimmung maßgebend. Nach

anerkannt hat und hat anerkennen wollen , tatſächlich nicht les dem Wortlaut des Gefeßes iſt es klar, daß die Begriffe , 4b

ſtand. Gegenſtand ihrer Anerkennung war ein Schuldverhältniß ,Schuldverhältniß, wicklung“ einerſeits und „ Erfüllung " andererſeits ſcharf unter:

wonach fie dem Beklagten auf Grund von dieſem erfüllter ſcieden werden müſſen und daß unter der erſteren eine Tatja dhe

Kaufgeſchäfte unter Abrechnung von Gegenforderungen einen verſtanden iſt, die der lepteren voraufgehen kann. Es ergibt

beſtimmten Geldbetrag ſchuldete, wogegen dieſer ihr als Beſißer fidy hieraus die Frage : wann kann ein Börſentermingeſchaft,

ihr gehöriger Papiere - der Nummernaufgabe (Depotgeſet ohne daß es erfüllt iſt oder erfüllt wird , dod als abgewickelt

$ 7) bedurfte es zum Eigentumsübergange nicht (vgl. Reichs . erachtet werden ? Aus der Entſtehungsgeſchichte des Gefeßes

gericht II. Juriſtiſche Wochenſchrift 1902 Beilage S. 251 ) —, drängt ſich die Vermutung auf, daß man im großen und ganzen

ſowie auf Grund Verwahrungs- und Pfandvertrages die Heraul. den Fall ins Auge gefaßt hat, daß eine Terminſpekulation durch

gabe dieſer Papiere ſchuldete. Hatte Beklagter ſolche Papiere Abidluß eines Gegengeſchäftes unter denſelben Kontrahenten

für Klägerin nicht in Verwahrung genommen , ſo beſtand dies zum Abſchluß gebracht und ſo ein Guthaben der einen Vertrags

Schuldverhältnis nicht. War aber alsdann die Anerkennung partei feſtgeſtellt wird. Jedenfalls erſcheint es durchaus unbe .

auch abgeſehen von einer etwaigen durch § 66 des Börjen- denklich , bei einer derartigen Saclage eine völlige Abwicklung

gejeße , beziehungsweiſe $ 762 Abſ. 2 des Bürgerlichen Geſet : des Geſchäfts, beziehungeweije beider Geſchäfte für gegeben zu

buchs begründeten Ungültigkeit – hinfällig, fo fällt auch die erachten , und es kann daher ein Zweifel bezüglich der Anwen.

in der Anerkennung enthaltene Aufredinungeerklärung , und es dung des § 66 Abſ. 4 nur in Bezug auf diejenigen Termingeſchäfte

muß alsdann auf die der Saldoziehung zu grunde liegenden beſtehen , bei denen am 1. Januar 1900 ein Gegengeſchäft nicht

Geſchäfte zurückgegegangen werden . Ergibt ſich danady, daß der ſtattgefunden hatte. Dies war aber nur bei denjenigen Ante

Klägerin, wie ſie behauptet, aus klagbaren Geſchäften eine Konto- käufen von Jura - Simplonaktien, Diskontokommandit - Aktien ,

korrentforderung von 6 242,60 Mark per 31. Dezember 1899 Deutſche Bankaktien und Berliner Handelsgeſellſchaftsanteilen

zuſteht, ſo konnte dieſe Forderung nicht um deswillen , weil ſie der Fall, deren Gegenſtand nach dem Depotverzeichnis vom Be.

durch vertragemäßige Aufrechnung mit höheren, wenn auch klag . klagten für die Klägerin in Verwahrung genommen war. Die

lojen und zur einſeitigen Aufrechnung nicht geeigneten Gegen. Faſſung des Geſetzes zwingt jedod dazu , den Begriff der

forderungen des Beklagten getilgt ſei , abgewieſen werden . völligen Abwidlung" nicht auf den vorerwähnten Fall zu be

Die Differenzgeſchäfte, deren Vorliegen bei den Saſjakäufen ſchränken, denn der 8 66 bezieht ſich keineswegs nur auf Börſen.

und Verkäufen behauptet iſt, waren jedenfalls inſoweit durch termingeſchäfte , bei denen im Anſchluß an Kauf oder Verkauf

Aufrechnung erfüllbar, als durch Abidluß des Gegengeſchäfts alsbald ein Gegengeſchäft zur Realiſierung der von Anfang an

die Differenz feſtgeſtellt war, denn damit ergab ſich der eventuelle beabſichtigten Spekulation und zwar unter denſelben Rontra :

Spielverluſt der Klägerin, den ſie nach Bürgerlichem Gefeßbudy henten ſtattfindet, ſondern begreift auch folde, die der dauernden

$ 762 Abj. 2 aud durch Aufrechnung bezahlen konnte. Es iſt Kapitalanlage dienen oder bei denen es wenigſtens völlig un .

ferner zu bemerken , daß Klägerin mit der Behauptung, daß das gewiß iſt , ob überhaupt , ob unter denſelben Kontrahenten und

ſtreitige Kaſſagejdhäft ein Spielgeſchäft ſei , überhaupt nicht mehr wann ein Geſchäft geſchloſſen wird. Gerade bei derartigen Ge

gehört werden kann, nadidern ſie es dem Beklagten zum Vor : ſchäften liegt aber am wenigſten eine Veranlaſſung vor, ihnen

wurfe gemacht hat , daß er den Gegenſtand desſelben, die Var- die Erfüllungsfähigkeit gemäß § 66 Abſ. 4 des Börſengejeßes

pener Bergwerksaktien, nicht für ſie in Verwahrung genommen abzuſprechen. Der Senat iſt daher der Anſicht , daß völlige

habe. Denn um den Spielcharakter dieſes Gejdhäftes darzutun, Abwicklung des Teriningeidäfts aud dann für vorliegend zu

mußte ſie darlegen , daß es ſich dabei nicht um einen ernſtlichen eraditen iſt, wenn der Termin ohne Abidluß eines Gegelt .

Kauf , ſondern nur um eine vereinbarte Preisbudung nach Maß geidäfts und ohne bloße Vereinbarung einer Erſtreckung des

1
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wenn

erſteren verlaufen iſt, und ſomit feſtſteht, daß der Verkäufer 105 .

nunmehr zu liefern hat, der Käufer zu empfangen und den
Zu SS 823 und 832 des B. G. B.

Kaufpreis zu zahlen hat. Daß eine Abwiďlung mittels Gegen- Eiſern-Siegener-Eiſenbahngeſellſchaft c. R. sen. , Kläger zu 1

geſchäfts auch auf grund eines ſogenannten Prolongations- und deſſen Sohn, Kläger zu 2,und deſſen Sohn, Kläger zu 2 , U. . 19. Januar 1903 ,
geſchäfte in bezug auf das in dieſer Weiſe prolongierte Geſchäft Nr. 300/02 VI. (O. L. G. Hamm. Zurückweiſung der Reviſion .)

anzunehmen iſt, iſt von dem erkennenden Senate bereits durch
Die Reviſion iſt auch gegenüber dem Kläger zu 1 nicht

Urteil vom 29. Januar 1902 , Juriſtiſche Wochenſchrift 1902
begründet. Von dieſem iſt der von ihm aus eigenem Recht

S. 189 Nr. 32 und 33 ausgeſprochen worden . Im vor.
erhobene Anſpruch dahin begründet worden : „ Durch den Unfall,

liegenden Falle war nun bei allen hier in Frage kommenden
Ueberfahren durch die Straßenbahn ſei ſeinem Sohne

Terminkäufen der Termin ohne Erſtreckung desſelben bereits

geraume Zeit vor dem 1. Januar 1900 verſtrichen und dadurd ſie ihm den Aufwand erſeße, der zur Heilung der durch den
gegen die Beklagte auch das Recht erwachſen, zu verlangen, daß

die beiderſeitigen Verbindlichkeiten aus dieſen Geſchäften liquide Unfař verurſachten Verlegungen ſeines Körpers und zur Be.

und fällig geworden. Dies genügte, um die in das Konto
jchaffung künſtlicher Gliedmaßen erforderlich geweſen ſei . Von

korrent eingeſtellten Geldforderungen des Beklagten aus dieſen
der danach der Beklagten, gegenüber dem Kläger zu 2 06

Geſchäften im Sinne des § 66 Abſ. 4 des Börſengefeßes er :
liegenden Verpflichtung ſei fie von dem Kläger zu 1 durch Be.

füllungsfähig zu machen .

zahlung jenes Aufwands aus ſeinen Mitteln befreit worden, er

habe alſo die Geſchäfte der Beklagten beſorgt. Von dieſer iſt

nicht in Abrede geſtellt worden, daß der Kläger zu 1 den in

104 , Frage ſtehenden Aufwand beſtritten hat, fie will aber an .

767, 768 und 341 Abſ. 3 des B. G. B. nicht zuſtehe,weil er ſeinen Sohn nicht genügend beaufſichtigt
genommen wiſſen, daß ihm inſoweit ein Erſtattungsanſpruch

Zu

R. c. R. , 1. v . 26. Januar 1903 , Nr. 393/02 VI. (9.2. G.
und nicht in zureichender Weiſe Vorkehrungen getroffen habe,

Hamm. Aufhebung und Zurückverweiſung aus einem pro- die Bewohner ſeines Grundſtücks, insbeſondere die Kinder, vor

zeſſualen Verſtoße.) den Gefahren zu ſchüßen , die ihnen durch die in unmittelbarer

Nach § 767 des B. G. B. bleibt die Verpflichtung des Nähe ſeines Grundſtücks befindliche Straßenbahn bereitet

Bürgert beſtehen , auch der Beſtand der Haupt.
werden .

verbindlid feit ſich ändert. Dies gilt audy, wenn die Aende.
Nun würde aber nach der Art, wie der Anſpruch begründet

rung durch ein vom Hauptſchuldner nach der Uebernahme
worden iſt, ein eigenes Verſchulden des Klägers zu 1 nur dann

der Bürgſchaft vorgenommenes Rechtsgeſchäft erfolgt , nur daß
yon Bedeutung ſein , wenn vermöge desſelben der Kläger ver

in dieſem , hier zutreffenden Falle die Verpflichtung des Bürgen pflichtet erſchiene, ſeinerſeits der Beklagten Schadenerſatz zu

durch die nachträglide Aenderung nicht erweitert werden kann. leiſten ; aus den Vorſdriften über die Haftung aus unerlaubten

Die Verpflichtung des Beklagten iſt audy , ungeachtet der ſpäteren Handlungen , die nach Lage der Sadje allein in Betracht

Aenderungen des Vertragsinhalts die gleiche geblieben ; denn der kominen könnten , iſt aber eine ſolche Verpflichtung nicht her:

Preis iſt trop der Erhöhung der Leiſtungsfähigkeit des Motors zuleiten.

unverändert gelaſſen.
Sie kann weder auf § 823 noch auf $ 832 des B. G. B.

Der Beklagte will eventuell an dem Kaufpreiſe die Ver geſtützt werden . Dies wird näher begründet.

tragsſtrafe fürzen, die der Kläger durch die verſpätete Lieferung

des Motors gegenüber dem þauptſchuldner verwirkt habe . Hat
106 .

dieſer den Anſpruch auf die Strafe , ſo kann nach $ 768 des

B. G. B. der Beklagte ihn einredeweiſe geltend machen. Aber
Zu § 894 des B. G. B.

nach der Annahme der Erfüllung, die hier erfolgt iſt, kann W. c . Gelſenkirchener Verkauføverein, U. v . 17. Dezember 1902 ,

gemäß § 341 46. 3 des B. G. B. der Gläubiger die Nr. 315/02 V. (O. L. G. Hamm. Aufhebung und Aenderung

Strafe nur verlangen , wenn er fich das Recht dazu bei
der I a.)

der Annahme vorbehalten hat. Der Beklagte behauptet Berechtigt, die Berichtigung des Grundbuchs zu verlangen ,

ſolchen Vorbehalt, den ſowohl er ſelbſt als auch der Haupt- iſt nicht ein jeder, der ein Intereſſe an der Berichtigung hat,

ſchuldner bei der Annahme des Motors gemacht habe. Das ſondern nur der dinglich Berechtigte, alſo derjenige, welchem

Berufungsgericht hält einen Vorbehalt des Bürgen für rechtlid außerhalb des Grundbuchs ein Recht an dem Grundſtücke u. ſ. w .

unerheblich und dagegen wendet ſich die Reviſiion, die aus der zuſteht , welches nicht oder nicht richtig gebucht iſt. In folder

Stellung des Beklagten als ſelbſtſchuldigen Bürgen ſeine Be- Rechtslage befindet ſich aber der Kläger nicht, dem nach der

fugnis herleiten will, den Vorbehalt wirkſam zu erklären . Allein Veräußerung ſeines früheren Grundſtücks ein Recht an dieſem

das iſt irrig . (Es wird näher ausgeführt, daſ auch der ſelbſt: überhaupt nicht mehr gebührt. Dagegen kann er den Berich

ſchuldneriſche Bürge dieſen Vorbehalt wirkjam nicht erklären tigungsanſpruch durchführen, wenn er dazu von den Eigentümern

könne. Das Berufungsurteil iſt aus einem hier nicht inter- des Pfandgrundſtücks ermächtigt iſt. (Wird unter Hinweis auf

efierenden prozeſſualen Verſtoße aufgehoben .) ein Urteil vom 8. April 1891 weiter ausgeführt. )
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107. (vergl. Begründung zum Entwurf ( III) der C. P. D. S. 364) ,

Zu § 894 des B. G. B. folle andererſeits durch die Beſtimmungen in S 1573 des§

Beuterißer Kohlenwerke c. A.-G. E. , U. v . 7. Februar 1903, B. G. B. dem klagenden Ehegatten , falls der andere She

Nr. 383/02 V. (D. L. G. Naumburg. Zurüdweiſung der
gatte nach Erledigung des früheren Rechtsſtreits fich erneuter

Reviſion .)
Verfehlungen ſchuldig gemacht hat , das an fich ſelbſt.

verſtändliche Recht gewahrt werden , zur Charakteriſierung
Hinſichtlich des Antrages auf Berichtigung des Grundbuchs

iſt bei den Eintragungen in der II. Abteilung des Grundbuch
und zum Beweiſe des neuen Scheidungegrundes auch die

ein Zurüdgehen auf die der Eintragung zu grunde liegende jenigen Verfehlungen des anderen Ehegatten geltend zu machen,

8Urkunde ( den Konſtituierungsakt), ſofern auf dieſezur näheren auf welche das Recht auf Scheidung nach $S 1570, 1571 des

B. G. B. und § 616 der C. P. O. nicht mehr gegründet
Bezeichnung des eingetragenen Rechts in dem Eintragungsver

werden (vergl. Motive zum Entwurf des B. G. B. – Erſter
mert Bezug genommen iſt, nicht ausgegloffen . Das, was

Leſung — zu 1448 Bd. IV S. 606) . Dieſer Grund und
eingetragen iſt, darf aber nicht etwas anderes fein als dasjenige,

was die konſtituierende Urkunde enthält ; denn wäre ein anderes
Zweck der Beſtimmung in § 1573 des B. G. B. gelangte

auch zum klaren Ausdruck in $ 576 älterer Faffung der 5. P. D.:
Recht eingetragen, ſo wäre eben dieſes und nicht das wirklich

„Der mit einer Eheſcheidungeklage oder einer Ungültigkeitsklage
begründete aus dem Grundbuche erſichtlich

abgewieſene Kläger kann Tatſachen , welche er in dem früheren

Rechtsſtreit oder welche er durch Verbindung der Klagen hätte

geltend machen können , als ſelbſtändigen Klagegrund nicht
108.

mehr geltend machen ." Die Faſſungsänderung des § 546§

Zu den SS 1568 und 1573 B. G. B. älterer Faffung durch den jebigen § 616 der 6. P. O.:

M. c. M. , U. v . 29. Januar 1903, Nr. 317/02 IV. (O. L. G. ,,Der Kläger, welder mit der Scheidungsklage oder An

Jena. Aufhebung und Zurückverweiſung.) fechtungsklage abgewieſen iſt, kann das Recht, die Scheidung

Die Reviſion macht dem Berufungsgericht den Vorwurf zu verlangen oder die Ehe anzufechten , nicht mehr auf Tat:

der Verleßung des § 1573 des B. G. B.: „ Tatſachen, jachen gründen , welche er in dem früheren Rechtsſtreite

auf die eine Scheidungsklage nicht mehr gegründet werden geltend gemacht hat oder welche er in dem früheren Rechtsſtreite

kann , dürfen zur Unterſtüßung einer auf andere Tats oder durch Verbindung der Klagen geltend machen konnte ..." ,

jachen gegründeten Scheidungeklage geltend gemacht werden. " beruht im weſentlichen darauf, daß nach dem B. G. B. die

Nach ſeinem klaren Wortlaut – fo führt die Reviſion aus Anfechtung einer Ehe nicht bloß durch Klageerhebung, ſondern

laſje der § 1573 e8 zu , daß auch die nach S 616 im Falle des § 1342 durch Erklärung gegenüber dem Nahlas .

der C. P. D. konſumierten Scheidungstatſachen zur Unter: gericht erfolgt. Im übrigen iſt mit der neuen Faffung eine

ſtützung des Scheidungsbegehrens verwendet werden können . Uenderung des materiellen Inhalts des § 576 ålterer Faſſung

Es ſei ungeprüft geblieben , ob nicht die vor dem 26. September der C. P. D. nicht beabſichtigt worden . (Wird näher ausgeführt.)

1900 liegenden in Verbindung mit den ſpäteren Tat .

ſachen die Scheidung rechtfertigen . Die Rüge der Reviſion

erſdeint begründet. Verkannt wird vom Berufungsgericht
109.

der Inhalt und die Tragweite des $ 1573 des B. G. B. ,

wenn es um deshalb, weil die beiden nunmehr zur Klage.
Zu § 2315 des B. G. B.

begründung allein verbleibenden Beleidigungen feinen felb
B. c. M. , U. v . 16. Februar 1903 , Nr. 343/02 IV. (K. G.

ſtändigen Grund zur Scheidung abgeben, die Prüfung unter
Berlin. Zurückweiſung der Reviſion .)

läßt, ob nicht dieſen Verfehlungen infolge der übrigen von Die Frage , inwieweit eine Anrechnung von Zu

dem Kläger geltend gemachten Verfehlungen der Beklagten, aufwendungen auf den Pflichtteil ſtattzufinden hat , iſt eine

die er aber das Recht auf Scheidung angeſichts der Bes erbrechtliche. Sie unterliegt daher hier, wo die Erblaſſerin

ſtimmung in $ 616 der C. P. D. nicht mehr gründen kann, am 23. März 1900 geſtorben iſt, nach Art. 213 des Ein

eine erhöhte Bedeutung und zerrüttende Wirkung für das führungsgeſeßes zum B. G. B. ausſchließlich der Beurteilung

eheliche Verhältnis der Parteien in einem Grade beizulegen iſt, nach neuem Rechte. Gemäß dieſem ſteht lediglich in Frage, ob

daß danadh das Recht des Klägers auf Scheidung aus die Heiratsausſtattung von 12 000 Mark nach § 2315 des

§ 1568 des B. G. B. begründet erſcheint . Wie einerſeits B. G. B. auf den Pflichtteil anzurechnen iſt, nicht aber

der § 616 in Verbindung mit SS 614 , 615 der 6. P. O. handelt es ſich um die davon verſchiedene Frage, ob etwa dieſe

den Zweck verfolgt , den Beſtand der Ghe , falls folder Ausſtattung bei Berechnung des geſetzlichen Erbteils gemäß

einmal in irgend welcher Richtung zur Klage gezogen iſt, $ 2316 Abſ. 1 des B. G. B. zur Ausgleichung zu bringen,

möglidiſt gleich nach allen Richtungen zur Aburteilung zu iſt. Eine Anrednung auf den Pflichtteil gemäß § 2315

bringen und dementſpredend die Ehegatten zu nöthigen , ſowie des B. G. B. aber kann nur dann erfolgen , wenn ſie bei der

in die Lage zu verjeßen , das ihnen zur Hand befindlide 3 uwendung dem Bedachten gegenüber vom ErblafferanoZ

Material insgeſamt mit einem Male geltend zu machen geordnet worden iſt.

1
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Beilage 7 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 18 und 19 vom 19. Mai 1903 .

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

1

1

110. Berufungsrichter führt aus : Art . 15 des Preuß. Ausf. G. zum

Zu Art. 81 des E. G. und § 394 des B. G. B., B.G.B., unter deffen Vorſchriften der Vertrag falle, habedas,

verbunden mit § 850 der Z. P. O.
durch Art. 96 des E. G. zum B. G. B. der Landesgeſebgebung

vorbehaltene Rech gebiet in umfaſſender Weiſe geregelt, nament.

Pr. Eiſenbahnfiskus c. P. , U. v . 17. Februar 1903, 453/02 III. lich gerade den Fall, in dem wegen Verhaltens des einen oder

(O. L. G. Kiel. Zurückweiſung.)
des anderen Teils die Möglichkeit eine weiteren Zuſammenlebens

Dem Kläger ſteht aus ſeinem Dienſtverhältnis ein fällig in Frage geſtellt werde, berückſichtigt. Neben der Vorſorge, die

gewordener Gehaltsanſpruch zu, den er klagend geltend macht. hierdurch für die Lebensbedürfniſſe des Auszüglers , unter Beſtehen:

Der Beklagte hat eingewendet, daß er mit dem durdh Amtsunter- laſſen des Vertragø, vorgeſehen ſei , könne von einem Rechte des

ſchlagung des Klägers entſtandenen Erſtattungsanſpruch aufrechne. Anszüglers, aus den in den 88 8 , 9 des zitierten Urt. 15 er

Dieſer Einwand iſt von den Vorinſtanzen mit Recht ver . wähnten Gründen den Vertrag anzufechten oder von ihm zurück

worfen worden . Nach dem unbeſtrittenen Sachverhalt ſind die zutreten, nicht die Rede ſein ; die Anwendung abweichender

Forderung und Gegenforderung unter der Herrſchaft des neuen Vorſchriften des B. G. B. ſei inſoweit aufgefaloffen. Dieſe

Rechtes entſtanden , und der noch nicht ausgezahlte Teil des Ausführungen verlegen den zitierten Art. 15 durch unrichtige

Gehaltsanſpruches des Klägers iſt nach § 850 Abſ. 1 Ziffer 8 Anwendung ſowie § 1624 durch Nichtanwendung. Die erſt

und Abſ. 2 der 3. P. D. der Pfändung nicht unterworfen. erwähnte Gefeßegvorſchrift iſt, wie fich aus Art. 96 des E. G.

Es findet daber, ſofern nicht der Art. 81 des E. G. zum zum B. G. B., auf dem ſie beruht, ergibt, nur dazu beſtimmt,

B. G. B. zu einem anderen Ergebnis führt, die Beſtimmung den Inhalt des vertragomäßigen Schuldverhältniſſes, ſoweit

des § 394 B. G. B. Anwendung, nach welcher gegen eine darüber nicht abweichende Vereinbarungen getroffen ſind, näher

Forderung, ſoweit ſie der Pfändung nicht unterworfen iſt, die zu regeln. Allerdings beſchränkt ſich dieſe Regelung nicht auf

Aufrechnung nicht ſtattfindet. Nach Art. 81 des E. G. bleiben den Altenteilsvertrag als ſolchen , ſondern ergreift in gewiſſen

unberührt : Umfange, 1. 8 7 ebenda, auch das Grundſtüdsüberlaſſungsgeſchäft,

die landesgeſeßlidyen Vorſchriften , welche die Aufrechnung in deſſen Veranlaſſung der Altenteilsvertrag geſchloſſen worden

gegen Anſprüche der Beamten ... auf Gehalt ... iſt. Jimer aber iſt auf Grund des Art. 96 E. G. nur diß .

abweichend von der Vorſchrift des § 394 des B. G. B. poſitives Recht des B. G. B. einer Abänderung durch die

zulaſſen. Landesgeſeßgebung zugänglich. Daß hierzu die Vorſchrift des

Das Berufungsgericht legt dieſen Art. 81 dahin aus, daß § 530 B. G. B. über den Widerruf einer Schenkung wegen

nur Sonderbeſtimmungen , welche dieſe Aufrechnung zulaffen , Undanks nicht gehört, ergibt klar die weitere Beſtimmung im

aufrecht erhalten find, nicht allgemeine Rechtsgrundſäße des 8 533 , wonach ein im voraus erklärter Verzicht auf das Wider.

früheren Rechtes, aus denen die Zuläſſigkeit der Aufrechnung rufsrecht ungültig iſt. Das Preuß. Ausf. G. durfte hiernach

gefolgert wurde. Dieſer AuffaſſungDieſer Auffaſſung iſt beizutreten. (Wird. den Fall, daß die dem Altenteilsvertrag zu grunde liegende

weiter ausgeführt und feſtgeſtellt, daß für das Gebiet des Grundſtücksüberlaffung eine Schenkung enthält und legtere wegen

Königreichs Preußen landesgeſeßliche Vorſchriften, welche die Undanks widerrufen wird, gar nicht in den Bereich ſeiner Regelung

Aufrechnung gegen die im Art. 81 des E. G. bezeichneten ziehen , iſt aber auch nicht geſchehen .

Anſprüche abweichend von der Vorſchrift des § 394 B. G. B.

zulaffen , nicht ergangen find . )
112.

Zu Art. 171 des E. G., § 141 des B. G. B.$
111 .

Zu Art. 96 E. G. Ž. B. G. B., § 1624 B.G. B. N. c. S., u. v. 24.Februar 1903, 376/02 III. (O. L. G.
verbunden mit 74 des H. G. B.

des Art. 15 des preuß. Ausf. G. 2. B.G. B. Frankfurt a . M. Aufhebung.)

S. c . N., 1. v. 7. März 1903, 450/02 V. (O. L. G. Breslau , Es iſt nicht zu beanſtanden , daß für die Frage, ob der

Aufhebung.)
unter der Herrſchaft des alten Rechtes zu Stande gekommene

Begründet iſt die Reviſion inſoweit , als ſie ſich gegen den- Vertrag gültig abgeſchloſſen worden ſei , das alte Recht zur

jenigen Teil des Berufung8urteile richtet, der den Einwand der Anwendung gebracht iſt. Der Beſtimmung des § 74 Abſ. 3

Schenkung und der Zuläſſigkeit ihres Widerrufs betrifft. Der des H. G. B. , auf Grund deren der Beklagte die Richtigkeit

.

1

1
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1

der das Konkurrenzverbot enthaltenden Vereinbarung vom ſei , hat das Berufungsgericht nicht feſtgeſtellt. Den $$ 74, 75

1. April 1897 geltend macht, weil er zur Zeit des Abſchluſſes des R. H. G. B. kounit aber, wie das R. G. ſchon wiederholt

ininderjährig war, iſt rückwirkende Kraft nicht beizumeſſen . ausgeſprochen hat , rückwirkende Kraft nicht zu . Vergl . Entic.

Dagegen iſt es nicht gerechtfertigt, daß das Berufunge des R. G. in Ziviljadien Bd.42 S.97 ff., Bd. 43 S. 23 ff.

gericht die Gültigkeit der in dem ſchriftlichen Vertrag vom

1. April 1897 enthaltenen Konkurrenzklauſel nach den Be
113.

ſtimmungen des neuen 5. G. B. beurteilt . Rechtsirrtümlich iſt Zu Art. 192 E. G. Ž. B. G. B. und $$ 1163,.

es zunächſt, wenn zur Begründung angeführt wird , daß hin . 1179 B. G. B.

ſichtlich der Wirkungen des Vertrages das neue Recht zur Au.

wendung zu kommen habe. Bei der Frage , ob eine Konkurrenz
T. c . T. , II . 1. 4. März 1903 , 378/02 V. ( Stammergericht.

klauſel fich innerhalb der vom Geſet gezogenen Grenzen hält,
Aufhebung.)

oder ob ſie dieſe Grenzen überſchreitet, handelt es ſich wie bei
Die Klage mußte abgewieſen werden . Denn nach den

der allgemeinen Frage, ob eine Vereinbarung gegen die guten
eigenen Angaben des Klägers beſtand am 1. Januar 1900 feine

Sitten oder gegen ein Verbotegeſe verſtößt, nicht um die
Hypothef, die dem 2. T. nach Art. 192 E. G. . B. G. B.

Wirkungen des Vertrages, ſondern um die Vorausſeßungen
und den dazu ergangenen Entſcheidungen des Reichsgerichts

ſeiner Gültigkeit ; e $ iſt zu unterſuchen , ob der Vertrag
(Entd. in Zivilj . Vd. 48 S. 48, Bd. 51 S. 398, Raſſow

und Künzel, Beitr. Bd. 47 S. 112) als Eigentümergrund
rechtsgültig zur Entſtehung gekommen iſt. Hierfür iſt

das Recht maßgebend, unter deffen Herrſchaft der Vertrag abs
(duld zufallen konnte. A. T. hat nämlich durch Schreiben vom

geſchloffen iſt. Unerheblich iſt daher die weitere Erwägung des
7. Mai 1901 gegenüber den Beklagten nicht nur die Schuld

urkunde vom 28. April 1882 , ſondern ausdrücklich auch die

Berufungsgerichts, daß der Vertrag, da er auf unbeſtimmte

Zeit geldloffen war, und die Kündigung nach dem 1. Januar 1900
darin enthaltene Verpfändungserklärung und Eintragungsbewil.

für den erſten Termin , für den ſie nad den bisherigen Gefeßen
ligung wegen Irrtums und Betrugs angefochten und bieran

im Verlaufe des Rechtsſtreites feſtgehalten . Von dieſer Vor
zuläſſig war, nicht erfolgt iſt, gemäß Art. 171 des E. G. zum

B. G. B. unter die Beſtimmungen des neuen H. G. B. falle.
ausſeßung aus , welche als richtig zu unterſtellen iſt, be

Nach Art. 171 des E. G. beſtimmte fidy, da in Ermangelung
ſtand nicht nur für die Hypotheť keine Forderung, ſondern

einer entgegenſtehenden Vereinbarung die gefeßliche Kündigung
die Hypothek ſelbſt war unwirkſam , da die Eintragungsbewilli

nach Art. 61 des alten H. G. B. für den 1. April 1900
gung , auf Grund deren ſie eingetragen iſt, wegen Irrtums und

erfolgen konnte, das Dienſtverhältnis von dieſem Termin
Betruge ungültig war. Nach dem bisherigen Preußijden Rechte,

an nach den Vorſchriften des B. G. B. Es kommen daher für welchesfür die Vegründung der ſtreitigen Hypothet maßgebend

die aus dem Vertrage entſpringenden Rechte und Pflichten der
iſt, entſtand troß der erfolgten Eintragung ein þypothekenrecht

Parteien , für die Einwirkung der nach dem Inkrafttreten des
nicht, wenn die Eintragung überhaupt nicht auf einer Bewilli

B.G. B. eintretenden Tatſachen , für die Beendigung des Ver .

gung des Eigentümers beruhte oder wenn , was dem gleichſtelt,

Dies

tragsverhältniſſes im allgemeinen grundfäßlich die Beſtimmungen
die ihr zu grunde liegende Bewilligung ungültig war.

des neuen Rechtes zur Anwendung. Die Frage aber , ob der
hat das Reid)& gericht nicht nur für den Fall einer formellen

Vertrag rechtsgültig zur Entſtehung gekommen iſt, ind
Ungültigkeit der Eintragungebewilligung ( Entid . in Zivilj.

beſondere auch , ob die Konkurrenzflauſel den geſet
Bd. 23 S. 271 ) , ſondern audy für den Fall einer materiell

lidhen Erforderniſien entſpricht , bleibt von dieſer Gin
(inhaltlid)) ungültigen Bewilligung ( Entid . in Zivilſ . Bd . 52

wirkung des neuen Rechtes unberührt. Das Berufungsgericht
S. 111 ) ausgeſprodjen . Mit einer auf Grund einer ungültigen

glaubt nun zwar die Anwendbarkeit des neuen Rechtes durch
Bewilligung eingetragenen øypothek wurde das Pjandgrundſtück

die Erwägung ſtüßen zu können, daß unter der Herrſchaft des
überhaupt nicht belaſtet. Belaſtete aber am 1. Januar 1900

neuen Rechte der mündliche Anſtellung& vertrag von beiden
die ſtreitige Hypothek das Grundſtück des Klägers nicht , ſo war

Teilen fortgeſeßt und durch die Feſtfeßung anderer Gehalts
ſie kein beſtelyjendes Pfandrecht im Sinne des Art. 192 E. G.

Ž . B. G. B. und Rie gilt deshalb nicht als eine Eigentümer
bezüge erneuert, und hierdurch auch der, einen integrierenden
Beſtandteil desſelben bildende, die Konkurrenzklaujel enthaltende grundfduld des B. G. B. Sie iſt von A. T. nicht gemäj;

ſchriftliche Vertrag fortgefeßt und erneuert worden ſei. Dieſe S8 1163 , 1177 erworben, dieſer konnte ſie daher auch nicht mit

Anſicht beruht aber auf Rechtsirrtum . Die Fortjeßung des auf Wirkung an den Kläger abtreten. Die Abtretung war ebenſo

unbeſtimmte Zeit abgeſchloſſenen Dienſtvertrage nach dem
gegenſtandslos als die Hypothek. Die Hypothek eignete ſich nur

Inkrafttreten des B. G. B. ſtellt keine Erneuerung des Ver.
zur Löfdung.

trages dar. Das Vertragsverhältnis lief wie bisher auf un 114.

beſtimmte Zeit weiter und wurde nur infolge der Einwirkung zu Art. 203 des E. G. $ 1626 des B. G. B.

des Art. 171 des E. G. in den Grenzen dieſer Beſtiminung verbunden mit Beſtimmungen des gemeinen Rechts

dem neuen Recht unterworfen.

Tatjache, daß die Gehaltsbezüge des Beklagten nach dem und § 52 der Z. P. D.

Inkrafttreten des B. G. B. erhöht worden ſind , den Schluß G. c. S. , II . v . 11. Februar 1903 , 424/02 I. ( 9. 9. G.

einer Erneuerung des Vertragsverhältniſſe . Daß ein neuer Naumburg. Aufhebung .)

Abſchluß des Vertrages oder eine Beſtätigung desſelben (§ 141 Wie durch die namhafteſten Sdriftſteller des gemeinen

B. G. B. ) nad, dem Inkrafttreten des B. G. B. vorgenommen Deutſchen Privatrechts bezengt und durd, die Juditatur überein .

1
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ſtiinmend anerkannt iſt, erlangte die aus der väterlichen Gewalt nad Geineinem Redite zu beurteilen iſt: ein Ergebnis, womit

in die Ehe tretende minderjährige Haustocyter fraft eines ge : vorliegend hinſichtlich der Form der Saß locus regit actum

meinen Gewohnheilsrechteg die gleiche rechtliche Stellung , wie zuſammenfällt.

eine volljährige Ehefrau. Shr Austritt aus der väterlichen Dagegen kann dem Berufungsgerichte nicht beigeſtimmt

Gewalt war ein endgültiger und ihre rechtliche Stellung blieb werden in der Annahme, daß nach Gemeinem Rechte bei der

jedenfalls ſo lange die Ehe fortdauerte – ungeidhmälert adoptio plena eine Anweſenheit des Adoptierten nicht erforderlich

diefelbe , wie wenn ſie idon bei Beginn der Ehe volljährig ſei und daß Nichtwiderſpruch desſelben gegen die Adoption ge

geweſen wäre. Hiernach hat das Berufungsgericht mit Unrecht nüge. (Wird eingehend begründet und die Adoption mangels

die Vorſchrift des Art. 203 E. G. zum B. G. B. verbunden mit der Anweſenheit des Adoptierten bei deren Begründung für

$ 1626 des B.G. B. für anwendbar erachtet. Die Klägerin ungültig erklärt.)

hatte bei dem Inkrafttreten des B. G. B. in Folge ihrer am

15. Juli 1899 erfolgten Verheiratung bereits die rechtliche 116.

Stellung einer volljährigen Chefrau erlangt. Sie brauchte Zu Art. 213 E. G. Ž. B. G. B. und SS 2325

daher in den vom Beklagten gegen ſie angeſtrengten Prozeſſen
bis 2329 B. G. B.

nicht durch ihren Vater vertreten zu ſein . Vielmehr war ſie

nady 8 52 Abſ. 2 3. P. O. prozeßfähig .
M. c. 3. , II . v . 9. Februar 1903, 328/02 IV. (D. L. G.

Naumburg. Zurüdweiſung .)

Das B. G. B. hat in ſeinem das Erbrecht regelnden

115 .
fünften Buche, und zwar unter den vom Pflichtteil handelnden

Zu Art. 209 E. G. 3. B.G. B., § 12 B. G. B. Vorſchriften, bezüglich der pflichtwidrigen Sdenkungen

in Verbindung mit der gemeinrechtlichen adoptio in § 2325 folgenden Saß an die Spiße geſtellt::

þat der Erblaſſer einem Dritten eine Schenkung ge.

plena.
macht, ſo kann der Pflichtteilsberechtigte als Er

N. c. Sch ., 11. 6. 24. Februar 1903 , 377/02 III. (D.L. G.
gänzung des Pflichtteile den Betrag verlangen, um

Darmſtadt. Aufhebung.)
den ſich der Pflichtteil erhöht, wenn der verſchenkte

Der am 11. Juli 1882 geborene Beklagte, deſſen Vater Gegenſtand dem Nachlaſſe hinzugerechnet wird .

am 16. februar 1901 geſtorben iſt, will von ſeinem mütter: Danad) wird dem Pflichtteilsberechtigten eine Ergänzung 8 :

lichen Großvater, dem im März 1892 verſtorbenen Adalbert klage gegeben, welche abweichend von den ineiſten bis

Freiherrn yon N. zur Rabenau in Friedelhauſen, an dieſem Orte dahin in Deutſchland geltend geweſenen Rechten ( vergl. Motive V,

am 1. Juli 1890 adoptiert worden ſein und beanſprucht, ſeit S. 449 , 454, 455 , 456, 467, ſowie Protokolle S. 7623 flg.

dem Tode ſeines Vaterð auch den Familiennamen ſeines Adoptiv- und Dentidrift S. 288) – in erſter Linie gegen den Grben

vaters zu führen. Die Kläger, welche derſelben Familie wie zu richten iſt. Nur wenn und ſoweit eine Verpflichtung des

der leştere angehören , haben wegen der Verlegung des ihnen Erben zur Ergänzung des Pflichtteils nicht beſteht, was inge

zuſtehenden Namensrechtes im Sommer 1901 Klage erhoben . beſondere auch dann zutrifft, wenn der Pflichtteileberechtigte

Es iſt richtig, wenn das Berufung&gericht annimmt, daß die (wie im vorliegenden Falle) ſelbſt der alleinige Erbe iſt, kann

vorliegende Klage nach § 12 des B. G. B. zu beurteilen iſt. nach § 2329 a . a . D. der Pflichtteilsberechtigte von dem Be.

Ebenſo kann mit dem Berufungsgerichte ein Zweifel nicht beſtehen, ſchenkten die Herausgabe des Geſchenkes zum Zwecke der

daß die Vorausſeßungen dieſer Geſetesbeſtimmung an fid Befriedigung wegen des fehlenden Betrages, und zwar nach den

vorliegen . Es kann ſich daher nur fragen , ob die zu Friedel. Vorſchriften über die Berausgabe einer ungerechtfertigten Be.

hauſen erfolgte Adoption vom 1. Juli 1890, auf welche Be- reicherung , fordern . Daß dieſer Ergänzungsanſprudy in den

klagter ſeine Befugnis zur fraglichen Nainensführung ſtüßt, eine Fällen , in welchen derſelbe lediglich einem Erben gegenüber

redytégültige iſt oder nicht. Dieſe Frage iſt auf Grund des geltend gemadht werden kann , den ,, erbrechtlichen Verhält .

Art. 209 des E. G. Ž . B. G. B. nach den bisherigen Gefeßen niſjen " im Sinne des Art. 213 des E. G. zum B. G. B.

zu beurteilen . angehört , muß als völlig zweifellos bezeichnet werden. Aber

In dieſer Beziehung iſt zunächſt zu entſcheiden , welches auch in dem Falle, wenn der Ergänzung &anſpruch gegen den

örtliche Recht anzuwenden iſt, nämlich das am Wohnſite des nur fubſidiär und nur in beſchränkter Weiſe haftenden

Adoptivvaters geltend geweſene Gemeine Recht oder das Pr. A. L. R. , Geſchenknelmer zu richten iſt, kann nicht angenommen

da zur Zeit der Vornahme der Adoption am 1. Juli 1890 der werden , daß der fragliche Anſpruch aus dem Rahmen der

Beklagte und deſſen Vater in deſſen damaligem Geltungsbereich „ erbrechtlichen Verhältniſſe" herausfalle. Der in beiden Fällen

( in Schwerinsburg) ihren Wohnfiß hatten . Dieſe Frage iſtDieſe Frage iſt auf dem Pflichtteilêrecht beruhende und auf Ergänzung des

mit Recht in erſterem Sinne beantwortet worden. Denn eined . Pflichtteile gerichtete Anſpruch fann nicht, je nachdem er dem

teils hat das Prozeßgericht die Frage der Statutenfollifion nach Erben oder dem Beſchenkten gegenüber geltend zu machen iſt,

dem für dasſelbe maßgebenden (vorliegend alſo nach Gemeinem) einen völlig verſchiedenen Charakter haben ; vielmehr muß feine

Rechte zu entſcheiden (Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 36 rechtliche Natur inſofern immer diefelbe bleiben, als es fich dabei

Nr. 51 ) , andernteils iſt die Anſicht für die ridytigere zu erachten , um ein erbredtliches Schuldverhältnis handelt , auf

datz nach Gemeinem Recht die Rechtsgültigkeit einer Adoption welches die Beſtimmung des Art. 213 a . A. O. ſchlechthin an :

nach dem am Wolnſiße des Adoptivvaters geltenden, hier alſo zuwenden iſt.

g *



52

1

Dieſe Auffaſſung entſpricht auch der Entſtehungsgeſchichte Träger des Namens ausſchließlich zuſtehenden Gebranchérechts.

des Art. 213 a. a. O. (Wird dargelegt.) Wenn nun auch dieſe Ausübung übertragbar iſt, ſo bedarf es

Muß aber hiernach davon ausgegangen werden , daß die doch jedenfalls hierzu eines ausdrücklich oder ſtillſchweigend er

$8 2325 bis 2329 des B. G. B. aud dann anzuwenden ſind , klärten Übertragungswilleng. Ein ſolcher iſt aber weder vom

wenn die betreffende Schenkung vor dem 1. Januar 1900 Berufungsrichter feſtgeſtellt, nod auch von dem Beklagten be.)

ſtattgefunden hatte , ſo erſcheint der Ausſpruch des Berufungo . hauptet. Sonach liegt in der ſtreitigen Zeicheneintragung ein

ridters, daß der ſtreitige Anſprudy auf Ergänzung des Pflicht unbefugter Gebraud des Klägeriſchen Namens ſeitens des Bez

teils aus der pflichtwidrigen Schenkung dem Grunde nady klagten, und daß hierdurch das Intereſſe des Klägers verlegt

gerechtfertigt ſei , als unangreifbar. wird, ergibt ſich daraus , daß die Eintragung des Beklagten

ein Hindernis bildet für die vom Kläger für ſich ſelbſt erſtrebte

117. Eintragung ſeines Namens als Warenzeichen. Die Voraus

Zum Einführungegeſek zum B. G. B. Berückzum B. G. B. Berück= ſeßungen des § 12 des B. G. B. find daher vorhanden und

fichtigung der Wiedereinſeķung in den vorigen mit Unrecht vom Berufungsrichter verneint, der Kläger fann

von dem Beklagten Beſeitigung der Beeinträchtigung, alſo deſſen

Stand, wenn ſie nach früherem Recht zu be Verurteilung zur Einwilligung in die löſdung ſeines Waren

achten war. zeichen Sylveſter verlangen. Wie das Reichsgericht bereits in

P. c. W. , U. v. 19. März 1903 , 414/02 VI. (D. L. G. mehrfachen Entſcheidungen ( vergl. Entſch. in Zivilſachen Bd . 48

Hamburg. Aufhebung.) S. 235) ausgeſprochen hat, fieht das Warenzeichengejet in

Das B. G. B. hat das Inſtitut der Wiedereinſeßung in ſeinen $S 8 und 9 nur die zeichenrechtlichen Löſchungegründe

den vorigen Stand nicht aufgenommen . Daraus aber folgt noch vor und ſchließt als Spezialgeſeß für das Zeichenrecht nicht aus ,

nicht die Unzuläſſigkeit der Wiedereinſeßung gegenüber einem
daß auch aus ſonſtigen privatrechtlichen Gründen gegenüber dem

unter der Herrſchaft des alten Rechtes eingetretenen Tatbeſtand, eingetragenen Zeicheninhaber die Löſchung des Zeichens verlangt

wenn die Reſtitution nach dem bisherigen Recht begründet wäre.
werden kann .

Die von Sabicht § 14 3. Aufl. S. 134 vertretene Anſicht 119 .

über die Zuläſſigkeit der Wiedereinfeßung in den vorigen Stand: Zu SS 108, 135, 929ff., 985, 1395ff.des B.G.B.,

wenn das konkrete Recht hierauf bereits vor Inkrafttreten des

B.G.B. begründet war, iſt als dem Gefeße entſprechend zu
B. c. U. , U. v . 20. Februar 1903, 362/02 II. (Kamniergericht.

Zurüdweiſung.)
billigen. (Wird eingehend begründet.)

Nach 88 1395—1398 des B. G. B. iſt die Frau an fidy

118. weder in ihrer Eigenſchaft als Ehefrau unmittelbar infolge der

Zu $ 12 B. G. B. in Verbindung mit $8 8 und 9
Ehe noch mittelbar infolge des Güterrechts in ihrer Geſchäfts

$
fähigkeit beſchränkt. Dagegen tritt zur Sicherung des Redotes

des Warenzeichengeſekes.
des Mannes am eingebrachten Gute und zur Verhütung einer

S. c. 6. , U. v. 20. Februar 1903, 359/02 IV. (Kammer. einſeitigen unmittelbaren Veränderung des eingebrachten Gutes

gericht. Aufhebung.) durch Rechtshandlungen der Frau eine Beſchränkung der Ver .

Das Kammergericht hat als bewieſen feſtgeſtellt und iſt fügungsfähigkeit der Frau in Anſehung des eingebrachten

davon ausgegangen, daß der Beklagte das Wort Sylveſter nicht Gutes ein. Dabei ſchließt ſich das B. G. B. in Anſehung

als ein Phantaſiewort oder als Namen des Kalenderheiligen der rechtlichen Konſtruktion dieſes Verhältniffes nicht an den
Sylveſter, ſondern als den Namen des Klägers fich ale $ 135 del B. G. B. an , der die Verleßung eines zu gunſten

Warenzeichen hat eintragen laffen . Damit hat der Beklagte einer beſtimmten Perſon getroffenen Veräußerungsverbotes regelt.

den Namen des Klägers gebraucht und gebraucht ihn noch. Das B. G. B. behandelt vielmehr , wie ſich aus den Motiven

Daß er hierzu befugt iſt, kann nicht anerkannt werden . Zwar Bd. IV S. 222 ff.Bd. IV S. 222 ff. – insbeſondere S. 225 ergibt, die Ver .

iſt rechtlich nicht zu beanſtanden, was das Berufungsgericht fügung einer Frau über eingebrachtes Gut - auch gegenüber

ausgeführt hat, daß der Beklagte , der unbeſtritten berechtigt iſt, Dritten - ähnlich einer Verfügung über eine fremde Sade und

nach dem ſeinem Rechtsvorgänger vom Kläger gegebenen Rezept macht danach unter Anlehnung an die für die Rechtswirkſamkeit

das Mundwaſſer herzuſtellen, befugt ſein müſſe, dieſes Waſſer der Rechtsgejmäfte eines Minderjährigen gegebenen Vor

als dasjenige zu bezeichnen, was es in Wahrheit ſei , nämlich ſchriften - 88 108-112 des B. G. B. - die Wirkſamkeit

alb Sylveſterſches Waffer. Allein aus dieſer Befugnis, die der Rechtsgeſchäfte der Frau , durch welche fie unter Lebenden

Eigenſchaft des Waſſers anzugeben, folgt nicht, daß er den über das eingebrachte Gut verfügt , nicht nur gegenüber dem

Namen des Klägers fide als Warenzeichen durfte eintragen Manne, ſondern auch zu gunſten eines jeden , auch der Frau

laſſen und dieſe Eintragung beibehalten darf. Die Eintragung ſelbſt - von der Einwilligung des Mannes abhängig. Vor

eines Warenzeichens in die Zeichenrolle erzeugt ein Recht, das jener Genehmigung iſt das Eigentum auch gegenüber Dritten

gegen jeden Dritten , der fid einer Störung ſchuldig macht, noch nicht wirkjam erworben und deshalb ſteht dem Erwerber

geltend gemacht werden fann ; davon macht, abgeſehen von der eine aus ſeinem Eigentum abgeleitete Klage auf Heraus.

in § 13 des Warenzeichengeſeßes vorgeſehenen Beſchränkung, ein gabe - $ 985 des B. G. B. – noch nicht zu .

als Warenzeichen eingetragener Name keine Ausnahme, eine Allerdings liegt bei einer ſolchen Verfügung der Frau durch

ſolde Eintragung des Namens enthält die Ausübung des dem Vertrag bereits eine dinglide Ginigung vor ; aber dieſe
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Einigung vermag, wenn auch die Sache dem Erwerber über, 121 .

geben iſt – 929 des B. G. B. , oder deren Albergabe durch Zu SS 134 , 138 B.G. B. in Verbindung mit

eine Vereinbarung nach § 930 des B. G. B. erfolgt iſt,
Vertragsmäßige Ausinfolge jener Beſøränkung der Frau in ihrer Verfügunga. $$ 514, 566 3. P. O.

fähigkeit, wonach fie, obgleich Eigentümerin, doch nicht die in ſchließung der Reviſion.

den 88 929 , 930 verlangte Verfügungsmacht des Eigentümers R. c. S. , U. v . 24. Februar 1903, 363/02 II . (D.L.G. Samburg.

hat, während des Schwebezuſtandes vor der Genehmigung des
Zurüdweiſung.)

Mannes nicht das Eigentum zu übertragen ; ſie begründet nur Der $ 12 der in der Schlußnote vom 9. April 1900 aus

eine Ausſicht auf den Eigentumserwerb, die aber durch den drücklich als maßgebend bezeichneten und dadurch zu einem Be.

hier allein erhobenen Anſpruch aus dem Eigentume nicht ſtandteile des Vertrages gemachten gedructen Bedingungen lautet :

geſchüßt iſt. Bei etwa entſtehenden Streitigkeiten unterwerfen fich

beide Parteien den Hamburger Gerichten, und zwar in
120 .

leßter Inſtanz (ſoweit das Landgericht die erſte Inſtanz

Zu SS 117, 168, 242, 398, 409, 671 des B.G.B. bildet) dem Urteile des Hanſeatiſchen Oberlandedgerichts.

9. c. B. , II . v. 9. Februar 1903 , 340/02 I. (O.L.G. Hamburg. Die klageriſche Partei foll indeffen auch berechtigt ſein,

Zurückweiſung.) die beklagtiſche in deren Domizil zu belangen ."

Die Übertragung einer Forderung durch Zeſſion zum Zwecke Dieſe Beſtimmung läßt teine andere Auslegung zu , als

der Einziehung iſt nach dem B. G. B. wirkſam , und daß der daß durch diefelbe nicht bloß die Zuſtändigkeit der Hamburger

Schuldner der zedierten Forderung dem Zeffionar weder die Gerichte, ſondern auch die Ausſchließung der Reviſion

Einrede der Simulation der 3effion entgegenſeßen, noch die gegen das etwa ergehende Urteil des Sanſeatiſchen Oberlandeg .

Klageberechtigung beſtreiten kann, iſt nach § 117 Abſ . 2 und gerichts im voraus vereinbart worden iſt. In Albereinſtimmung

SS 398, 409 des B. G. B. rechtlich außer Zweifel. Dieſe mit früheren Entſcheidungen des Reich &gerichts (vergl. Entſch.

Abtretung kann aber zu jeder Zeit widerrufen werden . des R. G. in Zivilſachen Bd. 36 S. 421 ff.) nimmt der er .

Nach § 398 des B. G. B. wird die Übertragung des kennende Senat an , daß eine vertragemäßige Ausſchließung der

Gläubigerrechts durch den abſtrakten Abtretungsvertrag bewirkt. Reviſion nicht nur, wie in der 3. P. O. ausdrüdlich zugelaffen

Aber wie die Übertragung im Verhältnis zwiſchen Zedenten iſt (88 566, 514) , nadh Erlaß des Ilrteils, ſondern auch im

und Zeſſionar wirkt , welche Rechte und Pflichten auf beiden voraus erfolgen kann und daß die Wirkſamkeit eines ſolchen

Seiten darauð entſtehen , beſtimmt ſich ganz wie bei der Tradition Vertrages nach dem bürgerlichen Rechte zu beurteilen iſt. Sier.

nach dem der Abtretung zu Grunde liegenden Rechtsgeſchäft für kommen in dem gegenwärtigen Falle die Vorſchriften des

duo Kauf- oder ein anderes entgeltliches Rechtsgeſchäft, vergl. B.G. B. in Betracht. Diefelben enthalten tein Verbot, ein

§ 437 B. G. B. , Schenkung aber auch Vollmacht und Auftrag, Rechtsmittel im voraus vertraglich auszuſchließen. Auch kann

Dienſtvertrag ſein kann , zu dem Zwec, dem Zeffionar dem nicht angenommen werden , daß ein ſolcher Vertrag gegen die

Sduldner gegenüber die Rechtsſtellung des Gläubigers zu ver- guten Sitten verſtoße. Eine Anwendung der $8 134, 138 des

leiben , während er dem Zedenten gegenüber an Vollinacht und B.G.B. fommt daher nicht zur Geltung. Eine Vereinbarung,

Auftrag gebunden bleibt. Das durch Vollmacht, Auftrag , daß ein Rechtsſtreit durch die Entſcheidung eines beſtimmt be.

Dienſtvertrag begründete Rechtsverhältnis wird durch den hinzu zeichneten Gerichts endgültig entſchieden werden ſolle, begründet

tretenden Abtretungôvertrag an ſich nicht geändert. Grundfäßlich zwar nicht die Einrede der Unzuläſſigkeit des Rechtsmittels, wohl

bleibt nach den SS 168 Abſ. 2 , 627 Abſ . 1 , 671 Abſ. 1 des aber die materiell rechtliche Einrede, daß der Rechtsſtreit durch

B. G. B. die Vollmacht, der Auftrag , der Dienſtvertrag wider. die ergangene Entſcheidung des bezeichneten Gerichts vertrago .

ruflich und mit dem Widerruf fällt die Berechtigung des Zeffionars mäßig beendet ſei (vergl. Entſch. des R.G. Bd. 36 S. 242).

zur Einziehung der Forderung dem Zedenten gegenüber fort. Hiernach hat der gegenwärtige Rechtsſtreit gemäß dem Vertrage

Nach § 409 Abſ. 1 des B. G. B. muß der Zedent dem vom 9. April 1900 durch das angefochtene Urteil des Hanſeati :

Schuldner gegenüber zwar die Abtretung gelten laſſen , ſdhen Oberlandesgerichte ſeine Beendigung gefunden.

wenn er dem Zeſſionar eine Abtretungsurkunde ausgeſtellt hat

und dieſer fie dem Schuldner vorlegt. Aber dieſe Vorſchrift
122.

ſoll wie die Vorſchriften des gemeinen und des Preußiſchen

Rechte über die Wirkung der Notifikation der Zeffion , 409
Zu $$ 138, 310 des B. G. B.

Abſ. 1 Saß 1 des B. G. B. , der Sicherheit des Schuldners
W. C. K. , II . v . 26. Februar 1903 , 319/02 VI. (O. L. G.

dienen, zu ſeinem Gunſten , nicht gegen ihn wirken , vergl .
Hamburg. Zurüdweiſung.)

Dernburg, Das Bürgerliche Recht, Bd. 2, § 141 unter II. 4, Die Abtretung eines Teile fünftiger Erträgniſſe eines

ihm nicht die auch dem B. G. B. nach § 242 nicht fremder Vermögensbeſtandteils, alſo die Abtretung eines Gewinnanteils

Einrede der Argliſt abſchneiden, die begründet iſt, wenn der an der künftigen Ausnußung des eigenen Grund und Bodens,

unter der Form der Zejfion materiell nur zur Einziehung der fällt jedenfalls nicht unter die Übertragung „ eines Bruchteils

Forderung für den Zedenten ermächtigte Zeffionar ſeine formelle ſeines fünftigen Vermögens" im Sinne des $ 310 del B. G. B.

Legitimation gegen den Willen des Zedenten zum Nachteil des Daß die Beſtimmungen des § 138 Abſ. 2 des B. G. B.

Schuldners geltend macht.
auf vor dem Inkrafttreten des B. G. B. entſtandene Rechte

verhältniffe anwendbar ſind, hat das Reichsgericht anerkannt.

1
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( Vergl . Entſch . des R. G. in Civilfachen Bd. 47 S. 103 , Die Beflagten haben ſich auf $ 891 Abſ . 1 des B. G. B

Juriſtiſche Wochenſchrift 1901 S. 1. ) berufen, alſo auf die Vermutung, daß , wenn für jemand ein

Das Mißverhältnis der gewährten Vorteile zu der Leiſtung Recht im Grundbuch eingetragen iſt, ihm dieſes Recht auch zu

der Klägerin iſt allerdings an ſich ein ganz außerordentliches . ſtehe. Sie hatten dabei die Umſtände im Auge, daß vor mehreren

Abgeſehen von der Höhe der für das Darlehn genommenen Jahrzehnten dasjenige Grundſtück, von dem dann ihr Haupt

Proviſion, bedingen ſich die Kläger für eine kaum ein paar grundſtück zweifellos als ein von der Badeſtraße ab in der

Jahre hindurch fortgefeßte Tätigkeit nach ihrer Auslegung Richtung nach der Alſter zu ſich durderſtreckender Teil abgetrennt

des Vertrages den immerwährenden Bezug von 20 Prozent des worden iſt, in dem damaligen Grundbuche als „hinten bis an

Reingewinnes jedes Ausbeutungsunternehmens. die Alſterfid erſtreckend " bezeichnet war, und daß die jest

Die eingehenden Erwägungen des Berufungogerichts über ſtreitige Fläche zwiſchen dem Hauptbeſtandteile ihres Grund:

die Frage der Notlage laffen aber doch unzweifelhaft erſehen, ſtückes und der Alſter an der legteren entlang liegt. Dieſer

daß das Berufungsgericht auch unter Würdigung der vom Be. Argumentation ſteht jedoch ſchon der Umſtand im Wege, daß

klagten vorgebrachten Tatſachen geprüft hat, ob der Beklagte der § 891 des B. G. B. doch nur von dem Grundbudye des

nur im Kampfe mit der Bedrohung ſeiner wirtſchaftlichen Eriſtenz neuen Rechtes ſpricht, und das in dieſem ihr Grundſtück nicht

als Gutebeſißer oder, von der Ausſicht auf hohen Gewinn ge- bis hinten an die Alſter reichend bezeichnet iſt und nie ſo be.

blendet, eine große Mittel erforderlichen induſtriellen Unter- zeichnet war.

nehmens halber ſich ſo ungewöhnliche Opfer auferlegt habe.

Das Berufungsgericht iſt auf Grund umfaſſender Würdigung 125.

der Sadlage zu der Annahme gelangt, daß der Eintritt in das
AuêbeutungsunternehmenAnlaß und Beſtimmungegrund für Zu SS 227, 1568 des B. G. B. verbunden mit

den Beklagten zu ſeinen mit den Klägern getroffenen Abmachungen SS 617, 622 der 3. P. O.

geweſen. Demgemäß konnte es ohne Rechteirrtum feſtſtellen, P. c. P. , II . v . 12. März 1903 , 382/02 IV. (O. C. G. Stettin.

daß fich der Beklagte nicht in einer Notlage befunden und
Zurückweiſung.)

nicht unter dem Zwange einer Notlage das Übereinkommen ge. Im Anſchluß an die Feſtſtellung der von dem Beklagten

troffen habe. bei dem Vorgange am 20. September 1901 der Klägerin zu .

War keine Notlage im Sinne des § 138 Abſ. 2 des B. G. B. gefügten Verlegungen tritt das Berufungsgericht in die Wir:

vorhanden, jo begründet in einem Falle, in dem auch auß digung des vom Beklagten geltend gemachten Rechtsbehelfs derAug.

beutung des leichtfinns oder der Unerfahrenheit nicht in Frage Notwehr ein und ſtellt dabei den Saß an die Spiße , daß , im

ſteht, das Mißverhältniß zwijden Leiſtung und Gegenleiſtung, Gegenſaß zum Strafverfahren, im Zivilprozeß denjenigen die,

insbeſondere bei gewagten Gejchäften , nod feinen Verſtoß gegen Beweislaſt trifft, der ſich auf die Notwehr beruft. Denn die

die guten Sitten im Sinne des § 138 des B. G. B. Notwehr ſei , ſo wird ausgeführt, ein Grund, welcher die Ver

antwortung des Beklagten für die zur Begründung der Kilage

123 . ausreichende Tatſache der groben Körperverlegung ausſchließe.

Zu SS 154, 155 des B. G. B. Unter dieſem Gefidtspunkte betrachtet, liegen aber weder in dein

N. c. S. , U. v. 24. März 1903 , 404/02 II. (O. 2. G. Hamm . Verhalten der Klägerin im allgemeinen, wie es der Beklagte

Zurückweiſung .)
behaupte, noch in dem Vorgange , wie er feſtgeſtellt ſei, erhebliche

Anhaltspunkte dafür vor, daß die Klägerin der angreifende Teil
Die $8 154 Abſ. 1 und 155 B. G. V. jūließen nicht aus,

geweſen ſei . – Die Reviſion rügt hier Verlegung der $8 617 ,
daß neben dem ſchriftlich Beurkundeten noch mündlide Ab .

622 3. P.D. , mit der Ausführung, daß die Entſcheidung auf

machungen als Teile des Vertrages gelten fönnen, und § 154
eine dem Beklagten angeblich obliegende Beweislaſt zu Ilnrecht

Abſ. 2 bejagt nur, daß , wenn eine Beurkundung des beabſichtigten gegründet werde. Die Behauptung der Notwehr enthalte ein

Vertrages verabredet worden iſt, im Zweifel der Vertrag qualifiziertes Beſtreiten, inſonderheit ein leugnen der Vorſäßlich

als nicht gejdloffen gelten ſoll, bis die Beurkundung erfolgt iſt.
keit des rechtswidrigen Handelns, und nötige, wenn man über,

haupt von einer Beweispflicht ſprechen wolle, die Klägerin alle
124 .

beſtrittenen Elemente zu beweiſen . – Zunächſt fann von einer

Zu SS 226, 891 des B. G. B.
Verlegung der SS 617, 622 3. P. D. durch den von dem Bes

L. c. F. , U. v . 23. Februar 1903 , 348/02 VI. (O. L. G. rufungsgericht ausgeſprochenen Grundſaß über die Verteilung

Hamburg. Zurückweiſung.) der Beweiflaſt bezüglich der Notwehr nicht die Rede ſein , da

Die Berufung der Beklagten auf das Schikaneverbot del dieſe Beſtiinmungen die Beweislaſt überhaupt nicht berühren,

§ 226 deg B. G. B. verjagt völlig. Mag dieſes auch in folche indem der 8 617 nur die Beweiskraft oder die Zuläſſigkeit

Rechtsverhältniſſe, die im übrigen nach dem älteren Rechte zu gewiſſer Beweiemittel für das Verfahren in Ehefachen behandelt

beurteilen find, nichtsdeſtoweniger eingreifen , ſo iſt doch die An . und der § 622 dem Ehegericht die Verpflichtung auferlegt,

nahme von vorn herein ausgeſchloſſen , daß das Verlangen der gewiſſe Tatſachen , die von den Parteien nicht vorgebracht ſind,

Reſtitution irgend eines Gegenſtandeß nur den Zweck haben von Amtewegen zu berückſidtigen. Unzutreffend iſt es ſodann,

fönne , dem Gegner Schaden zuzufügen ; wie es denn überhaupt daß der Recyte behelf der Notwehr ein qualifiziertes Beſtreiten ,

bei Ausübung obligatoriſcher Rechte faum je zu einer An- inſonderheit ein Peugnen der Vorjäßlichfeit des rechtewidrigen

wendung des § 226 wird kommen fönnen . Handelns enthalte. Mit der Geltendmachung der Notwehr wird

1
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allein die der durch die Notwehr gebotenen Handlung jouſt währt. Aus allgemeinen Grundfäßen und der in $ 249 aus. §

anhaftende Rechtewidrigkeit beſtritten, während der in § 227 geſprochenen Regel würde folgen , daß der Gläubiger , um

Ubf.2 V. G. B. gegebene Rechtsbegriff der Notwehr gerade you Schadenserſaß fordern zu dürfen , beweijen müßte , daß der

der Vorjäßlichkeit des durch die Notwehr gebotenen Handelns Sduldner nicht leiſten könne, und daß derſelbe hierfür aufzu

ausgeht . Für Ehefachen hat nun weder das B. G. B. nod die fommen habe ; um jedoch dem Gläubiger die Verfolgung ſeines

3. P. D. die Beweislaſt beſonders geordnet; e$ finden daher Rechts zu erleichtern , iſt in § 282 die Beweislaſt dem Schuldner

auch in Ehejachen die allgemeinen Grundjäße über die Beweislaſt auferlegt worden. Der Gläubiger hat dann, um zur Forderung

Anwendung, und danady hat jeder der ſtreitenden Teile die zur auf Schadenserſat zugelaſſen zu werden , keinen weiteren Beweis

Begründung eines von ihm geltend gemachten Rechtsbehelfs zu führen, ſondern kann dem Sculdner eine angemeſſene Friſt

dienenden Tatſachen zu beweiſen, ſoweit nicht das Gefeß durch zur Leiſtung jeßen und nach fruchtloſem Ablauf der Friſt den

Aufſtellung von Vermutungen oder der Gegner durch Geſtändnis Schaden , ſo weiter zu deffen Nachweis im ftande iſt, erfekt

ihn davou befreit. Iſt aber nach § 227 Abſ. 2 V. G. B. Not- verlangen : $ 283. Die Verurteilung zu einer nach Angabe

wehr diejenige Verteidigung, welche erforderlich iſt, um einen des Sduldners unmöglichen Leiſtung iſt widerſinnig oder zweck

gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von ſids oder einem anderen los. Die vollſtreckung eines Urteil , das nicht vollzogen werden

abzuwenden , jo trifft im vorliegenden Falle den Beklagten , wenn kann , verbietet fich von ſelbſt und es iſt richtig, daß ein Urteil

er ſich gegenüber der von ihm bei dem Vorgange vom 20. Sep. auf eine Leiſtung , deren Unmöglichkeit bereits feſtſteht, nicht zu

tember 1901 , wie feſtgeſtellt, an der Klägerin verübten vorſätz- erlaffen iſt. Ganz anders liegt dagegen die Sache, wenn die

lichen groben Körperverleßung, einer an ſich widerrechtlichen Unmöglichkeit zwar behauptet, aber noch nicht erwieſen iſt. Infidy

vandlung, anf Notwehr berufen will, und damit geltend macht, einem ſoldhen Falle hat der Schuldner keineswegs ſtets 311 ver

daß Klägerin durch einen widerrechtliden Angriff ihn zu ſeiner langen, zum Beweiſe derſelben zugelaffen zu werden. Selbſt-.

Handlung veranlaßt habe, wie die Darlegungspflicht, ebenſo verſtändlich hat er Anſprudy hierauf, wenn er auch darlegen

auch die Beweispflicht dafür, daß die Klägerin der angreifende fann , daß er die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat und des

Teil geweſen iſt (vergl. Urteil des R. G. vom 8. Mai 1894 halb nach § 275 B. G. B. von der Verpflichtung zur Leiſtung

-- Entſch . in Zivilſachen Bd. 33 S. 352 -) . Dadurch werden befreit iſt; ſteht jedoch icon feſt, daß der Schuldner die Un

ſelbſtverſtändlich die aus den Beſtimmungen der 88 617 , 622 möglichkeit , wenn jolche vorliegen ſollte, zu vertreten, vielleicht

3. P. O. fich ergebenden Prozeſſualen Folgen nidyt beeinflußt . gar ſelbſt herbeigeführt hat, ſo darf er ſich hierauf nicht berufen ,

um den Gläubiger zu zwingen , feinen Schaden nachzuweiſen,

ohne den in § 283 B. G. B. ihm eröffneten Weg einzuſchlagen.
126 .

Zu SS 268, 931, 1225, 1249 des B. G. B.

K. c . 8. , 11. 3. 7. März 1903 , 35/03 V. (9.2. G. Breslau.
128.

Aufhebung.) Zu SS 282, 325, 326 des B. G. B.

Es iſt richtig, daß der Kläger , da er nicht der Verpfänder E. c. a ., II . v . 6. März 1902, 388/02 JI. (Kammergericht.

iſt, ſich nicht auf § 1225 V. G. B. berufen kann, um nach
Aufhebung.)

zuweiſen, daß Forderung und Herausgabeanjpruch auf ihn Das V. G. B. gibt in den SS 325 und 326 poſitive

übergegangen ſei , und ebenſowenig auf § 1249 daſelbſt ( bezw . Vorſchriften für die Fälle, wenn bei gegenſeitigen Verträgen der

$ 268 Abj. 3) , da Kläger als Eigentümer des Grundſtücks , eine Teil mit der ihm obliegenden Leiſtung im Verzuge iſt

auf welche die verpfändete Hypothek haftet, die Vorausjeßungen oder die ihm obliegende Leiſtung id uldhaft unmöglich

dieſer Gefeßesvorſchrift für ſich nicht in Anſprudy nehmen kann . macht , und gewährt in dieſen Fällen dem anderen Teil nicht

Nicht ohne weiteres hat mit der Abtretung der Forderung bloß ein Recht auf Schadenserſaß wegen Nichterfüllung oder

auch der Anſpruch auf Herausgabe des Hypothekenbriefes verzögerter Erfüllung der geſchuldeten Leiſtung, ſondern nach

($ 931 B. G. B.) als abgetreten zu gelten ; dies muß vielmehr ſeiner Wahl auch ein Recht auf Sdadenserſaß wegen Nicht

als rechtsgeſchäftliche Abſicht der an der Zeffion Beteiligten er- erfüllung des ganzen Vertrags oder auf Rücktritt vom Vertrage.

kennbar und zum Ausdruck gebracht ſein. Darnach knüpft es an das dort vorausgeſeßte ſchuldhafte Ver

halten rechtliche Folgen , welche über die durch das Verſculden

begründete Sdadenserſaßpflidht hinausgehen , indem dem anderen
127.

Teile nach ſeiner Wahl das Recht eingeräumt wird , unter Ab
Zu SS 275 , 282, 283 des B. G. B.

lehnung der Annahme künftiger Leiſtung vom Vertrage zurück

K. c. R., U. v . 18. Februar 1903 , 344/02 I. (9.2. G.(D.
zutreten und dadurch dem Erfolge nach den Vertrag ex tunc

Hamburg. Zurückweiſung.) aufzulöſen , oder Schadenserſaß wegen Nichterfüllung des ganzen

Das B. G. B. unterſcheidet zwiſchen Unmöglichkeit und Vertrages zu fordern, dadurch alſo dem Erfolge nach den Ver

Unvermögen, ſtellt in $ 275 Abſ . 2 beides gleich und beſtimnit trag ex nunc aufzulöſen und einen Anſpruch auf Erlaß des

in $ 280 Ab . 1 , daß der Schuldner, falls eine oder das andere dadurch entſtandenen Sdyadens zu begründen Entid . in

nachträglid infolge eines von ihin , dem Schuldner, zu ver . Civiljachen Bd. 50 S. 262 ff.

tretenden Umſtandes eintritt, zum Schadenserſatz verpflichtet Eine dritte Art ſchuldhaften Verhaltens eines Vertrage

jei , während es für den Fall des gegenſeitigen Vertrages dem teiles kann in poſitiven Vertragsverleßungen desſelben liegen ,

Gläubiger noch die anderen in § 325 bezeichneten Rechte ge- die nicht zugleich die dem Verleßenden obliegende Leiſtung un
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möglich inachen. Das B. G. B. enthält für dieſe dritte Art zwingende Formvorſchrift des § 313 B. G. B. durchgreifen

eines in den Rahmen des gegenſeitigen Vertrags vorgenommenen muß . Daß dies aber in gegenwärtiger Sache der Fall ſei , ver .

ſchuldhaften Verhalten keine den 88 325 und 326 entſprechende neint der Vorderrichter durch einwandfreie, übrigens auch nahe

poſitive Beſtimmung. Der erkennende Senat vermag für das liegende vorläufige Auslegung des Übereinkommens, wodurch als

Recht des B. G. B. der übrigens auch für die Beweislaſt das Weſentliche darin der Auftrag des Klägers, für ihn das

§ 282 des B. G. B. bedeutungsvollen Auffaſſung nicht Grundſtück zu erſtehen, erachtet und die Verpflichtung zur Auf

beizutreten , daß die Erfüllung ſolcher aus dem Wefen der laffung als etwas Selbſtverſtändliches und Überflüſſiges an.

obligatoriſchen Verbindlichkeit folgender Unterlaſſungspflichten geſehen wird.

ſtets ein Teil der dem Verleßenden obliegenden Leiſtung im Der Kern der angeführten Entſcheidung iſt ſomit darin zu

Sinne des § 325 ſei . $ 326 beruht auf der geſeßgeberiſchen finden, daß die Erteilung des Auftrages an den Bes

Erwägung, daß das idhuldhafte Unterlaſſen der Vertrags. klagten, das Grundſtück für den Kläger zu erſtehen , und die

erfüllung bei gegenſeitigen Verträgen dem anderen Teile die dort Annahme dieſes Auftrages durch den Beklagten darin all

ausgeſprochenen über den bloßen Schadenserſaß wegen der Ver- glaubhaft feſtgeſtellt wird. Der Auftrag aber nnterliegt der

zögerung hinausgehenden Rechte gewähre. Hiernach iſt es zu . Formvorſchrift des § 313 B. G. B. nicht, auch nicht, wenn er

zulaffen, auf dem Wege der Analogie bei gegenſeitigen Ver- auf den Erwerb von Grundeigentum gerichtet iſt. Mit Unrecht

trägen auch aus poſitiven Vertragsverleßungen des einen bezieht ſich der Reviſionsklager auf das unter den reichøgericht.

Teiles dem anderen Teile die in § 326 ausgeſprochenen Rechte lichen Entſcheidungen Bd. 50 S. 166 abgedruckte Urteil des

dann zu gewähren , wenn durch jene Vertragsverleßungen die erkennenden Senats. Damals handelte es ſich um eine vom

Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird. Grundeigentümer erteilte Parzellierungevollmacht, die ſich aber

Mit Recht hat die Klägerin die weitere Rüge erhoben, als zweiſeitiger Vertrag mit Feſtfeßung von Leiſtungen und

das Berufungsgericht habe die ihm nach dem vorgetragenen Gegenleiſtung und insbeſondere mit der Verpflichtung des

Tatſachenmateriale obliegende Prüfung unterlaffen , ob der im Vollmachtgebers zur Veräußerung von Grundſtücken unter

Briefe vom 3. Oktober 1901 erklärte Rücktritt vom Vertrage Feſtfeßung einer Vertragsſtrafe darſtellte, und die des .

nicht aus dem Zahlungsverzuge der Beklagten nach § 326 des halb als dem Formzwang des § 313 B. G. B. unterliegend er.

B. G. B. gerechtfertigt war. Hier könnte im Hinblick auf das klärt wurde. Der dort zu beurteilende Sachverhalt war ſomit

wiederholte Nichteinhalten der Zahlungsfriſten , auf die von vom feßt vorliegenden durchaus abweichend.

der Klägerin behauptete und anſcheinend von dem Zeugen R.

beſtätigte Vereinbarung pünktlider Zahlung, auch wenn in

ihr die Vereinbarung eines Firgeſchäftes nicht zu finden wäre,, 130.

und auf die ich were geſchäftliche Schädigung der Klägerin
Zu SS 387 ff. 422, 769, 774 des B. G. B.

durch ſolche Unpünktlichkeiten, die von ihrem Standpunkte aus
Konkurømaffe der 2. B. c. G. , U. v . 31. Januar 1903 , 330/03 I.

als Gefährdung des Vertrag zweđe beurteilt werden
(D. 2. G. Dresden . Zurüdweiſung.)

könnten, in erſter Reihe in Erwägung kommen, ob nicht zur

Zeit jenes Rücktrittes vom Vertrage die Vorausſeßungen des
Allerdings ſteht dein Bürgen nicht das Recht zu , die

Hauptverbindlichkeit durch Aufrechnung zu tilgen. Insbeſondere
$ 326 Abſ. 2 des B. G. B. gegeben waren .

findet $ 422 del B. G. B. , welcher unter anderem vorſchreibt,

daß Aufrechnung ſeitens eines Geſamtſchuldners auch für die

übrigen Schuldner wirkt, auf das Bürgſchaftsverhältnis teine
129 .

Anwendung. Die Beſtimmungen des 6. Abſchnittes finden hier

Nichtanwendbarkeit der Formvorſchrift des § 313 nur ſoweit Anwendung, als ausdrücklich darauf Bezug ge.

B. G. B. bei Verbindung eines formloſen Ge
nominen iſt. (S$ 769 und 774 , betreffend die Vechältniſſe von

Mitbürgen .)

ſchäfts mit einem auf Übertragung von Grund
Ebenfowenig fann von einer analogen Anwendung der

eigentum. SS 268 Abid . 2 , 1142 , 1224, 1249 des B. G. B. auf die

3. c. W. , U. v . 28. Februar 1903, 426/02 V. (D. L. G. Bürgſchaft die Rede ſein. Auch für den Bürgen gilt der all.

Marienwerder. Zurüdweiſung .) gemeine Grundſat des § 387 , daß niemand gegen andere als

Unerheblich iſt die Frage, welches Rechtsgeſchäft die vom
ſeine eigenen Shulden aufrechnen kann , andererſeite ſteht nichts

Kläger behaupteten, von dem Vorderrichter als glaubhaft ge
entgegen , daß er ſeine eigene, nämlich die Bürgſchaftsſchuld in

dieſer Weiſe tilgt. (Wird weiter ausgeführt.)
macht erklärten Abmachungen bilden , ob Vollmachtserteilung,

Auftrag oder Dienſtvertrag. Abgeſehen von der rechtlichen Ver

wandtſchaft dieſer Geſchäfte, wie ſie ſich z. B. aus der Bezug.
131 .

nahıne des Geſeßeß in § 675 ergibt, iſt für keine der drei Ger

ſchäftsarten an ſich die Notwendigkeit der Schriftform vorge
Zu SS 459, 460, 463 des B. G. B.

ſhrieben . Dieſe kann nur dann in Frage kommen , wenn , wie
L. c. L. , u . v . 21. Februar 1903 , 425/02 V. (Kammergericht.

es hier der Fall ſein ſoll, ein nicht der Schrift bedürftiges Ge
Zurückweiſung.)

fdäft in folche Verbindung mit einem auf Albertragung von Gemäß 88 459 , 460 B. G. B. haftet der Verkäufer einer

Grundeigentum gerichteten Berſprechen gebracht iſt, daß die Sadie dem Käufer für das Vorhandenſein zugeſicherter Eigen .

1
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3

ſchaften der Sache ſowie für die Freiheit von Fehlern, welche er kann namentlich audy auf die entgeltliche Veräußerung einer

den Wert oder die Tauglichkeit der Sache zu dem gewöhnlichen Sache gerichtet ſein. Inſoweit das leştere zutrifft, finden die

oder dem nach dem Vertrage vorausgeſeßten Gebrauch auf. Vorſchriften über die Verpflichtung des Verkäufers zur Gewähr

heben oder mindern, wobei jedoch eine unerhebliche Minderung leiſtung wegen Mängel der Sache Anwendung (8 493 B. G. B. ,

des Wertes oder der Tauglichkeit nicht in Betracht zu ziehen und Pland, Anmerkung 2 zu § 445 und Anmerkung zu § 493

für einen dem Käufer bekannten Fehler nicht , für einen ihm in: B.G. B.). Der Wandelungs- oder Minderungsanſpruch (§ 462

folge eigener grober Fahrläſſigkeit unbekannt gebliebenen Fehler B. G. B.) iſt alſo auch bezüglich der vergleichsweiſe geleiſteten

nur zu haften iſt, ſofern der Verkäufer entweder die Abweſen- Sachen gegeben . Aber er erſtrect fich nur auf den Vergleich

heit des Fehlers zugeſichert oder den Fehler argliſtig verſchwiegen als Veräußerung geſchäft; in dieſem Umfange kann der

hat. Fehlt einer verkauften Sache zur Zeit des Kaufeß eine Vergleich rüdgängig gemacht oder die Vergleichsjumme gemindert

zugeſicherte Eigenſchaft oder hat der Verkäufer einen Fehler arg- werden , Gewähr iſt zu leiſten nur hinſichtlich der ver

liſtig verſchwiegen, ſo hat nach § 463 B. G. B. der Käufer gleichsweiſe gegebenen Sachen.gleichsweiſe gegebenen Saden. Im vorliegenden Falle

auch einen Schadenserſaßanſpruch wegen Nichterfüllung des Ver- hat die Klägerin aus dem Vergleich, auf den es allein ankommt,

trags. Im vorliegenden Falle hat der Berufungsrichter auf nicht die beanſtandete Maſchine zu liefern, ſondern die näher

Grund einwandsfreier Würdigung des Beweißergebniſſes tat- bezeichneten Erſaßteile ( Tromineln und Räder). Darum kann

fächlich feſtgeſtellt, daß eine Zuficherung des Beklagten in bezug die Gewährleiſtungspflicht ſich nur auf Mängel dieſer Teile, die

auf die Benußung der Dachgeſchoßräume des verkauften Hauſes natürlich auch darin beſtehen können , daß ſie für die Maſchine

als Wohnung oder als Atelier nicht ſtattgefunden hat. Der nicht paſſen, nicht auch auf die Maſchine ſelbſt beziehen. Ebenſo

Umſtand, daß bei der Beſichtigung des Hauſes in dem Dach. wenig kann die Beklagte aus der teilweiſen Nichtlieferung der

geſdoß eine Wohnung vorgefunden wurde, enthält eine 311. verſprochenen Erfaßteile den Anſpruch auf Rügnahme der

ficherung nicht, da ein tatſächlicher Zuſtand als jolcher keine Ges Maſchine und Erſtattung des gezahlten Preiſe bei Weigerung,

währ für ſeine Fortdauer bietet. Dieſe Sicherheit wird nur die noch ausſtehende Rate zu entrichten, herleiten. Sie konnte

durch die ausdrüdliche Aufnahme der Eigenſchaft in den Ver. ihre Rechte aus § 326 B. G. B. geltend machen, ſofern der

trag gewährt. Vergleich auf Leiſtung gegen Gegenleiſtung gerichtet war ; ſie

durfte zur Lieferung der fehlenden Erſaßteile eine Friſt ſeßen

und nach deren fruchtloſem Ablauf Schadenserſaß wegen Nicht
132 .

erfüllung fordern oder auch bei fehlendem Intereffe an der

Zu SS 493, 779, 462, 326 des B. G. B.
Nadlieferung - von dem Vertrag, inſoweit er die Erfaß .

M. c. R. & R. , u . v . 20. März 1903 , 479/02 VII. (D.L.G.
teile betrifft , zurüdtreten.

Cöln . Zurückweiſung .)

Die Vorinſtanzen legen den zwiſchen Parteien geſchloffenen

Vergleich bedenkenfrei dahin aus , daß zur Beſeitigung des
133 .

Streites über die der Beklagten von der Klägerin gelieferte

Maſchine die erſtere fich verpflichtet hat , die in ihrem Befiße Zu §618 des B.G. B. verb. mit § 62 des H.G. B.

befindliche Maſchine feſt zu übernehmen, wogegen die Klägerin 2. c . K. , II . v . 9. März 1903 , 364/02 VI. (D. L. G. Karls

einen PreiØnachlaß von 4000 Mart gewährte und fich ihrerſeits ruhe. Zurückweiſung. )

zur Lieferung gewiffer Maſchinenteile, nämlich von fünf Stahl, Mit Recht haben die Vorinſtanzen angenommen , daß die

blechtrommeln und ſämtlicher Räder, anheiſdig machte; der auf den Beklagten gemäß § 618 Abſ. 1 des B. G. B. und § 62

10 000 Mark herabgeſeßte Kaufpreis ſollte zu zwei Dritteilen Abſ. 1 des H. G. B. in Anſehung des Lebens und der Geſund

ſofort, zu einem Drittel nach Lieferung der Erfaßteile gezahlt heit ihres Geſchäftsperſonals - hier der Handlungegehülfin

werden . Dem ſo feſtgeſtellten Inhalte des Vergleiche gegenüber obliegende Pflichten ſich insbeſondere auch auf den Schuß gegen

hat der Berufungsrichter mit Recht verneint, daß die mangel- Gefahren für Leib und Leben bezogen, welche aus Bränden in

hafte Lieferung der Erfaßteile und deren teilweiſe Nichtlieferung, den Geſchäftsräumen erwuchſen. Daß die Beklagten dieſe ihre

wie ſie nach dem Gutachten des Sachverſtändigen der Klägerin Pflicht vernachläſſigt haben , iſt mit tatſächlich ausreichender und

zur laſt fällt, der Beklagten die Befugnis gebe, die Maſchine rechtlicş zutreffender Begründung feſtgeſtellt. Richtig iſt nament

felbſt zur Verfügung zu ſtellen und unter Ablehnung weiterer lich, daß das ſtändige Verſchloffenhalten der Glastüren im

Zahlungen den bereits entrichteten Kaufpreis zurüđzufordern und zweiten Stock durch den Zweck, Diebſtähle zu verhindern , gegen

Schadenserſaß wegen Nichterfüllung des urſprünglichen Rauf- über der dadurch herbeigeführten Gefährdung der Angeſtellten

vertrages zu begehren . Der Vergleich iſt ein Vertrag, durch nicht entſchuldigt wird. Zum mindeſten hätten die Beklagten ,

den der Streit oder die Ungewißheit der Parteien über ein wenn die Türen regelmäßig geſchloffen bleiben ſollten, Vor:

Rechtsverhältnis im Wege gegenſeitigen Nachgebens beſeitigt kehrungen treffen müſſen , um bei Ausbruch eines Brandes ſofort

wird (S 779 B. G. B.) . Die rechtliche Natur des Vergleich die Eröffnung jener Ausgänge für das Perſonal zu ermöglichen .

wird alſo durch den das Geſchäft beherrſchenden Zwed beſtimmt , Mit Unrecht vermißt die Reviſion eine genügende Feſtſtellung

zu deffen Erreichung fich die Parteien der mannigfachſten recht- in der Richtung, ob die Beklagten vorausſehen konnten , daß

lichen Mittel bedienen können . Der Vergleich kann den Verzicht das Geſchloſſenſein der Glastüren bei einem Brandfall die in

auf ein Recht oder die Begründung eines folchen, das Ver- den oberen Stockwerken befindlichen Angeſtellten in Gefahr

ſprechen einer Sach. oder ſonſtigen Leiſtung in ſich ſchließen ; bringen oder ihre Rettung erſchweren würde. Dieſe mit dem

1
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:

1

fraglichen Zuſtand verknüpfte Gefahr iſt als allgemeine Erfahrungs 136 .

tatſache für Jeden erkennbar und mußte im vorliegenden Fall Zu SS 812, 823, 393, 273 des B. G. B. in,

den Prinzipalen zum Bewußtſein kommen, wenn jie überhaupt Verbindung mit § 301 der 3. P. O. Gegenſtand

pflichtgemäß ihr Augenmerk auf die perſönliche Sicherheit ihrer

Bedienſteten richteten. Haben ſich aber die Beflagten , wie der der Bereicherungsklage.

erſte Richter es ausdrückt, gar keine Gedanken darüber gemacyt,
Sd. c . v. 3. , 11. v. 14. März 1903 , 458/02 V. (D. L. G.( (

wie bei einem größeren Brand die Rettung des im oberen Stock :
Breslau. Aufhebung.)

werf verweilenden Perſonals zu bewerkſtelligen wäre, jo liegt Der für die Bereicherungsklage grundlegende § 812 V.G. B.

eben darin ſchon die ſchuldhafte Außerachtlaſſung der iin Gejetz verordnet allerdings nur einfach , daß , wer durch die Leiſtung

gebotenen Sorgfalt. Ilm die Beklagten zivilrechtlich nach § 618 eines anderen oder in ſonſtiger Weiſe auf deſſen Koſten etwas

Abſ.3 des B.G.B. und § 62 Abj . 3 deo 6.O.B. ver- ohne rechtliden Grund erlangt, ihm zur Herausgabe verpflichtet

antwortlich zu machen, iſt nicht erforderlich und war vom Bes iſt . Hiernach könnte es ideinen , daß der Herausgabeanſprud

rufungégericht nicht feſtzuſtellen, daß die Beflagten die konkrete unabhängig von etwaigen Gegenanſprüchen beſteht, daß legtere

Art und Weije des eingetretenen rechtsverleßenden Erfolged haben jelbſtändig geltend gemacyt und dann nach den Grundſägen über

vorausſehen können . Nach dem Maße der Fürſorgepflicht, welche Aufrechnung und Zurückbehaltung beurteilt werden müßten . Aber.

den Beklagten gegenüber ihrer Handlungsgebülfin yom Gefeß dies iſt nicht der Sinn des Gefeßet . Wie ſich ſchon aus der

auferlegt war, beſtimmt ſich auch, zufolge der angeführten Oberſdrift des Titels : „ ungerechtfertigte Bereicherung“ ergibt

Gefeßesbeſtimmungen und des § 844 des B.O. B. , ihre Haft: und wie insbeſondere auch aus $ 818 46. III gefolgert werden

Pflicht gegenüber der Klägerin . muß, wonach die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Erjat

bei nicht mehr gegebener Bereicherung ausgeſchloſſen iſt, fann

und muß unter dem nach § 812 herauszugebenden „etwas "
134.

nidit etwa ein beliebiger einzelner, aus dem Vermögen des Einen

Zu § 634 des B. G. B. in das des Anderen hinübergefloſſener Wert, ſondern nur die

S. C. M., U. 1. 24. Februar 1903, 410/02 VII . ( mmer: Geſamtheit des vinübergelangten unter gleichzeitiger Berückſid ,

gericht. Zurüdweiſung.) tigung der dafür gegebenen Werte und der auf dem Empfangenen

Was den Wandelungsanſpruch betrifft, ſo erndytet ihu ruhenden Caften verſtanden werden . Nun hat der Beklagte

der Berufungsrichter grundjäglid) auch bei dem auf die Hers verſchiedene derartige aus dein als nichtig angefochtenen Kauf..

ſtellung eines Gebäudes gerichteten Werkvertrage, wie er hier vertrag ihm erwachſene Nachteile, dem Kläger barang zugekommene

vorliegt, nicht für ausgejdloſſen. Darin iſt ihm beizutreten . Vorteile gegenüber der Klage in beſtiminter Weiſe geltend

Der § 634 des B. G. B. beſtimmt, daß der Beſteller eines gemacht.

Werke unter näher angegebenen Vorausſetungen Rückgängig- Der Beklagte hat , indem er ſeine Gegenanſprüche geltend

machung des Vertrages ( Wandelung) oder Herabſetzung der machte, in Wirklichkeit nicht Aufrechnungs. und Zurüdbehaltungs.

Vergütung (Minderung) verlangen könne. Eine Ausnahme für Einreden vorgebracht, wenn er dies auch ſelbſt ſagte, ſondern

den Fall des Bauvertrageß, insbeſondere für den Fall, daß das er hat damit den Klageanſpruch, den er in erſter Reihe ſchon

Gebäude auf dem Grund und Boden des Beſtellers erridytet ſeinem Grunde nach bekämpfte, in zweiter Reihe auch nach

werden ſoll, iſt nicht gemacht. Die Schwierigkeit in dieſem ſeiner Höhe beſtritten.ſeiner Höhe beſtritten. Es können daher die Grundfäße über

Falle liegt nur in der Frage der Vollziehung der Wandelung. Aufrechnung und Zurückbehaltung, namentlich die SS 393 , 273

B.G. B. überhaupt nicht Anwendung finden. Sie mögen dann

voll zur Geltung kommen, wenn der Schadens, und Bereicherungs

135. klage damit nicht zuſammenhängende Anſprüche entgegengeſeßt

Zu SS 664-670 des B. G. B., verbunden mit werden; dort, wo die beiderſeitigen Vorteile und Nachteile auf

derſelben Grundlage beruhen, haben ſie keinen Raum.

SS 713, 864, 866, 867 der Z. P. D. Der Vorderrichter hat ſomit die SS 812 , 823, 393 , 273

K. c. 8. , II. v . 7. März 1903 , 441/02 V. (D.2. G. Breslau .
B. G. B. , ferner aber auch den § 301 Z. P. O. dadurch verlegt ,

Zurückweiſung . ) daß er , objdon noch kein Teil des Klageanſpruchs zur End

Der Gejellſchafter, welcher im eigenen Namen, aber für entſcheidung reif war, Teilurteil erliej.

die Geſellſchaft erworben hat, iſt wie der Beauftragte verpflichtet, Vergl. Entſch. des R. G. Bd. 16 S. 423 , iirteil d . R. G.

das Erworbene der Geſelljchaft hera18311geben. Er iſt ſeinen II 368/01 v. 11. Februar 1902 (J. W. 1902 S. 183/11).

Mitgeſellſchaftern gegenüber obligatorijd verpflichtet, den für die

Geſellſchaft erworbenen Gegenſtand zum Geſellidaft :

vermögen zu madyen ; ſolange dies aber noch nicht geſchehen
137.

iſt, iſt er der Eigentümer , weil er im eigenen Namen ges

handelt hat. Solange das Grundſtück noch nicht in das
Zu § 823 Abſ. 1 B. G. B.

Rechtsverhältnis der Gemeinſchaftlichkeit zur geſamten Hand SQ. c. W., U. v. 23. Februar 1903 , 349/02 VI. (O. L. G.

eingetreten iſt , unterliegt auch der Miteigentumsanteil eines Roſtock. Aufhebung.)

jeden der beiden Kläger dem Zugriffe ſeiner perſönlichen Gläubiger. Der Kläger iſt nach ſeiner Angabe am 19. Februar 1901

Abendø zwijden 7 und 8 Uhr auf einer dem öffentlichen Verkehr

!
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dienenden ſteinernen Treppe, welche in der Stadt Waren von S. 377 Nr . 60 , S. 149 Nr. 93 , 94 ; Juriſtiſche Wochen .

der Oberwallſtraße zu der tiefer gelegenen Interwallſtraße führt , ſchrift von 1903 Beilage 1 Nr. 20 S. 9.

All Fall gekommen und hat dabei einen Knochenbruch des Fuß (Wegen Haftung des Fiskus bezüglid, der öffentlichen

gelenks erlitten . Er macht für den Iinfall die Stadtgemeinde Straßen nad Preußiſdem Recht í. Entid . des R. G.

verantwortlich mit der Behauptung, daß dieſe als Eigentümerin BD. 44 S. 173 ff. mit Bd. 40 S. 296.)

der Treppe bei der damals herrſchenden Schneeglätte für Säubern Bei einzelnen dieſer Fälle handelte es ſich im Verlegung

und Beſtreuen derſelben hätte ſorgen müffen , zumal die Treppe eines beſtimmten Polizeigeſeßes , jo des § 367 Nr. 12 , 14 des

in einem felir verfallenen Zuſtand und nicht beleuchtet geweſen Str. G. B. oder einer örtlichen Polizeivorſchrift. Aber auch da,

jei , und daß die Beklagte durdy Unterlaſſung der hierwegen wo ein ſpezielled Suggeſeß nicht beſteht, kann ſich nad ilm

erforderlichen Vorkehrungen die Verlegung des Klägers ver- ſtänden aus der durch die Rechtsordnung gebotenen Rückſicht:

jduldet habe. valine auf die Intereſſen der Geſamtheit, auf die allgemeine

Das Berufungºgericht hat nun darin zwar recyt, daß Wohlfahrt oder den öffentlidhen Verkehr eine Verpflichtung er

aus reichsrechtlichen Beſtimmungen über das Eigentum nicht geben , der die Bedeutung einer geſeblichen Zwangepflicht zit

(unmittelbar) die Verpflichtung, für den verfehreſideren Zuſtand ( Vergl. Linckelmann im Archiv für bürgerliches Redyt

eines dem öffentlichen Verkehr überlaſſenen Weges zu ſorgen, Bd. XIII S. 79 ff .)

ſich entnehmen läßt ; dasſelbe verkennt jedoch die Bedeutung des Eine Änderung dieſer bisherigen Neditsauffaſſung iſt durdh

§ 823 Abf. 1 B. G. B. , wenn es die Löſung der ſtreitigen Norinen des Deutjchen B. G. V. nidyt bedingt, keinenfalls aber

Frage lediglich in den geſeblichen Beſtimmungen über das in der Richtung , daß darnach der Rechtsſchuß auf dem frag :

Eigentum ſucht. Dieſe ſind hierbei nicht allein entſcheidend . lichen Gebiet enger einzugrenzen wäre. Im Gegenteil läßt ſich

Die Frage iſt, ob der Betreffende vermöge ſeiner tatſächlichen aus den Beſtimmungen des B. G. B. , welche den Beſiger eines

und rechtlichen Beziehung zu der Sache bei der Verfügung über Grundſtückes für eine von dieſem ausgehende Beſchädigung

dieſe Sadie, beziehungsweiſe bei der Handhabung oder dem Haftbar madhenhaftbar maden - insbeſondere § 836 – , der allgemeine Grund

Gebrauch derſelben im Rechtdverkehr irgendweldie Sorgfalt ſat entnehmen , daß entgegen dem prinzipiellen Standpunkt

gegenüber Dritten anzuwenden habe. Wenn er diesfalls die im des römiſchen Rechtes jegt ein jeder auch für Bejd;ädigung

Verkehr erforderliche Sorgfalt außer adyt läßt, jo handelt er durch ſeine Sachen inſoweit aufkommen ſolle, als er diejelbe bei

fahrläſfig ($ 276 Abſ. 1 Satz 2 B. G. B. , und wenn dadurch billiger Rückſichtnahme auf die Intereſſen des anderen hätte

ein Menſch am Körper verlegt wird, ſo wird jener für dieſe verhüten müſſen . Vergl . IIrteil des erkennenden Senats vom

(mangels eines in beſonderen Verhältniſſen begründeten Rechts 30. Oktober 1902 in Sachen Brommund gegen Preußiſchen

hierzu) widerrechtliche Verlegung nach § 823 Abſ. 1 B. G. B. Domänenfiskus VI 208/1902 , in welcher Entſcheidung weiter

ſchadenserſatpflichtig. ausgeführt iſt, daß auf Grund des § 823 B. G. B. eine außer

Es iſt nun ſchon unter dem bisherigen Rechtëzuſtand , kontraktliche Schadenserſaßpflicht auch für redytêwidrige Unter :

jedenfalls für das Gebiet des gemeinen Rechte eine Ver- lajjungen eintrete. (Nach dieſen Richtungen iſt erneute Prü

antwortlichkeit des Eigentümers für die verkehrsſichere Be. fung der Sachlage angeordnet.)

ſchaffenheit ſeiner dem öffentlichen Verkehr von ihm gewidmeten

Sache und inſofern auch eine privatrechtliche Haftbarkeit

der juriſtiſchen Perſonen des öffentlichen Rechtes, des Staates ,
138.

der Gemeinden wegen eines , die Sicherheit gefährdenden Zu : Zu § 823 in Verbindung mit Art. 218 E. G. z.

ſtandes der öffentlichen Wege , Pläße , Häfen , angenommen B. G. B., Art. 89B. G. B., Art. 89 Ziffer 2 Preuß. A. G. z.
worden .

B.G. B. vom 20. September 1899 und Art. 1384
Das Reichogericht hat in zahlreichen Fällen eine Haftbar

keit nicht bloß des privaten Eigentümers, ſondern auch des
code civil.

Staates oder der Rorporation dann als begründet anerkannt, G. 1. D. c. T. , 11. V. 16. Februar 1903 , 372/02 VI.

wenn ſie in einem Gebäude oder auf einem ſonſtigen Raum (D.L. G. Gölu . Zurückweiſung.)

einen „ Verkehr für andere eröffnet“ hatten. So iſt diesfalls Das Berufungsgericht ſtellt auf Grund der Ergebniſſe des

eine Pflicht zur Beleuchtung des Hauſes oder Raumes, zur gegen den Beklagten G. durchgeführten Strafverfahrens feſt,

baulichen Inſtandhaltung, zum Beſtreuen von Pläßen und Z11- daß er dem T. die tödliche Stichverleßung, ſei es vorjäßlich, ſei

gängen bei Glatteis, in dem Sinne angenommen worden, daß es fahrläſſig, beigebracht habe. Es erachtet das Tun des G.

durch Unterlaffung der nötigen Fürſorge eine ( privatrechtliche) für widerrechtlich, ſei es , daß er, nachdem er T. mit aller

Haftung für den entſtandenen Schaden begründet wird. Und Gewalt zu Boden geworfen, unter Überſchreitung der vor.

namentlich iſt des öfteren eine Schadenserſaßpflicht des Eigen- geſchriebenen Grenzen des Waffengebrauchs von der Waffe

tümers oder Unterhaltungspflichtigen wegen Vernachläſſigung Gebrauch gemacht habe, ſei es , daß er nur mit der Waffe

der Sorge für die Verkehréſicherheit öffentlicher Straßen und gedreht und T. in unvorſichtiger Handhabung der Waffe verlegt

Wege ausgeſprochen . habe. Es hält demgemäß den Klageanſpruch gegen G. gemäß

Vergl. 3. B. Bolze , Praris des R. G. Bd. IV S. 338 ; den Beſtimmungen des § 823 des B. G. B. dem Grunde nach

Entſch . des R. G. V8. 33 S. 225 ff ., Bd. 38 S. 220, für gerechtfertigt.

Bd. 48 S. 297 ; Seufferts Archiv Bd. 49 Nr. 76 ; Die Haftung der Stadtgemeinde D. begründet aber das

Juriſtiſche Wochenſdyrift 1901 S. 585 Nr. 29, 1902 Berufungsgericht darauf, daß G. als Polizeiſergeant der Stadt

3
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D. feſt angeſtellt und beſoldet gewejen, bei jeinem Ginjdreiten Art. 77--80), bejdränkt ſich das Preuß. A. G. zum B. O. B.. G.

gegen T. fich in Ausübung der ihm übertragenen Polizeilichen vom 20. September 1899 hinſichtlich der Rheinprovinz dar.

Funktionen befunden habe, und die Stadtgemeinde auf Grund auf, daß es in Art. 89 Ziffer 2 unter die Ausnahmen von der

der ihr geſeßlich übertragenen Polizeigewalt gemäß den Bes Aufhebung des Rheiniſchen B. G. B. den Art. 1384 einſtellte,

ſtimmungen des durch Art. 89 des Preuß . A. G. aufrecht er . „ ſoweit er auf die Haftung des Staates, der Gemeinden und

haltenen Art. 1384 des code civil als commettant ihres andere Rommunalverbände für den von ihren Beamten in Aus.

préposé G. für den von ihm in Ausübung der ihm anver- übung der dieſen anvertrauten öffentlichen Gewalt zugefügten

trauten öffentlichen Gewalt zugefügten Schaden hafte. Schaden Anwendung findet.

Die Reviſion macht geltend , mit Unrecht nehme das Ober- Es iſt anzunehmen, daß nach der Intention des Gefeßes

landesgericht an , daß die Stadtgemeinde als commettant im die bisherige Anwendung des Art. 1384 hinſichtlich der Shadens

Sinne des Art. 1384 des code civil erſcheine. zufügung auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts in der Rhein

Die Polizeigewalt ſei ein Ausfluß der Staatshoheit, die provinz aufrecht erhalten bleiben ſolle, wenn ſie ſich nicht als

Gemeinde ſei nach den $8 1 und 2 des Gefeßes vom 11. März rechtsirrtümlich erweiſt.

1850 lediglich Delegierte des Staates. In Frankreich wird nun allerdings entgegen der konſtanten

In Frankreich ſei ſtets angenommen worden, daß die Rechtſprechung des Kaffationshofe $ vom Staatsrat und dem

Gemeinde auf Grund des Art. 1384 nicht verhaftet ſei , ſofern Konfliktógeridtshof die Anwendbarkeit des Art. 1384 des code

der Maire comme magistrat de police gehandelt habe. civil auf den Staat als Geſchäftsheren beſtritten . (Laurent,

Die Reviſion konnte nicht für begründet erachtet werden . principes de droit civil . Piloty a . a . D. S. 246. 247

Für die Reviſion ſteht zwar nur noch die Haftung der Note 2 , „ Huc, Commentaire théorique et pratique du code

Stadtgemeinde D. in Frage. Da aber die Haftung dieſer als civil“ Bd . 8 S. 598.)

„ commettant" für die Handlung ihres préposé von deffen Die Rechtſprechung auf den deutſchen Gebieten franzöſijden

Verſchulden bedingt iſt, ſo mußte ſich die Nachprüfung auch auf Rechts hat jedoch, ſoviel ermittelt werden tonnte, die Frage der

dieſe Grundlage der Inanſpruchnahme der beklagten Stadt: Haftung des Staates für die Handlung eines Beamten immer

gemeinde erſtrecken. als eine Zivilrechtsfrage angeſehen . Damit war aber auch die

Gemäß Art. 77 des E. G. zum B. G. B. bleiben die Anwendbarkeit des Art. 1384 des code civil gegeben. (Dieje

landesgeſetlichen Vorſchriften über die Haftung des Staates , bisherige Praxis wird näher dargelegt und gebilligt.)

der Gemeinden und anderer Kommunalverbände für den von

ihren Beamten in Ausübung der dieſen anvertrauten öffentlichen

Gewalt zugefügten Schaden unberührt. Soweit aber nach den 139 .

Vorſchriften des IV . Abſchnittes des 6. G., alſo nach der
zu § 826 des B. G. B. verbunden mit § 9 des

Übergangsvorſchrift, die bisherigen Gefeße maßgebend bleiben,
Wettbewerbegeſeķes.

können ſie nach dem Inkrafttreten des B. G. B. durch Landes

gefeß gemäß Art. 218 des E. G. Z. B. G. B. geändert
W. c. W. , II . v . 13. März 1903 , 385/02 II . (0.9.G. Colmar.

werden . Zurückweiſung.)

Für die Frage der Haftung des Staates und der juriſtiſchen Der Apotheker W. ſtellte ein Mittel her, welches er mit

Perſonen des öffentlichen Rechte für den von ihren Beamten in Erlaubnis des Profeffort Immermann als „Elirir Condurango

Ausübung der öffentlichen Gewalt verübten Schaden iſt ſonad Peptonatum Immermann " bezeichnete. Nach dem Tode des W.

das Landesrecht, alſo das vor dem Inkrafttreten des B. G. B. entließ ſeine Witwe und Rechtenachfolgerin den bisher im Geſchäft

in Geltung geſtandene oder das nach dieſem Zeitpunkte abs angeſtellten Beklagten. Kurze Zeit nach ſeiner Entlaſſung machte

geänderte, maßgebend. der Beklagte durch Zirkular bekannt, er habe ein chemiſches oder

In Frankreich, wie in den deutſden Gebieten des franzö- chemiſch -pharmazeutiſches Laboratorium errichtet und werde haupt:

fiſchen Rechts wurde dieſe Frage ſtets unter dem Geſidyto- jächlich das Elixir Condurango Peptonatum genau nad den

punkte der Anwendbarkeit des § 1384 des code civil be . Intentionen des Profeſſors Immermann herſtellen. Aud be .

bandelt. hauptete er, die notwendigen Verbeſſerungen daran würden nur

Während nun für andere deutſche Gebiete franzöfiſchen von ihm allein vorgenommen und ſeien ihm allein bekannt .

Recyte, daß Großherzogtum Baden , die bayeriſche Rheinpfalz , Wegen dieſes Verhaltens des Beklagten erhob die Klägerin Klage,

gemeinſam mit den Landesteilen rechts des Rheins, das Groß gegen ihn .

herzogtum Heffen , Elſaß -Lothringen , durch die Landesgeſeß- Die Nichtanwendun
g

des § 9 des Wettbewerbegef
eßes

und

gebung die baftungefrage durch beſondere Beſtimmungen der des § 826 des B. G. B. iſt zutreffend durch die Erwägung ge

Ausführungsgeſe
ße

im Sinne einer primären oder ſubſidären rechtfertigt, daß der Beklagte nach ſeiner endgültigen Entlaſſung

Haftung des Staates und der juriſtiſchen Perſonen des öffent- aus der Apotheke der Klägerin befugt geweſen ſei , die Erfahrungen

lichen Rechtes, teilweiſe unter Vorbehalt der Vorentſcheidung des und Renntniſſe, die er als Angeſtellter der Klägerin gewonnen

Verwaltungsgeric
htshofs

über die Verletzung der Amtopflicht ge. hatte , für ſein eigenes Geſchäft zu verwerten . Insbeſondere mußte

regelt worden iſt (Baden, A. G. vom 17. Juni 1899 Art. 5 , hierin auch nicht ein Verſtoß gegen die guten Sitten im Sinne

Bayern , A. G. zum B. G. B. vom 9. Juni 1899 Art. 60. des § 826 gefunden werden .

61. 165 I , Elſaß- Lothringen, A. G. vom 17. April 1899

Art. 40 , Großherzogtum beſſen , A. G. vom 17. Juli 1899
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140. iſt, ſo daß es auf ein willkürliches Verhalten des Tieres zurück ,

zuführen iſt. Damit iſt die eigentliche, den Schaden bewirkende

Zu § 833 B. G. B.
Urſache nicht in jenem äußeren Ereignis, ſondern in dem Tiere

M. c. Sp. , U. v . 12. Februar 1903 , 352/02 VI . (9. 2. .
ſelbſt, in ſeiner tieriſchen Natur zu erblicken . Die Anwendung

Naumburg. Zurückweiſung.)
dieſer Grundfäße, die auch für das gemeine Recht (vergl. das

Die Vorſchrift in § 833 des B. G. B. verlangt zu ihrer Urteil des erkennenden Senats in den Entſch. des R. G. Bd. 48

Anwendung nur, daß durch ein Tier ein Schade angerichtet S. 259 ff.), wie für Art. 1385 des code civil (Zachariae.

worden iſt; ob dies der Fall iſt, iſt an der Hand der über den Crome , Handbuch des franzöſiſchen Zivilrechts 8. Aufl. Bd. II

Kauſalzuſammenhang geltenden Grundfäße zu prüfen . Wie be $ 418 ) Geltung haben, auf den vorliegenden Fall ergibt nun,

reits vom erkennenden Senat (vergl. Entſch. des R. 3. in daß der Tod des Sp. in einem ſelbſtändigen , willkürlichen Tun

Ziviljaden Bd. 50 S. 180 ff., 219 ff.) dargelegt worden , kann des Pferdes des Beklagten ſeine eigentliche Urſache hat , durd)

von einer Schadenzufügung durch das Tier dann nicht die dieſes Tun Herbeigeführt iſt. Unbegründet iſt auch der Hinweis

Rede ſein, wenn die ſchädigende Einwirkung eines lediglich als der Reviſion darauf, daß die Haftung des Beklagten um des .

Werkzeug in der Hand des Menſchen ſich bewegenden Tieres in willen ausgeſchloſſen ſei , weil dieſer dem Sp. auf deſſen Bitten

Frage ſteht ; eine Haftung des Tierhalters fann vielmehr nur nnd ohne Gegenleiſtung das Mitfahren geſtattet habe. Der

dann angenommen werden , wenn es ſich um ein ſelbſtändiges, Tierhalter haftet, gleichviel ob der Verlegte das Pferd auf eine

willkürliches Tun des Tieres, um einen Ausfluß ſeiner tieriſchen Stunde gemietet oder geliehen hatte. Seine Verpflichtung

Natur handelte. Nun darf zwar an und für ſich davon aus . aus $ 833 iſt von dem Vorhandenſein irgend eines, wenn auch

gegangen werden, daß , wenn ein Pferd durchgeht, mithin der noch jo geringen Verſchuldens unabhängig.

Leitung fich entzieht und in dieſem Zuſtand Schaden anrichtet,

ein ſelbſtändiges, willkürliches Tun des Pferdes vorliegt. Allein

der Beklagte hat ſich darauf berufen , daß jener Zuſtand, näm .

lich das Durchgehen des Pferdes, durch ein äußeres Ereignis 141 .

hervorgerufen worden ſei und daß diefes als die eigentliche ur. Zu SS 874, 1115 B. G. B. in Verbindung mitUr

ſache des eingetretenen Schadens zu gelten habe. Dieſem Ein
79 Ordb. D.

wand wird das Berufungogericht nicht gerecht, wenn es ſich auf

Grobudi. S., Beſchluß v . 4. März 1903 , B 37/03 V.
die Ausführung beſchränkt, das Pferd habe nicht als Werkzeug

(D. 2. G. Karlsruhe. Zurückweiſung .)
des K. gehandelt, dieſer habe zwar durch ſeine Unvernunft das

ſchädigende Verhalten des Tieres bewirkt, das Pferd ſei aber Die Eheleute W. bewilligten und beantragten auf ihrem

dabei nicht dem Willen des R. , ſondern ſeinem eigenen Willen Grundvermögen die Eintragung eines Darlehnskapitals nebſt

gefolgt . Es würde zu weit geben und den Grundjägen über Zinſen und folgenden Zuſaßes :

den Kauſalzuſammenhang widerſprechen , wenn man in jedem ,, Das Kapital wird vom 1. Juni 1903 an , einſchließlich

ſchädigenden Tun eines nicht unter menſchlicher Leitung befind- Zinſen und Tilgungsquote durch eine 5 prozentige

lichen Tieres, gleicviel wodurch dieſes Tun veranlaßt oder ver. Annuität in 41 Jahren durch 82 halbjährliche je auf

urſacht worden iſt, die eigentliche Urſache des entſtandenen 1. Juni und 1. Dezember, erſtmals am 1. De

Schadens, die causa efficiens , erblicken wollte. Wie, rein zember 1903 zu leiſtende Zahlungen getilgt. Hiervon

äußerlich betrachtet, auch der Schade, den ein in der Hand betragen die 81 erſten Zahlungen je 150 Mark, die

des Menſchen ſich bewegendes Tier anrichtet, durch das Tier leßte, alſo 82. Zahlung jedoch nur 41 Mark 39 Pf."

verurſacht worden iſt , in Wahrheit aber die eigentliche, den Das Grundbuchamt hat Kapital und Zinsſaß eingetragen ,

Scaden bewirkende Urſache nicht in einem willkürlichen Tun im übrigen unter Ablehnung der Eintragung des beantragten

des Tieres, ſondern in der Handlung des Tierleiters liegt , eben . Zujaße auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen .

jowenig fann von einem ſelbſtändigen, willkürlichen Tun des Die Beſchwerde der bypothekengläubiger iſt vom Landgericht in

Dieres dann die Rede ſein , wenn ein äußeres Ereignis auf den Karlsruhe zurüdgewieſen.Karlsruhe zurücgewieſen . Das Oberlandesgericht in Karlsruhe

Körper oder die Sinne des Tieres mit einer Gewalt eingewirkt möchte der eingelegten weiteren Beſchwerde ſtattgeben, ſieht ſich

hat, der Tiere der in Frage kommenden Art nach phyſiologiſchen aber daran gehindert durch je einen Beſchluß des Kammer

Gefeßen nicht widerſtehen können , und wenn es im Zuſtande gerichts (Entſch. zuſammengeſtellt im Reichsjuſtizamte Bd. 3

eines ſolchen Zwanges Schaden anrichtet. In einem ſolchen S. 137) und des Oberſten Landesgerichte für Bayern (Das

Falle iſt die Haftung des Tierhalters ausgeſchloffen ; denn der Recht 1902 S. 508) und hat daher gemäß § 79 Abſ. 2

Schade iſt nicht durch das Tier, ſondern durch das mit un . Grdb. D. die weitere Beſchwerde dem Reichsgerichte vorgelegt.

widerſtehlicher Gewalt über das Tier hereingebrochene äußere In den Entſcheidungen des Reichsgerichts in Zivilſachen

Ereignis verurſacht worden. Eine andere Beurteilung hat aber Bd. 50 S. 152 iſt des näheren dargelegt, daß nach dem Stand

dann einzutreten , wenn das Tier in den Zuſtand, in dem es punkte des B. G. B. , welcher ſich insbeſondere aus dem § 874

Schaden anrichtet, durch ein äußeres Ereignis verſeßt worden ergilt, von der Eintragung in das Grundbuch ferngehalten

iſt, das nach phyſiologiſchen Gefeßen einen folchen Zuſtand bei werden ſoll, was durch die Bezugnahme auf die Eintragungs

Tieren der fraglichen Art in der Regel nicht hervorzurufen pflegt, bewilligung als eingetragen gelten kann , und daß es nicht in

wenn mithin ein Verhalten des Tieres vorliegt, für welches in dem Belieben der Beteiligten liegt , das Grundbuch mit Ein

den Umſtänden des Falles keine zwingende Veranlaſſung gegeben tragungen , deren Umfang über das Maß des Notwendigen

1
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hinausgeht , zu überfüllen . Den Inhalt des Vermerke über die Dieſen Erwägungen muß im weſentlichen beigetreten

Eintragung einer bypothet beſtimmt $ 1115 B. G. B. ( Wird näher begründet und die Berichtigungsklage

Es müſſen angegeben werden der Zinsſaß, wenn andere gemäß § 894 und 895 V. G. B. gegen Shuldner und aud

Nebenleiſtungen zu entrichten ſind , ihr Geldbetrag; im übrigen den Miteigentümer des Pfandgrundſtücks für gegeben erachtet.)

kann zur Bezeichnung der Forderung auf die Eintragungs

bewilligung Bezug genommen werden . Es herrſcht Streit

darüber, ob die in Geſtalt von Zujdlägen zu den Zinſen zum 143.

Zwecke allmählider Tilgung des Kapitale zu entridtenden Be.
Zu § 935 B. G. B.

träge zu den Nebenleiſtungen im Sinne des § 1115 gehören.
(D. 2. G.

Das Kammergericht hat zunächſt (vergl. Mugdan-Falkmann Rip . W c. S. , N. v. 24. Februar 1903, 470/02 II.

Bd. 4 S. 70 ) die Streitfrage im bejahenden , dann aber durch
Marienwerder. Zurücfweiſung .)

den oben angeführten Beſchluß im verneinenden Sinne ent: Da nach $ 1207 B. G. B. auf die Verpfändung auch die

ſchieden. Jin leßteren Sinne hat ſich auch das Bayerijdie für den Erwerb des Eigentums geltende Vorſchrift des § 935

Oberſte Landesgeridyt ( a. a . D. ) ausgeſprochen . B.B. B. entſprechende Anwendung findet, ſo würde die Be.

Das Oberlandesgericht in Karlóruhe iſt abweidyender klagte troß ihrer Gutgläubigkeit Pfandrecht nicht erworben

Rechtsanſicht. haben , wenn die verpfändeten Schwellen dem Eigentümer ge.

Das Reichsgericht ſchließt ſich der vom Kammergerichte ſtohlen worden , verloren gegangen oder ſonſt abhanden gekommen

(neuerlich) und vom Oberſten Bayeriſchen Landesgerichte ver- waren . Das Gleiche gilt, wenn der Eigentümer mittelbarer

tretenen Rechtsauffaſſung an und hat die weitere Beſchwerde Beſißer war und die Sache dein unmittelbaren Beſißer abhanden

als unbegründet zurückgewieſen. Dies wird aus dem Begriff kommt. Der legtere Fall liegt nicht vor, denn die Klägerin

von Nebenleiſtungen näljer begründet. war zwar mittelbare Beſiberin der dem P. zur Verwahrung

auf ſeinem Holzfelde in Memel übergebenen Schwellen, aber

dieſe ſind nicht dem Leßteren abhanden gekommen , worunter ein

unfreiwilliger Beſißverluſt zu verſtehen iſt, ſondern wurden von

142.
ihm freiwillig verpfändet. Die Klägerin machte jedoch geltend ,

Zu SS 894, 895 B. G. B. in Verbindung mitmit daß durch dieſe rechtswidrige gegen ihren Willen vorgenommene

den SS 14 und 48 Grdb. D.
Verpfändung die Schwellen als ihr ſelbſt abhanden gekommen

zu betrachten ſeien, ſomit der gute Glaube der Beklagten dem
I. und W. c. l. , 11. 3. 4. März 1903 , 434/02 V.

Herauðgabeanſpruch nicht entgegenſtehe. Von dem Berufungs

(O. L. G. Frankfurt a. M. Zurückweiſung.)
gericht wurde dies nicht als richtig anerkannt, weil die Klägerin

Das Berufungdurteil führt aus : Die Klage wird durdy die Sowellen dein P. zur Verwahrung übergeben, dieſem aljo

die Vorſchriften des B. G. B. (8 894) gerechtfertigt. den unmittelbaren Beſiß ſelbſt verſchafft habe. Gegen dieje

Der Hypothekeneintrag für ſich allein , unabhängig von Rechtsanſicht wendet ſich die Reviſion , indem ausgeführt wird ,

dem übrigen Inhalt des Grundbuches betrachtet, weiſt aller- daß durch die lInterſchlagung der Sadie ſeitens des unmittel.

dings keine Unridytigkeit auf. Dieſer Eintrag iſt aber , da er baren Beſigers die Sache als dem mittelbaren Beſißer abhanden

die Größe des der Gläubigerin haftenden Grundſtücksanteils gekommen gelten müſſe und daher auch der gutgläubige Er:

nicht erkennen läßt, für ſich allein unvollſtändig und nur im werber Eigentum oder Pfandredyt daran nicht erwerben fönne.

Zuſammenhang mit dem Eintrag in Abteilung I zu verſtehen . Zur Unterſtüßung wurde auf den Kommentar von Kuhlenbeck
Es kann nun aber keinem Zweifel unterliegen , daß der verwieſen , woſelbſt in Anm . 2 zu § 935 B. G. B. die Anſicht

Eigentumseintrag in der erſten Abteilung unrichtig im Sinne Gierfes , Biermanns, Staudinger8 für nicht begründet erklärt

des B. G. V. iſt. Die Aufgabe des Grundbuchs iſt, durch wird , daß die rei vindicatio ausgeldloſſen ſei, wenn der un

ſeinen Inhalt die wirkliche Rechtslage des Grundſtücks wieder- mittelbare Beſiber die Sache unterſchlagen, weggegeben, weg.

zugeben. Daraus folgt , daß ſtets dann eine Unridhtigkeit des geworfen oder ſonſt durch eigenes Handeln dem mittelbaren Bes

Grundbuchs vorhanden iſt, wenn es nicht die erforderliche fiber entzogen habe, denn dem ,,Eigentümer" ſei die Sache auch

Auskunft über die an dem Grundſtücke beſtehenden , zur Ein . in dieſem Falle unfreiwillig abbanden gekommen. Dieſe An

tragung überhaupt geeigneten Rechte gibt. Das iſt aber vor. ficht kann nicht gebilligt werden , vielmehr iſt derjenigen des Be .

liegend der Fall. Denn indem der Eintrag der erſten Abteilung rufungsgerichts beizutreten. (Wird näher begründet.)

des hier fraglichen Blattes die beiden Beklagten ohne weiteren

Zujat als Eigentümer des Grundſtückes bezeichnet, läßt er das

zwijden ihnen beſtehende Gemeinſchaftsverhältnis, insbeſondere 144 .

aber nicht erkennen, ob es ſich um ein Miteigentum zur ge. Zu 1154 des B. G. B. Formfreiheit des
jamten band oder nach Bruchteilen handelt und, wenn leşteres

der Fall, wie groß die Brudteile find."
pactum de cedendo einer Buchhypothef.

Indem das Berufungsgericht ferner die übrigen Erfordernijſe H. c . M. , 11. v . 18. März 1903, 525/02 V. (9.2. G. Gólu .O.

des § 894 3. G. B. und zwar aud dem Beklagten zu 2
Aufhebung.)

gegenüber für gegeben erad )tet, hjält es die Klage gleid) dem Der Berufungsridyter erachtet den auf den Forinmangel

erſten Ridyter als beredytigt. geſtüßten Einwand des Beklagten , die Abtretung der Hypothek

1
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1
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ganz ab.

1

1

ſei nur mündlid, verſprochen , deshalb für hinfällig , weil gemäß lande auf, ſein Aufenthalt iſt bekannt, der Imſtand, daß er

§ 1154 Abſ. 2 B. G. B. die ſchriftliche Form der Abtretungs- bei ſeiner Entfernung ein unrichtiges Reiſeziel angegeben hat ,

erklärung durch die Grundbucheintragung erſeßt werde und im und zeitweije jeiner Ehefrau ſeinen Aufenthalt nicht angegeben

vorliegenden Falle von den Parteien eine ſolche Eintragung hat, begründet nod nicht den Tatbeſtand der böblichen Ver

ausdrücklich vereinbart worden ſei . Dieſer Entſcheidungegrund laffung im erſteren Sinn. Es liegt aber auch

verkennt völlig den Sinn der angezogenen Gefeßesſtelle. Darnach geſehen von dem Mangel obrigkeitlicher Auflagen – feine hart.

wird für die Abtretung der gleiche Grundſaß zur Anwendung näckige Verweigerung der Fortſeßung des ehelichen Lebens vor.

gebracht, den § 313 Saß 2 B. G. B. für Verträge über Grund- Der Kläger hat ſelbſt eine ganze Anzahl Verſuche gemacht, die eheliche

ſtücksveräußerungen aufſtellt. Der Mangel der Form ſoll nicht Gemeinſchaft wieder herzuſtellen , daß es ihm hierbei mit einer Ver

mehr gerügt werden dürfen , wenn auf Grund des formloſen föhnung nicht ernſt geweſen ſei , hat das Berufungsgericht nicht

Geſchäfts die darin vereinbarte Rechtsänderung in das Grundbuch feſtgeſtellt. Wenn er dabei nicht den erforderlichen Takt und

eingetragen worden iſt. Nur eine wirklich vollzogene Ein- die erforderliche Rückſicht auf den nervojen Zuſtand der Be

tragung hat heilende Kraft. Die bloße Verabredung, daß dieDie bloße Verabredung, daß die klagten bewieſen hat, ſo läßt dies angeſichts ſeines ſonſtigen

Eintragung ſtattfinden ſolle, iſt im Falle des § 1154 B. G. B. Verhaltens noch nicht den Schluß zu , daß er die Ausſöhnung

für den Formzwang ebenſo bedeutungslos, wie bei der Ver- gefliſſentlich hintertrieben hat. Eine bösliche Verlaſſung liegt

äußerung eines Grundſtücks die etwaige au 8 drücklich getroffene fomit nicht vor, iſt jedenfalls aus den feſtgeſtellten Tatſachen

Abrede , daß der Käufer berechtigt ſein ſolle, Auflaffung zu ver- nidyt zu entnehmen und fällt dainit gemäß Art. 201 des Ein .

langen. Die Nichtanwendung deß § 1154 B. G. B. auf den führungsgeſeķes and die Scheidung auf Grund des § 1568

vorliegenden Fall rechtfertigt ſich aber aus einem anderen Grunde. des B.O. B.

Der zitierte Paragraph handelt nämlich nur von der Abtretung

als Rechtsveränderungsakt, d . 1. von demjenigen Rechtsgeſchäft,

durch welches das Gläubigerrecht des bisherigen Gläubigers auf 146.

den neuen Gläubiger übergeht , § 398 B. G. B. Dagegen
Zu SS 1630 und 1635 des B. G. B.

bezieht er ſich nicht auf das pactum de cedendo, d. . auf

Verträge, durch die ſich der Gläubiger verpflichtet, ſeine Forderung
R. c. R., 11. v . 23. März 1903 , 397/02 IV. (D. L. G. Königs.

einem anderen durch einen Rechteakt, mit deſſen Vornahne ſich
berg. Zurückweiſung .))

erſt der Übergang der Forderung auf den anderen vollzieht , Unzutreffend iſt der Auðgang&punkt des Berufungogerichte

abzutreten. (Wird näher begründet, das Berufungdurteil aber mit der – unter Hinweis auf die $$ 1630 und 1635 B. G. B.

aus einem Prozeſſualen Verſtoße aufgehoben .) begründeten - Annahme, daß durch die Schuldigerklärung des

Beklagten im Scheidungsprozeß mit der Sorge für die Perſon

der Kläger damit auch die Befugnis, fie zu vertreten , auf die

145.
Mutter der Kläger übergangen ſei. Dabei iſt die Beſtimmung

Zu § 1568 des B. G. B.
in Abſ. 2 des 1635 überſehen, wonach das Recht des Vaters

zur Vertretung des Kindes, ungeachtet der gemäß der Vorſdrift
F. C. F. , U. v . 17. Februar 1903 , 364/02 III. (9.2 . G.

in Abſ. 1 dieſes Paragraphen der Mutter zuſtehenden Sorge
Stuttgart, Aufhebung.)

für die Perſon des Kindes , unberührt bleibt. Danach umfaßt

Die Reviſion erſcheint begründet, weil die vom Berufungs- die der Mutter nach Abſ. 1 des § 1635 zuſtehende Sorge nur

gericht feſtgeſtellten Tatſachen den Vorwurf einer böblidhen die tatſächliche Fürſorge, während die Fürſorge nach der rechtlichen

Verlaſſung gegenüber dem Kläger nicht zu rechtfertigen ver. Seite, die Vertretung , nach wie vor dem Vater verbleibt.

mögen , ſomit Art. 201 des Einführungsgeſeßes mangels eines Hiernach war die Mutter der Kläger überhaupt nicht befugt,

Trennungegrundes alten Redits keine Anwendung findet. in deren Vertretung mit dem Beklagten über den ihnen gegen

Das katholiſche Eherecht hat ſich, ſoweit es überhaupt den dieſen zuſtehenden Unterhaltsanſpruch der Kinder bindende Ab.

Trennungsgrund der Vöslichen Verlaffung kennt, an die Be- machungen zu treffen.machungen zu treffen. Nur für ihre Perſon war ſie befugt,

griffsbeſtimmung des proteſtantiſchen Ehered to bezw. des ge- zwar nicht eine von den Vorſchriften in § 1635 B. G. B. , die

meinen Rechts angeſchloffen, jedenfalls iſt keine Abweichung des . zwingender Natur ſind und einen Verzicht auf die hier gedachten

ſelben erſichtlich. Hiernach genügt aber zum Begriffe der bös . Rechte der elterlichen Gewalt nicht geſtatten, abweichende Regelung

lichen Verlaſſung nicht das bloße Verlaffen oder Fernbleiben für zu treffen (vergleiche Urteil des Reichsgerichts vom 11. Juli 1896

einen fürzeren oder längeren Zeitraum , ſondern iſt auch weiter Entſcheidungen in Zivilſachen , Bd. 37 S. 190 – Motive

erforderlich, daß der Verlaffende oder Fernbleibende fidh an zu dem Entwurf des B. G. B. - Erſter Leſung Bd. IV

einen unbekannten, bezw . dem Gericht unerreichbaren Ort begibt S. 627 und S. 842 zu § 1561 -- ), wohl aber die Ausübung

und dort ſich beharrlich von dem anderen Ehegatten fernhält der ihr zuſtehenden tatſächlidhen Sorge für die Perſon ihrer

oder aber, daß er fich der Wiedervereinigung hartnäckig wider- Kinder dem Beklagten zu überlaſſen. Wäre dann den klagenden

ſept, insbeſondere obrigkeitlichen Anordnungen den Gehorſam Kindern von dem Beklagten, ihrem Vater, der Unterhalt gewährt,

verweigert (vergl. Motive zum B. G. B. Bd. 4 S. 588 und jo hätte damit felbſtverſtändlich der Interhaltsanſprudy der erſteren

die daſelbſt angezogenen oberſtrichterlichen Entſcheidungen ). Ein an ihn ſeine Erledigung gefunden.

dahingehendes Verhalten des Klägere hat nun aber das Bes

rufungogericht nicht feſtgeſtellt. Der Kläger bält ſich im Ill .

1
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147. 148 .

Zu SS 1793, 1910 und 1915 des B. G. B. ver- Zu SS 2018 , 2027 des B. G. B.

bunden mit S$ 56, 473, 477, 612 der 3. P. O. M. c. B. , II. v . 12. März 1903, 381/02 IV. (D. L. G.(

S. c . S. , U. v. 5. Mai 1903 , 371/02 IV. (Kammergericht.. Hamburg. Zurüdweiſung.)

Zurüdweiſung. )
Anlangend die rechtliche Beurteilung des Vorderrichters, ſo

Nach Ausweiß der überreichten Beſtallungsurkunde des läßt derſelbe abweichend von dem erſten Richter dahin geſtellt,

Amtsgerichts zu S. iſt die Beſtellung des Pflegers P. zur Ver . ob auf den vorliegenden Fall die 88 2018, 2027 B. G. B.

tretung der Klägerin , in ihren perfönlichen Angelegen . anwendbar find . Der erkennende Senat vermag ein ſolches

beiten " erfolgt. Die nad § 56 Abſ.1 der 3. P. D. von Bedenken nicht zu teilen. Die Klägerin , der Beklagte und deſſen

Amtswegen feſtzuſtellende legitimation des Pflegers als geſet . zweite Ehefrau find die gemeinſchaftlichen geſeßlichen Erben der

lichen Vertreters der Klägerin unterliegt hiernach keinen Bedenken. Erblaſſerin. Klägerin erſcheint nun aber auch als bloße Miterbin

Ob die Beſtallung auf Grund des § 1910 Abſ. 2 des B. G. B. berechtigt, ihren Erbſchaftsanſpruch gegen jeden Beſißer der Erbſchaft,

rechtmäßig geſchehen iſt, hat das Prozeßgericht nicht nachzuprüfen . der hierbei als Prätendent ihres eigenen Erbrechts auf:

Der Pfleger der nach der tatſädyliden Annahme des Vorder: tritt , zu verfolgen . Auch wenn dieſer Befißer, wie hier, ein

richters geiſteskranken, nicht entiündigten Klägerin erſcheint fraft Miterbe iſt, ſteht dieſem Rechte (heriditatis petitio partiaria)

dieſer Beſtallung ermächtigt, in allen einzelnen ihre Perſon be- nichts entgegen. In Betreff ihres eigenen Erbanteils

treffenden Angelegenheiten ſie zu vertreten (88 1915 , 1793 des beſitzt der Beklagte die Erbidjaft auf Grund eines ihm in

B. G. B.) Zu den Angelegenheiten der leßteren Art gehört Wirklichkeit nicht zuſtehenden Erbrechts und iſt inſoweit „ Erb

aud die Führung eines Eheſcheidungsprozeſſes (vergl. Entſch. ſchaftsbefißer “ im Sinne des § 2018 des B. G. B. Der Be.

des R. G. in Civilſachen Bd. 30 S. 188 ). Einer Genehmigung klagte iſt daher auf Verlangen der Klägerin fofort verpflichtet,

des Vormundſchaftsgerichts bedarf es in dem vorliegenden Falle die von ihm allein beſeffene Erbſchaft zur Verfügung aller Erben

zu dieſem Behufe nicht . Der 612 Abſ . 2 der 3. P. D. er- zu ſtellen und inſoweit auch zum Zwecke der Auseinanderſebung

fordert eine ſolche nur für die Erhebung der Eheſcheidungs- und Verteilung herauszugeben (88 1922 , 2032 flg. 2028, 2042

klage. Erhoben hat Klägerin ſelbſt ihre Eheſcheidungsklage B.G.B.) Klägerin kann daher von dem Beklagten nicht bloß

bereits im Jahre 1893, alſo zu einer Zeit, wo ſie unbeſtritten eine Auskunftserteilung über den Beſtand des Nachlafjes gemäß

perſönlich noch durchaus handlungsfähig und völlig im ſtande $ 260 des B. G.B. , ſondern nach 8 2027 des B. G. B. aud)

war, ihren auf die gerichtliche Geltendmachung des Scheidungs. eine ſolche über deſſen Verbleib fordern . Etwas weiteres aber

anſpruches gerichteten Willen rechtswirkſam zu erklären . bezielt ihre Klage nicht .

Der Vorderrichter erkennt an , daß nach dem Ergebnis der

Beweisaufnahme Grund vorliegen würde, der Klägerin wegen

des gegen fie beſtehenden Verdachtes des von dem Beklagten und

Widerkläger behaupteten Ehebrucho mit B. und G. zur Wider. 149.

legung des Ehebruchs einen richterlichen Eid aufzuerlegen. Er
Zu § 2249 des B. G. B.

nimmt aber Abſtand von dieſer Auflage und erachtet demnach

dieſe Ehebrüche für unerwieſen , weil die Klägerin bereits ſeit L. c. 3. , 11. v . 16. März 1903, 388/1902 IV. ( D. L. G. Nürnberg.

wenigſtens dem Jahre 1897 wegen Geiſteskrankheit zur Leiſtung
Zurüdweiſung.)

eines Eides feſtgeſtelltermaßen unfähig iſt. Der Beſchwerde- Allerdingo iſt die Beſtimmung im § 2249 Abj. 2 des

führer bemängelt nun , daß der Vorderrichter unter Verlegung B. G. B. , wonach die Beſorgnis, daß die Errichtung des

der Vorſdriften der in den SS 473 , 477 Abſ. 1 der 3. P. O. Teſtamente vor einem Richter oder Notare nicht mehr möglich

unterlaſſen habe, zu erwägen, ob nicht bei folder Lage des Falles der ſein werde , im Protokolle feitgeſtellt werden muß , zwingender

fragliche Eid in der Überzeugungsform dem Pfleger aufzuerlegen ſei . Natur. Der Gebrauch beſtiminter Worte iſt aber für dieſe

Der Vorwurf würde begründet ſein, wenn nach dem Inhalte Feſtſtellung nicht vorgeſchrieben . Es reicht aus, wenn,

des Urteiló nicht anzunehmen wäre , daß das Berufungégericht überhaupt aus dem Protokollinhalte dieſe Feſtſtellung mit Zu

ſich dieſer Prozeſſualen Pflicht bewußt geweſen iſt und, obwohl verläſſigkeit zu entnehmen iſt. In bedenkenfreier Weiſe bejaht

nicht mit ausdrücklichen Worten , ihr genügt hat. Indem die dies hier das Berufungsgericht, indem es annimmt, daß ſowohl

Entſcheidungsgründe erklären , daß das Ergebnis der Beweis. die Erblafferin dieſe Beſorgnis verlautbart, als auch daß der

aufnahme vlediglich rechtfertigen würde , den in Betracht beurkundende Gemeindevorſteher das Vorhandenſein der erwähnten

kommenden Reinigungseid der Klägerin aufzuerlegen , bringen Beſorgnis geprüft und protokollariſch feſtgeſtellt habe. Dieſe

fie in ſchlüſſiger Weiſe zum Ausdruck, daß das Gericht auf weſentlich tatſädliche Feſtſtellung wird für alle Fälle der Form

einen , an Stelle der Klägerin ſelbſt, von dem Kläger zu vorſchrift des § 2249 Abſ. 2 des B. G. B. gerecht, mag man

dwörenden Überzeugungseid kein Gewicht legt und daß deffen es für außreidend halten , daß der Teſtator die Beſorgnis erkläre ,

Leiſtung oder Verweigerung für die Herſtellung einer vollen und oder mag man auch verlangen, daß die Urkundsperſon ihrerſeits

ausreichenden richterlichen Überzeugung weder nach der einen ſelbſtändig die gedachte Feſtſtellung treffe. Db objektiv die

nod nad, der anderen Seite hin ausjdylaggebend jein könnte. Beſorgnis begründet war, iſt ſdylechthin unweſentlid ).

1
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150 .
das Verſehen dem Wegewärter R. zur Laſt falle und daß dieſer

Zu Art. 77 und 218 des Ausf. Geſ. zum B. G. B. ein verfaſſungsmäßig berufener Vertreter der verklagten Gemeinde

Unterwerfung des Reichsfiskus unterdas Landesrecht im Sinne von §31vergl. 1. $ 89 Abſ. 1 B. G. B. geweſen
ſei . Dieſe Begründung iſt allerdings nicht haltbar, da , wie

(N. c . H. , 11. v . 30. März 03, 376/02 VI. Karlsruhe. Zurück.
vom Reichsgericht kürzlich in Sachen des Preußiſchen Eiſenbahn .

weiſung.)
fiskus wider Gebhardt Witwe, VI 301/02 , ausgeführt worden

Tritt der Reichsfiskus an Stelle des Landesfiskuß, ſo finden iſt, bei Körperſchaften des öffentlichen Rechtes der „ verfaſſungs

die Rechtsgrundfäße, welche für den Landesfiskus gelten , auch mäßig berufene" Vertreter mindeſtens durch organiſatoriſche

auf den Reichsfiskus Anwendung . Dadurdy, daß alſo der Reichs. Verwaltungsbeſtimmungen berufen ſein muß , nun aber das

fiskus keinen einheitlichen Gerichtsſtand hat , der legtere vielmehr Oberlandesgericht es an jeder Erörterung darüber, inwiefern

nach den Geſchäftskreiſen der zur Prozeßvertretung berufenen dies in Walberberg bei dem Wegewärter der Fall geweſen ſei,

Behörden ſich beſtimmt, ſteht er auch unter feinem einheitlichen hat fehlen laſſen.

Rechte, fondern iſt in jedem Rechtsgebiete den Rechtsregeln Das Berufungsgericht hat weiter angenommen , daß die

unterworfen, welche die dort geltende Gefeßgebung hinſichtlich verklagte Gemeinde auch unmittelbar aus eigenem Verſchulden

des einheimiſchen Fiskus aufſtellt. nady § 823 B. G. B. hafte, weil ſie die Ausführung der frag

Das B. G. B. hat nun allerdings die Frage der Haftung lichen Anlage durch den Wegewärter R. habe ausführen laſſen ,

des Staates und der juriſtiſchen Perſonen des öffentlichen Rechtes ſtatt dieſelbe entweder einem techniſch ſachkundigen Unternehmer

für von ihren Beamten in Ausübung der ihnen anvertrauten zu übertragen , oder wenigſtens jachkundig überwachen zu laſſen .

öffentlichen Gewalt zugefügten Schaden nicht geregelt . Infofern iſt nun freilich auch dieſe Begründung mit Recht von

Weder der Wortlaut des Art. 79 des Einf. Gef. zum der Beklagten angegriffen worden , als der Gegenſat zwiſchen

B. G.B. , noch deſſen Entſtehung & geſchichte geben einen Anhalt der Haftung einer Körperſchaft nach Maßgabe von 88 31 , 89

dafür, daß entgegen dem bisherigen Rechtszuſtande der Reichs- Abſ. 1 B. G. B. und unmittelbar nach § 823 daſelbſt

fiskus dem Landesrechte entzogen werden ſollte. logiſch nicht gerechtfertigt iſt. Ein anderes eigenes " Ver.

Demgemäß treten die auf Grund der Art . 77 und 218 ſdulden einer juriſtiſchen Perſon, als aus der Perſon eines Ver

des Einf. Gef. zum B. G. B. erlaſſenen landesgeſeblichen treters nach Maßgabe der SS 31 und 89 Abſ. 1 gibt es

Vorſdriften in vollem Umfange an die Stelle des bisherigen nämlich überhaupt nicht. Aber dieſer Fehler der Begründung

Landesrechts. liegt nur in der Ausdrucksweiſe: gemeint iſt hier, daß der

allgemeine oder die allgemeinen geſeblichen Vertreter der

Gemeinde, der Gemeindevorſtand , ſich dieſes Verſehens duldig

151 . gemacht haben . Die Perſonen ſind hier allerdings nicht

Zu $S 31, 89 Abſ. 1 , 823 des B. G. B. Fahr- näher bezeichnet; aber das war auch nicht erforderlich, da es

läſſigkeit und Haftung einer Gemeinde.
von vornherein als unbeſtritten feſtſtand, daß „ die Gemeinde"

die fragliche Anlage unter Oberleitung des R. Habe ausführen

(W. c . Sch ., I. v . 23. März 03 , 380/02 VI. Cöln. . Teilweiſe laſſen. In dieſem Sinne aufgefaßt trägt nun dieſer Grund

Aufhebung.)
auch wirklich die Entſcheidung . Der Begriff der Fahrläſſigkeit

Die Beträge, zu deren Zahlung an den Kläger die Beklagte iſt nicht verkannt, wenn eine ſolche darin erblickt wird , daß

verurteilt iſt, ſollen ihm den Schaden erſeßen, den er dadurch einem techniſch ſo untergeordneten Beamten , wie einem Wege

erlitten hat , daß ſein Haus ain 11. Auguſt 1901 durch Ver- wärter, die Herſtellung einer für die Anlieger immerhin ſo bea

ſchulden der beklagten Gemeinde zerſtört worden iſt. Dieſes deutſamen Anlage, wie eines Waſſerlaufes auf der Dorfſtraße,

Verſchulden iſt gefunden worden in der fehlerhaften Anlage einer uneingeſchränkt überlaſſen worden ſei . Das Berufungsurteil

Gaffe, durch welche bald nach ihrer Fertigſtellung eine bei einem iſt hinſichtlich der zugeſprochenen Beträge aus einem anderen

heftigen Gewitter niedergegangene Waſſermaffe gegen die Grund- Grunde teilweiſe aufgehoben .

mauer des Hauſes geleitet , und ſo der Einſturz des letteren

bewirkt worden iſt.

Das Oberlandesgericht hat die Haftung der Beflagten für

die vorgekommene Fahrläſſigkeit zunächſt daraus abgeleitet, daß
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1

152.
der dargelegten Entſtehungsgeſchichte des § 39 cit. ergibt fich

Zu § 39 des Ausf. Geſ. zum B. G. B. in Elaß- aber weiter, daß die unter der Herrſchaft des Art. 75 ° cit. be

Lothringen in Verbindung mit § 11 Abſ. 2 Nr. 1
mit § 11 Abſ. 2 Nr. 1 ſtehende Beſchränkung der Anwendung der legteren Beſtimmung

auf höhere Beamte, die mit ſelbſtändigen Verwaltungs

Einf. Geſ. zum G. V. G. Vorentſcheidung auch befugniſſen ausgerüſtet find (vergl. Förtích a. a. D. S. 346—348,. .

für Anſprüche gegen Gemeindebeamte. Leoni : Verfaſſungsrecht von Elſaß -Lothringen S. 140) , bei der

neuen Beſtimmung des § 39 cit. nicht mehr zutrifft, daß vielmehr

(S. c . J. , B. v . 17. April 03 , 20/03 II T. B. L.G. Colmar.)
dieſe leştere Vorſchrift auch auf niedere Beamte anwendbar iſt.

Zunächſt ſind die in § 39 des Ausf. Gef. zum B. G. B.

für Eljaß-Lothringen beſtimmten Vorausſeßungen für die daſelbſt 153.

vorgeſehene Vorentſcheidung gegeben, für deren Erlaß nach § 11 Zu § 254 Abſ. 1, 833 des B. G. B. in Ver

in
eines in Elſaß -Lothringen beſtehenden oberſten Verwaltungs

bindung mit dem Reichshaftpflichtgeſetz.

gerichtshof8 das Reichsgericht zuſtändig iſt. ( L. c. Str.-A. , U. v. 12. März 03 , 371/02 VI. Berlin . Auf

Gegen den ſtädtiſchen Schußmann J. zu C. iſt nämlich hebung.)

von dem Tagelöhner Sch. daſelbſt bei dem Landgerichte zu Das Berufungsgericht hat, nachdem eß ein eigenes Ver.

Colmar eine Klage auf Erfaß desjenigen Schadens erhoben ſchulden der Klägerin feſtgeſtellt hatte, unterlaſſen , nach Maßgabe

worden, den der Kläger angeblich dadurch erlitten hat , daß ihm des $ 254 Abſ. 1 des B. G. B. zu prüfen, ob der Schaden

der Beklagte am Abend des 9. Juni 1901 zu C. mit einem allein oder ſo überwiegend von der Klägerin zu vertreten iſt,

Revolver einen Shlag auf das linke Auge verſeßt hat. daß jede Verpflichtung der Beklagten zum Schadenerſage

J. iſt in ſeiner Eigenſchaft als ſtädtiſcher Schußmann als entfällt. Der erkennende Senat hat bereits in mehreren Fällen

Beamter im Sinne des § 39 cit. anzuſehen ; denn auch – mitgeteilt in der Juriſtiſchen Wochenſchrift 1902 Beil. S. 141 ,

Gemeindebeamte fallen als mittelbare Staatsbeamte unter dieſe 1903 Beil. S. 13 ausgeſprochen, daß die Beſtimmung des

Vorſchrift. Dies ergibt nicht nur der keinerlei Beſchränkungen § 254 Abſ. 1 des B. G. B. auch für den Rechtskreiß des R. 5. G.

in dieſem Punkte enthaltende Wortlaut, ſondern auch die Anwendung findet, und er hält an dieſer Rechtsauffaffung auch

Entſtehungsgeſchichte derfelben. Schon gemäß Art. 75 der fran . im vorliegenden Falle feſt. Von dieſem Geſichtspunkt aus hatte

zöſiſchen Verfaſſung vom 22. Frimaire VIII, welcher durch das Berufungsgericht unter Berüdſigtigung aller Umſtände des

$ 39 cit. erſeßt worden iſt, wurden ſowohl in Frankreich als Falles zu unterſuchen, ob das eigene Verſchulden der Klägerin

auch in Elſaß -Lothringen wenigſtens einzelne Gemeindebeamte, die Erfaßpflicht der Beklagten ganz oder etwa nur zu einem-

bei welchen im übrigen die Vorausſeßungen für die Anwendung Teile auszuſdhließen geeignet iſt. Bei dieſer Prüfung aber

des Art. 75 cit. vorlagen, als unter die legtere Beſtimmung können aud diejenigen Umſtände Bedeutnng erlangen , die die

fallend angeſehen , z . B. die Bürgermeiſter (vergl. Förtid in Klägerin in der Berufungsinſtanz unter neuen Beweis geſtellt

Puchelt's Zeitſchrift Bd. 10 S. 477 ff.) und die Gemeindeförſter hat, daß nämlich der Fahrer des herankommenden Motorwagen

(vergl. Entſc . de R. G. in Strafſachen Bd. 16 S. 199 ff.). nicht geläutet und an dem haltenden Wagen mit unverminderter

Durch § 39 cit. ſollte aber der Kreis der Beamten, zu deren Schnelligkeit vorbei gefahren ſei . Das Berufung& gericht hat

gerichtlicher Verfolgung die im § 11 Abſ. 2 des Einf. Gef. zum dieſen Beweis abgelehnt , weil durch dieſe Umſtände die Fahr.

G. V. G. bezeichnete Vorentſcheidung im Falle des Verlangens läſſigkeit der Klägerin nicht ausgeſchloſſen werde, und ein Ver.

der vorgeſepten Behörde erforderlich ſein ſollte, in weiterem ſchulden des Fahrers in dem behaupteten Verhalten nicht gefunden

Umfange feſtgeſeßt werden , als dies durch Art. 75 cit. geſchehen werden könne. Allein § 254 Abſ. 1 des B. G. B. feßt nicht

war ; denn ſowohl in den Motiven als auch in dem Berichte voraus , daß ein beiderſeitiges Verſchulden vorliege, er kommt

der Kommiſſion des Landesausſchuſſes zu § 39 cit. (§ 41 des auch zur Anwendung, wenn gegenüber einem ohne Verſchulden

Entwurfd) iſt hervorgehoben, daß in dieſer Hinſicht ein Grund, von einem Dritten zu vertretenden Schaden ein Verſchulden des

zwiſchen einzelnen Kategorien von Beamten zu unterſcheiden , nicht Beſchädigten bei der Entſtehung des Schadens mitgewirkt hat.

vorliege und daß daher die neue Vorſchrift des § 39 cit. ſich auf Das iſt der Fall beim Vorliegen einer Schadenserſapverpflichtung

„ alle Beamtenkategorien“ beziehe. Hiernach erſcheint die An. aus § 833 des B. G. B. (Entſch des R. G. Bd. 51 S. 275) ,

wendung des § 39 auch auf Gemeindebeamte als gerechtfertigt und dasſelbe muß gelten bei einer auf § 1 des R. H. G. ges

(vergl. auch Molitor zu § 39 cit. Nr. 2 , und die Zitate daſelbſt). gründeten Erſaßpflicht. Die fraglichen, von der Klägerin be.

Dies kann namentlich bei Polizeibeamten , ſoweit lediglich deren haupteten Umſtände können für die Entſcheidung, auch abgeſehen

polizeilidh e Tätigkeit in Frage ſteht, - wie dies im gegebenen von einem Verſchulden des Fahrers im Sinne einer durch fie

Falle zutrifft -, feinem Zweifel unterliegen ; denn nach der erhöhten Betriebsgefahr in Betracht kommen. Sonnte die Klägerin

Gemeindeordnung für Elſaß -Lothringen vom 6. Juni 1895 iſt nach den beſtehenden Vorſchriften oder nach der Übung erwarten ,

die örtlidie Polizeiverwaltung keine reine Gemeindeangelegenheit, daß ein Warnungsſignal mit der Glocke erfolge und ein heran

ſondern ſie wird von der Gemeinde im ſtaatlichen Auftrage kommender Wagen langſam anlaufe, und iſt beides nicht geſchehen ,

geführt (vergl. Halley zu § 16 Gemeindeordnung Nr. 2 S. 62) . ſo kann dadurch die von der Beklagten zu vertretende Betriebs .

Es kommt alſo bei der fraglichen Tätigkeit des I. eine Ausübung gefahr derart erhöht worden ſein, daß es nicht mehr angemeſſen

von an fich ſtaatlichen und nur der Ausübung nach der Gemeinde erſcheint, die Beklagte von aller Erſaßpflicht freizuſprechen.

übertragenen Befugniſſen in Frage. Aus dem Wortlaute und

-
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1

154.
wendung von Sorgfalt im weiteſten Maße verlange, könne rich

Zu $$ 254 Abſ. 1, 846 des B. G. B. verbunden nicht auf den Standpunkt ſtellen, daß er ſich auf die ungenügende

Mitteilung vom 22. Dktober beſchränken durfte, er hätte vielmehr,
mit § 367 Nr. 12 des Str. G. B.

gerade weil ihm allein alle Einzelheiten bekannt waren , bei

(A. c. S. , U. v. 2. April 03, 434/02 VI. Breslau. Aufhebung .) Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Einſtellung

Das Verhalten des Verunglückten iſt von Fahrläffigkeit der Zwangsvollſtreckung fachentſprechend und rechtzeitig betreiben

nicht frei und das angefochtene Urteil muß wegen Verleßung ſollen. Damit war die Beklagte über den Rahmen des von ihr

der $8 254, 846 des B. G. B. aufgehoben werden . Das angerufenen zweiten Abſaßes des § 254 nicht hinausgegangen ;

Berufungsgericht hat aus dem § 254 Abſ. 1 nur die Einrede denn das dort geforderte Verſchulden verlangt nicht die Verlegung

des eigenen Verſchuldend entnommen, aber nicht in erkennbarer einer beſonderen Rechtspflicht, ſondern umfaßt feden Verſtoß

Weiſe beachtet, daß keineswego jede8 urſächliche eigne Verſchulden gegen Treu und Glauben nach der Verkehrsfitte, der darin liegt,

des Verleşten zu einer völligen Verneinung des Schadens. daß diejenige Sorgfalt nicht angewendet wird, welche nach der

erfaßanſpruches führen muß, ſondern daß ein ſolches möglicher Auffaſſung des Lebens ein ordentlicher Mann anzuwenden hat,

weiſe auch nur für den Umfang des zu leiſtenden Erſabes." um Schaden von fich abzuwenden. Der Wortlaut der bezogenen

von Bedeutung ſein kann . Wenn es hierbei nach $ 254 Abſ. 1 Urteilsgründe legt indeſſen nahe , daß das Berufungogericht zur

des B. G. B. insbeſondere darauf ankommt , inwieweit der Annahme des hier geforderten Verſduldens die Verlegung einer

Schade vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile beſonderen Rechtopflicht verlangt hat ; dieſe Auffaſſung wird

verurſacht worden iſt, ſo hat das Berufungøgericht ferner auch beſtätigt durch die weitere Annahme des Berufungsgerichte, daß

dieſen Begriff nicht richtig aufgefaßt, inſofern es hier in dem der Kläger durch eine Anzeige des Inhalts , wie die im Briefe

Verſchulden des A. die vorwiegende Urſache des Unfalles vom 22. Oktober, gegen den Vorwurf eines Verſchuldens

gefunden hat. Das Verſchulden, welches dem Beklagten durch nad $ 254 Abſ. 2 B.G. B. allein don geſchüßt ſei, während

die Vernachläſſigung der dem § 367 Nr. 12 des Str. G. B. doch bei richtiger Anwendung jener Gefeßesbeſtimmung zu prüfen

zu grunde liegenden Norm zur Laſt fält, überwiegt an Schwere war, ob nicht der Kläger die Einſtellung der Zwangsvollſtreckung

dasjenige des A. , ſo daß gerade jenes hier als die vorwiegende rechtzeitig und fachentſprechend um deswillen hätte betreiben

Urſache anzuſehen iſt. Aus dieſen Gründen unterliegt das follen , weil nach der Auffaſſung des Lebens ein ordentlicher

Berufung8urteil der Aufhebung. Es kann auch ſogleich eine Mann dieſe Schritte bei einer Sachlage, wie der hier gegebenen ,

Entſcheidung in der Sache ſelbſt erfolgen, da in Anſehung zu tun hat , um ſein Eigentum gegen Verſchleuderung in einer

eines nach Maßgabe des § 304 der 3. P. D. zu erlafſenden drohenden Zwangsverſteigerung zu ſichern.

Zwiſchenurteils die Sachlage des § 565 Abſ. 3 Nr. 1 daſelbſt

gegeben iſt; vergl. Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 50

S. 224. Die dem Verunglüdten zur Laſt fallende Fahrläſſig.
156 .

keit tritt in Vergleiche mit dem Verſchulden des Beklagten SS 323 ff., 347 ff. des B. G. B. verbunden mit
immerhin ſo weit zurück , daß es fachgemäß erſcheint, dem

§ 368 der Z. B. D.
leßteren doch den Erſaß der Hälfte des entſtandenen Schadens

aufzuerlegen.
(S. c. L. , U. 6. 7. April 03 , 71/03 VII. Berlin. Aufhebung.)

Über die Rechte des Gläubigers bei Nichterfüllung der aus

155. einem gegenſeitigen Vertrag entſpringenden Verbindlichkeiten trifft

das B. G. B. in den 88 325, 326 beſondere Beſtimmungen.

Zu § 254 Abſ. 2 des B. G. B.
Der $ 325 behandelt den Fall der von dem Schuldner zu ver

(T. c. T.,U. v. 10. März 03 , 383/02 II. Hamburg. Aufhebung .) tretenden (gänzlichen oder teilweiſen ) Unmöglichkeit der Erfüllung,

Die Aufhebung des Berufungsurteils war wegen Verlegung während der § 326 die Folgen des Leiſtungsverzuges regelt. In

des § 254 Abſ. 2 B. G. B. geboten. Die Beklagte hatte unter beiden Fällen iſt dem Gläubiger neben dem Recht auf Schadens

Berufung auf dieſe Geſebesbeſtimmung geltend gemacht, daß der erſaß wegen Nichterfüllung ein Recht auf Rüdtritt vom Ver

Kläger unter Außerachtlaſſen der im Verkehr üblichen Sorgfalt trage gegeben. Auf dieſes RücktrittBrecht finden die für das

unterlaſſen habe , durch einen ſachentſprechenden , rechtzeitig ge- vertragomäßige Rüdtrittsrecht geltenden Vorſchriften der $8 346

ſtellten und gehörig betriebenen Antrag auf Einſtellung der bis 356 entſprechende Anwendung (8 327 B. G. B.) ; an Stelle

Zwangsvollſtreckung den Schaden abzuwenden. Das Berufungs. des urſprünglichen Schuldverhältniffes tritt ein gegenſeitiger

geridst beſeitigt dieſes Vorbringen mit der Erwägung, „eine Reſtitutionsanſpruch (Crome, Syſtem des bürgerlichen Rechtes

Nötigung des Klägers, durch gerichtliche Klage oder Einſtellung8. Bd. 2 $ 170 Ziffer I 3b). Im Falle der vom Schuldner zu

antrag zwangsweiſe den Verkauf zu verhindern , laffe fich über. vertretenden Unmöglichkeit iſt dem Gläubiger noch das fernere

haupt nicht aus § 254 B. G. B. ableiten , wenn nur der Kläger Recht gegeben , den Schuldner ſo zu behandeln, als wenn die

rechtzeitig ſeinen Widerſpruch der Beklagten erklärt hat“. Dieſe Unmöglichkeit von ihm nicht zu vertreten wäre, d. 5. von dem

Erwägung gibt dem Bedenken Raum, daß das Berufungogericht Geſichtspunkte der infolge der Unmöglichkeit von ſelbſt ein.

von einer zu engen und darum unrichtigen Auffaſſung der tretenden Hinfälligkeit des Vertrages die eigene Leiſtung zu

Vorausſegungen des in $ 254 Abſ. 2 a . a. D. geforderten unterlaſſen oder, wenn bereits gejdheben , nach den Grundjäßen

Verſchulden ausgegangen iſt. Mit jenem Vorbringen hatte die der ungerechtfertigen Bereicherung zurüdzufordern (8 325 Abſ. 1

Beklagte geltend gemacht, der Kläger , der von ihr die An- Saß 3 und § 323 des B. G. B.) . Die Rechte des Gläubigers
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entwickeln ſich aus dem Vertrage ; fie ſind nur gegeben, wenn finden ſein würde , und ſieht ſich nur aus Erwägungen formaler

der Vertrag gültig zu ftande gekommen iſt, und ſie bilden die Natur gehindert, auf das entſprechende Vorbringen des Klägers

Wirkung des vertragswidrigen Verhaltens des Schuldners. Auch einzugehen. Dieſer hatte ſich auf den § 323 des B. G. B.

das Recht, vom Vertrage zurückzutreten, ihn aufzulöſen mit der offenbar audi für den Fall berufen, daß ſein Begehren aus

Folge des Erlöſchens des Schuldverhältniſſes, ruht auf dieſem $ 325 Abſ. 1 S. 2 des B. G. B. prozeſjual für unzuläſſig

Grunde : es foll dem Intereffe des Gläubigers an der Zurück- erachtet werden ſollte. Das vom Berufungerichter angenommene

behaltung oder Zurückforderung der eigenen Leiſtung dienen , ſo . Hindernis beſtand alſo in Wahrheit nicht und er hätte daher

fern ſie wertvoller iſt, als der Anſpruch auf Schadenserſat auch von ſeinem Standpunkte jedenfalls über den Anſpruch aus

(vergl. Crome a. a . D. Ziffer I 3 a, auch für Art. 355 des $ 323 deß B. G. B. entſcheiden müſſen . Nun ſtüßt fich dieſer

H. G. B. , dem der § 326 des B. G. B. nadygebildet iſt, Entſch. Unſpruch aber, ebenſo wie derjenige aus § 325 Abſ. 1 Saß 1

des R. D.H.G. Bd. 24 S. 106). Hieraus ergibt ſidy, daß und 2, auf die Auflöſung des Schuldverhältniſſes infolge der

die Annahme des Berufungsrichters, eine Klageänderung liege eingetretenen Unmöglid;feit der Leiſtung. Nur fällt der Vertrag

vor , weil jeßt das negative Vertragsintereſſe gefordert werden ohne Rüđtrittserklärung zuſammen und es finden auf die

rechtlich nicht haltbar iſt. Dieſes Intereffe beruht darauf, daß Rüdforderung der bereits geſchehenen Gegenleiſtung die Grund

ein Geſchäft nicht zuſtande gekommen und die geſchädigte Partei, jäße über die ungerechtfertigte Bereicherung entſprechende An

auf ſein Zuſtandekommen vertrauend , in dieſem Vertrauen ge- wendung, während der Rücktritt die ſtrengere Haftung gemäß

täuſcht iſt (88 122, 179 des B. G. B.) . Hier aber handelt den über das vertragsmäßige Rüdtrittsrecht gegebenen Vorſchriften

es ſich um die Nichterfüllung eines gültigen Vertrages in den § 346 ff. des B. G. V. nadh ſich zieht. Der Berufungs

und um das zur Beſeitigung der daraus entſpringenden Nachteile richter hätte alſo folgerichtig in jedem Fall eine Klageänderung

dem Gläubiger wahlweiſe gewährte Rüdtrittsrecht, alſo um eine annehmen müſſen . In Wirklichkeit handelt es ſich bei der

Form der Geltendmachung des Intereſſes des Gläubigers an Ausübung des dreifachen Wahlrechts aus § 325 des B. G. B.

der Erfüllung des Vertrags . Unbedenklich iſt nun der Intereſſen- um die Geltendmachung der wegen Nichterfüllung des Vertrages

anſpruch rechtlich und auch tatſächlich ein anderer, als der Anſpruch dem Gläubiger eingeräumten Befugniſſe, wie ſie in dem Vertrag

auf Erfüllung (vergl. Reichsgerid;t bei Gruchot Bd . 41 S. 1124). ihre Grundlage finden. Sofern der Kläger infolge ſpäterer

Das Geſet beſtimmt aber aus Zweckmäßigkeitsrückſichten, zur Vorgänge lediglich von ihnen Gebraud, madht, ändert er nicht

Verminderung der Prozeſſe, daß es als eine Anderung der Klage in unzuläſſiger Weiſe die zunächſt auf Erfüllung gerichtete Klage.

nicht angeſehen werden ſolle, wenn ohne Änderung des Klage. Daß, wie der Berufungsrichter meint, die Zulaſſung des neuen

grundes ſtatt des urſprünglich geforderten Gegenſtandes wegen Antrages zu unhaltbaren Sonſequenzen führen würde, kann nicht

einer ſpäter eingetretenen Veränderung ein anderer anerkannt werden . Der Kläger erſtrebt nur nach Maßgabe der

Gegenſtand oder das Intereſſe gefordert wird (§ 268 Nr. 3 SS 325 , 327, 346 ff. des B. G. B. Rückgewähr des von ihm

3. P. O.) . Die durch die ſpäter , d . i. nach der Rechtshängigkeit nach dem Vergleiche Geleiſteten , weil der Beklagte ſeinerſeits

( Gaupp-Stein, Anm . II zu § 268 Nr. 3 6. P. D.) eingetretene wegen eigenen Verſchuldens nicht leiſten könne. Inwiefern

( oder dem Kläger bekannt gewordene) Veränderung geſchaffene damit die Streitigkeiten aus dem urſprünglichen Kaufvertrage

neue Sachlage, vermöge deren dem urſprünglichen Gegenſtande wieder ins Leben gerufen werden ſollten, iſt nicht erſichtlich.

der Klage ein anderer oder das Intereſſe ſubſtituiert wird , kann

als eine Änderung des Klagegrundes nicht in Betracht fommen ,
157.

da ſonſt der Vorſchrift jede Bedeutung entzogen fein würde. Iſt

hiernach der Kläger befugt , die den anfänglichen Streitgegen .
Zu SS 327, 349, 434, 439, 440 des B. G. B.

ſtand beſeitigende anderweite Geſtaltung der Verhältniffe in (B. c . 2. , U. v . 21. März 03 , 472/02 V. Dresden. Zurücweiſung. )

demſelben Prozeſſe zur Erhebung eines Erſaßanſprudys zu be- Es kann dahingeſtellt bleiben, ob nach den Beſtimmungen

nußen , ſo werden der Ausübung dieſer Befugnis auch nur del B. G. B. – abgeſehen etwa von dein Falle des Vorliegens

diejenigen Schranken zu ziehen ſein , welche ſich aus dem bür : der Vorausſeßungen einer Feſtſtellungsklage — der Käufer einer

gerliden Necht ergeben. Wenn dieſes dein Kläger die Wahl mit phyſijden Fehlern behafteten Sache auf Einwilligung des

läßt, an Stelle der geſchuldeten Leiſtung entweder Schadenserſatz Verkäufers in die Wandelung klagen darf, oder ob nicht viel

wegen Nichterfüllung auf dem Boden des Vertrages oder unter mehr, wie nad; bisherigem Rechte, die Slage auf Rüđnahme

Rüdtritt von demſelben das von ihm bereits Geleiſtete zu for : der Sache und Erſtattung der Gegenleiſtungen zu richten iſt;

dern , ſo würde eine prozefſuelle Beſchränkung des Wahlrechts denn dem Berufungsrichter iſt jedenfalls darin beizutreten , daß

dergeſtalt , daß nur der erſtere, nidyt aber auch der leßtere An- dem Käufer wegen eines Mangels im Rechte nach SS 440, 327,

ſpruch in demſelben Prozeſſe verfolgt werden dürfte, angeſichts 349 B. G. B. ein einſeitiges, von der Zuſtimmung des Ver.

des § 268 Nr. 3 der 3. P. O. nicht zu rechtfertigen fein . Die Käufers nicht abhängiges Rücktrittsrecht zuſteht und daß er daher

gegenteilige Annahme würde auf eine tatſächliche Beſeitigung auf Einwilligung in den Rücktritt oder auf Anerkennung des

des Wahlrechts hinauslaufen und mit den Abſichten einer fach . Rücktrittsrechts nicht klagen kann , falls nicht etwa die Voraus

gemäßen Prozeßgefeßgebung unvereinbar ſein . Daß aber in der jeßungen der Feſtſtellungsklage gegeben ſind, was aber vorliegend

Erhebung des Sdyadenserſatanſpruchs keine Klageänderung zu nicht der Fall iſt. Dem Berufungsrichter iſt auch darin beizu

erblicken iſt , erkennt auch das Berufungsgericht an . Es ſcheint treten , daß die Belaſtung mit der in der Klage behaupteten

ferner davon außzugehen, daß ebenſowenig in der Geltendmachung Grunddienſtbarkeit ein Mangel im Rechte im Sinne der

der Redste aus § 323 des B. G. B. eine Klageänderung zu 88 434, 439 B. G. V. iſt. Die angebliche Ilnbewohnbarkeit
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des Hintergebäudes , welche in der baupolizeiwidrigen Beſchaffen- Der Beklagte hat noch geltend gemacht, er habe die im

heit der Wohnräume ihren Grund haben ſoll, würde freilich an Verkehr erforderliche Sorgfalt durch die Urſprungsangabe in dem

ſich nach der feſtſtehenden Rechtſprechung des Reichsgerichts Angebote der Ware geübt ; Sache des Klägers als erfahrenen

(vergl. z . B. Gruchot Beitr. Bd . 28 S. 909 , Bd. 40 S. 867,3 Landwirts ſei es geweſen, bevor er ſich zum Ankauf und zur

Juriſt. Wochenſchr. 1895 S. 394 Nr. 46 , 1897 S. 23 Nr. 54, Ausſaat entſchloſſen, ſich an die angegebene Quelle, den Züchter,

S. 256 Nr. 88) als Sachmangel aufzufaffen ſein ; allein, wenn un Auskunft über deren Eigenſchaften zu wenden . Indeſſen

der Berufungerichter nach Lage der Sache annimmt, daß der wird dieſes Vorbringen durch die rechtlich einwandfreie Erwägung

Kläger auf die bauliche Beſchaffenheit des Hintergebäudes beim des Berufungsgerichts allein don ausgeräumt, der Beklagte

Abſchluſſe des Kaufvertrages keinen Wert gelegt , weil er beab. habe nach der Verkehrsauffaſſung davon ausgehen müſſen, daß

fichtigt hat, das Hintergebäude durch einen Neubau zu erſeßen ſein Angebot hinſichtlich der Vegetationsdauer ſchlechthin als ein

und in der Ausführung dieſer Abſicht lediglich durch die auf foldes normalen Sommerweizens aufgefaßt werden würde . In

dem Grundſtücke laſtende Grunddienſtbarkeit gehindert worden dein gleichen Zuſammenhange hat der Beklagte noch darauf

iſt, ſo kann in der weiteren Annahine, der Kläger fühle ſich in hingewieſen, der Kläger habe den Weizen nach der Feſtſtellung

Wirklichkeit nur dadurch beſchwert, daß er infolge des Beſtehens im Berufungsurteile zu einer Zeit erhalten , welche noch früh

der Grunddienſtbarkeit ein bewohnbares Hintergebäude nicht auf. genug war, um auch Sommerweizen des Züchter$ K. nod mit

führen kann , ein Redytsirrtum nicht gefunden werden . Ausſicht auf Erfolg ausjäen zu können , der Beklagte habe aber

nicht vorausſehen können, daß der Kläger dies nicht tun würde.

Dieſem Angriffe ſteht jedoch die gleichfalls rechtlich einwandfreie
158.

Ausführung des Berufungogerichts entgegen, der Beklagte habe

Zu § 463 des B. G. B.
nicht vorausſetzen können, daß der Kläger den Weizen ſofort

(W. c. S. , u . 9. 27. März 03 , 548/02 II. Marienwerder. ausjäen würde, er habe vielmehr mit der Möglichkeit rechnen,

Zurückweiſung.) müſſen , daß der Kläger den Weizen als gewöhnlichen Sommer

Das Berufungsgericht konnte ohne Verſtoß gegen das Geſetz weizen behandeln und demgemäß die Zeit der Ausſaat be

annehmen , daß , wenn ein Getreidehāndler Saatgetreide unter ſtimmen würde .

der, wenn auch mit dem Zujaße des Namens des Züchters ver
159 .

fehenen , Bezeichnung als Sommerweizen ſeinem Abnehmer an.

bietet, er dabei nach der Verkehrsauffaſſung davon ausgehen
Zu SS 467, 351, 353 des B. G. B.

inüſſe, daß dieſes Angebot hinſichtlich der Vegetationsdauer und (S. c. 2. , 1. v . 1. April 03 , 484/02 V. Breslau. Aufhebung.)

der Zeit der Ausſaat als ein ſolches normalen Sommerweizens Wenn auch die Veräußerung der Sache, fogar deren

aufgefaßt werde. Die Vegetationsdauer und die davon abhängige zwangsweiſe Veräußerung, wie insbeſondere aus § 353 der

Zeit der Ausſaat ſind Eigenſchaften des Saatgetreides, die nicht B. G. B. hervorgeht, keineswegs immer die Unmöglichkeit des

durch Prüfung und Unterſuchung ſofort feſtſtellbar ſind, ſondern Rücgabe herbeiführt, ſo muß dies doch im vorliegenden

nur aus den Erfahrungen der früheren Produzenten feſtgeſtellt beſonderen Falle deshalb angenommen werden , weil der

werden können ; das Fehlen der bei normalem Sommerweizen Gewährleiſtungsbeklagte felbſt in Folge davon, daß er das

vorauszuſeßenden Vegetationsdauer bei einer als Sommerweizen Grundſtück erſtanden hat, die Sache nun in Händen hat und

angebotenen Getreideforte kann den Verluſt der ganzen Ernte weder gewillt noch verpflichtet iſt, fie der Klägerin zu dem

nach ſich ziehen. Im Hinblick auf dieſe beſondere Gefahr und Zwecke, daß ſie ihre Gewährleiſtungsklage beffer durchführen

auf den Umſtand, daß der Beklagte die neue Züchtung ſeinen kann , zurückzugeben . Allerdings wäre es denkbar, daß der

Abnehmern als Sommerweizen angeboten hat , konnte das Kläger allenfalls mit großen Dpfern , die mindeſtens das von

Berufungsgericht ohne Verlegung des Gefeßes bei Würdigung ihm mit der Klage Geforderte nebſt Koſten aufwiegen würden,

der beſonderen Umſtände des gegebenen Falles zu dem Ergebniſſe die Sache vom Beklagten zurückerwerben könnte, um ſie ihin

gelangen, daß einem Saatgetreidehändler, der bei ſeinen Ab. dann Zug um Zug gegen Leiſtung der Klageanſprüche abermals

nehmern eine neue Züchtung als Sommerweizen einführe, dieſen auszuhändigen , aber die Möglichkeit einer derartigen wider

gegenüber die Pflicht obliege , ſich darüber Gewißheit zu ver- ſinnigen Sachbehandlung muß vernünftigerweiſe und nach dem

ſchaffen, ob ſich die angebotene Ware hinſichtlich der Vegetations- Sinn des Gefeßes der Unmöglichkeit ihrer Durchführung

dauer von dem normalen Sommerweizen unterſcheide, um, wenn gleichgefeßt werden .

dieſes zutreffen ſollte , ſeinen Abnehmern die nötige Gebrauchs.

anweiſung erteilen zu können . Damit iſt aus den beſonderen 160.

Umſtänden des hier ſtreitigen Falles von dem Berufungsgerichte Zu $ 826 des B. G. B. in Verbindung mit § 152
ohne Verſtoß gegen das Geſet angenommen worden, daß jene Gewerbe - Ordnung. Anwendung bei Arbeiter

aus der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns abgeleitete

Pflicht, auf welche ſich die Annahme eines Verſchuldens des
entlaſſungen ?

Beklagten gründet, nicht erſt dann Plap greife , wie der Beklagte (R. C. H. , II. v. 26. März 03, 351/02 VI . Hamburg. Zurück.

auszuführen verſucht, wenn der Getreidehändler Grund zu der weiſung. ))

Annahme hatte, daß die angebotene Züchtung in der hier in Das Berufungegericht hat mit eingehender Begründung

Betracht kommenden Beziehung von dem gewöhnlichen Sommer- feſtgeſtellt, die Werftbefißer feien bei ihrem Vorgehen der

weizen abweichende Eigenſchaften habe. umfangreichen Arbeiterentlaſſungen davon ausgegangen, daß der
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Streit der Nieter auf der Reiherſtieg.Werft nur das erſte Glied blätter bisher nicht erhalten haben. Als Eigentümer eines

einer Reihe von Maßnahmen ſei , die von den Leitern der ſolchen Grundſtücs iſt bei der nachträglichen Anlegung des

Arbeiterbewegung zur Erzwingung des von ihnen angekündigten Grundbuchblatts gemäß Art. 20 der Verordnung vom 13. No

Verlangens nach Änderung der allgemeinen Arbeitsbedingungen vember 1899 unter anderem einzutragen , wer das Grundſtück

für die Werftarbeiter in Ausſicht genommen worden ſeien. Sie im Eigenbeſiße hat und durch Zeugen glaubhaft macht, daß er

ſeien der Überzeugung geweſen, daß ein allgemeiner Streit allein oder unter Hinzurechnung der Beſitzeit ſeines Rechts

der Werftarbeiter bevorſtehe, ſie hätten deshalb dem von ihnen vorgängers das Grundſtüc ſchon vor dem Inkrafttreten des

erwarteten Angriffe durch einen Gegenangriff zuvorzukommen B. G. B. ſeit 44 Jahren im Eigenbeſite gehabt hat. Die

beabſichtigt. Klägerin hat dem Grundbuchamte die eidesſtattlichen Ver

Nach dieſer Feſtſtellung iſt die Behauptung der Klage , ficherungen von zwei Zeugen über ſolchen 44 jährigen Beſis

wonach die Beklagten bei ihren Arbeiterentlaffungen lediglich den vorgelegt, aber ihre Eintragung als Eigentümerin nicht erlangt,

Zwed verfolgt haben ſollen, die Nieter der Reiherſtieg.Werft zur weil die beklagte Stadtgemeinde in einer Eingabe ihres Dber

Wiederaufnahme der Arbeit unter den früheren Bedingungen zu bürgermeiſters an das Grundbuchamt behauptet hatte, daß fie

nötigen, hinfällig. ſelbſt Eigenbeſißerin ſei. Diefen der erforderlichen Glaubhaft

Mit Recht hat aber auch die Vorinſtanz angenommen, daß, machung entgegenſtehenden Proteſt zu beſeitigen iſt Zweď der

felbſt wenn dieſe Behauptung zutreffend wäre, auf Schadenserſaß Klage. Die Beklagte behauptet jeßt nicht mehr, daß fie Eigen

wegen der Sperre die erhobene Klage nicht begründet ſein würde. befißerin ſei, beſtreitet aber den früheren und gegenwärtigen

Durch § 152 der R. G. D. find die Verbote und Straf. Eigenbeſiß der Klägerin. Die Reviſion vermißt in dem Be

beſtimmungen beſeitigt worden , durch welche früher vielfach rufungsurteile die Feſtſtellung der Beſißergreifung und hält

partikularrechtlich den Gewerbetreibenden oder den gewerblichen deshalb den $ 854 des B. G. B. und den 50 des A. L. R.

Gehülfen und Arbeitern unterſagt war, fich behufs Erlangung I. r für verleßt. Die Beſtimmungen des B. G. B. über den

günſtiger Lohn- und Arbeitsbedingungen zu gemeinſamem Vor. Befit finden auf die vor dem 1. Januar 1900 erfolgte Be.

gehen zu vereinigen. Das Gefeß ſtellt hierbei die Arbeitnehmer gründung von Befißverhältniſſen keine Anwendung (Einf. G. z .3.

und Arbeitgeber vollſtändig gleich und hebt als Maßnahmen, B.G. B. Art. 180) . Nach dem hiernach maßgebenden $ 50

die fortan unverwehrt bleiben follten , ausdrücklich für die des A. 2. R. I. 7 iſt die Befißergreifung die äußere Handlung,

Arbeitnehmer die gemeinſame Arbeitseinſtellung, für die Arbeit. durch welche eine körperliche Sache in die Gewalt des Befißers

geber die Arbeiterentlaſſung hervor. Nach dieſen geſeßlichen gelangt. Es wird ausgeführt, daß Befibergreifung genügend

Vorſchriften würde es ausgeſchloffen erſcheinen , die in Frage feſtgeſtellt und der Begriff des vollſtändigen Beſißes im Sinne

ſtehenden Arbeiterentlaſſungen allein deshalb als unrechtmäßig der SS 1 , 7 , 111 ff. A. L. R. I. y und des Eigenbeſißes im

im Sinne von § 826 des B. G. B. zu bezeichnen , weil die Sinne des § 872 B. G. B. nicht verkannt ſei.

Beklagten dabei lediglich beabſichtigt hätten, der Reiherſtieg-Werft

in dem Streite mit ihren außſtändigen Nietern zum Siege zu 162 .

verhelfen. (Wird weiter ausgeführt.)
Zu $$ 1090—1093 des B. G. B. Perſönliches

Das gleiche Recht, wie für die Arbeitnehmer, gilt für die

Arbeitgeber, es würde direkt gegen die Tendenz des § 152 der Mietrecht nicht eintragungsfähig.

G. D. verſtoßen, wenn man das, was bei den Arbeitnehmern (D. c. M., U. v. 8. April 03, 496/02 V. Breblau. Zurückweiſung.)

für rechtlich und fittlich erlaubt anzuſehen iſt, bei den Arbeit, Die bloße Vereinbarung, daß ein Mietrecht im Grundbuch

gebern als gegen die guten Sitten verſtoßend erachten wollte. eingetragen werden ſolle, kann als genügende Grundlage für

Ob bei einem Kampfe zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Annahme eines eintragsfähigen, eines dinglichen Rechtes

über Lohn- und Arbeitsbedingungen eine Sachgeſtaltung denkbar nicht erachtet werden. Denn das B. G. B. kennt nur einen

iſt, die den Richter berechtigen würde, von den Arbeitgebern als kleinen Kreis eintragsfähiger dinglicher Rechte und in dieſem

Kampfmittel gebrauchte Arbeiterentlaſſungen oder die damit ver . Kreiſe kann das ſeinem Wefen nach perſönliche Mietrecht nicht

folgten Zwecke als unſittlich im Sinne von § 826 des B. G. B. untergebracht werden , und zwar ſelbſt dann nicht, wenn ſeine

zu behandeln , kann dahin geſtellt bleiben , denn jedenfalls ſind Eintragung im Grundbuch ausdrücklich vereinbart worden iſt.

im gegebenen Falle Umſtände, welche eine ſolche Beurteilung Die abweichenden Beſtimmungen des A. L. R. haben keine Auf

rechtfertigen könnten, in keiner Weiſe behauptet worden . nahme in das B. G. B. gefunden. (Wird näher dargelegt.)

1

1

1
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Zu $$ 854, 872 des B. G. B. in Verbindung Zu SS 1333 ff., 1339, 1572 des B. G. B.

mit SS 1, 7, 50, 111 ff. A. L. R. I. 7 und Art. 20 (B. c. B. , I. v. 23. März 03,395/02 IV. Berlin. Aufhebung.)

Nr. 2a der Königlichen Verordnung vom
Der Berufungsrichter verkennt nicht, daß zu den perſön .

lidyen Eigenſchaften eines Ehegatten , deren Unkenntniß den
13. November 1899.

anderen Ehegatten gemäß § 1333 B. G. B. zur Anfechtung
( E. c. W. , u . v . 14. März 03 , 460/02 V. Hamm . Zurüchweiſung .) der Ehe berechtigt, auch Charaktereigenſchaften gehören. Er

Es handelt ſich um Grundſtücke, die obwohl im Geltunge. verneint jedoch, daß aus den einzelnen von der Klägerin be .uin

bereiche der Grdb . D. vom 5. Mai 1872 belegen, Grundbuch haupteten Vorkommniſſen auf das Vorhandenſein eines ſo hohen
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Maßes von Charakterloſigkeit, Unzuverläffigkeit und Unwahrhaftig. Heit der Täuſchungsmittel u. dergl. auf eine vollkommene

keit zurüdzuſchließen ſei, wie zur Anwendung des § 1333 ge. Verlogenheit und Ehrloſigkeit des Täuſchenden geſchloſſen werden

fordert werden müſſe. Die ebengenannten Eigenſchaften ſeien muß. Es wäre ein unerträgliches, durch die Faffung des Gefeßes

relativer Art und könnten die Anfechtung der Ehe regelmäßig keineswegs gebotenes Ergebnis, wenn dem rechtſchaffenen, grób .,

nur begründen, wenn ſie in ſehr hohem Maße vorhanden ſeien . lich getäuſchten Ehegatten , dem auch § 1568 B. G. B. nicht

Dieſe Gefeßesauslegung iſt nicht zu beanſtanden, wenn auch das zur Seite ſtände, dennoch zugemutet werden müßte, mit einem

weiter aufgeſtellte Begriffsmerkmal, die üblen Eigenſchaften ſo geeigenſchafteten Gatten - etwa einem entlarvten offenbaren

müßten als „die Perſönlichkeit ganz beherrſgend nachgewieſen Schwindler, auf den auch der Berufungsrichter eremplifiziert,

werden “ , nicht bedenkenfrei erſcheinen mag. Das Gefeß ſelbſt die Ehe fortzuſeßen .

ſtellt für Beurteilung jener Eigenſchaften nur das Erfordernis Der Berufungsrichter hat die Anfechtung der Ehe wegen

auf, daß fie „ bei Renntniß der Sachlage und bei verſtändiger geſchlechtlicher Erkrankung des Ehemanneß unter der Begründung

Würdigung des Weſens der Ehe von der Eingehung der Ehe zurüdgewieſen, daß ſie gemäß § 1339 B. G. B. verjährt ſei.

abgehalten haben würden" . Dieſer Maßſtab iſt ein objektiver, Allein, wie der Senat bereits in der Sache IV. 308/02 aus.

inſofern dabei auf das Weſen der Ehe als einer rechtlichen und geführt hat, jo ergibt ſich aus § 1572 B. G. B. in Verbindung

fittlichen Lebensgemeinſchaft (8 1353 B. G. B.) Bezug genommen mit $8 614, 616 3. P. O. mit Notwendigkeit, daß die friſt

wird. Als ſolche legt ſie beiden Gatten die Pflicht auf, gegen gemäße Erhebung der Scheidungsklage zugleich die Friſt wahrt

Sdwächen des anderen Teils , die in der Unvollkommenheit der für alle im Laufe desſelben Verfahrens, wenn auch erſt nach

menjdlichen Natur begründet ſind, ohne doch den Beſtand der Ablauf von 6 Monaten geltend gemachten Anfechtungegründe.

Ehe ſelbſt in Frage zu ſtellen, Nachficht zu üben. Zugleich

muß für jeden in die Ehe tretenden Gatten die verſtändige
164.

Würdigung des Weſens der Ehe im Zuſammenhalt mit der

alltäglichen Lebenserfahrung den Gedanken nahe legen , daß
Zu § 1567 des B. G. B.

gewiſſe Enttäuſchungen über Charaktereigenſchaften des anderen
(W. c. W., U. v. 19. März 03, 390/02 IV. Berlin. Aufhebung.)

Teils faum ganz ausbleiben werden . Den hieraus fich ergebenden Das B. G. hat die unter Beweis geſtellten Behauptungen

objektiven Maßſtab hat aber das Berufungsurteil ohne Rechts- der Beklagten über das ehewidrige Verhalten des Klägers bis zum

irrtum der Beurteilung zu Grunde gelegt. 2. Februar 1888 , ferner die Tatſache, daß der Kläger noch im

Aber in anderer Beziehung erweiſt ſich die Reviſion als Jahre 1897 in B. mit der 5. Ehebruch getrieben hat , für

begründet. Bei Würdigung des Verhaltens des Beklagten unerheblich erachtet, weil jene Verfehlungen über 14 Jahre und

lehnt nämlich der Berufungsrichter ausdrücklich ab, die von der der Ehebruch über 5 Jahre zurüdliegen. Dieſer Grund iſt

Klägerin behauptete Tatſache in Betracht zu ziehen, daß der nicht zutreffend. Wenn der Kläger in folch ſchwerer Weiſe fich

Beklagte kurz vor Eingehung der Ehe ihren Vater über die gegen die Pflichten , die die Ehe ihm auferlegte, verfehlt hat, ſo

Höhe der Erträgniſſe feiner Praxis getäuſcht habe. Er ſtellt genügt der Ablauf einiger Jahre nicht, um ſeine Ehefrau zu

dabei geradezu den Rechtsſaß auf, daß, wenn auch aus einer verpflichten , mit ihm wieder zuſammenzuleben , vielmehr ſtellt ſich

Täuſchung über Vermögensverhältniſſe auf das Vorhandenſein das Verlangen des Ehemanneß nach Herſtellung der häuslichen

der Charaktereigenſchaft der Unwahrhaftigkeit geſchloſſen werden Gemeinſchaft ſo lange als Mißbrauch ſeines Rechte dar , bis

könne, doch niemals ein Irrtum über die ſo ermittelte Eigen- er dauernd ein Verhalten gezeigt hat , das der Ehefrau die

ſchaft als Anfechtungegrund im Sinne von § 1333 B. G. B. Überzeugung verſchaffen kann , daß ein gutes eheliches Zuſammen.

erwartet werden dürfe. Denn jede folche Täuſchung feße, da in leben wieder möglich iſt.

§ 1334 immer argliſtige Täuſchung gemeint ſei , ſolche Unwahr- Mit Unrecht hat ferner das B. G. die Tatſache, daß der

haftigkeit voraus und gleichwohl erkläre § 1334 Abſ. 2 die Kläger fich vom 2. Februar 1888 ab um ſeine Familie nicht

Anfechtung auf Grund einer Täuſchung über Vermögensverhält. gekümmert und in keiner Weiſe für ihren Unterhalt geſorgt hat,

niſſe ein für allemal für ausgeſchloffen . Dem Berufungørichter unberückſichtigt gelaffen, weil Kläger nicht verpflichtet ſei, der

iſt zugegeben , daß ſelbſtverſtändlich der bloße Irrtum über die Beklagten , ſolange ſie ſich wider ſeinen Willen von ihm fernhalte,

Vermögensverhältniſſe des anderen Teile nicht als Anfechtungs- Unterhalt zu gewähren. Das B. G. überſieht, daß nach ſeinen

grund im Sinne von § 1333 dienen kann, da ſogar einem durch eigenen Feſtſtellungen der Kläger am 2. Februar 1888 ſeine

Täuſchung erzeugten Irrtum dieſes Inhalts im § 1334 Abſ. 21334 Abſ. 2 Familie verlaffen hat , daß er das Verlangen nach Herſtellung

der Anfechtungserfolg abgeſprochen iſt. Auch mag ſein , daß die der häuslichen Gemeinſchaft erſt am 9. Juli 1900 ſtellte und

nadte Behauptung einer derartigen , vielleicht durch bloßes Still. daß die Beklagte bis zum 26. Auguſt 1901 berechtigt war, auf

dweigen begangenen Täuſdung ſchwerlich jemals ausreichen Scheidung zu klagen , ſodaß , ganz abgeſehen von der Verpflichtung

wird, um den Vorwurf eines ſo hohen Grades von Unwahr. des Klägers gegenüber ſeinen Kindern, auch die Beklagte berechtigt

haftigkeit, wie ihn der Berufungsrichter nach dem oben Ausgeführten geweſen wäre zu verlangen , daß der Unterhalt für fie durch

mit Recht erfordert, genügend zu begründen. Es muß aber Entrichtung einer Geldrente gewährt werde.

als rechtsirrtümlich bezeichnet werden , wenn die Möglichkeit, eine Unzureichend begründet iſt endlich die Zurückweiſung des

ſolche Schlußfolgerung auch aus der Täuſchung über Vermögens- Einwandes , der Kläger habe nicht die ernſte Abſicht, die eheliche

verhältniſſe abzuleiten, von vornherein zurüdgewieſen wird . Gemeinſchaft herzuſtellen. Bedenken erregt ſchon die Annahme

Ganz gewiß laſſen ſich Fälle denken , wo z. B. aus der Beharr- des B. G. , daß die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des Klägers

lidkeit der Täuſchung, aus der Verwerflichkeit und Raffiniert: nicht ſo ungünſtig ſeien , daß er der Beklagten nicht wenigſtens

1
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den notdürftigen Unterhalt zu gewähren fähig wäre , denn das werden könne, ſtehe in unlöslichem Widerſpruche mit der An

B. G. hat dabei die Tatſache nicht berückſidhtigt , daß zur Zeit nalme, daß die Ehefrau in den erwähnten Briefen unter liebe .

der Pfändung in der Wohnung des Klägers keine entbehrlichen vollen Anreden und Zärtlichkeitsausdrücken den Kläger zu ge

Pfandſtücke vorgefunden worden ſind . Auch die Frage iſt nicht winnen gejut habe , die Vergangenheit zu vergeſjen und in der

geprüft , ob der Kläger, wenn er aud ) nicht eine Familienwohnung Zukunft ein neues Leben mit der Beklagten zu führen. Ein

ins Ungewiffe zu halten hat , die Mittel beſigt, jederzeit ſeiner ſolcher Widerſpruch iſt nicht vorhanden . Das Beſtreben eines

Frau und ſeinen Kindern Interkunft zu gewähren und ihnen die Chegatten kann recht wohl darauf gerichtet ſein, die Wieder.

Überſiedelung aus G. nad B. zu ermöglichen. Wenn aber herſtellung des ehelidhen Lebens auf neuer Grundlage anzubahnen,

felbſt der Kläger ſeiner Familie wenigſtens den notdürftigen ohne daß dadurch die Tatſache der vordem erfolgten Zerrüttung

Unterhalt zu gewähren fähig wäre, bedurfte es doch noch der der Ehe in Frage geſtellt würde.

Prüfung , ob nach dem Geſamtverhalten des Klägers anzunehmen

iſt, daß er auch gewillt iſt, ſeinen geringen Arbeitsverdienſt mit
167.

Frau und Kindern zu teilen und ſich zu ihren Gunſten Ein

ſchränkungen aufzuerlegen . Die in dieſer Hinſicht vorgebrachten Zu § 1574 Abſ. 3 des B. G. B.
Beliauptungen der Beklagten wären zu würdigen geweſen , das

B.G. durfte ſich nicht darauf beſchränken , zur Frage, ob das
(A. c. X. , U. v. 16. April 03, 432/02 IV. Berlin . Zurückweiſung.)

Verlangen der Herſtellung der ehelichen Gemeinſchaft ernſtlich Der von dem Berufungsgericht als unbegründet zurück.

gemeint ſei , nur die beiden eingeſchriebenen Briefe und die gewieſene Antrag des Beklagten : auch den Kläger für Juldig

Anſtellung der Klage in Betracht zu ziehen , obgleich der Kläger zu erklären, ſtüßt ſich auf § 1574 Abſ. 3 B. G. B. Das

über ſeine Bereitwilligkeit zur Zahlung der Reiſekoſten für ſeine Berufungsgericht faßt dieſe Beſtimmung dahin auf, daß danach

Familie von G. nach B. fich gar nicht geäußert hatte. der Antrag der Beklagten nur dann berechtigt ſein würde, wenn

ſie gegen den Kläger auf Scheidung klagen könnte. Dies wird aber

165.
verneint. Die Reviſion rügt, daß die Auffaffung des Berufungs .

gerichte von dem Inhalte des § 1574 Abſ. 3 B. G. B. nicht

Zu § 1568 des B. G. B. Verzeihbarkeit kein im Einklange ſtehe mit den ihn deutlich erkennen laffenden –

Maßſtab für die Schwere der Verfehlung. Motiven des B. G. B. - Bd. IV S. 607 , 608 denn

dort ſei gerade auf den Ehegatten Rückſicht genommen , welcher
(G.c. G. , U. v . 30.März03 , 407/02 IV. Frankfurt. Aufhebung .)

aus perſönlichen Gründen , Gewiſſensbedenken und dergleiden ,

Der Berufungsrichter kennzeichnet die Handlungeweiſe des von der Aufhebung der Ehe abſehe und dem deswegen bei der

Klägers als in hobem Grade ungehörig, die um ſo mehr eine Schuldfragedie Berückſichtigung der feſtzuſtellenden Kränkungen

Verleßung ſeiner ehelichen Pflichten enthalte, als er ſeine Frau nicht verſagt werden ſolle. Für die entſprechende Auslegung
vor ihren eigenen Dienſtboten herabgewürdigt habe. Er erblickt des $ 1574 Abſ. 3 B. G. B. ſpreche auch beffen Wortlaut,

jedoch darin keinen Scheidungegrund im Sinne von § 1568 indem es dort nicht etwa heiße: „ wenn er aus § 1568 einen
B.G. B. , indem er weiter ausführt: „So wer erſdeint aber

Scheidungsgrund gehabt hat“ ſondern : „ wenn Tatſachen vor
die Pflichtverleßung nicht, daß eine Verzeihung als völlig aus. liegen , wegen deren der Beklagte auf Scheidung flagen fönnte".

geſchloffen gelten müſſe, auch berechtigt die einzelne Verfehlung Es ſei anzunehmen , daß durch dieſe Faſſung die ſubjektiven

nicht, dem Kläger den Vorwurf eines ehrloſen oder unſittlichen Erforderniſſe des § 1568 des B. G. B.hätten ausgeſchieden

Verhaltens zu maden ; keinesfalls aber beruht die Zerrüttung werden ſollen. Den Ausführungen der Reviſion läßt ſich nicht

des ehelichen Verhältniſſes auf dieſem Vorfall; denn die Bes beitreten . Die aus der Faſſung des § 1574 Abſ. 3 des

klagte hatte ſchon, ehe ihr derſelbe bekannt geworden war, Ende B. G. B. bergeleiteten Folgerungen ſind unbaltbar angeſichts

September 1900 einen Rechtsanwalt mit Erhebung der des Wortſinnes dieſer Beſtimmung. Denn wenn danach ohne
Sdheidungsklage beauftragt.“ Mit Recht wird an der Reviſion Erhebungeiner Widerklage, deren Begründetheit doch jedenfallo das
gerügt , daß dieſe Begründung eine Verlegung der Normen des Vorliegen eines Scheidungegrunded vorausgeſeft hätte , auf Antrag

Š 1568 B. G. B. erkennen laſſe. Es iſt richtig, daß der Tat- des Beklagten auch der Kläger für ſchuldig zu erklären iſt, falls
beſtand des Gefeßes eine ſchwere Verleßung der durch die Tatſachen vorliegen , wegen deren der Beklagte auf Scheidung

Ehe begründeten Pflichten vorausſeßt und daß die Beurteilung klagen könnte, ſo kann die hiermit verlangte Vorausſeßung

des Grades der Pflichtverleßung weſentlich dem Tatrichter zu. für die Begründetheit des Antrage doch nur die fein, daß die
ſteht. Wenn dieſer aber an das ehewidrige Verhalten hierbei vorliegenden Tatſachen den Tatbeſtand eines Scheidungegrundes
den Maßſtab der Verzeihbarkeit anlegt und danach die Sd)were erfüllen, da ja ſonſt ſelbſtverſtändlich von einer Möglichkeit für
des Vergehens abmißt, ſo trägt er in das Gefeß einen fremden

den Beklagten , wegen dieſer Tatſachen auf Scheidung zu klagen ,

und abwegigen Geſichtspunkt hinein. Es genügt hervorzuheben, gar nicht die Rede ſein könnte. Dieſer Wortfinn findet ſeine

daß das Gefeß fogar die Verzeihung des Ehebruchs als mög.
ausdrüdliche Anerkennung auch in der Faffung der zweiten

lich vorſielt und ihn dennoch als abſoluten Scheidungsgrund Alternative ,,oder, falls fein Recht auf Scheidung nämlich

behandelt (B. G. B. SS 1565 , 1570). Und ebenſo kann auch auf Grund der vorliegenden Tatſachen - durch Verzeibung

das Ehevergelyen aus § 1568 des B.G. B. die Verzeihung des oder Zeitablauf ausgeſchloſſen iſt - ", denn ein Recht auf

anderen Ehegatten finden , ohne dod ), ſo lange dies nicht ge ., Scheidung beſtehtbeſteht nur beim Vorliegen eines geſeßlichen

ſchehen iſt, den Charakter eines relativen Scheidungsgrundes Scheidungegrundes, wie denn auch die zweite Alternative zur

zu verlieren . Es iſt ferner unrichtig zu ſagen , daß aus einer Vorausſeßung hat, daß der Beklagte wegen der „vorliegenden

vereinzelten Verfehlung der Vorwurf unſittlichen Verhalten8 Tatſachen “ zur Zeit des Eintritts des von dem Kläger geltend

nicht algeleitet werden könne, da dody offenbar ſchon die Be- gemachten Scheidungegrundes berechtigt war, aufScheidung

gehung einer einzelnen Unſittlichkeit als unſittliches Verhalten zu klágen.zu klagen . Und von der gleichen Auffaſſung gehen aud; die
im Sinne des Geſeßes djarakteriſiert werden kann. von der Reviſion in Bezug genommenen Motive

des Entwurfs zum B. G. B. erſter Leſung aus. Dieje

166 .
Auslegung wird auch allein dem Grunde und Zwecke der Bes

Zu § 1570 des B. G. B.
ſtimmung gerecht, da der Ausſpruch - $ 1574 Abſ. 1 des§

B. G. B. - ; „Daß ein Ehegatte die Sould an der

( S. c. S. , U. v . 26. März 03 , 399/02 IV. Berlin. Zurückweiſung.) Scheidung trägt – “ , zur notwendigen Vorausſeßung hat,

Der Kläger rügt , die Annahme des Berufungsgerichts, daß der Ehegatte ſich eines Scheidungogrundes ſquidig

daß der Beflagten die Fortſegung der Ehe nicht zugemutet gemacht hat.

zu § 1449

1

1
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Beilage 9 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N ? 28 bis 30 vom 24. Juni 1903.

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

1

.

-

168. 169.

Zu Art. 213 Einf. G. zum- B. G. B. in Ver- Zu SS 54, 718 des B. G. B. in Verbindung mit

bindung mit S$ 2325—2329 des B. G. B. den gleichartigen Beſtimmungen des gemeineu

(v . C. c . v. C. F. , I. v . 30. April 03 , 29/03 IV. Berlin. Rechts über Zwangsvollſtredung in das Vermögen

Aufhebung.)
eines nicht rechtsfähigen Vereins.

iſt dem Berufungsrichter darin beizutreten, daß ein

wegen Ergänzung des Pflichtteils auf Grund der $8 2325 bis (B. c. 9. , U. v. 17. April 03 , 18/03 III. Selle. Zurückweiſung.)

2329 B. G. B. geltend zu machender Anſpruch immer zu den Die Rechtsbeſtändigkeit des flägeriſchen Anſpruchs hängt

erbrechtlichen Verhältniſſen im Sinne des Art. 213 deo davon ab , ob die Forderung auf Leiſtung der Zubuße als ein

Einf. G. zum B. G. B. gehört und daß deshalb in Fällen, wo Beſtandteil des Vermögens der Kalibohrgeſellſchaft W. anzuſehen

ſeitens des erſt nach dem Inkrafttreten des B. G. B. ver . iſt oder nicht; denn nur gegen dieſe als einen nicht rechtsfähigen

ſtorbenen Erblaffers bereits vor dem 1. Januar 1900, und Verein – da fie weder ſtaatlich genehmigt iſt noch aus anderen

zwar im Serrſchaftsgebiete des Pr. A. 2. R. , eine der Art nach Gründen ſide als juriſtiſche Perſon darſtellt, andererſeits aber

an fich unter die Vorſchrift des § 2325 Abſ. 1 del B. G. B. faßungsgemäß vom Wechſel ihrer Mitglieder unabhängig, auch

fallende unentgeltliche Zuwendung an einen Dritten geinacht körperſchaftlich gegliedert iſt — hat der Kläger den Vollſtreckungs

worden war, nicht die dreijährige Friſt des § 1113 Teil I Tit. 11 befehl vom 26. Juni 1901 erwirkt, und nur zur Zwangsvoll

des A. L. R., ſondern die zehnjährige Friſt des § 2325 Abſ. 3 ſtreďung in das Geſellſchaftsvermögen eineß nicht rechts .

des B. G. B. Plaß greifen muß. Dieſe Auffaffung iſt vom fähigen Vereins als folches genügt nach § 735 der 3. P. D.

Reichsgericht inzwiſchen in einem Urteile voin 9. Februar 1903 ein gegen den Verein ergangenes Urteil . Es kann nun dahin.

(in Sachen Mitbauer wider Ziehbold Rep . IV 328/02 ), auf geſtellt bleiben, ob die Rechtsverhältniſſe eines nicht rechtsfähigen

deſſen Begründung hiermit verwieſen wird, ſchon einmal zur Vereine , der ſchon vor dem Inkrafttreten des B. G. B. begründet

Geltung gebracht worden und an dieſem Standpunkte muß auch war, auch nach dieſem Zeitpunkte noch nach dem früheren , hier

ießt unverändert feſtgehalten werden . dem gemeinen Rechte, wie das Berufung& gericht angenommen hat,

Ferner erſcheint auch die Ausführung des Berufungørichters oder nach dem Rechte des B. G. B. zu beurteilen ſind, da die

als unbedenklich, daß in den von den $8 2325 bis 2329 B. G. B. Anwendung beider Rechte auf den vorliegenden Fall zu demſelben

betroffenen Fällen die Geltendmachung der Pflichtteilsergänzungs. Ergebniſſe führt. (Für das gemeine Recht wird dies näher

anſprüche ſeitens eines teſtamentariſch eingeſeßten Erben nicht etwa ausgeführt.)

durch die Ausſchlagung des ihm zugewendeten Erbteils bedingt wird. Aber auch wenn man annimmt, daß die Rechtsverhältniffe

Db aber die Vorſchriften der $8 2325 flg. a. a . D. über. der nicht rechtsfähigen Vereine ſeit dem 1. Januar 1900 nad

haupt anwendbar ſind, wenn es ſich nicht um eine Zuwendung den Vorſchriften des B. G. B. zu beurteilen ſind, liegt im Er.

an eine dritte bereits exiſtierende phyſiſche oder juriſtiſche Perſon, gebniſſe die Sache nicht anders. Nach § 54 des B. G. B.

fondern um die Dotierung einer Stiftung handelt, welche finden auf ſolche Vereine die Vorſchriften über die Geſellſchaft

ſelbſt erſt durch den die fragliche Dotierung enthaltenden Anwendung.Anwendung. Nun fieht der $ 718 auch für die gewöhnliche,

Stiftung & att ins Leben gerufen wurde, kann als zweifelhaft bürgerlich -rechtliche Geſellſchaft ausdrücklich das Beſtehen eines

bezeichnet werden . Da jedoch im wirtſchaftlichen Ergebniffe für ſelbſtändigen Geſellſchaftsvermögens vor , indem er

den Pflichtteilsberechtigten kein Unterſchied beſteht, ob der Erb. beſtimmt, daß „die Beiträge der Geſelljdsaft und die durch die

laffer ſein Vermögen durch die Errichtung einer Stiftung Geſchäftsführung für die Geſelljdaft erworbenen Gegenſtände"

oder durch ſchenkungsweiſe Zuwendung an eine bereits beſtehende gemeinſdaftliches Vermögen der Geſellſchafter (Geſelljchafts

Stiftung vermindert und da der den Beſtimmungen der vermögen)" werden und daß hierzu auch gehört, „was auf

88 2325 flg. a . a. D. zu grunde liegende leitende Gedanke in Grund eines zu dem Geſellſchaftsvermögen gehörenden Rechtes

beiden Fällen in gleicher Weiſe zutrifft, ſo erſcheint es geboten, oder als Erſaß für die Zerſtörung, Beſchädigung und Entziehung

eine entſprechende Anwendung der fraglichen Gefeßeobeſtimmungen eines zu dem Geſellſchaftsvermögen gehörenden Gegenſtandes

auch in den Fällen zuzulaffen, in welchen vom Erblaſſer durch erworben “ werde. Dies ſchließt indeffen nicht aus, daß durch"

Rechtsgeſchäft unter Lebenden nicht eine beſtehende Stiftung den Geſellſchaftsvertrag oder durch ſpätere Vereinbarungen auch

bereichert, ſondern eine neue Stiftung begründet worden war. noch andere Gegenſtände zu Beſtandteilen des Geſellſchafts

vermögens_erklärt werden . Die geſeßliche Beſtimmung des § 718

12
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über das , was zum Geſellſchaftsvermögen gehört, kann demnach Bd. 21 Nr. 552.) Die geſebliche Grundlage für die Nicht.

durch Vertrag noch ergänzt werden , insbeſondere kann der haftung der Geſellſchaft aus dem Geſchäft und für ihren Anſpruch

Geſellſchaftsvertrag feſtfeßen , daß auch ſchon die Anſprüche auf Rüdgabe des etwa daraus Geleiſteten oder Wiederherſtellung

auf die Mitgliederbeiträge zum Geſellſchaftevermögen gehören. des Zuſtandes vor dem Geſchäft iſt nach dem Intrafttreten des

Iin vorliegenden Falle hat dies aber nach der nicht zu bean . B. G. B. in den Beſtimmungen der 88 138, 823, 826 des

ſtandenden Auslegung des Berufungogerichts die Saßung der B. G. B. zu ſuchen .

Geſellſchaft W. beſtimmt. Der Betrug kann ſomit im vorliegenden Falle dem Rechts .

erwerb der Beklagten hinderlich ſein, nicht der Schein . Die

Verkennung dieſe rechtlichen Geſichtspunktes in dem Urteile des

170. Berufungdgerichts führt nun aber dennoch nicht zur Aufhebung

Zu SS 117, 126, 138, 823, 826 des B. G. B.
des Berufungsurteils. (Wird weiter tatſächlich begründet.)

(S. c . K. u. Gen., u . 5. 6. April 03 , 476/02 VI. Berlin.

Zurüdweiſung.)
171.

Das Sheingeſchäft im Sinne des § 117 des B. G. B. iſt

eine Willenserklärung, bei welder der Erklärende und der Zu SS 125, 139, 1274 , 1239 des B. G. B. in

Erklärungsempfänger darübereinig ſind, daß das Erklärte nicht Verbindung mit § 15 Abſ. 3 des Reichsgeſetes
gewollt iſt. Das Geſchäft iſt nichtig, weil ein Wille, Rechte betr. die Geſellſchaften m. b. H. vom 20. April 1892.
und Pflichten zu erzeugen , fehlt (Motive zum B. G. B. BD. 1

S. 192), die Erklärungen haben keine Rechtswirkſamkeit, weil
(M. c. G. , U. v. 28. April 03 , 476/02 II. Selle. Zurüdweiſung.)

fie, wie beide Teile wußten , nichts verbinden ſollten ( Dernburg, Mit Recht geht das angefochtene Urteil davon aus , daß

Lehrbuch des bürgerlichen Rechts Bd. I S. 426, Rehbein, die Vorſchrift des § 15 Abſ. 3 des Gefeßes betreffend die Geſell.

B. G. B. BD. I S. 126 Anm. 5) . Dieſer Tatbeſtand liegt aber ſchaften m. b. H. vom 20. April 1892, nad welcher es zur Ab.

im gegebenen Falle gar nicht vor. Die Geſchäftsparteien wollten tretung von Geſchäftsanteilen durch Geſellſchafter eines in ge

im Gegenteile, daß die Geſellſchaft K. u. S. wegen des Darlehne, richtlicher oder notarieller Form geſchloffenen Vertrages bedarf,

das V. erhielt, verpflichtet ſein und von dem Beklagten in An. aud für die Verpfändung von Geſellſchaftsanteilen maßgebend

ſpruch genommen werden ſollte, wie der Berufungerichter ſelbſt ſei. Denn die Anteilſcheine, welche nad § 11 des Statuts der

ganz klar feſtſtellt. Es ſollten alſo für den Beklagten Rechte Mauritiusbrauerei über die Geſchäftsanteile ausgeſtellt werden ,

erzeugt, für die Geſellſchaft Pflichten begründet werden, der find nicht als ſelbſtändige Wertträger zu betrachten (vergl.

Verpflichtungswille und Rechtserwerbungswille iſt ernſtlich. Juriſtiſche Wochenſchrift 1901 S. 522 Nr. 12 ), ſondern find nur

Vorgeſpiegelt wird nicht ein gar nicht beſtehender Wille, ſondern Beweiðurkunden über die Mitgliedſchaftsrechte und nach § 1274
eine unwahre rechterhebliche Tatſache, daß die Geſellſchaft ein Abſ. 1 B. G. B. erfolgt die Verpfändung von Rechten nach den

Darlehn erhalten habe. Es iſt mithin rechtsirrig, wenn das für die Übertragung des Rechts geltenden Vorſchriften . In

Berufungogericht die in den Schuldurkunden ausgedrückten dieſem Sinne hat der Senat bereits in einem Urteil vom

Willenserklärungen aus dem rechtlichen Geſichtspunkte des Schein- 2. Dezember 1902 , Rep. II 405/02 (Entſch. des R. G. in

geſchäftes beurteilt. Zivilſachen Bd. 53 S. 107 ff.) erkannt, auf deffen nähere Be.

Wohl aber kann in der Vorſpiegelung dieſer falſchen Tat- gründung verwieſen wird. Da die von Brauereidirektor G. zu

ſache durch die Geſchäftsparteien zu dem Zweđe, für den erklärten gunſten der beklagten Banffirma für gewährte Kredite vor.

und ernſtlichen Rechtsbegründungs- und Verpflichtungswillen eine genommene Verpfändung von ihm gehörigen 23 Anteiljdeinen

ſcheinbar rechtliche Grundlage zu ſchaffen , der Tatbeſtand nur durch Privaturkunde, wenn auch unter Übergabe der Anteil.

betrügeriſchen Handelns enthalten ſein, und dieſer rechtliche ſcheine erfolgte, ſo ergab ſich hieraus gemäß § 125 B. G. B.

Geſichtspunkt iſt der einzige, auf welchem eine offene Handels- die Nichtigkeit der Verpfändung der Anteile.

geſellſchaft ein von einem vertretungsberechtigten Geſellſchafter in Ob die Verpfändung der mit den 23 Anteilſeinen ver .

ihrem Namen abgeſchloſſenes Redstegeſchäft anfechten kann . Die bundenen auf den Inhaber lautenden Gewinn deine für die

Vertretungsbefugnis des durch den Geſellſchaftsvertrag von der Geſchäftsjahre 1900/1901 und folgende der gleichen Forin be.

Vertretung nicht ausgeſbloſſenen Mitgliedes einer offenen Handels. durfte, nicht vielmehr gemäß § 1293 B. G. B. nach den Vor.

geſellſchaft – in dieſer Eigenſchaft hat V. gehandelt – iſt nach ſchriften über das Pfandrecht an beweglichen Saden bewirkt

außen unbeſchränkt, und ſelbſt ein dem Gegenkontrahenten des werden konnte, hat das Berufungsgericht dabingeſtellt gelafjen ,

Geſellſchafters, der ein Rechtegeſchäft namens der Geſellſchaft weil es auf Grund der Nichtigkeit der Verpfändung des Ge.

abſchließt, bekannter Mißbrauch der Vertragsmacht für das eigene ſchäftsanteils gemäß § 139 B. G. B. auch die Nidtigkeit der

Intereſſe ſchließt die Rechtsgültigkeit des Geſchäftes nicht aus. Verpfändung der Gewinnſcheine annahm. Auch dieſe Ent.

(8 126 B. G. B.) Nur der Fall des betrügeriſchen Zuſammen- ſcheidung kann nicht als rechtsirrtümlich erachtet werden und

wirkens der beiden Kontrahenten zum Schaden der Geſellſchaft erſcheint auch als genügend begründet. Es iſt nicht zu be .

hebt die Verpflichtung der Geſellſchaft auf, dein Drittten aus zweifeln , daß § 139 B. G. B. auch auf Nichtigkeiten weger

dein Geſchäfte zu haften. ( Entid) . de R. D. H. G. Bd. 7 Mangelo der geſeßlich vorgeſdyriebenen Form eines Rechtågeſchafts

S. 403, Bd. 8 S. 392 , Bd . 9 S. 429 , Entſch . des R. G. Anwendung findet und die Verpfäudung ſtellt ſich als ein ein.

Bd. 9 S. 148, Bolze, Praris des Reidsgerichts, Bd. 13 Nr. 496, heitliches Rechtsgeſchäft dar, deffen Hauptgegenſtand die Ge.
.
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ſchäftsanteile darſtellen . Das ganze Rechtsgeſchäft iſt daher 173.

nichtig, wenn nicht Gründe oder Beweiſe dafür beigebracht Zu SS 184,Zu SS 184, 329 des B. G. B. verbunden mit

werden können, daß nachder Abſicht beider Vertragſdhließenden $$ 19,21des Geſekes betr. die Geſellſchaften m .b. H.

die Verpfändung der Gewinnſcheine felbſtändige Bedeutung habe.
20. April

Dies wird jedoch in dem angefochtenen Urteil verneint. vom 1898 .
20. Mai

(L. c. B. , U. v . 29. April 03, 466/02 I. Celle. Zurüdweiſung.)

Keinem begründeten Zweifel unterliegt es, daß nach § 19
172.

des Gefeßes , betr. die Geſellſchaften mit beſchränkter Saftung,

Zu SS 134-136 , 892 des B. G. B. verbunden 20. April

1898 zwar die Geſellſchafter gegen die von

mit Z. B. O. SS 922, 936, 938..
20. Mai

ihnen geforderten Einzahlungen auf die Stammeinlagen ein .

(R. c. R., U. v. 2. Mai 03, 519/02 V. Berlin. Aufhebung.) feitig eine Aufrechnung nicht geltend machen können, daß aber

Bei den geſeßlichen Veräußerungsverboten wird unter : die Erſeßung der Barzahlung durch einen Aufrechnungsvertrag

ſchieden, ob ſie im allgemeinen Intereſſe erlaffen ſind oder ob zwiſchen Geſellſchafter und Geſellſchaft inſoweit zuläſſig iſt, als

fie den Schuß beſtimmter Perſonen bezweden. Rechtsgeſchäfte, gleich hohe fällige Forderungen ſich gegenüberſtehen und durch

die gegen ein Verbot der erſteren Art verſtoßen, find der Regel die Aufrechnung nur ein Hin- und Herzahlen von Geld ver

nach nichtig. (B. G. B. S 134.) Verfügungen , die gegen ein mieden werden ſoll. Daß das Gefeß nicht ſchlechthin jeden

Verbot der leßteren Art verſtoßen , ſind nur denjenigen Perſonen Aufrechnungsvertrag ausſchließen will, ergibt ſich aus der be

gegenüber unwirkjam , deren Schuß fie bezweđen (§ 135). Ein fonderen Vorſchrift im Abſ. 3 des § 19 , durch welche die ver,

von einem zuſtändigen Gericht erlaſſenes Verbot ſteht einem tragømäßige Aufrechnung mit gewiffen Forderungen von Gefell

geſeßlichen Verbote gleich, welches nur den Shuß beſtimmterſchaftern für regelmäßig unzuläſſig erklärt wird. In dem Urteil

Perſonen bezweckt (9 136) . Als ſolches ſtellt ſich ein vom des Reichegerichts vom 25. Mai 1898 ( Entſch. Bd. 41 S. 120) ,

Gericht durch einſtweilige Verfügung erlaffenes Verbot dar. auf das die Reviſion ſich berufen hat, iſt auch nur entſchieden ,

Eine dagegen verſtoßende Verfügung iſt alſo nicht nichtig, daß eine auf Umgehung der nach dem Gefeß erforderlichen Be.

ſondern nur gegenüber derjenigen Perfon unwirkſam , deren ſchaffung von Geldmitteln für die Geſellſchaft gerichtete Ver.

Schuß das Verbot bezweckt. Die vom Gericht durch einſt. rechnung unſtatthaft ſei . Dagegen haben ſich mit Beziehung

weilige Verfügung angeordnete Verfügungsbeſchränkung, die auch auf die Einzahlungspflicht der Aktionäre, die nicht einer weniger

in dem Verbot einer Handlung beſtehen kann (3. P. D. 938 ſtrengen Beurteilung unterliegen kann, als die Einzahlungs

Abf. 2) , tritt mit der Zuſtellung des Beſchluffe8 an den Gegner pflicht der Mitglieder der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ,

in Kraft (3. P. D. $ 936 in Verb . mit § 922 ; Entſch . des für die Zuläſſigkeit vertragomäßiger Aufrechnung innerhalb der

N. G. in Zivilſachen Bd. 51 S. 129 ff.). Durch ihre Ein- bezeichneten Grenze ausgeſprochen ein Urteil des Reichsgerichts

tragung in das Grundbuch wird die Verfügungsbeſchränkung vom 29. Mai 1886 (Entid. Bd. 18 S. 5) und ein Urteil des

inhaltlich nicht geändert, namentlich wird ſie dadurch nicht in Reichsgerichts vom 25. September 1901 (zum Teil abgedruckt

der Richtung erweitert, daß das erlaſſene Verbot auch zu gunſten in der Juriſtiſchen Wochenſchrift 1901 S. 755 Nr. 15).

anderer Perſonen wirkſam wird , als derjenigen, deren Schuß Nach der nicht zu beanſtandenden Feſtſtellung des Ober

ſie bezwect. Durch die Eintragung wird vielmehr die Wirkung landesgerichts war im vorliegenden Fall vor der Erklärung des

der Verfügungsbeſchränkung nur in der Weiſe verſtärkt, daß der Ausſchluſſes zwiſchen dem Kläger und der Geſellſchaft ein Auf

Erwerber eines im Grundbuch eingetragenen Rechteß oder eines rechnungøvertrag zu ſtande gekommen, durch den in zuläſſiger

Rechte an einem ſolchen Rechte, in Anſehung deſſen der Bes Weiſe hinſichtlich des nicht bar entrichteten Betrages von

rechtigte zu gunſten einer beſtimmten Perſon in der Verfügung 134 Mark die Erfüllung der Einzahlungspflicht des Klägers

beſchränkt iſt , ſich nicht damit entſchuldigen kann, daß ihm die bewirkt wurde. Daß dieſe Erfüllung nicht ſchon am leßten

Verfügungsbeſchränkung nicht bekannt geweſen ſei (B. G. B. Tage der Nachfriſt, ſondern erſt nach deren Ablauf bewirkt

$ 135 Abſ. 2 , § 892 Abſ. 1 Saß 2) . Dies verkennt das wurde, muß der Reviſion zugegeben werden . Das D. 2. G.L.

Berufungsgericht mit dem Saße : „Die Vormerkung wirkt ſpricht von einer ſeitens der Geſellſchaft erfolgten „ Genehmigung“

dinglich , ſo daß fich auch der Beklagte auf ſie berufen kann, der Verrechnung, die in ihrem Verhalten nach dem 3. No

trofdem ſie zunächſt nur zum Schuße F. 8 eingetragen iſt .“ Es vember 1900 zu befinden ſei, und ſcheint die Beſtimmung des

wird der Eintragung eine Wirkung beigemeſſen, die ihr nicht § 184 Abſ. 1 des B. G. B. für anwendbar gehalten zu haben .

zukommt, wenn geſagt werden ſoll, daß der Schuß des F. , Dieſe Beſtimmung trifft hier aber nicht zu, da es ſich um eine

welchen die Verfügungsbeſchränkung bezweckt, infolge der Ein- Zuſtimmung im Sinne der Annahme eines Vertragsantrages

tragung auch dem Beklagten gebühre. Allerdings kann auchAllerdings kann auch handelt und ein Vertrag erſt mit der Annahme des Antrages

der Beklagte ſich auf die Verfügungsbeſchränkung berufen, wenn zu ſtande kommt. Ebenſowenig darf hier der auf die einſeitige

der Kläger von ihm den Abſchluß eines Rechtsgeſchäfts verlangt, Aufrechnung ſich beziehende § 389 des B. G. B. herangezogen

welches dem angeordneten Verbote zuwiderläuft. So liegt aber werden ; denn wenn auch die in dieſer Gefeßesvorſchrift be .

die Sache nicht. zeichnete Wirkung im Zweifel auch bei einem Aufrechnungs

vertrage gewollt ſein mag, jo ändert dies doch nichts daran ,

daß tatſädlich erſt in dem Zeitpunkt , in welchem der Auf

1
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rechnungsvertrag abgeſchloſſen wird, die Tilgung der gegen . erhellt oder nachgewieſen wird , in dieſen Erklärungen

einander aufgerechneten Forderungen eintritt. auch die Einwilligung zu Verfügungen des neuen

Es war indes gar nicht erforderlich, daß der Aufrechnungs. Gläubigerd enthalten , die er vor der Umfreibung

vertrag noch vor Ablauf der Nachfriſt zu ſtande kam. Nach den der bypothek vornehmen wird.

Beſtimmungen im § 21 des genannten Gefeßes tritt der Auß.

ſchluß des Geſellſchafters nicht mit dem fruchtloſen Ablauf der 175.

Nachfriſtvon ſelbſt ein, es bedarf vielmehr einer Erklärung des Zu $ 254 des B. G. B. in Verbindung mit § 1

Ausſchluſſes, und ſo lange dieſe nicht erfolgt iſt, kann der

Geſellſchafter durch Erfüllung ſeiner Einzahlungspflicht den
des Haftpflichtgeſekes.

Ausſdluß von ſich abwenden . (S. c. Straßenbahn B. , 1. v. 30. April 03 , 454/02 VI.

Vergl. die Kommentare zu dem genannten Gefeß von
Marienwerder. Aufhebung .)

Liebmann 4. Auflage Bem. zu § 21 und von Staub Das Berufung @ gericht hat die erhobenen Anſprüche um

Anm . 21 zu § 21 ; ferner die Begründung des Ent- delwillen für unbegründet erachtet, weil der Unfall durch eigenes

wurfs zum Aktiengeſeß vom 18. Juli 1884 S. 44 Verſchulden des Verlegten verurſacht worden ſei. Es hat hierbei

Spalte 2 und die Kommentare zu dieſem Geſetz von das Verhalten des Hugo S. lediglich unter Zugrundelegung

Ring 2. Auflage S. 424, Peterſen Pechmann S. 160, der Vorſchrift in $ 828 Abſ. 2 B. G. B. beurteilt. Das iſt

Pinner S. 110, Effer 2. Auflage S. 67. nicht zutreffend. Was unter Verſchulden im Sinne von § 1 des

Haftpflichtgeſebeb zu verſtehen iſt, ergibt § 276 B. G. B.

Darnad handelt fahrläſſig , wer die im Verkehr erforderliche
174.

Sorgfalt außer acht läßt ; dieſe Vorſchrift gilt auch für Kinder

Zu den SS 185, 873, 1154 des B. G. B. im Alter von 7 bis 18 Jahren ; das Verſchulden diefer Perſonen

(F. c . M. u. Gen. , U. v. 9. Mai 03 , 493/02 V. Breslau .
ausſchließlich nach § 828 Abſ. 2 B. G. B. zu beurteilen , iſt

Aufhebung.) ſchon deswegen nicht angängig , weil dieſe Beſtimmung nur die

Als 6. dem Kläger die ſtreitigen Hypotheken, die ihm die Verantwortlichkeit für unerlaubte Handlungen regelt, mithin

eingetragene Gläubigerin M. abgetreten hatte , an den Kläger nicht auf alle Fälle eines VerjQuldens fich erſtreckt. Der

abtrat, war er nicht als neuer Gläubiger im Grundbuche einGrundbuche ein . Jugendlichkeit dieſer Perſonen wird dadurch Rechnung getragen ,

getragen. Nicht er fondern die Frau M. war daher nad wie daß § 276 ſelbſt die Anwendung des § 828 vorſchreibt. Hier:

vor der dinglich Berechtigte. Die Abtretungserklärung des C. nach fällt einer Perſon jenes Alters dann ein Verſchulden zur

war an ſich als Verfügung eines Nichtberechtigten unwirkſam . Laſt, wenn ſie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht

Der Kläger konnte die ihm abgetretene Hypothek auch nicht läßt, obgleich ſie die Einſicht beſikt, um ihr Verhalten als mit

unter dem Schuße des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs dieſer Vorſchrift in Widerſpruch ſtehend erkennen zu können .

erwerben , da er aus dem Grundbuche, welches die M. als Dies trifft vorliegenden Falls zu , gleichviel ob Hugo S. un.

Gläubigerin auswies , erſehen mußte, daß ſein Zedent C. , weil mittelbar neben dem in der Fahrtrichtung von Langfuhr rechten

er nicht als der neue Gläubiger eingetragen war, nicht der zur Gleiſe oder in dem Nebengleiſe geſtanden hat. Da von beiden

Abtretung Berechtigte ſei (8 892) . Aus demſelben Grunde Seiten Wagenzüge heranfahren konnten und außerdem un .

ſteht dem Kläger auch nicht die Vermutung der Richtigkeit des mittelbar hinter dem Kläger auch die Gleiſe der vom Bahnhof

Grundbuchs (8 891) zur Seite. War hiernach die Abtretungs- kommenden elektrijden Bahn einmündeten, ſo war der eine wie

erklärung des C. an ſich nicht geeignet, die ſtreitigen Buch der andere Standort kein ungefährlicher und es tann die Ein.

hypothefen auf den Kläger zu übertragen , ſo fragt ſich, ob die nahme eine ſolchen nur dann als mit der Beobachtung der im

Abtretungserklärung und die auf dieſe Abtretungserklärung hin Verkehr erforderlichen Sorgfalt vereinbar erachtet werden , wenn

doch tatſächlich erfolgte Eintragung des Klägers als neuen die betreffende Perſon fich dabei bewußt bleibt, daß ihr Gefahr

Gläubigers nach der Vorſchrift des § 185 Abſ . 1 B. G. G. - drohen könne , und daher Umſchau nach allen Seiten hält, um

alſo auf Grund der Konvaleszenz von Anfang an wirkſam rechtzeitig vor einem heranfahrenden Zug ihre Stellung verändern

geweſen iſt. Das Berufungsgericht verneint dies aus zwei und ſich in Sicherheit bringen zu können . Verſäumt ſie dies ,

Gründen , nämlich : weil der $ 185 gegenüber den zwingenden ſo handelt ſie ſchuldhaft und wenn ſie dann, den heranfahrenden

Vorſdriften der SS 873 und 1154 auf Falle der vorliegenden Wagen zu ſpät bemerkend, in Schrecken gerät, in der Verwirrung

Art überhaupt keine Anwendung finde, und weil auch eine ſadywidrig vorgeht und in dieſem Zuſtand vor den Wagen läuft ,
,

Einwilligung der Frau M. im Sinne des § 185 in deren Er- fo iſt dies nur eine Folge jenes fchuldhaften, die im Verkehr

klärung vom 4. Februar 1901 nicht enthalten ſei . Beide erforderliche Sorgfalt außer acht laffenden Verhaltens. In dieſer

Gründe find nicht als richtig anzuerkennen. - Wird ausführlich. Wird ausführlich Weiſe iſt nach den einwandfreien Feſtſtellungen des Berufungs

begründet und dabei folgender Rechtſaß au & geſprochen : Wird gerichte der vorliegende Fall geſtaltet. Dhne dazu genötigt zu

eine Hypothek , bei welcher die Erteilung des fein , hat ſich Hugo S. zwiſchen den beiden Gleiſen oder in dem

hypotheken briefs ausgeſchloſſen iſt, in der er . einen Gleiſe aufgehalten , dem von Langfuhr kommenden Wagen

forderlichen Form von dem eingetragenen Gläubiger den Rücken zugefehrt und mit einem Knaben geſprochen ; er hat,

einem anderen zum freien Eigentume abgetreten und obgleich der Wagenführer kräftig läutete, ſich erſt umgedreht, als

ihre Umſchreibung im Grundbud auf den neuen der Wagen bereits ganz nahe Herangekommen war ; er hat dann ,

Gläubiger bewilligt , ſo iſt, wenn nidht etwas anderes durch das plöbliche Klingeln und das plößliche Berannahen des
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Wagens überraſcht, dieſen zunächſt ſtarr angeſehen und iſt nun keiten . Dieſes Wahlrecht iſt aber nicht das des § 264 B. G. B.

in Geiſtesverwirrung gerade vor den Wagen gelaufen, ſtatt nach Namentlich kann es niemals durch ein einſeitiges Vorgehen des

der anderen Seite auszubiegen . Wenn die Reviſion darauf hin , Gläubigers verkümmert werden . Steht aber dem Vollſtreckungs

weiſt, daß in der Rechtſprechung des erkennenden Senats ein antrag die zitierte Gefeßesvorſchrift nicht zur Seite, ſo muß er

Verſchulden dann verneint worden ſei, wenn jemand, der durch daran ſcheitern, daß er über die konkreten Maßnahmen, die die

das unerwartete Auftauchen und das Geräujd vou Zügen in Kläger zur Realiſierung des Urteils durchzuſeßen beabſichtigen ,

Geiſtesverwirrung geraten ſei oder wenigſtens alle Ruhe und nichts enthält. Für die Urteilsfällung in Immiſſions

Überlegung verloren habe, durch ſadwidriges Handeln den Unfall prozeffen iſt allerdings vom Reichsgericht in ſtändiger Recht

herbeigeführt habe , ſo trifft dieß nur für ſolche Fälle zu , in ſprechung daran feſtgehalten worden , daß die Verurteilung des

denen der Verlegte ohne fein Verſchulden in die gefahr. Beklagten zur Fernhaltung von Störungen nicht auf einzelne

drohende Nähe eines Wagenzug8 gelangt war. Das Berufungs- beſtimmte Vorkehrungen zu beſchränken, ſondern in allgemeiner

gericht hat nun weiter ohne Rechtsirrtum angenommen , daß Form auszuſprechen iſt. In der Zwangsvollſtreckungsinſtanz

Hugo S. auch die nötige Einſicht befaß , um ſein Verhalten als aber kann von einer Individualiſierung nach dieſer Richtung

mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt in Widerſpruch hin um ſo weniger abgeſehen werden, als bei einem ganz

ſtehend erkennen zu können. allgemein gehaltenen Antrage das Prozeßgericht nicht zu be

Wenn hiernach auch der Unfall durch eigenes Verſchulden urteilen vermag, ob für die Vollſtreckungsanordnung die geſeß.

des Verletzten herbeigeführt worden , ſo genügt dies doch vor. lichen Vorausſeßungen des § 887 oder die des § 888 3. P. D.

liegenden Falls noch nicht, um die Abweiſung der Klage zu vorliegen oder ob beide Maßregeln verſagen und daher der

rechtfertigen. Nach ſtändiger Rechtſprechung des Reichøgerichts Gläubiger auf den Weg der Geltendmachung ſeines Intereffes

hat § 1 des Haftpflichtgeſeges nicht den Sinn, daß jedes, auch nach § 893 3. P. D. zu verweiſen iſt.

das geringſte Verſchulden des Verlegten die Erfaßpflicht des Vergl. den Beſchluß des entſcheidenden Senate vom

Unternehmers ausſchließt, vielmehr ſollte es darauf ankommen, 8. April 1899, abgedruckt in der Juriſtiſchen Wochenfchr.

in welchem Maße fenes Verſchulden als mitwirkende Urſache S. 304 Nr. 11 ſowie in Gruchots Beiträgen Bd. 43

anzuſehen ſei. Un die Stelle der dieſer Rechtſprechung zu grunde
S. 683.

liegenden Regelung des Verhältniffes der Beteiligten iſt jeßt die
177.

Vorſchrift in § 254 B. G. B. getreten , die den Einfluß einer

Mitſchuld des Beſchädigten an der Entſtehung des Schadens Zu den SS 273, 274 des B. G. B.

auf die Verpflichtung des anderen zum Schadenerſaß allgemein (W. c. W., U. v . 8. April 03, 429/02 I. Selle. Aufhebung .)

regelt und die , wie bom erkennenden Senat wiederholt aus- Die Kläger fordern in der Hauptiache mit der Klage aus

geſprochen worden, auch für die Fälle des Haftpflichtgeſeßes gilt. dem Geſellſchaftøvertrage zur Geſellſchaftskaffe zurüd, was der

Der $ 254 B. G. B. iſt vom Berufungsgericht verleßt. Beklagte aus der Geſellſ ( aftskaffe ohne ihre Genehmigung und

ohne Recht entnommen hat. Nach der getroffenen Feſtſtellung

176 . hat er ohne Zuſtimmung ſeiner Mitgeſellſchafter, der Kläger,

Zu § 264 des B. G. B. in Verbindung mit
aus der Geſellſchaftskaffe den Klagebetrag entnommen und damit

ein Grundſtüd und bewegliche Sache für die Geſellſchaft, ohne

SS 887, 888 Z. B. D.
hierzu berechtigt zu ſein , gekauft, und Beklagter will nur gegen

(A. c. G. , Beſchl. v . 13. Mai 03 , B 108/03 V. Breslau. Rückgabe des Erwerbes eventuell zur Rüđzahlung, alſo nur zur

Aufhebung.) Erſtattung Zug um Zug verpflichtet ſein. Von einer Ver.

Zunächſt geht es fehl, wenn das Oberlandesgericht bei pflichtung der Kläger zu einer Leiſtung Zug um Zug könnte,

Prüfung der Zuläſſigkeit des vorliegenden Vollſtreckungsantrags da die Anwendung der $8 320, 322 Abſ. 1 B. G. B. ohne

den § 264 B. G. B. heranziehen zu können vermeint. Der weiteres ausgeſchloffen, nur die Rede ſein , wenn durch die Ent

leştere behandelt den Fall einer alternativen Obligation, bezüglich nahme des Geldes aus der Geſellſchaftskaffe und deſſen Ver

deren das Wahlrecht dem Schuldner zuſteht. Dieſes Wahl. wendung für den Erwerb des Grundſtücke ein Rechtsverhältnis

recht geht dadurch, daß der Gläubiger die Zwangsvollſtredung im Sinne der SS 273 , 274 B. G. B. zwiſchen den Klägern

auf die von ihm gewählte Leiſtung richtet, nicht unter ; es und dem Beklagten entſtanden wäre. Nach § 273 foll der

erfährt nur infolge des Vorgehens des Gläubigers eine Um- Schuldner, der aus demſelben rechtlichen Verhältnis, auf dem

bildung dahin , daß der Schuldner, wenn er die andere, vom feine Verpflichtung beruht , gegen den Gläubiger einen fälligen

Gläubiger nicht gewählte Leiſtung feinerſeits wählen will, dies Anſpruch hat, die von ihm geſchuldete Leiſtung verweigern

wirkjam nur mittels eines bezüglichen Realangebots tun kann ; dürfen, bis die ihm gebührende Leiſtung bewirkt wird , ſofern

bloße wörtliche Ausübung des Wahlrechts genügt nicht mehr. nicht aus dem Schuldverhältnis fich ein anderes ergibt. Nach

Im vorliegenden Falle iſt von einer Mehrheit von $ 274 Abſ. 1 hat dies die Wirkung , daß der Schuldner nur

Leiſtungen keine Rede , ſondern ſteht eine einzige Leiſtungspflicht zur Leiſtung Zug um Zug zu verurteilen iſt. Aber dieſe Vor

in Frage , deren Inhalt auf Fernhaltung übermäßiger Ein- ſchriften ſind auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

wirkungen des Fabrikbetriebes der Beklagten von dem klägeriſchen Durch die unberechtigte Entnahme und Verwendung der

Grundſtück geht. Nur hinſichtlich der Mittel, durch die dieſe Beträge wurde der Beklagte lediglich Schuldner der Geſellſchaft

einheitliche Leiſtungspflicht erfüllt werden kann , hat Beklagte und ſeiner Mitgeſellſchafter, der Kläger. Einen Anſprudy

die Wahl zwiſchen den verſchiedenen , an ſich gegebenen Möglich . aus dieſer unberechtigten Handlung kann der Beklagte gegen

1
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die Kläger nicht erworben haben und hat er nicht erworben, Verhalten der Klägerin , auch wenn eß nur auf ein Verſehen zurüd .

weil die Kläger den Erwerb durch ihn mit den Mitteln der zuführen ſein ſollte, als eine ihr zuzurechnende gröbliche Verlegung

Geſellſchaft, als Erwerb für die Geſellſchaft nicht gelten zu des Vertrages anzuſehen ſei. In objektiver Beziehung wäre die

laſſen brauchen und nicht gelten laffen wollen . In dem recht. Beeinträchtigung des Abſaßes der Beklagten in folchem Falle

lichen Verhältnis zwiſchen den Klägern und dem Beklagten iſt nicht vermindert und nach § 276 des B. G. B. hat der Schuldner

der Erwerb materiell Erwerb des Bellagten , aus dem er auch Fahrläſſigkeit zu vertreten .

Schuldner der Geſellſchaft geworden iſt, weil er Mittel der

179.
Gefelld aft dazu verwendet hat. Anders liegt der Fall,

wo der Vertreter, Beauftragte oder Geſchäftsführer ohne Auftrag Zu $$ 321, 326 des B. G. B.

mit eigenen Mitteln für einen anderen erworben hat und (5. c . 5. P. , U. v . 8. Mai 03, 491/02 II. Hamburg.

der andere den Erwerb genehmigt oder zu genehmigen verpflichtet Zurückweiſung.)

iſt, Gläubiger des Anſpruch auf das Erworbene, zugleich aber Gegenüber der zutreffenden Annahme des Landgerichts , daß

Schuldner des für den Erwerb Aufgewendeten iſt. Davon iſt ſich aus 321 B. G. B. nur das Recht der nach dem Vertrage

hier nicht die Rede. (Wird näher ausgeführt.) vom 21. Juni 1901 zur Vorleiſtung verpflichteten Verkäuferin

ableiten laſſe, die Erfüllung bis zur Leiſtung oder Sicherſtellung

durch die Käuferin einredeweiſe zu verweigern, hatte die Beklagte
178.

in der Berufungsinſtanz ausgeführt, daß ſie nach den aus
Zu SS 276 , 325 des B. G. B. "

§ 326 B. G. B. fich ergebenden Grundfäßen auch ohne Ges

(F. C. B. , U. v. 17. April 03, 536/02 II . Braunſchweig.Braunſchweig. währung einer Nachfriſt und ohne vorgängige Androhung zum

Zurückweiſung .) Rüdtritt berechtigt geweſen ſei. Dieſe Begründung eines gejeß .

Die Klägerin hatte Briketts nach einem Bezirk geliefert, lichen Rücktrittsrechtes hat das Berufungsgericht als irrtümlid

für welchen ſie der Beklagten das Alleinverkauf&recht zugeſichert erklärt. Die Anſicht des Vorderrichters iſt gebilligt. Abgeſehen

hatte. Das Alleinverkaufsrecht wird alb ein weſentlicher Beſtand- davon, daß die durch Verſchlechterung der Vermögensverhältniffe

teil des Lieferungskauf$ erklärt, beſtimmt, der Beklagten den von des Käufers verurſachte Gefährdung des Anſpruch auf deffen

der Konkurrenz der Klägerin befreiten Abfaß im genannten Bes Gegenleiſtung nach § 321 B. G. B. nicht eine Umwandelung

zirke zu ſichern, mithin eine Verbindlichkeit der Klägerin zur der Vertragsbeſtimmungen, wonach der Verkäufer vorzuleiſten,

Konkurrenzenthaltung begründend, welche in engſter Verbindung der Käufer erſt nach Ablauf einer beſtimmten Friſt nach der

mit der der Klägerin obliegenden Warenlieferung ſtehe und von Ablieferung zu zahlen hatte, bewirkt, konnten die Erklärungen

dieſer nicht zu trennen ſei. Eine Außeracytlaffung dieſer Ver . der Klägerin in ihren Schreiben vom 27. und 30. Juli 1901

pflichtung wird für geeignet erachtet, den Vertrieb der Briketts vom Berufungogericht ohne Rechtsirrtum dahin gewürdigt

durch die Beklagte, damit aber deren ganze wirtſchaftliche Eriſtenz werden, daß ihnen bindende Wirkung auch für die Zeit der

in erheblichem Maße zu beeinträchtigen und , was die ſpeziell Fälligkeit der Lieferung nicht beizulegen ſei und die Beklagte

feſtgeſtellten Zuwiderhandlungen der Klägerin angeht, wird nicht dadurch nicht das Recht erlangt habe, vom Vertrage, an welchem

nur erwogen , daß dieſe nach dem Zeitraum , über den fie fich die Klägerin feſtzuhalten erklärte, endgültig zurückzutreten , um

erſtreckten , bedeutend genug geweſen ſeien , den Zweck der Verein . demnächſt anderweit über die Ware zu verfügen. Kann auch

barung , der Beklagten ein beſtimmtes Abfaßgebiet zu fichern, zu eine ernſtliche Weigerung zu erfüllen unter Umſtänden den

vereiteln , ſondern auch, daß dieſe unerlaubte Konkurrenz in der Gegenkontrahenten von der Notwendigkeit einer Mahnung und,

Zeit, in welche fie fiel, für die Beklagte um ſo empfindlicher einer Friſtfeßung unter Androhung der Ablehnung der Annahme,

geweſen ſei, als durch die von der Klägerin ſelbſt hervorgehobene der Leiſtung befreien und damit ein Rücktrittsrecht begründen ,

inzwiſchen eingetretene ſchlechte Konjunktur die Nachfrage nach. fo konnte es das Berufungogeridyt doch ablehnen , der zur Zeit

gelaffen und die Beklagte noch größere Quantitaten , mit deren ihrer Abgabe berechtigten Weigerung , mit welcher die Klägerin

Abnahme fie im Rüdſtande war, unterzubringen gehabt habe. das Verlangen der Beklagten , fich bereit zu erklären , dein auf

Wenn angenommen wird , die der Klägerin zur Laſt fallende 321 B. G. B. geſtüßten Verlangen zu entſprechen oder

poſitive Verleßung einer weſentlichen Vertragøpflicht jei im ge- andernfalls auf Lieferung zu verzichten, zurückwies, eine auch

gebenen Falle als mit der gänzlichen Nichteinhaltung des Ver. für die Zeit der Fälligkeit der Lieferung geltende Bedeutung

trages gleich bedeutend zu erachten und begründe eine von der beizumeffen und die Klägerin daraufhin als im Verzuge mit

Klägerin zu vertretende linmöglichkeit im Sinne des § 325 des
ihrer Vertragsleiſtung befindlich zu betrachten , wobei von dem

B.G.B., jo kann dieſe Auffaſſung nicht für rechtsirrtümlich Berufungsgericht auch darauf hingewieſen wurde , daß die

erachtet werden . Die unter Enthaltung eigener Lieferungen in Klägerin noch vor dem 1. September 1901 fich ausdrüđlich zu

das der Beklagten reſervierte Abſaßgebiet verſprochene Vertrags. einer Sicherheitsleiſtung in angemeſſener Form erboten habe .

leiſtung konnte durch die von der Klägerin ausgegangenen und War hiernach die Beklagte zu dem mit Schreiben vom 2. Auguſt

nicht mehr ungeſchehen zu machenden Zuwiderhandlungen als im 1901 erklärten Rücktritt vom Vertrage nicht berechtigt, blieb

Sinne des Vertrages unmöglich geworden betrachtet und eine ſie vielmehr an den Vertrag gebunden , ſo wurde ſie auch der

teilweiſe Unmöglichkeit hinſichtlich des berührten Intereſſe der im Wege des § 326 B. G. B. vorgehenden Klägerin nach

gänzlichen gleid geſtellt werden . fruchtloſem Ablauf der ihr geſeßten Nachfriſten zum Schadens

Auch die Rüge geht fehl , welche eine Geſeßeðverleßung in erſaße wegen Nichterfüllung verpflichtet.

der Erwägung des Berufungsgerichts zu finden glaubt, daß das

1
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180 . zwiſchen dem obligatoriſchen und dem dinglichen Vertrage zu

Zu SS 326 , 327 des B. G. B. unterſcheiden iſt. Der vertragomäßige Vorbehalt des Rücktritts

(B. c. R. , U. v. 28. April 03, 502/02 II. Breslau . Aufhebung .) vom „ Kaufvertrage" iſt ferner im Zweifel als ein Vorbehalt

des Rücktritts vom obligatoriſchen Vertrage aufzufaffen; dieſer

Nicht jeder Verzug des Schuldner8 mit irgend einem
Rücktritt hat keine dingliche Wirkung , nur die in den 88 346

Teile ſeiner noch nicht erfüllten vertragsmäßigen Leiſtung,
bis 348 des B. G. B. geregelten obligatoriſchen Wirkungen.

mag dieſer Teil auch noch ſo nebenſächlicher Art ſein, genügt,
Indeſſen können die Vertragſchließenden dem an ſich obligatoriſch

um dem Gläubiger die Rechte aus Saß 1 und 2 des § 326
wirkenden Rüdtrittsrecht dingliche Wirkung geben , indem fie —

Abſ. 1 des B. Š . B. zu eröffnen. Vielmehr wird in dieſer wenigſtens bei beweglichen Sachen - den binglichen Vertrag

Gefeßesbeſtimmung ein Verzug mit der Leiſtung vorausgeſeßt,
von der auflöſenden Bedingung der Erklärung des Rüdtritts

welche die Hauptleiſtung oder doch einige der im übrigen
abhängig machen, die nach § 158 Abſ. 2 des B. G. B. dinglich

noch nicht erfüllten þauptleiſtungen des Schuldners iſt. Bei
wirkt. Das Berufungsgericht hat zwar dieſe rechtlichen Fragen nicht

Kaufverträgen über bewegliche Sachen, namentlich auch bei
zum Gegenſtande ausdrücklicher Erörterungen gemacht; deffen

Handelstäufen iſt aber die Abnahme der gekauften Sacheſeitens Ausführungen , daß unmittelbar durch den Rücktritt der

des Käufers in der Regel weder deffen Hauptleiſtung nod Klägerin vom Kaufvertrage die verkauften Inventarſtüđe wieder

eine der Hauptleiſtungen desſelben. Der Verkäufer kann daher Eigentum des Verkäufers geworden ſeien , ſo kurz ſie auch ſein
aus dem Verzuge des Käufersmit der Erfüllung dieſer Abnahme: Eigentum des Verkäufersgeworden ſeien, fo kurz ſieauch ſein
aus dem Verzuge des Käufers mit der Erfüllung dieſer Abnahme mögen,laffen jedoch nach Anſicht des erkennenden Senats immer.
verpflichtung allein die Rechte aus Sat 1 und 2 des $ 326

hin noch die Auffaſſung zu , es ſei das Berufungsgericht bei
Abſ. 1 nur dann herleiten , wenn die Abnahme nach den be .
ſonderen Umſtänden des einzelnenFallseine der noch nicht ſeiner Auslegung des ſtreitigen Vertrages zu dem Ergebniſſe
ſonderen Umſtänden des einzelnen Falls eine der noch nicht gelangt, daß die Vertragſdließenden dem Rücktrittsredyt auch

erfülten Hauptleiſtungen des Käufers iſt (als welche unter allen
dingliche Wirkung in dem oben dargelegten Sinne gegeben haben.

Umſtänden die Zahlung des Kaufpreiſes anzuſehen iſt).

Ob im vorliegenden Falle , wenn , wie anzunehmen, der

Käufer die Verpflichtung hatte, die Ware abzurufen und mit
182 .

dieſer Verpflichtung fäumig wurde , überhaupt von Abnahine.

verzug in dem oben bezeid ;netenSinnedieRedefein kann und Zu SS 372, 374 des B. G. B., verbunden mit

nicht vielmehr
, weil zu einer Vefreiung des Käufers von tat. $S 93, 850, 853 und der Preußiſchen Hinter

ſächlich angebotener Ware noch gar nicht Gelegenheit gegeben
legungsordnung SS 18, 19.

war, lediglich Verzug in der Annahme ($ 295 des B. G. B.) , (B. c. S. , Beſchl. v . 6. Mai 03 , B 100/03 V. Stettin.

alſo Gläubigerverzug vorliegt , bedarf, da legterer allein die Teilweiſe Aufhebung.)

Anwendung des § 326 des B. G. B. nicht rechtfertigt, an fich

Die Forderung, für welche die Hypothek beſtellt iſt, war
keiner näheren Betrachtung. Dagegen würde der erhobene

nicht nur ſchon vor Erhebung der Klage , ſondern ſchon vor der
Anſpruch auf Schadenerſaß wegen Nichterfüllung, wenigſtens im

Überweiſung an die Klägerin für andere Gläubiger zu ihrem
Prinzip , dann gerechtfertigt ſein , wenn das B. G.G. zugleich

vollen Betrage gepfändet. Dadurch war für den Beklagten die
Zahlungsverzug feſtgeſtellt hätte.

Nady s 297 des B. G. B. kommt der Gläubiger nicht verantwortungsvolle Prüfung der Gültigkeit der verſchiedenen
Nach §

in Verzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots außer Pfändungen, insbeſondere auf die Prüfung,ob einzelne Pfän

ſtande iſt, die Leiſtung zu bewirken . Hiernach mußte bei dem

hier in Rede ſtehenden Succeffio - Lieferungsvertrage der Kläger unwirkſam ſeien,brauchte er fich nicht einzulaſſen, vielmehrhier in Rede ſtehenden Succeffiv - Lieferungsvertrage der Kläger dungen wegen Nichtbeachtung der Vorſchriften des § 830 3. P. O.

zu den Zeiten , in welchen er die einzelnen Teil .

lieferungen nach dem Vertrage und ſeinen Angeboten bered tigt; verpflichtet wäre er dazu nur geweſen, wenn ihn
konnte er die Zahlung zurüchalten. Zur Hinterlegung war er

gemäß zu bewirken hatte , im ſtande ſein, die in dieſen

die Klägerin zur Hinterlegung aufgefordert hätte (B. G. B.
Zeiten von dem Beklagten abzurufenden Mengen der aus der

$ 372 Sat 2 , 3. P. D. $ 853) . Obwohl nun der Beklagte

Grube „ Emanuelsſegen " verkauften Kohlen zu liefern , wenn der

die Klägerin davon , daß die Sypothekenforderung für andere
Beklagte infolge dieſer Angebote zur Zeit des Eintritts der

Gläubiger gepfändet worden war , vor Erhebung der Klage

Fälligkeit der einzelnen Teillieferungen bezüglich diefer in Verzug benachrichtigt hatte, verlangte die Klägerin nicht nur nicht die

kommen follte. ( Vergl. Entſch . des R. D. H. G. Bd. 20 S. 19. )

Hinterlegung, ſondern beſtritt fogar das Recht der Bekl. dazu.

Wäre aber ſelbſt in der Klage auf Zahlung das Hinterlegungs

181 . begehren zu finden, fo würde der Beklagte, der die Hinter

Zu SS 346—348 und 158 Abſ. 2 des B. G. B. hebung der Klagenicht Veranlaſſung gegeben haben (3. P. O.
legungepflicht nie beſtritten hat, durch ſein Verhalten zur Er

(St. G. A. c. F. , U. v. 28. April 03 , 474/02 II. Naumburg. $ 93 ), da er vor Erhebung der Klage zur Hinterlegung nicht

Zurüdweiſung.)
aufgefordert worden war und nach Erhebung der Klage ſeiner

Allerdinge iſt, anlangend die in dem Berufung &urteile etwa anzunehmenden – Hinterlegungspflicht am 8. September

unmittelbar an den Rücktritt geknüpfte dingliche Wirkung , für 1902 genügt und der Klägerin von der Hinterlegung noch vor

das Recht des B. G. B. davon auszugehen , daß bei dem ver- dein erſten Verhandlungstermine Nachricht gegeben hat. Eine

tragsmäßigen Vorbehalte des Rücktritts von einem Vertrage Verpflichtung des Beklagten , der Benachrichtigung den Hinter
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legungsſchein beizufügen, iſt in den Gefeßen (B. G. B. $ 374 185.

Abſ. 2 , Preuß. Hinterlegungeord . SS 18, 19) nicht begründet, Zu $$ 868, 930 des B. G. B.

für den vorliegenden Fall des § 853 3. P. D. iſt ſelbſt die

Anzeigepflicht des Schuldners zweifelhaft (Peterſen-Anger (Sch. c. R. , U. v. 28. April 03, 461/02 II. Hamm. Aufhebung .)

Anm . 3 zu § 853 3. P. D.). Das Berufungsgericht geht bei der Beurteilung der Sade

zutreffend davon aus , daß der Eigentumsvorbehalt der Klägerin

183.
nur im Falle des ſtattgehabten Rückerwerbes der Sachen durch

Zu § 559 des B. G. B. fie rechtswirkſam ſein würde und daß hierzu gemäß den SS 929,

(B. c. St. u . Gen. , U. v . 17. April 03 , 474/02 III . Braun. 930 B. G. B. die Einigung der Parteien über die Rüd

ſchweig. Zurüdweiſung.) übertragung des Eigentums an den Sachen und weiter, zum

Zutreffend hat das Berufungsgericht den Anſpruch des
Erfaße der tatſächlich nicht erfolgten Rückgabe der Sachen an

Klägers aus dem Grunde zurückgewieſen, weil es ſich im vor
die Klägerin , die Vereinbarung eines Rechtsverhältniffes erforderlich

liegenden Falle um eine „künftigen Entſchädigungsforderung geweſen ſei, vermöge deffen die Klägerin als Erwerberin der,

handelt, für welche nach § 559 B. G. B. das Pfandrecht des
Sadyen den mittelbaren Beſitz derſelben erlangte, fowie daß

Vermieter nicht geltend gemacht werden kann . Denn einem
zur Herbeiführung des mittelbaren Befißes der Klägerin nach

„ künftigen “ Schaden ſteht begrifflich ein „ gegenwärtiger“ Saden § 868 B. G.B. der Beklagte Beſißer der Sachen als Nieß.

gegenüber, alſo ein Schaden, für den nicht bloß der Grund brauder, Pfandgläubiger, Pädter, Mieter, Verwahrer oder in

gegeben iſt, ſondern der tatſächlich bereits eingetreten iſt, deffen
einem ähnlichen Verhältniſſe habe werden müſſen, vermöge deſſen

Vorausſeßungen alſo fámtlich bereits vorliegen müſſen. Davon
er der Klägerin gegenüber auf Zeit zum Beſige berechtigt oder

konnte aber vorliegend keine Rede ſein , ſo lange nicht feſtſtand,
verpflichtet war. Das Berufungêgeridt ſtellt nun Willens,

ob die Wohnung nicht anderweit vermietet werden würde ; e$
einigung der Parteien über den Eigentumsübergang auf die

drohte wohl ein Schaden, er war aber noch nicht eingetreten . Klägerin und eine mündliche Vereinbarung dahin feſt, daß der

Daß nur ein bereits wirklich erwachſener Schaden durch das
Beklagte fortan die Sachen auf Grund des ſchriftlichen

Pfandrecht geſichert ſein ſoll, ergibt ſich, wie das Berufungs. Vertrages vom 28. September 1900 befißen ſolle. In

gericht mit Recht ausführt, mit Sicherheit auch aus den Proto
dem lekteren findet eß die Vereinbarung eines „ ähnlichen Ver

kollen der II. Kommiffion (Bd. II Š. 194 ff.), durch welche die hältniſſes“, im Sinne des bezogenen § 868, durch welches infolge

Beſchränkung des Pfandrechts in das Geſet hineingebracht iſt,
des darin für die Klägerin gemachten Vorbehaltes des Eigen

indem danach das Pfandrecht nur für „ fällige " Entidadigunge.
tums an den verkauften Sachen bis zur Tilgung des Kaufpreiſes

forderungen gegeben ſein ſoll. (Wird näher dargelegt.)
der Beklagte nur auf Zeit zum Befiße der Sachen berechtigt und

demgemäß die Klägerin mittelbare Beſiberin geworden ſei. Dies

iſt nach den vorliegenden Umſtänden rechtlich zu beanſtanden , da
184 .

in casu lediglich ein abſtraktes constitutum possessorium

Zu $ 766 des B. G. B. Auftrag zur Übernahme vorliegt und das nötige konkrete Rechtsverhältnis fehlt. (Wird

einer Bürgſchaft. begründet.)

(A. c . St. , 1.v.27. April 03 , 446/02 VI. Stettin . Zurückweiſung.)

186.

Das Berufung@gericht nimmt an , daß es zu einem gültigen

Bürgſchaftsvertrag an der geſeglichen Forin , der idhriftlichen Zu SS 873, 925 des B. G. B. in Verbindung

Erteilung der Bürgſchaftferklärung, B. G. B. $ 766 , mangele. mit den SS 19, 29, 30 der Grundb. Ordn.

Erfolge die Bürgſchaftserklärung nicht durch den , der ſich als (Grundbuchi. S. , Beſchl. v . 16. Mai 03, B 111/02 V.)

Bürge verpflichten will, ſondern in ſeinem Auftrag durch einen
Durch den notariell beurkundeten Vertrag vom 14. No

Dritten , ſo könne das Erfordernis der Schriftlichkeit nur dann
vember 1902 hat F. W. ein in Sasbad; belegenes Grundſtüct

als erfüllt angeſehen werden , wenn ſich der Auftrag auf Er
und das in der Sasbachrieder Gemarkung belegene, im Lager.

teilung der Bürgſchaftserklärung gerade in ſchriftlicher Form

bezog. Kläger habe nun nicht behauptet , daß Bekl. den S. be.
buch unter 219 verzeichnete Grundſtück an ſeine Tochter E.

auftragt habe , für ihn ſeine Bürgidaft dem I. in ſchrift.
verkauft, und demnächſt haben die beiden Beteiligten in derſelben

Urkunde erklärt :

licher Form zu erklären . ) Dem Berufungsgericht iſt im*
„Der Verkäufer bewilligt, daß ſeine Tochter als neue

Hinblick auf § 164 Abſ. 1 mit § 167 Abſ. 1 und 2 B. G. B.
Eigentümerin der obigen Grundſtücke in den Grund.

darin recht zu geben, daß die dem Bevollmächtigten übertragene
büchern eingetragen wird ; die Käuferin beantragt ihre

Vertretungê macht ſich darauf erſtrecken muß , die Erklärung

namens des Vertretenen ſo zu erteilen , wie ſie allein rechts
Eintragung nach dieſer Bewilligung.“

Das Grundbuchamt Sasbachried lehnte den Antrag auf

wirkſam erfolgen kann , alſo bei Bürgſchaft in der geſeßlid vor :

gejdriebenen Sdriftform .
Eintragung des Eigentumsübergangs in Beziehung auf das

Grundſtück in Sasbachried ab , weil der Vertrag zwar die

*) Bekl. hat nämlich dem S. nur erklärt : „ Sagen Sie dem I. ,
Eintragung & bewilligung und den Eintragung& antrag, nicht aber

ich würde dafür ſorgen , daß er ſein Geld ebenſo gut bekommt, wie die dingliche Einigungserklärung enthalte. Das Landgericht in

die anderen Gläubiger“. S. hat dies dem T. ſchriftlich mitgeteilt. Offenburg wies die Beſchwerde der Beteiligten als unbegründet

Vergl . Jur. Wochenſchr. S. 256. (Buſaß d. Red. ) zurück mit der Ausführung , die Eintragungsbewilligung in

1
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Verbindung mit dem auf fie Bezug nehmenden Eintragung - Unterhaltøpflichtigen berechtigt, ihm den Pflichtteil zu entziehen.

antrage laffe zwar den Schluß zu, daß auch eine Einigung nach Weldhe Verfellungen eines Ehegatten den anderen Teil berechtigen ,

8 873 B. G. B. vorhanden ſei , könne aber nicht als die nach ihm den Pflichtteil zu entziehen, ergibt ſich aus § 2335. Nach

$ 925 B. G. B. erforderliche ausdrückliche Erklärung dieſer & 2335 kann der Erblaffer dem Ehegatten den Pflichtteil ent

Einigung angeſehen werden. ziehen, wenn der Ehegatte ſich einer Verfehlung ſchuldig macht,

Die Beteiligten wandten ſich mit weiterer Beſchwerde an auf Grund deren der Erblaſſer nach den S$ 1565-1568 auf

das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Dieſeß möchte die weitere Scheidung zu klagen berechtigt iſt. Hiernach hatte die Klägerin,

Beſchwerde zurückweiſen , ſieht ſich aber durch einen Beſchluß des nachdem fie Ende September 1901 einer unfer & 1565 fallenden

Oberlandesgerichts in Dresden (abgedruckt bei Mugdan - Falkmann Verfehlung fich jhuldig gemacht hatte, von dieſem Zeitpunkte

Bd. 4 S. 311) daran gehindert und hat daher gemäß § 79 an nur den notdürftigen Unterhalt zu verlangen.

Abſ . 2 G. B. D. die weitere Beſchwerde dem Reichsgerichte vor- Die Reviſionsklägerin ſtellt auf, $ 2335 komme nicht in

gelegt. Das Reichsgeridt tritt der vom Oberlandesgericht Betracht, wenn der Ehegatte die Scheidungsklage erhoben habe,

Dresden vertretenen Anſicht, daß die Erklärung genüge und die denn in dieſem Falle greife die Vorſchrift des § 1933 Plag ,

Beſchwerde begründet ſei , in ausführlicher Erörterung bei . wonach das Erbrecht des überlebenden Ehegatten , und damit

das Recht auf den Pflichtteil, ausgeſchloffen ſei , wenn der Erb

laffer zur Zeit feines Todes auf Scheidung wegen Verſchuldens
187.

des Ehegatten zu klagen berechtigt geweſen ſei und die Klage

Zu § 1166 des B. G. B.
auf Scheidung erhoben habe. Wäre dieſe Auffaſſung zutreffend,

(P. c. G. , u . v. 13.Mai 03 , 55/03 V. Berlin . Aufhebung .) ſo hätte der jduldige Ehegatte bis zur Erhebung der Scheidungs

Das Reichsgericht tritt der Anſicht Plancks dahin bei , daß klage nur den notdürftigen, von Erhebung der Scheidungsklage

der Gläubiger im Fall des § 1166 B. G. B. nach - ab aber den der Lebensſtellung des Ehemannes entſprechenden

weijen muß, er habe den Schuldner unverzüglich von Unterhalt zu verlangen. Die Aufſtellung der Reviſionsklägerin

der Zwangsverſteigerung benachrichtigt. Ganz ab- iſt jedoch nicht richtig. Der § 2335 gewährt jedem Ehegatten,

geſehen davon , daß der Beweis einer Negative immer mißlich auch demjenigen , der die Scheidungsklage ſchon eingeleitet hat,

und regelmäßig nur durch Gidesantrag zu führen iſt, inuß das Recht der Entziehung des Pflichtteils. Nicht § 2335 Abſ. 1 ,

folgende Erwägung entſcheidend ſein. Indem der 1166 den ſondern $ 2335 Abj. 2 iſt in das Gefeß aufgenommen worden ,

Schuldner berechtigt, die Befriedigung des Gläubigers wegen um zu verhüten , daß ein Ehegatte, der von der Scheidungsklage

ſeines Ausfalls bei der Zwangsverſteigerung inſoweit zu ver . Abſtand nehmen will, durch den drohenden Verluſt des Redytes

weigern , als er infolge der Unterlaſſung der Benachrichtigung der Entziehung des Pflichtteiles zur Erhebung der Scheidungs.

der Zwangøverſteigerung Schaden erleidet, macht er den Anſpruch klage genötigt werde.

des Gläubigers auf Befriedigung wegen ſeines Ausfalls davon Vergl. Entwurf I 8 2005 Abſ. 1 und 2, Motive 5 S. 445

abhängig , daß der Gläubiger den Sculdner von dem Betreiben Abf. 4, Kommiſſionsprotokoll 5 S. 580.

der Zwangøverſteigerung unverzüglich benachrichtigt hat. Hiermit Eine Einſchränkung des Rechteg der Entziehung des Pflichtteilt

iſt dem Gläubiger zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, aber iſt daher aus § 2335 ſelbſt nicht zu entnehmen. Eine Ein

doch nach dem Sinne der Vorſchrift die Verpflichtung auferlegt, jūránkung ergibt ſich auch nicht aus der Beſtimmung des § 1933 ,

dem Schuldner die Benachrichtigung unverzüglich zugehen zu durch welche nur die Erhebung einer begründeten Scheidungs

laſſen. Wenn nun auch nicht zur Begründung der Klage des klage der Auflöſung der Ehe gleichgeſtellt worden iſt.

Gläubigers dieBehauptung der rechtzeitig erfolgten Benachrichtigung Vergl. § 2077 Ab . 1 Sat 2 des B. G. B. , § 1810

des Schuldners gefordert zu werden braucht, ſo beruht der Entwurf II , Kommiſſionsprotokoll 5 S. 480, 59.

Klageanſpruch doch immerhin auf der ſtillſchweigenden Voraus- Die Reviſionsklägerin behauptet weiter , die Frage der

feßung , daß die Benachrichtigung erfolgt ſei. Dieſe Voraus. Unterhaltsgewährung zwiſchen Ehegatten ſei in den 88 1360,

feßung verneint der beklagte Schuldner, indem er die Befriedigung 1361 des B. G. B. durch Spezialbeſtimmungen geregelt und

des klagenden Gläubigers verweigert. Macht der Schuldner zwar ohne Rückſicht auf die Bedürftigkeit der Ehefrau , die Vor

feine Berechtigung zur Verweigerung geltend , fo bringt er damit ſchriften der $8 1601 ff . bezögen ſich nur auf die Unterhalts

alſo nicht eine Einrede vor , die er zu beweiſen hätte, fondern pflicht gegenüber Bedürftigen, es liege ſomit ein Widerſpruch

er beſtreitet , daß dem Gläubiger der eingeklagte Anſpruch zu. vor, der dahin zu löſen ſei , daß den Sonderbeſtimmungen der

ſtebe, und läßt hiermit den Gläubiger beweispflichtig erſcheinen . $8 1360, 1361 der Vorrang vor der Beſtimmung des § 1611

469. 2 eingeräumt werde. Dieſe Ausführung kann keine

188 . Billigung finden. Richtig iſt zwar, daß die Unterhaltsanſprüche

Zu SS 1360 f., 1565—1568, 1605, 1608, 1609,
der Ehegatten in der Hauptſache in den S$ 1360, 1361 geregelt

find, allein einige Vorſchriften der S$ 1601 ff. finden auf die

1611 , 1613–1615, 1933, 2077, 2335 des B. G. B.
Unterhaltspflicht der Ehegatten entſprechende Anwendung , andere

(S. c. S. , U. v . 20. April 03 , 425/02 IV. Berlin . Zurüct.
ſind unmittelbar anzuwenden. Nach § 1360 Abſ. 3 kommen

weiſung. )
die Vorſchriften der $8 1605 , 1613–1615 zur entſprechenden

Nach § 1611 Abſ. 2 unterliegt der Unterhaltungsanſpruch Anwendung, dagegen ſind direkt anwendbare Beſtimmungen in

eines Ehegatten der Beſchränkung auf den notdürftigen Unterhalt, den 88 1608 , 1609 und 1611. Die Vorſchrift in 1611

wenn der Ehegatte fich einer Verfehlung ſchuldig macht, die den Abſ. 2 jeßt das Maß des einem Ehegatten zu gewährenden

1
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Unterhalts für einen beſonderen Fall herab. Unvereinbar mit Geſinnung untergraben worden ſei. Die Reviſion erhebt hier.

den Beſtimmungen in § 1360 Abſ. 1 , 2 und § 1361 A6 . 2 gegen den Einwand , daß dieſe Begründung nicht das Weſen

iſt dieſe Vorſchrift nicht. Ob die Beſchränkung des Anſprudje der behaupteten Chewidrigkeit treffe. Nicht in der Zumutung

des Ehegatten auf den notdürftigen Unterhalt ſchon aus $ 1490 des Ehebruchs , ſondern in der Hinterliſt, mit der ihm die

A6.2 Entwurf I oder 1506 Abſ.2 Entwurf II zu entnehmen Klägerin Fallen zu ſtellen geſucht habe, liege der ſchwere Verſtoß

geweſen wäre, kann dahin geſtellt bleiben , jedenfalls fann nach gegen die ehelichen Pflichten. Allein abgeſehen davon , daß der

der Faſſung des § 1611 Abſ. 2 des B. G. B. (vergl. § 1591 Berufungerichter der Klägerin den Entſchuldigungegrund tiefer

des Entwurfs in der Faffung der Bundesratøvorlage) kein ſeeliſcher Erregung offenbar auch bei dem jeßt in Frage ſtehenden

Zweifel darüber obwalten, daß ein Ehegatte, der fich einer Ver. Verhalten zu gute gehen laſſen will, ſo deckt jedenfalls ſeine

fehlung ſchuldig macht, die den Unterhaltspflichtigen berechtigt, Feſtſtellung auch das Verhalten der Klägerin, wenn man es

ihm den Pflichtteil zu entziehen, nicht mehr verlangen kann als unter dem vom Beklagten vertretenen Geſichtspunkte betrachtet.

den notdürftigen Unterhalt. Steht einmal feſt, daß legterer fich des Ehebruchs wirklich

ſchuldig gemacht hat, ſo konnte ohne Rechteirrtum auch weiter
189.

angenommen werden , daß die Verſuche der gröblich hinter.

Zu § 1568 des B. G. B. gangenen Ehefrau, ſich Beweismittel für die eheliche Untreue

(A. c. A. , 1. v. 16. April 03 , 420/02 IV. Berlin . Zurüd . zu verſchaffen, ſelbſt dann eine tiefere Zerrüttung der ehelichen
weiſung.)

Geſinnung auf feiten des Mannes nicht bewirkt haben , wenn

Der Beweisantrag des Beklagten : „einen mediziniſchen die Frau fich hierbei fittlich verwerflicher Mittel bedient hat.

Sachverſtändigen darüber zu vernehmen, daß die E. , mit welcher Mit Verneinung der Kaufalität zwijden Pflichtverlegung des

er den Beijchlaf ausgeübt haben foll, noch jeßt virgo intacta einen Gatten und eingetretener Zerrüttung des ehelichen Ver

ſei " , iſt vom B. G. von vornherein für nicht überzeugend erklärt hältniffe auf feiten des anderen Gatten entfällt aber die

und deshalb unberückſichtigt gelaffen worden. Wie ſich die Anwendbarkeit des § 1568 des B. G. B.

mediziniſche Wiſſenſchaft zu ſolcher Beweisführung ſtelle, kann

vom Laien wohl kaum ohne Gehör von Sachverſtändigen
190.

beurteilt werden, namentlich wenn eine längere Zeit, mindeſtens

Zu SS 1626 ff., 1631, 1632, 1634, 1635, 1649,
mehrere Monate hindurch fortgeſegter Geſchlechtsverkehr, wie

auch der Berufungerichter annimmt, in Frage ſteht. Die 1662, 1666, 1685 des B. G. B.

Reviſion weiſt mit Recht darauf hin, daß auch die Begründung (R. c. R. , U. 5. 7. Mai 03 , 16/03 IV. Berlin. Zurüdweiſung.)v

des Berufungsurteile ſelbſt: eine Vereinigung der Geſchlechtsteile Der von dem Vater als dem Inhaber der elterliden

brauche ſelbſt bei häufiger Wiederholung „ nicht immer“ nachweiß- Gewalt auf Herausgabe des Kindes in Anſpruch genommene

bare Spuren an dem weiblichen Körper zu hinterlaſſen, der Beklagte hat dem an ſich aus der elterlichen Gewalt begründeten

Möglichkeit des Gelingen des Beweiſes Raum läßt. Allein Klageanſpruche gegenüber, wenn er ihm nicht entſprechen will,

der Berufungsrichter verneint felbſt für dieſen Fall die Über- fein Recht zur Vorenthaltung des Kindes , d . 5. daß dieſe nicht

zeugungskraft eines dem Beklagten günſtigen Befundes, indem widerrechtlich iſt, nadyzuweiſen . Dies trifft auch zu , wenn, wie

er als Erfahrungsſaß aufſtellt, daß Frauensperſonen , wie die E., im vorliegenden Falle, die Klage des Vaters gegen die Mutter

durch ihren Beruf (als Tänzerinnen) darauf hingeführt würden, des Kindes gerichtet iſt, da nach § 1634 B. G. B. zwar die

ihren Körper möglichſt intakt zu erhalten und die nachteiligen Mutter neben dem Vater während der Dauer der Ehe das

Folgen der Sohwangerſchaft zu vermeiden. Ob dem tatſächlich Recht und die Pflicht hat, für die Perſon des Kindes zu ſorgen,

ſo ſei , kann in der Reviſionsinſtanz ebenſowenig nachgeprüft bei einer Meinungsverſchiedenheit aber zwiſchen den Eltern die

werden, wie die Zuläſſigkeit der hieraus in concreto gezogenen, Meinung des Vaters vorgeht. Die Sorge für die Perſon des

in das Gebiet der Beweiswürdigung fallenden Schlußfolgerung. Kindes iſt hiernach allerdings ein gemeinſames Recht beider

Jedenfalls iſt der Tatrichter nicht verhindert, allgemeine Erfahrungs- Elternteile, gleichwohl aber das Recht des Vaters bei Meinungs.

tatſachen, von denen ihm Kenntnis innewohnt, bei Würdigung verſchiedenheiten überwiegend und ausſchlaggebend. Aud die

des ihm vorgetragenen Tatbeſtandes zu verwerten , auch ohne ſie Auffaſſung der Beklagten iſt keine andere, und beruft ſie fich

zuvor zum Gegenſtand kontradiktoriſcher Verhandlung gemacht für ihr Recht auf Vorenthaltung der Töchter in erſter Reihe

zu haben . auf ein mit dem Kläger vor der Trennung angeblich getroffenes

Keinesfalls enthält es eine Verleßung von Rechtsnormen Abkommen, nach welchem ſie die drei Mädchen und der Kläger„

wenn bei Abwägung der Verſchuldungefrage auch die von dem die beiden Knaben behalten ſollte“ . Mit Recht hat indeffen das

anderen Ehegatten hervorgerufene Gemütøverfaffung des fehlenden Berufungêgericht angenommen, daß ein ſolches Abkommen, wenn

Gatten mildernd in Betracht gezogen wird. es getroffen wäre, der Rechtsgültigkeit entbehren würde. Die

Bezüglich der der Klägerin zur laſt gelegten Verführung8 . elterliche Gewalt, wie ſie ihre rechtliche Geſtaltung in den geſet :.

verjudze zum Ehebruch erkennt auch der Berufungerichter an, lichen Beſtimmungen SS 1626-1698 B. G. B. - erhalten

daß ſie an und für ſich betrachtet ein ſchweres Ehevergehen im hat, iſt der Ausfluß eines natürlichen und ſittlichen Verhältniſſes,

Sinne von § 1568 des B. G. B. enthalten würden . Er erachtet und das auf dieſer eigenartigen, es auch in ſeinein Beſtande

aber mit Rückſicht auf die von dem Beklagten betätigten ehe- dauernd beeinfluſſenden Grundlage beruhende Rechtsverhältnis iſt

brecherijden Neigungen nicht für bewieſen, daß durch die von regelmäßig und von gefeßlich zugelaſſenen Ausnahmen abgeſehen ,

der Ehefrau ihm geſtellte Zumutung des Ehebruchs ſeine eheliche der Anderung durch rechtågeſchäftliche Akte der Beteiligten nicht

.
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zugänglich. Dieſer Grundſaß hat in dem Gefeße auch Ausdruck aus einem ſolchen zwiſchen dem erziehungsberechtigten Elternteil

gefunden durch die Sondervorſchrift in § 1662 Saß 1 B.G.B., und einem Dritten . Dieſe Auffaffung findet fich aud vertreten

wonach der Vater auf die ihm gemäß § 1649 B. G. B. „ traft in der Begründung zu dem mit dem § 1635 B. G. B.

der elterlichen Gewalt“ zuſtehende Nußnießung an dem Ver inhaltlich übereinſtimmenden § 1456 des Entwurfs zum

mögen des Kindes verzichten kann. Auf der ausnahmsweiſen B. G. B. - Erſter Leſung — , wo Motive BD. IV S. 627

Zulaſſung des Verzichts auf eines der Rechte aus der elterlichen die Zuläſſigkeit einer Übereinkunft der Eltern darüber, wem von

Gewalt folgt die Unzuläffigkeit des Verzichts auf die elterliche ihnen für den Fall der Scheidung die Sorge für die Perſon der

Gewalt im übrigen. Dementſprechend enthielt auch der Ent. gemeinſchaftlichen Kinder zuſtehen fou, verneint wird, insbeſondere

wurf zum Bürgerlichen Gefeßbuche - Erſter Lefung in auch mit dem Hinweiſe, daß die Zulaffung einer folchen die

§ 1561 die Beſtimmung: „Auf die elterliche Gewalt kann nicht Eltern bindenden Übereinkunft geeignet ſei, die Scheidungen zu

verzichtet werden " - , zu welcher die Motive - Bd. IV S. 842- befördern. Auch das die Frage – nach der damaligen Lage

folgende Begründung gaben: „Die Beſtimmung des § 1561 , der Entwürfe zum Bürgerlichen Gefeßbuche berührende Urteil

welche ſowohl den einſeitigen als den vertrag8máßigen Ver . des R. G. vom 11. Juni 1896 – Entſch. Bd. 37 S. 190 -

zicht umfaßt, rechtfertigt fich dadurch, daß die Grundlage des in ſpricht fich dahin aus, daß derartigen Verträgen der Ehegatten

der elterlichen Gewalt liegenden Rechts die dieſem Rechte ent. untereinander fein Raum gelaffen zu ſein ſcheine. Daß fich

ſprechende Pflicht der Eltern bildet ( vergl. auch die Motive zu für die Rechtsgültigkeit des von der Beklagten geltend gemachten

§ 1504 d. i. § 1631 B. G. B. oben S. 752). Eine Abkommens die Beſtimmungen in den $$ 126b und 127d der

Mobifitation erleidet die Beſtimmung des § 1561 durch die Gewerbeordnung für das Deutſche Reid nicht verwerten laffen ,

Voriðrift des § 1537, nach welcher auf die elterliche Nuß. hat das Berufung8gericht, da es fich dabei um die Regelung

nießung, obwohl dieſelbe nach $ 1502 ein Beſtandteil der elter. beſonderer Verhältniffe im Intereſſe des Kindes handelt, zutreffend

lidhen Gewalt iſt, von dem Inhaber der elterlichen Gewalt ver. angenommen . Somit iſt das von der Beklagten geltend gemachte

zichtet werden kann. “ Die Kommiſſion für die zweite Leſung Abkommen, auch wenn es wirklich getroffen wäre, nicht geeignet,

des Entwurfs zum Bürgerlichen Gefeßbuche – vergl. Protokolle die Beklagte zur Vorenthaltung der Töchter der Parteien dem

von Achilles, Gebhard und Spahn - BD. IV S. 662 zu VI- Kläger gegenüber zu berechtigen.

hat den § 1561 geſtrichen : da die Vorſchrift ſelbſtverſtändlich Nach § 1685 Abſ.1 B. G. B. übt, wenn der Vater an

fei und fich argumento e contrario bereits aus § 1567 der Ausübung der elterlichen Gewalt tatſächlich verhindert iſt,

d. i. & 1662 B. G. B. - ergebe". Um einen vertragsmäßigenUm einen vertragsmäßigen während der Dauer der Ehe die Mutter die elterliche Gewalt

Verzicht, um ein vertrag&mäßiges Aufgeben von Rechten aus mit Ausnahme der Nußnießung aus. Die Annahme des Be

der elterlichen Gewalt ſeitens des Klägers handelt es fich aber rufungogerichte, daß die Beklagte auf dieſe Beſtimmung fich

bei dem von der Beklagten geltend gemachten Abkommen, indem nicht berufen könne, da daraus, daß Kläger bei Tage ſeinen

danach die Beklagte die drei Töchter „behalten“ , dem Kläger Berufsgeſchäften nachgehen müſſe, keinesfalls fich folgern laſſe,

alfo für die Zeit des Getrenntlebens der Parteien die tatſächliche daß er an der Ausübung der elterlichen Gewalt verhindert ſei,
Sorge für die Perſon der Töchter nicht zuſtehen , und er ing . iſt tatſächlicher Natur , erkennbar von Rechtsirrtum nicht

beſondere auch nicht befugt ſein ſollte , den Aufenthalt der beeinflußt und daher nicht zu beanſtanden . Auch die Revifton

Töchter zu beſtimmen, ein Recht und eine Pflicht, die nach hat hier einen beſonderen Angriff nicht erhoben, ihre zweite
§ 1631 Abſ. 1 B. G. B. die dem Inhaber der elterlichen Ge. Rüge bewegt fich vielmehr in folgender Richtung. Das Be.

walt obliegende Sorge für die Perſon des Kindes ebenfalls rufungsgericht ineint, daß im Hinblic auf die rein privatrecht.

umfaßt. In Frage könnte noch kommen , ob , wie die Reviſion liche Natur des Anſpruchs eines Elternteils auf Herausgabe der
geltend macht, das Abkommen um deshalb für rechtsgültig zu Kinder bei der Entſcheidung des Prozeßgerichts darüber die

erachten ſei , weil es zwiſchen den Eltern der Kinder geldloffen Intereffen der Kinder außer Betracht bleiben müffen, und es

iſt und die Mutter ja gemäß § 1634 B. G. B. während der nicht Sache des Prozeßgerichte ſei , zu entſcheiden, ob das geiſtige
Dauer der Ehe neben dem Vater das Recht und die Pflicht hat, oder leibliche Wohl eines Kindes dadurch gefährdet ſei, daß ein

für die Perſon des Kindes zu ſorgen. Nach der Auffaſſung der Elternteil das Kind vernachläffigt; die Entſcheidung hierüber

Reviſion würde daß Intereffe der Kinder durch die Zulaſſung ſteke allein nach $ 1666 B. G. B. dem Vormundføaftsgerichte
eines Widerrufsrechts des Vaters wegen veränderter Umſtände zu. Demgegenüber macht die Reviſion geltend, daß ein wider .

vollſtändig gewahrt ſein. Indeffen gegenüber der ſchon hervor- rechtliches Vorenthalten im Sinne des § 1632 B. G. B. jeden

gehobenen maßgebenden Stellung des Vaters bei Meinunge- falls dann nicht vorliege, wenn der Vater die Herausgabe der
verſchiedenheiten zwiſchen ihm und der Mutter und da der Vater, Kinder von der Mutter verlange, ſolange er gar nicht in der

nach dem ausdrücklichen Vorbehalte in § 1634 , allein zur Lage ſei, fie bei ſich unterzubringen ; er mißbrauche in folchem

Vertretung des Kindes berechtigt iſt, erſcheint die Annahme des Falle feine Rechte und könne darin feinen gerichtlichen Schuß

Berufungsgerichts durchaus zutreffend, daß durch die der Mutter finden. – Der Reviſion ſteht entgegen , daß die Auffaffung des

verliehenen Befugniffe das Recht des Vaters in keiner Weiſe Berufungsgerichts von der Tragweite des § 1666 B. G. B.
beeinträchtigt iſt, er vielmehr das ihm zuſtehende Recht der elter. durchaus zutreffend iſt. Danach hat das Vormundſchaftsgericht,

lichen Gewalt auch der Mutter gegenüber ſtets vol in Anſpruch falls das geiſtige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch geo

nehmen kann , ſo daß das Recht&verhältnis aus einem Abkommen fährbet wird, daß der Vater das Recht der Sorge für die Perſon

über die Kindererziehung zwiſchen den getrennt lebenden Ehe. des Kindes mißbraucht, das Kind vernachläffigt oder fich eines

gatten unter einander nicht anders beurteilt werden kann , als ehrloſen oder unſittlichen Verhaltens (duldig macht, die zur

13 *
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Abwendung der Gefahr erforderlichen Anordnungen zu treffen. den Einlagen und Beiträgen der Mitglieder und den von der

Nur das Vormundſchaftsgericht, nicht aber das Prozeßgericht, iſt Geſellſchaft unterihrer Firma erworbenen Sachen und Rechten

hiernach für die Entſcheidung zuſtändig, ob im einzelnen Falle zuſammenſeßt. Gehört zu demſelben ein Grundſtüd, ſo betrifft

der Vater fich eines Mißbrauchs der elterlichen Gewalt jduldig mithin ein Rechtsgeſchäft, durch welches eine Verpflichtung zu

gemacht hat und welche Maßregeln zur Abwendung der dadurch einer Verfügung über dasſelbe begründet werden ſoll, nicht ein

begründeten Gefährdung des geiſtigen oder leiblichen Wohles des dem Eigentum eines etwaigen minderjährigen Rechtsnachfolgers

Kinded zu ergreifen ſind. Der geſebgeberijde Grund für die eines Geſellſchafters zu einem Teile gehöriges Grundſtüd,

ausjdhließliche Zuſtändigkeit des Vormundjchaftsgerichts iſt der ſondern lediglich ein jolches der Geſellſchaft. Insbeſondere fällt

vormundſchaftliche Charakter der elterlichen Gewalt und das eine Vereinbarung über die Art der Liquidation, ſofern fie das

Beſtreben , langdauernde und gehäffige, den Familienfrieden Grundſtück berührt, doch nicht unter die 88 1821, 1643, 1686

zerſtörende Prozeſſe zu vermeiden (vergl. Motive zu dem Ent. B.G. B., bedarf alſo nicht der vormundſchaftsgerichtlichen Ge

wurfe zum Bürgerlichen Gefeßbuche Erſter Leſung nehmigung, und ebenſowenig ein Vertrag, durch welchen (diedb.

Bd. IV S. 806 Abſ.2 zu § 1546 , Protokolle für die zweite richterliche Entſcheidung der in bezug auf die Liquidation etwa

Leſung des Entwurfs zum Bürgerlichen Geſeßbuche von Achilles, entſtehenden Streitigkeiten vorgeſehen wird . (Wird näher be.

Gebhard und Spahn, Bd. IV S. 629 , 630). Aus der aus . gründet.)

ſchließlichen Zuſtändigkeit des Vormundſchaftsgerichts folgt dann
192 .

aber, daß die elterliche Gewalt des Vaters uneingeſchränkt fort.

beſteht, ſo lange fie nicht von dem Vormundſchaftsgericht ein. $S 1922, 1942 ff., 1953 f. des B.G.B. verbunden

geſchränkt iſt. Demgegenüber dharakterifiert ſich auch die Vor- mit § 7 des Anfechtungsgeſekes, $ 9 der Konkurs
enthaltung der Löchter der Parteien ſeitens der Beklagten als

ordnung und § 778 der 3. P. D.Z.
eine widerrechtliche, ohne daß es für die jeßt zu treffende Ent.

(G. c. P. , U. v. 17. April 03 , 16/03 VII. Kolmar. Zurüd.

ſcheidung darauf ankommen tann, ob der Kläger, wie die Be.
weijung.)

flagte behauptet, gar nicht in der Lage iſt, die Töchter bei fich

unterzubringen.
Die Ausſchlagung einer Erbſchaft kann, weil durch ſie aus

dem Vermögen des Schuldners nichts veräußert, weggegeben oder

aufgegeben wird , von den Gläubigern nicht angefochten werden.
191 .

Wollte man die nur einſtweiligen Rechte des Schuldners, wie

Zu SS 1643, 1821 des B. G. B.
ſie der durch den Übergang der Erbſchaft unbeſchadet des

(B. c. B. , u . v . 14. April 03 , 458/02 VII. Colmar. Zurüd.
Ausſchlagungsrechts geſchaffenen Rechtslage entſprechen, mit

weiſung.) Hinblick auf ihre formell gegebene Griſtenz alb Teile ſeines

Der Berufungsrichter erkennt an, daß ein Schiedsvertrag, Vermögens betrachten und behandeln, ſo würde die Ausſchlagung

wenn an dem Abfluß desſelben Minderjährige, vertreten durch zwar, wie ſie den Nichterwerb des definitiven Rechte herbeiführt

ihre Eltern , beteiligt ſind, von der vormundſchaftsgerichtlichen und herbeizuführen beſtimmt iſt, das Ende des einſtweiligen ,

Genehmigung zwar an fid nicht abhängig iſt, daß er ihrer reſolutiv durch den Willen des Schuldners bedingten herbeiführen,

aber dann bedarf, wenn in ihm ein Rechtsgeſchäft enthalten iſt, allein in dieſes leßtere war den Gläubigern ein Zugriff zu ihrer

deffen Gültigkeit nach § 1821 B. G. B. Genehmigung des Befriedigung nie gegeben und wenn das nur vorläufige formelle

Vormundſchaft & gerichts zur Vorausſeßung hat. Er verneint Recht infolge einer als Annahme nur gedachten Friſtverſäumnis

aber das Vorhandenſein eines ſolchen Falles. ſich zu einem endgültigen zu entwickeln tatſächlich vermochte, ſo

Es handele fich nämlich um Liquidation einer offenen iſt dies nicht von rechtlicher Bedeutung, weil jene Art der An.

Handeløgeſellſchaft, um das Vermögen der Geſellſchaft, daß bis nahme aus vorwiegend äußeren Gründen eingeführt und den

zur durchgeführten Liquidation oder ſonſtigen Auseinanderſeßung materiellen Standpunkt des Gefeßes zu ändern nicht beſtimmt iſt.

alb ſelbſtändiges Vermögen beſtehen bleibe , an welchem den

Geſellſchaftern kein Miteigentum zuſtehe; insbeſondere ſeien die
193.

hier in Betracht kommenden Grundſtüde Eigentum der Geſell.

ſchaft und nicht Miteigentum der Parteien. Die liquidatoren Zu SS 2366 , 2367 des B. G. B.

aber ſeien nicht bloß berechtigt, ſondern nach § 149 des H.G.B. (D. c. 2. , U. v . 1. Mai 03 , 4/03 III. Berlin . Zurückweiſung .)

auch verpflichtet, das Geſellſchaftsvermögen in Geld umzuſeßen, Die Vorlegung eines formgültigen Teſtamentes genügt für

und die dazu erforderlichen Geſchäfte ſind von der Genehmigung die Aufhebung eines Depots. Legitimation der Erben durch

des Vormundſchaftsgerichts nicht abhängig. Vorlegung eines Erbſcheins iſt nicht erforderlich . Ein Sak,

Die Reviſion greift dies an, indem ſie die Anſicht, daß daß der Nachweis des Erbrechts den Schuldnern gegenüber nur

das Vermögen einer Handelsgeſellſchaft nicht im Miteigentum durch einen Erbſchein geführt werden könne, wäre etwas ſo

der Geſellid after ſtehe, als rechtsirrig bezeichnet. Ihren Aus.Geſellſchafter Außerordentliches, insbeſondere auch dem Preußiſchen Recht, an

führungen kann jedoch nicht zugeſtimmt werden. welche die Beſtimmungen über den Erbjdein fich angelehnt

Wenn die offene Handelsgeſelljdaft auch den Charakter haben , jo Widerſprechendes, daß er einer ausdrüdlichen Feſtſeßung

einer juriſtiſchen Perſon nicht hat , ſo iſt ſie doch Inhaberin bedurft haben würde . Ein ſoldier Saß iſt aber im B.G.B.

eines Vermögens, des Geſellſchaftsvermögens, welches ſich aus nirgends ausgeſprodjen.

1
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Beilage 10 der Juriſtiſchen Bodenſchrift
N 31 bis 33 vom 14. Juli 1903 .

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

1

194. eines Rechtegeſchäfte nach dem zur Zeit der Errichtung des

Zu Art. 170 E. G. zum B. G. B. und SS 296, leßteren in Geltung geweſenem Rechte auch zur Zeit der Herr.·

297 des B. G. B. Annahmeverzug nach altem chaft eines neuen Rechts zu beurteilen find, folgt, daß der hier

ſtreitige Pachtvertrag vom 28. März 1899 , der nach dem zur

Recht zu beurteilen.
Zeit ſeines Abſchluſſes geltenden A. L. R. wegen mangels der

(G. C. K. , U. v. 23. Mai 03, 113/03 V. Marienwerder.
gerichtlichen oder notariellen Form nur auf ein Jahr gültig

Zurückweiſung.) war und unter Innehaltung einer jedh8monatigen Friſt für den

Die Klage iſt auf den Verzug der Beklagten mit der Soluß jedes Pachtjahres gekündigt werden konnte, auch nur in

Entgegennahme der Auflaffung gegründet . Der Berufung dieſer beſchränkten Wirkſamkeit in die Geltungszeit des B.G.B..

richter verneint das Vorliegen eines ſolchen Verzug, indem er überging. Hieran iſt aber auch durch den Art. 171 des E. G.

ſeiner Prüfung die 98 296 , 297 B. G. B. zu grunde legt. nichts geändert worden .SS

Die Reviſion rügt Verlegung dieſer Beſtimmungen. Eine ſolche Wenn die Reviſion hiergegen geltend macht, es ſei nirgends

Verleßung liegt allerdings vor. Der Berufungsrichter wendet vorgeſchrieben, daß die nach den 88 566 und 581 B. G. B

nämlich die $8 296, 297 B. G. B. auf einen Fall an , für den zur Gültigkeit eines Pachtvertrages über ein Grundſtück erforder

fie nicht gegeben ſind. Das Schuldverhältnis (der Kaufvertrag) liche ſchriftliche Vollziehung während der Geltungszeit des

iſt im vorliegenden Falle vor dem Inkrafttreten des B. G.B. B. G. B. erfolgt ſein müſſe, ſo überſieht ſie, daß dieſes auf

entſtanden. Daher regelt es ſich gemäß Art. 170 E. G. zum den vorliegenden Fall in Anſehung der geſeßlich vorgeſchriebenen

B.G. B. nach den bisherigen Gefeßen , und zwar nach Inhalt, Form des Pachtvertrages und der Wirkungen ihrer Ver

Umfang und Wirkungen. Insbeſondere regeln fich die Voraus. abfäumung überhaupt keine Anwendung findet. Auch die

feßungen und Folgen eines erſt nach dem 1. Januar 1900 ein . weitere Beſchwerde der Reviſion , daß die von dem Beklagten im

getretenen Verzugs nach den Gefeßen, unter denen das ganze Rechtzuge der Reviſion aufgeſtellte Behauptung, er und der

Schuldverhältnis ſteht. Für den Leiſtungsverzug iſt dies vom Kläger hätten das Pachtverhältnis nach dem 1. Januar 1900

Reichsgerichte bereits ausgeſprochen worden ( Juriſtiſche Wochen. als gültig anerkannt , fie hätten fich auch beide zu dem Vertrage

ſchrift 1901 S. 867 f . , Entich . in Ziviljachen Bd. 52 S. 262). bekannt und einander mehrfach erklärt, daß der Vertrag ſo , wie

Das Geſet bietet aber teine Veranlaffung, von dieſem Grund . er ſchriftlich abgeſchloſſen , auch fernerhin gültig ſein ſolle, ſei

faße für den Annahmeverzug abzuweichen , da auch der Annahme. vom Berufungogerichte mit Unrecht deshalb nicht für erheblich

verzug für die weitere Entwidelung, für den Inhalt des erachtet worden , weil auch dieſe Erklärungen zu ihrer Rechts

Schuldverhältniſſes von Einfluß iſt (Pland, Bd. 6 S. 277) . wirkſamkeit der Schriftform bedurft hätten, iſt angeſichts des

Beſonders klar tritt die hervor bei Grundſtücstaufen, bei § 141 B. G. B. ungerechtfertigt. Denn jene angeblich zwiſchen

denen die Befreiung von der Verpflichtung zur Entrichtung der den Parteien gewechſelten Erklärungen könnten nur als Be.

Grundſtüđslaſten und die hypothefariſche Sicherſtellung des ſtätigung eines ſo , wie abgeſchloſſen, nicht wirkſamen und

Kaufgeldreſtes auf dem Kaufgrundſtücke von der Entgegennahme inſoweit deshalb nichtigen Rechtsgeſchäfts in Betracht kommen.

der Auflaffung ſeitens des Käufero abhängt. Der Rechts. Nach jener Beſtimmung iſt aber die Beſtätigung eines nichtigen

irrtum des Berufungsrichters führt jedoch nicht zur Aufhebung Rechtsgeſchäfts als erneute Vornahme zu beurteilen “ ., Es

ſeines Urteile, da deffen Endergebnis fich bei Anwendung des hätten deshalb allerdings nach den 88 566 und 581 B. G. B.

maßgebenden Rechtes als richtig erweiſt. (Wird ausgeführt.) jene Erklärungen zu ihrer Redtswirkſamkeit der Schriftform

bedurft.

1

-

195.
196.

Zu Art. 171 E. G. zum B. G. B. und SS 566, Zu SS 111 und 182 des B. G. B.

581 und 141 des B. G. B. (S. c . 8. , Beſchl. v . 23. Mai 03 , B 124/03 V. Marienwerder.

(Sch. C. Ş. , 1. v . 5. Mai 03, 71/03 III. Hamm . Zurück Zurüdweiſung.)

weiſung.) Der erſte Richter hält die Einwilligung der Frau des

Uuß dem allgemeinen Grundjaße , daß die Form und die Klägers in die Kündigung und Einklagung der ihr und dem

Folgen der Verabſäumung der geſeßlich vorgeſchriebenen Form Kläger zuſtehenden Hypothek durch ihr Zeugnis für erwiejen.
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Das Oberlandesgericht folgt ihm hierin. Der Beklagte beruft des B. G. B. Anwendung, aber – wie ſich aus $ 846 ſelbſt

ſich auf den Wortlaut der Zeugenausjage , nach dem nur die immer nur dann , wenn ein Verſchulden des Ver

Einwilligung in die Kündigung anzunehmen ſei . Die Frau hat legten , d . h . denjenigen , der ſelbſt in der aus S$ 823 ff. des

bei ihrer Vernehmung befundet, daß ſie mit der Kündigung B.G.B. erfichtlichen Weije an ſeinem Leben , Körper uſw. ver .

vor deren Vornahme und zur Zeit ihrer Vernehmung einver- legt worden iſt, mitgewirkt habe. Richtig iſt zwar , daß

ſtanden geweſen ſei. Mit Recht hat das Oberlandesgeridit dieje unter dem Verleşten " in $ 846 , wie ſchon der Wortlaut und

Ausſage dahin verſtanden, daß die Frau auch mit der Erhebung die Gegenüberſtellung des Dritten " erweiſen, nur der unmittelbar

der Klage einverſtanden geweſen ſei. Obwohl die Einwilligung (an Leben , Körper, Geſundheit oder Freiheit) Verlegte verſtanden

in die Kündigung dem Beklagten ſeitens des Klägers nicht in ſein kann. Das rechtfertigt jedoch die hierauß vom Vorderrichter

ſchriftlicher Form vorgelegt worden iſt, war die Sündigung gezogene Folgerung nicht, vielmehr würde damit dem § 846

wirkjam , weil der Beklagte ſie nicht unter Hervorhebung dieſes eine Bedeutung beigelegt , die ihm nach der Abſicht des Gefeßes

Mangels zurückgewieſen hat ($ 182 Abſ. 3 und § 111 Sat 2 und dem Syſtem des B. G. B. nicht zukommt. Der Einfluß

B. G. B.) . Dies verkennt der Beklagte jeßt auch nicht mehr. eines mitwirkenden eigenen Verſchuldens deß Beſchädigten iſt

Dagegen rügt er den Mangel des Nachweiſes der ſchriftlichen in $ 254 des B. G. B. für das geſamte Gebiet der Ver

Einwilligung in die Erhebung der Klage. Die Rüge iſt unbe- pflichtung zum Schadenserſatz, welches auch die Schadenserſat

gründet, weil der Beklagte aus dieſem Grunde nicht unver- pflicht aus unerlaubten Handlungen umfaßt , mit allgemeiner

züglich die Klageberechtigung beſtritten hat. In der Klage.In der Klage- Geltung geregelt. Dieſe Vorſchriften müſſen auch auf das

beantwortung hat er dieſen Mangel überhaupt nicht gerügt; Verhältnis zwiſchen dem nach § 844 oder 845 des B. G. B.

die etwa in der nächſten mündlichen Verhandlung erhobene Erſaßberechtigten und dem Sốadenserſatzpflichtigen hinfichtlich

Rüge war nicht mehr redytzeitig, vielmehr die Einziehungs- eines mitwirkenden Verſchuldens des erſteren Anwendung finden ,

berechtigung des Klägers inzwiſchen ſchon eingetreten (8 111 wofern einmal auch dieſer Erſaßberechtigte als „ Beſchädigter "

Saß 2 B. G. B.) . anzuſehen iſt und weiter, die Anwendung des § 254 nicht durch

eine poſitive Gefeßesvorſchrift für dieſen Fall ausgeſchloſſen iſt.

Die beiden Vorausſegungen treffen aber zu. (Wird näher auss
197.

geführt.)

Zu § 226 des B. G. B.

(Th . c . M. , U. v . 19. Mai 03, 72/03 VII . Naumburg.

Zurückweiſung .)
199 .

Eine Einwirkung, welche ein Schikaneverbot begründen Zu § 906 des B. G. B.

würde , liegt dann nicht vor, wenn der Eigentümer der Be. (L. c . St. , 11. v . 18. April 03 , 502/02 V. Stuttgart.

nußung der Sache durch Dritte , denen hierzu ein Rechtstitel
Zurückweiſung. )

nicht beiwohnt, in dem Falle entgegentritt , daß die Benußung Der Beklagte hat eingewendet, daß die angefochtene Art

irgend welchen Schaden für den Eigentümer nicht herbeiführt, der Benußung ſeines Grundſtücks nach den örtlichen Ver

mag etwa dieſer auch hierbei von der Abſicht geleitet ſein , dem hältniſſen bei Grundſtücken in Stuttgart gewöhnlich ſei. Der

Dritten den mit der Benußung verfolgten Vorteil zu vereiteln . Berufungsrichter hat dieſen Einwand in Übereinſtimmung mit

Denn ein derartiges Vorgehen iſt eine Abwehrmaßregel , dem erſten Richter verworfen, weil Stuttgart feine Fabrikſtadt

welcher zugleich das Beſtreben zu grunde liegen wird , das ſei , weil daſelbſt die Zahl der Fabrikgrundſtücke im Verhältniſſe

Eigentumfrecht unbeſchränkt zu erhalten. zu der Geſamtzahl der Grundſtücke ſehr klein , weil insbeſondere

auch der hier in Betracht kommende Stadtteil weder überwiegend

nod auch zu einem erheblichen Teile mit Fabriken befekt jei ,

weil es endlich gerichtskundig ſei , daß die Bevölkerung derartige

198.

Immiffionen nicht dulde. Die Reviſion meint, daß damit der

Zu § 846 des B. G. B.
Begriff der Gemeingewöhnlichkeit verkannt ſei . Die Rüge iſt

(Sd. c. TH . , U. v. 18. Mai 03 , 29/03 VI. Celle. Aufhebung.) jedoch unbegründet. Der Begriff des Geineingewöhnlichen iſt

Die Beklagte beſtreitet, daß bei redytzeitiger ärztlicher Hülfe weſentlich tatſächlicher Natur und je nach den örtlichen Ver

der Tod des verunglückten Th. eingetreten wäre , und ſie will hältniſſen verſchieden . Die örtlichen Verhältniſſe ſind dem

alſo geltend machen , daß ein eigenes ſdyuldhaftes Verhalten der Landgeridt und dem Berufungėgerichte, die in Stuttgart ihren

Klägerin – der Sitwe des verſtorbenen Verunglückten für Siß haben , bekannt und ihr Ausſpruch iſt daher maßgebend .

den Eintritt des ſchädigenden Erfolges mit kaujal geworden ſei . Übrigens geht das Berufungsgericht nicht davon aus , daß

Die Anſicht des Berufungsgerichts nun , daß ein Verſchulden Gemeingewöhnlicykeit nur anzunehmen ſei , wenn die Fabrik

des Dritten , der nach § 844 oder 845 des B. G. B. ſdzadens- grundſtücke die überwiegende Mehrzahl bilden, vielmehr ſtellt

erjatberechtigt iſt, nicht zu berückſichtigen ſei, und ſeinem Erjas- es feſt , daß in Stuttgart verhältnismäßig nur wenige fabriken

anſpruch gegenüber einredeweiſe nicht geltend gemacht werden beſtehen. Beſonders entidheidend iſt aber ſeine Feſtſtellung, daß

könne, iſt rechtlich unzutreffend. Der Berufungsrichter folgert die Bevölkerung in Stuttgart eine derartige Benußung nicht

den von ihm aufgeſtellten Saß aus dem § 846 des B. G. B. für eine gewöhnliche anſieht.

Darnach fänden allerdings auch dann, wenn gemäß SS 844 , 845

ein Dritter idadenserſaßberechtigt iſt , die Vorſchriften des S 254

1

1

1
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200. ſeiner Anſicht, daß er jedenfalls nicht mehr als 7 Mark wöchentlich

Zu § 1353 Abſ. 2 Sak 1 des B. G. B. in Ver- zu zahlen brauche, unter anderm darauf hingewieſen, daß die

Klägerin , welche ihrem Sohne die Wirtſchaft führe und ſich
bindung mit § 286 der Z. P. D.

dadurch ihren Unterhalt gewinne, auch ſonſt durch Arbeit (z . B.

( F. c . F. , 1. y. 11. Mai 03 , 17/03 IV . Jena. Aufhebung .) durch Knöpfeaufnähen) nebenher etwas verdienen könne. Dem

Es kann keinem begründeten Zweifel unterliegen, daß der gegenüber iſt vom Berufungsrichter erwogen worden :

beklagte Ehegatte, welcher der Herſtellungsklage den Weigerungs Bereits der erſte Richter habe zutreffend darauf hin .

grund aus Saß 2 Abſ. 2 des § 1353 B. G. B. entgegenſeßt, gewieſen, daß die Unterhaltspflicht des Mannes der

das Recht des anderen Ehegatten auf Herſtellung der ehelichen Frau gegenüber ein Ausfluß des Grundjaßes ſei , daß

Gemeinſchaft überhaupt verneint, und zwar auf Grund des der Wann die ehelichen Laſten zu tragen habe und

tatjädlichen Vorbringens, aus welchem er den geltend gemachten daß deswegen die Unterhaltepflicht weder durch die

Scheidungegrund herleitet. Hieraus ergibt ſich für das er Bedürftigkeit der Frau bedingt werde noch der Mann

kennende Gericht die Verpflichtung, im Falle der Verneinung des berechtigt fei , ſeinen Unterhalt für ſich vorab zu

Vorliegens des von dein Beklagten zum Nachweiſe der Un nehmen. Von dieſem Standpunkte aus komme es

begründetheit des Herſtellungsverlangens des Klägers geltend nicht weiter in Betracht, ob die Klägerin in der

gemachten Scheidungsgrundes , in die weitere Prüfung einzutreten , Lage ſei , jid ſelbſt noch etwas zu verdienen.

ob nicht die dem Kläger vorgeworfenen ehelichen Verfehlungen, Hierdurch verlebt der Berufungsrichter die Vorſdrift des § 1361

wenn ſie auch keinen Scheidungsgrund abgeben , nicht gleichwohl Abſ. 2 B. G. B. Allerdings hat der Berufungsrichter am

geeignet find, das Herſtellungsverlangen des Klägers als einen Sdluſſe jeiner desfallſigen Ausführungen noch ausgeſprochen :

Mißbrauch ſeines Rechts im Sinne des Sat 1 Abſ. 2 des Nad Lage des Falls hat der Senat eine Rente von

$ 1353 B. G. B. erſcheinen zu laſſen. Ob das Berufungsgericht 10 Mark wöchentlich als angemeſſen angeſehen, ſie wird

in die hiernach gebotene Prüfung eingetreten iſt, läßt ſich mit ben Bedürfniſſen und Verhältniſſen beider Teile gerecht;

Sidierheit aus der Urteilsbegründung nicht erkennen , da es fich, hierdurch aber wird der gerügte Verſtoß nicht geheilt , da der

im Anſchluß an die Darlegung der Unbegründetheit der Wider- Berufungsrichter es in dem unmittelbar vorhergehenden Saße

klage , auf die Bemerkung beſchränkt, daß „der Klageantrag des grundjäßlich abgelehnt hatte, in eine Grörterung der Frage ein

Mannes dagegen begründet und ihm daher zu entſprechen ſei “ . zutreten , ob und inwieweit die Klägerin für ihre Perſon

Dieſe knappe Begründung ſchließt die Annahme nicht aus , daß erwerbsfähig ſei .

das Berufungsgericht davon ausgegangen iſt, es bedürfe, nach .

dem der von der Beklagten geltend gemachte Scheidungogrund 202.

verneint, überhaupt nicht mehr der Prüfung, ob nicht gleichwohl Zu den SS 1444—-1446, 1459 und § 516 Abſ. 1,

nach der ganzen Sachlage ſich das Herſtellungsverlangen des

Klägers als ein Mizlrauch ſeines Rechts darſtelle. Das Bes
des B. G. B.

rufungsurteil beruht jomit in Anſehung der auf die Klage ge
(G. c . I. , II . v . 16. April 03, 411/02 VI. Bamberg. Aufhebung.)

troffenen Entſcheidung auf einer Verlegung des § 1353 Abj. 2 Der Nachprüfung war die Frage zu unterziehen , ob die

Saß 1 B. G. B. in Verbindung mit § 286 3. P. O. , und von dem Beklagten laut Urkunde vom 15. Juni 1901 ein

unterliegt daher inſoweit gemäß § 564 3. P. D. der Aufhebung . gegangene Verpflichtung der Zuſtimmung ſeiner Ehefrau bedurfte

und mangels derſelben ungültig erſcheint. In jener Urkunde

hatte Beklagter fich verpflichtet, ein für die Kläger auf der Be.
201 .

fißung ihres Schuldners H. eingetragenes Kapital zu verzinſen
Zu § 1361 Abſ. 2 des B. G. B.

und zurückzuzahlen .

(M. c. M., U. v. 18 Mai 03 , 33/03 IV. Jena. Aufhebung .) Ob die vom Beklagten eingegangene Verpflichtung als

Der Umſtand, daß zu dem Zeitpunkte, als die vorliegende jelbſtſchuldneriſche Bürgſchaft oder als Eintritt diejes Dritten

Klage erhoben wurde, ein Eheſcheidungsprozeß zwijchen den in die Haftung als Geſamtſchuldner neben dem urſprünglichen

Parteien anhängig war, ſtand der Zuläſſigkeit einer ſelbſtändigen Schuldner zu erachten wäre , kann dahingeſtellt bleiben. Weder

klageweiſen Geltendınachung des ſtreitigen Unterhaltsanſpruches die Bürgſchaftsleiſtung noch der Eintritt des Mannes in das

nicht entgegen und ebenſowenig konnte in dieſer Beziehung eine Shuldverhältnis würde an ſich nach dem gemäß Art. 200,

Veränderung dadurch eintreten , daß, während der vorliegende 218 E. G. z. B. G. B. , Art. 62 u. 67 des Bayerijchen Geſekes

Prozeß noch anhängig blieb , ſeitens des Beklagten, nach Ab- Übergangsvorſchriften z . B. G. B. betreffend, vom 9. Juni 1899

weijung ſeiner früheren Scheidungsklage, ein neuer jeßt noch nunmehr anzuwendenden Rechte der $81444-1446, 1459

ichwebender Eheſcheidungsprozeß anhängig gemacht wurde. B.G. B. der Zuſtimmung der in allgemeiner Gütergemeinſchaft

Vergl. Entid . des R. G. in Ziviljachen Bd. 47 lebenden Ehefrau bedürfen . Eine Schenkung liegt nicht vor.

S. 383 bis 386. (Wird begründet . )

Auch fand die vorliegende Klage dadurch, daß der Klägerin in Die von dem Beklagten eingegangene Verpflichtung enthält

dem zweiten Chejcheidungsprozeſſe im Wege der einſtweiligen aber ferner weder eine Verfügung über das Geſamtgut im
Verfügung das Getrenntleben geſtattet wurde, ſachlich noch ganzen, noch eine ſolche über ein zu dem Geſamtgut gehöriges

feine Erledigung.
Grundſtück, noch die Eingehung einer Verpflichtung zu einer

Der Beklagte hatte gegen den Klageanſpruch zur Begründung ſolchen Verfügung.
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Die von dem Beklagten eingegangene Verpflichtung kann 204.

nun allerdings dazu führen, daß zur zwangsweiſen Erfüllung Zu SS 1578 , 1579, 1608 des B. G. B.

das ganze Geſamtgut und insbeſondere das zum Geſamtgut
(D. c. D., U. 5. 4. Mai 03, 9/03 IV. Karlsruhe. Aufhebung.)

gehörige Grundſtück herangezogen und je nach Umſtänden ſogar

das ganze Geſamtgut aufgezehrt wird. Das iſt aber nur die Beklagter, als der allein für ſchuldig erklärte Ehemann , hat

Folge der unüberlegten Eingehung einer Verpflichtung, die die der Klägerin, feiner geſchiedenen Ehefrau, den ſtandesgemäßen

Kräfte des fid Verpflichtenden überſteigt. Unterhalt zu gewähren, ſoweit er bei Berüffichtigung ſeiner

Den Gegenſtand der Verpflichtung hat keines der in den ſonſtigen Verpflichtungen im ſtande iſt, ohne Gefährdung ſeines

SS 1444–1446 B. G. B. aufgeführten Rechtsgeſchäfte gebildet. ftandesmäßigen Unterhalts ; ſoweit er hierzu nicht im ftande iſt,

Ebenſowenig liegt ein Rechtsgeſchäft vor, das nach Inhalt und haften vor ihm die Verwandten des geſchiedenen Ehegatten

Zweck zur Umgehung einer der geſeblichen Beſchränkungen dernkungen der (88 1578 Abſ. 1 , 1608 B. G. B.). Sind unterhaltspflichtige

Verfügungsgewalt des Mannes beſtimmt geweſen wäre. (Wird Verwandte nicht vorhanden, ſo iſt der allein für duldig er

näher ausgeführt.) klärte Ehegatte, ſoweit er bei Berückſichtigung ſeiner ſonſtigen

Verpflichtungen außer ſtande iſt, ohne Gefährdung ſeines ſtandes

203. mäßigen Unterhalts dem anderen Ehegatten Unterhalt zu ges

Zu § 1573 des B. G. B.
währen , berechtigt, von den zu ſeinem Unterhalte verfügbaren

Einkünften zwei Drittel oder, wenn dieſe zu ſeinem notdürftigen

(N. C. N. , U. 5. 4.Mai 03, 11/03 IV. Naumburg. Aufhebung.) Unterhalte nicht ausreichen, ſoviel zurüdzubehalten , als zu deſſen

Nach § 1573 B. G. B. dürfen Tatſachen, auf die eine Beſtreitung erforderlich iſt (§ 1579 Abſ. 1 Saß 1 ) ; im Falle

Sdeidungsklage nicht mehr gegründet werden kann , zur Unter . er einem minderjährigen unverheirateten Kinde oder infolge

ſtüßung einer auf andere Tatſachen gegründeten Scheidungs- feiner Wiederverheiratung dem neuen Ehegatten Unterhalt zu

klage geltend gemacht werden . Schon die Motive zu dem Ent. gewähren hat, beſchränkt ſich ſogar ſeine Verpflichtung dem ge

wurfe eines B. G. B. (Mot. IV S. 606) erkennen zu § 1448 ſchiedenen Ehegatten gegenüber auf dasjenige, was mit Rückſicht

(jeßt 1573) an , daß der hier aufgeſtellte Grundſaß eigentlich auf die Bedürfniſſe ſowie auf die Vermögens- und Erwerbs.

felbſtverſtändlich iſt, weil in dein vorausgeſegten Falle der aus. verhältniſſe der Beteiligten der Billigkeit entſpricht (8 1579

geſchloffene Scheidungsgrund nicht als felbſtändige rechts- Abſ. 1 Saß 2). Die Anwendung des § 1579 Abſ. 1 Saß

erzeugende Tatſache, ſondern nur zur Charakteriſierung und zum feßt voraus, nicht allein, daß der allein für jduldig erklärte

Beweiſe eines neuen Scheidungegrundes in Betracyt tommt. Ehegatte einem minderjährigen unverheirateten Kinde oder dem

Nur wegen der praktiſchen Wichtigkeit der Frage und zum neuen Ehegatten Unterhalt zu gewähren hat, ſondern auch, daß

Zwecke der Beſeitigung von Zweifeln , welche aus dem Sdweigen er bei Berückſichtigung ſeiner Verpflichtungen außer ſtande iſt,

des Geſebes fid; ergeben könnten , iſt, wie bemerkt wird , nadh ohne Gefährdung ſeines ſtandesmäßigen Unterhalts dem ge

dem Vorgange anderer Geſepgebungen (code civil Art. 273 ; ichiedenen Ehegatten Unterhalt zu gewähren. Daß dieſe Vor:

Badiſches Landrecht Sag 273 ; Heffuder Entwurf Art. 85) als ausſeßung vorliege, daß alſo der Beklagte auch bei einem Rein :

ratſain erachtet, jene Beſtimmung aufzunehmen . Es iſt daher einkommen von 15 000 oder 16 000 Mark außer ftande wäre,

klar, daß es hinſichtlich der in § 1573 B. G. B. bezeichneten ohne Gefährdung ſeines ſtandesmäßigen Unterhalts der Klägerin

Tatſachen, die zur Unterſtüßung eines anderen tatſächlichen den ſtandesmäßigen Unterhalt zu gewähren, hat das Berufungs

Scheidungegrundes benußt werden können , auch keinen Unter. gericht nicht feſtgeſtellt. Es iſt demnach die Vorſchrift des

ſchied macht, ob ſich dieſelben vor oder nach dem Inkrafttreten § 1579 Abſ. 1 Saß 2 zur Anwendung gebracht worden , ohne

des B. G. B. ereignet haben. Der Natur der Sache entſpricht daß die Vorausſeßungen, unter denen dieſe Beſtimmung an .

eb, daß ſich ein Ehegatte, welcher dem anderen Stränkungen ver . wendbar iſt, feſtgeſtellt ſind. Das Berufungsgericht hat aud

ziehen hat , auf die er ſeinerzeit einen Scheidungsanſpruch überſehen, daß es , indem eß den der Klägerin zu zahlenden

hätte ſtüßen können , dadurch nicht zugleich des Rechtes begibt , Unterhaltsbetrag nach § 1579 46.1 Sat 2 bemaß, der Klägerin

wenn zu dieſen alten Vergebungen ein neuer auf Verſchuldung nicht den ſtandelmäßigen Unterhalt, ſondern einen geringeren

beruhender Scheidungegrund hinzutritt, auch auf jene lediglich Betrag zuſprach. Es iſt ein Widerſpruch, wenn im Berufungs

zu dem Zweck wieder zurückzukommen, damit der Eherichter aus urteil angegeben wird , der Beklagte habe der Klägerin den

ihnen auf die Bedeutung der legten Verfehlungen den rechten ſtandesmäßigen Unterhalt zu gewähren , und wenn es heißt,

Sdluß zieht, indem er dabei namentlich die ganze Sinnes. Klägerin habe für ihren ſtandesmäßigen Unterhalt im Hinblic

und Denkungsart und den fittlichen Charakter der beklagten auf § 1579 Abſ. 1 Sat 2 nicht mehr zu fordern als monatliđ

Partei , aus welchem ebenſowohl jene älteren wie die neueren 200 Mark. Sobald die Beſchränkung der Verpflichtung nach

Handlungen entſprungen ſind, gebührendermaßen mit würdigt. § 1579 Abſ. 1 Saß 2 eintritt, erhält der geſchiedene Ehegatte

Auf den Zeitpunkt des Eintrittes der früheren Geſchehniſſe nur einen Teil des ſtandesmäßigen Unterhalts, und zwar einen

kommt es daher, ſoweit ſie nicht allzuweit zurückliegen und deg . Teil , der unter Umſtänden unter den notdürftigen Unterhalt

halb ihre Kraft für das Empfinden der Beteiligten verloren herabgehen kann .

haben , nicht weiter an . Vergl. Entid . in Ziviljachen BD. 48 S. 112.

1
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205. ſtücken geregelt ſei. Selbſt wenn der Kläger die Abnahme ſeines

Art. 65 des $Einf. Geſ. zum B. G. B. § 249 Regenwaſſers von der Beklagten zu verlangen berechtigt wäre,

des B. G. B. Ein Dienſtbarkeitsrecht auf Bei
könnte er doch nur auf ſolche Abnahme und , ſoweit ſein Haus

behaltung einer öffentlichen Straße beſteht nach
in dieſer Beziehung Schaden erlitten haben ſollte, auf Wieder

herſtellung des früheren Zuſtandes oder Vergabe der dazu er

gemeinem Recht nicht. forderlichen Geldmittel ( $ 249 B. G. B.) klagen. So iſt

(F. c. I. , U. v . 17. Juni 03 , 57/03 V. Kiel. Zurüdweiſung .) aber nicht geklagt; der Kläger verlangt vielmehr Erſat für die

Dem Berufungsrichter iſt darin lediglich beizutreten , daß angebliche Entwertung ſeines Hauſes , die er noch auf andere

die Beklagte bei Erhöhung und Pflaſterung der in ihrem Eigen Umſtände als die vermehrte Feuchtigkeit zurückführt, für die

tum ſtehenden Straße in den Grenzen ihres Eigentumsrechts aber auch jede Begründung nach der Richtung fehlt, daß die

geblieben iſt und fich daher nicht ſchadenserſabpflichtig gemacht durch die Feuchtigkeit entſtandenen Schäden nicht beſeitigt

hat für die dadurch etwa bewirkte Entziehung von Vorteilen , werden könnten und darum in endgültiger Entwertung des

die bisher die angrenzenden Grundſtücke duro freieren Zutritt Hauſes zum Ausdruck kämen .

von Luft und Licht genoffen hatten. Es kann in dieſer Bes

ziehung verwieſen werden auf das in den Entſch. des R. G.

Bd. 51 Nr. 61 S. 253 ff. initgeteilte Urteil des erkennenden 206.

Senats vom 30. April 1902 in der ähnlichen Sache Möller Zu Art. 180 und 181 des Einf. Geſ. zum B. G. B.
wider Stadt Lübeck, V. 52/02. In demſelben Urteil iſt auch

dargelegt (vergl. Seufferte Archiv Bd. 58 Nr. 140) , daß
§ 1006 des B. G. B.

nach feſtſtehender Rechtſprechung des R. G. für das auch hier
(N. c. 5. , u. v . 27. Mai 03 , 94/03 V. Hamm. Aufhebung .)

in Frage ſtehende Gebiet des ehemaligen gemeinen Rechts, ab . Nach Art. 181 Einf. Geſ. zum B. G. B. finden auf das

weichend vom preußiſchen und franzöſiſchen Recht, ein Dienſt. zur Zeit des Inkrafttreten8 B. G. B. beſtehende Eigentum von

barkeitsrecht der an einer ſtädtijden Straße liegenden Grund. dieſer Zeit an die Vorſchriften des B. G. B. Anwendung. Dieſe

ſtüde auf deren unveränderte Beibehaltung nicht anzuerkennen find auch für die Entſcheidung der Frage maßgebend , ob gegen

iſt. Damit erledigt ſich der Klaganſpruch , ſoweit die Wert- den Beſißer einer anderen beweglichen Sache als Geld oder

verminderung des Klägeriſchen Hauſes auf den verminderten Inhaberpapiere der Anſpruch auf ihre Herausgabe an den Kläger

Zutritt von Luft und Licht zurückgeführt wird . begründet iſt; denn dieſer Anſpruch gehört zu den Befugniſſen

Das Eindringen der Feuchtigkeit in ſein Haus, behauptet des Eigentümers auf Grund ſeines Eigentums .

Kläger, werde weſentlich dadurch bewirkt, daß das Regenwaſſer haben die Vorſchriften des B. G. B. auf die Eigentumsklage
von dem hinter dem Hauſe liegenden Gartengrundſtück nicht Anwendung zu finden, auch wenn fie bereits am 1. Januar

mehr wie früher zur Straße abfließen könne, vielmehr auf dem 1900 anhängig geweſen war, weil die rüdwirkende Kraft der

Grundſtück bleibe und von dort in das Haus gelange. Vorſchriften durch Art. 181 Einf. Gej. zum B. G. B. , von der

Auch dieſe Klagebegründung iſt vom Berufungsrichter mit Ausnahme im Abj. 2 dafelbſt abgeſehen , uneingeſchränkt an

Recht zurückgewieſen worden . Die Gründe des Berufung &urteil geordnet iſt. Aus dieſem Grunde kann es für die Anwendbarkeit

zu dieſem Punkte ſind dahin zu verſtehen , daß nach dem für der Vorſchriften auch keinen Unterſchied machen, ob in dem

dieſe waſſerredytliche Frage maßgebenden Landesrecht (Art. 65 anhängigen Rechtsſtreite bereits ein erſtinſtanzliches Urteil er .

Einf. Gen. zum B. G. B.) für ſtädtiſche Grundſtüđe, anders gangen iſt oder nicht.

als für Feldgrundſtücke, kein Anſpruch auf freien Abfluß des Im Gegenſaß zum Pr. A. 2. R. können nach dem B. G. B.

Regenwaſſers gegen das niedriger belegene Nachbargrundſtück die Kläger die Herausgabe der Lokomobile nur verlangen , wenn

beſtehe, daß aber jedenfalls auch nur auf Abnahme des Waſſers fie neben der Darlegung ihres Gigentums entweder die in

und Erſat des wirklich angerichteten Schadens, dagegen nicht, § 1006 B. G. B. zu gunſten des Beſibers einer beweglichen

wie es hier geſchehen, auf Erſat einer angeblichen Wertverringe- Sache aufgeſtellte Vermutung, daß er Eigentümer der Sache
,

rung des Hauſes hätte geklagt werden können . Dieſer leßte ſei, widerlegen oder nachweiſen , daß die Sache ihnen oder ihrem

Geſichtspunkt muß für durchſchlagend erachtet werden, und es Erblaffer geſtohlen worden , verloren gegangen oder ſonſt ab .

kann daher die gemeinrechtlich beſtrittene Frage dahingeſtellt handen gekommen iſt. Zur Widerlegung der Eigentumsvermutung

bleiben , wie der Ablauf des Regenwaſſers bei ſtädtiſchen Grund- genügt nicht die aus dem Nachweiſe des Eigentumserwerbs des

uter
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Klägers etwa zu folgernde Vermutung des Fortbeſtehens ſeines 208.

Eigentums , es iſt vielmehr darzutun, daß der Befißer Eigentum Zu SS 104, 254 , 276 , 828 des B. G. B.

nicht erworben oder wieder verloren hat, oder daß die Sache (2.c. E., U.v. 11. Mai 03, 485/02 VI. Þamm. Zurückweiſung.)

dein früheren Befißer unfreiwillig abhanden gekommen iſt. Zu

Dem Beklagten , der ſeine beiden Pferde vom Wagen aus
dem gleichen Ergebniſſe wie bei der Anwendung des Art. 181

lenkte , kam eine Zigeunertruppe entgegen , die einen Wagen mit
gelangt man für den gegenwärtigen Rechtsſtreit bei der An.

Affen, ein Dromedar und andere Tiere bei ſich führte und von

wendung des Art. 180 Einf. Geſ. Nady dieſem gelten für
einer großen Kinderſchar begleitet wurde. Durch dieſen Zug

ein zur Zeit des Inkrafttretens des B. G. B. beſtehendes Beſik .
wurden die Pferde des Beklagten unruhig und ſeßten ſich auf

verhältnis von dieſer Zeit an die Vorſdriften des B. G. B.

Die Beurteilung der Folgen, welche ſich an ein Beſitzverhältnis erhoben hat, der ſich unter den Kindern befand und den Wagen
die Hinterfüße. Der Kläger , für den deſſen Vater die Klage

knüpfen , unterſteht daher vom 1. Januar ab dem B. G. B.,

gleichgültig ob das Beſißverhältnis damals bereits beſtand oder
des Beklagten nicht beachtet hatte, befand ſich in dieſem Augen:

blick unmittelbar vor den Pferden. Er fiel vor ihnen hin und
erſt nachher begründet worden iſt, ſo daß infolge des $ 1006

wurde von einem der Tiere durch einen Tritt am Kopfe verleßt.

B. G. B. der Kläger, wenn die Beſitzeit des Beklagten in die

Zeit vor dem 1. Januar 1900 zurückreicht, den gleichen Beweis
Dadurch , daß die Tiere unter der Lenkung des Beklagten

geſtanden hätten, wird die Anwendung des § 833 nicht aus.
zu erbringen hat , wie wenn der Beflagte den Befiß erſt unter

der Herrſchaft des B. G. B. erworben hat, wiederum ohne geſchloffen. Denn das Tier, das den Kläger verlegt hat, iſt

Unterſchied, ob die Eigentumsklage vor oder nach dem 1. Januar
nicht dem Willen des Kutſchers gefolgt, ſondern hat eben nicht

erhoben und ob vor oder nach dieſem Tage ein den Beklagten
getan , was es tun ſollte.

verurteilendes Erkenntniß ergangen iſt.
Wenn infolge der höheren Gewalt ein willkürliches Tun

des Tieres ausgeſchloſſen geweſen iſt, iſt auch der Sdade nicht

durch das Tier verurſacht. Höhere Gewalt liegt aber nicht vor.

Der Beklagte war gegenüber der von ihm erkannten Gefahr, die
207.

in der Begegnung ſeines Gefährtes mit dem Zuge der Zigeuner

Art. 181 , 182, 184 des Einf. Geſ. zum B. G. B. in der von Kindern angefüllten Straße lag , weitergehende Vor

SS 93, 95, 1012 des B. G. B. ſichtsınaßregeln zu treffen in der Lage, als er getroffen hat.

(St. c . B. , 1. v . 10. Juni 03 , 41/03 V. Hamm . Zurückweiſung.) Der Beſchädigte, von dem § 254 des B. G. B. ſpricht,

iſt der, welcher einen Vermögensſchaden erlitten hat und dafür
Auf Anerkennung des Sondereigentums an dem Kapellen .

gebäude, ſei es des Mobiliareigentums an den Materialien, ſei Erfab fordert
. Aber ein Schaden, für den der Vater desver

es eines Immobiliareigentums an dem ganzen Gebäude, iſt die
leßten Sinaben aus eigenem Rechte nach § 833 Erſat fordern

könnte, iſt hier gar nicht geltend gemacht. Der Vater iſt auch nidyt
Klage nicht gerichtet. Wäre ſie aber wirklich in dem Sinne der

als Prozeſspartei, ſondern als geſeßlicher Vertreter ſeines Sohnes
Beanſpruchung eines geſonderten Immobiliareigentums an dem

aufgetreten . Gegenüber dem Anſpruche des letteren fann der Be.
Gebäude zu verſtehen, ſo wäre ſie hinfällig, weil das B. G. B.
ein von dem Eigentum am Grund und Boden verſchiedenes klagte fich auf ein etwaigesVerſduldendes Vaters nicht berufen.

Die Annahme, daß bei einem ſechsjährigen Knaben ein

Immobiliareigentum an Gebäuden nicht anerkannt (B. G. B.
$ 93) und das nach früherem Rechte etwa vorhanden geweſene eigenes Verſchulden und damit die Anwendbarkeit des § 254

Sondereigentum ( abgeſehen von dem nicht vorliegenden Falle nicht ausgejaloſjen ſei, iſt unbegründet.

$ 254 muß jo verſtanden werden : hat eine ſchuldvolle

des Stockwerkseigentums) nicht aufrecht erhalten hat (Einf.Gef. Handlung des Beſchädigten mitgewirkt. Eine ſolche kann nadh

zum B. G. B. Art. 181 , 182) . Nur wenn ein Gebäude zu
$ 276 wieder nur auf Vorſaß oder Fahrläſſigkeit beruhen ; denn

einem bloß vorübergehenden Zwede oder in Ausübung eines
dieſe allein hat der Schuldner zu vertreten . Weiter reicht darum

Rechte an einem fremden Grundſtück errichtet iſt, iſt ein ge.

fondertes Eigentum an ihm möglid (B. G. B. $ 95). Eine
auch nicht die Verantwortlichkeit deſſen , der bei der Entſtehung

Errichtung zu einem bloß vorübergehenden Zwecke fommt hier 8 828 des B.G.B., auf den im $ 276 ausdrücklich verwieſen
eineß ihn ſelbſt treffenden Schadens mitgewirkt hat . Nad

nicht in Frage und als Recht kann nur in Betracht kommen
wird , kann , wer das fiebente Lebensjahr noch nicht vollendet fat,

das Recht der Klägerin , das Gebäude (die Kapelle) auf dem

Grundſtücke der Beflagten zu haben , alſo ein Erbbaurecht gemacht werden, es wird alſo bei ihm die Möglichkeit eines
für einen von ihin verurſachten Schaden nicht verantwortlich

(B. G. B. $ 1012 , Einf. Gej . zum B. G. B. Art. 184 Saß 2).
vorjäßlichen oder fahrläſſigen Handelns verneint.

Auch dann aber würde dem Gebäude, falls es vom Erbbau .

berechtigten errichtet iſt, Immobiliareigenſchaft nur beigemeſſen

werden können , wenn es rechtlich möglich wäre, das Gebäude
209 .

als Beſtandteil des vom Geſeße mit Immobiliareigenſdaft be

kleideten Erbbaurechts anzuſehen. Auf dieſe Frage braucht
Zu SS 123, 463 des B. G. B.

jedoch nicht eingegangen zu werden , weil die Klage auf ein
(6.c. W., U.v. 16. Juni 03,542/02 II. Stuttgart. Zurückweiſung .)

Erbbaurecht nicht geſtüßt , insbeſondere der Klagantrag nicht auf Das Berufungogeridyt nimmt an , daß der Beklagte durch

Anerkennung eines Erbbaurechts der Klägerin gerichtet iſt. die argliſtige Täuſchung in Irrtum verſeßt worden ſei. Zwar

enthalten dieſe Urteilegründe keine ausdrückliche Feſtſtellung

darüber, daß der Beklagte durch dieſen Irrtum zum Vertrags

1
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abſchluſſe beſtimmt worden und danach dieſer Irrtum kauſal die Gegenüberſtellung der beiden Säße in § 339 ergibt, daß,

geweſen ſei . Indeffen ſchließt die Tatſache, daß die argliſtige wenn die geſchuldete Leiſtung in einem Unterlaffen beſteht, die

Täuſchung durch Vorſpiegelung der Eigenſchaft erfolgt iſt, für die Strafe mit der Zuwiderhandlung verwirkt iſt ohne Rückſicht

der Kläger eine beſondere Zuſage - dictum et promissum darauf, ob den Schuldner ein Verſchulden trifft oder nicht

beim Kauſalabſchluſſe abgab, weder nach den Grundfäßen des ( vergl. Pland, Note 2 zu § 339). Aber auch wenn man mit

B. G. B. nod nach denen der Logit die Anwendung des $ 123 der Reviſion das Gegenteil annehmen wollte, ſo hat doch der

des B. G. B.aus. Denn nach den Vorſchriften des B. G. B. Berufungsrichter ein Verſchulden des Beklagten bereits feſt

iſt eine elektive Konkurrenz zwiſchen den Anſprüchen aus geſtellt; es iſt zutreffend darin gefunden worden, daß für den

§ 463 des B. G. B. und der Anfechtung aus § 123 a. a. D. Beklagten ſchon der Name feines Abnehmers „V. S. " genügende

gegeben. Weiterhin iſt es logiſch nicht ausgeſchloſſen, daß der Veranlaffung ſein mußte, rich darüber zu vergewiſſern, ob er

Kläger ungeachtet der rechtsgeſchäftlichen Zuficherung einer mit einem Verkaufe an ihn gegen das Vertragsverbot verſtoße.

Eigenſchaft durch die argliſtige Täuſchung über deren Vor. Endlich hat die Reviſion auch ihre Berufung auf die

handenſein zu dem Vertragsabſoluffe beſtimmt wurde. Die $$ 137 , 1136 B. G. B. aufrecht erhalten. Aber auch dieſe

Gründe des Berufungeurteils in ihrem Zuſammenhange laſſen Vorſchriften ſtehen ihr nicht zur Seite. (Wird näher begründet.)

aber unzweideutig erkennen , daß nach Anſicht des Berufungs.

gerichte die Überzeugung des Beklagten von dem Vorhandenſein

der zugejagten Eigenſchaft des Streupulvers , alſo deffen durch
211 .

die argliſtige Täuſchung hervorgerufener Irrtum, indemSinne Zu SS 158, 326, 873, 891 des B. G. B. ver
für deſſen Vertrageabſchluß entſcheidend war , daß er ungeachtet

der rechtsgeſchäftlichen Zuſicherung der Eigenſchaft ohne dieſen
bunden mit § 139 der 3. P. O.

Irrtum den Vertrag nicht abgeſchloſſen hätte. (S. c. M. , U. v. 27. Juni 03 , 44/03 V. Poſen. Aufhebung.)

Iſt im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen , ſo

wird nach § 891 B. G. B. vermutet, daß ihm dies Recht zu.

210. ſtehe. Die volle Beweispflicht hiergegen trifft den belaſteten

Zu SS 138 Abſ. 1, 339 Sak 2 und 137 in Ver- Grundeigentümer. Mit Unrecht nimmt das angefochtene Urteil

aber an , daß ohne weitere Beweisführung der Klägerin nach
bindung mit § 1136 des B. G. B.

den widerſprechenden Behauptungen der Streitsteile deren nicht

( St. c. L. , u. v. 6. Juni 03 , 147/03 V. Berlin. Zurückweiſung .) erfolgte dingliche Einigung nach § 873 B. G. B. und damit

Der Berufungsrichter hat die zwiſchen den Parteien ge. die Hinfälligkeit der ganzen Hypothek jdon jeßt feſtſtehe. Dieſer

troffene Vertragsbeſtimmung, inhalts deren der Beklagte ſich Ausſpruch läuft ſeinem Sinne nach darauf hinaus, daß es zur

verpflichtet hat, bei einem Verkaufe des Gutes Gr. I. „nur an Beſeitigung einer Hypothekeneintragung genüge , wenn der

Käufer deutſcher Nationalität“ zu verkaufen, dahin ausgelegt Grundeigentümer, der fie bewilligt und beantragt hat, erklärt,

daß beide Vertragsteile unter der deutſchen Nationalität nicht er habe fie anders gewollt und aufgefaßt , wie der Gläubiger.

die Staats- oder Reichsangehörigkeit gemeint haben, ſondern Nun liegt aber ſchon äußerlich betrachtet auch nach den Partei

daß damit der Verkauf an ſolche Perſonen hat ausgeſchloſſen behauptungen eine Einigung der Streitsteile inſofern vor, als

werden ſollen, die von polniſcher Abſtammung ſind und in die Klägerin für entſtandene und noch entſtehende Verbind

Anknüpfung an ihre Abſtammung den deutſchfeindlichen Be. lichkeiten ihres Mannes Bypothet beſtellt und der Beklagte

ſtrebungen des Polentums huldigen. Der Berufungsrichter hat dieſe Hypothekbeſtellung angenommen hat. Einer beſtimmten

ferner feſtgeſtellt, daß der Käufer des Gutes , v. S. in D. , von Form und Zeit bedarf die Einigung des § 873 , von hier nicht

polniſcher Abſtammung iſt und denjenigen Kreiſen zugehört, in zutreffenden Ausnahmefällen abgeſehen , nicht. Faßt man aber,

denen die deutſchfeindlichen Geſinnungen des Polentums gepflegt wie es bei der gegebenen Sadlage notwendig iſt, nicht die

werden . Die rechtlichen Bedenken , welche die Reviſion gegen Hypothekbeſtellung und deren Annahme für ſich allein , ſondern

die Gültigkeit der fraglichen Vertragsbeſtimmung geltend macht, nur in Verbindung mit den vorausgegangenen und begleitenden

find unbegründet. Daß eine Vertragsbeſtimmung des Inhalte, mündlichen Verhandlungen ins Auge , ſo ergibt fich auch in

wie ſie nach der Auslegung des Berufungsrichters hier vorliegt, dieſem Falle keineswegs ohne weiteres aus den bloßen Partei

gegen die guten Sitten verſtoße und deshalb nach § 138 Abſ.1 behauptungen das Nichtvorliegen einer Einigung , vielmehr be

B.G.B. nichtig ſei , iſt nicht anzuerkennen . Auch daß fie der hauptet die Klägerin ausdrücklich eine ſolche Einigung beſtimmten

erforderlichen Beſtimmtheit entbehre, iſt unrichtig ; wenn dies die Inhalts der vom Beklagten allerdings Widerſpruch und eine

Reviſion damit begründen will, daß der Beklagte nach der dem andere Geſchichtserzählung entgegengeſeßt wird.

Vertrage vom Berufungsrichter gegebenen Auslegung das Gut Wie gezeigt, iſt nach § 891 B. G. B. die Klägerin im

auch nicht an Perſonen däniſcher oder franzöſiſcher Abſtammung vollen Umfange beweispflichtig dafür, daß die Einigung zwiſchen

hätte verkaufen dürfen , ſo überſieht ſie, daß eine ſo weite Aus- ihr und dem Beklagten in anderer Weiſe, als wie es nach dem

legung vom Berufungsrichter überhaupt nicht gegeben iſt. Db Grundbucheintrag den Anjdein hat oder doch haben kann , erfolgt

ein ſolches Vertragsverbot, wie es die Reviſion dabei unterſtellt iſt. Würde ihr dieſer Beweis gelingen , ſo wäre ihre Klage auf

rechtlichen Beſtand haben würde , iſt daher nicht zu unterſuchen. löſdung allerdings begründet, mag man die behauptete Ver

Und wenn die Reviſion ferner den § 339 Saß 2 B. G. B. tragsbeſtimmung als reine — ausgefallene — Reſolutivbedingung

als verleßt bezeichnet, ſo geht auch dieſe Rüge fehl. Gerade nach § 158 Abſ. 2 B. G. B. oder nur als Feſtießung einer
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1

.

troß aller Mahnung nicht erfüllten Gegenleiſtung für die 213 .

Hypothekbeſtellung anſehen . § 326 Abſ. 1 und 2 B. G. B.
Zu SS 254 , 276 , 831 , 840 de& B. G. B. ver

Wenn der erwähnte Beweis der Klägerin dagegen nicht

bunden mit § 1 des Reichshaftpflichtgeſekes.
gelingt , ſo bleibt die geſebliche Vermutung des § 891 B. G. B.

zu gunſten des Beklagten in Kraft.
(E. c. E. , U. v. 22. Juni 03, 574/02 VI. Naumburg. Auf

Bei der erneuten Verhandlung und Beweisführung können
hebung. Entſcheidung in der Sache ſelbſt.)

die Fragen von Erheblichkeit werden, aus welchen Gründen die Die Entſcheidung des Berufungogerichtes ſteht ganz auf

Ehefrau überhaupt ſelbſtändig ohne Zuziehung ihres Mannes dem Boden der Auslegung , die der $ 1 del R. H. G. in An.

vertrags- und klageberechtigt war, ob ihr Ehemann etwa Voll. febung der Einrede des eigenen Verſchuldens in der Redt.

macht von ihr in Händen hatte oder doch als ihr Geſchäfts. ſprechung bis zum Jahre 1900 gefunden hatte. Hiernach wurde,

führer mit ihrer nachfolgenden Genehmigung handelte. In um eine einheitliche Grundlage für die Anwendung des § 1 in

allen dieſen Richtungen fehlen in den vieherigen Tatbeſtänden allen verſchiedenen Zivilrechtsgebieten des Deutſchen Reiches zu

genügende Aufídlüffe, die wie überhaupt in der Sache, wo gewinnen , angenommen , daß , wenn dem eignen Verſchulden des

nötig , im Wege des § 139 3. P. D. hätten erholt werden ſollen . Verunglücten ein überwiegendes Verſchulden , ſei es des

Eiſenbahnunternehmers felbſt, ſei es eines Angeſtellten desſelben,

als Urſache des Unfalles gegenüberſtehe, dann der leştere nicht

212. im Sinne jeneß § 1 durch eignes Verſchulden des Ger

Zu § 254 des B. G. B. verbunden mit § 1 des
töteten oder Verlegten verurſacht ſei , daß alſo dieſe ganze

Einrede dann wegfalle. Dies wurde bald dahin ausgedrüdt,

Haftpflichtgeſekes. daß das Verſchulden des andern die eigentliche Urſache, bald

(R. c. G. , U. v . 11. Juni 03, 507/02 VI. Caffel. Zurückweiſung .) dahin, daß es die überwiegende Urſache des Unfalles fei; die

Die Vorſchriften des § 254 finden , wie der erkennende erſtere Ausdrucksweiſe war geeigneter, die äußerliche Überein:

Senat wiederholt ausgeſprochen hat (Urteile vom 24. November ſtimmung dieſer Rechtſprechung mit dem Inhalte des § 1 aufrecht

1902 , Rep . VI. 243/02 , vom 2. februar 1903 , Rep. VI. zu halten ; die legtere entſprach mehr dem in ſolchen Fällen in

461/02, vom 5. Februar 1903 , Rep. VI. 335/02) in den der Regel gegebenen wirklichen Rauſalitätsverhältniſſe. Dieſe

Fällen des § 1 des R. $. G. vom 7. Juni 1871 nicht bloß Rechtſprechung nun kann für die Zeit nach dem Inkrafttretea

dann Anwendung , wenn eigenes Verſchulden des Verlegten einem der neuen Ordnung des bürgerlichen Rechts nicht inehr ganz in

Verſchulden des haftpflichtigen Betriebøunternehmers oder einem der früheren Weiſe aufrecht erhalten werden. Einerſeits fällt

von dieſem zu vertretenden ſchuldhaften Handeln ſeiner Ange jeßt auch für das Gebiet des Haftpflichtgefeßeß jeder Grund für

ſtellten gegenüberſteht, vielmehr überhaupt da , wo das Ver- die Annahme weg , daß wegen des bloßen überwiegen einer

ſchulden des Verletten eine mitwirkende Urſache des Schadens von mehreren Urſachen eines Schadens man jemals dazu ge

geweſen iſt. Es iſt diesfalls abzuwägen, in welchem Maße langen könne, den andern die Kauſalität ganz abzuſprechen ;

einerſeits von dem Verlegten , andererſeits durch die von dem vielmehr würden dem die allgemeinen Grundfäße des mit dem

Unternehmer zu vertretende Betriebsgefahr der Schaden verurſacht 1. Januar 1900 neu eingeführten bürgerlichen Rechtes entgegen.

worden iſt. (Einem Verſchulden der Angeſtellten der Bahn ſtehen (vergl. S$ 254, 840 des B. G. B.) . Andrerſeits ſind die

kommt für die Anwendung des § 254 B. G. B. im Gebiet $8 254 Abſ. 1 und 846 des B. G. B. , welche die Möglichkeit

des H. G. infofern Bedeutung zu , als hierdurch die Betriebs. der Verteilung der Schadenslaſt nad richterlichem Ermeſſen für

gefahr und deren Kauſalität für die Verleßung noch geſteigert ſolche Fälle eröffnen, wie das Reichegericht ſchon mehrmals aus,

werden .) – Es iſt aber nicht anzunehmen , daß das Berufungs, geſprochen hat (vergl . Entfd. desſelben in Zivilſachen Bd. 53

gericht dieſe Grundfäße verkannt habe. Allerdings mag es be- S. 77 ff .), auch auf Tatbeſtände anzuwenden , die unter das

denklich erſcheinen , wenn das Berufungsurteil das Verſchulden Haftpflichtgeſeß fallen , deffen § 1 daher inſoweit als modifiziert

des Verleßten als die ausſchließliche Urſache des Unfalles be . erſcheint. Dieſe rechtliche Sachlage iſt vom Berufungsgeriật

zeichnet: abgeſehen von der Frage, ob es logiſch richtig iſt, eine verkannt , wenn es daraus, daß das urſächliche Verſchulden des T.

der mehrfachen Bedingungen, aus deren Verfettung der Kaufal. das überwiegende geweſen fei , ohne weiteres die Folge ab .

zuſammenhang eines beſtimmten Ereigniſjes beſteht, als die leitet, daß die Einrede des eigenen Verſchuldens der Klägerin

alleinige oder ausjdließliche Urſache zu benennen, liegt im gegen- ganz wegfalle, und die Beklagte derſelben für den ganzen Shaden

wärtigen Falle die Sache nicht ſo , daß die zur Verwirklichung aufkommen müſſe.

gekommene Betriebøgefahr in faufaler Bedeutung hinter dem Außerdem hat das Oberlandesgericht das eigene Verſchulden

ſchuldhaften Verhalten des Verleşten völlig verſchwinden würde. der Klägerin im Vergleiche mit dem dem Wagenführer T. zur Laſt

Allein ſachlich beruht die Entſcheidung doch auf dem Grund- fallenden zu milde beurteilt. Ohne Zweifel iſt das legtere mit

gedanken , daß das Verſchulden des Verlegten hier die bei weitem Recht als ein beſonders grobes bezeichnet; aber daß die Fahr

überwiegende Urſache des Unfalls gebildet habe. Und von läſſigkeit der Klägerin in diejer Hinſicht hinter der des T. ſo

dieſem , rechtlich einwandfreien Standpunkte aus war es denn ſehr weit zurückgeblieben wäre, kann nicht zugegeben werden.

auch gerechtfertigt, jede Verpflichtung der Beklagten zum Es iſt vom Berufungsgerichte ſelbſt hervorgehoben worden , daß

Shadenserſat auszuſchließen . die Klägerin wegen der beiden auf der Straße ſtehenden Laſt

wagen Anlaß gehabt hätte , ſich beſonders aufmerkſam umzuſehen ,

ehe ſie das Gleiſe zu überſchreiten anfing , und dazu kam nedy
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das Bewußtſein ihrer Schwerhörigkeit, das ihr beiwohnen mußte, liegt keinem Bedenken. Sie entſpricht, ganz abgeſehen von

auch wenn es damit nicht ſo ſchlimm geweſen ſein ſollte, wie Polizeilichen Vorſchriften , den Grundjäßen, die das Reichsgericht

die Beklagte in der Berufungsverhandlung behauptet hat. Keinese mehrfach über die Beleuchtungspflicht des in ſeinem Hauſe einen

falls kann in der Unbeſonnenheit, mit welcher die erwachſene Verkehr Eröffnenden ausgeſprochen hat. (Vergl. Juriſtiſche

Klägerin in die Gefahr blindlings hineinlief, ein verhältnis . Wochenſchrift 1902 S. 148 Nr. 89.)

mäßig ziemlich leichtes Vergeben gefunden werden . Wo es fich aber nicht um die Einhaltung beſonderer geſeß.

Was den verlangten Erſaß des angerichteten Sachichadens licher Vorſchriften handelt, kann an das eine Verantwortung

anlangt, ſo hat das Berufungsgericht zwar mit Recht davon begründende Tun (Handeln oder Unterlaſſen ) nur der allgemeine,

abgeſehen, denſelben auf Grund des § 25 des Preußiſchen Eiſen- die Verantwortlichkeit begründende Maßſtab des Gefeßes an

bahngeſeßes von 1838 zuzuſprechen, weil dieſes Gefeß auf bloße gelegt, ſomit gemäß § 276 des B. G. B. nur die Wahrung

Straßenbahnen überhaupt nicht auszudehnen iſt, vergl. Entſch. der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gefordert werden.

des R. G. in Zivilſachen Bd. 28 S. 207 ff. Dagegen hat es Freilich iſt auch dieſer Maßſtab kein feſtſtehender und für

den Unſpruch nach § 823 des B. G. B. als begründet anerkannt, alle Fälle ein völlig gleicher. Er wird ſich je nach der Art

indem es den Wagenführer T. , dem es die vorwiegende Schuld des Berufskreiſes und der Art und der Aufgabe des Geſchäfts

an dem Unfalle beimaß , als einen verfaſſung&mäßig berufenen betriebs verſchieden geſtalten. Innerhalb dieſes Rahmens dürfen

Vertreter “ der Beklagten im Sinne des § 31 des B. G. B. aber die Anforderungen nicht über das Maß desjenigen hinaus

angeſehen hat. Dieſer Grund kann jedoch die Entſcheidung nicht geſpannt werden, was nach verſtändiger und beſonnener Er

tragen , da nicht erſichtlich iſt, weshalb dem T. , als bloßem wägung als geboten zu erachten iſt. So iſt auch ſelbſt hin.

Motorwagenführer, eine ſolche Rechtsſtellung zugeſchrieben werden ſichtlich beſonderer vom Gefeße vorgeſchriebener Sicherungs.

könnte ( vergl. Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 53 S. 277 ff .); maßnahmen anerkannt, daß die Herſtellung einer jede denkbare

während allerdings nad Art. 2 des E. G. zum neuen H. G. B. Gefahr ausſchließenden Sicherheit nicht im Sinne des Gefeßes

in Verbindung mit § 22 des B. G. B. kein Bedenken dagegen liege , es vielmehr nach den obwaltenden Umſtänden zu beurteilen

obwalten mag, den § 31 des B. G. B. auch auf Aktiengeſells ſei , ob fich nach vernünftigem Ermeſſen und den gewöhnlichen

ſchaften anzuwenden (vergl. Rehbein , Bürgerliches Geſekbuck, Verhältniſſen eine Gefahr erwarten und vorausſehen ließ.

Bd . 1 Bem. I , 2 a zu $$ 21-54 S. 37 , und Urteil des R. G. ( Juriſtiſche Wochenſchrift 1898 S. 372 Nr. 79.)

vom 23. Januar 1903 in der Sache II 321/02, in der Beilage Die Ausführung des Berufung&gerichts, der Beklagte habe

zur Juriſtiſchen Wochenſchrift von 1903 Nr. 81 S. 39). Die auf das peinlich ſte darauf bedacht ſein müſſen , für die Sicher.

hier fragliche Entſcheidung iſt aber im Sinne des § 563 derheit des in ſeinem Anweſen verkehrenden Publikums zu ſorgen,

3. P. D. aufrecht zu halten auf Grund des 831 Abſ. 1 des könnte der Vermutung Raum geben, daß es an fich von einer

B. G. B. , inſofern T. in Ausführung der Verrichtung, zu der zu hohen Anforderung ausgegangen ſei. Die hieran fich an.

er von der Beklagten beſtellt war, der Klägerin widerrechtlich ſchließende beſondere Begründung , der Beklagte habe damit

ihre Sachen beſchädigt hat , ohne daß die Beklagte im Prozeſſe rechnen müſſen, daß fremde , der Lokalitäten unkundige Perſonen

eine der beiden in Saß 2 des bezeichneten Abſaßes vorgeſehenen dafelbſt verkehren und manche ſeiner Gäſte beim Genuſſe geiſtiger

Einwendungen vorgeſchüßt hätte. Dein ſo begründeten Klag : Getränke das gewohnte Maß überſchreiten würden, läßt jedoch

anſpruche gegenüber kommt nun aber nach § 254 Abſ. 1 des erſehen , daß das Berufungsgericht ſich nur von Erwägungen

B.G. B. ebenfalls die von der Beklagten erhobene Einrede des beſtimmen ließ, welche die Anforderung einer geſteigerten Auf

eignen Verſchuldens in Betracht. Das Berufung& gericht hat merkſamkeit rechtfertigen würden , die noch nicht über den Rahmen

dieſe auch hier für nicht durchgreifend erklärt, weil das urſächliche der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hinausgehen würde.

Verſchulden des T. bei weitem überwiege. Auch hier aber liegt Dagegen gibt das Berufungsurteil zu anderweitigen Be

natürlich in dieſer relativen Bemeſſung der Größe des beider- denken Anla .

ſeitigen Verſchuldens eine Verkennung des Begriffes der Fahr. Ob für die Gäſte Anlaß gegeben war, den durch die Be

läſſigkeit im Sinne des § 276 Abſ. 1 des B. G. B., bezw. eine leuchtung angewieſenen Weg zu verlaffen und den nur ſpärlich

rechtsirrige Anwendung des § 254 Abſ. 1 daſelbſt. erleuchteten Teil des Hausgang zu betreten , während ſie zu

dem entfernt gelegenen Abort auch durch die vordere Haustüre

gelangen konnten , ob der Beklagte alſo überhaupt erwarten

konnte, daß mit den Ortlichkeiten nicht vertraute Perſonen den

214. Teil des Hausganges betreten würden , der anſcheinend außerhalb

Zu S$ 256, 259, 846 des B.G. B.SS
des Bereiches des Wirtſchaftsbetriebs lag, und ob der Beklagte

Grund hatte, die vielleicht nur für Hausgenoſſen beſtimmte

(C.c. B. , U. v . 20. Mai03, 489/02 VI. Zweibrüden. Aufhebung .)
Türe zu ſchließen, iſt nicht genügend aufgeklärt. Um hierüber

Die Annahme des Berufungogerichte, daß die Eröffnung Klarheit zu gewinnen , wäre vom Fragerecht Gebrauch zu machen

eines Wirtſchaftsverkehrs in einem Anweſen für den Wirt die geweſen. Andererſeits iſt auch der Einwand des Beklagten, daß

Verpflichtung begründe , für die Sicherheit ſeiner Gäſte zu der Verunglückte die Ortlichkeiten von ſeiner Dienſtzeit her

ſorgen , und daß ſich hieraus auch die Pflicht der Beleuchtung gekannt habe , vom Berufungsgericht nicht gewürdigt. Abgejehen

der Räume und der Zugänge zu den Räumen, innerhalb deren davon wäre auch zu erwägen geweſen , ob nicht darin allein

fich der Verkehr bewege, ergebe und ſich insbeſondere auf die ſchon eine Fahrläſſigkeit gelegen war , daß B. von dem nicht

Bedürfnisanſtalten und die Wege zu denſelben erſtrecke, unter . beleuchteten Gang aus ohne Licht den Weg über die Treppe in
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1

den Hof einſchlug. Liegt ihm ſelbſt eine Fahrläſſigkeit zur laſt, 2. Ferner iſt, und zwar ebenfalls bei der einen , wie bei

ſo käme gemäß SS 846 und 259 des B. G. B. auch die der anderen Auffaſſung, anzuerkennen , daß Beklagte dieſe Leiſtung

Abwägung des beiderſeitigen Verſchuldens in Frage. an die Konkursmaſſe zu beſchaffen hat. Das Berufungsgeriàt

geht bei ſeiner Auffaſſung des Vertrags als Geſeljchaft davon

aus , daß Kläger an fich gemäß § 713 in Verbindung mit
215.

SS 670 und 257 B. G. B. Entfreiung von der gegen den
Zu SS 257, 670, 705 , 713 des B. G. B.

Hauptverſicherten eingegangenen Verbindlichkeit in Höhe von

(R. V. c. P. A. V. , U. v. 8. Juni 03, 88/03 I. Hamburg. 2000 Mark zu fordern habe ; es gelangt jedoch dazu , dem Klag.

Zurüdweiſung.) antrag auf Gutſchrift dieſes Betrag8) ſtattzugeben , weil der

Im Mai 1899 fdloffen die Parteien, zwei Verſicherungs. Anſpruch auf Entfreiung ein vermögensrechtlicher ſei , der an

geſellſchaften , auf unbeſtimmte Zeit einen „ Rückverſicherungs. Wert dem auf Zahlung von 2 000 Mark gleichkomme und dess

vertrag “, zufolge deſſen fie „ einander in freier Weiſe Beteiligungen halb bei einer Auseinanderſeßung der Parteien zu dieſer Höhe

von direkt oder in Rückverſicherung übernommenen Verſicherungen berückſichtigt werden müffe, ſo lange Beklagte ihn nicht durch

auf Casco, Ladung (oder irgend welches andere verſicherbare Zahlung an den Hauptverſicherten getilgt habe.

Intereffe) per Dampfer und Segler, ſowie ſonſtige Transport- Ob dieſe Erwägung zu der daraus gezogenen Folgerung

mittel“ überweiſen wollten , jedem der Parteien aber das Recht führen könnte, iſt allerding& zweifelhaft; eines näheren Ein

zuſtehen ſollte, die jeweiligen Überweiſungen zu acceptieren oder gehens hierauf bedarf es jedoch nicht, weil in dem vorliegenden

abzulehnen. “ Am 7. Februar 1901 geriet die Klägerin in Falle dem Kläger keineswegs nur ein Anſpruch auf Entfreiung

Konkurs. Bei den außergerichtlichen Verhandlungen über ihre zuſteht. Hätte man mit dem Berufungsgericht ein wirkliches,

gegenſeitigen kontokurrenten Anſprüche hat Klägerin anerkannt, den 88 705 ff. B. G. B. zu unterſtellendes Geſellſchaftsver,

daß der Beklagten der ihr aus übernommenen Rückverſicherungen hältnis zwiſchen Parteien anzunehmen und den Rückverſicherten

zukommende, bei Eröffnung des Stonkurſes noch nicht gezahlte als den geſchäfteführenden Geſellſchafter - der den Vertrag

Prämienteil voll gebühre; dagegen hat ſie verlangt, daß Bekl. mit dem Hauptverſicherten in eigenem Namen, aber zugleich für

anderſeits den ihrer Beteiligung entſprechenden Beitrag an er- Rechnung des Rückverſicherers geſchloſſen hätte – anzuſehen , jo

wachſenen Schäden in voller Höhe an die Konkursmaſſe leiſte. würde freilich § 713 B. G. B. Anwendung finden und deshalb

Beklagte iſt dagegen der Anſicht, daß ſie zu einem Beitrag an auch die Anwendung der $8 670 nnd 257 B. G. B. in Betract

einem Schaden überhaupt erſt nach erfolgter Auszahlung der zu ziehen ſein , wonach der Beauftragte, der behufe Ausführung

betreffenden Verſicherungegelder verpflichtet ſei und daß fie in des Auftrags eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der

dieſem Falle einen ihrer Beteiligung an der Verſicherung ent. ſelben verlangen kann.felben verlangen kann. Allein dieſe Beſtimmung beſagt nict ,

ſprechenden Beitrag nicht von der Verſicherungsſumme, ſondern daß der Beauftragte wegen einer übernommenen Verbindlichkeit

nur von der an den Verſicherten gezahlten Konkursdividende zu hierauf beſchränkt ſei . Der leitende Grundſaß geht vielmehr

leiſten habe. dahin , daß der Beauftragte Erlaß ſeiner Aufwendungen erhalten

für die Entſcheidung handelt es ſich hiernach lediglich ſoll und zwar ſo , daß er vor Schaden bewahrt bleibt.

darum , ob Beklagte ihren Anteil an dem in einem ſpeziellen Rechtsbehelfe aber ihm deshalb zu Gebote ſtehen , richtet ſich

Falle geltend gemachten Schaden nur nach Verhältnis des vom nach der Sachlage. Handelt es ſich um eine von dein Beauf.

Kläger an die Konkursgläubiger zu zahlenden Prozentſaßes und tragten übernommene Verbindlichkeit, ſo wird der Regel nach

erſt nach Auszahlung desſelben oder in Höhe des von der Be- feine Befreiung von derſelben genügen. Führt jedoch die Ent.

klagten gezeichneten Betrags und auf Grund der im Konkurs freiung des Beauftragten nicht zum Ziele, ſo kann er Zahlung

erfolgten Anerkennung und Feſtſtellung des angemeldeten Schadens oder Vorſchuß verlangen . Nachdem nun über das Vermögen

zu leiſten hat. Maßgebend für die Beantwortung dieſer Fragen des Rückverſidyerten der Konkurs eröffnet worden iſt, kann eine

würde der Vertrag ſein , wenn derſelbe eine beſondere Beſtimmung Entfreiung desſelben durch Zahlung ſeitens des Rüdverſiderer:

hierüber enthielte; lettereß iſt jedoch nicht der Fall. an den Hauptverſicherten überhaupt nicht mehr in Frage kommen .

Danad iſt bei Auslegung des Vertrages als deffen Inhalt, Dieſe beiden ſtehen in keinem Vertragsverhältnis und deshalb

alſo als gewollt anzunehmen , was in Ermangelung beſonderer iſt eine Beziehung zwiſchen ihnen, die dem Hauptverſiderten

Vereinbarungen der Natur eines Rechtsverhältniſſe der vor. einen Anſpruch gegen den Rückverſicherer oder dieſem eine

liegenden Art entſpridit und dies führt im Ergebnis zu der Befugnis zur Zahlung an erſteren geben würde, nicht vor:

der Anſicht der Klägerin entſprechenden Entdeidung. handen. Und abgeſehen davon würde ſich der Rückverſicherer

Das Berufungėgericht hat erörtert, ob im Verhältnis der durch ſolche Zahlung nicht von ſeiner Schuld an die Maſſe des

beiden Geſellſchaften zueinander ein Verſicherungs- oder ein Rückverſidyerten befreien können . Denn er hat der Maije zu

Geſellſchaftsvertrag anzurelymen jei und hat lepteres für richtig leiſten , was dem Rückverſicherungsvertrage entſpricht , während

erachtet. Einer Entideidung dieſer Frage bedarf es jedoch nicht, der Hauptverſicherte aus der Maſſe die Konkursdividende zu

weil gegenwärtig nur Fragen in Betracht kommen, deren Beant- erhalten , eine beſſere Stellung als die andern Konkurègläubiger

wortung bei der einen wie bei der andern Auffaſſung die aber nicht zu verlangen hat. Danach hätte die Beklagte die

nämlide ſein würde. ſchuldige Summe bar und zwar ſchon jett, d. h . vor der Ver

1. Keinem Zweifel kann es zunächſt unterliegen , daß Be. teilung der Maſſe einzuzahlen. Dies würde audy mit den Be .

klagte ſchuldig iſt , den vollen von ihr gezeichneten Betrag zu ſtimmungen über die Geſellſchaft in SS 705 , 713 B. G. B.

leiſten . (Wird näher ausgeführt .) im Einklang ſtehen.
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Ganz ebenſo wäre zu entſcheiden, wenn man das Ver- an dem der Käufer dem Verkäufer die gekaufte Sache zurüd

hältnis der Parteien als Verſicherungsvertrag aufzufaffen hätte. zugeben hat, indem insbeſondere auch der Verkäufer, um die

Mit dem Schadensfall, alſo vor der Eröffnung des Konkurſes Sache gegen Zurückzahlung des empfangenen Kaufpreiſes zurück.

gelangte die Verbindlichkeit der Beflagten zur Entſtehung und zuerhalten , woran er ja in der Regel ein Intereffe hat,

an dieſer konnte durch die Konkurseröffnung nichts geändert darauf hingewieſen iſt, den Kaufpreis Zug um Zug an dem

werden . Sie hätte deshalb Zahlung zu leiſten, während es für Orte zurückzuerſtatten, an welchem der Käufer die Sache ihm

fie ohne Intereſſe iſt, welcher Betrag hiervon dem Hauptverſicherten zurückzugewähren hat. Was aber die weitere Frage betrifft,

zufließt. wo in ſolchen Fällen der Käufer dem Verkäufer die Sache

Daß endlid der Klagantrag auf Gutſchrift, ſtatt auf zurüdzugewähren hat, ſo wird zwar das Wandelungsrecht von

Zahlung geht, iſt nicht zu beanſtanden ; eß entſpricht der geſtellte dem allgemeinen Grundſaße beherrſcht, daß durch die Vollziehung

Antrag der Sachlage. der Wandelung die gegenſeitige Verpflichtung der Parteien ent

ſteht, einander in den Stand zurüđzuverſeßen, wie wenn der

Kauf nicht geſchloſſen wäre. Soweit es ſich aber hierbei um

216. die Rückgabe der gekauften Sache handelt , iſt aus dieſem

Zu § 269 des B. G. B.
Grundfaße nicht die Verpflichtung des Käufes herzuleiten , dieſe

Sache auf ſeine Koſten an den Ort zurückzubringen , an dem
(G. I. c. O. , 11. v . 16. Juni 03 , 543/02 II. Stuttgart.

der Verkäufer fie ihm übergeben hat ; denn zunächſt würde
Zurückweiſung.)

damit dem Käufer eine Mehrleiſtung aufgebürdet, die über den

Die gegenwärtige Wandlungeklage iſt gerichtet: 1. auf Rahmen der in § 346 B. G. B. beſtimmten Rückgewährpflicht

Zurücknahme der von dem Beklagten der Klägerin gelieferten , hinausgeht. Dieſe Pflicht des Käufers begreift nämlich ſchon

zur Zeit der Klageerhebung in Heilbronn befindlichen Waren , nach dem Wortlaute des Gefeßes , das nur von einem Zurück

2. auf Zurückerſtattung des für dieſe Waren von der Klägerin gewähren der empfangenen Leiſtungen ſpricht, nur ſolche

bezahlten Kaufpreiſes, 3. auf Erfaß der von der Klägerin auf Şandlungen in ſich, durch welche derſelbe ſich des Kaufgegen

dieſelben gemadsten Verwendungen. Von dieſen Klageanträgen ſtands entäußert und zugleich den Verkäufer in die Lage verjeßt,

iſt nur der zweite als für die gerichtliche Zuſtändigkeit hinfidtlich darüber zu verfügen. Dieſen Erforderniſſen wird aber durch

der ganzen Klage maßgebend anzuſehen ; denn dieſer Antrag die Rückgabe der Sache an dem Orte, an dem ſie ſich dem

betrifft die dem Verkäufer im Falle der Wandelung eines bereits Vertrage gemäß befindet, genügt. Wollte man mit dem

vollzogenen Kaufs obliegende Hauptverpflichtung, als welche Reviſionskläger den die Wandelung verlangenden Käufer für

die Zurückzahlung des ihm von dem Käufer entrichteten Kauf- verpflichtet halten , die Sache dorthin verbringen zu laſſen , wo

preiſes ſich darſtellt, – (ebenſo wie bei der vertragsgemäßen er ſie empfangen hat und ſie dort zurückzugeben, ſo würde wegen

Abwickelung eines Kaufgeſchäfts die Zahlung des Kaufpreiſes der für ihn damit verbundenen Koſten in der Regel ſeine Lage

durch den Käufer als deſſen Hauptverpflichtung zu betrachten iſt, eine weit ungünſtigere fein, als wenn er den Kauf nicht ge

(vergl. Entſd . des R. G. Bd. 53 S. 161), während die ſchloſſen hätte. Dies kann aber nicht die Abſicht des Gefeßes

beiden andern Klagforderungen nebenjächliche Verpflichtungen ſein , da ja nicht der Käufer , ſondern der Verkäufer durch

des Beklagten zum Gegenſtand haben. Der Erfüllungsort für Lieferung einer mangelhaften Sache die Wandelung verſchuldet

die klageweiſe geltend gemachte Hauptverbindlichkeit des Beklagten hat und ſomit auch dem leşteren die durch den Abjchluß und

aus der Wandelung iſt aber auch bezüglich der erwähnten Neben- die Wandelung des Vertrages entſtandenen Koſten zur Laſt

verbindlichkeiten desſelben maßgebend , wenigſtens ſoweit es ſich fallen müſſen . Dieſem Grundfaße, der bezüglich der eigentlichen

um die hier in Frage ſtehende Anwendung des § 29 3. P. O. Vertragskoſten durch § 467 Sat 2 B. G. B. ausdrücklich

handelt (vergl . Entſch . des R. G. Bd. 15 S. 435) . Es kommt anerkannt iſt, entſpricht es aber, im Falle der Wandelung dem

aljo weiter darauf an , wo im gegebenen Falle die im Falle der Käufer keine Verpflichtung zur Zurückſendung der Ware an den

Wandelung eintretende Verpflichtung des Beklagten zur Zurück- Lieferungsort derſelben, womit ja in der Regel erhebliche Koſten

erſtattung des Kaufpreiſes zu erfüllen iſt. In dieſer Hinſicht verbunden ſind, aufzuerlegen.

iſt aber für das fragliche, unter der Herrſchaft des Bürgerlichen Überdies läßt fich auch aus den Vorſdriften des § 269

Gefeßbuchs geſchloſſene Rechtsgeſchäft die Vorſchrift des $ 269 B.G. B. nicht herleiten, daß die Verpflichtung des Käufers zur

B.G. B. maßgebend. Da ein Ort für die fragliche Rückgewähr Rückgewähr der gekauften Sache gerade an dem Orte der

vertraglich nicht beſtimmt iſt, ſo kommt es nach dieſem 8 269 Lieferung derſelben zu erfüllen iſt. (Wird näher dargelegt. )

weiter darauf an , ob ein ſolcher Leiſtungsort etwa aus der Natur Das Berufungsgericht hat nun tatſädlich feſtgeſtellt , daß

des Sduldverhältniſſes oder aus ſonſtigen Umſtänden zu ent. die ſtreitigen Bretter fich zur Zeit der Klageerhebung in Heil.

nehmen iſt. Wenn nun , wie im vorliegenden Falle, ein Kauf- bronn befunden haben , wohin fie als an den Sit der Klägerijden

vertrag , bezüglich deſſen ein Wandelungsanſprud, begründet iſt, Firma nach dem ſelbſtverſtändlichen Inhalte des Vertrags gebracht

ſchon beiderſeits erfüllt iſt und ſomit nach SS 467 , 346 und 348 worden waren . Seine Annahme, daß deshalb die obenerwähnten

B. G. B. infolge der Wandelung die beiderſeitigen Leiſtungen ſtreitigen Verpflichtungen in Heilbronn zu erfüllen ſind , erweiſt

Zug um Zug zurückzugewähren ſind, ſo iſt auf Grund des ſich ſomit als rechtlich einwandfrei.

hiermit für die Rüdgewähr gegebenen Schuldverhältniſſes in

der Regel als gemeinſamer Erfüllungsort für dieſe beider

ſeitigen Verpflichtungen der Parteien derjenige Ort anzuſehen

-
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217.
dungen, die im Grunde nur auf den ichadenſtiftenden Erfolg

Zu § 276 des B. G. B. abgeſtellt wären, und den Saß einführen würden , daß jeder

(K. c. O.,U. v. 6. Juni 03, 61/03 I. Hamburg. Zurücweiſung.) einzuſtehen habe. Das trifft im beſonderem Maße zu , wenn
gegenüber jedem für die Folgen ſeines Tung oder Unterlaſſens

Wenn das Geſetz beſtimmt, daß „ fahrläffig handelt , wer es ſich wie im gegenwärtigen Falle uin eine beſtimmte quanti.

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt“ , ſo fou tative Abmeſſung handelt, die der Natur der Sache nach immer

damit ein objektiver Maßſtab geſeßt ſein . Dieſer Maßſtab iſt ein Moment der Willkür enthält. Was in dieſer Beziehung

darin zu ſuchen, was der geſunde und normale Verkehr für er- als techniſch noch erlaubt gelten darf, kann – wo eine poſitive

forderlich und genügend hält. Es iſt alſo allerding8 auß-. Norm fehlt nur auf dem Boden der tatſächlich beſtehenden

geſchloſſen, daß eine etwa eingeriffene Nachläſſigkeit oder Unſitte Verkehrsanſchauungen entſchieden werden .

berückſichtigt wird . Andererſeits aber bleibt ebenfalls zu beachten,

daß das Gefeß nicht etwa bedingungslos die Aufwendung aller

Sorgfalt verlangt, die erforderlich geweſen ſein würde, um einen
218.

tatſächlich eingetretenen Schaden zu vermeiden. Ohne eine ge. Zu § 343 des B. G. B. Form des Antrages auf
wiffe Gefährdung anderer iſt der Verkehr in vielen Fällen über

Ermäßigung der Vertragsſtrafen.
haupt nicht ausführbar. Dies gilt insbeſondere vom Schiffs

(2.c. B. , U. v. 1. Mai 03 , 494/02 III. Berlin. Zurückweiſung .)
verkehr zur See und auf Binnengewäſſern. Wie weit man hier

Der Senat hat die in den Verträgen nicht berührte , in
in der Abſteckung deſſen gehen muß, was der Verkehr an Sorg.

falt erfordert, iſt im einzelnen Sache der tatſächlichen Würdi.
der Wiſſenſchaft ſtrittige Frage, in welcher Form der Antrag

gung. Vollauf berechtigt iſt es jedenfalls,wenn das Berufung& Vertragsſtrafezu ſtellen iſt,ob nur im Wege der Klage oder
. auf Ermäßigung einer angeblich unverhältnismäßig hohen

gericht hierbei ſeinen Ausgangspunkt davon nimmt, was in
längerer Übung von den Beteiligten tatſädlich gehandhabt Widerklage , oder audy, wie es hier gejdehen, im Wege der

worden iſt und erwartet wird. Denn über das Maß des Er
Einrede, in Übereinſtimmung mit Dernburg , Rehbein , Ortmann,

forderlichen muß in erſter Linie die Anſchauung der verſchiedenen beantwortet, ſodaß das Eingehen auf die Frage der Ermäßigung
Neumann , Zitelmann u. a . im Sinne der lepteren Anſiật

an dem betreffenden Verkehre beteiligten Kreiſe entſcheiden . Das

Oberlandesgericht aber ſteứt feſt, daß ſowohl die Shleppſchiff nicht ſchon durch die gewählte Form des Ermäßigungsantrage

fahrtsgeſellſchaften wie die Rahnſchiffer, ſowohl die Ablader wie
ausgeſchloſſen wurde.

die Empfänger, und auch die hinter dieſen Intereffenten ſtehenden

Verſicherungøgeſellſchaften die Übung der Bildung ſehr langer
219 .

Schleppzüge kennen und ſie benußen oder dulden , ohne daß dies

gerügt oder beanſtandet worden ſei. Andererſeits aber geht Zu $S 364, 414, 607, 779, 782 des B. G. B.

weder aus den Bemerkungen des Oberlandesgerichts, noch aus
(N. c . S. , U. v. 11. Mai 03 , 11/03 I. Stuttgart. Aufhebung.)

den in den Inſtanzen aufgeſtellten Parteibehauptungen hervor, Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß auch nach dem

daß Schleppzüge von der in dieſem Falle vorhandenen Länge Rechte des B. G. B. Gläubiger und Schuldner durch Vertrag

bereits häufiger wegen dieſer ihrer Länge zu Schiffskollifionen eine beſtehende Verbindlichkeit der Art umſchaffen können , daß

oder ſonſtigen Beſchädigungen Anlaß gegeben haben. die alte Verbindlichkeit völlig erliſcht und eine neue an deren

Es enthält keinen Widerſpruch, wenn das Oberlandesgericht Stelle tritt. Als ein beſonderes Rechtsinſtitut kennt zwar das

gleichwohl der Anſicht Ausdruck gibt , daß es im Intereſſe einer B. G. B. die Novation nicht, wohl aber berührt es berjģiedene

größeren Sicherung der Schiffahrt geboten ſein möchte, jener Anwendungsfälle der Novation , ſo beſonders in 8 607 Abſ. 2

Übung durch eine poſitive gefeßliche Beſtimmung entgegen zu und ferner in den 88 364 Abſ. 2, 414, 779 und 782. Das

treten, wodurch das zuläſſige Höchſtmaß der Länge eines Schlepps Geſagte aber folgt ohnehin fqon aus dem allgemeinen Grund,

zuges feſtgeſeßt werde. Der Verkehr auf dem Elbſtrom oberhalb faße der Vertragsfreiheit, der auch dem B. G. B. zu grunde

Hamburg8 iſt durch die vorhin bereits erwähnte Polizeiordnung liegt. Wenn eine derartige, die alte Schuld aufhebende Um

noch in neuerer Zeit durch eine große Zahl ins einzelne gehender ſchaffung zwiſchen der Klägerin und dem Hauptſchuldner ver

Vorſchriften geregelt. Dieſe Vorſchriften beruhen darauf , daß einbart worden wäre, ſo müſſen die für die alte Schuld be:

die Behörden die aufgeſtellten Regeln im Intereſſe der Sicherheit ſtellten Bürgſchaften als erloſchen betrachtet werden , und zwar

der Schiffahrt für erforderlich halten . Es ſind alſo Regeln auch ohne den Nachweis, daß der Wille der Beteiligten bei der

über das im Verkehr Erforderliche. Es kann aber ſelbſtverſtändEs kann aber ſelbſtverſtänd- Novation gerade hierauf gerichtet war.

lich keine Rede davon ſein , daß dieſe Regeln , auch wenn ſie Die Ausſtellung einer neuen Urkunde über ein altes Ver:

nicht auf jener poſitiven Saßung beruhten , ſchon ohne weiteres tragsverhältnis bedeutet aber noch nicht deffen völlige Umſchaffung

befolgt werden müßten , weil niemand die im Verkehr erforder- in dem Sinne, daß die früheren Verbindlichkeiten durch neue

liche Sorgfalt außer acht laſſen darf. Der gleiche Gegenſaß erſeßt werden ſollen . Selbſt einer Umänderung der Bedingungen,

zwiſchen poſitivem Gebot und allgemeiner Vorſichtspflicht tritt unter denen der Kredit bisher gewährt war, würde dieſe Bee

hier in die Erſcheinung. Wenn die Gerichte, wo ihrer Anſicht deutung nicht beigelegt werden können . Entſcheidend iſt aber

nach eine gebietende oder verbietende Polizeiverordnung am Plate allein, daß der Schuldgrund nach dem Inhalte der neuen Urkunde

wäre, allemal ſchon eine Verlegung der im Verkehre erforder- keinerlei Veränderungen erfahren hat. Schuldgrund blieb nady

lichen Sorgfalt annehmen wollten , jo käme man zu Entſdei wie vor der Kredit , den die Klägerin der Firma Gebrüder R.
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eingeräumt, und die Barzahlungen und ſonſtigen Auf- legen und daß die Klägerin die Wechſelgläubigerin nicht ſei ;

wendungen , die ſie infolge dieſer Sirediteinräumung für Gebrüder Klägerin ſei nicht einmal formell als Eigentümerin der Wechſel

R. geleiſtet hatte. Daß nach dem Willen der Beteiligten für legitimiert, wenigſtens aber habe die Beklagte Grund zu Zweifeln

die Zukunft nur noch die neue Urkunde maßgebend ſein ſollte, in dieſer Beziehung gehabt, weil eß eine Perſon des Namens,

ſoll nicht in Zweifel gezogen werden. Rechtsirrtümlich aber iſt mit welchem die auf die Klägerin als Indoſſatarin lautenden

es, wenn damit ſchon die Beſeitigung der damals bereits durch Indoſſamente unterzeichnet feien und mit welchem in den vorher

Zahlungen und ſonſtige Aufwendungen erwachſenen Schuld als gehenden Indoſſamenten der Indoſjatar bezeichnet werde , gar

gegeben hingeſtellt wird. nicht gegeben habe. Dieſer Einwand iſt mit Recht vom

Beide Bürgen hatten nad der Bürgſchaftsurkunde ohne Berufung& gericht für unbegründet erachtet worden . Es iſt ein

weitere Begrenzung einzuſtehen , wenn und inſoweit Gebrüder R. ganz feſtſtehender , von der Sicherheit des Wechſelverkehrs ge.

den ihnen von der Klägerin zunächſt eingeräumten Kredit von forderter und im Art. 36 der W. D. mit voller Deutlichkeit zum

10 000 Mark überſchritten und höhere Beträge von der Klägerin Ausdruck gelangter Rechtsſaß, daß der Inhaber eines Wechſels

in Anſpruch nahmen . Für die Verpflichtung dieſer Bürgen iſt als deffen Eigentümer legitimiert iſt, wenn nach dem Anblick

es an ſich unerheblich, ob ſich die Klägerin , falls ſie eine der. der Wechſelurfunde die Reihe der Indofamente ununter

artige Kreditüberſchreitung geſtattete , hierfür noch anderweitige brochen vom Remittenten bis auf ihn hinunterführt, daß es für

beſondere Sicherheiten beſtellen ließ. Tatſächlich betrug dieTatſächlich betrug die dieſe Legitimation lediglich auf den äußerlichen Zuſammenhang

Forderung der Klägerin , als Gebrüder R. in Konkurs erklärt der als Indofjamente fich darſtellenden Erklärungen ankommt.

wurden , 20 215 Mart, wofür demnach die Bürgen voll zu Sollte die Beklagte hierüber zur Zeit der von ihr vorgenommenen

haften hatten. Wurde demnädſt für R. auf Grund dieſer ſeiner Hinterlegung im Zweifel geweſen ſein , ſo würde dieſer als ein

Bürgſchaft eine Zahlung von 10 000 Mark gemacht, ſo war entſchuldbarer nicht angeſehen werden können .

damit der Fall gegeben , über den ſich der Schlußlaß der Nicht behauptet iſt, daß die Klägerin in böjem Glauben

urſprünglichen Bürgſchaftsurkunde vom 8. Februar 1891 wie die Wechſel erworben, und auch nicht, daß für die Beklagte ein

folgt verhält : Anlaß zu Bedenken in dieſer Richtung vorgelegen habe. Es

„Auch wird zum voraus beſtimmt, daß im Fall einer handelt ſich ſomit nur noch darum , ob die Klägerin fich bei der

etwaigen Kreditüberſchreitung allenfallfige Abſchlags- Erwerbung der Wechſel einer groben Fahrläffigkeit ſchuldig geo

zahlungen , welche vom Hauptſchuldner oder von dritter macht hat, oder wenigſtens zur Zeit der Hinterlegung in Bezug

Seite für denſelben geſchehen, als zunächſt an dem über. Hierauf Umſtände vorlagen , aus denen ſich für die Beklagte eine

ſchrittenen Betrag, bis folcher getilgt iſt, geſchehen zu Ungewißheit der Rechtslage, wie ſie der § 372 Saß 2 B. G. B.

betrachten find." erfordert, ergab. (Dies wird in ausführlicher Begründung

Demnach kann ſich die Beklagte, deren Erblaſſer ebenfalls Bürge verneint.)

geweſen war , nicht darauf berufen, daß ihre Bürgſchaft durch

die Zahlung R.& erledigt ſei , vielmehr iſt die Klägerin in der
221 .

Lage , bis zu ihrer vollſtändigen Befriedigung für ihre ganze Zu § 445 des B. G. B. Gilt ſchlechthin das

Forderung an Gebrüder R. den von dem Ehemann der Be.

klagten verbürgten Betrag in Anſpruch zu nehmen. Verſprechen einer Hypothek bei Unkenntnis des

Das Oberlandeggericht glaubt dieſe Folgerung deswegen Hypothekars von Vorhypotheken als das Ver

ablehnen zu können , weil es keine „ Kreditüberſchreitung “ dar
ſprechen einer erſtſtelligen Hypothek?

ſtelle, wenn die Klägerin , nachdem ihr in der Perſon des I.

ein weiterer Bürge über 10 000 Mark geſtellt worden war, den (B. c . B. , U. 5. 20. Juni 03, 64/03 V. Jena . Aufhebung.)

Kredit der Firma Gebrüder R. um 10 000 Mart erhöht habe. Nach dem Wortlaute des § 445 B. G. B. kann es zweifel.

Indes würde dieſe Betrachtung nur gerechtfertigt ſein , wenn die haft ſein , wie die Vorſchriften der SS 433 bis 445 auf Ver.

Einräumung des erhöhten Kredits von den Beteiligten als ein träge , die auf Belaſtung eines Gegenſtandes gegen Entgelt

völlig ſelbſtändiges Geſchäft aufgefaßt worden wäre , was nach gerichtet find, entſprechende Anwendung finden ſollen. Darüber,

den kaufmänniſchen Gepflogenheiten etwa darin ſeinen Ausdruck auf welchem Wege und von wem die Worte oder Belaſtung

hätte finden können , daß die Klägerin für die Zahlungen, die eines Gegenſtandes gegen Entgelt “ aufgenommen ſind, läßt ſich

fie auf Grund des von I. verbürgten Kredits leiſtete, den Ge- aus den geſebgeberiſchen Verhandlungen , ſoweit ſie veröffentlicht

brüdern R. ein neues beſonderes Konto eröffnet hätte . Der. find, nichts erſehen (vergl. Protokoll der 2. Leſung Bd. 1 S. 668,

artiges hat aber vom Oberlandesgerichte nicht feſtgeſtellt werden Bd. 2 S. 449 Anm. 1 S. 488 ff.). Iſt nun ſchon von vorn.

fönnen.
herein ausgeſchloſſen, daß mit jenen Worten ohne beſondere

Begründung ein Saß ausgeſprochen werden ſoll, der dem bis .

220. herigen Rechte fremd war und auch den im Verkehr üblichen

Zu § 372 Sak 2 des B. G. B. in Verbindung Anſchauungen nicht entſpricht, nämlich der vom Berufungsgericht
aus einer Anwendung des § 439 hergeleitete Saß, daß beim

mit § 36 der Wechſelordnung.
Fehlen entgegenſtehender Verabredungen derjenige, welchem für

(B. c . B. , 11. v . 27. Mai 03 , 126/03. Hamburg. Zurüdweiſung .)

ein ihm zu gewährendes Darlehen Hypothek beſtellt wird , bei

Die Beklagte hat ſich gegen die Wechſelklage dahin ver . Unkenntnis von dem Vorhandenſein von Vorbelaſtungen ſtets

teidigt, daß fie befugt geweſen ſei, die Wechſeljummen zu hinter . eine Hypotheť an erſter Stelle, alfo Beſeitigung der Vor

1
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hypotheken verlangen könne“ , ſo ſprechen auch die Vorſchriften derſelbe zum Zwecke des Weiterverkaufes alé Wein gekauft und

in den 89 433 bis 444 gegen ihre Anwendung in folchem Sinne. es ſei die Verkäuflichkeit als Wein eine vorausgeſeßte Eigen.

Es werden darin Beſtimmungen darüber getroffen , welche Ver- ſchaft der Kaufſache. Da der Kauf am 7. März 1901 ab

pflichtungen der Verkäufer dem Käufer gegenüber hat, wenn ein gejdloffen fein foll und da nach der darin dem Vorbringen des

Mangel im Rechte an der verkauften Sade beſteht, der zur Klägers folgenden Annahme des Berufungsgeridyts in der Ver.

Folge hat, daß von einem Dritten Rechte gegen den Verkäufer ſiegelung des Weins durch die Beklagte am 30. April 1901

geltend gemacht werden können , mit welchen die verkaufte Sache eine den Gefahrübergang begründende Übergabe der Kaufſache

beſchwert iſt. Es wird feſtgeſett, unter welchen Vorausſeßungen lag , danach alſo der für die Fehlerhaftung nach § 459 Abſ. 1

der Verkäufer dem Käufer den verkauften Gegenſtand frei von B. G. B. entſcheidende Zeitpunkt auf den 30. April 1901 fällt,

folchen Rechten eines Dritten zu verſchaffen hat. Haben dieſe ſo kommen in erſter Reihe noch die Beſtimmungen des Reichs.

im Anſchluß an die bisherigen Rechte getroffenen Beſtimmungen geſebes vom 20. April 1892 „ betreffend den Verkehr mit Wein,

beim Kaufe ihren guten Sinn, fo paffen ſie nicht auf Fälle, wo weinhaltigen und weinähnlichen Getränken" in Betracht, das

es ſich um die Beſtellung einer Hypothek für ein Darlehen bis zum 1. Dktober 1901 Geltung hatte, und zwar insbeſoni

handelt. Allerdings iſt, wie der Verkäufer die Pflicht hat , dem deſjen § 3 Ziffer 4 und die dazu erlaſſene Bekanntmachung des

Käufer das Eigentum an der verkauften Sache zu verſchaffen Bundesrats vom 29. April 1892.

der Verpfänder verpflichtet, dem Darleiher das Hypothekenrecht Nach § 3 Ziffer 4 a. a . D. iſt als Verfälſchung oder

zu verſchaffen und inſoweit Rechte Dritter , welche dem entgegen . Nachahmung im Sinne des § 10 des Gefeßes betreffend den

ſtehen, zu beſeitigen. ( Vergl. auch S 681 I. Entw. e. B. G. B. Verkehr mit Nahrungsmitteln vom 14. Mai 1879 nicht an .

und die Motive dazu Bd. 2 S. 684 ff.) Aber darüber hinaus zuſehen der Zuſaß von techniſch reinem Zuder, jedoch darf durch

gehen ſeine Verpflichtungen nicht, namentlich hat er nicht ohne den Zujaß wäſſeriger Zuckerlöjung der Gehalt des Weines an

weiteres das mit der Hypothek belaſtete Grundſtück von Neyten, Mineralbeſtandteilen nicht unter die bei ungezucertem Wein des

die der Hypothek im Range vorgehen , zu befreien. Denn nicht Weinbaugebietes, dem der Wein nady ſeiner Benennung ent

das Grundſtück hat der Verpfänder dem Darleiber zu ver- ſprechen foll, in der Regel beobachteten Grenzen herabgelegt

ſchaffen, ſondern das Hypothekenrecht daran , dieſes iſt aber mit werden . In $ 11 des gebadyten Gefeßes war der Bundesrat

den Rechten Dritter, die an dem Grundſtück beſtehen , nicht ermächtigt worden , die Grenzen feſtzuſtellen , welche für die

bejdwert, und der Hypothekar wird durch ſolche Rechte Dritter Herabſegung des Gehalts an Mineralbeſtandteilen im Falle des

auch nicht berührt, da es ausgeſchloſſen iſt, daß fie, auch wenn § 3 Ziffer 4 maßgebend ſein ſollen, und er hatte in der auf

ſie der Hypotheť im Range vorgehen , gegen ihn , den Hypothekar, Grund dieſer Ermächtigung ergangenen Bekanntmachung voin

geltend gemacht werden können . Von einer entſprechenden An- 29. April 1892 beſtimmt, daß bei Wein , der nach ſeiner Be

wendung des § 439 auf die Beſtellung einer Darlehnshypothek nennung einem inländiſden Weinbaugebiete entſprechen joll ,

kann daher nicht die Rede ſein. durch den Zuſat wäſſeriger Zuckerlöſung der Gehalt an Mineral.

Das Urteil des Berufungsgerichts verleßt hiernach die beſtandteilen nicht unter 0,14 Gramm in einer Menge von

Vorſdriften der $ 8 157 und 445 in Verbindung mit § 439 100 Kubikzentimeter herabgeſeßt werden darf.

B. G. B. durch Mißanwendung. Bei der weiteren Verhandlung Das an Stelle des Geſeßes vom 20. April 1892 am

iſt insbeſondere ohne Rückſicht auf dieſe Vorſchriften zu erörtern, 1. Oktober 1901 in Kraft getretene Geſeß vom 24. Mai

ob die Einrede des Beklagten , welche dieſer zu beweiſen hat, 1901 enthält in § 2 Ziffer 4 dem $ 3 Ziffer 4 des alten

begründet, ob alſo nach Lage der Sache anzunehmen iſt, die Gejeges entſprechende Beſtimmungen ; in der dazu ergangenen

Parteien ſeien beim Abſchluß des Vertrags vom 6. November Bekanntınadung des Bundesrats vom 2. Juli 1901 iſt die

1901 darüber einverſtanden geweſen , daß der Beklagte nur dann Grenze des Mindeſtgehalts an Mineralbeſtandteilen bei Weiß

zur Auszahlung des Darlehns verpflichtet ſein ſolle, wenn die wein auf 0,13 Gramm herabgejeßt.

Hypothek die erſte Stelle im Grundbuch erhalte. Nach den beiden vorliegenden Gutachten enthielt der ver.

kaufte galliſierte Wein nicht den unter der Herrſchaft des Gefeßes

222.
vom 20. April 1892 geforderten Mindeſtgehalt an Mineral

Zu § 459 Abſ. 1 des B. G. B. in Verbindung einen Gewährleiſtungsmangel abgeleitet
, weil dadurchdie Kauf

beſtandteilen mit 0,14 Gramm . Daraus hatte die Beflagte

mit § 3 Ziffer 4 des Reidsgeſetzes betreffend den jrche im Sinn des § 459 Abj. 1 Sat 1 B. G. B. minder1

Verkehr mit Wein uſw. vom 20. April 1892, Be- wertig , mindertauglich und als nicht „ analyſenfeſt“ überhaupt

kanntmachung des Bundesrats vom 29. April 1892, nicht weiterverkäuflich und lieferbar ſei. Der erſte Richter ver
warf die Einrede der Wandelung mit den Erwägungen, der

Reidsgeſetz vom 24. Mai 1901.
Wein ſei nicht verfälſdyt, im übrigen begründe aber der gedachte

(W. c. E. , 11. v . 23. Juni 03 , 72/03 II. Cöln . Aufhebung .)Aufhebung.) Mangel eine nur unbeträchtliche Minderung des Wertes und

Der vom Kläger an die beklagte Firma verkaufte Wein der Tauglichkeit, die nad, dem zweiten Sage des § 459 Abj. 1

war nad Annahme des Berufungsgerichts als ein durch Zucker. nicht in Betracht komme, überdies ſei in dem Verſiegeln des

zujat verbeſſerter , ſogenannter galliſierter, Wein Gegenſtand des Weines durch die Beklagte am 30. April 1901 ein Verzicht

Kaufes . Weiterhin muß , da der Käufer Weinhändler iſt, auf dieſe Mängel zu finden.

bis zur Feſtſtellung des Gegenteils unterſtellt werden , daß die Bei Begründung der Berufung machte die Beklagte auch

Parteien bei dem Vertragsſchluſſe davon ausgingen , es werde geltend, daß Naturweine aus derſelben Lage bedeutend hoberen

1

1

1



99

1

-

H.

Mineralgehalt hatten als die Minimalziffern des Bundesrats. ſeiner optimiſtiſchen Veranlagung zu ſeinen Gunſten gelöſt habe,

Das Berufung& gericht ließ die Frage , ob in der Verſiegelung nicht entſchuldigen , vielmehr muß er dem Käufer Veranlaſſung

der Weine ein Verzicht auf deren Bemängelung wegen Fehler geben , die Sache nach der Richtung hin , in der die Zweifel

ihrer chemiſchen Beſchaffenheit gefunden werden könne , dahin, beſtehen können, ſelbſt zu unterſuchen oder durch Sachverſtändige

geſtellt und begründete die Zurüdweiſung der Berufung mit den unterſuchen zu laſſen . Im vorliegenden Falle hatte das Gebäude

Erwägungen : der Mindergehalt an Mineralbeſtandteilen ſei an infolge fehlerhafter Bauart Riſſe erhalten , welche der Kläger

fich unbedeutend; verbinde man damit die hohen Werte an verſchmiert und übermalt hat. Nach dem Gutachten Gildemeiſters

anderen Beſtandteilen und laffe man nicht ganz unbeachtet, daß war und iſt ein weiteres Senken der Mauer zu erwarten .

die angegebene Grenze des Gehaltes an Mineralbeſtandteilen Wenn nun , wie der Berufungsrichter annimmt , nicht erwieſen

durch den Bundesratsbeſchluß vom 2. Juli 1901 auf 0,13 Gramm iſt, daß der Kläger die Möglichkeit eines weiteren Senkens

herabgeſeßt wurde, ſo ſei die Annahme gerechtfertigt, daß der gewußt hat oder hat wiſſen müſſen, fo liegt die Annahme nahe,

unerhebliche Mindergehalt an Mineralbeſtandteilen auch nur daß dabei der Begriff des Wiſſenmüſſens verkannt iſt, welcher

eine unerhebliche Minderung des Wertes und der Tauglichkeit nicht nach der mehr oder weniger leichtſinnigen Veranlagung

herbeigeführt habe - $ 459 Abſ. 1 Saß 2 - und die Be. deß einzelnen Verkäufers , ſondern danach zu beſtimmen iſt, was

klagte daraus einen Gewährleiſtungsanſpruch nicht ableiten ein verſtändiger, normal veranlagter Menſch unter gleichen Um.

könne. Damit widerlege fich übrigens die Behauptung der ſtänden erkannt haben würde. Es kommt aber im vorliegenden

Beklagten, daß der Wein keine geſeßlich lieferbare und verkäuf. Falle hinzu, daß die auf das Gutachten Gildemeiſters gegründete

liche Ware ſei. Anders wäre es nur dann, wenn die erwähnte, Annahme des Berufungsrichters , es ſei nicht erwieſen , daß die

wenn auch nur geringfügige Herabſeßung der Mineralbeſtand. ungenügende Fundamentierung der Längswand dem Kläger bekannt

teile die Folge einer vom Kläger begangenen Fälſchung wäre, geweſen ſei oder habe bekannt ſein müſſen , mit dem Inhalte

falls nämlich dieſer durch einen zur ordnungsmäßigen dieſes Gutachtens in direktem Widerſpruche ſteht, nach weldem

Verzudferung nicht erforderlichen weiteren Waſſerzuſat jeder Sachverſtändige und der Kläger iſt ein Sach .

die Weine geſtreckt und ſo den Gehalt an Mineralbeſtandteilen verſtändiger -- die Mangelhaftigkeit der Fundierung ſehen mußte .

jouldhafterweiſe unter das gefeßliche Maß heruntergedrückt hätte,

das ſei ausgeſchloſſen.
224.

Die Reviſionsklägerin rügt , das Berufungsurteil verleße

die Vorſchrift des § 459 Abſ. 1 Saß 1 B. G. B. durch die Zu § 615 des B. G. B.

Annahme, daß hier ein nicht erheblicher Fehler vorliege, und (5. c. B. , U. v . 12. Juni 03 , 60/03 III. Berlin . Aufhebung.)

verkenne die Tragweite des § 3 Ziffer 4 des hier anwendbaren Dem Kläger , einem feſtangeſtellten Direktor der beklagten

Weingeſebes von 1892. Aktiengeſellſchaft, war unzeitig gekündigt worden, und er hat

Der Angriff iſt begründet. Nach § 3 Ziffer 4 a. a . D.. auf Zahlung der Gehaltsraten für die folgenden Monate Klage

muß der galliſierte Wein ſowohl an Ertraftſtoffen als an erhoben. Das Berufung @ gericht hat ihn aber auf Grund des

Mineralbeſtandteilen die Minimalziffern erreichen ; deshalb kann § 615 deß B. G. B. mit dieſer Slage abgewieſen, weil Kläger

nidyt ein Mindergehalt an Mineralbeſtandteilen durch einen zugab , daß er ſeiner Schwägerin auf deren Wunſch zur Fort

Mehrgehalt an Ertraktſtoffen ausgeglichen werden. Jene Vor- führung des von ihrem Eheinann ihr hinterlaffenen Geſchäfts

ſchrift hatte ferner in erſter Reihe den Zweck, eine authentiſche einen kapitalkräftigen und tüchtigen Sozius beſorgt und aus

Interpretation des Begriffes der Verfälſchung in $ 10 des Erkenntlichkeit für dieſe Dienſte von ihr einen Wechſel über

Nahrungsmittelgeſeßes zu geben und in den dadurch bedingten 8 350 Mart 15 Pf. und ferner noch das Verſprechen , ihm

Grenzen zu beſtimmen, welche Behandlung des Weines erlaubt noch weitere 2 149,15 Mark zu zahlen, erhalten habe. Das

fein fol. (Wird näher ausgeführt.) Berufungogericht nahm an , daß er ſeit ſeiner Entlaſſung durch

ſeine kaufmänniſche Tätigkeit einen dem eingeklagten Betrag

mindeſtens gleichkommenden Betrag anderweit verdient habe.
223.

Den Einwand des Klägers , daß der Gewinn nicht durch ander
Zu § 476 des B. G. B.

weite Verwendung ſeiner der Beklagten geſchuldeten

(B. c. D. , U. v . 16. Mai 03 , 12/03 V. Hamburg. Aufhebung.) Dienſte und Arbeitskraft gemacht ſei, hat das Berufungs.

Begründet erſcheint die Rüge der Reviſion , daß der Be. gericht zurüdgewieſen.

rufungsrichter den Begriff der Argliſt, insbeſondere des argliſtigen Die Replik des Klägers , der anderweite Verdienſt ſei nicht

Verſchweigens im Sinne des § 476 B. G. B. verkannt habe. durch Verwendung ſeiner der Beklagten geſchuldeten Dienſte

Nach den Grundfäßen von Treu und Glauben iſt der Verkäufer gemacht, iſt nicht ſcharf aufgefaßt, wenn das Berufungsgericht

verpflichtet, dem Käufer alle ihm bekannten Umſtände mitzuteilen , ſie dahin verſteht, daß die hierbei entwickelte Tätigkeit nicht

welche nach vernünftigen Ermeſſen für die Willensentidließung gleichartig derjenigen ſei , zu der er der Beklagten verpflichtet

des Käufers erheblich ſein können . (Vergl . Juriſt. Wochenſdr. geweſen ſei. Denn der Kläger hat damit offenbar nur den

1899 S. 247 Nr. 67 , S. 378 Nr. 37.) Nach dieſer Regel allgemeinen Rechtsaß für ſich in Anwendung gebracht haben

hat er nicht nur Fehler, die er als ſolche erkannt hat, ſondern wollen, daß der Dienſtpflichtige ſich nicht alles anzurechnen hat, was

auch ſeine Zweifel an der Fehlerloſigkeit der Kaufſache dem er überhaupt mit ſeiner Arbeitskraft erwirbt, ſondern nur, was er

Käufer bekannt zu machen. Verſäumt er dieſe Pflicht, ſo handelt durch anderweite Verwendung desjenigen Teils ſeiner Arbeitskraft,

er argliſtig. Er kann ſich damit , daß er den Zweifel infolge welchen er dem Dienſtherrn zur Verfügung zu ſtellen verpflichtet war,
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erwirbt (vergl. Planck, Note 2b zu § 615 des B. B. B.; Staub , des § 66 ausgeſchloſſen werden könne. (Entſch . in Zivilſachen

Kommentar zuin Handeldgeſeßbuch Note 15 zu $ 70) . Handelt Bd. 42 S. 43 ff., Bd. 44 S. 103 ff.)

es fich daher um einen Verdienſt, den Kläger in gleicher Weiſe Auch der weitere, vom Berufung &gericht als Haupt

ohne Verlegung ſeiner Dienſtpflichten hätte machen können, entſcheidungegrund gemeinte Grund , daß der Spieleinwand

wenn er im Dienſt der Beklagten geblieben wäre , wäre alſo nach 8 764 des B. G. B. durchgreife, muß für zutreffend er

für dieſen Erwerb die Löſung feines Dienſtverhältniffes bes achtet werden. Das Berufungogericht gelangt zur Anſicht, daß

deutungslos geweſen, dann kann ihm dieſer Erwerb audy von bei allen Geſchäften, auch wenn nur das Vorbringen der Klägerin

ſeiner vertragsmäßigen Vergütung nicht abgezogen werden. zu grunde gelegt werde , der übereinſtimmende Vertragswille

Hätte z . B. Kläger zufällig einen geeigneten und zum Eintritt der Parteien dahin gegangen ſei , lediglich den Unterſchied zwiſchen

geneigten Sozius gekannt und dieſen ohne weitere Bemühung dem vereinbarten Preije und dem Börjenpreiſe des Stichtaget

zum Eintritt bei ſeiner Schwägerin beſtimmt , ſo wäre das eine zum Gegenſtand des Schuldverhältniſſes zu machen. Daß unter

Tätigkeit geweſen, die Kläger in gleicher Weiſe, auch wenn er dieſer Vorausſeßung Spielgeſchäfte im Sinne des § 764 vor:

Direktor der Beklagten geblieben wäre, ohne Pflichtverleßung liegen würden, iſt nicht zu beanſtanden.

hätte ausführen können , und würde dann in folchem Falle auch Das Reichegericht hat ſchon wiederholt ausgeſprochen, das

der dadurch erzielte Gewinn dem Kläger von ſeinem Gehalte . auch in der Form des Kaijageſchäfts geſpielt werden kann .

anſpruch nicht abzuſeßen ſein . Hätte aber Kläger , wie be Allein dies ſegt voraus, daß das Kaſſageſdäft nur Form jei ,

klagtiſcherſeits behauptet und unter Beweis geſtellt iſt, zur Auf , während in Wirklichkeit die Vertragſchließenden darüber einig

findung und Gewinnung eines geeigneten Sozius wochenlang ſind, daß der gehandelte Gegenſtand nicht geliefert und ein

tätig ſein müſſen, überhaupt eine Tätigkeit aufwenden müſſen, Kaufpreis dafür nicht geſchuldet ſein und nicht bezahlt werden

die er ohne Pflichtverleßung in ſeiner Stellung als Direktor folle, daß vielmehr ein von vornherein beſtimmter oder von

der Beklagten nicht hätte ausüben können , dann würde die einem Vertrageteile noch zu beſtimmender Umſtand, Tag oder

Sache anders liegen und eine Anrechnung dieſes anderweiten Friſt, darüber zu entſcheiden habe, was geſchuldet werde und

Verdienſtes geredhtfertigt ſein können . von wem eß geſchuldet werde. Es iſt alſo Vorausſeßung, daß

der wirkliche Wille nicht der im Rafiageſdhäft ausgeſprochene,

fondern ein anderer darunter verſteckter Wille ſei , welcher den

225. Tatbeſtand des Differenzgeſchäftes erfüllt.

Zu § 764 des B. G. B. $$ 66, 68 des Börſen

geſekes vom 22. Juni 1896. 226 .

(L. c. C. , U. v . 30. Mai 03 , 46/03 I. Berlin. Teilweiſe Aufhebung.) Zu SS 779 ff. des B. G. B.

Daß die Vorſchrift des § 68 Abſ. 1 des Börſengeſeßes die (B. c. I., U. v . 27. Mai 03 , 32/03 V. Celle. Zurüdweiſung.)

im Auslande geſchloſſenen Börſentermingeſchäfte treffe, ohne Das B. G. B. verſteht unter Vergleich einen Vertrag,

Rückſicht darauf, ob der Abſchluß nach den Geſchäftsbedingungen durch den der Streit oder die Ungewißheit der Parteien über

deutſcher oder ausländiſcher Börſen erfolgt ſei , hat der III. 3. S. ein Rechtoverhältnis oder die Unſicherheit der Verwirklichung

des R. G. in dem in den Entſch. in Zivilſachen Bd. 43 S. 91 eines Anſpruchs im Wege gegenſeitigen Nadıgebens beſeitigt

veröffentlichten Urteile vom 7. Februar 1899 aufgeführt. Der wird (8779) . Zur Gültigkeit des Vergleichs iſt eine beſondere

jeßt erkennende ( I.) Senat hat ſich dieſer Auffaſſung angeſchloſſen Form nicht vorgeſchrieben. Der mündlich geſchloſſene Vergleich

und in dem a . a . D. BD. 44 S. 52 ff. veröffentlichten Urteile iſt auch dann wirkjain , wenn damit ein Schuldverſpreden

vom 8. Juli 1899 ausgeſprochen, daß die Begriffsbeſtimmung ($ 780) oder ein Sduldanerkenntnis ( 781) erteilt wird

des Börſentermingeſchäftes in § 48 des Börſengeſeßeß auf die ($ 782). Der Schriftform bedarf es für den Vergleich auch

von § 68 Abſ. 1 betroffenen Geſchäfte nur entſprechende An- dann nicht, wenn dadurch eine Leiſtung in der Weiſe verſprochen

wendung finden könne und daß es genüge, wenn für dieſe wird, daß das Verſprechen die Verpflichtung ſelbſtändig, d. h.

Geſchäfte nach der Einrichtung der ausländiſchen Börſe durch zwar mit Rückſicht auf einen beſtehenden Rechtsgrund , aber

deren Organe eine offizielle Feſtſtellung von Terminpreiſen ſtatt- unter Loslöſung von dieſem , begründet, alſo eine neue Ver.

finde. Es handelte ſich damals um einen Fall, wo das Gewäft bindlichkeit geſchaffen werden ſoll (8 780) , oder wenn durch den

im Inlande abgeſchloſſen, aber an der ausländiſchen Börje aus . Vergleich das Beſtehen eines Schuldverhältniſſes anerkannt , aljo

zuführen war. Das Urteil beruht demnad auf der Anſicht, daß zwar keine neue, aber eine ſelbſtändige Verbindlichkeit begründet

gemäß § 68 Abſ. 1 alle Börſentermingeſchäfte im Sinne des werden ſoll, ſodaß die aus dem Anerkenntniffe fich ergebende

§$ 66 des Börſengejeßes Geſchäfte, die im übrigen den Charakter Leiſtung lediglich auf Grund des Anerkenntniffes gefordert

von Börſentermingeſdyäften zeigen , auch dann anzuſehen ſeien , werden kann (8 781 ). Daß ein Schuldverſprechen oder ein

wenn ſie im Inlande nach den Geſchäftsbedingungen Sculdanerkenntnis auch im Wege des Vergleichs erteilt werden

auswärtiger Börjen abgeid lojjen ſind. (Vergl. auch kann, ſodaß es einen Teil des Vergleichs bildet, iſt im $ 782

Urteil des erkennenden Senats vom 18. Dktober 1902 , beſtimmt. Ob ein Sculdverſpreden oder ein Schuldverhältnis

Rep. I 160/02.) An dieſer Anſicht iſt feſtzuhalten. Sie ent- an der für Vergleiche beſtehenden Formfreiheit teilnimmt, richtet

ſpricht auch durchaus den Grundjäßen , von denen der Senat ſich im einzelnen Falle danady , ob das Rechtsgeſchäft, in deſjen

bei Beurteilung der Frage ausgegangen iſt, inwiefern durch Ver- Rahmen e erteilt wird , ein Vergleich iſt. Das Berufungs .

einbarung beſonderer Geſchäftsbedingungen die Anwendung gericht nimmt an , daß die Verhandlungen der Parteien am
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13. Oktober 1901 in ihrem Ergebniſſe zum Abſchluſſe eines Antrag, der auf Zahlung an den Kläger gerichtet iſt, ſondern

Vergleichs geführt haben. Die Beklagten wollen dies nicht auch für den eventuellen Antrag , mit dem er Zahlung zur

gelten laſſen, weil es an einem Nachgeben des Klägers fehle. Zwangsverwaltungsmaſſe begehrt. Denn wäre die Ronkursmaffe

Sie bemerken : „ Nach den Ausführungen des Berufungsurteils zu einer Entſchädigung überhaupt verpflichtet, weil ſie das

war die angebliche Forderung des Klägers am 13. Oktober 1901 Grundſtüc während ichwebender Zwangsverwaltung für ihre

verjährt. Wenn die Beklagten die verjährte Forderung an. Zwede benußt und damit ſeine Verwertung für die Zwede der

erkannten und dadurch eine klagbare Forderung erſt von neuem Zwangsverwaltung verhindert hat , ſo wäre nur der Zwangs.

zur Entſtehung brachten, dabei aber die verjährte Forderung in verwalter gefeßlich berufen (§ 152 Abſ. 1 Zw. Verſt. Geſ.) , dieſen

ihrem angeblich frühren Beſtande nicht dem vollen Umfange Anſpruch geltend zu machen . Der Umſtand , daß die Zwangs.

nach, ſondern nur beſchränkt anerkannten , fo bedeuten dieſe Ein- verwaltung inzwiſchen durch den Zuſchlag ihr Ende erreicht hat

ſchränkungen nicht ein „ Nachgeben " des Gläubigers der ver- und aufgehoben worden iſt, würde ſeine Berechtigung hierzu

jährten Forderung im Sinne des § 779 B. G. B. Hiermit nicht ausſchließen (Urteil des erkennenden Senats vom 10. Januar

verkennen die Beklagten den Begriff des gegenſeitigen Nach: 1903 , Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 53 S. 263).

gebens. Wie bei der zweiten Beratung anerkannt wurde, Keinesfalls aber kann Kläger daraus , daß er in der Zwangs

handelt es fich hierbei nicht um einen techniſch juriſtiſchen, verſteigerung der erſtausgefallene Hypothekengläubiger iſt, für

ſondern um einen geläufigen Ausdruď des täglichen Lebens , der fich die Befugnis herleiten , jenen Entſchädigungsanſpruch fei

eben deswegen nicht im engeren juriſtiſchen Sinne, ſondern in e8 für fich oder ſei es für die Zwangsverwaltungsmaffe

dem weiteren Sinne auszulegen iſt, den der Sprachgebrauch geltend zu machen .

mit ihm verbindet. Der Vergleich bezweckt ſtets den Streit Was dagegen die Zeit nach Erteilung des Zuſchlags anlangt,

oder die Ungewißheit der Beteiligten über ein Rechtsverhältnis fo kann für dieſe dem Kläger die Befugnis , den Entſchädigunge.

zu beendigen. Erreicht wird dieſer Zweck dadurch, daß der eine anſpruch gegen die Konkursmaffe zu erheben, nicht abgeſprochen

Kontrahent dem Gegenkontrahenten ein Dpfer bringt. Das werden . Sie folgt für dieſe Zeit daraus , daß er durch den

Dpfer kann in einem teilweiſen Verzicht auf das in Anſpruch Zuſchlag Eigentümer des Grundſtücke geworden iſt und daß ihm

genommene Recht, in teilweiſer Anerkennung des Rechte des vom Zuſchlage ab die Nußungen desſelben gebühren (8 56

anderen oder in irgend einer anderen Leiſtung beſtehen . (Vergl. 3w. Verſt. Geſ .) . Aber ſein Anſpruch ſcheitert hier daran , daß

Protokoll der 2. Kommiſſion, Ausgabe von Achilles, Gebhard ihm nach der tatjächlichen Feſtſtellung des Berufungsrichters

Spahn, Bd.2 S. 524 f. ) Nußungen , die er hätte ziehen können, durch die Konkurðmaſſe

nicht entzogen worden ſind. Dieſe Feſtſtellung des Berufungs

richters liegt auf tatſächlichem Gebiete ; fie gründet ſich darauf,

227.
daß Kläger die Räume, in welchen das Möbellager untergebracht

Zu SS 812 , 1124 des B. G. B. verbunden mit war, in der hier fraglichen Zeit doch nicht hätte vermieten oder

§ 6 der Konkursordnung. $$ 56, 148, 152 des anderweitig für ſich nußbar machen können. Wenn hierauß der

Berufungsrichter ſchließt, daß die Vorausſeßungen, unter denen
Zwangsverſteigerungsgeſekes.

ein Bereicherungsanſpruch gegen die Konkursmaffe gegeben wäre,
(M. c. E. , U. v. 23. Mai 03, 23/03 V. Berlin. Zurückweiſung.) nicht vorliegen , ſo iſt dieß nicht rechtsirrtümlich. Denn könnte

Dem Anſpruch des mit ſeiner Forderung ausgefallenen man überhaupt unter ſolchen Umſtänden von einer Bereicherung

Hypothekengläubigers und Erſtehers des Grundſtücks auf Heraus- der Ronkursmaſſe ſprechen , ſo wäre ſie doch nicht auf Roſten "

zahlung der vom Konkursverwalter eingezogenen Mietszinſen, des Klägers geſchehen (§ 812 B. G. B.) , da ihr keine Verkürzung

ſteht die Tatſache, daß das Grundſtück zu der Zeit , in welcher im Vermögen des Klägers gegenüberſteht.

der Konkursverwalter die Mieten einzog , für die Hypotheken.

gläubiger nicht mit Beſchlag belegt war , direkt entgegen. Ob

die Aufhebung der Zwangsverwaltung gegen den Willen des

Klägers erfolgt iſt und ob fie mit Rückſicht darauf, daß Kläger
228.

Realgläubiger war, nichthätte erfolgen dürfen, kommt nicht in Zu SS 828 Abſ. 2, 276, 254 in Verbindung mit
Betracht. Entſcheidend iſt lediglich die Frage, ob die Bejdlag.

nahme beſtand (8 1124 B. G. B.). Eine Bereicherung der dem Haftpflichtgeſek.

Konkursmaffe „ ohne rechtlichen Grund“ ( 812 B. G. B.) liegt (B. c. I. , U. v. 28. Mai 03, 78/03 VI. Berlin. Aufhebung.)
hiernach in Anſehung jener Mieten nicht vor ; denn der Konkurs. Die in § 828 A6.2 und § 276 B. G.B. aufgeſtellte

verwalter war , da die Mieten von einer Beſchlagnahme nicht Regel, wonach eine Perſon , die zwar das 7. , nicht aber das

ergriffen waren , zu ihrer Einziehung berechtigt und verpflichtet 18. Lebensjahr erfüllt hat, für die Folgen einer Sandlung, die

( S 6 Ronk. Dron. ) . fich objektiv als rechtswidriger Eingriff in fremde Rechte darſtellt,

Unbegründet iſt aber auch die Reviſion in Anſehung des dann nicht verantwortlich iſt, wenn ſie bei deren Begehung die

Entſchädigungsanſpruches für Benußung des Grundſtücks während zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einſicht nicht

der Zeit vor und nach dem Zuſchlage. Was hier zunächſt die gehabt hat, muß entſprechende Anwendung finden, wenn für den

Zeit vor dem Zuſchlage anlangt , fo fehlt dem Kläger die Bee einer ſolchen Perſon erwachſenen Schaden an fich ein anderer

rechtigung (Aktivlegitimation), einen ſolchen Anſpruch geltend zu aufzukommen hat, für den Schaden aber das eigene Verhalten

machen. Sie fehlt ihm nicht bloß für ſeinen urſprünglichen des Verlegten mit kauſal geworden iſt, und in Frage kommt,
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ob in dieſem Verhalten ein Verſchulden zu befinden ſei (vergl. 229 .

die Bemerkungen zu § 254 B. G. B. in Staudingers Rom. Zu SS 846, 254 des B. G. B. Nachprüfbarkeit

mentar zumBürgerlichen Gefeßbuch Anm. 8; bei Shollmeyer
, der Abſchätung konkurrierender Verſchulden in der

Recht der Schuldverhältniſſe, Anm. 3 ; bei Neumann , Band.

ausgabe des Bürgerlichen Gefeßbuchs, III. Aufl. Anm. 2 ; ferner Reviſionsinſtanz.

Coſad , Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, III. Aufl. Bd. I
M. c. 2. , u. v . 11. Juni 03 , 74/03 VI. Breslau. Zurückweiſung.)

S. 605 unter III 1 c ; Juriſtiſche Wochenſchrift 1902 Beilage 7 Das Berufungsgericht hat angenommen, daß dem Beklagten

S. 234 Nr. 107). Es muß daher in folchem Falle nach der eine mit dem Unfall in urſächlichem Zuſammenhange ſtehende

Individualität des verletzten Minderjährigen geprüft werden , ob Vernachläſſigung des Schußgefeßes des § 367 Nr. 12 des

er bei ſeinem Verhalten ſoviel Einſicht beſeffen hat, daß ihm Strafgeſeßbuchs zur Laſt falle, weil er unterlaffen habe , den

ſeine Handlungsweiſe zuin ſubjektiven Verſchulden anzuredinen Zwiſchenraum zwiſchen dem Brückengeländer und dem Mauer

iſt. Dieſe Regel muß auch gelten, wenn ein Minderjähriger pfeiler zu verwahren. Zugleich wird aber feſtgeſtellt , daß ein

des bezeichneten Alters bei dem Betriebe einer Eiſenbahn eigenes Verſchulden des Verleşten bei der Entſtehung des

körperlich verlegt worden iſt und in Frage kommt, ob der Unfall Schadens mitgewirkt habe, und die Klage abgewieſen, weil
durch eigenes Verſchulden des Verlegten verurſacht iſt. ES dieſes Verſchulden die Haupturfache des Unfalls geweſen ſei.

genügt alſo im vorliegenden Falle für die Entſcheidung über Die Beſchwerde der Reviſion wendet fich u . a. bagegen ,

den jeßt in Rede ſtehenden Schadenserſaßanſpruch nicht die wie das Berufungsgericht auf Grund der SS 846 , 254 B. G. B.

Erwägung, daß normale Knaben von 12 Jahren Einſicht genug das Verhältnis abgeſchäßt hat, in welchem das Verſchulden des

zu haben pflegen , um ein Verhalten, wie es der Kläger bei dem Beklagten und das des Verlegten bei der Entſtehung des

Unfalle vom 21. März 1901 betätigt hat , als gefahrbringend Schadens mitgewirkt haben. Dieſe Abſchäßung hat nach den

und im eigenen Intereſſe unſtatthaft zu erkennen , es kommt Umſtänden zu erfolgen, alſo unter Berückrichtigung der ge
vielmehr auf die individuelle Entwicklung des Klägers an. ſamten, tatſächlich feſtgeſtellten Sachlage. Darum iſt ſie aber

Inſoweit fehlt es bisher an genügender tatſächlicher Feſtſtellung. nicht der Nadprüfung in der Reviſionsinſtanz grundſäßlich ent

Weiter komint aber auch noch folgendes in Betracht. Nach zogen. Denn wenn das Reviſionsgericht auf der Grundlage

$ 254 B. G. B. fol, wenn bei Entſtehung des Schadens ein des Tatbeſtandes des Berufung8urteils die Frage entſcheidet,

Verſchulden des Beſchädigten mitgewirkt hat, die Erſaßpflicht ob jemandem eine Vernachläſſigung der im Verkehr gebotenen

deffen, der an fich für den Schaden einzuſtehen hätte, ſowie der Sorgfalt zur Laſt falle, ſo muß eben geprüft werden, worin

Umfang des Erfaßes von den Umſtänden, insbeſondere davon bas Verdulden beſteht, und die Beantwortung dieſer Frage

abhängen , inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen ſchließt die Antwort auf die Frage nach dem Grade der Schuld

oder andern Teile verurſacht worden iſt. Dieſe Vorſchrift in fich. Die Beſchwerde der Reviſion iſt daher an fich zuläſſig ,

bezieht ſich, wie der Wortlaut des Gefeßes ohne weiteres ergibt , fie iſt aber nicht begründet. (Wird aus der Sachlage dargelegt.)

auf alle Fälle, wo jemand für den einem anderen erwachſenen

Shaden erfaßpflichtig iſt, fie findet alſo auch da Anwendung,

wo jemand nicht vermöge eines ihm zur Laft fallenden oder von 230.

ihm zu vertretenden Verſchuldens, ſondern aus einem anderen
Zu SS 858, 862 des B. G. B.

Rechtsgrunde, insbeſondere vermöge einer beſonderen gefeßlichen

Beſtimmung, erfabpflichtig iſt
. Es iſt dann zu prüfen, ob der (R. c . R. , I. v . 27. Mai 03, 28/03 V. Poſen . Zurüdweiſung.)U.

Schaden vorwiegend durch das Verſchulden des Verlebten oder Der Berufungsrichter hat auf Grund der Beweisergebniſſe

durch diejenigen Umſtände verurſacht iſt, für deren Folgen die für folgendes tatſächlich feſtgeſtellt: „daß ſeit Jahren und noch gegen

erſaßpflichtig erklärte Perſon nach dem Gefeße auffommen foll. wärtig nicht bloß in ganz vereinzelt daſtehenden Ausnahme

Dementſprechend iſt auch bei Anwendung der Beſtimmungen des fällen , ſondern mehrfach und fortgeſeßt Geſchoffe aus den an.

Haftpflichtgefeßes, wenn ein Menſch bei dem Betriebe einer gebrachten Schußvorrichtungen der Schießſtände heraus und auf

Eiſenbahn getötet oder verleßt worden iſt, zu verfahren , und das dahinter belegene Gelände gelangt ſind. Insbeſondere find

zwar nicht bloß dann , wenn dem Verſchulden des Verlegten ein wiederholt Geſchoſſe ſpeziell auf das Grundſtück des Klägers und

folches des Betriebsunternehmers oder ſeiner Angeſtellten gegen- über dasſelbe hinweg geflogen. Dieſe Gefahr beſteht troß der

überſteht (Entich. des N. G. in Zivilſachen Bd. 53 S. 76 fg . ) , vom Beklagten im Jahre 1900 angebrachten Verbeſſerungen in

ſondern auch da , wo ein foldes nicht in Frage kommt. (Urteil den Sicherheitsvorrichtungen gegenwärtig noch fort."

des erkennenden Senats vom 30. April 1903 , Rep . VI 454/02 . ) Dieſe tatſächliche Feſtſtellung iſt von der Reviſion nicht

Es wird ſomit, auch wenn feſtgeſtellt wird, daß dem Kläger angegriffen worden und unterliegt keinerlei Bedenken.

bezüglich des linfalls ein ſubjektives Verſchulden in dem oben In tatſächlich gleichliegenden Fällen hat ſchon nach früherem

angegebenen Sinne zur Laſt fält, hierdurch ſein Schadenerſaß. Recht die Rechtſprechung den Tatbeſtand einer den Verlebten

anſpruch gegen die Straßenbahngeſellſchaft noch nicht ohne zur prozeſſualen Abwehr berechtigenden Beſitſtörung gefunden.

weiteres ausgeſchloſſen, es iſt vielmehr auch dann zu erwägen (Entſch. des R. G. vom 16. November 1895 Jur. Wochen

ob ihm bei billiger Berückſichtigung der Umſtände doch Ent : ſchrift Jahrg. 1896 S. 14.) Das Gleiche muß nach jeßigem

ſchädigung, ſei es auch nur für einen Teil des ihm erwadyſenen Recht gelten . § 862 des B. G. B. beſtimmt:

Sdhadens , zuzubilligen ſei . Wird der Beſißer durch verbotene Eigenmadt im Be.

fige geſtört, ſo kann er von dem Störer die Beſeitigung

1
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der Störung verlangen. Sind weitere Störungen zu Ein fernerer Reviſionsangriff des Klägers richtet ſich mit

beſorgen , ſo kann der Befißer auf Unterlaffung klagen. Recht gegen die Ablehnung der oben erwähnten Beweisanträge

Was das Gefeß unter verbotener Eigenmacht verſteht, er- und die dabei zur Geltung gebrachte Auslegung des § 906

gibt ſich aus § 858 Abſ. 1 , welcher lautet: B.G.B. Wie bereits das Rammergericht in Berlin in einem

Wer dem Beſißer ohne deſſen Willen den Beſiß entzieht auch vom Berufungsrichter berückſichtigten Urteile, abgedruckt bei

oder ihn im Beſiße ſtört, handelt, ſofern nicht das Mugdan - Falkınann , Rechtſprechung der Oberlandesgerichte Bd. 2

Gefeß die Entziehung oder die Störung geſtattet, wider- S. 252 , zutreffend ausgeführt hat , iſt für die Frage , ob eine

rechtlich ( verbotene Eigenmacht). Benußung als „ gewöhnlich " zu gelten hat , die Art und das

Danach iſt „verbotene Eigenmacht“ im Sinne dieſes Ge- Maß der Benußung von entſcheidender Bedeutung. Sit daher

jeßes „ jede Handlung , durch die der Befißer ohne feinen Willen ein beſtimiter Betrieb, mit dem ein gewiſſer Grad von Geräuſch

in der Ausübung der tatſächlichen Gewalt beeinträchtigt wird , verbunden iſt, infolge feiner „Gewöhnlichkeit" unverbietbar ge

ſofern die Handlung nicht ausnahmsweiſe gejeßlich geſchüßt worden , ſo erſtreckt ſich die Duldungspflicht nicht ohne weiteres

wird. " (Planck, B. G. B. Bd. 3 Note 1 zu § 858.) Damit auch auf Steigerungen des Geräuſches, die über das von anderen

iſt der Begriff der verbotenen Eigenmacht erſchöpft. Weder iſt Grundſtücken gleicher Beſchaffenheit innegehaltene Maß hinaus

erforderlich, daß die betreffende Handlung einem beſonderen Ver- gehen , vielmehr muß der Betriebsinhaber , wenn er hierzu be

botégeſebe zuwiderläuft , noch daß der Handelnde eine Störung rechtigt zu ſein behauptet, nachweiſen , daß das geſteigerte Maß

des Beſiges beabſichtigt oder als Folge ſeiner Handlung voraus . von Einwirkung ebenfalls ortsüblich iſt. Von dieſem Rechts,

geſehen hat. Daß ein Verſchulden vorliegt , iſt kein Begriffs. grundſaß iſt der erkennende Senat bereits in einem früheren

merkmal der verbotenen Eigenmacht, ſondern nur eventuell für Falle ausgegangen , in dem der Nachtbetrieb einer Fabrik als

die Entſchädigungsfrage erheblich. (Vergl. Turnau - Förſter, Steigerung gegenüber dem Tagesbetrieb in Betracht fam.

Liegenſchafterecht 2. Aufl. Bd. I S. 57 , 63.) Mit Recht hat Vergl. das lirteil vom 12. Februar 1902 , V 383/01.

daher der Berufungsrichter die objektive Beeinträchtigung des

klägeriſchen Beſiges, wie ſie ſich aus den vorher feſtgeſtellten

Tatſachen ergibt , bei dem Mangel eines den Beklagten zu der
232.

Störung berechtigenden Gefeßes , für genügend erachtet, um dem

Kläger den Schuß des § 862 B. G. B. zu gewähren .
Zu SS 1353, 1568 des B. G. B.

(W. c . W. , U. v . 28. Mai 03 , 41/03 IV. Berlin. Aufhebung.)

Die Reviſion behauptet, die Rechtsſäte, daß eine Ehe unter

231 . Perſonen, die dem gemeinen Bauernſtande angehören , nicht

Zu § 906 des B. G. B.
durch bloßes Schimpfen oder durch Drohungen zerrüttet werden

könne , und daß durch eine leichte Mißhandlung eine Zerrüttung

(2. c . 6. , 1. v . 16. Mai 03 , 14/03 v. Dresden . Aufhebung.)
des ehelichen Verhältniſſes nicht bewirkt werden könne, ſeien

Die gegen die Ausführungen des Berufungsrichters ge . falſch. Es iſt zuzugeben, daß ſolche Rechtsfäße mit den Be.

richteten Reviſionsangriffe der Parteien müſſen als begründet ſtimmungen des B. G. B. nicht in Einklang ſtehen würden ,

anerkannt werden . Mit Recht wird zunächſt von ihnen beiden allein es erſcheint nicht geboten , die Begründung des Berufunge.

geltend gemacht, daß durch das Berufungsurteil dem Kläger urteils dahin aufzufaſſen, daß Rechtsfäße, nicht Erfahrungsjäße,,

etwas zuerkannt iſt , was dieſer garnicht verlangt hat , ſomit aufgeſtellt werden ſollten. Jedenfalls aber wird die Anwendung,

$ 308 3. P. O. verletzt iſt. Nach Inhalt feines prinzipalen der Beſtimmung des § 1568 durch die weiteren Ausführungen

Klageantrags wollte Kläger den Beklagten verurteilt wiffen, des Berufung & gerichts in völlig bedenkenfreier Weiſe ausgeſchloſſen.

Einrichtungen herzuſtellen , die die von dem Fabrikgrundſtück Zur Scheidungsklage hat das Berufungsgericht erwogen ,

ausgehenden Störungen , ſoweit ſie auf das Klägeriſche Grundſtück daß die Klägerin fich von dem Beklagten getrennt habe, nicht,

einwirken, auszuſchließen im ſtande ſind . Wenn entgegen dieſem weil ihr das Zuſammenleben mit dem Beklagten unerträglich

allgemein gehaltenen Antrage der Beklagte zur Herſtellung einer geweſen ſei , ſondern weil ſie ſich mit deffen im Hauſe lebender

einzelnen beſtimmten Einrichtung – Aufführung einer Schuß. Tochter erſter Ehe nicht habe vertragen können , ferner iſt auf

mauer in beſtimmter Entfernung vom klägerijden Grundſtück - Grund der Beweiðaufnahme zur Scheidungeklage angenominen

verurteilt iſt, ſo iſt dies nicht etwa , wie der Berufungsrichter an- worden, daß der Beklagte bei Streitigkeiten zwiſchen der Klägerin

zunehmen ſeint, gegenüber dem Klageverlangen ein Minderes, und der Stieftochter fich auf die Seite der leßteren geſtellt und

fondern ein Anderes oder ein Mehr , inſofern es den Beklagten dieſe mit Schimpfen und Drohen unterſtüßt zu haben ſcheine.

in der freien Wahl der Mittel , deren er ſich zur Abwendung Aus dem Tatbeſtand des Berufungsurteils und aus den Er

der unzuläſſigen Einwirkungen bedienen will, einengt. wägungen zur Scheidungsklage ergibt ſich weiter, daß die Be

Vergl . Entich . des R. G. in Zivilſachen Bd. 37 S. 174 . rufungsbeklagte Zeugenbeweis darüber angeboten hatte, daß der

Gleichzeitig beſchwert die antragswidrige Verurteilung aber Beklagte ſeiner Tochter erſter Ehe eine Stellung im Hauſe und

auch den Kläger, da dieſer die dem Beklagten vom Berufungs- in der Wirtſchaft eingeräumt habe , die mit der Stellung der

richter auferlegte Shutmaßregel für wirkungslos und daher Klägerin als Ehefrau unvereinbar geweſen ſei. Endlich iſt nach

nußlos hält , gleichwohl jedoch , wenn es beim Berufungsurteil dem angefochtenen Urteile von der Berufungébeklagten auch

bliebe , ſich mit einer ſolchen unzureichenden Einrichtung zufrieden vorgebracht worden , daß der Beklagte im Laufe des Redits

geben müßte. ſtreites fein landwirtſchaftliches Anweſen ſeiner Tochter erſter
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Ehe übertragen habe und daß er bei dieſer im Altenteil lebe. ſtellerin alsdann noch mit K. in demſelben Hauſe wohne. Eine

Dieſe Umſtände, auf welche die Berufungsbeklagte zur Be- weitergehende poſitive Beſtimmung zur Verhütung des Verkehrs

gründung der Vorklage und zur Verteidigung gegen die Wider- erſchien , wie in dem Urteile angeführt iſt, nicht angängig. Dieſe

klage fich bezogen hat, hätten dem Berufungsgericht ausreichenden Begründung gibt zu dem Bedenken Anlaß , ob das Berufungs

Anhalt bieten müſſen für die Annahme, daß das Verlangen gericht ſich der ihm nach § 627 in Verbindung init 8 938 der§

des Beklagten auf Herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft fich 3. P. D. zuſtehenden Befugniſſe bewußt geweſen iſt. Es ſtand,

als Mißbrauch ſeines Rechtes darſtelle. Wenn von der Klägerin zumal der Berufungskläger fich bereit erklärt hatte, ſeiner Frau

die Erfüllung der Verpflichtungen einer Ehefrau verlangt werde, auch während der Dauer des Eheſcheidung &verfahrens in ſeiner

dürfen ihr im ehelichen Haushalt auch die Rechte nicht vor . Wohnung Unterkunft zu gewähren , nichts im Wege, die Ge.

enthalten werden , die ihr als der Ehefrau zukommen, und wenn ſtattung des Getrenntlebens der Ehegatten an die Bedingung zu

der Beklagte ſein Befißtum , auf welches die Klägerin durch ihre knüpfen, daß die Berufungsbeklagte ſofort außerhalb des Haujes

Verheiratung als Herrin kommen ſollte, ohne Not – wie die des R. ihre Wohnung nehme.

Berufungsbeklagte aufgeſtellt hatte, nur in der Abfickt ſie zu

ſchädigen – an ſeine Tochter abgegeben hat und bei dieſer im

Altenteil lebt , ſo hat er damit Verhältniffe geſchaffen , unter
234.

denen die Klägerin nicht mit ihm zuſammenzuleben braucht.

Die Klägerin würde, wenn fie unter folchen Verhältniffen die
Zu § 2019 des B. G. B.

häusliche Gemeinſchaft mit dem Beklagten herſtellen müßte, in (P.c.Sc. , U. v.25.Juni 03, 75/03 IV. Dresden . Zurückweiſung.)

eine ganz unwürdige Lage geraten , der ſie ſich nicht aus- Der Berufungsrichter faßt die erhobene Klage mit Recht

zuſeßen hat. als Erbſchaftsklage gemäß § 2019 B. G. B. und zwar in ihrer

beſonderen Geſtaltung als hereditatis petitio partiaria ($ 1922

Abſ. 2) auf. Er gibt aber dem § 2027 Abſ. 1 die Auslegung ,
233.

daß die Auskunftspflicht des Erbſchaftsbeſißers rich grundſäßlic

Zu § 1611 Abſ. 2 B. G. B.
und abgeſehen von dem beſonderen Falle des § 2019 nur auf

(D. c . D. , II. v. 25. Juni 03 , 74/03 IV. Berlin. Aufhebung.) die zur Erbſchaft gehörigen körperlichen Sachen erſtrede, weil

Die Entſcheidung des Berufungsgerichts iſt auf folgenden auch ſeine Herausgabepflicht nur auf ſolche Sachen beſhränkt

Saß geſtüßt: „ Der Umſtand, daß offenbar ... dem Antrags. ſei . Dieſer Auslegung ſteht, wie die Reviſion nicht ohne Grund

gegner ſeinerſeits ein Eheſcheidungsgrund Ehebruch - gegeben- gegeben rügt , weder der Wortlaut noch die Entſtehungsgeſchichte des

ſt, ſteht ... ſeiner Unterhaltungspflicht für die Dauer des Gefeßes (Motive zum I. Entwurf Bd. 5 S.586, Protokolle der

Beſtehens der the auch dann nicht entgegen , wenn er ſelbſt zweiten Kommiſſion Bd. 5 S. 707) zur Seite. Im Streitfalle

ſich gegen die durch die Che ihm auferlegten Pflichten gar nicht iſt die Paſſivlegitimation des Beklagten aber dadurdy gegeben ,

vergangen hat (88 1360 , 1361 des B. G. B.) " . Gemäß § 1360 daß er auch die körperlichen Erbſchaftsgegenſtände und zwar mit

iſt denn auch die Unterhaltungsrente der Ehefrau nach der der Behauptung eines ihm daran zuſtehenden ausjhließlichen

Lebensſtellung und dem Einkommen des Ehemanne8 bemeſſen Erbrechts inne hat. Es kann deshalb auf ſich beruhen, ob im

worden. Das B. G. hat fonach nicht beachtet, daß ein Ehe . Sinne von § 2018 B. G. B. auch derjenige , etwas " aus der

gatte, der ſich einer Verfehlung ſchuldig macht, auf Grund deren Erbſchaft erlangt hat, der ſich nur die Verfügung über un

der Unterhaltungspflichtige nach den 88 1565 bis 1568 auf körperliche Gegenſtände anmaßt. Haftet er aber einmal als

Scheidung zu tlagen berechtigt iſt, nur den notdürftigen Unter. Erbſchaftsbeſißer, ſo erſtreckt ſich ſeine Auskunftspflicht ohne

halt verlangen fann (§ 1611 Abſ. 2 mit § 2335 des B. G. B.). Unterſchied der körperlichen und unkörperlichen Gegenſtände auf

Vergl. Entſch. des Reichegericht vom 20. April 1903 den ganzen Beſtand der Erbſchaft, ſoweit überhaupt ſein Wiſſen

Jur. Wochenſchr. 1903 , Beilage S. 81 . reicht (§ 260 Abſ. 2 B. G. B.). An und für fich wird ſich

Die Beſtimmung des § 1611 Abſ. 2 iſt hiernach durch Nicht. deshalb der Erbſchaftebeſißer der Auskunftspflicht auch über

anwendung verlegt. Forderungen - gleichviel, ob fie von vornherein , oder erſt kraft

Weiter hat zwar das Berufung & gericht für nicht ungerecht- des in $ 2019 aufgeſtellten Surrogationgprinzips zur Erbſchaft

fertigt erklärt, daß der Ehemann ſich gegen die Zumutung gehören – nicht durch den Nachweis entziehen können, daß ihm

ſträube, ſeiner Frau während ihres Zuſammenlebens mit it. den die Geſamtheit der körperlichen Erbſchaftsgegenſtände von

Unterhalt zu gewähren , hat aber dieſen Verhältniſſen nur in ſeinen Miterben ſchenkungsweiſe überlaſſen worden ſei. Erft

der Weiſe Redynung getragen , daß in dem am 23. Januar 1903 durch eine Verfügung im Sinne des $ 2033 Abſ. 1 oder $ 2371 ff.

erlaffenen Urteile verfügt wurde, die angeordneten Maßregeln B. G. B. würde der klagende Miterbe ſeines anteiligen Erbrechts

hätten von der Fälligkeit der nächſten Quartalsrate , vom und damit der Aktivlegitimation zur Erhebung der Erbſchaftė

6. April 1903 , ab außer Kraft zu treten , falls die Antrag . klage verluſtig gegangen ſein.

-
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Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſetz.
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235. lungen erſchöpft, die vor dem 1. Januar 1900 liegen, richtet ſich

Zu Art. 169, 170 , 180 des Einf. Geſ. und $S 861 in materieller Beziehung nach bisherigem Rechte.“ Unterliegt

862, 864 des B. G. B.
hiernach der Anſpruch auf Rückgabe des dem Beklagten im

Jahre 1898 entzogenen Beſißes den Vorſdriften des damals in
(I. c. M. , 11. 5. 26. Juni03 , 127/03 III. Stettin . Zurückweiſung .)

Neuvorpommern geltenden gemeinen Rechts, ſo muß das Gleiche

Bei der Auslegung des Artikels 180 iſt - gemäß einem auch für das damit verbundene Nebenrecht gelten , wonach der

bei der Handhabung der Übergangsvorſchriften überhaupt Spolierte , um die Rüdgabe des Beſißes zu erzwingen, bis zu

geltenden Grundſaße - davon auszugehen , daß ein vor dem ihrer Gewährung die Befriedigung eines jeden, vom Spolianten

Inkrafttreten des B. G. B. nach dem bisherigen Rechte ent- wider ihn erhobenen Anſpruches, mag derſelbe unter der Herrſchaft

ſtandener Anſpruch des Befißers ( oder Detentors) durch den des alten oder unter der Herrſchaft des neuen Rechts entſtanden

angeführten Artikel und durch das neue Recht nicht berührt, fein , ablehnen fann (spoliatus ante omnia restituendus).

vielmehr fortdauernd nach dem alten Recht beurteilt wird . Vergl. Entſch. des R. G. Bd. 50 S. 38.

Vergl. die Motive zu Art. 106 (ießt 180) des Entwurfs zum Der 864 des B. G. B. bezieht fich nur auf Anſprüche

Einführungsgeſeß S. 264. Henle und Fiſcher, Kommentar nach 88 861 , 862 des B. G. B. , aljo aus Beſißentziehungen

Art. 180 Anm. 2, Staudinger, Rommentar 2 Aufl. Bd. III oder Befikſtörungen, welche unter der Herrſchaft deß B. G. B.

S. 29 a. E. Es liegt dabei auch kein Anlaß vor, ſo wie z . B. begangen worden und nach dieſen zu beurteilen find, nicht aber

von Niedner, das Einführungégeſeb zum Bürgerlichen Gefeßbuch auf ein unter der Herrſchaft des gemeinen Rechts begangenes

2. Aufl. S. 360 , geſchieht, zwiſchen dem aus der Befißverleßung Spolium. Ebenfowenig kann etwa daraus , daß der Anſpruch

abgeleiteten Anſpruch auf Bereicherung und Schadlos. aus dem Spolium nach der herrſchenden Anſicht (Bruns , Beſiß

haltung und dem Anſpruch auf Herſtellung des entzogenen klagen S. 260) in dreißig Jahren verjährt, nach § 864 aber

oder geſtörten Beſiges zu unterſcheiden und auf den erſteren der Anſpruch aus einer Beſißentziehung bereits mit Ablauf eines

gemäß Art. 170 des Einf. Geſ. das alte Recht, auf den leşteren Jahres erliſcht, die Anwendbarkeit des Art. 169 des Einf. Geſ.

aber gemäß Art. 180 des Einf. Geſ. uneingeſchränkt das neue zum B. G. B. abgeleitet werden , wonach die kürzere Verjährungs

Recht zur Anwendung zu bringen, welches im vorliegenden Falle friſt des B. G. B. auch auf die vor dein Inkrafttreten des,

zur Zurückweiſung der Spolieneinrede führen würde. Mag auch B. G. B. entſtandenen , noch nicht verjährten Anſprüche Anwendung

bei einer Befikſtörung, welche unter der Herrſchaft des alten findet. Denn die Friſt des § 864 iſt keine Verjährungs- ſondern

Rechts begonnen hat, aber noch in der Zeit des neuen Rechte eine Ausſchlußfriſt ( Planck, Kommentar § 864 Anm. 1 ) ,

fortdauert , bezüglich dieſer leşteren Zeit das neue Recht Plaß welche alſo von dem angeführten Art. 169 nicht init umfaßt wird .

greifen , ſo liegt die Sache jedenfalls anders bei einer Beſit :

entziehung (spolium) , wie ſie gegenwärtig gegeben iſt. Dieſe
236 .

iſt unter der Herrſchaft des alten Rechts vollſtändig zum Ab. Zu Art. 186 Abſ. 1, 192 des Einf. Gef. zum

ſchluß gelangt und hat einen Deliktsanſpruch begründet, welcher, B. G. B., § 1 der königl. ſächſ. Ausf. Verordnung
ebenſo wie der Bereicherungs- oder Schadloshaltungsanſpruch,

gemäß Art. 170 nach dem früheren Recht zu beurteilen iſt. Der
vom 26. Juli 1899, $$ 1163, 1190 des B. G. B.

angeführte Art. 180 des Einf. Geſ . vermag hieran nichts zu (B. c. B. , u. v. 15. Juni 03, 53/03 V. Dresden . Aufhebung.)

ändern , da er einerſeits ein zur Zeit des Inkrafttretens des Da für Sachſen das Grundbuch mit dem 1. Januar 1900

B.G. B. beſtehendes Beſitverhältnis vorausjekt (während der als angelegt anzuſehen iſt (Art. 186 Abſ. 1 Einf. Geſ. zum

Beſif des Beklagten an dem ihm im Jahre 1898 entzogenen B.G.B.; $ 1 der ſächſ. Verordnung zur Ausführung der G.B.D.

Pachtſtück nicht mehr beſteht) und andererſeits erſt von jener vom 26. Juli 1899) , ſo gilt von dieſem Zeitpunkt ab auch die

Zeit ab die Vorſchriften des neuen Gefeßbuch für anwendbar ältere Rautionghypothel nach $ 192 Abſ. 1 Sat 2 Einf. Geſ.

erklärt, alſo ihnen feinenfalls rückwirkende Kraft auf einen unter zum B. G. B. als Sicherungshypotheť im Sinne des B. G. B.

dem alten Recht abgeſchloſſenen Tatbeſtand verleiht. In Über. Sie hat ſich, wie das Reichegericht bereits für die Rautions.

einſtimmung mit dieſer Auffaſſung hat auch bereits der V. Zivil. hypotheken des bisherigen preußiſchen Rechts ausgeſprochen hat

jenat des Reichsgerichts in dem Bd. 50 S. 8 der Entſcheidungen (Entſch. in Zivilſachen Bd. 49 S. 162) , in eine Marimalhypothek

abgedruckten Urteil unter Bezugnahme auf die erwähnte Stelle des $ 1190 B. G. B. umgewandelt. Es handelt ſich danach um

der Motive den allgemeinen Grundſaß aufgeſtellt: Der gericht. die Frage, welchem Subhaſtationsbeteiligten bei der Verteilung

liche Souß gegen Beſigydelitte, deren Tatbeſtand fich in Hand des Verſteigerungserlöſes derjenige Betrag einer Marimalhypothek

II
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zuzuteilen iſt, der dadurch frei wird , das der Gläubiger gegen in der Tat nicht um einen Irrtum über den Inhalt der

das vom Erſteher im Verteilungstermine bar zu berichtigende Willenserklärung, ſondern um eine unrichtige Vorausſeßung

(im vorliegenden Fall auch tatſächlich erlegte) Bargebot (§ 49 für die Eingehung der Verpflichtung, die außerhalb dieſer ſelbſt

Abſ. 1 Zw. Verſt. Geſ. ) nicht den vollen Betrag ſeiner Kautions. liegt. Daran ändert es auch nichts, daß in der privatſchrift:

hypothet liquidiert. lichen Bürgſchaftsurkunde vom 3. Auguſt 1901 als der mit

Die Vorſchriften des B. G. B. über die Entſtehung der der Bürgſchaft verfolgte Zwed ausdrücklich auogeſprochen iſt,

Eigentümerhypotheť ( Eigentümergrundſchuld) finden auch auf daß die Hypothek ſeinem Bruder bis zum 1. Januar 1903

Sicherungshypotheken (8 1184 B. G. B.) und namentlich auch ſtehen bleibe. Denn der mit der Bürgſchaftsverpflichtung ver

auf Marimalhypotheken (8 1190 daj.) Anwendung . Zur An. folgte Zweck iſt mit dem Inhalt nicht identiſch.

wendung kommt alſo auch der Abſ.1 g 1163 B. G.B. Nach Aber auch der Auffaſſung des Berufungogerichte , wonach

ihm ſteht die Hypothek - alſo auch die Marimalhypothet ein Vertrag über eine unmögliche Leiſtung vorliege ($ 306

dem Eigentümer zu , wenn die Forderung, für welche ſie beſtellt B. G. B.) , war nicht zuzuſtimmen .B. G. B.) , war nicht zuzuſtimmen . Das Berufungsgericht

iſt, nicht zur Entſtehung gelangt (Saß 1 ) , und nach ihm (Sap 2) geht davon aus , daß in dem Bürgſchaftsvertrage, deſſen Nichtig.

erwirbt der Eigentümer die Hypothek — alſo auch die Marimal. keitserklärung der Kläger fordert, auch der Beklagte als Gläubiger

hypothek, - wenn die Forderung erliſcht. Darüber, daß das eine Verpflichtung übernoinmen habe, nämlid, die , die „wegen

Gefeß im leßteren Falle (Saß 2) denjenigen Eigentümer gemeint zu ſpäter Zinszahlung jdon jeßt gekündigte " Hypothek dem

hat, der es zur Zeit des Erlöſchens der Forderung iſt, beſteht Jakob S. bis zum 1. Januar 1903 ohne Kündigung ſtehen

ſoviel zu erſehen auch unter den Auslegern des Gefeßes zu laſſen. Dieſe Leiſtung ſei aber der Beklagte nur zu ver.

allſeitiges Einverſtändnis. Eigentümer im erſteren Falle iſt der. ſprechen und zu gewähren in der Lage geweſen, wenn die

jenige, der es war, als die Øypothet durch Eintragung zur Hypothet in der Tat bis zu dem gedachten Zeitpunkte fällig

Entſtehung gelangte, alſo in der Regel derjenige, der ſie beſtellt werden konnte. Da die Fälligkeit jedoch nach dem Sduld.

hat. Steht feſt, in welcher Höhe die Forderung des Gläubigers vertrage ohnehin nicht vor dieſem Zeitpunkte habe eintreten

beſteht, ſo iſt ſie in Höhe des Überreſted entweder nicht zur können, ſei die verſprochene Leiſtung objektiv unmöglich . Allein

Entſtehung gelangt oder, wofern ſie zur Entſtehung gelangt war, die von dem Beklagten gegenüber dem Kläger nach der An

wieder erloſchen ; für beide Fälle, in denen ein Aufrücken der nahme des Berufungsgerichts übernommene Leiſtung, die Spuld

Nachhypotheken möglich wäre, iſt der Eigentümer ſubſtituiert, bis zum 1. Januar 1903 nicht zu kündigen, war nicht un

das Aufrücken der Nadyhypotheken ausgeſchloſſen. möglich ; ſie war nur von dem Gläubiger bereits dem Haupt

ſchuldner gegenüber eingegangen , iſt alſo nunmehr doppelt ein.

237. gegangen. Es iſt durchaus denkbar , daß fich jemand ſelbſtändig

Zu $$ 119, 306, 812 des B. G. B. verbunden mehreren Perſonen zu einer und derſelben Leiſtung verpflichtet,

und ebenſo , daß fich jemand eine Leiſtung verſprechen läßt, die
mit 3. P. O. § 286.

mit der von dem Verſprechenden einer dritten Perſon gegenüber

(B. c. S. , U. v. 22. Juni 03, 220/03 VI. München. Aufhebung. ) bereits eingegangenen Verpflichtung identiſch iſt. An einer

Der Annahme des erſten Richters, der Bürgſchaftsvertrag ſolchen Abmachung können beide Teile ein begründetes Intereſſe

jei von dein Kläger mit Recht wegen Irrtums angefochten , ſteht haben ; auch dein Kläger konnte daran liegen, bei Übernahme

der vom Beklagten erhobene Einwand: es handle fich nicht um der Bürgſchaft fich deſſen zu verſichern, daß die Schuld , für die

einen Irrtum über den Inhalt der Erklärung im Sinne des er ſich verbürgte, bis zum 1. Januar 1903 ſtehen bleibe , ſelbſt

8 119 des B. G. B. , ſondern um einen bloßen Irrtum im wenn die Verpflichtung , fie nicht zu kündigen, für den Be

Beweggrunde, in der Tat entgegen. Es iſt zuzugeben , daß klagten ohnehin beſtand. Der rechtlichen Möglichkeit einer

daß B. G. B. keinen Saß fennt , wonach der Irrtum im ſolchen Verpflichtung ſteht deshalb ein Bedenken nicht entgegen.

Beweggrunde unter allen Uinſtänden unbeachtlich ſei , aber uin Es fragt ſich nur, ob ein begründetes Intereſſe des Klägers an

das eingegangene Nedytogeſchäft anfechtbar zu machen , muß er dem Vertrage unter den obwaltenden Umſtänden denkbar iſt,

den Inhalt der darin abgegebenen Willenserklärungen derart und wenn nicht, ob für ihn ein Weg gegeben iſt, ſich von der

beeinflußt haben , daß der Irrtum im Beweggrunde als ein ohne Grund eingegangenen Verpflichtung zu befreien.

folcher über den Inhalt der Erklärung erfbeint; dieſer Inhalt Dieſer Weg iſt in der Tat gegeben. Wenn, wie das

muß ein anderer geworden ſein , als er ohne den Jrrtum ſich Berufungogericht tatſächlich annimmt, der Kläger die Bürg .

geſtaltet haben würde (Dernburg , bürgerliches Recht , Bd. 1 ſchaftsverpflichtung nur unter der Vorausſeßung einging , die

S. 433 , 434 ; Rehbein , Bürgerliches Geſezbuch Bd. 1 S. 232 Schuld ſeines Brudero ſei zuläſſigerweiſe gekündigt worden und

bis 236 ; Entſch. des N. G. vom 9. Januar 1903 in der auch weiterhin fündbar, und zu dem ausdrüdlichen, auch dem

Juriſtiſchen Wochenſchrift 1903 Beilage Nr. 84) . Das trifft Beklagten erklärten Zwecke, die Nichtkündigung bis zum 1. Januar

im gegebenen Falle aber nicht zu . Hätte der Kläger ſich über 1903 zu ſichern, jo iſt, wenn der mit der vom Kläger über

die Kündbarkeit der Schuld , für die er ſich verbürgte , und über nommenen Leiſtung nach dem Inhalte des Vertrags bezweckte

die Gültigkeit der ſchon erklärten Kündigung nicht im Irrtum Erfolg nicht eintreten kann, weil die Schuld biß zu dem be

befunden , fo würde er die Verpflichtung , die er in dem Bürg . zeichneten Zeitpunkt ohnehin nicht fündbar war, der Beklagte

ſchaftøvertrage übernahm , überhaupt nicht eingegangen ſein ; durch die Bürgſchaftsleiſtung des Klägers ohne rechtlichen Grund

wäre er ſie eingegangen , ſo würde aber ihr Inhalt ſich in auf deſſen Koſten bereichert und deshalb gehalten , der in dem

keiner Weiſe anders geſtaltet haben . Es handelt ſich deshalb Bürgjdhaftsvertrage erworbenen Vorteile auf Verlangen des
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Klägers fich wieder zu begeben (8 812 des B. G. B.) ; der völlig verſiedene Rechtsbehelfe, ob eine Partei geltend macht,

Beklagte darf aus der Bürgſchaft keinen Vorteil ziehen , wenn der Vertrag ſei in einem beſtimmten Sinne auszulegen und

dieſe ſeitens des Bürgen nur zu dem alleinigen und erklärten von beiden Teilen auch tatſächlich fo verſtanden worden , oder

Zwecke eingegangen war, eine Befriſtung der Schuld herbeic ob ſie geltend macht, der Vertrag ſei zwar in einem andern

zuführen , dieſe zu gewähren der Gläubiger aber ohnedies ver. ihr ungünſtigen Sinne zu verſtehen, ſie ſei aber über den

pflichtet war. Inhalt des Vertrages im Irrtum geweſen oder habe eine Er

Daneben tritt als weiterer für den Klageanſpruch möglicherklärung dieſes Inhaltes überhaupt nicht abgeben wollen. Die

Rechtsgrund, auf welchen auch Kläger den Anſpruch geſtüßt Ausführungen der Reviſion laufen darauf hinaus , als wenn

hat, der Betrug des Beklagten. Von dieſem rechtlichen Geſichts. der zweite Rechtsbehelf ſtet& in dem erſten mit enthalten ſei ,

punkt aus (8 123 B. G. B.) , der in den Urteilen der Vors was in keiner Weiſe als richtig anerkannt werden kann.

inſtanzen noch nicht auf ſeine Vorausſeßungen geprüft worden

iſt, erſcheint es unerheblich, ob der durch Argliſt des Beklagten 239 .

erzeugte Irrtum den Gegenſtand der Willenserklärung felbſt zu § 119 des B.G. B. Irrtüm über den Inhaber

betrifft oder nur den Beweggrund, der den Erklärenden zu der

Willenserklärung beſtimmte, ſofern nur erhellt, daß ohne den
eines Patentbureaus.

Irrtum dieſe nicht abgegeben worden ſein würde (Rehbein , (R. c. l. , U. y. 15. Juni 03, 78/03 I. Berlin. Aufhebung.)

Bürgerliches Gefeßbuch Bd. 1 S. 134 unter c , S. 149 unter b , Laut ſchriftlicher Erklärung vom 17. Januar 1900 hat der

Crome, Syſtem des Bürgerlichen Rechts Bd. 1 S. 427). Beklagte ,dem Patent- und techniſchen Bureau B. R. , Berlin,

Es iſt in der Rechtſprechung anerkannt, daß nach dem den Auftrag zur Anmeldung von Schußtiteln für Mauſefalles

Grundſaße der freien Beweiswürdigung (§ 286 der 3. P. D.) Zufäße und Neuanmeldungen “Zuſäße und Neuanmeldungen " in verſchiedenen Ländern erteilt.

das Gericht befugt iſt, Beweisanträge der Parteien abzulehnen, Das Berufungsgericht hält in Übereinſtimmung mit der

wenn es von der Wahrheit oder Unwahrheit der betreffenden erſten Inſtanz für erwieſen , daß der Beklagte bei Erteilung des

Tatſache bereits vollſtändig überzeugt iſt und unter Angabe Auftrages vom 17. Januar 1900 der irrtümlichen Meinung

der Gründe darlegt, daß der angebotene Beweis ſeine Über. geweſen ſei , Inhaber des „ Patent- und techniſchen Büreaus

zeugung nicht zu beeinfluffen vermöchte (vergl. Entfch. des R. G. B. R.“ ſei der Ehemann der Klägerin, während in Wirklich

Bd. 4 S. 86, 377 , Bd. 5 S. 429 , Bd. 15 S. 336) . Allein keit die im Handelsregiſter eingetragene Inhaberin die Klägerin

die Begründung der Ablehnung unterliegt der Nachprüfung des felbſt iſt. Beide Inſtanzen haben dieſen Irrtum auch für erheblich

Reviſionsgerichts jedenfalls inſoweit , als nicht die Feſtſtellung im Sinne des § 119 B. G. B. erklärt. Begründet iſt die Rüge

von Tatſachen, ſondern ſei es die Erörterung rechtlicher Geſichts. der Reviſion, daß die Bejahung der Erheblichkeit des feſtgeſtellten

punkte, ſei es die Aufſtellung logiſcher Schlüſſe in Frage kommt, Irrtums auf rechtsirrigen Erwägungen beruhe.

von denen die erſteren auf ihre Richtigteit, die leßteren auf Der Beklagte hat den Auftrag erteilt dem „ Patent.

ihre Zuläſſigkeit auch in der Reviſionsinſtanz zu unterſuchen und techniſchen Büreau B. R. , Berlin“ . Die Einrichtung

find. Wenn das Berufungsgericht zunädyſt annimmt, daß es von Bureaus, die dem Publikum die Leiſtung von techniſchen

ganz und gar unglaubwürdig ſei, daß man eine ſo wichtige Dienſten der verſchiedenſten Art anbieten , insbeſondere auch
und einſchneidende Beſtimmung , wie die Vereinbarung der in Patentangelegenheit

en
, iſt eine weitverbreitete und be

jederzeitigen Kündbarkeit der Schuld bei nicht pünktlicher Zins- kannte Erſcheinung deß praktiſchen Lebens. Es find Unter .

zahlung , in der Schuldurkunde fortgelaffen hätte , ſo iſt dem nehmungen , die aus der Beſorgung der einſchlagenden

gewiß zuzuſtimmen . Allein dieſe „Unglaubwürdigkeit“ bedeutet Arbeiten ein Gewerbe machen. Die juriſtiſche Form , unter

nur eine Unwahrſcheinlichkeit, die das Gegenteil nicht ausſchließt welcher der gewerbliche Betrieb geführt wird, kann verſchieden

( vergl. Entſch. des R. G. Bd. 5 S. 429) . ſein ; meiſt wird eine Einzelfirma oder eine offene Handels

geſellſchaft in Frage kommen. Für die Klienten des Bureaus

238 .

hat dieſe formelle Frage im allgemeinen nur untergeordnete

Zu SS 119, 121 , 143 des B. G. B.3 Bedeutung , für ſie kommt es vor allem darauf an , ob das

(S.c.G. , U. v. 20. Juni03 , 86/03 I. Stuttgart. Zurüdweiſung.) Bureau durch ſeine Einrichtung und Ausſtattung an technijdh

Die Geltendmachung eines Irrtums im Sinne des § 119 geſchultem Perſonal hinreichende Gewähr für die erfolgreiche

des B.G. B. hat zur Vorausſeßung, daß der Beklagte den Vertrag Erledigung der übertragenen Arbeiten gewähre. In ein Ver

vom 20. März 1901 angefochten hat. Die Anfechtung muß nach tragsverhältnis tritt allerdings derjenige, welcher dem Bureau

$ 121 unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungeberechtigte von einen Auftrag gibt , nur mit dem juriſtiſchen Inhaber des

dem Anfechtungegrunde Kenntnis erlangt hat. Sie iſt nach § 143 Bureaus. Es kann dem Berufungsgerichte zugegeben werden ,

eine ſogenannte einſeitige empfangsbedürftige Willenserklärung. daß unter beſonderen Umſtänden der Auftraggeber ein

Den Gebrauch beſtimmter Worte feßt ſie allerdings nicht voraus ; entſcheidendes Intereffe daran haben könnte , unter der Bes

auch nicht notwendigerweiſe den Gebrauch des Wortes „ an : zeichnung des Bureaus gerade und ausſchließlich mit einer be

fechten " . Immerhin aber eine unzweideutige Erklärung, daß das ſtimmten Perſon als deffen Inhaberin zu fontrahieren. In

abgeſchloſſene Rechtigeſchäft wegen eines Irrtums unwirkjam einem ſolchen Falle würde auch rechtlich nichts entgegenſtehen ,

ſein ſolle. Eine ſolche Erklärung iſt außerhalb des Prozeſſes einen Jrrtum des Auftraggebers darüber, wer der Inhaber des

vom Beklagten unſtreitig nicht abgegeben . Aber auch ſeine Bureaus ſei , unter den 8 119 B. G. B. zu bringen , ſei es

prozeſſualen Erklärungen enthalten ſie nicht. Es find zwei nun , daß man darin , einen Irrtum über die Identität des
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Vertragsgegners oder einen Irrtum über die Eigenſchaften des Bürgſchaftsſchuld auch in mündlicher Form rechtsverbindlid; war,

unter der Bezeichnung des Bureaus vorgeſtellten Mitkontrahenten geht es offenſichtlich, wenn auch die Gründe des Urteils darüber

erbliđen will. So aber hat das Berufungsgericht ſeine Anſicht keinen weiteren Aufſchluß geben, davon aus, daß die „ Búrgichafts

nicht begründet. Die Ausführungen der erſten Inſtanz, welche erklärung“ im Sinne des § 766 Sat 1 B. G. B. , deren

das Berufungogericht gebilligt hat, in Verbindung mit ſeinen ſchriftliche Erteilung zur Gültigkeit des – im übrigen form .

eigenen Erwägungen , ergeben als den entſcheidenden Grund, freien Bürgſchaftsvertrag& erforderlich iſt, nur den in $ 765

auf welchen die Erheblichkeit des Jrrtums geſtüßt werden ſollte, Abſ. 1 B. G. B. gegebenen begrifflichen Inhalt der Bürgſchaft,

nur den Gegenſaß zwiſchen einerſeits dem erfahrenen und den Inhalt der bürgſchaftlichen Verpflichtung im allgemeinen,

geſchäftsgewandten Ehemann Ingenieur Reichhold und anderer. umfaßt, nicht aber Nebenabreden über Modalitäten der Bürg .

ſeits ſeiner Ehefrau , von der man als Frau eine gleiche Er. ſhaft, insbeſondere hinſichtlich der Fälligkeit, ſo daß derartige

fahrung und Tüchtigkeit in den Geſchäften der Patentanmeldung Nebenabreden, dem allgemeinen Grundjaße der Formfreiheit ent:

nicht erwarten dürfe. Dieſe Gegenüberſtellung beruht auf ſprechend, formfrei ſein würden, eine Auffaſſung, die ſich auch

Verkennung der Rechtslage. Der an das Patentbureau erteilte bei Planck, Bürgerliches Gefeßbuch, Anm. 2 Abſ. 2 zu $ 766 ,

Auftrag ging , wenn auch die Ehefrau, nicht der Ehemann , allerdings ohne alle Begründung vertreten findet. Indeſſen zu

Inhaberin war, ſelbſtverſtändlich nicht darauf, daß die Ehefrau einer ſolchen Auslegung des § 766 Saß 1 B. G. B. gibt weder

perſönlich, ſondern daß fie mit den techniſchen Kräften der Wortſinn dieſer Gefeßesvorſchrift noch ihr Zuſammenhang mit

des Bureaus die aufgetragenen Geſchäfte beſorgen folle. Für $ 765 B. G. B. einen ausreichenden Anhalt. (Wird näher

dieſe Ausführung haftet ſie, § 278 B. G. B. Es iſt nicht ausgeführt .)

erſichtlich, welches begründete Intereffe der Beklagte hätte haben

können , gerade mit dem Ehemanne R. und nicht mit der Ehe
241 .

frau in vertragliche Beziehung zu treten . (Wird näher dargelegt.)

Zu SS 823, 1367, 1370 des B. G. B.

240. (R. C. D. , 1. v. 25. Juni 03 , 85/03 VI. Dresden . Zurüdweiſung.)

Zu $$ 765 und 766 des B. G. B. Schriftform Das Berufungogericht hat die Haftbarkeit der verklagten

für Änderung der vertragsmäßigen Kündigung Gemeinde für den gefährlichen Zuſtand des fraglichen Weges

begründet auf das nach Art. 77 des Einf. Geſ. zum B. G. B.

einer Bürgſchaftsſchuld. in Geltung gebliebene fädfiſche Gewohnheitsrecht, wonach jede
(R. c. A. , U. v. 25. Mai 03 , 36/03 IV. Stettin . Aufhebung. ) politiſche Gemeinde für Anſprüche , die gegen ihre mit Wahr

Die Reviſion rügt als rechtsirrtümlich die Annahme des nehmung öffentlich rechtlicher Befugniffe betrauten Beamten wegen

Berufungsgerichts, daß die Anderung der vertragsmäßigen Fällig . Verſchuldens in Ausübung derſelben erwadijen find , dem Ver:

keit einer Bürgſchaftsſchuld nach Maßgabe des Bürgerlichen leßten unmittelbar und in gleichem Umfange wie der betreffende

Gefeßbuchs rechtswirkſam mündlich erfolgen könne. Die Fällig. Beamte ſelbſt einzuſtehen habe. Ob dieſe Begründung rechtlich

keitsbeſtimmung bilde einen Teil der Bürgſchaftserklärung und haltbar iſt, kann dahin geſtellt bleiben ; denn jedenfalls haftet

dieſe erfordere nach § 766 B. G. B. die ſchriftliche Form. Dieſe die Beklagte nach den tatſädlichen Feſtſtellungen des Berufungs,

Rüge der Reviſion erſcheint begründet. Vorweg iſt hervor. gerichteß rein privatrechtlich auf Grund des § 823 Abſ. 1 des

zuheben , daß , gemäß Artikel 170 Einf. Gef. zum B. G. B. , für B. G. B. deshalb , weil ſie ſchuldhafter Weiſe die ihr gehörige

das aus der Bürgſchaftserklärung des Ferdinand R. erſtandene und von ihr für den allgemeinen Verkehr eröffnete Straße

Schuldverhältnis zwar die bisherigen Gefeße, das allgemeine dauernd in einem für die dort Verkehrenden gefährlichen Zu

Landrecht und das Handelsgeſeßbuch a . F. maßgebend bleiben ; ſtande belaſſen und dadurch die Klägerin an ihrer Geſundheit

die hier in Rede ſtehende Vereinbarung zwiſchen dem Felir B. widerrechtlich geſchädigt hat. Dabei hat natürlich nach § 89

und der Beklagten Witwe R. iſt aber erſt im Januar 1901 , Abſ. 1 vergl. mit § 31 des B. G. B. das Verſchulden der

alſo nach dem am 1. Januar 1900 erfolgten Inkrafttreten des für dieſe Fahrläſſigkeit verantwortlichen geſeblichen Vertreter,

Bürgerlichen Gefeßbuchs getroffen und deshalb ihre Rechtsgültigkeit gleidviel wer dieſe geweſen ſein mögen , als Verſchulden der

nach deſſen Vorſchriften zu beurteilen. Es beſtimmt nun der Beklagten ſelbſt zu gelten . Eine zutreffende Erkulpation der:

§ 766 B. G. B.: „Zur Gültigkeit des Bürgſchaftsvertrags iſt felben iſt von ſeiten der Beklagten nicht erfolgt; denn dazu

die ſchriftliche Erteilung der Bürgſchaftserklärung erforderlich. reicht die bloße Behauptung , daß ſie einen ſorgfältig ausge

Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der wählten Straßenbeamten“ angeſtellt gehabt habe , nicht aus,„

Mangel der Form geheilt — , " und der Rechtsbegriff der Bürg- da dieſe , ganz abgeſehen davon, ob dieſer Beamte nicht vielleidt

jďaft wird in $ 765 B. G. B. dahin gegeben : gerade ein „verfaſſungsmäßig berufener Vertreter “ im Sinne

„ Durch den Bürgſchaftsvertrag verpflichtet ſich der jener Paragraphen war, für deſſen Verſehen die Beklagte zu

Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die haften haben würde , viel zu unbeſtimmt lautet , und da ferner,

Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzuſtehen . wenn der fragliche Beamte nicht gar ſelbſt zu den verfaſſungs.

Die Bürgjaft kann auch für eine künftige oder eine mäßigen Vertretern gehörte , die leßtern doch noch die Pflicht

bedingte Verbindlichkeit übernommen werden . " gehabt haben würden , jeine Tätigkeit in Anſehung der Erfüllung

Indem das Berufungogericht annimmt, daß eine anderweite der der Gemeinde obliegenden Pflichten zu kontrollieren .

- von der bei Übernahme der Bürgidaft getroffenen ab . Was das vom Oberlandesgericht aufgeworfene Bedenken

weichende Vereinbarung hinſichtlich der Fälligkeit der wegen des Einfluſſes der Rechte des Ehemannes anlangt, ſo iſt
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dieſes, ſoweit es fich um ſein Verwaltungø, und NußnießungĄ. ſoweit dieſer Betrieb an ſich in Betracht kommt, als ein

recht handelt (vergl. § 1400 des B. G. B.), jedenfalls fofort Ausfluß des Militärhobeitsrechtes zu betrachten ſein , ſo für die

zutreffend erledigt worden durch den Hinweis darauf , daß der Frage , ob über einen Anſpruch auf Unterlaſſung eines ſolchen

Mann die Prozeßvollmacht mit unterſchrieben hat. Übrigens Betriebes der Rechtsweg zuläſſig ſei. Entſch. des R. G. Bd. 44

würde, falls das geſeßliche Güterrecht deß B. G. B. als maß. Nr. 55 S. 225 ff. Davon weſentlich verſchieden find aber

gebend unterſtellt wird, ſich noch erſt fragen, ob nicht nach Anordnungen und Handlungen der Militärverwaltung, welche

$S 1367, 1370 des B. G. B. hier Vorbehaltegut der lediglich aus Anlaß der Ausübung eines Hoheitsrechtes er

Klägerin in Frage ſteht. Allerdings bleibt dabei mit Rüdſicht folgen, jedoch ihrer Natur und Zwedbeſtimmung nach der ſtaat

auf § 845 des B. G. B. noch die Frage offen, inwieweit über- lichen Vermögensverwaltung angehören : militärfiskaliſche

haupt die Beklagte ſelbſt, und inwieweit ihr Mann als der Be. Anordnungen oder Akte. Bei dieſen handelt es ſich um privat.

ſchädigte erſcheint. Dieſer Punkt aber wird erſt bei der Erörte- rechtliche Angelegenheiten des Staates ; und der Staat , alſo

rung der Höhe des Anſpruches erheblich. auch der Militärfiskus, ſoweit er in privatrechtliche Beziehungen

zu den Beteiligten tritt, unterſteht auf dieſem Gebiet den Vor :

242. fchriften des bürgerlichen Rechts. Das gilt insbeſondere hin. :

Zu § 831 , 31 , 89 des B. G. B. Haftung des fichtlich der vom Gefeß dem Eigentümer oder Beſißer auf

erlegten Verantwortlichkeit wegen der durch ſeine Sachen ver

Militärfiskus für Verſehen eines Offiziers.
urſachten Beſchädigungen. Die von dem Leutnant J. vorge

(R. C. J. u . Reichémilitärfiskus , u. v . 29. Juni 03 , 14/03.
nommenen Sprengungen geſchahen nicht zum Zweck einer

Marienwerder. Aufhebung.)
Truppenübung, ſondern , im Auftrage der Feldgerätverwaltung,

Die Reviſion macht gegen das Berufungsurteil folgendes behuf& Prüfung der Glühzündapparate auf die Brauchbarkeit

geltend : Die Verleßung des Klägers K. ſei , wie das Berufungs- der fiskaliſchen Beſtände. Der dem Leutnant I. erteilte Auftrag

urteil ſelbſt bei Erörterung des § 75 der Einleitung zum ging dahin , die Prüfung der Glühzündapparate vorzunehmen

Augeineinen Landrecht ausführe, nicht unmittelbar durch die und erſtreckte ſich auf alle hierzu erforderliche einzelne Anord

Tatſache, daß der Fiskus auf dem Hofe der Pionierkaſerne Glüh. nungen oder Verrichtungen, ohne Zweifel alſo auch auf die

zünder detonieren ließ, herbeigeführt worden , ſondern erſt nach jenigen, welche die Verwahrung der Gegenſtände bei und nach

Beendigung der Zündungen durch das Wegwerfen der verineint . der Prüfung , die linterſuchung und eventuell Beſeitigung der

lich ausgebrauchten Reſte. Die legtere Verrichtung ſtelle keine ausgebrauchten Zünder betrafen. Dieſe ganze einheitliche Tätig .

Ausübung der öffentlichen Gewalt dar, ſo wenig wie etwa das keit aber bildete die Ausführung einer militärfiskaliſchen An.

Ausfegen des Kaſernenhofes nach Beendigung von Übungen oder ordnung und bewegte ſich jedenfalls infofern auf privatrechtlichem

Verſuchen. Der Art. 77 des Einf. Geſ. zum B. G. B. treffe Gebiet, als ſie den Fiskus in Berührung mit dem allgemeinen

alſo hier nicht zu. Unrichtig ſei , daß der Leutnant J. durch Verkehr , dem Rechtskreiſe Dritter brachte. Hieraus ergab ſich

feine Handlung den Fiskus nicht habe haftbar machen können . die (privatrechtliche) Pflicht des Militärfiskus zur Rückſichtnahme

Was derſelbe hinſichtlich der Zünder angeordnet habe, liege auf die Intereſſen anderer und auf die Sicherheit des Verkehrs .

innerhalb der Grenzen ſeiner Befugnis. Habe er in dem ihm Mindeſtens ſchief iſt nun die Erwägung des Berufungogerichts ,

durch die Verfaffung zugewieſenen Geſchäftskreis, der ihm ſelbſt. daß eine Haftung des fiskuo aus § 831 B. G. B. immer

ſtändige Entſchließungen überwies , gehandelt, fo fei er als ver- nur durch die 88 89 , 31 B. G. B. vermittelt werden könnte,

faſſungsmäßiger Vertreter des Fiskus anzuſehen. Andernfalls Im gegebenen Fall war nicht, wie das Berufungsgericht an

aber müffe der $ 831 B. G. B. zur Anwendung kommen. nimmt , das entſcheidend , ob die Kommiſſion für die Feldgerät .

Der Reviſion iſt darin recht zu geben , daß das Berufungsgericht verwaltung als ein zur Vertretung des Militärfiskus nach

die Sachlage im Hinblick auf § 831 B. G. B. unrichtig beurteilt $$ 31 , 89 B. G. B. verfaſſungsmäßig berufenes Organ anzu .

hat. Was die Frage anlangt, ob die Tätigkeit des Beklagten I. , ſehen ſei . Vielmehr kam es lediglich darauf an, ob der Leutnant

infolge deren der Unfall eingetreten iſt, als eine Ausübung der I. , in ſeiner Eigenſchaft als Offizier und Mitglied der Feld

öffentlichen Gewalt im Sinne von Art. 77 des Einf. Gef. gerätverwaltung, in dienſtlich zuſtändiger Weiſe zu dem frag

zum B. G. B. oder vielmehr als eine auf privatrechtlichem lichen Geſchäft, der Prüfung der Glühzündapparate, berufen

Gebiet liegende Handlung zu betrachten ſei , ſo wäre allerdings war. Daß dies zutraf, ergibt ſich aber auch ſchon aus der von

das erſtere anzunehmen , wenn hierbei nur ein auf die militäriſche dem Chef des Ingenieur- und Pionierkorps erteilten Auskunft,

Ausbildung der Truppen abzielender Akt , nur die Betätigung wonach (Ziffer 5) der Vorſißende der Feldgerätverwaltung be

der Fürſorge für die Kriegstüchtigkeit des Heeres in Frage fugt iſt, ein Mitglied der Verwaltung mit der Vornahme ein

ſtände. Solche Handlungen beziehung &weiſe Anordnungen von zelner Unterſuchungen, insbeſondere jener Prüfung zu beauf

ſeiten der Truppenkommandos erfolgen in direkter Ausübung des tragen. Dieſe Befugnis hat in der Militärverfaſſung des Reiches

Militärhoheitsrechtes. Dahin gehören beiſpielsweiſe die Schieß- oder in den organiſatoriſchen Beſtimmungen für die Militär

übungen , das Gefechtsſchießen der Truppen , Übungen der verwaltung, welche die Kompetenz der Behörden und Beainten

Pioniere im Schanzen- oder Brückenbau , im Mineurdienſt 2c . , (Offiziere) für die betreffenden Geſchäftskreiſe regeln, ihre Grund

vergl . Entſch. des R. G. Bd. 24 Nr. 6 S. 36 ff., Urteil des lage und iſt der genannten Kommiſſion , jedenfalls mittelbar und

erkennenden Senat& vom 30. März 1903 , 376/02 VI. Auch in leßter Inſtanz, durch verfaſſungsmäßig berufene Vertretungs.

der Betrieb der , einen Teil der Militärverwaltung bildenden organe des Staates zugewieſen. Der Leutnant ., welcher

militärtechniſchen Einrichtungen , wie Artilleriewerkſtätten , mag nur im Auftrage des Vorfißenden der Kommiſſion tätig zu ſein
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hatte, kann nach der Art und dem Umfang dieſer Tätigkeit war , da er die tatſächliche Gewalt über dasſelbe hatte , felbſt.

zwar nicht ſelbſt als ein Vertreter des Militärfiskus im Sinne verſtändlich auch Eigenbefißer desſelben .

von $S 31 , 89 B. G. B. angeſehen werden ; wohl aber war Nun wäre freilich, wie ſchon erwähnt, in abstracto die

er von dem Militärfiskus gemäß § 831 B. G. B. zu der Möglichkeit anzuerkennen , daß dennoch der Beklagte Halter des

Verrichtung einer Prüfung der Glühzündapparate beſtellt; und Tieres im Sinne des § 833 B. G. B. geweſen wäre. Daß es

in Ausführung dieſer Verrichtung hat derſelbe nach dem feſt. Hierfür grundfäßlich überhaupt höchſten auf den Eigenbeſik ,

geſtellten Sachverhalt diejenige Handlung begangen , wodurch die nicht auf das Eigentumsrecht als folches ankommen fann, liegt

Körperverlegung des Klägerø R. herbeigeführt worden iſt. Um auf der Hand , weil es ſich bei dem Halten “ immer nur um„

fich von der ſomit nach § 831 Abſ. 1 Sat 1 B. G. B. ge- ein tatſächliches Verhältnis handelt ; aber auch der Eigen

gebenen Haftung zu befreien, hat der beklagte Fiskus den in beſißer braucht nicht notwendig zugleich Halter zu ſein ; wenn

Sab 2 daſelbſt vorgeſehenen Nachweis zu führen. Dieſe Frage er nur mittelbarer Befißer iſt, ſo wird häufig nach Maßgabe

iſt bisher in der Vorinſtanz tatſächlich und rechtlich unerörtert der gegebenen Umſtände der von ihin verſchiedene unmittelbare

geblieben. Daher Zurückweiſung der Sache an das Berufung8 . Beſißer (der „ Fremdbeſißer “, um mit dem Berufungsgerichte zu

gericht. reden ) der Halter des Tieres ſein , und zwar dann , wenn nicht

immer - was hier dahin geſtellt bleiben tann -, jo doo oft

243. a usídließlich dieſer , nicht neben ihm auch der mittelbare

Zu $$ 833 und 844 des B. G. B. Eigentümer Befißer. Es iſt aber nicht abzuſehen, wie man im vorliegenden

und Tierhalter bei einer Gendarmerie. Pferd des
Falle zu einer folden Auffaſſung gelangen könnte. (Wird näher

ausgeführt.)

Gendarms und nicht des Staats.

( F. C. P. , U. v. 2. Juli 03, 20/03 VI. Cöln . Aufhebung .)
244.

Außer Zweifel ſteht, daß der Ehemann , bezw . Vater der Zu $$ 1160 und 1161 des B. G. B.

Kläger durdh das Pferd des Gendarmen H. zu Schaden gekommen (K. D. c. B. , U. v . 27. Juni 03 , 76/03 V. Breslau. Aufhebung.)

iſt und ſeinen Tod gefunden hat, ohne daß ihn ſelbſt dabei ein Die Reviſion iſt der Anſicht, daß der gemäß §8 1160,

Verſchulden traf , und daß daher nach 88 833 , 844 B. G. B. 1161 B. G. B. gegen die Geltendmachung der Hypothek er

der Halter jenes Pferdes den Klägern zum Schadengerſaße ver. hobene Widerſpruch nicht zur Abweiſung der Klage, ſondern zur

pflichtet iſt. Streit beſteht nur darüber, wer dieſer Halter war Verurteilung mit der Maßgabe führe , daß der Gläubiger den

und iſt, ob der verklagte Preußiſche Staat , wie beide Vor. Hypothekenbrief Zug um Zug gegen Zahlung vorzulegen habe,

inſtanzen angenommen haben , oder der Gendarm H. keinenfalls aber handle eß ſich bei einem ſolchen Widerſpruch

In dieſer Beziehung konnte der Anſicht der vorderen Richter um ein Beſtreiten der Aktivlegitimation. Leßteres iſt zuzugeben,

nicht beigepflichtet werden . Mit Recht find dieſe zwar davon im übrigen aber konnte der Anſicht der Reviſion nicht beigetreten

ausgegangen , daß Halter eines Tieres eine vom Eigentümer werden . (Mot. Bd . 3 S. 617, 757.) Die Vorlegung des

verſchiedene Perſon ſein kann . Das Oberlandesgericht nimmt Briefes gehört, abgeſehen von dem hier nicht vorliegenden Falle

dann an , daß Halter des hier in Frage kommenden Pferdes der Geltendmachung im Urkundenprozeſſe (3.P.O. 88 592, 593) ,

zur Zeit des Unfalles jedenfalls der berklagte Staat nicht mehr zur Begründung der Klage, fondern ſie iſt nad

geweſen ſei , weil $ . fich des Pferdes damals gerade zu einem § 1160 Abſ. 1 B. G. B. nur erforderlich, wenn der Schuldner

dienſtlichen Ritte bedient habe, iſt übrigens außerdem der Meinung , der Geltendmachung der Hypothek und der Forderung (§ 1161 )

daß der Beklagte auch Eigentümer und (mittelbarer) Eigenbeſißer deshalb widerſpricht, weil der Brief nicht vorgelegt iſt, wenn

des Pferdes geweſen ſei und fei . Aber zunächſt ſteht nun dieſe er alſo die Vorlegung verlangt. Gründe für das Vorlegungs

leßtere Auffaffung mit der wirklichen Rechtslage in Widerſtreit. verlangen braucht der Beklagte nicht anzugeben . Er kann das

Es kommt dabei weſentlich auf die die Dienſtpferde betreffenden Verlangen audy ftellen , wenn er die Aktivlegitimation des Klägers

Vorſchriften der Dienſtinſtruktion für die Gendarinerie vom nicht beſtreitet.

30. Dezember 1820 an . Das Oberlandesgericht will dem Der Schuldner hat ein weſentliches Intereſſe daran , vor

Gendarinen das Eigentum am Dienſtpferde abſprechen, weil ſein ſeiner Verurteilung den Brief einzuſehen, um zu prüfen, ob ſich

Recht an demſelben in den SS 10 und 11 der Dienſtinſtruktion aus dem Briefe nicht Einwendungen und Einreden gegen die

durch mannigfache Vorſdriften beſchränkt ſei . Jedoch ſelbſt erhobene Klage ergeben , und um fich vor der Führung oder

wenn es ſich hier um dingliche Einſchränkungen handelte , ſo Weiterführung eines nugloſen Prozeſſes zu bewahren. Dieſem

würde eben das Eigentumsrecht ſelbſt dadurch nicht beſeitigt ſein ; Jutereſſe des Schuldners dienen die S8 1160, 1161 , die dieſen

noch dazu aber ſind jene Beſchränkungen nur öffentlichrechtliche ilren Zweck offenſichtlich nur dann erreichen , wenn ſie ihrem

Vorſchriften , welche dem Gendarmen ein beſtimmtes Verhalten Wortlaute gemäß dahin aufgefaßt werden , daß die Vorlegung

in Anſehung ſeines Pferdes zur Dienſtpflicht machen oder ver. des Briefes vor der Verurteilung verlangt werden kann. Legt

bieten , und hierdurch wird das Eigentumsrecht als ſolches ſo der Gläubiger ungeachtet des Verlangens des Shuldnero im

wenig berührt, wie dies durch privatrechtliche perſönliche Ver . Laufe des Rechtsſtreites den Brief nicht vor, ſo kann der Schudner

pflichtungen geſchehen würde, die dem Eigentümer in Be. der Geltendmachung widerſprechen , d . h . eß ſteht ihm einees

ziehung auf ſeine Sache obliegen . Nicht der Beklagte, ſondern dilatoriſche Einrede zu , die zur Abweiſung der Klage führt.

der Gendarm H. muß nach dem Inlalt der Inſtruktion vom ( Ilbereinſtimmend Boehm S. 233 , Mittelſtein S. 194,

30. Dezember 1820 als Eigentümer des Pferdes gelten, und er Kretſchmar S. 274 , Oberned S. 657, Fuchs Bd. 1

1
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S. 511 , Planc BD. 3 S. 548 , Biermann 2. Aufl. Bd. 4 S. 81) audy im Falle der Anfechtung der Ehe zur Geltung

S. 367 , Turnau-Förſter 2. Aufl. Bd . 1 S. 739.) bringen. Hierauf beruht die in wörtlicher Anlehnung an § 142

Hieraus folgt jedoch nicht, daß der Gläubiger dem Ver . erteilte und durch das Allegat dieſes Paragraphen vervollſtändigte

langen des Schuldners auf Vorlegung des Briefes fofort nach . Vorſchrift in § 1343 Abſ. 1 des B. G. B. Nur in zwei Stücken

kommen müſſe, widrigenfalls er mit der Klage abzuweiſen ſei. weicht das Gefeß bei der Anfechtung des Eheſchließungsvertrags

Iſt die Vorlegung nicht Vorausſeßung der Klage , hat ſie viel . von den allgemeinen bei der Anfechtung von Rechtegeſchaften

mehr, wie ſich aus § 1160 B. G. B. ergibt , nur zu erfolgen, geltenden Vorſchriften ab . Es formaliſiert einmal die Anfechtungs-,

wenn der Beklagte ſie verlangt , ſo iſt die Annahme, daß der erklärung, inſofern es im Falle des § 1342 Erklärung in öffentlich,

Kläger den Brief während des ganzen Laufes des Prozeſſes in beglaubigter Form gegenüber dem Nachlaßgericht, unter lebenden

der Tajde tragen müffe, ausgeſchloſſen. Er, der an der Ehegatten aber (§ 1341 ) Erklärung in Form der Erhebung der

idleunigen Erledigung das alleinige oder weſentlichſte Intereſſe Anfechtungsklage gegen den anderen Ehegatten vorſchreibt. Zu.

hat , genügt ſeiner Vorlegungspflicht, wenn er den Brief dem gleid verbietet es in § 1343 Abſ. 2 für den legteren Fall,

Gegner zu einer Zeit vorlegt, wo dieſer die Prüfung vornehmen ſolange nicht die Ehe für nichtig erklärt oder aufgelöſt iſt, die

und etwaige Einreden , die ſich aus dem Briefe ergeben , noch Nichtigkeit der anfechtbaren Ehe anderweit, d . h . incidenter,

im Rechtsſtreite geltend machen kann. Danach iſt aber nur außerhalb des Anfechtungsprozeſſes geltend zu machen . Mit

eine Bereiterflärung zur Vorlegung, die erſt nach dem Soluffe dieſem , im Grunde nur prozeſſualen Verbote, dem für die Fälle

der mündlichen Verhandlung erfolgt , auf die das Urteil ergeht , der eigentlichen Nidytigkeit die Vorſchrift des § 1329 des B. G. B.

nicht mehr rechtzeitig und daher nicht geeignet, die Abweiſung entſpricht und das mit der Rückſicht auf die öffentliche Ordnung,

der Klage zu verhindern. Erklärt Kläger in einer mündlichen die Siderheit des Verkehrs und die Erlangung eines einheit :

Verhandlung , daß er bereit ſei , den Brief vorzulegen , daß er lichen Richterſpruchs gerechtfertigt wird (Motive Bd. 4 S. 56) ,

ihn aber zur Zeit nicht bei fich habe , ſo gibt der $ 1160 dem erſchöpft ſich die Bedeutung des § 1343 Abſ. 2 des B. G. B.

Richter nicht die Befugnis, ſofort auf Abweiſung der Klage zit Nirgende iſt auch nur angedeutet , daß in den Fällen der Nichtig .

erkennen , noch auch hat der Beklagte ein berechtigtes Intereſſe keit und Anfechtbarkeit der Ehe bezüglich der materiellrechtlichen

an einer ſolchen Abweiſung, die nur zur Folge haben würde, Wirkungen andere als die allgemeinen Grundſäße des Geſetzes

daß die Klage ſofort aufs neue angeſtellt würde ; vielmehr hat gelten ſollen. Im Gegenteil wird in den Motiven an ver.

der Richter der Bitte des Klägers , ihm eine Friſt zur Vor: ſhiedenen Stellen hervorgehoben , daß auch die anfechtbare Ehe

legung zu beſtimmen , ſtattzugeben und erſt dann darf er auf infolge der Anfechtung rückwärtshin mit dinglicher Wirkung

Abweiſung erkennen , wenn die Annahme begründet erſcheint, daß vernichtet werde und daß das ergehende Nichtigkeit8urteil nur

der Kläger den Brief nicht vorlegen könne oder wolle . Das deklaratoriſche Bedeutung habe. Nur ſo iſt auch § 1344 des

Berufungsurteil mußte aufgehoben werden , weil der Vorderrichter V. G. V. verſtändlich. Ginge das Gefeß nicht davon aus, daß

der Bitte um Friſtbeſtimmung nicht ſtattgegeben hat. die Nichtigkeit der Ehe grundfäblich ſogar die Gültigkeit auch

derjenigen Rechtsgeſchäfte von Anfang an zerſtöre, die von einem

Ehegatten , z . B. von der Frau fraft der Sdlüffelgewalt des
245 .

$ 1357 oder ſonſt auf Grund des ehelichen Rechtsverhältniſſes

Zu SS 1340, 1341, 1345 , 1357 des B. G. B.
mit Dritten vorgenommen worden ſind , jo hätte es einer be .

(K. c. K. , U. v. 2. Juli 03 , 85/03 IV. Berlin. Aufhebung.) ſonderen Schußvorſchrift zu gunſten des gutgläubigen Dritten

Der Berufungsrichter nimmt an , daß die Ehe der Parteien , überhaupt nicht bedurft. Und ebenſo wäre kaum verſtändlich,

troß der im November 1902 ausgeſprochenen und im Dezember wie jemals die Entideidung über die Anfechtbarkeit der Elje

desſelben Jahres in Rechtskraft erwachſenen Nichtigkeitserklärung einem anderen Rechtsſtreit präjudizierlich werden könnte (3. P. D.

bis dahin als vollgültig anzuſehen geweſen ſei mit der Wirkung , $ 152 ) , wenn audy die anfechtbare Ehe bis zur Rechtskraft der

daß der Beklagte bis dahin auch der ehemännlichen Interhalts . Nichtigkeitserklärung fortführe, alle materiellrechtlichen Wirkungen

pflicht in jedem Falle nachzukommen gehabt hätte. Nicht ohne der gültigen Ehe zu äußern .

Grund erhebt die Reviſion dagegen den Vorwurf rechtsirrtümlicher Nun kann zwar , wenn von dem Rechte, gemäß 3. P. O.

Anwendung des § 1343 des B. G. B. § 152 Ausſeßung des Verfahrens zu verlangen, nicht Gebrauch

In Wiſſenſchaft und Rechtſpredjung beſteht darüber Gin- gemacht worden iſt, das Verbot des § 1343 Abſ. 2 des B. G. B.

verſtändnis, daß nach der Auffaſſung des B. G. B. das nichtige dahin führen, daß troß Nichtigkeit der Ehe der Ehemann zur

Rechtsgeſchäft von Anfang an keine rechtlichen Wirkungen äußert Gewährung des Unterhalts aus $$ 1360 ff. des B. G. B. ver

und deshalb ſo zu behandeln iſt, ali ob es überhaupt nicht urteilt wird . Allein wenn, wie im vorliegenden Falle vor Erlaß

vorgenommen worden wäre (I. Entwurf $ 108 , Protokolle der des Urteils über den Unterhaltsanſpruch die Ehe rechtskräftig

zweiten Sommiſſion Bd. 1 S. 125) . Ganz das Gleiche gilt für nichtig erklärt iſt, ſo iſt auch der Ehemann nicht mehr ge

nach ausdrücklidyer Vorſdrift des § 142 Abſ. 1 des B. G. B. hindert, dieſe Nichtigkeit mit der Wirkung geltend zu maden,

auch von dem anfechtbaren Rechtsgeſchäfte, ſobald die Anfechtungs. daß der geklagte Unterhaltsanſpruch ex tunc zerſtört wird . Der

erklärung des § 143 Abſ. 1 , die nicht unzutreffend als „private, von der Reviſionsbeklagten angezogene 9 1345 des B. G. B.

aber dinglich wirkende Nichtigkeitserklärung“ bezeichnet wird , komint, von anderen Bedenken abgeſehen , hier ſchon deshalb

abgegeben worden iſt. Dieſe allgemeinen Redytegrundfäße will nicht in Frage , weil das in dieſer Geſebesſtelle vorausgeſepte

der Geſetzgeber init vollem Bedacht (Motive zu § 1260 des Verlangen von feinern der Streitteile erklärt worden iſt.

Entwurfs Bd. 4 S. 84 , Protokolle der zweiten Kommiſſion
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246. erlaffen iſt, erhellt ſchon daraus , daß die dem Verbote zuwider ge

Zu SS 1565 und 1568 des B. G. B. in Ver- ſchloſſene Ehe in § 1328 B. G. B. mit Nichtigkeit bedrohtiſt und$

bindung mit den SS 146, 300, 624, 630 3. P. O. daß nach § 6323. P. O. dem ſculdloſen Gatten der erſten Ehe
Z.

und § 172 Str. G. B. Kein Beſchwerderecht beim
nicht einmal ein Klagerecht gegeben iſt, mit dem er im ſtande wäre,

die Nichtigkeit der zweiten , verbotenen Ehe geltend zu machen .
Urteil nach dem Klageantrage wegen Nicht

Der Reviſion kann endlich auch nicht darin beigetreten werden ,

aburteilung ſämtlicher Scheidungegründe. daß der ſowohl wegen Ehebrucho als wegen anderer Scheidungs

(D. c. D. , U. v . 6. Juli 03 , 92/03 IV. Celle. Verwerfung.) gründe klagende Ehegatte mit Rückricht auf § 172 des Str. G. B.

Die Reviſion der Beklagten iſt dagegen gerichtet, daß der unter allen Umſtänden einen Richterſpruch auch bezüglich des geltend

Berufungsrichter ihre Berufung gegen die zur Widerklage gemachten Ehebruchs verlangen dürfe. (Wird näher begründet.)

ergangene Entſcheidung des erſten Richters als unzuläſſig ver,

worfen hat. Ihr Widerklagantrag ging dahin : die Ehe der
247.

Parteien zu ſcheiden und die Gegenparteifür jduldig zu erklären. Zu 1571 Abſ. 2 des B. G. B. Begriff der

Dieſem Antrag hat der erſte Richter im vollen Umfange ſtatt. Aufhebung der häuslichen Gemeinſchaft.

gegeben . Die Beklagte hat mithin ſchon in erſter Inſtanz alles
(Sch. c. Sch ., u. v . 9. Juli 03 , 94/03 IV. Poſen. Aufhebung .)

zugeſprochen erhalten, was ſie beantragt hatte , ſie iſt durch das
1 Der S 1571 Abſ. 2 B. G. B. beſtimmt: „Die Friſt für

Urteil nicht beſchwert und deshalb , wie der Berufungsrichter
die Scheidungsklage läuft nicht, ſo lange die häusliche Gemein.

unter Bezugnahme auf die feſtſtehende Rechtſprechung des Reichs.

gerichte ausführlich darlegt, ſchon formell gar nicht in der Lage,
ſchaft der Ehegatten aufgehoben iſt. Wird der zur Klage beo

hiergegen ein Rechtsmittel einzulegen . Ebenſowenig aber kann
rechtigte Ehegatte von dem anderen Ehegatten aufgefordert, ent

weder die häusliche Gemeinſchaft herzuſtellen oder die Klage zu
ſie zur Beſdywerde ziehen , daß der erſte Richter im Urteil einen

Ausſpruch unterlaſſen hätte , zu deſſen Erteilung er von Amts
erheben , ſo läuft die Friſt von dem Empfange der Aufforderung

an . " Mit Rückſicht auf dieſe Beſtimmung wirft das Berufungs
wegen , auch ohne Parteiantrag , wie etwa im Falle det $ 1574

B. G. B. verpflichtet geweſen wäre . Die Vorſchrift des § 624

gericht die Frage auf, ob dadurch, daß der Beklagte ſeit dem

9. Januar 1900 fich in Unterſuchung8- und Strafhaft befunden

3. P. D. , daß , wenn wegen Ehebruchs auf Sdjeidung erkannt
hat, die häusliche Gemeinſchaft der Parteien als Ehegatten in

iſt und wenn ſich aus den Verhandlungen ergibt , mit welcher
Sinne dieſer Geſetzesvorſchrift aufgehoben iſt, und gelangt, in

Perſon der Ehebruch begangen iſt, dieſe Perſon im Urteile feſt.
Übereinſtimmung mit dem Landgericht und dem ſchon von dieſem

zuſtellen ſei , iſt augenſcheinlich bloß reglementärer Natur. Reines .

falle läßt ſich, wenn außer dem Ehebruch noch andere gleid).
in Bezug genommenen Urteile des Königlichen Oberlandesgerichts

wertige Scheidungsgründe geltend gemacht ſind , daraus für den
in Königsberg vom 9. Juni 1902 - abgedruckt in der Juriſtijden

Richter die Nötigung ableiten, trop jeßt ſchon vorhandener Frage,mit derAnnahme : „ daß eine Aufhebung der häuslichen
Monatsſchrift für Pojen uſw. S. 111 – zur Verneinung der

Liquidität eines dieſer anderen Scheidungsgründe dennoch die

Verhandlungen weiter zu führen , lediglich um den außerdem
Gemeinſchaft nicht ſchon dann vorliegt, wenn die Ehegatten ſich

noch behaupteten Ehebruch oder die mehreren behaupteten Ehe .
voneinander getrennt halten , ſondern nur in dem Falle, wenn

brüche und die hierbei in Betracht kommenden dritten Perſonen
dieſes Getrenntſein auf einem mit dem Weſen der Ehe nicht in

feſtzuſtellen. Eine folde Nötigung würde fogar im Widerſpruch
Einklang ſtehenden freiwilligen Entſchluß, alſo auf einem

ſtehen mit der freien Prozeßleitungsbefugnis des Richters aus
ehewidrigen Verhalten eines Ehegatten beruht.“ Dieſe Annahme

$ 146 3. P. D. und mit den Vorſchriften in $ 300 desſelben

beruht inſoweit auf rechts irrtümlicher Auffaſſung des $ 1571

Gefeßes , wonach er das Endurteil zu erlaſſen hat , ſobald der
Abſ . 2 Sat 1 B. G.B., als das Vorliegen der Aufhebung der

Rechtsſtreit zur Entſcheidung reif iſt. Nur wenn die mehreren
häuslichen Gemeinſchaft durch den darauf gerichteten frei .

gleichzeitig geltend gemachten Speidungegründe eine verſchiedene
willigen Entſchluß des Ehegatten bedingt erachtet wird . Die

Wirkung auf die aus der Eheſcheidung hervorgehenden Privat
von dem Berufung@ gericht für ſeine entſcheidende Annahme ges

rechtøverhältniffe äußern, ſo z . B. wenn Scheidung ſowohl wegen
gebene Begründung deckt ſich im weſentlichen mit den Gründen

Ehebruchs als wegen Geiſteskrankheit begehrt wird (S$ 1565 ,
des von ihm in Bezug genommenen , dieſelbe Frage entſcheidenden

Urteils des Königlichen Oberlandesgerichts in Königsberg vom
1574 verglichen mit S$ 1569 , 1583), wird zuzugeben ſein , daß

die Erledigung bloß des einen Klagegrundes unter Umſtänden
9. Juni 1902 , und dieſes Urteil iſt von dem jeßt erkennenden

Senat mittels Urteil vom 22. Januar 1903

nicht das ganze in den Streit gebrachte Rechtåverhältnis erſchöpfen

abgedruckt in

würde. Allein im Streitfalle iſt die Scheidung gleidyzeitig aus
den Entſcheidungen in Zivilſachen Bd.53 S.337*) — aufgehoben ,

$ 1565 und § 1568 begehrt und bezüglich der privatrechtlichen
indem in eingehender, insbeſondere auch die Entſtehungsgeſchichte

berückſichtigender Begründung angenommen wurde, daß die Auf
Folgen der einen wie der anderen Scheidung beſtehen überhaupt

keine Unterſchiede (SS 1574, 1478, 1549 , 1577—1579, 1584 ,
hebung der häuslichen Gemeinſchaft der Ehegatten im Sinne

des $ 1571 Abſ. 2 Satz 1 B. G. B. nidt nur durch freiwillige

1635 B. G. V.) . Auch darin iſt dem Berufungsrichter beizutreten ,
Trennung, ſondern auch durch wider den Willen des abweſenden

daß dem wegen Ehebruch auf Scheidung flagenden Ehegatten

fein eigens , im Prozeſſe verfolgbares Recht zuſteht, dem ſdyuldigen Auffaſſung wird feſtgehaltenund ſelbige noch näher begründet . )
Ehegatten eingetretene Trennung erfolgen könne. (An dieſer

,

Teile aus 1312 V. G. B. die Wiederverheiratung unmöglich zu

maden . Daß dieſes Eheverbot lediglich im öffentlichen Intereſſe *) Bergl. Suriſt. Wochenſdr. 1903, Beil. 5 Nr. 98 (S. 44 ).

1
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Beilage 13 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 40 bis 43 vom 1. Oktober 1903 .

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Geſetzbuch

und zum Einführungsgeſetz.

1

248. liſtige Täuſchung berechnete geweſen iſt. Hierbei hat es weder

zu § 60 Abſ. 2 des B. G. B. verbunden mit
den § 459 Abſ. II noch den 123 B.G. B. verlegt. Es iſt

SS 19 und 28 Abſ. 2 des Reichsgeſekes über die allgemein auchvon den Gerichten anerkannt, daß nicht nur die
dauernde Ertragsfähigkeit einer Sache, ſondern auch deren zu

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. einer beſtimmten Zeit tatſächlich gegebener Ertrag, legterer ohne

( Verein St., Beſchl. v. 6. Juli 03, B 237/03 IV . Dresden. Rüdficht auf frühere oder ſpäter mögliche abweichende Verhältniſſe,

Zurückweiſung.)
als Eigenſchaft der Sache gelten kann. Schon nach A. L. R.

wurde dies angenommen, und es iſt kein Grund erſichtlich, nach

Das Oberlandesgericht Dresden hat die Beſchwerde gemäß
B.G. B. insbeſondere nach dem angezogenen $ 459 Abſ. II

§ 28 Abſ. 2 des R. Geſ. über die Angelegenheiten der frei.
hiervon abzuweichen. Der zur Zeit eines Vertragsſchluſſes aus

willigen Gerichtsbarkeit dem Reichsgericht vorgelegt , weil es im
einer Sache wirklich gezogene Nußen gibt eben nach allgemeiner

Gegenjaße zu der in Bd. 47 S. 386 ff. veröffentlichten Ent
Anſchauung einen ficheren Maßſtab für deren Ertragsfähigkeit,

jheidung des Reichsgerichte vom 1. November 1900 annimmt,
als ihn Zukunftshoffnungen und Verſprechungen, ja fogar Sach.

daß in Fällen, in denen die Anmeldung eines Vereins zur Ein
verſtändigen - Schäßungen zu verſchaffen vermögen . In dieſem

tragung wegen des wirtſchaftlichen Zwedes desſelben zurückgewieſen Sinne wird er troß ſeiner immerhin möglichen Veränderlichkeit

werde, nicht die jofortige der Zivilprozeßordnung folgende Be.
als eine der wichtigſten Grundlagen für Bewertung einer Sache,

(Qwerde aus $ 60 Abſ. 2 des B. G. B. , ſondern die Beſchwerde
als Eigenſchaft derſelben betrachtet. Ebenſo unzweifelhaft iſt es

aus $8 19 ff., des N. Geſ. über die Ungelegenheiten der frei.
aber auch, daß Irrtum und argliftige Täuſchung über dieſen

willigen Gerichtsbarkeit gegeben ſei , welche im vorliegenden Falle augenblicklichenErtrag der Sacheim Sinne der $8 119 Abſ.II

eine fachliche Nachprüfung zulaſſen würde , während bei Zugrunde.
123 B. G. B. möglich iſt.

legung des § 568 Abſ . 2 der 3. P. D. die Beſchwerde als un.

zuläſſig verworfen werden müßte, weil ein neuer ſelbſtändiger dem Kläger eine Sacheigenſchaft vertrag8māßig, aber fälſchlich
Kann ſomit die Feſtſtellung des Berufungsrichters, daß M.

Beſchwerdegrund fehle. Das Oberlandesgericht begründet ſeine zugeſichert hat, nicht beanſtandet werden, ſo iſt es zunächſt nach

Anſicht damit, daß eine einheitliche Rechtſprechung bei der Auf- §§ 459 Abſ. II
, 462, 463, 472 B. G. B. gewiß, daß der hier

faſſung des Reichsgerichts nicht gewährleiſtet ſei , daß die Bes durch verkürzte Käufer außer beſonderem Schadenserfaß im

ſtimmung in $ 60 des B. G. B. als eineVerfahrensvorſdrift gegebenen Falle für zuviel gezahlte Stempel — audHerabſeßung

hinſichtlich einer Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit
des Raufpreiſe nach der in $ 472 cit. angegebenen Berechnungs.

ſyſtemwidrig in das das materielle Recht ordnende Bürgerliche

Geſeßbuch aufgenommen ſei und als ſolche erzeffionelle Vorſdrift wie der vorliegende als mangelfreier Zuſtand der verkauften
art verlangen kann . Bei dieſer Berechnung läßt ſich in Fällen

eine ausdehnende Auslegung nicht dulde , daß endlich – wie des
Sache deren Wert anſehen, der ſich aus der Kapitaliſierung des

näheren darzulegen geſucht wird – , in bezug auf die Zwie

ſpältigkeit des Rechtemittels ſich ausſchlaggebende Bedenken nicht Wert nur jener Betrag, der durch Kapitaliſierung der tatſächlich
zugeſicherten augenblicklichen Ertrages ergibt und als wirklicher

ergäben. Das Reichsgericht entnimmt aus dieſen Ausführungen
gegebenen Erträgniffe gefunden wird. Es iſt hierbei nach dem

keinen Anlaß, von der in ſeinem Beſchluſſe vom 1. November
anzunehmenden Vertragswillen der Beteiligten und nach dem

1900 näher begründeten Annahme abzugehen.
Gefeße völlig gleichgültig, ob der Unterſchied zwiſchen den ver

ſprochenen und den wirklich vorhandenen Nußungen ſich vielleicht

in einigen wenigen Jahren , alſo lange vor Ablauf des
249 .

Kapitaliſierungszeitraums möglicherweiſe ausgleichen wird , die

Zu $$ 119, 123, 249, 276, 459, 462, 463, 472 Vertragsteile und namentlich der Käufer betrachteten eben nicht

des B. G. B. verbunden mit § 287 der 3. P.D. die dauernde oder künftige Ertragsfähigkeit der Sache, ſondern
deren zur Zeit des Vertragsabſchluffes gezogenen und wirklich

(M. c. V. , U. v. 11. Juli 03 , 95/03 V. Berlin. Zurüdweiſung .)
zu ziehenden Nußen als Eigenſchaft, hiernach muß nad § 472

Das Rammergeridt erblickt in der Ertragszuſicherung des B.G. B.gerechnet werden ; ein bloßer Erſaß der Mietzinsausfälle

M. die Zuſicherung einer Eigenſchaft der Raufjache und ſtellt injolange, bis ſie ſich aus der Sache ſelbſt ergänzen, kann nicht

feſt, daß und inwieweit dieſe Zuſicherung eine falſche auf arg . genügen .

1
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Für die Feſtſeßung des Schadens des argliſtig Getäuſchten ſchadhaften Zuſtand ſchon vor dem Unfall gekannt hat , und

iſt die vorbezeichnete beſtimmte Berechnung zwar nicht vor . erachtet andrerſeits für dargetan, daß die Riffe, die ſich in dem

geſchrieben, fie kann hier nach den allgemeinen Vorſchriften von Blech des Bactrogø gebildet hatten , dem Beklagten, weil er es

89 249 , 276 , 463 B. G. B. in verſchiedener Weiſe geſchehen , es verabſäumt hat , den Zuſtand des Backtroge zu kontrollieren,

iſt dem Richter aber jedenfalls unbenommen , gemäß dem $ 287 unbekannt geblieben waren . Sie verkennt nicht, daß der Kläger

3. P. O. fie in Betrugsfällen , wie der vorliegende, ganz in der Anlaß gehabt hätte, dem Beklagten von der Shadhaftigkeit des

nämlichen Weiſe, wie in § 472 angeordnet, vorzunehmen . Badtrogbeſchlage Kenntnis zu geben , fie meint aber , e8 tonne

ihm nicht ſchwer angerechnet werden , wenn er dies unterlaſſen

habe, da Perſonen des Alters , in welchem er damals geſtanden,

gegenüber ihnen drohenden Gefahren minder vorſichtig zu ſein
250.

pflegten, und er in ſeiner Stellung als Geſelle Bedenken getragen

Zu SS 254 , 823 des B. G. B. verbunden mit haben möge, den mangelhaften Zuſtand eines ihm vom Meiſter

§ 120a Abſ. 1 der R. Gew. D.
zur Benußung angewieſenen Gerätes zu rügen.

Dem kann nicht beigetreten werden . Der Kläger war als

(B. c. G. , U. v. 9. Juli 03 , 23/03 VI. Nürnberg. Aufhebung.) Bädergeſell durchaus in der Lage, zu erkennen, daß die geriffenen

Zuzuſtimmen iſt dem Berufungogericht darin , daß dem Stellen des Bledbeſchlages für ihn bei jeder Benußung des

Beklagten eine Verlegung der ihm durch § 120a Abſ. 1 der Troges die Gefahr, ſich an der Hand zu verleßen, begründeten ,

R. Gew . D. auferlegten Pflichten zur laſt zu legen iſt. und daß dieſe Gefahr um ſo größer war , da , wenn fich Teig

Nicht zu beanſtanden iſt die Annahme , daß zwiſchen dem in dem Troge befand , dieſe Stellen nicht ſichtbar waren und eb

ſchuldhaften Verhalten des Beklagten wegen unterlaffener Repa- ſelbſt für denjenigen, der von ihrer Eriſtenz Kenntnis hatte, nicht

ratur des Badtroges und dem dem Kläger erwachſenen Schaden wohl möglich war , bei dem Kneten des Teigs die gefährlichen

dann , wenn er ſich die Verlegung im Dienſte des Beklagten Stellen immer zu vermeiden. Auch einem jungen Manne in

beim Kneten von Teig zugezogen hat, urſächlicher Zuſammenhang dem damaligen Alter des Klägers konnte es daher bei nur einiger

im Sinne von § 823 des B. G. B. beſteht. Allerdings iſt die Überlegung nicht zweifelhaft ſein , daß es geboten ſei , durch Bes

Wunde des Klägers nach ſeiner eigenen Darſtellung an fich ganz nachrichtigung des Meiſters von dem gefährlichen Zuſtande auf

geringfügig geweſen, und es kann nicht zweifelhaft ſein, daß die deffen Beſeitigung hinzuwirken , und es muß darin , daß der

ſchweren Folgen, die ſich nachmals ergeben haben , erſt durch das Kläger dies nicht getan hat, ein erhebliches eigenes Verſchulden

Eindringen von Fremdkörpern organiſcher Natur verurſacht worden gefunden werden , umſomehr, da nicht behauptet iſt, auch nicht!

ſind , die in dem berleßten Finger einen Entzündungs- bezw . dafür vorliegt , daß der Kläger irgend einen beſonderen verſtändigen

Eiterungsprozeß hervorgerufen haben. Indes iſt die Möglichkeit Grund gehabt habe , eine ſolche Mitteilung an den Beklagten

dieſes Eindringens doch erſt durch die Verwundung geſchaffen zu fcheuen .

worden, der Zuſtand, für deffen Folgen der Beklagte haften fol, Iſt nun auch, wie ſchon oben hervorgehoben worden iſt,

wäre alſo nicht entſtanden, wenn dieſer nicht die gehörige Inſtand- der Vorinſtanz darin beizuſtimmen, daß der Beklagte ſeinerſeits

haltung des Badtrog& verabfäumt hätte. Freilich würde troßdem durch das Verhalten des Klägers nicht entſchuldigt iſt, ſo iſt

der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen feinem ſchuldhaften Ver. das leptere doch immerhin geeignet, die Verſchuldung des Be .

halten und dem eingetretenen Schaden zu verneinen ſein , wenn klagten als verzeihlicher erſcheinen zu laſſen , da es für ihn nahe

der Eintritt jener Fremdkörper durch ein beſonderes, außerhalb lag, anzunehmen, der Kläger oder deffen Mitgefell würden, wenn

des natürlichen Verlaufes der Dinge liegendes Ereignis, ing . fich ein Defekt an dem Bleche des Troges zeige , ſo verſtändig

beſondere durch eine grob - fahrläſſige Gebarung des Klägers ſein , ilm hiervon Kenntnis zu geben. Es kann daher auch

mit der verlegten Hand herbeigeführt worden wäre, indem dann nicht zugegeben werden , daß das Verſchulden des Beklagten

dieſes Ereignis als die eigentliche Urſache des ſchädlichen Erfolge gegenüber demjenigen des Klägers überwiege, eine billige Ab .

zu gelten hätte. wägung der Verhältniſſe im Sinne von § 254 des B. G. B.

Wenn das Berufung & gericht weiter angenommen hat , es läßt es vielmehr angemeſſen erſcheinen , daß , die Leiſtung des

könne dem Kläger nicht zum Verſchulden angerechnet werden , dem Kläger auferlegten Eides vorausgefeßt , der eingetretene

daß er troß der erlittenen Verlegung weiter gearbeitet und nicht Schaden von beiden Teilen je zur Hälfte getragen wird.

ſofort fich an einen Arzt gewendet hat, ſo erſcheint dies durchaus

zutreffend; Perſonen, die Handarbeiten gröberer Art verrichten ,

erleiden ſehr oft kleine Hautverlegungen , die regelmäßig ohne

irgend welche Störung ihres Geſamtbefindens verlaufen , es kann
251 .

ihnen nicht angefonnen werden , würde vielmehr zu völlig un. Zu SS 276 , 285, 299 des B. G. B.

erträglichen Ergebniffen führen , wenn ſie bei jeder ſolchen Ver

leßung aufhören wollten zu arbeiten .
(L. c. l. , Beſchl. v . 11. Juli 03 , B 149/03 V. Stettin . Aufhebung.)

Dagegen hat der Beurteilung nicht zugeſtimmt werden Die Koſten des Mahnverfahrens treffen den Kläger, da

können , welche der Einwand deß Beklagten , daß der Kläger den der Erblaffer der Beklagten nur gegen Auflaffung den Rauf

Unfall durch Unterlaſſung einer Anzeige von dem ichadhaften preisreſt zu zahlen hatte , das Mahnverfahren daher nach

Zuſtande des Badtrogs ſelbſt verſchuldet habe , in der Vorinſtanz $ 688 Abſ. 2 3. P. O. überhaupt nicht zuläſſig war. Audy

gefunden hat. Dieſe ſieht als erwieſen an , daß der Kläger den die übrigen Koſten des Rechtsſtreits haben die Beklagten nicht

.
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H.

zu tragen, weil ihr Erblaffer als Schuldner nicht im Verzuge 253.

war und deshalb nicht durch ſein Verhalten zur Klage Ver .
Zu SS 816, 823 des B. G. B.

anlaffung gegeben hat. Wie feſtgeſtellt, iſt nämlich der Erb .

laffer der Beklagten im Januar 1902 fo fdwer am Typhus
( 6. c. S. , u . 9. 11. Juli 03 , 98/03 V. Hamm . Zurückweiſung.)

erfrankt, daß er während des Januar und des Februar nicht Dem Beklagten , dem die Klägerin Grundſtücke verkauft und

im ſtande war, die Auflaſſung ſelbſt zu erklären oder einen aufgelaffen hatte, waren infolge eines Verſehens des Notars und

Bevollmächtigten zu beſtellen . Wenn deshalb der Auflaffungs- des Grundbuchrichters, nicht verkaufte Parzellen aufgelaſſen bezw .

termin, der am 5. Februar anſtand , auf ſeinen bezw . der er als Eigentümer im Grundbuch eingetragen worden. Demnächſt

Seinigen Antrag aufgehoben und deshalb auch die Zahlung hat er die erworbene Befißung mit Einſchluß der drei be .

unterblieben iſt, ſo beruht dies lediglich auf einem Umſtande, zeichneten Parzellen weiter veräußert und aufgelaffen. Im

den er nicht zu vertreten hat ; denn dieſer Umſtand iſt unabhängig gegenwärtigen Prozeß verlangt Klägerin vom Beklagten auf

von ſeinem Willen, feinenfalls alſo auf Grund ſeiner Fahr. Grund ſeiner Bereicherung, eventuell feiner Schadenserſaßpflicht

läſſigkeit eingetreten (B. G. B. 98 285 , 276) . Der Erblaſſer die Erſtattung des Wertes der drei Parzellen.

der Beklagten befand ſich damals auch nicht bezüglich der An. Der zweite Richter hat den Klageanſpruch dem Grunde

nahme der Auflaſſung im Verzuge, da er durch ſeine Krankheit nach für gerechtfertigt erklärt.

vorübergehend verhindert war, die Auflaſſung anzunehmen (§ 299) . Die Reviſion iſt zurückgewieſen worden . Aus den Ent

Dadurch, daß der Kläger denſelben am 12. Februar aufforderte, ſcheidungsgründen.

zu zahlen, da die Auflaffung ſofort erfolgen könne, kam dieſer Die Parzellen waren in dem notariellen Vertrage gar nicht

nicht in Annahmeverzug. Denn, da damals kein Termin zur aufgeführt. Der Beklagte würde daher den Irrtum ſofort ent

Auflaffung beſtimmt war, konnte der Kläger nur dadurch den deđt haben, wenn er , wozu er zweifellos verpflichtet war, ſeine

Verzug des Erblaſſers der Beklagten vorbereiten, daß er ihn Prüfung auch nur darauf gerichtet hätte, ob das im Grundbuch

aufforderte, an einem beſtimmten Tage zu einer beſtimmten auf ſeinen Namen umgeſchriebene Terrain mit dem , was in dem

Stunde vor dem Grundbuchamte die Auflaffung entgegen . Vertrage als verkauft bezeichnet war, übereinſtimmte. Die fahr.

zunehmen oder anzugeben, wann er auf dem Grundbuchamt läffige Außerachtlaſſung der Prüfungspflicht blieb freilich ſo lange

anzutreffen ſein werde. Erſt wenn ſolche Aufforderung erfolglos rechtlich ohne nachteilige Folgen für den Beklagten , als feine

war, geriet der Erblaſſer der Beklagten in Verzug. Da Kläger weitere Rechtsänderung eintrat und daher die Klägerin in der

jo nicht verfahren iſt, kann er den Beklagten nicht vorwerfen , Lage war , den Beklagten zur Mitwirkung bei der grundbuch

ihr Erblaſſer habe durch ſeinen Verzug zur Erhebung der Klage mäßigen Rücumſchreibung der drei ſtreitigen Parzellen auf ihren ,

Veranlaſſung gegeben (3. P. D. $ 93). der Klägerin , Namen anzuhalten . Dagegen wurde die Fahr.

läſſigkeit fauſal für eine Vermögensbeſchädigung der Klägerin

mit dem Augenblick, wo der Beklagte das ihr bis dahin noch

materiell verbliebene Eigentum an den drei Parzellen durch deren

252 . Auflajjung an die gutgläubige Nebenintervenientin bernichtete.

Zu § 777 des B. G. B.
Die Verantwortlichkeit des Beklagten ergibt ſich ſchon aus dem

Saße, daß niemand über eine Sache verfügen darf, ohne zuvor

( H. c. M. , U. v. 13. Juli 03, 31/03 VI. Celle. Aufhebung.) feſtgeſtellt zu haben, daß er das Verfügungsrecht wirklichhat.

Die Ausführungen des Berufung& gerichts, daß die Klägerin Der Shuß, der im Intereffe der Sicherheit des Rechtsverkehrs

die ihr gemäß § 777 obliegende Diligenz nicht gewahrt habe dem guten Glauben inſofern zu teil wird , als er den Mangel

und demgemäß der Bürge frei geworden ſei , fonnten nicht des objektiven Verfügungsrechts dedt, gilt nur zu gunſten des

gebilligt werden . Erwerber . Der Veräußerer wird von der ihm aus ſeiner

Dadurch, daß der Beklagte ſeine Zuſtimmung dazu erklärte, Sandlung dem wirklichen Eigentümer gegenüber erwachſenden

daß die Klägerin das Rapital noch einige Zeit" ſtunde, gab er Erfaßverbindlichkeit nicht jdon dadurch frei, daß er die Ver

die Beſchränkung ſeiner Saftung auf beſtimmte Zeit auf. Es äußerung in Unkenntnis deg fremden Eigentumsvorge

hätte ihm frei geſtanden , die Zeit der Stundung ſogleich durch nommen hat.

einen beſtimmten Termin zu begrenzen oder ſpäterhin einen

Endtermin zu ſeßen . Hiervon hat er keinen Gebrauch gemacht. 254.

Die Gläubigerin konnte deshalb abwarten , ob die von dem
Zu SS 831, 836 des B. G. B.

Schuldner mit M. angeknüpften Verhandlungen Erfolg haben

würden , und war zu einer den Beſtimmungen des § 777 des
(E. c . S. , U. 9. 6. Juli 03 , 186/03 VI. Breslau. Aufhebung .)

B.G. B. entſprechenden Diligenz nicht verpflichtet. Nach Auf- Die Rechtsgründe der Klage find vom Berufungogerichte

gabe der urſprünglichen Friſt konnte der Mangel einer weiteren noch nicht geprüft. Von dem Geſichtspunkte aus , daß der

zeitlichen Begrenzung von ſeite des Bürgen nicht durch richter- Bahnmeiſter als ein verfaſſung &mäßig berufener Vertreter

liches Ermeſſen erſeßt werden . Der Beklagte wurde demnach des beklagten Eiſenbahnfiskuß ſei, hat das Berufungsgericht

auch nicht durch das Zuwarten der Klägerin von ſeiner Bürg. ausgeſprochen, daß weder ein Verſchulden des Bahnmeiſters Th .

ſchaft befreit. erwieſen, noch dem Beklagten ein Verſchulden in der Errichtung

und Unterhaltung des Bahnhofdgebäudeß nachgewieſen ſei; e8

hat fich jedoch nicht darüber ausgeſprochen, ob es den dem be

1
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1

klagten Eiſenbahnfiskus nach § 831 des B. G. B. obliegenden 256 .

Entlaſtungsbeweis für geführt erachtet. Kann in dieſer Be. Zu SS 1168 und 1177 verbunden mit SS 52, 91
ziehung vielleicht angenommen werden , daß das Berufungsgericht

des Zwangsverſteigerungegeſekes.
den Erwägungen des erſten Urteils hat beitreten wollen , jo

fehlt jede Würdigung des aus § 836 des B. G. B. hergeleiteten (6. c . S., U. v . 8. Juli 03, 174/03 V. Colmar. Aufhebung . )H.

Klagegrundes. Wenn das herabgefallene Simsſtüc , wie der P. beſaß außer ſeinem in L. ( Bezirk des Amt& gerichts Pf . )

Sachverſtändige S. in ſeinem in der zweiten Inſtanz ab- belegenen Grundbefiß auch Grundſtüce in der Schweiz, die im

gegebenen Gutachten ausgeſprochen hat , bei Errichtung des Kanton Bern belegen ſind und zu dem Betreibungsamte P.

Bahnhofegebäudes durch die Maurer nicht genügend verteilt gehören. Er hatte für dieſelben beiden Forderungen von

und an die Lagerfugen angeſchloſſen war, ſo iſt damit der Sat. 8000 Mark und 12 000 Mark, für die er der Handwerkerbank

beſtand des § 836 des B. G. B. an ſich gegeben , denn es liegt ſeinen Grundbeſig in 2. verpfändet hatte, ihr auch ein Unter,

ein Fehler bei der Errichtung des Gebäudes vor ; es iſt daher pfandsrecht an ſeinen ſchweizeriſchen Grundſtücken beſtellt. Auch

zu fragen, ob der Beklagte den Nachweis zu erbringen vermag , dieſe kamen zur zwangsweiſen Verſteigerung, die unabhängig

daß er bei Errichtung des Gebäudes die im Verkehr erforderliche von dem im Inlande von dem Amtsgericht Pf. eröffneten Ver

Sorgfalt durch gehörige Auswahl der zur Ausführung des fahren vor dem ſchweizeriſchen Betreibungsamte P. betrieben

Baues beſtimmten Perſonen und gehörige Beaufſichtigung der wurde. Mit Rückſicht hierauf erklärte die Handwerkerbank durch

Arbeiten ſelbſt beobachtet hat. Schreiben vom 18. Dezember 1901 , wie es darin heißt, „im

Einverſtändniß mit Herrn A. " , dem vom Amtsgericht Pf. zum

Verſteigerungsbeamten ernannten Notar , daß ſie ihre Un

255.
meldung aus den hier fraglichen beiden Gypotheken zurückziehe,

Zu $$ 873, 1012, 1018, 1030, 1090, 1094, „ um die betreffenden Summen auf das ſchweizeriſche Unter
1105, 1113, 1191 , 1199 des B. G. B. pfand zu übertragen ".

(E. c. K. , U. v. 11. Juli 03, 144/03 V. Breslau. Zurüdweiſung .) fchweizeriſchen Vollſtreckungsverfahren gefunden hat, darf nicht
Die Befriedigung, welche die Handwerkerbank in dem

c

Die Einräumung eines Rechte an einem Grundſtüde wird herangezogen werden , um eine für P. entſtandene Eigentümer:

durch deffen Eintragung in das Grundbuch vollzogen , ing. hypothek zu begründen , die der Kläger auf Grund der für ihn

bejondere iſt zur Übertragung des Eigentums an einem Grund. ergangenen Pfändungs- und Überweiſungsbeſchlüſſe geltend zu

ſtück und zur Belaſtung des Grundſtüđs mit einem Rechte die madyen befugt ſei .

Eintragung der Rechtsänderung erforderlich (§ 873) . Hieraus Durch den Zuſchlag war die Hypothek erloſchen (8$ 52 , 91

folgt , daß nur ſolche Anſprüche Gegenſtand einer Vormerkung Zw. Verſt. Gef.) ; an ihre Stelle iſt das Recht des Gläubigers

find, die ihre Erfüllung in einer endgültigen Eintragung finden getreten , Befriedigung aus dem Verſteigerungserlöſe zu verlangen .

können . Was nicht eingetragen werden darf, kann alſo auch In dieſes Redt hat fich zwar die Hypothek aufgelöſt, es iſt

nicht vorgemerkt werden . Die Beſtimmung darüber, welchen aber doch ein anders geartetes Recht, kein Hypothekenrecht mehr,

Eintragungen das Grundbuch geöffnet ſein ſoll, iſt nicht dem und deshalb können die Vorſdyriften, welche für leşteres gelten ,

Belieben der Beteiligten überlaſſen, ſondern vom Gefeße durch nicht ohne weiteres auf die durch die Auflöſung des Hypotheken.

feſte Umgrenzung des Kreiſes der eintragungsfähigen Rechte be- rechts geſchaffene Redtslage übertragen werden . Eine ſolche

ſtimmt. Zu dieſen gehören ausſchließlich das Eigentum und Übertragung folgt auch nicht aus dem für die Zwangs.

diejenigen Rechte, mit welchen ein Grundſtück nach Vorſárift verſteigerung angenommenen Surrogationsprinzip, d . 5. aus dem,

des B. G. B. belaſtet werden kann (SS 873 , 1012 , 1018 , 1030, Grundjaße, daß der Verſteigerungserlös an die Stelle des

1090 , 1094, 1105 , 1113 , 1191 , 1199). Anderen Rechten iſt Grundſtücks tritt; denn damit iſt nichts weiter geſagt, als daß

das Grundbuch ſeit dem Inkrafttreten des B.G.B. ſelbſt dann diefelben Rechte, die bisher auf dem Grundſtück hafteten , fido

verſchloffen, wenn ſie unter der Herrſchaft des bisherigen Rechtes nun an dem Verſteigerungserlöſe als Anſprüche auf Befriedigung

wirkſam vorgemerkt ſind . Die Vormerkung iſt in folchen Fällen aus ihm fortſeßen . Ob die Handwerkerbank, wie es nach ihrem

gegenſtandslos und löſchungsreif. (Vergl . R. G. in Ziviljaden Schreiben vom 18. Dezember 1901 allerdings der Fall zu ſein

BD. 48 S. 61.) Dies gilt namentlich auch von den perſönlichen ſcheint, was indes nicht feſtgeſtellt iſt, zu gunſten des Beklagten A.Bd

Rechten und Verpflichtungen, die ſich zwar auf ein beſtimmtes auf ihre Befriedigung aus dem Verſteigerungserlöſe hat ver.

Grundſtück beziehen , deren Eintragung in das Grundbuch aber zichten wollen, kommt nicht in Betracht; hier handelt es ſich

im B. G. B. nicht ausdrücklich zugelaſſen iſt. Dieſe können nur darum , ob dieſer Verzicht eine Eigentümerhypothek (oder

daher auch nicht durch Eintragung einer Vormerkung mit ding . richtiger Eigentümergrundſchulo, § 1177 Abſ. 1 B. G. B.) für

licher Wirkung ausgeſtattet worden. Iſt die Eintragung dennoch den Subhaſtaten P. entſtehen ließ , und dieſe Frage iſt, weil

erfolgt, ſo hat ſie rechtlich keine Bedeutung und erzeugt nicht die Vorausſetzungen des § 1168 Abſ. 1 B. G. V. nicht vorliegen ,

die angegebenen Wirkungen. zu verneinen .

1
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Beilage 14 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
N 48 und 49 vom 21. November 1903 .

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Beſegbuch

und zum Einführungsgeſetz.

! 1

257. 258.

Zu Art. 170 E. G. zum B. G. B. Zu Art. 184 E. G. zum B. G. B.

(B. c.v. K. , U. v . 19. Sept.03, 107/03 V. Berlin. Zurüdweiſung .) ( Forſtfiskus c . R. , u. v . 25. September 03 , 191/03 VII .

Ein Anſpruch aus dem Nachlafſe wird nicht verfolgt, denn
Naumburg. Zurüdweiſung.)

der Kaufvertrag, auf deſſen Erfüllung geklagt wird , betraf ein Der V, 3. S. des R. G. ( Entſch. Bd . 48 S. 63 fl.)

Nadlaßgrundſtück, das im ungeteilten Miteigentum der Erben hat zwar ausgeſprochen, daß alle in Art. 184 des E. G. zum

ſtand und von dieſen verkauft worden war. Dem Beklagten als B.G. B. erwähnten Rechte, welche zur Zeit des Inkrafttreteng

Käufer fteht alſo nach dem maßgebenden preußiſchen Recht eine des B. G. B. nicht eingetragen waren , in Wegfall gekommen

Gemeinſchaft verkaufender Geſamteigentümer gegenüber, und es find, weil nach dem B. G. B. die Belaſtung eines Grundſtücke

fragt ſich, ob er ſich gefallen zu laffen braucht, daß er nicht von ausſchließlich durch Eintragung vollzogen werden könne und

allen dieſen Miteigentümern, ſondern nur von einigen derſelben der Art. 184 mit dem Ausdruckmit dem Ausdruck belaſtet iſt " keinen„

auf Erfüllung in Anſpruch genommen wird , ob er nicht vielmehr anderen Begriff verbinde. Dieſe Anſchauung kann nicht für

verlangen darf, daß alle Miteigentümer an dein Prozeſſe teil- zutreffend erachtet werden . Der jeßt erkennende Senat braucht

nehmen, zumal da es ſich um die Erfüllung eines zweiſeitigen aber nicht, um jenem Urteile zu widerſprechen, eine Entſcheidung

Vertrages handelt, den er nur Zug um Zug gegen Empfang der vereinigten Ziviljenate in Gemäßheit des § 137 G. V. G.

der Gegenleiſtung, hier der Auflaſjung, die von allen Miteigen. herbeizuführen. Denn es muß angenommen werden , daß der

tümern erklärt werden muß , ſeinerſeits zu erfüllen braucht. V. 3. S. ſeine in Rede ſtehende Anſicht nicht hat ausſprechen

Dieſe Frage iſt, obgleich die Klage erſt im Jahre 1900 wollen , ſoweit es ſich um Rechte handelt, die in dem fraglichen

erhoben iſt, nicht nach dem Recht des B. G. B. z11 entſcheiden , Zeitpunkt auf Grund von Rechtsfäßen zur Entſtehung gelangt

wie das Berufungogericht angenommen hat. Es handelt ſich um waren , welche den der Landesgeſepgebung vorbehaltenen

die Erfüllung eines Kaufvertrages, der im Jahre 1893 oder Rechtsgebieten angehören. (Wird bezüglich des Fiſchereirechts

1894 , alſo vor dem Inkrafttreten des B. G. B. , geſchloſſen angenommen.)

worden iſt (Art. 170 E. G.). Es beſtimmen fidy alſo der In.

halt, der Umfang und die Wirkungen eines unter der Herrſchaft 259.

des alten Rechts entſtandenen Schuldverhältniffes nach den Vor
Zu Art.184, 192 E.G. zum B.G.B. § 97 B.G.B.

ſchriften des alten Rechts. Hierher gehört nun aber auch der
Gewillkürtes Zubehör.

Einfluß, den der Umſtand übt, daß eine Mehrheit von Gläubigern

oder Sculdnern an dem Schuldverhältniffe beteiligt iſt. Die (N. c.L. , U. v.19 . Sept.03 , 160/03 V. Stuttgart. Zurückweiſung.)

Frage, wer in ſolchem Fall die Rechte aus dem Schuldverhältniſſe Das Reichsgericht hat unter näherer Begründung in obiger

geltend zu machen und die Verpflichtungen aus deinſelben zu Entſcheidung folgenden Rechtsſaß aufgeſtellt: „ Ebenſowenig , wie

erfüllen , ſowie in welchem Umfange dies zu geſchehen habe, bewegliche Sachen, die der Grundſtückseigentümer nach dem

berührt unmittelbar den Inhalt, den Umfang und die Wirkungen Inkrafttreten des Liegenſchaftsrechts erwirbt und die zwar nach
des Schuldverhältniſſes.

den bisherigen Gefeßen Zubehöreigenſchaft hatten, fie aber nach

Wenn aber auch hiernach abweichend von dem Berufungs- dem B. G. B. nicht haben , in die Haftung für eine früher be

urteil altes Recht inAnwendung zu bringen war, ſo erwies ſich gründete Hypothet eintreten , treten unter der Herrſchaft des

doch auch nach deffen Beſtimmungen (88 115. 10 ff. I. 17 U. L.R.) B.G. B. bewegliche Sachen, denen lediglich durch Partei .

die getroffene Entſcheidung als richtig. Nach dem Vorgange willkür jene Eigenſchaft beigelegt iſt, in die Haftung ein, da

des vormaligen preußiſchen Obertribunals hat auch das Reichen dem B. G. B. der Begriff des gewillkürten Zubehörs fremd iſt .“

gericht in ſtändiger Rechtſprechung

vergl. z. B. Entid. Bd. 20 S. 312 ff. mit Nachweiſungen

daran feſtgehalten – wobei auch jeßt verblieben werden muß- , 260.

daß bei vermögensrechtlichen Gemeinſchaften der einzelne Mit:
Zu S$ 31, 89, 831 B. G. B.

berechtigte das ganze gemeinſchaftliche Recht geltend machen darf, (E. c. D. , N. v. 5. Okt. 03, 76/03 VI. Poſen. Aufhebung.)

ſoweit dadurch weder das Recht der Gemeinſchaft gefährdet noch

auch der Schuldner in eine ſchlimmere Lage verſeßt wird.
Der Kläger iſt in der dritten Morgenſtunde des 30. Sep.

tember 1900 , als er ſich nach dem Fahrkartenſchalter der Bahn.

hofs Schönlanke begeben wollte, in einen am Bahnhofsgebäude

1
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1

befindlichen unverwahrten Keller geſtürzt und hat fich dadurch richtungen dem Kläger widerrechtlich zugefügt haben ſollte, wenn

Verleßungen zugezogen. Das Berufung &gericht nimmt für er den in $ 831 dem Geſchäftsherrn nachgelaſſenen Entlaſtungs

erwieſen an, daß an der offenen Seite des Kellereingangs beweis erbringt. In eine Prüfung des Sachverhalts nach dieſer

Dunkelheit geherrſcht habe. Die Nichtbeleuchtung oder mangel. Richtung iſt das Berufungsgericht nicht eingetreten . Das ans

hafte Beleuchtung führt es auf ein Verſchulden des Stations- gefochtene Urteil mußte daher aufgehoben und die Sache zur

vorſtehers H. zurüđ, deffen Beleuchtungsanordnungen
ungenügend anderweiten Verhandlung und Entſcheidung an das Berufungs

geweſen ſeien , dadurch habe dieſer den Vorſchriften im $ 36712 gericht zurückverwieſen werden .

des Reichsſtrafgeſeßbuche
und in § 510 der Betriebsordnung

für die Haupteiſenbahnen Deutſdlands zuwidergehandelt. Es

erblict in denjenigen Beamten des Beklagten , die nach den

Beſtimmungen der Eiſenbahnverwaltung
in ihrem Amtskreis

261.

felbſtändig tätig ſind , verfaſſungsmäßige Vertreter im Sinne Zu $$ 31, 89, 831 B. G. B.

von § 31 B. G. B. und rechnet zu jenen denjenigen Eiſenbahn
(Stadtgemeinde S. c. M. , U. v. 12. Dkt. 03 , 130/03 VI.

beamten , der mit der Verwaltung des Stationsgebäudes bes
Stettin . Aufhebung.)

auftragt iſt; das iſt nach ſeiner Meinung der Stationsvorſteher,

deſſen Pflicht es geweſen ſei , für ausreichende, jede Gefahr aus- Das B. G. B. hat die Haftung der juriſtiſchen Perſonen

ſchließende Beleuchtung des unverwahrten Kellereingangs während für ihre Beamten neu und abweichend vom A. L. R. geregelt.
der Dunkelheit zu ſorgen. Auf dieſem Wege gelangt es zu der Es unterſcheidet zwiſchen den geſeßlichen und den verfaſſungs.

Annahme, daß der Beklagte für den Schaden verantwortlich fei, mäßig berufenen Vertretern einerſeits, für deren Handlungen
den der Stationsvorſteher 6. durch ſeine mangelhaften An. die Korporation uneingeſchränkt zu haften hat (8 31 , 83 ), und

ordnungen dem Kläger zugefügt habe. Das Berufung & gericht andererſeits den Angeſtellten, die bloß zu einer Verrichtung be.
verleßt dadurch, daß es den Stationsvorſteher 6. als einen ſtellt find und deren Verſchulden nach Maßgabe des § 831

verfaſſung &mäßigen Vertreter der Beklagten im Sinne der B. G. B. zu vertreten iſt. Hiernach kommt es nicht darauf an,

$$ 31 , 89 B. G. B. angeſehen hat, dieſe Vorſchriften. Wie welcher Art die Tätigkeit iſt, die den Beamten zugewiefen iſt,

der erkennende Senat in dem in den Entſch. des R. G. in ob ſie ſelbſtändige Entſchließungen und Verfügungen umfaßt.

Zivilſachen Bd. 53 S. 276 ff. abgedruckten Urteil dargelegt hat, für die Zugehörigkeit zu der erſten Gruppe iſt vielmehr ent

find weder die Selbſtändigkeit des Handelns an ſich, noch die ſcheidend, ob der Beamte verfaſſung 8mäßig zur Ver

rechtsgeſchäftliche Vertretung als ſolche die entſcheidenden Merk. tretung der Rorporation berufen iſt. Beamte die nicht ver.

male der Perſonen, für deren Handlungen nach dem Rechte des faffungemäßig berufen , ſondern nur von dem Vorſtande der

B. G. B. die juriſtiſchen Perſonen und der Staat als privat- Korporation oder einem anderen Vertreter derſelben angeſtellt
rechtliches Vermögensſubjekt die Haftung zu übernehmen haben ; worden ſind, machen die Gemeinde nur nach § 831 verbindlich,

das entſcheidende Merkmal iſt vielmehr ihre Berufung zur auch wenn ſie ſelbſtändig zu handeln haben und durch ihr Umt

Tätigkeit innerhalb eines Geſchäftsbereichs durch die Saßung ermächtigt ſind, Rechtsgeſchäfte für die Korporation abzuſdhließen.

der Körperſchaft, bei dem Staat und anderen öffentlich - rechtlichen (Vergl. Entſch. Bd. 53 S. 276 [279].) Allerdings gibt der

Körperſchaften durch die ihre Verwaltungsorganiſation regelnden Tatbeſtand des Berufungsurteils an , wie nach der nicht be

Beſtimmungen. Auf Grund der durch den Allerhöchſten Erlaß ftrittenen Behauptung der Beklagten das Straßenbauweſen in
vom 15. Dezember 1894 erlaffenen Verwaltungsordnung für die St. eingerichtet iſt. Es unterſteht einer Deputation des

Königlich Preußiſchen Staatseiſenbahnen, der Geſchäftsanweiſung Magiſtrats; zur Ausführung der mit dem Straßenbau ver.
für die Königlichen Eiſenbahndirektionen und derjenigen für die bundenen Arbeiten iſt eine Reihe von Beamten angeſtellt, in

Vorſtände der Eiſenbahnbetriebsinſpektionen hat der Senat in oberſter Inſtanz der Stadtbaurat I. , in mittlerer der Stadt.

jenem Urteile angenommen , daß , was die Erhaltung und Ver. baumeiſter B. und in legter Inſtanz fünf Beamte, zu denen

waltung des Grundeigentums des Eiſenbahnfiskus betrifft, der A. gehört, dem als Straßenkontrolleur die ſtändige Beauf.

Vorſtand der Betriebsinſpektion als der andere verfaſſungs. fichtigung der Straßenbefeſtigungen der ganzen Stadt obliegt.

mäßige Vertreter des Eiſenbahnfiskus anzuſehen iſt , für deffen Mängel, die er im Straßenpflaſter entdect, hat er zu melden

Verſchulden dieſer nach § 31 B. G. B. einzuſtehen hat. Von und bei vorliegender Gefahr durd ſelbſtändig beſchaffte Arbeiter

dieſer Auffaſſung iſt auch in dem gegenwärtig zur Entſcheidung zu beſeitigen. Dieſe Tatſachen laffen das , was entſcheidend iſt,

ſtehenden Falle auszugehen. Mag auch, wie das Berufung - ungewiß. Es läßt fich nicht erkennen , inwieweit die Amter der

gericht annimmt, der Stationsvorſteher H. mit der Verwaltung genannten Baubeamten und insbeſondere des Üt. auf Grund
des Stationsgebäudes zu Schönlanke beauftragt geweſen ſein , einer organiſatoriſchen Beſtimmung, alſo verfaſſungsmäßig bes

jo war er doch nicht durch die organiſatoriſchen Verwaltungen ſtehen oder die einzelnen Beamten nur Hülføbeamte ſind, die
beſtimmungen zu dieſer Tätigkeit berufen, ſondern kann jenen dem verfaſſungdmäßig als Vertreter der Stadt berufenen Be.

Auftrag nur von den nach dieſen Beſtimmungen berufenen amten beigeordnet ſind. Auch das bleibt fraglid , ob die Ver.

Perſonen ableiten . Er kann daber nur als zu Verrichtungen teilung der Amtsgeſchäfte unter ihnen eine verfaſſungêmäßige iſt,

beſtellt im Sinne des § 831 B. G. B. angeſehen werden, alſo insbeſondere die Geſchäfte, zu denen Ü. durch ſein Amt

mag er auch bei dieſen Verrichtungen völlig ſelbſtändig geweſen ermächtigt iſt, ihm durch die organiſatoriſchen Beſtimmungen
ſein. Der Beklagte würde hiernach nid)t zum Erſaße des zugewieſen ſind. Iſt das nämlich nicht der Fall und beruht die

Schadens verpflichtet ſein, den ø . in Ausführung ſeiner Ver. Zuweiſung der Amtsgeſchäfte an 0. lediglich auf einer Ana

1
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1

ordnung ſeiner Vorgefepten, ſo iſt er durch deren Auftrag, nicht ſtúđ nach Loslöſung der mit ihm feſt verbundenen Maſchinen

aber verfaffung8mäßig zu den Handlungen berufen , die als nicht mehr ſeiner Beſtimmung gemäß benußt werden kann .

Vertretung der Beklagten ſich auffaffen laffen . Lepteres aber trifft im vorliegenden Falle zweifellos zu .

Das Berufungogericht hat hiernach die tatſächlichen Unter

lagen feſtzuſtellen und zu würdigen , die eine Beantwortung

dieſer zur Zeit noch offenen Fragen ermöglichen. 263 .

Nidht der Kläger hatte Vorwürfe zu erheben, ſondern die Be

klagte haftet für das Verſehen Ü.s, ſolange ſie nicht durch
Zu § 95 ff. B. G. B.

poſitive, im Streitfalle zu beweiſende Tatſachen fich entlaſtet (N. c. N., U. v. 19. Sept.03, 106/03 V. Stettin. Zurückweiſung .)

und dartut, daß fie bei der Auswahl 0.8 die im Verkehr er. Die mit einem Grundſtüde nur zu einem vorübergehenden

forderliche Sorgfalt beobachtet hat. Von dieſem StandpunkteVon dieſem Standpunkte Zwede, z . B. vom Pächter verbundenen Gebäude find als be.

auß wird alſo gegebenenfalls die Frage zu erörtern fein , ob wegliche Sachen anzuſehen . Gebäude, welche nicht Beſtandteile

die Beklagte nach § 831 zu haften hat. Daneben gibt aber eines Grundſtücks find, ermangeln für die Dauer der Verbindung

das Parteivorbringen noch Anlaß , zu unterſuchen , ob eine mit dem Grundſtüđe der Verkehrsfähigkeit nicht. Daß fie auch

Haftung der Beklagten nach § 823 B. G. B. wegen der Unter- von der Verkehrsauffaſſung als verkehrsfähig behandelt werden ,

laffung gebotener Aufſichtführung begründet iſt. Die Anſtellung beweiſt die Anſchauung über die auf Baupläßen für große

des Straßenfontrolleurs entband für ſich allein noch nicht die Bauten errichteten ſteinernen Bauhütten. Das vom B. G. B.

Vertreter der Beklagten von der Pflicht, für gehörige Unter- erforderte räumliche Verhältnis des beweglichen Zubehör zu einem

haltung des Straßenpflaſters zu ſorgen. Haben die verfaſſunge. Grundſtüď fann als vorliegend angenommen werden, auch wenn

mäßig berufenen Vertreter der Beklagten es an der im Verkehr die bewegliche Sache auf einem Nachbargrundſtück oder in einem

erforderlichen Sorgfalt fehlen laffen, indem ſie die Amtsführung abgetrennten Raume ſich befindet.

des unteren Beamten unkontrolliert ließen, fo würde in dieſer

Interlaſſung eine zum Schadenserſaße verpflichtende Handlung

bezw . Interlaſſung liegen , die von der Beklagten nach SS 31 , 89

B. G. B. als eigenes Verſdyulden zu vertreten iſt.
Zu S$ 119, 121, 142 B. G. B.

(B. c. I., 1. v . 23. September 03 , 132/03 V. Breslau . Teil

weiſe Aufhebung .)

262.
Das Oberlandesgericht läßt die Klagebehauptungen über

Zu § 93 B. G. B.
argliſtige Täuſchung des Klägerø durch B. völlig auf ſich be

ruhen, es nimmt dagegen als erwieſen an, daß der Kläger infolge
(W. c. l. , Bejdl. v . 12. Auguſt 03 , B 144/03 II. Celle. Zurüd

des in der ihm übergebenen Ertrageberechnung enthaltenen , von
weiſung der Beſd werde.)

ihm laut ſeines geleiſteten Eides beim Kaufabſchluſſe nicht er:

Der Streit dreht ſich darum , ob die Maſchinen auch nach kannten Rechnungsfehler8 zu 1 800 Mart fich in einem weſent

ihrer Aufſtellung auf dem Grundſtück der B. die Eigenſchaft lidhen Irrtum über die Erträgniſſe des von ihm gekauften

beweglicher Sachen behalten , alſo als Zubehör zu gelten haben , Grundſtücke zu ſeinem Ungunſten befunden und daß er deswegen

oder ob ſie Beſtandteile des Grundſtüđó geworden ſind und den Kaufvertrag auch rechtzeitig angefochten habe. In Anwendung

dadurch das an ihnen vorbehaltene Eigentum erloſchen iſt. der $8 119 , 121 , 142 B. G. B. gelangt dann der Vorderrichter

Die Beklagte hat leßteres behauptet und, wie das Oberlandes , zur Annahme der Nichtigkeit des Staufvertrages. Die Reviſion

gericht annimmt, durch ein von ihr beigebrachtes Gutachten des gegen dieſe iſt nur teilweije begründet.

als Schäßerß vereidigten Zimmermeiſters Sp. in l. vom Mit Inrecht bezweifeln die Reviſionskläger der beſtimmten

14. Juli 1903 , worin eine Verbindung der Majoinen mit dem und einwandfreien Feſtſtellung eines Irrtums des Klägers über

Grundſtück „ durch Vermauerung und Verankerung" bezeugt Ertrag und Ertragsfähigkeit des Grundſtücke gegenüber, ob ein

wird , glaubhaft gemacht. Die dagegen gerichteten Aus, Irrtum über eine Eigenſchaft der Sache wirklich vorliege .

führungen der weiteren Beſchwerde find verfehlt. Wenn geltend Richtig iſt, daß in der den Beklagten von B. und ſeinem

gemacht wird, die Maſchinen ſeien abſchraubbar und könnten Beauftragten übergebenen Ertragsberechnung die auf dem Grund,

daher ohne irgend welche Verleßung, ſei es des Grundſtücke ſtück laſtenden Ausgaben an fich wahrheitsgemäß einzeln auf

oder der Maſchinen , entfernt werden , ſo iſt dieſe Behauptung geführt find und daß der Fehler zu 1 800 Marf im Sdluß.

hinſichtlich des Warmwaſſerkeffels, der ausweiblich des Kauf- ergebniſſe nur infolge von einmaliger Subtraktion ſtatt Addition

vertrages ausdrücklich zum Einmauern beſtimmt war, tat. entſtanden iſt.

fächlid unrichtig, im übrigen rechtlich belanglos, da, wie das Reiche. Aber daraus folgt nicht, daß ein Irrtum des Klägers in

gericht bereits in dem Urteil vom 5. März 1902 , Entſch. des R. G. Wirklichkeit überhaupt nicht gegeben ſei. Dieſer bezog ſich eben

in Zivilſachen Bd. 50 S. 241 , ausgeſprochen hat, weſentliche nicht auf die einzelnen Ausgabenbeträge, ſondern auf das

Veränderung im Sinne des § 93 B. G. B. nicht phyſiſche Geſamtergebniß, auf die Abgleichung der Ausgaben mit den

Verleßung des Gegenſtandes erfordert, ſondern bei Grundſtücken , Einnahmen, die ihm , ſo , wie ſie niedergeſchrieben war, ein

die für einen beſtimmten , durch Maſchinen zu bewirkenden falſches, von ihm aber für richtig erachtetes Bild vom Grund

Betrieb eingerichtet ſind, ſchon dann vorliegt, wenn das Grund- ſtüđSertrag gegeben hat.

1
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Nach § 121 B. G. B. muß die Anfechtung eines Vertrag ſeinen Grund darin haben , daß bei der Erklärung des Willens

wegen Irrtum ohne ſchuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, ein Irrtum unterläuft , welcher bewirkt , daß die Erklärung der

nachdem der Anfechtungeberechtigte von dem Anfechtungegrunde beabſichtigten Willenskundgebung nicht entſpricht ( Irrtum in der

Kenntnis erlangt hat. Daß dies ſeitens des Klägers mittels Erklärungehandlung), oder darin , daß die Erklärung den Willen

Schreibeng vom 17. , zugeſtellt 19. Juli 1901 , rechtzeitig ges zwar wiedergibt, der Wille aber auf falſcher Vorſtellung beruht,

idehen ſei , nachdem er erſt am 12. Juli 1901 von dem mehr, welche die Willenswirklichkeit ausſchließt ( Irrtum über den

erwähnten Rechnungsfehler Kenntnis erlangt hatte, ſpricht der Inhalt der Erklärung). Unter den Jrrtum in der Erklärungs

Berufungsrichter in wohlbegründeter Weiſe aus . Iſt auch die Handlung fallen die Fälle des Sichverſprechens, Sichverſchreibens,

Unverzüglichkeit der Anfechtung nicht eine rein tatſägliche, der kurz alle die Fälle, in welchen mit der Erklärung ein anderer

Nachprüfung des Reviſionsrichters entzogene Frage , wie der er. Sinn verbunden wird , als dem gewählten Ausdruce des Willens

tennende Senat ichon früher ausgeſprochen hat - vergl. Entſch. zukommt. Vergl. Motive Bd. I S. 196. Im Falle der erſten

des R. G. in Zivilſachen Bd. 49 S. 395 -, fo läßt die dies . Alternative des § 119 muß die irrige Vorſtellung auf einen

bezügliche Entſcheidung des Oberlandesgerichts doch weder Rechts- Beſtandteil des rechtsgeſchäftlichen Tatbeſtandes, auf den fac

irrtum noch falſche Tatſachenwürdigung erkennen, und insbeſondere lichen Inhalt der Erklärung fich beziehen. Der Irrtum über

kann ihr auch darin nur beigepflichtet werden, daß es dem Kläger Umſtände, welche außerhalb des Rahmens der Willenserklärung

unbenommen war, ſich vor Erklärung der Anfechtung mit einem liegen, iſt fein beachtlider Irrtum im Sinne des § 119. Der

Anwalt zu beraten . angebliche Irrtum in der Preisberechnung, der die Klägerin zu

Begründet iſt dagegen der Reviſionsangriff, der ſich gegen der ſpäteren Offerte von 8,90 Mark ftatt 9,35 Mark veranlaßt

Verurteilung der Beklagten auch zur Zahlung von 1 352,60 Mark haben ſoll, iſt nun aber weder ein Irrtum in der Erklärungs

Vertragskoſten- und Stempel-Auslage des Klägers wendet. Dieſer bandlung noch ein Irrtum über den Inhalt der Erklärung.

Ausſprudy iſt vom Berufungerichter überhaupt gar nicht aus . Denn Klägerin wollte in Wirklichkeit den Preis von 8,90 Mart

drücklich begründet worden und findet audy ſonſt zur Zeit keine fordern , den ſie gefordert hat ; auch war ihr die Höhe und die

Stüße im angefochtenen Urteil. Dem, der einen Vertrag mit Bedeutung des geforderten Preiſes völlig klar. Mithin beſtand

Erfolg wegen Irrtum & angefochten hat , iſt an fich nur der reine ein Jrrtum über den Inhalt der Offerte nicht, ſondern Wille

Bereicherungsanſpruch des § 812 B. G. B. auf Herausgabe des und Erklärung ſtimmten in beiden recyteerheblichen Beziehungen

grundloß aus ſeinem Vermögen in das des anderen Gelangten überein . Der Irrtum in der Preiskalkulation betrifft vielmehr

gegeben. Dhne Geltendmachung eines beſonderen Grundes nur einen der Preisofferte vorausgegangenen außerhalb des

dafür - das iſt der Argliſt oder Fahrläſſigkeit des Gegners Rahmens der rechtsgeſchäftlichen Erklärungen liegenden Umſtand,

kann er Schadenserſaßanſprüche nicht erheben. Im Gegenteil iſt er wodurch die Klägerin bewogen worden iſt, die Offerte auf

fogar ſelbſt nach § 122 B. G. B. von ſolchen Anſprüchen bedroht. Grundlage ihrer Preiskalkulation zu machen und nicht einen

Da nun das angefochtene Urteil die Beklagten ohne Feſt- höheren Preis zu fordern , als ſie gefordert hat. Ein ſolcher

ſtellung eines ſchuldhaft veranlaßten Irrtums zur Leiſtung Irrtum im Beweggrunde kann aber nach § 119 keine Be.

von Schadenserſaß – und das iſt die Zahlung der nicht in achtung finden , da die Preiskalkulation der Klägerin in feiner

das Vermögen der Beklagten gelangten Vertragskoſten und Weiſe zum Gegenſtande der rechtegeſchäftlichen Erklärungen der

Stempel – verurteilt hat , ſo müßte die Entſcheidung des Parteien gemacht worden iſt.

Vorderrichters inſoweit unter Rüdverweiſung der Sache an ihn In Übereinſtimmung mit der Rechtſprechung des Reichg.

aufgehoben werden . gerichts (vergl. Reichogerichtsentſcheidungen Bd. 48 S. 124) ,

von der abzugeben kein Grund vorliegt, hat das Berufung8.

265 .
gericht in dem Falle einer vorſäßlichen unſittlichen Schädigung

eines anderen den § 826 auch dann für anwendbar erklärt,
Zu $$ 119, 826 B. G. B.

wenn die Schädigung eine formal geſebliche iſt. Auch iſt es

(R.C.D. & B.,U.v.16.Dkt.03 , 88/03 II. Hamburg. Zurückweiſung.) rechtlich nicht zu beanſtanden, wenn das Berufungsgericht in

Die Rückſicht auf die Sicherheit des rechtsgeſchäftlichen ſeinen Ausführungen unter grundfäßlicher Mißbilligung des

Verkehrs läßt nicht zu , jedem bei einer Willenserklärung unter . gegenteiligen Standpunktes des Landgerichts zwiſchen der Hand.

gelaufenen Irrtum Einfluß auf die Gültigkeit der Erklärung lung&weiſe eines vornehm denkenden Käufers und der im

beizumefſen. Deshalb berechtigt der Irrtum gemäß § 119 des Handeldverkehr üblichen Art fittlicher und anſtändiger Ab

B.G. B.zur Anfechtung einer Willenserklärung nur dann , wenn wickelung der Geſchäfte eine Unterſcheidung macht. Mit dieſer

der Erklärende bei der Abgabe der Willenserklärung über deren Unterſcheidung iſt der Begriff der guten Sitten im Sinne des

Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieſes Inhalt $ 826 nicht verkannt. Im Intereffe der Sicherheit des Rechtss

überhaupt nicht abgeben wollte und anzunehmen iſt, daß er fie verkehrs muß an dem Grundſaße feſtgehalten werden , das

bei Kenntnis der Sadlage und bei verſtändiger Würdigung des Verträge tunlichſt aufrecht zu erhalten ſind. Unverkennbar würde

Falles nicht abgegeben haben würde. Dem Irrtum über den aber eine bedenkliche Unſicherheit im Handelsverkehr Plaß greifen,

Inhalt der Erklärung iſt der Irrtum über foldye Eigenſchaften wenn die vom Landgerichte vertretene Auffaſſung Anerkennung

der Perſon oder der Sache gleichgeſtellt, die im Verkehr als fände, ſo daß ein Käufer mit der Möglichkeit eines Rechen .

weſentlich angeſehen werden. Der § 119 feßt ſomit einen fehlers in der Preiskalkulation des Gegners oder mit ähnlichen

Mangel der Übereinſtimmung des Willens mit der Erklärung Umſtänden rechnen müßte, welche bei den Vertragsverhandlungen

voraus. Dieſer Zwieſpalt zwiſchen Wille und Erklärung kann nicht zur Sprache gekommen ſind und deshalb auch nicht in



121

.

1

den Kreis ſeiner Erwägungen gezogen werden konnten. So nicht müßig zuſehen darf, ſondern ſeinerſeits einem weiteren

wünſchenswert es auch ſein mag, fo läßt fich doch im Rechts- Schaden nach Möglichkeit vorzubeugen hat, könne teine An

verkehr nicht die Forderung aufſtellen , daß die Kontrahenten wendung finden , wenn , wie hier, der Schaden durch ein paſſives

gegenſeitig vornehmen Sinn und ſ. g . Kulanz betätigen ; viel . Verhalten des anderen Teile herbeigeführt wird, denn dann könne

mehr wird man mit der Forderung fish begnügen müſſen, daß den durch den Schaden Bedrohten nicht der Vorwurf des

im Geſchäftsleben gute Sitten herrſchen und daß als Maßſtab Verſchuldens treffen, wenn auch er untätig bleibe. Für die hier,

dafür, was gute Sitte iſt, die Auffaffung zu gelten hat, welche gewollte Unterſcheidung iſt aber dem § 254 ein Anhalt nicht zu,

im fittlichen Volksbewußtſein begründet iſt und dem Anſtands . entnehmen. Derſelbe ergibt nichts dafür, daß die Beſtimmung

gefühl aller billig und gerecht Denkenden entſpricht. Wie eine nur auf poſitive Eingriffe anwendbar fein follte, auch nicht in

niedrige Denk- und Handlungsweiſe, ſelbſt wenn ſie in einzelnen der Geſtalt, daß, weil das ſchuldhafte Verhalten in einer

Volksſchichten die herrſchende ſein ſollte, immer Unfitte bleibt Unterlaffung beſteht, die korreſpondierende Unterlaffung des

und nicht gute Sitte wird, ebenſowenig kann die vornehme Berechtigten ein Verſchulden nicht darſtellen könne. Gerade bei

Geſinnung, durch die fich gewiffe Preiſe oder Perſonen aus . Nichterfüllung der auf ein Tun gerichteten Verpflichtungen tann

zeichnen , für die Begriffsbeſtimmung der guten Sitten im für den Berechtigten dringender Anlaß gegeben ſein, einer Aus

Rechtsſinne den Maßſtab bilden . Zwiſchen der Handlungsweiſe dehnung des aus der Unterlaffung des Schuldner8 entſtehenden

eines vornehmen Käufer und derjenigen eines Räufers, der Schadens vorzubeugen, wie z . B. dann, wenn er, ohne ſeinem

im Geſchäftsverkehre den Anforderungen der Redlichkeit und des Anſpruch etwas zu vergeben , fich Erfaß für die ausbleibende

Anſtandes genügt, liegt ein Spielraum, der in den Grenzenden Grenzen Leiſtung des Schuldnero verſchaffen kann, während etwa der

der guten Sitten ſich bewegt. Mit Recht hat hiernach tas Souldner, der die Leiſtung aus Rechtsgründen ablehnt, fich

Berufung&gericht die Vorausſeßungen des § 826 des B. G. B. durch die Leiſtung vielleicht ein Präjudiz ſchaffen würde. Ließe

verneint. der Gläubiger troßdem den Wirkungen der Nichtleiſtung des

Schuldners vollen Spielraum , fo würde er das ſelbſt zu

vertreten haben.
266.

Zu SS 133, 157 B. G. B.

(H.U.M.c. V. , 1. v.2.Dkt.03,140/03 III. Stuttgart. Aufhebung.)
268.

Das Berufung & gericht geht bei Auslegung des vertrag8 .
Zu § 254 B. G. B.

mäßigen Konkurrenzverbots vom 12. Januar 1900 von dem
(D. c. 9. , II. v . 5. Dkt. 03 , 68/03 VI. Selle. Aufhebung .)

Rechtsgrundſaße aus , daß es nach den hier anzuwendenden Das Berufung&urteil gibt zu rechtlichen Bedenken Veran .

Regeln ſtrenger Auslegung rechtlich unzuläſſig erſcheine, über den laffung , die zu ſeiner Aufhebung und zur Zurückverweiſung der

Wortlaut hinauszugehen. Dieſe Behauptung, welche ſchon nach Sache in die Berufungsinſtanz führen mußten . Der erkennende

früherem Rechte unrichtig war (Entſch. des R. G. in Ziviljaden Senat hat wiederholt ausgeſprochen , daß die Folgen des eigenen

Bd. 20 Nr. 23 und Bd. 26 Nr. 27 , vergl. auch Art. 278 des Verſchuldens des Verleßten vom Zeitpunkte des Inkrafttreteng

Algem. Deutſch. . G. B.) , ſteht mit den 88 133 , 157 des des B. G. B. an auch für den Rechtsfreie des R. H. G. nach

B. G. B. in entſchiedenem Widerſpruche. Denn nach dieſen der Norm des § 254 Ah . 1 B. G. B. zu beurteilen find

Gefeßesbeſtimmungen iſt bei der Auslegung einer Willens. ( Entfch. des R. G. Bd. 53 S. 75, 394, Juriſtiſche Wochen.

erklärung der wirkliche Wille zu erforſchen und nicht an dem ſchrift 1903 Beil. Nr. 27 , 102 , 153). Dann ſchließt aber ein

buchſtäblichen Sinne des Ausdruđe zu haften, und find Verträge eigene Verſchulden des Beſchädigten, das bei der Verurſachung

ſo auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rüdficht auf die des Unfalles mitgewirkt hat nur von einem mitwirkenden

Verkehrsſitte eß erfordern. Daß dieſe Vorſchriften eine allgemeine Verſchulden aber kann die Rede fein , wenn feſtſteht, daß aufes

ausnahmsloſe Bedeutung haben, ergeben die Motive zum erſten den gefährlichen Betrieb einer Eiſenbahn der Unfall überhaupt

Entwurf des B. G. B. Bd. 1 S. 155 und Bd. 2 S. 198. zurückzuführen iſt —, nicht jeden Entſchädigungsanſpruch aus ;

Im vorliegenden Falle aber find jene Beſtimmungen um fo mehr es hängt vielmehr die Verpflichtung des Betriebsunternehmers

von Wichtigkeit, als der Wortlaut des Vertrages durchaus nicht zum Schadenserſaße wie deffen Umfang von der Abwägung

erkennen läßt, daß der von dem Berufung @ gerichte feſtgeſtellte aller Umſtände des Falles ab ; insbeſondere kommt in Betracht,

angebliche Inhalt des Vertrages im Ergebnis dem wirklichen ob die Betriebøgefahr oder das eigene Verſchulden des

Willen der Parteien entſpricht. Beſchädigten alé die überwiegende Urſache des Unfalles anzu .

ſehen iſt. Das Berufungsgericht aber hat die Anwendung des

8 254 Abſ. 1 B. G. B. nicht in Erwägung gezogen , ſei es ,

daß es dieſe Beſtimmung auf die dem R. . G. unterſtehenden
267.

Fälle nicht für anwendbar erachtete, oder daß es von der Rechts.
Zu § 254 B. G. B.

anſicht ausging , daß die Anwendung des § 254 B. G. B.

(G. c . St. , 1.v.29 . Sept. 03 , 202/03 VII. Naumburg. Aufhebg.)
überhaupt auøgeſchloſſen ſei, wenn nicht ein beiderſeitiges

Der Auffaſſung des Berufungsrichters von der Bedeutung Verſchulden vorliege, das gegeneinander abzuwägen fei ; auch

des § 254 B. G. B. tann nicht zugeſtimmt werden. Der dieſe Rechtëmeinung iſt von dem erkennenden Senate als irrig

Berufungsrichter führt auß , der Grundſaß , daß der durch eine in mehrfachen Entſcheidungen verworfen worden (Entſch. Bd. 51

ſchädigende Handlung Bedrohte dem Fortwirken dieſer Handlung S. 275, Juriſtiſche Wochenſchrift 1903 Nr. 90 und die oben
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angeführten ). Selbſt alſo , wenn ein Verſchulden der Beklagten 270.

oder ihrer Drgane gar nicht in Frage kommt, iſt gemäß § 254
Zu SS 254, 276 , 823—829 B. G. B.

Abſ. 1 B. G. B. nach den Umſtänden des einzelnen Falles zu

ermeffen, ob nicht dennoch ein Entſchädigungsanſpruch des
( L. c. H. , U.v. 12.Okt . 03 , 176/03 VI. Stuttgart. Zurückweiſung.)

Beſchädigten, dem ſelbſt ein Verſchulden zur Laſt fällt, im § 254 des B. G. B. feßt in Abſ. 1 voraus , daß bei der

ganzen Umfange des Klagebegehrens oder zu einem Teile anzu. Entſtehung des Schadens ein „ Verſchulden " des Beſchädigten

erkennen ſei . Dieſe Prüfung iſt nicht erfolgt und iſt nach mitgewirkt hat. Was unter Verſchulden zu verſtehen iſt, bejagt

zuholen. der $ 276 des B. G. B., welcher auch ausdrücklich die Bes

ſtimmungen der 88 827, 828 für anwendbar erklärt: es iſt

Verſchulden im rechtlichen Sinne des Wortes, Vorſaß oder

269.
Fahrläſſigkeit, ein auch ſubjektiv ſchuldhaftes Verhalten, welches

Zu § 254 B.G. B.
die Zurechnungsfähigkeit des Handelnden vorausſeßt. Daß

(T. c . F. , II . v . 15. Okt.03, 252/03 VI. Cöln. Aufhebung.) gegenüber von jugendlichen Perſonen die Normen des § 828
(T. c. F. , U. v. 15. Okt.03, 252/03 VI. Cöln. Aufhebung. ) Abſ. 1und 2 des B. G. B. auch im Falle des § 254 (wo es

Die Ausführungen des Berufungdgerichts über das dem fich allerdinge nicht um einen von dieſen Perſonen Dritten

Kläger beigemeſſene mitwirkende Verſchulden gehen fehl. Der zugefügten Schaden, ſondern um den ihnen ſelbſt erwachſenen

Kläger war ihon an und für fich als Fremder nicht berechtigt, von einem anderen zu vertretenden Schaden handelt) entſprechend

den Keller, in welchem fich der nicht verwahrte Heizungsſchacht anzuwenden ſind, hat der erkennende Senat ſdon wiederholt

befand , zu betreten : er war es umſoweniger, als das Büfett ausgeſprochen. § 829 des B. G. B. enthält nicht ein all

fräulein des Beklagten, dem er gemeldet hatte, daß er Kohlen gemeines „Prinzip“ , welches ſich auf den § 254 des B. G. B.

gebracht habe , ihn bedeutet hatte , er möge warten, fie wolle den entſprechend anwenden ließe, ſondern eine beſondere Vorſchrift

Hausknecht rufen . Dadurch iſt ihm zu erkennen gegeben worden , für genau beſtimmte Fälle. Sie bezieht fich nur auf die Erſaß.

daß er den Keller nicht allein betreten folle. Es iſt kein Grund pflicht der nach SS 827 und 828 nicht verantwortlichen Perſonen

erſichtlich , warum er dieſer Weiſung nicht Folge geleiſtet hat wegen eines von ihnen einem Dritten zugefügten Schadens.

und in den Keller gegangen iſt, zumal da er keine Kohlen Jn Abweichung von dem fonſt feſtgehaltenen Verſchuldungs

dorthin mitgenommen hatte. Seine Handlungsweiſe wird dadurch , prinzip iſt hiermit , zufolge der von der zweiten Kommiſſion

daß er „ fich vorläufig ſelbſt einmal über die Verhältniffe unter. gefaßten Beſchlüffe, übrigens in der vom Bundesrat vor,

richten wollte“ , nicht gerechtfertigt. Daß er aber ohne Licht genommenen Einſchränkung auf die Fälle, in denen die Haftung

allein in den ihm fremden Keller ging, ſtellt ſich als eine grobe wegen mangelnder Deliktsfähigkeit des Täters ausgeſchloſſen iſt,

Verlegung der einfachſten Vorſicht dar. Sein Verſchulden iſt vom Gefeßgeber aus Billigkeitsrüdrichten ein Erfaßanſpruch in

um ſo größer, als ihm ſeine Dienſtherrin wiederholt eingeſchärft beſtimmten Grenzen gewährt worden . Vergl. Protokolle der

hatte, gerade den hier in Frage ſtehenden Keller fich zeigen zu II . Rommiſſion S. 2737 bis 2765 (Mugdan, Materialien ,

laſſen und ihn nicht ohne Licht zu betreten . Hiernady hat ein Bd. II S. 1082 ff.). Dentſchrift S. 98 (Mugdan , S. 1268) .

ſchuldvolles Handeln des Klägers bei der Entſtehung des Protokolle der Reichstagskommiſſion, S. 105 (Mugdan, S. 1298 ).

Schadeng mitgewirkt. Es muß daher nach § 254 des B. G. B. Nirgende tritt in dieſen Verhandlungen die Meinung oder Abſicht

ein Abwägen des beiderſeitigen Verhalteno ſtattfinden und ein hervor, daß die in § 829 ſtatuierte Ausnahme von dem Ver.

ſolches führt ſchon bei der Annahme, daß der Keller nicht er . ſchuldungsprinzip über den Bereich der ſchädigenden Eingriffe

leuchtet geweſen ſein ſollte, dazu , daß das Verſchulden des in fremde Rechtſphäre hinaus auch für den Fall det $ 254 des

Klägers im Vergleich mit dem des Beklagten als ein erhebliches B. G. B. gelten folle. Der § 829 in ſeiner jebigen Geſtalt

anzuſehen iſt, zumal wenn man berückſichtigt, daß der Beklagte beſchränkt ſodann die Erſabpflicht auf die in 88 823, 824 ,

annehmen konnte, eine dritte , mit der Ortlichkeit nicht vertraute 825 und 826 B.G. B. bezeichneten unerlaubten Handlungen.

Perſon werde den Keller überhaupt nicht oder doch nicht ohne Bei dem fingulären Charakter der Vorſchrift erſcheint eine analoge

Licht betreten . Schon bei dieſer Sachlage muß dem Kläger Anwendung auf weitere Fälle nicht als zuläſſig (vergl. Pland,

der Erſaß ſeines Schadens zu einem erheblichen Teile verſagt Kommentar, Bemerkung 1 , 4 zu § 829 , Staudinger, Kommentar,

werden . Das ſchuldvolle Verhalten des Klägers mußte aber Bemerkung 3 a, b zu § 829) ; feinenfalls iſt eine ſolche angängig

als ein beſonders ſchweres angeſehen werden, wenn der Keller hinſichtlich des § 254. Es wäre auch gar nicht abzuſehen , in

fo hell erleuchtet geweſen ſein ſollte, daß der Kläger bei An. welcher Weiſe fich die in § 829 vorgeſehenen Maßgaben und

wendung auch nur geringer Sorgfalt den Schacht und deſſen Einſchränkungen der Schadenserſaßleiſtung auf die Fälle des

Nichtverwahrung hätte erkennen können . Dann würde die Frage § 254 des B. G. B. übertragen oder mit den Vorſchriften des

zu prüfen ſein , ob nicht das ſchuldvolle Verhalten des Beklagten leßteren kombinieren ließen. Notwendig hätte eine dahin ab

ſoweit zurücktritt, daß ihm jede Bedeutung für die Verurſachung zielende Beſtimmung ausdrücklich getroffen werden müſſen,

des Unfalls abgeſprochen und vielmehr das des Klägers als die und in § 254 iſt ebenſowenig wie in dem die SS 827, 828

bei weitem überwiegende Urjade des Unfalls angeſehen werden anführenden 8 276 des B. G. B. auf den § 829 hingewieſen.

müßte , ſo daß es gerechtfertigt ſein würde , dem Kläger jeden

Erjaßanſpruch zu verſagen.
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271 . Pfändung nachzuprüfen, ſo werden doch in einem Falle, wo dem

Zu S$ 254 Abſ. 2, 278 B. G. B.
Rechtsanwalt (wie hier behauptet wird) aus dem Pfändungs

protokol in Verbindung mit den ihm ſonſt bekannten Umſtänden

(P. c. H. , U. v . 5. Okt. 03 , 66/03 VI. Kiel. Aufhebung.)
erſichtlich geworden iſt, daß die Pfändung fehlerhaft vorgenommen

Der beklagte Gerichtsvollzieher hat gegen die wegen un. wurde , für ihn Anlaß und Pflicht zur Ergreifung geeigneter

zuläſſiger Pfändung gegen ihn erhobene Regreßklage geltend Maßregeln gegeben ſein. Bei der Verantwortung des Beſchädigten.

gemacht: „Die Klägerin treffe überwiegendes eigenes Ver . nach § 254 Abſ. 2 B. G. B. kommt für ein Verſchulden des

id ulden ; die Pfändung ſei erfolgt im Auftrage des Vertreters Vertreters oder Gehülfen deſſen perſönliche Sach- und Rechts.

der Klägerin , des Rechtsanwalts B. Das Pfändung&protokoll kenntniß mit in Betracht, und die Anſchauung, daß die Klägerin

über die am 11. Juni 1901 vorgenommene Pfändung ſei dem wegen Unterlaffung einer Maßnahme, welche man von ihr, falls

genannten Rechtsanwalt am ſelben Tage überſandt worden und ſie ſelbſt die Angelegenheit beforgt hätte, nicht verlangen könnte,

ſpäteſtens am 12. Juni 1901 in ſeinen Befiß gelangt. Ihm auch nicht verantwortlich ſei , nachdem ſie hierzu einen Rechts .

habe es obgelegen , den Inhalt des Protokolles genau zu prüfen ; anwalt beſtellt habe, iſt als unzutreffend abzulehnen .

er hätte aus demſelben erſehen müſſen und habe es auch

anderweit gewußt, daß der Schuldner Landwirtſchaft betrieb.

Es hätte ihm deshalb auffallen müſſen, daß der Gerichtovollzieher

nicht gemäß § 60 der Geſchäftsanweiſung für Gerichtsvollzieher
272.

einen landwirtſchaftlichen Sachverſtändigen zur Pfändung zu. Zu SS 254, 845, 1617 B. G. B.$
gezogen gehabt habe. Das Schreiben des Rechtsanwalts vom

11. Auguſt 1901 beweiſe, daß er dieſen Umſtand auch bemerkt
(St. c. N. , U. v . 15. Dkt. 03, 222/03 VI. Kiel. Zurüdw .)

habe. Er hätte - meint der Beklagte - ſofort beim Gerichte, Der $ 254 läßt dem Ermeffen des Richter freien Spiel .

vollzieher nachfragen und dieſen eventuell alsbald mit der Pfändung raum , und von dieſem Erneſſen iſt ſicher kein unangemeſſener

anderer Gegenſtände als das unzuläſſigerweiſe gepfändete Gebrauch gemacht, wenn das Oberlandesgericht das Verſchulden

landwirtſchaftliche Zubehör beauftragen müſſen.“ Das Berufungo. des Beklagten gegenüber demjenigen eines kleinen Kindes , wie

gericht weiſt dieſe Einwendung des Beklagten mit der Begründung der Klägerin, für bei weitem überwiegend erklärt und deshalb

zurück : Auf ein Verſchulden des Rechtsanwalts fomme es nicht dem Beklagten den ganzen Schaden aufgebürdet hat.

an , weil der Beklagte , auch wenn ein ſolches vorliegen ſollte , Ein Bedenken könnte allerdings vielleicht noch daraus ento

der Klägerin hafte. Eine Verantwortung der Klägerin aber im nommen werden , daß ein Teil des Klaganſpruches auf Ent

Sinne des § 254 B.G. B. aus einem etwaigen Verſchulden des jdädigung für den der Klägerin von ihrem zehnten Jahre an

genannten Rechtsanwalts könne nicht in Frage fommen , weil bis zuin 15. einſchließlich entgehenden Arbeitsverdienſt gerichtet

die Vorausſeßungen des § 278 B. G. B. nicht gegeben ſeien. iſt, während doch nach § 845 in Verbindung mit § 1617 des

Dieſe Annahme enthält eine unrichtige Auslegung der in Frage B. G. B. mindeſtens nicht ohne weiteres davon ausgegangen

ſtehenden Gefeßeøvorſchriften. Denn allerdings er deint hier, bei werden kann , daß auch inſoweit ſie und nicht vielmehr ihr

Unterſtellung der von dem Beklagten behaupteten Tatſachen , die Vater der Beſchädigte ſei . Indeſjen mußte es als richtiger

Anwendbarkeit des § 254 in Verbindung mit 8 278 B. G. B. erſcheinen, dieſen Punkt nicht ſowohl als einen Teil des Grundes

als gegeben. des Anſpruches , wie als den Betrag desſelben berührend an .

Wenn wie vorliegenden Falles – ein Gläubiger ſeinen zuſehen und die Erörterung desſelben daher dem weiteren Ver

Rechtsanwalt mit der Betreibung einer Zwangsvollſtreckung gegen fahren vorzubehalten.

den Schuldner betraut und der Rechtsanwalt feinerſeits einen

Gerichtsvollzieher mit Ausführung einer Pfändung beauftragt

hatte, in der Weiſe, daß der Gerichtsvollzieher dem Rechtsanwalt
273.

über Erledigung des Auftrages zu berichten, diefem die urkund. Zu SS 278, 831 Abſ. 2 B. G. B.
lichen Belege hierfür einzureichen hat , ſo iſt unbedenklich der

beauftragte Rechtsanwalt als eine Perſon anzuſehen , deren ſich
(E. c. Sc. , II . v . 5. Okt. 03, 67/03 VI. Hamın. Zurückweiſung .)

der Gläubiger dem Gerichtsvollzieher gegenüber zur Erfüllung Das Berufung @ gericht nimmt für erwieſen an , daß der

ſeiner Verbindlichkeit in Abſicht auf einen ihm etwa aus der Kläger am frühen Morgen des 22. Februar 1901 nad Verlaffen

Tätigkeit des legteren zugehenden Schaden bedient. Eine des vom Crefeld angekommenen Zug auf dem Bahnhof zu

damit freilich noch nicht entſchiedene, weitere Frage iſt es , ob Duisburg entweder auf dem Mittelbahnſteige oder im erſten

die ſo mit der betreffenden Angelegenheit betraute Perſon ein Schienengeleiſe zu Fall gekommen iſt und hierbei einen doppelten

Verſchulden trifft, wenn ſie unterlaſſen hat , Schaden ab . Bruch des linken Unterſchenkels erlitten hat , ferner daß dieſer

zuwenden oder zu mindern , was im konkreten Fall nach dem Unfall lediglich durch die vom Froſtwetter herbeigeführte Glätte

zwiſchen dieſer Perſon und dem Beſchädigten beſtehenden Rechto. des Bodens an den bezeichneten Stellen verurſacht worden und

verhältniſſe und nach Maßgabe der allgemeinen Grundjäße daß auf dieſen damals trop des vorhandenen Glatteiſes nicht

(S 276 B. G. B.) zu beurteilen iſt. Wenn auch nicht ganz all. genügend geſtreut geweſen iſt. Es geht davon aus , daß dem

gemein eine Verpflichtung des den Gläubiger vertretenden Rechts . Beklagten dem Kläger gegenüber die vertragsmäßige Ver.,

anwalts beſtehen mag, das ihm von dem Gerichtsvollzieher über. pflichtung obgelegen habe, den Weg , den dieſer nach dem Auß

ſandte Pfändungsprotokoll auf die geſegmäßige Ausführung der ſteigen auf dem Bahnhofterrain habe einſchlagen müffen, in einen
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ungefährlichen Zuſtand zu verſeßen . Dieſe Vertragepflicht erachtet Vertragſhließenden als aufgegeben anzuſehen ſind, wenn nicht

es infolge Verſchuldeng der mit dem Sandſtreuen beauftragten beſondere Umſtände eine gegenteilige Annahme rechtfertigen.

Arbeiter für verlegt und verſagt dem Beklagten gemäß § 278 Solche Umſtände ſind vorliegend nicht dargetan.

B. G. B. die Berufung auf Saß 2 des § 831 B. G. B. Der Hinſichtlich der Klage wegen argliſtiger Täuſchung wird

Anſicht des Berufungdgerichts iſt beizutreten . Es iſt in der zu prüfen fein, ob hier aus dem Ronſum eine einzelnen Jahres

Eigentümlichkeit des Eiſenbahnbetriebs begründet, daß regelmäßig ein Schluß auf die Ertragsfähigkeit des Wirtſchaftsbetriebes

eine Ausnahme beſteht bei den Straßenbahnen die gezogen und ob nach der Angabe eines Jahresfonjums der

Reiſenden, um zu dem Eiſenbahnzug zu gelangen , bez. um nach Ertrag, der für die Kläger von maßgebender Bedeutung war,

deffen Ankunft die Bahnanlage zu verlaffen, Räume und Anlagen als nicht vorhanden angenommen werden kann, auch wenn ſie

paſſieren müſſen, die vom Unternehmer zu jenem Zweck hergeſtellt bereits im erſten Jahre ihres eigenen Wirtſchaftsbetriebø einen

ſind. Die Zu- und Abgangswege zu und von dem Zuge find höheren Getränkefonſum als den angegebenen hatten.

beſtimmt vorgeſchrieben, die Benußung anderer Zu- und Abgangs

möglichkeiten unterſagt. Der Unternehmer nötigt die Reiſenden

zur Benußung jener, damit er ſeine Beförderung& verbindlichkeit 275.

erfüllen kann ; er nötigt ſie auch dazu, nachdem die Beförderung
Zu $$ 387 und 388 B. G. B.

im Eiſenbahnwagen ſelbſt beendigt iſt (vergl. § 16 Abſ. 3 der

Eiſenbahnverkehrsordnung vom 26. Oktober 1899) . Hieraus
(R. c. R. , U. v . 16. Sept.03, 102/03 V. Dresden. Zurüdweiſung.)

ergibt fich, daß die Verbindlichkeit des Unternehmers, Perſonen Die Streitfrage ſtellt ſich dahin , ob eine Aufrechnungs

von einem Drte zum anderen gemäß der Fahrkarte zu befördern , erklärung gültig im voraus, nämlich für den Fall, daß der fie

nicht ſchon im Augenblicke der Ankunft des Bahnzug auf dem Erklärende demnächſt Schuldner des anderen Teils werden ſollte,

Bahnhofe des Beſtimmungsorts als erfüllt gelten fann , daß fie abgegeben werden tann. Dies iſt im Hinblick auf § 387

vielmehr auch die Verpflichtung umfaßt, den Reiſenden einen B. G. B. zu verneinen. Denn wenn dort ausdrücklich vor.

ficheren Ausgang aus dem Bahnhof zu gewähren. Inſoweit geſchrieben wird , es könne „ jeder Teil ſeine Forderung gegen

ſtehen dieſe noch unter dem Schuß des Vertragsverhältniffes. die Forderung des anderen Teileß aufrechnen , ſobald er die

Der Eiſenbahnunternehmer, der den angekommenen Reiſenden ihm gebührende Leiſtung fordern und die ihm obliegende

nicht einen Ausgang gewährt, den ſie ungefährdet paſſieren können , Leiſtung bewirken kann “ , ſo iſt damit unzweideutig zum

verleßt daher ſeine Vertragspflicht (vergl. Urt. des R. G. Ausdruck gebracht, daß das Gefeß eine Aufrechnung erſt dann

II. 3. S. vom 22. April 1881 Rep. II 274/81 abgedrudt in zulaffen will, wenn derjenige, der ſie vollzieht, Gläubiger und

den Entſch. für Zivil -Sachen Bd. 4 S. 192ff. - und VI. 3. S. Schuldner des anderen Teiles geworden iſt. Eine Aufrechnung

vom 27. Januar 1887 Rep. III a 321/86 ). Er hat daher auch im voraus iſt damit unvereinbar, nicht weil ſie gegen § 388

gemäß § 278 B. G. B. ein Verſ@ ulden der Perſonen, deren er Abſ. 2 B. G. B. verſtößt, denn eine ſolche Aufrechnung iſt keine

ſich zur Erfüllung dieſer Verbindlichkeit bedient , in gleichem Maße bedingte, ſondern weil ſie den primären Vorausſegungen des

zu vertreten , wie ſein eigened; die Berufung auf die Vorſchrift § 387 B. G. B. nicht entſpricht.,

im 8 831 Sat 2 B. G. B. iſt ihin verſagt .

I

1

1

276.

Zu g 398 B. G. B. Abtretung fünftiger§
274.

Forderungen .
Zu § 313 B. G. B.

(B. c. P. , U. v . 29. Sept. 03, 198/03 VII. Bamberg. Zurüdw .)

(G. c. 6. , U. v . 10. Okt. 03 , 140/03 V. Cöln. Aufhebung .)
Das B. G. B. entſcheidet die Frage, ob die Zeffion tünftiger

Wie von dem erkennenden Senate wiederholt entſdieden Forderungen zuläſſig ſei, nicht ausdrücklich ; es iſt aber weder

worden iſt, gehört zum begrifflichen Weſen der Zuſicherung, daß mittelbar aus ſonſtigen Beſtimmungen des Gefeßbuche noch aus

fie als Vertragsinhalt vom Käufer gefordert, vom Verkäufer den Verhandlungen der Kommiſſionen und des Reichstags ein

erteilt worden iſt; die nicht einen Beſtandteil des Veräußerunge. zwingender Grund zu entnehmen , der dazu nötigen würde, dieſe

vertrags bildende einſeitige Erklärung des Verkäufers bildet keine Frage zu verneinen . Die Bejahung der Zuläſſigkeit entſpricht

Zuſicherung. Daß die Angaben der Eheleute G. Vertrags. auch unverkennbar einem dringenden Verkehrsbedürfniſſe, deffen

beſtandteil geworden ſeien , hat der Berufungsrichter nicht feſt: Nichtbefriedigung, falls ſie vom B. G. B. gewollt wäre, ficher

geſtellt. Wenn derſelbe ferner für belanglos erklärt , wann die nicht ohne nähere Begründung geblieben wäre. Der zweite

Angaben über die Höhe des Getränkekonſums gemacht ſind , ob Saß des § 398 des B.G. B. ſteht dieſer Auffaffung nicht

bei den Vorverhandlungen oder dem Vertragsabſchluß , und daß entgegen , er ſagt nur, daß fich die Rechteänderung unmittelbar

fie nicht im Kaufvertrage ſelbſt Aufnahme gefunden haben , ſo an den Abtretungsvertrag, nicht erſt an die Benachrichtigung

iſt zweifelhaft, ob er fich darüber klar geweſen iſt, daß bei der deß Schuldners oder an die Auslieferung der Spuldurkunden

Auslegung eines beurkundeten Vertrages davon audzugehen iſt, oder an ſonſtige mit der Erfüllung der Abtretungsvertrages

daß in der Urkunde der endgültige Wille der Parteien aus . zuſammenhängende Umſtände knüpft.

gedrückt wird, ſo daß die bei den Verhandlungen gemachten,

in die Vertragøurkunde aber nicht aufgenommenen Angaben der

1
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277. der Perſon des Berechtigten iſt nach § 265 3. P. D. auf den

Prozeß über den bereits rechtshängigen Anſpruch ohne Einfluß.

Zu SS 468, 1445 B. G. B.
Die Abtretung des Anſpruche, von der das Geſet ſpricht, liegt

(S.C. N., 1. v. 30. Okt. 03 , 126/03 V. Stettin . Zurüdweiſung.) nicht nur dann vor, wenn die Übertragung der Forderung auf,

Der Berufungørichter führt zutreffend aus , daß nach § 1445 einen neuen Gläubiger, der unmittelbar Gegenſtand des Ver

B.G.B. der Mann allein bei dem Verkauf eines zu dem trages iſt (8 398 flg. B. G.B.) , ſondern auch dann , wenn der

Geſamtgute gehörenden Grundſtücke eine als Teil des Vertrag8 Übergang des Anſpruch auf den anderen die notwendige Rechts

anzuſehende Zuficherung über die Größe des Grundſtücs nicht folge eines anderen, vom Gläubiger abgeſchloſſenen Rechte

abgeben könne. Hat die Frau in eine ſolche Zuficherung nicht geſchäfts iſt. Die Veräußerung des Mietgrundſtücs füließt

eingewilligt, ſo iſt daher die Zuficherung nicht Beſtandteil des darum die Abtretung der Mietforderung an den Erwerber des

Veräußerungsvertragø geworden. Infolgedeffen entbehrt die ohne Grundſtüds in fich . Iſt deswegen die Vorſchrift des § 265

Einwilligung der Frau gemachte Zuſicherung des Mannes der 3. P. D. hier anwendbar, fo folgt daraus, daß der Kläger zur

Wirkſamkeit nicht nur gegen die Frau, ſondern auch gegen den Fortfeßung des Prozeffes über die abgetretene Forderung be.

Mann, ſo daß auf ſie ein Minderung& anſpruch überhaupt nicht rechtigt iſt. Daß der ſo gefaßte Anſpruch den Zahlunge

alſo auch nicht in der Beſchränkung der Haftung der Frau auf pflichtigen nicht beſchwert, hat der erkennende Senat ſchon früher

das gütergemeinſchaftliche Vermögen gegründet werden kann angenommen . (Urteil vom 2. Mai 1898 in Gruchote Beiträgen

(vergl. Entſcheidung des erkennenden Senats in Sachen Piđ BD. 42 S. 456.)

c. Kopur V. 365/02). Die Zuläſſigkeit des vom Kläger erhobenen Feſtſtellungs

Daß der Berufungsrichter über die Erkennbarkeit des anſpruchs könnte angezweifelt werden , wenn ſein Antrag fo zu

Willens und die Auffaſſung der Zeugen im Zweifel geweſen ſei , verſtehen wäre, daß der Kläger lediglich die Feſtſtellung eines

ergeben die Urteilegründe nicht. Seine in die Ausſage des Rechtsverhältniſſes zwiſchen der Beklagten und einem Dritten

Zeugen K. gelegte Unterſcheidung zwiſchen einer Zuſicherung und für die Zeit fordere, wo er an dieſem Rechtsverhältnis nicht,

einer Angabe der Grundſtüđógröße iſt ſachlich gerechtfertigt; ob mehr beteiligt iſt. Indes fordert er in Wirklichkeit nur und

die Angabe einer beſtimmten Größe feiten des Verkäufers nur dies kann er fordern, daß feſtgeſtellt werde, daß das Grundſtück

eine nähere Bezeichnung des Grundſtücke oder die Zuficherung während ſeiner Befißzeit an die Beklagte vermietet geweſen iſt

der angegebenen Größe bezweckt, iſt nach den Umſtänden zu und folgeweiſe dieſes Vermieterrecht nach § 571 B. G. B. auf

entſcheiden ; das Vorliegen der Zuficherung folgt aus der bloßen den neuen Erwerber übergegangen iſt. Darauf und nicht auf

Angabe nicht ( vergl. Planď, B. G. B. § 468 Anm. 1 ) . mehr zielt der vom Kläger geſtellte Antrag ab. (Wird aus ,

geführt.)

278. 279.

Zu 8 571 B.G.B. in Verbindung mit § 265 3.M.D. Zu SS 812, 932 B. G. B.

(Sch. c. S. , U. v. 21. Sept. 03, 42/03 VI. Naumburg. Zurüdw.) (D. c. L. , U. v . 2. Dkt. 03, 99/03 II. Zweibrüden . Zurückweiſung .)

Der Kläger iſt nach der getroffenen Feſtſtellung zur Zeit der War die Beklagte in dem Glauben, K. Habe ſeinerſeits

Erhebung der Klage berechtigt geweſen , von der Beklagten zu fordern, die Weine von den Klägern für eigene Rechnung als Kommiſſionär

daß ſelbige für das vom Kläger ihr vermietete Fabrikgrundſtüc gekauft, ſo erwarb fie durch den ihrerſeits mit demſelben ab.
,

die fällige Halbjahrsmiete an ihn bezahle. Er hat nun während geſchloſſenen Kommiffionsvertrag und die Überlieferung der

dieſes Prozeffes das ihm gehörige vermietete Grundſtück an die Weine zwar das Eigentum an denſelben , obſchon K. nicht

Gipswerke zum Kupferhammer Niederſachswerfen, Gefellſchaft Eigentümer geworden war (B. G. B. $ 932) , und wurde ſo

mit beſchränkter Haftung, veräußert und aus dieſem Anlaß ſeinen um den Wert des Weineß reicher, auch auf Koſten der Kläger ;

bereits vorher auf die am 1. April 1901 fällig gewordene allein dieſe Bereicherung geſchah nicht ohne rechtlichen Grund,

weitere Mietsrate ausgedehnten Klagantrag dahin erweitert und da der Erwerb auf Grund eine rechtsgültigen Vertrage mit

abgeändert, daß Beklagte zur Zahlung der am 1. April 1901 dem Veräußerer erfolgte. Daß der rechtliche Grund in einem

fällig gewordenen Miete von 2000 Mart an die genannte Verhältniffe zu den infolge der Zahlungsunfähigkeit des R.

Geſellſchaft verurteilt und außerdem feſtgeſtellt werde, daß zwiſchen allerding& in ihrem Vermögen geſchädigten Klägern beſtehen,

dieſer und der Beklagten nunmehr ein Mietverhältnis beſtehe. müſſe, um den Bereicherungsanſpruch nach § 812 des B. G. B.

Die Beklagte beſtreitet, daß der Kläger berechtigt fei, auf die auszuſchließen , iſt nicht anzuerkennen.

Zahlung der Miete an ſeinen Rechtsnachfolger zu klagen und auf

die geforderte Feſtſtellung anzutragen, da er hieran kein rechtliches

Intereſſe habe. Das Berufungsgericht hat mit Recht dieſes 280.

Beſtreiten als unbegründet zurüdgewieſen .

Der Kläger war zu der Zeit, als er ſeinen Antrag auf
Zu § 823 B. G. B.

die am 1. April 1901 fällig gewordene Miete ausdehnte, noch c. E. , U. v. 3. Okt. 03 , 130/03 V. Cöln. Aufhebung .)

Eigentümer des Grundſtüds. Mit deffen Veräußerung hörte er Wo, wie im vorliegenden Fall, die Schadenserſabpflicht aus

allerdings nach § 571 B. G. B. auf, Vermieter zu ſein, und ſchuldhaftem Handeln entſpringt, da erfordert fie der Regel nach

der neue Erwerber trat an ſeine Stelle. Aber dieſer Wechſel in eine Vorausſehbarkeit des Schadens durch den Täter, weil ihm

1
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andernfalls meiſtens teine Außerachtlaffung der im Verkehr er. 282.

forderlichen Sorgfalt und darum fein Verſchulden vorgeworfen Zu SS 873, 892 Abſ. 1 Saß 2 B. G. B. und$$
werden könnte. Keineswegs aber iſt erforderlich, daß der Täter
ſchen eine genaue Vorſtellung vondem Umfange des Schadens § 18 der Grundbuchordnung. $$ 45, 43 der73

gewonnen hatte oder hätte gewinnen können. Schuldhaft handelt, Königl. Sächſ. Verordn. zur Ausführung der Grund

wer weiß oder wiſſen konnte, daß ſein Handeln widerrechtlich buchordnung vom 26. Juli 1899.
Soaden ſtiften werde ; er hätte dann die Handlung unterlaſſen

(K. c. l . , U. v . 10. Dkt. 03 , 142/03 V. Dresden . Aufhebung.)
müſſen, die ſchädlichen Folgen derſelben hat darum er verſchuldet,

auch wenn ſie größer ſind als er annahm oder annehmen konnte. Nach heutigem Rechte führt die Auflaffung zwar die dingliche

Darüber mag allenfalls geſtritten werden können , ob dies auch unwiderrufliche Bindung der Beteiligten herbei (B. G. B. $ 873

dann zu gelten habe, wenn der Schaden auf einem andern Abſ. 2) , aber fertig wird das dingliche Recht (das Eigentum)

Gebiete zu Tage tritt als angenommen werden konnte, oder neben erſt durch das Zuſammentreffen von Auflaffung und Eintragung
dem vorausſehbaren auch noch auf einem anderen Gebiete. So und der Erwerb follidierender dinglicher Rechte auch der durch

liegt aber hier die Sache nicht. Der Berufung &richter ſtellt Zwangsvollſtreckung vermittelte) ſcheitert nur an fertigen entgegen

feſt, daß die Beklagte auf die ſchädlichen Folgen aufmerkſam ſtehenden dinglichen Rechten. Eine Verfügungsbeſchränkung kaun

gemacht worden iſt, welche die Erſchütterung des Klägeriſchen in der dinglichen Bindung ebenſowenig gefunden werden , wie
Hauſes durch ihren Fabrikbetrieb für die Geſundheit der Be. in jeder anderen vertraglichen Bindung ( Biermann, Sachenrecht

wohner nach ſich ziehe ; er verneint troßdem ihre Haftbarkeit für 2. Aufl. S. 48 Anm. 3) und daher kommt $ 892 Abſ. 1 Saß 2
die an dem Gebäude entſtandenen Schäden, weil ihr, wie er des B. G. B. nicht in Frage. Die dingliche Bindung beſteht

weiter annimmt, die Gefahr von Gebäudeſchäden nicht vor. nur unter den Beteiligten ; Dritten legt die bloße Auflaffung

gehalten worden ſei , fie dieſe darum auch nicht habe vorausſehen überhaupt keine Søranken auf.

können. Allein, wenn die Beklagte wußte, daß das Haus des Der auf Grund der Auflaffung beantragten Eintragung

Klägers durch ihren Fabrikbetrieb in einem Grade erſchüttert des Klägers als Eigentümers ſtand nach § 8 des fächſiſchen

wurde, der Geſundheitsſtörungen für die Bewohner im Gefolge Koſtengefeßes ein Hinderniß im Sinne des § 18 der Grdb. D.

haben könne, ſo wußte ſie damit um eine ſchädliche Einwirkung entgegen , weil ein Vorſchuß noch nicht beſtellt und die Erlegung
ihres Betriebe auf das Gebäude , deſſen Erſchütterungen die der örtlichen Abgaben noch nicht nachgewieſen war. Als vor

Krankheitserſcheinungen
bewirkten , das alſo durch ihren Fabrik. Behebung dieſes Hinderniſſes für den Beklagten die Eintragung

betrieb für Wohnzweđe unbrauchbar gemacht und dadurch be- einer Zwangshypothet gegen den bisherigen Eigentümer beantragt

ſchädigt wurde. Sie hätte mithin dieſe ſchädliche Einwirkung wurde, hatte der Grundbuchrichter nach § 18 Abſ. 2 für die

auf das Gebäude unterlaſſen müſſen , handelte fchuldhaft, als ſie Sicherung des Klägers wegen der früher beantragten Eintragung
die ſchädliche Einwirkung fortjeßte und haftet darum für die von von Amts wegen zu ſorgen . Als Sicherungemaßregel

benennt

ihr verurſachte Beſchädigung des Gebäudes , auch wenn ſie nicht § 18 die Vormerkung und den Widerſpruch. Der Grundbuch

vorausgeſehen haben follte, wie weit diefe fidh erſtrecken werde. richter hat einen Widerſpruch eingetragen. Nada SS 45 , 73 der

fächſiſchen Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung

vom 26. Juli 1899 hätte der Sicherungsvermert allerdings in

der zweiten Abteilung des Grundbuche eingetragen werden ſollen ,

281 .
und zwar als Vormerkung zur Sicherung des Rechtes des

Zu § 823 Abſ. 2 B. G. B. Klägers auf Eintragung als Eigentümer. Aber alle dieſe Mängel

(W.c.S. , u . v. 6.Okt. 03, 153/03 III. Kammergericht, Zurüdw.) Vorſchriften darüber, weldhe Eintragungen in die einzelnen Ab.
beeinfluſſen die Wirkſamkeit der Sicherungemaßregel nicht. Die

In der Sache verneint das Berufungôgericht, daß der teilungen gehören, ſind weſentlich Ordnungsvorſchriften, deren Ver .

urſächliche Zuſammenhang zwiſchen der mangelhaften Beleuchtung lepung materielle Nachteile für die Beteiligten nicht nad fich zieht.

der Treppe des beklagtiſchen Hauſes und dem Unfall der Klägerin Es kommt auch nicht darauf an , welchen Namen die Eintragung

erwieſen oder auch nur in hohem Grade wahrſcheinlich gemacht trägt und ob der Grundbuchrichter rechtsirrtümlich die Vor:

ſei . Den Kauſalzuſammenhang zwiſchen der Übertretung eines ausſeßungen des Widerſpruch ſtatt der der Vormerkung (oder

den Schuß eines andern bezweckenden Gefeßes und dem ent .dem ente umgekehrt) für gegeben eradytet hat, wenn ſich nur aus dem

ſtandenen Schaden hat aber ſtets derjenige zu erweiſen, der den Inhalte der Eintragung ergibt, zur Sicherung welcher Art von

Schaden geltend macht. Irgend eine Präſumtion bezüglich des Rechten ſie dienen fol. (Wird weiter ausgeführt.)

felben enthält § 823 Abſ. 2 B. G. B. nicht, wie auch der Im vorliegenden Falle handelt es ſic in Wirklichkeit nur

VI. Civiljenat wiederholt ausgeſprochen hat (vergl. Entſcheidungen um eine einzige Eintragung, die der Grundbuchridhter nur deshalb

des Reichsgerichts Bd. 52 S. 126 , vergl. Juriſtiſche Wochen. in zwei Teile zerlegt hat, weil die Einrichtung der fächrijden

ſdyrift von 1900/2 Beilage S. 271 Nr. 209) . Ebenſowenig Grundbücher neben den Hauptkolonnen keinen Plaß zu derartigen

wird der Kläger dieſes Nachweiſes dadurch überhoben, daß die Eintragungen bietet. Daß die beiden durch eine und dieſelbe

mangelhafte Beleuchtung der Treppe unter Umſtänden eine Ver. Verfügung angeordneten Eintragungen in Abteilung III Nr. 10

leßung der Pflichten der Vermieters enthält. und 11 in der Tat nur eine Eintragung darſtellen, daß die

Sicherungshypothek des Beklagten nur mit dem Mangel behaftet

eingetragen worden iſt, der ſich aus dem Anſpruche des Klägers

.
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auf Eintragung ſeines Eigentums ergibt, geht auf dem in Nußungswerts der Wohnung , die fie in einem aus dem Nachlaffe

Kolonne Anmerkungen zu Nr. 10 eingetragenen Vermerke: ihres Vaters herrührenden Grundſtüde inne hat, auf einen die

„ Widerſpruch 1. Nr . 11 " und aus der Verweiſung in Nr. 11 ſtreitige Rente überſteigenden Geſamtbetrag und hat erwogen :

auf Nr. 10 klar hervor. Danach iſt die Vormerkung wirkjam . daß Klägerin, da ſie nicht den Anſpruch erhoben habe, den

Ertrag ihres eigenen Vermögens außer der eingeklagten

Rente zu ihrem Unterhalt verwenden zu dürfen , eine

Rente von 100 Mart angemeffen zu fordern hätte.

283. Was hier der Berufungørichter als das eigene Vermögen der

Zu $$ 1353, 1568 B. G. B. Klägerin bezeichnet, gehört, wie er an anderer Stelle ſelbſt

hervorhebt, zu dem Geſamtgute. Dann aber iſt inſoweit, als
(9. c . J. , U. v . 28. Sept. 03 , 116/03 IV. Berlin . Zurüdweiſung. )

die Klägerin aus dieſem Vermögen Nußungen gezogen und

Was die dem Beklagten vorgeworfene Trunkſucht betrifft, damit ihren Unterhalt beſtritten hat , der Klageanſpruch gegen .

jo kann es dahin geſtellt bleiben , ob der Ausſpruch des Be. ſtandslos geworden , denn nach $ 1458 des B. G. B. iſt der

rufungsrichters : Mann verpflichtet und alſo aud berechtigt, den der Frau ge

pals Scheidungegrund würde Truntenheit nur dann an. bührenden Unterhalt aus dem Geſamtgute zu entnehmen. Welche

zuſehen ſein , wenn ſie fide entweder dauernd in beſonders Folgen entſtehen würden , wenn, wie der Berufungsrichter er .ſich

abſtoßender Weiſe zeige oder zu Erzeſſen gegen den örtert, der Beklagte hinterher die von der Klägerin gezogenen

anderen Ehegatten führe, " Nußungen unter Berufung auf § 1443 herausverlangen und

in dieſer Allgemeinheit zu billigen ſein möchte, denn ſeitens der dieſen Anſpruch gegen die eingeklagte Unterhaltérente zur Auf

Klägerin iſt nur behauptet worden, daß der Beklagte in den rechnung bringen wollte, ſtand nicht zur Entſcheidung, weil der

leßten Jahren faſt täglich angetrunken nach Hauſe gekommen Beklagte nach dem Tatbeſtande des Berufung& urteils in dieſer

jei, und die Ausführungen des Berufungsrichters laffen erkennen , Weiſe überhaupt nicht dem Klageanſpruche gegenüber Stellung

daß er dieſe Tatſache, ſo wie ſie hingeſtellt worden iſt, unter genommen hatte. Dieſer Anſpruch aber iſt, gleichviel ob die

konkreter Würdigung der Sadlage nicht für ausreichend er . Möglichkeit einer derartigen Aufrechnung rechtlich beſteht oder

achtet hat. nicht beſteht, aus dem Grunde allein ſchon hinfällig , weil

Unbedenklich erſcheint auch die ſich auf die angeblich hoch inſoweit, als die Klägerin ihren Unterhalt aus dem Geſamt.

gradige Nervoſität der Klägerin beziehende Bemerkung des gute beſtritten hat, fie nicht deffen nocymalige Darreichung vom

Berufungsrichters, daß der Klägerin ja unbenommen bleiben Beklagten verlangen kann.

werde, die Herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft auch in Zu.

kunft auf Grund des § 1353 des B. G. B. zu verweigern, falls

infolge ihre8 tranthaften Zuſtandes zu befürchten wäre, daß fie

bei einem Zuſammenleben mit dem Beklagten ſeeliſch und geiſtig
285.

zu grunde gehen werde.
Zu § 1568 B. G. B.

(D. c. D. , U. v . 15. Dkt. 03, 140/03 II. Marienwerder. Zurüchw .)

284.
Es ſteht feſt, daß die Klägerin durch die Art und Weiſe,

Zu SS 1360, 1443, 1458, 1565, 2335 B. G. B. wie ſie mit der K. verkehrte, bei ihrer Umgebung und ing .

beſondere bei dem Beklagten, als ihrem Ehemanne , Anſtoß
(N. c. N. , U. v . 28. Sept. 03, 118/03 IV . Breßlau. Aufhebung.)

erregte, ja daß dadurch der Verdacht entſtand, fie treibe mit der

Der Berufungsrichter hat außer acht gelaſſen, daß wenn Genannten widernatürliche Unzucht. Zur Aufrechterhaltung der
.

die Klägerin fich tatſächlich des Ehebrucho ſchuldig gemacht hat, fittlichen Grundlagen ſeiner Ehe mußte dem Beklagten darum

fie feitdem von dem Manne die Gewährung des Unterhalts nur zu tun fein , dieſes Verdachtsmoment zu beſeitigen. Auch wenn

nach dem Maß des Notdürftigen beanſpruchen durfte (S$ 1611 der Verdacht objektiv unbegründet war, ſo hatte er doch feſt.

Abſ. 2, 2335, 1565 des B. G. B. , Urteil des R. G. vom geſtelltermaßen eine Entfremdung der Ehegatten zur Folge, für

20. April 1903 IV 425/02 Beilagen zur Juriſtiſchen Wochen . welche die Klägerin nach der erwieſenen Sachlage moraliſch

ſchrift S. 81 Nr. 188 ). Er iſt vielmehr bei der Bemeffung verantwortlich zu machen iſt und auf deren Beſeitigung fie durch

der Unterhaltsrente davon ausgegangen, daß der Beklagte der Abbruch des Umganges mit der R. hinwirken mußte .

Klägerin gemäß § 1360 nach Maßgabe ſeiner Lebensſtellung, Die hierbei getroffenen Urteilsfeſtſtellungen ſtehen auch

ſeines Vermögens und ſeiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu nicht im Wideripruch mit der in den Entſcheidungsgründen zur

gewähren hätte. Klage erklärten Annahme, daß der Beklagte ſeinerſeits eine

Es kommt folgendes hinzu : In der Ehe der Parteien ſchwere Eheverfehlung dadurch begangen hat, daß er die Klägerin

beſtand auf Grund landesrechtlicher Überleitungsvorſchriften der dritten Perſonen gegenüber des unzüchtigen Umganges mit

Güterſtand der allgemeinen Gütergemeinſchaft nach den Vor. Fräulein K. beſchuldigte, und daß für die Richtigkeit dieſer

jQhriften des B. G. B. Der Berufungsrichter ſtellt aber feſt, Bejhuldigung nach der Urteilsbegründung auch nicht der

daß die Klägerin an ihrem Aufenthaltsorte von einem Teile Schatten eines Beweiſes vorliegt. Die bedenklichen Folgen des

des zum Geſamtgut gehörigen Vermögens die Nußungen ge. fraglichen Verkehr für das eheliche Verhältnis der Parteien

zogen hatte. Er veranſdlagt dieſe Nußungen mit Einſluß des wurden durch die Grundloſigkeit eines ſo weitgehenden Verdachtes
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nicht aufgehoben , und ebenſowenig die Pflicht der Klägerin , das B. G. B.) , nicht namens der Kinder von dem Beklagten als

in ihrem Umgang mit der K. hervorgetretene ehezerrüttende dem unterhaltspflichtigen Vater verlangen ; auf Grund der

Moment auf den Wunſch des Beklagten hinwegzuräumen. eigenen Unterhaltsberechtigung aber hat die Klägerin, die nicht

einmal den Kindern gegenüber unterhaltspflichtig iſt (8 1606

Abſ. 2) , keinen Anſpruch auf Erſaß der für die Kinder gemachten

oder zu machenden Aufwendungen . Da der Anſprud ber

286 .
Klägerin, ſoweit er fich auf die Unterhaltung der Kinder bezieht,

Zu SS 1606 , 1614, 1634 B. G. B. tein Unterhaltsanſpruch iſt, ſo iſt ausgeſchloffen, daß die

Klägerin, wenn vertragsmäßig die Leiſtungen feſtgefeßt find, die
(M.C. M. U. v.5. Oktober 03 , 125/03 IV . Hamburg. Aufhebung.)

der Beklagte für die Unterhaltung der Kinder an ſie zu entrichten

Im Herbſt 1899 hat die Ehefrau die eheliche Wohnung hat, eine Erhöhung dieſer Leiſtungen aus dein Grunde verlangen

verlaffen und ſich mit ihren beiden, in der Ehe geborenen, darf, weil für die Zukunft auf Unterhalt nicht verzichtet werden

Kindern zu ihren Eltern begeben. Am 13. Oktober 1899 hat kann. Sollte demnach der Vergleich vom 3. November 1899

fie bei dem Landgericht den Antrag geſtellt, durch einſtweilige nach früherem Rechte gültig geweſen ſein, was das Berufungs.

Verfügung dem Ehemann aufzuerlegen, ihr für ſich und ihre gericht dahingeſtellt ſein ließ, und ſollte die Klägerin bei dem

beiden Kinder wöchentliche Alimente im Betrage von 50 Mark Vergleiche nicht etwa nur hinſichtlich des eigenen Unterhalts .

zu zahlen. Der Ehemann ſtellte die Höhe der Alimente für die anſpruchs in eigenem Namen, dagegen bei der Vereinbarung

Frau in das Ermeffen des Gerichts, beantragte aber zu ver- über die Alimentation der Kinder als Vertreterin der Kinder

fügen, daß die Kinder ihm zurückzugeben ſeien. Vor dem Vor- gehandelt haben , ſo daß ihr bei Verfolgung eigener Rechte hin:

fißenden der Zivilkammer tam am 3. November 1899 ein Ver .
fichtlich der Unterhaltung der Kinder der Vergleich nicht entgegen

gleich zuſtande, wonach der Ehemann fich verpflichtete, ſeiner ſtünde, ſo bedarf es noch der Ermittelung, welcher Teil der

Frau an Alimenten monatlich 180 Mark ultimo jeden Monate vereinbarten Monatsrente von 180 Mart für den eigenen

zu zahlen . Die Parteien behielten ſich in dem Vergleiche Unterhalt der Klägerin beſtimmt war und welcher Betrag ihr

Anträge auf Abänderung für den Fall vor, daß ſich die Ver. für die Unterhaltung der Kinder zukommen ſollte. Die erforder

hältniffe auf der einen oder anderen Seite weſentlich änderten . lichen Feſtſtellungen zu treffen, iſt das Reviſionsgericht nicht in

Im April 1901 erhob die Ehefrau Klage gegen den Ehe- der Lage. Es muß daher die Sache zu anderweiter Verhandlung

mann auf Verurteilung, ihr einſtweilen auf die Dauer von zwei und Entſcheidung an das Berufungsgericht zurüdverwieſen werden .

Jahren außer den in Gemäßheit der Vergleichs vom 3. November

1899 zu zahlenden 180 Marť monatlicher Alimente weitere

70 Mart monatlich, ultimo eines jeden Monats, zu zahlen .

Das Landgericht verurteilte. Das Oberlandesgericht wies
287.

die Berufung des Beklagten zurück. Zu $8 2303, 2325 7. B. G. B.

Aus den Entſcheidungsgründen des Reichegerichts: Der Re.
(S. c. S. , U. v. 15. Okt. 03 , 141/03 IV. Celle. Zurüdweiſung .)

viſion muß Erfolg gewährt werden . Daß die Klägerin gegen

Zahlung der Vergleichsſumme von 2160 Mark jährlich nicht allein Der erkennende Senat hat bereits in dem Urteile vom

den eigenen Unterhalt beſtreiten, ſondern auch die erforderlichen Auf . 9. Februar 1903 ( Entich. Bd. 54 S. 241 ff. des näheren aus .

wendungen für die beiden Kinder machen ſollte, nimmt mit den geführt, daß gemäß Art. 213 des E. G. zum B. G. B. die

Parteien auch das Berufungogericht an , das ſelbſt den erhöhten Vorſchriften der $8 2325 bis 2329 auch dann anwendbar ſind,

Unterhaltsbetrag für die Klägerin perſönlich auf nur 2000 Mark wenn der Tod des Erblaſſers nach dem Infrafttreten des B. G. B.

jährlich beniißt. Inſoweit aber der Vergleich vom 3. November eintrat, die Schenkung aber unter der Herrſchaft des früheren

1899 den Betrag feſtſeßt, den die Klägerin für die Beſorgung Rechts ſtattgefunden hatte.Rechts ſtattgefunden hatte. Bei Anwendung der SS 2325 ff.

des – nach der Annahme des Berufungogerichts ihr von B. G. B. ſodann iſt allein entſcheidend, ob der Klägerin zur

dem Beklagten übertragenen Geſchäfte der Unterhaltung der Zeit des Erbfalls nach Maßgabe des § 2303 B. G. B. das

Kinder zu beanſpruchen habe , läßt ſich zu einer Erhöhung nicht Pflichtteilsrecht zuſteht. Ob die Schenkungen zu einer Zeit

auf Grund der Beſtimmung des § 1614 gelangen , wonach für erfolgten , wo für die Klägerin die Möglichkeit eines Pflichtteils

die Zukunft auf den Unterhalt nicht verzichtet werden kann . rechts noch nicht gegeben war , ſei es , daß ſie damals mit dem

Die Forderung, welche die Klägerin aus dem ihr erteilten Erblaffer noch nicht verheiratet geweſen, ſei es, daß ihr damals

Auftrag gegen den Beklagten erhebt , iſt keine Unterhalts. als Ehefrau gemeinrechtlich ein Pflichtteil überhaupt nicht zukam ,

forderung . Unterhalt wird nur gewährt zur Deckung der iſt ohne Belang . Der abweichende Standpunkt des $ 2009 im

perſönlichen Bedürfniſſe des Berechtigten. Was zur Deckung I. Entwurf iſt von der zweiten Kommiſſion aufgegeben worden.

des Bedarfs der Kinder erforderlich war oder iſt, kann die Vergl . Mugdan, Materialien zum Bürgerlichen Gefeßbuche Bd. V

Klägerin , der die Vertretung der Kinder nicht obliegt (S 1634 S. 790 f.
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Beilage 15 der Juriſtiſchen Wochenſchrift
Orat

N 52 und 53 vom 18. Dezember 1903 .

Urteile und Beſchlüſſe des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Beſetzbuch

und zum Einführungsgeſek.

sܐܵܬܼܝ

.
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288 . Ehegatten bewirken folle. Es kann nicht angenommen werden ,

Zu Art. 17 E. G. Ž. B. G. B. Unzuläſſigkeit daß er auf die Ausländer mehr Rüdificht hat nehmen wollen

eines Urteils auf beſtändige Trennung der Ehe- als auf die konfeffionellen Bedürfniſſe der eigenen Bevölkerung.

gatteu von Tiſch und Bett für Ausländerehen.
289.

(N. C. N. , Beſchl. der Vereinigten Zivilſenate des R. G. v.

Zu Art. 177 E. G. Ž. B. G. B. und SS 31, 89,
12. Dkt. 03 , 226/02 VI. Dresden .)

831 B. G. B.
Während der IV. 3. S. in dem in der Beilage 3 S. 19

Nr. 37 zu Nr. 5 und 6 der Juriſt. Wochenſdýr. erwähnten Urteile (N. c . G. , U. v. 15.Dkt.03, 214/03 VI. Dresden. Zurüdweiſung .)

die beſtändige Trennung der Ehe von Ausländern von Tiſch Nach den Feſtſtellungen der Vorinſtanz iſt am 15. Januar

und Bett für zuläffig erachtete, hielt der VI. 3. S. eß unter 1901 ein Rohrſtrang, durch den von der ſtädtiſchen Gasanſtalt

der beſtehenden Gefeßgebung für unzuläſſig , daß der deutſche in R. aus Gas nach der unteren Gärtnerſtraße daſelbſt geleitet

Richter in einem Eheprozefſe fremder Staatsangehöriger (an wird , undicht geworden. Das infolgedeffen entwichene Gas iſt

Stelle der nach dem maßgebenden ausländiſchen Recht aus. durch den Erdboden in mehrere an der Straße gelegene Wohn.

geſchloſſenen Scheidung vom Bande) die beſtändige Trennung gebäude eingedrungen , insbeſondere in das Haus Nr. 445, deffen

von Tiſch und Bett ausſpricht; er hat daher durch Beſchluß Erdgeſchoß von der Klägerin und ihrem damaligen Ehemanne,

vom 18. Dezember 1902 die Frage: dem Geſchirrführer G. , bewohnt wurde. Beide find durch das

Kann von deutſchen Gerichten in einem Eheprozeffe unter von ihnen eingeatmete Gas erkrankt, G. iſt infolge der dadurch

Eheleuten fremder Staatsangehörigkeit auf beſtändige erlittenen Vergiftung am 19. Januar 1901 geſtorben. Der

Trennung von Tiſch und Bett erkannt werden , wenn nach dieſerhalb gegen die Stadt R. erhobene Schadenerſaßanſpruch

deutſchem Rechte die Scheidung der Ehe gerechtfertigt, nach iſt dem Grunde nach für berechtigt erklärt. Die von der Be.

dem heimiſchen Rechte der Eheleute aber nur beſtändige klagten eingelegte Reviſion bekämpft die Annahme des Berufunge

Trennung von Tiſch und Bett zuläſſig ſein würde ? gerichte, daß die Beklagte für das als feſtgeſtellt erachtete ſchuld .

der Entſcheidung der Vereinigten Ziviljenate des R. G. unter. hafte Verhalten des Betriebsinſpektors G. unbedingt einzuſtehen

breitet. Dieſe haben angenommen , daß ein Fall des § 137 des habe. Dieſe Annahme fet unbegründet , weil G. bei der in

G. V. G. gegeben ſei, die geſtellte Frage verneint , ausführlich Rede ſtehenden Gelegenheit nicht in Ausübung einer ihm

begründet und namentlich bemerkt: Das tann nicht beſtritten anvertrauten öffentlichen Gewalttätig geworden ſei bezw .

werden , daß der deutſche Gefeßgeber den durch eine Trennung hätte tätig werden follen , es fich vielmehr lediglich um Akte

yon Tiſch und Bett herbeigeführten Zuſtand, die Nachteile und handele , bei denen er als Beamter der ſtädtiſchen Gasanſtalt,

die Gefahren , die das Verbot der Wiederverheiratung für den alſo eines von der Stadtgemeinde betriebenen gewerblichen

Hausſtand, die Nahrungsverhältniffe, die Erziehung der Kinder Unternehmens, in Frage komme. Es fei daher nicht die Vor.

und die Sittlichkeit mit fich bringt , ſchon ſeit dem Perſonen- ſchrift in Art. 77 des E. G. zum B. G. B. und das vermöge

ſtandøgeſeß als mit dem Weſen der Ehe nicht vereinbar angeſehen derſelben in Gültigkeit verbliebene fächfiſche Gewohnheitsrecht

und daß er auch im B. G. B. jenem Inſtitut die Anerkennung betreffs der Haftung von Beamten maßgebend, die Haftung

aus ethiſchen , ſozialpolitiſchen und volkswirtſchaftlichen Gründen der beklagten Stadtgemeinde regele fich vielmehr ausſchließlich

verſagt hat. Dieſer Standpunkt trifft auch den Ausländern nach den Beſtimmungen in 88 31 , 89 und 831 des B. G. B.

gegenüber zu , und es würde nicht der in der deutſchen Gefeß . Dieſer Angriff iſt nicht begründet. (Wird näher begründet.)

gebung verkörperten Rechtsanſchauung entſprechen , wenn die ein .

heimiſchen Gerichte bei Begründung eines Rechtszuſtandes mit. 290.

zuwirken hätten, den das deutſche Geſet für unzuläſſig erachtet. Zu Art. 170 des E. G. Ž. B. G. B. verb. mit

Es würde dies auch eine durch nichts zu rechtfertigendeBevor: $ 89 der Einl. u . $ 155 TI. I Tit. 5 des A. L. R.
5

zugung der Ausländer ſein : der Gefeßgeber hat es abgelehnt,

den Gewiſſenebedenken der deutſchen Katholiken Rechnung zu Zu SS 125, 516, 1624 B. G. B.

tragen , er hat es beſonders abgelehnt , daß die Scheidung für (3. c. H. , U. v. 29. Okt. 03 , 43/03 IV. Breglau. Zurück.

die der katholiſchen Kirche angehörenden Ehegatten nur die Auf- weiſung der Reviſion. Aufhebung infolge der Anſchlußreviſion .)
löjung der häuslichen und ehelichen Gemeinſchaft unter Ausſchluß Die Reviſion vertritt die Auffaſſung, daß das akzeptierte

des Rechts zur Wiederverheiratung bei Lebzeiten des anderen Mitgiftverſprechen aus den Jahren 1898 und 1899 nicht, wie

B.

1
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allerdings das Berufungsgericht ausſpricht, mangels der Schrift. des Verſprechenden nicht beeinflußt wird. Es beſtimmt nun der

form darum für ungültig erachtet werden könne, weil die Ehe. 1624 Abſ. 1 del B.G. B., daß die von dem Vater oder der

ſchließung erſt nach dem Inkrafttreten des B. G. B. , am Mutter einem Kinde gewährte Ausſtattung, auch wenn eine

22. September 1900, erfolgt iſt. Ein Sculdverhältnis ſei Verpflichtung nicht beſteht, nur inſoweit als Schenkung gilt ,

idon vorher zur Entſtehung gelangt, wenn auch ein wegen als die Ausſtattung das den Umſtänden, insbeſondere den Ver:

Formmangels bis zur Erfüllung aufrufbares. Nachdem aber mögendverhältniffen des Vaters oder der Mutter, entſprechende.

die Erfüllung eingetreten ſei, wenn ſchon unter der Herrſchaft Maß überſteigt. Den aus dieſer Beſtimmung vom Landgericht

des neuen Rechts, fo ſei dadurch die Möglichkeit, das Verſprechen gezogenen Rüdſhluß dahin , daß die von einem Fremden zu.

wegen des Formmangels aufzurufen, beſeitigt worden. Der gewendete Ausſtattung in allen Fällen die Natur einer Schenkung

Reviſion wäre zu folgen, wenn ihr Ausgangspunkt richtig wäre, babe, ſodaß für ein ſolches Mitgift- oder Ausſtattungsverſprechen

daß aus dem akzeptierten mündlichen Mitgiftverſprechen des zur Rechtsgültigkeit, gemäß § 518 des B. G. B. , die – hier

Robert H. jdhon ein Schuldverhältnis entſtanden ſei , nur mit nicht gewahrte gerichtliche oder notarielle Form erforderlid

der Maßgabe, daß es bis zur Erfüllung jederzeit aufrufbar wäre, erachtet das Berufung& gericht nicht für zuläſſig, da die

Es beſtimmt nun aber der § 155 des A. L. N. TI. I Beſtimmung nur der Regelung des Rechtsverhältniſſes zwiſchen

Tit. 5 , daß in Fällen , wo die Gefeße einen ſchriftlichen Vertrag den Eltern und dem Kinde diene und nur die Bedeutung habe,

erfordern , derſelbe jedoch nur mündlich geſchloffen und noch von daß die in angemeſſenem Umfange von den Eltern , denen nad

keinem Teile erfüllt worden , aus dem Vertrage keine Klage dem B. G. B. eine Rechtspflicht zur Ausſtattung überhaupt nicht

ſtattfindet. Damit wird zum Ausdruď gebracht, daß aus einem auferlegt ſei , gewährte Ausſtattung als Schenkung nicht angeſehen

folchen Vertrage für ſich eine rechtliche Befugnis , ein Recht, werden ſolle. In Frage komme vielmehr lediglich, ob nach dem

und eine dementſprechende rechtliche Verpflichtung, ein Schuld . im § 516 des B. G. B. gegebenen Begriffe der Senkung eine

verhältnis, überhaupt nicht erwachſen joll; denn wenn die Geſeße Schenkung dann vorliege, wenn unter den vom Kl . behaupteten

ein Recht geben, dem bewilligen ſie auch § 89 Einl. zum Umſtänden ihm das Mitgiftverſprechen erklärt fei. Der hier.

A. &. R. – die Mittel, ohne welche dasſelbe nicht ausgeübt gegen erhobene Angriff der Anſchlußreviſion erſcheint nicht be..

werden kann. Bei einem wegen Formmangels ungültigen Ver. gründet.gründet. Richtig iſt, daß der § 1624 A6.1 des B. G. B.

trage fehlt es daher auch an einem Gegenſtande für den von nicht nur negativ beſtimmt, daß eine von den Eltern gegebene ,

der Reviſion zugelaffenen Aufruf, da ein Shuldverhältnie im das durch die Umſtände gerechtfertigte Maß nicht überſteigende

rechtlichen Sinne vor Hinzutritt der Erfüllung gar nicht hat Ausſtattung nicht als Shenkung gilt, ſondern auch, daß die

entſtehen können . Der mündliche, wegen Formmangeld ungültige Ausſtattung, ſoweit ſie dieſes Maß überſteigt und eine Ver .

Vertrag bildet in Wirklichkeit nur die Vorbereitung für den pflichtung zur Ausſtattung nicht beſteht, als Schenkung anzuſehen

nach geſeßlicher Vorſchrift ſchon durch die Leiſtung nach Maßgabe iſt. Indeſſen auch der Standpunkt des Berufungsgerichts iſt

des mündlichen Vertrags und deren Annahme zum endgültigen im Ergebnis kein anderer; es wird nur der vom Landgericht

rechtswirkſamen Abſchluß gelangenden Vertrag. aus der Beſtimmung in $ 1624 Abſ.1 gezogenen Folgerung

Hieran fann auch dadurch nichts geändert werden, daß das entgegengetreten : daß die von einem Fremden gewährte Aus.

Mitgiftverſprechen an die Bedingung der Verheiratung des ſtattung in allen Fällen die Natur der Schenkung haben

Klägers mit der Alice 3. geknüpft war. Die Reviſion meint, jolle, während nach der Belegenheit des einzelnen Falles zu

daß infolge der Bedingtheit die Rechtswirkſamkeit des Mitgift prüfen ſei , ob die Ausſtattung auch dem in § 516 B. G. B.

verſprechens mit dem durch die Eheſchließung erfolgten Eintritt gegebenen Begriffe der Schenkung entſpreche. Dieſe Auffaſſung

der Bedingung auf den Zeitpunkt des Abſchluſſes des mündlichen iſt durchaus zutreffend und trägt dem Gedanken Rechnung, daß

Vertrags zurūdzubeziehen ſei. Indeffen dieſe Rüdbeziehung hat gerade dem Ausſtattungsverſprechen eines Fremden Zwect.

ſelbſtverſtändlich ein rechtsbeſtändiges Rechtsgeſchäft zur Voraus. beſtimmungen beigefügt ſein können , die die rechtliche Natur der

ſegung, und ein ſolches hat unter derHerrſchaft des bisherigen Rechts verſprochenen oder gewährten Ausſtattung als Schenkung im

nicht beſtanden, fodaß eben deſſen Anwendbarkeit gemäß Art. 170 Sinne des § 516 ausſchließen . Das gleiche gilt ſelbſtverſtändlich

des E. G. 3. B.G. B. hier auch nicht in Frage kommen kann. auch von dem Teile der ſeitens der Eltern gewährten Aus.

Das hiernach für die Beurteilung des Klageanſpruchsſtattung, der das den Umſtänden entſprechende Maß überſteigt,

maßgebende B. G. B. kennt den Ausdruţ , Mitgift“ überhaupt ſofern ihm durch etwa beigefügte Modalitäten die Eigenſchaft

nicht, es ſpricht aber von „ Ausſtattung “, und verſteht nach dem als Schenkung im Sinne des § 516 entzogen wird. Hiermit

in § 1624 Abſ. 1 gegebenen Begriffe darunter dasjenige, „was erledigen ſich zugleich die Ausführungen der Anſchlußreviſion,

einem Kinde mit Rüdſicht auf ſeine Verheiratung oder auf die daß , da für den Robert 6. eine Pflicht zur Gewährung einer

Erlangung einer ſelbſtändigen Lebensſtellung zur Begründung Ausſtattung an ſeine Nichte, die Alice 3. , abgeſehen von den

oder zur Erhaltung der Wirtſchaft oder Lebensſtellung von dem ſtreitigen mündlichen Verſprechungen , nicht beſtand, dieſe Ver.

Vater oder der Mutter zugewendet wird. Mit dieſem Begriffe ſprechungen als Schenkung angeſehen werden müßten , indem“

der „ Ausſtattung “ deckt ſich nach dein gemeinen Sprachgebrauch nicht abzuſehen ſei , weshalb das Geſeß zwar eine von den Eltern

im weſentlichen der Sinn des Wortes „ Mitgift “ . Im vor- gegebene, das den Umſtänden entſprechende Maß überſteigende

liegenden Falle iſt die Mitgift nicht von einem Elternteile, Ausſtattung als Schenkung behandeln ſollte, nicht aber eine von

ſondern von einem Fremden verſprochen ; e$ unterliegt aber einem Dritten gegebene Ausſtattung , welche vielleicht dieſes Maß

keinem Bedenken , daß der Inhalt des Verſprechend der , Mitgift" ebenſo überſteige. Zutreffend iſt allerdings die hier noch geltend

oder „ der Ausſtattung “ durch die Verſchiedenheit in der Perſon gemachte Auffaſſung der Anjdlußreviſion, daß die Bedeutung
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des § 1624 Abj. 1 B. G. B. nur darin liegt , daß eine ſittliche gegebene $ 516 Abj. 1 B. G. B. erkennen läßt . Im übrigent

Verbindlichkeit der Eltern zur Ausſtattung der Kinder anerkannt wird in den Motiven ſelbſt dort bei Note 2 nur bemerkt:

und das zur Erfüllung derſelben Gegebene nicht als Schenkung „ Wird eine animo donandi erfolgende Zuwendung erfordert,

betrachtet wird. Daraus ergibt ſich aber zugleich, daß dieſe durch welche der Zuwendende ärmer, der andere reicher wird, ſo

Beſtimmung den in § 516 B. G. B. aufgeſtellten Begriff der iſt ferner die Hervorhebung des Erforderniffes der Unentgeltlich.

Schenkung unberührt läft, ſo daß auch bei Ausſtattungs- keit der Zuwendung und des Mangels einer rechtlichen Ver

verſprechen, mögen ſie von Fremden oder von Eltern abgegeben pflichtung entbehrlich, die Aufſtellung der legteren könnte jogar

ſein, bei leßteren nur mit der aus 8 1624 Abſ.1 B. G. B. zu einer unrichtigen Folgerung verleiten . “ Und in der Note 2

folgenden Einſchränkung, zu prüfen iſt, ob ſie als Schenkung ſelbſt werden lediglich herangezogen : „ Preußiſches Allgemeines„

im Sinne des § 516 B. G. B. anzuſehen ſind . Landrecht TI. I Tit. 11 SS 1037 , 1046 ; öſterreichiſches Gefeß:

Die hiernach entſcheidende Frage , ob eine Schenkung im buch § 941 ; fadhliſches Geſeßbuch § 1049 ; bayriſcher Entwurf

Sinne des § 516 B.G. B. dann vorliegt , wenn das dem Art. 41 ; Dresdener Entwurf Art. 437." Hiernach iſt nicht

Klageanſpruche zu grunde liegende Mitgiftverſprechen des abzuſehen , wie der Faffung des § 516 Abſ. 1 B. G. B. gegenüber

Robert 6. dem Kläger unter den von ihm behaupteten Um. die vorgedachten Beinerkungen der Motive im Sinne des Be.

ſtänden erklärt iſt, war zu verneinen. rufungsgerichts verwertet werden könnten. Das Berufungsurteil

Die Begründung des Eheſtandes durch die Eheſchließung unterliegt hiernach, auf die Anſchlußreviſion, wegen Verlegung

mit der Alice 3. ſeitens des Klägers war für dieſen, auch dem des g 516 B. G. B. gemäß § 564 3. P. O. der Aufhebung.

Mitgiftverſprechen des Robert H. gegenüber , Ausfluß ſeiner Das von dem Kläger in Wirklichkeit behauptete Mitgift.

freien Entſchließung. Auch die durch die Begründung des Ehe verſprechen des H., auch wenn mit dem Berufungsgericht an.

ſtandes herbeigeführte Belaſtung des Vermögens des Klägers zunehmen iſt, daß es den Zweck hatte, die Eheſchließung zu

beruhte daher auf ſeinem eigenen Willen, und es enthält auch fördern, ſtellt ſich als ein Shenkungøverſprechen im Sinne des

dieſer Belaſtung gegenüber die den Gegenſtand des Mitgift. $ 516 B. G. B. dar, und bedurfte es daher nach $ 518 B. G. B.

verſprechend des Robert H. bildende Zuwendung eine Vermehrung zu ſeiner Formgültigkeit der . gerichtlichen oder notariellen Be

des Vermögens des Klägers, alſo ſeine Bereicherung, und zwar urkundung . In Erinangelung dieſer Form würde das behauptete

zum vollen Werte der Zuwendung, während andrerſeits das Mitgiftverſprechen des H. nach § 125 B. G. B. nichtig und ſomit,

Vermögen des Robert H. zu demſelben Betrage belaſtet, alſo auch wenn es nachgewieſen würde , nicht geeignet ſein, den

vermindert wird. Darauß ergibt ſich, daß es für die Frage der Klageanſpruch zu rechtfertigen.

Bereicherung des Klägers völlig bedeutungslos iſt, ob das Mit.

giftverſprechen des Robert H. den Zweck hatte, die Eheſchließung
291 .

des Klägers zu befördern. – Rechtsirrtümlich iſt es , wenn das

Berufungsgericht dafür, daß die Zuwendungnicht eine Be. Zu Art. 172 E. G. Ž. B. G. B. $ 571 ff. B. G. B.

reicherung enthält, den Umſtand heranzieht, daß fie dem Kläger (R. c. H. , U. v. 20. Okt. 03, 233/03 VII. Berlin. Zurückweiſung.)

gegenüber nicht animo donandi, nicht in der Bereicherungs- Die Reviſion des Klägers iſt auf die Rüge geſtüßt, der

abſicht erfolgte. Das Gefeß ſelbſt ſtellt nach dem in § 516 Berufungsrichter habe die Beſtimmung des § 571 Abſ. 2

Abſ. 1 B. G. B. gegebenen Begriffe der Schenkung das Er. Saß 1 des B. G. B. , daß der Vermieter, wenn der Erwerber

fordernis der Bereicherungsabſicht nicht auf, vielmehr kommt es die fich während der Dauer ſeines Eigentums aus dem Miet

nur darauf an, daß objektiv eine Bereicherung vorliegt. Dieſe verhältniffe ergebenden Verpflichtungen nicht erfülle, für den von

Auffaſſung gelangte auch zum Ausdruck bei den Beratungen der dem Erwerber zu erſeßenden Schaden wie ein Bürge, der auf

Kommiſſion für die zweite Leſung des Entwurfes zum Bürger- die Einrede der Vorausklage verzichtet habe, hafte, zu Unrecht

lichen Geſepbudy, deſſen ſchließlich in der Faſſung des § 516 nicht für anwendbar erachtet. Der Reviſionskläger führt aus,

in das Geſetz übergegangenen - $ 437 lautete : „ Als Schenkung§ 437 lautete : „Als Schenkung die Anwendbarkeit jener Beſtimmung ergebe ſich aus Art. 172

gilt die an einen anderen erfolgende Zuwendung, durch welche des E. G. zum B. G. B. unter der Vorausſeßung, daß die

das Vermögen des Zuwendenden verinindert und der andere Auflaſſung des von der Beklagten am 27. Dezember 1899 an

bereichert wird, jofern fie in der Abſicht dieſer Bereicherung die Nebenintervenientin verkauften Grundſtücks und die Ein

geſchieht und der andere die Zuwendung als Geſchenk annimmt." tragung für die Erwerberin nach dem 1. Januar 1900 erfolgt

Als Ergebnis der Beratung der Kommiſſion iſt u. a. - vergl.vergl. ſei . Ob dies der Fall ſei, habe der Berufungsrichter nicht

Protokolle, bearbeitet von Achilles, Gebhard, Spahn , Bd. II feſtgeſtellt, weil Art. 172 nur das Verhältnis zwijden Mieter

S. 25 unter I feſtgeſtellt: „Einigkeit beſtand darüber, daß und Erwerber der vermieteten Sache betreffe. Dieſe Gefeße8

eine Bereicherungsabſicht auf ſeiten des Zuwendenden zum beſtimmung beziehe ſich aber auf die Anwendbarkeit aller

Begriffe der Schenkung nicht erforderlich, vielmehr auch eine derjenigen Vorſchriften des B. G. B. , welche zur Durchführung

lediglich in egoiſtiſcher Abſicht gemachte Zuwendung unter den des dem Mieter gewährten dinglichen Rechtsſchußes und des

Begriff der Schenkung falle.“ Auch aus der im Berufungs- Grundſabes „Kauf bricht nicht Miete" gegeben und in den

urteile angezogenen Bemerkung der Motive iſt für die Auf- $8 571 bis 579 des B. G. B. enthalten ſeien . Zu dieſen

faſſung des Berufung& gerichts umfoweniger etwas zu entnehmen , Vorſchriften gehöre aber auch die des § 571 Abſ. 2 , welcher

als der – vorſtehend wiedergegebene - $ 437 des Entwurfs§ 437 des Entwurfs die weitere Haftung des Vermieters betreffe. Wie von Habicht,

gerade bezüglich der Bereicherungsabſicht, aber auch in anderer die Einwirkung des B. G. B. auf zuvor entſtandene Rechts

Richtung, weſentlich geändert iſt, wie der oben ebenfalls wieder verhältniſſe, 3. Aufl. S. 286 flg ., ausgeführt ſei , ergebe ſich

1

1

1

21 *



132

293 .

1

1

der Übergang der Rechte des Vermieter oder Verpachters auf

den Erwerber daraus , daß er nad S 571 Abſ. 1 , 577 Saß 1 Art. 195 E. G. Ž. B. G. B. in Verbindung mit

eine Folge der Veräußerung oder Belaſtung jei, und daß § 38 des Preuß. E. E. G. vom 5. Mai 1872.

Folgen , welche das B. G. B. an das dingliche Rechtegeſchäft

der Veräußerung oder Belaſtung knüpfe, auch ohne ausdrückliche (H. c. W., u. v. 17. Okt. 03 , 178/03 V. Þamm . Zurüdweiſung.)

Beſtimmung bei jeder nach dem Inkrafttreten des B. G. G. Der Berufungsrichter, beffen Urteil unter der Herrſchaft

erfolgenden Veräußerung oder Belaſtung eintreten müßten. des neuen Rechts erlaſſen iſt, während das erſtinſtanzliche Urteil

Die Vorſchriften der SS 571 Abſ. 2 , 572 bis 576 dienten noch vor dem 1. Januar 1900 ergangen war, geht davon aus ,

nur zur Ergänzung jenes Grundſaßeß und müßten deshalb daß die Frage, inwieweit Kläger fich gegen die Geltendmachung

ebenfalls Anwendung finden. Dieſen Ausführungen konnte des Anſpruch auf der Grundſchuld Einreden der Beklagten

nicht zugeſtimmt werden . Wie in Plando Rommentar zum gefallen laffen müffe und hierbei der Redlichkeit des Erwerbs

B.G. B. in der Anmerkung 3 zu Art. 172 des E. G. zu . Bedeutung zukomme, nad altem Recht zu beurteilen ſei. Die

treffend hervorgehoben iſt, würde, wenn das Gefeß von der von Reviſion findet hierin eine Verlegung des Art. 195 des E. G.

Habicht vertretenen Auffaſſung ausgegangen wäre , die Vor- z . B. G. B.; indes mit Unrecht. Es handelt fich darum, ob

ſchrift des Art. 172 Saß 1 einerſeits völlig unnötig und Kläger das ſtreitige Grundſchuldrecht als ein unanfechtbares

ſelbſtverſtändlich, andererſeits aber weil ſie nur von den Rechten oder als ein zufolge der Zulaſſung von Einreden der Schuldnerin

des Mieters oder Pächters gegen den Erwerber ſpricht, zu eng mit dem Mangel der Anfechtbarkeit behaftetes Recht erworben

ſein. Es iſt vielmehr, wie dort weiter bemerkt iſt, mit Rückſicht hat. Dieſe Frage kann nur nach denjenigen Gefeßen beurteilt

auf die Faſſung jener Vorſchrift anzunehmen, daß das Geſet werden , die zur Zeit des Erwerbes gegolten haben. Die

davon ausgegangen iſt, daß die 88 571 flg. des B. G. B. nur Meinung der Reviſion , daß bei dieſer Auffaffung für den

die Wirkungen der Veräußerung oder Belaſtung eines Grund. zitierten Art. 195 kein Anwendung& gebiet übrig bleibe, geht

ſtūđs auf diejenigen in Anſehung des Grundſtüđs beſtehenden fehl. Die praktiſche Bedeutung der leßteren Vorſchrift beſteht

Miet- oder Pachtverhältniſſe beſtimmen follen, welche nach dem ähnlich derjenigen der verwandten Vorſchriften der Art. 180,

Inkrafttreten des B. G. B. eingegangen ſind, daß aber die vor 181 , 192 des E. G. darin, daß die Grundſchulden des alten

dem Inkrafttreten des B. G. B. eingegangenen Miet- oder Rechte bei den weiteren Rechtsſchidjalen, die ſie durch Ereigniſſe

Pachtverhältniffe fich im allgemeinen nach dem bisherigen Rechte nach dem 1. Januar 1900 erleiden , fo behandelt werden, als

beſtimmen und ihre Wirkungen für den Fall der Veräußerung wenn ſie erſt unter der Herrſchaft des neuen Rechts entſtanden

oder Belaſtung des vermieteten oder verpachteten Grundſtücs wären . Insbeſondere richtet fich alſo die Art ihrer Ausübung

nur die Modifikation erleiden ſollen, daß der Mieter oder Pächter (durch Zwangsverſteigerung und Zwangsverwaltung) ſowie die,

die im B. G. B. beſtimmten Rechte gegen den Erwerber erlangt. Form und Wirkung ihrer Abtretung durch den bisherigen

Gläubiger nach den einſchlägigen Beſtimmungen des B. G. B.

292 . Dagegen bleibt die Frage nach der materiellen Wirkjamkeit

Zu Art. 192 E. G. Ž. B. G. B. $ 1196 B. G. B.
des dem bisherigen Gläubiger zuſtehenden Rechte von der Ein .

wirkung des neuen Rechts unberührt. In der Sache ſelbſt

verb. mit 3. P. D. $ 857 Abf. 6.
hat der Berufungsrichter ſeiner Entſcheidung die Ausführungen

(H. c. G. , U. v . 17. Okt. 03 , 194/03 V. Gaffel. Zurückweiſung.) des in Bd. 52 S. 101 der Entſch. des R. G. in Zivilſ. ab .

Wenn das Gefeß , wie in $ 857 Abf . 6 3. P. O. , ſchlechthin gedrud'ten Urteile des erkennenden Senats vom 28. Juni 1902

von der Zwangevollſtreckung in eine Grundiguld" ſpricht, ſo zu grunde gelegt und darnach angenommen , daß der Kläger

kann nicht unterſchieden werden, ob die Grundſchuld einem Dritten fidh zum Schuße des von ihm behaupteten guten Glaubens

oder dem Eigentümer des Grundſtüđes zuſteht. Auch die Eigen nicht auf $ 38 Abſ.1 des Preuß. E. E. G. vom 5. Mai 1872.

tümergrundſduld iſt eine Grundſchuld (8 1196 Abſ. 1 B. G. B.). berufen dürfe, ſondern zufolge der Vorſchrift des Abſ. 3 ebenda$

Eine Eigentümerhypothet fonnte für S. aus der für die die Einreben der Beklagten unbeſchränkt gegen fich gelten laffen

Firma F. & S. unter der Herrſchaft des früheren preußiſchen müſſe, da ſein Rechtourheber H. , aus deſſen Perſon die Einreden

Grundbuchrechts beſtellten Raution hypothet nur dann entſtanden entnommen ſind , im Grundbuch als Gläubiger nicht eingetragen

ſein , wenn entweder das zu grunde liegende Kreditverhältnis geweſen ſei. Die Reviſion hat gegen die Richtigkeit der in dem

auch unter der Herrſchaft des neuen Rechts fortbeſtanden hatte, erwähnten reichsgerichtlichen Urteil vertretenen Rechtsauffaffung

oder wenn aus ihm unter der Serridaft des bisherigen Rechts zwar verſchiedene Bedenken erhoben und nochmalige Prüfung anheim

Anſprüche für die Kautionsgläubigerin begründet waren , die erſt gegeben. Es lag jedoch keine Veranlaffung vor, von der dort zur

nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts ihre Erledigung gefunden Geltung gebrachten Auslegung des § 38 Abſ. 3 cit. abzugehen.

hatten . Daß eine dieſer beiden Vorausſeßungen zutreffe, und in

welcher Höhe dies der Fall ſei , hatten die Kläger zur Begründung 294.

ihrer Klage nach zuweiſen. Sonſtwar die Kautionshypothet bei Zu SS 31, 89, 823 B. G. B. Haftung des

dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein beſtehendes Pfandrecht

im Sinne des Art. 192 E. G. Z. B. G. B.; ſie war inhaltslos Fiskus für einen Unfall im Gerichtsgebäude.
3

geworden und fonnte nur gelöſcht werden . Zur Eigentümer. (S. c. Juſtizfiokus, u. v . 5. Nov.03, 117/03 VI. Selle. Aufhebung.)

hypothet fonnte ſie nicht mehr werden. Der Kläger iſt am Morgen oder Mittag des 19. März 1901

in der Vorhalle des Gerichtegebäudes zu D. , in welchem er1
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einer Grundbuchangelegenheit wegen zu tun hatte, dadurch zu haupt nicht in fich jdloß oder als gefährlich nicht zu erkennen

Fall gekommen , daß er mit einein Fuße an der dort zwiſchen war, würde freilich der Beklagte nicht verantwortlich zu machen ſein.

der Haupteingangstüre und dem Treppenaufgang auf dem Boden Die Reviſion rügt nun, daß vom Berufung &gericht der

angebrachten Strohmatte, welche an der betreffenden Stelle Rechtsbegriff der Fahrläſſigkeit verlannt ſei, und es muß ihr

ſchadhaft war , hängen blieb und hat bei dem Aufjølagen auf hierin Recht gegeben werden. (Wird eingehend begründet.)

die vom Flur aufwärts führende Steintreppe den linken Arm

gebrochen und die rechte Hand verſtaucht. Er nimmt den Juſtiz
295.

fiskus auf Schadenserſaß in Anſpruch, weil der Unfall durch Beweislaſt gegenüber dem Inhalt einer Urkunde.
die, vom Beklagten zu vertretende Fahrläſſigkeit der zuſtändigen

Beamten herbeigeführt ſei.
(L. c. L. , U. v . 27.Okt. 03 , 246/03 VII. Naumburg. Aufhebung .)

Der erſte Richter hat angenommen , daß die Matte, durch Eine Verkennung der Grundfäße über die Beweislaſt liegt

welche der Kläger zu fall gekommen iſt, ſich in dem hierfür vor. Der Schlußichein beurkundet in klarer, zweifelsfreier Weije

urſächlich gewordenen ſchadhaften Zuſtand ſchon ſeit längerer einen Kaufvertrag zwiſchen den Parteien ; es find Beſtimmungen
Zeit vor dem Unfall befunden habe, daß dieſerhalb die Auffichts . über die Ware, deren Beſchaffenheit (nach Typeprobe) und den

beamten, den Präſidenten des Landgerichts und den Erſten Preis , über die Erfüllungszeit und den Erfüllungsort getroffen.

Staatsanwalt, ein Verſchulden treffe, ſofern fie, obwohl ſie Es greift daher, wie auch der Berufungsrichter nicht zu beanſtanden

täglich mindeſtens einmal über die Matte hinweggegangen ſeien , ſcheint, die Vermutung Plaß, daß der ſchriftliche Vertrag die

den offenſichtlichen Schaden unbeachtet gelaſſen und verſäumt Avreden der Parteien vollſtändig wiedergebe. Wer mündliche

hätten, die Reparatur der ſchadhaften Matte oder deren Gr. Vereinbarungen vor oder bei Abſchluß des ſchriftlichen Vertrages
feßung durch eine andere anzuordnen , daß die genannten Beamten gegen deffen Inhalt behauptet, hat deren Geltung neben dem

verfaffung8mäßig berufene Vertreter des Fiskuß als Hauseigen. Bertrage zu beweiſen (Entſch . des R. G. Bd. 52 S. 23 ff.)

tümers ſeien , und daher der Beklagte für den von ihnen ver. Eine Verſchiebung der Beweislaſt ſoll dadurch eingetreten ſein ,

ſchuldeten Schaden nach SS 31 , 89 , 823 des B. G. B. hafte. Ein daß unſtreitig die Wirkſamkeit des Geſchäfts noch von dem

eigenes Verſchulden des Verleşten hat das Landgericht verneint. Umſtande abhängig gemacht worden iſt, daß auch die größere,

Das Berufungsgericht legt bezüglich des Vorfalles ſelbſt der Ladung des Dampfers Darmſtadt entnommene Probe dieſelben

den gleichen Tatbeſtand wie der erſte Richter zu Grund, weiſt Eigenſchaften zeige , wie die ſog. Typeprobe. Der Beklagte

aber die Klage ab, weil ſelbſt, wenn die gedachten Vorſtands- wollte endgültig erſt im Falle der Übereinſtimmung beider Proben

beamten die ſchadhafte Stelle der Matte geſehen hätten , in gebunden ſein. Damit iſt nur das Einvernehmen der Parteien

deren Nidtbeſeitigung eine zum Schadenserſaß verpflichtende über eine aufſdiebende Bedingung feſtgeſtellt, an deren Eintritt

Fahrläſſigkeit noch nicht zu finden ſei. der im übrigen bereits driftlich errichtete Vertrag

Das Berufungogericht geht, was die Verantwortlichkeit des geknüpft ſein ſollte. Nicht aber iſt damit die Vermutung der

beklagten Fiskuß verlangt , mit Recht davon aus, daß die Vollſtändigkeit des Inhalts des Schlußicheins in dem Sinne

Vorſtandsbeamten , der Landgerichtspräſident und der erſte beſeitigt, daß er für den Fall des Eintritts der Bedingung

Staatsanwalt als verfaſſungsmäßig berufene Vertreter des den Vertragsſchluß nach Maßgabe jenes Inhalts überhaupt nicht

Juſtizfistus in Anſehung des für dieſen mit dem Eigentum des mehr beweiſe und daß nunmehr die Klägerin anderweit dartun

Gerichtsgebäudes gegebenen privatrechtlichen Verhältniſſes zu müſſe, daß der Vertrag dennoch ſo, wie beurkundet, abgeſchloſſen

betrachten ſind, daß dagegen dieſe Eigenſchaft dem Oberſekretär ſei. Wenn , wie zugegeben , die Bedingung erfüllt iſt, ſo kann

und dem Kaſtellan, welchen Perſonen die Verwaltung reſpektive zunächſt nur angenommen werden , daß der Schlußidein über

Reinigung der Utenſilien übertragen war, nicht zukommt. Ein die Rechte und Pflichten der Parteien entſcheide. Den Beklagten ,

den Vorſtandsbeamten zur Laft fallendes, für die Verleßung des der etwas anderes behauptet, trifft die Beweislaſt. Der Be.

Klägers urſächliches Verſchulden wäre von dem Beklagten nach rufungsrichter begnügt fich indeſſen nicht damit, der Klägerin den

$$ 31 , 89 , 823 B. G. B. zu vertreten ; eine Verantwortung Beweis aufzuerlegen , daß ohne die vom Beklagten angegebene

des Beklagten nach Maßgabe des § 831 B. G. B. würde die Zuficherung gekauft ſei, er fordert von ihr die Widerlegung

widerrechtliche Schadenszufügung durch eine, nicht zu den Ver . der von der Gegenſeite in dieſer Hinſicht aufgeſtellten Behauptung

tretern im Sinne von § 31 cit. gehörigen, lediglich zu beſtimmten und erachtet, weil die Widerlegung fehle, die ſtreitige Abrede für

Vorrichtungen beſtellte Perſon vorausſeßen , jedoch durch ein bewieſen. Dies iſt unrichtig. Die Klägerin braucht in feinem

ſubjektives Verſchulden dieſes Angeſtellten nicht bedingt ſein. Falle zu widerlegen, ſie hat höchſteng, wenn der Schlußſchein

(Vergl. Entſch. des R. G. , Bd. 53 S. 276 ff., Bd. 50 S. 65.) nicht genügt, den Vertragsinhalt anderweit zu beweiſen. Für

Wäre der Schaden durch Vernachläjßigung der den verfaſſungs- feine Behauptung , daß Übereinſtimmung mit dem Şubbejchen

mäßig berufenen Vertretern obliegenden allgemeinen Beauf. Fabrikat bedungen ſei, iſt an ſich der Beklagte beweispflichtig

fichtigung der Beamten und ihrer Dienſtverrichtungen entſtanden, und ein Mißlingen des der Klägerin obliegenden Beweiſes kann

ſo könnte der beklagte Fiskus fich von ſeiner alsdann begründeten nicht ohne weiteres zur Folge haben, daß als dargetan gilt, was

Haftung aus § 823 B. G. B. nicht durch den in $ 831 Abſ. 1 der Beklagte geltend macht. Es war daher aufzuheben und die

Sab 2 B. G. B. nachgelaffenen Beweis, daß er eine geeignete Sache in die Inſtanz zurückzuverweiſen , damit unter ſachgemäßer

Perſon zu der Verrichtung beſtellt habe, befreien (Entſch. des Verteilung der Beweislaſt anderweit geprüft werde, ob die ſtreitige

R. G. , Bd. 53 S. 53 ff., S. 281 ff.). Für nur zufällige Folgen Zuſage wirklich als erteilt anzuſehen iſt.

einer Einrichtung des Gerichtsgebäudes, welche eine Gefahr über.

1

1

1



134

1

1

296.
Soweit der Gericht8vollzieher im Zwangåvollſtreckungs.

Zu SS 164, 667, 675, 839 B. G. B. in Ver- verfahren überhaupt als Beamter tätig jei , jei er als ein mit

bindung mit § 40 des Ausf.G. zum G. V. G. offentlicher Gewaltausgeſtatteter Beamter tätig, handle er alſo

in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt. Auch

für Elſaß -Lothringen vom 4. November 1878.
die Ablieferung des durch Zwangsvollſtreckung erlangten Geldes

(Fiskus v . Elſaß-Lothringen c . 9. , 1. 9. 29. Dkt . 03 , 105/03 VI.
gehöre prinzipiell zu der Tätigkeit des Gerichtsvollziehers als

Colmar. Zurückweiſung .)
Zwangsvollſtreckungsbeamten, eines in Ausübung des ſtaatlichen

Das Berufungsgericht geht im Anſchluffe an den Beſchluß Zwangsrechte und der ihm hierfür anvertrauten öffentlichen

der Vereinigten Zivilſenate vom 10. Juni 1886 (Entich . des Gewalt handelnden Staatsbeamten . Geſchehe die Ablieferung

R. G. in Ziviljachen Bd. 16 S. 396) davon aus , daß der des Geldes durch den Gerichtsvollzieher in Ausübung der ihm

Gerichtsvollzieher im Zwangsvollſtreckungeverfahren dem Sculdner anvertrauten öffentlichen Gewalt, ſo müſſe auch die den Geſeten

gegenüber lediglich ein mit der Ausübung ſtaatlichen Zwangs- und der Dienſtanweiſung zuwiderlaufende Unterlaffung der üb.

redytes betrauter Beamter ſei, dagegen zwijden dem den Gerichts- lieferung als in Ausübung eben derſelben öffentlichen Gewalt

vollzieher beauftragenden Gläubiger und jenem Vertragsverhältnis geſchehen angejehen werden .

beſtehe, das nach den Beſtiinmungen des B. G. B. fic als Die weiteren Vorausſeßungen des § 40 des Ausf. G. zum

Dienſtmiete darſtelle. Der Gerichtsvollzieber erſcheine dabei in B. G. B. , die Schädigung der Klägerin und die Unmöglichkeit,

jeinen Geſchäftsbeſorgungen als der Vertreter des Gläubigers , von K. felbſt einen Erſaß zu erlangen, ſeien vom Beklagten

auf den die Vorſchriften des § 164 B. G. B. Anwendung ausdrüdlich zugegeben worden . Das Reichøgericht hat dieſe

fanden . Die an den Gerichtsvollzieher K. gezahlten 113 Mark Ausführungen im weſentlichen gebilligt und die gegen das

ſeien nach dem Grundjaße des § 164 B. G. B. , wonach alle Berufungsurteil erhobene Reviſion zurückgewieſen.

Willenserklärungen des Vertreters unmittelbar für den Vers

treter wirkten, nicht in das Eigentum des Gerichtsvollziehers,
297.

ſondern direkt in das Eigentum der Klägerin übergegangen .

Die Haftung des Staats auß § 40 des Aubf. G. zum
Zu SS 230, 254, 859 B. G. B.

B. G. B. beziehe ſich nur auf diejenigen Schäden, für welche (P. c. L. , U. v . 22. Okt. 03 , 198/03 VI. Kiel. Aufhebung .)

der Beamte deliftijd hafte. Der Gerichtsvollzieher, der zwange- Das Berufungsgericht fieht als erwieſen an , daß der

weije beigetriebenes Geld unter dlage, hafte dem Gläubiger un. krankhafte Zuſtand der Klägerin durch die ihr durch den Be.

zweifelhaft aus dem Dienſtvertrage. Neben der obligatoriſchen klagten widerfahrene Behandlung verurſacht worden ſei , ſei es

Haftung aus den $$ 667 und 675 B. G. B. finde eine unmittelbar durch die Schläge, welche er ihr mit dem Bohnen

deliktiſche Haftung jedenfalls da ſtatt, wo ein abſolutes Redit ſteđen , den er ergriffen gehabt, verſeßt habe , oder durch einen

verlegt worden jei . Gin ſolch abjolutes Recht ſei aber das Sprung, den ſie getan, um ſeiner Verfolgung zu entgehen, oder

dingliche Recht geweſen, das die Klägerin an den zwar im Be. durd die Angſt, in welche ſie durch dieſe Verfolgung verſekt

fiße des Gerichtsvollziehers befindlichen, ihr aber eigentümlich geweſen ſei , oder durch das Zuſammenwirken mehrerer dieſer

zugehörigen Geldſtücken gehabt habe , K. hafte hiernach der Umſtände. Daß für die Erkrankung der Klägerin kaujal

Klägerin auch nach § 823 Abſ. 2 (vergl. Pland, Kommentar gewordene Verhalten des Klägers ſei rechtswidrig geweſen, auch

Bd. II S. 602 Abſ. 2, 608 Abj. 4) B. G. B. deliktiſch . wenn er berechtigt geweſen ſein follte, der Klägerin das Betreten

Das Berufungdgericht führt weiter aus , der Beſchluß der ſeines Grundſtücke da , wo ſie gegangen ſei , zu verwehren, und

vereinigten Ziviljenate vom 10. Juni 1886 jage teineswegs, daß wenn dieſe den Zaun , den er zur Abſperrung ſeines Beſißtums

der Gerichtsvollzieher im Verhältniſſe zu dem Gläubiger auf- errichtet gehabt, überſtiegen oder beſchädigt habe. Denn er habe

höre, Beamter zu ſein , und begründet unter Hinweiſung auf ſeine Rechte jedenfalls erheblich überſáritten , indem er das Kind

die Entjheidung des IV. Ziviljenats vom 11. Juni 1887 in eine erhebliche Strecke weit und über ſein Grundſtüc hinaus

Bd. 17 S. 332 der Entſch. des R. G. in Zivilſachen, auf eine verfolgt und dann geſchlagen habe. Sein Verhalten ſei auch

weitere Entſcheidung des III. Zivilſenats vom 8. April 1884 ſchuldhaft geweſen , er habe ' die Klägerin vorſäßlich durch Schläge

( Entſch. des R. G. in Ziviljachen Bd. 11 S. 206) und Entſd. an ihrem Körper verlegt und habe bei genügender Überlegung

der Straffenate in Bd. 18 S. 341 und BD. 19 S. 70, ſowie erkennen müffen, daß eine längere Zeit fortgeſepte, die Klägerin

auf die Beſtimmungen des § 815 Abſ. 2 3. P. D. über die erheblich bedrohende Verfolgung eine Verleßung ihrer Geſundheit

unter gewijfen Vorausſeßungen angeordnete Fortjegung der zur Folge haben könne ; ob er den Umfang des zu befürchtenden

Zwangsvollſtreckung nach Befreiung der Schuldnere, der $8 45 Schadens vorausgeſehen habe, ſei rechtlich unerheblich.

und 56 der Gejchäftsanweiſung für Gerichisvollzieher und der Dieſe Ausführungen bieten in mehrfacher Beziehung zu

SS 11 und 12 der Gebührenordnung für Geridtsvollzieher die Bedenken Anlaß.

Rechtsanſchauung, daß der Gerichtøvollzieher auch dem Gläubiger Das Berufungégericht führt aus , es bedürfe nicht einer

als öffentlicher Beamter gegenüberſtehe, ſo lange die Zwangs . zweifelsfreien Feſtſtellung, ob der nach dem in Nede ſtehenden

vollſtreckung dauere. K. hafteſonach für diezum Nachteileder Klägerin Vorfall eingetretene krankhafte Zuſtand der Klägerin auf die ihr

begangene Unterídlagung auch auf Grund des $ 839 B. G.B. vom Beklagten verjeßten Stockſchläge oder auf eine Sprung

Hiernach handle es ſich um einen Schaden, den der Gerichts . verleßung oder auf die von ihr erlittene Angſt oder auch auf

vollzieher K. ale Beamter des Staates der Klägerin zu . die Verbindung dieſer körperlichen und ſeeliſchen Einwirkungen

gefügt habe . zurüđzuführen ſei ; es genüge , daß das Verhalten des Beklagten
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in ſeiner Geſamtheit eine Geſundheitsverleßung der Klägerin geinacht worden , und auch die in der Strafſache gegen den

bewirkt habe. Dieſe Feſtſtellung, wonach jedenfalls einer der Beklagten ergangenen Akten ergeben in ihren dem Berufungs

drei hervorgehobenen Umſtände, allein oder im Zuſammenwirken gerichte vorgetragenen Teilen hierüber nichts. Wenn aber, wie

mit den beiden anderen oder dem einen oder anderen , die hiernach anzunehmen iſt, jene Annahme der Vorinſtanz auf dem

Erkrankung der Klägerin verurſacht haben ſoll, würde die Blatt 68 fg. der Strafakten anzutreffenden, in den Berufungs

Folgerung, daß der Beklagte für den der Klägerin erwachſenen verfahren nicht mit vorgetragenen Protokolle vom 29. April 1901

Schaden aufzukommen habe , nur dann rechtfertigen können, beruht , ſo war deffen Verwertung prozeffual unſtatthaft.

wenn jeder dieſer Umſtände eine rechtswidrige ſchuldhafte übrigens ergibt auch der Inhalt dieſes Protokolles nicht mit

Handlung des Beklagten darſtellte oder auf einer ſolchen urfadlich zureichender Deutlichkeit, daß der Beklagte bei der Verfolgung

beruhte. Daß dies der Fall ſei, nimmt das Berufungsgericht der Klägerin die Grenzen ſeines Beſißtums überſchritten habe,

an , e8 fehlt indes für eine ſolche Annahme an genügenden et durfte alſo dieſer Umſtand, ſoweit darauf Gewicht gelegt

tatſächlichen Feſtſtellungen , und die vorliegenden Feſtſtellungen werden ſollte, jedenfalls nicht ohne beſondere Begründung als

find auch nidyt einwandfrei. feſtſtehend hingeſtellt werden.

Vom Beklagten iſt behauptet worden, die Klägerin habe An fich muß, wer eine zum Schadenerſaß verpflichtende

ſein Grundſtück unbefugterweiſe an einer Stelle, deren Begehung Handlung vorgenommen hat, dem Geſchädigten jede Vermögens,

durch Fremde er verboten gehabt, betreten, fie habe dabei einen einbuße erfeßen , die ſich als Folge der zum Schadenserſat ver.

von ihm zur Abwehr rechtswidriger Störungen ſeines Eigentums pflichtenden Handlung darſtellt, ohne Rückſicht, ob der Schaden

angebrachten Zaun beſchädigt und überſtiegen. In dem an. vorausgeſehen wurde oder vorausgeſehen werden konnte.

gefochtenen Urteil iſt die Richtigkeit dieſer Angabe zwar nicht Handelt es ſich aber, wie hier, um Schadenerſaħanſprüche aus

poſitiv feſtgeſtellt, wohl aber als unwiderlegt bez. walırſcheinlich einer angeblichen unerlaubten Handlung , ſo wird , da die Haftung

bezeichnet, und es wird dementſprechend unterſtellt, daß der aus einer foldhen neben der objektiven Widerrechtlichkeit grund.

Beklagte zur Vertreibung der Klägerin befugt zu ſein geglaubtjäßlich und von hier nicht in Betracht kommenden Sonder

habe. In der Tat würde er, wenn die Sache ſich ſo , wie er vorſchriften abgeſehen ein ſubjektives Verſchulden des Täters

angegeben, verhalten haben ſollte, zur Vertreibung der Klägerin vorausſeßt , die Frage der Vorausjehbarkeit des Schadens,

wirklich berechtigt geweſen ſein (B. G. B. § 859 A6 . 1 ) , und deshalb von Bedeutung, weil regelmäßig ein Verſchuiden nicht

es würde eine Überſchreitung der erlaubten Selbſthülfe feinesfalls angenommen werden kann , wenn der Täter auch bei der

idon darin erblickt werden können, daß er mit einem Steden Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Vorſicht nicht vor.

in der Hand auf die Klägerin zulief und hierdurch in ihr die ausſehen konnte, daß ſeine Handlung einen anderen ſchädigen

Befürchtung zu erwecken ſuchte, daß ſie bei Fortjeßung oder könne.

Wiederholung ihrer Eingriffe in fein Eigentum körperliche In dem angefochtenen Urteile iſt nun nach der in Frage

Züchtigung von ihm zu gewärtigen habe. Daraus folgt, daß , ſtehenden Richtung bemerkt: Der Beklagte habe den Vorfa

wenn die Klägerin , als ſie das Herankommen des Beklagten gehabt, die Klägerin zu verfolgen und zu ſchlagen. Daß die

bemerkte, davongelaufen iſt und hierbei einen Sprung getan Sdläge eine Körperverleßung bewirkten , ſei ſelbſtverſtändlich,

hat, der ihre Erkrankung herbeigeführt hat, dieſe dann nicht als daß aber eine längere Zeit fortgeſepte , die Klägerin erheblich

durch eine rechtswidrige Handlung des Beklagten verurſacht bedrohende Verfolgung eine Verlegung ihrer Geſundheit zur

gelten kann . Es bleibt ſomit jedenfalls bei einem der Umſtände, Folge haben könnte, habe der Beklagte bei genügender Über.

von welchem die Vorinſtanz annimmt, daß er die alleinige legung erkennen müſſen. Von dieſen Erwägungen ſind diejenigen ,

Urſache des erwachſenen Schadens geweſen ſein könne, nämlich welche die vom Beklagten der Klägerin verfekten Schläge

ein Sprung der Klägerin, die Möglichkeit offen, daß er vom betreffen, nicht geeignet , ſelbſtändig die Entſcheidung zu tragen ,

Beklagten nicht zu vertreten geweſen ſei , und es erſcheint ſchon weil nicht feſtgeſtellt iſt, daß durch dieſelben in Wahrheit der

aus dieſem Grunde die oben erwähnte allgemeine Feſtſtellung Körper der Klägerin unmittelbar verlegt worden iſt. Der

des angefodtenen Urteils zur Rechtfertigung der darauf geſtüßten Beklagte hat behauptet, er habe die Schläge am Kleid der

Folgerungen nicht ausreichend, es hätte vielmehr, ſoweit ein Klägerin heruntergeführt, er beſtreitet alſo , daß die Schläge

Sprung der Klägerin als Krankheitsurſache in Frage kommt, den Körper der Klägerin ſelbſt in einer Weiſe getroffen hätten ,

feſtgeſtellt werden müſſen , daß er veranlaßt geweſen ſei durch daß eine Verleßung desſelben überhaupt hätte verurſacht werden

eine Maßnahine des Beklagten , welche bereits eine ſchuldhafte können und tatjächlich verurſacht worden ſei . Die gegenteiligen

Überſchreitung ſeines Selbſthülferechts (B. G. B. $ 230) Behauptungen der Klägerin aber ſind von dem Berufungegericht

darſtellte. Un einer ſolchen Feſtſtellung fehlt es , das angefochtene nicht als erwieſen bezeichnet worden . Onlangend aber die

Urteil gibt keinen Aufſchluß darüber, in welchem Stadium des Verfolgung, ſo kann ſdon nicht anerkannt werden , daß dieſe

ganzen Vorgangs die Klägerin den Sprung getan hat, der als dann , wenn die Klägerin einem auch ihr bekannt gewordenen

lirſache ihrer Erkrankung mit in Frage kommt. Verbote des Beklagten zuwider deſſen Grundſtück betreten und

Weiter muß es projeſſual beanſtandet werden, wenn das dabei einen von ihin errichteten Zaun beſchädigt und überſtiegen

Berufungsgericht bei der Würdigung des Verlaltens des Be. haben ſollte, ohne weiteres als rechtswidrig anzuſehen wäre, und

klagten davon ausgeht, er habe die Klägerin etwa 90 Schritt zwar auch dann nicht, wenn er ihr dabei , um ſie zu ergreifen ,

weit, über einen Graben hinweg und über ſeine Hofſtelle und ein Stück über den Bereich ſeines Befißtums hinaus nach

die Grenze ſeines Befißtums hinaus , verfolgt. Im gegen. gelaufen wäre, - was , wie oben bemerkt worden iſt, nicht

wärtigen Prozeſſe ſind von keiner Partei Angaben diejer Art einwandfrei vom Berufungsgericht unterſtellt wird — ; insbeſondere-
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aber muß es bedenklich fallen, dieſem in der Annahme beizii . wie des § 254 B. G. B. , die fich jedoch darin unterſcheiden,

ſtimmen, daß der Beklagte bei gehöriger Überlegung habe daß nach der erſteren Beſtimmung und der Entwidelung, die

erkennen müſſen, ell tónne hierdurch bez. durch an fich ihre Auslegung genommen hatte , ein jedes mitwirkende Ver.

ungefährliche, den Körper der Klägerin in Wahrheit nicht treffende ſchulden des Beſchädigten die Saftpflicht des Eiſenbahnunter.

Shläge dieſer ein Schaden an ihrer Geſundheit erwachſen. nehmers ausſchloß, während nach § 254 Abſ. 1 B. G. B. in

Wie ſchon die erſte Inſtanz mit Recht hervorgehoben hat, jedem Falle eines mitwirkenden Verſchuldeng des Verleßten eine

konnte nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge der Beklagte Prüfung der Umſtände, eine Abwägung dieſes Verſchuldeng gegen

auch bei Beobachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die anderen mitwirkenden Urſachen des Schadens zu erfolgen hat.

nicht annehmen , daß die Klägerin , ein nach ihrer eigenen Angabe Das Berufung& gericht hat nun der nach § 254 Abſ. 1 B. G. B.

zur Zeit des in Frage ſtehenden Vorgange geſundes , normal gebotenen Prüfung der Umſtände des falles fich entzogen und nur

entwideltes landmädchen von 11 Jahren , durch ſolche Maß. erörtert, ob etwa dem eigenen Verſchulden des Verleßten auch

nahmen , insbeſondere durch eine kurze Verfolgung, an ihrer ein Verſchulden der Angeſtellten des Betriebsunternehmers ent.

Geſundheit geſchädigt werden könne. Beſondere Umſtände, die gegenſtehe, was es verneint. Auf dieſe Erörterung iſt jedoch die

eine andere Auffaſſung rechtfertigen könnten , ſind nicht feſtgeſtellt. nach § 254 Abſ. 1 B. G. B. erforderte Prüfung der Umſtände

Endlich war auch, ſofern die Klägerin fich ſo , wie vom nicht zu beſchränken ; ſie hat alle Momente des Falles in den

Beklagten behauptet worden iſt, verhalten haben ſollte, und Kreis der Betrachtung zu ziehen : einmal diejenigen , die das

anzunehmen iſt, daß fie bei dem in Rede ſtehenden Vorgange Verſchulden des Verleşten größer oder geringer erſcheinen laffen

die zur Erkenntnis der Rechtswidrigkeit ihrer Handlungsweiſe können , ſodann aber auch - und zwar unabhängig von der

erforderliche Einſicht beſeffen habe, gemäß § 254 des B. G. B. Frage eines Verſchuldens der Angeſtellten des Eiſenbahnunternehmers

zu prüfen, ob und welcher Einfluß ihrem eigenen fuldhaften diejenigen, die etwa die Betriebøgefahr erhöhend oder mindernd

Verhalten auf ihren Schadenerſaßanſpruch beizumeffen ſei. gewirkt haben mögen ; auf Grund dieſer Abwägung iſt alsdann

zu entſcheiden, ob dem Verlegten ein Anſpruch auf Schadenserſaß

298 . überhaupt und in welchem Umfange zuzubilligen iſt.

Zu § 254 Abſ. 1 B.G.B. und § 1 Haftpflichtgeſek .
299.

(R. C. & . , u. v . 19. Oft. 03 , 248/03 VI. Hamm . Aufhebung.) zu ss 254, 846 B. G. B. verb. mit § 1 desc

Zu $$
Das Berufungogericht hat die Klage abgewieſen, weil nur

das eigene Verſchulden des Klägers die Urſache des Unfalls
Haftpflichtgeſeķes.

geweſen ſei.
(K. c. B. , U. v . 9. Nov. 03, 270/03 VI. Berlin. Aufhebung .)

Der Unfall, der die tatſächliche Unterlage des Rechtsſtreits Der Kläger hatte geltend gemacht, daß die überwiegende

bildet, hat ſich am 5. September 1901, alſo unter der Serr. Irfache des Unfalles in dem Verſdulden des Pferdebahnkutiert B.

ſchaft des B. G. B. zugetragen . Der erkennende Senat hat in zu erbliden ſei , inſofern dieſer, der von ſeinem Standorte aus

wiederholten Entſcheidungen ausgeſprochen , daß die Beſtimmung die Sachlage habe genau überſchauen können , troß von ihm

des § 254 Abſ. 1 B. G. B., wonach bei mitwirkendem eigenem gegebener Glockenſignale nicht hätte auf die Gefahr hin , einen

Verſchulden des Beſchädigten an der Entſtehung ſeines Schadens achtlos zwiſchen dem Gleiſe und dem an der rechten Seite des.

die Verpflichtung zum Schadenserſaße wie deſſen Umfang von felben fahrenden Laſtwagen gehenden Menſchen zu beſchädigen,

den Umſtänden des Falleb, insbeſondere davon abhängt, rin . weiter darauf losfahren dürfen. Das Berufungsgericht verneint

wieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem nun einmal jedes Verſchulden des B. und erklärt fodann

anderen Teile verurſacht worden iſt “, auch dann zur Anwendung eventuell daß dennoch anzunehmende Verſchulden desſelben dem .

zu bringen iſt, wenn die Erfaßpflicht des Schädigers rein aus jenigen des Klägers gegenüber für jedenfalls ſo geringfügig

dem Gefeße fich ergibt und ein Verſchulden auf ſeiner Seite daß der Unfall als vorwiegend durch dieſen ſelbſt verurſacht

nicht vorausſeßt, und daß namentlich die Beſtimmung auch den angeſehen werden müßte.

Rechtskreis des $ 1 des R. H. G. ergreift (Entſch. Bd. 51 S. 275 , Wenn nun das Kammergericht den erſten dieſer beiden

Bd. 53 S. 75 , 394 ; Juriſtiſche Wochenſchrift Beilage 1903 Gründe ſchon ohne weiteres für ausreichend zur Beſeitigung

Nr. 90, 27, 102, 153 , 157 , 175, 212, 213, 228). des Klaganſpruches hält, ſo ſteht es ſchon hierbei jedenfalls

Vom rechtlichen Geſichtspunkte des § 1 des N. H. G. wie grundfäßlich nicht auf dem richtigen Standpunkte.

des § 254 B. G. B. au$ fann nun überhaupt nicht davon der $ 254 Abſ. 1 (bezw. der $ 846) deb B. G. B. bei

geſprochen werden , daß ein Unfall, der , bei dem Betriebe einer Anwendung des § 1 des Haftpflichtgefeßes greift nicht erſt

Eiſenbahn “ fich ereignet und eine Perſon beſchädigt hat, allein dann ein, wenn es fich darum bandelt , zwiſchen einem Ver

auf das Verſchulden des Beſchädigten als ſeine Urſache zurüđ. ſchulden des Verlegten einerſeits und einem Verſchulden

zuführen wäre. Denn „bei dem Betriebe einer Eiſenbahn“ iſt des Eiſenbahnunternehmers oder eines ſeiner Angeſtellten anderer.

eine Verleßung nur erfolgt , wenn ſie auf den Betrieb als Urſache ſeits eine Abwägung vorzunehmen ; das Richtige iſt, daß der

hinweiſt (Entſch. des R. G. Bd. 27 S. 31 , Bd. 50 S. 92) ; § 1 des Haftpflichtgeſeßes inſofern in ſeiner praktiſchen Bes

daraus ergibt ſich , daß ein eigenes Verſchulden des Verleßten deutung durch den $ 254 (bezw. den § 846) von vornherein

nur ale mitwirkende Urſache in Betracht kommen kann, nicht modifiziert iſt, als ſchon die Urſachlichkeit der allgemeinen

alb alleinige , wie das Berufungsgericht angenommen hat. Gefährlichkeit des Eiſenbahnbetriebes einerſeits und eines eigenen

Dies iſt in gleicher Weiſe der Standpunkt des § 1 des R. B.G. Verſchuldend des Verleşten andererſeits gegeneinander ab.

1

Denn
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gewogen werden müſſen, ſo daß insbeſondere bei nur ſehr Die Anſchauung des Berufungogerichte, daß der Beklagte

geringem Verſchulden des Verlegten dieſem (bezw . ſeinen Hinter . ihon durch die Beleuchtung des Hauptausganges feiner Pflicht

bliebenen ) wenigſtens ein Teil des Schadenserſaßes zuzuſprechen genügt habe, konnte demnach nicht gebilligt werden.

ſein würde, aud wenn gar kein Verſchulden auf der anderen Die Abweiſung der Klage erſchien daher ungerechtfertigt.

Seite im Spiele war. Eine weitere Prüfung der Sache wird fich gemäß den

Beſtimmungen des § 254 des B. G. B. auch mit der Frage

300 .
zu befaffen haben, ob nicht der Klägerin durch unvorſichtiges

,Zu SS 254, 831 B. G. B. verb. mit § 367
Gebaren eigenes Verſchulden zur laſt fällt.

Bei der Abwägung beiderſeitigen Verſchuldend würde für

Ziff. 12 des Str. G. B. das Maß des Verfuldens des Beklagten auch von maß.

(K. c. H. , U. v. 26. Okt. 03, 228/03 VI. Celle. Aufhebung .) gebender Bedeutung erſcheinen, welche Einrichtung und An

Hinſichtlich des Verſchluſſes der Kellertür iſt aus dem auch ordnungen er zum Schließen der Türe getroffen hatte.

vom Berufungégericht angezogenen Augenſchein nur zu ent .

nehmen , daß weder die nunmehr angebrachte Sicherheits
301 .

vorrichtung, ein an einer Schnur über eine Rolle laufendes

Gewihtſtüd, durch deffen abwärts ziehendes Schwergewicht die zu § 269 B. G. B. verb. mit § 29 3. P. D.
, Zu

geöffnete Türe zugezogen wird —, noch eine ähnliche zur Zeit
-, noch eine ähnliche zur Zeit (St. c. W. , U.v.30.Okt.03, 111/03 II. Augsburg. Zurüdweiſung .)

des Unfalls vorhanden war, fowie, daß die Kellertüre kein Die vertragliche Beſtimmung Remptend ale degjenigen

Schloß hatte. Ob darunter nur eine mit Schlüſſel zu be . Ortes, an welchem die Leiſtung der Beklagten zu erfolgen habe,

wegende Verſchlußvorrichtung oder auch der bloße Fallen- erblidt das Berufung@gericht in der durch den ſchriftlichen Vertrag

verſluß mit Klinte oder Drüder zu verſtehen iſt, läßt fich von der Beklagten übernommenen Verpflichtung, daß der aus

aus der kurzen Feſtſtellung des Augenſcheins wenigſtens nicht jeder Monatsabrechnung fich für ſie ergebende Schuldbetrag am

mit Sicherheit entnehmen. Konnte die Türe überhaupt nicht 13. jeden Monats auf Girokonto der Reichsbanknebenſtelle zu

geſchloffen, ſondern nur durch Anlehnen des Flügels an die Kempten , bei welcher die Klägerin ein Girokonto hat, über .

Türpfoſten zugemacht werden, ſo würde es ſich fragen , ob der wieſen ſein müſſe. Die Beklagte ſtüßt ihren gegen dieſe An.

Beflagte der auß § 367 Ziff. 12 des Str. G. B. begründeten nahme gerichteten Reviſionsangriff auf das unbeſtrittene Ein .

Verwahrungspflicht entſprochen und nicht ſchon wegen Ver. verſtändnis der Parteien darüber, daß die Überweiſung der von

nachläſſigung dieſer Pflicht für den eingetretenen Schaden der Beklagten geſchuldeten Beträge an die Reichsbanknebenſtelle

haftbar wäre. zu Rempten mittels Einzahlung der Beträge ſeitens der

Würde lediglich dieſe in Betracht kommen und anzunehmen Beklagten an die Reihobankhauptſtelle zu Leipzig voll

ſein , daß den Beklagten , ſoweit es ſich um die Herſtellung zogen werden ſollte. Der Vertreter der Neviſionsklägerin, welche

einer zweckentſprechenden Schließein. oder vorrichtung handeln ihrerſeits weder in Leipzig noch an einem anderen Orte ein

würde, ein Vorwurf nicht treffe, ſo wäre eine Saftung aus Reichsbankgirokonto beißt, fuchte auszuführen , daß durch die

§ 831 des B.G. B. allerdings nicht begründet, da der Ben Vereinbarung der Parteien nicht der geſeßliche Leiſtungsort für

klagte gemäß der Feſtſtellung der Verläffigkeit des Lehrlings, die Beklagte geändert, ſondern nur die Art beſtimmt worden ſei,

der die Türe offen ſtehen gelaffen, ausreichend entſchuldigt wäre. in welcher die geſeßlich in Leipzig von ihr zu leiſtende Zahlung

Allein , ſelbſt wenn die zur Zeit des Unfalls getroffene an die Klägerin nach Kempten übermittelt werden ſollte.

Einrichtung zum Schließen der Rellertüre nidyt zu beanſtanden Dieſe Auffaffung iſt allerdings eine mögliche und ſogar nahe.

geweſen wäre, fo würde der Beklagte nach Lage der Sache der liegende, aber nicht die allein zuläſſige. Möglich und nicht

Pflicht doch nicht enthoben geweſen ſein , auch den zum Neben . rechtóirrig iſt auch die von dem Berufungsgerichte dem Vertrage

eingang führenden Flur zu beleuchten. Das Berufungogericht der Parteien dahin gegebene Auslegung, daß nach dem Willen

nimmt ſelbſt an , daß das bei dem Beklagten kaufende Publikum der Vertragsparteien die Beklagte in Kempten leiſten ſollte.
häufig den Nebeneingang auch bei Dunkelheit benuße. Der Die Vorſchriften des § 270 des B.G.B., daß im Zweifel der

Verkehr in einem Geſchäftshauſe ſteigert auch die Anforderungen, Shuldner Geld auf ſeine Gefahr und ſeine Koſten dem Gläubiger

die an den dieſen Verkehr eröffnenden Eigentümer und Geſchäfts- an deffen Wohnfiß zu übermitteln bat , daß aber durch dieſe

inhaber hinſichtlich der Sorge für die Verkehrenden erhoben Beſtimmung die Vorſchriften über den Leiſtungsort nicht

werden müffen. Selbſt wenn , was keinenfalls geſchehen, für berührt werden, hat das Berufungêgericht nicht überſehen, ſondern

volkommen genügenden Verſchluß der Kellertüre geſorgt ge ausdrücklich in den Kreis ſeiner Betrachtungen gezogen , ohne die
weſen wäre , fo würde bei der ſtändigen Benußung des Kellers leßtere Vorſchrift zu verleßen. Die Vertragsauslegung des

immerhin mit der Möglichkeit des Offenſtehens der Türe ge- Berufungogerichts läßt auch nicht eine rechtsirrtümliche Auffaffung

rechnet werden müſſen . Bei der geringen Entfernung der des Girovertebro erkennen . Insbeſondere mußte nicht bereits

Kellertüre von der zu dem Seitenweg führenden Haustüre in der Einzahlung der von der Beklagten geſchuldeten Beträge

konnte gegenüber der Tatſache, daß im Dunkeln die Orientierung bei der Reichebankhauptſtelle zu Leipzig eine Zahlungdleiſtung

ſehr erſchwert iſt und fich ungemein leicht Irrtum oder Ver. an die Klägerin gefunden werden . Nach den für die Reichsbank.

wirrung einſtellt, die Möglichteit nicht als außer feder Vorher- ftellen maßgebenden Beſtimmungen über den Giroverkehr war

fehbarkeit gelegen erachtet werden , daß fich ein Unfall, wie der die Leiſtung von baren Einzahlungen an die Reichsbankhauptſtelle

der Klägerin zugeftoßene, ereigne. zu Leipzig zur Gutjdrift auf das Ronto der Rlägerin als einer
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Girokundin der Reichsbanknebenſtelle zu Rempten ſeitens der Klagezuſtellung ſelbſt hier als Kündigung in Betracht kommen

Beklagten zuläſſig, obwohl dieſe nicht Inhaberiu eines Girokonto kann . Die Vorausſeßung, unter der dies der Fall ſein könnte,

war, und hatte die Einzahlung die Folge, daß die Hauptſtelle würde vorliegen, da nach der Feſtſtellung des Berufungsrichter

zu Leipzig der Nebenſtelle zu Kempten die eingezahlten Beträge die Beklagten die am 1. April 1902 fällige Zingrate nicht

zur Gutſdrift überwies und die Nebenſtelle zu Kempten ſofort gezahlt haben, die Klägerin alſo im Juli 1902 (Klagezuſtellung)

nach dem Eintreffen der Überweiſung die Gutſchrift der über , zur Kündigung befugt geweſen wäre. Da es indeß nach dem

wieſenen Beträge auf dem Konto der Klägerin vornahm . Erſt Vertrage einer Kündigung von „mindeſtens ſechs Monaten"

nach der Buchung der Beträge konnte aber die Klägerin , wie bedarf und die Kündigung nur auf den erſten Werktag eines

das Berufung& gericht zutreffend dargelegt hat , über dieſelben Kalendervierteljahres zuläſſig ſein ſoll, fo läßt ſich auch mit

verfügen . Bis zur Buchung der Beträge konnte die Beklagte die dieſer Unterſtellung das Berufung8urteil nicht aufrecht erhalten .

Überweiſung widerrufen . Wie hieraus erhellt, beſtand die Tätig. Denn es iſt am 26. Februar 1903 verkündet worden ; an dieſem

keit der Reichsbankhauptſtelle zu Leipzig lediglich in der zufolge Tage aber war die Hypothek auch dann noch nicht fällig, wenn

Auftrages der Beklagten bewirkten Vermittelung der Zahlung man die Kündigung in die Klagezuſtellung verlegt. Die Fälligkeit

und konnte die Beflagte die von ihr geſchuldeten Zahlungen nicht wäre dann erſt am 1. April 1903, alſo zu einer Zeit, in der

etwa ſchon durch die Einzahlung der Schuldbeträge an die das Berufungsurteil bereits ergangen war, eingetreten . Hiernach

Reichsbankhauptſtelle zu Leipzig behufs Überweiſung derſelben war die Vorentſcheidung aufzuheben.

an die Klägerin leiſten, ſondern wurden die Zahlungen erſt

durch Buchung der überwieſenen Beträge in Kempten vollzogen.
303.

Hiernach ſteht die rechtliche Bedeutung des Giroverkehre, ſoweit

derſelbe für den gegenwärtigen Fall in Frage kommt, der An .
Zu § 320 Abſ. 2 B. G. B.

nahme des Berufung& gerichts nicht entgegen , daß Kempten der (K. c. E. , U. v . 7. Nov. 03, 203/03 V. Königsberg. Aufhebung. )

für die Beklagte vereinbarte Leiſtungsort ſei. Die Unterſcheidung in der Wirkung der teilweiſen Leiſtung,

je nachdem ſie Erfüllung in der Hauptſache oder in einer

Nebenſache ſei, iſt dem B. G. B. fremd, ef ſpricht ganz
302 .

allgemein von Leiſtung ; und Vorausſeßung des § 320 Abj. 2

Zu § 284 B. G. B.
B. G. B. iſt allein , daß von einer Seite eine Leiſtung teilweiſe

(H. e. V. , 1. v. 2. Nov. 03 , 175/03 V. Kiel . Aufhebung.) bewirkt iſt, mag fich dieſe auf die Haupt- oder die Nebenſache

Der Berufungsrichter läßt es dahin geſtellt, ob die Beklagten beziehen. Bei dem Grundſtückskaufe geht die Verpflichtung des

die am 1. Oktober 1901 fälligen Hypothekenzinſen pünktlich Verkäufers auf die Verſchaffung des Eigentums vermittels der

bezahlt haben ; er meint, auch wenn dies der Fall ſei , jo ſei Übergabe des Grundſtücks und ſeiner Auflaſſung, nicht vermittels

doch die durch Schreiben vom 16. Dezember 1901 erfolgte der leßteren allein , ſo daß die Übergabe und die Auflaffung

Kündigung der Hypothek dadurch wirkſam geworden , daß die teilweiſe Leiſtungen des Verkäufers find. Auch der Umſtand,

Beklagten die am 1. April 1902 fälligen Zinſen nicht bezahlt daß die vollſtändige Übergabe des verkauften Grundſtüds in

hätten; die Kündigung ſei „ auch für die Folgezeit wirkſam, Ermangelung der Auflaſſung nur eine mangelhafte Leiſtung iſt,

zumal die Klage erſt nach dem 1. Juli 1902 erhoben iſt“ . idhließt die Anwendbarkeit der angezogenen Vorſchrift auf ſie

Dies iſt unrichtig. Wäre es richtig, ſo müßte dasſelbe auch nicht aus , weil der $ 320 cit. zwiſchen mangelhaften und

für die ſpäteren Zinszahlungstermine gelten , und es käme darauf unzureichenden Leiſtungenunzureichenden Leiſtungen nicht unterſcheidet, daher auf

hinaus , daß die Kündigung ſchon im voraus für den Fall, daß mangelhafte Leiſtungen anzuwenden iſt, ſofern nur der Mangel

in Zukunft einmal eine Zinsrate nicht pünktlich bezahlt werden beſeitigt werden kann . Die ihm rechtzeitig angebotene Auf

follte , wirkjam erklärt werden könnte. Die nicht pünktliche Zins. laſſung iſt vom Beklagten aus Gründen nicht entgegengenommen

zahlung ſoll aber dein Gläubiger erſt die Befugnis geben , die worden , die ihn nach dem Berufungsurteile zu ſeiner Weigerung

Kündigung auszuſprechen. Er kann daher dieſe Befugnis nicht nicht berechtigten. Unter dieſen Umſtänden verſtößt die Ab.

prãokfupieren. Er würde damit feſtſeßen, daß das Kapital durch lehnung des Anſpruchs der Kläger gegen Treu und Glauben ,

jede nicht pünktliche Zinszahlung als gekündigt zu gelten habe, dieſe können die Verurteilung des Beklagten zur Tilgung des

eine Feſtſeßung , die inhaltlich durchaus verſchieden iſt von der Kaufpreißreſtes gegen ilre Verpflichtung zur Auflaffung des

ihm im Vertrage eingeräumten Befugnis , die Hypothek, welche laſtenfreien Grundſtüđø verlangen . Dazu gehört freilich auch

bis zum Jahre 1909 unkündbar ſein ſoll , wegen nicht pünktlicher die Verpflichtung zur Befreiung des Grundſtücke von einer

Zinozahlung aufzukündigen. Auch der Hinweis darauf, daß die geringfügigen Domänenrente , wozu die Kläger bereit find.

Klage erſt nach dem 1. Juli 1902 erhoben worden ſei , ändert

daran nicht . Die Klage kann , wie der erkennende Senat auch
304.

unter der Herrſchaft des jetzt geltenden Rechte bereits aus .

geſprochen hat (Entſch.des N.G.in ZivilſachenBd. 53 S.212 Zu § 326 Abſ.1 B.G. B. verb. mit 3. P. O. S 29.

und Urt. vom 13. Mai 1903 in den Akten V 474/02) , ſelbſt ( A. c. V. , 11. v . 27. Okt. 03 , 155/03 II. Naumburg. Aufhebung.)

als Kündigung wirkjam werden, wenn im übrigen die Voraus- Das Berufungsgericht zerlegt bei der Prüfung der Un -

jeßungen, unter denen wirkjam gekündigt werden konnte, vor. zuſtändigkeits-Ginrede der Beklagten auf Grund der Angabe des

liegen ; ſie kann aber nicht eine unwirkſame Kündigung wirkſam Klägers , daß er Beträge von zuſammen 252,20 Mark als durdy

machen. In Frage könnte daher nur kommen , ob etwa die die Verweigerung der Abnahme der Hölzer ſeitens des Beklagten
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verurſachte Auslagen und Beträge von zuſammen 594,84 Mark zur Aufrechnung der Beträge gegen einen Teil der Kaufpreis .

als entgangenen Gewinn erfekt verlange , den Klageanſpruch von forderung des Klägers führen , aber nicht als Zahlung eines

847,04 Mark in zwei Teile und hält für jeden Teil einen be- gleich hohen Teile des Kaufpreijes gelten können und deinnach

fonderen Gerichteſtand als gegeben , nämlich für den durch die nicht die Eigenſchaft einer vertraglichen Vorleiſtung beſißen .

Abnahme. Verweigerung verurſachten Auflagen-Betrag den. Nur in dem Falle, daß Abnahme- und Zahlungs -Verzug der

Gerichtsſtand des geſeßlichen Erfüllungsortes und für den Beklagten der Klage zu grunde lägen , käme in Frage , ob der

entgangenen Gewinn den Gerichtsſtand des für die Kaufpreiß. für die Zahlung vereinbarte Erfüllungsort - Erfurt – für die

zahlung vereinbarten Erfüllungsortes Erfurt. Dieſe Scheidung Zuſtändigkeit des Gerichts aus dem Grunde ausſchlaggebend fei ,

der Gerichtëzuſtändigkeit nach den verſhiedenen Schadensbetragen weil die Zahlung des Kaufpreiſes die Hauptverbindlichkeit des

beruht auf einer Verkennung des Weſens des Anſpruches auf Käufers , die Abnahme der Ware nur eine nebenſächliche Pflicht

Schadenserſaß wegen Nichterfüllung des Kaufvertrages und der desſelben darſtellt.desſelben darſtellt. Hier handelt es ſich aber allein um die

dem Anſpruche entſprechenden Verpflichtung. Der auf Grund Abnahme-Pflicht der Beklagten. Dieſe Pflicht, einſchließlich der

des S 326 Abſ. 1 des B. G. B. erhobene Anſpruch des Verkäufers Auslage- Pflicht der Beklagten war jedenfalls nicht in Erfurt

auf Schadenserſat wegen Nichterfüllung des Kaufvertrages hat zu erfüllen .

den fortbeſtehenden Vertrag zur Grundlage und - an Stelle

der urſprünglichen Vertragøpflicht beider Teile – den Erfaß des 305 .

Schadens dafür zum Gegenſtande, daß der Vertrag ſo , wie er
Zu SS 326, 634 und 635 B. G. B.

vereinbart war, infolge des Verzuges des Käufers nicht zur Er

füllung gelangt iſt. Vergl. das Urteil des erkennenden Senates
(F. c. St. , U. v . 2. Okt. 03 , 207/03 VII. Breslau . Teilw . Aufhtg . )

vom 11. April 1902 , Entſch. des R. G. in Zivilſachen Bd. 50 1. Der Berufungsrichter führt aus : da es ſich hier um

S. 250 ff., insbeſondere S. 264. Demnach beſteht die Ver. einen Schadenserſaßanſpruch wegen Nichterfüllung handle , der

pflichtung des Käufers in der Leiſtung des Schadenserſaßes nach § 635 B. G. B. an die Stelle des Anſpruchs auf Wand.

dafür, daß der Vertrag in ſeiner Geſamtheit nicht ſo , wie er lung oder Lohnininderung trete, ſo habe er auch dieſelbe Vor .

vereinbart war, zur Erfüllung gelangt iſt. Dies iſt auch in ausſeßung wie dieſe Anſprüche, nämlich das Seßen einer an :

fem gegenwärtigen Redteſtreite die ſtreitige Verpflichtung gemeſſenen Friſt mit der Erklärung , daß der Beſteller die Be

der Beklagten. Sie iſt nach dem Ausgeführten eine einheitliche, ſeitigung des Mangels nach dem Ablaufe der Friſt ablehne

deshalb kann es für ſie nur einen Erfüllungsort und nur ( 8 634 Abſ. 1 B. G. B.) . Diejes Erfordernis für den er ,

einen Gerichtsſtand geben . Welches Gericht bei Klagen derWelches Gericht bei Klagen derhobenen Schadenserſaßanſpruch habehobenen Schadenserſaßanſpruch habe – jo führt der Berufungė :

hier in Rede ſtehenden Art zuſtändig iſt, richtet ſich nach den richter weiter auß – der Beklagte nicht erfüllt; auch liege

Umſtänden des Falles, insbeſondere nach der Begründung der keiner der im $ 634 Abſ. 2 B. G. B. gedachten Ausnahmefälle

Klage. Im gegenwärtigen Rechtsſtreite hat der Kläger ſeinen hier vor.hier vor. Die Reviſion bekämpft dieſe Ausführung als rechts,

Schadenserſaßanſpruch auf die Tatſache geſtüßt, daß er vor der irrtümlich, jedoch mit Inrecht. (Wird näher begründet.)

Klageerhebung die Beklagte wiederholt zur Abnahme der von ihr 2. Den Schadenserſaßanſpruch des Beklagten wegen Nicht

gekauften , vom Kläger nach Frankfurt a. M. geſandten Hölzer lieferung von reſtlichen 47 Rahmen weiſt der Berufungsrichter

aufgefordert und ihr am 5. Juni 1902 angedroht hat, daß er, deshalb ab , weil der Beklagte der Klägerin in der Beſtimmung

falle ſie ſich nidyt innerhalb drei Tagen zur Abnahme der einer Friſt von 6 Tagen keine angemeſſene Friſt nach Maßgabe

Hölzer unter Verlegung von Fracht und Zoll bereit erkläre, das des § 326 B. G. B. gefeßt habe. Die Reviſion wendet hier:

Kaufgeſchäft nicht mehr erfüllen , Erfüllung auch nicht mehr an. gegen ein , der Beklagte habe keine Verpflichtung gehabt , der

nehmen , ſondern Schadenserſaß wegen Nichterfüllung von ihr Klägerin überhaupt eine Friſt zu ſeben , da der vom Reichs.

verlangen werde. Hiernach hat der Kläger unzweifelhaft gericht anerkannte Grundjaß , daß eine Friſtſeßung nach Maß

Abnahmeverzug der Beklagten als Klagegrund geltend gemadt. gabe des § 326 B. G. B. nicht erforderlich ſei , wenn der

Dafür, daß er daneben auch noch einen Verzug der Beklagten fäumige Vertragsteil die Erfüllung überhaupt verweigere, auch

in der Leiſtung des Kaufpreiſes behauptet und als Klage auf den Fall auszudehnen ſei , daß der jäumige Vertragsteil

grund verwendet hätte , iſt kein genügender Anhalt gegeben. In ſeine Leiſtung von unzuläſſigen Bedingungen abhängig mache;

dieſer Beziehung wird zwar die vom Kläger aufgeſtellte Behauptung dieſer Fall liege hier vor. Der Reviſion iſt darin beizuſtimmen,

von ihm verwertet, daß durch die vertraglich beſtimmte Vergütung daß der vom Reidsgericht wiederholt anerkannte Grundjat

für Zoll und Fracht bis Frankfurt a. M. der Beklagte zum (vergl. i1 . a . Entſd. Bd. 51 S. 347, Bd. 52 S. 151 , Bd . 53

Verlegen der Zoll . und Frachtbeträge verpflichtet worden ſei . S. 12) , dem ſäumigen Vertragsteile brauche, wenn er die Er

Die hierauß vom Kläger gezogene Folgerung, daß dadurch die füllung ernſthaft weigere, der andere Teil nicht noch erſt eine

Beklagte zur Vorleiſtung eines Teiles des Kaufpreiſes Friſt zur Erfüllung nach Maßgabe des § 326 B. G. B. zu

verbunden ſei, iſt jedoch rechtlich unzutreffend. Vorausgefeßt, jeßen , ſondern dieſer fönne ſofort, alſo ohne ſolche Friſtfeßung,

daß die behauptete Pflicht der Beklagten zur Verlegung der Zoll. Schadenserſaß wegen Nichterfüllung fordern , entſprechend auch

und Transportkoſten beſteht, ſo würde darin vom rechtlichen für den Fall gelten muß, wenn der jäumige Vertragsteil die

Geſichtspunkt aus lediglich eine Erweiterung der Abnahme- Pflicht Bewirkung ſeiner Leiſtung von ganz unzuläſſigen Bedingungen

durch Hinzufügung einer Auslage- Pflicht liegen. Die in Er. abhängig macht. Es iſt weiter darin der Reviſion beizutreten ,

füllung der leşteren Pflicht bewirkte Leiſtung würde einen Anſpruch daß dieſer Fall hier vorliegen würde, wenn es gewiß wäre, daß

auf Erſtattung der verauslagten Beträge begründen und auch die Klägerin auf das Begehren des Beklagten , ſie möge die

22 *
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reſtlichen 47 Rahmen liefern , nichts anderes erwidert hat , die Beſtimmung über die Anrechnung einer Zahlung dem

als daß fie vorgängig Zahlung des Herſtellung preiſes Souldner zu ; in deren Ermangelung tritt nicht ein Beſtimmungs

dieſer 47 Rahmen verlange; denn zu einer ſolchen Vor : recht des Gläubigers , ſondern die gefeßliche Anrechnung des.

leiſtung war der Beklagte angeſichts der Beſtimmung in § 641 8 366 Abſ. 2 B.G. B. ein , die nach Abſ. 1 eine Mehrheit von

B.G. B. nicht verbunden . Schuldverhältniſſen mit gleichartigen Leiſtungen erfordert.

Erbringt der Kläger dieſen Nadweis nicht, ſo iſt die Zahlung

306 . des Beklagten als auf die von ihm allein geſchuldete Klage

Zu § 326 B. G. B.
forderung geleiſtet anzuſehen , ohne daß nachzuweiſen wäre, daß

( Sch. c. Sch ., U. v. 21. Okt. 03, 177/03 V. Frankfurt. Aufhebung.)
dem Kläger Anſprüche aus anderen Shuldverhältniſſen nicht

Der einzige Rechtegrund, aus dem der Berufungsrichter zuſtehen oder daß die Anrechnung auf die Klageforderung von

den Intereſſeanſpruch für unzuläſſig hält und demgemäß zur
dem Beklagten bei der Zahlung beſtimmt oder unter den Parteien

vereinbart war. Aber auch wenn das Vorhandenſein mehrerer
Zurüdweiſung der Berufung gelangt , iſt folgender : Die

gleichartiger Forderungen des Klägers gegen den Beklagten feſt
zwingende Kraft des Schuldverhältniffe$ bringe ed alt normale

Folge mit fich, daß in Fällen , wo die Erfüllung eines
geſtellt wird , ſo können die Vorſchriften des § 366 B. G. B.

über die Anrechnung der Leiſtung beim Vorhandenſein mehrerer
obligatoriſchen Anſpruchs ſchuldhafterweiſe verweigert werde, nur

Forderungen dazu führen, daß die Zahlung auf die Klageforderung
ein Anſpruch auf Erfüllung, nicht auf Schadenserſaß als

angerechnet werden muß (vergl. Rehbein , B. G. B. BD. 2

gleichartiges Erfüllungsſurrogat gegeben ſei . Die abweichenden
S. 281)

Vorſchriften , die das B. G. B. für gegenſeitige Verträge gebe,

ſeien fingulärer Natur und demzufolge eng auszulegen. Sie
308.

inügten daher auf den Fall des eigentlichen gegenſeitigen Ver.

trages beſchränkt bleiben und dürften nicht auf den Fall aus . Zu § 459 B. G. B.

gedehnt werden , daß ein Dritter durch Zeffion die Rechte des (K. c. L. , U. v . 28. Okt. 03 , 169/03 V. Pojen. Zurückweiſung.)

einen Teils aus dem Vertrage erwerbe, ohne gleichzeitig auch Irrig iſt die Meinung des Berufungsrichters , es könne

durch Übernahme der Gegenleiſtungepflicht in die Paſſivſeite des wegen des Vorliegen einer ausdrüdligen Zu .•

Vertrages zu ſufzedieren. Denn in einem ſolchen Falle beſtehe ficherung dahin geſtellt bleiben , ob Mängel, die einer Sache

zufolge des Mangel8 der Paſſioſukzeſſion zwiſchen dem Zeffionar auf Grund von Vorſchriften des öffentlichen Rechts anhaften ,

und dem gegenüberſtehenden Vertragsteil nicht das Verhältnis als Sad mängel anzuſehen ſeien. Wäre leßteres zu verneinen ,

eines gegenſeitigen Vertrages. Der Zeffionar Habe daher nicht ſo müßte die Slage dieſerhalb abgewieſen werden ; denn wenn

die Befugniſſe des § 326 B. G. B. , ſondern bleibe auf die ein beſtimmter Zuſtand keinen Sachmangel im Sinne der Vor.

Einklagung deſſen , was ihm zediert ſei , beſchränkt. Es könne ſdriften des B. G. B. über Gewährleiſtung darſtellt, kann er

auch nicht etwa angenommen werden , daß durch die Zeffion zu. auch nicht Gegenſtand eines Gewährleiſtungsanſpruds fein

gleich die gedachten Befugniſſe mitzediert ſeien. Eine ſolche und kommt es aledann nicht darauf an , ob die vermeintliche

Konſtruktion ſcheitere daran , daß vor Ausübung der Befugniſſe Eigenſdşaft der Sache ausdrüdlich zugeſichert oder ſtillſchweigend

es fich um bloße rechtliche Möglichkeiten handele, nach ihrer als vorhanden angenommen iſt. Das Reicegericht hat fid in .

Geltendmachung aber der Anſpruch auf Erfüllung überhaupt deffen bereits wiederholt dahin auégeſprochen, daß unbewohnbar.

nicht mehr zediert werden könne. keit eines Raumes, die in deffen haupolizeiwidriger Beſchaffenheit

Mit Recht bekämpft die Reviſion dieſe Ausführungen als ihren Grund hat , unter den Begriff des Sachmangels und

rechteirrtümlich. Eine Notwendigkeit , den § 326 B. G. B. in nicht unter den eines Mangels im Necht fällt. (Vergl. das

dem vom Berufungsrichter gewollten einengenden Sinne aus . Ilrteil des erkennenden Senats vom 21. März 1903 V 472/02

zulegen , iſt weder durch den Wortlaut dieſes Paragraphen noch und die dortigen Zitate . )

durch anderweite Vorſchriften des B. G. B. gegeben. Vielmehr

muß beim Mangel entgegenſtehender Beſtimmungen angenommen

werden , daß durch die Abtretung des Anſpruch aus einem
309 .

gegenſeitigen Vertrage die Natur des Anſpruch nicht verändert Zu SS 581 Abſ. 2 und 566 B.G. B.

wird , mithin der andere Vertragsteil, ebenſo wie er bei ver- (B. c. D. , U. v . 23. Okt. 03 , 238/03 VII. Kiel. Zurüdweiſung.)

huldeter Unmöglichkeit der Erfüllung dem Zeffionar ſdadens . Der kennende Senat hat ausgeſprochen, daß der Jagd.

erfabpflichtig iſt , auch im Falle des § 326 die dort beſtimmten pachtvertrag zu ſeiner Gültigkeit nicht der in den 88 581 Abſ. 2

nachteiligen Folgen ſeines Verzugs über fich ergehen laſſen muß,
und 566 B. G. B. vorgeſchriebenen ſchriftlichen Beurkundung

wenn der Verzug dem Zeffionar gegenüber eingetreten iſt.
bedürfe (Entich . Bd . 51 S. 279) . Allein es iſt jhon zweifel.

(Wird begründet.)
haft , ob dieſer Ausſpruch auch auf den Fiſchereipachtvertrag aus.

zudehnen iſt. Es kann die Entſcheidung hierüber indes dabin
307 .

geſtellt bleiben ; denn jedenfalls iſt nach der Anſicht des erkennenden

Zu § 366 B. G. B. Senats bei der Pachtung eines Rohrnußungsrechtes nicht ein

( F. c . G. , 11. v. 24. Dkt. 03 , 400/03 V. Berlin . Aufhebung .) beſonderes Recht der Rohrnußung, ſondern inſoweit das See,

Von dem Falle der Vereinbarung über die Zahlungsanrechnung grundſtück felbſt als der Gegenſtand der Pachtung anzuſehen .

abgeſehen , ſteht beim Vorhandenſein mehrerer Schuldverhältnifie Danach bedurfte der Pachtvertrag gemäß der SS 581 Abſ. 2 und

1

1
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566 B. G. B. der ſchriftlichen Form und zwar nicht nur in des ihm nachfolgenden Briefes des Beklagten an die Klägerin

Anſehung des Rohrnußungsrechtes, ſondern nach ſeinem ganzen vom 2. und 5. Juni 1902 fein Zweifel beſtehen konnte. Sener

Inhalt, da es fich hier um einen einheitlichen Vertrag handelt, hat demnach den ihm von dieſer erteilten Auftrag als ſolchen

aus welchem das Rohrnußungsrecht nicht ſelbſtändig losgelöſt ſchlechthin unbeachtet gelaffen und die Entgegennahme und

werden kann . Demgemäß kommt es für die Frage der Be. Weitergabe des Ronnoffements lediglic alo Beauftragter

rechtigung der erhobenen Anſprüche darauf an, ob der Kläger der Firma N. & M. beforgt. Es könnte daher höchſtens in

bei der Unterzeichnung des ſchriftlichen Vertrages bereits Kenntnis Frage kommen, ob ein Fall vorliege, wie ihn der erſte Entwurf

davon hatte, daß das Eigentum und Nußung & recht eine Teiles zum B. G. B. in $ 760 vorfah, daß „jemand ein fremdes

des Wittenſees - der, wie der Berufungerichter feſtſtellt, dem Geſchäft im Auftrage eines Dritten beſorgt“ habe. Die

Kläger nach Inhalt des Vertrages allerdings in ſeinem ganzen Regelung ſolcher Fälle hat jedoch nach den Prototollen der

Umfange verpachtet war, — dem Beklagten nicht gehöre (88 541- dem Beklagten nicht gehöre (8$ 541 Kommiſſion für die zweite Leſung des Entwurfes des B. G. B.,

und 539 B. G. B.). Der Berufungsrichter bejaht dieſe Frage die den § 760 des erſten Entwurfes geſtrichen hat, lediglich der

und damit iſt die Sache zu ungunſten des Klägers erledigt, Wiffenſchaft überlaſſen werden ſollen. Vergl. Protokolle dieſer

denn der bei der Vollziehung des ſdriftlichen Vertrages nur Sommiſſion, Bd. 2 S. 741. Hieraus ergibt fich jedenfalls

mündlich erklärte Vorbehalt konnte der Wirkſamkeit dieſes Vertrages ſoviel , daß Fälle der vorliegenden Urt nicht von dem § 687

keinen Abbruch tun. Der Kläger hätte entweder den ſchriftlichen Abſ. 2 des B. G. B. betroffen werden.

Vertrag nicht unterzeichnen ſollen oder hätte ihm einen ſchriftlichen Allerdings erhebt ſich nach dieſem Ergebniſſe die Frage,

Vorbehalt hinzufügen müſſen. Dem Berufungsgericht iſt daher ob nicht der von der Klägerin geltend gemachte Anſpruch aus

in ſeiner auf die $8 541 und 539 B. G. B. geſtüßten Ent. einem anderen Rechtsgrunde als gerechtfertigt anzuſehen iſt,

cheidung beizuſtimmen . und dieſe Frage läßt ſich nicht ohne weiteres verneinen . Da.

mit, daß der Beklagte den ihm von der Klägerin erteilten Auf

310. trag nicht annahm , war er nicht aller Pflichten gegen dieſe

enthoben . Die den Handelsverkehr in beſonders hohem Maße
Zu SS 677, 678, 681, 682, 687 B. G. B.

beherrſchende Rüdſicht auf die Wahrung von Treu und Glauben

(S. c. G. , U. v. 23. Okt. 03 , 169/03 III. Selle. Aufhebung .) verbot vielmehr , daß der Beklagte , wenn er den ihm von der

Daß es fich bei der auf die Entgegennahme des Kon. Klägerin erteilten Auftrag nicht annahm , das nur in Er .

noſſements und deren Weiterſendung bezüglichen Tätigkeit des wartung ſeiner Annahme ihm von jener durd 3. über.

Beklagten nicht um eine Geſchäftsführung ohne Auftrag im wieſene Ronnoſſement über die 87 t Schiffbleche lediglich ſo

eigentlichen Sinne, alſo gemäß § 677 des B. G. B. , gehandelt behandelte, als wenn es ihm nur als Beauftragten der

habe , nimmt anſcheinend auch das Berufungsgericht an , und Firma N. & M. ohne jeden Vorbehalt zugeſandt wäre.

eine ſolche lag auch in der Tat nicht vor. Denn wenn der Da die Übertragung der Befugnis , über das Konnofſement zu

Beklagte dieſe Tätigkeit „ zu ſeinem eigenen Geſchäfte machte“, gunſten von N. & M. zu verfügen , von ſeiten der Klägerin

jo tat er gerade das Gegenteil von dem , was der vom Bes an den Beklagten ausdrüdlich an die volle Zahlung des Be

rufungsgerichte angezogene § 678 des B. G. B. vorausſeßt, trages von 481 € 7 sh 9 p geknüpft war , ſo durfte der

daß er nämlich, wie der vorhergehende § 677 ausdrüdlich ben Beklagte auch bei Nichtannahme des dem entſprechenden Auf

jagt, ein Geſchäft für einen anderen beſorgte und beſorgen trages das Konnoffement nicht, ohne daß dieſe Zahlung ge

wollte. Die Klägerin war dann gar nicht für den Beklagten leiſtet wurde , im Intereffe jener Firma weiterſenden , ſondern

der Geſchäftsherr“, mit deſſen wirklichem oder mutmaßlichem er hatte fich bis auf weiteres jeder Verfügung darüber zu

Willen die Übernahme der Geſchäftsführung durch den Be. enthalten und die Klägerin unverzüglich von ſeinem Ent.

klagten, wie der § 678 vorſteht, im Widerſpruch ſtand. Allein ſchluſſe zu benachrichtigen. Durch die trofdem bewirkte Weiter.

auch ein Fall des § 687 Abſ. 2 des B. G. B. , den , wie an- jendung des Ronnoffemente griff daher der Beklagte mindeſtens

zunehmen, das Berufungogericht, obwohl es dieſe Vorſchrift aud Fahrläffigkeit widerrechtlich in das Eigentum der Klägerin

nicht ausdrücklich anzieht, für anwendbar erachtet, war nicht ein , und dies verpflichtete ihn gemäß § 823 des B. G. B. zum

gegeben. Hiernach kann, wenn jemand ein fremdes Geſchäft Erſaße des daraus etwa entſtehenden Schadens.

ald ſein eigenes behandelt, obwohl er weiß, daß er nicht dazu

berechtigt iſt, der Geſchäftsherr die fich aus den 88 677, 678,
311 .

681 , 682 ergebenden Anſprüche geltend machen. An der Vor.

ausſeßung aber für die Anwendung dieſer Beſtimmung, daß Zu SS 767, 768 B. G. B.

der Tätigwerdende ein fremdes Geſchäft als ſein eigenes be. ( St. c. B. , U. v. 5. Nos. 03, 155/03 VI. Cöln. Aufhebung.)

handele , fehlt es im vorliegenden Falle. Das Berufungsgericht Der Beklagte , der die Übernahme der Bürgſchaft zugibt,

ſtellt ſelbſt feſt, daß der Beklagte den ihm von der Klägerin hat den Beſtand der Hauptſchuld beſtritten. Er hat behauptet,

erteilten Auftrag nicht angenommen habe, ferner, daß er die vermieteten Räume feien infolge der Tieferlegung der

bei dem von ihm eingeſchlagenen Verfahren die Intereffen ſeiner Fiſchertalerſtraße durch die Stadt B. für den Mieter untauglich

Auftraggeberin , der Firma N. & M. , wahrzunehmen zu dem vertragsmäßigen Gebraud geworden , darum ſei nach

willens und der Meinung geweſen ſei : woran in der Tat auch § 537 B. G. B. der Mieter von der Entrichtung des Miet.

nach dem im Tatbeſtande wiedergegebenen Inhalte des dem zinjeg befreit geweſen und Beklagter mache diefe dem Haupt.

Schreiben der Klägerin vom 3. Juni 1902 vorhergehenden und ſchuldner zuſtehende Einrede auf Grund des § 768 B. G. B.

.
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gegen die Klägerin geltend. Die Einrede iſt vom Berufungs- handlungen der Parteien gebildet, ſondern ihre Leiſtung war

richter abgewieſen, weil ſchon die Hauptſchuldner in dem gegen nur eine Nebenfolge des Ilmſtandes , daß ein Vertrag über die

ſie geführten Prozeſſe ſie geltend gemacht hätten und damit in Aufnahme des Klägers in den Haushalt der Beklagten und

dem Urteile vom 16. April 1901 zutreffend abgewieſen ſeien. damit über den dort dem Kläger zu gewährenden Unterhalt, wo

Die Einrede ſtehe deshalb auch dem Beklagten nidt mehr zu. bei die ſpätere Adoption und Gutøüberlaſſung in Ausſicht geſtellt

Es ſoll hiermit geſagt ſein , daß der Einrede des Beklagten ein wurde, abgeſchloſſen und ausgeführt worden iſt.

Doppeltes entgegenſtehe, einmal die Rechtskraft des gegen den

Hauptſchuldner ergangenen Urteile und ferner der in dieſem

feſtgeſtellte Vergleich des Hauptſchuldners mit der Klägerin . 313 .

Allein das iſt nach beiden Richtungen hin irrig.

Zu § 826 B. G. B. Umfang der Saftbarkeit
Die Rechtstraft des im Vorprozeſſe ergangenen Urteils

wirkt nach § 325 Abſ. 1 3. P. O. nur zwiſchen den Parteien bei falſcher Auskunftserteilung.

und denen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit deren (W. c. Leipziger Bank, u . v . 4. Nov. 03 , 225/03 I. Dresden.

Rechtsnachfolger geworden ſind. Dazu gehört der Bürge nicht Zurückweiſung.)

( vergl. Urteil des IV. 3. S. vom 26. Januar 1884, Gruchots Beklagter hat durch Vermittelung der Leipziger Bant vier

Beiträge Bd. 29 S. 382). Die in der 3. P. D. zugelaſſenen Aktien der Aktiengeſellſchaft für Trebertrocknung gekauft, eine

Erweiterungen dieſer Regel treffen hier jämtlich nicht zu . Aber am 7. März 1898 zum Kurſe von 512 Prozent, eine am

aus den Beſtimmungen des B. G. B. hat man die Folge 25. Auguſt 1898 zum Kurſe von 419,5 Prozent und zwei

ableiten wollen , daß die rechtskräftige Verurteilung des Haupt. weitere am 30. Juni 1899 zum Kurſe von 348,6 Prozent.

ſchuldners dem Gläubiger das Recht gebe, dem Beſtreiten des Er behauptet, er ſei durch von der Bank zu vertretende arg .

Beſtandes der Hauptſchuld durch den Bürgen die Replik der liſtige oder doc fahrläſſige Auskunftserteilungen dazu veranlaßt

rechtskräftig entſchiedenen Sache entgegenzuſtellen. Denn nad worden, die zwei weiteren Treberaktien zu kaufen , und ſämtliche

§ 767 Saß 1 B. G. B. ſei für die Verpflichtung des Bürgen Aktien, die jeßt wertlos ſeien, nicht rechtzeitig wieder zu ver.

der jeweilige Beſtand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. kaufen ; auf den Erſaß des Schadens, den er dadurch erlitten

Habe der Hauptſchuldner infolge ſeiner rechtskräftigen Verurteilung haben will, iſt die von ihm geltend gemachte Gegenforderung

die Verbindlichkeit, dem Gläubiger die dieſem im Urteile gerichtet. Beide Vorderrichter haben dieſe Gegenforderung für

zuerkannte Erfüllungsleiſtung zu gewähren, ſo jei damit die unbegründet erklärt.

Verbindlichkeit feſtgeſtellt, für deren Erfüllung der Bürge nach Nach der Feſtſtellung des Berufungogerichts bat am

$ 765 B. G. B. einzuſtehen habe. Ebenſo ergebe fich aus 2. Mai 1900 der damalige Direktor der Leipziger Bank, E. ,

Saß 1 des § 768 B. G. B. , daß der Bürge nur die dem dem Kaufmann E. , der im Beſiß von Treberaktien war, über

Hauptſchuldner zuſtehenden Einreden, nicht aber diejenigen die Lage der Trebergeſellſchaft wider beſſeres Wiſſen eine falſche

geltend machen könne, die dieſem durch die rechtsfräftige Ver. Auskunft erteilt. Das Berufungogericht hält es aber in keiner

urteilung genommen ſeien . Dieſe Auslegung wird jedoch dem Weiſe für bewieſen , daß Kaufmann E. dem Bankdirektor E.

Zuſammenhange , in dem die angeführten Säße ſtehen , nicht geſagt, er hole die Auskunft nicht nur für fich, ſondern zu.

gerecht. (Wird begründet.) Steht hiernach der aus § 537 gleich im Intereſſe eines dritten ein , und iſt deshalb der Anſicht,

B. G. B. entnommenen Einrede des Beklagten die Rechtskraft daß keine Handlung der Bank vorliege, für welche ſie dem

des Urteils vom 16. April 1901 nicht entgegen , ſo ergibt ſich Beklagten verantwortlich fei , ſelbſt wenn angenommen werde,

aus vorſtehendem zugleich, daß der zwiſchen dem Hauptſchuldner daß Kaufmann E. von der ihin erteilten Uuskunft dem Be.

und der Klägerin abgeſchloffene Vergleich die Verpflichtung des klagten Mitteilung gemacht habe.

Beklagten aus der Bürgidaft nicht hat erweitern können . Der Die Reviſion hat demgegenüber auszuführen verſucht, daß

Vergleich lat alſo dem Beklagten die Einrede ebenfalls nicht das Feſtgeſtellte genüge, um einen Anſpruch auß dem § 826

genommen . B. G. B. gegen die Bant auch für den Beklagten zu begründen .

Dies iſt zu verneinen.

312. Nach § 826 B. G. B. iſt, wer in einer gegen die guten

Zu § 812 Abſ. 1 B. G. B.
Sitten verſtoßenden Weiſe einem anderen worjäßlich Schaden

zufügt, dem anderen zum Erſaße des Schadens verpflichtet, und

(A. c. P. , U. v . 22. Okt.03 , 257/03 VI. Hamburg. Zurückweiſung.) eine vorſäßliche Schädigung hat zur Vorausſeßung, daß der

Eine condictio sine causa (condictio causa data causa Täter fich bei der Vornahme ſeiner Handlung der Schädigung

non secuta) und zwar auf den Wert gerichtet, den die geleiſteten des anderen bewußt iſt . Das Bewußtſein , daß er durch ſeine

Dienſte für die Beklagten gehabt hätten, könnte ebenſo wie ein AuskunftSerteilung außer Kaufmann 6. auch noch andere oder

Bereicherungsanſpruch nach $ 812 Abſ. 1 B. G. B. begründet einen anderen ſchädigen werde, konnte aber der Bankdirektor E.

ſein , wenn zwijchen den Parteien bei Leiſtung und Entgegen. nur haben , wenn er ſich deſſen bewußt war, daß E. die ihm

nahme der Dienſte ausdrücklich oder ſtillſchweigend feſtgeſtellt erteilte Auskunft anderen oder einem anderen mitteilen werde.

wäre, daß die Dienſte nur in der Vorausſeßung geleiſtet werden , Es genügt nicht, daß der Bankdirektor E. ſich habe jagen

daß dagegen ſpäter die Adoption , bezw . die Gutsüberlaſſung müſjen, daß E. die ihm erteilte Auskunft auch zur Kenntnis

erfolgen werde. Aber hiervon liegt nichts vor. Die vom Kläger anderer gelangen lajſen werde. Richtig iſt, daß , wer vor.

zu leiſtenden Dienſte haben gar nicht einen Gegenſtand der Ver- jätlid) einem anderen Schaden zufügt , um für den ganzen
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5. Juli 1900, den

Schaden haftbar zu ſein, den Umfang des dem anderen zugefügten Augenblice, wo er ſich aus der Nähe des Diemeng entfernt

Schadens nicht vorhergeſehen zu haben Fraudt. Darum handelt habe , aus dem landwirtſchaftlichen Betriebe herausgetreten fei.braucht

es fich aber nicht , wenn die Frage die iſt , ob jemand außer (Wird näher ausgeführt.)

einem anderen ned einem zweiten anderen vorſäblich Schaden Die weiteren Ausführungen des Berufung&gerichts , mit

zugefügt hat. denen eß zu begründen verſucht hat , daß der verw . M. gegen

den Bekl . auf Grund von 833 des B. G. B. ein Schaden.

erfaßanſpruch nicht entſtanden ſei , verlegen dieſe Vorſchrift und
314.

den $ 254 des B. G. B.; ſie gehen dahin, daß jedes Verhalten

Zu SS 833 , 254 B. G. B. in Verbindung mit des Verlegten , durch das er den Unfall „mitverſchuldet “ hat,

§ 151 des Unfallverſicherungøgeſekes für Land- jeden Entſ&jādigungsanſpruch mindeſtens dann ausjdließt , wenn

30. Juni den Tierhalter kein Verſdulden trifft. Charakteriſtiſch iſt in

und Forſtwirtſchaft vom
1900.

5. Juli
dieſer Beziehung bejonders , daß das Berufungogericht bei Wieder .

gabe des Inhalts des § 254 die Worte ſowie den Umfang
(Landw. Berufsgen. c. P. , U. v. 24. Sept. 03 , 47/03 VI.

des zu leiſtenden Erjaßes“ wegläßt. Jene Auffaffung iſt rechts .
Naumburg. Aufhebung.)

irrtümlich. Hätte bei dem Unfall ein Verſchulden des M. mit.

Die Klägerin macht, geſtüßt auf § 151 des Unfallverſicherung . gewirkt, ſo würde in eine Abwägung dieſes Verſchuldens mit

30. Juni der aus dein Halten der Ruh fich ergebenden Gefahr zu treten

geſeßes für Land- und Forſtwirtſchaft vom
geweſen ſein , ohne daß auch ein Verſchulden des Beklagten , das

Anſpruch auf Schadenerſat geltend, der nach ihrer Behauptung nur aus dem Geſichtspunkt einer Erhöhung dieſer Gefahr in

der verw . M. dadurch erwadyſen ſein ſoll, daß ihr Ehemann, Betracht kommen könnte , vorzuliegen brauchte. Zur Verſagung

ein im landwirtſchaftlichen Betriebe beſchäftigter Arbeiter, am jedes Entſchädigungsanſpruchs würde nur dann gelangt werden

12. Februar 1901 durch eine vom Beklagten gehaltene Kuh können , wenn das duldvolle Verhalten des Verleßten in dem

getötet worden iſt. Das Berufungsgericht iſt zunächſt in eine Maße die Urſache des Unfalls geweſen iſt, daß die durch das

Prüfung der Frage eingetreten , ob die Klägerin nach dem Unfall. Balten des Tiers gegebene Gefahr ihm gegenüber ganz zurück.,

verſicherungegeſeß verpflichtet war , der verw . M. Entſchädigung treten würde. Eine ſolche Sachlage hat aber das Berufunge.

zu gewähren , und hat dieſe Frage verneint, weil der Unfall des gericht nicht angenommen .

M. nicht beim Betrieb der Landwirtſchaft fich ereignet habe .

Es nimmt daher an , daß der der verw. M. gegen den Be

klagten aus § 833 B. G. B. etwa zuſtehende Anſpruch in dem 315.

im Unfallverſicherungsgefeße bezeichneten Umfang auf die Klägerin Zu § 930 B.G. B. $$ 71, 72 TI. I Tit. 7,SS

nicht übergegangen ſei. Es verneint aber auch, daß der verw . M.

einſolcher Anſpruch gegen den Beklagten entſtandeniſt ,da ihr § 1 TI. I Tit. 11, § 229 Tl. I Tit. 21 A. L. R.TI

Ehemann ſeinen Tod „ mitverſchuldet" habe. (G. Kont. c. B. , U. v. 4. Nov.03, 183/03 V. Königsberg. Zurüdw .)

Die Reviſion rügt zunächſt, daß das Berufungdgericht in Das Berufungsgericht nimmt gleich dem erſten Richter für

eine Nachprüfung der Frage eingetreten iſt, ob die Klägerin erwieſen an , daß der Vertrag vom 30. Dezember 1896, au,

mit Redyt ihre Entſchädigungspflicht gegenüber der verw . M. den Kläger ſeinen Eigentumsanſpruch gründet, ernſtlich ge.

feſtgeſtellt habe , und führt aus , daß den Feſtſtellungébejdeiden ſchloſſen iſt, daß alſo die Vertragojhließenden übereinſtimmend

der Berufsgenoffenſchaft dieſelbe Bedeutung zukommen müſſe, gewollt haben , daß das Eigentum der dort als verkauft be.

wie den Entſcheidungen der Schiedsgerichte und des Reiche zeichneten Gegenſtände von dem bisherigen Eigentümer G. auf.

verſicherungdamtes, nämlich die, daß , wenn die Entſchädigungs . den Kläger übergehen jolle. Mit dieſer unanfechtbaren tatſächlichen

pflicht der Berufsgenoffenſchaft feſtgeſtellt worden , die für die Feſtſtellung fällt der Einwand der Simulation , der auch nicht

Gerichte bindend jei. Dieſer Angriff geht fehl. (Wird näher aus dem Geſichtspunkt einer beabſichtigten Umgehung des Ge.

begründet.) jepes (nämlich der Vorſchriften über die Begründung eines

Dagegen kann den Ausführungen des Berufungsgerichts, Fauſtpfandrechts) fich aufrecht erhalten läßt. Vergl. Entſch.

die dazu geführt haben , die Frage, ob ein entſchädigungspflichtiger BD. 13 S. 204 , Bd . 26 S. 180 Jur. Wochenſchr. 1902 Beil.

Fall aus der Unfallverſicherung vorliegt , zu verneinen , nicht bei . S. 259 und 170. Damit iſt aber noch nicht geſagt, daß der

getreten werden . Zwar iſt es richtig, daß für die Annahme, beiderſeitige Wille, das Eigbeiderſeitige Wille, das Eigentum zu übertragen bezw . zu er

daß ein Unfall bei dem Betriebe fich ereignet habe , ein bloßes werben , ſich verwirklicht hat, und es kann der Reviſion nicht

zeitliches und örtliche Zuſammentreffen mit dem Betriebe nicht verwehrt werden, die Annahme des Berufungsrichters, daß der

genügt , daß vielmehr ein - wenn auch nur mittelbarer Kläger das Eigentum der in dem Vertrage aufgeführten und

urſächlicher Zuſammenhang zwijchen der eingetretenen Verlegung der an Stelle der inzwiſchen veräußerten oder untergegangenen

und den Gefahren, die der Betrieb mit fich führt, vorausgeſeßt getretenen Gegenſtände erworben, aus Rechtsgründen anzufechten ., .

wird. Nicht zu billigen find aber die Ausführungen des Be. Dabei iſt die Frage des Eigentums. bezw . Beſißerwerbe auf

rufung &gerichts, daß es an einem ſolchen Zuſammenhang ſchon Grund des Vertrages vom 30. Dezember 1896 nach dem

deswegen fehle , weil der Berſuch des Einfangens der Kuh als A. L. R. zu beurteilen, während hinſichtlich der nach dem

einer nicht dem Arbeitgeber gehörigen nicht zu der landwirt- 1. Januar 1900 neu erworbenen Gegenſtände das B. G. B.

ſchaftlichen Tätigkeit M. gehört habe und daß diejer mit dem zur Anwendung kommen würde.

1
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für den nad A. L. R. zu beurteilenden Eigentumderwerb neu erworbenen Stüde nicht für ſich, ſondern für den Kläger

auf Grund des Vertrages vom 30. Dezember 1896 handelt es angeſchafft und von ihnen für den Kläger Beſit ergriffen habe.

ſich um ein Doppeltes , nämlich ob die Vorausſeßungen 1. eines Die hierin liegende tatſächlidye Feſtſtellung des Erwerbs- und

gültigen Kaufvertrages (8 1 I. 11 A. L. R.) , 2. einer Beſitwillen des Anſchaffenden rechtfertigt die darauß gezogene

gültigen Befißübertragung durch constitutum possessorium rechtliche Folgerung, daß Kläger Eigentümer auch dieſer Gegen

vorliegen (§ 71 ff. I. V a. a. O.) . In beiden Richtungen ſtände geworden iſt.

bewegen ſich die Angriffe der Reviſion .

1. Es kann nun zunächſt der Reviſion darin nicht beis

getreten werden, daß es dem Kaufvertrage an dein Erfordernis 316.

eines von dem Käufer zu zahlenden Kaufpreiſes feble. Zur
Zu § 1298 B. G. B.

Erfüllung dieſes Erforderniffes genügt es , daß die fraglichen
( B. c . W. , u. v. 12. Nov. 03 , 195/03 IV. Naumburg. Aufhebung.)

Sachen dem Kläger zu beſtimmten in den Vertrag auf

genommenen Preiſen verkauft worden ſind. Der ausdrücklichen Die Zweitbeklagte und der Kläger waren unſtreitig mit .

Erklärung, daß der Käufer verpflichtet ſei, den feſtgefeßten einander verlobt und die Hochzeit angeblich auf den 16. April

Kaufpreiß zu zahlen , bedurfte es nicht, ſie gehört ebenſowenig 1901 feſtgeſeßt. Die Braut iſt jedoch von dem Verlöbnis

wie die Feſtſeßung der Zahlung&modalitäten zu den Effentialien zurückgetreten . Der Kläger behauptet, daß er in der Erwartung

des Geſchäfts. Ob etwa , wie die Reviſion meint, der Kläger der Ehe in Didaß ein Kürſchnergeſchäft übernommen und ſich

aus dem Kaufvertrage der Konkur&maſſe noch verpflichtet ſein durdy Schuldſdein vom 22. März 1901 verpflichtet habe , am

möchte, war hier nicht zu erörtern , da ein ſolcher Anſpruch und 17. April 1901 den Übernahınepreiß von 866 Mart an den

Einwand von der Beklagten in den Vorinſtanzen tatſächlich Verkäufer zu zahlen. Die Zweitbeklagte und deren Vater haben

nicht geltend gemacht iſt, die vorliegende Klage auch niớt aus bei den Verhandlungen , die dem Kaufe zwiſchen Kläger und

dem Kaufvertrage erhoben iſt, vielmehr unmittelbar auf dem dem Verkäufer G. vorhergingen, mitgewirkt, und der Vater der

Eigentuin beruht. Was die Reviſion aus der Natur der ver . Zweitbeklagten ( Erſtbeklagter) hat auch dem Verkäufer zugeſagt,

fauften Sachen gegen die Annahme eines gültigen Kauf- daß das bedungene Raufgeld „ beſtimmt bei der Verheiratung

vertrages herleiten will, betrifft weſentlich nur die Frage der ſeiner Tochter " mit Kläger gezahlt werden würde. Der

Ernſtlichteit des Geſchäfts und kann gegenüber der tatſächlichen Kläger ſelbſt war mittellos und hat ſeiner Behauptung zufolge

Feſtſtellung des Berufungsrichter nicht in Betracht kommen. das Kaufgeſchäft nur im Vertrauen auf die Zuſage des fünftigen

2. Was ſodann die Frage betrifft, ob ein gültiges Shwiegervaters abgeſchloffen . Da die Braut zurücktrat, erfüllte

constitutum possessorium vorliegt, d . h . ob die in dem § 2 ihr Vater die Zuſage nicht, und Kläger geriet in Konkurs ,

des Vertrages enthaltenen Erklärungen im Sinne des Gefeßes deffen Ausbruch er auf dieſe Nichterfüllung zurüdführt. Er hat

(88 71 , 72 I. 7 4. L. R.) geeignet waren , den ( vollſtändigen ) hierauf gegen beide (Vater und Tochter) auf Erſaß des ihm

Beſiß auf den Kläger zu übertragen und die zur Übertragung hierdurch entſtandenen Schadens geklagt. Das Landgericht hat

des Eigentums erforderliche Übergabe zu erſeßen, ſo vermißt ſeinen Anſpruch gegen den Erſtbeklagten abgewieſen, hinſichtlich

die Reviſion in dieſen Erklärungen die Vereinbarung eines der Zweitbeklagten aber die Klage dem Grunde nad für

beſonderen Rechtsverhältniſſe8, wie es zum Begriff des Konſtituts gerechtfertigt erklärt. Auf die Berufung der Zweitbeklagten hat

auch nach preußiſchem Rechte gehörte (vergl. Entſch. des N. G. das Oberlandesgericht dieſes Urteil abgeändert und die Klage auch

Bd. 35 S. 252) ; in der Tat fehlt es aber an dieſer Voraus- gegen die Beklagte zu 2 abgewieſen . Auf die Reviſion des

jeßung eines wirkſamen constitutum nicht , da in der Über. Klägers wurde das Berufungsurteil aufgehoben.

laffung der dem Kläger verkauften Sachen an den Verkäufer zur Aus den Entſcheidungegründen : Nach $ 1298 des B. G.B.

Benußung auf relativ beſtimmte Zeit unbedenklich der Tat : hat die Beflagte , wenn ſie ohne wichtigen Grund von dem

beſtand eines Leihvertrages ($ 229 I. 21 a. a. D. ) zu finden Verlöbnis zurückgetreten iſt, dem Kläger denjenigen Schaden

iſt. Es fonnte daher auch dieſer Angriff der Reviſion , ſoweit zu erſeßen , der daraus entſtanden iſt, daß er in Er .

es fich um die durdy den Vertrag vom 30. Dezember 1896 wartung der Ehe Aufwendungen gemacht hat oder

verkauften Sachen handelt, für begründet nicht erachtet Verbindlichkeiten eingegangen iſt (Abſ. 1 Saß 1) oder

werden . ſonſtige fein Vermögen oder ſeine Erwerbsſtellung

3. Dagegen war freilich der Reviſion darin beizutreten , berührende Maßnahmen getroffen hat (Abſ. 1 Saß 2) .

daß die Wirkung des im Vertrage enthaltenen Konſtituts fich Die betreffenden Verfügungen des verlöbnistreuen Teileß müſſen

nicht auf die nachträglich angeſdhafften Erfaßſtücke erſtrecken hiernach vor dem Bruche des Verlõbniſſeß liegen ; über den

kann , gleidviel ob die Anſdhaffung vor oder nach dein 1. Januar Zeitpunkt aber, wann der hierdurch verurſachte Schaden ein .

1900 erfolgt iſt, da ſowohl nach U. l. R. , wie nach B. G. B. getreten iſt, ſtellt das Gefeß im § 1298 kein Er.

( S 930) die die Übergabe erſeßende Vereinbarung nur mit dem fordernis auf.

beſißenden Eigentümer getroffen werden kann. Der Berufungs- Der Kläger hat nun behauptet, daß er in Erwartung der

richter bedient fich aber hier der bezüglichen in dem Vertrage Ehe das Geſchäft des Kürdnermeiſter $ G. gekauft

enthaltenen Erklärung des Verkäufers, daß er den Beſiß auch und dann dadurch, daß der Erſtbeklagte die für den Fall der

an den neu angefafften Gegenſtänden nur namens und für Chejdließung zugejagte Zahlung des Kaufpreiſes infolge der

den Kläger ausüben wolle, nur zur Begründung ſeiner An. Auflöſung des Verlöbniſfes nicht gezahlt habe, in Konkurs ver

nahme, daß derſelbe bei dieſen Neuanſchaffungen die jedesmal fallen und nach Ausſchüttung der Maſſe mit Shulden belaſtet
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ſei . Der Vorderrichter prüft nicht, daß dieſer Geſchäftskauf nahme, daß Kläger das Geſchäft ſeinerſeits „in Erwartung der

und die dadurch bedingte Sculdubernahme, deren Angemeſſen. Ehe" erworben und alſo „eine ſein Vermögen und ſeine Er.

heit nicht beſtritten iſt, für den Staden des Klägers urſächlich werbøſtellung berührende Maßnahme“ in diejer Erwartung

geworden iſt. Er erachtet nur für bedenklich, feſtzuſtellen, daß getroffen hat, in keinem Falle entgegen.

et fich bei dieſem Geſchäftskauf und der Verpflichtung zur Kläger war nach dem feſtgeſtellten Sachverhalt völlig ver.

Zahlung des Kaufpreiſes an G. um Maßnahmen des Klägers mögenslog , und es war daher zu prüfen , ob nicht auch hiernach

handelt, die er über ſein Vermögen und ſeine Erwerbsſtellung angenommen werden muß, daß er bei dem fraglichen Raufe

in Erwartung der Ehe getroffen hat. Es weiſt dieſe Feſt- weſentlich mit Rüdſicht auf die in Ausſicht genommene

ſtellung insbeſondere ab „ hinſichtlich aller derjenigen Ver. Ebe und das von ihrer Schließung abhängig ge .

bindlichkeiten, die Kläger übernommen hat, in dem Betriebe machte Zahlungsverſprechen des Brautvaters handelte, daß er

ſeines Geſchäftes ", weil dieſe aus ſeiner Erwerbstätigkeit daher ohne die Erwartung der Ehe den Kauf unterlaſſen

fich ergebenden Geſchäftsſchulden nicht übernommene Ver. und eine Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreiſes nicht ein

bindlichkeiten oder ſonſtige vermögensrechtliche Maßnahmen ſeien , gegangen , mithin die Maßnahme im Sinne des § 1298 Abſ.1

„ die in Verbindung mit der beabſichtigten Eheſchließung ſtanden “. des B. G.B. nicht getroffen haben würde.

Es kommt nicht darauf an , “ jo führen die Entſcheidungsgründe Anlangend die Kauſalität zwiſchen dieſer Maßnahme und

weiter aus , ob der Kläger durch den Rücktritt der Beklagten dem Schaden des Klägers, ſo nimmt das angefochtene Urteil

vom Verlõbniſſe und die dadurch weggefallene Ausſicht auf die ſelbſt als möglich an, daß der Konkurg" über das Vermögen

vom Vater der Beklagten zugeſagte Zahlung Schaden erlitten des Klägers deshalb unvermeidlich geworden war, weil diejenige

hat ; denn ein Anſpruch auf Schadenserſatz wegen Nichterfüllung Zahlung , die der Vater der zurüdgetretenen Verlobten dem

des Eheverſprechend iſt vom Gefeß nur in der in § 1298 B.G.B. Kläger verſprochen hatte, ausgeblieben iſt“. Es meint aber,

begrenzten Beſchränkung auf das negative Intereſſe zugelaſſen . daß dieſer Schade „aus dem Rücktritt von der Verlobung und

Die in § 1298 gewährten Anſprüche auf Schadenserſat follen der fich daraus ergebenden Beſeitigung der durch den Abſchluß

nicht Nachteile ausgleichen, die dem verlöbnietreuen Teile aus der Ehe bedingten Verpflichtung des Vaters der Beklagten

dem Rücktritt des anderen Teiles erwachſen find, ſondern die hervorgegangen" iſt, und es ſoll hiermit ſeiner Anſicht nach die

aus ſolchen Maßnahmen bereits erwachſenen Nachteile, Möglichkeit entfallen , „die fortdauernde Haftung für die aus

die er in Erwartung der Ehe hinſichtlich ſeines Vermögens der Konkursmaffe nicht getilgten Schulden des Klägers und die

und ſeiner Erwerbsſtellung verſtändigerweiſe getroffen hat. vom Kläger für den Geſchäftsbetrieb gemachten Aufwendungen

Nicht durch den Verlöbnisbruch entſteht ſomit der Schade, als Schäden zu behandeln, die ſich aus der in Erwartung

ſondern durch die in Erwartung der Eheſchließung der Ehe vorgenommenen Geſchäftsübernahme, ergeben

vorgenommene Handlung , der Verlöbnisbruch begründet hatten , deren Erfaß allein beanſprucht werden könnte" .

nur die Erfaßverbindlichkeit. Vorausſeßung für den Es bleibt hierbei außer acht, daß, wenn der Kläger das

Anſprudy iſt ſomit der urſächliche Zuſammenhang der Kürſchnergeſchäft in Erwartung der Ehe nicht übernahm , er

idadigenden Handlung mit dem Vertrauen auf die Gr . auch infolge dieſer Übernahme und der Zahlungėverweigerung

füllung des Eheverſprechend des anderen Verlobten . " des Vaters der Beklagten nicht hätte in Konkurs fallen können.

Soweit die Geſchäftsübernahme des Klägers eine ihn Wenn auch in der Geſchäftsübernahme an jich " , wie der

ſchädigende Handlung überhaupt darſtellen würde, erwägt nun Vorderrichter bemerkt, eine den Kläger fädigende Maßnahme"

der Vorderrichter, daß die Sadlage nicht init Sicherheit er . nicht liegt, ſo kam es doch nicht hierauf, ſondern vielmehr darauf

kennen" laſſe, ob der Kläger das Geſchäft übernominen hat in an, ob dieſe Geſchäftsübernahme unter den obwaltenden

Erwartung der Eheſchließung oder ob das Verlöbnis zuſtande und individuellen Umſtänden dadurch für Kläger ſchädlich

gekommen iſt mit Rückſicht darauf, daß der Kläger durch die in geworden iſt, daß der Vater der Beklagten infolge des Rüdtritts

Ausſicht genommene Geſchäftsübernahme Gelegenheit zu finden ſeiner Tochter von dein Verlobnis die Zahlung des Kaufpreiſes

glaubte, eine ſelbſtändige Eriſtenz zu begründen.“ unterließ und Kläger durch dieſe Unterlaſſung, wie der zweite

Es wird hierbei überſehen , daß die hier in Gegenſaß ge Richter ſelbſt annimmt, in Konkurs fam. Durfte der Kläger,

ſtellten beiden Möglichkeiten einander keineswegs ausſchließen , was von der Vorinſtanz nicht bezweifelt wird, auf die Zahlung

daß nach den eigenen Feſtſtellungen des Vorderrichters der zum 17. April 1901 durch den Erſtbeklagten , ohne unverſtändig

Kläger alſo ſehr wohl die Abſicht haben konnte, ſich eine ſelbſt- zu handeln, rechnen, ſo ſtellt auch der in dieſer Erwartung,

ſtändige Lebensſtellung zu gründen , und dabei doch in Er. weil in Erwartung der Eheſchließung vorg tene

wartung der Eheſchließung handelte. Der zweite Richter ſelbſt Kauf des Klägers eine ſein Vermögen und ſeine Er .

erkennt mit Rüdſidyt auf das von den Vater der Beklagten an werbsſtellung berührende nicht unangemeſſene (8 1298

den Verkäufer G. gerichtete Schreiben vom 19. März 1901 an , Abſ. 2 B. G. B.) Maßnahme dar, aus welcher ſodann auch

daß nzwijchen der beabſichtigten Ehe und der Übernahme des der als Folge der Zahlungsunterlaffung des Erſtbeklagten und

Geſchäftes ein Zuſammenhang beſteht“. Wenn auch, wie des fich daran anjoließenden Sonkurſes eingetretene Schaden

eß in dem Urteil weiter heißt, der Kläger nur „ hoffte " , daß entſtanden ſein kann.

im Hinblic auf die beabſichtigte Eheſchließung der Vater der Ob die Aufwendungen , welche der Kläger durch die Be.

Braut den Geſchäftsübernahmepreis bezahlen werde", und wenn ſchaffung von Waren in dem Geldhäftebetriebe gemacht haben

auch dieſe Zuſage des Vaters „ ausdrüdlich durch den Ehe , und die Verbindlichkeiten, die er zu dieſem Behufe eingegangen

idluß bedingt " war, ſo ſtehen doch dieſe Umſtände der An. fein will, ebenfalls Maßnahmen darſtellen, die er in Er .

.
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wartung der Ehe vornahın, hängt ganz weſentlid davon ab , und der geſchiedenen Frau nach $8 1635 , 1636 des B. G. B.

ob er dieſelben vernünftigerweiſe nicht getroffen haben würde, geſichert iſt. Es beſteht kein Bedenken anzunehmen , daß dieſer

wenn er vorausgeſehen hätte, daß die Beklagte das Verlöbnis Schuß unter Anwendung der für das eheliche Leben beſtimmten

brechen würde. Traf er ſie in Erwartung der Ehe und lagen allgemeinen Vorſchrift des § 1354 Abſ. 2 des B. G. B. zu

alfo Maßnahmen im Sinne des § 1298 Abſ. 1 vor , ſo wird gewähren iſt.

für die weitere Frage, ob der Kläger auch hierdurch einen

Shaden erlitten hat, in Betracyt kommen , ob und inwieweit

eine entſprechende Verwertung der Waren und eine Abſtoßung 318.

der Schulden aus dein erzielten Gewinn ſtattgefunden hat oder
Zu 1354 B. G. B. verb. mit § 256 Z. B. O.

bezw . nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge und bei ordnungs.
mäßiger Geſchäftsführung doch hätte ſtaitfinden müſſen. Ohne (G.c. G. , II.v.12. Nov.03, 179/03 IV. Berlin . Zurückw. – Auf

die Tatſache einer entſprechenden Verwertung der mit dem hebung in dem hier nicht intereſſierenden Koſtenpunkt.)

Geſchäft übernommenen Waren oder die Gelegenheit zu folder Maßgebend iſt gemäß Art. 199 des E. G. zum B.G. B. ,

Verwertung erſcheint auch die in dem Urteil aufgeſtellte Annahme $ 1354 des B. G. B. , ob im konkreten Falle das Verlangen des

nicht gerechtfertigt, daß der Kläger „bei der Übernahme den Ehemannes, die Beklagte folle ihm nach Amerika folgen , einen

Gegenwert für den Übernahmepreis in Waren erhalten hat , Mißbrauch ſeines eljelichen Rechtes enthält. Es iſt daher recht wohl

die zu dem Geſchäfte betrieb dienlich und erforderlich waren " und möglich, daſ bei einem erneuten Falle der Entfernung des Be

daß „ſein Vermögen dadurch aljo nidt verringert iſt ". klagten in das Uusland die Klägerin zur eheliden Folge verpfliditet

Die von dem Vorderrichter für die Verneinung des Tat. iſt. Entfällt zwar jeder Grund zur Feſtſtellung, ob die Klägerin

beſtandes aus § 1298 Abſ. 1 des B. G. B. angeführten Gründe gegenwärtig zur Folge ins Ausland verbunden iſt, nadıdem

erſcheinen hiernach nicht ausreichend, und es ſind dabei Momente Beklagter jeßt in das Inland zurückgekehrt iſt. ſo kann doc,

außer Betracht gelaſſen , welche geeignet find, eine gegenteilige wie die Reviſion an ſich mit Recht ausführt, auch auf Feſtſtellung

Entſcheidung herbeizuführen. Für den leşteren Fall aber kann eines vergangenen Rechtsverhältniſjes Klage dann erhoben

fich die Vorinſtanz auch nicht entbrechen, die von ihr offen ge- werden , wenn das frühere Beſtehen eines Rechtsverhältniſſes die

laſſene Frage zu beantworten , ob für den Rüdtritt der Beklagten Grundlage für weitere daraus hergeleitete Anſprüche bildet

von dem Verlöbnis init Kläger ein wichtiger Grund vorlag. (Entſch. des R. G. Bd . 27 S. 205) . Die Klägerin macht

Müßte dieſe Frage bejaht werden, ſo wäre der erhobene Anſpruch geltend, daß im Intereſſe künftiger Eheſcheidungsklagen des Be.

nach § 1298 Abſ. 3 a. a. D. hinfällig, wenn auch im übrigen klagten die Feſtſtellung geboten ſei, ob ſie zu Recht die Folge in

die tatjächlichen Vorausſeßungen für die Anwendung des Abſ. 1 das Ausland abgelehnt habe. In der Tat wäre eine Entſcheidung

daſelbſt gegeben wären . über die erhobene negative Feſtſtellungeklage geeignet, rechtskräftig

unter den Parteien feſtzuſtellen, ob die Klägerin zu Recht oder

Unredt die Folge in das Ausland abgelehnt hat und damit eine

317. judikatmäßige Grundlage für künftige Prozeſſe auf Eheſcheidung

Zu SS1353,1354, 1627, 1631, 1634, 1666 B.G.B. oder Alimentation zu jchaffen ( Entſch . des R. G. Bd. 29

S. 347 f. ). Es fällt aber ein inſoweit geltend gemachter Anſpruch
(W. c . W. , U. v . 26.Dkt.03, 156/03 IV. Stuttgart. Aufhebung .)

mit der bedenkenfreien Annahme des Berufungsgerichts, daß nach

Die Erziehung und Pflege des Kindes gehört zu den das konfreter Lage der Sache das Intereſſe an alsbaldiger Feſt.

gemeinſchaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten. Für ſtellung fehle.

den Fall, daß zwiſchen den Eltern über eine Maßregel der Sorge

für die Perſon des Kindes Meinungsverſchiedenheit obwaltet,

beſtimmt $ 1634 Saß 2, daß die Meinung des Vaters vorgeht. 319 .

Im Intereſſe des Kindes läßt § 1666 Anordnungen des Vormund. Zu SS 1356, 1360, 1367 B. G. B. verb. mit,

jchaftsgerichts zu , zum Schuße der Intereffen der Ehefrau greift
3. P. O. § 287 und Þaftpflichtgeſek $ 1.

die Beſtimmung des § 1354 ein , wonad zwar dem Mann der

Frau gegenüber in allen das gemeinſchaftliche ebeliche Leben
(V. c. G. , II . v. 3. Nov. 03 , 120/03 VI. Berlin. Zurüdweijung.)

betreffenden Angelegenheiten die Entideidung zuſteht, die Frau Der Scadenserſaßberechtigte, welcher Erſaß für ſeinen

aber nicht verpflichtet iſt, der Entſcheidung des Mannes Folge durch den Unfall herbeigeführten Erwerbsverluſt fordert, genügt

zu leiſten , wenn ſich die Entſcheidung als Mißbrauch ſeines zunädſt ſeiner Behauptungspflicht durch die Darlegung , daß er

Rechtes darſtellt, z. B. wenn der Mann die Anordnung in bezug bis zu dem Unfall in einem beſtimmten Maße erwerbsfähig

auf das gemeinjchaftliche Kind trifft, nicht um für das Kind zu geweſen und daß hierin infolge der Verlegung eine nachteilige

jorgen , ſondern um einen unberechtigten Zwang auf die Frau , Veränderung, beziehungsweiſe in welchem Grade jolche ein .

die die Herſtellung der ehelichen Gemeinſchaft mit Grund ver. getreten ſei . Den Nachweis in der erſteren Richtung hat die

weigert, auszuüben. Klägerin erbracht, indem ſie fide darüber aufwies , wie viel fie

Wird die Herſtellung des ehelichen Lebens von einer Ehe- vor dem Unfall tatjädlich durch ihre Arbeit verdient hat ,

frau mit Recht verweigert, ſo läßt ſich der Ehefrau auch hin- womit ohne weiteres dargetan iſt, daß ſie jo viel verdienen

fichtlich des Berhältniſſes zu den Kindern der Schuß nicht ver- konnte. Für die Feſtſtellung des zu erſeßenden Vermögens.

jagen , der der auf Sdjeidung klagenden nady 627 der 3. P. O. nadyteils iſt zunächſt die Lage der Erwerbstätigkeit und Erwerts.

1

1

1

1



147

1

1

1

verhältniffe maßgebend, in welcher fich der Verlegte zur Zeit Gericht bekannten Erfahrungen des Lebens " an. Trot der

des Unfalles befunden hat, denn es darf davon , als von der Muſikunterrichtserteilung in ſolchem Umfang habe die Klägerin

Regel ausgegangen werden, daß der Verlegte den Verdienſt, das Hausweſen ihres Ehemannes beſorgen können .

welchen er zu jener Zeit hatte, ohne das Dazwiſchentreten des

Unfalles auch in Zukunft gehabt haben würde. ( Vergl.

Entſch. des R. G. , Bd. 16 S. 83, Bd. 17 S. 51 , Eger, 320.

Reichshaftpflichtgeſeß, 5. Aufl. zu § 3 S. 312 f., S. 331 ff.
Zu § 1400 Abſ. 1 B. G. B.

und die dort weiter angeführten Entſcheidungen .) Auch hinſichtlich

des urſächlichen Zuſammenhange der jeft vorhandenen Be ( Sth. c . W. , U. v. 22. Okt. 03 , 295/03 IV. Breßlau. Zurüđm .)

einträchtigung der Erwerbefähigkeit mit dem Unfall hat das Die Reviſion rügt , daß der nach dem Klagerubrum vim

Berufungsgericht die Behauptung der Klägerin auf Grund des Beiſtande ſeiner Ehefrau ", der Klägerin , auftretende Ehemann

Sachverſtändigengutachtens als erwieſen , die gegenteilige der vom Berufungsrichter nicht als ſelbſtändige Klagepartei angeſehen

Beklagten als widerlegt angeſehen. Bei der gemäß § 287 worden iſt. Dieſe Rüge mag für das ältere preußiſche Privat

der 3. P. O. zu treffenden Entſcheidung war das Gericht an recht zutreffend geweſen ſein ( Entſch. des R. G. Bd. 34 S. 237) .

die Grundfäße von der Beweislaſt nicht formell gebunden Allein der Berufungsrichter geht mit Recht davon aus , daß die

(vergl. Entic . de R. G. , Bd. 21 S. 92) ; indeß ſelbſt bei in der Verwaltung & gemeinſchaft des B. G. B. lebende Ehefrau

Anwendung dieſer Grundfäße war in betreff der Fortdauer ſelbſtändig zur Führung eines Rechtsſtreits befugt iſt und legt

der jeßt zufolge des Unfalles eingetretenen Erwerbsunfähigkeit die Mitaufführung des Ehemanned im Klagerubrum ohne Rechts .

die Klägerin nicht beweispflichtig. Es wäre Sache der Be. irrtum dahin aus , daß damit nur die zur Aktiolegitimation im

klagten, beſondere Umſtände darzutun , welche die Annahme Sinne von B. G. B. § 1400 Abſ. 2 notwendige Zuſtimmung

begründen würden , daß in der Folgezeit eine Veränderung jenes des Mannes fenntlich gemacht werde.

Zuſtandes eintreten werde , oder daß die bisher vorhandene

Erwerbsmöglichkeit für die Klägerin in einem früheren Zeit

punkt, als dies der allgemeinen Erfahrung nach vorauszuſeßen
321.

iſt, aufgehört oder ſich vermindert haben würde.
Zu § 1579 B. G. B.

Für eine nachteilige Veränderung in der zur Zeit der

Verlegung beſtehenden Erwerbslage des Verleßten ſpricht nicht (T. c. T., 1. v. 29. Okt.03, 158/03 IV . Königsberg. Zurücw.)

die Vermutung und es iſt Sache des Erfaßpflichtigen, beſondere Der § 1579 Abſ.1 Saß 2 B. G. B. beſtimmt, daß , wenn

Umſtände darzulegen , wodurch der Umfang feiner an ſich der allein für jduldig erklärte geſchiedene Ehegatte infolge ſeiner,

begründeten Schadenserſaßpflicht gemindert wird. Die leßtereDie leßtere Wiederverheiratung einem neuen Ehegatten Unterhalt zu gewähren

Wirkung kam einer ſeit dem Unfall erfolgten Verheiratung der bat, ſeine Verpflichtung dem geſchiedenen Ehegatten gegenüber

Klägerin keineswegs ohne weiteres zu. Es blieb an ſich dabei, ſich auf dasjenige beſchränkt, was mit Rüdſicht auf die Be

daß der Klägerin durch den Unfall die ſonſt vorhandene Erwerbs. dürfniſſe fowie auf die Vermögens- und Erwerbsverhältniffe der

möglichkeit abgeſchnitten worden iſt.. Solche Möglichkeit Beteiligten der Billigkeit entſpricht.

ſelbſtändigen eigenen Erwerbs beſtand auch für die Ehefrau , In dem vorliegenden Rechtsſtreite handelt es fich um die

wie der vorige Richter das mit bezug auf § 1367 des B. G. B. Frage, ob der hier ausgeſprochene Rechtsſaß auch in dem Falle

vom rechtlichen Standpunkt auß angeführt hat. Zutreffend hat Anwendung leidet, wenn der geſchiedene jduldige Ehegatte ſich

derſelbe auch angenommen, daß der der Klägerin nach § 1360 dem anderen gegenüber vor ſeiner Wiederverheiratung vertrags.

Abſ. 1 des B. G. B. gegenüber ihrem nunmehrigen Ehemann zu . mäßig verbindlich geinacht hat, die dieſem zukommende Unter

ſtehende Unterhaltsanſpruch ihren Anſpruch auf Erfaß des Verluſtes haltsrente in einer beſtimmten Höhe zu leiſten .

ihrer Erwerbsfähigkeit gegen die Beklagte rechtlich nicht ausſchließe. Das Berufungogericht hat dies verneint und ſeiner Ent.

Dieſer Verluſt würde aber auch nicht tatſächlich durch den der fcheidung iſt beizutreten. Der notarielle Vergleich vom 13. April

Klägerin von ihrem Ehemann zu gewährenden Unterhalt aus. 1901, durch welchen die Parteien über den Betrag der an die

geglichen , wofern die Klägerin ohne den Unfall nach ihrer Beklagte zu zahlenden Rente fich geeinigt haben , regelt ein

Verheiratung eigenes nicht notwendig für ihren Unterhalt Schuldverhältnis; er ſtellt ſich als obligatoriſcher und nicht als

zu verwendendes - Vermögen erworben hätte. Das Berufungo. Familienvertrag dar. Daß bei ſeiner Schließung der Parteiwille

gericht läßt weiterhin nicht außer Betracht, daß die Klägerin dahingegangen iſt, die von dem Kläger hiernach übernommene

nach Maßgabe des § 1356 des B. G. B. zu Arbeiten im Unterhaltspflicht folle rückſichtlich der Höhe der Rente unter der

Hausweſen ihres Ehemannes verpflichtet ſei und daß fie dem . auflöſenden Bedingung ſtehen, daß er ſich nicht wiederverheiraten

nach nicht im ſtande ſein möchte, dieſelbe Zahl von Mufit. werde, tritt aus dem feſtgeſtellten Inhalt nicht hervor, und der

unterrichtsſtunden wie vor ihrer Verheiratung und vor dem Kläger ſelbſt behauptet dies auch gar nicht. Geſtritten wird unter

Unfall zu geben, falls ihr dadurch die Beſorgung ihres Haus. den Parteien nur darüber, ob die gedachte Folge fich aus dem

haltes unmöglich gemacht wäre. Lebtereß iſt aber, wie dann Gefeße ergibt.

im Berufungeurteil näher dargelegt wird , nicht der Fall. Daß Das B. G. B. enthalt Rechtenormen , durch welche es die

die Klägerin auch nach ihrer Verheiratung täglich etwa 4 bis Schließung gewiffer Verträge oder einzelner Vertragsbeſtimmungen

5 Unterrichtsſtunden zu geben im ſtande geweſen wäre, nimmt aus verſchiedenen Rücfichten ( der Sittlichkeit, des allgemeinen

der Berufungerichter nach den allgemeinen und auch dem Wohles , der volkswirtſchaftlichen Fürſorge uſw.) , ſei es abſolut,

23 *
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ſei es relativ für unwirkſam (nichtig oder anfechtbar) erklärt. Beſtimmungen . Der § 1614 Abſ. 1 B. G. B. jchreibt für die

So verordnet der § 138 Abſ. 1 die Nichtigkeit eines Rechts. Unterhaltspflicht der in gerader Linie miteinander verwandten

geſchäftes, das gegen die guten Sitten verſtößt und der Perſonen vor, daß für die Zukunft auf den Unterhalt nicht ver

Abſ. 2 daſelbſt bezeichnet einen beſonderen Fall dieſer Nichtigkeit. zichtet werden darf, und die Motive zu dem weſentlich gleic .

Verbotøgefeße gleicher und ähnlicher Art enthalten ferner die lautenden § 1495 Abſ. 1 des erſten Entwurf& rechtfertigen dies

88 157 Saß 1 , 247 Abſ. 1 Saß 2, 248 Abſ.1 , 276 Abſ. 2 , (Bd. IV S. 709) mit dem Hinweis auf die fittliche Grundlage

310 flg ., 443 , 476, 533, 540, 541 , 544, 619, 624, 626 , 637, dieſer Unterhaltspflicht und das wegen der öffentlichen Armen

723 , 749 Abſ. 3. Die 88 315 Abſ. 3 , 343, 655 , 660 A6.1 pflege konkurrierende öffentliche Intereſſe. Die Motive aber zum

Sat 2 fehen auch die Herabſeßung gewiffer von einer Partei § 1454 des erſten Entwurfs, welcher den 88 1578, 1579, 1580

bedungenen oder verſprochenen Leiſtungen durch richterliches B. G. B. entſpricht, erklären (Bd. IV S. 619) :

Urteil vor, wenn dieſelben in der geltend gemachten Höhe den Die Beſtimmung des § 1495 über die Unzuläffigkeit

Grundfäßen der Billigkeit widerſprechen. Ein Vertrag des Verzichteß auf den einem Verwandten zuſtehenden

aber, durch welchen geſchiedene Ehegatten die Unterhaltspflicht gejeßlichen Unterhaltsanſpruch und über die Beſchränkung

des fchuldigen von den Beſtimmungen in den $$ 1578, 1579 einer wirkſamen Vorausleiſtung iſt auf den im § 1454

B.G.B. abweichend beſtimmen, wird weder durch dieſe noch anerkannten Unterhaltsanſpruch nicht übertragen , da

durch andere Verbote . oder Fürſorgevorſchriften betroffen. Der der lettere Peinen familienrechtlichen Charakter hat und

Kläger ſelbſt leitet ſeinen Anſpruch auf Beſchränkung ſeiner fidh nicht als die Kehrfeite einer fittlichen Pflicht des

Unterhaltspflicht gegen die Beklagte auch auß keiner Vorſchrift anderen Teileo darſtellt. Auch praktiſche Gründe ſprechen

dieſer Art, ſondern aus § 1579 Abſ.1 Saß 2 her, dem er dafür, es den geſchiedenen Ehegatten zu ermög .

inſoweit einen abſoluten , gebietenden Charakter beilegt. Indeffen lichen , das Verhältnis untereinander durch

auch von dieſem Standpunkte aus erſcheint die Klage nicht Vertrag in definitiver Weiſe , insbeſondere im

begründet. Wege der Kapitalabfindung , zu ordnen. "

Wenn auch vorweg nicht geleugnet werden ſoll, daß für Daß der Gefeßgeber auch bei der ſpäteren Geſtaltung des

die zwingende oder nichtzwingende Natur eines Rechtsjaßes nicht Gefeßes dieſen Standpunkt nicht verlaffen hat, folgt aus dem

ohne weitereß eine Vermutung beſteht, ſo ſpricht doch die Auß . Umſtand, daß auch der $ 1580 Abſ. 3 B. G. B. , der für die

legung vorliegenden Falles durchaus für die nichtzwingende wechſelſeitige Unterhaltspflicht der geſchiedenen Ehegatten die für
Natur. Abgeſehen von vereinzelten Außnahmebeſtimmungen die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vorſchriften der

ganz beſonderer Art, wie fie die S8 519 und 528 wegen der S$ 1607 , 1610, 1611 Abſ. 1 und 1613 (und für den Fall

Rechtswohltat des Notbedarfs bei der Schenkung enthalten , wird des Todes des Berechtigten auch des § 1615) für entſprechend

in dem B. G. B. nirgendo anerkannt, daß eine Verſchlechterung anwendbar erklärt, den § 1614 nicht mit erwähnt, muithin eine

in den wirtſchaftlichen Verhältniffen des Schuldners den Beſtand vertragliche Regelung des Unterhalts für den unſduldigen

einer erlaubterweiſe übernommenen Verbindlichkeit aufhebt oder Teil (insbeſondere einen Verzicht auf dieſen Unterhalt) ebenfalls

ihren Umfang mindert. Es würde eine ſchwer zu verſtehende nicht ausjhließt.

Singularitat ſein, wenn das Gefeß in dieſer Beziehung den Hiernach aber läßt ſich die Rechtsnorm des § 1579 Abj. 1

geſchiedenen ſchuldigen Ehegatten , der ſich durch Schließung Saß 2 nur als dispoſitive auffaſſen , welche die aus dem

einer neuen Ehe in eine ungünſtigere ökonomifdhe Lage verfeßt notariellen Vertrage vom 13. April 1901 entſpringende Unter.

hat, rüdſichtlich einer gegenüber der geſchiedenen Frau über- haltspflicht des Klägers gegenüber der Beklagten infolge feiner

nommenen Vertragsſchuld anders behandeln wollte. Der in Wiederverheiratung ebenſowenig aufhebt, wie dies 3. B. bei

$ 1579 Abſ.1 Saß aufgeſtellte Grundſaß, welcher eine Ver- einem Mietoverhältnis des § 570 in Anſehung einer vertraglich

günſtigung für ihn enthält , ändert und beſchränkt nur den in vereinbarten längeren Kündigungsfriſt tut, wenn nachträglich

dem unmittelbar vorhergehenden 1578 normierten gefeßlichen der Mieter in den Stand als Militārperſon, Beamter, Geift.

Unterhalt der früheren Ehefrau, greift mithin nur für den Fall licher uſw. eintritt.

Plaß, daß auch der § 1578 Anwendung findet. An der Sache des Klägers wäre es geweſen, wenn er ſich mit

leßteren Vorausſeßung aber fehlt es, wenn durch freiwilligen Rüdſicht auf eine neu zu ſchließende Ehe das Privilegium

Dispoſitionsaft der Beteiligten der geſeßliche Unterhaltsanſpruch aus § 1579 Abſ. 1 Saß 2 bei der Vertragsſchließung wahren

des unſchuldigen Ehegatten in einen vertrags in äßigen um- wollte, unter Zuſtimmung der Beklagten einen dahingehenden

gewandelt worden iſt. Eine vertraglich geordnete Unterhalts . Vorbehalt zu machen. Da er dies nicht getan hat, ſo erſcheint

pflicht des für ſpuldig erklärten Eheteilt wird durch die Klauſel ſein Klageanſpruch hinfällig.

des § 1579 Abſ. 1 Sat 2 nicht vermindert. Daß auf den leşteren unter dieſen Umſtänden auch die

Daß dem wirklich ſo iſt, zeigt auch die Entſtehung - $8 323 und 767 3. P. O. ohne Einfluß ſind, iſt von den beiden

geſchichte des Gefeßes und ſeine Verbindung mit deſſen ſonſtigen Vorderrichtern bereits zutreffend au geführt.
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